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Der Titel diefes Werkes: FRechts-lerikon fchelnt Munchen zu

der Anficht zu vetleiten- als fei es die Aufgabe deffelben- jedes in

dee jurifiifchen Sprache vorkommende Worte etwa nach Art eines

Fremdwdrtetbuehes- „um ein augenblickliches Bedürfniß zu befrie

digen“, anzugeben. Daß dieß jedoch nicht der Zweck fei, wurde

[chou in den erfien Ankündigungen des Unternehmens (fiehe auch Vor:

wort zum erfien Bande) ausgefprochen. Ia wir möchten behaupten

die Ausführung eines folckyen Planes müffe ein ganz anderes, in

feiner Art gleichfalls verdienfiliches Yxßerkx zu Tage fördern, Neh

men wir nur das einheimifche Recht alter und neuer Zeit und

berückfiGtigen wir dabei die Verfchiedenheiten der einzelnen Gegen

den- fo liefert dieß einen fafi unerfchdpflicben Reichthum jueiftifcher

Wörter; auch leugnen 'wie gar nichtf daß es wünfchenswerth wäre

ein Werk zu befißenf welches diefe alle der Buchfiabenfolge nach

aufzählte und ihre verfchiedenen wie glcicblautenden Bedeutungen
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feftfiellte. Daß aber ein folches Werk ein ganz anderes als das

hier vorliegende wäre, fieht Jedermann fogleich ein. Wir können

alfo darauf keinen Anfpruck) machen, jedes jurifiifche Wort _aufzu

nehmen und feiner rechtlichen Bedeutung nach zu erläutern. Wir

haben uns auch immer mehr überzeugtz daß felbfl das Zertheilen

der einzelnen Rechtslehren in fo viel einzelne Artikel als möglich

oder als etwa einzelne juriftifche Stichworte bei ihnen in Betracht

kommen könnten, dem Unternehmen nicht förderlich fein wiirde.

Denn abgefehen davon- daß wir den geehrter( Mitarbeitern derar

tige kleinef unbedeutende Arbeiten kaum zumuthen könnten- wiirden

der Wiederholungen, um doch den Zufammenhang des einzelnen

Artikels mit der ganzen Lehre anzudeuten u. f. w., gar 'zu viele

werdenz und'derz dem es daran gelegen iiiy ?die ganze-:Lehre vor

fich zu. haben- wurde fich nicht befriedigt _findenz Auchflkönntedann

kaum von einer wiffenfchaftlichen Bedeutung des*Einzelnen und

Ganzendie Rede fein. Wir wünfchen das ganze Unternehmen viel

* mehr als_ ein folches betrachtet zu fehen, welches- fo viel alS mög

lich- das gefammte geltende Recht in einzelnen, der Buchfiabetifolge

nach ,geordnetenz kleineren und größeren Abhandlungen oder» Mono

graphien darfiellt. Sollte-dabei doch diefes oder jenes-iiberfelien

feinr fe werden wir es fehr dankbar annehmenz- wenn-wir* darauf

aufmerkfam gemacht werden. - Daß zuweilen ein Artikel aufeinen

anderen verwiefen wird- unter dem man ihn zunächft nicht fucht

hat in; den bei folchen Unternehmungen. unvermeidlichen Zufäflen

und umfiänden meifi feinen Grund. Da aber dem Ganzen ein

vollftäudiges Inhaltsverzeichniß beigegeben werden fou- fo wird es

U'
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dann leiehtN den Gegenfiandx fo wie auch das einzelne Wortf dem

.kein hefonderer Artikel gewidmet ift, aufzufinden. - Bei einem

unternehmen, wie das gedachte ifi und an deffen Ausführung fo

Viele theilnehmen, wäre es gewiß höchft fchwierigf alle Artikel in

demfelben Geifie und derfelben Richtungf oder derfelben Schule

angehörig- zu liefern. Wir wiirden dieß aber, wenn es auch aus

führbar wäref nicht einmal für erfprießlich haltenf weil dann in

dem Ganzen eine einfeitige Richtung vorwalten mußte. Eine folche,

wenn man fie fo nennen will, ifi aber fin: ein Werk diefer Art

nicht nöthigf und es unterfcheidet fich hierdurch eben von einer fhfte

matifchen Darftellung des gefammten Rechtes. Es gewinnt aber

auch das jurifiifche Publicum durch den eingefchlagenen Weg info

iern, als den Einen, feinem Bediirfniffe und feiner Richtung nach

diefef den Anderen jene Artikel mehr anfprechenz ja es kann fogar

erwimfclft feinf wenn derfelbe Gegenftand in verfihiedenen Artikeln

von verfchiedenen Gefichtspunkten aufgefaßt wird Das Rechts

lerikon kann und foll ja kein zweites Citirgefeh fein.- So wie

nicht jedesjurifiifcheWortf fo foll auch nicht jede rechtsgefchimt

liche Frage erörtert werdenf und dieß zwar theils deßhalb, weil

vom Anbeginne des Unternehmens daffelbe auf das pofitive gel

tende Recht im wefentlichen befchränkt ward, theils deßhalb, weil

die Aufnahme aller rechtsgefchimtliwen Lehren den Umfang des

Werkes zu fehr ausdehnen wiirde. Das philofophif che Recht

felbfifiändig und ausführlich zu befprechenf ifi einmal aus den an

gegebenen Gründen, dann aber auch deßhalb unterblieben, weil die

philofophifchen Syfieme zu fehr von einander abweichen und fich
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entgegenftehen. - Sollte man endlich einzelne Artikel nicht pcactifclj

genug finden- fo fieht uns darüber natürlich kein Urtheil zu; indeß i.

miifien wir doch bemerken- daß practifcheIui-ifien- welche im wefent

lichen nur mit Verwaltungs-7 Polizei. oder Geldgefchäften zu thun *

haben, fchon den Gegenfiänden nach durch das Rechtslexikon nicht

befriedigt werten können,
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Erbfchaft. bereäjtao, heißt das Vermögen eines Verfiorbenen. infofetn

von dem Eintreten anderer Perfonen in daffelbe. welche in Beziehung

darauf die Perfon des Vecftorbenen repräfentiren) die Rede ifi. Aber

auch das rechtliche Vechältnjß felbfl, in welchem diefe (diehErben) als

folche fiehen) wird Erbfchaft genannt, das Recht der Erbfolge ) oder das

Recht desienigen) der Erbe geworden ifi. So wird bei-eclitas definirt

als ßocceßsio in voice-Irrtum i113 quacl äefuoofuä bobujt1), d, i_

jyoom jo.. suc-oenioojo 2); diefe fogenannte fubjective Bedeutung des

Wortes iii aber freilich eng verflochten mit jener erft angegebenen (fogen.

objectiven) Bedeutung I)) weil der Vermögensnahlaß des Verfiorbenm

eben mit Riickfiwt auf das Recht der Nachfolge in daffelbe jurifiifct) als

Einheit aufgefaßt und bekeäjfaß genannt wird 4). Treffend aber wird

die hereäitaz in jenem Sinne bezeichnet als snoaesaio in unjr-ei-gam

i118 äekuncü; fie ift nicht blos eine aoqujgjtia yet- uojfeksjtatem,

obwohl fie unter diefem Geficlytspunkte in dem Infiitutionenfyfteme aufge

führt wirds); fie befteht nicht blos in einem Ueberkommen der fämmtlichen

Rechte des Verfiotbenen) aucoessio jo omnia into; fie ift der Eintritt

in die ganze rechtliche Stellung deffelben) rückfihtlicl) feiner Vermögens

verhältnifie) inwweit diefe nicht ihrer defonderen Natur nach durch den

Tod erlöfclyena). Das eigentliche Wefen der Erbfchaft i| diefes) daß der

1) [a. 24, 1). rie 7. 8. l.. 62. l). e18 l1. I.

2) .lx- 1. 5. 1. 1). tja cij7. rot. (1. 8,) ci'. I. 1. F. (Le rad. coe-p, ot

joookp, (2. 2.) .

3) [4. 208. l). .je 7. 8, cf. b. 3. pt. 1). .Io bon, poco. (37. 1.)

4) Vgl. Arni-ts, Beiträge l.. S. 16-18.

5) 3. 6. F. per qoao pero-inn.. (2. 9.) ci'. pr. F, (Le leg-rei' (2. 20.)

Sai. ll. 97. 98. Nur ncqojaicjo per uuireraitatem war die ya.- mii-o

g-tjonom oder in .dam-tn oanyenüone. Uni. ]ll. 82 - 84. of. tit. .), .ie

aoqoie. per ati-og. (3. 10.) Ein anderer Fall: s. 1. I, (le auco, aublac. . .

ex 86. Eloqtjjano. (3. 12.)

6) la, Z. S. 3. l). qujb. mm1, non-tft. atnict.. (7.4.) fit. I. (Lo perl-town)

et temp. act.. et qua. m] bereue. acjn bekeäoa trau-anni 7o] non. (4. 12.) l.. 13.

l7. 1
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Erbe die vermögensrecijtlime Perfon des Verfiorbenen jurifiifcij in fich auf

nimmt und fortlebt; daher ift bei dem Begrifie derfelben zunächft gänz

lich zu abftrahiren von einzelnen wirklichen Vermögensverhältniffen. und

es kann eine Erbjcijaft gedacht werden nicht nur ohne irgend einen ficht

baren körperlichen Gegenftand) der zu derfelben gehöre7)) und nicht nur

mit einem Ueber-gewicht der Laften (Paffiva) über die Vortheile (Activa)*).

fondern auch ohne irgend ein dem Verfiorbenen wirklich zugefiandenes Ver

mogensrecljt. ja. wenn man die Sache auf die Spiße treiben will. ,felbfi

ohne Erifienz irgend eines nctiven oder paffiven Vermögensverheiltnif

fes. in welchem der Verfiorbene wirklich geftanden habeg). in welchem

Falle die Erbfcijaft freilich ohne Inhalt ift. wenn fich auch fpäter niäjt

duräj neue umfiände. z. B. durch Erfüllung einer Bedingung, ein Recht

oder eine Verbindlichkeit für den im Erben fortlebenden Erblaffer ergibt,

Allgemeine wefentliche Vorausfeßung i| nur. daß der Verfiorbene Ver

mögensfähigkeit. die Fähigkeit beerbt zu werden. gehabt habe")

Kraft des fo ausgebildeten Begriffes der Erbfolge ifi alfo der Erbe (bel-u)

Herr (beine) aller derjenigen Sachen. welche dem Verfiorbenen bei fei

nem Tode gehörtenF oder jeßt gehören wiirden. wie diefer felbft es gewe

[en und jekt noch fein würdet er ift Subject aller Vermögensrechte und

*Verbindlichkeiten 'deffelbety wie diefer felbfi es war oder wäre. und

die Klagen aus diefen Vermögensverhältniffen (iiereciitqrine kationen)

können direct mit ihrer vollen Wirkung gegen ihn oder von ihm ebenfo

verfolgt werden. wie fie gegen den Erblaffer oder zu Gunften deffelben

fiattfinden würden ll). während ihm zum Schuh diefes feines Erbverhält

nifles im Ganzen genommen, feiner rechcliäjen Qualität als Erbe, eine

eigene .Klage gegeben ift7 bekeäjtalja yotjtjo, die nicht bereejifarin nokia

i|1“)- .

Eharakterifiifcl) tritt 'das Wefen der Erbfcljaft befonders darinhcr

vor. daß . fo lange nach dem Tode ein beftimrnter Erbe noch nicht ein

getreten ifi. einftweilen die Hereditas felbfi als jurifiifeije Perfon betrach

yk. l). (I6 init-k. (47. 10.) j.. 4. l). (In calumniac. (3. 6.) la. 14, d, (ie

in in. 70c. (2. 4-) u. a. vgl, Mtihlenbruclj. Pand.. Ö. 610. 611.

7) l., 50, pr. l). (ie boten. pet. (5. 3.) liter-anita! ocjam eine ullo

corpoka juris intcilectnnr dabei..

8) bainnoöa bekeäjcaa. la. 119. l). (Lo 7, 8.

9) Vgl. Hufehke. im Rhein. Muf.. Bd. 6. S. 272.

10) Daher konnten nach ältere-n Rechte überhaupt bomine' nlieni incl.,

nach Iufiinianifehem Rechte Sclaven keine Erben haben. l.. 6. pr. l). qui

test. fact. poco. (28. 1.) l.. 2. I. 3, 1). Uncle legitirni. (38. 7.) la. 4,

(Jo-j. com-non. tio coco. (6, 59.)

11) 0F'. Tai. 17. 34.

12) Arndts. Beiträge. Vd.1. S.57. Ebenfo wenig kann die ootio familia(

oeoieonnnao eine iiereciiraeia actio genanntwerden, (Mayer. Erbr.. Bd. 1. S.

50.) liei-etjitnrjno nctjonao find nur die in der Erbfrijaft enthaltenen Klag

rechtt, wie keö bekennen-ine, anti-j vereinten-ij, die in der Erbfehaft enthalte.

nen Sachen. welche durch diefelbe auf den Erben übergehen. Die bekeäjcacj'

potitio und fnmiliaa eroiocnncloa nctio find Klagen. die der Erbe nicht durch

die Erbfohaft bekommt. fondem wegen derfelben hat.
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tet wird 1“), und- zwac cepräfencicend die Pecfon des Verfkorbenen 14).

So bleiben alle vererblichen Rechte und Verbindlichkeiten des Vecftocbe

mn belieben. obwohl es zur Zeit an einem phyfifck) oder 'außer der Ceb

Wfc exifiicenden Subiecte derfelben fehlt. Die Hereditas ifi Eigenthü

nenn dec Ecbfchaftsfacbenu). die alfo nicht anders. als in .dem Sinne.

wie re. Mike-Matiz überhaupt. 123 1111111113 genannt fein können 16)..

Derfelben können guck) Sachen oder Rechte erfi erworben werden 7 z. B.

durch Acceffion"). durch Vollendung einer angefangenen EcfißunglP.

durch Delicte. welche in Beziehung auf ErbfchaftsfaGen begangen werden.

z. B. 1181111111111 joiuria .Ian-m 19), jedoch nicht durch Fuctum. als wel

äies von den noch nicht in Befiß genommenen Sachen der EcbfGaft ni>)t

begangen wird 20); auch dutch Vertcäge. infofern fie durch einen Vectretec

der Ecbfchaft im Namen derfelben wirkfam abgefckyloffen wordenU). Bei

den Römern waren befondecs bedeutend die Ecwerbungen durch EcbfGaftE

fclaven (W117i 11e1-e11in11-jj), welche ex pe1-3011e1 e101u111ae, d. i. [D12111.

13) [a. 22. 1), 110 111101115101. (46. 1.) 1111111111“ yeroonae 'joe 11113-11111-,

ajooti monioiyiucn.

14) Z. 2. F. 111-. 11011111. 11181.11.. (2. 14.) l.. 31. I. 1. l). (16 bczkeö. 1n

nic. (28. 5.) l1. 34. 1), (10 1117111111', 110111. (41. 1.) 1131-3111133 non 110181113

pekoonnm 8011 öefonoci 5113111101. l1. 116. Z. 3. 1). 11a [eg-atio l... 11812111

11111 per-anne äofnnocj, qui 3-1111 1011111111, 1100 fongitqk. In l1. 24. 1).

(10 110781. (46. 2.) heißt es zwar nach der flotentinifchen Lesart: tkansjc .111

11121-6116111, onino personam 11111311111 11e1-E11icas 11151111121; aber unbedenklich ifi:

diefec bonn-ziehen die Lesacc: 1111 bekeäem jl1j11g(8c. 7111i), 6111118 per-o

nacn etc. , ' , ' ,

15) l1. 31. 8. 1. eit. l.. 61. l). (16 acqnje'. 110m. 11.1. J. 1. 1). 'j

i8 qui mt.. 1111er. (47. 4.) 11. 15. pr. 1). 110 inte-.rkogad 111 1111-0. (11. 1.)

16) l., 1. pt. 1), 111-. 11i'. rer, (1, 8.) 108 bekennen-jaa 111111111. in 1101115

111111.... 111111110118 tea 1111111118 111 hani. e130 oreäuntuk; 11101118 6111111 111117131*

..iiaciz e386 111-0111111111-, 01'. l.. 13. Z. 5. 1). (111011 ei. (43. 24.) N111: vec

glichen wird der herrenlofen Sache die 168 llekoäicacjn auch in 11. 6. 1). o:

1111111110 1101011111111. (47. 19.)

17) l1. 20. s. Z. l.. 25. Z. 20. 1.. 27. l). (18 1111161111811. pet. (5. 3.)

18) 11. 30. pt. 1). (111111, ex 011115. 11111101128. (4. 6.) l., 31, Z_ 5, l.,

40. l). 11s 118111-1). ec 1181107111. (41. 3.) »- 8.111 118017 1111-8 oingnlari 1110211111

.ont nach l.. 44. s. 3. 1). l. e., wei( die ufucapion eigentlich Fortfeßung des

Vefides erfordert. Vefid aber als etwas Factifches. das einen natürlichen Willen

vocausfeßt. der Heceditas nicht zugefebrieben wird. l.. 23. x11. 1). (Io 901..

(41. 2,) l.. 1. s. 15. 1). 51 j. qui 133e. lid. (47. 4.)

19) l4. 13. s. 2. 1). e111 log. .sqojljann (9. 2.) began] c10111jno 111111111.

salfa esse 7011118110; c101111n11a 61-50 1131111111118 1181181711111'. E1'. 11. 15. pr. l..

43. 1). 111111. *- Vgl. auch 11. 13. F. 5. l). 1111011 71'. (43. 24.) Sogar auib

die jnjukjakum aeejo kann der Hereditas erworben werden. l.. 1, 5. 6. 1). ae

1111111113." (47. 10.) '

20) l1. 68-70. 1). 116 fortia. (47, 2.) l.. 2. 1). 1111111111186 11121-1211. (47.

19.) Vgl. Acndts. im Rhein, Muf.. Vd.2. S. 132. Wächter. in diefem

Lexikon. Bd. 3. S. 384. ,

21) Z. V. durch einen negoeiorom 3.1101-, fofecn iiberhaupt aus dem Ge

fcbäft defielben dem 110111111113 negocii 1111118 116110 gegeben wirdz denn znnäcbfl

wird vier freilich nur der 323101- felb| der Hereditas obligict. l.. 21. 3. 1. l).

11v negot. gm. (3. 5.); auch durch einen. (Kurator, wenn etwa ein folcher f1'11

die .ßecedicas angeordnet 1|. - - 1111M( *

1 1'
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11111., quae äefannli yereonnm ßueiinebat, überhaupt Erwerbgefchäft?

*abfchließen22) und fogar. infofern nur der Erblaffer 1681811121111 faoeio

gehabt hatte . zu Erben eingefeht und mit Vermächtniffen bedacht werden

konnten 2“.). Auf der anderen Seite kann die Herebitas auch obligirt

werden. z. B. dureh_ 1163011010111 312811024). Die Perfonification der

Hereditas hat den Zweckf den uebergang des nnieereum i113 auf den

-Erben zu vermitteln. wo die-fer) wie gewöhnlich. nicht fofort im Zeit

punkte des Todes eintritt. Nach diefem vorübergehenden Zwecke beftimmt

fich auch ihr Umfang. Vollkommen erklärt es fich daher. daß der Here

ditas nicht) wie anderen juriftifmen PerfonenW). der Ufusfructus erwor

ben werden kann Mi). Es wäre abfurd. ihr diefen beizulegen in ihrer

“Eigenfchaft als Repräfentantin des Verftorbenen. wenn der diefem felbft

zufiehendeufusfructus erlbfcloen müßte durch deffen natürlichen Tod; es

ginge über den Zweck jener Fiction hinaus. wollte man die Hereditas

jacens als folchef im Gegenfahe gegen die natürliche Perfon des Erblaffeixe?F

und nur für die Dauer ihrer Erifienz als folcinr, alfo auch im Gegen

faße gegen die Perfon des künftigen Erben) den Ufusfructus erwerben

laffenz und unmöglich ifi es. den ufusfructus fchon im Voraus mit Be

ziehung auf den künftigen Erben als natürliche Perfon entfiehen zu laf

fen . weil diefer noch unbeftimmt. der Ufusfructus aber, welcher einer na

türlichen Perfon zufieht. gar nicht daffelbe Recht ift, als der einer ande

ren, natüriimen Perfon zufiehende 27). So ift auch die Erbfähigkeit nie

*mals der Hereditas jacens gleich anderen juriftifchen Perfonen beigelegt

22) l1. Z3. pr. 8. 2. l.. 61. 1). (1e 1111111111'. (10111. (41. 1.) 11.44. 8.3.

l). 11er 1181101111. (41. 3.) 11. 16. 1). (13 0. er o. (44. 7.) (Vgl. Arndts.

Beiträge. Bd. 1. S.?208_216.) 1.. 29. l). (le 6111111718. (49. 15.) pl'. 1.

(ie etipnlaiion. oe". (3. 17.) 1.. 1. s. 29, 1). eiexioaiti, (16. 3,) 11. 11.

F. 2. l). (18 aocepiilatione. (46. 4.)

23) 1.. 31. 9*. 1. 1.. 52. 1). (10 1.2.3911. inotil. (28. 1.) 1.. 16. s. 3.

1). rie 112511115. 1. Bei Erbeinfeßungen war dieß zunächft nur von Bedeutung

in Betreff der Gültigkeit. wozu teotamonci feccio im .Zeitpunkte der Teflaments

errichtung erforderlich ware zum wirklichen Erwerb durch den eingelegten Srla

ven gehörte der Befehl der Antretung. den erft der Erbe ertheiten konnte. l..

61. l). (ie acquir. (10111. Dagegen Vermachtniffe wurden auch (iie [egnti oeöenw

fofort der Hereditas erworben. wobei nur zu bemerken. daß (Lies nenofrnctuo

*kel 118113 legt-ui non prior (re-iii, quam 611m (111111 111111 [tui poooit, daher hier

yereonam (10111i11i exoyeciarj, qui 111.1 ei. 11-111 pooeit. 1.. 1. 9'. 2. l). quonäo

(1165 111111111. (7. 3.) l.. 16. s. 1. 2. 1). 11111111110 (11128 legnti. (36. 2.) Ei'.

[a. 33. 1). rie ncqnir. (10111.

24) l.. 8. pr. S. 6. l.. 21. 8. 1. 1). (Le negot. gear. (3. 5.) q110(1n1n

1110110 oibi bereciiiafeln eeque ei obiigat. Vgl. auch 1.. 77, l). (1e 17. 0.

(45. 1.) Bei Saoignv- Sofiem des R. R.. Bd. 2. S. 369. Note n. fchei

nen mir diefe Stellen. wie auch l.. 1. s. 6. 1). (1e ininr. (47. 10.). nicht ganz

am pafienden Orte angeführt zu feine fie fiänden beffer unter Note o, da fie fich

auf Sclavenerwerb nicht beziehen.

25) l.. 56. l). (ie 11|11|11-, (7. 1.) Vgl. oben Vb. 3. S. 68 a. E.

26) 1... 61. s. 1. 1). (10 1111111111'. (10111. (41. 1.) l.. 26. l). (111 etipnlac.

5er'. (45. Z.) Vgl. Note 23 a. E.

27) Eine Inconfequenz in Anfehung des einem Erbfchaftsfclaven legirten

ufusfruetus ergibt fich nach Jufliniaifis Decifion in l.. 17. 1), 11g 11811.11-, (3.

33.) vgl. mit 1.. 33. 1). (Lo 1111111111. (10111. N41. 1.)

x
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werden 9'). Ein Argument gegen die jurifiifwe Perfönlichkeit derfelben

kann daraus um fo weniger abgeleitet werden. als ja auch die Erbfahig

keit ber Corporationen nur allmälig in weiterem Umfange anerkannt wor

den ifi99). Dennoch hat fich in neuefter Zeit eine gewichtige literarifche

.iutoritat gegen jene Idee erklärt I0). Nur zur Erleichterung civilrecht

licher Erwerbungen durch Sclaven foll jene Fiction im römifchen Rechte

aufgefiellt. daher für unfer heutiges Recht unbrauchbar fein. weil es fol

chen Erwerb überall nicht mehr kennt. Die natürliche Auffaffung foli

vielmehr diefe fein. daß man die ruhende Erbfwaft als Vermögen eines

einfiweilen noch unbekannten Herrn anfehe. der aber doch einmal werde

bekannt werden. Allein es mag wahr fein. daß die Rü>ficht auf den

Sclavenerwerb den römifchen Iuriften zur theorerifclyen Durchbilbung un:

feres Sager; den praktifwen Antrieb gegeben habe; daß fie bei diefer ein

zelnen Anwendung der fraglichen Fiction ftehen geblieben. läßt fich nach

den oben benutzten Stellen nicht behaupten. und loare der fonfiigen Ver

fahrungsweife der römifchen Jurifren nicht gemäßZl). In der That iff

auch biefe Theorie der Sache felbft ganz cingemeffen. ja. wie gewöhnlich. aus

diefer heraus entwickelt. Denn foll das Vermögen nicht zur Zeit herren

los feinf ja. foll nur ein Vermögen als befiehend gedacht werden. fo

muß ein Subject in demfelbeir als Treiger der Vermögensverhältniffe fin

girt werden. ba gegenwärtig ein folches phyfifcl) nicht erifiirt und der

kunftigeErbe nicht nur unbekanntF fondern noch unbefiiin int ifiN).

Wo aber ein phyfifel) nicht eriftirendes Rechtsfubject fingirt wird. da ift

eine juriftifwe Perfon vorhandenz diefer Vorfiellung kann auch die gegne

. . .r7:3-...::i.'- ,.'".')'!.',

28) .Savigny a. a. O. S. 365. Es kann jedoch nach Jufiinianifetiem

Rechte der künftige Erbe als inneren persona zum Erben eingefegt und dadureh

derfelbr Erfolg herbeigeführt werden. als ob die Hereditas felbft giltig eingefeßt

wäre. infofern doch erft der Erbe aueh diefe Erbfchaft antreten kdnntez s. 27.

I, e12 lege-t. (2. 20.)' vgl. Note 23. und man wird darnach die Einfehung der

Herebitas eben als Einfehung des künftigen Erben auszulegen haben. Nur wird

hierbei Tefiamentsfeihigkeit des noch ungewiffen Erben vorausgefeßt. wahrend bei

der Einfeßung der Hereditas jaeens. wenn fie giltig wäre. nur auf die fostacnentj

factio des Erblaffers zu fehen wäre und erft zur Zeit des Erwerber? auch die

Erw erbfahigkeit des Erben in Betracht kommen wiirde. Sau igno S.

367, 368.

29) Vgl. oben Vb. 3. S. 70 und im Art. Erbeinfeßung.

30) Savigno a. a. O. ..e

31) Vgl. befonbers die Stellen in Note 13. 18. 19. 22.24. und felbfi

Sa vignl) S. 369. Note n. 0. In l.. 33. Z. 2. 1). (l6 ncqujk. (10.11.

könnte man. wie in l.. 16. 1). e12 0. ert. n. „pee- execution-ene“ interpolirt hal

ten fiir „per rnancjparionenri' oder „rdanejpjen“ Aber daß auch per treeelitio

nern der Erbfwaftsfclaue für die Hertditas erwerben konnte. fofern Befitzerwerb

ignorunee (lornino möglich war. beweifen l4. 29. l). (le. oapbjuje., (49. 15.)

I.. 15. pr. 1). .Io uni-cup. (41. 2.) of. l.. 1. Z. 5. ]). (IQ 9058. (41. 2.)

uebrigens läßt fich in den Quellen felbft wohl ein Fortfcirritt in der Anwendung

unfrer Fiction erkennen. Vgl. z, B. l.. 43. 1). ml leg. nquil. (9. 2.) mit

L.. 13. 3'. 2. ibiei. 1.. 13. s. 5. l), quoel ei. (43. L4.)

, 32) Vgl. vorzüglich Puchta in der Reeenf, von Savignu's Sbftem

Vb. 2. in Richtern? und Schneidefis krit. Iahrb.. Vb. 4, S. 70t

715.
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rifclje Anficht iticht entgehen. die in Wahrheit nur den Sah: bereajtatem

äefonotj per-ranken .uetjnere umkehrt in diefen: keroäitotem Futur-i

ber-eiiie par-eonon) ooetioere. Daß nur jener. nicht diefer Sah. info

fern er nicht daffelbe bedeuten foll. richtig fei. ifi von felbft klar. da ja

auch wer wirklich Erbe gavorden“ ift.. den Verftorbenen reprafentirt. deffen

vermbgensrecljtliclje Perfon. wenn fie auf den Erben übergehen foll. man

nicht wolle auch erft fierben (offen. um fie dann. durch Antretung der

Erbfchaft. von den Todtentdjeder ciufzuerwecken. *Envirbt- der Berufene

die Erbfcljaft. fo gehtdadurch die lndiefer noch lebende vermögensrecljt

liche Perfbnlicljkeit des Verfiorbenen anf ihn über. und eben darum wird

das Recht des Erben. welcher angetreten hat. gerade fo betrachtet. als

hätte es unmittelbar nach dem Tode angefangen W). weil Hereditas

und Heres (als. folcher) gleichmäßig diefelbe Perfon des Verfiorbenen re

präfentiren“4)z die Vermitteluna des Erwerber] aber für den Erben durch

die ruhende Erbfcljaft als fingirte Perfon wird in anderen Stellen fehr

beftimmt angedeutetW), x'

Mit dem bisher angegebenen Wefrn der Erbfrljaft ifi es wohl ver

träglich. daß diefelbe unter Mehrere (Miterben. oodereäeä) fich theile. fo

daß jeder von diefen in etojferoom i118' clotonoti fuccedirekö). aber jeder

nur xxx einem Theile (pro parte, fogen. yakß quote); alle repräfentiren

hier n Verftorbeiten in gleicher Weife. ob aua) zu verfcijiedenen Thei

lmj aber nur alle zufammen reprafentiren ihn vollftcindig, Wider

fpreehend dagegen ift es jenem Begriffe. daß dem Einen fchlechthin und

ausfcljließllcl) nur befijmmte einzelne Vermögensobjecte oder irgend ein

Inbegriff beftimmter Vermbgensverhältniffe zukommen [olle. dem Anderen

ebenfo andere (fogen. yaro qua-ita); von diefen wurde. keiner in 1111i

'oraulu in. fuccediren. keiner alfo in Wahrheit bel-ea fein")

Inder bisherigen Bezeichnung des Wefens der Erbfolge ijt zunächft

nur die civilrecljtliche Erbfolge in's Auge gefaßt worden. die in denjQuel

len nach fitengerem Sprachgebrauch allein bereäitao heißt. Ueber das

ganz analoge Inftitut des prätorifmen Rechtes. die booornm paare-trio,

handelt ein eigener Artlkel“"). und es wird diefe daher auch im Folgen

33) l.. 138. pr. l.. 193. l), (la li. I.. l.. 54. l). a.. ooqnit. [tor-ori.

29. 2.) .

( 34) l4. 22. j), rio normal). (41. 3,) Vgl. b. 28. I. 4. l.. 35. mit 14.

16. l). (Io ätip, ner-ie. (45. 3.)

35),!“ 13. J. 2. l). ot] [eg. bqnjl. Dominus ergo boreciitaa badobitqe',

quer-o anita baceciitato derer» oxporiri (roter-zt. la. l. Z. 6. 1). (io ini-ik.

l-loteäitati, et sic: iiorecij por iicrocijtatem acqujrj. So auch Verpflichtun

gen: 14. 21. s. 1. l). (ie negot. gene. (I. 5.) Wenn aber das Vermögen erb

tos bleibt. alfo die Repräfentation. die durch die Herrdicas vermittelt werden

follte. nicht eintritt. d. h. Niemand die Hereditas erwirbt. fo wird auch die

nur diefer erworbene Forderung gu nirhte, l.. 73. s. 1. l). (ie l7. 0, (45,1.)

36) t.. 9. s. 12. o. (le bei-ea. jmrir. (28. 5.)

37) l.. 1. Z'. 4. l.. 11. 35. l). l. o. vgl. oben Vd.3. im Art. Erb

einfeßung. -a Die bei uns gebräuchliche Bezeichnung ..univerfalerbe". ..ein

ziger und univerfalerbe". ijt mit Recht getadelt worden. Hugo. heut. cbm.

Recht. h. 143. Note 2.

38) Bd. 2. S. 306-343.
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den nur beiläufig berückfiwtigt werden, ,Die in ihrer Wirkung bei

den verwandte fideicommiffarifclje Erbfolge aber, die man als indirecte

Erbfolge jenen entgegenzufehen pflegt. weil fie durch' bereclitag oder bo

uoruio yore-erat() vermittelt wird) gehört ebenfalls an einen anderen

Otto-H_ t p

In Anfehung jener eigentlichen Erbfolge fragt es fich nun zunächft

l. unter welchen Vorausfeßnngen ifl Jemand wirklich als Erbe anzufehen.

oder wie wird die Erbfckzaft erworben 40)? Es ift dazu vor Allem

erforderlich. daß die Erbfcltaft Ienem deferirt worden fei. Darüber '

find zu vergleichen die Artikel Erbeinfeßung. Inteftaterbfolge,

Gewiffen Perfonen wird die Erbfwaft fofort. wie fie ihnen deferirt“

worden) von felbft. ohne ihr Wifien oder Wollen, auch erworben. *fo

daß Delation und Acquifition der Erbfcinift bei ihnen zufammenfallt.

Es find diejenigen Perfonen. welche der Gewalt des Erblaffers bis zu

deffen Tode unterworfen waren.. alfo nach heutigem Rechte nur noch die

Kinder, welche in der vciterlimen Gewalt defielben ftanden. mit Inbegriff

auch der Poftuini. die. früher geboren) derfelben unterworfen fein .wür

den; fowohl als gefeßliwe. wie als eingefeßte Erben; nach römifchem

Rechte auch die zu Erben eingefehten Sclaven decNC-rblaffersz nach älte

rem römifchen Rechte zudem gleich den Kindern die Frau oder Schwie

gertochter jo 111711111, als welche 1000 filjao- oder Replik-familia' war,

und gleich dem Sclaven der jo mancjyio des Erblaffers geftandene Freie.

der von diefem textamento manumittirt und zum Erben eingefeßc war.

Wegen der unfreiwilligkeit des Erwerbes heißen alle diefe oeoerratii 1197

rene., die Kinder insbefondere 811i et neue-Wii bereäes, und im Ge

* genfaße werden andere Erben kolumne-ij oder extraoezi [ier-onen genannt4l).

Als sui bete-är!! erben freilich ab joteatato nicht diejenigen inder Ge

walt des Erblafiers gefiandenen .Oefcendentei-iF welchen ein ebenfalls in

defien Gewalt verbliebener Parens als näherer Erbe des Stammes vor

geht 42). Dennoch aber find auch diefe. wenn fie teftamentarifcl) eingefeßt.

oooeoaakü berecles des Großvaters oder urgroßvaters. dem die Gewalt

über fie zuftand W). Dieß wird durch einige Pandektenftellen beftätigt.

welche freilich ausfagen, daß hier durch den Enkel der Vater derfelben. in

defien Gewalt fie jeht ftehen. uecesrarjua ber-Is des Teftators werde

(eine 1161110118)- weil nach claffifchem Rechte der Filinsfamilias nicht

für fich felbft die Erbfclmft erwerben konnte 44). welche aber nach Infil

..q

39) Vgubie Art. Fideicommifi. Vermächtniß.

40) S. lobt, (io bei-erwin qnalitate o'. äiflotentia. (2. 19.) Dix. (jo

acqujkenän 'el orojtteocia bereciitnto. (29. 2.) 006. e10 iin-a (Lauder-uni et.

(lo acieunci. ya] acquieencia vererbt-cite, (6. 30.)

41) pr. s. 1-3, F. i1. t. [e. 15, 16. 1). ii. t. of. Tai. ll. 153. 156.

157. 161. Tolle-t. xu!, 3. s. 5-7. Vgl, den Art. bonofioinm absti

oenclj, Vb. 1. S. 856-871. 4

42) F. 2. I. i. ee. 68i. ll. 156. ei'. l.. 1. J. 8. l). c1. ani'. (38. 16i.)

413) olp, xxll. 24. Im). et nose-ration, j, e. liber-o. qui in po

teotate zum.

44) l1. 1. I. 5. l). b. i,... .i vapor o! 61i.) (Leckere-naiv tieren ei'. iii

.titotooe peel-ani .num eine acljtjonr far-jet bereclem et quiäem noceaaatirnn.
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nianifHem Rechte nur fo anzuwenden find. daß der Enkel felbfi ira-a

jako die Erbfchaft. dem Eigenchume nach. und deffen Vater das vater

liche Recht des Niefibrauclhes und der Verwaltung derfelben enverbe45),

Auch unter einer Bedingung eingefeßt. wird dochF wer fonft es fein

wurdeF exjrtente oonciitjoue oecrersoriuu bel-ea, wenn nicht die Bedin

gung von der Art ifi. daß fie die Antretung der Erbfclyaft fchlechthin in

* feine Willkür flelltiw). Und fogar auch wird der Pupillarfubfiitut als fall-her

"oece83akju3 [re-reg des Pupillen. wenn er zum tefiirenden Vater defiel

ben in dem Verhältniß gefianden/ daß er zu defien Erbfcizaft berufen ne*

oeeuakjua [rer-os wcire47). p

Denjenigen Perfonen hingegen) welche der Gewalt des Erblnfiers

nicht unterworfen waren (extrem-j bert-sea). wird die deferirte Erb

fchaft erfi durch einen darauf gerichteten Willens-ict erworben. Es hängt

von ihrem Willen ab. ob fie diefelbe annehmen oder ablehnen. Durch

Weder zur Antretung noch zur Ablehnung der Erbfclmft ifi irgend eine

befondere Form der Willenserklärung erforderlich, VZiewoh( es an fich

wahrfcheinliä) ift. daß für einen fo wichtigen Act. wie die Antretung einer

Erbfclhaft ifi) nach _älterem Civilrechte eine folenne Erklarung gebräuchlich

gewefen. fo gibt es doch keinen ficheren Beweis dafur) daß diefe jemals

allgemein nothwendig gewefen fei W). Nur kraft befonderer tefiamenta

rifciher Anordnung konnte fie dem eingefehten Erben nothwendig werden.

und namentlich war zur Zeit der claffifchen Iuriften fehr gebräuchlich die

Vorfchrift einer befonderen Form der Antretung unter dem Namen cretja,

wornnch der Eingefeßte (bares (711111 orerjooe inrtjtutue) innerhalb einer

fiimmten Zeitfrifi) vor 'Zeugen“). mündlich erklären mußte: quo-I

F k.
.

..

Ef. s, 6. jbjci. ln. 13. 1), (18 bonjß *iiber-t. (38. 2.).. [inet ani-n nec-Mauju.

mei-cat pain-i suo 11011 per .emotjpeum nec] per- Klin-n al] bareäitacem unmit

rirnr. Dafielbe könnte pro parte gefagt werden. wenn* der Enkel als Miterbe

feines eigenen Vaters eingefetzt wäre. - Ueber einen verwandten Fall vgl. l..

18. pr. l). .'10 cam-anni peculjo, (49. 17.)

45) l.. 6. 8. (>06, (ia dor-is quao lid. (6. 61.) Vgl. Note 93-95.

8 456) l4. 12. l). (Le 60m1. jnutjt. (28, 7.) (a. 86. l). cle- beraö. jnotjf.

(2 . . 7

*47) la. 2. 8. 4. [e, 10. s. 1. l). (i0 uulg. ot pop. Zub-et. (28. 6.)

48) l.. 4. (706. (Io rapie-i. ber-dä. (6. 31.) s. 5. 7. in f, F. b. t. 08i.

1]. 163.

50) Weder l.. 77. l). clo [i. F. noch l.. 90. pr. ]). b. t, beweift es. und

es ifk keine Spur vorhanden . daß zur Zeit der Antoni-ren er| der Gebrauch der

ori-tio auf gewifie Fälle. befehränkt worden fei. wie Mühlenbruel) . Lehrb..

g". 702. andeutet.

51) Eid. m1 nu. nur. ey. 46. 771k". 6o lingua lot. 7. 60. Die Il!

riflen erwähnen zwar der Zuziehung von Zeugen nicht. aber fie war natürlich
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mo (Witwe) bereeleen iuaiitujt, earn berecliiatem acleo cekooqoe 5"),

und zwar gewöhnlich innerhalb einer beftimmten Anzahl von (ließ uljlea

(cx-ella folgten-s), aber auch wohl innerhalb eines befiimmten tempo.

oootiouum (cretjo oootjnuo), widrigenfalls er kraft der ausdrücklichen

Androhung: 11i (treuer-ji, exboreo eeto (oroijo yet-ferner) von der

Erbfmaft ausgefchloffenzzwurdeW). Diefe oretionum soroyolova gelen

oitoe ift aber fchon vor Juftinian außer Gebrauch gekommenW). obwohl

es aua) darnach und fo nach heutigem Rechte dem Teftator keineswegs

verwehrt ift. die Antretung der Erbfcljaft nicht nur innerhalb einer be

fiimmten Zeit. fondern auch unter Beobachtung einer von ihm vorge

fcljriebenen Form. fofern diefe nur nichts Anftößiges enthält. zur Bedin

gung der Erbeinfehung zu machen i5*'*),. Abgefehen ,von djefem Falle war

frhon nach claffifcljem Rechte und ift nach Iufiinianifcljem Rechte jede

formlofe Erklarung des Willens. Erbe zu fein. zur Antretung der Erb

fehaft genügend W). wie fie nach jenem auch bei der oreiio buy-erkenne,

d. i. derjenigen. welcher die Drohung „ui orer-erit, exberee eeto“ nicht

hinzugefügt war. für geniigend angefehen war h7), Es kann aber jene

Erklärung entweder eine ausdrückliche fein (ouäa ralantne eaeajpienciue be

reäiiatig), die wohl vorzugsweife unter l18keäjiati8 eclitjo verflanden ioirdbö).

oder eine ftillfchweigende. durch Handlungen (yro berecle Ze-r-eucio) 59).

frhon des Veweifes wegen nothwendig. und eine noch fo häufige Wiederholung

der Formel im bloßen Monolog ohne Wirkung. *

52) Die Meinung. daß er dabei noch habe ein Schnippcljen fchlagen mbflen

(Eoiac. abe. Al. 18.). und wohl vor Freuden tanzen (Wriezen-ra (io fiction.

int. 11]. 2.). beruht auf augenfcljeinlicljem Mißverfiandniß der Stelle in (no. rie

eine. ll). 19., deffen fich freilich fchon Ambrofius (rie oli'. lll. 2.) fchuldig

gemacht, Zcbulting ati Tip. xxl). 28, 61-05611, e10 im'. cioljb. orjg,

(ijne. (Breslau 1839.) ag. 18-21.

53) 03i. 1]. 16 -166. 168. 170-173. of. 174-178. Ulf). xxl!:

L7-34. . ' .

54) l.. 17. 00.1. b. t. Der allgemeine Ausfpruth diefer Stelle ifi her

ausgefchnitten aus 11.8. ']'b. 00a. rie water-a. bon. (8. 18.). wo er in befan

derer Beziehung vorkommt. Note 87.

55) lx. 72. l). b. c. vgl. . 1 . ]). (io con-I. institut. (28, 7.)

56) (Jui. ll. 167. 169. 3'. , .[. b. t. l.. 6. (Lori. b. t.. „oola animi

cleatinatio.“ of. l4. 65. 3. l), ati 80. Tre-bell. (Z6, 1.) lx. 95. l).*b. t,

57) Auch um den Subflituten gänzlich auszufchließen. [119, wen. 3-1.

(air-u. bier-on. conätituit.). Anders noch Taj, ll, 178.

58) i.. 19. 2L. I". 14. (Lori. b. t. ci'. l... 25. I. 7, l4. 69. l). b. f..

59) Ob fchon die claffilcden Illriften das nucia rolnntate nciice boreäjtatem

und pro bereue ger-ers entgegenzufeßen oder vielmehr jenes unter diefes zu

fubfumiren pflegten. kann mit Fug bezweifelt werden. Mayer. Erbe.. Bd'. l.

S. 341-343. Ulpian unterfcbeidec nur vertrete und pro bereue genaue,

und fo auch Cajus in einigen Stellen (ll. 166. lil. 87.). und in den 'Pan

dekten (Note 58) ift anita, im Gegenfaße von gro bereciegerere, gewiß in

terpolirt für eernere. Doch macht Gaius in l. 167. offenbar eine dreifache

unleffäreidung (nur, cernoncia auc pro betone ger-ancie- uei ecjarn [mein 'o

lonrate, wo man nicht das lebte blos als nähere Vefiimmung des zweiten erklä

ren kann: nur wenn etiarn fehlte. wäre dieß etwa zuläffig). In s. 7. I. ], a.

ifl nun das erfie Glied (nur. eernenclo) wrggefallen und dadureh deuGegenfah

der beiden anderen vollends klar ausgefprocljen (ent pro b. g. 'el euarn. n. e.).
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Hierzu gehören folche Handlungen. die unter den vorliegenden umfiän

den nicht wohl eine andere Auslegung geftatten. als daß der Berufene

fiä) als Erben betrachtef z. B. Befihergreifung und Benutzung oder Ver

äußerung von Erbfmaftsfaclfen. ja auch von* anderen Samenf die nur

irrthümlicl) dafiir gehalten werden. Einziehung erbfclfaftlimer Forderungen.

Erfüllung erbfcifaftlimer Verbindlichkeiten u. dgl. rn.- überall vorausgefeht.

daß nicht eine andere_ Willcnsnieinung dabei fich irgendwie zu erkennen

gebe 69). Da es nur auf Erkenntniß des nicht ausdrücklich erklärten

wahrenxWillens ankommtf fo wirken auch die an fich concludenteften

Handlungen nicht als yro deroclo geetio, wenn der Handelnde bei Voc

nahme derfelben fich gegen eine folche Auslegung verwahrt, obwohl er

wegen des Gefehehenen vielleicht dem künftigen wirklichen Erben verant

wortlich werden kannsl). Die bloße Erfüllung einer Po-teftatiobedingung

der Erbeinfelzung ift noch nicht pro tio-ea.. gestio, der Eingefeßte bahnt

fich dadur>i den Weg zur Antretung der ErbfäyaftF erklärt aber noch

nicht. diefelbe wirklich anzunehmen 62). Dagegen wird die Agnition der

baum-um yoßgesaio von Seiten desjettjgeltF dem auch cioilrechtliä) die

Erbfchaft deferirt ift. zugleich als 91-0 bereäo gel-nid angefehenf und

f??? alfo zugleich die Erwerbung der Hereditas nach Eioilreäzt in

ft' ). ' '

Eine befiimrnte Frift ift für die Ancretung der Erbfchaft im Allge

meinen nicht vorgefchrieben. Wohl ift die Agnition der horror-um n03

.eoeio an befiimmte Friften gebunden- deren Verfäumung von felbft die

Ausfchließung der Seiumigen von der bonormn yoszeocio und. wenn

keine Miterben da find. die Delation derfelben für den nachfifolgenden

Gradus oder Ordo zur Folge hat 94). Nach EivilreGt aber z wenn nicht

der Tefiator eine Antretungsfrifi vorgefchrieben hatz wird der Delat durch

keinen Zeitablauff fo lange er lebt und erbfähig bleibt und nicht aus

fcjflcigt. iyro jut-e von dem Erwerbe derErbfchaft ausgefchloffenf und wird

alfo auch ebenfo lange keinem Anderen. der nach jenem folgth die Erb

fchaft deferirt 6“). Zwar ifk bisher 'von Vielen eine gefeßlime Frift für

Ancretung oder Ablehnung der Erbfchaft behauptet worden z theils von

Dennoch wird in derfelben Stelle. gleich darauf . in die Erklärung von pro 110

roile ger-ern, wahrflheinlici) einem anderen Selfriftfteller nachgefchrieben. auch

das 'Erbin ualuntadem anno] (Leolarore aufgenommen. Vgl. Zehe-einer, a6

S. 7. .). cjt..

60) Vai. Ll. 166. in t'. Ulli. xxll. 26. ynulli rente. l7. 8, I,

25.- Z. 7, ). nic. l1. 20. 21. pr. Z. 1, [a. 24, la. 86. s. 2. l.. 87. pr',

88, 1), b. t. Eine Entwendung aus' der Erbfclfaft ift nicht pro 1181-668 gortio,

vielmehr (inneren-jam roland-usw (Facial-ut, l1. 21, pr, eit. .

61) l.. 20. 9. 1. eit. ei'. le. 4. 006. noris legitjmi. (6. 15.)

62 l1. 13. l). 'ja oonei. instjt. (28. 7.) l.. 1. 8, 1. l), 6e com'. canon

tinte. 12. 4,) Aber über die Bedingung „oi iuraueritt* f. 1.. 62. pr. d. l1.

t. und dariiber Huf chkef in der Zeitfihr. für Civilr. u. Prog. Vb. 14, S.

172 .

Li?) l.. 12. Earl. b. t.

64) Bd. 2, S. 310.

65) (Lai. ll. 167. b. 72. vgl. mit l., 69. o. l1. e. Noten 51.-55.
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einem Jahre, nach [e. 19. ooä. b. t., theils von drei Monaten. nach

11. 22. Ö. 1. 00x1. b. t., deren Ablauf entweder die Wirkung haben

follce. daß der Berufe-ner der fich nicht erklärte. von felbfi von der Erb

fchaft ausgefchloffen fei. oder gerade die entgegengefeßte. daß er nun als

Erde betrachtet werde. Es wird aber jeht, wohl allgemein anerkannt wer

den. daß alle diefe verfrhiedenen Meinungen völlig ungegründet find. und

ift zu hoffen. „daß das Phantom der gefenlichen Deliberationsfrifi mit

ihrer ftreitigen Dalder und Wirkung nicht wiederkehren werde 67)".-..

Indeffen kann der Berufene durch Andere , welche ein Interefle

dabei haben, namentlich Gläubiger und Subftituten. der elngcfehte Erbe

insbefondere auch durch diejenigen. welche das Tefiament als inoilicio

som anzufechten Willens find, zu der Erklärung aufgefordert werden 7 ob

er die deferirte Erbfchaft annehme oder nicht. Es wird ihm alsdann auf

Verlangen eine Frift zur Ueberlegung bewilligt. die er jedoch auch fonfi

aus eigenem Antriebe nachfnmen kann (tempng, spniinm ejeiibei-anäööa);

nach deren Ablauf aber. wenn er fich bisdahin noch nicht definitiv er

klärt hat. wird er. nach Verfchiedenheit der Fälle. bald gegen feinen

Willen von der Erbfchaft ausgefchloffen. bald ohne Weiteres als Erbe

behandelt. Diefes benefiainm .Ieiiberancii ifi fchon oben. Bd. 1. S.

887-892 , in einem befonderen Artikel befprochen worden. Wenn nun

auch der Vf. des gegenwärtigen Artikels mit den dort anfgefiellten Seiden

in wkieluljälen Punkten nicht übereinftimmt. fo möchte es doch dem Plane

dieies Wertes nicht entfprechend gefunden werden. aus diefem Grunde

den fchon einmal abgehandelten Gegenfiand hier nochmals zu erörtern 69).

Bisher ift von der Form und von der Zeit der Erdantretung die

Rede gewefen; es kommt dabei vor Allem auch die Fähigkeit des Erwer-.

denden in Betracht.» DieAntrerung ift ein Willensactz fie felzt daher

natiirlich Willensfähigkeit voraus: fie ift zudem ein Willensact. wel

cher möglichen-reife mannigfaltige. fchon jeht bekannte oder noch unbekannte,

Verpflichtungen begründen kann; es wird daher die Fähigkeit . fich durch

Rechtsgefmafie zu verpflichten- dazu erfordert. Daher nun kann der

Wahnfinnige nicht durch Antretung (wohl als vertragen-ins bot-ea i980 joe-e)

Erbe werden 70); es kann nur und foll. wo es vortheilhaft ift. der Eu

66) l.. 19. 00a. b. t. _

67) Vgl. Vangerow. Nebifion der neueren Theorien über gefehllcbe De

liberationsfrift. im Arch. für rio. Prar. Bd. 22, Nr. 7 , S. 151-212. und

darüber Puchta dem obige Worte entlehnt find) und Arndts in Richtefis

krit. Iavrd. Bd. r S. 7-29. Mayer. Erbe. Bd. 1, S. 344-354, und

jeßt auch Mühlenbruä) (der früher anderer Meinung war). in Erläuter.

Bd. 41. S. 301-355, nnd im Lehrb. S. 703. - Hiernach ifi denn auch zu

berithligen. was oben Bd. l. S. 891. 892. dariiber bemerkt ifi. .

68) big. (ie inte. cioiiberancii. (L8. 8.) 00a, 6. Z0.

- 69) Vgl. darüber auf der einen Seite die jeßt erfrhienene die.. von Grofch

(art. 47. sic.). auf der anderen Seite vorzüglich Mühlenbrucl) a. a. O. S.

277-297. 383-408. von welchem zu wlinfrhen, daß er auf jenen fchon hätte

Rüctfitbt nehmen können. S. auch Market. Erbr. Bd. 1. S. 343. Puthta,

Lrhrd. h. 491.

70) l1. 63. l). i.. t.
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rator für denfelben bonne-nm pouoniouem agnofciren) welche aber nicht

definitiven Erwerb begründet") Gleich dem Wahnfinnigen ifi auch das

Kind (iukado) unfähig) die Erbfwaft anzutreten7")z für diefes aber kann

nach fpciterem Rechte der Vater oder der Vormund nicht nur bonoruln

pour-mo agnofciren) fondern auch civilrechtlicl) die Erbfchaft antreten 77').

Der impuboa iofantia major erwirbt die ErbfGaft rororo nnotore 74).

Der Mündige oder noch Minderjährige (yahoo minor xx'. avoid)

kann in eigener Perfon die Erbfchaft antretcn7ä)) uber die dadureh über

nommenen Schulden brauwt der Eurator deffelben) welcher ninit feine

Zuftimmung dazu gegeben) nicht anzuerkennen") und andererfeits macht

fich diefer unzweifelhaft verantwortlich) wenn er durch Verweigerung fei

ner Zuftimmung) ja durch bloße Nachlciffigkeit die Nichtantretung einer

dem Minderjährigen deferirten Erbfchaft verfchuldet hat und daraus für

diefen ein Nachtheil entfianden ift 77). Von dem erklärten Verfchwender

(cui 501113 inter-Worum 8,8l) gilt daffelbe) wie vom Minderjährigen 78).

Befondere Befiimmungen find noch zu bemerken in Anfehung des Falles)

wenn einem 110m0 alien'. iin-ie die Erbfthaft deferirt ift. Nach älterem

Re>)te konnten Hauskinder wie Sclaoen die ihnen deferirten Erbfchaften

nur dern Vater oder dem Herrn erwerben) dergeftcilt) daß diefer durch jene

der eigentliche Erbe wurde79). Da nun der Vater oder Herr durch Hand

lungen' der untergebenen nicht *verpflichtet werden konnte) die Erbfchaft

aber immer die Möglichkeit von Verpflichtungen in fich enthält) fo konnte

diefe nur nach dem Willen des erfien durch die untergebenen angetreten

werdenW). Djefe mußten 1118811 [inte-is oder cioinini die Erbfchaft an

treten) und zwar mußte diefer Befehl der durch den untergebenen felbft

.vorzunehmenden Antretungshandlung vorhergehen und fpeciell auf die de

ferirte Erbfchaft fich beziehen) auch nicht etwa vor der wirklichen Antec

tung zurückgenommen feinU). Ohne die Handlung des Hauskindes oder

Sclaven wurde dem Vater oder Herrn die Erbfchaft nicht erworben) ob

auch jene nur aus hartnäckigem Ungehorfam den Befehl zu befolgen fich

weigertenz vielmehr) wenn das Kind 811i iuri. wurde) der Sclave die

71) b 1 1). (io 1).. . kuriose) competence. (37. 3.) 1*. 7. (7011. (jo

our-tet. fur. (5. 70.) Vgl

2

1

p.

. oben Bd. 2) S. 304-306.

72) 1... 9. 1). b. t. 11. 5. (Zoci. 11. t.

73) 1e. 18. pr. Z. . 3. (>06. 11. t. vgl. mit 1x. 7. S. 1. 1.. 8.

1). .io bon. poor. (37. .) 14. 65. Z. 3. 1). 13x86, Prob-Dil. (36. 1.)

11. 1). (io nuotoritate. (26. 8.) 14. 3. 7. Earl. qui acimitti nc] b. p. (6.9.)

74) 1.. 8. pr. 1*. 9, 49. 1). 11. t. 11. 9. s. 3. 1). (ie auotoritate. 1..

18. s. 4. 00a. ii. t.

- m75) 1.. 12, 006, i1. t. 11. 8. s. 1. (>06. (io bonio quao [ib. (6. 61.)

Effltit.. Tori. oi nt omiooani iioreciitatem noquirut. (2. 40.) Rudorff)

Recht der VormundfGaft) Bd. 2) S. 286. , , *

76) Saoigny) in der Zeitfchr. fiir gefch. Rechtsw. Vb. 10) S. 287.

- - 77) l.. 26. 00a. rie nominiert-at. (5. 37.) Mit unrecht nennt Rudorff

a. a. O. die Erwähnung des Eonfenfes in diefer Stelle eine Gedankenlofi keit.

7 1.. 5. s. 1. l), a, t. Vgl. Rudorff a. a. O. Bd. 1) S. 1 ,

08i. 1l. 87. 11i . xix. 19. 14. 79. 1). b. t. 4

80) 1.. 6. pt. Z. 1. 2. . 11. t.

1a. 25. s. 4-15. 1). 1|. t. o1'. 1a. 47, 50. 1). jbiä.

11.

11.
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-*Freiheit erlangte. bevor die Erbfehaft dem Befehle gemäß wirklich ange

treten war. fo konnten jene nunmehr für fich felbfi* die Erbfchaft erwer

ben. und ebenfo der veräußerte Sclave dem neuen Herrn. auf defien

Befehl") Es war alfo fowohl die einfeitige Handlung des Vaters *oder

Herrn. als die nicht befohlene Antretung des Untergebenen unwirkfnm.

fo wie aueh umgekhert die von diefem oder jenem einfeitig erklärte Ableh

nung der Erbfolge nichts wirkteW). Nur wurde. wenn der Vater längere

Zeit im Befihe der Erbfchaft gewefen war. vermuthet. daß ihm diefelbe

auch auf gehörige Weife erworben fei W). Die Antretungshandlung des

untergebenen konnte pro lierecie 528110 fein oder cretjoaä). war aber nach

'cilteremReGte gewiß bei weitem in den meiften Fällen die legte. weil mit

Ausnahme eines Falles (ex 80. 0rybitjnno) damals nur durch Erb

einfeßung borniner alienj juris zur Erbfchaft nach Eivilrecijt berufen fein

konnten. bei der Erbeinfehung aber die oretio fehr gewöhnlich und auch

außerdem diefe Antretungsform fehr üblich gewefen zu fein frheintßä);

ja nach Aeußerungen fpäterer Eonfiitutionen hat es fogar den An

fchein. als ob bis dahin liberal! nur der-nenn() dem Vater durch die in

feiner Gewalt. befindlichen Kinder die Erbfchaft erworben und “erft durch

diefe Eonfiitutionen die Nothwendigkeit der (tr-atio, anfangs in gewiffen

Fällen. bald ganz und gar befeitigt worden feia7). Wenn übrigens auch

dem untergebenen die erforderliche Einficht noch fehlte. fo war doch der

Befehl des Vaters oder Herrn entfcheidendz er ergänzte den Willen des

unmitndigm. ähnlich der Autoritasßa); aber diefer mußte doch wenigffens

fchon das Alter der Sprachfähigkeit erreicht haben. . um die betreffende

Erklärung abgeben zu können; bis dahin konnte alfo dem Gewalthaber

auch auf deffen Befehl die Erbfchaft civilreehtlich nicht erworben. es konnte

nur durch ihn felbft vorläufig boom-um yogoesrio im Namen des un.

tergebenen agnofcirt werdenW). Diefe Beftimmungen des älteren Reäytes

nun. abgefehen von der Form der cretio, find in Anfehung der Scla

ven in's Iufiinianifclje Recht unverändert übergegangenW). in Anfehung

der in oäterlieljer Gewalt befindlichen Kinder aber fehr bedeutend modi

ficirt worden. Diefe nämlich können nun. wie fchon nach älteren Eon

fiitutionen") gewiffe. fo nach Iufiinianifcijem Rechte alle Erbfchaften als

bonn aeieentiria der Proprietät nach fur fich felbft erwerbenz der Vater

82) Taj. ll. 188. 189. l.. 5. in f. 711206, 006. (Ia [nnter-n. von.

(8. 18.) Cf. [a. Z6. l1. 64. 65. 67. 68. 80. I. 2. Z. ]). b. t.

83) l.. 13. s. 3. l.. 14. ]). i1, t.

84) 1., 6. Z. 3. l). b. t.

85) l., 93. Z', 2. c1'. l.. 25. I. 7. 8. ]). l1. t,

86) Vgl. oben Note 53. (kei. ll. 187-190.

87) l., 1. s. 1. l.. 4. 5. l.. 8. Z. 1. Theron. 00C. .In [not. bon. (8.

18.) (Lk. l.. 1. 'kin Eon. eier cretjona. (4. 1.) Vgl. 1.. 25. I. 7, ]). b. t.

und oben Note 54. Hufchke. Studien des r. R. Bd. 1. S. 254-259. '

88) l1. 8. s. 1. l). ii. t, 61.1.. 9. o. jbicl.

89) l.. 18. F. 4. 00a. i1. t. Cf. b. 6. 8. Them). 00a, l. a. l.. 7. S.

1. l). (ie ban. 11088. (Z7. 1,) Note 73.

90) s. 3, F. er (jun- yetsonas nob. näqnir. (2. 9.)

91) 'ki-eoä. 027.1. . c. (Lori. Fust. cin dan. [nur. (6. 60.)
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kann nur das Recht desNieiibraurhes und der Verwaltung derfelben in An

fpruch nehmen. Damit diefe regelmäßige Wirkung des Erwerbes der Kin

der eintrete, ift denn au>) jeht noch Antretung der Erbfmaft durch das

Kind *auf Befehl des Vaters erforderlich. Es foll aber keiner dem ande- '

ren das Recht) welches folcizergefialt durch die Annahme der Erbfclmft ihm

'erworben werden kann) durch feinen einfeirigen Willen entziehen oder auf

drangen. Daher kann auch jeßt noch weder der Vater noch das_ Kind

einfeitig die dem lebten deferirte Erbfchaft ausfchlagen) mit der Wirkung)

daß dadurch der Erwerb derfelben kraft diefer Delation ganz ausgefchloffen

werde 92); fondern) wenn das Kind die Erbfclyaft nicht annehmen will)

fo kann der Vater diefelbe ganz, auch dem Eigenthum nach) für fich

erwerben) fo daß er durch das Kind und fiait deffelben wie nach ältecem

Rechte eigentlich Erbe wird; wenn aber der Vater die Erdfchaft verfchmäht) *

fo bleibt es dem Kinde unbenommen) diefelbe zu erwerben, und erlangt

in diefem Falle der Vater auch nicht den Nießbrauch und die Verwal

tung derfeiden) oder doch die lehte- wenn er fich ihr unterziehen will) nur

infofern) als das Kind noch eines Beiftandes bedarf) zu ivelchem Zwecke

ihm fonfl ein Euracor gegeben wird 93). Jft aber das Kind) dem die

Erbfchaft deferirt wird) noä) im Alter der Kindheit (joker-tja) fo kann

der Vater allein für daffelbe die Erbfchaft antreten) mit derfelbenWir

kung) wie wenn das erwa>7fene Kind diefelbe auf Befehl des Vaters an

trict94).' Ienes kann fich dann freilich fpäter durch Wiedereinfeßung in

den vorigen Stand der Erbfchaft wieder entfmlagenz aber dann bleibt der

Vater daran gebunden) als ob er anfangs diefelbe gegen den Willen des

Kindes angenommen hätte 9S). Wenn umgekehrt der Vater) z. B. als

Wahnfinniger) unfähig ifi) feinen Willen zu erklären) fo wird) wie fchon

nach älterem Rechte uijlieafis 0311381 angenommen warj dem Sohne felbft

ftandig der Erwerb der Erbfchaft geftattet 9"). Jft übrigens die dem

Hausfohne deferirte Erbfchaft eine folche. die zu deffen bonn care-erwin

gehört, fo kann er diefelbe jedenfalls als Paterfamilias felbfificindig für

fich erwerben") fowie er felbft auch dem zum Erben eingefeßten cafiren

fifchen Sclaven die Antretung der Erbfchaft befehlen konnt-ZW). Doch

foll auch in diefern Falle der Vater fiatt des Sohnes die Erbfchaft anzu

nehmen berechtigt fein) wenn der letzte diefelbe ausfrhlcigt99).

' Außer der Wjllensfähigkeit ift endlich zur Antretung wie zur Ab

lehnung der deferirten Erbfchaft naturlich erforderlich ernftliche Willens

befiimmung bei der darauf bezüglichen Erklärung) und zwar verbunden

mit der Kenntniß derjenigen umftände. welche die Delation der Erbfrhnft

2) . . . . r

93) b, 8. xu'. I. 1. 006. ([8 bon. quao [ib. (6. 61.)

94) 14. 18. pr, 00a. b. t. Vgl. den Art. Transmiffion (er: oapita

infantiao). -

95) [a. 8. 8. 6. (706. (Ia [jo-deines [ib. (6., 61.)

96) l.. 52. pt. l4. 63. l). [1. t. of. l1. 30. pr. l), jbjä.

97) le. 5. l). äe caottenaj peoul. (49. 17.)

98) l4. 19. s, 1. 1). l. o.

99) l1. 8. F. _2. (70.1. (Ia bon. qua-z [ib.
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wefentlici) berühren. Wer antritt oder ablehnt. muß vor Allem wiffen.

daß die Erbfmaft ihm deferirt fei 100). und zwar ob durch Teftament

oder durch das Gefelzlm). und in jenem Falle. ob pro yarie oder o!

use, ex inotiiuiione oder ex enbotitutiooeloPz insbefondere. ob er

bedingt oder unbedingt eingefeht fei100). Wer jedoch irrthümlirl) glaubt.

unter Bedingung eingefeßt zu fein. zugleiä) aber die Bedingung für er

füllt hält. deffen Erklärung ift vollkommen wirkfam. weil feine Meinung

mit der wahren Lage der Sache in der That übereinfiimmt 104). während

hingegen bei der wirklich bedingten Erbeinfeßung der Eingefehte auch die

Erfüllung der Bedingung erfahren haben muß l00). Wo ein Anderer

für den eigentlichen Delaten die Erbfmaft erwerben will. kommt es na

türlich auf des erflen Wiffenfmaft an100). Auch muß der Vater. damit

fein Befehl zur Antretung der Erbfchaft wirkfam fei. von der Art und

Weife der Delation Kunde haben 107);F doch hindert es nicht. wenn er

von der wirklich eingetretenen Delation noch keine fichece Kenntniß hat.

wofern nur diefe dem antretenden Sohne nicht mangelt. der Befehl des

Vaters aber fich fpeciell auf diefe Erbfmaft bezogen hat]00)z denn auf

Seiten des Sohnes ift allerdings auch und vorzugsweife diefe Kenntniß

erforderlich 100). wenn nicht die unvollkommene Einfiwt deffelben nur durch

des Vaters Willen ergänzt wird"0). Auch der Irrthum über .feine

Eigenfchaft als neaeaooriuo oder 7011111111111" deren hindert die Wirk

famieit der Antretung oder Ablehnung 1"). Der Irrthum über andere

urnfiände dagegen lft ohne Einfluß. namentlich darüber. ob man .oi

jurje mündig fei oder nichtUN). und vollends der Itrthum über den Be

100) F. 7. I. i1. t. 13. S. 1. l.. 19. 23. 1.. 32. 34. l). i1. t. al'.

1.. 30. J. 2-5. 1.. 84. 1d111. Doch flhadet regelmäßig auch hier der Rechts

jrubum, 1.. 2. 00.1. (10 i111'. ot faeti ignor. (1. 18.)

101) l1. 17. 22. 46. 51. pr. 1). i1. r. of. i.. 77. ibiti.

102) 1.. 93. 1). 11. e,

103) 1.. 32. g. 1. 11. 11. t.

104) 1.. 34. s. 1. 1). i1. t,

105) So "pl-icht wenigfiens l.. 21. 1). (ie 001111. et. (10111. (35. 1.) klar

aus. Damit iii freilich fchwer, zu vereinigen l.. 21. s. 3. l). i1. t. Einen

Vereinigungsoerfuci) durch künftliche Interpretation der legten Stelle macht 60

tbofreei, animociroro. i111-, (sin. cap. 17, (iniaoiuo, i111 nfriean. 1.. 46.

l). i1. t. will dagegen in l.. 21. H'. 3. die Negation vor paare nciiro 11er. ein.

gefrhoben haben. Mayer. *Erbe B. 1. S. 335. Rote 8. findet in beiden

Stellen einen Gegrnfaß des friiheren und des fpäterm Remtesz dagegen aber ift

zu bemerken. daß die Stelle des fpateren Inrifien (Ulpian) auf die Autorität

eines noch älteren Iuriften. als Julia-n. der Bf. der anderen Stelle tft. Ve:

zug nimmt.

106) Noten 73. 74. 93 . 94.

107) 1.. 93. i). |1. t.

108) l.. 30. s. 7. vgl. mit 1.. 25. s. 6. 1). i1. t.

109) 1.. 30. 8. 7. nit. 806 contre, non aciquitere, d. h. in dem ent.

gegengefeßten Falle. namlich wenn der Sohn noch ungewiß 1| über die Delation.

de: Vater nicht. findet die Erwerbung durch nnen nicht flatt.

110) l.. 8. I. 1. l). i1. t.

111) 1.,l15. 16. i). int.

112) l.. Z4. pr. 11. 96." 11.111. b. Wer jedoch fich für aiieni jutio bal
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ftand oder Reichthnm der Erbfäiaft111). Auch braucht der Antretende

nicht gerade die Größe feines Erbtheiles zu kennen114)) und nur wenn

aus Irrthum ausdrücklich zu einem geringeren» Theile die Erbfehaft ange

treten ifi, als zu welchem fie deferirt worden) ift die Antretung unwirk

fam 111"). Auch durch Betrug erzeugter Irrthum ftört nicht die Giltig

keit der dadurch veranlaßten Anne-tung) wenn diefe fonft wirkfam ifiz der

Betrogene mag den Betrüger deshalb in Anfpruch nehmen 116). Nicht

minder ift auch die erzwungene Antretung an fich giltigz doch kann da

gegen Refiitnrion erlangt werden117). Wenn dagegen der Delat gar nicht

ernftlich) fondern nur verftellter Weife die Erbfmaft fcheinbar angetre

ten hat) fo ifi diefe Handlung fchlechthin nichtig 118). uebrigens muß

die Antretung wie die Ablehnung' der Erbfchaft auch unbedingt und ohne

Vorbehalt gefchehen119)) und nicht anders) als fie beferirt iftz namentlich

kann nicht die deferirte Erbfmaft zum Theil angenommen) zum Theil

abgelehnt werdenNÜ)) und ebenfo wenig kann) wer auf oerfchiedene Erb

theile eingefeht ift) den einen annehmen) den anderen ablehnen111)) viel

mehr erwirbt er durch Annahme eines Theiles fofort das Ganze oder

auch die übrigen ihm deferirten Erbtheile122)) und ebenfo muß denn auch

der Vater) welcher den eigenen Erbtheil angenommen) auch bie Autre

tung des dem Sahne deferirten. Erbtheiles befehlen) und kann nicht von

mehreren eingefeßten Kindern nur einem die Antretung befehlen) d. h.

naeh Iufilnianlfcljem Rechte) er muß auch den anderen Erbtheil entweder

für das Kind) oder) wenn diefes nicht will) für fich felbft fich gefallen

/laffen 123).

uebrigens ifi noch im Allgemeinen zu bemerken) daß die Antretung

der Erbfmaft nach (Zivilrecht) außer in den bereits angegebenen Aus-.

nahmsfcillen124)) nicht durch einen Stellvertreter gefchehen iann121)) ob

wohl die Agnitioit der b0n0rnn1 y088e88i0 durch einen Stellvertreter

möglich ifi126). Man hat diefes durch die im älteren Iiechte vorausge

tend nur auf Befehl des Gewaltherrn angetreten hat) wird dadurch nicht gebun

den. l.. 74. s. 2. 3, 1). 11. t.

1.1.3) 11. 8. pr. of. 11. 51. Z. 2. l). b. t.. Z. 5. 6_ I_ |1_ t_

114) 1*- 21- 5- 3- 1)* 11- k. l4- 5- 5- 1. 1). a1 para 11611211. pet.. (5. 4.)

115) l.. 75. 1), n, t. at. l.. 93. ibiä.

116) 1x. 40. l). (10 (1010 malt), (4. Z.)

117) 11. 21. s. 5. 6. 1). guoei [not. o, (4. 2.) 1.. 85. 1). 11. t.

118) 11. 6. s. 7. 1). 11. t.

119) l1. 51. s. 2. 1). 11. t. l.. 77. 1). e16 1L. F.

120) 1.. 1. . 11. t.

121) 14. 2. 14. 80. pr. F. 1. l). 11. t.

122) l1. 10. 35. pl'. la. 80. s. 1. 1). 11. t. Die cretio als förmliche

Handlung mußte freilich durch die Befchränkung auf einen Theil des Deferirten

ungiltig fein. und dalfelbe wurde auch nßt noch zu behaupten fein fiir den Fall)

daß der Erblaffer eine Erklarung der Antretung in bcfiimmter Form zur Bedin

gung gemacht hatte. 01". 1.. 1. rnit 1.. 10. 1), eit.

123) l.. 35. s. 1. 11. 36. l). 11. t. Vgl. Noten 93_104.

124) Noten 73 ) 74) 93 flg.

125) l.. 90. pr. 1), 11. t, er erneuten-em (11111. yrocuratorern) bet-agiere

dem ncquiri non porno. (Lk. . 54. pr. 1). e18 aoqurr. (10111. (41. 1.)

126) l1. 3. s. 7. 1), (io bon. yoga. (37. 1.)
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feßte brmlithkeit der 'Antretungshandlung erklären wollen 1"). und aller

di fianb 'bei der orotjo gewiß frhon die formelle Natur des Aries ent

gegen. fie durch einen Stellvertreter vornehmen zu laffenz allein jener

Sao ift unabhängig davon; er ift von allgemeinerer Bedeutung 12g) und

bezieht na. eben fowohl auf den Erwerb durch vario rolootao und gro

bet-elite geßijo, als durch oroij0129)z es foll eben nur der eigene Wille

des Delaten ihm die Erbfcljaft erwerbenlW). Es fieht jedoch nichts ent

gxgen. daß der Delat durch fpeciellrn :Auftrag einem Anderen aufgebe. in

feinem Namen eine .Handlung vorzunehmen oder eineErklärung abzu

geben. welche die Annahme der Erbfchaft zu erkennen gibt z denn hier i|

es in der That jener felbfc. welcher die Erbfchaft antritt. indem er durch

den Stellvertreter feinen .eigenen Willen. fie anzunehmen. an den Tag

gem). Die durch die'Delation begründete rechtliche Möglichkeit. Erbe

werden. 1| auch infofern nur ein perfönlimes Recht. als der Erwerb

„Aer Erkhcfwaft regelmäßig noch bei Lebzeiten des eigentlichen Delaten ftatt

i"

nden' muß und »jene Möglichkeit nicht auf die Erben deffelben itbergeht. -

Inwiefern diefe Regel Befchrcinkungen erleidet. ift in einem befonderen*

Artikel (Traügjsmiffzzon der Erbfchaft) auseinanderzufehen. Hier dage

gen ifi es n “' an d Zeit.

1'. die rechtlichen Folgen des Erwerbes der Erbfchaft zu befiimmen.

Jen Wefentlirhen ergeben fich dic-fe von felbft aus demjenigen. wcts frite

her über die Natur dcs Erbverhaltniffes gejagt worden iftlN). Die Ge

fammtheit der Vermögensverhaltniffe des Verftorbenen geht auf den Er

ben über. und zwar fo. als ob diefer unmittelbar im Zeitpunbte des

Todes in die Stelle des erften eingetreten wäreM). Der Erbe wird

*dadurch zugleich vollkommen Subject aller einzelnen Vermögensverhält

't-iiffe. die in der Erbfchaft begriffen find. Davon ift nun eine nothwen

dige Folge. daß die zuvor zwifrhen dem Erblaffer oder der Erbfchaft

und dem Erben „felbjt befiandenen Obligationen und ebenfo die dingli

chen Rechte. welche zuvor dem Erben an Sathen des Erblaffers oder

umgekehrt diefem an Sachen des Erben zufianden. von felbft erlöfmen

(x:ot1(*l18j0)l34)Z daß ferner die arcefforifme Obligation des einen neben

der gleich wirkfamen .Htmptobligation des anderen nunmehr. da beide fich

in derfelben Perfon vereinigen. ihre Bedeutung verliert 135). ueberhaupt

127) Mühlenbruch. Lehrb. H. 702.

128) Et'. l1. 53. 54. 1). (Io aoqujt, (10111. Puchta. Lehrb. S, 490.

129) noguiri in 1.. 90. eit, ijt nicht für rer-ni interpolirt. wie fonjt hau

fig acid-o für cet-nero.

130) Ef. 1.. 2. 1). tio oli', yroouk. Enter, (1. 19.)

131) Mayer. Erbr. Vb. 1. S. 340.

132) Note 1 flg.

133) Note 32.

134) 14. 2. I. 18. 1), (10 [toren, 7e] not. kann. (18. 4.) 14. 75, 1). (Lo

oolrit. (46. 3.) l.. 21. 8. 1. 1). tio 11b. logout. (34. 3.) of. .[1, 21. 8.3.

1e. 50. l). tio fine-ine.. (46. 1.) - 11. 18. 1). (la nee-ritter, (8. 1.) 1a. 116.

I. 4. l), (1.2 legal.. 1. .

135) 1e. 5. 14. 1). e16 114611183. (46. 1.) 1.. 71. pr. idjti. nord. „rm1

o'. oocozoioneo etc.“ 1e. 93. F. 2. 3. 1x. 95. I. 3. 1). tio Joint. (46. 3,)

17. 2
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beftehen alle erbfcijaftlicijen Rechtsverhältniffe in Beziehung auf den Erben

nun eben fo. als ob fie mit demfelben Inhalte auf andere Weife für die

fen begründet lvciren; es kann daher auch der Erbe des Erben das ganze

jehige Vermögen des lebten mit Inbegrifi der erworbenen Erbfchaft nur

wieder als eine Erbfchaft erwerben 136). Daher pflegt man von einer

confnejo boom-um (namlich des Vermögens der Erbfcijaft und des Er

ben) zu fprecijen. welche durch die Erbfolge bewirkt werde. Es wurde

aber verkehrt fein. wenn man damit die Vocfiellung einer völligen rechtlichen

Vermifcbung der beiden Vermögen verbände. d. h. mit anderen Worten.

einer giinzlichen Verfchmelzung und Indifferenzirnng der Qualität des

Erben als folchen und der eigenen vermögensrecijtlicijen Perfonlicijkeit def

felben. und wenn man fomit die Zieprlifentation» des Erblaffers durch den

Erben nur als etwas jurifiifcl) Momentancs anfehen wollte. Vielmehr find

alle erbfcijitftlicijen Rechte und Verbindlichkeiten fortwährend deshalb Rechte

und Verbindlichkeiten des Erben. weil und infofern er fortwährend die Perfect.

des Erblaffers repriifentirt 137). Sobald in irgend einer Beziehung auf

die unterfcheidung der beiden rechtlichen Qualitäten des Erben etwas an

kommt. tritt auch der Gegenfah derfelben praktifcl) bedeutend hervor. So

kann es z. B. der Fall fein in Betreff von Eorrealobligationen. bei ioelcljen

Erblaffer und Erbe betheiligt waren. Der Eorrealgläubiger oder Schuld

ner. welcher Erbe eines Mitgliiubigers oder Schuldners geworden. ift nun

doppelt betheiligt ((11183 ßustioer obiigeiiiones). activ oder paffiv. da

von den gleichftchenden Obligationen keine die andere überwiegt und deß

halb durch das Zufammentreffen in derfelben phyfifcljen Perfon aufhebt;

von materieller Bedeutung aber ift dies. fobald zwifchen beiden Obliga

tionen eine Differenz in der Wirkfamkeit befteht. wenn z. V. dem Erb

laffer eine perfönlicije Exception entgegenftand oder zu ftatten kam. die das

urfprungliche Verhältniß des Erben zur Eorrealobligation nicht berührtewß),

Wird ein Eorrealfchuldnrr Erbe des Gliiubigers. oder umgekehrt der Gläu

biger Erbe eines Eorrealfmuldners. fo kann derfelbe die ubrigen Schuld

ner allerdings noch belangen; denn in feiner Qualität als Gläubiger hat

er die Wahl. von welchem der Eorrealfcijuldner er Bezahlung fordern

wolle. ob von fich felbfi in feiner Qualität als sort-enn oder von den

Mitfcljuldnern; nur muß er diefen. wenn fie feine oder feines Erblaflers

sooji find. in diefer Eigenfchaft den auf ihn felbft fallenden Theil der Schuld

erlaffen oder erfiatte11'39). Dagegen wenn ein Eorrealgliiubiger Erbe des

Schuldners oder der Schuldner Erbe eines Eorrealglciubigers geworden

ift. fo ift dadurch die Forderung der übrigen Eorrealglciubiger von felbft

erlofchen. indem jener jedem derfelben entgegnen kann. er habe in feiner

Eigenfäjaft als Mitgläubiger von fich felbft als dem Schuldner (coolin

rjone) die Zahlung empfangen; aber auch hier muß er als core-eur cke

136) l.. 10. Z. 2. 1). (lo 7111g, ei: pop. eubst. (28. 6.) l.. 7, S. 2. l).

[nt. 01'. l.. 65, 70. l). 6o 7. 8. l4. 194. ]). (ic: (L. F.

137) Pucbta. im Rhein. Muf. Bd. 3. S. 304. Lehrb. h. 498.

138) l.. 13. ]). (io ciuob. reis. (45, 2.) 11. 5, l). (16 (Weines. (46. 1.)

l.. 98. pr. F. 1. l). 6o ooiut. (46. 3.)

139) l.. 71. pr. 1). (is kiciojusoor. (46. 1.)
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.Leoni .drinn natürlich pro roter parte Erfah leifienl40). Eder-ifo kann

die unterfcheidung der beiden Qualitäten im Erben auch in, Betreff von

accefforifchen und Hauptverbindlichkeiten wichtig werden. wenn jene von

größerer Wirkfamkeitfind. als diefe14l). Und fo find denn auch in dem

Erben des Erben wieder die beiden Qualitäten. welehe flhon der lehre in

fich trug. zu unterfcheiden. außer der eigenen vermögendoeclytlirlhen Per

fönliclykeit des erften-N).

Ver-möge der allgemeinen Natur des Erbverhältnifies muß nun der

Erbe insbefondere auch die Schulden des Erblaffers voll auszahlen. ohne

Ruckficht auf den Befiand des Erbvermögens143). Die Schulden haften

unmittelbar auf der Perfon. nicht auf dem Vermögen; diefes bietet nur

den Gläubigern in ani-Word ein Mittel dar. fich Befriedigung zu ver

fchafien. Der Erbe abkk fuccedirt in die Schuldverhältnifie des Erblaffers

ebenfalls unmittelbar) er repräfentirt diefen hier wie anderswo z wie nun

der E _ er felbft feinen Gläubigern verpflichtet war. fo weit ihre For

derung erfireckte. nicht blos fo weit erVermögen hatte. fie zu zah

len. fo i| auch der Erbe denfelben. nicht blos fo weit die Erbfchaft reicht.

verpflichtet, Hat alfo der* Erbe noch anderes Vermögen. aus welchem

jene Gläubiger ihre Bezahlung erlangen können. fo ift das zu ihrem Vor

theil. Dagegen aber können die Erbfclhaftsgläubiger auch mit anderen Gläu

bigern des ...Erben concurriren. welche mit ihnen nöthigenfalls auch aus

dem Erdfmaftsvermögen. als einem ihrem Schuldner jeht gehörenden

Gute. “ihre Befriedigung fuchen. In beiden Beziehungen aber find

i bedeutende Modificationen der Regel möglich. Vorerft kann der Erbe

nach einer Jufiinianifchen Verordnung gegen die Gefahr. mehr an Schul

den zahlen zu müffen. als die Erbfchaft actives Vermögen hat. da

durch fich fahühen. daß er. die Erbfchaft antretend. in beftimmter

140) Darin find zwar Manche anderer Meinung. z. B. unterholzne r.

Sehuldverhaltnifie Bd. 1. S.368. wie es fcheint auch Mühlenbruch. Lehrb.

H. 479. Note 3. S. 493". Note 8.. Wening-Ingenheim. Lehrd. Bd. 1.

K. 157z es ifi aber oficnbar inconfequent. diefen Fall dem in l.. 71. eit. behandel

ten gleichzufirllen. Es heißt diefes ebenfo viel. als die Erbfchaft oder das Verind

gen des Erben um den Werth der Correalforderung fchlechthin vermindern; eine

folche Wirkung foll aber die confuoio nicht haben. 1e. 41. l). (ie (Fiction.

(21. 2,) (Zinn eiebitor creäitorj ouo dere. oxtjterit,.. jntenigjcur major*

ber-Säuren nel (iebjlorerm petfenjro qua-j 501m3 pecunia quad (Lade-batm- do

r-eäitatj. ei; per- boa minor in honig nerecljo eure; er en oontrurio, enn.

ckccjjtor äeditori 51.10 extitjt ber-eo, rninno in bereciitata hohere uicietur, tan-

qua-n jpoa ber-erlitten ber-ani aoluerit. Nach obiger AnfiGt wurde die ber-eiii* _"

taz nicht major fein. wenn der Erblafier eine Eorrealforderung gegen den Er

ben hatte. der Erbe aber. welcher eine Eorrcalforderung gegen jenen hatte.

wurde diefe verlieren und nur zu Gunfien des Mitgläubigers minus in [rer-ecli

tace baden-e. '

141) 14. 21. J. 2. [e, 95. S. Z. 1). (Io Fick-loc.. (-16.1.) Vgl. Mayer.

Erbe'. Bd. 1. S. 358. 359. Man vgl. auch noch in anderer Beziehung l.
34. I. 13. 1). (i0 lagert. l. l.. 1. s. 15, l). ati leg. realen. (35. 2.)

- 142) l.. 10. 8, 2. l). .Io eilig. ei; dur). sub-t. „ntxjuoqno nereeäjdatem“.

W et pair-i..

- 143) l.. 8. 1). b. t. l.. 10. 006. l1. t. ef. l.. 36. 1). (lo bon. [ih,

(33- 2-)

2*
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Frift und gehöriger Form ein Inventarium derfelben errichtet-Wi). Von

diefem boot-fiction) jorentarii ift fchon in einem befonderen Artikel die

Rede gewefen 14"). Die Wirkung deffelben ift diefe. daß der Erbe

nun jedenfalls nichts aus feinem urfprtinglicl) eigenen Vermögen auf

' zuopfern braucht. um die Gläubiger der Erbfchaft zu befriedigen. fon

dern diefen nur. fo weit der Betrag der Erbfchaft ausreicht. zu zah-s

len hat. Diefer Betrag der Erbfclyaft aber ifi dann natiirlich zu er

mitteln ohne Rbckficht auf die remtlichen Folgen der Antretung. na

mentlich auf die fonfi eintretende 0o11tu3j0, fo daß auch der Erbe

diejenigen Handlungen des Erblaffers. durch welche er in feinem ur

fpritnglicl) eigenen Vermögen beeinträchtigt wird. nur infofern anzu

erkennen verpflichtet ift. als er dafiir in der Erbfchaft fonfi hinrei

chende Entfcitädigung findet 146). Man druckt dieß häufig fo aus:

durch das benefit-into inrentarii werde die fonfi eintretende conta

eio baum-mo abgewendet. Es ifl aber dabei wohl zu bemerken. daß

der Betrag der Erbmaffe von dem fonfi eigenen Vermögen des Er

ben nur infofern ftreng zu fn-teiden ift. als es in Frage gejiellt wird.

ob der Erbe alle Schulden voll auszuzahlen habe. und diefer Fall

kann häufig erfi eintreten. nachdem der Erbe lange fchon im Befihe

der Erbfchaft war. Abgefehen davon hat die Antretung hier alle regel

mäßigen Wirkungen. Der Erbe kann jetzt fo wenig wie fonfi eine

Forderung gegen fich felbfi haben oder eine Servitut an einer Sache.

die fich in feinem Eigenthume befindet. und es ift durchaus kein Grund

zu bezweifeln. daß auch nach der Antec-tung 011m beuetieio-inrenta

rii, das blos zu Gunfien des Erben eingeführt ift. die eigenen Gläu

biger des Erben wie fonfi in Geltendmachung ihrer Forderungen gegen

das durchdie Erbfchaft dem Schuldner erworbene Vermögen mit den

Gläubigern des Erblaffers concurriren können. wenn diefe fich nicht

anders vorgefehen habenl47). Dem Soldaten ift übrigens auch ohne

Inventarserrichtung die Befchrtinkung feiner Haftung für die Schul

den der Erbfchaft auf den Betrag der Activa derfelben gewährtW).

Außerdem kann nach allgemeinen Grundfähen durch Vertrag eine Be

fcinänkung der Verbindlichkeit des Erben begründet werden 149).

Auf der anderen Seite können die Gläubiger der Erbfchaft gegen

die gefährliche Eoncurrenz mit den Gläubigern eines zahlungsunfähigen

Erben. es mag diefer 011111 benefit-jo joyeuiakü angetreten haben oder

nicht. durch das benefit-into eeyarutjonis fich verwahren. ein bene

 

144) t.. 22. 00.1. 11, e.

145) Bd. 1. S. 909 - 917. Damit ift jegt zu vergleichen Mühlen

bruch. Erläuter. B. 41. S. 355 flg. .

146) l.. 22. eit. s. 4. 9. vgl. mit l.. 1.6. 1. 1). (ie eur-epi. rei 70116.

(21. Z.) [i. 14. (Lori. (16 Quiet. (8, 45.) ,

147) Vgl. Note 150.

1,48) l.. 22. pl'. s. 15. 00a. 1. c.

149) 1.. 4. pr. l). a3 cioli malj ene. (44. 4.) Insbefondere kann dem

Delaten auch durch die Majorität der Gläubiger ein Nachlaß bewilligt werden.

l.. 7, s. 17. 1.. 10. pr. 1). tio partir. (2. 14.)
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60111110, deffen fich gleicherweife auch die Vermächtnißnehmer erfreuen

können. während es den Übrigen Gläubigern des Erben regelmäßig nicht

gewährt ifi. Auch davon ifi bereits in einem befonderen Artikel ge

handelt worden 1(*0).

Sind Mehrere *zufammen Erben des Verfiorbenen geworden. fo

treten die angedeuteten Wirkungen des Erwerbes der Erbfchaft für jeden

einzelnen von ihnen nur nach Verhältniß feines Erbtheiles ein. da

jeder nur pro parte den Verfiorbenen repreifentirt. Anordnungen und

Schulden des Erblaffets werden von felbfi nach jenem Verhiiltniß unter

den Erben getheilt. dergefialt. daß fie in fo viele einzelne Schuldver

hältniffe von geringerem Inhalte zerfallen. als Erben findW). Ebenfo . “

theilt fich das Eigenthtlm aller einzelnen Erbfmaftsfachen nach intel

lectuellen Theilen (nen-tes [it-o ineiieieo) unter die Erben als Miteigen

thümerlä-L). So können denn auch die Wirkungen der contneio durch

die Erbfchaft nur [eco rial-te eintreten; der Erbe. welcher gegen den

Erblaffec eine Forderung oder Schuld hatte. bleibt Gläubiger oder Schuld

ner der Miterben. nach Verhältniß ihrer Erbtheilewi). und er behalf

in gleichem Maße die ihm früher zugefiandenen befonderen Rechte an

den Sachen der Erbfchaft als jut-a jo re aljena1ii4). Nur die Un

theilbarkeit eines Rechtsverhältniffes bringt unvermeidlich gewiffe Modi

ficationen in der Anwendung der obigen Regel mit fich 1W). Was Übri

gens das Verhältnifi linker Miterben angeht. fo find darüber die Art.

Ecbtheilung und Einwerfung zu vergleichen. Über den Fall aber.

toenn ein zur Miterbfchaft Berufener zu feinem Theil die Erbfcbaft

nicht erwirbt. der Art. Anwachfungsrewtibä).

Daß die Schulden des Erblaffers auf den Erben übergehen. liegt

in der Natur der Erbfolge an fich. Außerdem aber kann der Erbe

auch befonders verpflichtet werden durch Anordnungen und Artflagen

des Erblaffers. welche jener zu erfüllen hat. Er wird dazu nach der

Anficht des römifchen Rechtes durch die Antretung der Erbfchaft den

jenigen. denen der Vortheil zugewendet werden foll. quasi 6)( eon

u-ricto verpflichtet157). Diefe Verpflichtung erftre>t fich aber regelmä

ßig nicht weiter. als der Betrag desjenigen. was der Erbe durch die

Erbfchaft an wahrem Vermögen erlangt. Erfah dafiir bietet z die Ver

_ 'e

150) Bd. 1. S. 917-925.

151) l.. 6, (>06. [unt. ier-einc. (3. 36.) 01'. l.. 25. 8. 1. 9. l). e06.

(10. 2.) l1. 14. (>06. (ie rei eine). (Z. 32.)

152) 1.. 1. pr. l.. 20. I. 4. l). fern. ort-irc. (10. 2.)

153) l.. 50. l). (ie tiriaiuos. (46. 1.)

154) Z. B. ufusfructus. mg. l.. 6. pr. 1). (ie. ueurfr. nern-eso. (7. 2.)

l., 14. l). qnib. m06. usuofr. ornjtt. (7.6.) . ,

155) In Betreff der Prädialfervituten. welche per pen-tee retinenturr l..

30. s, 1, l). cler sort'. pri-ori. orb. (8. 2.) b. 27. l). (Le. 5er'. pearl!, toxic

(8. 3.); in Betreff untheilbarer Obligationen; l.. 25. F. 9. 10. l). kom. er

eine, (10. 2.) l.. 17. l). (18 aerriint. (8. 1.) lx. 2. 85. 1). (lo 7. 0

(4-5. 1.)

156) Bd. 1. S. 272-313.

157) 3. 5, .). tio abi. qqaei e.: 60111.1'. (3. 27.)
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f' mächtniffe find nur giltig. foweit nach Abzug der Schulden der Erb

fihaft noch ein Ueberfchuß an Vermögen fich ergibt wa). Eine Folge

davon ift. daß die Gläubiger der Erbfchaft. wenn fie mit den Ver

mächtnißnehmern zufammen seyarnljooem boom-um erwirbt haben. jeden

falls vor diefen ihre Bezahlung aus dem erbfmaftlicilen. Vermögen ver

langen können. wenn diefes eben nicht zur Befriedigung aller Gläu

biger und Vermächtnißnehmer hinreicht li9). Gänzlici) verfehlt aber ift

die Meinung. daß. wenn deyarntia baum-um nicht erwirkt worden ift.

aua) die eigenen Gläubiger des zahlungsunfähigen Erden vor den Ver

mächtnißnehmern auf Befriedigung Anfpruch haben. weil kraft der als

dann eintretenden oonfurio banal-um die Gläubiger des Erben den

“Gläubigern des Erblaffers gleichzufiellen feien 160). Diefe Meinung

konnte nur aus einer falfchen Vorftellung von-,der fogenannten confir

3i0 banoram hervorgehen. als ob diefe in einer vollftändigen rechtlichen

Vermifmung der Vermögen des Erblaffers und des Erben befiände.

Der Erde repräfentirt den Erdlaffer. und deswegen find des lehrer_

Gläubiger nun auch Gläubiger des Erben. gleich den übrigen Gläue

bigern deffelben. Aber das Verhältniß ift nicht reciprok. fo daß umge

kehrt die urfprünglicl) eigenen Gläubiger des Erben fo zu betrachten

wären. als ob fie auch Gläubiger des Erblaffers gewefen feien. und

daher diefen in 'aller Rückficht gleichgefiellt werden mußten. Die Sache

ift vielmehr einfach diefe. Der Regel nach fiehen Gläubiger des Erd

laffers und des Erden in gleichem Verhältniß zu diefemz Gläubiger des

Erben aber find auch die Vermächtnißnelnner. fo weit die Vermächt

niffe giltig find. alfo namentlich fo weit diefelben nicht uber den Be

trag der activen Vermögensmaffe hinaus gehen; fie haben dann infoweit

auch jedenfalls gleiches Recht. wie alle übrigen. die aus irgend einem

anderen Grunde Forderungen gegen den Erben erworben haben. Es ifi

aber ihnen. gleich den Gläubigern des Erblaffers. noch die befondere

Vergünfiigung gewährt. mit Ausfchließung anderer Gläubiger des Erben

fich nur an die Erbmafie halten zu können. d. h. Zeyakaljonem b0

nornm zu verlangen. Nach einer fpäteren Iuftinianifchen Verordnung

ifi jedoch dem Erden auch vollftändige Auszahlung der Vermächtniffe.

felbft über den Activbefiand der Erbfchaft hinaus. auferlegt. wenn er

nicht für Errichtung eines ordnungsmäßigen Inventars der Erbfchaft

Sorge getragen hat. durch welches der Befiand der Erbfchaft ficher

fefigeftellt ifilöl). Jndeffen war diefe Lehre von Verpflichtungen des

Erben durch befondere Verfügungen des Erblaffers hier nur im Allge

meinen zu berühren z das Nähere darüber ift dem Art. Vermächt

niffe vorbehalten.

158) s. 1. J. rio ging. kei). per freie-Zoomen. rei. (2. 24,) l., 114, s. 3.

l). (ie [regelt. j. oi'. l.. 1. Z. 6. x, l). (io ingrid. )]l. l1. 11, 8. 5. in f. 1).

aä leg. lßoloiä. (35. 2.) „are nullo tertamento pri-erraten* ultra 'iron yatkl*

monii.“ l.. 1. s, 17. l). nc] 80, Aruba". (36. 1.)

159) l.. 4. 8. 1. l.. 6. (ir. in f. i). ein eoyaration. (42. 6,) l.. 22.

I. 5, 00-1. (I8 Luka (ialib.

160) Muhlenbruch. Lehrb. ß. 709. Note 5.

161) dio'. 1.. very. 1. [ik. rap. 2. Z. 1. 2.
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Endlich zum Schuhe und zur Geltendmachung feines Erbverhcilt

nifies fiehen dem Erben verfchiedene Rechtsmittel zu Gebote) theils pro.

viforifche) theils definitive) über welche ebenfalls befondere Artikel zu

vergleichen find 162). Der Erwerb der Erbfchaft mit feinen regelmäßi

gen Wirkungen kann übrigens ausnahmsweife wieder rückgängig gemacht

werden) theils mit dem Willen des Erben) theils ohne denfelben. Mit

dem Willen des Erben 1| es möglich kraft des 1181181101111!) 1153111121131,

welches den sui 1121-21123 gewährt iii-W)) theils durch Wiederein

fehung in den vorigen Stand gegen die Antretung) oder) wenn von

einem sous 1121-28 die Rede ifi) gegen die Einmifchung ) durch welche er

fich das denetioinm abztioencii verlufiig gemacht hat. Diefe lehre kann

ftattfinden) wenn die allgemeinen Vorausfehungen der Reftitution vor

handen find. Als Gründe derfelben (iustae 01111886) werden namentlich

erwähnt MinderjährigLeitlW)) und Zwang zur Antretung W); dagegen

kann der bloße Irrthum über den Befiand der Erbfchaft nach Iufii

nianifchem Rechte um fo weniger als Refiitutionsgrund genügen) als

der Erbe es in feiner Gewalt gehabt hatte) mittelft des bonoiiciulu

inrentai-ii fich gegen den möglichen Nachtheil der Erbantretung ficher

zu fiellen W). Der Refiituirte bleibt zwar ftreng genommen votes;

aber die Wirkungen des Erbverhciltniffes werden auf prcitorifche Weife

durch ext-erotic) und aotiouum c18oeZnij0 zu nichte gemacht) fo daß irn

Refultat der Refiituirte nicht anders geftellt ift) als ob er die Erbfchaft

nicht angetreten habe) ebenfo wie der 811113 115195, wenn er von dem

kooeficiuro obrtjoeuäj Gebrauch macht) wie denn auch in Beziehung

auf die Reftitution gegen die Erbantretung derfelbe Ausdruck ol>8linero

8o ab boreäitoto vorkommt 167). Ohne Willen des Erben kann der

 

162) S. die Art. iiereäitatir poiitio und intoräiotum quo

kum bond-urn; und vgl. auch B. 2) S. 295-304.

163) Vgl. darüber Bd. 1) S. 856_871.

164) 1). 1. (>03, .i minor ab iiei-eclitoto oo adotineat. (2. 39.) 1.. 57.

I. 1. 1). rio aoquir. 11o1-ec1. (29. 2.) Z. 5. 1. (16 bei-oil. quui. (2. 19.) 1..

7. 3, 5. o. a. 11111101111. (4. 4.)

4 165) 14. 85. 1). tio noczuir. bei-ec). la. 21. s. 5. 1). quoci met. eau-a.

( . 2.)

166) 3. 6. F. 1. o. of. 011i. 11. 163.

167) 1). 7. S. 5. 10. 1.. 31. l). a3 minor. (4. 4.) (J1, l.. 30. s. 10.

11. 1). 1112 ficieicomru. bei-ori. (40. 5.) Vgl. Bd. 1) S. 861-865. ueber

das Anwachfungsrecht in diefem Falle vgl. daf. S. 274. Daß auch in demfel.

ben Maße) wie im Falle der Abitinenz des sun. nei-or, die Naeberben des Re

fiituirten zur Erbfchaft gelangen können) ift unbedenklich anzunehmen. 1.. 6.

I. 3. 1). oo bonis [ib. (38. 2.) 11.1. I. 10. 11. 2. I". 10. 1). ori 80. 181-

da11. et 01711111. (38. 17.) Vgl. B. 1) S. 865-868. Mit unrecht aber wird

dort die Meinung defiritten) daß durch bonorum 11053111310 e! eciicto 8und3.

oorio alle nachfolgenden Erben die Erbfchaft erhalten können) wenn nur nicht

gegen die bereits agnofeirte donorum 1103333810 ein früher Berufe-ier Reftitution

erlangt hat. 1). 2. 1). tio sure. ori. (38. 9.)z denn die bonorum p088e58|0

1| eben nur infofern eine ke, als ein beifer berechtigter Eivilerbe die Erbfrhaft

eoincirt) was von Seiten des Reftituirten regelmäßig nicht gefchrven wirdz 0111.

111. 37. 111p. 111117111. 13. Dem Fiscus aber werden die bonn als 'no-nun

erfi dann zugefproclnn) wenn cet-tum ease ooeyit nequo 11111-0116111 noquo do
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Erwerb rückgängig gemacht werden theils civilrecljtlicl) durch Refciffion

des Tefiamentes. durch welches die Erbfchaft defetirt war 168). theils nach

prätorifcijem Rechte dadurch. daß ein vorgehender Erbe gegen_die Ableh

nung der. Erbfchaft refcituirt wird 169). Auch kann die erworbene Erb

fchaft wegen Unwfirdigkeit dem Erben entriffen werdenl70). Wefentlicl)

verfchieden von der Aufhebung des Erwerbes der Erbfchaft ift die Ver

äußerung derfelben. Diefe ift dem Erben geftattet. fowohl nachdem er

die Erbfchaft erworben hat. als auch fchon im Voraus. felbfi ehe ihm

diefelbe deferirt worden ift 171). Durch folche Veräußerung kann aber

derjenige. welcher einmal Erbe geworden ifi. nicht von der Erbfchaft fich

losfagen und* den anderen Eontrahenten zum eigentlichen Erben an feiner

Statt machen "Pz und derjenige. welcher noch nicht Erbe geworden ift.

überträgt durch die Veräußerung eben fo wenig die Möglichkeit. felbfi Erbe

zu werden. auf den anderen Eontrahenten 173), Vielmehr entfieht daraus

Überall nur ein obligatorifmes Verhältniß zwifehen dem Veräußerer und

dem anderen Eontrahenten. kraft deffen unter diefen ruckfiwtlicl) der

Vortheile und der Laften der Erbfchaft materiell daffelbe Refultat zu

erzielen i|. als ob diefer und nicht jener der Erbe wäre174). und im

Falle der Veräußerung einer noch nicht erworbenen Erbfchaft insbefondere

ift der Veräußerer verpflichtet. zu jenem Zwecke diefelbe anzutreten. und

 

nor-urn poesoroorom oxtaro, 1., 1. Z. 2. 1). na ini-o 680i. (49.14.), und nur

unter derfelben Vorausfehung wird den Gläubigern bonoruin poeänrrio und

uenclitjo geftattet. l.. 1. pr. 1). no once. on. (38. 9.) Tai. 111. 78. Daß

nach l.. 7. Z. 10. cic. der dem reftituirten Minderjährigen fubfiituirte Sclave

nur ausnahmsweife (oi non eat sole-onna nerenitae) zur Erbfchaft zugelafien

wurde. erklärt fich daraus. daß ein unfreier nicht bonorurn por-eagle. qgnofcj

ren konnte. die Frtiheit aber civilrecljtlich dem Selaven nur zu Theil wurde.

wenn der Subfiitutionsfal( nach Eivilrecljt eintrat. was durch die Antretung des

Infiituirten ausgefehlofien war. - Ueber einen belonderen Fall vgl. noch l.. 8.

Z. 6. 00a. ne bon. queen lid. (6. 61.) Note 95,

168) 1.. 21. Z. 2. 1). (l3 jno11'. tout. (5. 2.)

169) 1.. 2. 00a. ai minor ab ber-on. so obstjn. (2. 39.) 1.. 1. 2. 00a.

oi ui; omiusam bei-en. noquirnd. (2. 40,) l.. 7. Z. 10. 1). no minor, (4. 4.)

_170) Vgl. den Art. ern tjtja,

171) l.. 7. 10-13. 1). o leeren. 'el not. kann. (18, 4.) 01'. 1., 3. Z.

2. 1), pro ronja. (17. 2.)

172) l., 88. in f', ]). no deren. inetit. (28. 5.) l.. 2. 6. 00a. no

bei-on, kei. act., kann, (4. 39.)

173) Nach vorjnftinianifcljem Rechte konnte zwar die legitim-r here-nitro

(Leinen nonnuro anita mit folcher Wirkung einem Anderen in ini-e redirt wer

den. Uni. 11. 35. [ll. 85-87. 111p. nix. 13. 14., und Manche halten

denn eine folche Uebertragung ohne die Form der in ini-o (298510 auch nach

neuerem Rechte noch für möglich. Puchta. Lehrb. Z. 495. Anm. 1. [Io

nalen, no uljcrnar. bel-en. (l-lni. 1774.) p. 119. Eq. Allein im Iuftinianifchen

Rechte wird delfen nirgends erwähnt. das Recht aus der Delation der Erbfchaft

aber als ein perfbnlirhes. nicht einmal vererblimes. daher auch gewiß nicht ver

äußerfiches angefehen (vgl. oben Nr. l. a, E); daher ifi jene Meinung gewiß

verwerflich. Mühlenbruch. Pand. Z. 710. Note 4. Es kann aber wohl

die Veräußerung dcr deferirtcn Erbfchaft felbfr fchon die Antretung in fich fchlie

ßen oder vielmehr ausfprechen. Mayer. Erbr. Bd. 1. Z. 129. Note 1.

174) 1.. 2. Z. 9. 10. 1), no beten.. rc] not. kann.
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haftet für Erfah) infofe , er durch feine Schuld) gegen den Inhalt des

Vertrages. den wirklich '“ Erwerb der Erbfchaft nicht macht) und daher

diefelbe auch dem anderen Eontrahenten nicht zuwenden kann 175). Der

Umfang der gegenfeitigen Verbindlichkeiten ifi mit Rückfiwt auf die Eigen

thümlichkeit des Gegenftandes näher zu befiimmen nach der Natur des

Veräußerungsgefcljäftesz die Quellen enthalten genauere Befiimmungen

nur in Anfehuna des Verkaufes der Erbfchaft) die aber grbßtentheils auch

bei anderen Veräußerungsgefmeiften analog anzuwenden find 176). Der

Verkäufer muß dem Käufer alle in der Erbfchaft begriffenen Vermö

gensvortheile überlaffen und ubertragen177)) insbefondere die Sachen der

Erbfchaft) fofern er nicht ohne feine Schuld dazu außer Stand ift) tra

diren 1711)) und die erbfchaftlichen Forderungen oder Klagrechte abtreten)

damit der Käufer feldft die einzelnen Anfpruche verfolgen möge179). _Doch

bedarf es nach dem Verkaufe der Erbfchaft nicht mehr einer befonderen

Ermäihtigung (manu-num ml agencirun) zur Anfiellung der einzelnen

erbfmaftlichen Klagenz fondern in jenem liegt fchon eine allgemeine Ad

tretung derfelben) vermbge deren fie als M1163 nation-es fofort vom Käu

fer angeftellt werden können 18"). Dagegen können die Gläubiger der

Erbfmaft nicht ohne Weiteres an den Käufer derfelben verwiefen werden;

ihnen bleibt vielmehr der Verkäufer als der eigentliche Erbe verhaftet181).

Aber der Käufer ifi diefem verpflichtet) da er) wie den Vortheil) fo auch

den Nachtheil der Erbfchaft zu itbernehmen hat) entweder gegen die Kla

*gen der Gläubiger der Vertheidigung fich zu unterziehen und diefelben

gebührend zu befriedigen) oder Erfalz dafür zu leifien) wenn der Verkäu

fer aus dem Seinigen) was recht ifi) zu folchem Zwecke hergegeben hat111t))

fo wie dem Verkäufer uberhaupt für alles dasjenige Erfah gebührt) was

etwa auf Kofien feines anderweitigen Vermögens über den eigentlichen

Betrag der Erbfchaft hinaus dem Käufer zu Theil werden. mag) z. B.

durch a011lu8i0181)z dahingegen umgekehrt diefer auch im Zweifel zu for

dern berechtigt ifi) was dem Erblaffer gegen den Erben zufiand184).

Singuleires Recht aber gilt in Betreff der Veräußerung einer Erb

175) l., 8-12. l). |. c. Ifi der andere Eontrahent felbft der Nächfibe

rufcne nach dem Veräußerer) fo kann des letzten Verbindlichkeit auch blos darauf

fich befchränken. daß er die Erbfcljaft ablehne und fo jenem die Antretung der

felben uberlaffe. 1.. 5. s. 5, 1). e18 jut-e. 410c. (23. 3,) 1.. 14. s. 3. 1). e16

fuoäo c10'.a[i. (23. 5.)

176) big. 11a nereäitnto ee] nctiona uenciita. (18. 4.) (>06. 4. 39.

177) l-.1- 8-1-4- 5. ei; aq. l). b. t. Ob auch den accrefcirenden Erbtheil?

wird auf die Interpretation des Vertrages ankommen. Vgl. Bd. 1- S- 272

178) l.. 2. I. Z. [4. 14. I. 1. 1). 11. t.. 1... 4. 6. (.106. [i. t.

179) 1.. 2. 8. 8. 1). [i. t.

180) 1.. 5. 00.1. [i. t. 1.. 1 * pr. 1). (16 partie. (2. 14.) (reeoriyium

435c, a 91"() 1110). '

181) k. 2. 00a. 11. t. So auch den Legatarien) l.. 2. 00a, (18 [egutla,

6. 37-)

( 182) l.. 2. E06. [1. i. 1.. 2. in f. 00x1. e16 [ergab. la. 2. s. 7. 1).

i1. t.

183) 14. 2. I. 17-*20. cl'. Z. 11. 16. 1). [a. i..

184) 1.. 2. pr. s. 3. 1). l1. t'. ,
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frhaft durch den Fiscus. Hier wird der Käufer wirklich Univerfalfuccefior

anftatt des verlaufenden Fiscus. und es haben die Gläubiger der Erbfchaft

auch nur gegen jenen ihre Klagen zu richtenlsö). Dieß ifi zwar neuer

dings in doppelter Beziehung beftritten wordenwö). Erftens namliä) foll

durch die Stellen. welche die unmittelbare Haftung des Erbfmaftskäu

fers in dem angegebenen Falle ausfprerhen. keineswegs die Anficht begrün

det werden. daß derfelbe in Wahrheit Univerfalfucceffor werde, Dann

aber foll durch fpätere Verordnungenl") ein folcher Käufer fchlerhthin

von allen Anfpruwen der Gläubiger befreit und diefen nur binnen vier

Jahren der Regreß gegen den veräußernden Fiscus übrig gelaffen fein.

Allein die erfie Meinung fireiubt fich vergeblich. eine Unioerfalfucceffion

anzuerkennen. wo alle ivefentlimen Merkmale einer folrhen offenbar vor

liegenlgö). und die andere beruht auf falfeher Anwendung eines Gefebes.

welches keinen anderen Zioeck hat. als demjenigen. welchem vom Fiscus

Etwas verkauft oder fonfi veräußert wird. den Gegenftand diefes Gefchäf

tes gegen alle irgend begründeten Oiemtsanfprüwe dritter Perfonen zu

fiehern. wobei aber wohl zu beachten ift. daß der Gegenfiand des Erb

fchaftskaufes nicht diefes oder jenes einzelne Vermögensobject ift. fondern

die Gefammeheit der Erbfchaft mit allen Rechten und Verbindlichkeiten.

Vortheilen und LeiftenW). Arndts,

 

185) i.. 1. 00.1. 11. e. l., 41, 1). a3 i'm-e fi-oi. (49. 14.) Daher wird"

diefem5KZiufer auch nijlj. kekecijeuti. peejeja gegeben. la. 54. 1). rie bel-ea.

et, ( . .)

:46 126YKammerer. in der Ztfrhr. für Civilr. u. Pro3. Bd. 9. 11. S.

_ 1 _

187) l.. 2. 3. 00.1, .Le qnnäejennij praelctiycione. (7, 37.) (Lk. 8. uit.

). 6e usuoap. (2. 6.)

188) Der Vf. gibt wohl zu. daß nach 13.1. 00x1. l1. t. die Gläubiger fich

nur an den Käufer halten und den Fiscus gar nicht mehr in Anfprurh nehmen

könnten. auch nicht in rnbeiainm, wenn etwa jener nicht mehr zahlungsfahig

ware (S.364). in welchem Falle keineswegs blos ..ein Umweg im Prozeßverfah

ren abgefehnitten iii." Wenn nun aber die erbfrhaftlirhen Klagen fowohl paffio

als activ auf den Käufer übergehen. fei es auch als ncileä nceianee, fo ifi

wahrlich nicht einzufehen. warum dieß weniger univerfalfurceffion fei. als die

des banal-um panzer-or oder des unioerfalfideitonimiffars nach dem 80. 71-0

bellianurn. Daß die doreclieaeia petjfjo gegen den Käufer utilie genannt

wird (b. 13. Z. 9. l). (la der. pet.). beweifi nichtsz denn auch die Klage gegen

den univerfalfideicommifiar ift ntjlie. Arndts . Beiträge Bd. 1. S. 36. 37.

Aber auch die Behauptung. daß die univerfalfucceffion eine civilrerkytliclee fei

(Arndts a. a. O. S. 60). kann nieht aufgegeben werden. wie der Vf. S.

362. Note 32. verlangt. Der Grund. warum der eecwt bonoeum cirililer in

unjeeernm ine fuccedirte. war der. weil ihm öffentlich im Namen des Volkes

durch einen Schahbeamten das gefammte Vermdgen zugefchlagen wurde (publi

onejanv, aud baren). l4. 65. 8. 12, l). pro eocia. (17. 2.) 6- 7. F. (ie eo

cjeeaeo. (3 25.) Vai-ra, (la eo kurt, ll. 10. Dieß aber gefrhah ohne Zweifel

aueh bei dem Verkaufe der dem Fiscns zugefallenen Erbfehaften. Dieß nimmt

auch Ztieber, (18 bonuturn action-e, ausdrücklich an (xing. 3. 5. 15.). und

zwar mit Bezugnahme anf l.. 1. 00x1. die., und fpcicht alfo nicht blos. wie

h.Käznmererr fagt. von einem Falle. ..der mit dem unfrigcn nichts zu thun

at. .

189) Daher ifl allerdings l4. 13. s. 9. l). (Lo bokoä. yet. durch diefe Gr
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Erbvertrag) ncceffionsvertragl) (pat-tum nnoosuorium .1

3. 11erec1jtar1um)2)) hei ein Vertrag) wodurch die Beerbung eines der Gone'

trahencen beftimmt wird 1). Die älteren Iuriften haben fucceffiv eine große

Menge von Eintheilungen des Erbvertrags erfonnen) die wir hier) um

der Volifieindigkeit willen) anfiihren) wahrend) wie viel oder wie wenig

davon brauchbar fei) fich aus dem Folgenden ergeben wird. Die ältere

Theorie) welche nicht das Erbrecht) foridern) wie unten gedacht) den Nach

[ai im Allgemeinen) alfo auch ron Zingnlareß als Gegenftand des Ech

vertrages h? pflegte) abweichend von unferer fo eben gegebenen Defi

nition) _. m Waagen auch die Verträge Über den Nachlaß eines

Drittewmitzureehnen) und fo theilte man 4) die Erbvertreige ein in wahre)

eigentliche Erbvertrcige (par-ta .Lo beroeiitato riefen-entire)) deren

Object eine noch nicht angefallene Erbfchaft ift) und uneigentliche

Erbbertrcige (Erbrecefle) Erbvertheilungen) Erbtheilungsvertreige) Erb

vergleiche) Abfachungen) Abfchiciztungen) paare .uooeoeoria elieiooria e.

Me 4... .

feße antiquirt) weil fie von einer Klage gegen den Käufer fpricht) welehe die

erkaufte Hereditas als Ganzes anfieht (Arndts a. a. Q. S. 37)) wer aber

auch 11. 1. 0041. cit. dadurch für aufgehoben erklärt) der biirdet den Compila

toren ohne Noch ein weit grdberes Verfehen auf) und wendet zudem eine Ver

ordnung) die wefentlich auf den Vortheil des Fiscus berechnet ift) auf ganz un

"geeignete Weife zu deffen Nachtheil an.

1) Außer den Schriften) welehe naehftehend bei einzelnen Materien ange

zogen find) verweifen wir noch auf klodoorrojt, ern-nein. 'ori ealorja

par-town) ouoceooorjorurn. Lrforcl. 1768. 6o Cannegio" er, (Louie.

Eau-ei. 'l'. 117, hoo. 102. p. 11. e18 paotio ouccooa. eorurnquo requinjtio.

2ac11nrjae11ber qnaoetionucn (Need. 1805), die'. 17. p. 123.: (io juro

.etorurn nnoceeaor. Wagner) Zcitfchr. fiir öfter-reich. Rechtsgelebrfamkeit.

ahrg. 1) Hft. 1) S. 345.: Von dem Erbuertrage und dem Adoitalitatsrechte.

Die ältere Literatur) fowie Nachrichten über einige merkwürdigen fiatutarifche Rechte)

diefen Gegenfiand bete.) fiehe bei Mittermaier in der in nachjiehender Not.

3) angezogenen Pribatrechtsjielle Note 1) ingleichen bei R u nde) in derfelben Note

3) alicgirt) Note a. Praktifche Beifpiele finden fich befonbers aufgeführt in dem

Note 98) angeführten Pfei ff er'fchen Werke) S. 335) in der Note 7) aufgeführten

S ehrdder' fehen Differtation S. 14) endlich in v on Ldw ) germanifiifehe Rechts

falle (Heidelberg 1836)) S. 309 flg.

2) Seheidlein) Miscellen aus dem Gebiete der bürgerlichen Gefeßgebun

des dfierreiarifchen Kaiferfiaates) Hft. 3) Abth'. 2) S. 113) S. 39: Was i

ein Erbvertrag? u. f. w.

3) So nach den neueiten unterfuchungen von Hai f e) iiber Erbvertrag)

Vertrag iiber eine fremde Erbfchaft u. f. w. im Rheinifchen Mufeum fiir Juris

prudenz. Iahrg. 2) S. 150. Vefeler) die Lehre von den Erbvertragen)

Th. 2) Bd. 1) S. 24. Vgl. Platten., (io confirmation.. iuciioinli paotornm

auccezoor. (hip-ins 1827), Z. 1. p. 5. 811-7 1( , traut. e10 ouooenoiono nb rntentato,

(1138. 1'111. (ie partie nucceororiia cup. 1. I. 6. p. 615., gegen die fonft all

gemeine Theorie) welche den Nachlaß felbit als Object des Erbvertrag") annahm:

Runde) Grundf, d. teutfch. Prioatreehtes) S. 654. Danz dazu im Hand

buche Bd. 7) S. 371. Eichhorn) Einl. in das teutfche Privatrecht) S. 338.

Mittermeier) Grundf. des teutfchen Prioatrechtes) S. 402.

4) nierten. 1. o. cap. 1. s. 1. p. 5. [Klinger-r, e11... c1o pat-ti.

erahnen-trauen äieiooriin. Lrforä. 1730.
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packe. e16 bereciitate jam c1e1uta)- deren Object eine frhon angefallene

Erbfrhaft ausmacht. Die noch nicht angefallene Erbfchaft rührt entweder

von einem der Eontrahenten her -- pat-tum (le iiereäjtute yroyrja,

oder von einem Dritten -- yaotum (I6 bereeijtate tertjj f. uljeoa.

Diefe lebte angebliche Art der Succeffionsvertrtigeö) hat viele Streitig

keiten in der Reehtsiviffenfchaft hervorgerufen. Nach römifmem Rechte

gelten Verträge über die zukünftige Erbfämft eines beftimmtenf von

einem der Eontrahenten e): teetameuio oder ex lego zu deerbendm

Dritten-Über den Nachlaß eines unbeftimmten Dritten, tertii ea

jaßejam jaeerti, kann giltig paciscirt werden - nur wenn der Dritte

feine Zufiimmung (gleichviel ob vorher oder nachher 6)) dazu ertheilt hat

und dabei bis an feinen Tod geblieben ift. Einige andere Ausnahmen

gehören nicht hierher 7). Außerdem wird ein foleher Vertrag, als verhaßt,

gefährlich und gegen die guten Sitten laufend- fur ttngiltig erklärt. Ge

fehesworte: (under eiuemoeii yaetjonee oäiosae e386 eicieotur et yleoae

lrjstjzajmj et perjoulosi .Framus etc., omojrooäo lioiusmoeji prima,

qui-e contra [101108 mot-es jnjta Zimt, repelli etc. Nimmt man mit

mehreren Schriftflellern deren jetzige unbedingte Giltigkeit anX fo können

fief da nach allgemeinen Recinsgrundfäßen jeder Vertrag nur die Paris

centen verbindeth doch nie ein Erbrecht feldft erwirkenf fondern nur beftim

men. wie es mit der Ausübung eines aus einem andern Titel üderkom

menen Erbreänes gehalten werden foll. oder- in ioelrher Maße es auch x

ausgedruckt wird 8), fie gelten in der Art. daß zwar der nieht mit con

trahirende Dritte nicht gebunden iftf jedoeh die Eontrahenten feldfi keine

Eineeden gegen ihre Erklärungen machen können. Okeuerlici) ifi aber jede

Giltigkeit des yactmn (lo liereäitute tertij, inwiefern folehe nieht im römi

frhen Rechte begründet ifth gelellgltet worden. und zivar aus folgenden l*

Grunden9): Wolle man jeden Vertrag über eine Erbfehaft einen Erbver

trag nennen. fo feien freiliä) der Contract über eine fremde- auch der

Vertrag Über eine frhon angefallene Erdfchaft. namentliei) deren Verkauf.

ebenfalls Erbverträge, Allein die Fragef od ein Vertrag ein Erbvertrag

fei- hänge davon in der Hauptfaehe abx ob die eigentliche Beerb

ung. das Erbrecht für den einzelnen Fall durch den Vertrag befiimmt

werde. oder nicht? Dieß könne nun nur durch einen Vertrag mit dem

5) [Lei [ibm-tb , (Le parte) circa bekeäitatem tertij. Lrkorcj. 1718.

6) Gebrüder Oberdeck. Meditationen über vcrfchiedeneRemtsmaterien,

Bd. 4. S. 189.

7) c, uit. (Y, (ice paotis. (2. 3.) l.. 7. s. 17 u. 18. l). (io paotie.

(2. 14.) [a. Z. s. 1. l). pro eocio. (1, 2.) Ztrz-lc, l. o. cap. L. [i. tot.

praea, I. 5 u. 6. Runde a. a. O. Ö, 656, Danz dazu a. a, O. S. 373,

Mittermaier a, a. O, d. Wening-Ingenheim. Lehrbuch des gemeinen

Civilreckits. Bd. Z. Bei). 5. Ö. 4K'. [tler-tenz l. c. cup. 1, s, 1. p. 12.

Zcbräcior, (jo pactio 3ll6ce880kjj8 (bipeiao 1835), cap. 1. s. 3. l). 12.

Gdfckicn-Errleben. nachftehend Note 12, S. 47 angezogen Bd. 2, s, 432.

8) Mittermeier a. a. O.

9) Vorzüglich von Hai' fe a. a. O. S. 218 flg. und ihm iii beigetreten

Vefeler a. a, O. S. 24 flg.
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Erblnffer gefchehen. der allein iin Stande fei. mit ueberfcljreitung des

Gefehes die Erbfolge in feinen Nachlaß zu beftimmen, Das Object des

Vertrages über die Erbfchaft eines Dritten aber fei nur . daß der eine

Eontrahent fich verpflichte. was ihm an Vortheil aus der Erbfcijaft des

Dritten zukomme. an den anderen Eontrahenten herauszugeben. Dadurch

werde jedoch die Erbfolge nicht geändert. Succeffor bleibe derjenige. der

es fonft war. und der andere Eontrahent fuccedire dem Erblaffer weder

univerfell nos) fingulär. Während der Erbvertrag ein wahres Erbrecht

begriinde oder aufhebe. komme das (mc-tum ii. bei-es. ter-t. nur mittel

bar zu diefem Refultate. es werde dadurch blos eine Obligation conftruirt

auf .Herausgabe der nach dem Tode des Erblaffers dem urfpriinglicljeit

Erben deferirten Berlaffenfchaft. Daher hätten folche Verträge mit Erb

verträgen nur eine zufällige factifche Aehnlicljkeit. gehörten aber in das

Obligationenrecljt. wie llcreclitaä renciita, und mit den Verträgen über

eine fchon angefallene Erbfchaft unter ein und daffelbe Genus. Es könne

deßhalb von der Giltigkeit oder Ungiltigkeit der Erbverträge gar kein Schluß

auf die Giltigkeit oder Ungiltigkeit der Verträge über die Erbfchafc eines

Dritten gemacht werden. und umgekehrt. Wären fie nun - gewiffe

Ausnahmen abgerechnet _nach römifchem Rechte. wie gedacht. ungiltig.

könne irgend ein pofilives gemeinrechtlicljes Gefeh für die Giltigkeit diefer

X Verträge nicht nachgetviefen werden; bezogen alle diejenigen Schriftftellerm).

welche die Praxis fiir diefe Verträge anfiihrten. fich in der Hauptfache

auf die für die Giltigkeit der Erbverträge ftreitende Praxis. während

doch die Verträge iiber die Erbfchaft eines Dritten nicht zu den Erbver

trägen gehörten: fo fei kein Grund vorhanden. fie. gegen die klaren Vor

-fchriften des römifcljen. alfo des gemeinen teutfcljen Rechtes. für giltig zu

halten. Denn die Gründe. warum das römifche Recht diefe Eontracte

- anders bei den Erbverträgen - fiir unfittlich. gefährlich u. f, w.

halte. lägen darin. daß die römifchen Iuriften fchon in der Vowiligkeit.

womit iiber den Nachlaß einer noch lebenden Perfon verhandelt werde.

etwas Unwürdiges und Verwerfliches fähen. zumal wenn es hinter dem

Rücken des Erblafiers gefchehen fei. wo die Handlung fich als verftoh

len. oder doch gegen den Willen des Erblaffers vorgenommen.. fonach als

verboten und als Beleidigung des Lehteren characterifire u, f. w.- Lau

ter Griinde. die in jedem Volke und zu jeder Zeit im Allgemeinen

diefelbe Kraft betriefen. ..Unziemliwkeit und Beleidigung gegen den Erb

laffer. ja oft wahre Niederträchtigkeit und Gefahr nach allen Seiten hin

(Vorreiter-es ociiosne et pleite-is trjstjssjmi et petit-ainsi erento.) fei

immer noch diefen Verträgen nicht abzufprecijen. zumal wenn fie mit

abficijtliciler Verheimlichung gegen den Erblaffer. oder gar wider fein Ver

bot eingegangen würden.“ Es müffe alfo dieß Verbot gelten. wenn nicht

ein fpäterer Rechtsgebrauclj nachgewiefen wurde. Daß aber diefer erwiefen

werden könne. oder gar fchon erwiefen fei. wird geleugnet und fich des

 

_ 10) Haffe. a. a. O. S. 228 u. 229. nennt hier Eichhorn. Thibaut.

Mittermeier und Reinharth.
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halb auf mehrere Schriftfieller") bezogen. Auch wir find der Meinung.

daß das parfum c1, 11er. t. nicht zu den Erbvertrcigen gerechnet werden

könne. und haben die Hauptmomente diefes theoretifciren Streites nur zu

unferer Rechtfertigung dafür. daß wir hier nicht weiter auf die Theorie

diefer Verträge eingehen. angedeutet. Die Bemerkung fügen wir bei.

wie wir. gedachter Anficht ungeachtet. dennoch den mehrefien ausgezeich

neten Rechtslehrern 12) beiftimmen. daß die römifchen Gefehe gcgetfk.

Verträge über die Erbfchaft eines Dritten bei uns keine Anwendung fin

den. Denn die Gründe dazu beruhen lediglich auf dem. einem ganz

befonderen Character huldigenden. den Römern eigrnthümliciren Schicklich

keitsgefühle. von dem die jehigen. tiamentlich die teutfchen Anficljten ganz

abweichen. Wenn nämlich auch einer oder der andere leichtfinnige junge

Menfch fich. als folcher. durch die Dispofition über eine ihm künftig

anfallende Erbfchaft characterifirt. fo ift doch der Fall. daß ein forgfcilti

ger Hausvater. getrieben von diefer Sorgfalt. einen folchen Contract

fajließt. ebcnfo möglich. und Niemand wird. wenn dadurch wirklich die

Erreichung einer rechtlichen und redlichen Abficijt bezweckt wird. dicß bei

uns für unziemlirh. gefährlich oder gar niedertrcicijtig halten. Nur

fordert die gute Sitte bei uns - und gerade dadurch characterifirt

fich die ganzliche Verfchiedenheit unferer Sitte von der römifahen - daß

in der Regel der Erblaffer. um fein Gefühl nicht zu verletzen. nichts von

diefem Vertrage erfahre. während durch das römifäze Gefeh .gerade eine

folche Verheimlicijung gcrügt wurde - ein deutlicher Beweis. daß diefes

Gefeh nicht mehr auf unfere Sitte paffe. alfo nicht mehr anwendbar

"Sl

11) Haffe beruft fich a. a. O. S. 235. Note 108 auf: rare-tante,

obserrotioneo inr. uni'. "l". lil. ode. 12., der über die allgemeine Praxis

nichts fagt. vielmehr aus Haffe's Gründen auch deffen Meinung äußert. übri

gens zugcfieht. daß [Böhmer, (ie succ. barer'. coni. ex part. not., exem

pl. quaeciaru control-ja ert 60m0 kalatina referire und fich nur auf ein Erkennt

niß des wolfenbüttelifchen .Oberappellationsgerichtes. deffen Mitglied er war...be

zieht; auf l-[ojneccii eiernentn jur. gern.. laid. 2. 'l'jt. 6. s. 168. , wel

cher fich überi-die Praxis auch nicht erklartz beztoeri [neu, ao 1). 70]. 5,

u. 6, oper. 375. mea. 27. , wo nicht ein einziger Grund für die Behauptung

angeführt wird. fondern die ganze Meditation vom Anfange bis zu Ende aus

der Zeile befieht: Vermont-rr paotum (io tertii jnrjti bereciitaila jniturn; auf

Zrrz-[e l. c. , welcher ziemlich ganz aus den Haifyfcljen Gründen fich auch

für diefe Meinung. aber nicht uber die Praris erklärt. Nur Berger. jn

oeoon. iur. läd, 2. "kit, 4. s. 48, For. 1. führt ein Erkenntniß der wirkender

ger Facultat für die jeht .foafiefche Meinung an. .Es bleibt zweifelhaft. ob

dieß mehr für Verger's Anficht brweifen dürfte. als die auf Haffew An

trag abgefaßte. zwei entgegrngefehte frühere Erkenntniffe reformirende Entfchei

dung des Spruchrollegiums. deffen Mitglied er war. für feine Anficijt. Diefer

ifl übrigens auch Kopf in den merkwürdigen Rechtsfprücijen. Bd. 1. .S. 33.

beigetreten.

12) Wir beziehen uns auf die fammtliäjen oben in der Note 7) angeführten

Säjriftfieller (mit Ausfchluß Strhk's) und fügen ihnen unter den neuejten noch

bei: Gdfchen. Vorlefungen über das gemeine Eivilreajt herausgeg. von Err

leben. Bd. 8. K, 956. S. 431. unter den älteren 11011111101, they-oa. .

quaeet. ob.. 59.

. e
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ift. Doch unfere Gefeße felbfi) und zwar die Lehengefeßelß)) brechen über

jene cörnifche Vorfchrift den Stab) da fie die in einem ganz gleich-n Eha

racter handelnde Eventualinvefiitur in ihr Syftem aufgenommen haben.

Die eigentlichen Erbvertrage theilt man ein in paata

bee-eelitoria akkjkmaiifn und 118381178 8. kennnoiatir-a, renuncia

tive Erbvertreige) oder) nach Haffe 14)) Enterbungsver

-- träge) nach Befelerlb) Erbverzichte (franzöfifcl) renancjation Zr

one zucceasjou future)) je nachdem einem der Eontrahenten ein Erb

recht zugefichert) oder auf eine dem einen Contrahenten zufiehende Erb

[Gaft renunciirt wird, Diefe letzte Handlung-ö) hat zwar haufig zur

Folge) daß die von dem einen Contrahenten ausgefchlagene Erbfmaft nun

mehr der Andere oder ein Dritter") erhalt und fo ift) namentlich im

, erfien Falle) ein renunciativer Vertrag haufig zngleia) ein acqliifitiver;

k* doch ift dieß oft auch nicht-der Fall) oder die Renuncicition gefchieht min

,-" defiens niaot zum Vortheile des andercn Contrahenten) und fo hat man

daraus den Grundfah gebildet) daß in dem renunciativen Erbvcrtrage der

acquifitive nicht nothwendig degrifien ifiw). Die Renunciation kann ent

weder mit oder ohne Einfchreinkungen gefänhen) welches Letztere z. B. bei

den unter diefe Kategorie gehörigen weiblichen ErbverziGten des teutfchen

Adels der Fall zu fein pflegt) die gewöhnlich auf den ledigen Anfall")

befchrankt find und kein Regredientenerbrecht begründen (f. w, u, den Schluß

diefer) Artikels). Jeden Falles müffen nach den allgemeinen Grundfiihen

über Verzicht auch diefe verzichtenden Erbverträge fireng erklärt werden.

Ob bei einem von einer Frau adgefchlofienen renunciativen Erbvertrage die

Vefiarkung deffelben durch den Eid nöthig fei) ift) wenigfiens nach Par

üculargefehenW)) fircitig. Auch find bei diefer Art von Verträgen die

j Cinilremtsgrundfahe über die Frage zu berückfiGtigen) inwiefern von einem

Kinde bei Lebzeiten der Eltern durch Vertrag mit diefen auf den Pflicht

theil renunciirt werden kannA).

Der affirmative Erbvertrag zerfällt nach den älteren Theo

13) l. k'. 27. ll. k'. 26. S. 2. Vgl. 861111161-, prinaipia jut, fear).

I. 169. Weber) im Handbuch dazu) Th. 4) S. 116.

1?) A. a. O. S, 151.

1 >21. a. O. S; L0.

- 16) Welche der Sachfenfpiegel (l. 13.) durch „verladen" im Gegenfaße

* von „geladen" ausdrüctt: „Hadden awer fe ir ervedelunge daran verloft" u. f. w.

. 17) Hier rette auch die Frage ein) ob auf diefe Art ein Dritter zum Erben

eingefeat werden kann? Vgl. d. Art. Ehevertrag) Bd. 3) S. 605.

18) Runde und Dane) a. a. O. 9, 657.

19) dann., (io natura kennncintiania bis auf den ledigen Anfall. [flog.

1746. yüttorj 3711036 colnlnoncationurn joa pri'. ytinciy. 11111811'. 1111111. l.

' - (Le inte foeininarum etc.

20) (Zattooballc, (Iiaceytationa. fotensea, p. 1. ajxo. 13.: 11c] pnetnn.

leeren-Weiz renanciatjynm. a for-nina joenncium an et qnatanno juke- Saxon.

opus .ic yraestatione jutanienti?

21) o. 35. (k. (Lo inc-für. tenen-n. (3. 28.) Lauer, clio.. a. pacto

bakaöitatj. kenunciatjyo poi-facto etc. l-jpsjao 1783.

 

.
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rien gewöhnlich in mehrere Arten 22). deren erfte a) der conferva

tive Erbvertrag (guet. liereä. entworfene-nm) derjenige ift. wo

durch Jemand. dem ohnehin fchon ein Erbrecht zufieht. diefes fich zu

fichern fucht. _Dieß gefchieht z. B. durch Vertrag mit dem Erblaffer

dahin. daß diefer keinen Anderen zum Erben einfehen kann. durch Ver

trag des Notherben mit dem Erblaffer Über anfclninend vorliegende Ent

erbungsurfachen. fo daß alfo die Meinung. als ob diefer Vxrtrag entwe- .

der lvirkungslos. oder ein acquifitiver Erbvertrag fei. fich als ungegritndet

zeigtW). Selbfi das römifche Recht billigt gewiffermaßen diefe Art von

Vertrcigen24). b) Der acquifitioe Erbvertrag. Erbvertrag im

engern Sinne. nach Haffe: Beerbungsvertrag. nach Befe:

ler: ErbeinfegungsvertragW) (trauma) lterecjitariunt notzuittiti

"um, franzöfifcl) inslitnticlo cxböritier contraclctßlle). ifi der Vertrag.

woduräf ein bis dahin nicht befiehendes Erbrecht erworben wird 26). nach

dem Scichfenfpicgel (ll, Z0): wodurch eine ErbfGaft „gelobt" wird27).

o) Der Ausdruck. dispofitiv er Erbvertrag. wird in der Regellin

dem Falle gebraucht. wenn der Erblaffer fich verpflichtet. feinen Nachlaß

einem Dritten. nicht dem Mitrontrahenten. zu geben 23). Doch wird mit

diefem Ausdrucke auch zuweilen ein anderer Sinn verbundenW). Gleich

bedeutend. wenigfienel als verbunden damit. wird ofti") cl) der Ausdru>

refii tu tiv er E rbv ertrag (pat-tum ltereciit. t-Lotifotjftrtn) gebraucht.

naä) Haffeil): univerfalfideicommiß durch Vertrag. d. i.

ein Vertrag. ivodurch einer dritten Perfon ein Erbrecht zur zweiten Hand

dadurch erlangt wird. daß der eine der Eontrahenten die Erbfchaft des

anderen Eontrahenten. Behufs der Abtretung an jenen Dritten. erhält 32).

Verfchieden davonZZ) ift eine vulgcire Subfiitution durch Ver

trag. d. i, eine Erbeinfehung zur zweiten Hand durch Vertrag in Er

mangelung des erfien gefchlichen. teficimentcirifchen oder Vertragserben 34).

22) Mittermaier a. a. O. Note 2.

23) Schlagend nachgewiefen von Befeler a. a. O. S. 20 gegen flo

beatrejt l. o. cell). 2. 5,16.

24) Z. old. .). (le. lctgit. vgn-it, 81106888. (3. 2.) b. 18. l). c1. ttclopt.)

(1. 7.) 0. 11. 0. (le legitim. lierecl. (6, 58,) l.. 132. 1). (1. evtl). oblig.

(45. 1.) e

25) Befeler a. a. O. S. 19.

ch 2? Kopf a. a. O. S. 26: Ob acquifitive Erbverträgr fiir rechtsgiltig zu

a ten.

27) ..Sve fo hme rrve to. feget nicht von fibbe halben. denne von gelo

vedcs halben." .

28) Runde und Danz a. a. Q. e. 658. Haffe a. a. O. S.154.

[Platte-no l. o. p. 7.'.

29) lilerclilrn, principja jut. oi'. k. 1. I. 195. M. vgl. übrigens Ve

feler a. a. O. S. 21 flg.

s 30) Z. V. von Eichhorn a. a. Q. h. 338. Vgl. hier-tens ]. o.

. 7.

. 31) A. a. O. S. 153.

32) Runde a. a. O. [bier-tens i. c.

33) ueber ihre Giltigkeit f. Vefeler a. a. O. S. 231.

34) Haffe a. a. O. S. 153. - -
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.Der refiitutive Erbvertrag untcrfcheidet fich vom kiäeiaommieenm lic-.recli

pkALIEUlj iuiunatumxifi) dadurch. daß es bei Leßterem blos auf die Wif

fcnfehaft des Erden durch den Erdlaffer felbft. nicht auf Ienes Zufiim

mung. bei Erfierem lediglich auf die Zufiimmung des contrahirenden Er

den ankommtiiö). _

Rückfimtliä) des Objectes. wird der Erbvertrag noch eingetheilt in den

univerfellen. nach Haffeü7): Beerbungsvertrag. und parti

culären. nach Haffe: Vermächtnißvertrag (par-tum euccegeo

rjmn unieersale I3) er ringt-leere). je nachdem der Erbvertrag eine 1111i..

'erzitnß juris, oder eine reg siuZuinrjs zum Gegenfietnde hat. Die

Meinungen darüber find ungemein getheilt. indem man einerfcits 39) ver

fucht hat. dem f. g. Vermächtnißvertrag eine fefte Stellung eu anderen

Jnfiituten und eine gewiffe Bedeutung zu geben. andererfeits49) der Sah

aufgcfiellt worden ifi. daß wegen befonderer Befchaffenheit der Sachen

oder Perfonen zwar durch Vertrag ein Erbrecht an einzelnen Sachen ge

wonnen werden könne. aber nur in fo weit. als der Vertrag dem Gefelze

nachahmt. welches in gewiffcit Fällen auch jent noch eine befondere Erb

folge ohne univerfalfucceffion gefinttet. Durch den Vermächtnißvertrag

wird. nach den neueren Erörterungen. nur eine Obligation ilbernommen.

deren Erfüllung auf den Erden gefiellt ift. Keinen Falles geht durch

den Erbvertrag über eine einzelne Sache das Eigenthum daran fchon im

Augenblicke des Vertrages über. vielmehr erhält der Honorirte nur den

Lfnfpruci) auf die im Nachlaffe vorhandene Suche. und_ obgleich auch bloße

Bermämtniffe im Erbvertrage hintcrlaffen werden können. fo binden fie

doch. wenn fie erfi nach dem Verträge und ohne den Eonfens des Vertrags*

erben gemacht werden. diefen nicht4l). .

Während _wir endlich rückfichtlicl) der Eintheilung der Erbverträge.

welche zu fo vielen Icrthümern Veranlaffung gab. in pero-tn bezrezcijtu

tja gimyliaia et mixta uns ganz auf das beziehen. was wir über die

gleiche Eintheilung der Eheverträge (f. d. Art. Ehevertrag Bd.

Z. S. 598 fig.) gefagt haben. fo erwähnen wir nur noch der Einthei

lung der Erbverträge in gegenfeitigc (reoiprooö) und einfei

tige (ouilaieralie-ML). ie nachdem fich in dem Erbcinfenungsvertrage

mehrere Perfonen ein Erbrecht gegenfcitig einräumen. fo daß der ganze

Erfolg des Gefchäftes auf den Längftlebenden gefiellt ifi 43). oder das

ErbreHt nur einer der Eontrahcnten erhält 44). Welchen Charakter das

35) Nach e. nit. (k. tio Wioornrnirriß (6. 42.)

36) Haffe a. a, O. S. 165. Note 11 u. S. 203.

Z7) Ebtnd. S. 150.

38) keet2, (l0 Zuccesriane unikat-roll per pnctum3pr0mis8a 81c.

39) Fyaffr a. a. Ö. S. 150-189 fig. und Zahrg. . Ht. 1 S. 13 .
40) Befeler a. a. Q. S. 22 flg. f 7 fig

41) Mittermaier a. a, O, 9'. 403.

42) Danz a. a. O. h. 661.

43) Befeler a, a. O. S. 228 flg.

44) Rückfiehtlich des bfierreichifchen Particularrechtes über die Gründe. aus

welchen fowohl einfeitige. als wechfelfeitige Erboerträge von Ehelcuten. nicht von

anderen Perfonen errichtet werden können. f. Sch eid lein a. a. O. g". 114. S. 40,

l7, 3
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gegenfeitige Gefehäft hat, ob den eines Vertrages oder letzten Willens.

muß lediglich aus der Abficizt entnommen werden. in der ein folches Ge

fehcift gemacht worden ift, ob fie war. fich durch einen Vertrag zu bin

den. oder einen widerrufliciyemleßten Willen zu errichten. Form. Zweck

* und umftcinde find dabei ganz gleichgilcig. So i| es kein Erbvertrag,

„wenn zwei fich mit einander vereinbaren. daß fie ein verbundener? Tefta

ment errichten wollen. denn diefe vorläufige Vereinbarung kann ganz füg

lich auf einen lebten Willen gerichtet fein 45)."

Aus vorftehender Darftellung der fämmtlichen von den Reäztslehrern

vorgefchlagenen Eintheilungen der Erbvertrage geht übrigens von felbfi

hervor. daß fie. wenn gleich für die Behandlung der ganzen Sache nicht

unwichtig. doch nicht einmal in der Anordnung des Einzelnen überein

fiimmen 4*). Von den hifiorifmen Grundlagen. die man bei der Bear

beitung diefer Lehre annimmtF hängt das ganze _Syfiem derfelben ab. Was

vorerfi das römifche Recht anlangt. fo ift unbefiritten. daß nach fol

chem bei Errichtung leßtwilliger Dispofitionen blos einfeitige Verfügung

ftattfindet. Delation einer Erbfchaft durch Vertrag mit dem Erblaffer

(ber-aim yaotirja) unzuläffig. der dießfallfige Vertrag. wenn er das

Vermögen der Contrahenten. gleichviel ob Erwerb oder Verluft des Erb

rechtes. betrifft. und fogar eine demfelben beigefügte Conventionalfirafe

ungiltig find. dafi ein foläzer Vertrag nur bei Soldaten. als Teftament.

aufrecht erhalten werden foll 47). Auch das Mancipationstefiament war

nur ein fombolifcher. nicht wirklicher Verkauf der Erbfmaft. nicht unwi

derruflich4"). Nur über die Gründe diefer gefehliGen Vorfchriften ift man

fireitig. In der Regel faßte man fonfi mehrere derfelben zufammen und

meinte. die Freiheit. ein Tefiament zu machen. fei ein fo vorzügliches

Kleinod des römifcloen Bürgers gewefen. daß man es darum für unziem

lich gehalten habe. diefe auf irgend eine Art, felbft durch einen Vertrag.

zu be[>)ränken49); man habe ferner die Erbfolge bei den Römern als eine

Staatsfaclye angefehen, weläze daher kein Gegenftand der Pcivatverträge

gewefen fei und. durch Civilgefeße eingeführt. nur durch die dem Gefeße

gleich gearhtete Dispofition des Tefiamentes habe geändert werden können w).

45) Haffe a. a. O. Iahrg. 2. S. 200.

46) Vefeler a. a. Q. S.13 flg.

47) l., 16. l). ile anja et logic. dal-oc!, (38. 17.) l.. 61. l). ei. 'oc-

bok, obl. (45. 1.) o. l5. E. rl. part. (2. 3.) o. 34. 0. (Le dran-act. (2.

4.) o. Z5. Z. 1. 0. (I. inaktiv. costa-n. (Z. 28.) c, 5. l). (1. pact. com.

(5. 14.) e, 3. E. 6. oollatjon. (6. 20.) e. 4. E. (1. innt. stil). (8. 39.)

Runde a. a, O. z, 659. o. Wening-Ingenheim. Lehrbuch des gemeinen

Cioilrerhtes, Veh. 3. 9. WH Veh. 5. s. 4x7. Schweppe. das rdmifme

Privatrecht. Bd. 5. 5. 785. .

48) Haffe a. a. O, S. 155.

49) Die c. 15. 0. (ie paoti. (2. 3.), auf die man fich gewöhnlich dafür

beruft, fagt dieß fo nicht.

50) l., 3. l), qui cent-km. fact. poor. (28. 1.): 'keotamentj fnctio non

prientj, sec! publioj ini-jo ont. l... nlt. l). (Ia ouis et. logic, nor-ac). (38. 16.):

kriencorum enjm coutionem beguni ooctorjtaia non cenoekj. l., 15, s, 1,

1). nei berg. kalt-ia. (35. 2.): yrjyatorutn oautiona [egitim non 685a retro

genau-u.
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und man habe von der unwiderruflichen Verbindlichkeit folcher Verträge

lebensgefcihrliche Folgen für den Erblaffer gefiircletet.“ daher die Verträge felbft

für unfittlich gehaltenÖL). Jndeß fchon frühere berühmte Schrlftfteller u)

gingen von diefer Anficht ab und fuchten den Hauptgrund jener gefevli

.ben Beftimmungen in dem Wefen des ganzen römifthen Erbfolgefyfiems

und vorzüglich darin. daß. da der Erbe den Erblaffer ganz repräfentiren.

alfo Schulden für ihn bezahlen muß u. f. w.. der Erbe durch eine folche

unwiderrufliche Handlung der Willkür dem künftigen Betrug und böfeit.

Willen feines Mitcontrahenten ausgefeßt fei. Doch weiter bildete man")

diefe Anficht noch dahin aus. daß man. nach Anleitung einer Stelle des

Julian 54). behauptete. die Römer hätten fich den Erbvertrag als etwas

rein Paffioes von Seiten des Erblaffers gedacht. Es habe diefer zwar das

Recht. feine Güter zu veräußern. aber das Recht. ihnzu heerben. fei

ganz etwas Anderes. als das Recht auf alle feine Güter; es fei dasRecht

ihn vorzuftellen. welches nach der Natur der Sache nicht jo b0

n18 fei. daher nicht einem Vertrage unterliege. Nur wünfänn

könne man. Diefen oder Ienen zum Erben zu haben. daher Tefiarnents

folge u. f. w. u. f. w, Nicht fo weit ift man in neuefter ZeitW) gegan

gen. wo man gemeint hat. das Unwürdige der Sache hätten die Römer

'm dem durch einen Erbvertrag entftehenden Zwange gefucht. durch wel

chen ein cieig roinanus um die durch die Zwblftafeln ihm gefichecte

Freiheit. einen lebten Willen zu haben. gebracht wurde; daher habe dieß

gefeßlicl) nicht zugelaffen werden können. .Das Verbot der Erbverträge

habe fonach in einer eigenthumlimen Volksanficht feinen Grund gehabt.

zu deren Aenderung keine Veranlaffung bei den Römern vorhanden

gewefen fei.. Anders war dieß bei den Teutfchen. Zwar ift fo viel

gewiß. daß Tacitus die Erbverträge nicht kannte. fie eben deßhalb. wenn

fie in den früheften Zeiten Teutfwlands vorhandenwaren. nur felten

vorkamen W). Allein die mehreften Nechtslehrer meinen. daß von jeher

im germanifchen Rechte Erbverträge üblich. giltig und unwiderruflich fiat-t

gefunden und die Teutfchen diefe Grundfcihe auch nach Einführung des

51) Den Grund einer Lebensgefährlichkeit für den Erblaifer geben die Ge

feße. auf welche man fich hierbei gewöhnlich beruft: 1.. 2. s. 2. ]). ci. "ng,

et. pop, endet. (28. 6.), 1e. 27. ]). ni] 80. Wrede". (36, 1.), o, 4. 0, ä_

iii-und. ocipnlne. (8. 39.), nicht an. fondern fie fagen blos. daß dieß impro

bnm, non probe gehandelt. contra bonon more! fei. Im Ganzen vgl. man

darüber Dane. a. a. O, d. 659. Glück. Pandektencommentar Th. 4. s. 304.

S. 214 fig.. Th. 6. Ö. 540. S. 553 flg. Worten. ]. o. s, 1. p. 8 u, 9.

8ob1- öejer l. a. cap. 1. S. 2. p. 8 u. 9. I. 3. p. 11 u. 12. Gegen diefe

Anfichten f. Haffe a. a. O, S. 158 flg.

52) Wnlblnno, in (Finn. rio consi- jmpkobntj profi bereäitarji ex jnre

roma-w (Üübjng. 1798), s. 1. ag. Ihm folgte Danz a. a. O. 5. 659. S.

376 fig, *

53) Schbman. Handbuch des Eivilrechts. Bd. 2. Nr. 9. S. 179 fig,

Dagegen f. Haffe a. a. O. S. 202. Note 57.

54) l.. 62. ]). reg. jnr. (50. 17.)

55) Haffe a. a. O. S. 156. 163 fig,

56) Eimhorn. teutfäze Staats- und Rechtsgefchielpte. Th. 1. h. 19.

Rote t'. S. 95. Haffe a. a. O. S. 170.173.

3 i*
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römifchen Rechtes fefigehalten) die Verbote des rbniifchen Rechtes nie

darauf angewendet hätten 111). Fur die frühe Giltigkeit bezog man 58)

fich auf die falifchen) ripuarifchen) wefigoehifchen) baierfcljcn) anglifmen)

fächfifchen alten Gefeße) auch den Sachfenfpiegel) in denen allerdings Dis

pofitionen erwähnt find) die auf ein immer mit gewiffen Fbrmlimkeiten ver

bundenes Gefwäft unter Lebendigen uber den Nachlaß hindeuten. Allein es wa

ren in jenen fruhefien germanifmen Zeiten die nächften Erben beinahe unbe

dingteNotherben) fo daß in der Regel Dispofitionen iiber das Vermögen)

infonderheit Über Eigen felbft unter den Lebendige-n nicht ohne Zufiimmung

der nächfien Erben gemacht werden konnten, Dispofitionen iiber den

Nachlaß im Ganzen aber - einzelne Theile) z', B. .Heergeräthe und

Gerade) ausgenommen -- kamen nur vor) wenn Jemand keine nächfien

Erben hatte) oder ihn die Roth zu Alimenten- oder Leibrentenverträgen

zwang) weil die nächften Erben fich feiner nicht annehmen luollten oder

konntenöo). So fand man in diefen Fällen und bei Eheverträgen die erften

Spuren der Erbverträge) die aber immer eine gerichtliche feierliche Hand

lung) eine Art der Uebergabe des ganzen Nachlaffes oder der einzelnen

Stücke 110)) zu ihrer Giltigkeic verlangten) durch welche der Vertragserde

an der Stelle des nächfien Blutsfreundes in die Gewähr trat und eine

Art von Eigenthum an den übergebenen Gegenftäinden erhielt 61). Bei

Mobilicn fand eine körperliche uebergabe jeden Falles) bei einem Vertrage

über das ganze Erbe eine fymbolifche Uebergabe fiatt. Auch im Mittel

alter dauerten diefe Gebräuche fort) ohne daß jedoch der Erblaffer fich die

Leibzucht vorbehalten konnte) und ffets mit dem Charakter der univider

rnflichkeit, Doch trat fehr bald an die Stelle jener Fbrmlimkeiten gericht

ljches Gelbbniß und fchriftliche Urkunde) Handfefieö1). Des rbmifchen

Teftamentes bediente man fich in der Regel nur zu frommen Zwecken

und-zu folchen einzelnen Neuerungen) welche gerade von der Geiftlicljkeit

begrinftigt wurden 61). In der Zeit der Entfiehung des Sachfen- und Schwa

benfpiegels u. f. w. entwickelte fich die Herrfcijaft der Erbverträge vorzug

lich, Die frühere unbedingte Macht der Succeffionsreehte der nächften

Erben hörte auf und die Familienautonomie des teutfcljen Adels ebenfo

wohl) als felbft das römifclje Recht durch feine Begiinfiigungen lvillkiir

licher Erbeinfelzung) wenn auch in anderer Form) vermehrte-m") die Erb

verträxze. Durch diefe tour-den im 15. und 16, Jahrhunderte allodiale

Herrfchaften und Graffchaften) fogar reiehslehnbare Länder und einzelne

Landestheile an andere Herren und Gefchlechter gebrachtö") und fie mach

 

' 57) Glück a. a.7 O. Th. 1) Ö. 59) S. 364 fig. Gbfehen a. a. O.

Bd. 2) Abit). 2) _(7. 432) S. 185.

58) Vgl. Danz a. a. O. h. 660) S. 380 flg, ) wo die einzelnen Gefeße

ausgezogen find,

59) Vgl. Haffr a. a. O. S. 184) 185) 188.

60)1)t1c:k'.e115 ]. a. 8.411,13.

61) lblcxttens i. o. 8. 5. p. 16.

62) Ebendaf. ß. 4. S. 14.

63) Haffc a. a. O. S. 184.

64) Vgl. Haffe a. a. O. S. 190 fig.

65) Eichhorn a. a. Ö. Th. 3) Ö. 412) S. 139 u. 140.

'ii
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ten fich bald von den alten befchränkenden Formen los. wovon wir-die

Folge weiter unten fehen werden.

Eon diefer Darftellungsart weichen jedoch die Refultate der neue

ften orfchungenöö) über den vorliegenden Gegenftand in vielen Punk

ten ab, Man ging dabei von der Bemerkung aus. daß nach urteutfrhem

Rechte Jeder feine Verhtiltniffe nur fo weit ordnen konnte. als er durch

das Leben die unmittelbare Herrfclytift dariiber hatte. Der einzige Grund'

der Erbfolge war daher bei den alten Germanen die Sippe. nicht ein

Gefcheift. wodurch Succeffion von Todeswegen begründet worden wäre.

Sowie fonach lehre Willensverordnungen im römifchen Sinne ihnen ganz

unbekannt waren. fo war es auch in den friihefien Zeiten Erbfolge aus

dem Vertrage. Schon damals finden wir aber bei ihnen Vergabun

gen von Todeswegen (mit einigen Abweichungen bei den Franken:

Affatomie. bei den Lonaobarden: Thin!: und Garathinx")). d. h.

Zuwendungen man des Jiachlaffes. oder eines Theiles deffelden. fondern

des gegenwärtigen Vermögens des Erblaffers durch eine feierliche Auflaf

fung an den Piitcontcetlteuten . wodurch das Eigenthum fo getheilt wurde.

daß Letzterer zwar ein fogleich wirkfames dingliches Recht am Objecte erhielt.

dem Erblaffer aber die Benutzung deffelben bis zu feinem Tode blieb 63).

Man gebrauchte hiernächft das Oiecht. feine Grundfiücke Iemandem auf

zulaffen. damit er fie an einen Dritten weiter übergebe. zu einer Ueber

tragung auf den Todesfall. fo daß man die Zeit der zweiten Auflaffung

nach dem Tode des Eigenthümers verlegte. Bei diefen Gefeheiften trat

alfo die rechtliche Wirkung der Vermdgensveräußerung fogleich ein. ohne

daß eine Succeffion von Todeswegen im römifchen Sinne dadurch ftatt

fand, Die Lluflaffung ward durch einen feierlichen Act bewirkt und durch

fie erhielten die Vergabungen von Todeswegen ihre Giltigteit und Bedeu

tung 69). Bei Mobilien. fiir welche das teutfche Recht die Auflaffung

nicht kannte. trat die Swwierigkeit ein. daß. da nur durch uebergabe ihr

Eigenthum an den Anderen übergehen konnte. eine Zuleendung von Mo

bilien nur rechtliche Wirkung hatte. wenn zugleich Befih und Benuhung

auf den neuen Eigenthumer übertragen ivurden. So entftand ganz von

felhft das Bedurfniß. Gefcheifte. welche urfprunglich nur auf Immobilien

angewendet werden konnten. auf Mobilien auszudehnen. Dadurch wur

den auch fie im fpeiteren Otechte Gegenftand der Vergabungetr von Todes

wegcn. Durch die feiehfifclfen Schöffen wurde das Gefrheift fo ausgebil

det. daß man einem Dritten eine Forderung auf Mobilien. eine Summe

Geldes u. f. w, dergeftalt einräumte. daß der Zahlungstag erft mit dem

Tode des Prominenten eintrat79). Diefe Veegabungen waren jedoch

keine Erboertragez bei der Vergabung war nicht der Vertrag. fondern die

Auflaffung das Wefentlime. von welchem das Gefchäft bis in feine inner

. 66) Vefelcr's in dem fcbon dfter angezogenen Werke. dem wir fonach

auch hier in der Hauptfache gefolgt find.

57) .Befcler a. a. D. Th. 1. S. 96 flg. und 108 flg.

68) Ebendaf. S. 4 flg. und f?,

69) Ebcndaf. S. 19 flg.

70) Ebendaf. S. 152 flg.
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|en Theile beherrfcljt wurde; der Vertrag war nur 'die Vorbereitung dazu.

Sonach war die Vergabung nicht identifch mit unferem Erbvertragej und

dieß um fo weniger) da von ihr immer ein renunciativer ErbvertrlMnicht

wurde abgeleitet werden können. Daraus ergibt fich , daß die An dung

der Grundfäse des einen jener beiden Gefchäfte auf das andere nicht un

bedingt zulciffig ifi. Vergabung und Erbvertrag wurden von einem ver

fchiedenen Principe beherrftkjt, fo daß man nicht behaupten kann) der

Erbvertrag habe fich organifcl) aus dem Inftitute der Vergabungm ent

wickelt")

Nach den oben angegebenen gefchicljtlimen Thatfaclyen kann man'

dagegen den großen Einfluß des rörnif chen Rechtes auf die Erb

verträge nicht verkennen.- Derfelde wurde noch bedeutend vermehrt durch

die Aehnlicljkeit der lehteren mit der rbmifcljen iionatio moi-ri. cauoao.,

welche Aehnlichkeit manche Rechtslehrer bis zur Identität zu fieigern fuch

ten72). Dieß vetanlaßtewohl) daß die Erbvertreige fogar in einigen Sta

tuten für widerruflich) wie jene Schenkungen) erklärt wurden. Dadurch

aber kamen doch die reinen Erbverträge nicht außer Gebrauch. Die römi

fchen Iurifien mußten wohl) wenn fie ihren Tefiamenten Eingang ver

fchaffen wollten. auch dem bloßen Vertrage ohne Auflafiung und ueber-gabe

ein Erbrecht zugeftehenj wenn gleich in jener Zeit) im 13.F 14.) 15.

und 16. Iahrh.. auch die übrigens im leßtgedachten Iahrhundertezu Ende

gehende") Form der Vergabung nochherrfchend blieb74). So unbedingt.

wie von mehreren Schriftflelletn 7“). kann daher nicht behauptet werden.

daß die Vorfchriften des römifchen Rechtes in diefec Materie keine An

wendung bei uns fanden) vielmehr müfien wir den neueren Rechtsleh

rem") beiftimnien. welche nawweifen) daß nur dura) eine organifclje Ver

bindung des römjfGen Teftaments- und des teutfcljen Erdvertragsrechtes

eine wiffenjclyaftliclje Behandlung der Lehre von den Erbverträgen möglich

wird. Betrachten wir hauptfcichlici) den Erbeinfeßungsvertrag) fo fcheint

freilich dadurch) daß man fich bei den Vergabungen von Todeswegen die

freie Dispofition uberdie übergebenen Güter vorbehielt. dieß Gefchäft

ganz auf eine römifcije leßttvillige Verfiigung hinauszulaufen77). Es zeigt

fiäj aber auch durch viele Beifpiele78). überall das Eindrängen des römi

'jchen Rechtes in die teutfchen Gefchäfte. Vorzüglich ward durch den fich

immer mehr verbreitenden Begrifi eines Erben als Univerfalfucce rs.

durch die Begünfiigung der römifwen leßtwilligen Verfügungen von Yel

ten des canonifchen Rechtes und der geifilicljen Gerichte der teutfche Eha

71) Vefeler a. a. O. Th. 27 Bd. 1. S. 2 flg. u. S. 172 flg.

72) Vefeler a. a. O. S. 225. v. Langenn und Kori. Erörterun

gen praktifeher Recbtsfragen- Tb- 2. Nr. 25: Ueber den unterfäjied zwifchen

Erbverträgen und Schenkungen auf den Todesfall. S. 259 flg.

72) ?Liebler a. a. OPS. 181.

7) i orn. teutf eStaats-und Re tse i te T. 3 .455S. 448 flg. Mitterinaier a. a. e. 402. ch SWG " v ' Ö '

75) Glü a. a. O. S. 365.et

76) Haffe a. a, O. S. 207 flg. Befeler a, a. Q. S. 8.

77) Vefeler a. 173.
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rakter der Vergabungen zurückgedrcingt und fich mehr zu den römifchen

Gcundfäßen hingeneigt 79). Der teutf>)e Charakter einer Erbeinfehung

durch Vertrag im Allgemeinen entwickelte fich erft durch die Anerkennung

einzelner Arten deffelben, der Erbverbrüderung) Einkindfcljaft. Erbeinfeßung

in Ehefiiftungen) als gemeinrecljtlicljer Jnfiituteßii), Die Nomanifien

verfuehten noch in der Mitte des 17. Iahrh. die Erdvertrrige für ungil

tig auszugeben. Und wenn die allgemeine Anficljt von ihrer Giltigkeit

fich auch um fo mehr 61) verbreitete) je mehr hoher und niederer Adel

damals von ihnen Gebrauch machte M)) namentlich in der Abficht. um

die altteutfäjen Grundfiihe) fo weit fie vom römifcijen Rechte nicht begün

fiigt waren ) aufrecht zu erhaltenöä); fo wurde doch in Particulargefehen

der Erbvertrag im Allgemeinen erfc in der Mitte des 18. Jahrhunderts

und zwar zuerft in Sachfen (1746)) dann in Baiern (1755) anerkanntW),

Erwägt man dieß Alles in Verbindung mit der ungleich größern Bequem

lichkeit des nicht durch Unwiderruflichkeit gebundenen römifcljen Teftamen

tes) fo kommt man zu dem Refultate. „daß die Vergabungen von Todes

wegen niajt durch den Erbeinfehungsvertrag) fondern durch die lehtwjlljgen

Verfügungen des fremden Rechtes erfeht worden find". wofür auch der im

Ganzen von jeher [ehr feltene Gebrauch des Erbeinfehungsvertrages) ftatt

des Tefiamentes. in Teutfcljland fpricljtöä). Der Rechtsgrund des Erb

einfehungsvertrages if": daher nicht) wie bei der Erbverzicljt) allgemeiner

Gerichtsbrauch) „fondern die gemeine Meinung der Iurifien". welche ihm

gemeinrechtliclje Geltung verfchafftc. wenn er gleich in einigen wenigen

Landen gänzlich für ungiltig erklart worden iftöö),

Gehen wir nun von diefen hiftorifcljen Thatfacljen aus .und auf eine

nähere Eharakterifiit' des Gegenftandes ein. fo ift der Erbeinfetzungsver

trag) als die .Hauptunterart des Erbvertrages) der Vertrag) durch ivelchen

Jemand zum Erben eingefeßt. ein Erbrecht befiellt wird) fonach ein lucra

tives Gefchäfta7). .Der Erbvertrag hat, da er fich nur auf das Erbrecht

bezieht, es auch eigentlich nur mit einer Univerfalfucceffion. nicht mit ein

zelnen Sachen zu thunz für erftere ift er der Erdanfallstitel. daher auch

die über diefe Titel überhaupt geltenden römifehen Grundfalze auf ihn an

wendbar find ß")- Das Object des Erbvertrages ift nicht der körperlich

befiehende Nachlaß ) fondern die Bereitung und eben darum theilt

nach Odigem Haffe den Erbvertrag in Becrbungs- und Enter

bung Ever-trag ein. Da er ein Vertrag) da der Vertrag das Prin

 

79) Mühlenbruch. in der Fortfelzuug des Glü>'fchrn Pandektencom

mentars, Th. 38, s. 1425. S. 14. Note 31.

80) Vefeler a, a. O. S. 183.

81) Glück a. a. O. Th. 6. f). 5407 S. 554. Haffe a. a. O. S. 196.

82) Eicbho rn a. a. Q. Th. 4) Ö. 572. S. 507.

83) Runde a. a. O. Ö. 660. D

34) Vefeler a, a. O. S. 184.

85) Ebendaf. S. 200 flg.

86) Frankfurter Reformation von 1578) Th, 3) Tic. 2, s. 4.

87) Vefelec a. a. O. S. 207, 210, 212.

88) Mittermaier a. a. O. Ö. 403.

anz dazu a. a. Q. S. 378.
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rip der Erbvertragslehce ifi“"), fo ifl der Erbvertrag. ob er gleich ein 11e

Zoljom nme-tig causßfl ausmachtw), dennoch unwiderruflichgl), wei( fo

gleich mit feiner Abfchließung das Recht eintriet. Dadurch. daß er jeder

zeit eine Liccepteition vorausfeßt. daß die Willenserklärung bei ihm fogar

in der Abficht gefchiehtf daß der Andere fie acceptiren folk. unterfcheidet

er fich gerade vom lebten Willen. .Diefer und Erbvertrag find einander

ausfchließende Vegrifie. ob fie gleich in der Wirklichkeit mit einander ver»

bunden fein können. Aber eben jene Abficht ifi es. die fich nicht von

felbft verfieht„ nicht vermuthet wird. daher der erft neuerlich fo firingent

anfgefiellte Grundfaß. den die Praxis bis jeßt nicht annahm W): „einen

bindenden Vertrag niemals im reinen Zweifel. fondern nur da anzuneh

men. wo fick) juriflifäye Gewißheit darüber erlangen läßt. daß Gebunden

heit in der Abficht lag93)." Der Erbvertrag bringt aber keine odligatjo

hervor. fondern Erbrecht. oder Verluft des Eebrechtes; und wenn auch

das Erbrecht beidem Erbeinfeßungsvertraqe. ivie gedacht. fogleich entfteht. fo

ifi es doch dadurch bedingt. daß der Erblaffer vor dem Erbnehmer fiirbt,

denn wir fallen ihn und nicht unfer Erbe ihn beerden"4).

Den Erbvertrag kann Jeder abfchließen. der Über fein Vermögen

giltig verfügen kann , der dereinfiige Erblaffer muß dieß namentlich durch

Erbeinfelzung können und der dereinfiige Erbe muß fucceffionsfeihig fein.

Die vor der Minderjährigkeit eintretende Tefiamentsfähigkeit berechtigt aber

nicht zu Abfchließung eines Erbeinfebungsvertrages. da durch die univi

derruflichkeit diefe Art der Erbeinfeßung bedeutend fcbwieriger und bedenk

licher ift. als die Tefiamentifaction M). Sowohl MinderjährigeW). als

Verfchwender"7), als Weibsperfonen da . wo die Gefchlechtsvormundfchaft

noch befieht. bedürfen zur Giltigkeit des Vertrages der Zufiimmung des

Vormundes.

Eine befiimmte Form des Erbvertrages befieht gemeinrerhtlicly nicht.

Zu leugnen ift zivar das Nachtheilige diefer Einrichtung (im Gegenfalze

mit der fo gerneffenen Tefiamenten- und Eodicillform) nicht, Indeß da

ein. die Giltigkeit des Erbvertrages von einer beftimrnten Ferm abhängig

machendes Grieß oder Herkommen nicht nachgewiefen werden kann. fo

89) Vefeler a. a. O. S. 27,

90) Haffe a. a. O. S. 211-218. Vefeler a. a. O. S. 211 flg.

91) Halle a, a. O. S, 204 flg. Befeler a. a. O. S. 256.

92) Vgl, d Art. Erbvertrag Vb. 3, S. 600.

93) Haffe a. a. O. S.156. 1.2747 198. Befeler a. a. O. S. 52.

Glück a a. O Th., . 6, g. 542. S. 557. Th. 7. s. 563. S. 510. Th. 25,

S. 388 fig, Glück-Mühlenbrucki a. a. Q. Th. 35. S. 64 flg,

94) Haffe a. a. O. S, 200, 7.04-F 211. zum Theil gegen Glück a. a.

O. S. 557. 558. Vgl, Befeler a. a. O. S. 27 flg.

95) Befeler a, a. O. S. 254 fig.

fi u 96) Mitterinaier a. a. O, S. 402 und die da angezogrnen Schrift

e er.

97) Scheidlein a. a. O. Hft. 3, Abtb. 27 S. 117. S, 44: Kann ein

vernrtbrilter Verbrecher, kann ein gerichtlich erklärterVerfGwender einen giltigen

Erbvertrag errichten?
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ftirnmen wieder Mehrzahl der Schriftfteller99) bei. welche den bloßen

Vertrag ohne alle Form für ausreichend erachten; Andere") laffen da.

wo Landesgefekze nicht noch fin-ngere Formenwo). namentlich die gericht

liä/ie Confirmation 101). zur Giltigkeit des Erbvertrages erhejfGt-n. minde

ftens nur fchriftlich aufgefelzce Erbverträge 102) gelten, Das canonifche

Recht gefiehc die Giltigkeit befchworener ErbverziGte zu 103). Defto mehr*

Aufmerkfamkcit erfordert. bei Ermangelung einer äußeren Form. der In

halt des Erbvertrages. Daß durch denfelben auch Legate befiimmt iverden

können. ja daß gegen denVertragserben nur folche Legate gelten. die

im Erbvertrage ausqefprowen find. dieß liegt ebenfo in der Natur der

Sache. wie die Möglichkeit *einer Subftitution durch den Erbvertrag.

Aber eben weil dem Vertragserben Legate und Fideicomrnifie nur

mit feiner Zuftirnniung auferlegt werden können. i| eine Berück- Ö

'fichtigung des trebellianifchen und falcidifchen Viertheiles nicht znläf

fig W4). Neben dem Erbvertrage läßt fich fehr wohl Intefteiterbfolge

denken. daher unter den Rechtslehrern darüber. daß die Regel: Remo

pro par-to te-ztalug, pro Dörte inteßtmnu äececlere [mietet, auf die

Erbverträge keine Anwendung findet. kein Streit mehr vorwaltet 1M).

Vehält fich der Erblaffer im Erbvertrag eine paket quofa feine-c künftigen

Erdfelmft zur freien Dispofition vor und disponirt dennoch nieht deeruder.

fällt. da dem Vertragserben das ins nooregc-encji nicht zn Gute

kommt 106). die vorbehaltene pökß quala den Jitteftaterben zu. womit

auch die k. fächfifche und die öfterreicihifciyeGefeßgebung übereinfiimmen1ö7).

Eine zur .Oispofition vorbehaltene einzelne Suche. oder beftimmte Summe

98) Weftphal. teutfÖes Privater.. Th. 2. Abb. 71. h. 1. Runde a.

a. O. i3'. 660. blertena |. o. und die in diefen letzten beiden Schriften an

gezogenen Schriftfleller. Haffe a, a. O. S. 195. 196 u. 197. Mitter

mai er a. a. O. h. 402. Pfeiffer. praltifche Ausführungen aus allen Thei

len der Rrchtsiriffenfchaft. Bd. 1. S. 333 flg. Dagegen 11.-. 0311116318588!"

1. (z. 'kann l, des. 11. p. 43.

99) Eichhorn. angez. teutfeh. Privatr.. F. 340.

100) (Gerichtliche Eonfirmation erheifchen das preußifche Lanbreeht Th. 1.

Til'. 12. Ö. 621, Emi. bar-ar. ei'. p; 1. cap. 6. s. L9. Me“. 3. p. 3. cap, 11.

Z, 1. dir. 10. und mehrere k. färhfifehe Gefehe. Schon der SachfenfpicgelU. 13.)

erlaubt Abfchivdrung einer nicht gerichtlich vorgetragenen ErbverZiHt. Vgl.

H affe a. a. O. S. 186 flg. kinn, qune-.Ztionoa j'ai-euren, Porn. 1. e. 54.

dl .ee-tenz l. o. cap. 3. In Weimar ifl die Sache nicht ganz klar. doch

fcheint die gemeine Meinung vorzuwalten. Martin. Jahrbücher d. Gefelzgeb.

u. Rechtspflege in Sacbfen. Jahr-g. 1*. Hft. 2. Nr. 15. S. 149 flg. Im dfter

reiehifcbcn (Zivilgefeßbnwe. Art. 1249. wird die Form gefchriebener Teflamente

Zur Giltigkeit der Erbverträge erfordert.

101) Voigt. über die Erbverträge. und ob die gerichtliche Veflätigung

zur (Hiltigkeit derfelben nothwendig fei? in deffen Abhandlungen über einzelne

Gegenfiände des Rechtes und der Gefchichte. Nr. 3. S. 73 flg.

102)[)1erte2n8 l. o. p. 15.

103] 0. L. (je yaccjez in 6. (1. 18.) .Kaffe a. a, Q. S. 197. Note 60.

104) Vefeler a. a. O. S. 277.

7 105) Gluck a. a. Q. Th. 6. s. 540. S. 555. Vefeler a. a. O. S.

1 7.

106)Gli1> a. a. O, Vefeler a. a. O. S. 280.

107) Vefeler a. a. Q. S. 287 flg.
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f

verbleibt im gleichen Falle dem Vertragserben) da dieß gerade derfelbeZu

fiand der Sache ift) als wenn ein vom Anfange befiimmtes Vermächtniß

wegfälltmß). In diefen Beziehungen ift alfo eine befondere Vorficht bei

Abfchließung des Erbuertrages nicht zu beobachten. Anders ift es rück

fichtlici) der Notherben. Daß auch bei einem Erbvertrage die Rechte der

Notherben fireng gewahrt werden müffen) ift eine jeßt unbeftrittene Be

hauptung 109). Allein Einige ll9) geben den verletzten Notherben) nach

Analogie der Principien bei der römifmeet äouatio 11101601088, nur eine

Klage auf Erfüllung des Pflichttheils. Anderem)) ausgehend von der

Anficht einer gänzlichen Verfänedenheit des eine Univerfalfucceffion begrün

denden Erbeinfeßungsvertrages von dem) blos eine Singularfucceffion er

wirkenden römifrhen Gefchcifte) erklären fiä) für gänzliche Aufhebung der

Vertragserbeinfehung) fur das fogenannte Derogationsfyftem. Dieß thun

namentliä) in neuefter Zeit Mühlenbruchll?) und Befelerlla))

Lehterer jedoch mit der milderen Meinung) daß) froh der wegfallenden

Erbeinfehung) die übrigen Theile des Erbvertrages befiehen könnten. Das

Protocol( hierüber ift noch nicht gefchloffen, So viel ift gewiß) daß eine

Verletzung der Notherben für den Erbvertrag von größtem Nachtheile und

daher) bei der Eingehung deffelben) jedenfalls zu vermeiden ift. Enter

bung eines dritten Notherben kann im Erbvertrage nicht gefchehen) weil

zu einer folchen Benachtheiligung eines Dritten) für welche die Gefeße

eine befiimmte Form vorfchreiben) die Paciscenten) durch die Giltigkeit

des Ecbvertrags in Bezug auf ihre eigenen Verhaltniffe) nicht berechtigt

find 1"), Noch handelt es fich endlich um die Bedingungen) die dem

Erdvertrage beigefügt werden können. Merkwurdig ift es) daß) während

das öfterreichifche Gefehbucl) die bei dem Vertrage geltenden Bedingungen

zulcißt1lb)) das preußifche Landcetht die bei den Tefiamenten geltendenll")

erlaubt. Nach dem Charakter des Erbeinfehungsgefclociftes) ohne Ruck

ficht auf feine Form) werden fiets aooäitiauea rebolutiene nach der Re

gel: Zeme] 1121-68 Zezmyer better», wegfcrllcn muffenz ruckfimtlicl) der

affirmativen) moralifch und phhfifch unmöglichen) treten) wegen Gleichheit

des Grundes) unfireitig die Vertragsgrundfcibe im Allgemeinen ein"7).

108) Vefeler a. a. O. S. 289.

109) Pfeiffer a. a. O. Vb. 4) S. 145. Mittermaier a. a. O. M.

vgl. auch den Art. Ehevertrag) Bd. 3) S. 605.

110) Glück a. a. O. Th. 25) S, 389, Brinkmann) wiffenfciyaftliä)

praktifche Rechtstunde) Bd. 1) Abh- 22) S. 79 und die von Befeler a. a.

Q_ S. 295 angegogenen Scin-iftfteller.

111) Namentlich die bei Vefeter a. a. O. S. 296 Genannten.

112) In der Fortfehung des Glirrt'fchen Eommentars Th. 35) S. 83)

84) Th. 38) S. 50 flg.

113) A. a. O. S. 297 fig.

114) Vefeler a. a. Q. S. 303 flg.

115) 9. 1251. Vgl. Scheidlein a. a. O. Hft. 3) Abth. 2) Ö. 118)

S, 46: Ob und welch-e Bedingungen einem Ehevertrage beigerückc werden kim

nen) und was fur ein unterfchied in Hinficht auf Bedingungen zwifcipen einem

Erbvertrage und einem andern Vertrage fei?

116) Th. 1) Tit. 12) _(8. 647.

117) So auch Vefeler a. a. O. S. 268 flg.
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Die Wirkungen des Erbeinfeßungsvertrages find die der gemeinrecht

lichen llniverfalfucceffion 118). Fiir und wider einen Dritten kann diefer

Vertrag nicht anders wirken. wie jede tea inter alive aeta, und der Ver

fuch. diefen Verträgen eine römifch-fideicommiffarifche Kraft beizulegen119).

ifi als gänzlich verunglückt anzufehen. .Daß der Vertrag ohne Wirkung

auf ein bereits befiehendes Tefiament. daß namentlich ein packt-iu clo

nau mofa-icio footer-Ww unwirkfam ifi. dieß ift neuerlichW) klar

nachgewiefen worden. Die Frage. ob der Vertragserbe die Erbfchaft noch be

fonders antreten müffe. oder ob in dem Verträge felbft die Antretung

mit liege? i| fehr verfchieden beantwortet worden. Gehen wir aber

von der Anficht aus. daß der jehige Erbvertrag nur ein Erbrecht gibt

und daß er dem alten teutfchen Rechte (Vergebung) fremd war. fich

 

vielmehr unter dem Einfluffe des rbmlfctfen Rechtes bildete. fo kom- F'.

men wir auf das Refultat. daß“ allerdings durch den Vertrag nur die

Delation der Erbfchaft an den Erben. nicht zugleich deren Antritt er

wirkt wird 121). Dieß hat denn wieder die nach Obigem fchon aus

der Bedingung. welche in jedem Erbvertrage liegt. entfpringende Folge.

daß der Erbvertragserbe. wenn er den Erblaffer nicht überlebt. die Erb

fchaft nicht auf feine Erben transmittirt 112). Er hat aber das be

oeficjum joyentarij, während er. wenn er fich deffen nicht bedient. alle

Schulden bezahlen muß123). Schon darin liegt das dem Vertragserben

nicht zu verfagende Recht der Ausfchlagung der Vertragserbfchaft und

zwar wird es ihm auch nicht verfagt werden können. die aus dem Ver

crage ausgefchlagene Erbfchaft. wenn er Inteitaterbe ifi. als folcher an

zutreten. vorausgefeht. daß er dieß nur im eigenen Intereffe thut und

nicht blos in der Abficht. fich den bei Schließung des Erbvertrages für

den Erdlaffer übernommenen Verpflichtungen zu entziehen111).

Liegt hiernächfi nach Obigem die unwiderruflichkeit im Charakter

des Erbvertrages. fo verfieht es fich von felbft. daß der Vertrags

erbe fich keine Verfügungen des Mitcontrahenten auf den Todesfall.

wodurch der Erbvertrag zu feinem Nachtheile geändert würde. gefallen zu

lafien braucht 121'). Daß eine folche Veränderung zum Nachtheile eines

Dritten. auch einfeitig. wenn der andere Mitcontrahent gar nicht dabei

F

118) Vefeler a. a. O. S. 246. _

119) Runde a. a. O. s. 661 und die dort in Note b angez. Schriften.

130)) Von Befeler gegen Mühlenbrucl) a. a. O. Th. 2. Bd. 1. S.

314- 2 .

121) umfkändlich und evident ift dieß dargethan von efeler _(1. a. Q.

S. 270 flg.. gegen Mitterrnaier a. a. O. Ö. 403. der -uvrigens keine Ver

bindlichkeit des Erben zur Antretung anerkennt. ihm vielmehr mit mehreren

von ihm Genannten das benefit» inec-.ncarji zugefieht. Pfeiffer a. a. O.

Th. 4. S. 148. j
122) Gegen Mittermaier u. Pfeiffer a. a. O. Vgl. Wer-tens l,

c, cap. 2. Z. 5. p. 17.

123) Befeler a. a. Q. S. 275. Vgl. vorft. Note 119.

124) Befeler a. a. O. S. 276 flg. ' - -

125) Im Kbnigreiche Sachfen ift dieß ausdrücklich vorgefchrceben durch die

13. Drcifion von 1746. Vgl. 86111-5661- 1. o. cap. 1. I. 4. p. 13.
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betheiligt 1|) gefchehen könnef fo lange der Dritte die frühere Verfügung

nicht acceptirt hat) ifi wohl unbeftritten 12o). Allein der ebenerwähnte

Grundfaß der Unveränderlimkeit bleibt Regel N7)) wovon nicht einmal dee

Fall eine Ausnahme macht) wenn Widerruflicljkeit im Erbvertrage felbfk

bedungen ift. Denn dann findet diefelbe nicht vermöge der Natur des

Gefcheiftes) fondern ver-möge des eingegangenen Vertrages felbft fiatt 128).

In frfiheren Zeiten ging man damit fo weit) daß man fogar dem Erb

laffer nach dem Erbernennungsvettrage jede Veräußerung felbfi bewegliche.:

Sachen unter den Lebenden unterfagte 129). Allein da der Vertragserbe

durch den Vertrag blos ein Erbrechtf alfo blos ein" Nenn auf den Nach

laß) wie er eben beim Tode und fo weit er der univerfalfucceffion unter

worfen ifi) erhält) nicht auf die Gegenftände) die der Erblafjer bei fei

nem Leben befißt: fo muß diefem bei feinem Leben jede Dispofition nn

ter den Lebenden über fein Vermögenm)) -falls er nicht darauf ausdruck

lieh renunciirt hat-frei fiehen, felbft wenn der Erbvertrag in die öffent

lichen Bucher eingetragen ifi) da dieß keine ausdriirilime Entfagung jener

freien Dispofitionsbefugniß involvirt 13'). Doch find davon die Veräuße

rungen ausgefchloffen) die der Erbe ciolo - ein böehfr fehwieriger Ve

wejs7-jn [erinnern oocceoäorje. unternommen hat"2). bonalio m01-

lia oaaaaa, fowie jede andere Veräußerung auf den Todeeifallj ift) nach

ziemliä) einftimmiger Meinung der Praktiker l35*)) unterfagt. Aueh ifi es

noch [ehr fireitig) ob der Vertragserbe bei ofienbarer Verfchwendung fei

nes Mitcontrahenten auf Sieherfiellung mit Effect anfragen könne) da

der jevige Erbvertrag nicht ein gegenwärtigen? dingliches Recht) fonderie nur

ein Erbrecht gibt. So viel ifi wenigftens gewiß) daß fiir diefes rein

'teutfche Infiitut im vorliegenden Falle fchwerlich eine unbeftreitbare romi-*q

[the Klage aufgefunden werden kann nnd daß, was auch im Wefen des

Gefehäftes liegt) der Vertragserbe immer mehr oder weniger vom guten Willen

des Erblaffers abhängt, Llebriaens ftehen dem Vertragserben diefelben

Klagen wie dem Teftamentserben) zum Theil in analoger Anwendung7

311134); vor allen die lieroelitaiio yotiiio, hier oonoeznlinnalis oder

yaciitia genannt) das inter-Warum quornm boom-nm, das inejjojnm

familiäre eroißannäae und das joteräiatnm quocj leg-Klamm, nicht

das ein fehlerfreies Teftament vorausfehende eorneoljnrn e): l.. alt.

0. e), eäicio 1). lrlacjeiani tollerncjo 135)_

126) Scheidlein a. a. O. Hft. 3) Abth, 2) F. 123, S. 56. .

127) Mittermaier a. a. O. s. 403. Befeler a. a. O, S. 256.

128) Haffe a. a. O. S. 156) 204) 205.

129) Ebendaf. S. 193,

130) ueber Oefierreieh vgl. Scheidlein a. a, O. Hft. 3. AbtlNL) S.121)

S. 52l wonach) aueh nacli einem Erbverirage über das ganze Vermögen. der

Eeblaffer noch über ein Viertveil fclbft leßtivillig verfügen kann und Schulden

und Legate auf den drei übrigen Viertheilcn haften.

57 131) Haffe und Mitrermaier a. a. O. Vefeler a. a. O. S.

1 flg.

132) Veleler a. a. O. S. 260 fig.

133) Diefe f. bei Befeler a. a. O. S. 263.

134) Mittermaier a. a, O.

_135)Vcfeler a. a. O. S. 293.
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So viel über den Erbvertrag im Allgemeinen.

' Die unterarten deffelben werden) wie fich's von felbfi verfieht) in

der Hauptfache nach den angegebenen allgemeinen Grundfcihen beurtheilt.

Infonderheit übergehen wir hier Ehevertrag und Einkindfchaft)

da ihnen eigene Artikel gewidmet find, Wir erwähnen nur 1) die Erb

verbrüderung (paare-ln ooofeaternitatjg), verfchieden von der Erb

einigung) Ganerbfcizaft) Burgmannfchaftl") u. f. w.) welche

Verträge entweder bloße paula bekecjjtakja control-entire', oder auch gar

keine Erbvertrcige find. Sowie alle diefe Infiitute aus dem Bedurfniffe -

gegenfeitiger Hülfe hervorgegangen find 137)) fo auch die Erbverbrüde

rung) welcher Name fich nicht vor dem 14.Iahrh. in Teutfchland fin

detlaa). Sie ifi ein put-tom [leracjjtukjuuz ucqcrisifieum, vorzüglich

beim hohen Adel vorkommen!) 13g)) wodurch mehrere zur Sucreffion unter

einander nicht berechtigte Häufer) oder verfchiedene Linien deffelben .Hau

fcs fich gegenfeitig gleichmäßig (por oucaeoajonjs joe) 140) ihre Güter

auf den Fall des Ausjierbens eines oder des anderen in der Maße zu

wenden) daß der Lehre der ausfierbenden Familie nichts daran ändern

kann. Es ift djeß eine ejgenthiimlime Gefialtung der Vergabungen von

Todeswege-UN). Beim hohen Adel bedurfte es) fowie überhaupt ri1>

fichtliri) der Lehen keine Erbverbrüderung ohne Zuftimmung des Lehnherrn

errichtet werden konnte 142)) während des Qleichsoerbandes ruckfimtlicl) der

Reichslehen der Beficitigung des Kaifers) jedoch unter Berfickfimtigung

des den Kurfürften zuftehenden Vorrechtes) Reimslande ohne kajferliehe

Einwilligung zu erwerben 143). Auch das jehige teutfme Staatsrecht er

kennt die bereits beftehenden Erbverbrriderungen an. Bei neu zu errich

tenden wurde) wenigftens in den conftitutioncllen Staaten) die Einwilli

gung der Stände nöthig fein) da das Princip des Mittelalters über das

Eigenthum der regierenden Herren an Land und Leuten) unter deffen

Vorausfehung die) übrigens einer nicht mehr möglichen oberlehnherrlichen

Beftcltigung damals bedürfenden Erbverbruderungen nur entftehen konnten)

dießfallfiger neuerlicher Bemühungen ungeachtet") noch keine allgemeine

136) Die Literatur diefer genannten Infiitnte findet fich umftändlich bei

Runde a. a. O. s. 662) von wo fie beinahe wdrtlicl) in das Repertoriutn des

gcfammtrn pofitiven Rechtes der Teutfchen) Th, 7 (Leipzig 1801)) S. 90) über.

gegangen lit. Vgl. auch Mittermaier a. a. O. s. 404) und v. Rottecr

u, Welcter) Staatslerikon Bd. 5) S. 248,

137) Mittermaier a. a. O. '

138) Danz a. a. Q. 9. 662) S. 392.

139) Vefeler a. a. D. Th. 1) S. 225 u. Th. 2) Bd. 2) S. 93,

140) Danz a. a. O. S. 393) 394.

141) Vefeler a. a. O. Th. 2) Bd. 2) S. 90.

142) Runde a. a. O.

143) v. Rottcck u. Welcker) Staatsleriton Vd. 5) u. d. W. Erbver

brüdcrung) S. 248.

144) Vgl. u. A. Maurenbrecher) die teutfchen regierenden Furfien und

die Souorrainitcit. Frankfurt a. M. 1839. Dagegen: Wahrheit und Irrthum

in der Maurenbremeryfchen Schrift: die teutfchen u. f. w.) Kalle( 1839)

die Veurtheilung der reiten Schrift von Stahl in Richter's und Schn ei

drr's tritifhen Jahrbücher!! Iahrg. 5) Hft. 2) Nr. 1) S. 97 fig.) und die
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fiaatsrechtliche Herrfchaft wieder erlangt hat. Die beruhmtefien noch wirk

famen Erbverbrüderungen find die fcichfifch-heffifche. die fächfifch-heffifch

brandenburgifche und die brandenburg-mecklenburgifche 145), 2) Der

weibliche Erbverzicht. die intereffantefte Art der renunciativen Erb

verträge. gründet fich auf die allgemeine Theorie diefer letzteren. Der

renunciative Erbvertrag irn Allgemeinen feht als Eontrahenten den künf

tigen Erben und den künftigen Erblaffer voraus. wovon der Erftere dem

gegen den Lehrern ihm zufiehenden Erbrecht (alfo. wie bei allen Erb

vertragen. nicht blos dem Nachlaffe) wirklich entfagt . nicht blos

fich zur Entfagung darauf anheifchig macht (putzfrau (ie renau

oiancI0)14"). Darum entfieht auch aus diefem Vcrtrage nicht eine

obligatio, fondern das Erbrecht wird abfolut. unmittelbar aufgehoben.

Obgleich das canonifche Recht zu einer Erbverzicht eidliche Beficirkung vor

fchreibt. fo fällt doch der Grund derfelben. eine damals unter den Juri

ften fiattfindende Eontroverfe. jeßt hinweg und fo hat fich durch Gewohn

heitsrecht und Particulargefehgebung147) die Giltigkeit folcher unbefchwo

renen Verzichte. fefigefiellt. Die Verbindung der Entfagung auf die .ge

meinrechtlimen Bürgfwaftswohlchaten der Frauensperfonen mit diefem Ver

trage ifi nothwendig niäu erforderlich. doch räthlicl) und in manchen Ge

feben vorgefchriebenws). Durch einen renunciativen Erbvertrag fallen alle

Arten des Erbrechtes. fie mögen aus Gefeiz. Tefiament oder Erbvertrag

herrühren. mit Einfchluß des Rechtes auf den Pflichtcheil. nicht andere

Vermögensvortheile. die nicht unmittelbare Folge des Erbrechtes find. hin

weg. es ergäbe fich denn ganz klar aus dem Vertrage felbfi. daß der

Wegfall nur einer befiimmten Art des Erbrechtes gemeint wäre. Oft

bedingt fich der renunciirende Theil eine Gegenleifiung. für die er fich

Sicherungsmittel fiipuliren kann. und er ift dann. wenn er hinterher

durch Teftament oder Erbeinfehungsvertrag doch Erbe wird. nur ein 11a

res extreme-ie. Der renunciative Erbvertrag wirkt jedoch blos auf den

Renuncianten felbft und feine Erben. fo weit fie feine Handlungen geneh

migen müffen. alfo z. B. nicht auf ihr Notherbenremt gegen ihre Groß

eltern 149). und der Erblaffer kann nunmehr. da das Erbrecht des Renun

cianten befeitigt ift. frei disponiren. Thut Erfier dieß nicht. fo treten

an des LehternScelle die ncichfien anderen Erben. Da man fich diefer Erbver

zichte vorzüglich vermbge der Familienautonomie des hohen Adels zur Be

förderung des Familienglanzes bediente. fo kommt der Fall. daß folche

Verzichte von männlichen Familiengliedern geleifiec wurden. hbchft fetten

vor. fondern hauptfämlici) traf dieß die Frauenzimmer. wenn fie aus dem

Veurtheilung gedachter zweiter Schrift in den Blättern fiir literarifche unter

haltung. 1839. St. 46 flg.

145) Näheres hierüber bei v. Rotter! u, Welcher a. a. Q. S. 249.

250.

146) Befeler a. a. O. S, 233 fig.

147) Ueber Beides f. d. Nachweifungen bei Vefeler a. a. O. S, 243.

148) Ebtndaf. S. 246,

149) Ebendaf. S. 250.
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»elterlichen Haufe wegheuratheten) die aber häufig nur zu Gunften ihrer

*Brüder auf ihr Erbrecht verzichteten1119), a).

Schon früh) z. B. fehr fireng in den fränkifchen Gefeßen) waren

"ädie Frauenzimmer vom Erbrechte in den Grundbefiß ausgefchloffen. Ju

deß nahmen die teutfchen Gefeße fpäterhin -- z. B. zur Zeit der Mar

kulf'fchen Formeln 131) -- einen ) den Frauenzimrnern günftigeren

Charakter an) fo daß die fpäter recipirten rbmifchen Gefehe) fchon

feit dem 13. Jahrhunderte) den immer vermehrten Anforderungen der ade-.

ligen Familien nicht mehr entfprachen 152) und fo die iveiblichen Erbver

zichte gewöhnlich wurden. Durch diefe wurde nicht nur in einzelnen Fäl

len das weibliche Erbrecht befchränkt) fondern es wurden auch gefeßlici)

und familienfiatutarifcl) die Erbverzichte bei der Verheurathung der Töchter

des Adels vorgefchrieben. Nach allem diefen find die Erbverzichte der

Töchter fehr verfchiedener Art 11111). In der Hauptfache find fie entweder

freiwillig) oder durch Gefefz) Statut) Herkommen gezwungen) im lebten

Falle großentheils eine bloße Form. Da die Hauptabficht dabei auf Er

haltung bes Glanzes der Familie geht) fo erftreckt der Verzicht fich oft z

nicht blos auf die Erbgüter und väterliche Verlaffenfmaft) fondern auch

auf anderweite Erbfchaften) namentlich in der Familie. Die Gegenlei.“

fwngen deflehen) wenn die Tochter heurathet oder in ein Klofter geht) in

fiandesmäßiger Ausfiattung) außerdem in den Mitteln zu einem ftandes

mäßigen Auskommen) in der Maße normirt) daß die Anfprüclje der Toch

ter nach dem Verhältniß des Vermögens und Standes) im Einverfiänd

niffe mit den Jntereffen der Familie) billig geordnet werden. Entftehende

Streitigkeiten darüber fucht die Familie unter fich durch gewählte Schieds

richter zu befeitigen und nur im äußerften Falle kommen fie zur Ent

fcheidung des Richters. Vorzüglich hat zu Streitigkeiten unter den Ge

lehrten) während wohl mehreniheils man bei den Verzichten beabfichtigte)

daß) naa) Ausfierben des Mannsftammes) der weibliche Stamm über

haupt zur Succeffion kommen follte154)) der Vorbehalt des Erbrechtes

auf den ledig en Anfall Veranlaffung gegeben) indem dann dieFrage

entfieht) ob nach dem Ausfterben des Mannsfiammes die Erbtochter)

oder die Regredienterbin zur Succeffion kommt 1111). ueberhaupt kann

bei alle dem eine Gleichheit in den vcrfchiedenen Fällen nicht fiattfindeu)

da fchon die Befchränkungen der Succeffion nicht überall gleich und daher

auch die Verzichtsformeln fehr verfchieden find 11"). Da) wo durch Ge

150) Haffe a. a, O. S. 191.

151) Mittermaier a. a. O. S. 405.

152) So Vefeler a. a. O. S. 271) im Widcrfpruclje mit den mehrefien

früheren Germanifien. Mittermaier a. a. O. Runde a. a. O. s. 663.

Danz dazu Vb. 7) S. 414 flg. Haffe a. a. O. S. 192.

153) Neurath ) von der Regredienterbfmaft. Gießen u..Dartn|adt 1807.

154) Mittermaier a. a, O.

155) Darüber f. d. Art. Negredienterbfchaft und gegenwärtigen

Art. oben. Vgl. auch Runde und Danz a. a. O. d. 464) bei Danz

S. 430 fig.

156) Mittermaier a. a. O.
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feße oder Statuten das Erbrecht der Frauenzimmerohnehin befchreinkt ift.

ließ man fchon in fruheren Zeiten den Verzicht blos zu noch mehrerer

Sicherheit bewirken. und fo gefchieht es bei Lehn- und Stammgütern

noä) NU l57)- Vuddeus.

Kteptitl-U). richtiger erept0riu2). heißen folche Verlaffenfmafts

guter. welehe dem. tvelcifem fie durch den Willen des Erblaffers oder

durch die Verfugung des Gefehes zugedacht find. deshalb entzogen werden.

weil der damit Bedachte fich durch fein Betragen derfclben unwurdig ge

macht hat. Die Erforderniffe des Begriffes find: 1) es müffen Gitter

aus einer Erbfchaft fein. ohne Ru>fieht darauf. ob ihr Erwerb durch

Erbeinfeßting oder durch Intefteiterbfolge. oder durch Legen oder durch

Fideirommiß angeboten wird. Auf diefes Erfordcrniß deutet nicht allein

der llrfprung der Lehre aus der lex papier yoppaeaii). fondern auch ihr

Zufammenhenig mit den Endura. Zudem werden die Ereptorien öfters

kurzweg coclllexa genannt4) und auf fie die von diefen geltenden Grund

fcihe angewendet i7). Auch ift in dem Titel der Iufiinianifchen Pandek

ten. tvelcher befonders diefe Lehre behandelt (lie hie, qnae ut jnäj-Zojs

oui'eru|1tur(34. 9,)) und dem des Iuftinianifelten Coder ((18 bis, qnjbuß

ot jnäignia [iereelitates aukeruirtur et ori 80. Zileenianuin (6. 35.)) nur

von Erbantheilen. Legaten und Fideicommiffen in diefer Beziehung die

157) Runde und Danz a. a. O. S. 663.

1) Literatur; [Lei-receive, connn. nei lexeln Fniinrn et kapiane

?drinne-im [ib. 3. cap. 7. p. 414_-423. koeiijar, yanelectao Fun-tiente

noaa lid. 34. eit. 9. com. ll, p. 554-561. Marezoll. mit welcher Klage

kann der Fiscus oder fonflige Dritte auftreten. um fein aus der Jndignitat dcs

Berufenen hrrvorgehendes Erbrecht geltend zu machen. in Lind e's Zeitfchrift

für (Zivilrecht und Prozeß Vb. 1. Nr. 20. S. 380-391. Eine treffliche 3u

fammenftellung der einzelnen Ereptionsgrunde enthaet Puchta. Lehrbuch der

Pandekten h. 550. S. 611-614. Einzelne gute Bemerkungen über die Ge

frhielfte der Errptorien finden fich noch in Schilling?, Bewertungen über rb

mifrhe Rechtsgefätichte S. 312-317. und in der Abhandlung von Schröter

zu der Lehre von der dann 'ucanljel in Linde's Zeitfchrift fiir (Zivilrecht und

Prozeß Bd. 10. S. 120-127. und Muhlcnbruch. in der Fortfesung des

GlüWfrhen Comment-ers über die Pandelten Th. 38. S. 361 flg.

2) Diefe Benennung beruht auf Ulp. fr. 19. s. 17., wo die Vaticanifrhe

Handfmrift hat erepenrinm, was frhon Hugo in das richtige arezptarjnm urn

gewandelt hat. Diefe Lefeart wird auch durch die Zfidorifnien (Hlofien beftatigt.

wo es heißt orepeoria aelimenela und durch die Pithowfrhen Ercerpte.

wo firht receptor-ja kernel-entire. Vgl. Zobjlling, anjinueiuerrejanum critical-nm

url Ulpjani frag-neuen sp. l7'. (bins. 183l) p. 8. lL-*aptitjn nannte man

folche Guter friiher-hin naeh der von Gaius zu ll lp. Fr. l. c. und oberer-ae,

Al, cap. 7. vorgefehlagenen Emendation. Vallhorn. genannt Rufen. iiber

Dominion.. S. 41. fchlug erento-n cui vor.

Zi) Ulf). fi'. 19. Z. 17.

4) k' . 9. l). rio 80. Zilnnjano. (29. 5.) lx. 2. Z. 2. l), ai qui. uli*

que-m teeZir-i. (29. 6.)

5) Z. B. der Grundf iz onriuca cum onen-o fiunt. Vgl. l.. 60. Z. 1. 1).

(le: coneijt. et ejonlonatr. ( 5. 1,) (e. Z. s. 5. l). nel 80. Trade-ll. (36. 1.)

b. 14. l). (Ia iura fiscj. (49. 14.) [a. 3. 1). ibiel. mit [a. 96. Ö'. 1. 1), eier

logged l. (30.) l.. 16. Z. 2. l). (la bi., qua.- ut. innig-nz. (34. 9.)
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Rede; befien' nicht zu gedenkenf daß auch 'die Bafiliken" in diefek Rück

ficht nur Erbfhaften *und Vermcichtniffe ei-*wcihnen 6). 2) Der. welchem fie

zugedacljt find. muß erbfähig fein. Die Nvthwendigkeit diefes Erforder

niffes geht* nicht allein aus dem zuerftgenannten Requifite hervor. fondern

auch daraus. daß 3) dem Bedachten entweder das Erbrecht deferirt oder

das Verrncithtniß bereits von ihm erworben fein muß. wenn uberhaupt .

von einer Entreißung aus Unwürdigkeit die Rede fein foll7). Das Factum

der Erbfcljaftserwerbung wird nicht weiter beruckfichtigtz wenigftens fchließt

die Ereption den Erwerb der Ecbfmaft von Seiten des Unwürdigen nicht

auso); nurdie juriftifche Möglichkeit des Erwerbes kommt in Frage. 4)

Dem Bedachten muß aus einem durch das Geier, oder._ was. diefem

gleich fieht, ausdrücklichnngegebenen Grunde die Fähigkeit entzogen fein,

das, womit er bedacht worden. zu erwerben) mit anderenyWorten. es

muß ihmdas joe ouyjeocij nicht fehlen9)) was von der paffiven Tefia

rnentifactivn genau zu unterfcheiden ifi. Diefes Recht ifi mit dem ca

yet-e doo posse verwandt. welches in der Lehre »von den Endura vor

kommt (f. den Art. aaa-mum). und ob es überhaupt vorhanden [ei

oder nicht) darüber entfcheidet der Zeitpunkt der Delation der Erbfclyaftl") oder

ein fpätererLl). Die Zahl diejerGriinde ifi nachder Stellung unjerer

Lehre in den Iufiinianifhen Rechtsbucljern gefchloffen, und auch die einzelnen

Ereptionsgründe) welchedie Gefeve namhaft machen'. können nicht durch

Interpretation auf ähnliche Fälle ausgedehnt *werdem da die Entziehung

jolcher Erbtheile zur Strafe nur ausnahmsweife gefiattet wird.

Was die Gefchichte der Lehre anbetrifft) fo darf man wohl die lex

.julia und Denia yopyaeu alsrdierQuelle derfelben betrachtete. ,theils deßhalb.

weil der Erwerb des-Ereptorium geradezudiefen Gefehetrvon uipi a n zuge

[chrieben wirdl2)j theils deßhalb. weil die römifmen Iuriften in ihren Commen

taren dazu von den Indignitcitsfallen fpeciell handeln") Doch ift die Zahl der

Jndignitcitsfeille theils durch fpatere,Senatsbefmlufle) theils durch kaiferliche

Eonfiitutivnen bedeutend vermehrt wordenl4). Vorzüglich thcitig waren in

dieler Beziehung die Kaifer Antoninus Pius. Marcus Philofophus. Seve

tus und Earacalla und felbfi Iufiinian hateinen- neuen Indignitätsfall

eingefuhrM-'Pm--Das Papifhe Gefeß fprath dergleichen Ereptorien höchft

6) nun. [Nr.42. ei). Mehr. coca-en, y. 744.'7'e*_x9i eos-m, er c3.-

:flejneecino l. c. 11b. lll. ray, 7, y. 415.

7) 1.. 25. s. 1, o. 34_. 9. - _z x i_

8) [a. ,8. l.. 17. -la. 18. s. 1. l). 34. 9.

9) l4. 128.1). (Io legatju l. (30.) la. 2. Z. 2. l). 34. 9.

10) l4. _9. pr. *u. Ä» 1. 1). 84.* 9. vgl. mit l.. 4. l), (La aujmeneiis 'el

ckausferenciisiegatis. ( 74, 4,) . 1 _ l

11) l1. 13. S. 9. 1), ei.: iure fiscj. (49. 14.) z

12) Vip. fr. tif, 19. s. 17. ' 7 - *

13) [a. 83. l). (Lo näquikencla 'el denim-nein bert-Zitate (29.- 2.) (a, 9.

u. 10, l). 34. 9. Vgl. Schilling. rechtsgefmiäztliche Bemerkungen S, 313.

14) b. 26. '[11, E. (ie appsllatjonidus. (11. 30.) fpricht von quad in

nig-nig, [er-ihres cogeocjbu-o, unfrei-unter!, Diefe Worte fpreehen für die

allmalige Ausbildung der Jndignitätsfeille. , '

15) Ein Senatsbefhluß unter den Antoninen wird in diefer Beziehung er

Fo*: Kurtaxe-Wäre; Zejj-dira 7]' .Innere-unteri- e59 &naß-Zwa- aitpotrqoöytoee. Vgl.

[7. 4
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' wahrfckfelnlicl) der Volkscafie. dem Aerarium. zu. wie der Zufammenhang

unferer Lehre mit den Eadumls) und bonn eacaotia") hinlänglich er

weift und das Zeugniß Papinianslß) beftcitigt. Zwar wird in den Ju

ftinianifehen Pandekten und dem Iuftinianifchen Coder die kaiferliclje Caffe.

der Fiscus als zum Erwerb der Ereptorien bereänigt genanntlo). allein

daß dieß fpciterer Interpolation angehörte. beweift nicht allein der urn

ftand. daß zur Zeit. wo das Papifclje Gefeß gegeben ward. der Fis

cus von dem Aerarium wefentlich verfchieden und einer anderen Verwal

tungsbehörde untergehen war. fondern auch die Tendenz der Pandekten

rompilatoren. die ehemaligen Einzelrechte des Aerarium dem Fiscus beizule

gen 2o), Für das Iuftinianifclje Recht fteht fomit die Regel feft. daß

die -Ereptorien an den Fiscus kommen. wenn fie nicht durch fpecielle ge'

feßliGe Vorfcljrift anderen Perfonen zugewiefen werdenN); doch gefchah

dieß leßtere nur ausnahmsweife und feldft dann entfcheidet man fich ge

wöhnlich nur für das Zurüctbleiben derfelben in der Erbfchaftsmaffeiw).

7 . 24) v1.1.1-, nur. s. 17', vgl. mit s. 2. -

Der Erwerb der Ereptorien' gefchieht ohne weitere Umftände (ix-ro iin-e).

fo daß das Eigenthum des entriffenen Erbtheiles fofort an den Erwerber

übergeht und es mithin dazu keiner Thathandlung von Seiten des Er

werbers bedarf-o); und zwar wird diefes Eigenthumsrecht nur durch Sin

gularfucceffion. wie bei den Legaten. im vorliegenden Falle erworbenN).

durch univerfalfucceffion .wohl nicht einmal dann. wenndem Erben fein

Erbtheil entriffeu wird- Fragt man. durch welche Rechtsmittel diefer Er

werb geltend gemachr werde. fo ftellen fich nach den verfchiedenen Seiten

hin als verfchiedene heraus. Was ncimliaj zunachft den anbetrifit. welchem

der Erbtheil oder das Verrniiehtniß entzogen wird. fo wird die Klagenab.

fchlagung 2l7) (aotionis äenegatio) in den rbmifcljen Rechtsquellen als das

wahnt in l.. 2. s, 1. 1). 34. 9. Verordnungen des Pius kommen vor in l..

3. l). 34. 9., des Marcus in [1. 12. u. l.. 16. s. 2. 1). 34. 9., Severus und

Earacalla in 1.. 1. l). 34. 9. 11. 16. s. 1. l). jdicl., von Iuftinian in l.. 25.

0. e19 la atio, (6. 37.)

16) seit. aonal. [ll. 25. ein., epist. ll, 16., 17. 12. (lain. inet.

11. 286., lll. 62. l., 13. pr. u. 1.. 15. I. 1, u. 3. l). 49. 14.

17) Eaiue inet. ll. I. 150. [Fly. ft. 28. 7.

18) l.. 12. l), 34, 9.

19) l.. 2. S. 1. l). 34. 9. l4. 6. u. 13. K. 16 8 2.11)). jdicl. 1.. un.

F. 12. (J. e10 coeluois tallenriis. (6. 51.) Vgl. . 5. F. 2. . 34. 9

20) Befonders belehrend werden in diefer Vezxehung l., 2. s. 1. l). 34. 9.

1.. 5. 8. 2. u. 6. 1.. 6. l.. 9. S. 2. l., 12. . 1.. 13. * l.. 14. l). jbicl.

1.. 8. I. 14. 1). rio inan'. teatam. (5. 2.) l.. 2. s, 3. 1). ibiel. 1., 8. 0.

6. 35. 11.29. J. 1, l). (lo jure 630i. (49. 14.) l.. 4. 8. 1. l', (la logo

Cornelia (io falei.. (48, 10.) Vgl. l-lejnoccjuß l. o. p. 417.

- 21) 1.. un. s. 12. 0, 6. 51. vgl. mit Ulp. fr. 19. 8. 11.

22) 1.. 25. 0. 6. 37. l.. 9. pr. s, 1. u, 2. . Z4. 9. Eine Ausnahme

enthalt l.. 5. s, 2, 1), 34. 9.

23) (lip. fr, xlx. s. 17. vgl. mit s. 2. 1.. 1. Z. 1. 1). 49. 14. Daher

ulpian a. a. O. den Erwerb des Ereptorium als ein lege aaqairero be

zeichnet.

25) l1. 5. 5. 10. u. 11. l). 34. 9. la. 9. pl'. J. 1 u. 2. lx. 12.

le* 15* le. 16- 9- 1* l). iblä- lx. 2. s. 23 u. 47. l). nel 80. 'kortullianum
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.Mittel genannt. ihn zum Schweigen zu bringen. was man nicht gerade

immer von einer fofortigen Abweifung des Klägers von der Schwelle des

Gerichtes zu verftehen hat. fondern auch von der Geftattung einer Er

ception gegen die angebrachte Klage. fofern die Umftände. welche die

Judignitcit herbeiführen. vom Kläger in Abrede gefiellt tverdenW). Gleich

wohl bleibt der Bedachte. dem fein Erbtheil entzogen wird. immer noch

nach. wie vor. Erbe27). und daß dieß nicht blos dem Namen nach der

Fall i|. fondern auch praktifcjye Folgen hat. geht daraus hervor. daß ihm

die durch die“ Erbfchaftserwerdung erlofrhenen Rechte. ohne Unterfchied.

ob es Obligationsreciyte. oder Servituten find. nicht reftituirt wer

den u). Demnach erfcheint es für ihn reithlicher. die Enverbung

zu unterlaffen. was dann freilich *auf das Schi>fal der Ereptorien

weiter keinen Einfluß hat 29). Für die Erbfchaftsfmulden haftet der

Jndignus nach der Ereption nicht weite_r. da diefe gleich allen anderen

auf den Ereptorien ruhenden Laften auf den Erwerber übergeheniw).

Von Vermcichtniffen. welche Erc/,norien werden. wird uns zwar nirgends

ausdrücklich bezeugt. daß fie dem Bedawten auch nach der Ereption der

Strenge des Rechtes zufolge zugefchrieben werden; allein für diefe An- _

nahme "prime jedenfalls die Analogie der Erbfchaft. Was aber ferner

den Erwerber des Ereptoriums anbetrifft. fo ift unter den neueren Rechts

gelehrten fehr fireitig. welche Klagen demfelben zur Geltendmachung fei

ner Anfpriiche zuftehen. Daß es nicht perfönliGe Klagen fein können.

geht. wie auch bereits von LöhrU) bemerkt hat. fchon daraus hervor.

daß von einem 'iL-(Ljoare .folcher Erbportionen in den Schriften der claf

fifchen Iurifien gefpromen wird Z2). daher denn von einer-oooäiorjo ex* lege,

welche manche neuere Iuriften dem Erwerber zum Zwecke der Geltend

machung feiner Anfprüche am Ereptorium geftatten. nicht weiter die Rede

fein kann. Vielmehr leitet uns der Zufammenhang unferer Lehre mit

den Endura und die Zufammenfiellung der leßteren mit'den Ereptorien

in Betreff der für den Erwerber aus der Singularfurceffion entftehenden

Eigenrhumsanfprüclye bei UlpianZZ) auf die Idee hin. daß auch bei den

Ereptorien. gleichwie bei den Endura. von einer wahren Eigenthums

kluge (count-drum fjoäjaatio) die Rede gewefen fei (f. den Art. 0a- e

et 0cfitiannm. (38.17.) 11. 29. S. 2. u. 11. 30. 1). e10 äonatjonibo.. (39. 5.)

[N29. 3.1. l). 49. 14. Vgl. von Ldhr. im Archiv für civ. Praxis Bd. 5. S.

3S87Wtxd Marezoll. in Linde's Zeitfchtift für Prozeß und (Zivilrecht Bd. 1.

26) 11kg. 1.. 9. pr. 1). c1e jorojoronäo, (12. 2.)

27) 1.. 8. 1). 34. 9. 1x. 18. I. 1. 1). jdjci. 14. 29. S. 1 u. 2. 1).

49. 14. ,

28) 1a. 8. 1). 84. 9. 1.. 18. 8. 1. 1). jbici. 1...' 29. S. 1 u. 2. 1)..

49. 14. ' - -

29) 1.. 29. S. 1. l). 49. . ..

30) 1a.- 18, Z. 1. 1), 34. 9. -

31) Im Archiv für civiliftifäye. Mari' Vb. 5. S. 387. Note 11. , 1 .

32) 1., 21. u. l1. 25. s. 1. 1). 34. 9. 1a. 32. s. 28. 1). rio clone-troni

du. Zotac 'ib-urn et. uxotam. (24. 1.) 11. 8. 8. 14. l). (18 1'101'110, tootamento,

(5. 2.) l4. 7. Z. 4, 1). (Le yoenia. (48. 20.)

33) 171p. ft. tit. 11111. I“. 2. n. 17. *

4*
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1111611111). Dieß befieitigt fich auch durch eine andere Stelle UlpiansW).

welche dem Fiscus in einem unbezweifelten Indignitcitsfalle geradezu die

io rem eit-rio zufpricht. was zur Zeit der claffifchen Iurifim die gewöhn

liche Bezeichnung für die Eigenthumsklage war-w). Wahrfheinlick) dachte

man .fich das ganze Ereptorium als Einzelfame. welche als folche den

Gegenfiand der Klage ausmacht. Anderer Meinung iii freilich Mare

zollW). .welcher wenigftens für den Fall. wo der Fiscus in die Erbe-echte

des Indignus eintritt. demfelben zur Realifirung feiner Anfpruche nicht

allein gegen diefen.. fondern auch gegen Andere die bereäilotia yetjejo

zufpricht. Er flieht fich zum Veweife diefer Behauptung theils auf den

Grundfaß. .daß .der eripirende Fiscus ganz an die Stelle des Indignus

treten. ftatt ,feiner fuccediren foll37). welcher im vorliegenden Falle um

fo mehr in Betracht komme. da JufiinianW) in einem anerkannten In

dignitätsfalle ausdrücklich erkläre. der Eripirende trete dabei ganz als Erbe

ein. könne alles. vornehmen und thun. was ein Erbe vornehmen und

'thun dürfe. namentlich diefelben Klagen aufteilen. wie ein Erbe; theils

auf den Sprachgebrauch der claffifmen Jurifien. .welche die für das

Ereptionsremt des Fist-us gebrauchten Ausdrücke. wie rjucljcare 116re

rjitatem, erinnere ber-neutralem inciiguo, auch für die Aufteilung der

betßäjlafj! peejtio gerade in der Lehre von der Indigniteit gebrau

chen a9); theils endlich auf Zeugniffe der claffifchen Iuriften.- welehe unter

den bei der bareciitatja petjtjo vorkommenden yroeolones auch die

Indigni verfianden' haben tollen") und die Worte des Juvencianifhen

Senatusconlultes. welche die oacinca betreffen. aua) auf alle andere Fälle

ausdehnen. in denen'. der Fiscus aus irgend einem Grunde Anfpruch auf

eine verraten. erwi>t4l).' Judeß läßt fich gegen die Beweisfraft die

fer Gründefo' viel' einwenden.“ daß das Eintreten des Fiscus an die

Stelle' des Indignus eine ganz andere Bedeutung habe. als welche hier

vorausgefeht wird. daß die Iuftinianifaie Novelle. welche- zur Un

terfiühung diefer Vorausfehung benußt wird. dem Zufarnmenhange des

Ganzen naä) nicht von der Erthellung der kakecjjiatin peijfjo an den

Eripienten. fondern von der Anfiellung der Klagen gegen die Erbfchafts

fchuldner verfianden werden muß; daß ferner Ausdrucke. wie erinnere

34) l.. 43. 1). (Ia iin-e fiacj. (49. 14.) .' ,

, _ 35) Vgl. Duroi. noch einige Bemerkungen über die &clio jo rein _und

.otto in persanulo, ins in re und obiigatjo S. 1 u. 2. im Archiv für civil.

Praxis Bd. 6. S. 152-258. i

36) Mit welcher Klage kann der Fiscus oder fonjtige Dritte auftreten. um

fein aus der Indignität des Berufenen hervorgehendes Erbrecht geltend zu machen.

in Linde's Zeitfchrift für Civllremt und Prozeß Bd. 1. S. 380-391.

37) l.. 16. Z. 2. 1). 34. 9. l.. 8. 0. 6. 35. .

38) Ko'. 1. cap. 1. s. 4.

39) Vgl. l1. 8. u. 17. 1). 3e bereäitatjr petjtjono. (5. 3.) lx- 1. Z. 1.

l). oi para bereäjtatja yetatur. (5. 4.) vgl. mit l.. 2. s. 2. 1). qui potant

turm-ea. (26. 6.) . z

34 zJU)) l.. 25. s. 2-5. l). 5. 3. vgl. mit l.. 2. pr. l4. 13. u. 14. 1).

41) l.. 20. 5. 6. u. 7. l). 5. 3.
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lrerecliiatem incljgno, 'inäiaara lroreäitatew, partjaueo, ebenfo gut

von der Ecbfmaftsklage) als von der fpeciellen Eigenthumsklage gebraucht

wkkden können) da die boreäitaa als Vermögenscompler eines Verftor

benen nicht immer den Begriff der Univerfalfucceffion inpolvirt) z. B.

in der fo haufig vorkommenden Redensart einer-e, 'Outlet-e ber-sien

tem, und daß es mit den zuleßt angeführten Stellen eine ganz andere

Bewandtniß hat. Denn) was zuncichft den Begriff des Prcido im Juven

cianifmen Senatusconfulte anbetrifft) fo bezieht fich derfelbe nach dem

erft durch neuere Unterfuchungen fefigeftellten Zufammenhange diefes Se. -

mit der alten pro bei-reis aguaayjo nur auf denjenigen) welcher fich

im böfen Glauben Behufs der uguaayjo luaratjea in den Befil) einer

fremden Erbfthaft oder einzelner Sachen aus derfelben gefeht hat42)) und)

da der Senat bei Abfaffung diefes Befchluffes nur fein Augenmerk darauf

gerichtet hatte) die jmyrobno uauoayjonez als etwas durchaus Unrechtliches

hervorzuheben und deren Anfechtbarkeit einzuführen) fo ift cs klar) daß

jener Prada des Iuvencianifchen Senatusconfultes) welcher zwifchen dem

Diebe oder gewaltfamen Befißer und jedem anderen Befilzerim bbfen.

Glauben gewiffermaßen in der Mitte fteht) mit dem Indignus) dem ja

der Erwerb der Erbfchaft nach dem Rechte fortgeftattet wird) nichts ge

mein gehabt haben kann. und) was endlich die Ausdehnung des Senats

befmluffes auf den Fall des erblofen Gutes und der “Ereptorien angeht)

fo deutet der Zufammenhang der Ulpianifmen Worte mit denen des Se

natusconfultes nur fo viel an) daß die Vorfchriften des leßteren auch in

den genannten Klagfallen des Fiscus zur Anwendung kommen) damit ift

aber keineswegs gefagt) daß die dem Fiscus deßhalb zufiehende Klage eine

bereäitar yetjtj0 fei) und fomit dürfte fich gerade diefe Annahme als

eine yelilio yrjoailzii herausftellen, Zudem fteht der hier befirittenen

Anficht noch der Umfiand entgegen) daß die im vorliegenden Falle dem

Fjscus zur Erlangung der Ereptorien geftattete Klage dem Zufammen

hange unferer Lehre nach nicht verfchieden fein kann von der) welehe ihm

bei Legaten und Fideicommiffen) die Ereptorien werden) zugefprochen tver

den muß) daß ferner der Jndignus auch nach der Ereption die Erbfchaft

erwerben kann und nach der Strenge des Rechtes) wenn er fie einmal

erworben) fernerhin als Erbe angefehen wird) alfo nicht einmal zur Ueber

nahme der Rolle des Beklagten bei der dem Eripienten zukommenden

Erbfmaftsklage tauglich erfcheinen würde) und daß es endlich, tinbegreiflich

wäre) daß fich für die hier beftrittene Annahme in den Schriften der

elaffifmen Iurifien kein ausdrückliches Zeugniß vorfindet) wenn diefelbe in

der That begründet gewefen. Ein Stillfchweigen) welches vom Stand

punkte der von uns vertheidigten Anficht aus leicht erklart wird) da die

römifchen Iurifien bei dem Zufammenhange unferer Lehre mit der Endura

es als etwas Bekanntes vorausfeßten) daß die zur Realifirung der aus

beiden entftehenden Anfprü>)e eingeführten Klagen identifth find) und es

42) Vgl. 081118 just. ll. 57. mit b. 20. s. 6. l). 5. 3, Siehe von Ma

dai) über die Haftung des malao ficlei passieren.- für fructur. yoraiyioitai in

Linden' Zeitfehrift Th. 11) S. 3-5.

*Q
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mithin nicht der Mühe werth halten mochten. über eine fo klare Sache

eine befondere Bemerkung zu machen. -- Die Form des Prozeffes) in

welcher die genannte Klage abgefelzt wird) hat in Betreff der Perfonen,

welchen das Ereptorium zuflillt. mit Ausfrhluß des Fisrus. nichts Aus

gezeichnetes. Fällt das Ereptorium hingegen dem Fiscus zu. fo wird

der Prozeß gewöhnlich in der Form des Nunciaitionsverfahrens abgefeZtU).

Dieß Verfahren beruht auf folgenden Grundzügen. Es wurde allen Pri

vatperfonen. welche von dem Anfalle eines Ereptorium an den Fiscus

Wiffenfmaft erlangt hatten. erlaubt. davon Anzeige bei der betreffenden

Behörde zu machen. was man (Lelatio, nuociaxe bona [i800 nannte44).

Für das Anbringen folrher Anzeigen waren beftimmte Zeitfrifien feftgefeßt.

nach deren Ablaufe die Einrede der Verjährung (pi-aeockiyfio) entgegen

fiand. Die Klage mußte der Denunciant) im Namen des Fisrus. gegen

den Befißer der fraglichen Güter erheben4ö) und fortfiihren. mithin im

porliegenden Falle die in rem 110110 auf gleiche Weife einleiten. als wenn

ein Private gegen einen anderen prozeffirte) und den Beweis feiner Anzeige

beibringenW). Daher der Beklagte in keinerlei Weife nachzuweifen brauchte,

wo er die Güter her habe 47). Für die Erfüllung diefer Verbindlichkeit

hatte der Nunciant gleich von Anfang an dern Fiscus Burgen zu fiel

len. an welche diefer fich halten konnte) wenn jener die Sache fallen

ließ 4"); auch verlor derfelbe das Recht ) künftighin zu nunciiren4") und

es trafen ihn gewiffe Strafen. wenn ihm bei der Nichterfüllung feiner

Zufage fonfl kein Entfchuldigungsgrund zur Seite ftand 59).“ Wird der

Beweis gefiihrt. fo erfolgt die Convert-mation des Beklagten und diefer

hat dann an den Fiscus Rechnung _über die verlangten Gitter abzulegen

und ein Verzeiehniß derfelben einzureichen 51). Eigenes Gefiändniß des

Beklagten überhebt des Beweifes. und dem Geftändniffe wird es gleieh

geachtet. wenn der Beklagte den Denuncianten oder -Richter mit Geld

oder Verfprechen unrechtmaßiger Weife abfindetN). Wird der Beweis

nicht geführt. fo erfolgt die Freifprechung des Befißers h3). Für ihre

Mühwaltung zu Gunfien des Fisrus erhielten die Nuncianten eine gewiffe

Belohnung. welche noch in den Iuflinianifwen Pandekten erwähnt wirdW).

Wie groß fie gewefen. iii uns unbekannt.

43) l.. 1. 91-. l). .io into flaoi. (C9. 14.) bgl. mit l.. 18. s. 4. u. 7, d.

ibi-I. l1. 3. s. 10. l), jbjc),

44) 1.. 1. pl'. s. 2. o. 49. 14. 1., 1. o. a.. äeiationibug. (10. 11.)

_v4.1 45) l.. 2. S. 3. u. 4. 1). 49. 14. l1. 22. s. 3. 1.. 25. l.. 35. l).

1 1 .

46) l.. 35. 1). 49. 14. F.. 25. l). ibiä.

47) 1.. 25. d. jaja.

48) 1.. 2. s, 3. 1). 49. 14.
49) l.. 2. s. 3. o. 49. 14,

50) 1., 24. 1). 49. 14. 1.. 15. pt. s. 1. u. 2„ 4. n. 5, 1.. 22, s. 3.

l4. 23. l). jbiä. -

51) l.. 15. ä. 5, u. 6. 1), 49. 14.

52) b. 4. o. 49, 14. l4. 29. pr'. [a. 34. l). jbjä.

53) lx. 2. Z. 3. u. 4. l). 49. 14.

54) 1.. 15, s. 1, o. 49. 14,

F
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Die allgemeinen Grundfäße) nach welchen der Erwerb von Erepto

rien beurtheilt wird) laffen fich auf folgende Punkte zurückführen. 1)

Durch die Ereption foll nur die Hoffnung auf einen Gewinn dem Un

wurdigen entzogen werden. Daher wird auf der einen Seite dem In

dignus nicht nur das entzogen) was ihm felbfi) fondern auch das) was

Peefonen hinterlajfen ift) durch welehe er erwirbt) z. B. Hausföhne oder

eigne Sclaoenbö)) mit Ausfchluß deffen) was von der Perfon der legteren

nicht getrennt gedacht werden kannz aus gleichem Grunde wird ihm auch

die Belohnung für die Selbfianzeige aus einem Edicte Traians abge

fprochen W)) auf der anderen Seite aber wird ihm nicht entzogen) was

er an einen Anderen ausantworten muß) z. B. wenn ihm die Refiitu

tion des Legates oder der Erbfchaft an einen Dritten auferlegt worden

ift) fo daß im zuletztgenannten Falle die Ereption fich nur auf die Fal

cidifche Quart defchreinkt ii7). Eine weitere Folge diefes Grundfaßes if:

es) daß 2) die Ereption) wo fie eintritt) vollftändig gefchieht) d. h. dem

Indignus allet und jeder Gewinn zu Gunften des Eripienten entzogen

wird) welchen derfelbe aus dem ihm hinterlaffenen Erbtheile oder Ver

mcichtniffe möglicher Weife gezogen hat. Daher verliert der Indignus

nicht allein den Atifprucl) auf die Feeleidifckje Quan von dem) was ihm

entriffen wird") fondern wird auch gezwungen) die aus dem Ereptorium

gezogenen Früchte) Zinfen u. f, w. herauszugeben W). Die Meinung

Papinians) welcher im Falle des faciiulo fiäejcommjßßnm nach der Lins

conteftation auch die Zinfen des Kaufpreifes von den gezogenen Früchten

vergütet wiffen wollte) ift von Septimius Severus verworfen wordenW).

3) Durch die Ereption darf der Indignus in keinem von feinen bereits

vor dem Anfall des Ereptorium erworbenen Vermögensreehten verletzt,

werden. Daher er weder ffir die Erbfchaftsfchulden weiter haftetM)) noch

dazu angehalten werden kann) die auf den Ereptorien ruhenden Befehwer

niffe anzuerkennenW)) und nur folcloe Verleßungen in den eignen Vermö

gensrechten zu leiden hat) welche durch eigne Handlungen herbeigeführt

werden. So wird er z. B. durch den freiwilligen Erbfchaftsantritt ver

pflichtet) die Legate auszuzahlen) wenn der Fiscus von feinem Rechte

keinen Gebrauch machtöPz ingleichen kann er nicht Reftitution der Obli

gationen) Klagrechte und Servituten verlangen) welche durch die Erb

frizaftserwerbung in Folge der Eonfufio erlofchen find64)) außer wo ihm

ein thatfäGliGer Irrthum als Entfchuldigungsgrund zur Seite fiehtöö).

55) l.. 5. 3, Z. 1). 34. 9.

56) l.. 5. s. L0. j). 34. 9. vgl. mit lx. 13. 1). 49. 14.

57) [a. 8. s. 14. l). (Ia jnofl'. Pendant. (5. 2.)

58) l.. 5. Z. 19. l). Z4. 9, [1.,6. 11. 15. l). jbjc-j. l.. 59. pr. u. F.

1. 1). a() legen. kolcieiiam. (35. 1.) l., 8. s. 14. 1). rio inofi.) teotatn. (5. 2.)

59) l.. 17. u. 18, 1). 34. 9. l.. 17. Z. 2. l). (16 nam-iv. (22. 1.)

60) 1., 18.- pl'. 1). 34. 9. .

61) 1.. 18. s, 1. o. 34. 9,
62) l.. 5. 8. 4. l). 34. 9. l.. 50. I. L. l). e10 Leg. 1. (30.)

63) b. 50. 8. 2. 1). e10 ieg. l, (30.)

64) 1a, 17. l.. 18. I. 1. 1). 34. 9. [a. L9. J. 1. u. 2. l). 49. 14.

65) 1.. 17. o. 34. 9.
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4) Es hängt nur von der Willkür des Berechtigten ab) ob er von fei

nem Rechte an dem Ereptorium Gebrauch machen will. Daher der Eri

pient auf der einen Seite nicht gezwungen werden kann) von der Ere

ptionsklage Gebrauch zu machen) ja fogar durch ausdrückliche Erklärung

auf feine Gerechtfcime verzichten darf) was bei dem Fiscus mit dem auch

fonfi bei fiscalifmen Verzichtleifiungen gewöhnlichen Ausdrucke bonn 11011

agnoeaere W) bezeichnet wird) und in diefem Falle bleibt alles bei dem

Alten in der Maße) daß der Indignus die von ihm erworbene Erbfchaft

definitiv behält) aber auf der anderen Scitedem Rechte des Eripienten

mWdmhWWwWmwWWMMWpWWWuMW-MtmIWWms

folche Güter veräußert in der Abficht) den Fiscus darum zu bringen) fo

hat diefcr das Recht) die Veräußerung auch Dritten gegenüber wieder

aufzuheben") 5) Der Eripient) welcher von feinem Rechte am Erepto

rium Gebrauch macht) tritt in alle Rechte und Verbindlichkeiten des In

dignus ein 68). Daher der Eripient die Falcidifche und Trebellictnifäoe

Quart an der Stelle des Eripienten abzuziehen berechtigt ifißg); daher er

die Erdfchaftsfchuldner verklagen kann79)z daher ihm das Recht der Adi

tion und pro lrereäe 3.23110 in einem befiimmten Falle von Iuflinian

zugefpromcn wird") Daß er aber in die Verbindlichkeiten des Indignus

eintritt) ift nur die Folge der aus der lex .julia und yoyia yayyuea

kommenden Rechtsregel: caalnea .zum euere Fiant72)) welme in den Ju

ftinianifchcn Rechtsbüchern auf alle Arten dem Fiscus verfallener Guter

angewendet wird) bei dem 86. 8jl811ia11u1117") ) bei der Indignität74))

bei der Verhinderung am Teftiren75)) bei dem tacitum ficleiooimnia

31111176)) bei der Deportation77)) bei den erblofen Gütern") Ruckficht

lich des 80. Zjlaujaoum war zwar eine entgegengefehte Anfimt aufge

fimmwwm)dWeWWaNrWnEawsawoMWmgWWwsWWm

fen79). Als Folgen diefes Grundfahes muß es gelten) wenn der Fiscus)

welchem eine Erbfchaft als Ereptorium zufallt) verpflichtet wird) die Erb

fchaftsfchuldm abzuzahlen m))) die auf p dem Ereptorium haftenden Ver

66) l.. 30. Z. 2. 1). c1e [eg. 1'. (30.) vgl. mit le. 6. Z. 3. 1). 5a 80.

'1'1)ebe[[ianurn. (36. 1.) lx. 4. Z. 17. u. 20. l). ([0. ficiejoounnjeearije liber

tacjbne. (40. 5.)

67) 14. 45. [ir. l). 49. 14.

68) l.. 2, Z. 47. l). ec] 80. 'L'ertu[[. (38. 17.) l1. 8. E. (Le [rio qujbuo

ut jncbgnia. (6. 35.) Wo'. 1. cup. 1. Z. 4. '

69) l1. 3. Z. 5. l). 36. 1.

70) die'. 1. ray. 1. Z. 4.

71) dio'. 1. cup. 1. Z. 4.

72) 111p. fc. 17. 3. l.. 60. Z. 1. l). (Le oonäjt. et (teuren-rtr. (35. 1.)

l.. 96. Z. 1. l). (Ie [eg. l. (30.)

73) l.. 9. l). (Ie 80. -Sjlunjuno. (29. 5.)

74) l.. 12. 16. 2. l). Z4. 9.

75) Z. 2. l). oi quiz aliquetu teufel-i. (29. 6.)

6) . 4. l). 49. 14. 11. 3. f). ac] lege-n [Lalcjcijam. (6. 50.)

i)

W

2.

. 3.

. 17.

. 96.

. 14. 1)

3. Z. 5.

x

xxx)

Z. 5. l). ut] 80. 'ke-edellianum. (36. 1.) '

Z. 1, 1). (16 [egatja 1. (30.) ,

. 49. 14.

act 80,*'l'rebellianuru. (36. 1.) For. 1,1mm. 1. Z.

.
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mächtniffe zu entrichten. ohne Uncerfchied. ob es Legate oder Fideicommiffe

find f41). und die im lebten Willen ertheilten Freilaffungen anzuerkennen")

Auch hat Kaifer Iuftinian in der bekannten Eonftitution. worin er die Endura

des alten Rechtes aufgehoben hat. an diefen Grundfäßen nichts geändert")

vielmehr diefelben bei Gelegenheit eines neuen. erfi von ihm eingeführten

Indignitätsfalles wiederum befonders eingefchärftI4). Eine Ausnahme

von diefer Regel kommt dann vor. wenn die Erbfchaft deshalb Erepto

rium wird. weil die im erften Teftamente ernannten Erben den Erblaf

fer. welcher daffelbe ändern wollte. daran verhindert haben. Dann fallen

nach der Anficht von Paullusk-i) auch alle Legate und Fideicommiffe aus

diefem Tefiamente weg. weil angenommen wird. daß der Erblaffer. fein

ganzes Teftament habe aufheben wollen. Eine andere Modification-erlei

den die oben gedachten Grundfähe auch dann. wenn dem Erben neben

dem Erbtheile in demfelben Tefiamente noch Legate yet yraecexnionem

ertheilc find. und der Erblaffer nach Vollendung des etfien Teftamen

tes entweder den Namen des Erben ausgeftrimen. oder in einem zweiten

Teftamente folche Perfonen zu Erben ernannt hat. welche er nicht zu

Erben ein eben konnteßö). In beiden Fällen kommen nämlich auch die

Präception egate in Wegfall. wenn es aus den Umftänden klar ift. daß

der Erblaffer auch diefe dem Erben habe entziehen wollen. Doch wird

diefe Abficht nicht vermuthet. und. wenn fie nicht ganz auf überzeugende

Weife dem Richter dargethan wird. dem Indignus die Vermächtnißklage

nicht abgefpromen. - 6) Durch die Ereption wird ein dauerndes. von

äußeren umfiänden abhängiges Rechtsverhältniß begründet. Daher auf

der einen Seite der Jndignus nicht wieder erwerben kann. was ihm durch.

die Ereption einmal definitiv entzogen worden ift. auf der anderen Seite

die Folgen der Ereption nicht allein gegen ihn. fondern auch gegen feine

Erben in ihrem ganzen Umfange eintreten 87). Gleichwohl erftrecken fich .

die Wirkungen der Ereption nicht über den Jndignus und deffen Uni

verfalfuccefforen hinaus. daher die. welche durch den Indignus erwerben.

das diefem hinterlaffene Erbtheil oder Vermächtniß mit Ausfchluß des

4, vg!, mit lx. 72. pr. ]). (16 inte äatinrn. (23. 2.) l1. 18. s. 1. l). Z4. 9.

l., 2. 0. as legein .ioijnm rio ei. (9. 12.) Freilich ift es wohl richtiger. nicht

an eine unmittelbare Verpflichtung zur Abzahlung der Erbfchaftsfchulden zu den

ken. fondern an eine mittelbare. die nur durch die Annahme des vortheil aften

Ereptorium von Seiten des-Fiscus entfieht. Vgl. l.. 1. s. 1. l). 49. 1 . l..

11. ]). ihiei. und von Schröter. zu der Lehre von den bonn 'ncancja in

Linde's Zeitfchrift für Eivilrecht und Prozeß Vb. 10. S. 107-113.

81) l.. 50. s. 2. 1). 30. 1.. 60. s. 1. l). 35. 1. l.. 16. S. 2. ]). 34.

9. l.. 5. s, 4. l.. 12. 1). ibici. l1. 3. s. 5. ]). 36. 1. l.. 3. Z. 4. ]).

49, 14, l1. 14. ]). 49. 14. l1. 2. pr, u. I. 1. 1). (In aijmantja 7e] aidarijs

[exvtis. (33. 1.) . .e

82) l.. 14. l), 49. 14. l.. 3. 8. 4. 1). ibiä.

83) 11. un. I. 12. 0. 6e anti. tailencija. (6. 50.)

84) Fo'. 1. o. 1. Z. 1. 3. 4.

85) l.. 19. ]). 34. 9.

86) l.. 12. l). 34. 9. -

>87) b. 9. ]). 49. 14. l1. 26. l). nei 183cm (Jorneijnln (ia [ninja, (48.

10. '
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Fiscus und der fonfiigen Eripienten erhalten 1111)) außer wenn fie um die

Handlung) welche die Jndignität in der Perfon des Vermächtnißnehmers

oder Erben herbeigeführt) gewußt) fie befördert) oder lvenigfiens nicht

gemißbilligt haben.

Es bleibt noch übrig), die Einzelfälle der Jndignität zu verzeichnen.

Der ältefie Jndignitätsfall war wohl der) welcher aus Handlungen des

Bedachten gegen den erklärten Willen des Erblaffers herrührte, Wenig

fiens bezieht fich Jufiinians") geradezu auf alte Volksfchlüffe) und wie

groß der Umfang deffelben im vorjufiinianifmen Rechte gewefen fei) ergibt

das Zeugniß des Paullusgo)) welcher nur dann eine Ausnahme gefiattet)

wenn der im Tefiamente ausgefpromene Wille des Erblaffers nicht gera

dezu die Abficht deffelben verrathe) die Vorfchriften des Gefelzes zu um

gehen. Auf die Befolgung der vom Erblaffer für fein Begräbniß und

die Errichtung eines Monumentes gegebenen Vorfchriften beziehen fich

noch Stellen il' den Juftinianifchen Oiechtsbümern 1'1). Daß aber von

der Niehtbefolgung diefer Vorfchriften her ein Ereptionsgrund genommen

werden dürfe) fiellt eine in den Jufiinianifmen Coder eingetragene Eon

ftitution des Kaifers Alexander Severus92) in Abrede) und feit diefer Zeit

fcheint derfelbe) mit Ausnahme eines fpeclellen Falles) in Vergeffenheit

gekommen zu fein.» Wenigftens fagt Jufiinian91)) daß in diefer Bezie

ung die Verfügung der Gefehe abgekommen fei) und fpricht zugleich die

ficht aus) diefelbe einigermaßen wiederherzufiellen. Im Jufiinianifmen

Rechte iftindignus bhinfichtlicl) eines ihm deferirtenErbreeh

tes und Vermächtniffes 1) wer den Tod des Erblaffers durch Ab

ficht oder Fahrläffigkeit verfchuldet hat94)j 2) der Erbe) welcher es un

terläßt) die Unterfuwung gegen den Mörder des Erblaffers zu bewir

ken'*'*)z doch muß in diefer Beziehung dem Erben eine gewiffe Fahrläf

figkeit zu Säjulden kommen 9“)) Minderjährigkeit entfchuldigt") Diefsr

Jndignitätsfall fchreibt fich wahrfmeinlici) aus dem 86. Zilauianum

her") Z) Wer bei Lebzeiten des Erblaffers ohne deffen Willen über die

Verlaffenfhaft pacifcirt hat") 4) Wer die Recinsfähigkeit des Erblafiers)

88) 1.. 5. I. 5. 1). 34. 9.

89) Lt. in [ego. rc-.apeximua 1.. 32. 0. ein ficieicammieais. (6. 42.)

Auch 190e'. 1. yrnet'. S. 1. fpricht von toi-a 017m jirj-aorzezcrooog eiii-one.

90) 86111;. rec. 111. 5. Z. 13. '

(11 97121., 202. 1). e10 7. 8. (50. 16.)* [a. 12. s. 4. 1). (ic: religious

92) t.. 5. o, 6. 35. Vgl. 1.. 5. o. a. reiigjosjs. (3. 44.)

93) 1'107. 1. proof. J. 1. Vgl. Schilling) Bemerkungen über rbmifche

Rechtsgefchichte S. 314 fig,

94) l.. 3. 1). Z4. 9. 1.. 10. 0. 6. 35.

* 95) l.. 21. l). 34. 9. 1.. 1. 6. 7. 9. E. 6. 35. 14. 15. 1). e10 8o.

8111111111110, (29. 5.) 14. . s. 1. . ' . 1). jbici.

. . 1)96) 13. 7. (1. 6. 35 1a. 21 . 29. 5

97)-1.. 6. c), 6. 35.

98) 1.. 15. s. 1. l). 29, 5.

99) l.. 2. S. 3. d. 34, 9. l.. 29. 8. 2. 1). (10 cionationibua. (39. 5.)

l. 30. 1). idlä.
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aus defien leßtem Willen ihm etwas zukommen foll. angefochten hatwPz

5) wer den lebten Willen als verfälfcht. als inofficios oder durch die bo

110ku111 yosoeacio contra tabulaa angefochten- oder eine folche Anfech

tung unterfiüßt hat. ohne durch eine ihm obliegende Pflicht dazu genö

thigt zu fein 101). Diefer Indignitatsfall erfireckt fich alfo auf die Zeu

gen. welche die klcigerifche Intention durch ihre Auslage unterfiÜZenIÜL),

auf die klägerifmen Burgen und AnwälteW) und auf den Magiftrat,

der durch fein fpäter in der Appellationsinfianz reformirtes Urtheil den

Kläger unterfiüht hat'04)z keineswegs aber auf Tutoren und Curatoren.

welche im Namen ihrer Mündel das Tefiament anferhten 10b). auf den

Generalanwalt des Fisrus. welcher die an den Fiscus deßhalb gelangende

Anzeige ausfiihrtws). oder auf den Vater. welcher im Namen feines im

Tefiamente der Mutter ubergegangenen Sohnes daflelbe als inofficios an

fichtl07). eben fo wenig auf die univecfalfuccefforen. welche den von dem

Ecblafier erhobenen aber nicht ausgeführten Prozeß zu Ende bringen M).

Minderjährigkeit entfchuldigr 1W). Auch Zurücknahme der Klage vor der

Abgabe des Endurtheiles frhließt die Indignität aus ll9). Wer das Te

fiament angefochten hat. verliert auch alles. was ihm in der eecuuäao

Kabul-ie oder dem teflamentarifwen Codicille hinterlaffen iii'")z während

der. welcher die recuuciae tobuiao oder die Codicille anficht. nicht das

verliert. was ihm im Tefiamente hinterlaffen wordenLW). Auf Schen

.kungen von Todeswegen erfireckt fich diefer Ereptionsgrund nicht 11U).

außer im Falle der boom-um 1308828310 contra tobuiaa 114P wohl aber

auf andere Zuwendungen von Todeswegen- fofern fie durch das Tefiament

bedingt find U5). 6) Wer den Erblafier arglifiiger Weife an der Errich

tung oder Aenderung eines lehren Willens gehindert hat. Im erflen

Falle erfcheinr er unwürdig hinfithtlich der Jntefiaterbfolge 11(i). im zwei

100) l.. 9. S. 2. l), 34. 9.

101) 14. 2, pr. l). 34. 9. l1. 5. I. 1. 7-19. 1). jbiä. l.. 7. 15. 22.

1), ibiä. l., 18. S. 1. l). cic dan. ?done-Mono contra [Fonic-a. (37. 4.) 1..

29. J. 1. 1). Z9. 14. 1.. 6. 6. nc] egom (Loc-neiituo (Io 1.1813. (9. IL.)

5

s

. s, 10. u. 11. o. 34. 9,

g 12. 71). jhja.

. 1). a: inan'. me, (5. 2.) l.. 22. d. 34, 9.

S , 9.

110) 1.: 8, s. 11. 1.. 8. c. 6. 35. Vgl. i.. 24. o. ac] leg.

(Loro. e10 j'ai-tio. (Z8. )

111) La. 22. . (Lo 7111g. ct (my. anbei. (28. 6.) l.. 5. Z. 14. 1). 34.

?Yfvgx mit l.. 2. pr. l). 34. 9, l.. 5. S. 4. l). (io legatia yraootanäio.

. .)

'

112) 5. I. 14. l). 34. 9. L.. 15. l). ibicL.

113) , 5. z. 17. 1). 34. 9.
11?? 18. 8. 1. 1). (ic äbon. poco. contra tab. (37. 4.)

11 .5. s. 18. lxxbi .* _
116) l.. 19. l). 34. 9.1 l.. 1. pr'. 8.1. u. 2. l). si quiet nliquem festem.

T!? 6.) 14. L. pr. s. 2. 1). ibiti. 11. 2. 0. oi quiz uli-Lucio toztati. (6.
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ten hinfiGtlici) des in dem leßten Willen ihm Hinterlafienen. 7) Wer

mit dem Erblaffer wiffentlich in einer verbotenen Gefcifiemtsverdindung

gelebt hat1l7). Irrthum-und 'Minderjährigkeit entfchuldigt. vorausgefeßt.

daß die betreffenden Perfonen. nachdem fie ihren Irrthum eingefehen oder

die Großjährigkeit erreicht haben. dieß Verhältniß nicht fortgefeht haben.

8) Wer fich gegen den Erblaffer anheifchig gemachthat. das ihm Hin

terlaffene ganz oder zum Theile oder etwas Anderes einer des Erwerbes

unfähigen Petfon zu reftituiren. in Betreff defien. was. er reftituireri

follte. und dieß wird ihm entriffen. fo daß ihm kein Vortheil davon

bieibtllo); vorausgefeht indtß. daß der Jncapar zur Zeit. wo das Fi

deicommiß hinterlaffen wurde. bereits mit der Incapacität behaftet war"*).

daß der. welcher fich zur Reftitution anheifchig macht. von der Incapa

citiit des erfteren unterrichtet wariW). daß diefe Incapacitat bis an den

Tod des Erblaffers gedauert hat 121). daß der. welcher die Refiitution

vorzunehmen hat. nicht in der väterlichen Gewalt des Erblaffers ftehe-N).

und daß die Uebernahme der Verpflichtung zur Reftitutivn heimliche-ry

Weife erfolgt feilN). was man in der Regel fchon dann annahm. wenn

davon nichts im Teftamente oder in den Eodicillen ftand 124%, gleichviel

indefien. ob die Refiitution in einer befonderen Urkunde oder durch fiin

ples Verfprechen übernommen worden 1235). Solche Reftitutionsvertrcige

heißen in der Kunfifprame der claffifchen Iurifien tat-ita tieieicommieoa

und wurden als Schleichwege betrachtet. um die Vorfchriften des Iulifmm

und Papifajen Gefeßes über die Eapacität zu umgehen 12“). Diefer

Ereptionsgrund fchreibt fich aber wohl nicht aus den genannten Gefeßen

felbft. fondern aus einem dazu gemachten Senatsbefchlufie her127). 9)

Wenn ein Erbe oder Vermächtnißnehmer eine ihm vom Erblaffer gemachte

Auflage ein Jahr lang. nachdem er durch richterlichen Befcheid zur Er

füllung aufgefordert worden. unerfüllt laßt. fo verliert er das ihm Hin

terlaffene bis auf feinen Pflichttheil 123). .Die Perfonen. die es. wenn -

te fich 'zur Erfüllung der Auflage anheifchig machen. erhalten. find vor

(lem der Subfiitut des Indignus. dann die. welche es vermöge des

Accrefcenzremtes erhalten haben wiirden (dann bei unwücdigen Legataren

117) l.. 2. s. 1. 1). 34. 9. l4. 13. u. 14. 1). jbici. l.. 4. 0. c1. ju

cestja et. inutiliduv nuytijs. (5. 5.)

118) l1. 10. pr. u. Z. 1. ]). 34. 9. l1. 11. l.. 18. pr. s. 1. u. 2. l7.

d4 jdici. [e. 17. Z. 2. 1). e16 neue-io. (22. 1.) La. 3. [ic. s. 1-4. l).

. 1 . .

119) l.. 10. Z. 1. 1). 34. 9. '

120) 1.. 10. pr. u. ß. 1. 1). 34. 9. l.. Z. pr, ß. 1. u. 2. l). 49. 14.

121) la. 10. s. 1. 1). 34.9. l.. 3. s. 2. l). 49. 14.

122) l.. 10. 5*. 2. l). 34, 9.

123) l.. 1o, pr. 1). 34. 9. 1.. 3. pt. s. 1. u. 3. 1). 49. 14.

124) l.. 3. pr. l). 49. 14.

125) l.. 3. s. 3. 1). 49, 14. l.. 10. pr. 1). 84. 9.

126) Diefen Gefichtspunkt hebt namentlich hervor l.. 10. pr. n. F. 1. 1).

49. 14. la. 11. l1. 18. pt. 1). ibjä. la. 3. (er. Z. 1. u. 2. 1). 49. 14.

127) l.. 11. u. 23. l). 34. 9.

128) For'. 1. very. 1.
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:die Erben. welche im Falle der Unwürdigkeit ihres Miterben »eben die

Accrefcenzderemtigten find). dann die Univerfalfideicommiffare. dann die

Vermrichtnißnehmer (unter den beiden leßteren befiimmt die Größe des

univerfalfideicommiffes oder Vermächtnijfes die-Ordnung). dann die zur

Jntefiaterbfolge Berechtigten nach der Ordnung der Jnteftaterbfolge (nur

mit Auslaffung der vom Erblaffer enterbten). endlich jeder Andere. wel

cher die obige Bedingung erfüllt. Findet fich keine _von den genannten

Perfonen. welche das dem unwurdigen Entriffene annimmt. fo zieht es.

der Fiscus mit der Verbindlichkeit zur Erfüllung der Auflage ein. 10)

Wenn ein vom*Erblaffer im lehren Willen Bedachter die ihm von dem

felben aufgetragen-e Erziehung eines unmündigen Kindes deffelben adlehnt.

fo verliert er das um diefesAuftrages willen Hinterlaffene. den Erbtheil

an die Miterben. das Vermcichtniß an den OnerirtenLW). ll. Hin

fichtlich eines ihm deferirten Erbrechtes alle-in ift -in

dignus 1) wer als michjter Anverwandter im Pupillarteftamente dem

Söhne des Erblaffecs fubfiituirt werden ift. und ,nach dem Tode des

Pupillen deffen Mutter der Kindesunterfmiebung peinlich anklagt.“ in der

Abfuhr. für fich die Inteftaterbfolge in des Erblaffers Guter zu eröffnen.

und in diefem Prozeffe unterliegt "(7). Diefer verliert dann alles. was

er als Subfiitut des Pupillen fonft erhalten haben wurde. 2) Wer bei

dem gewaltfamen Tode des Erdlaffers die Teftamentseröffnung vorgenom

men und die Erbfchaft angetreten hat. ehe die Sclaven des Erdlaffers

auf die Tortur gefpanntmnd die Schuldigen beftraft worden find 131).

unwiffenheit entfchuldigt 132). Diefer Ereptionsgrund flammtaus dem

86. Zilaoianum. 3) Der Erbe. hinfichtlicl) deffen der Erblaffer nachher

feinen Willen geändert hat. ohne jedoch das7Tefiament oder .dieErbein

feeling wirklich aufzuhebetualfo wenn der Erblaffer auf irgend eine Weife

feinen Willen kund gethan hat. daß jener nicht fein Erbe fein folie.

wenn er feinen Namen durchfirichen oder nachher ein 'anderes aber ungil-i

tiges Teftament gemacht.>worin-er ihn nicht eingefeZrLZZ). 4) DerErbe.

welchen der Teftator fur fein Kind gehalten hat und* der nach deffen Tode

als untergefchoben befunden wird 134). 5) Wenn der Erbe zur Erbfchctft

gehörige Sachen bei Seite" fchafft. um-die Vermcichtnißnehmer zu ver

kürzen. fo wird ihm die Falcidifche Quark vom Werthediefer* Sachen

entzogen 134)). 6) Der Erbe. einerlei ob Tefiaments- *oder Jnteftaterbe.

welcher fich des blödfinnigen Erblaffers nach vochergehender Aufforderung

des Verpflegers nicht angenommen hat. in welrhemFalle der Verpfleger

das Erbtheil des Jndignus vindicirt 136). 7) Wenn Kinder ihre Aeltern.

oder Aeltern ihre Kinder oder ein fonftiger Erbeden Erdlaffer. während

129) 1.. 1. s. 3. 1). abi pupillus. (27. 2.)

130) 1.. 16. pl'. 1), 34. 9. .

131) 11. 5. Z. 2. [a. 8. s. 1. l.. 27. l). 29. 6. l1. 3. E. 6. 35.

132) l.. 27. 1). 29. 6. .

133) l.. 12. l.. 16. s. 2. 1). 34. 9. l.. 4. o. 6. 35.

134) 1.. 46, pr, 1). 49. 14.

135) l.. 6. o. 34. 9.

136) dio'. 115. o. 3. Z. 12.
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er weiß. daß er fein tefiamentarifcijer oder Inteftaterbe fei. in feindliajer

Gefangenfcizaftgelajfen haben. ohne ihn losgekauft zu haben. fo find fie. fofern

fie wenigfiens 18 Jahr alt waren. der Erbfchaft des in der Gefan en

fchaft und Unfähigkeit. ihr [ieblofes Betragen felbft zu befirafen. verßor

benen Erblaffers unwürdigz diefelbe foll an die Kirche feines Geburts

ortes fallen und von diefer zur Loskaufung von Gefangenen verwendet

werden '"). [ll. Hinficljtlicl) eines Vermächtniffes insbe

fondere ift unwürdig 1) wer im Teftamente des Vaters als Tutor

befiellt ift. und fich ercufirtz das ihm in jener Rückficijt hinterlaffene

Vermächtniß fällt an den Pupillen 13ii). Als Grund diefer Verfügung

wird angegeben. daß der beftellte Tutor gegen den ausdrücklich erklärten

Willen des Erblaffers gehandelt habe 13g). 2) Wer das Teftament ver

heimlicht 140). Dann bleibt das Verencimtniß bei dem Onerirten. 3)

Wer Sachen aus der Erbfchaft entwendet. verliert zu Gunfien des One

tirten an feinem Vermeichtniffe den Werth des Entwendetenul). 4)

Wer den Erblaffer. nachdem diefer das Vermeichtniß errichtet hat. be:

fchimpft142); wozu nicht allein Injurien gerechnet werden. fondern auch

die Denunciation wegen unerlaubten Handelsl") und peinliche Anklagel")

Sein Vermächtniß wird vom Onerirten eingezogen. 5) Wer das ihm

vom Erblaffer aufgetragene Begrcibniß deffelben nicht beforgt. Auch hier

verfällt das Vermächtniß .dem Onerirten l4i). - Hcimzqz_

Erzbifehof (är-obieyisooyos, 111etk0po)ilanuo)') ifi der gejfiiiÖe

Obere (Bifcijof) eines aus mehreren Diöcefen gebildeten kirchlichen Spren

gels (Provinz). " .

7 Es liegt in der Natur jeder größeren Gemeinfchaft. daß zur Wahr:

nehmung ihrer Intereffen fich kleinere und größere Verwaltungskreife bil

den. welche in befiimmter Einheit erhalten werden. Die Entwickelungs

gefchichte jeder umfangreicheren Vereinigung beftätigt die Nothwendigkeit

einer folchen Organifation. und fo finden wir auch in der Kirche eine ge

wiffe Gliederung in der Verwaltung. welche man als hierarchifcihe Ord

f137) Fo'. 115. c. 3. . 13. o. 4. Z. 7.

138) l.. 5. 8. 2. 1). 3 . 9. 1.. 25. 0. (la legacia. (6, 37.) 1a. 36. pr'.

1). e10 onen-e. (27. 1.)

139) 11. 5. J. 2. 1). 34. 9.

140) 1.. 25. (7. 6. 37.

141) 1.. 5. 0, 6. 37.

142) 14. 9. s. 1. l). 34 9

143) l.. 1. l). 34, 9.

144) l.. 31. F. 2. 1). (16 oclim. 'd1 tranrf. 1e atio. (34. 4.)

14 11. 12. . 4. 1) (16 teligiorjo. 1, 7.)

1) Vgl, (Ii-t. 116111-61. c. 1 oq. Eau. 111. qu, 111-11. 1. 8. (f. u.

Ann-z, 79)). '1*jt. rie snyplencln negligentia yroeiowkom (11, 1. 10. in 111,

1. 8.). - Literatur: 7110111838111, reine -ac nord. 866123186 äircipiina

17. 1. 11b. 1. cap. 1111-11137111, ßingbane, vrigioez anal. [ib. 11. tii..

x91, Iof. Helfert. von den Rechten und Pflichten der Vifchöfe. Th. l.

g. 6--16 (dafelbfi: d. 5. S. 6. Nachweis von Monographien). Vinterim.

d_ie3 vYrzüglicijften Denkwiirdigkeitcn der chrifckath. Kirche. Bd. 11]. S. 269

1 .
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nung zu bezeichnen pflegt. Die Hierarchie iii aber 'nicht eine von Beginn

her ftindirte. fondern im Laufe der Zeit entftandene. -

Die Apoflel wählten weife zur Gründung der erfien Gemeinden die

Hauptfiädte der römifchen Provinzen. die Metropolen. weil von hier aus

die Verbindung mit den andern Städten und dem platten Lande leichter zu

bewirken war. Die aus einem folchen Mittelpunkte gegründeten Kir>7en

blieben mit demfelben in fteter Gemeinfchaft und konnten fo einen eignen

Verwaltungskreis fchaffen. da man in religiöfen oder bürgerlichen Ange

legenheiten fich-nach der Metropole hin zu wenden haufig veranlaßt wurde.

Als das Haupt diefes Kreifes erfchien dann der Bifchof der Metropole.

Schon im zweiten und dritten Jahrhunderte finden wir diefes Verhaltniß

für mehre Sprengel in Wirkfamkeit. welche feit der Reception des Chriften

thums im römifchen Staate durch Eonftantin den Großen bedeutend er

höht werden mußte") Was fich auf dem Wege der Sitte gebildet hatte.

ward auf dem Concil zu Nicäa im I. 325 gefehlicl) firirt (m08 antiquru

yeräoraf eco.) 3) und feitdem weiter ausgeführt 4). Der Bifhof der Metro

pole. nach diefer lilecroy oljtauue genannt (00110. nic., nativen.).

follte demnach über die anderen Bifclnife der Provinz (Eparchie) eine allge

meine Aufficht führen. für den Fall der Abwefenheit der Bifchöfe das Er

forderliche veranlaffen. für die Wiederbelebung eines erledigten Bisthums

fvrgen. die erfolgten Bifchofswahlen befiätigen. und Angelegenheiten von

allgemeinecem. die Provinz berührendem Intereffe in Gemeinfchaft mit den

Bifmöfen berathen und ordnen. zu dem Behufe Provinzialfynoden berufen

und auf denfelben den Borfih führen i5). Zunächfi kam es im Orientezn

einer allgemeinen Metropolitanverfaffung. Anfangs imOccidente nur hin

und wieder und zum Theil in abweichender* Form: dann in Afrika und

Spanien erfcheinen unabhängig von der Hauptftadt nach dem Alter die

Vifchbfe als Provinzialvorfteher (ap iron pi prima e 3 e i113, pri -

mate o) 6). ueber den Metropoliten ftanden WyxrxfliW-orrot. welcher

2) Eine weitere gefehichtliche Ausführung findet fich »bei Ziegler. prag

matifche Gefchichte der kirchlichen Verfaffungsformen in den erfien fechs Jahr

hunderten der Kirche (Leipzig 1778. 8.). S. 61 fig. - Gegen oupjq, .l3

anriqua eccleejae clircipiina (1188. 1., welcher ben im Texte angedeuteten allmä

ligen Bildungsgang der Hierarchie behauptet. fucht Binterim a. a. O. den

apofialifchen urfprung und die primäre Einlegung zu beweifen.

3) o. 6, (o. 8. (1131:. 1.1117. o. 1. 6. (1131:. wer). c. 7. (o. 7. (ii-t.

1.1"() .

4) e. 9, (Jona. nntiaoii. a. 332. (o, 2. (kan. 1x. qu. 111), die Queue

des (Ju-um, sparrol. 33. (ab 35.), f. v. Dreh. neue unterfuchungen uber die

Confiitutionen und Kanones der Aprfiel. S. 323 fig.

5) S. 13100!'. Llzltnol. 1111.711. cup. 12. in 6.1. I. 4. (ijßvxxle [Plein-o

paijtani o. rnenaurn cjyjtatnrn 'vermute-Z ringuijv enjm yrorincija yrneelnj*

ment, quornm nuctorjtatj er (Inner-inne oceterj oncerc1ote._einbjectj sunt, .ina

qoibns njbjl reijqna. tiger-e [inet. epjscopos; coli-titan() enjcn totiua ron-ineine ipajo cororoirea auc. (Die einzelnen Belege find unten anzufiihren.)z Vgl.

Laien-non, m1 o. 21. u. 102. Earl. ecol, nern.

6) Runter, prime-rain .reale-ine Sfrjcanue. (klnfniaa 1828. 4.) cap.

1121. 1'. - Lembke. Gefch. von Spanien. Bd. 1 (Hamburg 1831. 8.). S.

1 7 fig. *
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Ausdruck urfprünglia) mit yatriarcbae gleichbedeutend ift. Zuerft wird

das Prädicat sreliiepiaaopus im vierten Jahrhunderte dem Bifchofe von

Alexandria beigelegt 7)) auf dem Eoncil zu Ephefus (4Z1)_und Ehalcedon

(451) auch auf die andern Patriarchen übertragen) und dann auf jeden)

welchem Metropoliten unterworfen waren ei). Seit dem achten Jahrhun

derte wurde in Gallien 9) aber der Ausdruck srobjeyjaaopua den Metro

politen felbfl zu Theil) welche keinem Patriarthen unterworfen waren) und

da für den Occident überhaupt durch die Ausbildung des römifehen Pri

mats dieß allgemeiner der Fall wurde) fo _erlangten alle Metropolitan den

Titel Erzbifchof) welcher nun felbft als der üblirhere gebraucht ward. '

Zum Begriffe eines Metropoliten gehörte von jeher der* Befih einer

kirchllmenProvinz und die Infpection über fubjicirte Bifmbfe. Gerolffer

maßen als Primaten des zweiten Ranges wurden folrhe Metropoliterr mit

dem Namen Erzbifchof beehrt. Bei der weiteren Entwickelung der kirch

lichen Verhältniffe wurden aber auch einzelne Bifchöfe von der Gewalt der

Metropoliten befreit und felbfi mit Metropolitanremten in ihrer Diöcefe

begabt) worauf ihnen") felbfi *wenn fie keine Bifmöfe unter ihrer Aufficht

hatten) auch das Prädikat Erzbifchof zufiel 10).

*,1* 'Der Umfang derMetropolitan-Rechte war längere Zeit bedeutend)

wurde aber nach und nach theils aus dem Befireben) den römifehen Pri

mat .durch unmittelbare Verbindung mit den .Bifchöfen zu erhöhen) wie

dies namentlich den Pfeudo-Ifidorifmen Decretaleu zum Grunde liegt 11))

theils aber auch vermöge eigener Nachliiffigkeit und -Verfrhuldung: der :Me

rropoliten gefchmiilert l2). Vom Abhalten der Provinzialfynoden, hing

insbefondere ein großer Theil ihrer Befugniffe ab) welchenicht ausgeübt

werden konnten) da die Eonvocation der Synoden unterblieb. Das recht

licheVerhcilftniß des Erzbifehofs in der Mitte des fünfzehnten-Iahrhun

derts lernen wir vollficindig aus einer Würzburger Synode vom Jahre 1446

kennenlf). So erhielt es fich im Wefentliwen wahrend des" folgenden

Jahrhunderts. Das Eoncil von Trient berührte auch die Stellung der

7).st11nnu5ina espoiogia 11. Lpjpbanju: seiner.. haaren. o. 1.117111.

_ 8) S. U07. 16. 42. 55. 57. 8. a, -* lajciok. (Anm. 4. nit. o. 1. I. 3.

(nt.): Srcbiepjacopuä gruen() clinical* k-ocabnio, quoci .it onrnmus eff-econo

1-un1; ten-ec enjrn 'ia-rin apostolicnin, al; yraesiclec turn meetropalitnnis queen.

neten-js epiacopis.

'9) 'Lindenau-in 1. c. 1'. l. lid. 1. any. 111111. nr. 5. any. 1111W. nk. 3.

[ib, 11,. cap. 1.7_ p . f*

' 10) Darüber) ob folche Erzbifchbfe) denen keine Bifmbfe fubjicirt find)

als wirkliche oder nur Ehrenmetropoliten zu betrachten feien) ob alfo auch eine

von ihnen gehaltene Synode das Pradicat: n)*n0(1u6 proejnclaljs verdiene)

haben die Anfimten gtwechfelt. Auf einer rbmifchen Synode im Jahre 1725

wurde durch Franc. lila-ia kltonins die negirende Meinung vertheidigt und an

genommen. (S, Banani-rt 1(1)'. (Ic: nzinoeio (Lioeaornna lid. 11, „can 117.

s, 111 aq. S. 1x.)

11) Knust, 11a fontibn. at aonsilia _kseucja-lriaor. coilectionis Z. 20.

Vgl. Eichhorn) Grundfühe des Kirchenrechtes) Bd. 1) S. 69) 70. Anm. u.

S. 663) 664. '

12) ?darunter-in 1. a. 1". 1. [id. 1. cap. irren!,

13) Bei 110o1111e1n1, (koncilia (Permanjao '1'. l7. 10i. 320. Vgl.

Anni. 55.
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Metropoliten wieder mehrfach. ohne daß aber bie von demfelben getroffenen

Anordnungen (f. unten) in der That verwirklicht worden find. Da in

deffen in der neufien Zeit zum Theil untergegangene Erzbisthümer wieder

hergefiellt und neue gegründet worden. fo bleibt das den Erzbifmöfen zu

fiehende Recht. felb| wenn es für den Augenblick noch ruhen follte. doeh

von hoher Wichtigkeit und die Anwendung von der weiteren Entwickelung

der kirchlichen Inftitute. insbefondere von der Erneuerung der Provinzial

fynoden abhängig. Die neufien Eoncordate und Umfchreibungs-Bullen

beruhen übrigens auf den feit dem fechzehnten Jahrhunderte hergebrach.

ten Grundfähen und haben die den Erzbifchöfen entzogenen Gerechtfame

nicht refiituirtl4).

Der Metropolit. welchem nicht blos die Ehre des Titels zu Theil ge

worden (f. Anm. 10). erfciheint in einer zweifachen Qualität": denn einer

feits ift er Bifrhof einer Diöcefe (Erzdiöcefe) und im Verhältnifle zu diefer

wie ein gewöhnlicher Bifchof zu beurtheilen. andrerfeits aber ifi er wirk

licher Erzbifchof im Verhältniffe zu den übrigen Bifmöfen der ihm zuge

theilten Kirchenprovinz. infoweit nicht Eremtionen 1c') befiehen. Die

Gründe zu folchen Eremtionen find meifiens diefelben. welche eine Be

freiung von der bifchöflichen Gewalt veranlaßt habenw). doch treten dazu

noch eigenthümliche. wegen des Urfprunges von Bisthümern in Gebieten.

die bisher von der Infpertion des Metropoliten frei waren. oder auch zur

Anerkennung befonderer Verdienfie. wie umgekehrt zur Strafe gegen einen

Erzbifchof"). uebrigens wird dochgim Falle der Negligenz eines erimir

ten Bifmofs der nächfie Metropolit zum Einfäneiten berechtigt und die

Eremten follen fich den erzbifchoflichen Provinzialfynoden nicht entziehen l8).

Die Einrichtung und etwaige Veränderung der Metropolitanfprengel

iff. wie die Eircumfrription der Bisthümer. eine gemifchte Angelegenheit.

welche vom Papfie nach Vereinbarung mit den betreffenden Staaten be

 

_.4

14) M. vgl. z. B. wegen des Erzbifcixofs von Freiburg die Bulle y1-0

716a .cler-que vom 17. Sept, 1827: ürcbiepjoaopua in .un üioeceoi

e'. protejocju eccieeiastioa, uli ei; [Kyigoopj in profit-jo. quixquo (Lioeaeoj,

pleno inte opjscopalem jukjsüictjonem axercebunt, que-w juxta 6111101163

1111110 'ige-Woo ec pkueäentem oraler-jaa (ijsojplinnm eiaüem

con-petit. S. auch Longner. Darfiellung der Rechtsverhaltnifie der Vi

fchbfe in der oberrheinifmeti Kirchenprovinz (Tübingen 1840. 8.). S. 144 fig.

15) S. o. Drofte-Hülshoff. Grundfalze des gemeinen Kirehenrerhts.

Bd. 11. Abth. l. g'. 145. Eichhorn a. a. O. S. 674.

16) Darüber ogl. man den Art. Visthum. Vd. ll. S. 235 flg._

17) So droht Eugen l7. dem Erzbifchofe _von Riga mit der Entziehung

feiner Metropolitanremte über *das Bisthum Culm. wenn er das Basler Court(

befuchen oder anerkennen würde. im Jahre 1441._ .(S. "li-ici, (ie (konkurrier

ciono epiocoporutn in ciicjonibito 0141.115 'keutonror aaptentrtonnbbus, [Legi

mootij 1819. 4. Docu-rt. ni'. lll. xing. 11-13.) Bcifpiele .anderer Exem

tionsbcwilligungen für die Dibcefen Errnland. Left-l u. a. t'. m. bei _Iacobfom

die Metropolitanverbindung Rigas mit den Visthümern Preußens. in Illgen.

Zeitfchrift für die hifiorifche Theologie. Bd. 7]. und Bd. "lll. , Desgletelnn

wegen Paffau kfofkjngok, "Krim-joa jlluotrat. 1. 1164, eit, bei v. Dcofte

.bülshoff a. a. O. -

18) (Lone. Print-ut. sees. 111117. cal). 2. 11a reform.

17. 5
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wirkt werden muß. Ein Zufammenfallen der politifcljen und kirchlichen

Grenzen ifi wegen des bedeutenderen umfanges der Erzbisthümer") nicht

fo leicht herbeizuführen. Auch waren von jeher die bürgerlichen und kirch

lichen Metropolen nicht immer diefelben) indem Veränderungen auf einer

oder der anderen Seite nicht eine Nachfolge refp. des Staates oder der

Kirche veranlaßten.

Die Rewte der Erzb ifchöfe beziehen fich theils auf den orclo,

theils-auf die Iurisdiction) theils auf die äußere Ehre. Wir betrachten die

felben im Einzelnen) mit Rückficht auf den gefchichtlichen Verlauf derfelben,

l. .loi-a orcljnjg.

Der Erzbifchof ift ein Bifchof. Da aber der 01-60 eyjaooyj der

höchfte ifi) fo können ihm befondere _jut-u oi-clinjg nicht zuflehen: denn die

ihm fruher gebührende Eonfecration der Bifchöfe (f. unten) war

mehr ein Ausfluß feiner Iurisdiction.

ll. .lui-a jnrigeljotjodjz.

Die dem Erzbifayofe competirenden IurisdictionsreGte pflegt man in

folche einzutheilen) die er nur in GemeinfGaft mit den ihm fubjicirten Bi

fchöfen) alfo insbefondere auf einer Provinzialfynode) auszuüben befugt

ifi (j ara cornmunja)) und in folche) deren Handhabung ihm felbfi

fiändig uberlaffen ifi (jut-a r oral-ea t a). Jene ruhen zum Theil

factifä)) zum Theil find fie aber den Erzbifchäfen gänzlich entzogen) diefe

find bedeutend gefthmälert. Ein Hauptrecht des Erzbifmofs ifi 1) die

Berufung der Pr ovinzialfynod en) das Präfidium auf denfelben

und die Publication_ ihrer Schlufie. Urfprunglicl) wurde gefehliclj jährlich

zweimal) fpäter einmal eine Provinzialfhnode gehaltenA). Schon feit

dem dreizehnten Jahrhunderte gefchah dies feltenN)) und man hielt eine

dreijährige Synode für geniigend) wie das Eoncil von Bafel bereits an

ordnete A)) der Cardinal Eampegius in der Reformationsordnung 1524

wieder einfchränkte 24) und das Eoncil von Trient allgemein e.uerte 2“).

Deffen ungeachtet find die Provinzialfynoden auch feitdem nicht regel

mäßig und feit dem vorigen Jahrhunderte faft gar nicht mehr gehalten

worden. In der neuefien Zeit find aber eindringliche Wuufche deshalb

geäußert worden 26) und dies mit um fo größerem Rechte) als manche An

19) S. oben Art. Bisthum) Bd. ll) S. 234. - Wegen der jeht be

,fiehenden Erzbisthiimer f. m. die dafelbfl: Anni. 15) cit. Lit.

20) Beifpiele bei Fo. [fr-lil. Mayor (pr-zes. Fo, Fan. Maroon.), (1138.

al. pkjmatidqo, rneteopoliiani. ei; roljquia eyjrooyis eooleaine (Formac-jene eel.

[ll. (kjpoiao 1741. 4.) Z. 7ll.

21) c. 3. 4, 6. (list. 117111. (Enno. [fliesen. a. 325. sntioclr. 332. |

clmlcecl. 451.) verb. o. 8. (ll-t. x011. (Conte. Qntjocli. u. 332.) - o, 7.

oorl. (Eon-r. Mic. ll. u. 787.) ' o. 25. x. e10 aecnsationjbno. (5, 1.) (ln

coo. lll, in (Loncjl. batokan. n. 1215.)

45 22) Vgl. meine Anni. 17) cit. Abhandlung bei Illgen) Bd. 71) Auw.

f! . .2g3) 8283. 717. vom 26. November 1433. *

24) Cay. xx". bei linkt-beim) Eonoilin (Ietmnniao1om. 71. Fal.

208.

25) 863a, xxl'. cap. 2*. (lo kei'.

26) M. f. vom I. 1837 und 1840 die Verhandlung mit dem Erzdifchofr
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gelegenheiten gefehlicl) nach gemeinfamer Berathuug erledigt werden fol

lenLÜ. - Zur Synode find die dem Metropoliten untergebenen Bifmöfe

zu erfcheinen verpflichtet 21')) und heißen mit Beziehung darauf au t" 1'1- a

Z e 1:. ei (Suffraganbifmöfe) ) „ quju 8 nike-ö Z a 11 lu 1- Orolrieyjoooyo

in 0166i() eyjuooyalj, pole in aoneear-anäa (11103 eyiraoyoo, cele

brenäo oonoilia etc.“ Hiermit hängt zufammen

2) das Recht des Erzbifchofs die Provinz zu vifitiren.

Die Vifitation follte eigentlich jährlich erfolgen) ftets aber mit der eigenen

Diörefe der Anfang gemacht werdenW). Auf dem Eoncil von Trient kam

die Angelegenheit zur Sprache und es ward hier die 'ilnfimt vertheidigt)

daß) da die Erzvifchöfe fich nur im Namen) nicht eigentlich in der Autorität

von den Bifmöfen untecfchieden) in der Handhabung der Vifitation aber

die Autorität des Erzbifciyofes zur Vollziehung komme) eine Vifitation

immer erft auf einer Provinzialfynode befchloffen werden muffe Z0). Das

Conti( decretirte daher: „n hletrapeljtanie , ella-n yast yleoe 'Zeit-trum

yroyriam oioeaeeiln , non rieitentur (Zalbecjralea eccleejue, neque

bjoecezeo euerum aolnprer-jnaialjun) , 1118i (rauen oogujtti et ptobntei.

in com-uw yraeinaialj“ 31), Schon auf dem Eoncil felbft erklärten die

Metropoliten) daß diefe Verordnung eigentlich jede Vifitation unmöglich

mache) da der einzige der Prooinzialfynode präfidirende Erzbifchof wohl

immer von der Gefammtheit der Bifchöfe Überftimmt werden wurde. Da

icberdieß die Provinzialfynoden jeht nicht gehalten werden) fo ruht diefes

Recht um fo mehr. Jndeffen find doch die einzelnen Diöcefan-Bifmöfe

felbfi zur regelmäßigen Vifitation verpflichtet. Der Erzbifchof kann daher

im Fall der Negligenz) zumal wenn das Bisthum erledigt ifi) für die

Vifitation forgenM). ueberhaupt kann aber dem Erzbifchofe nicht abge

fprochen werden .

Z) das Recht einer allgemeinen Aufficht über die Provinz

und dem entfprechend die Sorge fur Erledigung der Bedurfniffe der Diö

cefen) infofern dieß nicht anderweitig gefchiehtw- a) Es lag dem Erz

bifchofe fruher ob) die Wiederbefebung erledigtet Bisthumer bewirken zu

helfen 3')) den net-gewählten Bifchof zu confirmiren und zu confecri

 

von Freiburg bei [engine-ala, 146W [ljotokjco-eooleejaßtjca, Zahrg. 1837)

S, 308-314 und in der Allgj Kirchenzeit. 1840) Nr. 114.

27) M. f. z. B. Tone. ricl. ee“. xx111, cap. 18. (16 tet'. ueämxxy.

cap. ult. (ie ref. _ *

28) o. 10, Eau, 111. qu. 171. (di-ook l. a. 865.) Vgl. c. 12 oq, (1181:,

117111. -_ Tone. 71-13. 1. o. S. auch Anm. 18).

29) e. 14. x. (1e cenoibue. (3. 39.) ([412611]- 111, a. 1181.) c. 1. e03.

in b). (3. 20.) (lnnoo. 117. a. 1252.) c. 13. Z. 7. x. (16 baeretioio. (5.

7.) (ln-we. 111. a. 1216.) _ _ _ _ 7

30) Zakpj, biotol-ja Enno. 'krtäeutlnl 11d. 1'111. (mg. 889. (ec1.

16 2. 4.

2 31) )()0nc. *kenn rer.. xxl?, cap. 3. (16 ref. M. vgl. die verfuchte

Reäzrfertigung diefer Vefiimmung bei 'known-Kaul l. c- cap. x1-_Ä7111.Z. unt.

32) c. 4. (12 negfigentja preelatorum ln 7].. (1. 8.) (Zontfuclue 17111.)

33) Cana. 191e. o. 4. 6. u. 325. (o. 7. 8. 018c.. 1.11111.) 60110, (Marija.

e. 12. a. 347v381. (?) (c. 6. (1181. unt.) o. 36. 018T. 1.11111. (bee l. o,

446.) Vgl. auch o. 19. (Zone. .4nti0e11. 332. (o. 2. 3. (list. nur.)

5*
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ren 34). fo wie von demfelben fich d n Metropolitaneid leifien zu laffen 1w).

Diefe Verpflichtungen und refp. efugniffe find meifi Refervatreciue der

Päpfie geworden 36). und den Erzbifwbfen ifi nur das Recht geblieben. für

den Fall der Erledigung einer bifchöflichen Stelle einen General-Vicarius

und Oeconomen zu befiellen. wenn das Eapitel nicht feinerObliegenheit nach

*kommt. innerhalb acht Tagen die Verwaltung zu reguliren 37). b) Jft

die Dibcefe befeht. fo foll der Erzbifchof darüber wachen. daß fie regel

mäßig verwaltet werde. Iede Amts- und Pfiichnvidrigkeit der Suffra

ganen foll er rügen. - Früher ertheilte er den Bifcljöfen. welche verreifen

wollten. die erforderlichen iiterne Formate-ez W). jeßt foll er darauf fehen.

daß Refidenz gehalten werde. die Gründe der Abwefenheit des Bifchofs

prüfen und befcheinigen. und wenn die Abwefenheit über ein Jahr dauert.

davon dem apoftolifchen Stühle Anzeige machen 39). - Er foll feine Auf

merkfamkeit auf die einzelnen geifiliwen Jnfiitute der Didcefen richten.

befonders auf die Erriäitting der Seminaretw). darauf achten. daß die

geiftliwen Stellen zur Zeit befeßt werden und im Falle der Nachläffigkeit

der Berechtigten. felbft die Provifion bewirken ljare (ieedlntidni.) 41).

In allen wichtigen Angelegenheiten kann der Erzbifchof von den Suffra

ganen Bericht fordern; früher mußten felbft nach der Obfervanz die Bi

fchöfe jährlich den Metropoliten befuchen. um mit ihm das Nbthige zu

verabreden 42). was aber das Eoncil von Trient abgefchafft hat 4i).

4) Ein befonderes Gefehgebungsrecht für die Provinz kann

dem Erzbifchofe nicht beigelegt werden. Von Bedeutung war früher die

von der Provinzialfhnode ausgehende Legislation. deren Beobachtung in

 

34) d. 1. (iind. 141111. (1.60 1. n. 458.) (7. 21, 11, (10 eine-tions. (1. 6.)

(lnnod. 111. a. 1200.) d. 28. s. 1. 1L. edci. (icio-n a. 1202.) c. 44. E011.

(ieiem in Edna. 15111811111. n. 1215.)

35) d. 13. x, (ie cnnidritatd et obeciientin. (1. 33.) (Gregor. 1x. n.

1227.) 'Vgl die oben Anni. 17) cit. Abhandlung bei Illg en. Bd. 71. Anm.

83 a .
Z6) Allgemeiner erfi feit dem Ende des funfzehnten Jahrhunderts. Im Wic

ner Eoncocdat von 1448. fo wie in den Fürfienconcordatcn. heißt es noch:

0110.1 cdnfirmnti nt par nda (papa-n) proviai liiletrdpdljtnnin .nid at aliin

pri-Ostend (indien jnrnmdnta et' alice. quad (in jut-d tdndntur. - Einzelne

Ausnahmen zu Gunfien der Erzbifchbfe haben fich aber bis in die neuefie .Zeit

erhalten wie für d E b' S lb . S. d At. B* f Bd.ll- S. 2.19' en rz ifchof von az urg en r tfcho .

87) Vgl. a, 16. 19, (i181. 14111. (Gregor 1. a. 595. 1103.)- c. 3. (Jan.

111. qu, 11. (Edna. 121c. 11. a. 787.) Edna. '1'ri(1. oder. xxl?, dan. 16.

(10 reform.

38) (Ldnoii. Evtl). 111. n. 397. a. 28.

39) Edna. '1'rj(1. ces.. 71. dan. 1, dann. xxlll. cap. 1. (id reform.

40) Edna. '1'ri(i. oder. xxnl. cup. 18. (id reform.

41) d. 2. in fin. 11. (id cdndeze. prndbancja. (3. 8.) Edncii. heiterem.

n. 1179.) d. 3. 11. (id anyplencin negijgenria prneintdrnni. (1. 10.) (ln

ndc. 111.)

42) S. 1110111113-111 1. d. (rap. )(1Ü71l1. nr. 12.

43) 8288. 11x17. cup. 2. (ie rat): Dido Lpiddoyi cdlnprdvindjaidn prae

toxtn cninalibot donrnetnäinjo nei iilatrdydiitanani docleäjnln acc-euere in

poster-une ini-ici ddmpeilantur.
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F

den einzelnen Diörefen erfolgen mußte 44). Zum Erlaffe von Hirtenbrie

fm. welche die beftehende Disciplin einfchärfen können. i| der Metro

polit natürlich berechtigt. Wefentlime Veränderungen "ollen aber felbfi von

der Provinzialfynode nicht ohne Zuziehung des Papftes bewirkt werden W).

5) Anfprucl) auf befiimmte Abgaben der Suffraganen hat der

Erzbifmof nicht, Eine Nothfieuer (Zubujäjum oaritatjeum). welche der

Erzbifclyof mit Genehmigung des Papfies 46) oder nach Befrhluß der Pro

vinzialfynode47) ausfchrieb. wurde jeht immer von der Erlaubniß des

Staates abhängen. Das wichtigfie Recht-bleibt noch immer

6) die erzbifchöfliche Gerichtsbarkeit, Die Bifmöfe find

dem Erzbifcizofe „ Wetkoyoljtuvu [ez-e Inkjet-tim") und hiernach erfcheint

diefer gewiflermaßen als (jräjourjuß der Suffraganen. Eine förmliche und

vollfiändige Jurisdiction hat er aber darum nicht. Schon nach cilterem

Rechte durften Befchwerben über einen Bifmof an ihn gebracht und von

ihm erledigt werden49) und dieß muß auch jeßt noch als befiehend aner

kannt werden. Wirkliche Criminalfälle follten an die Provinzialfhnode

gelangen. Schon feit Pfeudo-Ifidor kam es aber zu Befinänkungenäo).

indem die Päpfie fich die gröberen Fälle als 67111838 major-ea refervirten.

enorme minor-eo der Provinzialfynode beließen, Die Befugniß. Cenfuren

gegen die Bifciyöfe zu erkennen. verblieb dem Metropoliten U)) doch foll

* diefelben in Perfon und nicht durch feinen Vicarius ausfpremen. Das

Spcciellere wegen der Criminalgerimtsbarkeit befiimmte das Conci( von ,

Trient. (Lau-rue gramm-eg foll nur der Papfl beurtheilenz erfordert

aber die Sache eine Verhandlung außerhalb der Curie. fo wird dem Me

tkopoliten eine Special-Voilmackyc zur Infiruction der Angelegenheit er

theilt. die Sentenz jedoch dem Papfi vorbehalten. 0811386 minor-es ref

fortiren von der Provinzialfynode oder einer von derfelben ernannten De

putationN). In Civilfamen der Bifciyöfe bildet der Erzbifckzof [elbftfiän

dig die erfte Infianz. in Civilfamen anderer Perfonen geht an ihn die

Appellation") Dies ifi auch in den Grenzen der kirchlichen Cognition '

44) Tone. 'l'o[et. x71. e. 9. n. 691. (o. 17. (Lieb. zer-ln.)

45) (ko-io. 'kl-jäenc. nes.. xx'. cup. uit.. 6a kei'. '

46) Dirß gefchah z. V. 14. Juli 1482 für Preußen.- S. bogjel, 00

äex äiplorn. 'l'. 7. ur. uxxxull.

47) M. vgl. e. 1425 vom Erzbifchof von Gnefen. Iacobfon. Gefch. *

der Quellen des preuß. Kirchenreehtes. Th. 1. Bd. l. Anhang. Nr. l.

48) o. 11. pr. x, (je ofiicio juäjoja 01-6. (1. 31.) (lunooeut. lll. u.

1204.

4)9) c, 20. 00m-, Paletten. [1]. a. 589. (u, 6. Eau. B. qu. ljl.)

50) c, 1. Eau. l7. qu. 7, o, 4-7. (Kuu. 1x, qu. [ll. (ka. lo.)

51) c, 52. x. öfaentencjn exec-ld. (5. 39.)

c. 1. (ia offioio 'jam-ij in 7]. (1, 13.) (luuoc. 7. u. 1250:). o. 1, s. 1.

.ie officjo otclinukjj iu 71. _(1, 16.) (luuoo. l7. jo cancel. [ae-Fried u.

1245.

5)2) (Zone, 'lu-jä. aaa.. Al". cup. 6. 8. 8e“. xxl?, ca .5. (L6 rei'.

u“, 71- oay. 1. 1er.. W111, cup. 11. rio kei'. - ßen.. um say. 8.

el i".0 rZ3) e. 15, niet, ATU, (Enno. Notieren. u. 332.) o. 35. o. 1]. qu.

7L. (Tous. [Wie-nau. e. u. 416.) o. 1. (lo 1111'. orcl. iu Ü. (1. 76.) c. 3

(klonok. [ll. u. 1225.) q
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jeßt von Seiten des Staates anerkannt geblieben a4). - Wenn gleich

Ordinarius der Bifmöfe. ift der Metropolit darum ni>7t zugleich_ Ordina

rius der Diöcefanen. außer in feiner eigenen Erzdiocefe. Daher fehlt ihm

auch im Allgemeinen die Befugniß . Angelegenheiten der untergebenen der

Bifchöfe zu entfrheiden. Innocenz [ll, äußerte dariiber im Jahre 1204:

Qrcbieyizcoyu. in .olkraßaocj 8111181111111 cxcc ptis q uib 11 811a m

articulir ouiiam kabel yotcotatem fM). Diefe Fälle zählt die Gloffe W)

auf: „ 011111 ejefiatur in 111711118- officiia a conouetuäinc metroyoli

tanoe ccclesiaa; 11i äeliquit in einc äjoeceai; .i bubet yrueciium io

.Iioeceai aua; ci cauaa tiefer-afai- 1111 cum par* aypellatiooem; cum

1111301111113 ab arcbieyiacoyo 11011 mit [zieren-o eyircoyo; 11i 0111111111111.

cauoa eat inter- eyiscoyum et ciericum 811111113 .i clekicua kabel cirjlem

causain contra eyiacoyum u. a.“

7) Einige fpecielle Rechte find jeßt nicht mehr in Gebrauch.

wie die früher vom Erzbifckwfe ausgehende Anordnung der gleichzeitigen

Ofterfeier 57). das Recht zur Ertheilung von Ablafien für die Provinz W).

was jeßt von befvnderer päpfilicher Erlaubniß abhängt u. a. m.

ill. .lui-a Natur ef äigujtatio.

Die Ehren - und Staatsrechte der Metropoliten find nach und nach

erworben und eher erhöht. als vermindert worden. Dazu gehört:

1) die hohe Stellung in der Hierarchie der Iurisdictior_

Früher war das Prädicat: Erzbifchof nur den Patriarchen eigenthümlich

(f. oben Anm. 7) fig.) . fpäter erhielten es alle Metropoliten. Die Erz

bifchöfe folgten daher in der Hierarchie unmittelbar auf die Primaten d9)

und gingen den Eardinälen. welche bis zum vierzehnten Jahrhunderte nur

von der Qualität ihres Amtes ihre Würde entlehnten 6"). im Allgemeinen

vorol). Seitdem nehmen die Erzbifmöfe aber die nächfie Stelle nach den

Cardinälen ein und haben den Vorrang vor den Provinzialbifcizöfen über

haupt. - Das Rangverhiiltniß der Metropoliten unter einander beruht

in der Hauptfache auf der Zeit der Ordination und ift darnacl) in Fällen

(io qppeilat. in 71. (2. 15.) (lnnoc. l7.) u. v. a. f. auch (Tone. Ftir!,

3.233. 11x117. cap. 20. rio kei'.

b kW) 'Die fpeciellere Ausführung f. m. im Art. Geifiliche Gerichts.

ar eit.

55) c. 11. 1c. (i0 01i'. inci, 01-11. (1. 31.)

56) Die Glofie iii hierbei die Quelle fiir die Entfcheidung der oben Liam.

13) eit. Würzburger Sonode.

57) er, 24_ gg. (list. lll. (io con-eck. Vgl. Vintrrim a. a. O. S.

280. 281.

58) c. 15. x. (ie poonitout. ei; karniaäionibo.. (5. 38.) (l-.lonoiu l1). o..

1220.) c. 1. e08. in 71. (5. 10.) (innoc. 17. o. 1245.)

59) Vgl. c. 1. 2. Eau. lx. qu. [ll. ' *

60) S. denArt. Cardinäle. Bd. ll. S. 568. Vgl. Eichhorn. Grund

faße des Kirchenrechtes. Bd. l. S. 599. ueber das Verhaltnißzu drn papa.

lichen Nuntien ifi oft gefiritten worden. M. vgl. lnzgatio aportoiica yet-i

MoFZii Car-feier eci. (Lionel. (Nikceburgi 1840. 8.) 11g. 88. 89. 100. 101.

61) S. 7., V- ). [-1, 13611111121- zum cap. 4. 11c crimino faiai, (5.

20.) Note 7. (Corp. jut. can. "k, ll. (1113. 782.)
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des Streites öfter beurtheilt worden W). Das Verhältniß der drei geift

lichen Ehurfürfien und Erzbifcizöfe in Deutfäiland war durch befondere

Gefese geregelt")

2) Die politifche Stellung der Erzbifmöfe wurde früher und

bis zur Auflöfung des deutfcizen Reichs durch ihre landesherrlichen Rechte

befiimmt. Seitdem entfcheiden die partikulciren Verordnungen der ein

zelnen Territorien. In Baden hat der Erzbifmof die erfie Rangclaffe un

mittelbar nach denStaatsminifiern 64). in Oefterreich gebührt ihm der erfte

Plab in den Ständeverfamrnlungen u. f, m65).

3) Den Erzbifmöfen gebühren demnächft auch befondere Titel.

Das Prcidicat: von Gottes und des päpftlimen Stuhles Gnaden. fo weit

es üblich ifi. theilen fie mit den Bifmöfen 6ii). Gewiffe Titel. wie Pa

triarch. Primas. Fürft u. f. w.. find einzeli-.n Metropoliten eigen

thümliw") Den Titel Eminenz verlieh urban 711l. den drei geifi

lichen Ehutfürfien W). Dem Erzbifchofe von Freiburg ifi das Prädicat

Ercellenz beigelegt. Er foll angeredet werden: Hochwürdigfter Herr Erz

difmof. Erzbjfmöfl. Ercellenzö9). In Preußen erhalten die Erzbifmöfe den

Titel: Erzbifchöfliche Gnaden 70) u. a. m. - Eine befondere kirchlisje

Auszeichnung ift

4) die Ehre des Kreuzes (erux 8681810116) 71). Der alte

Gebrauch. bei Prozeffionen ein Kreuz vortragen zu lafjen. wurde befon

ders von den rörnifmen Bifmöfen auch unabhangig von förmliche-n Pro

zeffionen beibehalten. und ging dann auf die apofiolifmen Legaten. die

Patriarchen und Primaten. fo wie auf die Erzbifchöfe. über. Einzelne

Metropoliten erhielten das Recht als ein befonderes Privilegium feit dem

eilften Jahrhunderte") Allgemeiner wurde es feit dem dreizehnten Jahr

hunderte und auf dem Eoncil zu Vienne 1311 von Clemens bi. allen

Erzbifmbfen überhaupt verliehen ")z und zwar in der ganzen Provinz

62) Vgl. Lineare", live-men., epi-t. 111.17. cap. 16. 171060.1-

äu., bjvtorja libemenzie lid. 111, cap. 13. 20. ' '

63) S. goldene Bulle Earls 17, . 111 . S. 2. Tic. 1111111. h. 1.

2 u. a.

64) Verordn. v. 2. Marz 1837 bei Andr. Müller. Lexikon des .Kir

ehenrechtes. Bd. 11. S. 755.

65) S. Helfert a. a. O. h. 16. S, 35. -

66) S. die fpecielle Ausführung über diefen Titel intArt. Bifmof. Bd.

ll. S. 228. Anm. 95. '

67) ßeneeliot, tio sz-naäo äioecesana [ib. 11. cap. 17, S. 71. 711,

- Helfert a. a. O. S. 36 (daraus der iobrtliche Abdruck bei Andr.

Müller a. a. O. S. 754).

68) v. Droiie-Hülshoff a.-a. O. 9. 143. Anm. 673.

69) S. die Axim. 64) eit. Verord. '

70) Minifierial-Refcript vom 12. April 1832. (v. Kamps. Jahrbücher

für die preuß. Gefehgebung. Hit. KB117111. S. 415.)

71) S. 'kbarneiosiim lid. 11, cap. 1.7111. nk. 71, cap. 1.xx, 13e

oeäict 1117. 41s .Zittauer äioeoestina lid. 11. cap. 71. nk. ll. Vinterim

a. a. O. S. 307 flg.
72) Beifpiele in den in den vor. Anm. eit. Schriften. Vgl. auch c. 1.

x. dt lite pentienio. (2. 16.) (Mert. 11]. o. 1170.) '

73) 01ern. 11. e18 yrjeilegii.. (5. 7.)
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auch an eremten Orten die Anwendung erlaubt. Nur bei Anwefenheit

eines apoftolifchen Legatusxa later-e und um fo mehr des Papfies felbfi

foll der Gebrauch unterbleiben 74). Dieß muß auch jekt noch als beite

hendes Recht anerkannt werden: denn. wenn Kanoniften. gefiiißt auf die

Vorfchrift des Conrils von Trient75), daß in einer anderen Diöcefe Nie

mand ohne Erlaubniß des Bifchofs Pontificalien verrichten. namentlich

nicht ordiniren folie. fordern. daß der Crzblfclyof in einer eremten Diöcefe

nur mit Confenfe des Bifcilofs fich das Kreuz dürfe vortragen laffen"),

weil man das öffentliche Auftreten als Erzbifclyof zu den Domina-allian

rechnen muß. fo feheintdieß nicht gebilligt werden zu können. weil das

Wefen der Pontificalien in der wirklichen Vollziehung einer Handlung

vermdge des 01-(10 befteht77). ueberdieß enthalt das tridentin. Concil in

jener Verordnung nichts Neues. fondern beftätigt nur eine ganz alte

Vorfchrift. mit welcher die Verordnung von 1311 fchon vereinbar fein

mußte. - Das Recht des Kreuzes haben übrigens in Verbindung mit

dem Pallium auch mitunter einfache BifGofe vermoge fpecieller Verlei

hung78). Vedeutungsvoller ift aber

5) das Recht des Pallii felbft79). Pallium ift ein drei bis

vier Finger breiter weißer wollenec Kragen. an beiden Enden um einige

Zoll verlängert. Darauf find fechs Kreuze von fchwarzfeibenem Zeuge

genäht. Es 'wird als geifllicher Schmuck fo getragen. daß die beiden

Enden über Bruft und Schultern herabhängen W). Der Urfprung def

felben ift fehr beftritten. Manche leiten denfelben von dem Stirnbande

des jüdifGen Hohenpriefiers. oder dem hohenpriefierliclhen Mantel (Mahil)

ab Ü). Andere erklären das Pallium für einen Mantel. welGer im Oriente

einen Theil der kaiferlichen Kleidung bildeteN). Sicher ift die Entftehung

nicht nachzuweifen. Daß aber das Pallium ein Mantel gewefen. welcher

74) Vgl. o. 23. x. (io r-iyjla iin. 5. 33. [onna. [ll. u. 1K). .
75) Zero. 7]. cap. 5. 11!.; :v1.3 ( ) ( G

76) v. Drofle-Hnlshoff a. a. O. F. 143. Anm. 671.

77) Aueh Helf ert a. a. O. S. 34 findet in der Vortragung des Kreuzes

keine Pontifiralhandlung. .

78) S. Bd. ll. S. 229. Anm. 102. Vgl. ßonoäicr Aldi., (10 o7

noäo niederen-na [ib. kill. cap. xy. nk. x u. xx. Getrennt vom Pallium

erhielt diefe Ehre durch Benedict x17. der Vifchof von Elehfiädt.

79) S. eijat. 6. Pit.. x, (Io auotokjcato ei: neu yuiiii. (1. 8.) Verb.

Jutta'. 00mm. l, bi. - 'kironragrjn 1. o. [i. l. [ib. [i. cap, xur. or.

7l[l_)(, x711!, cup. lalll-lFll. ßenoäjct x17., tio 37-10110 elioßc.

lid. nur. cap, xy. nr. 71]. aq. Binterlm a. a. O.-). (F. ker-tech,

([6 orjgino, nau et uuotorjtoto pallii urcbjeyiocoyalia. l-lelnistaä. 1754. 4.

Euler-sui, rie paliio. bienecjis 1820.

80) So ifr das Pallium befchafien. deffen fich der Vifehof von Ermland

bedient: Nach der Vefrhreibung. welehe Andere davon machen (z. B.'l3arebe1,

(le pull-o. llerdipol. 1753. 4., f. die Stelle bei Eichhorn. Kirchenrecht Bd.

F. S, 672. Anne. 9. Vinterini a. a. O. S. 303 u. 304 u. A.). follen

die Kreuze roih und fchwara. auch eingewirkt fein.

81) S. Con-aw- 'kolle- uci auf). 1. x. b. t. nc. 7. Vinterim

a. a. O. S. 291. ,

82) So Leck. (lo lil area, (I6 concokäiu aaoerciocii et jrnperji [ib. 7].

ray. 6., welchem Barthel u. v. A. folgen. -
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im Laufe der Zeit verkürzt worden. kann mit Grund nicht behauptet

werden. .In der Zeit. in welcher daffelbe zuerft erwähnt wird. erfcheint

es bereits in der verkürzten Form M). Es findet fich zuerfi im vierten

Jahrhunderte bei den Bifcljbfen im Oriente. unter dem Namen einvers

9x01-, befiehend aus Wolle. nicht aus Leinen und das Lamm dezeichnend.

welches der Herr fuchte und auf feinen Schultern trug. zur Mahnung

für die Bifcljbfe. Ehrifii Nachfolger zu fein o4). Im Occibente ift die

erfte urkundliche Namrictn aus dem Anfange des fechfien Jahrhunderts.

indem im Jahre 504 der rbmifche Bifchof Symmachus dem Erzbifäwfe

Theodor von Ungarn und Lorch das Pollium überfchickte. zum Schmuck

des priefierlimen Amtes und zur Bezeugung der Einheit mit dem ?lpofiel

Petrus begehrt. und ertheilt zum Zeugnißx. daß Theodor Erzbifchof fei..

und feine Kirche eine* erzbifcljöflime mi). Seitdem findet es fich öfter er

wähnt. und zwar unter Vigilius und Gregor l, mit der Einwilligung

des Kaifers. wovon aber der Grund wohl in den Zeitumftänden gefucht

werden darf") Eine fefte Theorie bildete fich übrigens erft allmcilig und

wurde befonders durch Bonifacius befördert. indem derfelde auf einer-Synode

zu Mainz im I. 742 den Befchluß veranlaßte. daß die fränkifclhen Metro

polite fich fiets von Rom das Pallium erbitten follten 97). Daraufmach

ten die römifcijen Bifwbfe es zum Princip. daß jeder Erzbifchof zur An

erkennung feiner Stelle des Pallii von Rom bedurfe. wie Johannes 711.

im Jahre 877 auf dem Eoncil zu Ravenna erklärte") Auch wurde

nun der Grundfas feftgefiellt. daß nur der römifche Stuhl das Pallium

zu ertheilen die Macht habe. Seitdem ifi in der Hauptfache nichts ver

ändert worden und es find daher die einzelnen Befiimmungen felbft aus

einanderzufeßen. -

Die Verfertigung des Pallii erfolgt nach fehr genauen Anordnungen

unter Leitung von fünf damit beauftragten piipfilicijen Subdiaconen. Am

21. Januar. als dem Tage der heiligen Agnes. werden zwei weiße Läm

mer in zwei Körben. die von einem Pferde getragen werden. zum Vati
ican geführt und aus dem Fenfter deffelben auf die Straße hinab vom

» Papfte gefegnet. Dann werden fie in die Agneskirche felbft gebracht und

während des Hochamtes beim sgnus bei von den Geifilichen der Kirche

auf den Altar gefeht und confecrirt. Sie werden dann auf eigener Weide

gepflegt. gefchoren und die Wolle. jedoch mit anderer vermifcijt. weil fie

fonft nicht genügen würde. von Klofterjungfrauen gefponnen und daraus '

83) M. vgl, Jacob. (Xotbofraciua oc] a. 1, 0, '1'b. (Ia babiiu,

quo otj ..poi-tot inte-a ()rbom.-(14. 10.) E11. Ritter. 10m. 11. fal. 236.

84) loicloros keluriota (+ c, 440) [ib. l. epiot. 136.

85) Bei Manni, 001]. Tone. '1'. 7111, f0'. 228. Vgl. kejet, Eo

elqx äiplomnticuo Nougat-jaa. (ofen 1829.) ac] u. 504.

86)1"ettse11 l, c. og. 196 8g. Vgl. Giefeler. Lehrbuch der .nir

Ösngefch. Bd. 1. Ö. 115. Vote 11. z

' 87) beer-fixieren in noetra .z-noäali conventi- ldlotropalitnnoo palliu

.b 111a .ecle (innerer-er et er omnia [erneut-pin ("en-i onna-ride sequi_ (Levi

elerore eco. (Lyirt. 07. ?(1). Zotten-ji. L-lartnboim, 00m3. (ier-menue. '1'.

1. 101. 67. 68.)

88) E. 1. (1181. E.
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*die Pallien felbfi gearbeitet. Diefe felbft werden nun am Vorabende der

Apoftel Petri und Pauli nach gehaltener Vesper in der Kirche des Vati

cans mit Weihwaffer und durch Anräucherung geweiht) und eine Nacht

auf den Altar gelegt. der Über dem Grabe des heil. Petrus erbaut tft)

tvoher das Pallium ein (erkrankt-atom (jo col-yore 8. Leu-i oomluru

genannt wird W). Vis zur Verfendung an die Metropoliten werden fie

nun in einer .Knpfel Über der Cathedra, auf welcher Petrus zuerft gelehrt

haben foll, aufbewahrt.

Nach dem jehigen Rechte hat nur der Papfi die Befugniß, das

Palljum zu verlejhenW). Jeder Erzbifmof bedarf deffelben: denn es hängt

davon die Fülle feines Rechtes und felbft das erzbifmöfliche Prädicat abe

dem'. Innocenz 11]. erklärte im Jahre 1200: doo äeberet arebjeyisoo

pom 8e aypellare, prjußquam a pobjs palljnm anaoeyjßäet, in quo

yootifionljs okfjcjj yleujtnäo vom arobjeyjcooyaljo

nominjo ayyellatjouo context-tur") Es foll daher innerhalb

dreier Monate nach erhaltener Confirmation inet-nnter, ioatantioe, jo

etautjsßjme nachgefucht werdeng?) und zwar in Perfon oder durch einen

Specialbevollmäckytigten. Beim (Empfangef der gewöhnlich mit der Con

fecration jeßt verbunden tft. und nach der im yootjtjoale Romanum im

Titel rie yalljo vorgefchriebenen Solennitat erfolgt) ifi zugleich dem Papfie

der Subjectionseid zu leiften9a), Innoeenz [ll. erinnerte im Jahre 1202:

U011 [je-et orobjeyiaooya sine yalljo »oooyooaro 0011011111111, cxoofioeke

cbcjsma, cleäjoare bnajlic-aa, orcljoaro cler-Laos et eyjzooyos concre

orare... 61611008 oräjnare, qnnm 1c] 11011 tavqoaln oimplex epi

Zooyns, Zeil tauquam arobjeyjacoyus kauen-e 'ici-ratur 94), Mit Aus

nahme der Berufung der Synode find diefes fcimmclich Pontificalien- als

Ausfluß des oräo, und es rechtfertigt fich daher die Behauptung ) daß)

mit der erwähnten Ausnahme) der confirmirte Erzbifchof, auch ehe er das

Palljum erhalten hat) feine Iurisdiction vollziehen darf 95). Demgemäß

kann er auch den Suffraganen fchon dann den Auftrag zur Confecration

ertheilen W). - Das Pallium foll eigentlia) unentgeldlich ertheilt wer

(1 68J)) So in den Verleihungsurkunden. Vgl. auch o. 4. x. äo e1acljonß.

_ 90))o. 28. x. (je ptjujlegjia. (5, 33.) (lnnac. ]ll. in 0011. barer-do.

u. 1216.

91) c. Z. x, 11. f. (1. 8.) Vgl. o. 28. Z. 1. x. (Lo electione, (1. 6.)

(lande. [ll. a, 1202.)

92) o. 1. niet. E. (Fernand. 711l. a. 877.) Verb. Luna'. un lit.. (1.4.)

(Mann. xxl!, a. 1318.)

93) a. 4. (Lief. 0. o. 4. x. (Le elaotjono, (1. 6.)

94) c7. 28. I. 1. x. e10 olectjone. (Anni. 87.)

95) Vgl. arguro, o. 15. x. 11a eleotjone. (1. 6.) Ei horn. Kirchen

recht Bd. 1) S. 672. Dagegen Walter) Kirchenrecht S. 1 9. Anni. i.

96) o. 11. x. (lo elaotjane. (1. 6.) Walter a. a. O. betrachtet diefc

Vorfehrift als einen fingulären Fall. während derfelbe in der That ficb'als

Forge des ganzen Principe? zeigt. Das in der vorigen Anni. eit. o. 15. x.

1. 6. fpricht allerdings zunachfi von einem Vifckzofe. das Argument der Stelle

auf den Erzbifclyof rrfeheint aber unbedenklich.
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den"); doch wurden die von Gregor 1. verbotenen Gebühren (Anm. 97))

fpäter wieder üblich) auf der Synode zu Bafel zwar aufgehoben W)) aber

in Folge des Wiener Eoncordats) welches die Sache fiillfmweigend über

geht) wieder eingeführt. Die Entrichtung der Palliengelder wurde

nun zu einer drückenden Abgabe 99)) welche durch Mitwirkung der dazu

wohl beremtigten Staaten 100) jedoch in der neueren Zeit zu einer ver

hciltnißmäßigen 101) Tat-e herabgefeht ift. - Der Gebrauch des

Pallii ift übrigens ein befchränkter) und beruht im Einzelnen auf der

befonderen Verleihungsurkunde. Regelmäßig darf es nur in der Provinz)

bei Verrichtung der Pontificalien an befiimmten Tagen getragen werdenLM))

nämlich: am Weihnachtstage) am Fefte des heil. Stephanus) des heil.

Johannes des Evangelifien) auf Neujahr) Erfcheinutig des Herrn) Palm

fonntag) am grünen Donnerfiage) am Ehar-Sonnabende) den drei Offer

fefttagen) Sonntag naä) Oftern) Himmelfahrt) Frohnleichnam) Geburt

Johannis des Täufers) Apofieltage) vier Marientage (Reinigung) Ver

kündigung) Himmelfahrt) Geburt)) am Tage aller Heiligen; fodann an

den vorzüglichfien Fefien jeder erzbifchöfiichen Kirche) bei der Weihe einer

Kirche) bei Ordinationen von Geifilichen) Eonferration eines Bifchofs)

Benedictionen der Nonnen) am Jahrestage der Eonfecration des Erz

bifchofs 103). -- Das Pallium ift ein höchft perfbnlimes) für eine ein

zelne Erzdiöcefe befiimmtes Ornament. Es darf daher nicht verliehen

werden und wird mit dem Befiher begraben 104). Wer mehr Erzbisthü

mer zugleich verwaltet) muß für jedes ein eigenes Pallium erwerbenwö).

In der griechifchen Kirche waren die Erzbifchöfe an fich als

Bifmcife der bedeutenderen Städte ohne Suffraganen) als Metropoliten

fiehen fie aber an der Spitze der Eparchie) deren mehrere eine Diöcefe

bildenwa). Die Rechtsverhciltniffe felbft find denen der katholifchen Kirche

analog.

In der evangelifch en Kirche in Teutfmland ift das Prädicat:

Erzbifchof als ehrende Auszeichnung eines Gcneralfuperintendenten neuerdings

angewendet worden107)) und zwar nach dem Mufier anderer evangelifcher

97) o. 3. sin. a. (aregoß. 1. n. 595.)

98) Zeno. xxl. (16 nnnntin.

99) S. v. Drofie-Hülshoff a. a. O. s. 144) Anm. 696.

100) S. (Ir-egal, (1155. (16 iuribnn nntianj 361-1113111668 ex ncceptationo

verraten-urn kasjleensinm qui-osiris s. x071 6g. (in (Frat- , c-.ontinuntio

tlwsauri Zolnnicitiani '1'. 1. pag. 106 6g.)

101) Diefe Taxe beruht) wie die fonfiigen Abgaben ) auf der firirten

Schcigung der Einnahmen der Dibcefen. Für das Patlium des Bifmofs von

Ermland werden jetzt 142 Scudi) d. i. 213 Thaler entrichtet. - Wegen des

Erzbifchofs von Freiburg f. Longner a. a. O. S. 143.

102) S. c.1.4.6. 7, 11. 11. t, (1.8.) yontificaie Romanum dit. (16 pnllio.

103) Hier tritt übrigens die oben Anm. 75) bemerkte Befchränkung ein.

104) o. 2. x, e.. e. (1. 8.)

105) S. o. 4. x, (16 parculat. praelntok. (1. 5.)

106) S. über diefen Sprachgebrauch oben den Art. Bisthum) Bd. 11)

S. 233) Anm. 4) und Walter) Lehrbuch 5. 159.

107) S.Preuß.Cabinets-Ordre vom 19. April1829. (VeiNirolovius) die

bifHdfliGeWürde in Preußens evangelifcher .Kirche [Königsberg 1834. 8.]) S. 96.)
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Länder. in welchen fich die erzbifchöflime Würde. jedoch zum Theil mit

beftimmten PrärogativenF erhalten hat. In Dänemark hat der Bifmof

von Kopenhagen den Vorrang vor den anderen Bifchöfen. der Bifchof

von Seeland aber ift eigentlimer Metropolit und hat das Recht. die übri

gen Bifmbfe zu ordiniren und den König zu falben. In Schweden ifk

der Bifchof von Upfala Metropolit und in der englifchen Episropalkircize

find die Bifmbfe von Canterbury und York Eczbifmöfe und jener Metro

politan der ganzen Kirche. In Irland gibt es vier Erzbifmöfe.

H. I. Iacobfon.

Evangelifäre Kirchenverfafiung. Die Lehre von der Ver

faffung der eoangelifeiten Kirche hat feit ihren erfien Anfängen das ihrer

Entwickelung wenig günftige Schickfetl erfahren. von einfeitigen Theorien

beherrfcht zu werden. Die Ausdrücke der theologifmen. politifchen und

philofophifchen Richtung ihrer Zeit waren die Shfteme des Episcopetlis

mus. Territorialismus und Eollegialismus. wel>)e nach einander dem Ver

faffungsverhciltniffe feine Erklarung und feine Grundlage zu geben ver

fuchten. Syfteme. die fich zum Theil als abfolute Gegenfciße zu einander

verhielten. In der That finden noch jeht Viele in dem einen oder an

deren den Canon der Verfaffung; aber. um die Wahrheit zu fagen. auch

an folchen fehlt es ni>)t. die beirrt und gelingfiigt durch den Widerfprucl)

oder Inhalt jener Syfteme der trofilofen Befürchtung verfallen find. es

möge wohl überhaupt dem evangelifchen Kirchenrechte keine eigene Idee

inwohnen. da es fich fo geduldig unter jede andere von außen her ge

brachte Idee beugen laffe. Geftehen wir es offen. es liegt hierin ein

Moment der Wahrheit. nur daß die Schuld nicht dem Stoffe. fondern

den Bearbeitern zufällt. die *bald aus dem canonifchen Rechte. bald aus

einer unchriftlicljen Pbilofophie. bqld aus dem Staatsrechte ihre Grund

lagen entlehnten. anfiatt dem Wefen der Kir>)e mit Ernft nachzugehen.

und aus dem Gegenfahe zu dem römifchen Katholicismus ihre Idee zu

entfalten.

Die rbmifme Kirche faßt fich felbft als das verwirklichte Reich Got

tes. in welchem ausfmließlicl) durch das von Ehrifius eingefeßte Priefter

thum alle. Gnaden des Geiftes auf die gefeßlimen Empfänger hinüber

' geleitet werden. Der Zufammenhang mit diefem Priefierthum bedingt

alles kirchliche Sein des Einzelnen; er lebt dennoch und wird der Gemein

fchaft Ehrifli und des heil. Geifies. wenn auch theilweife ohne Frucht.

theilhaft. wenn auch fein Glaube todt tft; wiihrend umgekehrt alle. wie

wohl fie im lebendigen Glauben auf den Urquell des Ehrifienthumes zu

rückgehen. dennoch dem kirchlichen Tode verfallen. fobald fie leugnen.

daß zwifchen ihnen und dem Princip der Erlbfung jenes Priefterthum

ausfmließlici) denZnfammenhang und in diefem das Heil erwirke. Diefe

Auffaffung. welche eben das zum Gefeh umgefmlagene Evangelium ift.

ifi zwar nie ohne Protefiation geblieben; und die römifche Kirche wußte

was fie wollte. als fie Arnold von Brescia dem Feuertode überlieferte.

und die Waldenfer durch Feuer und Schtoerdt vernichtete. Entfeffelt trat

aber der Griff zuerft in* der Reformation hervor. indem er der Lehre von

den Werken das Princip von der Rechtfertigung im Glauben gegenüber
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fiellte. Auf diefer Grundlage entwickelte fich) eine neue Erfcheinungsfortn

des chrifilichen Lebens) die evangelifclje Kirche) deren Verfaffung darzu

ftellen hier unfere Aufgabe ifi. Wir löfen diefelbe) indem wir

1. die Anfichten der Reformation von der Kirche

und der Kirchengewalt

darfiellen) wobei wir mit um fo größerem Rechte

a. die fächfifche Reformation')

voranfiellen) als diefe es zunächft ifi) welche die Verfaffung der meifien

teutfchen Landeskirchen beftimmt hat. Als Quellen dienen uns hierbei theils

die Bekenntnifie) theils die verfchiedenen Gutachten und Bedenken) in

denen die Reformatoren dem Kaifer und den katholifcljen Ständen gegen

über die Vertheidigung der evangelifchen Kirche führten) oder über die

den einzelnen Landeskicchen zu gebende Verfaffung fich ausfpracljen,

1) Die Kirche. ,

Dem empirifcljen Begriffe der Kirche) wie wir ihn im Eingange in

kurzem umriffe zeichneten) festen die Reformatoren die abfolute Negation

in dem Begriffe der unfichtbaren oder richtiger geifilichen Kirche gegenüber

als der Gemeinde der Gläubigen) in welcher das Evangelium rein und

lauter gelehrt und die Sacramente recht verwaltet werden B). Diefes i|

die heilige) unfehlbare Kirche) die über den ganzen Erdkreis verbreitet)

alle Gläubigen als die Glieder Eines Leibes unter dem Haupte Ehrifto

umfaßt und im Sacrament vereinigt. Die Kirche ift jedoch nicht allein

Refultat) fondern auch Mittel der erlöfenden Thätigkeit Ehrifii; fie foll

das Reich Gottes vorbereiten und in diefer ihrer Thätigkeit ift ihr die

Gegenwart des Herrn bis an das Ende der Tage verhießen. Deshalb

fuhrt jene innere Gemeinfsjaft zu äußeren Anfialten) deren Zweck es ifi)

den Glauben immerdar lebendig zu erhalten) und immer weiter zu ver

breiten; es entfieht als Product des Gemeinfchaft fiiftenden Glaubens)

aber auä) nach unmittelbarem göttlichen Willen die äußere KircheI). Es

ifi alfo in leßterer Beziehung der Unterfchied zwifchen der evangelifcljen

und katholifcljen Kirche nicht darin zu fuchen) daß die letztere für na) den

göttlichen Urfprung anfpricljt) während die erfiere als Menfcljenwerk zu

betrachten wäre; wohl aber walter darin eine unermeßliclje Verfchiedenhelt

ob) daß die katholifche Kirche auch ihre Form als von Gott_ gefeßt be

trachtet) mithin die Veefaffung unter die Artikel des Glaubens fiellt)

während der Protefiantismus die Entwickelung der Verfaffung auf dem

Grunde) der gelegt ifi) dem menfchlichen Ermeffen überläßt) und jede Form

1) Meine Abhandlung: Die Grundlagen der Kirchenverfafiung nach den

Anfiehten der fäcljfifcljen Reformatoren) in der Zeitfchr. für deutfches Recht von

Reoicber und Wilda) Bd. 4) S. 1 fig.

2) Zug. Tank-s. 71].: L3: andern ecoleaia cangregutjo aanctokurn, in

qua er-angelium rente elaeetuk ei. reale aelminiottantur sacramenca.

3) Die Nothwendigkeit der fichtbaren Kirche ift von Wurm) )) Ueber den

Vegrifi der fichtbarrn Kirche“ in den Studien der evangel. Geiftl. Wirrtembergs)

Bd. 2) Hft. 2 (Stuttg. 1830)) geleugnet. Vgl. dagegen Iacobf on) in den

kicchenrechtl. unterfuchungen) Veitr. 2 (Kbnigsb. 1833)) S. 129 flg. umgekehrt

wird der Begrifi der unfichtbaren Kirche bekämpft von Kreh l) in der Zeitfchr.

für hifi. Tyrol. 1840) Hft. 1.



78 Evangelifclye Kirehenverfaffung.

derfelben als dem Willen Ehrifii entfprechend anfieht. in der ihrem Leben

feine Freiheit und fein Frieden nicht verkummert werden. Von diefem

Standpunkte aus gewinnt die Verfchiedenheit der Verfaffungf wie fie

überall nach den individuellen Verhiiltniffen der einzelnen Lander fich ent

wickelt hatf ihre Erklarung und Rechtfertigung. Ein Irrthum aber ift

es. wenn behauptet wird. daß die Bildung einer äußeren evangelifmen

Gefarnmtkirche dem Princip der Reformation widerfpreiche4)z wenn fchon

nicht geleugnet werden darf. daß der heutige Zufiand. in welchem zunächft

die äußere Kirche in einzelne Landeskirchen abfchließtf die nur durch das

Bekenntniß und die Gemeinfchaft der Saeramente zu einer Einheit ver

bunden findM feine Vorzüge habef indem ec jenem fiarren Formalismus

ivehrtf der der Grundfehler der katholifchen Kirche ifi. .

' 2) Das Lehramt und die Gemeinden.

In die Kirche ift der Beruf zur Pflege des ihriftlimen Lebens durch

Lehref Gottesdienft und Disciplin gelegt* und diefe-r Beruf ift an alle

ergangen. die in die Gemeinfchaft des Glaubens und der Sacramente ge

treten find. Diefes ifi das allgemeine Priefterthum- von noel>7em in der

Schrift felbfi gefagt ifi: Ihr feid das auserwahlte Gefchlemtf das könig

liche Priefterthum. das heilige Volk. das Volk des Eigenthums, die ihr

verkündigen follt die Tugenden deß. der euch berufen hat von der Finfier

niß zu feinem wunderbaren Lichte, Seine Stätte hat es zunächft in der

geiftlichen Kirche. Aus diefer geht die Kirche als rechtliche Anfialt her

vor mit der Aufgabe- durch Entfaltung der bezeichneten Thätigkeiten alle

ihre Glieder dem Ziele zuzufuhren. an dem fie Eine Heerde unter dem

Einen Hirten fein werden. Wer aber ift zu diefer Thätigkeit berufen?

Nicht ein Stand geheiligter Priefier. in dem unauslöfclylicl) der heilige

Geifi waltet. ob er auch felbfi dem Glauben abgefiorben wäre. fondem

allen kommt die Theilnahme an ihr zu. die mit Herz und Mund dem

Evangelium fich angefchloffen haben f und in lebendiger Gemeinfchafc der

Lehre und des Sacrameutes fiehen. Alfo der allgemeine Beruf betheitigt

fich auch in der äußeren Kirche. nur daß die rechtliche Ordnung alle. die

nicht äußerlich felbfifiandig findf als felbfifiändige thätige Glieder der

kirchlichen Gemeinfehaft zu betrachten verbieten muß. Noch aber bleibt

die wichtige Frage nach der rechtlichen Form jener Thätigkeit zu [ofen

übrig. wobei uns wieder das Wefen der Kirche unmittelbar die Entfthei

dung an die Hand gibt. Diefes befteht wefentlich in der Gemein

f(haft z jede kirchliche Thätigkeit ifi eine gemeinfame. und kann nicht

anders. als in dem Bewußtfein der Gemeinfchaft geübt werden. Auf

diefem Princip ruht die Gliederung der Kir>)e in felbfifteindige Gemein

denf als die nächfien und unmittelbaren Organe des kirchlimen Wirkensz

4) Z. B. von Klee. das Recht der Einen allgemeinen Kirche Iefu Ehrifti.

Bd, 1 (Magdeb. 1839). S. 329. und Wurmz in der angef. Abh. S. aber

Iacobfon a. a. O. S. 163.

5) Zug. (Look, a. 71].: [Kt ac] not-am unit-item Lacie-ins Zutiz eat. con

:entire (Le claim-ina errang-eiii ei; ucimjniätkatjone oaokeunvncorum, dies no

oeaze eat. ubtque e386 Urteilen tkncljciooeö buniannß, neu :im: nut oekeiuonjas

ab iionnowus jnetitutao.
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eine Jinftitutionx welche die katholifciye Kirche mit Nothwendigkeit um

ihres Principes willen- aber zu ihrem großen Nachtheil hat untergehen

lafien- während gefmcieben fteht: Alfo find wir viele ein Leib in Chrifio

und untereinander ifi einer des anderen Glied„ Rein. 12x 5,- und: Al

lefammt feid unter einander unterthan und haltet fefi an der Demuth

1. Petri 5h 5. Damit aber die Stetigkeit jenes Berufes immerdar ge

fichert bleibe , befieht in der Kirche nach dem Willen Ehrifii das Lehramt

als deffen Beruf die Bekenntniffe die Predigt des Evangeliums- die Ab

folution- die Verwaltung der Sacramente und die Handhabung des Ban

nes bezeichnen 9). Mit dem canonifäien Rechte nennen fie ihn oft auch

eine pcifßßfa', die fie wieder in yotestae orcjjois und iurieiiiorionja

abtheilen7). Oefter aber bezeichnen fie ihn als mjoieterjum 'ei-bj (ij

yioj, eine Bezeichnung g in der fich die Negation einer heilsvermittelnden

pciefierlichen Gewalt unmittelbar ausdrücktr dem gegenüber alfo jener eben

erwähnte andere Ausdruck fieh fchlemthin als ein Anklang an die gewohnte

Terminologie des canonifcben Rechtes darftellt. und jener Dienfi im

göttlichen Wort i| zunämfi ein Dienfi in der Gemeinde und mit der

Gemeindes). Ausfchließlicl) überwiefeir ift ihm h um der Ordnung willen

die Leitung des Gottesdienfies- die Predigt und die Spendung der Sa

cramente- rückfimtlici) welcher letzteren fich die Gemeinde als empfangen!)

verhält; aber felbfithätig foll die letztere mitwirken bei der Verwaltung der

,iJzuehtPf weil die Zwingherrfchaft die Erzfeindin der Kirche ifi- bei der

 

. Schwenk. der pat. keep-Lo (klaäe, bibr. sznnb. p. 351,):

[Drang-Mum crjbujt hie, qni praosunt eoclegjjx, manclutuln eiooenäj errunge

[ii, remittencii peccnwx, acirniniecroncii oncknmenta, ptaotekoa jnkieäjocjonern,

'icieljcet montierten: excolnmunicancii vo., qnornm note. nun' ccjnijnn ei. re

üpjscencoa knrxncn nboolyencij. Zug, Loni'. 21. 7. bill. (ib. . 10. Z7.)

7) str. Zen-neue. Al". (Io pat. ecol. (klagte, p. 294.): ?Kt planet no

bj. 'Eton par-mio poteezcatis in pure-mieren orciinie et potoetniem jurieeijctio."

ni., j-loboc igjtnr epiaoopua pure-indem (rr-ninja, no.: eat; miniäterjuin 'er-bi

e'. Zacr-arnentorum, kabel: et poteevntem inriecijccionja, [we: 28c auctotjtadem

excorunrunioanäi obnoxjo. publjcie orjinjnibu., et kur-eur absoleenäj e03, .j

oonuersi pokern'. abeolutjonem.

8) Diefe Bedeutung des Lehramtese welche zuleßt von Puchta in einer

trefftiehen Schrift (Einleitung in das Recht der Kircher Leipzig 1840)- gegen

über einer neuerenr unevangelifchcn Richtung entwickelt werden iftr fpricbt fich

in klaren Zügen bei Luther aust Ein jeglicher Chrift hat und über Printer

werfe. Aber über das i| nun das gemeine Amt, fo die Lehre dfientlicl) führet

und treibetr dazu gehören Pfarrherren und Prediger. Denn in der Gemeinde

können fie nicht alle des Amtes gewartenr io fchicket ficbs auch niehw in einem

jeglichen Haufe zu kaufen und das Sacrament zu reichen, Darum muß man

Etliche dazu wahlen und ordnen7 fo zu predigen gefchickt und dazu in der Schrift

fich übenf die das Lehramt führen und diefelbe vertheidigen können7 item alfo

die Saeramente von wegen der Gemeinde handelnx damit man wiifer wer da

getauft worden fei und Alles ordentlich zugehe. Sanft würde langfam eine

.Kir-be werden oder befiellet werdenf wenn ein jeglicher Nachbar dem anderen

predigtc- oder unter einander ohne Ordnung alles thäten. Solches ifi aber nicht

der Priefierfiand an ihm felbflr fondern ein gemein öffentlich Amt für die, [o

da alle Prieitet!f das i| Chrifien find. Werke- Walch? Aus . 5h 1509.

9) Sendfehr. an die Nürnberger v. I. 154-0 im 001-9. Net'. [ll. 965.

lieetjtnatut et, oxoonnnnnjcatio, non ante , nt. in [jdibns rer-urn prof-internen,
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Befiellung des Lehramtes 10). und was aus ihrem Begriffe weiter folgt.

bei der Verwaltung ihres Vermögens.

3) Das Kirchenregiment und die Kirche.

Es liegt im Begriffe der Kirche. als einer rechtlichen Anfialt. daß

ein oberftes Regiment die harmonifche Bewegung ihrer einzelnen Theile.

der Gemeinden. fichere. Der Kreis feines Wirkens beftimmt na. alfo

dahin. daß er die Bewahrung der Lehre. die Ordnung des Gottesdienffes

fammt der Autorifation des Lehramtes. die Handhabung der Zucht über

den Gemeinden und die oberfte Verwaltung des Kirayengutes. alfo die

mit dem Kirchenzwecke in unmittelbarer Gemeinfchaft ftehenden Verhält

nifie umfaßt, Hierin fieht die evangelifhe Kirche wiederum zu der katholi

fchen in directem Widerfpruche. welche von ihrem äußerlichen. weltlichen

Standpunkte aus nicht nur eine Gerichtsbarkeit über die weltlichen Ver

hciltniffe der Geiftlichen und das Kirchengut. fondern auch das Recht der

Gefehgebung wie der Iurisdiction in manchen bürgerlichen Beziehungen

anfpriclht. Nicht ganz in gleicher Weife verhält es fich mit den Ehe

fachen. welche eine. fogar auf mißvecftandene Aeußerungen der Re

formatoren felbft gefiußte territorialifijfme Anfchaitung als außerhalb des

kirchlichen Gebietes gelegen betrachtet. Allerdings hat die evangelifme

Kirche zu keiner Zeit den Staat von der Ordnung der ehelichen Verhält

niffe auszufmließen verfucht. denn fie ift immer deffen eingedenk gewefen.

daß der Staat in der Familie wurzle. Auf der anderen Seite hat fie

fich jedoch auch nie des Bewußtfeins entäußert. daß die Ehe ch das

Ehrifienthum ihre Heiligung empfange. und daß die Erzieh-*r re

ligiöfes Leben durch die Familie gefchehen müffe. in welcher ehung

einmal ein trefiendes Wort von Luther zunächft die Ehe die Pflanzfclhule

nicht allein der Polizei. fondern der Kirche und des Reiches Ehrifii bis an

der Welt Ende genannt hat. Deshalb fordert die evangelifche Kirche. daß ihr

neben dem Staate die Theilnahme an diefer Seite des Lebens gelocihrt

werde"). und diefes Verlangen ift auch früher immer erfüllt worden.

bis man [eit Thomafius die überrafmende Entdeckung gemacht hat.

daß die Ehe ni>)t in den Bereich der Kirche. fondern des Staates und

leider auch der Welt ausfclhließlicl) gehöre. Können wir für alle diefe

sec] (ia jucliciir mnnifeutis, aäiiidjtis in 110a juciiciuui eenioridus in quuiidet

eccleäju. Klein-icli. (Ia nbus. occi. eme-ici, im Corp. lief'. 17. 542.: Wer:

[jceuc 801i pustotj fer-rs aentsntjum excommuniaatjonin, 5in0 ullu ciecukja

juciicuru aut nczmiua ucldjdjto an iiouertioriduz 'ji-js anne. ecalerjue. Ui; eujrn

'oem-tut base jucljcja ocoleujne, itu gunt plurau ucidjdencij, ut kaulus '-0

lujt. 'kglrannia est jnirniou eaciunjue.

10) (author, e18 institut-naja mini-tei. oocioejaa nei sen-mim kriegen

aorn. und: Grund und urfaci) aus der Schrift. daß eine sirifiliche Verfamm

lung oder Gemeinde Macht habe. alle Lehre zu urtheilrn und Lehrer zu beru

fen und abzufeßen. Von den Modificationen. welche fpäter die Anfichten der

Reformatortn in diefem Stücke erlitten. wird unten gehandelt werden.

11) v. Gerlach. kirchenrechtl. Unterfuchung der Frage: Welches ift die

Lehre und das Recht der evangelifohen Kirche. zunachft in Preußen. in Beziehung

auf die Ehefcheidung u. f. w.. in der Zeitfchr. für Protefiantismus und Kirche.

Bd. 2. S. 21 flg. Meine angef. Abb. S. 23 flg.
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Punkte uns zur Befiätigung auf die eigenften Zeugniffe der Bekenntniffe

berufen) fo lafien uns diefelben freilich auf die andere anfcheinend fo

leicht zu löfende Frage) nach dem Subject der Kirchengewalt) ohne Ant

wort; diefe ift vielmehr durch das Leben zu Gunften der Landesherren

entfchieden) und dann erft zum Gegenftande einer fehr lebendigen) aber

wenig fruchtreicinn Erörterung gemacht worden. Wir hegen die Hoff

nung) es werde bald eine Zeit kommen) da diefer in unzähligen Schrif

ten fait bis zur Ueberfättigung oerhandelte Streit in feiner ganzen Nich.

tigkeit wird erkannt werden) wie denn fchon jetzt in den Lehrbuäzern die

ganze Lehre von den drei Syftemen beinahe nur als eine Verzierung

und als außerhalb alles Zufammenhanges mit dem lebendigen Rechte ge

fiellt erfcheint. Dennoch können wir uns hier der Verpflichtung. in eine

Erörterung der Hauptpunkte einzugehen) nicht entfchlagen) weil auf der

einen Seite durch die fperulative Philofophie) auf der anderen durch die

altlutherifche Orthodorie) in welche fich vor der religiöfen Verflachung

unferer Zeit das rege gewordene kirchliche Vewußtfein flüchtet) die Sy

fterne des Territorialismus und Episropalismtis wiederum begründet wor

den find) während das Eollegialfyftem) wiewohl von beiden bekämpft)

dennoch neben ihnen ein kummerlimes Dafein frifietN). Beginnen wir)

der hiftorifchen Entwickelung folgend) mit dem Episcopalfyflem.

*' Diefes betrachtet) in feiner älteften Gefialtungla)) die Kirchengewalt

als ein an fich den Bifchöfen vermöge der Jnftitution der Kirche eig

nendes Recht) das durch den Religionsfrieden fuspendirt) und einfiweilen

auf die Landesherren devolvirt iii) die es nun als Depofitare oder Nuß

nießer ausüben. Gefangen in den Banden des canonifchen Rechtes) er

hebt fich diefe Auffaffung nicht zu der Idee einer felbfifiändigen evan

gelifchen Kirche. Eine andere) gleichzeitig hervortretende) abftrahirt von

diefer Devolutionstheorie und läßt vielmehr die äußere Kirchengewalt auf

die Landesherren revolviren14)) an welche der Ruf zur Obhut nicht allein

iiber die zweite) fondern auch iiber die erfte Tafel des Gefeßes ergangen

ifi. Sie uberweifi jedoch diefe Gewalt den Landesherren nicht ohne Be

fchrcinkung) fondern fie fordert) daß diefelbe unter dem Beirathe der mit

der potrkctag interna, d. i, der fogen. pole-Zins orciinis betrauten Glieder

des geiftliGen Standes) und zwar ctirkfiäitlick) der Verwaltung durch be

fondere kirchliche) aus geiftlichen und weltlichen Gliedern zufammengefehte

Behörden) rtickfimtlich der Gefeßgebung im Gebiete des Dogma und der

Berufung der Pfarrer unter' Zufiimmung der Laien ausgeübt werde. Es

ifr alfo nach ihr die Kirche ein dreigliederiger Organismus) da in ihr der

Regent) die Gcifilichen und das Volk (otatus yoiiticoa, ecclesiaaticug,

occooomjcus) mit verfchiedenem Berufe am Regimente thiitig find. Spä

ter gewann jedoch diefe Auffaffung in der Reaction gegen den Pietismus)

12) Die neuefie Darftellung der verfchiedenen Svfteme bei Stahl. die

Kirchrnverfaifung nach Lehre und Recht der Protrftanten (Erl. 1840)) S. 5 fig.

13) Ztepliani, 11a iurieaictiona quaiem iiabcaut. 011111113 iuciices 1,11111

nec. quali! ecci. in irnpcric Kon.. [Ni-uncut. 1611.

14) [Loinlcinglt , 11c regitninc anecuinri ot ccclaoiaotico. (11688. 1619.

him-d. 1631, ' “

11i, * 6

k. i | [i



82 -Evangelifche .Kirmenverfaffung.

der den hierarchifchen Anmaßungen des lutherifchen Lehrfiandes die Ideen

der unfichtbaren .Kirche und des allgemeinen Priefterthumes gegenüber

ftellte. eine andere Richtung. als deren Vertreter der leipziger Theolog

Earpzovu). der zelotifche Gegner von Spener und Thomafius.

zu betrachten tft. Nach diefem gebührt dem Landesherrn *die äußere. for

male. dem Lehrftande die innere. materielle Kirchengewalt. vermöge deren

derfelbe in den Gebieten der Lehre und Liturgie befchließt. was von dem

Landeshertn vollfireckt werden foll. zu allen lvicl-itigeren Verfügungen über

ciußere Verhaltniffe aber wenigftens die Zufiimmung ertheiit. während

die Laien auf das Recht der Aneignung befciminkt find. Einer folchen.

nach dem Katholicismus hinüberfmlagenden. allen kirchlichen Gemeingeift

tddtenden Auffaffung trat das Territorialfyfiem entgegen. indem es das

chriftliche Leben vor der Priefkergewalt- unter den Smuß der Landesherren

flüchtete. Sein Vorkiimpfer ifi: Thomafius. der durch die Earp

zov'fche Intoleranz aus Leipzig vertrieben. in Halle ein Afyl gefunden

hatte") Er leugnet jede Gewalt in Samen der Lehre. indem er für

die leßtere. auch die bekenntnißwidrige. Duldung fordert. In allen an

deren Sachen aber legt er den Regenten. und zwar ohne Unterfchied ihrer

Eonfeffion. das Recht der Anordnung zunr- Zwecke der Erhaltung des

Friedens bei. wobei er nur in den Regeln der Klugheit eine Schranke

findet. Es liegt am Tage. wie diefes. namentlich durch I. H. Böh

mer") weiter entwickelte. Syftem den Begriff der Kirche als einer in

dividuellen Lebensordnung aufhebt. Deshalb trieb es fogleich das durch

puritanifthe Ideen genährte. auf dem .von Pufendorf") fchwankend

gelegten Grunde namentlich von Pfaff") ausgebildete Eollegialfyftem

als feinen Gegenfah hervor. welches die Glieder der auf der Grundlage

gleicher Berechtigung errichteten kirchlichen Gefellfmaft (oolloginm aequaie)

als die Träger der Kirchengewalt (jut-n 00119813118 3.111 Zoot-u) betrachtet.

den Regenten aber auf die Wahrnehmung des Staatsintereffe (luca ma

iesialjua (iii-oa sum-u) befchrcinkt. Daß eine folche Auffaffung mit dem

befiehenden Verhältniffe. mit dem Kirchenregimente der Landesherren im

Widerfpruci) ftehe. war freilich nicht zu verkennen. Deshalb halfen fich

_ 15) (Lai-pro' (keep. Steinert-glei), (Lion. e16 into rleoicienäi trance-over

alao ciiooiogioaa. Hip.. 1695. 4.

16) Hoßbach. Spener und feine Zeit. Bd. 2. S. 105 flg. - Tho

maftus. vom Rechte evan elifcher Fürften in theol. Streitigkeiten. Halle

1696. Vom Rechte eines Furften in Mitteldingen- (daf. 1695) u. A. ueber

Hugo von Groot. der mit Anderen in den rernonfirantifthen Streitigkeiten

(Juri-Klerus, 133g. bist. tin-Ni. p. 736 aq.) das Territorialfvfiem vertbtidigte

(e16 impekjo nommen-urn yotcestatum circa santa. Vario 1646.) f. Stahl

a- u. O. S. 1.21. Die territorialifiifehen Anfchauungen von Hobbes und

gSeäpuißtelxcotza haben auf die deutfche Wiffenfchaft keinen unmittelbaren Einfluß

17) 1)*- iute e jena eiii rinoi um gran elioorum klai. 171 F. [K. 1).10m. 1. eit. 28. ei: p y y g ( 2)'

18) bo liabitu religionia nc] 'it-em (71711611). [Ki-em. 1786.

19) 0i-iginea iurir oooi. 'l'iiding. 1719. Akadem. Reden über das K.

KWDaf. 1742. -- ueber die Entftehung des Eolleg.-Sv|ems in der reform.
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ihre Begründer und Vertheidiger mit einer Fiction. oder. um es beffer

zu fngen. mit einer Nothlüge. indem fie annahmen. daß von den Kir

chengliedern. als Üben-Inhabern der Kirchengewalt. die letztere auf die

Regenten zur Zeit der Reformation fiictifrh übertragen worden fei.

Es ift nicht der Ort. hier in die verfmiedenen Schattirungen diefer

Shfieme einzugehen. welche ein wenig fruchtreicher Smarffinn erfunden

hat. oder in die' urnftandlickee Widerlegung deffen. was neuerdings zur

fpeculativen Begründung des Territorialfofiemes von RotheW) Geifirei

ches und Tiiufchendes. oder zur Vertheidigung des Episcopalfhflemes in

EarpzorMfchec Färbung von Stahl beigebracht worden ifi. Wohl

aber müffen wir verfuchen. die Anfichten der Reformatoren felbft darzu

ftellrn. urn uns bewußt zu werden. ob die Verfaffung fich auf der

Grundlage einer Idee entwickelt habe. wodurch dann zugleich auch der

Gefichtspunit für die Würdigung jener Syfteme wird gefunden werden.

.Hierbei erinnern wir zuvörderfi an die Verhaltniffe. unter denen fich

die evangelifme Kirche entwickelte. insbefondere an die Thatfame. daß die

Reformatoren felbfi. nachdem fich in der Eonfeffion der neuerwachce reli

. giöfe Geift bezeugt hatte. den Zufammenhang mit der katholifchen Kirche

erhalten zu können glaubten. Deßhalb erboten fie fich in allen Verhand

lungen mit dem Kaifer und den katholifchen Ständen fort und fort die

Gewalt der Bifchöfe anznerkennenN). fobald diefelben fich der Reforma

tion anfchließen und allem unchrifiliclfen Zwange entfagen ivürden. eine

Bedingung. unter der Melanthon bekanntlich fogar den Papft anerkennen

zu dürfen glaubteW). Die Verfaffungsform dachten fie fich aber unter

diefer Vorausfekxung fo. daß den Bifmüfen das Recht zufiehen follte. das

Predigtamt zu beftellen. und rechte chrifiliche (Zeremonien. fo wie die

Ordination mit gebührendem Examen und Unterweifung zu halten. über

Lehre und Amtsführung der Prediger Aufficht zu führen. die Vifitatio

nen anzuordnen. Synoden zu verfammeln und die Univerfitaren und

Schulen zu beauffichtigen. wahrend für die Ausübung der Disciplin und

die Vifitationen. fo wie zur Handhabung der Gerichtsbarkeit in Ehe- und

Sponfalienfachen befondere. aus Geifilimen und frommen. gelehrten Laien

zufammengefelzte Kirchengerichte oder Confifiorien befiellt werden follten 23).

20) Rothe. die Anfänge' der chrifil. Kirche. S. 1 flg. - Dageg- Klee

a. a. O. S. 279 fig. Stahl a. a. O. S. 263 flg. (Joern zu Garde-kl!,

iocj tbeol. x17. 374 8g. ipcterfen. die Idee der chriftl. Kirche. Leipzig

1839. - Eine (unvollftündige) Literaturgefmimte gibt Schmitthenner. das

Recht der Negenten in kirchlichen Dingen. Berlin 1838. der frinerfcits einem

extravaganten Territorialfhfiem zugethan ift. Die Thatfache des landksberrl.

Epistopalrechtes ift vertheidigt in v. Kamph. über das biitböfl» Neck( del?

rvang. Kirche in Deutfml.. Berlin 1828; das Eollcgialfoflem bef. v. Schlei

ermacher (Pacificus Sincrrus). über das liturg. Recht der eoangrl.

Landesfürfien. Gbtting.1824. - -

21) Viele Belege in meiner angef. Abb. S. 2

22) Conni'. (10 nwäoruncliz- controrezrxiiu r-aligioni. u() (inline; v. I. 1534.

im Corp. nec. ll. 743, - -*

23) moin-ni.. (i8 abuaibuo Heel. emencinnciir v. I. 1541. iin Gary. [Lot.

1b'. 542., fch. Reformationsformcl v. I. 1545. ib, l7, 579. Aus diefer letzte

(i *
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_ Vekennen wir es immerhin- es war eine fromme Täufchung, welche

folcloe Conceffionen von beiden Seiten hin für annehmbarl uberhaupt eine

foläze Ausgleichung mit der von ihrem Princip des Werkdienfies beherrfäz

ten römifchen Kirche für möglich halten konnte. Darum fehen wir denn

auch7 daß alle jene fo oft wiederkehrenden Anerbietungen immer ohne

Frucht bliebenf ja daß die Reformatorenf während fie gegen den Kaifer

und die karholifGen Stände fich noch immer in der bezeichneten Weife

erklcirten- die Verfaffungsverhciltniffe in den einzelnen Ländern auf der

eigenen Grundlage der Kirche in ganz anderer Weife gefialteten. Hier*

müffen wir nun den Einen Sah an die Spitze fiellen: fie hatten von

einer fpeiteren Anfchauungf die dem Staate auch den Beruf der Kirche

heile-gt- keine Ahnungf fondem der Begriff der Kirche als einer von Ch' c

ftus gefiifteten individuellen Lebensordnung ftand feft in ihrem Bewu -

fein. Dcßhalb dachten fie ebenfo wenig an eine uebereignung der Kir

ehengewalt an den Staatf als an die Uebertragung derfelben auf einen

heilsvermittelnden Clerus. Wie aber ift es zu erklcirenl daß nach einer

in allen. ceutfchen Landeskirchen gleichmäßig zu Tage tretenden Rechtshil

dung das Kirchenregiment *dennoch von den Landesherren geführt wird,

und findet diefer fcheinbar fo große Widerfpruci) in den Anfichten der

Reformatoren felbfi feine Erklärung? Diefes ifi in der That oft genug

mit anfcheinender Sicherheit verneint worden. Dennoch verzweifeln wir

nichh daß es uns gelingen werdef inmitten all' der widerfprecinnden An

fichten die befriedigende Löfung zu finden, Wir gehen dabei zurück auf

die Anfimt der Reformatoren von dem göttlichen Rechte der Obrigkeit

welches erkannt zu haben der herrlichfte Gewinn der Reformation gegen

über der rdmifcilen Kirche ift, die nur fcheinbar fich dem weltlichen Re

gimente als Stütze darbietet7 während ihre treuen Diener die Lehre von der

Volksfouverainetcit erfunden und zu Zeiten ihrer Herrin praktifrh dienftbar

gemacht haben. Die weltliche Obrigkeit aber l fo fagen die Reformatoren

weiter, ift nicht allein von Gott zur Erhaltung des äußeren Friedens *be

rufenx fondern der edelfte Theil ihrer Aufgabe ift- daß fie der Kirche,

von der fie felbfc ihre Erleuchtung empfangt- die äußere Ordnung fchaffef

auf daß ihr ganzer Dienft fich zu einem Dienfte Gottes gefialte24). So

richten fie alfo an die in der Gemeinfchaft des Bekenntniffes fiehende

Obrigkeit die Aufforderung zur Obhut über die Lehre 2“x zur Beftellung

des Lchramtes mit frommen Dienern-M zur Verwaltung des Kirchen

gutes u. f. m27). Die Form aber fiir diefe Thatigkeit ift nicht eine

ren Urkunde ffihrt Stahl den Beweis fiir die Vehauptungl daß von den Re

formatoren die Kirchengewalt als zunärhlt den Vifmbfen eig-rend betrachtet worden

fei. Auch fie enthalt jedoch nur eine Conreffion, wie ich in der angef. Abh.

S. 30 urkundlich erwiefen habe. -

24) Opel. bei [-1886 p. 232., Zrt. Zcbmalk, jb. p. 350.

25) Bedenken Melanthons v. I. 1537 im (70.-p. kei'. [ll. 470,

26) Bedenken dcff. v. I, 15737 im Corp. kei'. ill, 251. Sendfehreiben

drff. an Veit Dieterich d. 25. Oct. 1543, daf. 7, 2l0.

27) Gutachten der Wittenberger o. I. 1537- daf. l7, 1442. Neudecter,

Urkunden aus der Reformation-heit, S. 310.
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willkiihrliche") fo daß es gleich viel wäre) von wem die leßtere geübt

u klcvfirde) fondern es foll fich die Individualität der kirchlichen Lebensord

nung dadurä) ausfprechen) daß befondere kirchliche) aus Dient-rn am gott

lichen Wort unddfrommen gelehrten Laien zufammengefeßte Behörden oder

Confifiorien fur die ftcindige Verwaltung) insbefondere die Handhabung

des Banner)) die Gerichtsbarkeit und die Vifitationen von der Obrigkeit

beflellt werden. Solche fordern zuerft die fchmalkaldifchen Artikel (1537)

für die EhefachenNhz fchon im folgenden Jahre find fie aber in der hier

dargefiellten Bedeutung in einem von den Wittenberger Theologen ver

faßten) erft neuerdings veröffentlichten Bedenken dargefiellt) in welchem

die ganze Summe der damaligen Verfaffttngsanfchauungen entfaltet ift29).

*Noch aber können wir hier unfere Erwägung nicht abfchliefien) denn noch

haben wir über die Gefeßgebung in der Kirche und das Verhaltniß der

Gemeinden zu derfelben keine Aufklärung empfangen) und noch haben

wir den Widerfprucl) cntszugleicizen) daß oben die Gemeinden zur Wahl

des Lehramtes und zur Theilnahme an der Kirchenzucht für berufen er

klärt wurden) wiihrend wir nun finden) daß für die Befiellung der Dic

ner am göttlichen Wort die Priefter an ihre Stelle treten) und die .Hand

habung des Bannes den Eonfiftorien ubereignet wird. In beiden letzte

ren Beziehungen find zunämft durch politifche Momente die urfpriingli

chen Anfchauungen der Reformatoren modificirt worden) insbefondere wa

ren es) fo viel die Pfarrwahl anlangt) die Beide-gungen des ?Liauernkrie

ges) weläie die Uebertragung diefes Rechtes auf die Gemeinden als be

denklich erfcheinen ließen) und allmalig den) in die rneiften Gefeßgebilngen

übergegangenen Grundfah hervortrieben) daß dem Regimente die Befelzung

des Lehramtes) der Gemeinde aber das Recht des Widerfprumes ge

dichte 30), Aehnlich verhielt es fich mit dem Bann) der zunächfi von

den Pfarrern mit den Gemeinden ausgefprochen werden follte) nun aber)

als die formlofe Handhabung deffelden den Frieden fidrte) den Eonfifto

rien als Vertretern der Kirche Üdereignet wurde) eine Geftaltung)

durch welche die Entwickelung der Zucht in der lutherifchen Kiräie zumeift

gelähmt worden ifi. Endlich) über das Recht der Gefeßgebung fprechen

fich die Reformatoren nur ruckfimtlicl) eines) aber des tvichtigften Ver

hältniffes) der Lehre aus) indem fie dem Begriffe der Kirche gemäß

fchlechthln die Mitwirkung nicht allein der Geiftlimen) fondern auch der

L8) Bft. 8011-11311-, (Lo pol.. Spion. [[1130 p. 354 Zq.

29) Der Theologen Bedenckenn vonn wegenn der Coufifiorien) _

"ollen werden) 1538) in meiner Abh. S. 62 flg. Für den_ Urheber diefes)

für die Gefehichte der eoangelifchen Kirchenverfaffung fehr wichtigen Gutachtens

halte ich Iuftus Jonas. _

30) x11. Artikel der Vauerfchaft. Sartorius) Gefchichtc des Bauern

krieges S. 382 flg. Luther) Verlegung der x11. Artikel der Vauerichaft)

Werke x71. 84. Schon im I. 1536 heißt es in einem Bedenken Melanthons

im Corp. kei'. lll. 184: Zum andern) das iii wahr) daß lem Medic() lub

den öffentlichen Predigtamtes ohne einen öffentlichen Beruf und Vacation netter:

'Lehen foll) und diefer Beruf flehct vornehmlich bei der Obcrkeit und Bewilli

gung der Kirchen deffelbigen Ortes) da einem zu predigcu befohlen wird.

fo vfgericht
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Laien fordern 31). Daffelbe nehmen wir für die Gefefzgebung im Gebiete

der Liturgie mit um fo größerem Rechte-in Anfpruchr je inniger und

unauflösliwer diefe mit dern Dogma der Kirche verbunden ift, und hier

bei irrt es uns auch .nicht/ daß die Eonfeffion die Aufrichtung der Gottes

dienftordnungen durch die eyjaoopi 3611 yflöfokeä für zuläffig erklärtN),

fobald durch fie die Gewiffen nicht befchwert würden. Diefe und ähnliche

Stellen finden darin ihre Erklarung daß die Reformatoren abfichtiirh das

iiturgifciye Element als äußerliches in den Hintergrund fieilten- um ihren

Widerfpruch gegen das katholifche Princip von dem Werkdienfte zu ma

nifeftirenZ-'Vf-und am wenigften dürften fie als Beweife .einer dem

Lehrftande beigelegten Kirchengewait angeführt werdenr in welcher Be

ziehung fie neuerdings von Stahl gebraucht worden find.

Ueberblicken wir nun fcinießlici) diefe Saheh und ftellen wir fie rnit

den oben in kurzen Umriffen gezeichneten Shftemen in ?Zerkgleichung7 fo

ergeben fich folgende Refuitate. Das Territorialfyfiem findet in der Re

formation nirgends auch nur einen ieifen Anklang; es ift alfo irrig, was

zuweilen mit großer Zuverfichtlimkeit behauptet worden iftt daß die Aus

lieferung der Kirche an den Staat durch die Reformatoren erfolgt feiz

fpätere (Kfrfcheinungen7 die uns die Kirche in der That als an .die welt

liche Gewalt wehrlos anheimgegeben zeigen7 find alfo nicht ihre Schuld,

Ebenfo wenig aber ift das Episcopalfyfiem in feiner Carpzoo-Stahb

fchen Färbung ein Erzeugniß der Reforination- fondern diefes gehört einer

Zeit anf in der in der lutherifchen Kirche die hierarriyifchen Neigun

gen des Lehrftandes den freien Blick auf das Princip der Reformation

getrübt haben, .Zuletzt hat auch das Coliegialfyfiem in feiner oben darge- .

fteilten Faffung- in der es das Gemeinleben und thätige Zufamrnenwir

ken der Kirche aufhebend die Kirchenglieder indioidualifirtf in der Refor

mation feine Begründung. Dagegen ift es dem Begriffe der Kirche ent

fpreciyend- wenn diefes Syfiem mit großer Schärfe die Qiechte des Staates

und der Kirche fcheidet. Behauptet es aber weitem daß die Kirchengewalt

ftillfwweigend von der Kirche auf die Landesherren übertragen worden

fei- fo ift diefes- fo gefaßt, nicht richtig. Die Gewalt eignet vielmehr

fort und fort der Kirche und wird in ihrem Dienfte als ein Amt von

den in der Gemeinfchaft des Bekenntniffes fiehenden Inhabern der Lan

desherrfchaft geübt. Die-fer Dienft, diefes Amt ift, das immetwahrend

thätige. Daneben |eht aber die Kirchq welchef wo es eine Aenderung

in der Lehre und den mit ihr zufammenhängenden Einrichtungenx alfo

der Liturgie und Verfaffung gilt*- endlich entfcheidet. Anf diefem Wege

gewinnen ivir eine jeden Anfpruch auf Stetigkeit der Verivaltung und

31) Vgl. die Bedenken Melanthons im Corp. lief. ll)) 468. und bei

yeeol, itleiuntii. conß. int. l. 528., und die dem Kaifer auf dem Convent

zu Regensburg übergebenen Artikel im 00x.). kei'. l7. 349., 'welche gegen

Stahlr drr dem Lehramte die Kirchengcwalt auch in diefer Beziehung beilegtr

in meiner angef. Abi). S. 17 fig. angeführt find.

32) aug. Toni'. a. bill. bei [Ferse p. 42. '

S 2i-ßiyflVedenkeii Melanthons im Corp. lief. lll. 474., meine angef. Abb.

. g.

'



Eoangelifehe Kirchenverfaffung. 87

x

Freiheit der Bewegung befriedigende Verföhnung; auf ihn verwiefen zu

haben. iji ein großes Verdienft der trefflichen Schrift Puchta's. das

auch wir dankbar ehren.

um vieles kürzer können wir uns bei der Darfielliing der

ls. Anfimten der fchweizerifchen Reformatoren

faffen. die fich in den Bekenntniffen ausführlich über die Form des chrifi

lichen Lebens erklärt haben. Sie ftimmen mit der flichfifchen Reforma

tion in Beziehung auf den Begriff der Kirche 34) und die Nothwendigkeit

des Lehraintes überein3“)z die Kirchengewalt halten fie aber für ein we

fentliches Attribut der Gemeinden. Diefelbe wird durch ein von der Ge

meinde freigewcihltes Kirchenregiment ausgeübt. welches aus den Pafio

ren. den Aeltefien und Diaconen befteht und den Beruf hat. die Lehre

zu erhalten. .die chrifiliche Zucht und die Pflege der Armen zu üben. und

für die Ruhe des Gottesdienftes zu forgengö). Ueber ihr fieht. die Ein

heit vermittelnd. die durch die Pafioren und Aeltefien gebildete Synode.

Diefe Form der Verfaffung fordern* die Symbole als die urchrifiliche und

nothwendige. wiewohl nicht verkannt werden mag. daß fie ebenfo fehr auf

einer Uebertragung nationaler Rechtsanfichten auf die Kirche beruhe, Wie

es fich aber auch hiermit verhalte. gewiß ift. daß eine abfolute Form der

Verfaffung nicht dem evangelifmen Principe entfpreche. alswelches die

Gleihfiellung des Aeußeren und Inneren verwirft.- und daß in Teutfch

land die Synodal- und Presbyterialverfaffung nach ihrem vollen Begriffe

nicht zur Entwickelung gediehen. fondern zumeift auch in der reformirten

Kirche das landesherrlime Regiment fich geltend gemacht hat.

Nachdem wir folcinrgcftalt der Grundlagen uns verfichert haben.

von denen die Verfeiffuitg der Kirche ausgegangen. müffen wir. bevor

wir zur Darftellung der heutigen Verfaffungsverheiltniffe im Einzelnen

übergehen. zuvbrderfi noch

11. die Entwickelung der Verfaffungsformen")

in Erwägung ftellen. Wir gehen dabei von der

11. Eonfiftorialverfaffung

aus. weil diefe in den teutfchen Landes-firmen die vorherrfchende ifi. und

zwar nehmen wir zunächfi auf Stichfen Beziehung. deffen Verfaffung den

meifien übrigen ein Vorbild geworden ift, Wir beginnen mit der erflen

34) Toni. [-1017. (1566.) o. 17., 860i.. 16, 18., dealer, '1"110tuii. 7.

Nißfch. proteft. Veantiv. der Symbolik be. Mbhlerns. S. 232.

35) (Loni. 6311, K. 25. 30., 1361g. ek. 30. Z1., 1161'. poster. c. 18.,

Z6) Toni'. (X1111. S. 29., 11mg. 11. 30. u. a. - »1361911116 e188 E3113“

, tefal-nisse e16 kenn-rei (lieicielb. 1771.), und in 80111161', Ztaciticjqua e123

Egljae. refokniöes (19 [france (i1 Verein 1828.), S. 1.91 fig. '

' 37) Für die (Zefrhichte der far-hf. Kirchenverf. muß auf 83.710.140 ri', 11,1

etoria buiiieranienii und auf Webers vortreffliche Arbeit. Darfiellung des tm

Kbnigr. Sachfcn geltenden Kirchenrrchtes (Leipzig 1818 flg.) verwerten werden.

Leider ift überhaupt die Gefchichte der Particularkirchenverfaffungen nur wenig

bebaut ivorden. Für Preußen liefert Iacobfon. (Irfehichte der Quellen

des prtuß. Kircheureehtes ll. 1. fcinihbare Beiträge. Ein Mufier 1| die gr

fchiahtl. Einleitung zu der Sammlung der ivürttenili. Kir-wengrfcße von Elfen

lohr. Tübing. 1835.
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Vifitation (1528)) dem erfien Schritte zur Ordnung der regellofen kirch

lichen Verhältniffe. Nach der bisher nur aus einem Auszuge bei Secken

dorf bekannten) nunmehr vollfiändig veröffentlichten Inftruction I") war

es zunächft die Befiellung des Lehramtes mit frommen Dienern_und die

Regulirung der kirchlichen Vermögensverhältniffe) auf welche fich dieSorg

falc der von dem Kurfürften abgeordneten) geifilichen und weltlichen Vi

fitatoren richtete. Zugleich aber wurde der Grund zu einer Organifettiorr

der Kirche in der Einfiihrung des Amtes der Superintendenten gelegt)

deren Beftimmung es fein follte) über die Amtsführung und den Wan

del der Pfarrer Aufficht zu führen) und neben den landesherrlichen Be

amteten an der Gerichtsbarkeit in Ehefawen Antheil zu nehmen 39). Al.

die hdchfte Autorität behauptete fich der Kurfürfi felbfi) während die Vi

fitatoren die Stelle einer hoheren Auffimtsbehärde vertraten. Schon in

dem nächften Jahrzehnt wurde jedoeh das Bedürfniß einer die Stetigkeic

der Verwaltung fichernden Verfafiung lebendig erkannt) und es wurde

deshalb) nachdem feit dem I. 1539 zu Wittenberg eine Behörde für

die Gerichtsbarkeit in Ehefamen beftandeti) deren Einrichtung wir nicht

näher nachzuweifen vermögen 40)) auf der Grundlage des bereits erwähn

ten Bedenkens v. I. 1538 im I. 1542 das Wittenberger Eonfiftorium

errichtet. Die Eonftitutionsurkunde deffelbett ift verloren; doch zeigt theils

das angeführte Bedenken) theils der von Buchhollzer edirte4l) zweite

Entwurf) daß die Aufficht über die Lehre) den Wandel und die Amts

führung der Geiftlicljen) über das religiäfe und fittliclje Verhalten der

Gemeinden) und über das Kirchengut) die Handhabung des Bannes) fo

wie die Iurisdiction in Ehefachen und in den Streitigkeiten zwifchen den

Pfarre-rn und Gemeinden feinen Berufskreis bildeten. Erft fpäter) feit

dem I, 1580) kam es zur Errichtung einer höchfien kirchlichen Behörde)

des Kirchenrathes) für die Gefehgebung) die Dispenfationen u. f. w.

Die Gefchichte dejfelben ift vonWeberW) ausführlich erörtert) auf den

wir hier Bezug nehmen; doch müjfen wir hier noch ergänzend hinzufü

gen) was dort nicht) aber auch nirgends anderswo bemerkt ifi) daß diefe

Infiitution) wie noch manche andere) z, B. die der Generalfuperinten

denten) von der fächf. K.-O. v. I. 1580 aus der Württembergifmen

_,__ .._._. "

38) Inftrurtion und Vefelrh) doraufi die Vifitatores abgefertiget fein)

1527) in meiner angef. Abh. S. 45 f( .

39) Diefe Einrichtung ift in die weißen der von Vugenhagen abgefaß

ten Kirchenordnungeti übergegangen) z. B. in die Hamburger v. 1529. lit-abba,

eeeleo. errang. lluml). institut. hier. (klaind. 1840,), y. 91., Bremer Kir

chenordn. v. 1534.

40) Vgl. l). Vructen) Bedenken der Vifitation halber In Herzog Hent

rich Fürfienthumb) auc. Wittenbergt Sonntag nach ulrici 1539) in meiner

angef. Abh. S. 87. Die aus Seckendorf (liiot. buch. lll, 219.)) von

Stahl u. A. entlehnte Nachricht) daß der Katizler Brück „zuerft den Verfuch

eines Confiftoriums zu Wittenberg gemacht habe". ifl hiernach zu berichtigen.

41) Eonliitution und Artikel des geiftl. Eonfiftorii zu Wittenbergk... durch

Georgen Buchholher. Frankf. a. O. 1563.

42) Sächf. KäR. Vd. 1) S. 280 fig.
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K.-O. v. 1559 47') wörtlich entlehnt ift. ein Zufammenhang. *den wir

durch den Einfluß des Jacob Andrea auf die färhfifthe Kirche erklären

zu dürfen glauben. Die leßtere Inftitution hat fich jedoch' nur über

wenige Kirchen verbreitet. vielmehr blieben gewöhnlich die höchiiewwelt

lichen Behörden mit der Ausübung der den Landesherren vorbehaltenen

Rechte beauftragt. Dagegen gingen die Eonfifiorien in alle teutfche Lan

deskicchen über 44). und zwar nahmen fie in ihren Gefchäftskreis faft

gleichmäßig die Gerichtsbarkeit über das Kirchengut und die perfönlimen

Recinsverhtiltniffe der Geiftlimen auf, In der neueren Zeit iii. wie wir

weiter unten anführen und belegen werden. ihr Reffort oft auf das ur

fprüngliche Maß. zuweilen auch über daffelbe hinaus reducirc worden; das

Princip ifi jedoch überall daffelbe geblieben. und nur infofern hat die

Verfaffung in manchen Ländern ein neues Element in fich aufgenom

men. als den Gemeinden in den Presbnterien. der Totalittit der Ge

meinden in den Synoden eine größere Mitwirkung am Regiment zuge

fianden worden ift. Diefes iff meiftens die Folge der Vereinigung mit

der reformirten Kirche gewefen. deren Verfaffung wir nunmehr darzu

fiellen haben.

13. Die Synodal- und Presbyterialverftiffung4“)

mit ihren ancient; und (Liner-eu, und ihren Presbyterien oder (rangiert)

ixee, finden wir zuerft ausgeprägt in den von Wilhelm Farel. dem

treuen Gehilfen Ealdins. reformirten Kirchen zu Straßburg (1525).

Neufchatel (1530) und Genf (1531 fig); ihre Spuren gewahren wir

aber bei den Waldenfern. von denen fie denn auch durch Farel entlehnt

worden zu fein fcheint. Von Straßburg und Genf aus wurde fie nach

Frankreich durch Viret. nach Schottland durch Knox und nach England

durch Johannes Lasky übertragen. und aus dem letzteren kam fie. durch

die Reformirten. _welche fich vor den Gewaltthäcigkeiten der Königin

Maria flüchteten. nach den Niederlanden und in einzelne füdteutfche

Städte. befonders aber an den Niederrhein. wo die Befchlüffe der Ge

neralfynode von Wefel (1568) die Grundlage für die kirchlime Verfaffung

von Jülich. Eleve. Berg und Mark wurden46). Endlich am Ende des

17. und im Anfange des 18. Iahrh. finden wir fie dura) die franz.

ltefogiek auch in das nördl. Teutfchland. namentlich nach Hannover und

Braunfchweig verpflanzt. Im Zufammenhange mit ihrer erften Entwicke

lung fieht ihre Erfcheinung in Heffen. wo die Synode von Homberg

43) Bei Eifenlohr a. a. O. Vb. 1. S.106. . .

44) Einige Nachweifungen darüber. fo wie über den durch die foglen. Re

formationsfortnel v. i545 und die erfie Mecklenburger Kirehenordn. (1552) vec

mittelcen Zufammenhang einer Elaffe von Kirehenordnungen gibt meine angef.

Abb. S. 86 flg. e e _

45) Vickell. die Sonodal- und Presbhterialverf. der evangel. Kircheoin

ihrem urfprunge und ihrem Einfluffe auf Heffen . in der Zettfchr, des Vereins

für heif. Gefchicizte und Landeskunde Vb. 1. S. 43 fig. _ '

46) ueber diefe Lander und den Ucbergang der Synodal- und Preöboterial

oerf. auf die lutberifchen Gemeinden in Cleve und Mark (KK-O. v. 1687) vg(

o. Oven. die Presbnterial- und Shnodalverfaffung in Berg. Jülich. Elche

und Mack. Effen 1829.

e... -
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(1526))- deren Befclnüffe durch den unmittelbaren Einfluß des Franz

Lambert von Avignon befiiinmt wurden 47), ein durchaus presbyteriani

fches Kirchenregimenc anordnete. Nach ihr beftehen neben den Geifclicheit

Laienältefie und Gemeindeconvente zur Handhabung der Disciplin; die

Befiellung und Abfeßung der Geifilichen gefchieht durch die Gemeindenz

das hömfie Regiment endlich bildet eine jährliche Synode der Geifilimen

und Gemeindeabgeordneten, durch welche für die Leitung des kirchlichen

Lebens toährend der Zivifchenzeit ein Ausfchuß und die Vifitatoren gewählt

werden, u. f. w. .Diefe fogen. Homberger Reformation") iii aber in

Heffen niemals zur That geworden. vielmehr hat die dortige Kirchenverz

fafiumz einen Entwickelungsgang genommen, der fich zuleht-in den Con

fifiorien abfwloß 49)) und geblieben ifi nur die Theilnahine der Gemein-x

den) und zwar auch der lutherifmew) durch befondere Presbyterien. Aehn

(ich haben fich die Verhaltnifie in anderen Ländern geftaltet) tiamentliri)

itbtenF feit Eleni* und Mark an Brandenburg gekommen) dort die Re

genten) ungeachtet der fortbeftehenden Presdieteritilverfaffung, einen weit

über das bloße joa circa Zac-ra hinausgehenden Einfluß 59). In der

neueften Zeit ifi zwar durch die Kirchenordnung vom I. 1835 die Sy

nodal- und Presbhterialverfaifting in den Oiheinprovinzen und Wefiphalen

auf der Grundlage des älteren Rechtes wiederhergefiellt ivorden“)z es

darf jedoch nicht behauptet ioerden) daß das) was jene Verfaffung in

ihrem vollen Begriffe zunächfi Garakterifirt) die_ abfolute Selbfifiiindigkeit

der, Kirche gegenuber dem auf das Majeftätsremt befchrankteir Regenten

zugleich anerkannt worden fei; fondern die Eigenthümlimkeit der neuen

Verfafiung befteht zunächfi nur darin. daß der Gemeinde eine ausgebrei

tete Theilnahme an der Ordnung ihres eigenen Lebens zugefianden iii.

Von diefem Standpunkte aus gewährt die rheinifmtvefiphälifche Kirchen

ordnung) die Anfprüme der Gemeinden mit der Eonfiiiorialverfafiung in

der glücklichfien Weife vecmjttelnd) viel mehr als die Gefehgebung der

anderen Länder) inshefondere Badensö?) undBayernsi-Z)) in denen_ bis

jeht die Shnodal- und Presbhterialverfirffung hergeftellt tvorden ifi.

47) Ba um) Franz Lambert von Avignon. Strnßb. 1840.

48) Reim-mati() occlesinrltm Üusßjnv iuntn certisßirnnm &terme-nnen bei

regen-un. orciinntn in uenor-abjli .Fnocio par 61ern. [Lnge. [trina. ?inline-turn

anno 1526,... kldmbergi erzieht-neu bei Schmincke, Won, [Feuer. Ä'. ]l].

Bickell a. a. O. S. 64 fig. ,

49) Bietet(F S. 68 flg.

50) v. Kamph, das bifchdfliche Recht u. f. w. S. 152 fig.

51) Bei Rheinwald. Zeta bist.. soul„ Iahrg. 1835) S. 375 fig, -

Sucthlage. die älteren Presbrtterialkirihenordnungen der Lander Jülich) Berg,

Cleoe und Mark in Verbindung mit dcr neuen Kirchenordnung u. f. w. Leip

zig 1837. -

52) Evang. Kirchenvereinigung in Baden nach ihren Haupturkundcn, Hei

delb. 1821, Rinci) Erläuterung der errang-mot. Kirehenvereinigungsurkunde

des Großh. Baden) 1827.

53') Fuchs* Zufiand der protefi. Kirche in Bayern. Ansb. 1830.

i
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111. Die heutige-n Verfaffungsverhältniffe,

.-. W1) Der Landesderr.

Die evangelifmen Landesherren haben nach einer. auf die Anfichten

der Reformation unmittelbar zurückleitenden Auffaffung das Amt des Kir

chenregimentes (i118 eyizoupaie). Sie führen daffelbe. fo viel die flan

dige Verwaltung und die Gerichtsbarkeit betrifft. durch die aus geifilichen

und weltlichen Gliedern zufammengefehten Eonfifrorien. denen als Auffichts

beamtete die Superintendenten untergeordnet find. Dagegen ift ihnen

nach einer durchaus gemeinfamen Rethtsbildung fowohl die Gefelzgebung

mit dem ihr entfprechenden Dispenfationsrethte und* der in ihr enthaltenen

Organifationsgewalt ebenfo vorbehalten geblieben. als die *Verleihung der

kirchlichen Aemter (fogen. iuru reset-rain). . In größeren Staaten befieht

gewöhnlich eine höchfte kirchliche Behörde (Eulrusminifterium). welche in

diefen Angelegenheiten entweder perfönlici) befchließt. (oder diefelben zur

perfönlithen Entfchließung des Oiegenten vorbereitet, Hierüber entfcheidet

zunachft die befondere Verfaffungz doch kann es als Gemeinfames betrach

tet werden. daß die Gefehgebung und gewiffe Djspenfationen. z. B. von

allen Aufgeboten und in näheren Verwandtfchaftsgraden. zu den vorbe

haltenen Rechten im eigentlichften Sinne gehören. Wo keine befonderen

Eultusminifierien beftehen. reffortiren jene Kirchenangelegenheiten von den

höchften weltlichen Verwaltungsbehörden. die entweder von den Eonfifio

rien berathen werden. oder. was öfter vorkommt. geiftliche Referenten

haben. deren Befiimmung es ift. das reingeifiliche Moment in feinem

Rechte zu vertreten.- . . -

Eine Modification erleiden diefe Grundfcihe da. wo die Kirche unter

einem katholifmen Regenten fieht. Auch für diefes Vcrhältniß hat fich

in Teutfchland die Rechtsanficht entwickelt. daß dem Landesherrn die Kir

chengewalt zuftehe. Die Erklärung derfelben gewinnen wir aber nicht

aus den Anfchauungen der Reformatoren. die von einer folchen. an fich

völlig begriffswidrigen Stellung eines inmitten des Katholicismus fieheil.

den Regenten zu der evangelifmen Kirche keine Vorfieliung haben. ,fon

dern nur. aus der Gefchiclhte. .und zwar in der folgenden Weife. Der

wefiphälifche Friede") hatte verordnet. daß» den Landfaffen. Vafallen und

unterthanen augsburgifcizerEonfeffion die freie-Religionsubung nach dem

Befirfiande vom I. 1624 mit den uuoexis religjooiß exeroilij, ins

befondere der justituljo aonsißtorjorum gcfichert fein. wo fich aber die

Verfaffung bis zu diefer-n Punkte nicht entwickelt habe. die bifrhöfliche

Iurisdlction in den die augsburgifclye Eonfcffion nicht beruhrenden Ver

hälmiffen auch ferner in Uebung bleiben folie. Die Unbeftimmtheit die

fer lehteren Verfugung und die Thatfache. daß in jenem Verhältniffe die

Verfüflung ihrer Spitze entbehrte. fuhrte jedoch bald auf die durch das

Territorialfyftem geförderte Auffafiung. daß die Kirchengewalt oder das

Episropalrecht dem Landesherrn als folchem gebflhre. und diefe macht fich

auc() da geltend. wo entweder der evangelifmen Kirche erft fpäter von dem

Negenten die Religionsubung zugeftanden wurde.»wie in Oefterreich. oder

54) der. di'. Z. 31. Stahl a. a. O.. S. 27.2.
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ein katholifcloer Staat. wie Bayern. Landestheile mit einem ausgebildeten

evangelifchen Verfaffungsverhältniffe aufnahm. oder wo der Regent den

angefiammten Glauben wechfelte. In der That fteht fie zu der Idee der

Kirche in einem fchneidenden Mißverhciltniffe7 und nur durch das Terri

torialfhfiem kann die Behauptung erklärt werden. es könne der Regent,

der vermöge feiner Confeffion die evangelifche Kirche als die fortwährende

Emanation des fchwerfien kirchlichen Verbrechens betrachten muß. den

noch derfelben mit Bewußtfein dienen. Die Wahrheit diefer Auffaffung

bezeugt fich denn auä) in der Rechtsanfiwt. daß das Regiment in einem

folehen Verhaltniffe durch ein zwar von dem Landesherrn befielltes. aber

felbfifiandiges Confifiorium geübt werden muffe 55). und noch mehr fpricht

fich das Bewußtfein von der Unmöglichkeit eines unmittelbaren landesherr

lichen Kirchenregimentes in den Reverfalien aus7 in denen convertirende

Oiegenten auf das lehtere verzichtetenöö). Unter den Leindetknx in denen

jene Form der Verfaffung befirht. mögen hier Bayern und Sachfen er

wähnt werden. In dem, erfieren wird das Regiment durch ein felbfi

fiandiges Oberconfiflorium geführt. In befiimmten wichtigere-n Verhalt

niffenx“ bei neuen organifchen Einrichtungen und allgemeinen Verordnun

gen. Dispenfafionen wegen verbotener Verivandtfclyaftsgrade. der Verlei

hung und Entziehung kirchlicher Aemter. der Eintheilung der-,Pfarrfpren

gel u. f, w.. hat daffelbe zwar nur gtitaclotlime Berichte an das Staats

minifierium zu erfiatten. und es könnte mithin fcheinen- als ob das auf

der einen Seite aufgehoben werde. was auf der anderen verfaffungsmäßig

verburgt ift. Indeffen findet diefer Widerfpruch darin feine Verföhnung,

daß die königliGe Entfchließung zwar die Genehmigung der von dem

Oberconfifiorium beantragten Einrichtungen verweigert/ nicht aber an deren

Stelle eine neue zu feizen berechtigt ift57). In Sachfend") dagegen wird

die Stelle des Regenten durch eine durchaus felbfiftandige evangelifche

Behörde. die evangelifmen Staatsminifier. vertreten. ivelme die vorbe

haltenen Rechte ausüben und die höchfte kirchliche Inftanz bilden ä").

Minder groß erfcheint der Widerfpruch. wenn der lutherifche Landesherr

über die reformirte Kirche und umgekehrt die Kirchengewalt ausübt.

Zwar hatte für den Falkx daß einem lutherifchen Landesherrn ein refor

mirtes Land zufallen, oder der reformirte Landesherr die Confeffion wech

55) Feuerbach. eine längft entfchiedene Frage über die oberfien E sco

palrechte der evang. Kirche. Nürnb. 1823.

56) Z. V. in Sachfen 1697. in Württemberg 1704. in Sehen-Caffe( 1754

in Saunen-Gotha 1822. Entfpreehende Zuficherungen enthalten ann) die Würt

temb. 23.-11. F. 76i Kurheff. Ö. 134. Vraunfchiv. L.-O. s. 214. Altenb. 88.-11.

9. 130. Anderer Anficbt war der katholifch gewordene Herzog von Anhalt

Kothcn: Paulu s. kann ein teutfrher Regent. wenn er rbmifW-tatholifä) wird.

eine Pflicht oder ein Recht haben* auf eine roangelifm-protefi. Landeskirche un

mittelbar und perfbnlich als Souverain oder als oberfier Bifthof zu wirken?

Zerbfi 1827.

57) Stahl a. a. O. S. 234 flg.

58) 28.-11. 9. 57.

59) ueber Ocfierreieh: Helfert- die Rechte und Verfaffung der Akatho

liken im dfcerreich. Kaiferflaate. Wien 1827.
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fein wurde. fo wie für das umgekehrte-Verhältnis. der wefkphcilifche

Friede in dem Wahlrechte der Gemeinden u. f. w. fehr umfafiende Ga

rantien gegebenöPz diefe find jedoch gewöhnlich nicht praktifcl) geworden.

fondern es wird zumeift das Verhältniß der Gemeinden nach den bereitsdargefiellten allgemeinen Grundfcißen beurtheilt. und ruckfimtlich des Re

gimentes hält man es fur hinreichend. wenn den das Regiment in beiden - F“, i*

Kirchen führenden Eonfifiorien geifiliche Beifißer beider Confeffionen bei- '*

gegeben find. Diefes ifi z. B. das Verhältniß im Kurfürftenthum Hef

fen. deflen Verfaffungsurkunde dem Landesherrn die Kirchengewalt Über

die evangelifclyen Glaubensparteien ausdrücklich beilegtö1).

2) Die ConfifiorienoP

Für die ficindige Verwaltung. alfo für die Aufficht über die Lehre

und Liturgie. über die Amtsführung und den Wandel der Geifilichen.

für die Prufung der Bewerber um geifiliche Aemter und die Anordnung

der Ordination und Infiitution. fur die Beauffimtigung und obere Lei

tung der Vermögensverwaltung. endlich für die Gerichtsbarkeit befiehen die , .

Confifiorien. welche früher bald formirte. aus geiftliGen und weltlichen

Gliedern zufammengefeßte Behörden. bald aber auch fo gebildet waren. .

daß man die kirchlichen Verwaltungsgefmcifte einer bereits befiehenden

weltlichen Behörde übertrug und diefer nur geiftliGe Beifißer zuordnete.

denen dann zugleich die Prüfungen und Ordinationen Übertragen waren.

In der neueren Zeit ift jedoch das Refiort der Confifiorien häufig be

fchrcinkt worden; der Bann (die eigentlich kirchliche Gerichtsbarkeit) i|

lcingfi nicht mehr Theil der kirchlichen Ordnung z die Gerichtsbarkeit in

Ehefachen ifi oft der oberen weltlichen. jene Über kiräxliches Gut und die

perfönlimen Verhältniffe der Geifilichen aber den Untergerichten übertragen;

endlich find oft auch viele Gegenficinde der kirchlichen Verwaltung den

weltlichen Adminifirativbehörden zugewiefen. denen dann geifiliche Bei

fißer beigegeben find. Dann find alfo die Confifiorien. wie z. B. in

Preußen. nur Behörden für die Beauffichtigung. Leitung und Förderung

i. des inneren kirchlimen Lebens 63). Ob aber eine folche Einrichtung vor

dem Begriffe der Kirche gerechtfertigt werden kann? Es fcheint. nicht

durchaus. Zwar das fordert die evangelifche Kirche nicht. daß fie eine

Gerichtsbarkeit in weltlichen Verhältniffen ausiibe; es ifi nlfo die Rück

gabe derfelben an den Staat. von dem fie gekommen. keine Beeinträch

tigung. ihrer Rechte. Wenn fie aber von der Ordnung des ehelichen Lebens

völlig ausgefchloffen. und wenn ein Theil der Ordnung ihrer eigenen

___
.,

  

60) k. 71]. Z. 1. 2.

61) Kurh. V.-u. Ö. 134. _

62) Wobei', tio conäiototjo. Zwetna. 1647. Ludovici. Einleitung

zum Confifiorialproceß. Halle 1713.

63) Oft ilt den Confifiorien auch das Dispenfationsrecht in befiimmten Ver

hältniffen (z. V. zu den Haustanfen. Haustrannngen. Ehefchließung in der

gefcbloffcnen Zeit oder in entfernteren Vcrivandtfchaftsgraden. zur Zulaffung zur

Confirmation vor dem gefetzlichen Alter u, f. w.) befonders übertragen. Vgl.

z. B. Spangenberg. das TecritorialkicGcnrecht des Könige. Hannover. in

Lippert? Annalen Bd. 3. S. 16. großh. wa. Edict v. 6. Juni 1832. in

Weiß. Archiv Bd. 3. S. 224 u. A.
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Verhaltnlffe an Behörden überwiefen wird. deten Zufammenfeßung zu

nächft für diefen Zweck nicht berechnet ifi." fo muß fie diefes als eine

Verleßung ihres Begriffes als einer individuellen Lebensordnung beklagen.

Von diefem Standpunkte ift z. B. das Verhältniß in Preußen zu beur

rheilen. wo die äußeren -Kirciyenangelegenheiten nach einem fehr weiten

Begriffe (Bcfelzung der landesherrlicloen Patronatftellen. Aufrechterhaltung

der äußeren Kirchenzumt. Beobachtung der Amtsführung der Geifili

chen u. f. w.) von den Provinzialregierungen reffortiren 64), ac,

Einubefondere Art der Confiftorien find die Behörden. in denen

*die Standesherren und ficidtifchen Magifirate befiimmte Rechte des Re

gimentes ausüben. Diefe entftanden. fo viel die letzteren (mlangt. dadurch.

daß die Reformatoren die Aufforderung zur Einführung der neuen kirch

lichen Ordnung an die Inhaber der Landeshoheit. aber ebenfo auch an

die magirtratua poijtjoj richteten. und daß diefem Rufe viele Obrigkei

ten Folge leifteten. indem fie von den Reformatoren Kirthenordnungen

abfaffen ließen und unter ihrer Autorität publicirten. und der Beftellung"

des Lehrarntes. der Gerichtsbarkeit in Ehefachcn und der kirchlichen Ver

mögensverwaltung fich annahmen. Später. als fich die ficidtifchen Ver

hältniffe änderten. gingen die meifien diefer Rechte auf die Landesherren

über; oft aber blieb 'die Gerichtsbarkeit in Ehefachen und über die Griff

lichen in- erfter Inftanz." ein Verhältnlß. das fich oft z. B. in Hanno

verö") findet. - Die Glieder des Herrenflandes übten urfprirnglici) ganz

daffelbe Recht. auf deffen Grundlage die Landesherren das Epistopalremt

erwarben. Mit ihrer Unterordnung unter die Landeshoheit machte fich

das lehtere auch hier infofern geltend. als die fogen. Refervate auf die

Landesherren übergingen. Ienen blieb aber oft die Verwaltung. die fie

in fogen. Mediatconfiftorien in Unterordnung unter die landesherrlichen

ConfiftorienW). feltener die unmittelbar vortragenden Behörden ausübten.

Die Bundesacte hat den Standesherren die Aufficlyt in Kirrhem. Schul

und Stiftungsfachen befieitigt67). und fpciter ift ihnen oft in den cin

zelnen Ländern das Recht zur Befltllung von Unterconfifiorien ausdrück

 

lich zugeftanden. und das Verhältniß derfelben zu den landesherrliclyen

Behörden näher befiimmt worden W).

64) Cain-O. v. 31. Der. 1825 vgl. mit der Infirurtion v. 23. Oct. 1817.

Fürftenthal. Sammlung der Kirchengefche Bd. 2. S. 368, - ueber die

heutigen Vcrhültniifc im Kdnigr. Sachfen: Vcrordn. v. 10. Apr. 1835 i111 Co

der des fcichf. K.-R. S. 395. _ Für das Großh. Helfen das in der vor. Anm.

angef. Edict u. a.

65) Spangenberg a. a. O. S, 30.

66) Vgl. über das Stolbrrgifclpe (ionfifiorium in der Graffchaft Hohenfiein

den angef. Spangenberg S. 29. und über das Schbnburgifche Confifiorium

ZZLGt-lfauchau die Recefie o. I. 1745 und 1835 im Coder des fachf. S.

g.

67) Art. x17.

68) Vgl. die bei Vollgraff. die teutfclpen Standrsherren. abgedruckten

Edicte für Bauern. Preußen (wo den Mebiatronfifioriendie den Provinzialrc

gierungcn eignenden Rechte überlaffen find) und das Großh. Heffen. Das neuefie

Beifpiel bietet das kurheff. Edict v. 29. Mai 1833. s. 22. In Baden (Edict
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3) Die Superintendenten69).

Die Behörden. durch welche das kirchliche Leben. unmittelbar beauf

fichtigt wird. find die Superintendenten (Infpectorcn. Pröpfie. Metro

politane. Decane. Erzpriefter) Senioren). deren Wirkungskreis nach der

Entwickelung der Confifiorialverfciffung fich näher fo geregelt hat. daß er

die in den Vifitationen bethatigte Aufficht über den Wandel und die

Amtsfiihrung der Geifiliciyen. uber die religiofen und fittlirlfen Zuftände

- der Gemeinde. über die Verwaltung des Kirrhengutes. fo wie befiimtnte kirch

liche Handlungen) die Ordinationen und Inveftituren der neuangefiellten Geift

lichen. die gutliche Ausgleichung der Streitigkeiten zwifchen den Pfarrern

und den Gemeinden) die Regulirung zwifchen den Erben verfiorbener

Geifilimen und den Amtsnamfolgern. die Ertheilung der iiceutia 601i

oiomocii, oft auch die Ertheilung gewiffer untergeordneter Dispenfatio

nen . begreift. Dagegen gqört jeht faft nirgends mehr die Gerichtsbar

keit in den Kreis ihrer Berechtigung 79), In Beziehung auf das Ver

hältniß der Superintendenten zu den Pfarrern und Gemeinden hat die

Territorialgefehgcbung verfchiedeneGefialtungen entwickelte gewöhnlich gibt

es zwifchen beiden keine vermittelnde Behörde. wiein Preußen und Sach

fenz zuweilen find aber auch fur eine untergeordnete Aufficht noch andere

Geifiliche befiellt. tvie in Kurheffen die Metropolitane. in Mecklenburg

die Prdpfte, Auf der anderen Seite fand fich aber früher in manäzen

Ländern auch die Einrichtung. daß ein Generalfuperintendent Über. mehrere

Diöcefen die Aufficht fuhrte. Diefes ifi noch jetzt in manchen Ländern,

in Preußen ) Württemberg. Braunfchweig u. a, ) der Falle die General

fuperintendenten bilden jedoch keine Zwifcloeninfianz) fondern fie find Mit

glieder der Eonfiftorien. und ihre Beflimmung ift nur. überall da thcitig

zu werden. wo es perfdnlicinr Anfchauung und unmittelbarer Einwirkung

bedarf 7'), Die Beftellung der Superintendenten ift ein landesherrlimes

Refervat) und nur ausnahmsweife befteht, wie in manchen Theilen Kur

heffens. ein Wahlrecht der Pfarrer72). Regelmäßig ift bei ihr der lei

tende Gefimtspunkt diefer. daß der Superintendent feldft Pfarrer einer

größeren Gemeinde fein folie.

v. 16. Apr. 1814) und Württemberg (v. Mohl. Staatsrecht Bd, 1. S. 488)

ift den Standesherren das Recht zur Errichtung von untereonfiftorien abge

fpromen. _

69) Vgl. z. V. fiir Preußen: S rhtnidt. der Wirkungskreis und die Wir

fungsart des Superintendenten. Quedlinb. 1837. fiir das Großhmßeffen: Infir.

v. I. (832 bei Weiß. Archiv Bd, 3. S. 233. Die reformirten Kirchen

haben das Amt der Jnfpcctoren mit ganz gleicher Bedeutung. z. B. in Heffcn.

Hannover u. a.

70) In Württemberg bilden die Decane mit dein Oberamtsrimter die erfie

Itifianz in Ehefachrn. v. Mehl. Staatsrecht Bd. 2. S. 466.

71) Preuß. Znfiruction fiir die Gcneralfuperintendentcti vom 14. Mai

1829 bei Furfienthal. Vd.1. S. 487 flg. -- Augufii. iiber das Amt

eSinrc-?Zcxeßeralfnperintendenten. Veitr. zur Gefch. und Statift. der evang. Kirche

. g.

72) Ledderhofe. kurhcfi. K-R. S. 33.
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4) Die Theilnahme der Gemeinden und der Kirche

'am Re iment.

- * a) Öie Gemeinden.

Schon oben konnte es als eine Eigenthümliwkeit der evangelifmen

Kirche bezeichnet werden7 daß fie. abweichend von dem Princip des Ka

tholicismus. die Gemeinden als feldftficindige- zur Theilnahme-an dem

Regimente berechtigte Corporationen auffaßt, Zugleich fahen wirf daß die

lehtere insbefondere bei der Berufung des Lehramtes und der Ausübung

der Zucht . fo wie bei der Vermögensverwaltung fich dethätigen follte. In

allen diefen Angelegenheiten hat jedoch eine unkirmliche Richtung zur Ver

kümmerung des kirchlichen Gemeindelebens gefiihrt. Die Kirchenzucht ift

oft in Vergeffenheit gerathen. das Recht des Widerfpruciyes gegen die Per

fon. die Lehre und den.Wandel'eines- defignirten Geifilichen. welches zei

tig fchon an die Stelle des Wahlrechtes grtreten, wird oft nicht mehr

oder doch nur als bloße Form ausgeübt. und auch die Mitwirkung bei

der Verwaltung des Vermögens trat nur infofern hervor . als den Ge

*nieinden die Wahl der*Adminifiratoren, Kirchvriter. Proviforen, Altar

leute u. f. w. zuftand. Aus diefer Geftaltung ifi es dann weiter zu er-'

klären. daß regelmäßig die Gemeinden fruher nicht befonders organifict

waren. In der neueren Zeit find aber diefelben in'manchen Ländern in

ihre urfprüngliHen Rechte wieder eingefeht und es find befondere Kirchen

collegien, Presbyterien, Kirchenconvente als ihre Vertreter beftellt worden,

die fich bald durch Cooptation ergänzen. bald frei gewählt werden, und

an deren Spitze der Pfarrer feine nothwendige Stelle hat 73). Wo diefe

Einrimtung nicht befteht. werden die Gemeinden durch die felbfifiändigm

männlichen Mitglieder in den bezeichneten Verhältniffen vertreten. Da

gegen entfpriGt es dem Princip nicht . wenn die bürgerliche Gemeinde

-behörde, wie in Sachfen74)F als Repräfentantin der kirchlichen Intereffen

betrachtet wird. weil fie zunächfi nach ganz anderen Gefichtspunkten als

dem der kirchlichen Qualification gebildet werden. ,

d) Die Kirche.

Die Theilnahme der Kirche am Regiment foll- wie wir bereits frü

her in uebereinfiimmung rnit den nteifien Kirchenrechtslehrern bemerk

73) Vgl. für Baden die oben Anm. 52) angeführten Schriften; für das

Gkoßb- Helfen: Edict v. 6. Juni 1832. bei Weiß. Archiv Bd. 3. S. 2525

für NaffauZ Edict v. 1. Apr. 1818, Otto. neff. K.-R. S. 254 flg.; fin: die

preuß. .Rhemprovinzen und Wefipbalen: KO. v. I. 1835; fin: Württemberg:

Eonfifiorialeclaß v. 29. Oct. 1824. bei Eifenlohr a. a. O. Vb. 2. S.

6530 flg-ö fur-Rheinbayern: Brendel. K.-R. S. 498 flg. In Bayern dief

ferts des Rheins ift die Einfiihrung der Presbyterien an dem Widerfprume der

Kirche gefcheitert. Lehnius. Entwurf einer Presbyterialverfaffung. Nürnb

1821. Karfer. über die Pcerbytecien. Erl. 1822. Fuchs. die Einführung

der Kirchenvorftände (Nürnb. 1822) u. A. ueber die durch Refcr. v. 2. Ian.

1.811111 Preußen angeordneten Kirchenvorfiände: Schleiermacher. über die

fur die prof. Kirche des preuß, Staates einzurichtende Shnodalverfaffung. Ber

lin 181-7. -' ueber die heffifchen Presbhterien, welche fchon feit der Ordnung

der chrifll. Krrchenzucht v. I. 1539 beitehen: Ledderhofe S, 14. 38 flg.

T R742SNxÖh5 der Landgemeindeordnung v. 7. Nor, 1838 im Coder des fächf.
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ten. bei der Veränderung der Lehre. der Liturgie und der Verfaffung fich

bcthätigen. Regelmäßig ift aber die Kirche für diefe Seite ihres Wirkens

nicht befonders organifirt worden. fondern man hielt es für hinreichend.

aus dem Stillfchiveigen der Gemeinden auf ihre Zuftimmung zu den

von dem Regiment befcloloffenen Einrichtungen zu folgern. Es liegt am

Tage. wie wenig Sicherheit diefer Maßftitb gewcihre. der zunächft nur

in der religiöfen Erfchleiffung der Gemeinden feine Begründung findet.

Dies ift denn auch in der neueren Zeit lebendig erkannt. und bereits ift

der Kirche in manchen Ländern eine Reprafentation durch Shnoden verliehen

tvorden. deren Beftimmung es ift. von der Ordnung des kirchlichen Lebens

Kunde zu nehmen. Anträge an das Regiment zu bringen und über die

von diefem befchloffenen Einrichtungen zu berathen 7i). Eine folche Ver

faffung fchc aber. als Grundlage. eine Organifation der Gemeinden we

fmtlicl) voraus. Dagegen können Synoden des Lehrfiandes niwt als

eine Befriedigung der Anfprüwe der Kirche betrachtet werden") da das

evangelifche Printip keine Reprafentativkirwe im Sinne des Katholiris

mus kennt. und ebenfo wenig ift es zuläffig. daß die Kirche dura) die

Landficinde vertreten wird. Diefen kommt nach der befonderen Verfaffung.

nur zu der aus dem Majefiätsrechte hervorgehenden Gefeizgebung. fo wie

bei der Ordnung der Verhcilcniffe. welche die evangelifche Kirche. wie die

Gerichtsbarkeit über das Kirchengut u. al. ein Oieclyt der Mitwirkung zu.

und dann ift ihre Zuftimmung zur Veränderung der unter den Schuh

des Staates geftellten Verfaffung der Kirche erforderlich. Durch die letz

tere wird jedoch die Zufiiinmung der Kirche nicht erfeht. fondern diefe

muß durch eine Synode oder durch die große Mehrzahl der Gemeinden

erklart werden. Endlich ift noch einer Richtung zu gedenken. die den

Synode-n nicht nur die Theilnahme an der Gefehgcbung. fondern auch *

die fiändige Verwaltung unter völliger Ausfchließung der Landesherren

vindicirt 77). Djefe entfpricht einer neueren Beftrebung im Gebiete des

Staatslebens und wird wie diefe durch die Gefchichte gerichtet, N,

Execution. Exrcutionsverfahrcn 1). l. Einleitung.

obljgatjo iu ajax-ti, Das am Schluffe des Prozeffes zu fprechende

75) In Bauern dieffeits und jenfeits des Rheins (Fuchs. Zufiand der prot.

Kirche in Bauern. Ansb. 1830). in Baden. vgl. o. Anm. 52). in Rheinpreu

ßen und Wefiphalen nach der tex-O. o. I. 1835. hier mit fehr umfaffender Ve

rrchtigung. Ueber die im I. 1817 angeordneten Kreis- und Provinzialfonoden

f. d. Anka. 70) angeführte Schrift von Schleier-machen

76) Darum ift die Synode in Württemberg. welche durch den Zutritt der

Generalfuperintendentrn zu dem Confiftorium gebildet wird (Eifenlohr a. a.

L. Cini. h. 35. 62. 91). keine Reprüfentation der Kirche.

77) Rettig. die freie Kirche. Gießen 1832. - Ein raifonnirendes Ver

zcichniß der zahlreichen. die Reformation der Verfaffung deantragenden Schrif

ten enthalten die erfien Bände des Rrpertoriums von Rheinwatd.

l) Literatur: .lain [Lupe. nei-iii tract. (io executionib. Loriot.

1589. F. (Zar-liter, (la execution.; kei juä. lle-Pix). 1737. liornnnj, rie

erecut. hip-t. 1674. F. 0. Tudor, ei*: exec. ke'. juci. (Hierro. i661.

klamo- clei Wan-ano .cl tjt. an r. jut). cui-uv äeeunciao. [ile-or

[7. - 7
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Urtheil hat nicht geradezu Rechte zu fchaffen oder zu vernichten. fondern

nur die Eriftenz oder Nielneriftenz der Oiechte declaratorifch auszufprechen 2).

Das rechtskräftige urtlieil ift daher das Ende des Streites 17). und der

obfiegende Kläger fowohl. als der verurtheilte Beklagte kann gegen einen

abermaligen Anfpruch mittelft der exoepijo rei iuciicaiae entweder die

Zerftörung des früheren Verhältniffes. oder deffen dura) das Urtheil feft

gefielltes pofitives Refultat geltend machen.

Außerdem kann aber auch der fiegende Kläger mit der eit-tio iuäi

oalj die neubegründete Obligation auf iueiiaatum far-ers oxiortere vet

folgen. und Vollfireckung des gefprochenen Urtheiles gegen den Beklagten

fordern4). fofern derfelbe nicht gezahlt oder fich auf andere Weife rnit

ihm abgefunden hat ii). Wo durch das urtheil unmittelbar Rechte con

fiituirt werden. wie durch die aciiuäioatio in Theilungsprozeffen. oder

bei Klagen. welche - wie die Präjudicialklagen") -. nicht auf Verur

theilung eines befiimmten Gegners. fondern nur auf vorläufige Entfchei

dung einer jest in Unterfuchung begriffenen Frage gerichtet find. kommt

eine folche Vollfirerkung natürlich nicht vor.

um nun die Lehre von der Execution vollftcindig zu erkennen. ift

es nöthig. fich das Veihriltniß des Rechtes felbft zu der gerichtlichen Gel

tendmachung und Vollftreckung deffelben zu vergegenwcirtigen. Im römi

fchen Rechte der claffifchen Zeit fteht alles diefes mit einander im engfien

Zufanimenhangez jede Veructheilung muß auf baares Geld lauten. und

die .atio iiiäicati tft immer auf eine befiimmte Geldfumme gecichtet7).

Bei den arbitrciren Klagen. alfo namentlich bei allen dinglichen

Klagen. erfolgt diefe Verurtheilung auf Geld. auf qoaoti ea res ost,

erfi alsdann. wenn der Beklagte dem Refiitutions- oder Erhibitionsbe

fehle nicht nachkommt. Diefe arbitrcire Natur konnte auch manchen

nicht arbitrciren Klagen. wenn es bei ihnen - wie beim Depofitum

und Eommodatum _ auf das Reftituiren einer Species ankommt. durch

Ertheilung einer korcou1a in facto-o conceyta beigelegt werden ß). Bei

mann, 111e'. 7. ps3. 115 sq. üntan Faber, ori-ok. [zr-ogni. 11ern. 1.71.

Mittermaier. der gemeine deutfche bürgerliche Prozeß in Vergl. mit dem

preußifthen und franzbfifmen Cioilpr. u. f. w. Beitrag lll. z, fl.

2) 1.. 8. 8. 4. 1). ai geri-it. 71111110, (8. 5.) 1.. 35. s. 1. 1). rio rei

7111310. (6. 1.)

3) 1.. 1. 1). a. ko iuäio. (42, 1.) '

4) 11. 35. 1), (io noxolib. m, (9. 4.) 1.. 4. I. 8. 6. 7. 1). 11s re 11111.

(42. 1.) Keller. von der Litisconteiiation ß. 24. 25. 27.

5) 1., 4. 8. Z. 1). (Io ko iuiijo. (42. 1.)

6) Schilling. Infrit. Vd. 2. S. 348. Bei binglichen Klagen verhält

fich die Entfcheidung über die Zuflandigkeit des Rechtes felbfi: als Prüjudirial

punkt für die in der Eondeinnation auszufpremende Reftitutionspflimt. l1. 7.

12. 11. 8. 8. 4. 1). si geri-it. 71114110. (8. 5.) Brakenhoeft. die Identi

tat der Rechtsverhaltniffe (Göttingen 1839). S. 226.

7) Oaius 117. s. 48. 11. 4. F. 3. 1). 11. t.. 1... 37. 8. 6. 1). (1.2 ope

n. ni.. (o8. 1.)

_8101111-»11247- Rhein. Mufeum Vb. 6. S. 34. 35. Zimmern.

rdmiflher Prozeß S. 212.
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allen übrigen perfönlichen Klagen lautet. wenn eine obiigotio netto

zum Grunde liegt und auf oerta yecuoja geklagt wird. die Condem

nation auf diefe. wenn aber auf cet-ta re. grklagt wird. auf den ein

fachen Werth der Sache (quauli ea reg ni) zur Zeit der Litiscontefia

tion. Wenn eine obljgatjo juoerta zum Grunde liegt -- namentlich

alfo bei allen zweifeitigen bonne tiäei Gefchtiften - geht die Condcm

nation auf das nach Abrechnung der Anfpruckte und Gegenanfpriiciye blei

dende Refultat. qujcjqujcl acjrernnrjum e): b. f'. (Lake, factor-e oyortet.

Die Vollftreckung des Judicates gefchieht dann auf Anrufen des

'Klägers nicht vom ioäex, fondern vom magnet-alu. 9). und wenn der

Beklagte Einwendungen erhebt oder leugnet. fo wird die Anordnung eines

neuen juäjcjum für die aotio jqcljaatj nöthig) welche nach älterem

Rechte auf das Doppelte geht 10). unmittelbare Zwangsmittel werden

jedoch regelmäßig nicht angewendet; fie gelten als extraorcjjnaria exe.

ootio, für eine Anomalie (jnoir-i]e)"), Die Erecutidnsmittel find viel

mehr die Zufpreclpung des Beklagten in die Schuldknrmtfclpaft. und die

mjzojo jo [mda, [elbfi für einen einzelnen Gläubiger l2). wodurch diefer

zur Detention und ouetoäja der fchuldnerifchen Güter. fo wie zu deren

Verkauf in Folge des entfiandenen prätorifmen Pfandrcciptes befugt wardM).

Diefes fireng confequente Syflem des römifchen Prozcfies. welmee

auf der Idee der Umwandlung der älteren Verpflichtung in eine neue

firengere auf baares Geld gerichtete beruhte. [bite fich nach und nach

auf. Der neichfte Sänitt zu dem neueren Zufiande war vielleicht die

unmittelbare Vollfirerkbarkeit des arbjtrji 6e rerniineoäo dura) Weg

nahme der in Rede fiehenden Sache vom Beklagten. und Ablieferung

derfelben an den Kläger l4-). dann aber kam die Anficht ab. daß der Ge

[ammtinhalt der fireitigen Gefchäfte in eine Geldcondemnation aufgelöft

werden müfle. und einzelne Anfprüciye auf beftimmte Summen und

Sachen von diefem Gefammtinhalte nicht zu trennen [eien, Statt jener

alten Idee des Prozefles bildete fich die neue aus. daß der Staat durch

Gerichtsbehörden Privatrechte [Hupe. und mittelfi reeller Zwangsmit

'

9) 1.. 15. pr. 1). h. t. Doch pflegte der Prator die Leitung der Execu

tion und Entfcheidung etwa vorher ndtbjjg-er Liquidationen einem Commiflarius.

atbjtet oder execucor, zu übertragen. . un. 8. 1. 0. 'kin (io [itig. (4. 5.)

1*- 3- S. 8. l). (jo nes. gear. (Z. 5.) la. 48. l). (Io oolut. (46. Z.) la. 7.

l). .Io confeeaio, (42. 2.) l.. 6. 8. (k. (le exec. kai incl. (7. 53.)

S 5Lzo-[knnlli rent. rec. i, 19. 1. Hoffe. im rhein. Mufium Vb. 6.

. g.

11) l.. 1. I. 2. l). ni rente-io nomjne. (25. 5.) l.. 23. I. 3. l). quoc]

'news sauna. (4, 2,) Stimuli„ cel. nntiqujt.. l7. nr. 2.

12) Bethrnann-Holweg. Prozeß des finkcnden cbm. Reiches S. 305.

1.. 6. s. 2. l). i1. r.

13) Remtslerikon Bd. 2. S. 279 flg.. 343 flg.

14) 14. 68. l). (Le rei eine). (6. 1.) b. 7. (.7. (Lo exe-mt. kei im). (7.

53.) of. rhein. Muf. Bd. 6. S. 27. Vrthmann-Holweg ]. o. S. 331.

- Früher hat man die l.. 68. cit. von ulpian oft für interpolirt gehalten.

leader. conject. 16. 1.7. und error-e. 89. ert. 4. Vethmann-Holweg.

Verfuohe S. 53.

7 .
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tel zur Erfüllung jeder einzelnen Obliegenheit nöthige. Man klagte und

condemnirte alfo. wie heut zu Tage. auf einzelne Leifiungen. mochten fie

nun in Zahlungen. Leifiung von Handlungen oder Herausgabe von

Sachen befiehenlö). und daneben ward die piguorie copio, Auspfän

dung. welche zuerft nur als Zwangsmitt-el zur Erfüllung öffentlicher

Pflichten") dann aber beider exiraorciinoria oognitja") gebräuch

lich war. das gemeinhin übliche Erecutionsmitiel. fo daß die miecio in

bonn als Erecutionsmittel wegen einzelner Forderungen außer Gebrauch

gekommen fein wird. - Als das rdmifclfe Recht fich nach Teutfchland

verpflanzte. vereinigten fich feine Vefiimmungen in der vorliegenden Ma

terie mit denen des teutfcljen Rechtes. Nach der älteren teutfchen Ge

richtsverfaffunglag die Vollfireckung der Urtheile nicht den Urtheilsfindern.

fondern dem das gerichtliche Verfahren leitenden Beamten ob"'). der nach

dem Rechte des Sachfenfpiegels die Auspfändung. oder die Befrohnung

und den Verkauf unbeweglimer Güter durch den Frohnboten verfügte")

Nach dem Untergange der Schbffenverfaffung vereinigte fich die Befugniß

zum Urtheilen und zum Vollziehen in einer Perfon. und man betrachtete

die Erecutionsverhandlung geradezu als Theil oder befondere Znfianz des

ganzen Prozeffes 20). Aus den dürftigen Befiimmungen der fremden

Rechte bildeten fich dann unter Einwirkung teutfcher Gewohnheiten. der

Praxis und der Particulargefeßgebungen diejenigen Säge über die Hilfs

vollfirerkung aus. welche man heut zu Tage als die gemeinremtliafen be

trachten darf. Die teutfchen Reichsgefeße find aber keine Quelle für diefe

Lehre. denn während in den älteren Reiazsgefeßen noch die Acht und die

damit verbundene Befmlagnahme der Güter des Geächteten als Execu

tionsmittel giltA). ift in den neueren Anordnungen Acht und Bann in

Eivilfamen abgefchafft. und blos auf die cieilia coer-eencij et ocnnyel

11211111 ineäia verwiefenN).

Sonach bildet denn namentlich in Anfehung der Natur der Verpflichtung

aus dem urtheile das neuere römifche Recht die Grundlage des heutigen Rech

tes. Von der logifehen Eonfequenz und Zweckmäßigkeit des Formularprozeffes

find dabei nur einzelne Spuren übrig geblieben: die darin zu Tage lie

gende Anficht vom Zufammenhange des Rechtes felbfi-mit dem Prozeffe

aber war fchon zu Iuftinians Zeiten verloren gegangen. und man betrach

 

15) l1. 31. 32. I. (io actionib. (4. 6.) l1. 17. 0. rie iicieio. iibert.

(7. 4.) l1, 14. 0, e10 content.

16) 3. B. la. 1. pt. l). (ie acirn. tut. (26. 7. S. 3.) F. (io geri-ci, tut. (1.

25-) l1. 14. 8. K. l), tio religion. (11. 7.) [1. 9. l). (ie meiner-ib. (50. 4.)

l4. 1. S. 1-2. 1), (io 'in ud'. (43. 10.)

17) le. 3].. l). b. t. 5. S, 10. 1)_ ein agnooc. nei. al, lid. (25. 3.)

18) Laax Julia, eit. 53. cap. 3, tif. 59. lex [Lip. fit. 32. cap. Z.

'LV Sachfenfpiegel B. 1. A. 53. A. 70. B. ll. A. 41. Haufehild.

Gertchtsverfafiung der Deutfchen Ö. 44 flg,

20) Mtttermaier. Prozeßvergl. Beitr. Vb. 3. S. 157 flg.

21) E.-G.-O. v. 1521. ne, 31. C.-G.-Q. v. 1555. Tyl- 3. cit- 48

22) Reichsabfcljied v. 1654. 9. 159 flg. Wablcap. Karl 6. 8. 20. Karl

7. art. 20. s. 11. ci'. enn, Abfch. v. 1718. i. 83
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tete den letztern - etwa wie in der jehigen Zeit - nur als den for

mellen Gang der Rechtsvethandlung) ohne in feinen Formen den innigen

Zufanunenhang mit dem Rechte felbfi zu erkennen. Jene odljgatio

jnciiceti enthalt nun eine tvahre Novation der früheren VerbindlichkeitW))

wobei jedoch die Aceefforien der letzteren nicht mit vernichtet werden24).

.Die neue nur. unmittelbar vollftreckbare Obligation ifi (im neueren Oiechte)

auf oerta re3 oder cet-iu pecunia geriänetW). Die Klage daraus kann

fowohl von den Erben des Siegers) als gegen die Erben des Verur

theilten angefiellt werden") und dauert dreißig Jahre") Wegen der

formalen Selbfifiändigkeit diefer neuen Obligation 2c') ift es dabei gleich

viel) ob der Verurtheilte der eigentliche Schuldner ift) oder ein Dritter)

der fich für ihn auf den Streit einließW). Ift der Prozeß durch Stell

vertreter gefühit) fo findet aus der Prozeßfuhrung des Vormundes und

des actor einer Corporation die aetio junior-ti für und gegen den Pu

pillen und die Corporation fiatt30). Ifi durch Proeuratoren prozeffirt)

fo muß die Sentenz auf deren Namen gefaßt werdensi)) was nach den

Reithsgefelzen nur alsdann nöthig ift) wenn die Partei felbft vor Abfaf

fung des urtheiles aefiorben ift und ihre Erben noch nicht in den Pro

zeß eingetreten find "). Nach römifmem Rechte erwarb nur der cogni

tor die octio juciicati direct für oder gegen die Partei 33)z ruckfimtlici)

des Procurators befolgte man lange ,Zeit den Grundfah) daß das Rechts

verhiiltniß aus der reg juciieata nur für diefen) nicht für den (lorninus

begründet fei) jedoch wurde die ratio jucijonti utjljter für und gegen

die Partei felbft zugelaffeni") Nach den heutigen Anfichten aber begrün

det das Urtheil nur fur den (iominue und nicht für den Procurator

Rechte und Verbindlichkeiten. Die aetjo iucljaeli kann von dem durch

einen Procurator vertretenen Kläger und gegen den dureh einen Procu

rator vertretenen Beklagten unmittelbar angeftellt werden") und wenn

23) Keller) Litisconteft. u. urtheil S. 24-31.

24) Keller l. o. S. 99 fig. l.. 11. pr. l). 3e pign. not. (13. 7.) l4.

13. 8. 4, ]). (in pignor. (20. 1.) l.. 35. l). (ie uour. (35. 1.)

25) I. 32. .]. rie action. (4. 6.) 1._ nic. s. 1. (>06. (ie urur. rei juti.

(7. 54.) - 'er-bier pecunjns ue] res jn cant). poejtu..

26) 14. 6, F. 3. l), i1, t. [tler-joa, (160. iilll. e160. 136.

27] 1x. 6. s. 3. cjt. Archiv fiir tiv. Praxis Bd. 6) Nr. 17. v. B 'i

low und Hagemann) prakt, Erbrt. Bd. 7) Nr. 116.

K28) l1. 3. 8. 11. l). (io [iecul. (l5. 1.) ,

29) 1.. 23. l). (ie rolut. (46. 3.) le. 10. Z. 1. l). (ie 111 rom 'N30,

15. 3.)

( 30) [e. 4. Z. 2. l). b. t. la. 11. F. 7. 1), (Lu exe. kei. juä. (44. 2.)

l1. 2. pr. l). rie ati-rein. int, (26. 7.) l.. 7. 1). quer-rio ex facto tur, (26.

9.) l1. 6. s. 3. l). quiet] cuinoque uni', nomine. (3. 4.)

31) 1-„1, 0. (je rent. (7. 45.) k

32) Dep.-Abfch. v. 1600) Ö. 73. I. R. A. v. 1654) F. 99. Lohmar,

I. 171, k'. l. tit. 38. I. 44.

33) [Fragen. 7m.. Z. 317.

34) 11. 27. F. 1. 1.. 28. l). (lo procnrat.. (33. 3.) [tragen. Lat. I.

331. l.. 1, (7. 'kin (ie oognit.. (2. 12.) o ,

35) Vethmann-Holweg) Verfuche über einzelne Theile der Theorie

dee Cioilprozefirs S. 243.
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man heut zu Zeige das Urtheil noch auf den Namen des Procurators

faffen follte) wurde dieß nur eine leere Form fein. Ift durch Burgen

eine aorrtio iuoiicatum 3017i befiellt, fo kann das in der Hauptfache

ergangene Urtheil nicht - wie oft behauptet wirdW) - unmittelbar)

fondern nur in Folge der Anftellung der nokia ex stiyulötu gegen die

Burgen vollfireckt werden, Wegen der Delicte eines Hausfohnes kann

diefer fclvfi ausgeklagt. und alsdann die etc-tio jnciicati (Le yecnljo gegen

den Vater gerichtet werden?) - Sonfl aber ift es durchgängige Regel)

daß die Folgen des urtheiles mittelfi der aotio juciioati nur unter den

Parteien [elbft geltend gemacht werden können") Von einem ueber

gange der noijo iuäioati auf oder gegen Singularfnccefforen ift daher

überhaupt nicht die Rede. - Eine Ausnahme wird gewöhnlich in Anfe

hung veräußerter licigiöfer Sachen gemacht") Die fich für die Hilfs

vollfireckung in einem folchen Veränßerungsftrlle ergebenden Modifimtionen

find folgende. Bei perfönlichen Klitgeit ift mit der Befclnärtkung der Wir

kungen der res jnciicofa auf die Parteien das Intereffe des Klägers

vollkommen gewahrt. Bei dinglicloen Klagen aber kann, fofern der Be

klagte das Streitodject nach dem Beginne des Prozeffes veräußert. die

Lage des Klägers verfchlimmert werden) indem er von dem den Reftitu

tionsbefehl nicht befolgenFn Beklagten nur das Interefie erlangen kann,

[einer auf Herausgabe der Sache felbfi gegen deren jetzigen Befißer aber

gerichteten Klage die excepijo rei in jncjjcjnrn (lange-las oder rei jn

ciioötoe entgegenfiehen witrde40). Dieferhtrlb war die Aller-tation litigiö

fer Sachen verboten. wobei nach älterem Remte. namentlich einem Edicte

von Augufius 41). unbedingte Nichtigkeit der AlienationN) . nach Infil

nianifchcrn Rechte 43) aber nur eine Refciffion derfelben angenommen

werden kann. Im älteren Rechte war die wichtigfie Folge davon die.

daß der Empfänger der Sache fich gegen den Kläger nicht auf die ox

ooytio rei in incjicinrn clecinotae berufen konnte44)z an ,eine Voll

ftreckung des urtheiles gegen den dritten Befiher war aber nicht zu den

86) 70et. 00min. oc] y. ll. fit.. 8. 8. 17. [Vier-ins, (Lee. 7]". (leo.

378. Bayer. Vorträge u. f. w. S. 549. l.. 1, b. juäio. noir-j. (2. 8.)

l.. 27. H". 1. ]). .jo proc. (3. 3.) L.. 3. s. 1. E, (10 nam'. kei jut'. (7.54.)

[Naher, error'. (leo. 85, ern. 3.

37) l.. 34. 35. l). ä(- noxolib. unt. (9. 4.) l1. 3. s. 11. 12. 1), (io

yocuiio. Fader, error. pragmat. (120. 78, ert. 3. u. 4.

38) j.. 2. 00c!, qnji). 705 jut). non n00. (7. 56,)

39) hier-ina, (100, 7lll. (I20. 380. Faber, 00c). 30i'. 7. 20. tief'.

7. Bayer. Vorträge über den Civilprozeß S, 231. 232. 549.

4_840)80i1rnicl, 3in8. (i8 litjgiorac. return alien. (Janus 1840.) pas.

41) Frag. Me, „l, (i0 inte fiäci s. 8,

4?) Zen-uw i. c. peg. 19-38, (of, Mühlenbruch. von der Eeffion

Y. 29.

43) l.. 1. 0, (Le praescr, iongi temp, (7. 33.) ynulij Zend. rec.

V'. tit, 2. s. 5. l.. 3. 4. E. (ie litig. (8. 37.) lx. un. 0, 'kin (i0 ljtjgio

ein. (4. 5.)

44) Zczbrnjcj i. 0. n03. 27.
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ken . denn das urtheil erfolgte -- nach der Natur der arbitraren Klagen

_ erft alsdann. wenn dem Reflitutionsbefehle nicht Folge. geleifiet war.

und zwar auf die erhärtete 1in3 oertilnnijo; dem Kläger blieb daher.

wenn ihm an der Erlangung der Sache felbft lag. nichts übrig. a's

gegen den Empfänger eine befondere Klage anzufangen. Anders verhielt

fich die Sache. als im fpäteren Rechte der Refiitutionsbefihl mit dem

auf Herausgabe der Sache felbft laufenden Urtheile zufammenfiel und die

exceyljo rei in iucjjcium cjezcjuctue abkam. Nun konnte der Kleist!

fofort nach gefchehener Veräußerung auf deren Refciffion antragen. fo

daß die Snape zu dem Veräußerer zuriickgebrawt werden mußte. und er.

um zu feinem Zwecke zu gelangen. nur den Prozeß mit dem Beklagten

durchzuführen hatte. Hat er in diefem Prozeffe bereits ein Urtheil er

wirkt. fo wird gewiß bei dem Refiitutionsverfahren der Umweg einer

Zuru>gabe an den Beklagten vermieden. und die Auslieferung an den

Kläger direct verfugt4k). Das canonifweRechWk) hat diefelben Grund

fähe angenommen. und infonderheit im 0er). 10, x. (10 0011er. (1. 2.)

in den yortibuo cjecisis - unverkennbar mit Beziehung auf l4. 4. 0.

(le 1in3. (8. 37.) - dem .Kläger die Befugniß eingeräumt. entweder,

(le ritio filjgicwioonirnclus, oder (je ywyrjetaie zuklagen'. Zlmächfi

geht alfo das Nefciffionsverfahren gegen den jehigen Befiher nur auf Re

ftitution der Sache an den Beklagten. und nur wenn gegen dief en

fchon ein vollfireckbares Urthei( vorliegen follte. auf Refiitution an den

Kläger. - Was die gegen die obligalio junior-n geltend zu machenden

Einreden betrifft. fo find. da es nur darauf ankommt. al! .jucljcfilum

sjt47)"i auch nur folche Einreden zuliiffig. welche ein Erlöfcben der Pflicht

e: jucjjoato betreffen") von den gegen die urfprringlicixe Verbindlichkeit

gerichteten aber nur die fogen. pribilegirten Einreden. die exe. 86. 1'18

eeclonianj, compenaationio, benek', ooinxieientjne und oeäencjarnin

actionum 49). Nach gefprochenem Urtheile ift dem Beklagten eine Frift

zur freiwilligen Erfüllung zu geben. die urfprfingliä) dreißig Tage. dann

zwei Monate und endlich vier Monate betrug 50). nach canonifchem Rechte

aber nach Billigkeit zu befiirnmen iftU). Wahrend diefer Zeit zahlt der

45) [a. 1. E. 'l'[1. (Ia rende. (ion, (8. 13.) ker-b.: nt 'jnäiceitionis k1n

beut etkeoturn. Zcbrnici l. c. prix. 34. 35. 54. l.. un. E. (kb. (io [iii

giorni. (4. 5.) tier-b.: tnnqurim ni|1i| factuln eit [ita niliilomjnu. periuxenrja.

1.. 4, E, X. (i0 litigjouio. (8. 37.) esrb..- oamyollonciuni non tantnni rein

teejbibore.

46) Erima 11. qui-ost, can. 50. cap. 10. x. (10 eonotitut. (1. 2.) wor

aus cap. 3. u. 4. 71. in. [ifo penäenle (2. 16.) *

47) le, 1. pt. l). quue rent. 8in0 appell, (49. 8.) (e. 75. l). (Io inni

cjj.. (5. 1.) l.. 56. l), |1. t. l.. 2. 00c!, rent, kvzcjncii non (10.88. (7.50.)

48) l4. 7. l). b. t. l.. 1. Col!, (Lo ro juli. (7. 52.)

49) l4. 11. l). (io 86. Alam-(1. (14. 6.) la. 16. F. 1. l). (In oornpeno.

(16. 2.) l4. 17. s, 2. l). rolut. matriin. (24. 3.) [a. 41. I. 2. 1). ii. t.

1.. 41. H'. 1. 1). tio jiciei. (46. 1.) .

50) [u. 2. 3, (k. (ie; url-r. rei incl. (7. 54.) l4, un. E. Ä'. auc). fit..

(4. 19.) jbiq. (Zotnofreäuo.

51) l.. 15. 6o unt. (2. 27.)
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Scintldner nur die bereits vorher fmuldigen Zinfen W). nach Ilhlauf der

felben aber. da die frühere Zinspflicht naä) Iufiinians vielleicht nicht rich

tiger Aeußerung in l., uli. 0. .je 1131er. rei incl. durch die im Llrtheile

liegende Novation getilgt ifi. die Usui-as rei jucjicnti, welche früher 24

vom Hitndert betrugen. von Iufiinian aber auf 12 vom Hundert her

abgefeht find 5I). Heut zu Tage bleibt es bei funf vom Hundert.

1]. Allgemeine Vorausfeßungen der Erecution find:

1) Das Vorhaudenfcin eines reönskniftigen urtheiles 54). entweder

 

*Pin der Hauptfame oder über einen getrennt davon entfchiedenen Neben

punkt. Sobald .gegen das urtheil Rechtsmittel eingelegt find. ift der

unterrichär nicht befugt. mit der Execution vorzufchreiten. die Fälle aus

genommen. in denen der Suspenfioeffect der Rechtsmittel wegfcilltbä).

In diefen Fällen aber kann auch eine gegen das den Suspenfiveffect ver

fagende Decret oder gegen die Verfugung dcr Execution eingewandte Ap

pellation die Vollfireckung des llrtheiles regelmäßig nicht aufhalten W).

Wird die frühere bereits vollfireckte Sentenz reformirt. fo muß nun die

Execution aufgehoben und Alles in den fruheren Stand gefeht tverdenö7).

f.lb| wenn von dem Appellaten noch Rechtsmittel gegen das reformato

rifche Urtheil verfolgt wiirden. In den Fällen. wo auf folche Weife ein

Unheil proviforifcl) vollfireckt wird.. ifi aber von dem Sieger regelmäßig

oautio rie ereotualiter rertituencjo zu leiflen. odcr die erequirte Schuld

ori äeyosiiuln iuäjojole zu nehmen.“ Doch find in befonders dringen

den Fällen. z. B. Alimentenfachen. Ausnahmen zuleiffig. und überhaupt

läßt fich hier aeg, S_ 107 des I, R_ A. (rer-1). mit oder ohne Eaution)

annehmen. daß der Richter den uinfiiiitden nach Über die Nothwendigkeit

der Eautionslcifiung nach billigem Ermeffen zu entfcheiden habe. Wird

die Appellation gegen ein condemttatorifches Urtheil verfpiitct. fo fieht der

Vollfireckung nichts im Wege M7*). ifi aber mit der Einlegung die Bitte

um jnteZt-j kesljiuijo verbunden. fo darf nach römifchem Rechte der

unterrichtet nicht mit der Execution vorfchreiten-N). nach canonifmem

Oiechtefi") ifi folches nach Leifiung einer cautio (Le resume-dä() durch

den Gläubiger alsdann gefiattet. wenn die Beforgniß vorhanden ifi. daß

der Schuldner die Sache nur hinzuhalten fuche. Wenn nach erfolgtem

Urtheile cine Novation angenommen wird. fo ifi es eckliirlich. daß daffelbe

52) 11.3. pr. l). e16 uouris.(22.1.) of'. [n13. in f. 0. 00.1, tit. (4. 32.)

( 53) l.. un. (7. 'kin (ie usor. k. j. (4.19.) 1.. 2. (K. I. 60c!, Pit.

7. 54.)

54) l.. 58. l). b. t. l.. 1, E. tja exec. kai iuci. (7. 53.)

55) Cup. 56. x. (in tippe". (2. 28.) Cup. 7. coe). tit, in 6. (2. 15.)

Rechtslexikon Bd. 1. S, 385-387. Böhmer, euer-a. nc] l'. euere. 102.

56) 11. 5. Eoci. quo!: anne". non [nein. (7. 64.) Cay. 15. x. (jo sont.

(2, 27.) Böhmer |. o. cup. 2. s. Z.

57)l]öi1mer|. c. s. 4.

58) 616m. 6. (ie anne". (2. 12.) '

59) 1.. un. Earl, in inte-gr. rest. postal. no qnici [toni fiat.. (2. 50.)

'l[.6Y-).()ny, 6. 7. x. (io in intogr. rostit. (1. 41.) [Blei-joe, (ieois.
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nicht weiter vollzogen werden kannkl). - Das Urtheil eines Schiedsrich

ters kann nur als laucinm homo lege-tum mittelfi einer anti() jo

forium an die gewöhnlichen Gerichte zur Erecution gebracht werden")

Wenn in demfelben Prozeffe gegenfeitige Anfprüche (petitianea muttlae)

verhandelt. und die Anfprüclfe des einen Theiles zuerkannt find. fo kann

die Vollfireckung nicht eher erfolgen. als bis auch über die (compenfabeln)

Anfprücife des Gegentheiles erkannt ifiök). Der im römifclfen Rechte dem

llrtheile gleichgefehte deferirte Eid 64) fteht heut zu Tage -- wo es der

Aufteilung der aotio junior-ti nicht mehr bedarf -- ebenfo wenig dem

Urtheile gleich 67*). als die cool-Isola io ini-e, welche dem Iudicate gleich

galt. und woraus die der aotjo juciioati analoge aotio oookooaoriu, ent

fprangöö); doch kann. falls der Beklagte die ganze Klage fammt dem

pelitum zugefteht. und das Gericht allenfalls noch durch eine fogen.

Agnitionsrefolution erklart. daß der Beklagte feinem Anerkenntniffe Folge

zu [elften habe. auf gleiche Weife wie im Piandatsprozeffe ohne Abgabe

eines Urtheiles die Erecution verfügt werden") Dagegen find dem ge

meinen teutfchen Rechte erecutorifcife Urkunden in dem Sinne. daß ohne

weitere Procedur die Erecution daraus |attflinde“9). unbekannt. - Ob

 

aber ein im Auslande gefprorhenes Urtheil im Inlande vollziehbar fei. ift

bis auf die neuefte Zeit befiritten. Zur Zeit der teutfafen Reichsverfaffung

ward in Anfehung der .Vieichsfiaaten unter einander eine folche Vollziehbar

keit von den angefehenften Staatsrechtslehrern und der Praxis des Reichs

hofrathesk") angenommen. Nach der Auflöfung der Reichsverfciffung

kam indeß die Anficht. auf. daß. abgefehen von befonderen Verträgen."

kein Staat die Vollfireckung feiner -Erkenntniffe durch die Gerichte eines

anderen Staates in Anfpruch nehmen könne 70). und es ift zu einem

glcichformigen Gebrauche in diefer Hinficlft noch nicht gekommen. So

wird in England ein ausländifmes Urtheil. jedoch nach Prüfung der Com

petenz des ausländifcifen Richters. vollftreckt7l). in Frankreich aber nicht")
 

61) 1.. 4 . pr. l). (ia minor. (4. 4.) u. anton [kodak in [ist. kei.

b. i. 1.. 2. T'. rio except. rei juci. (7. 54.) 11. 4. s. 4. 1). ao re incl.

(42. 1.)

62) 1.. 5. pr. F. 1. 006. rie'. kecept. (2. 56.) *

63) 1x. 1. Z, nit. 1). queen rent., nina ayyeil. (48. 9.) 1.. 1. Tori, ter.

oroot. (5. 21.) *

64) 11. 56. 1). e10 re iltäio.

65) Glück. Commentar Bd. 12. S. 240 flg.

66) Bethmann-Holweg. Berfurl) u. f. w. S.263. 295. 301 flg.

67) Puchta. Dienfi der Zufiizümter Bd. 2. S. 131. 530.

68) [Kama- ciai [Wlan-ano ati tif. (ia ra inci. karo 2. cap. 2. seat.

1]. 8. 6-8, (blog-tration 6. p. 130.) Briegleb. erecutorifclfe Urkunden

und Erecutivpr. Bd. 1. S. 50,

69) Pütter. Rtchtsfülle Bd. 3. Th, 1. Nr. 247-249. klaus, rio

eflectu exceptionio rei iuciioataa in tarritorio uiieno. (Zeitungen 1791.

570) Hagemann. prakt. Erdrt. Fortf. v. Spangenberg. Bd. 9.

S. 05.

71) Kritifrlfe Zeitfchrift für Rechtswiffenfebaft des Auslandes Bd. 7. S. 247,

72) (Katia (in procaci. art. 546. Catia ciejl. art. 2123. 2128. Mit

trrmaier. im Archiv für civil. Praris Bd. 14. S. 89-91.
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In Preußen find ausländifche Urtheile vollfireckbar. fofern fich nicht wegen

der Competenz des requirirenden Gerichtes oder in der Sache felbfi ein

Anftand findet73), In den übrigen Staaten ifi man bald mehr. bald

minder willfährig . man hält fich jedenfalls an den Grundfah der Reci

prorität. räumt wohl den Unterthanen vor ?iuswärtigen ein Vorzuasrechc

ein. und prüft die Eompetenz des auswärtigen Richters") In Oefier

reich entfcheidet die Reriprocität allein 7x7). ebenfo in Sachfen7") und in

Hannover 77). In Bayern ift die Vollfireciung eines im Auslande ge

fprochenen urtheiles zuläffig. wenn bei dem Gerichte des auswärtigen

Staates entweder der allgemeine Gerichtsficind des Wohnortes. oder einer

der befonderen Gerichtsfiände der belegenen Sache. des Arrefies oder der

geführten Verwaltung begründet war. und durch gerichtliche Zeugniffe

dargechan wird. daß in dem auswärtigen Staate felbft keine atisreichmde

Erecutidnsmittel vorhanden findz doch haben einheimifche Gläubiger den

Vorrang vor Ausländern") In Würtemberg fchreibt das Gefeh vom

15. April 1825 h. 7. vor. daß die recinskräftigen urtheile ausländifcloer

Gerichte. wenn deren Competenz außer Zweifel ift. unter Vorausfehung

der Reciprocität zu vollziehen find. Auch in Kurheffen entfcheidet die

Reciprorität. doch find die Requifitionen dem betreffenden Obergerichte zur

Verfügung zu überfenden79). Fehlt es an particularrechtlichen Beftim

mungen. fo muß man unter derVorausfehung der Reciprocität das von

dem ausländifcloen eompetenten Gerichte gefprochene Urtheil fiir vollftrecke

bar halten. Zwar umfciyließt das Recht. als das die Steiatsoereinigung

tragende Band. zunächft freilich nur Unterthanen eines befiimmten Stan

tes o0). und die Verhältniffe zwifchen unterthanen verfchiedener Staaten

wurden daher ohne Rechtsfchuh fein, Gegen diefen uebelftand ficherte

man fich im Alterthttme durch Oiadikafien und Recupereitionenßl). in der

neueren Zeit duldet man aber neben den rivilifirten Staaten keine Sphäre

der Rechtslofigkeit und Eigenmacht. in welche Verhältniffe jener Art fal

len mußten. vielmehr betrachtet jeder Staat das räumliä) in feinem Ge

biete Enthaltene als feinen Gefehen unterworfen. und danach bilden fiä)

befiimmte Grundfähe über die Comperenz feiner Gerichte in Beziehung

auf die Verhältniffe der unterthanen zu Ausländern. Eine Folge der

Anerkennung diefer Grundfäße ift dann auch die Vollfireckbarkeit eines

ausländifcizen urtheiles. unter Vorausfehung der Competenz des auswär

tigen Gerichtes. Diefe Competenz ift regelmäßig tiach dem atisländi

frhen Rechte und nur dann nach dem einheimifchen 'zu bcurtheilen.

 

73) Gerichtsordnung tif. oracle, Z. 30.

74) Particutarbeitimmungcn bei Mittermaier a. a. O. und von der

Nahmer in Elver's Themis Bd. 2. S. 1. Nr. 5,

75) Pratobevera. Materialien Th. 1. S.229.

76) Gef. v. 4. April 1805,

77) Untergericiltsordn. v. 1828. ß. 161.

78) V, v. 9. Oct. 1807 u, 2. Juli 1811.

79) Linde. Zeitfchrift Bd. 4. Nr. 15.

80) Kliiber. öffentliches Recht des d, V. h. 366.

81) Sell. die reouporaoio der Römer (Braunfehiv, 1837). S. 16 flg.
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wenn Lanbesgefehe eine Prorogation an fremde Gerichte unmöglich machen.

Ebenfo ifi die Beobachtung der Reciprocität ein Erfordernis. doch hat

man keinen Grund. eine Oiachweifung derfelben zu fordern. fondern kann

fich mit der able-tio m1 recjprocn begangen. Mangel von Erecutions

objecten im Auslande ifi aber ebenfo wenig ein Erforderniß. als man ex

oiiieio fiir das Intereffe inländifcher Gläubiger zu forgen. oder biefen

einen Vorzug vor dem Ausländer zu geben hat.

2) Die Execution feet Liquidität der Anfprüche. Zufprechung einer

befiimmten Sache oder Summe im urtheile voraus. Ift die Quantität

oder Qualität des zu Leiftenben noch nicht befiimmt. fondern blos über

Recht und 'Verdindliwkeit im Allgemeinen erkannt. fo ift vor der Etern
i tion noch eine Liquidationsinfianz erforderlich. in welcher auf furn

marifcloem Wege das zu leiftende Quantum feftgefeht wird o2). Das

diefe Jnftanz defchließende Urthell wird. fobalb es rechtskräftig geworben

ift. vollzogen. Doch kann bei mehreren Litisconforten diefe Liquidität

gegen einzelne friiher. als die ubrigen herbeigeführt 83). nd uberhaupt.

wenn ein Theil der Forderung liquid. der andere illiquid ff. die Beitrei

bung des liquiden Theiles verfügt werden 84). Ein folches Liquidations

verfahren kann infonderheit eintreten e) rückfichtlicl) der Zinfen. Früchte

und Prozeßkofien. welche einer Partei zuerkannt find. b) bei fogen.

univerfaltlagen. insbefondere der berecjjintjg yetiiia, wo es nach der

Verurtheilung noch auf Feftftellung des Betrages ankommt. und bei

Entfchädigungsklcigen. wo die Ermittelung des Quanturns des zu Erfehen

den oft zweckmäßig einer befonderen Inftanz vorbehalten bleibt; o) in

den Fällen. wo auf Herausgabe einer beftimmten Sache oder Vornahme

einer Handlung erkannt. die zugefprochene Leiftung in natura nicht zu

erlangen und deßhalb eine Condemnation auf den Werth oder auf Ent

fchädigung auszufprechen ift.

111. Die Erecutionsmittel felbfi find entweder gegen die

Pe cfon des Schuldners oder gegen fein Vermögen gerichtet.

1) Perfönlicite Haft findet fich nochim neueren römifmen Rechte.

_ aber ohne Zweifel nur als öffentliches Gefängniß für infolvente Schuld

ner e77*). Das teutfche Oiecht kannte dagegen eine Perfonalerecution ent

weder als Folge des Einlagervertrciges und der Claufel: mit oder ohne

Recht. oder als allgemeines Zwangsmitteloo). Auch nach der Reception

des rörnifmen Rechtes erhielt fich in den Particularrecloten jene ftrcnge

Anfichtri). allein da das canonifche Recht") die perfbnliche .Haft als

Vollfiretkungsmittel nicht gelten läßt. und die Reichspolizeiotdnung von

82) b. 1. 2. (7. (i0 sent. qnno .ins ner-cn qunnt. (7. 46.)

83) l.. 44. 1), ao juciicijo. (5, 1.)

84) b. 21. l). (ie rebo- oreci. 1.. 15. (k. äe content. l.. 5. pr. d. cie

min no. (40. 7.)

85) l.. 1. l.. 8. 0. qui hani.. cteä. por.. (7. 71.)

86) lee! Zain'. ll. 1. 8. 4. 5. Sachfenfp. B. l). A. 11. Suchf

Weiähb. 27.

87) Eichhorn. Rethtsgefch. 377. 456. 576.

88) (Zap, 2. x. (io yignarjd. (3. 21.)
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1577 ) lit. 23) s. 2) diefelbe nur als Strafe der Bankerottirer' betrach

tet. fo kann fie gemeinrechtlicl) nicht mehr für ein zuläffiges Execution-Z

mittel gehalteni") und in der Erecutionsinfiemz nur als eine ungehor

famsftrafe angewendet werden! Auch muß man die Behauptung Leo

f er's 90)) daß die zum Kofienerfaße verurcheilte Partei im Falle der Zah

lungsunfähigkeit ins Gefängniß gefeßt werden könne. für falfch halten,

denn da der Kofienerfaß nicht als eine Strafe zu betrachten ift") fo

kann der Grundfaß: qui 11011 dabei in acer-er, [not jo (ko-yore, nicht

davon gelten, Im Wechfelprozef f e ift dagegen perfönlime Haft das

vorzugsweife gebräuchliche Erecutionsmittel.

2) Nach teutfchem Gerichtsgebrauctze - für welchen man in l.. 1.

0. (Lo akku-io praek, S113. (1. 37.) eine Analogie zu finden glaubte -

kann auch die Einlegung einer Wache oder des Ererutors in die Woh

nung des Erequenden verfügt werden. Der dazu befiimmteunterbediente

wird dann angewiefen) fiä) beköfiigen und taglich gewiffe Diäten zahlen

zu laffen, au nach Ablauf einer vorzufchreibenden Frifi über den Erfolg

des Einlagers berichten.

3) Der Zwang zum AbarbeitenN) war im teutfchen Rechte mit

dem Zufchlagen zu Hand und Halfter verbunden. Das römifme Neun

verwirft diefes Erecutionsmittel 95')) und daffelbe möchte auch heut zu

Tage bei der Schwierigkeit) durch die erzwingbaren Arbeiten neben der

Alimentation des Schuldners noch einen ueberfchuß zu erlangen ) unprak

tifch fein.

Gegen das Vermögen des Schuldners find folgende Erecutionsmittel

gerichtet;

1) Die Wegnahme der Sache) zu deren Herausgabe der Schuldner

verurtheilt ift behuf deren Ablieferung an den Gläubiger 94) und die

Ermiffion des Verurtheilten aus Gcundftücken.

2) Die Auspfeindung mi), Diefe ift im römifcinn Rechte im Ge

genfaße zu der rnisejo io bonn und als unmittelbares Zwangsmittel zu

nächft ein Verfahren extra orcjioemiio)) dann aber durch kaifecljÖe

Eonfiitutionen zum allgemeinen Erecutionsmittel bei Geldfchulden erhoben

und naher regulirt97)) und befleht darinF daß auf Befehl des maZiU-a

tue durch die Gerichtsunterbedienten bewegliche Sachen des Schuldners

89) Mittermaier. im Archiv für civil. Praxis Bd. 14) Nr. 4 u. 11.

PuehtaF Concursprozeß Ö. 27. '

90) bez-ser, sport. 88. mac). 9. ,

91) v. Bülow und Hagemann) prakt. Erbrt. Bd. 4) Nr. 49.

92) Martin) Prozeß Ö. 262. Oelde) Anleit. zur gerichtl. Prar.

Ö. 332. Preuß. Gerichtsordn, ür. 24, 9, 142.

93) 11. 12. (K, (ia oblig. ec act. (4. 10.)

94) l.. 68. l), (I6 rei ujncijc. (6. 1,)

95) 'l'it. 00c'. si in cause. iuciic. pjgl'. cant. eit. Äilll, 23.

I. 2-12. 1). (Io re iuclicata. (42. 1.)

96) la. 50. l). (Lo Wick. (21. 2.) Eujac. recji. ZoLenn, ati fit. 00a.

8. 22.

97) Bethmann-Holweg) Prozeß des finkenden rbmifGen Reiches Ö. 30.

S. 334. kufonäocf, obaer'. vom. [ll. od.. 61.

le. l5.
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in Befihlag genommen werden") oder F *läufiiger in Grundfiücke

eingewiefen wird") Mit der wirklichen Be agnahme100) entfleht dann

für den Gläubiger ein Pfandremt. in Folge deffen nach Ablauf von

zwei Monaten die abgepfändeten Sachen zu feiner Befriedigung unter

Leitung des Gerichtes verkauft werden können101). Diefes Erecutions

mittel ift in Anfehung ausftehender Forderungen des Schuldners ebenfalls

anwendbar 101). und Sachen der Minderjährigen können durch daffelbe

mit voller Wirkfamkeit angegriffen werden193), '

8) Oft wird auch die mjesio 111 booa als Erecutionsmittel aufge

führt. Nach dem prätorifmen Edicte war diefelbeallerdings das regel

mäßige Crecutionsmittel104). allein nachdem durch die Praxis oder ein

Refcript von Antoninus Pius die eben erwähnte Abpfändung einzelner

Samen Regel geworden. mußte die mieajo io bona, welehe regelmäßig

in das ganze Vermögen des S>7uldners gefchah1oö)) hinwegfallen) fo

lange der Schuldner folvent war. und *die fur diefen Fall bei weitem

paffendere Auspfändung eintreten 106). Die 11113810 ift danach -- abge

fehen von den übrigen Fällen ihrer Statthaftigkeit -- als Erecutionsmit

tel auf den Fall der Infolvenz befchränkt. Im neueren römifchen Rechte

kommt nach der Anficht Mancher in l.. 3. 0. (ie exec, rei jut). (7.

53.) eine Immiffion vor) fobald eine zum Executionsobjecte vorgefrhla

gene unbeweglime Sache keinen Käufer findet. allein riäniger wird diefe

Stelle aufden Zufchlag des Eigenthumes an den Gläubiger bezogen107).

Im Jufiinianifciyen Rechte werden endlich Contumarialurtheile regelmäßig

durch D18810 ji) bolm vollfireekc) jedoch nicht durch 1111x810 jo omnia

booa, fondern nur durch Einweifung des einzelnen Gläubigers in einen

feiner Forderung entfpremenden Theil der frhuldnerifmen Güter 19").

Da diefe Befiimmung in Teutfrhland niäyt praktifch geworden ifi. fo

kommt die Immiffion nur als Erecutionsmittel in einzelnen Im

mobilien. behuf der Pfändung oder behuf der Befriedigung des Gläu

bigerseaus deren Früchten vor. Bei Gütern) deren Verkauf wegen ihrer

98) l.. 15. J. 2. l). .Io ra ioä. (42. 1.) L.. 5. 0. quor. aypoll, no..

(7 "

. . 0. qui potjoroa in pjgn. (8. 18.)

l.. L6. I. 1. 1). (Le jener. act.. (13. 7.)

101) l.. 1-3. . . . 31. 1). e16 re juäicata. (42. 1.)

11. 15. 8. 8. l). (Io ro juu. (42. 1.)

103) l.. 3. J. 1. 1). tio kei). 60mm qui eub tut. (27. 9.)

t mqnn-Holweg. Prozeß des finkenden cbm. Reicht. S.

flg

105) Schilling) Jnfiit. Vb. 2) s. 95 in 1'. _

106) 1.. 31. 1). c1. ko juajo. (42. 1.) Zimmern. rdmifcifer Prozeß

S. 269,

107) l.. 15. s. I. 6, l). 6o re juäio. l.. 3. E, ai pjgn. in eau.. jut).

(8. 23.) Vader, error. pr. 56. o. 2. (Mino. [weit. 30|. .ci lit.. 00c'.

7. 53. und oben'. xxx-i. cap. 22. Sintenis) Pfandreibc S. 533.

108) l.. 9. (I. rie bouja auc-t.. jut!, pure. (7, 72.) 1.. 6. F. 3. 4. E. (Lo

Ti. qui ut] eccleo. (1. 12.) 1.. 17. E. ue äjgnji. (12. 1.) Nutella 53. E.

. S. 1.
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Lehnsqualität oder wegen j errljGer Rechte nieht gefchehen kann. ift

infonderheit diefe Art der miffion oder das fblgende Erecutionsmittel

anzuwenden.

4) Die Sequefiration eines Grundfiiickes. um den Gläubiger aus

deffen Aufkünften zu befriedigen 10'). Zwifchen der Sequefiration und

der Immiffion des Gliiubigers ifi nach den umfiänden zu wählen. Man _

kann keineswegs die Sequefiration der Immiffion unbedingt vorziehen l19).

denn die geW die Immiffion fpreclpenden Grunde - die unzuverläffig

keit der Nuhungsanfmliige und die leicht neuen Streit veranlaffenden Be

rechnungen - treffen bei der Sequefiration ebenfalls zum).

5) Geldffrafen (und nbthigenfalls Gefängnißfirafen) zur Erzwingung

der Vornahme oder unterlaffung einer Handlung 112). Sie treten nach

der heutigen Praris oft ein. wo man fich im rbmifchen Rechte durch

oautioneä jncijoiole., oder Eondemnation auf das Intereffe half.

1&7. Anwendung dar Erecutionsmittel.

1) Gemeinfame Beftimmungen. Sind die unter l1. be

zeichneten Vorausfehungen vorhanden. fo wird dem Verurtheilten auf

Anrufen der obfiegenden Partei eine vom Richter nach' Ermeffen zu be

fiimmendW-a). meifi in dem Particularremte genau vorgefchriebene Frifl

gefelzt. binnen welcher dem Urtheile bei Vermeidung der Erecutionsooll

fireckung Genüge zu leifien [ft. Nach dem Ablaufe diefer Frift wird auf

abermaligen Antrag des Gläubigers. welcher zugleich die Infinuation des

die Execution androhenden Decretes nachzuweifen und das anzuwendende

Erecutionsmittel befiimmt vorzufäilagen hat. die Hilfsvollfireckung wirklich

verfügt. Eompetent zur Verfügung der Execution ift regelmäßig nur

der Richter. welcher in der Hauptfache entfchieden hat. Auch der dele

girte Richter ift zur Erecutionsvollfireckung befugt. wenn fich fein Auf

trag auf die Erledigung des ganzen Prozeffes beziehtm). Nach den

pofitiven Quellen des gemeinen Recinesuö) wurde. wenn in der Appel

lationsinfianz ein reformatorifches Erkenntniß gefprochen ift. die Execution

dem Oberrichter zufiehen. allein die Praxis beobachtet diefe Vorfchrift

nicht durchgängig. Wenn die Perfon oder die Sachen. gegen welche die

Erecutionsmaßregeln zu richten find. fich nicht im Jurisdictionsbezirle des

angerufenen Richters befinden. fo muß diefer das competente Gericht wegen

der Hilfsvollfireckung requiriren. Diefes wendet indeß nur die an dem

Orte der Vollfireckung zuliiffigen Erecutionsmittel auf die dafelbft zuläf

fige Weife an 110). enthält fich jeder Entfcheidung in der Sache felbfi.

109) Gib ck. Pandektencommentar Bd. 15. S. 237.

110) Wie preuß. Gerichtsordn. tjr. 24. Ö. 118,

111) Mittermaier. prozrfivergleieh. Veirr. Vb. 3. S. 201.

112) I. R. A. 5. 162. 4

113) 'kernpuo inäjcalj vgl. l.. 31. d. b. t. l.. 2. 3. S. 1. (.706. (Lo

nonr. rei inc!, (7, 54.) cap. 15. x. 6e oentont. (2. 27.) Diefe Frift wird

oft fihon im Llrcheil gegeben.

114) Cup. 5.7. 26. x. (jo 01k. incl. (Le-leg. (1, 29.) [Böhmer, F, k).

l", 1. 19. Z'. 28. u. 2!).

115) S. Rechtslexikon Bd. 1. S. 388.

116) Archiv für rio. Praxis Bd. 13. S. 308. ei'. Bd. 14. S. 102.
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und verweift die etwa vorgefchüsten Einreden an den requirirenden Nich

ter. wobei es - wenn diefelben nach den bei ibm geltenden Gefelzen die

Execution hemmen - diefe vorerft fuspendirt1l7), -- Obergerichre pfle

gen die Vollftreckung der von ihnen erkannten Execution einem Unter

gerichte aufzutragen. welches dann über vorkommende Einreden. fobald

folche nicht blos den mociux der Vollftreckung betreffen. nicht felbft zu

entfeheiden. _fondern an das committirende Gericht zu berichten hatmz).

Gegen die Verfügung der Execution kann. da diefelbe nur eine Eontu

macialverfügung ift. fchon nach dem Sage: oontumax 11011 aypellölug),

nur infofern appellirt werden. als diefelbe an fich nicht legal ift 120). oder

bei der Execution überhaupt das Maß überfehritten. oder die gefeßlicloeOrd

nung bei der Anwendung der Erecutionsmittel nicht beobachtetW) wird.

In einem folchen Falle foll nach eingewandter Appellation weiteren Ver

änderungen an dem früheren Zuftande durch Sequeftration oder Depofi

tion der Erecutionsobjecte vorgebeugt werden 122). Unordnungen bei der

Erecutionsvollftretkung kann aber der Oberrichter fchon auf einfache Be

fchwerden verhindern 123). doch darf die oollfire>te Execution. fobald der

Gläubiger nicht mehr als das ihm Gebührende erhalten hat. wegen eines

dabei fiattgefundenen regelwidrigen Verfahrens keinesweges als nichtig auf

gehoben werdenl24). In der Erecutionsinfianz find dann nur Einwen

dungen gegen die Art und Weife der Vollfirectung. neu entftandene Ein

reden. oder die oben genannten privilegirten Einreden zu beachten. Die

Erecutionsvollfireckung erfolgt unter befitindiger Auffimt des Gerichtes

durch das dazu beftimmte Unterperfonal. Nöthigenfalls kann die Polizei

gewalt und felvfc die bewaffnete Macht. namentlich bei Widerfelzliwbeiten

-- welaoe ein Strafverfahren veranlaffen können - zur Unterftüßuitg

des Erecutors requirirt werden. Jfi der Erecutor fäumi. fo hat das

Gericht fofortStrafmandate gegen ihn zu erlaffen. uebrigens hat fich der

Executor lediglich an das ihm ertheilte Erecutionsmtmdat zu halten und

jedes Urtheil über die Zuläffigkeit der Execution fowohl. als der etwa

dagegen vorgebrachten Einwendungen zu vermeiden 125). Ueber die fich

etwa ergebenden Hindernifie. fo wie über die gefchehene Erecutionsvoll

ftreckung ift von ihm an das Geriäyt zu berichten. welchem dann die

weitere Verfügung zukommt. Die Kofien der Execution (Hilfsgelder)

117) Archiv für civ. Praxis Bd. 14. S. 101. v. Bülow u. Hage

Lc-ZZLZ. prakt. Erdrt. Bd. 4. Nr. 23. Fortf. von Spangenberg. Bd. 9.

118) Cup. 5. x. (ie aentent. (2. 27.)

119) 1.. 1. Tati. quor. tippe". non recip. (7. 65.)

120) l.. 2. 11. 15. 25. (2, ([21. einer. erppeil. non rec. (11. Z6.) 14.5.

E. I. eocl. (it. (7. 65). Klee-ins, (leo. 711l. c1. 426. - Enz). 15. x. 111-.

cent. (2. 27.) 011p. 43. x. (ie nziziell. (2. 28.)

121) Klee-iu!, (lee. 11. (i. 229.

122) l.. 5. (k. eit.

123) hier-inn, 11]. cieo, 108.

124) Wlekjuä. ll. ciec. 14. 177. "7, (lee. 72.

125) 1.. 6. 0. rio exec. rei iuci. (7. 53.)
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hat der die Execution erwirkende Gläubiger vorzufcljießen) diefelben find

aber vom Schuldner mit beizutreiben und zu erfiattenNö).

2) Befiimmungen über die Anwendung der einzelnen Execution!

mittel nach der Befchaffenheit der zu erequirenden Schuld.

1) Wegen einer Geldfchuld ift die Auspfändung das zunächfi 'tatt

hafte Mittel. Dabei muffen zuerfi die Mobilien) - wobei jedoch Acker

und Wirthfcijaftsgeräthe) fo wie das zum Ackerbau befiimmte Vieh zu

fehonen find'27) -) dann die Immobilien) und ganz zuletzt die ausfte

henden Forderungen angegriffen werden 128). Bei Hilfsvollfireckungen

gegen Minderjährige werden dagegen Immobilien zuletzt angegriffenlW).

Bei der Execution in das Mobiliarvermdgen des Schuldners erhält

der Gerichtsdiener oder Erecutor den Auftrag) fo viel als nothig von des

Schuldners beweglichen Sachen in Befchlag zu nehmen. Zuerft ifi zu

fehen) ob fich baares Geld beim Schuldner findet; in deffen Ermange

lung find die etwa ohnehin zum feilen Verkaufe beftimmten Waaren- und

Fruchtvorräthe) dann Meridien) Hausgeräthe und zuleht auch Kleider und

Handwerkszeug und ländlime Jnventarienflucke in Befchlag zu nehmen)

wobei naturlich zunämfi immer nur das am leichteften Entbehrliche zu

nehmen ifluio). Die .ibgepfäitdeten Sachen) woran nun für den Gläu

biger ein Pfandrecht entfieht) werden genau verzeichnet und in ficheren

Gewahrfam) meift in eine*eigene Pfänderkammer) nicht aber bei Privat

leuten) weil diefe für deren Bewachung nicht verantwortlich find m)) un

tergebracht. unter umfiänden können die abgepfcindeten Sachen in der

Wohnung des Schuldners gelaffen werden; fie find alsdann) Moventien)

FriZte auf dem Felde u. dgl. ausgenommen) zu verfiegeln) und dem

Schuldner ift jedes Vergreifen daran bei Gefängnißftrafe zu unterfagen.

Schon die Bnfmlichkeit gebietet übrigens) wenn Krankheits- oder ahn

liche Fälle in der Familie des Schuldners fiattfinden) die Execution in

foweit einzufmränkrn) daß keine Gefahr für Leben oder Gefundheit irgend

einer Perjon dadurch entfieht. ueber die vollzogene Execution erftattet

der Erecutor dem Gerichte unter ueberreichung des Verzeichniffes der ab

gepfcindeten Sachen Bericht) welches folcljen) nebfi der Anlage) beiden

Parteien mittheilt und auf Anrufen des Gläubigers nach einer gemein

tecljtlici) zwei Monate betragendeniN)) nach der Praxis und nach Lan

desgefehen aber oft abgekurzten Frift den durch einen Gerichtsdiener)

Actuar oder auch wohl eigens angeftellten Auctionator zu beforgenden

Verkauf befiehlt. Findet .fich kein Käufer) fo kann der Gläubiger -

 

126) Qelze) Anleitung zur gerichtlichen Praxis f. 344.

127) la. 7. u. 8. E. quae res pjgn. (8. 17.) Nutte. agrjeultoreo

e03. dit..

128) l., 15. s. 2. l), n. t.

129) l4. 5, s, 9, 1), (ie red. eor. (27. 9,) 7

130) Fredersdorf) Anwrifung für Iuftizbramte Th. 3) S. 71-77.

Puchta) Dicnfi der teutfcljrn Iujiizamter Bd. 2) S. 336-342.

131) Geiger und Gluck) RichtsfällaVd. 3) Nr. 47.

132) 1.. 31. o. ae ke juci. (42. 1.)
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dem es fiberhaupt frei fieht) bei der Verfieigerung mit zu bietenl") -

die Zufpreclyung der Pfänder für den Betrag feiner Forderung) ,welche

dadurch ctlifGt) beim Regenten erwirken134)) ohne daß ein Wiedcreinlö

fungsrecht des Schuldners fiattfindet. Im Falle des Verkaufes aber be

friedigt das Gericht den Gläubiger von den Auctionsgeldern und gibt dem

Schuldner den Neff derfelben zurück.

Muffe!! Immobilien angegriffen werden -- welches bei daran be

fiellten Hypotheken fchon vor den Mobjlien gefcheheit kann - fo darf

der Gläubiger zunächft um Immiffion nachfuchen) welches fin* chirogra

pharifche Gläubiger den Nuhen hat) daß ein Pfandremt für fie entfieht. '

Diefe Immiffion) welche durch ein fogen.Immiffionsdecret erfolgt) fchließt

indeß die Ermiffion des Schuldners nicht in fich. Zunächfi kann der

Gläubiger verfuchen) fich aus den Früchten des Grundfiiickes bezahlt zu

machen) und zu dem Ende auch eine Sequeftration beantragen) dann

aber kann er _den öffentlichen Verkaufliw) des Grundfiü>es verlangen.

Befißt der SGuldner Lehngüter) in welche die Execution zu voll

ftrecken ift) fo kann die Subhaftation nur alsdann erfolgen) wenn die'

Smuld entweder mit einer wirkfamen Hypothek verbunden) oder wenn fie

von allen Lehnsfolgern und dem Lehnsherrn confentirt) oder wenn das Lehen

ein veräußerlicltes W139). Sonft find die Lehnsglänbigee auf die Früchte

befchränkt) und Allodialgläubiger können felbft diefe nur fo lange angrei

fen) als das Lehen in den Händen des Schuldners) oder folcher Oiachfole

ger dcffelden ift) welche als Allodialerben für die Schuld haften, Zur

Befriedigung des Gläubige-rs jfi' dann eine immiggio qnoaä freie-ins oder

Sequefiration des Lehens zuläffig) wobei man jedoch dem Vafallen das

benelioiuin oolnpetenijus einznräumen pflegt. Die Allodialgläubiger

fiehen den Lehnsgläubigern in Beziehung auf die Befriedigung aus den

Früchten nach M7). Ein ähnliches Verhältnjß tritt bei Meiergütern

einz auch diefe können ohne Confens des Gutsherrn nicht verkauft wer

den-) und wo fie - was particularrewtlicl) vorkommt - fchlechthin zur

Subhafiation gebracht werden können) gefchieht folches nur mit Vorbe

halt der Rechte des Gutsherrn. Der Gläubiger hat fich alfo) wo die

Veräußerung nicht zu erwirken fteht) auf die Erecution in das ellociinm

und die Früchte zu befchränken. Erbzinsgüter können beige-gen im

Wege der Execution fubhafiirt werden) doch muß dem äoiniuus eiii-Lotus

nach richtiger Anficht auch in diefem Falle das laacieinjain gezahltlks))

jedenfalls aber wegen des zuftändigen Vorkaufsrechtes ihm von dem Ver

kaufe Nachricht gegeben werden.

Wird nun die Subhaftation felbft verfügt) fo pflegt das zu fubha

itirende Grundftirck tarirt zu werden) um einen Anhaltspunkt gegen deffen

133) la. 2. E. .j in ann.. jnä. pign. (8. 23.)

134) l.. 15. I. 3. l). i1. t. l.. 3. 0. .i jn con... inc). (8. 23.)

135) Heinemann ) die Subhaftation nach rationalen und politifwtn

Grundfäßen. Weimar 1832,

136) klar-tn). yiotor, quaeot. jut. [ib, l. qq, 15,

137) Uollfolchpynocnlo nr. xxnl. I. 16.

138) Glück) Commentar- Vd. 8) S. 512.

[7, a 8
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Verfäfleubertmg unter dem Preife zu habenm). GemeinreGtliä) ift die

fes indeß blos beim Verkauf der Güter fiscalifcher Schuldner vorgefänie

ben'4"). Der anzufeßende Subhafiationstermin wird-wobei die Parti

rularrechte häufig genauere Beftirnmungen enthalten -- durch Anfchlag

vor der _Gerichtsfielle und in öffentlichen Blättern bekannt gemacht. und

die Vorladung etwaiger Realberemtigter damit verbunden. Die aus den

bisherigen Verhandlungen oder den Hypothekenbüwern erfichtlicloen Gläu

biger diefer Art l41), fo wie der Schuldner l42) find fpeciell vorzuladen.

Vor dem Subhafiationstermine find von dern Gläubiger die Verkaufs

bedingungen einzureichen. welche. nachdem der Schuldner darüber gehort

ift) vom Gerichte fefigefiellt werden, Findet fich kein annehmlicloer Käu

fer. fo kann der Gläubiger feldfi ein Gebot auf die Sache thun143).

oder fordern. daß ihm diefelbe vom Regenten an Zahlungsfiatt zugefrhla

gen werde 144). wodurch die ganze Forderung frhleäzthin erlifcht, und

wobei von einem fpäteren Wiedereinlöfunascewte des Schuldners nicht die

Rede ifi. Gewöhnliäf gefchieht heut zu Tage letzteres gegen einen gericht

lich ausgemittelten Swäßungspreis M). fofern man nicht fur beffer hält.

die Subhafiation zu wiederholen. und nicht Particularrewte einen anderen

Ausweg an die Hand geben'46). Sonft wird aber das fubhafiirte Grund

fiück dem Käufer zugefchlagen. wegen Einzahlung und Vertheilung der

Kaufgelder das Erforderliche angeordnet. und die Präclufion der nicht nn

gemeldeten Zieallmfpruche verfügt. Ueber den Verkauf der gepfändeten

Sachen überhaupt ift aber noch Folgendes zu bemerken, Entftehen vor dem

Verkaufe der Pfänder Incidentfireitigkeiten mit dritten Perfonen über Eigen

thums- oder Pfandrechte daran. fo hat der Ererutionsricloter darüber zu

entfcheidenl47)z nach erfolgtem Zufchlage an den Käufer aber gehort die

Entfcheidung Über dergleichen Anfpruäte nicht mehr vor ihn und in das

bisherige Verfahrenl4o). Ueber den Fall. daß der Käufer den gebotenen

Kaufpreis niaot bezahlt. fpricht Ulpian in l.. 15. s. 7. i1. t. Diefe

Stelle hat nach Anton Faber's"9) richtiger Interpretation folgenden

Sinn: der erequirende Richter darf nicht ohne Weiteres gegen den Käufer

Zwangsmittel anwendenwa). und wird. wenn er es uncerlcißt. dem

Gläubiger nicht verantwortlich (vom neo babeof aotjooem eurer-ons

earn i. eto.). Diefer kann vielmehr. inder-n nach l.. 1. 0. ai jo sau-

 

 

 

139) Mittermaier. Prozeßvergl. Beitr. 3. S. 205.

140) l.. 16. E. (Le kann. nenn. (4. 44.) Marezoll in Grolman

und Ldhr. Magazin Bd. 4. S, 376. -

141) l.. 6. E, .je remis.. pign. (8. 26.)

142) b. 4. 0. (1.2 aim. pjgn. (8. L8.)

143) l.. 2. E. .j in sauna im!, (8. 23).
5-7144) ln 15. I. 3. l). [1. t. [si-ber, error. prngrn. (126. 1.7l. ert.

145) Glück. Comment. Bd. 19, S. 408.
146) Mitte rmaiec , der gemeine teutfche Prozeß Veitr. 3. S. 108 flg.

147) l.. 15. s, 4. 5, d, t.

148) l3. 15. s. 6. b. d.

149) (Jo-tiert. 7. 16. of. donoll. oocnrn, 27. 3. Z. 7.

150) [a. 9. (K. (ie od'. ei; act. (4. 10.)
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Lori. der durch den Richter gefchehene Verkauf als von ihm gefchehen

gilt. gegen den Käufer klagen. und er ift zu folchcn Klagen auch fo

gleiä) befugt. da die gepfändeten Sachen immer praegenti per-anja,

doo sic, uf port tempus peonuia sole-stur, verkauft werden müfien_

Daneben bleibt jedoch der einfachere Weg. daß der Richter die verkauften

Sachen weiter verkauft. was ohne Umfiände angeht. da diefelben von

dem für den Gläubiger daran haftenden Pfandrechte nicht frei geworden

find. Heut zu Tage pflegt man es als Kaufvedingung aufzuftellen. daß

der Käufer im Falle der Nichtbezahlung fofortiger Execution unterworfen

ifi. oder daß die Pfänder auf feine Gefahr und Koften fofort weiter ver.

kauft werden. -- Bei dem Verkaufe der gepfändeten Sachen fteht ubri

gens den Gläubigern und Verwandten des Schuldners ein Vorkaufsrecht

z1.11.9_

Fehlt es endlich an Mobilien und Immobilien. fo werden die aus

fiehenden Forderungen des Schuldners - zu deren eidlicher An

gabe derfelbe angehalten werden kann - zum Gegenftande der yjgootj'

eopio gemachtLN). Diefe können gleich eingetrieben und zur Befriedigung

des Gläubigers verwandt werden1-"3). beides jedoch nur. wenn fie klar und unbe

firitten find 1W). Sind fie diefes nicht. fo erlangt der Gläubiger ein

Pfandrecht daran. und es ifi: ihm zu iiberlaffen. gegen den Schuldner

acfiooo otili zu klagenlök). denn obwohl der Erecutionsricifter über die

Frage. ob der Schuldner aus) Eigenthitmer der abgepfändeten Sachen

fei. als über einen Incidentpunkt entfcheidet. fo findet doch in 'Anfehung

der Frage über die Richtigkeit der ausfiehenden Forderungen nicht ein

Gleiches fiattiöö). Heut zu Tage pflegt man die Forderungen des Schuld

ners mit Arreft zu belegen und dem Gläubiger deren Einklagung zu

tiberlaffen. Daß übrigens Befoldungen und Penfionen kein geeignetes

Erecutionsobject wären. läßt fich gemeinremtlici) nicht behaupten. nur .

muß bei Arrefianlagen auf Befoldungen von Staatsdienern diefen fo viel

gelaffen werden. daß fie fubfiftiren können. und das öffentliche Intereffe

nicht leidet. weßhalb. wenn Landesgefeße keine Befiimmung über die an

zugreifende Quote enthalten. bei der höehfien Staatsbehdrde deßhalb be

richtllci) angefragt werden mußl")

Finden fich endlich bei dem Schuldner gar keine Erecutions

objecte vor. fo kann derfelbe nau) der Praxis - und zwar im unge

151) l., 16. l). rie kei). auot. juci. pvc-ici. (42. 5.) .Anton [inder,

oanjeot. 7, 15.

152) l.. 15. s. 2. 8. l). b. t. B. 5. E, 6a exec, tei jut). (7. 53.)

158) l.. 15, z. 8. 10. b. v, t.

154) 1., 15. S. 9. eoti. tit,

155) l.. 4. 0. qua-icio fixen.. (4. 15.) l4. 4. 0, quite tea pign,

(8. 17.)

156) l.. 15. S. 9. exit. done". cotuw. 27. 7. S. 5,

157) Struben. rechtl. Bed. Bd. 1. Nr. 7. v. Bülow und Hage

mann. pratt. Erbrt. Bd. 7. S. 118.

'

8*
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horfamsfalle durch Gefängnißfirafe - zur Leifiung eines Manifeftations

eides angehalten loerdenjio). “ '

Die Execution durch Einlager wegen _Geldfchulden ift nur gegen

Honoratioren. den Umftänden nach gegen Gemeinden und endlich in fol

chen Fällen gebräuchlich. wo es darauf ankommt. den böfen Willen des

Schuldners zu bezwingen.

uebrigens darf der Richter auf keine Weife. weber von Amtswegen.

“noch auf Antrag des Gläubigers. die angegebene Reihenfolge. in wel>)er

das Vermögen des Schuldners anzugreifen ift. abändernlk")

2) Ifi der Schuldner zur Herausgabe einer individuell

beftimmten Sache oerurtheilt. fo_ wird ihm zunächft die Herausgabe

bei einer Geldfirafe befohlen. und wenn er nicht Folge leiftet. die Sache

fammt den etwa mit zu refiituirenden in natura vorhandenen Acceffio

nenW) durch die Gerichtsunterbedienten abgenommen und dem Gläubiger

zugefielltlöl). Findet fich die Sache bei ihm nicht vor. fo erfolgt (vor

ausgefeht. daß. nach der Befchaffenheit des Falles. der Schuldner nicht

durch etwaigen cafuellen Untergang befreit wurde) die Eondemnation auf

die - nach Umfiänden durch den Schäeungseid des Gläubigers auszu

mittelnde »- Aefiimation der Sache. und diefe Aeftimation wird vom

Schuldner beigetricben. Jft ein Immobile herauszugebcn. fo wird der

Schuldner mit feinen Effecten durch den Erecutor ermittirt und der

Gläubiger in den Befih gefeßt. wobei ru>fichtliclo herauszugebender Län

dereifiiicke die Befihergreifung für den letzteren durch fymbolifche Zeichen.

Ergreifung einer Scholle und Ausftechung eines Rafenftückes zu gefchehcn

pflegtlN). Das hier Gcfagte bezieht fich nicht blos auf die obligatio

cianäi - Verpflichtung zur Eigenthumsubertragung - fondern auch

auf die Verpflichtung zum Refticuiren. Erhibiren und -Tcadirenbefiimm

ter Sachen. denn im neueren rbmifchen Nenne wird in diefen Fällen die

Sentenz gerade auf das Geben und Abliefern ber beftimmten Sache ge

faßt. und in diefem Maße erequirt. fo daß der directe Zwang nicht blos

auf die Refiitutionspflicht bei arbiträren Klagen. wobei er zuerft vor

kommtlük). befchränkt iftiW). 7.*

3) Lauter die Sentenz auf Vornahme einer befiimmten

Handlung. im engeren Sinne (fo daß alfo das Refiiuiiren und Tra

diren von Sachen. was fonft zur odligatjo taojenäi gehört. nicht mit

darunter begriffen lvird). fo ifi hier eine directe Erzwingbarkeit

überall nicht denkbar lW). Zunächft befiehlt man alfo die Vornahme der

- 158) Fred er sd o rf. Anweifung für Iufiizbeamte Vb. 3. S. 76. P uchta.

Dienfi der teutfchen Iufiizämter- Vb. 2. S, 339.

159) Vorteil. coeur-n. 27. 7. Z. 2. 3. 6. _

(7 513e?) i.. 76. 9:. o, a. rei 71m1, (6.1.) l.. 7. 0. cle exec. rei 1o()

161) l.. 68'. l). (ie rei einci. (6. 1.)

162) Puchta a. a. O. s. 249.

163) 14. 68. 1). (Le toi yjncijo. (6. 1.) _

1 164) Vethmann-Holwe 'l. c. S. 337. vgl, aber Sintenis in

Linde. Zeltfchrift Bd. 11. S. 7 . 75i. 85. '

n

165) Sintenis l. o. S. 51-87. - - male.



Execution. 117

Handlung bei Geldfirafen) läßt diefelbe -- wo es angeht - durch

Dritte verrichten und zieht die dadurch erwathfenen Koflen von dem Ver

urtheilten einJoö)) oder verurtheilt denfelben bei fortdauerndem ungehotfam

zum Erfahe des Intereffelö7). Ifi aber der Verurtheilte zur Zahlung

von Geldfirafen) fo wie zur Leifiung des Jntereffes außer Stande) fo

bleibt mans ildrig) als ihn durch Gefängnißfirafen zur Vornahme der in

Rede fiehenden Handlung zu nöthigen. - Auch ift in Fallen diefer Art)

fobald es-nur darauf ankommt) den Eigenfinn des Verurtheilten zu uber

winden) .die Execution durch Einlager anwendbarlsa).

4) Ift dem Verurtheilten die Unterlaffung einer beftimm

ten Handlung geboten) fo wird ihm für den Fall der Vornahme der

felben eine Geldiirafe angedroht und diefe eintretenden Falles beigetrieben.

.Daneben kann ihm die Leifiung einer aantio (ia 11011 vmyljua lurbancio,

(Le non 0ji*e11cieo(]0 etc. aufgelegt werden 169).' Bei fortdauerndem 1in

gehorfame können Gefangnißfirafen eintreten) welche dann nicht als eigent

liche Erecutionsmittel) fondern als ungehorfamsfirafen zu betrachtenlw))

und ,-,- wenn gleich von Seiten der Theorie fich Zweifel gegen ihre An

wendung erheben lafienm) - in der Praxis auf keine Weife zu ent

behren find.

hi. Hinderniffe der Erecution.

1) Von Seiten der Staatsgewalt kann die-Vollfireckung rechtskräf

tiger Erkenntnifie auf keine Weile gehindert werden 1W). Ein, folcher

Eingriff würde einer Verweigerung der Iufiiz gleichkommen) und einen

Recurs an den Bundestag begründen können 17i), Auch durch einen

fogen. Competenztonflict -- als gehöre die Seiche nicht_ vor die Iufiizz

fondern vor die Verwaltungsbehörden -- kann nach eingetretener Rechts

kraft die Vollftreckung nicht gehemmt werden. Die Analogie des von

einem incompetenten Richter gefällten) und daher nichtigrn) Urtheiles paßt

für einen folcloen Fall nichcl74). - 7*.

2) Dagegen kann die Erecutionsvollfireckung in folgenden Fallen

aufgehalten) befchrcinkt oder ganz aufgehoben werden: 1) Wenn der.

Schuldner noch Zahlungsfriften erlangt. Diefe können ihm in der Re

gel nur mit Bewilligung des Gläubigers gegeben werden; denn wenn

 

. 5. l). (io inter-niet. (43. 1.) Cay. 3. x. (in certain. (3. 26.)

. 13. H'. 1, l). i1. t.

chta) Dien der teutfären Juftizämter Bd. 2) S. 248.

R. A. _Cl 162. Daß diefe Caution nicht aus l.. un. (Lori. uli

poazjci. (8. 6.) abzuleiten lei) ift jetzt außer Zweifel. Rudorf in o. Sa

vignn's Zeiifchrift Bd. 9) S. 27 fig.

170) Linde) Zeitfchrift Bd, 8) S. 220,

171) Archiv für civil. Praxis Bd. 14) S. 125 fig.

172))[.. 3. E. ui. lite penciente. (1. 21.) 1.. 3. (L. zent. tego, non

paare. (7. 50.) Wahlcap. Earl 7. art. 17. s. 1. Pfeiffer) prakt. Ausf.

11]) S. 270. Aehnlicire Befiimmungcn finden fich in vielen Particularreehten.

173) Wiener Schlußacre nti.. 29. 63. Kluber) dffenll. Recht d. t. B.

d, 169) in Not. Minnigerode) was iii Iufliz- und was ift Adminifirations

fache (Darmfiadt 1835)) S. 179) 180.

174) Archiv f. tiv. Praxis Bd. 23) S. 296.
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gleich der Richter mit Beruckfirlytigung der Umftände des Schuldners das

temp!!! iuciioali nam Billigkeit befiimmen kann, fo fieht ihm doch ge

meinremtlicl) nicht die Befugniß zu) ohne Bewilligung des Gläubiger-s

noch weitere Zahlungsfrifien zu geftatten 171). Jedoch hebt ein vom Re

genten oder der Mehrzahl der Gläubiger ertheiltes fbrmliches m0kuiorjuiu

die Executionsoollfircckung auf. 2) Wenn der Schuldner Einreden vor

bringt, Hier ift jedoch zu unterfcheiden: a) Einreden gegen die bereits

entfchiedene Sache find unzuläffig) mit Ausnahme der fogen. privilegirten

Einreden. Von diefen kann das beoefioium oomye-.teotjao nur eine

Einfchreinkung) das beoefjcium uecieuciaruin uotiouum aber die Auf

hebung der Execution, fofern die Eeffion verweigert wird) bewirken. Doch

können nicht privilegirte Einreden den ilmftänden nach noch mittelfr ke

Ztituijo contra rem iuäioutam ex oapite nor-oruiu, oder aus einem

römifm-reclhtlimen Refiitutionsgrunde zuläffig werden. Ein folches Refil

tutionsgefuch muß dann) wenn es nicht den Verdacht einer beabfichtigten

Prozeßverftizleifung veranlaßt. die Erecution hemmen17ö). b) Neu ent

fiandene und gegen die Smuld aus dem Iudicate gerichtete Einreden find

zuläffig177). können aber nur) fofern fie liquid find. die Vollftreckung

hemmen, Sind fie illiquid, fo wird die Execution fortgefeht, doch hat

der Gläubiger oouiia (10 reetjtuenäo zu leifien119). widrigenfalls die

erequirten Objecte nur a6. äexroßjtum genommen werden. o) Einreden.

welche die Vorausfehungen der Execution betreffen. find fiatthaft. können

aber nur. fofern fie liquid find. als 'hindernd in Betracht kommen, Ein

reden gegen den mociuo et oräo executionio find zuläffig, fie können

indeß nicht Hemmung der Execution überhaupt. fondern nur eine Prü

fung und Sifiirung des unregelmäßigen Verfahrens veranlaffen. 3) Nach

dem oben Bemerkten kann die Einlegung eines Suspenfivrechtsmittels.

fofern zugleich mit derfelben um Refiitution gegen die Defection nachge

fucht ift. die Execution hemmen. 4) Entfieht Eoncurs über das Ver

mögen des Schuldners. fo ift jede von einem einzelnen Gläubiger er

wirkte Execution zu fifiiren. 5) Wird von dritten Perfon en mittelfi

einer Intervention Anfpruch an die im Wege der Execution in Be»

fchlag genommenen Gegenfiände erhoben. fo ift die Execution einfiweilen

zu fiftiren. Betrifft der Anfpruci) den Streitgegenfiand felbft)

fo muß er fofort befciyeinigt werden. wenn er die Vollftreckung hemmen

foll179). Betrifft er aber blos die abgepfändeten Objecte, fo

können diefe zunächft nur gegen Eautionsleifiung zurückgegeben werdenz

zur vorläufigen Verhinderung des Verkaufes bedarf es indeß

weder einer Eautionsleifiung. noch einer Befcheinigung der Anfpriime

 

 

175) [e. 31. 1'). |1. t. cap. 15. x. (Le cent. (2.27.) Die Vefiimmungen

des I- R- A. Ö. 170 flg- haben nur Beziehung auf die damalige Zeit.

S 1147z6) Cay. 6. x. rio int. rest, (1. 41.) Archiv fur tiv. Praxis Bd. 4e

177) Cap. 4. x, (Io oxce t.. (2. 25.) 1.. 7. l). i1. t.

178) arg. des I. N. A, . 107. 124.

179) Cop. 33. x. (ie teotib. (2. 20.)
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des Intervenienten 1W). Es ifi in einem folchen Falle reichlich. die Ere

cution fogleict) auf einen anderen Gegenfiand zu richten; ifi folGes aber

nicht moglich. fo muß vom Executionsrimter Über jene Anfpruciye ent

fchieden werden. Das rbmifche Recht 1i") ordnet hier an. daß der Prä

tor oder der von ihm beauftragte. die Execution leitende und vollfireckende

Beamte ßumloaljln die Sache entfGeiden foll. In Fällen diefes 811m

loutjm c-oßnorc-et-EWX) kam es nicht auf Beweife. fondern auf bloße

Wahrfciyeinlicizkeit an. und die Eittfcheidung erfolgte nicht nach fbrmlicher

Infiruction der Sache vom iuciex, fondern vom Prätor durch ein blo

ßes Decker-ZZ). Diefes wirkte dann nur. daß entweder die Execution

fortfchritt. oder die fireitige Sache freigegeben wurde; den in Frage ge

kommenen Rechten felbft ward dadurch nicht priijudicirt. Heut zu Tage

kennt man indeß ein folches Verfahren nicht mehr. indem fclbfi im furn

marifchen Verfahren eine wirkliche Beweisfiihrung nothwendig und ein

Entfmeiden auf Wahrfmeinlimkeiten nicht ftatthaft ifil") Es wird da

her der Interventionsfireit im unbefiimmten fummarifchen Prozefie ver

handelt. und nach Führung der nbthigen Beweife entfchieden. Werden

an der in Befchlag genommenen Sache von einem Dritten befiere Pfand

berechtigungen geltend gemacht. fo wird demungeachtet zum Verkauf

gefchritten. die Sache jedoch nur alsdann zugefchlagen. wenn ein folches

Gebot gefchieht. daß der befiere Pfandgläubiger befriedigt wird und noch

ein Ueberfciwß fiir den Kläger dleibtlFö). Eine Intervention endlich.

durch welche ein Dritter. getrennt von dem Beklagten. auftritt. im

Wefentlimen jedoeh nur deffen Intereffe verfolgt. ift in der Erecutions

infianz nur dann zulciffigloz). wenn der Intervenient eine Nullitat des

friiheren Prozeffes. oder zuläffige nor-a geltend machen kann") und

fuspendirt dann die Execution. Lieb..

Executivprozefz (Hilfsprozeß. processor executirug), unter

den fogenannten fummarifchen Prozefien hebt fich durch feine Individua

lität und praktifme Bedeutung befonders die Prozeßart hervor. welche der

Sprachgebrauch Erccutivprozeßl) nennt, Diefe feine Eigenthüm

180)1'lc-.riuo. 11er. 7. c1. 211. .

181) 1.. 15. s. 4. i.. e.

182) Bei. v. Savignv. Zeitfchrift Bd. 6. S, 230 flg.

b 1x8?) Das alfo von ihm felbft geändert oder zurückgenommen werden konnte.

. . . t.

184) 'Archiv fiir civ. Praris Bd. 7. S. 374 flg. Mittermaier. Pro

zeßvergleichung Veitr. 4. S. 109 flg.

185) 1.. 15. s. 5. b. t, Archiv für civ. Praxis Bd. 14. S. 174 flg..

Br. 15. S. 362 flg. _

186) Linde. Zeitfchrift Bd. 5. S. 420. 421.

187) Worin., (inc. [l. (100. 181. _

1) Literatur; hi, Color-unfein anzer Foliant), Praetoriu- rio pra

coooihu. exerutirjo. 10111101586. (159 . 1602. zul. 1729.) kr. Flora-

nous, yraxi. uniuoroaiio prove-ano oneoutir-i. Aeon. 1701. 'lAuchem

Foliant.) I. kl. berge', Litern prove-vun c-.xocutjuß por-arndt". 141p'.

1705. Ludovici. Einleitung zum Civilprozeß. 6. Aufl. (Haile 1719). Cap.



120 Erecutivprozeß.

lichkeit zeigt fich darin. daß der Kläger. indem er durch fofortige Vorle

_qung einer Urkunde. welche feinen Anfpruch nach allen Seiten hin ins

Licht feet. deffen Richtigkeit darthut. die Eonftatirung der Aechtheit

vorausgefeizt. die Vertirtheilung des Beklagten erwirbt. wenn diefer nicht

ebenfalls fofort das Entgegengefeßte. die Unrichtigkeit des Anfprucifes.

darthut. tvcihrend es fonft herrfchender Grundfakz ift. daß dem Beklagten

vollficindige Vertheidigung gefiattet fein foll. alfo auch folche. welche

nicht mit dem f ofortigen Beweis ihres Thatfächlichen verbunden ifi.

Diefe befondere Form von fummarifchem Eivilverftihren hat eine

tiefe fich langfam entwickelnde hiftorifcife Wurzel. welche in der Noth

wendigkeit. den Credit in Schuß zu nehmen und zu fördern. ihren Bo

den fand 2). Diefe Nothwendigkeit führte zu dem Grundfage. daß die

3. S. 21-36: Von dem prove-rn executive. bez-rer, lilleelit. ati kann.

70]. 111. 17. (bipo. et Eueipb. 1743.) Opec. 276,: be instrument() gua

kentiginto et proeescu exeeutiuo. y. 1095-1103. Schaumburg, keine-init..

praxeou iuriciicae iuciieinriae. quae motio- praceclenrii in inciieio ab orciinnria

riieereoo Zjetunt. (Feline 1756.) bid. [l. Eur). 11.: l)e pkooesnu exeeutieo.

p. 39-68. Hofmann. teutfche Reiehspraris Th. 2 (Frankf. 1765). Hauptfi.

71: Vom Erfeeutivprozeß S. 392-413. . Fredersdorf. Anweifung für an

gehende Iuftizbeamte Bd. 2 (Lemgo 1773). S. 171-186: Von dem pcooeeeq

exeoutiro. Hammel. teutfcher Flavius. 3. Ausg. (Bahr. 1755). 8. '- Exe

cutivprozeß S. 2737-282. Knorre. Anleitung zum gerichtlichen Prozeß.

(Halle 1777). Buch 3. Hauptfi. 2: Von dem erecutivifchen Prozeß. S. 453

-466. Schmidt. Eommentar über feines Vaters Lehrbuch von gerichtlichen

Klagen und Einreden. 2. Aufl.. Bd. 1 (Leipzig 1800). S. 82-99. Bd. 4

(1802). S. 54-60. Danz. Grundfase des fummarifchen Prozeffes. 3. Ausg.

(Stuttg. 1800). viertes Hauptfiück: Von dem Erecutioprozefie S. 49-66.

Mahlen. 'Anleitung zum fummarifchen Prozeffe (Berl. 1804). S. 39-65:

Von dem Erecutioprozefie. Elaproth. Einleitung in fämmtliche fummarifche

Pcozefie. 4. Aufl. (Gott. 1808). achtes Hauptfiüct: Vom Erecutioprozeffe S.

245-271. Grain-ran. Theorie des gerichtlichen Verfahrens in bürgerlichen

Rechtsitreitigkeiten. 3. Aufl. (1810). S. 523-530: Von dem Verfahren in

Fallen. in welchen der fogenannte Erecutioprozeß eintritt. Kori. über den

Erecutioprozeß und die Wiederklage nach gemeinem und königlich fäahfifchem

Rechte. Zweite verbefferte und mit den Gefegen der übrigen Länder füchfifmen

Rechtes vermehrte Auflage. Jena 1826. (Der Titel fagt zu viel. indem der

gemeinrechtliche Ertcutivprozeß nur nebenbei berührt wird. S. die Recen

fion der Schrift in der Hall. Allg. Literaturzeit. v. 1832. Nr. 97.) Bauer.

Theorie der fummarifchen Prozeffe. mit Auefcbluß des Eoncursprozeffes (Mün

chen 1830). Ö. 40-47. S. 90-113. Mackeldeo. Grundriß zu Vorlefungen

über den gemeinen teutfchen und preußifmeti Eivilprozeß. nebfi: einem Anhange.

die Lehre von den fummarifmen Eivilprozeffcn enthaltend (Bonn 1833). S. 18

*-25, Martin. Lehrbuch des teutfchen gemeinen bürgerlichen Prozefies. 11.

Ausg. (Heidclb, 1834). Ö. 250-252. S. 435-442. v. Linde. Lehrbuch des

teutfchen gemeinen Eivilprozeffes. 5. Auß (Bonn 1838). g. 360-363. S. 447

-452. Mittermaier. der gemeine teutfche bürgerliche Prozeß in Verglei

chung mit dem preußifchrn und franzbfifclfcn Eioilverfahren u. f. w.. 4. Beitrag.

2. Aufl. (Bonn 1840). h. 5: Der tcutfme-Erecutivprozeß S. 154-190.

2) Vgl. brf. Ztrn 1138. ciiosertntio (le o[e1u8u|i8 executir-irr. idlogunt.

1741. Bauer a. a. O. g. 41: Urfprung und Ausbildung des Erccutiopro

zeffcs S.92-94. Eichhorn. teutfche Staats- und Reaitcgcfthichtc. 4. Ausg.

Th. 3 (Gbtt. 1836). Ö. 463. Mittermaier a. a. O. S. 155-160 und

Bricgleb. Advocat in Nilrnberg. über etfcutorifme Urkunden und Erecutio
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Zweifellofigkeit eines Anfpruclyes fofort auch) in Folge feiner Anerkennung)

die Befugniß begründen folle) im Zwangswege (durch Execution) zur

Befriedigung geführt zu werden. Aus diefer Wurzel ifi die m von

Mehreren) z. B. von Meridiane) yrjuciyja jurja romanj y. ll. seat.

post. (Feeding. 1802.) Ö. 604, y. 609. negirte -a gemeinreclotlicije

Lehre vorn Erecutivprozeß erwachfen) genährt von der Praris) die in ein

zelnen Reiciysgefehen -* Reichsdeputationsabfmied v. I. 1600) s. 32 3))

lnetrurn. pair. oznabr. Zrt. l7. 47. (_ 1111111 processor exe

ouljei cieaeruuntur) uioj 111e exeeptiouibus prueein pleoariu cau

ene cogoitjone 3861313 -)4), Jungtier Reichsabfclfied) 174.

(- im Falle des Saumfals auf bloße Vorzeigung der Obligation per

part-tum executjooem wider den Schuldner verfahren worden _)“)

- einigen Anhalt gewann. Nach diefer Doctrin muß der Kläger (Implo

tant)) welcher fich den Vortheil des Refultates des Erecutivprozeffes zu

wenden will) fich zugleich gehörig zur Sache legitimiren G)) mit der Klage

(Imploration) erecutivifclje Klage) eine beglaubigte Abfchrift 7) der fehler

freien) den geltend zu machenden Anfpruch nach allen Seiten hin

(- quiä, quale, 911811609), quantum, cui, a quo ciebeatut- --)

 

ins Licht ftellenden (guarentigiirten) Urkunde) fie mag ein öffentliches oder

prozeß (Nürnb. 1839)) Th. 1. (Auch unter dem Titel: Gefchieijte des Erecu

tioprozeffes.) Th. 2. (Chrefiomatia von Velegfiellen zur Gefchichte des Ere

cutioprozeffes.)

Von hiftorifajem Interefie ifk ein im zweiten Bande der Eonäjl. Taking,

('l'uding. 1731.) S, 750-775 abgedrucktes Gutachten (Eoneil. 140.) v. I.

1651) das fich mit einer im Jahre 1623 errichteten und zu einer erecutivifeljen

Klage benuhten Schuldurkunde über 329)000 Ducaten befmäftigt) welehe drei

?trafen von Fugger einem Venetianer ausftellten. - Sh hlok's Verfchrei

ung!

3) Senkenberg) Sammlung der Reichsabfchiede Th. 3) S. 479.

4) Senkenberg a. a. O. S. 580,

5) Senkenberg a. a. O. S.673. Neuendorf) vermifchte Abhand

lungen üher Gegenftande der Gefeßgebung und Rechtsgelehrfamkeit (ulm 1805))

Abhandl. 5.: Begründung des Erecutivprozrffes in den teutfehen Reichsgefehenz

Commentar über den Reiehsabfcijied o. 1654) s. 174. -- -

6) Z. B. als Eeffionar oder Gefehcnknehmer. Vgl. 1.6:. Lauer, proge,

nn et. qnantio nscrignutju proceeauj execution [treuen riet? laipk. 1758.

(0pu3c. '1'om. l. 45. p. 454 eg.) und den Rechtsfall bei Thon: Gefammelte

Rechtofälle) Criminalgefcljimten und rechtliche Bedenken aus dem (Civil: und

Criminalreeljte) Bd. 1 (Ilmenau 1827)) S. 71-80: i/lll. Rechtsfall. ueber

die Gewähr der Klage und Erforderniffe des Erecutioprozeffes) und S. 275

307: xxll. Rrchtsfall. Betrifft eine Schuldflage im Erecutivprozeffe und in

diffen Gefolge mehrere intereffante Nrbenumfiünde.

7) Daß die Abfchrift beglaubigt fein müffe) ergibt fich aus dem Zwecke)

ifi auch in einzelnen teutfeljen Staaten ausdrücklich vorgrfchrieben) z. B. in

Sachfen-Altenburg durch eine Verordnung vom 14. Juli 1828. Martin)

Jahrbücher der Gefedgrbung und Neanspflege in Sachfen) Bd. 1) Zahrg.1828)

(Neufi, 1829)) S. 9.

8) u er die Frage) ob) wenn die Urkunde hinfieljtlici) der Zeit) da dem

Anfpruche * enüge gefcbcben foll) fchwcigt) f- Seufferc) cioiiifiifcixe Erörterun

gcn (Witrzb. 1820)) Abhandl. 11) S. 27 flg.

F
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ein Privatdocument fein 9)) beibringen, Die Bitte geht dahin) einen

Termin zur Vorlegung der Urfchrift diefer Urkunde (oder Urkunden) und

Anerkennung ihrer Aechtheit (wenn fie Privaturkunde ifi) oder Ein

ficht (wenn die Urkunde eine öffentliche)) und den Beklagten (Im

ploraten) zum Erfcheinen in demfelben unter dem Androhen anzube

raumen) daß im Falle feines Nichterfclyeinens die Urkunde als (icht aner

kannt (agnofcirt oder recognofcirt) werden wurde) *und ihn fodann zur Er

füllung der dadurch documentirten Verbindlichkeit) fo wie zur Erfüllung

der erwachfenen Koften-zu verurtheilen, Zeigt die Klage weder im All

gemeinen noch in ihrer Eigenfchaft als erecutivifäye Klage einen erheb

lichen Mangel) und tft namentlich der Inhalt der Urkunde von der Art)

daß fie) ihre Aechtheit vorausgefeht) den Richter von der Richtigkeit des

klagend verfolgten Anfpruches in vollem Umfange überzeugt 10)) fo theilt

er das Duplicat des Klaglibells oder eine beglaubigte Abfchrift des Pro

tocolls) wel>)es uber die mündlich angeftellte Klage aufgenommen wurde)

nebft beiliegender Abfchrift der Urkunde dem Beklagten mit) beraumtTer

min an und ladet dazu beide Theile vor") Dem Kläger wird dabei

der Reäitsnachtheil angedroht) daß im Falle feines Nichterfmeinens oder

der Nichtvorlegung des Originals der Urkunde der Beklagte von der Klage

in ihrer Ejgenfchaft als erecutivifche entbunden werde) während der

Beklagte unter dem Prcijudiz vorgeladen wird) daß fein Nichterfcheinen

fo angefehen werde) als erkenne er die Aechtheit der Urkunde an. Der

vom Beklagten aecufirte Ungehorfam des Klägers hat die Realifirung des

ihm angedrohten Rechtsnachtheiles zur Folge) wornaä) Beklagter in fo

weit von der Klage enrbunden wird) als ihre Eigenfchaft als executi

vifche reicht) und fie die Wirkung haben follte) welche diefer Qualität

entfpricht, Der vom Kläger accufirte Ungehorfam des Beklagten veran

laßt den Richter zur Realifirung des angedrohten Rechtsnachrheiles und

fo zur Erlaffung des von dem Kläger erbetenen Urtheiles. Erfcheinen

9) Ob auf Grundlage eines Gefeßes erecutivifch geklagt werdkn könne?

f. Klein) merkwürdige Rechtsfprume der hallifchen Iurifirnfacultär) Bd. 1

(Berl. 1796)) Nr. 711l) S. 68-70: Kann aus einem Gefeße erecutivifcl) gec

klagt werden? (Mittheilung eines die Frage verneinenden befiatigenden Er

kenntniffes.) Vgl. auch noch bar-ger l. o. 8. 35.

10) 'l*. F. keiniinkät, nieder-ratio (in quuiibuto aotionnrn et enco

yiionuin in procaääu exe-entire.. [Krforci. 1735.

Verl-reitet fich die Urkunde iiber mehrere Anfprüehe und trfcheint fie nur

hinfiwtlich einzelner derfelben als guarentigiirt) fo hat der Richter nur info

wcit den ErecutivprozE einiuleiten und gegebenen Falles dann auch zu Gunften

des Klägers zu erkennen. ez-oer i. c. lneci. 3. , wo ein urtheil der Juri

fienfacultät zu Helmftädt tnitgetheilt wird -- ). weil aber der vornehmfte

Poften der 150 Thaler fich auf klare Briefe und Siegel gründet - fo haben

wir liquicluni ab iiliquicio feparirt und Beklagten nach vorgängiger Recognition

des Neoerfes zur Zahlung. jedoch-gegen Vefiellung gcnugfamer Cannon wegen

der Wiederklage) condemnirt." .

11) Vgl.- über das Verfahren uberhaupt Reingruber. Abhandlungen

iiber dunkle Croilgefesfiellen (Landshut 1814)) S, 199 fig.

x
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beide Theile, fo legt Kläger das angebliche Original der Urkunde-N) vor

und trägt, wenn fie ein öffentliches Document iii, darauf an. daß

fie dem Beklagten zur Einfieht vorgelegt werdef während er- wenn fie

Privaturkunde ift, darum bittetf daß fie demfelben zur Agnition oder

eidlichen Ableugnung vorgelegt wird. Der Richter legt hierauf dem Be

klagten das Original vor und fordert ihn auf, fich deiruber zu erklären.

Befchränkt fich diefer darauf- die Aechtheit der Urkunde anzuerkennen- fo

erlcißt der Richter das der Klagbitte entfprechende Uriheil. Befäncinkt fich

der Beklagte darauff die Aeththeit der Urkunde abzuleugnenx fo kommt“.

es darauf anf ob fiewffentliches oder Privatdocument ift. Im

erfien Falle erfolgtf wenn der Richter (aus der Befchaffenheit des Docu

mentes) fofort von deffen Aechtheit fich überzeugt findet. oder Kläger in

caniineuej diefe Aechtheit darthut- daffelbe Urtheil zu Gunften deffelbenf

im entgegengefehten Falle die Entbindung des Beklagten von der Klage

in ihrer Eigenfchaft als erecutivifäie. Im leßteren Falle wird Beklagten

jedoch nur auf den befonderen Antrag des Klägers- welcher- wenn er die

Aechtheit durch Schriftvergleictiung u. f. w. darthun zu wollen erklart

dadurcb auf den E ecutivprozeß verzichtet und das ordentliche Verfahren

herbeifuhrt- zur AM!

Verweigerung oder Ableifiung erfolgt Verurtbeilung oder Entbindung des

Beklagten, Bringt dagegen Beklagte" entweder die Erklärung über die

Aechtheit der Urkunde verweigerndf oder mit Vorbehalt feiner Zuftrindig

keiten abgebendx Einreden vor/ fie mogen verzöqerlimela) oder zerfiör

liche") feinf fo wird fofort dariiber bis zum Schluffe verhandelt und

dann das dem Gehalt derfelbeti" encfprechende Urtheil erlaflenlö). gegen

welches die allgemeinen Rechtsmittel gerichtet werden können,

Findet der Richter bei der Prüfung der erecutidifcioen Klage einen

erheblichen Mangel in diefer ihrer Eigenfchaftf befonders in Bezug auf

die UrkundeF auf welche fie fich fttiht. fo leitet er- unter .Hervorhebung

deffelbcn- das ordentliche Verfahren ein.

Diefe Grundzüge der Lehre vom gerneinrechtlichen Erecutivprozeffe

find von einem vielfachen Kreife von Streitfragen tlmriitgtj ja! man

12) Ob fogenannte eremplificirte Urkunden gleichen Werth haben?

Vejahende Entfcheidung bei Zander-n, aentent. e'. rear). [Dekor-ei. rent. 351.

Claproth a. a. D. 9. 160f S. 251if iii für die Veiahung.

13) Zu diefen dilatorifcben Einreden gehören belonders die. welche das

Wefen des Verfahrens uberhaupt betreffen oder die Bedingungen des Execu

ti oprozeifesl der nicht hätte eingeleitet werden dürfen . negiren.

14) Zur Cafuifiik der Lehre von den im Erecutivprozeffe fiatthaften zerftdr

lichen Einreden f. bef. Tanne-jener, coileotionea äecieionom rape. trjb.

oppeli. Renzo-Ense". Porn. l. (Ense. 1768.) (ie-rio. 50. p. 189 aq. (Er

kenntniß auf Zuläffigkeit der Einrede der Theilung.) Gebe. .Overbeckf Me

ditationen über oerfchiedene iltechtsrnciterien7 Bd. 6 (Hana. 1802) „ Med. 335.:

Uebe7r die peremtorifelun Einreden int Erecutivprozeß. Ein Fall davon S. 161

-1 7.

15) Mit den illiquiden Einreden. d. h, mic denen. welche nieht (z. B. we

gen eines Rechtsprivileges) in fich felblt liquid find, oder welche der Beklagte

nicht fofort liquid gemacht hatl wird derfelbe zur befonderen Ausführung durch

fiung des Diffeffionseides angehalten. Je nach deffen '
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kann fagen) diefe Doctrin fei ein Conglomerat) eine Mofaik von Con

troverfen. Gönner bemerkt im Eingange der weiter unten anzuführen

dewAbhandlung 77. im vierten Bande feines Prozeßhandbuches mit Recht)

daß die außerordentliche Verfahrungsart des Erecutivprozeffes) weil fie

„nur dem Gerichtsgebraume ihre Eriftenz" verdanke) diefem auch „die vie

len Streitigkeiten verdanke) welche in diefer frequenten Materie herrfch

ten ll) und fchon Mevius) vollfteindiger (kommentar von wucherlimen

Contracten (Frankf. 1729)) S. 15) fügt) indem er einen Blick auf die

buntgefcirbte Praxis des Ereeutivprozeffes geworfen) hinzu: „und wer mag

die mancherlei Arten) bei den Gerichten zu verfahren) erzählen) einem

jeden gefällt dabei feine Weife.“ -. .

Eine der wichtigfien Streitfragen ift die) ob die Einrede des nicht

gezahlten Geldes (except. 110|( vom. yore.) eine folche fei) welche der

Beklagte der gegen ihn gerichteten Erecutivklage entgegenfehen könne) eine

folche) womit er gehört werden müffe? Viele Iurifken lehren und ver

theidigeir den Sah) daß auch dann) wenn die Einrede des nicht gezahlten

Geldes innerhalb des Bienniums opponirt würde) der Beklagte

damit nicht gehört werden dürfe) fondern zur befonderen Geltendmachung

feiner Nechtszufiändigkeiten (durch Aufteilung einer Wederklage) verwiefen

werden müffe) es fei denn) daß er fofort zugleich ihre Richtigkeit dar

thue. Zu ihnen gehört Schaumburg ].- o. 5. 11. Anmerk. 5. (W

rjor, Zuyyoeita prooeooue exeontjri 1118016, 'jäolur Semantik

00-11111, qui vergeht, [mia exceptiooj loc-um esse ni jo cooijoeptj

proben-i league-zt), Knorre a. a. O. K. 21) S. 464.) cl. [F. Rüb

rner, lcloattjna (16 aotiooiboe, (l-[al. 1765.) error. ll. our). 711l. Ö.

61. p. 577., Zobjlter, ykaxjß juriae-omorrigöäiljo quarter. 70111.

11. (Lrnnoof, 1733.) -Lxeroit. xxl!, 20. y. 150"), [-1211

ke1c1, ini-jap. foren.. 11.11110 quarter. (Feuers 1801.) 767. y.

315., Danz a. a. O. S. 55.) Schmidt) praktifches Lehrbuch von

gerichtlichen Klagen und Einreden) 6. Ausg, (Jena 1803)) s. 881) S.

635 und Elf (if f er) gemeinnützige jurifiifcize Beobachtungen und Rechts

fcille Bd. 2) Abh. 2. Diefen Remtslehrern hat fich eine Majoritcit von

Prozeffualifien gegenüber gefiellt) welche dafür fireiten) daß) wenn die

Einrede des nicht gezahlten Geldes innerhalb des Bienniums opponirt

**1 ke“. U]

Aufteilung einer Klage (Wiederklage) verwiefen. Freilich oft ein felnechter Troll.

Schon zur Zeit des Kammergerichtes in Wetzlar) fo fagt der erfahrungsreicife

Vrrfaffer von „Welt und Zeit" (Adoocat Iaffoh in Frankfurt) S. 221 fei

ner Aphorismen über bürgerliche Gefehgebung und Rechtspflege (Stuttg. 1826))

behaupteten Aevocacen und Clienten) die freie urberfeßung eines Vermeifungs

decretes nel eeparatum heiße: Laufe ihm nach) 'um nichts zu bekommen! .

Ob Vermuthungen dem Beweife der Richtigkeit der Einrede gleich

flehcn? f. darüber hier-ine, eigene-inner. k'. 17. ciao. 355.

16) Es heißt dort namentlich: bebicor, (ie non fucba numerntione exci

pieus, funciutneucnm Zune excepcionie nuilunr, 11151 inficiarionvm aiiegnl;

81111111. Quake parucnn. exczculiauezrn quolnoclo polar-it. jmuecijre? (Zoe-le enjm

semper- eiutioro por-ent (winrar-es ptoooääuln czxocutiunrn per nana exceptio

nam , quiet probatjonea per cartes et jurunieutune in 110c: geiler-a ycooc-.raua

11011 [lade-rt [vou-n.
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werde. diefes. da fie in fich fclb-fi begründet fein-mit Befiand gefchehe.

Ludovici a. a. Ö. K. 2. S. 23, "Lilian, i118 pri'. ram. 38km.

(bins. 1709.) 11b, 12. ray. 12. Ö. 15. y. 1593. 1594. Freders

dorf a. a. O. S. 173. Mahlen a. a. O. S. 46. Gönner.

Handbuch des teutfrhen gemeinen Prozefies. 2.Aufl.. Bd.4 (Erl. 1805).

Abh. 77: Von der Einrede des nicht gezahlten Geldes im Executivpro

zeffe S. 192-211. Gluck. Eotnmentar Bd. 12. S. 159 flg.

Bayer a, a. O. s. 46. S. 106 Anmerk, .Mackeldey a. a.“ O.

S. 24. Mittermaier a. a. O. S. 183, Die Streitfrage. welche

Grolman a. a. O. mit Stillfchweigen übergangen hat. findet ihre

Entfcheidung in dem (Charakter der Einrede feldfi., die nur dem Namen

nach Einrede. der Sache nach verneinende Einlaffung ifi. Es fragt fich

noch. fagt Ma ckeldey a. a. O.. ob und inwiefern die exoepljo 11cm

vom. pro. im Ererutivprozeß ftattfinde. wenn*die Klage aus einer Schuld

verfchreibung angefiellt wird, Viele. fügt er hinzu. wollen nun zwar

diefe Einrede nur dann zulaffen. wenn fie in aontjneoti liquid ifi.

Allein dieß beruht auf einer falfmen Anficht von der Natur diefer Ein,

rede. Die fogen, exdeyljo 11011 11m1), peu. ifi nämlich gar keinewahre

Einrede. welche der Beklagte zu beweifen und liquid zu machen hat. fon

dern fie ifi negative Litiscontefiation. welche den Kläger zum Beweife ver

pflichtet. Da nun ein clrjragrayham Über ein rnntanin vor Ablauf

von zwei Jahren weder Beweis. noch obligatorifche Kraft hat. fo muß

man. wenn fruher daraus geklagt wird. die axoeyrja 11011 nana, per.

auch im Erecutivprozejfe dagegen zulaffen. Vgl. noch Pfeiffer. ver

mifchte Lluffäße über Gegenfiände des teutfchen und römifchen Privatrech

tes (Marl). 1803). Auff. [ll. s. 10. S. 132. 183. und deffrn prak

tifrhe Ausführungen aus allen Theilen der Rechtswiffenfmaft Bd. 2

(Hana. 1828). Abh, ll: ueber den objectivcn Umfang der Anwendbar

keit der Einrede des nicht gezahlten Geldes. fo wie Roßhirt. Über

aaoeytionee im Allgemeinen und Über die exe-ernie- non aciimplczei

court. 11011 num. pro. u. f. w. S. 336-373 des zweiten Bandes

feiner Zeitfclor. für Eidil- und Eriminalrewt. Heidelb.)1837. (Der Verf.

betrachtet dort die except. non [mm. x180. auch in ihren prozefiualifrizei)

Beziehungen.)

Eine zweite Streitfrage befchäftigt fich, damit.- welche Beweismittel

dem Beklagten. welcher die vocgefchulzte Einredefofort liquid fiellen muß.

zu diefem Zwecke formell zu Gebote fiehen 17)_?'Oiacl) Einigen kann nicht

blos Urkunde. fondecn auch Eidesdelation") zur Hand genommenwer

 

17) E. Zobkätok, (i135. (Io prabntjone, por denten et protest-mejo

ner, jt o iokarnento jnäjcjaij er necerrarjo in procaorn exocutiro loonm

babe-ate. .lena- 1723. F. 1*', Wontnol, (Linear-ratio (ie procaoru execu

tiw, rnoxjmo quo-ci (Ielatjonvm jntoroentj ljtjr äecirokjj. ,Ka-ta 1749.

18) Sogar die Zuläffigkeit des Zrugenbeweifes wird oertheidigt. z. B.

von Mevius i. c. (Eommcntar) h, 17. S. 177-179 und Albrecht. Ent

frheiduitg merkwürdiger Reehtsfälle (Hannover 1800). Bd. 2. S. 118 flg.: Jfi

im Erecutioprozeß zur Erweifung der Einrede-i der Beweis durch Zeugen ganz
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den. Ludovici a. a. O, S. 20. S. 31. 32. Fredersdorf a. a.

O. S. 178. Knorre a. a. O. s. 20. S.463. Mevius a. a. O.

(Eommentar u. f. w.) S. 179. bey-ek l. o. mee'. 2, 81171:,

muß [nocjekn. 70m. ll, lid. 12. lit. 2. 23. und defien "la-not,

.io Gant-l. Forum. [K611. l7. (klol. 1732.) p. 279. Glück. Com

mentar Bd. 17. S. 287. Hagemann. praktifche Eröcterungen aus

allen Theilen der Reebtsgelehrfamkeic Bd. 7. S. 20. Claproth a.

a. O. Ö. 169. S, 267. (Kramer, 0118er'. ine. 11111721-3. 'kann l.

obs. 431. Andere Neebtslehrer. z, B, 811'117, juriopraäentia t0

wano-germaoico-fakenajz. (krancok. 1760.) 11b. l7, lit. X9111, e10

yroaeuu execulieo Ö. 6. p. 509.. Gundling. akademifcher Discours

oder Vorlefnngen über G. A. Struv's iuriepk. rom. gel-m. for.

(Frankf. 1746). S. 424. 'Lilian 1, o. ß. 13. (wahrend im s. 14

Ausnahmen geftattet werden). Schaumburg 1. o. s. 2. Note 3.

Wei-uber, 063er', no'. l). l. ode. 36., Schmidt. Commentar

Bd. 1. S. 95. 96. Danz a. a. O. 5. 37. S. 64. Berger ].

e. S. 37-45. Grolman a. a. O. s. 243. S. 526. Gön

ner a. a. O. S. 4. S. 197. 198. Thivaut. Syfiemdes Pan

dektenrechtes. 5. Aufl.. Bd. 3 (Jena 1818). h. 1212. Note a. Ma

ckeldey a. a. O. S. 24. Linde a. a. O. s. 362. S. 450. [thlie

ßen die Eidesdelation aus. allerdings mit haltvaren Gründen. weil dem

Delaten nach gemeinem Rechte die Geldiffensvertretnng zu Gebote und

das dadurch herbeigeführte gegliederte Verfahren mit dem Executivprozefie

jn84Widerfpruck) fteht. Vgl. noch Mittermaier a. a. O. S. 183.

1 .

Drittens wird darüber geftritten. ob. ohne Rückfimt auf den

Grund und das Object der Klage. der Weg des Executivprozeffes zugäng

lich fei. oder ob in diefer Beziehung eine Befchrankung fiattfinde? Lev

teres behaupten bauer, yeoZr. (le praceuu executive), 0b oaoeam

1.2386 11011 aclmittemio, l-jpe. 1758. (opinie, 70m, l. ot. 44.),

Lise-ber, N081'. 1211m [egalaejns beer-Win ex feat-Lineal() pro

cum oxecntieo o01117e11ike que-et? Wiek. 1783., Grolman a.

a. O, S, 243. S.524. 525. Heffter. Jnfiitutionen des rdmjfmen und

teutfann Civilprozefies (Bonn 1825). S. 433. E laproth a. a. O. s. 160.

Martin a. a. O. S. 250. S, 436. Linde. S. 360. S. 447. während für

Unbefchränktheitfireiten: Kori a. a. O. 5. 6. Schmidt. Eommentar Bd.

4. S. 43. S. 59 (Bd, 2. S. 490. S. 388 hebt der Vf. hervor. daß

die dinglime Pfandklage nicht im Wege des Erecutivprozefles geltend ge

macht wecden könne). Zeit-damit l. o. Ö. 4., Danz a. a. O. S.

80. S.51. Süptiß. Lehrbuch der fummariflhen Prozefie (Braunfchw.

1807). s. 42. Der Zweck des Infiitutes des Hilfsprozefies 'tet für

diefe Meinung. welche fich auch in einem von lie-rt, 00 silja ec

Rezponea. "kom, l, (lkraoczok. 1729.) y. 168 eq., mitgetheilten Gut

achten der Iurifienfacultät zu Gießen vectheidigt findet. das fich dahin

?Ztsfprichß daß aus einem Erbvertrage executivifcl) geklagt werden

nne.

Mit diefer Streltfcage fieht eine vierte Contcoverfe in Relation.
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die. ob auch auf Gwd eines zweifeiti gen Vertrages erecutivifä) ge

klagt werden könne1')? Der verneinenden Meinung find Ludo

vici a. a. O. S. 1. S. 23. Fredersdorf a. a. O, S. 172. 173.

Holzfchuher. der Rechtsweg. Ein Verfuch vergleichender Gefeheskri

tik, des franzdfifcljen mündlichen und gemeinen teutfcljen fchriftlicijcn Civil

prozeffes (Nürnberg 1831). S. 550. Heffter a. a. O. S. 434.

während eine Mehrzahl von Rechtslehrern fich für Bejahung der

Frage entfchieden hat. indem fie darauf hindeutet. daß es genüge. wenn

der Kläger durch die fofort beigebrachte Urkunde zugleich darthue. daß er

von feiner Seite den Vertrag erfüllt habe. Wir finden auf dic-fer Seite

Swaumburg 1. a. s. 7. Knorre a. a. O. d. 9. S. 458. Hof

mann a, a.O. s. 1637. S. 402. 403. Schmidt. Commentar Bd. 1.

I. 58. S. 83. 97. Note. Mahlen a. a. O. d. 25. S.42. Danz

a. a. O. s. 30. S. 51. Claproth a. a. O. S.160. S.250. 251.

Mackeldey a. a. O. S. 19. Martin a. a. O. b. 250. Note d.

Linde a. a. O. s. 360. S. 448. Diefer Theorie hat fich. in befon

derer Beziehung auf den zweifeitigen Vertrag zwifchen der Lotteriedirection

und Spielern. angefchloffen Bender. die Lotterie. Eine jurifiifclje Ab

handlung. Heidelberg 1832. (Beilageheft zum 15. Bande des Archives

für die civilifiifche Praxis.) S. 122 20). Die GefujichteN) und der

Zweck des Infiitutes fpricijt für Bejahung der Streitfrage.

Auch darüber herrfcht Differenz. ob. gleich den Einreden. auch Re

pliken 111 0011111121111 (durch Urkunden) liquid zu fiellen feien? Mar

tin. S. 252. S. 442. und Heffter a. a. O.. verneinen diefes.

wohl. wie fich Bayer a. a. O. S.111 ausdrückt. aus keinem anderen

Grunde. als weil die dadurch entftehende Verzögerung nur dem Kläger

nachtheilig ift. diefer aber auf das befchleunigte Verfahren Verzicht leiften

kann. Für Bejahung find Linde a. a. O. s. 263. S. 451 und

Bayer a. a. O. und mit Grund. Denn wenn man. um mit Letzte

rem weiter zu reden. erwägt. daß durch die Zulaffung von Oiepliken. woge

gen fodann auch illiquide Dupliken gehört werden müffen. ein feltfames

Gemifch von fummarifchem und ordentlichem Verfahren entfirht. nach

deffen Beendigung möglicher Weife noch ein neuer ordentlicher Prozeß

über diejenigen Einreden nachfolgen könnte. welche der Beklagte ihrer Il

liquidität halber im Erecutivprozeffe gar nicht berührt hatte. fo dürfte wohl

die Meinung derjenigen den Vorzug verdienen. welche in dem Falle. wo

einer vollkommen liquiden peremtorifcijen Einrede nichts. als eine illiquide

Replik entgegengefeht wurde. annehmen. daß der Kläger im Erecutivprozeffe

abzuweifen fei und bemfelben nichts Anderes übrig bleibe. als im ordent

lichen Prozeffe aufzutretrn und die illiquide Replik in dem Vorträge fei

ner Klage zu anticipiren. Vgl. noch Mittermaier a. a. O. S. 187.

Ferner wird darüber gefirittcn. ob. wenn zioifchen beiden Theilen

19) Mittermaier a. a. O. S. 172-174.

- 20) A. M. ift Z011 odor-nor, iii-rare. qnaertionea nonnulla. n11 in.

holt-r. port. einen.. (breäci. 1806.) 011p. l7. s. 3. p. 34,

21) Briegleb a. a. Q. S. 137. Mittermaier a. a. Q. S. 173.
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eine Aufkündlgung (Loskündigung) verabredet wu.) Kläger auch dann

fofort durch Urkunde darthun müffe) daß er aufgekündigt habe und die

fiipulirte Frift abgelaufen fei? Die meiften Prozeffualifien erfordern die

fes) z, B. Fredersdorfa. a. O. S.172) Danz a. a. O. S. 32)

Note (I) S. 56) Bayer a. a. O. d. 43) S. 99) Mahlen a..a.

O. Ö. 28) Note 3) S. 47) während andere Rechtslehrer von diefe1n

Erforderniffe abfehen) z. B. Kori a. a. O. S. 24) Claproth a. a.

O. s. 161) S. 255) Mittermaier a. a. O. S. 177) und meinen)

es genüge) wenn der .Kläger darauf anfrage) daß dem Beklagten zur Er

füllung feiner Verbindlichkeit eine Frift anberaumt werde) welche die Auf

kündigungsfrift umfaffe. . .

. Endlich ift auch die Frage controvers) ob das gegen das im Ere

cutivverfabren erlaffene Urtheil ergriffene Rechtsmittel Suspenfiveffect ge

nieße? Diefe Frage findet fich verneint bei .Elaproth a. a. O, s.

173) S..2732*2). Kori a. a. O. h. 31 und Martin h. 252) S.

442) dagegen bejaht bei Hofmann a.*a-. O. s. 1649.) S. 411)

412) Schaumburg 1. o. h. 13) S, 64) 65) Bayer a. a.'O.

S. 112) Linde a. a. O. h. 363) S.452 und Mittermaier a.

a. O. S. 188) und zwar mit Recht) da. das gemeine Recht der Be

hauptung) daß das Rechtsmittel feines wefentlichen Effectes beraubt fei)

keinen Anhalt bietet. ein ---,--„-: eb'

Fafi i| auch die Frage Coutroverfe) ob' zu den zulciffigen verzöger

lichen Einreden auch die Einrede der fehlenden Caution wegen der “Wie

derklageW)) welche der .Beklagte vorfchüßt) um Sicherheit zu gewinnen)

wenn er dadurch feine zum befonderen Recinsgange verwiefenen Anfprüche

richtig gefiellt hat) zu rechnen fei? .Indeffen fieht die Meinung der

Rerhtslehrer fo fehr auf- der Seite der Bejahun g der Frage 24)) daß

. ' 6:'. ', *

'

22) Diefer Prozeffualifi verfagt indefien nur dann die Suspenfiowirkung)

wenn Beklagter das Rechtsmittel ergreift, Ihm hat fich angefchlofien Ma

ckeldeo a. a. O. S. 25.

23) Auch darüber) ob Veklagier mit der) der Erklarung auf die Klage

beigefügten Wiederklage (vorausgefeht) daß fie in aontinenei liquid gemacht

wird) gehdrt werde) ift Zweifel. S. Wernber- i. o. 'ko-o. l. 1'. 5; abe,

214. Martin a. a. O. 9. 251) S.440) 441. Sartorius) die Lehre von

der Wicderklage nach dem gemeinen teutfchen Cioilprozefic (Erl. 1838)) S. 347.

Mittermaier a. a. O. S. 180) 181. Ueber erecutioifche Wiederilage

gegen Klage irn ordentlichen Prozeß f. Weber) Beitrage zu der Lehre von

gcÄYtliHen Klagen undzEinreden (Schw. 1789)) zweite Betrachtung) S. 30

24) Claproth a. a. O. h. 167) S. 264) 265) fagt: Von verzbgerlichen

Einredeu haben diejenigen) welche das Wefentliwe des gcriehtlirhen Verfahrens

betreffen) ftattz hierher wird aber die Einrede der zu beitrllenden Sicherheit der

Wiederklage und Unkofien halber unbillig gerechnet) fügt aber 9. 173) S. 273)

274 hinzu: Wird der Implorat zur Zahlung verurtheilt und mit feinen uner

wiefenen) aber doch nicht ganz oerwerfliciren Eine-eden zum befonderen Verfahren

verwiefen) der Implorant ware aber nicht obllig zahlbar) fo kann er nicht an

ders) als gegen Sicherheitsbefiellung wegen Erfüllung des künftigen urtheilrs

(cuutio rie iuciioato roleenao)) über deren Tüehtigkeit das Gericht zu urtheilen

hat) zur Zahlung angehalten werden. '
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fie kaum als Streitfrage anzufehen ifi." 1127301,-, lflgäjt. 8x). 8.4.,

1'100. 6. 7. Wei-liber ], c, 70111. ll. l1. 7. Abi). 238. 70111.11(

l). 2. 0198. 298. [Logan, 99618101183 et tenz). "k, l. doc-ink. 21.3)

or. Z. Schmidt) Eommentar Bd'. 1) S. 121. Fredersdorfaga.

O, S. 137. Hofmann a.. a. O, 6.1644) S'. 407. Hennings)

Zuläffigkeit der Wiederklageund der Vorftandsforderung) infonderheit im

Erecutivprozeffe (Hamb. 1806)) S. 65 fig] Bayer) h. 46) S. 7107)

108) Note 7. Linde a. a. O. "s, 362).S. 450. Mittermaier

a. a. O. S. 180. K.. x '_ -

Bei diefem unficheren Boden _der Theorie erfcheint auch die hier

überfimtlicl) zu betrachtende Reäztsfpremung mehr oder weniger 'fchwankend

Am wenigfien iftdiefes noch der Fall 'hinficlftlicly 'der Frage 'der Zuläffige

keit der Einrede des nicht gezahlten' Geldes) indem' fith'*dle*Praris der

Theorie zugewendet hat) daß diefe Einrede ihrer Natur nach als zu?

läffig' .erfchcine) fo ) daß der Bekiagte auch dann_ damit gehbrtfwerdin

miiffe) wenn er nicht fofort ihre Richtigkeit darthue.. 7'": ' “ " _

_ In Bezug auf diLFrageZKob dem Beklagten'fueLiauidfiellung fei

ner Einrede die Eideszufchiebung zu Gebote fiehe) finden, wir Entfcheie

dungen) welche fie bejahen. Nach' dem Zeugniffe von bez-ser, 8x-, 135,'

meci, 2., fpraci) fich im Iahre 1716 die Iurifienfacultäxpzu Helmftädt

dahin aus. Gleiches that) wie uns Hagemann) "prakt. Erdrter. Bd::

7 (Hana. 1824)) S. 20) vetichtet)'das Oberapdellationsgericht in Celle."

*" Hinfitlnliti) der Eontroverfe) ob in 'Bizug _auf den" *Grund* oder das,

Objeetder Klage “die BefihreinmgF-*des Weges des Executioprozeffes Bee

fchränkungen unterworfen fei)) finden wird e'rn inende 'Entfcheidungem

Bei 111871113, *äeoie:*l_'.'|_8."(cie!u. 1.91. ijieht* *ein Erkenntniß vom'.

I. 1650) deffen Inhalt die Ueberfchrifr angibtr40ot1tra reerium kei'

bypotiiooariae pdooeosoketn rx finance-nein()*maintain execuiionom*

babe-Ufo execiulifs agiturutoährend 7. 112c. ein Urtheil v.

1659 mitgetheilt wird), das' in gleichem Sinne 'erlaffin"wurde: (kontra.

tei-uam rei oyyignorotae 'lideooezeorein procixaouo* edieoufieug com;

petit. Zee-god, (Lczojsiooesx-lsumini 'pro 7003i-, ZEnatnÖFAEEt, 88x011;

dreier). 1720.) beurkundet Etkenntniffe) deren wefentlicher Inhalt gleich

falls von der Auffchrift angedeutet wird) "z, B. 'p“._Z50*. (jeu. 367.5

Processor eeafedutjyuo juotitui [miese ab bereue contra ljereaemx

y, 351.: 11.:[teotolnento_'soi-ixzt0“,'“ei0que iriäiojoli, executive ogti

pair-ot. bez-act, erwähnt 3x). 881*.“meci. 5.“ einesErkenntniffes der

Itirifienfacultät zu Helmfieidt v. I. 1716) welches eine erecutioifme

Klage des Legatars auf Grund des letzten Willens gegen den Erben zu

ließ (f, auch noch 8x). 500. mut-i. 7. 8.)) und 8xnZ07. 11100. 1. eines

Spruches diefer Facultät) welcher fich dafur entfchied) daß »aus Ehepacten

erecutivifcl) geklagt werden dürfe. i

Befonders zahlreiche Nachweifungen der Praxis finden wir hinfickyt

[ich der Streitfrage) ob auch 'aus *zloeifeitigen Verträgen executioifcl)

geklagt iverden könne. Die Rerhtsfprechung zeigt fich hier der Befa

hung hingen-tigt. Diefe Praxis früherer Zeit finden wir bei 86k

xer ]. c. (cieciaiouos), z. B, y.- 292. (Leo. 304.: 11x juotrumeuto

l7. 9*
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emtioni. eeuäitianis, quo 'enäitor eric-rinnen! omnimoclam pra

mjait, oxecutiee sgi patent, noten-j iuiuuotu jlnplemeuti ywba

ljone etc. vgl. mit p, 310. (leo. 325.: [Nxoeptjonnm 8961W imple

meuti etjam iu lil-ocean! executiro lacum bahnt, und yuf* f* e11

clar-f', obrer', ink. uni'. Corn. lll, ode. 210.: Sl] Ex coole-ecm

bilateralj 83i yemit? wo ein Erkenntniß des Appellationsgeriwtes in

Celle mitgetheilt idird. Aus neuerer Zeit finden wir diefe Praxis be

urkundet bei Klein. merkwürdige Rerhtsfprüwe der hallifchen Juriften

facultät Bd, 3 (Berl, 1798). S. 176-178: Aus dem Pachtvertrage

alleinxfindet in Anfehung der dadurch übernommenen Verbindlichkeit

keine Erecutivklage ftatt. (Der aus einer Urkunde über einen abgefrhlof

fenen Pachtvertrag ererutivifci) klagende Verpächter wurde auch darum

mit der Klage abgewiefen. weil er nicht zugleich dargethan' habe. daß er

feinen Verbindlichkeiten genügt habe.) Mahlen a. a. O. K. 25. S.

42. Note 3. wo eines Erkenntniffes des oberfien Gerichtes von Schwe

difG-Pommern v, I. 1801 gedacht wird. das in gleichem Falle auf

gleiche Art entfchied. und Bopp. Nachträge zur hefien-darmfiädtifmen

Civilprozeßordnung v. I. 1724 flg. (Darmft. 1839). S. 409 flg. Hier

wird die Praxis des Oderappellationsgerimtes in Darmfiadt (Erkenntnifle

aus den Jahren 1829 2h) und 1830) dargeftellt. welche im Wefentliwen

fich dahin geftaltet hat: Auch aus zweifeitigen. befonders aus Pacht

verträgen. kann. vorausgefeßt. daß Kläger die Erfüllung feiner

Verbindlichkeiten foforc urkundlich darthut. erecutioifcl) geklagt werden.

Bei fortlaufenden Verbindlichkeiten. wie fie namentlieh aus Pachtver

tragen erwachfen. genügt es aber. wenn der klagende Verpachter durch

Urkunden naehzeigt. daß er den Paänvertrag einmal vollfiändig erfüllt

habe. alfo z. B. von ihm das Verpachtete dem Peiehter überliefert wor

den fei. Behauptet nun der belangte Pächter. daß der Verpächter wäh

rend der Pachtzeit den Vertrag nicht erfüllt habe. oder. mit anderen

Worten. daß derfelde fich vertragswidriger Handlungen fchtlldig gemacht

habe. z. B. daß er dem Pächter einen Theil des Verpaahteten wieder ent

zogen habe. fo erfcheint diefes Vorbringen als Einrede. welche Beklagter

zu beweifen hat. daher es nicht dazu dienen kann. um die Verwerfung

der Erecutivklage zu erwirken. Ebenfo wenig erfcheint der Erecutiopro

zeß dann als *un|atthaft. wenn der klagende Verpächter. welcher nach

dem Zeugnifie des producirten Pachtbriefes ein gewifies Peichtgeld liquid

25) Naeh einem anderen Erkenntniffe deffelben oberiien Gerichtes v. I.

1829 kann der Ausfieller einer guarenrigiirtrn Schulbuch-nde dadurch. daß er

"eine illiquiden (nicht in ooncinenri erweisliel-ien) Einreden praeeenieucio, im

Gewande einer Klage. oorbringt. dem Ereeutivprozeffe und deffen Wirkungen.

unter dem -pratert der Litispendenz.. nicht ausweichen (f, Bopp a, a. O. S.

409). Aus dem Jahre 1824 liegt ein Erkenntniß deffelbeir Gerichtshofes vor.

wornach. wenn aus einem in gehdriger Form ausgeftellten Wechfel crerutivifä)

geklagt worden ift. dagegen die privilegirte Einrede des nieht gezahlten Geldes

nicht fiatrfenbet. Veklagter vielmehr. wenn er den Niehtempfang nicht fofokt

darthut. damit ae] aoparacum zu verweifen iii. Naeh einem Erkenntniffe aus

dem Jahre 1837 findet bei dingliwen Klagen der Erecutivprozeß nicht "fatt
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zu fordern hat. beim Klagvortrag bemerkt. daß er darauf Stückzahlun?

gen erhalten. da er nur den Beweis der Momente der Klage mit derfel

ben autjcjpnuäo anzntreten. nicht aber darzuthun--hat-f daß demBe-r

klagten keine Einreden gegeben feien. mi* --f -

Eine Beurkundung der Praxis hinfichtlick) der Contooverfe. ob der

Kläger zugleich die Aufkundigung und den Ablauf der Frift darthut.

waffe. finden wir bei Mah-len a. a. O. S. 47. Note 3. wo der

Verf. verträgt. daß mehrere Rechtsfpruche des *oberflen Gerichtes von

Schwedifch-Pommern v. I. 1800 diefen Beweis für erforderlich erklärt

hätten. In einem von Thon a. a. O., S. 259 flg. micgetheilten

Rechtsfalle .erkannte das Gericht zweiter Infianz reformatorifch die execu

tioifclye Klage für zuleiffig. obgleich Kläger für diefen Beweis nicht Sorge

getragen. da bereirs vor Erlaffung des Erkenntniffes erfter Infianz die

Aufkündigungsfrifi abgelaufen gewefen feiz allein das oberfie Gericht. das

Oberappellationsgeriwt in Jena. fiellte das Urtheil erfierInfianz.- welches

fich dahin ausfprach. daß die Klage noch zur Zeit nicht fiatt habe.. wie

der er. . . - 2e.-- "

* hIn Bezug auf die Einrede der fehlenden Caution wegen der Wie

derklage hat fich auch die Praris für Zuläffigkeit derfelben entfchiedent

S. z. B. ein urtheil der Iucifienfacultät zu Gießen v. I. 1707 bei

[jekt, Ear-anja er Learn-nau 'form l1. (kraoaqf, 1730) äaoiu. 716k

p. 688., eiwurtheil vom Jahre 1655 bei Worin-x, äeoi.. l7, [ll.

(Ido, 22., ein Erkenntnis der Juriftenfacultät zuxhelnrfiädrv. I. 1706.

welches bez-ook, 8yec,34. mm1. 7., mittheilc: Es fft. was die gefor

derte .atjacjatjonam yto reooofeotjaoe et exp-naja (be-langt. nicht

ohne. daß folche in allen. auch Erecutivprozeffen. fonderlich. wenn Be

klagte!: einige wahrfcheinliGe Urfache einzuführen weiß. weshalben er Sicher_

heit verlanget. beftellet werden müffe u. f. w.. und .ein Erkenntniß des

HofgeriGtes in DarmfiadtW) v, I. 1824 bei Bopp. Mittheilungen aus

den Materialien der Gefeßgebung und Rechtspflege des Großherzogthumes

Heffen u. f. w.. Th. 3 (Darmft. 1831). S. 148-151: Ueber die

' l . *l

. 1| . )

26) Was überhaupt die Rechtsfpreckiung diefes Gerichtshofes in Bezug

auf das Infiitut des Erecutivprozeffes: betrifft. fo 'liegen Erkenntniffe aus neuerer

Zeit vor. worin im Wefentlichen ausgefprochen wurde: 1) Da. wo kein Wech

felrecht gilt (was faft im ganzen Großherzogtbume der Fall ifl). begründet ein

Wechfel nur infofern den Erecutivprozeß. als er noch eine weitere canon gebe-icli,

als das folcnne Zahlungsverfprewen. enthält. Als (rauen (lebe-uli aber genügt.

was da. wo Weehfelrecht herrfeht. und die Angabe einer folchcn weiteren calls.

.Lebe-uli erfordert wird. für eine hinreichende Bezeichnung der Schuldverbind

lichkeit gehalten wird. namentlich der Ausdruck: Werth in Rechnung. *oder Werth

in mir felbfi. 2) Jfi in einem giltig abgefaßten Weehfelbriefe-nur die Wechfel

verbindlichkeitszeit oerfloifen. fo bleibt er doch als guarentigiirle Urkunde giltig“.

3) Die Urkunde. worauf erecutivifel) geklagt wird . brauche der Klage nur in

Abfchrift beigefügt zu werden; Wer Beglaudi ung derfelben bedarf es

nicht. es fei denn. da5 befondere Gründe diefe ervcif en, 4) Hat Kläger. in

dem er alles das. .was eine Erecutivklage erfordert. wahrte. uberhaupt m'

fchnelle Rechtshilfe gebeten. fo kann der Richter von Amtswegen ben Executiv

prozeß einleiten. - 4- 7, 9,1l. .

9 1.
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Zuläffigkeit und Wirkung der Einrede der Sirherheitsleiftung wegen der

Wiederklage im Erecutivprozefle. wodurch ausgefprowen wurde. daß diefe

Einrede auch im Erecutivprozefle zulaffig und fo wickfam [ei. daß der

Beklagte bis zur gefcbehenen Cautionsleifiung von der, Verbindlichkeit.

den Anfprüäeen des Klägers zu genügen. befreit bleibe; i-ndefien müfie

für die Statthafrigteit der anzufiellmden Wiederklage ein rechtlicher Grund

angeführt werden. Vgl. auch noch [Zn-gan, äeojoiouß. et reryouou.

"kom, l. äeoir. 213. or, 3.

e'. In vielen teutfmen Staaten hat fich die Gefeggebung mit dem

Erecutivprozeffe überhaupt oder einzelnen-Seiten defielben befchäftigt27).

Schon früh gefchah diefes in Kurfachfen. zur Befeitigung der wichtig

ften Streitfragen. So wurde z. B. beitimmt. daß der Beklagte zur

Liquidftellung feiner Einrede der Eidesdelation fich nicht bedienen könneW).

daß die Einrede des man erhaltenen Geldes. nur dann zuläffig fei. wenn

fie fofort liquid geftellt 'werde2"). während zugleich noch Einzelne-s nor

mirt ward. z. B.“ wegen der Legitimation des klagenden Erben und (Lef

fionars zur Sache. der Recognition der öffentlichen Urkunden. des Prä

judizes. womit der Beklagte vorgeladen' wird. wegen der Diffeffionrt. lkw."

(Nach diefeeGefeßgebung kann aus einer Urkunde. welchedie cause'. e10.“

booäj nicht ausfprimr. erecutivifrl) geklagr werden im)). Das Gefeßvom

28. Februar 1838 hat das Jnfiitut des Erecutivprozeifes. wie' es fich

mit Hilfe der älteren Legislation gefialtet hatN). beibehalteniw.). Vgl.

noch über Cafuifiik; lijuä, (Zone-i. for. 70111, lll. (Lips. y1799.)280 oq., E. Ki nd. Sammlung auserlefener RechtsguracbtenlLc-ipz. 1836).

S. 175 fig. (Mittheil. eines motivirten 'Erkenntniffes -deelAppetlations

gerichtes in .Dresden über die Erforderniffe zum Cxecutiuptozeffe. insbef.

über die Nothwendigkeit der Angabe des Zu- undVomamens in der

Urkunde). und Kori. Erörterung-en pcaktifeher Rechtsfragen aus dem ge

_- i l 77 *xx* *- .*.__ . 277l

 

27) Mittermaier a. a. O. S. 160. “ __ 4 f

28) Knorre a. a. O. S. 21. S. 464. (Brettern-alle, aeii-.ota iii:
(topf, for. cap. fkane, l. (br-era. 1816.) Cap. 28. y. 41.3 cq, rkm11, lll,

(1830.) 021p. 26. p. 306 8g.

9)'Knorre "a, a. O. S. 21. S. 464. Zee-ger, 0öconon1ia Fakir,

oeiit. rape. one-o. Winkler-i. (kinn. 1771.) p. 900. Kori a. a. O. I. 25.

Haubold. fächfifmes Privatrecht. herausgegeben von Gunther (Leipzig 1829).

S. 291 flg. Emminghaus. i| nach gemeinem fäcbfifclyen Rechte die Ein

rede des nicht gezahlten Darlebns im Erecutioprozeß zulaffig? unter ilierrirtfuh-e

tigung eines fpeciellen Falles beantwortet (S. 338-*351 des erften Iabrgangei

[1828] der Martin'fehen Jahrbücher 'derGefeßgebung und Rechtspflege in

Sachfen. Neufiadt 1829). v. Hartitfch. Entfcheidungen praktifcber Rechts

fragen. mit Rücklicht auf Erkenntniffe von Oberbehdrden bearbeitet (Leipz. 1840).

S. 278. 279. ocuxxxenl.: Die oxoeptia non num. per. kann auch im

, ecutivprozefle vorgeflhügt werden.

n 30) baagener, äjooortotio .ie eieolinonria raoognitiono ciocomentornm

pkoytak (iefioientem can-am (iebentii in protection exe-entire). lajpk. 1721.

31,) ueber Klagbarkeit aus zweifeitigem Vectra e f. [Zion-zr, :Jet-una

Lroo. 1in1. ei; com-n. et aan. eciit. Ziobclkat ot Krug. k, il. (Leki, ei;

ip!, 1835.) F. 243. p. 121. 122.

- 32) Mittermaier a. a. O. S. 168.
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meinen und fächfifeilen EivilreÖte. mit Beziehung auf die darüber vom

k. feiehi'. vormaligen Appellations- und nunmehrigen Oberappellationsgerieiyte

ertheilten Entfcheidungen- Th. 3 (Dresd. 1837)- Nr. xxl?,

Die Gefelzgebung im Hannövefifchen fchritt gleichfalls fchon früh

zur Wegreiuniung einzelner (Controoerfenf z. B. dureh die Befiimrnung

daß dem Beklagten zur fofortigen Riehtigftelluug feiner Einrede die Eides

delation zuliebe. Knorre a. a. O. S. 20. S. 463. Elaproth a.

a. O.» s. 169f Note 0- daß bei Verabredung der Aufkündigung diefe und

der Ablauf der Frifl gleichfalls fofort von dem Kläger dargethan werden'

muß. Elaproth a. a. O. S. 161, Note o, daß- da dort die Einrede

des nicht gezahlten Geldes an eine (das biennjuin verkürzende) Frift von

3 Monaten gebunden ift, wenn innerhalb diefer Zeit erecutivifci) geklagt

wird. der Beklagte fofort die Richtigkeit diefer Einrede darthun muß..

Elaproth a. a. O. S. 161- S. 256. Note 3. v. Both-mee. einige

Bemerkungen in Betreff der exoeplio und quel-ein 11011 num. yes,

(S. 169_182 des erfien Bandes der Zeitfchrift für die Eivil- und

 

'Eriminalrechtspflege im Königreiehe Hannover. herausgegeben von Gans.

Hann. 1827.)- S. 178 flg. Die hannbveäfehe UntergeriQtsordnung

v, I. 1827 verbreitet fich auch über das Jnfiitut des Erecutioprozeffes.

der in allen Fallen Raum findet- in welchen der Anfprucl) des Klägers

hauptiämlirl) auf fehlerfreien Privaturkunden, auf klaren Brief und

Siegeln beruht, aber nur wegen Forderungen haaren Geldes oder ver

brauchbarer Sachen gegeben wird. Aus einem zloeifeitigen Vertrage kann

erecutivifcl) geklagt werden- wenn die Erfüllung deflelben -von Seiten des

Klägers fofort durch Urkunde nachgezeigc wird. .um die Einrede fofort

liquid zu ftellen- fieht dem Beklagten die Eidesdelation zur ohne daß

dem Kläger dagegen die Gewifiensvertretung zu Gebote fieht. Das gegen

den Spruch gerichtete Rechtsmittel entbehrt der Suspenfivwirkung, -x

Die Geielzgebung von Holfiein fiimmt hinfichtliei) *der Einrede des

nicht erhaltenen Geldes mit der von S a eh f en überein/ |ellt fich aber hin

fiGtlici) der Zuläffigkeit der Eideszufclyiebung zum Zwecke der Liquidfiellnng

der Einrede aufdie entgegengefehte Seite. K n o rr e a. a. OG. 20F S. 464,

F21, S. 46433). Auch im Herzogthume Braunfchweig- deffen

Gefehgebung dem Rechtsmittel den Suspenfiveffect verfagt, ifi diefe Eides

delation gefiattet. jedoeh unter der Bedingungl daß die Abficilt- diefe zur

Hand zu nehmen. vor dem Termine erklärt wird/ damit der Kläger in

den Stand gefeht werde. feine Erklarung darüber vorzubereiten. Fre

dersdorf a. a. O. S. 178. Krüger- fhfielnatifche .ZOarfiellung des

33) Vgl. noch V rinkinann. wiffrnfehaftlieippraktifclpe Rechtskunde Bd. 1

(Schleswig 1831)x S. 180-192: ueber den Mißbrauch eines Vlanquetsl fo

wie über die Unzulciffigkeit des Erecutivprozefies/ wenn dringender Verdacht eines

folchen Mißbrauehes vorhanden iii. (In zweiter Infianzuvurde angenommen

daß der Verdacht des Betruges fo nahe liege7 „daß inan die in Frage befangene

Sache für eine zum Erecutirprozeß fich eignende keineswegs erachten könne" und

dahin reformirtl daß Veklagter mit dem Beweife des Betruges zu hören fei.)

S. noch die Recenfion diefer Schrift -in dem Iahrg. 1833 der Hall. Aug. Lite

raturzelt. N. 106, S. 234. .
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bürgerlichen Prozefles im Herzogthume Braunfrlnoeig (Braunfchw. 1829))

S. 58: Erecutivprozeß S. 140-142. Ebenfo läßt die Legislation von

Kurbef f en U) zur Liquidftellung der Einrede (wozu indeffen eine Frifl:

von 14 Tagen gefiattet wird) die Eideszufmiebung zu. Vgl. überhaupt

Wagner) Grundzüge der Geriehtsverfaffung und des untergerichtliclyen

Verfahrens in Kurheffen) zweite vermehrte Ausgabe (Marb. 1827))

g. 258-263: Vom Erecutivprozeß) S. 221-223) und Wagner)

Nacinrcige zu den Grundzügen u. f. w. (Eaffel 1833)) h, 299) a (wo

bemerkt wird) daß im Erecutivprozeß zur' Rechtfertigung des Rechtsmittels

nur eine Frifi von 14 Tagen gegeben fei)) S. 214) 215: Zu 5. 258.

Die hanau'fche Untergerichtsordnung v. I.. 1764 handelt in einem befon

deren Titeliiö): Tit. 39) vom Erecutivprozeß) indem darin das) wefent

lich von der gemeiurechtliahen Theorie nicht abweichende Verfahren vorge

zeicbnet wird.

Das Particularrecht von Hamburg (Statutenrecht v. I. 1603)

Th. 1) Tit. 23) läßt im Erecutivprozefie die Einrede des nicht gezahlten

Geldes felbfi dann nicht zu) wenn fie in conljoeulj liquid geftellt wer

den follz dem Beklagten fei nur gefiattet) daß er „hernacher den (Jr-ecli

torn wiederumb befpreGen möge 36)." .

Die Gefeßgebung von Bayern gefiattet den Erecutivprozeß) den

auch die neueren Entwürfe einer Eivilprozeßordnung) z. B. der Entwurf

v. I. 1825 (h. 785-804)) feftgehalten) nur bei „verbrieften und liqui

den Schuldforderuitgen") läßt Eidesdelation zur Richtigfiellung der Ein

rede nicht zu) wohl aber die Einrede der fehbenden Eaution wegen der Wie

derklage) und läßt öffentliche Urkunden im Termine blos zur „Jnfpection"

vorlegen. Vgl. überhaupt) und insbefondere wegen der Einrede des nicht

gezahlten Geldes) v. Wendt) vollftcindiges Handbuch des bayerifchen

Eivilprozeffes (Nürnb. 1827)) Anhang als zweiter Theil) h. 184: Ere

cutivprozeß) S. 27i.-29) und Blätter für Rerhtsanwendung) zuncichft

in Bayern) herausgegeben von Seuffert und Glück) erfter Jahrgang

(1836)) S5' -89 fig.: Beitrag zur Lehre vom Erecutivprozeffe) zweiter

Jahrgang (1837)) S. 122.flg.: Zur Lehre vom Erecutivprozeffe) drit

ter Iahrg. (1838)), S. 22 flg.:) Glück) zur Lehre » vom Erecucivpro.

zeffe. (Die Frage) ob auf eine Urkunde) welche über den Zahlungsm

min fchweigt) hin geklagt werden könne) wird nach gemeinem und bayeri

fchem Rechte unterfucht und bejaht.) Vierter Iahrg. (1839)) S. 289

-293: Seuffert) einige Fragen aus dem Gebiete des_ Erecutivpro

zeffes. (Die Fragen) ob der Beklagte von dem Kläger die Edition der

'- 34) Die Gefeßgebung hat fich im Großherzogthum Heffen mit dem

Infiitute des Erecutivprozeifes gar nicht befchaftigtz es ifi dort ledigliä) ein

Zdgling der Doctrin und der davon genahrten Praxis.

- 35) Hanauifcire untergerirhtsordnung vom Jahre 1764) mit mehreren Ab

änderungen undVefchränfimgen u. f. w. von Neuem abgedruckt im Jahre 1829)

S. 68) 69. S. noch Pfeiffer) neue Sammlung bemerkenswerther Entfcbei

dungen des *Oberappeliationsgerichtes in Caffe( Bd. 4) 5. Hana. 1820) 1821.

(Kae-ie. 167 »Ueber-den Ererutivprozeß imßirrfienthume Hanau.

36) Schmidt) Eommentar Bd. 4) S. 80-84. -

F .
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Urkunde verlangen könne. womit er die Richtigkeit feiner Einrede darthun

will. und ob man fich zu diefem Zwecke der Eidesdelation bedienen könne.

werden unterfucht und verneint.) *

ueber die preußifche Gefeßgebung hinfimtlick) des Erecutivprozeffes

f. Fürftenthal, theoretifches und praktifches Lehrbuch des preußifmen

Eivil- und Criminalprozeffes. Th. 1 (Königsb. 1827). Tit. 28: Vom

Exeeutivprozeffe. s. 202-206. S. 112-114. Markeldey a. a. O.

S. 21. 22. 26. 27. und Mittermaier a. a. O. S. 166. 167

wo der Verfaffer zugleich der Verhaltniffe dlefer älteren Gefeßgebung zu

der neueren Legislation v. I. 1833 über fummarifchen Prozeß gedenkt37).

ueber die badifche Eivilprozeßgefeßgebung v. I. *1831 in Bezug auf

Ererutivprozeß f. ebendaf. S. 171. 183. 184. 186. 188. 189. Dort

finden wir auch vergleichende Hinblicke auf die neueren Gefeßgebungen klei

nerer teutfchen Staaten über Ererutivprozeß, als des Großherzog

Öhufmbs OIldhenlozkÄi-g v. I. 1824f der anhaltifchen Lande von

emel en a re . des war bur - onders aus' en v. „t,183439)' ich z g f h ich

In mehreren teutfehen Staaten (abgefehen von den teutfehen Staats

gebieten auf der linken Seite des Rheines. in denen der den Executiv

prozeß nicht kennende franzöfifme Civilprozeficodee herrfcizt) findet fich das

Infiitut des Hilfsprozefies gar nicht eingebürgert. Zu diefen Staaten

gehört das Heezogthum Naffau nach dem Zeugniffe von Flach.

Erläuterungen zum Prozeßgefeße des Herzogthumes Naffau vom 23.April

1822 (Wiesbaden 1837). S. 27 flg.. der uns berichtet. daß wiederholte

Entfcheidungen der Obergericizte feit undenklither Zeit diefer Art von furn

marifchem Prozeffe den Krieg erklärt hätten. und zweier Entfcheidungen

des oberften Geriänes aus den Jahren 1833 und 1835 gedenkt. welche

diefer Richtung gefolgt feienW). Auch in dem Gebiete der freien Stadt

 

37) ueber die Cafuifiik f. noeh o. Kampß. Jahrbücher der preußlfcl-.en

Gefeßgebung u. f. w. Bd. 3 (Berl. 1814). S. 308-310: ueber die Zuläffigkeit

des Erecutivprozeffes aus Notariatsinfirumenten. welche in Ländern. wo die

franzdfifclte Gefeßgebung gilt. errichtet werden. (Mittheilung zweier Erkennt

nifie. wornach das Kammergericht fich. weil nur aus fremden gerichtlichen

Urkunden erecutiuifä) geklagt werden könne. gegen das geheime Obertribunal

für die Zuläffigkeit entfchied) und Simon und v. Strampf. Reehtsfpriiehe

der preußifmen Gerjchtshbfe Bd. 1 (Berl. 1828). S. 23 flg.: .Kann aus einem

bei einem ausländifchen Gerichte ergangenen Iudicate ,bei einem preußifchen Ge

richtshofe jo year-earn enooutjeo geklagt werden? Bd. 2 (Berl. 1830). S.

148 flg.: Findet aus einfcitig ausgefielltem. an fich den Ererutivprozeßwegrünx

vendeur Jnjtrumente derfelbe auch dann ftatt. wenn die can.. (jede-mi crwiefe

nermaßen aus einem Vilateralcontract entfpcingt? und S. 156 flg.: Kann aus

einem zweifeitigen Vertcage gegen einen Dritten . der an Schließung eines Ver

trages niebt Theil genommen, auf Zahlung einer. in Folge jenes Vertrages auf

feinem Gute eingetragenen Forderung im Erecutioprozeffe geklagt werden?

88) Abgedruekt im 7. Bande des Archives für die civilifiifehe Praxis S.

428 g.

x9) S. Archiv f. d. rio. Praxis Bd. 17. S. 288. 289,

40) S. meine Recenfion diefe!: Schrift S. 1019-1031 des Jahr-g. 1837

der Kritifchen Jahrbücher für teu-tfche Rechtswiifenfchaft, S. 1024. 1025.
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Frankfurt ifi der Erecutivprozeß unbekannt. weil man ihn. wie Bender.

Lehrbuch des Eivilprozefies der freien Stadt Frankfurt (Frankf. 1837).

S. 215. Anmerk. 1. bemerkt. als völlig entbehrlich und mit den befte

henden prozeffualifchen Einrichtungen nicht leicht vereinbarlich betrachtet4l).

Wie uns Berg. über den mecklenburgifchen Eivilprozeß u. f. w. (Ro

fiock 1832). S. 25. 26. berichtet. wurde von der Praxis der mecklen

burgifmen Obergerimte der Erecutivprozeß abgefchafftz nur in der Stadt *

Roftock habe er fich erhalten. Freilich habe diefe Abfchtiffung ..die trau

rigften Folgen und mame die Prozeffe unfierblich." Vgl. jedoch noä)

Trotfche. Materialien zu einem Handbuche des mertlenburg-fmwerin

fthen Particularcivilprozeffes (Güftrow 1837). S. 344. und Mitter

maier a. a. O. S, 16542). Die öfierreimifrloe Prozeßlegislation kennt

den Erecutivprozeß nicht. deffen Zwgck fie durch andere Formen zu wah

ren bemüht gewefen ifi. Mittermnier a. a. O. S. 166.

Ueber Gefeßgebungspolitik f. bef. Engelhard. Entwurf einer ver

befferten Gefeßgebung für bürgerliche Rechtsfireitigkeiten (Rudolfmdt 1817).

S. 56. 57. 201. Globig. Syftem einer vollfiändigen Gefehgebung

für die kaif. ruff. Gefehcommiffion. Th. 4. gerichtliches Verfahren (Dres

den 1818). S. 362. 363. Holzfchuher a. a. O. S. 550-556:

Vom Erecutivprozefie (der Verf. unterwirft diefe Form des fummarifchen

Prozeffes einer Kritik und fiellt fie der fcanzöfifmen Gefelzgebung gegen

über. wvrnath öffentliche Urkunden durch fich felbfderecutivifche Kraft

haben. und jeder Befißer einer Privaturkunde in den Stand gefent wird.

diefer einen erecutorifmen Titel zu verleihen. da ihm gefiattet ift. den

Ausfieller zur Anerkennung unter dem Präjudiz des Anerkenntniffes vor

laden zu laffen). und Mittermaier a. a. O. Popp,

Expropriation. Zwangsabtretung des Gegenfiandes des Privat

eigenthumes zu öffentlichen Zwecken gegen vollftäitdige Entfchäoigung.

Erpropriationsgefelze i). Das rdmifche Recht fiellt den allgemei

41) Die für das Großherzogthum Frankfurt rrlaffene Civilprozefi

ordnung hatte im Art. 410 verordnet: zum furnniarifchen Prozefivrrfahren feien

?Eignet namentlich alle auf einer öffentlichen Urkunde oder auf einem fdrmlimen

otariatsinfirumente beruhenden perfbnlichrn Forderungen. S, großherzoglicl)

frankfurtifches Rrgirrungsblatt Bd. 2 (Frankf. 1812). S. 297.

42) Ueber Eafuifiik f. Nettelbladt. Rcchtsfprüme des Qberappellations

gerichtet! in Parchim. Bd. 1 (Berl. 1821). Nr. 18. S. 350 flg. (Erkenntniß

dahin. _daß das Brkenntniß ealuta erhalten. abrque caura (lade-uli cyooialj,

die Einleitung des Erecutivprozefies begründe.)

1) v. Wendt. neuefter Erpropriationscoder. oder vergleichende Darftellung

der wichtigften älteren und neueren Gefelze und Verordnungen über Enteignung.

Kanal- und Straßenbau. Eifenbahnen u. dgl. Erfie Adtheilung. Hifiorifme

Darftellung fchon gegebener Gefeße und Verordnungen in folchen fremden und

teutfchen Staaten. welche vor Errichtung des teutfchen Bundes fpecielle

Enteignungsbefiimmungen befaßen. Abfchnitt l. Griechen. ll. Römer. lll.

Bayern. l7. Preußen. 7. Rheinbayern. lil. England. bill. Frankreich.

Ulll. Oefierreich, Zweite Abtheilung. Hifiorifme Dariiellung fchon gegebener

Gefege und Verordnungen in teutfchen und anderen Ländern feit Errichtung des

teutfohen Bundes. Abfchnitt ur. Die teutfchen Bundesliaaten überhaupt und
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nen Grundfaß auf. daß Niemand gezwungen werden könne. den Gegen

ftand feines Eigenthums zu verciußern. l1. "12, 00.1. 110 1113 qoae ei.

(2. '20.) l1. 11. 6011. (10 001111, 01111. *(4. 38.) 11171111111 000qm

rare 7e] 1113111111010 0031111011118 (103111121111111 jnstnm 0011811111 11011

contjnet. Indeffen finden fich in den Iuftininnifchen Gefeßfammlun

gen Beftimmungen. welche die Regel als eine nicht ansnahmslofe erfchei

nen laffen. - bedingter Zwang zum Verkauf des Sclaven. S. 2. 111

, niit. 110 1118, qui 311i. (1. 8.), 4, ln3tjt.'c1e c10l1at. (2. 7.), l.. 2,

nana. (16 11i-, qui 811i. (1. 6.), --- Verbindlichkeit. den Theil eines

Grundftückes abzutreten. der erforderlich tft. um als Weg zu einem Grab

male zu dienen: 81 (11113 1001110111111 babe-at. 7111111 autero 1111 31211111

01-11111 11011 1111110111, (et a 7101110 11-0 yi-objbeatur - yraenaa 00111

71011010 c10b0t, 111310 91-0110 1101- ej yraeaiar-j, 11a 111111011, 11c 111110!

etw (10 oyyortunjtate 100i yrozpwiat 110 710111118 1111181111111 pntja

wi* aetrjmentum. - Verbindlichkeit zur Abtretung des Theiles eines

Grundfiiickes. welches erforderlich ift. um eine durch Waffergewalt 'oder

Einfiurz zerftörce Straße herzufiellen. li. 14i 1. 1). 000111111111101111111

.E17, 11min. (8. 6.) - Zwang zur Abtretung von Grundeigenthum zum

Zwecke fiädtifmer Verfchönerung. öffentlicher Bauten und Plage nach

1.11), 8. tjt. 12. 0011. (10 01101-111118 11111111013 (z. B, l1. 6.: ])j

1-11811110 31-1111 omnia, (111110 x101- (11701-3118 11tb03 701 in 1'010, 701 111

yublioo (11100111111110 1000 001111-11 01-11-1111' 01 0001100110111 n11 (1000

1-8111 10010111 011116118 011811110111 1103011111111. -Ueberblicken wir das hei

mifche RechtN). fo finden wir den Grundfah der Zwangsabtretung des

Privateigenthums vorzugsweife 'im Gebiete des Landwirthfmaftsrechtes

hcrrfmend und dazu angewendet. um größere ökonomifche Zwecke.“ als

z. B. ausgedehntere Wiefencultur durch Bewäflerung. zu erreicljen. Zu

einer eigentlichen Rechtsanfialt bildete fich das Jnfiitut der Expropriation a)

lnsbefondere Württemberg. Hannover. Sachfen -Coburg-Saalfeld. Sachfen

Meiningen. Sachfen - Altenburg. x. Braunfchweig. x1. Großherzogthum

effen. x11. Die Republik Genf. 71111. Kurheffen. 111e, Königreich Sach

en. x17, Baden_ x71. Frankfurt. x711. Als Zugabe: Der neucfie kbnigl.

baherifche Entwurf mit den von der Kammer der Reichsräthe brfchloffenen Mo

dificationen. Dritte Abtheilung. Entwurf der Haupipunkte jeder neuen 61e

fcgberathung über Erpropriation und damit verwandte .Gegenftandn Zuglercl)

als fyflematifcbe uebrrfimt der in den beiden crfien ?lbtheilungen enthaltenen

hiftorifcben Datflellung. Abfchnitt 111'111. Hauptgrundfage dcr Enteignung.

111x. Entfchadigung und Maßftab derfelben. xx. Verfahren. xxl* Kofien

11x11. Gefcßunifang. 11x111. Befondcre Befiimmungen über Kanalbau.

11x117. Eifenbabnen. Nürnberg 1837. - Staatsleriton oder Encnclopadie der

Staatswiffenfchafeen Bd. 7 (Alt. 1839). S. 16-28: Gezwungene E1

genthumsabtretung (oxpropriacjon pour 0111130 (kutilicä 11111111110) , von

Mittermaier. Eonverfationslerikon der Gegenwart Bd. 1. 1 38. e. e. E1:

propriationsrecltt S. 1237-1246. *

2) Grimm. teutfche Rechtsalterthfxmcr (Göttingen 1828). S. 491 flg.

Z) ueber Entziehung des Eigenthums gegen Entfrhädigung 1m gemeinen

Nothzufiande f. Putter. Beiträge zum teutfehen Staats- und Furfienrewt Th.

1 (Göttingen 1777). S. 357. 358 und Schlettwein. Archiv für den Men

fchen und Bürger. Bd. 2 (Leipzig 1781). 111. S. 19 flg.: Von dem gemeinen
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erft in neuefter Zeit aus. Fiir Oefterreich find die Grundzüge def

felben) welche in fpäteren Gefehen ihre einzelnen Anwendungen erhalten

haben - v, Wendt a. a. O. S, 87-90 - in dem bürgerlichen

Gefehbuwe 5, 365 gezogen) worin ausgefprochen ift) daß jeder unter

than fein Eigenchum gegen eine dem Werthe angemeffene Entfchiidigung)

deren Größe Gegenftand der rechtlichen Beurtheilung fei) wenn das all

gemeine Befie es erheifcheF abtreten muffe) weil jeder Staatsbürger die

fem feine Privatintereffen aufopfern müffe und dem Stnatsoberhaupte das

oberfte Eigenthumsrecht zuftehe) das er in dringenden Fällen über das

Vermögen der Privaten herrfchend werden laffen könne 4), Die preu

ßif ehe Gef e hgebung finden wir in den erften Paragraphen des eilften

Titels des erfien Theiles des allgemeinen Landrechtes. Es wird dort

(s. 4-11) ausgefprochen) der Staat fei nur dann berechtigt) Jeman

den zum Verkaufe des Objectes feines Eigenthumes zu zwingenx „Vun

es zum Wohl des allgemeinen Wefens nothwendig fei." 81x Anlegung

oder Breitermnchung einer öffentlichen Landftraße oder eines fchiffbaren

Kanals oder Flußbetces könnten die Eigenthumer der angrenzenden Grund

ftürke zur käuflichen Abtretung des erforderlichen Theile-s deffelben gezwun

gen werden. Gleicher Zwang fei zuläffig bei Befeftigung eines Ortes.

Auch die Befiver von Gecreidevorreithen könnten bei entftehendem Getreide

mangel) zur Abwendung einer drohenden Hungersnoth, zu deren Aus

» ftellung zum Verkauf gen igt werden, Finde-Über den Preis keine

Vereinigung ftatt) fo werde erfelbe von Swähern nach dem außerordent

lichen Werthe beftimrnt. Die Fragef ob das gemeine Wohl die Abtre

tung verlange 7 bleibe der Entfcheidung durch das Staatsoberhaupt vorbe

halten z wegen der Beftimmung des Preifes aber folle rechtliches Gehör

nicht oerfagt werden ö). Was Bayern betrifft) fo enthält fchon die

Landes- und Polizeiordnung und das Landreeht vom Jahre 1616 (in

Bezug auf Straßen und Wege) Einiges Über Zwangsabtretung von Grund

eigenthuma). ueber die fplitere Gefeßgebung) für diefen Staat) in

deffen Verfaffungsurkunde es heißt: Niemand kann gewungen werden)

fein Privateigenthum felbft für öffentliche Zwecke abzutreten) als nach

einer förmlichen Entfcheidung des verfammelten Staatsrathes und nach

k

Velten oder der gemeinen Wohlfahrt der Staaten x an Hrn, Geheimen Iuftiz

rath Putter in Göttingen.

4) Siheidleim Handbuch des öfterreiehifchen Privatreihtes Th. 2 (Wien

1814)- S. 45. Das franzdfifäie Civilgefeßbucl) befiirnmt im Art. 545: Niemand

kann gezwungen werden) fein Eigenthum abzutreten) es fei denn um des öffent

lichen Nuhens willen und vermittelfi einer gerechten und vorhergehenden Ent

frhädigung. In den Jahren 1810 und dann 1833 wurden ein befonderespropriationsgefeß erlaffen. v. Wendt a, a. O. S. 42 flg.) 68 fig. Mit

termaier a. a. O. S. 18.

5) Allgemeines Landrelht für die preußifchen Staaten. Neue Ausgabe.

Erftrr Theil) erfter Band (Berlin 1817)) S. 273-275. S. noch o, Wendt

a.4a, O. S. 33-35 und , in Bezug auf Abtretung fiir Eifenbahnziige, S. 35

- 2. .

6) v, Wendt a, a. Q. S. 8, 9.
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vorgängiger Entfcheidigung) wie folches am 4. Auguft 18157) befiintmt

ift "))--befonders auch hinfichtlich der Anlegung von Eifenbahnen f.

v. Wendt a. a. O. S. 9-33 9)) Converfationsler. der Gegenw. a, a.

O. Das Staatsgrundgefeß des Königreiches Samfen l0)"fnnctio

nirt in dern von der „Abtretung von Privateigenthum zu Staatszwecken"

handelnden S. 31") Folgendes: Niemand kann gezwungen werden) fein

Eigenthum oder fonftige Rechte und Geceehtjgkejten zu Staatszwecten

abzutreten) _als in den gefehlicl) befiimmten oder durch dringende Noth

wendigkeit gebotenen) von der oberften Staatsbehörde zu beftimmetrden

Fällen und gegen Entfchädigung) welche ohne Anftand ermittelt und ge

währt werden fell. Entfteht ein Streit über die Summe der Entfclyädi

gung ) und ,der Eigenthümer oder der Berechtigte will .fich bei der Ent

fcheidung der Verwaltungsbehörde nicht beruhigen) fo bleibt ihm unbe

nommen) die Sache im ordentlichen Rechtswege zur Erledigung zu brin

gen; es ift aber einfiweilen die Abtretung zu bewirken und die von jener

Behörde feftgefehte Summe ohne Verzug zu bezahlen. Auf diefe Grund

lage ift ein) fich zunächft auf die Anlegung von Eifenbahnen beziehendes

Geleß vom 3. Juli 1835 gebautN)) auf welches fich eine von gleichem

Tage datirte Vollzugsverordnung gründet. Ebenfo dient der durch die

Verfafiungsurkunde des Großherzogthums Baden") garantirte

7) v. Wendt a. a. O. S. 14-17. Ddllinger) Verfaifung des Kb

nigreiches Bauern mit den darin angeführten friiheren kdnigl. Edicten Bd, 1

(München 1818)) S. 18) 19.

8) o. Zangen) die Verfaffungsgefeße teutfmer Staaten infyflematifcher

Zufammenltellung) Th. 1 (Darmftadt 1826)) S. 156,

529) ueber Rheinbay ern (Rheinpfalz) f. v. Wendt a, a. O. S. 4L

10) Die Verfaffungsurkunde von Württemberg "pi-icht fich im S. 30

dahin aus: Niemand könne gezwungen werden) fein Eigenthum und andere

Rechte für allgemeine Staats- .oder Corporationszwecke abzutreten) als nach

vorausgegangcner Entfcheidung des Geheimenrathes über die Nothwendigkeit und

gegen oorgaugige volle Entfchadigung. Entflehe Streit über deren Größe und

wolle fich der Eigenthiimer bei der Entfcheidung der Verwaltungsbehörde nicht

beruhigen) fo fei der Rechtsweg einzufchlagen) einftweilen aber die von jener

Stelle fefigefeßte Summe ohne Verzug auszubezahlen. Im Wefentlichen über

einfiimmend ift der F. 36 des Staatsgrundgefeßes von Hannover vom Jahre

1833 und der Ö. 32 der Landfchaftsordnung fur das Herzogthum Braun

[chweig. S. überhaupt o, Wendt a. a. O. S. 99) 100) 103-107.

11) S. über denfelben Ruder) kritifme Bemerkungen zum fächfifiieen Ver

fafiungsgefeße v. 4. September 1831 (S. 147 flg. des eriten Bandes des A.

Müller-Wehen Archives für die neuefle Gefeggebung aller teurfchen Staaten.

Mainz 1832)) S. 161,

12) v. Wendt a. a. O. S. 131-148. Sciihfifmes Erpropriationsgefed)

oder die Abtretung des (Hrundrigenthumes bei im Königreich Sachfen anzulegen

den Eifenbahntracten) nach den dariiber erfchirnenen (Riehen bearbeitet und mit

Hinzufugung rationell-landioirthfmaftlicher Erläuterungen fiir Beamte) Tarato

-ren) Grundeigenthfimer und aller fonfliger Intereffenten fyfiematifch dargefiellt

von einem Eameralifien. Leipzig 1836.

13) Der Gefchimte diefes Staates gehört eine Erfcheinung an) welehe

v, Drais) Gefchichte der Regierung und Bildung von Baden unter Carl

Friedrich) Th. 1 ) S. 186) vorgeführt hat. Als im Jahre 1771 die Hungers
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Grundfaß: Niemand kann gezwungen werden) fein Eigenthum zu öffentlichen

Zwecken abzugeben) als nach Berathung und Entfcheidung des Staatsmini

- fieriums und nach vorausgegangener Entfchcidigungw)) einem Gefeße vom

28. Auguft 1835 l1') zur Grundlage, Gleiches ift der Fall mit-Kut

heffen und dem Großherzogthume HefFenIS). Das-Staats

grundgefeß des erfteren Staates fprirlyt fich im S. 32 dahin aus: Das

Eigenthum oder fonftige Rechte und Gerechtfamen können für Zwecke des

Staates oder einer Gemeinde) oder folcher Perfonen) welche Rechte der

felben ausüben) nur in den durch die Gefebe beftimmten Fällen und For

men gegeit vorgängige volle Entfcheidigung in Anfprucl) genommen wer

den. Ueber Nothfälle) in *denen ausnahmsweife nachfolgende Entfchcidi

gung eintreten foll,-- wird ein befonderes Gefeß das Nähere beftimmen.

Diefes Gefeß wurde im Jahre 1834 (unterm 30. October) erlaffenU).

Nachdem auf dem erften Landtage im Großherzogthume Helfen in den

Jahren YFM* das Staatsgrundgefee zu Stande gekommen warf in deffen

Art. 27 es heißt: Das Eigenthum kann fur öffentliche Zwecke nur gegen

vorgängige Entfanidigung) nach dem Gefeße, in Anfpruch, genommen

werden) wurde noch auf demfelben Landtage diefes Gefelz (vom 27. Mai

1821), das vorzugsweife zu dem Zwecke zu erlaffen war) um Normen

zur Entfcheidung fur den Fall fefizufelzen) daß der Privateigenthümer be

hauptet) der Zweck verlange die Abtretung nicht) oder fich mit dem Be

trage der ihm zugedachten Entfchädigungsfumme nicht zufrieden erklärt)

verabfchiedet 1ez). Ein Gefelz vom 18. Juni 1836 verordnete weiter:

 

Wenn von Privatperfonen oder von Pcivatgefellfchaften) ioelchef die Er

noth einen .hohen Grad erreicht hatte) ließ man bei Schreck (Leopoldshafen) auf

dem Rheine ein Schiff, das der Stadt Vafel Frucht bringen follte) anhalten

und diefe austheilen) den Vafelern aber dalfelbe Quantum gleichzeitig im Ober

lande) wo fich einiger Vorrath befand) anweifen. Eine durch die Neth ent

fchuldigte factifche Zwangsadtretung eigner Art! » .

14) v. Zangen a. a. O. S. 173.

15) v. Wendt a. a. O. S. 149-171,

16) Das Erpropriationsgefeg der zwifchen diefen beiden Staaten liegenden

freien Stadt Frankfurt a. M. vom Jahre 1836 finden wir bei v. Wendt a.

a. O. S. 171-177. S. noch in prozeffualifclher Beziehung Bender, Lehrbuch

des Cioilprozeffes der freien Stadt Frankfurt (Frankfurt 1837)) S. 57) 58,

215) 342) 350. .

17) v. Wendt a. a. Q. S. 123-131. Beurkundung der Rechtsfprecbung

in der Zeitfchrift für Recht und Gefeßgebung in Kurheffeic) Hft. 1 (Caffel1836))

S, 255) 256, Nr. xxll.; Abtretung zu öffentlichen Zivecken, Begründung

der .Entfchadigungspflichd (Prcijudiz des obcrften Gerichtes.) Jen zweiten Hefte

derfelben Zeitfchrift (Caffcl 1837) findet fich ein Beitrag: Wdhler) eini eVe

merknngeu über das in Kurheffen durch das Gefcß vom 30. October 183 vor

Ffmcßiebene gerichtliche Abfchaßungsverfahren bei Abtretungen zu öffentlichen

we en.

18) Flo-cet) hiftorifch-kritifehe Darfiellung der Verhandlungen der Stande

verfammlung des Großherzogthumes Helfen im Jahre 1820) 1821 ((ö>ießen1822)7

S, 245-249. Beck) das heffifme Staatsrecht) zweites Buch (Darmftadt

1832)7 S. 385-392. o. Hofmann) Beiträge zur näheren Kenntniß der

YefZß-gebung und Verwaltung des Großherzogthumes Helfen (Gießen 1832)
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lnubnif zur Anlegung "einer Eifenbahn im *Großherzogthume auf ihre,

Kofien von der Staatsregierung echalteuhaben. zu diefem BehufeYdiE

eigenthümliwe Abtretung eines Grundfiückes oder eines Theiles def-felben

verlangt wird. fo treten die Beftimmungen*des"*Gefeßes'vom 27. Mai

182u1 »über die Abtretung von Privateigenthum für öffentliche Zwecke

ein ).. , , - "- . *

Aueh- in anderen teutfrhen Staaten wurden den Erpropriationsgefeben

eine folrlfe Ausdehnung verliehen. oder wurden* befondere Gefeße zu dem

Zwecke erlaffen. um folänn Unternehmungen durch die Befugniß. Ab

tree-ung- des Privnteigenthums zu -verlangen. die Bahn zu. brechen.;

* Mit Zieht-bemerkt Mittermaier a. a;*O.“-.S..18.: Die Wiffens

fchaft hat *für die Ausbildung der hier in-*Frage -ftehenden Rechrslehre

noch wenig. gethan. und: bei Vergleichung der verfrhiedenenGefehgedunx

gen bemerkt man leicht. daß' die Legislation. noch auf dem -Wege-:dek '

Experimente fich befindet und .noch-nichrzuder nothwendigen fe|en.Grund.-.*

lage unduebereinftimmung gekommen ift. Allerdings läßt fiG-nicin-cbe-i

zweifeln. daß die Lehre-von derErpropriatiön eine Doctrin der Zukunft.:

obwohl nicht einer entfernten. ift. Die .Gegenwartträgt- erfl die .Stein

zu ihrem Ausbau herbei'. - .-7 ,: . .-- :-'-. .ze

. 'i Die wiehtigften legislativen Beziehungen hat Mittermaier ama.

O. S.;:18-,28..in Betracht-gezogen. fo .--- daßes genügen kann....dahin

zu :veeweiferu S. auch noch die ganze dritte Abtheilrmg' des: mWend-tr»,

fcheu Coder. F . "i- . - 7 .*-;-, x i fIopp.; .*3

- -i- - 1, *' :. :n'e- x 7. -c z!

Eigenthum) ,Eigenthumsreeleh [jowljalnm. Nachdem

Plane diefes Werkes kann es 'nicht die Abficht feimdmxStoff-.kwekchen

die Ueberfckfrift ankündigt. in jeder Beziehung zu erfchopfen, 'Er erfor

dert in einzelnen. Theilen. namentlich rürkfichtliel) der verfrhiedeneu Er

werbarten. eine -abgefonderte Behandlungßderauch. wie* namentlicirder

Acceffion. Occupation. .- ufurapion. Tradition eigene Artikel 'gewidniev

find. Ohnehin gehört jener in feinen praktifmen Refultaten zu dembekanm

tefien, Auch haben wir darüber gute Werke. 'welche in wiener-Händen

findk). Unerlaßlici) ifi es dagegen. das wahreWefen des Eigenthums

a ....0

19) Vergleiche überhaupt noch Eigenbro dt. das Verhaltnis der Gerichte

zur Verwaltung im Großherzogthume Heffen. mit Entfcheidungen des Staats-f

rathes -zu Darmfiadt (Darmftadt 1840). h. 35. S. 189-202, l _

Im Jahre 1791 wurde ein Gefed erlaffen. _ivornach der Eigenthümer-emes

Grundfiüctes nach umfiänden-,gezwungen werden, konnte. daffelbe zum Zme>e

der Errichtung eines Gebäudes. alfo zum Beften eines Privaten abzutreten..
Vopp. der heffifche Reclnsfreund (Darmftadt 1837). S. 6. 7. i

1) bone-iii 00min, *[1, 9. E. 8 eq. .Wefiph al . Arten der Sachen. (L. ll.

S, 261-784. Reinhard. Verf. einer fhfiematifäien Einleitung in die liebte'

vom Eigenthumsrechte. Gießen 1801. 6. ke, iiaenel, rie oequieeneio reer-m

rio-ninja. hip.. 1817. Fr. L. Gefierding. Darft. der Lehre vom Eigen

thume. Greifswald 1817. K, L. Pütter. die Lehre vom Eigenthume. Ver

lin 1831. P. L. Kris. Darftellung ptaktifcher Materie-i des rdm. Rechtes.

Dresden und Leipzig 1834, ueber den Begriff des Eigenthumes ,verdient vor
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mit der *erforderlichen wiffenfclyaftlichen Genauigkeit zuienttvickeln. welches

fo fubtiler Natur ifi. daß es leicht gerade hinter dem für bekannt ange

nommenen Gemeinfaßlimen verloren geht und doch nicht ignorjrt werden

darf. .wenn es nicht zu praktifäfen Irrthümern verleiten .foll-x *Haupte

fachlich aber müffen diemit einem fo erfreulichen Eifer begonnenen jung'

ften Forfciyungen im Gebiete des vaterländifclnn Rechtes beruckfimtigt wer'

den. welche die Praxis fo wenig unbeachtet lafien darf. als7 fie fich vor

manchen Verwirrungen zuxverwahren Urfache hat. welche diefelben *durch

die-Neuheit ihrer Entdeckungen in unfere Lehre bringen.

Eigenthum im weiteften Sinne verliert fich in den Unterfchied-von

Mein und Dein uberhaupt. Es bezeichnet Alles. was zu unferem Ver

mögen gehört. und nach dem Hange unferet Sprache zur Tautologie und

Alliteration am kürzefien durch Geld und Gut ausgedrückt wird. Die

Worte Gut und Vermögen bezeichnen Wechfelbegriffe. welche die fiaats

wirthfckyciftliwen Schriftfteller nicht weniger. wie die Juriften befchäftigen.

jedoch mit dem Unterfchiede. daß jene mehr den erften. und diefe mehr

den anderen in das Auge faffen. weil in dem einen eine Brauchbarkeit,

welche verfchwindet. wenn fie Allen gemein ift. in dem anderen das Haben

das Hauptmerkmal bildet. Das Vermögen ift die natürliche Umgebung

einer freien Perfönlicifkeit. welche ihren Wirkungskreis nicht nur in dem

Raume. fondern auchein der Zeit beftimmt und ihren Zweckenunter

wirft. Wie zu einem Weltkörper auch feine Atmofphäre gehört. foum

faßt es fowohl körperliche. als unkörperliche Dinge. befiehenmnuuedi'

leßteren in bloßen Gerechtigkeiten ,oder in ForderungsrechtenL). Seine

unterfcheidbaren Beftandtheile haben das gemein. daß fie fich zu Geld

anfcblageu (ufim und daffelbe gilt von dem Ganzen. das diefe Vefiand

theile umfaßt. in welchem als vollkommenem Abbild der daffelbe befeelen

den Perfonlimkeit nach ihrer Kraft 'zu verbinden. und verbunden zu wers

den. die einzelnen Beftandtheile fich in pofitive Größen auflöfen. :weiche

mit den daffelbe oermindernden und begränzenden .negativen Größen, vers

glichen werden müffen. Seine unvermeidliche Ungleichheit entfcheidet in

diefer Weltüber' das Loos. von Reichthum und Armuth. welches. foempfinde

lich es Vielen fchon in feinen Mittelftufen fällt. zu den Fatalismen des

Nechtszufiandes gehörta). Ohne den unvergleichlichen Nachtheil. die Frei

zügliwe Beructficlytigung Mayer. Autonomie. f, 8-15. Huffe. von der

ehelichen Gütergemeinfmaft (Kiel 1808). S. 24 flg.

2) Zonoknm apyelintio nut natur-alice nut ojejli. ost: namaljiionbo.

ex o0 ciicuntur. quali beunt, ic] eat, beatoe frei-ente bear-o ert. prociooao.

ln bonia ante-n notre-jo oornputarj rei-meinen ert, non color... qnoo ciotninij

nortri sunt, 8e() et, ai bonn Nele a nobio poaeicienntur, 'e' Winterfit-Zafira eine.

ene-que bonjo acinumekobitor, ecjam oi qnic] eat. in ootionibuo, potiljonibua,

Deroecutjonibng: nam beat: omnia in bonio e836 ricjontur. l.. 49. ]). (io

ard. sign, Ulpianna l.. 59. ae] [Dciiatum. Hiermit find zu vergleichen

[a. 208. 178. 222. 5, eoclezm.

3) Sie find in fchr lebhaften Farben hervorgehoben in Hugo's Lehrbuch

des Otaturreclms. b. 249 fig. Den Nutzen und die Nothwendigkeit des Eigen

thums hat dagegen die Politik des Arifioteles fchon fo erfwdpfend entwickelt.

daß man in den neueren Widerlegungen des St. Simon-ismus keinen wefentlicl)
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heit der Gleichheit zu opfern. können fie durch keinen privatrecibtlichen Zwang.

fondern nur durch ?infprüclje an die Großmuth und Menfcizlicijkeit derer.

welche fich dabei im Vortheile befinden. und durch fehr durch Schonung erwor

bener Rechte bedingte Polizeianftalten verbeffert werden* Schon* die bei

ihrer Allgemeinheit nicht aus bloßer Gewohnheit zu erklärende Refignation.

womit fie. den äußerften Nothzuftand ausgenommen. ertragen werden.

weifet darauf zurück. daß eine dem Flejfche fo harte Proben zumuthende

Einrichtung. gleich dem bürgerlichen Gehorfam. welcher Millionen gefun

der und muthiger Menfcijen. trod der in der Seele des Tragften woh

nenden Abneigung. fich beherrfchen zu laffen. oft fchon einem Weibe.

einem Kinde. einem Weichling. einem Blödfinnigen unterworfen hat.“

auf einer höheren Nothwendigkeit beruhtfiwelclje die Zwecke Aller umfaßt.

indem fie den Zwecken jedes Einzelnen genugthut.

Im engeren und eigenthumlichen Sinne verftehtman dagegen unter

Eigenthum dasjenige. was man kurzweg das Subftantielle unferes Rech

tes an Dingen nennen kann. weil es als Höchftes und Ledtes (i118

culnmum nach dem wohlgervählten Ausdrucke des boot-Liner) unfercn

Vermögensrethten ihre Beftändigkeit gibt. Wie aber der Verfiandesbegriff

der Subfianz. der unferer Wahrnehmung überall und nirgends begegnet.

das Kreuz der fpeculativen Philofophen ift. fo gehört auch jener Begriff

zu denjenigen. worüber die Rechtsgelehrten nicht recht haben einig werden

können. Wer Luft hat. fich mit den verfchiedenen Verfuchen der erfie

ren. fich in dem Labyrinthe. ob es nur eine unendliche Subftanz oder

auch viele endliche Subftanzen geben könne. und wie die lehteren neben

der erfieren beftehen. zurechczufinden. bekannt zu machen. der könnte 'für

die bei unferem Vorwurfe fich ergebenden jurifiifchen Probleme fehr interef

fante Vergleichungen darbieten. *

Unfer (Zoe-pur juris ift uns mit einer fchulgerechten Definitionnicht

vorangegangen. Defto fcharfer entwickelt daffelbe die vollfieindigen Elemente

unferes Begriffes. durch das Axiom der Ausfajließlicijkeit. einen-uur 'in

oaliclum (Laminieren 761 poueznicnuern esse 11011 poste 4), durch 'die

davon unzertrennliclje Beziehung auf eine discrcte körperliche Sache. mit

deren Untergang es fo gewiß aufhört. als es durch eine ihr felbftfieindi

ges Dafein aufhebende Vereinigung mit einer anderen Sache verfchivin

den kann. ferner als Lokalität aller dinglichen Rechte durch den Gegenfciß

gegen die ubrigen nur als gefonderte Beftandthcile zu begreifenden jura

in re, welche. fo fehr wir ihnen eine von dem Eigenthumer unab

hängige Wirklichkeit zugeftehen muffen. doch. als parafitifche. fich von

einem fremden Stamme nahrende Pflanzen. dem Eigenthume fiets

'inder-leiht bleiben. Nicht befonders ausgefprocljen. aber aus den Folgen

 

neuen Gedanken finden wird. Hugols Tendenz ift blos fceptiici). um den

Oogmatismus der damals gewöhnlichen Naturrcchtslehrer aus feinem Srhlurnmer

iu werten. nach welchen die Einrichtung fich fo fadengerade von felbft verftehen

foll. daß fie nicht Kampf und Zeit gebraucht hätte. fich auszubilden und ohne

Gefed blos facto entftrhen konnte.

4) l4. 5. Z', 15, ]). iocati. b. 1. I. 1. (ic: 8'. Zjlan. l.. 25. pr. (la

len.. eig-nt.
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fich aufdringend5).. ifi endlich der GarakterifiifGe Zug, daß diefes Recht

feinem paffiven Objecte, einer der willenlofen Natur angehörigen Sache.

als eingefleifchtem Guteg eine Art von Aäytung gebietender Pecfbnlimkeit.

ein Lebensprincip oder eine Spotaneitcit mittheilt. vermöge der fie den

nbwefenden Herren. auch .ohne erkennbare Verbindung mit einer befiimm

ten Perfdnlihkeit. wie ein anderes Iche reprcifentirt. beinrllebergeing,

von einem auf den anderen unter dem Wechfel der Befiher fich gleich

bleibt. gewiffer Äccidentien fähig wird. welche bis zurwilltürlichen Los

trennung ihr inhariren und in neuen Species fowohl. als unter verein

derten Gefialten fich fortpflanzt und erzeugt. Am meifien 'paffen alle

diefe Merkmale auf das Grundeigenthum. .das daher der Engländer* ddr,

züglicl) .reales Eigenthum nennt. *Die fcinvierigere und mehrfach befchrcinkte

Ausbildung beim beiveglilciyenfxGute. im* teutfchen. übrigensfafdüberaif;

in unferem Vaterlande 'infdiefem Punkte dern gemeinen Rechtefgecöicife?

nen Rechte nur unbdll. n'ausgepreigqfhartefauch im römifHenLllt-er

thume den übrigens' 'n l &Fahrniffeabefrlfrünkten- lklnterfaned; .bon _f kei(
manaiyi-und nee- inandi *z* ervorgebrarlyt. _welchen fo wieer-,ifich***tui(_(**

kücuä) fixirt hatte- zwar lä, ii* eerihwnndenl *ee-b in _ieinenßwahriclieine

lichften. Princip unszatoclfx eiyjfungidelen Sachen' begegnet-f* x*nich-ftntrxsixzi;

*är . .. 'eine WWU-Neuen“ loud-cn q l -
L . .e- ,- x.. . „i - .

  

  
i

, . f . . .. Cyjltyuctvexhefixniflee- --iu we. *

eine aupettraute frem e'. - _ :diefenArtfiveeantwortli-rlze Inha 'r

'Audits-l' gua-Jütatie- 'p' 7.,* *d wobei der o* -zweideutigeißihcitbe * f

VecbreHens-fo .eielF-tacxe. rdert- »dee-cui choiniicvcr“ Irrel-e. er*

von ihm*empfohlenenßllorzugiielyxkeit der Baring der Mgtfrgg-g-.durc-h:

eine -ury diefes Beifpiel f, 7 ndersherypcgehohxn hat; - Nm. W ,.

' aß ein Begriff. we cher bei all feiner'. Einfaehheixfidoäf .durch iii-el:

feitige Beziehungen wiederum fo_ m nnigfalrig enirdzgerade. dur 'ue-ier recht

eeifiliä) loeilnnaV-iireien-:jlein elealleecpeieubeben- -ovee---eiy- m des

hlnverficindlihe zu verlieDenNDefiniti-ri * *fhghgr hracht hat7|Ziyeiche-'.:*l7'fo,

Q .

i

wenig fie, für, avi-ich“- erklcirfltperden k nney... _ nur den: meinfiun_

und nicht die Wiffenfclyaft fbefriedigenhda f ,garnicht.befremden.,..da.Fiti)

darin nur das old-nucle- Koi-tio* jo ju-t-.ELL-ekjeuldßy *tlllfereüalfctl-Cläffi

ker bewährn Diexbeliebtefieegitnd„für,den-Haucibedarf ausrcichende- läuft

auf die noch jüngfd von Prof. ,G üyet 9)/ gebilligte: „Eigenthunrfei, du?:

unbefclyrcinkte und .ausfhließlime Dispofitidnsrerhj .über eine -,kürp'eili*cixe*

Sache." So richcigD4eSLnun_i|. daß diefesgRecht urfprüngficizflin

Eigenthume liegt, und .ln-feinem gefunden Sinne feinevollkommenfie; Er

5) Vgl. aus Hauptfiellen l4. 86. 1). ein l7. 8. l., 26. l). aa acqnik.“

return clorninio. ln. 12, l). que-neuen. 8er'. uinitr,

6) Archiv für die civilifiifme Praxis Bd. 17, S_. 31. Damit fiinnn-t im,

Wefrn überein klellfelci, jlIkiZpk. for. J. 575„ Hdpfner. Eominentnr

s. 287 (welcher übrigens 110a) das blos abgeleitete Merkmal des Vindications

rechtes von jedem Befider beifügt). und die gangbarfien Eompendicn. Schon

Lai-town dcfinirte: cioniininm ert ina (ia ta atatuenrii, ut. qui. rceiit, nisi

inte probjbeatuk. Eve Gdf chen Vorlefungcn über das gemeine Civil

recht Bd. 2. S. 19, ÖFYLZ. " -
..er

q
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fcheinung bildet) fo gehört doch diefes Merkmal keineswegs zu feinem

Wefen) weil) wie der verewigte Mayer (Autonomie Stck. 1) h. 8-'

15) bündig gezeigt hat) die Definition weder das befchränkte) noch un

vollffändige Eigenthum ausfchliefien darf. Weder der Lehnsherr) noch

derjenige) welcher fein Grundftück in emyirz-tenzjn gegeben) überhaupt der

jenige) dem eine ninja proprietna zufteht) währendein Anderer d'en

uxurkkndtus ein. hat) können über die Sache nach Willkür verfügen)

während diefe alle das Eigenthum haben) welchesneuerdings von unferen

Germaniften) froh feiner äußerfien Befchränktheit) auf die Dauer des

Lehnsnerus fogar dem Zuerftgenannten ganz zugefehrieben wird. Daß

der Eigenthümer) als folcher) kein Souverain i| :und fich mancher durch

das gemeine Befte gebotenen polizeilichen Befchränkung fügen muß) daß

man mit feiner Sache keine rechtsverleizende Handlung vornehmen darf

und eine abligati* ex maleiiaio damit nicht aufgehoben wird) daß ihr

Urheber dabei) wie wenn er das eigene Haus anzündet) unmittelbar und

zunärhft über fein Eigenthum verfügt) verftünde -fich freilich von felbft.

Ebenfo auch die Pflicht des Worthaltens) wie wenn Einer das verkaufte

Pferd todt .fchlagen) oder den verkauften Wald ausbauen wollte) unge

achtet beide bis zur Uebergabe noch fein find. Solche Einwürfe würden

nicht hierher gehören und die Definition blos fchikaniren. Aber in dem

Eigenthume felbfi liegt ein Princip feiner Veränderungen) welche nur als

Accidenzen oder Modificationen feiner unter diefe-n Wechfel bleibenden

Subfianz zu erklären find. Diefes nun muß mit: umfaßt werden) wenn

die Definition ihren Begriff erfchöpfen foll. Sonft bezeichnet fie) gleieh

jenem akademifchen Docenten des vorigen Jahrhunderts) welcher) um fie

aa oculos zu demonftriren). feine Perrücke vom Kopfe 'nahm und' zee

zaufte) nur den äußerlich vorübergehenden Act feinergegenwärtigen Aus

übung) nicht jenes Permanente) was daffelbe) wie ein Leben im tieffien

Schleife) ohne folche Lebenszeichen noch fortdauernd erhalten kann. .

Diejenigen) welche) wie Hofacker (prince. .1.- 0. Ö. 877.), Glück

(Eomrnentar Th. 8) S. 36)) Mackeldey u..f. w.) diefem Mangel

dadurch abhelfen wollten) daß fie ein Recht auf die Subftanz oder

an die Sache f elbft fubftituirt) dürften den Fehler nicht verbeffert

haben) wohl aber auf der anderen Seite zu weit gegangen fein. Denn durch die

von ihnen gewählte Bezeichnung wird das (Laminieren mit der bloßen ?proprie

tcit identifch. So wenig die lehtere dem Eigenthümer fehlen darf) fo fchließt doch

fein Recht immer auch den fogenannten neuen-nettes aanaaiia in fich) wenn

nicht ein Anderer den ususkrucfos jormalja hat) was fein Recht fo wenig

aufhebt) als wenn ein Anderer _durch Gemeinfchaft an zderProprietät jdn noch

fo fehr befehränkt. Nicht ohne hifiorifme Verwandtfcizaft mio unferer Materie

bietet uns das alte Staatsrecht in der verwi>elten.).. durch“ ihre zufällige

Entftehung den jurifiifchen Scharffinn fo fehr in-Anfpruä) znehmendeir

Eonftruction unferer vormaligen Reichsoerfaffung ein Gleichniß7). Auch

ß

" .., "o-frec- k*

7) ueber diefe Materie haben wir eine nicht- nach :Verdienft bekannt gewor

dene intereffantr Schrift eines GrfcljäftsmannestmGefrhiebte der ?andres

hobeitsftreitigkeiten und Grundfäge) naeh welchen diefelben

l7. 10
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in dem kleinften teutfcljen Territorium konnte immer nur Einer der Lan

-desherr fein und er blieb es. wenn aua) Andere in diefem Gebiete die

bedeutendfien Hoheitsrecljte hergebrarht hatten. was- keine Seltenheit war.

.well die fogenannten Grafenbanne. der Blutbann. Wildbann. Zoll und

-Geleit aus der der völligen Ausbildung der Landeshoheit vorangegangenen

.Zeit nicht felten in mtiihtigeren Handen fich erhalten hatten. Darum be

..trackjtete man die leßtere nicht als getheilt. fondern nur als befchränkt

* und definirte fie als das Recht auf den Inbegriff aller Hoheitsrecijte.

welajes in Beziehung auf jeden in der Ausübung durch Selbfihilfe zu

behauptenden Zweig keines Beweifes bedurfte. fondern vielmehr demjeni

gen. der feine Ausübung befireiten oder gar fich vindiciren wollte. vor

den Reichsgericljten die Beweislaft auferlegte. und ebenfo durch Erlbfcljen

jener Staatsrechtsfervituten. welche eine fieenge und confequente Theorie.

fo wenig in kei-ew daran gedacht wurde. der landesh.lichen Oberaufficht

hatte fubordiniren follen. fich damit von felbft confolidirt haben wiirde.

So hat der wahre Eigenthümee die gleiche Regel und Ausficijt für fich.

Man feßte ferner die Landeshoheit. welche fiets mit Sitz und Stimm

recht auf Reichs- und Kreistagen verbunden war. der fogenannten Lan

desherrlicljkeit der Reichsntterfckjaft entgegen. welcher nicht jener Complex.

fondern nur fpeciell hergebrachte und zu beweifende Hoheitsreckjte zuge

fianden wurden. Allein fo wie die befchränttefie Landeshoheit immer von

dem Sachkriterium abhängig blieb. daß ihr Inhaber eine unabhängige

Civiljurisdiction neben einer unabhängigen Polizei- und Gefeegebungsge

walt in bürgerlichen Sachen behalten muß. fo ift es auch ein Verdienft

diefer Hofacfer'fchen Definition. auf die Wahrheit aufmerkfam gemacht

zu haben. daß mit aller Proprietcit. d. h. mit der Macht. die Gefialt

der Sache zu verändern. diefelbe ganz zu veräußern. oder fie unbefchadet

ihrer qualitativen Einheit (anieeraitao) durch aufgelegte Laften in ihrem '

Werthe zu vermindern (nam anne qujäem qujeequa rei marine-utor- et

Debitel', wie es in der l4. 21, E, mnnäaii 'el tropft-a heißt). das

Eigenthum verfchwindet und daß diefe Macht nicht mehr wie neemt-natur,

113.13, aerejtne ete. davon abgefondert. fondern unter Mehreren nur in

ungetheilter Gemeinfmaft fich denten laßt, Aber. was dem Eigenthume

auch als Phänomen nicht fehlen darf. füllt darum feinen Begriff nicht

aus. a'

Huf f e definlrt: ..Eigenthum lfi das Recht. jede nicht uberhaupt

verbotene Verfügung über die Subfianz oder über die Früchte einer fpe

:ciellen körperlichen Sache vorzunehmen. infofern nicht irgend ein anderes

Individuum .zu einer beftimmten Verfiigung der Art e: quer-js sau-ul

befugt. oder doch berechtigt ift. zu verlangen. daß die Ausübung derfel

ben untcrlaffen werde“)." Bei ihm ift das Beftreben. die *von ihm nicht

vet-kannten Fehler der fchon geriigren Definitionen zu vermeiden. in eine

..e- .

beurthei-lt werden miiffen.F ulm 1795, Ihr Verfajfer war in den klei

neten _Territorien . wo dergleichen Streitigkeiten oft vorkamen. zu Haufe und

auch in der Literatur fehr bewandert.

8) A. a. O. S. 28.:
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bloße Umfchreibung ausgeartet, wel>)e die von ihm fich oorgefeßte Auf

gabe einer fchulgereGten Erklärung keineswegs löfet. Das negative Merk

ma( einer überhaupt unverbotenen Verfügung ifi fchon ein über

fiüffiges, weil es fich- wie vorhin bemerkt- von felbfi verfteht. Ebenfo

liegt das ausfchließliche Vornehmen des zu ihrer Ausübung gehörigen

Aries fchon in dem Begriffe einer jeden Befugniß. Auch der ufu

fructuar darf nicht nur jeden Drittenf fondern felbft den Eigenthümer

von dem Gebrauche der Suche ausfchließenf der Servitutberemtigte min:

defiens eine folche Ausübung fich verbieten» welche die Ausübung feines

eigenen Reänes hindern oder vereiteln würde 9). Irres folgt fchon aus

dem der Iurisprudenz mit der Steiatswirthfrizaftskunde gemeinen Begriffe

eines Gutes- derf wie die Liebe nicht ohne Ei erfucht ifcF aus dem alle

Werthe befiimmenden Streben nach individuellerVereinigung *mit unferem

Selbfte hervorgehtN-fo daß die nutzbarfien und unentbehrlichfien Elemente

der Körperwelt- wie die Luftf das Flußwafferf das Meerf welche ihrer

Natur nas) keiner folchen individuellen Vereinigung fcihigf auch wegen

ihres unerfmöpflicizen Gebrauches kein Bedürfniß einer folchen Vereinigung

erzeugen- nicht zu den Gütern gezählt toerdenF obgleich fief wie die ge

funde Lage oder die fchbne Ausfimt eines Haufes oder Grundftüäes den

Werth eines wahren Gutes erhöhen. Sollten ferner wegen der Schwie

rigkeit- fie in einer einfachen Bezeichnung zu umfaffeirf die Ausfluffe des

Eigenthums einzeln aufgenommen werdenf fo durfte ihre Aufzählung

nicht unvollficindig fein. Es durften aber dem Rechte über die Subfianx

und auf die Früchte das Recht, fie zu befißen (ins xmegjäfenäi) und

fie zu vindicirem wohl auch der Anfprucl) auf ihre unverlehlicizkeic nicht

fehlen- wodurch das Ausfchließende des Eigrnthums einen mehr eigen-z

thümlimen- pofitioen Ausdruck bekommen hartem). Auch die Schluß

worte frheinen mehr zu fagenf als hierher gehort und befonders macht fie

das e: qunnjs contra viel zu vag. Der Herr einer Sache hört nicht

auf f als Perfon dazufiehenf in der Kraft eines freien Wefens und in

der Wechfelwirkung mit feines Gleichen zu verbinden und verbunden zu

werden. Die Befchreinkungen des Eigenthiimersf wie wenn diefer

fein Gut verpachtet oder vermiethet hat und daher durch feinen Contract

gehalten ift j bis zu beendigter Paeht- oder Miethzeit daffelbe einem An

deren zu iiberlciffenX find daher unferer Lehre völlig fremd. Was allein

9) [Kt. belle Carina yeciina (Lefinjt, tkiplicern e888 carmen'. oper-js nmel

nonciacianje, Futur-reißen, cum in nostrns none: quicl immittjcuc, und

aecijkicnrut in [toxic-og yublicam cnueerm, quofienß [Wee, aut Zenurua

couaulca, conocicutioneßqoe prjncjpum per oper-io 1107i nuncjacjonem Qus

mok. lmpooicjam, cum qujs, postqueim juo serum (Iiniinuit, alter-iu.

uuxjt, 110c; 05c, poätoaqneim eezri-jtuteir] neriibng Juin jmpoäuit, contra 8er

'jcutem fecic. l., 3. Z'. 9. l). (18 operirz nor-j nunojntione.

10) Diefen Weg hat öliiiilendrucii, hoert, yuncl, 'LN ll, I, 241.

cingefchlagen. Den Anfpruch auf ihre Unoerleslirhkeit läßt er weg_ und es .kann

auch dariiber gefiritten wrrdenf ob er hierher gehört. Doch fcheint cr nur in

feiner Ausdehnung auf rein rulpofe Vefchädigungen ein Ausfluß 'aus dem

Eigenthume. Die Parallclifirung mit der Körperverletzung diirfte hierin den

donellu. rechtfertigen.

- 10 *
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angedeutet werden mußte- das find die Befchrcinkungen unferes

Eigenthumsf welche theils aus dem Infiitute deffelben folgen- theils

als willkürliche Impofitionenf wie aereiiue, nuyerfiujeß, empbz-ten

sie etc., daffelbe bleibend afficiren"). Ihnen hätten fich ausgleichend

gegenüber geftellt die möglichen Erweiterungen unferes Eigenthums

durch Acceffionen jeder ArtF möge nun ihr factifches Dafein ohne be

fondere Privatwillkur durch das Recht dafür erklärt feinf oder mögen fie

wie andere Zugehörden- einen defonderen Erwerbtitel und eine befondere

Widmung bedürfen. Der Grund diefer Ungenauigkeiten lag in dem

gänzlicher] Ueberfehen der mit dem Begriffe des Eigenthltms vergefell

fäynfteten Subject-Objectivirungf in welche diefer treffliche Seln-iftftellec

darum nicht näher eingingf weil ihm fur feine Aufgabe das Axiom der

Untheilbarkeit geneigte. Die Sache nimmt in dem Eigenthume einen

reprcifentativen Charakter anf welcher das paffive Reehtsobject »felbft als

Träger von Rechten und Verpflichtungen zu betrachten erlaubt. Man

könnte zwar verfuclft werdenf eine folmekperfonenoorfiellung als eine höchft

gezwungene Reehtsdiclotung hernbzuwurdigenf befonders da ihre Willkür

lichkeit in mancher fpecieller Anwendungf in welcher fich auch-in dem

Rechte verf>)iedener Länder keine durchgängige Uebereinfiimmung zeigt 1L)

fich fchwer verkennen läßt. Sie ift jedoch fchon darum keineGrille- weil

fie nothwendig iftf in die Au egung unferer Willenserklärungen- ja in

die Zurechnung zur Schuld inn und Verfiand zu bringen und unferen

Rechtsverhältniffenf befonders aber unfecen Vermögensreehten fowohl Wir

kung- als defieindige Dauer zugeben, Sie wurzelt aber auch trotz aller

eingemifcitten Willkurliclokeiten in einer Grundvorftellungf wozu der menfch

liche Geift fich von feibft hinneigt, weil er fie nicht aufgeben kann, ohne

auf jeden Vernunftgebraucl) zu verzichten- fo daß in der Hauptfnme fich

alle Menfchen dariiber verftehen muffm.

Ob nach dem Fehlverfuche eines Schriftfiellers, dem unfere Wiffen

fehaft fo Ausgezeichnetes verdantt/ uns gelingen wird„ den bisher gerügten

 

11) So kann eine Pradialfervitut nicht über das Bedurfniß des herrfcifen

den Grundfiückes befiellt werden. Wird daher befonders bedungenf daß eine

Servitut auch zum Vortheile eines Nachdars ausgeübt werden dürfe- fo ift ein

folcher Vertrag nur für die Paciscenten und ihre Erden verbindlich und für

keinen Singularfuccefior, So ifi wenigftens die gemeine Meinung. Vgl. Glück

Vd. 10f Ö. 6447 Thibaut- Verf. Bd. 1f Abth. 1/ S. 11 flg.

l2) So kennt das rdmifme Recht keine Grundbefrhwerdenf welche jeden

Vefider zu einem Thun verpflichten f wohl aber das teutfche, und letzteres beur

theilt z. B. nach geendigtem Oiießbrauä) das eingeegte Feld ganz anderer als

das-rbmifme die kructue penäentee. Auch dariiber laßt fich fireitenf eb die

Meinung der Proculejaner7 daß die Form der Materie auch dann vorgugiehen

i"- wenn die letzte wieder hergefleilt werden kannt nicht den Vorzug verdient

Sehqbt hätte! da doeh die Materie als fungibele Sache leichter auszugleichen

1|. Ain wenigflen aber wird fich der gefunde Menfcifenverfiand in den Sah

finden- daß die Schrift dem Papier weichen mußf wodurch das eigenfie Eigen

thumt das literarifcim zerftdrt wirdf da doch die Griffe des Seßers keine Iliade

zufammenfioppeln, wenn fie nicht der Geifi Homers regiert. Diefes Eigenthum

fordert dringend eine Anerkennung von der Gefeßgebung. -
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Erklärungen eine befriedigendere zu fubftituiren) müffen wir dahin geftellt

fein laffen. Wir kehren zu dem Standpunkte zurück) von dem unfere *

Einleitung ausging. Bei jedem Rechte läßt fich feine Form und feine

Materie unterfcheiden. Die erfte liegt in einem Verhältniffe zur Außen

welt) in welchem die Perfon) als Träger der zuleßt für fie gefchaffenen

Rechtsverhältniffe) fich in der Gemeinfchcift mit gleichartigen Wefen frei

und felbfifiändig fühlt) fo daß es lediglich von ihrer Disrretion abhängt)

ob fie fich durch fremde Willkür zum Betten Anderer befiimmen laffen)

oder umgekehrt auf diefe Willkür einen felbfinüßigen Einfluß ausüben

will. Die Materie befteht in irgend einem fchäßbaren oder unfchähbaren

Gute) welches diefes Verhältniß zu unferer Verfügung fiellt und ohne

welches das Recht alles Intereffe rerlieren) daher das Subject deffelben

viel zu gleichgiltig laffen würde) um dabei zu halten. .Daß das Eigen

thum im weiteften Sinne fo viel als Herrfmaft oder Ma>jt ift) liegt

fäion in dem lateinifcloen) bekanntlich von äornns, alfo von der dem

Römer am nächfien gelegenen freieften priuatrewtlitijen SphäreLZ)) abge

leiteten Worte ciomininm, und ift nun) von bloßen Rechtsphilofophen)

namentlich von Hobbes). Adam Smith u. f. w.)„oft hervorgehoben

worden) jedoch ein Gattungsmerkmal) demfelben mit unferem ganzen Ver

mögen) als demjenigen) worin fich unfere Perfönliclokeit erweitert fühlt)

gemein) gleichviel) worin diefes Vermögen befteht) und wäre es das mu

fikalifche Talent eines Amphions) das Fels und Stein bewegte. Es

reicht daher nicht aus für das Eigenthum im engeren und eigentlichen

Sinne) deffen unterfcljeidendes in etwas Räumlichem) Feftem oder Pla

ftifchem befteht) wel>jes an den Einfall jenes Wihlings erinnert) der die

Baukunft eine gefrorene Mufik genannt hat) um eine ähnliche äfthetifche

Verfchiedenheit zu verfinnlichen, Das Eigenthum lift) wie man

will) ein Vermögen) das fowohl dem Rechte) als dem

Objecte nach) oder ein Recht) das fowohl der Form) als

der Materie nach) fo für fich befteht) daß es) ohne einer

Selbfithätigkeit von unferer Seite zu bedürfen und ohne

von einer ihren Eentrnlpunkt bildenden Pecfönlichkeit

abhängig zu fein) fortdauert oder mit einem Worte un

ter die Kategorie der Subftanz fällt. Das letzte Wort faßt

Alles in Einem, Aus dem Begriffe der Subftanz folgen jene Einfach

heit und Totalität) welche in der Idee des Eigenthums liegen) jene

Beharrlichkeit und Spontaneität) welche daffelbe als Phänomen bewäh

ren) womit eine ungefchmeidige Starrheic unverträglieh wäre. In der

Idee ift es untheilbar) fo daß es Jemand ganz oder gar nicht hat) und

daß es den Inbegriff aller dinglirljen Rechte umfaßt. Die diefer Idee

ftheinbar trotz-ende Wirkliäjkeit) welche Qui-elitären) alfo Unterfcheidbarkeit

und ein Hirben und .Drüden zu fondernder Theile zum Vorfchein bringt)

 

13) Vallh orn-Rofen) über Dominium (Lemgo 1822)) behauptet eine

andere Etymologie) feßt fich aber dadurch in Widerfprurl) nicht nur mit Juri

fien) fondern auch mit Philologen) z. B. Grotefend in Erfch und Gru

ber's Encyklopädie.

_h
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verfbhnt fich mit der erfteren dadurch) daß fie das intelligibele leßte Sub

ject auf ein Beharrliches unter dem Wechfel feine-x Gefialteir zu beziehen)

nicht umhin kann. In ihm bilden fich die Beftandtheile des Eigen

thums als Glieder aus einem vorangehenden Ganzen) welches einer durch

Abfonderung diefer Theile möglichen Verminderung gewiffe Grenzen fehr)

Über welche hinaus es als Phänomen verfchwindet und ftets der Mittel

punkt bleibt) welcher die davon nicht abgeriffenen) fondern blos abgefon

derten Befiandtheile trägt) anzieht und mit fich vereinigt14). Die ini-ee

in re verhalten fich zum Eigenthume) wie die Obligationen zur Perfön

lichkeit. So wenig die lehteren die Freiheit aufheben und zum Sklaven

machen) fo wenig zerftören jene das Eigenthum) als den Stamm) aus

dem fie ihre eigene Nahrung ziehen. Diefe Anficht bekommt jedoch erft

ihr volles Licht durch die nachfolgende Betrachtung. Die Erfahrung bie

tet uns ja befonders durch uachbarlime Bedürfniffe nicht nur eine unver

meidliche Wechfelwirtung zwifcinn Perfonen) fondern auch zwifclyen den

in unferem Eigenthume befindlichen Sachen) als wirklichen Dingen) wobei

die Perfon glcichgiltig ift. Auch dief e Wechfelwirkung kann niajt dem

blinden Zufalle überlaffen werden) wenn die Körper nicht blos als todte

Meffert) fondern als Güter neben einander befiehen follen.. um den er

-eeicihbaefien Grad dief er moralifmen Eoerifienz herbeizufiihren) bedarf

es theils allgemeiner Regeln )'j welche die nothwendigen Servituten beftim

men) theils miiffen fie einer Verträglichkeit üderlaffen werden) welche jede

diefem Zwecke anbequemte Uebereinkunft bindend macht. So entftehen

immer auf einer Seite zur Beförderung der Giiterwelt gereichende fowohl

Verminderungen) als Vermehrungen (vgl. die Note 9) citlrte lx. 3. Ö. 9.

l). (Le operi- nori nuuciutjone) jener qualitativen Einheit) die wir

als Gegenftand eines jeden Eigenthumsrechtes denken. So entwickelt fich

jene Spontane-fiat) wornach das Princip feiner Veranderungen in ihm

felbft liegt und in einer Kraft) zu leiden und zu wirken) befieht) deren

mit der Sache fortdauernde Producte in ?r Vernunft als inutuum 8.1

iutorium fich gegenfeitig ausgleichen könn n und fallen. Man darf alfo

die fogenannten jut-e iu re keineswegs als Verfiummelungen des

Eigenthums betrachten) wozu die Definition) welche das Wefen des

Eigenthums in eine ausfchließende und tmbefchrankte Dispofition Über

'eine körperliche Sache fehr) freilich gegen die Abficht ihrer Verthcidiger)

geradezu fuhrt) weil fie) buchfiäblicl) verftanden) daffelbe) als Phänomen)

in einen ungeftalten Quader verwandeln würde) der in der Zufammen

fügung mit anderen mehr Platz wegnimmt) als er felbft auszufüllen im

Stande ift. Kein Eigenthumsremt in der Welt gibt eine fo unbefchränkte

14) Dieß ift der Sinn der fchbnen Stelle des Paullus: [Leobe- (ilcimue.

eurn fnncium toturn redete-uni e336, edit-rn cum usurfruntua alienns est

(auch wenn die Nuhnießung daran einem Anderen gehört), quite neuste-occur non

ciaminii pat-ir (keine Verftiimmrlung des Eigenthums), nec] geri-itu- eit: nt

ein er iter (die das volle Eigenthum fo gut erfragt) als die Perfon dadurch)

daß fie fich zu einer Leiftung verpflichtet hat) nicht zum Srlaven wird)z nec

ini-o ciici, tatum inc-um e530, cuine non patent alla (earn alternate U56; bot:

ct Julien-ue: et ert rer-iu... b. 25. l). (lc- 7, 8.
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und ausfchließliche Befiigniß) daß der das Seine bewirthfchaftende oder

gebrauchende Eigenthümer darauf vornehmen dürfte) was ihm beliebt.

Wenn nun gleich *nicht alle diefe Befchreinkungen unfere Lehre berühren)

fo gehören .doch diejenigen hierher) welche aus dem Infiitute des Eigen

thums fo natürlichfließen) daß man fie) wenn man eine die Nachbar

frhaft nicht aufhebende urfprünglihe Theilung von Grund und Boden

vorausfeht) als vorbehalten und ausgenommen betrachten muß) und dieje

nigen) welche die Bedürfniffe der Coeriftenz) ohne Rückficht auf eine be

ftimmte Perfon) zum Beften des Eigenthurns willkürlich erzeugt haben.

In Beziehung auf die Servituten fagt daher ])011eel]118 fehr wahre*

Jura sunt, 111111111111, 11011 1111112111121, auc] qua..- io rebua 1101111111111.

1111131111111 (11111111111111, a0 deoeznßakjum 11811111 bebaut 111-011181- ea.:

oommoäjtntes, (111116 111110 yeraiyiuotur, qujbue j|1 11111- ciomioiorum*

Quint-ligne et 1111111211 1121-11111 0011111110110112 kuec- 'ita 0111111110'

outer-e 11011 11011231. (7, l1. 9. o. 21. 11111111. *

. Diefelbe Grundvorfiellung beftiinmt nun auch die Eigenfehaft der

Sachen) welche im Eigenthöm fein können. Sie-ifi theils eine natür

liche) theils eine rea7tliche. Die phyfifche Eigenfchaft i| die) daß fie

Körper feien und zwar im engeren' Sinne fefte Körper) welche durch eine

beftimmte Geftalt oder Begrenzung fich unterfciuiden laffen) und durch

ihre Dauerhaftigkeit unverändert von einer Hand in die andere gehen*

können. Daher find die fiitffigen) welche) wie die Luft-l) das Waffen.

wie das altteutfche Recht fich ausdrückte) keines Anfanges- oder nach dem:

alten römifchen Ritus keiner lie 'inMein-alu fähig) unter. der Hand»

zerrinnen) oder wie das Meer im Gegenfaß des Grund und Bodens keine.

bleibende Niederlaffung gefiatten) fo wenig) wie datt-Licht, und bloße)

wie die Electriciteit) der Magnetismus ?cmd der Galvanismus) durch 'as

All verbreitete und in keinen Raum einzufthließende Naturkrcifte- an.

fich keine möglichen Gegenfieinde des Eigenthums) wohl aber .einem Gee

brauchs te unterworfen dadurch) daß fie mittelfi fefieu) .in .unferem

Eigenth e befindlicher Körper eingefaßt werden) wie dieBl-unnen) Wei

her) die auf unferem Boden fließenden Bäche und fell-ft' der fonfi durch

Farbe und Gefchmack zu unterfcheidende Wein in ,Fcifierm *oder als wir

jene Kräfte durch fe|e Körper uns dienfibar gemacht haben)-.wie in der

Windmühle) dem electrifhen: Feuerzeuge) dem Btennfpiegel u. f. w.

Schon die fungibelen Sachen) felbfi wenn fie in trockenen Körpern beftehen);

machen in der Darftellung des Eigenthums die meifietrSchwierigieiten)

eben weil fie fich durch ihre Jndifferenz gegen jede Gefialt dem Fluffigen

annähern *und daher auf die Dauer nicht unterfcheiden laffen) fo lange

fie nicht durch Einfcloließung oder Haufen fpecificirt werden,

Der Grund hiervon darf daher nur darin gefucht werden) daß der

Verftandesbegriff der Subfianz nur an einem bleibend Geftalteten haftet)

keineswegs aber in einem vorwiegenden Materialismus. Dieß beweifen

auf der anderen Seite) wie ein alter Iurift richtig eingefehen hat's))

15) nice-ou., 1.11,-, 6. big. in der 11. 76, o, ee inan-u..
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nicht nur die organifchen Körper. welche ihren Stoff täglich ändern.

fo daß nach einer gewiffen Zeit nichts mehr von dem alten zurückbleibt.

fondern auch blos mechanifche Producte. da. wie er anführt. ein Schiff

daffelbe bleibt. mag es auch fo oft ausgebeffert worden fein. daß kein

Brct mehr von feiner erften Eonftruction übrig bleibt. Noch mehr aber.

daß man aua) blos intelligibele Ganze. namentlich eine Heerde. noch

vindiciren kann l6) . wenn fie gleich. nach und nach erfeht. zum größeren

Theile oder durchweg in neuen Stücken befteht. Aber freilich muß diefer

ciußerfie Fall. welcher das Eigenthumsobject bei einer Mehrzahl von .Kör

pern von diefen unabhängig macht. mit großer Einfchreinkung verfianden

werden. Ift namlich 1) diefes Ganze von der Befchaffenheit. daß es

nur einer befiimrnten. ihren Centralpunkt bildenden Perfönliwkeit inhcirirt.

fe daß ein' uebergang deffelben. ohne Vertretung diefer Perfon in ihrer

Kraft. zu verbinden und verbunden zu werden. für daffelbe auflöfend

und vernichtend wäre. wie befonders daraus erhellt. daß es nicht nur kör

perliaye Sachen. fondern auch areciita ,und domina umfaßt"). fo ifi

das der gerade Gegenfah des. Eigenthums. wie es bei den fogenannten

 

- nnieeersitutes juris, namentlich derzliereciitas und dem yeauliuiri der

Fall ift. Der Titel .io rei einäicatione wird mir den Worten einge

leitet: you Kreationen, queeo rio uiiireraitato yroporitae sunt,

subijoitur Kerio sjpgularuma-amurupetitiouis, und Julian fagt

in der li. 56. .bad attsdrürkliche: Äjuuiootio 110d ut Zregia , ita ei:

yaoulji ker-opfer est, keel reswicrZuias is, cui ieegatum peculium

ert, petet. Das Ganze muß alfo' rein nur aus disereten Körpern

befiehen. 2) Aber aueh das genügt nicht. daß diefe körperliche Mehrheit

einen Collectivnamen habe. welcher ausdrücft. daß fie der. dem fie gehö

rem. zu einem beftimmten Zwecke beifammen hatte. So können die or

momonro nor-ir, wozu Tarte. Segel. Anker. Ruderftangenu. f, w.

gehören. .nicht als Einheit. fondern nur. fpecififch vindicirt werden. ob

gleich mans im Wege fteht. fie in .einer Klage zu verbinden. Denn

fie find nichts für» fich Befiehendes. wohingegen ihre Vindication mit dem

Schiffe. keinem Anfiande-unterliegen würde und fie durch das Schiff mit

dem. was dazu gehört. fchon hinlänglich bezeichnet fein dürften l8). Daf

felbe gilt von dem Schiff und Gefchirre eines Landgutes. dem Hand

werkszcuge einesiProfeffioniften. Z) Wohl noch weniger ein Kramladen

oder das Sortiment eines Buchhändlereßwelche aus zu verfchiedenen

Waaren beftehen. um fie unter die gemeinfchaftliche Benennung einer

“ü "'41 - -

, n: ,. Z ill' -

16) kei* dann autam nationaler no' 'olurn singuiae rob yineiiceibuntrrk,

ae-.ci paare etiuui grogen. uinciioari komponius antivir. 16ern et. rio arme-ita

ei; (ie oquitio, coetor-'iaqua qua-e lc-rregntiru babontur. l., 1. s. 3.

1). ao rei riuciicatione. Die weitere Ausführung folgt in der l1. 2. u. 3. pr.

17) Ha f fe. im Archiv für die rioiliflifche Praxis Bd. 5. S. L1.

18) Hierauf fcheint wenigftenr-„die Vergleichung der 1.. 3. 8. 1. 1). (io

rei eine. mit l.. 44. (lo eeiotionibue zu führen. ivelelfe beide nur *darin zu

fammenfi-immen. daß der Kahn. als ein für fich befiehendes Schiffchen. nicht

zum Schiffe gehore und daher ein befonderes. einer eigenen Vindication bedürfti

ges Eigenthum oorftellt. : » .1 , .
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Größe zu bringen- die -ficly. auch in quali' gleich bleibt. Die Wanken

find nur zum Detnilverkauf beifamment fo daß das Losfchlagen yoc

kfßkßum kaum bei Erbtheilungen und Gantenvorkommen wird 7 fie re

crutiren fich nicht felbft und werden ebenfowenig dazu reerutirtf um

diefelbe fietige Einheit vorzufiellen. 4) Man hat fich alfo wohl vorzu

fehenf das in unferenlPandekten hervorgehobene Beifpiel einer Heerde

aussi-dehnen, Es beruht ohne Zweifel darauf 7 daß fie aus gleichartigen

Körpern befieht, die man in der Regel nur nach der Zahl unterfchel

det")- daß fie nur in der Mehrheit dieferqfiörper ihren Namen behält,

und daß* die Erhaltung. in derfelben der Zweck ihres felbfifieindigen Ha

*bens tft7 in welcher fie auch nicht feltenelegirt- verkauft- vermiethet oder

in usumtructum gegeben wird. Diefes felbfificindigeHaben kann

auehvon einem Singularfucceffor fortgefeßt werden und ifi- wenn er fie

kann kino in fein Vermögen bekommen hat 7 der Grund der Ausnahme,

daß der dabei gelafiene Nachwuchs und die trennbaren Surrogate als

einiY-*rleibt angefehen werden 7 wenn nicht ein Dritter darauf ein Recht

hat ). - » -* -

Daß _nun diefe Singuiariceit keine eigentliche Anomalie ift- das be

fieitigen diejenigen fchon oben beruhrten fungibelen Sachen- welchg aus im

Einzelnen werthlofen Atomem aus Kbrnern- Halmem Staubx beftehendx nur

in ihrer' Verbindung Größen oder Güter bilden. Getreide- ?Rehlx Heu

u, f. w. bidurfen- wie die Flfiffigkeiten- _einer Specification durch Ein

fqfien in Sticker Gebund„ 'KiffenF um fie als 'e'in'durcl7 mehrere Hände

gehendes Eigenthum zu bewahren" weläfes im bloßen Haufen nur fo lange

fortdauertX als diefes fich unyermifclyc erheilt- fo daß aus einer folehen

Veemifmung eine communio jo6i(]eu8 entfieht- welche nur für die gilt,

als deren' Eigenthum es entfianden ifix und gegen den dritten Erwerber,

der nicht das Ganze- fondern nur eine Nata davon an fich gebracht hat,

gar nicht wirktN). Dafielbegilt fogar von Goldftücken- obgleich diefe

einzeln ihren befiimmten Werth haben. ' -

Selbfi bei dem liegenden Gute endlich begegnet uns in unferen

Neäzcsqueumizey Ausdruck uniyeraitno fun-ii (le. 30. 1). familia..

dere-joe.). Es wird in Rürkfimt auf das Eigenthum für ein Ganzes

angefehen, welches in der Vindication einen eigenen Namen bekommt,

als Acker7 Wiefe u_ f. w. Nur tritt hier der erhebliche Unterfehied ein,

daß ,diefes unter dem generellen Namen familia, zu defien Wefen eine

_ e.- k x

,- .

- 7,-' 19) (eine: Heerde von 400 Schafen- von welcher 100 Stück abgegangeii

find y bleibt qualitativ daficlbeF oder noch immer eine Heerde. Sie i| nur bei

läufig ein Viertheil weniger werth. Dagegen ein Waarenlagerf aus dem bei

einer lebhaften Mefie die Seidenwaaren verfchlofien find und nur Varchent und

Leinwand zuriickbleiben- ifi nicht blos quantitativ- [andern auch qualitativ em .

anderes geworden.

20) Ei'. lx. 68. F. 2. l1. 69. n. 70, l). (Io oauiructn. b. 13. pr. (io

yignokibn.. Le. 2.1. 22. e16 [egatia 1., Z. 18. I. e13 iegatjf..

K1) l.. 31. l). loc-ui.



154 Eigeuthum.

befiimmte Begrenzung gehörtu). welche dem Orte. wo fich eine Sache be

findet. entgegengefebt wird. fortdauert und daher von der daffelbe als

Gut realifirenden fpecifiken Gefialt nicht abhängt. weßhalb das Grund

eigenthum von einer auf Nichteigentbum möglichen bloßen Niederlaffung

wohl zu unterfcheiden ifi 23). Dieß wird zu der ueberzeugting genügen.

daß das Eigenthum zwar nur an einer im engeren Sinne körperlichen

Sache haftet. daß aber damit der Verfiandesbegriff einer als discrete

Größe für fich befichenden qualitativen Einheit ftets verwachfen ifi. der

gleichfam feine Seele vorftellt. Diefes Subfiantivum. welches einer Ver

mehrung oder Verminderung fähig ift. ohne aufzuhören. es felbft zu

fein. verfchwindet. fobald die Sache als Zugehörde mit einer anderen ver

bunden ifi. .-

Die rechtlichen Eigenfchaften. welche dem Gegenfiande unferes

Eigenthums anileben. erwarten ihre vollftcindige Erklärung aus der ur

fprünglicinn Encfiehung diefes Rechtes. Es ifi ein Befiandtheil des Pri

vatrechtes. welches dem öffentlimen nachfiehen muß. .ins publicum

yraestnt prirato, lea loi politique cioit -gour-eruer lu 10i airile,

Im Allgemeinen ift davon ausgenommen. was durch das öffentliche Recht

dem Privatrechte entzogen. in Niemandes Eigenthum fein kann. nament

lich die unter dem Eollectionamen (iifiuj juris begriffenen res snokae,

nannte-e, reiigiaeae und von den res illlcoaoi juris die eommnoes,

publicat- ec uuirersitatis. Insbefondere aber trifft der Mangel der

natürlichen und rechtlichen Bedingungen des Eigenthums darin zufammen.

den freien ?Renfchen davon auszufmließen. Das Schattenbild der auf

daffelbe übertragenen Perfönlichkeit ift im Grunde doch nur eine Rechtsfiction.

obgleich fie zu den der menfcijlimen Einbildungskraft unvermeidlichen Il

lufionen gehört. ohne welche es keine für uns und unferes Gleichen wirk

liche moralifclje Welt geben würde und das Leben in der phyfifcijen Alles

verlieren würde. was ihm den Werth eines menfchlimen gibt. Ein mehr

als blos paffives Object taugt nicht zu einem folchen Automat. weil die

Rechtsfiction contra linkarena ginge oder eine widerfirebende Wirklichkeit

verdrängen müßte. deren Trog die Sclaverei in unferen europäifmen Staaten

auf die Dauer hat weichen müffen. Gerade weil der Menfch feines Gleichen

weit mehr bedarf. als der vernunft- und leblofen Schöpfung. und die

Millionen der in Zeit und Raum vorübergehenden Erfcheinungen. die

wir Menfchen nennen. der göttlichen Idee einer Menfchheit ange

hören. muß er in den Individuen fich ftets felbft angehörig bleiben. fo

daß ihre wechfelfeitigen Leifiungen noch weit tveniger. als die Benutzung

 

der durch das All verbreiteten Imponderabilien und Naturkrcifte die von *

dem Eigenthume geforderten trennbaren Subftanzen bilden. fondecn unter

22) lu 60. big. rie bi. 8., wo es am Ende heißt: ser] (unein- qui

cieru lieber 8110s fine., [ocus 'ern [euere yotest, qustenus (ieterruinetur

et cietinietur. l.. 5. (ie iegibus. [Die no.: lure gentiurn introciucta bella,

(list-reine gente., ciouiinia eiistincta, ugris termini positi etc.

_ . 23) l.. 14. l). (ie ucguirencio rer-um tioiuiujo. S. 5. F. (ie return (ii

etalone. ,
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. die Kategorie der urfache und Gemeinfchaft fallen. Daß in unferem ge

meinen Rechte. fo fehr diefes die Sclaverei noch anerkannte. aber auch

ausfchied. die Forderungsrechte den ftrengften Gegenfaß gegen das Eigen

thum bilden 24-). ift bekannt. Ich bin jedoch mit Haffe 2i) und

DieckW) der Meinung. daß die Behauptung keinen Beifall verdient.

daß in dem germanifchen Rechte diefc nothwendige unterfchied minder

fcharf hervortrete. Abgefehen davon. daß damit nicht viel gewonnen

wird. weil die Abweichung davon doch nur bei auf eine species gerich

teten obligationee mi (Lancia-n anwendbar bliebe. wiihrend fie bei

obljgutioneg aci faaiencium oder bei einem ciebituin genen-ig oder

quantitativ; fich widernatürlirh _erweifet. fcheint fie mit der alle dingli

chen Rechte vermittelnden Gewere und der die derivative Errverbung

beim Grundeigenthume bedingenden gerichtlichen Auflaffung in einem

fchwer zu vereinigenden Widerfprurhe zu ftehen. Wenn Bornemann27)

als Differenz des preußifchen Landrechtes hervorhedt. daß diefes perfön

liäyes und dingliäns Recht nur als zwei verfuuedene Stufen eines und

deffelben Rechtes behandelt. fo daß jenes die unvollkommnere. diefes die

volliommnere Aeußerung des fubjectiven Rechtes. jenes der Weg

zum dinglichen. diefes das Ziel zum perfönlirhen fei. fo läßt fich dagegen

erinnern. daß das in diefer Generalifirung liegende Wahre auch dem rö

rnifchen Rechte nicht fremd ift. welches alle ceffibelen Rechte als unkörper

liche Sachen unter dem in bonia mitbefaßt und keine der darunter be

griffenen Befugniffe als eine bloße Form und ohne Materie denkt. die

 

fich auf Geld reduciren lcißtW). Damit wird aber der fpecififche Unter- .

fchied. ob diefe Materie blos in der Zeit. oder auch in dem Raume lebt.

und ob fie eine gefunde Philofophie unter einem anderen Verftandesbe

griffe fich aneignen muß. fo wenig aufgehoben. daß ihre Vermifchung zu

der unwürdigen. alle Schwindeleien begünfiigenden Vorftellung führt. als

fei das Geld. das nur zum Ausgehen Werth hat und durch den noch

vergänglicheren Credit vollkommen vertreten werden kann. das Ding

an fich des Reichthumes und. wo nicht gar das höchfie Ziel des menfchlichen »

Strebens. doch die wahre Subftanz unferes Vermögens. Wie weit das

teutfehe Recht von diefer Vorftellung entfernt war. beweifet. daß in fei

nem Geifie der Engländer noch am heutigen Tage das liegende Gut

allein das reale Eigenthum nenntM). Mag nun auch diefe Anficht. be

vor fie fich gelciutert hatte. zu Einfeitigkeiten geführt haben. tvelme das

24) 0biigniionum substnntia nan in s0 conrisijt, ni. nijqnoci coe-prix

Fraser-nm, aut earejtutem rio-team kariert, sec] ut uljqllem "objet obatkjilgai;

a() cinniicim eiii-fuji] , 'el kariert-einen, 'el (irneotnncium. Vanille: in (e. 3.

1). (ia olli. er aationibue.

25) Zeitfchrift für gefchichtliche Rechtswifienfchaft Bd. 1. S. 20.

26) Erfch und Gruber's Enrvtlopadie Th. 26. S. 495.

27) Preußifmes Civilrcchf Bd. 1. S. 23.

28) Vgl. die in der Note 2) angeführten Fragmente.

29) Burke fieht es als eine der unfeligfien Richtungen der franebfifchen

Revolution an. daß fie dem beweglich en Reichthume über den unbcweg

lichen-das ucbergeivimt verleihe. Indeffen liegt das wahre öffentliche Heil nur

in dem Gleichgewichte von beiden und das Elend eines Volkes. das tn
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äomininm mit dem jrnperinm vermifchten) und manche Halbheiten

und Monfirofitäten des Feudalismus gebaren: gerade durä) diefe abgötti

[che Anhängliwkeit an Grund und Boden und den für goldeswerth ge

fchähteit eignen Heerd) verbunden mit der Zähigkeit) womit das fubftan

tielle Recht unter den wunderlichfien Formen fremder Benutzung und

Anfiedelung in der Eigensgew* bewahrt wurde) wird unwiderfprech

lich dargethan) daß der Teutfche) wenn gleich der Name erfi in fpciteren

Urkunden vorkommt) der Sache nach das Eigenthum von Anfang ge

kannt 39) und in einem Sinne verfianden hat) welcher daffelbe von

eigentlichen res orociitae nicht blos dem Grade) fondern auch der Art

nach unterfcheidet. Auch die vielen Lehn- und Kaufbriefe) in welchen

befondersRittergüter mit Grund und Boden und was dazu gehört)

gefucht und ungefucht) ob und unter der Erde) Wald) Waf

fer) Weide. Jagen) .Hagen u. f. w. übertragen werden) mahnen an

jene Totalität) die das Wefen diefes Rennes bezeichnet, Differenzen des

germanifchen Rechtes find zwar nicht zu verkennen und erwarten ihre

Aufklärung in Reyfmefis und Wilda's Zeitfchrift von Männern)

denen. als in diefen' Freche einheimifmer) der Verf. diefes Artikels nicht

vorzugreifen wagt, Nur beziehen fich diefelben nicht auf die Vorne

manrNi-be Theft-s) das perfonliche Recht als den Weg zum dinglicloen

und dasdingliche Recht als das Ziel des perfönlimen Rechtes zu betrach

ten. Denn fie treten ja gerade in folchen Eontractsverhältniffen hervor)

die nichts weniger als den Zweck haben) Eigenthum zu übertragen. So

zweifelt ein gründlicher Germanifi 31)) ob der Sah) daß die Gefahr der

Sache nach Abfchließung des Kaufes auf den Käufer übergeht) welchen

ein von ihm angeführter bayerifmer Schriftfteller aus Gründen der Ge

fehgebungsphilofophie dem Rechte und der Billigkeit zuwider erklärt) und

den auch fchon Hugo Grotius zu den oorninentia ini-ja ciriiia rech

net) die niht überall beobachtet würdenN)) dem teutfchen Rechte gemäß

 

 

.tz

folche) die Alles) und folche) die Nichts haben) zerfällt) ift gleich groß) mdgen

fie nun dem Gelbe) oder dem Grund und Boden leibeigen werden. Darauf

zwectt jene ciiujajo prininria ab) daß fowohl das Eigenthum als die perfdnliwe

Freiheit in Ehren bleiben) und fich wechfelfeitig Werth geben.

30) Rehf ch er's Beitrage zur Kunde des teutfchen Rechtes (Tübingen 1833))

S. 50. Dierk i. c. S. 480) 481. Der Menfch) nicht für die Zeit) fondern

für die Ewigkeit gcfchaffen) fit-cbt auch in feinen Vermdgensremten nach dem

Vefiändigen. Dafür bieten fich zwei Pole dar) nämlich der Erdboden) der nicht

verloren geht und Alles hervorbringt) und die edlen Metalle) welche die Zeichen

und der Maßfiab zu allen Werthen geworden find. Vor der Entdeckung von

Amerika waren die lehteren noch zu fetten) um ein bequemes Taufchmittel ab

zugeben) das alle Sachen ausgleichen und vorfiellen konnte. Die Idee des

Eigenthums mußte fich daher am Grund und Boden firiren) wie es im germa

nifchen Rechte gcfehehen ift. Damit hangt es auch znfamrnen) daß fogar Ge

bäude ) als zu vergänglich) zu den Fahrniffen gerechnet wurden) was übrigens

auch Reminifcenzen aus einem nomadifchen Zuftande gewefen fein können.

31) Gaupp in Revfeher's Zeitfchiift Bd. 1) S, 88. Vielleicht bedarf

diefer Sah auch nach gemeinten Rechte einer näheren Beftirnmung) worauf wir

aber hier nicht eingehen kdnnen. e

82) lusbelli er pacja. ela. ll. (7. 711l. S. 15.
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fei. obgleich dadurch das Eigenthum verändertwerden foll. Dagegen

bezieht fich der germanifche Grundfaß: Hand muß Hand wahren. un

ftreitig auf das Eommodat und Pfand. ungeachtet diefe Contratte keine

justa cjomiuii accluirencij tration find, Die hierher gehörigen Diff-recen

zen find wohl durchgängige Ausfliifie des Vorderfahes. daß der Teutfche

fich das. Eigenthum vermittelfi der Gewere nur als Gebiet. als Herr

fchaft über einen abgegrenzten Theil des Erdreiches und Alles. was fich

daran und darauf befindet. zu verfinnlicljen und zu verwirklichen ver

mochte. Dädurcl) bekam die possessjo fchon bei Ljegenftljciften eine mehr

empirifaje und im Verhältniffe zum gemeinen Rechte erweiterte Bedeu

tung. die von dem nicht unmittelbar aus ihr erkennbaren öujlnus, rem

aibj lrabencij. minder abhängig blieb. Es ifi vielleicht nicht'zu gewagt.

wenn man nach heutigem Rechte dem 001011118, welcher freilich gegen

den Cigenthumer beffer und vollftcindiger durch die Contractsklage gefchulzt

ifi. mindefiens gegen Eingrifie eines Dritten in feine Dete-ntion ver

möge der ledigen Gewere 33). die Interdicte zugcfieht. wiewohl *diefe

Abweichung von unferem gemeinen Rechte wenig bedeuten will. da er

fich die Interdicte vom Eigenthümer cediren laffen konnte. oder. wo

diefer abwefend war. durch eine Confiitution im Coder ermächtigt ift.

in deffen Namen zu klagen. Ebenfo wird man der in mehreren Infian

zen befiätigten franzbfifchen Praxis 34) beifiimmen muffen. daß der Eigen

thitmer. welcher aus dem verpachteten Gute iroctnz peucleutes oder

fonfiige utilien heimlich wegnimmt. als Dieb zu behandeln fei. obgleich.

da das [ui-tum nous et xioaoeaoiaois bei uns nicht mehr praktifcheine fnbtile Rechtstheorie daran zweifeln könnte. weil die true-cas vor der

Separation noch zu dem ihm verbleibenden Boden gehören und er alfo.

da er fich nicht an fremdem Eigenthume vergreift. kein forium rei

iysjuo, fondern eine bloße Vertragsverlehung zu begehen fcheint. Am

fiärkften ift die Abweichung beim beweglichen Gute. wo fie fich noch

particularreckjtlicl) erhalten hat. fobald diefes mit oder ohne Willen des

Eigenthiimers in ein fremdes Gebiet übergegangen ift. Zwar bleibt die

Unterfcljlagung anvertrauten Gutes. obgleich fie in der Regel fur ein

weit geringeres Verbrechen gilt. als der eigentliche Diebfiahl. wie es

f>jon der Ausdruck diedli>jes Behalten ankundigt. mehr als ein bloßer

Wortbrucl) und ift eine Beeinträchtigung fremden Eigenthums. welche

ja. ohne allen Vertrag. bei gefundenen oder den Dieben abgejagten Sachen

vorhanden ifi. deren Verläugnung die Gloffe zum Sachfenfpiegel dem Dieb

fiahl ..fafi nicht ungleich" nennt. Dagegen ijt die Auslegung wohl die richtige.

daß commodirte. vermiethete oder verpfändete Fahrniffe von keinem Dritten

vindicirt werden können. und daß wegen geftohlener und geraubter Sachen

nur die conäictio tui-lien anwendbar tft. welche den Beweis des Dieb

fiahles vorausfeht. jedoch in rem scxrjyia ift. fo daß ihr jeder Inhaber

unterworfen bleibt. der keinen Gewähren beizubringen vermag. oder dem

33) V l. Cropp in Hudtwalker und Trummefis criminalifii

"chen Veit.: gen Bd. 2. S.837. Note 5.

34) Marlin, rapektoiro Mt. 70i.
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die Gewere gebrochen wirbkö). Endlich aber gibt biefelbe Gewere auf

unfietef bewegliche Sachenl welche fich balddaf bald dort befindenf auch

vor ihrer Occupation einen Schuß7 welcher denjenigenl der fich daran

vergreifr, nicht blos wegen Gewaltthcitigkeit oder Injurief fondern- auch

wegen Eigenthumsbeeinrcaclotigung in Anfpruch zu nehmen erlaubtf dem

dieblichen Behaltenf namentlich gefundener Sarhem nicht ungleich, Daher

das Vergehen der Wilderei, dasf dem gemeinen Rechte unbekanntf Viele

als Polizeiiibertretung haben betrachten wollen. / .

Daß vie jut-a in re kein möglicher Gegenfiand unfereFEigenthums

findf folgt aus ihrer Unfelbfifiandigkeit, Sie leben- ohne zu leben.

diem sunt, 866. intczUiZonluk. Prädialfervitute find zwar mit dem herr

frhenden Grundfiücke in unferem Eigenthumef allein blos als arcefiorifcife

Qualitatenf welche diefen einen höheren Werth gebenl weshalb fie Cel

fus der gefunden Luft oder der fchönen Ausficht vergleicht, dura aliucl

.nur jut-a xzraeäiorum, quo-n praecija, qoaiiier ße bobeutia, ,ut

boojtag, Zalabrjtae, amyütocioao). In Beziehung auf das dienende

Grundfiuck erfcheinen fie als damit verwachfene parafitifche Pflanzen,

welche fich von einem fremden Stamme nährenf was dann auch von den

ubrigen Arten- namentlich der empbyteugjs, ßuper-ljcxies und rei-Zoos

gilt. Schon das vom Perfonenrechte entlehnce Wort Zee-fifa: druckt

eine Perfonendichtung aus. Das affive Object des Eigenthums wird fo

vorgeftelltf als ob es alle aus ihnZzu ziehenden Vortheile feinem Herrn

willig und von felbfi gewähre- und von Oiatur dazu gefchaffen fei. Durch

die Servitut wird es in diefer Spontaneitcit befrhränktl fo daß der Herr

etwas darauf leiden oder nieht thun muß. Die species juris iu re hat

das teutfche Recht durch die keucia er ieocio rie-joa fehr vervielfältigt

insbefondere aber von der Analogie des gemeinen Rechtes fich dadurch

entfernt) daß es auch Grundbefrlfwerden zuläßrf welche in einem Geben

oder Thun befrehen. Man ift jedoch davon znruckgekommenf die lehre

ren- wie es friiher gefchahF als sei-runter irn-js gerinanici zu bezeich

nen. Ihr Urfprung darf nicht in dem Vermögensremtef fondern mehr

in dem öffentlichen und dem davon ausfmließenden Perfonenrechte aufge

fucht werden. Wir verdanken fie meifi der Obrigkeit, alfo dem an die

Clientel der Plebejer und Freigelaffenen mahnenden Verhältniffe einer

perfönlimen Abhängigkeit7 mit dem Sachenrechte nur infofern verknüpft

nls fie gewöhnlich und zuleßt durchgängig mit der Grundherrlichkeit ver

bunden warf welche die auf fremdem Grund und Boden Angefiedelten in

die Lage verfehtef fich von dem rechten Eigenthumer vertreten und Ge

fehe vorfchreiben zu laffen, ?MancheX wie das-Befrhaupt, das Rauch

huhn und die Bedenf können noch am heutigen Tage die Natur einer

allgemeinen Abgabe nicht verleugnenf welche den Anfäffigen eines Di

firictes auferlegt worden. Noch mehr gilt dieß vom Zehnten und insbe

fondere vorn Blutzehnten, der überhaupt fich als eine in. Privathrinde

gerathene Staatsumlage dadurch ankundigtl daß er ohne befiimmte Mar

 

3'>Zdpfl teutfche Stats- den ts “ t Abt.lL S. 167 ,3e?) v.86.*l>. cie r, 8.“ m* “h gefäiiche h i .Fig
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kung auch von ungebailtem Lande gefordert wird. und jeder. wer davon

frei fein will. die Ererntion beweifen muß. felbfi da. wo die von dem

weltlichen Arme tcnterfiüßten hierarchifrhen Anfprticlje Widerfpruci) gefun

den und die Zehnten mehr aus der Gutsherrlicljkeit entfprungen find.

Andere. wie die Erbgulten. Erbzinfen. Landgarben. Laudemien. find frei

lich unverkennbare Vorbehalte ohne Bedingungen übertragenen oder blos

verliehenen Eigenthums. denen die 08113113 oanatitutiei nachgebildet wor

den find. theils um das Verbot der Zinfen zu umgehen. theils weil der

Teutfcioe außer den Städten an res creäjiae nur infofecn Gefchmack

fand. als fie. auf liegendem Gute radicirt. einen dauerhaften Charakter

annahmen. So verfchiedenartig aber auch ihr urfprung fein mag. fie

find dem Privatrechte anheimgefallen. wahre Reallafien geworden. welche

eine gerechte Gefehgebung nur zu firiren und für ablöslich zu erklären

vermochte. Sie konnten hier nicht unberührt bleiben. weil fie die Zahl

der unkörperlicljen Sachen fo vervielfältigt haben. daß die Streitfrage

entffanden ifi. ob das teutfche Eigenthum. wie das römifclje. auf körper

liche Sachen befchreinkt werden durfe37), Diejenigen. welche das teutfche

Sachenrecht auf die All-Einslehre der Gewere zurückfuhrenNI). müffen

diefen Salz verneinen. weil fich in ihr alles Eigenthumsrecijt aufloft und

verliert. wie im Spinozismus die endlichen Subfianzen in Gott. Aber

diefe Gewere ift felbfi kein durch Abfiraction darfiellbarer Begriff. fon

dern nur ein Schema. welches Begriff und Anfchauung oder Recht und

Thaifacije vermittelt und eben. weil es fich beiden anbequernen muß. durch

jede fefie Gefialt. die wir ihm geben wollen. feine Wahrheit verliert.

Es wird demGermanifien fo wenig gelingen. fie zu definiren. als die

Civiliften und Criminalifien je im Stande gewefen. von dern Befib oder

*dem Dolus eine umfaffende Saajerklcirung zu geben. da beide als

reine Thatfragen nur aus den umitcinden hervorgehen. Es gibt keine

Definition des (101113, als die.- er fei diejenige fubjective Seite des

Verbrechens. weiche den Thatbefiand deffelben vollkommen ausfüllt. und

dieß bezeichnet zugleich feine jeder Definition widerfirebende Vielgefialtig

keit. vermöge der er bei jedem Verbrechen eine eigenthumliclje Farbe an

nimmt. So ift die Gewere die objective Bedingung der Wirk

lichkeit eines jeden dinglichen Rechtes. der Durchbruch deffelben.

der feinen Begriff als Phänomen realifirt39). und fie kann daher die

37) Runde. Grundf. des teutfchen Nrivatrechtes d. 253. Dunker in

Reyfehefis .Zeitfrhrift S. 194. 195,

38) Philipps. Grundf. des teutfchen Privatrechtes z. 17.

39) Vielleicht ware es kein fchlechter Wie. wenn man der alten Vehmge

richtsordnung ein Wort abborgen und fagen wurde. die Gewere ifi der blin

kende Schein des dinglichen Rechtes. welcher für daffelbe unmittelbare Ach

tung einfldßt. fogar die von ihrem Herrn ohne feinen Willen getrennte beweg

liche Sache wie ein Genius begleitet. der den Finder an feine Pflichten mahnt.

feine vollfiandige Herrlichkeit aber. die jenem auf feinem Allode fihenden franki

fehen Edelmanne das bizarre Selbfigefiihl einflbßte. vor dem voruberziehenden

Kaifer. ohne aufzufiehen. nur die Kopfbedeckung abzunehmen. nur an einem

abgefchlojfenen Gebiete des Erdreiches offenbart und daher verdunkelt wird. fo
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fpecififchen Arten deffelben fo wenig verwifcljen) daß fie vielmehr) ohne

die eine oder die andere darzuftellen) fich in ,ein Nichtzuunterfcijeidendes

verlieren würde) das weder Sinn) noch Verftand hat) welche durch

fie zugleich befriedigt fein wollen. Mit Recht macht Reyf cher dar

auf anfmerkfam) wie forgfältig unfere Quellen z. B. die Eigens- und

die Lehnsgewere unterfcljeiden und wie ganz anders verhält es fich wie

der damit bei Fahrniffen. Ich muß daher auch hie: mit Djeckao) die

obige Frage bejahen) und finde unter anderen feine Berufung auf die

Artikel 15 und 32 des Sachfenfpiegels fehr gegründet. War gleich der

Gefällbercwtigte) auch wo ihm kein Eigenthum an dem belafietenGute

zukam) durch eine dinglirkje Anfprache (Gi-were) an lehteres gefichert)

welche ihm fowohl hinficljtlici) des Hauptrecljtes) als in Anfehung der

einzelnen fälligen Leiftungen zukamN)) fo war doch diefe von der Eigens

gewere fehr verfchieden) weil die legte ein frhon gegenwärtiges Recht

(felbft bei dem am meiften befchränkten Lehnsherren das i113, ajjeoarionem

aribuo jnuiantem iobibeocji, in welchem das i118, ren) alieontnm

fiuäicunäj wurzelt) begreift) während wir hier ein blos tünftiges Recht

auf keine Sache) fondern nur auf eine Leiftung oder Lieferung haben) die fo

lange fie an jedem Verfalltage gefchieht) die Eigensgewere des Gefäll

pflicljtigen an dem belafieten Gute unangefocijten läßt) und freilich ur

fprünglich mit dern) übrigens in neueren Zeitenin der Regel verfchwuu

denen äußerfien Rechte verbunden war) den' Anderen diefer Gewere bei

beharrlicher Wumigkeit zu entfchen 4i). Es war dlefes) wie bei dem

wieso!! jn p088e283i011Em "ex necooäo (Lern-eco, eine Singular

fucceffion in die Eigensgewere eines Anderen) welche von diefem erfi

verwirkt fein mußte) bevor fie eintrat. Daß auch folche dinglicije For

derungsrechte in den Urkunden zuweilen Eigenthum genannt werden)

beweifet für den teutfcljen Begriff fo wenig) als die uns in unferem

oorpng ini-js begegnenden Ausdrücke äolnjnium, ururkenator oder 861*

71111163 für den römifcijen) und ift dem Doppelfinne des Wortes Eigen

zuzufchreiben) das auch dem Erbe entgegenfteht. Es wird alsdann im

weiteften Sinne genommen) in ioclcijem man es fogar auf nomina aus

dehnen könnte) aufalles) was ceffibel) vererblicl) und Gegenftand einer

Befchlagnahme für die Gläubiger ift. ,Gefällberecijtigungen .können aller

dings) fo gut wie-'iServituten) mit einem wahren Eigenthumexalsxuccef

 

bald eine bewegliche Sache mit dem Willen des Eigenthümers in ein fremdes

Gebiet übel-geht. Mankqnn, von ihr) wie-bon der „pqrrereio des) Civilkechtes)

die fcheinbar widerftreitenden Sätze behaupten) poster-rio piurjlduru* fact-i

lindert, und postete-io plurininrn ex inte mutuatur. Daher gibt es auch

eine blos factifche Geweee des Diebes u. f. ev.) die nur einer fiärreren weicht.

40) l.. e. p. 481., Dieoon ihm angeführten Stellen halte ich darum für

glücklich gewählt) weil, bei dem doppelten Gegenfahedes Eigen ,auch gegen Erbe

dciswPekdrfchiebenheit fich am richtigfien zeigtm wo auch diefer Doppelfinn ver

m et. .- z,

41) Albrecht) die Gewere als Grundlage des älteren teutfchen Sachen

rechtes (Königsberg 1828)) S. 158) 168) 186.

42) Der Oiichterrfall der Gültgüter ift durchgrcifend ausgefprochen im ba

difcljen Landrcchte Art.)71_0, f. l1.
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forifche Qualitäten) verbunden fein und man wird wenig Rittergüter fin

den) die nicht mit folchen Zubehörden ausgefiattet wären. Daß fie aber

auch ohne diefe Verbindung von unferen Vorfahren) welche) wie fchon

envähnt4o)) die Beftändigteit ihres Vermögensrechtes nur im Grund

eigenthum zu finden glaubten) daher die Leibhaftigkeit oder lebendige Eee

fcheinung des Eigenthums in der Gewere nur durch Herrfäjaft auf einem

abgefchloffenen Gebiete zu verfinnlimen vermochten) welche dem beweglichen

Gute nicht den gleichen) durchgreifenden Schuh verlieh) und denen fogac

Gebäude nicht unvergänglich genug waren) um fie dem unbeweglichen

Gute gleich zu erachten) folche tiinfilicize und gewiß erft fpäter erfundene

Verfuche) Forderungsrechte durch Immobilifirung dem Schwerpunkte un

ferer Vermögensrechte näher zu bringen) mit dem Eigenthume für ein

Ding gehalten) 'ift fchwer zu glauben. Legteres war ja das gerade Wi

derfpiel) da der freie Mann auch freies Gut verlangte) und dadurch)

daß er fein Allod zu Lehn auftrug oder mit Zinfen und Dienfien be?

fchwerte) fo gut feine Sache herabzuwurdigen glaubte) als er feinen

Heerfchild erniedrigte. Das richte Eigenthum war .das Ebenbild einer

freien Perfönlimkeit) welches durch ein genau befiimmtes Forderungsremt

unmöglich repräfentirt werden konnte. Auch 0'. Z0. des fchwäbifchen

Lehnrechtes mit 0. 29. des Schilter'fchen jue femi- ollem. durfte hier

her zu beziehen fein.

Diefe Betrachtungen werden zu der Ueberzcugung genügen) daß das

gemeine und teutfche Recht im Begriffe fo zufammentreffen) daß fie fich

durch eine wahre Coalition nur wechfelfeitig ergänzen und modificiren

konnten. Fur den heutigen Gebrauch muß das neuere römifche Recht un?,

ftreitig die Grundlage bilden) nicht nur wegen feiner fchärferen und feuchte

bareren wiffenfchaftlichen Ausbildung) fondern auch weil die Abweichung n

des teutfchen Rechtes auf einem entfchiedenen Uebergewichte des nur in

größeren Befihthiimern darftellbaren nnbeweglimen Reichthums beruhen)

welches) durch das Aufkommen der Städte und ftädtifcinn-Gewerbe längft

verfchwunden) als eine Wahrheit nicht mehr tviederherztrftellen ift. Viele noch

fortdauernde Ueberrefte davon greifen in das Privat. und öffentliche Leben

der heutigen Welt fo ftörend ein) daß es fiir die Gefehgebung zur uner

läßlichen Aufgabe geworden ift) ihnen mit möglichfter Schonung erwor

bener Rechte eine Art von Athanafie zu bereiten) und die Zahl der freien

Grundeigenthiimer fo zu vermehren) wie es die intenfiv fiärkfie Pro

duction für die zugenommene Bevölkerung verlangt) wenn nach dem

völlig veränderten Begriffe des ebenfo gut auf ein Etabliffrment) als auf

Grundeigenthum zu radicirenden activen Staatsburgerremtes das alte

Recht im Geifte regenerirt werden foll. Diefe Krifis ift nicht erft von

geftern und darf keineswegs blos revolutionairen Ideen zugefmrieben wer

den. Die in Reyfchefis württembergifmem Privatrechte h. 256 ange

führten alten Landesordnungen) Refcripte und Statuten find gewiß keine

fporadifcloe Erfcheinungen und kommen auch inWanderen. Statuten und

i

54.,

43) S. Note 30- . j . .- .. xa.;

[u. 11
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Ländern vor") Wein auch vor diefer von der Gefehgebung 'zu 'erwar

tenden vollftändigen umbildung dürfen die Eigenthümlicifkeiten des teut

fchen Rechtes nur mit großer Vorficift) als noch beftehend) angewendet

werden. Ihr vornehmfter Gebrauch if't blos privatreciftlici) und particu

larrehtlich, Privatreriftlich) inwiefern fie als erworbene Rechte) die .man

wohl abfterben lafjen) aber nicht abfprccifen kann) die Krifis_ überlebt

haben) in lvelcher Beziehung_ ihnen gewöhnlich eine Privilegiennatur an

klebt) welche mit noch anerkannten Standes- und Corporationsreckften zu

fammenhängt. Particularreclftlich) inwiefern einzelne Seilze durch

Statuten erhalten worden find. Gemeinreclotlicl) kehrt fich dagegen das

Subfidiaritätsverhältniß um) und man kann *ihnen nur infofern prakti

fchen Werth beilegen) als fie das römifcife Recht durch glückliche-re Entwicke

lungen ergänzen) wo diefes uns im-Stiche läßt) oder wefentlich mit für

uns unanwcndbar gewordenen Befiimmtmgeti zufammenhängt) wovon wir

oben einige Andeutungen gegeben haben. Ob das in der jüngfien Zeit

 

.mit fo vieler Liebe betriebene Studium des vaterländifclfen Alterthums

eine befonders reiche Ausbeute der letzteren Art verfpriGt) tnüffen wie

erwarten und dahin gefiellt lafjcn,

i* Ueber die einzelnen Beftandtheile des Eigenthumsrechtes haben

wir uns oben' bei der Kritik der Definition Haf f e-'s-fchon ausgefprocijen)

daß wir es hierin rnit dem Donellus halten. 0111111111011 (indica

11111., qoio oomjnii [1112 'E1111 11111-188 .int quioqne, in cjuibu. 110c

j11. aonajvtat utquo 6011111111. .it kei, 1116111 ciominii jure 0111118.

bubeat. prima 111. tuoeoäue et yoaojäeoclae 1.2i, 812011111111 lit-era

jduoluruem fuel-j, 'ker-tja 1111311111 krneneiiclue 1113.- 01181111, 111.

nraoueii ab e111. 11.11 quotilibet. kaufte-mo 111. 1111131181161, (111111

nuenäire. Gewöhnlich wird es nur in das Recht auf die Subftanz

und in das Recht auf Gebrauch und Genuß zei-gliedern* Das Recht auf

den Befiß era et man überflüffig) weil diefer allein in den Stand feht)

über die Sub anz zu verfügen und die Früchte fich zuzueignen) und

fin) folglich von felbft verfiehe. Allein der Befih gewährt nicht

nur diefe_ *Möglichkeiu welche den-Zweck des Eigenthums keineswegs er

frhöpft) fondern 'er gewährt auch jene Ruhe) jenes Selbftgefühl) jenen

Stolz) welche der Sie auf eigenem Heerde und die Gewere* über be

wegliches und unbewegliäzes Gut einflößen) und durch jede Befihftörung

als das innere Meine fäfon angegriffen werden. Das Eigenthum beglei

tet aber die Sache wie ein Genius) fo daß jede Verlegung deffelben auch

ohne Vefih rechtverlehend wird) weßhalb fich aus demfelben auch der'

Anfpruch auf Unverlehlicijteit feines Gegenftandes entwickelt. Von dem

Rechte) die Subfianz der Sache zu verändern) umzufcifaffen) fie zu zer

ftören) ift das Recht ihrer Veräußerung) welches ihre Integrität voraus

-1-4) Schon das fkuttgardter Stadtrecht von 1492 verbietet die Benin-derung

der Güter mit ewigen oder unablbfigen Zinfen und Gülten: „denn follent die

füruß _alfo) wie bisher verkauft werden) fo kem es bald dazu) daß niemand

kein aigen oder zinsfrei Gut hie zu Stuttgardt funde." Die Landesordnung

erklärt dergleichen Coutrarte für nichtig und beftraft Käufer und Verkäufer.



Eigenthum.fehr und. fo weit fie gehtxjenes _Verfügungsrecht für ,dieZukunftent

zieht. fehr verfchieden. Auch der Ufufeuctuar iojrd- fieh 'jede ihm _nach

theilige Umgeftaltung der Sache verhitten. kann dggegen eine (Veräuße

rung nicht .verhindern Gleichwohl .keneeeqrq-deelieereee. :eiche-keit

Göfchen (i. e:: Ö.; 22x1.)- von denen im. Cigenthumsremte liegenden

Befngniffen ausfchließen. Denn .es liegt fehr lvefentlicl) in dem Begrifie

diefer bis zu ihrer fie übertragbar machenden Trennung innigen Vereinigung

einer körperlichen Sache mit unferer Perfon. daßuohne unferen Willen

nichts davon abkommen kann. Auch ift es ja gerade :das Unterfcheidende

von den bloßen irn-a in re, daß diefe nicht weiter veräußert. auf eine

Servitut keine neue Serviruten befiellt werden können u. f. w.. daß nur

der dem Eigenthume fich annähernde ususfruotur, abe: keine Pcädjgjfex

vitut ohne das herrfchende Grundfiück verpachtet werden darf.

Auch dasVindicationsrecht von dem unfchuldigen. Befiher gehört

hierher.. weil es von den Forderungsrechten. woraufnuifere aus _verbind

lichen Willenserklärungen oder zurechnungsfcihigeg Handlungen entfprin

gende Klagen gehen. weit verfchiedeir ift. z 7,-. *

Bei der Eintheilung des Eigenthurns in widerruflicljes: und un

widerruflichxs und des erfteren in ein folches. das. exe-une: oder ex_ 1W

aufhört4k). halten wir uns nicht auf.: ,da darüber _jedes Eompendium

Befcheid gibt. Nur die- Eintheilung .in vollkommener] ,und uuvollkomme

nes Eigenthum verdient nach unferem-Plane eine Erwähnung.. meilfje

heut zu .Tage von Civiliftennmd Germanifien einfiirmniggvermoifenwim.

welche dafür nur ein_ mehrzoder minder befchreinktes Eigenthrun griffen

laffen W). Theoretifch und hifiorifch_ müffen_ wirihnen beipfliwten. Naeh

dem von uns felbft hervorgehobenen lirbegriffe. kfdrvohl. des römifcheipals

des teutfehen Rechtes kann es allerdings nur» ein Eigenthnm geheimer-rel

rhes, den Llnfpruci) auf alle dingliclje Rechte. die- an 'einer körperlichen

Sache möglich find. _umfaßt und .in fich begreift. und_.di_efer_-Z-_dee_ ent.

fpriebt das Recht des Lehnsherrn mehr.,als das des Vafallen. weilxdie

Ausficht auf Eonfolidation. wie Dunker richtig_ entführt. eine. .in

demfelben gewurzelte _ift. wiihrend die Ausficht auf Appropriation auf Zue

falligkeiten beruht. Indeffeu läßt fich doch füridie Empi-rie .die Di

fiinction in die Doppelgänger cioiniuiam eiii-artour et utile in fo weit

rethtfertjgeti. daß man diefelbeü. welche nun einmal in unferer Juris

prudenz eiugebürgert find. nicht ohne Wahrheit geltenlaffen kann. 'wie

es Mittermaier und Maurenbrecher thun47).„ Das Recht des

Vafallen umfaßt eine Totalitcit aller zum Eigenthume gehörigen Befiand

theile. er hat den Gebrauch und die Nuhnießung ganz. und von der

 

 

 

45) Ein württembergifclorr Nechtsgelehrter hat die Materie gut behandelt.

blieb. (Zi-area, erneut. rio raciitn cioroinii [age-li. Driving. 1724. 4.

46) Vgl. Thibaut. eid. Abhandlungen S. 266_284. Lbhr. Maga in

Bd. Z. Si. 4. S. 487. [ir-ug. (io natura eioiuinii eiiraati et utiiis [au 0

ram. Hip.. 1828. Dunker. unter dominieren äjrc-.otuui et utiio in Rev

fcher* s Zeitfchrift Bd. 1. S. 177 flg.

47) Mieter-realer. teutfches Privatrecht s. 156. Maurenbrecher.

Lehrbuch des teutfchen Rechtes k. 188.

1]. *
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„mia peoycietaf--wieder das Recht- 'die Sache umzugefialtem ja ihren

Werth durch .darauf "gefiattete dinglime Rechte und Servituten zu verrin

gern- Verfügungen, welche erfi nach dem Heimfalle theils zu Erfalzan

fprumen berechtigen i theils ihre Kraft verlieren. Alle Rechte f deten Ab

ifonderung von dem Eigenthume möglich findf find alfof fo lange der

*Lehnsnetus dauertx in feiner Hand- und 'es bleibt nur das allein untheil

bare Veräußerungsrecht diefes zum Nußeigenthume gehörigen Inbegriffes

zurück, welches ihm mit dem Lehnsherrn- der es nur verhindern und

,bekräftigen- aber nicht 'felbft üben kannh gemeinfehaf-tlich zufiehti fo

daß nach urfprüngljck) teutfcloem Rechte eine einfeitige Veräußerung def

felben nur für -unwirkfamX aber nicht für unerlaubt und abfolut nichtig

*erklärt werden konnte. Auch ifi dem Lehnsherrn keine völlig unbefcln-änkte

Veräußerung feines Obereigenthums geftattetx da der Confens des lelzteren

wenigfiens dimnnöthig ifi- wenn die Veräußerung an einen (Lomjnn.

jnfericiri. (ronijiijonia gefchieht. Das Recht des Lehnsmannes fiellt

alfo das Phänomen eines clonainii empor-ia darF das man befonders

felt der Erblichkeit der Lehen »wegen [einer Selbftfiandigkeit wohl den

bloßen ill-k jo t0 -entgegenfehen durfte. Befonders aber fpricht dafür

das iblllallgemeinf felbft gegen den Lehnsherrn- zugefprorlnne Vindica

tionsrecht und ll. kenci. 43.: Zi pro e20, out oonira 811111 jucli

onturn fuer-it, 'el (min teurere-ein tnnnezegerit, äuemnmjo Francin

'ieniet .return non eit, etinrnäi port benefjoium anal-intui

äomjnd, teile erjt,*! na gi e20 onusnrn agents ineiicaturn Fuizeet,

et icieo ab 60 kleinen dabei-i onen-tet, Wer möchte hierin den tei

anne meiner-near et rie-bite.- der [e. 21. 0. rnancjati veckennen? _

Auch einen praktifchen Werth vermag ich jener Polemik nur hin

fichtlirh des Befißes nach Hofreclot- oder derBauerlehen- und der dem

age- reatigalio nachgebildeten rbmifchen Emphyteufis beizulegen. Hier

hat der Lehnsmann- wie fchon der Sachfenfpiegel B. 1 7 Art. 54 andeu

tet7 die Vermuthung für fah- er darf fich keine Nuhungen herausneh

men- Mühe bei der Leihe nicht vorgefehen waren- und alle ungewöhn

lichen Vortheile des Ei enthums verbleiben den Grundherrenf die hier

*auf *echtes Eigenthum- nd echte Gewere fiers eiferfiiclotig gewefen. Ganz

anders bei eigentlichen oder Ritterlehenl deren Uebertragung fiets einen

fo univerfellen Charakter gehabt hatf daß mit der Zeit unter unferen fich

in beiden gleich einheimifch fühlenden Optimaten Stamm: und Lehnguter

fiä) fufi zu gleichem Range erhoben *haben/fo daß 'unfere' Praktiker nicht

felten von den leßteren auf die erfieren argumentiren, Ob dem e-nylxr

tel-tn der auf dem Gcundfiiicf gefundene Schalz gebirhrex iii zwar von

jeher befieitten 4"), und ich halte felbfi die verneinende Meinung für die

 

_ 48) [Lerne-erbt in (komm. ni] 'kit.ln8t. (iolmcot. Conti. M272 qq.

Wreaanel. 0fin3a. 8]). xl. nr, 1, Wenn Lansing fagt: laif-Öt* non [ini-ent

pienucn (i0rnjnjun1, habe: tei-nen ntiler, Quinn keep-ente] olnniz kai utilities,

.leo in frnotu eit, ujye non , agentur nei ernpirxteutuni, non ati (i0

lujnuln, fo ifi das nur ein Beweis- daß ie allein lundbaren Begriffe von den

ei* s "Wucht" Lehm auf ihn7 wie frühe auf die Glofiatoren eingeivirkt und*
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richtigeh weil fchon ihre Aehnlichkeit mit der loc-atio aooäuotio einen fo

feltenen und ungewöhnlichen Vortheil ausfchließt. Dagegen zweifle ich,

ob irgend Gerichtshof An|and'nehmen würdex den von dem Vafallen

auf feinem Lehngute gefundenen Schas ihm ganz zuzufprechen. Nicht

einmal den Agnatcn wird es einfallen, darauf Anfprucb zu machen- denen

man ihn als Zuwachs zum Fideicommiß zufpreciyen müßtei weil ihn

auchder Lehnsherr auf keinen Fall vor beendigtem Lehnsnerus verlangen

könnte, bei deffen Dauer der Vafall fiets (Loo-ini 1000 ifi. 'Hätte man

bei unferen Edelleuten des vorigen Jahrhunderts, welche noch in ihren

Standesbegriffen aufgewachfen waren- umfrage gehalten- ich hätte eine

Wette darauf eingegangenf fie hätten alle gegen den Lehnsherrn und die

Agnaten entfäfieden.

Gern möchten wir die bisher entwickelten Anfichten noch durch die

Entfiehung, Gefchimte oder -geoesjs des Eigenthums bewahren. Je

reicher jedoch die für .die beiden Elemente unferes heutigen Rechtes h das

römifche fowohl als das germanifme- vorliegenden Vorarbeiten find- defto

mehr müßten wir beforgen, in ein Detail zu gerathenI welches diefen

Artikel zu fiark anfchwellen würde. Wir befchränken uns alfo auf die

Refultate.

Es ifi eine alte Streitfrage- ob das Eigenthum .ein natürliches oder

ein pofitives Recht fei- ob es von felbft und durch bloße Gewohnheit

entftehen konnte- oder ob es wefentlich Normen vorausfeßth welche zu

ihrer Giltigkeit einer Promulgation und zu ihrer Verbindlichkeit einer

Publication bedurft haben. Das Lehre ift unfireitig das Richtige und

eben deshalb müffen alle Fragen über das Eigenthum, auf die Gefehe

eines jeden Landes- als ncichfter Urfa>)e deffelben- zurückgeführt werden,

weßhalb ihm auch- froh der Auflöfung des clominjurn quicjtarjum und des

teutfäyen echten (CfigenthumsX auch in feiner heutigen Geftalt etwas Streng

rechtliches anllebtz das durch die allgemeinen Folgen befiimmt wirdf ohne

auf die befonderen Folgen Rückfichc' nehmen zu dürfen und fich in ein

entweder oder ohne Drittes auflöfi. Der Vernunftgebrauch unddas

Dafein und Beifammenfein vernünftiger Wefen in freier Wechfelwirkung

bringt Güter und Befißthümer hervorh aber kein wahres Eigenthum, das

nur durch ein-öffentliches Recht, durch einen von oben herab mtfcifeiden

den Gefammtwillen befefiigt -und vollendet werden kann. Eben deswe

gen ifi der Begriff drffelbenh wie Garde in feinen Abhandlungen über

die Verbindung der Moral mit der Politik gut ausgeführt hatt im Völ

kerrechte fo uneigentlich und fchivankend z weil es hier einzig auf Befib

und Friedensvertriigen beruht , welche, wie ein Vergleich firicter Ausle

gung! fo leicht durch unvorgefehene und unvorbedachte, durch eine neue

feine gemeinrecbtliäpen Anfichten getrübt haben. Von den Lehen fagt Böhmer

tjibtig: Zoljqo 'ee-alli ins ost 'i äaminij utilj. omnem omnjno e:

fenüo utjljcatem porcjpjenäi, frnctnequo ciujlea er naturoles, orijinnrjos

ec excrnorüinatjo. peroipjonclj, aoosque facienrli plono jako, ,Dem

Bauer würde eine neuentdeckte Mineralquelle- obgleich fie zu den fruotns ox

morcljnarii gehört* fchwerlich zugefproehen worden fein. Wenigftens hätte er

feinen Zins erhöhen müffen.
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Streitfrage die Wiederaufnahme des Prozeffes herbeiführende Verhältniffe

erfchüttert werden. Das einzige naturrechtliche Princip. woran es fich

anknüpft. ifi das unverlierbare Recht auf Datein. da des Menfchen Sohn

haben muß. wo er fein Haupt und die zu feiner Erhaltung als phyfi

[ches und moralifwes Wefen nöthigen Güter hinlegen kann. und da. die

Niederlaffung. die er hat. ihm entziehen. eben fo viel heißt. als ihm

giir keine geliehen. Allein die bloße Niederlaffung ifi noch_kein Eigen

thurn. das Recht auf Dafein haben Andere fo gut wie er. und die Nie

derlaffung kann die Anderen 'nur in fo weit verpflichten. als fie fich über

zeugen. daß er fie auch wirklich und beffer und nothwendiger als fie

braucht. So lange folche Conflicte. deren nau) Verfchiedenheit der Lebens

art zwifchen Jägern und Nomaden und zwifchen beiden und den Acker

bauern unzählige entfiehen müffen. als bloße Parteifragen einem

Sciuedsrichteramte oder gütlicizen Vergleichen überlaffen werden. kann kein

Eigenthum aufkommen. *und diefer Weg könnte zu Entfcheidungen füh

ren. wie die des jungen Cyrus. der den kleinen Knaben feinen weiten

und langen Rock ausziehen hieß. um ihn gegen den ihm genügenden

knappen des großen Knaben zu vertaufchen. Das Eigenthum kann daher

nicht aus dem der Autonomie überlaffenen Verhältniffe von Menfcl) gegen '

Menfä). fondern nur aus dem Verhältniffe zwifchen Bürger gegen Bür

ger. als Glieder eines gemeinen Wefens entfpringen. inwiefern fie fich

mit einer Hobbefifwen Refignation einer unbedingt und im Namen des

Ganzen durchgreifend gebietenden oberfien Macht unterwerfen. zugleich

aber fich für diefe Refignation entfchädigt fühlen. theils durch ihre Theil

nahme an diefem Ganzen. theils daß ihnen felbfi in einer zwar befchrcink

ten. dafür aber auch gefimerten. Sphäre ein Theil diefer von keinem Privaten

mit Erfolg durchzufetzendcn Macht zu Theil wird. Das Menfchenreäu auf

Dafein ifi nur in fo weit fruchtbar. als die Grundlage diefer Theilnahme

auf Grund und Boden zurückgeführt ifi. In dem Punkte fiimmt die

Gefchiwte des römifchen wie des teutfchen Eigenthums überein. daß ur

fpritnglich Staatsbürgerthum und Eigenthum Correlate waren. daß man

das Grundeigenthum auf eine Gefammtoccupation zurückführen muß. welche

ebenfo gut. wie in den morgenlcindifchen Staaten. die Einzelnen in bloße

Grundholden verwandeln konnte. wovon aber das Privateigenthum eine

durch Gefammtbürgfwaft gefchülzte Ausfcheidung war. welches eine aus

dem jmyerium über das Ganze abfiammende und ihm vergleichbare

Quicktime überträgt. durch ihren univerfellen Charakter der Volksgemeinde

fo wichtig. daß fie. fo wie fie nur durch eine Staatshandlung gefchafien

werden konnte. fo nur durch arena legiciini verändert und durch actio

nee 123i: verfolgt werden kann. So weit die Gefchichte reicht. begeg

net uns nirgends das Gedicht eines Naturfiattdes. Wir finden den Men

fchen nirgends vereinzelt. fondern überall in körperfchaftlicizen Verbindun

gen. welche gerade im Urzufiande im lebendigftetiBewußtfein hervortreten.

Die von uns vorausgefeßte Gefammtoccupation. gewöhnlich ciomjuium

...nine-ia genannt. woraus wir das Eigenthum ableiten. läßt fich freilich

auf keinen befiimmten empirifchen urfprung zurückführen. von dem wir

vielmehr. weil fie rationell das urfprüitglicize ift. abftrahiren dürfen. Sie
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wurde übrigens auf verfchiedene Weife möglich. Die häufigfte ift die

der Niederlaffung auf einem unbenußten. noä) herrenlofen Feldey um

eine Eolonie zu gründen. und die der Eroberung. welche im neueften

römifhen Völkerrechte noch fortdauert (et publicatnr kununu, qui ab

lrooijbue- capture 8-7049). Es ift aber auch denkbar. daß, wie die Sage

von Lykurg berichtetf die Bürger zum Zwecke einer radikalen Reform

beftimmt wurden. ihre unbewegliche Habe der Staatsgewalt als Gemein

gut zur Verfügung zu überlaffen. Eine folehe Refignation fcheint uns

fo befremdliciy daß w' fie kaum anders. als aus einem gewaltthätig

durchgeführten Staatsftreiche zu erklären vermögen. Allein wir müflen

bedenken. daß den Bürgern in den kleinen Republiken des Alterthtims

der öffentliche Geift viel naher lag. fich durch die erforderliche Zahl von

activen Stantsbürgern zu verftärkenÄ als jene Habfuckzt- die an Latifun

dien klebt- welche auch bei uns durch die gerechten AnfprüGe des Staa

tes auf die davon zu leiftenden Abgaben ohne Gewalt allmälig in die

fleißige Hand übergehen müffen 50). Genug. im romifehen Rechte leiten

uns auf jenen urfprung die anfänglich gleichen Ackervertheilungen. welche

die Sage denRKönigen Romulus. Numa und Seroius Tullius zufehreibt.

der fcharfe Gegenfatz von aZer pnblioutz und ager ykiratua, welcher

erfiere gewiß alles im Gebiete oder 83er roll-uvm! umfußtet was nicht

unter der anderen Eigenfchaft durch die Augurn und Agrimenforeri forg

fältig ausgefchieden und bezeichnet war ö'). Noch unfere fpäteren Quellen

weifen hierauf zurück- theils durch die eben (Note 22) angeführte Defi

nition des funäus, theils dadurch. daß von einem urfprünglichen Erwerbe

liegenden Eigenthums nirgends die Rede ift. mit der blos beiläu

fig erwähnten und als höchfk felten bezeichneten Ausnahme einer mitten

im Meere entfiandenen Infelß. ohne daß die näheren Bedingungen ihrer

Vefißergreifung entwickelt find, während fich über die Occupation herren

lofer beweglicher Sachen mit der feinfien Cafuiftik verbreitet wi d. Wir

find daher zum Schluffe berechtigt. daß das Anroden eines nifien und

49) Profeffor Mayer hat in der Zeitfchrift für gefeh. Rechtswiffenfehaft.

Bd. 8. Nr. 1. gegen da. Ende mit großem Seharffinnr gezeigte daß diefes auch

bei der im Feldkriegsdienfie gemachten Beute die Regel war und daraus

erklart, woher es kommt Maß die Qecupation feindlichrr Sachen theils quirita

rifches . theils nur natürlithes Eigenthum gewährte.

50) Wir erfehen aus biotiar. 8ic. l4. 12. und Tiiuoxciiae. l4. 3., daß

die Trachinienfer. naihd m fie einen ftacken Verl' an Volk erlitten. ficb an

ihre Mutterftadt Sparta vendeten. welche ihnen 'zehntaufend Mann zufthickte.

unter welche die atten Bürger die Aecker der umgekommenen theilten. Timoleon

theilte nach der Vertreibung des Dionofius in dcnentvblkerten Städten S -

tus und Selinuntium zum großen Vergnügen der alten Einwohner das

[o. daß 40.000 neue Ankdmmlinge. die er aus Griechenland eingeladen- ver

forgt wurden. Ueber die im Texte fogleieh folgenden Eintheilungen der Kb

nige vgl. bionxa. l-laiia. ]l. 7. ll. 76, 17. 9. kliniu., biet, nat.

ier-ln. 2.

51) Nici-uhr. rdrnif-Fie Gefehithte, dritte Auflage- Bd. 27 S. 146 fig..

und den Anhang über die rdmifche Eintheilung des Landeigcnthums und die Li

mitation S. 694 fig.

'
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undenußten Feldes im Stadt- oder Staatsgebiete nur eine youeßsjo et

113113 in jenem Sinne gewährte. welche als Eigenthum dem age: ent

gegengefeßt wird W), Der durch den Verkehr mit den Peregrinen ent

ftandene unterfchied zwifmen äomiojum quieitarium und bonjtarium

es fei uns erlaubt. die gewöhnliche Terminologie beizubehalten - erklärt

fich endlich ebenfalls aus dem in dem ganzen Rechtsinfiitute urfpriinglich

vorwiegenden publicifiifmen Charakter. welcher nur noä) als 11min auto

rilaaö") fortdauern konnte. nachdem er einem reinmenfchlichen. mehr

dem Privatrechte angehörigen Elemente einer nicht minderen Schuß an

fprechenden Güterwelt allmiilig gewicht-n war. in welches fich das Initi

tut zuleht verloren hat. ohne daß jedoch das durch feinen urfprung be

gründete. von der erzeugenden urfaciye unabhängige Einfache. univerfelle

und Beftcindige aufgegeben werden konnte und durfte. weläfes das We

fen des Eigenthums bildet.

Daß das teutfche Eigenthum denfelben urfprung hat. darauf weifen

die ältefien Nachrichten beim Tacitus (Eee-m. o. 28.) und Julius Ecifar

(äe 13. (X. 7]. 22.) fo unzweideutig zurück. als die .orte- Gothic-ao,

Äancjalicae, Bor-Znnäioae, die lere-a Julian ew., befonders aber die

Oeffentlimkeit. an welche der Uebergang des Eigenthums durch gericht

liche Auflaffung und Inveftitur gebunden war. Doch wir dürfen über

diefen Stoff einen fchon im Jahre 1773 W) gedruckten Auffah von

Iuftus Möfer. ..teutfcize Gefchiäne" überfchrieben. empfehlen. welche

uber die Schickfale des teutfchen Grundeigenthums und ihren genauen

Zufammenhang mit der Staatsverfaffung einen umfaffenden und fehr

belehrenden. ueberblick gewahrt. und enthalten uns um.fo mehr jedes

Weiteren. da wir das Eigenthümliche des teutfchen Rechtes fchon oben in

mehrfacher Beziehung hervorgehoben haben.

unter die vielen lichten Blicke. welche uns die jüngfte Literatur in

diefem lde eröffnet hat. gehört folgende Stelle Brackenhöffis bd).

welche u s fo angefprocizen hat. daß wir uns ni>)t enthalten können.

damit den gegenwärtigen Artikel zu fchließen, ..Betrachtet man Gewerke

als das Verhältniß der HerrfGaft in Beziehung auf dritte Perfonen.

aber nicht üb er dief e. fo muß ein Drittes vorhanden fein. welches

der Herrfmaft unterworfen. an dem. da hier von einer äußeren Herrfchaft

die Rede ift. fich etwas Körperliches finden uß.-Abgefehen davon

einfiweilen. daß das Verhältniß einer rechten ewere in einer fo engen

Verbindung mit dem Rechte fteht. daß es auch ohne thatfächliche Ver

wirklichung befiehen kane. wird hier darauf ein Blick zu werfen fein.

52) v. Savigny. Recht des Befihes. 6. Ausgabe. S. 216-224. S.

2P. Note t, l.. 115. o, (Io x7. 8.

53) Vgl. Ballhorn-Rofen l. o, S. 246 flg. ueber den unterfehied

iiberhaupt unterholzner. rhein. Muf. Bd. 1. S. 129. Zimmern.

rhein, Muf. Bd. 3. S. 311. unterholzner. Bd. 5. Nr. 1. Mayer |.

o. und in der Tübinger Zeitfchr. Bd. 4. S. 65-76.

54) Als Anhang zu der Flugfchrift: Von teutfcloer Art und Kunik,

Seitdem auch unter feine patriotifchen Phantafieen auf enommen.

55) Reyfchefis Zeitfchrift Bd. 3. Hft. 1. S. .
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daß diefe Verwirklichung nothwendig Raum erfordert; es fei nunj daß i
 

man diefen felber als beherrfrht denkt„ oder als dasjenigex worin fich der

beherrfcijte Körper befindet; denn wie follte z, B, derjenige/ dem ein Pferd

gehörtj feine Herrfcizaft über daffeibe üben j wenn es keinen Fleck auf der

Erde gäbeh den damit einzunehmen ihm geftattet wäre? - Daffelbe' gilt

auch von der Herrfrijaft des Menfchen über feinen eigenen Körper, und

jedes körperliche Rechtsfubject muß nothwendig irgend einen Raum für

feinen Körper in Anfpruci) nehmen können; aber die Herrfchaft in diec“

fem Raume fällt dergefialt mit feinem Dafein zufammenj daß fie gar

nicht als eine befondere Herrfcilaft hervortritt. - Indeffen gibt es Kör

perl mit denen fchon ein unabänderlich befiimmter Raum ihrer Natur

nach verbunden ift: die unbeweglicben. Herrfcioaft über unbeweg

liche Dinge ifk immer Herrfcijaft über einen befiimmten Raum und ab

gefehen von Statusverhältniffenl Anfprücijen aus Verlehnngen und fon

ftigen ForderungsrechtenX beziehen fich (abgefehen von Rechten an Mobi

iien) alle älteren teutfchen Verheiltniffe auf folche Raumherrf chaf ten:

Grundeigenrhumh Amtsreajte und fpäter Landeshoheit, Das Grundeigen

thum enthält feibfi die Gerichtsbarkeit über die Streitigkeiten der von

demfelben abhängigen Rechte von Hinterfaffen an den in feinem Kreife

enthaltenen Räumen und die Herrfcitaft über jeden Raumj auch die

über die in dernfeiben enthaltenen Körper. Ein folrher unabänderliä) be

fiimmter Raumf der den Immobilien eine Stabilität gibtf ihre

Identität nachweifr und ihren jedesmaligen Inhaber den Umwohnern

zur ununterbrochenen Beobachtung darfielitl fehlt den Mobilien,

Eine gewiffeNotorietät von einem dauernden Innehaben abfeiten einer

Perfon ift bei diefen fchwer zu erlangenf und fo erklärt es fichj daß eine

folche ni>)t7 wie bei den Immobilien der Fall, auf den Schuh des Rech

tes einen Einfluß hatte (verfteht fich nach den Begriffen unferer Vorfah

ren)l fondern nur das augenblickliche Dafein eines Mobile in der Gewere

einer Perfon dabei in Betracht kommty fo daß die Gewere von Mobilien

nicht als ein unmitteibares Verhältniß der Perfon zum Dinge erfcheint

fondern nur ein folchesj welches erft durch das Dafein in einem befiimm

ten Raumef an welchem ihr die Gewere zufieht, und vermitteiff der Herr

fchaft über diefen Raum- begründet wird 96)." 5mm,

56) Wie fehr diefe Stelle Brarkenhbft's zu der in diefem Artikel ver

fuchten genetifcifen Erklärung des Eigenthums ftimmtl bedarf keiner Ausführung. ,

Da übrigens diefer intereffante Punkt vielleicht zu kurz behandelt worden ift,

fo feien uns darüber noch einige Anmerkungen oergbnnt. q

Ob das bonitarifsoeEigenchum fo gut, wie das quiritarifcije fchon frühzeitig

durch eine petitorifcile/ in der Wirkung der Vindication gleichkommende Klage

verfolgt werden durftel ifi eine fehr befirittene Fragej welche wir den Gefchicljts

forfrhern überlaffen cnüffen. Verneint man fie - und man muß geftehenf daß

dirfe verneinendc Meinung fehr erhebliche Gründe für fich hat_ fo geräth man

freilich auf das abfchreckende Refultatl daß alle diejenigen Erwerbsarten, welche

unfere Elaffiker zu den natürlichen rerhnenl mit Ausnahme der Acceffion zu einer

fchon im quiritarifcifen Eigenthume befindlichen Hauptfachef kein quiritarifctjes und

folglich f da die ältrfirn Römer nach (Cajus kein anderes kannten* gar kein

wahres Eigenihum gewährten, So fchwer es hält, fich in die Vorfiellung zu
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"- * Eiger-than.. literarifches. artiftifches. technifches un

fcheidet fich von allem anderen Eigenthume nur durch feinen Gegenftand.

fil-lden. daß ein folcher Zuftand in einem nach Weltherrfcljaft und Welthandel

firebenden Volke fo lange fortgedauert habe. daß er fich zu den Zeiten diefes

Illrifien nur noch im Gedachtniß erhalten konnte. fo verliert fie doeh ihr Wider

firebendeö'. wenn man in Erwägung zieht. daß da der fpcitere unterfchird von

"os manclpj und nee manojpi nicht hierher gehürt. keine Art von Sachen von

dem quiritarifcizen Eigenthume ausgefchloffen war. daß die durch die Zwblftafel

gefehe befiatigte kurzdauernde ufucapion. welche Hume als Probe eines tarta

rifcifen Zufiandes irrig angefchen hat. wie die prneocriytio nllnnij3 des teilt:

feilen Reältes gerade die Hauptbefiimmung hatte. die natürlichen Erwerbarten

zu ergangen. daß das natürliche Eigenthum. ja das bloße Gebrauehsrecht nicht

mir gegen Diebftahl. Raub und Gewalt zu verfolgen war. fondern daß auch

die nicht quiritarifcilen Erwerbarten. welche die Bequemlichkeit und Lebhaftigkeit

des Verkehrs unerlaßlich machte. als iuatn erotica, welche nach ficheren Spuren

durch den Titel pro quo auch die urfprüngliwen umfaßt hat. frühzeitig nicht

nicht nur durch die axcoptio toi 'ee-elite' et trnciitae gegen den quiritarifchen

Caigenthümer gefchüht. fondern auch gegen Dritte durch die vario pubiioiana

geltend gemacht werden konnten. deren Urheber gewiß nur früheres Gewohnheite

recht befiatigt hat. endlich aber. daß. je naher feinem urfpl-unge. defio mehr

ie( dem Eigenthume der puvlicifiifcije Charakter einer dcm jlnpekjllln analogen

Privatgewalt des Bürgers. als folchen. wie es auch bei unferer die Hinterfaffen

ill der Volksgemeinde vertretenden Gutsherrfchaftder Fall war. als Hauptmerk

mal hervortreten mußte. welcher fich durch das uebergewieijt des an fich mehr

rdrivatremtlichen natürlichen Eigenthums zuleht in eine nucla autoricao, in eine

kbrperlofe Seele verlor.

Weit wichtiger als diefe Streicfrage ifi daher für die Rechtsphilofophie die

von Vraekenhbft fo richtig ergriffene ueberzcugung. daß die Bafis alles

Eigenthums fowohl nach dem joa qniritjnm, als nach dem echten Eigenthume

 

- der Teutfcljcn auf abgegrenzte Stücke des Erdbodens zurückgeführt werden müffe.

welche. fo fehr fie uns den Schauplatz einer ficheren. ausfcljließenden und unge

hinderten Privatrechtsfphüreim Superlativ gewähren. dennoch immanente Veiiand

theile eines fie garantirenden Staatsgebiet-es bleiben. Denn an fie knüpft fich

unmittelbar der große Gedanke. daß iroporium und ciamjniuln, wie der unver

gleichliche Grotius fchon geahndet hat. Zwillingsgeburten einer urzeugung

find. die fich wechfelfeitig bedingen. Diefe ueberzeugung laßt fich nun aus un

feren Quellen leicht nachweifen. Schon die Begriffe fancino, iooue, ykaecjjllm,

wie fie im Titel (io 7. 8. die Fragmente 60. 211. 198 zu entwickeln

fuchen. der umfiand. daß fogar Gebäude nur mit dem Grund und Boden.

worauf fie fiehen. wahres Eigenthum bilden. und daher dem Buchfiaben der

die ufucapion regelnden Zwblftafelgefehe nur kraft diefer Aeceffion durch Inter

pretation aggregirt worden find. weifen darauf zurück. Auch fpricht dafür. daß

Ulpian "kit, xlx. die nacli. in ltaiico e010. worunter gewiß keine bloße

poeaesoionea im Sinne er l4. 115, 801i. gemeint waren. an die Spihe der

re. maneipi ftellt. wahrend von beweglichen Sachen gerade nur Sklaven. Lait

und Zugthiere genannt werden. welche vorzugsweife zum Landbau gebraucht

werden, Auf diefe Beziehung hat bekanntlich Meermann feine Hypothefe

über den Grund des charakterifiifcljen unterfchiedes derjenigen Sachen gegründet.

welche nur durch eine quiritarifche Erwerbart Eigenthum werden konnten. und

es laßt fich noch weiter dafür anführen. daß die cribue urbnni geringer geachtet

waren. als die tribuc kostici, fo daß eine Verfolgung aus den legten in die

erfien als note. ceneoria galt. Gleichwohl ift fie darum nicht befriedigend. weil

fie unerklart laßt. warum gerade nur Sklaven und die naher bezeichneten Haus

thiere tea ldancillj waren und Schiff und Gcfchirr. Wagen. k flüge. Eggen

u. f. w. der gleichen Auszeichnung entbehrten. Ein weiterer und aherer Grund
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und was von jenem gefagt worden ift) hat auch von diefem feine völlige

Geltung) obfchon bei dem gegenwärtigen Standpunkte der Wiffenfchaft

. G1.

 

dürfte der fein) daß jene Sachen durch ihre Phvfiognomie und ungewohnte An

hänglicljteit an Haus und Hof am leichteften unterfcheidbar machen) wem fie

gehören und daher auch gleich Haus und Hof fich am meiften mit uns identi

ficiren) während die wild- und landfremde Natur der Kameele und Elephanten

einer f en Zugehörigkeit zu widerfireben fchien) deren .Tilgung oder Lostren

nung es befonderen Ritus bedurfte. Doch diefer Grund fei) welcher er wolle)

es genügt) daß bewegliche Sachen in einem Zeitpunkte) welchen man das Mit

telalter in der Gefchicljte des römifcijen Eigenthums nennen könnte) nur in we

nigen Ausnahmen dem in quiritarifchem Eigenthnme befindlichen Grund und

Boden gleich geftellt wurden) um darauf zu fchließen) daß man -fie urfprünglich

nur als Güter und Vefihthümer) die der Menfch in den Staat mitbringt und

die diefer) als den Bürger nicht berührend) der Privatautonomie überläßt)

und nicht als jtrenges Eigenthum) das erjt der Staat fchafft und gewährt)

angefehen worden find. Erft aus einer Verfchmelzung beider Anfiihten ift das

heutige Recht entfianden.

Ein Ebenbild von jenem cioniininni saniert des Eaius ifi der unterfchied

zwifcben äornininm (iii-Sodom et utjie, bekanntlich von den Gloffatoren (zuerft

bei buignrus vorkommend) erfunden) übrigens frhon in Urkunden des 13.

Jahrhunderts gebraucht und fo fehr aus Sachgründen hervorgegangen ) daß man

die nun einmal eingebürgerte Terminologie nicht wohl verbannen kann) ohne in

Wortftreitigkeiten zu gerathen und um eine pafiende Terminologie verlegen zu

machen. uebrigens ifi die Polemik gegen diefelbe nicht neu) und wenn man

Zenicenborg, meciit, fiese. 2. ni. 1, I. 4., Hommel) Reden über

Mofcov. S. 357) Vuddeus) in Zeperniks Abhandlungen uber das Lehn

recht) Kadi, (ie Err-onen ciiujojone (Lomi-iii in (Iirectnm et. ntile, Semler)

in Zepernik's Miscellen Th. 2) S. 367) vergleicht) fo wird man finden)

daß bei diefen Schriftfiellern frhon diefelben Gründe aufgeboten worden' find)

ohne daß fie in der Doctrin und Praxis Glück gemacht haben. Daß ich ihr in

Beziehung auf Vefis nach Hofrecizt beipflichte und das Verdienfl einer Berich

tigung zugefiehe) habe ich frhon gefagt. Man darf aber auch nur wenige Eo

lonatrechte des teutfchen Bauern ) welcher) wie der ufufructuar und Locator) in

der Regel wegen jeder Veränderung der Geftalt der Sache den Gutes-herrn zu

begrüßen fchuldig war) dem Rechte des Vafallen bei eigentlichen Lehen gleich

ftellen) wenn er gleich fo wenig vertrieben werden konnte) als ein tüchtiger

Erbe und in der Regel gegen Erlegung des Handlohnes ein noch freieres Ver

ciußerungsrecht hatte )- als der Vafall. Allein der Fehler der Glofiatorcn war

nur der) daß fie die ihnen näher liegenden eigentlichen Lehen zu ausfchließend

im Auge gehabt) übrigens wohl begriffen haben. Daß dergleichen teutfcljrecilt

liche Anfichten bei ihnen nicht fo fetten find) darüber brauche ich nur an den

Spruch des Baldus zu erinnern) guperioritatem innerer-ers rerrirorio, oiouti

nehulnm pnlncli. Vefonders in der jüngft vergangenen Zeit) naahdrm die durch

die veränderte Art) Krieg zu führen) unnüß gewordenen Lehndienfte großentheils

in Abgang gekommen find und vom Lehnsnerus außer (Zeremonien nichts übrig

geblieben) als eine Modification des Eigenthums) hat die Eintheilung eine noch

größere Realität für die Phenomenenwelt) welche in praltifchen Dingen fiatt der

Wahrheit gelten muß) gewonnen) und es wird vergeblich fein) das Ruiz-eigen

thum auf einen bloßen ususfructuo zurückführen zu wollen) der) als uousfructus

jut-ir germanioi, wi es Hejneccjus) Sthilter) Möller u. f. w. ver

fucht haben) ausgezei net) gewiß noch eine weit ärgere Mißgeburt heroorbringt.

Die Verfafier des badifchen Landrechtes (Zufalzartikel 577. a. i". und u. n.) wer

den alfo nicht zu_tadcln fein) daß fie Schade) neue Gruben und andere außer

ordentliche Nugungen dem Vafallen zugefprochen haben.

I
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undderGefeßgebung es erforderlich fcheint, den Beweis einer Behaup

tung beizubringenf _die eigentlich keinem Zweifel unterworfen fein kann.

Sehen wir als bekannt und fefifiehend vorausx daß alles Eigenthum

infonderheit das Eigenthum an beweglichen Gegenfteinden7 feinen lebten

Grund in der Arbeit findet- fo bedarf es keiner weiteren Nachweifung

daß dieß eben fowohl von der eigentlichen Hervorbringung durch Arbeit,

 

als von der Bearbeitung Niemandem angehbrender Stoffe gelte- während

das Eigenthum an eigenen Stoffen nothwendig eine Arbeit vorausfevtt,

wenn diefelbe auch nur in der erfien Befihnahme beftehen follte. .

Daß es an' materiellen Dingen eine Hervorbringung im eigentlichen

Sinne nicht geben könne , ift an fich klarz was in diefer Beziehung eri

fiirt- ift feit der Schöpfung der Welt und in Kraft der feitdem unver

anderlicl) beobachteten Naturgefehe vorhanden; das Hbchfie- was dem Men

fchen auf diefem Gebiete zugefcanden werden kannt ifi die Auffindung

neuer Gegenficinde- die in den meifien Fällen eine bloße Wiederauffin

dung ift. Defio unbefchrcinkter waltet hier die Möglichkeit der Bearbei

tung ob und von dem Ausftre>en der Handy durch welches eine reife

Frucht in Befiß genommen wirdX bis zu der miihfamfien Bearbeitung

eines Bergwerkes ift der Menfci) in ungezcihlten Formen thiltigF um die

Erzeugniffe der ErdeaufzufuGem zu vermehren7 zu fichern und fich anzueig

nen. Allein außer der Arbeit, durch welche ein Gegenfiand uberhaupt erfi her

vorgebracht/ oder gefialtet, oder in irgend einer Form brauchbar gemacht wird,

ift noch der Wille des MenfGen erforderlichX den hergeftellten Gegenftand

für fich zu haben, um das Eigenthuni heroorzurufen, Diefe Nothwen

digkeit ift in der doppelten Natur des Menfchen begründen nach welcher

alle menfcloliche Thcitigkeic fich nur dadurch fruchtbringend zeigt- daß die

Kräfte des Geifies und des Körpers zufammenwirken7 um einen beftimm

ten Erfolg hervorzubringen. Die höwfte geifiige Anfirengung- fo lange

fie reingeiftig bleibt f hat keinen Erfolg für die GefellfGaft, denn fie ifi

von Geift zu Geift nicht mittheilbar- und der Körper allein ift an fich

gar keiner Thätigkeit fähigi ,es bedarf des Willens- um denfelben in

Thätigkeit zu felgen und diefe gegenfeitige Einwirkung in ihren unzähl

baren Abftufungen bildet die Gefamrntheit der menfwlicizen Thätigkeiten.

Wer eine Frucht bricht und fie fallen läßt, erlangt ebenfo wenig ein

Eigenthum daranf wie derx welcher ein Feld mühfam bearbeitet- wenn

er dabei gar ni>7t den Willen hat l die Früchte feines Fleißes zu ernten.

Hierin liegt der Gcund- weßhalb nicht durch jede Arbeit Eigenthum er

zeugt wird; doch ift auch andererfeits ebenfo wenig der Wille allein aus:

reichcnd- um Eigenthum hervorzubringenf denn es kann derfelbe vorhan

denf aber rechtlich unwirkfam fein.

Die Römer kannten diefen lebten Grund des Eigenthunisl wenn

fie fich deffen auch nicht naher bewußt warenz fie faßten denfelben aber

in der befiimmten Form der Befihergreifungx als welche alle erfie Ar

beit fich deirftelltf undx mit natürlichem Tarte ihr Recht den Bedurfniffen

anpafiend- heben fie das Verzeichniß der Arten7 Eigenthum zn erwerben

mit der 0oouloati0 anl welche ebenfo gut- wie die Zpeoificatio, Arbeit

vorausfeht- und prüft man ihre Theorie nach den gegebenen Grundfäßen
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fo wird man diefelbe 'durchausfx-trnfeqtfent ßndenxwenn*: gleich ihr' (lot-ii

vin-11- Feierlichkeiten erheifchtez-“die fich- mehr auf den (Beweis-x 'als-den

*Begriff des Eigenthums :bezieb-"nx Daß* diefe-lden auch die* Herborbrin

giirigjals' Eigenthumsquelle kannten- gehtaus ihrer Lehre über die pin

tm derSclaven und der Thiere hervorx wiihrend" allerdings *die nach der

Analogie 'der phyfifwen-*Hecvorbringung zu beurtheilende etfilge ?Pro

duction in ihrem Reclnöfhfteme-noch keine Stelle-ifandx7 'ivcil -keine. Ver

anlaffung hattent fich damit zu befcheiftigen-'Ö obfchtln“ es- bei ihnen Buch?

'händler gabl und nach den-bekannten Epigrarnmen des Nkartial es keinem

'Zweifel unterliegt- daß der, .Autor bei der'. Verkauf der-Abfthriften feiner

Werke pecuniäres Intereffe gehabthat.: - b' x -'_.? ' ' VKU'

' Es liegt in derxNaturdec Sache 7 daß ein-.Verhciltniß erft dann'

für die Rechtswiffenfchaft wichtig wirdx 'wenn daffelbe im Leben [ich gel

'tend/nictclht und mit nichtabzuweifenden Anfpxuwen_ feine Stelle in der

'Reihe der Dinge erkämpft. Nichts 'ift daher natürlicher-h als daß vom

literarifchen Rechte indem ganzen Mittelalter' nicht die Rede ift/ und

wenn das intereffante Factumf welches Lamnrtine vor Kurzem zuerff

triittheiltcex gegründet ift, daß Dance einen Band feiner Werkeder Bi

bliothek von Azerra übergabf wo derfelbe mit einer eifernen Kette ange

'fchloffen wurde7 fo möchte dabei doch nur an die Bewahrung feiner

Anfprüwe auf die AutorfGaftf nicht aber daran zu denken fein, daß fich

der berühmte Dichter auf diefe Weife den pecuniäten Ertrag feiner Air

beit habe fichern wollen. '

Erft nach der Erfindung der Buchdruckerkunflh welche die mechani

fche Vervielfältigung eines Originals mit gleicher Brauchbarkeit ermög

lichteF und mit der weitern Verbreitung literarifciyer Bildung gewinnt auch

das literarifche Recht Bedeutungf wenn gleich eine geraume Zeit verging

ehe man fich der eigentlichen Natur deffelben deutlich bewußt wurde.

Allgemein wurde das Unrecht empfundenf welches darin lag- daß ein *un

berechtigcer die Früchte von der geiftigen Anfirengung eines Autors durch

eine blos mechanifche Handlung fich aneignetef und bereits Luther

eifert bekanntlich auf das Entfchiedenfie gegen die Nachdrucke" allein die

Aufgabe blieb ungelöft- wie diefe neue Erfcheinung in das beftehende

Rechtsfyfiem eingepaßt und eingefügt werden können' Die Iuriften *flan

den wohl damals fqon- wieoft noch jeht- dem-praktifckfen Leben zu fern,

als daß fie des neuen Gegenfi-andes fich hatten- bemeifiern follenh und fo

finden wir- daß man- die “Frage nach der Natur des Rechtes auf fich

beruhen ließx ohne doch den Schuß der Betheiligten- zu verfäumenh- wel

cher durch Verleihung von Privilegien und mehr oder weniger allgemeine

pvfitive -Naclydrucksverbote gehandhabt wurde.“ ?Ein neuer Grund zur

Verwirrung der Begriffe lag darin- daß viel feltner die Autorenx als -die

Buchhändlerh welche zunächfi und? am empfindlichften durch den Unfug

des Nachdruckes betroffenwurden- die-Hilfe der. Regierungen in Anfpruch

nahmen/ fodaß weniger “das Autorreclht- als das erft aus dem Autorrechte

entfpringende Verlagsrecklt des-gefehliwen Swulzes- bedurftig und würdig er

fchien. Nur aus diefen' umftande und daraus- daß bei der Abfaffung

der Gefehe vorzugsweife Buchhändler zu Rathe gezogen wurdenl 'tft es
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ernann- dafizxfdwohl *in* der [ächfifeiren als preußifwen Gefeßgebztngj

weniger in der von Oefieerzeich„ daa-Verlagcirecht vor dem Rechte des

Atltoxs-.begnnfiigt erfaheintz und daßhxnxzdnrcl) den natürlichen Zwang

der Vexhältnijfe .das Rechtder Verfafierzzin. feineeGeltung geblieben ifiz

indem »fait beiläufigädie genannten Geießgehungen- das Recht des Autors .

an feinen _Geifiesergeugnifien als das_._uc_fprnngli>)e Recht anerkennen.

z» Inzwiwen ..hatte fich gleichzeitig mit der größeren Bedeutung des

Buchhandels auch der Nachdruck gehoben und vorzngsweife in Süd

-ztentfwland offenen .Schuh und Begünftigung gefunden, obfchon derfelbe

gnrhin allen übrigen Staaten 'ls Reprefialie .theils fiillfchweigend, theils

ausdrücklich gefiattet warz fo daß _ohne den glücklichen Umfiandf daß der

rcntxwexBuwhandel 'fich nach befonderen Formen ausbildete und Anfangs

in' Frankfurt, dann in Leipzig 'einewMittelpitnk-t fuchte und fand'f und

daß *hier in Betreff des Nachdruckes ficenge. Iufiiz gehandhabt wurde,

eine gcinzliche Auflöfung und ein Zufiand der “Rechtlofigkeit eingetreten

[ein wurdez wiederfeibe, bis in die neuiae Zeit inItalien geherrfcht 'und

diefes" einft z,literarifch fo Bedeutende Land* urn Jahrhunderte zurückge

[exit hat. . x > .4 - 4 z

„NA , Gleichwohl hatte wiihrend jener Zeit; woalleiiiechtsbegriffe in Frage

ge eilt wucdenz auch der Nachdruck foxinäihtige Vereheldigetgewonnern

daä *in* der teutf en Bundesacte nicht mehrz wie friiher in den Wahl

capitulationen Kaiec Leopold? ll. und Kaifer Franz ll.. vom Eigenthuine

dei- Autoren z fondern nur 'noch von 'Retina-n derfelben und vom nothwen

digen [Schuh derielben gegen den Nachdruck die Rede war. '

Nach Annahme der Bundesacte gingen zwei und zwanzig Jahre vor

überF ohne daß für die Scinichtung diefer Frage von Seiten des Bundes

tages irgend etwas von Bedeutung gefchehen wäre- da der Bundesbefchluß

vom 6. Sept. 1832z obwohl derfelde durch die Gleichfiellung aller un

terthanen teuticher Bundesfiaaten_ für die vdlkerrechtliche Anerkennung _des

literarifclnn Eigenthnms von Wichtigkeit ifiz doch inBeziehungauf den-Schuh

defielden beinahe für einen Ru>fchritt angefehen werden kann, weil ec dar.

aufz daß in Württemberg: ein gefehlicher 'Schuh für das ,literariiclpe

ciigenthumniciyt befiand, keine Rückficht genommen und fo die ,Schrift

fieliec allerziibrigen tentfclden Länder den Plunderungen der dortigen *Naeh

drucker bios gefielitghaxte. E durch _den-_weiterex Befchluß vom, 2,

April 1835 wurde diefer .Fe "er nerbeffertz das :literarifwe _Recht als

Eigmthnmzeiusdrinflici) und bald darauf, arn -5. Nov. 1835 „ anerkannt,

daß der Nawdruä in ganz Teutfwland als. durch ,den Befchlnß vom

2.- ,April pofitiv verboten angefehen werden _follnz Ein weiterer bedeuten

der* Fortfchcitt gerfchah durch ,den Bundesbeichlnß vom 9. Sept. 1837'z

dnrch welchen eine* fefie Bafis für die wifienfciyaftliwe Fortbildung :des

lite-rarifcixen Rechtes gewonnen wurde'. Es ifi der Inhalt diefe-s Be.

fchlnfleß feit deffen Erlaß und der in den verfchiedenen Bundesfiaaten

erfolgten Publication an die Stelle des gemeinen 'Retina-s getreten, an

welches fich die Particulargefehgebungen der einzelnen Länder theils ergän

zende theils_ erweitemd anfchließen- und es iii hierbei von befonderer

Wichtigkeit, daß derfelbe zwar die _Eigenjchaft des Rechtes der Autoren
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anden Erzeugnifien der Kunfi und Wiffenfchaft ausdrü>lich alsEigen

thum anerkenntz zugleich aber für den Rechtsfüjuh deffelben nur »einfüc

alle Staaten verbindliches Minimum fefifeßt und der Autonomie derfel

 

ben die weiteretrBefiimmungen ausdrücklich vorbehält. t2 Hieraus folgt(

daß da. wo der fragliche Befchluß ohne weitere Bemerkung publicirtwor

den ift. auf das litecarifclje und. artiftifche Eigenthum alle Beftimmun.

gen Anwendung leiden-erreiche in diefer. Ländern für *alles übrige-Eigene

thum gelten. und daß mithin auch die Dauer des Reehtsfchulxes fich-Fei

neswegs auf das Minimumzbefclhreinkt. fondern daß auch in diefer Be

ziehung diefelben Grundfähe. welche von* dem7Eigenthume überhaupt

geltenh au das literarifche Eigenthum angewendet werdenmüffenz* da

nach dem undesbefclhlufie die Befchränkutig deffelben auf_ das -vertragsz

mäßig feftgefegte Minimum durchaus nicht als eine nothwendige Folge

der Publication erfcljeint, fondern nur ,die Grenze bezeichnet. bis zii-wei;

cher die Regierungen in der Befchirmung diefes unter denxScljuh-.der

Buudesverfammlung geftellten Eigenthumsfherabgehen dürfen. , g

Die Publication jenes Befchluffes ift aber f außer in Braunfchweig,

in allen teucfchen Staaten erfolgt; in Altenburg, den Anhaltinifcljen Fürfien

thümern. Beiyern. Coburg-Gotha. .Heffen-DartriftaldtF Hohenzollern-Sieg

macingenj Meiningen. Naffau. Oefierreich. Preußenz Sachfen. Schwarz

burg-Rudolfiadt.“ Weimar und Württemberg unter befondetem Vorbe

halt der particularen günfiigeren Gefehe. in den übrigen Staaten ohne

Zufah. fo daß in diefen der Bundesbefmluß das allgemeine Recht bildet,

welches in den befonders genannten Staaten durch die fpeciellen Gefeh

gebungen und Vollziehungsverordnungen modificirc wird. _(

Der mehrerwähnte Bundesbefchluß fehl: nun aber in fünf Artikeln

folgende Beftimmungen feft: '

Art. 1. LiterarifcheErzeugnifie aller Art, fo wie Werke der Kunft,

fie mögen bereits veröffentlicht fein oder nicht. dürfen ohne Einwilligung

des Urhebers oder desjenigenh welchem derfelbe feine Rechte an dem

Originale übertragen hat. auf mechanifclyem Wege nicht vervielfältigtwerden.

Art. 2. Das im Art. 1. bezeichnete Recht des Urhebers oder deffen.

der das Eigenchum des literarifclyen oder artiftifcljen Werkes erworben

hat. geht auf deffen Erben und Rechtsnachfolger über und foll. infofern

auf dem Werke der Herausgeber oder Verleger genannt ift, in fämmt

lichen Bundesftaaten mindeftens während eines Zeitraumes von zehn

Jahren anerkannt und gefrhüßt werden. -

Diefe Frifc von zehn 'Jahren ift für die in den lehtverfloffenen zwan

zig Iahren im Umfange des teutfclyen Vundesgebietes erfchiencnen Druck

fchriften oder artiftifchen Erzeugnifie vom Tage des gegenwärtigen Bun

desbefmluffes. bei den künftig erfcheinenden Werken vom Jahre ihres

Erfcheinens an. zu rechnen.

Bei den in mehreren Abtheilungen herauskommenden Werken ift

diefe Frifi für das ganze Werk erfi von Herausgabe des lebten Bandes

oder Heftes zu zählen. voransgefeßth daß zwifchen der Herausgabe der

einzelnen Bände oder Hefte kein längerer als ein dreijähriger Zeitraum

verfioffen ift.
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:i 3 (Art. 3.' Zu Gunfien von urhebernh :Herausgebern oder Verlegern

von großen. mit bedeutenden Vorauslagen verbundenen Werken der Vsif

fenfchaft und 'Kunfl (Art. 1.) wird das ausgefprvclyene Minimum des

Schuber) der Gefamnitheit gegen den Nachdruck (Art. 2.) auch biszu

einem längeren ,“ höchftens zwanzigjährigen, Zeitraume ausgedehnt- und

hinfiwtlicl) derjenigen Regierungen, deren Landesgefeßgebung diefeverlein

gerde-*Schuhfrifi nicht ohnehin erreicht. dießfallsrine Vereinbarung am

Bdndestage getroffen werdenh wenn die betreffende Regierung drei Jahre

name-dem :öffentlichen Erfcheinen des Werkes hierzu den Antrag freut.

"i" Art, 4. Dem Urheber- Verleger und *Herausgeber der Originalien

nnchgedrucfkter oder nachgebildeter Werke fieht 'der Anfpruch auf volleEnt

fchiidigung zu. ' * - -

'- -*Außer den in Gemäßheit der Landesgefehe gegen den Nachdru> zu'

verhängenden Strafen foll in allen Fällen dieWegnahme der nachgedruckten

Eremplare- und bei Werken der Kunft auch noch die Befrhlagnahme

der zur Nachbildung gemachten Vorrlchtungen- alfo der Formen- Platten.

_Steine u. f. w.x fiattfinden. “

"i Art. 5, Der Debit aller Nachdrücke und Nachbildungen *der unter'

x. *bezeichneten Gegenftiindez xfie mögen im teutfchen Bundesgebiete--oder

außerhalb deffelben veranftnltet fein- foll-in allen Vundesftaatenx bei

Vermeidung der Wegnahme und der durch die Lanbesgefeße angedrohten

Strafenx-unterfagt fein. Es verfieht fich übrigens von felbft. daßk die

Bundesregierungen- in deren Staaten bis jest der Nachdruck gefeßlicl)

nicht verboten warF felbft zu befijmmen haben- ob und auf wie lange fie

im Bereiche ihrer Staaten den Vertrieb der vorräthigenh bisher erfchiene

nen-Nachdrücke geftatten wollen. z

Der fechfie Artikel bedingt den Nachweis der Ausführung des Ve

failuffes bei der Vundesverfammlung. fo wie die Anzeige der .in jedem

Bundesfiaate beftehenden Formalitäten für die Eonfiatirung des Charak

ters der Originalausgaben- ingleichen des Zeitpunktes des Erfcheinens

derfelben; der Schluß aber behält der Bundesverfammlung eine Revifion

des Befchluffes im Beginne des Jahres 1842 infonderheit wegen Verlän

gerung -derübereingekommenen kürzefien Srhuhfrifi ausdrücklich vor. ,

Alsallgemeines teutfrhes' Recht dürfen mithin feit Publication die

fes Befchluffes folgende Süße unbefiritten angefehen werden. 1) Der

Urheber eines literarifclten oder artiftifchen Werkes befißt ein Eigenthum an

demfelben (f. Art. 2.). Diefes Eigenthumsrecht kann von ihm 2),- auf

dritte Perfonen übertragemwerden (.f. Art. 1, 'und 2.); 3) es geht

daffelbe fowohl auf die Erben und Rechtsnachfolger des Autors (f.

Art. 2.). als auch 4) auf die Erben desjenigen überh welcher von

dem urheber das Eigenthum daran. erworben hat (f. Art.2.), 5) Literari

fche Erzeugniffe aller ArtX fo wie Werke derKunft- dürfen ohne Ein

willigung des Urhebers oder deffenh an welchen. er feine Rechte am Ori

ginal übertragen hat- auf mechanifchem Wege nicht vervielfältigt werden

(f. Art. 1.). 6) Diefes Verbot gilt eben fowohl von folchen Werken.

welche bereits veröffentlicht waren. als von folchem welche es nicht find

(f. Art. 1,). 7) Eine folche verbotene rnechanifche Vervielfältigungheißt
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Nachdruck (f. Art. 1.7 2. und Z.). 8) Das Eigenthumsrecht des

Autors an feinen Werken foll in allen teutfchen Vundesfiaaten. fofern

auf dem Werke der Herausgeber oder Verleger genannt ift7 mindefiens

während eines Zeitraumes von zehn Jahren gefehüßt werden' (f._ Art. 2.).

9) Diefe Frift ift für die innerhalb 20 Jahren vor Publication des

Vundesbefmwffes erfchienenen Werke vom Tageder Publication an. für

die fpäter erfcheinenden vom Jahre ihres Erfcheinens .an zu rechnen (f.

Art. 2.). 10) Die_ Frift läuft bei Werken. die in mehreren Abtheilun

gen erfcheinen, erfc vom Erfclninen-des lebten Bandes oder Heftes) wenn

nicht ein mehr als dreijähriger Zeitraum zwif>7en der Herausgabe der ein

zelnen Bände oder Hefte gelegen ifc (f. Art. 2.). 11) Die ausgefpro

chene mindefte Schußfrifi gegen den Nachdruck kann zu Gunfien der Ur

heber) Herausgeber und Verleger von großen. rnit" bedeutenden Voraus

lagen verbundenen Werken der Wiffenfclmft und Kunft bis zu 20 Jahren.

durch Vereinigung bei dem Bundestage. ausgedehnt werde-nz es ift jedoch

hierzu ein Antrag der betreffenden Regierung erforderlich) welcher binnen drei

Jahren nach dem öffentlichen Erfcheinen des Werkes geftellt werden muß

(f. Art. 3,). 12) Den Urhebern, Herausgebern und Verlegern der Ori

ginale nachgedru>ter oder nachgebildeter Werke fteht ein Anfpruch auf

volle Entfchädigung gegen die Nachdrucker zu (f. Art. 4.). 13) Der

Nachdruck ifi nach den'Landesgefehen zu befirafen (f. Art. 4,). 14) -

Außer diefer Strafe foll in allen Fällen die Wegnahme der nachgedruck:

ten Exemplare und bei Werken der Kunft auch die Befchlagnahme der

zur Nachbildung gemachten Vorrichtungen. mithin-der Formen. Platten.

Steine u. f. w.) fiattfinden (f. Art.4.). 15) Aueh der Debit aller_ Naeh

drucke und Naehbildungen von Erzeugniffen der Kunft und Wiffenfclyaft

foll in allen Bundesftaaten) bei Vermeidung der Wegnahme und der

durch die Landesgefehe angedrohten Strafen) verboten fein (f. Art. 5.).

16) Diefes Verbot bezieht fich fowohl auf die innerhalb als außerhalb

der teutfehen Vundesfiaaten veranfialten Nachdrucke (f. Art. 5.). 17)

In Betreff der in den Staaten. wo bis zu Erfcheinen des Bundesbe

fchluffes der Nachdruck gefeßlicl) nicht verboten war) vorräthigen Nach

dru>e haben die Regierungen wegen Gefcattung des Vertriebes derfelben

zu beftimmen (f. Art. 5.). x

Es leuchtet auf den erften Blick ein. daß diefe Veftimmungen

-weder vollfieindig/ noch auch nur confequent findf fo daß diefelben der

Particulargefeßgebung überaus große Lücken zur Ergänzung darbieten.

Dieß ift bis feßt am vollfiändigfien gefchehen durch das preußifche Gefeß

vom 17. Juni 1837) welches bis auf einen Paragraphen wörtlich in dem

weimarfclyen Gefelze vom 11. Januar 1839 und feinem wefentlichen Inhalte

nach auch in dem bayerfchen Gefeße vom 15. April 1840 enthalten ifi.

.- Ein Verfuch unter diefen Umftänden und bei dem gänzlichen Man

gel aller Vorarbeiten) die Principien des literarifrh-artiftifmen Rechtes)

nach den gegebenen allgemeinen und particularrechtlimen Befiimmungen)

in uberfimtlimer Weife zufammenzufiellen) kann nur ein fehr mangel

haftes Refultat haben und nur in Vorausfeßung nachfimtigfter Bent-thei

lung foll derfelbe auf nachftehendenBlcittetn gewagt werden.

[7. 12
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l. urfprüngliGes Subject des literarifclyen Eigenthums ift derjenige)

welcher eine literarifme Arbeit durch geiftige Thätigkeit neu hervorbringt)

oder einen gegebenen Stoff in einer neuen Form darftellt) fo daß diefelbe

als ein eigenes Geifiesproduct anzufehen ift (f. königl. fächf. Mandat vom

17. Mai 1831). Daffelbe wird in den Gefehen bald Autor) bald

Urheber oder Erzeuger genannt) und werden diefe Ausdrücke gleich

bedeutend gebraucht. Es erwirbt derfelbe an feinen Hervorbringungen ein

vollfiändiges Eigenthum) wel>)es in ein Obereigenthum (Proptietäts

re>)t) atirh Autorrecht im engeren Sinne genannt) und in ein Nu hun g s

* ' e i g e n th u m (gewöhnlich V e r l a g s re cht geheißen) zerfällt, Ienes begreift

alle Rechte an der Subftanz und wird faft niemals veräußert) diefes alle

Rechte an den Nußungen der literarifmen oder artiftifehen Erzeugniffe.

In Folge des erfieren ift der Autor allein berechtigt) zu jeder Zeit an

feinem Werke Veränderungen und Verbefferungen zu machen) auch _daf

felbe nach Befinden ganz zu_ vernicbtenZ in diefe-m liegt das Uiecht) den

aus einem literarifehen Erzeugniß refultirenden materiellen Nutzen allein

zu beziehen. Die Arten der Benutzung können verfchieden fein; fo ge

[Yieht fie durch mündlichen Vortrag) bei Predigten) Vorlefungen u, dergl.;

d rch hemdfclyriftliclye Mittheilung; durch perfönliche Darfiellung dramati

fcher Werke; durch Sehenlaffen bei _Kunftgegenftändenz die häufigfte aber

und wichtigfte ift die Vervielfältigung eines literarifchetr oder artiftifchen

Erztugnjlles auf mkcbmljfmcm Weget durch den Druckf-»vorzugsweife

literarifcher Productionen) und durch Stahl- und Kupferfticb) Ljthogka

phie) Holzfchnitt) Galvanoplafiik u, f, w. bei Kunftgegeitftänden.

Das literarifm-artifiifme Eigenthum kann fowohl vollfteindig) als getheilt

veräußert werden. Eine vollftändige Veräußerung findet da ftatt) wo ein

Autor im Auftrage eines Dritten ein literarifches Werk hervorbringt und

demfelben eigenthümlicl) überläßtz inwiefern aber) auch wenn der Autor

nur feinen Namen als Verfaffer nennt) der Vorbehalt feines 'ilutorrem

tes) -wegen der engen Verbindung) in welchem die geiftigen Productionen

mit der Perfbnlimkeit des Autors fiehen) präfumirt werden muß) fo

kommt jener Fall nicht leicht in rechtlichen Betracht. Es beftimmt jedoch

das preußifche Landrecht Th. 1) Tic. xt, ß. 1021 und 1022) daß)

wenn ein Verlagsbuchhändler die Idee zu einem Werke faßt und diefelbe

von einem oder mehreren Schriftftellern nach feinem Auftrage ausführen

läßt) fofern nicht ein Anderes artsdrücklich und fchriftlich bedungen) das

volle Verlagsrecht dem Buchhändler vom Anfänge gebühren foll

Ebenfo häufig) wie die Veräußerung des Obereigenthums felten)

1| dagegen die Veräußerung des Nußungseigenthums an literarifchen Erzeng

niffen, Diefelbe gefchieht mittelfi des Verlagscontreirtes) durch welchen

auf den Erwerber das Oiecht und die Pflicht übertragen wird) ein litera

kiläW Product auf mechanifGem Wege zu vervielfeiltigen und zu ver

breiten) wogegen derfelbe) unter den contractlici) feftzufebenden Bedingun

gen) den Ertrag des Verkaufes der Vervielfältigungen (Exemplare genannt)

zu beziehen hat.

Ein volles Eigenthum erwirbt der Verleger durch diefen Contract

nur an den auf feine Kofien hergeftellten Exemplaren) ein getheiltes an

.a .
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dem literarifciyen Erzeugniß infoweit. als der Autor für die Dauer des

Vertrages behindert wird. fein Werk anderweit zu vervielfciltigen und zu

verkaufen. wobei es defonderer Erwähnung verdient. daß diefe Verpflich

tung des Autors unbedingt iii. und daß derfelbe auch keineswegs berechtigt ifi.

ein einzelnes Werk. während der Dauer eines darüber abgefchloffenen

Verlagscontractes. in eine Sammlung feiner Werke aufzunehmenx-oder

aus einer Sammlung von mehreren felbfificindigen Werken ein einzelnes.

befonders herauszugeben. ohne Zufiimmung und beziehentlicl) Entfchädi

gung des betreffenden Verlegers 1). Eine unbedingte Ausnahme von die

fer Regel geftattet das herzogl. Sachfen-Eoburg-Gothaifme Patent vom

18, Sept. 1819. s. 5J eine befciyrcinkte das großherzogl. heffifche Ge

feß vom 23. Sept. 1830. Art. 3. welches dem Verfaffer nachläßt. Arbeiten.

welche er in Werken. die aus den Beiträgen Mehrerer beftehen. lieferte.

nach 2 Jahren gefammelt herauszugeben. x y*- 4*. .

Auf wie lange die Uebertragung gefchehen foll. hcingt von dem Er

nteffen der Paciscenten ab. und kann diefelbe für immer_ oder, auch für

eine befiimmte Zeit erfolgen. welche leßtere_ Art der Uebereinkunft inzwi

fchen in hohem Grade rnißlich und eben deßhalb felten ifi. _Am öfterfien

gefchieht die Uebertragung für eine beflimmte Anzahl von Exemplaren. die.

wenn fie auf einmal gedruckt werden. Auflageoder Ausgabe ,genannt wer

den. jener Ausdruck von der Thcitigkeit des Vuchdruckers. diefer von_ der

des Buchhändler-s hergenommen und im gewöhnlichen Leben _durchaus

gleichbedeutend gebraucht. Der unterfchied. welchen das preußifrhe Land

recht 2) fefifeht. wonach Auflage einen unveränderten Abdruck. Aus

gabe einen verbefferten oder doch veränderten Abdruck bezeichnet. gehört

blosdem pofitiveit Rechte an und wird durch die Sprache des Vuäihandels

nicht gerechtfertigt. Wenn durch den Verlagscontract _über die Stärke

der Auflage nicht befiimmt ifi. fo hängt die Befiimmung derfelben in fo

weit vom Verleger ab. daß derfelbe berechtigt ifl. foviel *davon zu drucken.

als von einem Typenfaß fich abziehen laffenz es ifi derfelbe jedoch- nicht

berechtigt. das Werk ohne ausdrückliche Zufiimmung des-Autors fiereo

typiren oder ein zweites Mal feßen zu laffen. als worüber die Deputirten

des teutfchen Buchhandels in den Verhandlungen überihre_ Vorfchlcige

zu Fefiftellung des litgrarifchen Eigenthums in Teutfwland.. welche 1834

in Leipzig gepflogen wurden. einfiimmig fich ausgefprowen haben. _

Sofern die Uebertragung des nußbaren Eigenthums_ eines_ Autors

nicht ausdrücklich für alle oder-mehrere Ausgaben auf einen Verleger.

Übertragen worden ift. wird präfumirt. daß die Uebertragung nur für

eine Auflage gefchehen fei. und ift dieß in Baden. Baiern._Oe|er_reich.

Preußen und Sawfen-Meiningen ausdrücklich vorgefchrieben-Öz* es i|

1) S. vavenfcizcs Landrecht i. 577. Na. dfierreich. Gefeßbuch s. 1768.

preuß. Landrecht . o. 9. 1018. herzogl. fachf.-mein. Verordnung v. 7. Mai

1829. Art. 6.

2) 2c. a. O. s. 1011, u. 1012.

3) S. badenfrhes Landrecht d. 577. ci-o. bayerfches Gefeß von 1,840. .Art.*1.

bflerreich. (Befehl-url) 9. 1167. preuß. Landrecht ], e. d. 1014. fachf.-mecn.

Verordnung v. 7. Mai 1829. Art. 6. 2 *

1.
L
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aber auch diefe Anficht in den fächfifclfen Gerichtshöfen angenommen 4),“

und gilt diefe Annahme zugleich als gemeinremtlich5). Zuweilen die

Stelle des Autors- zuweilen die des Verlegers vertrittt *in Beziehung

auf das literarifche Eigenthumt der Herausgeber. Das Letztere iff

der Fall bei anonymen und pfeudonymen Werken z das Erfiere daf wo

die Idee eines Werkes von der Ausführung getrennt iftt und wo die

Idee des Ganzen dem Herausgeber angehören kannt wahrend die ein

zelnen Beflandtheile in dem Eigenthume ihrer Verfaffer bleibeny oder

wo die Verfaffer fouft in einer befilmmten Beziehung zu dem Heraus

geber fieheut welche fie nicht frei über ihr Autorrecht disponireit läßt

wie dieß bei folchen Werken *der Fall ifkc die auf Kofien des (Staatest

der Akademieen und gelehrten Gefellfchaften herausgegeben werden. Bei

allen diefen Werken *ift der Autor .fo langex als das Eigenthum des

Herausgebers dauertt verhindertt über fein Recht zu verfügen; er tritt

jedoch' in "fein volles Recht eint fobald jenes Recht aufhört/ es gefchehe

in Folge freiwilliger Aufgabe oder gefehlicher Befiimmung. ' ' k!

Das Eigenthmnsremt des Autors an feinen geiftigen Productionen

geht infoweit, als decfelbe nicht für immer darüber disponirt hatt' auf

feine 'rechtmäßigen 'Erben über. [So verordnet ausdrücklich der Bundes

tagsbefcljlußtjfo die Gefehe von 'Bayernf Coburg-Gothat Weimar und

Preußen und fo die fächfifize Gefelxgebung. Es ift inzwifrlfen neuer

dings die Frage angeregt wordent olb den Erben auch das Recht zuge

fianden* werden könnet Veränderungen *und Verbefferirngen in den Wer

ken ihres Erblaffersvorzunehmen und ihre Dispofitionsbefugniß foweit

auszudehnenf daß fie für berechtigt angefehen -werdent die Werke ihres

Erblaffers der Oefientlichkeit durch Verfagung *weiterer Auflagen ganz

zu entziehen- oder ob dlefl Rechter als jura yeraonerljßßjlna mit dem

Autor felbft erlbfcizenF fo daß auf die Erben blos die Rechte des miß

baren Eigenthums übergehen.

Während vielleicht die ftrengere Meinung fich für den uebergang

des vollftändigen Eigenthums auf die Erben ausfprechen wirdx läßt fich

mit Wahrfclfeinliclokeit annehment daß' die allgemeine Meinung fich da

gegen erklären wirdf nnd es ftehen diefer lelzten nicht unerhebliche Gründe

zur Seite. Denn wenngleich die literarifmen und artiffifclfen Erzeugniffe eine

reale Seite haben, vermöge welcher fie in das Reich der Sachen eintreten und

Gegenficinde des Eigenthums und Vermögens werdent fo darf doch nie

mals vergeffen werden! daß diefe Seite die untergeordnete ift und dafif

wenngleich_ dem Autor fein Eigenthum und der pecuniäre Ertrag feiner

Arbeiten gefiohert werden mußt doch zugleich in diefen Werken fo viel von

feinem Perfdnliclyfienf feinem Geifte enthalten tftj daß diefelben als ein

Ausfluß deffelben und als dem Bereiche fremden Einfluffes entzogen an

4) Et'. l-lommel, rbap'. 0b.. 760., Kine!, quaeat. fol'. 70"). l]

o_ 66. ecl. U.

5)_S. Rbßigt Handbuch des Vucihhandelsremtcs S. 192- 5- 42- Mit

termacert Grundfäße des gemeinen teutfchen Privatrechtes- 5. Llusg.t S. 296.

Kramerf die Rechte der Schriftfieller und Verleger (Heidelberg 1827)- S* 160*
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gefehen werden müfien. Da fich nun der Geift nicht vererbt- fo kann

auch den Erben nicht zugefianden werdenf den geifiigen Theil ihrer Erb

f>7aft einer Veränderung zu unterwerfenr denn Wieland? Werke und

Herder? Ideen und Göthe's Gedichte würden unmittelbar als folche ver

nichten wenn deren Erbengefiatt-et werden folltez vermöge ihres Erbrechtes

Veränderungen damit vorzunehmen. Es ifi mithin nicht Ofßillkiirx fon

dern die Natur der Sacher welche in diefer Beziehung den Rechten defiel

ben eine Befchränkting auferlegt, die um fo nothwendiger ift„ weil ohne

diefelbe der Gegenfiand des Rechtes felbfiz an welchem ein öffentliches

Intereffe ftattfindetX gefährdet fein wurde. Was hingegen die Veröffentli

chung betrifft, fo fcheint der präfumtive Wille des Autors Grund genugf

urn die entÖgenwirkende Anficht der Erben zu paralyfirenz denn indem der

Autor ein erk veröffentlichtf giebt derfelbe deutlieh genug_ zu erkennen,

daß er den Inhalt deffelben allgemein zugänglich wiffen willf und fo wenig

der Erbe das Recht hat- irgend einem anderen klar ausgefprochenen Wil

len feines Erblaffers entgegenzutretenz fo wenig diefem.

Was hingegen nachgelaffene Werke betrifftF über welche keine be

fiimmte Verfiigung des Autors vorhanden ift7 fo läßt fich nicht leugnen,

daß in Beziehung auf diefe das volle Verfü ngsreeht des Erben ein

tritt- obgleich derfelde dadurch in den Stand ' fehr ion-dz der Welt viel

leicht tinfchälxbare Ideen zu entziehenr die etwa feinen eigenen Meinungen

widerftreiten; es ift dieß ein Llebelffand- weleher nicht befeitigt werden

kannz wenn nicht bei Weitem bedenklichere Eingriffe in das Privatei

genthum fiir zuliiffig erklärt werden follen. *',

[l. Als Object des literarifeh-artifiifmen,Eigenthums ift jeder

in beftimmcer Form auf finnlich wahrnehmbare Weife

dargeftellte Gedanke zu betrachten. Es verfteht fich von felbftz

daßz was von dem einzelnen Gedanken giltz auch von einer ganzen Reihe

von Gedanken gelten mußf und theils nach den .Hülfsmittelnz deren fich

der Autor zu Darfkellung feiner Gedanken bedientz theils nach dem

Gegenfiande/ auf welchen fich diefelben beziehenF erfeheint fein Eigenthum

daran als literarifäzes , artifiifmes oder teehnifches Eigenthum, als welche

im Grunde in ihrem Wefen fo wenig- als in ihren Wirkungen ver

fchieden find( Im Allgemeinen laßt fich annehmen, daß die Darfiel

lung von Gedanken durch Worte oder Zahlen für. literarifme Produc

tionen folche durch Töne und deren Zeiehenf die Notenf für muficalifme

Wecker Linien für die Darfiellungen der zeichnenden Künfie und eben

diefelbenz in Verbindung mit Farben. zu Gemälden, fo wie in ihrer

Uebertragung auf plafiifche Stoffe zu' Sculpcuren benutzt werden. Es

laßt fiih aber auch denkenx daß muficalifche-Werke mit Buchfiaben

gefchrieben werdenz und es find andererfeits Buehftaben und Worte

nicht felten zu künfflerifmen Darfkellungen benubt wordenx wie denn

.wenn ich nicht irre- die Augsburgifche Eonfeffion als Portrait Luther's

erifiirt. . l .

Sind die Gedankenf welehe von Künfilern und Schriftfiellem

dargeftellt werdenf nicht' blos durch ihre Form' neu und eigenthümliä),

fondern auch neu in Rückfimt auf Eombination oder Inhalt, fo wird
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folche Eigenfchaft dem Schrift- oder Kunfiroerke ohne alle Frage einen

erhöhten Werth geben z allein diefer Werth ift dennoch nur ein acceffo

rifclter und nicht von der Form der Darfiellung trennbar. weshalb die

Erfindung frhon von Alters her in der Rhetorik abgehandelt wurde.

Aber es giebt Erfindungen fowohl in der Kunfi. als in der Wiffen

[Haft. deren Werth 'von der Form der Darfiellung durchaus unabhän

gig. nur durch die induftrielle Anwendung derfelben bedingt wird. und

folche Erfindungen 'bilden den Gegenfiand des teHnifchen Eigen

thums. welches. in neuerer 'Zeit von großer materieller Wichtigkeit.

gleichwohl noch ohne alle wifienfäoaftliwe Bearbeitung geblieben ift. Da

nun folche Erfindungen in keinem Staate auf den Grund des dem

Erfinder daran zuficindigen Eigenthumsrechtes. fondern irn günftigfien

Falle wegen des öffentlichen Rubens. in derfelben Weife. wie vor Zeiten

das literarifch-artifiifche Eigenthum durch Privilegien. durch PaWter auf

eine gemefiene Reihe von Jahren gefehühf zu werden pflegen. fo genügt

es hier. auf die eigentliche Natur diefes Rechtes hingewiefen zu haben.

Was hingegen die Erzeugnifie der Literatur und Kunfi anlangt. fo'

werden diefelben fowohl gemeinremtlich. als in Gemaßheit der verfänede

nen Particulargefelzgebu 7 ohne einige Ausnahme als Gegenfiande

des literarifch-artiftifmeWenthums anerkannt. fofern nur entweder

der Autor oder Herausgeber oder Verleger derfelben genannt find ").

Im uebrigen macht es keinen Unterfchied. ob diefelben von dem Autor

bereits veröffentlicht find oder nicht. und es werden in den Particular

gefehen Manufcripte aller Art .Predigten und mündliche Lehrvorträge.

in Beziehung auf welche in früherer Zeit oftmals Zweifel erhoben wor

den waren. ausdrücklich als Gegenftände diefes Rechtes genannt 7).

Daß auch Briefe zu den Gegenficinden gehören. toelclye nicht ohne aus

drückliche Zufiimmung der Verfaffer veröffentlicht werden dürfenF folgt

in Preußen aus dem allgemeinen Verbote des Drucks von Manufcripten

aller Art und i| in Sachfen durch gleichförmige Entfcheidung aller In

ftanzen der Iuftiz anerkannt worden 8).

Singulaire Rechte werden den Verfaffern folcher Werke. die in

einer fremden Sprache gefchrieben find. durch das großherzoglich-heffifGe

Gefeh vom 23. September 1830 Art. 4. und durch die Gefehe von

Preußen und Weimar beigelegt. Nach beiden Gefehgebungen werden teutfche

 

6) Vadifcires Landrecht g". 577. ri. g. Vundesbefwluß vom 9. Nov. 1337.

Art. 2. Vaherfches Grieß. den Schuß des Eigenthums an Erzeugniffen der

Literatur und Klinik gegen Veröffentlichung. Nachbildung und Nachdruck bete..

vom 15. April 1840. Art. ll. Preußifrhes Grieg zum Schutze des Eigenthums

an Werken der Wificnfeloaffen und Kunfi gegen Nachdruck und Nachbildung vom

11, Iuxi Z837. s. 7. Weimarfmes Gefeg unter gleicher Rubrik vom 11. Ian.

1839. . .

7) B. G. Art. 1. Großherzogl. heffifmes Grieß vom 23. Sept. 1830.

Art. 1, Preuß. und weimar. Get'. K. 3, Herzogl. farhf.-meiningfche Verordn.

* o. 7, Mai 1829. Art. 5.

8) Vgl. Allg. Preßzeitung v. Jahre 1840. Nr. 67 u. 77 flg. Das ruffifche

Gcfeg vom .F0- Ian. 1830 ift das einzige. welches den Druck von Privatbriefen

ausdrücklich von der Einwilligung des Abfenders und Empfängers abhängig maoht.

f r



Eigenthumz literarifches u. f. w. x , 183

ueberfeßungen folcher Werke) die in einer todten Sprache gefchrieben“

find) fur Nachdruck erklärt werden) fofern fie ohne Genehmigung des

Verfaffers erfciyeinen) doch werden diefelben nach dem heffifchen Gefeße

freigegeben) wenn nicht Verfaffer oder Verleger fich felbft dazu bereit

erklären, oder folche langer) als zwei Jahre verzögern. Die Verfaffer

von Büchern in lebenden Sprachen find nach dem preußifchen und wei

marifchen Gefehe ausfciyließlici) berechtigt) innerhalb der erften zwei Jahre

nach dem Erfcheinen Ueberfeßungen diefer Werke zu veranfialten) fofern

fie diefes Recht bei Herausgabe des Originals fich ausdrücklich vorbe

halten 9). In Sachfen folienneue ueberfeßungen nicht eingezeichnet

oder privilegirt werden ) wenn fie fiä) von den früheren nicht wefentlich

unterfcheiden |9).

Es gehören hierher auch diejenigen Rechte) welche den .Verfaflern

literarifG-artifiifciyer Werke auf befondere Arten der Benußung zuftändig

find) und welche in neuefier Zeit auch in Teutfciyland ausdrücklich gefeh

liche Anerkennung gefunden haben. Schon feit dem 19. Ian, 1791

war in Frankreich durch kbnigl. Decker befiimmt) daß kein Theater das

Recht habe) das Stuck eines lebenden Autors ohne deffen ausdrückliche

und formelle Einwilligung zur Aufführung zu bringen ) es mochte daf

felbe bereits durch den Druck oder auf andere Weife veröffentlicht

fein oder nichtz es mußte jedoch nach_ dem Decrete vom 30. Aug.

1792 das Recht der Vorftellung) dem Verleger gegenüber „ ausdrückliä)

vorbehalten werden. Nach mehrfachem Wechfel der Gefeße wurden

durch das Decret vom 8. Juni 1806 die Rechte der AutorenF welche

bereits durch das Gefeh vom 19. Juli 1793 auch auf die Eomponifien

übertragen worden waren) beftätigt. das Verbot der Aufführung erneuert

und die Befiimmung des Honorars der freien Uebereinkunft derfelben

mit den Theaterunternehmern überlaffen. In Teutfwland wurde zwar

das gleiche Bedürfniß empfunden) allein- es blieb unberü>fichtigt) bis

gelegentlich der Verhandlungen) welche dem Bundesbefthluß von 1837

vorausgingen) auch in diefer Beziehung Wünfche laut wurden und fchon

damals künftigen' Befchluß vorbehalten wurden. Diefer ift nun am

22. April 1841 beinahe wörtlich Übereinfiimmend mit den Vorfchriften.

weläie in den Gefehen von Preußen und Weimar s. 32 bis 34 ent

halten find) gefaßt und feitdem in den meiften teutfchen Staaten publi

cirt worden. Die im teutfchen Bunde vereinigten Regierungen werden

hiernach zum Schuhe der inländifwen Verfafier muficalifchefiEompofi

tionen und dramatifwer Werke gegen unbefugte Aufführung und Dar

ftellung derfelbe-i im Umfange des Bundesgebietes folgende Beftimmun

gen zur Anwendung bringen, _

1) Die öffentliche Aufführung eines dramatifGen oder muficalifchen

Werkes .im Ganzen oder mit Abkürzungen darf nur mit Erlaubniß des

Autors) feiner Erben oder fonftigen Rechtsnachfolger ftattfinden) fo lange

das Werk nicht durch den Druck veröffentlicht worden ifi.

9) P. G. d. 5, W, G, jlijei,

10) Rrfcript vom 25. Mai 1781. 9. 4.
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2) Diefes ausfchließende Recht des Autors) feiner Erben und fon

fiigen Rechtsnachfolger foll wenigfiens während zehn Jahren von der

erfiemrechtmaßigen Aufführung des Werkes an in fammtliaien Bundes

ftaaten anerkannt und gefchützt werden. Hat jedoch der Autor die Auf

führung feines Werkes irgend Jemandem) ohne Nennung feines Familien

oder offenkundigen Autor-Namens) geftattet) fo findet auch gegen_

Andere kein ausfmließendes Recht fiatt. l

3) Dem Autor oder deffen .Rechtsnachfolgern fieht gegen Jeden)

welcher deffen ausfcljließlicizes Recht durch öffentliche Atifführung eines _

noch nicht gedruckten dramatifckien oder muficalifchen Werkes beeinträch

tigt) Anfpruch auf Entfchcidigung zu.

4) Die Befiimmung diefer letzteren und der Art) wie diefelbe ge

fichert und verwirklicht werden foll) fowie die Feftfehung der etwa noch

neben dem Sthadenerfalz. zu leiftenden Geldbußen) bleibt den Landes

gefehen vorbehalten; ftets ift jedoa) der ganze Betrag der Einnahme

von jeder unbefugten Aufführung) ohne Abzug der auf diefelbe verwen

deten Kofien und ohne Unterfthied) ob das Stück allein oder in Verbin

dung mit einem anderen den Gegenfiand der Aufführung ausgemacht

hat) in Befchlag zu nehmen.

Jn Preußen und Weimar ifi die Dauer diefes Schuhes bis zu

zehn Jahren nach dem Tode des Autors erweitert) die Geldbuße auf

zehn bis hundert Thaler oder) wenn fich eine fieheitde Bühne der unbe

fugten Aufführung fchuldig macht) auf Eonfiscation der ganzen Ein

nahme normirt- Von der Strafe fallen zwei Drittheile dem Autor oder

feinem Rechtsnachfolger) ein Drittheil der Ortsarmencaffe zu.

lll. Was die Dauer des literarifG-artifiifcizen Rechtes anbe

langt) fo ift bereits oben die Bemerkung gemacht worden) daß in der

Sache felbft kein Grund liegt) eine befajrankte Dauer deffelben anzuneh

men und daß vielmehr überall) wo das literarifche Recht als Eigenthunt

anerkannt ift) mithin namentlich auch in den teutfchen Staaten) wo der

Bundesbefähluß von 1837 ohne weitere Bemerkung publicirt worden ift)

vorausgefeht werden muß) daß das literarifcij-artifiifäje Eigenthum ebenfo

wie jedes andere Eigenthum von unbefchrankter Dauer fei. Ausdrück

-lich anerkannt ift dieß in Sachfen) in Braunfchweig und Hannover. *

Der Bundesbefchluß von 1837 Art. 2. feht) wie oben erwähnt wor

den) für alle literarifcly-artifiifcijen Productionen ein Minimum der Dauer

von 10 Jahren nach dem Erfcheinen feft und erfireckt diefen Schuh aua)

auf alle Werke) die 20 Jahre vor der Publication deffelben erfcljienen find.

Diefe Dispofition ift von fehr verfchiedenem Wecthe) je nachdem unter

dem Erfcheinen) von dem die Schuhfrifi gerechnet werden foll) nur das

erfte oder jedes neue Erfcheinen verfianden wird- Dem erfien Sinne

gemäß haben es alle diejenigen verftanden) welche nicht frhnel( genug

über die vor 1817 zu erfterfmienenen Werke herfallen konnten) um

davon neue Abdrücke zu veranfialtenz das zweite Verftändniß allein

ifi den Worten) den Moiiven und der Praxis des Bundestages gemäß.

Den Worten gemäß) weil jede neue Ausgabe fowohl im gemeinen Leben)

als von den Buchhandlern felbft als Erfcheinen bezeichnet wird) wie denn
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namentlich im Meßkataloge unter *den herfclyienenen Büchern“ nicht blos

die zuerfi erfchienenenj fondern auch die neuen Auflagenf im Gegenfah zu

den künftig erfcijeinenden Werkenj zufarnmengefaßt' werden, Wo aber

das Gefeh nicht unterfcheidet, da ift auch bei der Anwendung nicht zu

unterfcheiden. Hierzu komrntz daß die Motiven des Bundesbefwluffesß

foweit diefelben mitgetheilt findz daffelbe Refultat ergeben. Im 3. Art.

wird nämlich eine bundesgefehliclje Verlängerung derMinirnalfrift für

folclje Werke in Ausfuhr gefielltr „die mit bedeutenden Vorauslagen ver

bunden findj" und die Vorauslagen muffen daher als das wefentliche

Motiv des dem 'fchriftfiellerifcljeir Eigenthume zugefiandenen Schuhes

angefehen werden. Diefe Vorauslagen aber find bei jeder neuen Aus

gabe ganz diefelben und hbrhfiens pflegte fvnfi: das Honorar geringer zu

feinj allein in neuerer Zeit ift daffelbe mit der Zahl der Ausgaben fogar

gefiiegen und können dafiir die Ausgaben fammtlicijer teutfchen Elaffiker

als Beifpiele gelten. Das Motiv findet daher bei jeder neuen Ausgabe An

wendungj und unmöglich kann denfelben der gleiche Schuh verfagt werden.

Entfcheidend ift aberz daß auch der Bundestag felbftden Befchluß keines

wegs von dem erfien Erfcheineir verfiandenF fondern nach einer confianten

Praris auf folche Werke angewendet hatj die bereits lange vor 1817

zuerft erfchienen waren. Es ift nämlich die im Art. 3. zugefagte Ausdeh

nung des bundesrncißigen Schuhes bis auf höchfiens 20 Jahre an die

ausdrückliche Bedingung geknupftz daß die betreffende Regierung inner -

halb drei Jahren nach dem Erfcheinen bei dem*Bundestage

darauf antrcigt. Diefe Verlängerung, nun ift bis jeht nur viermal be

willigt worben. Durch Befchluß vom 23. November 1838 für Schillers

Werke; durch* Befchluß vom 4. April 1840 für die in der Eotta'fchen

Buchhandlung in den Jahren 1836 und 1837 erfchienene neue Ausgabe

von G o ethe's Werken in 2 Bänden; durch Befchluß vom 22.*October

1840 für die Werke von Jean Paul Friedrich Richter und durch

Befchluß *vom 11. Februar 1841 für Wieland's Werke. Bei Weitem

die meifien diefer Werke find vor 1817z und namentlich die von Schiller

und Wielandz fcirnmtlick) ohne einige Ausnahme vor diefem Jahre zuerft,

von allen aber find innerhalb der drei Jahre vor Ertheilung des Bun

desprivilegiums neue Ausgaben erfchienenj und könnte irgend ein Zwei

fel in diefer Beziehung übrig bleibenj fo wurde derfelbe durch die Nam

haftmachung der zweibändigen Ausgabe von Göthe's Werken gehoben.

Da nun mit diefen Bewilligungen die befchränkende Auslegung des Bun

desbefcijluffes auf das erft e Erfcheinen ganz unvereinbar ifiF auch die Ge

wohnheit der fudteutfcljen Staaten7 für jede neue Ausgabe neue Privile

gien zu gewähren j die entgegengefehte Anficlyt unterfiuhtj fo leuchtet einf

daß der Bundesbefchluß dem literarifckj-artifiifcljen Eigenthume hinficljtlich

der Dauer den ausgedehntefien Schuh gewährtz der nur von dem foge

nannten ewigen Verlagsrechte übertroffen wird.

Auch das württembergifclje Gefeh vom 17. October 1838 hat die

Fafiung des Bundesbefchluffes beibehaltenz und irren wir nichtz fo ifl auf

Wurtternbergs Antrag das Bundesprivilegium für Schilleris Werke er

theilt wordenz es kann mithin auch Württemberg fich der Verpflichtung
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nicht entziehen. fürbie Vergangenheit allen Werken) die vom 1. Januar

1817 bis zum 31. December 1836 in neuen Ausgaben erfchienen find)

undF was die Zukunft anlangt) jeder neuen Ausgabe den bundesgefeßlimen

zehnjährigen Schuh zu gewähren. Mit der einfachen Publication der Bun

desbefwlufie von 1832 und 1837 haben fich ferner begnugt: Holfteinz

Luxemburg, Meklenbnrg-Smwerin l1), Meklenburg-Strelilz) Oldenburg,

Schwarzburg-Sondershaufen. Hohenzollern-Hecinngen) Liechtenftein)

Waldeck) die reußifchen Lande älterer Linie. Schaumburg-Lippe) .Heffen

Homburg) Bremen) Frankfurt und Hamburg. welches fchon fruher der

einzige Staat warF welcher die Erzeugniffe der Literatur bis 10 Jahre nach

dem Erfcheinen fchußte l2). wogegen die ubrigen hier genannten Staaten

das Privilegienfoffem befolgten.

Wefentlich verfchieden geftaltet fich das Recht des literarifG-artifii

fchen Eigenthums in den Ländern f welche die Schußfrifi nicht nach dem

Erfcheinen eines Werkes) fondern in rationelle: Weife nach dem Tode des

Autors berechnen ) und es gehören dazu alle dieF welche befondere Gefeß

gebungen befilzen. Jnzwifchen entfieht oder wird eine große Verwirrung

dann entftehen) wenn diefe fcheinbar langen Frifien ablaufen und hernach

cileichroohlF dem Bundesbefclyluß gemäßf die neuen Ausgaben für zehn

Jahre nach dem Erfcheinen gefrhüßt werden müfien.

Vis zum Tode des Verfaffers fchuhen Baden 1“)) Oefierreich 14)

und Naffaulö); bis ein Jahr nach deffen Tode Hohenzollern-Siegmaringen.

Jm Großherzogthum Heffen 1c9)) welches im Allgemeinen bis zehn

Jahre nach dem Tode des Verfaffers und wenigfkens funfzehn Jahre

nach dem Erfcheinen fchußtxifi außerdem vorgefchrieben) daß) wenn ein

Werk. welches unter dem Schuhe der Gefeße fieht) vergriffen ift und die

Berechtigten erklärenF von ihrem ausfchließenden *Verlagsrechte keinen

weiteren Gebrauch machen zu wollen) die Schrift alsdann dem Gemein

gut verfällt) und die Vervielfältigung derfelben) welche dann Jedem frei

fteht) nicht als Nachdruck anzufehen ift. Daffelbe gilt von Werken) welche

'vergriffen find. wenn nach dem Tode des Verfaffers weder die Rechtsnach

folger deffelben) noch der rechtmcißige Verleger oder deffen Rechtsnach

folger auf Aufforderung eines Dr-ittenb innen drei Jahren eine neue Auflage

veranftalten, wo dann Jedermann zur Vervielfältigung berechtigt ifr.

Vis zehn Jahre nach dem Tode des Verfaffers fieben die Werke

deffelben zu Gunften der Erben in Kurheffen") und Lübeck lE) unter

*dem Schuhe der Gefeßez Kinder) nicht aber Enkel und andere Erbe

fcinitxt Anhalt -Deffau 19). n

11) Verordn. v. 14. Oct. 1832,

12) Verordn. v. 4. Juni 1828.

13) Landrecln 5. 577F ei. l1.

14) A. B. Gefchbucl) Ö. 1779.

15) Gcfeß vom 5. Mai 1814.

16) Gcfeß vom 23. Sept. 1830.

17) Verordnung vom 16. März 1829.

18) Verordnung vom 28. Nov. 1829.

19) Verordnung vom 15, Nov. 1827. s. 3.
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Im Herzogthume Sachfen-Meiningen-Hildburghaufen findet der

Schulz gegen den Nachdruck während der Lebensdauer des Erfinders oder

Verfaffers und noch 20 Jahre nach dem Tode deffelben |att 20). Diefe

Befiimmung foll inzwifchen keine Anwendung leiden auf Werke der

alten und überhaupt folcher Schriftfbeller. feit deren Tode mehr als 20

Jahre verfirichen find. Diefe Befiimrnung erleidet jedoch eine Modifica

tion durch das zehnjährige Minimum des Bundesbefcljluffes für die in

nerhalb der lebten 20 Jahre vor deffen Publication* erfchienenen Schriften.

da bei deffen Publication die Verordnung von 1829 nur in fo weit auf

recht erhalten worden ifi. als'diefelbe nicht durch den Bundesbefcljluß

abgeändert wird. wie denn auch Meiningen noch neuerdings feine Zu

fiimmung zu dem Schuhe der Wieland'fchen Schriften auf 20 Jahre

ertheilt hat. obfchon derfelbe feit länger als 20 Jahren todt ift.

Die Gefehe von Bayern. Preußen und Weimar unterfcheiden in den

Beftimmungeti' über die Schuhfrift des literarifcij-artifiifhen Eigenthums.

und es gewähren das preußifche und weimarfche Gefeb 15 Jahre. das

bayerfche Z() Jahre. von der erfken Herausgabe an gerechnet. den Verlegern

anonymer oder pfeudonymer Schriften; wenn jedoch innerhalb diefer

Frifi der Name des Verfaffers von ihm felbfi oder feinen Erben vermit

telfi einer neuen Auflage oder eines neuen Titelblatts bekannt gemacht

wird. fo tretenbeide in ihre vollen Rechte ein A).

Ebenfalls bis dreißig Jahre nach dem Erfcljeinen follen nach dem

bayerfcijen Gefehe die Schriften. welche erft nach dem Tode ihres Ver

faffers herausgegeben werden. und nach den Eefebgebungen aller drei

Staaten infonderheit auch folche Werke Schuh genießen. die von jurifii

fchen Perfonen oder* erlaubten Vereinen herausgegeben werden. und foll

diefe Frifk bei Werken aus mehreren. eine einzige Aufgabe behandelnden

Bänden vom Erfcheinen des letzten Bandes. fofern nicht zwifchen dem

Erfcheinen ein dreijähriger Zeitraum verftricljen ift. bei Sammlungen un

zufamrnenhängender Auffähe vom Erfcheinen jedes Bandes an gerechnet

werden.

Alle übrigen Schriften und in Preußen auch die pofihumen werden

in allen drei Ländern bis dreißig Jahre nach dem Tode des Verfaffers

gefcljüht 2ii). *

Hinficljtlici) des artifiifchen Eigenthums treffen die Gefebgebungen

von Preußen und Weimar h. 26 folgende fingulaire Befiimmungen.

welehe fonfi nicht vorkommen. Es unterfcheiden diefelben nämlich. ob

die Originale fich noch im Befibe des Künfilers oder feiner Erben befin

den. oder ob folche veräußert wordenfind. Im erften Falle gehört den

felben das Recht der Vervielfältigung unbedingt z im zweiten Falle geht

das ausfrhließliclje Recht gänzlich verloren. wenn der Künftler oder feine

Erben fich des Kunfiwerks entäußern. ehe noch ein Anfang mit der Ver

20) Landesherrlielje Verordnung vom 7. Mai 1829.

21) Pr. Grieß K, 7. Weimarfches Gefeß ini-I. x . _

22) V. Gef- Art. ll). Pr. Gef, 9. 5. 6. W. Gef. rdul.
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vielfältigung gemacht' und nicht eine-befondere Verabredung beßhafb ge

troffen worden ifi. Wofern aber der Künfiler oder deffen Erben fich das

Recht ausdrücklich vorbehalten oder folehes ausdrücklich auf den Erwerber

übertragen und hierüber gleichzeitig mit der Veräußerung eine Verabredung

in glaubhafter Form treffen) von welcher das Euratorium der Künfie in.

Kenntniß zu feben ift) foll das ausfmließliclye Recht auf Vervielfältigung

und Schub gegen Nachbildung zehn Jahre lang anerkannt werden. .

Eine Ausdehnung der gefeßlimen Schubfrift wird dem König durch

das bayerfche Gefeß Art. 4. vorbehalten) und was die in den verfchiedenen

Staaten bei Publication der Gefeße bereits erifiirenden literarifchen und

artiflifchen 'Erzeugniffe anbetrifft) fo verordnen fämmtliche Gefehe gleich

mäßig) daß diefelben auch zu Gunfken derfelben Anwendung leiden follen) *

fie laffen hingegen den Inhabern älterer Privilegien die Wahl) bei den

felben ftehen zu bleiben) und wo das Gefeß die frühere beftandene Schuß

frift abkurzt) unterliegt es keinem Zweifel) daß daffelbe auf bereits erwor

bene Rechte keine rückwirkende Kraft* äußert) fo fern dieß nicht ausdrücklich

vorgefchrieben ift 2li).
'

l7. Rechtsmittel und Verfahren.- Das literarifm-arti

fiifch-technifche Eigenthum kann wie jedes andere Eigenthum verleht wer

den) und dem Eigenthümer einer iviffenfchaftliclyen) artiflifchen und tech

nifchen Erfindung muß fowohl die Vindication feines Eigenthurns) als

die publicianifche Klage gegen den Nicht: oder Minderberechtigten zufiehen.»

Und dieß nicht blos an dem rein körperlichen Gegenftand) dem Manu

fcript) der Zeichnung) bye Partitur) welche nur die Gefäße und Träger des

Inhalts find) fondern auch an dem wefentliehen Gegenftande) dem in

beftimmter Form finnlich wahrnehmbar dargefiellten Gedanken. Wer

möchte bezweifeln) daß ein Autor) ein Eomponifi) ein Erfinder berechtigt

ifi) einen Sah) eine Melodie) eine neue Verfahrungsweife) fobald er die

felbe nur als das Erzeugniß feines Geiftes erweislich machen kann) von

demjenigen) weleher fich derfelben anmaßt) -- nicht zuruckzufordern) dieß

f>)ließt die Natur des Gegenftandes ansß-wohl aber als feinen Gedanken)

feine Melodie) feine Erfindung mittelft der Eigenthumsllage in Anfpruch

zu nehmen und den) welcher fich derfelben widerreclftlicl) anmaßt) zivingen

kann) diefelben als fein Eigenthum anzuerkennen und fich des materiellen

Gebrauchs derfelben zu enthalten? Mehr erzwingt irn Wefentliclyen auch

der Vindicant eines Grundfiucls nicht) welcher den unbefugten Bebauer

davon vertreibt z denn das Grundfiäcl bleibt liegen) wo es liegt) auch kann

die Thatfache der widerrechtlichen Benuhung nicht tingefchehen gemacht

und eben fo wenig der Vertriebene gehindert werden) die Erfahrungen)

die er etwa bei feinem ungereehten Vornehmen gemacht hat) bei anderen

Grundfiiirlen in Anwendung zu bringen. Solche Vortheile gehören zu

den Merkmalen des verfclnvundenen Zuftandes) wo es noch kein Eigen

thum gab) und wo alle Güter gemeinfchaftlich waren) eine Erfcheinung)

23) Allg. Preßzeit. 1841) Nr. 1-6 und Nr. 86..
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welche zuerft Grifchel B4) in das Augegefiißt und zur Grundlage der

intereffanteften Beobachtungen benußt hat. -

Es kann eben fo wenig bezweifelt werden) daß es auch Fälle geben

kann) wo ein Mehrberecljtigter dem Minderberewtigten gegenüber ftehc

und der publicianifclyen Klage fich bedienen kann. So z. B. wenn der

Verfaffer eine Schrift einem Schreiber für einen Dritten in die Feder

dictirt) wo diefer Dritte offenbar berechtigt fein würde) dem Schreiber,

die Anmaßung des Eigenthums zu wehren). oder auch wenn der Süieler ,

einer muficalifchen Eompofition fich eines Eigenthumsrechtes) dem Verle

ger gegenüber) anmaßen würde. . 7 , 'l

Allein obgleich noch in neuefter Zeit -in Edinburg ein Duell zwi

fehen zwei Gelehrten wegen der Priorität eines mnthematifciyen _Saßes

fiattgefunden hat) fo kommen doch Streitigkeiten über das literarifche

Proprietätsremt oder über das Autorreclyt .im engeren Sinne fehr, felten

vor) und find um fo häufiger über Eingriffe in das Brnuhungsrecijt.

Nicht als ob jene ungerügt blieben) denn es gehören dahin die-unzähligen

Klagen über Plagiate) eine Art des Eingriffs in das fchriftfiellerifrize

Eigenthum) wovon eine nicht geringe Anzahl fogenannter Schriftfteller

mit ihren ebenbürtigen Verlegern faft ausfchließlicl) eriftirtz allein die

Gerichte haben für diefe Verletzung noch keine Ohren) und zum Theil

enthalten allerdings auch die Gefetze fo mangelhafte Beftimmungen dar

über) daß öffentliche Bloßftellung das einzige Mittel ift) zu welchem die

Verleßten zu greifen genöthigt find.

Bedeutender find dagegen die“ Eingriffe in das nußbare Eigenthum

' der Autoren) welche durch unbefugte Vervielfältigung ihrer Werke) auf

mechanifcijem Wege) durch den Druck) deu Kupferftich) den Stahlftich)

Holzfchnitt) »Lithographie und wie fonft immer zu gefchehen' und

unter dem allgemeinen Namen des Nachdrucks zufammengefaßt ,zuwer

den pflegen) obfchon dazu auch Nachfiich) Nachbildung) Nawformung,

Nachguß und in neuefter Zeit fogar die Abformung auf galvanoplafti

[chem Wege gerechnet werden müffen. .

Vervielfältigung literarifcher Erzeugniffe aller Art) fowie der Werke

der Kunft auf mechanifcljem Wege) ohne Zuftimmung ,desAutors oder

feiner Rechtsnachfolger) bezeichnet der Bundesbefchluß als verbotenen.

Nachdruck) und mit diefer Bezeichnung ftimmen auch die übrigen Gefeh

gebungen und namentlich die von Preußen nd Weimar im Wefentlicijen

überein 2“). j Ä

Das coburg-gothaifcije) großherzoglich heffifrhe und fachfen-meiningifcije

Gefeß 2*') verbieten überhaupt jede Vervielfältigung/welche ohne die

Einwilligung der Autoren und derer) welche von ihnen das Recht der

öffentlichen Bekanntmachung und Veräußerung erlangt haben) oder deren

Rechtsnachfolger gefchieht) fo auch das fächfifche) welches nur noch die nähere

24) Zerfrreute Blätter aus den Hand - undÜßilfsacten eines Iuriften) erfier

Theil) S. 276 flg. -

25) P. G. K. 2. W. Gef. jbiei.

26) S. C. G. Gefeß ß. 2. H. H. G. Art. 1. H. f.-m- Verordn. D2.

F
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Befiimmung hinzufügt. daß die Reproduction als Nachdruck nicht zu

betrachten fein foll. wenn diefelbe als ein neues Geifiesproduct anzufe

hen ifi o7). In dem bayerfchen Gefeb. wird befiimmt. daß jede Ver

öffentsichung ohne Zufiimmung des Autors. feiner Erben und Rechts
xnachfolger. jede Nachbildung. ohne daß ein folches Erzeugniß zu eigen

thiimliajer Form umgearbeitet worden ifl. und jede Vervielfältigung auf

mechanifcijem Wege verboten fein foll. 4

Auszüge find ausdrücklich verboten in Coburg-Gotha. foweit fie

Ehrefiomathien und Anthologien überfchreiten. im Großherzogthum

Heffen. foweit fie als befondere Schriften ausgegeben werdenz in Sach

fen und in Sachfen-Meiningen u) unbedingte in Bayern jedoch nur in

fo weit. als diefelben nicht unter der oberwähnten Ausnahme begriffen

find oder in öffentlichen Blättern erfcheinen 2").

Aruh follen als Namdruck nicht angefehen werden. "FZ

1) nach dem meiningenfmen Gefeße die Aufnahme von einzelnen

Stellen und kleineren Stücken eines größeren Werkes in größere Samm

lungen. Ehrefiomathien. Anthologien und dergleichen; ni:

2) nach dem bayerfchen Gefeße die Nachbildung von Werken der

Baukunft und öffentlichen Denkmalen in ihren äußeren umriffen. 11er-,

behältlich der Zufiimmung derjenigen. deren Eigenthum zu diefem Zweck

betreten werden mußt -

3) die Veröffentlichung von Druckfchriften. auf denen weder der

Name des Verfaffers. noch des Verlegers angegeben ifiz *

4) die Aufnahme früher gedruckter Auffäße und Gedichte. Zeit

fchriften. Sammlungen und Ehreftomathien; . _

5) Der Abdruck von Gedichten. Auffäsen und Abhandlungen in

öffentlichen Blättern; .

endlich nach den Gefehen von Preußen und Weimar: . -

n) das wörtliche Anführen einzelner Stellen eines bereits gedruck

ten Werkes; l i - ..ik

b) die Aufnahme einzelner Auffäße und Gedichte u. f, w. in kei-]

tifche und literar-hifiorifcije Werke und in Sammlungen zum Schulgebrauci) z

o) die Herausgabe von Ueberfeßungen bereits gedruckter Werke."

außer in den oben namhaft gemachten Fällen.

Der Abdruck einer größeren Anzahl von Exemplaren. alt' zu wel

chen der Verleger vermöge es Verlagscontrnctes berechtigt ift. wird

durch das bayerfche Gefeß _g nd die Beranfialtung unberechtigt-er Aus

gaben vom Verleger oder auch vom Autor wird im coburg-gothaifchen

Gefeß ausdrücklich als Nachdruck bezeichnet. wogegen in der meiningen

fchen Verordnung 3|) diefer Fall fowohl. als derjenige. wo der Verleger

27) K. fächf. Erläutern-Mandat v. 7. Mai 1831. d. 3

28) Gef. v. 23. Sept. 1830. Art. 5. K. fächf. Refceipt v. 25. Mai

1781. 6. 3. Verordn. v. 7. Mai 1829. Art. 8.'

29) Gef. v. 1840. Art. 2.

30) Art. 1.

31) Art. 5.
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ohne Zufiimmung des Autors eine neue Auflage veranftaltett den Nach

drucksfcillen nicht zugerechnet wirdt fondern blos eine Entfchcidigungspflicht

begründet; hingegen foll der neue Verlegen welcher wiffentlich beftehenden

klaren Verlagsrechten zuwiderhandelt. als Nachdrucker angefehen werden.

Es kann im uebrigen nach Inhalt desBundesbefclyluffes von 1837

welcher _alle und jede mechanifcije Vervielfältigung literarifG-artifiifclfer

Erzeugniffe von der Einwilligung des Autorst feiner Erben und Rechts

narhfolger abhängig machtt keinem Zweifel unterliegen- daßt wo nicht

das pofitibe Gefeb ein Anderes verordnet, keine Ausnahme von der all

gemeinen Regel fiatthaft iitt und daß auch der theilweife Abdruck lite

rarifclnartifiifcher Erzeugniffe für unerlaubt gehalten werden muß; ja es

läßt fich- nach bundesftaatsreciztlimen Grundfcißen bezweifelnt ob jene

Ausnahmenf in fo weit fie das Recht des Autors befchrcinkent während

der zehnjährigen Schußfriitz» die als-Minimum fefigehalten wirdf Über-

haupt für zulciffig gehalten werden können. " -

7. Was die Beftraf ung des Nachdrurks anbetrifftt fo wirbt vor

behaltlich der dem Eigenthümer zukommenden vollen Entfazcidigung und*

der in den Landesgefeben verhängtm befonderen Strafeuf durch den:

Bundesbefmluß die Wegnahme der, nachgedrurkten Eremplare und bei

Werken der Kunft auch noch die Befchlagnahme der zu Nachbildung

gemachten Vorrimtungent alfo der Forment Platten." Steine u. f. w.t und.

bedingt vorgefchriebent und ift unter gleicher Verwarnung auch der Debit.

von Narhdruekeo und Nachbildungen verboten. - , *

Befondere Strafbeftimmungen befinden fich nur in den bereits.“

angezogenen Gefeßen. In Saehfen beftehen noch 'immer die Vorfchriften

des Mandats vom 27. Februar 1686 in .Kraft 32)t wodurch der Nach

druck bei Vermeidung der Eonfisration der Bull-len Sperrung der Ge

wölbe und nach Gelegenheit anderer fchwerer Strafe verboten wird.

Dureh ein fpciteres Gefeh 3“) wirdfefigefeßtt daß bief ioelche Nachdrucke

von Büchernt die von Autoren rechtmäßig erworbene 'oder privilegirtx

oder in das-Protocol! der Bücherrommiffion, an deffen Stelle feit.

1836 2B4) das Bücherverzeicitniß des Eenfurcolleginms getreten iftz ein-

gezeichnet findf fertigen oder einbringent mit Eonfiscation und Wegnahme

der eingebrachten Eremplarien beftraft odert dafern folchenicht mehr zu

erlangen, zur Erlegung des Werths davon angehalten-und hierüber noch

in beiden Fällen zu einer Geldbußevon 50 Reichsthalern, wovon die

Hälfte dem Fiscus, die andere Hälfte dem Verleger verfallen- angehal

ten werden follen iM),

32) Nefcript vom 7. Juli 1798.

33) Mandat vom 18. Der. 1773.

34) Preßpolizciverordnung v. 13. Ott. 1836f 5, 35. -

35) Obgleich durch das obengenanntc Refcript vom 4. Juli 1798 ausdruck

lich erklart wirdt daß zum Grunde des Verbote-Z des .Nachdructes hauptfachlic-l)

die redliche Eiwerbung des Eigrnthums an einem Buche genommen und die

Schärfe der Ahndung mittelft der Confiscacion vornehmlich auf den Eingrifi in

das vom Autor erworbene Eigentbum eines Verlegers und nur nebenher auf

die Verlegung eines erlangten Privilegii gefeßt- hierin auch durch das neuere
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Diejenigent welehe fich bei »dem Verkaufe des Nachdrucks als *Com

miffionairs oder Unterhändler gebrauchen laffenz oder durch Verhehlung

und fonfi dabei Vorfchub thunf follen mit tvillkürlicher Strafe belegt werden,

Bei Weitem befiimmter und dem Vergehen entfprechender disponi

ren die neueren Gefelzgebungen. *na

So die' mehr angezogene fachfen-meiningenfche' Verordnung von

1829 36)f welehe vorfehreibtr daß fowohl die im Lande“ gefertigten,

als eingebrachten Nachdrucke confisri-rt und zum Verkauf untauglich

gemachtf der Verfertiger aber fowohlf als der Verkäufer des Okachbrticks

mit einer Geldfirafe belegt werden follenf .welche dem doppelten Ver

kaufspreife der weggenommenen Bucher gleichkommtf jedoch reicht unter

100 und nicht Über 1000 Thlr. anfteigen foll. Außerdem ifi der Nach

drucker dem .Verfaffer und Verleger zu einer Entfchädigung verbunden,

welche dem Verkaufswerthe der ganzen Auflage des Nachdru>s gleich

kommt und zur Hälfte dem Verfafierf zur Hälfte dem Verleger gehört.

* Das coburg-gothaifche Patent a7) verordnet für Nachdruck und

Nachdrucksvertrieb Eonfiscationf Vernichtung und Schadenerfaß. Der*

letztere foll nach dem Verhältniß des 'Werthes der rechtmäßigen Ausgabe

bemeffen undf wenn fich bei der Ermittelung Schwierigkeiten ergebent

dem Verkaufspreife von 500 Exemplaren der nachgedruckten Schrift

gleichgefeht werden. Außerdem tritt eine Geldfirafe von 10 bis 100

Thlr. und im Wiederholungsfalle Entziehung der Gewerbsbefugnißf auch

nach Befinden die Strafe des Betrugs ein, wenn fich der Nachdrucker»

des Namens des Verfaffers oder Verlegers bedient hat.

Das großherzoglicl) heffifme Gefeß 3ö) beftraft den Nachdrucker eben

falls mit Confiscation und Verniihtung der nachgedruckten Eremplarq.

fo wie der Platten oder Matrizen der imchgeftochenen Gegenftändef in

gleichen mit einer Geldbußej welche dem Originalladenpreis von *100

bis 1000 Exemplaren gleichkommt. Der Schadenerfah, an den Verleger„

foll ebenfalls dem Ladenpreis von 500 Eremplaren der Originalausgabe

gleiclMommen, außerdem aber dem Verfaffer ein Honorar von funfzehn

Gulden 'für den Bogen/ nach der Bogenzahl der rechtmäßigen Ausgabex

geleifiet werden, Der Erweis größeren Schadens wird nacbgelaffenf er

fällt ganz wegt wenn der Nachdrucker die Nirhterifienz beweifen kannf

und bei Infufficienz geht der Schadenerfah der Strafe vor.

Wer mit Nachdruck handelt oder den Vertrieb befördern foll neben

Eonfiscation und Vernichtung mit einer -Geldftrafe an Betrag von 40

'Mandat keine Abänderung habe getroffen werden follent überdieß durch das

Mandat vom 17. Mai 1831 das Gefeß von 1773 ausdrücklich als zum Schutz

der Verfaffer und Verleger ertheilt bezeichnet wirbt fo ift doeh neuerdingsvom

kbnigl. fächf. Oberappellationsgerichte entfchiedrn root-denf daß die Strafbefiim

mungen des Mandates von 1773 nur zum Schulz der Verleger und nicht der

AutorenX von welchen fie ihre Rechte als redlicl) erworben beweifen müffen,

gegeben feien.

Z6) Art. 11 *und 12.

37) d. 9-11.

38) Art. 11-13.
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bis 200 Exemplaren' der Originalausgabe be|raft werden; im Wieder

holungsfalle tritt Entziehungder Gewerbsconceffion ein.

Das baperfche Gefeh 39) feht. unter folidarifclyer Verpflichtung des

Nachdruckers und des Verkäufers und unter-Vorbehalt der fonfi eintre

tenden firafgefehliwen Beftimmungen für den Fall der Nichtzahlungs-.

fähigkeit. eine Cnldfirafe von 50 bis 1000 Fl. feftz außerdem follen

die vorräthigen Exemplare mit Befchlag' belegt *und nach vor-gängigen!

rechtskräftigen Erkenntniß confiscirt und- vernichtet werden. fofern nicht

der Befchcidigte deren Ueberlaffung. gegen Gewähr der erweislich 'ver

wendeten Auslagen. in Anfpruch nimmt.

In folchen Fällen. wo die Vervielfältigung durch ein bleibendes

ausfchließlicl) zu diefem Zwecke brauchbares Mittel bewerkftelligt wird.

foll auch die Befclolagnahme undEonfiscation der zur Nachbildung ge- ' , *

machten Vorrichtungen. der Formen. der Platten. Steine u. f. w. 'erfol

gen und damit wie mit den weggenommenen Exemplaren verfahren werden..

Der Betrag der Entfchädigung ifi nach allgemeinen gefehlichen Be

fiimmungen zu ermittelnz fofern jedoch die 'widerrecfhtliche Veröffentlichung *

durch Vervielfältigung auf mechanifchem Wege gefchehen ift. fo foll. wenn

der Berechnigte nicht einen höheren Schaden nachzuweifen vermag. der

Betrag nach Befchaffenheit der mnfiände auf eine dem Verkaufswerthe

von 50 bis 1000 Exemplaren der Originalausgabe gleichkommende

Summe gerichtlich fefigefeht werden. -

In ähnlicher Weife wird nach den preußifclfen und weimarfchen

Gefehen 4.9) der Nachdrucker mit Eonfiseation der vorräthigen Exem

plare und einer Geldfirafe von 50 bis 1000 Thlr. bedroht.

Bei Fefifehung der Entfchädigung wird unterfchieden. ob das Werk

von dem Berechtigten bereits ausgegeben war oder nicht. und foll im Ö

erfien Falle die Entfchädigung nach Höhe des Verkaufswerthes von 50

bis 1000 Exemplaren der rechtmäßigen Ausgabe. vorbehältlich des Er

weifes eines höheren Schadens. feftgefeht werden. Auch nach preußifchem

Rechte ifi der Verkäufer. deffen Strafe nach denfelben Grundfähen be

meffen wird. dem Beeinträchtigten folidarifch mit'dem Nachdrucker zur

Entfchädigung gehalten. und auch hier follen die confiscirten Exemplare

der unrechtmäßigen Ausgabe vernichtet werden. wenn nicht der Befchä

digte vorzieht. diefelben. gegen Erfaß des Aufwandes. zu Übernehmen,

_ Aus den ubereinflimmenden Vorfchriftender fämmtlichen Gefehge- -

.bungen geht herbor. daß der Nachdruck von denfelben als ein wider- .

rechtlicher Eingriff in fremdes Eigenthum und mithin als ein wirkliches

Vergehen angefehen wird. welches nach Anficht des preußifchen Gefehes 4')

vollendet ift. fobald Exemplare eines Buches vorgefunden werden. welche

den Vorfchriften des* Gefehes zuwider angefertigt worden find.“ In völ

liger Eonfequenz wird deßhalb den Befchädigten außer der Klage auf

Sihadenerfah auch das Recht zugeftanden. polizeiliche Einfchreitung zu * ,

39) Art. 6-8.

40) z. 10. ,

41) 9. 14. - a '

17. - ' 13
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verlangen; es tritt jedoch in allen teutfchen Ländern) mit alleiniger

Ausnahme von Coburg-Gotha) Unterfuchung und Befirafung nur auf

Infianz des Verlebten ein) wohingegen auf die einmal eingeleitete Un

terfuchung die Renunciation des Denuncianten ohne Einfluß bleibt. In

Coburg-Gotha 42) werden die Eenfurbehörden angewiefen) nicht nur den

Druck folcher Schriften) welche fie für Nachdruck erkennen) ingleichen den

Druck von Ankündigungen und Verkaufsanzeigen von Nachdruck nicht

zu geftatten) fondern auch von allem zu ihrer Kenntniß kommenden Nach

druck oder von Ankündigung verkäuflichen Nachdrucks den Landesregie

rungen fofort Anzeige zu thun) damit von denfelben die erforderlichen

Vorkehrungen dagegen von Amtswegen getroffen werden können. Diefe poli

zeiliche Einfchreitung befchränkt fich in SachfenU) auf die proviforifche Be

fchlagnahme der Nathdruckez in Bayern 44) ift auf Antrag des Verleßten das

Unterfuchungsverfahren nach den allgemeinen) für das Verfahren der Poli

zeibehörden überhaupt geltenden Gefesbefiimmungen zu führen) und leiden

infonderheit in den Kreifen dieffeit des Rheines die hinfiGtlicl) des Be

weifes *von Vergehen fiattfindenden Vorfchriften des Strafgefehbuches

*auf den Nachdruck Anwendung. Renunciation findet nach einmal an

gebrachter Anzeige nur in Rückficht auf die Entfchädigung fiatt.

Eompetent find in den Provinzen dieffeit des Rheines die Difiricts

Polizeibehörden in erfter) die Kreisregierungen und fiandesherrlichen Ju

ftizcanzleien in zweiter und der Staatsrathausfchuß in dritter Inftanz)

auch find die Erkenntnifie) foweit der Mitglieder Zahl es zulcißt) in

collegialer Form zu fchöpfen. Ienfeit des Rheines bilden die Frie

densgerichte die erfte) die Vezirksgerichte die zweite Inftanz) und* wo es

die Formen des Proceffes gefiatten) bleibt auch die Berufung auf den

Eaffationshof vorbehalten.

Auch in Preußen und Weimar 4i) ift die gerichtliche Unterfuchung

nur auf Antrag des Verlehten einzuleiten; es kann jedoch derfelbe 'vom

Autor gefiellt werden) wenn derfelbe ein vom Verleger verfchiedenes In

tereffe hat) und diefer es unterleißt. Auch hier ift nach eingeleiteter

Unterfuchung keine Zurücknahme geftattet.

Eine fingulaire Vorfchrift) welche vom günfiigfien Einfluffe ift)

findet fich im preußifchen Gefeße 46)) welches verordnet) daß) wenn der

Richter zweifelhaft eines unerlaubten Nachdrucks oder einer Nachbildung

oder auch über den Betrag der feftzufehenden Entfchcidigung ungewiß ift)

derfelbe über diefe Fragen das Gutachten eines Vereines von Sachver-_

ftändigen einzuholen und auf den Grund diefes Gutachtens zu entfchei

den bqt- Zu diefem Ende find bei dem Minifterium des Inneren aus

Autoren) Künftlern) Kunfikennern) Buch -) Mufikalien- und Kunfihcind

lern drei Vereine gebildet) und durch diefelben bereits mehrere der fchwie

42) z. 13.

433 Preßpolizeiverordn. v. 13. Oct. 1836.

44 Art. 4 und 5.

4 ) s. 15. -

4 ) S. 1' und 31. .



Eigenthum ) llterarlfche. u. f. w. ' i

195* 1
/

rigften Fragen des literarifckz-artifiifwen Rechts angeregt und auf das

Befriedigendfie gelüft worden.

Noch iftz als eine Befchrankung des Schutzes) welcher den Erzeug

niffen der Kunft und Wiffenfchaft durch die befiehenden Gefeßgebungen

gewahrt wird) zu erwähnen) daß' zwar das bundesgefehlime Minimum

in Folge des Befchluffes vom 6. September 1832 den unterthanen

aller Bundesfiaaten gewährt werden muß) die größeren Begünftigungen

hingegen durch das bayerfche Gefeh 47) und durch das preußifche Ge

feh 48) an die Bedingung gebunden find) daß die in Bayern und Preu

ßen erfchienenen Werke im Auslande den gleichen Schuh genießen)

weßhalb die Reciprocität in jedem einzelnen Falle von dem Anfuayenden *

erwiefen werdgn muß.

Sachfen-Meiningen erfireckt den Schuh feiner Verordnung nur

auf folche Verfaffer und Verleger) mit deren Landesregierungen: Recipro

'citätsverträge beftehenz auch das Königreich Sachfen und das Großher

zogthum Heffen machen die .Gewährung prompten Rechtsfchuses von

dem Erweis der Gegenfeitigkeit abhängig) und nur Weimar bezieht die

Bedin ung gegenfeitigen Schuhes blos auf außerteutfche Staaten 49).Es. ifig aber diefe Bedingung um fo wichtiger) als die Regierung von

Württemberg einen Grund gegen längere Schuhfriften auf die irrige

Vorausfehung baute) als od deffen ungeachtet die württembergifchen Ver?

lagsartikel im Auslande den etwa dort fiattfindenden Schuh zu genießen

haben würden. '

Es kann auch bei einem nur flüchtigen Ueberblicie Niemandem'

entgehen) 'wie mangelhaft' ein fo wichtiges Recht zur Zeit gefchüßt ift

und welche Lücken auch die vollficindigflen und beften Gefehe noch dar- "

bieten) obfchon dieß weniger die Schuld der Gefeßgeber) als die der

Wiffenfchaft ift) welche diefes Feld fafi ganz unangebaut gelaffen hat.

* 7].. Auslandiftlje Gefehgebungen, Auch dürfte es kaum einen

Troft gewähren) daß die ausländifcijen Gefeßgebungen größtentheils einen

noch unvollkommneren) Schuh gewähren) als in Teutfchland gefunden

wird) oder boa) bei größerer Bereitwilligkeit der Gerichtshöfe gefunden

werden könnte. ,

Bei weitem die vorgefchrittenfie ift die franzöfifche) die bis zum

Jahre 1789 die unbefchränkte Dauer des literarifmen Eigenthums an

erkannte) dann diefelbe abßhaffte und gegenwärtig die Erzeugniffe der

Zunft und Literatur bis 20 Jahre nach dem Tode der Autoren gegen

jede Art von Nachbildung fchüht 50). Längfi ift jedoch die Unzuläng

lichkeit diefer Schußfrifi anerkannt) und nachdem diefer Gegenfiand von

mehreren Eommiffionen berathen worden ifi) wurde noch vor Kurzem

den Kammern ein Gefehentwurf vorgelegt) welcher diefe Frifi zwar nur

bis zum 30. Jahre nach des Urhebers Tode ausdehnt) fonfi aber durch

47) Art. 12.

48) . 38.

49) . 38.

50) Decret vom 5. Fehr. 1840.

' 13 *
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feine Vollftändigkeit und Eonfequenz fo große Verdienffe hattef daß die

Verwerfung deffelben im Jntereffe des literarifcijen. Rechtes im allge

meinen wahrhaft zu beklagen ifk. Gleichen Schuh mit Frankreich ge

währt auch das niederländifclje Gefeh öl). diefen jedos) ohne Erfolg für

Belgiens eigene Literatur. welche durch die Begünfiigung ausländifcljen -

Naehdrucks nach dem eigenen Gefiandniffe der Regierung zu keinem

gedeihlihen Leben gelangt.

Jn England war früher, nach dem berühmten Ausfpruche des

Haufes der Lords von 1774 in Sachen Donaldfon canftn Becken eben

falls die befiändige Dauer des literarifchen Eigenthums anerkannt. allein

es encbehrte des genügenden Schuhes. und diefer wurde durch das Sta

tut vom Jahre 7lll der .Königin Anna (1710) dem Vexlagsrechte auf

14 Jahre nach dem Erfcheinen zugefiandenj auch diefer Schuh im Jahre

1735 W) auf die Production der Zeichnenkunfk und des* Kupferftichs

ausgedehnt-fo wie durch die wichtige Arte aus dem 54. Regierungs:

jahre Georg's [ll. ") eine Verdoppelung diefer Frifi und eine weitere

Verlängerung bis *zum Tode des Autors nachgelaffen. '

' Diefe Befiirnmungen find noch jeht in Kraft. und ein Gefeßvor

fchlag des Sergeant Palfourd. welcher beabfichtigtej die Schuhfrift bis

60 Jahre nach dem Erfcheinen auszudehnen. ift bereits zum vierten

Male vom Parlamente verworfenf hingegen die Regierung durch ein Ge

feh vom 31. Juli 1838 ermächtigt wordenj Reciprocitätsvertrage mit

fremden Staaten wegen des Schuhes literarifbljer Erzeugniffe gegen den

Nachdruck einzugehen. ' .

Nordamerika hat in feinem Gefe e vom 3. Februar 1831 fich ganz

den englifcijen Grundfähen angefchloffZnz allein auch dort ift bereits das

Bedürfniß nach erweitertem Schuhe und nach völkerrechtlicher Anerken

nung des literarifcljen Eigenthums laut geworden.

Jn Norwegen und Schweden ifi der_ Wiederabdrucl literarifcljer Pro

. ductionen gefiattetz fobald 20 Jahre lang keine Originalausgabe erfchienen

ifiz in Dänemark fieht das literarifclje Eigenthum bereits feit dem Jahre

1741 unter dem Schuh des Gefehesz welcher durch eine *Verordnung vom

7. November 1828 auch auf ausländifclte Schriften, unter Vorausfesung

der Gegenfeitigkeit. fo wie im Jahre 1838 auf Erzeugniffe der Kauft

fich erftreckt. Rußland befiht ein 'fehr wohl ausgearbeitetes Gefeh vom

78x7- Januar 18307 welches zugleich auf Landkarten. Tabellen und ähm_

liche Gegenficindez nicht aber auf die Productionen der Kunft »Anwendung

leidet. Die Schuhfrifl dauert *bis 25 Jahre nach dem Tode des Autors

und wird für eine neue Ausgabej die innerhalb fünf Jahren vor Ablauf

diefer Frift erfcheintj noch um 10 Jahre verlängert. Ja Jtalien liegt

die Gefehgebung über das literarifclje Recht noch im Argenz doch enthält

-das Gefehbuch des Königreichs beider Sicilien vom 1. September 1819

im 323. Art. des 4. 'Buches einige _Strafbefiimmungen gegen die Ver

51) Gefeß vom 25. Januar 1817.

52) Statut vom Jahre. ?lll des Königs Georg ll.

53) Arte vom 29, Juli 1814, (jap. 156.
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lehungen des literarifcij-aetifiifcijen Eigenthums. Eben fo erkennt der

fardinifche Codes vom 20. Juni 1837 im 440. Artikel das Eigenthums

recht der Verfaffer an den Erzeugniffen ihres Geijies an) allein nach einem

Patent vom 20. Februar 1826 erifiiren nur Privilegien für folche Werke)

die der König derfelben würdig achtet. Die Strenge der Cenfur) die

gänzliche Abfperrung fafi aller italienifcljen Staaten gegen ausländifclje

LiteraturF fo wie die Geflattung des Nachdrucke] in den einzelnen Staa

ten haben inzwifchen jeden bemerkbaren Einfluß diefer Befiimmungen auf

die Literatur verhindert. Von um fo größerer Wichtigkeit iii der Staats

vertrag zwifcijen Oefierreich und Sardinien vom 22. Mai 1840) dem

fpäter Toscana) der .Kirchenfkaat und Neapel beigetreten find) und durch

welchen Gegenfeitigkeit der Anerkennung des literarifclj-artifiifcijen Eigen

thurns für einen Zeitraum von 30 Jahren nach dem Tode-des Autors

jiipulirt wird. _ .

Die Literatur diefes Theils der Wiffetifwaft ift mehr der Zahl) als

dem Gehalte nach von Wichtigkeit; fie ift bis zum Jahre. 1804 in

Röff ig's Handbuch des Buchhandelsrecijts vollfiändig enthaltene die

neuere wird in J. I. Weber's bibliographifcljem Jahrbuch fo regelmä

ßig mitgetheilt) daß jede Wiederholung uberfluffig fein würde. S

Fahndung. Unter Fahndung 1) verfieht man alle Arten von

Thcitigkeit des Jnquirenten) wodurch derfelbeSubjecte oder

Objecte einer verbrecijerifäjen That auszukundfcha-ften und feiner

gefehlicijen Verfügungsgewalt zu unterwerfen fucht.

_ Das Wort felbft ifi zwar fchon fehr lange in den Gerichtsgebrauci)

der füdteutfchen Behörden übergegangen und hat auch nachweisbar eine

gute fpraeljliäje Wurzel 2); gleichwohl bedarf es der näheren Begründung

für Nordteutfcijland) indem es dort noch keine officielle Giltigkeit er

langt hat. '

Fahnden kommt von „fahen" her) und da diefes lehtere Wort“

fo viel ifi als „faffem ergreifen/l fo bedeutet das erfiere nichts Anderes)

. d

1) Daß die Beibringung des Thäters zu den wichtigfien Straf

prozeßhandlungen gehöre) wird wohl von keinem Sachkenner bezweifelt werden.

Dennoch i| diefe Lehre bisher nur fiiefmütterliclj behandelt werden. und es ift

keine einzige Monographie dariiber vorhanden. Stü bel hat in feinenrverdienfi

lichen Werke: das Criminalverfahren in teutfchen Gerichten (Leipzig 1811),

d. 1509-1661) noch das Ausfuhrlichfie gegebenz aber das Material iii-leider

unter einen unrichtige-r Gefichtspunkt gebracht. indem als Hauptbegriff die

Vorladung vorangrfiellt ifi) „als diejenige Handlung des Richters) wodurch

er bewirken will. daß Jemand in einer Prozefifaclje) wegen einer gerichtlichen

Handlung) vor Gericht erfcheine." Der Steckbrief) die Hausfnchung und die

Racheile paffen aber gewiß nicht unter den Begriff der eigentlichen Vorladung,

nämlich des unmittelbar infinuirten Erfcheinungsbefehles.

2) Von' fahen ) faffenz nach v. Schmid) fchwabifches Wörterbuch

(Stuttgart 1831), fo viel) wie: auf eine Sache) auf einen Menfch en aus:

gehen, um deffelden hadhaft zu werden. Im Latein. von ähnlicher Bedeutung:

Wpeßßere. S. v. Z-agetnann) Handbuch der gerichtlichen unterfuwungd

kunde Bd. 1 (Frankfurt 1838)) h. 60.

d
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als: ..fich bemühen. Anftalt treffen. um einen Gegenftand ergreifen

(fahen) zu können." Faft alle Thätigkeit des Richters. in fo weit fie

fich über die Verhörftube hinaus erfireckt und in fo weit fie nicht unmit

telbare Wahrnehmung (Augenfchein) ift. fällt mithin unter den Begriff

der Fahndung. d. h. fie ifi ein Streben. die verdächtigen oder angeklagten

Perfonen aufzufpit-ren und dem Gerimtszwange zu unterwerfen 3). fo wie*

auch Gegenftände. woran oder womit das Verbrechen verübt wurde. zu

, entdecken und herbeiztrftijaffen.

e Ein anderes Wort. ivelches denfelben Kreis von Amtshandlungen.

denfelben Umfang inqtiifitorifmer Maßregeln gleich deutlich und bündig

bezeichnet. ift in der hochteutfchen Sprache nicht bekannt. und doch fcheint

viel damit gewonnen. wenn man in einem Worte ausdrücken kann.

was man häufig in der Lage ifi. co lle ctiv 4) erwähnen zu müffen.

Es ergibt fich hieraus. daß auch die Eriminn (polizei ganz oder

theilweife., je nachdem man blos die Nachforfchungen des Jnquirenten

oder zugleich auch die feiner polizeilichen Hilfsbeamten darunter verfteht.

mit zur Fahndung li) gehöre. r

Im franzöfifchen oder Anklageprozeffe befchränlt fich der unter

fuchungsrichter 6) ganz einfach auf die ihm vdn der Staatsbehbrde oder

' dem Angeklagten an Handen gegebenen Materialien und angedeuteten

Nachforfhungent wogegen der teutfche Unterfumungsrihter. dem Inqui

fitionsprincipe gemäß. felbfi erwägen und auskundfcijaften muß 7). was

irgend zum Eriminalbetveife führen könnte. Sein Amt_ erfordert daher

offenbar weit mehr _felbftftändiges urtheil. weit mehr Eombinationsgeifk.

ja auch eine tiefere Einficht in das Wefen des Verbrechens im allgemei

nen und im befonderen. als jenes des franzöfifmen Inflructionsriclners;

aber im Gefolge diefer Amtsverrimtungen fiehen auch vielerlei Nachtheile.

welche das Gefchäft fehr verdrießlicl) machen können.

Während die franzöfifme police _jucliciajro 8) von den eigentlichen

3) Manche tragen auch das hierher Gehdrige unter dem Titel: Maßregeln

gegen den nichtanivefenden Angefchuldigtcn. oder: Mittel. um die Stellung eines

Flüchtigen oder Abwefenden vor Gericht zu bewirken. vorz f. Abegg. Lehr

buch des Criminalprozeffes (Kdnigsberg 1833). h. 81-87. Zacharia. Grund.

linien des Criminalprozcfies (Gdttingen 1837). h. 105-111.

4) Wenn es auch gelingen möchte. ein anderes. alle Schritte zur Ergrei

fung der Perfo nen umfafiendes Wort aufzufinden. fo wird doch keines. wie

Fahndung. zu gleich das Ausgehen auf Sachen bezeichnen.

5) Im weitefien Sinne wird auch die Auskundfmaftung neuer Indi

cien und Zeugen dazu gezählt werden dürfen. - Henke. Handbuch des

Eriminalrechtes Vd. 4. S. 619 flg.

L6) D315Forgot', [Klemme] i163 _jugaa ckjnatruction. (Vario 1839.) "k, l.

p. 2 8- . -

7) Martin. Lehrbuch des Criminalproz. (Heidelberg 1836). h. 54: Das

(teutfche) peinlisje Gericht ift ftets zu einer pofitiven Thätigkeit verpflichtet.

daher daffelbe in allem peinlichen Verfahren eigentlich allein als das nothwendig

thätige Subject betrachtet werden kann.

8) v. Jagemann. Vorfchläge zur Berichtigung der Anfichten .über die

Polizeiz in Rams Archiv der polit. Qekonomie und der Polizeiwiffenfcljaft

Bd. 3. S. 362-386. bef- S. 3 . ' *
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Polizeibehörden) denen nirgends fefte Grenzen und unverrückbare Formen

oorgezeiwnet find) ausgeübt wird) während alfo dort Beamte find) die

nicht nur präventiv) fondern auch repreffiv gegen die Gefehesübertretung

mitwirken und das *Meifte zur Entdeckung und Beifchaffung der ueber

führungsmittel. beitragen) während dort diefe Behörden auch das gehäffige

*Licht auf fich nehmen) welches gewaltfame Eingriffe in die Sphäre bür

gerlicher Freiheit fo leieht rnit fich bringt) ifi der teutfche Inquirent größ

tentheils ganz- auf fein eigenes Ermeffen und zugleich auf das. Rifico

geflellt) die Unzufriedenheit der Regierung oder des Publicums auf fich

zu ziehen 9). ,Verhaftungen und Hausfuchungen) und alle damit im Zu

fammenhange "lebenden Maßregeln) darf nur er) der Inquirent) anordnen)

und er muß daher meifiens damit beginnen) womit die -franzöfifcije-Polizei

ihre vorbereitende Thätigkeit beendigt.

Je-mehr daher das Wort Fahndung dem teutfchen Idiom fich an

fchließt) um fo paffender dürfte es fein) damit die Verfolgungen zu

bezeichnen) die der Unterfumungsrimter nach dem Inquifitions

princip anzuftellen hat. Einer fefien Begründung diefer Lehre bedarf

es gerade jest fehr-nothwendig) weil die'teutfchen Unterfucljungsriwter

durch eine Maffe moderner Gefehe) in welchen jeder) auch der leifefie

uebergriff-über die zuerkannte Gewalt als ein neues Verbrechen) als ein

Amtsmißbrauch charakterifirt wird) wahrhaft eingefchümtert find 10).

Früher wußte man nicht anders) als daß alle Verfiöße gegen die Prozeß

regeln nur mit Verweis oder Ordnungsfirafe im Disciplinarwege belegt

wurden) und nur dann konnte eine Eriminalunterfuciyung gegen einen

Staatsbeamten verhängt werden) wenn ihm eine entfchiedene Böswil

ligkeit oder eigennübige Abficht nachgewiefen wardz jeht ifi es aber an

ders geworden: die neue teutfche Strafgefeßgebung erklärt jede Verlebung

der bürgerlichen Freiheit) fei fie auch nur 'aus Unverftand) Leicht

finn oder übertriebenem Eifer hervorgegangen) für ein Crimi

nalverbrechenll)) mithin für eine Handlung) die fo gut) wie das

 

9) Man vg!, z. V. nur das württembergifehe Strafgefeßbueh) Art.

428: unterfuihungsbeamte) welche ihren Amtspfliclpten zuwider eine ihnen oblie

gende u-nterfuehung nicht vornehmen) follen mit dem Verlufie der

bürgerlichen Ehren- und der Dieufirechte) in leichteren Fällen mit

Dienftentlafiung beftraft werden) und Art. 430: unterfucbungsbeamte) welche

ans grober Fahrläffigkeit ohne gefehlichen Grund eine Verhaftung oder

Hausfuehung vornehmen) find) auf Klage des Vethätigten) mit Geld

ftrafe von 15 bis 100 fl. zu belegen. - In welches fchrecrbare Dilemma kann

man hier geratheni . _

10) In einer Zeit) wo man fo viel von Verwirklichung des Gerechtigkeits

principes reden hbrt) ift es unbegrriflirh) wie man fo ungerecht fein kann) dem

Stande der Ina uirenten die Fehler büßen zu lafien) die andern teutfchen

Prozeßfofieme erkannt werden. Man bedroht jene mit Strafen) um diefen.

das kümmrrliche Dafein zu friften. S. v. Iagemann) über die Mittel zur

Unterdrückung der Mißbräuche ,der unterfuehungsbearnten (Karlsruhe 1839)) S,

44-48.

11) Im badifchen Strafgefehentrourfe waren die Strafen gegen den un

terfucijungsricijter auf die Fälle gedroht) daß er )) ohne gefehlichen Grund“

Jemanden in unterfuwung ziehe) der Verhaftung oder Hausfuelpung unterwrrfe
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.Verbrechen- mit dem fich der fehlende Inquirent gerade befaßte) fo gut)

wie jede Tödmng) EntroendungF Fälfmung) Brandlegung oder Hochver

rcithereiF einen Anklageftand) ein peinliches Verhör und folennes Urtheil

zur Folge haben muß. . '

In diefer Lage der Dinge ware gewiß nichts wünfcizenswerther) als

eine eben fo präcife Reduction der-Prozeßgefehe) die Auffiellung be

fiimmter Regeln) nach denen der mit Fahndungen beauftragte Rich

ter zu verfahren hat. Aber gerade daran fehlt es zur Zeit noch überall;

der Inquirent hat alfo nur in “einem Puncte Sicherheit) nämlich

darin) daß er wegen jeder Anklage' eines Gewaltübergriffs zur Verantwor

tung gezogen ) d. i. auf diefelbe Armefünderbank gefeßt werden kann) wo

der Jnquifit faß) der jeht das gegen ihn eingehaltene Verfahren zu refor

quiren fucht 12)z nach fefien Haltpuncten und Normen aber) wonach diefes

Verfahren einzurichten feif fiehtficl) der Inquirent vergeblich um. Auf

der anderen Seite muß der teutfme. unterfumungsrimter fich immer be

wußt bleiben) wie umfangreich und empfindlich die ihm eingeräumten

Verfolgungsmitcel .find- .und wie folchem Rechte nothwendig die Pflicht

gegenüberfieht) fich im Gebrauk) der Mittel zu mäßigen und immer auf

das durch die umfiände Gebotene zu befmränken: denn eine philofophifciye

Anom alie bleibt es immer) daß Gewalt und zumal richterliche Gewalt

gegen Perfonen angewendet wird) die man in diefem Zeitpunrte noch

nicht als Verbrecher) mithin auch nicht als firafwurdig anfehen

darf 13). Der Inquirent muß fich bei jedem feiner Schritte des Gedan

kens erwehren, daß das von ihm verfolgte Subject fchuldig feiz denn

dieß wäre) jurifiifci) genommen) nichts Anderes) als ein Vorurtheil. Nur

mit Verdächtigen) nicht mit _Schuldigen l4)) hat er es zu thun, und der

Spruchrichter erft wird entfcheiden) ob die A-nfclhuldigung Grund habe

oder nicht. - -

Ein Verdacht") ifi es alfo, was begründet und bewiefen fein

(Art, 631) 632- 636)- Die zweite Standekammer zeigte nur die AbfchiF hier

an Etwas zum Veften der Beamten zu (Zmdern7 und fehte an jener Stelle über

all: ohne genügenden Grund, Dadurch ift aber die Sache offenbar noch

fch [immer geworden: denn während nach dem er|en Vorfchlage nur ein Streit

über die Auslegung der wenigen vorhandenen Picozeßgefeße entfiehen

konnte- ift jeht die Frage eine rein arbiträre geworden) und man i| ganz

der Discretion der Gerichishdfe preisgegeben.

12) Man muß nur immer bedenken, wie leieht ein rriminell Verfolgter die

Steflung des Richters verkennt und in ihm einen muthwilligen Peimger)

eiicisn Diener des Terrorismus erblickt) gegen den er feinen Haß und feine Rache

ri tet. _

1841Z3)SLtb6e4gg, Beiträge zur Strafprozeßgefeßgebung (Neufiadt a. d. Orla

e - - , .

14) Dieß wurde bifiorif narhgewiefen von Mittermaier) das tcutfme

Strafverf. (Heidelb, 1839)) d. 1, s. 327 def. S. 155.

15) Weit verfchieden davon ift ein Argwohn, eine Mutbmaßung.

Der Verdacht muß fich immer objertiv (aus Thatfamen) begründen laffen7

derArgwohn aber hat feine Wurzel zunachfi immer im Gemiithe) in der [ub

jgeictivjiÖA-ificht. Vgl, Eberhard i "ynonhmifmes Wörterbuch (Berlin 182l)

r. '
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muß. ehe der Unterfuchungsrichter von jenen Maßregeln. die wir unter

dem Worte-Fahndung begreifen. Gebrauch machen darf. Einen Ver

dacht zu beweifen. bedarf es natürlich minder concludenter Beweisgründe.

als zur Herfiellung des Schuld? oder Unfchuldbeweifes, '

Hierin liegt aber. wir wollen es uns nicht verhehlen. derxfmwierigfie

Punct diefer Lehre. und _doch bildet er die jurifiifcije Grundlage des ganzen

Fahndungswefens. _

* Es zeigt fich hierbei vielleicht noch augenfcheinlicher. als bei der

Lehre vom Schuld- oder Unfchuldbeweife. wie viel dem richterlichen Er

rneffen anheim gegeben- werden muß. Diefer erfordert eine vollkommene

Gewißheit. mithin die Herftellung einer. nach menfchlichen Einfichten in

möglichfier Vollkommenheit zu erftrebenden. Wahrheit. Zur Herftellung

eines Verdachtes hingegen müffen auch unvollficindige und unzufam en

hängende Beweismittel") führen. und es fragt fich nur: w elch e n d

von überzeugender Kraft fie erreichen müffen. wenn der Richter

fich berechtigt halten darf. ein Verfahren darauf zu bauen.

Man hat. an der Theorie des abfolut directen Beweifes. d. h. des

Beweifes durch die Ausfagen zweier Zeugen. fefihaltend. den Grundfaß

auffiellen wollen 17). daß zur Begründung eines criminellen Verdachtes

die Hälfte jenes Beweifes. alfo ein Zeuge. hinreiche. Ein bequeme

res Erpediens kann es freilich nicht geben: denn es enthält .eine fafi:

mathematifche Formel. um fich derfelben zu fügen. muß man jedoch

vor allem zuden Anhängern jener Theorie fich bekennen. wenn man nicht

in eine große Inconfequenz gerathen will. Nur die Annahme des foge

nannten directen Beweifes. als einziger Richtfchnur. als untrüglichen

Leitfterns. kann ein folches Spalten der daraus entfiehenden Ueberzeu

gung in ein Halbes und ein Ganzes rechtfertigen. Sieht man aber _

Zeugen an fich für ein nicht ftärkeres Beweismittel an. als es die Indi

cien find. fo w' diefes Spalten fofort zum unding. indem der künfilime

Beweis fich- t in ähnliche Bruchtheile zerlegen läßt. wie es fcheinbar

beim Zeugenbeweife angeht; fcheinbar. weil es in den meifien. ja in fait

allen Fällen eine bloße numerifche Täufchung ifi._daß Ein Zeuge die

Hälfte von dem beweife. was ihrer zwei voll beweifen lß). *

...f-D .

16) Verdacht iii z. B. gerechtfertigt. wenn ein unbeei-digter oder nicht

ganz rlaffifcher Zeuge eine Angabe gemacht hatz wenn ein fchlechter Leumund.

wenn auch ohne Bezug auf das fragliche Verbrechen. mit einer nahen Anzei

gung concurrirtz wenn ein außergerichtliches Gefiändniß in etwas zweifelhaften

Ausdrücken abgelegt wurde u. dgl. m. .

17) Z. B. Quiftorp. (Hrundfätze des teutfcleen peinlichen Rechtes Bd. 2.

d. 610. Tittmann. Handbuch der Strafrecht-sw.. Bd. 3. S, 192. Stü

bel) Eriminalverf. ß. 1883. Das Berufen auf Art. 30 der p. G.-O. kann

diefen Ibrthum nicht entfchuldigen. indem diefe Gefetze elle nur in unmittelba

rem Bezug auf das Folter fyfiem. wo fie den ungele rien Richtern einigerma

ßen einen Anhaltpunkt geben wollte. von ..halber Beweifung" redet. und mit

bin für die Beweistheorie im allgemeinen nichts daraus gefolgert werden

kann.

13) Lene. der Anklageprozeß uud der unterfucljungsprozcß (Aachen 1840).
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Wo find zwei durchaus gleichartige Menfchen zu finden; gleichartig

an Leib und Seele. an Tugend und Rechtsgefühl? Wo mag man zwei

Zeugen begegnen. die über eine und diefelbe Thatfache in Haupt: und

Nebenumftändenj von Anfang bis zu Ende.“ das Namliche wahrgenommen

haben und das Nämliche -deponiren '9)? Ift nun blos Einer vorhanden.

und fehlt alfo der geloünfclfte Probirftein eines zweiten. wie will man

fich berechtigt halten. demfelben apodiktifch den Werth eines halben Be

weifes beizumeffeuz wie will man im voraus entfcheiden, wela)e Geftalt

der Beweis annehmen würdez wenn ein zweiter Zeuge fich- fiuden wollte?

Ifi nicht vielmehr die Beweiskraft des vereinzelten Zeugniffes völlig

relativ, ganz und gar abhängig von dem moralifchen Werthe des Deponen

ten. von dem Grade der inneren Glaubwürdigkeit 29). von der Eon

cludenz der Thatumfiändw wie fie vorgetragen wurden. unter fich?

M. nicht der Salz vielmehr fo gefiellt werden: die Ausfage Eines Zeu

genj und zwar felbft eines (formell) claffifchen Zeugen kann einen höheren.

mittleren oder niederen Grad von Wahrfcljeinlicljkeit erzeugen. je nachdem

der äußere oder innere Gehalt der Ausfage dem kündigen Blicke fich dar

ftellt? Dieß ifi eben die Sache des llnterfuchunzisbeamten. daß er den

Menfchen erforfchen lerne z nicht blos den Angeklagten. fondern auch jeden

Zeugen. unpaffend lft est ihm. dem Inquirenten. ein Regulativj wie

das .Schlagwerk einer Uhr. in die Hände zu- geben, wonach er ganzen.

halben. oder gar Drittels- und Viertelsbeweis meffen und annehmen

foll 21). Die umftände. die Perfönlirhkeiten müffen es ergeben. in wie

weit er fich von einer Thatfache überzeugt halten kann. Von Beweis

darf ja überhaupt bei ihm noch gar nicht die Rede fein. weder von voll

kommenem. noch von theilweifern; Verdachtsgründe find es. die ihn

leiten. Verdachtsgründe *bilden den Ausgangspunct feiner Thätigkeit.

Nun fragt es fich weiter: von welcher Art müffen die Verdachts

gründe fein? *

Wiewohl ein Verdacht nur etwas mehrf als eine Mrmuthung 22)

ift. fo gibt es doch auch Grade des-Verdachts, welche faft die Stärke

enthalt ein belonderes. hierbei nachzulefendes. Capitelt Das unding der Be

weismrffung S. 131-170. ö.

19) Lene a. a. O. S. 141 befiatigt dieß aus feiner Erfahrungr Es

kommt der Fall mitunter vor . *daß zwei Zeugen. an deren Gewiffenhaftigkrxt

zu zweifeln man keine urfache hat. ein Ereignis in mehr oder weniger wichti

gen umfianden ganz verfchleden darftellenz und jeder auf feinen Eid be

theuert, die Sache fo beobachtet zu haben. ,

20) Vgl. hierüber vorzüglich Brauer. über die unzuläfiigkeit des direcieu

Zrugenbeweifes; in Demme's fortgef. Annalen der Criminalrecljtspflegej Jahr

gang 1841, Hft. 1, bei. h. 8, 9. 15.

21) So . B. kann, institutiona- iur. drin.. (Jenas 1783.)_Z. 842.:

Cain nero? [Vortritt-n e ex ciuorum tostjum anrpeotormn, aeniiplona;

ob ex quatuok .lupe torum tertjrnonio, y] eo a. prodacja aonglutian-äa art?

geriet-atio] jcl neqno aclfirmonclum, rie-que noganäum e83(- auletlnio. -

Hiernach wäre Ein verdachtiger Zeuge als Viertelsbeweis anzufehen.

22) Nicht als pknesumcjo iuria, fondern als unbefcheinigtes Muth

maßen. Meinen und Dafür-halten foll hier das Wort: Vermuthung gelten.
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eines vollkommenen Beweifes erreichen. ja. wenn man den Standpunct

des Inquirenten *ganz fefthält und ihm mithin ein Urtheil über Schuld

und Nichtfchuld Federal! nicht einräumt. vielmehr diefe Entfcheidung ledig

lich dem Strafrichter anheim gibt. Fo *kann man felbft bei einer Beweis

lage) die eine fofortige Verurtheilung zur Folge haben dürfte. im Sinne

des unterfuchungsprin cips blos von einem auf's Höchfie gefieiger

ten Verd ach te. reden 23),

Die Verdachtsgründe treten alfo in taufendfacher Abfiufung auf.

und es läßt fich eine beftimmte Scala eben fo wenigF wie bei den Indi

cien) aufftellen. -'

Wenn man nunuwie billig. in diefem fchwankenden Meere von

Vermuthungen und Verdachtsgründen Fundamentalfähe verlangt) welche

einerfeits den Richtern einen Ausgangspunct) andererfeits aber den Ver

folgten eine Garantie gegen Ungerechtigkeit geben) fo muß zunächfi das

Erforderniß einer thatfächlichen actenmäßigen Grundlage

anerkannt werden. * .

Es genügt nicht blos mit der Kenntniß. und noch weniger mit der

Vorausfetzung einer verdachterregenden Thatfame. wenn fie nicht auf

jurifiifclyem Wege confiatirt. d. h. actenmäßig 24) gemacht ift. und

follte dieß) in ganz eilenden Fällen) vorläufig auch »nur mit den .Haupt

ziigen gefchehen können. Eben fo wenig kann der Richter auf eine Be

merkung in den Arten hin) wenn fie nur auf Anfichten und Vermuthungen)

nicht aber auf einer nach rechtlicher Ordnung erhobenen Thatfacije beruht)

einen Verdachtsgrund fingen. .

Von allem diefem macht eine Ausnahme die handhafte

- ThatW). wo man natürlich keine Protocolle zu fchreiben braucht, um

zugreifen zu können.

Mir jener Grundlage ift offenbar fchon viel Sicherheit gewonnen.

Der Inquirent fieht fich dadurch genöthigt. vor aller Einfchreitung gegen

Perfonen und Auffuchung von Sachem dem Prozeffe eine fefte Grund

lage zu gebenz er kann nimmermehr aus Leichtfinn oder blindem Partei(

geifie handeln. ohne die Gefahr einer Nichtigkeit. Thatfacljen muß er

erft zur Hand haben) Thatfaihen müffen dem Prozeffe bereits förmlich

einverleibt fein. mithin Ereignifie) die er nicht fchaffen) nicht erfinden kann.

wo fie fich nicht von felbfi darbieten. .

23) Damit ifi nicht gejagt. daß der Iuquirent feine jurifiifche Ueberzeu

gung in Feffeln fchlagen foll. fondern nur. daß er fich beim unterfuchunlgs

gefchäfte felbfi jeder kategorifcijen Meinungsäußerung enthalte., Vgl. auch Mul

ler) Lehrbuch des (Criminalprozefies (Braunfchweig 1837). g. 77. '

24) Wie der Grundfag der Actenmäßigteit zu verftehen fei. f. Martin.

Lehrb. des Eriminalproz. S. 14. Mittermaier. das teutfelje Strafverf.

Bd. 1. S. 127. In Frankreich nimmt man es in der Vorunterfuchung noch

firenger. als bei uns. (Zone (i'm-rtr. crjm, art. 42. *

25) Sachfenfpiegel B, 2. 'S. 35: Die handhafte dat 1s dar. foar

man enen man mit .der dat vegript. oder in der vlucbt der dat. Vgl. auch

Horn-ever. des Sachfenfpiegels erfier Theil (Berlin 1835). S. 333. 8. e'.

„Handhafte That." Zdpfl. das alte Bamberger Recht S. 137.
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Nicht fo leicht dürfte es aber gelingen. Regeln aufzufinden. wodurch

der zur Einfchreitung hinreichende Grad der Verdachtsgründe 2c') nor

mirt wird. .

Hier muß wieder erinnert werdgn. daß alle Fahndungsmaßregeln

wefentlicl) in das Jnformativverfahren. mithin *in ein Stadium fallen.

wo man erft im Sammeln der Beweife begriffen ifk. wo es alfo zu

den feltenen Ausnahmsfällen gehört. daß eine reichliche Maffe von Ver

dachtsgrunden vorhanden wäre. -

, Daß vor allem der Thatbeftand eines Verbrechens. wo nicht

völlig bewiefen. doch in hohem Grade wahrfcheinlich 27) gemacht fein

muß. diefes gehört zu den allgemeinen Prozeßregeln und braucht daher

hier,nicht näher ausgeführt zu werden. Aber aus dem Beweife des

Thatbefiandes gehen nicht felten auch LknfGuldigungSmomenteW). d. i.

Beweismittel der Thäterfchaft hervor. zumal bei Verbrechen. wo die ob

jectiven und fubjectiven Merkmale des Thatbefiandes wefentlicl) in ein

ander fließen. wie z. B. beim Meineide. beim Amtsmißbrauch. der Rech

nersuntreue und Prävarication 2"). .

Aber auch fchon zur Erhebung des Thatbefiandsbeweifes an fich.

alfo noch abgefehen von dem concreten Subjecte der That. bedarf es häu

fig der Fahndung. nämlich der Auffpucung des fogenannten col-pur rie

ljcti oder einzelner Theile deffelben 30). insbefondere der Werkzeuge. die

zur That gebraucht wurden. Muß man zu diefem Behufe die bürgerliche

Freiheit 'antaften. fo wird eine thatfächliche artenmäßige Grundlage des ,

Verdachts gegen Einzelne wieder eben fo nothwendig. als wäre bereits

ein Anklageverfahren eingeleitet: denn diefes ift und bleibt für Jedermann

empfindlich. daß fein Hausfriede. feine Eigenthumsrechte durch eine Be

hörde gefiört werden. die auf Eriminalbeweife ausgeht und ihm daher durch

den unmittelbaren Contact in der öffentlichen Meinung immer einen

Verdacht der Beth eiligun g anhängt. '

Daß die Anforderung eines ftarken ueberführungsbeweifes zur Zeit.

wo die Fahndung eintreten foll. nicht gemacht werden kann. wird hier

x

26) Wie fehr die Gefehgebungen in der Befiimmung der Bedingungen der

Sperialinquifition dilferiren. lehrt ein Blick in Zachariä's Grundlinien des

Criminalproz. f). 153. und hieraus follte man doch eigentlich für die Fahn

dungsfrage Analogien fchbpfenkbnnenz es bleibt alfo nichts Anderes übrig als

fi?: lrstere aus den Ergebniffen einer geregelten P raris eine befondere Th-eorie

a zuleiten.

27) Stitbel. über den Thatbefianb der Verbrechen ß. 171-173: eine

ueberzeugung. die auf unzureichenden. jedes) auf folchen Gründen beruht.

ivelche andere fehlende Gründe an Zahl und Stärke überwiegen. (S. 238.)

28) Zumal wenn man in den Begriff. mit Luden. über den Thatbefiand

des Verbrechens (Göttingen 1840). nicht blos ..die äußere Erfcheinung des Ver

brechens und Handlung als urfache. fondern auch den Charakter der Rechts -

widrigkeit und der verbrecherifchen Wi lensbeftimmung“ mit aufnimmt.

29) Abegg. Lehrbuch der Strafre swiffenfGaft (Neufiadt a. d. Orla

1836). S, 567. 92. 510. 503. *

ö 73s0) Kiten. Beitr. z. Lehre über d. Erhebung des Thatb. (Wien 183l).
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nach wohl einleuchtend fein; Alles) was man verlangen kann) ift eine

Wahrfcheinlichkeit) dafür fprechend) daß ein gewiffes Subject das

Verbremen begangen) oder darauf bezügliche Objecte in Verwah

rungU) habe.

Damit werden aber Alle) die fich zur firengen Schule-bekennen)

nicht zufrieden fein. 'Die Antwort auf ihr Begehren präriferer Beftim

mungen kann theils. die Theorie) nochmehc aber die Praxis geben. “

Das Stadium) in welchem hier der Inquirent zu handeln hat) muß)

wie gefagt) nothwendigerweife noch auf fehr unficheren Pfeilern beruhen.

Meiftens liegen im Anfange nur _einfache Anzeigen und Meldungen vor)

durch welche der Inquirent fo gut) wie jeder andere Menfch) getckufcht

werden könnte; die Anzeiger felbft) feien fie auch verpflichtete Diener)

können fich geirrt haben) und übertriebener Amtseifer fpielt dabei oft nicht

die geringfie Rolle. f

Auf eine von vorn herein als werthlos) oder als eine Ausgeburt der ,

Leidenfchift erkannte Anzeige darf und wird der Inquirent freilich nicht

einfchreiten) fondern höchftens Erkundigungen einzieheg) ob die Sache

irgend von Belang feiW). Auf Anzeigen aber) welche die Präfumtion

der unglaubwürdigkeit nicht gegen fich haben) muß er kraft feines Am

tes die ri>)terliche Thätigkeit entwickeln) *und _es fieht nimmermehr in fei

ner Willkür.) die Sache beruhen zu laffen. Es würde alfo geradezu dem

Organismus des Strafverfahrens zuwider fein) wenn man einen höhere'

Grad von Beweis) als eine Wahrfcheinlichkeitkk)) zur Verfügung der

Fahndung fordern wollte. ,

Vorzüglich aber hat man dqbei zu bedenken) wie das.Verfahren

zwecklos) eitel) ja lächerlich fein würde) wenn der Inquirent da) wo

die erften Spuren vom Thatbefiande oder vom Thciter auftauchen) die

Hände im Schooße liegen laffen und warten müßte) bis eine flcirkere

Mafie von Beweismitteln fich angefammelt hätte. In folchen Verhält

niffen ift ja eine Erhaltung des status quo am allerwenigften anzuneh

men) vielmehr dürften im Gegentheile) in neun Fällen unter zehn) von

31) Auch unbewußter oder Naturalbefig ift hier mit eingefchloffen.

Denn es kann ja ein Eigenthümer felbft dadurch überrafiht werden) daß das

unterfuchungsgericht in feinem Haufe *oder auf feinem Grundftücke ein durch

Dritte dahin gebrachte-J Corpus Delicti auffindet. Kltka a. a. Q. d. 74.

Catia (Kinotr- crjm. ert. 88. _

32) Grolman) Grundfeiße der Criminalrechtswiffenfmaft K. 535) Anni.

o) verlangt) daß ein Denunciant) auf defien .alleinige Angabe ein Verfahren

eingeleitet werden foll) nicht nur ein rlaffifcher Zeuge fei) fondern auch

aus eigener Wahrnehmung von dem Verbrechen rede. Außerdem müffcn

erft weitere Nachforfwungen angeftellt werden) ob die Anzeige einigen Grund

habe. Vgl. auch Voller)) Anweifung zum Verfahren in Straffachen (Stutt

gart 1809)) f). 85.

33) Es wird wohl aus dem Gefagten hervorgehen) daß diefe Wahrfthein

lichkeit nicht etwa mit Indicien gleichbedeutend genommin fei. Letztere können

unter und-über der Wahrfebeinlimkeit flehenz wogegen auch wieder Zeugen und

Urkunden oft nicht einmal Wahrfmeinlimkeit liefern. Richtiger ware es) wenn

man etwa die Lehre vom unvollfiandigen Berodife hier in Anwendung

brachte. Mittermaier) die Lehre vom Veweife (Darmftadt 1834)) d. 64

.



206 * * ' Fahndung,

Heute auf Morgen wefentliche Aenderungen") in der Lage der Dinge

eintreten) fei es) daß der Schuldige inzwifcljen entkommt) oder daß er

mit den Eomplicen oder Zeugen Verabredung trifft) oder daß die Ueber

führungsftücke' an Orte) die dem Richter nicht zugänglich find) gebracht

werden. “

Hier heißt es wirklich und zwar in einem ganz unverwerflicljen

Sinne: Wenn man den Zweck will) muß man die Mittel

wollen. Eine unterfncizung von Amtswegen zu führen) ift anerkannt

das fchwierigfie Gefchäft) was einem Beamten auferlegt werden kann.

Will man ihn nun noch obendrein in dem Zeitpuncte) wo es allein

möglich fcheint) die Materialien zur Beweisführung beizubringen) über

mäßig befchränken) fo kann wirklich inder Mehrzahl der Fälle nichts

Anderes dabei herauskommen) als ein Kram von leeren Formalitäten)

von Protocollaufnahmen) Zeugenverhören und Verletzten-ib)) die überall

dem Schatten eines Verbrechens narhjagen) nicht aber den Muth ein

geben) den Körper felbft) der den Schatten wirft) zu ergreifen.

Rafch muß gehandelt werden und mit der Rafchheit verträgt fich

zögerndes umherblicken und das Eonftruiren logifch fefier Schlußgebäude

ganz und gar nicht")

Die Wahrfcheinlicljkeit alfo ) welche zur Anordnung der Fahndungen

erfordert wird) darf nicht auf gewiffe Beweisfähe gebaut fein _ fondern fie

"uß lediglich dem Ermeffen des Unterfumungsrichters") an

heim gegeben werden. -

Wahrf cheinlicl) ift dasjenige) wofür nach dem gewöhnlichen Laufe

der Dinge-mehrfache Gründe fprechen) die aber doch nicht ftark

genug find) alle Gegengründe zu befeitigeniiß). -

Diefes Abwägen der Gründe) die in unferer Lehre Verdachtsgründe

34) Kitka a. a. Q. S. 244. Nicht blos abfichtliche Einwirkungen) fon

dern auch Naturereigniffe) oder zufällige Handlungen können) befonders an beleb

ten Orten) dazu beitragen. v. Zagemann) in der Zeitfchrift für teutfches

Strafverfahren Bd. 1) S. 335 flg,

35) Auf derartige untrrfuchungen leidet das) etwas fiarke) Wort Anwen

dung) welches Lene in feiner Schrift über Anklagen und unterfuajungsprozeß

(S. 74) fprach: Den Namen der Gründllchkeit hat das teutfche Verfahren

dadurch erworben) daß man diefe Eigenfchaft nach dem Volumen des be

fchriebenen Papieres bezeichnete. '

36) Dieß wird wohl nicht zu dem Mißverfiändniffr führen) daß der Inqui

rtnt ohne Logik verfahren dürfe. Nur künfilich abgerundete Stjllogismen) wie

fie der Spruchrirhter auszufinnen die Muße und die Pflicht hat) kann jener nicht

zu feiner Aufgabe machen. -

37) Schon (Lim-oo, rent. ter. [ib. 7. quneot. xx., erkennt dieß an)

fo wie auch gewiffermaßen die p. (im-Q. Art. 18) L4,

38) Diefe Definition weicht von der oben (Note 2.7) ritirten StübeUs

darin ab) daß fie au pofitive Gegengründe reflectirt) während dort das

„ueberwiegen anderer ehlend en Gründe" als Kriterium aufgefüllt wird. Es

fcheint aber) daß die Wahrfeljeinlieljkeit nicht fowohl aus dem Grabe des vor

handenen Veweifes) als aus dem Verhältnifie zu der gegentheiligen unwahr

fcljeinlichkeit deducirt werden muß. Die vollfiandige Literatur hierüber in

Zachariäfis Grundlinien des Criminalproz. ß. 131-133.
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find. wird die Aufgabe des Jnquirenten. fo oft ein Ereigniß zu feiner

Kenntniß kommt'. welches den Anfchein eines Verbrechens hat. und wo

bei Spuren angegeben werden. deren Verfolgung zum Beweife der That

führen könnten.

Je nach der Befchaffenheit der Umfieinde können nur ftarkere oder

auch fchon fchwachere Verdachtsgründe die Einfchreitung rechtfertigen.

Die Wichtigkeit des Verbrechens an fich. d. h. der Grad. in wel

chem daffelbe das Gemeinwefen bedroht. gibt objective Momente für das

Verhalten des Richters an die Hand-N). So wird z. B. bei einem

vorgefallenen Morde. Raube. Hochverrath oder bei einer Brandlegung'

ein energifches Einfchreiten weit *eher gerechtfertigt fein". als bei einem

kleinen Diebfiahle. einer leichten Korperverleßung. einer unzuchtu. f. w.;

oder. mit anderen Worten. es genügt in jenen Fällen fchon eine gerin

gere Wahrfcheinlichkeit. um auf Perfonen und Sachen auszugehen. als

in den lehteren. um möglichft verfichert zu fein. daß' die Wahrheit an's

Tageslicht komme.

Es läßt fich erwarten. daß von mancher Seite die Einwendung hier

gegen gemacht werde. wie es gegen den Grundfah der Gleichheit vor dem

Gefeße verftoße. alfo ungerecht fei. bei gleicher Beweislage in dem einen

Falle ohne Schonung und Rückficht einzugreifen. in dem anderen aber

gurückzuhalten und zu zögern; ja es fpreche bei Eapitalverbrechen noch

mehr. wie bei den niederen Vergehen. die Billigkeit für gewiffenhafte

Atmung der bürgerlichen Freiheit. indem hier die Folgen der Verwicklung

in eine unterfumung weit empfindlicher und ehrenkrcinkender feien. als

bei den niederen Vergehen. '

Möchte man aber doch nicht vergeffen. wie der teutfche Jnquirent

nicht blos unterfuchungsrichter. fondern auch Wachter des Straf

gefehes40). mithin berufen und verpfli>)tet ifi. gegen jede gewaltfame

Störung der Rechtsordnung im Jntereffe der Staatsgefellfchaft einzufchrei

ten. wie diefes Jntereffe im Eollifionsfalle alle Particularintereffen über

wiegt. und wie daher bei denjenigen Verbrechen. wodurch die Staats

bürger am meifien erfchreckt und alamirt werdenU). auch die f chnell

ften und nachdrücklichfien MaßregelnN). felbft auf die Gefahr zu

39) Die neueren Gefeßgebungen haben gezeigt. das fie diefe Rückfirljt an

erkennen. Denn man darf zum Zwecke der unterfuchung eines Eapitalverbre

chens alle am Orte der That anwefenden Perfonen- fofort verhaften. nach

dem daher. Strafgefehb. Th. 2. Art. 120. und der preuß. Eriminalordn.

s. 213. Vgl. auch Los im N. Archiv des Eriminalreelttes Bd. 5. S, 185 flg.

40) Mittermaier. das teutfche Strafverfahren Th. 1. 'S. 153. Bol

ley. Anweifung zum Verfahren in Straffachen d. 82.

41) Hepp- I. Benthairfis Grundfähe der Eriminalpolitik (Tübingen

1839). s. 26: Das uedel eines öffentlichen Delicts. welches fich weiter verbrei

tet. ifi größer. als das gleichbenannte Prioatdelict. - Mit den fchwereren

Sitrafdrohungen müffen aber auch energifchere unterfumungsmaßregeln correfpon

d ren. -

S 542) v. Iagemann. in der Zeitfchrift für teutfehes Strafverfahren Bd.1r

. fig. .
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ergreifen find) daß ein unfchuldiger momentan in's Mitleiben gezogen

werde) vorbehaltlich der ihm alsdann niht zu verweigernden Satisfaction.

,_ Wer es durchaus und um jeden Preis vermieden wiffen will) daß

der Jnquirent mitunter. auch einen unfchuldigen zur Rede fielle) der be

* fchränkc fofort deffen Wirkfamkeit auf die hbchft feltenen Fälle) daß ein

Verbrechen gleich von vorn herein mit folchen Beweismitteln zur Anzeige *

gebracht werde) die unwiderleglici) die Schuld eines gewiffen Subjectes

darthun) wo alfo die jurifiifwe Gewißheit43) fofort zu Tage liegt. Der

Gewißheit Gegenfah kann wohl nur die ungewißheit fein; wo es alfo

an fchlagenden Ueberführungsgründen mangelt) kann hdchftens eine Wahr

fcheinlicljkeit) aber keine Gewißheit vorhanden fein) und dabei bleibt es

immer möglich) daß ein Unfchuldiger) gegen den gerade unglücklichen

weife der Schein fpricijt) verfolgt und vor Gericht gezogen werde) wah

rend der Schuldige vielleicht ewig den menfcijlicljen Blicken verborgen

- bleibt( Wegen diefer Möglichkeit dürfte nach jener ftrengen Anficht ein

Jnquirent ohne vollkommene Gewißheit gar nicht wagen) irgend Etwas

zu unternehmen) und_ die natürliche Folge davon wäre) daß die größere

Maffe der Verbrechenvon der Juftiz gänzlich unbeachtet bliebe) daß

die Frechheit der uebertreter täglich gefteig ert und am Ende das Ver

brechen mit gleicher oder größerer Maäjt) als die zum Schuhe des

Rechtszufiandes beftellten Behörden) fein Haupt erheben würde.

Wozu wäre der Unfchuldsbeweis in das Prozeßfhfiem eingeführt)

wenn man nicht .von Alters her44) den Fall der Verfolgung von un

fchuldigen neben den Schuldigen als unausbleibliche Folge eines energifchen

Criminalverfahrens im Auge gehabt hatte?

Gegen die Wahrfcljeinlicijkeitstheorie und das richter

liche Ermeffen im Prozeffe kann alfo gewiß nichts eingewendet

werden) weil Beides dem Jnquifitionsprincipe wefentlia) entfpricijt4ö). Da

gegen möchte eine Garantie gegen Willkür) welche überall) wo richter

liches Ermeffen einen fo weiten Spielraum hat) zu beforgen fieht) wün

fchenswerth fein. Allerdings find die telitfwen Gerichtshöfe nichts weniger

als nachficljtig4ö) gegen etwaige Gewaltübergriffe der Jnquirenten und

43) 61', (Bloc-n nei Fo'. 73. cup. 1.: hier-iind bomanitatia rie-test ciicri

notjtia nor-tue rei , maieima par njsum. *

44) Der [near seta-idiom. ging bei den älteren Iuriflen) wo man den

unterfucijungsricljtern noch weniger traute als jetzt fo weit) daß z. B. Ear-y

ear., prnat. tor. mim. karo l. qu. xxxnl. nr. 47., bemerkt: [Li pro

jnnocentjn ctjum probt-nein cufiiciunt probutionoa jmyorfeotaq. ot. fi

eit-EW). und dabei eicirt er nicht weniger als zehn beifiiinmende Autoren.

, 45) Diefe Einleitung wurde abfichtlich etwas ausführlich gehalten) weil fie

die Grundlage bildet) mit der das Nachfolgende fteht oder fallt. Denn

die vielfeitigiten Mittel helfen nichts) wenn es an ficheren Principien fehlt) nach

denen fie gebraucht werden fallen. .

46) Daraus) daß die urtheilenden Richter die Inculpaten nicht zu fehen

bekommen) entfleht ein unwillkürliches Mißtrauen gegen die Unterfucijungs

ricbfcr) zumal wenn Geftändniffe vorliegen) die überall als Anomalien der menfch

lichen Natur-anzufehen find. Das Geringfie) was in dem Verfahren unpaifend

erfcheint) wird daher in der Regel als Gegenfiand des Tadels oder der Welch-
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die Vertheidiger* der Angefchuldigten find gewiß niht geneigtx dergleichen

ungerügt hingehen zu lajjen: aber das Uebel ift ja fchon gefcln-hem wenn

die Beurtheilung an die Defenforen und Richter kommt; es muß daher

vielmehr eine innere Gewährfchaftj d. h. eine folche gefucht werden

welche in dem Gange des Prozeffes felbFt liegt.

Eine folche Gewährfcleaft ift bereits darin gegeben- daß Fahndungen

nicht andersf als auf actenmäßig confiatirte Thatfachen gebaut werden

dürfen; hieran reiht fich aber eine zweite j der fich ein jeder j fein Fach

niit_ Gerechtigkeitsfinn und Wiffenfchaftlichkeit,betreibendeX Inquirent von

felbfi unterwerfen wirdj die aber auch ohne den Bedarf eines eigentlichen

Gefehes von den Jufiizniinifierien durch Verordnung erhejfcht werden

könnte- nämlich die Gewährfwaft der fchriftlimen Entfcheidungs

gründe47). Durch diefe wird der Unterfiimungsbeamte noch um fo

unausweichlicher genöthigtx mit *fich zu Rathe zu gehen und inJs Reine

zu kommen- ob jene Thatfachen zur Fahndungj d. h. zum Eingriff in

die bürgerliche Freiheit gewiffer Perfonen hinreichend feien. Es muß alfo

mit diefen Griinden jene erforderliche Wahrfcheinlichkeit förmlich debu

cirt werdenX und wenn es fich dabei zeigt- daß blos eine Priifumtion

oder Präoccupation vorhanden war, fo wird ein pflichttreuer Beamter

fofort von weiteren Maßregeln abftehen.

e Die Fahndungen theilen fich am natürlichften in folchef die auf

Subjecte der That und anderej die auf ObjecteW) der That ge

richtet find.

Es kann wohl iiorkonitnenF daß eine oder die andere Maßregel zu

gleich in Anfehung uonjSubjecten und Objecten angewendet wirdj aber

es gefchieht dann nur ciusnahmsrneifeX und es mag daher die Eintheilung

um fo mehr beibehalten werden- weil .fie in der Praris49) bereits feften

Fuß gefaßt hat.

l. Arten der Fahndung auf Subjecte der That.

Im weiteren Sinne könnte man darunter auch die Verbal- und

Realcitation, oder die einfache Verladung und Vorfuhrungöo» fo wixe

rung aufgegriffen. Es iii klare daß diefes üble Verhaltniß eigentlich nur von

dein Mangel einer mündlichen Sehlußoerhandlung herkomint. Vgl. Zentner

Andeutungen iiber die Einfiihrung einer auf Oefientlichkeit und Anklagefhflem

gegründeten Strafgerichtsordnung (Mannheim 1839)- S. 17.

47) Martini Lehrb. des Criminalproz. 4, Ausg.- S. 73- Anm, 3, und,

Stübel, Criminalverfahren Ö. 3238 flg. - i _

48) Subject ift hier im engften und Object im weitejten Sinne gene-immen

nämlich erfieres als die verbrewerifrl) einwirkendr Perfon und Object' als

der bei der That gebrauchte oder verletzte Gegenftand, welcher ledtrre mithin

auch wieder eine Perfonf oder deren Leichnam fein kannz alfo handelnd und

leidend - ifi der Unterfrhied. _

49) Hier i| nicht von der allgemeinem fondern von der Praxis mehrerer

teutfcher Lander die Redet befonders in Bayern , Württemberg, Baden, Heffen

Darmfiadt u. a.

50) Mittermaieri das teutfehe Strafverfahren, 3.» Aufl., Th.1- s. 71.

Müller- Lehrb. des Criminalproz. s. 137. _ _

l7, - 14
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ferner die Verhaftungöl) verftehen: denn auch diefe Verfügungen werden

in der Abficht getroffen) fich der Perfon des Angefchuldigten zu ver

fichern. Die Verhaftung ifi aber ein viel zu wichtiger Theil der Straf

prozeßlehre) als daß man fie nur beiläufig abhandeln dürfte z es wird

derfelben) im Zufammenhange mit den vorbereitenden Maßregeln) ein

befonderer Artikel gewidmet werden.

Hier foll zunächjt von Fahndungen auf Subjecte die Rede fein) in.

fo weit dem Unterfuchungsgericijre noch eine f ichere Kenntniß von

der Perfon des ThätersN)) oder von feinem AufenthalteW)) oder von

, dem bei der Flucht eingefmlagenen Wege) mangelt.

Im allgemeinen mag noch erwähnt werden) daß man fich vor

der Ergreifung folcher Maßregeln auf jede mögliche Weife Notizen zu

verfchaffen fuchen muß) durch welche die gefuujte Perfon) ihr Stand und

Gewerbe) ihre Sippfcifaften und Verbindungen) wenlgftens annähernd)

aufgeklärt werden) und follte man dazu auch einige Stunden oderTage

nöthig haben) die man lieber gleich auf die Verfolgung verwenden möchte.

Es ifi nämlich mit Fahndungen) die fich völlig im allgemeinen hal

ten) der Strafrechtspflege äußerfi wenig gedientW)) ja) fie können die

Behörden nur in Verlegenheit fehen) oder vielleicht gar zu Anordnungen

verleiten) wodurch ein Unfchuldiger aufgegrifien und an das Eriminalge

richt abgeliefert wird.

1) Die öffentliche Vorladung (Edictalladung) liter-ae selig-ra

12a,* citatio eäjcluljs) W) ifi: das zunächfc zu ergreifende Mittel) um

den Angefchuldigten) deffen Aufenthalt beim Beginne der Unterfuchung

unbekannt ifi) dem Gerichtszwange zu unterwerfen,

Um von diefem Mittel Gebrauch zu machen) muß der Fall von der

Art fein)) daß zur Verhaftung zur Zeit noch nicht 'gefchritten werden

kann: denn alsdann würde die Ladung gerade den umgekehrten Erfolg W)

haben) daß der Geladene feine Vorfiajt verdoppelte) um den Gerichtshän

den zu entgehen,

51)_ Wie diefe Lehre fich in der heutigen Praxis ausgebildet hat) ftellen am

anfchauliwfien dare Bauer) Lehrb. des Strafproz. (G ttingen 1835)) g. 75)

und Mittermaier a. a. O. d. 72-74.

S* 6x192) Tittmann) Handbuch der Strafrerhtswiffenfchaft) 2. Aufl.) Vb. 3)

, 53) _Alfo nicht blos gegen Abwefende) fondern überhaupt gegen folehe)

die der richterlichen Gewalt nicht gerade zugänglich find) werden Fahn

dungsmaßregeln *ergrifiem

54) Dennoch liefi man fo oftyin den Zeitungen Aufrufe an Perfonen) deren

Vefrhreibung auf Hunderte pajfen kann) weil keine befondere Kennzeichen ange

führt find. Damit fuchen_ nämlich indolente Beamte leichten Kaufes von einer

muhfameren Oiacljforfchung zu kommen.

55) Eine befondrre Schrift oder Diifertation hierüber ifi dem Verf. nicht

bekannt. Vgl. übrigens Mittermaier) das teutfrhe Strafverfahren Th. 1)

s. 79) und Tittmann) Handbuch der Strafrechtsw. Bd. 3) h. 726. Die

ZetLWnden Gefehesfirllen f. bei Zachariä) Grundlinien des Eriminalprozeffes

, 56) Schon ldlattliaouv, (i8 crjminjbuz (Solon. 1725,), [ib. 11147111.

tei. A7(- uk. 24.) erkannte diefes.
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Die öffentliche Vorladung hat gewiffermaßen etwas Verleßendes)

weil die fragliche Perfon dadurch in den Zeitungen als eines Verbrechens

verdächtig fignalifirt wird; aber diefes kann den Inquirenten nicht davon

abhalten. Ein Verdächtiger kann ebenfowohl fchuldig- als unfchuldig

fein) und wenn er*feine Heimath verläßt) ohne den Verwandten oder

Behörden zu fagen) wohin er fich wende) fo hat er es doch) die Sache

mag ausfallen) wie “fie will) fich felbft zuzufcizreiben) daß man nicht durch

Requifitionen ihm die Ladung eröffnen kann) ja meifientheils wird diefe

Entfernung an unbekannte Orte den Verdacht der That") zu unter.

ftülzen geeignet fein. -

Fragt es fich nun) was eine öffentliche Vorladung enthalten muffe)

fo muß vor allem darauf gefehen werden) daß fie den Namen) Stand

und Heimathsort des Geladenen ganz zuverläffigk") angebe.

Fehlt es hierüber an Geroißheit) fo muß die Ladung ganz unter

bleiben) und je nach umftänden zu dem Mittel der Hilfsfchreiben und.

Steckbriefe gefchritten werden. Ein Signalement dagegen gehört nicht zu

diefer Art von Fahndung und zwar aus dem einfachen Grunde) weil man

es nicht mit Dritten zu thun hat) welche das verdächtige Subject auf

fuchen follen) fondern blos mit diefem Subjecte felbfk) welches fich in der

Namen-) Standes- und Heimathsbezeichnung*hinlänglich charakterifirt

finden wird, Auch wäre das Signalement nur ein Moment mehr) um

den Geladenen in den Augen des .Publikums herabzufehen) weil diefe-s

die Siögllcclements nur in der frhimpfiichen Begleitung von Steckbriefen

kennt5 ).

Die Angabe des unterfuchten Verbrechens) fo unangenehm dieß dem

Geladenm fein mag) darf ebenfalls nicht fehlen) theils weil das Crimi

nalamt fich felbft wegen feiner Maßregeln. rechtfertigen muß 60)) theils

weil der Angefcljuldigte) wenn er vom Thatbefiande Nichts erfährt) auch

nicht leicht zu einem Entfchlufie kommen kann) ob er .fich ftellen foll

oder nicht. Es könnte ja mbglicherweife noch eine weitere) und zwar

falfclhe) Anklage gegen ihn vorliegen) um derentwillen er fich nicht in die

Jnconvenienzen einer Specialunterfuchung begeben möchte.

um fo entfchiedener muß vor der Angabe oder auch nur Andeutung'

der Verdachtsgrunde) welche gegen den Geladenen vorliegen) gewarnt wer

den. Es widerftrebt fchon dem Inquifitionsprincipe “)) daß glejchfam

57) So jemant eyner miffethat halb flüchtig wird. Vgl. ßoebmer,

meäit. a6 (>66. ort. 25. 8. 7.

58) Am wichtigfien ift derNa-me. Hinficljtliel) der ubrigen Punkte kann

man allenfalls auch ungewiffe Data mit dem Worte: „angeblich" aufflihren.

59) ueberhaupt fieht der große Haufe im Signalement) das eine Criminal

behbrde aufnimmt) immer fchon einen_ Fficheren Beleg) daß die fragliche Perfon

ein Verbrechen begangen habe) weil namentlich alle Arreftanten fofort figna.

lifirt werden. Pfifter) merkw. Criminalfcille Vb. 5) S. 624.

60) Sobald eine Gericht-Melle den Weg der Publiritäc betritt) fo muß fie

auch offen zu Werke gehen; fonit kann man mit Grunde fagen) daß fie ent

weder mit leeren Formen fpiele) oder Hinterlift treibe. '

61) Abgefehen hiervon könnte eine unterfuchruig nimmermehr gefuhrt wer

den) wenn die Inquifiten vor dem Verhbre wußten) was fie gefragt werden

14*
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*öffentliches Verhör gehalten werde. und wollte man fich auch darüber

hinwegfeßen. fo wäre es ungef>)ickt. einige. und nur etwa die ftärkfien.

Verdachtsgrilnde namhaft zu machen. andere. geringere aber im Verbor

genen zu halten. Das Einzige. was dabei herauskäme. wäre eine Vor

bereitungdes Angefchuldigten zur Verantwortung vor dem Richter. oder

mit anderen Worten die Verftattung einer Bedenkzeit. in weicher er alle

möglichen Ränke ausfinnen und Eollufionen veranfialten könnte W).

Die Aufforderung des Gerichtes befteht blos darin. daß dem Gela

denen erklärt wird: er habe fich in einer gewiffen Frift. welehe wohl nie

unter drei Monaten anzuberaumen fein dürfte. vor der unterfuchungs

behörde einzufinden und über den auf ihm lafienden Verdacht zu

verantworten.

Die Edictalladung hat. ftreng genommen. nur in Eontumacialver

fahren") ihre rechte Stelle. Doch wendet man auch da. wo auf den

Ungehorfam nicht die Folge des fingirten Gefiändniffes gefedlicl) angedroht

ifi“). die öffentlime Vorladung an. und zwar wefentlich aus Rück

ficlfft auf den Angefchuldigten. der fonft durch Steckbriefe verfolgt werden

in ßte.

Faft der fchwierigfie Punkt bei diefer Art von Fahndung ifi' die

Frage: ob ein Präfudiz angedroht werden folle. und welches?

Die .gewöhnliche Vorladung zum Eriminalverhör kennt zwar kein

Präjudizoö). und zwar aus dem nahe liegenden Grunde. weil der Be

hörde auf den Fall des unentfchuldigten Ausbleibens fchärfere Maßregeln

zu Gebote fiehen. wie z. B. die Verfällung in Geldftrafe. die Vorfüh

rung oder fogar Verhaftung. Diefe Steigerung kann jedoch gegen öffent

lich Vorgeladene natürlich nicht fiattfinden. Eben deßhalb muß man auf

eine andere Weife und zwar durch fofortige Androhung der zu erwarten

den Nachtheile der Ladung Nachdruck zu geben fuchen, Wo es Gefeße

follen. Darum iii felbfi in Ländern der Oeffentlichkeit das Borverfahren.

fo lange es dauert. im firengfien Sinne geheim. Feuerbach. die Oeffent

Hi?? und Mündlichkeit der Gerechtigkeitspflege (Gießen 1825). Bd. 2. S.

g.

62) 3111111180118, 00mm. (ls oriminibus. (Colon. 1725.) p. 634., er

wähnt diefcs Punktes als einer Eontroverfe und bemerkt dabei: Zi oil-LW lle(

umleiten, nec: circumstnntjaa exprjmut, non illicit) clofonsjo orjmjnja too

intercipitur. yefensjonem tune meciitetur, cum durcli-aus compa

roll-Win praecox- conaloserjt, tekinjnusquo oc] response-träum 111ml.

fuel-lt. Hinfithtlici) der cjroumotantiuo kann man einverftanden fein. nicht ab"

hinficiztlici) des crimen, S. oben Anm. 60.

63) Grolman. Grundfähe der Eriminalremtsw. S. 490.

64) l.. 4. I". 2, l). ac] l1. Col-nel, (l8 ricariin. (48, 8.) l.. 33. Z. 2

]). 11s zii-coeur. (3. 3.) l1. 21. E. (lo poenjs. (9. 47.) Vgl. Zacbarjäe

Grundllnieil des Eriminalproz. S. 315.

(ifo-Henke. Handbuch des Eriminalrtcittes Th. *1- (Berlin 1838). S. 860.

f-'bläst dle Formel vor: Daß des Ausbleibens ungeachtet in der Sache verfah

ren und den Rechten gemäß erkannt werden foll. Diefe Worte enthalten aber

wohl nichts Anderes. als was fich von felbfi verfieht. und dürften daher

befier wegbleiben.



Fahndung. 213

und Herkommen gefiatten) in cootumaoium zu verurtheilen 6")) da kann

man unbedenklich diefe Rechtsfolge dem Geladenen vor Augen fiellenz

wo diefes aber nicht der Fall ift. möchte wohl noch zu unterfcheiden fein)

od auf dem Angefchuldigten einiger Verdacht der döslichen Entfernung

ruht) oder nicht. Es laßt fich aus den Umfiänden jedesmal diefe Frage

verneinenf oder bejahen. Fiir die Bejahung diirfte faft eine Preifumtion

fpreclyen) wenn der Verdacht der Thaterfmaft Überhaupt gut begrün

det tft, und alsdann kann man den Rechcsnachtheil androhen) daßF im

Falle der Ladung nicht Folge geleiftet werde) die Verfolgung mit Steck

driefen und die Befchlagnahme des Vermögens verfügt roürdeö7),

Wo böslime Entfernung nicht anzunehmen ifi) da kann man wohl

auch ohne Preiiudiz verladen) die Ladung aber nach umlaufener Frift

roiederholenW), und nun er| mit weiterer Verfolgung drohen.

Noch verdient es genaue Erwägung) in welchen öffentlichen Blät

ternö") die Ladung auszufchreiden- fei. Die Localdleitter find dazu am

wenigfien geeignet) wogegen das erfie officielle Organ des _Gefammtlandes

immer dazu gewählt werden muß. Außerdem kann man noch zwei Zei

tungen des Auslandes) die als die verdreitetfien gelten, zur Bekannt

machung7") wählen. und zwar mit Rurkfieht auf- den etwa vermu

 

theten Aufenthalt des Angefrhuldigten.

2) Der Guterbefclolag 71) oder die Aufzeichnung der Guter

(uonofatjo 3. o0uoiguati0 baum-urn) ift die gerichtliche Inventarifirung

und Sequeftrirung des Vermögens eines Angefmuldigten) deffen Aufent

65) In Preußen (Criminalordn. h. 580) und in Bayern (Strafgefegb.

Th. 2, Art. 421) findet ein folches Verfahren fiattz es wird aber wohl bei

einer Revifion diefer Gefeße wieder aufgehoben werden ) weil man erkennen muß)

wie die Eriminalremtspflege gar Nichts dabei gewinnt..

67) Die Drohung lourde alsdann lauten: Widrigenfalls Steckbriefe gegen

ihn erlafirn und* fein Vermögen in gerichtlichen Befehlag gelegt wurde. Vgl.

preuß. Criminalordn. a. a. O. -- Es kommt alfo darauf an) ob mit Sterk

briefen im fraglichen Falle etwas ausgerichtet werden kdnnte und ob Verind

gen vorhanden ifl.

68) Es i| nichts ungewöhnliches , daß öffentliche Aufforderungen zwei:F ja

auch dreimal erlaffen werden und es fprieht immer der Grund dafur7 daß das

Cdict das erfie Mal den Betheiligten nicht in die Hände gekommen fein kann.

Vgl. Zopf l) das alte damberger Recht (Heidelberg 1839)) S, 13v".

69) baniiioueier, praxia rei-um crjm. (SuM-ert). 1572-.) cap. xu).

nr. 6., redet auch von einer Bekanntmachung 'ode praoconaria, tube-c- ro

nitu, aut Zimili rolennitate. k _

70) In V a o ern wird die Ladung „ am Sitze des Criniinalgerimtes. des

unteriucbenden Geriiietrs und des Wohnortes des Angefehuldigten dffentlieh an

gefchlagen" (Strafgefeßb. a. a. O.). Wenn man deruckftmtigt) daß auf

dicfe Art auch die Verwandten veranlaßt werden können) den Angefchuldig

ten beizubringen) um die Schmach eines folehen. Monate lang angehefteten.

Plaeats von der Familie zu wenden. fo mag diefer Gebrauch Nachahmung ver

dienen.
71) l( l ein 3 ob 1- o e] , (ie urinotatione bonotum- äeiinquezntium. Miro-zb.

1791. Deffen Abhandl. aus dem peinlichen Rechte Th. 2) Nr. 7. Mit

termaier) Strafoerf. Th. 17 S. 385 fl . P, G-O. Art. 206. Preuß.
S

Criminalordn. d. 237. Bayer. Strafgef. Th. 2) Art. 427.
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»halt unbekanntifi) zum Zwecke der Nöthigung deffelben) fich zu fiellen

und der Unterfuchung zu unterwerfen.

Es ift einleuchtend) daß diefe Maßregel nur dann einen gehörigen

Sinn hat) wenn der Staat) deffen Beamter davon Gebrauch macht)

noch das Recht der Eon-fiscation") hat. Man denke fich einen

Guterbefcljlag) der Jahre lang fortdauert) ohne daß der Inculpat fich vor

dem Eriminalgericifte einfindet) fo muß amlEnde doch diefer proviforifche

Zufiand wieder aufhören. Ift die Eonfiscation gefehmäßig angedroht) fo

kann. fie nach Ablauf der verordneten Frift auch ausgefprocijen werden;

ift diefe-s aber nicht der Fall) fo müßte man nach einer beliebigen Zeit

den Sequefter zuru>nehmen und das Vermögen den eiächfien Verwand

ten des Eigenthümers zurückgeben 73)) wenn man nicht etwa behaupten

wollte) daß ein folcher Befchlag fo lange zu dauern hätte) bis das Ver

brechen verjährt iff 74). Wenn aber der Unterfucifungsricijter jemals in

die Lage kommen kann) von einer fo energifchen Maßregel unverrich

teter Sache wieder abzuftehen) fo mag es wohl feiner Wurde ange

mefiencr7b) fein) fich derfelben gar nicht zu bedienen.

Hieraus folgt) daß der Guterbefwlag) welcher ohnedem auf eine

conftante Praris fich-nicht berufen kann) in Ländern) welche das Unwe

fen der Confiseation nicht mehr kennen 7")) nicht wohl noch Anfeindung

finden kann")

Will und kann man jedoch nach diefem Mittel greifen) um den

Angefchuldigten defto nachdriicilicher zur Verantwortung zu zwingen) fo

hat man zweierlei Wege, Entweder fpricht man Sequeftration aus) ohne

Jemand Anderem) als den anwefenden Verwandten") davon Kenntniß

zu geben z oder man fucht diefe Verfiigung dem Angefchuldigten unmit

telbar zu eröffnen.

Im erfteren Falle bleibt es den Verwandten überlafien) den Aufent

halt des Inculpaten auszumitteln und ihm den Vorgang anzuzeigen.

72) Im rbrnifcben Criminalreclote befiand bekanntlich diefes Infiitut. Die

erheblichfien Velegfiellen findet man abgedruckt bei Zaebariä ) Grundlinien des

Criininalproz. h. 110. Das teutf che Eriminalrecht dagegen hat die (Confiserie

tion niätt tecipirt. Die p. GO. Art. 206 a. E. warnt fogar ausdrücklich:

und follen auch die Richter unnd oberkeht zu jrem nus) den flüchtigen von

jren Gütern gar nichts nemen.

73) Quiftorp) Grundf. des peinlichen Rechtes Th. 2) g. 830) fpricijt*

nur von dem Falle) ..wo der Entftohene auf feiner Flucht iterben follte" -z

wie aber) wenn er noch 50 Jahre fortlebt?

74) Gerade durch Fahndungsmaßregeln wird übrigens die Verjährung un

terbrochen und es fragt fich) ob fie von da an irgend noch laufen fdnne.

Martin) Lehrbuch des Cciminalproz. (Heidelb. 1836)) S. 51 ) verneint leh

teres.

75) Grolman) Grundfätze der Strafreihtsw. h, 490. .

76) Die neueren Verfaffungsurkunden haben fafi alle die Confiscation aus

dSrück6licl) aufgehoben. S. Staatsleriton von Rottecr und Welcrer Vo. 3)

. 61. -

77) In der That gehört auch die Maßregel jest zu den feltenfien Er

fcheinungen.

78) Bauer) Lehrbuch des Strafprozefies s. 81.



. Fahndung. 215

Man darf auch wohl annehmen. daß er alsbald davon unterrichtet wird.

indem er eine dringende Urfacifie hat. nach feinem Vermögen zu fragen.

“ um aus dem Ertrage fein Leben zu frifien.

- Eine unmittelbare Kundmachung ift jedoch nur anhangsweif e

mit der Edictalladung") möglich und bleibt mithin ebenfo un

ficher. wie diefe.

Es wird dann bei einer folchen Ladung folgender Zufalz gemacht:

Zugleich hat man Befchlagnahme des Vermögens erkannt. über welches

daher das Verfügungsrewt des Angefchrtldigten. in fo lange. bis er fich

über die Anfchuldigung vor dem unterzeichneten Gerichte verantwortet.

fuspendirt bleibt.

Der Vollzug der Maßregel befieht darin. daß die Notariatsbehörde

mit der Aufnahme des VermögensW) beauftragt und letzteres fofort einem

befonders zu verpflichtenden Eurator zur Verwaltung") übergeben wird;

diefer hat alljährlich. fo lange der Sequefter dauert. öffentliche' Rech- '

nung abzulegen. auch zur Sicherheit eine Eaution zu ftelleti.

Von den Einkünften tvird_die nach dem Gutachten der Ortsbehörde

zum Unterhalte der Familie nothwendige SummeN) an letztere ausbe

zahlt. der Reft aber. oder. wo keine Familie Anfpruci) daran hat. der

ganze Betrag der Einkünfte dem Hauptftock beigefchlagen. -

3) Hilfsfchreiben oder Erfuchungsfchreibena") (lite-rue

requiaitokialeß W*), Requifitionen) find gerichtliche Schreiben an'eine be

fiirnmte Behörde mit der Bitte. das Unterfuchungsgericht in irgend einem

Betracht zu untetfiuhen und das Ergebniß fofort mitzutheilen.

.Dieß im Allgemeinen. Hier kann aber nur von Requifitionen die

Redefein. welche das Erfuazen um Auffuchung und Fefinehmung

oder auch Auslieferung_ des Angefchuldigten enthalten.

Es gehört alfo zu den Vorausfeßungen diefer Maßregel diefelbe

Natur des Verbrechens und derfelbe Verdachtsgrad gegen den Angefchul

digten. wie bei der 'Verhaftung uberhaupt (f. dafelbft). Ferner gehört

, 79) Alsdann fkeht der Befchlag mit dem ungehorfamsverfahren in Verbin

dung. Mittermaier. das teutfche Strafverf. Th. 2. S. 509. Zachariä.

Grundlinien des Criminalproz. S. 315. 316. S. auch Muller. Lehrb. des

Criminalproz. S. 318.

80) l.. 7. (Z. (10 bonis pkonarjpt. (9. 49.)

81) Titten ann. Handbuch der Strafrechtswiffenfchaft Bd. 3. F. 725.

v, Z ag em a n n .4 Handb. der gerichtl. unterfumungskunde Bd. 1. Ö. 76.

82) Die n otturfftig e leibsnaru n g p. G.-O. Art. 206. Darunter

ift wohl zu verfiehen. daß fo viele Mittel verabreicht werden. als die Leute

brauchen. um wie bisher fiandesgemäß zu leben. ' _ .

83) l1. 7. 1). (lo cubtoci. reor. (48. 3.) 8012m; ptnt-.bicies ptirrmoinknm,

in quibuu tieliotulu est., nativen-e nei coilegos runs, udi Factor-ea ..goto (11

contnr, ef (kaiser-ara, ut cum tooecutoriduo ati ae kannten-rent. Zen-jet

lajn, tio ljttczria kequicitokialibuo e): unit [Lamauatum et Germanen-nm.

60er. 1756. Preuß. Erirninalordn. 9'. 237. Bayer. Strafgefesbuci) Th. 2.

Art. 412. -

84) Nach (Klar-ur. sent. lid. 7. S. fin. qu. 38. nc. 19. libekacr oudq

Ziäialxeo.
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dazu mindefiens eine Wahrfweinlicijkeit) daß der Verfolgte in dem Be

zirke der erfuchten Stelle fich aufhalte: denn man darf nicht auf das

Gerathewohl eine Behörde) fei fie Eriminal- oder Polizeibehörde) folcher

geftalt in Anfpruci) nehmenkö). Diefelbe kann daher auch die Angabe

der umftände verlangenW)) aus welchen der Aufenthalt gefchlof

fen wird) und zwar wo möglich mit Bezeichnung der Häufer oder

Perfonen) mit welchen der Inculpat in Beziehung ftehen foll. Kann

man dergleichen nicht angeben) fo mag man fich deßhalb atisdrürklici) ent

fchuldigen. Ein Hauptcrforderniß ift jedoch die Angabe einer Perfo n

befchreibung und der Beweggründe zur Verhaftung. Man

nimmt es gewöhnlich von beiden Seiten zu leicht") mit diefer Maß

regelz die'Inquirenten entfcijließen fich leichter dazu) als zur Selbftver- .

haftung) weil fie wiihnen) weniger Verantwortung dabei zu haben) und

die requirirten Richter pflegen aus demfelben Grunde rafcl) zuzugreifen.

Die Verantwortlichkeit ift aber weder auf der einen noch auf der

anderen Seite ausfcijließlich) noch auch ift fie getheiltz fie ift vielmehr

verdoppelt) d. h. der requirirende) wie der requirirte Richter) beide haben

die gleichmäßige Pflicht) die Gründe der Verhaftung zu prüfen; nur

darin ift ihr Standpunkt verfchieden) daß der letztere nicht im Stande

und auch nicht berufen ift) zu unterfuchen) ob die angegebenen Gründe

aus den Arten wirklich hervorgehenW).

Irrig ift es alfo) wenn man Alles auf den Grundfaß zurückführen

will) daß der requirirende Richter die Direction des ganzen Prozeffcs habe

und mithin ein anderer Richter ihm nichts in den Weg legen könne89).

Dirigent ift und bleibt er zivar immer) aber daraus folgt nicht irn ent

ferntefien) daß i m jede andere felbftfteindige Behörde unbedingten Gehor

fam leiften mü e z nur von feinen Untergebenen kann er Gehorfam for

dern) die coordinirten Beamten haben aber alle das Recht und die Pflicht)

ein gefielltes Erfuchen mit den Vorfchriften des Gefeßes oder einer con

fianten Praxis zu vergleichen und dasjenige, was ihnen unftatthaft oder

gefehwidkig fcheint) entweder fchlechthin zu verweigern oder vorerft

nähere Erläuterungen zu ihrer Beruhigung zu verlangenim). Wenn

l

85) Dev Nacbkhei( des Rufcs leichtfinniger Rcquifitionen) in den ein In

quirent hierbei leicht gerathen kann) zeigt fick) auch darin) daß dann auf fpatere

Hilfsfmreiben wenig Achtfamkeit verwendet wird.

86) Nur da) wo ausgedehnte Nachforfchungen nothwendig werden) wird)

um unndthiger Arbeit vorzubeugen) zuweilen eine folche Anfrage gefkellt. Bauer)

Lehrb. des Strafproz. h. 78.

87) Mittermaier) das trutfche Strafverfahren Th. 1) S. 383) bemerkt

deßhalb: Es ift eine tadelnswerthe Sitte) wenn der zur Verhaftung requirirte

Richter zum ivillenlofenWerkzeuge eines fremden Richters fich macht)

und oft aus Gefälligkeit die Rechte eines unfchuldigen kcänkt.

88) Was eine öffentliche Vehdrde fagt) muß) vcrmbge des in Mitte lie

genden Dienfkeides) geglaubt werden,

89) Dieß ift die Anfieht mancher Praktiker-z die Theorie hat fich aber im

mer energifch gegen eine folcheConfequenz erklärt. S. bef. Quiftorp) Grund

fahe des peinlichen Rechtes Th. 2) f). 826.

90) Henke) Handbuch des Eriminalremtes Th. 4) S. 638.
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blos lnländifche Behörden folchergeftalt in Communication treten .4 fo find

die Bedenklichkeiten geringerN), weil nicht die Frage der Auslieferung

im engeren Sinne") in Betracht kommtz eine Frage. die fchon an und

für fich zu den fchwierigften des Criminalrechtes gehört; kommt aber die

Requifition von einer ausländif chen Behörde z fo muß man zu aller

näclni mit fich und den Gerichtshöfen zu Rache gehen, ob die-Staats

vertrcige- oder die gemeinen Rechtsnormen eine Auslieferung gefta tten93).

Auch hier dürfen wieder urn fa weniger Anftände erhoben werden,

wenn das verfolgte Subject zu dem Staatsverbande des requirirenden

Richters gehört. und zwar befonders dann nichtz wenn der Gegenfiand

der Unterfuchung ein gemeingefährliclhes Verbrechenz ein Attentat auf Le-f

ben und Eigenthum.- ifi. f* . »

Jedenfalls wird der requirirte Richter wohl daran thun. wenn das

geringfte Bedenken obfchwebtz J nftruction von dem vorgelegten Ge

xichtshofe94) einzuholenz oder er kann auch den requirirenden Richter

veranlaffenz wegen der Erlaubnlß zur Verhaftung fich unmittelbar an

den Geriäytshof oder an das Iuftizminifterium zu wenden, *

Auch eineNachwelfung der Eompetenz des requirirenden Gerichte-Wü)

wird von Manchen verlangt. Dieß kann jedoch nur in fo weit zuge

fianden werden. als der Charakter der Behörde Überhaupt als einer fol

rhen bekannt fein mußf welche Criminalgewalt auszuuben berechtigt ift;

die Frage der Competenz im engeren Sinne dagegen 7 d. h. die Frage.

ob das Gericht für diefen befonderen Fallz bezüglich auf das Verbrechen

an fich und auf das verfolgte Subjectz competent [ei, kanwunmbglichi")

der Kritik der requirirten Behörde unterworfen fein: denn für's erfte

fehlt es diefem an den Materialien dazu. und wenn man ihm auch

wirkliä) die Arten oder Auszüge daraus mittheilen wollte. fo wäre es eine

bis zur Natur der Defenfion übergehende Aengfilichkeit97). den Verfolg

ten gegen die Gerichtsbarkeit des juclex reguirena in Schuh nehmen zu

91) Abegg. Lehrbuch des Criminalproz. S. 122.

92) Hierüber eriftirt eine Reihe von Abhandlungen. die Henke a. a. O.

S. 303 aufzählt. '

93) In der Vorzeit waren zu einem folchen Anfuchen immer die liter-ao

favor-cala. oder die oblntio recjprooi erforderlich. Looki, inatjtutionao

joe-is crjni. s. 946. Auch heutzutage liefl man noch zuweilen: Zu allen

Gegendienften bereit; es dürften aber folche Anhänge. als überfluffig, ganz

wegblcibenz weil doch kein requirirender Richter mehr uerfprechen kann. als die

Gefehe. erlauben. das Erlaubte und Gebotene aber zu leifienz nicht von

feinem guten Willen abhängtz fondern feine Pflicht und Schuldigkeit ifi. _

94) Martinz Lehrb. des (Criminalproz.z 4. Llurlg.z S. 16H 162.* Mit

termaier. das teutlche Strafverf. Th. 1, S. 383.

95) Quiflorp a. a: O. S. 472 vgl. mit dem dort angeführten Autor.

96) Ein Anderes ift es. wenn eine (Collifivn der Gerichtsflande dabei ein

tritt; worüber fich am ausführlichfien äußert: Henke a. a. O. Th. 4. h. 47.

Vgl. auch Müller, Lehrbuch des Criminalproz. S. 126. 127. Ann-i, 15.

' 97) Oft ift auch Eifer ucht auf jede auswärtige Gewalt die urfache des

Straubensz und es laßt m ncher Beamte nur deßhalb einen Amtsuntergebenen

nicht gern abholen. weil er nicht einem Anderen die Gelegenheit vergdnnt

über denfelben eine Herrfchaft auszuuben.
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wollen. Der wichtigfie Punct ift hierbei unfireitig die Prüfung der Ver

haftsgründemk). Wenn man dem requirirten Richter hierin keine felbfi

ftändige Anficht verfiatten wollte. fo könnte die Ungefcincklimkeit oder

übertriebene Strenge eines Jnquirenten. der aus allen Ecken und Enden

ihm verdächtige Perfonen zufarnmenzuholen fich verpflichtet glaubte. in

einen wahren Terrorismus ausarten.

Dem requirirten Richter muß es zufiehen. eine Verhaftung abzuleh

nen. wenn er fich fofort überzeugt. daß die angegebenen Gründe ent

weder nach gemeinem oder befonderem Rechte fchlechthin unfiatthaft oder _

aus einem factifchen Jrrthume hervorgegangen feien. Dagegen darf er

die Weigerung nicht auf Fälle ausdehnen. die ihm blos zweifelhaft fchei

nen. d. h. alfo auf Verhaftsgründe. die in der Wiffenfchafc oder Praxis

controvers find. wie z. B. beim Arreft zur Vermeidung von Eollufioneir

mit verdächtigen Zeugen oder zur Verhütung der Fortfehung des Ver

brechens u. f. 71x99).

Die Angabe der Gründe befchreinkt fich jedoch blos auf ihre juri

fiifche Bezeichnungwo). und die Ausführung der thatfämlimen Mo

tive dazu kann um fo weniger verlangt werden. als fie zeitraubend iväre

und daher diefe an fich fchleunige Maßregel oft fehr aufhalten wurde.

wenn gleich eine Andeutung des Factifchen mit wenigen Worten. eben '

um etwaigen Zweifeln der anderen Behörde zuvor zu kommen. immer

am Plaße fein dürfte,

Jft die verfolgte Perfon keine folche. über deren Namen und Stand

nicht die rnindefien Zweifel vorausgefelzt werden können. fo hat die re

quirirende Behörde jedesmal ein möglichft genaues Signalement bei

zulegen; findet alsdann das erfuchte Gericht die Schreibuna des Na

mens W1) oder die Kennzeichen der Perfon nicht mit dem Namen oder

dem Ausfehen der einzigen Perfon. welche die verfolgte zu fein fchcint.

übereinftimmend. fo wurde fie fich dem Vorwurfe einer Leichtfertigkeit

ausfehen. wenn fie fofort zugreifen wollte; fie muß vielmehr die fich zei

geuden Widerfprüme dem Jnquirenten. jedoch natürlich auf fchleunigfiem

Wege. mittheilen. und wenn diefer fie nicht heben kann .. den Vollzug

des Anfuchens geradezu abfchlagen.

98) Quifiorp a. a. Q. S. 472. Abegg. Lehrbuch des Criminalproz.

S. 122. Bauer. Lehrb. des Strafproz. S. 119. Nr. 3. Zachariä.

Grundlinien des Erirninalproz. h. 107 . wo auch auf die Nov. 134. o. o. und

1.. 11. l). e10 cuswcj, rear. (48. 3.) aufmerkfam gemacht wird. -

Ö 599) v. Jagemann. Handb. der gerichtl. Unterfuwungskunde Vb. 1.

. 1. 52.

100) Z. B. wegen vorausgrgangener Drohungen; wegen Anwefenheit am

.Orte der Thatz wegen Flurhtz wegen Vefihes eines gewiffen Gegenfiandcs.

Eine außer-ft oollfiandige Zufammenftellung der gewbhnlicheren Indicien f. bei

Ki1t0k7a. die Beweislehre im bfierreich. Eriminalprozefie (Wien 1841). h. 79

101) Dabei darf überhaupt an die nbthige Genauigkeit in der Anfüh

rung von Eigennamen erinnert werden. wogegen fo oft grfirndigt wird. fo das

mitunter ein und derfelbe Name in denfelben Arten mehrmals variirt vor

kommt. .
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Die in Folge eines Erfuchungsfchreibens verhaftete Perfon ifi von

dem requirirten Richter) wenn fie nicht an eine unmittelbar benachbarte

Behörde abzuliefern ift) und fogar auch in diefem Falle) wenn fie ein

alsbaldiges Verhör verlangt) gleich nach der Verhaftung f ummarifch

zu vernehmen 102): denn es ift ja fehr möglich) daß diefelbe den

auf fie geworfenen Verdacht augenblicklich befeitigen) einen offenbaren

Jrrthum nachweifen oder fehr erhebliche Gegenindicienw") für fich anfüh

ren könnte) fo daß der requiricte Richter fich berechtigt halten dürfte)

von der Verhaftung oder doch von der Ablieferung einftweilen Umgang

zu nehmen. ) -

Jft jedoch die Verhaftung einmal vollzogen) fo muß die Abliefe

rung) wenn fich derfelben keine weiteren Bedenken entgegenfiellen) unver

züglich erfolgen und zwar) wenn von der erfurhendcn Behörde keine an

dere Transportweife angegeben tft) auf dem fogenannten Schuhe 104))

d. h. in derArt) daß der Arreftant mit einer Escorte) die auf jeder

Amtsftation in der Regel abgelöft und ausbezahlt wird) zu Fuße oder)

bei ärztlich atteftirter Kränkliwkeit) zu Wagen an die unterfuchungsbehörde

verbracht wird. Solchen) die auf ihre_Kofien einen bequemen Wagen

wünfmen) kann diefe Erleichterung nie abgefchlagen werden) und es ift

fogar von Amtswegen diefes Transportmittel zu wählen) wenn es darauf

ankommt) daß der Arreftant mit Vermeidung des Aufenthaltes an den

Adlöfungsftationen geradedurch an Ort und Stelle gefchafft werde. Ins

befondere verdient diefe Methode bei den gefcihrlichften und der Flucht

verdächtigfien Subjecten Beachtung. '

Die Koften des Transportes müffen von der requirirenden

Behörde fogleich bei der Ablieferung bezahlt werden 10")) und es ift da

für der Jnquirent felbft) wenn fich Anffände bei den Gerichcscaffen erge

hen folltel)) perfönlich dafür haftbar) welcher Grundfalz um fo mehr Un

terftühung verdient) als dadurch leichtfinnige Requifitionen wohl gänzlich

verhindert werden.

4) Steckbriefe (iii-une arroetatoriao yatentealoo)) find gericht

. 102) Henke a. a, O. S. 638.

103) Mittermaier) die Lehre vom Veweife im Strafprozeffe (Darm

fladt 1834). S. 56.

104) Auch ein ueberreft aus der Proeedur des teutfchen Reiches) wo be

kanntlich ein Gerichtsherr dem anderen die Delinquenten zuzn fchieben fuchte.

Ohne Zweifel bildete fich daraus das Wort: Schub. Vgl. Dorn) Commen

xsr überÖdaZZrÖeinliGe Recht Th. 2) S. 572 fig. Stübel) das Criminalverf.

d. 1 ) . . .

105) Deßhalb 1| es auch rathfam) die Erfiattnng aller Gebühren und

Auslagen fchon im Hilfsfcijreiben zu verfprecijen. - Tittmann) Handb. der

Strafrechtsw. Bd. 3) S. 89) 230) Nr. 5.

106) [Doirholüt, (io liter-io incaroerutioni. patentihuo .an arte-fata

rjj.. l-ip'. 1678. _ klajnoohroci, (Ia liter-io, quoo fogitjei pejoeontio

nem pornos ao ramiaoionom poker-tabu.. Fire-eh, 1795,; teutf ch in

deffen Abhandl. aus dem peinl. Rechte Th. 2) S. 829 fig. Biedermann)

über die Natur und Erfordernifie der Steckbriefe (im älteren Archiv des Crit-ni

nalrZZiFes Bd. 3) St. 3) Nr. 3). Stübel) Criminaloerfahren VDZ) s. 1611

-1 .

".
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liche AusfchreidenX welche vorzugsweife in öffentlichen Blättern. zugleich

aber auch_ als Specialerlaffe an alle Eriminal- und Polizeibehörden, niit

dem Anfuihen erlaffen werden. zurVerfolgung und Beifangung

eine? Inculpaten alle gefeßlici) mögliche unterftühung zu geweih

ren 07).

Die Natur der Sache bringt mit fich/ daß diefes Mittel befonders

gegen Flüchtige angewendet wird: denn jeder Inquirent wird die Fahn

dung auf Subjecte- die er an irgend einem Orte ficher zii finden hofft.

erft auf anderem Wegej wie durch Hilfsfthreiben, Nacheile u. f. w.

vollziehen. Doch kommen auch Falle vor, wo der Angefchuldigte gleich

nach der That aus dem Bezirke des unterfuclyungsgerichtes fich entfernt

hat. ohne daß man gerade zur Annahme einer Abficht zu entfliehen,

berechtigt wäre. VIill man hier gleichwohl Steckbriefem") erlaifen- fo

müßte der Verdacht gegen den Verfolgten eben aus dem Grunde. weil

das Indicium der Flucht mangelt. von anderer Seite her um fo drin

gender fein,

Ein Steckbrief kann im großen Publicum nie andersX als ehrver

lehend wirken, weil man fich hier ni>7t blos an den proclamirten Ver

dacht heilt- fondern noch weiter zu gehen und den Ausgefchriebenen ge

radezu für den Thtiter, immerhin aber für ein gefährliches Subject, an

zufehen pflegt 109). '

Hieraus folgtj daß man fehr vorfich.tig mit diefer Fahndungsart *

umgeben muß. damit man nicht fpiiter zu bereuen bekomme- einen un

fchuldigen in ein fo nachtheiliges Licht geftellt zu haben. Erkennt man

aber einmal die Lage der llmftände für geeignetf um einen Steckbrief zu

erlaffen. fo darf man nicht damit zögern. weil nur durch Schleunigkeit

die Reife des Inculpaten aufgehaltenllPh oder derfelbe mit der Verhaf

tung iiberrafcht werden kannh ehe er von der gegen ihn eingeleiteten Un

terfuchung und Verfolgung anderweit Kenntniß erhiilt.

 

107) Schwerlich läßt fich aus den in ZachariaW Grundlinien des Cri

minalproz. g. 108 allegirten Gefeßesfiellen folgrrn. daß im altri) mii' chen

Reiche dergleichen Verfolgungen fehon üblich gewefen ieien. Es fpricht dagegen

fchon der damalige Mangel an Gelegenheiten zur fchnellen Verbreitung folrher

Edicte. S. übrigens auch dfterr. Gefehb. Th. 17 Ö. 485_488. Preuß.

Crfiäiiönalordn. 9. 239-243. Bayer. Strafgefehb. Th. 2. Art. 1247 414

108) Die Etymologie diefes Wortes i| noch nicht feiigefiellt. Die Ablei

tung von Einfiecken hat 'eben fo wenig fiir fich, als die Erklarung: Der Flucht

ein Ziel iiecken. Müller. Lehrb. des Criminalproz. S. 314. Anm. 4. Auch

die Adelungliche Ableitung von „Stechen" ift nicht überzeugend. Ani ein

fachfien dürfte man wohl das Wort Steckbrief als eine fchriftliwe Verfolgung

des Flüchtlings in's Verfleck nehmen.

109) S, oben Note 59.

110) Je mehr die Vefdrderungsmittel vervollkommnet werden. defio

fchwieriger wird die Fahndung überhaupt. So lange die Briefpoflen nicht mit

den Eifenbahnen durrhgehends vereinigt werden. können Steckbriefe in der Regel

?ur als eitle Anfirengungen angefehen werden. weil fie overall zu [pat

ommcn.
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Ein Ste>brief muß nothwendig enthalten 111) a) den Namen des

Inculpaten) und zwar niemals den Gefchlechtsnamen allein) fondern dane

ben auch den Taufnamen) und wenn man diefen nicht angeben kann)

doch eine Bezeichnung des Standes oder des Gewerbes; b) den

Geburts- oder Heimathsort oder den Wöhnfiß) je nachdem

man von dem einen oder anderen fichere Kenntniß hat) oder je nachdem

der Jnculpat unter diefem oder jenem Ortsverbande am meifien bekannt

ifi; o) das Signalement) und zwar nicht blos Befchreibung der

Perfon an fich) fondern auch ihrer gewöhnlichen Kleidung und fonftiger

befonderen Kennzeichen) ei) die Anführung des Verbrechens um def

fenttvillen die fragliche Perfon verfolgt wird.

Sieht man fich außer Stande) das eine oder andere diefer Erfor

derniffe zu erfüllen) fo darf man) trotz der Wichtigkeit der Sache) einen

Steckbrief nicht erlaffen und zwar aus der nahe liegenden Urfache) weil

fonft gar zu leicht eine Verwechfelung 112) eintreten und ein un

fchuldiger) auf den zufällig die mangelhafte Befchreibung paßte) aufge

griffen) überhaupt aber die auswärtigen Behörden in große Verlegenhei

ten gefeßt werden könnten.

Wegen der Wahlder Zeitungen) worin die Steckbriefe abzudrucken

find) gilt daffelbe) wie von der Edictalladungz nur pflegt man die Steck

briefe noch weit mehr als diefe zu verbreiten. Da Flüchtige fich ge

wöhnlich recht weit vom Orte der That zu entfernen fuchen) fo ift die

Regel zu beachten) den Steckbrief jedesmal auch in eine Zeitungl") ein

rücken zu laffen) welche an dem entgegengefeßten Theile des Lan

des die gelefenfte und officiellfie ifi) wie z. B. die füdteutfchen Behör

den den Hamburger Eorrefpondenten oder die Breslauer Zeitung) die

nordteutfrljen aber die Frankfurter Oberpofiamtszeitung oder die Augsbur

ger allgemeine Zeitung dafür zu benußen pflegen. Nur dahin) wo man

Hilf e von den auswärtigen Behörden zu erwarten hat) wo alfo ent

weder förmliehe Eartelverträge) oder eine obfervanzmäßige Recipro

cität) befiehenll4)) foll man Steckbriefe erlaffen) indem fie fonft nur

eine leere Formalität wären.

Sobald Gewißheit darüber da ift) daß der Gefuchte .nicht zu finden)

oder daß man fich in der Perfon geirrt habe) oder wenn der Jnculpat

beigefangen und eingeliefert ifi) fo hat der unterfuchungsrichter die Pflicht)

111) Stübel) das Criminalverfahren Ö. 1614) 1615. Tittmann)

Handb. der Strafrechtsw. d. 720. - - , 1

112) Vefonders in neuerer Zeit) wo die oft fehr oberflächlichen politi

fehen Profcriptionsliften häufige Irrthümer vorfehneller Polizeiagenten veranlaßt

haben) dürfte diefe Warnung am Plage fein. ._ e _

113) Von allen Blättern) in welche der Steckbrief infertrt wird) pflegt

man ein Exemplar zu den Arten zu nehmen. Ludovici) 'Einleitung zum

peinl. Proz. Cap. Z) K. 8) S. 21, Rail, juris! at üofenbor. aux-M.. 5. 11.

. 47.
p 114) Tittmann a. a. O. Bd. 3) F. 648. Dergleiwen Verträge und

Obfervanzen pflegt man jedoch fo itrirt als möglich auszulegen) wiewohl es

angemefirner ware) daß alle Iufiizbehdrden) wo materielle Gründe der Verfol

gung namgeiviefen find) fiel) im Formellen nicht fo fehr beengen wiirden.
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den Steckbrief in denfelben Blättern) wo er ihn erließ und bei' denfel

ben Behörden) wohin er ihn fpeciell fchickte) wieder zurückzuneh

menW)) damit nicht etwa die Fahndungen_ fortgefeht und unfchuldige

Perfonen beläftigt werden.

5) Die Nacheile) oder Amtsfolge (aequela jucijciezlje, tere-itu

riaiie, proeteotoriallö)) ift die unmittelbare Verfolgung eines*

des Verbrechens verdächtigen Subjectes durch Unterbediente des uuterfu

chenden Gerichtes zum Zwecke der Habhaftwerdungm), . "“

Dieß ifi: die heutige Bedeutung des Fahndungsmittelsz in fruheren

Jahrhunderten aber verftand man darunter die Ergreifung des Verbrechers

auf handhafter That (in flogranti) ) d, h, eines auf der That ertappten

und von den Befchcidigten) unter Beihilfe der benachbarten oder zufällig

anwefenden Mitbürger) durch das fogenannte Geruffte befchrieenen

Thciters) woraus damals eine befondere) fehr fchleunige) gleichfam ftand

rechtliche Prozeßartklk) hervorging; T

Seitdem fich aber "das Gerlchtswefen als eine befondere Macht) als

eine Staatsgewalt) ausbilden und mit dem erforderlichen Dienftperfonale

ausgerüftet ward) gewdhnten fich die Bürger) die Verfolgung der Ver

brecher diefem allein' zu uberlaffen und fo entftand die Nacheile im

weiteren Sinne" oder Aintsfolge. Während friiher dicfelbe nur in der

ncichften Umgebung und fo lange man den Flüchtigen im Auge hatte)

ftattfand) genügt jetzt die Gewißheit oder hohe Wahrfmeinlicljkeit) daß

der Inculpat vor kurzem einen beftimmten Weg cingefchlagen habe)

zu dem Befchlufie) feine Spur auch weiterhin zu verfolgen,

Es ifc diefesMittel allen anderen unbedingt vorzuziehenlw)) weil

es weit ficherer auf Erfolg rechnen kann. Der requirirte Richter ift eine

Perfon) welcher der Inquirent nicht gebieten kann und welche häufig)

ja gewöhnlich) nicht mit demfelben Eifer und nicht mit denfelben Anfich

ten wie jener zu Werke geht; der Steckbrief aber muß unvermeidlich

manche unmihe Kräfte aufbieten und gewährt doch nur höchfi: felten ein

Refultat. Die Nacheile wird einem Polizeidiener) Gendarm oder Ge

- I

115) Henkeßßandbuch des Criminalrechtes Bd. 4) S. 641.

116) Man will fchon im rdmifchen Rechte und zwar in dem Worte i* aon

qoikera in l.. 13. l). (10 ofiicio pre-oe. (1, 18.) eine Spur diefer Infiitutes

crblictcn) aber wohl mit llngrund) indem das „Auffuchen oder Zufammenbrin

genlaffen“ bei Weitem noch keine organifirte Nachteile bezeichnet.

11.7) l.j|1 nic, rio persooutjone ao kamin-ions cieijnquendium. 'Fein 167l.

Müller, (la juro facinarosoe aaquala praefadtoria pc-.krczquenciß editor-j.

1714. (Lambrecht, (in ßequela terrjtorjuli. (Lott. 1799. Qefierr„ Ge

fegb, Th. 1) 9. 484. Bayer. Strafgefegb. Th. "2) Art. 413. PreußCri

minalordn. 9'. 237) 244. . .er-j .xt

118) Klaren Auffchluß hierüber findet man bei Zbpfl) das alte bam

berger Recht (Heidelberg 1839)) g'. 36. Es bedurfte gegen einen auf handhafter*

That Vetretenen nur des Vcweifes: daß ein Geriiff te über ihn erhoben wor

den fei) und darauf erfolgte die Verurtheilung. S. auch Abegg) Lehrbuch

des Criminalproz.- S, 124. . - n* * - -

119) Darum ift daffelbe auch in v. .Iagemanms Handle. der gerichtl.

tlnterfucljungskunde Bd. 1) Ö. 62) 63) allen anderen Fahndungsarten vorange

fiellt. '
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*Z
fangenwärter oder fonfiigem Gerichtsdienerlgo)) aufgetragenF welcher ent

weder die verfolgte Perfon von Angeficht und Benehmen kennt oder

doch durch mündliche Erläuterung des mitgegebenen Signalements :eine

klare Anfiiniuung von dem Subjecte hat. Wenn daher irgend die Kunde

von dem eingefehlagenen Wege richtig ifiW), fo kann es kaum fehlen,

daß der Thcicer auf folche Art eingeholt wird. Man gibt dem die Nach

eile vollziehenden Diener einen offenen Voriveis) eine Art von PaßlW)

mit) worin der Verfolgte eben fo genau wie in einem Steckbriefe be

fchrieben ift) und worin zugleich alle Ortsvorgefehten und Gerichts- und

Polizeibehörden. durch deren Bezirke er bei der Nacheile kommen dürfte,

aufgefordert) beziehungsweife erfucht werden) ihn mit allen gefehlichen.

Mitteln) behufs der Auffpurung und Fefinehmung des Inrulpnten. ,zu

unterftüßen. Der Name und Stand des Verfolger-s i| dabei jedesmal

einzuführen. - '

Erfireckt fich der Plan der Nacheile nicht über die Grenzen* des Un

terfuelyungsbezirkes hinaus) fo bedarf es diefer und anderer Formlichkeiten

in der Regel nicht. weil ja doch ein Jeder den Befehlen dee Inquiren

ten hier Folge zu leiften hat123)z doch muß immerhin der Verfolger mit

einem fchriftlichen Decrete verfehen fein) indem fonft der Inculpat ihm

die Vollziehung feines Auftrages erfehwerenl24) könnte. Anders iftee?F

wenn die Nacheile in auswärtige Gerichtsbezirke ausgedehnt werden foll.

Der offene Vocweis muß hier diefelben Data wie der Steckbrief ent

halten) mithin-,auch namentlich die Angabe des Thatbefiandes und des

Verdachtsgrundes. Denn wenn gleich die auswärtige Behörde hier die Ver

haftung nicht felbfl: vollzieht) fondern nur durch den abgefandten Diener

gefchehen läßt und mithin keine unmittelbare Verantwortung übernimmt)

fo kann fie doeh ihre Zufiimmung nicht geben) wenn der Diener über

Grund und Zweck feines Handelns keine officielle Auskunft zuertheilen

vermag.

.ic Die Frage: ob und in wie* weit auswärtige Behörden verbunden

find) die Nacheile und Verhaftung in ihrem Bezirke zu dulden„ beruht

ungefähr auf denfelben Grundfeihen) wie die Lehre von der Auslieferung.

Hierüber läßt fich zwar' philofophifch kein anderer Sahf als der aus dem

e. , ..

120) In wichtigen Fällen-iii es zweckmäßige daß fich der Inquirent-felbfi,

mit gehdriger Mannfehaft) auf den Weg machte 'er ifi dann auch am beften

im Standee die unterwegs fich ergebenden Schwierigkeiten zu befeitigen.

?ic 121) Stübel- das Criminalverfahren Bd. 3F I, 1584, Muller-Lehr

buch des Criminalprozeffes S. 311. Arm. 1.

- 127.) Voliere Anweifung zum Verfahren in Straffaclun S. 185. Titt

mann) Handbuch der Strafrechtswiffrnfmaft Bd. 8- S. 223.*

123) Preuß. Criminalordnung Ö. 237a daher. StrafgefedbyTh. 27

Art. 413 7 öfter-r. Gefehb. über Verde. S. 484) empfehlen den Landesbehörden

ausdrücklich willige Beihilfe an. - _ -

Li" 124) Wenn Jemand einem aus fremdem Gerichtsbezirke berührt-gekommenen

Menfmrn) der kein Decret in Händen hat) 'ie Folgeleifiung- verweigerte.. fo

wurde darin nicht einmal der Thatbefkand einer firaflimen Widerfehlichkrit zu

erkennen fein, Vgl. Mittermaierwi- Ausg. des Feuerbarhqchen Lehr

buehes des peinlichen Rechtes (Gießen 1840). S. 302) Note 1)(

|
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Gerechtigkeitsprincip abfließende) vertheidigen) daß nämlich alle StaatenNS))

im Innern) fo wie gegen Außen) zur Handhabung der pofitiven Strafgefehe

bereitwillig beitragen 126) follen) was in ihren Kräften fieht; aber in der

Pearls ift die Sache ganz anders, Hier dringen alle völkerrechtlichen

Deductionen nicht durch) wenn nicht Verträge oder Obfervanzen vorlie

gen) durch welche das Verhaltniß geregelt iff. Jnsbefondere ift die Aus

lieferung der wegen fogen, politifciyer Verbrechen Angeklagten immer fmtoer

zu erlangen) weil der auswärtige Staat fich gewöhnlich als ein AfyllN)

für den mit den Einrichtungen eines anderen Staates Unzufriedenen an

fieht. Frankreich) England und Nordamerika liefern nimmermehr einen

politifmen Flüchtling aus und in neuerer Zeit auch die Schweiz und

Belgien nicht. -In den teutfchen Bundesftaaten ift diefer Punkt) fo oft

es fich von einem Verbrechen gegen das Bundesfiaatsremtl") handelt)

unzweifelhaft) und fchon die Errichtung einer Eentralunterfuchungs

rommiffion beweift factifch) daß in folcher Beziehung die Auslieferung

nie verfagt werden könne. Hinfimtlicl) der Verbrechen gegen die Ein

zelftaaten möchte es jedoch auch in Teutfmland bei der Nacheile und

Auslieferung auf die befonderen VerträgelM) ankommen.

Etwas Anomales liegt jedoch immer darin) wenn der Beauftragte

eines fremden Gerichtes in den Bezirk kommt und hier Functionen der

wichtigfien Natur ausübt) und es laßt fich daher Manches dafür fa

geniiw)) daß die Untergebenen des heimgefuchten Bezirkes den Anforde

rungen des fremden Gerichtsdieners die Folgeleiftung verweigern dürfen.

Um diefer Eollifion vorzubeugen) follte* die ausivcirtige Behörde) fo

bald fich der Verfolger bei ihr meldet) ihm immer eine weitere Legiti

mation zu Handen fiellen) oder) was noch befier ift) einen eigenen Die

ner beigeben) der alle Wege mitzumaehenM) und den Vollzug jeder

zur tvirkfamen Nacheile dienenden Maßregel zu unterfiühen hat.

S 81925)912tbegcz) Lehrbuch der Strafrechtswiffenfmaft (Neufiadt a. d. 8.1836))

126) Wahrend der alten Reichsverfaffung war die Nacheile gegen alle

„Landfriedensbrecher und Räuber" oermöge R. A. v. 1548) h. 20) von 1555)

h. 36)-37) und von 1559) h, 21) 22) erlaubt. Vgl. Henke) Handbuch des

Criminalremtes Bd. 4) S. 636. - Quiftorp) Grundfatze des peinlichen

Rechtes Th. 2) s. 824.

127) Die Af yle im eigentlichen Wortverftande oder „Muntaten" find feit

lange bereits aufgehoben. Unter ihrem Schutze konnten fich ehedem alle Ver

brecher vor Strafe fehützen) und das bamberger Stadtrecht vom 14. Jahrhun

derte (1306-1333)) g. 69) ertheilt fogar den Bürgern den Rath) )) fo foll er

fich enthallten in eins Freihet oder in einer muntat oder anderswo) bis er zu

gericht beleidet wurde." Zbpfl) das bamberger Stadtrecht Anh. S. 22. S.

auch Stübel a. a. O. Ö. 1530. '

128) _Vundestagsbefmluß vom 30. September 1830.

129) Bauer) Lehrbuch des Strafprozeffes h. 77) Ziff. 3.

130) Landbürgermeiftern) Gendarmen und Localdienern kann nicht immer

eine fo richtige' Einficht in den .Organismus des Eriminalverfahrens zugetraut

werden) daß fie dem Anfuchen eiqs auswärtigen Richters f of ort Folge teilten)

und die geringfie Deliberation kann den ganzen Erfolg vernichten.

131) Eine dienfteifrige Behörde wird fich die Mühe nicht verdrießen laffen)

eine Nacheile) die nur bis in ihren Bezirk ging) auf eigene Hand fortfehen zu
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Sobald der Gefuciyte aufgefunden ift) darf er) die Sache mag noch

fo dringend fein). nicht ohne Weiteres an den Inquirenten abgeliefert

werden) fondern er muß vorerft an das Gericht des fraglichen Sprengels

transportirt) dafelbft fummarifch vernommen und erft dann ausgeliefert

werden) wenn diefe Stelle die Erlaubniß dazu ertheilt.

6) Streifungia?) (auch Streife) Streifzug) Streiferei) ift im

Grunde nur eine erweiterte Nacheile) nämlich das Ausgehen einer zahl

reiche n MannfGaftM-i) unter Direction des Inquirenten) zu dem

Zwecke) einen Verbrecher) den man in einer gewiffen Gegend verborgen

glaubt) mittelft Durchfuchung aller Ländereien) Waldungen) Büfche und

Oitfchaften) einzufangen. '

Am beften wird diefe Maßregel durch Militär ausgeführt134))

weil der Plan eigentlich ein firategifcher ift) und zur Ausführung auch

Muth gehört) indem dabei (ei>)t Mann gegen Mann zu ftehen kommen

kann. Da jedoch das Militär zu Zwecken der Sicherheitspolizeinicht

anders) als wenn es fich um die Verfolgung ganzer Banden handelt)

abgegeben wird) fo muß man die Streifen in_der Regel mit den Bür

gern und Bauern anfiellen") welche den fraglichen Difirict bewohnen.

Die Gendarnien find dann diejenigen) welche als Anführer der Abthei

lungen und als Ordner des Zuges mitzuwirken haben. Der Jnquirent)

oder der requirirte Polizeibeamte) verabredet 135) mit ihnen die Art der

Aufftellung) der Fortbewegung und die Endpunkte des Streifzuges) wor

auf dann das Aufgebot an die-betreffenden Einwohner) gewöhnlich an

die Altersclafien vom zwanzigften bis zum fechzigfien Jahre) und die Aus

führung erfolgt.

Wenn die Anftalten zweckmäßig und vorfichtig getroffen werden) auch

die Spuren vom Thäter nicht gänzlich unficher find) fo erfcheint diefe

Fahndungsart zweckmäßig 4 indem fie nicht nur eine große Anzahl von

Verfolgern darbietet) fondern bei den Bürgern und ihren Familien über

haupt ein unmittelbares Jntereffe an dem Unterfumungszwecke anregt.

Dennoch wird fehr felten Gebrauch davon gemacht. Der Grund ift

darin zu fuchen) daß theils die Erfahrung überall gelehrt hat) wie man

lafien) wenn fich nachträglich Spuren oon dem Wege' des Flüchtlinge ergeben.

Ein bemerkenswerthes Veifpiel f. bei v. Iagemann) Handb. der gerichtl.

unterfuchungskunde Bd. 2) Nr. 66. *

132) Mit Unrecht übergehen fafi_ alle Lehrbücher des Strafverfahrens dl-efes

Infiitut gänzlich: denn wenn es auch in der Ausführung einen mehr polizei

lichen als criminelien Charakter hat) fo muß doch der Anftoß und die Anggbe

der Richtungen immer vom Inquirenten ausgchetn_ Vgl. übrigens Mul

ler) Lehrbuch des (Criminalproz. S. 286, v. Jagemann) Handbuch Bd. 1)

h. 64-67) Bd. 2) Nr. 68) 69. 'Boller a. a. O. d. 104. ,

133) Die Streife ifi wohl ein ueberbleibfel der alten teutfcifen Landfolge.

Abegg ) Lehibuch des Criminalproz._S. 124. _ _ .

134) Vgl. o. Berg) Handbuch des teutfchen .Polizei-erwies Th. 1) S.

258. 7 Mohl) die Präventiojufiiz oder Recluspolizer (Tubmgen 1834)) S;

244) 26a) 272. _ d _ -
135) Daß einer von diefen Beamten felbft als Dirigent mitgehe) 1| be.

fonders wünfcljeaewerth) weil fonft leicht die aufgebotene Mannfchaft den Gen

darmen nicht gehörig Folge leiften möchte *

l7. . i 15
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es größtentheils mit ungefchicktetr oder feigen Menfchen zu thun hat. die

mehr verderben. als gut machen. weil die_ Vet-folgten. wenn fie einmal

dem Streifzug entgangen find. nur um fo ficherer und frecherik") werden.

In der That ift es auch eine ziemlich harte Zumuthung für die Land

bewohner. diefe polizeilichen Functionen mit Hintanfehung ihrer eigenen

Gefchäfte zu vollbringen. Wo eine gehörig organifirte Landwehr be

fteht. mag es weniger Bedenklichkeitm unterliegen. einen Streifzug an

zuordnen und zwar frhon deßhalb. weil hier jeder wehrhafte Mann auch

mit einer Wehre verfehen ifi. wo hingegen die gewöhnlichen Bauern fel

ten eine Waffe befitzen und daher mit Stöcken und Knüppeln ausziehen.

wovor fich determinirte Verbrecher nicht wohl fürchten können.

Man befchränkt daher die Streifung"") im Eriminalprozeffe auf

bedeutende Eapitalverbrechen. namentlich bei Raub und Raubmord.

7) Das Ausfegen einer Fanggebührii") darf unter den

Fahndungsmitteln nicht vergeffen werden. weil damit die Gewinnfucht

angeregt wird. vermöge welcher bekanntlich der große Haufe überall die '

größte Thätigkeit entwickelt. Man verfteht darunter eine öffentliche Be

kanntmachung durch die Zeitungen. durch Placate oder durY die Schelle.

worin einem Jeden aus dem Publicum. dem es gelingen follte. eine

Spur des Thäters ausfindig zu machen und anzugeben. welche auf

deffen ueberweifung' führen würde. oder Jedem. welcher den Thäter felbft

ergreifen und an die Behörde abliefern würde. eine Summe Geldes

als Belohnung verfprochen wird.

,Man würde die Sache von einer falfchen Seite betrachten. wenn

man darin etwas Gehäffiges. nämlich einen Aufruf zur Denunriation

erkennen wollteW). Eine Anzeige und _eine Denunciation find bekannt

lich zwei ganz verfchiedene Dinge. Man will nicht ein heimliches An

bringen. nicht eine allgemeine Spionerie. fondern blos die redliche Mit.

136) Boller) a. a. Q. S. 185. führt den, Fall an. wo Gauner. die man

durch die Streife fuchte. unter die Mannfmaft fich einfchlichen und den

ganzen Zug unbemerkt mitmachten. . weßhalb er auch anräth. die Streif er

felbfi ftets im Auge zu haben und zu mufiern.

187) Soll fich diefelbe über den Bezirk des unterfumungsgerimtes hinaus

erfirecken . fo muß Legitimation der .Oberpolizeibehbrde eingeholt werden.

138) v. Iagemann. Handbuch Bd. 1. Ö, 66. Diefes Mittel. deffen

Erfolge oft über alle Erwartung gehen. wurde bisher von derProzeßtheorie

nicht genug beachtet. ' *

_ 1Z9) HbGft merkwürdig ifi in diefer Beziehung dieAnficht des freifin

nigra Briefen Veiitham. mitgetheilt von Öepp in der Schrift: Bent

h-amds Grundfäge der Eriminalpoiitik " Tübingen 1839). S. 156: Denkt man

fich einen Staat. in welchem jeder B rger feine Pflicht erfüllte. fo würde

ein I eder. welcher einen Beweis eines verübten Verbrechens-in Handen hätte.

als Denunciant gegen den Thäter auftreten. Allein unglüctlicherweife ift

dub eine Pflicht. der fich zu entziehen Jedermann nur allzugrneigt ift. entwk

der-aus' einem übelrerfiandenen Mitleiden mit dem Delinquenten. oder aus

Mißbilligung diefes oderjenes Gefehes. oder aus Furcht. fich Feinde zu

machen. oder aus Indolenz. oder endlich. wir dieß bei den mehrficn Men

icben der Fall in. weil fie ihre gewöhnlichen Bei' ch aftigungen nicht ohne

Verluft unterbrechen können und mögen.

'
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wirkung aller Bürger. denen es um Erfüllung der Zwecke der Gerechtig

keit zu thun ift. veranlafien) und die Fanggebühr würde nicht erforderlich

fein i wenn nicht ,der Eifer für die öffentliche Rechtspflege in unferen

Tagen fofehr erkaltet wäre. daß die Meifien) ohne die Ausficht auf

Entfcizcidigung für Zeit) Mühe und Gefahr) fich zu nichts verfiehen

würden. e.

Gleichwohl pflegen die Staatsrat' f en keine Fanggebühren gut zu

heißen und auszubezahlen) wenn es nicht öffentliche Diener find „ die den

Anfpruci) darauf machen, wie namentlich Gendarmen und Polizeidiener.

_ Dagegen kann es wohl keinem Damnificaten verwehrt fein) eine

Fanggebühr aus eigenen Mitteln140), demjenigen zufichern zu laffen)

der ihm zur Entfchcidigung verhilft. Es kann hiervon alfo nur bei Ei

genthumsverbrechen die Rede fein. z. B. beim Diebfiahl) beim Raube

und bei boshafter Vefcheidigung. Würde man folche Privatzahlungen

auch auf andere Verde en ausdehnen) fo würde gewiffermaßen das

Racinfyfiem 141) wieder geführt fein) wozu der Inquirent nie die Hand

bieten kann. -

Die Größe der Summe, welche dem Entdecker auszuzahlen ift) rich

tet fich nach der Natur des Verbrechens; in ganz wichtigen Fällen kann

man wohl nicht unter fünfzig Thalern oder-Gulden honoriren, und auch

öffentliche Diener follten nicht geringer abgefcrtigt werden.

uebrigens muß man nicht immer allzuftreng darauf halten, daß

durch die Anzeige gerade eine vollfiändige Ueberweifung bezweckt werde,

wenn nur der rechte Jnculpat und die ooryqra äelioti beigebracht werden.

8) Hausfuchung IW) ift gleichfalls ein Mittel) eine verdächtige

' Perfon aufzufpüren und zu ergreifen; fie wird aber äußerft felten in die

fer Abficht angewendet. Man verfteht darunter die Durchfuhung von

Gebäuden bis auf die untergeordnetfien Räume) wo ein Menfci) fich

aufhalten kdnnteUZ). Ein folches Verftecken der Perfonen) eine folche

Beihilfe der Mitbewohner wird aber kaum andere als bei fogenannten

politifchen Verbrechen vorkommen. Es gehört übrigens dazu) wenn

140) v. Iagemann a. a. O. Bd. 2) Nr. 70, Eine rechtliche Verbind

lichkeit kann jedoch nicht aus einem folchen Verfprechen abgeleitet werden, weil

vielmehr der Anzeigerf wie Ventham (f. vor. Note) richtig bemerkt) nur

feine Pflicht that. für welche er keine Bezahlung verlangen kann.

141) Richter . das philofophifwe Strafrecht ) begründet auf die Idee der

Gerechtigkeit (Leipzig 1829), S. 160. 161.

142) Feuerbach, Lehrbuch des peinl. Rechtes F. 536,- Abegg) Lehr

buch des (Zriminalproz. K. 84. - K. A. Weiske, Handb. des Criminalproz.

(Leipzig 1840)) s. 149. -

143) Hausfuchung kann es nicht genannt werden. wenn die Gendarmen

in ein Haus eintreten. um ein Individuum) das fich nicht verborgen hält,

abzuholen. Dieß gefchieht namentlich oft in Wirthshäufern. Müßte man in

folchen Fällen dem Hauseigenthümer jedesmal die Bedingungen der Hausfuchung

im engeren Sinne nachweifen. fo ware die Criminalpolizei dabei ungemein ge

hemmt. Mittermaier. das teutfche Strafverf. Bd. 1, S. 335. Bauer.

gStrafgefclxbuch Th. 2. Art._252.

- - 15*
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auch ein Verhaftsbefehl ausgefertigt ifi. außerdem noch eiiM-icizterliches

Decret, welches die Hausfumung förmlich verordnet,

Von der Hausfuchung nach Objecten. welche die hauptfeiciylickyfie im

Criminalprozeffe ift. wird noch 'ausführlim die Rede [ein. und die dort

anzugebenden Förmlichkeiten- find aua) hier anwendbari nur möchte zu

remtfertigen fein. daß man in Bezug_ auf den Hausbefiher.'wenn er

nicht etwa felbfi der Jnculpat ifi. hier weniger Bedenklichkeit zu-*haben

braumt. als bei der Auffuchung von Objecten: denn es ift wohl an fich

klar. daß. das Suchen einer verdächtigen Perfon denjenigen. der fie

etwa verbirgt. in der-öffentlichen Meinung wohl nie in ein zweideutiges

Licht ftellen kann. wie das Verbergen eines empor (Xelibri. Im

leßteren Falle. befonders bei Eigenthumsverbrechen. knüpft fich immer

der Verdacht daran. daß der Hausbefiher unmittelbarer Theilnehmer fei.

während die Aufnahme eines verfolgten Menfmen als die Gefiattung

eines Afyls 144). mithin als ein Werk des M", eids und der Barmher

zigkeit. angefehen zu werden pflegt. “

ll. Arten der Fahndung auf Objecte der That.

Faft in jedem Criminalprozeffe kommen _Anläffe vor. Gegenfiände auf

zufuchen. an welchen oder mit welchen das Ver-bremen verübt worden

M145); es ift daher diefer Abfchnitt von der erhebliehften Bedeutung. und

es muß die Bemerkung wiederum vorausgefctiickt werden. daß der In

quirent. wenn er irgend erhebliche Refultate gewinnen foll. darin nicht

über die Gebühr befchrcinkt werden darf.

' Vor allem_ kommt' hier wieder in Betracht:

1) Die Hausfumung (peravrutatio a. perquiaitio (lowe

.tiaa14")). Hinfimtlich des Verdachtsgrades. der zur Anwendung diefer

Maßregel erforderlich wird. ift oben fchon einleitungsweife das Wefent

liche gefagt. und es modifieirt fich jene Vorbedingung hier fpeciell fo:

daß ein Verdaän vorhanden. fein muß. daßin einem gewiffen Haufe oder

Heiuferdifiricte ein Gegenftand aufbewahrt fei oder verborgen liege. - der

144) S. oben Note 127. er Volle Anwei un um Vera renin Straffachen h. 113, _ Fern y- f g K ,fh

145) So B, beim Morde und Todtfcblag . fo wie bei jeder Kbrperoer

lkßung- die ge rauchte Waffe_ oder die Kleider. welche ber Inculpat dabei

tkus- wegen etwaiger Vlutfpurenz bei den- Eigenthumoverbrecben die entwen

deren oder befeiligten oder dbslich erworbenen Gegenfiändez bei Fäl

fchungen und Pasquillen die fchriftlichen Documentez ebenfo auch oft

bei Staatsverbrerhen die Co rrefp onden z en . Statuten u. dgl.z beim Münz

verbrechcn die Apparate und verfertigten Geldfiüctez bei der Vrandfiiftung

_die Vorrathe von Vrennfioffen. -- Nur die Fleifchcsverbremen und der

Meineid bieten in der Regel folche Beweismittel nicht dar.

146) [bringlc, rie perucrututiqne eiomeetjcn. [blut-b. 1695. Öhlen

fotb- von der Hausfnchung. Wittenberg 1759. yfannenberg , (liga. (Lo

pom-- äokuutjoa- l-jpa, 1812. Kleinfchrod. im a. Archiv des Criminal

recbtes Vd- 2.-Sc. 3. Abb, 4. v. Iagemann. im n. Archiv des Criminal

rechtes Jqhrg. 1837. Hft. 1. S. 118 flg. Kitka. über die Erhebung des

Thqtbefiqndeel (Wien 1831). i. 73-75. Oefiecr. Gefrhb, Th. 1. h, 272.

ZLeuLßZ-ZZCrimin-ilordn. h. 125-131. Bayer. Stcafgeleebuä) Th* 2e Art*
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zur Unterfuchungsführung als, Beweisftück nothwendig oder dienlich -

erfcheint. Ob derfelbe eine hauptfächliche oder nur adminiculirmde Be- '

deutung habe. kann nur in'fo weit bei dem Verhalten des Richters

einen unterfchied machen. als .man wegen Objecten lehterer Art gegen

Hausbefiher-oon ganz unbefcholtenem Rufe etwas zögernder verfährt. weil

es ja auch fein könnte. daß dir geringe Werth. den man dem fraglichen Ge

genftande beirnißt. zu nichts herabfinken möchte. wenn-man ihn wirklich

findet. wo es alsdann in keinem Verhältniffeftünde. daß der Hausbe

fiher fo fehr beläftigt und verdächtigt wurde 147).

Es find zu unterfcheiden die General- und Spec.ialhaus- .

fuchun g. oder die allgemeine und die befondere.

Zur Generalunterfumung fchreitet man gewöhnlich alsdannLU).

wenn ein Gegenftand beizufcljnffen ifi. wovon man actenmäßige Spur

hat. daß er fich in einer gewiffen Gegend befinde. ohne beftimmtere

Data über das einzelne Haus. in demer liegen mag. wie z. B. wenn

eine gewiffe Straße. ein Häuferviertel oder ein Bauernhof oder ein gan

zes Dor als der Ort der Verbergnng angegeben ift. Nicht minder ge

hört dahn die Vifitation bei einer gewiffen Elaf f e von Menfchen. unter

denen nach Inhalt der Arten Einer oder der Andere etwas zur Sache

Gehöriges befihen möchte. wie z. B. bei allen Wirthen. Schuhmachern.

Smneidern u. f.-w, 149). * - "

Die Praxis. hierin mehr von polizeilichen als von prozeffualifchen '

Grundfähen ausgehend. pflegt es mit dergleichen Hausfumungen nicht

fonderlich ftreng zu nehmen. in der Meinung. daß gerade deßhalb. weil

auf keinen fpeciellen Hausbewohner ein Verdacht geworfen werde. auch

keiner Grund habe. fich zu beicbweren. Dieß ift aber gänzlich irrig.

Fürs Erfte kann man verlangen. daß der Jnquirent bei dem Ver

dachte gegen einen ganzen Diftrict nicht fiehen bleibe. fondern denfelben

weiter verfolge undzur Specialität zu bringen fuche. bevor' er die Bür

ger mit einer Hausfumung belcifiigt. Wenn aber auch auf diefem Wege

kein deutlicheres Licht über die Sache verbreitet werden kann. fo glaube

man doch ja nicht. daß die Generalhausfuchung eine fo leicht zu recht

fertigende Handlung fei. Die Störung des häuslichen Friedens. der

Eingriff in das Hausremt ift einmal wie das andere Mal gleich ftark. *

ob man in einem oder in zwanzig Häufern Nachfuchung pflegtLW).

Ferner ifi ja dieß gerade der wunde Fleck des Eriminalprozeffes. daß

-mitunter die ftaatsbürgerlimen Urrechte angetaftet werden müffen. -ohne

 

147) ueber die großen Vefehränkungen diefes Fahndnngsmittels in Eng

land vgl, Mittermaier a. a. O. s. 65. Note 11. Wie weit dagegen das

franzdfifme Recht hierin den Spielraum des richterlichen Ermeffens fteckt. lehrt

der 000e Winner. (ri-im. Art. 16. 36. 46. und befonders 87. 88. _

148) v. Jagemann di Vorbedingungen der Hausfuhung. a. a. Q.

S. 128-132. Henke. sand uch des Eriminalrecljtes Bd. a. S. 610.

149) v. Jagernann. Handbuch Bd. 2. Nr. 84. -

150) Hiernach. ift die Meinung mancher kprozeßlehrerx z. B. Müller.

Lkbkb- S. 287. 288. welche dahin geht. daß die Generalhausfnmungweniger

Bedenken gegen fich habe als die Speeialhausfuchung. zu berichtigen. n
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* daß der unterfuchungsricljter feines Erfolges vollkommen gewiß tvärem).

In' diefe mißlicije Lage muß er fich daher fo f elten wie möglich' ver

fehen und lieber manche Gelegenheit oder vielmehr entfernte Möglichkeit)

etwas* zur unterfuchung Dienlieloes aufzufinden) unbeachtet. laffen) als

eine allgemeine Hausfuchung vornehmen) bei welcher vorausfichtlich

eine Maffe unfchuldiger Menfchen in's Mitleiden gezogen werdenlök).

. Wenn auch nicht zu beforgen ift) daß jeder davon Berührte im Publi

cum fofort als ein Theilnehmer des Verbrechens angefehen werde) fo ift

fchon dieß Eine unangenehm genug) fich nachfagen laffen zu müffen) daß

. man bereits mit einer Hausfuäjung üderrafrljt worden-fei. Was aber

noch hauptfäcijlicl) der Generalhausfuclhung entgegenfteht) ift die Erfah

rung) daß fie nur dann einen Erfolg haben kann) wenn der fie

vollziehende Jnquirent mit einer f ehr großen Anzahl von Unterbeam

ten und Dienern ausgerüftet ifim). Dieß wird noch mehr in die

Augen fallen) wenn gleich nachher von der Ausführung die Rede ifi.

Ein Beamter hat fich aber) wenn es ihm um Anfehen und Würde zu

thun ifi) vor nichts mehr zu hüten) als vor Handlungen) web ' er fich

lächerlich machen könnte. Wenn ein ganzer Diftrict fo lang und

unvorficljtig durchfucijt wird) daß jeder Laie überzeugt fein kann) wie

hierbei nichts her-auskommen könne) fo ift es wahrlich beffer) man un

terläßt die ganze Maßregel.

Generalhausfuchung hat am wenigften Bedenklichkeiten gegen fich)

wenn fie in einer an und für fich faion verrufenen Gegend) wie es

faft in allen Städten Viertel und Straßen giebt) vorgenommen wird)

weil alsdann das gefehliwe Jndicium des fchlechtenLeumundes 154) unter

fiühend hinzutritt.

So oft ein Eapitalverbrecijen fich ereignet) kann man diefe Maß.

regel gleichfalls anordnen) wenn irgend eine Spur in einer Gegend nach

gewiefen ift) wovon ein befferes Fundament für die Unterfuchung zu er

warten wäre. Jener Sah) daß von den Staatsbürgern mitunter ein

151) S. oben Note 13) 14) 44. *

152) Man kann fich auch gehäffigen Anklagen wegen Amtsmißbraucijes da

_mit ausfehen befonders wo noch das gemeine Recht gilt. (Zorn-oo, pkncb.

rot. (ri-im. . lll. qui-est. (P1711711. ur. 13.; (Benni-aii- 9mal; regular quoel

juris! arte. enormitsr lassen. tensatur in ojnaiaacu,

4 1 3) Ifi der zu durchfuajende Difirict nur etwa 10 Familien fiark) f0

braucht man dazu fchon wenigfiens 12 Gehilfen) nämlich 10 zur Bewachung

einer jeden Familie und 2 zum Nachfuchen.

154)'Mittermaier) das teutfche Strafverfahren Th. 2) d. 131) erhebt

zwar mit Recht große Bedenken gegen die Annahme eines fchlechten Leumundes

nach dem Inhalte der oft leichtfertig ausgefiellten Atteftate der Localbehdrden.

Aber wenn der Beweis einmal unumfibßlich) z. B. durch frühere Arten)

vorliegt) fo follte doch kein Anfiand mehr gegen die Hausfuchung erhoben wer

den) wenn auch weitere Jndicien im erfien Augenblicke noch nicht erbracht wer

den fdnnen. Mittermaier a. a. O. Th. 1) S. 336) führt auch keinen

Grund an) warum ein übclberücijtigter Menfci) mit der Hausfuchung verfchont

werden foll. Es genügt wohl) wenn er *eine Perfon ift) zu der man fich der

That ,verfehen kann. P. G-Q, Art. 25x5. 1 u. 4. Kitka) die Beweis

lehrc- 1m ofterreichifeijen Eriminalftrafprozefie ß- 112.
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Opfer gebracht werden müffe. um die Zwecke der unterfuclyung möglichft

zu reaiifiren. findet natürlich bei folchen Verbrechen eine weit unbefcizränk

*tere Anwendung. wie bei niederen Vergehen. Je wichtiger dieSaehe.

defto tvilliger muß man das S_einige zur Aufklärung beitragen.

Die Specialhausfumung ift eine Gerichtshandlung. wodurch die .

betreffenden Perfonen ohne Zweifel fehr auffallend in Verdacht geftellt

werden.“ Dennoch kann man nicht ebenfo dringende Anzeigungen dazu

verlangen. wie zur Verhaftung. Schon die Natur der Sache widerräth

diefes. indem die Verhaftung häufig erfi: eine Folge des Refultates der
Hausfuhung ift. k

Nur auf das Eine muß man entfchieden halten. daßeine Special

hausfuchung niemals auf den bloßen_ Verdacht wegeneines Verbrechens

im' allgemeinen fiattfinden-dürfe. und fei diefer Verdacht auch noch fo

ftark; es muß vielmehr ein Verbrechen in Frage fiehen. welches nicht

wohh ohne Ergreifung eines Objectes oder nicht ohne Anwendung von

Werkzeugeni") gefchehen kann; es muß ferner als wahrfihein

lich hergeftellt fein. daß in einem gewiffen Haufgdergleichen Dinge auf

bewahrt feienz endlich muß es auch als ausgemacht zu betrachtenfein.

daß auf anderem Wege. wie z. B. durch Aufforderung an den Be

fißer zur Herausgabe oder durch einfache-Abholung. nicht zu der Sache

zu gelangen wäreus). Ift man auch zu einem empfindlichenMittel be

rechtigt. fo wendet man es nicht eher an. als wenn es nicht durch ein

gelinderesierfeht werden kann. Es kommt alfo hier vorzugsweife wieder

auf den Charakter der Perfon an. bei welcher man den Gegenftand ver-'

muthet. Nicht immer ift der Aufbewahrer eines zur unterfuchung gehö

rigen Stückes deßhalb allein fchon als verdächtig zu betrachten. und je

fchonender folche Menfchen behandelt werden. defto eher kann man von

ihnen etwas erfahren und erhalten. .

Bei der Vollziehung der erkannten Hausfuchung befiehen wieder

verfchiedenartige Anfichten. Die Meiften glauben. daß jedesmal und

ohne Ausnahme der Unterfuchungsrichter in Perfon dabei mit

wirken müifelö7). . -

Die Wahrheit liegt hier wieder _in der Mitte. Es kommen aller

dings Fälle vor. wo die Hausfumung nicht wohl anders. als in Gegen

wart des unterfuchungsrichters vorgenommen werden darf. wie namentlich

1) wenn ein Augenf rhein damit verbunden wird. Niemand Ande

155) Hanptfächliih Verbrechen der Gewalt find hierher zu rechnen.

Abegg . Lehrb. der Strafrechtsw. K. 185. -

156) Daß diefes äußern felten der Fall 7|. weiß jeder Praktikecz' es ver

dient daher keine Veifiimmung. wenn Mitterinaier in Richter's krit.

Iahrb. für teutfche Rinne-iv. Iahrg. 1838. S. 984. als Regel aufftellen will.

daß man vor der Hausfuchung jedesmal den Hauseigenthümer iiber den

Grund derfelben vet-nehmen foll. Dadurch würde oft die kofibarfle .Zeit zur

Hauptfache. nämlich zur Hausfuchung feldft. verloren. .

157) Völker. in der Zeitfchrifc für teutfclyes Strafvrrf. Bd. 1. S.182flg.:

Ifi es nothwendig. daß der unterfuhungsriclfter bei jeder Hausfuihung prrfdn

lich mitwicke und ihr anwohne? -
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res) als der RichterW)) kann einen .Augenfehein vornehmen. Mag alfo

damit was immer für ein Gefchäft verbunden werden) fo ifi der Augen

fehein die Hauptfache) und jedes andere Gefchäft richtet fich nach den For

malitäten deffelben. -

2) Eine Generalhausfuchung erfordert die fortwährende An-

wefenheit und_ unmittelbare Direction des Inquirenten 1W)) weil fie

viel zu weit in die Hausrrchte der Bürger )eingreift) als daß fie dem

Gutdünken der Unterbedienten üderlaffen werden könnte. Wo man es

mit fo vielerlei Perfonen zu-thun hat) kann man keine befiimmte In

ftruction im voraus geben) jeden Augenblick können fich Anftände erge

ben K79)) worüber rafch entfchieden werden muß. Vorzüglich aber bedarf

es einer dirigirenden Hand) welcher Alle untergehen find) damit nicht

durch Zweifel und Widerfpruä) das ganze Verfahren aufgehalten) ja ver

eitelt werde.

3) So oft eine Speclalhausfuchung ftattfinden foll) wobei manaauf

fehr werthvolle oder fubtile Gegenftände ausgeht) ift wiederum die

Anwefenheit des Richters nothwendig) um defio mehr Garantie zu haben)

daß eine der Wichtigkeit des Falles angemeffene Genauigkeit beobachtet

wird. Zu *diefen Gegenfiänden find befonders Urkunden und Literalien

zu rechnenW). Selbft dem gewandteften Gendarmen darf man fo feine

Sachkenntniß nicht zutrauen) daß er alle Handfchriften lefen und unter

fcheiden könnte) ,von welchem Belang fie feien. Ferner i| auä) eine be

fondere Discretidn und Aufficht dabei zu wünfchen) damit Briefe u. dgl.)

die nicht zur Sache gehören) fofort ungelefen aus der Hand gelegt werden.

4) Häufig ifi die Beobachtung der Hausbewohner) bei

welchen vifitirt wird) noch wichtiger) als die Vifitation felber) weil fich

daraus) ob die Nachfuchung ein Refultat liefere oder nicht) jedenfalls

pfhchologifche Indicien ableiten laffen. Auffallende Erfcheinungen diefer

Art wird ein Jeder) alfo aua) ein Gerichts- oder Polizeidiener) wahr

nehmen und referiren können) aber geräde die halbwegs kund gegebenen)

die fich wider Willen verrathenden Züge und Bewegungen der Seele)

welche nur ein gebildeter Pfycholog derftehen kann) find oft am interef

fantefien 1M).

-5) Wo der Richter Troh oder gar Widerfehlimkeit erwarten

zu müffen glaubt) foll er gleichfalls der Hausfuchung beiwohnen) damit

_,.„_.__.
'

158) v. I a g e m a n n ) in der Zeitfchrift für teutfches Strafverfahren Bd( 1

S. 830 fig.

S 159) v. Iagemann) im Archiv des Criminalremtes Iahrg. 1837)

. 130. -

160) Völker a. a. O. S. 190) legt auf diefe Rückfirlot nicht Werth ge

nug und diirfte überhaupt darin) daß er die Generalbausfucijung für eine rein

polizeiliche Maßregel anfieht (S. 189)) keine Veifcimmung verdienen.

161) Henke) Handbuch des Criminalrecljtes Bd. 4) S. 616.

162) Hierüber darf zum Nachlefen empfohlen werden) was Brauer in

der eben erwähnten Zeitfcincift Bd. 1) S. 214-219) fagt. S. auch Logan,

iu- crrim. s, x611. ur. 4.
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er durch feine Autorität die Anfiände augenblicklich befeitigen kann 1");

wie z. B. wenn die Oeffnung einer Stube oder eines' Behälters 1“)

fiandhaft verweigert wird) oder wenn ein Hausbewohner wegen fortgefeh

ter unbotmäßigkeit fofort verhaftet werden muß) wozu die Gerichtsdiener

allein nicht berechtigt wären. -

6) Endlich wird auch dann der Inquirent wohlthun) zur Haus

fuchung mitzugehen) wenn vielerlei Sachen gefucht werden) und mithin

die Befchreibnng fo detailirt ausfallen kann) daß es doch am Ende ndthig

werden möchte) den Rapport der Subalternen) welche allein die 'Hems

fucljung ausfilhrten) an Ort und Stelle aufzunehmen. _ *

In diefen und xähnliäjen Fällen wird jederPraktiker beiftimmen)

daß der Inquirent ganz oder doch theilweife) nämlich zum Anfang und

zum Ende) bei dem Gefchäfte zugegen fcinjfoll, *Aber das Verlangen

Manäjer 1'111)) daß der Richter bei jeder Haitsfuchung ohne Ausnahme

und unausgefeßt perfbnlici) mitwirken folie) muffen-die Männer der Cr

fahrung) als durchaus zu weit gehend und mit den iibrigen Gefchäften un

vereinbar) zuruckweifen. unter drei llnterfucljungsfällen kommt gewiß immer

einer vor) wo Hausfucljung nothwendig wird; denn die Verbrechen gegen

das Eigenthum und gegen diePerfon) mithin folche) .woentwendete Ob

jecte oder Werkzeuge des Angrifies gefuchtwerden miiffen) find bei wei

tem die häufigften.Als mittleren Zeitaufwand für eine Hausfucijungl- darf man) die

Reife an ausivärtige Ortfchaften mitgerecljnet) wohl vier Stunden rech

nen. Rechnet man nun auf ein Criminalrefpiciat im Durchfchnitte jähr

lich einhundert funfzig neue Unterfuchungen) fo hat man in funfzig Fäl

len die Hausfuchung nöthig) welches nach jenem Durchfchnitte einen Zeit

aufwand von vierhundert Stunden jährlich macht) fo daß alfo jeden Tag

mehr als eine Gefchäftsfttlnde für Hausfuchungen abforbirt wurde.

Daß eine fofche Hingebung für ein Nebengefcljäfm") nicht anders

als zum entfchiedenen Nachtheile der Hauptgefchäfte) wo meiftens die

Stunden gezählt find) um nur die nöthigften Verhore abzuhalten) ftatt

finden könnte) muß in die Augen fpringen. Schon aus diefen! Grunde

163) Es gehört zu dem unangenehmfien) was einem unterfucljungs

richter br egnen ann) wenn bei einer folchen) im Publicum ohnedieß meiftens

mit mißgßnfiigen Augen angefehenen) Handlung irgend ein Scandal durch lau

tes Gefihrei) durch Drohung oder Anwendung der Waffen fich ereignet. Die

Subalternen wiffen gar oft nicht mit der gehörigen Delicatejfe zu verfahren.

N xL64) Claproth ) Einleitung in fämmtl. fmnmar. Prozeffe d. 531)

r. . -

165) Mittermaier z. B. beharrt auch in der neuejten Ausg. feines teut

. fchen Strafverfahrens (1840) Th, 1 ) S. 338) auf diefer Forderung. Man

könnte aber auf die dort angeführten Grunde fragen*: warum der Richter nicht

eben fowohl eine noch weit wichtigere Handlung) die Verhaftung) fiets in

Perfon vornehme folie? Auch bilft aller Widerfprucl) hierin' nichts mehr“ in

dem die Pram? längji und in allen teutfchen Ländern diefe Frage in obigem

Sinne entfchieden hat, _ ' f

166) Daß die Hansfuchung nicht zu den fogen. Haupthandlungen gehore)

hat nachgewiefen Völker a. a. O. S. 188,
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alfo) weil es bei der gegenwärtigen Befehung der unterfruhungsgericizte

geradezu unmöglich ift 1M)) wird man ein unbedingte-s Gebot für den

Jnquirenten) jeder Hausfuctjung perfönlicl) anzuwohnen) ferner nicht ver

theidigen wollen. Es ift aber außerdem auch) jene Fälle ausgenom

men) gar nicht nothwendig) und kommt eigentlich nur darauf an) ob dem '

Inquirenten Leute zur Verfiigung ftehen) welchen er einen folchen Auf

trag unbedenklich ertheilen kann) und feine perfbnliche unmittelbare Mit

wirkung i| eine rein discretionäre Obliegenheit. unter feiner Ver

antwortlichkeitu") wird eine jede Hausfuchung vorgenommen) und

mithin wird er felbft darauf bedacht fein) die Formen beftens zu wah

renLW). So ift es auch jedesmal feine Aufgabe) das Protocol( über

den Hergang) fei er felbft zugegen gewefen) oder empfange er blos eine

Meldung der Beauftragten) genaueftens aufzunehmen. Eben wegen der

beweifenden Kraft ift-es auch nothwendig)'daß da) wo der Richter nicht

felbft mitgeht) wenigftens zwei öffentliche Diener) die nöthigenfalls auch

als authentifche Zeugen dienen könnten) zufammenwirken. -

Noch ift zu bemerken) daß keine Hausfuchung anders vorgenommen

werden darf) als im Beifein des Hausbefihers) oder Woh

nungsherrnlw)) oder doeh eines mündigen Familiengliedes) oder) wo

diefe alle nicht anzutreffen find) eines ernannten Stellvertreters.

2) Nach grabungl") nach Leichnamen und fonftigen Gegenftän

den nennt man die unter gerichtlicher Autorität ausgeführte Oeffnung

des Erdbodens an einer gewiffen Stelle) wo man verfcharrte ooryora

.Ieljotj oder Beweisftucke zu finden vermuthen darf.

Unftreitig ift diefeMaßregel eine der fchwierigften) indem nur felten

der Punkt des Verfteckes genau genug bezeichnet ift) daß man geradezu ,

darauf hinarbeiten könnte) und indem ferner das Nachgraben felbft eine*

ungewöhnliche Vorficljt erfordert) damit nicht die Gegenftände) wenn man

167) Derfelbe Grund beftimntte auch von Schwarzenberg) in der p.

G.-O, Art. 73 zu verordnen: Wo aber auß mangel verfiendiger Perfonen des

peinlichen gerichts durch Commiffari außerhalb des gerichts) wie

oben davon grfchrieben iteht) kundfchafft verhbrt wurde) alfo daß auff ir

zufammen bringen) uberiger unkofi und verzug gehen würdet dicweil denn jr

verfanimlung zu eyner jeden folchen Handlung _nit furtreglich noeh von

nbten iii) ordnen und wdllen wir u. f. w. 4

168) Stirb el) Criminalverf. Ö, 1868) feat ganz richtig das Wefen der

Form darein) daß die Handlung unter richterlicher Autorität vor fich

gehe. Vgl. auch e. 1872 ) 1874-1879.

169) So hat denn auch neuerdings Henke) _*Bd.'4') S. 610-612 ) die

Sache aufgefaßt) und gewiß wird er darin den Verfall aller Praktiker erhalten.

Vgl. auch Bauer) Lehrb..des Strafproz. 9. 88) Nr. 1. *

170) Kleinfcijrod) im a. Archiv des Eriminalrecijtes Bd. 2) S. 52.

Kitka) über Erhebung des .Thatbejtandes 9-. 73) Nr. 571i. 6.

171) v. Iagemann) Handke. Bd, 1) g, 86. Bd. 2) Nr. 82) 83. Die

?reißen Prozeßlehrbiiclfer übergehen auch diefe) gewiß nicht unwichtige) Hand

ung ganz.
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darauf ftößt) namentlich etwaige Leichname1")) vcrleßt werden. Eben

deßhalb muß der Inquirent hier von Anfang bis zu Ende gegenwär

tig fein) und zwacauci) deßhalb.) weil'immer ein Eingriff in Ei

genthumsrechte damit verbunden ifi. Will fich der Grundbefiher die

Antaftung feines Bodens nicht gefallen laffen) fo kann der Inquirent

'auf den Anhalt actenmäßiger Vermuthungsgründe die Oeffnung erzwingen.

Ifi es ein Leichnam) der gefilmt wird) fo müffen immer die

Gerichtsärzte beigezogen werden: denn es darf der Körper) wenn er

gefunden ifi) nicht fofort herausgenommen_ werden) fondern es muß eine

Befchreibung der Lage und Befchaffenheit in der Grube vorausgehen,

Dann folgt erfi die eigentliche Jnfpection und endlich das Gutachten der

Aerzte 171i).

3) Die Be-fcizlagnahme der Papiere-U) ift eine Art von

Fahndung auf Urkunden) die “zum Eriminalbeweife dienen können) und

die man auf anderem Wege gar nicht 'oder doch nicht in ihrem gegen

wärtigen Zuftande zu erhalten hoffen dürfte,

Das Erfie) was dazu erfordert wird) lft daher eine juriftifche

Wahrfmeinlichkeit) daß auf die unterfuwung bezügliche Papiere vor

hand en feien l75); es darf alfo die Maßregel nicht in eine polizeiliche Neu

gierde ausartcn) fondern fie muß *in dirertem Zufammenhange mit der

fraglichen unterfuehung ftehen. Gegen einen Dieb oder Todtfchläger

oder Päderaften darf alfo) wenn nicht befondere Eorrefpondenzen/in Be

zug auf die That ausnahmsweifeä") vorgekommen find) keine Befchlag.

nahme der .Papiere verhängt werden) wohl aber gegen einen Hochver

räther) gegen einen Falfarius und gegen Jeden) der von Außen

her mit Eomplicen Vorbereitungen zur That traf. -

Die Natur diefer Maßregel ift von der Art) daß man gleich bei

den erften Schritten) die man gegen die verdächtigen Subjecte thut)

fich damit defaffen muß) wenn fie irgend von Erfolg fein foll: denn be

greiflimerroeife wird der Thäter) fobald er Spur von der Unterfuchung

erhält) f of.ort die gefährlichen Urkunden zu befeitigenl") fuchen.

Ift es eine beftimmte Urkunde) auf die man ausgeht) fo findet

' 172) bereist-gie, msäecine legale tiiäor-iqno et. prootique. yarj81836.,

enthält (kom. 1. p. 311 rg.) einen befonderen Abfchnitti rie. liurnaciono ju

ciioiuirog et. a.. [our utiljtei. ueber die vielerlei Obfervanden bei diefem Arte

kann man in keinem Buche vollfiändigeren Auffchluß finden.

173) Was Alles hierbei zu beobachten) bat Mittermaier) teutfhes

Strafverfahren Th. 2) S. 48) 49) am beften zufammengefiellt.

174) Auch diefe Handlung ift blos durch Gerichtsgebraucl) in den Inqui

fitionsprozeß gekommen. Mittermaier) das teutfclee Strafverfahren Tb. 1)

h. 66. Derfelbe) im n. Archiv des Eriminalrechtes Bd. 5) Nr. 111]).

Preuß. Eriminalordn. h. 307, Bayer. Strafgefehb. Th. 2) Art. 246) 252)

256) 257. Hannov. Entw. Art. 180) 187 a. E.

175) Sehr energifxh fpricht fich darüber aus Mitter maler) im n. Ar

chiv des Eriminalrechtes Bd. 5) S. 317. _

176) S. z. Wo. Iagemann) Handbuch Bd. 2) Nr. 93.

177) Kaum kann ein anderes ooryuo äelieti fo fchnell vernichtet werden)

als Papier) nämlich durch Feuer. -



236 Fahndung.

gewöhnliche Hausfuchung in der fäion befprochenen Weife fiatt 1M))

wo aber fo fichere Indicien noch nicht vorliegen und doch das Vorhan

denfein beweifender Urkunden lvahrfmeinlici) ift) werden f ämmtliche

Papiere in Befchlag genommen) und zwar mit dem Vorbehalte) diefel

ben) wenn es fpäter noch erforderlich wäre) wenn alfo der Inculpat

nicht felbft die Beweisftücke auszuliefern fich erbietet) und wenn er nicht

den gegen ihn erhobenen Verdacht evident widerlegt) ganz genau dureh

zufehen und alles Einfchlägige zu den Arten zu nehmen. Die Maßregel

ift alfo eigentlich eine proviforifche und gleichfam nur eine Vorberei

tung zur Specialhausfuchung. Die Befchlagnahme ift übrigens) wie

oben fchon bei dem Verfahren mit Papieren bemerkt wurde) immer vom

Inquirenten in Perfonl") vorzunehmen.

Wenn es dann zur genauern Durmficht folcher Papiere kommt)

fo ift Regel) daß hierbei der Inculpat gegenwärtig fein muß. Es

ifi dieß nicht nur ein aus dem, Grundfakze des Eigenthumsrechtes abflie

ßendes Gebot) fondern auch eine kluge Vorficijt) ja ein Ehrenpunkt für

den Inquirenten. In Papieren kann ja gerade der größte Reichthum

ftecken 180). Es können aber auch Geheimniffe darin enthalten fein)

welche auf die unterfurhung niäot den entferntefien Bezug haben und

dennoch für den Befiher der Papiere vom hdäzfien Werthe find. Nur

wenn es nicht möglich ift) den Lehteren zu dem Gefihäfte beizuziehen)

dürfen Stellvertreter aus der Familie oder fonfi zu jenem Gefchäfte

gewählt werden.

Mag es auch mitunter dem Zwecke der unterfucijung nicht ganz

entfprechen) daß ein Inculpat zufehelol)) wie die Beweismittel gegen ihn

aufgefucht werden) fo kann deßhalb keine Ausnahme geftattet fein. Es

gewährt auch wieder den Vortheil der Gefchäftsabkürzung) wenn der In

culpat augenblicklich die näthigen Erläuterungen geben kann.

Diefes Verfahren bringt es von felbft mit fich) daß bei der Anle

gung des Befchlages die aufgegriffenen Papiere gerichtlich verfiegelt

und dann bei der vorzunehmenden Prüfung des Inhaltes diefe Siegel im

Beifein des Jnculpaten wieder abgenommen werdenlN). .

4) Die Wegnahme von Briefen und Beobachtungen der

'

178) Henke) Handbuch Bd. 4) S. 616) ift der Meinung) daß diefe

Maßregel nur dann ftattfinde) wenn der Vefig einer Urkunde aller Vermuthung

nach bdslici) abgeleugnet tool-den ift) - dagegen muß aber bemerkt werden)

was fchen oben Note 156 erwähnt ift) daß uor der Hausfuckjung) wenn fie

irgend zu einem Refultate führen fell) in der Regel kein Verhdr über den Be

fiß des fraglichen Gegenfiandes abgehalten werden kann) weil dadurch nur der

Inhaber 'aufmerkfam gemacht würde) denfelben in Sicherheit zu bringen.

179) Bauer) Lehr-b. des Strafprozefies g. 90. Nr. ll.
180) v. Iagemann) in Higigls fortgef. Annalen der Criminalrecljts

flege Bd. 6) S. 53-56.

181) Es fällt dabei natürlich jede ueberrafchung weg) welche oft nützliche

Dienfte leifiet. Nbllner) in den von Demme fortgef. Hilzig' fchen Anna

len für Criminalrecijtspflege Bd. 15) S. 270 flg.

. 182) ueber alle diefe Vorgänge find Protocolle aufzunehmen und von allen

Vetheiligten zu unterzeichnen.
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EorrefpondenzM) wurde bereits in einem befonderen Artikel (f.

Briefe)"4) abgehandelt, Hier i| noch beizufügen. daß diefes Fahn

dungsmittel. fo wie die Befchlagnahme der Papiere nur da angewendet

werden darf. wo das Verbrechen im Allgemeinen oder im concreten Falle

auf verdächtige Eorrefpondenzen hinweiftlki), Wenn übrigens keine Lan- .

desverordnung befteht. wann und in welcher Weife die Pofibehördenlk")

dem Unterfuclyungsricliter untcrfiühung (elften müffen. fo zieht man es

vor. von diefem Mittel gar keinen Gebrauch zumachen. indem die

Eriminalgerimte über jene Behörden. keine Gewalt haben und fich daher

leicht Orgmpromittiicen können. - * -

och unficherer ifi die Auffpürung von Eorrefpondenzen. welche

durch Privatperfonen. Hauderer. Boten u, dgl. befördert werden. Diefe

fehen natürlich ihren täglichen Verdienft. ihren Broterwerb gefährdet.

wenn fie die ihnen anvertrauten Brieffchaften in andere Hände. als an

die Adreffe ablicfern folien. und fie pflegen daher. fobald ihnen der Be

fehl des Inquirenten. gewiffe Briefe ihm zu übergeben. eröffnet 1|. folche

entweder heimlich zu befördern oder gar *nicht mehr anzunehmenW).

Ludwig v. Iagemann.

Familien eicommifie (Majorate im weiteften Sinne)') find

folche Güter. we( durch -Hausgefehe unveräußerlich erklärt find und

183) Mittermai-er. über das Recht des Eriminalrichters. Briefer

brechung als Wahrheitserforfchungsmittel anzuwenden. im n. Archiv des Eri

mirjßlxrmtes Bd. 2. Nr. xxl). F. Iagemann. Handbuch Bd. 1. 9. 104

184) S. diefes Lexikon Bd. 2.'S. 488-494.
185) B auer. Lehrb. des Strafproz. ij. 91. Müller. Lehrb. des Eri

minalproz. S. 308. Note 8. * -

94 386) v. Iagemann a. a. O. Bd. 1. S. 113-115 und Bd. 2. Nr.

. 5. e

187) Wenn folche Leute nicht als befonders gefesestreu bekannt find. fo

läßt man fich lieber gar nicht direct mit ihnen ein. fondern befchränkt fich auf

eine Requifition ber Polizeibehbrbe. um ihren Verkehr mit ber fraglichen Fa

milie zu beobachten. .

1) Außer den fpäter u erwähnenden Schriften verdienen noch nachgelefen

zu werden: ['11. Knipser 118, traut. (10 1111826. (am. nobil. Von Stamm

gütern einer (Io honi- quna pro [am, nobil. oonsateationo conatjtuuntuk.

(etiit. na'. sog. 7in8. 1750. 4.) ("in 11m1. como. (16 (Mettingen,

(Liner-jdn cIo,öc1e1o0wio. (lieinrat. 1734. 4.) cap. 111. p. 149-244. .1 o.

(Lottfr. siehst, .glei-ta capitn fiäeicamm. kan). bipa. 1743. 4. Zar-nb.

(K. 1]. 116111-18. (16 fiäeioomm. [until. jilurtk. .kanns 1779. 4. .10.

diet. WOM-dann, aeiecia eapita *c10ottinno e16 118310. Famil. nodji. e!

jako iflagapolitano et Zleor-ico-klomatioo. 111d. ot [tips. 1793. 8. F011,

[Kpinkjobcot, teut. tiuoriao tio ficioic. kam. illustr. ei: nobjl. 62km, url

buditum et moi-eo botiierno.. gpectafue. iilogunt. 1790. 4. Fr. Aug.

v. Moshamm. Verfuch einer Entwickelung d. rethtl. Verhältn. bei teutfchen

Gefchlahtsfideirommifien. München 1816. 8. I. 0111-. 141111, oberer-y. rio

ficieio. fami'. hani-tja. liarniao 1819. T. Ph. v. Dalwigk. Verfuch

einer philof.-iuri|. Darfiellung des Erbr, Th. 3. Wiesbaden 1822. 8. 611i'.

- ker-Un. Zteinnolter. (10 jako fiäeicomm. famjljao soo, 1.2398 Inno*

njoas. bipriaa 1834. 8. Ignaz Wiidner. das Fideicommißrecht nach

dem dfierr. ailg. b. Gefehb. Wien 1835. 8. (Handelt nur von Fami
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bei einer Familie bis zum Abgange derfelben (bis Erlöfcljen Namens und

Stammes) erhalten werden [ollen, Zur Errichtung einer folchen Stif

tung ift zwar - wo particularrecijtlicije Befiimmungen nicht entgegenfie

hen (f, baher'fches Edict v. 26. Mai 1818) d. 1) - ein Jeder berech

tigt) fo weit er über fein Vermögen zu disponiren befugt ift; gewöhnlich

aber kommen dergleichen Fideicommiffe nur bei adligen Familien vor. Ihr

Urfprung ift zu fuchen* in dem Befireben des Adels) das alte teutfche

Stammgutsfyfiem gegen die demfelben entgegenfiehenden Grundfähe des

Iufiinianifchen Erbfolgereckjtes aufrecht zu erhalten. Der begüterte Bür

gerfiand) dem die Beibehaltung der alten Stammfolge und die_daraus

hervorgehende Unbeweglicijkeit des Eigenthums nur Fefieln anlegte) fuchte

diefe mit Hilfe des romifchen Rechtes zu zerbrechen. Gerade ein entge

gengefelztes Intereffe befiimmte den Adel) den Grundfähen des alten

Rechtes treu zu bleiben. In der politifcijen Verfaffung diefes Standes)

wie fie im Mittelalter) namentlich durch das Lehnwefen) fich feligefiellt

hatte) war Unverciußerlicijkeit der Güter) das Verbleiben derfelden beim

Mannsfiamme vorausgefeht und gegeben. Seine bevorzugte Stellung

im Staate beruhte auf dem Werthe .feines Landbefilzes und der Erhaltung

deffelben bei der Familie, Das 'römifche Recht) w es mit alleiniger

Ausnahme des Pfliajttheiles einem Jedem die-Freiheit it dem Seinigen

zu fchalten und zu walten unbefäjränkt gefiattete) und Söhne und Toch

ter gleichmäßig zur Erbfchaft berief) trat aber diefer althergebracljten Ge

wohnheit dergefialt feindlich entgegen) daß der Adel) um fich dagegen zu

wehren) bald zu Sicherheitsmitteln feine,Zuflucht nehmen mußte.

Er bediente fich hierzu des in Famiiienangelegenheiten ihm znfiehen

den Rechtes der Autonomie) die in dem Grade thcitiger wirkte) je

mehr das fremde Recht aufkam. Zur Zeit der Reichsverfaffung bedurf

ten der hohe und rei>7sunmittelbare Adel nicht einmal der kaiferlichen

Befiätigung ihrer Statuter. felbftbeim landfciffigen Adel war eine folche

Beficitigung) oder auch die des Landesherrn) nicht unbedingt erforderlich)

fondern nur alsdann) wenn das fiatutarifche Recht Abweichungen vom

gemeinen oder Landesreäjte enthielt) die auch gegen dritte Perfonen

zur Anwendung kommen follten. Man fuchte das alte Recht det mich

fien Erbendur>7 ausdrückliche Veräußerungsverbote zu wahren)

indem man gewiffe Güter einzig zum Flor und zur Erhaltung des

Stammes nach Art anderer ewigen öffentlichen Stiftungen beftimmte.

Die Iurifien) welche von der alten Gewohnheit) welche diefen Anordnun

gen unterlag) keine Ahnung hatten) oder durch Vorurthell geblendet) aus

blinder Vorliebe für das römifäje Recht) Alles nach diefem beurtheilten)

bemühten fich) da fie diefe Dispofitionen nicht ganz befeitigen konnten)

ohne die durch hergebrachte Gewohnheit fefibegründeten Rechtsverhältniffe

eines fo mächtigen Standes in Verwirrung zu bringen) diefelben wenig

fiens in römifche Formen zu zwingen. Sie fanden in dem Veräuße

lienfideicommiffen.) _C v. S alza) die Lehre von Familien" Stamm- und

Gefcljlechtsfideitommtficn nach d, Grundfüßen d. gem. teutfch. Private'. und mit

Riickficljt auf die Abweichungen der einzelnen Particularrecljte. Leipzig 1838. 8,
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-

rungsverbote ein biegfames Auskunftsmittel. obgleich das Einzwängen

althergebrachter Rechte in ein fremdes Gewand füglick) nicht gefchehen

konnte. ohne das urfprünglici) einfache Verhältniß zu verrückten. Die

römifäjen Fideicommiffe boten einen. wenn gleich nur entfernten. Ver

gleichungspunkt dar. Daher erforderte man zur Einführung und ,Be

gründung eines folchen Veräußerungsverbotes eine lehtwillige Ve rfü

gung. Den Verträgen dagegen. deren man fich gerade am häufig

fien bediente. um dasjenige. was vom römifchen Erbfolgerechte teutfchen

Sitten nicht angemeffen war. zu entkräften. wurde eine Wirkung in

diefer Hinficijt ganz abgefprochen oder nur in befchränkter Maße zuge

ftanden. Die Verträge. die von regierenden Herren ausgingen. ließ man

als Gefehe gelten. und wo diefe gezwungene Auslegung nicht Plah grei

fen konnte. wurde der kaiferlicljen Befiätigung eine gleiche Wirkung zu

gefcijrieben. oder eine folche durch Confirmation bekräftigte Urkunde gleich

fam als ein teste-medium yrjoojpj oblutnm betrachtet_ Indem Arge*

fialt diel Oiechtsgelehrten des 16. Jahrhunderts. unfähig. von der ihrer

Meinung nach unabweislichen Macht der fremden in Teutfchland recipir

ten Rechte fich loszureißen. ihre .Theorie von der Bedeutung der Dispo

fitionen und Verträge des Adels. die unter Vorausfeßung der herkömm

lichen Ausfchließung der Töchter etwas über die Erbfolge verordneten.

theils aus den Grundfähen des longobnrdifchen Lehncechtes von der Wir

kung des Invefiiturvertrages. theils aus der römifchen Lehre von fidei

commifiarifchen Subfiitutionen. welche fie hier als zum Befien des Manns

fiammesgefchehen betrachteten. entlehnten. erhielt die alte Gewohnheit.

welche beim Adel im Gebräuche geblieben war. eine ganz andere Bedeu

tung und bildete fich zu der eigenthümlichen Lehre von 'Familienfideicom

miffen aus. deren complicirte Natur aus diefen Vorgängen mit zu er

klären ifi. Die Territorialgefesgebung ging von dem Gefichtspunkte aus.

die bei Errichtung von Familienfideirommiffen fo leicht gefährdenden Rechte

dritter Perfonen ficher zu ftellen. und den fo häufig aus diefen Verhält

niffen heroorgehenden Streitigkeiten möglichft vorzubeugen. Dabei wur

den fiaatswirthfclhaftliche und politifcije Rückficizten nicht ganz außer Acht

gelaffen. Man machte die Giltigkeit der errichteten Familienfideicommiffe

wenigfiens in fo weit. als fie dritten Perfonen gegenüber aufrecht erhal

ten werden follten. von einer Confirmation und Confenserthei

lung2) oder einer Jntabulation") abhängig. Ia wo Gefehbücher

zu .Stande kamen. wie in Bayern. Oefierreich und Preußen. wurde die

ganze Lehre mehr oder weniger vollfiändig darin aufgenommen, Indeffen

blieb das dem Adel zufiehende Recht der Selbfifahung. die Freiheit des

Ordnens feiner* häuslichen und Familienoerhältniffe bis zur Auflöfung

des teutfchen Reiches ziemlich ungefehmälert. Zu Anfänge des 19. Jahr

hunderts aber hatte die umgefialtung der öffentlichen Verhältniffe. die

Vereinigung der fouverain gewordenen Fürften Teutfchlands zu dem unter

franzöfifchem Elnfluffe gebildeten Rheinbunde. die Vereinigung mehrerer

2) Erl. d. churf. fächf. Prozeßordn. v. 10. Ian. 17:24 an tir. xu?, s. 7.

3) Pr. Landr. Th. 2. Tic. 4. Abfchn. 2. h. 29-3Z und S. 62-66.
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teutfeher Provinzen mit Frankreich die Folge. daß nicht nur die öffent

liche. fiaatsrechtlime Stellung des Adele? fich änderte. fondern daß auch

deffen Privatrethte in vielfacher Beziehung fich umgefieilteten. In den

jenigen Ländern und Provinzen. in welchen das franzöfifme Gefegburl)

eingeführt ward. wurde die Art. 896 enthaltene Befiimmung (lea 811b

alitutiona 30111 provide-xs) als eine unmittelbare Aufhebung der Fidei

commiffe angefehen4). in anderen wurden diefelben nicht ohne uedereilung

und Verlegung wohlerworbener Rechte durch ausdrückliche Gefehe aufge

hobenb). Ebenfo blieb das fpeiter von der kaiferlia) franzdfifclyen Gefeß

gebung ausgehende Beifpiel der Begründung befonderer Majorate für den

Adel 6) nieht ohne Nachahmung in Teutf>)land7). Als jedoch Napoleons

Macht gebroalen loorden war. kehrte man theilweife zu den alten Grund

fäßen zurück") Der RitterfGaft in den Rheinprovinzen ward die

-Stiftung von Majoraten und Fideicolnmiflen im Monat Febr. 1836

erlaubt. die autonomifche Sucreffionsbefttgniß diefer Ritterfmaft aber ifl

durch die Verordnung v. 21, Ian. 1837 9) gefehlieh anerkannt worden.

- Im Herzogthume Oldenburg traten durä) die Vefiimmung in der

Verordn. v. 10. Marz 1814. Nr, 5. die befonderen Erbfolgereclote in

Lehen- und Fideirommißguter. fo wie fie durch Gefeh und Obfervanz

vorher beftimmt waren. wieder in Kraft. In Württemberg erlang

ten alle noch im I. 1817 befiandenen Jnftitute wieder verbindliche

Kraftm). Aus der neueften Zeit find zu bemerken die Gefeße. welche

über die bei Errichtung von Fideicommiffen zu beobachtende Form. im

Großherzogthume Weimar unterm 22. April 1883; über die Ablös

barkeit des Lehnverbrmdes. die Verhaltniffe bleibender Lehen und die Er

a

4) I. C. H. Ride. ab. die Aufhebung der Fideicomm. als Folge der

Einfuhrung der franz, Civilgefehgrbung. Köln 1822. 8.

5) Im Könige. Württemberg durch Normalverordnung v. 2L. April 18083

in Bayern durch Edict über die Verhaltniife des Adels v. 28. Juli 1808. im

Regierungsbl. v. I. 1808. S, 2030-2144.

6) Kaiferl. Arte v. 30. März 1806 und Decret v. 1. Marz 1808. -

S. Ant, Keil. Statuten und Verordn. 11b. den neuen Adel in Frankreich und

die Majoratsgiiter. welehe Franzolen in Frankreich. Tcutfwland und im Her

zogthume Warfchau befißen. Kbln 1810.

7) Kohler. von der Aufhebung der Familienfideicomm. und ihrer um

wandlung in Majorate in Bayern. 1810.

8) Kaiferl. bfierr, Hofkanzleidecret. die Wiederhrrfiellung d. aufgebobrnen

Fideicommitfe betr, v. 20. Febr, 1817. Iufiizgefehfammlung v. d. I. S. 423,

-» K. preuß. Verordn. v. 11. Marz 1818 und Declaration derfelb. v. 1.

Juni 1820 und 9. Juni 1827. die Verhaltnifie der Lehne und Fideicomrniffe

in den jenfeits der Elbe gelegenen. der franzdf. Gcfehgebung unterworfen gewe

fenen Landestheilen betr.; auf dem rechten Rheinufer durch das Gefeg v.

23. Marz 1828. Ferner Gefeg v. 23. Marz 1828 wegen der Fideiromniiffe

im Großherzogthume Berg. Zn Wefiphalen durch Verordn. v, 11. Marz

1818. und eine erläuternde Declaration v. 11. Juli 1820. Dazu die Cabincts

ordres v, 28. April 1829. v. 29. März 1831. v. 7. April 1832 und v. L3.

Aug. 1834. wodurch die Anmeldungsfrifien fiir die Anwartcr verlängert wurden.

9) Grfeßfainml. v, Pr. Nr. 1. S. 7 flg.

441:)) S. Weishaar. Handb. d. wiirttemberg. Privatr. 3. Ausg.. F. 30

u' '
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richtung von Familienfideirommiffen unterm 13. April*1836 11) im Kö

nigreiche Hannover und über die Errichtung von Familienftammgütern

unterfmd 28. März 1837 im Herzogthume Braunfchweig ecfchie

nen m .

Wie in den Stammgütern wird auch in Familienfideicommiffen nicht

ver-möge der Wohlthat des Vefißers oder des Letztverftorbenenz fondern

aus dem Vertrage und der Vorfehung der Vorfahren -- e! peu-to ei:

profi-Kolja major-un - d. h. nach dem Rechte fuccedirtf welches un

mittelbar vom Stifter oder nach Befinden erften Erwerber des Fideieom

miffes auf alle Defcenbenten übergegangen ifi. Das joa quaesjium,

welches jeder zur Fideicommißfolge berufene Agnat hat und welches haupt

fäwlicl) dann fich wirkfam äußertf wenn mit der Subftanz des Fideicom

Kmiffes eine Aenderung ohne feine Einwilligung vorgenommen worden ich

hat man aus der Idee eines getheilten Eigenthums zu erklären gefilmt.

Man hatf um die rechtlichen Verhältniffef welche zwifchen der Familie

nach der Gefammtheit ihrer lebenden und zukünftigen MitgliederF und

dem zeitlichen Befißer des Fideicommiffes fiattfindenf näher zu bezeich

nen f den aus dem Lehnrechte entnommenen Begriff des getheilten Eigen

thums analog angewendet: dem Fideicommißinhaber- gleich dem Vafallettx

das nutzbare Eigenthumz der Familie aberf gleich dem Lehnsherrnz

das Obereigenthum beigelegt 12). Allein die Rechte der Familie

nach der Gefammtheit ihrer lebenden und zukünftigen Glieder- hinfimtliä)

des Fideicommißgutesf und die des Lehnsherrn hinfiwtliä) des Lehens beru

hen durchaus auf verfchiedenen Gründen, Demnach erfchelnt jener dem

Lehnrewte entnommene Begriff des getheilten Eigenthums nicht anwend

bar auf Familienfideicommiffe. Die Rechte f die theils dem zeklichm Be

fißer des Fideicommiffes- theils den Antoeirtern zuftehenf können nicht

aus diefem Begriffe abgeleitet werdenf fondern find aus der pofitiven

Befiimmung einer zum Beften der Familie eingeführten Unveräußerlich

keit zu deduciren. Als oberfler Grundfah für die Auslegung fideicom

miffarifmer Stiftungen in concreten Fällen aber ift der Sah an die Spitze

zu ftellen: daß Familienfideirommiffef weil fie meifiencheils- wenigfiens

inwiefern fie bei adligen Gefrhlemtern reorkotttmenx nach der Form und

dem Wefen der Stammgüter errichtet worden findx und wie diefe bei der

Fuilie verbleiben follenx im Zweifel nach der rechtlichen Naturf die dem

Stammgute eigen ift- beurtheilt werden müffenLZ). Es ift hierbei

jedoch wohl zu berückfimtigenf daß obgleich Stamm gut und Fideicom

miß nicht eine verfchiedene Gattung ausmachenf doch bei lchterem vermöge

der Hausgefeßgebung die Oiechte der Familie fich viel ftrenger erhalten

*haben- als bei jenem. Beiden Jnftituteir gemeinfchaftlich ift die Eigen

fchaft der Unveräußerlichkeit mit dem Zwecke: die Güter in der Familie

u»

1

11) Gefeßfamml. v. 11. März 18536'f Abth. 17 Nr. 8.

12) Preuß. Landr. a. a. O. Ö. 43. Oeflerr. Gefrsb. 9. 630. Bayer.

Edict Ö. 43

13) F. b'. (K. ßraoä, (ie natura banal-om ufieorum ärgere juris num

mcnäa interyrocationo in öilojc, kam, Worb. 1791.

u?, ', 16
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zu erhalten; aber* diefe Qualität gründet fich bei den Stammgütern auf

das Gefeß. bei den Fideicommiffen auf Privatwillkür. Die

Stammgutseigenfmaft fiiiht fich auf die aus dem alten teutfchen Rechte

beibehaltene und durch ausdrückliche Gefelze anerkannte Regel: daß Alles

im Erbgange bleiben foll. was einmal in Erbgang gekommen ift. Die

Fideicommißqualität dagegen ifi lediglich in der vom Stifter ausgefprockzenen

Abficht zu fuchen. das mit Fideicommiß befirickte Vermögen ungefchivämt

bei der Familie zu erhalten. Jene urfprünglich teutfche Lehre hat aber

nach der Einführung des römifchen Rechtes nicht nur durch die Grund

fähe vom Pflichttheile merklichen Abbruch gelitten. fondern man ift auch

von der Strenge des alten Rechtes infofern abgegangen. als nur noch

bei Schenkungen der Widerruf von Seiten der Erben befteht. bei

_ 5 z_ -- onerofen Veräußerungen dagegen ein folcher nichtüfiattfindet. fondern die

q Berechtigten nur die Befugniß haben. vermöge des Familienretractes in

den gefchloffcnen Verkauf einzutreten. Daher find leßtwillige Ver

fügungen über Erbftammgüter in der Regel zuläffig. fo wie denn

auch der Eoncurs überall als zureichender Grund einer Veräußerung ohne

Einwilligung der Erben gilt. Die allgemeine Natur der Familieufidei

commiffe befieht nun aber gerade darin. daß das damit Belegte ordent

1 licher Weife vom Bcfiher weder befchwert. noch vermindert. noch viel

weniger veräußert werden kann. daher hinfichtlici) ihrer Dispofitionen un

ter Lebenden eben fo ungiltig find. als lelzwillige Verfügungen und beide

ohne Unterfchied von den Berechtigten widerrufen werden können. gleich

viel ob der Veräußerung eine Liberalität zuGriinde liegt. oder ob folche

auf onerofe Weife erfolgt ift 14), Stammgiiter find alfo keineswegs ftill

' fchiveigende Familienfideicommiffez denn weder die Vererbung eines Gutes

' von Fällen zu Fällen in der Familie .* noch der Beweis. daß ein Gut

i von jeher für ein Stainmgut gehalten worden fei. reichen hin. ein fol

* ches in ein Familienfideicommiß zu verwandeln. Die oft behauptete Ent

* fiehung der Familienfideicommiffe durch Familienobfervanz hat keinen

k Grund, Ein Familienfideicommiß kann nur durch eine Dispo_fition

  

entftehen. ivelche ein motivirtes Veräußerungsverbot enthält.

gleichviel ob folches direct ausgefprociyen. oder indirect aus dem

Willen des Stifters abzuleiten ift. Motivirt muß aber das Veräuße

rungsverbot in der Maße fein. daß man daraus fieht. es fei zu Gun

ften der Familie oder doch wenigfteiis des Mannsftammes in

derfelbcn die Veräußerung verboten. weil. wenn man befiiinmt worden

ifl. zu weffen Gunfieii die Veräußerung unterbleiben foll. das Verbot

felbfi keinen Ausgang hat. fondern fiir eine bloße Empfehlung angefehen

wird (iuade et ouclum erde-captain) oder wenn die Anordnung lediglich

14) E, Zeno-ii( (io Zciii-eeinsberg, ciis.. (io bonne-um stamninti*

car-uni ai. tiiieicoinmisnorum familien-um nobiiium orjgino atque eiiiecrjniino.

Kluth., 1829. _ B. W. Pfeiffer. verm. Auffäße über Gegenfiände d. trutfch.

und rom. Priuatr. (Marb. 1803). Nr. l, Pof ft. Prüfung d. unterfchiedes

zwifchcn Erbfolger. und Erbfolgeordn. . nebft einer Entwickelung des Begriffes

von Stamm: und Fideicommißgüternfsioft. und Leipz. 1796). S, 50 fig.

' . K. .

. . ..
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als zu Gunfien einzelner Familienmitglieder getroffen erfcheinh nur ein

gewdhnliches Fideicommiß entfieht. deffen unveräußerliwkeit mit dem Tode

der eingefeßten Erben erlifcht. Liegt dagegen die Abfieht des Stiftersf das

Fjdtjcommißgut bei der Familie zu erhalten/ unbezweifelt vorF fo erftreckt

fich das Veräußerungsverbot nicht nur auf die SöhneF welche in der Stif

tung genannt find. fondern auch auf die Enkel und alle übrige Defcen

denten- nicht nur auf die unmittelbaren Erben des Stifter-s- wenn blos

von Erben die Rede ifif fondern auch auf deren Erbenu), Denn in

diefem Falle erfcheinen die in der Stiftungsurkunde ausdrücklich zur Suc

ceffion Berufenen nicht als reftrictiv. fondern als vorzugsweife oder exem

plicativ Genanntet auf welche das Fideicommiß zu Folge des demfelben

unterliegenden Zwecken und der daraus zu entnehmenden ertenfiven In- *

cerpretation keineswegs befchreinkt werden darf w). 4.Wenn man gleich zu der Zeit- als das römifche Recht in Teutfch

land aufkam, die Stammgiiter aus Vorliebe zu diefem Rechte und aus

unkunde des einheimifmen der Form nach den römifchen Fideirommiffen

gleich zu machen fuchte- fo war und blieb doch das Ejgenthumliäye der

teutfchen Verfaffung in Hinfimt der Verfchiedenheit der Stände einer,

völligen Umwandlung derfelben in römifches Fideicommißgut hinderlich.

Dieß wird erklärlicl" wenn man bedenkt. daß der wefenclime Zweck eines

teutfchen Familienfideicommiffes den romifchen Rechtsanfichten fremd war.

und daß die Römer mit dem Ztalus familiäre einen anderen Begriff ver

bunden. als die Teutfrhen- bei denen die Subtilitäten des römifchen Rech

- , tes in diefem Punkte- fchon der verfrhiedenen Verfaffung wegenf keinen

* Eingang finden konnten. Wenn daher auch im Iufiinianifchen Gefeß

buche Fjclejcommjsgu eneceosjen mit der Beftimmung vorkommen: ut

hmmm uyuä famjljnm mad-eat, 118 e fennüjn exent, f0 leiden doch

die Grundfähe. wel>)e dießfalls das rörnifche Recht in Bezug auf die Art

und Weife der Errichtung 7 die Succeffioit und die Dauer aufftellt17).

auf teutfches Fideicommißgut keine Anwendung- fondern es muffen hier

zunächft einheimifche Rechtsquellen zu Rache gezogen werdenlö). Es ift

jedoch dabei nicht außer Acht zu laffenx' daß die autonomifme Befugniß

des Adels in neuerer Zeit, wenn nicht ganz aufgehoben- doch gegen frü

her fehr befchränkt lvorden ift- fo wie daß durch die mißverftandene An

wendung der fremden in Teutfclyland recipirten Rechte und die Gewohn

heit. teutfche Rerhtsgefchäfte aus dem römifmen oder longobardifmm

Rechte zu erklareu- das alte einheimifme Recht mannigfach modificirt und

 

Z, -ä 15) E. i1. Coccacballc, (U56. foren.. t. lll. cap. 7. y. 71 aq.

e it. 2.

i- 16) I. Chr. Mayer. Erbfolgclinealismus in Lehen und Familienfideic.

(Tübing. 1808)- Abfchn. 2. H. 1. S. 19.

17) U0'. 159. |1. 120. 8. 1. 1). e18 163er. l. b. 77. F. 27. l). (lo le

gen. ll. u. 1*. 11.* 1.. 32, 0. 'je ticleic. (6. 42.) k_ F*

18) Job. (f. Uoioiburg, (N85. eic- (luigi-Sofia jur. 60min. ei: (Bai-in.

in äoctrjnn (le fiäejcomm. .wirres 1743, B. W, Pfeiffer. vorm. Auflage

4 Nr, 1, I. 2 u. s. 14z deffen praktifche Ausführungen Bd, 3f Nr. Li S-ÄZ flg

, 16-.

„xx
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nicht nur dem Namen nach) fondern auch in der That abgeändert wor.

den ifi. K"

So viel die Errichtung eines Familienfideirammiffes betrifft) fo

gefchieht diefelbe entweder durch teftamentarifehe Verordnung* oder

durch einen Veritrag mit den Mitgliedern der Familie) ivelcljen ein

Erbrecht auf das Grundftück zufteht") Hierbei ifc jedoch zu bemerken)

daß die Notherben und die Gläubiger berückficljtigt werden müffen,

Was nlintlici) die erfteren anbelangt) fo kann die Beftimmung des bür

gerlichen Oiechtes) welche alle zum Nachtheile des Pflichttheiles vorgenom

mene Handlungen für ungiltig erklärt) nicht dadurch umgangen werden)

daß Jemand fein ganzes Vermögen mit einem Fideicommiffe beftrickt.

Eben fo wenig darf das Fideicommiß zum Nachtheile der Gläubiger _er

richtet werden. Durch die Fideicommißanordnung wird demnach das einem *Ö

Gläubiger an der Subfianz zuftehende Pfandretijt nicht in ein Pfandrecljt

auf die Früchte eingeengt. Dagegen haben die Creditoren der zum Fi

deicommiß berufenen Agnaten kein Recht auf die Subftanz des Fideicom

mißgutes) fobald nur) wenn diefelben zugleich Notherben des Stifters

find) der Pflichttheil unbelaftet geblieben ift. Will daher Jemand über ._

feine Habe fo verfügen) daß fie nach fein-en Tode auf einen ihn Ueber-z.

lebenden fallen) von diefem aber auf feine ganze Nachkommenfcljaft) fo,

lange ein Sproffe vorhanden ifi) vererbt werden foll) fo dürfen obige",

Rückficijten nicht außer* *Acht gelaffen werden. Ifi dieß aber beobachtefß3

worden) fo bedarf es zur Verwirklichung einer folchen Dispofition gemein- _

rechtlich weiter keiner Schritte. Die Anordnung ifi rechtsbeftändig) gleich- i

viel ob derfelben ein Vertrag zu Grunde liegt 20)) oder ob fie auf der ,

einfeitigen,Willenserklärung des Disponenten beruht. Sie verbindet nichtnur die in dem Vertrage zufammenfiintmenden oder die der fideicommif

farifchen Stiftung fich unterwerfenden Familienmitglieder) fondern ihre

fortdauernde Wirkfamkeit erfirerkt fich auch auf deren Nachkommen. Denn

die Gefege haben einer folchen Willenserklärung nicht nur unbedingte Wir

kungsfähigkeit zugefprocijen) fondern fie gefiatten auch) felbige durch pofi

tiven Zwang zu realifiren, Selbft gegen Dritte kann diefer geltend ge

macht werden. D-ie Fideicommißintereffenten haben fogar) wenn ein Tefia

ment ihnen zur Seite fteht) ein doppeltes dingliches Oiecht) nämlich o)

ein ftillfchweigendes Unterpfandsrechc an allen zum Nachlaß

des Tefiirers gehörigen Sachen) jedoch'. mit Ausfchluß der fideicommit

tirten ) und b) ein Eigenthumsreckjt an diefer letzten Sache

felbfi. Diefe) Rechte find jedoch duich particulare Gefehe ganz oder theil-*id-F

wcifeKden Fideicommiffarien entzogen worden) indem fie theils die Giltig- '

-.

 

 

71 19)4(7]11*. Vlijlärogai, e16 tiäeic. keimji. nobji. conventional. Jen.

1. 0. .

20) 116m. Lucie'. [Fremder-gie, (1135. e10 qualitativ rcznli (Zune pnodjs

Increase-rin jnest at (io ejiantibuß eine. blue-b. 1754. ll. l3. Juan, (1185,

e16 'alone al; eiiie-icio pactoruin 8. academic-um [um. jiiustrjilm at nobjijoru

jntuitu certij. 61258718 1792. [ai-icio, obs. (ic; euro. gern). juni-juli. yo.

ctitiu. 1820. Rhein. Mufeum 1828) l1. 2.) S. 165.
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keit der Famifienfideicommiffe überhaupt) theils inwiefern diefelben gegen _7

dritte Befißer oder Gläubiger zu Recht beftändig fein follen) von gewiffen.. . k

Formalitäten abhängig gemacht haben, &So wird zur Rechtbefieindigkei *7 _ ,f z.

eines Zamilienfideicommiffes in Oefterreich) Bayern und im Groß- f ,

berzvgthume Weimar die Einwilligung des Landesfiirften erfordertN). .

In anderen Ländern ift die Giltigkeit fideirommiffarifcher Anordnungen)

Dritten gegenuber) von der Pefiätigung der oberen GerichtsficllenW)

oder doch tvenigfiens von der Verlautbarung und Eintragrärg der Stif

g tungsurkunde in die Hypotheken- und Matrikelbucljer abhängig gemacht

' wordenL-i), Im Königreiche Sachf en muß das Fideicommiß bei Lehne

,f7 - giitern von dem Lehnsherrn) bei Allodialgutern von [Mn Gerichtsherrn“

75;) und zwar von dem 1.1119); rei aitae confirmirt und dariiber Eon

* f ens ertheilt werden-P. Da wo die Befiätigung keine bloße Gnaden

7. .handlung des Regenten ift) darf die richterliche Eonfirmation) fobald.,

dem Gefuche nur politifclje) nicht auch rechtliche Gründe entgegenftehen)

nicht abgefchlagen werden; denn es wurde die-ß eine Iufiizverweigerting

fein. Ift die richterliche Befiätigung nicht bei Lebzeiten des Stifters

gefucht worden) fo kann diefelbe mit gleichem Erfolge nach feinem Tode

von denjenigen ausgewirkt* Werden) ivelaje an dem Befiande des Fidei- e

ommiffes ein Intereffe haben oder durch die Stiftungsuekunde zur Anf

ficht iiber daffelbe berufen find. Amtshalber hat der competence Richter

aber - Falls altsdriickliclje Gefelze ihm dieß nicht vorfchreiben - nur: _* 'kw

dann fich einzumifäjen und die Herbeifcloaffung der ermangelnden Befiä

e tigung zu veranlaffen) wenn unter den Fideicommißintereffenten Minder

jährige) unmündiae oder Abwefende find) oder wenn ihm durch die Stif

tungsurkunde die fpecielle Aufficht iiber das Fideicommiß- übertragen wor

k den ift, Für die vormaligen Reichsfiände und Reiclfsangehbrigen) die

der Landeshoheit fubjicirt worden find) dient die Vorfchrift der Bundes

acte vom 8. Iuni 1815) Art. ecru) Nr. 2) zur Norm.

Was die Sachen anbelangt) die zu einem Familienfideicommifie

befiimmt werden können) fo miiffen fie nicht nur geeignet fein) demjedesmaligeit Befiher einen Ruhen zu gewähren) fondern es muß auch ' *

 

 

0
  

21) Orfterr. Grenze. e. 627, Bader. Edict v. 26. Mai 1818 (Beil. Nr.

, Al. d. Vcrfafkun race.). Weimar. Gefeg v. 22.April 1833) e. 1 u. 5. Auch

- ";-* m Hannover rr ortirt die Stiftung *von Fideicommijfen und ?Najoraten un

_' ittrlbar vom Eabinette: K. Cabinrtsverordn. v. 14, Nov. 1837) F. 8) Nr.17 _

r (EL-S, Ltbth, 1) Nr. 31 u, 32). In Preußen ift folche nur erforderlich) .x .

q . wenn das Fideicommiß einen reinen Ertrag von 10)000 Thlkn- _uberfleigt- ' 7 ,

' _e Lande. a. a. O. g'. 56) und in Vraunfchrveig4 wenn Allodialgiiter zu T.). '
i ?am-ixlienfiaminguietn erklärt, werden follen. Vraunfchw. Gef. v. 28. Marz 1837) e,. 2 . * *"7*

  
22) v. WeiEhaaXrHivDttr-mb. Privatr. Ö. 445) S. 426. - - , i l* k'

23 In Bauern f7 die Ynfiruerion iiber die Behandlung der Fideicommiffe ...(7 '

Und Fuhrung dcr Fidrieommißmatriku bei den kdnigl. Appellationsgrriciften v. *z* ,"

22- Der. 1818, - Preuß. Lande. a. a, O. e. 62-68. - Wetmafifehes Gefetx z_

b. 22. 'Zlpril 1833) e. 7. - Braunfchwrig. Gefeh v..-.28. März 1837) h. 21. - -

Ä 624) Erl. Prozrflordn. nei tit. 711.7. s. 7) und Gefcß li m28. Ian. 1835) ,

- u. 8. f
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diefer Nießbraucl) unbefchadet der Subfianz ausgeübt werden können. Die

ift aber nicht blos mit unbeweglichen und mit denjenigen Sachen

der Falh die denfelbm in diefer Hinficht gleich zu ftellen findz fondern es

qualificiren fich hierzu auch bewegliche Sachen, infofern diefelben re

lativ unbeweglich und dadurch dauerhaft gemacht werden kön

nen 25). Am leichtefien und ficherfien if( fvlches bei Capitalien zu " *

erreichen (Fideicommißfiämme). Andere bewegliche Sachen erfchei

nen nur infofern als taugliche Objecte eines Familienfideicommiffes7 als

fie mit einem unbeivegliriyen fich dergeftalt verknüpfen laffenx daß die

Nutzungen aus diefem zum Erfahe der etwa entzogenen Subftanz verwendet

werden können. -Dieß ift der Fall bei den an fich beweglichen Zu

gehbrungen der unbewegliänn Guter, Der Natur der Sache nach

ift hier das Veriiußerungsverbot auf diejenigen Veränderungen nicht zu

etfirecken- welche nothwendig fiattfinden miiffenx wenn dergleichen Sachen

der Quantität itach erhalten werden follen- An verzehrbaren Sachen

hat daher der jedesmalige Fideicommißbefiher ein freies t uneingefchreinktes

Dispofitionsrecht und er haftet dem Fideicommiffe nur für gleiche Anzahl

und Gute. - In einzelnen teutfchen Staaten hat man jedoch für nöthig

befundent wegen der Sachem die unter Fideicommißverband gebracht wer

den ditrfenf gewiffe Vorfchriften zu geben.

In fiaatswirthfchaft

licher Ructficizt beachtungstverth ifi die legislative Maßregel der Fefifrellung

eines Maximum und eines Minimum des Vermögens- ivelclyes

unter Fideicornmißverband gebracht werden darff. um eines Theils einer

dem öffentlichen Wohle fchcidlimen Vermögensungleimheit entgegenzuwir

ken- anderen Theils zu verhuten- daß nicht aus bloßer Laune ein den

Berufenen felbfl nur in geringem Grade nuhlicherf unbedeutender Ver

mdgensbefiandtheil dem öffentlichen Verkehre entzogen werdeW). Außer

der Tauglichkeit der Sache an fich zu dem Zwerke- welcher dura) die

Errichtung eines„Familienfideicommiffes erreicht werden follx kommt in

concreten Fällen annoch in Frage: ob der Stifter des FideiconnniffWuber

haupt befugt war h über die Sache zu disponiren? Denn Sachen, über

welche dem Stifter nur ein befmrätiktes oder gar kein Dispofitions

recht zufiehtf kann derfelbe eben fo wenig mit einem Fideitommlß beftricken

als er diefelben überhaupt' veräußern darf. [Ein Lehngut kann

demnach mit einem Fideicommiffe nur dann befchwert werdent" wenn a)

der Stifter des Fideicommiffes zugleich der erfte Erwerber des Lehens ift

und deffen unmittelbare Nachfolger im Lehen verbunden find, einer fol

chen Dispofition fich zu unterwerfen; b) wenn hierzu fowohl der Lehns

,e

25) ](. Ef. 6e-, Winkler, (Io ääeio. kam. rar. mobil. jn oyuec. minor.

tom. ll. p. 60.

26) Pr. Landr. Th. 2- Tit. 4. Abfthn. 3- Y. 48-61. Bayer. Edict v.

I. 1818X Tit. 1h Ö. 2. Hanndv. Grfeh v. 13. April 1836, S.30. Vcaunfchw.

Grfeh v. 28. März 1837- Ö. 24.

Es find meifiens aus poli- -' -

tifchen Griinden beliebte Befrhränkungenf die t ohne dem Wefen des In

fiitutes felbft Abbruch zu thunt doch geeignet find- fo manchen aus dem- '

'felben entfpringendeit Inconvenienzen vorzubeugen.
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herr. als auch die Lehnsfuccefforenf die aus der Invefiittir des erfien

Erwerbees ein Recht auf das Lehen erworben habem oder die Mitbelehn

ten und Gefammtheinder ausdrücklich ihre Einwilligung geben 27). Da

gegen können nach einigen Particularremten 28) fowohlErbgütec als Lehn

güter der Gegenftand eines Familienfideicommifies fein. don) erfordern fie

lehnsherrliehe Eognition und Einwilligung. Ifi jedoch ein Lehen zu

einem Familienfideicommifi rechtsbeftandig conftituirt ivorden- fo gilt auch

der Gcundfalz, daß in allen Fällen 7 in welchen zwifehen der Lehnsqua

lität der Sache und der Natur des Fideicommiffes ein Conflict entfteht.

die lehtere Eigenfcheift priivalirt.

Der Fundation muß die Sicherftellung des im Fideicommiß

. gerbande befindlichen Vermögens folgen. Der erfte Schritt, der in diefer

Beziehung zu thun ift. ift die Ausfcheidung aller fremder An

fprüGe. Denn nicht nur um das Fideicommiß der Gefahr einer Ere

cution und der gerichtlichen Verfteigerung zu entziehen. ift diefe Maßregel

nöthig- fondern auchf um den Umfang und die Größe des Fideicommiß

vermögens kennen zu lernen. Diefe erlangte Kenntniß muß fodann für

alle künftige Zeiten bewahrt werden. Dieß gefäneht durch die Errichtung

eines Inventars oder dureh ein unter Zuziehung fammtlicher Inter

effenten angefertigte-s Verzeichniß der zum Fideicommiffe gehörigen

Ö Stücke. Das letztere zu ediren ift der Fideicommißbefilzer felbft dann ver

bunden- wenn der Stifter die Errichtung eines Inventars erlafien hat.

Was hierneichfi die Sicherfiellung der Subfianz betrifft f fo ifi zivar eine

Eautionsbeftellung von Seiten des Fideicommißbefißers in der

Regel reicht nothig. allein wenn derfelbe feine Befugniffe überfchreitet, fo

können die übrigen Fideicommifiintereffentenf deren eventuelle Rechte hier

durch gefährdet werden. auf Eautionsleiftunq dringen. felbft wenn der

Stifter die Befiellung einer Eaution den Befitzern des Fideicominifles

ausdrücklich erlaffen haben follte. Es ift auä) nicht ungewöhnlich. daß

die Ueberwaclhung des -Fideicommiffes einer befonders dazu verpflichteten

Pecfon (einem Fideicommißcurator) übertragen wird. Diefer Eu

rator. den entweder der Stifter oder die Fideicommißanwärter oder die

competente Fideicommißbehörde beflellen kann. darf- fobald fireitende In

tereffen dieß nicht unthunlich erfcheinen laffen. auch aus dem Mittel der

'Llmmirter genommen iverden. Seine Pflicht ift- überall das Fideicom

miß zu vertreten- wo deffen Eeifienz gefährdet erfcheint. Als auf die

Sicherheit der Subfiemz abzielende Maßregeln find aueh noch die Re

verfe und eidlichen Angelöbniffe zu erwähnenf welche zuweilen
. g *t l 'f

'
*

'exe - *X

27) F. Uhr. ker-ler, (l6 [onna fieiojcornniiäzqfio, in .leoicben ebo

rnok. jut. t'. toni. ]l. l8. p. 305. bl. kl. ker-retten, (i6 fiejcirk. per-paint)

kan!, in kenne). [einer. 173l. 4. k). J. [i'm WLan-el, (Io fiejeje. fami'.

gnaiitato feutio eopczreiclelita, Koat, 1742. 4. -

28) Sciehf. erl. Prozeßordn, v. 10. Jan. 1724 a() eit. All'. g, 7
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248 Familienfideicommitfe, -in Folge befonderer Hausgefeßef die Befißer des Fideicommiffes auszuz

"teilen und abzulegen haben/ bevor ihnen die Güter eingeräumt werden.

Durch die Begründung des Fideicommißverbandes werden gewiffe

Rechtsverheiltniffe erzeugt- die 'verfchieden findF je nachdem fie die Fidel

coinmißintereffenten oder dritte Perfonen betreffen, unter den erfteren

find im allgemeinen diejenigen Mitglieder der Familie zu 'oerfiehen7 wel>)e

durch ihre Geburt aus der Anordnung des Stifters ein Recht auf das
Fideicommiß erlangt haben. Diefes Rechtx ift entweder ein gegenwärtigesl

purificirtes- mit Befih verbundenes- oder ein zukunftiges- eventuel

lesl von dem Eintritte einer Bedingung annoch abhangiges- ohne trick

lichen Befilz. Das erftere fteht dem FideicommißinhalterA das leßtere den

Fideicommifiantveirtern zu. Beide befchreinien fich egegenfeitig- und diefe

Befchreinkung ifi's„ nach welcher die Rechte und Pflichten des Fideicom

mißinhabers beurtheilt werden muffen. Derfelbe hat nicht blos das Recht

der Oiußnießuneh fondern auch Proprietätsreclyte. Zu den Rechten auf

die Subftanz- die ihm zuftehen- gehören: a) das Recht- die mit Fi

deicommißqualitcit belegte Sache gerichtlich zu verfolgen und zu vertheidi

genx nur muß er fich der ihm zur Seite fiehenden Oiechtsmittel bcma

fiel-e und nicht gegen das Recht der Anwärter bedienen. Wegen Ver

nachleiffigungen bleibt er feinen Naehfolgern zur Schadloshciltung verhaf

tet; daher es jedem Fideicommißinhaber anzuraihen iftt den Anwartern

den Streit zu verkünden. Wegen der Prozeßkoften darf jedoch

in keinem Falle die Subftanz des Fideicommiffes angegriffen tverden.

i)) Das Recht- über die Sirbfianz zu verfügen- wenn diefelbe dadureh

nicht verfchlechtert oder dergeftalt umgeformt ivirlxF daß die Sache zu einer

ganz anderen Art von Sachen fibergeht- als 'zu der fie bisher gehört

hat, o) Als ein Llusfluß des Rechtes auf die Subftanz ift es ferner

anzufehen- daß hiiificiftlici) eines auf dem Fideicommißgute gefundenen

Schahes dem Befißer diefelben Rechte zufiehenl welche die Gefehe

überhaupt freien Eigenthümern in diefer Hinficht zugeftanden haben (Abw.

ofierr, Gefelzb.). (i) Kann er unbefchrcinkter Eigenthümkb des Fideieom

miffes werden„ wenn die berufenen Linien ohne Hoffnung einer Nah

kommenfchaft ausgefiorben find, weil in ihm- als dem letzten Befikxer7

fodann alle Rechte fich concentriren/ die votdem der Gefammtheit der

Familie zufianden. Ob er aber in diefem Falle nur auf den Todes

fall oder ob er auch unter Lebenden Über das Fideieommiß verfügen

kann- ifk fireitigz 'es verdient jedoch die Meinung derer- ivelcize dem leh

ten Stammhalter ohne allen unterfchied ein 1inbefchreinktes Dispofitions

recht über das Fideicecmmiß einriiumen- den Vorzug,

Die Rechter die dem Befiher des Fideicomniifies in Anfehung des

Gen uff es zufiehen- (laufen in der Heiuptfache deirauf hinaue)f daß er

die .Hatiptfathe und deren Zubehör gebrauchen und alle ordentlichen und

außerordentlichen Nutzungen daraus ziehen. und folche wie ein allodiales

Gut auf feine Erben bringen kann. Dieß gilt auch von den natur

lichen Acceffionen des Gctlndfiückes ohne Unterfchied- vb der Zu

wachs ein folcher ifif der fich nach und nach an das Grundftuck anfeßt

und mit demfelben fo verbunden ift- daß er fich von der Hauptfache

*.'

Q*
I

i

  



, .eif

 

Familienfideirommiffe. 'z 249

nicht unterfcheaiden laßt) oder ob er davon abgefondert und unterfchieden ** I
ift. Der Befißer des Fideicommifies* darf jedoch die Sache nur nach -i

) l ihrer Befiimmung als ein guter Wirth gebrauchen. _ Er hat demnach

nicht-nur fiir alle Deterioration zu (fiehen) wenn ihm dabei eine

cnlßn-Leeia zur Laft fallen follte) fondern ec ift auch für fchridlicije Un

tbeitigkeit verantwortlich, Nur für den Zufall und den Nachtheil) der

aus nicht vorauszufehendcn 'Erzeigniffen dem Fideicommifje zugezogen ever

den ift ) fo wie für mäßige -Verfehen braucht er nicht zuhaften. Der

Fideicommißinljaber muß ferner alle fowohl ordentliche als außeror

* identli che Laften des Fideicommißgutes tragen. Was jedoch die letz

.l teren betrifft) fo kann durch Verordnung des Stifters oder durch ueber

einkunft unter den Fideicommißititereffenten dem Vefilzer auf mancherlei

Art Erleichterung verfchafft werden) wie es denn auch in diefer Bezie

p. * hung nicht an particularrecijtlichen Befiimmungen fehlt, Endlich hat-der

ig_ Fideicommißbefißer die Pflicht auf fich) nach feinem Tode das Fideicom

' eniß ine dem nämlieheir Stande) in ivelcijem es von ihm übernommen

u., wurde) feinem Nachfolger zu refiituiren. "Zugleich mit dem Haupt

)) gute mitffen die Verbefferungen) welche von diefem nicht getrennt _ -

' erden können) dem Fideicommißfolger ausgeliefert werden. Es verfteht 7.'

ificb jedoch von felbft) daß die Allodialerben des verfiorbenen Befilzers '

wegen der darauf verwendeten Kofien entfchädigt werden müffifn, Bei

der Befiimmung diefer Vergütung kommt jedoch nicht in Betracht) was

die, Anlagen urfprünglieij gekofiet haben) fondern es ift auf den vorhan

denen wahren Werth derfelben) infofern er den Ruhen nicht überfieigt)

zu fehen) und folcher durch vereidete Sachverfiandige auszumitteln. Vo

luptuarifiije Ausgabinldagegen können nicht zurückgefordert werden)

* höchfiens können Melioreitionen der Art) fo weit es ohne Verletzung der

Subfianz möglich ift) zurückgenommen werden. Es *hat aber in diefem . ) .

“' Falle der Fideicommißnacijfolger die Wahl) fo wie bei trennbaren nülz- y*

  

lichen Verbefferungen) ob, er den-billigen Werth derfelben erfetzen oder

fie zurückgeben will.

Die Oiechke) welche die Fiifieicommißanlvärter) d. h. diejeni

gen Perfonen haben) welchen als Gefchlecljtsfolgern oexkiiöge der Anord

nung des Stifters ein gegriindetes Recht auf den Befih und Genuß des

_ - Fideicommifies zufteht) fobald fie die Reihe trifft) müfien aus diefem

c- eventuellen Suceeffionsrecijte abgeleitet werden. Sie laufen insgefammt

'auf Sicherheitsmittel hinaus) durch ivelche fie) als Eventualbereeh

.), tigte) in den Stand gefelzt find) zu verhüten) daß ihr künftiger! Recht

* durch Handlungen eines 'Anderen nicht *Bereiten werde. Sie find nicht

blos negativer Natur) d. h. fie befichen nicht-blos aus Widerfprucijs

rechten) fondern diefelbenjfieigeru fich oft bis zum fclbfifiiindigen Ein

fcljreiteit. Die Ziechte_ der "Anwärter gegen den Befitzer des Fideicommifies

find rein perfdnlichz der Tindenz nach kommen fie alle darin überein) daß

von Seiten des Fideicommißinhabers*nichts gefchehe) lvodurch die Subfianz

des Fideicomnrifies auf irgend eine ?Weife gefchmälert werden kann. Infofern

den Anwartern 'aber auch das Recht zufteht) Andere an der Zerfidrung der

.. Subfianz zu hindern) und über diefe im Einverficiltdniffe unter einander
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und mit dem Fideicommißbcfilzcr unbefchränkt zu verfügen. infofern kann

den Anwärtern auch ein Recht auf die Subftanz felbft nicht abgefprochen

werden. Vor allem wichtig ifi hier das den Anwärtern zukommende

Revocationsrecht im Falle einer ividerrecijtlichen Veräußerung des

FideicommiffesW). Diefes ifi in der That nichts anderes. als das Recht.

das zu ihrem Nachtheile veräußerte Fideicommiß. vermöge der ihnen de

ferirten Fideicommißfolge. von jedem Befiher deffelben zu vindiciren. Die

Klage geht gegen jeden Befiher und i| darauf gerichtet. daß derfelbe das

Fideicommiß cum 01n11j bauen reftituire. Sie kommt allen rechtmäßig

gebornen Agnaten in der Ordnung zu. nach welcher fie zur Succeffion

im Fideicommiffe berufen find. Das Revocationsrccljt wird dadurch. daß

der folches ausübende. an der Reihe zur Succeffion ftehende Anwärter

zugleich Allodialerbe feines Vorgängers wird. der das Fideicommiß wider

rechtlich veräußerte. nicht verhindert. er wird jedoch dadurch zu Wieder

erftattung des Kaufpreifes verbunden. Die Revoeationsklage verjährt

innerhalb Z() Jahren von Zeit des Fideicommißanfalles gerechnet. denn

fo lange ein Anwärter kein Klagerecht hat. fo lange kann wider denfelbeng

auch die Verjährung nicht zu laufen anfangen, Da nun jenes dem

Agnaten in der -Regel erft bei deferirter Succeffion zufteht. fo kann auchdiefe erft von der Zeit der deferirten Fideicommißfolge an gerechnet wer- '

den. lkebrigens fteht dem entfernten-n Anwärter nicht entgegen. daß einer .

oder der andere feiner Vormänner das Fideicommiß binnen Z() Jahren

zu revociren unterlaffen hat. weil die Neichläffigkeit desjenigen. gegen

welchen die Verjährung vollbracht ift. feinem Oiechte keinen Eintrag

thun kann. ,

Außer den Familienmitgliedern. die zur Succeffivn vom Stifter des

Fideirommiffes berufen find und den Befchühern des Fideicommiffes. die

vermöge fpecieller gefelzlicljer oder zu Folge von Privatanordnungen die

befondere Aufficlht über daffelbe zu führen oder es in einzelnen Fällen zu

vertreten haben. können auch dritte Perfonen vorkommen. die zu

dem Fideicommiffe in gewiffen Rechtsverhältniffen fiehen. Es find dieß

die Erben des verftorbenen Fideicommißbefihers und die

Fideicommißgläubiger.

Die Rechte. welche nach der Scheidung des Fideicommiß- und Al

lodialvermögens den Erben des lehteren den Fideirommißfuccefforen gegen

über zufiehen. betreffen a) die Anfprüme. welche fie auf einen verhält

nißmäßigen Theil'der Früchte des Sterbejahres haben. und b)

die Anfprüclje. welche wegen der Fideicommißverbefferungen

oder Verfchlimmerungen bald die Allodialerben an die Fideicommiß

erben. bald umgekehrt letztere an jene machen. Für beide Fälle hat man

particularreäjtlich verfchiedene Grundfäße zur Anwendung gebracht. hier

die Trennung des Lehns vom Erbe. dort die Auseinanderfehung zlvifcljen

Ufufructuar und Eigenthümer zum Vorbilde genommen. So follen nach

e

29) (I. K. JonicbQn, (ia aiienationcz ticieic. ec bon. [am. ue: eis iure

keroonncii erweitern, in die. einen. iuk. freue). lll. z). 403.
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pr euß. Rechte 30) die Früchte des lehren Wirthfmaftsjahres in der Maße

getheilt werden. wie zwifchen dem Nießbraumer und dem Eigenthümer.

Diefem Grundfahe. der auch von mehreren Rechtsgelehrten adoptirt wor

den ift 31). huldigt ebenfalls das öfterr. Gefehbuch 32). Dagegen finden

wegen der Meliorationen nach preußifcljem Landrechte M) diejenigen Vor

fchriften Anwendung. welche daffelbe wegen der Auseinanderfeßung zwi

fchen dem Lehnsfolger und den Allodialerben ertheilt. Das bayer*fche

Edict34) legt auch hier die Befiimmungen des bürgerlichen Rechtes über

die gegenfeitigen Verheiltniffe des Eigenthümers zum Nuhnießek zum

Grunde. während nach dem dfierr. Gefehbuclje") den Allodialerben über

haupt nur der Aufwand erfelzt zu werden braucht. welchen ihr Erblaffer

zur Erhaltung oder zu ivichtigen. mithin dauerhaften. Verbeflerungen des

Fideicommiffes gemacht hat. Gemeint-echtlicl) find hierüber fpecielle Be

fiimmungeit nicht vorhanden. daher hat der Richter in vorkommenden

Fällen die Wahl. welche von den zwei erwähnten Analogien. die die in

Teutfchland recipirten fremden Rechte darbieten. er vorzugsweife anwen

den will: ob die Lehre des romifclyen Rechtes vom Nießbrailme oder die

Lehre des Lehnrechtes von der Sonderung des Lebens vom Allode. Die

lehtere Analogie verdient jedoch den Vorzug 36). da zwifcheit den Verhält

niffen des Va allen und des Fideicommißbefihers offenbar ein weniger

auffallender unterfchied fiattfindet. als zwifchen dem letzteren und dem

Ufufructuar.

Dem Allodialerben fleht diefer Anfprüche halber fowoh( das Recht

der Klage und Einrede. als das Retentionsrecht zu. Der Fidei

commißfolger kann jedoch daffelbe durch hinlringliche Sicherheitsleifiung

heben und nach befchaffener Cannon den Befih des angefallenen Fideicom

miffes rechtlich fordern.

Was hiernächfi die Fideicommißgläubiger anbelangt. fo. find

darunter nur die zu verftehen. welche aus einem befonderen Grunde ihre

Bezahlung entweder aus der Subftanz des Fideicommiffes felbft

oder wenigftens aus deffen Nuhungen. doch von jedem Befiher

des Fideicommiffes. verlangen können. Sie haben. mag das eine oder

das andere fein. beide ein dingliches Recht. doch hat das Pfandrecht

der Gläubiger. deren Forderungen blos durch die Früchte gefichert find.

die volle Wirkung eines Pfandrechtes nicht. weil das Recht. die Feilbie

tung des Fideicommiffes zu fordern. hier wegfeillt. Zu der erfien Elaffe

von Fidejcommißiäiulden gehören: a) diejenigen. lvelclje von dem Stifter

des Fideicommiffes herkommen. ferner b) die Schulden. die zu Folge

der Dispofition des Scifters von den Fideicommißfuccefforen auf das Gut

30) Lande. a. a. O. Ö, 212.

S 931W. Fr. 2c, Ph. v. Dalwigk. Erbrecht Th. 3. Ablehn- 1. s. 43.

. . '* "l

32) Ö. 643.

33) A. a. O. S. 211.

34) z, 74 u. 75, -

35) e. 641.

36) Eichhorn. teutfch. Pritvatr. d. 367. -
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zu übernehmen gewefen find und o) die von diefen Schulden verfallenen Zin

Wegen der Zinfen. die die Fideicommifibefiher haben auffchwellen laffen.

-jedoch den Narhfolgern der Oiegreß an die »Allodialnamlaßmaffe der

fäumigen Fideicommißbefilzer zu', Zu der zweiten Elaffe von Fideicom

mißßulden gehören o) diejenigen. welche zu folchen Berbefferungen con

trahirt und verwendet worden find. deren Vergütung die Allodialerben

von jedem Fideicommißfucceffor verlangen können. Hierbei wird jedoch

vorausgefehtxdnß der im Fideicommiffe furcedirende Agnat von der Ver

wendung den fortdauernden Ruhen habe. Derfelbe hat auch nicht eben

das fremde Geld. welches zum Befien des Fideicommiffes verwendet wor

den ift. fondern nur den zur Zeit des Fideicommißanfalles vorhandenen

wahren Werth der Melioration zu bezahlen. i)) Die gleiche Verpflichtung

der Anwärter. wenn fie zur Succeffion gelangen. aus den Einkünften

des Fideicommiffes Schulden ihres Vorgängers zu bezahlen. ift vorhan

den. fobald fundatiolcsgemäß den zeitigen Fideicomnüßinhabern gefiatter

ift. das Fideicommiß qnoeni irnotue bis zu einem gewiffen Beträge zu

verpfänden'. denn eine folche Verpfändung gilt. Kraft der Anordnung

des Stifters. auch dann. wenn das Fideicommiß nach dem Tode des

Befihers auf die nachfolgenden Anwärter verfällt wird. o) Gehören hier

her auch diejenigen Schulden. für welche mit Eonfens der Anwärter

die Fideicommißnuhungen verpfändet worden find. Es haften für diefe '

Schulden aber nur diejenigen Fideicommißfuccefforen. welche dazu ihre

Einwilligung verbindlich gegeben haben, - Was die Erwerbung

eines Familienfideicommiffes betrifft. fo ifi eine Erklärung des berechtig

ten Anivärters. daß er das Fideicommiß erwerben wolle. eben fo wenig

nbthig. als es einer befonderen Ancretung oder Transmiffion der

Erbfciyaft bedarf. Das Fideicommifi geht unmittelbar von Rechtswegen

nach der vom Stifter felbft im voraus bezeichneten Erbfolgeordnung

oder. wenn darüber keine Beftimmung vorhanden ift. nach Maßgabe der

gefehlimeni Inteftaterbfolge. welche Land: oder Lehnrecht im Erbe oder

Lehen gefiatten. auf den berechtigten Fideicommißanwärter über. Die Suc

ceffion' mag fich nun aber nach der einen oder anderen Art beftimmen. fo i|

ihr Grund nichts defto lveniger lediglich in dem Willen des Stifters zu

fuwen. auch wird durch diefelbe dem fucceffionsbereclotigten Anwärter kein

neues Recht erworben. fondern das bereits bedingt verliehene Recht geht

blos bei purificirter Bedingung auf ihn über und er erhält von dem ihm

bereits tlrfprünglici) zuftehenden Oiechte durch die ihm deferirte Succeffion

auch die Ausübung deffelben. Es ift hierbeiLmehr von einem Ein

rücken in den Befilz als von einem Erbverhältniffe die Rede. Der

Nachfolger leitet fein Recht nicht 6x persona cleinueti ab. fondern aus

der Stiftung und aus der Abfiammung vom Stifter. Aus diefem Grunde

brauchen auch die Fideicommißfolger. als Singularfuccef f oren. nicht

für die von ihren Vorgängern unternommenen Handlungen zu hieftcm außer

wenn fie zufällig zugleich Erben des lelzten Fideicommißbefihers geworden

find. Nothwendig ift aber diefe Verbindung nie. felbft nicht der

richtigeren Meinung nach. wenn das Gut. worauf die Stiftung fich be

zieht. ein Lehngut ifc. weil hier die Stiftung dem Gefehe dero
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girt. Da die Erbfolge lediglich aus der Fürforge der Vorfahren datirt.

fo umfaßt fie auch nur diejenigen Mitglieder der Familie. ivelche unter

der Dispofition des Stifters begriffen find. Dieß gilt in der Ziegel nur

von den ehelichen Defcendenten des Stifters und deren Nachkom

men jo intiujiuin. Ausgefchloffen find daher: ei) die Seitenverwandten

und Ilscendenten. wenn hinfichtlicl) ihrer nicht befonders eine Anordnung

gemacht worden iii; ferner d) die Ehegatten der ftiftungsmäßigen Naeh

folgcr. e) die adoptirten Kinder. c1) die uiiehelichen und e) die le

gitimirten Kinder. ivenigftens die per reacrjytum legitimirten. Da

gegen kommt bei diefer Erbfolge weder der Grundfalz_ des römifchen Rech

tes. nach ivelchem die halbbürtigen Gefchivifier von den vollbürtigen Ge

fchwifiern ausgcfchloffen werden. noch die Parömie des teutfcinn Rechtes:

halbe Geburt tritt einen Grad rückwärts. zur Anwendung; auch findet

der Abzug der trebellianifci) en Quart dabei nicht ftattZ7).

Die Präfumtion für die ftillfchweigende Ausfchließung des

weiblichen Stammes durch den Mannsftamm ift jedoch nur da be

gründet. wo Landesgefehe oder Standes gebrauch dafür fprechen.

Das Lehtcre ifi der Fall bei adeligen FamilienfideicomniiffenN

die entfchieden auf eine ooneerreirio agoacjca gerichtet find 39).

Die Uiitheilbarkeit der Fideicommiffe (d, h. in Bezug auf die Erb

folge. damit nicht mehrere. gleichzeitig zur Succeffioii Berechtigte partei!

pro iociieiiio an dem Fideicommißgute haben follen) ift in der Natur

des Infiitutes nicht begründet. fie muß befonders verordnet fein. Es

treten aber oft Eonjuncturen ein. die fiir das Princip der Unthcilbarkeit

fprechen und daffelde als ftillfchiveigend feftgefeht erfcheinen laffen. Durch

neuere Gefeße ift jedoch die Individualfucceffion bei Familien

fideicommiffen ein für allemal aus guten Gründen angeordnet worden J9).

Zu einer materiellen Theiliing kann es. fo lange der Fideicom

mißverband befteht. aber auch da nicht kommen. wo mehrere Anwärter

ein gleiches Succeffionsremt haben und vermöge deffeiben zum gemein

fchaftlichen Befihe des Fideicommifies gelangen; denn wenn auch nach

gemeinem Rechte auf die Theilung einer gemeinfchaftliclyen Sache provocirt

werden darf. fo hat doch die Genieinfchaft des nuhbaren Eigenthums.

welches die glcichberechtigten Fideicommißfolger am Fideicommifie haben.

das Befondere. daß fie lediglich auf die Nuhungen und den Befih des

Fideicommiffes fich befchränkt. t

37) k). (i. Löwen, (ii... qua an quartae 'Li-abeliianiceia et iegilinino

cieciuotio in ficicejc. kam. yotiseim. jilieibus linear? ciiiiquiritur. Cutting.

1751.

38) LL. kammerjcb, (io inet. ger-m. ni] concrete-ot. (am. spent. Jen.

1737. 0. d7. Zwecke", (io apleniidro Faro. jiluatr. contest'. [Krk, 1747.

1'). Sail. iiiluur. (ie Lucio, (io once. goiitii. 711130 die. Stainrnsfoige

u. f. w. (Betting. 1750. Fo. 8'.. kiittec, rio norm. cieeiiianäi succes

oionerii firm. jiiuiitr. control-stumm. Editing, 1757. .

Z9) Bayer. Edict v. 25. Mai 1818. K. 87. Preuß. Lande. Th.2. TM47

S. 140 und Tit. 9. h. 40. Hannbverfch. Gef. o. 13. April 1836. Ö, 29.

Vraunfchw. Gef. v. L8. März 1837. h. 23.
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Der Fideicommißverband erlifeht a) mit dem Tode aller zur Suc

ceffion im Fideicommiffe berufenen Familienglieder. Der Leßte des

Stammes genießt daher alle Rechte einer freien Dispofition) die der

Stammhalter hatte. Verfiirbt derfelbe ab juteaiaw, fo fuccediren ihm

die niichfien Erben nicht ex [M010 et ytoyjcjentja major-um, fondern

wie in dem Übrigen Allodialvermbgen ex jui-e commudj. Nur hinfi>)t

lich der Lehnguter findet dießfalls eine Ausnahme fiatt) indem diefe dem

Lehnsherrn anheimfallen. b) Ob durch das vollkommene und unbe

dingte Einverfiandniß aller lebenden Intereffenten eine

Aufhebung des Fideicommißnerus zum Preijudiz der noch nicht gebornen

Naehkommenfchaft herbeigeführt werden könne. ifi fireitig49). Von

einigen Rechtslehrern wird dieß behauptet, weil den nachgebornen Mit

gliedern ein Revocationsremt nicht zufiehe) und ein einmal giltig verzich

tetes Recht nicht wieder aufleben könne. Andere halten eine Auflöfung

des Fideicommiffes durch ueber-einkunft der Intereffenten nur dann fiir gil

tig) wenn die Aufhebung durch die gefeßgebende Gewalt befiätigt, oder

den noch nicht Gebornen ein Eurator befiellt worden ifi, und diefer we

gen eines von ihm anerkannten Nußens in die Aufhebung des Fideicom

miffes gewilligt hat. Die Befiimmungen des rbmifmen Rechtes") in

Hinfirlyt der Rechte der Nachgebornen bei Veräußerung eines Fideicom

miffes können zwar auf teutfche Fideicommiffe nicht angewendet werden.

denn beide Infiitute find wefentlich von einander verfchiedenz indeß hat

doch der Grundfaß: daß man die abfiracte Natur der Fideicommiffe nicht

zum Entfrheidungsgrunde bei der Frage von den Rechten der nachgebor

nen Kinder bei Aufhebung eines Fideirommiffes nehmen dürfe, in Prari

entfchieden die Oberhand behalten) weil die nachtheiligen Folgen) die aus

Anwendung der gegentheiligen theoretifchen Anfirht nothwendig entfpringen

müßten) gar nicht zu überfehen fein wurden. Diefe Anfiäzt wird auch durch

analogifrhe Gründe und durch teutfches Herkommen unterfiüht. So

können Lehen) die ratjouee cooejomiuii familiäre den Familienfideicom

mifien gleichen, mit Einwilligung der Agnaten-und des Lehnsherrn ver

äußert werden) ohne daß eine folche Veräußerung die nachgebornen Kin

der zu widerrufen42) berechtigt find. Bei Stammgütern. aus denen die

Familienfideicommiffe doch erft hervorgegangen find. findet nach teutfchem

Herkommen ganz dafielbe ftatt. Denn auch fie find von jeher mit Ein

willigung der Erben giltig veräußert worden 4").

40) Fo. kr. Llertel, rie niien. ficioio. kein. 'el omnibna etinm .In eu

oonoentjentibu. jiliojta. .kenne 1737. 4. kl!, 6. bauer, tiäaio. kam. ro

ljccj uiienntjo, conaencjenc. iin, quorurn internal; for-ca quatenus (juin-rosa

.id ljberio. l-jpa. 1770. 4. ). I. Leck, (Le ljcica major. ei; firieio. kam.

nobjl. aljenacjone. Miri. 1735. 4. x1. kt. 8. (Ir-aon, (18 alionut. 1', 1'.

0b (ln-nimm fatale. bin.. 1762. 4. *

41) l4. 120. S. 1. (je leg. l. u. l.. 11. E. rie ficiojo.

42) Weber. Handb. des Lehnr. Bd. 4) S. 276. _

43) E. kenn-line., rie aljennt. firleio. [um. 'ol eine consonsu [ibo

forum posten procreatoruro liojta. [Kr-lung. 1794. Fr. v. Lochner. rechcl.

Unierfueh. der Frage; Kann eine mit Einwilligung aller Iniercfienten gefihehene
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Die Particnlargefehgebung hat fiel) unter verfchiedenen Modificatio

nen bald der einen. bald der anderen Anficht angefchloffen44).

Carl von Salza.

Faften 1) ift die Enthaltung von Speifen für eine gewiffe Zeit.

befonders für einen ganzen Tag2).

Als ein vorzüglich geeignetes Mittel der Vervollkommnung. der Ab

tödtung des Fleifches. um das geifiige Princip im MenfGen kräftiger

hervortreten zu laffen. fo wie mitunter auch um die über die Sünden der

Welt erzurnte Gottheit zu beflinftigen. ift beinahe bei allen Völkern das

Fafien üblich geworden. Als eine allgemeinere und häufigere Sitte fin

den wir es indeffen im Oriente. was fich zum Theil aus phhfifchen Grun

den erklären läßt J). Von den Juden fowohl. als den Heiden wurden

einzelne Fafien mit in die Kirche hinüber gezogen. in wel>)er fich bald q

ftrenge Anficlyten entwickelten. gegen welche aber auch von anderer Seite

ein freieres Princip vertheidigt ivard. -Feftere Grundfiihe finden fich feit

dem fünften Jahrhunderte. welche da. wo überhaupt der Gebrauch noch

xallgemeiner befieht. im wefentlichen als die herrfehendcn zu betrachten

find. Die Principien der griechifckien und keitholifclyen Kirche find von

den Evangelifchen nicht anerkannt worden. und in der katholifGen Kirche

felbft fehlt es nicht an folchen. welche größere Freiheit in der Faftendisci

' plin in Anfprucl) nehmen. ivelche Aufhebung der gebotenen Fafien for

dern und verlangen. daß dem Gewiffen jedes die Beobachtung anheim

gegeben werde 4). *

Die Kirche unterfcheidet das eigentliche Faften (jejuuiuln). als

Veräußerung einer Fideicommiffes oder Stammgutes von den nach der Ver

äußerung gebornen Kindern widerrufen werden? Bamberg 1795, Geiger "

und Glück. Rechtsfälle Bd. 2. 23. S. 130.

44) Ergänzungen des preuß. Landr. Bd.1. S. 282. Paalzow. Handle.

für prakt. Reehtsgelehrte Th. 2. S. 245. Bayer. Edict v. 1818. S. 97.

Oeflerr. Gefetxb. Art. 644. Vadifäzes Landr. Ö. 575. o. 5. Brauer. Er

. [äuterungen zum badifch. Lande. Th. 1. S. 456. Die clnirf. fachf. 10. Deci

fion o. 1746 und H. Gottfried Bauer. Erläuterungen derfelben Th. 1.

S. 101-115. fo wie die sucbentjca v. 21. Juni 1820.

1) Quellen. Bei Gratian ifi: an mehreren Stellen davon die Rede.

befonders k. 1. (bei, 1.xx". 1). [ll. (ij-t. 7. can. 6. 7. 15 eq. - (Kro

gor 1x. beer-ax. Die. (ie obrereatiano jejuniokun). (3. 46.) Com-ä 71-14.

'E85, xx?, rie (Lalaacu vide-tuen, jejunjja ei. rliebua karriere.

Literatur: F. l-l. Roche-ner, (16 jure circa jeiununteß, abetjnenleß

et jejuiloo. kleine 1722- 4- verb. mit .iuö-eccl. ktot. [ib. [ll. 1.1l. 46. Au

Zufii . Denkwürdigkeiten aus der chrifilicheerArchäologie Vd. x. S. 311-

20 (Lit. S. 811. 312). Vinterim . die vorzüglichfien Denkwurdigkeiten der

>ri|katholif>en Kirche Bd, ll. Abth. 2. S. 589-632. (lieber die Fafiendis

clplin in Teutfclyland im 8. und 9. Jahrhunderte.) Bd. l7. Abel). 2. S. 3

168 (Lit. S. 7. 111). Helfer-t. Darfiellung der Rechte. welche in Anfehung

der heiligen Handlungen fiattfinden (Prag 1826. 8.). s. 87-95.

2) Von faßte-n. beobachten. halten. Schon früh daher durch above-Mutig

erklart (Graff. althochteutfcher Sprachfchah Bd. [ll. S. 725).

8) Vbttiger. Ideen zur Kunftmhthologie S. 129 fig.

18304)8'Der katholifchen Kirlhe zweiter Theil Ö. 17. S. 378-391. Altenburg
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die Enthaltung von jeder Nahrung überhaupt. von der bloßen Abfti

nenz. der Enthaltung von Fleifmfpeifen 5), Die eigentlichen Faften

dauerten regelmäßig einen ganzen Tag) von der Vesper bis zur Vesper)

ja mitunter. nach dem Beifpiele der Juden. 28 Stunden. indem man

4 Stunden zulegte (eflxyeegrg, Zllyeryoßjljo), bis die Sterne am Him

mel-"fianden 6). In Teutfchland ward diefe Strenge bis zum zwölften

Jahrhunderte beobachtet 7). Seitdem fing man an. fchdn um die 9.

Stunde (Z Uhr Nachmittags) die Faften zu (Öfen. was felt dem vierzehn

ten Jahrhunderte fchon um die 6, Stunde (12 Uhr) gefchah. Diefer

Gebrauch ift auch jetzt noch anerkannt. und der Unterfchied der ieionia

planet und Zemijejnnia (äimiciiata) daher antiquirtß), Die Faften find

aber entweder auferlegte (iej. impeeatuui). wenn fie auf gefeizliciyer

Vorfchrift. Gewohnheit. Auftrag des Beichtigers beruhen. oder uber

nommene (iej, "0tjye[m. ex 70i() et_ oangciemjn) in Folge eines

Gelubdes 9). Die auferlegten Feiften find ordentliche oder außeror

deutliche. letztere infofern fie erft im befonderen Falle durch Hirten

briefe u, f. w. vorgefchrieben werden l0). Ifc mit den -Fafien eine eigen

thümlime Liturgie verbunden) find zugleich öffentliche und raufayende Ver

gnugungen unterfagt. dann find fie nach den Grundfäuen über Fefitage

(f. den Art.) zu beurtheilen. und es entfiehc ein iejuuium yublj

oum, im Gegenfaße des yriratum 11).

Die Faften beruhten in der Kirche anfangs auf Gewohnheit. für

welehe man fich auf das Beiipiel Ehrifti feldfiW) und der Apofiel")

beziehen konnte, Gefeßliche Vefiimmungen wurden feit dem vierten Jahr

hunderte erlaffen. Allgemeiner tvurde zuerft das Faften zum Llndenken

an das Leiden Ehrifti 14). Mit Bezugnahme auf die Vorausfagung des

Herrn (Ev. Matthäi e. lx, V. 15) und daß Chriftus felbft 40 Tage

5) Der Unterfchied von ieiuninm und abecinenrja fieht jegt praktifel) fefi:

und i| in den Quellen fehr zeitig anerkannt, M. f. z. B. o. 6. 8- 1» äjöf

17- (Eli-Wk l- ?); die Ausdrurke felbft werden indeffcn oft verwechfelt. Au

gufii q* q- O. x. S. 317. behauptet jedoch. daß das Abflinenzgedot im kirch

lichen Spracbgebrauche in der Regel die verfiärkte Bedeutung. die Verfugung

und Enthaltung alles Genufles. "bezeichnm was nicht richtig iii.

6) 'ker-cullian. (je jojunjo cap, 16. .

7) Übeoäuipbus iäuraijnn. o. 38. (a. 797.) in o. 50. (lief. l. .Ia connect„

dem Grodogangs Regel zum Mutter dienen mochte. und welchem sono.

email-gran. a. 817. cup. 39. u. a. folgten. S. auch Vinteritn a. a. O. ll.

2. S. 605 fig.

8) Die Behauptung Eichhorms. Kirchenrecht Vd. [i. S- 565. Anm

2: Aueh das *Zafira im eigentlichen Sinne ifi nach dem neueren (Hcbrauche eine

bloße Abfiiilenz. ift nicht riihtig.

9) S. (I. l.. Nähen-zr, prjitcizijo juris enn. I, 321. not. ß. h.

10) S. 'kel-iulljnn. (i6 jeiunja c. 13. Vgl. Okeander. Antignofiifus

Geifi des Tertullian S. 287. 290,

1-1) S. (L. b. 3511-1101* ]. o. Z. 322. not.. a.

12) Ev, Marty. o. l7. am Auf. vgl. 7], 16-18. null, 21.

13) Apoficlgcfch. c. x11!, 2. 3. c, x17, 23. ll. Eocinth, o. ill, 5.

14)'l'ert.l1lljetn. (Ic: iejunio o. 2. Vgl, Neander. Antignofiitus S.

181 flg. [ce-named bei Lurebjue, [riet. eeci. lid. b'. o. 2+.

a
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gefafiet. enthielt man fich 40 Stunden. vom Freitage. als dem Tage)

an welchem er gekreuzigt. bis zum Sonntage. als dem Auferfiehungs

morgenj jeglicher Speife. Nach und'nach erweiterte man die Dauer

diefer Faften als einer Abfiinenz bis auf 40 Tage 1i") vor Ofiern (Lein

dium quueikageailnule, -reacjoegoietactref, quaciragezsimo), die Quadra

gefimalfaften oder .e Fafien fchlechthinw). Da an den Sonntagen

nicht gefaftet werden .rfte"). die vollen 40 Tage aber gefaftet 'werden

follte) fo wurde d Faftenzeit bis auf die fogen. Afchermitttvockje) alfo

fechs und eine b .e Woche vor Oftern zuruckverlegt 1"). wie es jeßt

noch in der kat' .fchen Kirche üblich ift. Zur Entfchadigung wegen der

Entbehrungen .e diefer Zeit find defio größere Lufibarkeiten in der vor

hergehenden xqeit. vom Fefie der heiligen drei Könige ad bis zur Faft

nacht. herkömmlich (der fogen. Earneval) 1g).

Außer diefen Fafien vor Oftern beobachtete man früher auch eine

gleich lange Faftenzeit vor Weihnachten) beginnend mit der Woche . in

der das Andenken des heiligen Martinus (11. November) gefeiert wird)

daher quaciragesiula lflurtioi oder Adventsfafien) die jedoch

fpäter bedeutend abgekürzt worden ift. Daffelbe gilt von den Quadra

gefimalfafien vor d_em Fefie Johannis des TäufersW). Bemerkenswerth

ift. wie fich darüber Burchard von Worms (-j- 1025) in feinem De

cret lib. um. (ray. 5. ausfpricljt: kei* ginguiov 8111108 ikea qua

eIl-agesiwus yel- iegitiloao fer-ia. .jeder iejuouke, yrilnam auto

yadcba num (roter-io oln-iziiauis; ulteram auto Uutiyitate1rr8. .l0

baonio Dax-tiefere, et :j quici rennen-t, paßt uciimylßag; feminin

ante Uatjfitatem a 7in0, a meciono meiiila, career-jaja, a our-oe,

.za-Zimmer et a trade() et a yioguibuß yisojbuu. Seit dem dreizehnten

Jahrhunderte find die beiden letzteren Fafien nur hin und wieder noch

befchrcinkt. aber in befiimmten Folgen (telvyus olauaum etc.) allgemei

ner irblich. '

uralten Urfprungs ift auch das Faften an gewiffen Tagen

in jeder Woche. Die Juden fafteten wöchentlich zweimal. am Don

15) o. 5, (Jona. Wiesen. u. 325. (o. 3. (List. x711() o. 50. Cons.

baociio. a. 347-3814?) (c. 8. (iiat. ll). rio consider.) Vgl. Fete. Vorbo

fteci. zu o. 4. 5. (K. 'kin (ie quaeatianibua. (9. 35.) 'l'om.lll. fol. 276 Zq.

16) Die Erweiterung der Faflen auf 7 Wochen (quinquageaiwa) wird fchon

dem Vifrijofe Telesphorus von Rom in der Mitte des zweiten Jahrhunderts bei.

gelegt. S. c. 4. 5. ein. l7. . 1“

17) S. unten. Vgl. o. 12. (Lone. edge-then. a. 506. (o. 9. cim.. lll.

tio conseck.) S. Note 41. '

18) (Ztegoc l. klomii. url. a. 593. (Augufli a. a. Q. x. 398 fig.).

woraus jedoch mit bedeutenden Abweichungen c. 16. (iind. 7. (le consee-k.

19) Man leitet den Carneval bald von dem judifcljen Purim ab (Efiher 1er,'

17). bald und, mit mehr Wahrfcljeinlicljkcit von heidnifcljen Feierlichkeiten (Sa

tnrnalien u, f. w.). S. 140b voir, sglaopbuiuus '1'. l. p. 176. 177. _*

ueber die Etymologie von Earneval (caro raid, camel ler-union f. Augufii

a. a. O. S. 315) Anni, xx) S. 324). o
20) Eflyiluiac. lid. dll. c, 187. S. Augufti a. a. O. 402 flg. Bin

terim a. a. O. l7, 2) S. 259. verb, ll, 2. S. 612.

l7. 17
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nerftage. an welchem Mofes den Sinai befiiegen. und am Montage. an

welchem er von demfelben herabgekommen fein foll 21). Anfangs mogen

die Iuden-Ehrifien diefe Sitte beibehalten haben. veränderten aber fpä

ter die Tage. indem fie die Mittwoche und Freitag wählten ((1163 8fa

ti0nun1)22), qnin quarter ferie- luelns (lc traclitiooc yamioi c0Zita

fit. ct ßexta tei-ia crocilixno eat onlr-ator 2i). In der römifchen

und afrikanifmen Kirche fing man aber auch feit dem vierten Jahrhun

derte an. den Sonnabend 24) als Fafitag zu betrachten. weil. wie In

nocenz l. im Schreiben an den Decentius im I. 416-äußert25): Zcxta

Karin yr0yter paasionern Domini icinnamng, sabbnturn praeter

rnittere 11011 (ici-centre, qncrl inter triotitiarn atque lootitiarn tem

yorir illiue fielen-1- incl-nom. So gab es nun drei wömentliche Faft

tage. die jedoch nicht überall gleichmäßig befolgt tvucdeneö). In Teutfch

land wurde vorzugsweife der Freitag befolgt. nicht allgemein die Mitt

woche und eben fo wenig der Sonnabend. deffen jedoch felt dem 9. Jahr

hunderte fchon öfter Erwähnung geflhieht27). Nachdem der letztere aber

allgemeiner recipirt wordenW). wurde an der Mittwoche nicht weiter ge

faftet. und fo find jeht allgemein in der katholifclyen Kirche der Freitag und

Sonnabend Fafttage.

Außer den wochentliänn Faften gibt es auch vierteljähri-ge

Faften (ieiunia qnatnor lcrnyornru. Quatembtrfafietyi") Die Ju

den fafteten mit Bezugnahme auf die erfle Zerftorung Ierufalems im

4.. 5.. 7. und 10. Monate (Juli. Augufi. October. Januar) ml). Nach

Pfeudo-Jfidor hat der römifme Bifchof Ealirtus (von. 219-224)

die Quatemberfafien eingefuhrtal). wogegen fie fonft auf apofiolif>7e Ge

21) S. Ev. Luca c. x711). V. 12. V l. Scholg. Handbuch der bibli

fchen Archäologie (Bonn 1834). S. 257. Ver . Angriff a. a. O. S.404flg.

Vinterim a. a. O. 7, 2. S. 112 flg. .

22) S. lcetullian. rio icjunio c. 14. Vgl. Nec-rider. Antignofiikus

S. 112. 113. 120. 121. 214. 280. Die von Neander mit Anderen beliebte

Ableitung von der static miiitari.. aus der Vergleichung des chrifllimen Lebens

mit dem Soldatenfiande. wird von Binterim a. a. O. S..118 flg. gemißbil

ligt und erklart durch: Fafttag. bei welchem die Batlanim. gefchäftlofe

Gcmeindeglicder. egenwartig fein (state) mußten.

23) c. 76. ist. lll. (lc connect. (7ite1c 8E. katrutn llnfino interlir.

nb. n. c. 7,)

24) Binterim a. a. O. 7, 2. S. 124 flg.

25) [Kpiat. xx?, cup. 7. bei (Lan-tant. epirwlarnm kontificnrn [Korn.

'l'. l. p. 609- (c. 13. (list. [ll. (lc conrecr.)

26) lac0*l7. c. 850. (c. 11. (lirt. lll. 3c conrecr.) gedenkt nur der fc

rin l7. ct'. 7].

27) S. Eapltnlar, [ib. 7l. c. 187,

. 28) c. 31. (line. 7. (lo connect. (Gregor. 7]), n. 1078.) c. 2. A. (lc

ieionio. (3. 46.) (lnnoc. lll. n. 1213.) ljencelict. x17. (lo 5711030 clioccc

könne. lil). x1. cap. 7.

29) Augufii a. a. O. x, S. 366. 413-415. Bintcrim a. a. O

7. 2. S. 133 flg. - .

30) S. Scholz a. a. Ö. S. 234. Vgl. befonders Zarharici c. 7ll,

3 flg. 711l. 19 u. a. *

31) c. 1. (list. 1.xx".
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wohnheit zurückgeführt zu werden pflegen. So viel fteht feft. daß fie

nicht gleichzeitig überall befolgt worden find. In der römifGen-Kircloe

finden fie fich ficher unter Leo KN). In Teutfchland wurden fie nach

der Einfuhrung durch Vonifaz von Karl dem Großen im Jahre 7693“)

und dann auf der Synode zu Mainz im Jahre 813 recipirt34) und

zwar für die erfte Woche im März. die zweite im Juni . die dritte im

September und für die vierte Woche im December. Durch .Urban [l.

wurde im I. 1095 befiimmtiw)) daß die Quatember im Anfange der

Quadragefima. in der Pfingftwoche) im September und December ob

fervirt werden folien „more eoljeo.“ .Hiernach fallen diefelben jetzt auf die

Mittwoche nach der Afchermittwoche) Pfingften) Kreuzerhöhung (14. Sept.).

Lucia (13. Der.). Da in diefer Zeit die Frohnzinfen entrichtet wer

.den mußten. nennt man fie auch -Frohnfaften und bezeichnet fie in den

Ver en: x -. -
f . Dat (Li-nx, [mein, (Liner-es, Varianten* (Lia,

. lit eit in aogoria quarter oequeoo kei-in o6).

Noch befieheti auch die VigilienfaftenN). Die Ftfie begin

nen kirchlich mit dem Abende des vorhergehenden natürlichen Tages. _Ie

des Feft hat daher eine Vigilie. welche mit einer eigenen nächtlichen Feier

gehalten' wurdeW)) wozu man fich durch Fafien befonders vorbereitete.

In Folge mannigfacher Mißbrauche wurde der nächtliche Gottesdienft

abgefchafft) das dem Fefte zur Vorbereitung dienende Faften aber beibe

halten und Vigilia *genannt39) (vgl. auch den Art. Fett). Fällt.die

Vigilie auf einen Sonntag) fo muß das Fafien frhon am Sonnabende

anticipirt werden40). da überhaupt das Fafien am Sonntage nicht gefiat

tet iftN). Außerdem darf auch zwifchen Ofiern und PfingfienN). fo

wie an den Weihnachten) falls diefe auf einen fonft gebotenen Fafttag

treffen follten4s). nicht gefafiet werden.

32) Sei-mono. e16 ioinoio 711-111.' o. 5. 6. e11“. 1311171. (bed 1.

o. 442. 449.)

33) Statuten Zooifacii o. 745. o. 30. Watt-beim, Tone, (Lei-to. l.

74. (Zap. l. ann. 769. ca . 11. Vgl. Topic, [ib, 711. o. 135. ' '

Z4) o. 2. ciist. 14)( 71. Vgl. Oapitniar. [ib. 7.- cup. 151. [ib. 71.

cap. 186. - Evi-teil. Zulegonacacl, a. 1023. o. 2. (o. 3. (ij-d. 1.711171.)

35) er. 4. ane. lockert. . .

36) War-tene- , tiieraur. one-tant. '1'. l7. f. 766.

37) Vinterim a. a. O. 7, 2. S. 152 flg. Augufii a. a. O. Bd. l,

S. 131 .flg. ' ,

38) o. 9. ane, 1.70171. (Jordi-denn. c. a. 399.)

39) o. 1. 2. Arno ebook'. jviuniorum, (3. 46.) o. 14. I. 1. W110

7. 8. (5, 40.) .

40) o. 1. x, 11. t. (3. 46.) Vgl. 871m6, Fri-fielen?, ann. 1446.

Watt-beim, Enno. (Bei-tn. 'LK 7. ['01, 290,) 87x103, panel-born. ann.

1683, eit. x111. (linkt-beim i. o. 70m. x. 170]. 140.) "

" 41) o. 7. (ti-t. xxx. (Cons. (Bringt-ene. o. n. 355.) o. 15. (1151:. 111.

.18 convert'. (Toner. Eueoarnuguoc, a. 380,) er. 9. evtl. (Catia. .Rgatbenoo a.

506.) u. v. a. S. Anm. 12a. .

42) o. 11. niet. [Q1111A. (iiieronz-ni. o. 385.) er. 8. edel. (drove-onto.

o, o. 400.) o. 10, edel. (loitiorua a. 633.)

43) c. 3. x. 11. t. (3. 46.)

17*
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ni" Als befonders geeignet) das Fleifch zu tödten) follen nach der Vor

fchrift des Eoncils zu Trient die älteren Gefehe über die Wahl der Spei

fen und das Fafien ftreng beobachtet und mit Gebet verbunden wer

den44). Das Einzelne hangt jetzt aber zum Theil von den umfieinden)

der Zeit und (oralen Rückficijteir ad) worüber jährlich in den einzelnen

teutfchen Bisthümern befondere Vorfchriften (FaftenmandateWä) zu

»ergehen pflegen) meiftens mit eigenen Milderungen, In dem Faften

'mandate für das Erzbisthum Eöln vom 27.Januar 1840) mit weläjem

die Verordnungen anderer Diöcefen im wefentlichen übereinftimmen) find

darüber folgende Fefifeßungen enthalten. -

l. Fafi- und Abfiinenztage find 1) in der vierzigtcigigen Fa

fienzeit die Afchermitttvoclje) alle Freitage und die drei lehren Tage in der

Ehartoocijez 2) die Freitage der drei anderen Quatemberzeiten des Jahres

und 8) die Vigilien vor dem h. Pfingfifefie und vor den Weihnachten.

ll. Fafitage) an welchen nur die Pflicht der Abftinenz) aber nur in

fo weit nachgelaffen wird)-daß der einmalige Genuß von Fleifcijfpeifen)

nicht aber der gleichzeitige Genuß von Fleifch- und Fifmfpeifen gefiattet

wird) find 1) die oben nicht genannten Wochentage der vierzigtägigen Fa

ftenzeitz 2) die Mittwoche und Sonnabende der drei Quatemberzeiten des

Jahres; 3) die Vigilien vor dem Fefie der Apofiel Petrus und Paulus)

der Himmelfahrt Maria) dem Fefie Allerheiligen. lll. Abfiinenz

tage) an welchen nur derGenuß von Fleifchfpeifen unterfagt ift)

'find alle Freitage des JahresW). l7. An den hier nicht genannten Ta

gen des Jahres) welche fonfi Fafi- oder Abfiinenztage waren) wird vom

Fafien- und Abfiinenzgebote gänzlich dispenfirtj jedoch bleibt an folcljen

Tagen der gleichzeitige Genuß von Fleifch- und Fifcijfpeifen bei derfelben

Mahlzeit unterfagt. bi. Gefchmolzenes Fett) fettes Gemüfe und Brühe

dürfen) mit Ausnahme der drei lehten Tage in der Eharwccije) an allen

Tagen des Jahres genofien werden. Auch gehören diefe Gegenftcinde

nicht unter jene Fleifehfpeifen) deren-gleichzeitiger Genuß mit Fifcljfpeifen

unterfagt ift. ill. Militcirperfonen im Dienfte) nebft ihren Familien)

Hausgenofien und Griffen wird. der einmalige Genuß von Fltjfcjifptjftn

mit Ausnahme des Eharfreitags) aber nicht der gleichzeitige Genuß von

-Fleifch- und Fifchfpeifen geftattet. Al. Allen Gafitvirthen wird gefiattet)

ihren Giifien bei jeder Mahlzeit Fleifchfpeifen) aber niemals bei derfelben

Mahlzeit Fleifch- und Fifchfpeifen vorzufehen, Dic-fe Erlaubniß gilt für

alle Tage des Jahres) mit Ausnahme des Eharfreitags.

Die-fe Vorfchrifteit) welche in großem Umfange das kirchliche Gebot

mildern) find ein Ausfluß der bifcljöflicljen Befugniß zu dispenfiren)

welche als ein felbfifiandiges Recht oft genug in Anfpruch genommen)

44) 00-10. 'rm1. 3553. nice'. oben cit, vcrb. (race-digen, Enno. rein. y.

1d'. nr. Ulli. x7, M

45) Daß für diefe das ?ladet regieren erforderlich fei) wird mit Grund

Tha-FETT. S. Brendel) Handbuch des Kirchenrechtes Bd. ll (Bamberg 1840))

46) 1840 war davon der Freitag ausgenommen) an welchem das Fefi der

Geburt des Herrn gefeiert lvurde.
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von Rom her jedoch in diefer Weife nicht anerkannt worden ift47). In

den gewöhnlichen Quinquennalfacultäten wird daher den Vifcizöfen aus

drücklicl) auch die Befugniß übertragen: Üjßyeirßavcli, qoooäo expe

cijrv kicjeiditur, ezuyer e811 car-nina), 070mm ec laotiojoiorum tem

yore iejunioruiu et pre-Merlin) quacLi-afczeaimoruw.- Die Beni-thei

lung über den Nachlaß vom kirchlichen Gebote legen manche Kanonifien

auch den Pfarrei-n überhaupt bei") während nach der Praxis diefen erfl. -

die Fähigkeit befonders vom Ordinariate übertragen wird. So befiirnmt

- namentlich die obige Eblner Verordnung 311b nr. All.: Wir ertheilen

allen Pfarrern und Beichtoätern der Erzdiöcefe die Befugniß) die hier

ectheilte, Dispens nach Bedflrfniß zu erweitern. oder auch. wo es noth

wendig. das Fafien ganz zu erlaffenz nämlich in Hinficlot der mit fchwe

ren körperlichen Arbeiten im Tage- oder Dienftlohn Befchäftigten) in

Hinficlot der Armen. überhaupt in Hinficbt der in ihrem Hauswefen Be.

drängten; ferner) wo fie fich überzeugenF daß wirkliche vernünftige Gründe

und nicht Scheu vor Avtödtung das Nachfuchen der Dispenserweiterung

oeranlaßt. Außerdem wird 1x. Kranken und Schwachen befohlen) fich

rückficlytlicl) des Faftengebotes nach dem Rache ihres Arztes zu richten.

Sonft befiirnmt noch das gemeine Recht nach einer alten Obfervanz iiber

haupt. daß die Abfiinenztage von Kindern nach erreichtem fiebenten Jahre. die

eigentlichen Faften von Erwachfenen mit dem 21. Jahre befolgt werden

follen49). Nur geniigende Entfchuldigungsgrundexktoie Krankheit u. f. WW).

befreien von der Pflicht und der gegen die Uebertreter gedrohten Strafe,

welche ex arbirrja des Beichtigers auferlegt wird") Auch die durch

Geli-?de übernommenen Faften find nach gleichen Grundfcihen zu behan

deln ). .

. a die Fafien zur Abtödtung des fleifchlichen Sinnes dienen follen.

fo er lären fich die kirchlichen Verordnungen riickficlotlicl) der ?zurückgezo

genheit von öffentlichen und lauten Feften in diefer Zeit. Daher entfieht.

jedoch im allgemeinen nur beim Advent und den Quadragefimalfaflen.

für die Ehe und Hochzeitfeier ein lvwpoo olauzum |5a).

Von den Faften ift noch die Nüchternheit zu unterfGeiden,

47) M. vgl. z. B. die Verhandlungen bei Kopp. die katholifche Kirche

im neunzehnten Jahrhunderte (Mainz 1830. 8.). S. 260 flg.

48) S. Sauter, funäumontn juris ecci. Z, 817. nk. 3.

49) S. z. B. Zzinoä. kriegen.. a. 1609. fit. xxl?, c. 4. (linkte

iioirn, (Lone. Germann-o "k, ?lll. f0'. 888.) 8711m), Leonie-18. u. 1613. til.

xl. o. 8. (e06. 'kann lx. kal. 301.) u. v. a.

50) o. 8. (List. xxx. (Cane. (Zange-eos. o. a. 855.) c. 17. (ii-t. 7. ei.:

con-acc. (aus Capitol. ann. 789. e. 47. Capitol. [ib. l, o. 47.) c. 2. x. b.

t.. 3. 46.) '

( 51) Die Strafe war. früher bisweilen fehr hart. So verordnet Carl der

Große im Tahiti-ink. (ia partidua Zerxoniua gegen die Verleßer der Falten To

desfirafe. Die erinlandifche Synode von 1610 (l-lartniieirn, Eono. (Latin.

'kann 1x. fol. 104.) befiiinmt für den Fall der wiederholten Bericht-ng: tan

quan) baererticuo ax-ciiaeceßi prorcribatut ot. eliminatur.

52) S. o. 4, x. (ie. 1L. F. (5. 41.)

53) Vgl. den Artikel Ehe Bd. 3. S. 558.
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zu welcher der Priefter vor der Verwaltung der Meffe. der Ordinandus

vor dem Empfange der Weihe. jeder Chrift vor der Firmung. dem Ge

nuffe des heil. Abendmahls und der Ertheilung anderer heiligen Handlun

gen verpflichtet tft W).

Die .griechifclje Kirche legt auf das Falten einen noch höheren

Werth als die katholifme und ift daher bei Beobamtung deffelben ftren

ger. Die einzelnen Faften find meifiens die des Ocridents 55). Außer

der .Mittwoche. die hier beibehalten ijt. und dem Freitage in jeder Woche

gibt es vier große Faften. nämlich die vor Oftern. vor St. Peter (vom

Montage nas) Pfingften bis zum 29. Juni alten Stils). vor Mariä

Himmelfahrt (vom 1.-15. Auguft) und vor St, Philipp (vom 15.

November bis 26. December), '

Andere Grundfäße befolgt dagegen die evangelifche KircheöP.

fowohl die lutherifche. als reformirte. Indem diefelben die Irrthümer

derer abweifen. welche *fich gegen jegliche Abtödtung des Fleifches auch

durch Cafieiung u. f. w. erklären 57). lehren fie: Ein jeglicher ift fchuldig.

fich mit leiblicher uebung. als Falten und anderer uebung alfo zu hal

ten. daß er mit folehen Werken Gnade verdiene. Diefe leibliche uebung

foll nicht allein etliche bejiimmte Tage. fondern ftetigs betrieben werden...

und wird alfo nicht das Fafien verworfen. fondern daß

man einen nöthigen Dienft daraus. auf beftimmte Tage

und Speife. zu Ve'wirrung der Gewiffen gemacht hat...

'Gott will. erklärt die Apologie der augsburg. Confeffion Art. 8. daß wir allezeit

mäßig und nüänern leben. und wie die Erfahrung gibt. fo helfen dazu

nicht viel beftimmte Faftentage und befiimmte Faftenfpeife. denn damit

. kann man fich auch überladen. Denn man hat mit Fifchen und allerlei

Fafienfpeife mehr Unkoft und Quafferei getrieben. denn außer der Faften.

und die Widerfamer felbft haben dieFafim nie gehalten. dergeftalt. wie

fie in 681101115113 angezeigt 1|.

Demgemciß find auch in der evangelifGen Kirche eigene Faft-. Betz

und Bußtage häufig angeordnet worden. bei welchen aber das wirkliche

Falten dem Gewiffen des Einzelnen überlaffen blieb. Bei Mißwachs.

Cpidemien u, f. w. wurden oft außerordentliche Fafitage ausgefchriebenks).

allgemeinere ordentliche Bußtage aber meift feit dem dreißigjährigen Kriege

angeordnet. Früher wurde in jedem Monate ein folcher Tag begangen.

fpäter auf vier und endlich auch auf einen reducirtk9). Die Advent

54) S. z. V. o. 54. am. ]l. tio contract. (üngnatin. a, 400.) o. 7.

(nu. 7, (10 sondern'. (Cancii. kur-idiom. n. 829.) o. 6. e03. (Capital. [Xa

rarüj (kur-on. a. 858.)

55) Vgl. Augufti a. a. O. x, S. 406 flg. *

56) Au gufli a. a. O. x, S. 313. 852. 374 flg.. 416 flg.

57) S. Augsburg. Confeffidn Art. 26. Verb. 0011i'. lleleetiaal. art.

AUA'. Toni'. 30110111. akt, xxx-lu. Petr-spain.. ort. rtl-x, Nadine'. '[110

rnn. art. 7. nr. 12. S. auch (Kalt-ini 11131.1... relig. abi-ist. [ib. l7. cap.

All. I. 14-22.

58) M. f. z. V, Refcr. vom 17. Februar 1681. (Iacobfon. Grfch. der

Quellen des preuß. Kirchenrechtes l. ll. Anhang nr. xxx. n.)

59) Von Preußen f. m. z. B. Verordn. (1. Potsdam 3. Aug. 1683
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und Quadragefimalfaften find auch meifiens noch anerkannt und befiehen

in ihren Folgen als temyos ciao-um (f. Note 53). Daher gibt es

auch noch eine beftimmte Liturgie. vermöge deren die Buß- und Fafitage

als dffentliwe erfcheinen. Beim *Gottesdienfie werden Zeichen der Trauer

angewendet (fchwarze Bekleidung von Kanzel. Altar u. f. w.). Verbote

lauter öffentlicher Freude u. f, w. 60) erlaffen. H. F. Iacobfon.

Fefi!) (festus ciies, j'ai-ia oder ferien?) iff ein der Ruhe (Feier)

von den gewöhnlichen Befchäftigungen und der Erinnerung religiöfer

Begebenheiten gewidmeter Tag.

Bei allen Völkern treten in ihrer gefchichtlichen Entwickelung bald

bedeutfame Momente hervor. welche in ihren bisherigen Zuftänden. fci

es in mehr politifwen oder religidfen Beziehungen. eine Veränderung.

einenumfclywung herbeiführen und den künftigen Gefchlewtcrn_ als des

Andenkens würdig erfcheinen. Von dem Alltagsleben unterfäfieden werden

die der Erinnerung folcher Thatfachen beftimmten Tage und Zeiten. ie

nach ihrer Bedeutung für das Volk. in Luft und Freude oder _in Ernft

und Schmerz begangen. Darin liegt der Urfprung aller Felle. insbefdn- -

dere auch der des Ehrifienthums. der Kirche. Alle Fefte haben aber ihrer

Entftehung nach eine mehr natürliche oder mehr gefchiciftlicife Bedeutung.

im Chriftenthume eine kirchliche. d. h. eine auf den -eiigrog, denHc-rrn.

Iefum Ehrifium unmittelbar oder mittelbar bezügliche.

Das Ehrifienthum hängt gefchichtlicl) mit dem Iudenthume zufam

men. Es ifi die Erfüllung und Vollendung deffelben. Jüdifwe FefteL).

welche die Kirche beibehielt. mußten demgeinäß einen von der Synagoge

abweichenden Charakter erhalten. Gleich von vorn herein. im Princip.

wich inan aber in der Kirche_ von der Einrichtung der Synagoge ab.

'- .

ducirt.

(Porft. Auszug preufi. Edicte S. 26) 12 Vußtage. Die 4Bußtagr (Verordn.

18. Oct. 1732) werden durch Edict vom 28. Januar 1773 auf Einen re

60) S. F. LL. 3611:1131-, ina von'. 1).-ot. lid. 111. lit. 46. I. 11. 12.

15. 33. u. a.. m. .

1) Quellen: Pit. (lo for-lie. 00a. 711.206. ljb. ll. iii. 8. nigra.. [ib.

11*. rie.. 12. Tori. Inet. [ib. lil. fit. 12. Z- becreti l). jl, Earn_ nu. qu.

l7, k. ill. (list. [ll. (ie connect. - A. (iv j'ai-ii. [ib. ll. eit. 9. - Pit.

(io toiiqoiju ei; renorationo .avatar-uni x, [ll, 45. läd, 7l. [ll, 22. Eiern.

[ll.x 16. [Butt. 00min. illl, 12. - Literatur; [Zingbam, originea oc

olesiartioa. an verfch. Stellen. befonders lid. xx. (rain-n. 1x). Augufli.

Denkwürdigkeiten aus der chrifilicilen Archäologie Bd, l“- lil. auch unter dem

Titel: Die Fefte der alten Ehriften (Lit. Bd, l. S. 7-9. 211. 212. 329).

Binterim. die vorzüglichfien Denkwürdigkeiten der chrifi-katholilchen Kirche

Bd. 7. Th. l. S. 119-560. Helfert. Darfirllung der Rechte. welche in

Anfehung der heiligen Handlungen ftattfinden 9. 65-86. Joh. Eonr. Zr

mifcher. Staats- und .Kirehenverordnungen über die chrifiliche Sonntagsfeicr.

Erlangen 1839. 1840. 8. S. auch den Artikel Ealender Bd. 11. S.

523 flg. _ _
2) l-l. [Kerala, (i0 fekiktllm l-lobrooorum origins nc ratio-ia in ,Zeit

fchrift für Kunde des Morgenlandes von Ewald u. A. V. 11]. H. 3. Gb:

tingen 1840. Vgl. Gbtt. Gel. Anzeiger 1835. Nr. 204.
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Der ganze Gottesdienft foilf wie der Apoftel erniahntZ)7 darin beftehen:

daß ihr eure Leiber begebet zum Opfer; das da lebendigf heilig und Gott

wohlgefeillig feif welches fei euer vernünftiger Gottesdienfi, Das ganze

chriftlirhe Leben foll daher ein Gott geweihter Feiertag fein. So-erklärt

mit vielen Anderen Auguftin: 0b8ek7ali011e Zobbatj, (111716 ynaatimw

union äiei figure-baute, abi-Ua, yeryetuum nerbbnlom 0b

Zerrat, qui ape futter-ae (fuietia 3nr1otj8 est opekjbus jl1fel1fl184).

Daß deffen ungeachtet einzelne Tage in eigenthumlicher Bedeutung hervor

gehoben wurden- widerfprictit diefem Principe nichn wenn nur die Rück

- ficht feftgehalten wirdf daß ein förmlicher Sabbatszwang in der bisheri

gen altteftamentlichen Weife nicht gerechtfertigt ifi (f. unten).

Die Chriften feierten anfangsf wie die JudenF den Sabbatö),

jedoch ohne gefehiiches Gebotö). Zugleich feierten die Iuden-Ehriften

den Sonntag (ef-gödo- 701) eidgioo, normalen* -- [cließ] ä0mi11ioo)7)

die Heiden-Ehrifien aber den Sonntag ailein- der auch durch Gewohn

heitö), die fpäter gefehlick) beftcitigt wurde"). der einzige allgemeine Feti

tag bliebf zur Erinnerung an die Auferftehrtng des Herrn. Nur einzelne

Parteien feierten noch ferner beide TagelPf wie jetzt noch die äthiopifcizen

Chriften- wogegen in der herrfchenden Kirche allgemeiner der Sonnabend

zu einem Fafttage gemacht wurdeil). Außerdem feierte man bereits in

der ältefien Kirche Ofiern und Pfingflen, mit einer vom Inden

thurneF dem diefe Fette gleichfalls bekannt warenj abweichenden Bezie

hung. Die Uebertragung des jüdifehen Opferlammes und der ringt-feiner

ten .Brote7 fo wie der erfren Ernte und der Promulgation des Gefeues auf

den Tod“ Ehrifti und die Stiftung der Kirche durch die Ausgießung des

heiligen Geiftes erfolgte ohne Scinvierigkeit. Das Ofterfeft wurde fruher

acht Tage gefeiert- wie dieß noch eine Synode zu Ingelheim im Jahre

948 ausdrücklich verordneteW). Bereits im eilften Jahrhunderte wurde

 

3) Br. an die Römer o. kill, V. 1.

4) S. yrospekj äquicanoi concentrirter ex Qngnetina (ielibatao.

augustin, e .130 u. a. Vgl, Augufli a. a. O. S. 21 flg.

5)'/S. F. . l-Iölimek, nina. jut-ia ecciesjaacici antiqui nr. l. E.

(Mir. lauciu'. kranke, tio (Iiei äomiuicj arme] 'Eder-es (Kbrißtiairoä cele

brncione. kleine 1826. 8.

6) Br. an die Römer c. Al?, V. 5.

7) S. Apofielgefch. o. xx, V. 7. l, Corinth, e. x71, V. 2. - kit

nji epiat. iii). x. ep, 97. (eiii-a externen, S. den Note 5 eit, Böhmer.)

8) Bewrife dafiir [got-tion ati biagneaio. cay. 9. Zar-nahen eyjst.. o.15._

Louie., .spolagia l. o. 67. u. a.

9) 00cm. [Monica-r. er. 347-381. (?) o. 29., woraus a. 15. Eayjtul.

Zquisgrnn, uno. 789, Vgl. Capit. lid. ), o. 15.

10) S. Lpipbanjuä tranken. xxx. Luoebju.. bist. eccl_ lid. [ll. e. 27.

-- S. noch überhaupt: der Sabbat der Juden und der Sonntag der Ehrifien

in der Evangelifäien Kirchenzcitung- 1833- October Nr, 81-84, November

Nr. 92, 93/ December.

11) S. den Art. Faften Note 24 fig,

12) ()c kazcbalis bebciomaeja footine coca celebrefor, o. 6, 871106. Ln

gilvem. bei jinrtnireim, 00m7. Enten. fl'. ll. kal, 612.
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es auf drei Tage befchränkt") ueber*den Termin der Ofierfeier felbft")

wurde im zweiten Iahrh. heftig gefiritten) indem die Chrifien in Klein

afien zugleich mit den Juden am 14. des Monates Nifan nach der

Fruhlings-Tag- und Nachtgleiche das Feft begingen) ohne Rückficht

darauf) ob diefer Tag) an welchem Ehrifius gekreuzigt worden) ein Frei

tag und das am dritten Tage nachher zu begehende Auferfiehungsfefi ein

Sonntag war; wogegen die römifme Kirche den Freitag und Sonntag

felbft berückfimtigte. Die lehtere Sitte wurde mit Verwerfungder ent

gegenfiehenden der fogen. qunrlocjecjmuoj auf dem Eoncil zu Nicäa

325 kirchlirh anerkannt und auch fpäter wiederholt beflcitigtw). Hiernach

foll der Ofiermonat derjenige fein) deffen 14'. Luna auf den 21. März)

als angenommene-s Frühlingsäquinoctium) oder zunächfi dar-nach fällt.

Ofiern felbfi foll den Sonntag darauf) aber nicht mit den Inden zugleich

gefeiert werden (worauf jedoä) nicht mehr gehalten wird). Fällt die 14.

Luna felbft auf einen Sonntag) fo wird Ofiern am näehfifolgenden Sonn

tage gefeiert. In der den Oftern vorhergehenden Woche (Eharwoche)

bebäamos rot-gun, anne-tu, muia e10.) hob man den grünen Don

nerfiag (coe-na (Lomi-Ii) und den Eharfreitag (eroioxa .rr-angewi

n01-, way-eurem), KreuzespaffahV") hervor. Die Zeit von Oftern bis zum

Fefie der Ausgießung des heiligen Geifies)funfzig Tage (errurhuourtj-Pfing

(ken) quinqunZet-.ima laetitiae), feierte man wie Sonntag 17). Später

wählte man hieraus zwei Hauptpunkte als eigentliche Fefitage: Him

melfahrt (Zogre) oimri-eiiliewg)) vierzig Tage nach Ofiern) und das

Feft der Ausgießung des heiligen Geiftes felbfi(7rr1-r7)u06r1f,

„benzin-og eigene?) '"). Die darauf folgenden Tage wurden nicht allge

mein übereinfiimmend begangen. Die Synode zu Ingelheim von 948

verordnete) daß die drei auf den Pfingfifonntag folgenden Tage auch gefeiert

wiirden) während die Eofinißer Synode von 1094 in der Pfingfiwocin

Überhaupt nur 3 Tage zur Feier befiimmteN).

Das dritte kirchliche Hauptfefi) das der Geburt des Herrn

(Weihnachten) ) fcheint fpäteren Urfprunges zu fein 20). Eine fichere Er

13) 87-106. oonotnutiena. a. 1094. o. 3. (klärt-beim, (70110. Ver-ru.

T'. lll. 10|. 221.)

14) S. Augufii a. a. O. Bd. ll) S. 21 flg. Ideler ) Handbuch der

Chronologie Bd. l. S, 401) Bd. ll) S. 184 fig. _ _

15) o. 22-26. (Fiat. [ll. (le connect', - o. 9. 0. '[11, rie [inet-errors.

(16. 5.) (Riieacioa. o. 382.) e. 6. 0. "kb, ne renctuin baptjrma rteretuk.

(16. 6.) (lie-nor. ei. 'kdeorjom a. 413.)

16) Im Gegenfaße des atelier-ot oir-oieiaicrruo-i, Auferfiehungspafiah) _Ofiet-n.

17) Rei-tullian. rie iäaloiatrju c. 14. (ie bnptiamc. o. 19, [Rheydt-nine ex

poÜia firlei c. 22. - c. 9. ciirt. rxxrj. (srubroriuo c. 400.) c. 10. Loll

(lo 01-118. 633.) 1 _ l *

18) Die erfie Spur einer Beflhränkung im e. 43. Cane-ll. Wirbel-ment

a. 305.

19) S. die oben Note 12 und 13 eit. Stellen. ' ,

20) Der apofiolifche Urfprung nach Cor-eric. sporto'. [rb. b'. o. 13. 11b.

'[1]. o. 33. wird fonft“ nirgends befiatigt. - S. Auge-firm_ a. Bd. _ji

S. 211 fig. Vgl. noch Eee-inet, rie diatalitioruur 011m'- et rltuuru in

1_._'_.-___
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wähnung findet fich vor dem vierten Jahrhunderte nicht. Man feierte

es nun bald am 20. Mai. 20. April. 6. Januar. 25. December. Der

lehtere Tag war zur Zeit des Chryfoftomus im Jahre 386 angenommen

und wurde fpäter allgemeiner beibehalten. Davon verfchieden ift das Feft

der Erfcheinung des Herrn (Epiphaniei) 21). Diefes wurde bis

zum vierten Jahrhunderte als das Geburts- oder Tauffefi Chrifti im

Oriente begangen. Seit man aber Weihnachten am 25. Dec. zu feiern

anfing. betrachtete man es als das Felt. der Erfcheinung und Offenbarung

Gottes bei der Taufe Jefu (Genauer-Zac) und brachte verfchiedene andere

Beziehungen damit in Verbindung. daher es auch das Feft der heil. drei

Könige u. f. w. genannt nird 22). Weihnachten felbft befteht aus einer

viertägigen Feier. indem der zweite Tag dem Märtyrer Stephanus. der

dritte dem Evangeliiten Johannes geweiht. der vierte als der unfchuldige

Kindertag (feäium iooooeuljum, Ev. Matthäi 0. [l. V. 16) began

gen wird 22).

Das Kirchenjahr beginnt mit dem erften Adventfonntage.

der immer zwifmen dem 26, November und 4. December fällt. vier

Wochen vor Weihnachten. während das bürgerliche Jahr feet am

1. Januar. dem Befchneidungsfefie (krumm ojrcumcjsjmijo ei:

nominio Jesu) allgemein anfängt22). Als kirchliche Fefte find außerdem

noch anerkannt; die Reinigung Mariä (ke-num purjkicacjouis, Licht

meffe. feat. oaocielakam). gefiüßt auf [1]. Mofis c, Dill, Ev, Lucä

x. ll, V. 22. feit dem fechfien Jahrh. am 2. Februar; die Verkün

digung Mariä (fertum noouuojutjonjs). vielleicht fchon aus dem

vierten Jahrb.. gemäß Ev,Lucä o. l, V. 28. 40. am 25.März. Die

nähere Einrichtung erfolgte durch urban 171. im Jahre 1389 und das

Basler Concil 14423 das Feft der Kreuzfindung (feature joe-eu

rjooie 8, (ki-noir) am 3. Mai. ficher22) erwähnt feit dem 11. Jahr

hunderte; Johannis des Taufers am 24. Juni feit dem 5. Jahrh.;

Mariä Heimfuäyung (Vertu-u 'joitutioujß marine) am 2. Juli.

angeordnet von urban di). im Jahre 1389 und allgemeiner durch das

Basler Conti( eingefuhrt2")z Petri und Pauli am 29. Juni. an wel

chem beide zu Rom den Meirtyrertod erlitten haben follen. fchon im vier

ten Jahrh, begangen; Mariä Himmelfahrt (keatum u3c6l18i011j3

86a aeeurkeofjauia bleu-jaa) am 15. Auguft. im Oriente feit dem 5..

bon foot.) celebraneio aolamnium akigine in Jllgen . Zeitfchcift für die hifio.

cifche Theologie Bd. lll. H, ll. Nr. 4.

21) S. Augufii a. a. O. Bd. l. S, 152 flg.. 329 flg.

22) In Rom ifi aus Verbindung mit den erkenne am Neujahr die fogen.

Vefana (d. i. Epiphania) üblich geworden. (S, noch Augufti a. a. O. Bd.

1. S. 332, Vgl. die Augsburger Allgem. Zeitung 1841. Nr. 22 Beilage.)

23) S. Augufii a. a. O. Bd. l. S. 271 flg,

24) S. Bd. ll. den Art. Calend er. S. o, 1. c1. l]l. (16 60-18201-,

, 25) Gcfiulxt auf c. 3. s. 20. (1181, xy. (klokmiaäaa 514-523.) u, a.

wird nicht felten ein viel früherer urfprung angenommen.

26) 8W'. xl-lll. am 1. Juli 144l (klareiouju, Coil. 0011s". 'kann

T7111. 1292).



im Occidente feit dem_ 7. Iahrh. gefeiert'7)z Mariä Geburt (fe-nam

natiritatis War-jaa) am *8. September feit dem Ende des 7, Iahrh. im

Oriente. allmeilig im Orcidente eingeführt. Kreuzes - Erhohung

(feature- exallatjouig 8. okuoio) am 14. September. geftiftec im I.

631 durch Heraclius. als er das 616 von *den Per-fern erbeutete heilige

Kreuz (Reichspanier) zurück eroberte. und von Honorius l. im I, 633

, oder 635 auf den Occident übertragen2“)z Michaelis am 29. Sep

tember. 'unter den verfchiedenen dem Erzengel Michael geweihten Feften

dem [88111111 cieeiicuiiooia 8. [blieb-Mijn (Engelfeft) entfprechend. von

Gelafius l. im I. 493 angeordnet und allgemeiner feit der Mainzer

Synode vom I. 813 recipirt29)z das Fefc aller Heiligenam 1.

November. in der Kirche des Orients feit dem 4. Iahirh.. in Rom feit

dem I. 610 gemäß Anordnung Bonifatius l7. am 12. Mai gefeiert.

durch Gregor 1)'. im I, 834 auf den 1, Nov. verlegt; Martini am

10. November. zum Andenken des Bifclyofs Martinus von Tours (+400

oder 402); Mariä Empfängniß (ke8lo111[jm111aoulatue] con

ooptionja) am 8. December. feit der Mitte des 11. Iahrh.. allgemeiner

feit der Confirmation des Eoncils von Bafela") vom Jahre 1439 und

den Verordnungen Papfl: Sixtus l7. von 1476 und 1483.

Während die hier genannten Fefte auf einen beftimmten Tag fallen

(unbewegliehe. kann immobilie). hängen viele von Oflern ab und

find daher beweglime. .Dazu gehören die Quadragefimalfaften (f. den

Art. Faften). .Die Sonntage vorher. die auf-die nach dem Fefte Epi

phaniei benannten folgen und deren es wenigftens einen. hömfiens ferhs

gibtvl). heißen: Quinquageoj-ma (L810 111ibi)"), 8811118081

ma, Zeytuagesima. Die Sonntage der Fafkenzeit felbft find nach

den Anfangsworten der an ihnen gelefenen-Meffen: lorocarjt (.0. '

me (et exauäiom euro) ß7), [L8 11111118 e01- 6 (ao. 601111118 mietet-atio

1111111 tuen-um) Z4), 0cu1i (vc. mei return-1- aä. (1011111111111) 3"), leav

27) S. noch Sono. ltlognntin. a. 813. o. 36, (Lupituiar, [ib. j. o, 158.

- In Teutfchland wird das Fett als f. bvkbakum, Wurzweihe. Würzmefle

begangen. (Augufii a. a. O, Bd. l. S. 115.) *

28), Augufii a. a. O. Bd. [l1. S, 304. 305. Vgl. Vinterim a. a.

Q..Vd. t'. 1. S, 455 flg.

29) Au ufti a. a. Q. Bd. 111. S. 281 flg. Vgl. Vinterim a. a.

O. Bd. 7. . S. 465 flg.

30) Zee-io xxxlx. S. den Schluß bei Gercken. ausführliche Stifts

hiftorie von Brandenburg. 60307( (linie-nett. 111-. 144. [1. 657-659.

31) Abhängig von dem friiheren oder fpateoen Eintritte des Ifierfefte'. alfo

auch der Faftenzeit. F

32) 8o. in baum yrotoetorern, nach Pfalm BALL. 13.

33) Pfalm 710l. 15. Diefer Sonntag heißt auch quacirugaeima prima,

wie die ubrigen funf Faftenfonntage see-onna etc.

34) Pfalm xxe. 6. '

35) Pfqlm U7. 5. Zur Erinnerung des Kreuzes Chrifii auch: bonn

njea acioratiouie 0111-116.
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tnr-e (80. olerilis oder .)ern3nle1n)3"), .jneiicn (so. 111e c10mjne)37),

yalrnarurniiß), Nach Oftern folgen bis Pfingften die Sonntage:

011x181 1110.10 Zenjfl, mit Rückfiwt auf die Neugetauften. die in

weißen Gewanden erfcljienen (elannjnjca in .ninja daher genannt) R9).

miuerioorcljna.(nc. c10nliuioanterb0)40), .lubilnte (80. ])e0

ordnen tel-kee) 41), Geniale (vc. Domino) 42), Rosette. (foceln

jncunciitnti. nnnunointe) 4I), [Ixanäi (sc. c10lnine70celn1nenln)44).

Der Sonntag nach Pfingfien ift der heiligen Dreieinigteit (lenluln

lkinitntls) geweiht. Nach befonderer Gewohnheit wurde dieß Fefi hier

und da gefeiert. Die Kirche zu Nom beging es als befonderesFeft noch

nicht im zwölften Jahrhunderte 45). Erft Johannes xml. (i 1334)

fchrieb es als crllgemelnes Fefi für die ganze Kirche aus 46). Der Donner

ftag darauf ift das Frohnleiehnamsfeft (leMl-n corporis Vbrjati).

angeregt im Jahre 1247. eingeführt durch Urban 17. im Jahre 1264

und erneuert durch Clemens 7. im Jahre 131147). fo wie durch das

Conti( von Trient zur allgemeinen Beobachtung vorgefchriebenW). Ge

mäß Vorfchrift Johanns xxll, vom Jahre 1316 wird damit eine feier

liche Prozeffion verbunden") Die fpatereu Sonntage bis zum Schluffe

des Kirchenjahres find fiimmtlich Sonntage Trinitatis und werden

nur durch Zufügung derHab( unterfcljieden. Dazu kommen noch die ver

fcljiedenen Faft-. Buß- nd Bettage. fo wie die eigenthiimlicljen Fefte

einzelner Länder. Visthümer und jeder Kirche. welche das Feft ihres -

Patronus. ihrer Stiftung u. f. w. begchtW).

36) Iefaias 1417. 1. Mittfafien (clorninion (ie pnnivuc ). Vgl. Ed.

Matti), me. 1 flg. Dominica (ie rosa, da der Papjt an dirfem Tage ver.

ehrten Perfonen eine Rofc von Gold zu weihen pflegt.

37) Pfalm xnnl. 1. '

38) Auch ciominica (Wanna. S. Ev. Matti). o. x741.

39) l. Petri ll. 2.

40) Pfalm nxxxlx,

41) Pfalm 11x71. 1.,

42) Pfaim 1107111. 1.

43) Iefaias xnrlll. 20.

44) Pfalm ARA). 7“.

45) o. 2, Z, 3. x. (ie kel-iin. (2. 9.) nlexnncler 111. n. 1179,: [Deale

.iu lion-enn in non non dabei., qnoei in aliguo tempol-e lluiusniaeli oelebket

nyecialitek feßtiujtatem.

46) Nach dem Berichte Benedicts x17. (pro-per barnhertini: (le festin

» lil). 1. cap. xll. I. 10.)

47) Urban l7. Bullet 'kranoitul-lla in bnllnl-.ll/lngnum 70m. l. Bol. 121.

122, _ 01ern. un. (le reliquiis. (3. 76.) u. 1311. Das Feft wurde aber

nicht Überall gleichzeitig begangen. In Preußen wurde es fpater gefeiert und

erfi im Jahre' 1451 nach Anordnung des Erzbifehofs von Riga auf den Don

nerfiag nach Trinitatis verlegt. (Urkunde (i. 27. April 1451 im geh. Archiv

zu Königsberg. Schieblade l.)ll]l. Nr. 59.)

48) 8.283. xlll. (ie 88. [Knaller-inline aaoramento cap. 5.

49) Befchreibung der prachtvollen Frohnleinjnamsprozeffion. wie felbige auf

Anordnung Herzogs Wilhelms des Frommen vom Jahre 1581 zwei Jahrhun

Zrrte (Big in der Haupt- und Refidenzfiadt Miinchen begangen worden. Mun

en 1 9. 8,

50) Ein Verzeichniß der Fefte des 12. Jahrhunderts gibt c. 1. iii-t. [ll.
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Die firenge 'mit allen diefen Feilen verbundene Feier (f. unten)

wirkte auf das bürgerliche Leben nachtheilig ein und veranlaßte fchon früh

zeitig Klagen und den Wunfcl) einer Reduction. Bereits im Jahre 1332

fprach fich Erzbifchof Simon von Canterbury in diefem Sinne ausi")

und mehr noch .wurde auf dem Conti( zu Cofinih deßhalb verhandelt.

Petrus de Alliaco forderte: lit. prncterqnam (lieber. elorninicis, er

in ninioribus kreativ ab Lcclesin iustitntin. liccrct operari p08t au

clitum oflicium: cum quia in kerstin Zac-pc maß-in multiplicantur

peccata in lnberniz, in clrorein ct nliia laaciriig, quer eiocct otio

cite-st. tum quia (lieg opernbiles 71x aniliciunt paupcribus url 'iin'

nationaler-ia procurnncln-N). Ebenfo Nicolaus (le Elomcngia und Andere-M).

Solche Forderungen mußten öfter erneuert werden. wie in den Befchwerden der

teutfchen Nation zu Nürnberg von 1522. in deren Folge der Cardinal

Laurentius Eampegius 1524 einige Minderung bewirkte. Einzelne Bis

thümer folgten nun mit allmeiligen ReductionenW). ohne daß aber etwas

Uebereinfiimmendes gefäml). Das Eoncil von Trient* überging diefen

Punkt mit Stillfchweigen. und erfi nach wiederholten Mahnungen erfolg

ten größere Reductionen für die ganze katholifche Kirche durch Urban 7111.

im Jahre 1642 55). für einzelne Diöcefen durch Benedict x17. in den

Jahren 1742_17_'45*'*“). und allgemeiner dura) Clemens x17. am 16.

Mai 1772. Nach weiteren Verhandlungen einzelner teutfcher Landes

herren mit dem römifchen Stuhle ging man auch weiter.. So nament

lich in'Oe|'terreich“7). in Preußen-M). in Saunen") u. a. m.

In der evangelifch en Kirche wurden-anfangs. mit Ausnahme

der dem proteftantifäien Principe widerfprechenden Fefte. die meifien bis

her üblichen Tage beibehalten. Die lutherifcheKirän hielt hierbei übri

,K » :t

f: .. i.

(lc con-eur., des 13. Iahrh. c. 5. x. e10 j'ai-ii.. (2. 9.) um die in den ein

elnen Didcefen Teutfmlands bisher iiblichen Fette kennen zu lernen. vgl. man

ie ueberficht der Svnodalfchlufie im [naar zu ljartnnoirn. (loncilia 6er

lnnnino 'kann 9. 10|. 217. sub 'occ- fasta. -

51) 001]. (Yoncjl. cel. l-larelouin 'l'. 7ll. col. 1556. Ueber diefe. fo wie

QfZrLiJihc-re und fpcltere Gravamina f. m. den unten (Note 56) cit. Kopp. S.

1 . “ - ,

x1?) bc roforrnntiono in Enno. Vor-event. c. 3.: in (Lcrronii opera

eeiicl. 1)n kin '1'. ll. p. 911.

53) (lc E] crnongi., (lc norin ccicbritatibno non inrtitncnelis. (Vpcrn

cel. 1.)-eiii p. 143 aq.) *

54) S, z. B. Zz-nocl. lrcrirena. n. 1549. (lc lnoclcrunclin for-iin. (linkt-

[ioirn, Sono. (Berni. 'l*. 71. p. 601.) *

55) Bulle: llnircrru por orbcmr 22. Der. in Zullar. Roman. "l". 7.

1' [. 378.o 56) Icncelict x17., .lc .Fnoclo (lioocexuna [ib. lllll. cap. X7111. nr.

1( rq. Kopp. die katholifche Kirche im neunzehnten Iahrh. S. 327. 328.

57) Helfe rt. die heiligen Handlungen a. a. O. F, 76.

58) Jacobfon. Gefch. der Quellen des preuß. Kirchenreaites 1. 1. S.

42. -- Für Rheinland-Wefiphalen. Fefiordnung vom 7. Mai 1829. Cabi

netsordre vom 5. Juli 1832 (Gefeßfammlung d. I. S. 197). - -

59) Befchluß vom 14. November. publ. 28. December 1830 (Allgem. Kir

cbenzeit. 1831. Nr. 17. Sp. 144.)

'e'
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gens im allgemeinen anfangs mehr feft 'M' als die refer-mietet. denn

Zwingli glaubte ) daß eine vollftändige Feier des Sonntags genüge und

daß einige andere Hauptfefte nur durch einen Frühgottesdienfi begangen

würden") In den einzelnen evangelifcljen -Landeskirchen verfuhr man

hierbei. wenn auch nicht gleichzeitig. nach gleichen Principien. Die bran

*denburger Kirchenordnung von 1540 erkennt noch viele katholifclje Fefte

an. Nachdem Churfürft Joachim Friedria) eine eigene Behörde zur Ver

befferung des Kirchenwefens eingefelzt hatte. erging am 30. Marz 1598

der Schluß. es follten die Mar-tem. Apofiel- und Heiligenfefie vermindert

werden. Diefer Schluß wurde erft 1608 thellweife und dann weiter'

am 13. März 1696 durch Friedrich [ll. vollzogen. Zugleich wurde der

Charfreitag zu einem allgemeinen und großen Fefie erhoben. Weitere

Einfäjrcinkungen erfolgten durch die Verordnung vom 28. Ianuaftl752.

fo daß nach dem Edicte vom 12. März 1754 in beiden evangelifcljen

Landeskirchen nur noch anerkannt blieben: Weihnachten.“ Oftern, -Pfing

"ten zu je drei Wgen. die vierteljtihrigen VußtageF der grüne Donner*

flag. Charfreitag. Himmelfahrt und NeujahrN). unterm-QZ. Januar

1778 fchaffte Friedrich [l. noch die dritten Feiertage. drei Bußtage. den

grünen Donnerftag und Himmelfahrt ab. Das* letztere Fefl fiellfeFrie-d

rich Wilhelm [l. am 4, März 1789 wieder her. -' Seit der* Mitte

des achtzehnten Jahrhunderts gefchah ein Gleiches in anderen teutfcitm

Territorien") Zum Theil ift die Reduction der Fefte refp. Verlegung

derfelben auf die ncicihfifolgenden Sonntage erft in der neueften Zeit er

folgt-) wie in Hannover. Weimar) Kurheffen. Sachfen u. a. m64).

Andererfeits find dagegen auch wiederum in Folge der neueren Zeit

verhciltniffe verfchiedene Fefttage neu angeordnet worden. Jährliche Feier

des Reformationsfeftes) des Andenkens der Schlacht bei Leipzig (18.0ct.).

der Einnahme von Paris (31. März)) der Schlacht beiVelle Alliance

(18. Juni) an dem diefen Tagen nachftfolgenden Sonntageöä). kirchliche

Feier des Geburtstages des Königsöo)) jährliches allgemeines Todtenfefi..

U? '

I? 7“_

60) M. f. von Preußen: Iacobfon. Gefehichte a. a. O. l. ll) S.

25) 26. Vgl. auch augsburg. Confefiion Art. xxl. Zpologin 41er inrocatione

Sant-forum u. a. '

61) S. [Ii-planet. art. x117. Vgl. auch Ealeini inetitut. 1ib._11. o.

8. und spitzt.. 51. 128. 278. u. a.

62) S. die einzelnen Gefeße in [dlziiiur (Zorn. Const. Antonie-erento. Vgl.

auch Preuß. Friedrich der Große Bd. l) S, 340. 341.

63) S. Flügge. Gefcbimte des teutfcljcn Kirchen- und Prrdigtwefins

Bd. 1] (Bremen 1800). S. 285. 286.

64) Hanndverfajrs Gefeß vom 25. Januar 1822 und 15. Nov. 1830. -

Weimanfches Gefeh vom 11. November 1823. -- Kurhrfi. Verordnung vom

17. December 1826. - Kdnigl. fachfifwc Verordnungen vom 13. und 19. Ia

nuar 1831,

65) Kdnigl. preuß. Gefeß vom 24. Sept. 1816. - Mecklenburg-Strrlitrr

Verordn. vom 20 Sept. 1815 und 20. Marz 1839,

66) Ausfchreiben des Confiftorii zu Hai-.nover vom 16. Sept. 1835.
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zunächfi- veranlafit durch das Gedächtniß der ln dem lebten _Freiheitskriege

gefallenenVertheidiger des Vaterlandes"),

“ Aus der bisherigen Darftellung ergeben fich fchon die wichtigfien

Rechtsgrundfäße über die Fefitage in der. concreten- Anwendung; doch

bedürfen diefelben noch einer befonderen Erörterung.

Die Felle find ordentliche (fer-jaa stamme)- wenn fiemaeh_

einer allgemeinen Vorfchrifc jährlich zu befilmmter Zeit wiederkehren, oder

außerordentliche (junior-ion wenn fie durch befondere umficinde

für einen befiimmten Fall veranlaßt werden. Jene find bewegliche

oder unbewegliche. welche lehtere fiets auf denfelben Monatstag des

Jahres fallm (f; oben), Die Fefie find auch einfache _und doppelte

(fe-sta ciuylioja). Die leßteren werden mit größerer Feierlichkeit began

gen und haben verfchiedene Beziehungen. Eigentlich ift das Fefi ein

doppeltesp welches zugleich zwei rellgicifen Erinnerungen geweiht ift, Da;

hin gehören die Tage: Jacobi und Philippi am 1. Mair Petri und

Pauli am 29. Iuni- Simonis und Iudei am 28. October. Man be

dient fich dann der Bezeichnung kostüm änplex auch in dem Falle,

wenn zwei Fefie auf einander folgen- das wichtigere befonders gefeiert

das minder bedeutende aber auf den neichfien Sonntag verlegt wird

(ke-tum traut-mum). In der KirchenlpraGe heißen befonders die

jenigen *Tage feet-z. cloyijcja, bei welchen die üblichen Gefänge des

Hochamtes u. f, w. (Iiefponforienx Antiphonienp Verfe), verdoppelt von

zwei Cantoren wiederholt angefiimmtp abgefungen und wiederholt werden.

Davon unterfiheider man fee-Ita ogmjäupljoia (Halbdoppelfefiex bei

welchen nur theilweife Wiederholungen fiattfinden, Mit Ruckfiwt auf .

diefe liturgifGen Einrichtungen unterfiheidet man auch kegta clnpljoja

prima- und aeouncjae claoajß, feota äuyljoia major-a und minor-aM).

Welche *Fefte in aller diefer Weife begangen werden- befiimmen die in

den einzelnen Diöcefen jährlich ausgegebenen Kirchencalender (eurer-tokio.

oflic-ii)z welche fich auf das allgemeine katholifwe Miffale fließen und

theilweife durch belöndere Normen beftimmt find, Die Fefie find ganze

(ker-joe jntegraezp wenn fie mit einem ordentlichen Vor- und Nachmit

tagsgottesdienfie egangen werden- halbe (kei-joe jnreroiaaex wenn nur

der erfie fiattfindet. Davon unterfcheidet man noch die Kirchendlenfl- _

tage (eiiie: Uiurgjojx an welchen eine Frühpredjgt oder Betfiunde, oft

zur Wiederholung der lehren Predigtp gehalten wird. Kirwlicl) heißt übri

gens jeder Tag- auch der bloße Werk- oder Gefchiftstagr frrja und

zwar der Sonntag korja private, der Montag keria Zecunciu u. f. w.

bis zum Sonnabende als kei-ia aepiima, ueber den Grund diefer Tec

minologie ifi man nicht einig. Nicht unwahrlcizeinlici) hängt diefclbe fehr

67) Nach derpreuß. Cabinetsordre vom 24. April und Verordnung vom

25. Nov. 1816 auf den legten Sonntag des Kirchenjahres gelegt. Im König

reiehe Sachfen ifi diefcs feit 1833 am zweiten Advent begangene Feli durch Mi

niflerialoerordnung vom 28, Oct. 1840 auf denfelbrn Tag verlegt worden.

68) S. Vinterim a. a. O, Vd- 7- S. 297 fig. Andr. Müller

Lerifon des Kirchenrechtes Bd. ll z S. 331- 332.
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mit der jüdifhen Wochenrechnung (*9) zufammen. Die Juden nannten

die ganze Woche rei area... und die einzelnen Tage alle 7(81- 60-8801

-reme u. f. m79). Die-ß konnte bei dem Fefthalten der fiebentägigen

Woche in der Kirche mit berückficlytigt werden und gefchah vielleicht zuerfi:

bei der Feier des Zeitraumes von Offerte bis Pfingfien (f. oben Note 17).

Am Ende des zweiten Iahrh. finden wir den Ausdruck kei-ia in diefem

Sinne bei den Fefien anerkannt") _ Eine vorzugsweife wichtige Ein.

theilung der Fefie ifi noch die in terra e110 ri et kori oder fei-ine

11101-0 eaalegjazrjoao und yoblicxue, welche zur Erörterung des

hierbei wirkfameir -liturgifchen Rechtes veranlaßt. . - ,

Das Recht. Befiimniungen über die Fefitage zu erlaffin. gehört

zur Kirchengewalt und wird von den Kirchenobern geübt. Im allgemei

nen hängt dieß daher in der katholifrlnn Kirche von-den Diöcefanbifwö

fen ab. infofern ein Feft fich auf das Bisthum felbft bezieht. vom Pabfie.

infofern daffelbe die ganze Kirche berührt72). _In der evangelifGen Kirche

gebührt diefes Recht den Landesherren, Den Kirchenobern fieht aber die

Verfügung nur in ihrer Sphäre zu. Die von ihnen oorgefchriebenen Fette

betreffen (daher-auch nur die kirchliche. die liturgifrhe Seite. Soll ein

Feft zugleich bürgerliche Wirkung haben. d. h. (Erin public-a fein. fo

daß die öffentliche Ruhe u. f. w. (f. unten) beobachtet wird. fo ifi der

befondere _Confenel des Staates dazu erforderlich. Dieß* ift früher fiets

anerkannngewefen. wie die weltliche Gefehgebung feit dem vierten Jahr

hunderte beweift. Bei dem umfaffenderen Eingreifen des römifclfen Scuh.

les in die bürgerlichen Verhältniffe verfügten die Päbfie aber auch felbft

ftändig über die öffentliche Seite der Fefte 73). bis feit der Mitte des

vorigen Jahrhunderts die älteren. aus der Natur der Stellung des Stan.

-tes zur Kirche folgenden Grundfähe wieder zur Anwendung gekommen

und in der Gefehgebung anerkannt find74). Ein blos kirchliche? Feft

wird daher nur jo adoro xgefeiert. Diefen Charakter haben namentlich

theilweife die in_ fpäterer Zeit -aufgehobenen Fefte (f. oben). Ift. die

;- V117-

69) S. den Art. Ealender Bd. ll. S. 528. Dazu vgl. man Grimm.

teutfche Rechtsalterthümer S. 818. 819. hai-eck, agiert-gitarren) L". ll. z).

933 sq. 941. 942. _

70) S. lll. Mofis o. xxlll. V. 15. 7. Mofis c. ier-l. V. 9. Ev.

Matti). o. xxx-nl. V. 1. Apofielgefcb. 2.xx. V, 7, “

71) Vgl. den Art. Fafien. Note 22. 23.

72) o. 1. 61813111. e12 con-act. (Granit. .Ritz-wow c. 8.) festiuitateo,

uns Zinguii epiacolji in auju epjseopatibu. cum popnla collauäur-eriirt. c, 3.

x. (1.3 jaiuniia, (3. 46.) (k-lonocjurl lll. a. 121.6.) o. 5. x. (io 1'121'113. (2.

9.) (Ei-error. 1x.) E0116. 71X1()- 8288. 71x17, cal), 12, (le regxrilarib. [AEZ

etiarn feZti, quote in ciiaezcexi aua gerne-entleert 16ern epiacopuo prueceperit, ab

exemptiß cnnniduu7 81.111111 regular-ihrer, rar-uentur. Vgl. noch Kopp a. a.

O. S. 333 flg, '

73) M, f. z. B. a. 3, 5. x. (18 kel-iin (2. 9,) u. a, m_

74) S. (I, (e. 1361111181', principjn jurja cim. s. 286. Eichhorn.

Kirchenrecht Bd. 11. S. 258. Vgl preuß. allg. Landrecht Th. ll. Tic. x1.

s. 35. Cabinctsordre vom 24. Mai 1829 (o. Kaniph. Annalen Bd. xu!,

H. 11. S. 292). - Helfer! a. a. O. F. 76. 77. ,
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Aufhebung nicht in Uebereinfiimmung zwifchen Staat und Kirche erfolgt.

fondern nur vom Staate ausgegangen. fo würde zwar die Gewiffensfrei

heit geachtet und Niemand zur Arbeit in Perfon u. f. w. an folchen

Tagen gendthigt werden dürfen. jeder. der aber fonft zu Leiftungen ver

pflichtet ift. würde." wenn er fich denfelben nicht unterziehen will. die

daraus hervorgehenden Nachtheile tragen müffen (f. -die Note 74 cit.'

Stellen)7*). Andererfeits kann anderen Eonfeffionsvertoandten die Mit' '

feier eines von ihren Kirchenoberen nicht anerkannten Feftes nicht aufer

legt werden") Dagegen dürfen an Orten gemifchten Bekenntnijfes von

der nicht mitfeiernden Eonfeffion nicht fiörende oder Anftoß erregende Ar

beiten öffentlich vorgenommen werden") ' .

Befondere Vorfchriften beftehen wegen der Art und Weife. lvieFefte

gefeiert werden follen. Anfangs fühlte man. fich in der Kirche deßhalb

eingebunden 73). Bereits im zweiten Jahrhunderte fing man aber an.

ftrengere Grundfähe aufzuftellen. und Tertullian erklärte das Arbeiten am

Sonntage für fündlich79). Seit der Reception des Ehrifienthums durch

Eonftantin wurden auch gefeßliche Vorfchriften erlaffenW). Arbeiten wur

den unterfagr und nur Werke der Liebe follten vollzogen werden. wie Eman

cipationen und Manumiffionen. Werke der Wohlthätigkeit u. f. w, Da
her wuürden Gefangene an Fefttagen ins Freie.- geführt und befchenktN).

und am Ofterfefte erging eine allgemeine inäuigeotia oritniuum, mit

Ausnahme der gröbfien FeilleN). Der -öffentlime Verkehr. insbefondere

der Handel. war verboten o3). Nur in Fällen der Nothwendigkeit wur

den Arbeiten erlaubt. befonders rückfichtlici) der Ernte. um das günftige

Wetter zu benutzen u. f. m84). Diefe und andere Befiimmungen find

ieitdem fiets beibehalten und im Einzelnen weiter ausgeführt worden.

Vor allem wurden gerichtliche Verhandlungen unterfagtihi). Schuldner

75) Die Rückficht auf die durch dcn Religions- und wefiphalifchen Frieden

hergebrachten Rechte ift natürlich dabei nicht außer Acht zu lafien.

76) So verordnete das ofipreuß. Etatsneinifterium an' den Magifirat zu

Rdffel ci. c1. Königsberg 2. Juni 1794 (Gedicke. Annalen des Kirchenwefens

in Preußen Bd. l [Berlin 1796. 8.]. H. l . S. 78. 79). daß Eoangelifme

nicht gendthigt werden follten. am katholifmen Gottesdienfie Theil zu nehmen

und dabei zu affifiiren.

77) J. [l. Böhmer, ina seal. krat. [ib. ll. rie. 1x, F. 9 nq. Frey.

kritifcher Eommentar über das Kirchenrecht Th. l7. Abth. l. S. 20.

78)* S. oben Note e. 6, Vgl. Rdm. c. x17. V. 5. Galater o. in.

V. 9. Coloffer e. 11. V. 16.

i'

79) ])e oratjane c. 23. _ . '

80) [Funshirts, "irn Eonntnntini iii.. l7. o. 23. 28. c. 1. o. 'kin

.ie fetii.. (2. 8.) ann. 321. (a. 2. (7. F. e00. [3. 12.))

81) c. 7. 0. 'kin (La cuatoüja near-um. (9. 3.)

82) c. 3. 4. 6. 8. 0. 'kin (ie jnäuigonrii. criuijnuto. (9. 38.) c. 3. E.

F. (Le epiäcopalj nuüiencja. (1. 4.) .

83) c. 1. x. 11.' t.. (2. 9.) (Cane. Wozu-tt.. a. 813.)

84) a. 3. 5. x. b. t.. (2. 9.)

85) Glück. ausführliche Erläuterung der Pandekten Bd. [ll. Ö. .261

264. Martin. Lehrbuch des bürgerl. Prozeffes f), 119. not. p. q. Linde.

Lehrbuch des teutfrhen gemeinen Civilprozefies 9. 174.

l7. 18
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follten nicht gemahntoa). Elbe nicht gefchworen werden. außer pro yuv.

761 aliqna uecessjiate 87), kein Ger-jan. namentlich kein Eriminalgeriwt

gehalten werdengo). Niemand follte auf einen Fefttag .vor Gericht gela

den werden. und wenn dieß gefchehen war. wurde der folgende Tag dar

unter verfiandensii). Von felbft ergeben fich indeffen auch hier gewiffe

Ausnahmen. welche fchon die kirihliwe. dann aber auch die weltliche Le

glslation fiatuiren; infofern nämlich das öffentliche Wohl in Betracht

kommt. Gefahr im Verzuge ifi oder fonft die Umfiände eine gerichtliche

Verhandlung dringend erheifchen. kann diefelbe zu jeder Zeit vollzogen

werdenqo). Damit fiimmt aua) jelzt das gemeine und particulare Recht

überein"). In Beziehung auf die Reclnspflege find übrigens von den

Fefim als ferjuo (Lie-inan noch j'ai-ine humanen?, air-ile.: zu unterfcheiden.

Außer den (lies neten-ni, an denen die Gerichtsformeln nicht gefpromen

werden durften 92). galten den Römern als folche ierjne 883117116 und

uutumnaieo wegen der Ernte und Weinlefe. fo wie lokal eigenthümliwe

Ferien. Der wefentliche Unterfchied zwifchen diefen und den keriae (iii-i

nao befteht darin. daß von Seiten der Parteien auf den Vortheil der

felben verzichtet *werden darf. Ieht entfcheiden auch hierüber particulare

BefiimmungenW).

Wegen der Feier der Fefttage hat auch das Eoncil von Trient einige

befondere Vorfchriften erlaffen. Es fordert überhaupt äiernm kesiornm

(Ieeoia et relixinsa oelebrgtio 94), Die Geiftliwen werden zu dem

Behufe aufgefordert. die Gemeinden zu ermahnen: nt freqnenter arl

*runs par-turning, Zoltan] ciiebno cioininic-_is ee rnaioribns fertig, acce

äontM). In den einzelnen Diöcefen find mitBeziehung darauf nähere

Vorfchriften ergangen und in den Leindesgefelzen gleichfalls beftätigt.

Die evangelifche Kirche betrachtet die Fefte als eine menfchliche

Einrichtung. der guten Zucht wegen. und erklärt diefelben nicht für ge

86) o. 1. 3. 8. E. '[11, i1- ouecutoribu.. (8. 8.)

87) c, 1. x. i.. c. (2. 9,)

88) c. 4. 5. 7. E. 'l'i1. (i6 quaosiionjbno. (9. 35.) oerb. Zocken.“ bist.

oral. Lib. 7. s. 21. 8.)-union. [ib. 71i. o. 19. -» l.. 12. l). (ie pnbiicia

juciicijs, (48. 1.) o. 6. 10. E. rie ier-iin. (3. 12.) Cane-n x7. qu. l7.

89) o. 2. 3. (i. rie luciuoja. (1. 9.) o. 6. x. rio (i010 ot contunincia.

2. 14.)

( 90) o. 8. 10. E. (ie for-iin. (3. 12.) o. uit. x. E011. (2. 9.)*8Fnoci.

Constant. n. 1567. tit. x71". 0.11. (L-lnrtuiieim, Cons. (Lei-ni. 'l'. 71].

10]. 58]..) 87x105. Constant.. a. 1609, k. 17, tit. l. (soil. '11 711l. fol.

928 sg.)

91) Glück a. a. O. d. 264. .Seifert a. a. Q. h. 74. lieber die Ge

fcße in Bayern f. m. den oben Note 1 eit. Irmifcher Th. ll. Hft. l.

92) Vgl. den Art. EalenderBd. ll. S. 525. 526. Tbibaut. Pan

dektrn s. 112 und befonders Swulze. die Volksoerfalnmlungen dcr Römer

(Gotha 1815). 8. S. 20i) fig.

93) M. f. z. B. allg. preuß. Gen-Orbit. Th. ill. Tic. l. F. 52-54.

Anhang zur Gen-Ordn. K. 62. 444.

94) Zerg. xx?, (16 (liebe-s kerstin.

95) 8088. xxll. ciner-einen .ia obsereunciis in ooiebracione miss...

o

K
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eignet. befondere Gnade zu verbienen")z doch wurde bald nach der Re

formation oft diefem Principe zuwider gehandelt. und die Obfervation der

Fefitage mit großer Strenge gehandhabt. Später ifi man jedoch davon

zurückgekommen und hat mehr das richtige Maß getroffen. wie die Par

ticularcemte näher ergeben. Rütkfimtlici) des Verbotes lauter und öffent

licher Arbeiten. weltlicher Handthierung. des Handels. der Gerichtspflege.

übertriebener Lufibarkeiten u. f. w. werden ähnliche Grundfciße wie in

der katholifchen Kirche befolgc97).' *

Als eine wohltheitige Einrichtung» der neueren Zeit erfcheinen die

Sonntagsfchulen. in der Mitte des vorigen Jahrhunderts zuerft im

Württembergifwen angeordnet. 1754 in Baden eingerichtet. dann in

England 1781 und fpäter weiter auf dem Fefilande verbreitet. .

Die Fefttage beginnen eigentlich mit der Vesper des vorhergehende

Tages ka). wie die Juden auch bürgerlich die Zeit berechneten99). Seit

dem zwölften Jahrhunderte befolgte man aber die aftronomifme Berech

nung bon Mitternacht zu Mitternacht. deren fich fchon die Römer bedien

ten 100). Von der alten Computationsweife haben fich aber noch manche

Folgen erhalten. wie der Anfang der Faftenlol). das Einläuten der

Fefttage. die Feier der Vigilien u. f. w. H, F. Iacobfon.

Fiction und Präfumtion find zwei wefetrtlich von einander .

viirfchiedene Begriffe. Es i| aber zweckmäßig. beide in einem Artikek zu

betrachten. um den zwifcizen ihnen fiattfindenden Unterfchied defto deut

licher hervortreten zu laffen. Denn zu einer Verwechfelung der Fiction

mit der Prcifunition könnte man dadurch verleitet werden. daß beide Aus- *

drücke ihrer fprachlichen Bedeutung nach Gleiches oder wenigfiens Ver

wandtes zu bezeichnen fcheinen. Das Wefen der Fiction befteht darin.

96). Außer den oben Note 58. 62 cit. Stellen vgl. man noch: Augsb. Con

feffion Art. 111171. 11117111. Apologie der Confeffion Art. l". 711l. (Con.

cordienformel Art. A. _

97) S. die oben Note 62 fig, cit. Gefeße. Dazu vgl, man das preuß,

Religionsedict vom 9. Juli 1788. S. 12. Verordn. vom 31. Auguft 1810.

8. Sept. 1832. ganz befonders Cabinetsordre vom 7. Februar 1837 (Ge-feh

famml. d. I. S. 19). Refcript vom 28. April d. I.. worauf fich befondere

Feftordnungen in den einzelnen Provinzen des Staates (in den Regierungsamts

lättern) fließen.

98) Q 'extrem nei Kaspar-am. Tone. laaoäjo. (o. 347-381.?) o. 29. '

o. 15. Capitol, squisgran. n. 789. Vgl. Capie. Lib, l. c. 15., c. 19. Capie.

ktancoforci. ann. 794. u. a. o. 1. x. rio keriia. (2. 9.)

99) S. iWMofis. o. xxnl. V. 82. Daher wird in der Schbvfungs

gefchichte. der Abend vor dem Morgen genannt. Im Mittelalter war diefe Ge

wohnheit noch iiberhaupt bei den Orientalen. (S. v. Hammer in den Wre

ner Iahrbiichern der Lit. Bd. 1.7i. S. 206. 207. Anni.) _ _

100) l.. 8. l). (Le fer-iin. (2. 12.) Vgl. Cellius Woofer Kiku-ae ]1b.ll1'.

c. 2. -a c. 24. x. (le officio juciicis (krieg. (1. 29.) (lnnoconc. [ll. n.

1203,) Doch gab es iiberhaupt Abweichungen nach der Gewohnheit d. 2. pr.

x. cie for-iin. (2. 9.) 7 * ' t_

. 101) S. den Art. Fairen . Note 37 flg. S. Falci. fGleZwrg-holfiem.

Privatrecht Bd. 111. Th. 2. S. 701. _

' 18**
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daß nach gefeßlicher Vorfchrift unter gewiffen umfiänden eine Thatfaciye)

die in Wirklichkeit nicht eingetreten war) für eingetreten angenommen

werden foll) damit auf den Fall) in welchem die Fiction fiatrfindet) die

jenigen rechtlichen Folgen in Anwendung kommen) welche /die Gefehe

urfprünglicl) und eigentlich nur in dem Falle eintreten laffen) da das fin

girte Ereigniß wirklich fiattgefunden hatte, Die Präfumtion dagegen ifi

die gefehliche Annahme) daß eine Thatfame) welche nach den gewöhn

.lichen Regeln der Beweisfiihrung nicht fiir vollkommen bewiefen) fondern

nur für wahrfmeinlicl) gehalten' werden kann) bewiefen fei) fo daß der

jenige. der fich auf diefe Thatfache beruft) des weiteren Beweifes derfel

ben uberhoben ifi. Der unterfchied zwifchen Fiction und Präfumtion

befieht alfo darin. daß bei der erfteren eine Thatfanze) von weläoer man

weiß) daß fie in Wirklichkeit nicht eingetreten ifi) für eingetreten erachtet

wird) bei der letzteren dagegen eine Thatfache) welche zwar ni>)t vollkom

men bewiefen) aber doch wahrfmeinlicl) ifi) für bewiefen gehalten wird l).

1) Die Fiction (iiotio juris) hat nachdem Bisherigen keine andere

Bedeutung) als einen beftimmten Fallanzugeben) in welchem eine be

fiimmte rechtliche Regel in Anwendung kommen foll. -Der unterfrhied

zwifchen einer gefehlicloen Fiction und einer anderen gefeßliclyen Vorfchrift

befieht daher nur in der Form) welche fich bei der Fiction immer darauf

wird zuruckfuhren laffen) daß es in dem Falle. in welchem diefelbe fi; -

finden foll) ebenfo gehalten werden folie) als in dem Falle. da fich

fingirte Ereigniß wirklich zugetragen hatte. Das römifche Recht bedient

fich fehr häufig der Form der Fiction) um vorhandene rechtliche Grund

fähe auf neue Fälle auszudehnen. Namentlich gefchah das im älteren

Rechte durch die tiatirjae erotic-nes, bei welchen fingirt wurde. der Klä

ger befinde fich in dem Falle) für wel>7en eine Klage) die alsdann. im

Gegenfage zur fiotitia erotic), elireotn oder 'ulxnrjtractjo genannt wurde)

urfprunglich gegeben lvarL). So fianden z. B. die zu einer Erbfchaft

gehörigen Klagen eigentlich als cjireotae action-es nur demjenigen zu)

welcher wirklich ker-es warz aber als fictitjne oder utilee aotiouee wurden

fie auch dem bouorum para-error und dem Fideicommiffar gegeben) in

dem diefelben durch Fiction als Erben angefehen wurden i7). Hinfiwtlicl)

der Wirkung war die fictjlja aoejo der (Licence eotio ganz gleich) und es

war nur das der römifäzen Rechtsbildung eigenthümliwe -Fefihalten an

hergebrachten Formeln) tveßhalb man fich diefer Form bediente) um dem

 

1

1) Vgl. Mühlenbruch) Lehrbuch des Pandektenrechtes F. 83 und ß. 146.

Gluck) Erläuterung der Pandekten Bd. 1 ) S. 271 flg.

2) V l. Savigno) Snfrrm des heutigen rdmifchen Rechtes Bd. 5) S.215.

3) l) [dien, xxx-n). J. 12. , fpricktt von iioritjne aetioneo bei der h0

norum yoaaerrajo, während Quinn, ll. 8. 253. , bei dem Fideicommiß von

utjleu uotjoneo redet. Wenn fehon hieraus die gleiche Bedeutung von utilir und

licritja octjo hcrrorzugehen fiheint) fo wird diefes außer .Zweifel gefeßt durch

Eqjq' "'- 8- 34., wo die auf Fiction beruhenbenKlagen den clirectae actio

no' entgegengefeet werden) 'und durch Cajus 17. s. 38., wo eine auf Fiction

befuhende .Klage geradezu utiii. aorio genannt wird. Vgl, Savigny a. a.

O. S. 71 und 72.
'
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Fideicommifiar und dem boom-um yours-or die Klagen des bei-es zu

geben4). Schon im Jufiinianifchen Rechte ift von den fietifjae natio

ues keine Rede mehr. da der frühere oreio iuciioiorom, nach welchem

die Entfcheidung eines Prozeffes einem juciex durch eine l-'ormula über

wiefen wurde. in welcher die Fiction ausgedrückt fein mußte. feit Dio

cletians Zeiten verfchwunden war L'), Dagegen ift im Juftinianifcljen

Rechte natürlich der Sache nach geblieben. was durch jene fiotjtiae notic

nee erreicht werden follte. daß nämlich ein früher befchränkteres Rechts.

inftitut auch auf andere Fälle erweitert wurde. Wie diefe Erweiterungen

aus Ruckficljt auf das praktifclje Bedürfniß. utilities, getroffen waren.

fo wurden die auf eine folche Fiction gegründeten Klagen auch utjle

aotiooes genannt. unter welcher Benennung fie im Juftinianifcljen Rechte

noch vorkommenP. wobei es indeffen kaum einer Bemerkung bedarf. daß

zwifchen den ciirectae und den mila. aotiooea kein materieller Unterfchied

ftattfindet. -- Außerdem kommen im römifchen Rechte noch fehr viele

andere Fictionen vor. um die rechtlichen Grundfähe. welche urfpriinglich

für einen anderen Fall gelten. auch auf den Fall zu erfirecken. fiir wel

chen die Fiction eintreten foll. So ift es z, B. eine rechtliche Fiction.

daß der Erbe mit dem Erblaffer für eine Perfon angefehen wird. um

den rechtlichen Grundfah. daß jeder für feine Handlungen einftehen mirffe.

auch auf den Erben hinfichtliä) der Handlungen des Erblaffers zu irber- z

tragen; ebenfo ift es eine Fiction. daß die noch nicht angetretene Erb

fchaft (bereäitae jut-eos) die Perfon des Verftorbenen vorfiellt und für

das noch fortdauernde Eigenthum deffelben genommen wird. damit die

Erbfchaft nicht herrenlos fei und der Vortheile verlufiig werde. die ihr

unter Voeausfelzung jenerFiction zufallen können. Andere Beifpiele von

Fictionen find der fingirte Befiß. der fowohl bei demjenigen angenommen

wird. der fich muthwillig auf eine Klage einläßt. als ob er Befilzer

wäre. während er es nicht war. als auch bei demjenigen. der tvirk

lich Befißer war. aber fich des Befihes argliftig entäußert hatte.

um die Anfprücije des Klägers zu vereiteln. oder die fingirte Litis

contefiation. welche als Strafe des ungehorfams angenommen wird.

wenn fich der Beklagte nicht zu gehoriger Zeit auf die Klage eingelaffen

hatte. Jn allen diefen Fällen läßt fich die Fiction auf die Vorfchrift

zuruckführen. daß in dem Falle. da ein Ereigniß fingirt wird. _diefelben

rechtlichen Folgen eintreten follen. welche eintreten müßten. wenn fich das

fingirte Ereigniß wirklich zugetragen hätte. was man auch durch die Rechts

regel: fjaljo jcjem olive-atm* jo cam Noto, quali fer-ifm; jo (kann 721-0

auszudrucken pflegt. Daraus ergibt fich auch. daß die Fiction keine wei

teren Eigenthiimlimkeiten hat. fondern nichts anderes ift als eine Weife.

in welajer eine gefehliche Beftimmung getroffen wird.

4) Andere Veifpiele von Klagen. welche auf Fiction beruhen. finden fich

bei Cetin., 17, Z. 34-38. .

5) Vgl. Savigny a. a. O. s. 213. S. 63 und 64. In welcher Wetfe

die 3Fiction in der formula ausgedruckt wurde. f. bei Gaius, 17. I. 36

u. 7.

6) Savignv a. a. O. S. 73.
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2) Wahrend die Fiction eine gefehlime Befiimmung ift. hat die

Präfumtion die Bedeutung eines Beweifes. Das Eigenthumlime diefes

Beweifes befteht darin. daß die Thatfamen. für wel>)e eine Präfumtion

fpricht. für bewiefen angenommen werden. ohne daß fie in der That voll

ftcindig bewiefen find. Es ifi klar. daß es nur Sache eines Gefehes fein.

kann. folche Präfumtionen aufzufiellen. da mit denfelben Ausnahmen von

den gewöhnlichen Regeln der Beweisfuhrung gemacht werden 7). Die

Präfumtionen. welche einen wirklichen Beweis herftellen follen. muffen

daher yraeeuinijoues juris fein. d. h. in einem Gefeße als folche aner

kannt fein. Der teutfche Ausdruck Vermuthung oder auch Rechtsvermu

thung fur diefe beweifenden Priifumtionen ift infofern nicht ganz paffend.

als man im gewöhnlimen Sprachgebrauche die Vermuthung von der Ge

wißheit unterfcheidet. während die Prafumtionen doch gerade die Bedeu

tung haben. rechtliche Gewißheit zu gewiihrena). Es ift aber für viele

Fälle und Verhältniffe nothwendig oder zweckmäßig. daß die Gefehe folche

Präfumtionen aufftellen. welche die Stelle eines wirklichen Beweifes ver

treten. Namentlicl) gibt es viele Ereigniffe oder Thatfamen. deren Natur

es mit fich bringt. daß kein nach den gewohnlichen Regeln der Beweis

fuhrung vollficindiger Beweis von ihnen geführt werden kann. während

doch die wichtigfien rechtlichen Folgen davon abhängen. daß das Dafein

diefer Thatfaelnn mit rechtlicher Gewißheit feftfiehe. Für folche Fälle

find die Prafumtionen nothwendig. vermbge deren eine Thatfame als

bewiefen angenommen ivird. ohne daß fur den Eintritt derfelben mehr

als bloße Wahrfckyeinlimkeit vorhanden ift. Man pflegt zwei Arten von

ykaesloviioues juris oder Rechtsvermuthungen zu unterfcheiden. a) Die

von den Neueren fogenannten 111-383111111101188 juris ot e16 jut-e, welche

eine fo unumftößlime rechtliche Gewißheitbegründen. daß nicht einmal ein

Gegenbeweis gegen diefelben zugelaffen wird. Eine folche Präfumtion ift

es z. B.. daß ein Kind. welches nach vollendetem zehnten Monate nach

Beendigung der Ehe geboren wird. nicht mehr für ein eheliches gehalten

wird. Denn an und für fich ift es nur hdchft wahrfmeinlich. keines

wegs aber gewiß. daß ein folches Kind nicht mehr in der Ehe erzeugt

fein könne9). Ein Beweis gegen diefe Präfumtion ift aber nicht wohl

möglich. da er darauf gerichtet fein mußte. daß die Mutter nach Been

digung der Ehe nicht noch mit Anderen zu thun gehabt habe, Aber

umgekehrt läßt fich anche nicht beweifen. fondern blos auf den Grund

medicinifcher Erfahrung vermuthen. daß ein nach Ablauf diefer Zeitfrift

geborenes Kind kein eheliches fein follte. Darum bleibt nimts übrig.

als diefer Vecmuthung die Eigenfchaft unumfiößlimer rechtlicher Gewiß

heit beizulegen. Ein anderes Beifpiel einer folchen Präfumtion bietet die

excepti() 11011 numekntaa yecuojao, indem derjenige. der in einer

Schuldverfchreibung bekennt. Geld von einem Anderen geliehen erhalten zu

7) Mühlenbruch. ß. 146. Note 14.

8)M11h_lenbruch a. a. O. Note 13.

9) Vgl. zedoch iiber die abweichende Meinung Anderer Mühlenbruch a.

a, O. K. 205. Note 6.



* / Fiction und Prafumtion. 279

haben. mit diefer Einrede gar nicht mehr gehört wird. wenn er feit

Ausftellung der Verfchreibung zwei Jahre hatte verftreichen laffen. Es

wird alfo alsdann fchlechterdings und unter Ausfchließung des Gegenbe

weifes von ihm angenommen. daß er das Darlehn erhalten habe. unge

achtet es. wenn auch nicht wahrfcljeinliä). doch nicht geradezu unmöglich

ift. daß er es nicht erhalten habe. Der Grund diefer Präfumtion liegt

zwar nicht darin. daß es unmöglich wäre. den Nichtempfirng des Dar

. lehns zu beweifenz aber es ift nicht wohl anzunehmen. daß Jemand. der

nicht wirklich das Darlehn erhalten. die betreffende Schuldverfcijreibung

fo lange in den Händen des Anderen laffen werde. fo daß. da zu befürchten

fieht. der Beweis des Nichtempfanges werde blos aus Ehikane oder be

trügerifcijer Abficljt unternommen. diefer Beweis zweckmäßig geradezu ab

gefchnitten wird. b) Die von den Neueren fchlecljthin fo genannten prae

wmtioooa juris oder gemeinen Rechtsvermuthungen. welche zwar einen

vollen Beweis ausmachen. aber denBeweis des Gegentheiles nicht aus

fcljließen. Solcher Präfumtionen gibt es in unferen Rechten eine große

Anzahl. Darunter gehört z. B. die Regel: peter eat, quem nuniine

clemonstrunf, nach welcher eheliche Geburt vermuthet wird. wenn das

Kind weder vor Anfang des fiebenten Monates nach eingegangener. noch

nach dem Ende des zehnten Monates nach beendigter Ehe zur Welt ge

kommen iftz ferner die Prcifumtionen uber die Priorität des Todes. nach

welchen bei vorhandener Ungewißheit. wer von mehreren Perfonen zuerft

verjtorben fei. im Zweifel angenommen wird. daß der unmundige vor

dem Mundigen. und der Afcendent vor dem mündigen Defcendenten ver

florben feiz fo wie die Vwmuthung. daß ein Verfchollener nach zuru>

gelegtem 70. Jahre fich nicht mehr am Leben befinde. Für alle diefe

Priifumtionen gilt die Regel: yrnesntnlio aeciit eerilati, fo daß fie nur

im Zweifel. d. h. fo lange das Gegentheil nicht nachgewiefen werden

kann. Giltigkeit haben. Alle Präfumtionen der einen oder der anderen

Art gewähren aber immer blos eine formale Wahrheit. indem ihr Wefen

gerade darin befteht. daß eine Thatfache. die an .und für au. blos tvahr

fcheinliä) tft. in Folge gefelzlicher Befiimmung fur gewiß genommen wer

den foll. Daher verfleht fich von felbft. daß im Gebiete des Criminal

rechtes. wo es immer nur auf materiale Wahrheit ankommen kann. gar

keine Prafumtionen fiattfinden können. wie denn auch die Lehre früherer

Eriminaliften. daß Zurechnungsfahigkeit und böfe Abficht prcifulnirt wer

den müßten. gegenwärtig wohl von Niemandem mehr vertheidigt wird l0).

Mit den Rechtsvermuihungen *find aber die von den Neueren fogenannten

yraesurntioneu_ llmnjnju oder einfachen Vermuthungen nicht zu verwech

feln. unter denfelben verfteht man aus anderen Thatfachen fich erge

dende Schlußfolgerungen. welche. fchon nach den Gefehen der Logik. den

Richter nöthigen. eine Theitfaclje bis zum Beweife des Gegentheiles fur

 

10) Dagegen ijt es nicht Prafumtion. fondern wirklicher Beweis der 3u

rechnungsfahigkeit oder der bblen Abficljt. wenn fich aus der ganzen Sachlage

unzweifelhaft ergibt. daß diefelben vorhanden gewefen [eien. Vgl. Abegg.

Lehrbuch der Strafrechtswijfenfwaft (S. 81 und 88.
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bewiefen anzunehmen. Sol>)e Vermuthungen oder Schlußfolgerungen

find keine ytaeenmtioooo juris, weil fie auf den Gefeßen der Logik

beruhen und eben deßwegen keiner gefeiziichen Anerkennung bedürfen ll).

Die Wirkung derfelben ift aber die nämliche, als bei den yraeßuldtiouea

iurie: daß fie denjenigen. der fie für fich hat) von der Beweisiafi be

freien. Naä) den (Hefe-hen der Logik fireitet z." B. eine foiche Vermu

thung für jede negative Behauptung. indem das Nichtdafein einer That

fache ) deren Dafein fich nicht von felbft verfteht) fo lange eingenommen

iverden muß f bis das Dafein derfelben erwiefen ift. Auf diefer Prä

fuintion beruht die bekannte Regel: (fuiaque ykaeaumitur bonus, ciooeo

yrobetur oootrorium, fo wie auch der Grundfaß. daß bei Jedermann

die Vermuthung für Freiheit feiner Perfon oder für Freiheit und Unab

hängigkeit feines Eigenthuins fireite. Auch nennt man es yraeourotio

bominie, wenn fich aus den vorhandenen umftcinden eine Vermuthung

für die WahrfGeinliGkeit einer Thatfackye ergibt) fo daß der zu führende

Beweis derfelben dadureh größere unterfiuhung erhält l2). Laden_

klaeleomrnlcoqm 1) heißt in der Kunftfprathe der römifehen

Iurifien eine letztwiilige Zuwendung, weiche nicht in den befehlenden

Worten des Erbiaffers) in der Strenge der juriftifehen Form ihren Grund

hat) fondern einzig in dem burn) Bittworte ausgedrii>ten Willen des

Errichtenden 2). Die erfie Spur diefer Vermeichtnißform findet fich in

den Schriften des Cicero I). wo fie als Mitte( vorkommt) um denen

etwas zu hinterlaffen) welche weder auf dem Wege der Erbfchaft noch auf

dem des Legates bedacht werden können. Nach dem Zeugniffe des Cajus 4)

11) Vgl. auch Mfihlenbrueh) S. 146. Note 14. Es ift unrichtig. wenn

Gluck a. a. O. folehe auf einem rein logifrhen Sehluffe beruhenden Schlußfol

gerungen mit unter die Rechtsvermuthungen rechnet. Zwar mögen viele diefer

Schlußfolgerungen auch in den Gefehtn anerkannt fcinz allein auch wenn fie es

nicht waren. wurde ihre Bedeutung die nämliche fein 7 da ein logifcher Schluß

zu feiner Giltigkeit keiner gefetzlictien Anerkennung bedarf.

12) Nur in diefem Sinne verliebt Glück a, a. O. die fogenannten ptae

aumtiones [io-ninja, denen er daher auch nur die Bedeutung beilegt) zu bewir

Yen) daß zuweilen auf den Erfüilungseid oder den Reinigungseid erkannt werden

onne.

1) Literatur: E, Ebifklet, (ie iure jieiejeoniniixzaokum [ib. l7.

Huge). 1584. und in 0ttoni3 'der' iukjo com, 7. p. 769 ezq. E. L. Wefl

phal. hermencutifcb-fhfleniatifebe Darftellung der Rechte von Vermächtnifieu

und Fideicominiffen Th. 2. Leipzig 1791. bionz-eiue 'an (ia Ann,

perzae, ciiäputatio iuriciica inaug. nei [oe-urn jut-je lXo-nuni qui eat, eis title-1

cornniießiä 8in6 (ie ficieioommicaorum liomonoruin victoria lxngu. Zac. 1822.

8, Roßhirt) die Lehre von den Vermächtniffen nach rinnifcheni Rechte (Hei

delberg 1835)) 2 Theile. Vorzüglich gut iii Marezoll zu der Lehre von den

Verm ehtnijfen in feiner und v. Linde's Zeitfchrift für Civilrecizt und Prozeß

Bd. 9, S. 61-134 und S. 247-310.

2) Ulpiani fragen. xx?, F, 1, Vgl. Cain., inet. ll. Z. 247.

248, Üiieopb, part-pvr. inet, ll. 23. Z. 1. Sci. Reim toni. l. p. 489.

Z) bo tinibu. bon. et malokum ll. 17. 18. ill. 20.

4) 00mm. [l. Z. 285.
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und Theophilusö) waren Fideicommiffe die gewöhnliche Vermächtniß

form der Peregrinen und für Peregrinen. und. wenn fie frhon zeitig bei

den Römern Eingang fanden. fo wurde dieß hauptfcicljliclj durch den That

umfiand veranlaßt. daß römifclje Burger auf diefe Weife Peregrinen ihr

Vermögen zuwenden konnten. was freilich in fpäteren Zeiten ausdrücklich

verboten ward mit dem Zufaße eines unter Hadrian abgefaßten Sena

tusconfults. daß dergleichen Zuwendungen als Ereptorien dem Fiscus

verfallen follten 6). Die Fideicommiffe entbehrten in der cilteften Zeit

aller Erzwingbarkeitz denn es hing nur von dem freien Willen deffen ab.

welchem fich der Erblaffer anvertraut hatte. .ob er den ihm zugewiefenen

Auftrag ausführen wollte oder nicht, Erft feit der Zeit von Auguft wur

den fie erzwingbar. da diefer Kaifer in Rückfimt auf einzelne ausgezeich

nete Perfonen mehrmals von der Strenge des Rechtes abwich. und fpä

ter zur Verhütung von bedeutenden unterfchlagungen und zur Beftrafung

der Unredlichkeit derer. weiche dergleichen Aufträge übernommen hatten.

die Confuln anwies. die Ausantwortung folche.: Zuwendungen an die

Bedachten durch Anwendung von Zwangsmitteln herbeizuführen. Was

zuerft nur fur einzelne Falle verordnet worden war. fand bald von Sei

ten des dem Volke inwohnenden Rechtsgefuhles Billigung. und fo ward

die Erztvingbarkeit der Fideicommijfe allgemein anerkannt. Als Mit

tel. die Aushändigung zu bewirken. diente nicht eine befondere tec-tio,

keine formula. welche den Prozeß zwifchen den Magi-ftcat und den

Inder privatus gewiffermaßen theilte7). fondern ein einfacher Antrag bei

dem Magifirate (bei den Römern bald yeteeoutioa), bald xiotitio ge

nannt9)). welchen diefer in eigner Perfon unterfucijte und entfchiedw).

DieferAntrag gefchah zu den Zeiten des Caius und ulpianus in den

Provinzen bei den Statthaltern derfelben. in Rom bei den Eonfuln oder

dem Prätorll). und die Competenz diefer lebten beiden Magifirtite be

fiimmte fich nach (dem Betrage des Fideicommiffes 12). Wahrfcijeinlicl)

ruhrte diefe Organifation der Fideicommißgericijte von Claudius her. wel

cher die den Eonfuln früher nur _alljährlich delegirte Gerichtsbarkeit zu

einer dauernden machte. zu diefem Zwecke zwei befondere Prätoren beftellte

und diefe Gerichtsbarkeit auch auf die Provinzen ausdehntela). Als nun

fpäter Titus einen von diefen Prcitoren hinwegnahm. bildete fich jenes

von den claffifäjen Iurifien erwähnte' Competenzverhältniß. welches in

5) kater-br. 11. 23. F. 1.

6) Eving, inet. l1. s. 285.

7) Cain., inet.. 11. I. 278. 111p. fragen. 23. F. 12.

8) yaroequi bei Gainer, inet. 11. 8. 278., pokoocutio beiEuiu. 11.

F. 281. und Papinian in 1.. 3. pr. 1). tio neue-ia. (22. 1.)

9) yetjtio bei Paulina, rent. rec. 17. 1. s. 18.

10) Ulyiani fragen. 23. S. 12. Daher ojkerro cognitionam in 1.. 3._

pl'. 1). ut in poaoesoiononi logatorntn. (36. 4.)

11) Coins, inet. ll. Z. 278., lllyiani fragin. 23. 12.

12) qninot. inotqoknt. 111. 6, Vgl. ouiaoii obs. ot emenäat.

xxl, 34.

13) Zuoton. Elaucj. 22. 1.. 2. S. 32. 1). 6e origine juris, (1. 2.)
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den Iufiinianifwen Rechtsbüchern 14) noch als beftehend vorausgefeßt wird.

Die Klage aus dem Fideicommiffe ging im vorjuflinianifchen Rechte im

mer auf das Einfache") und hatte das Eigenthumliwe) daß von der

Zelt des Verzugs an auch die Früchte und Zinfen des vermachten Ge

genftandes ausgehändigt werden mußten. was zu Eaius Zeiten bei

Legaten nicht fiattfand) da nur ausnahmsweife auf Julians Auctorität

hin das legaium ejoenäj 1110.10 roljotolu den Fideicommifien in diefer

Rückficilt gleichgeftellt wurde") was fpäterhin freilich auch bei anderen

Legatsformen zur Regel erhoben ward")

Die Fideicommifie waren in dem vorjuftinianifwen Rechte durchaus

frei und unbefchrcinkt. Nicht nur konnten fie außer in Tefiamenten und

tefiamentarifch befiätigten Eodicillen au>z in einfachen nicht befiätigten

Eodicillen, und. wenn gar kein Tefiament vorhanden ifip' hinterlaffen

werden")F ferner in Teftamenten auch vor der ErbeinfehunglP. dann

auch in griechifciyer SpracheW). ohne Beobachtung befiimmter Formeln,

ja felbft durch bloßes ZuwinkenN). Auch brauchte der Onerirte nicht

gerade der Erbe felbfr zu fein. fondern felbfi der LegatarN). der Erbe

des Erben oder des LegatarsLZ)) ferner die, welche mit dem Erben oder

dem' Legatar in einem folchen Verhältniffe der Perfoneiteinheit (landen)

daß fie durch diefelben erwarben 24). und wer fonfi von Todeswegen etwas

aus der Vermögensmaffe erhielt, z. B. eine mot-iin canon c10onii0W).

konnte mit Fideicommiffen onerirt werden; freilich mit der Befchrcinkung.

daß der Gegenfiand des Fideicommifies nicht mehr betrug. als was der

Onecirte ex cauöa luaratira erhielt. Ebenfo konnten Sachen aller Art. ein

zelne) eine Erbfchaft oder eine Erbfwaftsquote. fie mochten dem Erblaffer felbfi

oder dem Erben gehören. oder fremde fein) den Gegenftand eines Fidel

F

x

14) So kommt der praecox ficleioornmiosariu- vor in [a. 78. s. 6. l). (Ia

ogni. (32. 3.), le. 92. l). tio ooncljt, et äamonrcr. (35. 1.), l.. 4. l). qui

biu ae] ljbarcatam proolarnaro. (40. 13.), l.. 2. E. qui yocioko' in yjgnoko.

(8. 18.); der Präfes la. 5. 0. (ie rc-.bua oreeijtio. (4. 1.)

15) 6 u j l1 o , iuoiid. ll. 282.

16) Cain., inet. Ll. 280. Ganz verltümmelt erfcheint die urfprunglirhe

AnfiÜt des Sehriftfiellers bei Cajus, apjtotna ll. 7. s. 8. Vgl. Madai.

von der Mora S. 361-363.

17) yaulli sent. rec. [ll. 8. F, 4, 1., 24, pt. l). (Ia url-ft. leg.

(33. 2.) l.. 5. [ik. l). (Le oper-jdn. publiaio, (50. 10.) 12.34. l). (ie nau

tj'. (22. 1.) *

13) Ulpjani fragen. 23. J. 4 u. 8), 8. 1. F. (io coclicillj.. (2. 25.)

19) ("pjanj fr. 23, 8.

20) Cain., just. ll. I. 281. 171p. fr. 23. 9. l.. 11. pr. L). rio legal..

lil. (32.)

21) 171p, fr. 23, 3. l.. 21. pr. l). 32. _

22) Vaio., inet. ll. Z. 271. Ulpianj kr. 25. l0. pl'. ). (lo 'ingo

lja "c-duo per ficioio. (2, 24,) l.. 5. s. 1. l). 32.

23) [W5. 8. 1, l). 32.

24) olpjanj fragm.*25. 10. l.. 11. pr. l). (lo leg. l. (30.)

245) l.. 77. J. 1. l). clo [eg-trio. ll. (31,) l.. 11. l). e10 (Lot. praolagata.

(33. .)

“YY_::-Y___;S___ k
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rommiffes bildenW) (bei fremden wurde dann das Fideicommiß durch den

Ankauf der Sache oder den Crfah des Tarwerthes realifirt27)). Auch

war die Fähigkeit. Fideirommiffe zu erhalten'. in den cilteften Zeiten

nicht durch die Erbfähigkeit oder Capacität des Empfängers bedingt. da

nicht allein Peregrinen Fideicommiffe erhalten konnten. fondern auch Kin

derlofe und unverheirathete. ferner jncertao yeksooae, yostumj alieoj

und im fpäteren Rechte auch noch Iunianifche Latinen 28). Allein dieß

Alles 1| durch fpätere Senatsbefclylüffe bedeutend modificirt worden. Zu

uächft erklärte ein Senatusconfult unter Hadrian die den Peregrinen hin

terlaffenen Fideicommiffe für Creptorien 29); ein Pegafianifches Sc. er

klärte die den Ehelofen und Kinderlofen vermachten nam Analogie der

Ecbfhaften und Legate für Endura und wies fie denen zu. welchen nach

der lex julia und yayja das Recht zufiand. cadute Erbfclfaften und

Legate zu vindiciren 30). Auch für inner-tat! yekoooae und yoafomj

aller-i iourden durch ein Hadrianifches Senatusconfult in Betreff der

Fideicommiffe diefelben Rechtsfähe geltend gemacht. welche von Erbfmaf

ten und Legaten galten-N). So konnte fchon ulpian die Regel auf

fiellen. daß Fideicommifie nur folwen. welche mit Legaten bedacht werden

können. hinterlaffen werden dürfen 32). wenn fchon mit dem Zufaße. daß

Junianifme Latinen. welche keine Legate erhalten können. in» Betreff der

Fideicommiffe etwerbsfähig find 33). Seitdem nun auch diefe nicht mehr

im rümifmen Staate vorkamen. konnte in den Iuftinianifckyen Rechts

büchern als allgemeiner Grundfaß aufgeftellt* werden. daß die Err-verbe

feihigkcit der Fideicommiffe durch die der Erbfchaften und Legate bedingt

fei. Zur Errichtung von Fideicommiffen waren folenne Worte nicht noth

wendigz es genügte. wenn fich der Erblaffer mit Bittworten an den

Onerirten wandte. Gewöhnlich waren in diefer Beziehung folgende Aus

drücke: polo, 1'030, 7010, 7010 (lat-j, 111a11c10, tiefer-error, ouyio,

ioindgo, ciesirlero, 11111981-0, aomroencio 34), obfchon Paulluskö) das

zulehtgenannte Wort zugleich mit dem Ausdrucke reljoquo als unpaffend

verwirft. Auch durfte der Erblaffer fich unmittelbar an den Fideicom

miffar wenden. ohne den Onerirten weiter zu bezeichnen. z. B. in den

26) Cain., inst. ll. Z. 261, kauil. rent. rec. l7. 1. F. 7. Vip.

fr. 23. 5. Z. 1. F. 2. 24. Ward eine fremde Sache als eigene hinterlaffen.

fo war zur Giltigteit des Fideicommifies der Beweis ndthig. daß dcr Erblafier.

auch wenn er nicht im Irrthume befangen gewefen wäre. das Fideicommiß an

geordnet haben würde. kaulli aon... rec, l7, 1. F. 8, e

27) Gainer, inet. [l. F. 262. kan". rent. rec. l7. 1. s. 7.

28)_()aiu3, inot. 11. 275. 285-287.

29) Cajus, inet. ll. 8. 285.

30) (Le-ina, just. ll. s. 286.

31) Celina, 11181. ll. H', 287.

32)()[pjat1j n. 23. s. 6. f

83) 111p, fr. 25. s. 6.

34) (Peine, inet, 11. Z. 248. Uipiani fr. 25. S. 2. 17...11, ogni..

kee. 1'. 1. Z. 6. l.. 78.)'. 8. l). aa 8E. Pre-deli. (36. 1.)

Z5) yaulii cent. recent. l7. 1. I. 6.
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Formeln [dato, oanteotu. sie. 111a ka, 7010 tjbi 11111.1 yraeofaki W).

Immerhin konnte der Fideicommifiar aber nur durch das Dazwifmentre

ten des Onerirten fein Vermächtniß erhalten. da ein unmittelbarer Eigen

thumsübergang von dem* Erblaffer oder dem Onerirten auf den Fideicom

miffeer nicht eintrat. und nur die Verbindlichkeit des Onerirten zur Re

ftitution des Vermächtniffes die Folge des Fideicommijfes fein konnte.

Damit hängt es denn auch zufammen. daß jedes Fideicommiß nach altern

Rechte eine Singularfucceffion begründet. auch das univerfalfideicommiß.

wennf>)on diefes feit dem Trebellianifmen Senatusconfulte wenigftens

oft dem endliäzen Erfolge naä) eine 8110068810 per- uojyer-ßjtatem hec

beiführt.

In den Iufiinianifwen Rechtsquellen wird die Gleichftellung der

Legate und Fideicommiffe ganz allgemein ausgefprochen")z allein nicht

zu gedenken. daß auch im Iuftinianifmen Rechte noch manche Eigenthüm

lichkeit der Legate ftehen geblieben ifizo). fo ergibt die Rechtsgefehichte.

daß diefer Ausfpruch nicht fo wörtlich zu nehmen ift. Den erfien Schritt

zur Verfchmelzung thaten die Söhne Eonfiantins durch die Beftimmung.

daß es bei Anordnung der Legate und Fideicommiffe nicht weiter auf die

Beobachtung beftimmter Wortformen ankommen [olle 99)) eine Verord

l nung von Theodos und Valentinian erlaubte auch in griechifcher Sprache

zu teftiren. alfo auch zu legiren40)z die lehren Schritte zur Ausgleichung

that Jufiinian. welcher zunächft in count, 1. 0. 00min. e10 legatia et

fiäeioommirsjs (6. 48.) zur größeren Sicherung der Vermächtnißnehmer

für die Ausantwortung des Vermächtniffes verordnete. daß ohne unter

fchied jeder Vermächtnißnehmer. fein Vermeichtniß fei ein Legat oder

Fideicommiß. eine perroualja aatio zur Geltendmachung feines Anfpru

ches haben; auch fein Recht auf die vermachte Sache mit einer jo rem

aotjo geltend machen könne. wo dieß überhaupt der fonftigen Natur des

Verhältniffes nach möglich ift. und an der Erbportion des Onerirten.

oder. wenn diefer nicht der eigentliche Erbe ifr. an denjenigen einzelnen

Sachen. die er felbft vom Erblaffer lehtwillig erhalten. eine gefelzliäje

Hypothek haben folle. wodurch zugleich die bisherige bei Vermächtniffen

vorkommende in rem 11118810 ganz abgefchafft ward. Fragtnnan nun.

welche perfönliche Klage Iufiinian gemeint habe. fo läßt fich nicht ohne

Wahrfcheinlichkeit behaupten. daß es die ficjejcxoromjssj yertzeculio [ei.

da er ja felbfi in einem fpäteren Gefehe dieß als die Neuerung feiner

Eonftitution bezeichnetA). Ueber die Natur der anderen Klage. der den

Vermeichtnißnehmern geftatteten in rem 110110,' herrfcht unter den neue

36) kuulli sent. racer-t. l7. 1. J. 5. l.. 69. pr. 1). e10 103m1. 11,

(31.) [a. 12. 8. 4. 1). (10 lagert 111. (32.)

37) 14. 1. 1). (10 iegaria l. (30.)

ZZ) I. 2. F. 2. 24., ferner das 1038111111 totalen.

S, (1. (10 [regard, (6. 37.) Vgl. Marezoll a. a. O. Th. 9.

40) l.. 21. I. 4. E. e10 testutoentis. (6. 23.)

280 41) U07. 108. cap. 2. Vgl. Marezoll a. a. O. Bd. 9. S. 275
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ren Iuriften eine zwiefache Meinung. Die ältere. welche man wohl die

herrfmende nennen darf. gefiattet dem Vermeiehtnißnehmer eine wirkliche

Eigenthumsklage gegen den Onerirten unter der ?Lwrausfeßungf daß die

vermaehten Sachen dem disponirenden Erblaffer eigenthumlieh zugehören

und diefer den Vermächtnißnehmer nicht zunäihfi an eine beftimmte one

rirte Perfon'. [ondern an die vermachte Sache [elbfi gewiefen habe, und

bildet daraus den Fall des Legt-num apeojej legte-italia [etope-ine, welches

noeh im neuefien Rechte gelten foll. Diefer Anficht fteht indeß der Um

fiand entgegen. daß Jufiinian in einer fpäteren Confiitution*2). worin er

feiner früheren Verordnung gedenktF dem onerirten Erben verbietet. bei

unbedingten Legaten die vermachten Sachen (wie das bisher gefiactet ge

wefen) zu veräußern. und den Vermächtnißnehmern erlaubt. wenn den

noch der neuen gefeßlickyen Vorfänift ungeachtet dergleichen Veräußerungen

geithehen. die veräußerten Sachen ohne weiteres zu vindiciren. ,_ Eines

folchen Veräußerungsverbotes hätte es aber doch wohl überall nicht bedurft.

wenn den Vermächtnißnehmern fchon durch das frühere Gefeß ein allge

meines Vindicationsrecht geftattet und ein flillfciyweigender Eigenthums

Übergang angenommen worden ware. Dazu kommt- daß nach derfelben

Confiitution4s) fogar bei bedingten Vermächtnifien die in der Zwifchenzeit

vom Erben gemachten Veräußerungm uickweirts ungiltig werden follenz

ein ficherer Beweis dafur. daß das Veräußerungsverbot fiir den Onerirten

und die angedrohte Nichtigkeit der Veräußerung nicht zunächfi eine Folge

des dem Vermächtnißnehmer fchon zufiehenden Eigenthums fein kann.

Entfeheidend ifi endlich ein noch fpäteres Gefeß Iuftinians44). worin

ausgefpromen wird. daß der Onerirte die vermaäyte Sache zu tradiren

verbunden fei. und daß der Vermächtnißnehmer nurdurch Tradition dazu

gelangen könne. Dennoch fcheint es räthlimer- jene den Vermächtniß

nehmern allgemein geftattete ju rem vario") für eine uiilia jo rem

actjo zu -halten, befiimmt zur 'Sicherung des Vermächtnißnehmers bis

zum vollen Eigenthumserwerbe. Die Vorausfehungenx unter welchen fie

zufieht- find, daß nach der ganzen Art des in Frage ftehenden Vermächt

nißfalles. insbefondere nach der Art des oermathten Gegenftandes über

haupt eine folche Klage denkbar und jurifiifch möglich fei. und daß der

Erblaffer wirklich dem Vermeichtnißnehmer das Eigenthum an der vec

ma>)ten Sache habezuwenden wollen. Dagegen i| es in Betreff der

Klage ganz bedeutungslos- welches die Wortfafiung des Vermächtniffes

ift. ob es ein Legat oder Fideicommiß. oder im erfieren Falle, ob es in

 

42) 0. 3. S. 2 u. Z. E, 6. 43.

43) l.. 3. s. 3. 0. 6. 43.

44) l.. 8. 0, a() 8E. Pre-bell. (6. 49.)

45) l., 1. 0. 6. 43. .- ec lion- nolurn por-dualen] aotjonem pkneotare, geil

_ et jo rom, quatenna ei. [iceat eaociem ke!, rie-o quoäcunqne geno- legaci

.jeu per jieieicoioiojeauni "nei-ind cjakoljotao, eintljcato in rem actjono in

acjcueocia. Weiter untent oil-il e51; SMM? etjnni aux-eren- euro von random

yetoonalem .du otjum in tem ei; bypotbeoatjam extenäeko action-ern in rebuä, .

qua. a teotatoke con-ecucu. eat. l., 2. l.. 3. 8. 2, 0, jbici. s. 2. F. (ie

legt-ü.. (2. 20.) 'Wee-pw aa i.. l, wen. l. p. 437. U0'. 108. cup- 2
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der Vindications- oder Damnationsform angeordnet ifiz auch kommt es nicht

weiter in Frage. ob der Vermächtnißnehmer zuneimfimn die Sache felbft oder

an eine befiimmte onerirte Per-fon gewiefen ift. fei diefe der directe Erbe

oder ein Legatar oder Fideicommifiar; endlich ift es zur Begründung der

Klage einerlei. ob die vermachte Sache dem Tefiirer felbft oder defien

Erben eigenthümlia) zugehört. Jn vielen Fällen wird _freilich die Klage

mit der dem Vermächtnißnehmer ebenfalls ohne Unterfchicd der Fälle. des

Legates nämlich und des Fideicomxniffes. geftatteten Pfandklage auf ihrem

Gebiete zufammenfallen. doch darf dabei nicht uberfehen werden. daß die

fes Zufammenfallen nur zufällig ift. - Jn der fpäteren l.. 2. 0. ibici„

welche den Zweck hatte. fich der vermachenden Erblaffer felbft anzuneh

men. damit ihr wahrer Wille realifirt werde. verordnet Juftinian weiter.

daß bei Anordnung von Legaten und Fideicommiffen weiter gar nichts

mehr auf die dabei gebrauchten Worte ankommen folie. ob man fich dazu

precativer oder directer oder befchwörender Worte bedient habe; ein Fidei

commiß foll fer er ebenfo gut wie _ein Legat und ein Legat fo gut wie

ein Fideicommi fein. felbft dann. wenn der Erblaffer das Vermächt

niß mit einem von beiden Namen ausdrücklich bezeichnet hat; ein jedes

diefer Vermächtniffe foll aber auch' gleiche rechtliche Wirkungen haben.

und aus allen gleichmäßig die perfbnlime Klage. die in rom_ aatio und

die hhpothekarifche Klage entfiehenz endlich foll durch diefe Verfchmelzung

eine neue Theorie herbeigeführt werden. indem die dem Vermächtnißneh

mer vortheilhaften Eigenthumlichkeiten des Fideicommiffes auf das Legat.

und die des Legates auf das Fideicommiß Übertragen werden. und wo

eine derartige Uebertragung nach den bisher getrennten Theorien der Le

gate und Fideicommiffe mit der Natur der Sache unvertrtiglicl) ift. foll

die Fideicommißtheorie vorwalten. und zwar darum. weil fie von _jeher

im Ganzen die billigere und günftigere gewefen fei.

Eine gefehlicl) ausgezeichnete Gattung der Fideicommiffe ift das fo

genannte Univerfaifideicommiß. bei den Römern iiciejcommirklnu 118re

(ljiätir genannt. welches darin befteht. daß der Erblaffer feinem Erben

befiehlt. entweder die ganze Erbfchaft oder eine Quote derfelben an eine

andere Perfon auszuantworten. Der Erbe heißt hier in der Kunfifprame

der rbmifchen Rechtsgelehrten fiäucjarius bares; der aber. an welchen

die Refiitution erfolgt. ficiejeommiacarjud, was die neueren Reclnsgelehr

ten gewbhnliä) in derer tieieiemnmirrariug umwandeln. Jn der älte

ren Zeit bezog fich der Begriff des univerfalfideicommifies wohl nur auf

den Tefiamentsfall. da nicht allein das Trebellianifche Sc. diefen Fall

allein anerkennt4o). fondern auch die Jufiinianifehen Jnfiitutionen und

Theophilus auf das Dafein eines giltigen Teftamentes noch ein befonde

res Gewicht legen. Säwn zur Zeit der claffifmen Juriften wurde indeß

der Begriff auch auf die Jntefiaterbfolge angewendet") Jm Anfange

 

ronrde der Fideicommifiar naa) der Refiitutioir als Erbfehaftsktiufer behan

o 4J) l.. 1. s. 2. 1). au 80. wcereujaoqm. (36. 1.) Vgl. 1.. 1. s. 5.

. jvj ,

47) l.. 1. s. 5. 1'. 36. 1,
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deltW). und deßhalb zwifäien ihm und dem Fiduciar. welcher in der That

Erbe blieb) ein imaginärer Kaufvertrag über die Erbfchaft abgefehloffen

unter Einfügung befiimmter Stipulationen) wodurch der Fideicomrniffar

fich verbindlich machte zur Vertretung' des Erben gegen die Erbfchafts

gläubiger und zu feiner Schadloshaltung) falls er durch eine von den

Erbfmaftsgläubigern gegen ihn gerichtete Klage zur Zahlung einer Erd

fchaftsfmuld gezwungen wurde; und auch der Fiduciar fich verpflichtete)

an den Fideicommiffar alles herauszugeben) was er von den Erbfätafts

fäyuldnern erhalten wurde. und die Übrigen gegen diefe zufiehenden Klagen

dem Fideicommiffar in der Weife zu cediren. daß diefer fie als deffen

Stellvertreter (gleichviel ob in der Form der Procuratur oder Eognitur)

anzuftellen vermöchte. Eine andere Gefialt erhielt diefe Lehre durch das

Trebellianifche Senatusconfult vom Jahre d. St. 814 49))

welches) von der Anficht ausgehend) daß es viel billiger fei) denjenigen.

welcher den Vortheil der Refiitution genießt) auch zur Einlaffung und

Antwort auf die Erbfchaftsklagen zu zwingen) als den Erben. welcher

durch die Refiitution das vom Erblaffer in ihn gefeßte Vertrauen gerecht

fertigt hat. dadurch in Schaden zu bringen. verordnete) daß die Erb

fchaftsklagen fernerhin nicht mehr dem Fiduciar und gegen denfelben zu

fiehen. fondern vielmehr dem Fideicommiffar und gegen ihn ertheilt werden

follten. Diefe Vorfchrift ward durch das Dazwifchentreten des Prätors

fo in das Werk gefeht) daß dem Fideicommiffar und gegen denfelben

ausgedehnte Klagen (utjleo nctjanes) geftattet wurdenöo). während die

dem Fiduciar und gegen denfelben zufiehenden directen Klagen durch die

Geftattung von Einreden abgewiefen wurden |"). Da indeß auch nach

diefem Senatusconfulte es immer noch von der Willkür des Fi

duciars abhing) ob er das ihm übertragene Vermächtniß ausantworten

wollte oder nicht) weil er ja nicht zum Erbfmaftsantritte gezwungen wer

den konnte) und deßhalb eine Menge von Univerfalfideicommiffen unwirk

fam wurdenW)) fo verordnete das Pegafianifche Senatusconfult

unter Vespafian) daß es dem Fiduciar erlaubt fein folle) von allen Uni

verfalfideicommiffen ebenfo den vierten Theil abzuziehen) als es dem Er

ben in Betreff der Legate durch das Falcidifclje Gefeg bereits gefiattet

worden war M); daß ferner bei der Reftitution eines Univerfalfideicommiffes

in Folge des Sc. der Fiduciar die Erbfchaftsklagen anfiellen und beant

worten. der Fideicommiffar dagegen die Stelle des legatni-iua ynktjnrjun

einnehmen folleW)) und endlich) daß wenn der Erbe wegen angeblicher

 

48) Cain., -inst. ll. I. 252. J. 3. F. 2. 23. ibique 'klieoylrllutn

49) Die Worte des Sc. find erhalten in l.. 1. J. 2. n, 36. 1.

50) Oulu., inet. ll. S. 253. Z. 4. .l. 2. 23.

51) l.. 1. s. 4. l). 36. 1. l.. 27. s. 7. 1). ibjel. erwähnt in Beziehung

auf den Fiduciar die excoptjo reatitutne liereclitatjo.

52) (lajua, inet. ll. s. 254.

53) Cajus, inet. ll. Z. 254. s. 5. I. 2. 23.

54) Cajus, inet. ll. s. 254. Z. 5, F. 2. 23. Tipi-ini fragen.

25. 15. yuullj 1611i.. reeopt. 4. 3. S. 1. f
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Jnfolvenz der Erbfchaft diefelbe anzutreten verweigert. er auf Verlangen

des Fideicommiffars in Folge des Befehles des Prätors diefelbe antreten

und nach den Grundfähen des Trebellianifchen Senatusconfultes reftituiren

folleW). Die übrigen Eapitel des Senatusconfultes. welche den Abzug

der Quart von Singularvermämtniffen betreffenö") und die den Kin

derlofen und unverheiratheten hinterlaffenen Fideicommiffe nach den Grund

fäßen der Eaduken behandelnö7). gehen uns hier überall nichts weiter an.

Seit diefem Senatusronfulte finden wir in den romifchen Rechtsquellen

bis auf Jufiinian herab zwei verfchiedene Reffitutionsformen für die uni

verfalfideicommiffe. die ex 80, Friedemann und die e! 80. Lega

81811022), Jen zuerftgenannten Falle entbehrte der Erbe alles und jeden

Anfpruches auf die Quark. und. wenn er fchon dem Namen nach Erbe

blieb. fo vertrat ihn doch der Fideicommiffar activ und paffiv durch die

ntilea 1101101168, in welchen er als Erbe fingirt tvardä9), Diefe Refti

tutionsform war für ihn nothwendig. wenn er die Erbfchaft gezwungen antrat.

und räthlich. wenn das llniverfalfideicommiß nicht über drei Viertheile der

Erbfchaft betrug. Jm zuleht genannten Falle blieb der Fiduciar nicht nur

dem Namen. fondern auch der That nach Erbe. fo' daß er alle Erb

fchaftslnfien tragen. mithin die Erbfchaft activ und paffiv gegen die Erb

fmaftsgläubiger und Erbfchaftsfchuldner vertreten mußtez der Fideicommiffar

hingegen wurde als Partiallegatar betreicijtet und. wenn er gleich mit dem

Vertreten der Erbfchaft nichts zu thun hatte. fo hatte er don) feinen An

theil am Gewinne und Verlufie der Erbfchetft 69). was durch die fogenann

ten xlipulvtjones 98-118 ec pro parte ermöglicht ward. welche eigentlich

das Verhältniß des Erben zu dem Partiallegatar regulirten und den Ziveck

hatten. diefen auf dem genannten Wege auf fo viel verbindlich zu machen.

als der Erbe auf deffen Antheil den Erbfchaftsgläubigern zahlt. und ihm

umgekehrt von den Erbfcloaftseiußenftänden fo viel durch die Hand des

Erben zuzuwenden. als auf feinen Fideicommißtheil kamU), Falls nun

der Fiduciar bei dem freiivilligen Antritte der Erbfmaft von feinem Ab

zugsrechte der Quart Gebrauch zu machen nicht gefonnen war. wurden

die otjynlationee [M1118 et pro parte durch die Stipulationen. welche

bei dern Erbfmaftskaufe ftattfanden. erfeht62). Juftinian. welcher

diefe beiden Refiitutionsformen noch vorfand. verfchmolz diefelben in einer

55) Cajus, inet. l1'. F. 258. Ulyjanj fragen. 25. 16. Z. 6. F.

2. 23,

56) (Zilina, inet. ll. Z. 254. Z. 5. J. 2. 23.

57) Gaius, inet. 11. Z'. 286.

58) Cajus, just. [l. s. 255-257. Ulyianj fragen. 25, s. 14 u.

15. knulli send. rec. 117. 2., 3. 8. 1 u. 2„ s. 5. u. 6. .1. 2. 23.

59) Cajus, inet. 11. s. 252. 253. Vgl. l4. 44. s. 1. 1). 36. 1.

60) 111p. fragm. 25. 15.- comme-är. er incomniqeia lierezäicacia commu

nicantur inter bereäonr et. euro, cui reljqune partei; reätjtndae sunt. '[1120

pbj', ll. 23. s. 5. ton.. l. p. 495 sq. Nur zu Mißverfiändnitfen gibt yaul

lna, sent. rooopt. l7. 3. 1. Veranlafiung,

61) Die Formeln fiehe bei "kde-bpb, 1. c. tom. l, p. 496.

462) Cajus, inn. 11. Z. 257, s. 6. .1. 2. 23. jdjque 760x111. wen. l.

n. 97.
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Conftitution. welche zwar in den Iufiinianifmen Coder eingetragen wor

den ift. aber in unferen Handfmrifteir diefes Rechtsbumes fich nicht er

halten hat. Nach dem Auszuge derfelben. welcher in Iuftinians In

fiitutionenW) und deren Erklärer Theophilus fich vorfindet. be

ftand die Neuerung des Kaifers darin. daß. das Pegafianifme Senatus

confult ganz aufhören und -die Refiitution jedes Univerfalfideicommiffes

nur ax 80. Trebelijauo gefchehen follte. und zwar dergefialt. daß der

Fiduciarfiets den vierten Theil frei haben mußte. Wollte *er nichts frei *

haben oder .trader die Erbfchaft gezwungen an. fo blieb es dabei.

daß er in keiner Weife durch den Erbfmaftsantritt in Haftung und Ge

bühr kam. Demnach fielen alle Stipulationen zwifchen dem Fiduciar und

dem Fideicommifiar als unnbthig hinweg und das Verhältniß beider .zu ein

ander gefialtete fich durch das Zufammentreffen der civilen und prätori

fchen Erbfmaftsvertretung dem Verhciltniffe der Miterben analog. fo

'daß dem Fiduciar und gegen ihn auf feinen Erbantheil die directen Kla

gen zuftanden. während dem Fideicommiffar in Betreff feines Fideicom

rniffes die ausgedehnten Klagen gefiatfet wurdenö4). Der Zwang zum

Antritte der angeblich wegen Schulden verdämtigen Erbfchaft blieb zwar

auch fernerhin fortbefiehen. allein diefe Verfügung ift dem Trebellianifchen

Senatusconfult von Iufiinian zugefchrieben worden 65). Durch diefe

Verordnung find in den Pandektenfragmenten und. den Eoderconflitu

tionen eine Reihe _von Interpolationen und Weglaffungen veranlaßt wor

denz der Name des Pegafianifchen Se. ward überall gefirichen.

oder mit dem des Trebellianifä) en vertaufcht.. und nur diefem die

Berechtigung des Erben zum Abzug der Quart_ und die des Fideicommiffars

zur Erzwingung des Erbfchaftsantrittes zugefchrieben'. ,

* Daß-fich aber die _von Iuftinian herbeigefuhrte Gleichflellung der

Legate und Fideicommiffe auf die Univerfalfideicommiffe beziehe. kann

nach den allgemein lautcnden Worten der betreffenden Eonftitutionen nimt

füglicl) bezweifelt werden W). Auch deutet darauf unfehlbar der Umfiand.

daß das lege-tum yartitionia, welches nach diefer Verordnung ganz im

Univerfalfideicommifie aufgehen mußte. in den Jufiinianifwen Infiitutio

nen 6?nd bei Theophilus als ein antiquirtes Reehtsinftitut *behandelt

wird ). "

Nach diefer gefchichtlichen Ueberficht wird es möglich fein. die Grund

fähe. nach welchen Univerfalfideicommiffe im Jufiinianifmen Rechte beurtheilt

werden muffen. im Detail darzuftellen. Fragen tvir zunächfi: nach der Zeit

der Reftitution. fo entfcheiden hier die allgemeinen Regeln von dem An

falle und der Ausklagung der Vermächtniffe ,(f. den Art. Vermächt- '

nif f e), Was ferner die Form der Refiitution anbetrifft. fo ift freilich

63) ß. 7. F. 2. 23. ' ,

64) arg. l.. 44. s. 1. 1). 36. 1. Am deutltchften ift jkiiaopii. i, c. s.

9. tom. 1,» p. 501, , *

65) 8'. 7. I. 2. 23, jbique Übeoyb. tom. 1. p. 100. -

66) Vgl. Marezoll a. a. O. T . 9. S. 268. 269.

67) Z. 5. I. 2. 23, ibique Chevy . tom. 1. p, 495.

f

l7. 19
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die Auslieferung der Erbfäyaftsfachen an den Fideicomtnifiar die natür

lichfiez doch kann fich der lehtere - natürlich mit Wifien und Willen

des Fiduciars -- auch in den Befiß der Erbfchaftsfamen feßen"“). Daß

auch eine einfache mündliche oder durch _einen Boten mitgetheilte Refli

tutionserklarung hinreiche. ift zwar ziemlich allgemein angenommen")

wird aber nicht durch die zum Beweife der Behauptung angezogenen

Stellen der claffifwen Iuriften 79) erwiefen. da diefe nur den Uedergang

der Klagen an den Fideicommifiac mit der mündlichen Erklärung des

Fiduciars in Verbindung bringen. Für fucceffive Fideicommiffe i| die

Refiitutionsform auch bei dem zweiten und dritten Fideicommiffar die

nämliche wie bei dem erften"). freilich mit der Befchränkung, daß. wenn

der zweite Fideicommiflaridentifth- ifi mit dem Fiduciar. es nicht der

oljleo aotianea bei der Refiitution bedarf) da ja fiir diefen überall fchon

die directen Klagen ausreichen") Die Natur der Refiitution charak

terifirt fich ni>)t als Solution, fondern als Succeffion") da' ja auch die

Swulden. welche auf dem Fideicommißtheile der Erbfehaft haften. zugleich

mit auf den Fideicommiffar übertragen werden. Specielle Regeln über

die Refiitution find folgende: a) fie muß vollftändig gefäzehen. d. h. der

Fiduciar muß alles abliefern, was ec berecjjtaljo 110m1|IL empfangen

hat74). Hat der Fiduciar eigne Gläubiger mit Erdfchaftsgeldern abge

funden) fo muß er aus eignen Mitteln eine gleiche Stimme erfeßen7").

Hat er zur Erdfchaft gehörige Sachen verkauft oder vertaufcht, fo muß

er. was er dagegen empfangen) abliefern7ö). Auch ift der Fiduciar ver

pflichtet) dem Fideicommiffar jeden durch [eine Schuld verurfachten Scha

den zu erfeßen 77) (eine Ausnahme gilt in Ru>ficht der rückftandigen

Zinfcn) an deren Eintreibung fich der Fiduciar verfciumt hate diefe

gehen mit der Refiitution fofort auf den Fideicommifiar über7"))) und

dieie Schuld wird beurtheilt nach dem Grade von Fleiß. welchen der

Fiduciar bei feinen eigenen Sachen anwendet. In Abzug kommen von *

der zu reftituirenden Maffe alle Früchte und Nußungen. welche 'der Erbe

.vom Antritte der Erbfchaft an bis zum Zeitpunkte der Reftitution aus

der Erbfwaft gezogen hak79)) außer wenn der Fiduciar im Verzuge na)

68) l4. 37. pr. 1). 36. 1. '

.69) So noch Roßhirt. die Lehre von den Vermäehtnifien Th. 1) S.166.

70) 11. 37. pr. 1), 36. 1. l1. 63, pr. 1). 111111. Zur Erklärung diefer

Stellen v l. Marezoll a. a. Q. Th. 9) S. 119-123,

71) .. 1. s. 8, o. 36, 1.

72) 1.. 70. pr. 1). 36. 1.

73) l.. 38. 1). 36. 1.

74) l1. 17, pr. l.. 18. Z. 3. 11. 78. s. 12-16. 1). 86. 1. l1. 18.

8.-2. 1). jbi(1. 11. 59. s. 1. 1), 111111.

75) i.. 72. l). (15195, 11. (31.)

76) 11. '70. Z. 3. 11. 71. 1). 31. '

77) 1). 70. I, 1. 1.4. 22, Z. Z. 1). ibjä, '

78) 11. 58. s. 2. l), 36. 1. 11. 44. s. 1. 1) ibjcl. Vgl. Roßhjct.

* die Lehre von den Vermächtni n Th, 1 S. 177-179.[fe

79) 1.. 44. I. 1. 1.. 18.

I. 2. 1). 36. 1.
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befindetöo); ferner kommt in Abzug alles) was der Fibuciar nach dem

ausgefprdchenen Willen_ des' Erblaffers behalten foll) alfo nicht allein

Sachen) welche diefer ihm vorbehalten hatol)) ,fondern auch die ihm

ausgefeßten Legate und FideicommiffeN)) auch wird abgerechnet alles) was

er "aus den Gütern des Erblaffers vertragsweife empfangen hat"3)z alles)

was er von dritten Perfonen der Erfüllung einer Bedingung halber oder vom

_ Fideicominiffar erhälta4)) und alle zum Befien der Erbfchaft aufgewendeten

llnkofien "W endlich auch das Recht auf dasErbbegräbniß verbleibt dem

Fiduciar ungefchmcilertaß). d) Die Refiitution muß ganz nach dem

Willen des.Erblaffers gefchehen.: Daher auch die dem Fidueiar ausgefelz

ten Legale und die von ihm nach dem Antritte der- Erbfchaft aus ihr

gezogenen Früchte zu reftituiren find) wenn dieß der Erblaffer ausdrück

lich verordnet97)z ferner die Refijtution nichtig ifi) wenn fie vor dem

Eintritte der vom Erblaffer hinzugefügten Suspenfivbedingung gefchiehtas).

o) Der Abzug der Quart vom Univerfalfideicommiffe gefchieht nach den

felben Regeln) welche von dem Abzuge der Falridifmen Quart bei Legaten

gelten. Dieß ergibt fich fchon daraus) daß diefe_ (Trebellianifche) Quart

urfprilnglicl) weiter nichts ift) als 'eine Ausdehnung der Falcidifmen

auf Univerfalfideicommiffeoii). Auch wurde man fchwerlich jemals eine

abweichende Meinung aufgeftellt haben) wenn nicht l.. 91. 1). ...l Leg-em

*kalcicijam (Z5. 2.) hier Schwierigkeiten machte) welche einen Un

terfäned beider Quarten darin zu felzen fcheint) daß bei der (Trebelliani

fchen) Quart der Fiduciar manches fich in diefelbe einrechnen laffen müffe)

was dem Erben bei der Falcidifchen nicht imputirt wird 90). Ia

man hat in Bezug auf diefe Stelle fogar die Meinung aufgeftellt) daß

im zuerftgenannten Falle alles) was der Erbe titulo cjogulari aus der

Erbfchaft empfängt. in Anrechnung komme) was im zuleßtaenannten

nicht vorkommt. Nimmt man ,indeß aus der angezogenen Stelle die

Worte heraus) welche auch die florentinifche Pandektenhandfmrift nicht in

_den Text einfugt und fchon durch ihre ganze Faffung verdächtig erfcheinen

mnffen) fo fcheint fie in der That ni ts zu enthalten) was auf eine

Verfchiedenheit beider Quarter. deutete. Man verbinde nur *die Worte

extra quartameici eat mit dem Caufalfaße qooci a oobekeciv aocipi

tur, und verftehe den gleich vorhergehenden Sah von dem Univerfalerben)

welcher mit Ausantwortung des Fideicommiffes belaftet ift) deffen Legate

80) 1.. 44, z. 1. 1.. 18. pl'. 1.. 27. s. 1. 1). 86. 1.

81) 1172. 11.36, 1. 1.. 78. 9. 18. o, 11.1.1. f

. (ie g. [ll. (32.) l.. 18, Z. 3. l). 36. 1.

8.

s,

82) 1.. 96.1) 1.

1 1). 36, 1. i.. 68. 1). 6.1.5.11. 11. (31.)83) e.. 59, .

84) la. 44.

L.. 44. Z. 7. 1). .io oonciitioniduu et (Lemouetkat. (35. 1.)

85) 1.. 19, s. 2. o. 86. 1. ,

86) 1.. 42. s. 1. 1). 36. 1.
87) 1.. 3. s. 4. 1.. 18, pr. l.. 32. d. idiciem.

88) 1.. 9. s. 3. 1). 36. 1.
89)_ Caiur, inet.. ll. Z. 254. ' *

90) Vgl. die Eregefe diefer Stelle bei Roßhirt a. a. Q. Th, 1)

S. 188-201.

4. l). (io eonciitinnidu. ot clemouotratjonidu.. (35. 1.)*

19*
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und Fideicommiffe aber dadurch an Wirkung verlieren) weil er keinen

Miterben hat. Dann fagt die Stelle nur fo viel) daß dergleichen Ver

mämtnifie) infoweit fie ihm durch die Hand eines Miterben zukommen.

auch nicht in die Queirt-eingeremnet werden (ganz wie dieß bei den

Legaten der Fall i|)z infoweit fie aber durch das Nichcvorhandenfein eines

damit-nicht 'onerirten Miterben ungiltig werden) wenigfiens nach dem

erweisliwen Willen des Erblafiers als Theile der Quark angefehen wer

den follen. Diefe Erklärung lvird auch dadureh nicht wenig unterfißßt)

daß nach anderen Stellen der Jufiinianifckien Reehtsbüwer wenigftens don

Preilegaten (die doch hier befonders hervorgehoben werden) ausdrücklich

bezeugt wird. daß fie nicht in die (Trebelliemifche) Quark eingerechnet-wer

den9l). Eine Ausnahme erleiden diefe Grundfiiße 1) in Bezug auf alles.

was der Erbe an baarem Gelbe für die Refiitution des Fideicornmifies

empfängt. da dieß ihm nach einer ausdrii>li>en Vorfihrift des Antoninus

Pius in die Quarteingerechnet werden follN). 2) Im Falle der Erb

einfehung von Kindern 7 welche. wenn fie kinderlos verfierben/ die Erb

fchaft als Fideicommiß an die Überlebenden Gefchivifier oder weiceren De

fcendenten. des Erblaffers zu refiituiren haben, Hier kommen nämlich die

Früchte der Erbfclhaft nichtpbei der Berechnung der Quart in BetraGt

nach einer Verordnung-des Kaifers Zeno 93)) wenn frhon diefelben _fonfi

immer einznrechnen find. infoweit fie nach dem Willen des Erblafiecs

dem Erben gehören94).-Der Abzug der Quart findet bei fucceffiven Uni

verialfideiconnniffen nur in der erfien Refiitucion fiattW)7 nicht aber in

den folgenden. Daher der zweite Refiituent. wenn der Fiduciar von der

Quart keinen Gebrauch macht, gewöhnlich fie auch dem zweiten Fidei

commiffar nicht abziehen darf, außer tvenn er narhweifen kann. daß fie

ihm vom Fiduriar gefehenkc ivorden feiW)F oder der zweite Fideicommifiar

mit dem Fiduciar identifch “i|97). Zum Zwecke des Abzuges der Quart

fieht dem Fiducjac zwar keine befondere Klage zuz daher eine Narhforde

rung derfelben) wenn das Fideicommiß vollfiändig ausgezahlt worden. in

der Regel unzuläffig ifi. außer wenn der Icrthum des Fiduciars zum

Behufe der coocüotjo joäebiti“ narhgewiefen werden kann W). Doch

bleibt es immerhin dem Fiduciar vorbehalten, den Befilz der-Erbfchafts

fachen zu beanfpruckyen oder gegen die Klagen des Fideicommiffars die

(1011 111811 exooytjo zu brauchen oder auch den Erbfehaftsfwuldnern zu

denunciren99).- .Die Wirkungen der Refiiiution reguliren fich nach den

Grundfäßen des Trebellianifchen Se.. welches von ihr den Klagenübergang

91) l1. 86. 1). 35. 2. le. 24. (1. kamüieis bel-oisconciae. (3. 36.)

92) l.. 91. 1). 35. Z. 1.. 63. Z. 5. 1). 36; 1. 1.. 58. Z. 3.“ 1). ibiä.

1.. 93. 1). 35. 2. - ,

93) 1... 6. pr. 0. m1 80. Probe-lliannm. (6. 49.)

94) b. 18. s. 1. 14. 22. Z Z. (a. 58. 3*, 5. 1.). jbiä.

95) 1.x. L7. s. 8, l1. 22. I 5. 1). 86. 1.

96) l.. 1. Z. 19. l.. 55. Z 2. 1). 36. 1

97) l4. 55. I. Z. 1). Z6. 1

98) 1.. 68. s. 1. l). 86. 1 l.. 21. b 11m1.

99) 11. 21. 1). idiej.



Wcleioowmiooum. ' 293

an den Fideicommiffar abhängig machte. Diefe-Trtlnslation ift in ihrer

Wirkung dauerndW). und bewirkt fur den Fiduciar ein völliges Frei

werden von aller und jeder Verbindlichkeit) fich auf die Erbfchaftsklagen

einzulaffenlm)) ausgenommen wenn die gegen ihn angefiellte Klage eine

temporäre ift) ihre Verjährung zu befürchten fteht und der' Fideicommiffar

abwefend ifiwg). uebrigens erftreckt fich die Translation nur auf folche

Klagen Nwelche unmittelbar aus der Erbfcijaft entfiehen 1.03). Daher ver

' bleiben dem Fiduciar immer noch folche Klagen. welche in einem Delicte.

was an Erbfchaftsfacljen verübt worden ift) ihren Grund habenW)7 fer

ner folcite. welche aus den dem .Fiduciar beftellten Pfandrecknen ent

fiehen 10")) die oporaram actjouw)) und alle bereits durch Litiscontefiation

anhängig gemachten Prozefie197). Die weiteren Folgen der Reftitution

hängen einfach mit diefem Klagemibergange zufammen. Demnach wird

der Fideicommiffar verpflichtet) die auf feinem Theile ruhenden Vermächt

niffe auszuzahlenws). die Erbfckjaftsfchulden verhältnißmäßig zu tragen

und die 'Zinfen von Eapitalien) welche nach dem Antritte der Erbfchaft,

aber vor der Refiitution fällig geworden und vom Fiduciar nicht bezahlt

worden find p abzufuhrenl09). während ihm umgekehrt die Befugniß zu

fteht) Zinfen. welche der Fiduciar in der Zwifcljetizeit nicht eingefordert

hat. einzuklagen. Dem Fiduciar werden aber auch alle Rechte. welche

durch den Erbfchaftsantritt für ihn verloren gegangen find) bei der Re

ftitution redintegrirt. Namentlich gilt dieß von Forderungen des Fiduciars

an den Erblaffer. deren Betrag entweder bei der Refiitution in Abzug

kommt oder) wenn dieß nicht gefchieht) vom Fideicommiffar nachverlemgt

werden kann"0)z vom Pfandrewte. welches auch nach der Reftitution i980*

jako _fortbefieht mit .Hilfe der Fiction einer Uufllruljr. (z[.]jZ3zZ0110..)Z

endlich auch von den Prädialfervituten. von welchen angenommen wird,

daß fie durch-die Eonfufion gar nicht aufgehoben worden findlll). um.

gekehrt werden auch die Forderungsrecljte des Erblaffers an den Fiduciar)

welche durch den Antritt der Erbfcljaft erlöfmen. bei der Refiitution in

foweit wiederhergeftellt. als der Fideicommifiar daran betheiligt W112))

und von den dem Erblaffer an den Grundfiutken des_ Erben zuftehenden

100) l.. 63. s, 2. 1). jbjc1. 11. 55. s. 5. l). jbici.

101) la. 27. s. 7, 1). 36. 1.

102) 14. 49. pr. 1). 36. 1.

103) 1.. 66, s, 2. 1). 36. 1.

104) l.. 66. s. 2. 1). 36. 1. '

105) l.. 73. pr. l), jvjcl. Anders ift es bei dem.Confiitutum und

der Fidejuffio 1.. 21.. pt. 1). e18 110611188. (46. 1.) 14. 22. 1). c1o [warnt.

conotic. (13. 5.)

106) 11. 55. pr. 1). 36. 1. , '

107) 11. 78. s. 15. 14.-63. 2. 1). 36. 1. l.. 55. s." 5. 1). ibiä.

108) l.. 2. T. 6. 49. ' '

* 109) 1.. 58. s. 2. 1). .36. 1.

110) 1a. 80. 1). 36. 1. rm1 ficlaioomtnjsaj 'opel-icio est.

110a) [u. 59. pr. 1). 36. 1. -

111) l.. 73. s. 1. l). 36. 1.

112) 1... 58. pr. 1). 36. 1.
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'Prädialfervituten*wird* behauptet. daß fie* durch die Erbfchaftserwerbung

gar nicht untergehen")

Vefondere Vorfmriften finden fich in den Iuflinianifckyen Rechts

quellen für den Fall. wenn der Erbe wegen angeblicher Jnfolvenz der

Erbfchaft fich weigert. die Erbfchaft anzutreten und dadurch dem Fidei

commiffe die Gefahr des Unterganges droht. Dann kann der Erbe zur

Erwerbung der Erbfchaft gezwungen werden. Die Form. in welcher die

fer Zwang ausgebracht wird. i| ein einfacher Antragl") bei dem Ma

giftratus. welcher das Imperium hat 119). und diefer erläßt auf diefen

Antrag das Zwangsdecret an den Fiduciarlw). Gehorcht der Fiduciar

nicht. fo bedarf es nach neuerem Rechte keiner weiteren Zwangsmittel.

denn es _wird angenommen. daß die Erbfchaft angetreten worden nach

einer Eonftitution Iufiinians. welche diefe Fiction auch dann eintreten läßt.

wenn der Fiduciar erblos oerflirbt oder ein bereits refiiruirtes Fideicommiß

einem Dritten zu reftituiren ift"7). Die Bedingungen. unter welchen die

ferZwang eintritt. find: 1) daß ein unioerfalfideicommiß über

haupt vorliege. Bei Einzelfachen 1| der Zwang ausgefclyloffenllß).

2)Da*ß es die Erbfchaft des Erblaffers felbfi. nicht die'

eines Dritten betreffe. Daher der Zwang bei dem fiäejcammiö

sum alien-io lierociitatis, ausgefchloffen bleibtll9). 3)* Daß der Fi

duciar erkläre. daßes ihm unvortheilhaft zu fein f>)eine.

fich mit der Erbfchaft zu befaffen 129). 4) Daß der. wel

cher den Zwangsantrag ftellt. erklärt. daß die Erwerbung

der Erbfchaft auf feine Gefahr vom [ich gehen fo((e121>_

5) Daß derfelbe dem Fiduriar für alles. was diefer durch

die Erwerbung der Erbfchaft verliert. Entfchädigung

leifie oder wenigftens anbietelM). Der Zwang felbft tritt in

verfchiedencn Formen ein) bei den eoluntarii berecies unter der Form

der Adition. bei den *oui ot aoaenaorii unter der der Immirtion 1M').

gegen den Fiscus. welchem die Güter als Vacantia deferirt werden. unter

der Form der Vindication194). Ift die Erbeinfehung des Fiduciars von

113) l.. 73. F. 1. l). 36. 1.

114) r.. 22. s. 1. 1.16, s. 11 u. 13. t.. 63. s. 13. 1.. 64. s." 1.

o. 36. 1. *

115) l.. 13.. 3. 4. l). 36. 1. Der Prater wird genannt in l.. 27. s. 13.

1.. 52. s. 1. l). 36. 1. Auf Befehl des Präfes kann der Zwang auch von der

Municipalobrigkeit ausgebracht werden, yaull. sent. rar. l7. 4. s. 2.

116) l.. 67. pr. 1). 36, 1.

117) i.. 7. s. 1". 0. 6, 49. -

118) l1. 14. I. 6.' l.. 16. 81-3. l). 36. 1. l.. 17. l). äiquia orniaaa

onusZa. (29. 4.) Bei dan Soldatenteftamcnte iii es anders. l.. 16. s. 6. l).

36. 'q

119) l.. 27. Z. 9 u. 10.1). 36. 1. l1. 16. I. 6. l). ibici.

120) l1. 9. z, 2. 1). 36. 1.

121) l.. 16. S. 7. l.. 71. 1). 36. 1.

122) l1. 11. pr. b. 27. s. 15. l), ibicI.

123) i.. 6. s. 2. l., 27. s. 3, . 36. 1.

124) 1.. 6. s. 3. l). 36. 1. *
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*einer Suspenfivbedingung abhängig. deren Erfüllung von der Willkür

des Fiduciars abhängt. fo wird der prätorifwe Zwang auch auf die Er

füllung diefer erfireckt. falls fie leicht auszuführen ifkx auch fonfi keine

. Turpitudo enthältNBzdoci) muß der Antragfiellec jedenfalls die zur Er

füllung nöihigen Kofien dem Fiduciar vorher offerirenNö), Sonfi tritt

der Zwang auch während der erbetenen Vedenkzeit einx doch mit Vorbe

halt der Rechte. die von der freiwilligen Erwerbung der ErbfGaft abhan

gen 1'**'7). Sind mehrere Fiduciare vorhanden. fo kann er auch fehon

gegen den Einen ausgebracht werden-W). Die befonderen Wirkungen

der erzwungenen Reftitution erklären fich-alle aus dem oberfien Grund

"abe7 daß dem Fiduciar, welcher gezwungener Maßen die Ecbfchaft

ern-icht, aus diefer Handlung eben fo wenig ein Vortheil als ein Nach

theii erwachfen [olle 1W). Folgen diefes Grundfaues find es 1) daß der

Fiduciar feinen Anfprucl) auf die Quart verliert 130). ferner die Prä

legateLZl), die SubfiitutioW") und alles, was in der Perfon des Fidei

commiffars Ereptori .wird1"). Ausgenommen ift. was der Fiduciac

voneinem Singulaxdeicommiffar der Erfüllung einer Bedingung halber

erhältLW). ferner die von der Zeit des Erbantrittes bis zur Reftitution

aus der Erbfchaft gezogenen Früchteuä). 2) Daß der Fiduciar. der nur

theilweife oder Mehreren die Erbfchaft zu reffituiren hat. die ganze Erb

fchaft zu Gunfien des Zwingenden verliertlaö). 3) Daß die Verpfliä).

tung. die Legate und Fideicommiffe auszuzahlen. auf den Fideicommiffirr

ubergeht, dem es indeß vorbehalten bleibt. davon die Quarc abzuzie

hen 137). x HeimbaG,

*Findlingp Betrachtet man die Frage. wie fich das Rechtsgefeß

über den Findling. gewöhnlich ein ausgefeßtes Kind 1). ausfpricht. fo

befchrcinkt fich die Iufiinianifcize Gefeßgebung 2) auf die ?ZefkiinmungF daß

125) l1. 63. S. 7. [a. 64. I. 1. l.. 3

126) 1... 7. 1). Z6. 1. 14. 31. I. 2. 1a. 6 , . 7 u. 8. 1). ibjä.

127) [i. 30. pl'. [e. 71. 1). ibjä. 7

128) l1. 16. 8*. 7. 1). jbiik_ 11. 11.129er.. 30. o. 36. 1. 1.. 14. s 4

S. 3. jbjcl.

130) l.. 14. 8. 4. l.. 64. s. 3, l..

131) la. 27. Z. 14 u. . I.

132) 1.. 27 2. l). Z6. 1.

133) la. 67. 8. 3. 1), . .

134) l.. 44. Z. 4 u. 5. 1). (Io aon-lit. ei; (Jermaine-trat. (35. 1.) l.. 34.

1). cio concjictjone jnäebjcj (12. 6.)

135) l.. 27. s. 1. , _
136) l1. 16. 4 u. 10. 1). Z6. 1. 1a. 1. 9. 1). 11m1. 1.. 28. 1).

137) l1. 3. pt. u s. 1. 1). 36. 1. 13, 63. s. 11. 1). jbjä.

1) Aueh eine erwachfene Perfon kann Findling fein. NB. ein Taubfiummer.

der keine Auskunft zu ertbeilen vermag. Wir haben foleheVeifpiele aus neueficr

Zeit.

2) Vgl. im Aug. ßynkerabook, 0pu3cuia. 'kann ll. 11a!, 1729.:

lll. bo into oociaeoäj, 'enäauuj ei: exponeocij [jvc-ron nynä 'acute-ä [Lorna

noa, y. 105-175.

jbiä.
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* er als legitim anzufehen ft-iv). [N3. (703. rie infnnt, export. (8.52.)

Die wichtigfte Frage betrifft die Verbindlichkeit zur Erhaltung und Ver

pflegung des Findlings, So wie man annimmt., daß die Staatsgefell

fchaft iiberhaupt die Verbindlichkeit hat. fiir die Erhaltung und Pflege

derer zu forgen. welche außer Stand find. fich felbfi zu erhalten. auch

in keinem anerkannten Verhältniffe zu folchen fiehen. welche zu Alimen

tirung verbunden find (f. den erften Band diefes Lerikons Art. Ali

mentationspflicht oder Alimentationsverbindlichkeit S.

186-190). fo hat *fie auch die Verbindlichkeit. diefe Sorge dem Find

ling zuzuwenden4). Befißt der Staat FindelhciuferD. fo verforgt er fie

in denfelben. Sonft pflegen die Waifenhciufer dazu zu dienen. So

heißt es z. B; in einer von dem Markgrafen Earl Friedrich von Baden

Durlach .erlaffenen. S. 57_ flg. der Gerftlacher'fchen Sammlung der

Baden-Durlachfmen Verordnungen. Bd. 2. Frankf. 1774. avgedruckten .

Verordnung: Hat fich Ziveifel erhoben. ob auch die Findlinge der Wohl

that des Waifenhaufes fich zu getröfien haben. als eiche. da man von

dem Bürgerrechte ihres Vaters natürlicher Weife ni ts wiffen kann. bis

anhero den Gemeinden. a_llwo fie gefunden worden. zur Laft geblieben

find. Nachdem aber dergleichen Kinder. da fie von ihren eigenen Eltern

fo böslich veriaffen worden . ein menfchliches und chrifiliches Erbarmen

am meiften verdienen - laffen wir den von Unferer Waifenhauscom

miffion gemachten Antrag hiermit uns gefallen. daß alle dergleichen Kin

der. fobald von Unfern Oberämtern befcheinigt ifi. daß fie Findlinge find.

in Unfer Waifenhaus aufgenommen. auch den Städten und Dorfgemein

den deßfalls einiger Beitrag nicht abgefordert werden folie. In einigen

Staaten werden die Findlinge auf öffentliche Kofien Privaten zur Pflege

übertreffen. So fchreibt z. B. (f. Bopp. der heffifche Rechtsfrcund

[Darmft. 1837]. S. 292. 293. s. e. Findlinge) eine Verordnung,

  

vom Jahre 1818 für die beiden älteren Provinzen des Großherzogthums .

Heffen vor: daß die Findlinge fo lange. bis fie fich felbft zu ernähren

im Stande find. von der Polizei- und Armenbehörde des Ortes. wo

das ausgefelzte Kind gefunden worden. rechtlichen Leuten gegen ein

befiimmtes jährliches Kofigeld in Kofi und Verpflegung gegeben und

3) lere-z, came-Leuten() in (7. 0. c). (nano. 1760.) p. 428, (aci m.

713L.) l-EFIG!, iii-eiii'. ac] knnci. 770i. 9. 8x). 613.: bo Expositions in

Fnntiucn. idilacijt.. Dag. F. kl. 3061111181', joe earlier. yroc. lxjb. 5.

Me, 2. s. 11. *

4) 14.37361* i. c. iileciit. 6 und 70i. 5. Spock. 324.: De uiiiiiantir. pu

biiciß, Meli. Z. kann, inrtjtntianez iurjercriminaiiu. Nuit. 6. (Jenna

1783,) H479, Liner-t, (Lie-ert. (in one-re niancii irritiert-ZZ onpoejtoö. 11'198,

1778. Strube. rechtliche Bedenken Th. 1. Bed. 171. Ö. 2, [Lein-ina,

(ie oo, quo() iii-cum est circa expaaiiianain iniantinm p. 40. 41.

5) Frank. Snfiem ciner vollfiändigen niedicinifchen Polizei Bd. 5 (1791).

S. 348 flg.: Von Findlings- und Waifcnhaufrrn. S. 5: Wer fich derfelben

(der Findlinge) anzilliibliikii habe (S. 391-395). Web-er. fnfiematifehes

Handbuch der Staateiuirtlifchafc Bd. 1. -Abth. 1 (Verl. 1804). Ö. 55': Bon

Fiirforge der Polizei fin: Llufnahine der elternlofen und ausgefchten Kinder in

Findrl- und Waifenhaufern. -
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diefes Kofigeld aus. der Oberpolizeirafje der Provinz beftritten werden folie.

(In der Provinz'Rheinheffen befiehen befondere Anftalten für Findelkin

der) in welchen diefe bisgum fiebenten Jahre verpflegt werden; alsdann

werden fie bei Privaten in Penfion gegeben. UeberHannov er f. Strube

a, a. O.) Über Sachfen kel-ger, oe-conorojn juris oäit, 7. (bins.

1771.) leib. 1. Pit. 2. 16., Über Oefierreich Frank a. a. O.

S. 393.) .

Nach dem Art. '58 des franzöfifclyen) alfo auch in- einem Theile von

Teutfcljland herrfchenden) Eivilgefelzbuches ifi: jeder) der ein neugebornes

Kind findet) verbunden) es nebft den bei ihm gefundenen Kleidungs

ftücken und anderen Effecten dem Civilftnndsbeirmten zu fiberliefern und

alle Umfiände der Zeit und des Ortes) wo es gefunden worden ift) an

zugeben. Hierüber ift. ein ausführliches Protocol( aufzunehmen) welches

außerdem das anfcheinende Alter des Kindes) fein Gefchlecljt) die Namen)

die man ihm geben) und die Ciyilbehörde) welcher man es Überliefern

will) enthalten foll. Das Protocol( ift in die Regifier einzutragen l').

Das franzöfifche Strafgefelzbuck) aber bedroht-(Art. 347) den mit Strafe)

der ein aufgefundenes Kind nicht in Gemäßheit jenes Art. 58 des* Civil

gefeßbucljes überliefert. Dieß gilt aber nicht von denen) welche das Kind

in Pflege genommen und dieß bei dem Vorftandedes Ortes) wo das

Kind gefunden wurde) erklärt haben 7). 339W,

Fiscus 1). urfprünglirh hieß fiscoa ein Korb) und da* die Römer

Körbe gebrauchten.) um größere Geldfummen aufzubewaljren und zu

transportiren) fo wurde der Name zeitig auf jede Caffe Übertragen) und

fo hieß auch des Kaifers Caffe Lackierer-js fixe-us, oder noir' ?Fox-ifr- 636118,

*weil von diefer öfters) als von jeder anderen die Oil-de war. Die Erifteilz

einer folcher! kaiferlicljen Caffe neben dem Aerarium) welche die Volks

caffe bezeichnete) und dem erft von Augufi eingerichteten. ace-erwin mili

fare läßt fich fchon fiir die Anfänge der Kaiferzeit beftimmt nachweifen2))

 

6) Grolman) ausführliches Handbuch über* den- 006a diayoloon Bd. 1

(Gieß. 1810)) S, 331-333. _

7) Napoleons peinliches und Polizeifirafgefeßbueh. Nach der Originalaus

gabe übecfegt) mit einer Einleitung und Bemerkungen u. f. io. von br, T..

Hartleben (Frankf. 1811)) S. 112) 113,

1) Literatur: d). Snconij kekegr-jni, (Lo ini-jdn!! et. prikjlogijä.

finoj libkj 71]. .lacobua (Zatbofkaciu.) in como). nei lit. 7b. E. ([8

ink. 636i (10. 1.), (i6 boniß 'ncnntidus (10. 8.), (i0 incm-pornciono (10, 9.)7

(ie fisci (Krediten-ibo. (10.16.), (Ic-r field ei; jni-ezl1e18tae(10. 17;), ei). lXittek,

tom. [ll. p. 476 oc Iq. Fo. kr. Une mpfe, (io Wen onuan praerogaljuna

b7p0tbecua Noni in 'honig n rlebjwkc- 905c ocmckncluin nrlqnjäjcjo ac] la. 28,

l). ein jnca fizci (pr. Schon.) Mp8. 1772. 4. linriednoßb, e10 prjui

iegi0 fiocj in bonia sol-um, qnjduscum cdnlkaxjc. [Nennen-id. 1779. 4.

Klenze) über die gefeßlirloen Vorzüge fisralifcher Forderungen nach rbniifcijrm

YeehZte in4der Zeitfchrifc für gefchiiijtliclje Rerhtswiffenfehafc Bd. 8 ).Nr. 13)

. 79- 07.

2) biocnoo. (all. 16, 167g. 11X1- j-oig toi (Knie-Feine (Ze-ö 707k ?Mer-ou (um'

aocqoe) erneuerte-co für die Zeiten Lfugufis. Vgl. [47. 25.
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der Name 1130113 in der oben angegebenen Bedeutung findet fich aber*

 

zuerft bei Schriftftellern) welche das Leben des Tiberius befchreibena).

Zu Traians Zeiten hatte fich der Sprachgebrauch bereits entfchieden feli

geftellt4). und der Gegenfaß zwifchen der Voltscaffe und der kaiferlicljen

tritt noch unter den folgenden Kaifern bis auf die Zeiten des Caracalla 5)

herab hervor. Schon früh mag es indeß vorgekommen fein. daß fich

der Kaifer) in deffen Perfon fich alle Gewalt concentrirte.. auch Dispo

fitionen über die Volkscaffe 'erlaubte6). und da dieß in der'Folgezeit das

Gewöhnlichere ward) fo gewöhnte man fich allmälig daran) dns in des

Kaifers Händen concentrirte Staatsvermögen [-30.13 zu nennen. und diefer

Sprachgebrauch ift für die fpätere Kaiferzeit der herrfchende.geworden.

Daher in den Iuftinianifmen Rechtsbüchern beide Ausdrücke aerurium

und (js-ms zur _Bezeichnung derfelben Sache gebraucht werden7). Wahr

fcheinlich haben die Pandektencompilatoren diefen Umftand benutzt) um die

Fragmente älterer Jucifien) welche in jene Rechtsfammlung eingetragen

worden find) theilweife umzugeftalten. wenigftens deutet darauf die Art

und Weife) wie das dem Populus zuftehende Recht der Eadutenvindi

ration in den Iufiinianifctzen Reclfisbücizern behandelt worden ift li). -

Die Einkünfte des Fiscus beftanden im Anfange der Kaiferregierung haupt

fächlict) in dem. was von -den Einkünften der kaiferlimen Provinzen nach

Abzug der Befoldungen und' der Militärkofien übrig blieb9)) in den

Strafgebühren wegen Zolldefraudationenla). in den dem Prinreps von

Privaten hinterlaffencn Erbfchaften 11). in erb- und herrenlofen Gü

tern l2). in den Gütern verurtheilter Verbrecher. welche vom Princeps

zu diefem Zwecke ausdrücklich angewiefcn wurdenlii). und in den großen

*- Geldfummen) welche demfelben bei freudigen Gelegenheiten von den Städ

ten Italiens und den Provinzen als üblich »gewordene Ehrengefchenke dar

gebracht werden mußten. Im Laufe der Zeiten traten dazu noch andere

Einnahmen. welche urfprünglici) für-die Volkscaffe befiimmt waren)

3) 'l'no. annual. l1. 47. quantum aerurio nut tiooo penclednnt; 71, 2.

bonn Zeinni oblute ner-atio ut in tloeum oogerentur.

4) l'ljn. yenegz-r. cup. 41. 42. *

5) Für die .ZeitenHadrians ifbbeiveiftnd Spart. Uncle. cap. 7. , für die

*des Marcus Antoninus blauem. 1.xx). o. 32., für die des Earacalla kann.

sent, recent. 7. 12.

6) Vgl. 01061188. 11111. 16. 22.

7) 1.. 13. pr. F. 1-4. 1). (le iure firei. (49. 14.) 1.. 15. F. 5. 1).

jlojä. (i. 1. Z. 8. l). (le lege Corn. (le fnlßlo. (48. 10.) 11.3. (1. (le guard'.

pkneecriptione. (7. 37.) Z. 14. .l. (le uoueapioniduo. (2. 6.)

8) Daher die Erwähnung des Fiscus in l.. 20. s. 6. l). (le petit. nei-en.

(5. 3.) Vgl( l-leinecelu 3 , coinm. url legen) .lulluin et kupinm yoyyueam

lil). 111. cup. 5. p. 401 u. 402.

9) blocuoe. (.111. 15. Str-nba (Lenz-xt. x711. tom. 11.1.1 y. 432. ecl.

Panel-n. _

10) .loseplu nntjqu. Furl. 11111. 1. 5., fr. rle ini-e tirol s. 18. 1a. 16.

I. 10. l.). (le publloanls ei; rcecclgalibuß. (39. 4.)

11) 1.. 1. Z. 2 u, 14. 2. l). (le ofllolo proeurat, (1. 19,)

12) 'kam Inntal. 11. 48. Str-abo (Leogr. xml. tom. 111. y. 432.

“ 13) "kan, (Kon. 71. 2., 11151, 1. 90., yljn. keines", 42.
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z. B. die Caduken feit Caratalla's Conftitutionu). Als nun in fpäte

ren Zeiten der Unterfchied zwifchen der Volkscaffe und der kaiferlimen

verfchwand. gewöhnte man fich daran. dem Fiscus alle ordentlichen und

außerordentliäyen Staatseinnahmen zuzulegen. wozu nach dem claffifäien

PandektenreGte auch alle an den Staat zu entrichtenden Strafgelderü).

die Güter der veruttheilten oder während der UnterfuGung verftorbenen

Capitalverbremec") und dec _Geißeln gerechnet werden 17). So konnte es

denn nicht fehlen. daß in den Zeiten der chrifilichen Kaifer der Fiscus

faft unermeßliche Einkünfte und Befißungen hatte. zu deren Berechnung

und Bewirthfchaftung eine große Menge Perfonal nothwendig ward 1“).

Die Verwaltung' der fiscalifckxen Angelegenheiten fiand feit dem An

fange -der Kaiferzeit unmittelbar unter dem Kaifer. gleich als wäre die

felbe ein Theil feines Hauswefens gewefenz das Materielle derfelben lag

.in den Händen der "o-genannten proouratores Caesar-in, auä) prooura

loteo kurzweg genannt. Zunachft wurden diefelben nur zur Beitreibung

und Verrechnung der kaiferlicloen Steuern in die Provinzen gefchicktw).

. und der Kaifer wählte fie nach Gutdünken theils aus dem Ritterftande.

theils aus den eigenen FreigelaffenenW). Magiftratsrang hatten fie nicht..

doch erhielten fie bei ihrem Abgange in die Provinzen gleich den Ma

giftraten vom .Kaifec befondere Vorfchriften (war-Wii.), nach welchen fie

ihr Amt zu verwalten'hatten. Zuweilen wurden ganze Provinzen durch

Procuratoren. welche die Vollmacht der Statthalter hatten. regiert. befon

ders die kleineren oder die. welche einen entlegenen Theil einer größeren

bildetenU). Wenn man von diefem Ausnahmsfalle abfieht. fo fcheint

mit Sicherheit behauptet zu werden. daß die Procuratoren von Anfange

an des Rechtes der Iurisdiction und der Iudication ermangelt haben.

Erft feit Claudius ward mit dem Amte auch_ eine Iurisdiction in Fiscal

fachen. welche früher von der gewöhnlichen Obrigkeit abgemacht wucdenM).

verbundenW). und zur Zeit der claffifchen Iuriften war es dahin gekom

men. daß man den befreiten Gerichtsfiand des Fiscus nicht mehr bezwei

felte24). wahrfmeinlict) naeh Analogie der AerarialfaGen. welche in Rom

14) (ill), föagm. 17. 2. - .

15) 1a. 1. pr. 1). 49. 14. c

16) l4. 1. pr. 1). 49. 14.

17) l4. 31 u. Z2. l). 49. 14.

18) Vgl. Laach. (Lott-oft. parat. .c1 7b. (F. x. 1. eä. Ritto!,

tom. lll. p. 406.

19) Dimmer. liiot. 1.111. 15., b7ll. 23.

20) dia-rau. i. e. 'kam ögricdla 4. -

21) 'koch l-[ißt. 1. 11. Darauf deutet auch 1.. 23. I. 1. l). (10 oppell.

(49. 1.) l.. 1. 0. cia year-nein juäicidua. (3. 3.) l.. I. E. abi causes'

fiat-alas. (3. 26.) ' _

22) biocaz.. [Mill. 23.

23) 811cc. Elnucl. cap. 12. Cnc. Inne-l. xu. 60,

24) l.. 9. pr. l), (lo 0K'. ptocano. (1. 16.) l4. 8. Z. 19. l). (io Kran.

aot. (2,15.) l.. 21. 1). (10 uncl. ot. oonz. (26. 8.) l.. 2. I. 4. l). nei quiä

in [020 publico. (43. 8.) l.. 2. 0. zi artnet-ao. fiat-um. (2. 37) l.. 1. 0.

(lo inrjacijctiooo bmx-Zum inäicuw. (3. 13.) (I. 1-5. 0, nbi eau-aa (jack.

le.. (3. L6.)
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von den yraefeeei neten-ja unterfucht' und entfchieden wucdenAi). Diefe

Iurisdiction der Procuratoren war indeß folgenden Vefchränkungen unter

worfen: zunächft durften fie nicht über Verbrechen erkennen. fondern diefe

' gehörten vor die ordentlicheObrigkeitAj). daher denn) wenn ein Anfpruch

des Fiscus an einem Verbrechen geltend gemacht lverden follte) das.

Verbrechen erfi von der ordentlichen Obrigkeit unterfuGt werden mußte.

ehe 'die Sache an die Fiscalbehbrde kam 27); fodann war den Procuratoren

auch das Recht entzogen. eine peinliche Strafe dem Schuldigen zuzuerken- -

nen 28). daher jedes Urtheil derfelben) iuelclyes eine folehe Strafeausfprach)

an und fiir fich nichtig war; doch ward ihnen fchon feit einem Refcripte

des Pius Antoninus gefiattec) denen. welche die Colonen kaiferlicher Güter

mißhandeln oder fonfi Unfug treiben. den Zugang zu diefen Gütern zu

unterfc1gen29)z endlich war ihnen auch die Eognition Über 61111338 3131113

entzogen 39). wenn fchon fie in Prozeffen uber Libertinitcit und Sclaverei,

fo -weit fie Fiscalfarhen betrafen) unumfchränkt erkennen durften 31).

Außer diefer Iurisdiction. welche im claffifchen Pandektenreclyte als ein

Haupctheil ihrer Amtsgewalt erfcheint. hatten fie auch die Befugnis) die

dem Fiscus zugehörigen Guter zu verpachten und zu verkaufen 32) (doch

find fie bei der Veräußerung fiscalifcher Guter der Befchrcinktlng unter:
lvorfen. daß fie nichts ohne Einwilligung des Kaifers und 'izumNachtheile

des Fiscus in diefir Beziehung vornehmen durfenZN) ). fiscalifrlye Außen

ftände einzutreiben und darüber zuguictiren M). den fiscalifwen Sclaven

den Befehl zum Antritte' der ihnen deferirten Erbfchaften zu ertheilen 34). ,

und folche. welche dem Kaifer felbft angeboten lverden) durch Jmmirtion

zu erwerben. falls fie folvent find 35)z im umgekehrten Falle foll erft die

Infolvenz der Erbfclyaft vom Procurator unterfucht und ivegen Erwer

bung oder Ausfwlagung der (Crbfchaft der Befehl des Kaifers eingeholt“

werden 36). Vergleiche über Fiscalfachen find zwar fie-ts an ihre Gerichts

barkeit gebunden) bedürfen aber insbefondere der kaiferlichen Befiatigung 37).

25) Spuren davon finden fich in l.. 8. s. 19. 1). 2. 15. l.. 12. 1). 11a

-1118 quae ur weiß., (34. 9.) l.. 42. pr. l). 49. 14.

_ 26) l.. 2. (k. 11a poenjä. (9. 47.) l.. 4. E. ac] [egalu kabjam (le pin

.Zink-jim (9. 20.) l.. 1. 0. udi cuuäao [idealer. (3. 26.)

27) l.. 1. (L. Z. 26. l4. 6. jbjä. -

28) l.. 3, pr. l), (16 officjo procuracorjs, (l. 19.) l.. 2. 0. 9. 47.

29) lx. Z. Z'. 1. l). 1, 19.

Z0) l.. 2 u. 5. (2. nbj canon erging. (I. 22.) 11. 7. 0, 116 rie 818.111

flefuncrorurn. “(3 21.)

31) l.. 5 0. 3. 22. .

32) l.. 3 s. 5. l). 49. 14.

32a) 1.. 3. s. 5. 1), 49. 14. l.. 1. s, 1. 1), 1. 19.

33) b. 47. 8. 1. 1). 49. 14. b. 22, 1). (16 interrogöcjonibno in jurq

fac. (11. 1.) ' _

Z4) l.. 1. Z. 2 l). 1. 19. l.. 46. I. 8. 1). 49. 14. b. 25. s. 2. l),

a0 aoqujk ke] amicc. 1161-66. (29. 2.)

35) l.. 1. Z, 2. 1). 1. 19.

Z6) b. 2. 1). 1. 19.

8. s. 19. l1. 13. 1) 2 15.
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Seit Septimius Severus wurde die Verwaltung des Fisrus und mithin

auch die einzelnen Procuratoren des Kaifers einem öffentlichen Beamten

unter-geben) welcher bald proourator- 1-01 111-1171113031» bald 1111101111113

*genannt wird. Unter den chrifilichen Kaifern finden wir zwei hohe Be

amte. unter welche das gefammte Fiscalvermögen gefiellt war") den 0011183

8110111111111 101311101111111 und den 00111011 rei 11117111110, oder) wie ec

auch heißt) 9117011111111139), Unter jenem ftand den-öffentliche Schatz.

fo weit er aus Steuereinkünftm (1111811101103, 1013111011111118 1111111)

befiand) und ihm waren die 601111108 181-311101111111 der einzelnen Diöce

fen 40) und die 1111101111188 und Scimtzmeifier der Provinzen untergebent

ingleichen hatte er für feine weitläuftigen Gefcinifte eine große Anzahl von

Palatinen zu feiner OispofitionM)f welche in viele Scrinien zum Theil

mit Beziehung auf die befondecen Einnahmen eingetheilt waren. wenn

fchon die unmittelbare Execution ruckfttindiger Abgaben zu dem Gefclnifts

-kreife der Provinzialfiatthalter gehörte. Unter diefem ftand das eigentliche

Vermögen der Krone) von welchem wiederum außer einem anfehnlichen

Officium die Nationales. Magifiri u. f. w. abhingen42). Er hatte die

Oberaufficht über die Verwaltung der Reichsguter) welche theils durch

Colonen gebaut) theils in Zeitpacht oder Emphhteufe gegeben) oder als

Weiden benutzt wurden) ferner Über die dem keiiferlimen Haufe infondets

zugewiefenen Befilzungen) Petlläfle) Stutereien. Viehheerden. über welche

in den Provinzen befondere Eomites (001111103 1101110111111) gefeßt waren.

und über die kaiferlichen Patrimonial? oder Erbgitter. Diefeleßteren

wurden indeß von .Anafiafius feiner, Verwaltung entzogen und einem.

befonderen Magiftrate7 dem 00111123 1111111110011 untergebenM)) und in

der Kunfifprame pattjmouialja genannt. Und fo finden wir denn für

das Iufiinianifme Zeitalter drei coordinirte Beamten. welche fich in die

Verwaltung -des fruheren Fiscalvermdgens theilten. - Zur Vertretung

des Fiscus im Gerichte war feit den Zeiten Hadrians ein eigner Beam

ter befiellt. welcher in der Kunfifprame bald 1111700111111 1130i, bald “ya

tronuo 1180i genannt wird44)) auch in der Folge fortbefiand 45)) ,und noch

in dem Iuftinianifmen Coder als noch vorkommend'ecwcihnt wirdW).

Sein Gefclniftskreis .ift durch fpcitere kaiferliche Verordnungen feftgefiellt

worden. An jedem bedeutenden Tribunale wurden nämlich aus der Zahl

38) 81x111. 82701113 cap. 12. . * »

39) 11. 1. '[11, 0. (10 quneatokibus, (6. 9.) [unt. 006. l. 82. 33.

p 40) 110111111 6131111; 111190111 0110111, 011x), 12. e(1. 8080111113 y. 41 u.

42., 000111_ 01111. 10. p. 46-51. Vgl. 1110011118 60111011'. 1111 1.1. 1. (kb.

0. (10 conuulntibuo (6. 19.) etklijtter, 10111. ll. y. 11.1.

41) 0, 1111011, 171. 30., 11131. 1. 32., x11. 24.

42) Uotitia (11311. 0110111.. 0. 18., 000, 011p. 11.

43) F011. 1176. (10 1111131111. 11. 27. 31038110 110111. e11, 0tt0, p. 1776,

1787. [unt. 0011. l. 351 Vgl. Witte) die 101x08 1111111111110 des Iuftiniani

fchen Coder S. 88) 89. -

44) Spart, 111111, 011p. 20.

45) Zpart. 11111. (Zeta 011p. 2. f1-, (10 11110 11801 S. 17. l1. 8. 1). 1:10 1118,

*(111110 111 12151111111, (28. 4.) . - , '

46) (kit. 0. 110 0.1111. 111101. (2. 9.)
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der fiatutenmäßigen Advocaten einige) oder wenigftens einer zu diefem

Amte befördert 47). Das Amt wurde von Anfang an nur auf eine

beftimmte Zeit ertheilt48)) in fpciteren Zeiten bald auf ein Jahr49)) bald

auf zwei Icihreäo)) nach deren Ablaufe die Beamten zu höheren Wurden

ausfmiedenäl). Fiir ihre Mühwaltung bezogen fie fruher keinen Gehalt)

und deßhalb war es ihnen freigeftellt) auch gegen den Fiscns im Gerichte

aufzutretenöx); fpciterhin erhielten fie Gehalt") und deßhalb war es ihnen

unterfagt) während der Dauer ihres Amtes für irgend Jemand gegen den

Fiscus ,im Gerichte aufzutreten54)) und felbfi nach der Niederlegung jener

Würde wurde ihnen dieß Auftreten gegen den Fiscus nur ausnahmsweife

geftattet) nämliä) fiir fich felbfk) für ihre Frau) für die eigenen Kinder

und Eltern) für, die nächften Seitenverwandten bis zum vierten Grade

und für die eigenen Sclaven W)) und auch dann nur unter der Voraus

feßung) daß fie ,in der fraglichen Sache nicht fchon früher dem -Fiscus

gedient hatten W). ' . ' ..K

Die .jurifiifme Perfbnlimkeit des Fiscus) welche. in d'en Iufiinianifchen

Rechtsbuchern anerkannt worden ift) hat fich wahrfcheinlich nas) Analogie der

des Aerariums entwickelt. Gleichwie man nämlich den Populus als Trä

ger des Aerars anfahö7) und ihm bereits zur Zeit der freien Republik

das Commercium fammt der paffiven Tefiamentifaction eingeräumt hatte)

eben fo dachte man-fich unter der Kaiferregierung wahrfmeinliu) den Keri

fer felbft als Träger des Fiscus W)) und gefiattere diefem demnach

alle die Gerechtfame) auf welche einzelne im Staatsverbande ftehende

phyfifche Perfonen Anfpruci) hatten. Daher der Fiscus fchon vom Beginne

des Kaiferreiwes an Eigenthum haben) Contracte abfcifiießen) Klagen rnit

Erfolg aufteilen und aus Teftarnenten erwerben konnte. Später ging

man noch einen Schritt weiter z die Gefeßgebung räumte ihm mannigfame

.Vorzüge vor Privatperfonen ein und bei endlicher Verfchmelzung beider

Cajfen warjes natürlich) daß man auch die dem Aerar verliehenen Vor

rechte* zugleich auf den Fiscus übertrug) und fo ift der leßtere in den

fpäteren Zeiten der Kaiferregierung die am meiften bevorzugte moralifche

Perfon geworden. Im Iufiinianifchen Rechte find diefe Vorzüge) meiik

das Product eines verdorbenen habgierigen 'Zeitafierm beibehalten worden.

47) l.. 2. 0. (ie. ati'. (ii-err- jqciiouoi. (2.8.) l.. 10. (7. ae au'. cite.

juciioiokum. (21 7.) [a. E. 2. 8. , _

48) [fr. (ie inte firm Z. 17.

49) l.. 8 u. 12. 0. 2. 7.

50) l.. 12 u. 13. (7. 2. 7. l.. 3. pr. l.. 5. pr. E. 2. 8.

51) 1.. 8 u. 10. o. 2. 7. l.. 4. 9.2 o. 2. 8.

52) 19c. (ie joker fiaoi Z. 17,

53) l.. Z. pr. 1.. 4. Z. 1. l.. 5. pt. l.. 6. pt. (i. 2. 8.

54) 14. 1, E. tier aciuoo. fire-i. (2. 9.) -

55) l.. 1.3. (1. 2. 7. l.. 3. Z. 1. 1.. 5. Z. 1. (J. 2. 8.

56) l.. 2. 0. 2. 9.. -

57) Mao. 11.-juni. [11. 25. (781113, insd- L1. 1.50. 286i, [ll. 62, [F1

piuni ke'. 28. 7. ynnili sent. rec. 7. 12.

58) Am deutlichfren ift viocare. 1119i. 1.xx!, 32., wo der Fiscus geradezu

-rö fie-egitim)- genannt wird.
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Da nun in diefer Beziehung die IufiinianifG-tömifmen Befiimmungen

unfer einziges Gefeß bilden. fo war es naturlich. daß unter den neueren

Rechtsgelehrten die Frage entfiand. ob man in der Auslegung diefer Be

ftimmungen über das. was die Römer als Vorzüge des Fiscus bereits

anerkannt haben. hinausgehen dürfe. Hier nun fweint es am rathfam

ften. mit mbgliwfier Strenge zu interpretiren. theils 'weil .dergleichen

Vorzüge nach allgemeinen Rechtsregeln nicht vermuthet werden. theils

weil ein in die Iufiinianifwen Pandekten aufgenommenes Fragment des

Modefiinus auf die Nothwendigkeit der ftricten Erklärung hindeutetW).

Bei der Darfiellung diefer Vorzüge im Einzelnen dfirfte es am

. zweekmäßigften erfcheinen. fie in Ruckfiwt auf die einzelnen Theile des

Privatrechtes zu entwickeln. Was die prozeffualifchen Vorzüge

des Fiscus angeht.. fo laffen fich diefelben auf folgendePunkte zurück

fiihren: 1) In alien Fällen. wo der Fiscus an einer Giitermaffe ein

Erbrecht geltend macht. und Privatperfonen für fichein gleiches Reän in

Anfpruci) nehmen. wird der obfwivebende Prozeß in Betreff der leßteren

fo lange ausgefeßt. bis über das Recht des Fiscus entfchieden iftW).

Auch bleiben die Klagen der Erbfwaftsgläubiger fo lange ruhen. bis der

Hauptprozeß beendigt iii. Der Grund diefes durch Senatuseonfulte

anerkannten Vorrechtes ift der. damit eine den Staat als folchen ange

hende Rechtsfache nicht durch Klagen der Privatleute verfchleift werde.

2) In allen Prozcffen. welche das Mein und Dein betreffen. nicht aber

in Eriminalfamen. hat der Fiscus. wenn er als .Kläger auftritt. die

Vefiigniß. den Beklagten zur Edition aller auf diefen Prozeß bezuglichen

Documente zu zwingen. fofern der Beweis des Klaggrundes auf-andere

Weife nicht hergeftellt werden kann. Der Beklagte kann fiä) nicht mit

der Einrede fmülzen. als feien diefelben ihm abhanden gekommenN).

*Erfolgt die Edition. fo darf indeß der Inhalt diefer Documente nicht für

andere Prozeffe gegen den Edenten benußt werdenN), 3) Niemand. am

wenigften derFiscus felbfi. kann gezwungen werden. zum Schaden deffel

ben Beweisdocumente oder Acta zu ediren W).- Falls daher jemand die

Edition der Acta vom Fiscus verlangt. fo muß er gleich von Anfange

an Eaution fiellen. daß er fie nicht gegen diefen gebrauchen wolle“)z

auch miiffen die betreffenden Abfchriften der Fisealacta von dem zur Auf

bewahrung der Acta 'angefiellten Beamten gefchrieben fein. da. wer andere

Abfchriften producirt. den Prozeß zweifelsohne verliert W), 4) In Be

treff der Eompenfationseinrede ift der Fiscus mannigfach prioilegirt. Nicht

 

59) 1110668111111-, [idw ging. (16 pkaeactipijanibnd. Foo puto (191111

quera 611m, qui in äubiiä qoaeätionibua contra 1186x1111 fat-ile tesyanäerjt.

1a. 10. 1). (ie iure: 1181:1. (49. 14.)

60) 1., 35. d. 49. 14.

61) 11. 2. S. 1 u. 2. 1). 49. 14. 1.. 3. 1), 116 6119x160 (2. 13.) vgl.

mit 14. 4 u. 8. E. (jagen-Juno. (2. 1.)

62) i.. 2. s. 1 1). 49. 14,

63) 1.. 45, s. 5 u. 6. l), 49.14.

64) 1.. 15, s. 6 o. 49. 14.

65) 1.. -45. s, 7. o 49. 14.
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allein. daß fie *in Prozeffen. wo der Fiscus als Kläger auftritt. nichts

hilft. wenn binnen zwei Monaten von ihrer Vorfchülzung an gerechnet

der “Beweis-der fiscalifclpeir Schuld nicht erbracht wirdsö). fo ift fie auch

völlig unzuläffig in allen Sachen der Abgaben. einerlei ob fie in Geld.

oder in Naturallieferungen beftehen 67). ferner wenn der Fiscus den Kauf

preis einer von ihm verkauften Sache vom Käufer einklagtö") . und end

lich. . wenn das fiscalifcije Bureau. welches klagt. nicht identifch ift mit "

demjenigen. deffen Schuld zur Eompenfation benuht wird 69),_ 4) In

allen Prozeffen Über den_Status jemandes. welche den Fiscus angehen.

muß derfelbe durch feinen gewöhnlichen Vertreter (den acirooatus tirol)

vertreten werden. Sonft ift das gefällte Urtheil null und nichtig. und

es wird eine neue Eognition der SachemothwendigNL). 5) Schuldner
des Fiscus können. wenn fie der Schuldiuberwiefen find. von dem Rechts

mittel der Lippellation keinen Gebrauch machen") 6) Bei der Execution'

in das Vermögen des Schuldners hat der Fiscus das Vorzugsremt (pri

r-ilegirun exjZ-Zväi) vor allen ubrigen chirographarifcljen Gläubigern 72).

Von diefem Privilegium findet fich die ältefte Spur in dem für Aegypten

erlaffenen Provincialedicte. das aus Galba's Zeit erhalten U73); in *un

feren gewöhnlichen Oiechtsquellen kommt es zuerfi in den Pandekten vor.

wo fich hierfür fchon l.. 10. pr. l). 2. 14. auf ein Refcript des Kaifers»

Wttoninus Pius beruft. Nur den Strafgeldern. welche an den Fiscus

zu entrichten find. geht diefer Vorzug ab. und wenn fchon Papinian")

erklärt. daß in Betreff derfelben der Fiscus fo viel Rechte habe. wie

andere Privatgläubiger. fo ergibt fich doch aus einem Refcripte des Kelifers

Alexander. daß er in diefer *Rücklicht allen ehirographarifchen Gläubigern

nach|eht75).' Eine Folge diefes Grundfakzes ift. daß.in den fogenannten

gemifchten Klagen. d. h. folchen. welehe neben dem Schadenerfaße zugleich

noch eine Privatftrafe enthalten. der erfie Theil der Forderung das Pri

.Ws

j

66) 11. 46. s. 4. l). 49. 14.

67) 14. 46. s. 4. 1). (Ia jura 1180i. (49. 14.)

68) 1.. 46. s. 4. 1). 4 . 14. le. 7. (7. e16 aontponzationibur, (4. 31.)

69) l.. 1. t). 4. 31. .

70) 1., 3, s. 9 l.. 7. 1). 49. 14.

71) l.. 4 u. 8. E. quorum appellntionaa non kecipiuntur. (7. 65.)

Im fruheren Rechte erjtreckte fich das Verbot der Appellation auf alle

fiscalifchen Prozeffez doch_hat hier die (Hefetzgebung feit Eonftantin fehr gewerb

felt. l.. 6. '1'l1. (1. (le 1u1-e Final. (10. 1.) 11. 6. 'l'lt. E. quarutn n poll.

non rec. (11. 36.) Zur Gefchichte diefer Frage vgl. Incubus 60 oft.

nei 11,1. cel. [Ritter tour. 4. p. 311.

72) paul. rec. 8211i. 7. 12. s. 10. la. 10. pr. 1). (ie partie, (2. 14.)

1._ 34, 1), e10 reden; nuctoritato iucljci. possiäenciis. (42. 5.) 1.. un. (1.

paeniß tircalibus crecljtorer. praefarri. (10. 7.)

73) Vgl. Rudorff. das Edlrt des Tiberius Alexander im rheinifcljen

Mufeum fiir Philologie Bd, 2. S. 166. .

74) 11. 37. l), 49. 14.

75) 1.. 17. b. 49. 14. 1a. un. E. poenja fiacnlibuß c-:reäitores praofekrj.

(10. 7.) Nach der Regel: ram 8113111 perrequontlduo poenno exec-tio port

panltut.
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vilegium genießt. der andere den chirographarifchen Gläubigern nachfiehtW).

Es verffeht fich dabei indeß von felbft. daß diefes c?zurücktreten des Fiscus

hinter die anderen Gläubiger nur infofern vorkommt. als diefe keine

Pönalforderung geltend machen77). Tritt der Fiscus in die Oiechte eines

Privatmannes ein. fo wird dadurch die Forderung. in welche er eintritt.

privilegirt. freilich aber erfi von der Zeit an . wo der Privatmann in die

Reihe der Fiscalfwuldner eingetragen worden ift 7U). Nau) dem Pandekten

rechte ift dieß Vorzugsreeht unter allen privilegirten Forderungen das

ftarkfie79). Auch auf das Privatvermögen des Kaifers und der Kaiferin

ifl es ausgedehntßo).

forderungen ift es eingeführt . daß die Frau des Primipilus ihr Heuraths

gut nicht eher zurückfocdern darf. bis die AnfprüGe des Fiscus aus der

Adminiftration ihres Mannes getilgt findsi). Daher dieß Heurathsgut

gewiffermaßen fur die fiscalifchen Anfprüche haftet. vocausgefeßt indefi.

daß die Güter des Prirnipilus und feiner Nominatoren zur Deckung nicht

ausreichenW). Manche neuere Rechtsgelehrten haben aus' diefem Vorzugs

rechte ein fiillfclaweigendes und noch dazu pcivilegirtes Generalpfand des

Fiscus am Vermögen des Primipilus gemacht und diefes dann wohlauf

7) Zur Deckung des *Fiscus wegen Primipilar- '

alle Adminiftratoren des Fiscus ausgedehnt. Indeffen ift weder das

Princip diefes Vorrechtes allgemein als PfandreGt anerkannt. nbch ivird.

felbft wenn man dieß zugeben wollte, die Ausdehnung diefer fingularen Vor

fchrift auf alle Fiscalbeamte gerechtfertigt werden könnenW). 8) Wenn

der Fiscus wegen feiner Forderungen aus der Sachenrnaffe. welche im

Befitze feines Schuldners ift. nicht befriedigt werden kann. fo hat er die

Befugnis. fofort die Schuldner defielben zur eignen Deckung zu ver

klagen 84). Die ihin gegen feines Schuldners Schuldner zuftehende Klage

ifi wahrfcizeinliä) eine oomjjotio e): 1.33685)j welche im Falle der Pri

mipilarfchuld-fogar vor der Verfallzeit der Schuld angeftellt werden' kann.

fo daß die Einrededer Zuvielforderung ruckfickztlicl) der Zeit überall nicht

fiaitfindet. Die Bedingungen diefe-s VorreGtes find.» daß die fiscalifche

Forderung fofort aus den Büchern des Fiscus oder einem rnit demfelben

76) [e. un. E. 10. 7.

77) [Lam cream pereeqnentibue b. un. E. 10. 7. nißi cceciitokeg Zaum

kecnparaeerieit l.. 37. l). 49. 14. Dal-nach ift der allgemeine Ausdruck cre

äitocjbua in lx. 17. l). 49. 14. zu erklären.

78) l.. 3. s. 7. l.. 6. 1), 49. 14.

79) le. 34. 1). 42. 5, kaallj Senf. 7. 12. I. 10;

30) l.. 6. s. 1. l). 49. 14. -

'81) [a. 4. 6'. in guibua ciauäio yjgnna tarjie. (8. L5.)

pkimjyilo. (12. 63.)

82) l.. 4. o. 8 15.

b. 3. 0. (ie

83) Vgl. Kle *e. über die gefeßlichen Vorzüge *fiscalifaier Forderungen

nach rdmifäiem Rechte in Savignrfis Zeitfehrift fiir gefchnhtlrare Recluswiffra

fehaft Bd. 8, S. 403.
84) lx- 3. Z. 8. l). 49. 14. la; Z u. 4.* 0. quancio fioauz 'el prieatuß

(Ledjwkjg sui. (4, 15.) le. 1. E. .io coocijct. e! lege. (4. 9.) Vgl. lx. 5.

o. 4. 15, -
85) i., 1. o. 4. 9.

[e. "7
0
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abgefchlofienen Contracte bewiefen wirdßs). daß des Hauptfchuldners In

folvenz liquid ifio7) (wozu. wenn man vom Falle des (Concurfes abfieht.

die gegen diefen zu richtende Vorausklage nothwendig erfcheint). und daß

die Schuldner deffelben diefe ihre Schuld nicht abläugnenßs). Die Ere

cution wird zwar von den untergebenen der Fiscalbeamten eingeleitet 99).

aber nur von der ordentlichen Obrigkeit. nicht von der Fiscalbehbrde.

voll|re>t9"). 9) Urtheile. welche gegen den Fiscus fprechen. können

von demfelben innerhalb drei Jahren angefochten werden. wegen Prävari

ration und offenkundiger' Beirügerei aber auch nach Ablauf diefes Zeit

 

raumes") Dann muffen aber auch die Arten des fruheren Prozeffes. '

felbfi wenn es nicht ausdrücklich verlangt wird. vorgelegt und vorgelefen

werdenN). 10) Zur Befäzleunigung fiscalifcher Prozeffe war im vor

jufiinianifmen Rechte durch eine Confiitutjon Eonfiantins des Großen")

vorgefchrieben. daß alle vom Fiscus und gegen ihn anzuflellenden Pro

zeffe binnen Iahresfrifi". von ihrem Anhängigwerden an gerechnet. beendigt

werden follten. was nach einer Confiitution Valentinians dahin abgeändert

_worden ift. daß fiscaiifche Prozeffe in erfier Infianz binnen zwei. -vier

und fechs Monaten abgeurtheilt werden follen. je nachdem die Sache in

einer und derfelbe-n Provinz verhandelt wird. oder Inftructionen aus einer

anliegenden oder überfeeifchen Provinz nbthig find. und in Appellations

inftanz binnen zwanzig und vierzig Tagen. je nachdem die Parteien in

derfelben Provinz oder in einer anliegenden fich aufhalten") Fur die

Appellationsinfianz erweiterten fpäter die Kaifer Honorius und Theodos

die Zeitfrift. indem fie fiatt 20 Tage 40. und fiat( der 40 vielmehr

70 Tage fefifeßten 9"). Keins diefer Grfehe ift in den Iufiinianifmen

Coder aufgenommen worden. daher diefe Befiimmungen unpraktifch

. geworden find. und nur die Begünfiigung findet fich in den Iufiiniani

fchen Rechtsquellen ausgefproGen. daß fiscalifche Prozeffe auch während

der Dauer von Gerichtsferien angenommen und verhandelt werden dür

fen W). 11) Zur Verjährung fiscalifmer Anfptume ift nach dem claffifwen

Pandektenremte. wo nicht durch fpecielles Gefelz eine geringere Zeit fefi

gefeßt ifi. eine Zeitfrifi von zwanzig Jahren beftimmc97). was indeß weder

auf den endlichen Austrag der innerhalb dieferZeitfrift anhängig gemachten

Swme-YYYI-Y

VAVLVQ-Q/W

77'??

. (L. 4. 9. . l

. äo cent. aäu. fisc. ketract. (10c 9.),

. 8. 1). 49. 14.

. 4. '[11, E. (10 into fiscj. (10. 1.)

. (*1. (16 inte öacj. (10. 1.) Vgl. l.. 21., l.. 28., 11. 46. 111.

e11, (11. 30.)

4. '[11, (1. (Io appellat. (11. 30.)

lu . E. (16 ferjiv. (3. 12.)

pr, 1), (Fe air-ecru tempornljbus praeaokiptionibus. (44, 3.)

1) 49. 14.
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Prozeffe Einfluß hat98). noch auf Sachen. welche vom erften Nuntianten

.argliftiger Wiife aufgegeben worden find. bezogen werden darf99). Diefe

Verjährungsfrift läuft nach den allgemeinen Regeln der Klagenverjährung

erft von dem Zeitpunkte an. wo dem Fiscus das in Frage ftehende Recht

angefallen W100). Sie ift wahrfcljeinlici) durch eine Confiitution des

Kaifers Titus eingeführt worden 101). In der Folge hat Kaifer Eon

fiantin in feinem Edicte. welches die Verjährungsfriften der einzelnen

Klagen befiimmte. in Betreff der fiscalifchen Prozeffe eine Ausnahme

gemacht. theils wegen der vielfachen Befchäftigungen der Fiscalbeamten.

theils um die Gelegenheit abzufchneiden. fremdes Stillfcinreigen zu ertau

fen"'2); allein daß dadurch nicht überhaupt die Verjährung fiscalifmer

Anfprücloe aufgehoben-worden fei. zeigt fchon der Umftand. daß Eon

fiantin felbft-das Verbrennen fiscalifcher Urkunden. welche verjährt find.

txrordnetwa). und die Aufnahme diefer Verordnung in den Theodofifchen

oder.

Für alle Fälle. in welchen durch die gefeßliche Vorfchrift dem Fiscus

etwas aus der Vermögensmaffe einer Privatperfon als Eigenthum zufällt.

'ft ein befonderes Verfahren. der fogenannte Nuntiationsprozeß.

angeordnet 104). Die Grundzüge diefes Jnfiitutes find im wefentlichen

folgende. Es wird jedem aus dem Volke erlaubt. die Rechte des Fiscus

an Vermögensfiücken geltend zu machen. demnach die Anzeige (ouotia

tio, (Ielaeio) beim Fiscus gefiattet. Ausgefrhloffen find nach Iufiiniani

fchem Reajte Senatoren. Soldaten. Veteranen. Frauen. Sclaven in

Sachen ihrer Herren. Freigelaffene in Sachen ihres Patrons. Tutoren

und Euratoren in Sachen ihrer Mündel. der Verkäufer in Betreff der

verkauften Sache 19“). Für das Anbringen der Nuntiation war ein

Zeitraum von zwanzig Jahren befiimmt. welcher von dem Augenblicke

an gerechnet wurde. wo das fiscalifme Recht an der Sache hätte geltend

gemacht werden könnenW). Nach Ablauf diefes Zeitraumes fiand die

Einrede der Verjährung der Nuntiation entgegen. Das Anbringen der

Nuntiation hing zwar vom freien Willen eines Jeden ab. nicht aber

ihre Fortfeßung "77), Denn einestheils hatte der Nuntiant dem Fis

cus unter Stellung von tüehtigen Bürgen zu verfprechen. daß er die

Nuntiation ausführen wollexok). anderentheils trafen ihn gewiffe Strafen.

98) l1. 1. 8. 4. l). 49. 14.

99) l1. 1. 8. 5. l). 49. 14.

100) l1. 1. s. 3. 1). 49. 14.

101) l.. 1. s. 3. l). 49. 14.

102) l1. 7. '[11, (7. .ie jako 6817i. (10. 1.)

103) 1.. Z. 'l*i1. 0. ein int-o five-j. (10. 1.)

104) l.. 1. y!, l). 49, 14. l1. 3. s. 11. l). jbiei. l1. 1. (Z. (ie cicziat.

1053 l1. 2. E. 6. [1. 18. pt. F. 1-9. L). B. 14. 11x6. E. 6o 11a

lntokibus. (10. 11.) _ .

106) l1. 13. pr. l). (io Eifer-oi. tewpokoiibno proeacriytianibuu. (44.3)

l1. 1. I. 3-5. l). 49. 14.

107) t.. 22. s. 3, 1). 49. 14.

108) 1.. 2. s. 3, i). 49. 14.

20*
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wenn er diefe Verbindlichkeit nicht erfüllte) z. B. Verluft des Nuntiations

rechtesl99) und Entrichtung von fo viel an den Fiscus) als diefer aus

dem gewonnenen Prozeffe erhalten haben wurde1l9). Nur entfchuldbarer

Irrthum und Todesfälle) welche den Beweis der Nuntiatioit unmöglich

machen) befreien von den Strafen") Die weiteren Verpflichtungen.

des Nuntianten laffen fich auf folgende Punkte zurfickführen: a) er mußte)

falls er von einem Dritten zur Nuntiation veranlaßt worden war) diefen

feinen Mandator nennenlN). Der Grund war nicht) daß der Delator

frei ausgehe) wenn nichts erwiefen wurde) fondern vielmehr der) daß auch

der Mandator in diefem Falle nicht ftraflos bleibeW), b) Er mußte den

Beweis der Nuntiation fuhren) d. h, darthun) daß das nunciirte Ver

mögensfiuck dem Fiscus verfallen fei"4). Der Beklagte wurde daher

überall mit dem Beweife verfchont) woher er das Stück erworben habe115))

während der Dauer des Prozeffes nicht im Befihe der vindicirtenSache

geftdrt 116)) und falls der Nuntiant feinen Beweis nicht erbrachte, überhaupt

fo behandelt) als ob gar keine Nuntiation gefchehen wcire1l7). o) Er

mußte bei der Ausführung der Nuntiation im guten Glauben als rich

tiger Vertreter des Fiscus handeln. Daher war einestheils die einfeitige

Aufgabe des Prozeffes von Seiten des Nuntianten mit Strafen belegt)

anderentheils konnte der Nuntiant durch feine Prozeßfuhrung der fiscali

fchen Gerechtfame keinen Eintrag thun) daher _bei gewiffenlofem Betragen

auch eine zweite Nuntiation aus demfelden Grunde zuläffig warW)) und

der Beklagte fofort den Prozeß verlor) wenn er privatim fich mit dem

Delator vergli>fien oder ihn (oder den Richter) mit Geld beftorhen hatte"9).'

Im Falle der Befiechung traf indeß die Strafe nur den Befiechenden

felbft) nicht auch deffen Erben. Fur die Erfüllung diefer Verbindlichkeiten j

erhielt der Nuntiant einen beflimmten Theil von der dem Fiscus bindi

cirten Stiebel-o)) deffen Größe in den Juftiniirnifmen Pandekten nicht

weiter bezeichnet wird) aber zu den Zeiten Nero's ein Viertheil) früher

fogar mehr betrug 121). Durch ein Edict Traian's wurde die Selbft

anzeige erlaubt) wo dann der Nuntiant die Hälfte des nunciirten Gutes *

 

109) l.. 2. s. 3. 1). 49. 14.

110) l.. 15. pr. s. 2 u. 4, 1). 49. 14. Vgl, kleinerer-in., 00mm.

T25 1.23.2111 Luiiam et yopiam yoyyaenm lid. 11]. cap. 10. s. 3. y. 443

111) l.. 15. pr. l.. 22, Z. 3. ]). 49. 14.

112) l.. 22. s. 3. l). 49. 14. l.. 23. 1... 24. l.. 2. S. 5. 1). 49.14.

113) l.. 2. s. 5. 14. 15. Z. 1. l.. 24. l). idiei.

114) 1.. 15. s. 2 u. 4. l4. 24. 1). jbiä.

115) l.. 25. l). jbiä.

. E. (in into jisai. (10. 1.)

. 3 u. e. 1). 49. 14. l.. 15. s. 2, 1). thin.

. 5. b. 49. 14. 1.. 29, pt. 1), jvja.

_l.. 29. r. l.. 34. l). 49. 14.

5. I. 1 u. 4. l). 49. 14.

121 81161;. Aero cap. 10. Vgl. Ueineroaius, camm. nei 1836m

[uiiam iib. ll. cap. 10. s. 1. p. 444,
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zu behalten befugt warmi). Vorausgefeßt ward dabei. daß kein Anderer

vorher fchon Anzeige gemacht hatteNZ)) daß der Deferent den Prozeß .im

Namen des Fiscus übernahm und zu Ende fiihrte124)) daß kein Erepto

tium- vorlng 125)) und daß endlich die Perfönlichkeit des Nuntianten nicht

uderfchritten ward z weßhalb die Selbftanzeige dem Herrn nicht geftattet

wird in Betreff deffen. was feinem Sclaven hinterlaffen worden 126))

auch nicht, dem Erben rürkfimtlicl) deffen) was feinem Erblaffer zugedacht

tvar) außer wenn diefer erweisiiri) den Willen) die Selbftanzeige zu machen)

gehabt hatte und an der Ausführung. diefes Entfrhluffes nur durch den

Tod verhindert worden iftl27), Aus dem nämlichen Grunde kam auch

im älteren Rechte die Selbftanzeige des Verfiorbenen feinem Erben nicht

weiter zu Gute 3 doch 'verordnete Hadrian, daß das Ableben des Erblaffers

vor dem Austrage des Prozeffes für den Erben nicht den Wegfall der

Velohnungrzur Folge haben folltelffi), In der fpäteren Zeit kamen mehrere

Modificationen diefes Inftitutes auf. -Zunächft *verordnete Hadrian) daß

der Selbfideferent für feinen Anthei( nicht das RetentionsreGt ausüben)

fondern diefen erft erhalten folie. nachdem das Ganze_ dem Fiscus aus

antwortet wordenW), Nach einer EoMitution Eonfiantims foll. wer

ein *cnc-italy ficleioomlnisoum einem Incapar zu refiifuiren hat, im

Falle der Selbftanzeige ein Drittheil des ganzen Erbgutes 'fur fich behal

ten) und. wenn die Frau des Verfiorbenen) welcher die Erbfchaft zu re|i

tuiren ift) von ihrer Incapncität den Fiscus unterrichtet) diefe) aber

auch nur diefe allein, die Hälfte von der Erbfchafc behalten,

Im Sachenrechte zeigen fich die. Privilegien des Fiscus in der Lehre

von der Veräußerung ) von der Verjährung und vom PfandreGte. In

der Lehre von der Veräußerung ift es ein Vorzug) daß 1) wenn der

Fiscus mit Privatleuten Miteigenthünier einer und derfelben Saehe ift)

er diefe Sache auch ohne Einwilligung der letzteren ganz) felbft mit Ein

fchluß des den anderen gehörenden Theiles veräußern darf und nur“ gezwun

gen werden kanmdem das Miteigenthum verlierenden Theile feinen An

theil an dem Kaufpreife herauszugebenW-i). 2) Daß dergleichen Sachen

_ nie anders) als unter Zuziehung der fiscalif>)en Beamten und unter

Beobachtung der für den Verkauf fisralifmer Sachen vorgefrhriebenen

Feierlichkeiten veräußert werden'durfen"9). 3) Daß der Verkauf gewifier

Sachen den Beamten des Fiscus ganz und gar unterfagt ifi) namentlich

folcher. über welche ein Prozeß anhängig ifi1ol)) und der Sclaven) welche

122) l1. 13. pr. 8. 1. l). 49. 14. * .

123) l1. 13. pr. u. Z. 7.“ b. 49. 14.

124) l.. 42. s. 1. l). 49. 14. l.. 13. I. 1 u. 4. 1). ibici.

125) l.. 13. ä. 9. i). jena.

126) l.. 13. 3. 6. o. eine.

127) l.. 13. s, 5 u, 6.- l). jbici.

17.711) l1. 13. I, 4. l). rbici.

128) l. 15 s. 3. l). ima

129) 11*, 2:0. (ia common-juin kel-om alienaijono. (4. 52.)

130) l...1. 0. (io *yenciitjonq rer-um fiaculiun] cum yrieatia 00|11|11.

(10, 4.)

131) l.. 22. pr. o. 49. 14.
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entweder fiscalifche Güter oder folche. welche dem Fiscus incorporirt

werden. als Actoren verwaltenW). 4) Daß es dem Fiscus geftattet

wird . auch nach dem Verkaufe der ihm eigenthümlicl) zugehörigen

Sachen binnen einer beftimmten Zeitfcifi höhere Gebote (3111301101163)

anzunehmen und in Folge derfelben den abgefchloffenen Contract zu re

fcindiren l31). Die Größe diefer wahrfmeinlici) durch ein Gefetz beftimm

ten Zeitfrift ift nirgends in den römifclyen Rechtsquellen angegeben. und

die Vermuthung des Cuiacius. daß fie zwei Monate betragen habe.

hat weiter keinen haltbaren Grund für fich. 5) Daß für den Verkauf

der fiscalifchen Sachen eine beftimmte Form vorgefchrieben ifil34). Der

Verkauf muß nämlich unter Leitung der damit beauftragten Fiscalbeamten

gefchehen (die Pandekten und der Iufiinianifme Coder nennen den Pro

curatorlaö). oder. was damit identifch ift. den Curator1iw)); ferner unter

öffentlichem Ausbieten der zu verkaufendcn Güter (yr08orix1tj0)l37). und

zwar nach vorhergehender Taration. im Falle Güter fiscalifcher Schuldner

vom Fiscus verkauft werdenlaa); ferner tvird der Verkauf unter öffent

licher Auctoritcit in der Form der Subhaftation vorgenommenuw). und

zwar fo . daß Lititationen zugflaffen und die Sache dem Meift

bietenden zuaefpromen wird 149); der Zufchlag an den Meiftbietenden

erfolgt von Seiten der Fiscalbeamtenbil). tvelche bei der Aufnahme der

Taxe Diligenz zu preifiiren fchuldig find 142). und wegen der Eviction der

verkauften Sache oder anderer Regreßforderungen den Fiscus' nicht fiber

den einfachen Werth derfelben hinaus verbindlich machen können 1W).

Nur unter diefen Vorausfeßtingen geht das Eigenthum der vom Fiscus

 

' l1. 1. 'l'11. E. (16 (1011111111- a(1 kom prjratnrn. (10. 2.) l.. 16. 1115:, 0. 4.

132) l.. 8. l), 49. 14. 11. 30. l.. 46, S. 7. 1). 111168111.

133) 11. 50. 1). 49. 14.. l.. 21. I. 7. l). a6 munjojpalem. (50. 1.) 1..

4. E. (lo 11.16 at; 1111-6 11x18cm! 1'130. (10. 3.) 14. 1. E. (10 70116211313 rebo

cjrjtatum. (11. 31,) '

134) 11160.1( 00c). '11. 17. (10 1'168 Qt 1111-0 bastuck. lust. (>06. x. 3.

(1e fieie oc 1111-0 11e18taa 115011118.

135) l... 22. pr. 8'. 1. l), 49. 14. l.. 30, 11. 46. F. 7. l4. 8. 1.. 5.

pt. u. s. 1. l), 11116. l.. 1. E. 10. Z.

136) l.. 5. 1*. 1). 49. 14. 1.. 11. Z. 1. 1). (10 yubljcaniz. (39. 4.)

137) 1... 2. 11. 0. 10. 17. 1.. 6. lust.. 0. 10. 3. .

4 138) l.. 3. 111. 0. 10. 17. l.. 16. [art. 0. (10 1-(1801113. ranäitiono.

. 44.)
( 139) 1... 1, 2. 3. f['11. 0. 10, 17. l.. 1. '[11, 0. (10 11x01 (1611. (10.16.)

44. 1.. 1. 2, 4. 5, 6. lust. 0. 10. 3.

140) l.. 1. '[11, 0. 10. 2. l.. 1 u. 3. L11. 6. 10. 17. 1.. 1. '1'11. E.

10. 16. 14. 4 u. 5. lust.. (1. 10, 4.

141) l.. 50. l). 49. 14. l.. 5. 0. 10. 4, l.. 1. k['11. 0, 10.17. Diefer

Zufchlag wird bald rnit aciclioero, bald mit aciiaajoaro bezeichnet. -*

142) l.. 3. s. 5. 1). 49. 14. - _

143) 1.. 5. pr'. l). 49. 14. Im neueften Rechte fcheint diefe Vorfall-tft

für die Eoictionsfalle uberfluffig geworden. da bei Veräußerungen von' Seiten

des Fiscus die Evictionsklage nicht gegen den. welcher die Sache vom Fiscus

erhalt. fondern gegen den Fiscus felbfc gerichtet wird. Vgl. 1.. 2 u. 3. 11181;.

(). (1o quaelrjc-.nnii pracaoript. (7. 37.) s. 14. F. (16 uaucayjonibur (2. 6.)

jixjqua 711001111. ec1. [Keira. tom. l. y. 295.
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verkauften Sache mit der Zahlung des Kaufpreifes fofort an den Käufer

überug). fo daß derfelbe nicht allein Dritten gegenüber im Befih der

Sache verbleibtUÄ). fondern auch vom Fiscus felbfi nicht wegen der Abgaben

refte oder Eviction belangt werden kannliw). Diefe Grundfeiße werden

fogar auf fremde Sachen. welche der Fiscus auf irgend eine Weife ver

äußert hat. ausgedehnt. und wer einen Eigenthttms- oder Pfand- oder

fonftigen Anfpruct) an folchen Sachen geltend zu machen gedenkt. kann

ihn» nach einer Confiitution Zeno's nicht gegen den neuen Erwerber. fon

dern nur gegen den, Fiscus felbft geltend machen. und zwar gegen diefen

nur innerhalb .' einer Zeitfrifi von vier Jahren. nach deren lauf auch

der Fiscus gegen derartige Anfprüche ficher ifi147). und Ju inian hat

das Gleiche auch in Oiuckfickjt folrher Sachen beftimmt. welche der Kaifer.

oder 'die Kaiferin aus ihrem Privatvermögen veräußern148). - In der

Lehre von der Verjährung ift es ein Vorzugsrecht des Fiscus. daß

6) die ihm angehörigen Sachen der ordentlichen Verjährung (uaucnyio)

entzogen find149). Darauf find auch die in der fpciteren Kaiferzeitwor
i kommenden Verfchiedenheiten der fiscalifchen Guter ganz ohne Einfluß

geblieben. Daß ferner die 1011-31 femyorjz praeecripfjo bei Fiscalfachen

ausgefchloffen ift. bezeugen kaiferliche Confiitutionen"0); daß aber auch

die dreißigjährige Verjährung gegen den Fiscus ausgefchlofien fein folle.

und folglich zum mindeften eine vierzigjeihrige erfordert werde. ifi zwar

nirgends auf reäjt -deutlicheWeife ausgefprochen. Dennoch muß angenom

men werden. daß die 'bekannte Verordnung des Kaifers Theodos l*1).

111-1) 1.13, s. 1. o. 49. 14. 1.. 1-3. 11.. o, 1o. 17.

145) 1.. 1 u. 2. ri.. o. 10. 17. 1.. 5 u. 6. 11m. e. 10. e,

146) 11. 6. (k. 10. 3. (7. ne fißcue kein, 111111111 nenc1ic1ib. eyjncat, (10. 5.) .

1.47) 14. 2. 111C()- 11e quark'. praeoorjpt, (7.37.) l1. Z. (1. 11'116. S. 14.

I'. 11a_ uäucapionibua (2.- 6.) jdiquo 'kireopn e(1. (Keim. tom. l. p. 295.

Gewöhnlich befcl-iränkt man die Verordnung Kaifer Zeno's nur auf Eigenthums

und Pfandanfprüeije. welche allerdings in der Inftitutionenflelle bei Theo

philus und Thalelaus (8113. 48.' 20. 5. e11. [Uhr. com. 71. p. 549.)

vorxugsweife. ja fogar allein genannt werden. Daß aber die Worte der Con

fiitution auf alle Evictionsanfprüche an der. vom Fiscus verankerten Sache zu

beziehen find. ergibt fich aus den Worten der Confiitution: neo paare contra.

ernten-eo prneäioearunr rerurn eiiqun. actioneo 111 ren) c1on1inii 'el 1790111312113

gratis. 'o1 in peroonnm ejujlee een praetorino 'el 011103111...)

sea aacratjaejmjo oonetjcucjonjbuo eleeaenäence. 713111111111

1ibet. 1111118, 1111er norninatirn praecence 33116110118 non einc

oon1pro11en11ae,1no1-Erj. Vgl. Kammerer in Lindew Zeitiäikift fü:

(Zivilrecht und Prozeß Bd. 11. S. 388-413. _

l 148) 11. 3. 0. 7. 37. 8.* 14. .1. 2. 16. jbjqne 711601111. er1. [Kenn. 1.0111.

. . 296.
lA49) l.. 18. b. (1e oeurpationibua ei'. 118111781). (41. 3.) l.. 24. l). 11116.

I. 9. F, (le urucapjonjbue. (2. 6.) 1.. 2. E. cornrn. (16 none-ap. (7. 30.)

150) l.. 15. '[11, 0. 10. 1. l.. 3. [nu. 0. ne rei äominjoae. (7. 38.)

1.. 2, (1. (1e fnnäir ol; 81111111113. (11. 66.) Vgl. [1. 2. lost. 0. 7. Z8.

151) l.. un. '[11, 0, (1e action. certo temp. (4. 14.) lx. 3. [und. E011.

(16 praeecr. xxx. ke] x1.. annorum. (7.39.) V l. unterholzner. aus

fÜYÖiGe Entwickelung der gefammten Verjährungsle re K. 18. Bd. 1. S. 58
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welche für die dauernden Klagen die dreißigjcihrige Verjährung eingeführt

hat. gleich von Llnfcmg an nicht gegen Anfprüche des Fiscus zugelaffen

rourde. nnd daß mithin hier ein Fall vorlag) in welchem die von Kaifer

Anaftafius W2) eingeführte vierzigjährige Verjährung in Anwendung kom

men mußte; und daß diefe Verjährungsfrifi bei res pnblicae, nomini

cae und yölrjmonjulea anerkannt wird. ifi: -ein niht-geringer Beweis _“

fur die Richtigkeit diefer AnfichtLW). _ Auch ifi fie fo fehr die gewöhn

liche. daß fafi gar kein Zweifel dagegen laut geworden ifi. Denn die

Meinung derer. tvelche bei den Anfprüwen des öffentlichen Schutzes fiat( der

vierzigjahrigen eine hundercjcihrige Verjahrungsfrifi annehmen) beruht ledig-F

-lirh auf der ungegründeten Vorausfehung) daß man dem Staatsfchalze

fiillfhweigew diefelben Rechte eingeräumt habe. welche den fiädtifhen

Communen zufiehenL und hat auch fonft nur wenig Anklang gefunden.-..

In der Lehre _von dem Pfandrechte iii es ein Privilegium des Fiscus.

daß ihm 7) lvegen gefchuldeter Grund- nnd anderer Abgaben ein* fiill

- fchweigendes Pfandrecht an allen Gütern des Schuldners zufiehtw4).

Wegen früherer Llligaben) welche auf dem Grundfiflcke haftemheilt fich der

Fiscus an den Befiher defielbenlöö)) außer wenn er oder fein Vordermann

daffelbe durch Kauf vom Fiscus an fich gebracht hat; denn dann erlifcht die

Llbgahenforderuirg. infoweit fie über den Contract hinausreimt M). Diefe

Verpflichtung des jedesmaligen Befilxers zur Abfuhrungkder Steuerrefie

ifi fo wefentlirh. dafi fogar die entgegenfiehenden Verträge fiir nichtig

erklärt wurdenw7). 8) Am Vermögen dererF welehe mit dem Fisrus

Überhaupt concrahirt haben. fieht dlefem ein fiillfGlveigendes Generalpfand

zu wegennller Forderungen aus dem Eontracte 158)., Diefe *Hypothek

war in der früheren Zeit wahrfcheinlicl) nur eine fudfidiarifche) infofern

als der* Fiscus. tvenn fich ein durch dicfelve afficirter Gegcnfiand in.den

Handen dritter Befilzer befand) denfelden nur dann erfi in Anfprnch

nehmen konnte. wenn er den eigentlichen Schuldner zuvor fruchtlos aus?

* geklagt hattelö9). Daß fie fich nicht allein auf alle *gegenwartigc-n. fon

dern auch auf alle zukünftigen Guter des Schuldners erfirerkt) wird aus

drücklich berichtetlöu). Der Anfangspunkt der Hypothek wird von dem -

Llugenblirke an gerechnet) an welchem der Contract abgefchlofien ivordenwl).

J .

152) 1'.. 4. lost. (J, (Le praesokjyi, xxx. 7e] Al.. onn. (7. 39.) Vgl.

[n. 4 u. 5. 0. jbjci. '

* 153) l., 14. 0. (i6 funäio patrjm. (l1, 61,) x'

154) 1.. 1. E. in qnibniz ceinaja [zig-ing. (8. 15.) l.. 1. 0. Zi yropwr

publjcam penzjintionem. (4. 46.)

155) l.. 5. Z. 2. l), (in cenzibu.. (50.13.) l.. 7. pr. l). 6e publionniß

et yeciixniibns. (39. 4.) l.. 36. j). 49. 14,

156) l.. 36. l). 49. 14. vgl. mit l.. 6. (Z. (I8 64a er juro ljaätno.

10. 3.)c 157) [z. 2, E, 8in9 censu. (4. 47.)

*158) [Me. (io iure fizcj F. 5. l.. 2. E. 8. 15. b. 2. 0. e10 prirjlegio

finci. (7. 73.) l4. 47. pr. l). 49. 14,

159) l.. 47. pr. l). 49, 14,

160) 14|'. (18 inte fißaj Z. 5.

161) l.. 2 u. 3. E. ue (ir-iejlegio fißcj. (7. 73.)
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Dabei ift es freilich ftreitig) ob und inwiefern diefe Hypothek privilegirt

fei. Einige find“ der Meinung) daß fie allen "anderen Pflindern gegeniiber

ohne Ructfichc auf die Zeit ihrer Entfiehung vorgezogen werden mlifiez

man beruft fich dcßbeilb auf den Ausfprucl) lilpian's in l.. 28. i). (ie.

jut-e Fist-j. (49. 14.) Allein nicht“ zu gedenken) daß derfelde Iurifi in

l., 8; l). qui [intim-es io pjgnoro (20. 4.) in Uebereinfiimmung mit

Sccivolaiö?) und CaracallaW) bezeugt) daß der Fiscus in diefer

Beziehung älteren Pftindrechten nachfteht) und daß die zuerfi angezogene

Stelle ganz fügliel) von dem Falle verftanden werden kann) wo ein General

pfandglciudiger als folcher mit dem fpäter contrahirenden Fiscus concurrirt)

'wodann bei einer fonft gleichen Eoncurrenz leicht die Ruckficht auf das

dem Fiscus zuftehende Privilegiumzdemfelben den Vorzug fichern konntewii))

'fo' ftilnmrn auch die bewcihrteften Rechtslehrer darin überein) daß der

Fiscus diefer Stelle zu Folge kein Privilegium haben könne) außer in

Bezug auf das nach feinem Contracte erworbene Vermögen 165). Am

cichtigften fcheint es das Privilegium diefer Hypothek' ganz in Abrede zu

ftellen. - Manche neuere“ Rechtslehrer räumen dem Fiscus auch ein

fiillfmweigendes Pfandreclht an dem Vermögen feiner Verwalter und felbft

in den Fällen ein) wo er an die Stelle eines Privatglciubigers eintritt.

Allein die erftgenannte Meinung beruht nur auf dem unzuläffigen Ver

gleiche der Staatsbeamten 'mit den Schuldner-n aus Contracten) und die

letztere Anficht fiülzt fich nur auf eine falfche Auslegung einer Stelle ul

pian's 166)) welche nicht allein durch den Inhalt der Stelle felbft) fondern

auch durch das Zeugniß eines 'anderen Pandektenjurifien widerlegt wird 16.7).

Im Obligationenremte kommen folgende Begünfiigungendes Fiscus

vor: 1) daß er aus eigenen Contracten keine Zinfen zu entrichten hatLW).

Tritt er indeß in fremden Cofitrticten an die Stelle eines Privatmannes)

fo hat' er die .von feinem Auctor gefchuldeten Zinfen zu entrichten.

2) Daß er von allen) welche ihm aus mit ihm abgefchloffenen Contracten

etwas fchulden) auch ohne vorhergehende Mahnung und ohne befonderen

Zinsvertrag Zinfen zu fordern berechtigt'i|'6")) felbft 'wenn er an die

Stelle eines Privatmannes in* einen Contract tritt) dann aber freilich

nur von der Zeit des Eintrities an179). Es find dieß nicht fowohl

 

162) i.. 21. pt'. i). qui potiorea in pignoro. (20. 4.)

163) i.. 2. (i. (ie. prix-il. jiscj. (7. 72.)

164) Vgl. Klenze a. a. O. Th. 8) S. 396-398.

165) So' Euiacius) Peregrinus und andere. Vgl. Klenze a. a.

O. Th. 8) S. 392. -

166) l.. 6. pr'. l). 49. 14.

167) l.. 3. g'. 7. l). 49. 14.

168) i.. 17. Z. 5. l). (i8 oem-is. (22. 1.)

169) 1., 43. l). 22. 1, 1.. 17. 8. 5 u. 6.1). i616. l., 6. pr. 1). 49.

14. Gegen Abgabenpcichter) welche Abgabenraten fchuldig bleiben) concurrirt

das Recht der Zinsforderung elrrtiv mit der Berechtigung des Ffscus) den Pacht

auch vor dem Ablaufe des Contractes aufzuheben. ._10. Z. 1. l). (i9 publi

caoi8. (39. 4.)

170) 1.. 17. s. 6. o. 22. 1. l.. 6, yr. d. 49, 14.
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Verzugszinfen. als vielmehr gefeßlimel") Die Höhe der Zinfen beläuft

fich nach dem Zeugniffe des Paulusl") auf fcchsPcorenc und diefer

Zinsfuß tritt auch dann ein. wenn der Fiscus beim Eintritte in Privat

rontracte von feinem ZinsreGte Gebrauch macht. gleichviel ob derEon

tractfchuldner gar.keine oder geringere Zinfen von Anfang an zu entrichten

hatte. Der Zinsanfpruch wird auch dem gewährt. welcher an die Stelle -

des Fiscus in fiscalifche Eontracte eintritt17-"), 3) Daß es Tutoren und

Euratoren verboten ift. vor' abgelegter Vormundfchaftsrewnung mit dem 7*

Fiscus zu contrahiren; befonders wird dieß eingefchärft in Anwendung

auf den Pacht fiscalifwer Grundfiucke und öffentlicher Abgaben Il74). auf

welchen Fall manche neuere Rechtsgelehrten das Verbot irriger Weife.

befchrcinken. Wer dagegen handelte. wurde mit der Strafe der Falfwung

belegt. Eingefuhrt ift dieß Verbot durchEonftitutionen der Kaifer Se

verus und Earacalla; fein Zweck tft. jedenfalls zu verhiiten. daß nicht

der Fiscus in unangenehme. ihm etwa fanidliwe Eollifionen mit anderen

Ereditoren feiner .Schuldner komme. Mit dem Tode' des Miindels kommt

das Verbot in Wegfall175)z auch leidet es nichrAnwendung auf den Fall. -

wenn die Vormunder durch univerfalfucceffion in die Stelle der fiscalifehen

Schuldner einriicken176). 4) Daß der Fiscus Pächter von Abgaben.

welche aus diefem Pachte erweislich großen Gewinn gezogen haben. nach

abgelaufener Pachtzeit zwingen kann. den Pacht unter gleichen Bedingun

gen fortzufeßen. falls fich kein anderer zu einem gleichen oder höheren

Preife verfieht l77). 5) Daß er die Pächter von Bergwerksnußungen

zwingen kann. einen Theil der Ausbeute ihm käuflich zu uberlaffenl79).

6) Daß er die Befugniß hat. Zahlungen zu refcindiren. welche in der

Abficht ihm zu fehaden von feinem Schuldne. an Dritte gemacht worden.

find. ohne Rückfimt darauf. ob die gezahlten Gelder bei dem Dritten noch

in Natur vorhanden find oder nicht 179). DiefeBefugniß des Fiscus erfireckr

fich indeß nur auf das gezahlte Capital; zur Zinsforderung ift er überall

nicht berechtigtluo). Dem Dritten. gegen welchen der Fiscus fein Recht

braucht. wird die alte Obligation fammt den Acceffionen refiituirtlsl).

Zu Papiniaws Zeiten hatte dieß Revocationsreiht einen befchrcinkteren um

fang z es fiand dem Fiscus nämlich nur gegen folche zu. welche bei der

 

171) Vgl. l.. 16. s. 1. 1). 22. 1. und Madai. die Lehre von der Mora

S. 161-166. - *

172) t.. 17, s. 6, 1). 22. 1.

173) l.. 43, 1). 22. 1. *

174) 14. 1. Z. 9'. 11. 12. 1).* nc] lagern Ear-nei. 11a 1111913. (48. 10.)

1.. 49, l). iocati. (19. 2.) 14x111'. 0. 5. 41. Vgl. Marezoll. iiber Ver

träge mit dem Fiscus in deffen Zeitfchrift für (Zivilrecht und Prozeß Bd. 3.

S. 354-361.

175) 11. 1. F. 11. 1). 48. 10.

176) l.. 1. s. 12. 1148. 10,

177) 1.. 11. Z, 5. 1). (19 publi ani.. (39. 4.)

178) l.. 1. 6. (16 matalloriie. 11. 6.) '

179) 11. 18. F. 10. 1a. 19. 11. 21. 1). 49. 14. 11. 5, (1. e16 yrtrjlegja

fire-j. (7. 73.) f .

180) l.. 19. l). 49. 14. l.. 5. E. 7. 73.

181) l.. 20. u. 21. 1). 49. 14.
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Annahme der Zahlung davon wußten. daß, der Zahlende Schuldner

des Fiscus war. oder dieß wenigflens vor der Eonfumtion des gezahlten

Geldes erfuhren 182)) zu Marciaws Zeiten waren indeß diefe Befchränkungen

fchon in Vergeffenheit gekommen. 7) Daß jeder. welcher wiffentlici) zum

Schaden des Fiscus irgend etwas an fich genommen hat. nicht allein

daffelbe wieder hcrauszugeben. fondern auch zur Strafe den Werth der

Sache zu erfetzen hat183). 8) Daß jeder. an welchen der Fiscus eine

Erbfchaft verkauft. den Erbfcheiftsgläubigern fur die Abzahlung der Erb

fehaftsfchulden haftet. mit Ausfmluß des Fiscus. und mithin von den

Erbfchaftsgläubigern direct belangt werden kann 1114). Manche Rechts

lehrer erklären dieß aus der Natur der univerfalfucceffion. welche im vor

liegenden Falle prätorifchen urfprunges-fei1i1ä). eine Annahme. welche zwar

das angedeutete Phänomen hinreichend erklärt. aber doch fonft durch die

Ausfpruclje der römifchen Iuriften nicht unterfiüßt wird. und auch das

gegen fich hat. daß der Käufer ,einer Sache. und einer Erbfchaft insbefon

dere. immer nur als Singularfucceffor betrachtet wirdWi). Auch kann

zur Rechtfertigung diefer Annahme unmöglich der umfiand benutzt wer

den. daß dem Käufer der vom Fiscus verkauften Erdfchaft naä) Analogie

des univerfcilfideicommiffes zur Eintreibung der Erbfmaftsaußeitftände und

Erbfmaftsfacljen die liereclitatiz petitjo utjlie zugeftanden wird 187) . da

dieß doch wohl nur gefchah. um Weitläuftigkeiten zu vermeiden. Am

wahrfmeinlimfien ift die Annahme Kämmerer? 188). daß der Fiscus

durch kaiferlimes Privilegiutmirgend einmal freigefprochen worden fei von

der Verbindlichkeit. fich im Falle der von ihmveräußerten Erbfchaft auf

die Klagen der Erbfmeiftsgläubiger einzulaffen. und daß man demnach den

Käufer gleich wie einen univerfeilfitcccfior habe haften [affect.- wodurch dann

auch die Gefiattung der utills ltereclitatie petitio zur Beifchaffung der Erb

fchaftsfachen hinreichend erklärt fein wurde. Nach der Vermuthung deffelben

Gelehrten ift dieß Privilegium heutzutage nicht mehr anwendbar. weil es durch

die fpätere Eonfiitution Zeno's aufgehoben worden feiW).

Auch im Erbrechte genießt der Fiscus mannigfache Begitnftigungen.

Der Erbfähigkeit (tertainetttiiaotio paeajra) nicht zu gedenken. welche

er mit anderen moralifchen Perfonen gemein hat. fo muß doch jedenfalls

fein Anrecht auf die erblofen Guter und die Ereptorien (f. diefe

182) t., 18. s. 10. l). 49. 14.

183) 1.. 46. s. 1. l), 49. 14.

184) l.. 1. (7. (ie liereciitata re] actions renäita. (4.39.) 1'... 41.1). 49. 14.

185) So nach dem Vorgange von Hoffe noch Schröter in Linden'

Zeitfchrift für Cioilrecht und Prozeß Bd. 10. S. 132-134 und 8citrnic1t,

(lo auoaesriana in bonn ruartntia Latium? Romano. .lation 1836. 8.

186) l.. 2. f). 4. 39. Vgl. Kämmerer. uber. Erbfchaftsveräußerung

durch den iscus in Linde's Zeitfehrift Bd. 11. S. 350-360. Dem fieht

auch nicht . 13. s. 4 u. 8. 1). 5. 3. entgegen. da diefes Fragment von einem

ganz anderen Falle fpricht.

187) l1. 54. pr. 1). (lo ltaraciit. peilt. (5, 3.)

188) A. a. O. Bd. 11. S. 364.

189) 14. 2. 0. c1 q e11-, rare ' t. (7. 38. lFKammerer a. a.O. Bd. 11. S. 390--6413.i1 p cup ) VS
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Art.) hier in Erwähnung gebracht werden. Außerdem kommen in den

einzelnen Partien des Erbrechtes noch folgende Vorzugsrechte des Fiscus

vor: 1) Der Procurator 1130i und fiscalifche Sclaven *können die dem

Fiscus deferirten Erbfchaften antreten. die leßteren_ freilich nur auf Be

fehl des Procurators 199); 2) Der Fiscus ift von manchen im Erbrechte

nothwendigen Eautionen frei. namentlich von der Satisdation. welche

für die Auszahlung eines giltigerricheeten Vermächtniffes vom Onerirten

geleiftet werden muß-N). und der. welche bei der ?luszahlung von Ver

mächtniffen wegen Ruckerfttittung deffen. was die FtilcidifGe Quart über

fteigt. dem -Vermächtnißnehmer auferlegt wird 192). Der- Grund diefer

Befreiung ift wohl ein allgemeiner. wahrfcheinlici) der. daß bei dem Fiscus

die Ritckfimt auf Verarmung 'in Wegfall kommt 193). was die neueren

Rechtsgelehrten mit dem Sprüchworte auszudrucken pflegen: (186118 [nae

numitur e888 10ouy1e8.

Außer den genannten Fällen gibt es noch eine Reihe von Erwer- *

bungen des Fiscus. ivelche durch verbotene Handlungen bedingt werden

' und fich als Strafe für die Uebertreter der gefehliwen Vorfchrift heraus

fiellen. Nicht dcr Vermögensconfiscation in Criminalfachen zu erwähnen

(f. den Art. Confiscation). fo fällt dem Fiscus alles dasjenige zu.

was bei gefehlicl) verbotenen Ehen zum Heurathsgute befiellt worden '

W194); auch der Werth von Grundfiucken. welche die Statthalter der

Provinzen. die *kaiferlichen Procuratoren oder fonftige Beamte in der

Provinz. in welcher fie ihr Amt verwalten. käuflich erworben haben.

wenn auch Dritte abgeredeter Maßen dazwifchen treteniiw); das Eigen

thum von Grundfiucken. welche Soldaten tvährettd ihrer Dienftzeit in

den Provinzen. in welchen fie dienen. käuflich an fich bringen. außer.

wenn das Grundftuck den Eltern des Soldaten zugehört und vom. Fiscus

käuflich ausgeboten wird 19“); ferner das Eigenthum von Sachen. welche

um den Zoll zu betrugen nicht angegeben tvorden find'97) u. f. w. Fiir

alle dergleichen Erwerbungen find in den Iufiinitinifmen Reciusbüchern

folgende Regeln als giltig bezeichnet: 1) Dein Fiscus können uber

haupt nur folche Guter zufallen. welche einen Vermögensvortheil fiir ihn

enthalten. Nach der älteren. bereits von Labeo gebilligten Anficlyt

fielen Gitter. welche der Fiscus beanfpruchen konnte..demfelben ohne

*weiteres (iyeo iure) zu. felbft wenn fieafehon infolvent waren z allein in

190) 1a. 1. I. 2. 1). (18 0111010 proourataris. (1. 19.) 13. 25, Z. 2. 1).

e16 aciquirenän 'ol oniittencln ber-erntete. (29.2) l.. 46. s. 8, 1). 49. 14,

191) l.. 1. S. 18. 1). ni; legalen-nen aan fiäc-.jcolnnijsMl-uln äereanclorum

can-a cnueutut. (36. 3.) .

192) 1... 3. s. 5. 1). ei cui plus que-irn por lege-nr lfuioiäiaw ijouerjt.

35. Z.)c 193) 1e. 1. I. 18, 1). 36. 3, 1.. 2. J. 1. l). e18 kann() c10tali. (23. 5.)

194) 1*. 61. l). (18 kjtu nuptiarurn. (23. 2.) 1., 38. s. 1. 1). 111W.

111p. ke. 16. Z, 4. 1.. 3. 0. '1'l1. e10 jnceätis nuytjjo. (Z. 12.) 11. 8. luck.

(7. (18 nuptijä. (5, 4.) U07. lust.. 12. cap. 1.

195) 1e. 46. 8. 1. 1). 49. 14.

- 196) 1... 9. pr. 1), (is. ke roiljbokj. (49. 16.) _ '

197) 11. 1L. 1). (18 public-anja, (39, 4.) 1.. 11. Z. 4. 1), 1b1ä._

_Wk-NG -*- -
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Folge eines preitorifchen Edictes. welches diefe Anficht verwarf. ward Über

dergleichen infolvente Vermogensmafleu Eoncurs eröffnet. und es hing

-mithin von der Willkür des Fiscus ab. ob er dergleichen Güter anneh

men wollte oder nicht198). Somit ward von Seiten derer. welche den

Fiscus vertraten. eine Erklärung nothwendig über die Annahme oder die

Ausfchlagung der zufallenden Guter. welche im zuerft genannten Falle mit

den Ausdrucken 88110808"- b011a, im zuleßt genannten mit specnere

bonn bezeichnet .wird 199). Hatte der Fiscus einmal die Güter agnofcirt.

fo haftete er den Gläubigern der Erdfmaft fchlechtweg. wie früher.

wo ihm die Güter 1x130 iure zufielenz ein Ructtritrwar undenkbar.

2) So lange das Recht des Fiscus auf die in Frage ftehenden Guter

noch nicht durch Urtheil und Recht oder. was dem gleichfteht. anerkannt

lfi. darf von einer Aenderung des Befihfiandes nicht die Rede fein.

Dieß Princip wird in Betreff der Nuntiationen niäzt allein im vor

jufiinianifwen. fondern auch im Iufiinianifmen RechteWo) .ausdrücklich

anerkannt. und daß es auch bei der Guterconfiscation galt. zeigen die

Jufiinianifmen Pandekten 20|). 3)_ Der Fiscus hat. wenn er Güter

erwirbt. auch die 'auf denfelben haftenden Befchwerniffe anzuerkennen.

Wo er als Univerfalfuccefior eintritt. z. B. bei der Confiscation ganzer

Vermögensmaffen oder Vermögensquoten. ergibt fich die fchon aus der

Natur der univerfalfucceffionUN); bei dem AnfaF erblo en Gutes beftci

tigen dieß Zeugniffe römifcher Jurifien und Kaifer20")z für die Endura

und Ereptoria ergibt fich daffelbe aus der allgemeinen. mit dem Inhalte

der [e: lulia verwandten Rechtsregel: oaäuoa cum (mee-o filmt 204*),

Eine Regel. welche nicht allein auf die dem Erbgute auferlegten Ver

mcichtniffe geht. fondern auch auf dem Erbtheile haftenden Schulden

bezogen werden muß 20i). Und daß gerade diefe Regel von den Pan

' 198) l.. 11. 1). 49. 14. l.. 1. F. 1. 1). ibici. Vgl. v. Schröter.

zu der Lehre von den bonn. racantia in Linde 's Zeitfchrift für Civilrecht und

Prozeß Bd. 10. S. 107-114. Von der Confiscation insbefondece fprieht l..

51. s. 5. 1). eio fiäeiuaaokibu.. (46. 1.)

199) 1.. 6. s. 3. 1). nei 80, Ärebellianum, (36. 1.) la. 4. s. 17 u. 20.

1). e10 fieieioominisaarii. lidektncibnv. (40. 5.) *

200) 1.. 2. s, 4. l.. 15. s. 4. l). 49. 14. 1.. 5. T11. (7. e16 into (bei.

(10. 1.) 14. 5. 'kin 0. tio hani. yacantibus. (10. 8.) 1.. 7. 0. (io into

6.0i. (10. 1.).

201)!“ 46. F, 6. l.. 45. 5, 1. 1). 49. 14. le. 2. S. 1. 1). eis bonis

ode-neo, qui ante aentenriam. (48. 21.)

202) 1.. 17. s. 5.. 1). nei 80. 'krebelliannnd (36. 1.) 1.. 31. pr'. 1).

301m0 matrimonio. (24. 3.) l.. 5. 0. e18 boni. proroe-iytorulu. (9. 49.)

[a. 2. 0, oe] legem luiiatn e16 ni. (9. 12.) - .

203) 11. 96, I". 1. 1). e16 logati. 1. (30.) 1.. 6. Z. 3. 1), ae] 80. (kw

bellieenuro. (36. 11.)

204) ("(118111 fr. 17. 3. 1.. 60. s. 1. 1). rio ooneiit. et eiemonertk.

(35. 1.) 1.. 9.1). ao 80, Ziluniuno. (29, 5.) l.. 12. s. 2. u. l.. 16,

8'. 2. l). e18 bis. qua-r ut jnciignin. (34, 9.). 1.. 2. s. 2. 1). ei (Luiz aliquem

xßlteßßi.) (29. 6.) l.. 3. S. 4. 1). 49. 14. l.. 3. (.7. m1 leg. kuücieiiaoe.

205) l., 18, s, 1. 1). 34. 9, l.. 2. 0. 9. 12.
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dektenjurifien auf alle, dem Fiscus znfallenden Güter angewendet wird.

ift nicht der geringfte Beweis für die Allgemeinheit der oben aufgeftellten

BehauptungWö). 4) Für die Incorporation der dem Fiscus verfallenden

Güter ift ein befiimmtes Verfahren vorgefchrieben.- welches erft durch

die Eonfiitutionen chriftlicher Kaifer im Einzelnen geregelt worden ift.

Nach den Zeugniffen der Pandektenjurifien wurde der Befitzer folcher

Güter gezwungen. an den Fiscus Rechnung abzulegen. und. was er

davon verheimlicijte. nicht allein herauszugeben. fondern auch den Werth

deffelben dem Fiscus zu erfeizen297). Verfiegelung und Inventarifiren fol

cher Güter war fchon vor Eonfiantin gewöhnlich 299). In der Folge

wies Eonftantin die Nationalen an. über alle dem Fiscus verfallenen

Güter an die Fiscalbehürde Verzeichniffe einzufenden. um über die An

nahme und Weiterverleihung derfelben entfcheiden zu können209). und

fpätere Kaifer erhoben dieß Jnventarifiren fo fehr zur Nothwendigkeit. daß

vorher folche Güter nicht weiter verliehen. auch nicht incorporirt werden

konnten 219). Vorbereitet wird dieß Inventarifiren durch gewiffe. zu

diefem Zwecke befonders ab efendete Beamte. welche vereidet werden und

in Gegenwart des fiscali en Vertreters an Ort und Stelle fich zu

erkundigen haben. wem das Gut angehöre. wie groß und von ivelcher

Befchaffenheit es fei21l)z dann werden durch die ordentliche Obrigkeit

befiimmte Frifien feft efeht. binnen welcher Dritte ihre Anfprüche an den

Gütern geltend mache dürfen z findet fich kein Reclamant und ftellt fich

demnach die Berechtigung des Fiscus als unbezweifelt heraus. fo wird

theils von der inventarifirenden Behörde. theils von dem Magifirate.

welcher den Prozeß geleitet hat. an den Kaifer Bericht erfiattet. damit

diefer zur Incorporation oder fonfiigen Verwendung der angefallenen

Güter Befehl ertheile. Die Incorporation felbft gefchieht durch Anlegung

der tjtnli an die einzelnen VermögensfiückegU). Heimbach.

Door-nc uautlenm, auch 113111-110 nantioao oder maritimen:

werden die höheren Zinfen genannt. welche fich der Gläubiger. ohne fich

eines Wuchers fchuldig zu machen. ausbedingen darf. wenn das dar

geliehene Eapital über Meer gehen und die Seegefahr nicht von dem

Schuldner. auf deffen' Gefahr nach den allgemeinen Grundfäßen des

Darlehns das dargeliehene Capital ftehen müßte. fondern von dem Gläu

0

206) 11. 14. 1). 49. 14. l.. 2. Z. 1. l). rio niirnentia na] cibarii.

[ag-icio. (34. 1.) ,

207) l.. 15. I. 5 u. 6, l). 49. 14.

208) Fragen. e16 into 1130i s. 14.

209) l1. 2. 711. 0. (is ban. reionnlibus. (10. 8.)

210) l.. 17...71!, (i. 10. 8. 11. 2. 'kin-1). eic- jbcorporntione. (10. 9.)

1.. 11. 0.- '[11, e10 yeticionibne. (10. 10.) Für das Iufiinianifwr Recht

fpricht 14. 5. .). (1. (10 bonis narancibus. (10. 10.)

10 231) l.. 11. '[11, 0. 10. 10. l1. 5. 711. E. 10. 8. L4. 5. Lurt. E.

. 1 .

212) 11. 1. V11. E. 10. 9. l1. Z. [unt. E. 10. 10.

r-.a ..-
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biger übernommen werden foll1). Der Grund) aus welchem* fich der

Gläubiger in diefem Falle höhere Zjnfen ausbedingen darf) als fonft

gefiattet find) liegt eben darin) daß er eine Gefahr übernimmt) zu deren

Uebecnahme er nach den gewohnlichen Regeln des Darlehns nicht ver

pflichtet weireL). Die höheren Zinfen) welche der Darleiher nehmen darf)

find daher eine Prämie fiir Uebernahme der Gefahr) fo daß fie in Wirk

lichkeit gar nicht als eigentliche Zinfen für das Darlehn gelten können.

Deßwegen konnten hier die gewöhnlichen Regeln) welche das römifche

Recht fowohl über,die Form als Über den Inhalt der Zinsverfpreclyungen

bei Darlehnen aufftellte) keine Anwendung finden. Denn hinfiwtlicl) der

Form konnte das Tae-ms nautioum auch in einem bloßen parfum aus

dedungen werden) während fonft beim Dirrlehn die Zinsverbindliclykeit

nicht anders als durch Stipulation begründet werden konnte 3). In

Anfehung-des* Inhaltes aber mußten die über die Höhe des Zinsfußes

geltenden Vorfchriften unanwendbar erfcheinen) da das iger-ue onuticum

nur Namen und Form) nicht aber die Bedeutung eigentlicher Zinfen

hatte. Daher gab es vor Iuftinian gar keine gefehliche Vorfchrift über

die Größe des 10611118 naotioum, fo daß diefelbe ganz willkürlich durch

die uebereinkunft der Eontrahenten beftimmt werden konnte 4). Unter

Iuftinian aber wurde nebft anderen Zinsbefwrcinkungen auch für das

10011118 nautioum die Vorfchrift erlaffen) daß die Größe deffelben ein

Procent in jedem Monate) alfo zwölf Procent jährlich nicht uberfmreiten

dürfeä). Diefe hohen Zinfen follten nach der Meinung des Gefehes nur

für diejenige Zeit genommen werden können) da das Schiff wirklich

unterwegs war) und alfo der Gläubiger die Gefahr des in demfelben befind

lichen Geldes (par-naja traiecijcia) in der That zu tragen hartes). In

einer fpateren von Iuftinian herrührenden Verordnung wurde jedoch'

geftattet) fich ein Forum! nautiaum auch auf andere Bedingungen aus

zubedingen) durch welche unter Umftänden auch ein höherer Zinsfuß

erreicht werden konnte7). Allein fchon im darauf folgenden Jahre nahm

1) l.. 1. l). (io nnntiao foenake. (22. 2.) 14.1.0. eoci. (4. 23.) Zuwei

len wird jedoeh der Ausdruck koennt nnnticum für das über Meer gehende

Capital felbfi: (paounia truioctitia)) für welches das nantiaanr foot-ua gegeben

werden muß) gebraucht. l.. 3. 0. 11. t.

2) l.. 5. 1). b. t.. e yaricnli pratiuro est.

3) l.. 7.1). d. t. S. den Art. Darlehn Bd. 3) S. 237.

4) yanilua, a. k. ll. lit. 14. 5. 3.: Fruioatitia penunin proptek pa

ricuinm croeijtorjo, qnumciiu [weigert 11Min, jnfjcejtas neue-as kecjyeko patent.

l.. 26. s. 1. e). eis 11811118. (4. 47.)

5) 1.. 26. 0. ojt.

6) Vgl. über diefen Punkt und über die abweichende Meinung Anderer)

welche behaupten) daß zwdlf Procent von der pecunia traiectitia haben genom

men werden kbnnen ohne Rüafiatc auf die Dauer der Seereife) Gluck) Erlau

terung der Pandektrn Th. 21) S. 193 fig. '

7) U07. 106. In diefem Gefege wurde dem Darleiher) wenn er die

Gefahr übernehmen wolle) geftattet) fich Folgendes als nauticnm foenoe aus

Hudedingen: entweder für jeden aoiiciua, den er darleihe) einen moeiiue Getreide

n das Schiff zu laden) ohne den Zoll dafiir zu bezahlen) der auf jeden Fallvon

dem Schuldner übernommen werden mußte) und *außerdem für je gehn outer einen
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Infiinian diefeErlaubniß wieder zurück) wodurch die erfie auf das koennte

nnuljcolu bezngliche Verordnung lviederher eftellt wurde) nach .velcher
nicht mehr als zwölf Procent jährlicher Zinfgen follten genommen werden

dürfen für die Zeit) da die pecnnia traieotitia wirklich auf der Gefahr

des Gläubige-rs fiandeß). Wenn nicht etwas Anderes ausgemacht ift)

fteht aber die yeeanja trajerolitja auf der Gefahr des Darleihers von

dem Augenblicke an) da die Anker geliebter werden) bis zu dem Augen

blicke) da fie an ihrem Befiimmungsorte angelangt i|9),

Was nun die Bedeutung betrifft) welche das "anti-tum fortwo

bei den Römern hatte) fo war daffelbe nichts Anderes) als eine Weife)

die Ladung eines Schiffes gegen die Seegefahr zu verfimern. Der Dar

lehnsvertrag) bei welchem das nauticmn [nenne ausbedungen werden

konnte) wurde dahin abgefchloffen) daß das dargeliehene Capital oder die

für daffelbe gekaufte Waare in das Schiff geladen) und nebfi den Zin

fen nur alsdann wieder zurückgegeben werden follte) wenn die Ladung

ihren Beftimmungsort erreicht hatte. Dagegen follte der Darleiher das

Eapital-fowohl als auch die Zinfen verlieren) wenn die Ladung ohne

Smuld des Darlehnnehmers innerhalb der Zeit) auf welche die Gefahr

übernommen worden) verloren gehen wurde. Die Wirkung diefes Ge

fchciftes befiand alfo darin) daß nicht der Schuldner) als Eigenthümer

der Ladung) fondern der Darleiher) *der das zur Ladung verwendete Geld

vorgefireckt hatte) von dem Verlufie betroffen wurde ) der aus der See

gefahr entfianden war. Es gab bei den Römern Speculanten) welche

1

- ein eigenes Gewerbe daraus machten) gegen höhere Zinfen Darlehne hin

zugeben) von welmen fie die Seegefahr ubernahmenw)) Seiner Wir

kung nach kam ein folches mall-um mnrilimum ziemlich irberein mit

unferem heutigen Verficinrungsvertrage) bei welchem ebenfalls nicht der

Verfimerte) als Eigenthülner der verficherten Gegenfiände) fondern der

Verficherengegen die Verficherungsprämie den' Schaden erleidet) der aus

dem Verlufie oder Untergange der verficherten Gegenfiände entfiehtli).

Aber der Form nach ifi das koeouä nantjoum von dem Verficherungs

vertrage) welcher in feiner heutigen *Gefialt den Römern unbekannt gewefen

zu fein fcheintN)) wefentlich verfchieden. Denn bei dem koeolls vall

tienm wird* dem Darlehnnehmer) welcher hier der VerfiGerte ift) mit

dem Darlehn die Encfchadigungsfumme zum voraus gegeben) fo daß er

diefelbe nebft delt erhöhten Zinfen refiituiren muß) wenn der Schaden

 

als Zinfene ode!" den achten Theil des Capitals zu nehmen) ohne Riickfimt auf

eine brftimmte Zeit) für welche die Gefahr übernommen werden follte. Glück)

a. a. O, S. 192) verfieht die Stelle falfrh) wenn er fie dahin auslcgt) daß

fich der Gläubiger fiir jeden .alleine einen mocliur Getreide als Zinfrn habe

ausbedingen können. ' -

8) n07. 110.

9) l1. 4. pr'. lx, 6. j). b, t. [4. 1, l1. 4. 0. b. t.

10) dio'. 106. pr.

11) S. den Art. Verficherungsanfialten.

12) Ueber die Frage) ob den Römern der Verfieherungsvertrag bekannt

gewefen fei oder nicht) vgl. Glück a. a. O, S. 207 fig.

W--qcz--M
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nicht eintritt; bei dem Verficherungsvertrage dagegen wird dem Verfimer

ten die Entfchcidigungsfumme erft nach tvirklich eingetretenem Schaden

ausbezahlt. während er die Verficherungspramie fogleirh bei dem Abfchlufie

des Vertrages entrichten muß. Wenn man will. kann man den Unter

fchied zwifchen 10011113 1101111011111 und Verficherungsvertrage auch fo auf

faffen. daß bei jenem der Darleiher gegen die höheren Zinfen die Summe

hergibt. welehe der Gefahr ausgefelzt werden foll. fo daß er fie bei nicht

eintretendem Schaden wieder erhält. während bei dem Verfimerungsvertrage

diefe Summe von dem Verficloerten hergegeben wird. und der Verficherer

die Verbindlichkeit übernimmt. ihm diefelbe im Falle eines eingetretenen

Schadens zu reflituiren, Offenbar aber wird der Zweck der Verficherung

durch den Verfimerungsvertrag bequemer erreicht. als durch das 10211113

dautjoum, weil bei jenem nicht wie bei diefem für den Fall. daß kein Schaden

eintritt. die Entfäiädigungsfumme unnöthiger Weife hin und her gezahlt zu

werden braucht. Darum dürfte bei der heutigen Ausbildung des Affecuranz

wefens wohl fchwerlici) noch von dem 10911118 1131111011111 Gebrauch gemacht

werden, - Einige* Aehnlichkeit hat das 10211113 1111111100111 mit der Bodmerei.

infofern auch diefer Vertrag in einem Darlehn befieht. bei welchem die See

gefahr von dem Gläubiger übernommen wird l57), Allein der hauptfciclolichfie

Unterfchied zwifchen beiden Rechtsgefchciften liegt darin. daß bei der Vod

merei nicht von einer eigentlichen traiacnitia 11001111111 die Rede ifi. Denn

bei dem forum; 1101111011111 muß entweder das dargeliehene .Capital oder

*wenigftens die für daffelbe gekaufte Ladung wirklich über Meer gehen.

indem das Geld. welches im Hafen confumirt tvird._keine 11001111181 tra-,

jectjlju ift. von welcher höhere Zinfen genommen werden: fonnenN).

Bei dem Bodmereivertrage dagegen wird das Geld nicht nothwendig zu

dem Zwecke dargeliehen. daß es entweder in Natur oder in den dafür

gekauften Waaren über Meergehe. indem es vielmehr von dem Darlehn

nehmer auch vor-der Einfchiffuttg confumirt werden kann', Deßwegen

bezieht fich die Gefahr. welche der Darlciher bei der Bodmerei über

nimmtx- auch nicht auf den Untergang. von welchem das dargeliehene

Capital unterwegsibetroffeir werden kann. fondern auf-*den unter

gang des Schiffes “oder der Ladung. .welche ihm für feineForderung zum

Pfande eingefest werden. ,Der Vodmereigeber verliert feine-Forderung.

wenn Schiff oder Ladung unterwegsverunglückenz aber» es 'kommt dabei

nichts darauf an. ob das dargeliehene Geld in Natur oda- in Waaren

auf das Schiff gekommen war oder nicht. -- uebrigens unterliegt es

keinem Bedenken. daß das Principdes römifchen Rechtes. daß bei dem

10011118 1101111011111 wegen der übernommenen Seegefahr- höhere Zinfen.

als 1011| gefiqtket find. genommen werden dürfen. analoge Anwendung

F„ . ,. i.

_ 1 »I11 61x1

"N

13) Vgl. den Art. Bobmerei Vb. 2. S. 243 flg. f

14) 1... 1. 1). 11. t.: 'krajoatitia 11001111111 0a est, (10110 -trana 11181-0 70111

1111*: 00101-11111 ai 11011 0060111 1000 canon-natur, 11011 eric truieatitia. h 80c] 71

0011611111, e111 11101-008 0x 0o 1100111110 eamparatuo 111 ea 001100 buboniur? 131l'.

111101-051, ati-om atjam jyoao 1101-101110 010611011. 1101-130111: 111110 0111111 t1'.

jaaitiu pecunja fit.

l7. 21
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finden kann in anderen Fällen. in welchen eine andere Gefahr. als die

Sei-gefahr von dem Oarleiher übernommen wird. Nur verfteht fich von

felbft. daß es fiä) bei einem fol>)en fogenannten 10.211118 quasi 111111

ticnnn nicht um ein Gefchäft handeln darf. welches überhaupt als ein

verbotenes angefehen werden mußw). guzm_

Frage. Criminalfrage. arijouinr inquiritjooÜa, peinliche.

fchgrfeFrage (quaeotjo, qua-ratio e1-1111j11a1i3, f0rt11ra)l), _ In die

fem Worte liegt die ganze Thcitigkeit des Richters im Criminalverhöre.

Aus zwei Gründen muß er fragend zu Werke gehen: einmal. weil nie

mand verpflichtet ift. ihm "feine Wiffenfclnift von einem Verbrechen frei

willig anzutragenz dann aber. weil felbft der Vereitwilligfte und Aufrih

tigfte nicht im Staude fein kann. alle die Haupt- und Nebenpunkte zu

errathenI). auf welche es dem Gerichte ankommt. Der Inquirent. zumal

der teutfche. muß nothwendigerweife immer die Fäden der ganzen Unter

fuchung allein in Händen haben. weil er der Dirigent des ganzen Ge

frhciftes ift. Es folgt von felbft daraus. daß er berechtigt und verpflich

tet ift. nicht blos den Thatbefiand der Verbrechen und die Veweisftücke

zu erheben. fondern auch diefen Stoff durch Fragen. welche er an alle.

wefentlici) oder zufällig betheiligte. Perfonen 3) ftelit. fo viel als immer

möglich erläutern. aufklären und berichtigen zu laffen.

Nur fer der Richter ift daher in der Lage. Auskunft zu verlan-.

gen. und es kann umgekehrt an ihn von keiner Seite eine Fragi-„geftelit

werden. wiewohl es unverwehrt ift. ihn auf gewiffe umftcinde. die er

nicht zu kennen oder zu uberfehen fcheint. aufmerkfam zu macht-nV.

 

15) 1.. 5.1). 1.. t. Vgl. Glück a.- a. O. S. 153. 7

1) Die einfchlägigen Schriften find ziemlich vollftändig aufgeführt in

Kappler. Handbuch der Literatur des Criminalremtes (Stuttgart 1838).

S. 1084-1088. 1102. Ein Werk. oder eine Abhandlung. worin die Criminal

frage hiftori-fci) und praktifch in allen Beziehungen erörtert und beleuchtet ware.

exifiirt bis jeht noch nicht. , '

2) Fafi regelmäßig fuchen die Deponenten in Thatumfianden. bie ganz

außerwefentlici) find. das .Hauptgewimt und übergehen umgekehrt erhebliche

Dinge. welche zu errathen und zu erforfchen die Aufgabe des Inqnirenten ifiz

ja. es laßt fish behaupten. daß niemand. als ein Inquifrt oder Zeuge. der

f elbft praktifmer Cciminalift ift. einen Vortrag Über ein Verbrechen machen

kann. ber kfb angemeffcn und erfchdpfend ausfällt. daß gar keine Zwifmenfrage

nbthig wir .

3) Kein Verbrechen kann durch bloßen Augenfchrin an den hinterlaffenen

Spuren hcrgefielit werdenz denn es .darf ein folches gar nicht angenommen

werden. fo lange nicht das Hinzuwirken von Menfchen evident ift. Luden.

über den Thatbefiand des Verbrechens (Göttingen 1840). fagt daher S. 130

fehr richtig: Die Verlegung des objectiven Rechtes kann nicht in der ver

brecherifchen Erfcheinung fin: fich alle-in liegen. fondern nur. infofern diefelbe

durch eine rehtsrotdrige.- dolofe oder cnlpofe. Handlung hervorgebracht wor

den war. Vgl. Henke. Handb. des Criminalremtes Vb. 4. S. 836.

4) Im Anklageprozeffe kommt wohl zuweilen eine an den Richter geftellte

Frage vor. wie die franzdfifmen Affifenbericljte lehren; aber es bleibt diet? immer

ein Verfioß gegen Princip und Smicklichkeit. wie fie dort auch außerdein'gar
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unter dem Worte Frage ifi daher im Criminalverfahren nichts Anderes

zu verftehen. als eine Frage des Verhörrimters. gebaut auf

actenmcißige Thatfachen oder Verdachtsgrundeö). Hieran

knüpft fich von felbfi das Bedenken: wie dem erften Verhöre. welches

in irgend einer Unterfuciyung abgehalten wird. gleich actenmcißige That

fachen zu Grunde liegen können. indem ja der Zweck eines folmen Ver

höres gerade darin befiehen kann. daß der Richter erfahren möchte. ob

überhaupt eine Gefelzesverleßung begangen worden fei. Das ift es aber

gerade. was der gelciuterte Inquifitionsprozeß") verhindern will. Die

richterliche Thätigkeit foil niemals auf bloße Vermuthungen oder gar aus

dienfifectiger Neugierde beginnen. fondern vielmehr einen giaubhaften

Anfioß von außen abwarten und niemand zumuthen. den Mangel einer

factifrhen Grundlage des Verfahrens zu fuppeditiren oderizu ergänzen")

Die unterfuehung nimmt ihren Ausgangspunkt von einer öffentlichen

oder: Privatanklage oder Denunciation. und was man Einfchreitung von

Amtswegen nennt. ift bekanntlich nichts Anderes. als eine auf allgemeines

Geruckytg) oder einfache Anzeige eines Unterdeamten oder einer fur die

Handhabung der Gerechtigkeit fich intereffirenden Perfon 9) gebaute unter

fuchung, Actenmcißig muß alfo irgend eine Grundlage gemacht fein.

ehe der Richter zum Criminalverhore übergehen darf. Durch diefe Be

dingung. welche kein Kenner des Unterfucifungsprozeffes in feiner wahren

Bedeutung verwerfen kann. ifi von vorn herein geforgt. daß die Fragen

des Inquirenten nicht in voreilige oder unnöthige Belciftigungen aus

arten. Diefe Sorge ift um fo mehr geboten. als die Fragen eines

Eriminalrichters von gewöhnlichen Fragen auch dadurch noch» fich unter

fcheiden. daß die Antwort darauf ni>)t verweigert werden darfw).

ja es kannder Richter fo weit gehen. daß er den ungehorfamen mit

Strafen belegt. Wurde man nun keine Grenze felgen. wo das Fragerecht

anfängt und aufhört. fo weir-e überall Willkür und leidenfmciftliche Ver

folgung mdglich, Verlangt man jedoch einen artenmcißigen Grund zur

U21. bi“
..e71 a.

..-.„...,-.

* - -_. .a5

haufig vorkommen. Vgl. Mittermeier. das teutfche Strafverfahren. 3. Aufl..

Th. 1. S. 467.

5) Eine Begriffsbefiimmung der (Criminalfrage fehlt in den meifien Lehr

buchern des Prozefies. und doch wiirde- dadureh viel zur Veriuitigung der An

fichten zu gewinnen fein; Eine umfrhreibung des Btgrifies findet fich in

Stecher. uber captiäe Fragen (Munchen 1810). S. 3. _

6) Muller. Lehrbuch des Criminalprozefies (Braunfchweig 1837). 9- 77

7 Darauf beruht auch die Behauptung in v. Iagemann . Handbuch der

gerieh lichen untcrfuchungskunde (Frankfurt 1838). Ö. 276: daß- es unpaffend

fqi- die Augefcbuldigten zu fragen. ob fie wußten. warum fie in unterfuciyung

gezogen feien? - S. dagegen' Mittermaier a. a. O. Th. 1. S. 486. -

Abegg. im Archiv des Criminalreäites Jahrgang 1841. S. 206 flg.

8) yijtcmnn n, elemente'. jut. (ri-im. (kino. 1779.) s. 76Z.-()ap. 24.

x. (io nec-nx. (L60. eit-t. 6.

9) S. hierüber befonders during-er, Wunuei (lee ingo. (ki-interaction.

(j'ai-io 1839.) ']'. 1. p. 466_482. Abegg. Lehrbuch des Criminalproz.

(Königsberg 1838). Ö. 151.

10) Henke a. a. O. Bd. 4. S. 844: Auch bloße Beziehungen und, Ver

wtifungen auf die in früheren Verhdren gemachten Ausfagen find ungenugend.

. 21 *
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Anordnung des Verhöres) fo ift damit allerdings der Anfang ficherec

als der Endpunkt befiimmt. Hierüber läßt fich blos fo viel fagen, daß

das Verhbr nicht über den Inhalt der vorher gebildeten 'Llcten hinaus

gehen darf z diefen Inhalt aber in alle denkbaren Richtungen und Einzeln

heiten zu verfolgen) ifi ein unbefchränktes Recht") des Jnqnirenten) ja

es befieht darin gerade feine KnnfiN)) und fein ganzes Werk wurde

ein leerer Sclnmatismusj ein todtes Gerippe bleiben. wenn er nicht von

jener Bafis ausf fei fie auch noch fo gering und fcheinbar unbedeutend)

die ganze im Dunkeln liegende Gefchichte zu entwickeln. das ganze Ge

mälde der That aufzurollen frechen durfte. Die Schranke) welche ihn

dabei beherrfclyt) bleibt lediglich die, daß er blos das Gegebene in feine

Befiandtheile) den Keim der Wahrheit gleichfam in Atome zerlegen,

nirgendwo aber in Snppofitionenkk) übergehen darf) welche eine ganz

andere Theitfaclje) die bisher noch nicht zur Sprache gekommen ift, will

kürliä) vorausfeßen und Phantafiegebilde zu factifchen Vorgängen zu

fiempeln fachen. „a,

Durch das nackte Wort Frage ift eigentlich die große theoreiifche

Verwirrung) woran diefe Lehre zum Theil noch leidet) in die Grundlage

_des Criminalverhores gekommen, Man fing an) den Begriff bumfiäblict)

zu nehmen z bald konnte man fich keine Verhörsfrage' ohne Fragezeichen

mehr denkenj und wenn der Stoff fich gerade nicht zu diefer Form eignete.

fo wurde er hineingezwängt l4). Daß auf diefe Art gar Manches in

interrogatorifcljer Gefialt fehlerhaft) ja widerfinnig erfchien, kann gar

nicht befremdenz denn die Sprache macht ihre Rechte gegen jede Willkür

geltendj fo daß das Bette, wenn man es verkehrt fagt) feine Bedeutung)

[einen Werth verliert. Man follte meinen) daß es auf platter Hand

liege) wie ein Inqnirent) dem der Inquifit die Antwort) d. h. dirAns

kunft auf die vorgelegten Fragen) gänzlich verweigert und keine andere

Rede fuhrt als: Ia! Nein! und: Ich weiß von nichts 15)) am Ende

doch nicht umhin kann j das Gefpräcl) in einer Weife fortzuleßen, wo er

dem hartnäckigen Gegner dasjenige) was er nicht wiflen will) aus eigener

Kenntniß vorfagtw) und ihn anheilt) daraufirgend eine PErklärung; zu

l

11) kraecipne opera (Lancia eat jnäioi, ni; nibil, qnoä nel nummern rei

pertinet, praetßtmittat. kürzer-inan i. o. 8.815.

12) Mitterrnaier a. a. O. Th. 1) S. 486) 487.

13) Parfl) über Snggefiionen (Landshut 1810), S. 6.

14) Z. B. anftatt zn fagen: Man muß Euch eröffnen) daß Ein Zeuge an

jenem Orte Euch gefehen haben will. _- fragen Manche: Wißt Ihr nichtf ob

Zeuge N. an jenem Orte Euch gefehen hat?_ Oder flatt des Vorhaltes: um

jene Nachtfiunde) wo Ihr gefehen wucdet) pflegt Niemand mehr fpazieren zu

gehen) die Frage: Seid Ihr etwa fo [pat noch fpazieren gegangen? - Beide

Fragen verfehlen ihren Zweck.

15) Einige Beifpiele f. in Pfifier) merkwürdige Criminalfalle Bd. 5)

S. 424 fig-r und v. Ing emann) Handbuch der unterfnchungskunde Bd. 2)

Nr. 180. 295.

16) .Str-Fig .I8 inte- ooggeat. cap. 4. nr. 90. Laube-ner, 0b8o1-7,

ac] Ear-paar, qua-est, 0x111. ode. 4. v. Quiftorp) Grundfäve des peinl.

Rechtes S. 76.

33:?"- k» k..
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geben. wodurch es confiatirt wird. ob er die fpeeiellen Thatfachen. welche

dem Gerichte frhon bekannt find. weiter aufklären könne oder wolle.

So lange diefes nicht gefchehen. bleibt eine erhebliche Lücke im Prozeffez

denn es mag das Neh der Anfchuldigung noch fo klug angelegt und der

ftandhafte Lügner noch fo ficher umgarnt fein. f0 wird doch kein gewiffen

hafter Richter ihn verurtheilen. fo lange er nicht über den vorliegenden

Arteninhalt vernommen") ift. Gibt er_ auf folche Eröffnungen aber

mals keine Antwort. fo ifi die Lage nun doch eine ganz veränderte: der

Angefchuldigte kann nimmerrnehr fagen. daß er ungehört gerichtet fei und

mag er noch fo viele Einwendungen und Gegenbeweisgründe haben. fo

ift das Gericht nicht veranlaßt. folche zu vermuthen und zu unterlegen.

fondern es bleibt vielmehr die ganze Verantwortung eines etwaigen Irr

thums auf dem Inquifiten felbfl1s). dem ja übrigens auch hier noch

das Rechtsmittel der Wiederherfiellung wegen neuer Beweismittel") zu

Handen bleibt. »

Daraus ergibt fich augenfcheinlich. daß der unterfuchungsrichter im

Verhdre mitunter auch in einer anderen als der firengen Erageform

den Inquifiten oder Zeugen anregen muß. Eben durch diefe Abweichung

von der Regel. als welche die eigentliche Frage immer gelten muß. ift

aber der Verhbrrimter allein in Stand gefeht. fein Gefcinift. troh der

dazwifchen gelegten Hinderniffe. ohne eine Verlehung der Unpartheiliwkeit

und Redliwkeit. zu vollenden. -

Hier fibßt man auf die Eontroverfe von der Suggefiivfrageko).

welche von Einigen für unbedingt. von Anderen für bedingt verwerflich.

von manchen Praktikern aber auch für durchaus zulciffig angefehen wird.

Man muß auf die vorhin gegebene Definition der Eriminalfrage

überhaupt zurückgehen. um hierüber ins Klare zu kommen. Auf arten

mäßigen Grund foll. eine regelrechte Frage gebaut fein. Daran. aber

17) Mittermaier.'das teutfche Strafverfahren Th. 1. S.486. bemerkt*:

ueber Alles. was auf die Beurtheilung des Falles Einfluß hat. muß auch der

Inculpat befragt und daher ihm möglich gemacht werden. über jede Thatfacln. "

woraus der Richter Verdacht ableiten könnte. fich zu erklären. Stiebel.

das Eriminaloerfahren Bd. 4. ß. 1968,

18) Wenn diefer allein die Mittel in Händen hat. eine Dunkelheit aufzu

klären und er thut es nicht. fo kann die Iufiiz für ein materiell vielleicht un

' gerecht ausfallendes urtheil nicht verantwortlich fein. Martin. Lehrb. des

Erirninalproz. (Heidelb. 1836). S. 177.

19) Diefelbe kann in Folge der weiteren Vertheidigung oder der Reaffumtion

der unterfuchung eintreten. fe nachdem fie vor oder nach vollzogenem urtheile

impetrirt wird. Abegg. Lehrbuch des Eriminalproz. I. 189. Müller.

Lehrbuch des Eritninalproz, ß. 231-233. -

20) Die bemerkenswertheften Schriften hierüber find: Kleinfchrod. über

die Suggefiiofragen des Richters. Würzburg 1787. Grattenauer. über

den Begriff der Suggeftiofragen. Berlin 1803. kran, nonnulla c1e. 3113g.

in proc. 61-1111. obyenientjboo. 1.17... 1804. Parfi. über Suggefiionen und

ibre Gefährlichkeit im Eriminalproz- Landshut 1810. Möbel, rie intorr.

auge. Witte-ob. 1811.
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auch nur daran U), ift fefizuhalten- und wer noch weiter gehen. und

auch die durch Voracten begründete Verhöcsfrage in Fällen- wo der In

quifit mit den aufzuklarenden Thatfacizen nicht zuvorkommc. verpönt wiffen

will . der muß entweder von dem Verhörsgefckleifte keine richtige Vor

ftellung oder geradezu die Abficht haben - die Lüge und den Ungehorfam

zu privilegiren: denn es muß wiederholt werden7 daß der Richterl wenn

er von den ihm bereits bekannten Thiufaclyen gegen den fwweigfamen

Inquifiten gar keinen Gebrauch machen dacfl bei den Meiften nach der

erfien verneinten Frage innehalten und [einen ganzen Plan aufgeben

müßteWM denn die geifllofe Arbeit wird man ihm wohl nicht zumuthen,

daß er den ganzen Lebenslauf und die Zeit und den Ort des Verbrechens

mechanifcl) durchfragt-Z), um jedesmal wieder diefelbe ablehnende Antwort:

Ia) weiß es nicht, oder: Ich erinnere mich nichtW-Y niederzufmreiben.

um am Ende doch nur ein Protocol( zu liefern7 das leere Spreu und

keineswegs die nöthige Grundlage zu einem Erkenntnifie liefert.

Befeitigt man das Wort Frage und feet dafür das Wort E kimi

nalfragi-M rnit der Bedeutung. daß alle Anreden des Rich

tersl wodurch er von einer im Verhöre fiehenden Perfon

irgend eine Auskunft verlangt- darunter verfianden werden. fo

ift man mit einem Male über alle Bedenken hinaus. Eriminalfrage ift

nämlich [mon der Zufammenfeßung nach keine gewöhnliche Frage, und

man kommt daher nicht mehr in Verdrehung l zu glauben- daß der In

21) Mitterrnaierl das teutfche Strafverfahren Th. 17 S. 495- meint

zwar- daß es mit diefem Erfordernifle allein zum Erlaubtfein nicht genüge,

fondern es miiffe der Jnquirent zuerfl ohne Suggeflion die Erklärung des

Znculpaten über das Dafein oder die Befchafienheit der Thatfache zu erhalten

juchenz -- aber es fcheint doeh wohl klar. daß man eine Tdatfache- über die

man eine Erklarung haben will, erfl zur Sprache bringenf alfo doeh

wieder, wenn auch nicht mit allen Nebenumfiändem fuggeriren mußl indem

fonfi der Inculpat gar nicht wifien kannt worüber er fich äußern fell. Es

ift fchon von vorn herein eine Suggrfiiou. wenn man fragt; .Ob und Was dem

Inculpaten von einem geloiflen Verbrechen bekannt fei? - Nur davor hat

man fich zu hiitcn- daß man im Suggeriren nicht weiter geht , als was die

Fefiflellung der Verhbrspunkte erfordert.

22) In diefem rcfirictiben Sinne find auch die hierher gehörigen Gefriers

"teilen (e. 1, 8. 21. l), (ie. quoted'. (48. 18.) und p. G--O. Art. Z1- Ö. 1.

Art. 56- zu interpretiren.

23) Man kann allerdings halbe Tage fort ordinäre Frage fiellen- wclcb'

alle die äußeren und inneren Zufiande berühren. in denen der Menfeh Zu leben

pflegtz was ift aber damit gegen einen halsfiarrigen Leugner gewonnen

24) Selbfi Stübel. Criminalverfahren Bd. 4- der fonfl fehr entfazieden

gegen Suggefiionen fich erklart, räumt in diefem Falle diefelben ein, wenn nam

(ÖWLYZZ fuggerirte umfiand aus anderen richterlichen Eckenntnißquellen erhrltet,

* 25) Diefer Ausdruck ifi xwar in der hier verfuchten Anwendung, auf_ die

Wliienfcklaft noch nicht anderwarts eingeführtz aber es läßt fich "Gwen-ich einer

finden- der dem Sqcbvcrhaltnifle beffer entfpriclot. ueberhaupt ift, wo die unter.

qkm! "o fehr wie hier im Streite liegenl mit Collectivbegrifien immer viel

gewonnen.
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quirent nicht anders verfahre. als irgend ein Privatmann. der etwas

Verborgenes herausfragen will.

Die Criminalfrage fpaltet fich in die eigentliche Frage und die Vor

haltsfrage. Es wird viel zur Aufklärung des Gegenftandes gewonnen

fein. wenn man diefe beiden Arten etwas fcinirfer ins Auge faßt.

Die Criminalfrage im engeren SinneW) i| eine folche.

wodurch der Vernommene veranlaßt wird. in Bezug auf eine Thatfame.

deren Kenntniß er im allgemeinen fchon zugegeben hat. eine Erläuterung

Über andere damit zitfaminenhängende Thatfachen oder iiber die nach dem

gxröhnlimen Laufe der Dinge zu vermuthenden Nebenumfiände zu er

t ilen. .

Die Criminalfrage in VorhaltsformN) ift eine folche.

wodurch der Vernommene in die Lage gefeßt wird. fich iiber eine That

fache. deren Kenntniß ihm. wiewohl er fie mit Stillfchweigen übergeht.

oder fogar ableugnet. zugetraut werden darf. zu äußern 28).

Jede Vorhaltsfrage fuggerirt alfo nothwendig irgend etwas.

das noch nicht Über die Lippen des Verhdrten gekommen tft. aber es ift

diefes eine Suggefiion nicht nur erlaubter. fondern gebotener Art.

weil der Richter den vorhandenen Stoff. nicht blos der Wahrheits

erforfchung wegen. fondern im eigenen Intereffe des Inquifiten. der viel

leicht zur Widerlegung etwas anführen kann-N). zur Sprache zu brin

gen hat.

Eine wirklich verbotene und daher unbedingt zu unterlaffende

Suggeftion ift blos diejenige. wodurch der Züchter in die Criminalfrage

eine Thatfache als ihm felbft bekannt einführt. ohne daß von derfelben

bisher in den Acten Erwähnung gefihehen wäre.

Der Combinationsgeift des Menfchen ift bekanntlich immer thätig.

um fo mehr aber bei einem unterfuchungsrimter. der wefentlich darauf

angewiefen ift. den Zufammenhang dunkler Thatfawen zii erforfchen;

F .

26)*Es verfteht fich. daß die interrogatorifme Form die Regel des Ver

hdres bildetz denn man hat es zum Glücke nur ausnahmsweife mit fo-verftockten

Inquifiten zu thun. daß fie gar keine Auskunft geben. So oft fich 1edoch.Wi

derfprüehe oder Lügen ergeben. kommt die Reihe an die eingebenden Fragen.

d. h. an den Vorhalt des erwiefenen Gegentheiles. ,

27) Da der Verhbrte immerhin eine Antwort geben. foll. wenn auch die

Anrede nicht interrogatorifcl) ift. fo bleibt die Grundform doeh die einer Frage

(im weiteren Sinne). Man hangt dann gewöhnlich zum Socbluffe eine Frage

an. wie etwa: Was fagt Ihr dazu? Wie verhalt fich diefes? Kennt Ihr

darüber Auskunft geben? u. f. w. _

28) Bauer. Lehrbuch des Strafproz. (Gdttingen 1835). fagt:_ Durch

Vorhalte fucht man den Angefchuldigten zu überzeugen. daß er bereits iiberwie

im "Sie oder doch . daß die ueberführung erfolgen werde._- Es fcheint abe-ran

der Definition wefentljä) zu fein. daß der Inculpat nicht aus freien Stricken

die fraglichen Tvqffachen erläutern will. und fie deßhalb vom Richter in Er

wä nun ebraäzt werden muß.k)29)g Würde man überall diefen Hauptgefichtspunkt feftgehalten haben. fo

wäre die große Veforgniß vor Suggefiionen gewiß fehr gcfthivunden. Emefehr

aufgeklarte Anficht darüber hat Henke in feinem Handbuaie des Criminal

rechtes Bd. 4. S. 685.

x
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wie leicht fich daher der lehtere verleitet fehl-n kann. eine Thatfaclje. die

das Mittelglied zivifajen zwei anderen frhon hergeftellten Thatfaehen

bilden durfte. förmlich vorauszufehen. anfiatt daß er fiä) mit einer fiillen

Vermuthung begnügen follte. diefes geht aus der Natur der Sache her

vor39). und es ifi daher eine weife Vorficht des Gefehgebers. ein folches

Verfahren ausdrücklich zu verbieten. ja unter Umfianden die Strafe der

Nichtigkeit darauf zu drohen. Nicht blos. weil eine folche Suggefiion

gewiffermaßen eine Unredlichkeit. ja Hinterlifi. wodurch die Wurde

des Richters fehr herabgefeßt wird. enthält. fondern hauptfciwlicl) aus

dem Grunde muß diefelbe möglichft verhutet werden. weil fie leicht dazu

fuhren kann. daß der Gefragte. felbft vielleicht nicht mehr wiffend. wie

fich eine Sache. bei der er thätig warf zugetragen hatal). aus blindem

Zutrauen für den Richter die fuggerirten Umfieinde als wahr zugeben

und fomit dura) ein Gefiiindniß fcheinbar außer Zweifel fiellen könnte.

Damit ift aber natürlich dem Gerechtigkeitsprincipe 32) fchlecht gedient.

Wahrheit. und nicht zu fcheinbarer Gewißheit erhobene Suppofitionen.

fuchen die Eriminalgerimte. Erhalten fie dagegen abgelockte unzuverleiffige

Geftandniffe. fo können fie doch kein Urtheil darauf bauenZZ). es müßte

denn gerade fein. daß diefelben in den Arten trugerifcher Weife fo erfchei

nen. als waren fie aus freien Stücken angetragen worden 34).

Die verbotene Suggefiion nimmt wiederum einen verfchiedenen Cha

rakter an. je nachdem fie in eigentlicher Frage: oder in Vorhaltsform

vorgebracht wird.

Wenn z. B. Inculpat gefieindig ift. den Cajus verwundet zu haben.

jedoch nur durch Anwendung der Faufi. fo kann es nach der Befchaffen

. heit der verurfachten Wunde allerdings ivahrfcheinlimer fein. daß die .Hand

mit einem fchneidenden Jnftrumente bewaffnet war. Auf dreierlei Art

.kann der Inquirent von diefem Moment des Thatbefiandes. bezie

I

30) Man muß nur niemals vergefien. wie unnatirrlich und einfeitig die

Stellung des Inquifitionsrichters ift, Er mag fich noch fo fehr der unpar

rheiüchkeit befleißigrn. fo bleibt er fiets Anklager und als folcher kann er gar

leieht zu weit gefiihrt werden, Vgl. Martin. Lehr-b. des Criminalproz..

S. 30. Piitterm ai er. Anleitung zur Vertheidigungskunfi. 3. Aufl..

31) Die meijten Verbrechen werden in einem Zufianbe der Aufregung. fei

es durch Zorn. Rachegefiihl. Habgier . Furcht oder Smreeken. begangen.

Friedreieh. Svfiem der gerichtlichen Plvchdlogie. 2. Aufl. (Regensburg 1842).

S. 104. Kleinfchrod. über Suggefiionen. in feinen Abh. aus dem peinl.

Rechte (Erlangen 1797). S. 79.

32) Abegg. inder von v. Iagemann und Nbllner herausgegebenen

Zeitfehrift fur teutfchrs Strafverfahren Bd. 1 . S. 299.

1-76 ZK P. (H9O. Art. 20. 32. - Abegg. Lehrbuch des Criminalproz. S.

- 1.

34) Darum. erinnert E. A. W eiske . Handbuch des Criminalprozeffes (Leipzig

1840). S. 145: Es folle jede einzelne (wrfentliche) an den Veichuldigten gerich

tete Frage zu Protocol( genommen werden. Denn nur fo erhält der Strafrirh

ter ein ziemlich klares Bild von dem Arte. - Vgl. v. Iagemann. Hand

buch der unterfuchungskunde Vb. 1. S. 573.
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hungsweife Anfchuldigungsbeweifes U7) Gebrauch machen. Er kann die Frage

ftelien: Habt Ihr bei dem Schlage ein Meffer angewendet? - oder den Vor

halt: Ihr habt ohne Zweifel diefen Schlag mit einem Meffer geführt.

Beide Formen find gefehwidrig. Denn durch die Frage wird dem

Angefchuldigten ein Zugeftändniß in den Mund gelegt. welches durch

keine anderen Gründe unterfiüßt und mithin jedenfalls unzuverläffig")

ift. Die Vorhaltsform ift aber noch weit bedenklicher. indem der Richter

das. was er erfahren möchte. geradezu vorausfelzt und daher den Intui

paten einfchüchtern37) und zu unzeitiger Nachgiebigkeit beftimmen kann.

Die dritte Form. wie man fich jenes Momentes bedienen könnte.

wäre folgende: Nach dem Gutachten der Sachverftändigen ift es wahr

fcheinlichW). daß Ihr mit bewaffneter Hand den Schlag gegen Cajus geführt

habt. Erklärt Euch hierüber aufrichtig. ,

DiefeArt des Vorhaltes ifi gewiß als eine erlaubte zu betrachtenUhZ

denn es wird darin nicht weiter gegangen. als der Acteninhalt geftattet.

und es ift daher auch die darin liegende Suggefiion unverwerflich.

Bei diefer Gelegenheit muß noch angeführt werden. daß die erlaubte

Suggefiion nicht gerade auf die nackten Thatfachen. die etwa vom Jn

culpaten ignorirt oder geleugnet find. befchränkt bleibt. fondern auch weiter

auf Vernunftfchlüffe übergehen kann. die fich aus diefen That

fachen entwickeln40) laffen. Die Befchränkung liegt blos darin.

daß der Jnquirent folche Schlüffe nicht für Wahrheit. fondern eben nur

als Producte feines Nachdenkens und feiner Eombination in das Verhbr

einführt: denn in diefer Weife kann eine Hintergehung niemals befürchtet

werden. weil ja der Verhbrte offen unterrichtet wird. daß es fich nicht

von einer bereits deponirten Thatfache. fondern blos von einer richter

lichen VermuthungN) handle. Wenn z. B. bewiefen ift. daß

 '

35) Martin. Lehrbuch des Criminalprozefies h. 137.

86) Parfi. über Suggefiionen S. 48. erkennt das Gefährliche einer fol

chen Frage darin: daß das vorgelegte Factum ein wefentliches des zu erfor

[chenden Verbrechens. und daß die Möglichkeit ausgefchloffen fei. die gegen

die Glaubwürdigkeit einer Ausfage obwaltenden Zweifel im Moment zu befei.

tigen. Aber damit ift die Grenze viel zu unbeftimmt gezogene denn als

möglich laßt es fich faft immer annehmen. daß der Ineulpat eine. wenn

.gleich fuggerirte. Thatfaehe aus eig ener Wahrnehmung fchon wußte.

37) Selten kommt übrigens ein Subject vor. welches. trod des Gefühlrs

der unfchuld. fich f0 leieht einfchüeljtern ließe.

38) Dieß iii der (Charakter eines Jndiciums. Mittermeier. die

Lehre vom Veweife im Strafprozeffe (Darinftadt 1834). f. 55.

Z9) Vau er. Lehrb. des Strafproz. Ö. 129. Nr. 4. Henke. Handbuch

des Eriminalremtes Bd. 4. v. Ia gewann. Handb. der unterfuchungskundr

Bd. 1. Ö. 570. 571.

40) Das Schließen ifi diejenige Aeußerung des Denkens. wodurch das

mögliche Verhältniß zweier Vorftellungen gegen einander. mithin der mögliche

Zufammenhang der durch die Vorfiellungen ausgedrüctten Dinge dargeftellt

wird als gegründet in dem Totalzufammenhange oder in dem To

talverhältnifie anderer Vorfiellungen. Hillebrand. Grundriß der Logik (Hei

delberg 1820). 9. 327. “

_ 41) Nicht praeenmtiono. ini-io, fondern yrnosumtionea 1.111101. a. bomi

.nui find darunter verftanden. - Martin. Lehrbuch des Eriminalprozefies.
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der des Diebfiahls mit Einbruä) beziimtigte Inculpat zur Zeit der That

mit einem Brecheifen dicht bei dem fraglichen Haufe herumfmlicl) und

nachher im Befihe eines damals entwendeten) loohlgezeichneten Frucht

fackes betroffen wird) fo kann den Inquirenten nichts hindern) dem leng

nenden Inculpaten gegenüber) folgenden Vorhalt zu machen:

Es ift bewiefen) daß Ihr kurz vor dem gefchehenen Einbruche an

jenem Haufe. mit einem Brecheifen in der Hand herum fchlichetz- es ift

bewiefen) daß Ihr des anderen Morgens im Befihe eines Fruchtfa>es

wart) den der Eigenthumer des .Haufes als einen Theil des ihm damals

entwendeten Gutes anerkennt: der Richter ift daher) fo lange Ihr nicht

über jenen Aufenthalt und Über diefen Befih Euch auf redliche Art aus

zuiveifen 42) vermögc) zu der Vermuthung berechtigt) daß Ihr an dem

fraglichen Diebftahle mit Einbruch mindeftens betheiligt feid.

Wer in diefer Suggeftion etwas Bedenklicher? erkennt) wird fofort

widerlegt fein) wenn man darauf aufmerkfam macht) daß das Voegefallene

in feinem Wefen nichts Anderes als die Angabe eines vorhandenen Be

weismittels) namlich eines Indiciums) ift; denn daß ein folches dirrin

liege) kann wohl kein Menfcl) bezweifeln; es gehört aber) wie fchon aus

geführt wurde) zu den wefentlichfien Pflichten des Inquirenten) über den

Stand der Anfchuldigungswejfe den Inculpaten ftets aufzukläreniiß).

Nun muß noch von einer weiteren Art von Eriminalfragen gefprocheir

werden) welche noch weit verfchrieener find) als die Suggeftionen. näm

lich von den captiöf en oder verfeinglicioen Fragen 44)) bei welchen aber

nicht minder) wie bei den vorigen) zwifclyen erlaubten und unerlaubten

zu unterfcheideir ift.

Eine captiöfe Frage ift eine folche) durch welche der Befragte ver

anlaßt werden kann) eine Antwort zu geben) woraus ein bisher zurück

gehaltenes Gefieindniß als Schlußfolge44ö) hervorgeht.

Man hat verfucht) das Eriterium aufzufrellen) daß es nur darauf

ankomme) ob der Gefragte gegen feine Ueberzeugung) oder gegen

feinen Willen etwas einzureiumen veranlaßt werde") Diefes ift aber

 

4. Aufl. ) S. 233. Vgl. Stiebel) Criminalverfahren Bd. 2) ß. 953) und

Mittermaier) Strafverfahren Th. 2) S. 328.

42) Daß ein folcher unfehuldsbeweis nothwendig fei) wenn Inculpat gänz

liche Freifpreclfung verlangt) muß ihm angedeutet werden. Vgl. Eavan) An

weifung gu Criminalprozcfien (Berlin 1805)) d. 247 a. E.

43) Kleinfchrod fagt im a. Archiv des Eriminalrechtes Bd. 1) S. 19:

Der Richter muß fich alle Möglichkeiten) die bei dem Falle gedenkbar find) im

Voraus vorftellent aber nicht) um fie für Gewißheit zu halten) fondern

um fie dem Jnquifiten nach und nach vorzulegen) um zu erfahren

wic es allenfalls bci dem Verbrechen kbnne zugegangen fein.

44) Stecher) über captidfe Fragen im Criminalurozeffe. Munchen 1816.

Kitka ) in Wagner's Zeitfchrift fiir bfierr. Recdtsgelebrfamkeit) 1834) Auguft

heft S, 84. Stiebel. Criminalverfahren Bd. 4) h. 1992-1997. _

44a) Mit Recht fchcidet Stiebel a. a. O. Ö. 1992) Anm. a) von diefem

Begriffe die dunkeln) zweideutigen) unbeftimmten) confufen und andere gwe>z

widrigea Fragen aus. S. dagegen Grolman) Grundfase der Criminalrrmts

wiffenfehaft 9. 469.

45) Bauer) Lehrb. des Criminalproz. s. 128) Zifi. l]

K
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wohl reicht richtig) weil zum Gefiändmffe nothwendig der avimus con

fiteoeii gehört und mithin in dem einen wie im anderen Falle das Re.

[ultat ein fehlerhaftes wäre 4"). Häufig führt eine allgemein gefiellte

und eben [o beantwortete Frage auf dem nächften und doch zuverläffigfien

Wege zum Bekenntniffe47).

Man fragt z. B. einen der Brandftiftung Angefchuldigten: Was

würdet Ihr dazu fagen) wenn Euch ein fremder Menfcl) in die

Scheuer ginge) dafelbft unter dem Vorwande) Feuer zum Tabakraumen

zu fchlagen) Schwamm entzundete) denfelben ins Heu fallen ließe und

fich davon machte) während die Scheuer in Flammen geriethe? Intui

pat) wenn er fich bisher auch) unter ganz gleichen Umftänden) auf das

Leugnen verlegte) könnte nicht wohl umhin) zu antworten: Ich wiirde

einem folchen Menfmen zutrauen) daß er darauf ausgegangen fei) meine

Sein-tier in Brand zu fiecken4')z-hieran reiht [ich dann die weitere Frage:

Was foll man von Eu ern Abfichten halten) da Ihr) als der Feind

des N. bekannt) überwiefen feid) in .deffen Haus mit Brennmaterial

gefchlichen zu fein) worauf daffelbe fofort in Flammen aufging?

Diefe beiden Fragen in ihrem Zufammenhange muß man wohl als

captiös erkennen und demnach wurde ein etwa erfolgendes Geftändniß

der abfichtlichen oder fahrläffigen Brandfiiftung unanfechtbar daftehen;

denn das Verfängliche liegt ja nur in dem Sprunge von einem offenbar

fingirten auf den concreten Fall) und dem Inquifiten ifi keine andere

Gewalt angethan) als die der Logik und vielleicht einer _plöhlihen Ge

wiffensrührung49). ,
-.

Solchergeftalt können aber gar viele Fragen im Eriminalverhöre vor

kommen und man wiirde das unentbehrliche Hilfsmittel der Kriegslifiä") dem

teutfchen) auf Erlangung des Gefiändniffes fo ausdrücklich hingewiefenen)

Inquirenten entziehen) wenn er [olcher Ueberrafchungen [ich gar nicht mehr

bedienen dürfte. Erlaubt ift die verfängliche Frage demnach immer) wenn

46) Quiftorp) Grundfäße des peinlichen Rechtes Th. 2) Ö, 684: Das

Gefländniß muß mit völliger ueberlegung und nicht in einem Zufiande der un

befinnlimkeit abgelegt [ein.

47) Kleinfchrod) im a. Archiv des Criminalrechtes Vb. 1) St. 1)

S. 35) fagt: Die Klugheit kann es manchmal erfordern) durch Umweg.: und

Wendungen nach der Wahrheit zu forfchen) zuerft allgemeine Fragen voranzu

[chicken und dann erfl auf das Specielle uberzugehen. _

48) In der .That könnte ein Ineulpat kaum) ohne [ich auf's Neue zu; ver

dächtigen) etwas Anderes zur Antwort geben. Dieß ifi gerade die fchbnfte Seite

der Inquirirkunfi) daß durch die Gewalt der Vernunftgrcinde das .Ziel der

Wahrheit erfirrbt werde. - Stecher) über captidfe Fragen S. 57.

_49) Damit ift nicht zu verweehfeln die Gemiithsvcrwirrung. Mitter

marer) Strafverfahren Th. 1) S. 497.

50) Sehr erwünfcht wäre es) wenn ein neuerer Criminalifi diefes Thema

zum Gegenfiande einer Abhandlung machen wollte. unbefriedigend ift) was

Klein. *im a. Archiv des Criminalremtrs Bd. 1) S. 54) darüber fagt“ Zu

wems Rücklicht nimmt hierauf Stübel a. a. O. d. 1994.
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fie dem Inquifiten nicht etwas Actenwldri ges vorfpiegelt oder einen

Trugfclylußöl) herbeifuhrt. .1

Hieraus ergibt fich von felbft das umgekehrte. nämlich die Natur

der unzuläffigen captiöfen Fragen.

Würde .man z. B. einen Inculpaten. der die Anfchuldigung der

Bigamie geleugnet hat. fragen: Wo wurde Eure Trauung mit der Frau

N. vollzogen? und der Inculpat ließe fich in einem unbewaäoten Augen

blicke dadurch zu der Angabe eines Ortes diefer Trauung verleiten. fo

wäre. felbfi im Falle. daß diefer Ort auch aus anderweiten Beweis

mitteln hervorginge. kein glaubhaftes Geftändniß 52) 'damit erlangt. weil

es auf der willkürlirhen Vorausfeßung eines nicht vorhandenen")

früheren Gefiändnifies beruhen wurde.

Ebenfo wäre eine Vorhaltsfrage verroerflich. die etwa fo lautet: Ihr

werdet einfehen. daß kein Anderer. als Ihr. das verleßende Glas

an den-Kopf des N. geworfen haben kann. weil Ihr in jenem Augen

blicke allein vor ihm fiandet? - Daraus. daß der Inculpat etwa felbft

angegeben hat. zuncirhft gefianden zu haben. folgt noch keineswegs. daß

er der Verleßer warz denn es kann ja ein Wurf mit eden fo viel Sicher

heit und fogar noch heftiger aus der Ferne. als aus der Nahe. gefchehen

fein W). Ein darauf abgelegtes Bekenntniß würde deßhalb keine Beweis

kraft haben; denn es könnte leieht der Jnculpat fich dabei in einer Illufion

befunden haben. die niemand anderes. als der Richter. alfo gerade die

jenige Perfon erregt hätte. welaye die ungetrübte Wahrheit zu Tage för

dern follte. .

ueberhaupt mag es nicht mißverftanden werden. wenn vorhin die

Verfeinglimkeit der Fragen unter gewiffen Umfteinden als nicht verboten")

erklärt wurde z denn es foll damit keineswegs diefer Art von Fragefiellung

das Wort geredet. fondern vielmehr blos der Anfirht vorgebeugt fein.

daß aus jeder captiöfen Frage unbedingt Nichtigkeit des betreffenden

51) Ein Schluß. in welchem die nothwendi e Confequenz oder das innere

Totaloerhaltniß als vorhanden vorausgefeßt wir . ohne es wirklich zu fein.

Hillebrand. Logik s. 357.

52) Stecher a. a. O. s, 16,

53) Hierin liegt der natürliche Grund der Nichtigkeit und man braucht

ihn daher nicht weiter philofophifcl) aufzufuwen. Vgl. Henke. Handb. des

Eriminatrechtes Bd. 4. S. 683.

54) Bei Turnulten im Wirthshaufe ift in der Regel kein Zeuge. gefchweige

der erhitzt gewefene Inculpat. im Stande. über den Hergang der Sache einen

vollkommen klaren und zuverlaffigen Bericht zu geben,

55) Grolman."(5jrundf. der Criminalremtsroiffenfrhaft, F. 469. Anm.

o. fügt diefer Lehre noch die Bemerkung bei: Mit oerfänglrchen Fragen muß

man nicht das Befireben des Richters. den Angefwuldigten zu, fangen. wie

man fich auszudrücken pflegt. verwerhfeln. Dieß Beftreben 1| Pflicht des

Riärters. wenn man namlich *fich darunter nur die kluge Auswahl der er

laubten Mittel. um den Angefehuldigten. wenn er folltr gefiehen konnen. zum

Vekenntniife u beflimmen. S. auch Tittmann. Handbuch der Strafrerhtsw.

Bd. 3. S. 61.
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Actes hervorgeheiw), Es wurde in der That fehlimni um eine große

Anznhl von unterfuwun-n ausfehen- wenn die Nichtigkeit fo fchnell Plav

greifen könnte- und inan muß mit diefer ftrengen Remedur hier um

fo fparfamer umgehen- als in CriminalfaGen das Gutmachen eines Feh

lers i") weit fchwieriger alsin Civilfachenr ja in der Regel gar nicht mehr

möglich ift. Ein von der höheren Idee der Gereihtigkeit und Humanität

ausgehenderInquirent wird fich auch der erlaubten captiöfen Fragen mög

lithfi enthaltenäR weil ein dadura) erlangter Sieg über den wider

firebenden Inquifiten keine angenehme Genugthuung gewähren kann;

denn alles durch Lift Errungene will fich mit der Würde des Richter

amtes- welches mit dem Beifpiele des aufrichtigfien Sinnes vorangehen

[olle nicht recht vertragen. .

Nach diefen allgemeinen Seiden wird noch eine Bemerkung erfor

*derlieh„ wie die Anwendung derfelben verfchieden ift bei Verhören- mit

Inquifiten und mit ZeugenW). e

Da die Zeugenausfagen in der Regel erfi das Material zum Verhöce

mit dem Angefchuldigten beibringen, fo liegt es in derNatur der Sacher daß

bei der Erhebung der erfileren noch nicht fo viele Vorarbeiten da fein

können! wie bei lehterem. Da aber die eingebenden Fragen nur unter

der einzigen Bedingung erlaubt finde daß fie fich auf den vorausgehenden

Acteninhalt fliehen, fo kann es auch bei Zeugenausfagen nur ausnahms

weifeW) vorkommenx daß die Suggefiion zuläffig erfänint. Jft übrigens

die Lage darnach, und der .Zeuge zeigt fich bdswillig oder partheiifch, fo

ift ee fogar Pflichtr ihm dasjenige vorzuhaltenr wovon er nach dem Zu

famnienhange der Dinge mit Wahrfweinliwkeic einige >Kenntniß haben

durftez denn es wideripriwt dem Inquifitionsprincipe- daß der Richter

von der Willkür einer vernommenen Perlen abhängig fein foll“)z was

56) S techer- über captidfe Fragen S. 607 warnt hiervor mit den Wor

tene- Wurde man unbedingt jedes durch Captionen erlangte Gefiändniß mit

Zinhei-lbaäer Nullitclt belegen- fo wurde dadurch offenbar die Straflofigkeit

egun igt.

57) Man ilatuirt auch iin Criminalprozefie einen uuterfehied zwifeben heil

baren und unbeilbaren Nichtigkeiten. kufanclorf, od.. jut. un". (ll. ode.

202. War-ins i. der. 154. u. 1]- der. 272.

58) Man kann um fo mehr folche Fragen vermeiden- weil ib'- Jklbqit fich

gewöhnlich auf eine andere Weife ganz unverfängliel) darfiellen läßt. v. Inge

mann, Handbuch der unterfuchungskunde Bd. 1 r S. 566. , „

F 59)ÖP1q3*-|- Über Suggefiionen 5. 13f 16. Stecher- uber captwfe

ragen . .

60) Unbedingt erklart fich dagegen Martini Lehrb, des Criniinqlvkoz

S. L38X und Temrn e, (Commentar zur preuß. Criminalordn. (V n till-ZZ)7

s. 320. Beide geben aber keine Mittel und Wege ani wie man_ on einem

Zeugen- der offenbar Kenntniß von der Sache hat und nicht freiwillig davon

anhebt, die ndthige Auskunft erlangen foll.

61) Deßhalb durfte man friiher bis zur Tortur gegen halsfiarrige Zeugen

einfchreiten. Quifiorp, Grundf. des peinl. Rechtes Bd, 2i s. 702. Mic

Recht fiihrt dabei Tittmann- Handb. der Strafrechtsw. Vb. 37 9, 694i'

nach an: Der Richter braucht keine ueberzeugung zu habenf daß der Zeuge

wirklich Kenntniß von der Sache babe- über die er befragt werden foll. Denn
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ihm nicht freiwillig angegeben wird. muß er mit allen ihm zu Ggbote

ftehenden Mitteln zu erforfchen fuchen. .

Deßwcgen darf man aber doch nie außer Augen feßen. wie eine

Suggeftion bei Zeugen weit mehr Bedenken gegen fich hat. als bei In

culpaten. weil namlich der Zeuge weniger Grunde der Scheu und der

Vorfimt hat. wie diefer. Ihm ifi es ja meifiens gleichgiltig62). welchen

Ausgang der Prozeß nehmen wird. und es kommt ihm daher in zwei.

felhaften Dingen .nicht befonders darauf an. ob er fur oder wider den

Angefchuldigten auszufagen habe.

Captidfe Fragen find dagegen im Zeugenverhdre fchlechthin verwerf

liehW) und zwar aus dem Grunde. weil es nicht die Aufgabe ifi. eine

Perfon. die Beweife deifchaffen foll. felbft zu .uberweifen. fondern viel

mehr nur. ihr jede Gelegenheit an die Hand zu geben. dasjenige. was

ihr von der Sache bekannt ift. zur weiteren Verarbeitung im Verhöre

mit dem Angefchuidigten in die Arten niederzulegen. Benimrnt fich der

Zeuge auch wirklich verdächtig. fo kann er doch niemals den Charakter

eines Delinquenten annehmen. und man hat daher kein Recht. ihm durch

logifehe Krinfie etwas abzundthigen. was er nun einmal nicht weiß oder

nicht wiffen ivill.

. So ift die Lehre von den fuggeftiven und captiöfen Fragen nach

dem gegenwärtigen Stande der praktifchen Wiffenfcizaftö4) befchaffen. und

es bleibt nur noch Cins zu rugen. daß nämlich in die Theorie die Mei

nung fich eingefchlichen hat. als fei es weit eher fiatthaft. von foichen

Fragen zur Aufhellung und Verftcirkung des EntfchuldigungW. als

des Anfrhuldigungsbeweifes Gebrauch zu machen 6*). Diefer Ierthum

rührt davon her. daß man den fogenannten 1711701- (lc-teneionig zii-weit

auszudehnen 66) gewohnt ift. Letzterer ift nicht anders zu verfiehm. als

da er ebenfo gut verbunden iii. feine Unwiffenheit in der Sache zu ver:

fYffxn. fo müffen auch Zioangsmittel zur Vewirkung dief er Verfieherung zu

l * fein. .

62) Mittermaiemadas teutfehe Strafverfahren Th. 1. S. 495. nennt

als Grunde. welche bei Zcugenvcrhdren die Suggefiionen gefährlich machen:

den natürlichen Leichtfinn. die Scimchternheit und den Wunfch. bald vom Verhdre

loszukomnren. Letzterer Grund wirkt befonders haufig mit ein. noch mehr aber

zum Verfehweigen. als zum Zuvielredcn.

63) Stübei. (Lriminalverfahren Bd. 4. I. 2472. meint zwar. daß auf

die Fragefiellung bei Zeugen diefelben (Hrundfciße durchgehends Anwendung fin

den. wie brim Verhdre mit Inculpaten, Aber darin irrt diefer treffliehe- Pro

zcfiualift gewiß. '

64) Die Prohibitivfciße. welche man in der Theorie zum Theil immer noch

aus dem alten Rechte. wie z, B. aus l.. 1. s. 21, l). (i6 que-est.. (48. 18.)

und p. WO. Art. 31. 47. 56. ableitet. können auf nnfer heutiges Verfahren

nur f ehr befchrankte Anwendung finden. weil fie alle mit dem jeßt abolirten

Folterfofieme zufammenhangen. .

65) Cocoeji (ie Yigg-est. onrnmqasiurs (in [Fixer-nit. cut-ina. 70i. l.

biss. 76.) cap. 5. s. 25. und Grolman. im Magazin fiir die Philofophie

des Rechtes und dcr Gefesgebung Bd. 1. Heft 2. Nr. 5. S. 164-166. und

nach diefen noch mehrere Andere.

66) Vgl. dariiber befondere Mittermaier. Anleitung zur Vertheidi- *

gungskunft Ö. 18.
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das civilremtliclye in äubjo yto reo. Es foll namlich der Richter) wenn

das Zünglein der Waage weder rechts noch links na) neigen ivill) nicht

für denjenigen) der Prätenfionen macht) fondern für den Angegrifieneit

fich entfcheiden) weil diefer ja überhaupt in der fchlimmeren Lage' fich

befindet. Wer den Streit beginnt) mag fich mit hinreichenden Waffen

vorfehen) und wenn die Waffen beider Gegner fo durchaus gleich find)

daß keiner den anderen befiegen kann) fo ift es nicht mehr als billig) daß

der Urheber des Kampfes durch Dazwifchenkunft eines unpartheiifchen

Dritten zurückgefclolagen wird) damit der Streit ein Ende nehme.

Im Eriminalprqefie fiehen fich Anklage und Vertheidigung auf

ähnliche Art entgegen und wenn erfiere zu fchwach ift) um die Gegen

gründe aufzuheben) fo mag fie zurückgewiefen werden") ein:

- Aus diefem Salze kann aber doeh nicht folgen) daß der Lknxicklklgtc

überhaupt und in allen Stücken) und fo auch bei der Erörterung d"

Erculpationsthatfamen) beffer unterfiüht werde) als diefes hinWtljä) des

Anfchuldigungsbeweifes ftatthaft wäre. Gerechtigkeit ift die leitende Idee

durch alle Gerichtshandlungen und Gerechtigkeit erfordert vor -iAllem

Gleichheit vor dem Gefeßeos)) und diefe wurde offenbar darunter

leiden o9)) wenn man dem Inculpateir Thatfamen) die nicht in den Arten

fiehen) zum Velten feiner Vertheidigung fuggeriren) folches aber zur

Beförderung der Anklage nicht dulden wollte. Solche Verirrungen kom

men eben nur von dem Gefühle der Mangelhaftigkeit unferes Criminal

prozefies her) wo der Inquirent die drei Rollen des Anklagers) Verthei

digers und Richters zugleich auf fich nehmen foll) und daher immer zu

*beforgen bleibt) daß die Rückfirloten für den Staat und die Regierung)

alfo für die Anklage) pravaliten möchten. Deßhalb wird überall ein

Gegengewicht zu Gunften des Angefihuldigeen herzufiellen gefu>)t70)

Die Eriminalfragen werden zuweilen auch eingetheilt in General

und Specialfragen 71); die erfteren haben die Erörterung der per

fönlichen und Vermögensverhiiltniffe des Verhörten zum Ztveckez die leh

teren aber gehen auf den eigentlithen Gegenftand der Unterfucizung ein.

Man könnte mit Ruhen noch eine weitereounterlmeidung auffiellen

zwifeljen Priiliminar- oder Kundfwaftsfragen") und eigentlichen

Inquifitionsfragenz jene fallen in das Gebiet der General- und

diefe in das Gebiet der Specialuntcrfucimng. Wo aber auch diefe Grenz

 

67) Abegg ) Lehrb. des Criminalprozefies S. 286. Müller) Lehrb. des

Eciminalproz. ß. 188.

68) buy-arge!, Wunue] (I88 jugea (Ringer-nation. (perl-jo 1839.) fl'. 1. _

p. 89.: ile [Application eier [oja. Staatslerikon von Rotteck und

Welt-ker Bd. 7)Ar*t. Gleichheit) S. 66 flg. *

69) Weiske) Handbuch des Etirninalprozefics (Leipzig 1840)) S. 145. -

70) ueber die Fcagefiellung im Confrontationsverhdre) wo eine Suggefiion *

jedesmal nothwendig wird) vgl. diefer Rechtslexikon Bd. 3) S. 15.

, 71) Diefe Eintheilung fieht) wenigfiens heutzutage) in keinem Bezug mehr

mit der Lehre von der General- und Specialinquifition ) wovon man gänzlich

abgekommen ift. - Tittmann) Handb. der Strafrechtsw. Bd. 3) Ö. 683.

_ 72) Voller)) Anweifung zum Verfahren in Straffacljen (Stuttg. 1809))

9- 128. v. Zuge-nana) Hat-tdb. der unterfuehungskunde Bd. 1) 9.139- 14?
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fcheide nicht mehr fiattfindet. bleibt die Unterfcheidung dennoch fehr 'prak

tifch. So lange nämlia) jemand nicht inquifitorifch befragt. alfo förmlich -

ronfiituirt") wird. kann er fich auch nicht als Angeklagter betrachten.

und fich nicht befchwert fühlen z wogegen aber auf jede zum Zwecke der

Thatbefiandserhebung oder Kundfchaft überhaupt geftellte Frage. bei

Vermeidung des Nachtheiles. daß der Ungehorfam als betheiligt angefehen

wird. aufrichtig zu beantworten ift. Irrig ifi es mithin auch. wenn

Manche glauben. in der Vorunterfuchung dürften gar keine Fragen geftellt

werden; in der Einleitung wurde frhon bemerkt. daß dem. Inquirenten

überhaupt ungefragt in der Regel keine Materialie. zufließen. und es ift

daher fiwerlici) immer eine unwahre Aufzeichnung der Vorgänge. wenn

in den Arten der Vorunterfuchung keine Verhörsfragen vorkommen. Man

kann allerdings nicht jede kleine Zivifmenfrage. welche zur Ergänzung und

Verdeutlichung geftellt wird. ins Protocoll aufnehmen. aber die Haupt

fragen. welche den ganzen Act leiten. dürfen niemals Übergängen wer

den74). Es ifi daher auch nicht immer zu billigen. wenn es im Pro

tocol( blos heißt: auf Befragen. auf Vorhalt. auf Ermahnung zur Wahr

heit u. f. w, - Im älteren teutfchen Prozeffe waren die Eriminalfragen

unter dem Namen Inquifitionalartikel") begriffen und diefelben

mußten immer vor Anbeginn des Verhöres entworfen und zu befonders

folennen Handlungen erfi dem Fiscal und Defenforzur Einficin und

Vorbereitung mitgetheilt") werden. Diefe Artikel waren. wie .ältere

Arten .zur Genüge zeigen. fait durchgehende; ejngebend formulirt... Beim

Zeugenverhöre mußte jeder Artikel mit dem Worte Wahr anfangen und

bei dem Verhöre des Angeklagten mit dem Worte Ob") Diegerfiere

Form befieht bekanntlich beim reutfchen Zeugenverhöee in Eivilfticlten im

mer .noch fort7")z fie ift aber auch hier gewiß verwerflich. weil fie-.keine

 

genuine -Ausfage gewährleiftet. z M... M. ,

Das Anheben mit dem FrageworteOb führt nothwendigerweife eine

----*- .- 11*.. -.-1i.

73) Auf den Vorhalt der Anklage und der Verdachtsgründe kommt

rs an. und ein Subject. Aas in diefer Weife noch nicht verhdrt ift. gilt ledig

lich als Kundfmaftsperfon . die aber in der nächfien» Stunde frhon als Inculpat

erklärt werden kann, Mittermaier. Strafverfahren Th. 1. S. 468.

74) Brauer. in der Zeitfchrift für teutfches Strafverfahren Bd. 1. S.

199. 200. Die Eontrole diefer Aufzeichnungen foll der Actuar fiihren; aber

leider ift derfelbe gar felten im Stande. fein Amt mit der gehörigen Einfitht

und Energie zu behaupten. fo daß das Mißtrauen gegen Protocolle. die nicht

durch ein öffentliches Schlußoerfahren ratihabirt werden. immer einigermaßen

gegründet bleibt. l .

75) Lu d ov i ci. Einleitung zum peinlichen Prozefie 13. Aufl. (Halle 1770).

S. 50-(ZJI0. Liejl, 1111161( et 661611801' in procarrau jnqujr. (Hiper. 1.71.7.)

p. 78-8 . F
76) Heffifche p. GNO- von 1726. 5. 7. und Vopp. in der Zeitfchrift für

d. Strafverf. Bd. 2. S. 335.

77) Damit nicht einfältige Leute dadurch auf die Gedanken gebracht wür

den. als ob fie nothwendig mit Ia darauf antworten müßten. xudovici a.

a. O. S. 51. h. 3.

78) S. z. V. Bergmann. Beiträge zur Einleitung in die Praxis der

Eivilprozeffe. 2. Ausg. (Göttingen 1839). S. 344. 345. _
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indirecte Redeweife mit fich und ift fchon deßhalb nicht zu billigen; denn

es fpricht ja Niemandqebendigen Wortes in diefer Form und fie fuhrt

zudem den Nachtheil eines fehleppenden Periodenbaues mit fich. Endliä)

begunftigt fie auch die Suggeftionen79) allzu vorherrfchend 89).

Zu den Inquifitionalartiteln im Zeug enverhöre durfte der Ver

theidiger auch Fragfiucke proponicen- welche. wenn fie nichts Gefehtvidri:

ges enthielten. vom Inquirenten gleichfalls in das Verhbr eingeflochtett

_werden mußtenal). Diefe Sitte war fo übe( nicht/ in einer .Zeity wo

* es der wiffenfmaftlick) gebildeten und von der Pflicht der Humankeit nicht

- minder. als von dem Durfie nach einer Sühne für das* verlegte Gefeß

durchdrungenen Inquirenten gar wenige ab. und daher eine Einrichtung

des Verhbract-“wobei die Rechte des ngeklagten ganz in: den Hinter

grund gefchoben win-dem wohl in der Regel zu befbrgen war. In den

Gang einer ordentlichen unterfliwung paffen aber folrhefremdnrtige Etn

mifchuirgen ganz und* gar nicht. und es 'kommen drßhaib heutzutage keine

Fragefiucke mehr vor. *“- F' *(71* . 7 ' 'i

_ Die peinliche FrageW) muß-f ließlichF wiewohl fie. zum Heile

der Menfclyheith heutzutage nur noch 'hi orif che Bedeutung hat- eben

falls berithrt werden; denn fie gehort ohne Zweifel in das Bereich der

Eriminalfrage. * "u

Ueber die Entfiehung der Folter ift manf troh der grundlichfteit

Forfcioungen. noch nicht ins Reine gekommen. Man weiß nicht einmal,

ob diefelbe zuerft, bei» den Griechenwder bei den Römern angewendet

wurdeW). gefchweige denn. ob fie aus Affen. ;etwa von den Perfern.

herüberkam. Sog viel fcheint jedoch aus den erften Nachrichten-g welthe

die Schriftfieiler jener Zeit darüber verbringen. hervorzugeherl. daß nur

c -. 5..
_.__.___. e

. . .

79) Brauer, in der alleg. Zeitfchrift Bd. 1. S. 202-204. v. Jage

mann . Handbuciider unterfuchungskunde Bd. 1 . h. 549. 550.

80) Mehrere Mutter "viel-ier ungehdrigen Eramina hat uns Zeil |. c.

aufbewahrt, fo z. B. pas. 245 die Fragen an eine des Kindesrnordes Linge

klagte: .Ob nicht das von ihr gebot-ne Kind lebendig zur Welt gekommen? Ob

fie dafielbeums Leben' gebracht? Ob das nicht vorfahlicl) von ihr gefchehen?

u. . w." Oder auch in GenslefisActcnflücten nach faninitlichen Arten des

g tl. Verfahrens in Straffarhen (Jena 1805). Nr. 8. Acta des Fraifoh

amtes .wegen doppelten Ehebruches. Art 21: Ob Znquifitin nicht rnit Mdrfing

Hurerei getrieben? Antw. Nein. Art. 22. Wo und Wann dieß gefchehen fei?

Antw. Sie habe 1a keine Hurerei mit ihm getrieben u. f. w.

' 81) S. hierüber am ausführlichfien Quiflorp. Grundf. des peinl. Rew

tes Th. 2. K. 699. . f

82) Den beklagenswerthen Reichthum der Literatur über diefe-s Inftitut f.

in Kappler. Handb. der Literatur des Criminalremtes (Stuttgart 1838),

S. 73 und 1084-1086. wo uber vierzig Differtationen und Abhandlungen

citirt find, Das Gefchiehtlicile hat in neuerer Zeit am Mcifcfien und am an

fehaulicizfien zufammengeftellt; Waaaerrolrlodon, ' tor-in quaeotionnrn

pat tokrnentn apart [Lama-eos. 1361-01. 1836.

83) I nehmer, nc] Tarp-ae. peut-t. ker. oki-n. para, [ll. quaeot. 117.

ode. ll.. ift geneigt. den Athenienfern und Rhodiern die Priorität hierin ein

zuräumen. Vgl. auch Eberhard in Plitt's Repertorium für das peinliche

Recht Bd. 1. S. 221 flg.: ueber die Veranlaflung zur Einfuhrung der Folter.

l7. 22
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der Stand der unfreiepj der Heloten und Sclaven W) zu diefem Aus

kunftsmittel geführt hat. '* Fafi in jedem Haufe befanden fich folche Sud

jectej und es konnte daher nicht fehlenj daß fie häufig als Uebertreter der

Strafgefeße oder als Zeugen vor_ Gericht gefordert wurden. Da nun

aber ein Srlave kein jurlfiifmer Menfclw fondern nur eine Sache mit

Fleifel) und Blut7 ein redendes Ding warf fo ifi es nicht zu verwundernj

daß-man mit ihm vor dem Eriminalgericljte wenig -Umftände machte

d. h. keine logifchen Inquifitionskirnfie oerfuäzte, fondern, nach Vorhalt

der Vexdachtsgriinde, ganz einfach fragte *,7 od er geftehen ßi) wollej odz

nicht. Man präfumirte, und zwar wohl mit gutem Grunde j daß ein

folches, Individuum wenig oder gar kein Rechtsgefühl habe7 weil es

erziehungslos wie das Thier aufwuchs und in defiä erj adfoluter

Abhängigkeit lebend, nieht leieht gu dem freiwilligen E luffe kommen

konntex gegen fiehh als Inquifitj oder gegen feinen Herrn oder deffen

Freunde als Zeuge etwas Naehtheiliges auszufagen. Man verfiel daher

bald auf Nothbehelfe zur Wahrheitserforfcijungj weläje nichts mit dem

Geifie- fondern blos mit*dem Körper, alfo mit demjenigen Theile des

Organismus zu fchaffen haden- welchen der Menfci) mit dem Tbiere

*gemein hatj wodurch alfo ein Eindruck unfehlbar zu erringen ifiaPz

man erfann körperliche Qualenh die heftig genug fchienenj um den dabei

criminell Befragten zum Nachdenken und zur Ablegung genauefter Rechen

fchaft über dasj was er von dem Verbrechen etwa wußtef zu dringen,

So erklart fich die Erfindung eines _der fäjrecklichfien Infiitute der Juftiz auf

ziemlieh natürliche* Weifej und es beruht demnach nicht blos auf Grau

 

*famkeit und Willkuqfondern auf einer focialen Oiothwendigkeitj

weil in der That don jener Menfajenclaffej fo lange fie inder jämmer

lichen Unterdrückung, in einer Lagej die jeden hoheren AuffGwung un

möglich machte"7)„ fortleben mußteX keine Aufrichtigkeit zu erwarten war

und ohne folche- namentlich beim Zeugniffef die Eriminalrecljtspflege doch .

nimmermehr deftehen kann, Wie aderAlles/'was fchnell zum Ziele führtj

84) Weftphalf die Torten: der Griechen und Römer (Leipzig 1785)

_und Mittermaier, das *teutfche Strafverfahren Th. 1f S. 52,

85) Gleichviegc als Angeklagter oder als Zeuge; ja man ging im altrdmi

fehen Re>lte f0 wettf das man jeden in Criminalfacljen adgchdrten SUM,

wenn feinefißusßggle nie-zt durch aSndere Beweismittel unterfiiißt warf zeige A '

fication au ie* o ter pannte. we e rdmi eRc ts c 1' te . u .(Göttingen 1832)- S. 980. oh pp * w) ch g [DÄ ' ' fl

86) Bei Scheidlcr, Handbuch der Pfothologie (Darmftadt1833)j Th.1,

S. 75h heißt es: Die Pfochologie lehrtj daß die Energie der Willenskraft ihr

körperliches Subfirat in dem Muskelapparate hat. Diefes findet hier im

erhdhteften Grade fiatt.

87) Sehr anfchauliä) "Öildert Walterl Gefchirhte des rdmifmen Rechtes

(Bonn 1840)- diefen Zufiand S. 482: Man ging von der Anficht aus, daß

derjenigej welcher durch das Schickfal gang in die Hand und Gewalt eines An

deren gekommen und von deffen Willen abhängig geworden feit aufgehört

hatj eine Perfon zu fein. Man betrachtete ihn juriftifch als rechtlos, die

Gewalt über ihn war ein wahres Eigenthumj und man überlicß es dem Ge

rolf f en des Herrnj in wie weit er die natürliche Eigenfrhaft als Menfch in

ihm anerkennen und frhonen wollte.
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von den Menfchen. insbefondere von Gefchäftsleuten. gern im Gebrauche

ausgedehnt wird. um der lieben Bequemlichkeit zu fröhnen. fo ging es

auch hier; man begnügte fich bald nicht mehr mit der Folter (qua-ratio.

wrmeuleuquaostia pet larweoia, okuoiaius, ser-era inquisjliogiz))

der SclavenSP-.nfondern wendete fie auch auf die Stäfa ljberj, liber-ij,

ja endlich gar auf die jogeuuj an. und es wurde zu Gunften der les

teren nur das (Zineefeflgefeßt. daß fie lediglich in Unterfuwungen wegen

einiger fchweren Verbrechen die Tortur zu erleiden* hätten 99)., . :l ,el

,Frei von aller Folterung waren folgende Perfonen: Kinder. Schwer

kranke. Schwangere. Gemüthskranke. Taube und Stumme'. hehe Be

amte und Berühmtheiten. Ritter. active Soldaten und Priefter 91),

Hierausgeht es augenfetlejnlicl) hervor. daß die fcharfe Frage) die an)geie

fiigen oder finnlichen Mängeln Leidenden natürlich ausgenommen. blos

für folehe erdacht war. denen man 'ohne dieß .Compelle kein-Zeitraum

fcbenken' zu dürfen glaubte, Auch wurde den Sclaven. felbft wenn fie

ein. ablorquirtes Zeugniß ablegten. kein voller Glauben beigemeffen. wie

anderenxehrbaren:Perfonen. , fondern es diente ein* folcljecnZeugniß gleiche

fam- nur .als Jndicium. Die damals zu Rom übl' nFolcerinfirumente

warenulaußer denxPrügeln ('er-bsra92)). haupt cknirhi equuwu.

(der Vuckmüber den die Extremitäten ausgererkt wurden).-.7t'i cl-iaulaa

(die Saiten.;:un;.welchen die Glieder ausgefpannt wurden) . unserm-Hg

(die eifernem-Zangen.) und lawiuaa (glühende Eifen).93), indem :(116.1)

--x-.ex DiuGefeßgebung .fchwankte übrigens in diefem Betrachteauffallend

hin und her94). hauptfcichlicl) über die-Frage. inwiefern der-'Sclave' zum

Zeugnißggegen feinen Herrn genbthigt werden könne; .am Endeafiegte

doeh inBi-,zug aufzeinzelneVerbrechen von befonderer Scheindlichkeit

die ftrengfie Anficlyt9ö). und es; »mag dieß fchon um deßwillen nöthig

gewefen: fein. weil die Sclaven oft Helfershelfer bei den Verbrechen ihrer

Herren waren. -11/ , ,sex-n e. .1 *nen

...Wi Sozift. mitden hundertfciltigen Goldkörnern der Weisheit.- unter

fo manchen beigemifrhten Uebeln. auch diefes. das Uebel der gewaltfermen

Erpreffung einer gerichtlichen Depofition . auf unferen Boden aus Rom

herübergewandertkk). und da zu jener Zeit die teutfche Rechtsgelehrfamkeit

_______ . , .1 . ;'.-'.1l:. *. .-77

' .- . .*' -.c..*--'. . * 9 .' .. ...

188) 1.15. 3341. o. a. joint. e47. 10.) 1.1. 5. 25.1). a. 8e).
811cm. (29..5.) -- .- ' x -e . . -

,_ 89) quintiliani 111er. ortet. 71. 4. Cicero, 011i. part. 34. pro

8711g 28,4".) 1103er. Amor. 41. 42. pro Einer-it. 63. ; »*1

90) 0.1.1.3.1 [ae-ao maiewwtia, 81-1.“ magiona, feueiicium, 1318W. El'.

Massaker-trieben, birtoria qnaoat, per tor-ment. p. 44. --'*

91) Walter.. Gefchichle ,des riun.: Rechtes S. 876. "innerer-MO

ban i. c. Z. 11 u. 21. '

92).lialar-iees 1131111111371. 8. ,

93) Massaker-kleben l. c. F. 6. Tarp-pr., year-t. rei-urn cm.

mio. p, 111. quust. 117. nr. 37. 38. . * , . . '

794) C1', 1.. 1. 1). e16 que-eat. (48. 18.) * '

95) ibiottieaeoo, c1.: crimin. p. 705.

95)-So wie überhaupt der in 'den rbmifehen Gefrdbüwern, brgünftigte In

quifitionsprozeß mit Hilfe der italienifebeirIurifien des Mittelcxters immer mehr

2* *
.



340 Frage.

noch fo arg darnieder lag. daß eine gründliche Erhebung und Würdigung

des Criminalbeweifes meiftentheils gar nicht möglich war. fo läßt fich

leieht erklären. daß mit begierigen Händen nach diefem fo fehr bequemen

Beweisergänzungsmittel gegriffen wurde. und es hat fich der Erfindungs

geift in der Vervielfältigung der Marterwerkzeuge auf eine beklagenswerthe

Weife bewahrt. fo daß zuleht viele Länder und Städte. wie Alles in

Teutfcizland fich zu particularifiren firebt. ihre befonderen Torturanftalten

hatten97). wie z. B. das me>lenburg'fche. das bamberg'fche In

firument. die mannheimer Bank. die pommer'fche Mütze. der

iuneburg'fche Stuhl. der magdeburg'fche gefpickte Hafe u. f. m98).

.L- Es wurde die Lehre von der Tortur. deren fich allmtilig die Wiffen

fchaft ganz bemeifierte. zuleht fo ausgebildet. daß fich eine Maffe von

Streitfragen ergab. welche mit Heftigkeit und mit einem großen Auf

wande von Gelehrfamkeit99) duräygefomten wurdena '

.Die Grundzüge diefer Lehre befiehen in Folgendem. Der Art. 18

der p. G.-O. gab die Hauptregel an die Hand. daß die Folter nicht

eher angewendet werden dürfe. als auf redlich gnugfam Anzei

gung. Nun wur alfo unterfucht. welehe Jndicien als allgemeine und

befondere. als entfer e und nahe zu betrncinenw") feien. worüber bekannt

lich die-p. G.-O. abermals Fingerzeige enthält, Deu) wurden diefe Bei

fpiele vielfach erweitert. und es gab eine Zeit. wo man :gar wenig 11m

ftcinde machte. Jemanden auf die Folter zu fpannen*(")z wozu auch

wohl das zerfplitterte Iurisdictionsverhciltniß beigetragen haben mag. indem

gar viele kleine Gerichtsherren einen Inquifiten. der durch fein Leugnen

die Nothwendigkeittder Haft und, die 'llhungskofien in die Lange zog.

gern auf fchnellem Wege loswerden mochten. Dazu war naturlich ein

abgenöthigtes Geftcinditiß am dienlicizfien,

Auf den Grund der Anzeigungen wurde dann durch das Criminal

gericht. und zwar. wenn die unterfuchungsbehbrde mit dem Blutbanne

nicht verfehenbwar. mittels Verfendung der Arten an einen Schöppen

nrnkn* . exi- . »

i . - "KW l. , '.

nnferen urfprünglichen?Antlageprozeß oerdrangte. S, def-Henke. Handbuch

des Eriminalrechtes Bd. 4. S. 50. _

97 [(01611, inatitutionea juris crim. (Fourier 1783.) p, 863.

98) Wie viel graufamer. ja .unmrnfchlicher man noch in friiheren Zeiten

verfuhr. beweifen hnmitoucier, prnxir rei-um ce-imin. oo . ner-nett. nk.

17. und Logen, in. ctjmjnale. lid. 1.1. s. 229-234. efonders war es

üblich. heißes Oel. Effig oder Pech in den aufgerufenen Mund zu fehutten.

99)- So fehrieb z. B. I0. 811m. De. 0.11111 o1* zwei Abhandlungen

aa tor-earn; ferner auch Mehreres die angefehenen Jurifiene Mila-ogni,

e10 arbjcrio int-linie circa tarturam, (Lennon, (Io aciplioationo tormentokurn,

und bey-or, filz-linz. klo-nme] ots.

100) Trog des gefetziichen Ausfpruches: Die .fach oder warzehchen. fo enn

redlich gnugfarn anzengen. argkwon oder verbucht geben. feinbt nit müglieh alle

zu befrhreiben. - hielten fich die Iuriften doch berufen. alle gefeßlichen In

dictßn Zieles Verbrechens aufzuzahlen. worüber natiirlich unendlicher Streit

en an .

101) Befonders bei dem oki-nen mnjostatj., die Hexen und Zauberer.

Cary-o'. year-t. tor. oki-n. y. lll. (zu-eat. 129. nr, 69.
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fiuhl ein fdrmliches Erkenntnißlo?) gegeben: ob die Tortur anzu

wenden fei oder nirhtioi). Diefes Erkenntniß wurde dann folenn publi

rirt) und es fiand dem Inqnifiten frei) entweder felbft Gründe auszu

führen) oder durch einen Anwalt deduciren194) zu laffen) wodurch er

die unftatthaftigkeit der Tortur nachzuweifen verfuchte. Auf diefe Ein

fpraehe wurden die Arten abermals an ein ooließium iuricljoum verfen

det und diefes hatte fodann die Gründe des vorigen zu prüfen und eine

definitive Sentenz zu erlaffen. Hierin beruht offenbar fthon einer der

größten Mängel diefer Procedur. Der Inquifit hätte vor der ,erflen

Actenvorlage dem Criminalgerimte feine Verwahrung gegen die Folter vor

tragen und wenn gleichwohl ein nngünfiiges Erkenntniß erfolgte) die Be

fugniß haben miiffen) dagegen an die höhere Inftanz zu appeliiren.

War nun die Verurtheilung zur Tortur rechtskräftig geworden) fo

begann eine fyfiematifme) unferen Voreltern ewig zur Unehre gereiehende)

Queilerei 19“) (akutzjatue). Es gab nämlich verfehiedene Grade der Tor

tur) und zwar in Sarhfen drei 10ci) und in anderen Ländern auch vier

und fünf. Die fünf Grade) welche Giriandus) Clarus u. A. an

geben) find 1L7): 1) minao tio torqneoäo, 2) eine-tio ati Local11 tar

loeotorum, 3) (Leuna-atio at Ligatur-n, 4) Eleni-tio in ecnieoloa),

5) quark-atio, qui-niit) außyeoaoo eletjnetm- ei: iotjbns arocintnr 10|Ö).

Dadurch bildete fich denn ein unterfehied zwifeiyen der Territion und

wirklichen Tortur aus. Erfiere theilte man fpater wieder in die

102) Fo. Brunner-dann, proo. inqnia, c. 8. [n. 4. nk. 3. Ear-p

2 f, praot. rer. rein.. anne-t. extent. nr, 68. Man kann hieraus zugleich

a nehmen) wie lange mancher Angeklagte imunterfuchungsarrefie warten mußte)

bis die Arten) bei den befchwerlichen Wegen nnd mangelhaften Communications

mitteln) hin und her gelaufen) und die Facultciten mit der Deliberation fertig

waren; und gleichwohl hatte man dann nichts weiter) als ein Zwifchen.

urtheil erreicht nnd mußte vielleicht noch einmal fo lange auf “s Endnrtheil

warten.

103) Es war dabei hauptfachlicl) auf folgende Momente zu achten: 1) ob

der Thatbefiand bewiefen fei) 2) ob ein crime-o otrox ot graka vorliege- Z) ob

inclicia 'ei-arljmjlju, cet-ca er aanolaaeneia gegen den Angeklagten fpeemen)

4) ob er nicht auf andere Art üderwiefrn werden könne. ile-il, iuriox ei; tio

fenaoi-W, 199-202. '

* 11] )Diefer3Sehriftfaß wurde tiefen-io pro aeertancia tortnra genannt.

l-loi . o. . 2 2.

105) dL-ndauciar, praxia rer. (rr-ini. p. 81 u. 91., fo wie [Kl-gan,

in. ori-n. p. 412., geben bildliche Darfiellnngen folcher Infiilzacte- woraus

man eine feineaäle Idee von den fürchterliehen Mißhandlungen ichopfen kim!!-f

106) Cary-o', peace.. rer. crioi. par.. ll). qnaeot. 125, nr. o1.

u. 52.

107)*(:e. 116i] i, o. p. 204, ,

108) Wahrfebeinlirl) der rdmifche oqnnlon.. Man nannte diefe Marker:

auf den Bork fpannen. _

109) Die p. (ix-O. verlangte im Art. 59 allerdings: Ob der beklagt geber

. lich wunden oder ander fcheden an feinem leid hett) fo foll die peinlich frag

dermaffen gegen jm fürgenommtn werden) damit er an folehen wunden our

icdeden am minfien verlegt werde) - aber wer kann verburgtn) daß darauf

überall gehörig geachtet wurde? Vgl. auch Art. 58,
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territjc) yerbuli. et reulisuo), d. h. es wurde zuerft nur bewegliche

Vermahnung gethan. unter Hinweifung auf die bereit gelegten Marter

inftrumente. und dann erfi. wenn diefes nichts half. zu der eben erwähn

ten Anlegung der Folter gefänitten. ohne jedoch fürs erfte noch Saymerz

zu verurfachen.

Zur Ankündigung der Folter wurde gewöhnlich der Ortsgeifilime

eingeladen. welcher dann auä) im Namen der Kirche zum Geftändniffe

zufprach 11l). Diefe Idee kann an und fur fich nicht mißbilligc werden.

aber es ift zu bedenken. daß ein Nichtjurifi in [einen Admonitionen gar

leicht das gehörige Maß ÜberfchreitetLlT) und innere oder äußere Vor

gänge vorausfehen kann. für welche blos feine Phantafie Vürge ift. wie

man dieß tcigliä) bei Privatverhbren. die irgend Jemand mit feinen Haus

genoffen anftellt. wahrnehmen kann. Die Anwefenheit *der Geifilimen

mag daher leicht mehr Schadenm) als Ruhen gefiiftet haben. wit-wohl

derfelbe bei der wirklichen Tortur nicht mehr zugegen bleiben durfte.

Die Zeit der eigentlichen Execution wurde gewbhnliä) in die Nacht

verlegt. einmal damit der Gefolterce keinen überladenen Magen habe l14-).

wahrfmeinlich aber auch um deßwillen. damit die Nachbarföaft von dem

Iuftizgrciuel nichts erführe. Der Richter und ein beeidigter Actuar muß

ten von Anfang bis zu Ende dabei fein; nicht blos um den Vollzug

actenmäßig machen zu können. fondern hauptfcichlicl) damit der Scharf

lroichterllö) (oaroifex) in der Matter nicht weiter gehe. als das urtheil

efagte.

Hauptgrundfaß war. daß bei der Folterung felbfi Inquifit nicht

verhbrt werden durfte -(p. G.-O. Art. 58). Es ifk übrigens nicht wohl -

einzufehen'. auf welche Art die Tortur ein Ende nahm. wenn nicht wiih

rend derfelben Fragen an den Gepeinigten gerichtet wurdenW). und follten

110) [Fail [. c. p, 205-209. .

111) PM pfleget auch die Prediger zu ihm zu fchicken. daß fie ihm Alles

wohl zu Gemüthe fiihren und ihn dahin disponiren. damit es der Schärfe

nicht bedürfe. Ludovici. Einleitung zum peinlichen Prozeffe Cap. 9. g. 16.

112) Dem Vcrf. ifl ein Inquirent bekannt. der die Schrecken der Religion

und des Aberglaubens gegen die Verhdrten fo zu handhaben wußte. daß diefel

ben oft aus Furcht vor Teufeln. Gefpenflern und Dämonen fich zu

Gefiandnifien bequemcen. In ähnlicher Weife mögen wohl diePredigec der

friiheren Jahrhunderte verfahren fein.

113) Chrome-sinn, an.. (ie. tor-turn faris citriscianornm proäcribencla»

(L-lalas 1705). fagt: Spurl pantificio. est remceciium 711-08 piss cet probe..

sub gpecie boreseon et mngiae e msciio tollsncii.

114) Won Lumen äcutjm port prancijum, na] onen-em, raum torquskj

putiatur, .sei per 82x 'sl onto, na] pic-res, dai-as exeontionem (iiiksrat, no

inter torqusnclom per 'omicum , 'el aijo [notice, nut. intiici auf“. corioribu.

moloetja creator. Lei] i. o. p. 233.

115) Alfo dlefelbe Perfekt. welche auch ein nlcjmnm Ioppijojllm

zu voliftrecken hatte. Schon diefer Gedanke konnte eine große Seelenangfi her

vorbringcn. Bei den Altrbmern gefchah das Torquiren unter der Aufficht des

ommentarienfis durch die Henkersknechte. Walter. Gefchichte des rdm.

echtes S. 877.

116) Das Gefelx gebot nur: foll die fag des gefragten nit angenommen

oder auf fsef ch rieben werden. fo er in der marter ift. - deßwegen konnten
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diefelben auch nur in den Worten befkanden haben: wlllft Du es beken

nen; haft Du es gethan? - * :Ni

So wie Jnquifit den Willen. zu geftehen. ausdrückte. wurde er

von der Folter befreit. und er follte dann. der Ordnung nach. in ein

anderes Gemachm) geführt werden. um feine Angaben protocollarifci) zu

machen. Dom war ein folches Bekenntniß nur als proviforifa) zu be- .

trachten und nach zwei bis drei Tagen mußte Inquifit vor dem Richter.

Actuar und den Schöppen. nach gefchehener Wiedervorlefung des Pro

tocollcs. fein Bekenntniß feierlich beftcitigenl") (urgicht"")). und im

Falle er diefes verweigerte. konnte zum zweiten. ja nach der Meinung

Bieler auch zum dritten Male 129). die Matter wiederholt werden. und erft

wenn alle diefe Erforfchungsmittei fruchtlos erfchöpft waren. hatte der

arme Sünder einen Anfpruch auf Entlaffung aus der Haft und unter.

fuchung. aber nicht einmal für immer. fondern nur bis auf weiteren

Beweis 121). d. h. es trat eine Losfpremung, von der Inftanz 122) ein.

Wer kann fich in unferen aufgeklärten Tagen eines Staunens er

wehren. wenn er von einer folchen Proredur hört. welche zwar gegen

wärtig nirgends mehr gefeßlich erlaube ifi. aber doch vor einigen Deren

nien hier und da noch in Uebung war? Trog der energifchen Protefta

tionen eines Matthäu 6123) und ThomafiusW) vor mehr als 100

.Jahren fchleppte fich alfo diier Krebsfchaden an der teutfchen Iuftiz

wuchernd fort. bis endlich der herrliche v. SonnenfelsNö) durch ein

aber doch Worte gewerhfelt und dann beim Verhdre nach der Folter wieder in

Erinnerun gebracht werden.

117) S werlich war in allen. damals fo dürftigen. Gerichtsgebäuden Raum

genug. urn diefe Vorfrhrift ftreng zu befolgen.

118) Soll jm fein dekcnntnnß durch den gerirhtsfckfreiber furgelefen und

alsdann anderwerd darauf gefragt werden. ob fein bekentnuß wahr fei.

P. cet-O. Art. 56. Abh, 2.

119) Von Gicht - Gefiandniß und ur - urfprunglich. aus tieffter Seele

ftammend. Zoobmor nel Cary-oe., [zr-nat. ker. ert-irn. k'. lll. quaoat.

125. oberer'. 1. '

120) lie-ob, inatjt. inc. crini. F. 867. klei', Lucie! cet tlefenror. z). t

237, Tarp-om, pikant. rer. (ri-im. quueet. (R7171, ot. 54.

121) Car-nnd'. [Oo. y. ill. qnaeat. aux'. nc. 4-8.

122) Die Bodenlofigkeit und Ungerechtigkeit diefes Infiitutes. das auch

in unferer Zeit noch fortfiecht. hat neuerlich Zachariä im Archiv des Crimi

nalrechteo. Zahrg. 1839. S. 371 fig. vollfiändig narhgewiefen. ' ,

123) Derfeibe unterfuchte bereits im Jahre 1715 (Comment. .io crimm.

p. 536.) die Frage: hn toi-mein legitimn. incluse-nutze 'er-italia marine?

und fpracb fich dahin aus: quotl n natur-uli aeqoicacc», anne-treat, cru

oincj quenqunm, nntequnm counter, nocentem esse. Lorena nuten'

ease non (ladet. ubj Quantum non ant, cum peer-nei sit. nnimaciuersio.

124) In feiner owner-t. (io tom-ra v far-ia ebriotianorum proaoriboncia.

[(51716 1705. Den Hauptinhalt referirt [ile-inter, ßidlkb. iur. nut. ev

sent. 19m'. ll. n. 269. _ '

125) Ueber die Abfrhaffung der Tortur (Zurich 1775). S. 2L. heißt es:

Was durch Zwang gefchieht. gefchieht durch eine überwältigende Macht. der

unmöglich widerfianden werden kann. ird daher der unterfuthte zum Geftand

niffe gebracht. fo beweift daffelbe keineswegs. daß er ein ihm zur Left
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freimüthiges. aber auch fchonungslofes Wort das Uebel für immer aus

rottetem).

Leider hat fich übrigens feither ein Gewaltmittel. zwar von gerin

geremBelang. aber doch von nicht minder verwerflicizer Natur .wie die

Folter. in den teutfchen unterfucipungsprozeß eingefchlichen. welches fogar

heute noch Vertheidiger findet. nämlich die unter dem Namen Unge

horfamsftrafen angewendeten Prügel. Eine Tortur kann man fie

freilich nicht nennen. aber doeh gewiß ein theilweifes Surrogat derfel

ben. Wenn ein jede Antwort verweigernder oder der Lüge förmlich

überwiefener Inculpat auf die Prügelbank gelegt und fo lange gefchlagen

wird. bis er 'Rede fiehen oder die Lügen widerrufen. will. fo ift dieß doch

wahrlich nichts Anderes. als eine draftifche Nothigung zur Selbfi

anklagel") und eine fol>7e kann ein humanes Gefeh nimmermehr bil

.ligen129). weil fie dem innerften Wefen des Menfmen widerfpricizt. Man

erleichtere dem Richter die rationelle Beweisführung und fanccionire

namentlich die ueberweifung dura) Indicien. dann wird man folcher Be.

helfe. die das traurige Andenken an das Mittelalter täglich auffrifhen.

nicht mehr bedürfen. Ludwig von Iagemann.

Frankfurt am Main. Die Zahl der Bewohner des Gebietes

diefer freien Stadt beläuft fich gegenwär' auf beiläufig 60.000. von

denen die Mehrzahl evangelifch-lutherifci) Eonfeffion ifiz man zählt

6000 Katholiken. 2000 Reformirte und über 8000 Juden. Das Ge

biet betrtigt ungefähr 2.).- IMcilen. Frankfurt!) war urfprünglicinein

gelegtes Verbrechen gewiß begang en habe. das allein beweift es. erhabe der Ge.

walt der Schrecknng. der Schraubung. der rnannigfaltigen Ma r t e ra r t e n nich t

widerflehen können-Aus diefen und vielen anderen Gründen zog v. S on

nenfels den Schluß (S. 50): daß die Folter aus dem Rechtsverfahren gänz

lich zu verweilen fei. Vgl, auch die gleichzeitigen Vota gegen die Tortur

in Fafeli us. die gerichtliche Arzneigelahrtheit. herausgeg. von Langen

(Leipzig 1770). S. 118-129. und Bedenken über einige Punkte des Cri

minalrechte'von A. Z. H. K. R. K. (1773). S. 7-23.

126) Die legte Stimme. welche die Folter noch in Schuß nahm. fobald

wichtige Gründe da find. anzunehmen. daß der fchwer gravirte Inquifit nur

darum und fo lange mit demGefiändnifie an fich halte. weil und als derfelbe

nicht gezwungen wird. * ift Werner. in dem Handbuche des peinlichen

Rechtes (Hadamar 1820). S. 65.

127) S. v. Iagemann. in dem Archive des Criminalrewtes. Jahrgang

1841. S. 263. 268.

128) Mittermaier. das teutfche Stpfverfahren Th. 1. S. 401. fagte

Schon das Recht des Staates. eine Antwort zu fordern. ift zweifelhaft.

und wenn man es auch zugibt. fo würde man doch hbmfiens nur eine grundlofe.

mit der Abficht. die unterfuchung zu vereiteln und zu verzögern. ver

bundene Verweigerung der Antwort als flrafbar betrachten kbnnenz da es aber

in der Regel fchw f zu erkennen ift. ob nur diefe Abficht zum Grunde lag. fo

würde häufig nur ine Willkür des Inquirenten über die Strafanwendung ent

fcheiden. und unter dem Dectmantel der ungehorfamsfirafe Fol

ter angewendet werden können.

1) ueber das Gefchichtliche vgl. Kirchner. Gefchickite von Frankfurt

(Frankf. a. M. 1807-10). Th. 2. Defielden Anfichten von Frankfurt a. M.
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Königshof, Als das ältefte gefchichtliclje Ereigniß von Bedeutung nennt

man gewöhnlich eine unter Karl dem Großen gehaltene große Kirchen

verfeimmlung. Die Stadt nahm unter Ludwig dem Frommenj namentlich

aber unter Ludwig dem Teutfchenj an Glanz und Umfang fehr zu. Iener

erbaute die Sala. Unter diefem wurde fie zur Hauptftadt des ofifreinki

fchen Reiches. Die Stadt hieß deßhalb eine prinajpalio seele-e orien

taljs regni. Bald erlangte fie Stadtgerechtigkeit. Man unter

fchied fchon damals die Neuburger von den Altbürgern, den fpeiteren

Patriciern. Die Gerichtsbarkeit verwaltete ein Vogt. Gegen Ende

des 13. Jahrhunderts trat an deffen Stelle der j vom Kaifer befielltez

Schulteiß, der mit den Schöffen insbefondere der Rechtspflege .

oblag. Daneben beftand jedoch zur Beforgung der inneren Verwaltung

ein hefondererf aus den Altburgern genommener„ Rath mit Bürger

mei ftern an der Spitze. Die goldene Bulle firherte der (übrigens nach

ausdrücklichen Anerkenntnifien reichsunmittelbaren) Stadt* dasj frtiher fchon

durch Gebrauch fanctionirtej Recht einer Wahlftadt des Reiches.

Indeffen dauerte der Alleinbefiß der Altburger in der Ausübung

des Regimentes nicht lange. In der Mitte des 13. Jahrhunderts erhiel

ten mehrere Zunftgenoffen Sig im Rache. Der fogenannte Ar

cikelsbrief von 1297 ftellte die hergebrachten Gererhtfame der Bur

ger und des Rathes feft. Auch hiernach kamen immer noch viele Spal

tungen zwifchen den einzelnen Eorporationen vorj denen derz im Jahre

1366 dura) keiiferliches Privilegium wieder vernichteteF Vertrag zwi

fchen dem Rathej den Handwerkern und der Gemeinde

vom Jahre 1.3.58f die Rathswahl betreffendj eben fo wenig

abhelfen konnte/ wie ein fpaterer Vertrag von 1525. Die Kaifer

fuchten zwar durch allerlei Privilegien nachzuhelfenj die man fich jedoch

von Seiten des Rathes fo geheim, wie mbglichj zu halten bemühte,

Als deßwegen zu Anfange des 17. Jahrhunderts ernftliclje Unruhen aus

gebrochen warenj erkannte der Yet eine Localcommiffion auf Chur

Mainz und Hefien-Oarmftadtj d_-im Jahre 1613 denj insgemein

Burgervertrag genanntenF Commiffionsabfmied zu Stande brachtez

derh auch fpäter mehrmals noch durch den Keiifer confirmirtj die wich

tigften bisher ftreitigen Punkte verglich 2). Auch hiermit waren indeffen

die inneren Streitigkeiten noch nicht beendigtj deren Beilegung Zweck vieler

folgenden Verfügungen war, Hierhin find zu zahlen die alte Vifita

tionsordnung von 1614, das kaiferliche Commiffions

decret von 1616 (Transfir genanntj weil es dem Burgervertrage

per traosfixuln annectirt fein follte)f das Project eines neuen

Vergleiches v'on 1714j die kaiferlicheHauptrefolution von

1716y die _neun kaiferlichen Hauptrefolutionen von 1725,

(Frankf. a. M. 1818), Th. 1, S. 133-177. Fichardz Entfiehung der

Reichsfiadt Frankfurt. Frankf. a. M. 1819. Lang e.z Gefchichte der freie.

Stadt Frankfurt am Main. Darmfiadt 1837.

2) Vgl. namentlich Morlßi Staatsverfaffung der Reichsftadt Frankfurt

(Franke. a. M. 1785), Th. a, S, 118 ng, _
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endlich die kaiferliciye Haupt- und Finalrefolution von 1732.

Der Rath) deffen innere Verfaffung oft wechfelte) hatte endlich folgende

RechteZ) an fich gebracht: 1) das Recht) Fremde zu Bürgern anzuneh

men; 2) das Recht) Gefeße zu geben; 3) das Recht) fowohl in

geifilichen als in weltlichen Sachen zu dispenfiren; 4) die gericht

liche Gewalt; 5) das oberherrliche Recht in Polizeifachen; 6)

die landeshoheitlichen und andere Kiräienrechte (i118 circa ram-a ei:

verirrt-axiale); 7) das Recht der Ernennung der Stadtbedienten; 8)

das jus ooliectanei »A das Recht der Befteuerung _ und Ver

waltung der Stadtgefälle; 9) das Recht der Bündniffe) des Krieges und

Friedens) der Gefandtfwaften) der Verträge und was dahin einfchlägt.

Die Burgerfwaft wurde fchon in den ältefien Zeiten von dem Rache

in wichtigen Fällen zu Rache gezogen; anfänglich wurde fie durch die

Zunftmeifter vertreten. Der Vurgervertrag verordnete) daß die Bur

gerfchaft dein Rache 18 Burger vvrfiellen follte) aus denen der Rath 9 zu

erwählen habe) die die jährlichen Stadtrechnungen rcvidiren follten. Diefe

Neuner wurden fpäter durch die Quarciermeifter verdrängt; bis

endlich durch die kaiferliche Refolution vom 14. März 1732

der fogenannte burgerliche' Ausfchuß der Einundfunf

ziger conftituirt wurde) deffen Obliegenheit insbefondere darin befiand)

bei wichtigen und neuen Ausgaben dem ONagiftrate feine Meinung zu

eröffnen) wie denn diefer fich jedesmal mit jenem Collegium zu benehtnen

hatte) fo oft er etwas anzuordnen gedachte) wodurch das Aerar mit

neuen Ausgaben befchwert oder von gemeinem Stadt-kuncio etwas

veräußert werden follte;' ferner bei fonftigen ivichtigen Begebenheiten zum

Veften des yadlioi bei dem Rache nöthige Erinnerung zu thun) auf die

Fefthaltung der kaiferlicheir Refolutionen zu fehen u, f. w.

Im Jahre 1806 fiel Frankfurt an den Fürften Primas. Durch

Napoleoruwurde das Frankfurter Gebiet in ein Großherzogthum

verwandelt) welches auf ungefähr i [IMeilen 30200() Einwohner

zählte) und in verfchiedene Departe s (Frankfurt) Afchaffenburg) Fulda

und Hanau) zerfiel. Der Furft Pritnas) Karl von Dalberg) war

Großherzog_ Als die franzöfifche Ueberniaaft wich) follte nach der Ent

fchließung der verbündeten Mächte Frankfurt fich mit feinem ehemaligen

Gebiete von 'oem Großherzogthume trennen und eine eigene Verfaffung

erhalten. Der Artikel 46 der Wiener-Congreßacte machte die Stadt zu

einem freien) ,felbfiftändigen Staate. Die Verfaffung 4)) wie fie gegen

wärtig nach der Conftitutionsergänzungsacte vom Jahre 1816 befreht) ifi

in der Kürze folgende, '

Die) der Gefammtheit der Grifilichenö) Burgerfchaft zuftehende)

Staatshoheit vcrtheilc fich unter drei Behörden, Die gefehgebende

3) Moritz a. a. O. S. 294 flg.

4) Pölitz) Europ, Verfaff. Bd. 1) S. 1125-1180.

* 5) Die ifraelitifchen Bürger) die unter dem Großherzoge den chrifl

lichen Bürgern völlig gleichgeftellt worden waren) werden nach einem neueren

Gefehe vom Jahre 1824) jedoch mit manchen Modificationen) der rhriftlichen

Vlirgerfchaft in privatbürgerlicher Beäiehung gleichgeftellt.

c
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Verfammlung 'befieht aus 20 Mitgliedern des Senates) 20 Mit

gliedern des fiändigen Bürgerausfcijuffes und 45 Mitgliedern) die-durch

das Wahlcollegium der Fünfundfiebenziger ernannt werden. Diefes leh

tere wird alljährlich durch die Urwahlen der gefammten -Bfirgerfchaft zu

fammengefeßt. Das Stimmrecht bei diefen urwahlen fieht allen chrift

lichen Bürgern zu) jedoch fo) daß fie in 3 Abtheilungen wählen. In

der erften befinden fich die Adeligen) Gelehrten) Kunfiler) Staatsdiener)

Officiere) Gutsbefitzer; in der zweiten die Kaufleute) Krämer und nicht

zünftigen Wirthe; in der dritten die Handwerker und ziinftigen Künft

ler) fo wie alle den zwei anderen Abtheilungen nicht bereits zugewiefenen '

*[7, '

Bürger.

f Der fo gebildete gefehgebendc Körper ift regelmäßig auf den erfien

November jedes Jahres zufammenzuderufen) wo dann die ordentliche

Sißungszeit 6 Wochen dauert. Der Präfident wird aus den Mitgliedern

des Senates gewählt. Wer in den gefelzgebenden Körper gewählt, wird)

muß die Wahl bei Verluft» feines Bürgerrechtes annehmen.

Zur Evrnpetenz des gefehgebendeit Körpers gehört-überhaupt die Er

haltung der Stadtverfaffung) weßhalb hier die Befchwerden wegen Ver

faffungsverleßung anzubringen find; fodann die Gefeßgebung insgefammt)

insbefonderedie Befteuerung) die Genehmigung dcs jährlichen Budgets)

Sanction der Staatsverträge) Anordnung und Einrichtung der bewaffne

ten Macht) in gewiffen Fällen Einwilligung zu der Veräußerung fiädti

fcher Gemeindegüter. -

Zunächft fteht der) mit der erecutiven Gewalt bekleidete) Rath

oder Senat") Aus 42 Mitgliedern zufammengefeht) theilc er fich in

3 Bänke) die der Schöffen) Senatoren und Rathsverwandten. An der

Spihe des ganzen Collegium ftehen die jedesmal auf ein Jahr gewählten

beiden Bürgermeifier. Der ältere wird aus der Schöffenbank genom

men) der jüngere aus der Senatorenbank. Von der zweiten (Senato

ren-).Bank auf die erfie (Schdffem) Bank wird nach der Anriennität

vorgeriickt. Neue Mitglieder des Senates werden fo gewählt)

daß die nichtfenatifchen 65 Mitglieder des gefehgebenden *Körpers 6 Withi

herren) und der gefanimte Senat eben fo viele Wahlherren ernennt. Diefe

12 haben fich Über den Vorfchlag von ZEandidaten zu vereinigen) unter

denen die fogenannte Kugelung entfcheidet.

Auf der dritten Bank muf f en fich fiets 12 Mitglieder aus dem

zünftigen Handwerkerftandeiiefinden. .

Der Rath felbft theilt fich wieder in den großen und den enge

ren Rath, In diefem letzteren befinden fich die fieben ältefien

Rathsverwandten) und die mit der In 'zverwaltung nicht befchäf

tigten Mitglieder. Vor den großen ) der fomit aus f ämmt

lichen 42 Mitgliedern des Seriates befteht) gehören alle Gnadenfachen)

Aemtervergebungen) die Gegenficinde) die zur Eognition des gefeßgeben

den Körpers gehören) namentlich auch Beftätigung oder Milderung der

_-- .

_ 6) Vgl. des geifireichen dr. Reinganum Artikel: Frankfurt am Main

in Rvttectfls und Welcter's Staatslerikon.

f".
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Weilchen urtheile. Andere Verwaltungsgegenftände gehören vor den engeren

Neben dem Uiathe befleht noeh die fogenannte fiändige Burg er

repräfentation oder der ftcindige Burgerausfehuß, Er zählt

61 Mitglieder, Diefes_ Collegium hat namentlich auf die Beobachtung

_der Confiitutionsgrundgefehe zu fehen) dem Nathe bei wichtigen neuen

Ausgaben) Alienationen und Acquifitionen von Gemeindegütern) Regu

lirung neuer Steuern) feine Anfichten auf dem 'Wege fchriftliänr oder

mündlicher Conferenzen mitzutheilen. Den Vorfih führt ein von drei

zu drei Jahren aus der Mitte des Collegium gewählter Senior. Der

Wahlmwus ift derfelbe wie beim Senate.

Es filzen dem Bürgerausfchuffe verfaffungsmäßig fer-hs Rechtsgelehrte

(cioctoree juris) und ein eigener rechtsgelehrter Rathgeber oder Confulent

bei. Das früher von dem Bürgerausfmuffe getrennte Neunercolleg

(Stadtrechnungrevifionscolieg) ift nunmehr dem Burgerausfmuffe ineor

porirt) welcher zu dem filidtifchen Rechnungsrevifionsgefmäfre neun feiner

Mitglieder zu erwahlen hat. *

Frankfurt ift nach den Veftimmungen der teutfchen Bundesacte zum

Side des Bundestages beftimmt. Das gegenfeitige Verhältniß der Stadt

zu demfelben und u den einzelnen Gefandtfchaften ift durch befondere

Vertrag. regulirt. n dem Plenum der Bundesverkimntlung hat die

Stadt eine eigene Stimme; im engeren Rache mit den ubrigen freien

Städten gemeinfehaftliei) die 17. Stimme. „

Die Iufiizverwaltung im 'allgemeinen ift dem Senate anver

traut. Die Iujtizcollegien find folgende: 1) das) mit den fibrigen

freien Städten Teutfchlands gemeinfchaftliche) Oberappellations

gericht zu Lübeckz 2) das Appellationsgerimt) welches zu

Frankfurt feinen Sih hat) und zugleich Criminalgericht ift; 3) das

Sta dtg ericht (die Mitglieder diefer beiden lehteren Tribunale werden

aus dem Senate genommen); 4) das Stadtamt (diefes lehtere) eben

falls collegialifeh) jedoch mit nieht-fenatifchen Mitgliedern befeht)

ifi die erite Civilinftanz für alle Sachen bis zu 300 fl. im Haupt

fiuhle); 5) das Landjuftizamt hat wegen aller folcher Sachen

für das ficidtifme Landgebiet ganz diefelbe Competenz) wie das Stadtamt

für die Stadt. Die zweite Inftanz für alle folche Sachen) und zugleich

die erfie Inftanz für Sachen über 300 fi. ift das Stadtgeria7t. Das

Appellationsgericizt ift für jene die dritte. für diefe die zweite Infianz,

Bei dem Appellationsgeriehte findet noch die Actenverfendung in Civil

f nchen ftatt. Dritte Inftanz für Stadtgerichtsfachen ift das Ober

appellationsgerimt. Electiv mi er Oberappellation concurrirt tec-neidis

.jo natur-um ac] jldyufiale teroa io 'im rayjsionis. Dem

Revifen fteht gegen ein abänderndes Revifionserkenntniß noch die Wahl

zwifchen der Superrevifion und der Oberappellation nach Lübeck zu.

Fur Polizeivergehen eriftirt ein befonderes Polizeigerimtz für Cri

mjnalunterfuclyungen ift das fogenannte peinliche Verhöramt die

Inquifitionsbehörde. Der Civilprozeß vor obigen Gerichten ift der

gemeine) jedoch mit manchen Modificationen. Ueber diefe gibt hauptfäehe
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[ich die fogenannte proviforifche Prozeßord-nung vom -87. Februar

1820 Zluffchlufi. Sie enthält manches Eigenthümliclje über Arreft

und Wemfelprozeß. So verordnet Art. 51 (Erforderniffe zu Pet-fanar

und Realarrefigefuckten hiefiger Bürger und dahier. Angcfeffener gegen

Fremde): Zur Begründung des Gerichtsfiandes oder Sicherung des Streit

gegenfiandes ift jeder biefige Burger) Beifaffe und7Nachbae der Ortfmaf

ten) jeder mit liegenden Gütern dahier cingefeffene Ausländer und jeder

jüdifcloe Smußgenoffe berechtigt) auf feine Gefahr u , often gegen

feinen dahier befindlichen fremden Schuldner) oder e* effen dahier

befindliche Effecten einen Perfonal- oder Realarreft na fuchen) wenn

er fogleich befcheinigen kann) daß die Forderung gegründet und fällig fei.

Kann der Jmpeteant diefe Befcljeinigung nicht fogleirlj beibringen) wohin

auch der Fall gehört) wenn folche erft durch Zeugen dargethanwetden

foll) fo darf kein Areeft erkannt werden. M' "4""

Art. 52. (Erforderniffe zu Perfonal.- und Malareefigefuchen Freien

der gegen Fremde): Ein mit liegenden Gütern dahier nicht angefeffener

Fremde kann gegen einen Fremden gleicher Art nur dan auf

feine Gefahr und Koften einen Real- oder Perfoncilarreft nachf en)

wenn nachfolgende Erfordernijfe in feinem Gefuche [ich vereint finden,

Es muß nämlich 1) die Forderung felbft entweder in Eigenthums

aufm-nchen auf dahier befindliche Gegenftände beftehen) oder fie muß

aus» einer dahier) d. i. in hiefiger Stadt oder deren- Gebiet) geführten

Verwaltung oder aus einem dahier gefchloffii-irinEontrai-te entfpringen)

oder Verbindlichkeiten zum Gegenftande haben), deren' Erfüllung dahier

gefchehen foll) oder deren Erfüllung aller Orten 'begehrt werden kann.

Es muß außerdem 2) die Forderung bereits fällig**'(erigibel) und diefes

entweder durch den Schuldner felbft alsbald vor' dem Richter eingeftandelt

oder von-dem Jmpetranten foglcich befchginigt) auch' wenn lehtcres durch

den Buchauszug eines Handelsmannes gefchehen foll) diefer beglaubigt

fein) und es muß überdies 3) von dem Impetranten fogleicl) Eaution

durch Burgen oder Pfand für allen) aus dem Arrefi-_erwamfen können

den Schaden geftellt feinz deren Größe aufbnpetrantifcljes Begehren)

oder-auch ohne diefes) nach richterlichem Ermeffen beftimmt werden kann.

- Zur Verhandlung ftirnmcirifchcr Sachen befteht bei dem Stadtgerimte

eine eigene- Eomrniffio-n. Daffelbe ift zugleich obervormund

fchaftlime Behörde für das *ganze Gebiet, Fur die Stadt ift ihm

ein fogenanntesCuratelamt) 'für das Landgebiet das. Landjuftizamt

zur Beforgung des Vormundfcljaftswefens untergeordnet; Es befteht fer

ner) unter Leitung des Stadtgericlytes) eine fogenannte Tranf criptions

Währfehafts- und Hypothekenbehdrde7) zur Sicherfiellung

der Veräußerungen) Uebertragungen und infalz- oder refttauffcijillings

weife gefäjehenden Verpfändungen aller in den Städten Frankfurt und

Sachfenhaufen und deren Gemarkungen gelegenen unbeweglichen Güter)

 

7) Vgl. France) ueberficht des Hypothekenwefens zu Frankfurt am Main.

Frankf. a. M, 1837.



350 _Frankfurt am Main. .

fo wie der nach ftatutarrecljtlielyer -Vorfchrift denfelben gleich gerichteten

Gerechtigkeitenk). Ein eigener Beamter) der Fiscal oder exec-utor

jnl 'ezjr-jiibne, hat ,die Hilfsoollfireckungen im Auftrage der Juftiz- und

Ädmini rativbehörden-vorzunehmen) ,zferner die Fälle zu erforfcijen) in

denen; ormunder. oder Euratoren zu beftellen find), und deren Vorfchlag

bei „der competenten.)oberoormundfcljieftlieizen Behörde zu ,bewerkftelligeen

diesßerganthungen-'slib kai-ta yubljcagu leiten) ,fo wie das inte-rem ,

Züri inRec' en gegen Straf- und' Confiscationserkenntniffe der Ver

waltungsämtW wahren. Diefen (este-ren Punkt anlangend verordnet

der Artikel 2 r ,Cgnjiitutionsergcinzungsarte Folgendes; Findet _fichzein

hlefigerBürger durehAStraf- oder Confßggrrioxsverfügungen eines admi

niftratioen Stadtafntesxoder_ einer fonigw r ugngsbehörde befcljfbert)

fo fiehtihm 'binnen' MTagen die Einlegung „der *erufung an), dgs .hiefige

Appellationsgericijt* undderen Reehtfertigung. ,inneFa-lb den auf dietexpoficion folgendem14 Tagen. 'bei ,Strafe ,der ilöfcljung) offen und

darf das ?rkenntniß ,.-„Accifefiraffcille ausgenxkmmen >- -vgr deren Ex.

Iedi ng niehtbolljirerktrfncrdenj.dermeint-dergppelleent) daß er-)fe'c'*h)aucl)

bei er 'Entfrheidun-g* des* :hungen Appeliationsxeriujtes nichtbeqeihjgen

könne) .fo darf er das* Re tsmitcel derÜZLcteW-.dung innen-iq! reed_

aid-dis einwenden... 447,--' : F ._ ef? f ,af (am d9

" Selchow ,Gelingen gigrxj-.Eormeo- h" theiltadaidStat-u

,tlarprivatrecljtfFrankfißrtb( tnÜdasriltere) Mittlere) und neueren, Die

in älteftferjpfZeit-i 7 *n enVolksrechte undUCapj-tularien) mußten .bald

dem GewohnheitsrW “undden Schdffenweisthiimern weiehengxgc-,Sehr

loirkfam"*.be“weihcte 'fich „in Ausbildung. des Rechtes der beruhzntqxF-_eank

furter Oberhof. Z-Zxild' begann man .daffelbe urkundliä). niedergulegen.

Diefem BedurfniffeÜ erdankt der fogenannte Artikelsbricfbo n_-1ZL7

feine Entfiehung) F der manches Wichtige auch über das Plivatrecht ente

hält( Hierauf folgteZder) Jkne 1318 beftatigte und 135-2 theilweife

abgeänderte) fo enannte Stadtfriede) _der jedochanurin criminglifiifÖer

Beziehung be?onderes"Jntereffe darbietet, Sodann dag_ fogenagnte

Gefehbucl) von 13,52) das im Grunde nichts Anderes ifi.) als eine

Zufammenfiellung des damals geltenden öffentlichen Rechtes) - wobei ,das

Privatrecht nur wenig berührt wird. Zu' dem mittleren Oiechte_ kann

man mit Selchow die Reformation von 1509 rechnen.. Sie ent

halt rbmifches Recht) mit entfchiedener Tendenz) die verfchiedenen ent

gegenfiehenden continues zu verdrängen. Zunächfi esfchienen mehrere

Verordnungen: welche die Lücken der nicht alles erfmöpfenden Reforma

tion oon' 1509 ausfüllen follten) bis endlich am 7, Septr-15478_die

neuere Reformation publicirt wurde„ Sie ift ein Werk des -Syn

dirus Johann Fichard) des Verfaffers des folmfer Landreciltes. Sie

enthält fowohl Privat-) als auch Prozeß) Criminal- und -P izeirecht.

Jm Jahre 1611erfcijien einenöthig gewordene neue Reeen ion der
Reformation) beforgt bon demiShndicus Schacher. Sie enthält einige)

8) Adlerflycht) Privatrecht S, 1360. x
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jedoch nicht fehr bedeutendef Abänderungen der früheren Reformation.

Diefe bildet gegenwärtig die Hauptbafis des Rechts

zufiandes9). Später erfchiencn noch viele Verordnungen- die

gefammelt find in Beyerbach„ Sammlung der Verordnungen der

Reichsftadt Frankfurt- 11W. Franke. 1796-1818. Die jurja*

yrurleuce jotermääjajko findet fich großtentheils in dem, groß

herzogliä) frankfurffchen Regierungsblatt 19), Für _die Gefeße der freien

Stadt ifi ein Repertorium die feit 1817 erfeheinende Gefeß- und Sta

tutenfammlung der freien Stadt Frankfurt, Was das jeßt geltende Pri

vatrecht betrifft, fo find als Haupteigenthümlimkeiten folgende hervorzuheben:

1) in der Lehre von dem Güterrewte der Ehegattenll), In einerh auch

vertragsmäßig nicht abzuwendenden, univerfellen Gütergemein

[Haft-fiehenf wie die Reformation fagth Handwerksleute. Weingarts

arbeiten Tagelöhner und dergleichen, Ihremobjectiven Umfange nach 1?)

urn-faßt dief e Gutergemeinfwaft Alles und Iedes- was die Eheleute* in

die Ehe dringen und während derfelbenx auf welche Act es immer fei

erwerben. Alle Schulden, fie mögen vor oder in der Che contrahirt fein,

auf welchemx Titel immer beruhen* werdenxgleiehfalls gemeinfsxaftlith.

Hier ifi das- unten zu erwähnende- Renunciationsa und Separatihnsrecht

ausgefchloffen. Daneben defteht noch eine particuläre _Guter

gemeinfchaft, Sie tritt 'nur da jyöouurvein- wo die univerfelle

nicht |attfindet>und befteht darin- daß die Etrungenfmaft deny-Eigen

thume nach gemein wird- und die in die Ehe gebrachten Gitter dembrauche nach. *i - , na 3-x,7--.:Z

Zur Errungenfclyaft gehört jedoch .nichtx *waszeinenzwährend der Ehe von feinen Eltern oder fonftigen Vlutsverwandtenzdurcl)

Teflament aufftirbt oder fonfi gefeßt und gefchenkt ivird- wie fichdie

Reformation ausdruckt- oder jevt vielmehr alle und jede Erbfchaf

ten und Gefehenke, fodann das nicht. was ftatt auferftordener _oder

eingebrachter und hinterher zu, Gelbe gemachter Guter angefchafft worden,

auchfdas 'cbtf *was Mann oder Frau aus- einer einfeicig detriehenen,

Hnzndlung 'oder Handthierrrng erobert,- *. 7 W,

--.r.ini.2)l! Außerdem findet ein Statutarerbrecht 17') der Ehegatten

fiatt... Die Statutgebfihr befteht- a) wenn .keine rechten Kinder aus der

INC): .11-.,..„ :t.;*.i:;, 70:.; -.*,r:.„ .. t'. . F: ; _

. .„ F _ . „ h

9) Sie ifi commentirt von Orth- ndtbig und nimlich eraehtete Anmerkun

gen über die Reformation. Frankf. a. M. 1731 flg. (Compendien find: Adler

fluchtf das Privatrecht der freien Stadt Frankfurt. Frankf. a. M. 18Z4.

V en dert 5Lehrbuoh des Privatrechtes der freien Stadt Frankfurter. M. Frankf.

a. M. 183 .

10) Die noch geltenden Verordnungen aus der primatifchen Zeit find ge

fannnelt in Vendern- Sammlung frankfurter-Verordnungen aus den' Jahren

1806-1816. Frankf. a. M. 1833.

11) Vgl. Hoffman!" die eheliche Glitergemeinfchaft und das Erbrecht

der Ehegatten. Frankfurt am Main 1837,

 

r

12) Hoffmann a. a. O. S. 35 flg, 1*

13) AdlerflyGt, Privatrecht der freien Stadt Frankfurt S. 467.

1*.
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Ehe) noä) Heurathsbriefe") da find) im Eigenthume aller von dem'

verfiorbenen Ehegatten hinierlaffenen Mobilien) fo wie der dem Verftorbenen

zugefiandenen Hälfte der Errungenfchaft) fodann im lebenslänglichen

Nießbeaurh aller Immobilien des Verftor enen; b) wenn rechte Kin

der aus der Ehe vorhanden find) im Eige thume des halben Theiles

der' Mobilien) die von dem Verfiorbenen herruhren) fodann im Nieß

brauch an derjenigen Hälfte der Errungenfwaft) die an die Kinder fällt)

fo wie im Nießbraua) an fcimmtliwen) an diefe Kinder fallenden) Mobilien

und Iriiii-wbilien. Stiefelcern- erben nur die Hälfte der Mobilien) und

was ihnen in den Ehe-packen vermacht worden) was jedoch nicht über

einenfogenannten .Kindestheil betragen darf. '

3) Höchft fehwierig und bis jebt noeh keineswegs hinlänglich auf

geklärt ift die Lehre von der Zahlung der Ehefchuldenw). Tritt

der vom Anderen zum Erben inftituirte Gatte die Erbfchaft unbe

dingt an) fo muß er naturlich fiir alle Ehefchulden fiehen. Gefthieht

die Adition cum beuefinjo -in-eeotnrii, fo tritt die Haft für die *Schul

den des Verfiorbenen fo weit ein) als deiNNachlnß reicht. Wird der

Ueberl-ebende auf fein gefehliches Erbrecht -hin Erbe) fo muß er

nau) den dürren Worten' der Reformation f cimnitliche Sekunden des

Verfiocdenen zahlen. Diefe, erorbitante Vorfchrift ift von der Praris 1")

dahin -mddificirt worden) daß) 'wie Hoffmann ich ausdrücken-diei-Re

formation einzig und allein Über das Subject* ek SciniidV artne
geni nenne) ganz -unbeftimnrt dagegen läßt) rmikwelci) en Mitteln

da elbe die Schulden zu berichtigen habe) - mit anderen Worten) es

en nit diefelbe zu Gunften der Gläubiger nur fo viel) daß fich diefelben

wegen *ihrer Bezahlung von dem im Beifeß verbleibenden Statutnterben

nicht_ fire-Wran- an den 'Eigenthumserben verweifen zu laffen brauchen)

fondern jener die Vorlage zu machen und fia7 deßfalls an diefen) refp.

deren Erbfchaftsodjecte) die-er dann zum Behufe der Schuldentilgung

der Siibftanz nach angreifen darf) pro rain zu' re reffiren ha' dergefialt)

daß das Rechtsverhältniß der Mobiliarmiterben und mmobilia genthutits

erben zu der Erbmaffe im ganzen) oderzu dem Nuhnießer eines-W*

fwaftlisoen immobilie infonderheit durch die Reformation keine Verände

rung- leidet) und nach den .fonfk geltenden Rechtsgrundfäben bemeffen

werden muß. Die fogenannte Renunciations- und Separa

tionswohlthat befteht darin) daß) wenn der ueberlebende aufden Bei

fih _der liegenden Güter und auf die fahrende Habe in gehöriger Form

verzichtet) und um Abfonderung feines Vermögens bittet) er an den

Schulden weiter nichts) denn die Obligationen und Schuldverfehreibungen)

14) Ehegatten follenfich in den Ehepacten in ihr Vermögen) über Braut

frhaß und Widerlage hinaus) nicht zu Erben einfeßen. Gefchieht es dennoch) io

wird eine derartige Inftitution durch den Tod giltig) wenn einer der Gatten

ohne Kinder oder ohne lehren Willen oder befiimmteir Widerruf deffelben) ftir-bt.

Bcnder a. a. O. Ö. 17,

l5) Bender ) Privatrecht der freien Stadt Frankfurt K. 95.

16) Hoffmann a. a. O. S. 129.
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ihn den Lehtlebenden mitbefagend. zu feinem Theile. aber von des Ver

ftorbenen wegen gar nichts zu bezahlen fchuldig fein foll. Verzicht-et der

soyerßffts nur auf einen Theil des ihm Angefallenen. fo braucht' er

auch nur im Verhältniß zu dem von ihm wirklich Erworbenen die Schulden

mitzubezahlen. Diefe fogenannte Renunciation und Separation muß binnen

30 Tagen feit *dem Ableben des Ehegatten. oder. wenn fchon bei defien

Lebzeiten die Gläubiger anbringen follten. von da an in gleicher Frift

gerichtlich gefchehen. Diefes denetioinm tritt da nicht ein. wo uni

verf elle Gutergemeinfmaft fiattfindet. alfo z. B.. wie oben angeführt

worden.-bei Handwerksleucen. Weingärtnern. Tagelöhnern und dergleichen

Leuten mehr. Auch findet es bei folchen Eheleuten nicht fiatt. die einen

gemeinfamen-Handel. gemeinfame Wirthfchaft. Herberge oder Wein

fchenke u. f._ w, haben. - z

4) Aus dem Erbrechte find noch folgende Eigenthümliclgkeiten

hervorzuheben: Die Tefiamentsmrindigkeit beginnt nach vollendetem 18.*

Iahrez) die Mutter und mütterlicije Afcendenten können ihren Kindern.

oder Enkeln in gewiffem Maße poyjilarjter fubfiiruiren. Teftamente

und Eodicille können vor 3 Rathsgliedern errichtet werdenz Codicille kön

nen fonfi; vor 3 männlichen Zeugen errichtet werden; find fie im Tefta

mente befiätigt (Tefiamentszettel). fo bedarf es auch diefer nicht. Schene

kungen des ganzen Vermögens auf den Todesfall find gerichtlich zu conz

firmiren. Ein fpäteres Tefiament foll nur dann ein früheres rumpiren.

wenn in jenem das ältere ausdrücklich zurückgenommen wird. Die nach-

folgende Ehe des Teftators rumpirt inmanchen Fällen das vor der Ehe

errichtete Tefiament deffelben. Die Zeit zur Anfechtung ,eines Tzeficunen

tes ift auf Ein Jahr für Fremde und Abwefende. auf 6 Monate für,

alle Andere befrimmt. '.

Im Obligationenrechte ifr vorzugsweife das WechfelreGt zu

beachten. Die Hauptquelle ift auch hier noch heutzutage die Wech

f elordnung von 1739. Wechfeiunfcihig find Frauensperfonen. aus

genommen Handelsfrauen. Minderjährige. in Frankfurtfich aufhaltende

Schaufpieler. Wie zum Wefen des Wechfels das Vorkommen des Wor

k tes Wechfel") nicht gehört. fo ift auch die Angabe der Valuta im Wech

fel keineswegs erforderlich l8). Zur Indoffabilität der Wechfel i| das

Ordrefiellen erforderlich, Eine befondere*Wechfeifiempelordnung (v. 15.

Juli 1817) verordnet bei namentlicher S*fe einen Wechfelftempel. Die

Präfentationszeit der Ufo- und folcher Wechfel. die auf eine beftimmte

Zeit nach Sicht lauten. ift. bei Verluft des Regreffes gegen die In

doffanten und des Wemfelremtes gegen die Ausfieller. wenn fie in Europa

und den europäifcijen Infeln gezogen wurden. auf 1 Jahr. für in Weft

indien gezogene auf 17K Jahr. für in anderen außereuropäifchen Welt

 

17) Der Artikel 78 der proviforifcloen Prozeßordnung fagt: Eine _Wechfcl

kluge kann nur durch einen wirklichen Wechfel. welchem jedoch acceptirte oder

qn_()reiro (Verordnung) geftcllte Anweifungen und dergleichen Schuldfcbeine

(killen; n 0ccir0) oder Zahlungsverfprechen gleichfiehen. begründet werden

18) Vgl. Bender. Privatrecht S. 189 flg.

l7. 23
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theilen gezogene auf 2 Jahre) vom Tage der Ausfiellung an gerechnet)

zum Accept) oder) wenn es Sichtwechfel find) zur Zahlung feftgefeßt)

welche Friften zur Zeit eines Seeirieges fich verdoppeln. Ufowechfel ver

fallen 14 Tage nach dem Accepte. Bei Wechfeln Dato oder nach Dato)

Sicht oder nach Sicht) geht der Verfalltag mit dem erften Tage nach

dem Accepte anz jedoch verfallen Wechfei auf Sicht oder 2) 3 bis 4

Tage nach Sicht oder Dato langftens in 24 Stunden nach dem Accepte.

Meßwechfel) die zu rechter Zeit nicht bezahlt werden) find am Sonntage

der Zahlwome (d. h. zweiten Meßwoche) von 2 Uhr Nachmittags bis zu

Sonnenuntergang zu proteftiren. Alle Wechfel) mit Ausnahme jedoch

der Sichcwechfel) der auf 2) 3 oder 4 Tage Sicht oder Dato lauten

den) der in den Meffen zahlbar ausgeftellten Depofitowechfel) und der

jenigen) welche keinen Acceptanten haben) oder auf den Ausfieller felbft

lauten) und nicht mehr in erfier Hand find) ohne daß diefer auf dem

Plage ift) oder der Adreffat fie in des Ausftellers Namen acceptiren

will) haben nach dem Verfalltage noch 4 Refpectteige) worunter

jedoch Sonn-) hohe Feft-) Buß - und Vettage nicht mitgezciblt werden.

Verlorene Wechfel) deren der Ausftcller oder Acceptant geftandig oder

uberwiefen ift) werden nur auf richterliches Ertenntniß und gegen genü

gende Sicherftellung vor Doppelzahlung berichtigt. Die deßhalb geftellte

Caution kann nam 5Jahren aufgehoben und der verloreneWemfel amor

tifitt werden. Will der Inhaber fich feinen Regreß gegen fämmtliche

Wechfelverbundene wahren) fo muß er von der Niehtzahlung feinem hie

figen oder auswärtigen Vormann) letzterem fpätefiens mit zweiter Poft)

Nachricht geben) auch die Reihe einhalten) gleichwie jeder Vormann zu

.gleichem Behufe feinem Vormanne diefelbe Nachricht zu geben hat; will

er aber nicht alle im Odligo halten) fo kann er aus der Reihe einen

oder den anderen herausgreifen) verliert aber auch hierdurch den Regreß

gegen deffen Nachmiinner. Alle gar nicht oder nicht gehörig proteftirte)

vom Bezahler wegen etwa übetheinfter Gefclnifte nicht zuruckgefotderte

oder vom Jnhaber verlegte Tratten werden nach 4 Wochen feit dem

Verfalltage für verfallen erachtet) wenn der Acceptant behauptet) fie bezahlt

zu haben) es erlifcht alfo gegen diefe die Wechfelklage. Aus eigenen)

protefiirten oder unprotefiirten echfeln kann in Jahr und Tag feit Ver

fall noch nach Wechfelremt lagt werdcnz fpätet gelten folche Briefe

noch 5 Jahre als Smuldf ne. Nach dem Ablaufe auch diefer Zeit

follen fie als völlig etlofchen angefehen werden.

 

Sonft beachtenswerthe Verordnungen u. f. w. find) chronologifcl)

geordnet) folgende:

1) Aus dem Privatrechte Rathsfchluß über Teftamente zur Pefi

zeit (1513)) Verbot der Ehe unter Gefchwifterkindern und der auswär

tigen Trauung Hiefiger (25. Mai 1676)) Jnftruction wegen Veräuße

rung der Pupillengiiter (16. Sept. 1699)) Fallitenordnung (1631) 1708))

Rathsordnung gegen Privathypotheken über Liegenfcimften (22. Oct. 1720))

Rathsfclnuß) die fubfidieire Giltigteit des folmfer Landrechtes auf den

Dorffchaften betreffend (20. Aug. 1726)) Mandat gegen heimliche Ver

ldbniffe (15. Sept. 1733)) Befiimmung der Jnteftaterbfolge unter Ehe
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garten (24. Juni 1784). Rathsordnung. das Guterrewt der Ehegatten

betreffend (6. Jan. 1739). Jnftructionspunkte der Vormünder (2. Oct.

1749). Militarfcimldenmandat (14. Jan. 1755).- Beftimmung der Te

fiaterbfolge unter Ehegatten (21. Sept. 1758). Verordnung. inwiefern

Vormimder ihrer Curanden Jnfeiße. Gelder und Eapitalien einziehen. fich

ablegen laffen oder transportiren können (3. Dec. 1776). Rathsverord

nung wegen Erbtheilungen auf dem Lande (18. Jan. 1780). Wahrfctieifts

und Refikauffmillingsordnung (28. April 1801). Rathsoerordnung gegen

den Ankauf der au por-teur- lautenden Obligationen mit Curatelgeldern

(4. Mai 1804). Bauftatut (11. Juni 1809). Verordnung über Reli

gionsbefiimmung der Kinder aus gemifchten Ehen (5. Sept. _1811).

Verordnung über das Verbot der Vindication und Amortifation der auf

den Inhaber lautenden Smuldverfclhreibungen (8. Juli 1817). Rathe

verordnung uber Ausklage der Hypotheken und Refikauffclhillingsbriefe

(8. Juli 1817). Rathsverordnung Über Anfang der Großjähiigkeit

(8. Juli 1817). Verordnung uber die gerichtlichen Tranfcriptionen.

Währfchaften und desfallfige Gebuhrenentrimtung bei Befihveranderungen

der in der Stadt oder deren Gemarkung gelegenen Immobilien (16. März

1820). Erpropriationsgefeß (17. Jan. 1837). Gefeh. die Rangordnung

der Gläubiger, im Concurs und Abfchafiung der Generalhypotheken be

treffend (17. Jan. 1837).-2) Aus dem Prozeßremter, DieProzeß

ordnung (vom 9. Nov. 1676). Fallitcnordnung (3, Juli 1708. erneuert

am 22. Auguft 1719). die Verordnung Über Provocationen. Revifionen.

Nefiitutions- und Nulliteitsklagen (22. Juli 1788). Verordnung über

Zuleiffigkeit der Superrevifion (18. Juni 1793). Verordnung über Coni

petenz der CivilgeriGte. Appellationsfumme und Beiziehung der Handels

gerichtsafiefforen in Wechfel- und Handelsfeimen (20. Mai 1817) . Ver

ordnung über die Oberappellation und Revifion (8.Febr.1820). die Tar

rolle fiir die Gerichtsbehdrden. Ordnung des geftempeltenPapieres. nebft

Tarordnung für die Adoocaten (11. April 1822). die definitive Ober

appellationsgeriwtsordnung (23. Aug. 1823). Verordnung uber Beförde

rung und Vereinfachung des Verfahrens bei Stadt- und Landamt (13.

Dec. 1831). endlich das Stempelgefeh vom 9. April 1839. S.

Fremde. Fremdenrecht (Gaftreeht). unter einem Frem

den verfteht man einen fich im Jnlande aufhaltenden Ausländer (sub

eiitux temparuriue), unter Fremdenreuht den Inbegriff der rechtlichen

Verheiltnifie eines Fremden als folchen.

Um die gefchiclytlihen Wurzeln des einheimifchen Fremdenreciytesl)

aufzufucizen. bedarf es nicht des Eingehens in die Gefchichte des Reiches

 

1) Freindenrecht der Römer: Mühlenbruch. Lehrbuch des Pandekten

rechtes. 2. Auflage. Th. 1 (Halle 1837). t. 187. S. 349, Sell. die Re

cuperatio der Römer. Eine rechtshiftorifcize Abhandlung. Beitrag zum Völker

reätte uberhaupt. insbefondere des rbmifmen. Braunfchweig 1837. Burchardi.

Lebkbuci) des rbmifchen Rechtes Th. 1. die Staats. und Reclnsgefrhimte der

Römer enthaltend (Stuttgart 1841). S. 5. S. 44-46. s. 35. S. 105,

23*
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und des Rechtes der Rbmerz wir finden fie in der Entwickelung des

heimifwen Rechtes2). Zur Gewinnung eines ficheren ueberblickes des in

Teutfchland herrfhenden Fremdenrehtes") müffen wir auf die einzelnen

Rechtsgebiete und dabei auf die Gefiattungen in den verfchiedenen Staa

ten niederfehen: Strafrecht -- Strafverfahren. - Civilrewt -- Civil

prozeß -- Staats- und Völkerrecht. - 1

So weit möglich. foll das gefchriebene Recht zum Anhalte dienen.

l. Strafrecht. Es ift allgemeiner Grundfaß: Die Strafgewalt des Staa

tes erftreckt fich nicht nur auf die Bürger deffelben. fondern auch auf

den Fremden während feines Aufenthaltes in deffen Gebiete 4), Die

neueren Strafgefehbüher fpreclyen diefen Grundfah aus. So heißt es

z. B. im preußifihen Landrechte Th. 2. Tit. 20. s, 12. 13: Nicht

nur Unterthanen. fondern auch Fremde. welche innerhalb der Grenze des

Staates fich aufhalten. find fich um die Gefeße defielben zu erkundigen

verpflichtet. Dergleichen Fremde. welche innerhalb Landes Verbrechen

begehen. werden daher auch nach inländifhen Gefehenbefiraft. Im Art. »

4 des württembergifciyen Strafgefehbuhes heißt es: Ausländer werden

nach diefem Gefehbuuie wegen aller innerhalb des Königreiehes verfchulde

ten Verbrechen oder Vergehen gerichtet. Indeffen gehen die neueren Cri

minalgefeßgebungen noch weiter. Die preußifhe Legislation läßt Fremde

wegen im Auslande begangener Verbrechen") beftrafen (Norm ift das

. ,.

2) Efior. teutfche Nechtsgelahrtheit Th. 3 (Frankfurt 1767). Hauptft. 16:

Von den Fremden und der Gafifreiheit der Teutfchen, kleinere-iu., ele

mente jurj. ger-m. 'kann l. (lioll. 1736.) 'l*jt. 18.- de quarter bomjnunt

aiejeione et atatu peregriuoruiu. 3.418431. Staatslerikon . herausgegeben

von Welcker und Rotten'. Bd.6. S. 291-317: Gatte-echt von I o rdan.

Z) k e r te l i n , clio-ert. juetjtju ec benigujm leguur gerurunjcururn ergu

peregrjnor exurninutu. Rind. 1754.

4) Heffter. Lehrbuch des gemeinen teutfchen (Triminalrechtes (Halle1833).

H. 25. 26. S. 39. 40, Feuerbach. Lehrbuch des gemeinen peinlichen Neun*

tes . herausgegeben von Mitte-turnier. 13. Ausgabe (Gießen 1840). s. 31.

S. 53.

5) Zoeblner, (Io cieljetja extra terrjcorium nominiert. (Booth. 1748.

[Lucio] b, cijreert. ue poenu (Le-live. extra terrjt. atio-ier. Url. 1790.

Rune!) eb, como.. (ie prjnejpije jur. sie. publ. et Cent. circa compre

liene. punit. re] remis.. peregr. Jui in alien() tere-ji.. cieljquerunc. (6001

ting. 1800.) 8ect. lil. Egger. uber die Vefirafung der Verbrechen. welche

im Auslande begangen werden (in Zeillern? jährlichen Beiträgen zur Gefeß

unde in Oefierreirh [Wien 1809]. Bd, 4. Nr. 3). Feuerbarh a. a. O.

ote l. des Herausgebers. Tittmann. die Strafrechtspflege in völkerrecht

licher Hinfiht u. f. w. Dresden 1817. Abegg. über Veftrafung der im

Auslande begangenen Verbrechen. Landshut 1819. [Lorna-in, rie cleliario

' perYrinoru-n. (Kran. 1823. Mena, cle äeöccjs u oüjbu. extra eit/it.

.uam comming. Uran. 1824. Heffter a. a. O. F. 26. S. 40. 41.

lioljn, (ie iurioeiietione jucije. nootr. jn extrem. Cane'. 1827. Ziegen

beolc, quiet jure crim. prueejy. (ie pun. fact. leg. air-it.. yetjt.. extra ter

rjt. uämire. huge). 1827. 7. seen 'un 777k, (Io belictio extra tere-j*

tor aarniee. Project. 1839. Scholz ll l.: Darfiellung des Strafrechtsfalles

gegen die Gräfin von Gbrß-Wrisberg. Lüneb. 1835. Deffen jurijiifches Ma

gazin. neue Folge (Braunfchweig 1836). Heft 2. S. 31 fig.; Wie und unter
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Gefeß des Ortes des verübten Vergehens) es fei denn) daß das inländi
fche Gefeh gelinder fei). Das Strafgefehbucl) von O i reich zieht den

Fremden wegen eines im Auslande begangenen Verbrech nur dann zur

Strafe) wenn es auf die Verfaffung) auf die öffentlichen Creditpapiere

oder auf das Münzwefen diefes Staates Bezug hat. Die Strafgefeh

gebung Frankreichs erftreckt fich auf den Fremden) der im Auslande fich

gegen den franzofifmen Staat des Verrathes oder öffentlicher Fälfwung

fchuldig maäjt. Das bayerifche Strafgefeßbucl) beftraft den Ausländer

wegen im Auslande begangener Verbrechen gegen den bayerifchen Staat

oder bejfen Staatslnirger. Das Gefehbuch für das Kö reich Sachfen

zieht allgemein Fremde wegen im Auslande verübter Verbre en zur Strafe)

jedoch nur dann) wenn das Jufiizminifierium in die zu diefem Zwecke

einzuleitende Untcrfuchung eingewilligt hat (f, Mittermaier) im Ar

chive des Criminalremtes) neue Folge) Jahrgang 1838) S. 5-18).

Nach dem württembergifchen Criminalcoder (Art, 4) find demfelben un

terworfen: Ausländer wegen der im Auslande begangenen Verbrechen oder

Vergehen an dem Negenten von Württemberg) dem württembergifchen

Staate oder an ben Behörden oder einem der Unterthanen derfelben) vor

behaltlich der durch Staatsverträge feftgefehten befonderen Beftimmun

gen“). Das Strafgefehbuch für das Großherzogthum Hefien fpricht fich

welchen umftänden können Verbrechen) im Auslande begangen) beltraft werden?

Erläntert durch die von den herzogl. braunfclpwcigfchen Gerichten erfolgte Be

firafung eines in Halberfiadt und Oldenburg von dem Varbiere Lüders began

genen dreifachen Raubmordes, Demme ) Annalen der teutfchen und ausländi

fchen (Jriminalrewtspflege Bd. l3 (Altenbur 1840)) S. 372 fig.: Herzogthum

Anhalt-Köthen: Das Verbrechen des Ausl nders im Auslande. Rechtsausfüh

tung eines Erkenntnijfes der fürftlichen Regierung zu Sondershaufen) in einer e

unterfuchungsfache wegen angeblicher politifcher Vergehung. Mitgetheilt vom

Cabinetsrath Cho p.

6) Nach dem Art. 52 diefes Gefehbuches foll ein Ausländer) welcher eine

Ehrenftrafe oerwirkt hat) ftatt des Verlufies der bürgerlichen Ehrcn- und der

Dienftrecljte mit Kreisgefängniß) welches von zwei Monaten bis zu einem Jahre

Kuzumeffen ift und ftatt der zeitigen Entziehung derfelben mit Kreisgefängniß

is zu ferhs Monaten beftraft werden. Nach Art. 45 follen Auslander) welche

zu einer Zucht- oder Arbcitshausfirafe verurtheilt worden) nach erftandener Strafe

auf befiimmte Zeit oder für immer des Landes verwiefen und über die Grenze

gebracht werden. Ebenfo follen Ausländer auch wegen Vergehen) welche eine

geringere Strafe nach fich ziehen) aus dem Staatsgebiete oder befiimmten Be.

zii-ken und Orten deffelben zeitig oder für immer fortgewiefen werden) wenn fich

aus der Lebensart) dem Charakter und dem Beträgen des Verurtheilten ergibt)

daß er der 'ofientliäien Sicherheit oder Sittlichkeit gefährlich iftz das Straf

erkenntniß hat diefe Ausweifung und das Nähere derfelben auszufprechen. Der

Art. 5 des württembergifchcn Polizeifirafgefeges bedroht Fremde) die aus dem

Staatsgebiete gewiefen worden find und zurückkehren) oder von der ihnen vor

gefchriebenen Wegrichtung abweichen) oder welche ihren Wohnfih an einem Orte

nehmen oder fortfehen) wo ihnen derfelbe polizeilich verfagt iii) mit Gelb- oder

Arreftfirafe) bei Nüctfällen mit härterer Arreftftrafe (ogl. noch Art. 20 und 90

diefes Gefehes). Polizeiftrafgefehbucl) für das Königreich Württemberg vom

2. October 1839) neblt der k. Verfügung) betreffend die Anwendung des Poli

zeiltrafgefeves) amtliche Handausgabe (Stuttgart 1839)) S. 3) ) 8) 3e.
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(Art. 5) dahin aus: Ausländer werden nach den Befiimmnngen des im

Großherzogth Ügeltenden Gefehes gerichtet 1) wegen aller darin mit

Strafe bedro n-Handlungen) welche innerhalb des Großherzogthums

von ihnen begangen worden find) 2) wenn fie fich zwar außerhalb des

großherzoglicijen Gebietes) jedoch in Bezug auf den großherzoglimen Staat

der Majeftätsbeleidigung) des Hochverrathes) des Landesverrathes) des

Aufruhrs) der Ueberfchwemtnung) der Fälfchung von großherzogliänn

Stempeln oder Siegeln) von großherzoglicljem Stempelpapier oder von

im Großherzogthum Cours habenden oder im H ndelsverkehre befindliwen

Münzen oder Staatspapieren fchuldig gemacht aben. Doch findet keine

Strafe ftatt) wenn der Ausländer im Inlande gegen einen auswärtigen

Staat oder deffen Behörden ein Verbrechen begangen hat und in diefer-n

Staate befiraft oder freigefprocizen worden ift. Vgl. Bericht des zur Be

gutachtung des Entwurfes eines Strafgefeßbuwes für das Großherzog

thum Heffen gewählten Ausfchuffes [. und il. Kammer) erfiattet von

dem Abgeordneten Heffe (Darmftadt 1840)) S. 21) 22. Im Art. 205

des Staatsgrundgefebes des .Herzogthums Braunfchioeig heißt es: Gegen

Fremde) welche im Auslande Vergehen begangen haben) können die bie

figen Gerichte nur verfahren) wenn ein Verbrechen gegen den hiefigen

Staat oder gegen Landeseinwohner begangen ifi) oder zu Folge einer von

der Landesregierung erhaltenen Ermächtigung.

ll. Strafverfahren. In diefer Beziehung kommt die Eigen

fchaft als Fremder befonders wegen Auslieferung zur SpraGe7).

Staatsverteäge und Gefelzgebung find hier Norm. Riäjtfehnur find dabei

die oben unter l. entwj>eltei1 Grundfälze. So liefert Bayern Fremde)

welche außerhalb diefes Königreichs delinquirt) aus) wenn das Verbrechen

nicht an dem bayerifcijeit Staate oder einem Burger deffelben begangen

wurde. (Wird die Uebernahme eines folchen Verbrechers verweigert) fo

wird derfelbe über die Grenze gebracht und feine Obrigkeit davon benach

richtigt.) Oefierreich liefert gleichfalls aus) wenn das von dem Fremden

im Auslande veriibte Verbrechen nicht zu einem der oben bezeichneten

gehört 8). Nach Art. 206 der Verfaffungsurkunde des Herzogthums

Braunfwweig darf die Auslieferung von Fremden an auswärtige Regie

rungen nicht ohne Genehmigung der Landesregierung gefchehen; fie foll

nicht verfagt werden) wenn fie von einer teutfchen Regierung verlangt

wird) gegen den Auszuliefernden von der competentcn Behörde ein Ver

haftsbefehl erlaffen und er entweder linterthan des requirirenden Staates

Mohl) das wurttembergifcbe Polizeifirafgefes vom 2. October 1839 (Halle

(Beilagehrft zum Jahrgänge 1840 des Archivs dis Eriminalrewtes)

. flg.

7) Heffter a. a, O. Ö. 27) S.42. [Unit, (ie cieäitiono profugorum.

luigi). [satire. 1829. Mittermaier) das teutfche Strafverfahren) 3. Aufl.)

Th. 1 (Heidelberg 1839)) K. 59. (Xutjadr, tio exbibitjona tieiinquentjum.

Speer. l, ll. bins. 1795. 1797.

8) Hufnagel und Sch eurlen) die Gerichtsoerfaffungen der tcutfchen

Bundtsftaaten Bd. 1 (Tübingen 1829)) S. 261) 262.
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oder ,eines in deffen Gebiete begangenen. nach gemeinem teutfchen Cri

minalrechte mit Strafe bedrohten Vergehens befchuldigt ift und diefer

Staat Reciprocität gelten läßt. Dieß Alles foll jedoch unbef>)adet der

Vollziehung der über die Auslieferung der Verbrecher bereits befiehenden

oder künftig abzufchließendeir Staatsverträge gelten. Das Staatsgrund

gefeh von Sachfen-Altenburg fpcicht fich über Auslieferung von Fremden

(h. 91. 95) dahin aus: Die Handlungen der Fremden im Landesbereithe

unterlägen der richterlichenBeurtheilung nas) den inländifclyen gefetzlichen

Formen und Vorfchriftenz ihre Verurtheilung ziehe in der Regel die

Ausweifung nach fich; eine Auslieferung an die Gerichte ihrer Heimlich

zum Zwecke der Unterfucljung und Befirafung hier begangener Frevel

gefchehe nur in Folge eines Staatsvertrages. oder der vollkommenen

Rechtserwiederung in ähnlichen Fällen; Ausländer würden wegen Ver

brechen. welche fie aFerhalb des Landes begangen hätten. im Lande zwar

verhaftet. aber nur ann zur Unterfuchung gezogen. wenn fie fich auch

eines Verbrechens im Lande fchuldig gema>)t hättenz fonfi erfolge ihre

Auslieferung an den Ort des von ihnen begangenen Verbrechens. oder

an den Staat. dem fie als unterthanen angehörten 9). Ueber Preußen f.

Fürfienthal. Lehrbuch des preußifmen Civil: und Criminalprozeffes

Th. 1 (Königsberg 1827). S. 271. über Hoffen (Großherzogthum)

Bopp. Nachträge zur heffen-darmftädtifchen Civilprozeßordnung vom

Jahre 1724 u. f. w. (Darmftadt 1839). 8. e. Auslieferung und

unterfuchung und Befirafung im Auslande begangener

Verbrechen. S. 180. Heffe. Bericht a. a. O. über Mecklenburg

Schwerin. allgemeine juriftifclye Zeitung von 1828. Nr, 69. S, 225.

lil. Civilrecht. In diefer Beziehungi") fteht. wenn Retor

fion nicht eingreift. der Fremde dem Inländer im allgemeinen gleich,

Er theilt mit demfelben alle allgemeinen bürgerlichen Rechte. jedoch mit

Ausnahme derer. die durch den Genuß des Staatsbürgerrechtes bedingt

find. fo wie alle Verbindlichkeiten. So fpricljt fich z. B. das öfierreimifclje

Civilgefehbuch dahin aus. den Fremden kämen überhaupt gleiche bürger

li>7e Rechte. jedoch mit Ausnahme derer. welche die Cigenfchaft als

Staatsbürger forderten (eine zweite Ausnahme macht der Grundfah des

Wiedervergellungsrewtes). und gleiche Verbindlichkeiten mit den Cingebor

nen zu; fie hätten alfo die rechtliche Fähigkeit. durch Verträge. Anord

nungen des lehren Willens u. f. w. zu erwerben. aber auch gleiche Ver

bindlichkeiten mit den Staatsbürgern") Ein teutfches Staatsgrundgefeß.

das des Herzogthums Sachfen-Altenburg. hat den Grundfah ausdrücklich

9) Teutfcijlands Confiitutionen (Rinteln 1833). S. 230. v. Zangen.

die Verfaffungsgefehe teutfcher Staaten in foliematifclyer Zufammenfiellung Th.3

(Darmftadt 1836). S. 206. 207,

10) Mittermaier. Grundfatze des gemeinen teutfchen Privatrechtes.

vierte Ausgabe. d. 98 flg.. wo wir zugleich das Gefchiäztliche und die Literatur

den.fin 11) S. überhaupt Scheidlein. Handbuch des bfterreichifchen Privatrech

tes Th. 1 (Wien und Trieft 1814). s. 33-37. S. 24-28.
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in feinen Kreis hlneingezogen. Denn es heißt im s. 94: Zeitige unter

thanen (Fremde) find folche. die fich nur vorübergehend im Lande auf

halten. ohne dafelbft in den Verband der Landesunterthanen aufgenommen

zu werden, Sie fiehen auf die Dauer ihres Aufenthaltes unter dem

Schuße der Landesgefeße und haben fich derfelben Privatrechte zu erfreuen.

wie die Landesunterthanen. Sie find daher (mit Ausnahme fremder

Souoerains und ihrer Familienglieder. und der fremden vom herzog

lichen Hofe beglaubigten Gefandten) den Landesgefelzen unterworfen und

dem Staate die Leifiungen fchuldig. welche nach den Gefelzen und Orts

fiatuten von ihnen gefordert werden könne-nV). Ueber Württemberg

f. Weishaar. Handbuch des württembergifehen Privatrechtes. 3, Aus

gabe. Th. 1 (Stuttgart 1831). s. 80: unterfchied der Elnheimifmen

und Fremden. s. 80-83: Retorfion. Verordnung der Retorfion in

einzelnen Rechtsverhältniffen. S. 89*92 . über Äiyern diefes Lexikon

Bd. 1. S. 720. 721. über Frankfurt a. M. 'nd er. Lehrbuch des

Privatrechtes der freien Stadt Frankfurt (Frankfurt 1835). Regifier 8. e.

Fremde.

 

l7. Civilprozeß. Auä) auf diefem Rechtsgebiete fieht der Fremde

im Ganzen dem Inländee gleich 1"). Nur in einzelnen Beziehungen

macht fich eine bald günfiige. bald ungünfiige Verfchiedenheit geltend. So

muß z. B. der Fremde. welcher einen Inländer belangt. Eaution wegen

der Prozeßkofien leifien. wenn er nicht im Inlande mit Immobilien

angefeffen ift") Bei dem Infiitute des 'Arrefiprozeffes fteht der Fremde

dem Inländer gegenüberz f. den erfien Band diefes Lerikons 8. 7. Ar

refi. Arrefiprozeffe. Gefeße einzelner Staaten verordnen. daß Rei

fenden möglichfi fchnelle Reänshilfe geleiftet werden foll. Dahin geht

z. B. eine heffen-taffelfche Verordnung vom Jahre 1767 w). (Schon

die Hofgeeimtsordnung vom Jahre 1524 verordnet s. 25. daß Fremden

12) Im F. 96 .wird der Retorfion gedacht: Sollten in einem anderen

Staate durch Gefelz oder befondere Verfügungen Fremde im allgemeinen oder

Altenburger insbefondere von den Vortheilen gefeßlimer Privatrcchte der dortigen

unterthanen ausgefehlofien fein. fo kann ein Erwiederungsrccht gegen leßtere.

wenn fie im Herzogthume Altenburg verweilen. jedoä) nur mit Einwilligung

des Landesherrn angewendet werden. Teutfmlands Confiitutionen S. 230.

v. Zangen a. a. O. S. 207.

13) Zeeland", elemente. ink. gel-ln. Sei. 7l. (Court. 1779.) s. 548.

p. 61.7. Zultbflaak, (line. (ie into peregrjnorum Ziuguluri circa procea

.um ger-rn. *Salgo genau eminentjotj Gaftrecizt appelinto 1742. -- ulbkk den

Gerichtsfiand der Fremden: Claproth. Einleitung in den ordentlichen bürger

lichen Prozeß. 3. Ausgabe (Göttingen 1795). Th. 1. Ö, 32. S. 125.

14) Dieß ifi z. B. in Bayern Rechtens. v. Wendt. Handbuch des

baoerifchen Ciuilprozefics Th. 2 (Nürnberg 1827). 9. 215: Cautionen. S. 98.

99. Vgl. im allgemeinen Martin. Lehrbuch des bürgerlichen Prozcffes. 11.

Ausgabe (Heidelberg 1834). d. 310. ,

15) Wagner. Grundzüge der Gerichlsverfafiung und des untergerimtlichen

Verfahrens. 2, Ausgabe (Marburg 1827). F. 199. S. 184. 185. In Kur

hefien haben Fremde. welche nicht von Adel oder Literaten find. oder fonft er
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in unauffchiebliclyen Sachen auch während der Ferien zu ihrem Rechte

verholfen werden folie. Wagner a, a. O. s. Z6. Note 8.)

Ueber Preußen f. Furfienthal a. a. O. S.12. 214. 245.

über Frankfurt Bender. Lehrbuch des Civilprozeffes der freien Stadt

Frankfurt (Frankfurt 1837). S. 45. 52. 80. .,

We'll. Staats- und Völkerrecht. Der Fremde genießt den

Schuh des Staates. in deffen Gebiete er fich aufhältlö). ein Grundfah.

den einigeteutfche Staatsgrundgefeße ausdrücklich ausgefproGen haben.

So heißt es z. B, im s. 28 der Verfaffungsurkunde des Herzogthums

Braunfchweig: Fremde. lvahrend [ihres Aufenthaltes im Staatsgebiete.

genießen den Smith der Gefehe und find zu deren Beobachtung verpflich

tet. Die Verwaltungsbehörden entfcheiden. ob und wie lange ihnen der

Aufenthalt zu geftatten fei; in dem s. 29 der Verfaffungsurkunde des

Kurfürftenthums Heffen und im s, 24 der des Königreichs Sachfen:

Der Aufenthalt innerhalb der Grenzen des Staates verpflichtet zur Be

obachtung der Gefehe deffelben und begründet dagegen den gefehlimen

Schuh"). Gleiche Zufage enthält der fchon genannte s. 94 der Ver

faffungsurkunde des Herzogthums Saunen-Altenburg. die fich im h. 97.

98 ui) weiter dahin ausfprimt: A ländern fieht es frei. im Herzogthume

Altenburg zu irgend einer Wiffen aft. Kunft oder einem Gewerbe fich

auszubilden und fie haben fich dieferhalb des Staatsfmuhes zu erfreuen.

gewinnen aber dadureh fo wenig. als wenn fie fich dafelbft in Kofi oder

Lohn eines Staatsburgers befinden. ein Recht auf die Aufnahme als

Unterthanen. Von felbft verfieht es fich. daß fie während ihres Aufent

haltes im Lande genau deffen Gefehe zu befolgen haben. Diejenigen

Ausländer. tvelche fich auf einige Zeit zu Betreibung von Gefchäften oder

fonft auf felbftfiändige Weife im Lande aufhalten wollen. müffen diefer

halb die Erlaudniß der Ortsobrigkeit auswirken. welche ihnen diefelbe mit

telft 'einer Aufenthaltskarte ertheilt. Unterobrigkeiten haben die Aufent

halskarten nicht länger als auf fechs Monate auszufiellenz doch fieht der

Landesregierung wegen eines längeren Aufenthaltes der Fremden das Dis

penfationsrecht zu. Der bloße Aufenthalt ohne förmliche Aufnahme in

.eine Gemeinde des Landes erwirbt an fich kein Heimathsrecht-P. Jn

 

 

weislich eine anfehnliihe Würde bekleidete. ihren Gerlehtsftand vor den unter

gerichten. dagegen Fremde. welche außerhalb Landes erweislich in anfehnliehen

Ehrenamtern lichen oder gefiand n haben. Adelige und Studenten. ihr Forum

bei den Obcrgcrimten. Wagn r a. a. O. Ö. 6. 13. S. 32. 39. Nachträge

zu den Grundzügen u. f. w. (Caffel 1833). s. 6 a. S, 6. s. 13 a. S. 15.

16) Saalfeld. Grundriß eines Spfiems des europäifchen Vblkerrechtes

(Göttingen 1809). S. 32-35.

17) Teutfchlands Confiitutionen S. 191. 261. o. Zangen a. a. O.

S. 117. 162.

'18) Teutfhlands Confiitutionen S. 230. o. Zangen a, a. O. S. .

19) Nach dem königlich baoerifGcn Edicte über das Indigenat. vom J re

1818. können Fremde. welche fich in diefem Staate aufhalten. um ihre wiffen

' fchaftliche. Kunft- oder indufirielle Bildung zu erlangen. oder fich in Gefchaften

zu leben. oder welche fich in Privatdienfien befinden. ohne fich förmlich anföffig
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deffen genießt der Fremde den Schuh des Staates nur unter der Bedin- '

gung) daß er den Gefeßen gehorcht) fonft kann er ausgewiefen werden 20).

Der teutfchen Bundesverfammlung fteht die Befugniß zu) entfpreclunden

Falles Fremden Schußbriefe für den Aufenthalt an ihrem Sine) zu

Frankfurt) zu ertheilrnU). Einen ganz befondecen Rechtskreis füllen die

Fremden aus) welche) wie Souveraine) Gefandte u. f. w.) Ercerritoria

lität genießen. Heffter a. a. O, S.25) S.39, Feuerbach a. a. O.

S. Z1) S. 53.-Wünfche) daß Teutfche unter fich) nach der Verfchieden

heit des Staates oder des Stcitchens) nicht als Fremde angefehen wür

den) find fchon oft ausgefprochen worden. Tugend) Einficht) Kenntniffe)

Gefchicklichkeit) fagt Klüber a. a. O. Ö. 489) Note e) S. 661) foll

ten überall wie ein Gemeingut behandelt werden) das jeder anfprimt und

jedem offen fteht. Schon darum follten in keinem teutfchen Staate

Teutfche engherzig wie Fremde behandelt werden. Wie viel) fügt diefer

Publicift hinzu) haben nicht oft f>)on die fogenannten Fremden gewirkt und

geleiftetl Vgl. Welcker) die Vervollkommnung der otganifmen Ent

ivickelung des teutfchen Bundes zur befimöglichen Förderung teutfcher Na

tionaleinheit und teutfcher fiaatsbürgerlimen Freiheit (Karlsruhe 1831))

und Hofmann) über allgemeines teutfches Staatsbürgerremt) S. 1 flg.

des erflen Bandes der Weick'fchen Annalen für Gefchichte und Politik.

Leipzig und Stuttgart 1833. Popp.

Frifk). der zur Ausführung einer Handlung beftimmte Zeitraum;

in rechtlicher Bedeutung: der Zeitraum) binnen deffen Jemand legal

thcitig werden folll). Diefer Zeitraum ifi entweder auf Einen Punkt)

auf Einen Tag zufammengedrängt -- Termin (f. den Art.) ) Tage

fahrt (rermjuua 2))) oder er begreift eine längere Zeit - Frifc im

eigentlichen Sinne (termjuuo juli-a query). Im gewöhnlichen Gefchäfts

leben werden jedoch beide Ausdrücke häufig verwechfelt. Eine Frift um

faßt allemal zwei Termine) den Anfangs- und Endpunkt - terminaa

a quo und acl (111811). Im engfien Sinne bedeutet auch Frifi f, v. w.

Friflverlängerung (äiiatio f. w. u.). Blos von den Friften im

engeren Sinne und blos von den zu Prozeßhandlungen üblichen Frifien

 

gemacht oder eine Aufteilung erlangt zu haben ) auf die Rechte eines Einheimi

fchen keine Anfprüme machen. v. Zangen Th. 1 (Darmfiadt 1828)) S. 160.

Großherzogtum Hefien: Weiß) Svfiem des Verfaffungsremtes des Großher

zogthums Heffen (Darmfiadt 1837)) S. 223.

20) Mohli Sylke-n der Praventivjuftiz oder der Recluspolizei (Tübingen

1834)) S. 95) 96.

21) Klüber) öffentliches Recht des teutfchen Bundes und der Bundes

fiaaten) 3. Auflage (Frankfurt 1831)) h. 143 ) S. 160.

1) So Gensler) im Archiv für die civiliftifÖe Praxis. Bd. 4. Hit. 2

N'. 16) S. 191) und im Commentar zu Martinq Civilprozeßlehrbuel)

von Morfiadt Bd. 1) s. 116) S. 199. Vgl. Glück) im Pandektencom

meutar Th. 3) h. 265) S. 539.

2) c. 1. (io Cola ei; oonturnuoia iu 6to. (2. 6.)
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handelt der gegenwärtige Artikel. Die ältere LiteraturL) über diefe Materie

war übrigens fruchtbarer als die fpcitere4).

Die ganze Frifienlehre ift der Rechtsphilofophie unbekannt) ja es

fcheint deren Grundfahen zu widerfprechen) daß Recht und Gerechtigkeit

vom Ablaufe einer Zeit abhängen follenö). Denn die Nichtbenuhung eines

Rechtes binnen einer gewiffen Zeit fpricht nicht dafur) daß der Berech

tigte das Recht ganz aufgeben wolle) da er bei der Nichtbenuhung eine

Menge anderer Abfichten) als diefe) gehabt haben kann; fie gibt auch

ohne weiteres keinem Anderen ein Recht) das Nimtbenuhte nun für fich

zu nuben. Defio mehr fpricht die Prozeßpolitik für die Frifienlehre.

Wenn die vor den Richter gebraäzte Sache nicht fo ganz klar und er

wiefen vorliegt) daß ein Richterfpruchohne weiteres erfolgen kann) fo

erfordert es die Gleichheit der Parteireehte) daß das Vorbringen des einen

Theiles vorher dem Gegentheile zur Veantwortu'g) beiden Theilen Ge

legenheit gegeben werde) ihre gegenfeitigen Anfprüwe zu) entwickeln, Dieß

aber naeh Willkür hinzuziehen) oder gar zu unterlaffen und dadurch die

Ertheilung des Richterfpruches zu verziehen oder zu hindern) darf) wenn

der Zweck der Iuftizpflege erreicht werden foll) keiner Partei möglich

fein 6). Daher muß eine Zeitbeflimmung gegeben werden) binnen wel

cher die Parteien thatig fein muffen. Es muß zur Rechtswahrung die

beftirnmte Zeit ausreichend fein) damit fchadliche uebereilung verbietet) fie

muß aber auch nicht zu [ang fein) damit die Ertheilung des Richterfpruches

nicht ungebührlict) hinausgefwoben werd-e. Es muß derjenige) der in der

beftimmten Zeit gar nicht) oder nicht gehörig das bewirkt) was er zu

bewirken hat) mit Nachtheilen dafür bedroht fein) und diefe Nachtheile

miiffen ihn treffen. So wird dadurch die Iuftizpflege gefördert und fo

entfpricht die Friflenlehre zugleich den Principien des allgemeinen Staats

Z) Sie findet fich in der Liperyfchen Bibliothek, Wie erwähnen hier nur:

baute-annu- (Lo 0einno, (io eiitationjbue '1'r.l1l, Zaitjjcu, (ij-p.

tio (Matic-nikon. 61685116. [Inätiuoller, eis expenaia ter-mini. [lain-z

171.6 (1715). Lachmann, (io tei-mina Zaxonjco. Fonero 1687. (Zittauer,

(io oircumtinotiono terrnjni. hing. Moor-ion, rio terminislognlidue. Need.

1675, läd-o, (lo toi-mini. fotaljbua. Arab. 1676. 'Äilcir-ogol, e18 toc

mino cikcumciucw (Fonero 1709), ec tja toi-mina Zaxonjco (Fern-ro 1710), in

einen. coli. cljapp. nr. 40 ot. 41. kiijl. t1'()r'i[]e, tio ter-m. oil-comment.

blue-b, 1717. Gundling) von der fächfifchen Frifr) in (Zunolinginna, St. 26)

Nr, 1) S. 1. Halle 1721. idle-neben, kriege'. oxcoptionem anguscj ter

mjnj ex offioio otto-uli (leder-o. bijteb. 1726. knorr, (Io konto (Lilationum

nau. Llalne 1739.

4) Außer den naehftehend bei befonderen Veranlaffungen angezogenen Schrif

ten: u [Zeilen-naar, (io termin. er fataiib, iuciia. rot-unique. oomput. 61-7

piijaee. 1748. Hagemann) über Friften und Termine nach franzbf. und

wefiphal. Rechten. Hannover 1811. Das Ausfuhrlichfte darüber findet fich in

der vorangezogenen Genelefifchen Abhandlung.

5) Gartner) Kritik des unterfuchungsprincipes des preußifchen Civil

progeifes (Berlin 1832)) Cap. 4) S. 35-38.

' 6) Dieß iit auch das Motiv unterer pofitiven Gefehgebung ruckfiwtlicl) der

Frtftenlehre. c. 13. pr, 0. (io iucliojj.. (2. 1.)

-
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rechtes 7). Daher finden wir auch. fobald der Prozeß nur einige Aus

bildung erhielt. die Friftenlehre. Das römifche Recht verordnete fiir die

Dauer jedes Eivilprozefies höchfiens eine dreijährige. jedes Eriminalprozeffes

höchftens eine zweijährige Frift U). allein die Pädfie hoben wenigftens das

Erftere auf9). fehten aber die Bindigkeit präclufiver Friften für einzelne

Handlungen fefiw). So kam erfigedachte Vorfchrift außer Gebrauch 11).

Obgleich von der jehigen Friftenlehre fchon die älteren fränkifcljen und

anderen germanifchen Rechte Spuren enthaltenw). fo bildete fie fich doch

vorzüglich aus dem canonifchen *Rechte aus. Doch findet man darin

hauptfächlici) nur die Frift zum Vortrag aller dilacorifäjen Einreden und

die Beweisfrifi erwähnt. Der Gerichtsbmuci) blieb dabei nicht ftehen

und namentlich ftritlen fich fchon früh die Gelehrten dariiber. ob und

inwiefern nach Ablauf einer Frifi Nachholung der verfäumten Handlung

zu gefiatten fei oder niht") Aber auch in den neueren Zeiten erlitten

Theorie und Praxis des Frifienwefens vielfa>)e Veränderungen")

Dadurch bildete fich auch die Eintheilung der Friften. je nach

Verfchiedenheit der Sudjecte. von welchen erficre ertheilt wurden. in

gefehliche Frifien (Ordnungsfriften |5)). richterliche. ge

mifchte und conventionelle (compromifforifche. bedingte.

gewillkürte) Frifien. Die gefehlichen. die vom Gefeße felbft

oder von einer unbefirittenen Obfervanz vorgefchriebenen. find nämlich

entweder ohne weiteres ihren Anfangs- und Endpunkten nach im Gefese

beftimmt. fo daß die Parteien fie befolgen müffen. ohne daß diefi

erft riänerlici) anbefohlcn zu werden braucht ( 111181101163 legalen, ab

solute titles), oder das Gefeh beftimmt fie nur im allgemeinen. uber

läßt aber die Befiimmung für jeden einzelnen Fall. namentlich die

Wahl unter mehreren vom Gefehe beftimmten Frifien. dem Richter.

Dieß find die oben erwähnten gemifchten Friften (ciiiatiooes lega

]e8 seeouncium quiä 111188). Daß die richterlichen Friften diejenigen

find. welche blos vom Richter mittelft Decretes. ohne gefelzliche Anwei

fung dazu. vorgefchcieben. die conventionellen hingegen diejenigen.

7) Gensler in der angezogenen Archivfielle h. 9. S. 197. und in dem

Commentar g, 117 u. 118. S. 204. Groll-nau. Theorie des gerichtlichen

Verfahrens d. 126.

8) [ir. 13. 8. 1. 1). eis inciiciio. (2, 1.) o. 3. E. ut intro. cart. temp.

9. 44.)

( 9) o. 20, x. (is juciiciis. (2. 1.)

10) o. 4, x. eis office. st put.. iuci. rial. (1. 29.) o. 14. 1c. (is priuil.

ei; exceauib, prjr-ilegiatorum. (5. 33.)

11) Böhmer, ina occleä. prot. tom. l. [ib. [l. tät. l. s. 14. Mar

tin. Lehrbuch des bürgerlichen Prozeffes Ö. 116.

12)6unc1lingiaoo]. c.

13) Das umfiändlicljere liber diefen hiftorifchen Theil des Friftenwefens. fo

wie vorzüglich iiber die damalige Literatur. f. bei Vrandis. Abhandl. aus

dem Eivilprozeffe Bd. 1 (Jena 1834). S. 47 flg.

14) V rinkmann . wiffenfcljaftlicinpraktifche Rechtskunde (Schleswig 1831).

Bd. 1. Abh. 60. S. 339.

15) Oelde. Anleitung zur gerichtlichen Praxis h. 93. S. 120.
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welche durch Compromiß von beiden Parteien feftgefiellt werden 7 bedarf

 

kaum einer Erinnerung. Die Anheimgebung der Friftbefiimmung im

Einzelnen an den Richter ift bei den eigentlichen Terminen (f. o.)

unvermeidlich. Da die angeordneten Frifien den Zweck der Förderung

der Oiechtspflege nur fehr unvollkommen/ grdßerentheils gar nicht erreichen

wurden/ wenn deren Beobachtung der Willkür der Parteien überlaffen

bliebeF fo muffen Nachtheile für die Nichtbeobaehtung angedroht werden,

Von diefen muß wo möglich die Sache felbfi getroffen werdenz von der

die Rede iftF follen fie volle Wirkfamkeit äußern, Sie muffen alfo in

dem Verlufie des Rechtes zu derjenigen Handlung befiehenz für welche

die Frift angeordnet ift. Da dieß offenbar den Grundfäßen der Rechts

philofophie' zuwider läuftF fo kann die durch die Prozeßpolitik gebotene

Beftimmung jener Präjudize nur durch die Erwägung gerechtfertigt wer

denz daß der Staat ohnehin nur formelles Recht geben kann und daß dazu

diejenigen Mittel gewählt werden muffenz wodurch materieller? Rechtz dem

eigentlia) das formelle nur dientz möglichfi erreicht wird-G). Iener Ver

luft ift jedoch nicht wirkfam und kann daher nicl*angedroht werden da

wo die innerhalb der Frift vorgefchriebene Prozeßhandlung für die unge

horfame Partei ohne Intereffe ift. Es muß aber zugleich der durch die

Unterlaffung der befohlenen Handlung für die Gegenpartei entftehende

Smade nicht diefer, fondern der ungehorfamen Partei zur Lafl fallen;

letztere muß die Prozeßkofien bezahlen. Daher find die Befehle- feien es

gefeZljGe oder richterlicheX durch welche die Frifi feftgeftellt wird- in Beziehung

auf die Wirkung der Verfeiumniß der Frifien- auf die dafur angedrohten

Nachtheile- Pajudize- entweder blos monitorifch- d. i, wenn darin

die befiimmteHandlung nicht zur Zwangspflimt gemachte wenn die ParteiF

welcher fie gilt- nur von der Handlung in Kenntniß gefelzt und ihr uber

laffen wird7 dabei nach Belieben oder auch gar nicht thatig zu feinz ohne

daß fie im letzteren Falle ein Nachtheil trifft; oder arctatorifchx wenn

die Unterlaffung g er anbefohlenen Handlung als Ungehorfam angefehen

wird. Diefer Unge rfam fuhrt entwederz außer der auf den Ungehorfamen

fallenden Bezahlung der Kofien für Verfiiumung derFrifi- auch einen

Nachtheil für den ungehorfamen in Bezug auf das Mirteriale des Pro

zeffes felbft herbeiz indem er theils die Befugniß zur Vornahme der in

der gebotenen -Frifi unterlaffenen Handlung verniäitetz zerfiört- theils eine

dem Verfäurnenden naehtheilige Annahme der ArtN wie die vorzunehmen

gewefene Handlung von dem Verfäumenden ivurde vorgenommen worden

fein- wenn er dieß bewirkt hättez erzeugt- peremtorifcher Befehl

oder er hat in dem Prozeffe felbft nur gedachte Kofienbezahlung von

Seiten des Ungehorfamen zur Folge- dilatorifcher Befehl. Daher

auch die Ausdrücke monitorifche, arctatorifchez peremtorifehe

dilatorifche Citation und peremtorifche oder» zerftörende

Frifiz Nothfrifi (ie-tale). Irrig ift es aberz wenn man die Aus

druckex peremtorifehez zerftörendez Nothfriftz für gleichbedeu

16) Vrandis a. a. O. S. 3.
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tend mit Präclufivfrift annimmt. d. i. diejenige Frift. binnen wel

cher eine Handlung vorgenommen werden muß. wenn fie nicht. wie

außerdem gefchieht. für “verfäumt geachtet werden foll und daher fpäterhin

gar nicht vorgenommen werden darf. Dieß ift nur eine Art der Noth

friften. die oft vorkommt. bei weitem nicht immer. da z. B. das fäch

fifche Präjudiz des Eingeftändnifies und der Ueberführung. das Präjudiz.

daß eine Urkunde für anerkannt geachtet werden foll u. f. w.. wenn fie

für den Fall der Verfäumniß einer Frift angedroht find. auch Nothfrifien.

aber keine Präclufiofriften begründen. Zu den dilatorifchen Befehlen gehört

auch. wiewohl nicht ohne Widerfpructj. der Pönalbefehl. Straf

befehl. d. i. derjenige. welcher auf Verfäumniß der Frift. außer der

Kofienbezahlung. auch noch eine Strafe androht. Sehr verfthieden ift

der Effect der Nothfrift. je nachdem fie vom Gefetz oder vom Richter

oder von beiden feftgefeht tft. Die gefghlicize Frift ifl in der Regel

eine Nothfrifi. obgleich ihr Begriff dieß nicht unumgänglich nothwendig

erheifcijt. daher heißt fie auch fatale im fpecielletr Sinne. unbeding'

tes Fatale. abfo te Nothfriftz fie läuft vom Moment einer

Prozeßhandlung an exe weiteres für eine andere und kann daher rich

terlich nicht verlängert und nicht verkürzt") iverden (z. B. die für Ein

wendung eines Rechtsmittels beftimmte zehntägige Nothfrifi). wenn nicht

dazu im Gefehe ausdrückliche Erlaubniß gegeben ifila). Denn jede Partei

hat ein erworbenes Recht darauf. Die gemifchte Nothfrift (fatale

3801111811111 quiol tale), eine gemifchte Frifr (f. o.). die* der Richter

mittelft Decretes ausdrücklich für peremtorifci) erklärt hat. darf diefer

zwar verlängern l9). aber nicht verkürzen. weil er keiner Partei das durch

die Gefehe ihr gegebene Recht verkürzen kann und weil die gemifchte

Nothfrift fo weit unbedingt gefehlicije Frift ift. als den Zeitraum das

Gefeh felbft vorfchreibt. .Die rein richterliche Frift kann der Rich

ter verlängern und verkürzen 20). Allein nicht zu überfchen ift. daß in

Fällen. wo weder das Gefetz noch richterliches ErkennF-ndie Beftimmung

präclufiver Friften vorfcizreibt. der Richter keine Part 'it dem Verlufie

wefentlicher Rechte giltig bedrohen kann 21). Jft endlich eine Nothfrift

conventionell feftgefelzt. fo hängen Verlängerung und Verkürzung von

der Uebereinkunft beider Parteien ab. da erftere ihre ganze Eigenfchaft. als

Nothfrifi. dem freien Willen. der Willkür der Parteien verdankt. Jft es

ungewiß. ob eine conventionelle Frift eine Nothfrijt fei oder nicht. fo fpricht

 

17) Kammergerichtsordn. von 1555 Th. 2. Tit. 29. Ö. 2.

18) o. 5. x. (ic: appeilntionibus, reonsut. et. keine. (2. 28.)

19) kr, 4. Z. 5. l). (ia ra iueiicata. (42. 1.)

20) 17|'. 2. l). eori. Gönner. in dem nachftehend angezogenen Hand

buche. a. a. O. Ö. 4. S. 160. biene", systeme. pedo. 5. 59. v. Har

tihfch. am nachfiehend a. O. Nr. 189. S. 130.

21) Gönner. Handbuch des teutfajen gemeinen Prozejfes Bd. 2. Nr. 31.

Ö. 7. S. 162. Auf ein dieß beftcitigendes Erkenntnis des Appellationsgrririttes

zu Leipzig beruft fich v. Hartihfch. Entfcheidungcn praktifcher Rechtsfragen

Leipzig 1840). Nr. 190. S. 180.
M
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für Erfieres nicht die Präfumtion. außer wenn des Compromiß über

eine richterlich. gefehliä) oder gemifcht peremtorifche Fbifi gefchloffen wurde.

Die Parteien können auch eine abfolute. eine gemifchte und eine rein

* richterliche Nothfrift durch gemeinfchaftliche uebereinkunft zu einer conven

tionellen Nothfrifi machen. und alfo jene drei Frifien verlängern und ver

kürzenN). doch darf der Richter. bei vorherzufehendem Nachtheile der

Friftverlängerung. der letzteren Sänanken feßenW). Daher fchreibt hier

bei des. wenn gleich nicht formell. doch materiell geltende24) Concept

der kaiferlichen Kammergerichtsordnung von 1673 2ii) ausdrücklich die jedes

malige Einholung richterlicher Genehmigung vor. In der Regel ift es

durch Obfervanz befiimmt. wie oft Frifiverlangerungen gefiattet und wie

die Friften. ob dilatorifch oder arctatorifch. fur jede einzelne Prozeßhand

lung find. Auch find in der Regel die erften gefeßlimen Fri *fogleich

Nothfrifien. von den richterlichen aber gemeinrechtlici) erft dWitteW).

wenn nicht der Richter es vorzieht27). gleich fur die erfte Fr'. 'einen fo

langen Zeitraum. als außerdem drei Frifien einnehmen wiirden (una-n

pro omnjdue), zu verwilligen. dagegen aber gleich diefe erfie Frift für

peremtorifch zu erklären 23). Die Gefehe des teutfchen Reiches befiimmen

einen peremtocifchen Termin in diefer Maße von wenigfiens 60 Tagen29).

Die römifchen Gefeheim) enthalten die. jedoch jeht nicht mehr beobach

tete. Befiimmung. daß keine Frift kurzer als 10 Tage feinkl). daß

jedoch der Schluß der Frift nicht in die Ferien (f. d. Art. Fefi)

fallen. mindefiens. wenn dieß 2|. die Unterlaffung der Handlung dem

Säumigen vor Ende der Ferien nicht als Ungehorfam angerechnet wer

den 32) und daß den Erben der innerhalb der befiimmten Frifi geftorbe

22) kr. 14. l). (ie reeeptjr. (4. 8.) 17k. 6. o. 3e teioporjbu. et

reparutjonib. (7. 63.) o. 28. j. f, x. (Le 01K'. et yet. incl. (jel. (1. 29.)

23) kr. 45. fr. l). (ie re jucl. (42. 1.) e. 4. 0. 6e (Ijlat. (3. 11.)

Eiern. 4. (ie tippe] uijonibue. (2.12.) Bülow und Hagemann. praktifuze

Erdrterungen Th. 4. Erdrt, 80.

24)8o]1rnuu.., oorpu. jut-i.. yubljoj. (bir-eine 1774.) nr. Lil-BT).

not. u. p. 331.

2s) Th. 111. uit. n. z. 13. Schmauß a. a. O. S. 610.

26) rr. 68. 69 u. 70, l). (ie juäjcjje et ubj. (5, 1.) *

27) kr. 72. l). eocl. kr. 53. Z. 1. l). (ie re jucijeat. (42. 1.) o. 8

u_ 9, 0. quotnocio et quanöo. (7.43.) Oe1de a. a. O. S. 87. S. 110

28) ueber diefe ganze Materie bis hierher vgl. Grolman a. a. Qt

Glück a. a. .O- Th. 3. Ö. 265. S. 539 flg.z Gensler. im Archiv a. a.

O. s. 3 fig.. S.192 flg.z Martin a. a. O. S. 116; Gensler-Mor

ftadt. im angez. Commentar dazu Th. 1. S, 199 fig.

29) Reicheabfchied v. 1654. h. 86. bei Schmauß a. a. O. S.969.

Oelde a. a. O.

30) Martin a. (1.1).

31) [sr. 69. 1). (ie jaa. et ubi qui-que. (5. 1.) e. 13. S. 2, (i. (Le

juciieije. (3. 1.) Glück a. q. O. S. 373. Martin a, a. O.

32) 'l'jt. 1). E. ei. x. (ie ferjiu. (2. 12. 3. 12. 2. 9.) o. 21. x. (je

toute, (2. 1,) ueber den Friftenlauf während der Ferien f. Schlüter und

Wallis. jurifiifche Zeitung. Iahrg. 5. 1830. Hft. 2 . S. 14.
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nen Partei diefe volle Frift. wiewohl mit Ausnahmenaii). wieder von

Zeit des Antrittes der Erbfchaft an laufen foll34). Kurzere Friften können

nur durch Gefahr auf dem Verzuge gerechtfertigt werden. wenn nicht

durch die Natur der Sache nach Particulargefehen oder Obfervanz eine

geringere Frijt eingeführt ift. wie in den mehreften fummarifchen. in

Polizei-. Handwerks- und unbedeutenden Sachen. Gemeinrecijtlieij ift

 

" es das *richterliche Ermeffen. welrhes in der Regel die Dauer der Frifien

»beftimmt. und es ift nur noch ruckficljtliclj der Ferien zu bemerken. daß

zur Zeit kirchliäjer Ferien nur diejenigen gerichtlichen Handlungen giltig

vorgenommen werden können. ivelcije durchaus keinen Verzug leiden.

ivogegen auf die lveltlicljen Ferien jede Partei giftig verzichten kann. Dieß

Letztere wird präfurnirt. wenn die Partei die gerichtlich gebotene_ Handlung

bewirkt. *ghne ihre Verbindlichkeit hierzu wegen der eingefallenen Ferien

zu vern ilexoeycio feriarumVö). Eine der: bekanntefien particular

rechtlich 1 fibeftimmungen ift die fächfifcije. Die alten Sachfen hatten

fruher auch drei Frifien. ehe die Frjfi peremtorifci) wurde. Sie rechneten.

wie dieAltteutfehen in der Regel 35). nach Niiehten» und zwar auf eine

Frift 14 Nächte. Um fie fogleich in eine peremtorifche Frift zu faffen.

mußten dreimal 14 Neicijte und 3 Terminstage zufammengerethnet wer:

den. und fo entftand die bekannte fächfifclje Frift von 45 Tagen oder

6 Wochen und 3 Tagen37). welche in der Regel (neuerlich find manche

Ausnahmen gemacht ,worden) für jede arctatorifcije Ladung in den fach

fifchen Prozeßordnungen als Frift vorgefehrieben ijiio). Dagegen ifi die

Frifi für das in einem Termine zum Protocoll zu bewirkende Verfahren (V e r

fahren vom Munde aus in die Feder) nach den älteren Prozeßord

nungen auf 7 Tage deftimmt. fo daß für den Prooocationsfaß der erfte

und zweite. für den Ercept-onsfalz. der dritte und vierte. für Replik und

Duplik der fünfte und fie. endlich für Triplik und Quadruplik der

letzte Tag. jedem zur Heiße. gerechnet werden. Da. wo nur in' vier

Salzen verfahren evil-d. befieht eine verhaltnißmäßige Vertheilung des

ueberfcijujfes daraufW); Hierbei wird der Grundfah zur Anwendung gebracht.

daß bei Terminen. die mehrere Tage begreifen49). und bei denjenigen

33) [c't. 29. l). (le re iueiicat. (42. 1.)

34) c. 6. E. gj penci. opyell. moi-o. inter'. (7, 66.)

35) Gensler-Morfiadt. im (Comme-nur a. a. Q. S. 203.

36) l.. l-ongdborci. le. 2. 43. 1. Pucjtua, rio mot-ib. (Zatmanorum

o. 11.

37) Cunölingiana a. a. O. Nr. 1. F. 2. S. 2 n. 3. Knorr. Anlei

tung zum gerichtl. Prozeffe Veh. 1. Hauptfi. 2. Ö. 8. S. 48. Ljauboici,

oyngcula, Vol. ll. (laipäjae 1829.) p. 101,

38) Oelde a. awO. s. 83. Anm. 1. S. 12. Sie pflegt fogar der

feiehfifeleen Verjährungszeit zugefeßt zu iverden. fo daß das fachfifrije Jahr und

.Tag (nnnun saxonjcux) 1 Jahr 6 Wochen und 3 Tage. die gewöhnliche "äth

fifrhe Verjahrungsfrift 31 Jahre 6 Wochen 3 .Tage halten.

39) v. Hartißfeh a. a. Q, Nr. 192. S. 181 flg.

40) Ko ri. Theorie des fäajfifchen bürgerlichen Prozeffes s. 36. S. 67.
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Friften) welche_ nach Stunden zu berechnen find 4i)) die gefetzlicljen Feier

tage nicht mitgezählt werden. Alles dieß ift jedoch durch die neueren

Pcozeßgefebe häufig geändert. Im Königreiche Sachfen befteht die aus

drückliche Vorfchrift) daß alle Prozeßfriften (nicht Termine) bis

Nachmittags 5-Uhr) als dem Ende der Gerichtszeit desjenigen Tages

laufen) an welchem fie zu Ende gehenN). 4)

In der Regel") laufen die Frifien) ohne durch Feiertage unter

brochen zu werden (lampen; eontinna1n44)), nach der natürlichen oder

gewöhnlichen juridifchm Zeitrechnung (f. den Art. Zeit)4-'*)) die gefeh

licloen Nothfriften vom Augenbli>e des Eintrittes bis zum Augenblicke

des Schluffes (a moment() m1 m0111eotuu1)4"). Wird aber die Frift

in einem infinuirten Decrete fefigefeht) fo beginnt ihr Lauf erft am näch

ften Tage nach .erfolgter Infinuationffi)) und es werden richterliche Friften

als erft durch den Schluß des ganzen-legten Tages beendigt angefehenNi).

Ja foll eine folche Frift einen gewiffen Zeitraum nach Gefeb oder Ob

fervanz beftimmt begreifen) z. B, eine fächfifche Frift) fo -wirhz-der Tag

der Infinuation „und des nach diefer Frift anberaumten Tertnines nicht

mit gerechnet49)., Wenn aber in dem fchriftlichen Decrete ausdrücklich

gefagc ift) daßzdie Frift von Zeit der Faffung des Decretes: an laufen

Fanta sata oder a (Lie cieoreti), fo läuft fie vom Mittage diefes Tages

an50). Die Frift) worauf in einem förmlichen Erkenntniffegefprochen

1|) beginnt erft rnit dem Eintritte der Rechtskraft diefes Erkenntuiffesöl)

und) wird nach) der Stunde) lmitiEi-infchluß der Sonn- und Fefttage)

har-xx", t ,e 2111111117*

:fuii . ZZNF-"ÄÖ ".7,

 

41) Archiv tnerkwürdiger Rechte-fälle der' rheinheffifwenlGerirhtr Bd. 2

(Mainz 1830)) S. 70) gegen Glück' a. a. D. S. 269i)) S. 568. e i

42) Gefeßfammlung von 1822 „Nr, 17) S. 25) S. 212) vgn-init Gefeß

fammlung von 1824) Nr. 30) S. 186., " F “

43) Die Grundfarbe über Frifienberemnung weichen nach den verfehiedenen

Particulargefesen mehr oder minder von den gemeinreclnlicljen Grundfäsen ab.

Vgl. z. B. in Bezug auf die baier'fche Gerichtsordnung) 7]) 16) Senf f e rt

und Glück) gefarnmelte recbtsioifienfmaftl. Abhandl. Bd. 1 (Ansbach 1836))

S. 246. Wegen Hannover f. Waehsmuth) Hantelmann und Ebhardt)

Annalen des Advocatenvereins zu .ßnnover..ßft. 3 (Lüneburg 1833)) Misc. 1)

S. 82. Wegen _Baden f. Hohnhorfi) Jahrbücher des Oberhofgertchtcs zu

Mannheim) neue Folge) Iahrg. 1 (Mannheim 1833)) S. 341.

44) Glück a. a. O. s, 269a) S. 554. , )

45) Martin a. a. O. S. 173. Gensler-Morfiadt hierzu S. 202.

46) o. 8. tio nppellntionibu. in "w, (2. 15.) ,

XYZ)) ,ßu-rlebi-[Üi Erdrterungen u. f. w. (Braunfchiveig 18,15)) Hft. 2)

S. .

48) l1. 1. l). si qui. cantionib. _(2, 11.) le. 101. 1). .(10 iii'. regal.

jut'. (50. 17.) c- 24. x. tio office. et_ pat. juc1. (161. (1. 29.) ,Martin

und Gensler- Morftadt a. a. Q. Danz) Grundfäse des ordentlichen

Prozeffes) 5. Ausg.) z. 111) Note *).

49) [Zee-got, avec-nannte jut-in, lid. l7. eit. 14. 1b. [l. not. 7.

50) v. Kamps) mectlenburgfche Reclnsfprüwe Bd. 2 (Rofiocr 1804))

Rtchtsfpr. 115) S. 50. _

S 159k) Genslcr-Morfiadt a. a. O. und Gensler) im Archiv a. a. O.

*' * 24' l7.
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berechnet N). Sind Rechtsmittel gegen folche Punkte des Crkenntniffes

eingewendet. welche die Verpflichtung zum Beweife betreffen. fo läuft die

Frift dazu erft von Zeit eingetretener Rechtskraft des den Beweis rechts

kräftig feftftellenden Crkenntniffesz betrifft die Appellation andere Punkte.

fo hemmt fie die Rechtskraft der den Beweis betreffenden Paffus diefes

Crkenntniffes und alfo auch den Lauf der Beweisfrift von da an nicht")

Ift von dem Beweisführer felbft das Rechtsmittel eingewendet und von

ihm darauf renunciirt. fo beginnt die Beweisfrift fofort mit dem Zeit

punkte der Renunciation i4). Im entgegengefehten Falle und wenn der.

gegen den der Beweis geführt wird. diefem Rechtsmittel renunciirt. fo

läuft die Beweisfrift von Zeit der Bekanntmachung diefer Renunciation

an den Beweisführer. alfo. war diefe fchriftlich. von Zeit deren Infinua

tion an") Da die Dauer der Frift. nach Obigem. von der Befiim

mung des Gefehes. des Richters oder der Parteien abhängt. fo ift hier

rückficlytlim- der Berechnung nur noch zu bemerken. daß eine monatliche

Frift ftets zu Z() Tagen gerechnet wird") Bei Frifierftreckungeir find

die Meinungen darüber getheilt . ob die neu verwilligte Frifi von

Zeit des Anfuchens oder von Zeit ihrer Crtheilung") oder vom Ablaufe

der vorigen Frift an W) laufek9). Die für Lehteres ausgefprochene. auch

bei dem fonfiigen kaiferlichen Kammergericljte und in deffen Nachahmung

bei mehreren anderen Gerichten angenommene 60) Meinung hat wohl ziem

lich überall in der Praxis den Vorzug erhalten. Die ungewißheit in

diefer Beziehung macht es für den Richter räthlich. jeder Frifierftrrckung

den tei-minus a ([110 derfelben beizufügen.

Die Partei nämlich. welche binnen einer gewiffen Frift legal thätig

fein foll. kann. falls ihr dieß unter einem Präjudiz aufgegeben und ihr

doä) nicht möglich ift. den Eintritt des letzteren nur dadtlrä) vermeiden.

daß fie vor Ablauf der Frifi deren ,Verlängerung zu erhalten fucht. ent

weder vom Gegentheile vertragsweife. wenn dieß nach Vorfiehendem erlaubt

ift. oder vom Richter. welcher zur Crtheilung der Dilution fogar verbun

den ift. wenn das-Hinderniß. warum die Frift nicht eingehalten werden

kann. klar vorliegtöl). Ift lehtere einmal abgelaufen. fo ift fie als nicht

52) Nach einigen anhaltifchen Gefehen-'erden Sonn- und Fefitage von der

gefehlictien . nicht von der verlängerten Brweisfrifi abgezogen, Kori. in der

nachfiehend angezogenen Stelle S. 182.

53) Kori a. a. O. z. 96. S. 184. v. Berg. jurifi. Beobachtungen

u. f, w. Bd. 1 (Hannover 1802). S. 140,

54) Knorr a. a. O. Hauptjt. 9. d. '7.

55H) Fine), (junger. for-engen. tom. lil, M1146. Kori a. a-O. Knorr

a. a. .

56) 1.. 101, l). ao (lie. reg. ine. (50, 17.) Kammergerichtsordn. Th.

2. Tic. 33. 9. 3. Schmauß a. a. O. S. 574. Strube. relhtl. Bed.

Spangenberg'fche Ausgabe. Bed. 688-. (l. 47.)

57) Knorr a. a. O. Hauptft. 3. h, 6. S. 60.

58) "ier-tibet, [act. 60mm. Ü'. ll. y. 7)". obs. 310. Kori a. a.

O. 9. 36. S. 68.

59) Schlüter und Wallis a, a. O. Iahrg. 7.1832. S, 13.

60) Knorr a. a. O.

61) 0. 1. o. e10 cijlntionjbua. (3. 11.) Glück a. a. O. 9.266. S544
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mehr*vorhanden nnzufehen. kann alfo auch nicht verlängert werden und

nur Wiedereinfeßung in den vorigen Stand kann gegen die nachtheiligen

befonderen Folgen der Verfiiumniß fchülzen 62). Doch ift man der Mei

nung. daß in Fällen notorifcher gänzlicher Unmöglichkeit der Beobachtung

der Frift. z. B. wegen Kriegscalamitäten u. f. w.. der Richter die Frifi

als nicht abgelaufen anfehen und fie auch hintennach noch prorogiren

follW). uebrigens ifi es genug. wenn die Verlängerung nur vor dem

Ablaufe der Frift gefucht wird. follte fie auch erfi fpeiterhin ertheiltwer

den 64). Der Richter foll. wenn gleich rückficlftlicl) der Frage. wie vie-le

Male eine Frift zu verlängern ift. viel von feiner Willkür abhängtW).

doch in der Regel nur Eine Frift ertheilenäö). vor deren Ertheilung eine

M0888 ooguitio aufteilen. namentlich bei der zweiten und dritten Frifi.

und der Partei-l wenigfiens ein iuramootum caluinnjae*auflegen'"7-).

Bei dem Gefuche der erfien Friftverlcingerung ift zwarfo “hat fich

die Obfervanz nach Anleitung der Gefehe da. i) wo nicht Particulargefeße

*etwas Anderes vorfchreiben. gebildet und die mehreften*Particulargefeße

fiimmen damit überein nicht jede richterliche Sachunterfnmung aus

gefrhloffen. doch werden leichtere' Entfchuldigungsurfaclyen zugelaffen und

mit dere-n Befcheinigung wird es nicht fo fireng genommenöö); bei der

zii-neuen Dilation hingegen wird nachfäGfifWen-W) und mehreren anderen

Particulargefehen die Leifiung eines Gefähtdeeides von Seiten "des Su.

chenden dahin erfordert. daßec die Frift nicht zur 'Verzdgerung. fondern

aus wahrer Nothdurft fuche und daß die vorgefchühten urfaehen wirklich

»gegründet feien. Eine dritte Dilution foll unter keiner Bedingung. außer

folchen Perfonen. 'welche der Wohleheit der “Wiedeteinfehung -in den vori

gen Stand genießen. -ertheilt werden. diefi Leßtereaber nur gegen Leifituig

des erwähnten Eides (wiedie Gefehe fagen: nicht .beque- noleouitule

iegalh-.iund unter Androhung des Veeluftes lgedachte-cRechtswohlthat.

*zu der alsdann auch kein Recurs fiattfindet79). während Subiecte diefer

 

Art die erfte Dilation ohne Befcheinigung und die zweite ohne Eid erhal- .

-ten").m- Auch _die Rceichsxgefehe haben die früher nach Anleitung des ro

man*

62) S a) in a r z. Sammlung merkwürdige: Neanrfäue Bd. 2 (Berlin 1810).

Abi). 36. S. L73'. ' “ '

63) Klee-ji (iooißionc-.Z ]). äuojq. 310.

64) ii-jartini commentnr-jna in großem-uni iuri.. Pit. 20. Z, 5. nr. 10.

65) *Glück a. a._O.' S. 268. S. 549. _ *

66) Reirhsabfchied von 1654. S. 103. bei Sirhmauß a. a. Q. S. 090.

nach Anleitung des lee. un. ]). ao fer-iii! (2.12.) und dena, 7. e), a.. un.

eionibue. (3. 11,) Knorr a. a. O. Hauptft. 3. z'. 7. Grolman a. a.

O. Note c. S. 184. -

67) Reiehsabfeh. v. 165e e. 38 u. 50. bei Srhmauß a. a. S, S. 970

u. 974. Glück a. a. Ö. Th. 12. Ö. 808. S. 360.

68) [Zar-tb, bone-seta foto-wia cup. l. S. 29. litt. x.

69) Erneuerte k. feichf. Prozeßordnung nei 'L'jc. xx. s. 3.

70) v. Hartidfcl) a. a, O. Nr. 479. S. 482.

71) In Note 69 angez. Prozeßordn. s. 4. Die Abweichungen anderer

fälbfifcher Gefeße von allen diefen Vorfehriften f. bei Kari a. a. I. O. 97

, "i

F
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mifchen und canonifchen Rechtes") zum Beweife gefiatteten vier Frifien

(alfo. außer der gefehlimen Frift. drei Dilationen) auf drei reducirt7k).

Sind jedoch ganz unabwendliche. klar vorliegende Hinderniffe vorhanden.

welche immer fortdauern. fo kann dem Richter. ausnahmsweife auch noch

weitere Erfireckungen der Frift nach feinem Ermeffen 74) zu gewähren.

nicht verwehrt werden") Ia es wird fogar die Meinung aufgeftellt.

daß. wenn das Hinderniß fortdauere. die Frifi i980 into auch fort

dauern mfiffe. da die Frifterfireckung als auf fo lange gegeben cmgefeheir

werden muffe. als die urfawe dazu eriftire. [Ka-lem cöusa iäein ei'

kec-tuß 76). Namentlich kann. bei Vereinigung der Parteien unter ein

ander über Frifiverlcingerung. der Richter in der Regel diefelbe gefiatten77).

wenn nicht eine der Prozeßpolizei zuwiderlaufende Hinziehung der Sache

offenbar beabfichtigt wird. da keine Frifiverlängerung ohne Noth ertheilt

werden foll") Jene Verziehung gefchieht häufiger von Advocaten. daher

manale Prozeßgefehe79) den Grundfah. daß in der Regel der Sachwalter

die Veranlaffung zu Dilationsgefumen fei. aufftellen. daher ihn zu Tra

gung aller durch die Dilationsgefuche verurfamten Koften für pflichtig

erklären und die Verlängerung einer» durch gemeinfchaftliches Compromiß

feftgefehten Frift nur einmal gefiatten. wenn nicht die Einwilligung der

Parteien feldft beigebraayt wird. Da die ganze. dem formellen Prozeffe

' angehörige Befmrcinkung gewifferyProzeßhandlungen auf vorgefchriebene

Friften allerdings auch die Rechtsverfolgung befclyränktß- fo nothwendig

erfiere durch prozeßpolizeiliclye Rückficineu geboten wird. fo ifi folHe im

Rechte nicht begunfiigt. Daher werden alle Fatalien in der ,Regel für

beobachtet gehaltenka). es wird Frifiverfaumniß in der Regel nicht ver

muthetkl) und deßhalb. wenn ein_ Richter auf ein Dilationsgefucl) gar

nichts refolvirt. in der Regel angenommen. daß die -Friftverlcingerung

ftillfmweigend genehmigt feiM). wenn nämlich der die Friftoerlängerung

Suchende alle die Erforderniffe. ohne welche der Richter eine Friftverlcin

72) For. 90. cap. 4. inne-t. cap. 15. 36 u. 55. A. eis terrible. et lit

ccqtnt. (2. 20,)

73)-Reichsabfehied von 1654. h. 50. bei Schmauß a. a. O. S. 974.

74) Von der l?flieht des Richters bei Verfiattung der Friften u. f. w. in

Klein. Rechtsfpr che der hallifchen Iuriftenfaeultät Bd. 1. S. 163,

75) Grace a. a. O. s. 268. S. 552,
76) Worin. l. o. k'. h7lll. cler, L13. i “

_77) Kori a, a. O. S. 67.

78) lx. 7. ]). (Io fei-iin etc. (2. 12.) 1*.. 36. d. (is juejiciix et' ubi

etc, (5. _1.) c. 1 u. 4. (J, (i0 ciilatjonibus. (5. 11.) o. 2. E. (16 tempo-ri

ixo5o4tx. (7.63.) Reichsabfch. v. 1654 a. a. O. Glück a. a. O. ß. 267.

79) Z. B. das herzogl. altenburgfche Mandat. Erläuterungen und Zulage

Zu der Prozeß- und Advocacenordnung enthaltend. Gefehfamml. v. 1823. 9. 12.

8. 51. S.19 u. 28. , ,

80) Glück a. a. O. s. 266. S. 547.

S 1?? Doch vgl. Gefierding. Ausbeute von Nachforfmungen Th.4. Nr.2.

82) Marius l. o. p. 7). (Kenia. 213. 110'413. Gcnsler-Morfiadt

a. a. O. Th. 2. I. 297 u. 298. S. 221. Grnsler. im angez. Archiv ß. 9.

d
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gerung nicht geftatten kannkk)) beigebracht und das Gefuch zeitig genug

vor Ablauf der Frift eingereicht hat. Jede geftactete Friftveilängerung)

wenn fie nicht aus tmrichtigen Gründen gefucht und erlangt und diefe

Unrichtigkeit entdeckt worden ift) in welchem Falle “die Friftverlängerung

für nicht zugeftanden angefehen wird84)) fchüßt gegen die Folgen des

Ungehorfams) wird beiden Theilen gemeinfchaftlich und) Einem ertheilt)

nicht fie iu car-gn jncliejcina auch dem Anderen eM). Sie verändert auä)

im Charakter der Frifl felbft nichts) fondern diefe bleibt) je nachdem fie

es vorher war) Nothfrift oder nichtok). Sie bringt aber in demjenigen)

was fchon in der erfien Frifi zu thun war) infofern keine Veränderung

hervor) als in der erlangten Dilution gerade daffelbe gefchehen muß und

gefchehen kann) was in der zuerft befiimmten Frift gefchehen follte und konnte.

Denn da die Abficht des Frififuchenden auf etwas Anderes) als auf Ver

längerung der Frift eben fo wenig geht) als wenig der Richter die Frift

in der Vorausfehung einer erfolgten Renunciation (die ausdrücklich nicht

gefchehen ift und) nach Vorfchrift der Gefehe) nicht vermuthet wird)

ertheilt; fo hat der Frififucheitde durch das Friftgefnch nicht darauf renun

ciirt) alles das vorzubringen) was er in der erfien Frift hätte vorbringen

können) alfo fogar Einreden gegen den Richter felbft) z, B. exoelnjo

iuäjojn Inspire-ti, joaoioyetentin ew. Eine Ausnahme hiervon ma>)t

das vor eingetretener Reänskrafc angebrachte Gefuch um Erftreckung der

in einem Erkcnntniffe zuerkannten Frift) durch welchesi") das Erkennt

 

niß felbft ftillfchweigend anerkannt wird. Denn mit der Anfechtung des '

Erkenntniffes würde das Gefucl) um.Eeftreckung der Frift zu Befolgung

des Erkenntniffes unvereinbar fein und in diefem Falle kann nach den

Gefeßen W) nicht einmal der Vorbehalt der Anfechtung des Urthels etwas

nüßen 89). Im allgemeinen ift nur noch zu bemerken) daß) wenn weder

im Frifiverlcingerungsgefume) noch im Decrete darauf die Zeitdauer der

Verlängerung ausdrücklich angegeben ift) _dann angenommen wird 90))

S. 197) gegen Kori a. a. O. f). 36) S. 63) und gegen die dort angeführten

Particulargefede und Schriftfteller) namentlich die erneuerte k. fachf. Prozeßordn.

a. a. O. an 'kin xx) h. 5) ivelche verordnet) daß in diefem Falle die Dila

tion weder pro dance-aaa, noch pro (lo-regnen geachtet werden foll.

983) Glück a. a. O. s. 267) S. 547 flg. Gönner a. a. Q. Nr. 32)

Ö.

84) 11kg. l.. 5. 8. 3, 1). .Ia Earboniano Quiet. (36. 10.) Zerg-rr,

l, o. [ib. 4. "tif, 17. th. 1. not. 8.

85) 11kg. o. 6.1). (ia temp. in jntegr. rent. (2. 53.) [Jar-ger ]. o.

not. 89. '

86) Ob die von dem Richter gefchehene Erfireckung oder Verlängerung _einer

Nothfrift (fo weit deren Prorogation zulaffig in) frlbige in eine bloße Prcijudi

cialfrift verwandeln könne? Rof e nthal) Verfuch einer richtigen Beantwor.

tung mehrerer Rechtsfragen (Göttingen 1805)) Abth. 2) Abb. 2.

87) 0. 5. o. ao ra juclicutn. (7. 52.) Danz) Grundfage des ordent

lichen Prozeffc-s) Gdnnefifelje Ausgabe) ß. 417 u. 422.

88) E. 54. j. t'. x, (lo uppellatjonjbua. (2. 28.)

89) ueber die Wirkungen der Friftverlangerungen im allgemeinen vgl. Gdn :

ner a. a. O. Nr. 32. »

90) Vgl. .Kori a. a. O. h. 97) S, 186.
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daß eine Frifidauer von gleicher Länge'. wie die vorige war. verwilligt

fei91).

Die Abfchlagung eines FrifiverlängerungsgefuGes feht die Sache in

den Stand. als ob keine Verlängerung gefurht worden wäre. und wird

alfo das zu ?Lierrichtende innerhalb der oorgefchriebenen Frift nicht bewirkt.

fo ift fich an der Frifi verfäumt.“ vorausgefelzt, daß der Richter alle bei

der Sache oorgefchrievenen Formlichkeiten beobachtet hat 92). Auch gegen

Minderjährige ivirkt die Frifioerfäumniß in diefer Maße. doch fieht ihnen

die Rechtswohlthat der Wiedereinleßung in den vorigen Stand zuW).

War die Frift ein nbfolutes Fatale. fo zieht die Verfäuinniß den Eintritt

des Präjudizes nach fich, welches vom Gefeße angedroht ift. ohne daß

es einer Ungehorfarnsbefchuldigting bedarf94). Gleiche Folgen wie die

Abichlagung einer Frtftverlängerung hat die Entfagling der prozeffualifGen

Frifien. welche jedoch nie ausdehnend zu erklären ift W). Bei anderen.:

7 als den 'abfoluten Fatalien. entfteht die Frage, inwiefern die Nachholung

der anbefohlenen Handlung vor erfolgter Ungehorfamsbefchuldigung und,

nach derfelben. vor Publication des richterlichen Ertenntnifies noch zu

lriffig [ei. oder nicht 90)? Diefe Frage aber, fo wie die unterjuGung über

das Maß der richterlichen Strenge bei Beobachtung der, den» Parteien

vorgefchriebenen Fcifien") _und über das Grundprincip der ganzen Lehre

vom Ungehorfam. ingleichen über die verfchiedenen derfelhen zum Grunde

liegenden Theorien 93). gehören in die Piaterie vom Ungehorfam (f. den

Art.). Im allgemeinen wird fich auf obige Dedurtien der Nothwendigkeit

gewiffec Nachtheile für den . welcher Jrifien verfaumt (f. S. 365). bezo

gen. während die einzelnen Prozeßfrifien mit den für ihre Verfäumung

eintretenden Prajudizen bei den einzelnen Theilen des *prozeffes eben fowohl

abgehandelt werden.. als die nicht in das Prozeßrecht gehörigen Verjäh

rungs- und anderen Frifien. s..

So viel in Bezug auf die Frifien im Civilprozeffe. Anders im

Criminalprozeffe. Da dem ganzen Geifte des in ?Teiitfchleindx mit Aus

fchlnß der Rheinprovinzen. eingeführten Unterfuchungsprozefies das höchfie

Streben nach materiellem Rechte eigen ift. das ganze Frifienwefen aber,

namentlich fo weit es fich um die Hauptart der Friften. um Nothfrifien.

handelt. wie fchon wiederholt dargethan worden ift. rein dem formellen

91) Ueber die gefarnmte Lehre von der Friftoerlangerung vgl. Martin a.

a. O. S. 297. und Gensler-Morftadt a. a, O. 9. 116. S..201._ '

92) v. Hartißfcb a. a. O. Nr. 191. S. 181.

93) Glück a. a. O. Th. 6. Ö. 460, S. 5. Oiote 24.

94) Glück a. a. O. Th. 3, Ö. 265. S. 546. Vgl. indeß v. Kampß

o. a. O. Bd, 1 (Roflo> 1800). Recbtsfpr. 80. S. 171.

95) Nettelbladt. Recbtsfpruche des Oberappellationsgerichtes zu Par

chim Bd. 1 (Berlin 1821). Abh. 15. '

963 Brandis a. a. Q. S. 2 flg. und S. 12 flg.

S c:>17 Klein. Annalen der Gefeßgebung und Rerhcsgelehrfarnkeit Th. 23.

98) Eine intereifante Zufammmfieliung des Ncueren dariiber f. bei Bran

dis a. a. O. S. 71 flg. Vgl. Genslefi-Morfladt a. a. Q. Ö. 117 u.

118. S. 204 flg. *

R
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Rechte angehörte fo iii Solches in der Regel vom teutfchen Criminal

prozefie ganz ausgefchloffen. Eigentliche Familien und richterliche Präclufiv

frifien gibt es daher im Cciminalprozefie irn größten Theile Teutfchlands

nichtM). Anders ifi es dar wo der peinliche Linklageprozeß in llebung

ifif welcher, feiner ganzen Einrichtung nach- in der Regel nur formelle-s

Recht geben kann. Daher fchljeßt [elbfi die peinliche Gerichtsordnung das

Frifienwefen nicht aus. weil bekanntlich zur Zeit ihrer Errichtung der

peinliche Anklageprozeß die Regel bildete. So ifi der 21. Artikel derfel

ben in den Worten zu erklären: 'daß er, der ankläger- wo er die pein

liche rechtfertigung nit außfüren, oder dene rechten verfolgen wurd, vnd

die geklagten mißthat. oder aber redlich vnd gnugfam anzeygung vnd

vermietung derfelben inn zimlicher Zeit- die jm der richter felgen wurde,

nit dermafien bewies- daß der richter ond gericht oder der mehrertheyl

auß jnen fiir gnugfam erkannten, oder funft imm rechten fellig würde,

alßdann den kojien- fo darauff gangen ifi- auch dem beklagten- omb fein

zugefügte fchmache nnd fchaden eidtreig thun wölle- alles nach burger-licher '

rechtlicher erkantnuß, So wenig daher der Criminalbeweis durch Preifumtionen

erfe ht werden kannx fo wenig kann er von Friften abhängig gemacht werden

dal wenn auch die bei Verlufi des Beweifes angefehce Fcifi erfolglos ver

firiche, dadurch keine Gewißheit erlangt werden wurde. daß die fragliche

Thatfache uberhaupt nicht zu erweifen fiehe190). Ebenfo ifi die Crimi

nalvertheidigung an keine Nothfrift gebunden. Denn obgleich eine Frift

dafür anberaumt wird- fo treffen doch die für deren Nichtbeobachtung

gefelxten Oiachtheile- Gjeldfircifex Befiellung eines anderen Defenfors u. f. w.

lediglich den Oefenforx nicht den Angefchuldigten felbfilol). Das Prä

judiz des Verlufies der Defenfion ifi ein ungiltigee?7 nicht aber dasF daß

beim Außenbleiben der Defenfion dennoch in der Sache werde erkannt

werdennvorausgefeht, daß diefes dem Angefwuldigten felbfi gefiellt und

diefer felbfi urfache des Verzuges ift. Denn er kann fich dann der Ver

theidigung noch zu jeder Zeit bedienen 7 die EUdeUtfÖeidllrlg kann aber

'durch willkurlichen Verzug nicht verewigt werden. Endlich i| auch ge

meinrechtlirl) der Gebrauch der Rechtsmittel an keine Fri|„ namentlich

nicht an die zehnteigige Nothfrifi gebundenf fo weit die Rede von einer

Präclufion des Angefchuldigten iftf obgleich in anderer Beziehung 'die

Beobachtung derfelben bei der Appellation geboten ifiLM).

99) Martin- Lehrbuch des teutfehen gemeinen Criminalprozefles 5, 64

(138).

"100) H enke- Handbuch des Criminalrechces und der Eriminalpolitik Thx(

(Berlin und Stettin 1838)- S. 402 u. 403. Müllerl Lehrbuch des teutfchen

gemeinen Erimjnalprozeffes (Vi-aunfchweig 1837)- s. 93F S, 185 flg. und s. 191,

Note 17 S. 467-.

101) Müller a. a. O. S, 166l S. 408. *

102) Tittu-icenn7 Handbuch des Criminalreclptes Ö. 9067_ wo in Nec-e n.

mehrere parLiciilarreGtliciZe 'Abweichungen angegeben find. Helft-er, Lehrbnä)

des gemeinen teutfchen CriminalreGres s. 679. Muller n. a. O. g. 207l

Note 12, s. L14. Note 6 und s. 218.
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Von ganz befondererArt ift das Friftenwefen im Bergrechteloä).

Die Befolgung der Vorfchrift des leßteren. daß jede Zeche oder Grube bauhaft

erhalten. d. i. mit wenigftens einigen Arbeitern ununterbrochen bearbeitet

(belegt) werden muß. wird oft durch phyfifche oder moralifche Hinder

niffeli") unmöglich. Will daher der Gehinderte nicht als nachleiffig er. -

fcheinen. weil den nachläffigen Gewerken die Strafe des Verlufies des

Bergwerkseigenthums trifft. fo muß er um Nachficht zur Belegung des

Gebäudes -- - Frifl im bergmeinnifchen Sinne - bitten. Ohne Vor

handenfein der gefeblicl) anerkannten Hinderniffewk). darf das Bergamt .

die Frift nicht verftatten, Ift fie aber verftattet. welches jedesmal nur

auf höchfiens drei Monate gefchehen darf. fo werden die gegebenen Frifien

in das Friftbuch eingetragen. Die Zeche heißt. fo lange die Friften

dauern. eine Friftzeche und es muß der Schichtmeifter der Grube alle

Quartale einen Zettel einlegen und eine gewiffe geringe Abgabe-Fritt

_aeld oder Friftengeld - bezahlen. Es foll die Frift eigentlich nicht

öfter als zwei bis drei Male ertheilt werden und die Bergbeamten follen.

wenn eine Gewerkfclyaft ohne wirkliche Hinderniffe. aus Gefährde. den

Bau liegen laßt. keine Friftverfchreibung annehmen. vielmehr. wenn

die Frift zwei bis drei Mal ertheilt ift und fich ein Anderer findet. wel

cher. der angegebenen Hinderniffe ungeachtet. die in F rift en ft ehen de f

Zeche aufnehmen und belegen will. dem Lehentriiger aufkündigen und

die Grube. nach fruchtlofer Bedrohung der Gewerkfchaft. in's Freie erklä

renwö), abi-ene ever-den auch im Bergrechte der Ausdruck Frifi für

andere Nachfichtsertheilungen und der Ausdruck Frift g elder für Qua

tembergelder gebraucht l07). Vuddeuz_

Frohnen und Dienfie. Frohnden. Frohndienftel»

Vaucrdienfte. Seharrwcrke. Schanrwerke. Nobwold. No

_ 103) Es wird dieß hier ohne Vefcbrankung auf den Proreß abgehandelt.

weil das Rechtslexikon keine andere eben fo fchictliÖe Stelle dafiir haben würde,

Vgl. den Art. Bergrecht Vb. 1. S. 959. z

104) Sie zählt. fo weit fie gefetzlicl) anerkannt find. auf: Hate. Corn

rnentar über das Vergrecht (Sulzbach 1823). d. 348.. S. 253.

105) S. vorftehende Note.

106) Ebendaf. 5. 347. 349. 350.

107) Evendaf. 6. 84.

1) ueber die Bedeutung des alten Wortes Frohn oder Fron. wovon

obiges Wort unfireitig abzuleiten ift. eriftiren die verfchiedenfien Nachrichten und

Meinungen. Am umfiändlimfien find fie abgehandelt in Behr. über das alt

teutfrhe Wort Frou und diejenigen Ausdrucke. in welchen man es findet. -Gera

1795. Es foll heilig. öffentlich . dienfibar und Herr bedeutet haben. Die bei

den levten Bedeutunelln. vorzüglich die verlegte ([1073 er, man. nei 7c. 70i.

lil. 5.12:. 416, caro .), laffen fich am brfien mit dem jetzigen Gebt-anche des

Wortes in obiger Beziehung und in den noch jeßt gebräuchlichen anderen Aus

drucken: iäjerichcsfrohn. Frohnbote u. f. w. vereinigen. Adrlung. Wörter

buch der hochteutfchen Mundart unter den Worten: Frohn. Frohnamt. Frohn

bote n. f. w. Hagemann. Handbuch des Landwirthfchaftsrecbtes f1. 232.

Note 1. Dane.. Handbuch des heutigen trutfchen Privacrechtes Bd, 5. 9. 491.

Note a, S. 187.
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both. Rot-vfb. Nobbot. Herrendienfie. Hofdienfie. Ding

notel (opera, open-ne, Zerejtia gereiija, oper-ue r-uatjcotoruM). in der

allgemeinfien Bedeutung alle diejenigen Dienftleifiungen. welche der

Staatsbürger unentgeltlich oder nur gegen eine. in der Regel unverhält

nißmäßig geringe Vergütung einer diefelben. vermöge öffentlichen oder

Privatrechtes. fordernden Perfon fchuldig ifi k). Denn da im weitefien

Sinne der Ausdruck Frohnen und Dienfte auch die dem Landesherrn. als

folchem. und den Gemeinden zu leifienden Dienfie unter fich begreift. fo

langere die Forderungen der Privatperfonen auf Dienfie aus Privatreehcs

gründen ni>)t zur Eharakterifirung des Begriffes aus. Es werden auch

von den durch den gewöhnlichen Dienfivertrag. Dienfiverdingungsvertrag.

Gefindedienfivertrag (f. den Art.) übernommenen Dienfien die hier vor

liegenden (die minder rharakteriftifme unentgeltlichkeit oder geringe Ver- .

gütung dafür eingerechnet) vorzüglich dadurch unterfchieden. daß fie nicht

in jener Maße freiwillig übernommen. fondern entweder unmittelbar aus

dem Gefehe oder aus einer fiaatsbürgerlichen oder gemeindebürgerlimen

oder Grundherrlichkeits- oder Leivherrliclfkeitsverpflichtung gefordert werden.

,Denn wenn fie auch mit den aus dem Verdingungsvertrage herrührenden

Dienfien darin. daß fie gewöhnlich nur oyerue ofljcierles (f. w. u.) find.

üdereinfiimmen. und wenn fie auch zum Theile urfprünglich aus einem

Dienfivertrage dadurch entfianden fein mögen ., daß fie ftatt Kaufgeldes

oder fiatt eines höheren Kaufgeldes für Ueberlaffung des Eigenthums an

einem Grundfiücke verfproGen wurden; fo wird diefe Art von Frohnen.

die auf folche Weife entftnnd. doch nunmehr nicht aus jenem Dienftver

F

2) Die ältere Literatur über diefen Gegenfiand findet fich in der-Litern'

fchcn Bibliothek fammt Nachfragen u. d. W. oper-as. Vefondcrs zu bemerken

find. außer den nachfiehend bei einzelnen Materien angeführten Schriften: 6e.

11x1. Str-nee, .10 oyerj: ei; serurtiiu rostjcorum, Irena-e 1656. Wann', (lo

uerejtutjbus pereonnlrbua et, oper-is serum-um, lngoloc. 1658, [fromme-nn,

6o aubrijtorunnmoximo kuucjcoe-um idF-atio. 'kr-ding. 1671. )o. kenne.

Balthasar, 6c-, oper-ie subeiitorum, Zolizb, (1656.) 1675. Io. 701km.

Beckmann, cIe jut-o oper-akute'. Jet'. 1675. Lngelbkocbc, ("le oper-js

knsricorum. l-[aimet. 1675. Franc. 'kilscm Ruinen, (io oper-ie .ubrii

torum er mnxjmo kuZtjcor-nm. 6in3!, 1691. e10 [Jar-ger, (Io jako orclj*

nnm imperji terkjtorjnlj circa opera. aubcijtorom. Jenae- 1724. Reinac

oiux, meciitationnm legaiium in rem kreative-m et fabrjlam ape-d. 1744.

Haufchild. Veifmriften von Bauern und Frohnen. Dresden 1744 (1771),

Laube'. Abh. von den Frohndienfien der Teutfcben (Frankf. 1760). herausg.

von Kuhn. Weißenf. u. Leipz. 1785 (1795). Grupen. von Dieniten und

Beben. in den obuetr-ut.. p. 1005, v. Beneckendorf. oeoouomja forenei.

Hauptfi. 5. Abfchn, 8. Deneke. Dorf- und Landrecht Th. 2. S. 120 flg.

Zee-udo n, (lo ine-e ujlijcokurn e. 7. Fiedler. prakt. Abb. über der Leib

'igenen Robotfiand. 1781. K ldntrupp . Abh. der Remtslehre vom Zwangsd,

Osnab. (Leipz.) Wertherlin. Darfiellung der Grundfüße. nach welchen Froh

nen und insbefondereLandesfrohnen auszutheilen und auszugleichen find. Frankf.

1798, [(1116, quaeac. for. 'l'. ll. Wigand. die Dienfie. ihre Entfiehungi

Natur. Arten und Schirkfale. Hamm 1828, .

3) So definirt. und wie*es fcheinr mit Recht. in der Hauptfache Rotteck

im Rotterk-Welikefifchen Staatslerikon Bd. 6. S. 176 u. d. W. Froh

nen. Vgl. auch Mittermaier. nachfiehend Note 13 allegirt. Z. 191.
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trage. fondern als eine. dem Grund und Boden aufliegende Reallaft

gefordert, ueberhaupt gehört es wohl zu den fchwierigften "Aufgaben die

fer Lehre. alle Frohnen und Dienfte unter Einen Begriff zu bringen. da

fie in Beziehung auf urfprung. Oiechtstitel. Rechtseigenfwaft und Ge

genfiand fo fehr verfchieden find. Das fibereinftimmende charakteriftifaje

Zeichen aber haben fie. daß fie yraeetatjouee fuctj find. die eine folche

dauernde Verpflichtung vorausfehen. welche nicht durch Leifiung einer oder

mehrerer Handlungen erledigt wird 4).

Den urfprung der Dienfie und Frohnen") anlangend. fo finden wir

fchon in der frcinkifGen Monarmie unter Ehlodwig und feinen Nachfol

gem. daß in den römifchen Provinzen dem Könige Kriegs- und zum

Weg- und Brückenbau nothige. den königlichen Beamten aber die zu

ihren Reifen in Gefcbäften erforderlichen Fuhren unter den Namen un

garjae und parat-ZUM, mindcfiens die zu königlichen Zwecken erforder

liche Vorfpanne (rei-eiii und puranoreclj) geleifiet werden mußten. Spä

terhin bis in das 9. Jahrhundert wurden diefe Naturaldienfte fchon eine

gemeine Luft. von der jedoch die zum Kriegsdienfte Verpflichteten frei

waren und die nur von den zu letzteren nicht verbundenen Freien geleifiet

wurde. Alle Freien mußten nämlich dem Aufgebote des Königs zum

Kriegsdienfte. bei Vermeidung des .Königsbannes (eexaginta 8o

licij), wenn es die Vertheidigung der eigenen Provinzen galt. folgen.

zu Kriegszügen in entferntere Gegenden nur diejenigen. welche reich

genug waren. fich felbft dabei zu unterhalten. während mindefiens

fpäterhin die ärmeren Freien erwähnte ungut-ine und eerecli, auch ., zur

Vertheidigung der königlichen Burgen. Wacht- und andere Dienfte lei

ften mußten. Als fich das Ritterwefen mehr ausbildete. mußte de. Adel

mit feinen Dienftleuten und denjenigen Freien. welche von ihrem Eigen

thume den Kriegsdienfi perfönlick) zu leiften verbunden waren. den gefamm

ten .Reichsdienfi von dem ganzen. dem eben in Frage befindlichen Adel

zuftehenden Sprengel. gegen eine Entfchädigung von dem kriegsdienfi

pflichtigen Theile des Volkes. übernehmen. Denn in jenes. hauptfähliei)

im Ritterwefen gegründete Kriegsfhfiem paßte die gemeine Heerfolge nicht

mehr. daher die Reichsdienfiordnung den gemeinen Landfafien nur eine

Beifieuer auflegt. wogegen den Ständen blos für außerordentliche Fälle

das Recht blieb. die frühere gemeine Heerfolge aller Freien zu fordern.

 

S ÖYHänf el. in dem nachfiehend Note 25 angeführten Werde und .Theile

5) Außer in den nachfiehend zu einzelnen Stellen angezogenen und in den

Haufchildqchen vorfiehend in Note 2 erwähnten Schriften findet man diefen

Gegenfiand befonders behandelt in: Abhandlung von den Naturalfrohndienfien.

Frankfurt a. M. 1775. Karl Sal. Zachariä. Griff der teutfchen Terri

torialverfaff. (Leipzig 1800). S. 238 fig, Hiillmann. hifiorifche unterfa

cbungen über die Naturaldienfie der Gutsunterthanen nach fränkifclf-teutfcjier

Verfafiung. Berlin 1803. Hullmann. teutfche Finanzgefcijicbte des Mittel

alters (Verlin 1805). unter der Rubrik: Landfrohnen. Sommer. Inftituc

der Reallaften 5. 25. Ebel.- über den urfprutlg der Frohnen und die Auf

hebung derfelben. befonders im Großherzogthume Hefien. Gießen 1823 (1824).

Wigand. die Dienjte. ihre Entfiehung. Natur. Arten und Schiccfale. 1828.
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Im Z2. Jahrhunderte zählte der teutfche König Friedrich l. die anga

riarnxn, pnrangötjnrum et lrimwtrarum prnestatione: zu den Regalien 6).

Mit der Ausbildung der Landeshoheit fur die Reichsfieinde erhielten diefe

das Recht. nicht nur von ihren Lehens- und Dienftmannen den Reichs

dienft (Raife. reisa, Landfolge) und den Dienfi zu Fehden. fon

dern auch von ihren Landfaffen bei wahrer Landesnoth und zum Reichs

kriege die gemeinen Landeskriegsfrohiten zu fordern. worunter die Stellung

_guter befcijlagener Heer-wagen mit Pferden begriffen war7). Seit dem

16. Jahrhunderte wurde den Oieicijsjiänden. ungeachtet ihres fehr be

fmränkten Kriegsrecljtes. das Recht. die gemeine Reis und Folge von

allen ihren Unterthanen zu fordern. gar nicht mehr beftritten. Wur

den nun bald irberall Bede. L and folge und. Gerichtsabgaben. vermöge der

Landeshoheit. aufgelegt. fo wird es erklärlich. wie nach allem diefen mehr

feitig") die Meinung aufgeftellt werden konnte. die Frohnen im allge

meinen feien ein Surrogat der Krieqsdienfie. Wahr i| es indeß nach

_Obigem. daß die erften Frohnen und Dienfte auf dem Boden des öffent

lichen Rechtes entfianden, So felbfi die Gerichtsfolae. die offenbar ihren

Grund in der öffentlichen Verpflichtung. dem Gerüfte zu folgen. hat9)

und fo zum Theil vom Landesherrn. durch Belehnung der Privatlehngttts

befilzer mit den Gerichten. auf diefe activ übergegangen ift. Wenn aber

auch die Dienfipflicljt der Bauern wohl in mancher Beziehung. nach Vor

ftehendem. einen ähnlichen Urfprung haben durfte. wie die Lehnspflicht der

Lehnsleuteuhz fo kann doch dieß keineswegs von allen Dienften behauptet

werden. zumal auch darauf- die verfchiedenen Schickfale des Kriegs- und

Steuerwefens unftreitig von wefentlichem Einfluffe gewefen find. Ebel-ifo

wenig können Dienfte und Frohnen unbedingt aus dem Leibeigenfchafts

verhältniffe abgeleitet und kann gegen die Gefchicljte behauptet werden. daß

fonft alle teutfche Bauern leibeigen gewefen ivärenLl). da fogar die eben

erwähnten Dienfte nur von freien Männern geleiftet werden konntene

noch weniger. daß fich alle Frohnen auf den Dienftcontract gründeten")

Vielmehr find es fehr oerfchiedenartige Verhältniffe. aus denen Frohnen

und Dienfte hervorgegangen find 13). Allerdings waren die erfien Dienfte.

nach Vorfiehendem. unfireitig dem Reiche. Beamten und Territorialherren

zu leiftenz*allein diefe Entftehungsirrt erwirkte direct nur die auch jetzt in

 
-

. .

6) l1'. k'. 56.

7) Ueber alles dieß vgl. Eichhorn. teutfche Staats- und Rechtsgefclyicljte

z. 88. 166. 171. 223. 294. Note h. 304 und Note (lei, Ö. 362. Ant-n..

K. 437. Note e, Ö. 448. Note er, s. 551. *

8) Oieuerlici) in der oben Note 5 angezogenen Ebelifchen Schrift.

9) Eichhorn. Einleitung in das teutjehe Privatrecht Ö. 248.

10) Hagemann. Handbuch des Landwirthfcijaftsrecirtes Ö. 229. Note 1.

11) Wie dieß Efior in "einer Vorrede zu Creolen-in, rie unterm-m (le

vital-nm mutaiione, Ciao. 1734, befonders abgedruckt Jena 1'742. that.

12) Wie Runde. Grundfähe des gemeinen teutfchen Privatrerhtes S. 491.

und Danz dazu a. a. O. Bd. 5. S. 203. thun.

S 18198) Mittermaier. _Grnndfäee-des gemeinen teutfchen Privatcechtes

r
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ähnlicher Maße zu leiftenden Landfrohnen (f. w. u.). Wohl aber ent

ftanden manche Privatfrohnen dadurch) daß diejenigen Frohnen) weläye)

nach Obigem) den Beamten) als folchen) zu leiften waren) von diefen

mißbräuwlicl) ohne Rü>ficht auf das öffentliche Amt gefordert und in

Oiückfimt auf den Haupthof geleifiet) daß die Vogteien erblich wurden und

daß alfo) wenn Dienfie mehreren Vögten) als folchen) aus einer Familie

hinter einander geleiftet worden waren) der Grund der Leiftung mit der

Zeit vergeffen und die Dienfte fo angefehen wurden) als feien fie der

Familie) .nicht dem Staate zu leiften. Häufig kamen aber auch) wie

fchon gedacht) die höhere Gerichtsbarkeit und mit ihr die anfcheinend in

Bezug auf fie zu leiftenden Dienfte durch Verleihung und fonft in die

Hände von Privatperfonen. Wurde früher gefehlith der landesherrliclje und

gutsherrliche Adel immer gefchieden) fo fuchte doch diefer jene Scheide

wand möglichfl vergeffen zu machen und oortheilte z. B. von den Bei:

fieuern und Entfchädigungen) die) nach Obigem) dem landesherrlichen

Adel wegen der Kriegsdienfie geleiftet werden mußten. Die anfänglich_

bittweife (auf Bede) geleifieten Dienfie wurden Zwangsdienfte. Nun

traten auch allerdings Dienftcontrarte dadurch ein) daß bei dem Mangel

an baarem Gelbe und bei dem Mangel einer für Geld arbeitenden Elaffe

Verpachtung und eigene Eultur der großen Ländereimaffen) welche ein

zelne Gutsbefiher inne hatten (cui-tig; merken, eiiie.), nicht möglich waren

und daß daher) zumal wenn der Gutsbefitzer nicht genug Leibeigene hatte)

an einzelne Freie kleinere Grundfiücke (mansi, bubae), unter Bedingung

gewiffer Dienfte) überlaffett wurden") Nach allem diefen feßen zwar

Frohnen und Dienfte häufig einen fchuh- und gutsherrlimen Verband

voraus) aber keineswegs ift dieß) und daß fie namentlich bei Länderei

verleihungen refervirt worden) immer der Fall. Es läßt fich daher von

ihnen auch nicht auf eine weitere dingliclje und vogteiliche Abhängigkeit

fchließen und ebenfo wenig darauf) daß die Güter) auf denen fie ruhen)

immer Bauergüter tvären) wenn gleich dieß der häufigere Fall ift").

Endlich ift es aber auch gegründet) dafi viele Frohnverhältniffe) nament

lich die auf der Perfon ruhenden)1 aus der ehemaligen Leibeigenfchaft fich

herfwreibenlö). Haben nun der lange beftandene Verfall des Staats

lebens in Teutfmland) Anmaßungen der Gutsherren) befonders Ausdeh

nung des Leibeigenfciniftsverhtiltniffes) Ausdehnung des Abgabenfyfiems

auch darauf) Ausrottung der Wälder und dadurch Vermehrung der) land

wirthfcljtiftlicher Eultur bedürftigen Grundftücke) davon wieder abhängige

Vergrößerung der gutsherrlimen Wohn- und Vsirthfmaftsgebäude) Über

haupt die Erweiterung der Forft- und Feldcultur) endlich die abfiäitlicb

und aus Irrthum bewirkte Vermifchung der Grundfäße über Staats-)

. Gemeinde- und Privatdienfie) die letzteren enorm vermehrt 17)) fo dürfte

14) Runde a. a. O. Ö. 491. Hagemann a. a. O."

15) Maurenbrccher) Lehrbuch des teutfchen Privatrechtes Bd. 1) 2.

Aufl.) Ö. 326) 340.“

16) Rotteck a. a. O. S.178.

17) Mittermeier und Hagemann a. a. O.
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fich fchwerlich allgemein behaupten laffen 18). daß die Privatfrohnen ..ge

fchicinlicl) immer auf einer Privatabhängigkeit des Dienfipflittjtigen

beruhten. die anfänglich meift in Unfreiheit befianden habe. fpäter aber

meift in eine Abhängigkeit mit Freiheit. namentlich in die Guts- oder

Schußherrfcljaft übergegangen fei. wornach dann die Dienfie regelmäßig

auch in Ackerwirthfchaftsdienfie fich verwandelt hätten." Es dürfte dieß

wenigfiens zu einer einfeitigen Beurtheilung der Frohnen führen. tväh

rend aus der Einwirkung aller vorfiehend erwähnten Verhältniffe zufam

mingenommen fich bei den mehreften Dienften eigenthümliche Herkommen

gebildet. die fich in Grundbüchern u. f, w. erhalten haben und nach

welchen und nach atisdrirckliwen Gefehen die Frohnverhältniffe in der

Regel zu beurtheilen find 19). Darum ift es auch unmöglich. das ge

fammte Frohnwefen. von einem gemeinfchaftlichen Grundfahe ausgehend.

fofiematifri) zu behandeln. und es bleibt ni>)ts übrig. als jedes Einzelne.

fo wie es vorgefunden wird.*zu betrachten und das Gleichartige möglichft

zufammenzuftellen. Aus der Einwirkung der fo verfchiedenen Cntftehungs

gründe erklärt fich auch der umftand von felbft. warum Dienftherr und

Grundherr häufig verfchieden find 20). e -thfxge

au; In der Hauptfache follten allerdings Dienfte und Frohnen

genau gefchieden fein. je nachdem fie zu Bewirthfclmftungszwecken .gethan

werden - landwirthfchaftliche. bäuerliche Dienfte. FKK-i)

nen nur' Zxoxefu, oder nicht _ Dienfie aroer' Zäoxrju 21),_ Jndeß

werden beide Ausdrücke verrnifcht gebraucht und manjttnterfcheidetlieber

und mit mehr Einfluß auf die Sache felbft. auch .übereinfiimmendenmit

der-verfchiedenen Entftehungsart der Frohnen.

l. nach Verfchiedenheit des Subjectes. dem die Dienfte zu leifien

find: Landes-. Gemeinde: und Herrenfrohne oder DienfieN).

In neuefter Zeit hat man befonders die Landesfrohne und Gemeinde

dienfke. weil fie. ihrem Cntftehnngsgrunde nach. ganz von den Herren

dienfien verfchieden find. gar nicht unter der Frohnkategorie behandeln

laffen wollenN). Weil indeß häufig aus Landesfrohnen z. B. Herren

frohnen entftanden find und daher alle drei charakterifiifclje Cigenfchaften

gemeinfchaftlicl) haben. namentlich in den zu leiftenden Gefchäften felbfi

nicht nur ähnlich. fondern zum Theil gleich find; fo miiffen fie wohl

auch ferner zugleich behandelt werden. follen reicht Weitläuftigkeiteti und

Wiederholungen entfiehen. Die genannten drei verfchiedenen Arten (von

jeder einzelnen f. w. u.). bei welchen allen der. welchem der Dienft gelei

ftet werden muß. der Berechtigte. Dienfiherr. der. welcher ihftl ,leifien

"pf-CAN".

18) Maurenbrecljer a. a. O. S. 749. l _ 4 [

19)Eichhorn a. a. O. **' *

20) Cbendaf. S. 639. Hohnhorfi- Jahrbücher des Oberhofgeriwtes zu

Mannheim Bd. 4. S. 70. .

21) Maurenbrecher a. a. O. S. 747. k

22) Mittermaier a. a, O, h, 170. Eichhorn a. a. Th. 248.

Danz a, a. O. s. 491. S. 189 flg. '

23) Maurenbrecher a, a. O. S, 749.

F
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muß. derpBerpflicht-ete. Dienfimann (nlchtDiener oder Dienft

bete) heißtN). haben wieder fehr verfchiedene. allen dreien gemeinfame

unterarten. Saxon* _

. [l. nach Verfchiedenheit des rechtlichen Grundes. auf dem die

Frohnen beruhen. find diefelben theils gefehliche. welche durch die Lan

desgefelze ausdrücklich fefigefetzt find. wie im Königreirhe Sachfen Bau:

frohnen. Dienftzwang. Wachtdienft. theils nicht gefehlithe'. zu

denen das Recht auf einem befonderen Rerhtstitel. Vertrag. Herkommen.

recinskrciftiger Enifcheidung beruht") Sie find aber in derfeiberl Be

ziehung theils dinglichedder Realfrohnen (antenne reale-r), theils

perfdnliafe oder Perfonalfrohnen (operae personellen), je nach

dem ihr Fundament Grundpfliciftigfeit. ein zur Frohne nerpfiichtender

Grundbefilz ift. oder die Verpflichtung dazu auf der Perfon ruhtW) -

ein Unterfchied. deffen Ermittelung in einzelnen Fällen höchfixfchwierig

iftN). Peifonal- und Oiealfcohnen find ,auch in Bezug auf die Leiftung

felbfi fehr verfchieden. Zu Realfrohnen muffeniminer folche Perfonen geftellt

toerden. die zu deren Verachtung vollkommen uiuglicl) find. bei Perfonal

frohnen muß fich der Dienftherr .mit der perfekt-lichen Qualificafion des

Frohnpflimtigen. wie diefe' gerade ift.. vegnügenW). Bei Realtrohnen

befreien niän Rang. Stand. Gefchiecht. Alter. Krankheit von deren

Leifiung, undmehreoe Befiher eines fcohnpflimtigen Gutes -geoncurriren

zur Frohne' nach Verhcittniß ihrer Gutstheile 2g). Inwiefern Renldienfie

aus Leibeigenfchaftsoerhälmiffen entfpringen.. infofern müffen alle Leib

dienfie- geleifiet werden a9). .Die Realfrohnen felbft unterfcheiden 'firh-:von

anderen Oieallafien darin. daß fie in einer obijgatjo facieneii„.rü'cht.o-itij

gatio (iaocii beftehen. und daß fie in derRegel nicht auf einzelnen Grund

ftücken. fondern auf einem Complere derfelbenmitHauei_ und Hofe ruhen.

Sie gehen auf jeden Befiher diefes Co plexes über. zerffei_ Bauer feder

niclnal). Da. wo die Theilung der.- ,üter erlaubt-.ifim muß awhim

Falle derfelben die Frohne. .ivelche bis zur Theilung auf denrgauzen

Gute ruhte.. verhciltnißmäßig auf die 'einzelnen Theile deffelben repattirt

werden. Dann tritt. namentlich wenn die Frohnen fiimmtliclyerFrohn

pflimtigen nach dortiger Obfervanz eigentlich- gleich fein follten.-der Unter

fchied von getheilten und ungetheilten Frohnen einN). Daß die

[i7.

24) Maurenbrecher a. a. I, S.747." Münchhaufen. über Lehn

herrn und Dienfimann. Leipzig 1793. l

' 25) Hanfet. - Bemerkungen und Ercurfe über das in dem Kdnlgrnehe

Sachfen giltige (Zivilrecht. 3. Abth.. S, 237.

26) Mittermaier a, a. O. Ö. 190. Hagemann a, a, O, i), 235.

Nr. 5. und K. 236. Danzba. a. O. Ö. 491. S, 189 fig. Fifi-her a.

a. D. 5. 1271. .[0, iii-ict . i0 lie-nn. -öa andren-um pi-oeetanciaruni ..am

in genere- quain rualiooruni iu specxje. fuiniumooüe. 8kg. 1747..

27) Maurenbremer a. a. O. S. 749.

* 28) Hagemann a. a. O. h. 235. Nr. 5.

29) Hagemann a. a O. Ö. 236. Danz a. a. O. S. 190.

' 30) Fifcher a. a. DFS, 1275.

31) Haniel a. a. O. S. 232.

32) Flieder. a. a. O. s. 1284.



Frohnen und Dienfie. 383

perfönlichen Frohnen allerdings großentheils aus dem Leibeigenfchaftsver

hältniffe entfprungen fein dürften. ift fchon oben erwähntkk). Diefelden

können. nach obigen Gründen. nicht gefordert werden. wenn *der Frohn

pflichtige durch Alter. Krankheit. Schwäche dazu unfähig N34). doch

kann die Perfonalfreiheic von anderen Dienften nicht auf die Frohneaus

gedehnt werden35). Wenn gleich die Hausgenoffenfrohne die 'hauptfäch

lichfie Art der Perfonalfrohnen ifi. fo können die perfönliclyen Frohnen doch

auch von anderen nicht Angefeifenen. z. B. Auszuglern. gefordert werdene

ob von Hausgenoffen. die ni>)t zum Bauernftande gehören? dieß ift

ftrittig. Kann an dem Orte der ftrittigen Frohnen nicht nachgewiefen

werden. daß fie wirklich aus dem Leibeigenfmaftsverhältniffe herriihren.

oder kann nicht eine ausdrückliche Ausnahme der nicht zum Bauernftande

gehörigen Perfonen von jenen perfönliclnn Frohnen bewiefen werden; fo

kann man auch eine folche unfireitig nicht annehmen.

Hicrnächfi find. - f

11i. nach Verfchiedenheit der Beftimmung des Wiederantrittes der

Frohnleifiung. die Frohnen theils ordentliche. gewöhnliche. land

ubliche (oper-ie orcijnariae), das find diejenigen. welche für ein z'u

beftimmten Zeiten -wiederkehrendes Bedurfniß zu* leifteni find.- theils

 

. außerordentliche. ungewöhnliche. Pflichtdienfte (agree-ae

extrnorciinnriae), welche nur auf nicht regelmäßig wiederkehrende Ver

anlaffungen verrichtet werden xi6). Irrig- wird *der 'Charakter der ordent- -

lichen Dienfte von einigen Sciniftfiellerniii") 'in ihrer Verwendung "zur

Landwirthfmaft gefucht. da auch andere zu befiimmten Zeiten wiederkeh

rende Dienfte. z. B. Kehren des Herrenhaufes zu beftimmten“ Tagen.

vorkommen. die mit deriLandwirthfclyaft nichts-gu than haben. Zu den

außerordentlichen Dienfien gehören in der Regel die Landes-38) und 'viele

Gemeindefrohnenkii); zu den außerordentlichen Herrendienfien die Bam.

Iagdfrohnen u. f. w.49). Oft *findi fie ungemeffene (f. unter l7.) Froh

nen4l) und können. wo fie gefehlich oderhergebrarhc find. neben den

ordentlichen Frohnen gefordert. können von dem Frohnpflichtigen auf die ,

ordentlichen. Dienfte nicht, angerechnet werden 42). Größere Schwierig

keiten bietet

_ _,.,*_...> . .i i. -

33)Rotte> a. a. O. Hagemann a. MO.“ r

34) Es ift dieß hier und da darauf ausgedehnt worden. daß alle Fröhntr

bei gewiffen. fit oder ihre Familie betreffenden Zufällen temporär oder immer

Frohnbefreiung erhalten - Frohnfeoerung _ Fifrher a. a. Q. s. 1299.

35) Danz a. a. O. S.192. *

36) Weftphal. das teutfche und reichsftändifche 'Privatrecht Th. 1. Abh.

33. S. 353. Fifcher a. a. O. h. 1285. Gluck. Pandektencommentar Th.

2. s. 123. S. 167. Eichhorn a. a. O. h. 249. Mittermaier a. a. O.

5. 190. Maurenbrecher a. a. O. - * * '

37) Z. B. von Curtius. Handbuch des in Ehurfachfen geltenden Civil

rechtes d. 294.

38) Runde a. a. Q. ß. 495.

39) Dani. a. a. O. g. 495.

40) Hagemann a. a. O. h. 230. Note *).

41) Maurenbrecher a. a. O. Note 9.

42) Hagemann und Danz a. a. Q. -

7'*



38.4 Frohnen und Dienfte.

l7. die Eintheilung der Frohnen und Dienfie nach Verfchiedenheit

des Umfanges ihrer Leiftung in gemeffene oder beftimmte 43)

(oper-ae cletermjnntae) und ungemeffene oder unbeftimmte (ope

rao incieterminatne) 44) dar. Erftere find folche) bei welchen Gegen

fiand, Art) Dauer und Wiederholbarkeit der Frohne) alfo Qualitat und

Quantität derfelben) auch die Perfon) an wel>)e fie zu leiften4k)) durch

Gefeh) ,Vertrag oder Herkommen fefigefeht find. Wo alle diefe Beftim

mungen fehlen) da find die Leiftungen ungemeffen) unbefiimmt")

im tdeiteften Sinne (oyerne odaoluta innerer-minuten), find einige) jedoch

nicht alle vorhanden) zum Theil 'ungemeffene Dienfie (operae

jncietermjuutne recuncium qujcl tn*le8)47), Beide Fällekönnen fowohl

bei Frohnen einer beftimmten Art) wie Wachtdienft).-.A>erfrohne) _Egge

frohne) als bei Frohnen) die ihrer Natur nach nicht näher befiimmt find)

vorkommen. Die Herrenfrohnen find' zwar der Zeit nach an den mehre

ften Orten gemeffen) inwiefern jedoch von Haushaltsdienflen (f. w. u.)

die Rede-ift. ungemejfenW). De; Regel nach werden auch ungemef

f ene Oienfte dem Grundherrn nur zum landivirthfmaftlicljen Gebt-anche

und eiginen Bedürfniffe geleifiet4")) und zwar :alle möglichen Frohnen

diefer Art) wenn nicht befondere Ausnahmen in diefer Veziehungzfefi

gefeht find. Bei Frohnen) die ihrer Quantität nach beftimmt) rückficht

lich der Qualitat aber unbefiimmt find) hängt die Art der Dienjtleifkung

vonder Willkür des .Dienftherrn ab) doch darf er nicht ungewöhnliche

und außerordentliche Dienfte fordern 60). Ganz ungemeffene Frohnen

müfien geleiftet werden) fo oft fie der Dienfiherr erfordert) wenn dieß

nicht an Sonn- oder Feiertagen gefchieht (wären diefe lehteren auch. ge

fehlicl) aufgedoben)“'). Es darf aber) wenn eine neue Vodencuiturdie

zeitherigenArbeiten vermehrt) diefe vermehrteArbei-taucl) bei ungemeffe

ner Frohne nicht gefordert werdenW)) fo wie frberhaupt vermehrteW-vder

verminderte Vedürfniffe des Dienfiherrn keineVercinderung *gegen das

Herkommen begründen könnenzka). Dagegen müfiendieFröhner diedurch

i *' * n-.u . :u

43) Eichhorn a. a. O. Y. 249) S. 640) und 5. 251) S. 645.

44) Ill-eit, (18 oper-is tuotjcorum äeterrninntje et. jnciotorminntin. Krk.

1709. yertnclr, (Le cijrjriono oper-atom in (leterminntus et. innerer-urina

tne eat-unique exactione. Jenna 1731. 1748, Simon und Strampf)

Rechtsfprüche der prruß. Gerichtohbfe Bd. 1 (Berlin 1828)) Abh. 4) S. 296.

111m1, qnnertjonoö foreneas ton). (l. cal). 7. (la obligutjono rurlioorurn nei

oyorun rpecjacjm jnclolormjnntm.

45) Hagemann a. 'a. O. d. 230. Dauz a, a. O. h. 498.

46) Mittermaier a. a. O. d. 190. Runde a. a. O. d. 498.

47) Glück a. a. O. g. 124) S, 170, (xurtius a. a. Q. Ö. 300

48) Strube. rechtl. Bedenken) Bed. 247. (l7. 195.)

49) Hagemann a. a. O. S.243. Haniel a. a. O. S.296. Lucen

(lorf, looo jnfka not.. 53. eit. 5 u. 6. 1

50) Mittermaier a. a. .Ö 195.

51) Nor-liber, ohren-n, l), 8. obs. 383c.

52) [(1118 l. o.: Sn operao äelorminatae 'an nokia obloctn oiusclein

V8621?? jut-iii: rurtjcio ontencji que-unt? 1.0111. l. p. 315. Haufe( a. a. O.

53) kufanciotf, oberer-rat. ink. uojr. tom. 1. ode. 121. s. 7.
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l

uble Witterung oder durch größere Fruchtbarkeit. im Vergleiche rnit der

fonfiigen Arbeit der ungemeffenen Frohne. erwirkte vermehrte Arbeit ver

richten. da der Grund hierzu nichfioon der Willkürdes Dienfiherrn ab

hängt. Von ihnen aber kann. wenn der Dienfipfliäjtige durch eigenen

Fleiß fein Gut verbefferte oder vergrößerte. darum nicht mehr Frohne

gefordert werden. ueberhaupt dürfen ungemeffene Dienfle darum nicht

zu unmäßigen (oyerue jrninocljcae) werden. das find folche. welche

dem Frohnpflichtigen über die Gebühr angefonnen werden. Gegen diefe

tritt für den vorliegenden Fall") .Ermäßigung durch richterliche

Hilfe M) ein. welche endlich bei fortgefeßten Verhandlungen die unge

meffenen Frohnen in gemeffene verwandeln kannW). Die Veranlaffung

zu einer folchen Ermäßigung kann theils in vorübergehenden Verhält

niffen. theils in der allgemeinen Unmcißigkeit der Frohnen liegen. Es

 

 

muß dabei. wenn Herkornmen und Gefehe über den fireitigen Fall fchlvei- -

gen. die Natur und Befchaffenheit der Frohnen beruckficiltigt und die

Frohnen muffeir fo ermäßigt werden. daß einerfcits der Frohnpfliclycige

Zeit genug übrig behalte. feine eigene Wirrhfcijaft zu beforgen und fich

feinen Lebensunterhalt zu erwerben. andererfeits auch die Gutsherrfmaft

nicht allzufehr in ihren Rechten gefchmälert werde. Das Herkommen in

den Umgebungen der Gegend. in welcher der Streit vorwaltet. wird hier

das richtigfie Anhalten und das Bedürfniß des herrfchenden. fo wie die

Befchaffenheit des dienendenGutes werden die richtigfien Entfcheidungs

quellen abgeben") Ift blos die Qualitat der Dienfte zweifelhaft und

die einerfeits geforderten Dienfie find nach Zweck und GegenftWden

andererfeits zugeftandenen gleich. beide geben auch gleich große Befchwerde.

fo hindert nichts die einen den anderen zu fubfiicuiren. Ueber die Qua

litat außerordentlicher ungemeffener Dienfte entfcheidet die Natur des Be

dürfniffes und bei der Herrenfrohne vorzüglich der Grundfalz. daß fie

nur zum Vortheile des Landgutes zu leiften ift. und daß fie eine folche

fein muß. die jeder Bauer. als folcher. (elften kann, Bei angebliäjer

Unmcißigkeit ruckfiwtlici) der Quantität der ungemeffenen Frohnen dienen

Durchfchnittszeiten aus den auf die Arbeiten in den vorigen Jahren ver

 

 

 

wendeten Tagen zum Maßflabe der Beurtheilung. Nie können fie über.

das natürliche Maß. das fich nach der Befchaffenheit des dienfipflicljtigen

Gutes ergibt. gefordert werdenäa). Eine noch fireitigereFrage als die uber

54) Maurenbrecher a. a. O. Ö. 752 und Note 15. _

55) "jener (pi-aeg. l-loockner), (Io operurnm incioterlninniakum

öeterrnjnatione. luipriaa 1720. Zu Rhein. Britt. zur Gefelzgeb. u. praki.

Jurispr. (Munchen 1826). Bd. 1. S. 153, Fine] l. c. 70m. ]l. cup. 10,

. 356.p 56) Dieß widerlpricht nicht der richtigen Vrhaitptung Eichhorms a. a.

D. h. 251. S. 646. daß dcr Richter nicht die Vrfugniß habe. ungemejfene

Frohnen in genieffene zu verwandeln.

57) Maurrnbrecher a. a. O. s. 341. S, 751.

58) ueber diefe fireitige Materie vgl. Wei-ji (lc-rie. 1". l1?, des. 132.

833. 1387881-, mecljtationeo nel premiere. "al, 71. ape-c. 418. man. 1 u.

1* Fif cher. Cameral- und Polizeirewt s. 1278. Gluck a. a. O. d. 124.

[7. 25
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Ermäßigung unmäßiger Dienfie ifi vie7 ob im Zweifelsfalle für ge

meffene oder ungemeffene Dienfte die Vermuthung fpreciye? Die älteren

und mehrere neuere Rechtslehrer m') pflegten7 ausgehend von der irrigen

Anficht7 daß in friiheren Zeiten alle Bauern leibeigen gewefen wciren7

deßhalb eine Präfumtion für die ungemeffenen Frohnen anzunehmen.

Anderes") meinen7 daß7 weil außerordentliche Frohnen auf keinem allge

meinen Grunde beruhten7 fondern immer fpeciell nachgewiefen werden muß

ten7 bei diefen gegen7 bei ordentlichen hingegen fiir die ungemeffenheit

der Frohnen zu präfumiren fei. Die jeht ziemlich allgemein auch in

mehreren Legislationen angenommene richtige Meinung geht dahin7 daß7

wenn gleich hifiorifcl) die ungemeffenen Frohnen wohl älter als die gemef

fenen fein diirften7 dennoch daraus eine rechtliche Vermuthung fiir die

ungemeffenheit der Frohnen nicht zu folgern7 fondern auch diefe7 fo wie

jede Eigenfchaft der Frohne 7 von dem7 welcher fie behauptet7 zu erweifen

feiU). Bei gemeffenen Dienfien ifi die Regel7 daß die Dienfipfiim

tigen durchaus nichts leifien7 was nicht befiimmt i|7 daher Veränderun

gen der Qualitat und Quantitat7 Verlegung der Frohne nach Zeit und

Ort7 Verwandlung derfelben in ähnliche7 wenn auch nicht läfiigere Froh

nen keinem Theile einfeitig gefiattet find. Wenn nicht befiirnmte Tage

oder Orte für die Dienfte fefigefeht find 7 fo hangt deren Befiimmung

vom Dienfiherrn ab. Bei ihnen findet übrigens unter geeigneten um

ftänden häufig Nachleifiung der angefagt gewefenen7 aber behinderten

Frohndienfie fiattN), Unter den gemeffenen Frohnen find vorzügliä)

ZeilÜund Stückfrohnen zu unterfeheiden. Stuckfrohnen wer

den diejenigen genannt7 bei denen dcr Fröhner eine gewiffe Arbeit voll

enden muß7 ohne daß ihn der Ablauf irgend einer Zeit davon befreit.

Dieß leßtere hindert aber nicht7 daß der Dienfiherr die Frohne doch zu

und binnen einer befiimmten Zeit fordern kann7 zB. die Acker-7 Egge-7

Emm, Heufrohne u. f. w.7 wo der Frbhner befiimmte Grundfiucke

in diefen Beziehungen fertig bearbeiten muß7 ohne daß ihn die Länge der

Arbeitsdauer davon befreit. Häufig find die Grundfiiicke durch fogen.

Thejlfieine in gewiffe Frohntheileöa) getheilt7 wovon jeder Fröh

 

S. 176 flg. Hagemann a. a. Q, S. 235 u. 243. Hänfel a. a. O. S.

2977 299. Eiäehorn a. a. O. F. 251. Mittermaier a. a. O. S. 195.

59) War-iu. i. o. den. 131. l-ezloer i. e. apec. 417. one-oil. Vuri7

Erläuterung des Lehnrechtes7 4. Fortl'.7 (Cap. 37 Nr. bi, 4.7 S. 44. wHohn

horft a. a. O. Bd. 47 S. 70. Curtius a. a. O. s. 301. Heinfel a.

a. O. S. 297.

60) Glück a. a. O. s. 1247 S.172 flg. Runde a. a. O. S. 4997 und

Danz dazu a. a. O. S. 220 flg.

61) Eichmann7 Erklärungen des bürgerlichen Rechtes Th. 27 S. 123x17

S. 387. Mittermaier a. a. O. s. 195. Maurenbremer a. a. O.

Ö. 8407 S. 748.

62) Hagemann a. a. O. S. 238. Haufe( a. a. O. S. 299 flg.

_63) Verfrhieden von dem bergrechtlicizen Frohntheile7 d. i. der dritten

Schicht der Zeche. Jede Zeche oder Grube7 d. i. ein Baulufiigen zum Verg

bau eingeräumter Difirict7 wird in drei Zeitabtheilungen (Schichten)7 in der

Regel jede zu.8 Stunden7 binnen 24 Stunden7 manche werden jedoch auch nur
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ner das feinige bearbeitet. welches haufig auch Theilfrohne. verfchieden von

getheilterFrohnefi. o. S. 382) genannnt wird. Die Zeitfrohnen

find folche. bei welchen der Fröhner binnen einer gewiffen Zeit die ihm auf

getragene Arbeit machen muß. fo daß durch die Nichtvollendung derfelben die

Beendigung der Frohne nicht gehindert wird. Dieß tritt ein in allen den

Fällen. wo dem Fröhner die Anzahl der Tage. welche er arbeiten muß.

vorgefchrieben ift. Gewöhnlich haben an diefen Tagen Mittags die Spann

fröhner zwei. die Handfröhner Eine Stunde. hier und da alle Fröhner

auch zum Fruhfiieck und Vefperbrot eine Viertel- oder halbe Stunde

Ruhe. Streitige. nach Gefeß und Obfervanz zu entfcheidende Fragen

find. ob alle Frohner die Ruhefiunde zugleich nehmen müffen. oder ob

Jeder fie zu der ihm beliebigen Zeit nehmen könne? und ob. wenn Einer

oder der Andere davon gar keinen Gebrauch machen will. er um fo viel

früher von der Arbeit abgehen kann. als die Ruhefiunde betrcigt"“)?

Das ift. aber als ausgemacht anzunehmen. daß der Dienfiherr. wenn er

nicht dieß Recht befonders hergebracljt hatk4). ganze Arbeitstage nicht in

halbe oder gar in einzelne Stunden zerfpalten und den Fröhnern anfin

nen darf. an verfchiedenen Tagen einzelne Stunden zu frohnen und diefe

zum Betrage von Tagen zufammenrechnen zu lafienok). weil dieß die

Frohne fehr erfchwcren wurde.

7. Nach Verfchiedenheit der Art der Leifiung der Frohnen. je nach

dem fie blos durch Menfcljenkräfte oder auch durch Gebrauch der Thiere

dazu geleiftet werden. find fie Hand- oder Spanndienfie 66). Die

gemifchten Frohnen (oper-aa rnjxtae) find nur Handdienfie. die bei

dem Spanndienfie geleiftet werden müffen. wie das Auf- und Abladen.

welches der Fuhrmann oder auch noch ein von dem Spannfröhner dazu

zuweilen defonders zu befiellender Auflcider verrichten muß. und bilden

daher keine befondere Frohnenart“7). Die Handdienfie. Hand

frohnen (oper-ne rnanuariae) werden in der Regel nur von denen ver

richtet. die keine Anfpanngiiter befreien. doch nicht ohne Ausnahmez na

mentlich muffen die Anfpanner haufig die eben erwahnten gemifchten Froh

nen leiften. Eigentlich aber liegen erftere nur denjenigen ob. welche nicht.

fo viele Bauerlcinderei. daß darauf ein Pferd gehalten werden kann. be

8

zu Ein oder Zwei Dritteln bearbeitet. Das dritte Drittel der Arbeit. es werde

die Zeche in drei Dritteln bearbeitet oder nicht. gehörte nun urfprunglich unter

dem Namen Frohntheil dem Landesbcrrn. als Rcfervatz doch mußte er die .Ko

jien dazu vergeben. Dick hat fich indeß häufig geändert. Hate. Eommentar

uber Las Vergrrcht (Sulzbach 1823). a. 107 u. 237. Mittermaier a. a. O.

. 27 .

63a) Hanfel a. a. O. S. 269 fig.

245 64) Von diefem Falle ifi unfireitig zu verliehen Hanfel a. a. O. S.

'65) Strnbe a. a. O. Bed. 250 (u, 94). nina 1. o. *ro-11. n. enn. ,

p. 32. Curtius a. a. O. g. 302. Hagemann a. a. O. k. 235.

r. 3 a. E.

66) Mittermaier a. a. O. s. 190. Eichhorn a. a. Q. 9, 249.

Maurenbrecher a. a. O. F. 340. Hanfel a. a. O. S. 269. l

67) Danz a. a. Q. s. 492. S. 208.

25*
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fißen. fondern nur ein Haus. wenn auch mit einem Garten und etwas

Feld. alfo den Hinterfcittlern. Kühgirtsbefihern (welche ihr Feld mit

.Kühen befiellen). Köthnern. Brinkfihern. Gärtnern. Fyäuslern. oft aber

auch den Halbmeiern. Groß- und Vollköthnern. ja fvgar den Haus

genoffen. Alter. wozu nicht immer 60ieihriges hinreicht. und Krankheit

befreien davon") Am bemeckenswerthefien 'find unter ihnen die Haus

genoffenfrohnen (das find diejenigen. welche der in einem Orte

aufgenommene Hausgenoffe für feine Duldung dafelbft leifiet). weil diefe

Frohnen nicht auf einem Gute. fondern auf der Perfon ruhen. Oft

wird fiatt ihrer ein fogen, Smuhgeld entrichtet o9). Die Handdienfie

im gedachten weitefien Sinne") find theils Handdienfte. Hand

frohnen im firengen Sinne (operae rnanuales), theils Fuß

dienfie. Neifedienfie. das Botenlaufen. Botfchaftsgehen

(oper-ae necloätrea). durch den Namen felbft genugfam bezeichnet 71).

Diefe lei-zieren muß der Fröhner nicht nur zu kleinen. feinen geifiigen

- Kräften angemeffenen mündlichen Befiellungen. fondern auch zum Be

fiellen von Briefen und mit. wenn er verpflichtet ifi. den Weg mit den

Schiebkarren zu machen. in der Regel nicht über 40 Pfund. außerdem in der

Regel nicht über 12 Pfund fchweren Packeten 72) leifien. Gewöhnlich ift der

Botenfröhner. d. i. der. welcher die Botenfrohne verrichtet. niäit zu

Staatsdienfiangelegenheiten. Handels- und Fabriigefcljiiften des Die-tft

herrn. auch nicht zu einer Reife. welche der Bote nicht in Einem Tage

hin und zurück machen kann. gedachte Frohne zu leifien verbunden. Da

gegen braucht fie in der Regel nicht fo lange vorher angefagt zu werden.

wie andere Frohnen")z es läßt fich jedoch im allgemeinen. ohne in jedem

einzelnen Falle die gefeßlimen oder herkommlichen Befiimmungen zu kennen.

nicht angeben. wie viel kürzer vorher der Botengang angefagt werden

kann. Eine dritte Art der -Handfrohne im weitefien Sinne ifi'. die

Wachtfrohne . Wachtdienfi"). d. i. die Bewachung gewiffec

Gegenfiände. z. B. gewiffer Gebäude. der Feldfrilmte. Arrefiaten. Leich

name verunglückter Perfonen u. f. w.. theils an Ort und Stelle -

Wachtfrohne im eigentlichen Sinne. theils auf dem Transporte von

einem Orte zum anderen. oder zur Stelle des competenten odcr eines

Nelmbargericlhtes - Schubfrohne. Diefe letztere ifi nur dem Ge

richtsherrn oder der Landespolizei zu leifien und ifi theils nach den Grund

fähen der Fußfrohne. theils der Weichtfrohne im eigentlichen Sinne. theils

der Landfolge (f. w. u.) zu beurtheilen. Die eigentliche Wachtfrohne hat

68) Hänfel a. a. O. 3. Abth.. s. 291-308. S. 261.

69) Hagemann a. a. O. s. 239. Heinfel a. a. O. S. 231 flg.

70) Ebendaf. S. 259.

71) Einige gerichtliche Entfcheidungen darüber finden fich in Koch und

Vaumeifier. fchlefifches Archiv für die praktifme Rechtswiffenfchaft Bd. 3

(Breslau 1839 u. 40). Nr, 17 u. 41.

72) Kine] l. o. 'ko-11. ll, cap. 9.

73) ueber alles dieß f. Hänfel a. a. O. S. 282 flg.

74) Hanfel a. a. O. S. 259. Mittermaier a, a. O. S. 191.

Maurenbrecher a. a. Q. ß. 749.
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vorzüglich bie Bewachung der t erfihe und der Schlöfier des Landes

herrn zum Gegenfiande und kann in der Regel nur in Zeiten öffentliGer

Unfimerheit. bei notorifch in der Gegend fich zeigenden Räuber- oder

Mordbrennethordenx in Kriegs-h Pefizeiten u, f. w. gefordert werden.

nicht7 wie manchmal verlangt worden ifi/ bei Krankheiten der Ritterguts

herrfclyaft undF felbft wenn dieß letztere im allgemeinen hergebrarht wäre.

nicht während des Kindvettes der Gerichtsfrau7ä). Schuldig dazu find

in der Regel nur die anfaffigen unterthanen. nicht die Hausgenoffen.

Eigentlich reicht auch eine Wache am Thore des Ritterfives oder an den

fonfi zum Ritterfihe zugänglichen Stellen deffelben und in der Regel nur

Ein Mann hin. wenn nicht der Dienfiherr oder die Unterthanen felbfi

ein Anderes hergebracht haben. Da. wo das Rittergut von den Haufen!

und Gebäuden der Unterthanen eingefchlofien ift. kann neben einem euch

tigen Dorfwächter nicht noch befondere Bewachung des Ritterfitzes verlangt

werden. Sehr gebräuchlich ift bei diefer Frohne eine frugale Verkofiigung

Brot. Kafe u. f. w. Alle anderen eigentlichen Wachtdienfie. als Ar

refiatenwache. Feldwaehe u. f. w.. find zwar nicht duräy allgemeine un

ficherheit bedingt. können jedoch fireng nur fo gefordert werden. wie fie

hergebracht find76). Die Wachtfrohnen im firengen Sinne tinterfcheiden

fich von der Schubfrohne dadurch. daß die Bewachung nur an Ort und

Stelle gefchieht. von allen anderen Frohnen dadureh daß fie Tage- und

Naehtfrohnen (f. w, u.) find. Mit der Wachtfrohne im weiteften Sinne

hat die Jagdfrohne") Aehnliwkeit. infofern fie in Bewachen des

Jagdzeuges befteht, fie auch. wenn ihren Gegenfiand Treiben des Wil

des. Lerchcnfireichen und Tragen der Jagdbriefe ausmachen. eine Art von

Fußfrohne ift. Sie ift aber in vielen anderen Beziehungen eine eigent

liche Handfrohne. da der Iagdfröhner auch gebraucht wird zum Fahren

und Tragen der Iagdgereithe und des erlegten und gefangenen Wildes.

Fortfchaffen der Zeug- und Netzwagen. aueh des Iagdperfonals und der

Hunde* Anfuhre des Holzes auf die Relais - in diefen Fallen. doch

den felteneren. zu den Spanndienfien theilweife gehörig - umflellen der
x Wälder und Gehölze. Reparaturder Iagdgeräthfu-iaften, Auffiellen der

Lappen. Garne. Tücher u. f. w., Zubereitung des Hundefutters und

deffen Verabreichung auf den Iagden, unterhaltung der Wachtfeuer.

Einfangen der Sauent Einhetzen der Hunde. Lieferung der Wolfsangeln

und Seile. - Führen der Hunde u. f. m78). Sie hat das Befondere.

 

75) Reg, fr. 14. I. 2. 1). (io aeäjljc. Quiet. (21. 1.) P07381- l. a.

70]. l, opera. 14. wer). 1. [Forgot, oeconoro. iukja Lib. l. tif„ ll. tb. 8.

ur. 9.

76) ueber diefe ganze Materie vgl. Hänfel a. a. O. S. 294. Cur

tius a. a. D. 5. 299, Hagemann a. a. O. Ö. 244.

77) Reichert“ (nicht Keindorcit), (Io oper-i. rien-tivi.. Jenna 1770.

Bülow und Hagemann, prattifcixe Erörterung". Bd. 5, S. 186. Koch

und Vaurneifier a, a. O. Nr. 11.

78) Hagemann a. a. O. Hänfel a. a. O. S. 295. Krug- Ver

klS-lnkßßngen des erfien Landtages im Kbnigreiehe Saehien (Leipzig 1833)- Nr. Till),

. .
.

-
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daß. wenn die Iagdgerechtigkeic fich 1 er die Grenzen des jagdberemtig

ten Gutes erftreckt. fie. ohne Verückfimtigung der ubrigen Grenzen. fo

weit geleiftet werden muß. als die Iagdgrenze geht. uebrigens ifi fie

mit der Jagdgerecljtigkeit nicht nothwendig verbunden. fondern muß jeder

zeit befonders erwiefen werden Ü). und gehört dann in die Elaffe der außer

ordentlichen (f. o. S. 383) gutsherrlichen Dienfte. Zu diefem Erweife langt

aber der Beweis. daß die Frohnpflicijtigen zu ungemeffenen (f. o. S. 384)

Handdienfien verbunden find. nicht hin. weil die Iagdfrohne darunter nicht

begriffen ifik0). Bürger leiften gewöhnlich keine Iagdfrohnen. weil die

Berechtigung dazu gewöhnlia) ein gutsherrlicins Recht ifi m)z nur zuwei

len in kleinen Städten. namentlich wo der Magiftrat oder die Bürger

fchaft die Jagd felbft hat. kommt diefe Frohne vor. Sie ift auch in

der Regeleine gemeffene Frohne fowohl rückfichtiici) der Zeit. als der

IagdartN). Sie pflegt nicht an Sonn- und Fefttagen und nicht des

Nachts gefordert werden zu können - von dem lehteren macht das Ler

chenfireichen mit Nachtgarnm zuweilen eine Ausnahme. Nicht eigentliche

Iagdfrohnen. aber damit znfammenhängend. find folgende zwei Laften;

das Hundefüttern. Hundelager. die Verpflichtung. dem Jagd

herm einen oder mehrere Jagdhunde immerfort zu füttern. häufig eine

Lafl der Mühlen und Meiftereien. für welehe Laft oft ein Aequivalent

an Hundelagergeld. Hundehaber. Hundebrot entrichtet wer

den muß. Ebenfo das Iligdlager. Iagdablager. Iägerzeh

rung. d. i. die. zuweilen fogar Klöftern und adeligen Vafallen oblie

gende Verbindlichkeit. dem Iagdherrn (häufig auch feinen Jägern. Pfer

den und Hunden) Nachtlager. Effen. Trinken) Futter zu verabreichen 33),

Es ift dieß gewöhnlich der Zahl nach auf gewiffe Iagden befchränkt.

?.5 B. nach einigen Urkunden: Ein Mal bei Korn und Ein Mal bei

troh.

Iagdlager ift oft in ein fogen. Iägergeld verloandelt. Diefe beiden

Lafien müffen immer von dem Behauptenden befonders bewiefen wer

den 84), Verfchieden von den Iagdfrohnen ift die Iagdfolge.

d. i. nicht die auch fo genannte Nacheile oder

Verfolgung angefchofienen Wildes über die Iagdgrenze 85). fondern

Verwendung der Iagdfrohne zur Jagd auf gefährliche und fchädliche

Raubthiereka). Irrthümlici) ift diefer Theil der Landesfolge mit der. blos

zur Herrenfrohne gehörigen Iagdfrohne oft verwechfelt toorden87). Nur

79) Haufe( a. a. O. S. 296. Mittermaier a. a. OW. 193.

80) Hagemann a. a. O.

81) Hagemann a. a. O. Note 7.

82) Hagemann und Mittermeier a. a. O.

83) Bülow und Hagemann a. a. O. S. 182.

84) Hagemann und Mittermaier a. a. O- Runde a. a. O. s.

85) Strube a. a. O. Bed. 200. Note *) (ll, 140).

86) yet!, [Müller, (10 pocaacnijone [open-um, Janus 1678. -

87) Hagemann a. a. O. Ö. 23,3 und Note 1 u. 11. Danz a» a. O.

5. 497. Note a und I. 493. Nr. 3. l3., S. 211. Glück. Pandektegronunrn

497

d. h. im Sommer und Winter. in jedem Ein Mal. Das _

Wildfolge. *
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die Iagdfolge hat der Landesherr als folcher und zwar von allen unter

thanenf alfo von fogen. Kammer- und Patcimonialbauern zu fordern,

die gewöhnliche Iagdfrohne haben ihm aber blos die Kammerbauern zu

leiften. So wie jedoch uberhaupt die Grundfäße über alle Frohnen durch

Mißbrauch ausgedehnt wurden. fo find namentlich die Grundfäße rück

fichtlici) der Landfolge auf die Privatfrohnen nach und nach ausdehnend

angewendet worden. Daher findet man öfter. daß die einfache Jagd

frohne dem Landesherrn geleifiet werden muß f wenn er aua) nicht auf

gefährliche Yaudthiere jagtaa). In der Regel aber kann der Landesherr,

als folcherf die .Jagdfrohne weder zum bloßen Vergnügen. noch zu feinem

Privawortheile fordern. es fei denn vermöge befonderen Erweifes des Rech

tes dazu W). Nicht alle Patrimonialbauern find ihrem Gutsherrnf nicht

alle Kammerbauern ihrem Landesherrn zur Iagdfrohne verbunden 90).

Oefter i| die Jagdfolge in Geld verwandelt worden - Wolfsjggd

dienfrNlderV. - Die eigentlichen Handfrohnen. Hand

frohnen im firengen Sinnef find folche Frohnen. welche -mit der

Hand »verrichtet werden. Daher kann z. B. den Handfröhnern nicht zu

gemuthet werden. mit dem Gefchirre des Dienfiherrn Spannfrohnen zu

vercichtenN). Die eigentlichen Handfrohnen find in der Regel Arbeiten

zum wirthfGaftliGen Gevrauche im weitefien Sinne des Wortes und

heißen daher häufig Ackerfrohnen. als Getreide fchneiden. hauen. bin

den . Seile und Schade machen. aufmandeln. auf- und abladen. haufen.

einfänuern, PrefGen. wurfen. aufheben. fäcken- auffchücten, hierncichft

graben. hacken. .Zrautf Kartoffeln u. f. w. beharken. Heu und Grummet

mähen. ficeuen. wendenX hacken. häufein. dürre machen. auf Schober,

Feumel. Böcke. Windhaufen. Hocker( Wen. alle Produkte auf- und"

adladenF ausmiften, Dünger laden und breiten. hiernächfi pflanzen. Holz

fchlagenf Herelfmneiden. Hof und Banfen fegen und reinigen, Gräben

ziehen. Wie-fen ebenenF hacken, Difieln frechen. Schafe wafchen und

fcheeren. Flache] und Hanf gciten. brechen. hecheln- fpinnen. Baumate

rialien mit hecbeiholen. den Maurern und Zimmerleuten zulangen u. f. m93).

tar Th.2. 9. 123. S. 168. Selbfi Eichhorn fcbeint. a. a. O. 9.248. Note

b, in diefen Fehler zu verfallen/ wenn er alle Iagddienfie aus dem Srhußrewte

Vogteirechte. ableitet.

88) 3. B. iin Fiirfienthume Lüneburg7 wenn der Landesherr oder eine

andere hohe fiirfilichePerfon felbfljagen. oder wenn auch nur mit hohen Tuchern

gejagt wird. Earl). con-lt. Cell. o. 9. p. 15. _ _ .

89) .). [dl. Zeufferc, pragk.- (wet-av 'enorm-mo territorialen qui-to

nns kafeteuäao einc? Nirceb. 1790. [Ljncl l. o, Pour. ll. cap. 31. Ha

gemann a. a. O. s. 233. 1

, 90) Glück a. a. O. S. 168 u. 169_ und die in Vote 12 dazu angezoge

nen Smriftfiellerf namentlich: liouaclnlxl [drei-ez. 7711111161', Zuperlotrcaa

tekricorjnljo fon. oper-run] 'Marlene-oem l-ipßiaa 1786. _ -

91) Krug a. a. Q. S. 81 7 in welcher _Cäichriftf fo wie bei [K111i] l. o.,

fich das k. fachf. Particularrecht in diefen Beziehungen findet.

92) [107-ot l. er. 70]. 7]. open. 416. 1,11. 3.

93) Hagemann a. a. O. S. 239. Gluck a. a. O- Ö. 123 a. E., S.

169. Curtius a. a. O. H. K927 Note o.
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Diefe Handfrohnen find übrigens theils Männer- . theils Weiber

dienfte. Männer- und Weiber-tage. d, h. theils folche. welche

von Männern verrichtet werden müffen. theils folche. welche auch von

Frauen verrichtet werden können. Zur erften Claffe gehören: Holzfällen.

Herelfcljneiden. Getreide einfahren helfen u. f. w.. zur zweiten die zur

Zubereitung des Flachfes erforderlichen Gefchäfte. Garn- und Wollfpin

nen. Leinwand weben. backen. brauen. mähen. gäten im Garten und

Felde u. f. w. Der Unterfchied der Kräfte in beiden Gefchlechtern macht.

daß die Männerfrohne höher als die Weiberfrohne angefchlagen wird und

daß. da fie läfiiger ift. für die Gefchäfte erfterer Art der Frohnherr keine

Frau oder Kinder. fiatt des dazu eigentlich verpflichteten Mannes . anzu

nehmen brattcht. Verfteht aber der Mann die Gefchäfce der zweiten Art.

fo muß ihn der Frohnherr als Stellvertreter der eigentlich dazu verpflichteten

Frau. fich gefallen laffen. Nach Verfchiedenheit der Orts- und Landesgewohn

heit werden manche Arbeiten. z. B. Getreidefmneiden. Drefchet' u. f. w..

bald zu den Männer-. bald zu den Weiberfrohnen gerechnet. uebrigens

 

entfcheidet. wenn ein Herkommen nicht erwiefen werden kann. darüber. -

ob eine Frohne zu der einen oder anderen Art von Dienften gehört. vor

züglich die Befchaffenheit des Dienfies94). Cine ganz befondere Art der

.Hfaitdfröhner find die Erbdrefcher. Drefchgütler. Drefchgärt

ner. Zehenddrefcljer und Erbmäher. Zehendfchnitter. das

find diejenigen Fröhner. auf deren Grundftücken das Recht und die Ver

bindlichkeit ruht. fämmtliches oder gewiffes Getreide des* Grundherrn.

gegen eine beftitnmte. gewöhnlich in einer nat-Z quote. des bearbeiteten Ge

treides beftehende Vergütung zu mähen oder zu drefchen oder beides zu

verrichten95). Diefe Frohnen *unterfcheiden fich wefentlicl) von gewöhn

lichen Drefch- und Mähfrohnen theils durch die größere Vergütung. theils

durch die mit dem Befihe des Drefchgutes verbundene Berechtigung des

Erbdrefctntts zu Verrichtung diefer Arbeit. Der Fröhner hat nur dann

ein Recht auf Leifttlng der Frohne. wenn er gegen diefe Leiftung eine

Cntfchädigung zu fordern berechtigt ift. Seine Vwpflichtung dabei wird

nach den Grundfähen über Frohnen im allgemeinen bellrtheiltj außer in

wiefern die Fröhner häufig zu diefem Gefchäfte mittelft Cides verpflichtet

werden und inwiefern ihnen häufig die Reparirung der Tenne. auf wel

cher fie drefcljen. obliegt. Der Grundherr kann ihnen den durch ihre

Frohne ihnen erwachfenden Vortheil weder durch Annahme anderer Arbeiter

fiatt ihrer96). noch durch Einführung einer anderen Wirthfcljaftsart ent

ziehen. Doch wird im erften Falle vorausgefeht. daß fie nicht durch

o

94) Bülow und Hagemann a. a. O. B. 3. N, 58. Eichhorn a.

a. O. S, 249. Note u. Runde a. a. O. h. 492. In getviffer Art gegm

obige Grundf. l(jr1ci i. o, Rondell. cup. 11., und Haufe( S. 249. Im

Zug??? dgl. Hagemann a. a. O. d. 237. 241 u. 244. Glück a. a. O.

95) Gründliche hifiorifehe Erdrterungen darüber f. in Koch. fihlefifckles

?erclji1o2 für die praktifche Rechtswiffenfchaft Bd. 1. Hft. 1 (Breslau 1837).

r

* 96) [eine 1. c. -r. tt. p. 367.
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Saumfeligkeit) Widerfpenftigkeit) fchlechte Arbeit) Untreue u. f. w. rich

terlich davon entfernt worden find (welcher Nachtheil jedoch nur. das der

malen dienende Individuum) nicht feine Nachfolger im Drefchergute

 

' trifit) und daß der Fröhner entweder felbfi oder mittelfi Annahme von

Hilfs- und Mitarbeitern die fragliche Arbeit innerhalb der gewöhnlichen

Zeit) z. B. den Ausdrufch bis zu Johannis) vollendet, Die Einfuhrung

einer neuen Wirthfwaftsart kann aber der Erbdrefclher zwar nicht hindern)

kann aber Encfchädigung für den ihm entgehenden Vortheil verlangen 97).

Die Spannfrohnen) Spann-dienfie) Anfpanndienfie)

Fahrdienfte) Pferdefrohnen) Zugfrohnen) Zugdienfie

(open-ae error-ine, iumentariae, armentariae), diejenigen Frohnen) welche

mit Zugvieh) Schiff und Gefchirr verrichtet werden mufienW)) haf

ten, wenn man dabei auch die Landfolge berückfichtigtx theils auf dem

Gute . theils auf dem Zugvieh) und müffen in letzterem Falle nur mit

fo vielem Viehe geleifiet iverden) als der Frdhner hat) in erfierem nur

mit fo vielem. als das Frohngut) als folrheei7 halten muß 99). *So wie

man nämlich die Fröhner im allgemeinen in Anfpannfröhner) An
fpcinner) Pferdefröhnerx Pferdner und Handfre ner theilt

(f. o, S. 387)) fo werden die Pferdefröhner wieder nach der Anz der Pferde,

mit welchen fie frohnen müfien) in Vierfpeinner (zuweilen Voll

fpänner genannt). Zweifpänner (zuweilen Halbfpeinirer genannt)

Einfpännerloo)) hingegen da, wo nicht jeder Anfpanner jede Art von

Spannfrohnen zu thun verbunden ift) nach Art der Arbeiten) die fie mit

ihrem Gefchirre verrichten miiffen) eingetheilt in Fuhrfpänner (daher

Fuhr- oder Fahrdienfie)) welche die Wagenfuhren thun) Pflug

fpeinner) Ackerfröhner) welche die Acßerarbeic (Ackerfrohne im

engeren Sinne) verrimten) Eggeipänner (daher Eggefrohne)) welche

das Feld eggen mtiffen 191). Doch werden die legten drei Benennungen

_ auch oft für den allgemeinen Ausdruck Anfpannfrbhner (pen-s ("*0

toto), ja fogar der Ausdruck Ackerfrohne häufig für alle zur öcono

mifihen Bearbeitung eines Gutes gehörigen Spann- und Hand

d ienfie (f. o. S. 391) gebraucht. Sämmtliwe Spannfröhner können vom

Gutsherrn nicht gezwungen werden) folche ungewöhnliche Spannfuhreir

zu leiften) wobei fie fich ihrer gewöhnlichen Gefchirre niäzt bedienen kön

nen, z. B. Schlittenfuhren fiatt Wagenfuhren/ Haken fiatt Ackern

.

97) [Line] i. o. 'kann ll. mxblll. p. 124. Im allgemeinen über diefe

Materie f. Haniel a. a. Q. S, 272 flg. ueber die Anfprüche der frhlefifcipen

Hofgärtner auf einen Mandelbelohnungsanthcil von Raps und fonfiigen Qelfrlicizz

ten) Wurzelgewächfen u. f. w.. dann auf Nachreche und Habe von gedrofmenem

Getreide und auf dießfallfigen Erfaß von durch Lohnt-reicher gedrofchenem Ge

treide f. Koch und Vaumeiiter a. a. O. Nr. 5) 6, 41,

4. 98) Dan a, a. Q, S.492. Maurenbreclter a. a. O. _

99) Fif er a. a. O. Bd, 1) Ö.1286. Eichhorn a. a. O. g. 251.

Doch vgl. auch ebendaf. Note i..

t Ö10;?)0.ßiifelt-ind, Einleitung in die Wiffenfehaft des teutfchen Privafreeh

es . 7 ,

101) Glück a. a. O. S. 166. Hufeland a, a. O.

1
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u. f. w. 102). In der Regel gefchieht die Frohne mit Pferdenwk). doch

da. wo die Landesart das Ochfenhalten nöthig macht. z. B. in bergigen

Gegenden. mit Ochfen. Im erfteren Falle findet fich häufig die polizei

liche Vorfthrift. daß der Bauer. welcher eine gewiffe Anzahl Hufen be

fiht. Pferde halten muß 104). Auch bei Herrenfrohne fchließt die Spann

frohne die Willkür aus. ob der Gutsbefiher Zugvieh halten will oder

nicht. Bei den Herrenfrohnen liegt die Anfpannfrohne nur folchen Fröhn

pflichtigen ob. welche-zu Bearbeitung ihrer Güter Zugvieh halten müffen.

doch nicht allen. indem z. B. in der Regel die .Kuhgutler von Spaun-k

frohne befreit find. Hält fich ein folcher. der keine Spannfrohne zu

leiften und alfo kein Spannvieh zu halten verbunden ift. folches freiwillig.

fo hat er damit keine Herrenfrohne zu leiften. Dagegen miiffen fehr oft An

fpänner auchFyandfrohne verrichten (f. o. S. 387). daher die Rechtsparömie:

Der Bauer muß dienen. wie er befpannt ift. nur auf die Art der Lei

fiung der Spank-frohne zu beziehen ift. keineswegs aber ausdruckt.

daß der. welcher defpannt fei. darum keine Handfrohne zu leiften

breiuche. Kann eine Frohne eben fowohl mit der Hand. als mit An

ipannung ejfiet werden. z. B. Teichausfahren. Schlamm- und Erde

fahren. S tfahren u. f. w.. fo leifiet jeder der Fröhner die Art Frohne.

zu welcher er. feiner Befihung nach. gehört. der Anfpanner Spann-.

der Handfröhner Handfrohne. fo daß diefer. felbfi wenn er Zugvieh hält.

doch zur Spannfrohne dabei nicht gezwungen werden kann. Auch kann

Spannfrohne nicht einfeitig in Handfrohne verwandelt werden 10k). Der

Spannfröhner liefert zur Arbeit nur folches Werkzeug. wie er es in *fei

ner Wirehfclmft braucht. nicht neuerfundeneInfirumente fiatt der gewöhn

lichen. doch diefe in tüchtigem Stande. Fiir jedes Gefchirr muß er einen

tiichtigen Fuhrmann. Treiber 106) ftellen. der auf- und abladen mit zu

helfen. doch in der Regel dieß nicht allein zu beforgen verbunden ift

(f. o. S, 387). Dabei finden Ausnahmen in der Maße ftatt. daß er dieß

zuweilen allein beforgen. fogar das Abgeladene an Ort und Stelle fchaffen

muß. Die Spannfrohnen find Übrigens entweder auf gewiffe Tage feft

gefeht. wo unbeftimmte Spannfrohnen. oder auch nach den verfehiedenen

Jahreszeiten Acker-. Egge-. Fuhrfrohnen mit einer beftimmten Anzahl

von Zugvieh verrichtet werden miiffen. oder die Fröhner haben bei gewif

fen Grundftiicken die nöthigen Arbeiten ohne Beriickfichtigung der dazu

nöthigen Zeit zu beforgen. Bei Fuhren zum Transporte von Sachen. Fuhr

dienfien (f. o. S. 393).' ift gewöhnlich ein beftiinmtes Gewicht für eine Fuhre.

z. B. häufig 10 Eentnerfür eine zweifpännige Fuhre. ohne unterfchied

der Art des Zugvjehes. fefigeiebtz außerdem muß das Gutachten Sach

 

e

102) Rüling. 118 Entfcheidungen des O.-A.-Gerichtes zu Celle (Celle

1805). Nr. 18.

103) Fine] 1. c. "kom, ll. cap, All. (l7. 361. 362.) F.

104) Mittermaier a. a. O. h. 191. _

105) Schlüter und Wallis. jurifiifche Zeitung fiir das Königreich

Hannover. Iahrg. 3. Hft. 2. S. 85.

106) Iurifiifwe Zeitung für die königl. preußifehen Staaten. Berlin. Iahrg.

1832. S. 1230.
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verfiändiger naelfLandes- und Ortsgebraucl) die Schwere der Luft befii-.m

men. Doch darf die Frohnfuhre mit der vollen Loft nur auf dem Hin

oder Ruckwege beladen tverdenz wird ihr auf beiden aufgeladenf fo darf

die Laft beider zufammen nur das Gewicht der vollen Laft ausmachen;

außerdem muß dem Fröhner die geleifiete eine Frohne fur zwei gut ge

fehrieben werden. Es muß aber inder Regel der Fröhner die leeren

Gertithfwtiften zum Einpacken u d Fortfehaffen der zu transportirenden

Sachen, alfo Kifien u. f. w., noch über das Gewicht mit hin- oder

zuriW-eehmen. Diefem nach kann der Fröhner auch niuyt gezwungen

werdenz die Herrenfrohnen mit Wechfelwagen zu verrichten. Bei Reife

frohnen (das find. wenn die Rede von Spannfuhren ift. folche. bei

denen der Fröhner fo weit fich vom Gute des Dienfiherrn entfernt. daß

er unterwegs füttern muß, ehe er zurückkommt [f. o. S. 388]) darf in der

Regel die Reife nicht über zwei Tage dauernx an deren jedem der Frdhner

nicht über vier Meilen zu fahren. auch. wenn die Frohne dazu verwen

det wird. Sachen an einen dritten Ort hinweg und nicht auf den Herren

hof oder deffen Zubehör zu bringen. nur innerhalb der Grenzen des

herrfchenden Gutes aufzuladen braucht. An einigen Orten werden die

Oleifefrohnen in weite oder lange. auf 7-12, und kurze oder

kleine. nicht fiber 6 Meilen Weges. eingetheilt. Bei Marktfuh

ren (das find folche. durch tvelehe feilgebotene oder feilzubietende Sachen

fortgefejiafft werden) braucht der Fröhner nicht auf einen fo weit entlege

nen Marktplaß, daß erfier nicht noch an demfelben Tage zurückkehren

könnte» auch nicht auf einen Marktplatz außer Landes zu fahrenF wenn

diefer nicht der gewöhnliche Markt zum Abfah der Producte aus der

Gegend des herrfchendeir Gutes iii. Auf dem Marktplaße felbft muß ec

die verkauften Sachen den Käufern dort. nicht aber über den Marktort

hinaus7 fahren, und daher auf den Verkauf warten. doch nicht länger als

fo lange. daß er zur herkömmlichen Zeit wieder zu Haufe fein kann.

Im allgemeinen gilt die Regel. daß alle Spannfrohnen bei Herrendien

fien nur zum Beften der Gutsbconomie und des Haushaltes geleiftet

 

,tverden. daizer befiehen fie. die eigentliche Oeconomie anlangendf in ticket-n

pflugen. eggen- Dünger fahren, die Schafhorden auf das Feld und von

einem Pferwfclnag zum anderen, auch zurück auf das Gut fahren und

den neu gemietheten Schäfer und deffen Sachen holen . ,Holz (ivorunter

man die Surrogate an Torf. Brnunkohlen u. f. w. mitbegreift). Heu

Grummet. Greis einfahrenl07). dann in Eedez Lehmz Stein-f Grand-7

überhaupt Baumaterialien-z unter anderen Bret- und Röhrenfuhren

(f, w, u. bei Baufrohne), In der Regel aber kann der Grundherr

Kutfclzrfuhren (mit Ausnahme in einigen Gegenden Wefiphalensz wo dann

bei Kutfmfuhren auf den Tag fechs Meilen Wegs gerechnet werden).

fo wie uberhaupt Fichten zu Herbeiholung und Fortbringung von Griffen. *

zum Betriebe von Gewerben. felbft zum Holzhandel, inwiefern die For

derun? die gewöhnlichen Holzfuhren uberfmreitett wurde, nicht von den

NI::

, l.- '

107) Curtius a. a. O, S. L92- Note o.
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Fröhnern verlangen; überhaupt nichts. wodurch die Frohnpflichtigkeit.

auf das Einfchränkendfle ausgelegt. überfmritten würde. z. B. nicht das

Zufammenfpannen mehrerer Fröhner. um Lafien fortzubringen. die für

das Gefpann Eines Fröhners zu groß wären; nicht die Verwandlung der

zum Ackerbau und Haushalt zu verrichtenden Anfpannfrohnen in Reife

frohnenl08)z ni t daß die Fröhner das Ehauffeegeld bei den Führen.

mit welchen fie auffeeeimrahmen berühren. bezahlenl"9).

 

17i. Nach Verfchiedenheit der Tageszeit im weiteften Sinne des*

Wortes find die Dienfie theils Tag-. tägliche. theils Tag- und

Nacht-. nächtliche Dienfte. je nachdem fie blos bei Tage - dieß

die Regel- oder auch bei Nacht (f. o. S, 389 n. 390) gefordert werden

können. letzteres häufig bei Land- und Gemeindefrohne. z. B. Boten

laufen. Feuerreiten. Streifen u. f. w. 110). Wird der Dienft in der Nacht

geleifiet. fo wird er in der Regel für einen ganzen Frohntag gereaynetl")

Endlich findet man auch zuweilen die Eintheilungder Frohnen. '

71i. nachder hifiorifmen Erfahrung über deren Ausübung und

Nichtausübung. in gebräuchliche und nichtgebräuchliche Froh

nen 112). unter loelcijen letzteren man theils fol>)e verfteht. die nos) gar

nicht. theils folche. die zeither nicht mehr ausgeübt wurden. Sie ifi:

ziemlich unpraktifch. da ungebräuchlicloe Frohnen lvenigftens bei der Herren

frohne nicht neu eingeführt werden können. Rückficiztlici) der zeither nicht

mehr gebräuchlichen wird es bei Herrenfrohnen. wenn der Herr fie for

dert. darauf ankommen. ob die Grundfälze der Ertinctivverjährung auf

fie anwendbar find (f. w. u.). in welchem Falle nur fie nicht mehr gefor

dert werden können. Dieß wird auch den Entfcheidungsijrund bei der

Frage abgeben. ob bei einer Verwandlung der Frohne der Dienfiherr

eine Vergütung für nicht mehr gebräuchliche Frohnen fordern kann?

Ungedräuchliche Landes- und Gemeindefrohnen können. bei entftandenem

Bedürfniffe. bezüglich durch Gefehe und giltige Gemeindebefcjjlirffe auf

gelegt werden.

Alle die fo eben (von li. S. 382 an) aufgeführten Frohnen kön

nen. wie gedacht. bei den drei verfchiedenen Hauptfrohnarten (f. o. S.

381 l.) vorkommen. namentlich

1) bei der Land: oder Landesfrohne. Landesfolge. Ter

ritorialhoheitsdienft. Landhüde oder Landhude. .Land

wehre (etezqueia trrrjtorialjs, 821711111 tarritorjaiia, auch 581-7163 nor-r*

Tax-ein, zum Ureterfmiede von opel-ae ru8tjca8)"3). das find die ver

1.

i

108) ueber die Lehre von den Spannfuhren im allgemeinen vgl. Hage

mann a. a. O, z. 242. Haufe( a. a. O. S. 259 fig.. 263 fig.. 276 fig.

109) Amelang. neues Archiv der preußifciyen Gefeggebung Bd. 8 (Ver

, lin 1805). S. 56.

110) Fifcher a. a. O. ©1283. yukonäorf 1. o. "kom, l. obs. 121.
I. ll. [1. 318. i

111) Runde a. a. Q. z. 492. Note b. .

112) Fifcher a. a. O, g. 1282. 4

113) Die Literatur f. befonders in Leift. Lehrbuch des Staatsrechtes

Ö. 211. Vorzüglich zu bemerken find: Konvolut, claäuro aequeiaa. 111x13.

1668. 001700)'. (ia into aeqnaiaa. l-[aiaoid. 1672. (1678.) Krit-roh,
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möge einer Pflicht des öffentlichen Rechtes dem Landesherrn. als fol

chem. und alfo vermöge der Landeshoheit zum Befien des Staates.

befonders zur öffentlichen Sicherheit. fowohl. fo weit es Frohnen

auf dem Lande gilt . von Patrimonicil- als von Kammerbauern zu.

leifienden Frohnen und Dienfiell4). Sie find ganz klar zum Theil

die oben erwähntm alten nngarine und rerecli. Die Verbindlichkeit

des Staatsburgers. Staatsdienfte als Bürgerpflicht. theils zur Vergeltung

der ihm durch den Staatsverband zufließenden Wohlthciten. theils aber

auch ohne diefe 'Ruckficht wegen deren hervortretender Nothwendigkeit.

behufs der Erhaltung des Staates und im Mangel anderer dazu anzu

wendender Mittel. zu leifien. liegt klar vor. Die Naturalleifiung war

bei dem Beginne des Staates durch fich felbft geb und der Natur

der Sache angemeffen wegen ziemlich allgemeiner Gleichheit der Vermö

gensumftände und Mittel der einzelnen Staatsbürger und wegen der

daher vorhandenen ziemlich allgemeinen Gleichheiwder Vortheile. welche

jeder einzelne Staatsbürger vom Staate zog. Allein mit der Zunah

der Eivilifation trat eine größere Ungleichheit aller Verhältniffe ein un

fomit auch die Oiothwendigkeit. die Ungleichheiten. welche durch gleiche

Naturalleifiungen und den ihnen nun gegeniiberfiehenden ungleichen Genuß

der Staatswohlthaten entfiehen mußten. durch ein Ausgleichungsmittcl zu

heben. an die Stelle der Naturalleifiungen Geldleiftungen zu fiellen.

Diefe mußten verhciltnißmaßig vertheilt und es konnten die nunmehr von

befonders dazu zu befiellenden Perfonen zu verrichtenden Dienfie durch fie

bezahlt werden. Dennoch konnte der Staat die Verbindlichkeit zu Leifiung

diefer Dienfte nicht ganz in den freien Willen der Staatsbürger fiellen.

um nicht durch Mangel an Subjecten dazu in Verlegenheit. ja in Noch

und Gefahr zu kommen. und fo macht er von diefem Rechte in Bezug

auf diejenigen Theile der Landesfolge. welche nach dem jetzigen Cultur

fiande eine befondere Befähigung verlangen. nur einen befchrciniten Ge

brauch, Sie werden unter dem Namen Staatsdienfie im weite

ren Sinne. begreifend Staatsdienfi im engeren Sinne. Kirchen- und

eie iure lurtrationis et aequelae. For. 1676. Textur, (ie iure aequelae.

6e Berger', rie iure orclin. jmper. territor. circa oper-u rubclitor. .le-ine

1729. jlertiur, (ie superior-iwie territorjali s. 57 sq, j-lalin. cle iure

äequelue. Magnat.. 1744, (in l-lnrtleben, tlieruur. (lisa. 1'103. 70i. 1.

y, ll. p. 55 sq.) Zucker, nonnulla (le functionurn publicaruro ß. opera

rum territorialium inciole tiniburcjue eoruru regunclis. [Lind. 1784. (1785,)

(ie Kliolcler. superioritau terriiorialia fung operururo prjncipi u Zubclitis

clebitururn. 1786. [Lille, ile principum (ier-martina circa oper-as rustico

rum territorialen iuribus eorumque preiescriptiono. idle-ri). 1789. Weck

herlin a. a. O. (Iulnprecltt. (le Zequelu territorinli. 1799. Bülow

und Hagemann a. a. O, Vb. 1. S. 126. rie (Jannegieeeer, tieoia.

Uuauecassel. 70m. 1x, (leo. 230. p. 3. Strube a, a. O. Bei). 514 (ll,

8). Kleider. öffentliches Recht des teutfchen Bundes h. 468 flg. Mauren

brech er. (Zrundfäße des teutfchen Staatsrechtes h. 220 flg.

114) Maurenbrccher a. a. O. S. 220. Mittermaier a. a. H.

H. 190. Hagemann a. a. O. Ö. 231. Glück a. a. O. h. 123. S.165.

Zee-ger l. c. lid. l. tit. l1. tb. 8. not. 1. Eurtius a. a. O. Ö. 293.

Hanfel a. a. O. S." 231.
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Kriegsdienfi. zu den Staatsfrohnen. obfcho mit ihnen von gleichem

Urfprunge. nicht mehr gerechnet. welehe. wie a e Frohnen. nur gemeine

Verrichtungen (opener offjcjniex) zum Gegenfiande haben. Nur diefe

gehören hierher. Allein aus den angegebenen Gründen nehmen diefelben

jehc den Charakter von Naturalftaatsabgaben an und können. wenn ihre

Nothwendigkeit eintritt. eben fo gut wie Steuern gefordert werden. Ihre

unmittelbare Vertheilung muß aber entweder fchon dem Principe der ver

hältnißmcißigen Gleichheit aller Steuerpflichtigen im Staate entfprechen.

oder diefe Gleichheit muß durch nachträgliche Vergütung hergeftellt wer- '

den, Daher ift es unrecht. wenn _die Staats-frohnen nur gewiffen Elaffen

von* Stacitsbürgern und diefen überdieß einentgeltlicl) und ohne eine Aus

gleichung mit der-brigen Staatsbürgern angefonnen werden 1Ui). Auch

ift deßhctlb nach manchen Staatsverfaffungen die Auflegung neuer Lan

desfrohnen an die Einwilligung der Landficinde gebunden. wogegen die

Ausfchreibung der. Mera) Staatsbedürfniß gebotenen und in Verträgen

und Herkommen begründeten. befonders wegen nöthiger Eile und bei auf

dem Verzuge haftender Gefahr. oft nicht von jener Einwilligung abhängig

gemacht werden kann und daher in der Regel nicht davon abhängig ift.

Während des Reichsverbandes konnte wegen unrechtmäßig auferiegter

Landfolge bei den Reichsgerimten Befchwerde geführt werdenlw). Die

Repartition der Landesfolge gefchieht gewöhnlich nach dem Steuerfußez

der einzelne Landesfrohnpflimtige aber muß fie (obgedachte Ausgleichnng

abgerechnet) auf eigene Kofien verrichten. ohne Futter für fein Vieh oder

Entfchädigung für Schaden an Vieh. Schiff und Gefchirr fordern zu

können. In manchen Ländern jedoch werden die Landesfrohnen auf die

ganzen Gemeinden repartirt. und diefe laffen fie. entweder nach einer

gewiffen Reihefolge unter den Gemeindemitgliedern durch diefe. oder um

Lohn thun. in welchen Fällen die Gemeinden in der Regel den Schaden

des Einzelnen aus gemeinfamen Mitteln tragen. Die Landesfrohne befteht

grbßerentheils in ungemeffenen Spann- oder Handdienfien. Bei den

erfieren gilt der Grundfaß. daß die Frohne fo geleifiet werden muß. wie

der Frohnpflichtige eben befpannt ifi117). nicht wie er befpannt fein follte

(f. o. S. 393 u. 394), Ueber den Umfang der Landesfrohne eriftiren allgemeine

Beftimmungen nicht.*nur fo viel ift gewiß. daß fie allen Staatsunterthanen

obliegtl") und zwar fo. wie fie in jedem Lande landüblicl) ift""). Eben

deßhalb findet eigentlich keine Befreiung davon fiatt; indeß nimmt man

durch Herkommen an. daß die fieuerfreien Perfonen auch von den Landes

frohnen frei find. So in der Regel Rittergutsbefitzer l29). Staatsdiener.

115) Rotteck a. a. O. S. 177 u. 179 flg.

116) Das Gefuch der Reichsberfammlung . dergleichen Vefchwerden bei den

Reichsgerichten nicht annehmen zu lafien. ift ausdrücklich abgefchlagen in der

kaiferlicljen Refolution von 1670 in Schmauß. col-p. iur. yobi. S. 1077.

117) Runde a, a. O. h. 493,

118) I. Reichsabfch. v. 1656. h. 180. bei Schmauß a. a. O. S. 1018.

und die vorfieheud Note 116 auge ogene kaiferliclje Refolution.

119) Mittel-water a. a. b. 190.

120) 1.67.6: i. a. erlebe. 416. merci. 2.

'
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Geiftlirhez die Befreiung diefer Perfonen hört auf) fo wie fucceffiv die

Steuerbefreiungen felbft aufhören. Die Landesfrohnen können aber auch

in der Regel nicht weiter gefordert werden) als fie ducä) Heck men

oder Landesgefehe eingeführt find) mit Ausnahme der Dienfie) lche

vet-möge der Regierungsgewalt in außerordentlichen Fällen) unter Vor

behalt der Ausgleichung) einzelnen Staatsbürgern aufgelegt werden. Bei

Eoncurrenz der Landesfrohnen mit Gemeinde- oder Herrenfrohnen gehen fie

den lehteren beiden vorNl) (f. w. u. in den allgemeinen Grundfähen Nr.

14); doch darf dabei nicht überfehen werden) daß nicht alle Frohnen) welche

der Landesherr fordert) Landesfrohnen find. Urfprünglicl) wurden fie theils als

Reichsfrohne) theils an Beamte) theils an Territorialherren geleiftetlW))

und fo wurden häufiger gewöhnliche) an den Landesherrn und deffen

untergebene geleifiete Herrenfrohnen als Landesfrohnen angefehen, Sie

follten eigentlich blos von den Kammerbauern geleifiet werden) die in der

Regel in demfelben Verhaltniffe zu der landesherrlimen Kammer fiehen)

wie der Patrimonialbauer zu feinem Gutsherrn) und eben deßhalb ift) zu.

Ausgleichung der durch jene Vermifclmng entfiandenen Benachtheiligung)

häufig eingeführt) daß der Patrimonialbauer weniger) vielleicht nur halb

fo viele Landesfrohnen verrichtet als der KammerbauerNZ), Die eigentliche

Landfrohne) ein Ueberbleibfel der alten reiner (f. o. S. 379)) begreift offenbar

die Hofdienfte oder Hoffolge) zur Fortfchaffung des [andesherrliwen

Hoflagers) "der Beamten u. f. w. nicht. Dennoch find fie hier und da

als Landesfrohnen eingeführt) können aber nirgends gefordert werden) als

wenn der Beweis des Erwerber) geführt wird 124). Gewöhnlich werden

als Landesfolge die nachverzeichneten Dienfre gefordertW): o) das Auf

gebot) Landwehre u. f. w.) d. i. die Landesvertheidigung auch ohne

regelmäßigen Kriegsdienfi bei Anwefenheit des Feindes im Lande und bei

Empörung und Tumult. b) Kriegsfuhren) Kriegerfuhren)

Kriegerreifen) Vorfpanne) das find Fuhren zur Fortfchaffung des

Militärs und der Militcireffecten und Bedürfniffe) z. B, der Magazine)

Hofpitäler u. f. w. Sie find durch das Herkommen auch auf andere

Beditrfniffe ausgedehnt worden) z. B. auf die Vorfpanne für die Pofi)

wenn die dort verfaffungsmiißig zu haltenden Pferde für einen augen

blickliehen großen Bedarf nicht auslangen. In der Regel aber müffen

die Anfpanner in diefem Falle für die Leiftungen das volle Poftgeld er

halten) welches die Reifenden verfaffungsmcißig an die Poft erlegen müffen.

Vorzüglich wird diefe Pofivorfpanne und Poftanfpanne bei den

121) ueber alles dieß vgl, Hagemann a. a, O. H. 231 n. 232. Eich

horn a. a. O. Ö. 248.

122) Mittermaier a. a. O. s. 189.

123) (Curtius a. a. O. F. 293) Note o.

124) Hagemann a. a. O. s. 233) befonders Note 3. Danz a. a. O.

e. 493) Nr. 3.

125) Mittermaier a. a. O. f). 190. Hagemann a. a. O. h. 233.

Nottect a. a. D. S.181. Eurtius a'. a. O. f). 293. Runde a. a. O.

s. 493. Glück a. a. O. h, 123. Fifcher a. a. O.Z.1272. Hufeland

a. a. O. K. 374. Eichhorn a. a. O.. 9. 248) S. 637.
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Reifen regierender Herren angewendet. Oft werden nicht die ganzen Ge

fchirre. fondern blos reitende Boten- Mehgerritte. Poftritte -

oder ie Pferde„zum Reiten fur das Militär requirirtNk). In diefe

Kate ie gehört auch das Botfchaftlaufen (f. o. S. 388) im Kriege.

c) Di? Frohnen zur Erbauung und unterhaltung der Fefiungen und feften

Burgcn-Burgfeften und Schanzarbeiten. Sie find aufBau

frohnen (f. w. u.) zu den fiirftlichen Refidenzfmlöifern. Amthäufern. Vor

werken. Frohnvefien117) u.'f. w. ausgedehnt worden. fo wie auf den

Bau von Eaferncn fiir das Militär. ohnerachtet fie in den fcbon erwähn

ten Reichsgefehen nur auf den nothwendigen Feftungsbau befchränkt find.

Da alfo. wo das Recht. fie auch zu anderen Beinen zu brauchen. nicht

bewicfen ift. find fie darauf einzufchränken. Häufig werden auch fogar

die an den Gutsherrn zu leiftenden Privatbaufrohnen (f. w. u.) Burg

fefien genannt 128). (i) Frohnen zur Herfiellung der Heerftraßen. aus

gedehnt auf Baufrohnen zu Ehauffeen. Dämmen. Deichen - Wege

frohnen -. Ausfehaufelung des Sehnees aus hohlen und Gangbar

machung der von Schnee. Bergfiurzen. Wafferfluthen verfchiltteten Stra

ßen. Wegfchaffung des durch Feuersbrilnfie oder Erdbeben verurfamten

Schuttes. Dieß lehtere kann auch e) zu den Feuerdienften gerechnet

werden. wohin ferner Feuerritte. Sprihenfcihren. Bedienung der Sprihen

und Hiilfe dei entftandenen Feuersbriinfien. namentlich das Umhauen von

Bäumen und Grabenziehen im Falle entftandener Waldbrände. gehören.

1*) Die Iagdfolge (f. o. S.390). g) Das Wachen und Cordon

ziehen in Eontagionsfällen zu Abhaltung angefteckter Fremder und zu Ab

fperrung angefteckter Inländer auf deftiinmte Punkte. l1) Streifen zur

Abhaltung oder Vertreibung herumftreifender Räuber- und Diebsbanden.

Zigeunerhorden. Bettler und anderer Vagabunden. Damit hängt zufam

men j) die Amts- und Gerichtsfolge. Schaarwerke. d. i. die

Pflicht. dem Gerichte bei Verfolgung von Verdrechern zu folgen. bei

deren Arretirung behillflicl) zu fein. verdächtige eingezogene Perfonen zu

bewachen und zu transportiren (f. o. S. 388). auch bei Hinrichtung mit dem

Tode befirafter Perfonen den Kreis zu fchließen. in welchem die Execution

gefchieht. Dieß letztere liegt in den Städten häufig den Pfahlbiirgern

ob. Oft entfpringen die gedachten Dienfte aus der in der Landeshoheit

enthaltenen Schulzherrfchaft (Vogtei). werden dann nicht fowohl fiir den

Landesherrn als folchen . als fur die Kammer und Kammergüter

gefordert und können daher ebenfo. wie die mit den Gerichten durch Be

lehnung u. f. w. auf Privatperfonen übergegangene Gerichtsfolge. nicht

über das erweitert tverden.. was hergebracht ifi1k9). unrerhtmäßigerweife

 

126) Strube a. a. O. Ved. 115 (ll, 9). Riiling a. a. O. Nr. 62.

Eichhorn a. a. O. S. 637. Vgl. auch oben Note 118.

127) Mittermaier a. a. O. h. 194.

128) Strube a. a. O. Bed. 516 (lll, 143). Bed. 517 (17,71). (Jan

1103168301* 1. o. 'kann 711. 0er. 193. p. 117. ei; "kom, x1. (joa. 283. p.

34. Bülow und Hagemann a. a. O. Bed. 1. S. 215. Dank q- q* Ö.

Ö. 493. S. 212 u. 218. Glück a. a. Q. h. 123. S. 168.

129) Eichhorn a. a. O. S. 638.
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ift 'auch' die Gerichtsfolge öfter * auf Frohnen zu Erbauung der Frohn

.1'i.. .j
vefien 'ausgedehnt worden. * ' i -

2) Die Gemeinde- oderCommunfrohnenx Gemeinde

oder Commundienfie. Gemelnereihewerke. Riege- oder

Reihellienfie. Bauereinigungen (Baurein-igungen). das

find diejenigen Dienfte. welche als Folge des Gemeindeverbandes. zum

Befien der' Gemeinde -von jedem Gemeindemitgliede geleifiet werden mitf

fen 130). Sie haben zum _Grunde der Verpflichtung ziemlich daffelbe

Princip. wie die StaatsfrohnenW) (f, o. S.397). nämlich die Societätspflicht

der gemeinfchaftlickien Tragting gemeinfchaftlicher Laften 1"). jedoch unter

Berückfimtigung des Grundfaßes. daß. wer die Vortheile genießt. auch

die Naihtheile tragen muß 1W). Ze nachdem die Zwecke verf>iieden find.

beftehenfiein Botem. Wacht-.Hand- oder Spanndienfien zum Heben .

und Räumen derGraben.- CanäleF-Hohlen. Brüche. Flriffeiu. f..w..

Anpflanzung der Bäume. Holzfchlagen. “Holzhackem- Holzauf- und -ab-i

laden. auä) -anfahren. in Baufrohnen (f. w. u.) zu Gemeindehäufern.

Zäune-n. Brücken. Stegen. Wegen (d. h. Communal-. Vicinal-. Com

munications- oder Verbindungsi.-Neben- oder Richtwegen. nicht Feld

und Holzwegen. welche leßtere 'jeder7Eigenthümi-r-felbft zu halten hat'

[f. d. Art, Weg e]).'zu Deichen. Dämmen. Ufern. Schleufen. 'Sielen

und allen öeonomifchen Arbeiten. fo_ weit deren die Gelineinde bei ihren

Grundfi-ücken bedarf. zu Herbeiholung des Gemeindehirten-u. f. w. 1").

Wenn gleich nach 'dem obigenbeiEntfeheidüng der Frage uber Verbind

lichkeit zu denGemeindefrohnen leitenden Grundfaßx-eine blos perfbnliclye

Verpflichtung zum Grunde zu liegen fcheint-"Pz fo wird doch diefe da

dinglich. wo einzelne-Grundftucke den Nutzen von einer oder der anderen*

Einrichtung haben. IederBefiher-des votritehter-vortheilenden Grund

fiückes muß die nöthigen Frohnen (elften. z, B. häufig bei' Deichfrohnen.

wo nur die Befiher derjenigen Grundftücke. welche durch den Oeichbau

gefchiiht werden. beim' Wegedau. -wdhciufig die Grundflücllsbefiher. fo"

weit ihre Grundftucke am fraglichen -Wegeliegen u. f. w.. die nöthigeii")

Baufrohnen verrichten müffenW). Obiger Grundfah entfcheidet da7“ wo'

von einer Einrichtungnicht die -ganzeOGemeinde Vortheil hat. während'

1.'

130) Mittel-water a. a, D49190. Hagemann a. a. O. s. 247.

Scholz lll. Zeitfchrift-fuc Landwirthfchaftsrecht Bd. 2.- Hft. 2. S. 118. Nr. ,

All: ueber Natur und Vertheilung der-Gemeinereihewerke. und die dielerbqlle

anzuxcllenden Klagen. Koch und Vaumeifier a. a. D. Bd. 3. Nr. 17
1 i" - ' ' .,

u. .

131) Rotteck a. aYOd' S, 177.184, . ..

132) Hagemann a. a. Q. Runde a. a. O. d. 493. Rotteck a. a.

O. S. 184.

133) Danz a, a. O. s. 491. S. 193. Scholz a. a. O. S. 120

u. 123. Hagemann a. a. O. s. 249.

134) Scholz lll; a; a..O'.“ S.“ 118. Hagemann a. a. O. d. 248

Mittermaier a. a. O.

135)-Danz a. a. O. S. 194. Hagemann axa. O. ä. 247.

136) Scholz lll. a.' a. O. S. 119. und int_ a. Baurecht S. 254.

Hagemann a. a. O. d. 174. * * - * »

l7. 26
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im entgegengefehten Falle. oder wenn es die Löfung einer der ganzen

Gemeinde obliegenden Verpflichtung gilt. die reinen Societeitsgrundfaße

eintreten. Man muß deßhalb die Stammgemeinde. die Dorf

gemeinde im engeren Sinne-inStädten findet man. mit weni

gen Ausnahmen (f. o. S. 390). in der Regel keine Gemeindefrohnen. weil fich

 

deren Leiftung mit den bürgerlichen Befeheiftigungen nicht wohl vereinigt 137) '

- von der weiteren Gemeinde unterfcheiden. zu welcher alle Ein

wohner eines Ortes. Scljußbauern. Neuheiusler. Hausgenofien u. f. w.

gehören. Das Prineip. diefen ganzen Inbegriff als Gemeinde anzufehen.

gehört erft der neueren Zeit. Früher hatten und noch jetzt haben hier

und da blos die Stammbauern. die urgrundbefißer eines Dorfes. eigent

liches Gemeindereeijt. nur fie hielten und halten die Gemeindeberathungen

und profitirten eigentlich von den Gemeindegrundfiücken. Den fpäter in

die Dörfer gezogenen Tageldhnern und Gewerbetreibenden jeder Art. welche

nur von einigen Gemeindeeinrichtungen. z. B. den Wegen. Gemeinde

brunnen. dem eigentlichen Gemeindehaufe. dem Gemeindebackhaufe (das

Gemeindebrauhaus benutzen gewöhnlich nur die Grnndfiücksbefiher) u. f, w..

Vortheil zogen. wurden und werden nur zu Frohnen dazu. ebenfo in

Kriegszeiten nur zu Verpflichtungen der ganzen Gemeinden beigezogen.

So hat es fich z. B. dahin gebildet. daß da. wo die Kriegslaften als

Sache der ganzen Gemeinde angefehen werden. die Einquartirungen in

alle Güter und Haufer vertheilt. die Spannfuhren blos von den. mit

Zugvieh verfehenen. die Botengeinge. das Herbeiholen und Begleiten des

einquartirten Militärs von den nicht befpannten Einwohnern verfehen.

die Mitglieder der weiteren Gemeinde nur zu den Gemeindeberathungen

über Verpflichtungen der weiteren Gemeinde. z. B. über das Armen

wefen u, f. w.. zugezogen werdenW). Darnaeh reguliren fich infonder

heit die Gemeindefrohnen. Verbunden ift an fich zu allen folchen allgee..

meinen Gemeindefrohnen. wer fich unter den Gemeindeverband begibt.

alfo in diefem Falle auch Adelige. freie Gutsbefißer. Kirchen- und Schul

diener. Handwerker. Paehter u. f. w. . zu den befonderen nur. inwiefern

er den zur befonderen Frohnleifiung erforderlichen Charakter. er von den

befonderen Einrichtungen Vortheil hat139). Indeß find Rittergutsbefiher.

Kirchen- und Schuldiener durch ein. aber jederzeit ftreng zu beweifendes.

Herkommen 140) häufig von den Gemeindefrohnen befreit. Während nach

allem diefen in früheren Zeiten die Vortheile. welehe jedes Gemeindemit

glied von den Gemeindeeinrichtungen hatte. ziemlich gleich waren. daher

die Gemeindefrohnen. welehe fonaeh nicht nach dem Maße des ermögens

und Einkommens. wie die Staatslafien. gefordert werden innen. in

der Regel gleiehheitlich. nach der Mannzahl, oder nachbargleiGlN).

d* .rk-

Zi'- t '*i-.*».'

137) Scholz ill.. in der angez, Zeitfehrift S. 120.

138) ueber dieß Alles vgl. Scholz lil. a. a. O. S. 122.

139) DaF-er |. o. open. 416, 1112.1'. 3. Hagemann a. q-Ö. F.. 249.

Weftphal a. a. O. Vb. 1. Abh. 8. 5. 4. Eichhorn a. a. O. j. 248.

140) Hagemann a, a. O. Scholz ill. a. a. Q. S. 17.5.

141) Runde a. a. O. 9. 493 a. E.
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auch nach der Zahl der Haufe-c geleifiet wurden. je nachdem die Reihe

einen Jeden traf. gibt jetzt allerdings in der Regel der größere oder ge

ringere. der allgemeine oder befondere Nußen. den Jemand aus der Ge

meinde zieht. den Repartitionsmcißfiab ablN). Indeß ifi auch hier das

Herkommen und die individuelle Verfafjung einer jeden Gemeinde befon

ders zu berÜckfichtigenUZ), Zu den Gemeindefrohnen' werden gewöhnlich

auch die Parochialfrohnen gerechnet. das find die Frohnen zum Bau

und zur Reparatur fämmtlickjer geifilicher Gebäude und anderen Grund

fiucke. Bejiellung und Beer-mung der Kirchencicker und -Wiefen. zur

Hereinjchajfung des geifilicljen Holzdeputates und Decem. zur Herbeiho

lung neuer Kirchen- und Schuldiener. zur Herbei- und Zurirckbringung

des jene einfuhrenden und beauffickjtigenden Perfonalcs u. f. w. 144). Die

Verbindlichkeit zu denfelben beruht indeß nicht fowohl auf dem Gemeinde

verbande. als auf der Parorhialforietcit. vermöge deren alle diejenigen zu

jenen Gegenfiänden beizutragen haben. welche von den erwähnten geifi

lichen Infiituten profitiren. Daher haben auch zu diefen Frohnen nicht

blos die Mitglieder des Ortes. worin Pfarre und Schule find. fondern

auch die Eingepfarrten und bezüglich die Filialifien beizutragen. Herkom

men. Landesgefeße und Verträge* entjcheiden auch hier. In der Regel

werden von den Anjpännern die ndthigen Spann-. von den ubrigen die

Handfrohnen. nach der Größe der verfchiedenen Befißungen. geleiftetgä).

3) Die Herrenfrohnen. Frohnen nur' Zäaxeju, Hof

dienfie. Gutsfrohnen. Unterthanenfrohnen find die. in der

Regel von dem Befißer eines Gutsrompleres. jelten einzelner Grundfiucke.

als Reallafi.- felten von einem Unangefejjenen. zum Vortheile eines an

deren Gutes um einen geringen oder gar keinen Lohn zu leifienden

Dienfie14ä). Sie find großentheils aus der ehemaligen Vogtei herzulei

 

142)Scholz 11]. a. a. O. RotteckcucnO. S.184. 185, 27'."

143) Gluck a. a. O. S, 165 flg.144) Mittermaier a. a. O. s. 194.

145) Hagemann a. a. O. Ö. 250. Haniel a. a. Ö. S. 231.

Scholz [ll. a. a. O. S. 127. ueber geifiliclje Baue und Reparaturen_ ugl.

befonders Sebi-eckenbargek, (lo onen-e keficienai cernpla ei; nom-leide

[ninjatcak. eccleejnatjo. Mp3. 1812., und die gcjammte Literatur dri Grund

ler, über die Verbindlichkeit zur Erhaltung und Wiederherflellung der Cultus

gebäude Nürnberg 1839). 9. 7. S. 13 fig. ueber braunfajweicfjches 'particular

recht f. fonderhejt Scholz lll. a. a. O. S. 128 flg.

146) Danz a. a. O. z, 491. Hagemann a. a. O. s. 234. Eich

horn a. a. O. S. 248. Mever. über Herrendienfle und deren Aufhebung.

Celle 1803. Außer den bei einigen Gegenftanden bereits bemerkten particular

reeljtliann Vefiimmungen finden fich dergleichen in nachfolgenden Schriften: we

gen Lüneburg: Wallis u. Schlüter a. a. O. Iahrg. 3. Oft. 2. S, 533

wegen der gdttingenFfchen Ortfchaften: Elvers. allgem. jurifi-Ztg; Jahrg

3. 1830. S. 411z wegen des Königreichs Sachfen; Emmlnghaus. uber ,das

k. fächfifaje Mandat v. 13. Augufi 1830. die Bekanntmachung allgemeiner

Recbtsgrundjälze über Frohn- und Dienfiiacljen betr.. in MartinD w. u.

Note 243 angezogenen Jahr-b. Bd. 3. Hft. 2. S. 156. auch in den

fämmtlicljen angezogenen Stellen der angeführten beiden Werke von .Rind und

Öänfelz wegen Baden in den mehrfach in diefen! Artikel envcihnten Ho

26*
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ten..aber auch öfter-aus Vertrag 147).. Sie werden befonders den Ritter

giitern) aber auch den Gütern der Geiftlimkeit und anderer Privat

befißer) nicht minder den landesherrlimen Aemtern) Domänen. Ehatoull

und-Kammergutern geleiftet. Sie find Reallafien) fo weit fie nicht aus

dem alten Hörigkeitsverhältniffe herruhrenl48) und ) nach *Befchaffenheit

des Frohnberemcigten) .Guts- oder Familienfrohnettx* auch) je nach

dem fie auf einem gewifien Grundftücke haften) oder* als Folge der Anfäf

figkeit an einem-gewifien Orte entfiehen) walzend e oder Fäffigel49).

Zu ihnen werden) obgleich dem Syfieme nach unri>)tig (f. o. S. 400)l-'*9)) die

dem Gerichtsherrn zu leiftenden Gerichtsfrohnen in der? Regel gerechnet.

Doch da die Herrenfrohnen zum Theil aus den Vogteioerhältniffen .herrührem

fo entfteht) .wenn dieß nachgewiefen wird ) irn Falle des Streitesdar

über. wem diefe Frohnen zu leifien find) eine Präfumtion. für den Ge

richtsherrnläl)) außerdem fur den GutsherrnW)) zuweilen. muß Beiden

Frohne geleiftet everden 153). Außer den Rittergütern können Frohnen'

auch ,anderen Grundfiucken activ zuibehen 15*!) z keinen Falls erhält der

Dienfiherx durch diefes Verhältnißdie.Gutsherrfchaft :über das dienende

GuV-75). Der umftand, daß ein Gut frohnpflimtig iftx-beweift niäns

dafür.. daß. der Frohnberechtigte Guts-:oder Leibherr des Frohnpflimtigen

feijöö)) und :die 'Frohnpflicht kommt wederbei allen Bauerngütern, noch

blos' bei. ihnen, vielmehr auch in kleinen Städten vor) als Folge der

ehemaligen Vogtei457). Das Recht .Frohnen zu fordern ifi aber auch

nicht als_Theil.»der_.Subfianz des berechtigten Hauptgutes) fondern als

bloße Pertinenzzdefielben zu betrachten 15ei). Mit Ausfchluß der zur. Ge

richtsfolge gehörigenFrohnen und der Reife d i enft e (f. o. S. 388 u, 895))

M* . “ , 1:77'.

 

- 1 - n.. .

bellb0!|'l>>kn Iqhkbüchern; wegen Bayern: in Heller v. Hellers

be-rg) uber d. Verhältn. zivifchen Gerichtsbarkeit und Schaarwerken in Bayern)

Narnberg 1798) Verträge zur Gefchichte der Frohne oder Selmarwerk in Bayern)

Frankf- NRJ'. 1798,-. Bemerkungen über das Smaarworkswefen in den ober

pfälzhchen Furfienthumern) Meißen 18005 wegen des Großherzogthums

Helfen: bei Ebel a. a. Q5 wegen Weimar: bei Emminghaus) in

der narhfieh. angez. Schrift über den Gefindezwangdienfiz wegen Pommern:

?NU-Inltdaoak, (lo oerritjio ot oyecja knäticorum j|1 yomeronia. (Kfz-pb

. , 13"-- .

B147) Rotteck a. a. O. S. -177.' e . m.

148) Maurenbrecher a. a. Q. F. 341. Danz a, a. O. S. 190. '

149) Mittermaier a. a. O. N190. Rotteck a. a. O. 178

u. 186. . . , , , -'

150) Mittermajer a. a. O. . *n

151) Eichhorn a. a. O. 250. , . .

152) Curtius-a a. O. . 303. Richter, Auffaße über oerfrhicdene

Rechtsfragen (Tübingen 1824). Nr. 37x6. 126. . „.7,

153) Fifchcr q. a. OM. 1275,--* - 2*- :FFW-k

154) Hänfel a. a. O, S. 281. ii

155) Strube a. a. O. Bed, 241 (7, 4).' .

156) Maurenbrecher a." a.. O. S. 340. S. 747. vmßohnhorfi.

Iahrbucher des .Oberhofgerimtes zu-Mannheim, Bd. 4) S. 70.

157) Mittermaier a. a. QZ. 191. Haniel a. aYO. S. 235.

158) Simon und Hinfmius) Entflbeidungen des Geheimen Ober-Tri

bunals (zu Berlin). Bd. 5 (Berlin 1841)) S. 1.
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von denen hier nur zu bemerken ift. daß der Fröhner. wenn er auf

eigene Kofien frohnen muß.. nichts1als die gewöhnliche Zehrung und

Futter zu befireiten braucht. und.daß fie eigentlirhzurden Stilckfrohnen

gehören 119). find die dem Frohnherrn zu leiftenden DienfiefiH aeishalts

und Wirthfchaftsdienfie, im weiteften Sinne des Wortes169). das

find alle zur Bewirthfctzaftung eines Gutes. einfchließlich,Feld-. Wiefen-.,

Teich-. Holzq Viehwirthfchaft. Iagd- und Hansi-riefen. erforderlichen

Hand- und Spanndienfte (f. o. S. 387). mit den oben (S. 385)

angegebenen Befchränkungen. Zu den Haushaltungsdienften insdefondere

werden Kehren. Reinigen. ScheuermHof- und Banfenfegen. Ausmiften 16').

Holzhacken. Herelfchneiden. das Backen. Brauen. Nähen u. f. w...in

fonderheit aber der Dienftzwang 112) oder richtiger Zwangdienft.

Gefindedienftzwang. Kinderdienftzwang gerechnet. d. i. das.

dem Gerichtsherrn zuftehende Recht. die Kinder der Landleute. welche

fich als Dienfibocen vermiethen wollen. zu zwingen. daß fie ihm in diefer

Eigenfchaft um den gefehlichen oder hergebramten Lohn (gewöhnlich einen

geringem. als bei freiwilligern 'Gefinde -- Zwanglohn). eine Zeit

lang dienen161). Die Zeit des Dienftes ifi verfchieden. zwei auch drei

Jahre. Nur fogen. dienfttaugli-he Kinder. das find folche. welche

ländliche Arbeit machen können und damit ihr Brot durch Dienen erwer

ben wollen. nicht die. welche. ehe fie zum Zwangdienfi aufgefordert wur-_

den 194). einen anderen Lebensberuf wählten. fich verheurathet oder fonff

abgefonderten Haushalt angefiellt.. namentlich das elterliche .Gut übernom

men haben. oder bei ihren Eltern (felbft Stiefeltern 1")) Gefindedienft,

verrichten. ..find dazu verbundenz auch die nicht. welche nach dem Tode

ihrer Eltern aus dem Iurisdictionsbezirke des Dienftherrn weggezogen

find oder.- vor dem Einzuge :ihrer Eltern in deren gegenwärtigen Wohn

ort. dem Dienftherrn des vorigen Wohnortes die verfaffungsmäßige Zeit

hindurch zum Zwänge gedient haben. Ob nun gleich alle diefe

Grundfähef-eigentliel) nur auf Landleute paffemzfo find doch zuweilen

auch die Kinder der Einwohner der Mediatftädte zwangpf-lichtigwö). eben

wegen des dort häufiger die Hauptnahrung ausmachenden Landbaues. Bei

der Gefindefchau. der Auswählung des Dienfigefindes (Zwang

gefinde. gaeaincij neceasnrij) unter den dienfipflimtigen Kindern der

Unterthanen. darf der Herr fich nicht mit Geld oder durch andere Vor

theile zur Freilaffung der Einen oder Anderen abfinden laffen und nicht

l

'.1
. - i( , 1, z

.159)Hönfela. a. O. S. 275 flg. - “ -- .

160) Hagemann a. a, O. g. 239. .

S 161) ueber alles dieß f. o. S. 39 Vgl. auch Hanfel a. a. O.

.7-7L. *t* * *-1 1111i

162) ueber diefes Wort in feiner eigentlichen Vedeutungaf- w. u.

163) [(1110 1. c. 70111. ll. cap. 18. Berger 1. c. 11b. l. did. l1. 1.11.

8. 11k. 11, Emminghaus. vom Gefindezwangdienite und deffen Abfchaffung

befonders im Großherzogthume Sachfen-Weimar- Jena 1826.

164) [Berger ]. o. _-. __ ' _

1610111111. ,-_; .

166) .Stengeks naehfiehend-Note 228 angez-Veiträge Bd. 15.,»S. 48.
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mehr Gefinde als er eben braucht. namentlich kein Ref erv egef inde .

d, i. Stellvertreter für den Fall der Behinderung des Einen oder Ande

ren während der Dienfizeit. auswählen. Auch darf er das Gefinde nur

zu ländlichen Arbeiten. nicht z. B. zur Aufwartung als Bedienter. oder

zu Kutfcher- oder Kunfigärtnerdienflen brauchen 1o7). Der Dienfizwang

folgt nie aus der allgemeinen Frohnverbindlichkeit. und in der Regel hat

der Herr weder das Recht. das Zwanggefinde. das in anderem freiwilligen

Dienfie ift. daraus wegzunehmen (i118 oeocaoclj), noch folche. die uber

haupt nicht dienen wollen. zum Zwangdienfte zu nothigen. Die Ver

willigung eines Erlaffes von Seiten des Zwangherrn gefchieht häufiger

durch einen förmlichenErlaßbrief. Zu den Haushaltungsfrohnen rechnet

man auch die Spinnfrohne (f. o. S. 392). d, i. die Verbindlichkeit. aus

dem von der Herrfchaft dazu zu gebenden Flachs oder Wolle Gefpinnft

zu liefern 1W), Sie unterfcheidet fich dadurch von anderen Frohnarbeiten.

daß fie allerdings eine Art von Kunft vorausfeßt. die erfl erlernt werden

muß. die übrigens durch ihre allgemeine Ueblichkeit den Charakter der

Kunfi verloren hat. Die Spinnfrohne kann Stück- und Zeitfrohne (f. o.

S.386) fein. Aehnlicl) der Spinnfrohne ift die Mahlfrohne (verfchie

den von Muhlenfrohne. f. w. u.). Mahl- und Schneidefrohne.

inwiefern auch diefe eine gewiffe Kunfi: vorausfeht. Sie befteht in dem

Mahlen des herrfchaftlichen Getreides. auch Schneiden der herrfchaftlichen

Bloche zu Bretern. umfonfi oder für geringe Vergütung_ Beides Froh

' nen. die häufig den Müllern obliegenw9). Doch die hauptfcichliclyften

Herrenfrohnen find die eigentlichen Wirthfchaftsfrohnen zur öcono

mifthen Bewirthfmaftung des herrfehenden Gutes. Dahin gehören die

fämmtlimen unter den Hand- und Spanndienfien oben (S.891 u. 393)

in diefer Beziehung aufgezählten Arbeiteni7o), Ruckfimtlicl) der Ernte

frohnen ift noch im allgemeinem") zu bemerken. daß da in der Regel

die Nachmittagsfrohne auch erfi Vormittags angefagt werden kann. und

daß. wenn dieß nicht befonders hergebramt ift. die Heufrohner nieht zur

Bearbeitung der Futterkrciuter verwendet werden dürfen 17“). Da die

Garten offenbar zu den zu bewirthfchaftenden Gutsgrundfiücken mit

gehören. fo unterliegt es keinem Zweifel. daß die Frohner auch in den

Gärten zu den gewohnlichen oconomifchen Arbeiten mit zu verwenden find.

-* Gartenfrohne -. niäft zu den künfilimen. daß fie auch die

gewöhnlichen landwirthfchaftlichen Gerathe dazu. z. B. Spaten. Hacken.

Recht-n mitbringen muffen. nicht kunftlimere. z. B. Gartenmefler. Rau

penfcheeren u. f. W173). fo wie. obgleich der Gutsherr dieverfchiedenen Fröh

ner nach ihrer verfchiedenen Brauchbarkeit anzuftellen berechtigt ift. er

167) [Line] 1. c. cap. 19 u. 20. * 1*-/

168) Hanfel a. a. O. S. 269,x

169) Ebendafelbfi,

Ö 291270) Vgl. auch Flfeher a. a. O. I. 1276 und Curtius a. a. O.

171) Bülow u. Ha emann a. a. O. Bd. 5. S, 210.

172) Hänfel a. a. . S. 271. 272.

173) Scholz lll.. angeführt' Zeitfebrift Bd. l. Hft. l. S. 78 flg.

K



Frohnen und Dlenfie. 407
 

/

doch von ihnen) wenn fie auch zufällig in einer Kunfi erfahren find) nicht *

die Ausübung ihrer Kunfi bei feiner Frohne verlangen kann"4). So

wie die Gärten) fo gehören auch Forfi und Waldung zu den zu bewirth

fchaftenden Gutsgrundfiücken) daher die Walddienfie) Forfidienfie,

Wald- oder Forfifrohnenuö). Sie find diejenigen Hand- und

Spannfrohnen) welche zur Cultur und Benutzung der zum herrfchenden

Gute gehörenden Waldungen durch Fuhren. Pflügen, Holzpfllenzen) Be

famen, Grabenziehen, Rojolen) Holzfchlagen) Holzhacken) Reißbündel

machenl7o) u. f. w. geleifiet werden. Sie haben diefelbe Entftehung

wie andere Herrenfrohnen) find kein Ausfluß der Forfihoheitl") und

kdnngn nicht willkürlich verändert oder erweitert werden) auch wenn der

Forfigrund durch natürliche oder künfiliche Vefamung erweitert würde178).

_Die Erhaltung der vorhandenen Gutsgebäude und die Erbauung neuer,

fo weit es nöthig- find ein Haupttheil pfleglicher Gutsbewirthfmciftung)

und fo find häufig die dazu nöthigm Frohnen gefeßlicl) ausdrücklich an

geordnet. Die Baufrohnen, Bau0ienfiel79)) mißbräuciylicl) aufman- '

chen Gütern Burgfefie n und Burgd ienfie (f. o.S.400) genrmntMq)F

welcher Ausdruck auch zuweilen von dem äußeren Vauwefen gebraucht

wird) im Gegenfahe von den inneren Baureparciturenlßl)) Baudienften

im firengen Sinne) find diejenigen außerordentlichen 192) Frohnenj welche

zu den nbthigen Bauen des Gutes) dem die Frohnpflimtigen unterworfen

find) von ihnen geleiftet werden mÜfFenWZ). Als außerordentliche Froh

nen mufien fie) rückfiwtlicl) ihrer Anwendung) befchränkend erklart 184))

doch darf dieß nicht fo übertrieben werden1sä)) daß die Erreichung ihres

174) Hagemann a. a. O. s. 235. Runde a. a. O. d. 492 gegen

Scholz lll. a. a. Ö.

175) D uhf i ng, .neue Annalen der Gefeßgebung und Rechtspflege in den

chnrf. heffifehen Ländern (Rinteln 1815-17)) S. 81. Pfeiffer. neue Samm

lung bemerkenswertver Entfcheidungen des O.-A.-Gerichtes u (Caffe-l Bd. 4

(Hannover 187.0), S. 159. Ennriagiascer 1. c. 'kann Al. (leo. 139.

. 19.
p 176) Hagemann a. a. O. 9. 238 n. Hänfel a. a. O. S. 272.

177) Hagemann a. a. O.

178) Hagemann a. a. O. u. Mittermaier a. a. O. 9. 193 a. E.

179) v. Kampd. Jahrbücher für die preußifme Gefeggebnng Bd. 1,

S. 134. Bülow u. Hagemann a. a. Q. TK1) S. 215. Die ältere

Literatur f. bei Runde a. a. O. d. 496, Note a.

180) Hagemann a, a. O. S. 237. Glit> a. a. O. S. 123, S. 168.

181) Fifrher a. a. O. 9. 1276.

182) Eichhorn a. a. Q. 9. 249. Maurenbrecber a. a. O. S.3407

S. 749. Mittermaier a, a. O. d. 194. Hagemann a, a. O. 9. 237.

Dahcßr können fie auch nur gefordert werden. wenn Gefeh oder .verkommen fie

vorf reibt.

183) Glück a. a. O. S. 168. Das äußerlirhe Abpuden, fei es bei alten

oder bei neuen Gebäuden) wird immer zu den Arbeiten gerechnet. bei welchen

dieLFroh-ipflimt eintritt) nicht fo das Answeißen einzelner Vehältnifie des Haufes.

184) kinn l. c. 70m. l). cap. 7.6.

185) Dahin ifi unfireitig zu rechnen) wenn man nicht einmal die Beihilfe

zum Gebauderichten als eigentlichen Vaudienfi anfehen willz Simon und

v. Strumpf a. a. O. Bd. 1 (Berlin 1828). Nr. 89) S. 151.

a
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* Zweckes dadurch vereitelt wird. “unftreitig bezwecken die Baufrohncn in

der Hauptfache die Erhaltung des status quo der Gutsgebäude und daher

liegt in der Baufrohnpflicht die Verbindlichkeit zur Beihilfe bei Wiederher

fiellung und Ausbefferung 1W) alter eigentlich er Gebäude. auf Ritter

gutcs Grund und BodenWH-gleichviel. ob innerhalb oder außerhalb des

Gutsgehöftes - alfo der herrfchaftliclyen Wohn- und Landwirrhfchafts-.

nicht der Lurusgebäude (z. B. warmer Treib- und Orangeriehäufer. Fafa

nerien u. f. w.. im Felde und Holze errichteter Wildfiälle. Förfierwohnungen

u. f. w.). nicht der Gewerb- und Fabrikgebäude (z. B, Ziegel- und Kalköfen.

Schenken. MühlenW). Torffmeuern u. f. w.). nicht anderer. namentlich

unbedachter Anlagen. z. B. Düngefiätten. Teichen. Graben u. .w..

voeausgefeßt. daß diefe nicht Nebenfache eines Hauptbaues find. aher

x können Hand- und Spannfrohnen zur Herfiellung von Zäunen. Planken.

Brücken u. f. w. nicht gefordert werden. Da die Baufrohncn eigentlich nur

in folchen Dienfien befiehen. die unmittelbar zur_Errichtung der

Gebäude zu leiften find. fo ift es ftreitig. ob fich die Baufröhner auch

zum Niederreißen alter Gebäude und zum Wegfahren des Schuttes ge

brauchen laffen müffen. Weil jedoch das neue Gebäude nicht ohne Weg

räumung des alten gebaut werden kann. ,fo fcheint die Verwendung der

Baufröhner auch dazu in der Natur der Sache zu liegen 1ci9). Dennoch

nehmen die mehrefien angeführten Rechtslehrer das Grundgraben. Keller

ausräumen und Wegfahren vorhandenen Schuttes von der Verbindlichkeit

der Baufröhner aus. obgleich der eben angegebene Grund auch darauf paßt.

Aber nur diefer Grund ifi es. aus dem man allgemein die Verbindlichkeit der

Fröhner zur Herbeiholung der zum ivirklichen Bau erforderlichen Materialien

an Holz. Sand. Wafier. Kalt'. Steinen. Ziegeln u, f. w. anerkennt; doch

- müffen die Baufiämme bewaldrechtet und abgewipfelt fein190). es wäre

denn. daß man zu gewiffen Bauen die Stämme unbewalbremtet brauchtem).

Die Geräthichaften der Handwerker. namentlich die Richtbäume u, f. w..

haben die Fröhner nicht anzufahren. Auch darf der Bauherr nicht die

Materialien weiter herholen. laffen. wenn fie näher. namentlich auf dem

486) bezzqzer l. e. open. 417. mea. 5. 3

187) Klein. Annalen der Gefeßgebung und Reehtsgelehrfamkeii in den

preußifchen Staaten Bd. 1 (1788). S. 173.

188) Zuweilen “müfien dazu auch. dem .herkommen nach. Baufrohnen gelei

,fiet werden. Dann.. find die Frdhner zur Herbeiholung des fogen. umgebenden

Mühlenzeuges nicht verbunden. Die Mirhlenfrohnen. welche in der Regel

in diefen Vaufrohnen zu den Gebäuden und Grundwert. in Reinigen und Schläm

rnen des Mühlgrabens oder Mühlteimes u. f. w. beftehen. liegen in der Regel

nur bei Vannmühlen und nur den. dem Mühlzwange unterworfenen Frohn

pflichtigen ob. Hagemann a. a. O. z. 241,

189) Außer den narhflehend im allgemeinen über diefe Materien angeführten

.Schriftfiellern f. Runde a. a. O. h. 496. Danz dazu a. a. O. S. 219.

Dagegen [Berger l. c. 110e. 4., auch der nachher genannte Curtius a. a.

Q. z. 297. der wohl nicht fo zu erklären ift. wie Hagemann a. a. O, 9.

237. Note 9. thut.

190) Berger l. e.

191) beFZer l. o. 70|. x. epec. 665. meci. 22.
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Gute felbft eben fo gut und um nicht höheren Preis zu erlangen find 192).

fo wie überhaupt die Entfernung zu Herbeiholung der Materialien in

der Regel für Hin- und Zurückfuhre nicht mehr als Einen Tag fordern

darf, Bei der. auf den unmittelbaren Gebrauch zum Bau der Gebäude

befchränkten Verbindlichkeit zur Materialienanfuhre find die Fröhner blos

Bm". nicht Pflafterfieine (außer inwiefern diefe zum Pflafier der

Wohn- und* Wirthfmaftsgebäude. Vieh- und Düngefiätte gebraucht

werden) z auch find fie die Bloche. damit daraus Breter und Pfofien ge

fchnitten werden. in die Mühle zu fahren 193) nicht verbunden. Da der

Röhrenbau nicht zu den bedachten und überhaupt nicht zu den Wohn

und Wirthfchaftsgebäuden gehört. fo find fie Röhrenfuhrenxiwi.

Herbeiholung der zu Röhren zu verwendenden. oder fchon dazu hergerich

teten Bäume. oder deren Fahren zum Röhrbohren. zu thun nicht verbun

den. Wo aber dieß einmal hergebracht ift. können fie fich nicht weigern.

die. ftatt der fonftigen hölzernen Röhren. eingeführten neueren Arten der

felben herbeizuholen. wenn dadurch die zeitherige Frohne nicht erfchtvert

wird. Bei allen Baufrohnen haben die Fröhner nur dasjenige Ar

beitszeug mitzubringen. das fie in ihrer eigenen Wirthfchaft gewöhnlich

führen. nicht ungewöhnliches. z. B. Blochwagen. wo ihre gewöhnlichen

Wagen nicht hinreichenl94). Bei neuen Gebäuden. welche den vorigen

abgetragenen ganz gleich find. ift die Frohnoerbindlimkeit unzweifelhaft.

auch gibt die Veränderung des Platzes. auf welchem.das neue Haus

fiehen foll. keinen Grund zur Frohnverweigerungz allein wenn es größer

als das vorige werden foll. muß den Fröhnern eine verhältnißmäßige Er

leichterung der Frohne zu Theil werdenW). ob fie gleich defihalb der

Frohne fich nicht ganz entbrechen können 19"). Die Frage. ob die Froh

11er die Baufrohnen zu Auffehung eines Gewitterableiters auf die Gebäude

leiften müfien? wird. da dieß nicht. ein Lurusgegenfband. fondern eine

niedliche Schußwehr für das Gebäude darunter ift. bejahtl97). fo wie

überhaupt dauerhaftere Herrichtung der Gebäude. maffiver Bau ftatt

Holzbau. Ziegel- und Schieferdächer ftatt Stroh- und Schindeldäeher.

keinen Grund zur Frohnverwejgerung abgibt. Schließlich ift noär zu

bemerken. daß die Baufrohnen in der Regel nicht während der Ernte

und Saatzeit198).. auch daß nur die gewohnlichen Tagelbhnerarbeiten von

den Handfrbhnern gefordert werden können. nicht folche. wozu eine befon

dere Befähigung gehort; doch ift auch hier fehr ftreitig. zu welcher Elaffe

das Eine oder das Andere zu rechnen fei. z. B. Schobemaänn und

Decken. Kleiben u. f. 11x199).

192) [MFK-r ]. o. 70|. 7). opeo. 417. merci. 2.

193) [(11111 ]. o. 70m. ll. cap. 27.

194)](i|1(1 l. o. a. 13.

195) Pfeiffer a. a. O. Bd. 4. S.153.

196) Gegen Hagemann a. a. O. g. 237. Note 10.

197) lbnüli. o. 0.228. Hünfela. a. O. S. 288.

198) [ijne] . (e. o. 9. *

199) ueber die ganze Lehre von den Vaufrohnen und_ die ganze obige Dar

fiellung vgl. Curtius a. a. 9295-298. Hagemann a. a. O. s. 237.
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Im allgemeinen - Ausnahmen find im Vorftehenden bei den ein

zelnen Frohnarbeiten angegeben -- haben fich rückfichtlicl) der Herrenfrohne

durch Hofrecht und anerkanntes Herkommen folgende Grundfahe gebildet)

welche auch in der Regel durch die Landesgefehe) fo weit diefe disponiren)

beficitigt find 209):

1) Alle Frohnen find nur nach den vorhandenen (Belegen) Verträgen

und) in deren Ermangelung) nach dem Herkommen zu leiften) und alle

diefe Normen find fireng zu erklcicenWl).

2) Die Frohnen werden nur auf vorgcingiges Anf agen) An

heißen geleiftet) welches an vielen Orten von einem befonderen Frohn

boten) oder einem dazu beftimmten Fröhner) Iahnmeifter) durch

ausdrückliche) wörtliche Bekanntmachung des Befehles) oder durch gewiffe

dafür beftimmte Worte oder Töne eines Inftrumentes) z. B. Homes)

gefchieht und felbft dann gefchehen muß) wenn die Frohnen zu den ordent

lichen (f. o. S. 383) gehören-W), Wichtig ift dieß in Bezug auf Verjäh

rung) auch auf die Frage über Nachforderung nicht geleifleter Frohne.

Das Anfagen muß gewöhnlich Tages vorher) bei Nachmittagsfrohnen hier

und da am Vormittage deffelben Tages längftens gefchehen. Oft find

dazu gewiffe Stunden beftimmt. -Ob es früher erfolgen darf) ift haufig

fireitig; jeden Falles darf es nicht fo früh gefchehen) daß die Fröhner

in die Gefahr kommen) es zu vergeffen.

3) Die Frohnen werden) auf des Fröhners Gefahr und Kofien)

geleifiet mit den eigenen) von den Fröhnern mitzubringenden Gefchirr und

Werkzeugen) fo weit es folche find) die der Fröhner felbft gewöhnlich

zur Landwirthfmaftsbetreibung braucht; ungewöhnliche muß der Frohnherr

geben, Den in der Natur der Arbeiten liegenden Schaden an Werkzeug)

Vieh) Schiff und Gefchirr tragt der Herr deffelben; den ungewöhnlichen)

durch Bosheit oder Schuld verurfachten) der Befmädigende. So wie der

Fröhner mit anderen) als mit feinen eigenen Werkzeugen) wenn dadurch

die Frohne nicht erfchivert wird) folche zu leifien verbunden ift; fo kann

er auch) wenn fie mindeftens eben fo gut und fo fchnell) als mit

gewöhnlichen Werkzeugen von ihm verrichtet wird) nicht an deren Leiftung

mit ungewöhnlichen gehindert werden 203').

4) Nur an Werktagen mit den jeden Ortes gewöhnlichen Ruhe

fiunden (f. o. S. 387) werden die Frohnen) und zwar von Sonnenaufgang bis

Sonnenuntergang). in der Regel nicht während der Nacht (dgl. oben S.

S.442 flg. Mittermeier a. a. O. S.194. Hanfel a. a. O. S.279flg.)

284 fig.) 298.

200) Mittermaier a. a. O. K. 192. Eichhorn a. a. O. S. 251.

Hagemann a. a. O. g. 235. Danz a. a. O. g. 492.

S 423?() 1.678s!- 1. o. oyoc. 417. mm1. 1. Hagemann a. a. Ö. Ö. 235)

202) [cine] l. o. 70m. ]). cup. 25. Cortius a. a. Ö- 9. 302.

Maurenbrecher a. a. O. 9. 841) S. 750. Hanfel a. a. O. S.244flg.

7.03) Line] l. o. cup. 13. Fifcher a. a. O. S. 1297. Runde a. a.

O. f). 492. Curtius a. a.O. s. 803. Haufe! a. a. v. S. 247 flg. u. 263.

Maurenbremer a. a. O '
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389. 390 und 896). verrichtet. mit Ausfhluß 'der nicht öcono

mifchen (z. B. Wachtfrohnen). bisweilen auch öconomifchen Dien

fien. bei welchen Gefahr auf dem Verzuge ruht. In die zur Arbeit

befiimmte Zeit wird diejenige mit eingerechnet. welche der Frohnpflichtige

zu dem Wege von feiner Wohnung bis zur Arbeitsfiätte braucht194).

wenn nicht durch Gefeh. Vertrag oder Herkommen ein deftimmter Glocken

fchlag feftgefeht ifi. an welchem der Fröhner auf der Arbeitsftätte erfchei

nen muß. Auch in Saat: und ErntezeitWk) können. außer den Saat.

und Erntefrohnen. die anderen. befonders Haushaltungsdienfie. mit

Ausfchluß der Baufrohnen (f. o. S, 409). gefordert werden. wenn der

Frohnpflichtige fo viele Zeit übrig behält. um feine Grunbfiii>e zu

beflelletlWk).

5) Zum Nachdienen. d. h. zu fpöterer Verrichtung derjenigen

Frohnen. deren Verrichtung zu gehöriger Zeit wegen einer Hinderung nicht

.gefrhehen konnte. ift der Frohnpfiimtige nicht verpflichtet. wenn er bei

gemeffenen ZeitfrohnenU") auf Anheißen erfchienen war. aber die Lei

ftung durch einen Zufall. z. B, üble Witterung. Krankheit des Fröh

ners u. f. w. oderdurch eine Handlung des Frohnherrn verhindert

wurde. Außerdem muß er nachdienen 2011). Hier und da. nach einiger

Rechtslehrerko") Meinung faft überall. ifi herkömmlich oder gefehlich.

daß die bis zum Abläufe des laufenden Jahres nicht geleifteten Frohnen

nicht nachgeleifiet zu werden brauchen110),

6) Nur folche und zwar gefahrlofe Dienfte können gefordert werden.

welche fich von dem kunftlofen Fleiße der Landleute erwarten laffen

(operue 0t1icie11e8)211). nicht die. welche eine gewiffe Kunftfertigkeit vor

ausfehen (oper-ae ortificialer, f. o. S. 377. 398 u. 409). Sie auf folche be

fchränken zu wollen. welche zum landwirthfmaftlichen Gebräuche nützlich

find. auf öconomifche. wurde der täglichen Erfahrung widerfireiten112).

7) Bei Leiftung der Frohne muffen die Fröhner denjenigen Fleiß

bethätigen. den fie in ihrer eigenen Wirthfäjaft anwenden und der nach

204) Gegen bey-or 1. o. oper. 417, mati. 4. Vgl. Bülow u. Ha

gemann a. a. O. Th. 5. S. 210.

205) Strube a. a. O. Bed. 250 (17, 94). Hagemann (außer der

oben in Note 200 fiir diefe ganze Materie angezogenen Stelle) 5. 449,

206)1(ine11, o. ray. 9. ur. 111. kufc-.nciorf 1. o, s. 2. Hänfel

a. a. O. S. 243 fig.

207) Strobe a. a. O. Bed. 248 (7. 78).

208) Gegen Mittermaier a. a. O. h. 192.

209) [(1116 1. er. cup. 16. i. f.

210) ueber diefe fehr ftrittige Materie f.. außer den oben Rote 200 lm

allgemeinen angeführten Schriftflellern. befonbers Haniel a. a. O. S. 300.

hiernachfi Eur-tin. a. a. O. h. 302. Maurenbrecher a. a. O. h. 751.

211) Danz a. a. .INN-192. S. 207. Hagemann a. a. O. g, 235.

S. 4.37. Maurenbrecher a. a. O. h. 340. Note 6.

_._
212) Außer den oben Note 200 angeführten vgl. befonders Mitter

maier a. a. O. 8.191. Maurenbreiher a. a. O. s. 340. S. 747

Haufe( a. a. O. S. 265 flg.
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landwirthfcljaftlichem" Ermeffen bei folchen Arbeiten jederzeit angewendet

werden muß N3). '

8) Ob ihnen daher gleich geftattet ift. die Arbeit durä) Stellvertre

ter machen zu laffen. und fie nicht fchlechthin-*verbunden find. diefelbe in

eigener Perfon zu verrichten. fo müffen jene doch taugliche Stellvertreter

fein. namentlich dürfen zu Männerarbeiten nicht Frauen und zu Frauen

dienfien nicht folche Männer. die derfelben unkundig find. geftellt wer

den (f. o. S. 392) N4). . .

9) Der Frohnpflicljtige ift die Frohne nur dem herrfchenden Gute.

nicht anderen Grundftücken. die der Frohnherr zufällig noch befiht. nicht

den Acceffionen des Hauptgutes und auch nur. fo weit nicht die Natur

der Frohnen. z. B. Reifefrohnen. ein Anderes erheifcht. innerhalb der

Grenzen des Gutes zu leiften fmuldig 21ii). Dagegen darf

10) der Gutsherr die Frohnen nicht ohne das herrfcljende Gut ver

äußern. auch nicht verpachten. weil dadurch der Frohndienfi fich ändern

würde. abxr mit dem Gute kann er fie verpachten. Dagegen ift eine

Veräußerung in der Maße. .daß dadurch die Frohnverbindlichkeit felbfi:

aufhört. Ablöfung der Frohnen. nach den neuefien_ Landesgefeßen

faft überall und außerdem. _der Natur der Sache nach. fo weit es die

lehnsherrlichen. agnatifchen und mitbelehnfchaftlichen Verhälcniffe gefiatten.

erlaubtNo). f :

11) Den Fröhnern. welche übrigens die Frohnen auf ihre Kofien und

Gefahr zu leiftenhaben (f. vorfteh. Nr.3 S.410). wird zwar darnach der

gewöhnliche. “dureh *die Frohne entftehende Aufwand nicht erfeht. 'wohl

aber alle außerordentlichen Koften. außer ihrer Zehrung und ihrem Futter.

namentlich Zoll-. Wege-. Chauffen. Brückem. Fähr-. Schlaf- und Stall

geld. Mauth. Gleite u. f. w.2l7). Der Frohnherr hat ihnen aber keine

weitere Vergütung. namentlich auch keine Kofi zu*verabreichen. wo folche

nicht hergebracht worden. Wo aber dieß der Fail ifr. muß fie - Lie

ferung-*- dem Herkommen gemäß geleiftet werden, Sie befieht dann

manchmal in Geld. Brot (häufig Frbhnerfeminel genannt). Bier.

Wein. Futter (wofür zuweilen ein jährliches Quantum Haber_Fro-hn

haber - verabreicht werden muß). In der Neumark befteht fie fogar

in vollftändiger Verköftigung. welhe in Niederfacljfen unter dem Namen

Pröven vorkommt. Diefe darf den Fröhnern nicht durch Theilung der

Tage verkürzt. fondern es muß die Mittagsmahlzeit für den halben Tag.

binnen deffen die Arbeit verrichtet wird. oder wenigftens für zwei halbe

Tage zufammen verabreicht werden (f. o. S.387). Zuweilen ift es eingeführt.

213) Hänfel a. a. O. S. 246 fig.

214) [(111.1 l. e. cap. 11. Runde a. a. O.. ß. 492. Bülow und

.Hagemann a. a. O. Th. 3. S. 322.

215)kufonc10rf]. o. s. 7, [(1116 1.4:. Hay, 9.. or. 1.( ei; lll. Hän

fel a. a. O. S. 249 u. 269. 'u' '.- .

216) Fifcher a. a. O. S. 1307. ,Tacho-kino :lil-tor qnuescionum.

(ricoh. 1805.) qu. 20. p. 133. Hänfel a,... O. S. 235 flg.- -. Eichhorn

a..a. O. S. 250. , e. -' '

217) [(111111, o. cup. 14. Haniel a. a. O. S. 248.
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daß die Fröhner iin 'ganzen Jahre Ein Mal :eineN-treeition* für die. 'anze

Frohne zufammeu erhalten *-- Fröhne-rmahlzeit. 'wobeigewbhnltekj

die Gerichte genau befiimmt find. Fröhnerbiee. befiehmd4nxejxzek

auf Ein Mal znverabreichenden' beftimmten *QuantiteieBierF womit

gewöhnliri) ein'Frühn-ertanzyverbundentifi?i817 '* '- ana „ i

F* 12) Die Fröhner müffen .an der Erwerbung ihrer Subfijtetizmitte!

nicht gänzlich gehindert-werden. es muß ihnen'. .namentlich.*bei' nngemef

fenen Frohnen. die dazu nöthige Zeit bleiben! -wederfie-"norh-ihr Ziegen-h

dürfen fo angefirengt werden." daß es ihnen fehadet.- .Daher wenn meh

rere Früh-ier eine_ und diefelbe Art von Frohnau. zu verrichten -habenund

der Frohnherr fie nicht ftimmtlirh braucht... muß (unter ,ihnenKReiheI-und

Ordnung beobachtet werdenLM), 7 *m12* , . z.; n. nic.

13) Der Herr ift nicht befugt. irgend eine Verwandlung-der Frohne'

einfeitig vorzunehmen. zyB. von..den Fröhnern eine Vergütungtti* Geld

für die -Frohnen (infonderheit nicht für die. 'welehe ihm nichts nühenWo))

' zu fordern-DienftgieldMV, Eben fo 'wenig können ihm 'die Fröh

ner folches. |att Naturalleiftung. aufbringen 222).:-,follte dieß auch. für»

- Beide noch i9 nübfich- 17111223). Da wo-'das Dienfigeld zum Thai( ein-ge

führt ift. theilt man die Frohnen und Dienfie in wirkliche und

verfilberte224). Es kann der Dienftherr auch. wenn errin mehreren

Dbrfern einzelne Unterthanen hat. weläje gewiffe unbeftimmte Dienfte

leifien müffen. nicht von einigen derfelben. zum -Nachtheile der übrigen.

Dienfigeld annehmen. weil fie alle zufammen in Anfehung der unbefiitnm

ten Dienfie eine Eommuniteit ausmaehenLW); Selbft wenn fchonfeit

langer Zeit. ftatt ,der Naturaldienfte. ein Dienftgeld entrichtetworden*

ift-Ns). können jene. weil früher alle Naturaldienfie in Natur geleiftet'

* : mai-g- . * 1

,5 15. Fifmer*a.a.*O;h.1298. Curtius*

a, a. a. O. S. 248 flg. 'Mittermaier a. a. O."

gO.1Ö913:.1192. Eichhorn a. a. O d. 251 a. E. Maurenbrecher a. a.

219)](inr1]. (wenn. 23.' * *7-*1- e“ y- 7 *- -- "-2- ,

220):)(jne1 l. er, cup. 18. *Pfeiffer a. a. O.-Vd. 1. S. 121. - -"*

. 221) Gebrüder Oberdeck. Yeeditationen über verfrhiedene Reehtsmaterien"

Bd. 8. S. 124. Eichhorn a. a. O. S. 250.-- Eurtius a. a. O. 5.7806.

?ifm er a. a. O. H. 1288. .Schlüter und Wallis. jurifiifeije-Zeitung

ahrg. 7. Hft. 2. S.144. Glück a. a. O. S. 178. Schmalz. neue:

Sammlung merkwürdiger Rechtsfälle Vd. 2. Abh.-38. S. 298. 1.07.01- 1.

o. ones. 419, men. 1. .cya-trek a. a. O. S.268. ' -' -

222) Eurtius und Glück a. a. O. [..ez-raci. o. - -

223) Wie früh fahon im vorigen Jahrhunderte diefer Voriheil erkannt wor

den ifi. zeigen: Wefifeld. über die Abfiellung des Herrendienftes. Lemgo

1773. Paulus und Wagner. vom Surrogat der Hand- und Spanndienfie.

Zafiel 1775. Vgl.. übrigens Wertherlin in der' Note- 2 angezogenen

äflift_ . . .. , :

224) Fifeher a. a. O. Ö. 1287.

S 32:25) Stengel in den naihfiehend Note 228 angez. Beiträgen“ Bd. 11.

. 2. *

226) Wegen Osnabrück vgl. Wallis und .Schlüter a. a. 1).-Jahren 7.

Hft. 2. S. 136 u. 147. -

218) yukenäorki. o. S.

115.303. Haufe( a'.
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wurden und die Vermuthung für eine wirkliche Veräußerung geringer als

die für eine Verpachtung ifi. dennoch wieder ftatt des Dienfigeldes gefor

dert werden; es wäre denn. daß ein giltiger Vertrag. woduräj die Ab

fehaffung der Naturaldienfle. oder wenigfieno die alternative Verbindlich.

keit. und daß die Wahl in die Hände der Dienfipflimtigen gelegt worden

fei.' oder ertinctive quaiificirte Verjährung durch Widerfpruä) und Beru

higung während der Verjcihrungszeit. oder nach EinigenLN) Immemorial

verjährung nachgewiefen wäre 228). Wird aber nachgewiefen. daß die den

Frdhnern obliegende Verbindlichkeit alternativ auf Geld oder Naturalfrohn

leiftung gerichtet ift. fo wird. nach allgemeinen Rechtsprincipien. in der

-Regel angenommen. daß die Wahl den Frohnpflicijtigen zuftehe 2M). Daß

ein beiderfeits bedungenes Dienftgeld daffelbe dingliche Recht am dienen

den Gute wie die Frohnen habe. kann ohne befiimmten Vertrag hierüber

nieht behauptet werdenL-W). Eben fo wenig kann der Gutsherr willkür

lich. feibft nicht der Richter. eine Frohnart in eine andere veewandelnW).

Sant-erlich möchten die von einigen RechtElehrernWL) angenommenen Aus

nahmen. wenn beide Frohnen einerlei Zweck und Gegenftand haben. zu

einer und derfelben Gattung von Dienfien gehören. dem Frohnpflichtigen

aus der Verwandlung keine oder wenigftens keine bedeutende Befchwerde

erwächft. oder eine für den Augenblick eintretende Befchwerde in der Zu*

kunft ausgeglichen wird. fich rechtlich durchführen laffen.

14) Bei Collifion der Herrenfrohnen mit landesherrlichen (vgl.

S. 899) fiehen erfiere in der Maße nach. daß die gemeffenen Frohnen.

deren Leifiung durch Landesfrohnen gehindert wurde. noch in demfelben

Jahre vom Gutsherrn nachgefordert werden können. wenn der Frohn

pfliajtige dadurch nicht außer Stand gefeht wird. feine eigene Wirthfmaft

zu beforgen. und daß von der Hercenfrohne nur diejenigen Landesfröhner

frei werden. welche wirklich die Landesfrohne an jenen Tagen verrichten.

aber nicht die Anfpanner. welche von der Landesfolge fo viel Zugvieh zu

Haufe behalten. um die Herrenfrohne damit verrichten zu konnen2").*

 

227) Z. B. Hagemann a. a. O. S. 245 a. E. [aF-ok l. a. mea.

5. Dagegen Strube a. a. O. Rüling . 118 Entfcheidungen des Dex-Ge

richte' zu Celle. Nr. 19, Beide Leßtere fegen aber voraus. daß die frühere

Naturalprüflation außer .Zweifel fei.

228) Glück a. a. O. S. 180. kofencioff l. e. 70111. l, od!, 224.

'kann ll. ab.. 71. Strube a, a. O. Bed. 251 (l7, 17). Gebrüder

Oberdeck a. a. O. S. 119. Stengel. Beitrage zur Kenntniß der Iufiiz

verf. in den preuß. Staaten Vb. 14. S. 82, Hagemann a. a. O. S.

461 flg. deze-er l. o. mea. 4. Eichhorn a. a. O. Ö. 250. Curtius

a. a. O. ä. 307.

27.9) [1.)-ur l. o. mea. Z. Haniel a. a. O. S. 250. gegen [Loro

mol, rkapaocl. quaoct. od.. 575. Curtius a. a. O. K. 306.

230) b'. I. "Birke, quaoetjoua. jut-j. oieilia. (Zwickau 1831,)

qui-ert. 5. p. 76.

231) Maurenbrecher a. a. O. S. 341. S. 752.

232) Curtius a. a. O. Ö. 302. Hagemann a. a. O. j. 243. Hün

fel a. a. O. S. 268.

233) [tina 1. e, cap. 16. Hünfel a. a.O. S. 251 flg. Eiohhorn

a. a. O. S. 46.
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uebrigens dürften. wegen des vorwaltendm öffentlichen Intereffes. die

Parochialfrohnen (f. S. 403) und die Gerichtsfrohnen. felbfi. wenn Ge

fahr auf dem Verznge ruht. die Gemeindefrohnen im allgemeinen den

Herrenfrohnen. vorgehen234). ,

W15) Gegen Widerfeblimkelt der Frbhner fland dem Frohnherrn der

Dienfizwang (in. coercenelhWM) fonft ziemlich allgemein zu und er

ftreckte fich. namentlich bei den Leibeigenen. bis auf Gefängniß und kör

perliche Zücbtigung 235). Späterhin wurden Lebtere und Geldficafen aus

geftlnoffen. und der. Dienfizwang war auf Anfchließen an den Dienftpfabl.

Gefängniß und Auspfändung befcln-änktKZE). Bei der. dem jeßigen

Standpunkte der Rechtspflege angemefienen möglichfien Befchränzkungder

Selbfihilfe und ,bei der beinahe, überall erfolgten Aufhebung der .Obrigkeit

findet auch diefes Recht gemeinremtücl) nichtmehr fiatt237). Da. wo es.

in Folge befonderer Titel-RÄ). noch eintritt. ift es auf diejenigen Mittel

befchränkt. die der Familienvater etwa in feinem Haufe anwenden darf.

ift blos gegen die Perfon zu richten und muß fich aller der Mittel ent

halten. die _rein den Gerichten zukommenWh_ Höchfiens wird Pfändung

zugelaffen 249).. n. .

Der. Oienfiberr hat vielmehr gegen Verweigerung gehöriger Frohn
leifiung gerichtliche .ifzilfxezanzn-rnfen.x welche fogar bei frreitigen Lan

desfrohrden in mehreren Fällen-aonxpecent W741). Gemeinrechtlicl) ift der

gewöhnliche Richten des Frohnpflimtigen auch in Frohe-fachen competeut.

doch haben die Laudasgefene häufig. um ungieime Infliz zu vemreldm

der., wo der Frohnherr auch Genau-herr ift.. .diefe Angelegenheiten den.

Patrinronialgerläzten ganzoder zum TheiLLW) (z. B. ruckfimilicl) der zu

ertheilenden Erkenntniffe) entzogen 2M). In der Regel betreffen die

Frohndifferenzen nicht das Frohnremt, felbft. fondern Narhläffigkeiten oder

Wlderfeelichkeiten; der Fräbner. beim Dienfte. vemrfarhce kleine Smäden

234) Hänfel a. aaO. S. 252. .. -

234a) Hurlebufcb., Exbrterungen aus dem Civil-c und Criminalrehte

(Vraunfchweig 1815). dn. 1. S. 385 (98).

235) Weftphal a. a. O, Th. 1. Abb. 6. infonderheit z. 1.

236) .Fifcher a. a. O. S. 1295. Selbfl den Dienftpfahl gefleht l1 127.61-,

1. o. 811er.. 416, merci. 7., nicht zu.

237) Mlttermaier a. a. O. s. 192. Manrenbrecher a. a. O.z. 341. S. 751. e

238) Strube a. a. O. Bed. 245 (ll, 30).

239) Runde a. a. Ö. S. 503.

240) Danz a, a. O. g, 503. Hagemann a. a. O. S. 222 u. 235,

21-1-)*v. Hohnhorfi a. a. Q. Jahr-g. 3 (Mannheim 1826). S. 139.

242) K rZi g. Sammlung von Remtsfällen und Entfcheidungen (Leipzig 1833).

Bd, 1. S. 2 0. .

243) Ueber die bei den hbchften Behörden im Kbnigreiche Samfen beobach.

teten Grundfäße in Anfehung der über Frohndienfie zwifclnn den Herrfmaften

und unterthanen rntfrandenen Differenzen f. die Abhandlung von v. Salza

und Lichtenau in Martin. Jahrblieher der Gefetzgebung und Rechtspflege

in Sachfen Iahrg. 2. *Oft* 1. S. 63 flg- Auch diefe Grundfage haben übri

gens die in der Natur der Sache liegenden Modificationen dureh. die neuere Be:

bdrdenveränderung erlitten.
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u. f. w. Diefe werden dann inder Regel imDenunciations- oder' un

befiimmten fummarifmen Eivilprozefie) je nachdem-fich- die' Sache geftaltet)

abgemamt.. Wird 7 aber das Frohnremt“ felbfi in Zweifel gezogenxf-dann

geht die Sache in' den feierlichen Prozeß über) 'oder i| gleich vom An

fange *an darin einzuleiten. Die Klage ifi vor allen Dingen gehörig zu

begrundeu244).i| Sie ift entweder petitorifch) oder pofiefforifch. Im ec:

ften Falle werden die" .bei .Seroituten gebräuchlichen confefiorifmen und

negatorifmen Klagen utjlitat angewendet) weniger die letzteren) weil der

Frohnpfliwtige es in der Regel abwarten kann) bis der Frohnherr gegen

ihn klagt. Oefter' könnte-jener noch diefen zur Klage prooociren. Auch

indem Falle) wenn blos aus Saumfeligfeit) ohne Befireitung des Frohn

rechtes felbfi) die Frohne nicht oder nicht' richtig geleifiet wird) kann der

Fcohnherr fofort fich der Eonfefforienklage bedienen und hat dann den

Vortheil.) bei wieder vorkommenden ähnlichen Fällen fofort ex iucljcato

erecutio klagen zu können. Gegen erfigedamte Klage findet auch in

diefem Falle die exceptio pin.. petjtiania, *weil de.: Beklagte das Frohn

recht felbfi nicht befireite) nicht fiatt) da diefe bloße Erklärung) wenn ihr

die nicht gehörig bewirkte Frohnleifiung factifch widerfprichßq nicht gegen

die Klage [einigen kann24ö). Hauptfiichlicl) kommt es in diefem-Prozeffe

auf den Beweis anmdecclüber (Gewohnheit) Verjährung (wobei prae

nckjpfio ejefjoita auslangt2“)) vgl. o. S, 414)) als die ublichfien Grunde

der Frohnen) zuweilen' über einen die Frohne begründenden Ver

rragKeii)) von dem Frohn errnNs) geführt ioerden muß) wodurch dann

die Frohne felbft und deren Qualitat erwiefen' wird. Denn ohne auf

die häufig dafur angeführte249) Vermuthung der natürlichen Freiheit) der

Freiheit der Perfonen im Einzelnen und im Ganzen) zururkzugehen) gegen

welche Vermuthung“ *krin)-.. dem bäuerlichen Wefen in Teutfchland

eigenthümlimer hifiorifmer. Grund vorhanden U259)) liegt der Grund

für die Beweispflicht des Frohnherrn frhon darin) daß die angeb

liche Frohnpflimtigkeit eine Thatfacize ifi) die alfo von dem bewiefen

ever-den muß) der fie behauptet. Die öfter aufgefiellten Preifumtionen

für -oder gegen die Frohnpflimtigen find die Folge irriger hifiorifcher

Vorausfehtingen 251). Eben deßhalb' erledigt fich großentheils (vgl.

 

übrigens o. S; 404) der Streit7 ob die Preifumtion für den Gerichts

. . F. _i

M*7 t!“ . '. .Ü .L

. ie Ü

244) Was zur Begründung einer Klage auf Schuß von * f gefeßliel)

Qerfordercwroird? in o. Hohnhorfi a. a. O. Iahrg.'4) S. 8 .':„„„.»

24b) Allesdieß f. bei Puchta) über die erichtlicben Klagen befenders in

Streitigkeiten der -Landeigenthümer (Gießen 183;?) I. 1.16. _ x )_

246) Eichhorn a. a. O. s. 250) S. 642. g x2*

247) Eichhorn a. a. O. e. 250. ' 7-7- '

248) Ebendaf. S. 644. Mittermaier a. a. O. s. 191.

249) Vgl. Hanfchild in der oben Note 2 angezogenen Schrift.

250) Maurenbremer a. a. O. b. 341") S. 752.

5251) Mittermaier a. a. Q. gegen bez-rar l. o. open. 416. mea. 1.

u. .
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oder GutsherrnAN)) für gemeffene oder ungemeffene Frohnen 2W) Weite, *

von felbfl) da nur der. welcher die Fcohnberechtigung erweift) und fo.

wie er fie erweifi) folche in Anfpruck) zu nehmen befugt ifi. Handelt es

fich aber um eine Ausnahme von einer einmal anerkannten Dienfipfliwt.

fo muß der Frohnpfiiwtige diefe Ausnahme ebenfalls wegen ihrer factifchen

Eigenfchctft erweifen254). Ihm liegt auch der Beweis desAufhörc-ns der Frohn

pfliwtigkeit ob) welches fowohl durch ausdrückliche Remiffion, als durch quali

ficirte Verjährung) nsucapio libettatis, gefrhehen kann 2W). D' Kaupt

beweismittel find die Dienftverträge zwifchen dem Frohnherrn den

Dienfipflichtigen. die Hof- und Annehmungsbriefe) Bauecbriefe) Kauf

und Lehenfweine der Unterthanen) worin häufig die Lafien der Unter

thanen aufgeführt find) die Hofreckrte) Lagerbiimer) Erle) Frohnz Dienft

regifierW") oder Dienfiurbarien) Oienftreceffe) worin fowohl die Leifiun

gen der Frohnpflicknigen eines Gutes) als die dagegen hergebrachten Lie

ferungen. auf gemeinfchaftliches Eingefiändniß der Dienfiherren und Dienfi

leute) unter öffentlicher Unterfchrift und Siegel (häufig von Notar und

Zeugen) niedergefmrieben find. Diefe haben daher auch mehr Glauben)

als die blos einfeitig gefertigten FrohnbÜcherWHeifchbÜcher) Heberegifier.

Entfcheidungsquellen aber find Dienfiordnungen) Eigenthumsordnungen)

Landtagsreceffe. förmliche Gefeße) Herkomrnen) und bei ungemefienen

Frohnen das Bedürfniß des herrfGenden Gutes zur Zeit der Frohnbegrün

dung , fo wie die jetzige Befchaffenheit des dienenden Gutes257).

Fällt die Entfcheidung gegen den Fröhner bei einer Frohnverweige

rung aus) unterläßt er überhaupt die Leiftung einer wirklich fchuldigen

Frohnez fo wird er zum Nachdienen) auch) we, ..Schade durch feinen

ungehorfam entfianden ift) zu deffen Erfaß) u" nach vielen Landes

gefehen in eine Geldftrafe condemnirt) die bei öfterer .Halsftarrigkeit erhöht

wirdWo). Daß Übrigens die gefehlimen Ehe-haften auch für einen* Fröh

ner einen hinreichenden Entfchuldigungsgrund abgeben, weßhalb weder er

noch ein Stellvertreter für ihn erfcheint) daß er jedoch die Ehehaften

252) MittermaT: a. a, O. Ö. 191 a. E. Doch gibt es particular

rechtliche Abweichungen. z. V. im Fürfienthume Salenberg, wo der Gerichts

herr gemeiniglicel) vorgeht. Strube a. a. O. Bed. 249 (l, 117)) entgegen

gefeß2t88rücffichtlici) der Baufrohne im Kbnigreiche Sachfen) Hanf el a. a. O

S. -

253) Eichhorn a. a. Q. S. 645.

254) Bülow und Hagemann a. a. O. Th. 7) S. 208.

255) Fifcber a. a. O. Ö. 1292. 14.27301- l. o. spam 420. mac). 2.

Glück a. a. O. S. 172. Danz a. a. O. S. 502. Hanfel a. a. O. S.

255 fig.) gegen Schlüter und Wallis a. a. O. Iahrg. 2. Hft. 17 S. 94

u. 109. Ueber die Extinctivverjährung der Frohnen nach fächfifiherwRechte f.

bei (Ioktacballc, (Lisoeytatjooea Lorena-Za 'kann ll. nr. 29. R1110 1. E
'l'0rn. ll. cap. 8. l

256) Ueber Dienfiregifier und Lagerbüelyer f, bei Bülow und Hage

mann a. a. O. Bd. 5) S.193. j

257) Fifcher a. a. O. Ö. 1277. Danz a. a. O. s. 497. Gluck a.

a. O. 9. 124. S. 171. Mittermaier a. a. O. Ö. 191 u. 194. Mau

renvrecher a. a. O. s. 341) S. 751.

258) Fifchtr a. a. O. 9,1296, Strobe a. a. O, Bed.246(?,135)

l7. . 27
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'urweifen muß) verfieht fich von felbfi2'"). Dagegen fieht aber auch

*dem Fröhner) wenn ihn der Herr übernimmt) dic jagen. unmöglich.

keitsklage) namentlich bei ungemejjenen Dienfien) zu) wodurch er

nachzuweifen fucht) daß er bei den bisher geleifieten Dienften nicht be

ftehen könne2ö9)) und es tritt dann die obrigkeitliwe Ermäßigung (f, o,

S. 385) ein. 'Gcgenieinen Frohnherrn) der mittelfi: Dienfizwanges und

jonjdfeine unterthanen übernimmt) kann) nicht nur auf ihre eigene Be

fchwerde fondern auch nach Befinden auf Denunciation des Fiscals)

mit StÜfe verfahren werden. -Daß dieß aber bis zur Entziehung der

Frohne führen könneWl)) möchte zu bezweifeln fein. Dagegen find in

den neuefien Zeiten die mehrften Frohnen in vielen teutfchen Landen

durch Particulargefelze 262) für ablösbar erklart) es ift fogar deren Ab

löfung auf einfeitiges Verlangen des Dienfiherrn* oder Dienfimannes ge

fehlicl) zur Pflicht gemacht und fo auf Aufhebung diefes) den jetzigen

jtaatsivirthfcimftliciyen Grundftihen) der jetzigen Eultur im allgemeinen

und dem jetzigen Zeitgeifie ganz widerfprechenden Infiitutes dergeftalt hingear

beitet worden) daß) da unfireitig die Staaten jenem Beijpiele bald folgen

werden) wo dieß noch nicht gefchehen ijt) in 'ivenigen Jahrzehenten das

Frohnwejen zu den Antiquitäten gehören dürfte. Vuddeue_

Früchte) krucflls, find im eigentlichen Sinne die natürlichen Er

zeugniffe einer anderen Sache) wie die Wolle) Milch oder die Jungen

der Thiere) oder die aus dem Boden gewonnenen Producte 1).. Diefe

Früchte werden Naturalfrüwte genannt) weil fie nach Natutgefehen aus

einer cmderen Sache entfiehenL), In einem weiteren Sinne werden auch

die Einkünfte) tvelche für den von einem Anderen bezogenen Gebrauch

oder Genuß einer Sache entrichtet werden müjfen) unter der Benennung

Eivilfrümte zu den Früchten gerechnet) wei( auf fie im wefentliwen die

felben Grundjeiße als auf die Oiaturerlfrüwte in Anwendung kommen")

Dagegen kann das) was weder den phhfifmen noch den jurifiifwen Grund

feiner Erifienz in einer anderen Sache hat) fondern aus einem anderen

Grunde blos äußerlich zu derfelben hinzugetreten ifi) nicht zu den Früch

259) Eurtius a. a. O. Ö. 303) Nr. 3, Haniel a. a. O. S. 250.

Hagemann a. a. O. ö. 245.

260) Simon und Strampf a. a. O. Bd. 1) S. 55. bez-ook l. a.

oper. 418. mati. 4.

261) Fifcher a. a. O. h. 1304.

262) Die Literatur hierüber f. bei Eichhorn a. a. Q. 5. 250) Note g.

1) l.. 77. l). (io 7. 8. (1.. 16,) In Folge fingulärer Befiimmung wurde

jedoch im rbmifchen Rechte der pat-tun utioillae nicht zu den Früchten gerechnet,

l.. 28. 8. 1. ]). (ie uaur. ei. [rue-i. (22. 1.)

2) Die Naturalfrüchte pflegt man wieder zu unterfcheiden in Staturalfrüchte

im engeren Sinne und in Indufirialfrüchte) je nachdem zu ihrer Erzeugung die

Anwendung von Fleiß und Mühe erforderlich ifi oder nicht. l.. 45. l). (ie.

uourjn er fcuatjdu.. (22. 1.) 11. 48. pr. l). e16 acguic. rer. (Laurin. (41,1.)

3) l.. 34. 1), (16 ueur. et feuer. (22. 1.) verglichen mit l4. 121. l). tio

k'. 8. (1.. 16,)
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ten gerechnet werden 4). Auch ift von den Früchten einer Sache der

etwaige andere Gebrauch zu unterfcheiden. der von derfelben gemacht

werden kannö). Wer das Recht habe. die Früchte einer Sache zu bezie

hen und Eigenthum an denfelben zu erwerben. das muß zunächft davon

abhängen. in weffen Eigenthume fich die erzeugende Hauptfache befindet.

Denn die Früchte. als Erzeugniß der Hauptfache. gehören der Natur der

Sache nach zu derfelben. fo daß das Eigenthum der Hatiptfache auch das

Eigenthum der Früchte nothwendig in fich begreift. Daher gehören die

Früchte einer Sache dem Eigenthümer derfelben. fo wie fie nur eriftent

geworden find. ipeo jut-e, ohne daß es zu ihrem Erwerbe weiterer Acqui

fitionshandlungen bedürfteö). Für einen Anderen. als den Eigenthümer

der Hauptfache. kann das Recht. Eigenthum an den Früchten derfelben

zu erwerben. nur dadurch entfiehen. daß entweder gar kein Eigenthümer

da ift. welcher vor ihm das Recht des Fruchterwerbkshaben könnte. oder

daß er das Recht dazu von 'dem Eigenthümer herleitcte. Das Erftere

ift der Fall bei dem donne (iciei possessok und bei dem erupbrtcutu.

Denn der bonne ficlei p038L8301' der Hauptfarhe kann zwar an den Früch

ten derfelben. fo lange fie von diefer felbft nos) nicht getrennt find7).

und alfo einen unmittelbaren Beftandtheil derfelben ausmachen. kein an

deres Recht haben. als er an der Hauptfaclye felbft hat. fo daß er alfo.

da diefe fich nicht in feinem Eigenthume befindet. auch kein Eigenthum

an den ungetrennten Früchten haben kann z allein jeden-Falles_ ifi er der

muthmaßliche Eigenthümer der Sache. fo daß kein anderer als er berech

tigt fein kann. die Früchte derfelben zu beziehen. Der bonne ficiei pos

608801* erwirbt deßhalb Eigenthum an den Früchten. fo wie diefelben von

der Hauptfache feparirt findk). ohne daß etwas darauf ankommt. ob er

felbft oder ein Anderer die Separation vorgenommen habe. oder ob die

felbe von der Natur erfolgt fei9). Einige Rechtsgelehrte find zwar der

Meinung. daß der donne fjclei poreeeeor die Früchte ufucapiren müffe.

um Eigenthum an denfelben zu erwerben 19); allein es ift in mehreren

Stellen ganz unzweifelhaft ausgefproclnn. daß fie ohne Weiteres durch

die Separation zu feinem Eigenthume werden 11). Dagegen ifi_fein

4) Z. B. der Schoß. der auf einem Grunbfiücke gefunden wird. oder- die

Thiere. die auf demfelben gefangen werden. Vgl. Glück. Erläuterung der

Pandekten Bd, 8. S. 256.

5) 8. 4. F. (ie urn. (2. 5.) '

6) Mühlenbruch. Lehrbuch des Panbektenrechtes Th. 2. S. 250. *

7) In ,diefer Beziehung unterfcheidet man zwifchen iruotua repnratl und

fi-uc-.tue pencleates, je nachdem fie fchon von der Hauptfache getrennt find oder

noch mit derfelben zufammenhangen. Vgl. Glück Bd. 8. S. 260.

8) l1. 25. I. 1. i. f. l4. 28. pr. l). rie traut, ec fruct. (22.41. |1..

48. 1). (le ucqoir. rer. 60min. (41. 1.) »

9) Indefien hdrt das Recht auf den Fruchterwerb von dem Augen

auf. da der Befiher von drm fremden Eigenthume Kenntniß erhält.

. 10) Savigny. das Recht des Befiges. 6. Auflage. S. 314 flg.

11) l1. 25. l). (le usnris ei. feuert.. (22. 1.) l1. 21. l). e06..- agnos et

lioeclor et eituloa str-tim pleno iure esse bonne iiclei poesereeoris ei; Fructo

arii. l.. 48. pr. 1). .je nognir. rer. (lord. (41. 1.) le. 48. S. 6- ]). Ü?

* an

27*



42() Früchte.

Eigenthum infofern ein widerrufliches oder interimifiifchesc als ihm der

wirkliche Eigenthümer der Hauptfache mit derfelben auch die noch vor

handenen Früchte h kkuctn8 exäfäntes, abvindiciren kannw). Nimmt

man aber einmal an. daß der bonne fjclei 1108868801* nicht erft der Ufu

capion bedürfe. um Eigenthum an den Früchten zu erwerben. fo muß

man das Vindicationsremt des wahren Eigenthümers fich auf alle Früchte

erfirecken laffen. die noch wirklich vorhanden find. au>7 auf diejenigen.

welche der bonne fjcjej po886880k die Ufucapionszeit hindurch befeffen hatte.

Denn es ift ein arger Widerfpruä). wenn einige Rechtslehrer zwar die

ufucapion zum Eigenthumserwerbe an den Früchten für unnöthig erklären

und daneben behaupten. daß dem bonne ficiej 908868801- diejenigen Früchte.

die er ufucapirt habe. nicht abvindicirt werden können l3). Denn er. kann

die Früchte gar nign ufucapiren. wenn er der ufucapion nicht bedarf.

um Eigenthum an_ denfelben zu erwerben, Wie.das Recht des bonne

ficlei po83e83or, fo begreift auch das Recht des empbFtec-ta die Befug

niß in fick). Eigenthum an,den Früchten der Hauptfache zu erwerben.

Aber auch hier ift ein Eigenthumserwerb nur an den feparirten Früchten

denkbar. weil die noch ungetrennten Früchte einen unmittelbaren Befiand

theil des Grundftü>s felbft ausmachem welches fich nicht in feinem vollen

Eigenthumc befindet 14). Dagegen kann auch bei dem Emphhteuta

zum Fruchterwerbe nichts darauf ankommen. ob die Separation von ihm

felbfi vorgenommen war oder auf andere Weife ftattgefunden hatte. Wenn

aber die Hauptfache einen Eigenthütner hat. fo kann. da diefem das Recht

des Fruchterwerbes eigentlich zufteht. ein Anderer das Recht dazu nur

von ihm herleiten. 'Daraus folgt. daß in diefem Falle zum Frucht

erwerbe für den Anderen im ivefentlichen daffelbe erforderlich ift. was

dazu gehört. daß Jemand von dem EigentbÜmer Eigenthum erwerbe.

- Daraus erklärt fich die Beftimmung des römifchen Rechtes- daß der

Ufufructuar und der Pachter niayt fchon durch die bloße Separation der

Früchte. fondern erft durch die Perception derfelben Eigenthum daran

ecwerbenw). Denn die Perception der Früchte ift nichts Anderes. als

die von dem Ufufructuar oder Pachter entweder felbft oder* in ihrem Auf

trage vorgenommene Separation derfelbenw). und vertritt deßivegen die

kur-tier. (47. 2,): e! fuktiujo equjs notj otntjm ac] bonne fiäoj omtokem yor

tjnedont.; mer-ita, gain in froctu numerantur.

12) l.. 48. pr. l). (Lo acquir. rer. (Loni. (41. 1.): bonne ficlej emfor

frnotuv etiam ex aliena ro 31.108 inter-im fooit. (e. 40. l). eo., la. L3. E.

(lo kei yjnä. (3. Z2.)

13) Wie z. V. Glück. Erläuterung der Pandektcn Bd. 8. S. 277, und

Mackcldeie Lehrbuch des heutigen rdmifcjzcn Rechtes Ö. 266. behaupten.

lx. L5. S'. 1. l). tja (1.-tur. et feuer. (22. 1.) Es verfieht fich von

felk aß der Emphhteuta fogleich volles und unwiderrufliches Eigenthum an

den *Früchten erwirbt. weil der clomjnuv empbz-fonäooß, fo lange das Verhalt

niß. dauert. gar kein Recht hat. diefelben zu erwerben.

15) Z. Z6. J. (16 cet. cjiejojone. (2. 1.) l1. 12- 8. 5. l). (LL result.

(7, 1.) [o. l3. ]). quid. mocj. uni-fr. (7. 4.)

16) Vgl. ONiihlenbruch. Lehrbuch Th. 2. Ö. 249.
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Y.

Tradition von Seiten des Eigenthümers und die Apprehenfion von Sei

ten des Erwerbers. Wenn daher der Ufufructuar ftirbt) fo gehören die

noch nicht percipirten Früchte) wenn fie auch fchon reif fein follten) nicht

feinen Erben) weil er noch kein Eigenthum daran erworben hatte) fondern

dem Eigentlfzümer der Hauptfache. Nur in Anfehung der Thierjungen

und Eier er ordern die Gefehe zum Eigenthumserwerbe keine befonderen

Perceptionshandlungen) *eiche auch in der That ni>)t leicht dabei vor

kommen werden") * -

Die Früchte find Acceffion der fie erzeugenden Hauptfache. Deß

wegen geht die Klage) mit welcher die Hauptfache gefordert werden kann)

auch auf Refiitution der von derfelben bezogenen oder zu beziehenden

Früchte 1x'). Die Verbindlichkeit) die percipirten Früchte zu refiituiren)

gründet fich darauf) daß der Beklagte kein Recht haben kann) diefelben

zu behalten) wenn er kein Recht hatte) Eigenthum daran zu erwerben.

Daher bezieht fich jede Klage) durch welche auf Zurückgabe oder Ueber

gabe einer Sache geklagt wird) auch auf Reftitution der von derfelben

bezogenen Früchte 19). Auch der bonne ficiei yosaessok muß die perci

pirten Früchte refiituiren) da das Eigenthum) welches er an denfelben

erwerben kann) nur ein interimifiifmes iftW). Aber er braucht die per

cipirten Früchte nicht unbefchrcinkt) fondern blos infoweit zu reftituiren)

als fie zur Zeit des entftandenen Prozeffes noch in feinem Befilze find 2i).

Soweit er diefelben dagegen bereits vor entftandenem Prozeffe confumirt

hatte) braucht er nicht dafür zu haften) felbft nicht einmal) wenn er

reicher dadurch geworden fein follteW). Wenn er aber auf HeMabe

17) Es folgt diefes aus l.. 28. pt. l). .ie neue. (22. 1,), wo- der Fru

ctuar in Anfehung des Eigenthumserwerbes an den Thierjungen dem bonne

*ficiei possesoor gleichgefiellt wird) der das Eigenthum ,an den Früchten fehon

durch die bloße Separation erhalt,

18) Man unterfcheidet zwifchen feuern. peroepci und pereipiencii, je

_nachdem fie wirklich bezogen worden find oder hätten bezogen werden können.

l-'ructue pekoipjencij können in zwei acher Beziehung gedacht werden: erfiens in

fofern der Eigenthümer diefelben h tte beziehen können) wenn ihm die Sache

nicht ware vorenthalten worden) zweitens infofern der Vefiger diefelben hätte

beziehen können) wenn er den Fleiß eines guten Hauswirthes angewendet hatte.

Vgl. Glück) lauterung der Pandekten Bd. 8) S. 252.

19) Müh “enbruch)Lehrbuci) Th. 2)ä. 372. .

20) S. oben Note 12.

21) Diefe Früchte werden vorhandene Früchte genannt) krumm' erste-neo,

im Gegenfahe der nicht mehr vorhandenen oder im Vefihe des Perrivienten be

findlichen. Diefe letzteren theilt man wieder ein in fcucduel (tape-am, wenn fie

durch einen Zufall verloren gegangen find) und in true-car eonon-nei, wenn fie

verbraucht find entweder durch natürliche Aufzehrung) natoraitcer aon-mati,

oder durch Veräußerung)) rie-juror eonon-nei. Vgl. Glück a. a. O. _SL 253.

22) la. 4. Z. 2. . fin. regunci. (10. 1.) s. 2. F. (16 afiioro entire.

(4. 17.) s. 35, I. .ia rot. air-imma. (2. 1.) Die rdmifmen Iurrften war-en

jedoch felbft nicht ganz einig darüber) ob der donna ticier poegeggor hinfichtlcch

fammtliwer frqotue coneunnj von der Refiitutionsp icht frenfei) oder ob _er

nicht wenigfiens die frnatuo nuten-eier zu refiituiren abe) da fur deren Gewin

nung weder Mühe noch Geld von ihm aufgewendet worden fer. Denn P 0-m

ponius unterfeheidet in l.. 45. l). (io mario (22. 1.) zwifchen Raturalfruäl

K

K,
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einer Erbfchaft beiangt wird. muß der bonne ficiei p083e5801' nach aus

drücklicher Beftimmung der Gefeße für die confumirten Früchte foweit

haften. als er dadurch reicher geworden ifiW), Die Verbindlichkeit. nicht

allein die wirklich bezogenen. fondern auch diejenigen Früchte zu refiitui

ren. welche von einer Sache hatten bezogen werden können.: gründet fich

darauf. daß Jeder den vollen Schaden erfeßen muß. den er dem Be

rechtigten durch widtrrechtliaoe Vorenthaltung d Sache znfügt, Daher

hat eine lnoru von Seiten deffen. der die Sa e herausgeben muß. die

Wirkung. daß er nicht allein die kructus percepü, fondern auch die

fructnc percjnienuj refiitttiren muß-P. Dlefelbe Wirkung hat für den

Beklagten die Litiscontefiation 2ö). weiche auch den bonne fiel-Zi lwäzeäsok

dem 111313.2 ficjcj l1o88e880r gleichfeßt und ihn deßwegen von diefem Zeit

punkte an auch in Anfehung der von der Sache zu beziehenden Früchte

verpflichtet. Denn der lnalae ficiei p038e330r muß natürlich. da er zur

vollen Entfchcidigung verpflichtet ift. färnmtliche Früchte erfeßen. welche

von dem Augenblicke an. da er fich in Befilz der Sache gefeßt hatte.

von derfelben bezogen *worden find oder hatten bezogen werden können 26).

Wenn es fich übrigens um Refiitution von Früchten handelt. fo können

von dem Beklagten immer die Koften in Gegenreihnttng gebracht werden.

die er für die Gewinnung derfelben hatte aufwenden müffen27). Das

gilt jedoch bei der rei rinciicatio nur in Anfehung derjenigen Kofien. die

fich auf folche Früchte beziehen. welche wirklich refiituirt oder vergütet

werden. indem dabei auch nicht einmal der b0nn6 ficioi p058L380l' folche

KofieWnrechnen kann. die auf verunglückte Früchte verwendet worden

ten und zwifchen Indufirialfrücirten. und auch in s. 31. F. cjt. wird als Grund.

warum er die confnmirten Früchte nicht zu refiituiren brauche. die darauf ver

wendete Cultur angegeben. Indeffen ifi es in anderen Stellen zu klar ausge

fprochen. daß er nur die fructue» exocanbeß zu refiituiren habe. als daß man

in Anfehung der confnmirten Früchte einen foichen unterfchied machen könnte.

S. auch noch b. 22, 0. oo rei einajc. (3. Z2.) Vgl. überhaupt darüber

Glück Bd. 8. S. 288 fig. g

23) l.. 40. Z. 1, l). (io [toren. petit. (5, 3.) *

24) Denn der fäurnige Schuldner muß das gefammte Interefle. die omnia

681158 präfiiren. l.. 114. l). cler nerv. oblig. (45. 1.) lx. 19. l). (ie peria.

ei; comrnocjo kai e-enciit. (18. 6.) l2. 68. l). (Lo taj ejneijo.. (6. 1.) lu 2.

Z. nit. l). (ie eo qnocl cel-to 1000. (13. 4.)

25) l.. 20, l). (le kei ein-Lia. (6. 1.) l.. 31. pr. l). (le rob. cretlic.

(12. 1.) ln 2. l.. 3. s. 1. L.. 10. 1). (ic: 118111'. (22. 1.) d

26) Indelfen ift der Umfang. in welchem der bonne ficloi yoga-coat von

der Litiscontefiation an und der rnaiaa ficiei p055L3501' vom Momente des Ve

fihes an für Refiitution der (rnctug peroipjencii haften. nicht der nürnliche. Der

donau ticiei pooaeaoor braucht blos diejenigen Früchte zu refiituiren. welche er

durch eigene Schuld oernachläffigte. ohne Rückficizt darauf. ob der Eigenthümer

im Stande gewefen wäre. diefelben zu beziehen. wahrend der [nme trum poz

80-801* auch diejenigen Früchte refiituircn muß. welche der Eigenthümer hätte

gewinnen können. wenn ihm die Sache nicht ware vorenthalten worden. s. 2.

I. a0 otficio Lutijc. (4. 17.) l.. 2. 0. ae fkuotjbns. (7. 51.) l.. 33. l.. 62.

I. 1. l). (10 nom-io. (22. 1.)

27) l.. 1. 0. (in frnctibne: [-106 enjn: fcnatoom noinina concineinr,

quer] jueztia outntiduo nennt-tio artnet-est.

'
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-waren 2*).

chen ohne fein Verfchulden Nichts geworden war) aufgewendeten Kofien

in Anrechnung bringen") d Luden.

- Fuhrleutel)) Frachtfubrlente (Runge-EI), ylaiisttai-ii). find

diejenigen) welche die Verbindlichkeit übernehmen) gewiffe Gegenfiiinde)

gegen Bezahlung entweder in Baufch und Bogen ) oder nach dem Ge

wichte und nach der Entfernung des Ortes 9)) von einem Orte zu einem

anderen ihnen befiimmten) mit ihrem Gefchirre auf der Achfe4) fortzu

[waffen und abzuliefernö). Sie find theils öffentlich angefiellt) wohin

vorzüglich die P017-, Land- und öffentlich eingerichteten Miethkutfmen ge

hören, theils Privatfuhrleute") Nur die Lehrer-en find in der Haupt

faihe Gegenfiand diefes Artikels) während die erfteren nur) inwiefern für

* fie nicht defondere Rechtsgrundfäße gelten. analog nach den Grundfäßen '

über die lehteren zu beurtheilen find. Der Frachtfuhrmann geht in der

Hauptfache einen Miethcontract (10caij0 coniliictio opekni-iini) ein7). Danach

i| daher im wefentliGen fein Verhältniß zu den fibrigen concurcirenden

Perfonen zu beurtheilen) jedoch mit denjenigen Modificationen) w lche

teuifchrechtlicl) durch die Beziehung zum FrachtgefGäfteÜ) eintreten, und

28) le. 46, 1). .io nem-io. (22. 1.) Vgl. Glück Vb. 8, S. 301.

29) 1.. 87. 1). .io bereäjt. pain. (5. 8.) Glück Bd. 7. S. 572.

1) Außer den nacbfiebend auf ein eine Veranlafiiingen angeführten Schrif

ten vgl. Rohr) Haushaltungsreeht . 1585 flg. M, Pdhl's Darficllung

des gemeinen teutfchen Handelsrechtes d. 1f . 68-70. Bender) Grund

faoe des teutfGen Handlungsremtes Bd. 1, s. 6_73, ueber die frühere Lite

ratur f; auch v. Zangen in der nachfiehend Note ZZnngefEehrten Schrift

S, 19-33.

2) Ueber die Etymologie diefes Wortes f. Uarproebt, (lien. jnnug. 6e

ini-o antigen-nid circa contra-mia etc. in einer). (lion. acnäeinicakuni 70]. l,

ni'. xi), 8. 3,

3) Darüber ) inwiefern fich das ganze Verhältniß des Frachtfuhrmanns

ändert) wenn er Sachen unifonfi fortz chafien übernimmt) und daß daher

nie dafür prafumirt werden kann) f. das uptwert in diefer ganzen Materie:

MiiixteörVdax ZZracYtfahrei-reclpt (Hannover (1798-1801) 1810)) Abfehn. 1)
St. e . g e ) . l

4) Schröter, verniifchte jurifiifcbe Abhandlungen Bd._1 (Halle 1785))

S, 279. Daß ihnen die Schiffer nicht in jeder Beziehung gleieh gefiellt werden

können. wie fonft haufig gefchah. dariiber f. Mittermaier) Grundfade des

teutfehen Prioatrechtes 7 Ausgabe von 1838) _(7. 540, Note 2. l

5) Hug ema n n , Handbuch des Landwirthfchaftsrechtes 9. 66. C u r ti-'u s)

Handbuch des im Kbnigreiche Sachfen geltenden Civilreäztes Bd. 4, Ö. 14-8,

,6) Hagemann a. a. O.

7) Uni-pfanne i. c. s. 26. Glück) Pandektencommentar Th. 6) Z.

493) S. 133. Vgl. Mittermeier a. a. Q. in der Ausg. von 1830)

Ö. 486.

8) Rotteck und Wclcker, Staatslerikon Bd. 5 u. d. W. Fracht) S.

701. Mehrere Fälle in Bezug auf da. Frachtgefthäft f. Neehtsfälle aus dem

Gebiete des Handelsrechtes u. f. w. , aus Asher's Monatsfekirift fur Politik

und Handel befondero abgedruckt (Hamburg 1836). Th. 1 , S. 37, 128) 184.

Bei der_ liei-eiiitatio petitio kann aber der Beklagte) wenn .

. er fich jll book fjcle befindetj auch die für diejenigen Früchte) aus wel

.
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namentlich durch die große Eigenthümlicljkeit. daß der zwifchen dem Fuhr

manne und demjenigen. welcher ihm den Transport der Waaren ver

dingt. gefchlofiene Vertrag eine dritte. anfcheinend bei der Abfchließung

deffelben nicht concurrirende Perfon. den Empfänger der Waaren. verbindet")

Anfcheinend. denn der Empfänger concurrirt entweder durch einen

ausdrücklichen Auftrag. den er dem Abfinder zum Abfchluffe des Fracht

concractes gegeben hat. oder durch einen fiillfchweigenden. indem er die

Waaren zugefendet verlangt. worin offenbar der Auftrag zu Schließung

des Vertrages liegt. oder durch einen vermucheten Vertrag. wenn er

z.B. fchon längere Zeit hindurch die von dem Abfender ihm durch Fracht

zugefendeten Wanken angenommen und die darüber abgefchloffenen Fracht

vertrcige jedesmal genehmigt hat 10) . oder endlich dura) nachfolgende ent

weder ausdrückliche. oder mittels Annahme der Ladung fiillfmweigende

Genehmigung des von dem Abfender gefchloffenen Framtvertrages 11).

Tritt aber nicht einer von allen diefen Fällen ein. der Adfender fchickt

z. B. ganz unbefiellte Waaren. fo ift auch der Empfänger durch den

Frachtvertrag nicht gebunden 12).

Die gefammten Verbindlichkeiten der Jntereffente

Frachtbriefe. als der eigentlichen Urkunde über den. zwifchen dem

Abfender und dem Fuhrmanne gefchloffenen Vertrag 1I). Derfelbe. auch

Frachtzettel14). Factur. Eonnuiasementl") genannt. ift eigent

lich eine dem Fuhrmanne mit der Fracht mitgegebenew). offene. an den

Waarenempfänger gerichtete Legitimation des Fuhrmannes über Quanti

tät. äußere Qualität und Befiimmung des Fraäjtgutes und über den

Betrag des Frarhtlohnes. Er enthält. außer anderen minder wefentlichen.

vorzüglich aber auch den durch die Zollgefehgebung gebotenen Notizen '7).

den Namen des Fuhrmannes. den Ort der Befiiminung. den Namen

des Empfängers (oft blos auf der Adreffe ausgedrückt). die Zeit der der

einfiigen 'Ablieferung die Befajreibung und Zahl der einzelnen Pa>ete.

Fäffer. Galli u, f. w.. befonders nach ihren Zeichen 18). den Betrag der

bedungenen Fracht fammt den dießfallfigen Münzforten (wenn die Landes

münze verfchieden ift) und der etwa gezahlten Abfchlcigszahlung. Die

Verpflichtungen des Fuhrmannes.rü>fichtliclj deren Erfüllung er für feine

dann über die Frage. was zum Begriffe der Frachtfachen gehbrt: Archiv für

das Handelsrecht Bd. 2. Abh. bi (vorzüglich für Hamburg interefiant).

9) Münter a. a. O. Abfchn. 1. St. 5. g. 1.

10) Münter a. a. O.

11) Münter a. a. O. h, 4.

12) .ültori atipulaki nemo polare, s, 19. F. (Ia inutilid. atipulab. (Z.

20.) 14"', 38. [er. er Z, 2, er, cite rei-dor. oblig. (45. 1.)

13) Mittermaier a. a. O. Ausg. v. 1838. 9. 540 (486).

14) Schröter a. a. O. S. 303.

15) Glück a. a. O. Th. 21. z. 1140. S. 185.

16) Eurtius a. a. O. "

17) Rotteck und Welcker a. a. O. Schröter a. a. O. S. 303.

18) Veherbaeh. vom Beweife der Frachtgüter. Frankfurt 1801.

n beruhen auf dem x
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Leute. namentlich feine .Knechte zu haften hat19). befiehen im allgemeinen

darin. die Fracht - hier in der Bedeutung von: Frachtgutern 20)

-gehörig aufzunehmen. den Transport auf feine Koften und mit feinem

Gefclnrre zu bewirken. während der Reife für die Frachtgüter Sorge zu

tragen und fie an den beftimmten Ort und an die dort befiimmte Per

fon gehörig qbzuliefernN). Diefe Verbindlichkeiten pflegen im Frachtbriefe

durch die Formel ausgedruckt zu werden. daß der Empfänger. ..nach guter

und richtiger Lieferung der Fracht" den bedungenen Lohn zu bezahlen

habe. In der Handelsfpracife verfteht man unter guter Lieferung: Ab

lieferung unbefchcidigter Fracht; unte. richtigerM): Ablieferung zur

beftimmten Zeit 9“). Häufig wird in den Frachtbriefen noch ausdrück

lich der Verluft des Lohnes für den Fall der Verfpätung der übernom

menen Lieferung angedrohtU).

Der Fuhrmann fieht in einem doppelten Verhaltniffe. nämlich zum Ab

fender der-Waaren und zu deren Empfänger- das Verhältniß des Empfän

gers und Abfenders gegen einander gehört nicht hierher. Er hat nämlich g e g e n

den Abfender das RechtW). und zwar. da der Frachccontract weder

durch den Tod des Abfenders. noch durch von deffen Seite unerwartet

erfolgte Niederlegung des Speditionsgefmäftes aufgehoben wird. auch

gegen deffen Erben und Naihfolger. auf einen fichern Aufladeplah. auch

häufig auf Verabreichung hinlängJh ftarken Ladungszeuges an Winden.

Windefeilen. Hebebäumen. Wageleitern u, f. w.. auf-Entfchcidigung.

wenn wegen Mangelhaftigkeit dieflr Gegenfiände der Fuhrmann. fein

Gefchirr oder feine Leute. fei es beim Aufpacfen oder unterwegs. Scha

den nehmen. wenn ihm abfichtlich oder culpos frhwerere Fracht. als be

dungen war. aufgegeben worden ifl und er dadurch Schaden gelitten

hat; ifk dieß aber auch nicht gefchehen. in diefer lebten Beziehung auf

eine. nach dem Mehrgewichte zu normirende Erhöhung des*Fuhrlohnes.

Er hat. wenn er bemerkt. daß ihm verbotene Waare aufgeladen ift. da .

kein Fuhrmann folche führen darf und fich daher. wenn er doch derglei

chen hat. von den Behörden an ihn gehalten zu werden pflegtW). das

Recht. diefelbe an einem ficheren Orte niederzulegen und fowohl min

deftens das Frachtlohn bis dahit- ja nach der richtigeren Meinung das

'

19) Münter a. a. O. Abfchn. 1. St. 3. H5 u. 8. Mittermaier

a. a. Q. Nr. 711l.

20) Schröter a. a. O. S. 297.

21) Mittermaier. Curtius und Rotteck a. a. O.

22) G e b r ü d e r O v e r b e ck . Meditationen über verfchiedene Rechtsmate

rien Bd. 8 . S. 1.

23)M1'inter a. a. O. Abfchn. 1. St, 5. 9, 5 u, 6.

24) Wagner. Zeitfchrift für dfierreichifcife Rechtsgelehrfamkeit Iahrg.

1834. Bd. 2. S. 237 (x, 2. 277).

25) Mdnter a. a. O. Abfchn. 1. St. 12. 9“. 3. 4. 5. 6. 9. 10,

26) Hagemann a. a. O. Archiv für das Civil- undxriminalreiht der

preuß- Rheinprovinzen Bd. 8. S. 219.
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ganze Frachtlohn bis an den Ort der Beftlmmung der Fracht-U. als,

wenn der Fuhrmann deßhalb befiraft oder aufgehalten werden follte und

von der verbotenen Fracht 'nichts wußte. oder nicht ihm. fondern dem

Abfender die Nichtkenntniß des Verbotes zuzurechnen ift. Entfcheidigung

vom Abfmder zu fordern. Diefen muß er übrigens. wenn fich bei Be

reitfclyaft des Fuhrmannes zu guter und richtiger Ablieferung der Adreffar

der Annahme weigert und der Fuhrmann fich an die Waare zu halten

genöthigt ift. fofort davon benachrichtigen U7). Ebenfo hat er gegen den

Abfendec die Verbindlichkeit, fich zu rechter Zeit zu Aufnahme der

Ladung einzufinden. und es kanmihn davon felbfi der umflandnicht be

freien. daß er von der Fracht offenbaren Schaden habe. wohl aber eine

fich für die Reife zeigende gegründete Gefahr. oder ein folches Unglück,

welches den Fuhrmann wenigftens momentan außer Stand feßt. feiner

Verpflichtung zu genügenM). .

Gegen den Empfänger hat der Fuhrmann. nach Obigem. die

Verbindlichkeitoo). die _Ladung unverfehrt zu rechter Zeit abzuliefern.

fie daher gehörig einzupacken. auf der Reife zu verwahren und Alles zu

vermeiden. wodurch die Waaren Schaden leiden könnceniu)) Er haftet

daher für den Verlufi der transportirten Ladung und für deren Befcini

digung. falls leßtere nicht durch die Wanken feldft entfiand. auch für

den Schaden aus zu fpätec Ablieferun . und ift' nur von diefer Verbind

lichkeit befreit. wenn der Schade durlZ ein Ereigniß herbeigeführt wurde,

das der Fuhrmann bei Uebernahme der Fracht nicht vorherfehen und dann

nicht vermeiden konnte (eis major), alfo durch einen reinen ZufallN).

Darnach läßt fich die Frage *encfrheidem ob DiebftahlZZ) auch als Zufall

anzufehen fei. während im allgemeinen beim Raube dieß minder zweifel

haft U34). falls der Fuhrmann nicht durä) das Fahren ungewöhnlicher

Wege. oder fonft Vecanlaffung dazu gegeben. oder die nöthige Hülfe

verfäumt hat. Dem Fuhrmanne ftehen infonderheit bei einem in einem

Wirthshaufe erlittenen Diebftahle die Beftimmungen zu. welche die (ie

t'

27) kr. 19. 8. 9, kr. 38. pr. 1).-Miami calm-ion. ((9.2.) bunter

back, colleg. (deutet. ytnctjoum [ib. xxx. fit. [l. S. 108. l-lnkyroobc

*lx c. 5. 14. nr. 58.

28) Rotteck und Welcker a. a. O.

29) Münter a. a. O. Abfchn. 1. St. 11. h. 1. 2. 3.

30) Münter a. a. O. Abfchn. 1, St._7, s. 1. Mittermaier a.

a. O. -

31) Wie weit gedungene Fuhrleute für die ihnen anvertrauten Waal-rn

haften f. Klein. Annalen der Gefehgcdung und Rechtsgelehrfamkcit in den

preußifchen Staaten Th. 1 . S. 76.

32) Münter a. a. O. Abfchn.1. St. 10. auch St. 5. h, 7. Mit

termaier a. a. O. Rotteck a. a. O. S, 702. Schröter a. a. O. S.

283. llarpceobc l. o. s. 14 u. 28.

33) Münter a. a. O. St. 10. F. 5. v. Zangen. was bir eineKlage

wider einen Fuhrmann fiattfinde. welchem die zum Transport bedungenen Sachen

iveggekommen? Gießen 1798.

34) Müntir a, a. O. 9. 6. Rotteck a. a. O. S. 702.
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recent() handelnden Gefelze gewähren I5). Dagegen kann er fur den

Smaden durch Naturereigniffe) Hagelfchlag) Entzündung durch Blih)

Ueberfcizwemmung u. f. w, natürlicherweife nicht hafteniiö). Ihm liegt

die Haftungsverbindllmkeit fur allen durch feine und der Seinigen Schuld)

Nachläffigkeit und böfe Abficht ((101113) an den Wanken felbfi oder mit

tel| Verfpätung entftandenen Schaden ob 37)) und zwar gewährt er) nach

der Natur des Miethcontractes) in der Regel den mittlern Grad des

Fleißes und bezuglich der Schuld (ciiiigentiu rneciiu, cnipu ieri3)33),

Nur- dann muß er den höchften Fleiß gewähren) wenn der Schade durch

Handlungen gefchah oder nicht vermieden wurde) bei denen der Fuhr

' g mann) als Saäwerfilindiger) conrurrirte) z. B. durch ueberlafilng feines

Fuhrwefens an einen noch nicht bewährten KnechtN)) durch Urnwerfen)

unrichtiges Packen u. f. w. 49)) wenn er Wanken wohlwiffend übernahm)

zu deren Erhaltung und Transportirung die höchfte Aufmerkfamkcit er

forderlich ifi) z. V. kofibare) zerbrechliche Waaren u. f, w.41)) wenn er

die firengfie Aufmerkfamkeit zugefagt) fogar vielleicht fiir die größere

Aufficiht die Verfpreciwng einer befonderen Belohnung angenommen42).

oder fich dem Kaufmanne angeboten) gleichfam aufgedrungen hat (3688

0btuijt)43). Offenbar muß auch der Fuhrmann) welcher aus dem Fracht

contracte auf gute und richtige Ablieferung der Waare belangt) oder dem '

wegen Nichterfüllung diefer Eontractbedingung ein Abzug vom Fracht

lohne gemacht wird) wenn er dagegen ercipirt) daß er an der Eontraets

erfullung) trod angewendeten gehörigen Fleißes) gehindert worden fei) die

fen beweifeng); es wäre denn) daß der Gegentheil eine befondere Art

der cuipn zum Grunde feiner Anfprume legte) die letzterer dann beweifen

mußteiw). uebrigens wird dem Empfänger) wenn er den Frachtlohn

ohne Rüge zu Schulden gebrachter Verfpätung der Ablieferung auszahlt)

dennoch) falls er erft hinterher den ihm durch die Verfpcitung entftande

nen Schaden und die Verfpcitung entdeckt) noch eine Klage gegen den

Mrßann zufiehen) da) wenn auch die Entdeckung der Verzögerung aus

d rachtbriefe in der Regel fogleicl) erhellen muß) dennoch der Em

pfänger den ihm daraus erwachfenen Schaden vielleicht nicht fogleich

35) [fr. 1. F. 5. 1). naar-re, oauponoa) oiabniarii, ui; race-pin rartituant.

(4. 9.) Mcinter a. a. O. Abfrhn. 2) Ö. 11.

36)M1'inter a. a. O. Ö. 7. klar-erreicht i. (F. 8. 21. nr. 94.

'37) Hagemann a. a. O. Munter a. a. O. Abfchn- 1) Si. 5e Ö* 8

denken. Bed. 59 (l, 71). Schröter a, a. O. S. 282.

38) klar rot-bi: i. c. Z, 21. nr. 88. u. Z. 22. Strube) reehtliclteBex

Z9) klurprucbc ]. e. Z. 25. nr. 119 u. 120. )

40) ["1: 25. Z. 7. 1). iooati oonciuoii. (19. 2.) Llurproobt ]. c. I,

21. nr. 95. Glück a. a. O. Th. 10) 9. 700) S. 321. .

41) Schröter a. a. O. S. 283.

42) [ar. 40. 1). 10er. 00m1. (19, 2.) LLarprec-bt i. o. F. 24.

43) lat. 1. I. 35. i). eiepoaiti 7. o. (16. 3.) kr. 53. Z. 3. 1). rio

furiia. (47. 2.)

44) Curtius a. a. O. gegen l-[arpreolrf i. o. s, 26. nr. 121., wel

cher Nr. 126 ein gegen feine Meinung ertheiltes Erkenntnis referirt.

45) Eurtius a. a. O. Note d.
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erkennt) und kein Gefeß ein folches Verfehen mit dem Verlufie des gan

zen Klagrechtes bedroht4").

um nicht an der Erfüllung feiner Verbindlichkeiten durch Ereig

niffe gehindert zu werden) deren Abwendung nicht in feiner Gewalt fieht

und die ihm doch darum zur Schuld gerechnet werden) weil er fie ver

anlaßt hat) find von ihm vorzüglich folgende Handlungen zu vermeiden.

Er darf nicht verbotene Wege) überhaupt auch keine Nebenwege) fahren)

fondern muß die offenen Wege und Straßen halten47)) weil davon) bei

Entdeckung des Vergehens) nicht nur Aufenthalt und daher Verfäumniß

der Ablieferungszeit) fondern fogar Befchlagnahme der Wanken) auf felbfi

nicht verbotenen Nebenwegen grdßeraunficherheit) die Folge fein kann.

Es liegt nämlich nicht immer klar vor) ob nicht der Adfender mit dem

 

- Fuhrmanne über das Befahren verbotener Wege) z. B. zur Oefraudation

des Zolles) um mit geringerer Fracht davon zu kommen) zur Abkürzung

der Fahrt) weil der Adfender die Waaren zu fpcit abgefendet hat) u. f. w.)

im Einverfiändniß ift) und daß in einem folchen Falle mit Befchlagnahme

der Waaren verfahren werden kann) ift unbezweifelt49). Aus gleichem

Grunde darf der Fuhrmann Zoll) Manch) Gleite) Chauffeegeld u. f. w.

nicht umfahren) muß diefe Abgaben vielmehr pünktlich entrichten") Er

darf nicht das Poftregal beeinträchtigen) z. B. durch Mitnehmen folther

Gegenftände) Briefe u. fxw.) deren Transport die Pofi als ausfchließen

des Rech. anfpricjit) durch unterlegen von Relaispferden und Formirung

eines förmlichen Poficurfes u. f. w. Namentlich müffen diejenigen Lohn

fuhrleute) welche fich hauptfäclylick) mit dem Perfonentransporte befazcifti

gen) den zu Beförderung des Pofiregales landesgefeßlitl) eingeführten Be

fchränkungen fich genau unterwerfen) z. B. durch Löfung eines fogen.

Pofifmeines) d. i. eines für eine gewiffe Abgabe zu erlangenden Er

laubnißfcbeines zu Verrichtung einer Lohnfuhre) durch Nichtweiterbeförderung

folcher Perfonenäi)) welche unmittelbar vorher mit der gewöhnlichen Poft

angekommen find) durch Ausweichung bei Begegnung mit Pofien u

ueberhaupt muß der Fuhrmann) zu Verhütung fchadlichen Aufen

 

-die Regeln des Ausweichungsrechtes genau beobamten 52). .

Ehauffeen muß gewöhnlich jedes Fuhrwerk) mithin auch das Pofifuhrwerk)

ohne unterfchied der Ladung und Befpannung) auf) bezüglich durch das Horn

oder durch Knallen mit der Peitfche) gegebenes Zeichen dem entgegenkommen

den auf die Hälfte des Gleifes zur rechten) dem hinter ihm kommenden auf die

Hälfte des Gleifes zur linken Hand ausweichen. Auf nicht mauffirten

46) Gegen Münter a. a. O. St. 5) Z. 9 und Mittermaier a. a. O.

47) Münter a. a. Q. Abfchn. 3. Schröter a. a.O. S. 284. Ha

gemann a. a. Da?

48) Münter a. a. Q. Abfehn. 1) St. 2) Ö. 6.

49) llarptecbt l. o. s. 35. Schröter a. a. Ö. S. 286.

50) Schröter a. a. O. S. 288 fig.

51) ueber die Vefchrankung der natürlichen Freiheit in Anfehung des Ge

braucbes der Miethkutfchen auf Reifen) in Hurlebufeh) Beiträge zur u. f. w.

Iuris rudenz Hft. 2) S. 172.

2) Hagemann a. a. O. Münter a. a. O. Abfehn. 4) Ö. 2.
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lStraßen weicht in der Regel der leere Wagen dem beladenen) die Ertra

poft der ordinären Pofi) Beiden alles andere Gefchirr aus) gleich fchwe

res Fuhrwerk läßt einander die halbe Spur) und der Fuhrmann) der in

einem zum Ausweichen zu engen Hohlwege bergauf fährt) muß) wenn

ein anderer bergein ihm entgegen kommt) zurückfahren a3). Nur an

wenigen Orten ift ein Unterfchied zwifwen dem in die Stadt und aus

"der Stadt kommenden Fuhrwerke W). c

Noch unfireitiger als bei dem durch cuipn verurfcrmten Schaden

muß der Fuhrmann für den durch feinen und der Seinigen (101113, na

mentlich durch Verbrechen W) veranlaßten haften. Eine vorzüglich ftreitige

Frage ifi die) ob die Entfremdung der dem Fuhrmanne übergebenen

Effecten dura) ihn felbft) z, B. Entwendung der in den Kifien befind

lichen Sachen und Anfüllung derfelben mit werthlofen Gegenftänden) Ab

zapfung des Weines und Anfüllung der Fciffer mit Waffer u. f. w.)

Diebftahl oder Unterfchlagung fei-ZB? Es ift jedoch diefe Frage in ab

atracto nicht zu beantworten) fondern es entfcheiden die einzelnen in con

crew vorwaltenden Umftände. Nur fo viel möchte unbeftreitbar fein)

daß eine folche Handlung wegen des darin liegenden Mißbrauches des

öffentlichen Glaubens und wegen der für Handel und Wandel daraus

entfpringenden Gefahr fchon gemeinremtlich ftrafbar erfcheint) fo wie dieß

auch in mehreren Particulargefehen ausdrücklich vorgefmrieben ifiä7).

_Sowohl unter den älteren als neueren Rechtslehrern ift nun die

Frage fehr erörtert worden) mit welcher Klage der Fuhrmann wegen

unterlaffener oder verzögerter Erfüllung des Eontractes) namentlich wegen

nicht gehörig bewirkter Ablieferung der ihm anvertrauten und ihm weggekom

menen Waare zu belangen fei") Bis auf die neueften Zeiten waren

viele Rechtslehrer der Meinung) daß) weil der Frachtfuhtmann in der

felben Lage fei) wie der Smiffer) die römifm-remtliche-uctrß (10 recent()

ihre Anwendung auf ihn finde") Die Mehrzahl der Schriftfteller über

 

53) In der Hauptfache fiimmen damit die königl. preußifchen und kbnigl.

fächfifchen Gefehe überein. Allgemeines Landrecht fur die preußifchen Staaten

Th. 2 ) Bd. 2) Tit. 15) Ö. 25 flg. Richter) Repertorium der Gefeßgebung

des Königreichs Sachfen Bd. 1) u. d. W. Ausweimen) u. k. fachf. Oberpoft

amtsverordn. vom 5. März 1835.

54) ueber diefen legten umfrand geben die vorfiehend zuleht angezogenen

Schriftfiellcr einander gerade entgegengefetgte Regeln. _

55) l-lurpracbt, (1139, tio jut-a antigen-urn circa (jolie-ta, in .Ir-serum

ooaäern. 70]. l. tijap. 15.

56) Münter a. a. O. Abfchn. 1) St. 8) befonders S.12. 13- 14

Schrbter a. a. Q. S. 292 flg.

57) Hagemann a. a. Q.

58) Heif e und Eropp) jurifiifche Abhandlungen Th. 2) S. 615.

59) [Lichte-r, (Lucia. 1". lll. (Lacie. 141. nr. 15 u, 16. Gebt. Over

bert a. a. Ö. B. 2) S. 215. Wnclceitle7, (ijne. quutenua actjo (is t6- .

cepto contra nurigas et cure-toto. merciurn .eu ape-.eiitoree come-erat, [Leim

ate-(1. 1806 (auch in Barth) Sammlung auserlefener Dijfertationen Bd. 1)

Nr. 711l, überfelzt) und derfelbe) im Lehrbuch des heutigen rbmifchen Rech

tes s. 440 (650). Funkhänel) über die Anwendbarkeit der prätorijchen (ia

reaoyto uctja auf die Erfaßverbindlichteit der heutigen Pofianftalten) Fuhr
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diefen Gegenfiand findet jedoch die Lage des Schiffers. der in der Haupt

fache feine Aufficht in diefen Beziehungen blos auf das Innere des Schiffes

zu erftrecken hat. aus tvelchem weder Sache noch Perfon ohne feine Zu

fiimmung entkommen kann. ganz anders und zu einer weit größeren

Zurechnung geeignet. als die des Landfuhrmannes. der fein Gefchirr

und feine Ladung auf den Landftraßen und ingden Gafihöfen fo vielen

öffentlichen und geheimen Angriffen Preis geben mußW). Daher hat die

Meinung die Oberhand gefunden. daß die actio cIe receftta auf den

Landfuhrmann nicht anwendbar. vielmehr derfelbe durch die Klage aus

dem Frathttontracte und bezuglich in geeigneten Fällen durch die actjo legiz

aquiliere zu feiner Schuldigkeit anzuhalten fei.

Dem Fuhrmanne fteht gegen den Empfänger das Recht

znU). einen firhern Ausladungsplah. das nöthige Hebezeug zur Ent

frachtung und. bei guter und richtiger Lieferung. Bezahlung des Lohnes.

Frachtlohnes. auch Fracht' vorzugsweifeö?) genannt. zu fordern.

in toelmer letzten Hinficht demfelben ein Oketentions-öä). nicht ein Pfand

rccht64). an den Waaren zufieht. Er braucht fich wegen des Fracht

lohnes nicht an den Befrachter verweifen zu laffenöö). Es entfteht aber

die Frage. ob der Fuhrmann. welchem bei Schließung des Frathtton

tractes der Auftrag gefchehen war. die vom Spediteur ausgelegten Spefen

beim Empfänger einzucaffiren. zur eigenen Zahlung diefer Spefen ver

pflichtet fei. wenn er. ohne fie erhalten zu haben; die Frachtwaare an

den befiirnmten Etnpfcinger abgeliefert hat66)? Sie hängt unfireitig von

der Vol-frage ab. ob dem Fuhrmanne. der feine Waare ohne Empfang

des Frachtlohnes dem Empfänger übergeben hat. ein Klagrecht gegen die

fen auf das Frachtlohn zufiehe? eine Frage. die. für den Fall der

Annahme der Fracht. nach den oben (S, 424) herausgefehten Grund

fäkxen .nothwkndig bejaht werden muß67). und dennoch oft verneint

 

(cute u. f. w.. Glauchau 1836 (vgl. darüber Gersdorf. Repertorium der Li

teratur Bd. 7. Nr- 8. S. 12). Krih. das Pandektenrecht aus den Rechts

büchern Ziellinie-ns Th. 1. Bd. 2. S. 308 flg.

60) Schröter a. a. O. S. 233 flg. Strube a. a. O. Gluck

a. a, O. Th. ß. Ö, 493. S. 133. Hagemann a. a. O, Note **). Eur

tius a, a, O, Note b. Schweppe. das rbmifclte Privatrecht V63. s. 601.

Wülilenbkucb, cjoocrjnn paocleccnrnm Z. 458. v. Wening-Jngen

heim. Lehrbuch des gemeinen Cioilrechtes S. 343 (339). Muller. über die

(lo recent-o actio- Leipzig 1835. (Vgl. Gersdorf. Repertorium der Lite

ratur Vd. 4. Nr. 29. S. 26 flg.)

61) Münter a, a. O. Abfchn.1*.St. 5. h. 10. 11. 12.

62)Schrbter a. a. O. S, 299, . -

63) l-lurpreobc, (ja jut, aut-ig, c, court. s. 32. Mittermaier

a. a. O. Rotterk a. a. O. (Vgl. a. o. S. 426.)

64) L-larprecbc l. o. Z. 31. Glück a. a. O. Th. 11. I. 743. S.

217. Th. 19. Ö. 1087i). S. 58.

65) Schlüter und Wallis. jurifiifcbe Zeitung Iahrg, 8. H. 1. S, 66.

66) Gdh. Entfcheidungen der jucidifchen Facultcit zu Altorf. Nurnberg

1808 . Abh. 5. S. 64.

67) Münter a. a. O, Abfchn. 1. S612. E. 8. Curtius a. a. O.

Wiittermaier a. a. O.. befonders Rote 16.
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wird “). .Keinen Falls hat aber der Fuhrmann. wenn er die Spefm

dem Spediteur refiituirte und dann die Waare dem Empfänger ohne Zah

lung auslieferte. ein Regreßrecht gegen den Spediteur")

. Eine fiillfcizweigende Societcit wird übrigens unter den Frachtfahrern

in mehreren Landen dann angenommen .und fie werden dann nach den

Principien über Societeitscontcacte behandelt. wenn mehrere Frachtfahrer

bei demfelben Abfender aufladen und fich nur einen einzigen Fwchtbrief

geben. fich fammtlich entweder namentlich. _oder nur mit ihrer Ladung

ohne Angabe der Namen aller. in demfelben aufführen laffen7?).

Vuddeus.

Fund und Schoß. Jm-*allgemeineren Sinne iii Finden das

Anfimnehmen von Sachen. welche fich in Niemandes Befih oder Deren

tion befindenl). Welche rechtliche Bedeutung und Wirkung diefe Hand

lung habe. hängt zuneichft davon ab. ob anderen Perfonen Rechte an der

gefundenen Sache zuftehen. War diefelbe eine verlorene Sache. an wel

cher das Eigenthum nicht aufgegeben war. fo ift es zwar an' fich nicht

unrecht. diefelbe an fich zu nehmen; aber da das Eigenthum durch das

bloße factifche Verlieren der Sache nicht aufgehoben werden kann. fo kann

auch der Finder durch das bloße Anfichnehmen kein Eigenthum an derfel.

ben erwerben. Daher hat er die Pflicht. von feinem Funde öffentliche

_Anzeige zu machenN). und er begeht. wenn 'auch keinen eigentlichen

Diebfiahl. doch eine ftrafbare Unterfchlagung. wenn er außerdem die ge.

fundene Sache an fich behälta). Bei anderen Sachen. welche fich in

68) Noch neuerlich i| fie in einem. bis jetzt nur in Localblattern (vgl.

Leipz. Tageblatt. 1842. Nr. 26. S7189 und Nr. 44. S, 310) abgedructten

Erkenntnifie des k. preuß. Oberlandesgerichtes zu Paderborn verneint worden.

69) Mittermaiera. a, Q. ' u.. x

70) Münter a, a. O. Abfchn. 1. Stuck 3. 9. 13. “'

.1) Ueber den Begriff des Fundes vgl. *vorzüglich Schenck. über Begriff

und Wefen des Funddiebflahles. im Archiv des Criminalrechtes. neue Folge.

Bd, 1 . S. 234 flg.

- 2) Im rbmifclpen Rechte läßt fich kein unbedingte. Verbot nachweifen. nach

welchem man verpflichtet gewefen wäre. Anzeige zu machen. wenn man eine

verlorene Sache gefundenz aber fchon der Samfenfpiegel. ll, Art. 29 und 37.

fchreibt dem Finder öffentliche Anzeige vor und in vielen neueren Particulaerech

ten findet fich diefe Vorfchrift wieder. Auch liegt diefe Anzeigepflicht in der

Natur der Sache. da das Anfichnrhmen einer verlorenen Suche. ohne daß man

von dem Funde Anzeige macht. in fich felbft den Beweis tragt. daß man die

Abficht gehabt habe. die Sache zu behalten. ulpian erzählt in l.. 44. s. 8.

1). no [ai-tio (47. 2.), daß es gewöhnlich fei. daß der Finder einen fchriftlicben

Schein producire des Inhaltes. daß er die Sache gefunden habe “und ihrem

Herrn zurückgeben wolle, Da Ulpian dabei behauptet. ein folche: Schein

liefere den Beweis fiir die redliche Abficht des Finder-i. und da Urkunden doeh

nicht fur Den bewcifen können. der fie felblt ausgeftrllt hat. fo läßt fich daraus

wenigftcns der Schluß ziehen. daß der Finder. um fich gegen die uotjo fur-ij

ficher zu fiellen. fich von anderen Perfonen einen Schein über feine Bereitloillig

keit zur Zurückgabe ausfiellen laffen mußte.

3) Nach rdmifchem Rechte ein forium, aber nach einheimifchem Rechte nur

eine Ilgrdterfchlagung. Vgl. darüber Wächter. im Rechtslexikon Bd. 3. S.360

und * . *
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Niemandes Eigenthum befinden. entfrheiden zunächft die Grundfäße vom

Bergcegal. von der Forfinußung und den Rechten der Jagd und Fifrherei.

ob und inwieweit es erlaubt feif diefelben an fich' zu nehmen und zu

behalten4). Soweit aber derartigeReihte nicht entgegenftehen7 ifi das

Anfichnehmen und Behalten herrenlofer Samenf wenn es in der Abfirht

gefchjeht. Eigenthum daran zu erwerbenf eine natürliche Erwerbungsart

des (CiginthnmeiF welche von den Römern Occupationf von den Neueren

Finden genannt wirdö). Hierin liegt der Begriff des Findens im enge

renf technifchen Sinnef nach welchem man unter Finden das Anfichneh

men und Behalten folcher in Nie ndes Befiß oder Detention befind

licher Sachen verfteht. in Anfehung ren Niemand ein Recht hat. .vel

ches durch die Occupation getränke wurde. Eben darin liegt der Grund,

aus welchem durch das Finden Eigenthum erworben wird. wenn der

Finder die darauf beziigliche Abfieizt hatte. Unter die herrenlofen Sachen

gehort auch der Schaß im eigentlichen Sinnef nach welchem eine werth

volle Sache darunter verftanden wirdf die feit fo langer Zeit vergraben'

oder in anderer Weife verborgen war. daß über den Herrn derfelben keine

Kunde mehr vorhanden iftö). Der Natur der Sache nach gehort ein

folcher Sehne demjenigen f der ihn findet, wei( es eben im Begriffe des

Schaßes. liegt, daß Niemand bekannt ift. der von dem urfpriingliayen

Eigenthümer her ein Recht auf denfelben herleiten könnte. Aber auf d

anderen Seite läßt fich ein Schatz auch als Acceffion des Bodens anf -

henf in welchem er verborgen ift, fo daß nach den Rerhtsgrundfcihen von

der Acceffion auch der Eigenthümer des Bodens denfelben in Anfpruch

nehmen konnte7). Nach diefen Gefichtspunkten fiellt das römifme Remt

für die verfchiedenen möglichen Fälle der Schalzfindung folgende Grund- e

fälze auf: 1) Wenn Jemand einen Schalz findet auf feinem eigenen -

Boden oder auf-einem Grundfiückef das fich in Niemandes Eigenthum

befindet „ fo gehört er ihm gänzlich. weil alsdann kein Anderer vorhanden

ift, der noch Anfprucl) darauf machen könntea). Eine Ausnahme tritt

'

.

4) Eichhorn. Einleitung in das teutfche Privatrecht S. 286.

5) Mühlenbrurl" Lehrbuch des Pandektenrechtes Th. 2. s. 247.

6) l4.3l. 8. 1. l). (ie aciqnir. kei'. ciominjo. (41.1) Das Wort thesau

rne kommt her von dem alten grieaiifrifen weir-ein, d. i. ani-om und von rfönar.

Vgl_ 0rioff, commentatjo (ie (beiten-rie (1818), p. 2. In einem weiteren

Sinne wird tbreöflukqn anch fiir vergrabene werthvolle Gegenftande gebraucht,

deren Eigenthiimcr bekannt ift. l.. 15. 1). an exnibeneinm. (10. 4.) l.. 22.

pr. l). Cemil. vol-ciao. (10. 2,)

7) Vgl. Miihlenbrucl) a. a. O. S. 254.

8) Die drei entfcheidenden Stellen des rdmifihen Rechtes, aus welchen

fammtliche im Texte angegebene Befiimmungen hervor-gehen. find: Z. 39. I.

(i0 rei-uni cijyjßione. (2. 1.) l.. Z. s. 10. ]). (ie into 636i. (49, 14.) l..4.

0. (lo liiesaokja. (10. 15.) Zwifchen Z. Z9. eit. und l1. 3, Z. 10, eit.. findet:

der frheinbare Widerfprucb fiattf daß in der erfieren Stelle der jo [doo 3301-0

ant taljgjimo gefundene Schatz dem Finder ganz zugrfpcochen wird. während

in dcr zweiten Stelle die Hälfte deffelben für den Fisciis in Anfpruck) genommen

wird. Aeltere Reäitsgeiehrre haben fich viele Mühe gegeben. diefen Widerfpruri)

zu lbfen. Vgl. dariiber 0rrloff l. o. y. 25 ezq. Derfelbe findet jetzt-eine

d_
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nur ein in dem Falle. da fich der Finder zauberifcher Künfte bedient

haben follte. indem der Schaß alsdann dem Fiscus anheimfcillt. 2) Wenn

Jemand einen Schuß findet auf einem Grundfiücke. welches ihm nicht

eigen gehört. fo kommt es darauf an. ob er denfelben zufällig oder nach

vorgängigem Suchen gefunden hatte. Im erfieren Falle gehört die eine

Hälfte dem Finder. die andere dem Eigenthümer des Grundfiückes. Denn

es trifft hier das Occupationsrecljt des Finders und das Acceffionsrecijt

des Eigenthümers zufammen und diefes Zufammentreffen fcheint in der

That nicht beffer als dadurch gelöfi werden, zu können. daß der Schoß

zwifcljen beiden getheilt wird. Dabei macht es keinen unterfchied. ob der

Boden. in welchem der Schatz gefunden wird. im Eigenthum einer Pri

vatperfon. oder einer Gemeinde. oder des Regenten oder Staates fich

befindet. indem in jedem Falle 'die eine Hälfte demjenigen zufieht. der

das Eigenthum an dem Grundftücke hat. Im anderen Falle dagegen.

wenn der Finder nach dem Schade gefutht hatte. ift wiederum zu unter

fcheiden. ob er es mit oder* ohne Wiffen und Willen des Grundeigen

thümers gethan hatte. War es ohne Wiffen und Willen deffelben ge

frhehen. fo fällt der ganze Schah dem Grundeigenthümer zu. ohne un

terfcljied. ob fich der Finder unerlaubter Künfte bedient hatte oder nicht.

Hatte dagegen der Eigenthümer feine Einwilligung zum Suchen gegeben.

fo muß zunächft entfcheiden. was zwifchen ihm und dem Finder über die

Vertheilung des Schahes verabredet war; in Ermangelung einer Verab

redung aber muß der Schah dem Eigenthümer zufallen. da irn Zweifel

nicht angenommen werden kann. daß derfelbe den Fund ganz oder zur

Hälfte dem Finder habe überlaffen wollen. Wenn aber der Finder mit

Wiffen des Eigenthümers zauberifrhe Künfie gebraucht hatte. muß wegen

Gleichheit des Grundes daffelbe gelten. was für das Finden auf eigenem

Boden oorgefchrieben ifi. daß der Schaß dem Fiscus anheimflillt9). Di*

Vorfchriften des römifcijen Rechtes find auch gegenwärtig die gemeinrecht

lichen über die Findung von Schcihenw). Denn der Meinung früherer

Rechtsgelehrten. daß alle herrenlofen Sachen Regalien feien und daher

ausfchließlick) von dem Landesherrn occupirt werden können. fehlt es an

jeder rechtlichen Begründung. Zwar kann der Sachfenfpiegel nicht wohl

anders ausgelegt werden. als daß die Schätze Regalien feicn. allein dic

fer Grundfah ift durch die entgegenftehenden Principien des römifchen

Rechtes entfchieden verdrängt worden"). Jedes Falles bedarf es einer

 

Erledigung in Enid' ll. s. 7., woraus hervorgeht. daß die auf cola. pro

'inojaij' gelegenen [ooi religiooi nur uneigentlich religiooi feien. indem der

.oloo proeinctali. nicht verrenlos fei. fondern im Eigenthume des Volkes oder

des Kaifers fiehe. Daraus erklart fich. warum in der Pandektenfielle die Hälfte

des dafelbft gefundenen Scirages dem FisSus zugefprocljen wird.

9) Vgl. auch Ortloff a. a. O. .75 u. 76. *

10) In Anfehung der in loc-o onen-o 'el religioao gefundenen Schade wird

indeffen für dasheutige Recht eine Modification dadurch herbeigeführt. daß diefe

Oerter weder herrenloe find. noch auch dem Staate gehören. fondern im Eigen

thume der Kirchen oder Gemeinden fich befinden.

11) Sachfenfpiegel Buch 1. Art. 35: Al "chat under der erde begraben

deper den ein pfluch ga. die hort to der koningliken gewalt. Silver ne mut ok

*B
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befondercn gefehlichen Begründung) wo Regalität des Shakes in grö

ßerem oder geringerem Umfange in Anfprurl) genommen wird")

x uden.

(Babe-11.. ewig-urlaub] (Abzugs-) Abfahrtsgeld) Weglofung)

Nachfieuer) ift der Theil des Vermögens eines mit demfelben Wegzie

henden) welchen er zurücklafien muß 1). *Die Wurzel der Gefänmte diefer

 

neman breken up eiies anderen inanncs gude ane des willen) des de fiat is; gift '

he's aber orlof) de uogedie is fie dar oder. Eichhorn a. a. O: d. 273)

Mittermaier) Grundfühe des teutfehen Privatrechtes d. 162) Ortloff)

Grundzüge eines Suiteins des teutfrhen Privatrechtes S. 306) und viele Andere

verliehen zwar den erflen Sah der angeführten Stelle nicht von dem tliauantu.,

fondern von Erzen) fo daß deren Regalität darin ausgefprowen warez allein

diefe Auslegung wird widerlegt theils durch das entlprechende Cap. 222 des

Schwabenfpiegels) wo ausdrücklich von deinjaiigen die Rede ifi) der Scheiße

unter die Erde begraben) theils durch den zweiten Sag des angeführten Art.

35) der gerade davon ausgeht) daß das Silber nicht zu den Regalien gehöre.

Vgl. darüber C. A. Weiske) im Rechtslexikon Bd. 1) S. 937. Schon die

Gloffe zu dem angeführten Artikel bezyht freilich denfelben nicht auf Schühew*

e'Fender-n auf Erze) wie denn auch derfel durch die fachfifcize court. 53. p, ll.

in diefem Sinne authentifch interpretirt worden iii.

12) So fallen z. B. nach dem baherfchen Landrerhte Th. 2) Cap. 3) d. 4)

wenigflens zwei Drittheile und nach dem dfterreiihifmen Gefeßbiime F. 899 we

nigflens ein Drittheil von jedem gefundenen Scheiße dem Fiscus zu. Aus der

Anzeigepflicht) welehe in mehreren Particularrerhten) z. B, preußifches Land

recht Th. 1) Tit. 9) d. 74) dem Finder auferlegt ifi) darf aber nicht auf

Regalität dcs Sihades gefehlofien werden. Vgl. Mittermeier a. a. O.

Ö. 162) Note 14.

1) Die ältere Literatur über Naehfteuer und Abfehoß finden wir bei 8 el

obou', elemente juri- .gerinam suit. 71. (Gaeste. 1779.) I, 103. not. 1. und

b" Müller, pronitunriurn ini-jo nor-urn. 'l*on1. 7. (hinein-r 1786.) I. 7.

gabslia (intraven- ot einjgratjonj. p, 9636-9652, Weiter: Walther ) Snflem

der Abzugsgererhtigkeit. Bern 1775. Wefiphal) das teutfche und reichs

fiiindifche Privatrecht Th. 1 (Leipzig 1783)) vierte Abhandlung: Lehre vom

Abzugsrechte) S, 35-64. Vodmann) inneres Territorialverhältiiiß des Ab

zugs- und Naihfieuerremtes in Teutfchland. Mainz 1791. Derfelbe) prag

inatifehe Gelchimte) Grund und inneres Territorialverhaltniß des Abzugs- und

Nachfieuerremtes in Teutfrhland überhaupt und im Erzfiifte Mainz insbefondere,

Mainz 1791. Derfelbe) äußeres oder nachbarliehes Territorialoerhaltniß des

Abzuge- und Nachfieuerreehtes. Mainz 1795. Weidri er) Verfurl) einer aus

führlichen Abhandlung vom Abzugsgelde fowohl) wenn folches fchlechthim als

wenn es blos erwiederungsweife erhoben wird. Leipzig 1791. Danz) Hand

buch des heutigen teutfchen Pridatrechtes Bd. 3 (Stuttgart 1797)) S. 1404

194. Reiteineier) das allgemeine Abfchoßreeht in Teutfehland. Frankfurt

a. d. O. 1800 (der Verfafier fiellt den Zoll dem Abfchoß an die Seite) indem

er [Vorrede] fagt: Nebfi dein Zelle ift der Abfchoß die alte-fie) zugleich aber

auch mit demfelben die drückendfie u d verhaßtefie Abgabe in Teutfihland).

Runde) Grundfage des gemeinen teu chen Privat-rechtes) ,6- Auflage (Göttin

gen 1821)) S. 312-326) S. 300-305. Eichhorn) Einleitung in das teuf

fcbe Privatrecht) Z. Ausgabe (Göttingen 1829) ) Ö. 77) 78) S. 228_235.

Staatslerikon) herausgegeben von Rotteck und Welcker) Vd.1 (Alt. 1834))

S. 58-66: Abfahrt u. f. w. (v. Welcker.) v. Ldw) germaniflifrhe Rechts

falle und Abhandlungen (Heidelberg 1836)) S. 68 flg. Mittermaier)

Grundidee des gemeinen tcutfäien Prioatreihtes) 5. Auflage) Abth.. 1 (Regen.



t (Zubeila emigrutjonie. 435

Abgabe geht bis zu den lebten Jahrhunderten des Mittelalters hinab und

wurde von den Zuftänden deffelben genährt. Wir finden. daß fchon im

dreizehnten Jahrhunderte Städte von dem Vermögen der aus ihnen damit

Wegziehenden Nachfteuer erhoben. wobei befonders der Gefichtspunkt vor

herrfchte. daß daffelbe den Schuh der Stadtgemeinde genoffen habe. deren

Aerar die Kofken der Vertheilung gegen den befehdenden Feind zu tragen

hatte. ein Schuh. der eine Abgabe von dem geficherten Vermögen anzu

fprechen habeL). Außerhalb der Städte erzeugte die Hürigkeit und das.

Feudalfyfiem die gleiche Erfcheinungii); der Smühling mußte die Tren

nung feines Verhältniffes als folcher. welches mit Leiftung von Dienfien

verbunden war. aus diefem Grunde durch Hingabe einer Entfchädigung

erkaufen 4). Je mehr fich die Vogtei atisbreitete und zur Landesvogtei

ward. defto mehr bürgerte fich die Narhfieuer ein. die nun als Regal

erfcheint. Als folches wird fie. als im Herkommen begründet. von den

Reichsgefehen. obwohl nur elegentiich. anerkannt. Es heißt im f). 24

des Reichsabfcijiedes vom hre 1555: ..Wo - Unterthanen der alten

Religion. oder augsburgifchen Eonfeffion anhängig. von folcher ihrer Re

ligion wegen. aus unferen. auch der Kurfürften. Fürfien und Ständen

-- Fürftenthümern. Städten oder Flecken mit ihren Weib und Kindern

an anderen Ort ziehen und fich nieder thun wollen. dann foll folcher

Ab- und Zuzug auch Verkaufung ihrer Hand und Güter gegen ziem

lichen billigen Abtrag der Leibeigenfchaft und Nachfieuer. wie es jeden

Orks von alters anher üblichen. hergebracht und gehalten worden ift -

zugelafj'en fein 5).“ Diefem Boden entwuchs die Lehre von der Nachfteuer.

Als Regel betrachtet und geübt") wurde diefes Jnftitut. das fich indeffen

 

. vl_

burg 1837). d. 111-414. S. 185-290. Siebel. Rcpertorium über die in

den Jahren 1802 bis 1834 erfchienenen Sammlungen jurifiifcljer Auffäße und

rechtlicher Entfcheidungen Bd. 1 (Leipzig 1835). o. e. Llbzugsgcld. S. 5_7».

Kappler. juriftiimes Promtuarium (Stuttgart 1837). e. e'. Abzug. Llbfchoß.

Nachfteuer., S. 48. 49. 675. f. auch noch den erften Theil diefes Lerikons

o. e. Auswanderung. .

2) Bodmann a. a. O. (praginatifehe Gefchichte u. f. w.) ß. 5. S. 24

-23. Krüll. Prüfung eüizelnrr Theile des bürgerlichen Rechtes (Landsh.

1802). Nr. 2. S. 73 flg.: Hat *das innere Nachfteuer- oder Abfchoßrccht. wie

es Städte. Märkte. Gemeinheiten und Gutsbefitzer ausüben. einen rechtlichen

Grund? u. f. w.. S. 81 flg. Eichhorn a. a. O. *

3) Welcker a. a. O. S. 58. 59.

4) Eichhorn a, a. O. Derfelbe. teutfche Staats. und Rechtsge

fazichte. 4. Ausgabe. Th. 2 (Göttingen 1835). z. 368. Th, 3 (1836). z. 448.

Klein. merkwürdige Rechtsfprüclje der hallejfchen Iurifienfacultät Vd.3 (Ber

lin 1798). S. 243-271. Mittermaier a. a. O. d. 111.

5) Senkenberg. Sammlung der Reichsabfäjiede Th. 3. S. 435.

Oertel. die Staatsgrundgefetze des teutfchen Reiches (Leipzig 1841). S, 22).

226, S. noch Reichsabfcljied vom Jahre 1594. h. 82: gewdhnlimer hergebrach

ter Nachfieuer. Ö. 84: der Nachfieuer halben. Senkenberg a. a. O.. S. 435.

6) Fault. Beweis. daß das Recht der Nachfieuer ein regelt-jet. _Frans

fmct 1756. [Jonniioezfot. (1183. qua jus tiert-norm superior-cinercarrier-mail

rjnäioatuk, ejuequa 'era jncjciloo ootenäitok. Leim-ri. 1784. ?Steffi-WEP

coe-pn. int. pudi. 'ko-11. [ll. p. 148. [Keeper-tation. juris publicl_ et-fsuciaiiä

tom. i. (Jen. 1751,) 1. e. Abzug. S. 12-14. yuttor, rnsntntiones

28*
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als folches nicht uber ganz Teutfchland ausbreitete7). indem es hier und

dort nur in der Geftalt der Retorfion gekannt ward. nun auch von der

Gefekxgebung ergriffen und geformt. So befiimmt z. B. das preußifche

Landremt Th. 2. Tit. 178). S. 141. 142: ..Wer von feiner Freiheit

oder erhaltenen Erlaubniß zum Auswandern Gebrauch machen will. muß

von feinem inlandifmen Vermögen dem Staate in der Regel Zehn vom

Hundert als ein Abfahrtsgeld entrichten. Wo mit auswärtigen Staaten

dieferhalb befondere Verträge und Obfervanzen beftehen. hat es bei fel

bigen noch ferner fein Bewendentiz während es in den folgenden Para

graphen die Regel des Ö, 141 naher normirt. namentlich dahin. daß

Einkünfte liegender Gitter. Zinfen. Alimentgelder und andere jährliche

Leiftungen. gemeine-s Hausgercithe. Kleider. Wäfche. Bibliotheken. Kunft

und Naturalienfammlungen u. f. w. dem Abzuge nicht unterworfen feien.

reapectire bei Berechnung deffelben nicht in Anfchlag kamen. daß da

gegen alles das. was ein Inlander mit inlci ifchem Vermögen im Aus

lande erworben habe. wozu namentlich der trag auswärtiger. mit fol

ehem Vermögen begrundeter Handelseteibliffements gehöre. dem Abzuge

unterworfen fei (die Angabe. inländifhes Vermögen fei dazu nicht ange

wendet worden. müffe dargethan werden). Weiter wird fefigefeßt. daß

der Auswandernde fein Vermögen treu. etwa eidlich angeben müffe) der

Fiscus befugt fei.-gerichtliche Abfchcißung zu erwirten. Smulden in Ad

rechnung kämen. das Abfahrtsgeld zu entrichten fei. fobald der Auswan

dernde für feine Perfon das Land verlaffe. indeffen nach Gutbefinden die

Erlegung deffelben fo lange. bis auch der Reft des Vermögens ausgeführt

werde. gegen hinlängliche Sicherheit gefiundet werden könnte der Ver

fuch. das dem Staate fchuldige Abfahrtsgeld zu entziehen. habe die -

Strafe des Vierfachen zu Folge u. f. 111.9). um einen Blick auf einen

kleinen teutfchen Staat zu werfen. fo find nach der Gcfelzgebung der freien

Stadt Frankfurtl") zur Nachfieuer verbunden alle Bürger. welche ihr

Bürgerrecht aufgeben und wegziehen. alle Beifaffen. die Kinder von

Einwohnern. welche wegziehen und ihr Vermögen mitnehmen. alle Be

jurjo publjci germaniei eä. 7]. (Cor-tt. 1802.? S. 368. p. 429. Meyer.

teutfmes weltliches Staatsrecht Bd. 3 (Leipzig 1776). S. 55. S. 144. 145.

Gönner. teutfches Staatsrecht (Landshut 1804). 9. 369: Abzugsgeld. Nach

fteuer. S. 613-615. Hciberlin. Handbuch des teutfahen Staatsrechtes Bd.

3 (Berlin 1797). s. 368. S. 160-166, Saalfeld. Softem des europaifmen

Völkerrechtes (Göttingen 1809). 9. 20. S. 32.

7) Die Gefchichte von Württemberg zeigt der tübinger Vertrag vom

Jahre 1514. der das Recht des Auen-anderen? von der Verbindlichkeit der Ent

richtung der Nachfteuer (gleich der Magna Charta Englands) befreite. Spitt

ler. Gefchimte Witrttembergs (Göttingen 1783). S. 101.

8) Allgemeines Landrecht für die pceußifGen Staaten. neue Ausgabe. Th.

2. Bd. 2 (Berlin 1817). Tit. 17. Abfchn. 2: Von Auswanderungen. Ab

fahrts- und Abfchoßgeldern. S. 330*334. 336-638.

9) Klein. Syfiem des preußifchen Civilrechtes (Halle 1801). 5. 967. 969.

970. S. 563.565. S. noch unten unter gabe-iin iierociitaria.

10) Bender. Lehrbuch des Prioatrechtes der freien Stadt Frankfurt

(Frankfurt 1835). S. 5 e Nachfieuer. S. 143. 145.
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dienftete. Lehrer u.» f. w( Die Olachfteuer (zehn Procent) begreift jede

Art von Vermogen. auch ausftehende Eapitalien. felbft auswärts ange

legte. und auswärtige Güter. foweit folche der Entrichtung der eingeführ- - “

ten Einkommenfieuer unterworfen findll). 5._

Die teutfche Bundesacte befiimmte im Art. 18: Daß den unter

thanen der teutf>)en Bundesfiaaten zufiehen folie. namentlich die Freiheit

von aller Nachffeuer (joa (Late-news, gab-ella emigratjooja), infofern das

Vermögen in einen anderen teutfchen Bundesftaat übergeht. und mit

diefem nicht befondere Verhältniffe durch Freizügigkeitsvertrcige beflehen.

und ein Vundestagsbefclyluß vom 23. Juni 1817 hebt hervor. daß un

ter diefer Befreiung begriffen fei namentlich das Vermögen. welches

durch Auswanderung erportirt werde. daß fie ftattfinde. ohne Unterfchied.

ob die Erhebung diefer Abgabe bisher dem landesherrlimen Fiscus. den

Standesherren. den Privatberewtlgten. Eommunen oder Patrimonial

gerichten zugeftanden. die Aufhebung aller Nachfteuer keinen Grund zu

einer Entfchädigungsforderung an den Landesherrn für die dem Berech

- tigten eingehenden Einnahme abgeben könne. die Art der Verwendung

nichts ethebe. und die Particulargefehgebungen und felbft die im Art. 18

der Bundesacte ausdrücklich vorbehaltenen befonderen Freizügigkeitsvertrcige

nur infoweit galten. als fie diefen Kreis nicht verengten. vielmehr giltig

feien. infoweit fie denfelben erweitertenN). In einzelnen teutfchen Staa

ten ift die Nachfteuer uberhaupt aufgehoben worden. fo. daß der. welcher

aus einem folchen Staate in einen nicht zum teutfchen Bunde gehörigen

Staat innerhalb oder außerhalb Europas auswandert. von deren Entrich

tung befreit ift. So wurde z. B. für das GroßherzogthumHeffenU).

wo bisher die Nachfteuer. infonuit fie nicht durch Freizügigkeitsverträge14)

befeitigt erfchien. erhoben wurde. durch den S, 7 des Finanzgefehes vom

26. Juni 1836 beftimmt: Die Nachfteuer bei Auswanderungen (und

Vermögenserportationen) ift vom 1. Juli 1836 an aufgehoben") Das

11) Gleiches gilt von dem Abfchoß (geballte liareciitarja): Bender

*a. a. O.
12) v. Zangen. die Verfafiungsgefeße teutfcher Staaten in fvflemaltifcber

Zufamn-ienfiellung u. f. w. Th. 1 (Darmfiadt 1828). S. 143-145. Zoofl.

Grundfähe des allgemeinen und des eonflitutionell-monarchifchen Staatsrechtes.

mit Rückfiwt auf das gemeingiltige Recht in Teutfchland. nebft einem kurzen

Adriffe des teutfcleen Vundesrechtes u. f. w. (Heidelberg 1841). S. 352. 359.

Welcker a. a. O. S. 64. 65. Eichhorn. teutfche Staats- und Rechts

gtfchichte. 4. Ausgabe. Bd. 4 (Göttingen 1836). Ö. 612. S. 698. 699.

13) Weiß. Svfiem des Verfaffungsrewtes des Großherzogthums Hefien

(Darmftadt 1837). S. 240,

14) Mit Dänemark (1822 . 1823). Frankreich (1780 und 1806). Neapel

und Sicilien (1819. 1820). Niederlande (1829). Polen (1827). Preußen (1828).

Rußland (1827). Schweden und Norwegen (1829). Sclnveiz (1823). Beck.

das heffifme Staatsrecht Buch 2. Hfc. 1. 2 (Darmftadt 1832). S. 408. 409.

Vopp. der heffifche Rechtsfreund (Darmfiadt 1837). o. 7*. Olarhfieuer. S. 436.

437.
15) Großherzoglich heffifwes Regierungsblatt vom Jahre 1836. S. 330

(in dem Edicte vom 17. Februar 1820. über die flaatsrechtlichen Verhältniffe

der Standesherren d. 57. war den Standesherren zugefcanden . namentlich d1e
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Staatsgrundgefeh des Königreichs Sachfen fpricht s. 29 aus: Jedem

unterthan fteht der Wegzug aus dem Lande ohne Erlegung der Nach

fieuer frei u. f. w. 16)) und ebenfo heißt es in der Verfaffungsurkunde

des Herzogthums Braunfchweig: Jeder Landeseinwohner hat das Recht

der ?leiswanderung ohne Erlegung einer Abzugsfteueri7)) fo wie in der

des Fürftenthums Hohenzollern-Sigmaringen: Jedem Landeseingebornen

fteht das Recht der freien Auswanderung ohne Bezahlung einer Nach

fteuer - zu) 1Ü). Wenn es alfo im Eingange der Wefiphakfcheu

Abhandlung heißt: Nichts ift häufiger) als die Materie des Abzuges)

fo gilt dieß nicht mehr von der Gegenwart. _

In den teu-tfciyen Staaten) deren Gefehgebung die Nachfieuer nicht

ganz verbannt hat) ift der) welcher in einen Staat außerhalb Teutfch

lands auswandern will) nur dann von deren Entrichtung frei) wenn mit

denefelben ein Freizugigkeitsvertrag abgefchloflen ift. So fchloß z, B, im

Jahre 1839 Kurheffen mit dem Königreiche Sardinien einen Staats

vertrag ab) in deffen Gemiißheit Abzugsgeld oder Nawfteuer von dem

aus dem Kurfeirftenthume Heffen in das königlich fardinifme Gebiet oder '

aus diefem in 'die kurfürftlici) heffifmen Staaten ubergehenden Vermögen

nicht mehr erhoben werden folie. A, Muller) der allgemeine Telegraph

für die teutfche Gefehkunde Bd. 1 (Heilbronn 1840)) S. 8027--

Als Bedingung der Verbindlichkeit zur Entrichtung der Namfieuer")

gilt die Eigenfchaft als Unterthan und Eigenthumer des reinen Vermö

gens (denn Schulden werden in Abzug gebracht)) das derfelben unterwor

fen werden foll) und das Aufgeben des Dornicils. Der Forenfe iii von

diefer Verbindlichkeit nicht ergriffen) ebenfo wenig wird der Theil des

_Ü .

Naehfteuer von dein Vermögen der auswandernden unterthanen) infoferu folche

nach den befiehenden oder künftigen Gefegen und Freizugigkeitsvertragen noch

ftatthaft iii und fein wird).

16) Teutfchlands Conftitutionen (Rinteln 1833)) S. 261. v. Zangen a.

a. O. Th. 3 (Darmftadt 1836)) S. 118.

17) v. Zangen a. a. O. S. 176.

18) v. Zangen a. a. Q. S. 210. Andere teutfche Staatsgrundgefehe*

räumen die Befugniß) auszuwandern) ein) ohne jedoch der Nachfieuer ausdruck

lich oder fiillfmweigend zu erwähnen) z. B. die Bcrfaffungsurkunde des Kdnig

teichs Hannover vom Jahre 1833 (v. Zangen a. a. O. S. 130)) und die

des .ßerzogthums Sailing-Meiningen und Hildburghaufcn (v. Zangen a. a.

O. S. 185) 186). Die Berfaffungsurkunde von Kurheffen macht die Beobach

tung der gefegliciren Befiimmungen zur Bedingung des Rechtes) auszuwandern

. Zangen a. a. O. Th. 3) S. 168)) und die Verfaffungsurkunde des Her

zogthums Samfen-Altenburg fagt: Abzugsgeld ,findet bei Auswanderungrn in

,einen anderen tcutfchen Bundesftaat niemals fiatt und in einen außerhalb des

teutfmen Bundes gelegenen Staat nur in den Grenzen billiger Rechtserioiede

rung. v. Zangen a, a. O. S. 200. . _

19) Als noch das teutfehe Reich belle-nd) gab es Perfonalbefreiungen. So

waren z. B. die Mitglieder der Rricifsgerimte von der Entrichtung der Nach

fieuer frei. Brand) rechtliches Bedenken uber die allgemeine Befreiung der

reichsgerichtlichen Perfonen in Anfehung der Nachfteuer. Wehlar 1764. Weft

pbal a. a. O. S. 43. S. iiberhaupt yteffjngar i. a. p. 1490-1493.

Eftor) teutfche Rechtsgelahrtheit Th.2 (Marburg 1758)) f). 3464. Gdnner

a. a. O. Zeiollror' l. o. p. 804. -
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Vermögens) welcher im Auslande defindlich oder nicht erportirt tdird)

davon berührt) es fei denn) daß er in) im Auslande angelegten) Capitalien

befiünde) die dort erworben wurden und blieben 20). Nicht fällige und

nicht beitreiblicize Forderungen kommen nicht in Anfchlag. Gewöhnlich

befieht dial-Quote des Vermögens) welches der Nachfieuer unterliegt) im

zehnten Theile - zehnte PfennigN), Erhebt fich darüber Zweifel) fo

muß der Berechtigte das Quantum nachzeigen. -- *

Unheilig brracijturja (Erbfmaftsgeld) Abfthoß) cgraus bete

äjtakjus, cietruclus reelle) ift der Theil des einem Ausländer als

Erben oder Legatar zufallenden Vermögens eines Inländers) welchen

Erfierer im Inlande zurücklaffen muß. Die Lehre vom Abfchoß 7“)

entwickelte fich aus den im feudalen Mittelalter herrfchenden An

firhten) daß Ausländer nicht erben könnten W)) und betrachtet die

Befugniß zur Beziehung diefes Erbfmaftsgeldes als ein Regal 24).

Wir finden das Infiitut in einzelnen Gefehgebungexi ausgeprägt.

Von diefen zeichnet fich befonders das preußiftlye Landretht aus) wel

ches) während es hervorhebt) daß das) was von der Erwerbung und

dem Gebrauche der niederen Regalien durch Privatperfonen überhaupt

gefetzlicl) fei) auch von dem Abfthoß (und der Abf rt) gelte) hierüber

Näheres normirt und darauf hindeutet) daß herr ende Sßatsverträge

und Obfervanzen Norm feien) Th. 2) Tic, 17) s. 16 162) beftimmt:

„Erbfchaften eines Landeseinwohners) welche einem aus 'rtigen llnterthan

zufallen) find) wenn fie aus dem Lande gehen) dem Abfchoffe unterwor

fen. Ein Gleiches gilt von Brautfchähen) Vermächtniffen und Schen

kungen allerArt) die aus dem Vermögen eines Jnländers einem Aus

länder zugewendetwerden") in dem folgenden Paragraphen aber im wefent

lichen fich .dahin ausfpritht) in einem folthen Falle finde der Abfchoß nur

infofern ftatt) als der Erblaffer felbfi in gleichem Falle denfelben hätte .

zurücklaffen müffenz er betrage zehn vom Hundert) der Ertrag eines lie

genden Gutes) Zinfen) Allmente. und jährliche Hebungrn feien frei) nicht

aber das) was ein Inländer mit inländifchem Vermögen außerhalb des

Landes erworben habe) wohin namentlich der Gewinn von auswärtigen)

mit inländifchem Vermögen errichteten Handelsniederlafiungen gehöre) auch

nicht) im Gegenfahe zu dem) was wegen der Abfahrt (f. oben unter

gakeliöslujgrationie) verordnet ift) der Regel nach gemeines Geräthe)

Kleider) Wäfthe) Bücher) Kunfi- und Naturalienfammlungen u. f. w.

der Abfrhoß müffe entrichtet werden) fobald der ausländifche Erbe feinen

Willen) fich nicht im Inlande niederzulaffen) erklärt habe")

. i

2K- ..
 x

*nc ra -'

20) Vodmanri a. a. O. (inneres Territorialverhältniß u. f. w.) ß. 43:

Was der gemeine Landcsbrauch abzugsfrei lafie? S. 236.

21) Sie erreichte zuweilen fogar den dritten Theil. '

22) Die Literatur ift oben bei gabe-ll. ernigeationio aufgeführt. .

23 Mittermaier a. a. O. 111. “

24) Häberlin a. a. O. S.16-168. Lutter i. o. 8.369. p. 430.

25) Allgemeines Landrerht für die preußifchen Staaten) neue Ausgabe)

Th. 2) Bd. 2 (Berlin 1817)) Tic.- 17) Abfchn. 2: Von Auswanderungen)
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Was die Bundesgefeßgebung zur Befchränkung der Nachfieuer vec

ordnet hat. gilt auch von dem Abfayofie. In einzelnen teutfchen Staa

ten (f. oben unter gab-ella emjgratjouia) ift derfelbe ganz aufgehoben

worden. Da. wo er noch befieht, pflegt er fo normirt zu fein) wie die

Nachfieuer - Befreiung des imAuslande befindlichen Theiles.es Nach

laffes -. Abzug der Schulden u. f, w. Vgl. befonders Danz a. a. 1

O. S. flg. * Kopp_

Gnflwirth. Gaftgeber. Gafthalter (caup0)1) ift der) wel

cher Reifende/gegen Bezahlungf in feinem Haufe - Gafihof (cau

l10nu2)) -* gewerbmäßig aufzunehmen und zu beherbergen pflegt. und

zwar der diefes Recht - die Gaftgerechtigkeit. Gafinahrung

_ felvft ausubende HerrZ). verfchieden von dem eigenthümliclyen Vefißer

des Gafihofes - Gafihofsbefißer-N welches er jedoch eben fo gut.

als Pachter oder Adminiftrator des Gafthofes fein kann. Die Römer

unterfchieden davon die Stallhalter (etabularji), diejenigen) welche

auf gleiche Art Pferde in ihre Ställe aufnahmen 4) q ein Gewerbe.

welches 7 wenigfiens in Teutfchland) jeßt. abgefondert von der Gafinah

rung. mindefiens Wenknahrung. nicht mehr vorkommt. Verfchieden

von der Quinn rung ift nämlich die Schenknahrung. Schenk

wirthfchafnÖ Krugrerhtii)) d. i, das Recht. Zechgcifie zufeßen.

Perfonen. wei blos auf kürzere Zeit und nicht um zu übernachten)

in das Haus - Schenke) Krug _ kommen. mit Getränken. höch

fiens mit den einfachflen kalten Speifen gegen Bezahlung zu verfehen.

Nur felten ift folchen Schenk- oder Knigwirthen. unter welche Kategorie

Abfahrts- und Abfihoßgcldern. S. 334-338. Klein. Softem des preußifciren

Ciuilreciytes (Halle 1801)) Ö. 968-970. S. 564, 565. Reitrmeier. das

Abfchoßrrcht in den preußifGen Staaten. Frankfurt a. d. O. 1800. Korne

mann. Handbuch des Abfchoßrechtes für preußifGe Gefciniftsmänner. Halle

1803. Stengel) Beitrage zur Kenntnis der Iuitizoerfaflung und der jurifii

fehen Literatur in den preußifmen Staaten Bd. 14 (Halle 1802). S. 183 flg..

Bd. 15. S. 163 flg. (1803). S. 160 flg.. Bd. 18 (1804). S. 151 flg.

1) Außer den nachher auf einzelne Veranlaifungen anzuziehcnden Schriften

ift hier in Bezug auf das gemeine Recht zu erwähnen: baute-chuck, (i183.

(Io naotis, oauyonja et acabulatjj., in clio.. acacj. fl'. lll. nk. 105. [Tja

not, (Lo juko bospjtjj et cauponao jn oberer'. jut. publ. 6d feurl. que-ext.

ll. 27. p. 156. Die neuefte particularrechtliGe Schrift ifi: Kuhn. der Gali

und Schenkwirthfchaftsoerkehr in den preußifmen Staaten. Quedlinburg 1841.

2) Von den Iuriffen (z. B. von Hufeland in der Einleitung in das

teutfche Privatrecht F. 575) wird zuweilen das Wort cijuekaorjum für Wirths

haus. anni-one für Schenke gebraucht. unfere Gefege gebrauchen nur dieß led

tece für Gafihof. (Ljueraokjqlo für ein Waarenbehältniß. [Ar. 3. l). jo quib.

(raus. pjzxnor. (20. 2.) Eule-ini loxjcon. jutjcj. a. u. äiueraorjum.

3) kr. 1. s. 5, 1). neubau, oauyonaa etc. (4. 9.) Glück, Pandekten

commmtar Th. 6) Ö. 485. S. 107, Schweppe) das riimifeize Privatrecht

K. 601. v. Wening - Ingenheim. Lehrbuch des gemeinen Civilrerhtes

F. 343 (339).

4) kr. 1. Z. 5. cjf. Glück a, a. O, S. 108. Schwrppe a. a. O.

5) Mittermaier, Grundfaße des teutfchen Privatrerhtrs K. 527 (475).



Gafiwlrth. 441

.

auch die Reihefchenkwirthe gehören. d. h. diejenigen. welche das

den Mitgliedern einer Gemeinde zuftehende Recht. nach der Reihe Bier

zu verzapfen - Reihefchenkrecht. Reihefchank - ausübt-nö).

verftattet. auch warme Speifen ihren Gcifien gegen Bezahlung verabfol

gen zu laffen. Diejenigen. welche auch diefes. aber nicht das Beher

bergungsrecht haben. find unter dem Namen Traiteurs. Speif e

wirthe. Garköche (deren Gefänift: Speife- oder Traiteur

wirthfchaft. Garküme) bekannt. wcihrend*die Billardwirthe.

Billardeurs. welche zum Vergnügen ihrer Gcifte ein Billard unter

halten. ebenfo die Kaffeefchenken (derenWirGfHaft: Kaffeehaus)

zu den Schenkwirthen gewöhnlich gehören?) Alle diefe genannten Ge

werbe find durch diejenigen befonderen Rechte nicht-yausgezeichnet. welche

rückfiGtlicl) der Gafiwirthe fiattfinden, Das Gewerbe diefer umfaßt

alle die Rechte zufammen. welche Einzelnen der vorftehend genannten

Gewerbe einzeln zuftehen. infonderheit aber das Recht der* Ausfpanne und

nächtlichen Beherbergung") .

Bermöge der Pflicht des Staates. die Gewerbe zweckmäßig zu lei

ten. daher zu b auffichtigen. fomit auch die Betreibung folcher. welche

der Gewerbepolize unterliegen. nur nach ertheilter ausdrücklicher Concef

fion dazu zu gefiatten. ift auch die Ausübung des Gaftrechtes der Aus

bringung einer ausdrücklichen C ion von Seiten der Regierung un

terworfen. Dieß um fo' mehr. *Fremde fonft ganz in die Willkür

ihm unbekannter Perfonen gegeben in würde. und Handel und Wandel

dem Staate die Sorge für Fremde zur befonderen Pflicht machen. -Da

rum ifi aber diefe Eonceffionsertheilung kein Regal 9). Oft hat die Re

gierung das Eonceffionsrertyt. befonders rutkfiwtlirl) der Schenkwirthfcljaft.

theils den Rittergutern. theils den niederen Gerichten. welche die volle

niedere Gerichtsbarkeit und die damit verbundene Polizeiauffiwt haben.

ausdrücklich verliehen. oft haben diefelben es hergebrachtw). oft ift aber

auch die Eonceffion mit dem Befißejeines beftimmten Haufes. auf dem

Lande haufig unter befonderen Bevorrechtungen mit dem Befihe eines

Gutes - Erbkreßfmmar (in Schlefien: Erbkretfcham. im nörd

lichen Teutfwland: Erbkrug . lat.: cui-porn: irereciitnrieh- verbunden.

Weder der Befilz eines folchen Gafthofes oder Erbkreßfcljmars. noch

überhaupt die von der Regierung ertheilte Gafiirungsconceffion hindern

erftere. auch andere gleiche Eonceffionen an den Orten oder in dem Um

kreife folrher Gafthöfe und Kreefcljmars zu ertheilen. wenn ihnen nicht

6) Mittermaier a. a, Q.

7) Vgl. hierüber Gluck und v. Wening-Jngenheim a. a. O.

8) 11011111191, titten-ou. uno-t. od.. 97, .i

9) Putter. auserl. Re tsfälle Bd. 2. Refp. 238. Nr. 231. v. Berg.

Handbuch des teutfchen Polizeirechtes Th. 3. S. 437. Hagemann. Hand

buch des Landwirthfmaftsrecijtes S. 67. Kinder. öffentliches Recht des teut

fchen Bundes. 3. Ausg.. s. 462 (376). A. M. ifi Smbpffer. Tractat vom

Vierbraurechte (Frankf. u. Leipzig 1733). S. 353.

10) Hagemann a. a. O,
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ein ausdrückliches Bannrecht verwilligt ift 11). Ein folcher Bann; ode.:

Zwangsgafihof (bezüglich eine Zwangfmenke) hat entweder das

Recht. zu verlangen. daß im ganzen Umkreife kein gleiches Gewerbe.

außer dem berechtigten. fiatcfinde. oder das Recht. daß Niemand im

umkreife irgend wo anders gewiffe Getränke, namentlich Bier. holen

 

darf. _außer in dem fraglichen Wirthshaufe. oder auch beide Rechte zu

gleich 12). Sowohl Zwangs- als andere Gafihofsbefißer haben. da fie von

jeher Gegenfiand befonderec polizeiliche.»- Berückfichtignng gewefen find.

fowohl nach den rdmifmen, als nach den Oieimsgefelzen. als nach dem

Heckommen. manche befondere Rechte . vorzüglich aber Verpflichtungen.

Zu den Rechten derfelben rechnet man:

a) das Retention-seca» an den vom Fremden in das Wirthshaus,

mit Einfchlnß der Ställe, gebrachten Effecten (ini-Secu et illata) l3).

In der Regel wird hiernächfi

b) den Büchern des Wirthes gleiche Veweiskraft mit den Handels

'chern der Kaufleute zngefchrieben. wenn fie die gehörigen Erforderniffe

When") (f. u. Handelsbücher). Vorausgefeht wird aber dabei fiets.

fchon nach den Reichsgefeßenlö). daß der Wirth feine Rechnung gehörig

fpecificirt habe. ohne welches der Gafi nicht zu bezahlen braucht. Im

allgemeinen find übrigens die Wirthsfclmlden. befonders die eigentlichen

Zechfchuldenin bloßen Schenken. re 'ch nicht begünfiigt. Häufig gey

ftatten die/Particulargefeße die CPU nur einer gewiffen kleinen

Summe. felzen eine kürzere Verjäh gszeit fefilö). und das Sprüch

wort: Wer die Zeche fchnldig bleibt. darf folche nicht verzinfen. ift ziem

lich allgemein angenommen 17). obgleich da, wo die Giltigkeit deffelben

durch Gefelz oder Heckommen nicht erwiefen worden. kein gefelzlicher

Grund vorhanden iftF den Gaftwirtk) mit feiner Verzngszinfenfordecung

unter fonfi geeigneten Umficinden zurii>zuweifen.

Viel merkwixcdiger als die Rechte find die Verbindlichkeiten

der Wirthe. Ziemlich allgemein ift: .
.eg ..N1 elle

*'-'lot!!l0i".*) 1:****-' - - »-- ,'

11) [Lai-gar, oceoonomla irn-j. 1ib. l. eit. ll. tb. 11. not. 4 u. 5,

1.07801-, meciitationez ac] 7c. 70i. l. [peer. 10. [den. 4 u. 5.

12) Zee-Nic, nana .moäei-nno 7e. [ib, 7lll. (it. 1. F. 6, Runde.

Grundlage des tentfchen Prioatrechtes S, L80. Dar-z. Handbuch des tentfchen

Pcivatrechtes Bd. 2.91177. Hagemann a. a. O. Mittermaier a. a.

O. 9. 528 (475a) flg. _
13) .an anni. fc, 2. pr. l). (1.2 leg. Rlioci. (Io nec-t. (14. 2,) lzekger

l. c. [ib. lll. eit. 6. tk.. 8. nat. 9, Lei-lieb, oonclnxjone. practice. p. l.

conol. 73. nr. 102 oq, Hagemann a. a. Q. g. 68. Moe-ober, leaf.

oomm. ac] l). iii). 17. eit. 9. Z. 7. ,

14)lZe1-gek, con-iii. cons. 1209. v. Hohnhocfii Iahrbucher des

Qberhofgericlßs zu Mannheim Bd. 5. S. 101.11. 341. j

15) Reichspolizeiordn. v. 1530. Tic. 25. 5, 1-5. Reccbsfchlnfi vom

1. Ang. und 10, Oct.1668. v. Berg a. a. Q. Tb. 1. S. 350. Hage

mann a. a, O.

16) o. Hohnhorfi in der Note 14 angezogenen Stelle,

17) Müller ac] 8ten', coat. l0. [ii. 111. litt.. S. nk. 4. 'LK oaoc.

oaop. etc. Mai-uber- [. c. s, 7.
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ei) die Meinung) daß ein Gafiwirth, fo lange er noch Plan in fei

nem Gafihofe habe) jeden aufnehmen müffe) der bei ihm für Geld be

herbergt fein fwolleF er möge ihm anfiehen oder nicht l8). Abgefehen

davon) daß bei Annahme diefes Grundfahes) als eines Rechtsfalzes) _

vorausgefegt. daß dieß nich ls Bedingung bei der Gaftirungsconceffion

oder durch ein Particulargefe vorgefchrieben ift- - das Recht mit den

polizeilichen Vorfchriften in Conflict kommt) welche die Beherbergung ver

dricijtiger) namentlich unlegitimirter Perfonen. die bei allgemeiner Giltig

keit jenes Grundfakzes auch nicht ausgenommen fein wurden) geradezu'

verbieten) fo hat der) welcher erklärt ) für Geld beherbergen zu wollen)

dadurch fich nirgends des Rechtes begeben) fich) wie es bei jedem anderen

Cdntracte den Eontrahenten frei fteht) diejenigen auszufumen) mit denen

er contrahiren will, Wird nun eine Renunciation) alfo auch diefe) recht

lich nicht vermuthet- hängt es von jedem Wirthe ab. fein Gefcijcift) wenn

er Gelegenheit dazu hat) ftark oder fchwaci) zu betreiben) fchließt felbft

die Aushiingung eines Schildes die) mehr als jede andere) in der Natur

der Sache liegende Auslegung nicht aus, daß der Wirth) wenn er auch

Alle auffordere) mit ihm den Herbergungscontract abzufcijließen) fich doch

nicht jeder einem Anderen beliebigen Bedingung unterwerfelg), und daß

die eigene Stellung befiimmter Bedingungen) fonarh aua) die Bedingung

der Auswahl ihm beliebiger Perfonen dabeivorbehalten wird 2(')z fo kann

die Willkür des Wirthes in diefer Hinficijt felbfi auf den Fall des Eigen

finnes und unerheblicher Urfamen nicht befciniinkt werdenLl), Der an

, gebliche Widerfprucl) der Gefehe) welcher zu den verfchiedenen Meinungen

Beranlafiung gegeben hat und welcher zwifchen dem einen GefeZeNL).

worin es heißt; est in jpnokum (der Wirthe) nrbitrio, ne em reci

piant, und den Worten des anderen' Gefeßes 23): nec rcpellere! pair-xt *

iter ageotcae, obwaltet) löfi fich leicht durch Bergleichung mit einem

dritten Gefelze 24L). Darin wird die Verbindlichkeit des Wirthes zur

Gewährung der von ihm aufgenommenen Sachen (von welcher Verbind

lichkeit weiter unten die Rede fein wird) ganz beftimmt nur auf die *be

fchränkt) qui bnbitaneij return in o-aupona eunt, welche alfo da logie-en,

Nur von ihnen) von denen; gegen welche der Wirth eine folche Verbind

lichkeit hat. redet die erfie Gefehfielle) die dem Wirthe die Wahl läßt)

wiihrend das dritte Gefeß demjenigen F qui renentina lianpitio recipitur,

'eluli unter, das Recht verfagt) von jener Verbindlichkeit des Wirthes

- n. .fx , e. 7*

18) Nokon e1- l. a. 8. 1 u. 2. Merino in ciecia. (z. [ll. (ier-ie. 63,

nk. 1. '

19) Gut-tet. die Verpflichtung des Gaftwirthes zur Aufnahme der Rei

fenden Nr. [l. feiner Bemerkungen aus dem rdmifchen Oeconomieremte. im Ar

chiv für die cioilifiifcije Praxis Vd.'17. Hft. 1) Nr. ll) S. 47.

20) Gegen Lauterbach -colleg. tboor. practice. lil). 17. fit. 9. S. 7.

und Smdpffer a. a. O. )6.

21) Wie Hagemar i. O. thut.

22) kr, 1, s. 1. 1). av, cguponee etc. (4. 9.)

23) ke. un. s. 6. l). eti niir-erru- nuutur. (47. 5.)

24) ke. 6. 8. 3. l). onutae ew. (eit.
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zu oortheilen. Daher macht das Gefeh den Wirth auch für der 'ia

totes Handlungen nicht verbindlich. weil er nec repellore yotest iter

ageuteo. Danach kann alfo der Wirth in feinem Gafthofe logiren und

nicht logiren wen er will. aber den nur auf kurze Zeit bei ihm verwei

(enden. nicht bei ihm logirenden Fremder. kann er keinen Falles den

kurzen Aufenthalt verfagenU). braucht aber auch nicht für ihre Hand

lungen einzuftehen. und dafür fprechen alle Gründe der Billigkeit. zu

mal der Wirth mit folchen blos zehrenden. nicht auch im Gafthofe woh

nenden Reifenden in gar kein weiteres Verhältniß tritt. als daß fie ihm

einige Erfrifäjungen abkaufen. welches felbfl kein Polizeigefeß irgendwo

verbietet. *

Die Anficht. daß der Wirth jeden Fremden beherbergen müfie.

führte auch .

b) zu der Meinung. daß der Gafiwirth vorzugsweife Militarein

quartirung übernehmen müffe und deßhalb keinen Regreß an die Common

habe. Ifi aber eine folche Verpflichtung dem Gaftwirthe nicht in feiner

Conceffionsurkunde zur Pflicht gemacht. oder hat er fiaj derfelben nicht

fonft freiwillig unterworfen. fo liegt in feinem Gefchcifte felbft kein Grund

zu einer folchen Laftj er kann zu eigener Tragung der Einquartirungs

laft nur nach den Grundfcihen angelegt werden. welche darüber im allge

meinen in feinem Wohnorte ftattfinden. und hat. wegen des Aufwandes

für folche Bequartirung. die er außerdem von Seiten-der Behörde zuge

theilt erhalten hat. an die Commun. für foläje. die er für andere Ein

wohner mit deren Zufiimmung eingenommen. an die eigentlichen Quar

tierwirthe den RegreßW). *

o) ie bei weitem fchwierigfie und wichtigfte Verpflichtung des Gaft

wirthes i . daß er für allen durch ihn felbft. feine Leute.*die in feinem

Haufe wohnenden Fremden verurfachten Schaden und jeden Verluft an

den von ihm oder feinen Leuten in feine Herberge aufgenommenen Sachen

der bei i m vermöge feines Gewerbes logirenden Perfonen haften muß.

wenn S aden oder Verlufi nicht durch eine unabwendbare Gewalt. oder

durch eigene Schuld des Reif-aden gefchehen find 27). Zwar würde das

i

, 25) So befeitigt jenen anfchleinenden Widerfprucl) Guhet a. a. O. S.

47 flg. Weniger glücklich find wohl die dießfallfigen Bemühungen Anderer

ausgefallen. die übrigens diefer Anficht in dem Hauptrefultate beitreten. z. B.

Ztrz-lr i. o. m.. [e. eit. 9. s. 2. Glück a. a. O. Th. 6. e. 486. 487.

S. 112. Note 22. Kämmerer, obaoreatjone. juris cjcjlis. (Rostock.

1827.) cap. ll. rio neceroitado, ui. putant, cuuponibu., "inter-eo recipioncli

jmpofljtu, wo das mecklenburg'fche Recht erwähnt wird. welches in ueberein

ftirnmung mit anderen Particularreckjten eine folche Zwangspflicljt feftfeht, ueber

die Kammerer'fclje Abhandlung ogl. die halle'fche allgemeine Litcraturzeitung

von 1830. Nr. 2. S. 14 und liiüblenbrnon, welcher übrigens eine Zwangs

verbindlichkeit lrugnet. in (loc-trina panciootorum 5. 453, not.. 5., ingleicheu

Hufcbke in der tübinger kritifcljen Zeitfchrift Bd. 3. S. 22 fig.. Schröter

in Schunk's Iahrbüchern der jut-ifi. Literat. Bd. 11 . S. 3 flg. und

o. Wening-Ingenheim a. a. O. . 343 (340). brfonders Note un.

L6) Merino [. c f). lil. (Loc. . Schdpffer a. a. Ö. S. 358.

27) v. Hohnhorfi a. a. Q. Iahrg. 5. S. 101.
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rbmifäje Recht) je nachdem dem Verhältniffe des Reifenden zum Gaft

wirthe ein Mieth- oder Hinterlegungscontract) oder eine von dem Wirthe

felbfi zu Schulden gebrachte Befchädigung oder Entwendung zum Grunde

liegt) durch die Mieth- oder Depofitenklage und die Klage aus dem

nquilifcijen Gefeße oder aus dem Diebfiahle dem Rejfenden zu feinem

Rechte zu verhelfen fuchen. Allein die bei den Römern vorgekommenen

häufigen Betrügereien der Schiffer) Gafi- und Stallwirthe) die Hilf

lofigkeit des Reifenden) der feine Efiecten diefen Perfonen ohne deren

perfönliclje Bekanncfcljaft anvertrauen muß) und doch weit weniger als

fie im Stande ift) darüber Aufficht zu führen und den Thäter einer Be

fcheidigung zu entdecken) und die Nothwendigkeit eiliger Hilfe für den

fchon durch den Verzug leidenden Reifenden haben die römifchen Prätoren

zur Annahme des Grundfahes bewogen) daß jene Perfonen in der Regel

für allen an den von ihnen aufgenommenen Sachen auch ohne alle ihre

Verfchuldung entfiandenen Schaden haften müffeneo). Um an diefer

Stelle blos von den Gaftwirthen zu reden) unter denen jegt die Stall

hnlter zugleich mit zu verfiehen find) fo hat fich rückfimtlicl) der frag

lichen Verbindlichkeit der obige Grundfaß folgendergeftalt näher ausgebil

det, Demfelben unterliegen

a) nur Gafiwirthe29) in obiger Bedeutung (Exel-center 1163x111

81111111 30)), nicht der) wel>)er Fremde und deren Effecten nur er

gewöhnlich für eine Vergütung aufgenommen hatal)) z. B. der nicht)

der) ohne von der Gaftirung Gewerbe-zu machen) während der Meffe)

wie folches auf größeren Meßpläßen häufig gefchieht) Fremde für Geld

aufnimmtW). Auch der Gaftwirth nicht) der aus freundfcijaftlicljen oder

fonftigen Rückficljten einen Fremden umfonft beherbergt) weil da der

Gaftwirth die Beherbergung nicht als Gewerbe treibt. Das Gefeh gibt

einem fo Beherbergten nur wegen ciamnum ininriu (Latour eine Klage I3).

Dahin gehört der Fall nicht) wenn der Gaftwirt hinterher die Zerhe er

läßt. Mehrere Gafiwirthe haften übrigens nur 0 raw, außer wenn

8

28)l*'1-. 1. pr. ei: s. 1. ,B1, 3. F. 1. 1). nautao, dann. etc. eit.

Glück a. a. O. S. 108 flg. Srhweppe a. a. O. S. 522. Gbfchen)

Vorlefungen über das gemeine (Zivilrecht Bd. 2) Abth. 2) d. 650) S. 687.

29) Hagemann und Bülow) praktifche Erbrterungen Bd. 5) S. 214.

30) 171. 3. I. 2. l). edel.

31) Eifenbart) Erzählung von befonderen Rechtshändeln Th. 9) Nr. 5)

*S. 122 flg. [zo-ger, 0500i.. i111'. ni.. lil. eit. 6. in. 8. not. 3. Glück

a. a. O. s. 492) S. 124. hiünlenbrnen l. c. s. 453. Schweppe a.

a. O. S. 523. Göfmen a. a. O. S. 688.

32) Glück a. a. O. S. 125. So entfehied die Appellationscommiffion in

Braunfchiveig ) bei Hurlebuj'ch ) Erbrterungen aus dem Civil- und Criminal

recljte S. 186. -

33) l-"r, 6. pr. 1). e041. Krid) das Pandektenrecijt aus den RUits

büchern Iuftinians Th. 1) Bd. 2) S. 307) Nr. 13 und S. 321) gegen

K). Wening -Jngenheim a. a. Q. s. 343 (340) und iilöiilendraod

. o.
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fie einen gemeinfchaftlicljen Stellvertreter befiellt haben. fiatt defien fie in

9011611111 haften")

t)) Aus dem Grunde. daß der Wirth der fchweren gefeßlimen Haf

tung nur infofern unterworfen ift. als er fein Gefcljäft ausübt. nicht

ei extra negotium receperit 3*), folgt. daß z. B. feine Miethleute auf

feine gefehlime .Haftung. als Gafiwirth. keinen Anfpruä) haben 36). Wohl

aber hat der reifende Gafiivirth felbft diefen Anfpruch gegen den ihn be

herbergenden GaftivirthN). da er ihn nicht als Gafiwirth. fondern als

Reifender macht. mithin das: yririiegintua contra nenne ykir-ilegiatum

irn-e 3110 non utitur, ihm nicht entgegenfieht.

7) Der Grund der gefammten Verbindlichkeit des Gaftwirthes ift

allein die Aufnahme der Sache. das reciykre 3“), nichts Anderes. Diefe

Reception ift unerläßlich. Der Reifende. welcher den Anfpruch auf die

befondere Gafkwirthsverbindlimkeit gründen will. muß allein die Reception.

er braucht aber keine culpa oder 110m8 des Wirthes zu_ beweifen 39),

Ganz gleichgiltig ift es dabei. ob die Sache dem Inferenten eigenthüm

lich gehört oder nicht. und weiche Befchaffenheit fie fonft hat. Ift die

Reception gefchehen; fo hat der Inferent. niajt der Eigenthümer. die

Kia e ex recent() 40),

) Die Aufnahme gefchieht giltigN) vom Wirthe felbft. oder feinen

daz* angefiellten Leuten42). feiner Familie u, f, w.. oder fiillfmweigend

durch Einbringung der Effecten mit feinem befonderen oder auf alle Fälle

fich erfirerkenden Wiffen. Ift dem Reifenden bekannt. daß einem oder

dem anderen der Leute des Wirthes die Befugniß zu Annahme der

34) n.. 7; 8. 5. e011. kt. 4. pr. et Z. 1. 1). 11s eller-eit. not. (14. 1*.)

ck a. a. O. z. 494. S.135 flg. v. Wening-Ingenheim a. a. O.

343 (341). gegen Bu chi) olz. jurifiifcije Abhandlungen. Misc. 20.

35) [fr. 3. F. 2. l). nautno etc. eit.

36) Glück a. a. * f). 492. S. 125. Schweppe a. a. O. S. 523.

v. Wening-Ingenheim a. a. O. Ö. 343 (340).

37) [fr. 4. s. 1, e011.

38) liecipere wirkt hier glcichfam in zwei Bedeutungen. ln der älteren.

gefthüftlimen. wo es heißt: durch bloßen Vertrag ohne Stipulation verfprerljen

(recipiunt einleiten 101-6 11:1. S.11. l). evtl., Glück a. a. O. S.485. S. 106)

und in der Bedeutung des gemeinen Lebens: aufnehmen.

39) 161-. 1. Z. 8-6, u. ke. 3. Z. 1. l). eaci. Glück a. a. Ö. S, 490.

S. 119. 494. S. 139. Wüiilenbtuci] 1. o. Smweppe a. a. O.

S. 522. 523. 525. v. Wening-Ingenheim a. a. O. F. 343 (339).

Gdfchen a. a. Q. S, 688. Vgl. Gebrüder Querbeet. Meditationen

über verfchiedrne Rechtsmatericn Bd. 8. S. 90. r* .

40)1*'r. 1. Z. 6 u. 7. 171m4. s. 2. eoc1. v. Wening-Ingenheim

a. a. Q. I. 343 (340). Schweppe a. a. O. z. 602. S. 525.

41) 191-; 1. 8. 2. 3. 5. 8. 1). eoci. Schweppe a. a. O, S, 523 u,

524. v. Wening-Ingenheim. Mühlenbruch u. Gdfchrn a. a. O.

42) Daß dazu Kellner und Hausknechte gehbren. muß allgemein angenom

menwerden. und wenn einige Nechtslchrer. z. B, bar-rechnen 1. e. 11d.

117. eit. 9. s, 12., legtere davon rausnehmen. fo gefchieht dic-ß aus irriger

Uebertragung des Begriffes eines rbmifchen meäaatinoo auf die jehigen Haus

knechte. Nee-get, oeconomio ini-i. 11b. 111. eit. 6. 1.11. 8. not. 4 u. 5.

Glück a. a. O. 5. 488. S. 114.
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Sachen der Reifenden nicht zuftehe. und er übergibt fie ihm doch. fo

thut er dieß auf feine Gefahr49). Daß aber die Sachen fpeciell. nament

lich nach einem Verzeichniffe übergeben werden. ift nicht erforderlich; eine

allgemeine uebergabe. Ukerweifung oder Illation genügt. um den Erfah

aller Effecten zu verlangen44). doch muß der Befchcidigte den Inhalt der

Kiffen u. f. w. beweifen. wenn er ihn erfeht verlangt")

e) Von dem Moment der Uebergabe oder Jllation an haftet der

Gaftwirth. Erfteres wenn die Sachen dem Wirthe oder den Seinigen

übergeben. falls fie auch noch nicht in den Gafthof gebracht find. Hier

tritt der Llnterfäfied zwifchen Uebergabe an ein zur Uebemahme berechtig

*tes Subject und an ein nicht berechtigtes klar hervor. Denn im leßten

Falle tragt der Wirth bis zu der mit feiner Zufiimmung erfolgten Ein-

bringung in den Gafihof keine Gefahr. im Erficren trägt er fie. wie

gedacht. vom Augenblicke der uebergabe an")

t) Dieß vorausgefeßt. haftet der Gafiwirth für jede Entwendung.

Vernichtung oder Befclnidigung der übergebenen oder lin den Gafihof ein

gebrachten Sachen. fie gefchehe vom Wirthe felbfi oder. bei gänzlicher

Unfchuld des Wirthes. von feinen Leuten oder anderen Reifenden 47).

jedoch nach der Einbringung nur wenn fie im Gafthofe verübt wird")

Selbfi für die Befchcidigungen durch die eigenen Leute des befchödigten

Reifenden haftet der Gaftwirth. wenn diefer fich ihrer zu feinen Gefchäf

ten bedient hat49). außerdem nichtW). .

e)) Den Gaftwirth fchüßc es nicht. wenn er dem Reifenden die

Schliiffel zu deffen Zimmern und fonfiigen Vehciltniffen gibtol). es

fchuht ihn nicht eine von dem Reifenden felbfi zu feinen Sachen geftellte

Wache. wohl aber eine Proteftation des Wirthes. daß er fur die einge

brachten Samen nicht haften wolle und der Reifende fie felbft bewachen

müffe. wenn der Wirth diefe Proteftation noch vor Aufnahme des Reifenden

bewirkt und diefer dennoch den Gafihof bezogen. alfo dadurch fiillfchwei

gend fich den Folgen derfelben unterworfen. oder wenn der Wirth zwar

die Proteftation erft nach der Aufnahme eingelegt. der Fremde aber fich

dieß gefallen laffen zu wollen ausdrücklich erklart. nicht wenn leßter diefe

43) Not-tiber i. o. [ib. l7. fit. 9. s. 5. .

44) [Jet-get |. c. not. 4. Glück a. a. O. 491. S. 121. Gö

fchen a. a. O.

45) [dr. 2. l). 6o ptobatianjb. (22. 3.) Gluck a. a. Ö. S. 122.

46) o. Wening-Ingenheim a. a. Q. Schweppe a. a. O. S.524.

47) 17k. 1. s. 8. ke. 2. 3. pr, ei; Z. 1 u. 3. 17c. 5, 3. 1. l). nnutae,

cauponer etc. (4. 9.) Let-ger l. c. not. 6. Eifenhart a. a. O. S.

146. 1(Fehn-type a. a. O. s. 602. S. 524. Gdfehen a. a. O. 9- 66(

S. 7 . *

48) Göfchen a. a. Q. 650. S. 688.

49) 17k. 6. s. 1. 1)., rm1.

50) 171-. 5. Z. 13. l). commociati 7. ront. (13. 6.) Glü> a. a. Ö.

t. 494. S. 135. '

51) [Let-get l. c, not. 10. Glück a. a. Ö. S. 489. S. 115. Hage

ngzxrzn a. a. Q. s, 68. S. 108. v. Wening-Jngenheim a. a. O. 9. 343

1 2. . .

k..

f;
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mündlich oder fchriftlich. z. B. durch Anfchlag. gemachte Proteftation

zwar vernommen. aber nichts darauf gefagt hat. Denn Niemand kann

den Anderen eigenmciwtig zu einer Erklarung zwingt-nV).

t)) Jeden Falles wird der Wirth von feker Verbindlichkeit befreit.

wenn die eigene Sclnild des befchcidigten Reifenden bei dem Swaden

mitgewirkt hat W). Die Eafuiftik der Iurifien hat hier über mehrere

einzelne Fälle Streit veranlaßt. So über den Fall. ob der Wirth fur

die Handlungen eines Lohnbedienten haften muffe. den er dem Reifenden

empfohlen hat. llnfireitig ift 154) diefe Frage in jedem einzelnen Falle

nach den Grundfälzen über die Folgen der Empfehlung (f. den Art.) im

allgemeinen zu beurtheilen. Wenn freilich. wie dieß in neueren ,Zeiten

.haufig in größeren Städten üblich ift. der Wirth einen Lohnlakai für

alle Fremden angenommen hat. der fich gewöhnlich im Gafihofe aufhcilt.

wenn auch nicht da wohnt. fo muß der Wirth unfireitig fur ihn ftehen.

Jfi der Fremde rückfimtljcl) feiner Sachen in mofa accipiencii oder läßt

er fie bei feiner Abreife. ohne dem Wirthe fie ausdrücklich zur Aufbe

wahrung zu übergeben. liegen. fo hebt fich des Wirthes Verbindlichkeit

auf. Bewirkt er aber diefe uebergabe. fo bleibt der Gafiwirth. als

f olcher. nicht blos als (ieposiiarjus, verbunden W). Nach klaren Ge

fehesworten fchüßt aber den Gafiwirth immer

i) die Verurfachung der Befchcidigung durch einen folchen Zufall")

den,er mit den ihm zu Gebote fiehenden Mitteln nicht abwenden konnte

(eis major), z, B. eine unabwendbare Naturbegebenheit. ein innerer

Verderb der Sache. eine nicht zu befiegende Gewalt-Ü). Diefer allge

meine Grundfalz hat gleichfalls viele cafuiflifche Streitigkeiten hervorge

2) Kr. 7. pr. l). noutas ew. eit. Ztrz-[c l. e. lid. l7. fit. 9. 8. 3.

or l. o. 01.8.“ Hagemann a. a. O. S.108. Glück a. a. Q.

Ö . S. 115. Wublonbkuob l. c, Schweppe a. a. O. 602.

S. . v..Wening-Ingenheim a. a. O. K. 343 (342). Gdfchen

a. a. O. S. 689.

8kg. 11x203. l). (io reg. jut. (50.17.) ei. fr. 11. 1). oc] leg'. nquil.

(9. 2, Gluck a. a. O. g, 486 u. 487. S. 109. v. Wening-Jngen

heim a. a. O. Ö. 343 (340). Gdfwen a. a. O. f). 661. S. 711.

54) Vgl. Setz-ic l. a. iii). x71!, til. l. Z. 10. gegen [M7881- l. o.

70i. l. oper. 67. coroll. 2., der fich wohl mit unrecht auf kr. 1. 8, 1. l).

mxut. car-yon., ate. eit.. beruft und den Wirth im allgemeinen für verhaftet

h rt.

55) Nach kr. 3. l). eoci. Glück a. a. O. g. 492. S. 125. Schweppe

as4a_ O, Ö. 602. S. 526. v. Wening-Ingenheim a. a. Q. S.343

( 2).

56) Krauss, (Lo aetiono rie erzeugte)7 cosmo fortuitum von pane

qnento. 'lite-1). 1750.

57) 10c. 3. 8, 1. ke'. 4. pr. [c't, 5. J. 1. l). eoci. ver-ger l. c.

not. 7. v. Quiftorp. rechtliche Bemerkungen Tb. 1. Nr. 100. Strube.

rechtliche Bedenken. Spangenberg'fcbe Ausg.. Bed. 460 (ML176). Glück

a. a. O. h, 486 u. 487. S. 109 und 9. 490. S. 120. Schweppe a. a.

O. f.. 602. S. 524. Wulilenbxucb l. o. v. Wening-Ingenheim

a, a. O. 9. 343 (340). Göfclpen g. a. O. S. 710.
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rufen. indefi erfcheint fo viel gewiß. daß. außer den unabwendbaren Na.

turereigniffen. Raub. nicht aber Diebfiahl. den Wirth von der fraglichen

Verbindlichkeit befreit. da der höchfie Grad von Aufmerkfamkeit den 'letz

teren immer verhiiten kann h8).

Um den Wirth zu den angegebenen Verbindlichkeiten. die er auch

gegen Militärs (vgl. o. S. 444) hat. welche ihm. nicht als Einqunr

tierung. fondern von ihren Quartierswirthen oder dem Magifirate für

Bezahlung zugefendet worden findW). anzuhalten. fiehen dem Reifenden

gefeßlicl) zwei Klagen. acti0ne8 in tactum, zu. welche beide zu ihrer

Begründung den Eintritt derjenigen Verhältniffe vorausfehen. dievor

fiehend angegeben findW). Beide find auch 8ctj0ne8 yerpetnaes!) (vgl.

den Art. -Ictjo Bd. 1. S. 46). Die vorzüglichfie und umfcingliwfie

derfelben ifi die öctjo (ie recepto 62). Sie ift eine prtitorifwe Perfonal

kluge. eine actio kei peknecilwkja, geht auf den einfachen aber gefamm

ten Schadenerfatz. das ici quoci iotere8t, gegen den Wirth und [eine

Erben 63). Die zweite Klage. die nctio tutti träum-Jun cnnyanew, ifi.

wenn der Wirth felbfi den Reifenden befiohlen hat. eine :Ictjo ex (12

ljcto, wird der Wirth damit fur feine Leute oder für bei ihm logirende

Frernde64) belangt. actio qn-c18i 0x cleiicta. Sie ifi eine Pönalklage.

denn fie geht auf die Bezahlung des Doppelten des Werthesöb). wird gegen

den Wirth. gegen [eine Erben aber nur. wenn fie durch die unerlaubte

Handlung reicher geworden find. gerichtet .und felzt voraus. daß die Ve

fchadigung im Wirthshaufe -felbfi. oder im Stalle gefchehen feimz). Diefe

Klage. wenn gleich den Gefeßen nach lucrativer. i| fchwieriger als

die vorige. weil ihr die. der praktifGen Anwendung aller römifchen

Pönalklagen entgegenftehenden Gründe gleichfalls entgegenflehen. fie

eine fpeciellere Beweisfuhrung. da fie fich auf eine fpecielie Thatfawe

gründet. als die vorige erheifclot und. wie eben erwähnt. nicht unbedingt

58) Glück a. a. Q. S. 494. S.138 flg. Schweppe a. a. O. S. 525.

59) Ruling. 118 Entfcheidungcn des O.-A.-Gerichtes zu Celle. Nr.25.

60) Gdfcben a. a. O. S. 688.

61) l.. 3. s. 4. u. l.. 7, S.51). eoci. Swweppe a. a.O. S. 522.

525 u. 526. v. Wening-Ingenheim a. a. Q.

62) b. 1. s, Z. in fine u. l.. 5. l). eoti., nicht oatio tiv receptja,

wie irrig 1.67351- l. o. Zyec. 66. ineci. 4., Schweppe a, a. Q. und noch

einige Andere fGreiben. Vgl. Gdfchen a. a. S. 710.

63) Glück a. a. O. _(7. 488. S. 113. . 494. S. 134 u. _140.

SGweppe a. a. O. 9. 601. S. 522. 5. 602. S, 525. v. Wentng

Ingenheim a. a. O. 5. 343 (339. 340). Gbfchen a. a. Q. S. 688 u.

710. Vgl. Bülow u. Hagemann a. a. O. Th. 5. S.214. Stewert.

Materialien zur Erklärung der preußifchcn Landesgefetze Hft. 5. S. 145.

64) l4. nic. pl'. u. [4. 6. s. 3. 1). 605., gegen Gluck a. a. O. S. 141.

65) l.. uit.. S. 1. 1). eoci. .[4, un. s. 2. L). Fur-ti .ciner-aua nautaa

etc. (46. 5.)

66) [a. un. l). tutti näyetoos nnutns, cal-panik., ntaduluio.. (47. 5.)

Glück a. a. Q. Ö, 494. S. 140 flg. Säiweppe a. a. O. S. 601. S. 522.

525. 526. Wiiiilenbrucb l. a. v. Wening-Ingenheim a. a- O

Ö. 343 (339. 341). Göfchen a. a. Q. Ö. 650. S. 688 flg.

l7. 29
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gegen die Erben .zuftrht"). Bei der aetio (le reer-pw hat der Kläger)

wieoben (S. 446) gedacht) keine culpa, fondern blos die Uebergabe

an den Wirth oder die Seinigen) oder die Einbringung in den Gafihof

mit des Wirthes allgemeinem oder befonderem Wiffen) den Schaden und

die Größe dexffelben zu beweifenöö). Der Wirth muß dagegen die eigene

Schuld des eifenden) oder die oben (S. 448) erwähnte rio major be.

weifen W). Er bedient fich dazu der gewöhnlichen Beweismittel) weil

irgend ein Grund zu einer Abweichung davon in den Gefehen nicht vor

liegt) daher der Reifende auch zum Erfüllungseide nur unter den allge

meinen gefeßlichen Bedingungen gelaffen wirdw). An einigen Orten finden

ein» befonders abgekürztes Verfahren und deßhalb befondere Gerichte für

die Klagen der Fremden und Reifenden--Gaftrecht) Gafigericiyt")

'- fiqtt- But-deu'.

Gebäude ift im allgemeinen Alles) was nach den Regeln der

Baukunfi aufgeführt ift, Diefer viel umfaffende Begriff gehört jedoch

nicht für den gegenwärtigen Artikel) indem Berg-) Wege-) Wafferbau

u. f. w. unter den treffenden Artikeln Bergrecht) Wegebaurecht) Waffer

recht u. f. w. ihre Berückfiwtigung finden. Hier gilt es nur den engeren

Begriff: ein nach Bauregeln in der Abficht errichtetes Werk) um dadurch einen

hohlenRaum) Behufs der Bewohnung)Aufbewahrung oder zweckmäßig-r Be*

treibung gewiffer Gefchäfte darin) einzufäfiießenl). Je nachdem die Gebäude

zu Privat- oder öffentlichen Zwecken verwendet werden) find fie Prix

vat- oder öffentliche Gebäude) unter welche Kategorien fich die

einzelnen zur Sprache kommenden Gebäude von felbft ordnen) ohne daß

es einer befonderen Benennung derfelben bedurfte. Die Befugniß) foläze

Gebäude auf eigenem) fremdem oder gemeinfäzaftlimem Grund und Bo

den bauen) verbeffern und überhaupt verändern zu dürfen) bildet das

Baurecht einer Perfon. Der Inbegriff aller Rechte und Verbindlich

keiten in Bauangelegenheiten bildet das Baurecht") als Wifienfchaft de

. . 313.

c n .8. Hagemann a. a. O. 968. v. Werting

Ingenheim a. a. O. 9. 343 (340). Gdfchen a. a. O. 9. 661) S. 710.

69) Schweppe a. a. O. h. 602) S. 525.

570) Glück a. a. O. 6.491) S. 122 fig. Sihweppe a. a. Q. K. 602)

S. 25.

71) Fifcher) Lchrbegrifi fämmtlimer Cameral- und Polizeirechte 5. 548 fig.

Glück a. a. O. Th. 3. 5.201) S. 191. Mittermaier a.a.O.Ö. 105(98),

1) Auf diefe Definition deutet fchon Polark in der ine-thesis fur-tennis,

Abth. 3) z. 2) und fie ift fcirdem ziemlieh allgemein geworden) wenn fie auch

nicht ganz tadellos fein dürfte.

2) Hagemann) Landwirthfmaftsrecht h. 421, Scholz ill. ) das Bau.

recht und die Rechte in Beziehung auf Gebäude (Vraunfchweig 1639)) g. 8)

S. 17- Hier befindet fich auch S. 15 eine ziemlich vollftändige Literatur des

Vance-Files) welcher hier nur aus den älteren Zeiten ergänzend beigefügt wer

den: [Lie-er, cler restricted ueciiflcuncii iiber-tuts. (Liens-ao 1734. I. H.

Michaelis) zufammengelefene allgemeine Vaureihte) nebft einem Anhange von

der Baupolizri. Braunfäzweig 1781, 110111' eiii, kopierten-into jut. pri'.

67) Krit) a. a. O S

68) Lei-geek l.
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trachtet. deffen Quellen Verträge. Obfervgnzen und Gefeße find 3). unter"

diefen leßteren nehmen die Bauordnungen4). Baureglements

der verfchiedenen teutfchen Staaten und fogar einzelner Städte einen bee'

deutenden Plah ein. welche jedoch vorzüglich polizeilichen RuckfiGten gewid

met und infofern hier ausgefchloffen find. wenn gieicl) die Polizeiber

fugungen hier und da felbft auf den Remtszufiand einen bedeutenden Einfluß

äußern ä). Namentlich finden auch die in unferrn teutfch-gemeinen Rechts

quellen aufgenommenen Polizeigefeße der Römer. mit wenigen Ausnahmen.

keine Anwendung mehr. So die Verbote gegen Verunzierung der Städte

und der einzelnen Gebäude.- z. B. das Verbot gegen Trennung der Zier

raihen vom Haufe. Niederreißung der Häufer. um das Material zu ver

kaufen. der Entfernung neuer Privatgebeiude von öffentlichen Gebäuden

u. f. w.. deren Anwendung fchon durch die Ungewjßheit mancher darin

vorkomrnender Gebaudebenennungen (z. B. des Wortes: idealer) gehindert

wird e'), Ziemlich allgemein befteht die Einrichtung. daß. befonders in

Städten. Niemand felbfi auf feinem eigenen Grund und Boden eher

bauen darf. als bis der Riß bei der betreffenden Landesftelle eingereicht

und genehmigt ift7). ueberhaupt pflegt durch die baupolizeiliclhen Gefehe

Art. Baurecht. Schulter. über Baurecht. VerbietungsreGt. den Gebrauch

und Nichtgebrauri) der Dieufibarfeiten nach dem rdmifchen und dfiecreiclkfchen

Rechte. Prag 1819. -

3) Hagemann a. a. O. 5. 422 und Note 1.

4) Ueber die Baugefehe einzelner tcutfcher Staaten find neuerlich folgende

Schriften herausgekornmen: Richter. die kdnigl. preußifchen Gefehe und Ver

ordnungen uber das Bauwefen. in alphabetifmer Ordnung (Leipzig 1835). fehr

oollflandig. zugleich als 6. Band des Repertoriums der k. pr. Landesgefeße.

Iafchke. die preußifmen Baupolizeigefege und Verordnungen. ein Handbuch.

Berlin 1840 (ohne ein Regifier). Kmhn. das preußifme Baurecht. nach den

befien Hilfsquellen u. f. w. Quedlinburg 1841. (Vgl. dariiber Gersdorf.

Rcpertorium der gcfammten teutfchen Literatur Bd. 28. Hft. 6. Nr. 895.

S. 510.) Poppe. die Baugefeße des Königreichs Sachfen. vollfiandiges Re

pertorium aller älteren und neueren Gefege u. f. w. in Bezug auf das Bau

wefcn in Sachfen. Leipzig 1841. I. A. Seuffert. das Baurecht. die Real

laften und das Näherrecht. nach den bayefifcheu Gefcizen u. f. w. Würzburg

1816. Nilfon. Baurechtslehre. in oorzuglichern Bezug auf die u. f* w* im

Kdnigreiche Bayern geltenden Baupolizeigefehe. Augsburg 1828. o. _Frey

bkkg. pragmatiiche GefckiiÖte der baoei-'fmen Gefeggrbung u. f. w. in poli

zeilichen u. f. w. Gegenftanden (Augsburg 1836). auch als 2. Band der prag

matifaien Gefchichte der bahefifchen Gefedgebung und Staatsoerwaltung. Rich'

ter. die wurttembergfche Baupolizei. Tübingen 1834, In Württemberg exi

fiirt fYon feit 1568 eine eigene Bauordnung. 1654 revidirt. anderwett erfchi-e

nen 1 55 und fo noch geltend. Mehrere Baugefehe. befonders auch in Bezie

hung auf Verhütung von Feuersgefahr f. bei o. Berg in dem nachftehend

angez. Werke Th. 3. S. 26 flg.

5) v, Berg. Handbuch des teutfchen Polizeirechtes Th. 1. S. 324.

Scholz 11]. a, a. O. 9. 9. S. 20.

6) Glück. Pandcktencommentar Th. 19. S. 1087i'. S. 10 u, 20 flg.

Gbfchen. Vorlefungen über das gemeine (Zivilrecht. herausgegeben von Erf

leben.Bd. 2.Buch 2.Ö. 226. S. 26 u. 27. _

7) Z. B. preuß, Landrecht Th. 1. Tic. 8. h. 67. Baoefifches Regierungs

blatt von 1805 S. 320.

29 *
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die natürliche Freiheit in mehrfacher Art befchränkt zu werden. mit wel

chen Gefehen aber der Gedäudebefikzer und Bauende eben deßhalb fich um

fo mehr bekannt machen muß.

Die Gebäude. rückfichtlicl) ihrer Entftehung betrachtet. ift

es allerdings in derÜHauptfciche das 'Eigenthum. aus welchem das

Recht zu bauen und die vollen Rechte an dem Gebäude fich anzueignen

entfpringto). Nach gemeinem Rechte - die Einrichtung wegen Einreichung

der Bauriffe ifi. nach Obigem. blos Sache des Partieularremtes - kann

der Eigenthümer in innerer und äußerer Einrichtung des Gebäudes blos feiner

Willkür folgen 9). Auch verfiattet das rdmifche Recht fogar den Bau

im Meere und an deffen Ufern ohne Vorausfehung eines. wenigftens in

der letzteren Hinfimt möglichen Eigenthumsw). Indeß zeigen fich erheb

liche Ausnahmen von der unbedingten Befugniß zum Bauen auf dem

Eigenthume befonders in dem Falle. wenn folches befchränkt ifi. Schon

auf gemeinfchaftliwem Grund und Boden tft der Miteigenthümer irn

Baurerhte nicht ganz uneingefGränkt. Nur mit ausdrücklicher oder ftill

fclfxveigender. bei ganz unfchädliciyen. wenn gleich nicht nothwendigen Ge

bäuden nicht zu verfagender Genehmigung feiner Miteigenthümer kann er

bauen; zu nothwendigen Bauen und zu nöthjgen Reparaturen gemein

fchaftlicher Gebäude müffen die Miteigenthümer. nach Verhältniß ihrer

Antheile. die Kofien bezahlen") ja wer dieß ni>)t innerhalb vier Monate

mit 12' pEt) Zinfen bewirkt. verliert dadurch feinen Hausantheil an

den. der das Geld vrrgefchoffen hat 12). Aber auch felbft bei ausfchließ

lichem Eigenthume kann das Baurecht befänänft fein theils durch Polizei

gefeße. welche unter gewiffen Umftänden das Bauen unterfagen oder

modificiren. theils durch *die ein folches fefiftellenden Verträge. theils

durch Verjährung. Der Natur der Verjährung gemäß. begründet aber

der Umfiand. daß an einer Stelle während der Vetjährungszeit gar

kein. oder nur ein Gebäude gewiffer Art geftanden hat. nicht die Folge

rung. daß der Eigenthümer entweder gar nicht oder nur in der zeitherigen

Maße bauen dürfe. fondern dazu berechtigen nur eine von dem Eigen

thümer verfuchte Veränderung des zeitherigen Bauznfiandes. Wlderfprucl)

deffcn. der dieß nicht leiden will. und Beruhigung des Eigenthümers

hierbei während der Verjährungszeitla). Verbaut ferner der Eigenthümer

eines Grundftürkes in feine Gebäude Baumaterialien (6311814)), die

1*."

8) Polack a. a. O. Cap. 2. S. 216. Hagemann a. a. O. s. 423.

Scholz lll, a. a. O. S. 21 u. 24.

9) Hagemann a. a. O. S.421.

10) Gdfchen a. a. O. Bd. 1. Buch 1. h. 71. S. 224.

11) Hagemann a. a. O. Ö. 423. Scholz lll, a. a. O. S. 159

und in deffcn Gartencechte. als Bd, 1. Hft. 1* der Zeicfchrift für Landwirth

fchaftsrecht (Braunfchweig 1837). S. 28. -

12) l.. 4. (K. (lo aeöifio. pri'. (8. 10.) l.. 52. 8. 10. l). pro bocio.

(17. 2.) Gdfchen a. a. O. Bd. 2. Cap. 2. h. 280.

13) Scholz 1]l.. im angez. Baureahte h. 10. S. 25.

.z 14) I. 29, I. (Le tor. eiii'. (2. 1.) l.. 1. s. 1, l). tja tigt-o iuncbo.

F.. 7. pr. l). ac] exbjdooclum. (10. 14.)
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einem Dritten gehören. fo darf diefer. nach dem Grundfaße des römi

fehen Rennes: 8010 cecjjt qu0c1 8010 innecliiicatuk, fie zwar allerdings

fo lange *nicht vindiciren. als das Gebäude fiehtz er kann auch nicht mit

der actjo ac] exbjbenäum auf Niederreißung des Gebäudes klagen. er

kann aber durch die nctjo (1.3 tig-io iuoct() den Bauherrn auf Gewährung

des Doppelten des Werthes belangen. Ia fein Vindirationsremt lebt.

fobald die Materialien. z. B. nach Einreißung des Gebäudes. wieder

davon fepcirirt find. auch wieder auf. und zwar wider den Befißer in

böfem Glauben fogar wenn das clupium fchon gezahlt ift. Gegen diefe

Nachtheile kann fich der Bauherr nur dadurch fichern. daß er das ein

gebaute Material aus dem Gebäude herausnimmt und zurückgibtlo).

Wenn hiernächft gleich eine Verbindlichkeit zum Bauen gemeinremtlici)

für den Eigenthümer nicht vorhanden ift. außer da. wo es das allgemeine

Staatswohl. namentlich in Eultus- und öffentlichen Schulangelegenheiten

(f. den Art. Kirchen- und Schulbaue). in Angelegenheiten. die

Ausübung der Iufiiz und Adminiftration und überhaupt die verfchiedenen

Arten der Polizei betreffend") befonders naa) Particulargefeßen for

dert'7). fo ift es doch ebenfalls das öffentliche Wohl. das gemeine Wefen.

dem entgegen nichts gebaut werden darf 1U). Eben fo wenig dürfen die

Rechte Anderer durch den Bau des Eigenthümers leiden. z. B. dadurch.

daß der Gebrauch aemeinfchaftlichen Waffers verkümmert. das Waffet

auf eines Anderen Grundfiück geleitet. ein nothwendiger Weg auf eines

Anderen Grundftück getrieben wird u. f. w.'9). Bloße Unannehmlich

keiten. unbequemlimkeiten und Nachtheile können für den Eigenthümer

keinen rechtlichen Hinderungsgrund gegen das Bauen abgeben. Wohl aber

befteht der Grundfaß. daß Niemand auf feinem Grund und Boden blos darum

bauen foil. um dem Anderen Nachtheil und Unannehmlichkeiten zuzuziehen 20).

Ganz befonders 1|. wie fich fchon hieraus ergibt. das Nach.

barrechtN) (Fürnoffenrecht. 1118 r-icioitati322)) beim Bauen zu

berückfichtigen, Schon nach den Zwölftafelgefeßen der Römer beftanden

gewiffe Vorfchriften über die Entfernung. in welcher jeder Bauende beim

Bauen von den Grundftücken feines Nachbars bleiben foll; fie find aber

theils nicht in das Iufiinianifme Recht übergegangen. theils find auch

die dießfcillfigen neueren römifchen Gefeße. als Polizeigefeße. nicht mehr

15) S. 29. .). eit. 701:. tif. l). e10 tig-no juncto. (47. 3.) l1. 23. 6.

1). (12 rei nina. (6. 1,) l1- 6 u. 7. l). ke] gxiiib. (i0. 4.) b. 7. 8. 10.

1). (io acquir. rar. äaminjo. (41. 1.) l1. l). (18 tjgno inne-to. (47. 3.)

Glück a. a. O. Th. 8. s. 577. S. 74. Schweppe. das rbmifche Privat

recht Bd. 2 . K. 263. 4 4_ , _

16) Scholz lil. a. a. O.Ö.16a flg.. S. 41 fig. . _ F _ .

17) Hagem ann a. a. O. h, 421. yufenclorfx_obänyyationes111m8

onir-erai "kom, 111. ode. 233, Z". 2. Scholz [ll. a( a. O. s. 62. S. 158.

18)Hagemann a. a. D. Ö. 422. '“

19) Ebendaf, Nr. 2. *

20) Ebendaf. Nr, 3. yufenciorf i. o. 'kann 17. abe. 263.

21) Verfchieden von der auch fo benannten Art des RetraclreGtcsz vgl.

Walch. Nahecrecht. 3. Aufl.. S. 470 fig.

22) Scholz [l1. a. a. O. S. 20.
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anwendbar-a), Zu leßteren gehören die Vorfchriften. auf feinem Grund

ftiirke nicht fo zu bauen. daß der Drefchtenne des Nachbars der zur

Reinigung des Getreides erforderliche Luftzug entzogen werde24). den

Nachbar weder des Lichtes noch der Ausficljt zu berauben. nach feinem

Grundftiicke zu aber nicht unbefchreinkt Fenfter anzulegenW) u. f. w.

Auf allgemeineren*Rechtsgrundfälzen beruht das Verbot folcher Bau

anfialten. welche das Gebäude des Nachbars in Gefahr fchen. z. B. die

Anlage einer Dungergrube an der Wand des NachbarsW). Das teut

frhe Privatrecht und namentlich die Particulargefebe einzelner Lande find

großentheils von ähnlichen Grundfcißen ausgegangen. und das römifche

Recht muß dabei. fo weit es allgemein giltige Grundfiiße ausfprimt. felbft

riickficijtlicl) der demfelben unbekannten teutfchen Servituten und fonftigen

Rechte ., angewendet werden27), So ift es ruckfimtlicl) des im teutfchen

Rechte gegründeten Fenfter- und Lichtrechtes. vermöge deffen par

ticularreciftlicl) und beziiglich fiatutarifcl) die Anlage von Fenftern nach

den Nachbargrundftucken und das Verbauen vorhandener Fenfter des

Nachbars unterfagt. oder modificirt ifl 2i7). Das Fenfierrecht befchränkc

häufig die Befugniß zur Anlegung der Fenfter in einer an das Nachbar

grundfiück angrenzenden Mauer auf blos erhellende. nicht Ausficlotsfen

“ fierW). und oft blos auf Fenfter in einer gewiffen Höhe vom Boden

an. So ift es ferner riickfiäjtlick) der Führung fogenannter Brand

mauern zwifchen den Hiiufern. das find aus Bruchfieinen. hier und

da auch aus Mauerziegeln. aufgerirlytete Mauern. die der Verbreitung des

Feuers aus einem Haufe in das andere Einhalt thun follen. riickfichtlicl)

des Höherbauens (der römifmen sei-eines ultiue tollencii et non tollenrli),

des Winkelrecljtes. des Rechtes zu fordern. daß die durch ihren üblen

Geruch dem Nachbar leifiigen Theile eines Gebäudes in beftimmter Ent

fernung von den Gebäuden des Nachbar!? angelegt werden (f. o.).

daß Zäune. es feien denn gemeinfchaftliclye. in einer gewiffen Entfernung

von der Grenze des Nachbars gehalten werden. So ift es riickfitljt

lich des fogen. Hammerfchlagrechtes (tour ckcicbelie), d. i.

des in der Regel in ganz Teutfmland beftehenden Rechtes eines

Eigenthümers. feine baufcillige Mauer. überhaupt fein fo nahe. daß

er dieß nicht von feinem Grundftücke .aus möglich machen kann. an

dem Grundftücke des Nachbars ftehendes Gebäude vom Grund und Bo

23) l.. uit. l). fininm regnncioknro. (10. 1,) Gdftipen a. a. O. Bd.

2. Buch 2. Ö, 226. S. 25 fig.

24) l.. uit. 8. 1. 0. (ie oetyitutib. (8, Z4.)

25) l1. 12 u. 13. (k. (ie. aeciifieiio priuat. (8. 10.)

26) [a. 17. S. 2. ]). si oeteit. uincIjc-et. (8. 5.) l1. 24. Z. oli.. l). (ioi ciumncnjnfect, (Z9. 2.)

27) Mittermaier. Grundfage des teutfrijen Prioatrecbtes ß. 167 (149).

28) Vgl. Scholz 111. a. a. O. S. 166. e

29) Man dgl. über alles Vorfiehende Gdfcijen a. a. O.

30) Vgl. Scholz [ll. a. a. Q. S. 168.
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den feines Nachbars aus wiederherfiellen zu dürfen 7"), Der Nachbar

muß") hiernächfi häufig zur Anlegung der Gerufie und Leitern auf

feinem Grundfiücke Raum (nach manchen Particularrechten: 1K Fuß)

[affen - Leiterrecht _. doch darf der Bauherr fich diefes Rechtes

(eines i118 iu ke) blos dazu und zu keinem anderen Gebrauche bedienen.

da er dadurch kein Eigenthum erhaltN), Im allgemeinen und da. wo

nicht befondere Baugefeße. Obferoanzen oder Verträge ein Anderes be

fiimmt haben. kann. den Bauherrn in Bezug auf das Nachbarrecht

betrachtet. Jeder auf dem Grundflücke. auf dem ihm das Baurecht zu

|eht und innerhalb der Grenzen defielben fo hoch und dem Naäzbar fo

nahe. alfo fo hart auf die Grenze 34) bauen. auch fo viele Oeffnungen

und Fenfier in feinem Gebäude anlegen. als er will. Doch darf er

dabei. wenn ihm nicht dießfallfige Landesgeleße oder befonders erworbene

Rechte zur Seite fiehen. nicht außer Augen laffen. daß dem Nachbar

weder die Luftfäule Über deffen Grund und Boden (z. B. durch fiber

ragende Simfe. Erker u. f. w.) . noch der Raum unter deffen Grund

und Boden (z. B. durch Kellergraben) entzogen oder gefchmälert werden

- darf. und daß Niemand verbunden ift. des Anderen Traufenfall _ es

habe denn diefer das Recht dazu (Traufrecht) beftimmt erworben -.

Ausguffe. künfilichen Waffer- oder unrathsabfluß aufzunehmen, Daher

darf der Eigenthümer keine Kanäle. Ausgüffe. Abzugsgräben. genug!

keine krinfilichen Ableitungen fo fiihren. daß dadurch Waffer oder gar

Unrath auf das Grundfiuck des Naehbars geleitet wird Z wohl aber muß

diefer. wenn fein Grundfiuck niedriger liegt. den natürlichen Waffer

abfluß des höher liegenden Grundftückes aufnehmen 3“). Diele allgemei

nen Grundfciße finden auch bei den mit eigentlichen Gebäuden gewöhnlich "

mehr oder _minder noch zufammenhängenden Bauwerken fiatt. als Plan

ken. wobei jedoch mit der gewöhnlich weiter vertretenden Grundmauer

und den etwaigen Strebepfeile'. oder Anfchragen die Grenze gehalten

werden muß 3*). Staketen97). Mauernu). Bei allen diefen wird der

31) Hagemann a. a. O. S.166. S. 295. Srholzlll. a. a. O.

S. 159 flg. Maur enbreeher. Lehrbuch des teutfchen Prioatreehtes Vd. 1.

. 263.
s 32) Profch. die Rechte der Nachbarn (Schwerin 1826). S. 76 fig,

33) ueber alle diefe rein teutfch-rechtlichen Infiitutc vgl. Mittermaier

a. a. O.

34) Deu) follen. nach dem fächfifaren Landrechte 1ib.[l„ Art. 41. und fachf.

Weichb. Art. 121. Hefen. Heimliehkeiten und Spraaekammern drei Fuß vom

Zaune lichen. Scholz [ll. a. a. O. S, 164, Aueh wird die Anficht von ine

len Rechtslchrern vertheidigt. daß. da teutfche und rdmifehe Gefelze eine gewiffe

Entfernung benachbarter Gebäude von einander fordern. ein Oleubauender uber

all wenigftens fo viel Plaß laflen mfifie. daß der Nachbar fein Gebäude repa

rircn könne. Bülow und Hagemann. praktifche Erdrterungen Bd. 1. S.,

186 flg. Scholz, 111, a. a. O. S. 165 flg.

35) Rnckfichtlicl) diefer allgemeinen Grundlage vgl. Sehe lz lll. a. a. O."

s. 62. S. 158 na.

36) Scholz in. a. a. O. e, 65. S. 171.

37) Ebrndaf. 66. S. 173,

38) Ebendal. . 67. S. 174.
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-Wafierabfluß- die Abbuchung .auch- inwiefern Nägel darin, die Splßm

der lehteren (mit wenigen Ausnahmen- namentlich bei den Anfchreigen)

nach der- Seite des Eigenthumers- die fogen. Bundfeitef die behauene

Seite der Steine nach dem Nachbar zu gerichtet und es nimmt der

Eigenthümeh wenn die Anfchragen nicht abwechfelnd auf beiden Seiten

find, diefelben gewöhnlichauf feine Seite - Alles Kennzeichen des

Eigenthums diefer Beiuwerke- wenn darüber Streit entfieht.

- Den eben erwahnten allgemeinen Principien unterliegen auch Ka

nale/ Brunnen- Keller- Backöferh Bade-t Garten. und (Zufihciuferf felbfi

Laubengeingei9).

Allein außer den gewöhnlichen Nachbarrechtsgrundfäßen find gewiffe

Bauwerke und Gebäude im engeren SinneL weil fie dem Leben und der

Gefundheit der Nachbarn gefährlich find- ruckficiyllici) ihrer Anlage- noch

befonderen ?ZzefchreinkungenF namentlia) der Vorfchrift einer noch weiteren

Entfernung von Nachbargebäuden- als das gewöhnliche Nachbarrecht ec

fordert- unterworfen. Dahin gehören Gottesäcker (Kirchhöfe, Friedhöfe

f. den Art, Kirchen- und Schulbaue)- Gasbeleuwtungs-elnfialten,

Magazine für feuergefährliche Gegenfiände (z. B, Puloerniclgaziiie)f Ab

deckereien u. f. w. Sie allex obgleich eine fpec-ielle gemeinrewtliclye Vorfchrift

darüber nicht erifiirtf müfien - das Recht dieß zu verlangen- fteht nach

allgemeinen gefevlichen Befiimmungen jedem Nambar zu_ fo weit vom

NaGbarge-bciude entfernt bleiben, daß der durch fie mögliche Schade das

Nachbargebäude- dem gewöhnliGen Gange der Sache nach- nicht treffen

kann40). Inwiefern Dampfmafclyinen") durch den Nachtheil- den fie

durch ihren Dampf den Nachbargebciuden bringen- mindeftens den Grund

fähen über vorfiehende Gebäude analoge inder Anlage zu behandeln find

darüber haben fich befiimmte Principjen noch nicht feftgefiellte Vorzug

liche Swwierigkeiten aber bietet die Anlage von Mühlen jeder Artf *na

mentlich d)er Wafferz auch der Schiffsmuhlen dar (f. den Art. Müh

lenrecht ,

Die vorfiehenden Grundfaße erleiden übrigens wefentliche Modifica

tionen- .fowohl durä) die teutfcly-rechtlicizenf als römifH-rewtlichen Ser

vituten und zwar die der praecijorum urbemorum 42), Im allgemeinen

auf den Artikel Servituten verweifend„ mögen nachfolgende Andeu

tungen x mit Angabe einiger literarifcher Hilfsmittel- einftweilen bis zum

Erfcheinen jenes Artikels ausreichen. Schon wird das Bauen auf dem

Elgenthume dann in manänr Hinficht befchreinkt, wenn der Eigenthürner

auf dem zu bebauenden Areal das Recht der BaufcohneW) hat (f. d.

39) Scholz lll. a. a, O. ,68 flg.- S. 177 fig.

40) Scholz lll. a. a. O. . 69D S. 180 flg.

41) Ebendaf. s. 6917f S. 186.

42) Glück a. a, O. S. 622l S. 25,

43) Öbgleich- quia nnlia Zee-Vitus canäiztjt in fncieneio, der Änfifbt nicht

huldigendl welche die Frohnen als bereiten-ee ine-ja gar-aonici anfiebt, gedenken

wir doch der Baufrohnen hier wegen der nicht zu lcugncnden Aehnliwkeit mit

grwifien (wenn gleieh ländlichen) Servituten. .
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Art. Frohnen und Dienfte S. 407 flg.). Indefi werden die Nach

theile diefer Vefchrcinkungen durä) die Vortheile der Baufrohnen weit

überwogen. Nicht fo ift es bei den eigentlichen Servitucen44). inwiefern

der Bauherr nicht Eigenthürner des herrfchenden Grundftückes ift.; und

felbft in diefem Feclle ift die Serbitut in der RegelFolge eines befchränk

ten Raumes und daher nur ein Nothbehelf zur Verbefferung vorhandener

Mängel. Zuncichfi erinnernd an diejenigen Secvituten. auf welche bereits

in Vorftehendem gedeutet worden ift. das Hammerfchlags- und Leiter

recht. inwiefern es als Servitut erfcheint (f. o. S. 454 u. 455). das

Fenfier- und Lichtrecht") (ger-intim lulninnm 8. keoWtrnr-nm et oe [ninj

njdoe- 0fliciatuk4ö). f. o. S. 454 u. 455). womit das Ausfichtsrecht47)

(6ek7jtu8- xiroßpectnä et o6 pr08pectui 01'kjcje1tuk*")) zufammenhägt.

das . Höherecht 49) (sei-eifrig ulcjna t0]]enc]i 7. 11011 tolleociiiw), f,

o. S. 454). das Ueberbaurecht 51) (ser-eifrig projicjencij et (ii-cite

gen-ciiN), f. o. S. 455). das Traufrecht. Traufenfall i") (rei-eien:

8ti1licjciii54), f. o. S. 455).' find hier auch das Raurhfangsrecht und

das Abzuchtsreäitää) (Zerrjte-Z üimi jmmjttenclj, cl0ercae et [ati-inne W),

f. o. S. 455) zu erwähnen. Schon bei der leßtgedaciyten Servint*:

1| die Frage. wer die Vorrichtungen zu Ausübung derfelden zu bauen und

im baulichen Wefen zu erhalten habe. öfter aufgeworfen worden. Doch

ift wohl dariiber jetzt kein Streit mehr. daß diefe Verpflichtung dem

Eigenthümer .des herrfännden Grundfiückes obliegt. zu deffen_ Nieren die

Vorrichtung angelegt ift. fo wie diefer auch das jener' Verpflichtung ent

fpreGende Recht hat. daher ihn der Eigenthünier des dienenden Grund

fiiickes nicht an dergleichen Bauen hindern dacfö7). So wird auch die

Streitfrage bei allen ubrigen behufs der Ausübung einer Servitut ndthi

gen Bauwerken zu beantworten fein. mit Ausfrhluß des Tragrechtesä")

(Zerrjtud- 0neri8 kei-encliöii)) - hier insbefondere nicht zu verwerhfeln

mit dem Trägew. Tram- oder Balkenrechteö") (Zerejtue tjgoj i-nrnit

. 1 kw, .

'" (t); *peu*- ; .'*

44) Scholz 11]. a. a, O. S.187. Maurenbreclper a. a. O. *m*

45) Scholz lil. a. a. Q. Ö. 76. S. 201. Maurenbreeher a. a. O.

46) Glück a. a. O. Th. 10. i. 670. S. 93 flg. Pfeiffer. praktifGe

Ausführungen Bd. 4. Nr. l, S. 3 flg. Gebrüder Oberdeck. Meditationen

über verfchiedene Rechtsmaterien Vb. 9. Medit. 480. S. 275 flg.

47) Scholz 111. a. a. O. Ö. 77. S. 203.

48) Glück a. a. O. Ö. 672. S. 127.

49) Scholz 111. a. a. O. 5. 75. S.200. Maurenbrecher a. a. O.

50) Glück a. a. O. s. 669. S. 77 flg.

51) Scholz lil. a. a. O. Ö. 73. S. 193.

52) Gleis.“ a. a O. e. 668. S. 74 flg.

53) Scholz 11k a. a. O. 5. 74. S.197 flg.

54) Glück a. a. O. g. 671. S. 123 flg.

55) Scholz [ll. a a. O. K. 78. S. 204.

56) Grace a. a. O 673. S. 130 flg.

57) Glück a. a. 661. S. 14 flg. u. e. 666. S. 64 flg.

58) Scholz ll). O. Ö. 71. S, 190.

59) Glück a. a. 661. S. 13 flg. Polar! a. a. O. S. 217.

60) Scholz ll). O. s. 72. S. 191. Polar! a. a. O. S. 116.
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tenc1i")). Bei erfieren ift die Frage. ob der Eigenthiimer des herrfrhen

den oder dienenden Grundftückes die Mauer in baulichem Stande zu hal

ten habe. von welcher die Laft getragen werden muß. Gegenfiand vieler

Streitigkeiten gewefen. Doch haben fie endlich zu dem jeht wohl ziemlich

unbefirittenen Refultate geführt. daß auch hier dem Herrn des herrfchen

den Grundftückes die Verbindlichkeit zur Reparatur der fraglichen Mauer

obliege. daß aber. wenn bei Errichtung diefer Servitut der Herr des

dienenden Grundfiückes die Verpflichtung zur Erhaltung der Mauer über

nommen hat. dann auch jeder Nachfolger im Eigenthume des dienenden

Grundfiuckes fich diefer Verpflichtung nicht entbrechen kann W). wenn er

nicht Letzteres ins Freie geben willW), Die dießfalls anzuftellende Actio

coWnsorja kann jedoch nicht wider jeden Befic-er. fondern nur wider

den 6Eigenthirmer des dienenden Grundftückes mit Effect angewendet wer

den ). , :r

Wenn der Nimteigenthumer auf fremdem Boden baut. fo

muß er. falls ihm das Rechtbazu zufieht. das Alles auch berückfimrigen.

was nach Vorftehendem der Eiqenthümer dabei zu becückfimtigen hat.

In der Regel ift jedoch der Nielneigenthümer zum Bauen gar nicht

berechtigt. vielmehr ijt er. wenn er dieß wiffentlich thut. feines Materials

verlufiigaö). es wäre denn. daß der Eigenthumer das Bauen zeitig genug

erfahren und dazu fiille gefchwiegen hättesö). Ift der Bauende hingegen

in bonn 666 und im Befiße des Gebäudes o7). fo kann er diefes fo

lange (jeu-e tete-Morris") behalten und fich gegen die Klage des Eigen

thumers durch die exceptio (1011 muii fchuhen. bis ihm die Baukofien

erfeht find W), Auf diefe hat er jedoch keine Klage; es mö>)te fich auch

fchwerlicl) behaupten laffen. daß er. bis zur Bezahlung der Erfteren. eine

Klage auf den Befih des Gebäudes hätte. wenn der Eigenthitmer fich in

den Befih des Gebäudes gefelzt haben follteN). -Bei der künftigen Los

trennung des eingebauten Materials aus dem Gebäude aber wacht das

Vindicationsrecht des Materialieneigenthumers wieder auf70); auch hat

ee. fo weit es ohne Nachtheil des Grundeigenthümers gefchehen kann.

das Recht. fein Material wegzunehmen (iu- toiiencii 71)). Außerdem

61) Glück a. a. O. 667. S. 73.

62) 1.. 6. 8. 2. l). ri sere-it.. Minnie-om. (8. 5.)

" 63) l1. 6. I", 2. in fine l). e06.

64) l.. 6. s. 3. 006. u. l.. 1. J. 1. l). (ia norrjtutjd. pws-Z. url). (8.

2.) Glück a. a. O. Ö, 661. S. 26 flg.. 5. 667. S. 71 fig. Polact a. a.

O. S. 223 flg. _

65) J. 30. I. (16 return eiii-ia. (2. 1.) [a. 7. 8. 12. l). .Io ucqurr.

nr. öamjnjo. (41. 1.) .

66) l.. 43. (io reg, ink. in 6m, '

67) l.) 14. l). (10 (1011 [dalj except.. (44, 4.)

68) r., 7. s. 12. cn.

69) Gegen Scholz 111. a. a. O. 5, 14. Nr. 2. S. 30.

70) i.. 7. Z. 12. eit. -

71) l.. 37. 1). (io rei rjnciicatiano. (6. 1,) Hierüber fowohl. als über

diefe Materie im allgemeinen vgl. Sebi-peppi: a. a. O. Ö. 263. S. 118.

Scholz 111. a. a. O. K. 8. Note 1. S. 17H s. 14. S. 14 flg.



aber wird der Eigenthümer des Grundfiückes durch das Einbauen fremder

Materialien dergeftalt Eigenthümer diefer lehteren. auch dcs dadurch er

bauten Gebäudes. daß. bevor das Gebäude wieder eingerlffen wird. diefe

Gegenfiände ihm ohne feine Zuftimmung nicht wieder genommen werden

können72). Doch verfteht fich dieß nur von unbeweglimen Gebäuden.

nicht aber von beweglichen. wie fie das römifme Recht bezeichnet73). ob

gleich die Anwendung der römifchen Vorfchriften über bewegliwe Gebäude

in Teutfwland manchem Zweifel unterlegen hat74). Ein gewiffes Bau

recht haben aber auch einige Nichteigenthümer. namentlich der Nuhnießer.

worunter hier nicht blos der Ufufcuctuar im eigentlichen Sinne. fondern

auch der verfianden wird. dem 118118 368mm und babitatio (f. den Art.

Servituten) zufieht. da die dießfallfigen Rechtsgrundfähe in Beziehung

auf Gebäude beinahe ganz gleich find. Der einzige unterfshied befieht

rückfiwtlich der Reparaturkoften. welche beim 113118 nach-jo de* Eigenthü

mer ganz tragen muß. wenn er den [racing hat und der Ufuar nur dann.

wenn für den Eigenthümer gar kein Ruhen übrig bleibt7ö). Baut der

Nuhnießer. fo kann er dadurch an den Gebäuden keine anderen Rechte

erlangen. als ihm an dem Grundftücke uberhaupt zuftehen. auf welchem

er baut. und da einerfeits die Gebäude zu dem Boden gehören. auf

dem fie erbaut find. fie aber andererfeits für den N-uhnießer Mittel zur Be

nuhung des Grundftückes finde fo erlangt zwar der bauende Nuhnießer

durch den Bau kein Eigenthum an den Gebäuden. kann fie nicht für.

fich behalten und nach Gefallen darüber disponiren. z. B. blos zum Ver

gnügen ihm eingeräumte Gebäude (aecliticia r-olciptaria) in nutzbare

(öecjificju krnctnoaa), z. B. Magazine in Wohnzimmer. verwandeln und

umgekehrt) vielmehr kann nur angenommen werden. der Nußnießer baue

für den Eigenthümer. Diefer darf ihm jedoch nicht wehren. die zur

Erlangung der Nuhnießung 'nöthigen Gebäude. als Mittel zum Zwecke.

z. B. Scheunen. Ställe. Einzäunungen u. f. w. zu errichten. auch folche.

wenn fie während der Nuhungszeit untergegangen find. wieder herzuftel

len'. fie mindefiens. welches fogar feine Obliegenheit jfi. in baulichem

Stande zu erhalten. In der Regel befchränkt fich das Baurecht des

Nuhnicßers blos auf das Erhalten der Gebäude (titel-j). Gefiattet ift

ihm gefehlici) auch. folche leicht hinwegzunehmende fliegende Gebäude.

gebäudeähnliäze Vorrichtungen (Voluptuofen). welche der Römer nach

Obigem zu den Mobilien gerechnet haben wurde . zu bauen 7“).

auch leicht zu entfernende Zierrathen an den wirklichen Gebäuden anzu

72) 1.. 59. 1). 11d rei e-inci. (6. 1.) l.. 2. E, vor). (29. 32.) Glück

a. a. Q. Th. 8. S. 589. S. 249 flg. Mackeldev. Lehrbuch des heutigen

riimiiclien Rechtes f). 249- v. Wening-Jngenheim. Lehrbuch des gemeinen

Eivilrechtes Buch 2. (Cap. 2. z. 139 (56). Göfchen a. a. O. Bd. 2. Buch

2. Ö. 271. S.151. Scholz1ll. a. a. O. 5. 10. S. 23.

S 273) l1. 60. 1). (io noquit. rer. (Lou-in. (41. 1.1) Glück a. a. Ö

. 50.

2 S74) v.Hohnhor|. Jahrbücher des Oberhofgeriwtes zu Mannheim. Iabrg.

. 292.

* 75.1.. 18. l). (ie uau at babitatiane. (7. 8.)

76)iScbolz1]l. a. a. O. h. 10. S. 22.
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bringen und wieder wegzunehmen. Aber er darf durchaus nichts vorneh

men77). wodurch die ihm zur Benutzung gegebene Superficies geändert

wird. daher nicht einmal ein angefangenes Gebäude vollenden 78). Aehn

lich und zum Theil gleieh find die Verhältniffe der Zeit: und Erbpaclhter.

Miethleute. Zins- und Meiergittsbefißer rüekficiytliel) des Baurechtes. da

ihr Recht überall in der Hauptfache auf eine fiir Bezahlung ihnen zuge

ftandene zeitige oder immerwährende Nußnießung fich reducirt, Nament

lich dürfen auä) der Pächter und Miethmann zur beffern Benuhung der

ihnen überletffenen Grundftucke obenerwtihnte gebäudeähnliche Vorrichtun

gen machen. die fie am Ende ihrer Pachtzeit wieder wegnehmen. fo wie

 

fie Überhaupt auf die ihnen verpaehteten oder vermietheten Grundfiiicke,

keine iiber ihre Pacht- oder Miethzeit hinausgehenden Verbindlichkeiten

übernehmen dürfen. Ausgedehnter ift das Baurecht der Erbpaciner. Co

lonen. Zinj- und Meiergutsbefißer. da die ihnen zuftehende Gutsbenußung

nicht blos auf ihre Perfon und anf einige Zeit befchränkt iii. fondern

bei ihren Familien bleibt. Sie find daher häufig in ihren Baudispo:

fitionen beinahe gar nicht befchränkt. außer daß fie in der Regel bei

Uebernahme ihrer Güter fich noch befondere verpflichten. fie in gutem

baulichen Stande zu erhalten und daß häufig der Grundherr in den Co

lonats-. Meierbriefen u.-f. w. fich vorbehalten hat. » daß bei Bauen feine

Genehmigung eingeholt werden muß 79).* Am fehwierigften ift die Sache

-bei Lehengittern. Abgefehen von dem Obereigenthumsremte des Lehen

herrn. treten auch noch* die Rechte der Landerben gegen* die aus der

Mitbelehenfchaft. ex [moto et ptmeicientjä maiornm furcedirenden Lehen

erben hier in die Mitte. Im allgemeinen hat dieß Verhältniß Aehnlich

keit mit dem bei Meier- und-Zinsgutern. inwiefern nuhbares und Ober.

eigenthum getrennt find; indeß wird diefe Aehnlichkeit durch die befonde

cen [ehenrechtliehen Verhältniffe. namentlich durch die Lehensfucceffion fehr

gemindert. Der Vafall hat in der Regel nur die Verpflichtung. die zum

Lehen gehörigen Gebäude in bezüglich anfiändig wohnbarem und wirth

fchaftlici) nuizbarem Stande zu erhaltenz Verbefferungen liegenLnicht in

feiner Verpflichtung. Von diefen muß in der Regel der Lehensnachfolger

das. was wirklich zur Verbefferung des wirthfchaftlichen Gebrauches und

zur anfiändigeren Bewohnung dient. inwiefern es nicht rein Gegenftand

des Luxus ift. um den Tarwerth annehmen; cuckfiehtlith des Uebrigen

haben-dieAllodialerben das i113 tolle-nen (f. o. S. 458MB. Die Haupt

fchwierigkeit ift aber dabei- fiets 8|). ob ein Gebäude zum Lehen oder Erbe

77) l.. 61. 1). (ie i-Ziifructn etc. (7. 1.) *

78) Ueber Alles dieß vgl. Glück a. a. O. Th. 9. s, 635. S. 234. 246.

250. 9. 635b. S. 254. g. 650. S. 453. F. 652. S. 459. Scholz [ll. a.

a. O. s. 13. S. 27. e. 20. S. 55 flg.

79) Scholz 11i. a. a. O. 9. 13. S. 27. 9. 23. S. 64. z. -32. S. 87.

s, 33. S. 88. z. 34. S. 91. g. 36a. S. 94.

80) Nach ll. keuci. 28. 8'. 2. Scholz [ll. a. a. O. S.39. S. 110 flg..

s. 40. S. 114.

81) Hagemann und Günther. Archiv fin: die Rerhtsgelehrfamkeit Th.

3. S. 104. Th. 4. S. 58. ' -
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gehöre. Auf die Gebäude des Lehens kann übrigens der Lehenmann keine

läfiigen Servituten übernehmen. wohl aber kann er daffelbe von folchen

frei machen. oder vortheilhafte dafür erwerben. Am ftrengften find alle

diefe. den Lehengütern eigenen Grundfähe bei Fideicommißgütern

zu beobachtenN). '

* Die Eigenthümer der bereits ftehenden Gebäude find in Bezug

auf diefe-lden mehrfachen Verpflichtungen unterworfen. Vor allen Dingen

dürfen die Gebäude. wenn auch der Eigenthumer das volle Eigenthums

recht daran hat. doch nicht dem Einfallen Preis gegeben werden. wenn

dadur>7 dem Dritten ein Schade gefchehen kann. Schon das rbmifekye

Rkcbt sub demjenigen. deffen Grundftü>en durch ein ruinofes Gebäude

eines Dritten Schade drohte. eine actio jo Factum auf Beftellung einer

caotio (i8 (lamno infecto dafür. daß demfelben der drohende Schade. im.

Fa lle er wirklich einträte. erfeht werden folie. Gegen den Eigen-Wulk

dec ruinofen Sache. der fich der Eaucion weigerte. wurde mit immieajg

des Klägers und endlich mit gänzlicher Ausweifung des Beklagten verfah

ren. Jehc ift das kürzere. leichtere und daher allgemein Übliche Mitte(

eine Imploration an die Polizeibehörde. welehe durch Strafpräcepte den

Eigenthümer-der ruinofen Sache zu deren Reparatur. mindeftens bis zur

Verhütung eines Schadens. anhält und. i| dadurch nicht zum Zwecke

zu kommen. jene Reparatur auf feine Kofien vornehmen läßtöa). Be

fonders find in den Gefeßen die von einem Brandflhaden betroffenen

Gebäude berückficiztigt und deren .Wiederherftellung begünftigt. Wird ein

Gebäude. ohne vom Feuer noch ergriffen zu fein. niedergeriffen. um_ dem

Feuer Einhalt zu thun. fo find die. welche dieß bewirken. zum Erfaße

des Gebäudewerthes nicht verbundena4). Dagegen muß. wenn ein Drit

ter das Wiederkaufsremt um einen gleich anfangs-beftimmten oder um

den zuletzt dafür bezahlten Preis an einem Gebäude ausübt. dem Wie

derverkäufer der Kofienaufwand vergütet werden. den er wegen Wieder

herflellung des Gebäudes gehabt hat. wenn es während der Dauer feines

Eigenthumsrechtes abgebrannt war. .Endlich dauert bei verpfändeten Ge

bäuden das Pfandreciyt an der Brandfiätte in der Maße fort. daß es

auä) an dem neu darauf aufgeriripteten Gebäude wieder auflebtoö), Diefe.

fo wie alle a'f andere Art vernichtet gewefenen Gebäude find ruckfimclici)

des zu ihrer Wiederherftellung nöthigen Aufwandes mehrfach begünftigt.

Die nach römifckyem Rechte fonft in der Regel ungiltigen Schenkungen

unter Eheleuten find giltig. wenn das Gefmenk zur Wiederherftellung

eines folthen Gebäudes gegeben. fo weit es nämlich darauf wirklich ver

82) Scholz 11). a. a. O. s. 45a. S. 129. e346. S. 131. .

.83) Kunterbunt., cailagjum tbe-.or-et. peace. [ib. xxxlx. tjt. l).

F. 26. v. Berg a. a. O. h. 1. Buch 3. Abfchn. 1. Hauptft. 4. S. 323.

Thibaut. Shficm des Pandektenrcmtcs S. 585. Hagemann a. a. O.

S, 428. Gluck a. a. O. Th. 8. 9. 577. S. 74 und Th. 18. s. 1080

S. 264 fig. Scholz [ll. a. a. O. d. 62. S. 161. -

84) l.. 49. I. 1. l). ati bog. sql-ii. (9. 2.)

85) Gluck a. a. O. Th. 10. S. 700. S. 328. Th. 16. S. 999. S. 22a.

Th. 19. I. 1105. S. 436. Sam 1)). a. a. O. S. 135. S. 372.
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wendet wurde") Ein folayes Gefchenk bedarf auch. wenn es gleich

die gefehliäie Infinuationsfumme (über 500 soiicii) erreicht. doch der ge

richtlichen Jnfinuation nicht") Ia ein zur Wiederaufbauung vernichte

ter Gebäude gegebenes Darlehen genießt einer gefehliehen Specialhypothek.

wenn es in baarem Gelde befteht. dem Bauherrn felbft. nicht etwa dem

Accordmeifter. und zwar ausdrücklich zum Zwecke der Wiederaufbauung

dargeliehen. dazu verwendet -- doch braucht nicht über das ganze Detail

der Verwendung ein firenger Beweis geführt zu werden m7) _ und zur Zeit

der Rückforderung des Anlehens das Gebäude noch vorhanden ifiW).

Während übrigens den Befihern der Brandftätten durch freiwillige und

gezwungene Feueraffecuranzanfialcen (f. den Art. Verficherungs

anftalten) zu Hilfe gekommen wird. enthalten die mehrefien Landes

gefehe Über die Wiederaufbauung der eingeäfäntten Gebäude. zu Ver

hütung einer künftigen Feuersbrunft und zu Erlangung regelmäßiger.

befonders auch breiterer Straßen namentlich in den Städten. folche Po

lizeigefetze. durch ivelche'häufig der Brandbefwädigte genbthigt ift. durch

Abbauen von den Gebäuden des Nachbars. Vor- oder Zuruckrücken fei

ner Gebäude. Einnahme einer ganz anderen Bcandfielle u. f. w. entwe

der mittelft Taufches. oder gar gegen Vergütung fich feines zeitherigen Grund

» eigenthums ganz zu entäußern90). Fur die Reparatur ruinofcr Gebäude

ift auch durch die Verordnung in den Gefehen geforgt. daß der Mitth

mann ausziehen muß. wenn der Eigenthumer eine außerdem nicht thun

liche Reparatur in dem vermietheten Gebäude vornehmen will N) *

eine Ausnahme von den übrigen Vorfchriften über die Heiligkeit der

Verträge. die nur in dem Falle bei Gebäudevermiethung noch vorkommt.

wenn der Vermiethee fein Grundfiiick unerwarteter Weife zum eigenen

Gebräuche nicht mehr entbehren kann. ueberhaupt find die Gefehe über

Gebäudevermiethung für deren Erhaltung gut berechnet. Nicht nur muß

der Vermiether das Gebäude in brauchbarem Zufiande überliefern und

. darin während der Miethzeit. neben der ihm obliegenden Tragung aller

auf dem Gebäude ruhenden Laften. fo. daß der Abmiether dembezweckten

Gebrauch davon machen kann. erhalten. fondern er muß auch. wenn

nicht 'in Anderes contractlicl) bedungen ift. dem Abmiether die auf näh

li>)e. dem Veriniether bleibende. oder mit deffen Einwilliging gemachte

Reparaturen verwendeten Kofien erfehen. Diefer hingegen hat weder die

ohne feine Schuld das vermiethete Gebäude treffenden Unglucksfälle zu

tragen - cdrom Zeutit eiomiuus _noch die durch den bloßen Gebrauch

86) l.. 14. 1). rie äonationibno inter 'ir-um at uno-ern. (24. 6.) Glück

a. a. O. Th. 26. z. 12531.. S. 32. .

87) Grace a. a. O. 9. 1257i.. S. 210.

88) Hagemann und Bülow. praktifche Erdrterungen Bd. 4. S. 455.

89) l. 1 l). in quid. caueia pjgnuu u. 117p. decide contraii. (20. 2.)

Grace a. ä. Ö. Th. 19. 9, 1087i.. S. 1 .flg. und e. 1094. S. 288.

90) Scholz 111. a. a. O. d. 142. S. 392,

91) le. 3. (J. (ie locato conäuoto. (4. 62.) Glück a. a. O. Th. 4e

z. 316. S. 309,
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entftandene Abnußung der Gebäude zu vergüten. Der Leßtere darf aber

auch den Vermiether an keiner nothwendigen Reparatur hindern 92),

Das Gebäuderecht gibt. wie bei einem fo vieler Benußung und fo

vielartigen Reäjtsvorfcjjriften unterworfenen Gegen a_nd in der Natur der

Saäje liegt. zu mancherlei Streitigkeiten Veranlaffitng. bei denen Selbfi

hilfe um fo weniger rathfam ift. als nicht nur durch das Recht. fondern

auch durch die Polizei auf viele Art den Bedrängten zu Hilfe gekommen

wird 93), Die Streitigkeiten haben zum Gegenftande entweder die Zu

läffigkeit eines beabfichtigten oder angefangenen. die Rechtmäßigkeit eines

fchon gemachten Bnues - in diefem Falle mit anderen Privatperfonen

oder mit der Polizeibehörde - oder die Frage über einen auszuführen

den oder ausgeführten Bau in technifcljer Hinficht-hier mit den Bauge

werken und fonftigen Arbeitern 94). Etttfteht bei einem Gebäude Streit

über die Grenzen. noch ehe der Bau vollendet ift. fo gibt zum dießfall

figen Schuhe das römlfme Recht die (1071 operi- nunciatio. wel>)e bei

den Römern außergerichtlich gefchah. jeht hingegen nur als n. 0. n. iu

ciicinlis bekannt ifi. Sie gehört zu den Interdicten. fieht jedem zu.

der die Errichtung oder Aenderung eines Bauwerkes für unbefugt und

feinen dinglichen Rechten nachtheilig anfpricljt. und geht darauf. dem“

Imploraten das Fortbauen bei Strafe auf fo lange zu unterfagen. bis er

feine Befugniß dazu rechtlich nachgewiefen hat") Späterhin werden die

Kir-gen. nach den Umftänden. Reivindication. Eonfefforien- oder Negato

rienklcige. inclicinoa finjnm regunclornm (deffen man fich jedoch nur uti

liter bedienen kann). jotercijctum quoc] ei nut clan) u_ f_ w, fein vo).

Ja wenn bei der Grenzregulirung von dem Feldmeffer Fehler zu Schul

den gebracht fein follten. wurde die nativ in jizctnrn contra mensorem

nach dem prätorifchen Edicte 97) utiliter gebraucht werden können M).

Bei allen Streitigkeiten mit Bauenden geht die Tendenz deffen. der

gegen das Gebäude ankämpft. in der Hauptfache dahin. daß das Gebäude

bis zur Unfwädlichkeit abgeändert oder auf Kofien des Bauenden ganz

abgetragen werk-M). Indeß wird es großentheils der Aufteilung recht

licher Klagen nicht bedürfen. da Gefuche bei der Polizeibehdrde diefe zu

den nöthigen Schritten aus polizeilichem Intereffe veranlaffen werden.

Allein es können Streitigkeiten mit der Polizeibehörde felbft entftehen.

K

92) Glück a. a, O. Th. 17. g. 1052. S. 374 flg.. 380. z. 1053. S.

393 flg. Scholz ill. a. a. O. ß. 31. S. 83 flg.

93) Hagemann a. a. O. . 428.

94) Hagemann a. a. O. g. 424.

95) [Kälte-tet, (is oetjonjboz seat. ll. cap, l7. Z. 42. Schmidt.

Lehrbuch von gerichtlichen Klagen und Einreden Th. 2. z. 180 flg. Glück a.

a, O. Th. 10. 9. 685. S. 218 flg.. g, 718. S. 450. Hagemann a. a.

O, Puchta. die gerichtlichen Klagen der Landeigenthümer Abfehn. 2. Cap. 2.

129. Abfchn. 3. Cap. 6. S. 321. Abfchn. 4. Cap. 1. s. 155.

. g.

96) Glück a. a. O. S. 450. 451.

97) l.. 5. S. 2. l). .i menaok kai-urn marinen cljxsrit. (11. 6.)

98) Glück a. a. O. Th. 11. S. 764. S. 384.

99) Hagemann a. a. O. s. 426.
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namentlich darüber. ob diefelbe das Baurecht in der von ihr beabfimtigten

Maße befmränken könne; ja es können durch Verfügungen der Polizei

behdrde dem Gebäudebefißer Schäden entftehen. deren Erfah er von der

Polzeibehörde zu verlangen befugt ift. In allen diefen Fallen wird. in.

wiefern von der Vkikvung wirklicher Rechte noch nicht die Rede ift.

zuoörderfi die obere Regierungsbehbrde einzugehen. ja felbft in Fällen

gekränkter Okechte wird dieß häufig räthlich fein. Allein es unterliegt in

diefem lehteren Falle auch 'einem Zweifel. daß. wenn dieß nicht zum

Zwecke führt. der Rechtsweg gegen die Polizeibehörde eingefchlagen wer

den kann 100). Ein fehr reichhaltiges Feld für prozeffualifche Streitig

keiten gewähren die bei Gelegenheit der Baue mit den Handwerkern

und *anderen Arbeitsleuten enrfiehenden Differenzen. Die Hauptent

fcheidungsquellen find hier die Baucontracte. Bauverträge. Verdingungs

vertrage 10|). ingleichen die Riffe und Bauanfmlage192). welche jenen

' oder überhaupt dem Baue zum Grunde gelegt worden find. Geben diefe

keine klare-Maße. fo uehen an der Spiße der Entfmeidungsnormen die

Grundfäße. daß der ,Baumeifter und Gewerke für den geringften Fehler

in feiner Kunft. auch. wenn er die Materialien liefert. für deren Güte

haftet. hiernächft den Schaden trägt. wenn das Werk vor der Uebergeibe

durch Einfturz leidet._falls er nicht auf ausdrückliches Verlangen des

Bauherrn. gegen feine Remonftratio . diefem hat nachgeben müffenWZ).

Die Baufireicigkeiten werden. befon ers inwiefern es fich um einen noch

nicht vollendeten Bau handelt. wo fonach oft Gefahr auf dem Verzuge

haftet.- in der Regel fummarifcl) behandelt-U). vorzüglich pflegt bei ihnen

oft proviforifchen Verfügungen Raum gegeben zu werdenwk). wenn_ der

Richter durch Localbefichtigungen und das Urtheil Samverfiändigerlo")

fich überzeugt. daß in dem vorliegenden Falle folche Interimiftica. ohne

der Hauptfache zu fchaden. angewendet werden können. Vuddms_

Geburtl). In rechtlicher Hinfimt kommt bei der Geburt zunächft

die äußere Bildung der gebornen Leibesfrucht. fodann die Reife und Zei

tigkeit derfelben in Betracht. Was das römifme Recht in Betreff der

100) Strube. rechtl. Bedenken. Spangenberg'fche Ausg.. Bed. 664.

S. 26. v. Berg a. a. O. Th. 1. S. 151. Hagemann a. a. O. S. 426.

Gönner. Handb. des Pro5. Bd. 2. Nr. 26. Ö. 20. Pfeiffer a. a. O.

Th. 3. Nr. x, s, 7. S. 298 fig. Scholz iu. a. a. O. 9. 17. S. 46 fig.

101) Glück a. a. O. Th. 17. z. 1044. S. 267 fig. Scholz [ll. a. a.

O. z. 148 fig.. S. 413 fig.

102) Scholz lu. a. a. O. 9. 151. S. 424. s. 154. S. 432,

103) Hagemann a. a, O. S. 425.

104) Archiv für die civiufiifchc Praxis Bd. 8. Hft. 1. Nr.17. S. 128 flg.

S 11007:3) Seitfmrift für Civilrecht und Prozeß Bd. 5. Hft. 1. Nr. 71.1,

1(16) Hagemann a. a. O. 5. 427.

_ 1) Vgl. (Zi. L118. 0eit2e. 170mm. rie peu-tu "ir-a r-ituij auf non 7i

cuii praoo. katjono trunsmjsaionis bokocjjtatja. Fern. 1768, 4. W. G.

Ploucqurt. über die phvfifchcn Crforderniife der Erbfähigkeit der Kinder.

Tübingen 1779. 8.
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erfieren ausfpriciyt: non Sant ljberj, (nu contra for-mam ltr-Yam gene

rig cant-erst) rn0re procreantnr 2), ?ann wohl als allge ein giltiger

Grundfah angefehen werden. Von folcher! Mißgeburten (lnonßtrn, pra

eiigiet) werden die ortenta tlnterfmieden als unförmliehe oder verftümmelte

Geburten.- bei denen beträchtliche. jedoch zum Leben nicht unentbehrliche

Theile fehlen. oder bedeutende Mißbildungen vorhanden find. die jedoch

die Menfeizheit als damit Behaftete nicht zweifelhaft maäyen "). - Für

reif und zeitig (gliedmäßig) wird ein Kind erachten das nach Ablauf von

10 Mondenmonaten oder 280 Tagen. vom Tage der Empfängniß an,

geboren wird, Nicht fo genau. als diefen regelmäßigen Verlauf der

Smwangerfwaft vermag die ärztliche Wifienfmaft den Termin zu beftim

rnen. von welchem an eine Frühgeburt (pat-taz praecox) und bis zu

welchem eine Spcitgeburt (par-tur. 8Ek0tjnn8) eintreten kam" die Gen-g

gebung hat aber gewiffe Normaltermine in Bezug s'auf die Frage über

Rechtmäßigkeit einer Leibesfrtlcht aufgefieilt. Eine Frühgeburt von 182

Tagen gilt nach gemeinem Rechte4). eine von 180 Tagen nach franzö

fifehem Rechteä) für rechtmäßig; ebenfo eine Spätgeburt von 10 Mo

naten nach gemeinem und öfterreimifmem Rechtes). von 300 Tagen

nach fcanzöfifeleem 7). von 302 Tagen nach preußifchem Rechtes). Hier

aus ergibt fich über die Preifnmtion der Rechtmäßigkeit. im befonderen

Falle der Eheliehteit des Kindes. daß. wenn eine Frau im 11. Monate

(oder bezüglich nach dem 300.. 302. Tage) nach Trennung der Ehe

gebeirt. das Kind eben fo wenig für ein aus der Ehe ftammendes gilt.

als wenn fie vor dem 182. (bezüglich 180. Tage). von Abfrhluß der

Ehe an gerechnet. ein reifes Kind zur Welt bringt. Die Reife der

Geburt kommt hier infofern in Betracht. als eine vor dem Adlaufe des

7. ONonates. alfo vor dem 210. Tage gcborne Leibesfrucht una) Grund

fähen der ärztlichen Wiffenfmaft zum fortgefehten Leben unfähig ift, wenn

fie gleich vielleicht lebend zur Weltkommt und eine kurze Zeit fortlebt

(par-WZ "ji-ner, Zee] non yjtnli8), ein Termin. der in farm-ene pat-tus

oder mötrimoojj noch naeh dem oben Gefagten durch die Gefehe verkürzt wor

den ift. Der Beweis. daß das Kind wirklich gelebt habe. follte nach

dem fächf. Landrechte") dadurch geführt werden . daß es die vier Wände

befchrieen habe; allein nach heutigem gemeinen Rechtem) genügen auch

andere Lebenszeichen. - Die obigen Preifumtionen. die natürlich nur

unter gewiffen factifwen Vorausfegungen eintreten. und daher einen auf

 

2 l.. 14. ]). (ie otatn 110m. (1. 5.)

8 Hanke. Lehrbuch der ger. Medicin Ö. 73. _ -

4) l.. 12. l). tio .dem born. (1. 5.) l.. 3. 8. 1.2. l). (18 .n13 et [exit.

ber-ee). (38. 16.) _ * 7 _ X
5) Eoäe Any. [tere l. tet. dll. akt. 314.

6) dio'. 39. o. 2, Aug. burg. Gefeßbuci) für die dfterr. Staaten Cap.3.

I. 138. _ '
7) E006 dial). [je-re l, tet. dll. art. 315.

8) Allg. Gefehburi) für die preuß. Staaten Bd. Z. S. 143. K. 19.

9) Buch 1. Art. 33.

10) Wie fchen nach Adnet. 3. 0. (ie port. baren. (6. 29.)

  

l7. 30
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den Mangel der lehteren (I tenz. Abwefenheit u. f, w.) gefiüßten

Gegenbeweis zulaffen. leiden aWbei Erörterung der Alimentationspfiicht

unehelicher Kinder analoge Anwendung. infofern diefelben tei-mini nati

eitatis nach gemeinem Rechte auch hier fefigehalten zu werden pflegen und

daher die Verbindlichkeit des Stuprators zur Verpflegung des Kindes

wegftillt. wenn bewiefcn wird. daß er vom Anfange des 10. bis Ende

des 7. Monates vor der Niederkunft mit der Mutter des Kindes niäjt

concumbirt habe. Doch ift letzteres. fo wie die Frage. ob nicht auch

ein am 1. oder 2. Tage des 11. Monates nach getrennter Ehe gebornes

Kind fur ehelich zu halten fei. nicht ganz unbefirittenW. SN.

Geiftliche. (Allgemeine Rechte und Pflichten der Geifilicljen.)

Naeh einer Grundanfcljauung der katholifajen Kirche ift von Chriftus ein

befonderer Stand eingefeht. welchem die Kirchengewalt nach ihren ver

fchiedenen Richtungen anvertraut ifi. Diefer Stand. dem in hejljgein.

Gehorfam das Volk der Gläubigen unterthan fein muß. weil die Schluffel

des Himmelreicljs in feine Hand gelegt find. ift der Clerus. Er be

greift in fich die Hierarchie der Iurisdiction. die von den Bifcl-jöfen und

deren Gehilfen anhebend in dem Pabfte. als ihrem Gipfelpunkte. fich

abfcljließt. und die Hierarchie der Weihe. welche die Bifchöfe und ein

fachen Priefter und die mit dem Minifterium betrauten Diaconen. Sub

diaconen. Akoluthen. Erorcifien. Lectoren und .Ofiiarien umfaßt. Die

Entfaltung feines Begriffes in der Gefchicljte nachzuweifen. ifi hier noch

nicht am Orte. es wird diefes vielmehr da gefchehen mufftn. wo es gel

ten wird. die Verfaffung der katholifcljen Kirche im Zufanimenhange zu

entwickeln. Wohl aber mußten wir feine erhabene Stellung in der

kirchlichen Lebensordnung fchon jetzt bezeichnen. weil fie die großen Rechte

bedingt hat. welche darzuftcllen die Aufgabe diefes Artikels ift.

Viele der letzteren hat aus den fruheren Zuftiinden auch das Recht

der evangelifchen Kirche beibehalten, Im Grunde ivaltet jedoch zwifchen

ihm und dem canonifchen Rechte ein wefentlicljer Unterfchied ob. Nach

dem lehteren verleiht die Ordination dem Elcrtfer jene fpecififche Verfchie

* denheit von den gemeinen Gliedern der Kirche. jene abfolute Erhabenheit.

in deren Folge er in einen Kreis von Rechten eintritt. die ihm nie wie

der entzogen werden können. wenn er nicht durch einen Spruch des

Vifcljofs degradirt wird. In der edangelifmen Kirche ift es dagegen das

' Amt. welches durch jene Rechte geehrt lvetdeti foll. weßhalb mit dem

dienftlicljen Verhältniffe regelmäßig auch der Genuß derfelben endet. “und

weiter: wenn die katholifclje Kirche jene Rechte als ihr.mit ihrer Ber

faffung verliehen in Llnfprucij nimmt. fo fuhrt die evangtljfche Kirche

diefelben auf die Verleihung des Staates zurück; fie ehrt alfo dankbar

das Wohlwollen des letzteren. anjtatt in feinen Vertvilligungen nur einen

fchuldigen Tribut zu erkennen. deffen Veriveigerung fie dann als ein Gott

felbfi zugefugtes Unrecht zu beklagen hatte,

11) S. Glück. Pandettencommentar Bd. 28. S. 128811. S. 186. und

wegen der zweiten Frage l-e 711er, ill-aim. oyoc. x7. wen. 1.
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. l. Die allgemeinen Wne der Geiftlimen.

1) Der hohe Rang der Eleriier in der kirchlichen Ordnun ifi durch

das fogen. prieiieginm cnn0nj8 anerkannt und gefichert. Sch n die ger

manifcizen Volksrechte ordnen für die Todtung oder Mißhandlung der

Geiftlichen von dem Subdiaron aufwärts die Erlegnng eines höheren)

mit dem Ordo felbft atiffieigenden Wehrgeldes an i)) und die Shnoden

des neunten Iahrh. bedrohen daffelbe Vergehen mit dem Banne und den

fchwerften Büßnngenii), Diefe letztere Verfiigung wurde fpäter7 als die

Lehren des Arnold von Brescia dem Clerns gefährliche Feinde zu wecken

drohten) durch das zweite Conti( vom Lateran (1139) 3) mit dem Znfaße

wiederholt) daß die Errommtlnication nur von dem Papfie aufgehoben

werden follte. Hierbei blieb jedoch die Rechtsentwickelung nicht fiehen.

Zunäclyfi war nämlich unter der Ercommunication) mit welcher in dem

angeführten Canon die pekcn880re8 clericornm bedroht find. nur eine

* fogen. excamin. fare-erlag Zeofeniine verfianden) es waren alfo, wie

bei jeder anderen Strafe) die unterfumung und der Spruch des Richters

nothwendige Voreiusfelzungen ihrer 'Anwendnng4). Dagegen erfcheint fie

fchon in dem Rechte der Decretalen als fogen. exe. [nine aententiae ii),

welche fofort rnit der bedrohten That eintritt, und diefes blieb fortan das

geltende Recht. Ihm tinterliegen die Geiftliwen ebenfo wie die Laien;

wefentliche Bedingung feiner Bethätigung ifl aber) daß die frevelndeHand

nicht im Scherz) oder von einem zur Ziiclnignng") oder zur Nothwehr7)

Berechtigten, fondern aus Haß oder im Zorn gegen den Cleriker gehoben

wurde. Ferner foll die Strafe dann man eintreten) wenn fich Jemand

an einem Cleriker vergriff. den er in unzüchtigem umgange mit feiner

Gattin) Schwefier) Tochter oder Mutter antrafii)) oder der bei einem

Rande oder anderer Unthat von ihm betroffen wurde") Wo nun keine

diefer Ausnahmen vorliegt) ift die unmittelbare Folge der Percuffion der

Bann ) den zu heben nach der Regel nur der Pabft berechtigt ifi w),

 

 

1) Vgl. 1.27( Siam. tif. All rq., 1.2)( [Lip. tit. xxxrt., (Zn . ati [eg.

88.1. nritt. (803.) c. 1. u, Allergie. Cay. lil. 25. (c. 27. 0x71 . (111.4.),

Leg, lnnngob. ll. 40. 6.

2) Enno. 'lq-jb. (895.) c. 4. 7., Not-ni. (868.) c. 26., iflognnt. (847.)

o. 24. (o. 24. (I. exit.) n, a, _ r. 22. (cal), innert.) o. 23. (cap. inc-ert.)

E. eit. “

3) E. 29. 0. eit.: Zi qni. onaeiento ciiaboio iininn raoriiegii nntnm in*

ente-eric, qnoci in cler-innen rei rnonncbnm 'join-eins enn-ins ininoerit, ann

tbemntin 'incnlo andi-recent, ei; [inline epjncopornm ilinm [irre-nennt nbooir-ete,

nizi moi-tin tre-gente pericnio , cionc-.o apontoiico conopectni prne-.nendotnk e:

eine marine-tom nnscipint. Diefer Canon iii eine wirkliche Wiederholung eines

Sehlufies der Synode v. Rheims v. J. 1131. .

4) Diefes anerkennt noch die Gt. zu a. 29. f). eit,

b 5) Vgl. den tit. x, (in rent. ano. (5. 39.) und lnnoc. l7. zu c. 1. x.

. t.

6) e. 1. x. i.. t.

7) e. 3. x. i1. t.

8) o. 3. eit.

9) o. 14.* eit.

10) Oder ein päbfilieher [exam. n later., o. 22. zt, |1. t.

30*
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der Bifchof nur in den Fällen. wo eyuberhaupt päbfiliche Abfolutionen

ertheilen darf. alfo. wenn es gilt einen Sterbenden loszuzählen ll). oder

wenn der'Verkehr mit dem rdmif>)en Stuhle erfchwert ift. Außerdem

abfolvirt der Bifchof die Frauen und andere nicht feldfifiändige Perfdnen.

diejenigen. welche um ihres hohen Alters oder ihrer Jugend oder ihrer

körperlichen Zufiände oder fonfi befcheinigten Hinderniffe willen nicht felbft

nach Rom zu reifen vermögen. endlich Alle die. welche fich nur einer

geringen Jnjurie fchuldig machtenN). Insbefondere i| unter der leute

ren Vorausfehuna das Abfolutionsrewt der Bifchöfe riicffichtljci) ihrer

Canoniker. der Aebte ru>fichtljci) ihrer Profeffen anerkannt") Die

praktifwe Anwendung diefer Sache hat jedoch von jeher fehr bedeutenden

Schwierigkeiten unterlegen 141*). wie die ganze Gefchithte des Mittelalters.

namentlich die Gefchichte der Städte zeigt. und feit Martin i7. zu Eon

fianz. der die Wirkungen der iiber alles Maß erweiterten exconrni.

lataa Zentczntiae dergeficiltbefwränkt hatte. daß fie nur da eintreten follte.

wo Jemand namentlich und öffentlich ercommunicirt worden fei"). find

fie allgemacl) außer uebung gekommen.

Wo alfo noch jeht die Ercommunication als Strafe der percuesio

eintreten foll. ift nach allgemeinen Rechtsgrundfäeen ein richterliehes Er

kenntniß erforderlieh. das. wenn der Bann feine Wirkungen bis in das

bürgerliche Leben hinein erftrecken foll. mit Nothwendigkeit auch die Ge

nehmigung des Staates vorausfeht1ö). Dagegen ift es jeht allgemeiner

Grundfatz. daß der Staat die den Geifilimen vor Allen anderen nöthige

äußere Würde fchiilzt. und die ihnen zugefügten Iniurien mit härteren

Strafen ahndet. Diefes gilt gleiwmäßig für die Geifilichen der katholi

fchen und evangelifcljen Kirche.

2) Auf derfelben Grundlage. auf welcher fich das bisher befprochene

Vorrecht gebildet. ift auch das priejlegiinn tdi-i der Geifiliwen erwachfen.

deffen urfprung. Entwickelung und heutige Gefialtung in dem Art. Ge

richtsbarkeit dargefiellt werden follen.

3) Ein weiteres Vorrecht der Geifiliwen ift ihre Befreiung von Ab

gaben und perfönlichen Dienften und Leifiungen. Die lange Reihe der

kaiferliwen Confiitutionen. in denen diefes Privilegium tinerktinnt ifi. fiihrt

auf Eonfiantin den Gr. zurück. der dem Elerus der katholifchen

11) 0. 5. )(. i1. t. Naeh der Genefung foll aber die päbfiliHeAbfolutidn

nachgeholt werden., o. 13, 26. x. i1. t.

12) o. 1. 6. 11. 13. 17. x. n. c.

13) 0. 2. x. |1. t., o. 9. x. (io uit. et bon. cler. (3. 1.) Diefes Ca

pitel ift in den Greg. Decretalen ,falfeh infcribirt.

14) v. Raumer. Gefchichte der Hohenfiaufen Bd. 6. S. 127 flg.

15) Tonne. an quite-mia in c. 7. des (Lone-drei. Const., 7. el. Unrat,

(Bono, (It-nat. '['. l. p. 1055.

16) Nach diierr. Gefehen z. B. findet. wenn ex capito peroneeioni. die

Ercornmunication erkannt werden kann. eine unterfurbung durch zwei geifiliche

und zwei weltliche Commiffäre fiatt. worauf das urtheil von dem Ordinariu.

gefprorden und von dern Kaifer befiätigt wird. S. Barth-Varthenheim.

Oefierreiws geifiliche Angelegenheiten (Wien 1841). S. 108 flg.



i' Geifiliche. 469

  

Kirche die Befreiung von Eurialämtern gewährte") Hieran fchloß fich

die Immunität von der' Eollation und dem Eenfusla). fo wie von der

1o5t1-n1j8 collatio von der den Elcrikern eine Zeit lang geftatteten ne

g0tiati0"), fo wie die Freiheit von niuneribns 80rc1jc1j8, den Paren

garien und den MetatisW). endlia) die Befreiung von Vormundfmaf

ten 21). Auch im fränkifchen Reiche waren ähnliche Immunitäten von

perfönlichen Leiftungen anerkanntN). namentlich auch von der Heeres

pfliclpt-I). fobald nicht diefe wie bei den Bifchöfen und den Aebten der

zur rniiitia verpflichteten Klöiier durch den Grundbefih befiimmt wurde 24).(

Dagegen war den Elerikern die Steuerfreiheit ihres Patrimonialgutes nicht

gewährt. und fpciter findet fich. “daß mit der fich entwickelnden Städtc

verfaffung oft auch die Geifilichen mit zu den gemeinen fiädtifhen Lafien

hinzugezogen wurden 25). Hiergegen ließ fich freilich das hierarchifche

Bewußtfein nicht unbezeugtz die Eoncilien und Päbfie des dreizehnten

und vierzehnten Iahrh. beftritten den Laien das Recht. die Eleriter zu

befleuernW). und forderten eine völlige Immunität der legteren als ein

von Gott der Kirche verliehenes Vorrecht. wobei fie fich zum Theil auch

auf die Zugefiändniffe der höchften Gewalt im Reiche fiüßten 27), In

deffen hat die Kirche diefen ihren Anfpruch nicht durmzufehen vermochte

jegt ift das Patrimonialgut der Geiftlichen überall. und oft auch das

Amtseinkommen derfelben der Befteuerung unterworfenW). und nur die

fes gilt als durchgreifender Grundfaß. daß die Eongrua. wo eine folche

bejiimmt ift. dem Geiftlimen frei bleiben miiffe.. Ebenfo ift oft auch die

Theilnahme der Geiftlichen an den Gemeindelaften gefeßlicl) ausgefprom'.

17) (k. 1. 'kin (7. e16 epp., eeoi. ot eier. (16, 2.), wiederholt in e. 2.

9, 11. 16. 24. 36. i1. t. Vgl. aber ructfichtlici) der Verpflichtung zur Curia

e. 59. 99. 104. 115. 121. 123. 163. 172. 'kin (1. tier eier-ur.

18) E. 10. 14, 711.6. e16 epp. ecol. et cler. vgl. mit o. 15. 11. t. und

:vertraulich der der capitatio unterworfenen cler-ici 'jcanj mit c. 33. ii. t.

19) 0. 8. 10. 14. 15. 36. 'kin 0. b. t. vgl. mit 7ulenin111. Fo'. 12.

20) (1. 8. 10. 14. 15. 7b. 0. b. t. '

21) (I. 52. E. 3. rio epy. et. cler. (1. 3.), die'. 01111111. o. 5. a. 40.

T. xrel. qu. 1.

22) 0a... lieg. ue. rl. 116. rn. 131. 185. 195, 290. 467. 8

23) Eurololn. (Fuyic. (742.) e. 2. u. a. Anders die 116x 71313. 111.

2. 8.

24) Sugenheim. Staatsleben des Klerus im Mittelalter (Verl, 1839).

31115. Still-Jän Montag. Gefch. der fiaatsb. Freiheit Bd. 1. S. 314.

. . . 1 . - *

25) v. Raumer a. a. O. S. 151 flg.

26) c). 4. 7. x. (18 jlnnlun. ecol. (3. 49.), o. 1. 3, n. c. in 6m, (3

23.), o. 4. (io rene. in 6te). (3. 20.), e. nn. e16 immun. in 01m1. (3. 1.7.).

E. 13. (je cens. in 01ern. (3. 13.)

27) Inet. krici. Uniia cornnlllnitas (1220.) 006. (ic: opp. et cler.

(1. 3.) v. Raumer a. a, O. S. 152.

* 28) Vgl. Andt". Muller. Lexikon des Kirchenr. u. d. A. Abgaben.

Zur Otfierreich int-bei. f. Varth-Varthenheim a. a. O. S. 380flg..

ur Bauern: Brendel. Kirchenrecht 852. fiir Preußen: Fließen

hat. Samml. aller das Kirchenwefen be . Gefege u. d. A. Immunitatjen

a.

cp."
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wenn fchon überall feftfieht. daß diefelben zu perfönlicher Leiftung nicht

gezwungen werden können. Regelmäßig haben' fiek auch nicht die Ver

pflichtung zur uebernahme von Gcmeindeämtern. nberall ift ihnen die

Befreiung von Kriegsdicnfien und Einquartirung. und meift auch von

der uebernahme von Vormundfchaften zugefianden 29).

4) Endlich find nach einer durchaus allgemeinen rechtlichen Geftaltung

die Geiftljchen auch des fogen, beneiioium compotentiue theilhciftoo).

Diefes wird oft auf das bekannte c. 3. 08031-8118 x. (ie salat. (3,

23.) gefiüht"). aus dem es freilich nicht erwiefen werden kann. Aber

fchon die Gloffe hat diefe Stelle in der bezeichneten Weife gedeutet. und

einfiimmig folgen ihr die fpäteren Eanonifien. Eine fo entfchiedene Rechts

anficht äußerte dann mit Oiothwendigkcit auch auf die Praris Einfluß.

welche den Geifilimen die Rechtewohlthat der Eompetcnz längft zugefian

den hatte. als die Gefehgebung diefes Verhältniffes fich annahm. Diefes

gefchah dann in vcrfchiedener Weife; bald fo. daß eine befiimmte Summe.

eine fogen. pol-tio congriro, als unangreifbares Minimum jedes pfarr

lichen Einkommens bezeichnet. bald fo. daß. wie auch bei Staatsdienern.

die Zuläffigkeit der Execution auf eine beftimmte Quote des Einkommens

befchränkt wurde 32). In jedem Falle rrfireckt fich aber das Beneficium

nicht auf das eigene Vermögen. und nur bei folchen katholifclyen Geift

liältn erleidet diefe Regel eine Ausnahme. welche auf den titulus patri

mooji ordinirt find.

30) [Bei: (F. 1), Böhmer). (io olorioo (ic-bittere. 1in1. 1715.

29) Wie z. B. in Heiter-reich. nach dem A. B. G. f). 195. - In

sacht' en enüfien dagegen die Geiftlichen die Vormundfwaft über Kinder ihrer

verfiorbrnen Amtsbrüder übernehmen. Vorm-Q. v. 1782. S. 1. Nr. 4.

31) 0c1our>u| oli-rien. propoanit, quoc] quum k'. cler-jens, l). [aicuz

et quiciam olii ipoum cdrom oitiainli nrchiclinconi [Lo-denon .oper quidusciom

ciobiti. ooneenigaent, jciem in sum reaozxnoscontem iiuiuemocii rie-vita, .e11

propter reruln inopinm .oli-are non erneutem. oxoonirnunicationi; senken

Liam pronruigauit. ([91: jnfrnc) iiinnäamuo, quntenuo, oi oonätitorit, quoci

pr-'eciictun 0c1oaräus i1. toturn ?el pro parte non poasic ooieoro ciedita

onpraciicta. rententiurn inan-n .ine ciifiioultnto qunlihet relaxetio. recent..

prino ab eo jcionoa cantiona, ut, oi ati yinguiorem fortunam eisernen-it,

(labil. pruoäictn porsoleat.

32) In Oefierreich muß den Geifilichen die Eongrua von 300 fl. frei

bleiben. Barth-Barthrnheim a. a. O. S. 109. In Preußen findet

bei Gehalten unter 400 Thlr. gar kein Btfchlag fiatt. bei höheren nur bis zur

Hälfte des nach Abzug von 400 Thlr. bleibenden ueberfchuffes der Befoldung

und Emolumente. Eabinetsordrc v. 23. Mai 1826. Hermens. Eultusgefcß

gebung Bd. 11. S. 784. In Bauern beträgt die Congrua eines kath. Pfar

rers 600 fl.. eines Beneficiaten 400 fl. . eines verheuratheten protefi. Pfarrers

800 fl.. wovon nach der neuen Erecutiousordnung (Gel. v. 27. Nov. 1837)

ein Viertheil. bcziehentlicl) ein Fünflheil in Abzug kommen kann. Brendel

a. a. O. S. 853. In Württemberg wird der Grnndfah. nach welchem

das Einkommen der Staatsdienrr nur bis zu einem Drittheil mit Befchlag

belegt werden darf. auch auf die (Miinchen angewandt. Lang. Samml. der

wurtt. Kirchengefci). S. 212.
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ll. Die allgemeinen Pflichten der Geiftlichen.

Wenn folchergefialt die Geiftlimen durch große Vorrechte ausgezeich

net find. fo legt ihnen das Recht auf der anderen Seite nicht minder

große Verpflichtungen auf. indem es von ihnen fordert. daß fie der Welt

luft und allen Befchäftigungen entfagen folien. durch welche fie gehindert *

werden könnten. fich ganz in ihren Beruf zu verfenken. Die haupt

fäcizlictifien. hier einfchlaaenden Verfügungen des ranonifchen Rechtes find

folgende: 1) Die Geiiilichen [ollen nicht an Trinkgelagen. Hochzeiten.

Mnskeraden Theil nehmen U). nicht die Wirthshäufer befuchen. fobald

fie nicht auf Reifen find 3?). nicht Glücksfpiele fpjelen 35) oder der agd

luft* fich ergeben") Diefe Beftimmnngen find zunächftdie Won

gegen die rohe Sitte ihrer Zeit. Ihr Princip aber fordert noch jeh n

verändert Herrfehaft. und ift durch viele nr-tiere bifchöfliche Verfügungen

den Geifilichen in Erinnerung gebracht worden") Daffelbe ift in der

even-igrlifchen Kirche durch die Verordnungen der Eonfiiiorien gefchehen.

2) um auch äußerlich fich von den Laien zu uneirfcheiden. find die

Geifilichen verpflichtet. in ihrer Erfcheinung des *Anftandes und der Ein

fachheit fich zu befleißigen. weßdalb, ihnen Bart und Haar wachfen zu

laffcnZa). Waffen zu führen 39) (fobald fie nicht derfelben als Schuh

wehr auf Reifen bedürfen). oder prächtige Gewänder zu tragenw) unter

fagt ift. Ueber die Kleidung. deren fie fich zu bedienen haben. entfchei

det die Obferoanz der einzelnen Diciccfen und das bifchöiliche Ermeffen.

abgefehrn von der Kleidung bei Vollziehung der Amtsfunctionen. welche

durch die Rituale beftimmt ift, In der evangelifmen Kirche ift bald

durch die Odferoanz. bald durch die Landesgefehgebung ebenfalls eine

q

33) 6. 10. ciiot. xxx". (none. ngoth. 506.), c. 10. niet. AM7„

o, 37. ciiot. d7. (ie cone. (conc. [Mori. 347-81.), c. 7, (iiot. xml?, (Cop,

l-[incmor. lie-n.), c. 15. x. (ie uit. ot bon. cler. (3. 1.), conc. 'kr-ici. road.

xxly. o. 12. ein kei'.

34) 0. 2. (nano. haar'. 347-81.), c. 3. (rz-n. quinizext. 692.), c. 4.

(cono. Col-lb. 11|. 397.) niet, x147., conc. "ki-ici, l. c.

35) E. 1. (tief. xxx'. (con. eignet.), c. 15. x. [1. f., col-lc. 'kr-ick i.

c. Das rdmifche Recht hat in di-fim Veiuge -fchr firenge Vorfchriften. c. 25.

34. T. (lo epioc. auc). (1. 4.), M07. cxxlll. c. 10.

36) (7. |. ("im l.), o. 2. (conc. Lzinon. 517.), o. 3. (Un. dub Kanji'.

742.) liisc. einzeln., o. 1. 2. x. (io cler. rennt. (5. 24.), c. 1. S. 3. (io

atntn [non. in Eiern. (3. 10.), car-o. 'l'riei. |. o. Die teutfche Sitte hatte

aber wegen des den Snftern oft verliehenen Wildbannrs fiir die Stifrsherren

dao Verbot der Jagd im bifonderen auf die Treibjagden und andere reer-tione

clamoeae, und im allgemeinen auf die 'Emilio mminm lrequene befchrankt.

Vgl. iiberhaupt ßqilociict. x17., (io "n, (iioec. l.. xl. c. 10.

37) Vgl. z. B. das Circ. des Gnrfen-PofenfcheißGeneralconfilioriums v.

1835. bei Rheinwald. .Acta [iind. eccl. 1836. S. 358 flg. Freib. Orb.

Relcr. v. I. 1835 (daf. 1835). S 229 u. a.

38) 0. 22. (cnnc. sgatii. 506.), 23. (oo-ic, [Korn. 721.), c. 32. (Cop.

Ward. Iran.) eiiot.. xxlll.

39) E. 1. "[1]. o. 6. (done. hielt). 845.) E. xxlll. qu. 8., c. 2. x.

ei. nic. ec bon. cler. (3. 1.)

40) 0. 32. (Cap. hlnrnßrnc.) ciiot.. xxln., m1. (ey-n. neo. 177l. 787.),

o. 2..(o7n. quinie._692.), c. 3. (e711. ltome743.), c. 4. (oz-n. Kon). 826.)
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Amtstrawt der Geiftlichen befiimmt worden. Im übrigen gilt der bereits

angeführte Grundfaß des canonifchen Rechtes. über deffen Befolgung zu

wachen die' Pflicht der Confiftorien ift. 3) Damit die Geiftlichen nicht

von ihrem Berufe abgezogen werden. ift ihnen unterfagt. fich weltlichen

Befchäftigungen hinzugeben4l). Jnsbefondere-unterfagt ihnen das canonifGe

Recht das Betreiben weltlicher Gewerbe und des HandelsQ). das Ausleihen

von Geldern gegen ZinfenN). die Leifiung von Kriegsdienfien44). das

Studium und die Ausübung der Chirurgie und der inneren Heilkunde 4-'*).

die Ausübung der Advocatur und Procuratur bei weltlichen Gerichten 46).

fobald fie nicht für fich. ihre Kirche oder für mitleidswürdige Perfonen

auf en. die uebernahme von öffentlichen Aemtern 47). die Verwaltung

der nliehen Gerichtsbarkeit insbefondere W), Aehnliche Verfügungen

kehren in allen evangelifäien Ländern wieder, 4) Eine befondere Sorg

falt hat das canonifche Rewe der Gefehgebung über den Verkehr der

Geiftlimen mit dem weiblichen Gefchlechte gewidmet. eine fo große. daß

kaum ein Gegenftand öfter in den Schlüffen der Synoden erwähnt ift.

(J. xxl. qu. 4., o. 15. x. l1. t., Elem. 2. b. t., cono, 'kr-icl. ser.. x17.,

c. 6. (le kei'. - Vito-nußujn., 7st. et no'. cliuo. k. l. l. 2. n. 37.

43 aq.. kraaper Hamlet-rein., iuatit. l.xxl. (der Ingolfiädt. Ausg. v.

1751. *

4)1) 'kin x. dlo cler-ici 'el luonuolli uueouluribub negotiie a8 jeu-ui

oereunt. (3. 50.)

42) (l. 1. 0. zur. 4. (Calas. 494.) Statihaft ift dagegen. daß

Geifiliche durch einen anftän igen Erwerb fich ihren Unterhalt fehaffen (o. 1. x.

die cler. ue] ruon.) und daß fie ihre eigene landwirthfcbaftlimen Erzeugnilfe

verwerthen. » Die Eingehung von Wechfelgefchäften verbietet die Sonar. spo

.tolicao von Benedict xl'. Aehnliche Befiimmuugen haben die Particular

rechte evangelifcher Länder. fächf. Mand. v. 22. März 1711.

43) 0. 2 sq. E. eit..

44) Vgl. (1. xxlll. qu. 8. S. o. Note 24.

45) E. 3.10. x. ue cler-ic. 'el mon. (3. 50)-ueber die päbfilichen In

dulte zur Ausübung der Heilkunde „ubuqus incl-loud et. nelle-tions“ f. be

lwcljot.. x17. |. c. l4. xlll. e. 10.

46) (k. 1. 3. 8. x. l1. t., o. 1. 2. 3, x. (ler pouiul. (1. Z7.) _Die De

cretale super apeculu von Honorius lll. (1219.) in c. 10. x. no cler. 'el

man.. durch welche den Geifiliähen verboten ift. leg“ 'el pbFsj-:aln zu hören.

ift von v. Savignh. in der Zeltfchr. für gefch. Reclnsw. Bd. All. S. 230.

vollfiäudig herausgegeben. Das in ihr enthaltene Verbot ift jedoch niemals

zur vollen Durchführung gekommen. und die Päblte felbll: ertheilten oft den

univerfitäten befondere Indulte. durch welche die auf deufelben fludirenden

Geifilichen die Vorlefungen über das (Civilrecht zu hbren ermächtigt wurden.

[Kugel, call. jut. dur.. [ll. 50. ?an Leyen , iu. seal. uni'. p. l. dit. 2.

47) (7. 2. 4. 8. x. l1. t.- Zu diefen gehören auch die Vormuudfclyaften.

zu deren uebernahme die Geifllichen die Erlaubniß ihrer Vorgefeßten bedürfen

(vgl. jedoch oben Note 29). In Preußen müffen die katholifchen Gcifilicleen

die (Genehmigung der bifehbflichen Behörde. die evangelifchen die Zufiimmuug

des Proviuzialeonfifioriums einholen. Fürfienthal a. a. O. u. d. A. Vor

mundfchaften.

48) 0. 5. 9, x. l1. t. - Naeh c. ult. l1. t. in 6rd. (3. 24.) können

aber die Prälaten. toelhe die weltliche Strafgerichtsbarkeit haben. diefrlbe dele

giren. Geifilime. welche zur Ausübung der Criminaljurisdiction delegirt find.

dürfen nicht auf Leibes- und Lebensflrafe erkennen. e. 5. x. b. t.



Geleit. * 473

als diefer. Der Grund diefer Erfeheinung liegt darin. daß die dem

Menfcizen anerfmaffene Natur gegen das Cölibatgebot reagirte. daß alfo

die Geifiliciyen auf unerlaubtem Wege. im außereheliGen umgange zu

erreichen fuchten. was ihnen das firenge Gebot der Kirche verfagxe (f, d.

Art. Cölibat). Namentlich ifi den Geifilicizen zur Pfli>7t gemacht,

nur folche Frauen in ihre Behaufung aufzunehmen. deren Alter oder

deren nahe Verwandtfmaft den Verdacht jedes unerlaubten umganges

ausfchließtN).

, Die Verlehung der bisher dargefiellten Verpflichtungen (excessuä)

wird im allgemeinen mit arbitraren Strafen geahndetöo); doch ifi GB.

.im neueren Rechte für die cler-ici foroicotorea ein beftimmtes Strafver

fahren vorgefehriebenW). Die uebertretung der Verfügungen. welche den

GeifilWen die Ausübung der Heilkunde. die Leifiung von Kriegsdienften

und die Ausübung der peinlichen Gerichtsbarkeit unterfagen. hat außer

dem unter den im Art. Ordination anzugebenden Vorausfehungen die

Irregularität zur Folge. 16.

Gelcit. ficheres Gelejt. Das Geleitsretht (jut-l conciuceneji,

Geleitsherrlimkeit) 1) galt im älteren teutfchen Staatsrechte als ein Regal.

vermoge deffen ein Landesherr in feinem Gebiete den Reifenden Sicherheit

auf den öffentlichen Straßen gegen eine Abgabe gewährte. Diefe Ab

gabe . guieiagiurn oder Geleitsgeld. wurde noch von dem bloßen Wege

gelde. peeiagium 8. pa83agiu1v2), unterfrhieden; es wurden überdeffen

Entrichtung Geleitsbriefe (Bolleten) gegeben. deren Befih ein Recht auf

Schadloshaltung wegen auf dem Wege erlittener unbilden gab, Seltener

als diefes fogen. fchriftliche Geleit war das perfönlime oder lebendige'

Geleit durch Bewaffnete. die den Reifenden begleiteten (Geleitsleute)z es

fcheint lehteres nur bei den auf die Meffe ziehenden Kaufleuten vorge

kommen zu fein. während in den fpäteren Zeiten wenigjiens für die

Sicherheit der Straßen im allgemeinen Sorge getragen wurde. Die

Verbindlichkeit zur SchadloshaltUngI). die von den angeführten Scinift.

fiellern in fehr weitem Umfange behauptet tried. fiel weg. 'wenn der

Reifende von der öffentlichen Straße abwich und fich überhaupt nicht

49) 0. 5, 9. A. e16 0011.1). cler, et mul. (3. 2. 7.) Tone. Aria. aon.

xxx( c. 14. (lo rot'. - Die hierher gehörenden Gefeße find u. a. in großer

Neiehbaltigkeit gefammelt bei Carovä. Sammlung der Cblibatgefeße. Fra-eff.

1833.

50) (Lone. "kein, u... xxl!, c. 1. (io kei'.

51) Enno. Crit). nee.. xx'. c. 14. rie ref'. .

1) Literatur: 'kw-11. lil-eu', tra-natu- (ie ini-a conäuoenäi. Ci...

1621. 8. Ausführlicher iii ki.. Oli). 0kt.cb, traute-tua juritiicoqrafiticna (Lo

reg-ij conciuoencii into. Uocimberg 1672. 8. Die Diff. von 0. l.. F. Buff,

(ie cannot-anni ini-e zekenizuimorum klar-ine beträgt-arriorum per "euer-a

'jam l9, l. e'. gene-Melia äe canciuctu ein-que in (Bel-mania orjgjue ei; bubitu.

6in8.. 1771. 4. kenne ich nur dem Namen na

2) Quali (Futur pro 80]() tranoicu. Mau l. c. p. 49.

3) Sie beruhte haut-nämlich auf dem Augsburger Reichsabfehiede von 1559.

s, Damit dann die Obrigkeit.
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„geleitlieh" hielt4), Hingegen wurde zu den Pflichten des Geleitsherrn

gerechnet. Schwerbeweiffnete in den unficheren Gegenden fireifen Zu laffen)

Anordnung zu treffen) daßf wenn Jemand angefallen werde) an die

Glocken gefehlxgen wurde) wegen der von den „Benachbarten“ zu leiften

den Hilfe mit diefen fich zu vergleichen u. dgl. ni. Einen fo wefent

lichen Theil des Territorialftaeitsrewtes das Geleicsreckot einfl bildeteb))

und fo ausgebildet das ganzeGeleicsivefc-n war")- fo hat es doch mic der

fleigenden inneren Sicherheit der leutfchen Steiaten für unfere ,Zeit

feine Geltung verloren und nur particularrechtlici) befieht noch die unter

dem Namen des Geleitsgeldes an manche Obrigkeiten zu entrichtende

Abgabe. welche meifiens für Unterhaltung der Wege erhoben wird7). .

Theilweife verfchieden hiervon. obgleich zuncithfi ein ?lusfluß deffelben)

jedenfalls aber einem anderen Kreife von Oie-.htsverbeilmiffen angehörig.

ift das in Zpccje fogen. fiehere Gele-ie (IUiULZ c0ncinct118)"), Man

verfiebt darunter zunächft (im Sinne der Schriftfieller des 17. Iahrh.)

wo dieß Reclnsinfiitut am ausgebildetften gewefen zu fein fcheint) den

einem AngefGuldigten von der Obrigkeit gewährten gefelzlicizen Schulz

unter welchem ec ungefahrdet vor Gericht kommen und wieder ifortzieheit

konnte 9). Hierbei wird ein 8. c. Zenker-nis und Zpeciulis unterfchieden

von denen erfterer- nach der Regel: Vorladung bringt Geleic mit fichF

F. 27f abgefchafft, Ebend.

8) Literatur: .]. Spb. laniolenek, l). (ie .sale-o concincru nc] inni

4) Quancio alien-i eat canoeesuo galerie ooneinctne, need-r cieililer .nur

inteiiigenija, ut bci'. rnoeießle, bone-le, bir-nano utalur, Mau' p. 99.

5) Die Sehrifcfieller befchäftigten fich rnit forgfältiger Abhandlung vieler

hierher gehdriger Detaiifragen) z. V. über den Umfang der Bifugniß) es aus

zuiibcn, ob den Juden fieheres Geleit zu geben fei. ivel>e Klagen dem Vefeha

digten zufianden u. a.

6) Man vgl. z. V. den Abrninifirationsorganisrnus7 den 0rtti1 p. 165.

und v, Seifendorff im teutfchen Fürfienfiaate (p. Lil. c. 3.) auffiihct.

7) Maurenbrecher gibt in feinen Grundlagen des heutigen teutfchen

Staatsrechces F, 215) Note c. an, das Geleitsrccht fei in iärnmtlichen Bundes

ftaaeen, mit Ausnahme von Saunen-Weimar. aufgehoben. HinfiGtlicb alle:

Frankfurter Waaren wurde es fchon durch Rtiehsdewßvauptfchlußf v. 18037

einen. l-[ai. 1666. 4, nnclrubbiosaer, l). rio e. e. iuciic-.ia|i. Nitäorf.

1698. k. [Nr. Rumänien, l). (ie a. c. Jen. race-an 1717. (Sämmtlici) von

geringer Bedeutung. Andere Differtationen) von Minijiieim [Jan. 1666],

klare-nenn [Kkgent. 1675.), [Brückner [Fen. 1712], waren mic nicht

zugänglich.) Von ik. box-Zac wird eine l). (13 3. c. [nc. coniniaatn, Fixed.

1740. , und von (I. I. Kleding-Nikon eine l). (ie caureiio in e. c. concen

.jolie o jueiico obäereonciie angeführt; beide fehrirben aber auch noch befonders

dariiber. bez-ear- in den hierin. öpec. 628., Kleinfchrod in f. Abhandl,

a, d. peinl, Rechte und pcinl. Prozeffe Th. 2 (Erlangen 1798)) S. 133-270)

und im neuen Archiv des CriminalreGte-s Bd. 5. St. 2 l S. 283 flg. Lehre

rer Allifalz ifi gegen die von S tube l 7 in f. Ciiminalverfahren Th. 4. H. 1759 flg.,

aufgeftellte Theorie gerichtet. Der neuefie Schriftftelrer hierüber ift Abegg

in f. hifiorifch-prakt. Erbe-ter. u. f. w. Abel). 2e S. 152 flg.

9) Zu allgemein faßt diefes Recht [Lorna-ine in der angef. Diff'. anf als

le|gitirnurnflpraFoiZiuY rnugiäri-Ztuä, juzco time-nei yro aeersiono yerjculj nur

are-ma a an on r alu-n y. .
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bei jeder Citation von felbfi verfianden werden folllo). leßterer nur prae

Ztitn cantione iciauea eintritt (das eigentliche ..freie Geieit zu Recht und

vor *mehrer Gewalt-i). Der Schuß ging nur gegen Vergewaltigung.

die nicht im Rechte begründet war. alfo nicht gegen 'i8 install). Hierin'

liegt hauptfcimlici) der uebergangspunkt zwifchen den verfchiedenen Auf

faffungsweifen diefes Rechtes. Ausgehend von dem bloßen Privilegium

des flüchtigen Angefchuldigten. fich an feinen früheren Aufenthaltsort zu

rückbegeben zu dürfen. auch wenn er feine Unfchuid nicht ausführte 12).

wurde es in teutfchen Staatsrechten zu einer von der Obrigkeit übernom

menen Befchüßung des fich vor Gericht fiellenden Angefchuldigten gegen

die Privatraehe der Verwandte-MZ). woraus fich die allgemeinere oben

dargelegte Bedeutung mit dem Allgemeinerwerden des 8. c. von felbfi ent

wickelte") Durch diefe Erweiterung des Begriffes des u. c. kamen aber

auch Merkmale in denfelbcn. die des ganze Wcfen des ficheren Geleitcs

änderten und daraus eine vertragsma ige Befreiung von verfdnlimer Haft

während der Unterfuchung werden ließen. Während die Nachfuchung des

ficheren Geleitcs früher mehr im Intereffe des Angefmuldigten gelegen

hatte. war die Gewährung deffelben fpäter vielmehr ein im Intereffe des

Richters liegendes Mittel. den Angefchuldigten vor Gericht zu bringen.

So* faßten es die Praktiker des 18. Iahrh. vornehmlich auf und nur

von diefem Gefimtspunkte aus kann z. B. von einem 3. c. prneseofjs

und anderen Seinen die Rede fein. welche wir bei den Sciniftfiellern

über diefe Lehre vielfaä) discutirt finden. Aus diefer Umwandlung des

Begriffes erklärt fich aber auch die große Verfchiedenheit der Anfichten in

der Theorie. die gleichwohl die wefentlichfte Grundlage der Praxis hierbei

war. da die Quellen des gemeinen Rechtes fafi gar nichts über den

wirklichen 3.1:. enthalten 15). Diefe Anfichten reduciren fick) in der Haupt.

fache auf Folgendes: 1) Eompetent zur Ertheilung des 8. c. find nicht

blos die Landesherren (und alle reichsunmittelbaren Fürfien und Städte).

fondern alle. welche Obergerichtsbarkeit haben. im befonderen Falle das

zur unterfuchung competence Eriminalgerimtis). 2) Derfeibe wird An

10) Doch warnte [Lomunus p. 10. und Vaioicnor, seat. 111. I. Ällll.

vor zu großem Vertrauen auf die Anwendung diefes Sases.

11) 0. 0. 0. Art. 76 u. 156.

12) In diefer Bedeutung kommt es in italienifmen Stadtrechten des 14.

Iahrl). vor. S. Mittermaier. teutfch. Strafverf.. 3. Aufl.. Ö. 80. Note 1.

13) Mittermaier a. a. Ö. Note 2.

14) Abegg a. a. O. leitet das Entfiehen des o. a. aus den Nachtheilen

der gegen einen fich nicht ftellenden Angefchuldigtcn zu erkennenden Mord-echt

und Friedlofigkeit ab. wofür aber hbchftens die Stellung. in welcher der o. o.

i?? der:4 0. (1. (1. erfcheint. fpricht. S. dagegen Mittermaier a. a. O.

ote .

15) Gute Ausführung hierüber bei Kleinfchrod . Abhandl. Th. 2. S.

135-141. Nur führt ihn feine Kritik zu weit. indem er. die genetifche Aus

bildung diefer Lehre unberüctfichtigt laffrnd . viele jener Anfichten verwirft. die

doch. wenn gleich von verfchiedenem Standpunkte aus. ihre Giltigkeit haben.

16) Es war dieß bei den Aelteren fehr befiritten. aber fchon Falcknrr

und Weiler a. a. O. bejahen es) die nähere Begründung f. bei Klein

f chrod Cap. 2.
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gefchuldigten gewährt. die flüchtig geworden find oder fich fonfi verborgen

halten. zu Ausführung ihrer Unfchuld") Im neueren Sinne fällt die

fes Motiv. die Gunfi der Vertheidigung. weg und es tritt atkdeffen

Stelle die abfolut nothwendige Gegenwart des Abwefenden. der nicht an.

ders zu erlangen ift-a). 3) Er kann bei allen Verbrechen gewährt wec

den19), 4) Gewöhnlich wird dagegen eine durch Unterpfand oder Büc

gen zu ftellende Caution verlangtW). 5) Die Dauer des 8. c. genera

ii3 pflegt auf ein trieiuinn, die des speciniia auf fo lange. his etwas

Peinliches erkannt wird. beftimmt zu werdenU). Neuerlich unterliegt fie

wohl ausdrücklicher Feftfeßung Seiten des Richters. 6) Der 8. c. ift

auf das Verbrechen. tvegen deffen er ertheilt ift. zu befcintinken. verpflich- .

tet aber auch zur Unterlaffung jedes Mittels. wodurch der Angefchuldigte

zur Haft gebracht werden könnte. alfo z. B. auch zur Widerrufung der

SteckbriefeW). 7) Oieurfawen. alle; welchen der 3. c. aufhört. find außer

dem Ablauf der Zeit. auf welche. und der Nichterfüllung der Bedingun

gen. unter welchen er ertheilc ift (alfo zB. Flucht des Geleiteten. Weg

fall der Cannon). die Fallung eines Straferkenntniffes (oder eines Er

kenntnifies auf Tortur) oder die Verübung eines neuen. Verhaftung

nothig machenden VerbrechenSN).-*In der neueren Zeit hat die Theorie

und Praxis die Anwendung des 8. c. fehr befchränkt24)z gemeinreehtlicl) *

wird fie von Manchen für ganz unpraktifci) gehaltenM). von Anderen nur

als Gnadenact für zuläffig erachtetW). Einige laffen fie als außer-fies

Mitte( zur Erledigung wichtiger Unterfuchungen geltenN). Particular.

17) Romanus a, a. O. Z. 18. kaiolrnar cap. ll. unt. 2. S. 3.,

der gleichwohl auch die exoeytio 100i non tuti hiermit in Verbindung bringt.

(Zap. l. rent. 2. Z, 4.

18) Kleinfmrod Cap. 3. 9. 24. Hiernach find die bei den Aelteren viel

faeh vorkommenden Discuffionen über die Perfonen. denen er nicht ertheilt wer

den kann. namentlich bannjij, übrcflüffig. Was aber z. B. Falckner über

den e. n. preeeentie ausführt (daß er bci leichteren Vergehen. bei Krankheit des

Angefehuldigten u. f. w. eintrete). ift in der oben angedeuteten Beziehung auf:

zufaffen. wornaci) man unter 3. c. nur _Befreiung von Arreft verfiand.

19) Die Anfieht Aelterer. daß er bei fchweren und notorifchen Verbrechen

nicht eintrete. widerlegt Kleinf ch cod 9. 26.

20) Welche Kleinfrhrod (s. 28) nicht bloß vom jneiicio anti. "andern

auch vom juäicatuin Zoluj oerftcht.

21) Z. B.beiNe-.aeer p. 17. 4

22) Mittermaier. Strafoerf. Th. 1. S. 390 und die dafelbfi Mgef.

Sciniftfleller.

23) Ausführlich bei KleinfGrod Cap. 7. Fülfchiicl) wollen manche Atl

tere auch durch Geflrindniß den a. c. ausgefehloffen roifirn.

24) Nur ift der Begriff des e. o. nicht fo zu befchranken. wie Stiebel

will (Criminalverf. Th. 4. _(7. i759 flg.). auf eine Zufieherung des Richters.

den Angefchuldigten mit der Arretirung wahrend des Prozeffes fo lange zu ver

fchonen. als fie entbehrlia) fein werde.

S 425) Z. B. von Puehta. der Dienft der teutfchen Iufiizämter Bd. 2.

. 19.

26) Z. B. von Müller. Lehrb. des Criminalproz. S. 321. Note 3.

27) So v. Iagemann. uncerfuchungsk, S* 92
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rechtlich ift fie unter gewiffen Befchränkungen meift noch giltig 2Ü); die

neuere Gefeßgebungspolitik mißbilligt das Infiitut des ficheren GeleitsW).

In Civilfamen pflegt nach den meiften Particularremten ficheres

Geleit gegen Wechfelhaft unter gewiffen Bedingungen den Gemeinfcljuld

nern ertheilt zu werden 30). H, Sebnem,

Gelübdel) ifi im allgemeinen jedes (feierliche) Verfprechen (An.

gelöbniß. Belieben)2). im befonderen aber das Verfprecljen einer Leifiung

oder Handlung zu einem frommen Zwecke; daher die Definition: pro

.niZ-.ria [acid. Deu, cum ueliberutione, (16 dan() öljquo, 7e] meliorj

bone) 3). ,

Vorn lebendigen Glauben erfüllt fucht der Menfä) nicht nurden

Forderungen des Religionsgefebes zu genügen. fondern auch über daffelbe

hinausgehend fich Gottes Wohlgefallen zu erwerben (opus superetoga

ti0r1i8). Daher brachte man nicht blos' die beftimmten zu gewiffen Zei

ten und bei regelmäßigen Veranlaffungen üblichen Opfer. fondern uber

nahm noch außerdem freiwillige. .Das mofaifme Recht4) gefiattete auch

dergleiann. wenn nur das Gefeß. befonders der ceremonielle Theil deffel

ben. darunter nicht litt. Man unterfchied das eigentliche Gelubd e.

als das Verfprechen. Gott Etwas zu leiften. bei deffen Nichterfüllung

man als Sclave dem Tempel verfielö). und die Ablobung. das un

terlaffungsgelübde. namentlich den Nafireat. indem man fich geifiiger

Getränke und verfchiedener Bequemlichkeiten des Lebens zu enthalten ver

pflichtetePJOft thaten dieß Eltern fchon früh für ihre Kinder7). Beide

28) Leitern Gefeßb. h. 248. Vavenfches Gefehb. Art. 417 (wo aber die

?rthxfijlung nur durch königliche!? Refcript erfolgen kann). Preuß. Criminalordn.

.2 .

29) S. Mittermaier. Strafverf. Th. 1. S. 391 und die Note 32

angef. Schriftfieller.

30) So z. B. in Sachfen denjenigen. welche fich in Zeiten gehörig angeben

und nach Abzug der prioritätifmen Forderungen den Ehirographariern noch

50 pCt. wirklich zu bezahlen im Stande find. Mand. w. d. Bang, v. 20.

Der. 1766. ß. 4.

1) 'kin bi . a0 pollicjtatianihne. (50. 12.) - diet. 7111711. (o. 2

8.) (kan. '(71. qu. 1. Eau. xxll. qu. 17. (Zoo. xxx-n. qu. 1. -

']'jt. x. 111. 34, in 6te). 111. 15. Extrem-ag. Johann. xxu. tit 71. (La

'ota ei; 'oti kauemtjone. Vgl. x. 17. 6. Qui c] 'ci nel eoeente: matri

nronium .toner-here por-unt.. Die hier in Vetra kommende theologifche

Seite findet fich in den Werken fiber Moral erläutert. Wegen des Iurijtifcljen

Vgl. man F. [I. Zaeebmer, iu. ercol. kroc. lid. 111. til.. 84, Helfe rt.

Darfiellung der Rechte. welche in Anfehung der heiligen Handlungen fiatt

finden (Prag 1826). s. 96-102.

2) Daher bedeutet der Ausdruck auch fo viel als Caution (mit Wort und

Hand). Vgl. im Rechtslexikon den Art. Caution Bd. 11. S. 609. 610.

3) Enno. ßisuntjn. o.. 1571. e16 'oto (Kart-bow), (Zone. (Let-une.

ni.. '1'. 711l. 10]. 87.).

*4) Hüllmann. Staatsverfajfung der Ifraeliten S. 183 flg.

5) 17, Mofis xxx, 3-16. Vgl. 111. Mofis 7171711.

71x111, 22.

6) 17. Mofis 71, 1-21.

7) Buch der Richter 11111, 5. Ev. Lurä l , 15.

7. Mofis
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Arten von Gelübden gingen auf die Kirche über k) und wurden mit An

knüpfung an die alttefieimentlimen Grundfälze genauer entwickelt.

Man tlnterfchied nun zlvifmen dem Vorfahe (couciprre in uni-no),

ein Gott wohlgefälliges Werk zu thun) dern fimpeln Verfpreciyen und

der feierlichen Erklärung des gefaßten Entfchluffes) und nahm fchon beim

nuimn. wenigfiens die moralifme Verbindlichkeit an (f. unten). Au>7

fonderte man genauer perfönliche) dingliche und gemifchte Ge

lübde (70t3 peel-Moulin, trailer, rnixtn). Das perfönllme begreift eine

Handlung) welche höchfi perftinlici) den Gelobenden betrifft', alfo auch

nur von ihm ausgeht. das dingliche hat eine Leifiung für einen Dritten

zum Gegenfteinde und wird (den Umftänden nach) auch von den Suc

ce oren erfüllt) das gemifcitte enthält beides zugleich. Das perfönliche

Gelübde jfk ein feierlinoes (Hochgelübde) rotnm uolennr) oder ein

faches (Zllltplex, rninuZ Zolenne). Von diefer Unterfcheidting findet

fich bis zum eilften Jahrhunderte keine Spur") und diefelbe rührt erfi

von Gratian her. Während nämlich urfprüngliei) jedes Gelübde nur als

ein das Gewiffen verpflichtendes betrachtet wurde und die Verletzung

deffelben als eine Sünde Buße nach fich zog) ohne aber die dem Ge

lübde widerfpreäoende Handlung felhft mit deren Folgen zu vernichten)

änderte fich fpäter theilweife die Praris) in der befonderen Anwmdung

auf“ Regularen und Kleriker der hoheren Weihen. Anlaß dazu mochte

fowohl die feierliche Form der Verpflichtung diefer Perfonen 10). als das

Befireben. die Eälibatgefehe effectboller zu machen. detrbieten. Wegen

der Regularen beftimmten die Kirchenaefehe fchon feit dem fünften Iahrh..

daß ihre Verpflichtung zum Klofterleben fo bindend fei) daß die derfelben

fich entziehenden zur Rückkehr genothigt) und wenn fie nicht folgen

wollten, vollfiändig aus der citriftliciyen Gemeinfchaft ausgefchloffen wer

den folltenll). Auch Kleriker waren gehalten, nicht zur Welt zen-leck

zukehren und insbefondere keine eheliche Verbindung einzugehenN). In.

deffen wurde die von den Geiftlichen gefchlofiene Ehe nicht annullirt.

fondern es trat nur die Remotion vom 'ilmte ein. Erft Ealirt ll. ver

ordnete im I. 1119 und 1123. daß der Geiftlime von der Frau getrennt

werde-nik)) und Innocenz ll. im I. 1139) daß die Ehe feld-ft nichtig

fein follte14). Gratian fuchte den Grund diefer Fefifehung in der Natur

 

8) Apofielgefcb. zer-ki!, 18, xxl, 24, Vgl. o. 14. Eau. reinen. qu.

ll (aus ld'. Mofis xxx, Note 5 eit.).

9) In der Stelle o. 3. (liest. xxx-ll. (Theorien-n. in ponnitentinli?)

findet fich-das Beiwort ajmplax (zu rotunr) in keiner Handfchrift. und in der

gleichen Stelle c. 43, Eau. xxx-ll. qu. l. fehlt es felbfi in den gedruckten

Ausgaben. In einigen alten Manufcripten licht es als Interlinear-Glofie.

xxx-13) S. die bei Note 15 im Texte cit. Worte Gratians zu o. 8. iii-t.

11) o. 7. (ianmEliulooci. 11.451. (o. 3, 0au.)()(. qu. lll.) c. 6. (Zone.

fkeine. 71. n. 638. (a. 2. eocl.) u. a. Vgl. den Art. Klofcer.

12) Vgl. den Art. Eblibat Bd. ll) S. 682 flg.

13) c. 5. (luna. line-memo n. 1119. 0.21, (Jana. [enter-an. l. u. 1128.

(o, 8. auc. xxx-ll.)

14) o. 7. Cana. baten-un. ll. (o. 40. Eau. ALVA. qu. l.)
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des Gelübdes und nannte dasjenige. deffen Wirkung nicht auf eine Ver.

riänung der demfelben widerfprewenden Acte ging. rotmn 311111111211, das

aber. bei welchem diefer Effect eintrat. 10111111 8018111112. Daher fügt er

der erwähnten Verordnung Calirfs ll. das cljctum bei: 111c äietingueo

(111111 rät, (111011 r0ee11ti11111 1111i 811111: Zilnpliciter 70111211188,

(16 1111111118 111131151111118 et 1111201101-118 1001111 81111115), 1111i Zunt, 1111111113

[1081: 7051111 benecijctjo 710601111 c0n8ec1-e1tj0nj8, ee] 11109031111111 161i*

310m3, (10 1111111118 111810117111118 et 1diic01e1118 et Oiixtuß Zcripsernntlö).

Diefen Sprachgebrauch behielten die Päbfie bei. jedoch in der Anwen

dung auf die Profeßleifiung und Che befchränkt") Indem rückfiwtlicl)

der letzteren angenommen wurde. daß ein 70111111 30113111111 ein 11111113111

mentnm 111711116118, ein 5111191611 nur ein 1111118618118 erzeuge. konnten

Zweifel entftehen. ob jedes feierlich geleifiete 70111111 in diefer Beziehung

ein 801811116 fei. Deßhalb entfchied Bonifatius 17111. im I. 1298:

1111111 80111111 70111111 116110111 (1101 50116111110, 1111311111111 e111 11031 contractucn

1L1Z1t111n0ni11111 111111110111111111, (111011 80116111nj2e1t11111 111121-11. [101 81180811110

118111 8861i 011111118, nut 1101* 1110168610110111 expresäurn 'E1 tucjterm,

kuctam 71110111 (16 religionibnn, per 80110111 ux108t01ice1111 atilirobatjg |9).

Was aber die Profeßleifiung betrifft. fo find nicht blos die 11611-123116

rici, fondern auch die [rate-Za coneersj (Laienbrüder) dei den Cifiercien

fett] durch ein wahres 70t11111 301011110 gebunden")

Bedenklich erfcheint die Eintheilung eines 70111111 LLpkLZZUW et

tacitnm bei dem feierlichen Gelübde. In den Quellen wird die 1110186810

expregsa und tacito öfter unterfchiedenW). und Bonifaz17111. erkennt fie

in den eden angeführten Worten an. Der voilfiändige Effect des e0tnn1

801811116 feheint indeffen alle gefehlichen äußeren Formen der Profeßleifiung

vorauszufetzenA). Das Tridentinifche Eoncil iveifi nicht undeutlich dar

auf hinN). und Benedictxlii. (f. Note 19Fcit.) legt auf die Formel des'

Gelüddes großes Gewicht. 'Neuere Eanonifien erklären fich daher überhaupt

gegen die Annahme eines fiillfmloeigetiden Gelübdes 23). welches Manche als

den eigentlichen Oiechtsgrltnd für denEölibat anfehen. während Andere denfele

ben nicht auf ein Gelübde. fondern auf das Gefeh zurückführen und die

22) (Lone, 11111. reer. 11x117. can. 9. 110 euer. nnetrirn. 868a. x111?, -

15) S. Note 9. Vgl. o": 2. 111er. 11111711. (1631311111137)

16) 0. 6. 9. ane. 11x711. ..

17)* Man vgl. vorzüglich c. 3-7. x. qui 0161-101 'e11 70711111,“. (4. 6.)
l' 18) E. un. 11. t.. in 6te). (3. 15.) Vgl. 13011611101. x17. (io 87110110

1110000801111 [ib. x111. 011p. x11. s. x1. x111.

19) S. das Deckel Benedict? x17. vom 21. März 1747 (e16 67110110 eit.

11b. x111. cap. xl. C. 1111x1211.) .L

20) Vgl. dcn Titel cio-reguiuriduß x. 111. 31. 111 71. 3. 14. 11. a.. fo

wie die nähere Ausführung im Art. Klo 11er.

21) S. 0. 13. x. 06 rcguinrjblw. (3. 31.): 011111 rnoneiciiurn non kwiat

liabitus, 5611 profeoaio reguiurib-.ox quo o. 0011712110110() 110111111 011111111111* ei;

1001011111-411 1111111110. Vgl. o. 16. x. 0011. c. 4. x. qui eien-ici 701 'o

Wnte.. (4. 6.)

cup. 15-17. (10 reguiaribus.

23) S. Helfert (eben Note 1 cit.) f). 98 a. E. v. Drofie-Hüls

hoff 1 Grundfäee des Kirehenrechtes Bd. 11. Abth. 1. S. 117.
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hier in Betracht kommende Erklärung des Concils von Trient (812.8.

xxl?, can. 9. (l6 Zack. marr.) fo fafien- daß die Worte: cler-icon in

uncl-iz arelinibug coustitutog mit non 0i18tunte lege ecclesjaxtica, und

die Worte: 7e] regular-ea, cewlitutem Zolemniter pr0fe880s mit "el

'0t0 zu verbinden feienW). was allerdings nicht unzuläifig ift. Das.

Tridentinum hat aber diefe Frage nicht entfchiedenU).

Die Vorausfeßungen eines giltigen Gelübdes find. abgefehen

von den eigenthumlimen Bedingungen des concreten Falles (wie nament

lich dei der Profeßleifiung). theils objective) theils [objective. In odjectioec

Beziehung wird gefordert) daß es eine gute Handlung) eine wohlthätige

Lrifiung fei und zwar fiberhaupt (le dem() meliori, fo daß die unter:

laflung nicht den Vorzug verdienteW). Eine unfittlime 27)) die Rechte

Dritter verlevende Handlung 2G) kann deßhalb gar nicht übernommen

werden. Ob aber eine Handlung rio b0n0 meliorj [ei. ift nach den

Umfianden zu ermeffen 29). Die katholifme Kirche erkennt dieß zwar im

Principe an) doch erklart fie adfolut den ehelofen Stand für (le b0u0

nieliori und fpricht das Anathema über diejenigen aus. welche nicht zu

geftehen: L858 ureliu8 ac: heating rundet-E iu r-jrginitnte nut caelibutu,

quuur iuogi matrimonioW). Nicht ohne Grund bemerken aber auch

Katholiken. daß Jemand eben fo gut Gott geloben könne ) fich zu ver

ehelichen ) als ledig zu bleiben")

In fubjectiner Hinficht wird vorausgefeßt) daß der fich Verpflich

tende auch wirklich den UujmuZ e0ti habeN). Dazu gehört nach den

allgemeinen Grundlagen die freie Willensbefiimmung und Erklärung")

Somit hindern Wahnfinn und Raferei34). Gewalt) Furcht U), Jrrthum

(error cuu8au1 (13118) und andere derartige Grunde. Zum freien Willen

gehört aber auch die rechtliche Möglichkeit des Confenfes. Kinder bedur

fen die Genehmigung der Eltern. welche auch fiillfcjxweigend erfolgt) wenn

nach erlangter Kenntniß nicht Widerfprucl) erhoben wird") Ehegatten

können fich ohne Einwilligung des anderen Theiles durch kein Geliibde

4

24) So Zander, funclermenfa iurjo eccl. 1x17, S.414. vgl.mit Ö. 835.

n.Dro|e-Hülshoff a. a. O. c ,o

25) Man 1'. noch 'an Leyen, iu; eccl. uni'. l7. ll. til.. xu!, cap.

l7. Z, 13-15.

26) E. 4, Eau. x71!, qu. l. S, Note 8.

27) E. 1. 5. 10, 12, 13. 15. Eau. xxll. qu. l7.

28) E. 2. 6. Eau. xxxlll. qu. 7.

29) Vgl. o. 1. x. n. t, (3. 34.)

30) Eouc. 71W. 5e38. xxl'. enn. 10, (le Zack. man“.

3L) Helfert a. a. O. S. 97. Anm. c.

32) E. 3. x. |1. t. (3. Z4.) (Mexauäok [ll. u. 1180.)

33) E. 1. x. (le bi. quao 'j mecuzquo oauou fiuuc, (1.40.) 6.4.16!, [ll.

u. 1180.) Dazu vgl. man befonders Con-ene- 'kellex ori i1. cap. nr. 16 qq.

- Z4) E. 15, x. (le regular-ibm). (3, Z1.) (lunotnlll. a. 1198.) Ratiha

bition nach der Genefnng entfcheidet.

Z5) E, 5, x. qui cler-ici 7e] uoeentes. (4. 6.) (Nox. m. a. 1180.)

Z6) E. 14. Eau. xxxu. qu. ll. (f. oben Note 8 eit.)
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verbinden, infofern darunter die Rechte des einen leiden 177). Eine Aus

nahme tritt aber ein. wenn vor Eonfummation der Ehe durch Gefchlewts

gemeinfchaft der eine Gatte das rot-nn 301611116 caätitatiz ablegt) indem

dann die Ehe felbft dem Bande naeh gelöfi wird-W), Auch geftattete

Innocenz [ll. im I. 1204 dem Manne gegen den Willen der Fran.

zu Gunfien der Kreuzzüge) die Wallfahrt nach dem gelobten Lande39).

In Folge der hierarchifrhen Ordnung ift dem Klerikec nicht ohne Eonfens .

des Bifehofs. diefem niGt ohne Einftimmung des Metropoliten oder

Pabfies das Gelübde der Wallfahrt nach Ierufalem (wie überhaupt keine

längere Entfernung) verftattet49). und dern Regularen ohne Einftimmung

des Obern überhaupt kein Gelübde zu thun erlaubt4l). ausgenommen

das. einer [Gwereren Regel überzugehen. woran ihn Niemand hindern

kann ).

Eine beftimrnte Form i| dem Gelübde nicht vorgezeichnet. Die

moralifrhe Verbindlichkeit zur Erfüllung ift vorhanden. wenn auch nur

der. noch gar nicht geäußerte. fefte Vorfah gefaßt wurde. Die Geltend

machung auf Vollziehung erfordert dagegen eine wirkliche Aeußerung 43);

doch ift dabei nicht außer Acht zu ltiffenf ob das Gelubde unter Bedin

gungen geleiftet wurde. deren Eintritt dann erft abgewartet werden muß.

' Das perfdnliGe Gelübde bindet nur die Perfon des Gelobenden

und foll nicht durch Stellvertreter erfüllt werden. außer bei der Mrpflim

tung zum Kreuzzuge44). Anders ift dagegen das Verhältniß beim ding

lirhen Gelübde. bei welchem die Kirche den Principien des römifGen

Rechtes über Pollicltationen folgen konnte4ö). So wie aus einem einer

1-83 public-o gethanen VerfpreGen eine Klage gegeben ward. die felbft

auf die Erben überging. wenn die Pollicitation aus einem befiimmten

Grunde gefrhah 4"). oder) falls ein folcher Grund fehlte. ,der Pollicitirende

die Erfüllung begonnen hatte47). fo konnte auch das canonifrhe Recht

eine Klage für zulaffig erachten4"). Dieß ift aber auch jekt noch gemei

37) Vgl. z. V. Eau. xxxlll. quo". o. 11. x. tio carmen-tions con

jogatoknm. (3, 32.) (Coeleacin. 11]. a. 1195.)

38) S. den Art. Ehe Bd. Luz-S. 578.

39) (K. 9. x. 11. t. (3. 34.)

40) 0. 7. x. b. t. (3. 34.) (bruno. [ll. n. 1198.)

41) 0. 2. 0. xx. 17. (Zariljue o. a. 362. 'B Theorien-oa Donnie.)

42) 0. 18. x. (Le :Kult-kunnen (3. 31.) (lnnoc. [ll. a. 1206.)

A 43) 0. 3. x. l1. t., (3. 34.) S. Eichhorn a. a. O. Bd. ll) S. 527.

nm. 21. *

44) 0. U 8. x. b. t. (lnnoo. lll. n. 1200.) Vgl. c. 7. x. ao title

jllctrumoncoknln. (2. 22.) (lnnoc. 111. a. 1208.) _l _

45) S. Th i baut. Syfiem des PandektenreGtes S. 981. ill u i1 ] onbkuob ,

(lockt-ina ynnäeolarum 70]. lll. J. 601. Eichhorn a. a. O. Bd. 11. S.

52t1-e Anm. 7. - -

46) l.. 1. s. 1. l.. 4. 6. 1). rio pollrcrt. (50. 12.) * '

47) l.. 1. Z. 2-5. le. 3. k. l). vor). - S. 1.4. 2. l). b. t.: 81 qui.

tern oliquam eoeorjt, 70:0 obigatur. Vgl. auch befonders die'. oxxxl,

W1). 7. _

48) 0. 6. x. 60 teetamentj.. (3. 26.) c. 18. x. (18 cenerbnr. (3. 39.)

Vgl. über diefe Stelle den Rec. von Müllefis Lexikon des Kirchenrcchtes. in

l7. 3].
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nes Recht und in *particular-rechten zum Theil befiätigt. So befiimmt

das preußifche Recht. indem es dm Gelübden an fich. als einfeitigen

Verfprechen. keine bindende Kraft beilegt. daß, fofern der Erblaffer

die Erfüllung begonnen hatte. auch der Erbe vollenden müffe) wenn

er niän nawweifen kann) daß ihn der Autor nicht habe binden wol

len49).

Ein gemifchtes Gelübde verpflichtet den Erben. fo weit es dinglieh

ifi. I| ein Gelübde wegen des Mangels der oben genannten Requifite

ungiltigF fo wird es fiir unwirkfam erklärt (ikrjtatjo). Ill es da

gegen an fich giltig. wird aber die Erfüllung wegen perfönlicher oder

anderer umftcinde unmöglich oder doch fonfi naclnheilig. daß der Grund

fan. es folle eine pt0mj88j0 (Le bon() melioki fein) nicht aufrecht

erhalten werden kann. fo muß es aufgehoben werden und zwar durch

Dispenfation oder Verwandlung (c0rd111utati0)ö0), Die Dis

penfation wird als vollftändige Befreiung oder Ermäßigung f wie hinficht

lich der Zeit durch Auffchub u. f. wMl), ertheilt. Das Recht hat der

Kirehenobere und zwar regelmäßig der Vifchof v2). bei den Vettelorden

deren Ober-eiii). und in gewiffen Fällen der Pabft) nämlich 1) vom

Gelübde der Wallfahrt nach dem gelobten Lande (peregrjnatio nltrerma

tina), ) nach Rom (r-izitatio iiminum Zlmötoiornm yettj ei: yauli),

3) zu heil. Iacobus nach Compoftella (iacobnm sxwetoinm - (Jia

c0n10 yostoio), 4) dem- 70mm castitatis (solenne) und 5) teiigjooje. o4).

Die Dispenfationen von der ewigen Keufäyheit und den Ordensgelübden

(Secularifation) find indeffen fafc immer nur unvollfiändig) indem die

Weihe des Priefiers nicht aufgehoben und den Regularen eine vollftändige

Rückkehr in die Welt nicht verfiattet. fondern immer möglichfte Befol

gung der Ordensregel auferlegt wird U). -- Die Dispenfationsgründe

felbft hat der Kirchenobere e! arbitrio zu ecm en W). Niemand aber

darf fich felbfifiändig von feinen Geliibden disp rren. Er wird dadurch

flraffällig und kann nur vom Bifchofe in diefem Falle Abfolution erhal

1 .

Lipperfis Annalen des Kirchenrechies Fyft. lll, S. 170-172. Vgl. Gie

feler. Kirchengefch. Bd, ll) Avth. 1, Ö. 18. Note n, p

49) Vgl. Allg. Landrecht Th. l, Tit. 5- S. 5. 6 und den Auszug aus den

Materialien bei Bornemann. fhfiematifaye Dar ung des preuß. Cioilrech

tes Bd. ll. S. 398 7 399.

50) Wegen der allgemeinen Grund

tion Bd. ill) S. 449 flg. j

51) 0. 5. 8. x. i1. e, l3. 34.)

52) 0. 1. x, b. e, (nl-Manne:- lil. a. 1180.) S. aber no Note 61.

53) Diefe haben das Recht durch pabfiliche Verleihung.

54) 0. 2. (sien. [ll. a. 1180,) o. 9. A. i1. t, (lnnoo. [ll. a. 1204.)

o. 5, Lexika'. comin. (I6 poenicentii. ei; remioeionjbua. (5. 9.) (Sixtus l7.

a. 1478.) Vgl. Colin. Uiäuntin. u. 1571. (Narr-bein), 60110. Cetin,

'lx mi). e01, 86,)

- 55) Das Nähere im Art. Klofier und Ordo. Inzwifchen vgl. I. l1.

Zeil-met, zum o. 6. x. är. scatu rnonacbokum. (3. 35.) not. 5.

56) 0. 1. 2. 5, 7-9. A. b. t.

fäße vgl. man den Art. Dispenfa
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ten") Dagegen ift die Verwandlung eines Gelübdes in ein höheres

jedem freigefiellt. wobei als das verdienfiliclnie die Profeßleifiung ange

fehen wird. Daher heißt es: otnue rotum mutabile est in wturu re

ljgjouiu W). Das Recht zu fonfiigen Berwandlungen fteht dem Bifcljofe

zu W). der daffelbe auch anderen Geiftlicizen der Diöcefe. ja jedem Beich

tiger übertragen kann 69). Wenn nun iu den Quinquennalfacultäten den

Bifclhöfen regelmäßig vom Pabfie auch die verliehen wird: cljspensnucli

et commutuuclj 7018 uimylicia in alla pin opera exceptjs 7068 casti

tutis et religiouisöl). fo ift dieß eine Verleihung. welcher die Bifcljdfe

nicht bedürfen. -

In der evangelifchen Kirche wurden die bisherigen Grundc_

fäße über die perfbnlimen Gelübde ganz verworfenN). Alle feierlichen'

Gelübde wurden für unverbindlich erklärt. unfeierliche wohl noch zuge

laffen. aber deren Befolgung dem Gewiffen jedes anheim geftelltEZ).

Die dinglichen Gelübde wurden dagegen. den Beftimmungeir des gemei

nen Rechtes gemäß. als- bindend anerkannt und auch particularrecljtlicl)

mit einer Klage verfehen. H. F. Iacobfon.

Gemeinde. Sie ift eine. zu einem Vereine gebildete. Abtheilung

des Volkes. welche einen (integrirenden) Beftandtheil des Regierungs

organismus des Staates bildet. in dem durch das Volk. vermittelfi

einer folchen Thätigkeit. welche einen adminifirirenden Charakter an fich

trägt. ein Staatszweck verfolgt wird 1). -- Eine Gemeinde in diefem

57) Als einen caro. rauer-earn. epiccopi betrachten von jeher die 'teutfchen

Didcefangefeve diefen Fall. Vgl. die Nachweifungen im Lucio! zu linkt-

lwjnFa (Zoll. Eonoiljornm 70m. xl. fol. 433a.

58) 0. 4. x. l1. t. Vgl. 0. 3. x. (lo jureiurunclo. (2. 24.)

59) 0. 1. x. u. e.

60) Veifpiele. ()0ncjl. Klon, u. 1354. (klaut-beim, (kann. 6.-...

70m. l7. [0]. 477, 478.) Eoncjl. Tuniere-Muss a. 1586. eit. Gill. 0. 5.

(oocl. 'kann 7U. [0]. 1005.) Eancil. Eurjanäe u. 1605. (edel. 'kann 71]).

F01. 648,)

61) So z. B. bei v. Drofie-Hülshoff a. a. O. Bd. L). Abth. 1.

S. 150. Nr. 9.

62) S. befondere Luther in der Schrift von der babhlonifcljen Gefangen

fchaft der Kirche (die Auszüge bei Planck. Gefch. dcs proteftantifehen Lehr

begrilfes Bd. l. S. 297-299).

63) Augsburg. Eouf. Art. 27. Apologie der Conf. Art. 13. Schmalkald._

Artikel Art. 14. j

64) S. oben Note 45 fig. Vgl. F. kl. Böhmer, 1118 800l. year. lid.

1)). tit. 34. S. 20. Eichhorn a. a. O. S. 521.

1) Badifehe Gemeindeordnung v. 31. Dec. 1831. 5. 6: Jede Gemeinde

hat das Recht die auf den Gemeindeverband fich beziehenden

Angelegenheiten a'. beforgen. und ihr Vermögen felbfifiändig zu verwal

ten. S. unten Note 3. Die Gemeinden find die Grundlage des Staats

vereines. Großherzogl. heif. Gef. über die Gemeindeordn. v. 30. Juni 1821.

Art. 1.' Württemb. Gel'. über das gem. Bürger- und Beifißrecljt v. 4. Dec.

1833. Art. 1. “Sachf-Altenb. Grundgef. v. 29. April 1831. 9. 100. - Sie

[ollen bemüht fein. alles zu befördern. was dem Swatszwecke entfprewend

und heilfam iii. Ebendaf. I. 114.

31 *
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e fion oder der Emancipation der Gemei

Sinne kann ohne Anerkennung von Seiten der Staatsgewalt niäjt be.

fiehen2). - Die neueren Gefehgebungen haben als den durch die Ge

meinden zu erreichenden ,Zweck vorzüglich indeß nur die Verwaltung

und Aufbringung derjenigen Vermögenskrafte (f. unten: L7. Gemeinde

haushalt) angefehen. welme zur Erreichung foleher Staatszweeke erforder

lich find. die nach Verfchiedenheit der Localitcit bald größeren. bald gerin

geren Aufwand erfordern. bald auf diefe. bald auf jene Weife zweck

mäßiger und vortheilhafter erreicht werden können. z. B. Erhaltung der

Gemeindegebeiude. Armenverforgungz fie haben dabei denn auch den Ge

meinden in Anfehung folcher Verhältniffe. welche auf Vergrößerung oder

Verringerung jenes Aufwandes 'Einfluß haben können. z. B, bei der

Aufnahme neuer Mitglieder. eine Eoncurrenz gefiattet. Sie haben aber

die allgemeine adminifirirende Thätigkeit der einer folchen Gemeinde ange

hörigen Subjecte regelmäßig auf Wahlen") von Vertretern und Vorfiein

den befchreinkt. lvelche die unmittelbare 'Zldminifiration beforgen. auch diefe

Vorfiände mehr oder weniger mit obrigkeitlimen (richterlichen und polizei.

lichen) Functionen bekleidetz infofern alfo den durch die Gemeinde zu

erreichenden Staatszweck iiber jene Sphäre der Vermögensintereffen hin

aus erweitert. aber dahingegen auch diefe Votfiände. insbefondere in

Anfehung diefer Funetionen. oft in das Verhältniß von Oienern des

Staates oder des Regenten gebracht (f. unten: i7. Gemeindevorftand).

Ie nachdem die- Staatsregierungen die Gemeinden bei ihrer hergebrachten

Theitigkeit belaffen oder mit der ihnen zugefiandenen Thcitigkeit keine

eigene zur Vollendung ihrer Wirifamkeit erforderliche Eoncurrenz verbun

den. fondern fich mit einer Oberaufficijt über diefelben begnugt. oder

umgekehrt dahin gefirebt haben. entweder die Thtitigkeit der Gemeinden

in fich zu vereinigen (zu centralifiren). oder durch eine geeignete Organi

fation die Selbfithcitigkeit der Gemeinden zu befördern. hat man ihr

Princip als das Syfiem der ObervormMGaft. der Suppref

bezeichnet4).

Nach der doctrinellen und hifiorifGen Lage des Gegenftandes erfor

dert die Rechtfertigung des an die Spihe gefiellten Begriffes indeß eine

Abgrenzung der Gemeinde fowohl der fogen. moralifmen privatremtlimen

Perfönlichkeit. als dem Staate und dem bloßen Regierungsbezirke. der

Familie. den Gefellfthaften. Verbrüderungen und Innungen gegenüber.

, 2) Nur durch die Gtfrhgebung können Gemeinden aufgelbfl und gebildet

werden. Großhrrz. heff. Gemeiudeordn, (o. 30. Juni 1821). Art. 3. Bad.

G.-O. Ö. 4. Genehmigung der Regierungsbehdrde fordert die kbnigl, fachf.

Landgemcindeordn. v. 7. Nov. 1838. s. 14.

3) Großh. hejj'. (SN-O. Einl.: um die Angelegenheiten der Gemeinden auf

die Grundlage eigener felbfiliändiger Verwaltung ihre ermbgtns durch von

der Gemeinde Gewählte. unter der Oberauffi des Staates. zu ord

nen u. j. w.

4) Vgl, Maurenbrecher. Lehrb. des trutfch. Privatrechtes (2. Vearb.).

5. 165. 1653. Der Vorbehalt der .Oberauffieht der Staatsregierung findet

fich zuweilen ausdru>licij ausgefprocljen. Vgl. oben Note 3. - Kbnigl. fächf.

?ii v. 2. Fehr. 1832. die Publ. u. 1'. w. d. allgem. Städteordnung bete.

in .
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-- Man betrachtet die Gemeinde als eine Art der Gemeinheiten)

und verfieht unter einer Gemeinheit die rechtliche Vereinigung mehrerer

Subjecte zu einem einzigen in Beziehung auf einen gemeinfamen Zweckä).

Dieß kann man fich in zweifacher Art denken. Entweder 1) fo: daß

die mehreren Subjecte felbft als ein einziges geltena)) in der Art)

daß alle für einen fiehen und einer (infoweit er nämlich als Genoffe er

fcheint) für alle; oder 2) fo: daß die mehreren Subjecte die Organe

eines von ihnen verfchiedenen blos intellectueilen Subjectes und blos

deffen Subfirat find7). - Der Unterfchied zwifmen beiden Auffafiungs

weifen befieht darin) daß die mehreren vereinigten Subjecte auch in der

Vereinigung bei der erfteren Subjecte bleiben) bei der lehteren aber auf

hören es zu fein 8). Daraus folgt denn weiter: daß bei der erfieren

die Glieder des Vereines auch als folche) und zwar jeder für fich) Rechte

haben) daß aber bei der letzteren ihnen als folchen gar keine Rechte zu

fiehen können9)z und wenn man den Gemeindegliedern als folchen

Rechte beilegtm)) fo muß man bei der Gemeinde nothwendig von

dem erfieren Gefichtspunkte ausgehe Es folgt dieß auch daraus) daß

die Gemeinde eine Abtheilung des olkes) und ein Gemeindeglied als

folches auch Glied eines Volkes ifi. Denn die Glieder eines Volkes

find doch gewiß Subjecte) und miiffen es fein) wenn es innerhalb einer

Rechtsordnung fiberhaupt folche geben foll. -- Hiernach kann man eine

Vereinigung in der erften Bedeutung fchon als Gemeinde) von der im

Zweiten Sinne) als deixeigenrlichen Gemeinheit) unterfcheiden. - Es

können aber die Glieder einer Gemeinheit ebenfalls Glieder einer Ge

meinde) und diefe kann das Subftrat jener fein z fo daß die Glieder diefes

Subfirats ein Recht auf das Beftehen der Genteinheit haben. Auch ift

5) Auch Maurenbrech er a.*a.Q.d.164) vgl. mit d. 158) 159) be

trachtet die Gemeinden als moralifche oder juriltifwe Perfonen)_ womit ihm

(Corporationen gleichbedeutend find) obgleich er fie nur als Eintheilungen zum

.Zwecke der Staatsregierung) nach ihm öffentliche Corporationen) anfieht. -

Ebenfalls nimmt Mittermaier) Grundf. des gem. teutfch. Privatrechtes

(d. 111) d. 122) die moralifche Perfdnlichkeit in den Begriff der Gemeinde

auf. - Allein daraus) daß Gemeinden oft eine folche beigelegt ifi) z. B. der

rhmifchen kespubiicn (1.. 1. s. 1, l). quoei. euiuec, uni?, nom. [3. 4.]), und

fo auch in manchen teutfchen Gefeßen (7.. B. baoer. Gemeindeordn. v. 17. Mai

1818) 9. 20; meining. Grundgef. v. 23. Aug. 1829) Art. 20) vgl. mit Art.

22) ) folgt nicht) daß dieß zum Wefen einer Gemeinde gehöre.

6) In diefer Art) daß mehrere ooniunotim Eine Perfon find) denkt fich

Aettoihlncit, system. eiem. jurioprucl. pas. Car-ni. etc. F. 17. , eine mo

ralifche Perfon) und mit ihm bis icht noch die Mehrzahl der Sehriftfteller.

7) So die unieoreitaez der Römer (vgl. meine Identität und Connerität

d. Rechtsverh. d. 6) Note 5a) S. 134)) die man gewöhnlich als moralifckie

Perfon bezeichnete und fo wird auch im wefentlichen oben) in dem Artikel

Corporation) die jurifiifcht Perfon behandelt.

8) Am entfchiedenften tritt der unterfchied bei der Theilung der Gemeinde;

giiter (i. unten) hervor.

9) Dicfe fpricht' man ihnen indeß auch dann gewöhnlich ab) wenn man

von dem erfien Gefichtspunkte ausgeht. Allein wer vermag dieß zu einigen?

10) Eichhorn) Einleit. in das teutfche Privatrecht s. 372. Mauren

breeher Ö. 167) vgl. mit s. 162 nach Note 1. .
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es den römifchen Rechtsquellen keineswegs fremd. den Inbegriff der

Gemeindeglieder von der Gemeinheit. der unieereitös. dem intellectuellen

Moment. welches per-roman susfinef, zu unterfcheidenll). - Zwac

legen fie der Vereinigung mehrerer Perfonen zu einem gewiffen gemein

famen Zive>e. in Anfehung der durch die Ausführung diefes Zwerkes

hervorgerufenen rechtlichen Wirkungen zu Dritten. die Folge bei.

daß fie als eine .Perfoneneinheit behandelt werden. ohne dadurch die

moralifche Perföiilimkeit der uni78t8itu8 entfiehen zu laffenN), - Allein

eine folche Vereinigung an [ich. ohne daß ihr die Vereinigung in der

Thatfame der Ausführung des Zweckes hinzugetreten ift. begründet

noch keine privatremtliehe Perfoneneinheit. fondern jedenfalls nicht

mehr als das Verhältniß der Gegenfeitigkeit zwifelfen den vereinig

ten Perfonen. vermöge deffen die eine der anderen verpflichtet ift. für

jenen Zweck zu fireben 13). - amit ifi aber die Anerkennung einer fo

vereinigten Mehrheit. auch abge ehen von jener Vereinigung in der Aus

führung. als eines einzigen Organes- des Staatsorganis

mus. nichr ausgefchloffen. fobalqnur ihr Zweck auä) ein Staatszweck

ift, _ Der Staat felbft. fobald man nur fein Wefen nicht in einer

bloßen Unterwürfigkeit einer Mehrzahl unter einem Oberherrn findet.

bildet eine folche Einheit. und infofern eine Gemeinde. - Allein er un

terfcheidet fich von einer eigentlichen Gemeinde wefentlich eben dadurch.

daß er der Staat feldfi. alfo nicht ein Organ eines folchen ifi. und niän

innerhalb einer Rechtsordnung befteht. fein Dafein alfo nicht von recht

licher. fondern “nur von factifcher Anerkennung abhängt, - Denn die

vblkerrechtliche Anerkennung der Staaten unter einander kann einer. inner

halb einer gemeinfamen Rechtsordnung beftehenden gegenuber. immer nur

als Faetum gedacht werden. - Selbft nicht im Staatenbunde. fondern

nur im Bundesfiaate. wo auch die einzelnen Angehörigen der fiaatliwen

Vereine als Einzelne unmittelbar der gemeinfamen Bundesgewalt unter

worfen find. werden diefe Vereine ihrem Wefen nach GemeindenU).

11) So die munioipea, qui in unurn vonder-elite non leo-sunt (l4. 1.

Z. 22. l4. 2, l). (ie: ei. u. ei. y. [41. *2.], vgl. [e. 15. Ö'. 1. l). (io (i010

[4. 3.]), von dem lnunicipiuni quaci per-sonne 'ice fungicur (l1. 22. l). (i0

Fielejuazot, [46, 1,)) und welches allerdings durch die Thätigkeit feiner Organe

einen Befchluß falfen kann u. f. w. (vgl. meine Identität u. f, ro, a. a. Ö.

Note 5a und 6.)

12) So in Beziehung auf Verpflichtungen: l.. 15, I. L, 1), quoc] ei auc

clam. (43. 24.): Zi in .epulciito aiieno bei-rn (range-eva fuer-it oi corn

jnnni oonzjlio piuriuni ici feiern-n aitKlicor-e, 7.3l cum uno, rei cum 8in

guiis exp-Züri. opuß enien quoci a pine-ihren pro jnäir-iso far-tuen est, Zinguio.

:in golirlnm obligare. (Vgl. Ribbentrop. zur Lehre von der (Correalobliga

tion S. 98-105.) In Beziehung auf erworbene Berechtigungen: l.. 9. pr.

)). (Lo partie. (2. 14.): Zi ini-aa .nur qui euneiom nationaler hai-end, unju.

[ano dub-Zutat. [Fl: purer p rie-ee June kei acipnlaneii, 'el pinke- liegenden-ii,

qnoknni nornina einen] facta anne. ueber beide Stellen meine Identität

u. f. w. d. 6. Note 46a. S. 165. Note 27. 28. S. 150. 151.

13) So bei der Societät.

14) Ueber den unterfchied zwifchen Staatenbundniß. Staatenbund und

Bundesligen: P. A, Pfizer. Entwickelung des dffentl. Rechtes in Teutfchland.

Stuttgart 1835. '
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Sie find. wie diefe. Völker irn Volke. oder Staaten im Staate 5 worin _

überall kein Mißverhältniß liegt. fo lange der Einzelftaat nur in der

That in dem Gefammtftaate ift. d. h. in uebereinftimmung mit

diefem durch jenen Staatszwerke verfolgt werden. -* Die römifciyen

Municipien. denen eine unireraitar beigelegt wird. waren in ihrer frü

heren Bedeutung nur verbündete Staaten von Rom. fianden in einem

Staatenbunde mit dief em. wiewohl ihre Angehörigen. wenn fie fich zu

Rom befanden. derfelben Rechte theilhaft waren. wie römifche Bürger.

mitNAusnahme der Fähigkeit zur Theilnahme an den Volksverfammlun

gen und der Erlangung von Staatsamternz in der fpäteren Zeit find fie

zu einem einzigen Staate verbundene ftaatliche Vereine. das Verhältniß

zwifcizen ihnen und Rom ift von dem des Bundesftaates nur durch die

unterwürfigkeit. in der fie zu Rom als dem Haupte fiehen. verfchieden.

die fie denn auch iii die Elaffe der Gemeinden im ftrengfien Sinne ver

fehtw). - Nicht aber die unircrejtna war das wefentliche Merkmal.

wodurch fie . die reipabijcac oder cirjtatcs, fich von anderen unterabthei

lungen des Staates. den bloßen Verwaltungsbezirken oder prnrinciae

unterfcizieden. fondern vielmehr die eigene Adminiftration von Angelegen

heiten. welche Staatszwecke betreffen (f. unten). und ein rechtlicher Ver

band ihrer Glieder. welche in derfelben eine befondere patrja und einen

befonderen 8tntu5 cieitatir für diefe begründete. wiihrend man einer Pro

vinz nur durch das willkürlich auflösbare Factum des Wohnfihes ange

hörtelö). - Allerdings handeln nun zwar auch die Angehörigen eines

bloßen Verwaltungsbezirkes in demfelben für den Staatszweck. es fei nun

durch ein negatives. den Gefehen gemäßes Verhalten. wodurch fie fich in

den Staatsorganismus hineinfügen. oder durch ein Eontribuiren; aber

fie üben nieht. wie Gemeindeglieder. eine adminifirirende Thätigkeit

aus. Die Angehörigen eines bloßen Verwaltungsbezirkes haben als folche

kein Recht darauf. daß diefer beftehe. weil er nur die Ordnung beftimmt.

wie die Staatsregierung ihre Gefchäfte eintheilt. Die Gemeindeglieder

haben aber als folche ein Recht auf das Befiehen der Gemeinde. weil

fie ihr Verhaltniß zur Staatsregierung beftimmt und Theil der Staats

verfafiung ift. - Eine folche adminiftrirende Theitigkeit ift auch dann

noch nicht gegeben. wenn. wie es fich in älteren teutfchen Verfafiungen

findet. die Angehörigen einer Unterabtheilung des Volkes in dem Ver

hältniffe zu einander fiehen. daß für die von einem unter ihnen began

genen Verbrechen die übrigen haften. wie dieß bei der angelfäwfifmen und

normannifchen Friedebürgfchaft") (Freoborg. Frithborg. Friborg', norm.

Francpledge). oder der Zehenmeinnerzahl (tien mana tala) der Fall war 18).

 

15) Vgl. B u r ch ardi . Staats- und Rechtsgefehicbte der Römer S.61-63.

16) Vgl. Bethmann-Hollweg. Verfuaze S. 5-9. l.. 190. l). .Io

7. 8. . .

17) sie Annahme einer Gefammtbürgfehaft als Grundlage aller altgerma

uifchen Verfafiungsverhaltnifie ift fo wenig haltbar. daß man auf fie nicht

b k .auen18)clnB?xzl. darüber: Eichhorn. Zeitfchr. für gefch. Rethtsiv. Bd. l. S.

178 flg. Savigny. Gefch. des cbm. Rechtes im Hdd-A. Bd. 1. S. 188.
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infofern damit nicht eine polizeiliche oder richterliche Gewalt verbunden

ifi")z und eben daffelbe gilt von der Haftung einer folehen Abtheilung

für die in ihrem Gebiete begangenen Verbrechen. wie fie fich z. B. bei

der fränkifchen Cent zeigtM). -- Mit größerem Rechte könnte man den

altteutfchen Geriehtsbezirk als eine Gemeinde betrachcenz infofern feine

Angehörigen durch das Erfcheinen und Urtheilfpreehen im Gerichte für

die Rechtspflege theitig warenA). -- Allein von dem Standpunkte jener

Zeiten aus feheint diefe Theitigkeit mehr in das Gebiet der allgemeinen

Contribution zu gehören. und die Anwendung des Geriehtszwanges oder

Bannes. das Halten des Gerichtes und die Vollfireckung feiner Verfu

gungen. von Seiten des Richters. allein als ein Adminiftriren betrachtet

werden zu müffenz fo daß man zu einer. um es kurz zu bezeichnen.

Geriehtsgemeinde, auch fordern mußte. daß der Nichte von der Gemeinde

befiellt. oder rnit anderen Worten. daß er ein Geme debeamter fei.

Betrachtet man auf der anderen Seite die Familie. fo zeigt fich

hier allerdings in Anfehung der Famjlienangelegenheiten eine adminiftri

rende-Theitigkeit des Hausvaters. die zur Erhaltung der ganzen Familie

dient. welche Erhaltung denn auch immerhin ein Staatszweck fein kann.

Allein mag auä) der Staat für die Erhaltung der Familie. oder ihrer

Glieder. Sorge tragen. und wo es nöthig ift. z. B. bei Verfmwendern.

felbft thiitig einfrhreiten. fo ift dieß doch nicht der durrhherrfeiyende recht

liche Gefichtspunkt. Naeh diefem handelt der Hausvater als folcher zu

feinem eigenen . alfo zum Privatzweckez er ift kein Familienbeamter.

der gegen feine Familienglieder zu diefer Adminifiration rechtlich verpflich

tet und für diefelbe verantwortlich wäre. Zivar können davon Modi

ficationen eintreten. z. B. in Anfehung der i108 der Ehefrau. der

Adventitien der Kinder. Allein hier ift infoweit das Familienverheiltniß

fchon gebrochene der Hausvater fieht feiner Ehefrau oder feinen Kindern

nicht mehr als folrher gegenüber. fondern fie find gegeneinander felbft

fteindige Privatrechtsfubjerte. wenn gleieh fich bei diefen lehtecen ein

189. S. 235. 236. [flex-ek, inziit. joa. l. y, 131 rq. Rogge.

Geriehtswefen der Germanen Ö. 12. yvilljp., ein (Rn-lo. Saxon. ro incl.

s. 4. und deffen Verfuch einer Darft. der Gefch. des angelfärhf. Rechtes

Ö. Z1. k). n. [Urne-thank, 6o uojyeroalj fiäajuaa, p. 55 8g. Unger.

Gefch. der altteutfeh. Gerjchtsverf. S. 36 flg.

19) Freilich heißt es in [aeg. Lelenrcii 1L. (coe-fear.) o. 20. über den Fri'

borg: )tn quoe] gi onna ex (leerem forjnfecerit, non/ern ae] kectnm sum

Linder-ent. - Allein dieß gefehah doeh immer nur im eigenen Intrreffe. um

fich von der Haftung zu befreien. man verftrhe dieß nun fo. daß fie ihn von

Verbrechen abhalten. oder fo. daß fie ihn vor Gericht fiellen follen.

20) Vgl. Mdfer. Qsnabr. Gefch. Bd. 1. Abfchn. 5. d. 29. Note o.

Eichhorn a. a. Q. S. 113. Feuer-back l. c. p. 117. - Athnlieh ift

die Verpflichtung der Bauern eines Kirchfpieles. welehe Sclaven befißen. die

Brüche zu erlegen. wenn ein Sclave eine Kirche anzlmdet oder auf dem Kirch

hofe Blut vergießt. nach altem norweg. Kirchenrecht. Vgl. Eftrup in Fairy?

n. Staatsb.-Mag. Vb. 5. S. 249z und Aehnliehes fand aueh in Rußland fiatt.

Vgl. Mittermaier. Grundf. des gem. teutfeh. Private. s. 110. Note 4 .

der 3. Ausg.

21) Vgl. Maurer. Gefcb. des altgerm. Gerlchtsverfabrens F. 7--9,
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Ruhen der Ausübung ihrer Rechte während der Dauer des Familienver

hältnifies zeigt. -- Avgefehen davon geht die ganze privatremtliciye Per

fönlichkeit der übrigen Familienglieder in der des Hausoaters auf. -

So bei der römiftizen p0te5ta8 und mannM") und ebenfalls bei dem

teutfcioen Mundium des FamilienhauptesN). - Es findet fich aber der

Unterfchied zwifchen jenen römifchen Initituten und diefen teutfchen. daß

dort die Vereinigung auch im Innern fiattfindet) fo daß felbfr im Be

grifie keine Rechte der Übrigen Familienglieder von denen des Hausvaters

unterfchieden werden können) hier aber die Vereinigung nur in Anfehung

der recinlichen Schußmittel gegen Dritte befteht. indem der Hausvater

die Perfönlimkeit der Familienglieder 'durch die ihm zuftehende Vogtei,

deren Guter durch die in feiner Hand liegende *Ge-were vertritt 23)z wie

wohl die Gewere dahin führt. daß7 fo lange das Verhältniß des Mun

dium dauert) in rechtlicher Beziehung das Gut von dem des Familien

hauptes nicht unterfchieden wird. z, B. Mann und Frau kein gezweietes

Gut haben. - Die befondere Natur diefer Infiitute fiihrte es aber mit

fich. daß die römifche not-retar- auch das Verhältniß zwifchen Herren und

und Sclaven feinf das teutfche Mundium auch ein bloßes Unterthänig

keits- oder Hörigkeitsverhältniß zwifchen einem Herrn und nicht zur Fa

milie gehörigen ReGtsfubjerten bilden) und fo fich dem Gemeindeverhcilt

niffe nähern konnte.-Allein auch hier zeigen fich ?RodificationenF welche

das Verhältniß fowohl von der Familie. als von der Gemeinde unter

[cheiden. Es (oft fich daffelbe auch hier in zwei Befiandtheile) in Ge

were und Vogtei auf. - Eine Gewere hat nur der Grundherr vermöge

des rechten Eigenthums am Grund und Boden) an dem er feinen ihm

Unterthänigen. den Hinterfafien) Rechte eingeräumt hat; und [eine Be

fugniß vermöge derfelben fie im Vefiße diefer Rechte durch gerichtliche

Vertretung gegen Dritte zu Mühen) und Gerichtsbarkeit in Streitigkei

ten über folthe. auf. eine von ihm herrithrende Verleihung gefiüßten.

Rechte zu übenW)) ifi in erflerer Beziehung rein privatrechtlimer Natur

(im Verhältniß zu Dritten ifi ihr Gut nicht gezweiet) und in der letzte

ren Ausfluß eines Privatrecht - Die Vogtei |eht hier dahingegen

- vermöge einer Verleihung der taatsgewalt zu) vermöge welcher die

Bewohner eines regelmäßig im Eigenthume eines Grundherrn ftehenden

Bezirkes der Gewalt der gewöhnlichen Staatsbeamten entzogen und

einem befonderen Herrn unterworfen find. der dann eine Amtsgewalt

aus einem privatremtljmen Grunde erworben hatA). Der dadurch gebil

21a) Die jurifiifGe Perfdnlirhkeit) das in' per-anno des unterworfenen,

liegt hier in der Hand des Hausvaters. Vgl. immern. Gefch. des rom.

Prioatrechtes Bd. 1. s. 179) 126. vgl. mit e. 1 2 und mit meiner Identi

tät u. f. w. 9. 2. Note 4521-46, S. 28 flg.) s. 3. S. 46 flg. Daifelbe

Merkmal findet fich bei der äominica pure-tar. Vgl. ebendaf.

22) Vgl, Mittermaier a. a. O. (S.333) 314) 365) Note 7) 8) S.381)

361. S. 415) Note 12-15. Sachi. Landr. V. 1. 23.

23) Vgl. Albrecht. die Gewere u. f. w, F. 2.

24) Vgl. fchweib. Lehnr. (bei Laßberg) Cap. 125a.

25) Die Vogtei allein und für fich iii dem Vogt immer nur für die Zwecke

des Vevogteten gegeben) nicht für feine eigenen. Allein der Grund) weßhalb
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dete befondere Verwaltungsbezirk- die Immunität. hat demnach kei

neswegs den Charakter einer GemeindeLM fondern bildet ein bloßes Terri

torium. und die Gewalt des Immunitätsherrn fteht in Parallele mit dem

ciominjnm terrae, der fpciter fogen. Landeshoheit. wenn fich auch innerhalb

deffelben- dem Herrn gegenüber, wiederum Gemeinden bilden können.

Auch im Verhciltniß zum-Reiche werden die Landesherren mit ihren

Unterthanen keineswegs den reichsunmittelbaren Gemeinden. die ihre

Obrigkeiten durch Gemeindewahl erhalten . als Beftandtheile von rechtlich

gleicher Natur behandelt27).

Indem man die Gemeinden als eine Act der Corpocationen auf

geftelltf hat man zugleich zwifclyen öffentlichen und Privatrorpora

tionen unterfchieden und den unterfchied darin gefeßt. daß jene zu

Staatszwecken vom Staate felbft. diefe zu Privatzwecken von Privat

perfonen gegründet find 28). *- Nach diefer Eintheilung wiirde die erfie

Claffe der Corporacionen noch nicht durch die Gemeinden in der angege

benen Bedeutung erfchöpft fein. fondern es müßten dahin anch noch die

Beamtencollegien gezahlt werden. - In Anfehung der leßteren fragt es

fich hier um ihr Verhältniß zu den Gemeinden. - Wenn nun das

Wef en der Gemeinde nicht darin gefunden werden kann . daß ihr eine

unieeräjtas, womit des Spraaygebrauclns wegen hier die Benennung:

moralifclfe Perfon und Corporation. gleichbedeutend genommen wird. bei

wohnt. fo kann eine Vereinigung zu Prioatzwecken des zufälligen Um

frandes wegen, daß fie fowohl als eine Gemeinde _mit einer folchen

moralifchen Perfönlichkeit bekleidet fein kann. wie fich dieß

auch im römifehen Rechte fehon bei Societäten findec29)„ nicht mit der

Gemeinde in eine und diefelbe Eategotie gefiellt werden. - Bei gewiffen

Vereinigungen kann man aber zweifeln . ob nach den doctrinellen Dar

ftellungen diefelben defihalb zu den Eorporationen geftellt werden. weil

ihnen eine nnieerzitas beigelegt wird . oder deßhalb, weil man in ihnen

das Wefen einer Gemeinde gefunden hat. und dieß tritt gerade bei fol

ehen ein. bei denen man ebenfalls darüber zweifeln kann, inwiefern ihr Zweck

ein Staatszwerk oder ein Prioatzweck jim), - Eine abfolute Grenze

läßt fich nun dafiir nicht ziehen. D jede Einrichtung. an wel>7er

mehrere. ohne reelle oder ideelle urtheile- die einem Einzelnen '

ausfchließlici) für feine von feiner Willkür abhängigen Zwecke unter

ihm die Vogtei znfieht, kann ein privatrechtliches Verhältniß feine und ebenfo

verhalt es fich mit der Gerichtsbarkeit und iiberhaupt mit den Regierungsbefug

niffen. welche ?lusfluß eines (ioniininm ter-rad oder der Landeshoheit find.

26) S. indeß Mittexmaier a. a. O. (Ö. 110) Ö. 1207 Note 32.

Maurenbreelfer a. a. O.Ö.158.

27) Vgl. kaif. Wahlcap. All. 13; über die Verfchiedenheit der Folgen

des Mißbrauches des Zollrecittes.

LWMaurenbrecher a. a. Q. s. 159, |

29) Z. B. die ronja-taten yeccigeilinrn pnblicornm, onrjfoälnarnm, nk

genlifoeiinnrnrn, aaijnnrnm. l.. 1. pr. qnael cnjnno. uni'. nom. (3. 4.)

Vgl. l1. 22. l). (ie ficiejuesor. (46. 1.) _

f , [ZW Vgl. die bei Maurenbrecher a. a. O. S. 159 angeführten Bei

pie e.
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worfen wären) Theil nehmen) kann Staatszweck feinz ei; kann aber auch

der Staat es feinen Gliedern überlaffen) inwiefern fie folche Einrichtun

gen treffen wollen oder nicht. Durch ein folches bloßes Unterlaffen) felbfk

durch ein Genehmigen) von Seiten der Regierungsgewalt) werden aber

die Vereine zu folchen Einrichtungen noch keine Befiandtheile des Regie

rungsorganismus) alfo auch keine Gemeinden; fondern erft dann) wenn

die Verfaffung des Staates eine Nothwendigkelt ihres Veftehens

confiituirt) oder doch ihr Zweck) nach der Ausbildung) welche der Staat

gewonnen hat) ein Staatszwe> ift) wenn auch die Staatsregierung. in

fofern er durch jene Vereine fchon erreicht wird) es unterlcißt) für den

felden thätig zu fein. -- Demnach kann es zwar keinem Zweifel leiden)

daß man erheiternde Mufeen und Eafinos u. dgl. nicht deßhalb zu den

Eorporationen gezählt heitkl)) weil fie den Charakter einer Gemeinde an

fich tragen; allein zweifelhafter kann es in Anfehung der nachfolgenden

Vereine) die man unter den Pridatcorporationen aufzählt) erftheinen. -

Zuerfi find hier die Gilden zu nennen) welche urfprunglici) den eden

genannten heutigen) die Gefelligkeit bezweckenden Einrichtungen ganz gleich

ftehen; und fo wie man mit diefen heutzutage auch den Zweck der Un

terhaltung und Belehrung durch Kunftgenuffe und Literatur verbindet)

fo verband man mit ihnen den der religiöfen Erbauung 32). - Sie

dehnten aber auch ihren Zweck auf den Schuh ihrer Gliederkk) und auf

die Beförderung ihrer gewerblimen Angelegenheiten aus ) und fo entftan

den die Handwerks- und Kaufmannsgilden 34). -- Bei ihnen laßt fich

ein Uebergang von bloßen Gefellfmaften oderYerbruderungen zu Gemein

den mit dem Zeitpunkte annehmen) wo der' Staat diefelben Zwecke zu

den feinigen zählt. - Der Schuß) den fie ihren Gliedern gewährten)

beftand befondere? in der Unterfiuhung bei der Selbfthilfe wegen Ver

letzungen und der Vertheidigung bei Gerichtkk); diefe Zwecke konnte der

Staat fich nicht aneignen) wohl aber durch genugende oder veränderte

Rechtspflege tiberfluffig und hinfällig machen. Denn eine Ahndung)

welche vom Staate ausgeht) kann nicht Selbfihilfe fein) und die Verthei

digung Einer Partei vor Gericht kann immer nur ein Privatzweck die

fer Partei) und eben daher kein Staatszwe> fein. ,- Anders verhält es

fich mit der Beförderung ihrer gewerblichen Angelegenheiten) auf welche

der Staat fpiiter feine Fürforge und Thätigkeit erfrreckte. Das Mittel

dazu war zuncichft die Ertheilung von Privilegien zur ausfchließlihen Be

,_._, . na.

M7" '

31) Vgl. Maurenbrecher a. a. O. *i*

32) Vgl. Wilda) das Gildenwefen im Mitteianei: S. 26 flg.) vgl. mit

S- 6 flg.. S. 13 flg.) S. 17 flg.) S. 122) 123 und inebefondere S.344 flg.

33) Wilder a. a. O. S. 62 flg.) S. 166 flg.

Z4) Wilda a. a. O. S. 228 flg.. S, 288 flg.

35) Sie reichten die Verletzungen ihrer Genofien) wenn nicht die compo

ailio geteilter wurde und unterltuhten fie durch Beiträge) wenn fie corapoeicia

zu geben hatten oder befdrderten ihre Flucht (Wilda a. a. O. S. 42-44.

S. 70 ) 71) S. 127 flg.)) 'Landen ihnen vor Gericht als Eideshelfer zur Seite

(Wilde. a. a. O. S. 57) S. 80-82) S. U6) S. 133-135) und leifieten

ihnen bei fonfiigen Unfällen Hilfe und Brillant) (Wilder a. a. O. S. 123).
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fugniß der Gildeglieder zur Betreibung gewiffer' Handwerke oder des

Handels. die dann diefen letzteren einen Status ertheilte. der auch im

Verhältniß zu Ungenoffen befondere Befugniffe mit fich führte U). Dieß

ift das charakteriftifme Merkmal der Innungen und Zünfte. durch wel

ches fie fich von den Gemeinden im engeren Sinne. die ihren Gliedern

nur im Kreife der Gemeinde befondere Befugniffe verleihen. unterfchei

den. uebrigens aber ift ihre Stellung auch fo. daß fie nicht fowohl als

gebotene. fondern vielmehr als aus dem Volke hervorgegangene und vom

Staate. als feinen Zwecken entfprechend. geduldete. anerkannte oder

feldfi beförderte Infiitute erfcheinenz deren Befiehen die Staatsregierung

nicht erzwingt. an deren Stelle fie aber. wenn fie untergehen würden.

felbfi treten müßte. um den Zweck zu fördern. den fie verfolgten. Allein

fie haben eine eigenthürnlime Stellung in der Staatsderfaffung dadurch

erlangt. daß fie den Kern der Stadtgemeinden bildeten und fo ihre

gewerblichen Gerechtfame fiädtifche Gerechtfame wurden") Obgleich diefe

ihre Stellung in jüngerer Zeit oft dadurch in den Hintergrund getreten

ift. daß ein großer Theil der Glieder der Stadtgemeinde ein Gewerbe

treibt. welches nie zünftig gewefen oder es doch nicht geblieben ift. wie

regelmäßig der Großhandel. die Zünfte auch auf keinen Fall durchgängig

und zu allen Zeiten der herrfchende Theil der Stadtgemeinde-tt") gewefen

find. fo find fie doch immer diejenigen Beftandtheile derfelben. welche

die Gerechtfame ausüben. die die Stadt als folche rechtlich qualifiriren.

Aber es erwarben nun auch ganze Städte gewerbliche Privilegien. wie

zu Meffen und Iahrtnärkten Münz-. Stapelrecht u, dgl.. fo wie die
Bannmeile. als das Rech?C zu verhindern. daß in einem gewiffen Um

kreife fich Gewerbsleute niederlaffen. tvelche denen der Stadt Eintrag

them; wiewohl. wenn das Gewerbe. zu deffen Gunfien folche Privilegien

ertheilt find. innungsmäßig ift. die Benutzung deffelden von Seiten des

Einzelnen außer dem Erwerbe des Bürgerrechtes auch Aufnahme in die

Innung vorausfehtiw). Von anderen glldenartigen Vereinigungen der

36) Als Zweck des* Staates kann dabei immer nur der gedacht werden. die

Gewerbe auf eine dem allgemeinen Intercfie enrfprechende Weife zu* fdrdrrn.

Von den utniiänden mußte es abhängen. ob dieß durch Begünftigung oder durch

Veaufiimtigung und Vefrhränkung der Gewerbetreibenden gefchah.

37) ueber das Verhältniß der Sehuhgilden zur fiädtifrhen Verfafiung:

Wilda a. a. O. S. 145 flg.

38) Gewijfe Gilden nehmen inbeß zuweilen einen folchen Standpunkt ein;

fo z. B. war der Aeltermann der Kanutsgilde zu Flensburg auch der Bürger

tneifier der Stadt. Wilda a. a. O. S. 159. und in Edln wurden von und

aus der Richerzeche. dia vielleicht ebenfalls eine Gilde war. die Ceniuln der

Stadt gewählt. Wilder a. a. O. S. 176 flg. Solche hbchfie Gilden

waren auch die Münzerhausgenofienfchaft in Speier. die Dreifaltigkeitsbrüder

fcbaft. Eirlelergefellfrhaft oder Iunkercdmpagnie in Lübeck. Wilder a. a. Q.

S. 196 flg.. S. 122 fig. Allein diefe Gilden blieben wenigfiens nicht Gewerbe

gilden. und infofern fie diefe Eigenfchaften hatten. waren fie Kaufmanns- und

keine Handwerksgilden. Vgl. ebendaf. S. 232. S. 234 flg. - Vgl. auch

Mittermaier a. a. O, (5.124) Ö. 136.

39) Manche diefer Rechte. welehe der Stadt verliehen. wurden indes nur

von den Gliedern der herrfchrnden Innung ausgeübt. z. B. das Münzrecht.
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älteren und der neueren Zeit läßt es fich indeß überall nicht begründen.,b

daß fie in die Reihe der Gemeinden eingetreten find; fie blieben vielmehr

bloße Gefellfwaften oder Verbrliderungen. wie die frhon vorhin berührten

Vereine zu gefelligen Zwecken und folche. welche die unterfiühung ihrer

Mitglieder durch gemeinfchaftliche Beiträge in Ungiücksftillen u. f. w.

bezwecken. z. B. Feuer-. Witwem. Sterbecaffen und fonftige Verfirlperungs

gefellfchaftenW). welche non) heutzutage zuweilen unter der Benennung

von Gilden beftehen, Ihnen kann eine moralifGe Perfbnlichkeit beigelegt

fein. allein eine befondere teutfche Eorpotationstheorie4l). infofern fie

fich begründen laffen follte (f. unten nach Note 47). wird auf fie- nicht

angewendet werden können. - Andere Verbrüderungen. mit dem Zwecke

des Sthuhes ihrer Glieder durch Selbfihilfe (in der Fehde) und

Beiftand ihrer Genoffen vor Gericht. wie fie unter Verwandtfclyafren

oder mehreren Familien deffelben Gefrhlechtes42). oder unter ihnen nach

gebildetentheilweife oder ganz durch willkürliche Aufnahme oder Ver

einigungen entftandenen Genoffenfchaften beftanden. wie die Klufte und

Schlachten in friefifelhen Gegenden und in Dithmarfchen. die Vetterfmaften

auf Femarn4a). ErbeinigungenU). Ganerbfeloaften und Burgrnannfchaf

ten45). konnten in die Reihe der Gemeinden aus eben denfelben Grun

den ni>)t eintreten. welche den Gilden. fofern fie auf folche Zwecke ge

richtet waren. diefes Eintreten oerfagen mußten (f. oben nach Note 35).

-- Sie wurden. infofern fie ein factifches Fortbeftehen bewahrt hatten.

in Beziehung auf den Beiftand durch Eideshilfe vor Gericht jede Bedeu

tung* verloren haben. in Beziehung auf die Fehde aber in die Reihe

i.

Vgl. Wilda a. a. O. S.197. - Ueber das Erforderniß der Aufnahme in

eine Innung z. B. noch. kbnigl: fachf. Stadteordn. v, 2. Fehr. 1832. s. 63.

40) Es verfieht fich indeß. daß fie auch neben anderen Vereinen unter den.

Gliedern derfelben befiehen können. namentlich bei innungsmäßigen Vereinen.

z.V. bei der Bergknappenfthaft. Vgl. Maurenbrecher a. a. O. Ö. 200. 7.

41) Vgl. Maurenbrecher a. a. O. S. 158 mit Note 5.- Eine folche

teutfche Corporation könnte nur fo gedacht werden. daß eine phvfifme Perfon

aus einer Mehrzahl folcher Perfonen in Beziehung auf die Rechte aller zu

handeln befugt ifi.

42) Eideshilfe. Vlutrache. auf Wehrgeld und Verpflichtung zu dem

felben beizutragen. unter den Ve ndten. - Diefes oerwandtfchaftliche Ver

bruderungsoerhältniß fuchten die willkürlich zufamrnengefügten Verbruderungen

offenbar auch unter ihren Gliedern zu begrunden.- Die Verwandtfchaften oder

Gefchlechter waren gewißrmaßen natürliche Gilden. Wilda a. a. O. S. 58.

43) Neocorus. Chronik des Landes DithmarfGen (herausg. von Dahl

mann. Kiel 1829) Bd. 1. S. 206. Niemann. Miscellen u. f. w. zur

Kunde von Stirleswig und Holfiein Bd. 2. S. 132. Faire. Staaten-Mag.

Bd. 4. S. 250 flg. Wilda a. a. O. S. 58*61. Mittermeier a. a.

O. S. 120. Note 24. 25.

44) Vgl. Runde. Grundf. des teutfch. Privatr. s. 662. Mittermaier

a. a. O. (F. 404) Ö. 455 a. E.

45) Diefe hatten zwar auch Einfluß auf die Verrnbgensverhältniffe. ja

diefer mag haufig der Hauptzweck gewefen feinz allein frhon die Vermittelung

deffelben durch eine gemeinfame Gewere (f. unten bei Note 48) fuhrte zu einem

gegenfeitigen Schugverhaltnifie.
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der collegia illicjta des römifchen W) und der verbotenen canjnrationee

des teutfchen Rechtes getreten fein. Denn felbft eine Verbindung zum

eigenmächtigen Schuhe von Rechten fällt unter diefen Begriff. fodald*

der Staat denfelben“feiner Regierung ausfchließlicl) zuweiftz und jene

conjurätjonea waren nichts Anderes als jene Gilden. welche die Herrfwer

zu anderen Zeiten begünftigt hatten. aber unterfagten. als fie fiatt ihrer

handeln und dadurch ihre Macht vermehren wollten") -- Bei den

Ganerbfchaften. die man neuerdings zu den Eorporationen geftellt hat.

findet fich indeß eine Art von gerichtlichem Schuhe. der auch noch jeht

wirkfam werden kann. Indem nämlich der wefentliche Grundbeftandtheil

eines folchen Vereines darin befteht. daß in der Hand eines jeden die

rechte Gewere für fcimmtliche unbewegliche Güter. welche jedem der meh

reren Genoffen für fich zuftehen. fich befindet 48). fo wird damit jedem

von ihnen die gerichtliche Geltendmachung der Rechte aller Genoffen mög

lich gemacht. Daß nun diefes Verhältniß die Ganerbfchaft nicht zu einer

Gemeinde conftituirt. folgt fchon daraus. daß der Zweck deffelben kein

Staatszweck ift. Indem man fich dabei aber auch eine innere Vereini

gung der Rechte felbft gedacht. hat man hier ein befonderes teutfches

Gefammteigenthum und ein Zufammenfließen der mehreren Genoffen zu

einer einzigen Perfon angenommen49) und ift fo dahin gelangt. diefelbe.

ebenfo wie die Ehegatten. welche in der. auf gleichem Bildungsprozeß

beruhenden. ehelichen Gütergemeinfchaft -ftehen“9). als eine myfiifche Per

fon zu bezeichnen") Auf glei>)e Weife läßt fich auch das Verhältniß

eines Grundherrn. welcher die Gewere für die Befißungen feiner f' mt

lichen Hinterfaffen in Handen hat. auffaffeni-L). wieivohl dieß heutz age.

46) ungefeßlicl) find alle eoliegia und oor ara. mit Ausnahme derjenigen.

welche fich teljgjonig can-u gebildet haben ( . 1. Z. 1. l). (le oollegiin eco,

[47. 22]), die nicht auccoritate Zc-.natna oonznlii oder Eneearia entfianden

find (1., 3. s. 1. l.. 1. pr. l.. 2. l.. 3. pr. l). edel.) und ihnen wohnt

'Die xlziiF-ersjtaa nicht bei (l1. 1. pr. I. 1. l). quali. ouiuac. uni'. nom.

47) Eichhorn. Zeitfcbr. für gefcl). Rechtsw. Bd. 2. S. 172. Note 170.

Wilda a. a. O. S, 51. S, 157 flg.

48) Dadurch unterfcheidet fich wenigftens die Ganerbfwaft von einem blo

ßen Schutz- und Truhbündniffe. wie es di einigung ift.- Indeß hat man

auch wohl eine Verbrüderung. der jenes knial fehlt. eine Ganerbfchaft

genannt. Dicß fcheint wenigftens von der adeligen Ganerbfchaft Alt-Limpurg.

welche zu Frankfurt a. M. befianden (Wilda a. a. O. S. 209 flg.). ange

nommen werden zu müffen. a

49) Das Verhältniß dürfte zuerfr bei Lehngütern in der coinyaäcjtura jut-iz

germanioi (vgl. Eichhorn. Einl. ß, 209. Note n) entfianden fein. weil fich

nur hier ein wirkliches Bedürfniß dafür zeigt. und fonach von ihm die Idee

eines Gefainmteigenthums hergenonnnen. und nicht (wie Eichhorn a. a. Q.

lg'. 169 es darfiellt) erft von anderen Infiituten auf daffelbe übertragen fein.

50) Vgl. Runde. das teutfme eheliche Gilterrecht f). 3. 33.

Ö 16581) Haffe. Revifion der ehel. Gütergem. S. 93. Eichhorn a. a. O.

_ 52) Wegen diefes Verhaltniffes erklart Mauren brecher a. a. O. ,(7.158

die Immunität als moralifche Perfon. Allein es liegt ja nicht in der Im

munität. fondern in dem Hinterfafienoerhaltnifie.
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wo auch dem Hinterfaffen gegen jeden felbftfiändiger rechtlicher Schuß zu

Theil geworden ifi) keinerlei Bedeutung mehr hat. - Jnfofern als nun

eine f olche myftifclje) auch moralifcije) Perfon übgrall keine römifche

nnirersjtno ift) läßt fich denn freilich von einer befonderen teutfchen Evt

porationscheorie redenkk),

So wie das rbmifche Recht in Anfehung privatremtlicljer Verhält

niffe durch das Zufammenlvirken mehrerer Perfonen zu einem und dem

felden Zwecke eine Einheit derfelben entftehen läßt (f. oben Note 12)) fo

findet auch daffelbe in Anfehung von Functionen eines öffentlichen Amtes

fiatt, In privatrechtlicher Beziehung hängt aber ein folches Zufammen

wirken von bloßer Willkür ab) in Anfehung öffentlicher Amtsfunctionen fegc

es aber) wie überhaupt die Vornahme jeder derartigen Handlung) eine

Befugniß) welche ausgeübt werden muß) die Befugniß und die Pflicht

mehrerer zu einen' Wirken für denfelben Zweck voraus) und fo ift hier)

fchon ehe es zu einer Ausführung kommt) ein rechtliches Moment der

Begründung einer folchen Einheit gegeben. Wenn nun von mehreren)

welche in folchem Verhältniffe ftehen) der Grundfah ausgefprocljen wird)

*, daß fie als eineinziges Subject gelten) weil fie diefelbe Function habenW))

fo ift hier offenbar nur eine Einheit des Subjectes in dem Sinne anzu

nehmen) wie fie vorhin bei der Ganerbfchafc anerkannt worden ifkz was

einer ausführt) gilt eben fo) als ob es der andere gethan (f. oben bei

Note 6). Anders fiellt fich aber das Verhältniß) wenn ein wirkliches

Zufammenwirken mehrerer erforderlich ift) damit eine Amtshandlung

überall gefchehen könne) wie fich dieß bei den heutigen Beamtencollegien

zeigtkk). Diefe ftehen in diefer Beziehung in eben demfelben Verhält

niffe) wie die Glieder einer Gemeinde) diefe ohne römifche unireraitaa

gedacht) und können nur deßhalb nicht zu den eigentlichen Gemeinden

gezählt werden) well es eben eine-Thätigkeit der Staatsregierung) und

nicht die des Volkes ift) welche fie entwickeln. Eine folche Vereini

gung findet aber da nicht ftatt) wo die Thätigkeit eines jeden fchon ein

felbfifiändiges Refultat hat) wenn auch diefes Refultat) mit anderen

vereint) wiederum ein weiteres Refultat erzeugen foll. Das Glied eines

Eollegiums handelt beim Anhören einer Verhandlung) beim Abgeben

feines Votum) als einzelnes amtliches Subject) und eben fowohl der

vom Staate angejtellte academifche Lehrer bei feinen Vorträgen) weßhalb

denn auch Univerfitäten keine Gemeinden) fondern nur infofern Corpora

tionen fein können) als ihnen eine moralifclje Perfdnlicljkeit beigelegt ifi.

Infofern den Standesgenoffenfchaften die Befugniß zujteht)

53) Vgl. oben Note 41.* *

(5 531) l.. 25. l). url lnuniaipulern. (50, 1.) Vgl. l.. 76. 1), e18 iucijcii..

. 1.

55) Auch fie werden durchgängig als rbrnifche unieereicateo behandelt.

Vgl. z. V. Linde) Lehrb. des teutfch. gem. Eivilproz. d. 76. _Allein welche

Verfclnedcnheit befteht doch zwifchen einem intellectuellen Subject von vermö

gensrecljtlichcn Verhaltnifien) und einer Verfammlung) deren .Thäiigkeit z. B.

die Entfcheidung eines Prozeffes hervorruft.

'
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felbfi oder durch von ihnen gewählte Beamte über die Mitgliedtmaft zu

befiimmen) ihnen alfo die Befugniß einer Standesverleihung zufieht,

bilden fie Gemeinden. Denn ift auch der Status eines Subjecies an

fich felbfi immer nur ein Privatverhaltniß. auch wenn er der Grund von

öffentlichen Verhaltnifien ift) fo kann doch die Bildung und Erhaltung

eines gewiffen Standes überhaupt nur ein Staatszwe> fein. In

diefem Verhältniffe ftehen die Innungen durchgängig) es mag nun jeder

Genoffe den Stand verleihen können , wie es bei dem ehemaligen Schil

desamte der Ritter der Fall war“), oder es mögen gewifie Organe der

Genofienfchaft dazu beftellt [ein, wie bei den Gewerbsinnnngen. S0

waren die ehemaligen ceichsritterfchaftlichen Eorporationen Gemeinden)

ebenfalls die Corporationen der Ritterfclyaften einzelner Territorien) der

Clerus bildet in diefem Sinne eine Gemeinde und ebenfo die wifien

fchaftlichen Facultciten. welche academifche Grade zu ereheilen befugt find.

So 'wie indeß Stadtgemeinden aus den Gilden und Innungen hervor

gegangen find) fo haben fich aus mehreren Innungen oder Gemeinden

der ebengenannten Art) in Verbindung mit den Stadtgemeinden) wieder

um ganze Landesgemeinden den einzelnen teutfchen Landesherren in

den alten Landfiänden gegenübergefiellc") Infofern die Bedeutung

diefer Landesgemeinde in der Wirkiamkeit der Landfiände durch Befchlußz

nahmen auf Landtagen befiand, wurde fie regelmäßig nur durch die Prä

laten) die Ritteriwaft und die Städte gebildet) und der Bauernfiand

hatte einen thcitigen Antheil an derfelben (abgefehen von Tyrol). wenn er

in Verbindung mit einer Stadtgemeinde fiandöw). Nur infofern läßt

fich ein paffiver Antheil des Bauernfiandes an der Landesgemeinde an

nehmen) als fie aueh feine Jnterefien berückfimtigte, fo daß der Bauern

fiqndi bei dem Mangel innungsmäßigen Scandesverhtiltttiflfer?F fich dureh

gängig nur in einem Schuhverhältniffe- befand. Die einem Sclnih- oder

Grundherrn unterwotfene Bauerfchaft bildete aber diefem gegenüber haufig

wiederum eine Hofgemeinde 5")) ,und das Verhältniß ihrer Glieder zum

 

 

56) S. Eichhorn a, a. O. S. 53.

57) Für die frühere Bedeutung der Gemeinden überhaupt darf auch diefes

Verhaltniß nicht außer Augen gelafien werden.

58) Wie diefer in Württemberg fiattfand. Vgl. Wächter) Handle. des

im Kdnigr. Württemberg geltenden Privatr, Bd. 1. d, 21) vgl, mit S. l3

Notr 10, K. 31x32 a. Anf. vgl. mit F, 59. - Ueber den Vaucrnfland als

vierten Stand in Tyrol: Verfafiungsurk. v. 24. Marz 1816 (bei Pdlilza die

europ. Verf. Bd. 1, S. 51 flg.)) Einl. und Art, 1) 2, -- Bisweilcn werden

die Städte unter dem gemeinfamen Namen: Landfchaft. begrifien, fo in Meck

'lenburg- vgl, großherzogl. Bekanntmachung v. 23. Nov. 1817 (bei Pdlid a. a.

O. S. 1020),

59) Daß die Hofer-gemeinde keine politifche Beziehung hat (Mauren

brecher a. a. O. Ö. 250) ifl zwar infofern richtig) als fie fich nur ihrem

Hof- oder Grundherrn als Gemeinde gegenüberfielltz allein infofern fie felbfi

in ihrem Innern für Staatszwetke thätig ift) welche der Staat dem Hofherrn

und diefer ihr zu fördern überlaßt) kann man ihr doch die Bedeutung einer

Gemeinde nicht abfprechen) und daß fie „dem Gemeindeverbande gar nicht nahe

kommt" (edel-daf. Ö. 250), wird fonach keineswegs gerechtfertigt werden können.
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Herrn wurde durch Hof- und Dienfirechte eonfiituirtso). ?zuweilen er

hielten fich indeß die Bauern eines Territoriums. welche von der Grund.

herrlicher-it frei waren. auch ohne Verbindung mit der ftändifchen Ge

meinde. als eine befondere Landesgemeinde unter dem Namen einer

Landfrhaft "1). Dies ift jedoch ein ausnahmsweifes Verhältniß. Sie

find aber. auch abgefehen davon. daß fie durch die neueren Stände

verfaffungen großentheils untergegangen find.» oder doch ihre ehemalige

Bedeutung verloren haben. auch deßhalb nicht zu den eigentlichen. nur

unterabtheilungen des Volkes bildenden. Gemeinden .zu zählen. ,weil fie.

der Rechtsidee nach. fich (ebenfo wie die neueren ftcindifclnn Kammern.

ungeachtet des fonftigen wefentlichen unterfchiedes) dem Regenten gegen

über als das ganze vollbereeijtigte Volk darftellen GI). .wiewohl fie aus

Gemeinden zufammengefeht find.

Für die neueren Verhältnifje genügt es. hier zwei Arten. die

Stadt- und Landgemeinden. welche lehteren regelmäßig Dorfsgemein

den find. zu unterfcheidenz indem die übrigen Vereine. welche naeh dem

Gefagten den Charakter der Gemeinden haben. befondere Eategvrieen

bilden. - Ob Fleckensgemeinden der erften oder zweiten Art angehören.

hängt davon ab. ob fie ftädtifche Gerechtfame haben oder nicht. -*

Ihrem Wefen nach find fie zwar die alten. durch den in den Bedürf

nifjen der Zeiten hervorgerufenen Einigungstrieb des Volkes gefclmffenen

Gemeinden. aber neuere Gefeizgebungen haben ihnen in Anfehung ihrer

adminiftrativen Thätigkeit beftimmtere oder veränderte Organifationen ge

gebenöa). -*- Das erfte Bedürfniß des Menfcljen für fein Dafein ift ein

Raum auf der Erde. und fobald er durch die Eultur des Bodens feine

Nahrung gewinnt oder die natürlichen Erzeugniffe verarbeitet. wird er

genbthigt. fich deffen Befriedigung für eine gewiffe Dauer an einem be

ftimmten Raume zu fichern. Vereinigungen der Menfclhen zur Befriedi

gung ihrer nächften Bedürfniffe müffen daher. fobald fie zu jenen Be

fchäftigungen gefchritten find. die Behauptung eines Gebietes und die Siehe

rung deffelben und des Aufenthaltes ihrer Perfonen und Güter in demfelben

zum Gemeinzwecke haben. und die Gemeinden. welche fich unter Anfiedlern bil

60) Dabei trat denn die Hofgemeinde in daffelbe Vtrhältniß zum Hofherrn.

wie die Landcsgemeinde zum Landesherruz ihre Glieder aber deßhalb noch kei.

neswegs aus jeder Beziehung zur Landesherrlicljkeit. Vgl. fächf. Lande. V. ill. 79.

61) So ifi das Verhältniß der Landfchaften in Holftein und Schleswig.

namentlich der Landfchaften Norder- und Süderdithmarfehen. obgleich fie nie an

den Landtagsverhandlungen Theil genommen haben. Vgl. Falct. Handb. d.

fchlesw.-holft. Privatr. Bd. 1. s. 12; und auch in Beziehung auf das Steuer

bewilligungsrecijt derfelben: Michelfen. über die vorm. Landesvertretung in

Schleswig und Holfiein (Hamb. 1831). S. 44 flg. . fo wie über ihre Anerken

nung als Eorporationen: Refcript v. 15. Mai 1791 (irn ()0rp. Const. 110l

sat. j. l). 626. 627.)

62) Denn ihr urfprung in den alten Volksverfammlungen (Falck a. a. O.

Bd. 2. Ö. 51) ift gewiß überall anzunehmen.

63) Verzeichnet finden fich die neueren Gefese über diefes Verhältnis bei

Maucenbrecher a. a, O, g, 165a. in der Note. und Mittermaier a.

a. O. s. 121. Note 8.

[bi. 32
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deten. mußtewzunächft auf diefen Zweck gerichtet fein") Auch die

neueren Gefeßgebungen fordern zu jeder Gemeinde ein folches- Gebiet.

oder eine Gemarkung (f, unten All. GemeindegedietN-'Die Benutzung

diefes Gebietes kann aber wiederum entwederwrfordern. daß jedem Ge

meindegliede fein befiimmter Antheil. mit Ausfchluß der-ubrigen. zur

Bewirthfchaftung oder Bewohnung zugewiefen fei. oder- fie kann eine

gemeinfame Benutzung zulaffen. - Diefe gemeinfame Benutzung kann

nun auch in einer Gewinnung von Erzeugniffen des Bodens befiehen.

wenn fie folche find. die keine eigentliche Bodencultur oder Ackerbau vor

ausfeßenz ja es empfiehlt fich hier eine “gemeinfame Benutzung fchon deß

halb. weil dadurä) eine beffere Abhilfe des Bedarfes bewerkftelligt wird.

als durch eine Vertheilung des Bodens felbft . indem nicht alle Theile

des Bodens diefe Erzeugniffe gleichmäßig hervorbringen. und die Eultur

hier nicht nachhelfen kann. wie z. B. Mergel. Torf und dergleichen.

Eine folche Benußung kann fich nun zwar auch bei Stadtgemeinde-n.

befonders wenn ihre Glieder auch Ackerbau treiben. finden; allein fie ift

insbefondere den Dorfsgemeinden wichtig und eigenthümlimok). Eigene.

blos durch eine folche gemeinfame Benutzung eines Gebietes gebildete.

Landgemeinden finden fich in den MarkgenoffenfGaftenW). auch Hain

' geraiden (Heimgeraiden). Bufchen. Walderbfmaften. die indeß mehrere

Dörfer zu umfaffen pflegen 67), Und ebenfo. wie das Moment der

Gewerbsinnung die teutfme Stadtgemeinde. fo charakterifirt die Land

gemeinde das markgenoffenfciyaftliclye Momentos). - In neuerer Zeit

indeß. wo die Vermehrung der Bevölkerung ein Streben nach “Erhöhung

der Production des Bodens hervorgerufen und diefes haufig dieAufthei

lung der gemeinen Marken (Gemeinheitcn. Gemeinheitsländeeeien*. Atl

menden) herbeigeführt (f. unten xxl. Gemeinheitstheilung)xund die

Gefiattung größerer Gewerbefreiheit die Ausfmließlimkeit der Befugniffe

der Innungen befchrankt oder fie gar gänzlich aufgehoben hat (z. B. in

Preußen. wiewohl mit Ausnahmen. in Okaffau). ift auch oft diefer ur

fprünglime Unterfchieb verfchwunden. Indeß find die gemeinfamen Ein

richtungen. welche die Bediirfniffe einer Stadtgemeinde erfordern. z. B.

Börfen. Theater. Spaziergänge. mehr kunfilimer Art. als die einfachen

Wege. Brunnen. Viehtriften u. dgl. der Landgemeinden. und der Stadt

bewohner nicht fo geeignet. diefe Einrichtungen durch eigene Arbeit her.

zufiellen und zu erhalten. als der Landbewohner. fo daß dadurch fchon

64) Die Literatur über die urgemeindeverfafiung bei Maurenbrecher

a. a. O. d. 164. Note 2.

65) Daß freie Dorfsgemeindcn zuerfi fo entfianden. daß das von einem

Volke occupirte Gebiet durch deffen Vorfteher nach Verwandtfchaften (ge-nee

cognationeßque) vectheilt wurde (dgl. 62168.11-, e16 berlin (Zoll. l7l. o. 22.),

laßt fich nicht mit Grund bezweifeln. Auch bei den Friefcn findet fich gemein

fchaftliäzrr Familienbefig von Grund und Boden (Liodgarda). Afegabuth S.110.

66) v. Löw. Über die Markgenoffenfmaften S. 32-39. l51-19l,

67) Ebendaf. S. 7. '

68) Vgl. ebendaf. S. 4. 5. iiber die wefrntliclye Gleichheit der Marken

und Gelneinhriten.
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eine natürliche Verfchiedenheit in der Verwaltungsweife der Angelegenhei

ten folrher Gemeinden herbeigeführt werden muß. Der im Verhciltniffe

zur Zahl der Bewohner größere Umfang des Gebietes der Landgemeinden

führt aber auch bei ihnen hinwiederum zu größerentLaften. wenn es zur

Schüßung diefes Gebietes befonderer Einrichtungen bedarf. wohin nament- l -

lich die Eindeichungen zum Schuhe gegen die Gewalt der Gewäffer gehö

ren W). und insdefondere fuhrt aua) hier der umfiand. daß diefe Ein

richtungen durch die eigenen Arbeitskräfte der-Gemeindeglieder hergefiellt

und erhalten werden. zu befonderen Normen über diefe Art der Contri

bution 70); fie erfordern befondere Beaufficletigungen. und die Gemeinfam

keit der Gefahr für mehrere Dorfsgemeinden führt auch hier oft zur Bil

dung befonderer Deichgemeinden") Seitdem der-Staat die Beförde

rung der Gottesverehrung und die Belebung der Religiofiteit. fo wie den

Iugendunterricht zu feinen Zwecken zählt. find auch die Vereine des

Volkes für gemeinfame dazu dienende Einrichtungen wahre Gemeinden.

welche zwar am hiiufigften mit der gewöhnlichen Eintheilung der Stadt

und Landgemeinden zufammenfallen 72). nicht felteneaber auch defondere

Kirchen- und Schulgemeinden hervorgerufen haben. - NiGt weniger

findet es fich. daß bloße Verwaltungsbezirke--in Beziehung auf_die Er

reichung gewiffer Staatszwecke eine Gemeindeeinrichtung haben. fo daß wenig

fiens in Anfehung der Aufbringung der Contributioncn zu diefem Zwecke.

z. B, Armenverforgung. Criminalkofien. Wegebefferungen. das Maß von den

Bedurfnifien ihres Bezirkes abhlingt und ihnen eine Eontrole in Anfehung

dcr Verwendung und der Vertheilung zufieht73). - Stadtgemeinden

kennt. auch abgefehen von der Entwickelung des ganzen römifchen Reiches

aus einer folchen Gemeinde. aueh die römifche Verfaffung in den bereits

genannten Municipien. wiewohl ohne das Merkmal des Vorrechtes bür

gerlicheFGeivel-de und ohne einen Gegenfcih von Landgemeinden Zvielmehr

fcheint es. daß das platte Land mit den Stadtgemeinden vereint war74).

Die eigene Gerichtsbarkeit. welche fie anfänglich vor den Provinzialfiädten

auszeichnet. wird durch Einfelzung der Defenforen als Richterperfonen.
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69) .Als Gemeindezwrck fchon anerkannt im fachf. Lande. V. ll. 56. Vgl.

fchwab. Lande'. S. 215. Vgl. den Art. Deichretht Bd. 3. S. 279 flg.

70) Die Pfanddeiehung. bei welcher jeder Genofie feinen Aniheil am Deiche

frlbfi unterhält. im Gegenfatze des Eomrnunionsfußes. bei dem jeder feinen Geld

beitrag zu den Kofien leifiet, Maurenbrecher a, a. O. S. 329.

71) Vgl. oldenb. Verordn. fiir die Landgemeinden v. 28. Der. 1831. Art.

135 fig. Man unterfcheidet Deichcommune. als eine aus einzelnen Perfonen.

Deicbband. als eine aus mehreren Eommunen befiehende Deichgemeinde. Vgl.

fchlesw.-hol|, Drichreglrment v. 6. April 1803. z. 2 u. 3.

72) Vgl. oldenb. Ld-G-O. Art. 118 fla.

73) Vgl. fchlesw.-holfi. Verordn. v. 7. Sept. 1736 ((2. E. 11.1. p,533.),

Patent v. 23. Der. 1808 mit Refcr. v, 15. Mai 1791 (ebendaf. l. S. 627).

Zuweilen haben auch Aemtcr und Kreife eine eigentliche Gemeindeorganifation.

Oldenb. Ld.-G.-O. Art. 127 flg- -

74) Vgl. F.. 30. l.. 35. 1), ati munlc. (50. 1,) l.. 239. s, 2, i). rie

7, 8. 1.. 3. 0. .10 nat. lid. (5. 27.) l.. 3. E. (ie iocoliz. (10. 29.)

Savigny. Gefch. des cbm. Rechtes im M. A. Bd. 1 . S. 16. *
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auch diefen zu Theil (vgl. unten x, Gemeindegerichtsbarkeit).ll In jenen

wie in diefen findet fich) wie-iin teutfchen Städten) eine herrfcljende) oder

vielmehr eineadminifirirende Gemeinde) die cui-ja, das collegium oder

cm-pns c1ecuri0uum75), was Veranlaffung gegeben hat) in teutfchen

Städten) deren Urfprung fich auf eine römifche Anlage zuruckführen

läßt) die herrfchende Stadtgemeinde als ein Ueberbleidfel jener römifmen

Curie zu betrachten) z, B. die fogenannte Richerzewe in Eöln 78)) während

man auch wiederum in der eigenen Gerichtsbarkeit ein Merkmal römifiher

Stadtverfaffung erkennen wollen) undefolche Städte als urban romane'

libertate (jour-tiere von den übrigen) die man alsfurbes krancjca liber

taee cianatae-bezeimnete) unterfcljieden hat77). Indeß fehlt jener römi

fchen Stadtverfaffung doch. immer das* charakterifiifche Merkmal der teut

fchen") und von den Landgemeinden) dei -denen man in demGrund

hefihern ebenfalls eine herrfcloende: oder engere Gemeinde unterfcheiden

kann) und bei denen fich felbft in der eigenen Gerichtsbarkeit urfprringlicl)

eine Gleichheit mit den Städten zeigt -)(f, unten 2c)) läßt fich auf keine

Weife ein römifcher Urfprung nachweifen. Aueh darin fiehen fich die

Stadt- und) Landgemeinden gleich)»daß fie -bald auf freiem Gebiete) bald

auf dem eines Grundherrn gegründet) und ihre Glieder zn diefen'. in

einem Hörigkeitsverhältnifie fiehen konnten) welches durch Hof- und.

Dienfireclhte geregelt war 777)): ein Verhältnifi) welches denn _auch auf

die beiden Arten der Gemeinden urfprirnglich zufiehende Autonomievon

Einfluß fein) und deren Ausübung von der Einwilligung des Herrn ab

hängig machen mußteoo). Allein in der Folge erwarben allerdings die

Stadtgemeinde-n größere Rechte und Freiheiten) während die der Land

gemeinden befcizränktcr wurden) fo daß-man, als-die jene auszeichnenden

Gerechtfame zu nennen pflegt: die Autonomien: die eigene Gerichtsbarkeit)

das Polizeirecht) Kammereireclht (f. unten 11a x. xl. x111.) und befon

7351)9Vgl, Savignv a. a. O. S. 50) 51. Walter) Rechtsgefch. S.

229) .

76) Eichhorn) Zeitfchr. fur gefch. Rechtsw. Bd. 2) S. 177 flg.) S.

193 flg. Gaupp. über Städtegrundung S. 210. S. indeß dagegen: Wilder

a. a. O. S. 176 flg. -, Die Literatur bei Mittermaier a. a. O. Ö. 154

in der-Note. .

77) Vgl. Runde) teutfch. P.-R. d. 426) Note 6 und daf. Sit.; aber

auch Eichhorn a. a. O. S. 206 flg. »njw

78) Ehe indeß die gewerblichen Gererijtfame der Städte Teutfcljlands fich

gebildet hatten) ioarenfie zwar nur durch' die belondcre Gerichtsbarkeit rechtlich

ausgezeichnet) die man denn auch eineJnnnunität nennen kann (vgl. Eichhorn

a. a. O. Bd. 1) S. 225. 236)) wenn fie auch nicht immer durch von der

Stadt felbft befiellte Gcrichtsbeamte geübt wurde. ,

79) Vgl. Eichborn a. a. O. Bd. 1) S. 240-246) vgl. mit S. 201 flg.)

Bd. 2) S. 220 flg.

80) Ebcnfo) wie das Hofrecht den -Rechten der kaifcrlichen Bea-teten oder

des Landesherrn keinen Eintrag thun durfte (fächf. Landr. B. 111) 79)) fo

konnten Gemeindeordnungen der Hinterfafitn oder Hdrigeit auch keine Eingriffe

in die Rechte des Herrn begründen. Daher mußten fie darin allerdings be

fchräntter fein als freieGemeiuden. Vgl. auch Mittermaier a. a. Q.

(5. 111) s. 120) Note 31) 9, 125) Note 3.
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dere gewerbliche Gerechtfamea") (f, oben bei Note Z7). Die einzelnen

Gemeindeverhiiltniffe find nun im Namfolgenden. mit Berückficlytigung

der neueren Organifationen. naher zu charakterifiren.- Die Gemeinde

verf af f ung im engften Sinne wird fich dabei aus deren Gliedern und

verfchiedenen amtlichen Organen. fo wie den Wahlen derfelben (unten-l.

bis 711l.) ergeben. - Es find W.- >47*:

l. Gemeindeglieder. diejenigen Subiecte. welche einem-Ge

meinde vermöge des Gemeindeverbandes angehören-ki Das rdmifme

Recht unterfcheidet von den bloßen Bewohnern des Gemeindegebietes. den

iucolae, welche nur durch das rein thatfämliche Domieilium der Gemeinde

angehören 32). alfo zu derfelben eigentlich nur infofern gehören. als man

fie als einen bloßen Verwaltungsbezirk betrachtet. die eigentlichen Gemeinde

glieder. die cieea. -- Ihnen ift das ruunicipiuui die Heimath. die pa*

tria. und ihre Eigenfchaft als Gemeindeglieder von dem Domicil ganz

unabhangig. Sie wird entweder durch befondere Aufnahme (allectio),

oder dadurch begründet. daß ein Subject von Eltern abftammt. welche

zur Zeit feiner Geburt einer waren. oder von einer adoptirt oder ma

nnmittirt ifiai). -- Bei den teucfchen Gemeindeverhciltniffen ift es. da

hingegen regelmäßig die Aufnahme in den Gemeindeverband. welche jene

Eigenfchaft verleiht. Sieht man auf die altefien Zuftiinde der hifiorifcijen

Vorzeit. wo in Friedenszeiten die Volksgemeinden in dem Verhaltniffe

von Staaten fiehen84). fo zeigt fih eine Aufnahme fchon darin. daß der

Vater den wehrhaften Sohn der Gemeinde alsMitglied darfielltoö). -

Wer nicht auf folche Weife Mitglied geworden. hat in der Gemeinde

überall keine felbftficindigen Rechte. Nur durch Vertretung findet er

rechtlichen Schuß. der. als fich königliche Gewalt gebildet hat. dem

Fremden. dem Ellendenaö). durch den Königsfchug zu Theil ivird97).

81) S. fachf.-altenb. Grundgef. v. 29. April 1831. s. 116-121. wo diefe

Rechte ausdrücklich aufgezählt werden.

82) l1. 239. s. 2, l). rie bi'. 8. l1. 5. 1). ac] munieiy. (51. 1.) Vgl.

l.. 20. 1). eaci. l.. 7, (7. e10 incoiis. (10. Z9.)

83) l.. 1. pr. 1). nei niunicip, 1.. 6. F. 1, l). e06. l.. 22. pr. 1).

aaa. (Vgl. Savigny. Zeitfchr, für gefchichtl. Rechtsw. Bd. 9. S. 91 fig.)

b. 3. E. (ie niunia. (10, Z8.) [n. un. E, ubi patient. Tutor. (5. 32.) l4. 7.

(L. (ie incolis. (10. Z9.) -

84) Caesar, rio bello (Bali. 7]. 28.: ln para nolius est commonia

luagiziratus. - .hier ift Staat und Gemeinde ideniifch. Vgl. über bürgerliche

Gefellfebaft: Schldzer's Staatsr. B. 2. S. 63. - Die rdmifchen Schrift

fieller über Germanien nennen die regionee, pagi und 'ici , denen Vorfteher.

reges. principos. durch Volkswahl gegeben waren (Caesar l. o. 71. o. 22.

23„ Racitna. 62km. c. 12., vgl. Eichhorn. teutfche St. u, R,-G. ß. 14).

rbenfo wie ihre Gemeinden. ciiliintas (Ear-gar l. 6. a. 23., 'l' ercituii l. o.

o. 10, 13. 14. 15.), und deren Vor-ficher. ebenfo wie ihre Gcmeindevorfieher.

raeigisrriiiuz (0712531- l. a. c. 22.). Eine andere Perfon als diefe ift der

Führer iin Kriege. der (lux (Raritan i. a. 6.7., Eat-nur 1. o. di, m22.).

85) 'kacitns l. 6. c. 13. 20. _

86) Dreher. Nebenftunden S. 377. Wosipiiaien, mon. 1110.1. l7.

p. 1932. Grimm. teutfche Recinsalterth. Bd. 1. 397 flg.

87)Eichhorn. Einleit. Ö. 75. Mittermaier a. a. O. 5. Auen..

s, 105.
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-Als die alten Volksgemeinden untergehen) an die Stelle derfelben Terri

torien "treten, der rechtliche Schuh auch dem Fremden gewährt wird)

innerhalb diefer Territorien fich aber befondere Stadt. und Landgemein

den ausbilden) da ift zwar nicht das Bürger- oder untecthanenverhältniß

zu diefem Territorium) das Territorialindigenat) wohl aber die Mitglied

fchaft in jenen Gemeinden von einer befonderen Aufnahme "abhängigksx

Jedoch tritt diefelbe nur in den Stadtgemeinden als ein befonderer Act

der Aufnahme hervor) bei welcher indeß den Kindern der Bürger gewiffe

Vorzüge eingeräumt zu fein pflegen") In den Landgemeinden dahin

gegen begründet der Erwerb von Grund und Boden innerhalb des Ge

meindegebietes regelmäßig die Eigenfchaft eines Gemeindegliedes m)). Bei

diefem Syfieme hängt es von der Willkür eines jeden Staatsangehörigen

ab) der übrigens nur auf die Mitgliedfchaft in einer Gemeinde Anfprucl)

zu machen berechtigt) und den eine Gemeinde zum Mitgliede aufzuneh

men bereit ift) ob er Mitglied einer folchen fein will oder nicht z fobald

er die von einer folchen Mitgliedfcljaft abhängigen Rechte) wie die Betrei

bung gewijfer Gewerbe) den Erwerb von .Grundeiaenthum) entdehren

will. Staatsangehörigkeit fteht darnach mit der Mitgliedfcljaft in einer

Gemeinde nur infofern in Verbindung) als mit diefer zugleich umftände

verbunden find) die jene begründen) wie der Wohnfih im Staatsgebiete.

- Allein bloße Heimathsrecijte in einer Gemeinde können auch nach

diefem Syfieme durch eine gewiffe Dauer des Wohnfihes in deren Ge

biete erworben werden) die dann einen 'Anfpruch auf Fortdauer des Wohn

fihes und auf unterfiälzung im Falle der Verarmung begründen 91).

Die neueren Gefelzgebungen) welche bei ihren Gemeindeorganifationen zu

gleich) ja einzelne Gefeße vorzugsweifekk)) ihr Augenmerk darauf richte

ten) jedem Staatsbürger feine Fyeimathsreclne in einer befiimmten Ge

meinde zuzuweifen) haben indeß auch folche) bloße Heimathsbercctjtigte)

zuweilen zu den Gemeindegliedern gezählt.-Dieß ifi theils io geläleden.

daß alle diejenigen) weläje zur Zeit der neuen Organifation in einer Ge

meinde folche Heimathsrechte hatten) die Slhuhbiirger) ausdrücklich für

Gemeindeglieder erklärt finde wiewohl man den eigentlichen Gemeinde

gliedern im älteren Sinne) den Altbürgern) die einmal erworbenen befon

deren Nuhungsremte am Gemeindegute gelaffen hat") - Theile aber

 

 

 

88) Vgl. Runde) Grundf. des gem. teutfch. Privatr. F. 446.

89) Vgl. Runde a. a. O. f). 447.

90) In den Stadtgemeinden kann man nämlich in der Regel nur Grund

fiücke erwerben) wenn man als Mitglied aufgenommen ifi) und die Burger.

rechte find hier nur zum Theil vom Grunddefiße abhängig; in den Landge

meinden kann dahingegen in der Regel jeder Grundlilicke erwerben) und die

wefentllchen Gemeinderechte pflegen hier dem Grunddefiae einzubringen. Vgl.

unten x17. Note 356,

91) Z. B. Patent v. 7. Der, 1829 fiir Schleswig und Holfiein; großbekz

fächf. Gef. v. 11, April 1833) z. 28.

92) So das wurttemberg'fche Gefelz iiber dasGemcinde-) Bürger: und Vei

frgceht_ v. 4. Der. 1833 (älteres v. 15. April 1822). das großherz- fachl- Gef

uder die Heimathsverhältniffe v. 11. April 1833,

93) Großherz. heff. G.-O. Art. 54. Bad. GO. s. 2 vgl. mit Gef. v.

felb. Tage (31. Der. 1831) d. 89 flg.
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hat man deuilnterfchied zwifchen eigentlichen Gemeinbegliedecn und Schuh

verwandten zwar fortbefiehen laffen. allein die leßteren ebenfalls als Ge

meindeglieder bezeichnet94). Ader auch nach diefem leßteren. z. B. in

den preußifchen. königl. fächfifcijen und wütttembergifmen Gemeindeord

nungen. fo wie in großherzogl. fächfifcijen Gefehe über die Heimaths

verhältniffe fich findenden Syfieme fiellt man fie beffer auch jetzt noch in

die Elaffe der Beifaffen (f. unten ll.). - Wo man diefes Syfiem be

folgt hat. da kann der in den neueren Gefeßgebungen ausgefprochenen

Regel: daß jeder Staatsbürger. wenigftens wenn er ein Gewerbe für

eigene Rechnung treiben. oder fich derheurathen. oder mit eigenem Haus

halte einen felbftftändigen Wohnfih begründen. ja zuweilen auch. wenn

er ein öffentliches Amt übernehmen will. irgend einer Gemeinde ange

hören müffe9ä). durch das Verhältniß eines Heimathsberecljtigten oder

Schuhverwandten genügt werdengo). Nach dem erfieren Syfieme dahin

gegcn wird nur demjenigen das Staatsbürgerrecht ertheilt. welcher nach.

weifi. daß ihm eine Gemeinde zu ihrem wirklichen Mirgliede aufnehmen

will") - Dieß leidet indeß Ausnahmen. indem Perfonen. welche in

eigenen. in Beziehung auf das Gemeindewefen feldftfiändigen Gebiets

theilen anfäffig find. als Standesherren. Rittergutsbefilzer. man gendthigt

werden in eine Gemeinde einzutreten 9k). und gewiffen Staatsbürgern

das Recht eines ftändigen Wohnfihes in einem Gemeindcgebiete eingeräumt

ift. ohne daß es einer Aufnahme derfelben als Gemeindeglieder bedarf")

- Eigentliche Gemeindeglieder. von denen hier die Rede ift. find indeß

nur die Gemeindebürger., diejenigen. welche zu thätiger Theilnahme an

den Adminiftrationshandlungen der Gemeinde. namentlich den Wah

len und Berathungem befugt und zu Gemeindeämtern befähigt find. die

das fogen. active Bürgerrecht in der Gemeinde haben. - Der Inbe

griff der einem Gemeindegliede als folchem zufiehenden Befugniffe und

der damit verbundenen Obliegenheiten bildet den Gemeindeindige

nat-oo). Der Inbegriff gewiffer den Gemeindegliedern im eigentlichen

 

94) Preuß. reoib. Städteordnung v. 17. März 1821 (nur diefe wird künf

tig angezogen werden. nicht die ältere v. 19. Nov. 1808. welche indeß den

Städten gelaffcn ift. welche fie beizubehaltcn wiinfrhten). Ö. 28. Kbnigl. far-hf.

Stadteordn. v. 2. Fehr. 1832. d. 11. 18. 68. Vgl. württemb. Gef. v. 4.

Dec- 1833. Art. 1.*
95) Sachfen-rneining. Grundgef. v. 23. Aug. 1829. Art. 19. Sachfen

altenb. Grundgef. o. 29. April 1831. Ö. 100. Braunfchw. Landfchaftsotdn,

v. 12. April 1832. Ö. 42. Oldtnb. Ld.-G.-Q. Art. 7. Württemb. Gef. Art.

1 . 5. Kurhefi. Gemeindeordn. v. 23. October 1834. f.. 9. 20.
96) Württemb. Gif. Art. 21. 22. vgl. mit Verfaffungsurk. I. 19. Groß

hrrz. fäcdf. Gef. s. 1. p
97) Bad. Gef. o. 31. Der. 1831. F. 40. Kurheif. (Zi-O. Ö. 22. Vgl.

großh. neff. GTO. h. 51. roornach das Recht eines Inländers zuvor ertheilt

' b.w" 98) Preuß. SWL. s. 7. Kutheff. G.-O. 5. 9. WürttemlNGef. Art. 4.

3*. 1-3.[f 99) Württemb. Gef. Art. 4. 3te. 4-6, Vgl. kurheff. G.-O. e. 13-15.

Oldenb. Ld.-G.-L- Art. 11.100) Aufzählungen folcher Rechte z. V._iu1 dad. Gef. v.3l.Drc.1831. h. l.

_1_1___z*_



 

werb von Grundfiucken und Antheil an Gemeindenuizungen zuzuftehen

pflegen192). Zuweilen ruht auch die Ausübung der fogen. Ehrenremtewi).

felbft mit Einfchluß der Theilnahme an Nuhungsrechten 1(14). z. B. wegen

mangelnder Dispofitionsfähigkeit. Eoncurs. Abgabenrückfiände. Genuß

von öffentlichem Almofen10ö). Unbefchränkt in der Ausübung von Ge

werben und im Erwerbe des Eigenthums an Grundfiiicken find oft

nur die eigentlichen Gemeindeglieder 19"). und wo den Schußverwandten

ebenfalls folche Rechte zuftehen. mitffen fie doch zuweilen. wenn das Ein

kommen des Gefchäftes oder der Betrag des Grundeigenthums einen

gewiffen Werth erreicht. den eigentlichen Gemeindeindigenat erwerben 1(17).

*-- Auch die neueren Gefehgebungen laffen denfelben in den Landgemein

den zuweilen noch durch bloßen Grundbefih in der Gemeinde entfie

hen198). fordern aber regelmäßig. und insbefondere bei Stadtgemeinden.

einen befonderen Aufnahmeact199). Jedoch beftehc diefer bei Kindern von

Gemeindegliedern oft in einer bloßen Erklärung des Antrittes110). Die

fes Anrecht. gleichfam ein deferirtes Gemeindebiirgerremt. iii den

Kindern bald in derjenigen Gemeinde gegeben. wo ihre Eltern. nämlich

bei ehelichen der Vater. bei unehelichen die Mutter. zur Zeit ihrer Ge

burt111). bald in derjenigen. wo diefe zur Zeit ihres Todes oder wo die

Aufnahme gefordert wird 117). Gemeindeglieder waren oder find. Wenn

es an einer folchen Anwartfmaft fehlt. fo muß es gemeinremtlicl) als vom

Ermeffen der Gemeinde abhängig betrachtet werden. ob die geforderte

Aufnahme zu ertheilen oder zu verweigern113). Die neueren Gefeßgebungen

geben aber jedem Staatsbürger. wenn ihm die fonftigen gefehlimen Eigen

101) Kdnigl. fächf. St.-O. d. 65-67.

102) Wiirttemb. Gef. d. 1. 2.

103) Preuß. St.-O. d. 23. Kdnigl. fächf. St.-O. d. 73. Oldenb. Ld-G..

O. Art. 23 u. 24.

104) Wurttemb. Gef. Art. 45. 46.

105) Kbnigl. fächf. St-O. d. 73, Vgl. auch bank. G.-O. Art. 78.

106) Vgl. kdnigl. fächf. St.-O. 5. 43-48 und unten il. Note 138. 139.

107) Preuß. St.-O, d. 15 u. 27. Kurheff. (EN-O. s. 27..

108) Kbnigl. fächf. Ld.-G.-O. v. 7. Nov. 1838. S. 24. 25. Wurttemb.

Gef. Art. 6.

109) Z. B. kurheff. GRO- . 34.

110) Bad. Gef. v. 81. Dec. 1831. h. 10. 13. Vgl. d. 4. 5.

111) Bad. Gef. v. 31.-Dec. 1831. d. 6. 7. Kurheff. GTO. g. 11. 12.

Württemb. Gef. Art. 13. 14.

112) Grobi). heff. (8.-O. Art. 41. _

113) Mittermaier a. a. O. f). 123. Leibfches Recht B. 1. Tic. 2.

Art. 2. Dagegen indeß Runde a. a. O. b. 446.
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fchaften nicht fehlen. einen Anfprucl) auf dieAufnahmeLW). und felbft

bei der Verweigerung ,der Aufnahme haben die* Staatsregierungen fich

zuweilen das Recht beigelegt. über die Ertheilung zu entfcheidenlw). -

Die Zuläffigkeit der Aufnahme pflegt an gewiffe Bedingungen geknüpft

zu fein; namentlich gehört dahin: Unbefcholtenheit der Perfvn1l"). fo daß

wenigfiens die erlittene Beftrafung wegen gewiffer Verbrechen diefelbe

ausfchließt 117). zuweilen aus) chrifiliche ReligionW). ferner Seldftftän

digkeit. nämlich Unabhängigkeit von väterlicher oder vormundfchaftlicher

GewaltW). oder auch Unabhängigkeit von einer Brotherrfchaftwo). zu

weilen auch ein gewiffes Vermögen 12'1). oder doch die Fähigkeit fich zu

nähren 122). und felbft Zuftändigkeit von Eigenthum oder demfelben gleich

geltenden dinglichen Rechten an Immobilien im Gemeindegebiete 1M). -

Verloren geht die Eigenfchaft eines Gemeindebürgers nicht blos durch

den Tod. oder durch fol>)e Umfiände. welche den Gemeindebürger in das Ver?

hältniß eines bloßen Schuhverwandten bringen (unten ll., Note 151. 152).

fondern auch zuweilen durch Verluft des Staatsbürgerremtes 1M). durch

AufkündigunglN). durch-Aufnahme in eine andere GemeindeW). durch

längere Abwefenheit ohne Angefeffenheit- oder Zurücklafiung eines Eta

bliffements und ohne für die Erfüllung der Obliegenheiten eines Gemeinde

gliedes Fürforge getroffen zu, haben"7).- Frauenzimmer erwerben auch

durchkßeurath mit einemGemeindegliede die Eigenfchaft eines folchen-M).

jedoch wird dabei zuweilen ein gewiffes Vermögen gefordertlM).

ll. Gemeindebeifaffen find diejenigen Subjecte. welche einer

Gemeinde angehören ohne eigentliche Gemeindeglieder zu fein, -- Man

114) Großl). heff. GO. Art. 464-413. Bad. Gefiv. 31..Dec. 1831.

z. 17. 40. 4,1. Kur-heff. G.-_O. t, 27.-28. Württemb. Gef. Art. 25. _

115)'Großh. heff. G-O. Art. 49. Vgl. württemb. Gef. Art. 28. und in

Beziehung auf dieAufnahme von' Ausländerne Refcr, des bad. Minift. des Inn.
v. 6, April 1833. - - i

116) Großh. heff. G.-O- Art. 46. Bad. Gef. v, 31. Der. 1831. s. 18

-c-20. Kurheff. GO. 9. 26. Württemb. Gef. Art.- 19. 5

' 117) Preuß. St.-O. Ö. 14. 19. 20. Vgl. kurheff. G.-O. g. 26. .Würt

temb. Gef. Art. 19.

g. 54.
O Ö11x?) Preuß. (Sn-Q. z. 14. Kurheff. 61.-19. t. 26. Kdnigl. fächf. St.

120) Kdnigl. fächf. ScxO. d. 12. 53.

121) Bad. Gel, v. 31. Der. 1831. s. 23 flg. Württemb. Gef. Art, 20.

122) Großl). bei). G--Q. K. 46. Bad. Gef. v. 31. Der. 1831. d. 10.

22. Kdnigl. fächf. St.-O. d. 42. - Zuweilen muß auch das Gemeirdeglicd

die-Ude nachweifen. um fich verehelichen zu können, Württemb. Gef. Art. 42

123) Kbnigl. fächf. St-O. S. 42.

124) Bad. Gef. v. 31. Dec. 1831. F. 67.

125) Bad. Gef. v. 31. Der. 1831. _(7. 69. Kdnigl. fäehf. St.-O, s. 77.

126) Bad. Gef. v. 31. Der. 1831. Ö. 69. Kurheff. G.-O- Ö. 17. 18.

127) Kdnigl. [aan. Sf.-Ö. 5. 77. 78.

128) Kuchen'. G.-O. g". 16. Württemb. Gef. Art. 26,

129) Bad. Gef. o. 31. Der. 1831. S. 24,

113) Kdnigl. fächf. St.-O. d, 41. Vgl. bad. Gef. v. 31. Der. 1831. g
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muß lndeß zwei Arten derfelben unterfrheiden; 1) folche. welche zwar

nicht Gemeinde-glieder oder .Bürger in der engeren oder eigentlichen Be

deutungfind7 aber dennoch als Gemeindeglieder im weiteren Sinne Be

fiandtheileder Gemeinde bilden und Rechte und Odliegenheiten gegen

diefelbe haben; die eigentliäien Schußverwandten, und,2) folche)

welche'. fich blos durä) einen Wohnfih oder durch eine Wohnung in einem

thatlcichlichen Verhältnifie *zur Gemeinde befinden, und kein Recht' auf

die Fortdauer defielben haben) wenn gleiä) ihr Verhältniß) fo lange es

dauert) mit Obliegenheiten gegen die Gemeinde verbunden fein kann: die

bloßen JnfaffenMP.- _Erfiere müffen wenigfiens in dem Gemeinde

gebiete eine Heimath haben, und man bezeichnet fie genauer als Hei

mathsberechtigte. Die jncoine des römifmen Rechtes fcheinen weder

der erften. noch der zweiten Claffe zugezcihlc werden zu können) und die

unterfcheidung auf fie überall nicht zu pnffen. Vielmehr begründete das

Domicil die Eigenfchaft eines Beifaffen) verpflichtete auch zu gewiffen

Leiftungen an die Gemeinde-al)) aber es gab aueh keine befonderen

Rechte an diefelbe. Denn der Anfpruci) auf das Domicil erfeheint hier noeh

Überall nicht als ein befonderes) fondern als ein jedem zuftebendes Recht.

Erft in den teutfchen Zufiänden) wo die Befugniß) ein Gewerbe an einem

gewiffen Orte zu treiben) als ein befonderes Recht erfcheint) ein befon

deres Recht nufgunterfiülzung im Falle der Vernrmung gegen eine Ge

meinde erworben werden kann) und fomit auch das beide Rechte bedin

gende Recht auf einen Wehe-filz als ein befonderes hervortritt- erfcheint

die llnterlcheidung jener beiden Arten von Beifnfien als anwendbar. -

Genieinreehelicl) muß man alfo unter einem Schuizverwcmdten oder Hei

mathsberewtigtcn den Beifnffen verliehen M)) der auf fein Verhältniß

ein Rechterworben hat. es fei nun vermöge einer befonderen Reception

oder vermöge einer gewifien Dauer feines Aufenthaltes 133). In Anfe

hung der Heimnthsberewtigten 'muß man aber wiederum unterfcheidungen

zulaffen. -- Nach dem älteren ) dem als gemeinremtlicl) zu betrachcenden)

Syfieme muß man fie zwar von den Gemeindegliedern im engeren

Sinne) den Bürgern) felvft-wenn diefe wiederum in Groß: und Klein.

burger zerfallen 1ZW), unterfcheidem aber fie dennoch als Gemeindegliedec

betrachten) und diefes Syfiem herrfcht auch noch in der preußifmen und

königl. fcichfifchen Städteordnung/ fo wie in der wurttembergifmen Ge

meindeordnung und der großherzogl, fäehf. Heinmthsordnung (dgl. oben

bei Note 92). - Nach dem Syfieme) welches in der badifchen Ge

meindeordnung herrfmt) gibt es aber Heimathsberechtigte) die nicht zur

130) Vgl. auch S achf e. Handb. des großh, fciehf. Prioatr. d. 550) und

kbnigl. färhf. St.-O. d. 68) 81.

131) Denn der jlico|el ift in der Gemeinde) wo er [einen Wohnfiß bat)

auch ein mnnicopr, nämlich in dem Sinnef daß er munekjbua ocieti-iiigicnc.

b. 20. [e. 29. l). ac] mlllljojp. (50. 1.) [a. 2L. F. 2. l). edel.

132) Kurhefl, (öl-O. d. 33, 35. Wfirttemb. Gel'. Art. 10 dgl. mit Art. 2.

133) Vgl. oben bei Note 91.

134) Runde a. a. O, 9. 4457 der indeß d. 451 das kleine Bürgerrecht

wiederum rnit dem Beifaflcnverhältnifle verweehfrlt.
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Gemeinde gezählt) fondern als Iujqfien bezeichnet werden; .nämliH die

fiaatsbürgerliwen Infaffen oder Einwohner:mit dem Rechte desficindigen

Wohnfißesliiö). Sie haben alfo Heimath 'iin der, Gemeinde) und Staats

bürgern) denen eine Heimath fehlt) kann diefelbe von der Staatsregierung

in einer befiimmten Gemeinde -angerviefen werden "ZM-Die Heimaths.

rechte beftehen in dem Anfpcuche auf. fiändigen Wohnfilz) unterfiühung

im Falle der Verarmungfä7)) fo wie auch) -wiewohl mit gewiffen Mo

dificationen) in der Vefugniß) Gewerbe-zu treiben 138) und Grundfiücke

zu erwerben-M). - Wo man es zuläßt) daß daffelbe' Subject mehreren

Gemeinden angehört-W)) da können auch ,fogen. Ausbürg er) nämlich

diejenigen Einwohner) welche einer anderen :Gemeinde fortwährend ange

hören 141)) in derjenigen) wo, fie wohnen; :fo-wohl Gemeindeglieder im

engeren Sinne) als auch Schubverwandte.» fein. Allein in diefem Falle

kann man den Sclmßverwandien nicht dem Heimathsberemtigten gleich

ftetlen (f. unten bei Note 155). - Auch Ausmärker oder Fo

renfen) d. h. folche) welche_ nicht im Gemeindebezirke wohnen) aber

Grundfiiicke in) demfelben befihen) oder fich demfelben in Anfebung ihrer

außerhalb deffelben belegenen Grundfiurke angefchloffen haben l4L)) erwer

ben dadurch keine HeimatheJrechteUZ). Oft ift den Swuhverwandten auch)

namentlich in Beziehung auf ihre Beifieuer zu den Gemeindelafien) eine

Vertretung ihrer Intereffen bei den Gemeindebefmlüffen durch befondere

Abgeordnete zugeficl)ert174). -- Erworben wird die Eigenfchaft eines

Heimathsberechtigten auf gleiche Weife) wie die eines eigentlichen Ge

meindeglieder?) fo durch Abfiammung von heimathsberechtigten Eltern)

wobei) auch auf die Berechtigung zur Zeit der Geburt gefehen wirdl45))

durch ausdrückliche Aufnahme 14“)) von Seiten der Ehefrau durch die

Heurath 147) und durch ZuweifungLW). - Die Befugniß) die Aufnahme

135) Bad. G-O. S. 2.

. 136) Bad. Gef. v. 31. Der, 1831) z. 70 flg.) o, 17, Juli 1833) s. 5)

6. Wüittemb. Gef. Art. 33*41. Großh. farhf. Gef, Ö. 32-34.

137) Bad. Gef. v. 31. Dec. 1831) S. 72. Wiirttemb. Gef. Art. 2.

Großh. far-hl. Gef. 2) 44) 46) 49. '

138) Königl. f chf. St.-Q, s. 70) 71. Württemb. Gef. Art. 2. Großh

fächf. Get'. Ö. 44,

139) Preuß. St.-O. 9. 28) z, 24-26,

140) So) mit gewiffen Modificationen) württemb. Gef- Art. 8) 9. An

ders z. B. bad, Get. v. 31. Der. 1831) s. 3.

141) Runde a. a. O. 9. 449, -- um die Mitglledfwaft in der verlaffe

nen Gemeinde zu erhalten. werden zuweilen gewifie Leiftungen an diefelbe gefor

dert. Kurhtff. G-O. s. 30. Kdnigl. färhf. St.-O. S. 77) 78.

142) Großh. heff. (CN-O. Art. 87. Bad. Get'. v. 31. Der. 1831) Ö. 2)

3) g, 153-156.
143) Großh. fächf. Gel'. 5. 5) 16.

144) Bad, Get". v. 1. Juni 1832) f. 33 flg.) und Verordn. v. 24. Oct.

1835) f), 1-4. Kdnigl. fächf. St.-O. Ö. 69) 72. '

145) Großh, fachf. Gef, 9. 9-11 (das urfprüngltcbe Heimathsrcwt).

146) Großh. fäehf. Gel'. t. 14) 17. _

147) Großh. fächf. Gef. s. 15) 56.

148) Vgl. oben Note 136.



508 Gemeinde.

zu fordern. ift auch hier an die Eigenfchaft eines Staatsbürger-s ge

knüpft14") und fehr unbefcholtenheit und Nachweis genügender Erwerbs

oder Subfifienzmittel vorausW). -- Indeß genügen zum Erwerbe zu

weilen geringere Ecfordernifie 1“). und es kann demjenigen. der die

Eigenfchaft eines eigentlichen Gemeindebürgers verloren hat. noch die

eines Schuhverwandten geblieben feinlW), Abgefehen von diefem Falle.

in dem bei Verluft des Vürgerrechtes durchden fortdauernden Wohnfiv

das Heimathsrecht des Smueverwandten dem gewefenen Bürger verbleibt.

tritt der Verlufi des letzteren aus gleichen Gründen ein. wie derdes

erfieren (f. oben ll., Note 124q-127). Jedoch finden fich oft Modi

ficationen. fo z. B. daß der Verzichtauf ein .Heimathsremt erft wirkfam

wird. wenn der Verziehtende in einer anderen Gemeinde ein folches Recht

erworben hatlöi). und daß der Erwerb eines neuen Heimathsremtes das

alte nicht unter allen Umftcinden aufhebtWi). - Die Beifafien ohne

Heimachsreclyte find dann die Infaffen im eigentlichen Sinne. und zu

ihnen gehören namentlich auch diejenigen. die in einer Gemeinde ihren

Haushalt haben. aber deßhalbx-uiclit Glieder derfelben find. weil fie einer

anderen Gemeinde angehören. oder weil fie von einer Brotherrfchaft ab

hängig find. wenn fie auch mit dem Namen der Schuhverwandten zu

weilen belegt werden LW). - Denen. welche irgend einer Gemeinde des

Staates als Bürger oder Heimathsberemtigte angehören. pflegt es nicht

verfagt zu werden. fich auch in anderen Gemeinden aufzuhalten/e und

dort nichtzünftige Gewerbe zu treiben. wofür dann wohl die Entrichtung

einer Wohnfieuer gefordert wirdlöö). - Ehrenbürger. weiche zwar die

Bürgerrechte haben. aber als folche von den Laften der Bürger befreit

bleiben. kennen auch die neueren Gefehe, '

lll. Gemeindeamt ift die Befugniß und die damitverbundene

Pflicht. folche Adminiftrationshandlungen der Gemeinde vorzunehmen. an

denen felbft nicht die eigentlichen Gemeindeglieder oder Gemeindebürger.

wenigfiens nicht dem ganzen Umfange der Handlung nach. Theil nehmen.

*- Es laffen fich drei Arten der Adminiftrationshandlungen überhaupt

nnterfcheiden: 1) das autkraginm, die Theilnahme an Berathungen.

Befchlüfien und Wahlen; 2) der bonor, die Ausübung einer obrigkeit

lichen Gewalt. und 3) das LuunuZ, die Ausführung von Rethtsgcfäjäf

ten oder 118g0iju1“7)._ Das römifche Recht kennt diefe Verfchiedenheit

..w

149) Württemb. Gef. Art. 1 u. 2. Großh. fcichf. Gef. h. 17 . nach dem

der Aufzunehmende auch die Vlattern gehabt haben foll.

150) Großh. fcichf. Gef. e, 21.

151) Preuß. St,-O. s. 14 u, 15 vgl. niit ig'. 24-27. Kbnigl. fächf.

St.-O. e. 18 u. 53.

152) Kdnigl. fäcbf. Sin-O. Ö. 80.

153) Großh. fächf. Get'. f. 40. Anders preuß. SWL. S. 81.

154) Großh. fächf. Gif, g'. 42.

155) Kurhefj'. G.-O. e. 33. 55.

156) Württemb. (bei. Art. 11. 12.

157) (hier-ao, der Aufwand von Arbeitskräften. welehe einen Marktpreis

haben. können nicht zu den Amtsfunctionen gezahlt werden. fondern fallen in
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auch in Beziehung auf Gemeindeämter. Das euiiragjnm ftand urfpriing

f...

lich gewiß jedem air-je zu; allein fo wie das ZUM-agieren popnlj auf den

römifwen Senat 1W). fo 'ging auch das der einer einzelner Städte in

Gemeindeangelegenheiten auf die cutja, das c0ileZjum cLLcur-jonulolfig).

wenigfiens der Regel nach. über. gehörte infofern zu den Amtsbefug

niffen. und .begründete ein Amt., einen b0n0rlq0), roiegdie obrigkeitlime

Gewalt-der.- megistretue voneiedec 4.6l). .Diez ,Eintheil-ung (paßt-endet)

jene-FL). Eine Anwendung demEinthe-ilung :der ini-oem, in pecroualia,

ueliieyoder perrjmooiarum und miete -auf ,die betrugen Verbeiltniffewurde

aber .jedenfalls unbequem fein. iitsbefNndere, da auch-eigentliche Gemeinde

lnfien darunter!begriffennfind:Z(f. untenxlilll.). lnIndeß gehören hierher

nur Yin-turen pereoonlia. :Die beiden, erften Funktionen liegen. info

fern fie amtlichegewordmfind. den Gemeinderepräfentanten und Vor

fiänden-,db- (f. untere-17.- 7., '(1)37 dieuvunera pereonaljä werden dahin

gegen zweckmäßig als Gemeindeämterlm engeren Sinne bezeichnet. Auch

bei beer-Römern findet .manldnfür befondere Aemter uconfiituirten z. B.

Sorge ffir die vononeqgcSchaufpi-ele. Wafferleitungen. für die, Grund

fiii>e der Gemeindelkk). Indeß wurden fie- unter den Gemeindegliedern

vertheilc. während man icht befoldete Beamte dafür anzuftellen pflegt.:

Dahin, gehören namentlich SyndiciWt). Secretare und Hebungsz*: und

Rechnungsbeamte. als Kämmerer, Caffirer.; Gent-eindeeinnehmer u.,dgl.

- Zuweilen gefchieht indeß guchxbiezcErhebungfidee, Staatsabgaben durch

Gemeindebeamten diefer [ehteren ArtW-wasß-fick) fchon .in der 'römifchen

Stadtverfajfung findetwk). Sie werden zuweilen von dem Vorftande.

mit Zuziehung der Gemeinderepreifentanten176). zuweilen von der Staats

behörde. nach Anhörung des Gemeindevorftandes.:ernannt1"), '

die Categorie der Gemeindelafien (dgl. unten X7111. , nnd über den unterfchied

zwifchen negotia und oper-ne meine Identitat S. 2. Note 47. S. 31).

16 fl158) Vgl. Saoigny. Gefch. des cbm. Rechtes im M. A. Bd. 1. S.

1I59) Le. 8. ]). rie munßrib. (50, 4.): . . . .nike-agieren in cut-ja fer-unt.

160) l.. 5. ]). ile vacation. (50. 5.)

161) Visweilen kommt aua) der Ausdruck mnnna dafiir vor. b. 9. l). rio

munter. S. aber l.. 14. pr. 1). e06.

162) Manche Aemtcr diefer Art wurden indeß wegen der damit verbunde

nen Haftungspflimt als eigentliche Lafien. lnullera patrjiuoiljuruin, betrachtet.

Vgl. 1.. 1. I". 1. l.. 3. I. 11. l.. 6. 3. 5. voii.

163) Vgl. l.. 1. s. 2-4. eau.

164) b. 1. s. 2. ]). (lo mundi-ib. etc.

165) Ueber die von der Gemeinde aus den Einwohnern der Gemeinde ge

wählten Susceptoren. die bald Dccurionen. bald Defenferen (vgl. auch Moe. 15.

c. 3.). bald andere Einwohner find: (e. Z. l4. 8. b. 14. 0. (Le susceptor.

(10. 70.) 1.. un. 0. (10 Juliet-exact, (10. 20.) [a. 3. (Z. (16 apocb. publ.

(10. 22.) und c. 4, (J. 711. (16 Fig-xi riebitc-r. (10. 16.); über 'die an der Er

bebung Theil nehmenden Tabularien: l.. 2. E. (io com-en. [i561 (Iebitor. (10.

2.) l.. 12. l.. 13, E. ejce rnecept. (t0. 70.); über die Pfennigmeifier und

Marfctehauptleute in Holftein. Landfchaften: Falct a. a. D. Bd. 1. g. 36.

166) Preuß. St.-O. e. 96, Bad. G58. e. 18. 127,

167) Großh. heff. G.-O. Art. 56. Kurheff. G.-O. 5. 54. 55.
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l7. Gemeindeausfchufi tft der Inbegriff eines7Theilesxdec

Gemeindeglieder) der zu gewiffen berathendenlund befehließendentnr oder

fonftigen zur Adminifiration der'Gemeindeangelegenheiten gehörigen) Hand

lungen (z. B. zur Prüfung der Rechnungen) ausgewählt-iii, Er-bildet

auf der einen Seite einen Gegenfagzur (Yemeindeberfamml-ung)

dem-*Gemeindeplenum) in welcher-die fammtlimen Gemeindeglieder

zu “folchem Zwecke vereint find) .und aufeder anderen Seite zu dem Ge

meindevorfiandeF-i In den Stadtgemeinden erfcheint erzwar fchoMfrüh

in dem fogen. inneren Rache) der indeß nicht blos Becathungs-) fondern

auch Verwaltungsausfehuß geworden ift) den Vorftand der Gemeinde

bildet) und dem römifchen coliegjnm eiecurionum an die Seite-zu fiellen

ift. -- Seine Ausbildung zu einem Vorftande hat ihm indeß die-Stel

lung eines Ausfchuffes in der eigentlimen Bedeutung* entzogen. T--klt Da

neben findet fich der fogen. äußere Rath) als berathende Behörde“und

als Vertreter der Gemeinde) im Gegenfahe zum inneren Rache als dem

Vorfiandelöa), Er nimmt in diefer Stellung den Plah eines' eigentlichen

Gemeindeausfmuffes ein. -* Zuweilen verbindet-er fich indeß noch mit

einem oder mehreren anderen Gemeindeausfwuffen) und bildet im Ver

eine mit ihnen) oder es bildet ein befonderer Verein neben ihm)i' einen

Gemeindeausfmuß im engften Sinne (f. unten 7].). - Diefes Syftem

findet fich auch im wefentlichen in den neueren Gemeindeordnungen J1 allein

nicht immer find diefe drei Arten von Ausfchufien fämmtlich vorhanden.

In den Landgemeinden pflegt fich überall keiner 'oder doch nur ein ein

ziger zu finden) dem aber nur zuweilen) z. B. in Bayern) auch eine ver

waltende Thatlgkeit zugefrhrieben und der bfterer aufVectretung und Be

rathung befchreinkt iftlf.» unten 71., Note 231). ' -i-ä---e- tkm“ ti;

ll. Gemeindevorftand ift dasjenige amtliche Organ der Ge

meinde) durch tvelclyes diefelbe unmittelbar mit der Staatsregierung in

Verbindung gefeht ift. Hier find im allgemeinen zwei Syfteme zu un

terfcheiden:

1) der Vorftand ift blos Verwalter der die Vermögensoerheiltniffe

der Gemeinde betreffenden Angelegenheiten; die obrigkeitlime Gewalt) die

Gerichtsbarkeit und Polizei fteht aber) ihren Hauptbefttrndtheilen nach)

der Staatsregierung oder deren Beamten zu) und nur etwa bei dem

Vorfteher des Vorfiandes findet fich) neben der Eigenfchaft eines

Gemeindebeamten) auch die eines Beamten der Staatsregierung;

2) der Vorftand vereinigt verwaltende und obrigkeitliche Functionen

in fich und wird) von dem Gefichtspunkte der neueren Gefeßgebungen

aus) wenigftens in Anfehung eines wefentlichen Theiles der obrigteitliclnn

Gewalt) als ein Organ des Staates) oder als ein Beamter der Staats

regierung angefehen) wiewohl ihm nach diefen die Gerichtsbarkeit nicht

einmal zuzufiehen pflegt,

Dem er fte n Syfieme ift zuzuweifen die Verfaffung- der rdmifchen

Städte. Denn wenn fich auch in den Municipien und in der neueften

168) Vgl. Runde a. a. O. Ö. 433) 434. Mitttrmaier a. a. Ö

H. 136) Note 10) 11.
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Zeit in allen Städten) eine Stadtbehörde mit einer) wenn* auch befchtänk

ten) obrigkeitlicloen Gewalt befand) fo war-diefe doch nicht bei dem gan

zen Vorfiande vorhanden) wenn manvon demfelben das coliegiunecle

cui-iannrn-nicht ausfchließt. _Indeß ftellen- doch hier -die Inhaber der

obrigkeitlichen Gewalt) die Magifirate odergDmefenforemat-'cij in'- Anfehnng

derfelben als Gemeindebeamte na) dar. -4 Ferner* gehört ihierher* die

Vecftifiung der teutfchen Städte) ehe fie eigene Gerichtsbarteiti ebook-ben)

endlich nach neueren Gefeßgebungen die der-Landgemeindenu") undimit

einigen Ausnahmen die der Stadtgemeinden. An der “Spitze des-Bor

fi-andeis-fieht jene in den 'Städten ein Bürgermeifier oder Oberbürgermei

fterl79)) 'oder mehrere Bürgertneifter1")) oder ein Stadtfchultheißk-Z);

in den Dörfern) ausgenommen in beiden Heffen und Baden) *wo fich

ebenfalls die Benennung Burgermeifier findet) ein-Schulze 173)) Schutt

heiß"4)) Heimbürge'")) Landvogtkik)) oder Bauervogt 1")) auch wohl

Dorfsrimtec 17“)) 'Kirchfpielvogtl"). - Ie nachdem diefer Beamte' [eine

Funcnonenallein' beforgt) oder in Verbindung mit einem mitvecijal

tenden Stadtrathe) Gemeinderathel-Pß" deffen Glieder anti) den-Ma

min von Gemeindeältefien) Gemeindevorfiehern) Vormundfmaftsperfonenu")

u, dgl.) zuweilen auch GerichtsfchöppenuN)) fiihren) bildet* er indeß der

Sache nach den Borftand felbft) oder 'ifi-'blos als erfterVorfieher

der evorfibende) leitende) mitberatbende und ausführende' Beamte des Vor

fiandeslok). In det erfteren Stellung befindet er fich-jedoch nur: in

Anfehung der auszuführenden Funetionen) infofern er diefelben vornimmt)

ohne daß es fiir den 'einzelnen Fall eines Befchlufies mit Zuziehung

des ebengenannten Rathes bedarf. - Dieß tritt namentlich 'ein-) 'wenn

ihm einzelne Functionen der Gerichtsbarkeit oder der Polizei obliegenu4).

 

169) Z. B. kdnigl. färbt'. Ld.-G.-O. z. 7) 8) 12. ,

170) Z. B. großh. hefi.G.-O. Art. 12) 31. Bad. g. 41. Kurhefi“. e. 59,

171) S0 nach de!! gkoßd- heil'. GEO. Art. 21*23) wo dern-Bürgermei

fiel: Beigeordnete zugegeben find.

172) Wurttemb. Gemeindeedict v. 1. März 1822) b. 10. , *

173) Preuß. Landr. Th. 2. Tit. 7) 9. 46 flg. Vgl. Klein) Shfiem des

preuß. Eivilremtes s. 784 flg.

174) Wiirttemb. G.-E. a. a. Q.

175) So hieß der Dorfsvorfieher insbefondere in Hefien (Kopp) heil'. Ge

richtsverf. 5. 244)) im Rheingau (Bodmann) Rheingau. Alterth. Bd. 2) S.

720 flg.)) im Weimarfmen (Sachfe a. a. Q. 9. 621). *

176)' Sachfe a. a. O. '

177) So im Norden der Elbe) wo fich freilich nur fchwache Spuren von

Gemeindrverfafiung der Ddrfer finden. - S. indeß Falck a. a. O. ß. 14.

178) Preuß. Landr. a. a. O. Sachfe a. a. O.

179) Oldenb. Ld.-G.-O. Art. 31 flg. _

180) 3. B. großb. heff. G-O, Art. 24 flg. Bad. (11.-O. e. 10 flg.

181) Kbnigl. fächf. Ld.-G.-O. a. a. O. Sachle a. a. O.

182) Preuß. Lande. a. a. O, Sach fe a. a. O.

183) Großh. heff. G.-O. Art. 12 flg.

184) Vgl. kurbefi. Gut). h. 61) nach weleher dem Ortsvorfiande (nämlich

dem einzelnen Borfteher) als Hilfsbeamten des Staates regelmäßig die Polizei

zufieht- - Ebenfo in den bavenfchen Ruralgrmcinden (daher, GO. o. 17.

Mai 1818) s. 107 flg.)) aber anders in den Stadtgemeinden (f. unten Note 190).
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Bei ber Aufnahme von Gemeindegliedern 185) ), die indes auch zuweilen

den Behörden zugewiefen ift) welcherine fogen. Gemeindeherrfmafce".

unten_ nach Note 216), ausübenlaö)) fo wie in _Anfehung der Verwaltung

des Gemeindevermögens) bildet er aber regelmäßig nur im Vereine mit

dem Rache den Vorftand) :der dann ein Collegium U187). Legteres

leidet indeß nach der kurheff. Gemeindeordnung und der oldenburgifchen

Landgemeindeordn. eine Ausnahme) indem* der Bucgermeifier ober KirGfpiel

vogt allein der regelmäßige Verwalter ift) wenn gleich er fiehende Depu.

tationen für befondere Verwaltungszweige mit Genehmigung des Gemeinde

rathes einfeßen oder einen Beigeotdneten mit denfelben beauftragen kannwß).

_ Das zweite Syfiem findet fich in den teutfchen Städten) welche

eigene Gerichtsbarkeit erlangt haben (f, unten 1c)) in der preußifänn)

fo wie in der königl. fächfifmen Städteordnung) und ebenfalls in der

bayerifHen Gemeindeordnung) fo weit fie die Städte betrifft. Während

nach dem erften Syfteme nur der erfte Vorfieher als ein Organ oder

Hilfsbeamter des Staates betrachtet wird 199)) erklären die neueren Orga

nifationen) welche diefes Syfiem befolgen) das ganze Collegium des Vor

ftandes, den Magiftrat oder den Stadtrath für ein folches Organ (für

einen Regiecungsbeamten)) welches in ihm fich mit der Eigenfchaft eines

Verwalters der Gemeindeangelegenheiten verbinbetW). Der Vorfihenbe

zeichnet fich im wefentlimen nur dureh die ihm obliegende Leitung) Auf

ficlft und damit zufammenhcingenben Befugniffe) fo wie durch einen Voc

zug feiner Stimme bei Stimmengleimheit auslgl); und einzelne Ge

fchäfte) welche nicht der Mitwirkung des ganzen Collegiums bedürfen)

werden hier nicht regelmäßig durch ihn) fondern durch Deputirtez-*oder

Committirte beforgtW). Jedoch befiehen nach ihnen für die Handhabung

der eigentlichen Gerichtsbarkeit befondere BehördenU-W)) wenn fie auch

aus den Mitgliedern des Magiftrats gebildet werden 194*). Allein es ift

dem Vorftande als Organ des Staates zur Pflicht gemacht) überhaupt

fiir die Beobaehtung der Gefeße zu forgen 19***)) und es ift ihm die Po

185) Großh. heff, (ZR-O. Art. 49. Bad. Gef. v. 31. Der. 1831) F. 15

(welches auch Zufiimmung des Ausfchuffes fordert). Wurttemb, Gef. Art. 15)

67. Oldenb. WGZ-O. Art. 12.

186) König!, fächf, LuG-O, Y. 26) wiewohl in zweifelhaften Fällen der

Gemeinderat() zu vernehmen ift.

187) Vgl. großb. heff. (H3O. Art. 10) 31-33. Bad. G. Ö. 43.

188) Kurheff. G.-O. K, 59) 71) 52. Oldenb. LäG--O. Art. 34.

189) Vgl. oben Note 183.

190) Preuß. St.-O. Ö. 45) 84 fig. Kbnigl. fäcbf. St.-O. F. 178 flg.

Vgl. bauer. G.-O. d. 17. Mai 1818) 5. 46) g. 55 flg.) e. 67 fig.

191) Preuß. SUI. K. 106) 108.

192) Preuß. St-O. Ö. 107. Kdnigl. fäehf. St.-O. F. 213 fig.

193) Klein a. a. O. Ö. 832.

194) Kdnigl. fächf. St.-O. K. 235 flg. _

195) Preuß. St-O. Ö. 104) 105. Königl. fachf. SMD. Z. 181. Die

letztere fcbreibt ihm diefe Function indeß als einer kraft des Gtfehes belieben

den obrigkeitlicleen Behörde zu) und nicht als einem Organe der Staatsgewalt)

welches fie davon unterfcheidet. Daß beides wohl daffelbe fein möchte) meint

Bülau (keit. Bemerkungen u. f. w.) in Mullerw Archiv fiir die neuefte
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lizeigewalt. wenn nicht ausnahmsweife befondere Staatsbeamte dafür ein

gefeht find. in ihrem ganzen Umfange zugewiefenNö). Die Aufnahme

neuer Mitglieder fieht ihm ebenfalls zu197)z fo wie überhaupt die aus

zuführenden Functionen ihm beigelegt findl98). In Anfehung der Verwal

tung folcher Angelegenheiten. welche pecunilire Intel-ellen berühren 199).

ift er indeß. eben fo wie der Vorfiand des erften Syfiemes. (von dem

das Nachfolgende ebenfalls gilt). einer Oberaufficht der Staatsregierungs

behörden. einer AuffieijtsbehördeAW). und von der anderen Seite

der Eontrole von Gemeindeausfmüffen unterworfen. fo wie bei folchen

Verwaltungshandlungen. welche wefentliclje Veränderungen in dem Be

ftande des Gemeindevermögens oder in den Lafien der Gemeindeglieder

hervorbringen. an die Zufiimmung jener oder diefer gebunden 201). l

ueberdieß wird denn auch vielfältig. namentliä) bei dem letzteren Syfteme. H

wie es fich in den neueren Organilationen darliellt. da. wo dem Namen

nach der Gemeindebeamte handelt. der Sache nach der Staatsbeamte

theitig fein292). Die Staatsregierungsbehörden. ober Auffichtsbehörden.

werden in Beziehung auf Gemeindeangelegenheiten theils als Recursbehör

den. an welche man fich mit Befchlverden Über den Vorliand wendetWZ).

bisweilen auch durch Veranlafiung von 'Zlnklagen wider denfelben oder die

Gemeindevertreter294). durch Suspenfion der Glieder der Gemeindebehör

den wegen nahen Verdachtes von folchen Verbrechen. welche Entfehung

zur Folge haben wiirdenWö). theils dadurch thätig. daß fie entfrheiden.

wenn die erforderliche Vereinigung zwilthen dem Vorfiande und den Ge

rneindevertretern nicht zu Stande zu bringen ilt WR theils dadurch. daß

fie zu gewiffen Verwaltungsmaßregeln ihre zum Erfordernifie fur diefel

Gefehgebung Vb. 2. S, 648. - Ob es daffelbe ift. oder dalfelbe fein

follte? muß man hier dahin geliellt fein [allen.

196) Preuß. StR-Q. h. 109. Bayer. (8.-O. h. 67 flg.

197) Preuß. St.-O. g', 12. Kdnigl. fächf. (Sr-O. g, 21. 56.

198) Preuß. St.-O. h. 107, Kdnigl. fachf. St.-O. h. 95.

199) Preuß. SWL. g. 104. Kbnigl. lächf. St.-O. 9'. 31. 179 flg.

200) Kurheff. (ZH-O. h. 92 flg. Sachfe a. a. O. K. 274.

201) Preuß. Sr-Q. h. 114. 116. 117. Kdnigl. fächf. St-O. b. 185. 186.

Vgl. bad. (8.-O. s. 151.

202) Das Erforderniß des Erwerdes des Vurgerrechtes in der Gemeinde (preuß.

(Sc-Oh. 84-86) wird darin keine wefentliche ylieranderung hervorbringenz eben fo

wenig als die Anfälligkeit mit einer Realität in derlelben. welche fiir die Qua

lification eines Vurgermeiliers gefordert wird nach der bauer. G-O. s. 48,

203) Die neueren Gemeindeordn. enthalten regelmäßig Beltimmungen dar

über. fo bad. (8.-O. Ö. 152; die Competcnz der Staatsdehbrden in Gemeinde

fachen iiberhaupt ift in Baden durch eine Verordnung v. 17. Juli 1833 (Gel,

rider die Verf. und Bern-alt. der Gem. [Karlsruhe 1836]. Beil. Nr. 2) regu

lirt. Preuß. St.-O. g, 139. Aueh auf den Ruggericljten können folche Be:

lchwerden bei dem landesherrlicljen Commifiar angebracht werden. Vgl. Clap

roth. Einl, in den ord. Pro7.. h. 29. Wiirttemb. (CN-E. K. 96.

204) Preuß. StäO. Ö. 82. 126. 139.

205) Bad. (8.-O. h. 21.

206) Preuß. St.-O. g. 115. 116, Kbnigl. lächf. St.-O. g.227-229.

Wenn er von dem Rache der Gemeindevertreter abweichen zu mrifien glaubt:

Bayer. (8.-O. s. 82.
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ben gemachte Zuftimmung ertheilen. z. B. zur Verwandlung der zur

Benußung der Gemeindeglieder beftimmten Gegenftände in Gemeinde

vermögen im engeren Sinne 207). zum Ankaufe von Grundftucken 20i7).

zur Aufnahme neuer AnleihenLW). zur Aufteilung von ProzeffenUo).

zur Fefiftellung der GemeindeausgabenM). zur Abfchließung von Ver

gleichen und Verträgen. "fo wie zur Bewilligung außerordentlicher Aus:

gadenNN) oder Erhebungen von Beifteuern 2M). zu Veräußerungen von

Grundfiürken. Veräußerungen oder Confiituirung von dinglichen Rechten

an denfelbenZU). Verciußerungen fonftiger werthvoller Gemejndegüter.

z. B. Archiven. wiffenfwaftlimen oder KunfifammlungenABz theils

dadurch daß fie die Gemeinderechnungen prüfen 210). bei der Beftellung

der Gemeindevorfieher durch Beftcitigung oder durch Ernennung (f. unten

17111.). fo wie bei Abfaffung von Gemeindeftatuten (f. unten 1x.) con

rurriren. Infofern diefe Thatigkeit fich nicht (wie es z. B. die braunfcltw.

Landfchaftsordnung v. 12, Oct. 1832. h. 46. in Anfehung der Ver

mögensangelegenheiteu ausdrücklich fanctiotiirt hat) darauf befchrcinkt. die

Befolgung der gefelzlimen Vorfrhriften und die Verwendung der vorhan

denen Mittel fiir den gefehlimen Gemeindezweck zu firhern. fondern fich

auf Anordnungen etftreckt. bei welchen lediglich Gründe der ?zweckmäßig

keit entfcheiden können. geht durch fie freilich die Bedeutung der Ge

meindeverfaffung verloren. - Die Befugniß zu derfelben kann man als .

das Auff ichtsrerht bezeichnen. wiewohl die Grenzen einer Aufficht dabei

nicht immer eingehalten find. und wenn es. wie bei_ Dorfsgemeinden

 

 

207) Preuß. St-O. S. 117-124. Kurhefi'. G-O. F. 84.

208) Preuß. St.-Q. a. a. O. Kdnigl. färhf. St.-O. g. 33 (wenn nicht

alle Glieder der Stadtverordnetenverfammlung oder des großeren Burgeraus

fehufies dafür ftimmen). Großh. heff. GO. Art. 63. 64. Bad. 19,-O. l5. 151

(jedoch mit gewiffen Modificationen). Kdnigl. fachf. Ld-G-O. Ö. 62. Bayer.

G.-.O. 5. 123. 128. Württemb. G.-E. s. 65.

209) Preuß. St.-O. a. a. O. Heu'. GO. a. a. O. Vad- G.-O. Ö. 151.

Kdnigl. färbt'. LVG-O. S. 62. Oldenb. Ld.-G.-O. Art. 87. Bayer. GND.

9. 123. 128. Wurttemb. G.-E. h. 65. 66. Namentlich in Anfehung diefes

Punktes pflegen die Gemeinden auch. wo es an neueren Organifationen fehlt.

?M1 YerÖSZti-:Zatßru/egierung abhängig gemacht zu fein. Vgl. Falck a. a. O.

. . . . .

G O2119)) 1(Zßoßh. hefi'. G-O. a. a. O. Oldenb. Ld.-G.-O. Art. 89. Bayer.

211) Großb- beff. G. -O. a. a. O. Bad. G-O. a. a. O. Vgl. auch

kurheff. G.-O, g. 86, Oldenb. Ld.-G.-.O. Art. 95.

212) Großh. heff. GO. a. a. Q. Bad. G.-O. a. a. O. Wiirttemb.

(ZR-E. 65.

213) Kurheff. G.-O. g. 84. Bayer. G.-Q. K. 123.

214) Preuß- St.-O. Ö. 117 vgl. mit S.118. Bayer. (Ye-O. F. 123. 128.

Württemb. G-E. g. 65. 66. Kdnigl. faehf. St-Q. S.33 (wiewohl modifirirt.

vgl. oben Note 208), Bad. G.:O. a. a. O. Sachf. Ld.-G.-Q- Ö. 62 vgl.

mit h. 56. Oldenb. LdxG--O. Art. 87,

215) Preuß. (Zu-Q. Ö. 119 (Genehmigung des Minifter. des Innern).

Schon Leo forderte kaiferliclhe Genehmigung bei Veräußerung von Gütern der

Stadt Conftantinopel. 11. 3. (2. e10 rene!, rob. ci'. (11. 31.)

216) Großh. hei). G-O. Art. 65-70. Bad. (CU-O. a. a. O. Vader. '

G.-O. Ö. 59. Kdmgl. faehf. St.-O. K. 35. Oldenb. Ld.:G.-O. Art. 110.
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zuiveilen. einer Schuß: oder Gerichtsherrfrhaft zufleht. nennt man es

auch die Gemeindeherrfchaft. *U*

lil. Gemeinderepräfentntioir ift das Verhältniß. vermöge

deffen eine nicht von der Gemeinde [eldfi (der Gemeindeverfammlung.

dem Gemeindeplenum) vorgenommene Handlung dennoch als die ihr-ige

gilt. *- Dieß Verhälcniß kann dritten Perfonen oder dem Gemeinde

vorfiande gegenüber ttattfinden. In erfterer Beziehung vertritt die Ge

meinde. oder eigentlich deren moralifme PerfönliGkeit. gemeinremtlicl) ein

Bevollmächtigter oder Syndicus. deffen Amt auch ein fiändiges fein

kann2l7). und deren es bisweilen auch mehrere. z, B, unter dem Namen

von Landesgeoollmächtigten2"). gibt; zuweilen i| jedoch dem gewöhn

lichen Gemeindevorfinnde diefe Vertretung zugewlefen N9). _ In der

leßteren Beziehung gefchieht die Vertretung durch einen Gemeindeausfmuß

(f. oben lll.) Der regelmäßige Gemeindenusfmuß führt indeß oft belon

dere Namen. z. B. OderalteMo). BurgerdeputirteNl). Stadtverord

neteNL). denen die Gemeindebeoollmämtigten der bnyesfchen Städte

gleichfiehen. Burgerausfmnß 223); vereinigt fich aber zuweilen wiederum

mit einem anderen Ausfcbuffe zu einem Gemeindeausfmufie in der enge

ren Bedeutung. fo z. B. Oberalte zu einem Collegium der SechszigerLW).

Stadtverordnete mit Stadtälcefien und Anderen zum Burgcreiusfmufle

im Königreiche Snmfen 2247); oder es befieht neben Bürgerdeputirten noch

ein anderes AusfchußrollegiumNö). neben einem kleineren Bürgerausfmuß

noch ein größerer 227). Regelmäßig fehlt aber der zweite _Ausfchuß W*)

und es vertritt dann feine Stelle zuweilen die GemeindeverfammlungWP.

die bisweilen auch den erften vertritt 239). Der erfte fehlt indeß auch

bald wiederum ganz") wiihrend bald die Gemeinde überhaupt nur

217) Namentlich das der Stadtfyndici. deren Gefrhafte indeß nicht auf

diefe Vertretung befchrätrkt zu [ein pflegen.

218) Vgl. Faire a. a. O. Bd. 1. d. 36.

219) Kdnigl. färhf. LdäG-:O- s. 38.

220) Z. B. in Hamburg (denen Staatsverfaffuitg ja eden eine teutfme

Gemeindeoerfafiung ifi). Vgl. Runde a. a. O. 9. 434. Note und daf. Sit.

2213 336V. in den Städten von Schleswig und Holfiein. Falrk a. a. O.

Bd. 1. . .

222) Nach der preuß. und kdnigl. färhf. St.-O.

223) Bad, GND. s. 27 flg.. 9. 135 flg.

224) In Hamburg. Runde a. a. O,

225) Kdnigl. färhf. St.-Q. 9. 110 flg.

226) Z. B. in Kiel die 32 Männer. Fal> a. a. O.

227) Bad. (CN-O. F. 27 flg.. Ö, 135 flg. In der Verfantmlung verbindet

fich aber mit ihm auch immer der Gemeinderat() und der kleinere Ausfchuß.

Ebendaf. 5. 40.

228) So auch nach der preuß. SMD. F. 45.

229) Bad. G-O, d. 39. 40. und Verordn. v. 16. Nov. 1832 und 16. April 1833.

230) Kurt). GO, d. 36. 37.

231) Z. B. kdnigl. fäibf. Lin-GO. 9. 36 flg. Visweilen confiituirr fich

dann der Stadtratl) (Verwaltungsausfmufi) mit Anderen. z. B, Stadtälteflen

und Vezirksdeputirten. zu einem Verathungsausfmuß. S ach.“ e a. aaO. S.553

Auf ähnliche Weife fieht reach der oldenb. Lin-GO. Art. 40 der Kirchlpiels

ausfclniß dem Kirrhfpielsvogt auch berathend zur Seite.

33 *
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durch einen Ausfehuß thcitig wird 232). - Die Thätigkeit der Gemeinde

ausfmüfle äußert fich insbefondere bei den Wahlen und der Autonomie

(f. unten 711l, 1x.). ferner in einer Eontrole über die Amtsführung

des Vorftandes. theils durch Prüfung der GemeindereGnungenLZZ). theils

durch Denunciationen wegen PflicheverlehungenWPz weiter aber auch in

Genehmigung oder Anordnung von Verwaltungshandlungen. bisweilen

auch nur durch Rathsertheilimg zu denfelben. wie nach der bnyer. Gemeinde

ordnung. eviewohl. wenn diefer Rath nicht befolgt wird. die Genehmi

gung der Staatsregierungsbehörden einzuholen 1|, - Fälle der leßteren

Art. in denen indeß zuweilen auch die Gemeindeverfammlung felbft ron

currirt. find regelmäßig: Fefifiellung der Gehalte der Gemeindebeamten 2M').

Aufflellung des Anfchlages der Gemeindeausgaben 236). Verpachtung und

Verwaltung oder Meliorationeie von Grundfiücken237). Veräußerungen

oder Verpfändungen derfelben oder von Rechten an denfelden. von Ge

meindegerechtfamenNZ). Führung von Prdzeffen. Adfchließung von Ver

gleichen. wenigfiens wenn fie Liegenfchaften betreffen. von Verträgen.

welche nicht zur regelmäßigen Verwaltung gehören. und überhaupt die

außerordentlichen Verwendungen 239). ieamentlich auch wenn das Grundftocks

vermögen zu laufenden Bedurfniffen eingegriffen werden foll249). die

* Aufnahme von Anleihen. insbefondere wenn fie nicht zur Abtragung

anderer Schulden gefchieht 241). Erwerbung von Grundfiücken und Ge

rechtfamen für die Gemeinde auf deren Kofien242). - Wo der Ge

meindeausfchuß Verwaltungshandlungen anordnet. die der Vorftand

auszuführen hat. wie dieß namentlich nach dem Syfteme der preuß.

Städteordnung der Fall ift. kann letzterer auch denfelben die Befiätigung

und Ausführung verweigern. wenn er fie dem Gemeinwohle narhtheilig

fmdet243)z und eine Befugniß des Regenten. den Ausfrhuß wegen

232) Preuß. St.-Q. a. a. O. x6. 45.

233) Preuß. St.-O. S.126. Bauer. G.-O. S.59. Kurhefi'. G.-O. S.64.

Oldenb. LOG-O. Art. 108.

D234) Preuß. St.-O. a. a. O. Bayer. (MO. s. 84. Kurhejf. G.-Q. a.

a. .

O Ö2.3853 Bad. GäO. ö. 19. 128. 135. Preuß. StR-Ö. g. 98. Kuchefi. G.

236) Preuß. St.-O. s, 114 vgl. mit K, 124 und 98. wornach derfelbe

von den Stadtverordnete-r fefigeikellt wird. Großh. heff. GNO- Art. 61. 62.

Bad. G.-O. S. 132. 135. Kurheff. (EH-O. d. 86.

Y 12637)13Q_)re1.iß. St.-O. Ö. 114. Kurheff. (BH-O. d. 80 und bad. G.-O,

. 1 . o.

238) Preuß. SMD. 5. 114. 117. Bad. G.-O. F. 115. 135. Vgl. auch

königl- fäcbf. SMD. K. 33 u. 111. Bayer. (EN-O. s. 82. Kurheff. G-O.

Y, 80. Oldcnb, LdxGxÖ. Art. 87.

239) Preuß. St.-O. 9. 114, Bad. GO. g. 84. 114. 116. 121. 122.

125 (auch Verordn. v. 14. Juli 1834). Ö. 135. Bayer. G.-.O. S.82. Kurh.

(H3O. g. 80-85. Olde-id, Lin-GW. Art. 89,

240) Bad. EMO. d. 55. Kdnigl. fäebf. St-O. 5. 111.

241) Bad. G-O. S. 82. Preuß. St.-O. 9. 120. Kdnigl. faehf. St.-O.

ä. 37. 38. 111. Kurven. (11.-O. z. 80. Oldenb. LVG-O. Art. 87.

242) Kdnigl. fächf. St.-O. ß. 111. Kurheff. G.-O. S. 80.

243) Preuß. StäO- Ö. 114. 115.



Gemeinde. 517

,Pflichtverleßung aufzulöfen) iff zuweilen gefeßlicl) fefigefiellt 1|44). Er

pflegt fich unter der Leitung eines aus feiner Mitte gewählten Vorfiehers

zu Befchlußnahmen zu oerfammelnMö)) und zuweilen gibt es befondere

Infiructionen für feine Gefciniftsfuhrung 246). M»

71]. Gemeindebefmluß ift derjenige Art) wodurch eine Willens

beftimmung der Gemeinde in Anfehung einer Gemeindeangelegenheit zur

Eriflenz kommt) es-fei nun durch die Thätigkeit einer Gemeindeverfamm

lung oder eines Gemeindeausfmuffes. - Das römifche Recht erfordert

zu jeder Vecfammlung der cnrja, des collegiirm cjecurjonuw, Hinzu

ladung aller Stimmfcihigen247)) die Anwefenheit von zwei Drittheilen

derfeldenW-o)) ohne welche die Ernennung eines Syndicus ausdrücklich

für ungiltig erklärt ifi249)) und zu einem Befchluffe Stimmenmehr

heit-Wh; durch Stimmenmehrheit der Gemeindeglieder läßt auch das alte

teutfche Recht giltige Gemeindebefmlfiffe entfiehen2äl). - In Teutfch

land pflegt man jene römifche Beftimmung als für alle Gemeindebefmluffe

geltend zu betrachtenL-BL); fie ifi oft in Pariiculargefelze in diefem Um

fange aufgenommenWZ)) und die darüber herrfehende Controverfe: ob die

Mehrheit der Stimmen nach der Zahl der Anwefenden genüge) oder nach

der Zahl fcimmtlimer ftimmfähigen Glieder zu berechnen fei) ift bald zu

Gunfien der erften-W)) zuweilen zu Gunfien der letzteren Anficht ent

fchiedenebö). Gemeindebefcljlkiffe) welche fich Überall nicht auf Gemeinde*

angelegenheiten beziehen) kann es nicht gebenLW)) alfo auch keine Ge

meindebefmluffe zu Verbrechen-FN). Allein infofern fie nicht als Sub:

ftrat einer privatremtlichen Perfönlichkeit) fondern als Inbegriff von

Subjecten in Gemeindeangelegenheiten) als Volk im Volke (f. oben) be

 

fchließt) und in der Verwirklichung diefes Befchluffes Rechtsverlelzungen

244) Preuß. St.-O. z. 83,

245) Preuß. St.-O. g'. 45) 75) 76) 78) 79.

246) So für die preuß. Stadtverordneten vom 17. März 1831 und in der

kdnigl. fachf. StaO. d. 153-177.

247) l4. 2. 0. rio (Ieonrion. (10. 31.)

248) l1. 3. l). (Le clock-et. ab orcl. [na. (50. 9.)

249) [a. 3. l). quoc] coiuro. uni'. nom. (3. 4.).

250) 14.19. l). ni] rnunicip. (50.1.) 11. 160, 5. 1. l). rie k. I. 1a. 5.

6. (La [creation. (10, 63.)

251) Sächf. Landr. B. ll) 55, Schwab. Landr. (Janice-nb.) 408) 1.

Zuweilen wird auch eine Mehrheit von zwei Drittheilen gefordert. Markenrecht

der oftbevernfch. Mark v. 1339) bei Kindlinger) Münft. Britt. 111. 384.

252) Vgl. zB. Sachfe a. a. O. 9. 242) Note 14. Maurenbr-echer

a. a. O. d, 169) Note 2) erklart fieh indeß dagegen) daß die Anwefenheit von

Z erforderlich.

253) So preuß. St.-O. I. 79. Kbnigl. fächf. Sin-Q. 9. 111) Zif. 4.

Großh. heff. (SZ-O. Art. 31. Bad. (HH-O. 9. 11) 17. Oldenb. Ld.-G.-O.

Art. 28) 48,

254) Sachf.-altenb. Grundgef. d. 111. Bayer. G.-O. Ö. 38.

255)* Preuß. St.-O. und bad. G-O, a. a. O.

256) Sacbf.-altenb, Grundgef, a. a. O. Der Vefchluß verbindet alle Ge

meindeglieder) boch darf er fich nicht über die Prioatrechte von Einzelnen oder

Corporationen erfirecken.

257) Vgl. den Art. Corporation.
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begeht) können diefe mit Strafen bedroht werden) fobald fie nur keine

Rechte der Einzelnen berühren) welche nicht von ihrer Eigenfchaft als

Gemeindeglieder abhängig find. -> Denn da) fofern für den Gemeinde

zweck und nach dem Gemeindewillen gehandelt wird) jeder) der fich der

Gemeinde nicht entziehen können oder nicht entzogen hat) für alle fieht)

und alle für einen gelten) f0 muß auch jedes Gemeindeglied als urfache

diefer Wirkung betrachtet werden) und feine Rechte). die es als folihes

hat) find mit denen der ganzen Gemeinde identifa). Ein Gemeindeglied

kann cin folches nur infofern fein) als es rechtlich mit dem Willen und

der Thcitigkeit der Gemeinde als in Uebereinfiimnlung betrachtet wird) fo

wie es als folches nur Oiechte haben kann) infofern die Gemeinde fie

hat. - Daher rechtfertigt es fich in folchen Fallen) Gemeinden ihre Pri

vilegien zu entziehenL-W)) Nachtheile in Anfehung ihrer Güter gegen fie

zu verhangen259)) oder fie aufzulöfenWo).

711l. Gemeindewahl ift derjenige Befchlufi) wodurch eine Ge

meinde jemandcu zu einem Gemeindeamte befiimmt. Sie kann von

der Gemeindeverfammlung oder von einem Gemeindeausfwuffe gefchehen.

Die Wahl der Beamten ift dasjenige Mittel) wodurch die Theilnahme

des ganzen zu einer Gemeinde vereinigten Volkstheiles an der Admini

firation der Gemeindeangelegenheiten möglich gemacht und bewirkt werden

foll. Die Wahl muß alfo von der Gemeindeverfammlung felbfi aus

gehen-") oder von den LlZcihlern) welche entweder unmittelbar oder doch

mittelbar von ihr gewählt find, q So wählt fie z. B. die Mitglieder

des Ausfchuffes 26Ü)) diefe wiederum die des VorftandesWi)) beide zufam

men wiederum den Vorfieher des Vorftandes 264); oder wenn ein Vor

fiand oder Ausfamß aus mehreren Abfiufungen von Gliedern befieht)

 

*die Gemeindeverfammlung die unterfie) diefe die zweite Stufe u. f. w.)

z. B. der Biirgerausfefhuß die Stadtverordneten) diefe den Magifirat)

oder Bezirksdeputirte die Stadtciltefien) diefe) wenn auch im Vereine

mit den übrigen Abfiufungen) die Glieder diefer lehterenWk)) wo denn

freilich diefe fich theilweife durch eigene Wahl ergänzen. Es findet fich

aber fogar) daß Vorficinde oder Ausfclniffe fich blos dura) eigene Wahl

258) Kaif. Walcapit. 711x. 13.

259) noch. [pt-iii. l. 1ten. nulln comme-elite.. eco. (Io epizaop. et cler'.

(1. 3.) ll. [dann. 53 (wo freilich von Friedensbrucl) die Rede ift) der aber

vom Standpunkte damaliger Zeit als ein Mißbrauch der einer Gemeinde zu

fiehenden Fehdebefugniß aufgefaßt werden kann). Vgl. indeß auch noch. lena.

1 [tem guaecunquo communjtao etc. 6o (mine-op. etc. u. o. 5. in 71. (Lo

sont. exe-atom.

260) Vgl. oben 71. a. E.

261) Württemb. G.-E. Ö. 5. Großh. heff. G.-Q. Art. 34. Bad. (ix-O.

9.11)12) 29) 36 flg.

262) Preuß. St.-O. d. 50 vgl. mit F. 11-*20) i). 23. Kurheff. G.-O.

ZG. xfikiztxixigl. facbf. LEG-O. 9. 43.-In Bayern durch Wahlmanner: bauer.

263) Preuß. St.-Q. J. 90. Kdnigl. fachf. St.-Q. f). 111. Kurheff. G.

O. s. 39. Vader. G-O. d. 81.

264) Kurheff. GO. 9. 40.

265) Vgl. Sach a. a. Q. Kdnigl. fäehf. Ld.-G.-O. 9. 40.*
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ergänzen. z. B. der Magifirat in HamburgWk). die Bürgerdeputirten in

Schleswig und Holftein257). Zuweilen muß eine Befiätigung des Vor

ftandes die Wahl der Glieder eines Ausfchuffes. welche von der Ge

meindeverfammlung u. f. w. gefchehen. fanctionirenWk). Ebenfo erfor

dern die Wahlen der Glieder des Vorftandes oder des Vorftehers deffel

ben vft eine BeftätigungNN). oder eine Auswahl aus mehreren Gewähl

ten. von Seiten einer Regierungsbehörde270) oder des Regenten171);

und zuweilen haben die Regierungen eine Befiellung von ihrer Seite an

die Stelle der Wahl gefelzt271). Stimmenmehrheit pflegt zu entfchei

den 271). und die Particulargefehe enthalten befondere Beftimmungen über

die Erforderniffe der Wahlberechtigung. der Wählbarkeit. die Umfiände.

welche von der Annahme der Wahl befreien274). über die Art und Weife.

tviZN-Zas Wahlgefchäft vorzunehmen und durch Wahlvorfieher zu leiten

ift .

i!, Gemeindeautonomie ift die von einer Gemeinde aus

gehende Bildung rechtlicher Vorfmriften. welche ihre Glieder und Ange

hörigen zur Befolgung verbinden. - Es läßt fich dieß entweder fo den

ken: 1) daß eine Gemeinde fich eine Verfaffung gibt. nämlich in dem

Sinne. daß fie in Beziehung auf ihren Gemeinzweck gewiffe Verhältnifje

unter ihren Angehörigen feftfeßt. aus denen jene Vorfchriften folgen276)z

oder auch fo: 2) daß fie folche Vorfclniften für die rein privatrechtlichen.

nicht von der Eigenfchaft eines Gemeindeangehörigen abhängigen. Ver

hältniffe derfelben gibt. -a Man erklärt nun zwar häufig die Autonomie

als die Befugniß. fich vertragsmäßig felbft gebilligten Reehtsvorfchriften

zu unterwerfen 277)- Allein diefe Erklärung befriedigt hier gewiß nicht.
 

266) Hamburger Stadtr. v. 1292. Art. 6 (Anderfon. Hemd. Privatr.

Bd. 1. S. 225).

' 267) Fal> a. a. O. Bd. 1. I. 36.

268) Preuß. St.-O. Ö. 74.

5269) Preuß. St.-O. i). 90. 93. Bad. G.-.O. 9. 11. Kuchen'. G.-O.

z. 0.

270) Bei der Wahl eines Bürgermeifiers: großh. hejf. GND. Art. 13.

oder Gemeindevorfiehers: württemb. G,-E. 9. 11. 12.

271) Bei der Wahl eines Oberbürgermeifiers: preuß. St.-O. s. 94. Kur

hejf. G.-O. ß. 50.

272) Namentlich in Holfiein.- Sendet die Regierung der Gemeinde einen

Bürgermeifter. ehe fie gewählt hat. fo läßt fie es fich zuwrflen gefallen. des

Wahlgefmäftes entledigt zu fein. So find denn zuweilen die Wahlen außer

Gebrauch gekommen.

273) Vgl. preuß. St.-O. F. 90.

274) Großh. heff. G.-O. Art. 24. 34. 14. 27. 36. Bad. G.-O. Z. 13.

15. 30. 32. Kbnigl. fäcijf. Ld.-G.:O. S. 28-33.

275) Preuß. St.-O. z. 65 flg. Kdnigl. füchf. St.-O. 9. 122-152. 200 flg.

Großh. heff. (51.-O. Art. 37-40, Bad. G.-O. S. 11. 27 flg. Verord. v. 1.

Juni 1832. 4. Der. 1833. 6. März 1834. Kurheff. G,-.O. D45. 46. Kdnigl.

[eine. Ld.-G.-O. 5. 7-9. 11_15. 24.

276) [Sie inte fit teguin. l1. 1. l). (16 [K. .i.

277) Puchta. das Gewohnheitsremt Bd. 1. S. 156 flg. Auch Mau

renbrecher a. a. O. Bd. 1. s. 71. der eine fehr belehrende Erörterung diefes f

Gegenfiandes gibt. fchließt wenigfiens den Vertrag. als Begründungsart des

autonomifmen Rechtes. nicht aus. Vgl. den Art. Autonomie.



520 Gemeinde.:

Denn kann man auch durch Verträge in Gemäfiheit der geltenden Rechts

normen in rechtliche Verhältniffe treten und fich fo den Regeln tintertverfen)

tveläze aus diefen wiederum folgen, fo gehört dazu doeh immer die Ein

willigung jedes Einzelnen) die man bei der Autonomie nicht fordert. - Eine

Autonomie in der zweiten Bedeutung haben nun zwar fowohl Stadt:

als Landgemeinden-W) früher in Teutfmland geübt; aber die Befugnifi

dazu läßt fich nur begründen. wenn man jede Gemeinde als eine befon:

dere Rechtsgenoffenfchaft betrachtet, deren gemeinfame ueberzeugung die

erzeugt-nde (inateriale) Quelle des Rechtes für ihre Genoffen ift. Das

[ogen. ina Ztötnencii in diefem Sinne ift indefi als untergegangen zu

betrachten. Bei der Behauptung) daß die Städte es zu üben noch

befugt feien) wenn es ihnen nicht durch Gefehe entzogen worden-W))

fcheint man zwar auch diefe Art der Autonomie im Auge gehabt zu

haben. Allein die jetzige Lage der Städte ift eben fo wenig) wie die

anderer Gemeinden. von der Art, daß fie in jeder ?BeziehungF und auch

abgefehen von ihren Gemeint)eangelegenheitein als befondere Remtsgenoffen

fchaften betrachtet werden können, Auch kann man fich nicht darauf

berufen) daß die Ertheilung des Stadtrechtes zu einer Zeit. wo die

Städte eine folche Autonomie geübt) fiillfmtveigend eine Einräu

mung derfelbe-n involvirt habe 28"); weil diefe Autonomie nicht unmittel:

bar auf dcm Priloilexzium7 fondern auf der rechtlichen Bedeutung der

Gemeinde beruht und dief e fich geändert hat. - Nur dann) wenn

man annimmt) daß die Gemeinden die Eigcnfchaft befonderer Rechts

genofienfciyaften in dem gedachten Umfange auch noch jeßt ni>)t verlo

ren") kann man eine folche Autonomie für fie in Llnfprucl) nehmen.

»- Mit einer auf einem folchen Grunde beruhenden Autonomie verträgt

es fich indeß jedenfalls fchlecht) daß die von derfelben ausgegangencn

Normen der landesherrlichen Befiätigung 282) bedürfen follen. -* Eine

Gemeindeautonomie in der erfien Beziehung läßt fich aber aus der Be:

fugniß eines jeden ) feine eigenen Angelegenheiten zu ordnen) und die

Bedingungen fefizufeßen) unter denen eine Theilnahme an den ihm eigenen

Einrichtungen geftattet fein foll. infofern er dabei innerhalb derjenigen

Grenzen bleibt) die die ihn felbft bindenden Rechtsnormen gefieckt haben,

erklären 283). Innerhalb diefer Grenzen erkennen römifmes 284) und

278) Maitrenbremer a. a. O, g. 72. 73. Note! vgl. mit S. 71F

Note 6.

279) Maurenbrecher a. a. O. d. 72.

280) Maurenbrecher a. a. Q.

281) Diefe Idee fcheiirt zum Grunde zu liegen) wenn man (Struben

Nebenft. Bd. 1. S. 42() fig.) Riccius. von den Stadtgefeden Bd. 2) Hptfi. 2)

den ununterbrochenen Befih der Llutoiromie fordert,

282) S. Maurenbrecher a. a. Ö.

283) Z. B. fachfen-altenb. Grundgef. K. 119: Bei Ausübung diefer allge

meinen Rechte (f. oben) hat auch die Stadtgemeinde. mittelfk des Statuten

rechtes) die Befugnis) für ortsbürgerlicbe Zufiändigkeiten und allgemeine Ord

nung. durch Bcfchluß oder vertragsmäßiges ueber-einkommen unter fich, zu

Beförderung der fiädtifchen Zioerke. verbindende Befiimmungen fefizufehen.

284) . 4. 1). (io collogjjs al; ook-yon (47, 22.)
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teutfches Recht 2i") die Gemeindeautonomie ant wiewohl neuere Gefeße)

obgleich fie zuweilen die Errichtung befonderer Localgefehe ffir Gemeinde

angelegenheiten vorfchreibenWö)) deren Giltigkeit an die Genehmigung

der RegierungN") oder des Regenten felbftWi) knüpfen) auch der Ge

meindeverfammlung oder den Gemeindeausfchüffen nicht mehr als Be

antragung) Berathung und Begutachtung zu geftatten pflegen2a9). -

Vermöge diefer Gemeindeautonomie muß man innerhalb der angegebenen

Grenzen gemeinrechtlicl) eine Gemeinde fur befugt halten: a) die Erfor

dernifie fur den Erwerb der Genojfenfcimft in der Gemeinde zu befiimmen)

und das Verhältniß fefizufehen) in welchem ihre Genoffen an den admi

niftrativen Gemeindehandlungen (Gemeindeverfaffung im engfien Sinne))

den Eontributionen zu Gemeindezwecken und denNubungen der Gemeinde

gitter Antheil haben (Gemeindeverfaffung im engeren Sinne); und b)

die Bedingungen feftzufehen) unter welchen Genoffen oder auch Fremde

an ihren Einrichtungen Theil nehmen dürfen) es fei nun durch eigent

lichen Fruchtbezug von Gemeindegütern) oder blos Benutzung oder Aufent

halt im Gemeindegebiete) z. B. zum Zwecke des Verkehrs) oder mit

einem Worte) Vorfchriften der eigentlichen Gemeindepolizei (f. unten Al.)

zu geben. Vorfchriften diefer letzteren Art bilden den gewöhnlichen In:

halt der älteren von den Gemeinden felbfc gewiilkürten Gemeinde

ordnungenz während man jetzt mit diefem Namen die von der Ge

fehgebung des Staates ausgegangenen Gemeindegefelze zu belegen pflegt.

x. Gemeindegerichtsbarkeit ift diejenige) welche von einem

Vorfteher der Gemeinde als folchem ausgeübt wird. _ Sie fand fich

bei den römifchen Municipien) und bis gegen das Ende des Freiftaates

wohl unbefchränkcWo)) während fie anderen Gemeinden fehlte) bis die

neuefien Organifationen jeder Stadtgemeinde in den von ihr felbft gewähl

ten Defenforen eine eigene Gerichtsbehörde) wenn auch mit Befchränkung

auf einen gewifien Sachwerth) zu Theil werden ließen-N). Auch in

Teutfchland ftand fie wohl nicht blos der urfprunglimen) unabhängigen Volks

 

285) SächfLandr. Vl!) 55) B. lll) 79. Schwab, Landr. 408) 1. Vgl:

Mittermaier a, a. I. h. 122) Note 8.

286) Preuß. St.-O. z, 2. Kdnigl. fachf. St.-O. 5. 1-5 und Gef. v. 2.

Fehr. 1832) das Verfahren bei Einführung der Stadteordn. betr- F. 10-15.

287) Kbnigl- fachf. Ld.G.-O. z. 2) 3. Kurheff. (8.-O. F. 3. - .Zuweilen

Genehmigung des Minifier. des Innern) fo in den kurhejf. Hauptfiädten (kuch.

(Yu-O. z. 3)) und nach der preuß. St.-O. z. 4. Sachf. St.-O. H. 5.

288) Saehf-altenb. Grundgef. a. a. O. und wenn fie Abweichungen vom

Gefeße enthalten) nach preuß. St.-O. a. a. O.

289) Preuß. St.-O. h. 4.

290) Vgl. Saoignp a. a. O. Bd. 1) S. 28 flg.) und über die be

. fehränktere Gerichtsbarkeit der Städte im cisalpinifchen Gallien ebendaf. S.

35 flg.

291) Vgl. ebendaf. S. 64 flg. - Die erften Spuren von ihrer Geriazts

barkeit finden fich unter Valens und Valentinian (b. 1. 0. rio rief-near. [1.

55.] ). ueber deren Ernennung und Vefieitigung durch den Prafectus Prätorio)

befonders 'l1 (l. (io äekenook. (1. 11.) dio'. 15. o. 1. Ihre frühere be

fchranttere Eompetenz wurde von Iufiinian bis zu 300 aalirli des Sachwerthes

x erhöht. kid'. 15. o. 3. 4.
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gerneindeLN)) fondern auch teach Ausbildung einer Herrfckyergewalt jeder Ge

meinde zu) infofern es fich von uebertretungen der Vorfchriften der Ge

meindepolizei) namentlich auch vom Gebrauche falfcher Maße und falfchen

Gewichtes im Verkehre handelte293), ohne darum gerade auf die Ver

hängung der dadurch verwirkteie Strafen befchrcinkt zu [ein, Vielmehr

fcheint) wie bei der ädilitifrhen Gerichtsbarkeit der Römer) auch die da

durch begangene Verletzung von Pribatrechten der GemeindegeriGt-sbarkeit

angehört zu haben294); ja die Vorfteher von Dorfsgemeinden hatten die

Geriänsbarkeit zuweilen in allen Streitigkeiten über Cie-ld und fahrende

Habe) fo wie in Anfehung der Befirafung handhaften Diebfiahles von

geringem BetrageWP; manche andere Gemeinden in allen Streitigkeiten

von geringem WertheAW). Diele Gerichtsbarkeit kann man als eine den

Gemeinden vermöge ihres flaatlichen Verhältnifies eigene, als eine eigent

liche Municipalgericiztsbarkeit) betrachten. - Während fie bei den

Dorfsgemeinden fich nur zuweilen als eine PolizeigewaltL") und in den

Märkerdingen) Haingerciiden oder Holzgedingen der MarkgenofienfchaftenW")

erhalten ) hat_ fich die fiädtifche Geriänsbarkeic regelmäßig erweiternd um

gewandelt. - Ein Streben der Städte nach ausgedehnterer Gerichtsbar

keit erirheint fchon in den ihrer Verfafiung zum Grunde liegenden Gilden

gegeben) welche nicht nur Uebertretungen ihrer gefellfchaftlirhen Ordnung

mit Geldfirafen und Ausßchließung von der Genoffenfcizaft ahndeten"9)7

fondern auch Verleßungen gegen Gildebrüder überhaupt unter diefen Ge

fichtspttnkt gefiellt zu haben fcheinenim") und es den Genoffen zur

Pflicht machten ) in Streitigkeiten untereinander wenigfiens nicht eher)

als bis fie die Schlichtung derfelben durch die Gilde vergeblich verfilmt

hatten 7 fich an die Gerichte der landesherrlichen Beamten zu wendenWl).

Später erwarben die Stadtgemeinden regelmäßig die Befugniß von dem

3292) Ueber die Gerichtsbarkeit diefer oiritatea (Taerar (La 13. E. Til.

c. 23., 'kacjiua (Zee-tn. o. 10, 13. 14. 15.), regions., pagi, ejci, die im

Frieden keinen oonnnunia magiatratua hatten (Ce-least l. c.), unter befonderen

von ihnen gewählten magiatratna (Taerar l. c. c, 22;), tes", pkjocjpea,

f. (Ja-erar- l. o. o, 22. 23. 'kacjtua i. o. o. 12. Eichhorn. teutfche Staats

und Reehtsgefch. 9, 14. .

293) Sächf. Lande. B. ll) 13. und ausführlicher: fächf. Weichbild a. 19.

294) V l. fächf, Landr. a. a, Ö.

295) S chf. Landr. a. a. O. *

296) Veifpiele bei Lromingbaua, meinde-ab. Zuaat. p. 118. Kopp,

hefi'. Gerichtsverf. 9, 244. Eichhorn. Zeitfchr. für gefch. Rechtsw. Vd. 2,

S. 201) 202) Note.

297) Vgl. z. B, preuß. Landr. Th. 2) Tit. 7) g. 79) 86. Klein a, a. *

Q, 5. 788. Bayer, (Ik-O. S. 117) 118.

298) v. Löw a. a. O. S, 191 flg.) S. 269 flg.) und über das Verhalt

niß der Obermärker und Holzgrafen als Beamten der Genofienfrhaft ebendaf.

S. 47 flg., S. 126 flg. Nur wo diefe Perfonen als Obereigenthümer der

Mark (ebendaf. S. 43 flg.. S. 52 tlg.) die Gerichtsbarkeit üben. kann fie als

eigentliche Gemeindegeriehtsbarkeit nicht betrachtet werden.

299) Wilda a. a. O. S. 121) 122)132,133,136) 141. 143.

300) Wilda a. a. O. S. 139, .

301) Wilde( a. a. O. S. 136 fig.
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Landesherrn) ihre Gerichte felbft zu befeßeniW)) und befreiten fich fo

von den landesherrliclyen oder königlichen Gerichtsbeamten 303). Die

Möglichieit) eine folche Befugniß durch einen privatrecljtlimen Titel zu

erwerben 304)) auf der einen) die Möglichkeit) die Gemeinde dem Staate

gegenuber als eine Privatperfon zu betrachten) auf der anderen Seite) die

fich insbefonbere in der Anficht einer vermögensrewtlimen Perfbnlimkeit

derfelben verwirklichte) ließ es zu) diefe Befugniß als einen Theil des

Vermögens) des patrimouii der Städte) und fie als eine fogen. Pa

trimonialgerichtsbarkeit anzufehen 395). Das Dafein diefer Auffaffungs

weife läßt fich nicht leugnen) und fie ift eine nothwendige Folge der in

der teutfchen Verfaffung fo wichtigen lehnremtliciyen .GrundfäZn-Allein

da man unter Gerichtsbarkeit nicht mehr und nicht weniger verfteht)

als die Befugniß) die Rechtspflege zu verwalten) diefe aber in der

fogen. Patrimonialgerichtsbarkeit an fich noch gar nicht liegt) und der

Inhaber derfelben) wenn ihm die Fähigkeit zur Verwaltung der Rechts

pflege mangelt) die Befugniß zu derfelben überall nicht hat) fo ift der

richtige Name für jene von den Städten erworbene Befugniß der der

Gerichtsherrlichkeit) als das Recht) die Gerichte zu befehen) die Ein

künfte der Rechtspflege zu beziehen) verbunden mit der Pflicht) den dazu

erforderlichen Aufwand zu befireiteniwö). »- Diefe Befugniß ift in dem

Wefen der heutigen Gemeinden) die keine in jeder Beziehung felbftftän

digen Rechtsgenoffenfchaften bilden) keineswegs gegründet; und inwiefern.

fie ihnen zufieht) hängt blos davon ab) inwiefern fich ein befonderer Er

werb derfelben nachweifen läßt, _ Infofern man die fogen. freiwillige

Gerichtsbarkeit als ein Zubehör des eigentlichen Richteramtes betrachtet)

muß denn auch jene Gerichtsherrlicifkeit die Befugniß enthalten) für fie

eine Behörde einzufehenam). Doch kommt die Führung der Grundbiicher

auch als eine von den Gemeindevorftehern zu verwaltende eigentliche Ge

meindeangelegenheit vorW)) fo wie auch gewiffe Beglaubigungen von

Rechtsgefchäften 309).

xl. Gemeindepolizei im eigentlichen Sinne ift die Handhabung

der vorfchriftsmäßigen Ordnung) deren Beobachtung die Bedingung der

302) Vgl. altenb. Grundgef. 9. 121: Denjenigen Städten) denen die

Wa?? ihrer Iuftizbeamcen bisher zuftand... Kdnigl. fächf. St.-O.

9. 2 .

303) Vgl. Eichhorn a. a. O. f). 302) nach Note g, vgl. mit f). 244)

290) nach Note n-q, 9. 310) nach Note e.

304) Davon gibt es viele Veifpiele. Vgl. z. V. 0rigin0a guelt'. l7. 207.

yufenclotf, 0b.. l. opp. p. 268. Wigand) Femgericht S. 112) Note

23) S. 113) Note 25) S. 125) Note 12) S. 127) Note 6) S.- 143) 144)

Note 50) S. 152) Note 70. Kdnigl. fächf. St.-O. 9. 236.

305) Vgl. z. B. Claproth a. a. O. Vd.'1) 9. 24. Mittermaier

a. a. O, 9. 139. Kbnigl. [acht. t.-.O. 9. 237) 240. Für eine folche Ge

richtsbarkeit paßt die Benennung unicipalgerimtsbarteit) die Villau a. a.

O. S. 642 für fie in Anfpruch nimmt) überall nicht.

306) P. (H3O. Art. 2) 204. Kdnigl. fäcbf. St.-O. 9. 242.

307) Vgl. auch königl. fächf. St.-O. 9. 243.

308) Sachf.-goth. GN. 9. 46. Bad. G.-O. 9, 41 a. E.) 9. 42 a. E.

309) Preuß. Lande. a. a. O. 9. 79) 86. Klein a. a, O, K. 788.
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Theilnahme an den Gemeindenußungen ift (f. oben unter [U. b). 4

Die uebertretung diefer Ordnung ift. infofern fie nicht zugleich andere

Gefeßwidrigkeiten enthalt. zwar gewöhnlich von der Art. daß die Hand

habung diefer Ordnung fich durch Aufficht. Anzeige und Verurtheilung

in die verwirrten Strafen erledigt. und fällt alfo infofern mit der poli

zeilirhen Gemeindegerimtsbarkeit. der Municipalgeriältsbarkeit im fireng

ften Sinne (l. oben unter x.) zufammen. Allein man darf doch einen pra

ventiven Zwang gegen Handlungen. welche die Sicherheit der Gemeinde.

ihrer Genoffen oder ihrer Gitter bedrohen. z. B, gegen das Betreten des

Gemeindegebietes von Bettlern und Landftreirljern. gegen Brandltiftun

gen und fonftige Befchcidigungen. damit um fo weniger als ausgefchloffen

betrachten. als diefe Sicherheit fchon der Natur der Same nach zu den Ge

meindezwecken gehört. ja in manchen Fallen die Gefehe felbfi Einzelnen

im gemeinfamen Interefie einen folchen Zwang gefiatten ow). wenn auch

diefe Vorfchriften bei veränderten Verhaltniffen nur modificirte Anwen

dung erleiden kdnnen. - So wie die Stadt Nom felbft. fo hatten auch

die rbmifchen Municipien ihre Aedilen. denen insbefondere die Sorge für

die Sicherheit der Straßen und des Marktverkehres. neben der Juris

diction in damit zufammenheingenden Streitigkeiten. oblagm); in der

fpciteren Zeit find auch die Defenforen der Stadtgemeinden mit folchen

Functionen bekleidet. fo mit der Auflicht uber Maße und GewimtWi).

der Ergreifung von Verbrechern. insbefondere der lntrone3, und der un.

terfuchung der geringeren VerbrechenZ-Z); Ebenfalls liegen folche Fun

ctionen. wie bemerkt. in der teutlchen Municipalgerieljtsbarkeit. _Daß

dabei die eigentliche polizeiliche Function. die Aufficht und der präventive

Zwang. von der gerichtlichen. der Verurtheilung in die verwirkte Strafe.

fich nicht gefondert findet. darf um fo weniger auffallen. als man ja

auch heutzutage noch Beides zufamrnenzuwerfen. und wegen der verroirkten

Strafe nicht etwa die Polizeibehörde als Klägerin bei den Gerichten auf

treten zu laffen. fondern ihr felbft die unterfuchung und Entfcheidung

zuzuweifen pflegt. _ Indeß ift doch eine folche Sonderung zuweilen be

obachtet. indem namentlich die Dorfsvorfieher die Vergehen. welche fie zu

befirafen felbfi nicht befugt. bei den beikommenden Behörden zu denun

ciiren. zu riigen oder zu wrogen angewiefen find i114). und neuere Gefeße.

310) Gegen Straßenrauber. Delerteure und ueberläufer (1.. 1.2. (Kqoancio

[ir-out. unicnique [3. 27.), l.. 4. 0. ar] 1636m (Zorn. [9. 16.), l4. 3. F. 16.

049ml iegÖ0oi-n. (lo Ziemar. [48. 8.]), gegen Lanbfriedensbrecher (Landfr. v.

1 5. . . .

31?) 11i'. ll. 57. [ll. 55. Kreatur 7. Seelili.. l.. 2. I. 21. l). (i.

0. I. u, a. Hüllmann. rdm. Grundoerfalfung S. 206. 419. Niebuhr.

rdm. Gefch. Bd. 1. S. 680. 690. Bd. 3. S. 42 flg. Walter. Rechtsgefih.

S. 157. und über die Aedilen in den Municipien insbefondere: 01c. ac] (lie.

x111. ep. 11. [a. 30. 8. 1. ]). l0cati.(19. 2.) [1. 2. E. Ii der'. aut

[ib-rt. (10. 32.) Thibaut. rio. Abh. S, 136. Note 13 und daf. (Jitirtez

auch Gans. Schellen zum Cajus S. 15. Note 1. Vgl. den Art. nenne..

312) 1., 9. e). a3 ciefenoor. (1. 55.)

313) l.. 6. l.. 7. (7. e011. dio'. 15. o. 6.

U314) So fchon läehl'. Landr. B. l. 2. Daher die Ruggerichte. auf denen

freilich auch noch viele andere Gefrhafte abgemacht werden. S. Kopp. von
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welche ihnen in ihrer Eigenfchaft als Gemeindebeamten die Gemeindepolizei

unter dem Namen der Orts- oder Dorfspolizei zuweifen a1"). haben ihnen

zuweilen die Beftrafung gänzlich entzogen und' fie auf jene Rüge be

fchriinktow). Die Mehrzahl der neueren Gefeße- aber erklart den Ge

meindevorfteher. oder den ganzen Gemeindevorftand (je nach Verfchieden

heit der oben unter 7. bemerkten Syfteme). in Anfehung der ihm. wie

wohl zuweilen mit BefchränkungenU7). zugewiefenen Polizei ausdrücklich

für ein Organ der Staatsregierungiua). oder für einen landesherr

lich en D i en e r 31"). oder für einen Beauftragten der StaatsregierungNP.

und behält lehterer die Befugniß vor. befondere Staatsbeamte mit den

.polizeilichen Funetionen zu bekleidenNl). Dadurch verliert denn freilich

diefe Polizeigeroalt den Charakter einer Befugniß der Gemeinde. und es

verliert fich in ihr die ganzeGemeindepolizei. Als ein befonderer Zweig

der Landgemeindepolizei ift hier noch die Ueberwachung der FeldfrüGte

gegen Befchädigung. Vernichtung und Entwendung. fo wie der Feld

grenzen gegen Verrückung zu erwähnen. tvelche von Feldhutern oder Flur

fchuhenoN). Steinfehern oder SiebenernWZ) geübt wird. welcher die

ueberwachung der Deiche durch Deichgrafen und DeichgefchwornenWt).

'fowohl um der aus deren Mangelhaftigkeit entfpringenden Gefahr vorzubeugen.

als Verletzungen derfelben abzuwenden. an die Seite zu feßen ift. Diefe

Beamten find regelmäßig wirkliche Gemeindebeamten. uebrigens können

alle verfchiedenen Zweige der Polizei auch als der Ortspolizei angehbrig

gedacht werdenW-'Pz allein es gibt Zweige der Polizei. welche auch für

die einzelne Gemeinde ihren Zweck nur erreichen können. wenn im ganzen

Staatsvereine ein zufammenhäitgendes gleichmäßiges Streben für diefel

ben in der Art ftattfindet. daß die befonderen Intereffen einzelner Ge

meinden den Intereffen der Gefammtheit der Staatsbürger untergeordnet

werden muffen. z. B. die höhere Gewerbspolizei. und infofem läßt fich

denn eine Grenze für eine befondere Ortspolizei ziehen.

den ge-tixtlßuiix)9 Cioilgeriwten in Heffen Th. 1. d.. 238. S. 309. Claproth

a. a. . . .

315) Vgl. preuß. Lanbr. Th. 2 Tit. 7 . 46 . Klein a. a. Q.z. 786. Bayer. G.-O. Art. 108 flg.' * Ö fig

316) Saohf.-goth. (51.-O. i). 32.

317) So in Anfehung der Perfonen und der zu verhängeuden Strafen:

Bad. (5.-O. h. 51.

B ein?z PIM?, gs45ä78ililgflg.. 109. Kbnigl. fachßGStÖ-Oß d.6178flg.

ayer. .-.. g... ...107 .Kure -
319) Großh. hefi'. (5.-Q. Art. 12s. fig h fi

320) Oldenb. G.-O. Art, 33.

321) Bad. G.-O. s. 6. Preuß. St.:O. z. 109.
_ 322) Sachf.-goth. 0.-9. z. 4. Nach oldenb. Lin-GO. Art. 55 ift dev

Kirßhfrtiielsfeldhüter indeß der unterbediente in allen Amts- und Gtmeindeangele

gen er en.

323) Sachf-goth. G-O. F. 3. 94. - Die Benennung Siebener rührt

von der Zahl her. -- Zuweilen liegen jedoch dem Vorfiande dergleichen Functio

nen ob. Bayer. G.-Q. s. 115,

32-1) Maurenbrechrr a. a. O. h. 173a. Zif. 4, Schlesien-helft. Deich

reglement v. 6. April 1803. g. 4.

325) Vgl. das Verzeiehniß in der bad. G.-O. d. 48.
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All. Gemeindegebiet ift derjenige Theil des Staatsgebietes.

welcher der adminiftrativen Einwirkung der Gemeinde unterworfen ift. -

Die Gefehe betrachten daffelbe als ein wefentliches Erforderniß der Stadt

und Landgemeinden-W). und nach ihm beftimmt fich regelmäßig deren

Umfang W7). Seine Grenzen können nur mit Genehmigung der Staats

regierung verändert werdeniW). In Beziehung auf die Gemeindeverwal

tung ift es bisweilen wiederum in Bezirke nbgetheilt. denen befondere

Vorfteher gegeben find 329). Der Grund und Boden. über den es fich

erftreckt. kann entweder im Eigenthume ftehen oder nicht. Daß im er

fteren Falle diefes Eigenthum bald Perfonen. welehe eigentliche Gemeinde

glieder oder fonfiige Gemeindeangehörige find. bald Ausmörkern oder.

Forenfen (f. oben ll. Note 142) zuftehen kann. yerfieht fich von felbft.

fo wie es auch im fogen. Obereigenthume eines Grundherrn ftehen kann.

Es kann aber auch Eigenthum der Gemeinde fein. was dann freiliä)

vorausfeht. daß. wie es regelmäßig der Fall ift. derfelben eine moralifche

Perfönlimkeit beiwohne (f. unten Xl[l,).- Der lehtere Fall kann zwar

dann nicht eintreten. wenn man von der Anficht ausgeht. daß Grund

und Boden. welcher fich in keinem Prioateigenthume befinde. Eigene

thum des Staates fei. Diefe in Teutfmland häufig aufgefiellte Anficht

wird indeß in neuerer Zeit als unrichtig anerkannt"0)z wiewohl allerdings

der Staat. oder feine moralifche Perfönlimkeit. der Fiscus. edenfo wie

Privatperfonen. Eigenthümer oder Obereigenthumer von dem*Grunde

und Boden des Gemeindegedietes fein kann. - Es ift aber nun auch die

Möglichkeit gegeben. daß ein Gemeindegebiet. oder ein Theil deffelben. eine

wahre e68 pnblica ifi (f. unten kein. bei Note 334); fo daß es zwar unter der

Herrfmaft der Staatsgewalt fieht und diefe fremde Staaten. fo wie deren An

gehörige. von der Einwirkung auf daffelbe. fo wie von deffen Benuhung aus

fmließen kann. den Angehörigen des Staates aber die Ausübung derjeni

gen Befugniffe gefiatten muß. welche aus ihrer Beftimmung zum gemein

famen Gebraume folgen. Befteht diefes Verhältniß. fo kann der Ge

meinde die Befugniß. fall-he Ungenoffen. welche Angehörige deffelben

Staates find. oder folche Fremde. denen der Staat die Theilnahme an

jenem gemeinfamen Gebrauehe geftattet. von demfelben auszufclnießen.

nicht zufiehen- unter diefen Gefichtspnnkt fallen insbefondere diejenigen

Wege im Gemeindegebiete. welche nicht blos zur Communication zwifehen

den Wohnungen und Grundftü>en der Gelneindeangehörigen dienen. alfo

nicht eigentliche Gemeindewege find. fondern in die Eategorie der

öffentlichen Straßen gehören; ferner auch die fchiffbaren oder floßbaren

Geweiffer. Damit kann man aber die Befugniß einer Gemeinde. über

326) Großh. heff. G.:O. Art. 2. Bad. G.-O. h. 5.

327) Vgl. kurheff. (8.-O. h. 4-8. Qldend. Ld.-G.-O. Art. 3,

328) Oldenb. IMG-O. Art. 5. 6.

329) Preuß. St-O. d. 97, Bauer. G.-O. d. 89. Kimigl. förhf. St-O.

K230 flg. Kurheff. (8.-O. Ö. 53. Zuweilen find auch mehrere Gemeinden in

d ezlehung auf gewiffe Angelegenheiten zu größeren. Difirirts-. Amts-. Kreis

gemernden. vereinigt. Bauer. GO. d. 7. Qldenb. (8.-O. Art. 127 fig.

330) Vgl. Maurcnbrrmer a. a. Q. d. 189.
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die Benußung folcher Theile des Gemeindegebietes polizeiliche Vorfchriften

zu geben. und die Polizei uber diefelben zu handhaben. fofern ihr folche

Vefugniffe nur überhaupt zufiehen. ttitht als ausgefchloffen betrachten.

fofern nicht gefehlickze Befiimmttngen diefelben. z. B. bei eigentlichen

Heerfiraßen. ausfchließeit. Die Pflicht benachbarter Gemeinden unter

einander. fich gegenfeitig _Eommunicationswege durch ihr Gebiet zu geil-at

ten. ift bereits im fäehfifchen Landrechte ausgefprowenvzl); Steht der

Gemeinde die Gerichtsbarkeit zu. fo bildet das Gemeindegebiet zugleich

einen Gerichtsbezirk. der bei Städten das Weichbild genannt zu wer

den pflegt. Gemeindemark bezeichnet das ganze Gemeindegebiet. oder

auch denjenigen Theil deffelben. an dem den Gemeindegliedecn Nuhungs

rechte zuftehen. ' '

Älll. Gemeindegut ift der Inbegriff der Vermögensrechte einer

Geneeinde. Es fehr voraus. daß diefer die moralifche Perfönlimkeit bei

wohnt. Denn ohne diefe kann eine Gemeinde. ebenfo wie der Staat.

zwar ein Gebiet. aber keine Vermögensrerhte haben. Das römifche Recht

unterfcheidet unter den Gegenficinden. welche dem Staate angehören. die

pecuoia y0l1u1i33"), das putrjmooium 1186i oder reiyubljcue 33"), von

defien Gebrauch die Einzelnen ausgefchloffen find. und worüber der Fiscus

allein verfügt; und die eigentlichen 1-68 publjcue, quue in 11311 pozmli

Zimt-NL). Güter der erfteren Art kann eine Gemeinde ebenfalls haben.

fo gut wie jede Privatperfon.-An den Gütern der lehteren Art haben

die Gemeindeangehörigen. aber in ihrer Eigenfäyaft als Staatsangehörige.

diefelben Nußungsrechte. wie alle ubrigen Staatsangehörigen. Sie kön

 

nen nur als Theile des Gemeindegebietes. nicht als Eigenthum der Ge- ,

meinde angefehen werden. _ Zwifclyen beiden fiehen. ihrer rechtlichen

Bedeutung nach. folche Güter. an denen die Gemeindeglieder 'als folche

Nuhungsrechte haben, Diefe find im Verhältniffe der Gemeindeglieder

unter einander und zur Gemeinde zwar ebenfalls res publicae. aber

dennoch heißt es. daß fie nur ahnen-e fo genannt werden-MZ). indem fie

vielmehr unir-et-Zitatia find MM), Im Verhaltniffe zum Staate und drit

ten Perfonen muffen fie alfo. da fie der moralifcloen Perfon zuftehen.

als Privatguter betrachtet werdenz gehören alfo nicht blos zum Gemeinde

gebiete. fondern zum Gemeindevermögen, Auch die neueren Gefehe un

terfcbeiden jene beiden Arten von Gemeindegut. das patrimoniuto rei

publicae, auch vorzugsweife Gemeindegut337). in den Städten auch das

Kämmereivermögen genannt-MI). und die res yublicue im eigentlichen

331) Sächf. Landr. B. 1).' . 47.

332) 11. 6. pr. l). (ia court-nb. amt. (18. 1.)

333) l.. 72. F. 1. 1). e011.

334) l.. 6. pr. l.. 72. 8. 1. 1). eit.

335) l... 50, 1). 3e 7. 8.

336) I. 6. F. (16 ter. eiiie. (2. 1.): [Fnjyeksjtvfio rund. non cin*

31110711111, quue in cjitjtatibua eunt theatre. Marija et .i qua uli. nun'. com

mania ojujtaturn. l.. 6. Z, 1, 1). 0011. (1. 8.)

337) Bad. G.:O. F, 53.

33.8) Preuß. St-O. Ö. 31. Kbnigl. fachf. St.-Ö. S. 22. 29. 30. ueber

die dahin gehorigen Gegenfiande; kurheff. (H3O. s. 69 flg.
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Sinne) z. B. das Allmendgutkoii)) in den Städten auch das Bürger

vermögen genannt340). Man kann unter ihnen wiederum (mit Mau

renbrecher) folche unterfcheiden) welche der eigentlichen Gemeindenußung

(f, unten 1111i.) unterworfen find) wie die Allmenden) und folche) an denen

auch Anderen der Gebrauch freifteht) zuweilen auch Fremden) fo lange

die Gemeinde es geftattet) z. B. Brunnen) öffentliche Gärten und

Spaziergänge. Allein der unterfchied liegt hier vielmehr in den Nueungs

befugniffen) als in dem Gute) an dem fie zuftehen und gewährt werden.

- Die neueren Gefeße erkennen es an) daß das Gemeindegut dem

Staate gegenuber als Privatvermögen-N") und zwar der Gemeindegliedec

als GefammtheitZN) zu betrachten fei) und daß der Staat es nie

als Staatsgut behandeln oder unter feine unmittelbare Verwaltung zie

hen könneWZ). Indeß ifi die Befiimmung des Gemeindegutes immer

die) zum Gemeindezwecke zu dienen) es fei nun) daß es einen Fond bil

det) aus dem die für diefelben erforderlichen Ausgaben beftritten werden)

wie das yntrinionjum reipndljceic!, oder daß es den Gemeindegliedern

ein Mittel gewähren foll) deffen fie fich zur Erreimung ihrer Privatzwecke

bedienen können) wie die rer pilbijcae uujrerrjlatjr. Der Gemeinde

zweck ifi aber auch Staatsziveck) wiewohl ein folcher) den die Staats

regierung nur mittelbar durch die Gemeinde zu erreichen ftrebt; und in

fofern laßt fich das Gemeindevermdgen als ein zu mittelbaren Staats

zwecken beftimmtes Vermögen bezeichnen, Von diefem Gefichtspunkte

aus rechtfertigt es fich denn auch) daß die Staatsregierung dafür thcitig

ift) daß das Gemeindevermbgen zu feinenZwecken verwendet werde; aber

der Begriff eines mittelbaren Staatsvermdgens paßt freilich deßhalb nichta44))

weil aus diefem zu folgern fiande) daß der Staat über daffelbe zu jedem

Staatszwecke verfügen könnte) fobald er nur dee Gemeinde) als eines

Mittels) diefe Verfugung zu bewerkftelligen) fich bediente. - Mit Recht

hat man alfo eine folche) zuweilen dem Gemeindevermbgen beigelegte)

Qualification verworfen. In Beziehung auf das Gemeindevermögen ge.

nießt denn die Gemeinde auch alle diejenigen Vorrechte) ivelche man ihr

als moralifcher Perfon zugefiehtz wohin gewöhnlich die der Minderjähri

gen'45)) keineswegs aber auch die des Fiscus346) gezählt werden können.

339) Bad. G.-O. K. 53) 85 flg.

340) Preuß. (Sn-O. d. 31. F

341) Kbnigl. fachf. St.-O. d. 34) und namentlich in Beziehung auf die

rer publicae: bavrr. GO. d, 24.

342) Bad. GO. d. 53. Kbnigl. fächi'. St.-O. h. 28.

343) Kbnigl. fächf. St.-O. s. 34 und Ld.:G.-O. z. 63. Braunfchw. Land

fchaftsordn. 9. 45,

344) Vgl. Maurenbtecher a. a. O. s. 165a) Note 2. .

345) In Anfehung der kcrspllbijcu: 1.. 4. 6. e! qujb. rene. mai. (2.

54.) l4. 3. E. rio iure kein. (l1.29.)*-Vgl.l..9. 1). e13 appellat. (119.1.)

*Baden (ED-O. 5.21. Sachf.:1nein.Grundgrf. S. 22. _- Aufgehoben im Groß

herzogthum Heffen durch Gef. v. 21. Juni 1836. Vgl. Mittermeier a.

a. Q. (d. 111) d. 120) Note 6.

-346) Vgl. Wening-Ingenhcim) Lehrb. des Civilrehtes d. 68) und

Mittermaier a. a. O, _(7. 139 a. E.
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Außerdem gibt es indeß noch befondere Vorfchriften für den Erwerb und

die Veräußerung von Gemeindegütern. Zunächfc verfieht es fich von

l felbft) daß) infofern dazu ein Willensact erforderlich ifi) derfelde durch

einen Gemeindebefmluß hervorgerufen werden muß. Der Erwerb ift

dadurch erleichtert) daß den Stadtgemeinden) ebenfo 'wie den Kirchen)

aus Gefchäften) welche die traum). von diugiichen Rechten bilden) auch

ohne hinzugekommener)Tradition eine dingliche Klage 'geftattet ifiz47))

alfo dem Effecte nach das dingliche Recht felbft erworben wird. Auf der

anderen Seite ift er aber auch zuweilen dadurch erfclnvert) daß Veräuße

rung an .folche Gemeinden) welche das erworbene Gut nicht leicht wien

der in den Verkehr bringen (todte Hand)) namentlich an geifiliwe Sor

porationen) unterfagt 348)); oder :an die Genehmigung des Regenten.

geknüpft i|349))1 fo wie zuweilen wenigfiens der Ankauf von Grund

ftücken Genehmigung der Staatsregierung erfordert (oben unter 7. a, E.).

Die Veräußerung von Gemeindegütern ifi) wenn diefelben von erheblichem-j

Werthe find) oft ebenfalls an eine .folche Genehmigung gebunden (oben,

unter 17. a. E.)) fehr uberdieß auch häufig eine befondere Berathung der.)

Gemeindeglieder über die Nützlichkeiuko)) oder öffentliche VerfieigerungWl)

mit befonderen ErforderniffenWL)) voraus. .

A". Gemeindenußung iftdiejenige) *welche den Gemeinde

gliedern alsgfolchen am Gemeindegute zufteht." Sie kann demnach nur

an einer n28 publjcu ullj76k81lt3ß13 ftactfindenz und-Murau auch die Ob

jecte) an denen fie fiattfindet) nicht jede-r Benuhung Anderer entzogen zu

fein brauchen. fo mußpdoch_ 'diejenige' Art der Benuhung) welwe als),

Gemeindenußung betrachtetwerdenkfoll.) den ,Gemeindegliedern an jenen

Gegenfiänden ausfclhiießliclneigen-fein-[Gewöh * 1ifigdiefer Gegenfiandr

eine Flur) die Allmendezund die Art der - gixxiue. folche) welche_

keine eigentlichezBodenculuir vorausfeht. Verwerflich Find zwar die Anz?

fichten) 'welche diefe Nutzungsbefugniffe aus einem Gefammteigenthume)'

oder einem Miteigenthume)_oderMgar-aus einem Precarium ableiten) auch

unterfcheiden fie fich von den Serbituten dadurch) daß fie) auf, ähnliche

Weife) wie der väterliche oder ..ehemännliche Nießbrauch) Ausfluß eines

befonderen Status find) was allerdings Entftehung und Verluft derfel-z

ben befonders modificirtz und infofern ifi es auch allerdings (z. B. mit

Maurenbrecher) zu befireiten) „daß fie -Servituten find) allein das

Wefen des befiehenden Nuhungsrechtes an fich ift dem der Servitut ganz

gleich. - Bloße Beifaffen* find* von diefen Nußungen regelmäßig aus?

gefchloffen) und wo die neueren Gefeßgebungen die dermaligen Beifaffen

347) Vgl, Thibaut) im Archiv für tiv. Praris Bd. 20) S. 1-13.

N 348) S. Gefetze und Literatur bei Maurenbrecher a. a. O. s. 222)

ote 1. - * »Z --

349) Z. B. gro h. heffi-Verordn. v. 31. Jan. 1820.

350).]... 3. 6. “ kann; rob. ni'. (11. 31.) Güter) welche eine Stadt

litnlo gratnito erwirbt) kann fie fofort ver-äußern .und zu Gemeindebedürfnifien,

verwenden. una. - .) _

351) In_ Anfehung aller Gemeindegüter- fordert dieß .die bad. 31.-O. e118.

352) Preuß. St.-O. 9, 117. .

[u. S 34
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in die, Clafie der Gemeindeglieder hinüber-gezogen haben. find doch den

alten Gemeindegliedern. Llltdücgern oder Gliedern der engeren Gemeinde.

ihre hergebraGten Reehtelbelafien 3im); und es ifi nur dafur Sorge

getragen, diefen Unterfchied allmälig auszugleichen. fo daß jene herge

brachten Oierhce unter gewiffen Umftänden erlöfchen und dadureh den

neuen Gemeindegliedern eine Theilnahme an folchen Nußungen anheim

fiilltaö4). Bisweilen dahingegen hat man folche Gegenfiände. an wel

chen nur einem Theile der Gemeindeglieder folche Nuhungen zufiehen.

ganz von dem Gemeindegute abgefondertWi). Gewöhnlich ftehen diefe

Nußungen nur den Grundeigenthümern zu ) welche nach der älteren Ge

meinmverfafiung namentlich in den Landgemeinden aurh*die alleinigen

Gemeindeglieder zu [ein pflegenaöö); und oft befiimmt fich das Verhält

niß der Antheile an diefen Nuhungen. z. B. die Zahl der Thiere. welche

auf die Weide getrieben werden dürfen) nach der Clafje der Grundbefih

thfimer. -- uebrigens “richtet fich diefer Antheil nach den in jeder Ge

meinde) vorzüglich nach dem Herkommen. befiehenden Normen; es

kann z. B. eine Vertheilung (nach Loofen u. f. w. fiatrfinden. Der

tratlirljcljfie Maßfiab ifi indeß das Iedftrfnifi. und da bei Benutzung".

zum Zwecke des Arkerbaues dnffelbe vonzder Größe des Grundbefißes ab

hängt. jo erklärt fich der vorhin angedeutete Einfluß defielben.

7er, Gemeindehaushalt ifi der Inbegrifi derjenigen Angelegen

heiten) welehe die Erhaltung. Vermehrung und Verwendung des Ge

meindevermögens irn' engeren Sinne) oder des pntrjnmnjum der Gemeinde)

betreffen. Indeß können diefe Angelegenheitenxfo wie auf alle Ge.

meindezwecke) fo auch auf die rer public-re uniretsitufjß, eine Beziehung

haben) z. B. wenn es fich darum handele ) auf fie Verwendungen aus

dem patrimonjnm zu machen) oder aus ihnen dem patrunooium etwas

zu' erwerben. Auf der anderen *Seite berühren fie aber auch die Ge

meindelafien) inlofern es fich davon handelt. ob die Ausgaben-fur Ge

meindezwecke aus dem Gemeindevermögen) oder durch den Ertrag* von

Beifieuern der Gemeindeangehörigen zu befireiten find. Hier pflegt die

Regel zu gelten: daß die Gemeindebedürfnifie zunärhft durch die Ein

künfte des 'Gemeindeverrnözzene)7 und erfi wenn diefe nicht ausreichen.

durch-Beifieuecn zu befireiten find W7), Infofern für diefe Angelegen

heiten nicht fefifiehende Normen vorhanden find . werden die“ deßfalljigen

Anordnungen zuweilen zwar von dem Vorfiande jelbfi getroffen. fo z. B.

853) Bad. GO. Ö. 54. 85 flg.

354) Großh. hell. GO. Art. 93-95.

“ 355) Königl.- färbt'. Lin-CO. F. 55.

356) Vgl. Hagemann. Landwirthfchaftsrecljt s, 55 x* 95. Note 2.. Ge.

fenius. Meierrecljt Bd. 27 S.50, auch z. B., Saohfe a. a. O. s. 620,

auch vide-rb. LdRG-KO. Art. I0. 21. nach weleher von Nfchcgrundbefiurn nur

eine gewifie Zahl-zum Stimmrechte zugrlafien wird.

357) Preuß. SRO. Ö. 121. Großh. hejf. GN). Art. 76. Bad. G.-O.

?.1 54, 55. Bad. Gel'. v. 28. Aug. 1835) 5. 1, 2. Oldenb. Ld.-G.-O, Acc.

4.
.
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in Baden-MP. In gewiffen befonderen Fällen wird indeß eine Befchluß:

nahme durch eine Gemeindeverfammlting) oder durch befondere von dem

Vorfiande verfchiedene Gemeindevertreter. oder doch deren_ Zufiimrnung)

erforderlich (vgl. oben fil. nach Note 247). A In folchen_ Fällen vet

walter dann der Vorftand nach den Befchlüffen der Gemeindeverfammlung

oder deren Vertreter) fonfi nach feinen eigenen) oder auch der Vorfieher

des Vorftandes nach den Befchlüffen des letzteren 35"), Eine lvefentliche

Norm für die Verwaltung bildet das Gemeindebudget) oder der Gemeinde

etat) Voranfchlag) Hatisheiltungsplan) als die ueberficht der in einem

gewiffen Zeiträume zu erwartenden Gemeindeeinnahmen) und der für den

felben bewilligten Gemeindeausgaben) bei deffen Fefifiellung regelmäßig

die Gemeinde oder deren Vertreter concurrirenäöo)) oder fie vielmehr hec

vorrufen W).- Bei folchen Verträgen in Angelegenheiten des Gemeinde

haushaltes) in denen ein gewiffer Preis zu bedingen ift) ift diefes regel

mäßig im Wege des öfi-'entlicijen Aufgebotes zu bewerkfielligen 362).

xrel. Gemeindecaffe. Eine Caffe ift ,ein Inbegriff von fun

giblen Dingen) welche einen normalen für Alle gleichen umfalzwerth haben)

der dazu befiimmt ift) einen Stoff zu anderweitigen Verwendungen zu

bilden. Sie befteht alfo entweder aus Münzen oder Gegenfkänden) welche

diefelbe repräfentiren; ein Repräfcntationsverhältniß) in welches) wenn

einer folchen Caffe eine moralifcije Perfdnlicljkeit beigelegt ift) durch .Dis

pofitionen zu Gunften derfelben auch Rechte und Forderungen) in Hin

ftcljt auf deren Verwandlung in ,folche Umfahmittel) gebracht werden kön

nen) z. B. wenn eine Caffe eine Forderung an Zahlungsfkatt cedirt ee

hält. *- Als das Subject der Caffe kann entweder der Eigenthümer der

in derfelben befindlichen Objecte (opecjee), oder der) für deffen Zwecke

die Caffe befiimmt ift).g'dacht werden, - Eine Gemeinde ohne mora

lifelje Perfönlickjkeit könnte nur in der leßteren Beziehung Subject der

Caffe fein) wiewoh( die Gemeindeglieder) als Privatperfonen) dennoch

an den von ihnen zur Caffe gelieferten Gegenftänden ein Eigenthum) oder

zufolge eingetretener Commirtion ein conciorninjirm an dem ganzen In:

halte der Caffe) haben könntencwä). Die moralifrhe Perfon der Gemeinde

könnte aber cillerdings in der erften Beziehung Subject der Caffe fein)

wird fich aber felten in diefer Lage befinden. Denn der häufigere Fall

wird der fein) daß ein die Gefchäfte der Gemeinde führender Gemeinde

 

358) Bad. (in-O. g. 42.

359) Kbnigl. fächf. Ld.-G.-O. H. 59.

360) Großh. befi. (Ct-O. Art. 61) 62. Bad. G-O. N132. Kurhefi.

G-O. K. 80) 86, Kdnigl. färhf. St.-O. s. 220 flg, Oldenb. Ld.-G.-O. Art.

91) 92.

36i) Preuß. St.-O. S. 98 vgl. mit 5. 124.

362) Vgl. großh. hefi. CMO. Art. 7]. flg. Qldenb. Lin-GO. Art. 81)

82 83.

- 363) Daher ift es denn auch ganz ronfequent) daß die Mitglieder _eines

colleginm jlljcitum (welches ja keine moralifrhe Perfdnlicijkeit) die ein Subject

einer Gemeinden-fie bilden können) erlangt *haben konnte) die zu ihrem Zwecte

zufammengebrachten pet-uni.. comme-no. unter fich theilen. l.. 3. pr. 1).

(jo collegiio. (47. 2L.)

-x

34*
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beamter) ein Kammerer) Eaffirer) Gemeindeerheber) Pfleger) Gemeinde

rechner) Eigenthümer derjenigen Objecte ift) welche die Gemeindecafie

bilden) dahingegen aber der Schuldner der Gemeinde für den Betrag

derfelben ifi. Denn diefer Eaffenvenoalter wird regelmäßig.. allein in dem

Verhciltniffe zu diefen Objecten ftehen) daß fie in Beziehung auf ihn in

npecie befiimmt find 9“). Zum Begriffe einer Gemeindecaffe erflheint es

indeß geeignet) daß fie für die Befireitung der Gerneindebedürfniffe oder

fur Gemeindezwecke beftimmt ifiiiöö); und die Gefeße fprechen es zuweilen

ausdrücklich aus) daß nur der ihr vorgefehte Gemeindebeamte zu Einnah

men für diefelbe und Ausgaben aus derfelben befugt fei-TW). Selbft

dann aber) wenn das Verhaltniß der mortrlifcijen Perfon der Gemeinde

zur Gemeindecaffe nur das ifi) daß fie einen Gemeindebeamten als Schuld

ner hat) der deren Inhalt fur die Gemeindezwecke nach den Anordnungen

der Gemeinde zu verwenden verpfliäuet ift) bildet die Gemeindecaffe) oder

diefer Anfpruch) einen Beftandtheil des Gemeindevermögens im eigent

lichen Sinne) des patrilnoniuin der Gemeinde, Allein fie ift an und

für fich kein Theil des Grundfiockes diefes Vermögens) fondern vielmehr

nur das Medium) welches fowohl die Erträge als disponibel gewordene

Theile diefes Grundfiockes) als auch die Beifteuern der Einzelnen in fin)

vorübergehend aufnimmt) um fie ihrer Beftimmung gemäß zu verwen

denz es fei nun durch Verwandlung in den Grundfiock) oder durch Ver

ausgabung für Gemeindebedurfniffe. Sie ift es)) durch welche die An

ordnungen des Haushaltungsetats verwirklicht werden) und auf welche

fich die Rechnungsablegung bezieht) die dem Eaffenverwalter obliegt Qii7).

7ten. Gem eindef chulden. Schulden find Verbindlichkeiten eines

“Subjertr-s) und diefe folche privatrecljtliclje Verhältniffe deffelben) vermöge

welcher es feine rechtliche Willkür zu Handlungen oder unterlaffungen

für die Zwecke einer anderen Perfon befiimmen muß. Es kann aber

nur die moralifme Perfon der Gemeinde) nicht die Gemeinde felbft) Sub

ject von privatrecljtliclyen Verhältniffen fein) und diefe blos intellectuelle

Perfönlichkeit kann weder Willkür haben) nos) diefelbe zu irgend etwas

befiimmen, Freilich kann die Thatigkeit ihres Subftrates) oder ihrer

Organe) durch einen Befchluß eine Willensbefiimmung der-moralifchen

Perfon hervorrufen; allein da diefe nicht die Verpflichteten find) fo kann

auch gegen fie keine directe Nöthigung eintreten) damit fie einen den

Verpflichtungen der moralifcljen Perfon entfprechenden Befchluß faffen.

Stehen nun die Gemeindeglieder in Anfehung der rechtlichen Verhaltniffe

der moralifcijen Perfon nur in dem Verhaltnifie folcher Organe) fo befin

det fich diefe) wenn durch fie eine folche Befchlußnahme nicht erfolgt)

364) Eigenthum ) eben _fo wie Vefis) iii: nur am fpeeiell Vefiimmten mdg

lieh. Vgl. meinen Auff. in Roßhirfis .Zeitfchn fiir Eivilr. und Crirninalr.

Bd. 3) S. 98 flg.

865) Vgl. preuß. St.-O. h, 125.

366) Vgl. kurheff. (EN-O. h. 87 mit ß. 88-91.

367) Vgl. großh. hefi'. un). Art. 65 flg. Bad. (8.-O. t. 127 flg.

Königl. fächf. SMD. 9. 223. Oldenb. Ld.-G.-.O. Art. 107.
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in der Lage eines infolventen Schuldners) und der Gläubiger kann nur

deren Vermögen angreifen. Jedoch haben die Gefelze zuweilen erklärt.

daß die einzelnen Gemeindeglieder fiirdie Schulden der Gemeinde ver

haftet find und zu deren Bezahlung Beifieuern leifien muffen 3W). Recht

lich begründen läßt fich diefe Verpflichtung aber nur dadurch) daß die

moralifme Perfon) indem fie Verbindlichkeiten fur die Gemeindezwerle

contrahirte) ihrem rechtlichen Verhältniffe zur Gemeinde nach gegen deren

Angehörige wiederum eine Forderung auf Erfaß erworben hat. - Zur

Tilgung der Gemeindefchulden werden oft befondere) dann einen Theil

des Haushaltungsplanes bildende) Tilgungspläne fefigefehtaog), Bei der

Eontrahirung von Anlehen tritt der befondere Umfiand ein) daß es nicht

thmilici) ifi) die zum Darlehen gegebenen Gegenfiände der moralifmen

Perfon in apecia erkennbar zu machen ) und fie auf eine andere Weife

als durch eine irc-aid in rem derfelden in deren Eigenthum zu bringen)

woraus es fich erklärt) weßhald Gemeinden bei Darlehen erft durch eine

folche reraio verpflichtet werden379). Indeß hat man diefe Norm nicht

als eine juriftifche Confequenz) fondern als ein Privilegium betrachtet)

daher deren Anwendbarkeit deftritten) und die rei-aid in rem nur gefor

dert) wenn die Aufnahme des Anlehens nicht in Folge eines giltigen

Gemeindebefmluffes gefchehen 3"), Häufig bedarf es) namentlich bei

Anleihen von einer gewiffen Größe) einer Genehmigung der Regierung

oder auch der Gemeinde oder eines befonderen Ausfchuffes derfelden (f.

oben unter ll. Note 209) lil. Note 241). ,

Ulli. Gemeindelafi iii im weiteren Sinne jede Pflicht) WSW?

einem Gemeindeangehörigen als folchem obliegt. - Dahin gehört: 1) die

Theilnahme an den Adminiftrationshandlungen der Gemeindeglieder) den

Berathungen) Befchlußnahmen und Wahlen (f. oben "l- illll); 2) die

Uebernahme und Verwaltung von Gemeindeämtern (f. oben lll,)) fie feien

nun a) boom-ea, oder b) munera; 3) die Leiftung von Gemeindedienfien

oder Frohnen (f. unten U26); i4) die Eontribution zu den Gemeinde

umlagen (f, unten xx.). -u ie erfte Pflicht wird zwar in der Regel

als eine bloße Befugniß betrachtet werden. Der Grund dafur ift aber nur

darin zu finden) daß zu ihrer Erfüllung keine Zwangsmittel angewendet

zu werden pflegen; und bisweilen ift auch ihre Nichterfüllung mit Nach

theilen bedroht) z, B. Entziehung des StimmrerhtesJN)) oder Geld

ftrafen373). Ebenfo verhält es fich mit der zweiten Pflicht) fofern fie

die l10n0rea betrifft, Bislveilen ift auch die Verweigerung der ueber

368) Preuß. StaO. 5. 36. Kdnigl. fächf. St,-Q. F. 84, Oldenb. Lv.

GNO- Art, 17.

369) Z. B. kbnigl, fächf. St.-O. ß. 36 flg.

370) la. 37, l). (lo [K. 6. (12. 1,) Fo'. 120. o. 6. J. ult. Vgl.

ZeinZen Auff. in Roßhirfis Zeitfchr. für Civil: und Eriminalrecizt Vd. 3)

. *9 flg.

371) Vgl. Mittermaier a. a. O. ß. 124.'
372) Preuß. StnO. e. 68. e

373) Bad. (2.-O. F. 36. Otdenb. Ld..G,-O. Art. 46.
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nahme mit Nachtheilen bedroht774). Neuere Gefetze zählen diefe Pflich

ten zu den Ehrenrewten der eigentlichen Gemeindeglieder) lveßhalb denn

auä) umftäiide) wel>)e ein Gemeindeglied derfelben unwiirdig erfcheinen

laffen) es davon ausfcloließen könnenW). *- An den mnnera nehmen

nach römifchcr Verfaffung auch die Beifaffen Theila76)z allein heutzutage

pflegen fie mit Befoldung verbundene Aemter) und ihre Ablehnung pflegt

gefiattet zu fein377). Die beiden letzteren Pflichten liegen regelmäßig

allen Gemeindeangehörigen ob37“)z fie können durch Stellvertreter erfiillt

werden-Wh) haben einen befiimmten oder beftimmbaren Geldwerth (Markt

preis)) zur Bewirtung ihrer Erfüllung können Zwangsmaßregeln auf

diefen Werth gerichtet werden) und find daher immer anwendbaruo).

iMan kann fie als die Gemeindelafien im engeren Sinne bezeichnen. Sie

wurden bei den Römern ebenfalls zu den munern gezählt) und zu man

chen derfelben) welche als auf dem Vermögen laftendangefehen wurden)

waren nicht blos die Gemeindebürger und Beifaffen) fondern auch die

Befiher von Gittern in dem Gemeindegebiete verpflichtet") fo wie man

auch noch jetzt unterfcheiden muß) ob die Theilnahme an denfelben auf

dem Grundbefihe in der Gemeinde) oder auf der perfönlichen Theilnahme

an den Gemeindeeinrichtungen beruhtWL). Die Befugniß) Befreiung

von Gemeindelaften zu ertheilen) ift zuweilen den Gemcindebehörden aus

drücklich abgefprochen 383)) zuweilen geftattet“84)) und zuweilen gibt es

gefehliche Befreiungen9sö)) namentlich auch in Beziehung auf die Ueber

nahme von Gemeindecimternisö). Wenn übrigens für das Verhältnis

der Beitragspflicht zu den Staatslaften auch die Größe des Vermögens

und des Einkommens des Einzelnen als der richtige Mafiftab anerkannt

wird) fo verhält fich dieß doch in Anfehung der Gemeindelafien anders.

Denn der Vermögendere nimmt keineswegs auchl immer den größeren

Antheil an den Einrichtungen der Gemeinde) und nur diefer Antheil kann

die richtige Norm fur die Beitragspflicht geben W6"). Bei denjenigen

u- - 1e

374) Kdnigl. fächf. Lin-GO. 9. 34.

375) Preuß. St-O. 9. 19 flg. Kdnigl. fächf. St.-O. 9. 73) 74) 76.

Vgl. 9. 86) 88.

376) Vgl. l1. 3. pl'. .1). 6e tunnel-ji). (50. 4.) und oben [l. Note 131.

377) Preuß. St.-O. 9. 128-132. Kdnigl. fächf. St.-O. 9. 87.

378) Königl. fächf. St.-O. 9. 88.

379) Kdnigl. fcichf. SMD. 91.

380 Kbnigl. fachf. St.-O. . 96.

bläst) l1. 18. s. 21-25. 1). (ia mutter-ib. S. auch altenb. Grundgef.

. 10 . '

5 382) Vgl. meinen Auff. in Falck's N. Staatsb-Oltag. Vd- 4) S. 16.

383) Preuß. St,-O. S. 41) 42. Kbnigl. fächf. Ld.-G,-O. Ö. 69.

384) Bad. Gef. v. 31. Der. 1831) 9. 47.

385) Bad. Gef. v. 31. Der. 1831) 9. 46. Kdnigl. fächf. St.-O. 9. 97

-108 und Ld.-G.-O. Ö. 70) 72. Kurheff. G-O. Ö. 78.

386) ueber das rbm. Recht: 'l'. d. cin uncut. et excue. [nun. (50. 5.)

Vgl. kurheff. G.-O. 9. 47.

336a) Großh. beff. (H3O. Art. 78. Mittermaier a. a, O. s. 124)

und) infofern als das Princip der Staatslaften wenigftens die Regel bilden

foll) abweichend Maurenbrecher a. a. O. 9. 168.
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Laften. welche auf dem Grundbefihe haften. entfcheidet zwar richtig die

Größe deffelben. fofern er in der Gemeinde belegen ift W7)-, bei denjeni

gen. welche das Gewerbe betreffen. ivürde dahingegen deffen Befmaffen

heit und Einträglichkeit normgebend fein; und bei den übrigen gleiche

Beitragspflicht nach Köpfen fiattfinden müfienaoa). In den neueren

Gefehen findet fich zwar zuweilen eine Elaffificirung der verfchiedenen Ge

meindebedürfnifje. um zu befiimmen. wer zu denfelben beizutragen

habe-NN). ohne jedoch einen beftimmten in allen Gemeinden gelten

den Maßfiab feftzufiellen. der vielmehr der Regulirung nach örtlichen

Verhältniffen vorbehalten wird 39"). Bisweilen ilt . wenigftens für

die Geldbeilteuern. das Verhältniß der Staatslaften fefigefehtWl). -*

Wo das Herkomrnen entfayeidet. da wird indeß die Größe des Grund

Sefihes in der Regel entfcheidend fein. und zwar auch in Anfehung der

Beiträge zu folchen Bedürfnifjen. ivelche nicht ihrer Natur nach als Laften

des Grundbefißes anzufehen find. z. B. zu Kirchen und Schulen. *

Es läßt fich aber nicht leugnen. daß. infofern diefelben nicht regelmäßig

in gewiffen Perioden wiederkehrende Bedürfniffe find. z. B, die Erbauung

von Kirchen und Schulgebäuden. ein größerer Beitrag des Grundbefihers

fich dadurch rechtfertigt. daß diefe Einrichtungen auch feinen Oiachfolgern

in dem Befib zu Gute kommen. während der bloße Einwohner auf einen

dauernden Vortheil für fich oder feine Nachkommen dabei nicht zählen

kann. Redet dieß dafür. diefelben ihrem größeren Antheile nach auf den

Grundbefih zu legenZM). fo ift es denn auch am natürlichften. den

größeren Grundbefilz größeren Beitrag leifien zu laffen. weil auf ihm

regelmäßig auch die größere Zahl von Perfonen lebt. oder doch. nament

lich wenn fpätere Theilungen deffelben eintreten. leben und an der durch

die Beifieuer bewirkten Einrichtung Theil nehmen kann. -- .Die Vor

fchrift. daß die Beifteuern zu folchen Bedürfniffen möglichft über die

Zroifciyenzeit. nach welcher fie wiederkehren. zu vertheilen find. die fich

z. B. in der oldenb. Landgemeindenordnung findet. ift auch dann nicht

anwendbar. wenn fie von zufälligen Ereigniffen abhängen.

LUX. Gemeindedienfte find diejenigen Handlungen. welche in

der Anwendung von Arbeitskräften (open-ae) für den Gelnrindezweck be

fiehen. -q Nicht felten. befonders in den Städten. loerden fie nicht von

den Gemeindeangehörigen als folchen. fondern von Perfonen geleifiet.

ioelche einzelne demeffene Theile derfelben durch Vertrag' gegen Vergütung

 

387) Vgl. kdnigl. fächl. LdäGwO. 65. Zif. 1 . 2. 7. 8.'

388) Vgl. kdnigl. fücbf. Lid-GND. 67. Zif. 1. 2. 7.

389) Vgl roßh. hell'. G.-O. Art. 82 flg. Kdnigl. fächf. St--O. h. 92.

' -- Das bad. el'. o. 28. Aug. 1835. fl. 2. 8. 28. läßt zwar zuerft die Gr

meindcnutzungen befieuern und dann Bertheilung nach dem Stenercapitale eine

treten. aber auch durch Gemeindebefmluß und Staatsgenehmigung die Befreiu

mung eines anderen Maßfiabes zu.

890) Vgl. kbnigl. fachf. Liu-GO. s. 65 a. E. 1

391) Preuß. Landr. B. 1l. Tit. 7. d. 43.
Z9?) Ueber tbeilweife Unite-gung auf den Grundbcfitz: 1.. l2. E. (Io op

puvl. (8. 12.)
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übernommen haben. und es ift dem Gemeindebefwluffe zuweilen aus.

drucklici) vorbehalten. ob fie durch Naturalleiftung der Gemeindeangehörigen.

oder auf diefe Weife zu bewerkfteliigen find 393). Zum Theil werden fie

aber auch von dauernd dafiir beftellten und befoldeten Perfonen. die dann

einen Gemeindedienft haben. z. B.Nachtwäcijtern u. f. w,. geleiftet.

welche Diener vom Gemeindevorftande befieitt zu werden pflegena94).

In diefen Fällen tragen die Gemeindeangehörigen nur durch Geldfieuern

zu denfelben bei (Communionsfuß). - Werden fie aber von den Ge

meindeangehdrigen in natura geleifiet. fo find fie Gemeindefrohnen.

die in Handdienfte und Spann- oder Fuhrdienfte zu zerfallen pflegen.

Zuweilen wird indeß felbfi die Einquartierungslafi dahin gerechnet-Mt).

Leiftungen. welche eine wiffenfwaftliwe Ausbildung oder eine Kunft- oder

Handwerksfertigkeit vorausfehen. können indeß nicht als Gemeindefrohnen

verlangt werden M*(7). und Spanndienfie werden nur von denjenigen gelei

fiet. weiche Gefpann befihen897). während dann die Handdienfie zuwei

len allein auf diejenigen fallen. denen daffelbe fehltZNz). Ecftere werden

zuweilen nach der Zahl der Gefpanne. lrhtere nach Köpfen vertheiltN-w).

Man unterfcheidet diejenigen. welche regelmäßig zu leifien find. die Rei

hendienfie. von den übrigen. den NothdienfienWo). uebrigens

kann man nach der Berfchiedenheit der Zwecke. zu denen die Frohnen

geleifiet werden. allerdings noch mehrere Arten derfelben unterfcheiden.

z. B. Baufrohnen. Wegefrohnen u. f. w.. was aber nur in Anfehung

der Befiimmung der Beitragspflicht von Bedeutung ift. .

21!. Gemeindeumlagen (Anlagen - Auflagen) find die. von

den umfiänden abhängigen. nach einem gewiffen Verhältniffe unter den

Gemeindeangehörigen vertheilten Beiträge zu den Gemeindebedürfniffen.

infofern fie nicht in Frohnen beitehen. Sie find. wie diefe. Gemeinde

lafien. und werden gewöhnlich in Geld geleiftet. können aber auch in

Naturalien beftehen4m). Außer fonftigen Vorausfehungen (f. oben M.

Note 357) ift auch zuweilen zu ihrer Einführung die Genehmigung der

Regierung erforderlich 492). Bisweilen werden jedoch auch Staatsabgaben

in der Form von Gemeindeanlagen über die Gemeindeangehörigen ver

theilt und von ihnen aufgebracht493).

6

393) Bad. Gef. v. 28. Aug. 1835. d. 21 fig.

394) Großh. heff. G.-O. Art, 19. Kurden'. G.-O. g. 56.

395) Bayer. G-O. 5. 28: die Quartiere. Auf die Verpflegung der

Truppen will dieß indeß befchränkcn: Maurenbrechrr a. a. O. f). 168.

396) Kurheff. (ex-O. K. 78. König!, fächf. Ld.-G.-Q. h. 66.

397) Kdnigl. fätbf. LOG-O. Ö. 65. Zif. 4.

398) Preuß. Landr. B. l1. Tit. 7. K. 38. Kbnigkiächf. Ld.-G.:O.

F. 65. Zif. 5.

s 4399) Bayer. G.-O. z, 29-31 vgl. mit preuß. Landr. B. l). Tir. 7.

. 2. .

400) Kuchen'. G.-O, d. 78. Vgl. übrigens den Art. Frohnen.

401) Bayer. G-O. K. 34.

402) Preuß. St.-O. Ö. 121. Bad. Get'. v. 28. Aug. 1835. ä. 18. Ol

denb. Ld,-G.-O. Art. 77.

403) Preuß. St.-O. Ö. 122,
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.felben enthalten.

xxl. Gemeinheitstheilung läßt fich in zweifacher Art denken.

entweder als eine Vertheilung des Gemeindegebietes. oder als eine Ver

theilung des Gemeindegutes, - In der erfteren Bedeutung lvurde fie

aber immer nur als eine Occupation herrenlofer Dinge. und eben fo

willkürlich als diefe fein.- In der lehteren Bedeutung fehr fie eine mo

ralifche Perfönlimkeit der Gemeinde voraus. weil es ohne diefe kein Ge

meindegutgeben kann. und da diefe moralifche Perfon doch mit fich felbft

nicht theilen kann. fo muß fie immer eine Veräußerung von Seiten der

Die Theilung unterfcheidet fich aber hier. in der con

ftanten Bedeutung des Wortes. dadurch von anderen Beräußerungen.

daß fie unter folchen Perfonen gefchieht. denen das. was veräußert oder

getheilt werden foll. fchon gemeinfam ifi. Den Gemeindegliedern ift

aber nur die moralifche Perfon. auf deren Dafein fie ein Recht haben.

nicht ihr Gut. gemeinfam) fie haben vielmehr nur ein Recht. die-Be

nußung des Patrimoniums zu Gemeindezwecken zu verlangen. und die

reer pablicae zu ihren Privatzwecken zu benußen. Diefe Rechte können

ihnen aber auch wider ihren Willen nicht entzogen werden. Es entftehen

dabei zwei Fragen: 1) unter welchen Vorausfehungen kann zur Theilung

gefchritten werden? und 2) wie ifi die Theilung vorzunehmen? - In

Anfehung der erften Frage find nun zwar die von Einäelnen ausge

fpromenen Anfichten. daß alle Gemeindeglieder in die Theilung willigen

mußten494). oder daß jedes Gemeindeglied die Theilung fordern könne 405).

als aufgegeben zu betrachten; vielmehr wird jeht allgemein die Anficht

vertheidigt. daß ein gewöhnlicher Gemeindebefcljluß die Theilung giltig

feftfelzen könneWo). Es rechtfertigt fich dieß auch dadurch. daß die Hand

lung von Seiten der moralifchen Perfon eine bloße Veräußerung ift.

und die Eonfequenz führt dann dahin. für fie diefelben. aber auch keine

anderen. Erforderniffe zu verlangen. als diejenigen. welche für Veräuße

rungen der Gemeindegiiter iiberhaupt vorgefchrieben find (f. oben 7. Note

214. 15. 7]. Note 238). Es fcheint nun zwar dagegen erinnert werden

zu können. daß doch jedes Gemeindeglied einen Anfpruch darauf habe.

daß das Patrimonium für feinen bisherigen Zweck verbleibe. um ihm

die Beifteuern zu Gemeindebediirfniffen zu erfparen. und daß ihm ferner

feine Nuhungen an den res pudlicae verbleibenz daß ihm auch eine Ver

änderung diefer Rechte nicht aufgedrungen werden könne. wenn es auch

Entfchädigung dafiir erhalte. ja felbft wenn es dadurch gewinne. Allein

es hat jeder diefe Rechte doch immer nur als Gemeindeglied. er wurde

fie ganz verlieren. fobald er aufhörte Gemeindeglied zu fein. und er kann

nur Gemeindeglied fein. wenn in Gemeindeangelegenheiten der giltig ent

404) Runde. Beitrage zur Erdrter. rechtlicher Gegenftande Bd. 1. Nr. 1.

405) Kriill. Priifung einzelner Theile des biirgerl. Rechtes Bd. 2. Nr. 1,

406) Mittermaier a. a. O. (g. 118) d. 130. wo auch in der Note

fich die Nalhweifung der Literatur und der Theilungsgefeße findet. worüber auch

insbefondere zu vgl. ifi: Ruder in Müller's Arch. fin: die ncuefie Gefer

gebung Bd. 2. S. 310 flg. Maurenbrecher a. a. O. d. 172. Nau) dem.

Willen ..von etlichen luden". eine folche Theilung von Wäldern und Weiden vor

zunehmen. unterfagt bereits das Kaiferrewt ll. 56.
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fiandene Gemeindewille mit dem feinigen als identifch gilt; und daraus

folgt. daß er in Anfehung feiner Rechte. die er nur vermittelft der Mit

gliedfckzcift in der Gemeinde hat. von dem Gemeindewillen abhängig ift,

Die neueren Gefeßgebungen haben indeß. ohne Zweifel in Hinfimt auf

die Wichtigkeit der Sache. fur die Giltigkeit des Befchluffes der Theilung

befondere Erforderniffe aufgefiellt. z. B. außer der Genehmigung der

Regierung nicht nur einen Befchluß der Gemeindevertreter. fondern auch

einen damit ubereinfiimmenden Befchluß des Gemeindeuorfiandes4o7).

oder eine größere Majorität in der einzelnen Verfammlung. z. B. von

drei Viertheilen der fiimmfähigen Gemeindeglieder4oß). Dabei haben fie

indeß freilich nur die Theilung der 1-(38 zrublicae oder des Allmendgutes

im Auge. deren Verwandlung in putriinouitim uniueraitatia zuweilen an

diefelben Etfocderniffe geknüpft ifi499). -- Anderntheils hat man auch

die Aufhebung jener gemeinfchaftlimen Betiußung folcher Guter. welche

diefelben der Eultur entzieht. und ähnlich wie grundherrliaze Rechte und

Frohnen als ein Hinderniß der landwirthfmaftlichen Jntereffen erfuhr-int.

namentlich bei den Landgemeinden zu fördern gefumt419); und fo erklärt

es fich) daß man felbft dritte Perfonen zuweilen für fchuldig erklärt hat.

zum Ztvecke der Theilung fich die Separation gefallen zu laffen. näm

lich ihre Rechte an folthen Gemeindegutern gegen Entfchädigung aufzu

geben4ll). und daß man dem einzelnen Gemeindegliede die Befugniß zu.

gefianden hat. .zu fordern. daß ihm. wir-wohl ohne Einräumung des

Eigenthums. ein verhälcnißmäßiger reeller Antheil zu feiner freien Be

nutzung zugewiefen werde 412). Man hat aber auch auf der anderen

Seite bei folchen Gittern. die auch in der Gemeinfchaft eine -eutfpremende

Benutzungsart gewähren. die Theilung unterfagt. z, B. bei Waldun

gen4l3). und ebenfalls dafur geforgt. daß die Theilung nicht folche Guter

der gemeinfchaftlichen Benutzung entziehe. die derfelben unentbehrlich find.

z. B. Turnmclpläbe fur das Vieh4'4). oder fie auf den Fall befohränkt.

daß dadurch die Landesrultur im Ganzen verbeffert und gefördert werde4w).

- uebrigens verfieht es fich ganz von felbft. daß jeder die Theilung

in Vorfchlcig bringen. oder darum anfuchen darf. und daß diefe Befug

niß von der. die Theilnng zu fordern. von einem rechtlichen Anfpruche

. F*
...- ---*- -- x

407) Preuß. Sin-O. Ö. 118.

408) Großh. heff. GO. Art. 95. Bad. G-O." h. 105. 110. Vader.

Gel'. iiber (ii-Th. v. 1. Juli 1834. Z. 6. Vgl. auch goth. (Rh-O. v. 2. Ian.

1832. F. 3. Kurhefi. v. 24. Ort. 1834.8 14, Braunfchw. o. 20. Dec. 1834.

Ö. 24.

409) Preuß. St.-O. Ö. 123,

410) Beide Verhaltnifie werden zuweilen als Veläfiigung von Grund und

Boden aufgefaßtz fo im kdnial. fäehß. Gel, über Ablbfungen und Gemeinheits

theilungrn vom 17. ONäi-z 1832.

411) Bad. G.-O. z. 95.

1L) Bad. (dA-O. s.

3) Bad. (ZF-O. 9. 92.

414) Bad. GFZ. d“. 94.

415) Preuß. Get. h, 22.

  

  



Gemeinde. 539

auf Theilung) wie er dem Theilhaber an einer 6011111111711() zufiehtxdurch

aus verfchieden ifi. Wenn aber ein Gefetz dem Gemeindegliede es aus

drücklich als ein Recht einräumt) auf Theilung anzutragen) fo wird man

dieß nur als eine Einräumung der Befugniß) auch wider den Willen der

Gemeinde Theilung zu fordern) verfiehen können) wie zB. im Könige.

Sachfen dem Gemeindegliede in diefer Hinfimt daffelbeRemt zugeftanden

ift) wie dem Grundbefiher in Anfehung der Abldfung der auf feinem

Befihe haftenden Leifienq-lk). -- In Anfehung der zweiten Frage

gibt es zwei verfchiedene Anfichten: eine) welche gleiche Theilung nach

Köpfen) und eine andere) welwe Theilung nach Verhältniß der bisherigen

Nutzungsrechte fur richtig erklärt. - Ift nun die Theilung eine Ver

äußerung durch einen Befchluß der moralifwen Perfon) fo muß man auch

annehmen) daß fie befchließen könne) an wen fie veräußern wolle) bei der

Theilung alfo auch) welchen Antheil jeder empfangen folle) und daß) wenn

fie einen Befchluß dariiber nicht gefaßt habe) jeder) dem ein Anfpruch

auf Theilung erworben fei) gleichen Antheil habe. _- Hierbei kommt

indeß in Betracht) daß der von der moralifchen Perfon gefaßte Veräuße

rungsdefchluß diejenigen Rechte noch gar nicht berühren wurde) welche

den Gemeindegliedern als folchen) oder als Subjecteit in der Gemeinde)

zuftehen) wenn fich ihr Befchluß nicht auch auf diefe erftrecktez wenn fie

alfo blos als Organe der moralifchen Perfon) nicht aber auch zugleich

als Subjecte in der Gemeinde) den Befchluß faßten. - Diefir Fall

kann aber deßhalb nicht eintreten) weil fie grade nur als Sudjecte in der

Gemeinde auch Organe der moralifchen Perfon oder der Gemeinheit find;

und jeder.Befchluß) den fie in der lehteren Eigenfchaft faffen) muß dem

nach diejenigen Rechte) die ihnen in der erfieren zuftehen) i*n fo weit

aufheben) als fie damit im Widerfprume fiehen. *_ Haben fie nun die

Theilung befanoffen) fo kann damit freilich die Fortdauer ihrer bisherigen

Rechte als folcher nicht beftehen. Allein das Jntereffe) welches fie bei

diefen Rechten haben (was allerdings von dem*R.-chte felbfi unterfrhieden

ifi)) der Gewinn oder die Erfparung) welche fie durch fortwährende Aus

übung oder Gewährung ihres Ertrages in ihrem Privatvermögen genießen

wiirden) ift rein privatrechtlieher Natur und kann durch keinen Gemeinde

befchluß gebrochen werden) und zwar auch dann nicht) wenn er die Art

der Theilung fefifekzt. .Das Recht) dafur Entfchädigung zu verlangen)

könnte nur durch Verzicht jedes Einzelnen aufgehoben werden z und kann

die moralifche Perfon diefe Entfcinidigung nicht anderweit leiften) fo

liegt in einer folchen Theilung) wenn fie nicht zugleich jene Entfthädi

gung realifirt) eine Verleßung von Privatrechten. Infofern nun diefe

Oiuckfiwt eine Theilung nach Verhältniß des bisherigen Genuffes) oder

der bisher den Einzelnen gewährten Erfparungen) erforderlich macht) 1|

die lebtere Anficht die richtige. Ihr folgt auch die Mehrzahl der Ge

 

416) Kdnigl. fächf. Gef. iiber Ablbfungen u. f. w. f). 133) vgl. mit d. 1.

- Es erklärt fich dieß aus der Bemerkung oben Note 410. - Indrß hat man

es doch anders verliehen wollen. Vgl. Maurcnbrecher a. a. O. 1.172.

Note 4. S. auch preuß. Gef. I. 4 flg.
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[e3e4l7). Es findet fich aber auch die erfiere ausgefprociyen4u). Wäre

indeß durch den Theilungsbefmluß die ganze moralifGe PerfönliGkeit der:

Gemeinde aufgehoben, fo könnte_ auch von jenem Rechte auf Entfchädi

gung nicht weiter die Rede fein. Denn das verpflichtete Subject deffel

ben wäre untergegangenf und diejenigen, _welche feinen Untergang bewirkt,

können deßhalb keiner Verpflichtung unterworfen fein. weil fie denfelben

nur herbeiführen konnten) wenn fie dazu befugt waren. - Allein ift

diefer Untergang bewerkfteliigc. ehe die Theilung den Theilnehmern Son

derreehte an den ehemaligen Gemeindegütern gegeben hatx fo kann auä)

von einer Theilung nicht weiter die Rede fein. Denn man muß die frei

lich befirictene Meinung) daß beim untergange der rnoralifcifen Perfön

lichkeit die derfelben zuftändig gewefenen Guter bonn 'acnntia werdenf

als die richtige anerkennen 419)) weil fich hier keine anderen Normen auf

fiellen und anwenden laffen) als diejenigen, welche beim untergange

anderer Subjecte in Ermangelung von Erbberemtigten gelten. Die Lei

tung der Gemeinheitstheilung ift zuweilen den Behörden der Staats

regierung zugewiefen420) und für eine Adminiftrativjufiizfache erklärtWl).

Genehmigung der Staatsregierungsbehörden wird regelmäßig gefordertNL))

zuweilen felbff die des Minifieriums des Innern423).

79111. Gemeindefachen. Darunter toerden hier die Gefcheifts

verhältniffe der Gemeinden verftanden. _M Sie beftehen entweder 1) in

Anordnungen Über Gemeindeangelegenheiten und deren Ausführung; oder

2) in der Begründung) Veränderung oder Aufhebung von Rechtsverhält

niffen der Gemeindez oder 3) in der Geltendmachung oder Vertheidigung

von Rechten der Gemeinde im Rerhtswege. - Im Inneren der Ge

meinde) oder innerhalb des Gemeindeorganismus. nämlich zidifrhen der

Gemeinde) deren Organen und Gliedern oder Angehörigen als folchen)

fit-D fief fo lange (was eigentlich fchon von felbft daraus folgt, daß fie

fiä) innerhalb des angegebenen Kreifes bewegen müffen) die Gemeinde

oder deren Organe die rechtlichen Grenzen ihrer Befugniffe nicht Über

.

417) Gefiattungen gemeiner Walder in Dipl. akeiiiep. 0010-1. a. 1275.

bei (Züntbvr, Edel. öjpl. Rb. W05. [l. 411. und l)jp|. abbac. är'. Campo

n. 1303. bei Kindlinger) Münficr. Britt. ll. 300 fagen fchon: ita qnoil

qujljbac aarum propokijonuljcer par-rem kecjyjnd, 33813-1311108 unioujque

morciiioni juxca mmjum (Ion-us 811e logicirnum portionoro. - unter den

neueren Gefehen folgen diefer Anfiiht z, V, großh. bcff. G.-O. Art.96. Kbnigl.

far-hf. G-Th--Gef. S. 152. 154. Kurheff, _(7. 33-40. Hanndv. v. 25. Juni

1822. Ö. 36. Preuß. v. 7. Juni 1821. S. 31. Vraunfehw. K, 54. Für diefe

Anfiihc auch Maurenbrerher a. a. O. F. 172.

418) Bad. (H3O. F. 106. Goth. Gef. g. 9. - Für diefe Anfirht Mit;

termaier a. a. Q. s, 130,

419) Mittermaier a. a. O. S.122) Note 10_

420) Großh. hcff. GO. Art. 96. _ Regulirung oder Vefiatigung von

Generalcommiffionen der Regierung nach preuß. Gef. über die Ausführung der

G.-Th.-Ordn. v, 17. Juni 1821.

421) Infiruct. fiir die großb. heff. Landrathc v. 10. Der. 1821, F. 32.*

422) Wurm-mb. Ö, 66. Vad- (2).-O. Ö. 151.

423) Bad. Verordn. v. 17. Juli 18317 F. 4.
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. ihnen denn auch nur als

fchreiten. öfientlihe oder* fogen. Adminiftrativfahen. und die in Anfehung

ihrer getroffenen Anordnungen können demnach im Inneren der Gemeinde

durch die Gemeindegewalt eigenmiichtig ohne richterliche Hilfe ausgefiihrt.

auch. infofern das Einhalten der rechtlichen Grenzen unbeftritten ift. nie einer

richterlichen Beurtheilung unterliegen; es- fei denn. daß die handelnden Sub

jecte der Gemeinde fiir die Zweckmcißigkeit ihrer Handlungen verantwortlich

gemacht wären. oder diefelbe "Rechte jener gegen diefe begründen könnte.

und fo die .Ziiveck1*c1eißigkeitlim oder das Gegentheil. der Grund von recht

lichen Folgen fein- könnte. '- In diefem Falle. oder wenn die Einhal

tung der rechtlichen Grenzen-beginnen ift. ?wird dann die Gemeindefaclje

eine Iufiizjacije. deren Grundlage ein Verhältniß zwifchen der Ge

meinde und Gliedern oder Organen derfelben ift; allein bei diefer Jufiiz

fache felbft. in welcher esxlximgdann um Privatrechte diefer letzteren (die

rivatperfonen zuftehen können) handelt. fiehen

fie als dritte Perfonen der Gemeinde gegeniiber. -'-*-' Die Gefcijäfte der

zweiten und dritten Art find im Inneren der Gemeinde auch immer nur

Gefchäfte der erfieren Art. nämlich Anordnungen Über Gemeindeange

legenheitenz in Beziehung zu dritten Perfonen aber find fie Iuftiz

fachen. wiewohl. wenn man zum Wefen der Iufiizfacije die Thätigkeit

einer unparteiliwen öffentlichen Behörde in einer Angelegenheit for

dert.'7- die Gefiheifte der zweiten Art nur dann dahin gezahlt werden kön

nen. _wenn eine Behörde der freiwilligen Gerichtsbarkeit 'in denfelben thcitig

wirdFZ-Zuweilen find *indes die Staatsbehdrden fo gefiellt. daß fie in den

Gemeindefacijen eine höhere Verwaltungsinfianz bilden. fo daß gegen alle

Anordnungen in Gemeindeangelegenheiten an fie Befchwerden gerichtet

werden können (f. oben 7. Noteq203 flg.). alfo eine Gemeindefache fol

cher Art auch außerhalb des Gemeindeorganismus im engeren Sinne noch

Adminifirativfaclje bleiben kann. felbft wenn fich an ihr Merkmale finden.

welche fie zu einer Iufiizfache. qualificiren. ohne daß aber damit in diefem

Falle der t?uftizweg gbgefmnitten U424). VmzWhzefc_

z. l'- t

Gericht. Gerichtsbarkeit. Gerichtsftand 1). - Sobald

fich ein Staat. als ein Gemeinwefen mit Gewährleifiung aller wohl

erworbener Rechte. mithin eine Gefellfmaft auf gutem?) Rechtsboden

confiituirt hat. muß zu allerneiwft auch das Bedurfniß nach gewifien

unpnrteiifGen Mittelsperfonen entftehen. welche überall. wo Rechts

anfprüme collidirenZ). zur Entfcheidung. was Recht und unrecht fei.

 

424) So fiellt fich das Verhaltniß nach preuß. St.-O. s. 139.

1) Eine befondere Schrift .j welche diefe wichtige Lehre erfchdpfend be

handelte. ift bis jetzt nicht beianntz wogegen viele trefilirhe hiftorifcije Vorarbei

ten vorbanden find-l brfonders die gekrdnte Preisfchrift: Gefrhichte des altgerma

nifchen öffentlich mündlichen Grrichtsverfahrens von G. L. v. Meurer. Hei

delberg 1824. _2) Die Anarchie oder Despotie kann hier-freilich nicht in Beer-amt kommen.

In ihrem Bereiche können zwar auch Gefeize und Organifationen entfiehen. aber

die pflichttreue Handhabung ifi nicht garantirt.

3) Eine Collifion im ftrengen Wortoerfiande follte zwar der Iurifi gar

nicht zugeben., weil fich bei der Abtragung der entgegenfiehcnden Pratenfionen
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angegangen werden können; denn es ifi tief in der rnenfcljlichen Natur

gegründet) daß Jedermann) der gegen einen Anderen zweifelhafte Zu

ände geltend zu machen und zu ordnen hat) dabei nicht mit derjenigen

he und Befonnenheit verfährt) welche er etwa gegen Dritte) an deren

Schitkfale cr nicht detheiligt ift) beweifen würde. Auf Erhaltung

des Befißes4) find die Wünfcije Aller) auch der Befien) gerichtet) aber

es ftreben die Meifien auch nach Erweiterung ihres Befinthums.

Derzpfocijologifäle Grund davon ift die bewußte oder unbewußte That

fache) daß der Menfch gern über den Nebenmenfchen herrfcljtö)) nicht

fowohl aus angeborner Despotie) als um feinem Willen) oft auch den

Eingedungcn der Laune) einen nidglichft weiten Spielraum) und damit

zugleich dem äußeren Glücke und Wohlbehagen eine mögliehft fichere

Erifienz zu verfehajfen. um aber ohne Gero-alt und Verdruß herrfcljen

zu können) muß man über irdifche Güter gebieten können) durch

deren Angebot und ueberlaffung der entgegenfiehende Wille gleiajfam ab

gekauft wird, Da nun mit fo viel Eifer und Voreingenommenheitö)

ein Ieder feine tvirklicljen oder vermeintlichen Rechtewerfolgt oder verthei

digt) fo kann der Staat unmöglich gefiatten) daß Streitigkeiten) feien

fie anch nur Privatfireitigkeiten) privacim ausgefoihten werden7)) indem

er von dern Augenblicke an) wo die Individuen fich felbft Recht zu nehmen

erlauben würden) zu befiehen aufgehört hätte. Denn wozu weite noch ein

Gefeß vorhanden) wenn ein Jeder es nach Willkür") auslegen) anwenden

und verletzen könnte? Was aber von Privatrechten) vom eigentlichen

Mein und Dein gilt) das findet noch in erhöhten-m Grade Anwendung

auf die eigentlichen urrecljte) auf die. unveräußerlicljen Güter) welche zu

fchüben das Criminalrecljt eingeführt ifi. Wenn hier wegen Veriehungm

. BZF»

immer zeigen muß) wer das beffere Recht hat) gegen welches das andererfeits

behauptete nicht befiehen kannz gleichwohl aber kommen oft Fcilfe von fo

zweifclhafttr Art vor) daß felbft nach der richterlichen Entfrheidung) welche

nur formell den Streit abthut) noch ftets ein materieller Widetfpruci)

übrig bleibt.

4) v. Jagemann) die Anforderungen der .Zeit nn den Stand der Civil

richter (Frankfurt a. M. 183l)) g, 1. m..

5) Kant) Anthropologie S. 253: Die Lcidenfoljaft der Herrfchfuält fängt

von der Filrcht an) von Anderen beherrfcljt zu werden und ift darauf bedacht)

fich bei Zeiten in den Vortheil der Gewalt über fie zu fegea. d .g

6) Sajulze ) pfnchifrlje Anthropologie 3. Ausg. (Gbttingen 1826)) fagt

S. 443: Der Herrfcijfucljt find alle Mittel recht) wenn fie nur zum Ziele füh

ren. Von allen Lridrnfcljaften treibt fie daher .die Ungerechtigkeiten sext- die

Menfcljen am weiteften. Auch gehört diefelbe mit zu den unrrfättlichen - egier

den der Menfajrn.

7) Zachariä) 40 Bücher v. Staate (Heidelberg 1840)) Bd. 4) S. 51

fagt: Ein Rechcshaudrl über Mein und Dein erbittert die Parteien nicht weni

ger gegen einander) als ein Krieg. Ia wohl noch mehrz denn er ift ein, Bitr

gerkrieg) ein beiluln cieile, Die altteucfche Rechtsfpraclje nennt auch

einen Reüjtshandel einen Krieg Rechten s. *

8) v. Savignt) jetzt mit Recht bei dem Grundbegriffe der juriftifrhen

Auslegung eine freie Gtiftesthätigteit voraus. Soflem des heutigen

rom. Rechtes Vb. 1) S. 210. _ z_),_
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K.

Selbfihilfe zugeftanden wurde) fo wäre alle Sicherheit der Perfon dahin 9). f*

 

Durch Kreinkungen diefer Art wird der Menfcij in der Regel noch weit mehr

aufgebracht) als wenn es fich um vergangliche Gitter handelt. Denn

durch die Erregung .n körperliche-m Schmerz oder Unbehagen 10) wird

der unwille und das Rachegefirhl auf das ftarkfie angeregt. Es ift daher

in folchen Fällen immer zu beforgen) daß augenblicklich Gewalt gegen

Gewalt gefeßt werde) und ließe man diefes irgend zu) fo wurde dadurch

unfehlbar der rohe Naturzufiand) die Barbarei der Wilden wieder herbei

geführt, CS!“

Alfo auch für perfönliclje Kränkungen muß eine vermittelnde Per

fon da fein) welche hier aber nicht mehr blos im Intereffe des Einzelnen)

der gerade beleidigt wurde) fondern im Jntereffe' der GcfammrheitU))

die bei jedem Verbrechen zu beforgen hat) daß der uebelthäter in feiner

Freäjheit weiter um fich greifen möchte) die Wahrheit zu unterfuchen u

die gebuhrende Strafe zu erkennen hat, 4.-.).

Dadurs) ifi nun aber erft das Bedürfniß richterlicher Per

fonen begrundetN)) und man fteht noch auf dem Boden des Natur

rechtes. um diefe Idee zur That werden zu laffen) bedarf es daher ein

weiteren Unterfuchung über die Frage . -

1) In weffen Händen beruht d . echt und die Pflichtla)) Ge.,

richte zu beftellen und zu befehen? .

2) Welcher von mehreren Richtern ift im einzelnen Falle der zur

Verhandlung und Entfcheidung berufene?

Die erfie Frage umfaßt die Lehre von der Gerichtsbarkeit

(iarjeniictia), die zweite die Lehre von dem Gerichtsfiande oder der

Zufiändigkeit (forum ei: compatentin).

Was die Gerichtsbarkeit anbelangt) fo führt uns wohl die Gefchichte

des Menfchengefchlechtes unwiderfprechlicl) auf die Entfiehung durch die

Wahl eines Oberhauptes des Landes l4). Man denke fich darunter nicht

9) Darum fand man alu-h nothwendig) die Selbfihilfe ausdrücklich zu ver

bieten. Vgl. la. 176. pr. l). rie reg. jut. (50. 17.) l1. 13. l). que-ci mot.

cruiser. (K. 2.) l4. 7. 8. l). .ti [a. Jui. (ice 'j fir-jetzt.. (48. 7.) l1. 6.

J. 2. l). (ia rs juciic. (42. 1.) 1a. 1. E. solute) matt. (5, 18.) Ude. 60.

o. 1. - Ferner die deutfchen Landfrirden von 1495 u. f. w.

10) Vermbge des im großen Haufen verherrfrhenden Senfualismus

und Materialismus werden die' körperlichen Antriebe in der Regel viel flärker

fein) als gcifirge.

11) Wenn der Staat firaft) fo übt er an dem Verbrecher nur einen noth

wendigen Act der Gerechtigkeit aus) den er fich feibfi und den iibrigen

Staatsbürger-i fchuldig lit. - fo faßt die Sache auf Marezoll)

das teutfchc Eriminalrecizt (Leipzig 1841)) S. 11.

12) Landfrieden o. 1495) d. 1. Landfr. v. 1522) pr. und Tic. 8.

N.-A. v. 1548) 9.37. Landfr. o. 1548) ß. 2. Wahlcap. Art. 16)

. 1. .S 13) Martin) Lehrb. des bier-geri. Prozefies) 12. Ausg.) d. 17) fagt:

Die. teutfchen Gerichte waren und find f ehuldig i jedem Rccinshilfc Suchenden)

ohne weiteren unterfehied) rechtliches Gehör zu gefiatten.

14) Die Theorie von Martin) a. a, O. ß, 9) 41. daß die Gerichte

lediglich als Staatsanfialten zu betrachten feiert) fcheint nicht ganz dem
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gleich einen König ,oder Fiirfien) fondern eher einen Häuptling oder

Kriegs- und Friedenshexrn. - Es ift Nichts naturlimer) als daß ein Mann)

der fich durch vor-ragendegeifiige oder körperliche Kraft an die Spiße einer

Horde oder Staatsgefellfmaft* gefchwungen hat NFFl-ald auch angerufen

wird) die Streitigkeiten) welche fia) im Sciweße der großen Familie erge

ben) zu fchlichtenlk), Anfänglich wirdidieß zwar immer nur ein Macht

[pi-uch 16)- feinx-"tohne andere Grüudexti als die. Eingebung eines blinden'

Gefühles) eines Iniiinctes .".)z..itder nicht-lange kann es dauern) fo er

wächft das Bedürfniß von Gefeßen) nach lvelchen die Wahrheit auf

gefucht undidasNecht gefunden wird (Prozeßreciyt-und Eivil- und Sri;

minalrerht). Der Regent wird diefe Gefeße zunächft auf den bisherigen

Gebrauehls)) dann aber auch*auf beffere Einfuhr und den Rath der

Sachverfiändigen bauen. 'aSo wie Gefehe da find) ändert fich der Zuftand

der Rechtspflege von felbftzawährend-efriiher niemand Anderes) als das

Staatsoberhaupt) ein Erkenutniß geben konnte) weiledeffen Wille)

ja augenblicßime* Laune) der einzige Maßftab der Entfcheidung war; fo

i| nun jeder rechtfrhaffene Mann urtheilsfähig) indem das traditionelle")

oder gefchriebene Recht die nöthigen Fingerzeige gibt; es können nun

Viele mit der richterlichen Gewalt bekleidet fein) weil fie Alle ein Mit

tel-befihenxtnacl) dem kundgegW Willen des »Regenten zu verfahren.

So wie fich die Staatsgefeltfwaft erweitert und fo wie die Civilifafion

fefiere Wurzeln fwlägt) wird-auch eine folche Aenderung der Dinge un

vermeidlich; denn es kann ein .Einzelner nicht mehr auf die fich täglich

mehrenden Klagen und Anklagen Befcheid geben) theils weil die Entfer

nungen) wo die unterfumung zu pflegen ift- zu groß werden) theils

weil es an der nöthigen Zeit gebrichtW). 1a::- l 12:.. , :ia-n.q 'Witt-Zi

'eiö ?ii-W

** rntxltinaill? WF

Wefen der Sache zu entfprechcn.- Allerdings-lind die Gerichte nothwendige Ve

fiandtheile des Staatsorganismusz aber man darf beim Organismus nie die

bewegende Kraft) die Seele) vergeflen) und diefe ifi hier der Regent und das

durch ihn fanrtionirte Gele h. - Ohne Regierung läßt fich kein Staat und

kein Gericht denken. Selbfi die franz. Elia-re coaatic. (la 1830 fpricht fich fd

aus: tante _juatico smarte (iu [loi. [Lila :Fuciininiatro an aon 110m ya(

(iea _iugea , qu'il oomma at qu'il iustitua.

15) 0127er, aapkit, origino er program .I63 inatitutiou. _iuciiaiairoß

(kal-ja 1823.) T'. l. p. 264.

16) iilontesquiau, esprit (Laa loia, [air. Ä7l. Ebay. 7., erklärt fogar

unbedingt: un lnagiafkut unique ne peut audit lieu qua tiana la saurer-no

ment claapotique.

17) ungefähr wie die Gefchwernen Eriminalfamen und diekschiedsmänner

Civilfachen aburtheilen. Vgl, Gutachten der preußifchen Immediatiufliz

commiffion iiber das Gefchivornengericht (1819)) S. 217. cut* ..hs

18) v. Savign o ) Sdiiem des heutigen rdm. Rechtes Bd. 1) S.35.

19) Das Recht) welches in dem gemeinfamen Bewußtfeiu. des Vol

kes feine Grundlage hat. v. Savign» a. a. O. .

20) Außerdem wird fich aber auch das Verlangen nach einer prompten und

u n abhängigen Iuiiiz immer lauter geltend machen) fo daß zuleht der Regent)

der fie felbft und unmittelbar ausüben ivollte) eine unertragliche Luft darin e18.

kennen müßte) zumal da er) aus Unkenntniß der Perfonal- und Lvcalverhälmiife)

unfehlbar viele Verfidße ,gegen das materielle Recht begeben miißtaa-q , 1.33
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Faßt man diefes urfprungliche Verhaitniß recht klar ins Anger fo

fcheint es gar nicht mehr ziveifelhafc zu fein. daß die Rechtfpreclfung

überall nur aus Auftrag des RegentenU) gefchehen- oderf mit

anderen Worten.. die Gerichtsbarkeit nur in feinem NamenN) ausgeübt

werden kann. Die herrfmende Familie ift es, ivelcher urfprünglich das

Vertrauen gefchenkt wurde, und wem ein Recht zugeftanden iftf der

kann es auch auf Andere wieder Übertragen 23). Der Regent ertheilt

dahe'r auch den Perfonen, die er fiir befähigt halt- das Mandat zur

Ausübung der ihm zuftehenden Gerichtsbarkeit. In der That läßt fich

auch die nothwendige Ein eit und Gliederung des Iuftizwefens gar nicht

denken- wenn nicht all erichtsbarkeit in höchfier Inftanz als von

einem Individuum ausgehend betrachtet wird. Wer follte die Gerichts

bezirke beftimmen und die Richter ernennen24)f wenn es nicht der Sou

verän thut? Will man auch zwifchen Regierung und Verwaltung in

confiitutionellen Staaten unterfcheidem fo ift gleichwohl noch nirgends

der Verfucl) gemacht wordenf der erfterenx d. h. der Kronex das Recht

der Aufteilung und Beförderung der Richter fireitig zu machen. Selbfi

in Republiken wird diefes Recht von den Centralbehörden erercirt. welche

an der Stelle des Souoeräns flehen.

Demgemciß wird die Iufiiz allenthalben durch Perfonen verwaltet,

welche nicht auf eigene Hand verfahren durfenf fondern blos eine dele

girte Gewalt haben und ihrem oberfien Gerichtsherrn ftets verantwort

lich bleiben- auch auf Verlangen demfelben oder feinen Minifterien über

ihr VerfahrenLö) RechenfelWt ablegen müffen. Hierin muß jedoeh wie

»H

Fuge-nen. tenciua par- [a prince Zeroieni: uno ranken jniarirrabie (kjnjnatice. et

(Labor. Wontorqujeu, erprir e128 luis. lxi7. Äl. 0in1 . 5. - Sehr

merkwürdig ift in diefer Beziehung aueh die Adrefie der franzYfifcLJen General

ftaaten vom I. 14847 mitgetheilt von Vrewer- Gefchiehte der franz. Gerithcs

verf. (Düffeldorf1835x Bd. 1x S. 623.

21) W0 Staatsvertrage und Verfaffungsgefeße die Sache anders geflalten

da kann naturlich diefer Grundfaß keine Geltung mehr haben; aber als hifio

rifcb ift er wohl überall anzufehen. Vgl. übrigens Zdpfl- Grundfaße des

Staatreciftes (Hridelb. 1841)- 9. 67.

22) In Bayern fangen auch alle urtheile an: Im Namen Sr. Majefiät

des Königs u. f. w.

23) Bei ölcinti iuaiciatji process!“ comp, (Golan. 1566,) y. 32.'

heißt es: aelegatur ost iuciex, qui ex reiner-juris coennijezivno recj7

pit. jurjscjjctianemz einer (Ieleguntiä rene-ungeniert. ec in iurioclictiona nid"

proprij [ladet.

24) Die Vorfchlage miiffenf unter Benennung der Candidaten, freilich

von den Miniftern gemacht werdcnz aber die Wahl und Vefiatigungr mithin

auch die Verwerfungf |eht dem Regenten überall zu. Er wurde auch auf

hören zu regieren- wenn er dieß Recht nicht mehr hätte. Schon um der Vu*

kauflichkeit der Stellen vorzubeugenr dürfen die Minifier darin nie freie Hand

haben. Ein Beifpicl, wie es in diefer Beziehung in Altfrankreich herging- f.

bei Brewer/ Gefah- der franz. Gerichtsverf. Bd, 1. S.620 fig. ,

25) Dafür find als Auffichtöbehbrden die Iufiizminifierien befielltx welehe

aber nur den Gefchaftsgang überwachen und auf wahrgenommene Mangel

aufmerkfam machen dürfenf auch etwaige Lücken auf dem Wege der Gefrß

gebung zu ergänzen fachen müffen. In das Materielle der Reclushändel diir

[7. 35
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. der eine Grenze. welehe gegen Willkür fchüßt. gefucht werden. Das

Gefeß geht vom Herrfcher aus und man muß ihm hierin. fo lange er

abfolut ift. fogar freie Willkür zugeftehen. teelche durch Nichts als durch

edle Gefinnung und Begeiflerung fur das Volkswohl gezugelt wird; aber

damit ift auch das Bereich der Willkür abgefchloffen 2“). und ein Fort

wirken derfelven in die praktlfme Anwendung. in den Vollzug der Ge

feße. kann nicht anders. als in der Despotie und Tyrannei gedacht wer

den27)z, denn fo wie die Staatsbürger auf das einmal gegebene (Hefen.

es mag gut oder fchlecht fein. fieh nicht mehr verlaffen können. fo hört

auch aller Rechtszuftand auf.

Daher kommt die Idee der Unabhängigkeit und Unabfelz.

barkeitW) der Richter. welehe jetzt fo weit ausgebildet ift. daß die

Regierung die angefiellten Richter. alfo ihre eigenen Diener. nicht anders

entfernen kann. als auf den Grund einer unterfumung und eines urthei

les von Seiten des Gerichtshofes. welchem diefelben untergehen findz es

muß alfo eine grobe Pflichtverletzung. d. h. eine folche. worauf die Caffa

tion als Strafe") gedreht ift. nachgewiefen werden.

Die Art und Weife. wie das Gefeh ausgelegt und angewendet

wird. ift alfo dem jeweiligen Richter und feinem Gewiffen lediglich an

helm gegeben und dafur. daß Fehler und Verfiöße. ja Ungerechtigkeiten.

wieder gut gemacht werden können. ift der Inftanzenzuga") einge

führt. unter welchem eine Reihenfolge von urtheilenden Gerichten i. der

Rangordnung zu verftehen ift. daß das höhere den Spruch des niederen.

auf Verlangen der fich befchwert fuhlenden artei. zu prüfen und ent

weder zu beftätigen oder zu verbeffern ha 31). Das untergericht muß

fen fie fich nicht einmifchen. Vgl. Vrewer a. a. H. Th. 1. S. 666. Mit.

termaier. das trutfche Strafoerf. Th. 2. S. 455. ueber Iultizeingriffe f.

Schick. über das reirhsftclndifche Inflanzenrecht. und insbefondere von legen.

Cabinetsalftiz (Gießen 1802). und Hepp. Darftellung der Verfolgungen des

Berner berhofgerichtes und der damit zufammenhangenden Eabinetsmfilz. Til

bingen 1834.

26) Findet der Regent. daß durch die Anwendung des gegebenen Gefeßes

,e unverhaltnifzmaßige Härte oder Milde herauskomme. fo kann er es auf ver

affungsmaßigem Wege wohl außer Kraft felgen. aber niemals mit Rück

wirkung auf die fchon abgenrtheilten Falle.

.'_ 27) Ein fehr denkwiirdiges Beifpiel von König Lildwig Alll. erzählt

yxonteequieu in feinem Läprjl; (leo [die. bie. Kl. Ebay. 5.

28) Die franzdfifehe Verfaffung verliebt darunter noch mehr. als das trut

fehe Staatsrecht. namlich auch die Nichtverfegbackeit. von der Anficht

ausgehend. dee ein Richter. der fich der Regierung in der Iudicatur gewiffer

Dinge nicht fügen will. durch die Drohung der Vcrweifung in eine ihm wider

wartige Gegend ebeugt werden könnte. Eller-le'. eonacitueianolle (le

1830. art.. 49.: e. _jugee nommen par lo Kai eont jnamoe-jbles.

29) Die neueren (Heft-ße unterfehriden Dienftentlaffung und Dienflentfeßung.

z. B, draunfmweig. Eriminalgcfchb. 9.249. In den Folgen fiir den Dienfk

find jedoch beide Strafen gleich.

S FZ)) v. Drais. Gefchichte der badifehen Gerichtshdfe (Mannheim 182l).

_ 31) Von dem friiher den Kurfiirften in der goldenen Bulle zugefiandenm

prall-Nieten (lo non appallanao f. Schick a. a, O. S. 24-47.
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e.

alsdann den Ausfpruci) des Obergerichtes unbedingt refpeetiren. Man hat

in den civilifirten Ländern theils zwei. theils und zwar in der Regel drei

Infianzen hergefiellt. und es ift noch immer viel Streit darüber. welche

Einrichtung vortheilhafter fei. Da. wo zwei Jnftanzen befiehen. ift noch

ein Juftizhof übrig. welcher blos als Wächter des GefeZesIL). und na

mentlich der richtigen Interpretation und der Formen. dafieht und wel

cher EaffationshofW) heißt. we'll er angerufen wird. um ein Er

kenntniß wegen Verletzung des Buchftabens des Gefeßes aufzuheben und

die abermalige Verhandlung und Entfcheidung an ein anderes Tribunal

zu verweifen, Zwei Inftanzen. die über das Materielle des Rechts

ftreites erkennen. dürften wohl überall als genügend anzufehen feinW).

indem durch die Beleuchtung einer Sache von zwei Seiten immer die

ndthige Gründliwkeit verbürgt ift und eine weitere Erörterung Ni). wenn

fie auch mitunter zu einem niederen Refultate führen follte. deßwegen

doch noch keine Gewißheit gibt. daß die früher ausgefprowenen Rechts

anfichten unrichtig feien; denn es muß felbft der Iurifi zugefiehen. daß

das Gewinnen und Verlieren eines Prozeffes. befonders bei verwickclten

Fragen. einem Zufalle nicht ger unähniich feiaö); und warum nun diefe

Zufälligkeit vermehren. warum die Prozeffe unerträglich in die Länge

ziehen? Die beabfichtigte Reansgcwähr wird dadurch vielleicht nicht felten

in Rechtsunficherhcit verkehrt. und es trifft das Sprichwort zu: daß das

Befiern der Feind des Guten fei")

Wenn folchergefialt eine unabhängige Reclnspflege gefichert ift. fo

bleibt nur noch die. vorhin fchon berilhrte. Aufficht der Regierung

über die Oiewtsverwaltung übrig. weiche jedoch weit entfernt ift von

32) Zentner. Andeutungen über die Einführung einer auf Collegialität

gebauten Grrichtsverfafiung (Mannheim 1839). s. 9. 10 und 30.

33) Diefe Einrichtung hat mit feltener Gründlichkeit hiftorifci) beleuchtet:

Brew er. Gefch. der franzi-f. Richtsverf. (Düffeldorf 1837). Th. 2. S. 886 fig.

Sie rührt hiernach aus dem de des 16. Jahrhunderts her. und es ward

damals dem kdniglichen Staatsirathe das Cafiationsrecbt eingeräumt.

34) Zumal wenn die erfien zwei Gerichte conform geurtheilt haben.

35) Das früher angewandte Abfchrectungsmittel der fogen. Sucrum

benzgelder (por-ine telnet-e iitigantillm) hat mit .Recht Zachariä. 40

Bücher vom Staate (Heidelberg 1840). Bd. 4. S. 53. als einen unfiatthaften

“ Eingriff in das Gewiffen der Parteien verworfen. Inzwifchen würde doch für den

Rechtsfrieden und die Abkürzung der Streitigkeiten viel gewonnen. wenn die

Oberappellationshbfe in Teutfchland abgefchafft und in (Eaffationsgeriwte umge

wandelt würden. Freilich läßt fich hieran nichts ändern. fo lange die Bun

desaäxe (Art. 12) befieht. welehe darin auf die alte Rciweverfafiung ge

ü t ' .fi Q 36) In manchen Ländern fucht man dadurch zu helfen. daß die Ausiprüche

des ober-lien Iufiizhofes als Präjudicien angefehen und in nachfolgenden

Fällen zur Entfcheidungsnorm dienen. wie z. B. in Württemberg und zum

.Theil in Sachfenz aber dagegen läßt fich doch auch Vieles erinnern. namentlich.

daß die Entwickelung und Fortbildung des Rechtes gehemmt wird,

37) Wer abfolut 3 Infianzen verlangt. den könnte man fragen. warum er

nicht lieber 4 oder 5 wolle. Vgl. v. Almendingen. Metaphyfit des Civil.

proz. (Gießen 1808). S. 126.

35 *
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Willkür und fogen. Eabinetsjufiiz. Die Aufficht befkeht nämlich darin.

daß der Gefchäftsgang der Gerichte. überhaupt ihre Organifation und

Hierarchie. von dee oberen Staatsbehörde vorgezeicljnet und übel-wann

wird. Dazu gehört -auch die Anordnung der perfönlimen Verhältniffe

und die disciplinarifme Beobachtung der Richter,

Bisher war nur von der Gerichtsbarkeit als Ausfluß der Souve

ränetät die Rede. es muß aber noch von einer anomalifchen Inftitution.

nämlich von der Patrimonialgerimtsbarkeit") Erwähnung ge

fchehen. Darunter ift eine Iurisdiction zu verftehen. welche einer gewiffen

Familie erblich zugehört. oder einem gewiffen Grundbefihe anklebt. woraus

auch der Name fich erklärt. indem das Rewe zu dem Patrimonium oder

Erbgute des Inhabers gehört.

Ueber die Entftehung diefer Abart fchwebt die Rechtsgefchichte noch

im Dunkeln. Man weiß zwar wohl. daß einzelne Gutsherrn und Fa

milien von den Kaifern oder Landesherren mit der Gerichtsbarkeit beliehen

wurden. und in folchen Fällen ifi nichts Anderes. als ein veräußertes

Kronremtkih. wie ja diefes in früheren Jahrhunderten B vorkam. darin

zu' erkennen. und es ift-zugleirl) auf förmlichen Rechtstitel bafirt. Aber

felbfc unter diefer Vorausfehung kann man die Patrimonialgerimtsbarkeit

keineswegs vertheidigen. Die Haupteinwendung bleibt immer die. daß

der Gerichtsherr nothwendig oft in die Lage kommen muß. in eige

ner40) Sache. ja in rein perfönlichen Angelegenheiten. fich f elbft

Recht zu nehmen4l). wobei jener Grundfah der unparteilicljkeit un

möglich beftehen kann; denn das Verhältniß ift zu klein. als daß die

angeftellten Richter nicht mindefiens eine unbelvußte Neigung hätten. zu

Gunften deffen. der ihnen Rang und Brot fchafft. zu erkennen,

Wo heutzutage diefe Anomalie noch befteht. hat man freilich dadurch

zu helfen gefucht. daß man die Patrimonialriajter gerade ebenfo. wie die

unmittelbar landesherrlicljen. unter firenge Aufficht der Mittel- und Ober

behördenN) ftellte und überhaupt anwies. ihr Verfahren und .ihre Recht

. ,

z, '

38) S. hierüber befonders: (Hefchicljte der ftöndifehen Gerichtsbarkeit in

Bayern 2 Bde. (Pefih 1791. Leipzig 1793); Holler. Gefchichte der trut

fchen Patrimonialgericletsbarkeit (Landshut 1804). und Faire. die Gerichts

verfaffung der Herzogthitmer Schleswig und Holfiein (Altona 1835). S. 132

153. Staatslerikon von Rotter! und Wrl>er Bd, 12. S. 379 flg.

39) Falck. a. a. O. S. 133. fagt: daß alle Gerichtsherrlicbkeit ur

fprlinglich dem Regenten zufiändig gewrfen. und infofern fie von Anderen.

Individuen oder Eorporationen. befeffen und ausgeübt wurde. nur als ein ab:

geleitetes Recht zu betrachten und von dem Regenten auf fie durch Privile

gien. allenfalls anch durch ufurpation und .verkommen iiberg angen

1|. kann jezt wohl als die allgemein angenommene Meinung betrach t wer

den. die fich denn auch hifiorifch vollkommen rechtfertigen läßt. Vgl. jedoch

Holler a. a. O, f). 3-14.

40) Schon das alemannifche Landrecht verordnete (Cap, 9): Niemand

mag gefprechen. daß ein Gericht fein digen fei.

41) Holler a. a. O. S. 197 und u. Ebljngqnoyorg. juo 110111111*

obialo. Cap. 25. S. auch alck a. a. O. S. 143.

42) Hartleben. Gefch ftslerikon (Leipzig 1824). Bd. 1. S. 593.
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fprechung lediglich nach den allgemeinen Vorfchriften und Gefehen")

einzurichten. Damit ifi jedoch nicht mehr erreicht. als daß ein mangel

haftes Infiitut der Mängel weniger hat. und im tjeffien Grunde mangel

haft bleibt es immer4““). nicht blos wegen der Abhängigkeit der Richter. fon:

dern hauptfcicljlich auch wegen der Ziuckfimtslofigkeit in Bezug auf das

allgemeine Wohl44). womit gewöhnlich die kleinen Gerichtsherren bei der

Aufteilung zu Werke gehen. Ifi diefes Reäjt auch da und dort durch

die erforderliche Präfentation einigermaßen befchränkt. fo muß man

wiffen. daß nur ein Befiehen der Staatsprüfung und fonfiige. meifk

negative. Eigenfchaften dazu gehören. welche aueh viele mittelmäßige

Subjecte nothdürftig aufweifen können. fo daß die perfönlicloe Gunft und

die Rfufficijt auf gefellige Tugenden leicht tiefer in die Wagfäiqle fallen

kann. als eigentliche Auszeichnung, und fo bildet fich in den Patrimo.

nialbezirken gewöhnlich ein Afhl fur fchwache Iurifien. welche die Eon

currenz im Großen nicht befiehen können und hier auch fchwerlich je einen

Richteramtspofien erlangt hätten.

Mögen auch viele ehrenwerthe Ausnahmen in diefem Betracht. be

fonders in neuerer Zeit. wo die Wiffenfcljaftlickjkeit allgemeiner geworden

ift. vorhanden fein4ö). fo fcheint es doch Pflicht Aller. denen das Wohl

des Baterlandes am Herzen liegt. darauf hinzuwirken. daß die Patrimo

nialgericijtsbcirkeit. fei es auch durch Zahlung großer Abfindungsfummen.

allmälig ganz aus unferen Gauen verbannt werde.

Nachdem das Gerichtswefen im allgemeinen vorgeführt ift. foll nun.

in gehöriger Sonderung. von der Geriäjtsbarkeit und den Gerichtsfiän

den. zuerft in Bezug auf das Civilrecht. dann in Bezug auf das

Eriminalrecijt. gehandelt werden.

1. Die Civilgerimtsbarkeit zerfällt in die freiwillige und

gezwungene oder executive Gerichtsbarkeit 46).

a, Die freiwillige (auch toillkurlicije oder außergerichtliche) Rechts

pflege ift jedenfalls von nicht geringerer Wichtigkeit. als die gezwungene.

und es mag im Ganzen wohl eben fo viel Gefchtiftsmaffe in das Gebiet

43) Wenn es übrigens den Regierungen ernfilich darum zu thun wäre. fo

möchten .fie wohl die meiften Patrimonialrechte käuflich erhalten können und

die Mittel dazu wiirden die unterthanen ohne Zweifel gern verwilligen. weil fie

unberechrnbare Vortheile dadurch erlangen. Vgl. Holler a. a. O. 9. 80-91.'

43er) Teutfche Vundesacte Art. 14.

44) Politifch genommen i| wohl das Allerfchlimmfte. daß die Patrimonial

gerichtsbarkeit gleich einem Hemmfchuh an dem Triebrade der .Zeit hängt und alle

Verbefferungen in der Landesgefeßgebung entweder ganz vereitelt oder doeh ver

kümmert. S. Staatslerikon o. e. Patrimonialgeriäjt Bd. 12. S. 383flg..

woraus fich ergibt. wie verfchieden fich die untergerichtsbarkeit in Folge des

Einfluffes diefer Patrimonialgerecijtfame in Teutfcijland gefialtet hat.

c 45) Vefonders in Sachfen find die Patrimonialgerichte verhältnißmäßig

gut beficllt. Staatslerikon a. a. O. S. 384.

K 2(46) Claproth. Einleitung in den ordentl. bürgerl. Prozeß. 4. Luft..

'
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jener) wie diefer fallen. Gerade der Grund) warum die Iurifien gemei

niglich etwas vornehm auf Extrajudicialverhandlungen herabfehen U))

nämlich daß dabei nicht contravertirt und felten eine Rechtsfrage auf die

Spiße getrieben wird) dürfte eher einen Vorzug begründen; denn da)

wo die Menfchen mit friedlichem Vertrauen ihr bürgerliches Wohl in die

Hände eines Beamten niederlegen) verdienen fie doch wohl in doppeltem

Maße Garantien") gegen jede Beeinträchtigung.

Die freiwillige Gerichtsbarkeit wird durch eraminirte und recipirte

Notariatsperfonen) welche aber nicht überall den Namen Notare")

haben) ausgeübt") Der richtigfie Grundfah ifi wohl der) 'daß fie un.

gefähr wie die Advocaten gefiellt werden) fo daß die Anfichten des Pu

blicums über Charakter und Gefchicklichkeit entfcheiden) welchem Notar

die nteiften Arbeiten zufallen. Es ifi dabei wohl im Auge zu halten)

daß faft regelmäßig Familiengeheimniffe vor dem Notar zur Sprache '

kommen. Wer kann es aber gern fehen) daß folche einem Menfchen

bekannt werden) den man vielleicht für unznverläffig hält? Wem kann

man ferner auch zumachen) zweifelhafte Reclnspunkte) von denen viel

lei>)t die ganze äußere Erifteitz abhängt) in *unhewährte Hände hinzu

geben?

Eine andere Frage ift es) ob man die Notare ohne unmittelbare

Eontrole arbeiten laffen folle. Fafi überall ifi die Frage factifch ver

neintkl). 'Ein Hauptmoment feheint aber dabei überfehen zu fein) daß

nämlich in diefem Bereiche keine Appellation fiattfindet) und mithin

durch Irrthum oder Voreingenommenheit mannigfaches unrecht angerichtet

werden kann) wogegen dann der Befchädigte kein anderes Mittel übrig

hat) als einen Prozeß zu beginnen. Eine Eontrole diefer Art kann theils

47) Einen Vertrag oder ein Tefiament fo aufzunehmen. daß kein Prozeß

über ,die Auslegung entfiehen kann) ifi ohne Zweifel eine größere Kunfl)

als einen Prozeß über eine folche Urkunde zu entfcheiden. In diefem Sinne

1| es zu nehmen) wenn die Notare in der kaiferl. Notariatsordn. h. 15 Die.

ner des gemeinen Nnßens genannt werden. ,

_ 48) Allerdings iii es nur die Form) für welehe der Notar verantwortlich

1|) allein es ift doch auch feine Pflicht) die Betheiligten auf die zweckmäßigfien

Sur-mationen aufmerkfam zu machen. In Frankreich find die gegen leichtfin

nige Notare gebt-ohren Strafen wohl am emofindlimfien.

49) Bei' den Römern tabaliianer. klainaccii eiern. iur. ei'. I. 599.

' 50) Diefe Einrichtung ifi in Teutfchland fehr vtrfchiedtn. Theile befiehen)

wie in Preußen) wirkliche Notare) theils heißen fie Amtsfwreiber)

Theilungscommiffäre u. f. w.) theils ij*: auch ihr Gefchäft noch in Hän

den der Beamten erfter Jnfianz) wie z. B. in Bauern) wo denn für

Arte der freiwilligen Gerichtsbarkeit befondere Gericdtscommiffionen ernannt

werden. Vgl. Hartleben) Gefchäftslerikon Bd. 1) S. 391) und Mitter

maSe; ) der gem. teutfche Prozeß im Bergl. mit dem preuß. und franz. Brite.

2) . .

51) Es kann keine eigentliche Conti-vie genannt werden) wenn in Frank

reich und den teutfchen Rheinprovinzen die Notare dem Staatsprocurator

in der Art untergehen find) daß bei ihm Befchwerden gegen fie erhoben

werden können) und daß er ihren Die-tft jederzeit vifitiren darf. Das Hi

ftorlfche f. beiBrewer) Gefch. der franz. Gerichtsverf. Th. 1) S.406-416.
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regelmäßig) theils auf einzelne Falle befchränkt fein; die erfiere Einrich

tung feßt eine befondere Behörde W) voraus) welcher alle diefe Gefcheifte

zur Revifion und Notaminirung vorgelegt werden; die zlueite aber unter

ftellt es dem Ermeffen einer Iuftizbehörde) von den Notaren je zuweilen

einen Act einzufordern und zu prüfen. Die lehtere Einrichtung fcheint

die zweckmaßigfie zu fein) weil fie weder zu viel noch zu wenig ftatuirt.

Die Gegenfteinde) welche der freiwilligen Gerichtsbarkeit unterliegen)

find überhaupt alle gütlichen Vereinbarungen über Rechts

verhältniffe jeder Art) wovon blos die geriäztlichen Vergleiche aus

genommen find) weil diefelben zur Erle ' ung eines anhängig gemachten

Prozeffes gehören W), Es werden daher von den Notar-en hauptfäwlich

Verträge und Theilungen) einfcljließlicl) der Erbauseinanderfedungen) vor

genommen) und das Wefentliclje ift dabei immer) daß alle Perfonen)

welche die Sache berührt) d. h. welche aus dem Arte Rechte _oder Ver

bindlichkeiten erwerben feilen) dabei anwefend find) und ihre Genehmi

gung durch Unterfchrift ausfpreeljen) und außerdem auch Zeugen We))

die die Richtigkeit des Vorganges mit beurkunden. ueberhaupt muß ein

jeder Notariatsact den Erforderniffen einer öffentlichen Urkunde entfpreciwn)

weil der Grund der ganzen Einrichtung nur der ift) den Staatsburgern

Beamte zur Seite zu fiellen) deren Hilfe fie fich bedienen können) um

Verhandlungen ) die fie vielleicht eben fowohl felbfi niedexfckjreibeu

könnten) in einer ficheren gefeßlichen Form") aufnehmen zu

laffen) damit nicht fowohl unter den Intereffenten ein vollkommen klares

52) Diefe Vehdrdebefleht in Baden unter dem Namen Amtsrevifo.

rat) d. h. es i| eine Stelle) bei der alle Ertrajudirialacte) die im Bezirke

eines Amtes oder untergericijtes vorkommen) revidirt werden muffen. Die

Gefchäftsfectiger) früher Theilungscommiffare) jeßt Diftrirtsnotare genannt)

haben daher jeden Act) fo wie er abgefailoffen ift) diefer ihnen zugleich dienfl

polizeilich vorgefelzten Behörde vorzulegen und die etwaigen Ausliellungen zu

vernrhmen und zu beantworten, Nach der neueren Einrichtung find die alfo

erfolgenden Bemerkungen nur noch als einfache Anfichten zu betrachten) welche

die Notare ) wenn fie dadurch nicht einer; Anderen überzeugt werden) nicht ge

rade befolgen muffen) und welche auch den Vetheiligteri) wenn fie in eine Ber

änderung des Actes nicht willigen) nicht aufgedrungen werden können, Bloß in

Angelegenheiten Minderjahriger oder ihnen gleichgefiellter Perfonen kann

der Amtsrevifor förmliche Weifungen ercheiltn. Vgl. Verordn. v. 25. Nov.

1841 und v. 4. Jan. 1842.

53) So war auch in der kaiferlichen Notariatsordnung von 1512 der Ge

feha7fßskreis abgegrenzt. Martin) Lehrb. des bürgerl. Proz.) 12. Ausg.)

f). .

54) Die Anzahl der zu adhibirenden Zeugen ift überall verfehieden) je nach

der Natur dcs Rechtsgefcljaftes. -Tefiamrntm als die der Täufrhung am meifien

unterworfenrn Urkunden) erfordern die meiften Zeugen. Miihlenbruch) Lehr

buch des Pandektenrechtes Vd. 1) d. 103. i

55) Außerdem wird auch eine gewiffe Erfahrung und Sicherheit in der

Gefchaftsbehandlung deßhalb ndihig) weil dabei oft wieder andere Urkunden

vorkommen) deren (Hilfiger-it zu prüfen ift und weil namentlich viele Ve

reihnungen nothwendig werden) die nicht ohne befondere Manipulationen ins

Klare gefeßt werden können) wie z. B. bei Erbtheilungen und Vormundfcljafts

abrerhnungen.
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Bewußtfein über Das. was fie wollen. eintrete. fondern auch. im Falle

einer fich ergebenden ?Meinungsverfcljiedenheir. eine frfie Grundlage zur

gerichtlichen Erörterung. d. h. zumReihtsfireite vorhanden fei.

b. Von der aezwungenen Geriänsbarkeit fcheiden fich wieder als

uneigentliche Arten aus: das Schiedsgericht und das proto

girte Gerichtiw). Beide bilden ein Mittelglied zlvifmen der freiwilli

gen und erecutiven Gerichtsbarkeit. weßhalb fie auch wohl an diefer Stelle

am fchickliciejien eingeführt werden.

Das fchiedsrirhterliiije Verfahren hat das Eigenthumlime. daß ein

beliebiger Mann") (banuu ni., je nach Uebereinkunft der Streitenden.

gewählt werden kann. welcher nach einer gefeßlici) befiimmten oder von

den Parteien vorgezeicljneten Methode die Verhandlung pflegt. dann aber

nach dem Landrechte eine Entfcheidung gibt. Es kann giltiger Weife ein

jeder Staatsbürger. der zum Richteramte fähig. nicht anrümig und nicht

mehr minderjährig ift. dazu angegangen werdetkhg). Daß er rectnsver

ftändig fei. wird nicht unbedingt erfordert. doch muß er im verneinenden

Falle Jurifien um ein Gutachten erfurhen und fich beim Urtheile nach

diefem richten.

Der Vertrag. durch welchen ein folches Ausnahmsverfahren herge

fiellt wird. heißt in der Rechtsfpraciye ein EompromißW). und das

Schiedsgericht mithin auch wohl Eompromißgericijt.

Was die Rechtsbefiiindigkeit der Schiedsfprilme anbelangt. fo beruht

es ebenfalls auf dem Vertragsrechte. daß diefelben den urtheilen der or

dentlichen Gerichte völlig gleich ftehenz denn ein Vertrag gilt bekannt

lich wie ein Gefeh. d. h. er ift ein unter gewiffen Perfonen vereinbartes

Specialgefeh. und wenn daher die Grundlage des Sehiedsfpruhes die

56) Leßteres wird zwar fait in allen Büchern über Prozeß mit den gemei

nen Gerimtsfianden zufammengeworfinz aber wohl mit unrecht. indem es kein

gezwungenes Erfcheinen des Beklagten mehr ifi. wenn er ein Forum erwählt

hat. von dem er gerichtet fein will. Den Geriehtszwang bedingt alfo nicht

feine untergebenheit. fondern feine Selbfiunterwerfung. Thibaut. Sofie-n

des Pandektenrechtes Bd. 3. g. 1085. der wohl der Einzige. der das forum

praer. als Gegenfatz des geleßlichen Gerichtsfiandes auffajzte.

57) ikicjatue, in juciic. proc. comp. (Colon. 1566.) j'ai. 32. 33.,

unterfcheidet 3 Arten von Schiedsrichter: 1) qui (ia puktium conuensu eijgitur

et in quem sui) poenae otjpuiatione oompromittjtur. tiebet bi.: achj

tor ßaquj iuri. rigen-em. aequjtucem ßnriptain, cum taiia arbitrju reduct

zint ati inotat juiiiojorurn. 2) .ärbjter ini-je, qui eiigitur a partibur in

koouuutjono iucijcie orcijnurji rei eieziegntj. baden'. iii sere-uke: for-mum

jut-j., et ui) oi. yore-kit. npyeiiarj. 3) srbitracor, corani quo non pro

cutiitue- orcijna jucijcjnrio, cujuß Zancentjae, ai parteo non oonrentiant, *re

riuount ro ati arbitriutn boni r-jri. Vgl. Thibaut. Pandektenfofiem

s. 155.

58) [a. 9. s. 1. (id race-prix. (4. 8.) la. uit. 0. i1. t. (R56,); cap.. 8.

9. x. ein arbitr. (1. 43.)

59) Ein Zwang zur uebernahmr des Schicdsricljteramted kann jedoch nur

dann eintreten. wenn die Comproinittenten zugleich auch einen Vertrag mit dem

erwahlten Arbiter fchließen. welcher Vertrag dann roooptuen heißt und wie

?in 9OFiZZrIii-:at: klagbar ift. Muhlenbru ch. Lehrbuch des Pandektenrecines Bd.

e - -
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Bedeutung eines Gefeßes hat. fo muß nothwendig diefer felbft auch den

' rirhterliwen Entfcheidungen. tvelche auf gemeinrethtlimes Verfithren ent

ftanden find. gleich fiehenko). Das Urthei( eines Schiedsgerichtes")

kann fonach dem ordentlichen Vollftreckungsbeamten mit dem Antrage auf

Erecution vorgelegt werdenW). und diefer hat zueefi ein unbedingtes

Mandat gegen den Verurtheilten zu erlaffen. worauf derfelbe allenfalls

noch die Einrede des Betruges oder der Flilfrhunlfia) vorbringen und

fofort den Beweis daniber antreten kann; thut er diefes aber nicht. fo

ift der Richter befugt und verpflichtet. jenes *urtheil. wenn er es auch

nicht den Rechten gemäß halten follte. unverändert und nach dem wört

lichen Inhalte in Vollzug zu fehen. und zwar mit allen denjenigen Mit

teln. welche nach Landesgefeßen gegen fäumige Schuldner anwendbar find.

Von den Schiedsgerichten im engeren Sinne hat man wieder zu

unterfcheiden das Inftitut der Schiedsmänner. welches befondere) in

Preußeni") fehr ausgebildet iii. Der Grundzug diefer Einrichtung be

fieht darin. daß die Staatsregierung ein außergerichtliches Verfahren mög

lichfi zu befördern fucht. indem es. und wohl mit gutem Grunde. fchon

an und für fich als eine Ealatnität für den Staatsbürger angefehen wird.

wenn er den. in der Regel fehr weitläufigen. zeitraubenden und koftfpie

ligen Weg eines förmlichen Prozefies betreten mußt ferner aber fucht

man dahin zu wirken. daß die unterthanen vor Zank und Hader. in

jenem entfchiedenen Sinne. wie die Prozeßverhandlung es rnit fiä) bringt.

fiel) [cheuen und heiten mögen 65). Deßhald werden ehrbare Bürger. be

protefiirt werden. ob es bedungen fei oder nichtz wie z. B. wenn der Beklagte '

60) Es kann jedoch auch eine Conventionalfirafe auf den Fall fiipu

lirt werden. daß der eine oder andere Theil dem Sflliedsfpruche keine Folge

Eebenxezill. la. 27. 8. 7. l). 6e recoytie. (4. 8.) l4. 10, J. 1. 'le paar.

2. 1 ,

61) In der edmifchen Reehtsfprache *einen genannt. la. 15. l). (le ro

coyt. (4, 8.) l4, 3. 8, 1. l.. 13. in t'. (l.

62) l4. 5. 0. rio rec-pt. (2. 56,)

63) Deßhalb kann überall und gegen jede hieraus gezogene Recbtswirkung

entdeckt. daß der Gegner mit dem Schiedsrichter einen heimlichen Nebenvertrag

zum Zwecke der Rechtsbeugung abgefchlofien hat. oder daß der Schiedsrichter

das Zeugenverhdrsprotocoll dem Beklagten nachtheilig umgewandelt hat u, f. w.

Vgl. Thibaut. Pandektenfyfiem s. 148. 149.

64) Es finden fich hierüber in der preußifchen Gefetzfammlung

mehrfache Veftimmungen. welche hier aufzuzahlen zu weitlaufig ware. f i

gens darf die Bemerkung nicht unterdrückt werden. daß nach den bis() en

Erfahrungen das InfiitutM Weitem nicht den Erfolg auf Prozeßverrninderuitg

hatte. wel>)en man fich davon verfprachz wahrfche' . weil in kleineren Orten

felten Männer gefunden werden konnten. welche e em folchen Amte hinlänglich

gewachfen wären.

65) Das franzbfifme Gericht geht noch weiter. indem es verordnet. daß die

Erbinftanzgeriwte keinen Prozeß annehmen dürfen. wenn nicht nachgewiefen

ift. daß vorher bei dem hierzu verpflichteten Friedensrichter (jage- .Io pain) ein

Vergleiehsverfucl) gemacht wurde. (Zone (lo procaa. art. 48-58. Die

badif che Prozeßordnung von 1831 hat fich dariiber fo ,aut-gedruckte Dem

Richter liegt ob. überall. wo es thunlich erfcbeint. namentlich in allen

zweifelhaften oder verwickelten Rechtsfahen die gütlihe Beilegung des Streitee
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fonbers aus dem Stande der nicht angefiellten Rechtsgelehrten. in gewif

fen Difiricten, die nicht fo groß find. daß der Wohnfiß nicht ohne em

pfindlichen Aufwand an Zeit* und Kofien erreicht werden könnte. als

ftändige Schiedsmcinner ernannt und verpflichtet. fo daß diefelben gegen

eine geringe Gebühr -alle an fie gebracht werdenden Necknsfireitigkeiten

verhandeln und zu vergleichen [nchen muffen. Da fie alfo nicht Erkennt;

niffe geben") und reicht im eigentlichen Sinne rechtfprechen dürfen, fo

find fie auch keine eigentliche Schiedsrichter. Der Ruhen der Schieds

männer ift dennoch unverkennbar größer. als der Schiedsrichter; eben weil

fie nur die Aufgabe einer friedlichen Vereinbarung zu löfen haben und

ferner weil der Verglcichsweg damit weit naher gelegt ifi. als im gemei

nen Leben. in dem es oft den Friedlichgcfinncen am fchwierigfien fcheint.

einen Mann aufzufinden. der fich ihrer Sache als Freund. als Helfer

und Rather annehmen werde.

Viele Aehnlicitkeit mit dem Schiedsgerichte hat der prorogirte

Gerichtsfiand 97). Als folcher erfcheint nämlich ein jedes ordentliche

Landesgericht. wenn es im vorliegenden Falle zwar prozeßordnungsmäßig

nicht competentö"). jedoch von den Parteien auserfehen iftF ihren Rechts

fireit nach Maßgabe der allgemeinen Gefehe zu verhandeln Wed zu ent

fcheiden.

Von felbft geht hieraus hervor, daß ein folchcr Gerichtsfiand nicht

anders hervorgerufen werden kann. als durch einen Vertrag") der

Parteien 7"), Es laffen fich viele Grunde denken. warum ein folcher ab

gefchloffen wird; vorzugsweife ein defonderes Vertrauen. welches in die

Remtskenntniß und UnparteiliGkeit des Gerichtes. fo wie in deffen Be

kanntfchaft mit den Localverhältniffen gefeßt wird. Manche wollen auch

den Fall hierher zählen) wenn eine Perfon am unrechten Gerichtsftande

belangt ifl und fich denfelben dennoch gefallen läßt. Darin ift aber

 

' _Ä K

durch Vergleich zu verfuhen (F. 79i). Blos in Streitfachen zwifchen Eltern

und ihren Adkdmmlingen. zwifchen Eheleuten und zwifchen Gefchwifiern. darf

der Vergleichsverfuch niemals unterdleiben (s. 792).

66) Die Erfahrung lehrt auch. daß mit einem fehiedsgeriÖtlicben urtheile

in der Regel beide Parteien nicht zufrieden find. .Denn fie glauben fich denn

doeh immer nicht fo zur Unterwerfung verpflichtet. als wenn ein ordentlicher

Richter erkannt hätte. Vergleichen fie fich aber in der Hauptfache. fo beruht

Alles auf freier Willensbeflimmung. Diefe Anficht hatte auch fchon Perneder.

ge * tl. Prozeß (Ingolftadt 1600). indem er S. 11 fagt: Es werden gar feltcn

C romiß aufigericht. die nit zu Strict kommen.

67) Glück. Pandrktencommentac Vd. 3. I. L2. Anm. 35. Cramer,

oyuza. Ä'. ll. nr. 29.

68) Eben deßhalb kan, das Forum year-ergattern unter den gemeinen

Gerichtsfiänden nicht aufgeführt werden.

69) [lng. bone-lle comment.. (io int-o ei'. x711. o. 10. 8. 5-8

]4, pen, E. rio peace. (2. 3.) l4. 1. 0. (i0 jurioäict. anni. iucijo. (3. 13.)

l.. 15. 1). (ie ini-incl. (K. 1.) l.. 2. pr. l). ao wanne. (5. l.) [a. 13. 0.

.io exe. (8. 86,)

70) Auch durch Tefiament kann auf den Fall eines Erbfchaftsfircites die

Wahl eines beiden Theilen angenehmen Geriehtsftandes oder eines Schiedsrichter'

anbefohlen werden. köbcnor, prince. jut. canon. Lil. 7. S. 851..
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keine eigentliche Prorogation zu erkennen7l), indem es beiderfeits auf

einem bloßen Verfehen beruhen kann, daß nicht ein ordentlicher Gerichts

ftand angegangen wurde; eine Prorogation darf aber) als Ausnahme von

der Regel) nicht vermnthet werden) fondern fie muß ausdrücklich

vereinbart fein. Auch ifiä wohl dabei zu bemerken, daß das Gericht

felbft verpflichtet ift, feine Eompetenz in jedem einzelnen Falle zu prü

fen und den Kläger fofort abzuweifen. wenn er fiä) an den unrechten Ort

gewendet hat 72). Einem folchen Decrete kann er nur dadurch vor

beugen) daß er von vorn herein erklärt) er habe fich mit dem Gegner

über den außerordentlichen Gerichtsfiand vereinigt, und es wird fogar von

Vielen verlangt) daß die uebereinkunft mit Aufteilung der Klage urkund

lich vorgelegt werde. Wenn alfo ein incompetentes Gericht) wenn auch

ohne Widerfpruch der Parteien) aber ohne ausdrückliche Uebereinkunft)

einen Rechtsfireit verhandelt und entfchieden hat) fo dürfte es keinem

Zweifel unterliegen. daß das Urtheil) auf Antrag des) fpäter zur richti

gen Einficljt gekommenen) Beklagten theils wieder aufgehoben und die

Verhandlung an den ordentlichen Gerichtsftand verwiefen werden könnte")

Nicht jedes Gericht ift übrigens ver flichtet) die Prorogation anzu

nehmen) fondern nur das Gericht) we es im ordentlichen Rechtszuge

. die zweite oder dritte Jnfianz") bilden wurde) weil namlich hier in der

That mehr ein Verzicht auf die vorhergehenden Infianzen) als die Wahl

eines befonderen Gerichtsjiandes vorliegt. In jedem anderen Falle darf

das prorogirte Gericht den Antrag zuruckweifen und es gelten dabei keine

anderen Gründe) als die Gründe der Billigkeit, d, h. der RitckfiGt auf

die triftigen Motive der getroffenen Wahl 7“).

Wollte man umgekehrt die Gerichte verpflichten ) jeder Prorogation

unbedingt Folge zu gebenx fo wäre die Veforgniß unvermeidlich) daß

die Organifation der Gerichte indirect aufgehoben und am Ende eine ganz

andere Ordnung, als fie der' Gefelzgeber beadfiGtigte) eingeführt würde;

'

71) Anderer Meinung ifi Bayer, Vorträge über den ordentl. Eivilprozeß)

6. Auflq S. 148. Ausnahmen dürfen aber wohl fiberhaupt nicht aus dem

Stillfchweigen gefchlojfen oder vermuthet werden.

72) Der Legitimationspunkt muß von Amtswegen berichtigt werden.

Vgl. l., fin. l). tio ini-ina. (2. 1.) b. 53. s. 3. l). .ie ra jutiic. (42. 1.)

la. 1. in k. l). ati 80. 'kern (38. 17.) le- 1-4. (K. .i a non comp. incl.

(7. 48.) .- o. 26. ..i6 K. F. in 6, - I. R. A. K. 119,

73) Das Gericht kann, auf erkannten Irrthum) mit Einwilligung der

Parteien) entweder felbft fein Verfahren für ungiltig erklären) oder das Obere'

gericht thut es im Wege der Appellation. Derjenige Theil) welcher den Fehler

kannte-und nicht anzeigte) hätte die Koficn zu bezahlen.

74) Es muß den Parteien erlaubt feinf den Streit. vorausgefeßt) daß die

Appellationsfumme vorhanden iii) gleich in zweiter Jnfianz anzufangen- weil fie

damit lediglich einen Verzicht ansiprechen. Vgl. badifche Prozeßordn. in

bükgerl. Rechtsfir. S. 33. - Es iii alfo) firenge genommen) auch hier keine

Pwrogation) fondern eher eine Anticipation vorhanden und wenn man auf

BTW-hrung der Namen ausgehen wollte) fo müßte man diefen Gerichtsftand

dm anticipirten nennen.

75) S. jedoch Heffter) Infiit. des Civllproz. S. 157 und Bayer)

Vorträge über den ordentl. Cioilpr. S. 148.

*.
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denn der natürliche Stand aller menfclfliclyen Einrichtungen bringt es mit

fich . daß verfchiedene Richter. bei fonft gleich gutem Willen. die näm

liche Procedur auf eine mehr oder minder rechtsverfiändige Weife leiten

und das Endurtheil nach richtigen oder irrigen Anfichten geben können.

-Begreiflicher Weife werden dann die prozeßführenden Theile ihre Sache

in der Regel") denjenigen Richtern zuzuwenden fuchen. welche des vor:

züglimeren Rufes und Vertrauens genießen.

Die gezwungenen oder nothwendigen") Gerichtsftcinde.

d. h. diejenigen Staatsdehörden. vor welchen der Kläger. wenn ein Ver

trag wegen Veftellung eines erceptionellen Gerichtsftandes nicht abge

fchloffen wurde. feine Klage anbringen muß. und wo nicht minder der

Beklagte feine Vernehmlaffung abgeben muß. und welche zugleich die

Erecutivgewcilt haben. find mehrfältig und ordnen fich in folgender

Weife nach ihrer Natur und ihrem Gebrauchsrechte.

Man theilt die nothwendigen und ordentlichen Gerichlsftände in

gemeine und privilegirte.

3) Unter den gemeinen Gerichtsftänden fteht obenan:

1) Der Gerichtsfiand des Wohnortes") (forum cioniiciiii).

So lange keine befonderen Vahältniffe eine Ausnahme begründen. ift

das Natürlichfie. daß Jemand. der von einem Anderen auf dem Wege

des förrnlichen Prozeffes etwas zu erlangen fucht. diefen an dem Orte

auffucht. wo er wohnt79). und zwar theils aus dem Grunde. weil der

Schuldner dem Gerichtszwange der hier befindlichen Behörden. welche als

unmittelbar erkennende und vollziehende Stellen weit ivirkfamer einfchrei

ten können. als wenn fie von auswärtigen Gerichten requirirta") würden.

untergeben ift. theils aber auch. weil der Beklagte da. wo er fein Do

micil hat. muthmaßlich weit eher zur Leifiung feiner Schuldigkeit gebracht

werden kann. als wenn er von einem auswärtigen Gerichte verurtheilt

würde. indem er an feinem Wohnfihe die Nachrede der Zahlungsfäumig

keit oder gar Unredliclfieit am meiften_von fich abzuwenden fachen wird.

Dazu kommt auch noch. daß man es am Gerichtsfiemde des Wehner-tes

in der Regel mit dem Beklagten felbft i") zu thun haben wird. während

 

76) Namentlich in Sachen von höherem Belange. alfo gerade in den

mühfamfien und verwickeltfien wird dieß gefehehen.

77) Martin. Lehrb. des bürgerl. Pro3.. 12. Aufl.. F, 47. 60. unter

fcheidet zwifehen dem vom Staate geordnclten und dcm vertragsmäßig

begründeten Gerichtsfiand. Ein prorngirtes Forum ift aber nicht minder. als

das gezwungene ein vom Staate geordnetes Gerichtz es fcheint daher die Ein

theilung in freiwillige und nothwendige Gerichtsfiändc beerimnender zu fern.

78) Glück. Erlaut. der Pand. Bd. 6. g. 511, Heffter. Infiitutionen

des Civilproz. S, 138.

79) [x. 2. E. (i. ini-jaa. (3. 13.) n. f. x. (ie for-o comp. (2. 2.)

80) Jeder Praktiker weiß. dafi requirirte Gerichtshandlungcn in der Regel

nur mit geringerer Aufmerkfamkeit verrichtet werden. als die der eigenen Com

etenz.p 81) Diefer umfiand wird im Civilprozeffe befonders deßhalb wichtig. weil

der Beklagte nicht fo leicht in Perfon und Angefieht gegen Angeficht. als durch

bevollmachtigtc. bekannte .Thatfawea ableugnen und fo die Lage des Klägers

erfchweren wird.
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derfelbe. auswärts belangt. nicht leieht eine Reife unternehmen. fondern

blos durch Bevollmäaztigte fich vertreten laffen, wird. welches immer die

unannehmlichkeit mit fich fuhrt. daß ein Anwalt im Ableugnen der that

fäclflichen Klaggründe weiter zu gehen pflegt. als die Partei felbft thun

wurde. fo wie auch. daß Vergleichsverfuche hierbei weniger Erfolg zu

erwarten haben. z *

Der Gerichtsftand des Wohnortes gilt für alle Streitigkeiten. 'mit

Ausnahme der Lehensfaclyen o2). und wird daher' auch in der Regel von

den Klägern gewählt. Nur eine Frage kann dabei zur Erörterung kom

men: ob nämlich der Beklagte an dem Orte. wo er belangt wird. wirk

lich auch im jurifiifchen Sinne wohnhaft“ "ift, In der Remtsfpraclhe* ver

fieht man unter Wohnfiß denjenigen Ort. wo Jemand feine_ Haupt

niederlaffung hat. Dazu gehört vor allen Dingen. daßer in dem

Lande. zu welchem das angerufene Gericht gehört. Staatsbürger") fei;

ferner. daß er ebendafelbft durch Gefchäftsverbindungen. Anfiellung oder

verwandtfclyaftlime und gefellige Beziehungen einen bleibenden Grund habe.

hier zu verweilen. Leßteres ift alfo ein relativer Grund; der Wohnfih

und der daran geknupfte Gerichtsfiand dauert fo lange. bis die fragliche

Perfon fich entfchließt. denfelben aufzugeben und mit einem anderen zu

vertaufchen. welcher jedoch für die bereits anhängig gemachten Klagen

ohne Einfluß ift.

Bei der Hauptniederlaffung kann auch eine Wohnung an anderen

Orten beftehen. wo eine Neben niederlaffung -etablirt ift; diefes ift ledig

lich eine Thatfrageg4). und es wird fich in den meiften Fällen leicht er

geben. wo der Beklagte mit feiner Familie zunäehft zu wohnenberu

fen ift. '

Endlich gehört hierher noch der zufällige oder vorübergehende

Aufenthalt W). welcher mit Wohnfih kaum verwechfelt werden kann.

Der Gerichtsftand des Wohnortes wird durch eine juriftifche Fiction

32) Hier gibt es nur ein juclieinln par-inne. 1L. k'. 55. Doch kann 'auch

ein ruciex eicarina fubflitufct werden, Waeco', rie inte fauci. (kosten.

1765.) p. 264. s. l7. 8ten', elainenta ini-i. fenclalir. (äanaa 1754.)

s. 493-499.
83) Alle freigebornen Einwohner des cbm. Reiches hatten. kraft einer

Fiction. fie mochten innerhalb oder außerhalb geboren fein. in Rom ihre Ci

vität und folgeweife ihren Gerichtsftand. Muhlenbruch. Lehrbuch des Pan

dektenrechtes. 2. Aufl. (Halle 1837). Th. 1. S. 365. Dieß war jedoch eigent

lich ein forum originie. Thibaut. Pandektenfoftem Bd. 3. s. 1068.

S. auch idle-Far, erotic, arigino et progre- cler institution. _jucliciair-e..

(kn-in 1823.) I'd-n. l. p. 294.

84) l.. 203. ]). ein bi'. 8. (50. 16.)- 80a (ie an ko aanstitntum earn,

earn (Joint-nr nniouiqne nam-urn oxiaeimari, udi qnieqtie zeilen et tn

b nina beider-at, nuarntnque return conetitutionem (trojaner. Vgl. auch (lotto

oiril lie. l. tit. 3.

85) l.. L7.- S. 15. 13. ]). n() Annie-ly. al'. rie incol. (50. 1.) b. 2. 4.

(J. tio [nrlniaiyidun. (l0. 39.)
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zum Theil") noeh ausgedehnt auf die Erbfchaftsfireitigkeitenri).

indem man fich die Niederlaffung des Verftocbenen für feine Ver

laffenfmaftsmaffe in fo lange fortwirkend denkt. bis diefelbe gänzlich

auseinander gefeht und in die Hände der Erben und Vermächtnißnehmer

übergegangen iftz worauf dann jeder von diefen. fo weit er Theile der

Maffe an fich gezogen hat. dafür wieder perfönlich vor dern für ihn

competenten Riäner. wegen übernommener Verbindlichkeiten. belangc wer

den muß. u.»

Der fogen. Gerichtsftand des liegenden Erbes oder der

eröffneten ErbfchafcW) (forum beteäilntjsao)) ifi mithin nur als ein

dem Gerichtsftande des Wohnortes analoger und nicht als eine befondere

Art atlfzufaffen.

Ganz ähnlich' verheilt es fich mit dem Geriehtsfiande der Gefell

fchaft und der Eorporationen 90). Beide werden da belnngt. wo

fie ihre Hauptniedeclaffung. beziehungsweife ihren Verfammlungsorcphaben.

Ana) hierin liegt eine Fiction. Man denkt fich zu der moralifrhen Per

fon einen Wohnort. und dazu fiellc fich am geeignetfien der Ort dar.

wo fie ihre Gefehäfte in der Regel beforgtz denn man kann annehmen.

daß hier auch die Perfonen fich befinden9l). welche über die fireitigen

Verhältniffe genügende Auskunft geben können. und daß dafelbfi zugleich

der Hauptfiock des Vermögens beruht. c

Es kommen übrigens auch Fälle vor. wo eine Perfon. die man

belangen will. gar keinen Wohnfih im jueiftifmen Sinne hat. wie z. B.

.ßeimathslofe und Verbannte. Daß diefe gleichwohl vor Gericht gezogen

werden können. dafür ift wohl in den meifien Fällen durch einen oder

den anderen der nachfolgenden Gerichtsftände geforgt. x

2) An das Forum eioiniciiii reiht fich am natürlichfien der Ge

 

86) Gemeinrechtlieb iii: dieß nicht allgemein zugeftanden. S. jedoeh l.. 50.

pr. und s. nic. (je iueiioiie und die badifche Prozeßordn. h. 17. Preuß.

allg. Geriohtsordn. Ö. 121.

87) Nämlich 1) Klagen der Erben gegen einander. 2) Klagen. wodurch

Erbfeltaften oder Vermächtnifie in Anfpruch genommen werden. 3) Klagen der

Erbfchaftsglaubiger. 4) Klagen auf Vollziehung einer leßtwilligen Verordnung.

i?: dßgegßn Falck. die Geriehtsverfaffung der Herzogth. Schleswig und Hol

ein . .

88) Hiervon gefchieht in den Prozeßbücbern meifiens nur beiläufig bei dem

forum rei eit-io Erwahnungz aber die ratio iegie ifi gewiß eine andere. als

bei diefem. Vgl. übrigens [x. 22, 8. 1. 1). nei niunio. (50, 1.)

89) Elaproth. Einleitung in den ordentl. bürgerl. Prozeß Ö. 35.

Weber. Beiträge zur Lehre von den gerichtlichen Klagen Stück 2. 3. S. 24.

90) Badifche Prozeßordn. K. l8. 8.

91) Die Corporation muß ihre Beamten und die Gefellfehaft ihre Verwal

ter haben und wo diefe ihre Gefchafte verrichten. ihre Arbeiten und Bücher

führen. da wird der Wohnfih angenommen. und es leidet auch keinen Zweifel.

daß hier die Materialien zur Beantwortung einer Klage gegen die morali

fehe Perfon zunachfi vorhanden fein müffen. Die preußif ehe allg. Gerichts

ordn. fcht hinficlhtliih der Handlungsgefellfeltaften g, 38 fefir Daß der Gerichts

fiaädhtldesjenigen Theilhabers entfeheidend fei. deffen Name in der Firma vor

an e .
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x

. B

richtsftand der gelegenen Sache (Forum rei 3itacz)"2). welcher

gegeben ift für alle dingliche und BefihklagenW). welche Liegenfchaften

oder liegenfmaftliche Rechte zum Gegenftande haben. alfo namentlich auch

für Theilungs- und Grenzfcheidungsklagen. fo wie fiir Anfpruche auf

Grund- und Erbdienftbarkeiten.

Die Gefehgebung fiihrte diefen Gerichtsfiand offenbar zur Bequem

lichkeit aller Theile ein. Der Kläger kann beim Richter unmittelbar auf

den Srreitgegenftand hinweifenz der Beklagte kann vom nächfien Richter

 

Schuh in feinen vermeintlichen Rechten erwarten. und der lehtere kann “

fich. fobald er es für nöthig findet. durch felbfteigenen Augenfchein von

der örtlichen Befchaffenheit der Dinge") überzeugen, Am meiften paffen

jedoch diefe Grunde auf Befihfireitigkeitenkk). weil hier oft fchleunig ein

gefchritten werden muß. zumal wenn Thätlicljkeiten eintreten. oder einem

rechtskräftigen urtheile zuwider gehandelt wird. Wollte man hier auf die

Requifition eines entfernt gelegenen Wohnfihforums warten. fo könnte

leicht zu deffen Eintreffen der' Zufcand der Dinge fo verändert fein. _

daß er* icht wieder herzuftellen wäre,

3) So wie es dergeftalt ein fpecielles liegenfchaftliches Forum

gibt. fo hat die Praxis auch ein fpecielles perfönliches Forum einge

führt. und diefes ifr der Gerichts ftand des Vertrages") und der

geführten Verwaltung") (forum c011trnctr18 et ?LIDL ncirnini

rtratiooir). Der Grund diefer Befonderheit ift darin zu erkennen. daß

man an dem Orte. wo ein Rechtsgefchäft abgefchloffen oder ins Lehen

eingeführt wurde. wohl immer die meiften Hilfsquellen zur Aufklärung

der Thatfragen. wie z. B. Zeugen. Archive u. f. w. antreffen wird;

fo wie ferner auch ein Rechtsgefmäft ftets am zweckmäßigfien da erläu

tert und -in fireitigen Punkten gefchliäuet wird. wo es entftand9k). indem

hier auch die Richter, vermöge ihrer. tieferen Einficht in die Sitten. Ge

bräuche. Ausdrucksweifen u, f. w. der nächften umgegend mehr Beruf

als die entfernteren Richter haben. über dergleichen Fragen eine Ent

icheidung abzugeben. ...

92) S, hierüber die außerft gründliche Abhandlung von Sintenis. in

dSen 1ErlZgterungen über verfrh. Lehren des Civilproz. (Gießen 1840). Bd. 1.

93) sotionee in kern et in ram zcrjptnß et rnixlno; interciicta weinen

ciaa, recupernnciao et aciipixcenäan passt-Minnie; und die Retraetsklagen.

94) Falck. die Gerichtsverf, des Herzogth. Schleswig und Holftein S. 271.

95) Sintenis a. a. O. f). 12. Weber. Beitr. zur Lehre von den

Klagen und Einreden St. 2 . S. 15. erklärt fogar den Gerichtsfiand der gele

genen Sache als das allein zuftäildige forum dinglicher und pofiejforifmer

Klagen. welches wohl zu weit gehen diirfte.

96) Vriel. der Gerlchtsfiand aus perfdnl. Verbindlichkeiten (Miinchen

1828). und Bayer. Vorträge über den ordentl. Civilproz. S. 123 fig. -

l.. 2. 3. 4. 1.. 19. e, 2. v. (16 jaciicjjs. (5. 1,)

97) Gönner. Handbuch des gemeinen Prozeffes Bd. 1. Abhandl.11.

Linde. im Llrohio für civ. Praxis Bd. 7. S. 72 flg. S. dagegen Weber

a. a. O. S. 35 flg.

98) Schon aus dem Rechtsfahe: loc-ne regit return fließt diefer Ge

richtsftand ab. *

'
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Es fieht übrigens den Eontrahenten frei. diefen Gerichtsftand dadurch

zu umgehen99). daß fie ihn fchon im Bertrage ausfcljließenl90). fo wie

es auch erlaubt ifi. einen befonderen Erfüllungsort fefizufehen. welcher

alsdann ausnahmsweife das Forum c0ntre1ctn8 an Handen gibt 101).

d. h. es kann die Klage alsdann loco 801utj0ni8 angefiellt werden. Der

Gerichtsfittnd der geführten Verwaltung gilt nicht fowohl für Mandats

verhältnifie. als auch für die negotiorum gertio 102), weil in beiden

Fällen der Grund. daß an Ort und Stelle der Verwaltung am [chick

*lichfien Rechenfchaft darüber abgelegt werden kann 103). gleichmäßige An

wendung findet. In der Regel wird jedoch diefes Forum mit jenem des

Vertrages in Eins zufammenfallen.

4) Der Gerichtsfiand der materiellen Eonnerität (forum

gonnexitatiä)l04) ift im gemeinen Rechte für einzelne Fälle angedeutet.

tvelche jedoch mit unrecht von Manchen fo weit ausgedehnt worden ift.

daß auf Verlangen der Parteien alle materiell conneren Sachen fiets

bei demfelben Gerichte verhandelt werden follen 1W). wenn daff e auch

nicht für jede diefer Sachen felbfiftändig genommen das c etente

Forum wäre.

Die Gefeßew") fprechen von einem folchen Gerichtsftande nur in

folgenden Fällen:

u) Die poffefforifchen und petitorifchen Klagen follen. je nach

„zz dem die eine hier oder dort zuerft angefiellt wurde. bei demfelben

' e Gerichte ausgetragen werden.

b) Der Ehefcheidungsrichter hat immer zugleich auch über die

Rückforderung der Ehefteuer zu erkennen.

o) Der Käufer einer Sache. gegen den ein Dritter die Entwäh

rungsklage angefiellt hat. kann den Verkäufer nöthigen. vor

demfelben Gerichte. wo er ihm den Streit verkündet. ebenfalls

Recht zu nehmen. ., *

...(1) Endlich foll die quaeatio 8131113107) vor demfelben Gerichte

entfchieden werden. bei welchem diefelbe in einem anderen Prozrffe

als Vorfrage zur Sprache kommt.

99) Wenn ditß nicht gefchieht. fo geht der Gcrichtsfiand des Vertrages als

fiipulirtes Recht auch auf die Erben des Contrahenten über.

100) l.. 19. 1). |. o.: niai niit) loci, ut tiefe-entleert. conucznit.

101) l.. 21. l). rie obiig. et. act. (44. 7.) L1.1-Z. 1). (ie red. ouator,

jut). yoasici. (42. 5.)

102) l.. 36. Z. 1. 1), rie iuciiciio. (5. 1.) *

103) Falck. dieGerichtsverf. S. 283. Gbn ner. Handbuch Vd.1. S.283.

104) Martin. Lehrbuch. 12. Ausg.. d. 55. Bayer. Vorträge S, 132.

105) Danz. Grundfatze des ordentl. Proz. . 5. Aus-g.. ß. 33 u. A.

. 106) Die betreffenden Gefeizesfiellen find meiftens in den canonifcljen Rechts

büchern enthalten. Vgl. Bayer. Vorträge S. 132. 133.

107) In allen diefen Fällen dient es nicht nur zur Abkürzung. fondern zur

Erleichterung der Parteien. wie des Richters. daß die innerlich zufammcn

hängenden Gegenfiande vor demfelben Forum verhandelt werden. indem das

Gericht. wenn es einmal in die Sachverhaltnifie eingeweiht ift. für die An

bangsprozefie kaum einer Information bedarf. Vgl. übrigens Danz. Grundf,

des ordentl. Proz.. 5. Ausg.. S. 89.
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Vereikigen fich übrigens die Theile auch außerdem. daß connexe Sachen

bei 'demfelben Gerichte- welches für den einen oder anderen Punkt com

petent ift, .verhandelt werden follenmM fo kann daffelbe nicht wohl den An

trag zurürkweifen. indem der Grund zweckmäßiger Vereinfachung der

Prozeffe jedesmal dafür fpre>)en wird.

Ein damit ganz verwandter und mithin auch darunter zu fubfumi

render Gerichtsfiand ift jener der Widerklagewihz fo wie auch

des Arreftesll") (Forum tecoueeotioojg; Forum urrezti); denn beide

hängen mit der Hauptklage fo eng zufammen. daß 'es geradezu eine Be

günfiigung der Ehicane wäre, wenn man deßhalb an die regelmäßigen

Gerichtsfiände verweifen wollte.

_. Auch rechtsphilofophifrl) läßt fich' nichts gegen den Sah einwendenh

daß der Kläger. wenn er einem Gerichte das Vertrauen gefchenkt hatX

daß es über feine Anfprüche gegen den Beklagten entfcheiden foll. nicht

minder fich gefallen laffe- daß auch die Gegenanfpruche des Lehteren

gegen ihn von demfelben Richter geprüft und fefigefiellt werden1")l mag

nun diefer Richter außerdem auch in keinem Falle für ihn den Kläger

competent fein.

Nur das Eine ift zu beachten. daß die' Widerklageh wenn fie auf

diefes Privilegium ausgehen will- noch vor der Entfcheidung erfter Inftanz

in der Vorklagfame angeftellt werden muß. umgekehrt findet jedoch. der

Natur der Sache nach- hier kein Zwang. keine Provocation zur Anftel

lung der Widerklage gegen den Beklagten fiattiN).

Daß derjenige z gegen welchen zur Sicherung der klägerifmen For

derungen ein Perfonal- oder Realarreft erwirkt wurde. fofort bei

demfelben Gerichte auch in der Hauptfache procedirt werden kdnne1'")z

beruht auf Griinden der Billigkeit und der Zweckmäßigkeitz ungefähr wie

bei dem Forum rei ejtae. Wo die Sache. an die fich der Kläger

obfiegenden Falle halten willx wo alfo das' Erecutionsobject beru th

da muß man ihm auch Gelegenheit verfchaffen. über feine Anfprüwe in

der Hauptfache eine Entfcheidung zu erlangen. 'Die Connexität ergibt

fich hier aus den Prozeßformen.

108) Alsdann wäre jedoch kein forum oonnexjtatja, fondern ein farum

yrorogatnm begründet.

109) Von Papinian rührt der erfte Gedanke hierzu herf wie aus der

[4, 14. 6, (io Sauter-t. et inte-rl. (7. 45.) zu erfehen ifi.

110) Ein Gebilde des teutfchen Reichsprozeffes. iin-A. v. 1570 F. 84.

R.-A. v. 1594 S. 81 a. E, . ,.

111) Von diefem Gefirhtspunkte geht aueh die dla'. 96. cap. _2._aus:

Quonjam emjm ucetqi* autor-ja locum obtjnuit, mjserancinm et tlcimo

[om-.jnelo eueojt. [Tam simuino quiz can-sam .uam Were uolqit, .intim 811m

recone-enjens ati altekum jniiicem, que-m jpZE jucijoom acoepotat,

ftßkobni., atque ita .e jnejoom air-cum ciuceotea, immortalem [item exer

W unt.. -

_ 112) Vgl. noch Goldfmmidt- Abhandl. aus dem teutfchen gemeinen

Cwilprozeffe Abh. [ll, und Heffter. Inflit. des Cioilproz. S. 146 flg.

Thibaut. Pandektenfbfiem s, 1077.

113) Krüll. Prüfung einzelner Theile des bücgerl. Rechtes (Landshut

1802)- Bd. 4. Abh. 3. ,

l7, 36
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Man muß fieh übrigens heiten, ein folches Inftitut Wuhnend zu

erklären) weil es für den Beklagten fehr große Inconvenienzen haben

kann) feinem ordentlichen Gerichtsfiande entruckt zu werden. Deßhalb ifi

das loi-nm arte-ati durch die Doctcin auf folgende Fäilel") befchränkt

worden:

o) wenn der Arrefibeklagte einAuslander ift. und das auswärtige

competente Gericht nachweisbarm) keine Jufiiz gegen ihn leifien

wiilz '

b) wenn derfelbe) gleichviei ein Inländer oder Ausländer) fich [eines

bleibenden Wohnfißes begeben und flüchtigll") gemacht hat.

Gewiß rechtfertigt hier der Nothfiand ein Ausnahmsgefeß,

5) Der Gerichtsfiand des begangenen Verbrechens (forum

c]eiicti)"7), welchen fchon das römifche Recht einfiihrte7 nöthigt denjeni

gen) welcher durch eine unre>7te That Jemanden befänidigte) an dernfel

ben Orte, wo diefe That begangen und gerichtet wurde) auch hinficlytlich

* der Entfchcidigungsanfprürhe) die gegen ihn erhoben werdenf Recht 51x

ne men.h Der Grund diefer Einrichtung beruht wieder in der natürlichen Bil

ligkeit; denn wenn eine Perfon die andere gewaltfam in ihrem Rechts

zufiande verlegt) fo mag fie fich auch gefallen laffen, unmittelbarf wo

fich der Befihädigte zur Zeit der That aufhieltlu). ihm wegen des zu

gefugten Schadens Rede zu ftehen und zu haftenl").' Eonnerität der

Sache ift alfo wiederum die eigentliche ratio leg-is.

x Zu unterftheiden 1| übrigens) ob nur eine Befcky-,idigung im civil

rechtlichen Sinne) oder eine criminalrechtliclyef d. h. ein Verbrechen im

engeren Sinne) vorliegt. Im lehteren Falle hat der Oamnificat gar

nicht nöthigf eine befondere Erfahklage anhängig zu machen) fondern er

fiellt [eine deßfallfigen Anträge im Wege der Adhafion bei dem Crimi

nalgerichtel20). welches fofort auch verpfli>7tet ifi, darüber zu verhandeln

und im Strafurtheile darüber zu erkennen.

Diefes find die gemeinen Gierichteil'icindef d. h. folche, wo die or

dentlichen Gerichte erfier Inftanz auf Antrag der Cioilpeirtei_ Recht zu

fprechen haben.

 

114) Bader. Vorträge über den ordentl. Cioilprozeß S. 137.

115) Es muß alfo bereits ein ablehnendes Decret erfolgt fein.

116) Man kann ihm alsdann nachfegen und ihn verklagen, wo man ihn

immer findet) und an die Arcefibitte knüpft fich dann-die Klage in der Haupt

fache.

117) Fo'. 69. man. 1. I. 1. l1. un. (K. ubi (io poor. (3. 16.) Vgl.

auch Sacbfenfpiegel V, l. 59. B. lll. 25.

118) Mit anderen Worten i| dies der Ort. wo das Verbrechen con

fummirt wurde) und das cioilreHtliche forum (ic-l. comm. fiimmt hierin ganz

mit dem criminalrtmtliehen über-ein. S. unten. .

119) Falck. die Geriehtsocrf. in Schleswig und .ßolfiein s. 65. Beth

mann-Hollweß. VerfuGe S. 29- 52 flg.

120) P. G.: . Art, 198. (07. Mittermaier. das tentfibe Strafver

tahren Th. J, S. 520. Jordan in diefem Rechtslexikon Bd. 1, S. 121 flg.
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b)* Den gemeinen Gerichtsfiänden fiehen. wie oben frhon bemerkt

ift. gegenüber: die befreiten Gerichtsfiände (toi-a pririiegiate-VN).

Heutzutage ift zwar kein hinreichender Grund mehr einzufehen.

warum gewiffe hochgefiellte Perfoncn nicht vor denfelben Gerichten. wie

andere Leute. Recht nehmen follenz aber wenn man auf die Vorzeit zu

rückblickt. wo folche Privilegien entfianden. fo läßt fich unfthwer erken

nen. daß es einem Jeden. der irgend wichtigere Dinge zu verhandeln

hatte. darum zu thun fein mußte. einen Ausweg zu finden. daß er nicht

an Behörden verwiefen wurde. wo grdßtentheils die Unwiffenheit und

Willkür zu Gerichte faß. - --l-W

Daraus entfiand das Vorrecht 1) der Mitglieder der regt?:

rendeniW) teutfcijen HäuferWi). 2) der ehemals reichsunmittel

baren Furfien. Grafen und Herren124). und 3) der höheren

Staats- und .fyofbeamteni-W). daß fie nicht anders belangt werden

dürfen. als bei den ordentlichen Gerichten zweiter Jnfianz. d. h. alfo

nur bei Eollegialgerimten. wo eine reiflichere Prüfung der Thatfacinn

und Rechtsgrunde zu erwarten fiand. Dafür. daß auf folchem Wege'

»keine Infianz verloren gehe. wurde in der Art geforgt. daß das hdchfte

Gericht zuerfi in zweiter Infianz in einer Abtheilungsfilzung. dann aber

noch als dritte Infianz. welche gewöhnlich die Revifionsinfianz genannt

wird. in voller Verfammlung (in pieno) erkennti2o). 1“*

Eine andere Art privilegirter Gerichtsfiände ergab fich aus der

Eigenthilmlicljkeit gewifjer Standesverhältnifie. nämlich 4) bei Geifi

lichenlN). 5) Militärperfonenm") und 6) akademifchen

BurgernlM). Das forum eccie8jn8ticnl11 ift im Laufe der Zeit. zu

mal in Teutfchland. größtentheils,.verfchwunden. wogegen die Militär.

und llniverfitätsgerimte allenthalben noch befiehen. In Frankreich. wo

die Landesarmee doch gewiß intenfiv zu den fiärkfien des Jahrhunderts

gehört. hielt man es frhon vor einigen 'Decennien nicht mehr am Plahe.

, 121) S, am ausfuhrlichfien Danz. Grundfaße des ordentlichen Prozefies.

5, Ausg.. z. 34-36. '

122) ueber den. Gerichtsfiand der apanagirten Mitglieder der teutfmen

regierenden .Sauter hat eine gründliche Erörterung geliefert: Zachariä. im

Archive für dir civilifiifclje Praxis Bd. 1 . S. 96 flg.

123) Wahlcapitulation Art.19.'g. 6.

124) Teutfcbe Bundesacte Art. 14-.

115) Diefes Wort-chi beruht nicht auf einem teutfrifen Grundgeefeße. ift

aber fait in allen Staaten partieularrecifrlicl) oder durch Prariaeiugcfuhrt.

126) Die badifcbe Gefeßgebung hat alien Privilegirten durch den Ö. 1243

der Prozeßordn. die dritte Inftanz entzogen. indem dort kategorifch ausge

fprochen wurde: urtheile des oberfien Gerichtshofes im zweiten Rechtszuge

gelten. wie hier im dritten Rechtszuge und mit gleichen Wirkungen. als ue..

t eile in le ter Infian . „
h 127) Vgl.Q Böhmer, [zur ort-io.. yrot.. '1', 1._ iii). il. tik. 2. 8.38. und

(Zonojiium 'krjcionc 8o... 23.

128) Die Literatur f. bei Danz_ a. a. O. K. 36.

129) bez-er, ifletijt. nei yunci. Speer, 77. m. 1.

36*
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eine folthe Ausnahmsjuftiz fortbeftehen zu lafienloo). Oiicht minder wäre

zu wünfchen. da5 die akademifche Gerichtsbarkeit durchgehende aufgehoben

* würde") indem fie jeßt fait nur noch zu Mißbräuchen Anlaß gibt und

unnühe Verwickelungen mit den anderen ordentlichen Gerichtsbehörden her

bei ührt, -
f In manchen Ländern 132) befiehen außer diefen Perfonalprivilegien

auch noch befreite Gecichtsfiände für einzelne Samen. wie z. B. das

Forum. ecclesiäeeticnrn für die Kirchen'. Schul: und Eheiachen 1").

Eonfifiorialgeriwte und Vicariate. und die Lehngeriäfie für LehnfaGenwHZ

wofür aber noch weniger rechtspolitifwe Gründe angeführt werden können.

als für jenelaä).

Von felbft verfteht es fich übrigens. daß eine privilegirte Perfon

auf ihren befonderen Geriaztsftand verzichten kann. wenn fie. abfimtlich

oder aus Verfehen. beim gewöhnlichen Forum erfier Jnfianz belangt

wurde.

Nun können aber noch außerordentliche Gerichtsfiände

vorkommen. und zwar. des antiquirten Forums mitleidswürdiger

Pecf onen (forum misernbjijum peräonarurnM") nicht zu gedenken.

in folgenden Fällen:

1) wenn das ordentliche Gericht perhorrefcirt M197);

2) wenn daffelbe allen oberrichterliclyen Befehlen zum Trohe keine

Iuftiz leiftetliia);

3) wenn daffelbe zur Zeit. wo die Klage angeftellt werden foll. nicht

gehörig befeht iftz

4) wenn fich der Richter als betheiligt des Urtheiles felbft ent

fehl-LSM")

130) Eharte von 1814 Art. 62. Confiitution von 1815 Art. 54. Vgl.

auch Vrewrr. Gefchimte der franzdf. Gerichtsverf. Bd. 2. S. 852-860.

131) In manchen teutfchen Ländern ift damit fchon ein theilwrifer Anfang

gemacht worden. wie in Bayern und Württemberg.

9 69132) S. befondere? Falck. die Gerichtsverf. in Schleswig und Holftein

133) (I. lx. Böhmer. prjnoip. Zur. can. Z, 240. 241, Eichhorn.

Grundfäbe des Kirchenrechtes Bd. 2. S. 134 fig.

134) S. oben Note 82.

135) Weber. Beiträge zu der Lehre von den .Klagen und Einreden St.

2. S. 60. bemerkte fchon: Privilegirte Gerichtsftände gehdren überhaupt nicht

zu den wohlthätigen Einrichtungen der Staaten.

136) Durch die Wiffenfcleaft ift nunmehr nachgewiefen. daß diefe Anomalie

nur auf einem Mißverftändniffr oder vielmehr auf hiftorifclfer unkenntniß beruhte.

Martin. Lehrb. des bürgerl. Proz.. 12. Ausg.. S.53. befonders aber Weber

a. m49. S. 64-78. S. dagegen Bayer. Vorträge über den ordentl. Prog.

S. 1 2.

137) Lob- civilift. Abhandl. Nr. 2. S. 24 flg. Puchta. Dienft teut

fcher Iufiizämter Bd. 1. Ö. 44. .

138) l1. 12. pr. 0. .ie iii-i. (3. 1.) R. E. G. O. v. 1555. ll. 1.

Ä. 2 und Tit. 26. R.-A. v. 1566. 9. 108.

139) In allen diefen Fällen erfolgt. auf Antrag einer Partei. die neo -

caeio cartoon, d. h. die Abberufung von dem ordentlichen und Verweifung

an einen außerordentlichen Richter.

/
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5) Manchepw) wollen hierher noch zählen den Gerichtsfiand

der Einheit des Klagegcundes (Forum continentjae ex icIentj

tata-funciamenti). Darunter verfteht man nämliä) den Fall. wenn der

Kläger mehrere Streitgenoffen aus demfelben Klaggrunde belangen will l4-1).

und unter denfelben doch einige find. welche einen privilegirten oder be..

fonderen Gerichtsfiand haben. Man denkt fich alsdann einen paffenden

Ausweg gefunden zu haben. wenn man die Klage an dasjenige Obergericlht

verweift. welchem die verfchiedenen untergerichte. denen die Beklagten un

cerftehen. vorgefeht ifi, Es ifi aber bereits bewiefeni42). daß ein folche.:

Gerichtsfiand. welcher als feltfame Ausnahme jedenfalls ftrenge bewiefen

werden müßte. in Gefehen nirgends begrundedifi. und in der That

fcheint derfelbe auch kein Bedürfniß zur Beförderung der Rechtsfamen.

indem es fich wohl eher wird därthun laffen. daß derjenige Gerichtsftand

als durchgreifend zu betrachten fei. welcher der ordentliche für die Mehr

heit der Srreitgenoffen U149); welches aus dem Begriffe des Confor

tiums folgen dürfte. fo wie in der Regel überhaupt bei einer Vereini

gung mehrerer Perfonen die Verhältniffe und der Wille der Mehrzahl

bindend erfcheint.

Noch weniger läßt fich für dasfogen. Forum cantinentiae

ex jäentitate reali anfuhren 144). wo nämlich das nächfie höhere

Gericht für eine dingliche Klage rompetent fein foll. durch welme mehrere

Sachen. welche in verfchiedenen untergericlhtsbezirken zerftreut liegen. in

Anfpruch genommen werden. ,

Die privilegirten Gerichtsftände find unter den hier aufgezähl

ten allein von ausfchließender Natur 1W). wogegen unter den ge

meinen Gerichtsfiänden oft mehrere zugleich fiir diefelven Perfonen und

Sachen competentl") fein können. Man nennt diefes eine Concur

renz der Gerichtsftände147).

' Es hat wenig Schwierigkeit. im lehteren Falle zu entfcheiden. vor

welchem Gerichte der Prozeß zu verhandeln fei. weil der Grundfah überall

angenommen ifi. daß der Kläger die Wahly") habe. wo er die Klage

x

140) Char-took, au., (16 foto comic-antike armani-um ex jäenljtate.

l-lulao 1750. Zobmjgjc, (10 Carter-ibo!, oont. anno, ganuinja. Jenas 1754.

S f1441) Claproth. Einleitung in den ordentl. Prozeß. 4. Aufl.. Ö. 101.

. .d1 .

142) Mittermaier. im Archive für civilifl, Praxis Bd, 2. S. 141 flg.

Vgl. übrigens sid-A. v. 1600. ß. 23 und lx. 8. s. 1. 1). e10 liber-all cause.

(40. 12.). woraus man friiher ein folches Forum ableiten wollte.

143) Badifche Prozeßordn. s. 9-13.

144) Mittermaier a. a. Ö. S. 148. R.-A. v. 1600 5-140. Bayer

Vorträge über den ordentl. Cioilproz. S, 146.

145) Wahlcapitulation Art. 16. h. 17, - _ '

146) Es oecfieht fich. daß die Eompetenzl überall gleicbmäßxg beßrun

det und nachgewiefen iflz fonft kann von einem Confliete gar nicht die Rede

Zirl.1 Claproth. Einleitung in den ordentl. bin-geri. Prozeß. 4. Ausg-i

. 80.
147)lLeinbattl1, ]). (i. (laut. eo] pink. irn-ist!, in unu eaäomquv

anita.. oonfl. Jenna 1748.

148) Martin. Lehrb. des ordertl. Proz.. 12. Ausg.. S. 107.
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aufteilen will. In der That i| diefer Sah auch als der richtigfte zu

erkennen, Wenn mehrere Gerichtsfttinde) z. B. das forum (Iomicilii,

connector, ati-eau und connexjtatir, fiir einen Reehtsanfpruä) zugleich

begründet find) fo folgt daraus zu Gunfien des Beklagten nichts weiter)

als daß er vor keinem anderen als einem diefer vier Geriehtsftände über

die prätendirte Verbindlichkeit Rede zu fiehen hat; gewiß aber kann er

nicht fagen) daß der Kläger ihm vor den einen oder anderen) zu dem

er) der Beklagte) gerade befonderes Vertrauen hat) folgen folle. Der

Kläger aber kann es umgekehrt als eine gefehliehe Wohlthat anfehen)

daß er feine *Ilechte da verfolgen darf) wo er fie am fchnellfien zu er

reichen Hoffnung hat1")z denn der Prozeßgrundfah muß bei aller billigen

Anerkennung des i'm-or tei obenanfiehen) daß den Rechtfuchenden es

mdglichft erleichtert werde) einen fchnell vollziehbaren Richterfprucl) zu

erlangen.

Nur das Eine muß dabei feftgehalten werden) daß der Kläger von

dem gewählten Gerichtsftande nicht mehr abgehen kann) fobald die Sache

fchon fo weit anhängig gemacht ift) daß das Gericht ein Decker erlaffen

und folä)es dem Beklagten zugeftellt hat-MVZ mag diefes Deeret nun

eine Ladung oder eine bloße Vorverfugung fein. Es gehört alfo auch

ein Decker hierher) wodurch die Klage zur Verbefferung oder zur Reini

gung zurü>gegeben wird.

Anders ift es bei einer Eoncurrenz von Gerichtsfiänden) wobei

jeder der ftreitenden Theile als Kläger gegen den anderen auftreten

kann; welches namentlich bei Theilungs- und Grenzfcheidungs

klagen (iuclicjam cijeieoriurn) vorkommtwä). Hier ift als Regel an

genommen) daß derjenige Gerichtsftand als bindend angefehen werde) wel

cher von dem einen oder anderen Theile zuerft mittels einer fdrmlichen

Klage angerufen wurde) d. h, es entfcheidet die PrciventionäiN) (f0

rinn yraeeentionia). Auä) hier ift der entfcheidende Moment die Zu

ftellung des erften Decretes auf die Klage M). Man hat fich dabei

auch den Fall als möglich vorzuftellen) daß die von beiden Seiten ange

fielltm Klagen und die darauf erfolgten Verfügungen der verfrhiedenen

Geriäjte zu gleicher Zeit den beiden Beklagten) beziehungsweife Klägern)

zugefiellt werden; wobei es) um Prävention zu hegriinden) wohl nicht

149) L.. 19. 8. uit. l). (io juäjciis. (5. 1.) l1- 2. S. 3. l). clo eo, quoä

emo loco. (13. 4.): damn. ootori electionem petitionio.

150) Bayer) Vorträge über den ordentlichen Prozeß S. 153. A. M.

Gensler) Commentar zu Martin 9. 59.

151) Kerio kamjiioo erciacunäae, tininrn koguneiorurn ot eornniuni 6i

rirlunclo. Auch das intarclictnm nei yoreicietir und otrubi kann in diefer

Weife zur Anwendung kommen.

152) k. (io 'konäutj rio peace'. incl. 1.1136. 1659. [lord-tel,

Zrinäne ine-irc). ooncurr. in deffen ldap.. qu. obs. 727-736 u. 791. Ge

fierding) Zrrthiimer der Rechtsgel. S. 450 flg. Sintenis) Erläuter. über

verfch. Lehren des (Zioilproz. Bd. 1) S. 58-75. -

153) Die älteren Iurijien nannten dieß anteoccupatio jucieclictionie. S.

aueh Sintenis a. a. O. g'. 4: Von dem Inhalte des die Prävention be

grundenden erfien Drcrrtrs.
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auf die Stunde und Minute ankommen kann. weil im Prozeffe über.

haupt nur nach Tagen gerechnet wird. So lange die concurcirenden Ge

richte nicht officiell von diefer Verdoppelung des Rechtsftreites in Kennt.

niß gefeht werdenW). laufen die Prozeffe beiderfeits fort. und es würde.

wenn am Ende zwei widerfprechende Urtheile erfolgen. kein anderer Aus

weg übrig bleiben. als die Aufhebung beider und Eommittirung eines

dritten Gcrichtes zur neuen Verhandlung und Entfcheidung. weil die

Parteien. durch das Verfchweigen der Anhängigkeit am zweiten Gerichte.

eines Mißbrauches der Iufiiz fich fchuldig gemacht und deffen Nachtheile

daher zu büßen hätten. -

Wahrfclfeinliciyer ift es jedoch. daß den Gerichten von der Duplicität

der Klage fofort Anzeige gemacht wird. und alsdann ift es wohl am ein

fachften. daß man den Parteien überläßt. fich außergerichtlich 1W)

zu vereinigen. vor welchem Gerichte die Sache ausgetragen werden foll.

und in fo lange beruht dann der Prozeß bei beiden.

x Man nimmt übrigens die Wirkung einer Prävention als erlofchenu")

an. wenn auf die erfie Verladung beide Parteien unentfchuldigt aus

bleiben il57). oder wenn die eine. welche zuvorgekommen war. auf die

Klage des anderen Theiles fich einlcißt und die eigene Klage nicht weiter

verfolgt. .

ll. Nachdem nun die Civilgericlftsbarkeit in ihren Hauptzügen dar

gefiellt ift. muß hier noch in ähnlicher ueberficht von der Criminal

gerichtsbarkeit-W) gehandelt werden. -

Diefe lehtere ift. wie fchon oben erwähnt. gleichfalls ein Ausfluß

der Landeshoheitlö9). mag diefe nun in den Händen eines Souveräns

oder einer republikanifmen Regierung beruhen 160). Darauf weift insbe

fondere das Aemterrecht hin. Der Staatsheerfclfer ift es. welcher die Cri

minalbeamten ernennt und deren Gehalt befilmmtz diefe Verwalter der

154) Es könnte wohl der Fall eintreten. daß beide Prozeßführer es darauf

ankommen laffen. ob fie hier oder dort. oder gar an beiden Orten obfiegen wer

den und dann doppelten Nutzen daraus zu ziehen hoffen. _

155) Das Aeußerfie. was man thun könnte. ware die Anordnung einer

gerichtlichen Vergleichstagfahrt zum Zwecke der Befcimmung des competenten

Gerichtsfiandes.

156) Sintenis a. a. O. f7. 5.

157) 'kee-minus circnmciuctuo. Martin. Lehrb. S. 104.

158) Kleinfehrod. Einleitung in die Lehre von der peinl, Gerichtsbar

keit und dem Gekicbksfiqnde- Frankfurt 1812. Mittermaier. das teutfehe

Strafverfahren Th. 1. fi. 36. _

159) Ausnahmsweife find noch manche Patrimonialgericlfte mit der Crimi

naljurisdiction bekleidet. wie z. B. in Preußen. Bayern und Mecklenburg.

Mittermaier. Strafoerf. Th, 1. S, 185. - - _ *
160) Bei den Römern blieb lange die Anfimt herrfehend . daß* die Crimi

nalgewalt dem Volke zuftehe. (Virnbaum. im Archive des crimnReciltts

Bd. 9. S. 418.) In Teutfclfland war es aber nie zweifelhaft. daß diefelbe-ein

Ausfluß der tdnigl. Gewalt fei (Kopp. Nachrichten von den heffifchen Gerich

ten Bd. 1. S. 233). Stiebel. Eriminalverfahren Bd. 1. g. 2?. 37. Mau

rer. Gefcilicifte des dffentliclpmündlichrn Gerichtsverfahrens (Heidelberg 1824).

s. 172. Schick. über das reiche-li. Znfianzenrewt (Steben 1802)- Ü» 10
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Strafgerichtsbarkeitl") haben alfo in deffen Namen zu handeln. zu un

terfuchen und zu erkennen; er kann eine Unterfnchung niederfclylagenlkk).

welches wieder nichts Anderes ift. als die Erklärung. daß er im vorlie

genden Falle nicht alle Eonfequenzen des Strafgefehes in Vollzug treten

laffen will; ihm fieht es aber endlich auch allein zu. die Rechtsfolgen

eines Strafurtheiles zu mildern. oder gänzlich nachzulaffen"'). welches

dann die Bedeutung hat. daß der Regent durch feine Richter die Wahr

heit ermitteln und fefiftellen läßt. um dem Gefehe und dem Volke die

Genugthuung zu geben. daß kein Verbrechen ungerugt vorubergehen darf.

daß aber dabei vorbehalten bleibt. den Ausfpruch der Gerichte. infoweit

er mit der Billigkeit und dem natitrlichen Gefühle nicht lm Einklange

fteht. lm Wege der GnadelW) zu modificiren. -

Anders geftaltet na) freilich die Sache. wo Gefchworne. d. h. tem.

porär erwählte Bürger. über jede Criminalanklage zu entfcheiden haben 16*'*).

Hier hat der Souverän zwar immer noch die oberfte Iufiizhoheit; aber

das Recht der Iudicatur hat er mit dem Volke getheilt1““). fo daß die

frs die Thacfrage entfcheidet und den fiändigen Richtern die Application

des Gcfehes uberlä-ßt. Es ift diefes eine Theilung. ähnlich mit jener bei

der Gefehgebung in conftitutionellen Staaten.

Man hat frtiher unterfchieden zwifchen einer ordentlichen und

außerordentlichen Sirafgerichtsbarkeit (jurinciicfio nclrniniatrataria

okciinnrin neu extraorciinnrin). Die letztere wurde jedoch inzwifmen. als

dem Principe der Strafgeremtigkeit widerfprechend. mithin als verwerf

lichw") erkannt. weil die Entziehung einer Criminalfache aus dem Be

reiche der regelmäßigen Criminalgewalt Eigenmacht und Willkür zur

Folge haben kann. Doch wird diefer firenge Grundfah nur auf das er

kennende oder eigentliche Eriminalgerimt angewendet. und hinficht

lich des unterfuchungsgerichtes zugeftanden. daß auch eine andere richter

x

161) Früher Gaugrafen (gl-nein, corner), denen wieder die Zentgra

fen (centenarii) untergehen waren. Muller. Lchrb. des gemeinen Criminal

proz. (Vraunfrhweig 1837). S. 50. Maurer a. a. O. ß. 53. 54.

162) Sein. [jekt-mann, e10 nbolitionibnn criln. leiten. 1834, v. Grol

man. Grundlage der Criminalreclytsw. ß. 101. 525. - Vgl. jedoch baver.

xIlcierfaffungsurkunde v. 1818. Tit. 8. S, 4. Heffifche Vrrfaffungsurkunde

rt. 50.

163) Das inn nggrniiancli, S. Heffter. Lehrbuch des teutfchen Crimi

nalremtes. 2. Aufl. (1840). s. 183-185.

164) v. Iagemann. in den Annalen der badifchen Gerichte. Jahrgang

1837. S. 32.

165) V rew er. Gefchichte der franzhf. Gerichtsverfaffung (Diiffcldorf 1837).

Vb. 2 . S. 577-620. gibt eine fehr vollfiändige Genefis dirfes Inftitutes,

165e) Die Aufhebung der unterfuchung kann neben einer folchen Verfaffung

natürlich nicht befiehen.

166) Die franzbfifchen Prevotalgerichte (urfpriinglicl) Militärgerichte

für Infubordination. Defertion u. f. w. im Felde) feheinen den erften Impuls

zu den iuciiciin oxirnokciirinrjjo gegeben zu haben. Vrew e r a. a. O. S. 486 flg.

Henke . Handbuch des Criminalrechtes Vb. 4. S. 229.



Gericht, ' 569

liche Perfonlm). als der ordentliche Inquirentloa). kraft befonderen Auf

trages. die Unterfuchung führen darf. wenn nur die Unterfuchung nicht

aus dem Sprengel des competenten Spruchgerimtes entrückt wird. Die

Sache verhält fich nämlich fo: das Gericht. tvelchem das Endurtheil zu

fteht. follte eigentlich die Untecfuchung ffihren. d. h, die Thatfaeizen und

Beweife erheben. auf 'deren Grund es erkennen muß. fo wie aua) der

Eivilricloter den Prozeß. in welchem ihm das urtheil zufteht. felbftftändig

infiruirt. Da aber die Eriminalgerimte. weil verhältnißmäßig weit weni

ger Verbrechen. als bürgerliche Rechtsftreitigkeiten. vorkommen. nicht in

gleichem Maße. wie die Eivilgericlhte. vervielfältigt werden. und auch

nicht in große Entfernungen fich verfügen können. um unterfumungen

an Ort und Stelle zu pflegen: deßhalb werden den Eriminalgeriäoten

Unterfuehungsgerimte mit kleineren Bezirken 1G") untergeben. welche aber.

nach der Natur der Sache. nur als im Namen der erfterenlw) handelnd

gedacht werden können und eben deßhalb auch Belehrungen und Zurecht

weifungen von denfelben annehmen. ja mitten im Laufe der unterfuchung.

auf Verlangen. die Arten vorlegen und bei den weiteren Schritten die er

gebenden Verfügungen befolgen müffen 1"). Wenn nun in einem ein

zelnen Falle das Eriminalgerimt. wegen perfonlimer Beziehungen oder

befonderer Wichtigkeit der Sache. einen außerordentlichen UnterfuGungs

richter aus einem benachbarten Bezirke oder aus dem Collegium felbft

committiren will. 'fo kann dieß an fich nicht verwehrt fein; denn

der ordentliche Richter. d. h. das Gericht. unter deffen Arttorität die

Unterfuchung geführt und von welchem feiner Zeit das Urtheil gegeben

wird. bleibt unverändert daffelbez nur ift vorzuforgen. daß eine folche

 

167) Diefe Perfon kann nun wiederum ein unterfuehungsbeamter. oder ein

Mitglied des Eriminalhofcs feinz das Wefentliclee ift nur die untergebenheit un

ter das Gericht. dem das urtheil zufieht und welches daher auch die Wahr

heit auf befimbglichem Wege zu erforfchen verpflichtet ift,

168) Der Grund. warum diefer umgangen wird. kann beforgte Vefangen

heit. oder Kränklichkeit. oder eine für die Wichtigkeit des Falles nicht hinreichende

Fähigkeit fein. Man darf dabei nicht außer Augen laffen. daß ein ganz an

der es Verhältniß. als im Civilprozeffe obwaltet. Während es hier nicht weiter

darauf ankommt. ob durch die Parteivortrage der wahre Verhalt der Sache er

fchbpft ift. muß im Criminalverfahren alle Kraft und Gefchicklichkeit

darauf verwendet werden. die ganze Wahrheit zu ermittelnz es ware alfo von

den Gerichtshbfen gar nicht zu verantworten. wenn fie eine Unterfuadung von

grdßereßr Bedeutung in den Handen eines. wenigftens dazu. unfähigen Beam

ten lie en. *

169) Mittermaier. das teutfche Strafverfahren Th. 1. S. 187,

170) Sie werden zwar fo gut wie die Spruchrichter unmittelbar vom Sou

verän angeftelltz aber fiefind deßwegen doch blos Gehilfen der Gerichtshdfe.

in deren Handen die eigentliche Criminalgewalt liegt.

171) Am zwectm ßigften und am meifien der Grundidee entfpremend hat

man in Frankreia) und Preußen die Sache eingerichtet. indem hier die Inqui

fitoriate und dort die Infiructionsrilhter als eine Deputation ex gro

rnio eoilegii zum Zivecke der tlnterfuchung aufgefiellt und mithin firts als zum

Gerichte felbfi gehbrend betrachtet werden. v. Kamp-2- Iahrbürher Vb. 5.

S. 131, Richter. Handbuch des Strafverfahrens in den preuß. Staaten

Bd. 2. S. 34 flg.
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Maßregel blos als feltene Ausnahme und nicht ohne Kundmachung

klar dafür fprechender Gründe gebraucht werdef indem es immerhin In

convenjenzen nach fich ziehen muß. Staatsuntergebene vor eine andere als

die Localbehörde, mit der fie bekannt und vertraut find 172). zu ver

weifen,

Die Strafgerichtsbarkeit umfaßt alfo das Recht der un

terfuchung und der Entfcheidung. fo wie endlieh auch der ur

theilsvollfireckungl7k). Leßcece wirdf ebenfof wie nach obiger Aus

führung die erftere. den befdellten Jnquirenten aufgetragen und blos das

Erkenntnißl") ergeht unmittelbar vom Criminalgeriäite. Anders ifi es

in Ländern des franzöfifchen Oiechtesh wo ein Staatsprocuratoc beftellc

ift l")- der nicht nur die Anklage zu erheben- fondern auch die Execution

zu betreiben hat. -

Der Strafgerichtsbarkeit correfpondirend muß nothwendig eine Ver.

bindllchkeit, fich derfelben zu unten-oerfenf vorhanden fein. und diefe

nannte man früher Dingpflichtigkeitl76), welcher Ausdruck von

neueren Schriftfiellern mit Recht wieder in Aufnahme gebracht wurde.

Die Verbindlichkeitf vor _dem Richter zu erfauinen. i| hier nämlich eine

weit firingentere, als im Eivilverfahren. Der Criminalinquirent ift ver

pflichtet. alle Zwangsmittell") aufzubietenh um zu dem Ziele der

Erforfclyung materieller 17“) Wahrheit zu gelangen- wahrend der Civil

inftcuent nur darauf bedaau fein muß7 daß ein jeder unter dem gehöri

gen Präjudiz geladen wird. d. h. daß die Formen gewahrt werden

ohne fich darum zu kümmern. ob Folge geleifiet wird. oder nicht, Eben

deshalb muß man es auch mit der Abgrenzung der Criminalgewalt um

fo genauer nehmen und keinerlei Analogien aus dem Civilrechte zu

laffenl79). '

x

172) Es macht bei der unterfuchungsfuhrung fehr viel aus. ob der Inqui

fit den Inquirentcn zum erfienmale fieht. oder fchon länger kennt. Im letzteren

Falle unternimmt er es nicht fo leia)t wie im erflen- fein Heil im Lügen zu

xuciZenäk v. Iagemann. Handbuch der gerichtl. uitterfucixungskunde Bd, 1,

, 7 .

173) v, Grolman. Grundfäße der Criminalremtswiffenfmaft d. 408.

Henker Handbuch des Eriminalreclttes Bd. 4. 9", 35.

174) Bekanntlich beiiand bis vor Kurzem auch in Criminalfachen der Ge

brauch der Artenverfendung an Sprucdcollegien. welcher jedoch durch Bun

desbefchluß vom November 1835 abgefchafft wurde. Vgl. Archiv des Cri

minalreättes (7837)- S. 464. . r

175) Mittermaier. Strafverfahren Th. 1. d, 20.

176) Ding bedeutet fo viel als Gericht. Henke a. a. O, s. 37. Ann..

1. Muller. Lehrbuch des Criminalproz. d. 53. Anni. 3.

177) Tittmc-nn , Handbuch der Strafrechtsw.. 2. Ausg,f Vd.3. S.623.

178) Schon Quiikocp- Grundf. des peinlichen Rechtes Th. 2, S. 537,

erkannte diefen Standpunkt richtig, indem er fagte: Die Pflicht des Richters

geht nicht blos auf die Ausforfchung und Berichtigung derjenigen umfiände.

die zur Veftrafung dienenf fondern fie ecfirecit fich auch auf die Entde>ung

derjenigen umfiändez die zur Vertheibigung des Angtfchuldigten und zur

Milderung der Strafe abzwecken.

179) Mittlere Lehrb. des Criminalproz. s, 5h bemerkt treffend: Es bleibt

leder. der Natur feines Qbjecces tbegent im Civilprozefie gefiattete Einfluß der
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Die Gerichtsftände zerfallen auch hier wieder in gemeine und

privilegirte (forum commaoe und j'ai-am yririlegiatum rau exerci

turn).

a. Die gemeinen Geriehtsftände find von dreierlei Art.

1) Der Gerichtsftand des begangenen VerbreihensW)

(For. (Ieljctj commjrßi).

unfireitig hat diefer Gerichlsftand das Meifie für fich) weil er die

Möglichkeit einfclnießt) die Materialien zur Unterfumung fchleunig und

möglichft erfchöpfend zufammenzubringen und zu verarbeiten; denn die

Erfahrung lehrt) daß eine jede Unterfurhung) die nicht am Orte der That

geführt wirdf langfamer vor fich geht und in der Regel lückenhaft aus

fällt. Dureh Requifitionen können unterfuchungszwerke immer nur noth

dürftig erfüllt werden, weil es dem requirirten Richter niemals möglich

ift 1U)) fich in die Lage der Dinge und den Plan des Hauptunterfumungs

richtete) fo lebhaft hineinzudenken. wie diefer felbft.

Es fpricht aber für diefen Gerichtsfiand noch der weitere Grund) daß'

ein Jeder) der eine Handlung begeht) deren Folgen nach den Gefehen

des Ortes) wo er fich damals befand) zu leiden hat. Diefes ift hier

nicht blos civilreGtlich, nicht als obiigntjo ex quasi-caotractu 142)) oder

ex qaazi- rjeljcto 1i") zu verftehen, fondern als allgemeinpolitifcher

Sahla4).

So wurde auch die Sache fchon im römifchen ReclneW) an

gefehen- indem dort das forum (Iezljclj c0m111j88j als Regel erklärt war.

Eben fo war die Anficht des älteren teutf chen Rechtes 1W) z allmälig

aber gewann hier der Gerichtsftand des Wohnfißeä das uebergewichtlo7))

indem es vielen Gerichtsherren unerwünfGt fein mochte) die Transport

koften zur Verbringung des entflohenen Angeklagten an den Ort der That

Privatwillkür und des Verzichtes. und beziehungsweife die hierauf ge

bauten Grundfaße für die richterliche und Parteienthatigkeit und für die) zur

Herftellung der Wahrheit zu gebraucbenden Mittel) in dem. auf rechtlicher

Nothwendigkeit beruhenden Criminalprozejfe ausgrfchloffen.

180) [Litauen, (16 [000 (Leijoti. [Trent. 1717, Kleinfcbrod) Einlei

tung in die Lehre von der peinl. Gerichtsbarkeit und dem Gerichisfianbe S. 122.

181) Einmal fehlt hier das unmittelbare Intereffe am Fortgange der un

terfuchungz dann mangelt die Local- und Perfonalkenntniß) und endlich kann

der requirirte Richter nie genau wiffen. wie weit er in der Naihforfrhungögehen

foll. - v. Iagemann) Handb. der geriehtl. Untrrfumungskunde d. 1,

S. 529-534.

182) Böhme-r -aä (Jui-prax- yraot. rer. crjm. Dauert. 110. od.. 2.

183) Hierüber wird im Adhäfionsprozeß entfrhieden. Mühlenbrueh.

Lehrbuch des Pandektenrerhtes Bd. 2. Ö. 325. P. GxO. Art. 11) 207) 208.

184) Es ift am natürlichften. daß da. wo die Strafgefeßübertretung be

gangen wurde) auch die unterfuchung über die Art und Weife der Bege

hung geführt werde.

185) Am vollftändigften führt die Qurllenzeugniffe auf Martin)

Lebrb. des Criminalprozefles. 4. Ausg. (1836)) Ö. 36. Anni. 2.

185) Capitol, [Leg. kranoat, leid. 71]. Mn. 365. - Sachfenfp. V. 1)

Art. 59.

187) Zachariä) Grundlinien des Criminalproz. (Göttingen 1837). gibt

im s. 41 eine ueberfirht der neueren Gefeßgebung über diefen Punkt.
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aufzuwenden und anderentheils die Richter am Gerichtsftandewes Wohn.

fihes die damals häufig auferlegten und ihnen zukommenden Geldbußen

fich nicht gern entgehen laficn mochtenwa).

Hier wird übrigens noch die Frage praktifch. an welchem Orte ein

Verbrechen als verfucht, oder als vollbracht anzufehen ift. Am

richtigjien ifi wohl der Grundfah) daß derjenige Orc maßgebend fe' wo

die leßte zum Thatbefiande des Verbrechens gehörende Handlung des

Hauptthciters gefchehen ifi. Denn man kann fich eine unerlaubte That

nicht eher als Gegenjiand der Strafjtiftiz denken h als bis fo viel Mo

mente freier Handlung zufammen gekommen find. daß der Thatbeftand

 

* eines Verbrechens in Erfüllung M) getreten ift und zwar beim Ver

fuche mit der Befchrlinkung) tvelche hier das Gefeß gezogen hat.

Damit wäre denn auch die an und für fich nicht fonderlich prakti

fche Streitfrage entfchiedem wo der Gerichtsftand eines auf der Grenze

zwifchen zwei Bezirken begangenen Verbrechens feilW). Auf den Stand

punkt des Thiiters. d. h, alfo desjenigen. von welchem die gefehwidrige

Handlung und deren Wirkung ausgeht7 kommt es an. und wenn diefer

z. B. durch einen Schuß den weit über der Grenze fiehenden Feind nie

derfireckt) fo ift zwar für den Anfang. fo lange man nämlich keinen

Beweis gegen den Thäter hat, der Gerirhtsjiand des Ortes) wo der

Leichnam gefunden wirdh begründet; aber es ändert fich die Sache) fo

wie der That.; aufgegriffen und [ein damaliger Standpunkt ermittelt ifi.

Bei fortgefehten Verbrechen erfcheint derjenige Ort) wo. die zu

fammenhängenden Handlungen befmldffenWl) lvurden. als Forum

(Ielicti c0lucuj88i; wogegen beim wiederholten Verbrechen eben fo

188) Henke. Handbuch des Criminalrecljtes Vd. 4'. S. 251.

189) Die l.. 1. 0. udi rie crjm. (3. 15.) gab zu diefer Controverfe An

laß. Sie lautet fo; Qusestiones nor-um crjmjnum, qune legibus nut extra

orciinam coercentur, ubi comming.: 'ul jncboata sunt, 'al ubj repariuotur,

qui tei e380 yeriijde-.ntut orjmjnja, pettici clevere, enti- riotum eat. - Es

ift hiernach der Fall zu unterfcheiden: 1) wo blos ein verfuchtes) 2) wo ein

vollendete-s) 3) wo mehrere verfuchte und 4) wo mehrere vollendete- Verbrechen

concurriren. Da nun die ckjmina commizca im Gefche vorangeliellt

find, fo geht auch der Gerichtsfiand der Vollendung dem des Verfuches überall

vorz wo aber mehrere Verfuche concurriren, fo ift der Geriihtsfiand des legten

Verlustes naturgemäß entfcheidend. weil fich hier der Begriff des fortgefeh

ten Vergehens zur qualificirten That gelialtetz daneben kann aber der Gerichts

fland der Ergreifung (abi rapetiuntur) allen Gericbtsftcinden zuvdrkommen.

S. übrigens eine andere Auslegung diefer Gefehesfielle von Birnbaum im

Archive des Criminalrecljtes Bd. 8 ß S. 690.

190) Henke. Handbuch des Criminalrecljtes Bd. 4. S. 255f bemerkt

allerdings mit Recht: daß der Hang der Rechtslehrer zur Caluifiik die Erörte

rung dicfer Frage herbeigeführt habe; denn praktifch wird fie kaum jemals in

folcher Scharfe hervorgetreten fein und wenn es einmal der Fall waref fo wird

fich nicht leicht ein Streit um den Geriihtsftand daran knüpfen.

191) Das heißt alfo: da. wo die letzte aus einem verbrecherifmen An

triebe hervorgegangene That verübt wurde. Mittermaier, in Demme's

fortgef. _Annalen der (Criminalrecljtspflege Bd. 1, S. 8 flg.
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viel 'Gerichtsftcinde findW). als bei der That der Ort gewechfelt wurde.

Dem letzteren Sahe widerfpritht übrigens die Praxis und die neuere Ge

fehgebung. wonach ebenfalls der Gerichtsfland des Ortes der lehren

ThatW) competent fein foll. *

Aehnlich geftaltete fiä) das Verhaltniß der Haupt- und Neben

theilnehmer"4) eines Verbrechens zur Lehre von der Eompetenz.

Während man fruher zweifelhaft war. ob nicht für jeden derfelben der

Gerichtsfiand gelte. in deffen Bezirke er feine Mitwirkung an den Tag

legte. vereinigen fich die neueren GefeZgebungenWÖ) meiftens dahin. daß

alle demjenigen Gerichtsftande unterliegen, in deffen Bezirke die 'Hatipt

handlung. d. h. die That. wodurch das eigentliche-Verbrechen con

fummirt erfcheint. verübt wurde. Wirklich diirfte auch diefe Anficht am

fachgemäßeften fein z denn man muß fich eine That. zu welcher Mehrere mit

wirkten. als einGanzesl") denken. und es wurde daher widerfprechend

fein. die Befiandtheile der That nach dem zufälligen Auseinanderliegen

der agirenden Perfonen zu zerreißen. und die unterfuchung in verfchiedene

Gerichte zu verweifen. Der losgeriffene Theil kann möglicher Weife gar

nicht den Thacbefiand eines Verbrechens erfüllen. während er als Beitrag

zu der Gefammthandlung ein nothwendiges Mittelglied bildet und mithin

relativ fehr ftrafbar erfcheint, Wenn z. B. a. auf drieflime Befiellung

des entfernt wohnenden l?- einen Prägftock zur Falfchmünzereil") machte

und diefer mit dem (K. wieder an einem anderen Orte die Metallcompo

fition fabricirte und folche nachHaufe verbrachte. wo er dann die falfchen

Münzen allein verfertigte und wenn er darauf dem 1). und 13., von

denen jeder wieder in einer anderen Gegend wohnt. das betrügerifme

Geld zur Verpartirung überfchickte. leßtere aber darüber auf der That

betreten wurden. fo ift für alle fünf Perfonen. fo lange keine Verhaf

tung eintrat. gewiß kein anderer Gerichtsfiand begründet. als-der. .wo

192)/Spangenberg. in feiner Abhandlung: Ueber die untrrfuchung der

in mehreren Gerichtsbezirken begangenen Verbrechen. im Archive des Criminal

rechtes Bd. 10. S. 141 flg.. meint. daß bei folmer Cencurrenz entfcheidend

fei. wo das fchweriie Verbrechen begangen wurde.

193,) Preußifche Criminalordnung f. 77. Nr. 2. Kleinfchrod.

Lehre von der peinlichen Gerichtsbarkeit S. 126.

194) Zu den erfieren gehören die phhfifchen und Intellectualurheberz zu den

leßteren die Gehilfen. Veifiander und Vegünfiiger. Heffter. Lehrbuch des

Criminalrethtes. 2, Aufl. (Halle 1840). s. 82-84.

195) Baier. Strafgefegb. Bd. 2. Art. 24. Württemb. Edict. v.

1818 S. 207. Sächfifche Verordn. v. 7. Fehr. 1820 f). 6. Hannov.

Entry. Art. Z4.

196) Luden. über den Thatbeftand des Verbrechens (Göttingen 1840).

bemerkt S. 260 in diefer Beziehung: Im Falle einer Theilnahme haben zwar

diejenigen. deren verbrecherifche Handlungen durch einen Anderen veranlaßt wa

ren. e benfalls ein Verbrechen begangen; allein ihre Handlungen erfchei

nen zugleich als die Handlung deffen. der fie zu denfelben veranlaßt hatte

197) Bei' diefem Verbrechen kommt eine Mehrheit von Theilnehmern am

haufi flen vor. weil es nicht nur forgfältige Vorbereitung. fondern auch

unter-Wanna zur Ausführung und zum Genuffe der Früchte erfordert,
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die Haupthandlung) nämlich die Fcilfchung felbft) durch 13. vollzogen

wurde.

2) Der Gerichtsftand des Wohnortes *(t'0tuu1 (lomjcilii)

war zwar bei den Römern zur Zeit der Republik herrfchendl") wurde

aber im fpeiteren Criminalrewte nicht mehr förmlich anerkannt 19")) fon

dern es kommen darüber blos zweifelhafte Strllen200) vor. Die teut

fche Gefeßgebung führte ihn jedoch ausdrücklich einem).

Der Begriff des Wohnfihes ift auch hier von der Hauptnieder

laffung abhängig und zwar mit der Enveiterung) daß auch ausländifclfe

Dienftboten und Gefellen nach dem Wohnorte ihres Herrn und Meifiers

beurtheilt werden.

In vielen Fällen muß es den Behörden fo wie den Angefrlfuldigten

gleich exwunfwt fein) von diefem Gerirhtsfiande Gebrauch zu machen)

theils weil die perfönlichen und dkonomifclfen und focialen Verhältnifie

des leßteren) welche oft auf eine richtige Beurtheilung der That fo we

fentlichen Einfluß haben) nirgendwo beffer bekannt fein können) theils

aber auch) weil die Transport- und Reifekoften an den) vielleicht fehr

entfernten) Ort des begangenen Verbrechens dabei zu erfparen find 202),

Es wird von diefem Gerichtsftande befonders dann die Rede fein) wenn

Jemand ein Verbkchen im Auslande beging und fich nach Heiufe flüch

tet. Die Auslieferung 203) an das ausländifebe i'm-um (Ieljcti c0rnn1i83j

gehört überall zu den gefebliwen Ausnahmen 204) und es ifi daher Pflicht

des Wohnfibgeriwtes die That zu' unterfuchen und zu beftrafen,

Die Natur der Sache bringt es übrigens mit fich) daß ein Gerichts

fiand des Wohnortes nicht eher zur Unterfuwung fchreiten kann) als bis

ihm der Thatbefiandsbeweis anderswoher geliefert) und hiernach bereits eine

befiimmte Perfon in Anfchuldigungsfiand verfeßt werden kann.

3) .Der Gerichtsfiand der Ergreifung (j'ai-urn ejaprebenzio

nis 205)) wird an dem Orte als begründet erkannt) wo ein Verbrecher

zufällig betroffen-oo) und zur Haft gezogen, wird. Es kommt alfo weder

198) Zachariä) Grundlinien des Criminalproz. 5. 43. Die altrdinifekfe

Cioität brachte es mit fich) daß jeder angeklagte Bürger von den Gerichten

feines wirklichen ober fingirten Urfprungsortes gerichtet wurde; es war daher

auch in Rom eigentlich ein for-uni orjgjnia. Vgl. oben Note 83,

199) Martin) Lebrb. des Criminalproz. f. 37.

200) Zachariä a. a. O.

201) Sachfenfp. B. 1) Art, 58) B, 3) Art. 25) 33. Schwabenfp.

Cap. 3 u. 74) g.- 9. Reichsgutaclften v, Juli 1668.

202) ueber die Gründe der hifiorifch-praktifcizen Ausbildung diefer? Gerichts

fiandes f. bcfonders Henke a. a. O. g. 39.

203) S. hierüber Abegg) Lehrb. des Criminalproz. (Königsberg 1835))

S. 78) Anin, 33,

204) Wo nicht etwa Staatsverträge ganz unzweifelhaft den untcrfurhungs

bee-enten das Recht und die Pflicht zur Auslieferung zuweifen) mögen diefelben

nie ohne Einwilligung der Oberbehdrden fich dazu verliehen, Mittermaier)

das teutfche Strafoerf. Th. 1) S. 277.

L05) Die Literatur vollftändig bei Zacharia a. a. O. S. 44.

206) Durch Verhaftung mittels Requifition kann diefer Gerichtsfiand

nicht begründet werden. Marti' n) Lehrb. des Criminalproz, 5. 38,
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darauf an. wo die That gefchehen. noch von wo der Thäter her ifi.

fondern es genügt damit. daß ein Gericht officielle Kenntniß von dem

Thatbeftande und dem Verdachte der Thäterfmaft h.1be2“7). auch Mittel

und Wege wiffe. um die darüber fprechenden Arten von anderen Ge

riäytsficinden. fei es des Wohnortes oder der begangenen That. zu er

halten.

Das römifcije Recht thut diefes Falles nur beilciufige ErwähnungAV).

während die teutfchen Reichsgefehe ihn allgemein befiätigen299). Damals

war derfelbe freilich eine politifche Nothwendigkeit; jeht aber wird nicht

leicht Jemand demfelben das Wort reden-klo). weil unverkennbar eine

gewiffe Voreiligkeic darin liegt. daß ein Gericht. welches weder zur That

noch zum Thäter in irgend einer Beziehung fteht. den letzteren vor feine

Schranken zieht. auch heutzutage nicht mehr leicht zu beforgen ift. daß

Verbrechen. wenn fie nicht von demjenigen Gerichte. dem der Thäter

gerade in die Hände fällt. ge-rügt werden. firaflos bleiben würden.

i). Einen privilegirten Gerichtsftand in Straffacieen haben an

zufprecljen: .,1) die Geifilichen. 2) die Militärperfonen und 3)

die akademifchen BürgerNl). jedoch in unferen Tagen meiftentheils

nur noch mit großen Befchrcinkungenz unbedingt aber 4) die Mitglie

der regierender Häufer. 5) die Grund- und Standes

herren-W). fo wie 6) die höheren Staatsbeamteneu). welche

alle das Vorrecljt haben. ein Geriäjt von Ebenbintigen (ioclicium pa*

einen 214)“zur Aburtheilung der ihnen angefchuldigten Verbrechen zu ver

lang .

Die Geiftlichen können fehon um deswillen. in Teutfclyland nicht

mehr_vor geifiliche StrafgerichteUä) gezogen werden. weil folche faft über

all nicht mehr eriftiren, Nur höhere Geifilickje. etwa Bifchbfe und

Prälaten. welche überhaupt nicht ohne Specialbefehl des Souverans 216)

207) Der Grundliegt darin. daß der teutfche unterfucljungsrimter immer

im Namen des Staatsoberhauptes und im allgemeinen Jnterefie derGerech.

tigkeit und Rechtsordnung zu handeln und mithin auf keinen befonderen Impuls

u w-:Zrtrn hat. Bauer. Lehrbuch des Strafprozefies (Göttingen 1835).

. 21 .

208) In der oben Note 189 citirten Ler. -

209) Landfrieden von 1548 Art. 16. Reichsabfch. von 1559 Art. 26.

Neichspolizeiordn. v. 1577 Tit. 23. h. 2.

210) Almendingen. in der Biblioth. für peinliche Recht-Zw. Bd. 3.

S. 47. Kleinfmrod. im alten Archive des Criminalrrcletes Bd. 7. S. 384. '

211) Quiftorp. Grundfähe des veinl. Rechtes Bd. 2. Ö. 583-585

212) Rheinbundesacte Art. 28 u. Bundesacte Art. 14. Preuß.

Criminalordn. h. 251. 255. Bauer. Strafgefehb. B. 2. Art. 28.

213) Die Minifkerien eonftitutioneller Staaten haben wegen Anklage auf

Verfafiungsverlrßung vor einem. fafi überall anders zufammcngefegtett. Staats .

gecichtshofe Recht zu nehmen.

214) "einher, e16 juciicio par-inne in canziz crim, hip.. 1828.

215) Schon das Can-xi'. 'krjcianß 8688. rxtlt. (ie reform. cap. 6. un

tcrfiellte die Geifilirhen in Bezug auf eigentliche crjorinu den ordentlichen Richtern.

216) So wenig Staatsdiener ohne die Genehmigung der hdchfien Aufficljte

behdrden in (Triminalunterfuwung gezogen werden dürfen. "o-wenig kann ein
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in unterfuchung gezogen werden können. dürften etwa noch heutzutage.

wo niajt das Gegentheil gefeslici) ausgefproclhen lit. nach Analogie der

PairZL") ein privilegirtes Strafgericht in Anfprucl) nehmen.

Die Militär gerichte-l") (Auditorate und .Kriegsgerichte) urthei

len bei uns überall noch über niedere Vergehen und Verbremen der

Soldaten. verweifen aber die unterfuchung und das Erkenntniß über

fchwerere Verbrechen in man>)en Staaten an die gemeinen Landes

gerichte 219). weil in folchem Falle der Soldat des Privilegiums nicht

mehr tuürdig gehalten und fchon vor dem Erkenntniffe aus diefem Ehren

“ ftande ausgefioßen wird 22"),

Nicht minder ifi: die akademif che Strafgerichtsbarkeit 221) des

univerfitätsgerimtes und Senates jest nur nochLN) auf niedere Ver

gehen. oder eigentlich nur Polizei- und Disciplinaivergehen befciyränkt und

es werden die Acten in Betreff eigentlicher Verbrechen von dem Univer

fitcitsgerichte an den gemeinen Strafgerichtshof zur Entfcheidung vorgelegt.

Von fachlich privilegirten GerichtsNändenL-Z) (Forum prirj

[egiatum tatjone rei im Gegenfahe des i'm-i prieilegiati ration-e perso

nen-nm) follte wohl in unferen Zeiten gar nicht mehr die Rede fein. Man

verfiand früher darunter den kirchlichen oder militärifclhen Gerichtsfiand.

welcher auch für Nichtgeifilime 224) und Nichtfoldaten I217) in folchen

Fällen competent war. wo ein Verbrechen gegen die Kirche oder gegen

den Militärftand begangen war. und man führte als Grund gewöhnlich

an. daß die gemeinen Gerichte die hierbei obwaltenden befonder er

hältniffe nicht zu erkennen vermöchtenz welches aber offenbar “ ein

Vxrwand war. um die Specialgewalt diefer Staaten im Staate zu ver

gr ßern. . ,ä

Das Einzige. was hiervon übrig geblieben. ift das fogen. Stand

recht. welches von dem im Felde fiehenden Militär gegen alle Perfo

nen. die fich gegen die Kriegsgefehe oder überhaupt gegen die Kriegszwecke

 

Diener der Kirche ohne weitere Anfrage von den niederen Vehdrden aufgegriffen

werden.

217) Als peer-anna jiluotres. Quifiorp a. a. O. F. 586.

218) la. 9. 1). (lo cost. ot 07.1111'. took. (48. 3.): du milicibua ita Joke-a

trtr. ut a6 onen romittancur, ai qujcl cleliqueecint, sub quo [diät-erbaut. (f.

l.. 2. 1). (ls ke milit. (49. 16.) Wo'. 8. o. 12.

219) Ebauyoau et [Loiljo, linear-ie (lu (7066 prince] ',['.l. p. 53. 60.

220) Im Felde werden natürlich alle Verbrechen der Soldaten vom

.Xriegsgericijte abgeurtheilt. S. übrigens die Eintheilung der Militürgerichts

barkeit bei Cavan. Anweifung zu Criminalprozeffen bei Civil- und Militär

' - gerichtete (Berlin 1805). h. 9-51.

221) Man hat vtrfueht. diefelbe auf die Such. [Ladies E06. Us 1111.1.

pro patJo (4. 13.) zurückzuführen. Vgl. aber l.. 2. 0. ei. prieil. aoliol.

12. 30. '

( 222) Vermdge Bundesbefcljluffes v. 13. Nov. 1835 Art. 13.

223) Tittmann. Handle. der Strafreehtsw.. 2. Aufl. . Bd. 3. ß. 636.

Abegg. Lehrb. des Criminalproz. Ö. 58.

- 224) 8611m er, ina verlor.. prof. (.11). ll. Kit. 2. S. Z2.

225) Reiterbefiallung v. 1570 5. 40. Reichsabfehied v. 1641

. 47.Ö 'l
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fahrens eigentlich gar nicht verdient. »

ueberhaupt find die fammtlicheii Strafgerithtsprivilegien um fo firicter'

zu handhaben227)) als es in diefeni Gebiete) wo der reine Menfcl) und

niemals die feinem Stande anklebenden Oiechte und Veibindlichkeicen Ge

genfttind der Beurtheilung find) und als es fernerhin oft zu großen In

convenienzen Anlaß gibt) wenn iiber eines und daffelbe Verbrechen von

verfchiedenen Gerichten die Unterfuchung gefiihrt werden muß; denn jeder

Pracnker wird befiätigen) daß es der fchleppendfte und unzweckmtißigfte

Grfchäftsgang ift) ivelcher von fogcn. gemifehten unterfuchunizs

commiffionen228) eingehalten wird; wie dieß befonders in Fällen

vorkommt) wo zugleich Eidil- und. Milittirpetfonen als Angefthuldigte

erfcheinen. Es iviire hier ein Gefeh zu wunfcijen) wonach fiir den ein

zelnen Fall das Eivil-. oder Militrirgericlht allein für rompetent erklart

werden diirfte.

Zum Theil wird auch noch ein außerordenFlicherLW) Crimi

nalgerichtsfiandW") fur den Fall aufgeführt) daß der Angefcljuldigte

den ordentlichen Züchter abgelehntWl)) _und der Ooerrichter darauf

einen anderen Richter befiellt hat. Die Oiecufation findet nämlich jedes

mal ltatt) wenn der Angefchuldigte niitGriutden darthut) daß fein ordent

licher Richter gegen ihn feindfelig oder voreingenominen iii. Es kann

fogar von Amtswegen ein außerordentlicher Richter ernannt werden)

wenn der ordentliche umgekehrt als ein naher Freund oder Verivandter

- 226) .Oefierreicln Gefeßb. Th. 2) Cap. 16. Baier. Gefchb, Th. 2)

Tit. 8) Art, 441 flg. Ludovici) Einleitung zum Kiiegsprozejfe Cap, 7.

227) In neuerer Zeit wird den Kirchenbehdrdrn nur das rein geiiilime

Corrertionrrecht.zugefiandtn. Henke) Handbuch leid. 4) S. 280. Ueber die

bei der Militärgciiaztebarfeit eingetretenen Befchräiitungcn f. Mittertnaier)

das teutfche Stiafverf. Th. 1) S. 303.

228) Preuß, Criminalordn. S. 78) 79. Bader. Strafgefehb. Art. 27.

Kurheffifches Gefeg v. 1, Oct. 183-1. Caoan) Anweifung zu Criminal

prozeffen d", 26.

229) Nicht zu verweihflln mit der oben beriihrten außerordentlichen Straf

gerichtrbarkeit).d. h. dem Falle) wo fiir einzelne Fälle ganz neue ur

thcilcnde Behörden gefmaffen werden follrn) welche als Werkzeuge dcr Willkür

bthandelt werden könnten.

. 230) Die Zollgerichte) welche in den Zollvereinsfiaaten errichtet wurden)

kann man reine fachlich piioilrgirte (den innnen) inrein die ordentlichen

Landet-geiichte dadurch nur einen anderen Namen erhalten haben) übrigens

aber iii grwthntcr Weile verfahren und erkennen. Die fuminarifrhe Vorunter

fnchuiig ift allerdinga dcn Zolladminifirationeleehdrden iiberlajftnz alli-in fie dur?

fen nur unter dem Vorbehalte) daß der Drnunciat fich nicht einer gerichtlichen

Untcrfuchung utiterzi-.hen will) Strafen auefpicthin. *- In gleicher Weite ver

hält es fich init der) in manchen Ländern noch in den Händen dcr Forftätnter

befindliclpii) Foififreveilhätigung.

231) n. Zciiiilting, (lo i-ecoaotiono Leitlinie ensnecli. bit-zei. [Zittau.

1714, Niiclrogel, (io recent. jiiciicia c-.juäque uäu e'. nbiiezil. .innerer 1724.

Seuffert) von dem Rechte des peinlich Angeklagten) feinen Richter ansziifnnie

ßen. Nürnberg 1787. n. urteil, rio reiuotiüa ot. claudia recuaiineli 1in1..

cam. [Kr-f. 1793.

[L7. . 37
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des Angeklagten bekannt ifi. Mit der Neichweifung der Necufeitionsgründe

darf man es zwar nicht leieht nehme-m weil fonfi die Organifcition der

Gerichte ganz illuforifel) werden könnte; auf der anderen Seite wurde es

aber auch zu weit gehen y wenn man einen fdrmliehen Beweis 232) ver

langen wollte; es genügt vielmehr eine Bei' theini gung im jurifiifchen

Sinne. .

Streitig ifi übrigens- ob einer Ablehnung auch wegen behauptetenF

phyfifGer oder moralifelyere Unfähigkeit des Richters Folge gegeben

werden könne oder muffeWa). Nimmt man das Aemterreclyt der Krone

im firengfcen Sinne- fo läßt fich freilich gegen einen folchen Antrag an

filhrene daß ein Jeder- der vom Regenten zu einer Stelle berufen ift

fo langef als er in Amt und Würde belaffen ivird, die Rechtsvermuthung

für fich habe , daß er feinem Amte gewachfen fei234)z aber es können

doehf und befonders in einem großen Staatee Fälle vorkommt-ni wo

einzelne Richter den bei der Anfiellung von ihnen gehegten Erwartungen

keineswegs entfprechel. oder nach längerer Dienftzeit fo fiumpf und ober

flächlich werden e daß man ihnen nicht mehr gern ein wichtiges Gefcheift

anvertrauen mag.

Fur folche FeilleWM zumal wenn fie durch ärztliche oder fonfiige

Zeugniffe gehörig weilirfcheinliely2iio> gemacht finde ift ohne Zweifel eine

innere Nothwendigkeit vorhandenx entweder fchleunig einen anderen Dimit

verwalter zu ernennenf oder für die Sache des aufgetretenen Bittfiellers

einen benawbarten Richter zu cdmmittiren.

Ein Gerichtsfiand der materiellen237) Connerität (f0

ron) c0|1nexjtutj8 cnnßnrirm, oder Forum ex icie-.ntitate knncia

1116nlj239)) durfte im ErjmjnalreÖtS nur alsdann begründet [eien wenn

 

232) Es wurde fogar der Sehieklichkcit widerftreitcni ein folches Proba

tionliverfahren ejnzuleitcn- weil es indircct eine Anklage wegen Dienfivergehen

in fich fcdließen könnte.

233) Sehr richtig bemerkt Henke, Handbuch Vd. 4, S. 284: Was von

der Recufation der iuciioea Zeiectj des älteren rinnifchen Rechtes oder der Ge

fchworncn der neueren Zeit gilt. leidet keine unbedingte Anwendung auf die

rechtskundigen Mitglieder fiehender Geriehtehdfe,

234] [a. 2. E. .Io offic. juli. sie'. (1. 45.) Fo'. 17. cap. 3.

235) ?Huiftorrof Grundf. des pcinl, Rechtes Bd. 2f Ö. 540f zählt als

Hauptablehnnngsgründe auf: die cxcopiionee inciiciä auäneori, jonadjn., non

ini-nei, irncompotentig, jneiicii non _kite oonotituti ot. jnriociictionio non fun

(Lanze. Die lehterrn beiden gehören aber nicht hierher,

236) Vollen Beifall verdient es, wenn Miiltere Lehrb. des Criminalproz.

H, 477 Nr. 8i den Perhorrescenzeide als nirgends in Gefegrn gegründet.

unbedingt verwirft. Es follte icht davon eben fo wenig mehr7 als vom Ge

fclhrdeeide im (Cioilprozelfe die Rede fein.

237) Das forum bei einer ideellen Eoncurrenz kann der Natur der Sache

jxcbäzinzmcr nur eines fein. ?Nittermaiem das teutfche Strafverf. Th. 1,

. ) .
-

' 238) Henker Handb. Bd. 4- S. 286e ift gegen die Annahme diefes Ge

rxchtsfiandrs. Ebenfo Mittermaier a. a. O. S, 306, Nirgends kann aber

ein derbietendes Gefeh naehgewiefen werdeni und es liegt doeh unbefircitbar ini

Zwecke des unterfuehungsprincipes, Einheit und Nafchheit in der Wahr

heitserforfclpung zu degli nfiigen.

.
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der Anfchuldigungsgrund gegen mehrere Verbrecher nicht nur ein gleicher

ift, fondern im Zufammenhange einer und derfelben That wurzelt) wo

alfo feimmtliGe Angeklagte als Mitfchuldige-zu betrachten find) wo dann

aber auch eigentlich ni>)ts anderes als das (drum cjeijcti com

mieesj, ntimlia) der Gerichtsftand. des Ortes. wo die Haupthand

lung gefchah. vorliegt. *- Manche zahlen hierher auch die Eonneriteit

des Eivilentfweidigungspunktes) wovon aber bereits oben das Nöthige ge

fagt wurde. :

Noch ift zu erörtern) wie die Collifion der vorgenannten Ge

richtsfirindeWB. d. h. die gleichzeitige Geltendmachung der Zufteindigkeit

für einen einzelnen Fall von Seiten mehrerer Gerichtsfteinde gefchlichtet

werden foll. Es kann fich ereignen) daß z. B. ein Menfcl) außerhalb

feines Wohnortes ein Verbrechen beging und an einem dritten Orte auf

gegriffen wird. Die drei Gerichtsfiiinde des Wohnortes) der begangenen

That und der Ergreifung concurriren hier und zwar alle mit gleiehen

RetinenNwö). Winde rnit denfelben ferner noch ein prioilegirter Gerichtsftand

concurriren) fo weite die Eollifion am fcimellfien gehoben, indem der ieh

tere) als auf einem i118 Zinguiarek beruhend) unbedingt vorgeht240).

Ebenfo wurde die Bewilligung eines außerordentlichen Gerichtsftemdes jeden

ordentlichen in den Hintergrund fiellen. f

Wenn die Particulargefehgebung Beftimmungen darüber enthält)

welcher von den gemeinen Gerichtsfiänden im Concurrenzfalle dem anderen

vorgehen foll. fo kommt es in der *Praxis nur noch darauf an. von

welcher Seite und mit welchen Gründen Competenzanfprüme-N) ge

macht werden) und diefe werden dann entweder durch unmittelbare Erör

terung oder durch Befcheid der Obergerichte nach den gegebenen Normen

erledigt. Wo aber dergleichen Fragen nach dem gemeinen Rechte zu

löfen find) da muß man eine andere Entfcheidungsnorm ausfuwen) weil

die Reichsgefehe242) Über Priorität gar OiichtsN") enthalten. Auch aus

der Eriminalpolitik kann kein Grund des Vorzuges für den einen oder

anderen Gerichtsfiand hergenommen werden) indem es bei der Pflicht

239) Vgl. was oben bei Gelegenheit des forj äel. 60mm. über Theilneh

mer gefagt wurde.

239a) Tittmann, Handbuch des Criminalrechtes Bd. 3, Z. 646. Wie

fehwierig man in älteren Zeiten die Sache anfah. beweifi* der Titel der biegen-t,

von [Weile-vide, (la ooncurrentjum iuriäeijotjonum [abzlrjutiio, (Zjeeeas

1682.

240) Abegg, Lehrb. des (Criminalproz. g. 60. Bauer) Lehrb. des

Strafproz. s. 42. Müller) Lehr-b. des Criminalproz. Ö. 65.

241) Die Regel ift fogar, daß concurrirende Grrichtefiande negative

Competcnzcenflictr erheben und die unterfnchung nicht cher fuhrem-bis fie den

Befehl dazu erhalten. Diefer umgrkehrie Fall ift in unferer Prozeßliteratur viel

zu wenig) ia zum Theil gar nicht beriietfiwtigt. Vgl. daher. Strafgefeßb. ],

Art. 22. Hannov. Enno. Art. 23,

242) Das rinnifeloe Recht kannte eine folche Streitfrage gar nicht, weil das

forum ctelicci oornmieei als allgemeine Norm an die Spige gefiellt war. Abegg

a. a. O. S; 87. Henke a, a. O. S. 293.

243) Vgl. Zaeharici) Grnndlinien des Criminalproz. 9. 51, 52.

37*
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der Gerichte. _jedes Verbrechen von Amtswegen zu verfolgen. jederfeits

Billigung verdient. wenn alle competenten Behörden zugleich dem ver:

lebten Strafgefehe Genugthuirng zu verfchaffen fuchen. Eben darin ift

aber auch der Schluffel zur Lbfung vorkommender Zweifel zu finden.

Detsjenige Gericht. welches die erften Maßregeln ergriff. um den much

maßlichen Thäter in feine Gewalt und zur Strafe zu bringen. muß da

für. daß es am fchleunigften eingefchritten ift. den Vorzug vor allen an

deren erhalten 244% denn daffelbe hat dem Intereffe der Strafgerechtigkeit

am beften entfprorhett. Der Gerichtsftetnd. welcher folajcrgeftalt die Priori

tät unter mehreren concurrirenden Gerichten erlangt. wird in der Rechts

fpraaje der prävenirendeNk) genannt. und fobald die Prävention

actenmäßig nachgewiefcn ifi. haben fich die anderen Gerichte zu beruhigen

und aller tveiteren Unterfncl»ungshandlungen. infoweit fie nicht dazu requi

tirt werden. zu enthalten24ö).

Durch ivelmerlei Handlungen die Prävention begründet wird. ift

wiederum befiritten 247). Die richtigere Anficht dürfte wohl die fein.

welche nicht unbedingt jedes Decret und jeden mündlichen Befehl. wodurch

auf einen noch ungewiffen Thäter gefahndet wird. dafur gelten läeßt.

fondern verlangt. daß eine förmliche LadungUZ) oder Verfolgungs

maßregel. wie Steckbriefe. Nacheile. Griterbefcljleig oder Verhaftung.

gegen eine befiimmte Perfon verhängt tvordeit fei; denn nur erft in die

fem Stadium kann man von Unterwerfung eines Angefchuldigten unter

dem Gerichtszwang eines Jnquirenten fprechen. Die Verbringung eines

Verdächtigen in proviforifche .Haft249) darf daher. fo lange nicht

derfelbe förmlich in Anfchuldigungsfitmd vetfeht wird. wohl ebenfalls keine

Prävention begründen.

Ueber die Eoncurrettz von in- und ausländifäfen Gerichtsfiein

den749) können nur befondere Sta eitsverträgeW) die zu befolgenden

Grundfähe an Handen geben. ONeifil-ntheils verfährt die Praxis in der

Art. daß 1) Inländer niemals an das concurrirende Gericht im Aus

244) Henke. Handbuch Bd. 4. S. 294,

245) Mittermaier. das teutfchr Strafoerfz Th. 1. g. 58.

246) Ganz in Wahrheit gegründet ift. was Abegg . a. a. O. F. 61. fagt:

Die gleiche Tbatigkcit mehrerer Behörden wiirde eben fo fehr wie

deren unthatiakeit ftbrend für die Zwecke der Rechtspflege [libfi fein.

247) (Böhmer nel Curpnoe.. [te-not. rer. ori-n. qi1e1e8t.110. obs. 10,

Quifiorp. Grundfähe des prinl. Rechtes Ö. 574. idle-tuner", (lo crim.

l4. 48. t. 13. I". 5.

248) Nicht das Erkenntniß der Svecialinquifition ift gerade ndthig. fon.

dern. w-e Mittertnaier. a. a. O. S. 312. fagt: eine Handlung. welche

die Stellung des Angeklagten vor Gericht bezweckt »

249) Wie z. B. ivenn alle am Orte der That Betretenen. bis zur Aus

mittclung der toahrfaninlichen Thrilrehmer. in Verwahrung gebracht ivurden

und ein anderes (Hei-icht einen .Tag fpäter die wahren Thäcer ausfindig

macht uud ftfiieht. Bauer. Lehrb. des Strafe-taz. h. 75. Ziff. 4.

250) S. hierüber befondere Mittermaier. Strafverfahren Th. 1. h. 59.

Abegg. Lehrbuch f. 63. Müller. Lehrb. z. 68. Bauer. Lehrb. h. 43.

251) S. Zachariä. Grundlinien g, 53. wo auch die Literatur diefer Lehre

vollfiandig zu finden ift.
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lande 2")) dagegen 2) Ausländer) die politifihen Verbrecher irusgenom

menWJ)) immer an dic requirirende Behörde) der fie untergehen find)

ausgeliefert werden. Ludwig von Zuge-mann.

Gerichtsbarkeit) geiftliche. _ Der Ausdruck juti8cljctj0 ec

clesiastjcu bezeichnet im kirchenrechtlicizen Sinne die ganze kirchliche Ver

waltung) ifi: alfo gleichbedeutend mit potesfaß ecclt-Ziaetjcu. Diefe Ge

walt ift ihrem Gegenfiande nach eine dreifache). indem fie fich auf das

Lehramt) die Austheilung der Sacramente und die Regierung bezieht _

(patceetas magjsterii, initiierten-ij und iurjßcljctjoojs 8. Ztr.). Die lelztete

begreift ihrem ganzen Umfange nach die Gefehgebung) Aufficilt und Voll

ziehung in fich. In der Vollziehung) als dem (edlen Nefultate der kirch

[iajen Regierung) zeichnet das canonifaje Recht als einen wefentliahen

Vefiandtheil die Gerichtsbarkeit aus und fieht fie im eigentlichfien) firicte

[im Sinne' als jnrjsciictia ecclceßinätjca an. Sie foll hier Gegenfiand

unferer Betrachtung fein.

1 Von vorn herein drängt fich aber die Frage auf) ob die Kirche

iiberhaupt Anfprucl) auf Geriäjtsbarkeit habe?) welche nach dem verfrhiede

nen Standpunkte der Schriftfieller) nach der Differenz der Eonfeffion

und vor allen nach der abweichenden ?luffafiung des Verhiiltnifies zwifchen

Staat und Kirche im entgegengefelztefien Sinne beantwortet worden ift.

Eine Darlegung der Principien muß daher der vollfiändigen Entwickelung

der ganzen Lehre vorangehc-nl).

Nach einer von Vielen getheilten Anficht find Staat und Kirche zwei

in ihrem Wefen völlig getrennte Begrifie) wel>)e in ei fehlechthin ge

fonderten und unvereindaren Infiituten zur Verwirkli “ g des Rechtes

und der Politik) fo wie der Religion und Moral befiiinmt find. Der

Staat ifi die Welt) die Kirche das Reich Gottesa-Dagegen wird naä)

der Anficht Anderer begriffmeißig jeder Unterfchied von Staat und Kirche

geleugnet) und die lehtere nur als ein integrirendcr Befiandtheil des erfie

ren betrachtet) weil die Kirche) als die Trägerin der religidfen Intcrefien)

wie diefe felbfi nur ein inneres) unfichtbares Moment bildet und fobald

fie aus der durch ihre Natur gebotene Innecliclekeit hinaustritt und äußere

liche Gefialt annimmt) damit fchon von fich felbfi abfällt) 'auf das

fremde Gebiet des Staates anlangt und folglich diefem anheimfällc.

Nach der erfien Annahme befiimmen fich die Functionen des Staa

tes und der Kirche fowohl im allgemeinen als im befonderen nach objecti

ven und fubjectiven Riickficbten, Der Kirche wird daher fiberwiefen: die

Entfcheidung über alle diejenigen Gegenfiände) welche an und für fich

252) Preuß, Criminalordn. F. 96) 97. Bayer.. Strafgef. ll. Art. 30,

H an n oo. Enten. Art. 31. _

253) Vet' Verbrechen. welche gegen die Integrität eines teutfcltcn Bundes

fiaates geriaitet find) findet jedoch die Auslieferung fiatt. Bundesbefchl.

b; 18. Aug'. 1836) Art. 2. Vgl. auch noch v. Grolman) Grundf. der Cri

minalrechtew. d. 420) Anrn. t'. 1

_ 1) Die weitere Begründung diefer Principien kann jedoch an diefem Orte

nicht erfolgen.
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feinen einen religibfen Ziveck haben oder als nothwendiges und nützliches

Mittel zur Recilifirung und Beförderung deffelben erachtet werden müffen.

Als folche Gegenfiände werden aber genannt: 1) der Lehrvortrag der amts

bevorzugten Kirchendiener) 2) die Acte des Eultus und der Liturgik) Z)

die mit dem religiöfcn Momente in Berührung fiehenden-Handlungen

der Kirchenglieder außer der Kirche) und 4) diejenigen Handlungen und

Objecte) toelche fich auf Sachen) Güter und fonderheitliwe Jnftitutioiien

und 2Mittel beziehen) die für die Erreichung des,Kirchenzwe>es befiimrnt

find ).

91- Nach der Anficht derer) welche die Kirche nur Moment des

Staates fein laffen) fällt dagegen die ganze äußerliche Thätigieit dem

Staate felbft zu 3). .ron n: -..

Beide Auffaffungen find einfeitig und verkennen das Wefcn des

Staates und der Kirche) dennoch fehlt beiden nicht eine relative Wahr

heit) tvelrhe verbunden niit dem wirklichen Begriffe des Staates und der

Kirche eine vermittelte Einheit derfelben erzeugen) fo daß der Staat und

die Kirche als zwei zufammengehürige) fich gegenfeitig ergänzende Seiten

eines und deffeiden Infiitutes erfcheinen) in welchem das poiitifm-remt*

li>)e und das religiös-kirchliche Moment) obwohl an fich oerfchieden) dom

ohne Gegenfah) das Reich Gottes auf Erden ausmachen. Zunächft und

in der Wirklichkeit fireng gefchieden toerden der Staat) als Oiecinsanfialt

und Träger des Gefehes) und die Kirche) als religiöfe Gemeinfchaft und

Trägerin des Evangeliums) durch die Einheit ihres Zieles) die fittliche

Vollendung des menfmlimrn Gefchlechtes) immer im Eonner ftehen) mehr

und mehr in einander verwachfen) dis fie am Ende der Tage eine voll

endete Einheit n.

Je nachde nun einer oder der andere diefer Standpunkte feftge

halten wird) muß über die Berechtigung einer eigenen kirchlichen Gerichts

barkeit offenbar eine fich durchaus widerfpreclyende Anficht bilden. Nam

der erfien Annahme muß fich die Kirchengewalt) ganz analog mit der

Staatsgewalt) nur innerhalb ihrer Oiechtsperjpherie) für uerpfiimtet halten)

das zufiändige Recht zu exerciren und überall da Recht zu fpremen) wo

folches vcrfaffungsgemciß zur Erreichung des kirchlichen Zwecies nothwendig

erfcheint...... Sie muß daher) toi-nn über die Anwendung und Ausle

gung der Kirchengefehe unter ihren Genoffen Streit entfteht) und wenn

menfrhliche Schwachheit) Leichtfinn und Bosheit verleiten) fich über die

Kirchengefehe hinauszufehen und denfelben zuwider zu handeln) im erften

2) Frey) kritiicher Eoinmentar über das Kirchenrecht) fortgefeßt von

Scheill) Th. u) Abth. 1) S. 10_12.

3) Wurm) über den Begriff der fichtbaren Kirche) in den Studien der -

eoangelifchen Geifiliclykeit Württembergs) herausgegeben von Klaiber) B. ll)

H. 2) S. 49-84. Stuttgart 1830. 8. Dagegen meine kirchenrechtlickienVerfuche B. il) Nr. 7]. - Die Vernichtung der Kirche durch den Staat ift ,

eins der Hauptproblrmc der linken Seite der Hegeufchen Schule (vgl. def. i

Bauer) die evangclifckie Landeskirche Preußens [Leipzig 1840. 8.)) und deffel- '

ben Auffaß: Der chrifilime Staat und unfere Zeit) in den Hallifmen Iahr- '

büchcrn für tcutfche Wifienfihaft U841)) Nr. 135.-140).
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Falle befugt fein) ihre Gefehe durch richterliche Entfcheidung auf den eben

vorliegenden Fall anzuwenden) und im anderen die Verleßung ihrer Ge

fehe und der dadurch geftörten verfaffungsmcißigen Vereinsordnung _

Disciplin _ zu ahnden) weil ohne Ausübung der erfieren Befugniß der

kirajliche Zideck nicht befördert) ohne lehteres aber wohl gar nicht erreicht

. werden könnte 4). _

Nach der entgegengefehten Annahme kann _der Kirche gar kein An

fprurh auf eine gerichtliche Thcitigkeit zugefianden werden) weil fie nur

durch ihre innere Macht) nicht durch äußere Mittel wirken kannk).

Von unferem Principe aus müffen ivir aber allerdings der Kirche

eine Iurisdiction zuerkennen) deren Grenzen jedoch von der jedesmaligen

Stellung) welche fie dem Staate gegenüber einnimmt) abhängen laffen.

Nicht durch eine abfiracte Befiimmung") kann daher über den Inhalt

der Gerichtsbarkeit entfchieden werden) fondern die fortfmreitende Ent

wickelung und der Standpunkt) den die Kirche gerade als Theil des

Gottesreiches auf Erden erlangt hat) _muß darüber den Ausfchlag geben.

Nur fo kann es gelingen) wie für die Gefchichte kirchliazer Jnftitute

fiberhaupt) insbefondere auch für die der kirchlichen Gerichtsbarkeit den

rechten Maßftab zu erhalten) den bald größeren) bald kleineren Umfang

kirchlicher Thätigkeit zu erklären und auch für die Gegenwart die An

wendbarkeit einer geiftlimen Jurisdiction zu rechtfertigen. -

Demgemciß ift es hier die Aufgabe) den jehigen Zufiand der

kirchlichen Gerichtsbarkeit in feiner genetifchen Entwickelung darzulegen)

fern von vorgefaßter Meinung) ohne fchon im Voraus zurecht gemachte

Refultatein die Quellen hineinzutragen 7). Es fcheidet fich aber einfach

die Darftellung der Strafjurisdirtion und der Gerichtsbarkeit in Rechts

ftreitigkeiten) und zwar gefondert der katholifchen und evangclifhen Kirche.

- l. Die Strafgerichtsbarkeita). 7

a, Katholifches Kirchenrecht. *"':"'

j- Gefchichte. 7

Auf Beförderung der Sittlimkeit foll jede Religion ihre vorzügliche

Thätigkeit richten. Bei allen Völkern) die nicht in ihrem Eultus felbfi

 

4) Freo-Scheill a. a. Q. S. 15) 16.

5) Wurm a. a. O. S. 55 flg.) 81 fig. , ' *

6) Eine folche finden wir aber regelm ßig bei katholifmen Schriftfiellerir)

welche die ,eifilicije Gerichtsbarkeit für juris anna und unveranderlich erklären.

So z. B. Klausur-job, element-i jut-io can. (au. ll. kann 1791. 8.) k'. l.

H'. 12.: l-laoe potostaa (juciiajarja) scale-ine eoaentialia eat a [>30 tre-sitz,

oonaaquenter porpatua, quousquo acc-login Christi per-seemed. jgilur in

ulium, qua-n cui Christus (1.-eiii), transfer-ri nequit aiieoqua ab scale-min eat;

inabcijcabilia. S. auch Scheill a. a. Q. S. 21. _Anders dagegen v. Drofte

Hülshoff) über die Einrichtung geifilimer Gerichte und den Wirkungskreis

derfelben) bei Weiß) Archiv der Kirchenrechtswiifenfcljaft B. ill) Nr. l.

7) Vefangm find die Forfchungen vieler katholrlchen Slhriftfieller) wie na

mentlich Riff el's) gefcbichtliclee Darftellung des Verhaltmffes zwifciyen Kirche

und Staat. Mainz 1835. 8. (S. Note 21 flg.) .

8) Außer den bei den ein elnen Materien anzuführenden Quellen ilt

neben dem Derrete (lau. [-7 . x1. 111l. neue. 111171. xxx! eg. u, a.)
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der Sünde fröhuten. finden wir daher auch Anfialten fiir Zucht und

Ordnung. Wenn fchon das mofaifctie Recht dafiir hefondere Sorge

trug 9). fo mußte wohl das Ehrxfienthum. als die Religion in ihrer gan

zen Fülle. die Sittlimkeit als eine unbedingte Vorausfehung fiir alle auf

ficileu. die fich zu ihr bekennen wollten. und die Kirche konnte nicht um

hin. als ihre ?iufgabmzu betrachten. dcr Sünde zu fieuern.

Ehrifius erklärt diejenigen für feine rechten Junger. welche Gottes

Gebote befolgen. erkennt aber zugleich. daß es an bbfen Gliedern in der

Gemeinde nicht fehlen werde. deren Ausrottung für die Zeit des Gerich

tes -aufgefpart bleiben follm). Gleich bei der Verbreitung des Chrifien

thuins durch die *Apoftel wurde hierauf bcfonders geachtet und gegen jede

uureinheit mit Craft eingefchritten"). deßhalb auch jeder bei feiner Auf

nahme in die Gcmeinfchaft atlsdriccklicl) zum fittlichen Lehen. verpflichtetm).

Wer feinem Gcliihde zuwider handelte. ward briiderlicl) vermahnt und

Falls dicfi nichts frtichtete. aus der Gemeinde ausgefchloffen. Der in die

Diptychen (Kirehenbumer) eingetragene Name wurde dann gelcifctjtM).

Solche Perfonen. die man damals niger-taal: nannte. konnten erfk.

wenn fie geniigendeuReue und Buße (Zäojecoiäg-ncjxx) an den Tag gelegt

hatten. wieder in die Gclneinde aufgenommen lverden'4). Hatte gar ein

kirchlicher Beamter fich einer folchen Verletzung fchuldig gemamt. fo wurde

er. den Umiiiiudeu nach. mit Entfehung (Depofition) und Reduction in

den Laienfinnd befiraft") , .niet-g

, :-.:.,..i*

vorzüglich das fünfte Buch der Dccretaien. des liber senior, der Clementinen

und der Lxtraeaguntea cannnuuaä, fo wie fit. 8-10 der Jutta'. .john-ink

xx". hervorzuheben. - Wegen der Literatur. welche fehr reich iii. muß

auf die Artikel: Archidiaconus. Afylrecht. Buße u. a. hingewiefen

werden. Außerdem mhgen auszuzeichnen fein: Plioinaorin, ratur ar: noea

cecoleriae ciiäcijiliun k'. li. [id. 1". cup. 76. 95 eq. Zingiinru. originea

ecciaeineticae [iii, x71, cap, 4_14. - Woriuuo, (ia ciisoifiiinu iu nei

niiujetratioua .ucraiuenti pacrnitautina. knri3165i. (al. 'an Leinen,

jue ecci. uuirrrauni l9. 11i. eit. ][l oq. Scheill a. a. O. S. 2-6 cit

Lit. Eichhorn. Grundfahe der Kirchenrechtes B. ll. S. 67 flg. S. auch

']'itt.n|uun, (Io cuurio uuctoritntir juris rnnanici in ini-e criiuiunii germa

nico. ciiee. ll. biiiaiue 1798. (Auch in dial-tin, ciisec-.rtaiiouum er com

montntionum Zelcrclnrurn jut-ie orjmiualig coiiactic). 70]. l. .laune-i 1822. 8.)

9) Scholz. Handbuch der bibliichen Archäologie (Bonn 1834). 5. 84.

10) Man vgl. z. B. die Parabel vorn Unkraut und Weizen Ev. Matti).

x111. 28-30. - . ,

11) S, l. Corinther 7. 1 flg.. 13. verb. mit Ev. Matti). 'lbilllxkö flg.

Tic. j. 11) fig. l. Timoth. l. 20. ][. Timoth. 11i. 6. Eoifiel Iudä u. a.

12) piinius e-piät. [ih. x. ef). 97.: Zacruiucento, non in Zceiue niiquoc]

ee cabetriu-_Wree7 Zee] na furta, na. late-auftritt, nc- uciuireria cominitterenc, no*

ficic-m faiierent, -na ciaposituin nfijiczilati niinegaront.. Vgl. 'kercuilian'

nnaiogelieue cap. 2. 88. c't-nern. nnoztai. iii). ]. cup. 8. 9. [ib. ll. cap. .

5 81]. - F. l-l. [Böhmer, (iind-ert. juris eeccl. anti-mi nr. lll. p. 71 8q.

13) Uncle-rei', ciiärortnt. Exprinnicaa. (Lira. d7. Z. 18. tnj. Z. L7. Vgl.

Uihlein. im Archiv für civil. Praxis B. 1er. H. l. S. 30. Anni. 5.

14) ll. Sorinth. ll. 5-8. Giefeler. Lehr-hun) der Kirairngeich. B. l.

f). 52. Annex-e. i1', SF199. s. 69. Vgl. auch den Art. Beichte Bd. l. S.829.

15) (). 1. C0116. Manchester. u. 314. (c. 9. (Lief. xxx-111.) c. 1.0.

Cana. Bienen. n. 325, (c. 5. ciiät. uxxxi.)
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Anfangs übte diefes Strafrecht die ganze Gemeinde (f. Note 11 cit.

Stellen)) feit dem dritten Jahrhunderte der Bifchof mit Zuziehuna der

felben) tvilclte bei Beurlheilung der Elcriker frhon fortfiel. Das Gericht

ülkr den Bifctfof felbft bildeten -feit dem vierten Jahrhunderte die Pro

vineialfynoden. ei.» .ta

Bürgerliche Folgen konnte die Ausübung der kirchlichen Disciplin

fa lange. nicht herbeifithren) als [die Kixtife felbfi vom Staate nicht aner

kannt war.“ Die Retention desEht-iftenthums durch Conflantin den Gro

ßen, mußte daher auch Aenderungen veranlaffen. Im allgemeinen wurde

feiadem die. kirchliafe* Zucht in der bisherigen Weife» gehandhabt) zugleich

aberauci) ein befiimmees Buffhflem begründet-ö). Bei der Zuerkennung

der Bußmittel hatte die Gemeinde keine weitere Berechtigung und. es

blieb die Fefifehung des Maßes ganz dem arbitrciren Ermeffen der' Griff.

lichkeit ftberletfien. * Schon zeitig wurde aber durch eigene Bußordnltngen

(libri poeuitenljait-O") betriebene-ine genauere Norm. uorgezeiclhnet. Das

leitende Princip) der Griff des ganzen kirchlichen Strafrechcrs war aber

immer gerechte Vergeltung) Genugthuung) tnitceifi Unterordnung des

bisher dem göttlichen Gefeße entgegen gerichtet gewefenen Willens) unter

daffellleae) im Wege der Buße) Reue und daraus hervorgehenden Beffe

rung . ** r .

Die practifcifen Verhaltniffe felbft waren) durch die veränderte Stel

lung der Kirche zum Staate-bedingt) feit dem vierten Jahrhunderte fol

gende. Gemeine Verbrechen gehörten fchlechthin vor die weltlichen Gerichte)

was die Kirche auch alsder Natur der Sache- und den Forderungen der

heiligen Schrift gemäß anerkannte 19). Infofern in dem Verbrechen aber

doch zugleich eine Sünde enthalten war) konnte »die Kirche auch ihrerfeits

mit Zuchtmitteln hinzutre-ten 20). - An fich war es übrigens hierbei gleich

giltig) od ein Laie oder ein Geiftliäfer der Schuldige warz der!) konnte

allerdings bald die Rat-reine auf die Perfon und das nähere Verhaltnis

des Cirrus zur Kirche bedeutende llnterfchiede herbeifuhrenN).

16) S. den Art, Buße Bd. ll) S. 506. -

17) Vgl. den Art. Quellen des Kirchenrechtes. Jnzwifclpen vgl.

.tan Wafferfchleben) Beitrage zur Gefehimte der vorgratianifchen Kirchen

reohtsqueilcn Nr, l7. Leipzig 1839. 8. - .

13) Vgl, uberhaupt Abegg. die verfchiedenen Strafrechtstheerien in ihrem

Verhaltnific Zu einander und zu dem pofitioen Rechte und-zu deffen Gefchichte

(Neufiadl a. d. O. 1835. 8,)) h, 29) und die dafelbfk cit, Literatur. S. auch

Klellfi'. Lcbkbucl) des gemeinen Strafrcäites (Berlin 1833. 8.)) Voir, S. lil.

19) E. Z9. 40. Eau. xxl", qu. h7. u

20) Vgl. z. B, eau. 24. npoatol. S. dazu v. Dreh) neue unterfuehun

gen über die (Conftitutionrn und Kanonen der Apoftel S, L68. q

21) Riffel (Note 7 cit.)) S. 183 flg.) hat) von uorgefaßter-Metnung

geleitet) als ob die Kirche von jeher über den Cirrus bei wirklichen durgrrlichen

Verbrechen eine freie Iurisdirtion bcfeffen habe) die Zeugniffe der Quellen theils

mißorrftanden. theils abficlftliei) grrnifdeutet und die Anficht der fpateren Zeit)

namentlich Pfeudo-Ifidarhs und der fpateren Dccretalen) welche eine ganz andere

Praxis oorausfehen) auf die friiheren Gcfehe und Ausfprüme der Sdnod-en und

.Kirchenfcribenten übertragen. Den Beweis diefer Behauptung habe ich ruckficht

lieh des hier vorliegenden Gegenftandes in der Veurtheelung der RiffeUfehcn
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'. tAbgefehen von rein temporären. durch Parteinahme der Kaifer für

beftimmte dogmatifche Oiirhtungen veranlaßten abweichenden Conftitutio

nenW). ift bis zum fechfien Jah-xhunderte anerkannt. daß der Staat die

Eognition über den Elerus bei allen .gemeinen Delicten befaß. und .aß

die Kirche nur über leichtere Disciplinarvergehen und über Amtsverlehun.

gen der Geifilicljen zu--entfweiden bereanigrwarLZ). Da die Kirche durch

Verbrechen und Beftrafung der Eleriker unmittelbar berührt wurde und

ein Eingreifen derfclben neben dem Verfahren-des weltlichen Gerichtes

wohl gerechtfertigt tverden konnte. fo bedurfte es“ einer Vorfchrift. welche

das gegenfeitige Verhältniß regelte. Daher befiimmte Iufiinian. daß.

wenn ein Geiftliwer ein bürgerliches Verbrechen begangen hatte. für den

Fall. daß die Klage darüber zurrft an das kirchliche Forum gelangte.

der Bifcljof die Amtsentfehung (cjeponjtjq) ausfpreclyen und die Vollzie

hung der bürgerlichen Strafe dem weltlichen Oiichter überlaffen folie.

Wenn dagegen das Verfahren beim weltlichen Gerichte begonnen und

diefes das Urtheil gefällt hatte. follte der Verbrecher erft dem Bifchofe zur

Vollziehung der Depofition ausgeliefert und hierauf die bürgerliche Strafe

in Vollzug gefeht werden 24.). Sobald die Sache an den Bifchof kam.

konnte derfelbe indeffen noch beim Kaifer ein Milderitngsgefua) anbrin

gen. lvelches nicht felten fruchteteU). Andcrerfeits wurde dagegen auch

von der Kirche unter umfiänden der weltliche Arm zu Hilfe gerufen-W).

Die firafricljterliäre Gewalt fiand jebt übrigens in der erfien Inftanz

eigentlich nur dem Bifchofe zu. der jedoch andere Eleriker mit der Unter

fuchung beauftragen konnte27). Von ihm ging feit der Ausbildung der

*Metropolitanverftifiung die Berufung an die Provincitilfhnode. deren regel

mäßiges Zufanimentrcten insbefondere veranlaßt war. um fich über den

Bifmof bcfrhweren zu können 2k). War man mit der Entfcheidungder

Synode nicht zufrieden. fo konnte man fich an einen anderen Bifchof

'*-_G

Schrift in Richter's keit. Iahrb, für teutfche Rechtswiffenfchaft (1838). Bd,

111. S. 341 flg. geführt. Mit diefen Refultaten fiirnrnen auch Canoniften

überein. denen man den Vorwurf eines antikatholifchen Intereffes wrnigftens

noch nirgend gemacht hat. Man f. z. B. Walter. Lehrbuch des Kirchen

rechtes. 17. Aufl.. Ö. 184. Note x, vgl. mit h. 92. Note o, S. 175. .

22) S. z. B." o. 12. E. 711. 6o eyjscoyir. et cler-join. (16, 2,) (Eon-dure

lio. a. 355.)
23) S. o. 17. 23. 41. 47. E. f[11. (lo Spina. ot cler-ic. (16. 2.) c. 1.

** 0. '1'l1. (lo religion-e (16. 11.) und vgl. dazu den Comme-ita!: von Face-thus

(Kolliloiraäuo. inskefondrre zu der zuletzt citirtrn Stelle. 'kann 71. ful. 334.

oil. 111101',

24) Moe. X1411. pr, u. 536. 120e. nxxxiil, pr. in fin. n. 539. und

ganz befondere? blue. axxin, cap. xxl. s. 1. n. 5416. Vgl. Julie-ni epic.

dla'. count. [next/ll. u. 1. in c. 45. Eau. xl. qu. 1.

25) Ueber dicfes ins jntoroeciencli f, l-lebenstroit. leisten-ia iuriercliotio

n13 E661. (1155. 111. F. 21-23. (lo ldloz-äenlrug. e10 crllrjstjuoaa reljgjuni.

71 etc. (Cutting. 1828. 4.) z). 25.

26) o. 38. Gone. Camberg. 111. u. 397. (c. 19. Eau. x1. qu, 1.) c. 4.

(11.1. xxx-ll. c. 20, Eau. xl. qu. 1. (Ve-lngiuer 1. -j- 559.)

27) S. die Eommentatoren zum o. 38. (39,) canon. ayoetol.

28) o. Dreh a. a. O. S. 334 zu dem eit. 38..Eanon.

 

e
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tvenden. damit diefer die Angelegenheit aufs Neue einer Synode vorlegte.

oder an den Kaifer. welcher durch eine befondece Commiffion oder ein

ökumenifcltes Conti( eine neue Beurtheilung herdeifuhrte. Bei der Aus

bildung des römifGeir Primats entwickelte fich auch die höhere Infinity.

des npofiolifclyen Stuhls. durch Ausführung der Vorfchläge. welche bereits

auf dem Conti( zu Sat-dica im Jahre 347 gemacht ivorden warenW),

Das zur Entfcheidung dienende Recht war. infofern ein religiöfer

Gegenfland zur Sprache kam. neben den eigenthtlmlichen Seihungen. die

fich in der Kirche-gebildet hatten, die iveltlime Gefehgebuitg. Juftinittn

-verotdnetemdaruver 'attsdrucklicheitt yraceclere secunclum Zacroz enorme*

Et äczcunclnm n05trac leg-CIM). . U!

5*.- Bei den Germanen. fällt urfprfinglicl) fo wie Religion und Recht.

auch-die priefierlirhe und richterliche Qualität zufammen. Die Priefier.

als Gefelzeshüter (en-nrw) ivachten leitend überidie Ordnung bei den

Gerichten und vollzogen die Strafen. hefonders bei Beleidigung der Göt

teral). Mit der Einführung des Ehrifienthums tritt aber der Unterfchied

von Ott-ehr (Gefeh) und Oieligion (Evangelium) befiimmt hervor und das

Strafrecht wird nun ein zweifaches. Neven den gemeinen Verbrechen

gibt es auch eigenthümlicl) religiöfe. welche nach kirchlichen Grundfcilzen

beurtheilt werden. *Ueber jene erkannte das weltliche Gericht. auch tvenn

ein Elcriker fich der That fchuldig gemacht hatteM). Die Kirche feldfc

gefiand diefi zur So erklärte dns Concilinm hlatiäconenne l. int Jahre

58133): [lt nnllns cler-irren; (le qnetlil-ezt 631188 extra äi8c-u88i0t1eo1

Lpj800pi Zuj 3. Snecularj jucljcjc) joint-jam pettjettuk auf custocline cle

put-Ztur: quoc] Zi qujcnmque juclczx citiuzcitmqite cler-jenen, öldäque

681188 crimjttetlj, jcl e81; bomicjclio, .fitrto unt roetleficw, bot: j'a

cere for-WWE prac-Ztimpserjt, qnnmclju c-pißcolw 106i jlljus "Zum kue

r-it al) eccleriöe ljnrinihn8 atceatur. Gleichzeitig befiimmte aber dieß

EoncilM). nach dem Vorgange älterer Shnoden 37*). daß kein Cleriker

einen anderen im tveltlimen Gerichte belangen dilrfe) tvodurcl) den Umflän

den teach das von Iufiinian angeordnete Verfahren (f. Note 24) etntre

ten konnte. Bald Mngte aber die Kirche zu weiteren Rechten. Auf

 

,Ü .e

29) Vgl. Eichhorn. Grundfäße des Kirchenrechtes Bd, l. S. 62 flg.

mit Richtrfis L-hrvucl) des Kirchenrerhtes Ö. 20. z

Z0) For“, (BOND/ll. cap. 4. (a. 564 oder 565.) '

31) S. ']'e1c:jtu|, (Lei-mania c. 7, 9. tt. a, Vgl. Phillips. teutfche

Gefätimte Bd. l. S. 58 flg. Die äußere Leitung in der Volksverfammlung

durch die Priefier findet fich noch im achten Jahrhunderte bei den heidnifcltcn

Sachfen (f. l-[ucbalcj 'ita 8. hc-.bujni o. 4. bei yet-cn, hlonumeoca Thema'.

njae 'kann ll. [01. 361,). . 't der Einfiihrung des Ehrifienthums hal-ern die

Geifitimen nicht mehr folche rcclnfame. Nur bei den Friefen finden wir auch

fpäter eine ahnliche Einrichtung (f. Brockmerbrief S. 173 bei v. Ytchthofen.

frirfifchc Rechtsquellen S. 175). Vgl. Unger. die altteutfche Genchtsoecfafiung

(Göttingen 1842. 8.). S. 223. 379.

32) Veifpiele bei Phillips a. a. O. S. 533 flg.

33) 0. 7. (bei [Irunä, bjbljotbeoa eocl. 70]. l. k'. ll. p. 243,),

34) 0. 8. (|. o., auch in c. 6, Eau. Al. qu. l.) -

35) S.'mehrere Stellen in Eau. xt. qu. l. Vgl. auch unten.
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der fünften Parifer Synode im Jahre 614 ward hierüber verhandelt

und ein königliches Edict Chlothars [l. ausgewirktks)) nach welchem der

niedere. Clerus wegen cielictn mnniieznta vom weltlichen Richter beurtheilc

werden darf. Jfi es ein Capitalverbremen) dann foll unter Zuziehung

des Brichofs nach canonifchem Rechte verfahren werden. Bei allen ande

ren Vergehen und wenn höhere Cleriker befirafc tverden [ollen. rmuß der

Bifmof zugezogen werden 37). Diele-s Edict befiimmte den auf der Sy.

node [elbfi abgefaßten Schluß der Geiftlimkeit näher und befrhrankte ihn

zugleich; denn da es im 4. Canon heißt: 'It null-re iaujcmn ne-.que

prßrbzlterum ncqire ciiaconuln 'ei clericurn uiiurn nut junior-en eccle*

8in8 8in2 Zcieniia puntificiß per- Ze (iiätringnt nut ciamnnre pr-aexu

mat-o), fo ergibt fich. daß die Kirche eigentlich in jedem Falle und bei

jedem Geiftlirhen die Zuziehung des Bifclnrfs beanfprtlmt hatte) eine For

derung) die auch fchon von dem Conciilflatiscooense ll. im Jahre 585

ausgegangen war im). -cj

Es entfrhied nun regelmäßig ein gemilchtes Gerichtf welches auch

[päter wiederholt befleitigt ivurde49). Noch im Jahre 794 erkannte Carl

der Große diefer! Verfahren an 41) und gefiattete zugleich. daß Presbyceri)

die bei einem Verbrechen ergriffen tvürden, zum Bifrhofe gebracht und

nach den canonifcizen Grundlagen gegen fie verfahren werden follteQ).

Wenn daher in einer bereits fiinf Jahre älteren Verordnung es allge

meiner heißt: [lt clerici et LcCiLZiJZticj 0k(ii[1L37-8i culparn inour-terint,

npuci eccleßiusticue. iuciicentur, non npuri anecuinrer-r 4"); fo kann' dieß

immer nur unter gewiffen Befchränkungen verflanden werden. etwa fo,

wenn. ein Geifilicher wegen eines geifilichen oder bürgerlichen Vergehens

feines Amtes entleßt oder von einem anderen Geifilimen belangt werden

wurde 44).

Allgemeiner wurde die Freifiellung des Elerus feit dem Anfange des

Z6) (Zap. 4. (p nrw, nie-num. (Fer-m. "k, ill. fo'. 14.) S. folg. Note.

37) Die von PlanckF Gefch. der kirchlichen Gel' aftsverfaifung Bd. [l,

S. 165 flg. Eichhorn. teutfche Staats- und Re sgefch. Vb. 1. 9'. 185

(S. 777 der 4, Ausgabe). Unger a. a. I. S. 388 abweichend gedeutete

Stelle frheint wohl obigen Sinn zu haben7 denn fie lautet: (lc null-rz juuicnrn

(io guoliboc online cler-icon (ie cieilidus cnuäia, pkneter criminaiin negativ.

per 8o (ii-längere aut (inmnaro prueeiumnc, niai com-incilur innnifeotua.

Qui 'Oro conricci fuer-ini: (ie orinuue cnpicnii, iuxca cnnuner uiäcriugantur

ot. culn pontificibua exnminenlur.

38) S. c. 2, (wu. xl. qu. l.

39) E. 10, (iii-una ]. c. p. 252,)

40) Capie.. Enroii [di. n. 769. c. 1.7. (per-tn, Wan. (Ferm. 'l'. [ll.

foi. 3L.)

4].) Capie. n. 794. c. 30. (Vertu l. c. 30,)

42) Capit. a. 794. c. 39. (l. c.)

43) Capic. u. 789. o. 38. (kurt: i. c. foi. 60.)

44) So Eichhorn a. a. O, (Role 37) S. 778. Die in dern Capitulare

in Bezug genommene Stelle aus dern (30.-c. (Yo-cit. c. 15. findet fich bei

Dionäsius (Zivi. ini-iz can. e11. 'oolli e'. .luäteiii [oi. 146.) und bei Gratian

o. 43. Eau. x1. qu. l. (n. 397.) und enthalt nach der im 4. und 5. Iahrh.

befiehrnden Praxis (f. oben) nicht eine größere Vegunfiigung.
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neunten Jahrhunderts) zünelchft in der LombardeiW)) dann auch weiten-L -

Der Grund übrigens) welcher die Kirche bewog) na) von der weltlichen Cogni

tion gänzlich zu befreien) war theils das Streben nach Selbfifieindigkeit

feinechthin) dem Staate gegeniiber) theils und befonders die Abneigung

gegen das germanifebe Gerichtsverfahren. Carl der Große' fuchte diefes

für den Cirrus zur Anwendung zu bringen) ließ aber auf die Vorftellung

der Geifilimen) daß auch nach den canonifchen Principien vollfieindige

.Hilfe gegen die Verbrecher geboten fei) davon ab und gab der Kirche

erweiterte Freiheiten W).

Pfeudo-Ifidor faßte diefe im vollfien Umfange auf.und deutete dem

gemäfi die *älteren Gefeoe) denen er fomit einen anderen Sinn unter

legte 47). Er erklärte daher) daß kein Geiftlieher vor ein weltliches Gericht

gezogen werden dÜrfeU)) daß keine Anklage eines Laien gegen einen Ele

riker fiatthaft fei")) und daß auf das Zeugniß von Laien Geifiliche nicht

verurtheilt werden follenW). - '

Bifttiöfe follten nach der Gefelzgebung des achten I. rhunderts von

einem Eoncjlium mjxtnm (Reiäisverfammlung) oder eine Synode unter

dem Vorfioe des Königs beurtheilt werdenöl). Diefes fucbte Pfeudo.

Jfidor durch dem römifchen Stuhle beigelegte höhere Befugniffe zu alte

riren 52) und überhaupt die Anklagen gegen Bifchöfe durch erfehwerten

Beweis u, f. w. zu bcfeitigen U).

Die Befiimmungen wegen der alleinigen Eognition des geiftlithen

Gerichtes in Criminalfacloen der Eleriker gingen nun in die kirchenrecht

lichen Sammlungen) insbefondere auch in das Decret Gratiaifs mit Über)

und wurden von den Pabfien in ihren Decretalen ftets fefigehalten W).

Deffenungeamtet ward zwifchen den geiftlichen und weltliänn Behörden

 

45) oapit. laongoburä. a. 803. o. 12. (ker-tn 1. o. "k, 1'". fol. 110.)

lzogeo konsole. Enroii lil. cap. 99. km10'. ("ii cap. 4. (Walter, col-y.

jur. (loi-m. T'. lil. y. 598. 623.) ,

46) S. Rogge) iiber das Gerichtswefen der Germanen S. 236-238.

Unger a. a, O. S. 390) 391. Vgl. Karl Hildenbrand) die yurgallo

oanonion und einge-ie. Munchen 1841. 8.

47) So c. 12. 41. 47. 0. '[11, (le egriscopi. et cler-icio. (16. 2.) S.

Note 21 fig, e

48) E. 1. Eau. Al. qn. l. (beer. Eaii 1'. o. 2.)

. 49) E. 3. voll. (iilnrcelljnu. k. epjot. e. 2.) Vgl. Richter) Kirchen

recht h. 24) Anrn. 9.

50) f). 9. soil. (Silvester l). in 87er, [Kom. o. 14.) und dazu die Cok

kaot.. [Lom- wegen der Lesart toolimanium [aici keiner-ons cler-jenem.

51) Eapilulure Car-oli lil. a. 794. c. 9. (poi-tn l. o. 7.111. fol. 73.)

Veifpiele bei Phillips a. a. O. Bd. l. S. 533 fig,

A 52) S. den Art. Erzbifchof Bd. 17) S. 69. Richter a." a. O.

nm. l1.

53) S. Walter a. a. Q. F. 92) Note b, S. 181.

54) c), 8. (dann... nl, u.1160.) o. 4. (alexa-lagern. u. 1180.) m10.

Coole-tin 11]. u.118!). vcrb. o. 14, x. rio sent. cxcunimlinic. (5.394) 6.17.

x. (inne-c. 11]. a. 1206.) cler iuciicijx. (2. 1.) o. 12. 13. x. (ie force corn

1W. (L. 2.) (lnnoc. ll). u. 1206.) Vgl, auch o. 4. x. tio inotitutionibu..

(Z. 7.) j. p. (1. (Eiern. [ll. a. 1190.)
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noch öfter über das Prinrip gefiritten) wefihalb Kaifer Friedrich ll. durch

ein allgemeines Gefeß zu Gunften der Kirche entfchied: 8te1tuit11118 uf

111111113 eccietzinsticnrn pereonarn in criminaii quaentione rei air-iii tra*

bete nei juciicium Zecuinre fir-aearuneit, calm-a c0118tit11ti011e8 irnper-ia*

193 et cacwnjcaß eanctinnee W). Diefer Grundfaß blieb nun in Teutfch

land auch bis zum fechzehncen Jahrhunderte in Kraft) fo oft dagegen

gehandelt werden nroehte) wie man daraus fchließen muß) daß wiederholt

die Synoden fich veranlaßt fanden) die ftrengfte Brftrafung gegen die

weltlichen Richter zu drohen) loelche Geiftlime vor ihr Forum zogen und

gegen die Eleriker) welche der Ladung jener folgten W).

In den geifiliwen Staaten konnte diefe Praxis auch fpeiter aufrecht

erhalten werden-27)) während in denjenigen Territorien) in welchen fich

die weltliche Landeshoheit felbfifieindiger ausbildete) die Kirche in engere

Grenzen gezogen wurde) und theils Überhaupt UTÖgUbW)) theils ein blos

vorläufiger; Einziehen des der Flucht verdächtigen Verbrecher-s gefiatteteöii))

theils fich auf Protefteitionen befchreinlen mußteöo).

Außerhalb Teutfchlemd gelangte die Kirche iiberhaupt gar nicht) zum

Theil erfl fpeiter zu dern umfaffenderen Strafrechte) welches dann aber auch

fchon wieder zeitig gefchn-.eilert wurde) wie in Frankreich feit dem vier

zehnten) in England feit dem fechzehitten Jahrhunderte") Der römi

fche Stuhl hat fich aber aufs Beharrlichfie fiir die kirchliche Immunität

und gegen jeden Eingriff des Staates ausgefprochenQ).

In Betreff der Strafgerichtsbarkeit Über Laien erlangte

die Kirche in Teutfwland auch f>)on früh einen großen Einfluß. Nach

der kirwlimen Gefetzgebung bereits des vierten Jahrhunderts war den Bi

fchbfen die Vifitation ihrer Diöccfen zur ftrengen Pflicht gemacht. Die

fpanifchen und dann die fränkifchen Synoden feit dem femfirn Jahrhun

derte erkannten diefelbe an und die weltliche und gemifchte Gefelzgebung

der Reichsverfitmmlungen erließ nähere Vrfiimmungen. Diefe Vifitation

tutti-de zugleich zur Handhabung der Religions- und Sittengefehe benuht

und mit Synoden) Senden) Sendgeriwten verbundenN). Im neunten

55) iiutii. 8tat11in11111. nc] c. 33. E. ein Spice. et cziericie. l1. 3.)

56) Man f. z, B. 8711011. 0iomuc. n. 1318. 6.14. 15. (klärt-beim,

Tone. Car-11. 70m. ill. j'ai. 272.) 87m yregenxis a. 1355. o. 23. (a. a.

O. 10i. 386,) 83m. Klagen-burg. a. 1370. c. 14. (a. a. Q. toi. 419.) 87m

krieing. a. 1440. c. 3. (a. a. O. 70111. i7. 10i. 269.) u. a.

57) S. 7,. B. 8711. Eoioniens. a. 1662. k'. iii. lit. 3. o. 2. (klette

beiin i. c. 70111. 1x, 10i. 1015 8(1)

58) Vgl. 8711. i-inriern. n.1564.*tit. (in iniidunitnte reale-giant. (gurt-
iterjtn i. c. 70111. bill. j'ai. 16.)

59) 8711. 8aiiebi1rg. a. 1569. (konrtjt. 39. o. 3. (iinrt2i1c-.j111i. o.

Hill. toi. 339.) Dieß ward auch in einem Coneordatr zvifchcn Herzog Wil

helm don Bauern und dem Erzbifchof von Salzburg 1583 wieder befiätiqt.

60) 8711. Constant. u. 1609. 11c. 2. (i-lnrtniiejm i. e. 7'. 711l. j'ai.

930 ref.) 87n. 0511711111-113. o. 1628. l". 1". c. un. (eraci. ']). 1x. fo'. 437.)

61) Scheill a. a. O. Bd. bi) Abth. 1) S. 70 flg.

62) c» 3. 4. (ic: foto camp. in 7te). (2. l.) (i180 x. in Tone. betet-n.

c1. 1513 eq.) . .Ex
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Jahrhunderte hatte dieß Infiirut fchon eine genaue Entwickelung erlangt)

wie Hincmar von Rheims 6ii) und befonders Regino von Prüm 64*) be.

kunden. Anfangs waren es vor allen Vergehen gegen das Cbrifienthum

von Seiten der Neubekehrtrn) die oft ins Heidenthum zuriickfielen) dann

Überhaupt offenkundige Verbrechen und folche, die nach der Mahnung des

Geifilichen nicht gefühnt wurden. Die Handhabung diefer Disriplin er

folgte in verfchiedenen Kreifen und nach einer befiimmten Steigerung,

Zur feftgefeßten Zeit, welche vorher vom Pfarrer bekannt gemacht

wurde. ward die Gemeinde' zur Sende (Laienfhnode) verfammelt und es

erfrhien dann der Vifitator., früher der Bifchof felbfi) fpäter regelmäßig

der Decan. Arrhipresbhter) Archidiaronus. Aus der Gemeinde wurden

Sendfchöffen (Eidgefchworeire) teste-Z Zz-nociuleß) gewählt) welche die Pflicht

zur Anzeige aller ihnen bekannt gewordenen Verbrechen hatten. Die de

nunciirten Vergehen wurden unter dem Präfidium des Vifitators unter.

furht und die Bußen auferlegt. Refervatfalle wurden dem coinpetenten

Kirchenoberen zur Entfcheidung Überwiefen. Auf dem SendgeriGte wur

den aber auch die) welche fich der Mahnung und Zucht des eigenen Prie

fter-Z nicht fügten) befiraft.*-Ii1 den einzelnen Oiöcefen gab es indeffen

hierbei mannigfache Abweichungen) wobei zum Theil die Standesverhält

niffe rnit in Betracht gezogen wurden. Die Hängen erfchienen wohl

regelmäßig gar nicht auf der Sende) fondern über fie urtheilte der Haus

priefier des Herrn. Die freien Landfaffen folgten der Sende des Decans)

Arrhipresbyters, Archidiaconus) der Herrenftand erfchien auf der bifchöf

lichen Synode W). - Die auf den Senden geriigten Handlungen waren

Übrigens meiftens nach dem Standpunkte des teutfchen StrafreGtes bloße

Prioatvergehen) welche durch Eompofiiionen gefrihnt wurden o7). Die

Kirche machte es un) daher zur Aufgabe, die gröberen Verbrechen der

bloßen Prioatubereinkunft und Willkür zu entziehen und die Strafrechts

pflege im Ganzen auf einen höheren öffentlichen Standpunkt zu führen.

68) Vgl. Montag . Gefchirhte ber teutfchen fiaatsbürgerl. Freiheit Vb. ll)

S. 411 flg. Vie ner) Beitrage zur Gtfch. des Inqujfitionsprozeffes S. 28 flg.

Phillips) teutfche Gefchichte Vb. 1], S. 350 fig. Hildenbrand) die

puegetio oanonioo s. 25 flg. Unger. die altteutfche Gerirhcsverfafiung S.

394 fl. Vgl. auch den Art. Archidiaconus Vb. i) S. 429) Note 13.

64) Capitol-r, qnjbua (ie kobug niagiotri ei. (ier-ni par einguina edels

oiag jnqujrero et opircopn kenn-reiner- (jede-nt und Capitol-e anno All. epi

.ooyacoa ouperntiäitq. (0pera ati. Zirmomi. 70m. l. p. 716. 730.)

65) l-jbrj ein() (19 nxnotiaijbua canziz et äiocjylinj- eccieoiaoticjo (o6.

77ao8ok3c]1[obon).]jb. ll. cup, 3 aq,

66) Särhfifmes Landreohr Buch lf Art. 2. 9. 1. Schwab. Landrcrht Art.

45. S. noch Montag und Unger a, a. Q. - Im Erzbisthume Cöln er

fthien der Adel auf der erzbifchdflichen Snnode. S. Zcnlmo Enge-ideen u.

1266. cup. 14. (l-Lake2]|eim, Cana. (Zen-rn. T'. [ll. f0'. 623.): Uobjieu..

an nam-urn sz-norium noscuntur onecjalitor per-tinere. _ Ueber die Einrichtung

in den oft- und wefipreußifOen Dibcefen f. m. Iacobfon, Gifch. der Quellen

des preußifchen Kirchenrechtes Bd. j) Th. l, S. 120 flg. und die dazu gehö

rigen Urkunden.

67) S. Eichhorn) Kirchenrecht Bd. ll) S. 75 und i. o.
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Sie wirkte daher auf den Staat und vermochte diefen) im neuntenIahr.

hunderte ein Strafgefeh gegen willkürliche Tödtungen zu erlafieir. Indem

fich aber die Cognition des Staates allmiiligierweiterteög)) indem nach

Art der Senden Rügegeric-.hte encfianden und auf böfen Leumund gerichtet

ward) da bedurfte es in den vom Staate rbefitaften Ftillen nicht mehr

des Einfcijreitcns der Sendgerichte. Daher befiimmte Bonifacias 71",")

daß die geiftlichen Richter auf die exceptio (ie re per juciicem :ernie

rem inclicatu achten und nicht mehrmals firafen follten 70). Nur pro

karo interna, des Seelenheilcs wegen) konnte noch liefondere Buße ein

treten; auch machte die Verletzung des Friedens an den gebundenin Ta

gen eine Ausnahme) die in beiden Gerichten befiraft tvurde7'). Wtnn

jedoch der weltliche Richter fäuinig blieb) dann trat die Kirche wieder

ein) was Lucius [il. im Jahre 1181 als allgemeines Princip ans

fprach")z cdcnfo) wenn fich eine befondere kirchlicheVeziehilng vorfi1nd73))

woraus die Eanonifien eine förmliche Prävention zu Gunfien der Kirche

entwickelten und die Verbrechen) bei-weluoen diefe vorhanden) gemifchte

wurden (ci-imma miictu oder mixtj f'0ri)7*).

Die Sendgerichte fandenfomit noch immer einen) freilich defchrank

teren Witkungstris) indem auf ihnen verfchiedene Freue() befonders

Sabbathsfchänden (Vernachläffigitng und Enthciligung der Sonn- und

Fefittige)) Fornicationsfcille und dergleichen Gegenfiatid der Rüge blieben.

So haben fie fich mehrfach bis ins achtzehnte Jahrhundert erhalcn und

find zum Theil) wo fie eingegangen tvaren) in der neuefien Zeit wieder

hergefiellt worden.

Außer den Senden haben aber auch andere kirchliche Organe) na

mentlich vekicblkdelie bliäiöfliGe Behörden) wie die Generalvicirriate) Offi

cialate) archidiaconalifche Untergericljte) in größerem und kleinerem Umfange

eine förmliche Strafgerichtsbarkeit geübt) ivelclje indeficn mit der Veränderung

der Zeitverhaltitifie wefentlici) umgeftaltet worden ifi. Z-.im Theil gefchah dieß

fchon feit der Mitte des vorigen Jahrhunderts) wie in Oefterreici) 75). ali

gemeincr in Folge der franzöfifcijen Revolution) namentlich des Dccretcs

68) Eichhorn) teutfche Staats: und Rechtsgefchicljte Bd. ll) S. 379.

69) E. 2. (ice except. in 610. (2. l2.)

70) Mit Beziihung auf diefe Stelle fagt auch die Glofie zum fatbfiläiin

Landreihte V. i) Art 2) die Scntfctidfien fallen riigen) was unter ihnen ohm

bar ift md fo was ioider die 10 Gebote unferrs Herrn gefchtheti. Es fri denn)

daß aliberi-it toiltlicij Gericht dariiber ergangen ware. Vgl. noch Eichhorn

.Kircl-tnrccht Bd. 1|) S. 81) Anm, 14.

71) S. die eit. Glofie zum fachf. Landrcchte.

72) (L. 8, x. cite "c-ro carnpel.. (2. L.) Man f. auch einen Fail vom I.

137l in -Anlicjttitatez Zeig-trennen a .]o|1. phil. (ie kreiffenberg u. L63*

c0||8clu6 (Liam-eit und Leipzig 1830. 8.)) S. 2+ fig. Vgl. Limburger Chronik)

heraucgeg. v. Vogel (Marburg 1828. 8.)) S. 9l-93,

73) hr3. o. 2. x. (ie jnclicijs. (2. 1.) (Cu-genius lll. u. 1148.)

74) Vgl. Eichhorn) Kirchenrecht Bd. ll) S. 85 flg. '

xl S75Z8Yechberger) Handbuch des bfierreia). Kirchenrechtes) 3. Aufi.) Bd.

K * .
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der Nationalverfammlung nur la c0n8tjtoti0n cifilo (lu cler-ge" vom

24. Auguft 179076). und der Secularifationen von 1802 und 1803.

Indem die Erörterung des Einzelnen der weiteren Darftellung vor

behalten bleibt. muß fehr im Befonderen von den kirchlichen Strafen.

Verbrechen und von dem Verfahren die Rede fein.

ll. Die 'kirchlichen Strafen")

Die von der Kirche zu verhängendcn Strafen können nach der Be

deutung des kirchlichen Vereines fich nur auf die aus demfelben hervor

gehenden Vorthejle beziehen) und nach dem eigentlichen Principe des kirch

lichen Strafrechtes felbft nur auf die Verföhnung, des Sünders rnit feinem

eigenen Gewiffen und mit der Kirche im Ganzen. wie mit der Gemeinde

im Befonderen. Dieß war auch urfprunglici) in der Kirche r leitende

Gefichtspunit. ivährend fpeiter in der Anwendung der Straf el davon

abgewichen wurde. Auch hatte die Reception des Chrifienthums im rö

mifchen Reiche zugleich die Folge. daß bürgerliche Naehtheile mit der

kirchlichen Strafe verbunden wurden. wodurch dem nun mit betheiligten

Staate ein befiimrnter Einfluß auf die kirchliche Disciplin nicht entzogen

werden konnte. .

Säfon im dritten Jahrhunderte waren die beiden Momente der

Strafe. als einer verföhnenden beffernden und die Verletzung rechtlich

herflellenden. anerkannt 7*). Das ganze Strafrecht der Kirche theilte fich

dacnach in eine iuri8cljcti0 cljäcjplinarju und caekcitiya, und die Straf

mittel wurden cen3urer6 und poenae 79). - Im allgemeinen heißt

censnka fo viel als tecen8j0, in8pectj0, im befonderen fo viel als

poenaau). In den canonifGen Quellen hat een-luca die Bedeutung von

Ordnung) Discipliir überhaupt) Strafdisciplin insbefoudere "1). Inno

cenz [ll. erklärte nun auf eine an ihn gerichtete Frage) welche Strafen

 

76) Herrn en s . Handbuch der Staatsgefeßgebung über den chrifilihen Cul

tus Bd. lf S. 169 flg.

77) Quellen: Eau. Al. qu. l1'. lll. - 'kid _)(. 7. Z7. in 6te'. U. 9.

("le-11. 7. 8. Luv-u'. comro. bi. 8. (le poenjs. - 'l*it.. x. 7. 38. in 61.0.

7. 10. Eleni. b'. 9. [Luck. 60min. bl. 9. (le poenitenljia et keniieujonibuu.

-. ']'ji.. x. 7. 39. in 6te. b'. 11. Ele-in. 7. 10. Tritt. oornni. 7. 10, (je

gontentia excominunicationi.. Literatur: Außer mehreren älteren Abhand

lungen von Joa-in. (Uni-Quan, Joe. Elbe-linux» und den Commentatoren

zu den eben genannten Titeln der Decretalen (vgl. insdefondere F. LL. 3511

toer, ju- ecal. yrateat. lid. 7. (ic. xxxull.) f. m. llenauui, vlc-mont.

ini-io ckjmjnnlia [ib. 1]. paul. I0.. a [Messer, an.. (10 [ioenjcentjju ot

ook-i. Ecole-inMein. (Wen-mo 1772.) cap, ll. (in Zen-nine., cbegaux-q.

ukia eco'. 'ko-11. 171l. p. 170 8g.) Heffter) im neuen Archive des (Crimi

nalrechtes Bd. Al". S. 53 flg.

78) Vgl. 'l*c-.ktulljun, o pnclicitja cup. 2.

79) [dial-tin. Qui'. kann, (liga. (lo genuina namen-nm eccleaiagtjaa.

km11 joclolo. [Falun 1727. 4.

80) S. bjklcaon . men-nale latinidati. a. d. 7. Vgl. c. 3. (k. 'kin (le

erjmine: peculatua. (9. 28.) _

81) S. z. V. c. 118. (Ii-t. l7. (le connect. (keine [ll. u. 488.) o. 38,

Eau. xl). u. 1L. (Eoncjl. [18.-cl. o. 546.): lines een-uke. place-je cngtoäiri.

- o. 13. fiinf. All. (Concil. Paletten. a. 653.): paonjlentjae oolwm-a_

l7. - 38
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die ceoäukö ecclesiartica unter fich begreife. daß dahin nicht blos das

Jnterdict) fondern auch die Suspenfion und Excornrnunication gehöre")

Da der Zweck diefer Eenfuren nur Befferung ifk“3)) werden fie auch

poenae meclicinaleg genanntW). Die Befferung tft indefien auch 7- we

nigftens acceflorifch) die Aufgabe vieler anderen Strafen) und manche

Canonifren haben daher bisweilen noch die Bußen) Irregularität wegen

eines Verbrechens u. a. m. zu den Cenfuren gerechnet, während andere

fireng an der Entfcheidung Jnnocenz lll. fefthaltenöä). Von den Cen

furen unterfcheiden fich die poenae (eincljcatir-ae), deren nächfter Zweck

in der Zufügung eines wirklichen Leides zur Vergeltung und Sühne

wegen der Verletzung einer kirchlichen Vorfchrift liegt. - Die Straf

mittel de Kirche kommen Übrigens theils gegen jedes Mitglied der Kir>)e,

theils n gegen die Beamten zur Anwendung. Demnach find zuecfi die

poenae connnuneg, dann die pkopkjue in Betrachtung zu ziehen.

a) Allgemeine Strafen.

Ehe die Kirche firafend einfchreitet) fucht fie das Herz des Sunders

zu rühren und in dernfelben Reue und Buße zu bewirken. In befiimm

ten Abfiufungen wurden anfangs öffentlich) fpciter (bei Geifilichen feit

dem fünften. bei Laien feit dem fiebenten Jahrhunderte) privatim die

auferlegten uebungen und Leiftungen übernommen W). Nur öffentlichen

Sundern legte man auch nachher noch öffentliche Buße auf. Die kirch

liche Disciplin entwickelte dabei befiimmte Unterfwiede der Cenfur (f. Note

184)) jnsbefondere bei der Ausfunießung aus der kirchlichen Gemeinfhafi

die Excornrnunjcntjo major und lnjnox.

Die Ausfchließung aus dem kirchlichen Verbande bezeichnete man

bald mit dem Ausdrucke excommunjcötio, bald umfchrieb man fie: a

cammunjone pmbibeatur, 3. conununionc fiat extraneus, ob ecclezja

babeatur ö]j(3l1[18 u. a. m.87). Darunter verftand-man aber eben fowohl

die Ausfchließung von den Heilsrnitteln der Kirche (a Noris, a partici

pötjone äacrumentorum), als vom ganzen Gottcsdienfie und jeglicher

Gemeinfchafc (u communjooe fjäe]ju1n)88), fo daß der concrete Fall

dariiber den Ausfchlag geben mußte) ob die härtere oder mildere Cenfur

gemeint fei. Jndeffen unterfchied man auch genauer) wie probiditjo

rneejjcinaljs und morteäljsög), oder excornrnunjcatio und uuatderda 90),

82) E. 20. x. (ie 72th. Zign. (5. 40,) Vgl. o. 23. eoä.

83) biaciplina eat. exoornruunjcuijo, non eratljcutjo. (2.37. cat-xxl'.

qu. lll. (6a]a8iua?)

84) E. 1. ue. rent. onna-nm. in. 71:0. (5. 11.) (Lunar-ont. l7.)

s 385) S. die verfchiedenen Meinungen bei I. [j. 36111113: (Note 77 cit.).

. xq.

86) S. den Art. Buße Bd. ll. S. 506. Vgl. dazu noch [Liegen

(Note 77 eit.). cap. 1.

87) E. 42. Eau. xl, qu. 1,- c. 69. iii-sc. l.. o. 8. (li-t. xml. u. a.

Vgl. I. k). Böhmer zu c. 33. Eau. Al. qu. l.

88) E. l8. 28. Eau. xl. qu. ]]l. (loicloruä *i* 636,) Vgl. o. 2. x, ue.

once-pc. (2. 20.) (lnnocent. ]l[.) S. auch Note 92.

89) E. 18. Eau. ll, qu. l. (suguätiu. eur-ud 351.)

90) E. 3. Eau. .lll. qu. 5. (yo. lsitior.) E. 41. Eau. xl, qu. lll.

(Eonojl. Welcjense a. 845.) c. 12. Eau. lll. qu. l7. (Johann. "ll, a. 888.)
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..ecu-q-u-ce-aaiu:cke:

und fpäter excorumunrcatio minor und auatberua, oder excowrnunicutio

minor und major-N). Gregor [Ä. declaricte aberW): Zi que-u 3nd

dur: for-ina verbot-urn: jllum excommnujco: re] Zjmili, u iucjjce 8110

excormnrmjcäri contingut: ejicenclum 88k, eurn non tuntum minor-i,

quue Q lderceptjone ßacrnrnenlorimi, 86c] etialu inaioti excoiurnunica

tion-Z, quae a comlnunjone fjcieljuru separat, e386 ljgaluln. Die grö

ßere Ercommunication wurde bisweilen mit befonderen Solennitäten voll

zogen) wie unter *öffentlicher Verkündigung und Anfihlagen des Namens

in der Kirche 93)) bei Glockengeläute, AuslöWen von Kerzen und mit

Auslprechung harter Bannformeln 94). Dann heißt fie recht eigentlich

unutliema9ö), oder auch [neten-alba 96), d, h. des Herrn Rückkehr.

indem bis zu derfelben) alfo zum Tage des [eßten Ger-chtes) der Ge

bannte aus der Gemeinfehaft ausgefchloffen fein foll.- Man unterfchei(

det bei allen Eenfuren) insbefondere bei der Ercommunication) den Fall.

wo der Richter aus feiner eigenen rechtlichen Befugniß wegen des Unge

horfams die Eenfur auferlegt (ceuäutu bominiu), von demjenigen)

wo das Gefeh diefelbe als Folge eines Vergehens befiimmt hat (con

5111-3 inrjZ). Die cLnZukZl iariZ beruht entweder auf einem befonderen

UttheilSfpruOe des Richters nach vorangegangener Unterfuchung (Feren

elae Zententiae), oder ift unmittelbar Folge einer im Gel-ße damit

bedrohten Handlung. ohne daß es der richterlichen Sentenz bedarf (iatae

Zenteutiae). Man hat behauptet) daß fich vor dem zehnten Jahr

hunderte keine Ercornmunicntionen letze Zeutentiae finden 97)) indeffen

find fchon im vierten Jahrhunderte dergleichen vorhanden 98)) doch ift frei

lieh die Zahl derfelben fpeiter bedeutend vermehrt worden. Während im

Decrete und den Decretalen kaum 26 Fälle nachweisbar find, enthält

der liber sextuu allein 32. die Clementinen 50 und viele finden fich

in den fpäteren Sammlungen) der Bulle iu coena (Loruiui u. f. W")

fo daß man weit Über 20() anzugeben pflegcloo).

.

o. 108. (Lou. xl. qu. lll. (Gregor-Kql. u. 1078.) Vgl. Ekutiuu ac] 0.12.

Eau. lll. qu. l7. u. a() o. L4. Eau. Al. qu. 11],

91) 0. 10. x. (le clei-ico excomruunic. (5. 27.) e. 59. x. .je [eur.

euere-urn. (5, 39.) (Cr-egor 1x. u. 1237.)

92) E. 59. x. ei'. (5. 39) Vgl. e. 1. (I. except. iu 6te. (2. 12.)

(lnnocent. l7. a. 1274.) .

93) S. Veifpiele in (Ze-ta Fruit-trum eric). Wyttendacb oe Müller,

'kann l, cap. 72. (Roger-t. Profit. 1836. 4.) Vgl. dazu die Anm. dafelbfl

S. 44.

94) S. korcuulae yetereo... exeowuiunjcatjonurn bei Lulu-iu. ea.

Eapiculurjum 70m. ll. [al. 639 aq. ke!, tue-aux. norm quer-nat. Ü'. ll.

k. ll. p. 635 cq.

95) (7. 106. 107. (Zoo. xl, qu. lll. j

96) ßeneäjet x17., .'13 -Fnoqio (Live-team. bb. x. cap, l. Z, 7.

97) liiegger ]. e. 8. uur-ni. p. 176,

98) S. z. B. o. 1: uq. äi-t.. xx!, ,

99) Ciba-e zum e. 22. (i. sent. eur-amo. lu 6cm', zum c, 1_ mem-ax,

e06. u. a.

100) Pichler zahlt 223 auf (o. Drofie-Hülöhoff. Kirchenrecht Bd.

ll) Abth. 2, H. 2W) Ann'. 428a). 38 * _K
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Die Wirkung der kleineren Ercommunication befiand in der

Entziehung der Theilnahme an den Sacramenten, die der großen dagegen

jeglirher Gemeinfchaft mit den Gläubigen im Leben und im Tode. Da.

her war jeder Umgang mit den Ercommilnicirten verboten) nach einem

alten Vecfe: 08, oral-e, nale, carnmnnio, rnenaa negotur, oder 7 wie

es in dem 1318 vom Erzbifchof Heinriä) von Cöln Über den Grafen

Theoderich von Limburg ausgefproäzenen Bann heißt: ne qnjs eijcto '[11,

et 3.1i.. in bad parte complicjbue) carnrnunicet 'el-lw, ciba, [toto,

uenäitione, emptione, ätänelo, Zraejienelo, fnrno 'el molenelino ant

quo-is alio bumanitotio Zolatiolm). Wer dagegen handelte, der ver

fiel [elbft in die Err-communication und zwar anfangs die größerellw).

[paket jedoeh nur die kleinere) aber jp80 knew 10“). Nur die Genuin

[chaft des Verbrechens felbfi und die amtliche wiffentliäye Verbindung

eines Elerikers mit einem vom Pabfie Ercommunicirten follte auch fer

ner die größere nach fich ziehen 104).- - Den Cxcommunicirtere durfte

übrigens gepredigt werden 10*). woraus man folgerte. daß fie den Pre

digten beiwohnen können) was jedoa) nicht auf den übrigen Gottesdienfi

auszudehnen ift 106).

Aus diefen Wirkungen gingen von fclbfi viele bürgerliche Nachtheile

hervor. wie namentlich das Verbot) irgend welche gerichtliche Gefchäfte

zu vollziehen. Dieß fpraä) nicht nur die Kirche aus 197)) fondern der

Staat befiätigce es und verfügte über den) der fich in Jahr und Tag

aus der Ercornmunication (Bann) nimt befreite. die Amtllw). Selbfi

der Beklagte konnte nicht vor Gericht erfcheinen) indeffen von einem an

deren vertreten werden l0"),-»- Wegen der Uebereinflimmitng des Staates

mit der .Kirche traf den Ercommunicirten auch eine int-anna magnet, ver

möge deren die Bande des Gehorfams und der Treue gelöfl wurden"").

- Da die Excommunication auch die Gemeinfmaft im Tode hebt. war

101) v, Steinen. wefiphälifebe Gefchimte Stück xxl. S. 1432-1434.

Vgl. auch den Fall von 1403 bei Wigan!) . Archiv fiir die Gefehiäzte Weft:

phalens Bd. 7, Hft, 4) S. 393. 394.

102) S. (kan. xl. qu. [ll.

103) 0. 15. x. (le zent. oxcomrn. (Elemen- lll.) o. 29. edel. (lanoo. [ll.

a. 1199.) o. 2. x. (le except. (2. 25.) (lnnoc. lll.)

104) (2. 29. x. nic. o. 3, eocl. in Killa. (5. 11.) (Eooeil. bugäon. a.

1245. e. 12.) - o. 18. x. (lo dent. exe. (Elemen. lll.)

105) E. 43. x. .ie cent. excomm. (lnnoe. lll.)

106) S. v. Drofte-Hülshoff a. (1.5). Anm. 420.

107) o. 24, x. (le cent. et. ro junior-ta. (2, 27.) (alex. lll.) e. 8. (lo

cent. 87x60mm. in Ällw. (5. 11,) (sl-x. l7.)

108) Vgl. den Art. Bann Bd. -l, S. 601 flg.

109) 0. 7. x. (le iuclicjjo. (2. 1.) (Men. lll.) Vgl. c. 5. 8. 10 aq.

(I. except. (2. 25.)

110) E. 4. (Lau, xy. qu. 7]. (Gregor. 7". o. 1079.) c. 5. evil.

(Urban. ll. o. 1090,) - ll. feuä. 28. pr.: Quoä qnemaelmoäutn (lorninurn

oxcornmunjcncurn, 'el a rege bannitnin, non eat. obligoduo yaoallux aci nel

iuunclnm, 'ei sere-idiom ei praeetanelurn, imo Zoll-eu. eat intel-lm .nor-n

[nonto fieielitacio, niai - fuer-it. reatjcutu..
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das kirchliche Begräbniß vertagt l") und die bereits veerdigte Leiche follte

wieder ausgegralten werden.

Mit der Zeit kam es indefien zn mehrfachen Milderungen und Be

fchränkungen. Manche-n Perfonen. Gatten. Verwandten und Abhängigen.

ward die Gemeinfclyaft mit den Excommunicirten nicht mehr [chlechthin

ttntecfagtlW). nach dem Verfe ufjlcz, lex, bnmile, :E8 jgnoratö, nLcLZZeZ.

Die Excommunication follte auch nicht mehr gegen Eollegia. fondern nur

gegen die wirklich Schuldigen in denfelden ausgefprocftett eperdenl")F und

Martin 7. verordnete durch die Conftitution: 21c] (Mjlöncja, daß niemand

verpflichtet fei. fich des umganges zu enthalten. ojsi Zeotentjn 'el cen

Znra buju3tt10c1j [nA-it jo 78] Motte'. pEf50l1W, colltdgium, noir-armba

tem, EcclEZZ-Lm, comrnnnitatem, ant Local11 certain 'el cektu, 8. incljce

ynblicata 7E] (Lenuncjaw specjäijter Et LRykEZZE, 83170 Zi qnem pro

Zacrilega mannum jnjectj0ne jn cletjcnm Zentczotiam Laien!) a cönnne..

n0t01-i8 c0n8literjt incjcIjZJE etc."*). Seitdem untetfchied man fiets

genauer . ob der Ercommunicirte ritanclr-Z oder 11011 "jtJntLuZ fei und

erklärte fich daher auch nicht ohne Grund dafur. daß nur dem 'jtnntluö

das kirchliche Begräbniß entzogen werden könne 11Ü).

Während des Mittelalters wurde die Ercommunication fehr häufig

und um der verfchiedenfien Gründe willen verhängt. um Gewaltthaten

zu begegnen. gad es kein wirkfameres Mittellls). oder um die Befriedi

gung einer Forderung zu erlangen. zu tvelchem Behufe feldfi vertrag

mäßig. fo wie im weltlichen Gerichte Gefchäfte mit der Bannclaufel ein:

gegangen wurden. auch der geifiliche Bann in den fogen. Eameralodliga

tionen cum Znöceplione cenäurakum et manciati cxecutjyi zugelaffen

wardll7). Als Ztvangsmittel zur Vollziehung der Urtheile des Kammer

gerichtes diente die Ercommnnication noch im femzehnten Jahrhunderte W).

Seit die Iufiiz des Staates felbfi aber eine beffere gewocden- bedurfte

es für bürgerliche Verhältniffe nicht mehr einer folchen Stütze, und auch

in kirchlichen Attgelegenheiten nöthigten die veränderten Zeitverhcilttiifie zu

111) 0. 12. x. (Io zopniturirz. (3. 28.) (lnnao, lll.)

11K) E. 102. Eau. xl. qu. [ll. (Rittal-tua 711l. a. 863.) o. 103, evtl.

(Cr-ogok. Lil.) e. 31, Z4. x. (ie zent.. excatnrn. (5. 39.) (lnnoc. lll.)

113) E. 5. (je rene. excotnln. in 71m. (5. 11.) (lnnocr. l7. a. 12.45.)

Vgl. I. [rl. [Zöbmtrk zum c. 10, x. (I2 except.. (2. 25.) Anm. 89.

114) DiefeCdnflitufion findet fich felbflfiändig nicht vor (f. 8 anociicßxllä,

(io -Fnoäo lid. xll- cap. 7. s. l7.) und ift nur im Cofinißcr Concorde-t Mar

tin's 7, mit Sigismund v. 1418 c. 7. erhalten. (Emir-il. Constant.. ociicj.

y. c1. [la-eit, '['0[n. l. fol. 1055. klare-beim, Gone. 60ern. Pont. 7.

fol. 147. Münch. San-init. der Concordate Bd. l, S. 30.) S. noch

[Ling-got l. o. Z'. (xxl. [t. 189. 190.

115) Kann und foll der Leiche eines Selbfimdrders oder ähnlichen Ver

brzecilers das kirchliche Begräbniß verweigert werden? (Edler 1830. 8.), S.

3 . »fl1g16) S. o. 2. A. .Io koptat-ibos. (5, 17.) (Lugenina 11]. a. 1150.)

117) Vgl. vorzüglich Vriegleb. Gefchimte des Erecutioprozefles (Nürn

berg6zZ39. 8.). Cap. [ll. S. 189 fig. S. auch den Art. Bann Vd.1.

S. .

118) S. v. Drofie-Hülsboff a. a. O. Bd. l. s. 71, Anm. 343.
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einer befchränkteren Anwendung überhaupt. Die Stellung. welche der

Staat feit dem 17. und 18. Jahrhunderte der Kirche gegenüber erlangte.

fuhrte zugleich dahin, daß. infofern eine Ercommunication bürgerliche

Folgen haben follte. es zuvor des Eonfenfes des weltlichen Richters felbft

bedürfe. was jeht allgemein in den Gefeßgebungen ausgefprocl-.en tft. wie

in Preußen (allg. Landrecht Th. ll. Tit, Al. h, 56. 57) . Baden (con

ftit. Edict von 1807. S. 11). Bayern (conftit, Edict von 1818. S.13)

und in anderen Ländern.

Hieraus ergibt fich, daß nach der Praxis jede Ercommunication

zunächft nur in fare) inter-no Effect haben kann. Dieß gilt insdefondere

auch von der c-xcomrnunicatio leitete Zanlentiaez, namentlich von der.

weläte wegen Verlegung eines Geiftlichen gemäß dem prieilegiam cnooois

eintrittllo). - .Das Recht zu ercommuniciren gebührt für die ganze

Kirche dem Pabfie. für die Didcefe dem Bifchofe. dem Pfarrer aber nur

vermdge difcltdflictter Delegation 120). Bei der excamm. 1at88 8811181]

fine, damit diefe nach den Grundfäßen der Kirche auch in toto Enter-oo

wlrkfam fei. ift noch eine declaraeorifwe Sentenz nothwendigm). bei der

Ferenclne gententjere muß eigentlich eine dreimalige Ermahnung vorher

gehen, die jedoch wie eine peremtorifche Ladung in eine einmalige zufam

mengezogen werden konnteNL). während das Eoncil von Trient immer

eine ziviefeiche Admonition verlangt l2i7). - Die Befugniß zu ercommu

niciren gebührt aber auch den Vorfiehern der Klöfter Über ihre unter:

gebenenl24). ohne daß letztere aber auch bei fonfiiger Execution der bi

fchöflichen Eenfur entzogen find 127'). fo wie allen. welche eine irtriscjictio

qnaäi eyi8c0pn1i8 haben. wie den Eapiteln während der Sedisvaranzws),

Die Einwendung der Appellation gegen eine Ercommunication ift

zwar zuläffig. doch fuspendirt das Rechtsmittel die Wirkung der Eenfur

nicht 127). Darauf muß vielmehr befonders erkannt werden und dieß

gefchieht durch Abfolution. regelmäßig abhängig von der erfolgten Beffe

rung. Infofern nicht Refervatfälle vorhanden find. wie bei der excomm.

[nine 861116111138128) für den Pabfi- wo. wenn der cant-Z 0ccu1tu8 ifi.

119) S. Note 114. Vgl. Eichhorn. Kirchenrecht Bd. l. St. 533.

120) [Jenoäict. x17., .10 "nano [ib. 7, cap. 17.

121) [Lene-niet. x17, 1. 0.111). x. cap. 1. s. 7.

122) 0. 48. x. e16 Senf. ezxoomm. (5. 39.) (lnnoc. 111. in 00m2. ba

teran. o. 1216.) a. 5. eocl. in 71m. (5. 11.) (lnnoo. 17. in Sono. 11113311-1.

a. 1245.) c. 9, e03, (Gregor. x. in (Zonc-„bugciun, n. 1274.)

123) 8885. xx?, cap, 3. c1e kei'.

124) (1. 10. x. (18 111. ei; 0. (l, 33.) (1nn0c. 111. a. 1214.), nicht aber

Aebtiffinnelt, o. 12. 11. eoc1. (l-lonor. lll. n, 1222.) Vgl. o. 10. x. (jo

[too-lit. ec rc-.miZ-ionibus. (5, 38.) (lnnoct. 111. n. 1210.)

125) S. den Art. Bistbum Bd. ll. S. 236. Vgl, def. 0011er. '1'ric1.

near.. xx?, c. 12. (16 regular-ib.

126) S. den Art. Eanonicus Bd. l1. S. 560. Note 133.

127) E. 8. x. clo 0111'. incl. orä. (1.31.) (lnnoc. 111. a. 1193.) 0.53.

7c, rio appellat. (2. 28.) (läam a. 1213.)

128) S. z, B. o. 18. 19. A. c1s unt. oxoomcn. (5. 39.) u. a.
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der Bifchof oder fein Virar in Foro intern0 abfolviren kann") geht

die Abfolution regelmäßig von dem aus, der fie verhängt hatW). Be.

zieht fie fich nur auf das 10min couzcientieie, fo erfolgt fie nach den

Grundlagen Über das Sacrament der Buße. alfo von jedem Beichtvater

und in articni0 u10rti8 von jedem Priefier1Zl)) im äußerfien Falle felbfi

vom DiaconuslW). Die Abfolutionsform entfprimt der Form der Auf

erlegung. Bei der excorncn. major publica foll daher auch eine öffent

liche Löfung eintreten. So befiimmt die Ermländifche Agende von 1616

(f0i. 64): Zi excoinm, fuer-il: junior pubiicn, nbaoiutio quoquer pilbiice

fiat ei: iiunrerurn 8in8, qui ubädiuenciuz e81, eirga ieniter nei Zinguios

uerßug ?Mimi 85 vers. 2. 88 17ern. 23. 6() uerß. 48. percutiut. _

Diefer Gebrauch des Züchtigens mit Nuthen hat fich in Polen bis zur

neuefien Zeit erhalten. In Wefipreußen wurde er durch Verordnung der

Regierung ecfl im Jahre 1810 abgefchafft 139). uebrigens kann der

Vifmof ftets die öffentliche Buße in eine geheime verwandelnu4).

Während die Ercommunieation nur eine Cenfur gegen einzelne be

ftimmte Perfonen iii) erfcheint gewiffermaßen als eine generelle Ercom

munication das Jnterdict) d. i. die Unterfagung des Gottesdienfies

für eine Mehrheit von Perfonen (interelicturn personale), oder für ganze

Orte und Länder (int. ideale). Angewendet wurde daffelbe bereits im

neunten Jahrhunderteliiä)) vollfiändiger ausgebildet feit dem eilften13").

doch noch mit der Ercommunication gleichmäßig beurtheilt und von diefer

befonders gefchieden) feit firenger nicht eine völlige Aufhebung der Kir

chengemeinfmaft darin erkannt) zugleich auch die Verhängung der Ercom

munication nur über Einzelne fefier befiimmt wurde (f. Note 115).

Man unterfeheidet das intereiictum generale und particular-e 137). Ein

generelles locales bezieht fich auf größere Difiricte) ein particulares locales

auf eine einzelne Kirche 1iM)) ein generelles perfönliches auf ein Volk) das

parliculare prrfönliche auf mehrere Perfonen) ja felbft auf ein Indivi

duum) infofern es mit einer Mehrheit zufamrnenhängt und dadureh auf

diefe mittelbar Einfluß geübt wird) wie beim Vorfteher der Kirche) dem

129) Toner. 'l'rici. au.. xxl'. cup. 6. rio rei'. Vgl. die kur-niclit“

pro for-a conecjentiao von I. 1823 bei Iacobfon. Gefeh. der Quellen des

preuß. Kirchenrecht") Bd. l) Th. l 7 Urkunde Nr. lll,

130) E. 21. 8. 2. x. (io 01k. iuri. 41.31.33. (1, 29.) (Eoeieuin. lil. l.

1194.) o. 8. x. .ie 01i'. iuei. orei. (Note 127 cit.) ,

131) S. den Art. Buße Bd. ll) S. 505.

132) Noneciiot. x17., rio 57.1030 tiioeo. iii). "i, cup. x71. I. All.

133) unter anderen gewbhTichen Formeln f. m. z. V. die Svnobe zu

Straßburg von 1435 (l-lnrtniioini, 00m7. (Karin, 'i'om. 7- 10i- 369.), 7e"

Bafel von 1503 (l. c. 'kann ill. Fo'. 10,). Ueber die in Rom üblichen Ge

lxäujizßofgll. tn. Mu n ter 7 Beiträge zur Kirchengefmimte (Kopenhagen 1798. 8.).

. g.

134) Edna. 'l'ri(i. no... xxl'. cap. 8. rio rei'.

135) S, (Konnaie- 'keiieu zum o. 5. x, (ie oonouatuci. (1.4.) nt. 19,

136) leo Eur-not. opibt. 94. Zara-ijne anna'. eoci. ati a. i034. nr. 18.

137) Vgl, liioggar i. o. Z. [HD1117. p. 191.

138) E'. 17. x. rio 7. 8. (5. 40.) c. 10. 17. (ie rent. oxcornni...

o'. iniarciicci in 7110. (5. 11.)



600 Gerichtsbarkeit) geifiliehe.

Herrn) denen der Eingang zur Kirche interdicirt wird1119). Nach dem

gemeinen Sprachgebrauehe wurde fpciter das perfönliwe generelle Interdict

frhlechthin als Interdict bezeichnet.

Eigentlich mußte bei diefer Cenfur der ganze Cultus ruhen) fo weit

er öffentlich ift. Die vielen daraus hervorgehenden Rachtheile veranlaßten

aber mannigfeime Milderungen. So geftattete fchon Alexander [ll. im

Jahre 1173 die Taufe und Buße der Sterbenden 140)) Innocenzlll. auch

die Predigt und Firmung141)) fo wie unter gewiffen Befehränkungen die

Buße iiberhaupt 141') und das fiille kirchliche Begräbniß der Geifilichen143))

fo wie in den Klöftern das Lefen einer fiillen Meffe) was zwei Jahre

fpciter auch den Bifehöfen erlaubt wurde144). Doch follten die Excom

municirten und Interdicirten nicht zugegen fein) das Gotteshaus felbfi

gefmloffen und das Glockengeläute nicht angewendet werden. Dieß erwei

terte Bonifatius lilll.) indem er an den Fefien der Geburt des Herrn)

Ofiern) Pfingften und Mariä Himmelfahrt feierlichen Gottesdienft) bei

offenen Thun-n) unter Glockengelciute und mit Zulaffung der Interdicir

ten verftattete 14“). Martin l7. dehnte dieß auf die ganze Octave des

Frohnleichnamsfefies aus14o). Befondere Privilegien fiir andere Fefie

wurden außerdem den Franciscanern und anderen Orden bewilligt.

Die allgemeinen Grundfäße fiimmen mit denen iiber die Ercommu

nication iiderein. Das Recht zur Auferlegung des Interdictes hat ordent

li>)er Weife der Bifchof mit den Capiteln147). Seit dem fiebzehnten

Jahrhunderte ift das Interdict nicht mehr zur Anwendung gekommen14a))

die Anwendbarkeit felbft ift aber auch fpciter von der katholifmen Kirche

nicht bezweifelt worden) und Benedict All( empfiehlt dabei) daß nicht

wegen leichter Vergehen dazu gefchritten werden foll149).

Als particulare Interdicte findet fich aber noch das Verbot des Ein

trittes in die Kirche für einen Geifilichen1ä9)) fo wie das theilweife Ein

139) 0. 16. (le sont. otto. in Alto. (5. 11.) S. Note 150.

140) c), 11. x. (lo sponaolihue. (4. 1.) Vgl. o. 11. x. (lo poonit.

(5. 38.) e. 24. (ls sent. excomln. in 6lo. (5. 11.)

57141)(I(). 43. x. (ie sent. excoluru. (5. 39.) (lnnoe. 111. u. 1208.) Vgl.

o. . oo .

142) (k. 11, x. e16 poenjt. (5. 38.) (lnuoc. 111. ti. 1214.) Vgl. o. 24.

tler unt. exe. in lilto.

143) (z, 11. x. cjt. (5. 38.)

2 6144) E. 11. x. cit. c. 25. x. (is priujlegijs. (5. 33.) (lnnoo. [ll. a.

1 1 .)

145) E. 24. (l6 sent. eric. in "leo,

146) Constit. jnsliadilo v. I. 1429 (Millor. ldlngnurn srl. [Naumburg

"l". l. lol. 308.). Desgl, Eonßljt. Lnoollontjssjmum Lugens 17. v. I. 1433

(e00. fol. 323.)

147) l). 2. x. (ls 11i. quad tiunt. u mai. p. cup. (3.11.) (Eddie-WWU

ei. 1190.)

1x?(1.3) Zuletzt im I. 1606 gegen Venedig. S, lljeggor l. o. s. vierter,

[1. 2.

149) du tex-nocli) (ljoeo. lil). x. cup, l. s. [ll.

150) S. Note 139 und 175. Vgl. u. 48. x. clo sent.. exit. (5. Z9.)

(lnnoo. lil. in Cana. datei-an. s. 1216.) o. 20. edel. in Alto. (5. 11.) (Z0
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fiellen gottesdienfiliwer Feierliwkeicen (eeeeatio o (Iirinig), namentlich

des Gebrauches der Glocken und Orgel) bald zum Zeichen öffentlicher

Trauer wegen eines Vergehens oder einer der Kirche zugefügten Belei

digungW)) bald Seitens des Eapitels gegen den Bifchof) der die Ge

rechtfame deffelben zu befchränken fuchtLN). unter den erften Gefiehts

punkt fällt die im Jahre 1839-1840 im Erzbisthume Pofen-Gne

fen angeordnete Maßregel bei der Beflrafung des Erzbifehofs Martin.

v. Dunin.

Die gemeinfchaftlichen 110011110 'inciicatiyae find der

weltlichen Iufiiz entlehnt. So Geldftrafenli-Z). Die ältere .Kirche

uberließ diefe dem Staate. So fprach fich noch das fünfte Earthagifwe

Eoncil von 401 auslö4). Bei der Verwandlung der Buße mit Riick

ficht auf das germanifche Eompofitionswefen wurden aber Geldfirafen

üblich 1|")) und den geifilichen Richtern nur auferlegt) fich jedes Scheines

der Habfuwt zu enthaltenlöo). Die Geldbußen felbfr follen den Orts

ftiftungen überwiefen werden"*7). Auch Zuchtigung (Geißelung) liM)

war früher gegen Geifiliwe der niederen Weihen befonders und gegen Re

gularen avira). Minores) die einen Eleriker gegen die Vorfchrift der

Kirchengefelze bei einem weltlichen Richter belangten) follten 39 Hiebe

empfangenliw). Eine Ausartung war das förmliche Schlagen bei der

Wiederaufnahme Ercommunicirter (f. oben bei Note 133). Viel gebräuch

li>)er war und ift noch jetzt die Gefängnißfirafe (warnt.) i111

11111131-10169), auch bei Geiftlichen. Sie kam oft vor als Einfperren in

011'110. 711).) c. 9. 00 otiioio 1110. o1-0. in 7110. (1. 31.) (106111.) 00"()

11-111. reer. 71. cap. 1. 0e raten-rn 111 fin. (zur Strafe wegen Verlegung der

Refidenz der Bifchdfe und Erzbifmdfe).

151) Vgl. 0.18. 00 3.1.1. M. 11. 111e... (Zonifac. 17111.) S. aufl) o. 2.

0. 01i'. i110. 0x0. in 61.0. (1. 1.6.) (Er-agor- 1c. a. 1274,) 0. 8. 000. (Z0

njtac. "111.)

152) 0. 55. x. 06 uppeiiat. (2. 28.) (lnnoo. [ll. u. 1213.) c. 13.

I. 1. x. 00 oki'. i110. 010. (1. 31.) (101100. [ll. n. 1216.) S. auch die in

der vor. Note eit. Stellen.

153) [Rogge: i. o. s. nxxrttl-nxxxl. p. 193 811.

154) Bei Gratian er. 3. 01111. xxl. qq. dl. corrumpirt.

155) E. 2. x. 00 poenin. (5. 37.) (Capitol. iii). l7. 0. 15.) c. 4. x. 00

tapforibu.. (5. 17.) (111011. lil. a. 1179.) o. 18. x. 0o 01k. i110. 01-0. (1.

31,) (kionor. 111. a. 1220.)

156) 0. 3. x. 00 poenis. (5. 37.) (alex. 111. a. 1179.) o. 13. x. äo

0K'. i110. 0r0. (1, 31.) (lnnoo. lil. a. 1216.) .

157) 00110. ']'ri0. e00.. 11x11. cap. 3. 00 ref. 301100101-, x117., 00

1171100. 01000. iib. x. cap. 11i. _

158) (I. 6. E1111. x1. qu. l. (00110. iiiatiäoon. l. n. 581,) c. 8. 013i..

x117'. ((100011. 131-00111'. [ll. a. U5.)

159) S. I. l-l. 801111101* zum-o. 6. (vor. Note eit.)

160) S. [>11 Tango e. i1. u. Zain-io., Wiec-.oiianoa lid. l. p. 207.:

DE611111111... 001-1101011111 porpetuo immuroncium... Q1100 ni 00 01010 111111-0

si'. care-era tage-ot acc. Vgl. noch Cramer. kleine Schriften) herausgege

ben oon Ratjen S.206.
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ein Klofier 161) wegen der verfehiedenartigfien Vergehen 192)) aber auch in

andere Gefängnifie) welche in der älteren Zeit neben den Kirchen befon

ders angelegt wurden (ciecanjca, ciielconica, necretnrin) M), mit Entzie

hung beffecer Lebensmittel (car-enn) M4), felbft lebenswierig (in nern-rennen

career-ern... parte cioiorin et aqua nngnotine) 16(i). Langwieriges Ge

fängniß erfrheint aber der Kirche als poena :nor-ti proxirnnlöö), da fie

keine Todesfirafe vollzieht (eccleuin non Zitit nnngnjneni) l67), fondern

bei todeswürdigen Verbrechen die Execution dem Staate uberläßt) nament

lich aber den Feuertod empfiehlt: ut queen] cienienfinriine et cim. enn»

guinir ejjdsjooeni yunjntur 163). Auch infamirende Strafen)

Brandmarken) Relegation u. f. w.) find der älteren kirchlichen Praxis

nicht unbekannt 169). Nach den neueren Gefehgebungen dürfen aber alle

foläye Strafen nur als Eorrectionsmittel in beftimmten genau bezeichneten

Grenzen angewendet werden. So erlaubt das preuß. Recht dem Bifmofe.

die untergeordnete Geiftlimkeit durch Geldbuße bis 20 Thlr, und Gefängnjß

ftrafe bis 4 Wochen zum Gehorfam und zur Beobachtung der Amts

pflichten anzuhalten. Doch find auch geifilicize Bußübungen auf längere

und unbefiimmte Zeit in einer Demeritenanfialt oder in einem Kiofter

fiatthaft) in welchem Falle aber dem Oberpräfidenten die Arten jedes Falles

eingefchickt werden müffenl7o). Aehnliche Befchränkungeir befiehen faft

nach allen Particularremten. wie in Weimar (Edler von 1823), Kur

heffen (Regulativ vom 31. Auguft 1829)) Baden (Erlaß vom Juli

1839) u. a.

1.61) Si". kriecir. eiz-rrnann, com-n. (ia moderator-io caro-re. i-"rooa

kurt 1747.

162) Vgl. Fo'. 123. c. 11. 30. - dio'. 117, 127. o. 4. 134. c. 11. u.

a. -- o. 7. ciiät. l1. (Cana. eignen-reine n. 506.) c. 6. s. 7. 71. (io iiornici

eiio. (5, 12.) (2116):. 11i. u. 1174.) o. 6. x. (i6 yoonia. (5. 37.) (ionomlli.

a. 1212.)

163) (Z. 30. E. 'l'i1. (i0 iinoreticiz. (16. 5.) c. 3. (i. F. ooci. (1. 5,)

Lig? inc. (Leitlinie-reine zu c. 30, eit, 'ko-n. 77i. k'. l. 10i. 165. U0'. nxxix,

*7 164) (Znertnor, rie inanrcerntiono ciorjcoruln onen et eine. car-enn,

Zitat-t'. 1727.

5 165) E. 27. I. 1. x. (ia di'. 8. (5. 40.) - o. 3, (ia [wenig in yito.

( . 9.)

166) S. Note 162 eit. o. 7. auc, l., und vorige Note,

167) S, Cnmxxlli. qm?, c. 4. x. rio rnntoribn.. (5. 17.) (eiiamlll.

a. 1179.)

168) E. 9. x, (io irnerroticia. (5. 7.) (during li). n. 1185,) c. 10. x.

(ie iuciiciiu. (2. 1.) (Coqientin. ill. a. 1192.) Die obige Sentenz. als die

gewöhnliche. ift z. B. im I. 1600 bei dcr Verbrennung des .iortinnuo [Ir-nem

ergangen. S. Rirner und Siber. Leben und Lehren berühmter Phofifer

des 16. Iahrh. Hft. 5. Sulzbach 1824. Smrdckh. Kirehengefch. feit der

Reform, Vb. ill. S. 136 flg.

169) c. Z. x. (ie ori-nina falni. (5. 20.) (lil-ban [ll. a. 1186.) Rieg

gor i. c. s. (Jill. p. 205.

170) Allg. Landrecht Th. ll) Tit, Al. Ö. 124. 125. Eier. des geifil.

Minifierium an fammtlichc Bifmdfe vom 30. Juni 1828.
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b) Befondere Strafen für Geiftliche.

Abgefehen davon) daß jede Strafe) auch wenn fie einen Laien treffen

kann, durch die Anwendung gegen einen Geiftliclyen immer mehr oder

weniger fein Amtsverhältniß berührt, gibt es einzelne Strafmittel) welche

nur in Beziehung anf die amtliche Stellung felbfi: verhängt werden können,

Als Cenfur findet fich die Suspenfion vom Amte (8113pen3i0

ab 0fkjci0)"'), vom Genuffe des Beneficium (n benekicjo) l7N)

oder von beiden. zufammen (81151). generaljr», während jene beiden

nur 5pecjöle8 find). Rückficbtlicl) des umfanges kann die Amtsfuspen

fion nur einen Theil des otlicjurn ergreifen) ncimli>) als 3118pEn8j0 ab

'or-cline, lvährend die Rechte der äußeren Iurisdiction unverkürzt blei

ben) was natürlich erfi möglich war7 feit jemand den 01-(10 ohne Amt

befilzen konnte 171'). Mit dem offjcjurn felbft ift jedoch der 01-(10 genau

verbunden) er ift die Vornusfelzung jenes. In der 8115pen5i0 ni) otficio

liegt darum auch immer die 8b 01-(1in2l74). Die Suspenfion wird eine

particulare aueh infofern) als nicht alle Amtsri-Gte oder der Gefammt

genuß des Benrflcium oder der mehrerer Beneficien) die ein GeifiliGec

zugleich befihen kann) in 3[18()E[.180 find 175).- Von der Suspenfion als

Eenfur unterftheidet fich die als Strafe, infofern fie in perpetuurn oder

auf eine befiimmte Zeit verhängt W176)) da die Befferung des Suspen

dirten nicht Grund der Aufhebung oder Abkürzung wird. Auf jede

Suspenfion muß förmlich mach vorausgegangener uncerfucloung erkannt

werden") es fei denn. daß fie als eine blos proviforifche Maßregel vom

gejfiliclhen Gerichte verfügt wird) wenn über einen Geifilimen eine unter

fuchung fchwebt. Ergibt fich fpäter die Schuldlofigkeit) fo verliert fich

auch der mit der Suspenfion verbundene Nachtheil bis auf den Moment

der Verfügung hin. - Die Suspenfion foll übrigens nicht länger als

ein Jahr dauern) da fonft das beoefiejnrn verloren gehtl").

Härter als die bloße Suspenfion ift die förmliche) dauernde Ent

ziehung des Amtes und des Amtsrechtes 179), Ein kirchlicher

 

171) [Messer l. o. Z. hxxxn. hxxxill. 1x195 Zq. 81111. Ztkxk,

zolect. (118.. 701. 17. 618p. l7. (16 ouspenoiono ab officjo.

172) E. 16. (18 electimre jn 71x0. (1. 6.) (Wie-Mana [ll. a. 1278.)

173) Vgl. o. 32. (list. lx. (Sono. 71-16)". a. 314.) o. L8-, Eau. 711.

qu. l. (o. 15. Tone. Gurt-nun. u. 538.): 'lü-nnogkeaaor onna-rum una anno

a csiebratjone missen-urn cecrabjc.

174) E. 1. (16 rent, .c ke. incl. in 71m. (2. 14.) (ln-wo. [7. in (Jona.

[go-Clou. a. 1245.)

175) S. Lone. 'kr-ick 89s... 71. o. 1. e16 kei'. - A1' eine theilweife

.n-peuaio erfcheint auch die joceräicüo ingraoouo eooloajao. S. oben Note

150.

176) S. z. B. die Note 173 cit. Stelle (uno anno). o. 7. S. 3. x, e16

else-tions. (1. 6.) (sien. [ll. a. 1179,) (crjennio coupe-nude.)

177) (k. 26. x, (18 ayyouat. (2. 28.) (Max. lll. in Enno. lauter-un. n.

1179.)

178) 0. 8. x, e16 unter.. (1, 14.) (Coelesün. lll. u, 1195.)

179) Wegen der hier eigentliä) zu berückfiäztigenden lrregnlarituo sx (13

licto f. m. [rugger l. c. s. 1.117111' 8g, ueber die Depofition und De

gradaeion dafelbfl S. 110l aq,
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Beamter. dem in der ältefien Zeit fein Amt genommen wurde. hörte

damit zugleich auf. Geifilimer zu fein und wurde wieder Laie 1W). Dieß

drückte man mit den Worten aus: u mjnißteki() alieous eit et eacot a

cler-o, aljenus uit u (liguitette. e. zacekclotw, (leiiciatur a cleko et alie

[1113 cuisine u 1631113181), al) oflicio clegtaclnki 182g), und frhon im fechfien

Jahrhunderte ab liouore (leponi 1M). Eine Depofition konnte aber auch in

der Verfehung aus einem höheren orcl0 in einen geringeren befiehenWi).

Seitdem aber die felbfifländicie Cognition der Kirche über die Geifilimen fefi

fiand (f. oben Note 45 flg.). und nur die gröderen Verbrecher. nachdem

fie des geifilichen Privilegium von der Kirche felbft entkleidet waren. dem

weltlichen Richter zur Vollziehung hcirterer Strafen ("tberwiefen wurden."

auch. fcitdem die Priefierweihe dem Eleriker einen unauslöfehlichen Charakter

imprimirte. fur die zwei oder drei höheren orcliueä eine Reduction in den

Laienfiand nicht mehr erfolgen konnte M). bildeten fich neue unterfchiede

zwifchen der Depofition und Degradation. im Verhaltniffe zur

bloßen Privation des Beneficium. Die Depofition ift feitdem die

Entziehung des Amtes und Beneficiums. zugleich mit der Unfähigkeit

zum Erwerde eines neuen. während die bloße Prioation nur das bisherige

Amt entzieht. aber die Möglichkeit der Erlangung eines anderen voraus

fehl 1W). Jede amtliche Verrichtung wird von nun an ein ftrafdarer

Creek. Dazu gehört aber nicht das Lefen einer einfachen oder fogen.

ftillen Meffe. weil die Befugniß dazu unabhangig vom Amte fchon durch

die Priefiecweihe verliehen wird 1"). Der Deponirte foll nach Vor

fchrift der Kirchengefehew") ubrigensfin ein Klofier oder in eine unter

der Lluffimt des Bifchofs ftehende Anftalt gebracht werden. um dort Buße

zu thun. Zwang ift jedoch hierbei meift unzuläffig. und gewöhnlich muß

180) Vgl. F. ll. Böhmer zum o. 7. (list. l1. mit Borat-ginn zum

Z 121703). 81108101. S. aueh Kopp. die kathol. Kirche im 19. Jahrhunderte

. 0 g,

181) S. F. 1:1. [Böhmer zum (3.33. Eau. 71i, qu. l. Vgl. o. 8. Eau.

l. qu. l. (Eutin. Eliulcecl. a. 451.) c. 9. evtl. (Eule. lockert.) c. 12. (list.

xxxiu. und o. 1. (list. xxx/ll. (Wut-tin lle-acer. u. 572.) c. 33. Eau.

bill. qu. ]. (E0110. [Lolliomög. o.. 878.)

121L) o. 5. tliäc. xhull. (Eoncil. [Rider-it. o. 310.) o. 3. 5. (list.

[xrel. (Natura eccl. nnciqun o. 398.) o. 8- (ljöl. 1.117111!, (Eoncjl. Eabil

an. a. 813.)

183) E. 7. (list. l1. c. 35. Eau. All. qu. ll. (Eoncjl. MP111. a. 506.)

184) E. 9. (liat. xxulll. (Ecduc. Wenns-laden'. o. 314.), wo das; ab 01-.

rline. (leponi und inter laico5 racligi nnterfcdieden idird.

185) Vgl. den Art. Diaconus Bd. lll. S. 349. S. Richter. Lebr

bucl) des Kirchenreehtcs (I. 103.

186) E. 13. ll. (lu uilu et 110-12317110 clericok. (3. 1.) (lnnoo. ill. in

Enno. [mieren. 1216.), wo der Unlerfchied der pkiuacio und (lepooitio fo aus.

gedrückt tvird: Won eolnm eccleainztiaiä bonefikiiä apuliotuk, ua

rulu Elium pro (luplici culpa pekpecuo (lefiunntur.

187) Vgl. die kdnigl. preuß. Cabinetsordre vom 16. Februar und das Mi

nifterialrefcript vom 28. April 1841 (Iufiizminifierialdlatc 1841. S, 159).

188) E. 8. (list. lolxxl. (E0110. Eubilloit. a. 813.) o. 6. x. (lo poo

uio. (5. 37.) (lnnoc. lll. n. 1212.)
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es genügen) daß polizeiliche und kirchliche Aufficht fiattfinde) um Aerget

niffen vorzubeugen 18g). Die Strafe ift natürlich immer nur Folge eines

richterlichen Erkenntniffes) wobei nach den jetzigen Verhältniffen der Staat

fiets mitwirkt. - Von der Depofition unterfcheidet fich aber die De:

gradation) welche in der Entziehung der geifilichen Wurde) insbefon

dere des privilegirten geiftlichen (dri, befieht) während der Charakter aller

dings unberührt bleibt. Sie erfolgt) ehe das Verbrechen dem weltlichen

Gerichte zur Befirafung übergeben wird"*9). Die Vollziehung einer fol

chen Strafe follte eigentlich auf einer Synode oder durch eine c0nc01-3

Zacerclofum Zeutcdutju erfolgen 191). Bei der Degradation des Bifchofs

follten 12) bei dei-..des Presbyter 6) bei der des Diaconus und Sub

diaconus Z Bifchöfe zugegen fein. Später ifi indcffen geftattet worden)

daß der Bifchof unter Zuziehung anderer Prcilaten die Degradation be

wirkeW). Dabei werden verfchiedene Solennitiiten angewendet (clegra

cieitjo reniig, actuaiiz, 301Ll1l118), indem öffentlich außerhalb der

.Kirche der mit allen Infignien bekleidete Geifiliwe derfelben entkleidet und

gefworen wirdMZ). Doch kann auch) felbft ohne Anwefenheit der Prel

laten) durch bloße Verkündigung des Urtheils (clegraclatio nei-bu

1i8) die Degradation vollzogen werden) was bei den niederen orciineg

regelmäßig gefchieht. - Die Fälle) in denen dazu gefchritten wird) find

durch das gemeine und particulare Recht beftimmtl94). Es find dieß

namentlich die Kelzerei) Verftllfchung apoftolifwer Schreiben) Meuchel

mord) wiederholte Sodomie) Anreizung zu Schmcihlictienr in der Beichte)

Feier der Mefie oder Beichthdren von einem Nichtpriefier) Falfchmunzen)

Kirchenraub und andere fchwere Verbrechen) durch welche der Tod oder

Verfiummelung verfchuldet find, - Einzelne Abweichungen finden fich

*in den Territorialrechten) die indeffen die kirchliche Wirkfamkeit bei der

Degradation unbefchninkt laffen. So beruft fich das preußifche Recht

hierbei geradezu auf das canonifchelgä), In der Praxis wird jetzt übri

gens die Degradation meift mit der Depofition zufatnmen vollzogen) da

für die leichteren Falle die Privation oder felbft nur eine Strafverfegung

geneigt) für die gröberen dagegen) in Folge fchwcrer Vergehen) die Ju

risbiction des Staates begründet wird) und daher der vom bürgerlichen

 

B

ck_

189) S. z. V. baver'fches Concordat Art xu. c1.

190) E. 10. x. (ic: iucljoiia. (2. 1.) (Eoelentin. ll. k. 1192.) cr. 2. (lo

poenia in 71150. (5. 9.) (ijonifac. 7111. u. N98.)

191) Eau. x7. qu. 711. o. 3. x, rio cent. ot ke. iuc1. (2. 27.) (Eko

got 1. a. 596.)

192) Erz-ro. (krici. oe... x111. cap, 4. (ie ref.

193) E. 2. rio yoenia in flto. oit. und brfonders das yontificala Ko

manu-n.

194) S. l! o n eclict x17., cie .Jnocio äjooo. [ib. lx. cap. 71. 8. 7118g.

Heffter a. a. O. S. 159.

195) Allg. Landrecht Th. 11) Tit. 1(1) s, 107: Wenn und wie ein katho

lifcher Priefier) bei der Entfeßung) auch feines geifilichen Charakters verlufiig

werde. ifi nach den Grundfähen feiner Kirche zu beurtheilen) wo fiatt des Aus

druckes Charakter) der ja iniiolebili. ifi) Stand gelefrn werden mußte.
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Richter zu vollziehenden Strafe die Degradation) zugleich mit der Depo

fition) vorhergeht 196).

lll. Die kirchlichen Verbrechenl97).

Aus der obigen hifiorifehen Entwickelung der kirchlichen Strafgerichts

barkeit ergibt fich der Unterfchied der kirchlichen und der gemifchten Ver

brechen) im Gegenfahe der blos bürgerlichen. Die einzelnen zu jeder die:

fer Elajfe gehörigen Verbrechen find nicht fiets diefelben gewefen) und die

Anfichten Über die Strafwiirdigkeit) fo wie die Strafbefiirnmungen felbff

haben mit der Zeit gewechfelt. Es muß daher von allen befonders die

Rede fein und zwar zunächfi von den rein kirchlichen) fowohl denen) die

von jedem Mitgliede der Kirche begangen werden können (elelicta Eccle

Ziagtica communiö), als denen) die nur unter Vorausfehung eines kirch

lichen Amtes möglich find (clel. eccl. proprjn).

a) Gemeine kirchliche Verbrechen.

Zu den clelicta eccleßiastjcn conuuunier gehören nach der älteren

Auffafiung alle diejenigen Handlungen) bei welchen die Moral und die

Glaubenslehre verletzt werden. Nicht wenige derfelben haben ciber) wenig

ftens in toto (Inferno, den Charakter des flrafbaren Verbrechens ganz

verloren oder find der Cognition des Staates anheim gefallen. Es find

daher hier nur diejenigen Delicte auszuzeichnen) bei welchen die Kirche

fiets einen vorzüglicheren Einfluß fich erhalten hat. Dazu gehört vor

allen 1) die Kelzerei (liaereeis) W). Der Ausdruck 199) wird oft in

einer weiteren Bedeutung von jedem kirchlichen Vergehen gebraucht) da

die Abweichung von der Lehre gleichfam als die Wurzel aller ubrigen

Verbrechen betraanet wird. Die katholifche Kirche geht aber von dem

Grundfahe aus)' daß von ihr abweichend weder gedacht) noch gelehrt wer

den follAW)) und erklärt daher jeden für einen Ketzer) welcher einen un

kircijliwen Sah vertheidigt) insbefondere einen folchen) den die Kwche aus

dru>lich verworfen hat 201). Zum Begriffe des Verbrechens gehört daher

196) S. Eichhorn) Kirchenrecht Bd. ll) S. 102. Anni. 7.

197) Quellen und Lit. im allgemeinen f. oben Note 8, Die befonderen

werden dri den einzelnen Verbrechen felbft genannt.

198) S. Eocl. 'l'|ieo(l. [ib. xrel. ric. U. Evtl. Foot. [ib. l. eit. 7. clo

liuereriojs, ldlanjoliuein et. Znniuriljs, - Erntjan Eau. WUK _ (kid. x.

7. 7. in 6te). d7. 2, Eleni. 7. 3. [Äxte-au. com-n. 7. 3. 6e daereficjo.

199) Bei den alten Claffitern ifi deluxe-iz- eine Partei) eine Secte. mit

einer eigcnthiitnlichen Anficht und Lebensweife) namentlich in philofopljifwer und

politifwer Beziehung. Damit verband man fchon friih den Vegrifi' des Irr

thuins) wie dfrer im neuen Tefiamente und fpäter in der Kirche. l-lieronz-niua

erklart: l-lneresis graece ni) oleotjone äicjrur, qnocl Zoilicel; euro aldi unun

quiaijue eljguc (ljäcijilinani, quurn putac 238e nieliureni (o. 27. Eau. XXXL?,

qu. lll.). Das teutfaze Keßer) welches man oon Kade, (Höhe u. f. w. hat

herleiren wollen) kommt' her von ..nöd-girl (Rachel-j, Council-i)) wie fmon dic

Novatianer) dann andere .ßärctiker fich felbfi; nannten. Vgl. übrigens Suit-er,

tlieaauruu 3. u. aide-Fig und ..ordnung

200) E. 22. Eau. xxie. qu. l. (Eregor l. u. 590,) o. 15. e06. (kueucla

lojclok.) c. 9. ic. rie iiaerericia. (5. 7.) tl-uoiu. lll. n. 1184.)

201) E. L6 iiq. Eau. xxl?, qu. lll.
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F

die Hartnackigkelt (qui reßjatunt coatumaciter, pertjnaci Quinta-iwie

Zelltentiau) 8118.111 faleam cietoaclunt). Wo diefe fehlt. die Bereicwillig

keit fich Überzeugen zu laffen vorhanden ift. wird eine materiale

Keßerei angenommen. während die andere formal i| 202),

Bei der Beurtheilung diefes Verbremens fchloß fich die Kirche an

das römifche Recht an. erweiterte indeffen den Begriff. namentlich auä)

diejenigen für Häretiker erklärend. qui 811'027, cum pozsuat, ab errore

non rer-ocant 203). Die kirchliche Strafe ift die Ercommunication 000).

Auch follen die Kinder väterlimer Seite in den beiden erften. die mutter

licher Seite im erften Grade von der Erlangung kirchlicher Beneficien und

weltlicher Aemter ausgefchloffen fein-ZW). Dazu trat noch die bürgerliche

Strafe: Infamie. Verlufi der väterlicizen Gewalt. der Teftamentsfaction.

Confiscation des Vermögens u. a.200). Die Kirche billigte diefe Stra

fen207) und verordnete felbft Auslieferung an den weltlichen Richter zur

Vollziehung der Todesftrafe 200). Kaifer Friedrich ll. beftatigte diefe

Vorfchriften und befiimmte den Feuertod 209), So wurde auch in TeutfG

land die Kehetinquifition eingeführt. und bis zum fechzehnten Jahrhunderte

aufs ftrengfie verfahren 210). Die Bambergenfis von 1507. Art. 180.

fchreibc noch den Feuertod vor. Die Carolina von 1532 chweigt dage

gen. in Folge der Reformation. und die ältere tveltli Gcfeßgebung

mußte ihre Anwendbarkeit verlieren-ll). Die vom Staate recipirten oder

2402)) v. Drofle-Hülshoff. .Kirchenrecht I. 122 (Bd. ll. Abth. b'.

S. 1 2 .

203) E. 2. x. (Io llaorotjola. (5, 7.) (hat) o. 440.)

204) 0. 6. Eau. xxl?, qu. 1]. (Znaocl. 7. a. 553.) (kit. x. 0e bue

reticio a'. a. O.

205) 0, 15. (le haeketicja ia "w, (5. 2.) (kaajfac. 7]", a. 1298.)

206) S. (>06, 'kl-eoa. und Fuel.. h. t. Vgl. v. Buehholß. juriiiifehe

Abhandlungen au' dem Gebiete des heut. rdm. Rechtes (Königeberg 1833. 8,).

Nr. 5. S. 118 flg. v. Savigny. Svfiem des heut. rdm. Rechtes Bd. ll.

S. 232.

207) 0. 10, 13. 8, 5. x. (la ltuoreljoi.. o. 2. S. 4. o. 8. s. 7. eocl.

jo 610.

208) 0. 9. x. .Io etc-tivi'. (5. 7.) (lauciu. [ll. u. 1184.) a. 10. e00.

(lande. ]ll. a, 1199.) n der oben Note 160 cit. Stelle aus Valuzius i|

die Auslieferung an die curia oecularin befiimmt. wenn der eingekerkerte Geiftliche

flieht. S. Hui-ter. Innoeenz lll. Vd. [l. S, 248 u. u. S. oben Note168.

209) S. die null.. Zi "ro, Erocieaceo. (Zaun-oo. Earl, (le nureticj..

(1, 5.) nach der c. 4 u. 19, Vgl. Can't. 14c] cle-.cuz von 1220. (kacke-ro.

von 1232 (kal-ta, lrloaum. (Ber-ai. T'. l7, [al. 284. 287.). u. a. klar-te

bojra, Edna, Cor-ra. 'kann 1]). kal. 506 oq. 'l'jt. tio baerecicjs ja Uta.

(5. 3.) S. auch Ciäzhorn. teutfche Reclnsgefch. Bd. ll. H. 322.

210) S. z. B. 87a. Tronic. a. 1238. o, 31. (liartnaoim. Cana,

66km. 'l'om. [ll. kal. 560.) 87a. Vier-klaut.. a. 1310. (n40. (l. c. 'l'om.l7,

fol, 173.) 87a. yet-gear. u. 1355. o. 56. (edel. f0'. 399.) u. v. a. S. auch

die Bulle Innocent 711l. vom 5. Dec. 1484 zur Keßecverfolgung in Teutftd

land bei Eifenfchmid. Vullarium Bd, l. S. 364 flg.

211) S. noch Schön-luna. Handbuch des (Civilrechtes Bd. ll. S. 42-44;

Was ifi von Iufliniaiüs Vorfchrifcen über die .ik-der zu halten? v. Savigno q

a. a.O
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tolerirten Religionsparteien fallen demnach nicht mehr unter den Geficiml

punkt der Harefis) und die Bezeichnung: Ketzer) für einen Nichtkatholi

ken durch einen Katholiken wird als der Vorwurf einer friiher als Ver

brechen angefehenen religiöfen Richtung eine InjnrieNL). Nur infofern

andere Delicte eoncurriren. wie unerlaubte Profelytenmamerei) Serien

ftiftung. Aufruhr (backt-Lei: turbnienta), tritt befondere Strafe ein 2").

Der katholifclyen Kirche felbfi 1| aber dadurch ein Einfchreiten gegen ihre

eigenen Glieder ni>)t benommen. und eine Privation des Beneficiums oder

eine in 101-0 c0n8cjentiöe wirkfame Disciplin refp. gegen Geiftlime und

Laien ihr allerdings uberlaffen. Wenn daher das preuß. allg. Landrecht

Th. ll) Tic. 1(1) s, 55 beftimmt: Wegen bloßer von dem gemeinen

Glaubensbekenntniffe abweichender Meinungen kann kein Mitglied ausge

fchloffen werden. und G74: Inwiefern Geiftliche) bei innerer lle-herzen

gung von der Unrichtigkeit der Grundbegriffe ihrer Neligionspartei. ihr

Amt dennoch fortfehett können) bleibt ihrem Gewifien überlafien) fo ift

dieß mit den Principien der katholifchen Kirche nicht vereinbar und kann

auch in der Praxis nicht feftgehalten werden2l4), Von der Härefis un

terfcheidet fich

2) da Smisma 215)f der Abfall von der fichtbaren Einheit der

Kirche. A gs erfcheint das Schisma mit der Harefis identifch. fpciter

wird diefe auf die Lehre. jenes auf die äußere hierarrhifthe Ordnung bezo

gen. Die Interpreten der heil. Schrift faffen fchon früh alfo den un

terfchied 21o) und daher erklärte auch Hieronymus: lnter back-Bin et

8011151110 110c 10021-8850 urbitrantur, qiiocl 11361-0813 [reiner-Zum 0031113

 

*babe-11, 30115-113 (ri-opfer enistwpnlem (1j580n8i0n0m pin-ifm* ab Eccle

8111 8811111111217). Jfi diefer Diffens gegen eine niedere Kirchengewalt

gerichtet. fo wird es ein 56111811171 pörticnlai-E, wenn aber gegen den Pabfl

felbft und das allgemeine Eoncil. ein Zcbjßma nnirersnle. Vor allen

ift daher die Nichtanerkennung des Primates des Bifmofs von Rom

fchismatifth. indem die Annahme deffelben als: (le nEEeZIjtJt-L Zalutjs

gefordert wird. So erklärt noch Leo All. im I. 1826: changing a

catiwiica ecc]68ja knerjt ZLlMkJfUZ, quantum 1111. laiieiabilifer 80

'inet-e L1i18t11110f, 110c 8010 806161-6, q|i0c1 u ()1irj8tj uniterte c1j8iuoctu8

eät, 11011 babebit eit-un, Zee] ira (101 mutiert super 611111, und damit

harmonirend Pius 17111. in der lIncz-clica vom -24. Mai 1829 7 Gre

212) F. 1'. 0. art. 7. 8. 35. Edict Cards K71. vom 18. Juli 1715 u.

a. Preuß. Edict fur Schlefien v. 28. Auguft 1742 (Kortfifche Edictenfamm

lung Bd, l. S. 171). Vgl. Simon und v. Stratnpff. Reclnsfprüme der

preuß. Gerichtshdfe Bd. l) S. 377 und 10c. eit,

213) Henke. Handbuch des Eriminalrechtes Bd. ll() ä. 209.

214) Mit Recht deutet darauf auch hin Laspehres. Gefch. und heutige

Verfaffung der katholifcjyen Kirche Preußens Bd. l) S. .-1697 Anni. 17.

215) S, die Quellen Note 198 verb. mit 'l'it. e10 rciiieinaticis at orgina

tio ni) jig x. 7, 8. in 7110. B', I. Lxtk. 60mm. 7, 4. S. noch Jacob.

Cotiiofroäue zur 0. 1. E. 111. e10 [taereticja. (16. 5.) 'kann 71. 17. 1.

10]. 123. 6011211102 'kelle- zum o. 5. x. e10 electiona (1. 6.) UNO-q.

216) S. Zujcet, tiinoaurue 0001. 8. 7, axiaixamecjg.

217) (1. 26. (Inu. xxl', qu. 11].
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gor 1(17). unterm 27. Mal 1830. 15. Auguft 1832. _ In der juri

fiifcljen Beurtheilung wird übrigens das Schisma ganz wie die Härefis

aufgefaßtAs). Dem Staate kann der Schismatiker nur dann ftrafbar

erfcheinen. wenn der Gefichtspunkt der Sectirerei hervortritt. - Als

Verbrechen betrachtet die Kirche auch

3) Die Apofieifie2l9). d. h. das firafbare Aufgeben eines etatna

ecolcsiazticus. - In der älteren Zeit nannte man vorzüglich diejenigen

Apofiaten. welche fich nur zum Scheine hatten kaufen laffen und im Ver

borgenen heidnifchen Eultus trieben. fo wie die. welche in den Verfolgungen

adfielen (13981). Später fonderte man genauer die einzelnen Fälle. Die

Apofiafie 1| darnach n) npostaäin 1106i oder perficlier, d. i. das Auf.

geben des 8131118 ecc1e8ia8ticu8 corulnuujs, alfo der Abfall vom Glau

ben. So lange die katholifän Kirche als die allein herrfchende und be

rechtigte angefehen wurde. war nicht blos derjenige. welcher vom Ehrl

fienthume ganz abtrat. alfo fich. zum Paganismus. Muhamedanismus

oder Iudenthum wendete. ein Apoftat. fondern auch jeder Häretiker und

Schismatiker. Die Principien uber Keßerei kamen daher für inn-tele

und bncretici als apoetatae gleichmäßig zur AnwendungNo). Seit der

katholifchen Kirche auch die evangelifclje gleichgeftellt worden. ift der ueber

tritt von jener zu diefer (wie umgekehrt) nicht mehr nach diefem Gefichts

punkte zu beurtheilen und völlig freigeftellt. Dieß tft ebenfo im gemei

nen 2A). wie im Particularrewte M") anerkannt. Nach allgemeinen Grund

fähen kann auch der Uebertritt zu einer nicht-chriftlirhen Eonfeffion nicht

als ein Verbrechen angefehen werden. ..denn es muß jedem freiftehen.

einen Glauben zu bekennen. den er wahr findet. wenn er keinen anderen

deßhalb beleidigt oder angreift. noch durch Unfittlichkeit Aergernlß gibt-NN"

Die katholifche Kirche fieht indeffen Ehrifien. die fich zum Iudenthumc

wenden. als firafbar an und will. daß fie wie Häretiker beurtheilt wer

den-W). fordert auch. daß Alles vermieden werde. was den Verdacht

einer Apoftafie erwecken könne. felbfl' da. wo unter fremder nichtchrifilirher

Herrfwaft Ehrifien ihren Aufenthalt habenWi). Jndeffen hat 'doch nach

213) E. 2. (kan. 17. qu. 1. (Nicolau- a. 8115.)- 0. 5. x. 00 0100110110.

(1. 6.) (Q1011. 111. a, 1179.) u. a.

219) 11c. E00. 111000. 11171. 7, 000. Furt. 1. 7. 0o npoztnlio. -

111. x. 17. 9. 0o ano-cache et keiterantibua baptiamn. Vgl. 6. 111. 0in

tltor, 0o apaßtnairr libek Zingulnris. Coburg 1833. 8.

220) S. 11c. (700. 111800. x71, 8. (>00. 11181.1. 9. 00 100m0-, e00

licoli. (er Znmaritanjo). 000. 111600. nur. 10. (>00. Just. 1. 11. 0e 9a

ganin. eacrificjiz e'. tarnpii., v, Savignn a. a. Q. S. 231 flg.

221) S. F. 1*. 0. art. 7. s. 34. 35. Teutfche Bundesarte Art. 117l

u. a. m.

222) S. z. V. preuß. aug. Lande. Th. t. Tit. 4. t. 9. Tit. 12. z. 63.

Th. 11. Tit. 11. S. 40 flg. S. auch Andr. Muller. Lexikon des Kirchen

rechtes u. d. W. Convertiten.

S 123x3) v. Drofie-Hulshoff. Kirchenrecht Bd. 1). noch. ll. 9.122.

224) (i. 13. 00 boeretiaio in 171cc). (5. 2.) (Janin-c. 7111. n. 1293,)

225) M. 1'. die Auseinanderfehung Bonsai-xt'. 1111i., 0o 37.1000 (110.0.

lid. x111. cap. xx. über das Verhältniß der (Zhriften in der Türkei.

l9', 39

X
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den jeßigen Verhältniffen die katholifclye Kirche kein Recht mehr) gegen

eine Perfon) die fich zu einer anderen Eonfeffion begibt) einzufmreitenWD.

Was aber die Stellung eines Apofiaten dem Staate gegenüber betrifft)

fo entfcheiden darüber die befonderen Verhältniffe der einzelnen Länder

felbft. Bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts und vielfach noch fpäter

zog der Abfall zum Judenthume in ganz Teutfchland den Verluft der

bürgerlichen Gerechtfame) Verbannung und andere harte Strafen nach

fich. Man fiüßte fich 'dabei befondcrs auf den wefiphälifmen Frieden

Art, 171l) S. 2: yraezter reiigionc-Z (cntiroiicum et augußtnnae con

fesßioni aciciictorum) nuiin eriia in Zncro imperio ronrnno recipiutur

ee] foißkeful'. - Nur in einem befchränkten Umfange (nach Zahl der

Familien u. f. w.) war den Juden Duldung zugeftanden und jeder neu

eintretende) nicht fchon vergleitete und privilegirte Jude bedurfte der per

fönlichen Reception. Diefe wurde dem Apoftaten nicht zu Theil. Eine

mildere Behandlung erfolgte befonders feit der Zeit Friedrich's des Großen

und Napoleons jedoch keine Gleichftellung mit den recipirten Grifilimen

Eonfeffionen. Wenn auch die älteren Strafen abgefchafft wurden227))

fo hat doch der unterfchied der Religion noch immer Einfluß auf die bür

gerlichen GereaytfameWo)) und dieß gilt vorzüglich vom Judenthume.

Da) wo nicht eine förmliche Emancipaiion bewilligt ift) oder fpecielle Ge

fede wegen einzelner Jnfiitute das Nähere regeln) wie z. B. bei der

Ehe zwifcljen Ehrifien und Juden2'")) alfo auch den uebertritt zum

Judenthume freifiellen) wird derfelbe nicht gebilligt werden können. Eine

gewaltfame Verhinderung ift indeffen weder fiatthaft) noch überhaupt

möglich. Jnfofern daher nicht befondere firafbare umftände obwalten)

wie unerlaubte Profelytenmacljerei und dergleichen) wird im allgemeinen

diefer Religionswechfel rnit Entziehung der Vortheile verbunden fein) die

an das chrifiliche Bekenntniß geknüpft find. Particularreclhtlicl) kann dieß

verfchiedene Folgen herbeiführen. In Preußen waren die Juden bis zum

Jahre 1812 nur als eine Eolonie ohne förmliche Staatsbürgerrechte ge

duldet. Die Befugniß) fich durch chriftlickie Profelyten zu erweitern) fehlte

ihnen. Durch Gefeß vom 1, März 1812 wurde den damals im Staate

befindlichen Juden das Staatsbürgerrecht gewährt. Andere) welche ihren

Wohnfih in Preußen auffrhlagen wollen) bedürfen dazu eines befonderen

Eonfenfes. Oiefrr wird aber Apoftaten verfagt) und fo verlieren Griff

liche Einwohner) welche zum Judenthume übertreten) indem fie nun als

 

226) Eichborn) .Kirchenrecht Vb. ll) S. 121.

227) v. Savignv a. a. O. S. 233: Apofiaten (im Sinne der rdnrifehen

Kaifergefeße) find in unferen Staaten nicht mehr vorhanden) fo daß infofern

felbft die Ondglichkeit der Anwendung fehlen würde. Eine folche Unmöglichkeit

laßt fich für die Apofiafie zum Iudenthume allerdings nicht behaupten: dennoch

wird fchwerlich Jemand die Anwendung der rdmifchen Gefeße auf diefen Fall)

vom Standpunkte des heutigen rbmifchen Rechtes aus) in Schuß nehmen. S.

auch das preuß. allg. Landr. Th. 1]) Tic. U) h. 1 flg.

228) S. z. B. allg. Landr. a. a. O. h, 5) 6.

229) S. den Artikel Ehe Bd. lil) S. 551.
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fremde) nieht recipirte zu betrachten find. ihr bisheriges VürgerrechtWo).

_Anders verhält es fich mit der b) ap03te18ja 01-(1joj8, dem Auf

geben des Zfflfllö Zpecjöljs clekjc0rum2ul). In Uebereinfijmmung mit

der kirchlichen GefehgehungWm) verbot die weltliche 233) unter fchweren

Strafen) nach Uebernahme eines 0x00 in die Welt zurückzukehren und

fich den Laien zuzugefellen. In TeutfGland wurde durch die Capitularien

diefe Apojiafie edenmäßig für firafbar cklärt234), und auch durch fpätere

DecretalenWä) Zwang undStrafe gefiattet. Da zwifchen den orciinerz

mai01-e3 und mjnokes die Gefehe nicht unterfchieden) feit dem Eheverdote

für min01-e8 aber von felbfi der Abfchluß der doch giltigen Ehe die Ent

fernung aus dem Clericate zur Folge hatte) verordnete die Kirche) daß

nur folche Perfonen überhaupt die Tonfur und einen 01-(10 erhalten foll

ten. von denen zu erwarten ftehe) daß fie auch die höheren Wejhen zu

erlangen fuchen wurdenWö). Ein minor, der aber feinen 0:00 aufgibt.

kann auch nach kirchlichen Grundfaßen nicht zurückgehalten werden) wohl

aber der major, zumal der Priefier) der nie mehr Laie werden kai1n237).

Practiich ift aber ein Zwang für jemand. im Clericate zu verbleiben. nicht

mehr möglich. Die Apoftafie vom W10 führt daher nur zum Verlufie

aller mit demfelben verbundenen Befugnifle, Strenger find die Grund

[alxe derKirche bei der c)e1p08ta3ia a religione oder m0ner0l1a

1:118, beim Verlaffen des Klofiers und der OrdensregelWZ). Was von

der Verpflichtung durch den Empfang der Weihe die frühere Legislation

vorgefchrieden hatte. war immer auch auf die profegäjc) teligioois mit

ausgedehnt worden 239). Ein gewaltfames Zurückhalten im Klofier oder

ein Zuruekführen in daffelde ift indeffen particularreGtlieF) nicht frakt

hafc249). Als ein gemeiner! kirchlicher) Verbrechen erfcheint

4) die SimonieMl), der Handel mit geifiliGen Gütern (emtjo

 

230) Vgl. noch die Nefcripte vom 19. Nov. 1814. 10. März 1818 und

28.Dec.l8Z4. S, Eichhorn. Kirchenrecht Bd. 1]) S.211. 212, v.Dro|e

Hülshoff a. a. O. Bd. l. 9, 71. Anni. 337. -

231) S. 'known-Wilm 70m5 o0 nor-a edel, cijeciyljua k'. 1]. 11b. l.

oay. x1. x17.

232) Vgl. z. B. o, 7. 60cm. (Ziialceci. a. 451. (0. 3. 0011. LL. qrnlll.)

233) U07. 7]. c. 7. (Kxxlli. o. 15.

234) S. Cap. squjegran. 8. 789. c. 26. (Latte, [X1011. 60km. 'LN [ll.

[0]. 58.) bcfiätigt den c. 7. E0110. Clinic. (Note 232). (700. krancoforä. n,

794. o. 24. u. a. ' y

235) 6. 1. 3. 5. A. (Io ano-farm, (5. 9.)

236) 00-10. 77X0. 803a_ xxl". cap. 4. (10 ref.

237) 60110. 'krjck 8638. xxili, cap. 4. u. can. 4, e16 8801-8111. 0te).

238) S. [Fenecjjcc x17„ eis 57-1060 eijoeceaana [id. x111. cap, xl.

Al). verb. 'kiiomaä-Zw, Note 23i cit. _

239) Außer den vorhin eit. Grfelzen f. m. noch 0. 69. (1131:. l4. (Sono.

Gral-It.. [ll. a. 452.) , c. 24, x, .10 cegularjbuz, (3. 31.) (Cregok. 17c.)

00110. "ln-ici, sera. xx?, (ray, 19, (io regularid. Vgl. auch den Art. Ge

lüdde.

240) Vgl. z. B. allg, preuß. Landr. Th. 1]) Tic. xl. h. 1179._ _

241) S. Eau. l, - 'kin x. 7. 3. Brick. 00min. 7. 1. (i0 Inno-nt. et.

ne aljquiä pro eyirjioe-Ljbua uigacur. (kit, x, 7. 4. die yraelntj 'ico- »

39**
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'enciitia rei Ipjkjfuaij' auf tempornlin Zpiritunli anne-rue) 24B), Die

heilige Schrift-U) und ihr gemäß die kirchliche Gefehgebung244) fordertf

daß jedes geifilielye Gut, ebenfo wie die Gnade Gottes) der es verdankt

wird. unentgeltliä) gegeben werde: denn grafik! Ii non gratis natur ke]

occipitur, gtx-tin non ent. Wer daher fin: eine greitja etwas gibt oder

empfängt . erlangt diefelbe nicht (3irn0niaci ernten) non gratis acojyjunt, l

igitur grntiarn, quae ninxinie inqeccleßiazticin orriinibus operatur, non

nccipiunt), er macht fich aber auch zugleich einer verbrecixerifchen Hand

lung fchuldig) eines Zacrjlegiurn, crimen capjtnle u, w. 34*)) ähnlich

dem Simon. der den heiligen Geifi kaufen wollte. um ihn mit Vor

theil zu verkaufen-UB, Er ift alfo ein rinwuiaous, baereticus, begeht

das Verbrechen der Simonie.

Diefes Princip wendete die Kirche nun auf alle diejenigen Verhält

niffe an. welche mit der Weihe und den daraus heroorgehenden Reäiten

und Pflichten in irgend einem Zufammenhange fiehen. Der wii-htigfte

Fall bezog fich aber auf die Ordination felbft und die Verleihung von f

Veneficien. wenn diefelbe nicht gta-fix erlangt wird, Man erklärte daher i

auch geradezu die Simonie für einen amdjtur eccle8iae247) und unter.

fchied dabei folgende Fälle: I.) Zjlnonincj simonjace orüinatoi-EZ 781 0r

ciinnti, wo die unmittelbar Betheiligten felbft contrahiren24s). b) 8i

m0njaci Zinionjnce 8. non 3irn0niaci8 arciinertiJ wo der Ordinicende nicht

davon weiß) daß feine con8iiiakjj befiochen worden feien249), c) dian

.irnaniaci Zimoniace n Zjrnoninciä orciinati, der umgekehrte Fall von b,

indem der Ordinirte nicht *von vorgekommenec Beftechung Kunde hat 2“(7).

(I) Won ninwnjnci ßimonince n non Zimonjucin orcljnatj, wo nur unter

händler auf beiden Seiten delinquirenUl).

Man unlerfGeidet eine Zjlnonja conyentjonaliß (Ziinplex),

wenn ein Vertrag gefchloffen. aber noch nicht geleifiet ifi. und eine

nimania reaiin, wenn der Vertrag gefänoffen und erfüllt wurde, fo

wie eine rixnonja ment-IW, wenn ohne förmlichen Vertrag die

.ung 'el eccleeiio. pro nnnuo cenzu conceeinnt. 'tja A. 7. 5. (Nord. 7.

1. (io rnngiacrjd et ne oliquici artige-tur ro ljoentia äocenäi. - 7110m"

cjn. 'alu- ao nofn eccl. (ijzcipljna . [ll. [ib. l. cap, xnlx-nxxll.

I. 1L. [Fön-ner, 6in3. rio jnroiucria zirnoniae eietectia. [le-ine. 1715, 4.

kei-Well , (ie ori-nine Ziinoniae; prnemisen eat I. l1. Bäumer, (Liu. Quint.

(18 intel-tion.: pnlrurn circa (ioocrjnarn (Io riinonja, [Fall-o 1719. 4. Zau

tok, funcinmenla juris occl. Z. 1229 nq.

242) Gracia-i vor o. 1. (an. l. qu. nl.

243) Ev. Match, x, 8.

244) E. 99 aq. o. 116 aq. Eau. l. qu. l. u. a.

245) S, z. B. o. 11. Can. l. qu, l. o. 1. (Inu. l. qq. lll.

246) Apofielgefch. 711l, 14 flg. c. 5, 6. 11. 16. Can. l. qu. l, u. a.

247) S. o. 118. Eau. l. qu. l. c. l. Eau. 1_ qu. lll. u. a. S, den

Art. Arntsverbrerhen Bd. 1. S. 233-235.

248) E. 107. Eau. l. qu. 1.

249) E, 113. Can. l. qu. l.

250) E. 107 cq. 0311.1. qu. l. o. 1. 3. (Zr-u. l. qu. 7. (Bratw

peut c. 3. Eau. l. qu. kl, o. 22. 25. x. (Le Zjinonia, (5. 3.)

L51) (iratinn pool. c. 2. Can. l. qu. b',
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Leifiung erfolgt-W). Ferner eine airnonia iurin ciieini ren na

turniir, wenn der Gegenftand wirklich eine res npirituaiin ift) die man

durch eine rer tenipornlin erlangen will) und eine Zimooin. iuriz

eccieaiartici, wenn nur mittelbar durch Hingabe der res tempora

113 die Zyifjtoöiia berührt wird) und das .Kirchengefeh diefen Vertrag ver

boten hat. Hier können daher verfchiedene Fälle eintreten) bei denen

das Verbrechen nicht begangen wird; wie die Entrichtung einer (108 beim

Eintritte in ein Klofier) die Abgabe eines Eanonicus bei Erlangung

einer Präbende u. NWZ). Verfchiedene andere Fälle) die nach kirchen

rechtlicher Beftimmung als Simonie erfckninen) verliere aber das ver

brecherifche Moment) wenn fie durch eine gute GewohnRit gerechtfertigt

werden) oder zur Kenntniß des Kirchenoberen gelangen und von diefem

gebilligt werden. .So wenn jemand ein Veneficium erhält) bei welchem

die Früchte des erfien Jahres den Erben des verftorbenen Vorgänger'

abgetreten werden rnüffen W4)) wenn jemand zu Gunften einer befiirnm

ten Perfon mit Genehmigung des Vifhofs refignirtWÖ)) wenn jemand

mit Eonfens des Kirchenoberen darüber tranfigirt) um früher zum Befiße

eines Benificium zu gelangenIW). Sonfl ift jede Abtretung des Venefirii

mit irgend welchen Refcrvationen) namentlich einer Penfion) der Bedingung

des Abtretens an einen Dritten (nimonia conficientiniin-eirnoniaci (iciu

ciarii), jede Alienation) alfo auch ein Transact) ftrafbare Simonie2ö7).

Nach der Strenge des Begriffes müßten eigentlich alle geiftlictjen

Functionrn grutir erfolgen. Da indeffen die Einkünfte des Beneficium

meiftens nicht ausreichen) um den Geiftliciyen zu erhalten) diefer aber

von feiner Stelle leben foll) fo find theils freiwillige Gaben erlaubt (f.

den Art. Stolgebührcn)) theils hat die Kirche felbft gewiffe Gebüh

ren befiimmt und durch Stoltaren deren Maß fefigefetzt. Doch gibt es)

abgefehen davon) daß niemals die Gaben erzwungen werden follen-W)

einzelne Gegenftände und Verrichtungen) bei welchen felbft freiwillige

Gaben unftatthaft find. So bei der Verabreichung des geweihten Oeles)

des Ehrisma und der ReliquienLiN)) für die Ertheilung der Weiher.) der

Dimifjorialien) Zeugniffe und für die Eontursprüfung zu einer PfarreiW))

mit Ausnahme üblicher Erpeditionsgebühren. x

252) E. 34. x. (io nirnonin. (5, 3.) (lnnoc. ill. n. 1207.) [-1116.

iott., institut. iuria can. [ib. i7, tif. lil. F. 2.

253) (i. 44. x. (ie nienonin. (5. 3.) (Gregor, lx.) Toner. 'ke-ick no...

xxl?, cap- 14. .in kei'. Court. kinn 7. ourum nimir. (inner. innoo, xu,

Lacie-eine Eatboiioae, und überhaupt iIone-eiict um., rio 'Fnocia (Lia-a.

iii). xl. cax. 7]. s. iii-Willi. i*

254) anociiot xl?, 1. o. iii', xu. cap. 71i. Z. iii.

255) l.. e. nd. x111. cap. x. s. 1ten,

256) i1. o. [ib. 711l. any. 7]. I. 1x,

257) E. 4. 7. x. (io trnnnaotionibua. (1. 36.) c. 5. 7. x. (i. nnen'

porniutatiano. (3. 19.) o. 38. x. e10 .imonin (5. 3.) u. a.

258) (i. 42. x. i1. t. (5. 3.) (lnnoo. iii. in Tone. [into-nn. a. 1216.)

259) (i. 16. Z6. x. i1. t. (5. 3.) o. 2. x. e10 reiiq. ot uenotnt. Ian

stat-nm. (3. 45.)

260) 0011er. '1'rici. so“, xxl. cap. i. wa.. X1117. ray. 18. (io kai'.
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Was die ftrafbaren Leifiungen felbft betrifft. fo gehört dahin jede

Gabe. jeder Dienft. jede Gunfi2'"). möge fie vorher. zur Zeit der Er

langung des Begehrten oder nachher erfolgenWL).

Die Kirche hat von jeher die Simonie als eins der firafivürdigfien

Verbreäyen angefehen. und erklärt: Ernnia crirnina oc] comparatümem

Zinlouiucue i1e1ore8j8 quuxi pro ujiiiio repnfuntur 203), Genauere Sccaf

befiimmungen finden fich übrigens nur für die Simonie bei der Ordina

tion und Provifion. während in den anderen Fällen der geifilime Richter

ex urbjtkio die Strafen abzumejfen hat. Im allgemeinen ift das [Hactum

wirkungslos ni* der Act felbft nichtigLW). Der Ordinator verliert fein

i118 orcijuutiomu, und der Ordinirte felbfi wird fuspendirt und irregularis

ex eieiictoWb). Das erlangte Amt geht verloren. der Providirte wird

irregulcir. und alle Theilnehmer find ipoo facto ercommunicirtmiö). Ifi

der Providirte felbft unfchuldig. fo wird er in Folge ertheilter Dispenfa

tion in der Stelle erhalten W7). Regularen. die durch Simonie ins

.Klofier aufgenommen find. follen eingefperrt werden und werden ercom

municirt. Der. weleher fie aufgenommen. wird glei>)falls ercommuni

cirt und vom Arme fuspendirtgöß). - Das Dispenfationsreuzt hat im

allgemeinen der Pabft und der Bifchof. der felbft unbetheiligt ift. nur

bei der aimonjo. 0ccuite1269). Die 8111101112. meutaiir. wird nur als Sünde

im Beichtftuhle beflraft.

Aller Verdacht der Simonie foll aufs eifrigfte vermieden und

wo derfelbe vorhanden ifi. durch die Leifiung eines Reinigungseides

(jukumontum 81111011186) befeitigt werden279).' Selbfi unabhängig vom

Verdachte ift particularrewtlicl) öfter diefer-Eid von den Ordinanden oder

Providenden gefordert worden. So befiimmt bereits eine Synode zu

Lüttich vom I. 1287: .ürcbjciiuconj 76i dee-uni 11111111111 aeirnittuut nci

261) E. 114. Eau. 1. qu. 1. o. 8. Eau. 1. qu. 111. -yetrua bamiuni

erklärt darüber: 'kl-iu (ijountur 083e uiunorunr genen-n, .eiiie-ut nrunuo u manu

1. e, pecunju, ruunua ab obsoqujo i. e. obeciiontia aubiootjonio, er nrunuo

u lingua j. e. 'favor aciuiutjonio. Erutian vor Euu. 1. qu. 1. mit obooquiurn,

pre-neo , pecunru.

262) E. 21. in fin. Eau. 1. qu, 1. o, 7. 15. Eau. 1. qu. lll. o. 18.

x. i1. t. (5. 3)

263) E. 27. Eau. 1. qu. 711. (keine-bald 7) Vgl. c. 16. in fin. 17.115.

Eau. 1. qu. 1. o. 13. Eau, 1. qu. lll.

264) E. 8. L1. e16 puocjo. (1. 35.) (Gregor. 1x. u. 1229.)

265) E. 43. Eau. 1. qu. 1. o. 24. E1111. x117. qu. ll. (epjaoopi -

otcijnutjonis joa Liter-iu. non bubobuni. neo ilii unquurn aauruuronto interco

kunt.. _ 14110 u. 442.) o. 37. 45. x, i1. t. (5. 3.)

266) E. 6. 11. 13. 27. Z4. x. i1. t. (5. 3.) Luk-u'. colour. o. 2. i1.

t. (5. 1.) (kin. l1. 1464.)

267) E. 27. 33. x. i1. t.. (5. 3.) Vgl. o. 59. 11. .io eloctiono. (1. 6.)

268) E. 19. 25. 40. x. i1. t. (5. Z.) o. 1. Direct. 00111111, ooei. (5. 1.)

(Urban. 17. a. 1262.)

269) E. 22. 25. x. i1. t.. (5. Z.) Eonc, "kr-ici, 8er.. X1117. c. 6. (121

kef- (f. den Art. Dispenfation Bd. lll. S. 459. 460). Die Bifclfdfe felbfi

haben fich diefen Fall regelmäßig refervirt.

270) Vgl. deßhalb fchon For. (P1191711. cap. 2.
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nliquocl beueficium eecieäiascianm, 1113i 11111110 inter, quoei 11.311111 be

nefieium cuuouice sit ncleptus... et quocl in 116811110118 beuefjcii 3i

11101118111 ue] yactioueem illicitnm 11011 cotnruisekit, ue.: creclit ab uliquo

c0111111i88ul11271), und in ähnlicher Weife fpäter viele Synoden Teutfch

lands 272). Die neuere Praxis hat dieß aber nicht beibehalten.

b) Befondere Verbrechen der GeiftlitheniW).

Schon durch die Verübung eines gemeinen Verbrechens wird immer

in gewifier Weife auch das Amt verlegt. und die gewöhnliche Strafe

erhellt einen Beifaß. -rnit Rückficht darauf. Doch kann ein Geiftlicher

auch im Befonderen die durch das Amt und den Stand gebotenen Ver

pflichtungen übertreten. und es entfteht ein Amtsvergehen. welches eine

befondere Strafe trifft. Eine folche Verlehung heißt überhaupt 8x688

8u8 274), und es laffen fich dabei weniger die einzelnen Falle erfchöpfend

angeben. als nur die Gefichtspunkte für die Beurtheilung felbft bezeich

nen. Es wird nämlich Amt und Stand entweder im allgemeinen ver

leßt. oder eine fpecielle Pflicht derfelben durch pofitives Zuwiderhandeln

oder Vernachläffigung. Auch kann durch ividerrechtliche Ausdehnung der

Vefugniffe über die gebührenden Grenzen. Mißbrauch der geifilichen

AmtsgewaltNä). ein Err-ß herbeigeführt werden.

Eben darum können die geeigneten Strafen immer erft in jedem

vorliegenden Falle abgemeffen werden. Sie find im allgemeinen arbitrcir.

infofern nicht ein befiimmtes mit eigener Strafe bedrohtes Delirt con

currirt. Die Grundfcihe über die Ordination. die Sacramente (z. B.

bei der Bewahrung des Beichtfiegels). den Eölibat (namentlich beim Eon

cubinat) u. f. w. dienen zur näheren Motivirung. Kirche, und Staat

find in den meiften Fällen hier zugleia) betheiligt. und die Strafen beider

werden nau) den befiehenden Verhaltniffen (f. oben) zur Anwendung ge

bracht. “

' c) Gemifchte Verbrechen.

So lange das weltliche Strafrecht fich im wefentlithen auf dem

privatrechtlichen Standpunkt eerhielt. und bei vielen Verbrechen feine Cogni

271) lluktnlteim, Edna. 661-111. 'kann ll). fol. 702.

272) S. z. B. 87110.1. E0101.. u. 1536, k. l. o. 34. Weg-until! n. 1549.

o. 91. 871106. 81112111113. u, 1569. Eonrlt. x111. cap, 6. (l-lartnlieim 1. o.

T0111. 71]. fol. 254.) Vgl. Überhaupt 1'717'111- Eorraclue. praxis ha

neticiaria. (Eolon. 1679.) 11b. 17. cap. 5.

273) Vgl. 'l'jt. 1e, lll, 1. in 71W. ll). 1. 117111'. (komm. [ll. 1. (lo

'ita et lieus-tat() olericorum. 'kin 11. 7. 24. (le cler-ic() "nature, 7. 25.

(le 6181100 porcuooore. 7. 26. (lo 1111116111018. 7. 27. (lo alekioo axaouiruu

1111:1110, (leyoujto 'a1 iudertlioto minjetrnnto. 7. 28. (lo ciarico 11011 ottllnatq

[violett-auto. 7. 29. (lo ulm-ice. 01- 1111111111 promote'. 7. 30. (ls oo, qui

fur-tina artlinem außen-pit. 'l'it. . 7. 31. in 71th. 7. 6. Elem. 7. 6. (le

uouoibua .ubclitnkulu at pi-zeiolotorum, Vgl. den Art. -Amtsoerbrechen

und die dafelbfi cit. Literatur. S. lief. .1, [rl. 861111161-, juu auc'. 171cc. 11b.

7. tit. 31. .

274) S. .'[. 11. Dövme-r, (10 euren-num 110-11111 in den lKx-raitatiooe.

nel konnen-tua 'kann 71. p, 1 sq. '

325 275) Wegen der deßhalb zuläffigen nyyellatio 11d .dn-n f. unten Rote

flg.
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tion ruhen ließ) übernahm die Kirche die Zucht) welche fie durch die

Sundhaftigkeit der zu rugenden Handlungen rechtfertigte. Indem der

Staat aber nach und nach) grvßentheils durch die Mahnungen der Kirche

felbfi veranlaßt) zum Bewußtfein des ihm competirenden Rechtes) zugleich

feiner Pflicht) gelangte) fiel die kirchliche Einwirkung entweder ganz fort

oder nahm nur einen accejforifmen Charakter an. Bei einzelnen Ver

brechen befiritt jedoch die Kirche gänzlich die Strafbefugniß des Staates)

bei anderen behauptete fie ein gleiches Recht mit dem Staate. Gefiükt

auf c:. 8. Ä, e16 foto competentj (2. 2.), c. 2. (lo exceptionibus 1o

6t0. (2. 12.) und andere (f. oben Note 72 flg.) entwickelten die Ea

noniften daraus die Theorie der gemifchten Verbrechen) bei denen

die Prävention den Ausfchlag für die Competenz geben follte. Zwar

find fpater manche der hier in Betracht kommenden Delicte ganz aus

der Reihe der Verbrechen gefchieden oder doä) dem Staate zur Beurthei

lung zugefallenz die Hervorhebung der ioichtigeren rechtfertigt fich indeffen

daraus) daß bald die Begriffsbefiimmung) bald die ganze Entwickelung

von der Kirche ausgegangen ift. Es gehören hierher

1) die Blasphemie) Gotteslafterung 276)) unmittelbar gegen

Gott .felb|) mittelbar gegen die heilige Jungfrau und die Heiligen277).

Das canonifclje Recht droht mit Depofition für Cleriker) und Pönitenzen

und Kirchenbuße für Laien 278). Die Reichsgefeße beftimmten Strafe an

Leib oder Leben279). Das fpätere Recht hebt mehr den Gefichtspunkt

der Jnjurie und des öffentlichen Aergerniffes hervor) befonders infofern

es im Interefie des Staates liegt) das Anfehen der Religion zu fchühenWo).

Kirchlich wird es außerdem in Foro canscientiae gerügt.

2) Die Zauberei (ruugia)"1) ) die Bewirkung ubernaturlimer

Dinge durch den Bund mit böfen Geifiern) von der Kirche mit der Er

communication beftraft. Dazu traten die fchwerflen weltlichen Maßregeln)

felbft Feuertvd. Jeet entfcheidet die Rurkfiwt auf Betrug und angefiifte

ten Schaden 2").

3) Das Sacrilegium begreift im weiteren Sinne jede Ver

letzung eines heiligen Gegenftandes) eines Ortes) einer Perfon) einer

Sache (Quicqujcl in Zncrutis 1)e0 rebus ut epjscolojs injusfe agjtur,

pro Zacrjlc-gjo rezxrutötur) 283). Daher macht fich vieles Verbrechens

 

276) Vgl. '[11, 71. 7. 26. (10 malsciioio in 711cc.. e19 blagpbemie of

uleutorjbua. (5.7.) S. v. Preufcljen) Beiträge zu dem Verbrechen der

Vlasphernie) durch Reehtsfalle erläutert: im Archive des Eriminalrechles Zahrg.

1841) St. 11) Nr. xl und dafelbfi S. 292) Anm. 1 die eit. Literatur.

277) E, 2. 11*.. 11. e. (5. 26.) (Err-Egon 1x.)

278) E. 10. Eau. 71x11. qu. 1. (yjuß kann of'. 1707. 1.117711.)

1 279) Relchspolizeiordn. v. 1530. S, Bamberg. Art. 127. Carolina Art.

06 u. a.

280) S. uberhaupt Henke) Handbuch des (Criminalrechtcs Bd. 111)

Y. 208.

281) S. '1*it. x. (lo sortilegiig. (5. 21.) Vgl. Eau-ra xxx-l.

282) S. Henke a. a. O. Ö. 209 im Cingange.

283) E. 7, x. ..io l1. .1, (5. 41,) (Zte-.pbemus kann o. 257. 98.-18.)

Vgl. o. 3. Eau. xu. qu. 11. (Liu. yupu. 171.43.) o. 5. e06. (Eapitul. 11b.
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fchuldig) wer die Kirche in ihren Functionen fiört) alfo wer eine Kirche

nicht einrichten oder weihen läßt-se)) und befonders) wer den öffentlichen

Gottesdienft hindert oder beunruhigt (turbntjo aacronun) 221*). Sodann

wer fich eines Rechtes der Kirche anmaßt2oö)) namentlich kirchliche Sachen

veraußertM)) Legate der Kirche vorenthältWZ) und ganz befonders die

Kirche befliehlc. Der einfache Diebftahl heißt daher) wenn er gegen die

Kirche verübt wird) Kirchenraub 2W). Dazu gehort das enten-re ancruln

(Le aacro, eacrurn (ie non euer-o, non euer-uur (ie aacro 2g0). So wie

aber fchon das römifwe Recht beftimmte) daß eine aus einem heiligen

Orte geraubte nicht heilige Sache nicht ein aucrilegiuru, fondern ein ein

faches tiirtuni begründe 291)) ift dieß auch bisweilen in der Kirche ange

nommen worden 2"2).- Der Begriff des aacrilegiuui wurde dann auch

auf diejenigen angewendet) welche gegen göttliche Gefehe fehlten oder fich

eines Irrthums in Glaubensfachen fchuldig machten. Mit Riickficlot auf

das römifche Recht erklärte darüber Gratian: Eonuuittunt etiaui nacki

iegjurn, qui contra (iii-inne iegia annctitatern aut ueaciencio conuuit

tunt, auf negiigencjo uiolunt et ofkeuciunt: unt qui (ie prineipali iuciicio

ciianutant, (iubitantea, an i8 (iignua eit, quern prineepa elegerit etcnMZ),

und was vom urtheile des Kaifers) follte auch von dem des Pabfies gel

ten) wegen des Primats 2M). Auch gilt es für ein Sacrilegium) Inden

öffentliche Aemter zu übertragen: quia Zub line occaaione elirietlania

ininriarn ftrciuntMä). Als der grdbfte Fall wird das aucrilegiurn lulu

rioaurn betrachtet) die Verführung einer Nonne) indem darin vier Ver

71. (t. 405.) e. 21. Eau. x711. qu. 17. (Enno. [Lai-enn. a. 877. et .lo

liaun. 711l. a. 878.) S. insbefondere Gratian vor o. 21. clt. Zain. [fr,

(ie Böhmer, ciiaa. (le r-nriio aacriiegii syeciebua e! mente iuria canouiei.

L-lalae 1724.

j 284) E. 125. Eau. l. qu. 1. (yeiuobali._11. c. 1100.)

285) E. 10. E. (ie epioeopia ei. eier-icio. (1. Z.) 1707. extent. cap.

ZL., woraus die Nulli. aeci nouo inte (naä) u. 10.) E. eit. (1. 3.) S. Vil

low und Hagemann) practifcize Erdrterungen Bd. l) S. 73 flg.

286) E. 16. x. (ie karo comp. (2. 2.) (Gregor. lx. a. 1230.)

287) E. 55. Eau. x711. qu. 17. (buoina Lpiaeopuo. 173.48.) _

288) E. 4. Eau. x711. qu. 17. (Gregor. l. u. 599.) Vgl. c. 10. Eau

xlll. qu. 11. (Enno. 7aaenae a. 442.)

289) E. 18. Eau. x711. qu.17. (i'm-la.) o. 21, eit. e06. e. 3. Eau.

xxnl. qu. l7. (xuguatin. a. 412.)e qui aliqnici (le ecoleaiu furatur, Fuciae

prociitari eourparatnr.

290) Gratian vor e. 21. Eau. x711. qu. 17. und e. 21. fclbfi.

291) 1.. 5. 1). eocl. 11. Julian. peoulatuo ei; (ie anorilegir. (48. 13.)

(biareian. lid. 7. regular. So entfchieden Zeeer und Snlonin. Vgl. aber

1.. 16. Z, 4. 1). (ie yoen' . (48. 19.) (Elauciiuu Zaturninua (ie poenia pa

ganorurn.) Im vierten Jahrhunderte ftritt man deßhalb. S. Jul. 7ictor ars

riiecoriaa. o. 111. s. 3. e. 71. 8. 4. 5. e. x71.

292) E. 3. in tin. Eau. xxin. qu. 17. mit offenbarte Hindeutung auf

den Inhalt der 1.. 5. 1). eit, (48. 13.) y

293) Gratian 9. 1 vor e. 30. Eau. x711. qu. 17. Vgl. E00. F. lx.

29. (ie eriinino oaorilegii.

294) Gratian eit. F. 2 und c. 30. felbft. (ldiicolauo o. a. 863.)

295) E. 31. Eau. x711. qu. 17. (Eone. 101er. '17. a. 633.)
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brechen concurriren: das eaotilegiuiu felbfi. indem eine heilige Peifon

verleht wird. ein otuprum curnale, ein return-uur 811171111812. weil die

Nonne mit der Kirche vermcihlt ift. und ein Inceft. weil die Nonne

gleichfam die Mutter des Verbrechers ifi290). Fiir diefen Fall war daher

Todesfirafe gedroht. Sonft ift die gewöhnliche Strafe Ercommunication

und Geldbuße 097). Dazu traten aber mit Rückficht auf die befonderen

Verhältniffe die härtefien weltlichen Strafen290). Diefe werden. freilich

in milderem Maßftabe. auch jeht angewendetWp). und die Kirche wirkt

außerdem in Foro conrcieatiuo.

4) Der Meineid 300). fowohl eigentlicher Meiu- (falfmer) eid

(peieratio) beim affertorifmen. als Eidesbrucl) (neriuriulu) beim promiffo

rifchen Eide. war von der Kirche mit Pönitenzen. Ercommunication.

Iafamie bedroht. für Geifilime mit Depofition 001). Ießt rügt die

Kirche dieß Verbrechen. das als ein bürgerliches befonderen Strafen unter

liegt. noch im Veichtfiuhle,

5) Der Zinswuchec (uaururiu pranitas) 302) nach dem Begriffe

des canonifchen Rechtes jedes Zinfennehmen (qui ampliuo recipit, qaurn

ouiquarn cannnocianerit, 3in6 pecuniain (let, 8in6 quum libet 39256110000),

wurde bei Laien mit Ercommunication. Infamie u. f. w.. bei Geifte

lichen mit Irregulariteit. Depofition defiraft'04). Die weltliche Gefeh

gebung hat aber den canonifchen Begriff nicht recipirt. und fo ift jeht

nur das ueberfchreiten des gefehlimen Zinsfußes. der Anatocismus u. f. w.

noch als Zinswucher anzufehen.,

296) '1'it. E041. lx. 13, (ia ruptu nirgiaura aaa niciuarum nec aon

'uaetirnoaialiuun 17m'. Exxlll. cap. 43„ übergegangen in o, 30. Eau.

xxntt. qu. l. S, auch o. 14. (Cola-iu. u. 494.) o. 17. 30.1. (Enno.

lkribur. u. 895.)

297) Zuorilegium tiupliceni oontinet poenara, yocuaiariam niiialioet ei.

oxoomrauaioatioaia. yacuaiaria ei: peraolneacin ein. ac1 quo: querirnoaia

.aorilogii portiaoc. Gratian vor e. 21. Z. 2. Eau. x711. qu. 17. c. 21.

eoci. o. 2. 3. 5. x. ile raytoribuo. (5. 17.) o. 22, x, (Lo naar. exooiaui.

(5. 39.) u. a.

298) Eratian vor o. 30. 8. 1. Eau. x711. qu. l7.: Si] iaotar publioi

oriminio et [ao-ao ninja-dati. etwas-editor: et. coaniatua .eine ranken-ua. capi

...li aantaatiu. u reotoribua proninoiao ier-joint*: air-ut; ia pri-no libro Eociioia

iogitur. kid. tio episa. al; olorio. oi qui. in boa genau et ia' bis, iii.. ucl 1..

.lulium rayotuati. l.. ultima. .

443 299) Vgl. Note 285. Henke a. a. O. Bd. ll. h, 145. 147. S, 442.

300) S. Eau. xxll. '1'it. x. ll. 24, in 71cm 11. 11. Eleni. l1. 9.

(ic: iuraiuraaäo. Vgl. den Art. Eid Bd. 111. S. 632 flg.

301) E.- 18. Eau. 71. qu. 1. o. 12. 17. u. xxll. qu. l. o. 2. 3.

4. 14. Eau. xxll. qu. 7. a. 14. x. (lo prae tionihu.. (2. 23.) c. 10.

x. e16 iureiur. (2. 24.) u. 8. tio liuoretiaia in 71to. (5. 2.)

302) S. iiiat. 111.71. nana. Eau. xl7. qu. 11l--71. '1'it.. x. 7.

19. in 71x0. 7. 5. Elem. 7. 5. (Lo uourio. S. Mara-oli, (18 uaaruria

prunituta ueeoocioaer, (laipaiao 1837. 4,) cap. 111. -p. 11-15.

303) . 1 .q. Eau. x17. qu. 111. a. uit.. x. l1. t. (5. 19.) u. v. a.

304) E. 1. (iizt. 711.711. (ana. 44, shout.) c. 2, 60c). (Eoac. Mic.

o. 17. u. 325,) o. 4. e06. (Etage-r. l. u. 600.) o. 2. 4. 7. Eau. x17.

qu. 17. o. 3. 5. 7. x. t.. t. (5, 19.) o. 2. voii. ia 711.0. (5. 5.)
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6) Fleifcjjesvecbrechen ((100013 curniI) 30“), eine große Menge

ftrafbarer Handlungen umfaffend. welche die Kirche von jeher als die

gröbfie Verleßung der Sittlichkeit ihrer Beurtheilung unterwarf und mit

Pbnitenzen. Geldbußen (Sünden und Hurenbrüclyte). Ercomtnunication

und befondere! fireng bei Geiftlichen befirafte. Der Staat verfuhr friiher

zum Theil mit großer Härte gegen einzelne diefer Vergehen. fpäter mil

derte er aber die Gefehe und hob hin und wieder namentlich alle Fornl

cationsfirafen auf U06). Die dadurch veranlaßten Nachtheile haben mehr

fach eine Erneuerung älterer Vorfchriften nothwendig gemacht. Gerade

hier aber ift eine den Zeitverhältnifien entfprecltende kirchliche Zucht wohl .

ein wahres Bedürfniß. Diefelbe wird auch in der katholifGen Kirche bei

mehreren der hier in Betracht kommenden Delicte angewendetko7).

*" 7) Viele andere rein bürgerliche Verbrechen ((100010 3001110*

tja) unterlagen wiihrend des Mittelalters ebenmiißig der kirchlichen Straf

gewalt. wie die Quellen des canonifckien Rechtes angeben. So Tbdtun

gen verfchiedener Art (f. '[11, x. 17. 10. (10 bis qui 111103 000100111111.

7, 12. iu 7110. 7. 4. 610m. 7. 4. (10 110111101610 1701111110110 et

0380311), Kinderausfehung ('1'it. Ä, 7, 11. (10 jufantibua 01 1011.301

(iin 0110081118), Duelle und gefährliche Turniere ('l'it. 11. 17. 13.

Luft. F011. xxll. tif. 9, (10 tarueameotia. '1'it. L1. 17, 1N. (10 010

ticix yugnantibus iu (100110. '1"it, x. 17. 15. (10 ßugittariiß), Ver

lciumdung und Eollufionen (Lit. 10'?, 2. (10 calunpeiatoi-ibua. 17.

22. (10 001111310110 (10t0g0uäu), Fälfehung ('1'it. Ä. 17. 20. Luft. F011.

W1. lit. 10. 11x11'. c01n111. 7. 6. (10 crjmjue 1018i), Injurien. Be

fthädigungen. Diebftahl ('1*it. x. 7. 18. 143x11'. 00mm. 17. 5. (10 fur-tin

-- '1'it. x. 7. 36. in 7110. 7. 8. (10 iniur-iiZ 0c (Ia-uno (into), Raub

und Brandfiiftung (111,11. 17. 17. (10 taptorjbua, inc0nciiarii8) u. a. m.

Die Kirche wirkte -bei allen diefen durch Jrregularität.. Vußen. Erwin

-municationen 2W) und hat auch jekt noch durch das forum conocientiae

im Beithtftuhle nicht geringen Einfluß. den eher zu unterfiüßen. als zu

befchreinken im Interefje der gefellfchaftlicljen Ordnung liegt. Die Kirche

kann. ohne daß eine Verletzung des Beichtgehelmniffes dazu gefordert

wiirde. zur Reftitution. zur Beftrafung Schuldiger. zur Abwendung

vieler Gefahren wohlthatig beitragen, Auf eine beftimmte ftrafrechtliche

305) S. (1131. 111171. Can. nmel-Knien!, "kit, 11. 1. 21. in Alto.

1. 12. (10 bigatni.. Pit. x. 111. 2. (10 connbitationtr element-urn 0'. 11111110

kum 0t ciericj. coucubjnakjia. 'l'it. x. 1V'. 7. (10 00 qui (1uxjt. in matri

ruonjum, gutem 11011011; poi- a(1u1t0r1n|n. '1'it. x, 11. 16, (10 atloltokii. 01;

.tnpro u. a. Vgl. Wachter. Abhandlungen aus dem Strafrechte Bd. l.

Leipzig 1835. 8. Henke a. a. O. Bd. ll. d. 113 flg.

306) S. z. B. preuß. Gefetz o, 20. Juni 1746. 8. Fehr. 1765. Refcr.

v. 14. Nov. 1791 (Abfchaffung der Hurenbriicloten im Ermlaiide) u. a. Groß

herz. heff. Verordn. v. 80. Mai 1821. S. Vopp in Alete. Müller. Akcbw

für die neuefie Gefeßgebung Bd. 111. H. 2. Vgl. v. Oppen. Revtfion der

Gefehe (Edln 1833. 8.). S. 107.

307) v. Drofle-Hülshoff a. a. O. Bd.1l. Abth. 2. Ö. 122. Anm.

541. 542. S. 154.

308) v. Droite a. a. Q. Anni. 544,
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Wirkfamkeit hat fie aber auch einen wohlbegrundeten rechtlichen Anfpruch.

Derfelbe ergibt fich fchon aus ihrer Reception mit dem Rechte eines öffent

lichen Erercitiums. deffen Annerum eine gewiffe rorrectionelle Iurisdiction

bildet. Dieß befiätigt der wefiphälifclje FriedeZW) und nicht minder der

Reichsdeputationsreceß "(7). wel>)er vorfchreibt. daß die bisherige Religions

udung eines jeden Lande-s gegen Aufhebung und Kränkung jeder Art

gefchieht fein foll. Theils haben daher auch die neueren Vereinbarungen

mit dem rdmifwen Stuhle. theils die Staatsgefeße das Erforderli>7e an

geordnet. Außerhalb Tetitfcljletnd ifi die Eompetenz der Kirche felbft be.

deutend erweitert worden-ill).

lll. Das Verfahren.

Die Betrachtung des Verfahrens felbft nöthigt zu einem .Hinblick

auf die Organifation der Gerichte. mit Beruckfiwtigung der In

fianz . und dann zu einer kurzen Darftellung des förmlichen ntoce -

06er: felbft.

Während des Mittelalters waren die geifiliwen Gerichte. in welchen

das Strafverfahren gegen Laien gehandhabt wurde. vorzüglich die Sen

den (f. oben Note 63 flg.). Spuren derfelben haben fich bis in die

neuefie Zeit erhalten. die Hauptwirkfermkeit ging aber theils durch die

Einwirkung des Staates unter. theils durä) die Vorfchrift des Triden

tinifchen Eoncilssw). daß alle zum geiftlichen Forum gehörige Sachen

vor den Bifchdfen verhandelt werden follen. Dieß kommt indeffen. wie

die vorfiehende Ausführung ergibt. jetzt nur in hdchft befchränktem um

fange voraw). da die Iurisdirtion regelmäßig nur ein Forum conrcientiae

begründet. Wer fich dadurch gravirt fühlt. hat das Recht. beim geifi

lichen Oberen Befchwerde zu fuhreniW). erforderlichen Falles fich an den

Staat zu wenden.

ueber den niederen Elerus entfcheiden nach wie vor in den zn

fiehenden Fällen die bifclnifliwen Gerichte. Diefe find das Eonfiftorium.

Officialat. Generalvicariat. verfchieden in den einzelnen DiöcefenUö).

Im allgemeinen find es iuclicea clelegnti, welche der Bifihof dazu er

wählt. und denen er fperiell die 90185188 jnquirezncii, c0r1-igertc1i, pu

uiencji excennus, a beuekiciis, 01110118 . ncliniuiätrntionibus au10een0i

irberträgtM). Ein förmlich organifirtes Collegium bildet diefes Geriun

309) 1. 1'. 0. akt. 17. s. 31. 32.

310) d. 63. S. auch Kinder. Staatsrecht d. 292. 429. Nr. l7.

311) Vgl. die Convention des Padfies mit dem Könige beider Sicilirn vom

29. Sept. 1839 (allg. Augsb. Zeitung 1839. Nr. 326. S. 2604. Berliner

allg. Kirchenzeit. 1839. S. 455. 456). Desgl. mit dem .ßerzoge von Modena.

mit dem Könige von Sardinien vom 2. April 1841 (Berliner allg. Kirchenzeit.

18-11 . Nr. 78. S. 729. 730).

312) 8.283. texte'. cap, 20. 00 kei'.

313) S. z. B. kurheff. Verordn. v. 31. Aug. 1829. S. 2 (Langner.

Zarfixrzlxlzzing der Rechtevrrhältn. der Vifwbfe in der oberrhein. Kirchenprovinz

. 0 .

314) S. z. B. allg. preuß. Landr. Th. ll. Tit. x1. s. 76. 79.

315) Vgl. Aler. Muller. Lexikon des Kirrhenrechtes. Art. Confifiorium.

316) E. 2. 00 oificio ricarii in 17110. (1, 13.)
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häufig nicht. Sonft hat es aber auch einen Iuflitiar. dem die Infiruction

der Sache übertragen wird. der an der Urtheilsfällung indefien nicht Theil

nimmt-m). -* Von dem bifciyofliwen Gerichte ging die Appellation frü

her an den Erzbifciyof und die Provinzialfynode oM). Die weltliche Ge

feßgebung beftcitigte dießZM). und auch jeßt ifl das Metropolitangeriwt

als Behörde zweiter Infianz vielfach anerkannt W0). Nicht felten ifi aber

in der Diöcefe felbft ein Appellationsgeciwt vorhanden) zumal wenn fie

eremt ifi. Von den delegirten Richtern geht die Berufung oft an das

Generalofficialat oder Generalvicariat.- Die dritte Inlianz ging an den

PrimasW)) oder auch wohl an den PabfiaN). dem es mit der Zeit ge

lang. fich in den vollen Befiß des Entfcheidungsrewtes zu legen) wobei

indefien die Erledigung durch inclicez jo par-filme. erforderlich wurde

(f. unten).

Hier ifi indeffen zu etwaigen. daß die Appellation bei offenkundigen

Verbrechen (notoria) oder nach erfolgtem Geftändniffe nicht zulciffig W323)

und daß auch bei bloßen Disciplinarverfügungen nicht appellirt werden

kanniW). Indeffen ift doch die Befchwerde beim höheren Kirlhenoberen

nicht ausgefchloffen) und insbefondere der Recurs an den Staat zu

läffigWä). Schon im vierten Iahrh. wendeten fich Geifiliwe zur Erle

digung von Befchwerden gegen ihre Vorgefehten an den Staat. So

bereits Athanafius gegen das urtheil der Synode zu Tyrus u, a-ZW).

Fefiere Grundfähe entwickelten fich darübewzuerft in Frankreich. wo der

Qype] comme (Nadine (appellatjo woqnam ab abußu) an den König

ging. der das Parlament zur Entfcheidung authorifirte. Nach den Par

lamentsiiatuten war der Qype] zuläffig. wenn die Bifchöfe fich Eingriffe

in weltliche Rechte erlaubten) die in Frankreich recipirten Moves, könig

liäoen Ordonnanzen) Gewohnheiten und Gebräuche des Reiches) die galli

kanifchen Kirchenfreiheiten) die Particulargebrauwe der Kirchen und Klö

fier verlehteti, oder die Rechtspflege verweigerten und fich fonfi ofienbare

Ungerechtigkeiten zu Schulden kommen ließen-W), Die neuere Gefeh

gebung hat dieß befiätigtNa). Auä) in Teutfwland lvurden diefe Be

317) Vgl. z. B. die preuß. Verordn. vom 28, Januar 1804 (Iacobfon,

Gefch. der Quellen des prenß. Kirchenrechtes Vb. l) Abth, l. Anhang S. 326) 327).

318) E. 2. Eule. xxl. qu. 7. (c, 12. (Zone. Zeitjocb. a. 332.) e. 4.

Con. Al. qu. [ll. (c. 17, 00km. Zar-clio. o. 347.) e. 5. voll. (Cons. (kat

fllag. ll. e. 390.) u. a.

319) 0. 29. E. cl. epjoo. aoäiontier. (1. 4,) (Ju-linien a. 530.)

320) S. baoefifche Verordn. vom 7. Mai 1826.

321) 0. 46. Eau. xl. qu. l. (c. 9, 00m7. obaioeä. n. 451.)

322) Vgl. (Ze-pic. lid. ?[1, c. 314.

323) 0. 61. x, (je oppellot. (2. 28.) (lnnoo. [ll. a. 1216.)

324) Cane, 'l*kjä. e633. xxl. cap. 6, eig kei'.

325) Vgl. Brendel, Handbuch des Kirchenreehtes Bin!) F. 218(3. Ausg.).

326) S.120'. oxxur, cap. 11,-- c. 6. Eomxxlb'. ein. [ll. (klinemar

lLbomon-ja.)

327) S. die bei Brendel a. a. Q. S, 674, Anm. p, cit. Literatur.

828) Vgl. die bei Hermens) Handbuch über den Grifilicleen (Cultus Bd.

ll) S. 922 u. d. W. Appellation, narhgewiefenen Stellen. und Brendel a.

a. O. S. 676, Anm. b.
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fiimmungen angenommen und allgemein ift der Reeves jeßt anerkannt.

In Oefterreich ift feit Maria Therefia darüber Näheres befiimntt) in

Preußen durch das allgemeine Landrecht und fpätere Verordnungen 329))

und in den ubrigen teutfchen Vundesfiaaten durch die Verfaffungsurkun

den u. 0.330).

Das urtheil über delinquirende Bifclyöfe fiand der Provin

zialfynode zu 3*'")) das über Erzbifmöfe dem Primus in Gemeinfchaft mit

der Synode 372). In Folge der Realifirung der Befiimmungen des

Eoncils zu Sardika von 347 (f, oben Note 29) gelangte der Pabfi zu

einer bedeutfamen Mitwirkung) ja zu einer alleinigen Cognition in bifchöf

lichen Sachen) als causae major-es. Säwn Gregor "(1. declarirte:

00a 80108 10111011118 pontikex post-lit cieponete epi3c0p08 7e] recov

ciljare _ aböque Zyklon-zii conr-entuWi), was Jnnocenz [ll. im Jahre

1198 ebenmäßig hervorhob 33*1). Daran ift feitdem ftets fefigehalten und

das Concil von Trient hat) das Princip befieitigend) darüber verordnet 335))

daß in grbderen Criminalfeillen) welche mit Depofition oder Prioation

verbunden find) nur der Pabft zu entfcheiden habe) welcher) wenn an

Ort und Stelle verfahren werden muß) dazu Eczbifmöfe oder BifGdfe

vermöge eines perfönlici) von ihm vollzogenen (manu iy3in3 8e1ncfi88imj

yantificig Zjgnafa) Specialmandates committiren will. Der Auftrag

geht aber immer nur auf die Inftruction der Sache) wahrend das Urtheil

ihm vorbehalten bleibt. In geringeren Criminalfamen der Vifciwfe [ollen

Provincialfynoden oder von denfelben dazu Deputirte entfcheiden. Da die

Provincialfynoden jeßt nicht gehalten werden) wurde in vorkommenden

Fällen der Erzbifcioof einer pädftlimen Facultät zur Ernennung von Pro

fynodalrimtern) ähnlich wie in Eivilfachen (f. unten) bedürfen. Das

Recht) Cenfuren gegen einen Bifchof zu verhcingen) fieht aber dem Erz

bifchofe wohl jeht noch felbfifiändig zuW). _- Diefe Befiimmungen

find unzweifelhaft in Betreff derjenigen Vergehen) welche blos gegen

Kirchengefehe verfioßen) noch anwendbar. Die katholifche Kirche geht

aber weiter und will) daß in allen ce1u8i8 epiecoperlibuo, auch wenn gegen

die Gefeße des Staates bei Ausführung kirchlimer Verhältniffe gefehlt

worden) diefelbe Praxis beftehe337). Hierin kann indeffen der Staat

nicht nachgeben und demgemaß ift) wie früher) auä) in der neuefien Zeit

in Sachen des Erzbifwofs von Cola und Gnefen-Pofen felbiiftändig

329) Th. ll) Tit. Al) S. 534. Cabinetsordre vom 12. April 1822 (Ge

fevfammlung' d. I. S. 105) u. a.

330) Bayer'fches Relig.-Edict S. 52-54. Vadif-Fzes Reg.-Edict v. 1807)

Art. 41. Großher-zz. heffiicbe Verfaffungsurk. Art. a. S. Longnrr

a. a. O. S. 66) 90) 397)398 u. a. -

331) 0. 1. 5. Eau, 71. . lb'. (00110. Qntiocb. a. 332.) u. a. m.

332) S. die Note 321 eit; teile.

333) Nach den) wenn ihm auch nicht zugehörigen. doch in feinem Geifie

adgefaßten enorm. nr. 3, nr. 25. (hinter Lyjatalar. nb. 11. o9. 55.)

834) 0. 2. x. (10 tknnslot. opiscof). (1. 7.)

335) 8008. x111. cap. 8. 803.. W7. cap. 5. (10 ref.

Z36) S. den Art. Erzbifclpof Bd. l7) S. 69) Note 51.

337) Vgl, die Dentfchriften des rdmifchen Stuhles von 1838 und 1839.
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vom Staate eingefchritten worden. Der Bifchof ift nicht blos Kirchen

beamür. fondern in gewiffem Umfange auch Staatsbeamter und insbe

fondere Unterthan. Daher kann fowohl auf dem Wege der Adminiftrarion.

als der Iuffiz vom Staate gegen fie verfahren werden. Nach preußifwem

Rechte kann eine Entlaffung oder Strafverfehung gegen die Beamten.

deren Ernennung vom Könige ausgeht. nur in Folge eines Vortrages

im Staatsminifterium und königlicher Entfcheidung felbft verhängt wer

den 338), Dieß wurde daher auch bei den Bifchöfen zur Anwendung

kommen waffen.

Was nun das förmliche Verfahren felbflNN) betrifft. fo hat

fich dieß im Laufe der Zeit in folgender Weife gefialtet.

Das Verfahren in der Kirche erfolgte anfangs einfach in der unter

Mitwirkung der GemeindeU") ausgefprochenen Sentenz. Grund zum

Einfchreiten gab die Offenkundigkeit (Notorietät) des Vergehens oder

die erhobene Anklage. Später finden wir das Presdyterium. und erwei

tert die Synode von Zeit zu Zeit mit der Handhabung der Disciplin

befchäftigt. Darüber berichten fchon Tertullian W). Cyprian 342) und

genauer. nach den auf den Synqden vorliegenden Beifpielen. die apofto

lifchen Confiitutionen und CanonesWZ). Seit der Prozeßgang erft feftere

Geftalt annahm. war es das gewöhnliche römifche Accufationsverfahren.

das man befolgte. Man forderte daher einen geeigneten (legitiinua et

jcioneus) Accufator ZU). die inscriytio W5) und subscrintio in crimEnUE).

Dadurch bezeichnete der Kläger irn allgemeinen das Verbrechen und deffen

Umfiände. und unterwarf fich der Strafe der Talion für den Fall. daß

es ihm nicht gelänge. den Beklagten zu überführen. Der Befchuldigte

ward hierauf citirt. der Beweis geführt und darnarh das Urtheil gefällt.

338) S. Cabinetsordre v. 12. April 1822.

339) Vgl. 'kin x. 7. 1. in 71m. L7. 1. (la ncaurationibna, inquiaitio

njbus et eienunciutionjbu.. '1'it. x, 7. 2. ein coiumnintaridus. 7. 22. (io

colluaione eietegenrin. 7. 34. ein urge-tions onna-nice. bi'. 35, 11a purer-1

tiona euigari. S. Biener. Beitrxge zu der GefchiGte des Inquifitionspro

zefies. Leipzig 1827. 8. Hildenbrand. die purgntia oanonioa und rulga

rja. Munchen 1841, 9. Vgl. v. Drofte-Hulshoff. Kirchenrecht Bd. 1l.

Abth. 2. 9'. 224. 225,

340) S, l. Corinther 7. 4. 5.

341) .Rpoiagotjcua cap. 39.

342) Lpist. 75 ict. epjsc. 52.

343) Eon-uit. lib- ll. e. 37. 45 aq, (Banane. 74. 75. Dazu vgl.

v. Dreh a. a. Q. S. 335 flg.

344) E. 19. 8. 1. 2. Eau. ll. qu. l. (Kuga-tin. c. a. 400.) o. 9. Eau.

[1l. qu. 1x. (Eoncil. 'l*olotau. dll. a. 11. a. 658.), woraus Pfeudo-.Ifidor

fchbpfte. o. 4. Eau. ll. qu. l. vgl. mit Eau. 1l. qu. 711l. Eau. 1ll. qu.

1x. o. 1. x. .io acoustic. (5. 1.) (ym-lsiciaf.) '

345) E. 19. 5*. 2. Eau. 1l. qu. l. uit.: L30 noio illum yubiice .korri

pere, ei; tu qua-drin inactive-trek_ c, 14. x. (io uoeusntionidu'. (5. 1.)

(lnnoc. ]ll. a. 1198)

346) S, o. 6, Eau. ll. qu. jll. (Ei-seat. l. a. 595.) o. 2. 3. 60.1.

(yen-lniuor.) Eine altkirwliche Formel bei Zkjssonju., (i. iarrnuiis [ib.

7. nr. anxxxrul. (f. v. Drofie-Hülshoff a. a. O. S. 163. Anm- 574

.
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- Diefes Verfahren konnte eben fo gegen Geifiliclye. als gegen Laien

fiattfinden“47), '

Der Accufationsprozeß. mit den erwähnten Zolenoia uccusatjaojs,

unterblieb übrigens oft, da die Beforgniß) als Ealumniator wegen nicht

geführten Veweifes beftraft zu werden. viele von der Accufation abhielc

(f. Note 347). So befchrcinkte fich das Verfahren nicht felten auf pri

vate Ermahnungen und Auflegung von Bußen Seitens des Bifchofs,

der von dem Vergehen erfuhr. das fonft aber geheim blieb 34*). War

ein Verbrechen dagegen notorifch 7 fo konnte auch ein anderes gerichtlicher)

Verfahren l) er (iouuucjntionem cuuugeljcam 3W) angewendet

werden. Gefiuht auf die Vorfchrift Ev. Matth, Cap. xrul. 15-17.

konnte der klagende Theil den Schuldigen zunächfi blos perfönlicl) zur

Rede fiellen) wenn dieß nichts fruchtete. vor Zeugen. und wenn auch

dieß keinen Erfolg hatte. bei der Gemeinde. die den Beklagten zur Ge

nugthuung nöthigte und. wenn er nicht folgen wollte. aus der Gemein

fchaft ausfchloß. In die Stelle der Gemeinde trat) wie uberhaupt, fpäter

der Bifchofiibo),

Ein Verbrechen konnte auch durch bloße ex ceptj 0M) zur Sprache

kommen) indem man demjenigen. der als Kläger oder Zeuge auftrat,

eigene Vergehen exciyieocjo vorwarf. Der Erfolg war hier indeffen keine

Beftrafung. fondern nur eine Zuruckiveifung des Klägers und Zeu

m 352)_g Bei offenkundigen Verbrechen (cleljctam mernifeztum, fpäter noto

k1l1ld)3fi3) konnte auä) ohne accu8uti0 und clenuociatio von Amtswegen

_ 347) Eichborn. Kirchenrecht Vb. ll) S. 76 flg., fucbt. gefiüßt auf die

c1t.-o.'18. '19, (K. ll. qu. l., ruckficlytliej) der Laien das Gegentheil zu erweifen.

Allein in diefen Stellen ifi nur von den dem Vifchofe allein bekannt gewordenen

Vergehen 'd1e_Rede. bei welchen er als Scelforger. nicht als Accufator wirkfam

wird. Die cet. Stelle im Originale bei suguocin .ei-ma 351. (au. Maui-in.),

uuszugsweife auch in 0. 27. Eau. ll. qu. "11., fpricht cher gegen EiWhorn)

indem rei-heißt: nnen pleriquo pkopwrea nolunc aljoe aocuzare, qui a 8o per

11105 oupiuuc excuäaro; plarique auc-em boni Ebkiätianj propterea

Lucent ei: Suffer-unt o|i0kum pecceltu, quaer "meer-unt, quiu ciocumeulis rue-po

(i-esticuunecuk, u'. ea, quua jpäi Zciunc, iuciicibus ecclesinstici! proben-j yo.

ezmt. (S. Richter. Kirchenrecht 9'. 211. Ani-n. 5.) S. folg. Note

ZFZ) E. 2. Eau. 7]. qu. [ll. (Euucji. 7388x131? l. a. 442,)

349) Viener a. a. Q. S. 17. 18. Vgl. Eichhorn a. a. O. Bd. ll.

S. 83. Anni. 21.

350) o. 17. (Iiet. un'. (Ei-Yonex.) o. 19. Eau. 1]. qu. l. (Quguxciu

o. u. 400.) o. 23, Eau. xxxu. qu. 7, (lnnoc. l. a. 405.)

351) Biener a. a. O. S. 18) 19.

852) S. c. 22. Eau. 11. qu. "l, (Zug-Wein u. 387,) o. 1. ciizt..

hxxxl. (icli-un u. 412.) o. 24. Eau. [l. qu. L711. (Edna. 'l'o|ic. lb'. a.

633,) o. 23. 25. eau, (iD-Leitner.) -- o. 1. )(. ein oxcezpt.. (2. 25.) (Edv

125cm. [ll. a. 1195,)

353) S. Viener a. a. O. S. 19, Anni. 16 über den Ausdruck. Wegen

des Mliprerhendcn teutfchen: hnndhafte That, vgl. sinkende., äoetrinao

(i5 [ixobucionibus zecuncium iuä gecmuuicum rue-eiii nee-i aciuludcatjo- y- l*

(Kraul-out. 1825. 8.) p. 2.'- sg.

„ z_ e_ -
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eingefchritten werden. gemäß Galater 17. 19-21334). Daffelbe war

auch bei einem böfen und glaubwürdigen Rufe der Fall (infamatin,

1113.121 [nina, (Mikuni-atio, inknmiu, 8113picio)3ä5), Damit

Strafe eintrat. war Ueberführung nöthig 3W). Da aber hier leicht. weil

der Bezüchtigte nicht vollftcindig überführt werden konnte. ein Verdacht

zurückbleiben konnte. der dem Anfehen des Geifiliciren beimVolke-.fchadetg

ließ man ihn fich von dem Makel durch eidliche Verficherung feiner Un

fchuld befreien (oatigferctio, purgatio). Daffelbe gefchah. wenn

beim Accufationsverfahren der Kläger gar nicht den Beweis der Schuld

hatte führen können. feine Klage aber doch nicht ganz unbegründet fchien.

fo daß er von der Strafe der ouiurnniu frei blieb. Der Beklagte reinigte

fich dann ebenmiißig eidlich3ö7). Eine Spur diefes Eidcs findet fich in

Irland in der Mitte des fünften Jahrhunderts. üblicher wird er im fech

ften JahrhNW). Der Urfprnng diefes Eides ift ein rein kirchlicher und

unabhängig von dem germanifäien Reinigungseide. der als ein gericht

liches Vertheidigungsmittel mit Eidhelfern üblich war und von Laien in

den Sendgerichten gebraucht wurdeiwg). Im fraiikifmen Reiche kam

aber diefer germanifche Eid auch beim Clerus zur Anwendung 369). was

einfach fchon dadurch veranlaßt wurde. daß der weltliche Richter anfangs

in vielen Fällen über Geifiliche zu richten befugt war (f. oben Note 36 flg.).

Seitdem aber die Kirche ein felbftfirindiges Strafrecht über den Clerus

erlangte. wurde der kirchliche Reinigungseid angewendet. jedoch durch das

germanifche Verfahren modificirt. indem Eideshelferihinzntraten. Wegen

der Zahl der Eonjuratoren war dabei nichts Feftes beftimmc. bis das

Conti( zu Mainz vom I. 851 oder 852 für Presbyteren fechs. für

Diaconen drei verordneteW). Da in Italien bisher der Reinigungseid

in feiner alten Gefialt ohne Eonjuratoren avira) gebjieben. diefer auch

von Gregorll. im Jahre 726 der fränkifclyen Kirche vorgefchrieben warW).

fo mußte eine Rechtfertigung der germanifchen Formverfucht werden.

und diefe bewog Pfeudo-Ifidor zu mehrfachen Verfälfwungen. indem er

angeblich älteren Shnoden und Capitularien die Mainzer Vorfchrift bei

legteiiöo). Durch den Einfluß Pfendo-Ifidors ward in der Kirche der

354) E. 15. Eau. 11. qu. 1. (nnibroii. o. u. 384.)

1. ei. 867.) c. 17. eoci. (Stephan d". a. 887.)

355) S. Biene-r a. a. O. S. 20 flg.

356) Eonc. nureijun. 111. u. 538. ex. 4. (ei). [Zi-una. '1'. l1. (i. 192.)

357) Hildenbrand a. a. O. S. 35 fig.

358) E. 6. 8. 9. Eau. 11. qu. 17. (Ei-ogor 1. i1. 592. 599.) u. a. m.

359) S. den Art. Eid Bd. 111. S. 665 flg.

360) Hildenbrand a. a. O, S. 51 flg.

361) kei-W, mono-n. Ceruiunjno 'l'. 111. 10i. 410.

362) o. 5. Eau. 11. qu. r. _

363) Diefe falfchrn Stellen find Eupit. iii). 1. o. 35. 36. 1111.111. a. 281.

-- o. 12. Eau. 11. qu. 7. o. 2. x. (io piirgutjono canonica (5.134.), an:

geblich aus dem Concil. zu Agde von 506. - o. 13. Erin. 11. qu. U., an

geblich aus dem Eoncil. zu Ilerda von 524 (hiernach ,ifi Bien er a. a. O.

S. 28 zu ergänzen). Vgl. Richter. Kirchenrecht 9. 211. Anm. 8 flg.

.Hildenbrand a. a. O. S, 59 flg.. S. 69.

l 7. 40

e. 16. eoci. (Uicoi.
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Reinigungseid mit Eideshelfern ftatt des bisherigen ifolirten innner üb

licher. Der Schluß der Mainzer Synode wurde auf fpäteren Snnoden

wiederholt bcficitigt. wie zu Erfurt im I. 932 3“). auch von den Bi

fänifen. die fich dem Eide bisher entzogen hatten. geleifietaöä). ja felbft

von den Ptidfien die Zuziehung der Eontpurgatoren genehmigt 361*). Durch

die Lcifiung des Eides reinigte fich der Befehuldigte von der 1113171 firma,

die Verweigerung des Schwures galt dagegen als Zeichen der Schuld

und zog Strafe nach fich. Der Gebrauch erweiterte fich aber mehr und

mehr. kam auch bei Laien zur AnwendungIM) und erhielt nun.den

Charakter eines eigentlichen Veweismittels. Seit der Mitte des zwölften

Jahrhunderts heißt er pnrgntio cnnonicaiiös). Fler Laien war

außerdem noch die Oieinigttng durch Gottesuctheile. Ordate (pnrgatio

eu1gnri3)369) üblich und erhielt fich [attac- Zeit. ungeachtet die Padfle

fich mit Entfehiedenheit dagegen erkliirtenii7o). Eine Gattung des Or

dale. durch Empfang des heiligen Abendmahls (rettete. olli-1), tvard felbft

beim Cirrus üblich")

Das bisherige Verfahren erfuhr nun durch Jnnorenz 111. eine we

fentliche umgefittltuitgii") Den Fall der 110101111 und des Verfahrens

er 0111010 lltß er fortbefiehenZW). In die Stelle des Verfahrens auf

inlnmin fehte er aber eine inqttisjtio 61c 0l1ici0374), und die bisherige

(leouncinlio gefialtete er zu einem milderen accufatorifchen Verfahren. fo

daß. wenn nicht zugleich main kannt vorhanden war. der Denuntiant bei

der Beweisfithrung zwar mitwirken mußte. jedoch von den alten firengen

Folgen der Ealurnnia frei blieb. wenn der Beweis nicht gelang"7*). Die

 

364) 0. 4. bei*l*0rt21. c. r. 1e. aa. 18.

365) 8Fn0ä. .isltitoimetteio n. 916. c. 16. bci ker-tn 1. a. 'l'. l7. 101.

557. 111011101-, (lisqniäitioties criticna in praociyuno eau. et. (lack-t. 001

loctiones. (llomno 1836. 4.) p. 327.

366) E. 7. Eau. 11. qu. 7. verb. mit 0. 11. eocl. (211011. 11.) (f, E01

rect. [Korn. ncl l1. 1.) o. 17. eocl. (1111100. l1. n. 1131.) Der alte Eid (inta

rnentum 11001-2111111) findet fich noch o. 1. Eau. xu. qu. 7, (8tep1n1rn7.) c. 2.

Eau. 711l. qu. 111. (Urban. 11. 0. a. 1089.)

367) E. 6. x. (l0 pnrg. 0311. (5. 3+.) (111011. 111. a. 1172.)

368) Hildenbrand a. a. O. S. 97. “

369) Hildenbrattd a. a. O. S. 98 flg. '

370) 'l'jt. ll. 7. 55. Hildrnbrand a. a. Q. S. 161 flg. S. unten

Note 381.

371) E. 23. 26. Eau. 11. qu.7. (Eonc. 7701111116 a. 868.) u. 4. 003.

(Eoncil. 'kribitrietiäe 11. 895.) u. a.

372) Virller a. (NÖ. S. 38 flg. Hildenbrand a. a. O. S.123flg.

373) E. 31. 71. (l0 81111011111. (5. 3.) (1111100. 111. u. 1199.) v. 8. 71.

(le ehltniiitnt. ciericortttn. (3. 2.) (100111 a. 1200.) 0. 15. x. (l0 [pure. 011

110111011. (5. Z4.) (160111 a. 1207.) E. 24. x. (10 7. 8. (5. 40.) (lclem n.

1207,) c. 24. x. (10 nccusut. (5. 1,) (1110111 u. 1216.)

374)'E. un. 11. ut aeclesinsticn doneiicia 8in0 (leruinut. cooler. (3. 12.)

(1111100. 111. n. 1198.) 0. 31. x. (le »itnottin nit. 0. 17. 241. x. (lo accu

äelt. nit.

375) E. 14. ll. e10 nean-ut. (5.1.) (lnuoc. 111. u. 1198.) o. 19. e00.

(u. 1205,) .
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I

ercejztio blieb unverändert 376)) und fo gab es jest fünf Veranlajfungs

gründe und Verfahrungsweifen in kirchlichen Straffachen: accuratio,

nenuncjeitio, inqujsjtjo, exceptio und notorja. Die jo

qiiizjtio erhielt das Uebergewicljt und umfaßte nun auch den Fall) bei

tvelchem bisher die purgatio ciznonica zur Anwendung gelangte, Die leßtere

»konnte indeffen nicht ganz entbehrt werden und erhielt jest alfo einen

fubfidiären Charakter) indem erft) wenn die übrigen Mittel nicht zum

Ziele führten) der Reinigungseid vom Richter auferlegt wurde377). Zu

gleich wurde aber die Strafe gemildert) wenn jemand die Ableiftung des

Eides verweigerte, Es kam hdchftens zur Depofition und Buße) nicht

zur Degrabacion und Auslieferung an den weltlichen RichterWi). Die

Anfichten der Späteren wcchfelten aber) und öfter wurde auch auf die

ordentliche Strafe gedrungen. Die communis opinie) blieb indeffen in

Uebereinftimmung mit Jnnocenz [[1. Allmälig kam der Eid aber ganz

außer Grbraucij379)) findet fich feit der Mitte des vorigen Jahrhunderts

nicht mehr im gemeinen kirchlichen Strafprozeffe und hat fich bis jeht

nur particular erhalten W0), - Zugleich war Jnnccenz auch aufs Neue

gegen die Ordale (jnn-gntio vulgaris) eingefchritten) und das Lateran

concil von 1215 hatte diefelben allgemeiner verboten) worauf fie) freilich

erft nach und nach) zum Theil erft in der neuefien Zeit abgefchafft

wurden")

Das Jnquifitionsverfahren) welches feit den Anordnungen Jnno

cenz 111. die Regel bildete) beruhte auf folgenden näheren Beftimmungen:

Nur der ordentliche Richter oder fein Delegat ift zur Jnquifition befugt.

Die unterfuchung erfolgt in i'0r0 (iorujciiji, kann aber nicht begonnen

werden) bis die Berüchtigung (cijM-rlnaijo) felbft conftatirt ift. Erft dann

ifk auch das Zeugenverhör fiatthaft. Sobald auf Jnquifition erkannt

worden) müffen dm gegenwärtigen Jnquifiten die Anklagepunkte vorge

legt und die Namen und Ausfagen der Zeugen eröffnet werden, Hierauf

kann fich der Bezüchtigte aller Vertheidigungsmittel bedienen) und das

Urtheil ergeht nach gefühl-tem Beweife 382). Diefes Verfahren wurde

mit einzelnen Modificationen auch von den weltlichen Gerichten ange

nommen und ift auch jebt noch) neben dem ausnahmsweife üblichen

Accufationsprozeffe) das herrfcljeirde. Nach der Praxis zerfällt es in drei

Abfchnitte: 1) die vorbereitende Unterfuhung) zur Begründung der jo

) i

376) E. 16. x, (Ic. aocucat. (5.1.) (lnnoo. 111. u. 1202.) e. 23, eoc1.

(u. 1203.) c. 2. 8. 1, x, (io orcijn. oognjt. (2. 10.) (u. 1206.)

377) E. 10. 11. (10 urg, can. (5, 3-1.) (lnnoa. 111. u. 1199.) u. 12.

eoci. (o. 1206.) o. 19. (ia accusat. (5. 1,) (a. 1206.) o. 21. 50a. (u.

1212.) S. Hildenbrand a. a. O. S. 130 flg. -

378) E. 30. x. c1e simonia. (5. 3.) (lnnoo. 111. a. 1199.) c. 15. x.

c1a acoustic. (j. (d. c1.) c. 24. cm1. nic.

379) S. denArt. Eid a. a. O. und Hildenbrand a. a. O. S.151 flg.

380) So in England (Hjldenbrand S. 160). '

381) Hildenbrand a. a. O. S, 171. flg. Vgl. den Note 353 ert,

aldi-cant p. 57 sq.

382) v. Drofte-Hülshoff a. a. O. S, 166 flg.

40*
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qujßjtio, 2) die fummarifche Unterfuchung) zur Feftfiellung des That

befiandes felbfi und 3) in Capitalfamen das articulirte Verhör) d. i, eine

wiederholte folenne Vernehmung nach Artikeln. Die geiftlichen Gerichte

felbfi find aber in Teutfchland gehalten) die_ ini-Lande beftehende-Prozeß

gefeßgebung zu befolgen. Selbftfieindiger urtheilt die Kirche jedoch nur

über Amtsoergehen) bei anderen Verbrechen tritt der Staat mit einW).

Dabei beftehen folgende Prinripien mi4). Entweder wird 1) dem geift

lichen Gerichte überlaffen) alle Verbrechen eines Geiftlichen zu unterfuehen

und in den Fällen) in welchen nach der weltlichen Gefehgebung eine

Leibes- oder Lebensfirafe eintritt) die Thciter zu degradiren und fie dem

bürgerlichen Richter auszuliefern. Hier hat der Staat das Recht) die

Arten des Prozeffes fich vorlegen zu laffen) oder 2) die Competenz des

geiftlichen Gerichtes ift genau begrenzt. Ift ein Verbrechen begangen)

bei welchem die_Indicien darauf hinweifen) daß es nicht zur Eognition

der Kirche gehört) fo tritt fogleich der weltliche Richter ein) bewirkt den

Umfieinden itach bei dem zufiehenden geifilichen Gerichte die Suspenfion

oder Degradation und vollzieht dann die bürgerliche Strafe.

13. EvangelifGes Kirchencechtub), '

l. Gefchichte. *

Wenn die bisherige Erörterung dazu diente) nachzuweifcn) daß der

jedesmalige Standpunkt) den die Kirche dem Staate gegenüber einnimmt)

die wirkliche Befclmffenheit des kirchlichen Strafrechtes bedingt) fo gilt

dieß in ganz gleicher Weife von dem Strafrechte der evangelifchen Kirche.

Die Bedeutung und der Umfang deffelben muß verfchieden werden) je

nachdem das Territorial-) Episcopal- oder. Collegialfhfiem als das richtige

anerkannt wird. Keins diefer Syfieme iii aber geeignet) als Princip

des evangelifcloen Kirchenrechtes Geltung zu beanfprumen. Die heilige

Sclnift felbft) die Symbole und das particulare Rqt können allein zu

einer rechten Würdigung der hier vorkommenden Verhältniffe dienen.

Die Reformatoren erkannten alsbald die Mißbrciuche. welche fich

bei der Handhabung der Disciplin in die Kirche eingefchlithen hatten und

drangen auf Abfiellung) indem fie das weltliche und geifiliche Regiment)

deren Vermifchung S>)uld an allem Verderben fei) forgfältig von einan

383) S. außer den fchon oben im Einzelnen cit. Stellen noch Longnec

a. a. O. S. 389 flg. Preuß, Lande. Tut)) Tick!) h. 530 flg. Cabinets

ordre v. 17. Der. 1805 und (Circ. o. l8. Fehr. 1806 (Edictenfamml. 1806)

S. 53 u. 859). Cabinetsordre v. 10. Ott. und Refcr. v. 24. Nov. 1809

(Mathis) jur. Monatsiwrift Vd. x) S. 290). Cabinetsordre v. 12. April

1822 eit. Wegen Anwendung der letzteren in der Rheinprooinz f. Eabinetsordre

o. 8. Nov, 1835 (o. Kamp-z) Jahrbücher Hfc. x01!) S. 598) 599).

S Heffter a. a. O, S. 66 flg. Eichhorn a. a. O. Bd. il)

. g.

885) Außer der unten zu cit. Literatur find hier befonders zu erwähnen:

A. W. P. Möller) über: kirchliche Disciplin) ji Afchenberg) für Kirche)

Kirchenverfafiung) Eultus und Amtsführung Bd. l (Schwelm 1818. 8.)- Öft

ll- Nr. 3. Aug. Schröder) über die jetzige Gefialt des Disciplinarx) Voß'

und Veicimrefens in der evangelifchen Kirche. Brandenburg a. d. H. 1840. 8.
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der gefchieden wiffen wollten-W). Die „geifiliche Gewalt" follte, ohne

Unrecht zu thun7 fortbefkehen. „denn fie fchadet, wenn fie läßt anfiehen

ihr Amt...) das Volk im Glauben zu Gott zu führen 3"7)." „Darum

muß man die beiden Regimente mit Fleiß fcheiden, und Beides bleiben

laffen. Eins) das frotnm macht. das andere. das äußerlich Frieden

fchaffet und böfen Werken wehretz Keins ift ohne das Andere genug in

der Welt. Denn ohne Ehrifii geifilicl) Regiment kann Niemand fromm

werden vor Gott) durchs weltliche RegimentWP." Zu Ehrifii geiftlichem

Regimente gehört aber auch die Kirchenzucht) die nicht verabfäumt werden

darf. fich aber in ihren Grenzen halten muß. Lutheraner und Reformirte

ftimntten hierin überein. ihre Diseiplin ging aber bald auseinander. und

ihre verfchiedene Stellung zum Staate begründete eine abweichende Praris.

In der lurherifmen Kirche übecweifen die Symbole die Uebung

der Kirchenzucht dem bifchöfliwen Amte. So befijmmt die Augsburgifche

Confeffion399): Das bifchdfliclye Amt ifi nach göttlichen Rechtenmrdie

Lehre, fo dem Evangelium entgegen) oernoerfen7 und die Gottlofen. deren

gottlos Wefen offenbar iftj aus chrifilicher Gemeine ausfchliefien.-Diefi

entwickelte die Apologie der Eonfeffion 390) naher alfo: Bifchöfliche Gewalt

fieht in der xmtentnäi 01-(Linj3 und jurizcljctionja. - Jeder Bifclyof hat

Gewalt eines geifiliclyen Gerichtszwanges in der Kirche ) das ift, Macht

und Gewalt aus der clnifilimen Gemeine zu fchließen diejenigen, fo in

öffentlichen Lafiern funden werden. und diefelben) wenn fie fich belehrt-n

wieder anzunehmen _. Sie haben aber nicht eine tyrannifche.„ auch

keine königliche Gewalt... Auch firerkt fich die inrigciictjo nicht auf

Sande. wider ihre neuen Gefehej fondern allein auf folche Sünden) die

wider Gottes Gebot find. Nächftdem wird noch anerkannt: daß die

[ollen verbannt und ausgefchlofien werden. die in öffentlichen Lafiern

leben... Item fo die heiligen Sacramente verachten")

Anfangs werden die Bifchofe noch von den Predigern gefchieden)

fpciter wird der Unterfchied aufgehoben und jedem Prediger das Recht der

Zucht Überwiefcn. diefe felbfi aber auf den kleinen Bann befchtänkt) „daß

man offenbahrlime. halsfiitrrige Sünder nicht foll laffen zum Sacramente.

oder ander Gemeinfchaft der Kirche kommen) bis fie fich beffern und

die Sünde meiden, und die Prediger follen in diefe geiftliche Strafe

oder Bann nicht mengen die weltliche Strafe." Weltlicl) ift aber det

große Bann x der die Kirchendiener nichts angeht-ZW). und „dieß ift ge

wiß, daß die gemeine Iurisdiction die) fo in öffentlichen Lafiern liegenf

zu banner!) alle Pfarrherren haben [ollen, und daß die Bifwöfe. als

_____ “'

386) S. Aeußernngen dr. M. Luthefis über das Verbältnlß der Kirche

zWLVC-Jzaate. Mit einem Vorworte über geifiliwe Strafgerichtsbarkeit. Bonn

1 . .

387) Luther's Werke. herausgeg. v. Walch Bd. x. S. 1655.

888) A. a. O. S. 436.

389) Art. xxl-nl (der Mißbräuche Art. 7W.:

390) Art. Al?,

391) A. a. O. Art. l7.

392) Scbmalcaldiicb. Artikel Th. m, Art. l!,

t

.
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Tyrannen. fie zu fich gezogen. und zu ihrem Genieß "weiblich nrißbrauche

haben. Denn die Official haben unleidliwen Muthwillen damit getrieben.

und die Leute entweder aus Geiz. oder andern Muthwillen wohl geplagt.

und ohne alle vorgehende rechtliche Erkenntniß gebannt. _ Weil nun die

Bifchöfe foläte Iurisdiction als Tyrannen an fich gebracht. und fchcidlici)

mißbraucht haben. dazu fonft gute urfarhen find. ihnen nicht zu gehor

chen; fo ifi's recht. daß man diefe geraubte Jurisdiction auch wieder von

ihnen nehme. und fie den Pfarrherren. welchen fie aus Chrifii Befehl

gehört. zufielle. und trachte. daß fie ordentlicher Weife. den Leuten zur

Befferung des Lebens. und zu Mehrung der Ehre Gottes gebraucht

werde 393),“

Eigentlich bekennen aber die Reformatoreu. daß die Kirchengewalt

der ganzen Kirche gehöre. überlafien die Ausübung derfelben den Laien

jedoch nur im Nothfalle. „In der Noch kann auch ein fehlerh

ter Laie einen andern abfolviren und fein Pfarrherr

werden “"4)." Confequent und der heiligen Schrift gemäß (f. oben

Note 11 cit. Stelle) hätte der ganzen Kirche. alfo jeder einzelnen Ge.

meinde die Mitwirkung bei der 'Vollziehung des Bannes nicht verfagt

werden follenagä). So erklärten fich auch frhon 1540 die Reformatoren

in einem Smdfchceiben an die Nürnberger: Rßätjtciatnr et ex

eomrnunjcntia, non ante ut in litibns rer-nen prafnneirnm, 8er] rie

inci-icijz rnanjfeatis, ncilriieitia in hoc: inciiciitm denim-ihres in

que-liber eccieesiniwö), .und fonfi (eh: häufigskq), _. In der Aus

führung wurde indeffen nicht diefem Grundfalze gemäß verfahren. und

die Praxis geftaltete fich in deneinzeltten lutherifchen Landestirchen mei

fiens anders. Neilhdem die Reformation Eingang gefunden hatte. begann

man mit einer allgemeinen Vifitation und traf dann die erforderlichen

Maßregeln durch befondere Kirchenordnungen. So gefchah cs zunörderit

in Sachfenaoa). Hier wurde' nach der: Jnfiruction und Vefelch darauff

die Vifitatores abgefertigt fehn"9). von 1527 der kirchliche Zuftand des

Landes. unterfucht. und dann als Organ fiir die ueberwacirting der Ord

nung das Jnfiitut der Superintendenten befiellt. Melanthon's. Unter

richt der Vlfitatoren an die Pfarrherren im Churfiirfienthutne Sachfen.

von 1528 gab weitere Verhaltungsregeln, Die Pfarrer unter Zuziehung

der Gemeinde follten bannen, Als obere Behörde trat 1542 dazu das

isd-ZLYZ) Anhang der Sehmalcald. Artikel: Von der Vifehbfe Gewalt und In.

f ictton.

394) Anhang vor. Note cit.

395) Vgl. befondere die trefiliche Abhandlung von Richter. die Grund

lagen der Kircheuverfafiung nach den Anfichten der faehfifmen Rrformatoren. in

Reyfcher und Wilder. Zeitfchrift für teutfmej Ott-ht Bd. l7. S. 1. flg.

befonders S. 15 flg.

396) (Loc-pn- Reform-forum oc'. ßrotacbnoirier 'l'. [ll. p. 965,

397) Die Belege bei Richter aus Melanthond Seiuift (ie alu-Sido'

etnoncionciia u. a. -

* 398) Richter. Lehrbuch des Kirchenrechtes s. 30. Art. eoangelifrhe

Kirchcnoerfaffung im Rechtslexikon Bd. [l7. S. 76 flg.

399) Bei Richter in der eit. Zeitfchrift S. 45 flg.
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Confifiorium. gemäß: der Theologen Bedenckenn bonn wegenn der Con

fiftorien fo vfgerieht follen werden400). von 1538. und diefe Behörden

übernahmen nun den Bann. - Einen ähnlichen Entwiekelungsgang fin.

den wir auch in anderen Ländern. wie namentlich im Herzogthume Preu

ßen. wo 1526 die: Artikel der Eeremonien und andererKicchenordnungtml).

wegen der (El-communication beftimmten. ..daß hierinnen nichts fiirgenomo

men werde ohne fürgehende warnung. und daß die Gemeinde mit dem

Diener das urtheil fälle." Zur weiteren Ausführung dienten Vifitatio

nen. welche ganz nach dem Mufier der alten Sendgerichte gehalten wur

den4"2). An die Spihe traten. neben dem Landesherrn. in die Stelle

der biet-her noch erhaltenen Bifchöfe und Officiale irn-I. 1587 Confifto

rien 9 ).

Diefer Einrichtung folgten nach und nach fait alle lutherifchen Kir

chen404). und die urfprünglime Mitwirkung der Gemeinden bei der Hand

habung der Zucht ging verloren. Anders wurde dagegen das Verhältniß

bei den Reformirten405).

.Die fchweizerifchen Reformatoren entwickelten die kirchliche Verfafiung

nach einem von dem der *fächfifchen abweichenden Principe. indem fie den

Gemeinden felbfi nichtblos fubfidiär und im Falle der Noth. fondern

principaliter und fchlechthin größere Rechte an der ganzen kirchlichen Ver

waltung beilegten, Die Handhabung der Kirchenzuchc wurde von ihnen

aber als ein toefcntlimes Stü> der guten Ordnung anerkannt; nur waren

fie unter fich felbft wegen der anwendbaren Disciplinarmittel nicht einig4W).

Ein eigentliches Strafrecht wurde überhaupt Seitens der Kirche nicht ver

theidigt. diefes vielmehr dem Staate zugefprochen. aber eine Abwehr gegen

diejenigen. welche der Kirche Verderben drohen. für nöthig erachtet.

Zioingli fpraci) fich gleich anfangs in [einen Conelufionen im Jahre

1523 dariiber aus. daß der Bann allein gegenden. deaoffentlicl) ver

ergert. von der ganzen Gemeinde verhängt ,werden folle497). Calvin

erklärte fich damit übereinfiimmend. indem er. wie Luther. das gcifiliche

und weltliche Regiment ftreng gefondert wiffen wollte: Quantum e81:

-jßcrjlnen, qimuta cijxgjmiiitncio eccleßiWtjcx-.e ei: ejyiijß yoteztntis.

diem iu8 Zluclö [ladet eccle8ia, quo ruiniert re] core-cent; non iinye*

400) 2c, a. O. S. 62 fig.

401) Jacobi0n- Gefeh. der Quellen des preuß. Kirchenrechtes Bd. l.

Th. ll. S. 25 flg.

402) A. a. O. S. Z5. 36 u, a.

403) 2c. a. O. S. 55 flg.
404) S. die Kircbenordnung der eoangelifclplutherifchen Kirche Teutfchlands

in ihrem erfien Jahrhunderte. Berlin 1824. 8. EiGhorn. teutfche Staat!

und Reehtsgefchiehte Bd. 1?. h. 553. Deffelben Kirehcnrcwt Bd. l. S.

711 fl .

435) S. Richter. Kirchenrecht 9. 31. _ '

406)'Siimmen aus dem fmweizcriiwen Reformationszritalter über die Ex

communication oder den Kirchcnvann. Bern 1839. 8.. ' l

407) Art. xxx! und xxxn. (diiamaz-or, collected oonfe-.ronnm

in occlesüo Liefert-mati. public-mum. [hinein. 1840. 8.] y. 8. 9.)
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timo, nt cognt; non career-ern, nein poennn bling, qnne: 3010111 infligi

er [nngiatratu. [Int igitur lange (lie-Eten. ratio, qui-r nec qnicqnam

aibi Somit ecclenin, quac] nit profit-jam tnngi8trntus... Zar-erweitern.

eccleßiae einciicin nt qunezj nitirnum [Unten eat Litcolmnunicntio, qnne

non njßi in noceanitnte ncilübeiur; 8211 nec: ein), nec manu-n ciezxicie

rat, 881l rerbi bei poientia aontanta entWs). Derfelbe feht auch vor

aus. edaß die Kirchenzucht als wahres Bedürfnis vom Sünder erkannt

werden. daß er fich ihr freiwillig unterwerfen foll: Won hoc agit eccle

njn, nt, qui peace-Fit, ineitns plectatur, 86c] ut eoluntnria

cnntigntione poernitentiam profiteeitur, und fordert. daß die Auf

erlegung der Buße als Ausfpruct) der Kirche erfcheinen und daher von
der Gemeinde ausgehen mlelfie: N011 nnius nrbjtrio, Zeil per iogiiirninn

ecciesiae connonnurn nciminjmrnntjn eat [inc-eo npitituniis patienten., n

jut-e giuciii first-sua separat-INN),

Diefen Grundlagen gemäß find auch die Symbole verfaßt. So

lefen wir in der_ erften Basler Eonfeffion4w): Man foll bannen. damit

die Kilth jr Gefialt. fovil tndgliti) on Mafer (macula) behalte. Dazu

befiimmt die zweite Basler (ei-fie helvetifche) Confeffion4ll): Diejenigen.

welche die Kirche leiftern. ärgern und verwitfien wollen. follen durch die

fo von den Dienern des Worte und chrifilicher Ober-keit dazu verordnet

find. ausgeftoßen werden. Die fptiterett reformirten Symbole befteitigen

wiederholt diefe AnZfpriiGeUL). und bezeugen. wie in allen reformirten

Landeskirchen die Kirrhenzucht zur Anwendung gebracht worden fei. Dies

gefchah aber theils durch eigene Rügen- und Sittengerimte. welche wie

die lutherifchen Vifitationen eine Fortfehung der alten Senden find. theils

und vorzüglich auf den verfchiedenen mit der Presbhterialoerftiffung zu

fammenhtingenden kirchli>)en Verfammlungen der Eonfifiorien (in jeder

Gemeinde). der Elaffen (Eonvente). der Prooincial- und der General

fynoden.

Eine diefem Principe gemaße Einrichtung findet fich zuerfi in

Heffeti tinerktmnt. indem die Synode zu Homburg am 21. und 2

- October 1526 und zu Nienburg am 23. Juni 1527 fefifehte. da

wöchentlich in jeder Gemeinde ein Sendgericht gehalten und jährlich eine

Landesfynode verfammelt werden follte. gebildet von der Geifilimkeit und

408) )nntitnt. cbkjst. [ib. [7. any. xt.

409) A. a. O. 9. 3.

410) Art. 7U. (Mic-meyer l. o. p. 82. 97.)

411) Art. xxx. (1, c. p. 111. 119. 120.)

412) S. belgifche Confeffion Art. xxx. xxx!! (i. a, n. 381. 383).

Heidelberger Catethiomus Frage 82-85 (i. e. p. 411, 412. 449., vgl. dazu

Illgen. Zeitfrhrift fin: die hiftorifche Theologie Jahrgang 1838. Bd. ll.

H. ll. S. 88 flg.). Zweite helvetifme Confeffion im Tic. (in minjzccjs scale

5in0 (i. c.,p. 511). Synode zu Thorn von 1595 (l. o. p. 583). Tvorner

Declaration von 1545 i].o. p. 683. 684). Bdhmifche Confeffion von 1535 Art.

x111 (l. o. p. 806. 807), Anglicanifme Confeffion EdmundB Vl. von 155?

(l- 638B 598). Anglican. Conf. von 1562 und 1571 Art. xml] (1. o.

i): ' *

. * q--q
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Deputirten der Gemeinden 4"). Die darüber erlafiene Kirchenordnung4l4)

wurde aber auf Luthers Rath) der fich insbefonderc: gegen die darin feft

gefehte KirchenzuGt erklarte4l5)) nicht publicirtz 1531 folgte dann die

Beftellung von fechs SuperintendentenNS)) 153l) die Anordnung von

Gemeindeälteften) denen die geiftliche Aufficht übertragen ward4l7)) ohne

das Recht auf den Bann) welcher vielmehr den Superintendenten znfie

hen follte. Endlich drang aber das Princip der Eonfifiorialverfaffung

vollficindig durch) anerkannt in der Confiftorialordnung vom 10. October

1610. In Württemberg wurde in der im Jahre 1526 von Joh.

Brenz verfaßten Kirchenordnung den Presdyterien die KirchenzuGt iiber

tragen41a)) die fpäter in beftimmten Graben den einzelnen kirchlichen Be

hörden anheimfiel) ohne daß aber den Presbyterien (Kirchenconventen)

 

' ein gewifier Antheil dabei entzogen wurde4l9). Ein ähnlicher Entwicke

lungsgang kann in anderen Ländern nachgewiefen werden. Dagegen er

fcheint das in den reformirten Symbolen dargelegte presbyteriale Element

wie Überhaupt) fo vorzugsweife ruckfichtlicl) der Kirchencenfur aufs voll

fiandigfte in der reformirten Kirche von Jülich-Berg und Elev e

Mart ausgebildet und bis in die neuefie Zeit auch verwirklimt420).

Schon nach der erften Begründung der evangelifchen Gemeindeverfaffung

ward die Kirchendisciplin durch alle Grade in den Confiftorien jeder Ge

meinde) gebildet von den Geifilimen und Kirchenälteften) geübt, Mit

der Erweiterung der evangelifclyen Kirche bildete fich dabei ein befiimmter

Infianzenzug an die größeren evangelifwen Kreife der Elaffen und Sy

noden) welche von Deputirten des geiftliclyen und Laienftandes gehalten

 

413) S. Martin) Nachrichten_ von der Synode zu omburg. Caffel

16804.5 8. v. Rommel) Philipp der Großmlithige) Landgraf on Helfen Bd. l)

. 1 1414 gGedruckt bei Schmincke, mount-quote Uasaiacn k(L11. p. 588 qq,

Vgl. Auszug bei Kopp) von den geifilichen und Civilgerichten in Helfen Bd. l)

S. 206 flg. v. Rommel a. a. O, Bd. ll) S. 114-116.

415) Vgl. das fruher ungedruclte Schreiben Luther's an Philipp den Groß

mirthigen) ei. c1. Montag nach Epiphanias 1527 (in Rdhr's kritifcher Prediger

bibliothek 1832 Bd, x111) H. ll) S. 362-364). Desgleichen ein Schreiben

(von 1533) Melanthorfis an Corvin in Hoffen über Luther? deßfallfige Meinung

(v. Rommel a. a. Ö. Bd. ll) S. 116).

416) v. Rommel a, a. O. Bd. ll) S. 124) 125. Im Jahre 1537

ergingen deßhalb nur nähere Vefiimmungen (heffifche Landesordnungen B. l)

S, 100. Kopp a, a. O. B. l) S. 209).

417) Heff. Landesordnung B. l) S. 109. Kopp a. a. Q. S. 212.

8) 4S18) Hartmann und Ia ger ) Johann Brenz Vd,1 (Hamburg 1840.

. ) . 10 .

419) Vgl. Wolff e die Zukunft der proteftantifrhen Kirche in Teutfchland

(Stuttgart 1840. 8.)) S, 200-202. S. Note 425.

420) S. (Putter) Rechtsgutachten über die Gerechtfame der protelianti

fchen Synoden in den Hergogthfimern Jülich und Berg in Cenfur-) Disciplin

und Matrimonialfameu) nach Inhalt der Religionsrecefie) von der Iuriften

facultät zu Göttingen. Eleve 1791. 4. v. Oden) die Presboterial- und

Synodaloerfafiung in Berg) Jülich) Cleve und Mark. Elfen 1829. 8. Vgl.

die älteren Presbvterialkirel)enordnungen der Länder Jülich-Berg) Cleve

Mark u. f. w. herausgegeben von K. Sarthlage. Leipzig 1837. 8.
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wurden. In der Iiülicb-Bergifchen Kirchenordnung von 1654) der

Eleve-Mrirkifmen von: 1662421)) dem Reliqionsvergleime zwifehen Bran

denburg und Pfalz-Neuburg vom 26. April 1672 und dem Wefel'fchen

Oieccffe vom 6. (16,) April 167742?) ift dieß Eenfurremt anerkannt.

Ia in diefen Ländern beruhte auch die Verfaffung der lutherifchen Kirche

auf der presbyterialen Grundlage) und die Oisciplin wurde) derfelben

entfprcmend) gemäß den Miniftericilgefelzen und dem fummarifctpen Ve

griffe von 1677 für Zeitlich-Berg 423)) fo *wie der Eleve-Mcirkifrhen Kir

chenordnung von 1687 42"*)) fortdauecnd geübtNö). Die karholifme Lan

desherrfmaft von Jülich-Berg trat fpciter hindernd entgegen und in Folge

der franzöfifchen Revolution hörte mit der veränderten Verfaffung die

bisherige Weife des Verfahrens auf. Seit der Herftellung und refp.

Befihnahme der preuß. Regierung erfolgte aber eine Reftitution der

Difciplinarbefugniffe und wurde in der unterm 5. März 1835 publicirten

Kirchenordnung für die Rheinlande und Wefiphalen anertanntNö). Die

nieht-re Ausführung beitbäftigte fchon vorzüglich die zweite rheinifche Pro

vincialfynode von 1838427) und fieht jeht ihrer Vollendung nahe. Auch

hat fich in mehreren anderen Ländern die .Handhabung der Kirchenzuckrt

durch-Sittengerichte und Synoden ununterbrochen bis jetzt erhalten) wie

namentlich in der Schweiz 42“)) in Württemberg4M) und in anderen

L.indern4**'"). Da) wo es nach und nach zu Befchränkungen gekommen

war) ift in der neuefien Zeit mit dem Erwachen des höheren Inrereffe

für das kirchliche Leben die Herfiellrlng in Antrag gebracht lvorden43l).

Auch haben fich viele Stimmen für diefelbe vernehmen laffen 432). An

4 421) (Ley. 111. u. x711. (f. Sarthlage a. a. O. S. 34) 53) 96)

11 .)

422) Die betreffenden Stellen bei Sarthlage a. a, O. S. 209 fig.

423) 1.3303. lex 11m1. (Sarthlage a. a. O. S. 63.) Sutnmar.

Begriff Eau. l) d. 16. Cap. ll (a. a. O. S. '70 fig.).

424) 611p. 1x. All. x17. x71. (a. a. O. S. 119 flg.)

425) Die handfchriftlichen Snnodalprotocelle) deren Rcfultate in der Fort

fetzung meiner Gefch. des preuß. Kirmemkcwtes mitgetheilt werden follen) dienen

zum Bewcife.

426) f). 118 flg.) F. 144 flg. (f. Sarthlage a, a. O. S. 203) 206)

u. a.

427) Die Verhandlungen der zweiten rhein. Provincialfonode. Als Manu

fcript gedructt (Barmen 1838)) S. 103 fig. Vgl. 011g. Darmfiridt. Kir-lienzeit.

18.18) Nr. 196) und die Auszüge in der Note 433 cit. Schrift von Bruno

Bauer.

428) Vgl. die Ott-te 406 cit. Schrift und Berliner allg. Kirchenzeit. 1339)

Nr. 96) 1840) Nr. 14.

429) S. den Note 419 cit. Wolff und vorzüglich Eifenlohr) in der

Einleitung zu Bd, "ill von Neufcheris vollfiündige Sammlung der würt

temberaifmrn Gefeve.

430) Namentlich in England) Schweden (f. die Auszüge aus 111111011111.

in den Berliner Jahrbücher-n für wiffrnfchaftl. Eritik) 1841) Sept.) Nr. 43.

431) S'. allg. Oarmfiädt. Kirchcnzrit. 1836) Nr. 28) 176-1794 1839)

Nr. 140) 141. Der Antrag auf der badilchen Synode zu Lahr irn October

1841 wurde zurückgcwiefen (Berl. alla. Kirchenzeit. 184l) Nr. 97) S. 895).

432) S. Sch udrroff) über Kirchengumt. 1809. 8. Pahl) das öffent

liche Recht dcr eoangelifm- lutherifchen Kirche in Teutfchland (Tübingen 1.327.
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bererieits hat es aber auch nicht an Gegnern gefehlt, welche die förmlich

geübte Kirrhenzucl-it als dem evangelifrhen Principe widerlprerhend darzu

ftellen gefucht haben und jede derartige Thäcigkeit dem Staate vindiciren

wollen 433). ' -

Fragen wir zunärhit nach dem rechtlichen Anfpruche der evangeli

[chen Kirche auf Handhabung der Kirchenzuclm fo ifi derfelbe im allge

meinen nicht zu befireiten. Die evangelifche Kirche ift an fich da* wo

fie wirklich recipirt ift. in denifclben Rechte. welches der katholiiwm Kirche

gebürrt. Sie hat die Disciplinargewalt als ein aquarium exercitii pu

biici434), jedoch innerhalb der durch die Landesgefetzygebungrn gefieckten

Grenzen (f. unten). Daß die Kirchenzutbt den Grundlagen der heiligen

Saniit und den Ueberzeugungen der .Oieforrnatoren nieht widerlpreehe

folgt aber aus der obigen Erörterung. Somit wurde es nur noch darauf

einkommenf zu entfaaeidm. ob eine Beibehaltung und reip. Refiitution

kirchlicher Disciplin für die jetzigen Zeitoerhiillniffe zulaffig fein diirfte?

- Daß da, wo die Zucht noch gehandhabt wird. keinen Anftoß erregt

und gute Ordnung zu unterfiuben geeignet ericheintX eine Abflellung

nicht erfolgen dürfe. wird jeder Unbefangene zugeftehen mfiffen. Wo die *

wehlthätigen Erfolge guter Zucht [ich nicht zeigen- find die Gründe der

Hemmung zu ermitteln und das den urnfianden EntfpreGende anzuord

nen. Wo die Disciplin außer uebung gekommen- da kann eine Einfüh

rung derfelben erft dann bewirkt werden- wenn der Sinn für diefelbe

geweckt- Lauheit und Indifferentisinus in Angelegenheiten der Religion

und des kirchlichen Lebens bewältigt und das Bedürfniß anerkannt

worden ift. Die Zucht foll kein Zwang fein- der nur Heucbler her

vorrufen wurdef fie kann*daher aua) ni>)t von Außen her aufgedrun

gen werden, fondern muß von der Kirche und den Gemeinden ielbft

ausgehen. Die Freiheit des Evangeliums, nicht der Zwang s Gefelzes

muß entlcheiden, ob die Disciplin befiehen foll. Die wahre reiheit be

|eht aber in der Ordnung. Jfl deren Nothwendigkeit im allzienieiii-en

anerkannt. fo kann gegen den Einzelnen . der fich derfelben nicht fügt

nur mit Entfchiedenheit- aber init brüderlicher Liebe. eingefchritten werden.

Wer fich ielbfi von der Gemeinde ausichließt. der kann als ein zu ihr

nicht weiter Gehbrendcr auch declarirt werden.

ll. Die kirchlichen Strafen. -

Der natürliche Unterfchied zwifchen Lehrern (Geifilirkzen) und Ler

nenden (Laien) ifi in der evangelifchen Kirche nicht* aufgehoben. und fo

find die anwendbaren Disciplinarmittcl auch hier allgemeine und beiondere.

I.)f S, 419 flg. S. auch die Note 385 eit. Abhandlungen von Möller.

S Webber. Purhta , Recht der Kirche (Leipjig 1840. 8,). S, 142 flg. u. a.

433) S. Aug. Kahler, find Kirthenfirafen ein wefentlirhes Stück der

.Mrchenzr-Gt? In Beziehung auf zeitgemäße Kirchenordnung beantwortet (Magde

burg 1819. 8.)7 und ganz befonders Bruno Vaueri die evangrllfclpe Landes

kirche Preußens (Leipzig 1841. 8.)- 2. Aufl.. S. 108 flg. Vgl. auch Klee.

dSas ?Zeile der Einen allgemeinen Kirche Chrifii Bd. ll (Magdeburg 1841. 8.),

. 8 .

434K). y. 0, art. 7. s. 31.* Vgl. oben Note 310 flg. und den Note

'420 eit. Putter,
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n) Allgemeine Strafen.

Wenn die Kirchenzumt nur da zur Anwendung zu bringen. wo

wahrhaft kirchlicher? Leben vorhanden ifi. fo fehr dieß neitürlicl) nicht einen

vollendeten kirmlichen Zufiand voraus. der auf Erden nicht fiattfinden

kann und bei deffen Eintritte es *der Zucht vielmehr nicht bedürfte4ak).

Die Zucht kann alfo nur eintreten. wo gegen die evangelifclje und kirch

liche Ordnung gefehlt wird. Die Zuchtmittel find auf die Zucückführung

zur Ordnung berechnet. und zwar nicht allein auf dem Wege der Gewalt.

fondern in brüderlimer Liebe. ..ohne menfcljliclje Gewalt. allein durch

Gottes Wort436)." Denn. fagt Luther. wir follen die Kirche regieren

mit dem Wort oder mündlichen Schwerdt. und die Ruthe des Mundes

führen. Dagegen fo hat die weltliche Obrigkeit ein ander Schwerdt.

als.y ein Faufljeizwerdc oder hölzerne Ruthe. damit der Leib gefchlagen

wird, Aber des Predigers Ruthe fchlligt allein die Gewiffen. welche

fühlen. was man fage, Darum. fo müffen diefe zwo Rüthen und

Schwerdter untecfchieden werden. auf daß Einer dem Anderen nicht in

fein Amt falle4ii7). So ift es zunächft das Princip der SeelforgeUE).

welches in den Ermahnungen. Warnungen u. f. w. hervortritt.

alfo ein forum juturnum, wenn gleich die evangelifme Kirche die Auf

erlegung von Buße-n jo ford couscjentiöe nicht kennt439). Nach den

Vorfchriften der Kirchenocdnungen und Territorialremte foll jede Kirchen

zucht mit diefen Mitteln beginnen. "und die Befugniß dazu haben die

Geifilichen. Presbyterien. Kicchenconvente440). Das Moment der Seel

forge bleibt aber auch das belebende in den weiteren Stadien der Eenfur.

der Kirch enbuße (excomcnernicatio minor) und dem Kirchenbanne

(excuminuuicutio major). Sobald nämlich geheime und öffentliche Voc

haliltngcn. allenfalls auch von der Kanzel. zuerfi ohne. dann mit Nen

nung des. Namens des Schuldigen die beabficljtigte Befferung nicht be

wirken können. dann fehließt fich der Bezümtigte felbft und freiwillig.

wenn auch mit Widerfireben. von der kirchlichen Gemeinjchaft aus. und

die Kirche ift befugt. dieß auszufpremen 44*). Einen Zwang. fin)

der Ordnung zu fügen. würde man vom Standpunkte der evangelifchen

Kirche nicht rechtfertigen können 442). Die Reformatoren. und nach

 

435) Mofer. vertraute Briefe über das protefiantifehe Kirchenrecht S.

372 flg.. verlangt zur Anwendbarkeit der Zucht einen folcbcn Zufiand.

436) Augvburg, Confeffion Art. RAK/ill.

437) Luther's Werke von Walch Bd. 711. S. 1741.

438) Klee a. a. Ö. S. 305. 311 flg.

439) 6. l.. 11611-113-, priucjpia jurju cnnoujcj (ei). 7U.) S. 857.

not. n. -

440) S. z. B. Iülieh-Verg. ref. K.-O. H. 134. 135. (Neve-Mark. ref.

K.-O. 5. 136. 137. Summar. Begriff Cap, ll. 'Siebe-Mark luth. K.-O.

F. 106. 147 tlg. (bei Sarthlage a. a. O.) u. a. Vgl. preuß. allg. Landr.

Th. 11. Tit. de.. g. 75 flg.

441) A. M. Klee a. a. I. S. 295. S. dagegen Puchta a. a. O.

(Note 432).

442) Einen Zwang zum heil. Mahle oertheidigt Schuderoff a. a. O.

S. 24. Das Recht. [eine Bürger zur Kirche zu treiben. gibt Kahler a. a'.
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deren Ausfprüchen (f. oben) die Symbole und Kirchenordnungen. fo wie

die weltlime Gefeßgebung fordern die Ercommunieation. meift aber nur

die minor, welche fie aber öfter bei beharrlicher Widerfpenfiigkeit in die

gnaior übergehen laffen. So beftimmen ,die rheinifchen Kirchenordnungen

(f, Note 440): Es foll niemand. der in Verleugnung der Oieligion.

Mord. Ehebrueh. Hurerei. Verrätherei. offenbaren Diebftahl und der

gleichen grobe Lafier gefallen wäre. zum Tifch des Herrn zugelaffen

werden. bis er durch einen chrifilichen Wandel wahre Buße und Befie

rung in der That bewiefen hat. -- Nau) gefchehener Ercommunieation

foll die Gemeinde ermahnt werden. daß niemand mit dem Ausgefchloffe

nen. ausgenommen feine Ehe- und Hausgenoffen. effe. noch trinke. oder

fonft einige familiäre Gemeinfchaft mit ihm halte. damit er dadurä) ver

anlaßt werde. fich zu fchämen und zur Erkenntniß feiner felbfl zu kom

meni doch feilen Prediger und Aeltefie denfelben ohne Aufhören zur wah.

ren Buße ermahnen uad wieder zu gewinnen fuchen. - Die Form. in

der die Ercommunication ausgefprocizen wurde. war mitunter fehr' hart;

fo in der meckienburgifclyen Eonfiftorialordnung: Veriilndige ihm hiermit

Gottes fchrecklichen Zorn und Ungnade. und daß er von der Gemeinfchaft

aller Heiligen im Himmel und auf Erdenabgefchnitten. und mit allen

Teufeln in der Holle verflucht und ewiglich verdammt fei. fo lange er

in diefer Unbußfertigkeit verharrt." Verfage ihm auch hiermit alle Kirchen

rechte und aller h. Sacramente Gemeinfchaft. ausgenommen die Anhörung

der Predigt. Bitte auch und vermehrte alle Chrifien. daß fie mit diefem

Menfchen forthin nichts zu_ fchaffen haben und fich feiner Gemeinfchaft

ganz entfmlagen. nicht mit ihm effen oder trinken. ihn nicht zu Gevatter

bitten. zu keiner Hochzeit oder anderer ehrlichen Gefellfmaft laden. auch

auf der Straße oder fonit nicht grüßen44a). Dieß war offenbar viel

weiter gegangen. als urfprünglich von den Reformatoren beftimmt war

und wurde auch da. wo folche Strenge gefehiitl) zufiand. wohl nur fel

ten geübt. In den mei en evangelifmen Ländern befchrcinkte man fich

Überhaupt auf die kleine Ercommunication. und die größere wurde feit

dem fiebzehnten Jahrhunderte nicht mehr. verhängt. Insbefondere war

auch von Anfang an die excomrn. Zententiae latae444) und die An

wendbarkeit wegen Civjlfamen unterfagt44ä). was aber katholifcher Seits

gegen evangelifche unterthanen nicht befolgt wurde44o). Die Kirchenbuße

O. S. 74 dem Staate. Vgl. die Abhandlung: Hat der Staat das Recht. feine

Diener und Unterthanen auf irgend eine gefeßliche Weife zur Beobachtung der

öffentlichen Religionsfeier anzuhalten? Frankfurt a. M. 1841. 8. (im Auszuge

in der Darmfiadt. allg. Kirchenzeit. 1841. Nr. 192. 193).

443) S. F. l-l. 3611m ar, inc excel. krot.. ljb. 7. tjrxxxix, I. 55 og.

Eichhorn. Kirchenrecht Bd. ll. S. 97. *

444) S. das Bedenken wegen der Confiftorien von 1538 bei Richter. in

der Zeitfcbrift für teutfches Recht a. a. O. S. 76.

445) S. Note 396. So beftimmt bereits die heffifche Kirchenordnung von

1526 c. 16.: Walt-mon nt. quiäpiatn excomrnunicetur pro cnuaja oieiljbua.

446) Vgl. Reciever, (lisa. ni] ort. b'. 8. 48. .). k. 0. eco. biogunt.

1762. (in Zelt-Wut, idealer. jut-io acc-i. T'. lll.) 68x1. lll.'. 894 rq.)

F
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felbfi hat fich dagegen langer erhalten. So in Württemberg. wo fie be

[onders gegen Ehevreeher zur Anwendung kam. welGe an drei auf ein.

ander folgenden Sonntagen am Sehluffe des Morgengottesdienfies vor

den Altar treten. eine Strafpredigt anhören und vor der ganzen Gemeinde,

naeh einer befiimmten Formel fich als Sünder bekennen und Reue dezen

gen mußten. Im Jahre 1621 itbgefchaift. wurde fie 1642 tvieder her

gefiellt. doch felten angewendet und durch das Gelee vorn 31.Juli 1806

gänzlich aufgehoben 447). In 'Preußen war die öffentliche Kirchenbuße

bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts befonders gegen unieufehheit im

Gevcauche 44"), Friedrich der Große hod die dffentliäyenHandhadung

auf-Ü") und verordnete. daß kein Geifiliciter ejxlynmcickltjg jemanden vom

heil. Adendmahle artsfchliefien durfe459). In folcher Weife. d. h, unter

Genehmigung des Eonfifiorii. ifi fie jetzt noch üblirh4öl). Ebenfo in

Sachfen und in anderen Ländern 452). Auch 'hat fich als uederrejt des

..Kirchenbeettites noeh öfter die Verfagung des kirchlichen Begräx.

niffes erhalten453). In die Stelle der Kjrehendltße 1| für manäle

Falle auch Geldfiraf e getreten (Bruthten. Snvbathsdußen u. a.)4*"4)

und felbfi GefangnifiWÖ).

l)) Befondere Strafen. '

Außer den allgemeinen. aueh gegen Geifiliekle anwendbaren Strafen.

finden fich folgendexnur in Beziehung auf das Amt: die Transloca

tion (Strafverfetzltna). namentlich zu einer fehleehteren Stelle (Pönitenz

pfarre). wenn ein GejftliOet das Vertrauen feiner Gemeinde verloren.

oder wenn er fein Amt vernachlaifigt und vorangegangene Admonition

*nicht gefruehtet hnt4*'*6). Dagegen ift die hloßeVerfelzung zu einer gleich

guten Pfarre nicht als Strafe an5ufel)en4"7). Die Suspenfion vom

Amte oder den Einkünften jfi nach den bei katholifGen GeifiliHen ein

  

447) C. G. Wächter. die Strafarten und rafanfialten Wurttetnbetgs

(Tübingen 1832. 8.). S. 252. S. auch Note 42 it.

443) Vgl. def. Gefede vom 1_1. Februar. 30. März. 19. Dec. 1716 (Cory.

Const. [Waren. T'. l. Abth. [l. Nr. 10]. 106. 107. 110 u. a.).

449) Gele-ix v. 3. März und 20. Juni 1746 (Moe. 001-1). E. flat-cb. T'.

lll. Otaehtrag Nr. 33).

450) Gefeß v. 27. März 1747.

“ 451) Allg. Landr. Th. ]l. Tit. xl. 9. 50 flg.. d. 86 flg.

452) v. Weder. färhf. Kirchenrecht Th. l. Adel). ll. S. 635. Ueber

Hannover f, Spangenberg in Lipperfis Atrnalen des KireHenceHteS Bd.

111. S. 26 u. a.

453) S. Eichhorn. Kirchenrecht Vd- ll. S. 562. v. Drofie-Hüls

hoff a. a. O. Bd. ll. Aber). 11. d. 226. Anni. 631. Wegen Saehfe f. m.

den Erlaß von 1838 in der allg. Kir-ehenzcit. 1839. Nr. Z7. S. 339. 10.

434) S. u. Drofie-Hulshoff a, a. O. Anrn. 630. S.179.

455) Wie in Württernderg f. Note 429. 447 eit.

456) S. z. B. preuß. allg. Laildr. Th. ll. Tit. xl. Ö. 531. Circulac

v. 15. Nov. 179l (Gedicke. Annalen dcs .Kjrcbelewefrnö Bd. 1. S. 67. 68).

- Auf Antrag der Landfiände in Sachfen durch Refelncion v. 30. Sept. 1763

qbgcfkbqifUEodet des iin Kdnigceiche Sachfen geltenden Kircheu- und Schulrech

les (Leipzig 1840]. S. 145).

457) HefFter. im n. Archive des Etiminalreclytes Bd. 111l]- S. 55. 56,

Ä*
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tretenden Bez* ungen (f. oben Note 171 flg.) zu beurtheilen; die un

freiwillige meritirung oder Penfionirung) mit einem nach dem

Grade der Verfehuldung abzumrfienden geringeren Emeritengehalte oder

Penfionsbetreige. Sie foll in Preußen zur Anwendung kommen) wenn

eigentlich auf Strafverfehung zu erkennen gewefen) diefe aber wegen des

höheren Alters oder fonft verminderter Dienftfähigkeic des zu Verfehenden

nicht für anwendbar zu erachten W493» die Dienfientleiffung (Di.

million)) wenn die gefchliche Penfion oder das ganze Gehalt dem Dimif

fus verbleibt) ift eine mildere Form der Amtsentfehung (Remotion)4ö9))

welche als Degradation erfcheint) wenn dabei gewiffe Sol-ennitaten

angewendet) namentlich öffentlich in der Kirche dem bisherigen Geiftlictyen

der Priefterrock und Halskragen abgenommen lverden4ö0), -u- Da nach

evangelifchem Rechte der Geifiliche als folcher nur vernxöge feines Amtes

erfchcint) fo geht mit dem Verlufte deffelben fiets fein Stand felbft ver

loren. - .Die Verhangung aller diefer Strafen erfolgt bald durch das

Eonfiftorium) bald durch das geiftliclee Minifhriuni) nach vorangegan

gencr richterlicher unterfuchung oder auch ohne eine folche) indem nach

den Vorfchriften der Particularremte hierbei .auf blos adminifirativem

Wege verfeihren werden darf) und auch) wenn die Sache zur gericht.

lichen Verhandlung gekommen ift) wegen des veranlaßten Aergerniffes

nicht ein ftreng jurifiifcher Beweis nothwendfg ifi4äl).

lll. Die kirchlichen Verbrechen.

Auch hier fcheint es zweckmäßig) die eilige-meinen und befonderen

 

*Delicte* zu trennen) .um darauszugleict) die verfehiedene Auffaffung des

h

evangelifmen Rechtes) gegenüber dem kaiholifchen) beiiimmter zu erkennen.

u) Gemeine kirchliche Verbrechen.

Die bisherige Strafdiseiplin der katholifwen Kirche ging auf die

evangelifche nur befehl-linkt über) indem die veränderte Auffaffung des

.Verhältniffe-s zum Staate viele bis dahin der kirchlimen Cognition unter

worfene .Handlungen als zum Neffort des bürgerlichen Richters gehörig

ausgefchieden wurden. Die Gefichtspunkte) welche für die evangelifchx

Disciplin maßaebend bleiben mußten) waren: die univahrheit der Lehre) .

der unfillliche Wandel) die Verletzung der Ordnung der Gemeinde. -q

Darnach verzeichnen die Kirchenordnungen die einzelnen der Zucht zu un

terwerfenden Handlungen. So nennt das Bedenken wegen der Eonfifto

-
'

458) Cabinetsordre v. 27. April 1830 (Gefeßfamml. 1831) Nr. 11).

459) Eichhorn. Kirchenrecht Bd. 11) S. 103) 104, Vgl. Jülich-Berg.

ref. K.-Q. d, 43) 49 u. a.

460) S. Rofenmüller) Ride bei der öffentlichen Degradation des Pfar

rers zu Poferna Tinius. Leipzig 1814. 8. Vgl. Hihig) Zeitfchrift für die

prcuß. Eriminalrecbtspflege 1830. H. xxlx) Nr. 15) S. 12 flg.) Anni. Allg.

Landr. Th. ll) Tic. xl) h. 532 flg.

461) S. z. B. preuß. Refcr. v. 10. und 24. Nov. 1809 (Mathis) jur,
Monaioichlift Bd. iiill() S- 497. Bd. x. S. 290) u. a. Art. 47 des Land

tagsabfmirdes im Herzogthume Vraunfchwcig o. 13. Juni 1823 und herzogl.

Refcr. v. 12, Nov. 1824 (v. Strombect) flaatewifienfmaftlime Mitiheilungen *

[Braunichweig 1831. 8.] ) Hit. ll) S. 200_203).



 

640 Gerichtsbarkeit) gtifiliche.

rien vom Jahre 1538 1) die) welche rottifche vorfurifchYogmata und

Lere furetenz 2) die) fo nach gefchehener Verwarnung in hehruch) Hu.

rerei) Wucher verharren und fich nicht beffernz 3) wel>)e Vater) Mutter

fchlahen) an Priefier) Pfarrer u. f. w. gewaltig Hand anlegen; 4) alle

Gottesläfierer und die von der Ehriflliwen Lere honilcb) vorechtlicl) oder

unnuhlich gerett haben; 5) die unter der heiligen Eommunion) unter

der Predigt oder zur Zeit der Pfalmodey in der Kirche aus Muthwillen)

Troh) Leichtfertigkeit getrieben) die Prediger gefchmeiht) item die etliche

Wochen) Monat oder Jahr aus Verachtung in kein Kirchen oder Predigt

gangen; 6) die mit Zauberei) verdächtigen Segen umgehen) meine-idig

und ihres Eidespflimt Verachter befunden u. a.462). Da) wo die Pres

byterialverfaffung die Kirchenzucht mehr aufrecht erhielt) find die meiften

der hier genannten Delicte auä) wirklich längere Zeit Gegenfiand der

Eenfur geblieben) und noch neuerdings find von der rheinifwen Provincial

fynode (f. Note 427) deßfallfige Anträge gemacht worden. Die Synode

bezeichnet als Gegenftand der Disciplin die zur öffentlichen Kunde gekom

menen) Aergerniß gebenden Vergehungcn und Lafier und zwar 1) folche)

durch welche eine Verachtung oder Geringfchahttng der evangelifclyen Kirche

an den Tag gelegt und derfelben ihre natürliche Erhaltung und Ergän

zung entzogen wird) nämlich er) wenn ein evangelifcher Mann feine Kin

der in der katholiftiyen Kirche erziehen zu lafien verfpricht oder wirklich

erziehen läßt) b) fortgefeßte Theilnahme an den (Zeremonien der katholi

icben Kirche; 2) folche) die wider die Ehrfurcht vor Gott und die .hein

gung des göttlichen Namens angehen) itamentlieh o) gottesläfterliehe Re

den) d) Verfpettung der chriftlichen Religion) c) Wahrfagetei als Ge

werbe) c1) Entweihung und Störung des öffentlichen Gottesdienfies und

Beleidigung der in ihren amtlichen Functionen begriffenen Geifiliwen und

Presbyter) e) fortgefehter und öffentlich kund werdender Gebrauch der

Sonn- und Feiertage zur Ausübung der-gewöhnlichen Erwerbsthätigkeit)

infofern fie nicht durch die Nothwendigkeit geboten wird; 3) folche) durch

welche Zucht und Ehrbarkeit in der Gemeinde untergraben wird) ei) no

torifch unzüchtiger Lebenswandel) fo wie die öffentliche Beförderung die

fes Lafters) b) notorifcher Ehebruch) c) wilde Ehen) anfiößiges Zufam

menlebett verlobter Perfonen und voreheliche Schwangerfchaft) ei) Lafier

des Trunkes und Spielens) e) grobe Vernachläfiigung der Kindeezucht)

, t") notorifche und fortgefehte Unehrerbietigkeit gegen Eltern) deren Stell

vertreter und alle oorgefehte Obrigkeit) g) anfiofigebender Unfriede im

Hatife) b) Schlägerei und Duell; 4) alle entehretiden Handlungen) welche

mit bürgerlichen Strafen belegt werden und zugleich durch das göttliche

Grieß verboten find) als Diebfiahl) Mord) Betrug) Meineid) Aufruhr

u. dergl.; 5) folche) die fich auf die Handhabung der .ltirchenzuclyt bezie

hen) niimlich das Nichterfcheinen der vor einer Eommiffion des Pres

byteriums oder vor dem verfamntelten Presbyterium zu erfcheinenden

dreimal vorgeladenen Glieder der Gemeinde) als eine Verachtung der

kirchlichen Behörden.

462) Richter) in der Zeitfchrift für tcutfmes Recht a. a. O. S. 76.
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Nach dem jenigen Standpunkte des bürgerlichen Strafrechtes kann

eine Gewährung kirchlicher Disciplin in allen diefen Vergehen wohl nicht

gerechtfertigt werdenh ja frhon nach dem Standpunkte der Reformatoren

würden viele diefer Fälle der Wgnition des Staates fmlechthin zu unter

werfen feinmi-Alle diejenigen aber. welche der Staat gar nicht zum Ge

genfiande feiner fpeciellen Sorge gemacht hat oder machen kann, wurden

der kirchlichen Eenfur anheirnfallen.Z7 Die in der älteren Zeit auch in der

evangelifänn Kirme öfter gerügte Härefis (Keßerei) fällt jetzt nur unter

den Gefirhtspunkt des IrrthumSWJ) und wird im allgemeinen- wenn

nicht befondere Vergehen concurrirenF nur Gegenfiand der Velehrung“4).

Ein Schisma im Sinne des canonifchen Rechtes (f. oben Note 215 flg.)

ift in der eoangelifmen Kirche nicht möglich. wohl aber kann der Sepa

ratismus und die Sectirerei firafbar werden. wie auch Conventikel.

infofern den deßhalb vom Staate und der Kirche erlafienen Bedingungen

entgegen gehandelt wirdX da an fich Prioatvereinigungen mit religiöfen

Zwecken. eccleeioine in eccleeia, eher dem Principe der evangelifäzen

Kirche gemäß find, als demfelben widerfprewenqöä). - Die katholifmen

Grundfähe von der Apoftafie find frhon darum meift unanwendban

weil es am Objecte fehlt. Dagegen kann die Simonie auch in der

evangelifmen Kirche vorkommen4") und für den Patron. fo wie für den

Geifilimen feldfi befondere- particularreciytlirl) befiimmte. Nachtheile her

beifühcen. Ein inramentum aimoniae mußte öfter geleifiet werden 4").

ift aber durch die fpätere Praxis fortgefallen. Diefe, wie andere Verge

hen h gehören aber jetzt fafi allgemein vor den bürgerlimen Riä7ter, Auch

kann jetzt der Orc . wo ein Verbrechen begangen wird. nicht mehr den

Ausfchlag geben. während friiher die auf Gottesäckecn und in Kirchen

verrühren Delicte bisweilen zur Cognition der Confifiorien gehörten 4“).

b) Befondece kirchliche Verbrechen. .-*"

Die verfchiedenen Beziehungen. welche oben (f. Note 273 flg.) rück;

fiänlich der Amtsoergehen katholifcher Geifiliwer nachgewiefen worden. find

gleichmäßig bei den evangelifctien Kirchenbeaniten anwendbar. und eben

fo ift die Strafe nach den umftänden des concreten*Falles zu ermeffen.

Die Kirchenordnungen und Landesgefeße geben ditrüber öfter allgemeine

Befiimmungen. Die rheinifche Generalfhnode von 1659 verordnet deß

 

463) Eichhorn. Kirchenrecht Vb. [l. S. 122. i

464) Preuß. aug. Londr. Th. ll. Tic. xl: z. 55: Wegen bloöec von d

gemeinen Gtaubenebefenntniffe abweichender ?MeinungenF kann kein Mitglied aus:

gefohloffen werden.

465) S. Hupfeld- Gutachten über die Rechtmäßigkeit und Rathfamkeit

fcommer Privatgemeinfetzaften und Zufammenkunfie innerhalb der proteflantiz

"chen Kirche: in der allg. Kirchenzeit. 1837, Nr. 29-32. RheinMain-z

am hier. cool. 1835. y. 453-483. -Pohl. das Conoentikelwefen (Erifirow

1837. 8.) u, a.

466) Eichhorn. .Kirchenrecht Vd. ll, S. 127- 128.

467) So in Preußen. S, die Verordnungen von 1698 und 1699 in

Erlebe., coe-po. conet. krutenicarnm. (Regieren. 172i.) j'ai. nk, 25. 26.

Vgl. Arnold, preuß. Kirchenrecht Bd. l. Cap. 17. Z. 6.

468) S. die Note 476 cit. me>lenb.-fchwerinfchen Gefeße.

L7. 41
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halb z. B. in einem concreten Falle4ö9): Ein Prediger. der mit gewifien

Documentis kann izberwiefen werden. folgende Artikeln fchuldig zu fein.

1) daß er das Confifiorium calumniirt. 2) andere fromme miniätroz 0k

clinarioe vor Unredlige gefmolten. 3) anoere Gemeinden mit Abzwaekung

ihrer Renten zu betrieben fich unterfangt. 4) unbefugter Weife in Dienfi

anderer Gemeinden fich [licht einzudrängen. 5) ein öffentlicher Lügner ift.

6) azinoclj refractarjnß, 7) der niemals communicirt. 8) der von einer

papiftifmen Kirche Renten genießt und einen Meßpriefter fubfiituirt. dem

er auch die Meffe vorgefungen - daß' ein folcher Prediger (le facto des

Minifierii unfähig. - Der hier angedeutete letzte Punkt. wenn er auch

minder grell hervortritt. ift wohl vorzugsweife Anlaß zum Verlufte der

geifilichen Stelle. Der evangelifche Geifiliclye ift fiir eine eoangelifche

Gemeinde befiellt und kann nur fo lange derfelben vorfiehen. als er dem

Lehrbegriffe der evangelifchen Kirche zugethan ift. alfo die heilige Schrift

nach den Grundbeftimmungen der fymbolifmen Bucher anerkennt. Wenn

der evangelifche Prediger auä) nicht an die Symbole fchleehthin gebunden

ift. fo darf er doch die Grenzen feiner Lehrfreiheit nicht fo weit ausdeh

nen. daß er mit derfelben in Widerfprucl) tritt47").

[l7. Das Verfahren4").

Innerhalb der vorhin bezeichneten Grenzen haben Presbyterien. Sy

noden und Confifiorien ein felbfiftcindiges Eognitionsremt, ueber gemeine

Verbrechen entfcheidet dagegen der Staat. auch wenn Geifilime die Schul

digen find. Darüber erklärten fich gleichnnfangs die Neformatoren: Es

ift zu viel. daß man fo hoch im geifllimen Recht hebt der Geifilicieen

Freiheit. Leib und Guter. gerade als wären die Laien nicht auch fo

geifilict) gute Chrifien. als fie. oder als gehörten fie nicht zur Kirchen,...

Wo kommt her folch' großer uncerfchied in gleichen Ehrifien? Allein aus

Menfmengefeßen und Dichten472). Darum fage ich; Dieweilen weltliche

Gewalt von Gott geordnet ift. die Böfen zu ftrafen und die Frommen

zu fchuhen. fo [oil man ihr Amt laffcn frei gehen und ttnoerhindert.

durch den ganzen Körper der Ehciftenheit. Niemand angefehen. fie treffe

Vabft. Bifchöfe. Pfaffen. Mönche. Nonnen oder was es ift 11.1'. w.4"). '

ie Symbole find demgemäß abgefaßt. Da aber den Eonfifiorien und

Synoden fogleirh ein Antheil an der geifilichen Jurisdiceion zugeflanden

wurde. fo übten fie auch bei, gemeinen Delicten der Kirehcnbeamten die

Ve169) S). mem (handfchriftlieh im Archive der rheinifcben Provincialfonode

armen .

z, 470) lleberdiefen Gegenftand herrfmen bekanntlich fehr abweichende Anficb

ten. M. vgl. Eichhorn. Kirchenrecht Bd. ll. S. 222 fig. Bickcll. uber

die' Verpflichtung der evangelifcher! Geifilimen auf die fombolifclfen Selniften.

K. Llßusgabe. Caffe( 1840, 8. Eine nähere Auseinanderfeßung gehört nicht

ier er.

471) Vgl. Che. Friedr. Georg Meifier. Abhandlung des peinl. Pro

zeile' in Teutfwland (Göttingen 1776. 4.). S. 695 fl . Der oben cit. .Oeff

ter a. a. O. Eimhorn a. a. O. Bd. ll. S. 1() flg.

472) Luthefis Werke von Walch Bd. x. S. 436. y

473) A. a, Q. S. 307. Vgl. Bd. x111. S. 207 u. v. a.

4..
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felbe in einem befchrtinkteren Umfange 474). Regelmäßig eröffnete die

geifiliche Behörde die unterfuchung. außer wenn jemand in handhafter

That ergriffen ward. in welchem Falle der weltliche Richter dem Kirchen

oberen nur 'Anzeige machte. _ Ebenfo. wenn das -geifiliche Gericht fich

eine Nachlciffigkeit zu Schulden kommen ließ 4"); "fo wie umgekehrt.

wenn der weltliche Richter fciumig war. der geifiliclje fich der Sache un:

terziehen konnte 4"). Die Inquifition ward nun fo weit geführt. bis

fich ergab. ob eine fchwere Strafe verhängt werden müjfe. worauf vor

der Specialunterfitmung die Stiche der bürgerlichen Behörde übergeben

wurde. In folcher Weife hat fich das Verfahren noch öfter erhalten477).

Mitunter wurde aber auch bei jedem gemeinen Verbrechen das fofer

tige Einfchreiten des tveltlichen Richters üblich. wel>)er die geifiliche Be

hörde dann nur zu benachrichtigen hatte. daß wegen der nöthigen Sus

penfion des Inculptiten für die Amtsvertretung Sorge getragen wurde.

Nach gefpromenem Urtheile erfolgte dann eine adermalige Anzeige. um

definitiv die vacante Stelle zu belegen. wenn der Geifilime mit dem Amts

verlufte zu befirafen ivar47ö), Die Cognition über Amtsvergehen iii da.

gegen regelmäßig dem geiftlichen Gerichte verblieben. Die höhere Infianz

ifi bald bei den ordentlichen Gerichten. bald bei der dorgefehten geifilimen

Behörde.

In Preußen mußte früher wegen jedes gemeinen Delictes beim Hof

gerichte verhandelt werden, In _anderen Fallen erkannte das Eonfifiorium.

von welchem der Recurs an das Hofgerimt ging479). Später wurde

verordnet. daß die unterfuchungen gegen Prediger “und Schullehrer wegen

ihrer Amtsführung. übler Lebensart und anderer grober Vergehen von

den Confiftorien durch die geiftlichen Jnfpecloren des Ortes oder einen

anderen Geifilimen mit Zuziehung eines Iuftizbedienten geführt und wenn

das Confiftorium finde. daß auf das Vergehen eine höhere. als 30 Thlr.

Geldfirafe oder eine längere als dreimonatliche Amtsfuspenfion zu erken

nen fein würde. die Acten zur Abfaffting des Erkenntniffes an das Iufiiz

collegium übergeben werden follten480). Nach der neuefien Gefeßgebung

474) S. z. V. wegen der Svnoden in Selneswig-Holfiein Burchardi.

Gefch. der Synoden in Scirleswig-Holfi. S. 11. Vgl. S. 74.

475) Infiruction des Confifiorii zu Meißen von 1545 (Weber. fächfifches

.Kirchenrecht Bd. l . Abti). ll. S, 643. Anni. 69).

476) Mectlenbnrg-fchwerimfche Kirchenordn. v. 1552. 1602. Confifiorial.

ordn. von 1570. anerkannt durch kaiferlicije Refolution v. 19. Oct. 1724. ß. 9

(Deiters. Handbuch der Kirchengefeße des Großherz. Mecklrnburg-Swroerin

S. 657). und erneuert im grundgefeßlieljen Erboergleiclje v. 18. April 1755.

z. 415-418 (a. a. O. S. 669).

477) Vgl, Weber. fächf. Kirchenrecht a. a. Q. S. 623 flg. Die neuefie

füchf. Gefeßgebung hat aber Aenderungen getroffen. Vgl. die unten Note 633

eit. Teiche und das Refcr. des Juftizmin. v, 1. Juni 1889 im Coder des Mc;

'benrechtes eit. S. 501.

478) S, Schlegel. hanndverfmes Kirchenrecht Bd. l. S. 362 flg.

479) umfiändliche Nachricht. wie künftig die Iufiigcollegia in iPreußen be.

fieue werden follen vom 16. Sept. 1751. Nr. m. e. . 5.

480) Edict o. 16. Mai 1760. Circ. vom 12. Januar 1771.

41*
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gehören Amtsvergehen vor die Confifiorien) gemeine Verbrechen find Iuftiz

fache W1). Im Falle der Entfehung auf adminiftrativem Wege ftand

aber der Antrag auf gerickjtliche uncerfuchung frei) was jedoch aufgehoben

wurde) indem nur der Recurs an's Minifierium und den König vet-fiat

tet 1114"). 'Dabei hat der Recurirende das Recht einer Schlußdefen

fion 481)_

Bisweilen haben auch Superintendenten eine befchreinkte Diociplinae

gewaltM)

11. Die CivilgeriwtsbarkeiUu).

Den Chcifien wurde die Friedfertigkeit vom Erlöfer felbft als ein

Zeichen wahrhafter Jüngerfmaft empfohlen und damit eigentlich jeder Streit

unterfagt. Zwifiigleiten blieben indeffen der menfchlichen Schwäche haider

unvermeidlich. Der Apofiel gab deßhalb die Weifung) daß unter Ber

mittelung der Gemeinde eine friedliche Ausgleichung gefucht) nicht aber

.vor heidnifchen Richtern und dern Chrifienthume widerfprechenden Formen

Prozeffe geführt werden follten 4M). Die erfien Chriften galten dem

Staate noch als Juden) und fo wie diefen die Gefehe gefiatteten) fiel)

Schiedsrichter zu wählen") bedienten fich auch die Neubekehrten deffel

ben Organs und wendeten fich vorzugsweife an die Leiter der Gemeinden.

481) A. L. R. Th. 11) Tic, x1) S. 530 flg. und die daxu gehörigen Ec

gänzungen. '

482) S. 21.)( R. cit. r. 583. Cabinetsordre v. 12. April 1822. Eich

horn a. a. O, S. 115) Anm. 16.

483) Circ. vom 30. Juli 1832 (v. Kamps) Annalen d. 3. Hft. 111)

S. 646) 647).

484) Iedoä) nicht nach preuß. Rechte. S. Minifierialrefcr. v. 19. Der.

Z836?) Juni 1837) 28. Nov. 1840 (criminalifiifche Zeitung [Berlin 1841])

. 1 .

485) S. 711i; E00. 'kin e10 epiaeopi. ecoleoii. et eier-ici'. (16,2.) E08.

Inet. 1. 3. (kit. 0e epieeopaii iuclieio (bei 10c. Eocbofreeiuo hinter dem 11d.

x171. E011. 11100.1.. e11. (Ritter. 'ko-11. 71. p. 639 eq.). E08. Judt. rio epi

.eopali auclientia (1.4.) und mehrere unten zu citirende Novellen. - Im De

crete Eur. x1. qu. 1. - 'kit. 11. 11. 1. in 17110. l1. 1. Eiern. 11. 1. (ie

1081.211.. '1*jt.. x. 11. 2. in 11110. 11. 2. Eiem. 11. 2. 110 Foro eompetenti.

Ritornacein, 'eine no noten eve-login. äjnoiplina 1'. 11. [id. 111. o. . El

*EUR 11ern Lzpen, ina eccleejmticurn unirerjunr 1". 111. 'kin . 11.

7 og, be'. Eeorg. Ztruben, odeeruut. iuri. ac1 11. (ljnnnoeer 1769.

4.) 0d.. 71. (ie note-tote juciiculn eccle-iaolioorurn in canziz air-judo.. 0b..

711. e10 iuro tjirimenäi lice- 0e bonia eceleringtioi. odor-la.. l-leb enotrejt ,

biuorin iuriaciictionix eccierinoticae ex iegidu. utriurque Eoclici. iiinrmda.

di... [-111. kipziae 1773. (1780. eci. 11. e115.. 1.) 1776. 1778. 4.

Kruno 8011111111)!, 0in8. (le origine jurioeiictionjs ecclerioätione in. con-j.

'eieilidum lnpriae 1825. 4. E. 17. a. .lunglw 013|. c1e 011311111111! ec pro

ßreuu epiocopolj. iu-ijcii in canziz cieilivu. [nicorum uoque a0 1ortjnianom.
erolini 1832. 8. '1'11r|c, (lieu. (ie iurixeiiccioni. eit-iii:: per rneeiiurn ue'|1i'd*

cum enclesiuztjca coniunelao origine et progreoau. idionaocerij 1882. 8. und

vorzuglicl) l-loenei, 11138. (ie consritutionidue, qua. Face-bu. Ziruioneju.

Lui-li. u. 111001111111. enjäjt. lajynjao 1840. 4.

486) 1. Eorindn. 171. 1 elq.

487) Vgl. die Sit. bei Giefeler) Lehrbuch der Kirehengefrhichte Bd. 1)

F. 17) Anni. 0.
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Die Gewohnheit wurde für den Clerus bald ein Recht. insbefonbere des

Bifchofs. und es bildete fith die eyisoopaiis (ir-:finjtio oder eiuciienrin.

Darüber, wie gegen Ende des dritten Jahrhunderts dieß Verhältniß

beichafien war, belehren uns die apofiolifwen EonflitutionenÄio). Hier

nach haben die Chrifien ein eigenes Gerithtsgebeiude (irgrrrigrou), in wel

chem am Montage Gericht gehalten wird. Der Biiehof präfidirt (auf

dem Gerichtsfiuhle q örieoeorejgron), die Parteien treten vor und die

Zeugen werden abgehort. Hierauf bemühen [ich die anwefenden Pcesby

teren und Diaconen eine ginliche V_ inigung zu bewirken; wenn diefe

aber nicht zu Stande kommt. fa der Biichof das urtheil, Diele-J

erzeugte aber nicht die Folgen einer wahren ree jucijoutn, konnte alfo

nicht mit Zwang durchgefeht werden. fondern nur indirect durch Oisci

plinarmittel tvurde die Erfüllung des Schuldners erwirkt. Nachdem

Confiantin der Große die Kirche recipirr hatte. befititigte er im Jahre

318 dießs Herkommen. jedoch mit dem Zufrigen, daß der frhiedsricl-iter

liche Ausipruri) des Biichofs auch direct vom weltlichen Richter zur Voll

ziehung gebracht werden follte. Ein Rechtsmittel dagegen wurde nicht

geftattet. ,Zugleich wurde auch genehmigt. daß wenn felbfi eine Streit

fache bereits dem weltlichen (heidnifchen) Richter übergeben wordenF und'

der Prozeß fchon begonnen fei. doch noch den Parteien frei flündeh fich

zu vereinigen. dem bifciyöflichen Swiedslpruwe die Sache zu unterwer

fenUJ). Bald ging der Kaifer aber noch weiter. indem er durch ein

anderes Gefeß erlaubte, daß es in folchem Falle nicht einmal der Ueber

einfiiinmung (des Eornprorniffes) beider Theile bedürfe- fondern auch auf

einfettiges Fordern die vom weltlichen Richter abgeurtheilte Sache der

bifäyhflirlyen Entftheidung iiberwiefen werden folie: Quicuuque... inter

jnitZa iitis rc] ciccureiß terniioruur curricuiis, give quutn nr-gotium

* peroratur, 8in6 quurn jam coeperit prorni rente-rein, iueiiciutu elegit

xaorooanrfue legiz antiätitis, etieruwj alia [rar: refragatur, ati

exrißcoyum cum sei-move iitigantium (iirigatur. Diefe zuerfidon Cu

jacius und Sirniond herausgegebene Eonfiitution ift von Jar. Goth.)

fredus und vielen Anderemals eine verfäliwte verworfen, dagegen von

Altaferra. Io. Le Gendre. Tillemont. zuleht von Jungk und Heine(

als (icht vertheidigt tvorden 499). Die fiir die Aechtheit eingeführten

Gründe fcheinen auch in der That vollfteindig überzeugen zu können, zu

mal wenn man das fpätere Grieß des Arcadius und Honorius vom

Jahre 398 in der befferen Lesart hinzuziehtW). woraus fiel) ergibtF

488) läd. ll. cap. 47. Vgl. v. Dreh. über die apofloliichen Eonfiitu

tionen u. f. w, S. 50.

489) Eon-t. ici-il. im Anhange der von Jar. Sirmond beforgtrn

Ausgabe des Conax 711.206, kai-je 1631. aus dem verloren gegangenen Titel

des Coil. Citeotl. lid. l. eit, 27. (i0 eriiooopali (lefitririouo, wofut: Tori. Jude.

[id. l. tit. 4. rie epiocopoli nocli-India. Vgl. [Fuer-el l. c. p, 14.*15. 20..

-Mir diefer Confiitution fleht in befiimmtem Zufammenhange der Birirht bei

8020111211113, biet. eco', lid. l. our). Z. und lBt-coding, ?im Eonotndciui [ib.

1". cap. 27. "" “ * '- 4

490) Vgl. die näheren Naehweifungen bei [rl-lang] ko- yrr-LO .gm

491) 0. 7. (F. I. (Le eyioooy. nur'. (i. 4,) .h- nei!) .W20 l,l .ur- .ut
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daß die bisherige-wirklich befiandene einfeitige Befugniß, eine Sache an

den BifGof zu bringen. aufgehoben wurde. Das Grfeh lautet alfo: Zi

qui ex conaenäu apuci Zacraa legix nntistitem [itigare trainer-jut,

non uetabnntnr, 8U] experientnr jlljuß in cjeili (Inmtuxat negotjo

more urbitri Zpante rerieientis juejiciurn. Cum] biz obeßee non note

kit nec elebebit, qn03 ac] nrueriicti cognitaris Examen coactoz

[meins aäfuj836492) qunrn Zpante uenizse conatiterit. Bisher

war alfo das urtheil entfcheidend. auch wenn man gezwungen zum Bi

fchofe kam; jetzt follte dieß nicht ehr der Fall fein und nur ex con

äenzu das jueljciurn epjäconj ang men/werden. _ Der Grund det

älteren fowohl. als der fpeiteren Befiimmung liegt übrigens in den Zeit

verhaltniffen: denn früher befiand die Veforgniß, daß die heidnifmen

Rianer gegen Chrifien. welche init einem zumal märhtigeren Nicht

ehriften in einen Prozeß gerathen. nicht die nöthige unparteiliehteit an.

wenden würden, die von den Bifrhöfen mehr zu erwarten war. Später.

feit aua) die weltlichen Richterfiellen mit Chriften befeßt w en. konnte

man zu der Regel des Compromiffes (ex c0n88n3u) zurück ehren. Die

bisher den bifrhöflimen Sentenzen beigelegte Autorität blieb dabei unber

kürzt4"). Die Verordnung von 398 fand aber nicht fofort die allge

meine Anerkennung und mußte daher im Jahre 452 durch Valentinian lll.

auf's Neue eingefcheirft werden494). und follte eben fowohl für Geifilime.

als für Laien in den geeigneten Fallen zur Anwendung kommen. da fonfi

nur in Religionsfaehen (quotjeä (ic: reljgjoue agjtur) fchon nach einer

Vorfehrift des Arcadius und Honorius vom Jahre 399 den Vifmöfen

eine felbfifiandige Cognition gebuhrte 4").

.Indem Valentinian lll. im ubrigen die Eletiter an die bürgerlichen

Gerichte wies. trat er mit der kirchlichen Gefeßgebung in Widerfprueh.

da diefe die Geifilimen verpflichtete. im Streife mit GeifiliGen fich nur

an das kirchliche Forum zu wenden 496). Der Kaifer Martina beftatigte

nun das Eoncil von Chalcedon. weßhalb nur im Streite mit Laien noch

der weltliche Richter eintritt) In der Provinz follte der Provincialftatt

halter. in der Hauptfiadt der lernetectus [Factor-io dann entfrheiden)

492) So lialoaneiek und alte Hanbfclyriften. rnit denen auch [Juno] ].

o. p. L2. 23. nat. ttt. Die leatio uuigata ift aanuontae potiue nie-jeu (abf.),

welche aueh Eichhorn. Kirchenrecht Vb. 1l. S. 134. Anm. 9. annimmt.

der S. 132 -flg. fich gegen die Aeihtheit der eit. Toner. (Note 6) und gegen die

hier mitgetheilte Interpretation der a. 7. 0. air. (1. 4.) erklärt.

493) (k. 8_. 0. (la epjeo. anti. (1. 4.) (nr-cenie). ot. [Lunar-iu. a. 408.)

Vgl. noch Bethmann-Hollweg . Handbueb des Cibilprozeffes Bd. l (Bonn

1884. 8.). S. 133;

494) Fo'. "alarm [ll. fit. xu. im Anhange des (706, Überall. oäcl.

Cotbokrarlzkjtter. Porn. 7]. 1'. ]). p. U7 eg., bei [ingo, ina oi'. anti

inet. lid.; 1l. en. 36. 70m. ll. n. 1347.

495) (Y. 1. (7. 'kin 6a religione. (16. 11.)

496). Eon-q ont-tbigalll. v. 397. o. 9. (e. 7. (List. L0. c. 43. Ca'.

xl, qq. l.) (karte. Eberle-ati. -nf-451..or-9.*(-o. 46-. "jet-MACH .'.* -_
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wenn nicht durch Compromiß der Vifmof angezogen wurde 497). Diefes

Recht des Clerus erkannte auch Majorian an 4M). Die Einmifäyung in

Tefiamentsfacizen verbot im Jahre 524 Iufiin den Geifilichen4g9). Nur

Sachen) welche die Religion bett-ofen. gehörten daher nach wie vor an das

 

- geifiliche Gericht, Mit diefem Forum cousarum entwickelte fich aber

auch zugleiä) ein j'ai-um pririlogjotirm l) otsonarum, da Jufiinian

verordnete, daß Laien die GeifiliGkejt in folchen Sachen. und [elbfi all

gemeiner (si quiz haltet qnarn iibet pecnniariam 00.088111) bei der bifchöf

lichen Behörde belangen folie. Es near dabei ein fummarifches, mund

liehes Verfahren vorgefchriebm. Gegen die bifchöflime Sentenz konnte

aber noch innerhalb zehn Tagen das Mittel der Appellation beim welt

lichen Richter angewendet werden. Befiätigte diefer das vorige urtheil,

fo war die Sache definitiv erledigt, änderte er aber daffelbe) fo wurde

noch weitere Berufung gefiattet 509). Außerdem erhielten die Bis

[Hofe noch dadurch Einfluß auf die Inftiz) dafi fie in Fallen erfrhwerter

und oerweigerter Rechtspflege diefe felbft Übernehmen durften . worauf

die Sache. wenn man damit unzufrieden tvar, an den Kaifer ging, Wenn

ein Richter fuspect war) follte der Bifchof zur Beurtheilung zugezogen

werden. Derfelbe entfcheidet auch bei Streitigkeiten zwifchen Prioatperfonen

und dem Provincialfiatthalter und wurde öfter vom Kaifer beauftragt, in

einzelnen Sachen Recht zu fpremendol),

In den germanifchen Staaten gelangte die Kirche nicht fogleicl) zu

den durch das rdmifche Recht ihr gewährten Privilegien. Der Entkoirke

lungsgang war hier derfelbe) wie bei der Cognition in Strafiarhen oben

(Note 32 flg.) nathqeluiefen worden ift. Die von Pfeudo-Ifidor auf

gefiellten GrundfätzeUW) drangeniendlich durch, Insbefondere hatte der

Verfiilfäyer auch die ältere Befiimmung der Confiantinifmen Verordnung

(f. oben Note 6) wieder aufzufcifchen gefurhtWZ). Indeffen wurde fie

nicht practifrl) und auch die anderen Feitfehuirgen kamen nicht fobald zu

unbedingter Geltung. Kaifer Friedrich [l. befieitigte aber das Princip zu

Gunfien der Kirche im Jahre 122 4). Darauf hin konnte das Forum

der Kirche objectiv und fubjectiv i 'mer mehr erweitert werden und ent

wickelte fich auch in der umfafiendfien Weife vom zwölften bis zum

ferhszehnten Jahrhunderte. Zu einer fefien Begriffsbeflimmung und Über

einfiimmenden Claffificirung ifi es indeffen dabei niemals gekommen. Die

vereinzelten Entfrheiduitgen der Pibjief das abweithendexHc-rkommen)

497) (7. 13. (7. (Io e iscop. ouriiontia. (1. 4.) e. 25. (7. (Lo oyioc.

cool. et (klar-icio. (1. 3.) ( are-jan. a. 456.) Vgl. o. 33. pr. 8. 1. (k. ooel.

(1, 3,) (hoo al: Qntbomioa. o. 469.)

498) S. die later-prev. zu der Rote 494 eit. Mo'. Melone. (vgl. klo

bonotroit l. o. 0in8. ll. H'. 20. [Kittel- |. o. im E00. Fir-ori. p. 132.)

499) E. 4].. E'. 'Io opjooopio. (1. 3,) m23. E. (Lo (esta-nimm. (6.43.)

500) dio'. hxxxllt. pr. oxxtll. tray. L1.

501) U07. oxxxrr. oxxlu. eit.

502) S. Eau. xl. qu. l.

- 503) Eapitulorium [ib. 7l..ool>. 366. a. 35. 36*. 37. 0m. xt.. qu. l.

Vgl. c. 5. oorl. » - - c' F' . M'

504) man. Ztatuirous 0. rio epjoo. et. cler-icio. (1. 3.)» _WW * i-“r- *zz-el
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dem hierbei bedeutender Einfluß gebuhrteM). die auf die Theorie der

Eanonifien gebaute Praxis und die particulare Gefehgebung weichen man

nigfach von einander ab. Nur in dem Grundfaße ftimmen fie uberein.

daß. da die lrhrende Kirche allein im Befiße der ganzen Verwaltung und

Regierung ift. es keinem Laien verfiattet fein foll. über kirchliche Ange

legenheiten zu urtheiien "(76). mögen fie pkjocjpaljfut', oder nur iocjcleoter,

alfo in Verbindung mit einer cioilen Hauptfache Anlaß zu einenngericht

lichen Verfahren gevenöm), Zu diefen negotia acclaojastjca oder can-ae

ecoleoiooticae gehören aber .» .

1) Eat-ane mare, pure, intrinaeoe oyirituaieß,

welche fich auf den Glauben. die Religion. die Sacramente. den Gottes

dienft beziehen. Meifiens find diefelben aber gar nicht geeignet. auf dem

Wege des Prozeffes entfchieden zu werden. Anders aber ifi es bei der

Ehe. welche unter den Gefiäitspunkt einer rauen mera npititualju jedoch

nur in der rein farramental-fmen Rücklicht fällt. welche bei den Ehe

hinderniffen und der Trennung defiimmt hervortrittboß).

2) Eau-ine ex pure: gpiritualibua äepencienteo,

cauoue extrinßece spiritueller. Dahin kann man befonders

die Sacramentalien rechnen. wie Gelitdde (f. den Art.). Eid 509). Be.

grcibnißölo). ferner Verlöbniffeöll). die mit dem Elerifate verbundenen

PrivilegienöN). fo wie die Beneficien und damit verbundenen Rechts

verhältnifie. namentlich das Patronatrerht (ca-ron„ ita. cooiuncta et

connexn oyiricunlibus canziz, quocl non [1131 ecciaoiaatico iuc1jci0 7a

ieat (1eiiniri)""), Zehnten. kirchliche Einkünfte anderer Art. geifiliche

Infiitute. Tefiamentsfamen irM). Diefe Gegenficinde fallen großentheils

505) S. o. 5. x. e16 for-o camp. (2. 2.) (Mexnnciar 111.) o. 4. ('19

irnrounitato aoeiieeiarum in 71m. (3. 23.) (Jo-timo. 711l.), wo canon. oto.

(ie iuro et c1. oonouotueiino antiqua zum forum ooolooiorticum gehörig ganz

gleichgeftellt werden.

506) (1. 11. 111er. x071. (1011. 711l. 2) o. 8. 9. x. e18 nrbitrio. (1.

43.) e.. 2. x. (io iuclieiio. (2. 1.) ' c. 3. x. (Ia oanouotuei. (1. 4.)

507) 6. 3. x. (12 oriiin. oognjtio m. (2. 10.) c. 5. x. qui 1111i .int

iegicjmj. (4. 17.)c

508) 0. 1. . e16 oonoanguinitnto e'. nftinit. in fin. (14. 4.) (Maxon

äor 111.) Vgl. o. 12. x. e18 arena-ihn. prnelatornm. (5. 31.) (lnnoc. lll.

in Toner. son. o.. 1216.) Vgl. [Zeno-iich x17., 11v .z-nocio äioecoonnn

[ib. 1x. ca . 1x. Z. 111. S, den Art. Ehe Vb. 111. S. 532.

509) 13. oe. c1- jutlieiio. (2. 1.) (lnnoc. 111. n. 1204.) o. 3. (io

foto compare-mi in 71to. (2. 2.) (ßonifuc. 7111.) o. 2. rio iureiuranclo in

71er.. (2. 11.) (läd-n.) S. Zone-niet x17. 1. o. s. 7111.

510) E. 12. x. tio reyuituria. (3. 28.) (lnnoo. 111.) o. 14. e06. (Cr-o

goe- lx.)

511) S. Eichhorn. Kirchenrecht Bd. [l. S. 140. Anni. 30.

512) (1. 12. (ie zent. Excornm. in 71to. (5. 11.) (ßonifaoiu. 7111.)...

tio ko eaoiooiutica et. opirituali.. cognitio.

513) 0. 3. x. e16 iuclioii.. (2. 1.) (niexntiäer lll.)

514) 0. 3. 6. 17. x. (1.3 tastatur-artig. (3.26.) 6. l.. Lädrnor, (ii...

(18 ori iuibuo iuriaeiiotjonio eccleoinoticaa in onuoio teatamentariio. Cutting.

1760. . und. in den obrorentionor juris enn. nr. 17. p. 106 og." .Klink

hardt. das Recht der Hildesheim. katholifchen Geifilicizkeit. ohne Feierlichkeit

legtwillig zu verfügen. Hildesheim 1838. 8. *
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fchon an fich oder in befonderen weiteren Beziehungen unter den Begrifi

der 03.13.16 mixtae in dem Sinne. daß Tempocalien von Spiritualien

abhängig find. Dahin kann man insb-'fondece das ganze Eigenthums

recht der Kirche zahlen. Beflimmtec abe: darf man abfondecn:

3) Eausnez ciuiles, eccleßiaxticjs accegäokjae. Hiec

her gehören die Vecmögenscechte der Ehegatte-W") und andere Incident

punkte bei EhefaOenÖlG). alle Angelegenheiten) die nach dem Principe

der uenunciatio eyangeljca, d. h. infofecn ein fündhaftes Moment voc

banden ift. dem geiftliwen Richter zugewiefen werden“7). wie bei de:

Klage einer Gefchwamten auf Vollziehung der EheÖU), bei dec Eclthwe.

rung oder Verweigerung der IuiiizUP. die Spolienklage Ö2") u. a.

In fuvjectioer Beziehung gewährte [chou das cömifäpe Recht

der WeltgeifilichkeltW) und den Reaularen. fowohl Mönche-i' als Non

nenäN). das priyilegiilm i'm-i ecclesjewtici. Die Kirche dehnte dieß bald

auf Acme und [)Ll'50l']38 UjZEkUbULZ WZ). insbefondere Wittwen und Wai

fen aus W4) und wies auch die Bufienden an. ihre Angelegenheiten welt

liche: Act liebe: dern geifilicjzen Gerichte zu übeegevenNh). Die fränki

fche Gefeßgevung befiiitizzte die-MW). und die Deckel-cn hielten daran

fefi N7). Auch auf blos Tonfucicte ivucde dieß bezogen. auf die Familie

der Geiftlicizen. die verfchiedenen kirchlichen Corpocationen und Infiicute.

namentlich auf die Unioeefitiicen und Scholacen 5"), Den leßtecen wurde

aber die Wahl gelaffen iwilclyen dem eigenen und dem kirchlichen Focum 529).

Sonfi aber find die Geiftliehen nicht befugt. auf das pkiyüeg-jum [oki,

welches nicht ein Vocrecht der Einzelnen. fondecn des geifiliGen Standes

-felbfi ift) zu verzichten. dücfen alfo nicht pcocogicen M7). wogegen umge

515) S. Ioneeliat x17. l. c. F. 17. Vgl. c. 3. x. ei. tional., int.:

u. .e u. 20.) _

516) . z. V. o. 1. 5. 7. x. qui filii .inc [Haiti-ni. (4. 17.)

517) E. 13. x. .lo iutliaii.. (2. 1.) S. Note 509 und oben.

518) E. 12. ua näulcekjia o'. IUIpkQ. (5. 16.)

519) E. 6. 10. x. (i. foto oaiopec, (2. 2.) S. Note 501.

520) E. 3, 4. Euu. [ll. qu. l. o. 15. x. (lo foto comp. (2. 2.)

521) Fo'. hxxxlll. Exxlll. cap. 8. 21-23.

522) D70'. nxxlx.

523) E. 10, Eau. xxlll. qu. lll, (Enno. Eutin-g. 7. u. 401.)

524) Enno. Uacjacon. ]l. o. 585. a. 12. (au. [Ii-uno T'. 11. y. 253.)

525) E. 34. Eau. xl. qu. l. (leon l. n. 434.)

526) Eapjc. Wuntuan. a. 781, o. 1. (kel-cx, Won. (Zum. 'l'.]ll. fol.

Eapic, kranoofokcl. n. 794. c. 40. (aon. fol. 74.)

527) E. 17. x. ile juujcii.. (2. 1.) o. 1. 2. 9. x. 6o foto comp. (2.

2,) - o. 11. 15. x. (lo foto comp. (2. 2.) o. 26. x. (lo 7. 8. (5. 40.)

Vgl. o. 38. x. (ie ofl'. jut'. cjeleg. (1. 29.)

528) E. 9, x. (le foto comp. (2. 2.) o. 7. x. ue ptoauknfotjbu..

(1. 38.) .

529) S. (Ruth. klabjta kkieclk. l. E. no filiuu pro patco. (4. 13.) (a.

1158.) Vgl. o. Saoigno. Gefah. des cdnnReehtes im Mittelalter Bd. l1))

S. 152 flg. (eu. ll. p. 168 aq.)

530) E. 12. 18, x. (lv foto compet. (2. 2.) (ln-loc. lll.) Selbfk bei

die Procogation auf einen anderen geifllichcn Richter ill det Confens be. Vi

[am. nöthig. o. 18. x. cit. '*
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kehrt den Laien die Prorogation auf das geifiliciye Forum verftattet wird.

zumal. wenn fie von Geiftliäyen. die als Kläger das Forum des Laien

wählen müffen. belangt .ver-den W1). Auch wird die entgegenftehmde

Gewohnheit anerkannt. die fich namentlich in einzelnen Statuten der

Städte dorfand. gebilligtWW-*So beftimmten die Statuten von Göt

tingenÖ-Z): 111811( man, e18 881c e01- 8711811 [rape-n 1111i; uncl 811 parte

i3, e18 11111811 111111n8 57118 881111111, e18 1118 0in8 Znlren 881111161811 i8,

un88 1101-381-8 unt] unde meclezborgoro 11111811 ror* g118j5t1i1c g1181-i811t8,

wogegen andere dieß nur befchränkt zulaffen. wie das Liibifme Recl)t“34):

80 1'811( unser 110rg118r8 (1811 nnc18rn un38n 110rg118r8n rorclngbet rot

88811111811 1-881118 u1111118 80 (1nn8 8c11u1t, 8180 10 rr8r81t1j1c811 1-881118 t0

bare 1111(18 bringbet 118 8118 an 8811116811 1111118 wert 118 (131- 111111118 '01

1-881118 118c1e1g118t un(18 1'811 118 (183 rortugbet, 118 881131 (1111- 111111118

b8t8r8n1l11. puncj 11118 8811111 (1nr t0 8n8 nt (1811 5811716811 118111811. Zu

diefen weltlichen Sachen. in denen das weltliche Gericht eintrat. gehörten

aber insbefondere Lehnfachen. was die Kirche felbft anerkcnntim). Für

dingliche Klagen trat nach der freinkifeiyen Gefehgebung ein gemifchtes

.Gericht ein""). fxiter nahm die Kirche nach ihrem Principe die Cogni

tion bei denfelben für fich allein in Anfpruch. was jedoch prartifeh nicht

durchgeführt werden konnte. Die bürgerlichen Richter urtheilten daher

oft in Foro r8i 3ita8537). desgleimen bei der Reconvention 9"). in Fällen.

bei denen es zur Litispettdenz gekommen. wie iiberhaupt in fchwedenden

Rechtsfireitigkeiten. 'prime von Geiftliehen als Succefforen übernommen

wurdenä") Ebenfo in Handelsfachen. wenn Geiftlime als Kaufleute

erfchienen W9) u. a.

Den höchfien Gipfel hatte die kirchliche Eiviljurisdiction im funf

zehnten Jahrhunderte erreicht. Dieß ergeben die Verzeichniffe der Sono.

den diefer Zeit. wie das des Eoncils zu CofiniZÖU). das der Synode zu

'Würzburg von 1446. mit welchem das von Bamberg 1491 und Re

531) 0. 5. A. e18 foto oorny. (2. 2.) (418111111181- lll. u. 1180.)

532) 0. 5. A. eit.

533) ynffonäokf, oboorrat. jut. 'l'. lll. 611p. p. 194.

534) Das Liibifwe Recht. berausgeg. von Huch. 0011811 lll. art. 365.

y. 525. Vgl. 00.1. lll. art. 175. p. 336. (aus dem 13. Iahrh.)

535) (k. 5. 1c. e18 111611711.. (2.1.) o. 6. 7. 71. (18 foto compot. (K. 2.)

536) S. Cap. Eat-oli 111. o.. 803. c. 12. (1) ort!, 111011. 661111. A". lll.

tal. 110,)

537) S. Zdpfl. das alte Bamberger Recht (Heidelberg 1839. 8.). S. 100,

Vgl. Eichhorn. Kirchenrecht Bd. ll. S. 147. Anm. 12. .

538) S. o. 1. 7L. e18 mutuie potjtionibno. (2. 4.)

539) S. o. 2. nt 111.8 penciento 1111111 11111078611- 1n 7110. (2. 8.) (lio

niftrciu. 711l.)

540) S. z. B. 118aun1nn3j1- continues e18 Kennt-dieß pne- 'kbnnmnzzieirs

obap. xl. (v. I. 1283): 81 81818 81i. mnrcboniw, jl no yon'. [1118 fcanonir*

u rnakcburäioe nur 18 prireilogo e18 8l81-gi8.

541) S. Kot. Tone, Eon-tant, 811. 11ern.. nb 11111-41.. 70111. 1. y. 686.
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gensburg 1512 übereinfiimmen “2)- desgleichen das von Cöln 1550MB?

von Co|niß1567 und 1609 544). Das lehtere ift befonders vollftcindig

und gibt zugleich die einzelnen Objecte nach einem beftimmten Principe

an. weßhalb es hier mitgetheilt zu werden verdient. Es werden hier

nämlich aufgeführt 1) (311836 purae äpirituaies, quac circa

ficicm (Jiirjäcianam, circa Zack-amerika ct (Forum acirninigtrötiancro, circa

eccieoias et caerewoujas cccießiagticas ecrsantur - cause! lincregis,

blaaybemiae, ineitrirooniniez ct biz Zimiiez. 2) [In spiritualibuz

(iepencieutez, quac ex watrirnonio cootraberleio 7c] c0ntkacto (ic

pencicnt et cmergunt: ut Zuot cauxxoe eiieortii, oaciritiae, eicflora

tiooig, azcriptionig pk0ii8, taxac (i0ti8, icgitimatjouis... item eio*

iati0ui8 et 8p0linti0oi8 tcmpwrurn öiioturnquc locorurn Zacrarum etc.

3) Cane-ine wixtae, qnac xoiiicet tcrnlwraie aiiqniei äliirituaii an

oexulu babe-it, bencficiäicä, juris patronatug, funeiaticnum, (iccima

[-1111.7 oioninm qnoque iuriuru, Zeruitutnm, rccieiitunm et pruyeotuum

qum-umcuvquc ccciesiasticotnm, ezliizcopaiium, arcbiciiacauaijum, (ic

cauuiium ct pareiciliaiinrn ecciegiarurn, rnooagtcrjorum, Zaceiloruro,

fabricaruro, xcuociocbiorum, lcproziorum et aiiorum yiorurn locorum.

item causac textnmcotarum ct iegawruru ori ping cULZQZ. [Liz annu

merautnr cau8nc rötiooc pergonarum. . . realen, pcrsoriales, ciyiiez,

criminaiea, ctinm Zi 60mm bcrcciiteitcs ct dann (ierciicta concernant.

item caußac iniurinrnm, quibu: pcr30nae eccicäiaäticae a iaiciz W

ciuutnr. Caunac 'iciuaruln et mizcrabilinrn pci-Zonarnm atque e0ruw,

qnibnz iugtitiac aciministratio ni) aiiiz (iencgata fait: et taucicm stil-nu

60mm laicornin, qni in obiigationibns 8ui5 Foro 8u0 Zccuiari icgifime

rcnunciaecrnnt.. et nliae 8imii28 cnuZJc. Gegen die weltlichen Richter,

welche in diefen Sachen eine Entfcheidung übernehmen wolltenf drohte

das Gefeß Excommunication und andere Nachtheile. Dennoch wurde

häufig genug diefer Drohung ungeachtet von den bürgerlichen Gerichten

bei vielen diefer Sachen die Entfcheidung übernommen. iind feit der

Refocmation diefer bedeutende Umfang der Jurisdiction befchccinkt.

n. Die katholifche Kirche.

l. Gegenftände der kic>)lichen Cognition.

In einzelnen Ländern wurde fchon früh principmäßig darauf hin

gearbeitet- die Gerich hai-kei( *des Staates in dem durch die Natur dee

IufijiiqGen *czehocezflreife zur Anwendung zu bringen. Namentlich

gefchah dieß in Fr reiä) bereits im vierzehnten Jahrhunderte in dem

Streife Philipp? des Schön-n mit Bonifaz ?lll.-Näf Fefiec geftaltete

 

542) Bei Alert-beim, Eonoiiio. (Lei-mania- 'l'om. 7. foi. 325. 603.

70m. U. foi. 85.

543)i-lart:i1oin| i. o. 'fond 7L. (ol. 770. Vgl. Enno. Union. n.

1662. (i. o. 'kann 1x. foi. 1016.)

930 544) linkt-beim i. c. 'kann 71i. fol. 579. 580, 'kann "lll. kai.

545) S. die .kctio kotri tio cugneriis, conaiiiorji 113i- .t Lotti 13er

tnncii, opiocopi nean-nei. corani kiiiiippo [Leg. etc. v. 1329 (Auszüge in

Exel-luis Lehrbuch der Kiccbengefch. Bd. ll. Abth. ul, z. 106. Anni. f,

e. S, 160 flg.) Vgl. Abth. [77 9. 137- Note b.
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fich das Verhältniß feit dem fechszehnten Jahrhunderte und der Kirche

verblieben außer den Spirituelle-n nur die höchiiperfönlithen Handlungen

der GeiflliGen (actions qui toucbnient iormeäjatemont 88. per-sonne),

wogegen die Realklagen und die gemifchten Arte. d. i. die rein perfön

lichen. welehe eine Beziehung auf Eigenthum und Temporalien haben.

der weltlichen Cognition zufielen. In Teuticttland folgte man im Ganzen

diefem Vorgange. Während in den g-*ifilimen Staaten der .Kirche immer

größere Macht verblieb. wurde in den unter Lnenfurften ftehenden Ter

ritorien die Grenze fir-enger feftgehalteniNPZ dennoch fehlte es auch hier

nicht an wiederholten Klagen und Eompetenzconflictin. In den hundert

Beichtoerden der teutfäden Nation vom Jahre 1522 finden na) mehrere

darauf bezüglich.» Anträge. welche durch die Reichsgefehgebung nach und

nach zur Vollziehung kamenö47). Die römifche Curie konnte nicht um

hin. dabei felbfi. theilweife nachzugedenWJ). Der gegenwärtige Rechts

zuftand beruht aber insbefondere auf den Maßregeln. welche feit der Mitte

des vorigen Jahrhunderts zunächfl in Preußenö") und Oefierreich SW).

dann auch in den anderen Ländern ergrifien wurden.

Preußen war. mit Ausnahme der wefiphälifchen Gebiete. bis

zur Eroberung Schlefiens ein faft rein evingelifmet Staat. Die Aus

übung der geifilichen Iurisdittion über die in der Monarchie befindlichen

.Katholiken erfolgte daher in texten-nie fchlechthin durch die weltlichen Be

hörden. Anders mußte es ninürlicl) werden. feit eine große Anzahl katho

lifcher Unterthanen gewonnen ward. ueberall wurde die Iurisdictlon der

geifilimen Gerichte in heltimmten Grenzen nun anerkannt. fo weir diefe

mit der Landeshoheit vereinbar feiner-ten. verfPiedl-n jedoch in den einzel

nen Prodinzen, In Schlefien felbfi: wurde durch das Notifirations

patent vom 15. Januar 1742. das Rxglement vom 7. Ana. 1750.

in Verb. mit dem Qiefer. o. 4. Nod. 1747 und 2. Mai 1759 die

Jurisdiction in oroiritiraiibug (d. i. Ehe und Verlöbnifie. wenn beide

Theile kathoiifcher Religion find) und qaoati lemfzotaiia in den perfön

[Well Pcozefien. Concurfen. Liquidationsfachen. Injurien. Nachlaßregu

lirungen den fatholifchen Geifilimen. ioelche oilicia cukflfu befibkil- zuge

flanden. Dagegen gebührt in Oft: und Wefipreußen nach dem

Notifieationspatente vom 28. Sept. 1772. der Ziegi-ngsinfiruction vom

546) Veifdiele bei Giefeler a. a. O. Eichhor .. tfche Staats- und

Rechtsgeichichte Bd. ill. Ö, 467. _

547) S. Kam-nergerichtsordn, o. 1555, Th. ll. Tit. xxl'. vgl. mit

Concept von 1613. Tit. U471. Jungtier Reimsabfch. o. 1654. 9,164.

Wahlcapitulation Art. x17. F. 4. 5 u. a.

548) M. vgl. ßenecijcc x17., rio .Fnocio (ijne-c. lid. lx. cap. 1x.

549) S in Hinfchiuo. jurifi. Wochenfchrift für die preuß. Staaten

1835: Ldwenberg. ueberfiiht der Verfaffung der katholifchcn geifilici-hen Ge

richtsbarkeit in den oerfrhiedenen Landestheilen der preuß. Monarchie: fur Pofen

Nr. 17-19. Ofkpreußen Nr. 25. 26. Wrfipreußen Nr. 31. 32. Schlefien und

Glad Nr. 41. 42. Erfurt Nr. 49. 50. ueber alle diefe. zugleich auch für

Sachfen uberhaupt. Pommern. Rheinprooinzen. Weftphalen. f. m. noch Starke.

Darflellung der Gerichtooerfatfung in Preußen (Berlin 1839. 8,). H. 140 fig.

550) Rechberger. Handbuch des 'ofierrticin Kirchen-erwies Vd-lle I. 30
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21. Sept. 1773, dem Iuftizreglement vom 3, Dec. 1781 u. a.- nur

die Cognition in Ehefachen und in Fällen. bei denen Gefahr im Verzuge

ift, beim Tode kacholifGer Geiftliclyen die Anlegung von Siegeln (Od

fignation). Dafielbe gilt für Gnefen-Pofen. nach der wichtigen

Confiltucion vom 25, Augufi 1796. In den ubrigen Provinzen ift die

Kirche auf die Spiritualien befchränkt; dagegen hat das geiftliciye Geri

zu Erfurt gemäß älteren Herkornmens und der KurmainzifHen Verord .

vom 21. Februar 1733 außer den Disciplinar.. Sponfaljen- und Ehe

fachen zlvifäzen Katholiken, die Gerichtsbarkeit in Streitfachen über die

geifilichen Perfonen. Corporatjonen und geifiliGen Güter. fo wie die

freiwillige Iurisdiction hinfichtlich geifilicher und weltlicher Perfonen. -

Das allg. preuß, Landrecht wird hierbei offenbar durch diefe provinciellen

Befiimmungen ergänztäöq. e74. :eye-Fee

In Oefierreich haben die kirchlichen Eivilgeririyce nur über dieje

nigen Gegenfiände. die zur wefentliclyen kirchlichen Gerichtsbarkeit gehören.

das ift, wo es darauf ankommt . in Sachen des Glaubens. der heil.

Sacramence und der KicchenzuGt. fo weit fie auf den Staat keine Be

ziehung haben . Recht zu fprechen. Ruckfimilici) der Ehefachen gehört

die Klage auf Annullirung und Separation vor die weltlichen Gerichte.

In ähnlicher Weife find die Verhältnifie auch in anderen teutfäzen

Ländern gefialtet. Die rein bürgerlichen Sachen der Geifilichen find

felbfi mit Zugeftändniß des römifcifin Stuhles an die weltlichen Gerichte

übergegangen W2). Dieß i| durch die neueren-Verfaffungsgefehe der

Bundesftaacen und fonfi anerkanntböa). Die AnfpcÜGe der katholifchen

Kirche auf innere Freiheit find dadurch auch genügend anerkannt. da in

ihrer Adminifiration. welche bei den Splrituallen die Regel bildet. keine

Hemmungen befiehen. die äußere Iurisdiction aber. infoweit-fie nicht

beim Ehefacramente zur Anwendung kommt. Sache des Staates WWW).

In Betreff des privilegirten perfbnlichen Geriäusfianj

des. find infofern von der katholifGen Kirche felbfi Befchränkungen er!

folgt. als nur diejenigen, welche ein kirchlirhes Beneficium haben oder

fonfi in einem näheren Verhältniffe zur Kirche lieben. Anipruch auf-die

Vorrechte des gecfilimen Standes haben follenööfx, Regelmäßig haben

diefelben jene ein erimirtes bürgerliches ForumU-"N _welches auch auf die

Hausgenoffen ausgedehnt zu werden pflegcöö7). _ v,

W. . nil- - f» e

551) S. Laspevres. Gefeh. und heut. Verfafiung der kath. .Kirche

Preußens Bd. l. S. 521. 522.

552) Baneiyfches Concordat von 1817 art. xxl, c7. (Ebenfa in dem Con

cordaie mit Neapel von 1818. Art. xx.)

553) Longner q. a. O. S. 389. 408 flg,

554) Vgl. die nähere Ausführung bei Ei e) b o r n . KirchenrechtVd.[l.S.15lflg.

555) (Zone. "kr-ici, auc... xxl". clip. 6, e19 ref'.

556) S. z. B, preuß. allg. Gerichtsordn. Th. l. Tit. 2. s. 45.-47.

Doch gibt es auch theilmeife Vefcbränkungen. wie in Bayern. wo nach einem

Minifterialrefcr. v. l7. Mai 1839 Geifiliäpe vor die Ortsvorfieher. als Ver

mittelungsbeamte. vorgeladen werden dürfen. m4

557) Vgl. (Kon-ale: Tolle. zum o. 10. x. e10 offioio arobiäioconj

(1. L3.) nr. Z .q- S. allg. Gerichtsordn, l. Tlt. 27 Ö. 100-102.
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'im ll. Ausübung der kirchlichen Gerithtsbarkeiti-M.

-* Urfprüngliel) gebührte jedem Bifchofe in feiner Diöcefe die gefamtute

Kiräzenregierung, t-oelche pflilhtmäßig unter Zuziehung des Presbyterii in

fchwierigeren Fällen verwaltet werden mußte. Insbefondere gehörte dazu

auch die Gerichtsbarkeit, die der Vifctlof ordentlicher Weife felbfc oder

dura) Stellvertreter ausubte. Der Bifclyof war hiernach der orelinoriog,

.cliaecezann-Z, und feine Jurisdietion eine orclinarin, demfelben eigen

thümliä) zugehörige, propria. Durch die Entwickelung des römifchen

Primates und Suppremates wurde die Stellung der Bifehöfe eine ab

hängige. ihr Didceftinrecht hörte auf ein urfprüngliGes zu fein und der

Pabfi wurde 0rcjjoarju8 der ganzen katholifwen Kirche, die Bifehöfe be

faßen nur ein delegirtes Recht. Nach diefer Auffaffung des Curialfhfients

ift allein die Jurisdiction des Pabfies eine orginal-ia. In der Praxis

gefialtete fich dieß Verhaltnlß aber fo, daß nur für wichtigere Sachen

die ordentliche Gerichtsbarkeit vom apofiolifclyen Stuhle wirklich beanfpruciyt

wurde. für minder bedeutfame Angelegenheiten aber die inrisclictio orrjj

nur-ia und pkopkjö der Bifchöfe anerkannt blieb. Hiernach wurden die

Bifchbfe päbfiliche Vita-ee und Delegaten bei der Verwaltung derjenigen

Fälle. welche fich der .Pabfi refervict hatte. So wie der Pabfi. vermoch

ten auch die Bifclyöfe nicht alle ihnen obliegenden Iurisdirtionsrewte per

fdnlich wahrzunehmen und beauftragten daher Glieder ihres Presbyterii

oder auch andere Geifiliäie mit der Verwaltung derfelben. Die Grund

fäße des römifchen Rennes über die mandirte und delegirte Gerichtsbar

keitö") wurden hierbei befolgt und nach den eigenthümlith LirGliHen

Verhältniffen fyfiematifch entwickelt.

U7-- .)orj8c1jcfj0 orcliirarjn ifi die vet-möge eines Amtes leo-nine

yroyrjo, kraft eigenen Rechtes geübte Gerichtsbarkeit. Im Befihe der

felben befindet fich der Pabfi. der Diöcefanbifwof und der Prälat. wel

cher von der bifwöflichen Gewalt befreit und zugleich mit einer ordent

lichen Jurisdiction begabt wirdööo). oder auch, ohne eremt zu fein. durch

einen befonderen Titel zum Vefilze einer jokjseljctja orclioaria gelangt

ifiim). Den Gegenfaß der jurißcjictjo orclioarja bildet die extra

orriioaria oder (L-eiegata (3. law), übertragen" und zwar (leie

gnta im eigentlichen Sinne. wenn fie in eigenem Namen vom

Inhaber geübt wird. weßhalb fie zugleich iuriscljctio propkja ifi. und

nicorja, mnoclerta, wenn fie nur nomine des Delegirenden geübt

wird. Daraus ergibt fich. daß der (lelegatur. felbfifiändig eine Stelle in

w» 'r ,

558) S. Fit. (lo okficjo et pain-cute jotlicja (Ielegati. x. l. L9. in

71c... 1. 14. Eiern. l. 8. Vgl. Frey. keit. Commeütar über das .Kirchen

reebt. fortgefeßt von Scbeill. Th. 7. Abth. 1. g. l1. S. 165 flg. Eich

orn, Grundfäge des Kirchenrethtes Bd. l. S. 547 flg., 633 flg., Bd.

7 S. 169 flg. Linde, Lehrbuch des Cioilprozefies Ö. 68-70.

559) S. Thibaut. Sofiem der Pandekten F. 1061 flg. Vethmann

Hellweg a. a. O. S. 46 flg.

560) S. den Art. Visthum Bd. ll. S. 235. 236.

561) So die Archidiaconen. S. den Art. Bd. l, S. 429.
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der Verwaltung der Gerichtsbarkeit einnimmt und eine eigene Jnfianz

bildet-p während der Mandatar nur Repräfentant des Mimdars ift.

Die Uebertragung der Gerichtsbarkeit erfolgt bald vermöge einer

gefeßlichen Vorfchrifc (cielegatus n. inte), bald vermöge fpecieller ueber.

weifung durch den 0tcjjn8rju8 (tleleg. ab homme). Jem-s ift der Fall

beim-Verhältniffe des Pabfies zu den Bifmöfen. welche über die von

ihrer Diöcefangewalt Erimirten als päbfilime Delegaten zu entfcheiden

habe-WN)F und fonfi nach befonderem Herkornmen) Privilegium u. f. w..

diefes gefrhieht. fo oft es die umfiände erheifmrn) aus eigener Bewegung

des Oiimters oder auf Antragder Parteien, Das Recht zu delegiren

hat jeder okcijoarjils. Daher befiellten auch die Archidiaconen. fo lange

fie im Befiße einer ordentlichen Iurisdiction waren, häufig Vicare. De

legirt werden kann aber jeder, welcher fähig ift) kirchliche Jurisdiction

zu üben) daher auch Laien, infofern es der Gegenfiand nicht verhinderte)

alfo nicht bei Spiritualien. wohl aber bei gemifGten oder Eivilfachen5"))

und bei Spiritualien die Infiruction der Stiche. was particularrewtlicl)

oft dadurch felbft nothwendig wird) als nur durch einen geprüften Ju

rifien (Jufiitiarius) folche Inftructionen erfolgen dürfenö") Ob auch

die Entfcheidung der geifilichen Sache felbft von einem anderen, als dem

Pabfie. der hierbei uberhaupt eingebunden ifi) einem Laien übertragen

werden könne) jfi befirirtenl-öö). Das erforderliche Alter ift das zwan

zigfte Jahr) doch dürfen unter Beiftimmung der Parteien auch achtzehn

jährige Richter delegirt werden kW). Die Behauptung) daß auch Frauen

delegirt werden dürfen, beruht auf einem Irrthumeä") Im allgemeinen

dringen-aber die Kirchengefeße darauf) daß nur Eleriker delegirt wecden““).

und der Pabft befiellt regelmäßig nur Dignitarien oder Capitularen"").

Der Auftragdes Delcgirenden erfolgt in der Regel durch ein fthriftlimes

Commiffocium (reacrjptum corumjezzorjurn, literna coonnjsgioniä, forma

mnnclati), mit welchem fich der Delegat vor den Parteien und den um

fiänden nach vor dem fonft competenten Richter rechtfertigen mußöw). Da

»li- inet:
W- -* z.; *- *Kreuze*

562) S. den Art. Visthum a. a. O. S. 236. 237. . -

563) S. oben Note 506,- Vgl. Gloffe -zu c. 2. x. (I. Louie-ji.. (2.1.):

Ur lujcj eocieajuotica negotia trnctaro non praeaumemc - .ue-wüten- 'uur

öeiegurj bunten puren-rt .altem error-w pecunjarjae .ira bujuamocli were ci

'jii-z* ut bit: coliigitur, e'. in [nich. (lo talibu. etinm power', compkomjcü.

564) Vgl. die Infiruction vom 28. Januar 1804 (Iarobfon. Tefal). der

?rciizllen des pcebfi. Kirchenrecht“ Vb. l 7 Th. l) Anhang Nr. oxynl, S,

2 .

565) S. Eichhorn a. a. O. Vb, ll) S. 173.174.

566) 0. 41. x. 6o oki'. iuci, cieieg. (1. 29.)

567) Seheill a. a. O. S. 173. Anm.***. S. die Bemerkung der 0er

kootorea [Le-mani zu o. 7, Eau. ll. qu. 7.

568) S. z. B. 87'106. Zalieburg, 41.1569. 00.181539, cap. 4. (Zum-l

bejn., Tone. (ier-n. "kom, Kill. fo'. 339,)

569) E. 11. (io koacrjptjs in 71:0. (1. 3.) (Uonifqoju. 711l.) Darauf

bezieht fich da' Note 596 cit. Edna. 'kr-icl.

570) E. 22, x, c1. keacripfio. (l. 3.) e. Z1. 32. x. b. 1. (1. 29.) 0.

8. 15. lo 7te). e06. (1. 14.)
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durch werden zugleich die Grenzen feiner Thätigkeit beftimntt. Er i|

dat-nach bald auciitor (taätiurn), bald cogrritor, executm, übernimmt

das prjucipium (Citation. allenfalls Litiscontefiation). rnarliumWnfir-uction

bis zum Actenfchluffe). linie caueae (llrtheil) "1). Das Eommifforium

ifi ftrict zu interpretirenz doch fchließt dieß man die Anwendung der "till

frhweigenden Vorausfelzungen ausiN). Sanft zieht die ueberfchteitung

des Auftrages Nullittit des Verfahrens nach fich*"). Stillfmwelgend

ifi auch die perfdnliche Vollziehung vorausgefetzt. Das Recht zu fub

delegiren haben nur die Delegaten des Pabfies (fo wie die des Kaifers

und der Landesherren) *74). andere bedürfen dazu einer fpeciellen Voll

macht. Jeder Delegat ift befugt. fich des Beiftandes rechtsgelehrter Bei*

fißer zu bedienen. und infofern dieß Bedrirfniß ift. müffen die Parteien

auch für die Kofien ai1fkornmen575). Häufig wird dem aber fchon durch

die Vefiellung mehrerer Delegaten entfprochen. Sind mehrere simylici

ter cooiunetim, ohne genauere Befiimmung delegirt. fo können fie nur

gemeinfchaftlici) handeln*")z- doch kann einer dem anderen oder felbft den

umficinden nach einem Dritten feine Mitwirkung uberlaffen “77) Ifi

*die Delegation auf Jeden jo Zoliclum erfolgt. fo hängt es von den art-z

gewendeten Formeln (Klaufeln) ab. wie zu verfahren fei. Heißt es im

Commifforlum: (lt omoes, auc (i110 r-el unua axequanturö"), fammt

und fonders. fo handelt der Prcivenirende, Heiße es dagegen: 011011 ei

11011 01111108 poteritis, 11011 0rnne8 iotere88e uequirerint, 1in0 110l 1111118

proaeclot d79), fammt oder fondcrs. fo vollziehen die nicht verhinderten

den Auftrag. wahrend die verhinderten den Grund der unterbleibenden

Mitwirkung zu befcheinigen- haben. Stirbt einer von mehreren. welche

conjuuctim beauftragt waren. fo erlifcht der Auftrag auch ftir die ande

ren. wenn nicht bereits fubdelegirt wach-m). Sonft nimmt iiberhaupt

die Delegation ein Ende n) beim Tode des Delegirenden. wenn in der

Sache noch nichts gefmehen ift (re wiegt-LMU), l1) beim Tode des De

legatus. wenn nicht die Sache vermöge des Amtes übertragen war. in

welchem Falle fie auf den Succeffor ubergehti-W). c) durch Widerruf

jederzeit. außer bei der Subdelegation rechtzeitig. d. h..fo lange die Sache

noch rer iotegra ift ößi). (*1) nach Ablauf der Zeit. wenn der fefigefehte

 

1 1

_ 57,1) c2. 7. 26-28, ic. 11, t. (1. 29.) o. 1. 15, 00.1. in 711d. (1.14.)
S. Eon-ale. 'kello- und 0. 1. x. b. t. 111-. 12 oq.

572) E. 31. 32. x. b. t. not. o. 21. J. 2. in fin. eocl.

573) (J. 22. x. (lo rc-..or-ipti.. (1. 3.)

574) (k. 3. 18. 28. '4-3, x. h. t.. a. 62. x. clo apyellalionidur. (2.28.)

575) E. ll. I. 5. (le rucriytia in 71th. (1. 3.) *

576) 0.16. x, l1. t.

577) (7. 6. 42. x. l1. t..

578) 0. 8. l1. t. in 7lt0.

579) c). 21-28. 27. s. 4. 34. x. 11. e.

580) (k. 42, x. l1. t.. Vgl. o. 30. e01'.

581) 0. 19. 20. 30. 7c, d. e.

582) 0. 14. 42, x. l1. t.

583) E. 6. 7. |1. t. in Art).
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Termin von den Parteien nicht verlängert wurdeu4). e) mit Erfüllung

des Auftrages felbft. insbefondere wenn die Angelegenheit bis zur Execu

tion geführt ift. Die Execution felbfr. infofern fie nicht fpeciell uber

tragen war. geht dann zur Verfügung des Delegans. Den päbfilimen

Delegaten ift aber für die Vollfireckung immer noch ein ganzes Jahr

bewilligt W).

Da der Delegat eine iariacliatio pkopkjk hat. fo geht die Appella

tion von ihm auf den Delegans W6). Von Subdelegaten geht dagegen

die Berufung gleich an den erfien Delegirenden und nur. wenn blo.

einzelne Aufträge ertheilt. nicht die ganze Sache übertragen war. an den

unmittelbaren Delegans. zur Verhütung widecrechtliänr Vervielfamung

der Infianzenö")

]ll. Das Verfahren.

Die Einrichtung der geiftlichen Gerichte ifi in den einzelnen Diöce

fen oerfchieden. wovon der Grund in der particular-en Entwickelung felbft

liegt. Die epiacopalig oneijentia und fpäter die wirkliche Eivilgerimts

barkeit gebuhrte zunächft den Bifchöfen. fo wie den Delegaten derfelben.

Zu diefen gehörten auch die Archidiaconen. welche aber bald in den Befiß

einer inrigcijctia aräinaria und neemt-io kamm ou)- worauf fie wie die

Bifctwfe felbft auch Vicare befiellten (oifjciales k0ronei)*"). Die bifmöf

lichen foknnej verdrängten meiftens die Archidiaconen felbfi. Von den

Archidiaconen ging die Appellation an die bifchöflichen otlicjaler princi

pnlee, aus denen Officialate und Generalvicariate entftanden. welche nach

der fpäteren Einrichtung für die wichtigeren Sachen die erfte Inftanz

bildeten. So wurde überhaupt das bifmöfliche Geriän die erfie Inftanz.

was das Tridentinifche Eoncil als allgemeinen Grundfah auffiellt (f. oben

Note 312). Früher wurden Eioilfireitigkeiten auch oft vor den bifGöf

lichen Synoden und den Sendgeriwten verhandeltWL).

Da das Officialat oder Generalvicariat nur die bifchöfliche Juris

diction verwaltet. fo geht die Appellation an die dem Bifchofe felbft vor

gefehte Behörde. alfo an das Metropolitangerimt. und die dritte Jnfianz

an den Pabft 594),- Von diefer Ordnung wurde aber während des Mittel

alters häufig abgewichen. indem dem römifchen Stuhle eine allgemeine

concurrlrende Iurisdiction beigelegt wardWL). auch nach der Analogie des

584) (2. 401. A. b. t.

585) 0. 9. 26. x. l1. t. .

586) 0. 18. 27. 8. 2. x. b. t.

587) E. 18. x. b. t.. e. 3. 10. 14. e041. in 7110.

588) Dieß gefchah inbeffen nicht immer und man muß daher wohl die Fälle

fondern. S. lnnoo. Cironji, angel-unt. jurie can. iii). 11. cap. 8.

589) 0. 3, S. 1. rie nppeliat. in Alto. (2. 15.) ()nnoo. l7. a. 1245.)

Eleni. 2. t1(- keecrjptje. (1. 2.) *

590) S. Veifpiele in Niefert. Miinfierfches urkundenbuch. Montag.

Gefch. der teutfchen fiaatsbürgerl. Freiheit Bd. ll. S. 413 u. a.

(2 1559K) 0. 52. 66. x. (la oppellat. (2. 28.) c. 3. e10 appallat. in 711.0.

. . u. a.

592) (L. 1. A. ein nfficio logati. (1. Z0.) (sin. [ll. n. 1170.) (I. 7.

x. (Le appellat. (2. 28.) (ltjetn.) a. 56. auc'. (lnnomlll. 1.1198.) 0. 66.

eoä. (lnnoo. lll.)

l7. 42
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römifchen Rechtes) nach welchem die Stadt Nom als das gemeinfame

Vaterland aller römifclun untetthanen ein allgemeines forum clomiciljj

bildete W3)) angenommen) daß bei der röntifmen Kirche) quiet omnium est

ecclegiurnm [unter ot rnngiotrn, alle geifilichen Piozcffe angebracht), doch

aus guten Gründen (ex neceronrio et jagt-z. cun8e1) vor das fpecielle

Forum gezogen werden durften W4). Gegen dergleichen Eoocationen wur

den aber fchon frühzeitig B-efchwerden erhoben und römifcher Seite? auch

Privilegien ertheilt. Allgemeinere Fefifeßungen ergingen deßhalb auf den

Synode-n zu Eofinilz und Bafel. In dem Eofinißer Eoncordate von 1418

und auf dem Eoncil zu Bafelägd) wurde befiimmt) dafi eine Appellation

erfk“ fiatthaft fein folle) wenn in der erfien Inftanz definitiv geurtheilt

worden) und bei allen Sachen) trelche vier Tagereifen weit von Rom

verhandelt wiirden) pabfiliche Delegaten an Ort und Stelle) iuiliceg in

pnrtibuß, entfcheiden mußten. Das Tridentinifrhe Concilöiiö) befiätigte

dieß und traf zugleich die Befiimmung) daß in jeder Diner-fe auf der

Synode wenigfiens vier geeignete Perfonen gewählt werden folltrn) ivel

chen als Delegaten der Pabft die ltetreffendeu Sachen committiretr könne.

Fur den Fall des Todes eines diefer Synodalricltter follte der Vjfchof mit

Zuziehung des Eapitels einen Subfiituten ernennen) der bis zur nachften

Synode als Delegat benutzt werden könnte. Seit Synodcn nicht mehr

gehalten tout-den) befiellte der Bifchof diefe Rinner (Profynodalrichter)

unter Eonfens des Staates und der römifcieen Ernie. Diefe Einrichtung

beficitigte Benedict Alle'. durch die (Coniiitutiott: Quumk-js patoroao vom

26. Augufi 1741597)) und die kaiferlirhe WahlcapitultitionxMö)) welche

zugleiä) die dreifache hergehrathte Jnfianz anerkannte) fo daß mit Aus

nahme der cnuxne! rnaioroz [ters von teutfchen Richtern geurthcilt werden

folie 999). So lange in Teutfchlcind fiehende Nuntiatureti vorhanden

waren) hatten diefe in appelleitorio mit den Erzbifchöfen concurrireitde

Gerichtsbarkeit) welche jedoch fpäter fortgefallen ifi.

Wegen der Zulaffigl-'eit der Appellation felbft ergingen* auch nähere

Fefifehungen. 1) In tnaneheti Sachen ift diefelbe tiamlich ganz uuftatt

haft) 2) in anderen ift fie unumgänglich nöthig) 8) in n00) anderen

entfcheidet der Wille der Parteien. Zur erfien Elaffe gehören alle Rechts

famen) in* ?luft-hung deren den Bifchöfctr felbft als Delegaten dee] Pabfies

die Execution der Oecrete erftcr Inftanz mit der Elaufe( attfgetragetr

wird; nzrpoilutioiro of jnhibitiono qunris poßtporita, remote'. Hier

F e'

... ..11.

., . ,

593) l.. 33. 1). ni] innnicipnlem, (50. 1.) Vgl. 1'.. 28. F. 4. l). ex

czuibuo canziz niniorea. (4. 6,) Ein Achnliaies galt auch fin: Conftantinopel.

c, [m, E. (lo prjriiegiia iii-his Coiiztnntinozroiitnuno. (11. 20.)

59+) (7. uit, x. (io for-o contxlot. (2. 2.) (Croft-rot lx.

595) 8633, xxxl. (look. (io cnuäjo ert nppoiint. '

596) 8688. xx": cup. 20, 8088. xx'. cap. 10. (10 kei'.

597) S. fiberhauptßonoclict x17., (lo P0100() eiiooc. ]ib.l7. cap. B'.

(Ic: jnciic-,ihun nz-itocietlibuo.

598) Noch die doit 1792 Art. Al?) S. 5.

599) S. uberhaupt [Decor, tio oypoilationo nei curiain Romanum. .jeu-o

1751. 4.
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darf weder derRichter erfier Infianz die Appellation bei-flotten. noch der

der zweiten Infianz diefelbe annehmen 600). Zur zweiten Elaffe gehören

Ehefcheidungsfachen, da bei diefen zwei gleichfdrmjge Erkenntniffe gefor

dert werden 60|). Da öfter in Polen Eheleute fich unter Androhung

gegenfritiger Strafen verpflichteten ) gegen das erfie Urtheil kein Rechts

mittel einzuwenden, wurden dergleichen Verbindungen für nichtig erklart)

und die frühere Vorfchrift erneuert W2). Alle übrigen Sachen gehören

zur dritten Claffe.

Nach diefen Vefiimrnungen ifi jeht in ganz Teutfchland die Orga

nifation des geifilichen Gerichtswefens erfolgt ('93). Die Inftanz felbft ifl

aber eine dreifache. Wegen der Ehefachen hat dieß jedoch Bedenken er

regt. Da nämlich zwei gleichföemige Erkenntniffe nöthig find) um eine

Ehe zu trennen. fo hat fich einerfeiis die Obfervanz gebildet, gegen zwei

iibereinfiimmende Urtheile keine iveitere Berufung zu gefiatten) anderer

feits aber. wenn mit drei Infinnzen cin ftreitiges Verhaltniß nicht gere

gelt werden kann, eine vierte Infianz aber öfter verboten U694), eine

Neaffeimtioit des Prozefies auf den Grund von 110W zu geweihren7 wo

bei von der Vorausfchung ausgegangen wird) daß Erkennt-eiiie in Ehe

fachen nicht unabcinderliche Rechtskraft erlangenwä).

Was die formellen und materiellen Beftimrnungen des Verfahrens

der geifiliclyen Gerichte betrifft) fo handelt es fich hier vorzüglich um das

Verhältniß der canonifchen Grundfcihe zur bürgerlichen Gefeßgebung der

einzelnen Territorien "(76). In rein fpirituellen Sachen tritt das canoni

fan Recht als Entfcheidungsnorm unbedingt ein. Jnfofern diefe aber

zugleich eine ternporelle Bedeutung annehmen) alfo die weltlichen Rechts

verhciltnifie init berühren) kann die Forderung des Staates , daß hierbei

kein Conflict mit feiner eigenen Legislation eintrete. nur gebilligt werden)

zugleich freilich auch das Bein-eben des Staates nothwendig erfcheinenf

die obwaltenden Gegenfcihe auszugleichen. Demgemciß ift z. B. in Preu

ßen beftimmt worden a97): Es fei zu gefiatten, daß die geifiliwen Gerichte

600) Die hierher gehörenden Fälle nennt kausal-e A17. in der Confli

tution: na iniiicantir Ecole-ine rechnen, vom 30. März1742, (ijuiiar. [Loni.

ori. Luxemburg '1*. x71. (di. 76 aq.)

601) Rangnick. x17., (Lanrtieuija: bei miaeratiana. c1. Z. Nod. 1741.

(Bolle-r. l. c. ['01. 48 gel.) _

602) beoeriiot x17., Eonotit.: Uiinjnnr iicentjam et iiber-intern. ei.

18. Mai 1743. (Julie-r. l. o, fol. 160 öq.)

603) Nur in den Rheinlanden ifi die Herftellung der durch die franzdfifche

Regierung aufgehdbcnen Gerichte noch nicht bewirkt worden. Wegen der ubri

gen vgl. man die oben Note 549 flg. cit. Literatur.

604) Wie nach dem Rcfcripte vom 16. April 1801 an die weiipreuß. Re

gierung (i. Iacdbfon. Gefcb. der Quellen des preuß. Kirchenrechtes Bd. l)

Th. 1. Anhang Nr. 07ern. S. 320.)

605) S. die Note 601 eit. Ednäcit. F. xl.

606) S. Eichhorn a. a. O. Bd. il. S. 178 fig. Laspeores a, a.

O. S. 817 ng, 829 flg.

.(307) S. Beef. des Min. v. 17. Juli 1800 auf den Bericht der wefipreufi.

Regierung vom 14. März d. I. bei Amelang. neues Archiv Bd. l, S.

42*
d
.
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in Salben. die wirklich ihres Reflorts find. das canonifche Recht anwen

den. Thun fie folches aber auf eine Art. toeletpe der Wohlfahrt des

Staates und den auf diefe berechneten Grundlagen des allgemeinen

Landrechtes widerfpricht. fo kann exiztente cnzu durch die weltliche Macht

Annullirung foleher Sentenzen und Verfügungen dcr geifilicl-zen Gerichte

erfolgen. um den etwaigen Mißverhältniffen vorzubeugen. kann der

Staat zugleich auf die Organifation und Vefehung der geiftlichen Gerichte

felbft einwirken und insbefondere die Zuziehung geprüfter Iufiizbeamten.

als Affefforen u. f. w.. fordern (f. oben),

Das Verfahren felbft berubte Anfangs auf dem römifrizen Prozeffe.

erfuhr aber fptiter manche Modificationen. Vis zum dreizehnten Jabr

hunderte war es regelmäßig öffentlich und mündlich. In Folge der An.

ordnungen Innorenz 111"") trat die Scriptur überwiegend ein und ging.

wie in der Hauptfache das ganze canonifche Prozeßoerfahren. in die'*"welt

liuten Gerichte über. .Zwar find manche Abweichungen. zumal bei einzel

nen Jnfiituten felbft. eingetreten. im Ganzen find aber die Differenzen

minder bedeutend; doch pflegen dieGLandesgefeßgedungen vorzufchreiden.

daß nach ihren Gerichtsordnungen das prozeffualifclye Verfahren felbft ge

leitet werdeWg). Die Execution ift regelmäßig. fo weit nicht der Kirche

in befiimtntem Umfange diefelbe zufieht. Sache des weltlichen Richters.

weleher auch während des Prozeffes felbft die etwaigen RequifitionenW")

des geiftliGe-n Geriehtes auszuführen verpflichtet ifiou).

13. Die evangelifme .Kirche““).

Nach den Grundfeihen der Reformatoren. welche die .Kirche auf das

Religiöfe befchrankt wiffen wollten (f. oben Note 386). mußte eigentlich

jede Gerichtsbarkeit in fireitigen Oiechtsfaehen dem Staate zufallen. So

äußert Luther in Beziehung auf Ehefachen 61'): Die kaifetlichen Rechte

269 flg. Leman. wefipreuß. Provinz-Recht Bd. 11. S. 432. v. Rabe.

Sammlung preuß. Gefeße Bd. Vl. S. 185 flg.

6068)) S. bef. c. 11. x. c1e probaljonjbua. (2. 19.) (in Eancil. Unteren.

u. 121 .

609) Darüber bemerkt Walter. Lehrbuch des Kirchenreehtes 5, 181: Bei

den Fortfäiritten. welche die Wiifenfwaft des Prozeffes beltändig macht. können

die geifilichen Gerichte nicht bei der canonifciren Prozedur "leben bleiben. fon

dern fie mailen fich darin nach den Gefehen ihres Landes richten.

610) S. z. V. Refcr. des preuß, Min. v. 20. Januar und 21. März

1834 (o. Kampß. Jahrbücher Bd. 111.111. S. 241. Bd. 111.7. S. 296.

297).

611) ueber das Verfahren felbft vgl. man außer den gewöhnlichen Lehr

büchern des gemeinen Cioilprozeffes Schell( a. a. O. Sauter, fung-n..

juris eccl. 1'. 71.

612) S. E. l.. 13611111-1-, aba. (La jinibuo juriauiocjonj. jrnperjali!

qnoncl jn cnuzju ecclesiaoeici. comp-til. Cutting. 1754., und in den .rb-ek

7111101165 jut-jo ann. ode. l7. p. 154 oq. Eichhorn. Kirchenrecht Bd. 1. S.

725 flg. und Sit. - Die gcifiliGrn Gerichte in Neu-Vorpommern (belondeuf

Abdruck aus der eoangelifchen Kirchenzeitung 1841. Nr. 32-34). Berlin 1841.

8.. ort-d. mit Starke. Darltellung der befiehenden Gerichtsoerfafiung in dern

preuß. Staate Ö. 112.

613) Luthers Werke Bd. x. S. 956,
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haben fich dem geifflimen Rechte unteuvorfen; darum ifk nun Nichts)

daß man fich mit dem weltlimen Recht wollte halten; weil fich daffelbige

nun felbft unterthänig hält nach dem geifilichen) fo mirffen wirs auch

alfo mit ihm halten. Antwort: Ich weiß es leider) allzumal) daß die

Kaifer fich mit ihrem Recht wohl in mehr Stücken dem Pabfi und geifi

lichen Recht unterworfen haben; aber wie gern fie daffelbige gerhan haben,

und wie lieb es Gott gewefen ifi) wie fein es auch geralhen) überzeugen

uns allzumal das unendliche) gräuliche Blutoergießen.... Weil denn

das kaiferliche Recht fich der Ehefachen angenommen , als eines weltlichen

Handels U4)) und diefelbigen gefaffet und geörterr, fo follre mein

lieber Pabfi dafielbige haben fein fo bleiben laffen) und nicht in ein fremd

Amt gegriffen haben,... Alfo weil dieß Stücke im kaiferlichen Recht

gefaffet und geordnet ifi, follte man fich darnach halten; wie man gethan

hat vor Zeiten) da fowohl fromme Chrifien waren) als fehr find. Dem

gemäß wurde auch hier und da die Iurisdiction der bürgerlichen Behörde

flberwjefenF wie in Kurfamfen) Heffeie u. a.6'5), in den Städten auä)

oft von den Magiflraten ilbernommenäw). Indeffen gefchak) dieß nicht

allgemein und vielfach erhielten fich auch nach der Reformation geifiliche

Gerichte Wi)) oder es wurden wenigfiens Geifilime, wenn der Gegenfiand

es erforderte) zu Naehe gezogenaW). Vefonders in Betrefi der Ehe

fachen erklärte fchon die heffifche Kirchenordnung von 1526) Cap. 14:

8L qui 81-3723 case-Z matrjmoniellee) incjcierint, 3010 bei rotho (Iefini

ernten'. Error] 8j qlljs Epjzcoyotum perlelexus in bis ezt, c0o8u]at

ujäitatokes auf aijoö, qui ex Zckjptur-jä sacris (L8 ejuomocij cau5i3

juriicerre p083jnt, und hierauf äußerte fich das Bedenken der Theologen

von 1538 für die Errichtung höherer Behörden) der Confifiorieniiw))

ganz gemäß den fchmalcaldifchen Artikeln, welche im vorhergehenden Jahre

für die Ehefachen ein neues Gericht gefordert hattenöW). Das Bedenken

von 1538 ging aber weiter, indem es auch in Streitfamen) „es belangt

des Pfarrer Einkommen oder andere Sachen ", in .Kirchenbaufachen- „ in

Summa die Kirchenfamen und äußerliche Kirchen-Zwang-Disciplin und

OrdnungöV") die Cognition der Confifiorien angewendet wiffen wollte.

 

614) In ähnlicher Weife „die Ehe ill ein leiblicd äußerlich Ding, wie an

dere welrlieiye Handrhierung." Lurhefis Werke Bd. x, S. 710.

615) S. Eichhorn) teutfche Staats- und Recinsgefch. Bd. l7, s. 553)

Anm. i, S, 428.

616) So fielen gemäß der Kirchenordnung der Stadt Soefi in Wefipbalen

vom I. 1532 die Ehefachen an den Magifirat.

617) S0 im Herzogrhume Preußen) wo die Vifmdfe mit Officialen geift

liche Jurisdiction behielten (f. Iacobfon) Gefch, der Quellen des preuß, Kir

chenrecbtes Bd. l) Th. ll) S. 47 u. a.).

618) So nach der Note 616 cit. Kirchenordnung- Vgl. auch das Schrei

ben Melanthoms von 1533 an Spalatin im (Lorpna lieformatorom eä. 31-er

aobnoiciet 'l*. ll. p. 695.

619) Richter) in der Zeitfäirift für teutfches Recht Bd. l7, S. 62 flg.

620) Sehmalcald. Artikel: Anhang von der Bifchdfe Gewalt.

621) Richter a. a. O. S. 70f 7J, 73.
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Nach diefen und anderen Wfcitlägen wurden nun auch die Con

fiftorien angeordnet. zunächft als lande-zherrliche Behörden, dann _ils

..Behörden der Kirche und rhrifilichen ObrigkeitWY". und ihr Gefchäftstreis

durch befondere Kirehenordnungen und Inftructionen näher befiimmtöeß).

Schon während des fechszehnten Jahrhunderts finden fich aufier den Ehe

fachen verfchiedene andere. welche zur Eonfiftorialgerichtsbarkeit verwiefen

wurden. So in Sachfen ..alle Sachen. die der Kirchen. Schulen.

Hofhimlien und gemeiner Kafiengiiter. Lehen. Einkommen. Nudung.

Gebäud und Befferung. dazu der Kirchendiener Befoldung betreffenfi")".

in Brandenburg: Alle Sachen. fo geifilich fein oder zivifchen und mit

geifilimen Perfonen der Religion oder geifilimen Beneficien und Gütern

halber verfallen und was denfelben anhängig ifiöeö). ?iehnliäz in Pom

mern und in anderen Ländern 9“). wogegen aber auch bisweilen die Ehe

fachen bei den weltlichen Gerichten bliebenö'*'7). Da nach dem Principe

der Reformen-treu die geiftlime Iurisdictioit der Kirche in Oiethtsfireitig

keiten nur als landesherrliche Verleihung erfcheint. fo kennte unter Ura

fiänden auch eine Reduction und Aufhebung. wenn die Umfiände es zu

erheifchen fchienen. erfolgen. Dieii ift denn auch feit der Mitte des vori

gen Jahrhunderts mehrfach gefchehen. wie namentlich in Preußen. wo die

in evangelifmen Angelegenheiten vorkommenden Profi-fie in einem nicht

geringen Umfange fruher den Eoufiftorien gebührten N9). durch Friedrich l1.

aber auf die bürgerlichen Gerichte übertragen ivurden ..weil die Vielheit

der Jufiiz-Eollegioruiti nichts als lauter (Zonfufions- und Iurisdictions

Streitigkeiten mit fich fiil)ret“79)." Die Ehefachen insbefondere G39) wurden

den Hofgerichteir und andern hohern Behörden zngeioiefenöal). In Würt

temberg befieht beim Ti-ibunale ein eignet Senat für Ehefaehen. In Such.

fen ift in Folge der Befciuußnahme der Kammer von 1834“?) durch

622) S. Eichhorn. Kirchenrecht Bd. 1. S. 727. Anni. 7.

623) Eichhorn. tcutfme Staats- und Rechtsgefrh. a. a. Ö. 5. 556.

624) Kirchenordnung von 1580. Vgl. Weber. fächf. Kirchenrecht Vb. i.

Abth. 1 . S, 429 flg. (zugleich über die weitere Entwickelung).

625) Vifitaiions- und Cenfifiorialordnung von 1573 (idw-linz, Corp.

Conne. nit-roh. 'il i. Abth. i. nr. 71i),

626) S. Note 612 Sit. Orßglriehcn Riccii. zuverläff. Entwurf von

Stadtgefrhen (Frankf. 1740). S. 489 flg. Auch die oben Note 476 cit. meck

lenburg-icdivcriwfchen Gefetze. wo genannt werden; Kirchen. Schulen . Hofpi

talrn- und gemeine Kafirnsguter. Lehen. Einkommen. Ruhen. Gedäu und Veffe

rung. dir Kirehrn- und Sehuldiener Befoldung. ingleimen die wider fclbige ein

gebrachte peridnliche Zufpriiche.

627) Wie nach der kurpfeilzifchen Ehe- und Ehegeriihtsordnung von 1582.

618) Jacobfon. Geich. der Quellen des pieuß. Kirchenrrchted Bd. l.

Th. i). S. 82. 83.

619) A. a. Q. S. 111 flg.

63i)) 301i-, (io conoistorio eiieo. l7. 3.54 3g. y. 145 der, Regiment.

1713. 4.

631) Cdict b. 10. Mai 1748 (WZ-linz, Corp. Con-t. Ware-ii. Eontin. i7.

[i. 1(Z1.) Vcrordn. v. 8. Augufc 1750. Vgl. allg. Landr. Th. il. Tic. l

u. .

632) S. die Verhandlun en in Rankele i ori eh- olit. Zeit chri tVdll.
Hft. i7. S. 367 flg. g hfl f p f f
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die Gefeggebung des Jahres 1835 die geiftliche Gerichtsbarkeit und die

*Enrfeheidtmg in Verlöbniß- und Ehefachen von den Eonfifiorien auf die

weltlichen Gerichte und die 'Adminifiration auf die Kreisdirectionen iibere'

gegangenUZZ). Sehr umfafiend ift dagegen noch die Iurisdictioir des

hannöverfciren Eonfifioricim. Die Appellation von den Eonfifiorien ging.

und wo fie zu entfcheiden haben. geht auch icht an die höhere Iufijz

behörde. wogegen der Recurs an die Reichsgerimte nicht verfiattet war.

da diefen die geiltliche Gerichtsbarkeit nicht zufiand 634). Attenverfendrlng

an auswärtige Eonfifiorien. fo wie an edangelifche Facultäten. war auch

allgemein hergebracht.

Was die Perfonen. welche dem geifilichen Gerichte unterlagen. be

trifft. fo rechnete man atelier den Geiftlichen auch den fogen. cler-is

1oil10r, Kirchen- und Säiulbediente dahin und nach der Obfervanz auch

deren Familie und Gefindeöiiä). Meiftens wurde aber fpiiter nur das

bürgerliche eremte Forum. und felbft dieß nicht einmal allgemein. ange

nommen (vgl, oben Note 556. 557),

Die E,onfifiorialgerichtsbarkeit in katholifchen Ländern beruht auf der

befondere-n Verfaffung und war hier oft nur befchrtinit den Evangelifchen

zngefianden 6W). So hatten in Jülich-Berg die Synoden nur das

Oiecht. in fireitigen Ehefachen unter den Parteien die Gute und Aus

föhnung zu verhandeln“7).

Das Verfahren richtet fich theils nach den befonderen Infiructionen.

theils nach den allgemeinen Landesordnungen. 5F. Zaeobfon.

Gefandte l) (legnti, nnniZtr-en pubiico, regieren poiitiques 011

(iiplomatiques, 580113 (ie reiatidnu Exterieur-ea) find alle Perfonen. in

633) S. die (belebt v* 28-- Z0. Januar und 10. April 1835 im Coder

des im Kbnigreiche Sachfen geltenden Kirchen. und Schulrechtes S. 374 flg..

380 flg.. 395 flg.

634) S. Eichborn. Kirchenrecht Vb. l. S. 737. 738. Bd. ll. S.750

und die baiclbfi Eil.

635) Nach den oben Note 476 cit, me>lenb.-fchwerin'fchtn Grfehen dic Fa

milie. nicht aber Vcdiente oder Bauern,

636) S. Eichhorn a. a, O. Vd. l. S. 790 flg.. Vb, ll. S. 156.

637) Vgl. die oben Note 420 cir. Abhandlung von Putter. Wegen

der Eognition der Eonfiltorien in Bauern f. Verordn. v. 22. Der. 1822. 23.

Dec. 1837 (M c't-tler. Lexikon des Kirchturm-hits Bd. l. S. 725).

1) Die Literatur diefer Materie ift fo umfänglich. daß fich fchwerlich auch

nur ein zwecirnaßiges Spicileginm daraus geben laßt. Diejenigen Schriften.

welche bei diefer Arbeit benutzt worden find. werden narhfichend in den Noten

angeführt werden. Eine Auswahl findet fich in Pölitz. die Staatswifien

ichaften im Lichte unferer Zeit Th. 5. Aufl. 2. S. 298. und Kinder, euro

päifrheö Völkerrecht Bd. 1. b. 169. Note b, S. 273. Sxhon umfiändlicteer

lit die Literatur abgehandelt in v. Römer. Grundfäge über die Gefandtfchaften

S. 6-18. am oollfiändigltcn aber in deffelben Handbuch für Gefandte Th.

1. S. 36_167. Die ncncften Werke find verzeichnet in Rotteck u. Welctrr.

Staatslerikon Bd. 6. Lief. 4. S. 584. Im ubrigen ift hier vrrwiefen auf

v- Ompteba. Literatur des Vblkerrrchtes Th. 2. S.351 flg. u. v. Kampß.

neue Literatur des Vblterrechtes S. 231 flg.
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der Regel Staatsbeamte, welche von einem Staatsoberhaupte an xu

auswärtiges Staatsoberhaupt gefendet werden. um im völkerrechtlichen

(im Innern Teutfmlands: im fiaatsremtlichen) Verkehre die Gefehäfte

ihres Staates zu betreiben. Der Ausdruck Minifier bezeichnet Gefandte

jeden Ranges. [onfc verfiand man unter dem Ausdrucke Gefandte

nur Gelandte erften. unter Abgefandten nur Gefandte 2. und 3.

RangesL). Daß unabhängige Völker. wenn fie mit einander verhandeln

wollen. dazu gewiffer Organe bedürfen. da eine unterhandlung eines

ganzen Volkes mit einem anderen nicht denkbar ift. daß diefe Organe

alfo ihr Volk. ihren Staat vertreten mufjen. dieß liegt in der Natur

der Sache. daher in den urfprunglicizen Rechten der Völker. ift fonari)

auch Grundfalz des philofophifciyen Vdlkerrechtes, Daß diefe Organe aber

unverlehliä) fein. daß das. was ihnen gefaiicht. als dem fie abfendenden

Staate gefchehen. angefehen und jede Verlegung folcher Perfonen auf

das Strengfie geahndet werden muß. dieß folgt als Mittel zum Zwecke

ebenfalls aus den ganzen Verhältnijfen. weil fonfi Verhandlungen mit

den abgefendeten Perfonen nicht moglich fein- wurden. fich Niemand zu

diefem Gefchäfte hergeben wurde. Dieß befiätigt die Gefchichte des Alter

thums und Mittelalters. nur war diefen Perioden unfer Infiitut der

ftehenden Gefandtfchaften unbekannt. Die Gefandten wurden blos für

einzelne Fälle abgeordnet. oder es wurden die Verhandlungen unter den

Souveräns bciefliä) abgemacht - Beides. bei entfiehender Nothwendig

keit häufiger. ja fortdauernder Verhandlungen. fo befchwerlirhe Mittel.

daß. wenn auch die Nothwendigkeit fiehender Gefandtfcijaft nicht durch

die- Vechältniffe und durch die fieigende Gefchäftsuerwicfelung fich Aner

kennung verfchafft hätte. dos) durch die unausgefeßtefien Verhandlungen

mancher Staaten mit einander fich die fiehenden Gefandtfcjyaften factifch

bilden mußten. Es ifi nicht unwahrjcheinlich. daß der kluge päbftliclje

Hof. der fich im Mittelalter einen unausgefehten politifcljen Einfluß auf

alle äyrifilichen Herrfcher zu fichern wußte. zuerft zu diefem Jnfiitute

Veranlajfung gegeben hat. So viel aber fagc die Gefchicijte befiimmt.

daß fchon Ludwig xi. v. Frankreich an den Höfen Englands und Bur

gunds und diefe bei ihm. hingegen der Minifier Richelicu während der

Dauer des dreißigiährigen Krieges als Kundfchafter an den verfäyiedenen

Hofen ffehende Gefandten unterhielten. während wir feit dem wefiphäli

jchen Frieden diefes völkcrrechtliche Infiitut unter allen civilifirten Völkern

(die hohe Pforte mit eingefchlofien) finden, Der Zweck der ftehenden

Gejandtjcltaften. fo wie fie fich nunmehr ausgebildet haben. befteht ..in

der Erhaltung und Pflege der friedlichen und freundfchaftlimen Verhältnifie

zwifchen den einzelnen Staaten; in der Vertretung des Staates bei allen

Vorkommnifjenz in der Wahrung aller Intereffen deffelben; in der mög

lichfien Verhinderung der Entfiehung von ,Mißoerhältniffenz in der gut

lichen Beilegung entftandener Differenzen; in der Vertretung der einzelnen

2) Klliber a. a. Q.ß.169. S. 272 und Note a, S. 273. Rotteck

u, Welcker a. a. O. S. 272.
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unterthanen. Körperfchaften u. f. w. bei allen erforderlichen Gelegenheiten;

in der vermittelnden Beilegung der Streitigkeiten derfelbenz in der Schuh

gewiihrung da. wo einzelne Staatsgenoffen des Schuhes in perfdnlicljen

und fachlichen Angelegenheiten bedürfen 9).

Unter diefen umfiiinden ift die Politik das Hauptfeld. in welchem

fie fich bewegen. daher das Rechtslexikon. bei ihrem nur fecundcicen

Einfluffe auf das Recht. fich einer umficindlicljeren Auseinanderfebung

des Gefandtfcljaftstoefens enthalten muß. daffelbe vielmehr in der Haupt

fache nur fo weit darfiellen kann. als zur Verfiändlicijkeit der teutfchen

Staatsrechtsprincipien über das Gefandtenwefen nrithig find. und fo weit

diefe Principien ans Grundlagen des Völkerrechtes entlehnt find.

Ehe das Infiitut der bleibenden Gefandtfcljaften fich einrichtete.

hatte man nur zwei Claffen von Gefandten. die ambasraeieura

(probier-cars) in wichtigen. die gentilo-bommes el1707ö8, gewöhnlich

am Hofe dienende Edelleute. in minder wichtigen Angelegenheiten. Spri

terhin. als die Gefandtfcijaften fiehend wurden. gab. fiatt der authors“

(leur-I, es - der Name deutet auf ihre Bejiimmung_ Refidenten

(räßicieoe). Die Agenten. welche vorher blos die Privatgeftljcifte

der Furfien beforgt hatten. wurden nun auch mit Staatsgefchriften beauf

tragt (cbargös (Unified-LZ) -* Gefchäftsttciget. Die oben

erwähnten enroz-äs aber erhielten fchon im 17. Jahrhunderte mehr

Anif-ben; feit dem Anfange des 18. Jahrhunderts bildeten fie eine be

fondere Claffe der Gefandten. unter denen fich die bevollmcichtigten

Mjnifier (loinjntreß piänjpofeofjajreß) befanden. und fo

entfianden drei Clafien: n) 3rnba88e1ci8ur8 und pcibftliclje Legaten und

Nuntien. b) 61170763 und bevollmcicijtigte Minifier. c) Refidenten und

Gefchciftstrager. In jenen Zeiten. der Bliithe des hofifchen Ceremoniells.

wurde oft der Rang diefer Gefandten und das ihnen gebührende Cere

moniell Veranlaffung zu Streit. der häufig in den wichtigfien politifcijen.

Staats- und Völkerreajtsverhandlungen die Befchluffe verzögerte. erfchwecte.

ja ganz hinderte. Dieß zu vermeiden. fiellten die acht Mächte. welche

den Frieden zu Paris am 13. Mai 1814 unterzeichnet hatten. durch

den Wiener Eongreß am 19. März 1815 ein Reglement uber den Rang

der diplomatifajen Agenten4) auf. welches den übrigen gekrönten Häuptern

zum Beitritte vorgelegt. von der teutfchen Bundesverfammlung durch

Protocol( vom 12. Juli 18175) angenommen und toodurch drei Claffen

von Gefandten bejiimmt wurden. Zwifcljen diefe wurde eine vierte von

Oefterreich. Rußland. Frankreich. Großbritannien und Preußen auf dem

Congreffe zu Aachen ani 21. November 1818 eingefchoben, So befiehen

bei jenen fünf Mächten und folgeweife für Teutfäjland jeht folgende

Claffen 6). von denen indeß zu bemerken ifi. daß der Unterfchied derfelben

 

3) Rotter! u. Welt-ier a, a. O. S. 586. 590. Pdlih a. a. O.

S. 292 flg. u. 294.

4) In Klirber. Acten des Wiener Congrefies Bd. 6. S. L04 tlg

5) In ile blut-ton., recueii etc. Jung'. 8. p. 648.

6) ueber Vorfiehendcs vgl. Pölitz a. a. O. S. 300. Rotteck und

Welcter a. a. O. S. 59K flg. Klriber. europ. Völkerrecht S. 179.
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auf den' verfchiedenen Graben der Reprafentation und des Eeremoniells

beruht) jedoch nur in Bezug auf die verfchiedenen Staaten; unter fich

felbft haben die diplomatifcljen Agenten) als folche) kein Recht auf einen

Vorrang z_ fie nehmen unter fich den Rang nach dem Tage der amtlichen

Anmeldung ihrer Ankunft ein, Es nnterfcijeidet fich aber die erfte Elaffe

ganz von den ubrigen drei Elaffen dadurch) daß fie die Staatswürde

ihres Souvercins tvefentlich reprcifeittirt) wiihrend die anderen nur die

Qualität des Staatsoberhauptes) als folchen im allgemeinen) nicht feine

befondere Wurde reprcifentiren7). -**

Die erfieElaffe wird gebildet von den Botfchaftern) Grofi

botfchaftern (arnbetosacienrs, embnßnciorcen, einibnrzcjntores, niergni

1083,", 0rnt0re8)-(und den päbfilicljen legeiti a intern oder (in intern

und nnncjj _ fotoohl ordentliche als außerordentliche (f. w. u.) Gefand

tenediefer Elaffe begreifend. Sie fämmtlich erhalten feit dem wefiphtilj

f en Frieden den Titel Excellenz) überreichen ihr Creditio (f. w. u.) jedes-x

l in öffentlicher Audienz (die anderen nur in einer Privataudienz) und

da fie ihren Souverän nicht nur in den Gefchäften) fondern auch rück

fichtlich feiner Perfon reprcifentiren) fowerden ihnen alle die Ehren) wie

jenem) erwiefen. Sie haben daher jeden Falles) fie mögen Fllkfil" iii"

oder nicht) ein fürfilicljes Gefolge (f, w. u.). Schon zur Zeit des teut

fchen Reichsbefiandes hatten das Recht folche zu fenden - jetzt bedienen

fich auch die Monarchen) welche ea haben) deffelben nur noch in attßer

ordentlichen Fallen bei Eeremonialcjefandtfcljaften (f. w. u,)-nur Helfer)

Könige) der Pabft und) durch die Wirhlcapitulation erfi erlangt) die

Knrfurfien) weil diefe Überhaupt königliche Ehren (nannten regii) hatten.

Unter den Republiken tvard dieß Recht blos der Sajweiz) den vereinig

ten Niederlanden und Venedig zngefleinden. Noch jetzt ifi dieß fd) und

den größeren Republiken wird das Ott-ehr gleichfalls nicht befiritten. Da

aber gewöhnlich zwifchen zwei Staaten in Bezug auf die Art der am

berazacje Reeiprocitcit beobachtet wird) fo verweigern die Sortoercins mit

königlichen Ehren das Recht) Gefandte erfier Elajfe zu fchicken) denen)

welche keine königlichen Ehren haben) den kleineren Oiepubliken und den

halbfottvercinen Staaten. Die!? hindert aber diejenigen Furfien) ivelclje

der königlichen Ehren nicht theilhaftig find) nimt) fich unter einander

din-cl) Gefandten erfieir Ranges zu befchicken) da) folche Verhältniffe ab

gerechnet) es von der Wahl jedes Sonde-rates cibhängt) welche Elaffe

von Gefandten er fenden will ').

In die zweite Claffe fehr das erwähnte ?ieglement die eneoyäx,

ininiatrex und anderen Gefandten) welche (gleich den Votfchaftern) Lega

ten und Nuntien) bei den Souveränen felbft acrreditirt werden) fonach

die ent-Year (ndlezgnij, [Malaguti, jnejeitj), die eigentlichen bevollmcichtig.

ten Gefandten) ioelclye) weil der bloße Titel Gefandter oder eneoz-ci or

 

7) Saalfeld. Handbuch des pofitioen *Liölkrrrethtrs S. 110. Pdliß a.

a. O. S. 305 u. 306. Rotteck u. Welcker a. a. O. S. 593 u, 594.

' 8) Kliiber a, a. Ö. 9. 180) S. 29i flg.) h. 183) 184) S. 296 flg.

Polih a. a. O. S. 306. Rotteck u. Wrlcter a. a. O. S. 593 u. 596.
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rlinaire nicht gehreirtchlicl) i|. gewöhnlich den Titel außerordentliche _Ge

fandten (8111-0708 axtraarclinairc-I) fiihren. und Minifier (miniatreä pläoi

zdoterrfjaji-LZ), den k. k. öfterreichifrhen Internuntitis zu Eonfiantinopel

den einzigen Eivilbeamten diefes Titels -- und die peibfilichen Internun

rien. Diefe Elaffe befchreirtkt fich auf das nothwendige Gefolge. hat

alfo keine Gefandtfchaftsceivaliers. Edelknabcn u. f. w.. aber mehrere

Secrctcirs 9). -

Zur dritten Elaffe gehören eigentlich. dem Llachener Vefehluffe

genteiß. nur die ONinifier-Refidenten (mini3tre3 rcFZicLenZ). Weil aber die

einfachen und die gefcheiftsbetrauten Minifier (ruiniatrao char-geb (j'ai

faire5) infofern einigen Vorzug vor den Gefandten. der lehren Elaffe ge

nießen. als fie gewöhnlich beim Souverän felbft accreditirt find; fo pfle

gen mehrere Publicifien. und wohl nicht mit Unrecht. diefe alle zur dritten

Claffe zu rerhnenw). Die Diplomaten diefer Elaffe haben gewöhnlich

nur Einen Secretar und einen oder mehrere Canzelliften. je nach der

Menge ihrer Gefcheifte.

Diejenigen endlich. welche. und wohl mit Recht. vorfiehende Claffe

als fo abgcfchloffen. die Minifier-Refidenter. nicht blos als die Spihe der

dritten und lehren Elaffe. und daher noch eine vierte Claffe anneh

men. rechnen dahin alle diejenigen diplomatifmen Agenten. welche. wenn

fie auch haufig von ihrem Souverait felbft erccredieirt werden. doch auch

blos von dem Minifter der auswärtigen 'Angelegenheiten des einen Staa

tes. oder auch blos interirnifiifch für den Fall feiner Abtvrfenheit (cbargeß

(Maifaireg 111l inter-irn) von dem an dem anderen Hofe refidirenden ordent

lichen Gefandten. bei dem Minifier des Ausivartigcn an diefem Hofe

accreditirt werden können 1|). die iliefidcttten (aganteg in 1elr118, raaiclenz).

Gefchciftstrager oder Gefcheiftsbetretuten (char-gez (Vafkairee), die eigent

lich fo genannten diplornatifclnrt Agenten (eigene. ciiplcrmaticzuea) und die

Eonfuln. wenn ihnen ein gefandtfchaftlicher Charakter beigelegt ift. Sie

haben in ihrem Gefolge gewöhnlich keinen wirklichen Legatioitsfecretär.

fondern höchflens einen Scineibcr unter dem Namen eines Secretärs.

Die ?lgenten diefer letzten Elaffe pflegen blos die Privatgefchcifte der

Fürflen. von denen* fie befiellt worden find. zu beforgen und keine ge

fandtfchaftlichen Zlechte. wenn fie auch diplomatifme Titel. z. B. Le

gationsrath. Legationsfecrettir u. f, 11*. ffihren. zu haben. bis man fie

ausnahmsweife zuweilen in Staatsgefcheiften gebraucht. lvozu fie gewöhn

lich durch befondere Empfrhlllngsfcltrclhett (leute-Z (l0 prorläion) accredi

tirt werden. Sie treten daher haufig auf. als Abgeordnete ohne

einen beftimmten diplomatifwen Charakter (nogociatrurr

33113 qualitä). als geheime oder vertraute Abgeordnete (mini

atrerz cooficlentiels, nsgaciatauro' Jackets). Endlich gar keinen gefandt

S 5Z)4Kli1ber a. a. O. z, 181. S. 293. Rottecr u. Weickeeqz. a. O.

' 10)*Rotte> 11. Welcker a. a. O. Vgl. Kleider a. a. Q. 5.182.

S. 294. Pdliß a. a. O. S. 304,

11) Ebendafelbfi.
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(Gaftlicizen Charakter -- wenn fie nicht zu gefandtfckzaftlicizen Gefchäften

ausdrücklich verwendet werden - haben auä) die Commiffäre-L). ge

wöhnlich zu Grenzverichtigungen. Liquidationsausgleiehungen u. f. w. ab

geocdnet, und die zu Congreffen gefendeten kloßen Deputirten").

e* Am wirhtigfien find unter den genannten Perfonen die Eonfuln,

Handelsconiuln 14) (c0o3ul8), eigentlich Beamte. auf fremden Handels

pläbenz befonders in Seehäfen. zu Wahrung des Handelsintecefies des fie

beauftragenden Staates und zum Schuhe der dort mit dem Handel diefes

Staates befäuiftigten Perfonen. als Kaufleute. Schiffer u. f. w. befiellt. Die

erfien Spuren derfelben finden fich bei den (BienchenL welche nicht nur für

die fremden Kaufleute in Griechenland. fondern auch für die griechifchen

.Kaufleute in Egypten eigene Richter anordneten und einfeßtem Eine ahn

liche Einrichtung befiand zu Rom ruckfimtlick) des [it-newl- peregriouz Uk).

Erft im 12. Jahrhunderte findet fich wieder die Nachricht* daß die italieni

fchen- [ptmifäzen und franzöfifäzen Seefiädte durch die Krenzfahrer das

Recht erhielten, Confuln. als Richter in Handelsfireitigkeiten und zu

Wahrung ihrer dortigen Handelsinterefien. in den afiatilmen Seefiädten

zu befiellen. Dieß wurde von den europäiWen Mächten in den Handels

plaßen der Levante und der Barbareskenfiaaten nacldaeahmt und endlich

auf andere See- und Handelsplätze angewendet, Seit dem 16. Jahr

hunderte pflegen die europäifmen Staaten fich fo allgemein wechfelfeitig

Eonluln zuzufenden, daß z. B. von der preußifmen Regierung dergleichen

an 115 Orten des Auslandes eingefetzt find. Man theilt fie in Ge

neralconfuln (consult-i geriet-aux), welche für mehrere See- und Han

delsplähe. oft fur ein ganzes größeres Land- z. B. ein ganzes König

reich. beftimmt find. Confuln im engeren Sinne (Particular

ronfulnz conztils puttjculjeks), deren Wirkfamkeit na) gewöhnlich auf

einen einzigen Ort befthränkt. und Viceconfuln (rice-consula),

von welchen Jene vertreten tverden, ihnen oft bei größeren Handelspläben

zugeordnet, Die beiden letzten Clafien pflegen unter den Erfieren zu

fiehen. Sie müfien. ein jeder an [einem Orte und in feinem Confulats

bezirke. Alles thun und wahrnehmen. was zur Beförderung der Rechte

und Vortheile des Handels ihres Staates und defien einzelnen untertha

nen dient. von den eine und ausgehenden Waareit7 Schiffen u. f. w.

in Bezug auf ihren Staat Notiz nehmen, auf den dortigen Verkehr der

Unterthanen ihres Staates achten. für Aufnahme des Handels des lehre

ren in dortiger Gegend forgen. Über die Beobachtung der Handelsverträge

wachen. Streitigkeiten unter den Handel und Smififahrt treibenden un

terthanen ihres Staates und mit denfelben möglichfi fchlichteti, für Er

haltung guter Ordnung dabei forgen, den Unterthanen ihres Staates

.1

12) S. den Art. Commiffion im Rechtslexikon Bd. 2. S. 701 flg.

13) T. den Art. Deputation ebendaf. Bd. Z. S. 326 flg.

14) Die Literatur darüber t'. in v. Römer. Handbuch fin: Gefandte S.

94 und bei Pdliß a. a. O. S. 311. ,

s 94t?) Miene. das Seerecht und die Flußfehififahct Bd. 1 (Leipzig 1838).

. S.
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gegen Beeinträchtigungen möglichft Schuß und Beifiand leifien- bei den

Obrigkeiten des Eonfulatsbezirkes vermittelnd einfchreitenl Attefief See

! papiere- Certificate ausftellenl Protefiel Voll-erachten u. f. w, legalifiren,

dießfallfige Protocolle aufnehmen und Beriäzte erfiatten. Es fteht ihnen

daher ein Schiedsrichteramt und eine Art von freiwilliger Gerichtsbarkeit

in Bezug auf die Unterthanen ihres Eonimittenten zu; Criminaljuris

diction über diefe gar nicht. Wo dieß ifkl befchränkc fie fich auf Aus

lieferung des Verbrechers zur weiteren Verfugung an fein Vaterland.

Sie fiehen gewöhnlich unter dem Handels-l häufig dem Finanzminifter

und zugleich unter dem Minifier der auswärtigen Angelegenheiten ihres

Steiates, Zu diefen Stellen werden von dem Staate- der fie einfeßtf

theils fremdef theils eigene Unterthanen ernannt- und zwar durch eine

einfache Beftallung (lettre (ie prorision), welehe erft durch eine Vefiäti

gung (ertequatur) von dem StaateX in dem fie angeftellt werdenr Wirk

famkeit erhält. Denn kein Staat ifi: berechtigtF in einem anderen l ohne

deffen Zufiimmung, einen Conful anguftellen. Diefer hat übrigens eigent

lich keinen repräfentativen (Charakter7 genießt nicht die Vorreehte der Ge

fandtenr z, B. Erterritorialitätf hat kein Cerernoniell zu beanfpruchenz

doch ifi die Eremtion von Gerichtsbarkeit und öffentlichen Laften des

Staates- in denen er fich befinden häufig bedungen. Beides fällt in der

Regel bei denjenigen Confuln weg- welche Unterthanen des Staates find

in welchem fie das Eonfulat für einen anderen verwalten. Diefe werden

wenigftens in Eriminalfällen- auch auf Requifition des Staates- der fie

beftellt hatl nicht ausgeliefertz es wird auch gar nicht urn die Ausliefe

rung requirirt. In Mangel beftirnmter Verabredung genießen die Eon

fuln gewöhnlich nur Unabhängigkeit in ihrem Arnte und Unverlelzlichkeit

ihrer Perfon und ihres Archives. Doch hängen fie gewöhnlich die Wap

pen ihres Souveräns an ihren Wohnungen aus und beobachten unter

fich den Rang ihrer Souveräne. Nur in der Levante und in Afrika

haben fie einef der der Gefandten fich mehr annähernde Stellung. Doch

hat diefe auch in Teutfclyland neuefier ,Zeit fehr gewonnen. Denn es

pflegenf bei den neuerlich nothwendig und gewöhnlich gewordenen Staats

crfparniffenx häufiger die Staaten den Aufwand für Befiallung ivirklicher

Gefandten zu erfparenF befondere! dating wenn der Verkehr zwifchen den

beiderfeitigen Staaten nicht bedeutend und fo die Abordnung eines Geo

fandten mehr Ehrenfache als Nothwendigkeit iftl und pflegen deffen Ge

fchäfte den Confuln mit zu übertragen") - ein Fall*- der in älteren

Zeiten feltrner vorkam l7). *

16) So z. V. Dänemark, das feine Gefandtenfielle im Kbnigreicbe Sach

fen eingezogen hat. Der dfterreichifcipe Generalconful fin: Leßteres ifi: ferner

zugleich als char-gs Üoflajkes an den fürfil. reufifchenl fchwarzburgfchen und

anbalfifchen Höfen accreditirt.

17) ueber die ganze Materie vgl, Klüber a. a. O. S. 173 u. 174, S.

278 flg. Pdliq a. a. O. S. 309 flg. Saalfeld a, a. O, S.55, S.117.

Toxic? u. Welcker a. a. O. S. 595 flg. Mirus a, a. O. s. 97 flg.,

. g.
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Außer der angegebenen Verfchiedenhcitmach dem Range find die

Gefandteit auch rückfichtlich der ihnen anvertrauten Macht verfchieden.

Zwar ifi es gewöhnlich nur ein Titel) tvenn die Gefandten miniatrer

plänipotentiaii-ee heißen) indem ihre Gewalt durch ihre Inftructeoie und

die vvrbehaltcne Oiatifireitioit gewöhnlich befchrcinkt ifi. Jndeß kommt der

Fall auch vor) daß einem Gefandten ganz unbefchränkte* Gewalt gegeben

wird).(_der dann plänipotentinir (hierin [totcmtnto mnnitng) ohne allen

Zufah heißt. Wenn ein Gefaudter nicht ausdrücklich blos als Inter

imsgefeindter gefendet wird) fo kann er entweder ein ordent

licher oder außerordentlicher Gefandter fein (ambazrncieiir 0i1

enedyä orciineiira ou extraorciinnire), je ncnhdem ihm die gefandtfchaft

liche Eigenfchaft für immer) bis auf Widerruf) oder nur auf eine ge

wiffe Zeit) oder für ein gewiffes Gefchcift übertragen ifi. .Der zufammen;

gefehte Titel 6117076“ extraoreiinajre Lt.- minißtre pisnipotentiare zeigt in

der Regel einen ordentlichen Gefandten an. Endlich find die Gefandten

auch nach der Art ihrer Gefchcifte verfchieden. Einige find in der .Haupt

fache zur Beforgung befiimmter allgemeiner oder einzelner Rechts- oder

Politikgefmcifte beflimmt - Gefchäftsgefandte (ininistreß vergo

cinteurß), andere blos für Gegenfiande des Staats: oder Fainilienceremo

niells - Eeremdniell- oder Ehrengefandte (minirtree. (Voti

qnette, m. figur-ann). * Beide Aufträge können eine und diefelbe Perfon

zugleiä) haben) fo wie andererfrits es von der Willkür des Souveräns

abhängt) wie viele Gefandten er zugleich bei einem und demfelben Hofe

accreditiren will. ueberhaupt iii es )7 was das Erfie betrifft) namentlich

in Teutfchland) in die Willkür jedes Monarchen gefiellt) einem und dem

felben Gefandten mehrere Gefandifchaftspofien anzuvertratren) daher fogar

mehrere Souoerans einen gemeinfchaftlichen Gefandten haben können -

ein Fall) der befondcrs am teutfchen Bundescage fehr haufig ifi,

Wenn an einem befiimmten Orte) gleichfam in einem Mittelpunkte)

von mehreren Staaten Gefandte zufannnenkomrnen) um über gewiffe

Gefcheifte in Staatsangelegenheit gemeinfam zu unterhandeln - Ge

fandtencongreß) fo wird dieß fo cingefehen) als ob die verfchiedenen

Staaten) deren Gifandte dort find) fich einander diefe Gefandten zuge

fendet hcittenW), Verfchieden aber davon ifi das diplom ati [the Corps)

d. i. die Summe der an einem ddofe (nicht _zu einem folchen gemein

fchaftlichen Zwecke) fondern) zu Förderung der Interefien jedes einzelnen

Staates accrediterten Gefandten - fo genannt) weil die Diplomatie die

Wifienfchaft ift) in welcher fie fich vorzüglich bewegen, Daher nennt

man auch die wifienfchciftlich gebildeten Perfonen bei einer GefandtfGaft

diplomatifche Perfonen) Diplomaten")

Wie groß der Aufwand für ivirkliche Gefandten ifi) ergibt fich fchon

aus dem Gefandtfchaftsgcfolge eines Botfchafters und aller ihm

gleichfiehenden Gefandten erfirr Elafiez in den übrigen Elafien i| dieß)

18) Klüber a. a. O. d. 177) 178 u. 185) S. 287 flg. u, 298 flg.

19) Rottecr u. Welcter a. a. O. S. 588 n. u. d. W. Diplomatie

Bd. 4. S. 426.
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wie gedacht (l. oben S'. 667). oerhältnißnitißig. doch nur verhaltnißenäßig.

geringer. Das Gefolge eines Gelandten erlten Ranges befteht theils aus

denrGe-lchtiftsperlonale. Gelandtlchaftscanzler. Gelandtlmaftsrttnzleidirector.

Gelandtlchafts- oder Legationsreithe (bei Gelandtlulaften der erfien Clelle

Botlchaftsräthe. c0u8ej11er8 efinmdneaacle, bei den padlilichen Legaten

Auditoren. Legationslecreteire. benannt). Ueberlelzer oder .qzedcrätujreß in

te-.rpl-WEI, clöcbjtlreum, Grlandtfeleaftscommis (emplozeäo), Praten-netten.

Attached (c0tntl1j3 attached, zur Aushilfe bei den Gelcheiften). Canzlifien

(zuweilen mit dem Titel Secreteir). Zahlmeifier. Gelandtlchaftsfouriee.

Canzleidiener. Dolmetlcher (clrngrnanz, (Irugornano, truchernanz _ lie

werden jahr fall nur noch bei QNillionen an der osn-ianilchen Pforte und

in .iliatilchen und .ifrikanilchen Staaten. lo wie bei den von diefen Staa

len an europeiilclhe Platine gelchirkxen Gelandten. geltraucht). - Aus

lchließend fur die Eereinonialpartie. fur Ehrendienfie. lind befiimntt: der

Gelandtlälaftsmarlmall. die Gelandtlchaltscaoaliere (geretilaltornme: (Penn

duaaaeia). die Edelknaben oder Pagan. und zwar Marlchtill und Pagcn

nur bei Botlchaltern. Gelandtlchaltsgeifiliche (nuinoniera cknmbaelxacle,

da noch üblich. wo die Gelandtlchaft eine eigene Hauscapelle unterhält).

Seltener lind eigene Gelandtlcitaltscirzte. Außerdem gehören dazu Haus

ollicianien. Kammerdiener. Livreebedienten u. l. w. Milittirilches Gefolge

ift tiicht mehr üblich. außer bei Gelandtlchalten in uncultioirtere Lander

und außer etwa einigen Schweizer-n. Heiducken oder KatnmerhularenW)

Mit dem Gelandten genießt gleichen Oiang. gleiche Befreiungen und

gleiches Eeretnoniell die Gemahlin des Gelandten - ein Gebrauch. der

erli leit Einfuhrung fiehender Gel-andtliheiften lich gebildet hatN). Doch

die tvichtiglie Perlen im Gelandtlmeiftsgefolge ill der Legations-. Ge

landtlchafts.. Vorlchaftslecreteir (xr-craltuire (le legntian, 8e

crätnire ekämdnsxaele), zuweilen mit dem Titel eines Legationsreithes.

Die Legatiotislecrettire lind Statitsdiener. beltimrnt den Gelandten in lei

lien gelandtlchtiftlicleen Gelchcilten und zwar lowohl in Cerenioniell- als

in den wirklichen Gelchciftctr zu ttnterfiußen. Außer den. in dem Namen

lelbfi liegenden Canzelleigelchcilteti. inlonderlzleit Concipiren. bezuglich Mun

diren. Aufficht Über das Llrchid u. l. w.. werden fie auch zu mündlichen

Verhandlungen und zu Lieberreichtutzt gelandtlchaltlickzer Noten gebraucht.

Bei Lierhirtderung des Gelandten vertreten lie ihn. wenn lie zu chert-Jän

(Valle-ikea ausdrücklich beltellt find. Sie werden daher auch gewöhnlich

dem Souverän. bei toelchetn der Gelandteaccreditirt ift. vorgefiellt. Sie

genießen die llnverlehliclykeit und Befreiungen der Gelandtlcheift2l).

 

Der Unuerletzlichkeit erfreuen fich auch. toiewohl nur in Friedens

zeiten. die Eildoten. Couriere. Feldjäger. Steiats- und Ea

* 20) Wir find bei diefem Verzei-:huiffr belonders dem ruropaifehen Völker

rechte von Kleider. d. 189. S. 306 flg.. gefolgt; ogl. iedach auch Mar

tens. Einleitung in das turopäilche Völkerrecht (Göttingen 1796). ß. 231 flg..

S. 274 flg.. und Rotterk u. Welcter a. a. O. S. 598.

21) Martens a. a. O. z. 230. S, 273.

S 3225) Martens a. a, O. ß. 232. S. 274 flg. .Mieder a. a. O. s. 188.

. 0 .
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binetscouriere) welche zur Sendung der Depefchen von den und 'an

die Gefandtfmaften gebraucht werden, Sie find oft durch eine eigene

Amtskleidung) mindefiens dura) ein Schild (Schildcouriere) bezeich

net) oft werden aber auch andere Perfonen zu gedachten Gefchäften ge

braucht. Sie muffen fiä) in ihrer Qualität legitimiren und find dann

in der Regel von Vifitation ihres Gepäckes) auch Weg-) Brücken: und

anderen Mauthen frei. Selbft im Kriege find die Couriere) welche fich

von den kriegfuhrenden Souveräns gegenfeitig) oder welche an den und

von dem Friedenscongreß gefendet werden) unverlehiichN).

Das gefammre einem Gefandten beigegebene und von ihm angenom

mene Perfonal - das Gefandtfcljaftsperfonal _ bildet im allge

meinen die Gefandtfmaft) welche theils Subject) theils Object des

GefandtfcljaftsreäjtesM) (i118 [egntionum, cjroit (ie ieigntion ou

ckambaeracie) ift. Letzteres ifi nämlich e) in fiaatsrecljtlimer oder [ub

jectiver Bedeutung) die Befugniß eines Staates) Gefandte zu fchirken

- actives Gefandtfchaftsrewt - und von anderen Staaten

anzunehmen - paffives Gefandtfwaftsrecht) d) in völkerrecht

licher) objectider Bedeutung der Inbegriff der durch den gefandtfcherftlimen '

Verkehr entfrehenden und hierauf bezugljchen RechtsverhältniffeU). Das

active und paffive Gefandtfchaftsrecht in fiaatsremtlicher

Bedeutung fieht immer einem und demfelben Subjeete zu) da in

Europa der Grundfah der Reciprocität in der Maße angenommen ifi

(f. oben S, 666)) daß Staaten deffelben völkerremtlichen Ranges in der

Regel auch Gefandten derfelben Claffe bei einander unterhalten") Ab

gefehen von dem) was in Hinficht der Gefandten erfien Ranges oben

(S. 666) erwähnt wurde) fieht) da das Gefandtfmaftsrewt unmittelbar

und nothwendig aus dem) keinem Staate abzufprecinnden Rechte hervor

geht) mit anderen Staaten in Unterhandlurlgen) Verträge u. f. w. zu

treten) jedem mit dem Rechte des Krieges und Friedens verfehenen Staate

das Souveränerätsremt zu) durch feinen Stellvertreter) alfo jedes regie

rende Staatsoberhaupt) es fei dieß ein Monarch) oder ein mit der oder

fien Verwaltung des Staates beauftragtes Collegium) Gefandten an an

dere Souveräns zu fchirken und von ihnen anzunehmen. Halbfouoeräne)

abhängige Staaten haben dieß Recht nur fo weit) als dadurch ihr Ab

hängigkeitsverhältniß zu dem Staate) von welchem fie abhängen) nament

lich die mit demfelben abgefehloffenen Verträge folches geftalten. Wäh

rend daher) was die Steeatenbunde) namentlich auch die Staaten des

teutfchen Bundes anlangt) die einzelnen Cantone der Schweiz und die

einzelnen rnit den ubrigen vereinigten Staaten von Nordamerika das frag

liche Gefandtfchaftsrecht nicht haben) fieht folches doch nicht nur dem

23) Kleider a. a. O. s. 190) S. 309.

24) Mofer) Grundjäße des europäifcljen Vblkerrechtes Buch 3. Saal

feld) Grundriß des europäifcljen Vdlkerrechtes 6, 36 flg.

25) So wird unterfchieden und dcfinirt) und zwar mit Recht) bei Notteck

u. Welcker a. a. O. u. d. W, Gefandter S. 588.

26) Rotteck u. Wclcier a. a. O. S. 596.
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teutihen Bunde im. allgemeinemgfondern auh deux-einzelnen teutfhen

Bunde-einigten unbeitritten zm-Es. fieht ihnen aber diefi Rehe nihtgnur

unter fich zu. wie folches z. B. durch die gefandtfhaftlihe Befhictmig

der ,Bundesperfammlungf zu Frankfurt a. M. ganzFlar. vorliegt. fondern

auch gegen aueiwärtige Staaten... Dieß Recht hatten, von jeher die teilt,

feier .BERND-cken niht nur fejtdem" fie durch den .Rheinbund diervoile

Souvergnetät erhalten haben. ,fondern auch fchon vorher zur Zeit des

teutfehen Reiehsverbandes. wobei .nur zu erwähnen gift. daß dan. oben

fchon (S.666) bezeichnete Recht der Kurfiirften. rcgii done-res zu per,

langen. , naehmehrerer .Puhliciiten *Meinung. auf_ die_ Sroßherzoge iiber,

gegangen, zu .fein fheint27).4 Eine. Zwangsyflihhg Gefandte an, aus.

wärtige Staaten zu fhiekeu oder anzunehmen., befieht , nah.„allgemeinen

Vhlkerrehtsgäundiähen nicht.. Perionen oderGetneinheiten. welehefeiner

,Wegleqng ganz untergeordnet find. haben _aber dieß Rehe gar

i", r-.'..*:'*x;: . x i* '*.**1."**-'-; - * M' » ': f.. Das ,lizefaadyaziifäiiiäii Fin vaieerY-chirthiec ovjecciiiex

Bedeutung ,erhält der Gefandte. .io daß er _in alle Rehte deffelden

eintritt.- fobald er dem Monarchen. bei dem .erfarcreditirc ift. fein Cre

ditiv: ' 4.Zr ht und fich ,den üheigenaccrediti ,Gefandten vorgeitellt

hat. »als Geiandter anerkannt iii. . Er- , mt nämlich zu feiner

Legitimaton ein Creditiy. Beglaubigte -fhreiben (letter. (ic

creonce), d. i. ein verfiegelteaofficielles S_ Wen ,an das Staatsober

haupt. an *das er abgeichirkt iii. von dem feinige-„gtoorin fein Name.

diplomatiiher CgharakteqZweck der Miifion und das GeinhMihn in

diefer Mer. anzuerkennen. enthalten ift. Davon übergibt er bei feiner

Antunftdem Minifier des Auswärtigen eine beglaubte Abihrift und

bittet -utn eineiAudienz' (iR-then S. 666)) in* der er dem Staatsober

haupte' das Original überreicht; "Fire mehrere an denfelben Staat abge

ordnete -Geiandten langt Ein Creditiv' hin; ift 'aber' ein* Gefandter bei

mehreren *Staaten aeereditirt. fo 'muß er fin: :jeden Staat ein befonderes

Ereditiv- haben") Statt deffelben erhalten Gefandte_ Jwelhe niht an

ein Staatsoberhaupt. fondern nur zu einer Minifie oder Gefandten

conferenz geiendec werden. oftauch außerdem neben-dem Creditio. zu

ihrer Legitimation fiir beiondere Fälle. eine "gewöhnliche Vollmacht

(wanne-tum yrocnrntoriutn, ponroir) in forma pntcnti, nach den Re

geln uber Vollmahten iiberhaupt' eingerichtet. So weit Creditiv oder

Vollmacht. oder Beide langen. muß der abfendende Staat die Handlun

gen des ,Geiandten genehmigen. ielbit wenn fie einer ihm ertheilten ge

heimen Infiruction zuwider fein iollten. in welher Hinfiht der Geiandte

'

, ,_, .

,w 2 S mal bastelt S-atsre t .516.*' 28 .eeräiive-KY. a. De. Yin-.Zaiuzisi 282 flg. Derfelbe. bifent

liches Recht des teutihen Bundes 3. Lin-g.. b. 186 (15211) u. 556 (461).

Pöliv a. a. O. S. 296 flg. Maurenbreher. Grundidee des teutfhen

Staatsreehte. 5. 74. 96. 186.

 

29) Kleider. angez. Vblkerrerht S. 194. S. 315. »Pdlih a. a. Ö.

S. 312. Rotter! u. Wtliter a. a. Q. S. 599.
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dann _nur feinem Staate verantwortlich wäre W). Außer diefen Legitima

tionsurkunden bekommt _der Gefanbte über fein Benehmen bei der vor:

(liegenden e/fandtfchaft gegen den Staat. zu dem er gefäfickt ift. und

gegen die deren dort aecreditirten Gefandten. eine Infiruction theils

*iinallgemeinen* beim Antritte feines Amtes (Hauptinftruction).

'theils' noch. wie -katrm ausbleiben kann und wie dann dura) befondere

D-'epefchen gefchieht. für jeden einzelnen vorkommenden wichtigeren Fall.

iIe-naci) ihrem Inhalte ifi fie theils öffentlich (ooteoaibie), theils

geheim (3eerdte)")._ Die Adreß- oder Empfehlungsfcijreiden.

“rt-eichei der Gefandte gewöhnlich mitbringt. haben keinen officiellcn Cha

rakter. find nicht blos an Gefchciftsmänner. fondern auch an andere

'Perfonen geriäjtet. nm ihnen eine gute Aufnahme zu verfchafiien. *Rück

. ficknlici) der Reifebeglaubigung ifi zu bemerken. daß fie bei einem Gefund

ten häufig nicht blos. wie bei anderen Reifenden. in Einem Paffe von

der Regierung. von der er gefendet wird. fondern ößer in mehreren Pciffen

befieht. nämlich dergleichen auch“ von der Regierung. an die er geht. und

unter gelviffen umficinden von den Regierungen. durch deren Gebiet er

reifku). Hat der Gefandte durch gedachte Llrtunden und in der erwähn

ten' Maße feine-Anerkennung erlangt und feine Function angetreten. fo

hat er dadurch Anfpruch auf die in *dem ihm zufiehenden Gefandtfchafts

rechte liegenden Vorrechte. welche. neben dem Ceremoniell. das. fo weit

es nicht nebenher erwähnt-worden ifi. nicht hierher gehört. und neben

der Aushängung des Wappens feines Souverän' an feinem Logis. welche

jedoch den Ge, _ ten ZZi-'und 4. Ranges hier und da verweigert wirdu).

in Folgendem' * ehen: 1 eiii-q- , .I- N

1) Unverlehlimkeit. die dem _' . wen er die Perfon

feines Souvercins .felbfi reprcifentirt. um fo 'fiiherer zukommt., als diefer

heilig und unverlehlich ift a4) (f. oben S. 664). Diefe muß fogar fort

dauern und dauert fort. wenn zwifchen den beiderfeitigen Staaten. ftir

_welche die Gefandtfcljaft befieht. Mißhclligkeiten entftchen. fo daß nur

bei den roheflen Nationen Ausnahmen davon vorkommen. Gefandteng

mord ifidghzggein vorzüglich verabfcheutes Verbrechen. Der Gefandte

und fein Peefonal genießen des befonderen Staatsfäjuhes. Dagegen muß

der Gefandte und fein Perfonal Alles vermeiden. was den Gefehen und

Jntereffen des Landes zuwider ifi. wo er fich als Gefandter befindet It7).

2) Die Erterritorialitcit. beftehend in dem Rechte zu verlan

gen. daß der Gefandte. fein Perfonal und feine (Ef-fetten fo angefehen

30) Kleider a. a. O. F. 193 flg.. S. 313 flg.

31) Kleider a. a.O. S.196. Rotteck u. Welcker a. a. O. S.600.

32) Klübrr a. a. Q.g.195. S. 317. Rotteck u. Welckec S.600.

33) Klriber a. a. O. s, 192. S. 312. rei e.

34) Paccaffi Einleitung * d' ä tl' d c t W'1777). S. 161. Rbtteck u. Wlenl ckleerfaknx. 'ZFnSAZYnDtfÖ-*fi „a, e ( lm

35) Kir-ber. Staatsrecht t. 466 (380), *i* * *.71*
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loerden) als hatten fie nie die Staaten des Souveräns) der den Gefand

ten fchickt. verlaffenZG). Daraus entfpringeit folgende Rechte:

a) Befreiung von den GefeZefK-des Landes. in das der Gefandte

abgefänckt ifi) jedoch unter der in der Natur der Suche und der Annahme

des Gefandten liegenden fiillfchioeigenden Bedingung, daß er RuheF Ord

nung bund Sicherheit in dem fraglichen Staate nicht fiöre37). Er ift

deßhal

b) frei von der volnntarifmen und contentiofen Elvilgerirhtsbarkeit

jenes Staates) der er fich jedoch freiwillig unterwerfen kann ) fo wie es

fich von felbft verfteht) daß) wenn er in dortige bürgerliche Verhältniffe

trittf z. B. als Erecutor eines Tefiamentes. oder bei Treibung von Han

del und Gewerbe) er auch die dortigen Gefeße befolgen muß, weil er

dann von den Rechten der dortigen Bürger profitiren ioill) er fich mithin

auch den jenen correfpondirenden Pflichten unterwerfen muß. Hat er aber

Schulden gewirkt , fo kann er deßhalb nicht nur nicht vor der dortigen

Obrigkeit belangt. fondern auä) fein Vermögen nicht mit Arreft belegt

ioerden. Ob) wenn feine Miffion beendigt ifi) bei feinem Wegzuge?

dieß ift fireitig. in manchen Staaten geradezu erlaubt. Die Grundfähe

Über die unverleßliwkeit des Gefandten (f. oben S. 674) möchten wohl

entgegenftehen. Ifk er aber Unterthan des fraglichen Staates) oder gar

deffen Staatsdiener. fo bleibt er folches auch in dief en Eigenfehaften.

Ebenfo verfteht es fich. wenn er Klage erhebt) von felbft) daß er dem

Gerichtsfiande des Beklagten) auch ruckficlytlicl) der Widerklage) folgen

muß. Die Immobilien des Gefandten find von diefer Befreiung aus

genommen) auch diejenigen Mobilien) die er nicht als Gefandter befißt.

z. B. Waaren. wenn er Handel und Wandel treibt. Es folgt aus dem

Allen auch. daß er die Civilgericlytsbarkeit über fein Gefolge. welches

außerdem keiner Gerichtsbarkeit unterworfen wäre) Üben muß) doch fin

det dieß blos bei Gefandten 1. und 2. Elaffe ftatt) bei denen der übri

gen zwei Claffen befteht dieß Recht nur bedingt") Der Gefandte ift

c) frei von der Polizeigewalc jenes Staates) daher Polizeiofficianten

nicht in fein Logis dringen, Dnrchfuchungen und Arretirungen dafelbfl

vornehmen dürfen 39). Damit hängt zufammen

(i) Befreiung von der Criminalgeriwtsbarkeit) eben fowohl eine Folge

der unverlehliwkeit. als der Exterritorialitat des Gefandten, Begeht er

indeffen ein Verbrechen. fo wird feine Abberufung und Beftrafung feinem

Souverän in Antrag gefkellt. Ia bei einem Staats- oder doch einem

folchen Verbrechen 7 bei welchem durch fernere Freilaffung des Gefandten

Gefahr ent|ehen könnte. wird derfelbe arretirt und bis zur Abholung

 

236) FZlö-ü ber 7 ebendaf. Wal-cenie, manuel ciiylbioatiqne. (kal-i. 1822.)

8. 1, p. .

37) Rotteck u. Welrker a. a. O. S. 607.

38) Martens, angeI. Einleitung f. 213 u. 214. v. Ndmeri angez.

Grundfäße S. ZXZflg. P liß e' a. O, S. 317 flg. Stengel, Beiträge

zuWenntniß der uff-Beef. in den preußifchen Staaten Vb. 15, S. 299.

39) Watt-oa, manuel (ijylomacjqqo y. 17, Rotteck u. Welceer a.

a, O. S. 608. .

43*
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, gehen Perfonen feines Gefolges Ve

bewacht. oder f falls man diefe verzögert. aus dem Lande gefrhafft. Be.

echen. fo verhaftet er fie und liefert

fie feinem Landesherrn zur Befira' aus, Ift die Criminaljurisbiction

über das Gefandtengefolge ungewiß. fo trägt der Staat. wo er ift. als

Erpediens. auf Entlaffung des Verbrechers aus den Dienfien des Ge

fandten an. wenn 'folcher die Auslieferung verweigerte. Der Abgabe

wirklicher. in feinem Logis betretenec anderer Delinquenten an die Obrig

keit des Staates. in dem er fich befindet. kann er fich nicht entbrechen49).

Denn das früherhin von den Gefandten zuweilen in Anfprucl) genommene

Afylrecht. d. i. das Rechß daß Verbrecher. ivelche fich in fein Logis

und unter feinen Schuß begeben, von gerichtlicher Verfolgung frei feien.

ift in der Erterritorialitcit völkerrechtlich nicht begründet. Daher können.

wenn der Gefandte deren Auslieferung verweigert. fie nöthigen Falles

mit Gewalt aus deffen Logis geholt werden41).

e) Befreiung von allen den Abgaben des Staates. in dem er fich

befindet. wel>)e unterthanenoerhciltniffc vorausfeßen. alfo niäft von den

jenigen indirerten Abgaben, welche der Verkäufer von Waaren bezahlt

und dann auf den Preis auffchlligt. nicht von Handels- und Gewerbe

abgaben. wenn er erfteren treibth nicht von Wege- 7 Brurkenq Pflafier-h

Brief- und Pofigeld. nicht von Communalanlagen. wenn der Gefandte

Mitglied einer Commun oder Gefellfciyaft ift. nicht von den Abgaben

unbeweglieher Gitter. mit Ausflhluß der Einquartierung und des etwani

gen Aequivalentes dafür42).

1') Die Quartier-freiheit (franciiige (163 quartiers) in dem

Sinne, in welchem fie noch befteht. daß nämlich das Logis des Gefund

ren (bötel (Le iägötwn ou eknrnbassncle) von der OberherrfGaft des be

fchickten Staates frei ift. liegt in den vorftehend angegebenen Befreiun

gen. In der Ausdehnung hingegen. wie fie fonfi behauptet wurde f daß

durch Aufhängung des Gefandtfmaftswappens das ganze Stadtquartier.

worin das Logis des Gefaudten fich befindet. frei werde. ift diefes Vor

remtjeßt als Unrecht allgemein anerkannt und darum aufgehoben. Außer

ordentlichen Gefandten wird häufiger von dem befchickten Staate ein

Quartier unentgeldlich eingeräumt. was fonft wohl eben fo allgemein war.

wie die freie Defrayirung 4') des Gefandten und feines Perfonals. Beide

Vortheile find bei den fiehenden Gefandtfchaften weggefallen44). Außer

dem haben

40) Pölitz a. a. O. S. 317 u. 321. Martens. angez. Einleitung

S. 215. 216.. S. 254 fig. Rotteck u. Welckec a. a. O. S. 608.

41) Kinder. angez. Völkerrecht F. 208. S. 337, Pbliß a, a. Q. S.

318 und der da angezogene [König, .le iura alex-li loguwrum „o, [ur. [got.

.bereit-turn (india. l-iy.. 1787.

fig, .lklüber a. a. O,42) Martens a. a. O. S. 224 fls-e S. 266

I. 2(K7>3)u.Lc2h06. S. ILIAS!, Str-tec! rlikßIefllHcker a, a. O. S. 310.

nett e r e ' d ' t E d ' b tder Gefanbten Th,-1 (Dresgdreln 17e8c4). cSfnWct-Jfcn* cfor emlfle un W e

44) Martens a. a. O. S. 218. S. 260. Klübec a. a. O. F. 192.

S. 312. Rotter! u, Welckec a. a, O. S. 610.

'
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3) die Gefandten das Recht des Hausgottesdienfies (i115 saororum

prix-Mattern, wohl nicht fchicklici) auch (ier-atio (10me8tica qualificata ge

nannt45)) in einer eigenen gefandtfcloaftlimen Capelle und durch einen

eigenen Gefandtfchaftsgeifilicloen (f. oben S. 671) und andere .Kirchen

diener. Seit dem 16. Jahrhunderte ift dieß übliä). wenn in der Refi

denz des Gefandten weder öffentliche noch Privatübungafeiner Religion

und nicht fchon ein Gefandter deffelben Hofes mit Hausgottesdienft dort

anwefend ift. Bedingungen dabei find. daß der Geifilime nichtAmtshand

lungen außerhalb jener Hauscapelle verrichte. ni>)t in feiner Amtskleidung

anderwärts als dort fich zeige. daß Niemand. außer dem Gefandtfcloafts

perfonale. am Gottesdienfie Theil nehme unddaß diefer in der Landes

fpraehe des Gefandten abgehalten werde. wenn nicht der Cultus der Kirche.

zu der er gehört. eine andere Sprache erfordert. wie z. B. der ka

tholifclje und jiidifche Cultus4").

Die Art der Gefrhäftsfuhrung des Gefandten gehort der Diplomatie

und Politik an. daher hier im Rechtslexikon nur nos) die Beendigung

feiner Function abzuhandeln ift. Diefe gefchieht bei einer außerordent

lichen GefandtfG-afc und bei Interimsgefandten (f. oben S. 670) durch

Beendigung des Gefchciftes oder den Ablauf der für die Gefandtfchaft '

beflimmten Zeit. alfo durch Erlöfchung des Creditivs; bei außerordentlichen

und fkehenden Gefandtfmaften aber durch die Zuruckberufung von Seiten

des befcizickenden Hofes. durch fogen, Ausfchaffung. durch freiwilligen

Abgnng des Gefandten in Folge entfiandener Mißhelligkeiten und durch

den Tod des Gefandten. Die Zuruckberufung erfolgt durch ein Zu

rftckberufungsfmreiben (lettre (le ruppel) von Seiten des be

fehirkenden Staates in der Form des Creditivs. Er überreicht dieß aber.

mals in einer Audienz und erhält dagegen eine ebenmeißige Antwort -

Recreditiv (leurs (12 trete-race), auch die üblichen Gefchenke und

Peiffe für fich und fein Gefolge. Von diefem Moment an wird die Ge

fandtfchaft als beendigt angefehen. So weit ift es eine freiwillige

Abreif e, Findet fich aber der Gefandte durch entfiandene Mißhellig

keiten zur Abceife veranlaßt. oder wird er aus irgend einem Grunde. z. B.

wegen begangenen Verbrechens. fortgewiefen (Ausfchaffung). oder gar

über die Grenze gebracht. fo ift dieß eine gezwungene Abreife.

Stirbt der Gefandte. fo erhält er ein feinem Range angemeffenes Be

grabniß. und die Verfiegelung und Inoentarifation des Nachlaffes. befonders

feiner Papiere erfolgt durch eine dazu qualificirte Perfon diefer Gefandt,

fthaft. oder durch den Gefandten einer befreundeten Macht. oder durch

einen in der Nahe befindlichen Gefandten oder fonfiigen Beamten des

befchickenden Hofes. Die Erbfolge in feine Mobilien gefrhieht nach den

Gefegen feines Staates. in die Immobilien nach den Erft-hen der gelegenen

45) Im Gegenfaqe von der Hausandarht jedes Hausvaters (cler-atio clone.

'tiß-,Yh wozu man. Vehufs der beliebten Diflinclion. den Zufatz (oiroplox) ge.

ma t at,

46) Martens a. a. O. ß. 219 flg.. S. 261 flg. Rotter! u. Delete:

a. a. Q. S. 610 flg.
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Sache") Vorausgefeßt wird aber ausdrücklich hierbei) daß der Gefandte

noch cactiv fei, Denn ift er auch noch fo lange Gefandter gewefen und

nunmehr penfionirt, fo ift das forum nereciitatia doch da. wo er

ftirbt 48).

Infonderheit die Ausübung des Gefandtfcioaftsremtes der teutfchen

Bundesfiaaten bei der teutfchen Bundesverfammlung anlangend. enthält

das Recht. diefelbe durch Gefandten zu befchicken) zugleich die Verbindlich

keit dazu") gegen die gemeinvölkerreclytlime Regel (S, 673). Es werden

die Bevollmächtigten der Bundesgenoffen durch Ueberreichung ihrer Legi

timation bei dem Bundestagspräfidium als Gefandte beglaubigt, über

welche Beglaubigung das Präfidium der Bundesverfammlung Vortrag

macht und einen Schluß der lehteren uber die Ausreichenheit der Legiti

mation veranlaßt. Diefe pflegt mit der Subfiitutionsclaufel für Verhin

derungen verfehen zu fein; aber die Bundesfürften können auch Inte

rimsgefandten (f. oben S. 670) befiellen) den Bundestag durch mehrere

Gefandten zugleich befchi>en und fich mit anderen Bundesgliedern zur

Bevollmächtigung einer und derfelben Perfon vereinigen. Die Gefandten

find ftreng an die Infiructionen ihrer Gewaltgeber gebunden. Durch

ihre Legitimation bei der Bundesverfammlung find fie nur bei diefer)

nicht bei den einzelnen teutfchen Bundesflaaten accreditirt. Bei den

Bundestagsgefandten findet übrigens das Eeremoniell der Gefandten

zweiten Ranges fiatt. Ihre Abberufung wird von ihnen dem PräfFium

und von diefem der Verfammlung eröffnet und nach dem Tode eines

Bundestagsgefandten gefaoieht die Verfiegelung feiner Papiere von einer

dazu bevollmächtigten Perfon derfelben Gefandtfmaft) oder dem legitimie

ten Stellvertreter derfelben. oder. in Ermangelung aller diefer) vom

Bundestagspräfidium. Fur die Verhandlungen uber die Verhältniffe der

Bundesverfammlung zur Stadt Frankfurt ) von der. die erfiere die erfor

derliche militärifche Wache erhält) befteht eine Eommiffion des dafigen

Senates) welche die Stelle eines Minifieriums des Auswärtigen gegen

den Bund vertrittäo). Vuzzeuz_

Gefkblekht (TM15). Daß die Gefchlechtsverfchiedenheit von Ein

fluß auf die Rechtsverhältniffe fein müffe) liegt in der Natur der Same

und ift auch von den pofitiven Gefeßgebungen anerkannt worden. Das

rötnifche wie das ältere teutfche Recht räumen dem tnännlirhen Gefchlechte

eine Präponderanz vor dem weiblichen ein. die fich namentlich in der

Sänihbedürftigkeit des lehteten gründet und die Vertretung deffelben,

wenigfiens das Mithandeltr des erfteren in tvicinigeren) insbefondere ge:

*e*

,.._

611 4(7z)l2Pblih a. a. O. S. 322 flg. Rotteck u. Welcker a. a. O. S.

, .

48) Dabvigkj practifche Erbrtcrungen auserlefener Reclnsfalle (Hanno

ver 1823), Abi). 7], S. 217.

49) Bundesacte Art. 3) 4. Wiener Schlußacte Art. 7 flg.

50) Kluber. angez. öffentliches Recht e. 137 (1283) flg. Mauren

brecher a. a. O.Ö.107.
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richtlichen) Arten herbeiführt: eine Befchühting) die fich als Gefchlechts

vormundfchaft (cure 86x118) _bis in die neuere Zeit unter mannigfachen

Modificationen erhalten hat. Befondere Rechte wurden den Männern zu

Theil) infofern diefen Rechten Verpflichtungen zur Bewährung perfönlichen

Muthes (wie beim Lehnswefen)) oder einer gewiffen hoheren focialeir

Selbftftändigkeit (wie im Wechfelreäne) gegenüberftanden. Befondere

Rechte oder Rechtswohlthaten wurden aber auch den Frauen zu Theil)

infofern es fich z. B. um die Anerkennung der Schwierigkeiten handelt)

welchen das Verftcindniß (wie bei der ignorantia inrie) und der richtige

Gebrauch des Rechtes (daher beneficium rc25tituti0ni8 in integruru bei

Interceffionen) oft unterworfen iftz oder infofern im allgemeinen die aus

einer Eiaffe von Rechtsgefchäften entfpringende Gefahr von dem weib

lichen Gefchlechte abgewendet werden foll (z. B. 8C- feilen-mum). Alles

dieß trifft jedoch nur ausnahmsweife ein; die Gleichheit beider Gefchleciyter

ift fchon vom rdmifchen Rechte als Regel anerkanntl)) wie denn auch)

beftimmter Vorfchrift des römifchen Rechtes zufolge) wenn in den Gefehen

im maocniinam gefprochen wird) in der Regel auch. das iemininnm de

griffert* ifi. - ueber die Zwitter enthält das gemeine Recht mehrfache)

jedoch mit dem heutigen Standpunkte der medicinifclnn Wiffenfchaft nicht

ganz wohl vereinbare Beftimmungen. Zwar fteht an der Spitze derfelben

der ganz richtige Grundfah: liermnpbrociitum einer 82x113 noätiinnnciunr,

qui in 80 general-ZM), womit zugleich die Anficht ausgefprochen ifi) daß

es keine vollkommenen Zioitter) d. h. folche) die zur Ausübung der

Functionen beider Gefchlecizter gleichmäßig fähig find) gebe - eine An

fichc) welche auch die gerichtliche Medicin heutzutage theiltZ). Allein

tvas fonft namentlich von den Practikern des 17. und 18. Iahrh. als

gemeinrechtlicher Grundfalz aufgefiellt worden ift über die Pflicht und das

Recht des Hermaphroditen) fiä) über das Gefchlecht zu entfcheiden) dem

er angehören wolle u. dergl.) würde) felbft wenn wir über diefe Punkte

* eine entfehiedenere Praris hätten) fchwetlicl) mehr zur Anwendung gelan

gen kdnnen. - Von den Hermaphroditeit) die wiederum ie nach dem

Vorherrfchen des einen oder des anderen Gefchlechtes entweder gz-oeinciri

oder anclrogeni find) unterfcheidet die heutige gerichtliche Medicin noch die

Perfonen) welche 'm etatn neutrd (Gefchlechtslofigkeit) fich befinden) und

die Hypofpadiäeit) rücifiwtlici) deren die Zeugungsfcihigkeit mehrfach

' befiritten trorden ifi) nach der richtigeren Anficht aber behauptet werden

zu müffen fcheint. S'

Gefellfehaftsvertrag 1). Zdcietets im weiteren Sinne heißt

die Vereinigung mehrerer Perfonen zur Erreichung eines gemeinfchaftlichen

 

1) big. l. 5, (io etatu 110m. (1. 9.)

2) 1.. 10. auc). in.

3) Henke) Lehrb. ß. 153.

1) Literatur: (karo-nn, Contract. iib. ll. treat. ill. (Io aooietaw

(et-ee. Won-rn. tom. 17. p. 103 oq.), von Glück) Erläuterung der Pandek

ten nach Hellfeld) Bd. 15) S. 371-476) unterholzner) quellenmafiige

Zufammenfiellung der Lehre des rbmifhen Rechtes von den Sehuldverhaltnifien
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Zweckes. z. B. Innungen u. f. w. 2)z im engeren Sinne aber ein

befiimmter Vertrag. durch welchen eine Gemeinfchaft begründet wird.

Daraus ergeben fich für die nähere Begriffsbefiirnmung des Gefellfciyafts

vertrages folgende einzelne Merkmale als nothwendig. 1) Die Verbin

dung mehrerer Perfonen. welche durch ihn herbeigeführt wird. muß eine

vermögensreclotlime Beziehung haben, Demnach find wiffenfmaftlime Ver.

eine_ und folthe, welche das gefellfcloaftlime Vergnügen zum Ztvecke haben.

nur infofern Gegenfiand jurifiifeher Vrurtheilung. als diefe Verbindung

Hoffen verlief-icht und die MitgliedereBeitrage und Bußen zu entrichten

haben. 2) Es muß ein gemeinfarner Vortheil der Contrahenten bei der

Eingehung des Vertrages beabfiehtigt werden. Es widerfireitet demnach

demxWefen des Vertrages eben fo fehr. wenn die Abfilht der Parteien

von Anfang an darauf gerichtet ift. um dern einen von den Contrahenten

durch die Theilnahme an der Genoffenfchaft fchenkungstveife einen Ver

mögensvortheil zuzUwendenZ). als es unzuleiffig erfcheint. Jemand unter

der Bedingung an der Vereinigung Theil nehmen zu laffen. daß er die

Lafien und die Gefahr derfelben trage ohne Hoffnung der Theilnahme an

dem Gewinne. ein Vertrag. welchen der römifche Iurifi Caffius

mit“ dem Namen äocjßfaä leonina zu bezeiaynen gewohnt war 4). In

beiden Fällen wird der Contract nach dem Pandektenrerlyte' null und nich

tig. 3) Der Gefellfchaftszweck darf fich nicht auf etwas unerlaubter! oder

Schändliches beziehen. Daher ift der Contract für nichtig zu erachten.

wenn er zum Behufe eines gefeßwidcigen oder unfittlichen Erwerdes ge

fehloffen wird l'). Dieß Erforderniß fcheint fehon zu den Zeiten des Labeo

*fefigefianden zu haben. da diefer Rechtsgelehrte aus diefem Grunde den

bei der Freilafiung vorkommenden Vertrag fur ungiltig erklärt. nach wel

chem der Freigelaffene gegen den Freilaffer fich verpflichtete, mit ihm den

künftigen Erwerb zu theilen") 4) Die Gefellfchaftec müffen. jeder im

Vb. 2. S. 378-392. Einzelne gute Bemerkungen enthält Puchta. Lehr.

buch der Pandekten S. 359-361. .Oderflächlim ift Treitfwfc. die Lehre

von der Enverbsgefellfckzaft. Leipzig 1825.

.. 2) l4. 1. [dk. u. 8. 1. l). quocj cuiueque unir-eraituti' non-ine. (3. 4.)

[a. 3. 8. 4. l). (ie banner-rn pooaezuionidua. (37. 1.) le. 22. l). ä. fiäo

iuoaoridu.. (46. 1.) la. 3].. Z. 1. l). .Fe fur-lid. (47, 2-)

3) 1.. 5. F. 2. l). pro oocjo, (17. L.) banatjonj. cauaa aoojetu. non

roots contrkbjtur. Vgl. lx. 16. Z. 1. l). (lo mjnoribuz. (4.4.) 14.32. Z. 24.

l). (Lo äonatjonjbua jncec 'je-urn e'. uxokenr. (24. 1.) [a. 35. S. 5. o. (Io

moi-tja can-n cianotjonibua. (39. 5.)

4) l.. 29. s. 2. l). 17. 2. Nach der Fabel vom Efel. der mit dem

Löwen zufarnmen auf die Jagd ging. und von diefem um feinen Antheil an der:

Beute gebracht wurde. Vgl. ynaeeiri 17.-b. 1. 11. Die Ricdtigxeit ber Lefe

art deliätigen Stephanus und Corillus (Zr-rail. 12. 1. ori. l-leirnbacb. tom. l.

p. 739. Lear-return, p. 740. Lerne-FMA), Deßhalb ifi die Verbefferung 7'110

onjnnrn fiatt leonjnarn, welche kloffmunn, in melocero. .el yon-I.

(Lira. xu!, 8. 4. nach klar-at. epi-n. l. 18. re. 24. auffiellte. unzuläffig.

5) la. 70. Z. 5. l). (Le fiäejuaaorjbutl. (46. 1.) l.. 57. ]). 17, 2. [I11.

I. 14. l). 6e tut. et ruf. (27. 3.)

6) l.. 36. l). (ie oper-ia lid. (38. 1.) la. 1. 5. 7. l). naruto rororo

?Die 2115m (lernt. (44. 5.) vgl. mit 14.1. S. 1. u. 2. l). (le dont. [ib-feature.
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Einzelnen) etwas zur Erreichung des Gefellfcljaftelzweckes beitragen. Dieß

Erforderniß hat fich wohl auf dem Wege der Doetrin gebildet und ifi

nur Folge des Grundfaßes) daß ein Societätscontract nicht fchenkungs

weife eingegangen werden dürfe) wenn fchon es in den römifmen Rechts

quellen nieht gerade damit in Verbindung gefeht wird 7). Worin die

Beiträge beftehen) ift gleichgiltigz od ineGeld) oder in Oienften) oder

in beiden zugleich a). 5) Der Vertrag darf nicht in der Abficht) fich

gegenfeitig zu betrügen) adgefchloffen fein9). Denn gegenfeitiges Zutrauen

ift die Stube eines jeden“ contractus bonne öriei. Der Mangel diefes

Erforderniffes führt die Nichtigkeit des Vertrages herbei. - Das Wefen

des Eontractes beruht auf freiwilliger Vereinigung der Pacifcenten (con

Zensus). Darauf deutet nicht allein die Einfiellung des Vertrages unter

den Eonfenfualoerträgen) fondern auch die ganze Behandlungsweife deffelben

in den römifchen Rechtsquellen) welche die Vereinigung nur fo lange als

befiehend darftellen) als die Einwilligung der Intereffenten dauert")

felbft dann) wenn von Anfang an die Bedingung hinzugefügt fein follte)

daß die Societät entweder gar nicht oder nicht innerhalb einer befiimmten

Zeitfrift aufgelöft werden follell). Auf die Art und Weife) wie diefer

Eonfens erklärt wird) kommt weiter ni>)ts an. Daher der Vertrag auch

unter Abwefenden durch Briefe und Boten gefchloffen werden kannu);

ja es* bedarf nicht einmal des ausdrücklichen Eonfenfes) wenn nur die

Handlung) aus welcher die Einwilligung gefolgert wird) überhaupt ron

cludent ift x3). Ferner kann die Einwilligung an einen Anfangs- und

an einen Endtermin gebunden fein) und von einer Refolutiv- und Sus

penfivbedingung abhängig gemacht werden 14)) das letztere wenigfiens nach

Jujtiniaws ausdrücklicher Vorfcljriftlö)) welcher bezeugt) daß es von den

älteren Rechtsgelehrten bezweifelt worden fei) ob der Vertrag von einer

Suspenfivbedingung abhängig gemacht werden könne.

Die wichtigfien Eintheilungen der Gefellfmaften find folgende: 1)

In Betreff der Beiträge) welche die einzelnen Genoffen zur Erreichung

des Gefellfmaftszweckes zu entrichten haben) unterfcheidet man eine 30

cietau return, onerarurn und [vierter, je nachdem alle und jede

Genoffen Vermögensbeiträge zu entrichten) oder nützliche Dienfte zu leifien

haben) oder beide Arten von Beiträgen in derfelben Gefellfwaft concurri

ren. Die Vermögensbeiträge ine-befondere können nur fo geliefert werden)

7) l.. 1, E. pro sec-io. (4. 37.)

28) I. 2. I. (io easier-to. (3. 26.) b. l. E. 4. 37. le. 5?. Z- L- d*

17. .

9) 1.. 3. s. 3. o. 17. 2.

10) l.. 70. l). 17. 2. l.. 14. l4. 65. pr. l). ibiü.

11) l.. 1. p . l). 17. 2. l.. 14-16. l). ibici. Vgl. Puchta) Lehrbuch

der Pandekten S. 400. *

12) 1.. 4. 91-. o. 17. 2. ,

13) [..4-1. pr. l). 17. 2, 'bier et ro. Naeh heutigem Rechte gehört

dahin der .Kauf einer Actie) welche den Beitritt zum Actienoerein begründet.

14) l.. 1. pr. l). 17. I.

15) [a. 6. 0. 4. 87.  
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daß das Beigetragene gemeinfchaftliches Gut des Vereines wird- was man

Zocicias qnonel ämnjuinm oder quoöel 30rteu1 nennt, oder es kann ledig

lich die ueberlaffung der Geldmittel zum gemeinfchaftlimen Gebrauch be'

abfimtigt [ein, was man zocietaa qnoaci 11511111 nennt. Zwar werden in

beiden Fällen die Geldbeitreige Gemeingut der Societät. aber der unter

fehied zeigt fich darin, daß diefe Beiträge irn zuleßtgenangten Falle als

eine Gefellfmaftsfwuld betrachtet werden. die an den Beitcagenden zurück

gezahlt werden muß. was im zuerft genannten Falle nicht angenommen

werden kann, Daher denn in jenem Falle bei der Auflofung der Ge

fellfckzafc der Beitragende vor allen Dingen fein Capital wieder zurück

nimmt1 fo daß erfi was übrig bleibt als Gewinn unter die Genoffen

zur Vertheilung gebracht wirdz in diefem Falle aber bildet alles. was

eingefmofien worden. einen reinen Vermögensfioef der Gefellfelyaft und

wird bei der Vertheilung als Gewonnenes behandelt, an welchem alle

Gefellfmafter verhältnißmäßigen Anthei( haben, 2) In Betreff des um

fanges der Vergefellfrhaftung unterfeheidet man eine allgemeine-Ver

mögens- oder Gütergemeinfmaft, tvelche in den rdmifGeieRechis

quellen bald Zocictaß 011111111111 bdnorumw), bald 30cjEbö3 011111111111 for

tnnarnm") genannt wird. und die Erwerbsgefellfeloaft1 von den

neueren Oiechtsgelehrteit aocietas qnöeßtuarja genetaiiz genannt, wenn

fie nimt durch die Verabredung der Parteien auf den Erwerb einer de

fiimmten Gattung befchränkt ifilo). Die leßtere bildet die Regel. jene

die Ausnahme; daher auch in den Fallen. wo eine Gefellfmaft ohne

nähere Vefiimmung des Zweckes oder des Umfange-s eingegangen worden

1|- nur die Gemeinfmaft des gefammten Erwerbes verinuthet wird l9).

In der allgemeinen Gutergemeinfmaft ift die Adfimt der Contrahenten

darauf gerichtet1 daß das gefammte Vermögen Gemeingut werde. wäh

rend die auf dem Vermögen haftenden Schulden den fammtiichen Ge

fellfmaftsgliedecn zur Lafi fallen-P. und diefe Abficht erfireckt fich nicht

allein auf das bereits erworbene Vermögen , fondern wird auch auf jeden,

erfi in der Zukunft eintretenden Erwerb aueigedehntN)F während die Ver

pflichtung der Societät. die Prioatfmulden zu tragen1 auch auf alle künf

tigen Verbindlichkeiten der Mitglieder bezogen wirdN). Ausgenommen

find alle Schulden1 welche durch eine Verfchuldung des Genoffen ent

fiehcn. denn diefe hat ec in der Regel allein zu tragen U); doeh fallen

16) b. 1. s. 1. l1. 3. s, 1. 1), 17. 2.

17) l1. 73, pr. 1). ibicl.

18) Die rdmifchen Rechtsgelehrten bezeichnen fie mit den umfchreibungen

äocietas uniuerookum, quad ex quaeätu ueniunb ([1, 7. l). 17. 2.) ud ed

quaencuo ei; iuvci oocij sine (l1. 13, l). jdiej.) docietaa [nei-i, quad-tur, com

penciii (l1. 71. Z. 1, 1). ibiel.) quuemuz ei; compenäjj oociecaß (la. 45. 8. 2.

l). (ie 116-1. tel 0111m, bei-nei. [29. L.])

19) l4. 7. pr. l). 17. 2, -

20) l1. 52. s. 16. 1). 17, 2. la, 1. s. 1. l4. 2. l1, 3. pt. l). jbiä.

21) 11. 3, 5. 1. 1.. 73. pt. 11. 52, s. 16, o. 1111.1. ,
22) i., 52. s. 4 u. 18. o, 17. 2. 34 -ei

23) l1. 5 45, 4 u, 18, i). 17. 2. i., 59, s. 14111114. 'i a!
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auch diefe Schulden der Gefellfwaft zur Laft) falls der Genoffe das) was

er aus der Verfchuldung gewonnen hatte) freiwillig in die-'Gefellfchafts

maf'fe eingeworfen und diefer Erwerb von den anderen Gefellfwaftsgliedern

angenommen worden ift; vorausgefeßt indeß) daß der Socius in der That

verurtheilt worden24)) daß diefes Urtheil mit Fug und Recht gefprochen

worden ift (fonfi haftet die Societcit für die Schuld des Genoffen unbe

dingt25))) daß' der aus dem Vergehen des Socius der Societeit erwach

fene Gewinn nicht weniger betragt) als die im Urtheil ausgefpromene

Eondemnationsfumme (denn die Gefellfchaft haftet in der Regel nur fo

lveit) als fie durch das Delict bereichert worden W26)) und daß endlich

die Genoffen von der unerlaubten Handlung ihres Gefellfchafters nicht

tinterriGtet waren (fonfl: haften fie auch für die aus dem Delicte ent

fiehende Prioatbuße) 27). Dabei verfteht es fich von felbfi) daß der Ge

noffe von der Gefellfchaft nicht gezwungen werden kann) das) was er

aus unerlaubten Gründen gewonnen hat) zur Vertheilung zu bringenW);

denn ein folcher Zwang wurde den erften Grundfiihen des Societätsver

trages) welcher ja doch nur erlaubten Erwerb zum Gegenfiande haben

kann) völlig lviderfpceclfeieM). - In der Erwerbsgefellfchaft ifi

die Abficht der Parteien nicht auf die Gemeinfchaft aller gegenwärtigen

und zukünftigen Vermögensrechte gerichtet) als vielmehr nur auf dasjenige)

was die Gefellfchafter durch ihre Arbeit) ihre Theitigkeit) ihren Fleiß (ex

ciner-u 3113) auf rechtmäßige Weife erwerbenW). Dahin gehören z. B.

Früchte der conferirten Sachen) Zinfen von ausgeliehenen Eapitalien)

Ertragniffe aus Miethen und Handelsgewinnfie) Befoldungen) Gratifi

cationen ffir geleifiete Dienfieal)) während Erbfchaften) Legate) Fideicom

miffe) Schenkungen unter den Lebenden und auf den Todesfall der Col

lation nicht unterliegen 32)) felbft danwnicht) wenn fie auch wegen der

Gefellfehaft und aus Gelegenheit derfelben ertheilt werden 33). Denn

dieß alles gilt als ziefälliger) nicht von der Thcitigkeit der Genoffen ab

hlingiger Gewinn. Ia) die römifcifen Iuriften gehen in der Strenge der

Interpretation fo weit) daß) *wenn die. Gefellfmcift auch arcsdrlrck

lich auf Erbfchaftserwerb ausgedehnt wird) im Zweifel doch die Erbfchaf

ten) welche durch lebten Willen anfallen) nicht mit darunter begriffen

find) weil fie einen unficheren Gewinn bilden34). Dagegen fallen auch

wieder dem Vereine nur diejenigen Koften und Ausgaben zur Luft) welche

d., .ß
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den allgemeinen Reg n v m Gefellfchaftsvrrtrage zu Folge niemals Gegenfiand
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[Od-JUMB DUNLOP
'HTH-VH

UMWMWWNNDOXP

Swwsw

I?

Nr

ee
J

-werner

U' d) W

22.-»

3ou5nenonNe nN4noaW. al

32) 1.. 9-11, 1). 17, 2. l1. 71. s. 1. 1). jena. e; -;

33) 1.. 60. s. 1. 1). 17. 2. »nl :FZ

34) l1. 3. S. 3. l), 17. 2. » »i .
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der Lebensunterhalt der Genoffen. die Bewirtbfchaftung des Vermögens.

uberhaupt de'r Gefellfwaftszweck.nothwendig machtW). und die von einem

Genoffen im Namen der Societät aufgenommenen Eapitale müffen nur

infofern von der gemeinfchaftlichen Caffe übertragen werden. als fie in

diefelbe wirklich gefloffen find 3“). In Rurkficizt des unerlaubten Gewin

_nes. ingleichen in Bezug auf die Verpflichtung der Gefellfmaft. den

Schaden zu tragen. welchen der eine der Genoffen durch feine unerlaubte

Handlung erleidet. geben die rdmifwen Rechtsquellen fiir die Erwerbs

gefellfchaft keine befonderen Vorfchriften. Allein nach der Analogie der

univerfalgefellfäiaft kann es keinem gegründeten Zweifel unterliegen. daß

im erfien Falle der Erwerb des Genoffen nicht zur Gefellfwaftsmaffe ge

zogen werden kann. und im zweiten der Schadenerfah und die Privat

firafe dem Thäter zur Lafi -fallen. ohne daß diefer deßhalb Regreß an

die Gefellfwaftscaffe zu nehmen befugt ift. In den Handlungen. tvelche

der Gefellfwafter in der Abficin. für fich zu handeln. vornimmt. ift er

durch die Erwerbsgefellfmaft nicht weiter befchränkt. als infoweit fie durch

den Contract ausdrücklich verboten find. oder dem Zwecke der Gefellfchaft

entgegenlaufen. in welchen Fällen er *freilich der Gefellfwaft als folcher

das Intereffe zu verguten fchuldig ifi a7). Eine Verbindlichkeit kann aus

eigenmäclhtigen Handlungen des Genoffen. felbft wenn er fie im Namen

der Gefellfwaft abgefchloffen hat. fur diefe überall nicht entfiehen. außer

wenn fie von den Genoffen genehmigt worden find. oder infoweit als

das aus diefen Handlungen gelöfie Geld in den Ruhen der Gefellfcljaft

verwendet worden ifi. -- Außer diefen Fällen kommen auä) Vereine mit

beicbränkteren Zwecken vor. theils zum Betriebe eines einzelnen Gefchäf

tes UI). theils zum Erwerbe aus einem befiimmten Handelszweige. was

man nocieteis qnneeztunria pnrticnlnrjs nennt")t dann wird der Abfitht

nach nur das gemeinfchaftlich. was durch den Erwerb der befiimmten

Art gewonnen wird") und nur das als Handlungsfchuld betrachtet. was

zum Betriebe diefes Erwerbes nothwendig war. Vereine diefer Art find

die Handelsgefellfrhaften. welche entweder blos fur ein einziges Handels

gefchäft oder für einen gewiffen Handelszweig gefchloffen werden; auch

gehört hierher der Fall. wenn ein Grundfiiick oder eine Heerde einem

Pachter auf gemeinfamen Gewinn und Verlufi zur Bewirthfchaftung

itbergeben wird 4!).

Die Bemerkungen über das Wefen des Sotietätsvertrages geben

uns auch den Schluffel zum Verfiändniffe des daraus entftehenden Schuld

verhältniffes der einzelnen Theilhaber. Diefes Schuldverhältniß wird näm

lich in den römifsfin Rechtsquellen als ein gemeinfames. alle Thellneh

s5) l.. 12. o. 17. 2.

36) l.. 82. o, 17. 2. Vgl. Treitthre a. a. O. S. 87 u. fig.

37) t.. 74. o. 17. 2,

38) l.. 5, pl'. o. 17. n. l.. 65. s. 2 u. 10. d. this. s, 6. I. 3. 26.

39) l.. 51. 5. 5. d. 17, 2. l.. 52. 3, 6. l.. 71. pr. o. tina.

40) 1.. 51. 5. 5. d. 17. 2. l.. 52. s. 6, t). thin.

41) l-- 25. z. 6, o. loc-ui. (19. 2.) l.. s. o. a. yet-et.. (e. s.)
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f * mer gleichmäßig und wechfelfeitig verpflichtendes- da . . Am klarfien

. wird dieß aus der Vehandlungsweife der aus dem trage entfiehenden

. Klage. der actio pro Zoe-io. Das Detail der Verpflichtungen der einzel

nen Gefellfmaftsglieder laßt fich nicht anders., als auf gefchichtlichem

Wege erklciren. Die römifchen Iurifien gingejii-uämlicl) bei der Date x.,

fiellung derfelben von der Natur und dem Wefen dir Societcitsklage aus. e

und entwickelten daraus zuniichft die -Erforderniffe des ContractesN). die

Stellung der Theilhaber" gegen_ einander im Contracte. und erft folgeweife

die einzelnen denfelben zukomhienden Rechte und Verbindlichkeiten. Diefe

nun laffen fichi-"auf folgende*Punkte zurückführen; 1)' Jeder Genoffe

hat. fo 'lange die Verbindung dauert. dasjenige zu leifien. was ihm dem

Conte-arte nach zu den Zwecken des Vereinesbeizutragen obliegt 4*), Nicht

allein. daß dergleichen Beiträge mit berg-Gefellfcljaftsklage eingetrleden

werden können. bildet auch die unterlaffung der Yung“ für den Geg

ner einen gerechten' Grund zum Austritte aus der' efellf>)aft“). ' Am

klarften tritt diefe Verpfliajtung bei der Gefellfcljaft hervor. welche das ganze

Vermögen der Theilhaber zum Gegenfiande hat. Hier ifi nämlich jeder

Genoffe verpflichtet. dem anderen in allem. was er im Vermögen hat

oder erwirbt. einen rechtlichen Antheil einzurciumen. Bei körperlichen

Sachen bedarf es dann nicht einmal einer befonderen uebergabe der Ver

mögensfiücken. weil in dem Abfchluffe des Vertrages bereits der Wille aus

gedrückt tft. den bisherigen Vefih in einen gemeinfehaftlicijen zu verwan

deln“). und man die Analogie des c0n8titutun1 posaeaaorium zu Hilfe

nimmtz für Rechte. welche nicht von der Per-fon des Theilhaders getrennt

gedacht werden können. z. V. für den Nießbrauci); für Klagereajte aus

.Obligationen bleibt das urfprüngli>)e Verhaltniß auch naä) dem Abfchluffe

des Societcitsvertrages'fortbeftehem doch hilft man fich mit der gegen

feitigen Klagenceffion“)t fur fpiiteren Erwerb laffen' die -meifien Rechts- *

lehrer den Grund-Keintreten. daß derfelbe dem Gefellfchafter verbleibe.

aber durch* die Anfkellung der Gefellfhaftsklage zur Maffe gezogen wer.

den könne?" allein die Stellen der römifchen Rechtsgelehrten 47). welche

zur unterfiüßung diefer Behauptung angezogen werden. rechtfertigen nicht

die Anficht. daß folche: Erwerb nach anderen Grundfcißen zu beurtheilen

fei. als das bereits bei dem Abfchluffe des Vertrages vorhandene Vermö

gen der Theilhaber. 2) Jeder Genoffe ifi zur Herausgabe de n was

er zum gemeinfchaftlichen Vortheile gewonnen hat?? erpflichtetders zur Herausgabe der Früchte von Sachen. .w lche der G chaft

gehören 49). und der Zinfen von Societcitsgeldern. vorausgefeht» indeß. daß

er diefelben im Namen der Gefellfchaft aulsgefiehen hat*9)z denn hatte

M_ 1 [(1 ..a k. l"

42) l., 3. s. 3. 1). 17. 2 li- t" -quW-t “ *SMM* *ei* e"

43) r., 52. s. 8. v, 17. 2. r.. 73. pr. u. s. t.. h. tina."- -*' lil*

t:*fil-bl:

44) t.. 14. o. 17. 2. .1 ö45) 1.. 1. e. 1. 1.. 2. v. 17. 2. - - etz*

46) r.. 3, v. tina. --u i* 7,: -"'.-'.l-ii"-j* (x2. „

47) arg. t.. 74. u. r.. 52. z, 16. o. 17. -2. w" :“*"**'-'*"o “ 7 - .*:

48) t.. 74., 21. v. 17. 2. . i , .*
49)1.. 38, t. 1, v. 17. 2. --i--K-x 97** "il". (ix-RÄ.
50) t.. 67. r. 1. v. tua. e f* e* s - l N4*- * ' -
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er fie *im eigenen Namen ausgeliehen. fo hat er an den Zinfen wenig

fiens fo lange ein Retentionsrecht. als das Capital auf feinen eigenen

Namen fteht. und ihm kein Verzug zur Laft fälltU). Mit diefer Ver

bindlichkeit des Gefellfwafters hängt auch feine Verpflichtung zufammen.

fiber das. was er empfangen hat. Re g abzulegen. und die Reih

nungsbüwer auf Verlangen jedem Theilhabzg zeigen h2), 8) Jeder Ge

noffe ifi verpflichtet. zur Verzinfung der *geWaftliGen Gelder-..welche

er. in der Abficht. zum fie zu unterfchlagou- er fiir fich zu benutzen.

widerrechtiicher Weife an fich gebracht hack-NiMH Jeder Genoffe iii ver

pflichtet. die von einem Mitgenoffen zum Beflezr der Gefeilfwaft gemach

ten nothwendigen undmnuhiichen Auslagen farnmt Zinfen derfelben fich

verheiltnißmcißig in Aixechnung bringen zu laffen v4), Den wirklichen

Auslagen werden anchzdie zufälligen Verlufie gleich geachtet. die ein Ge

noffe bei feiner Thätigkeit für die Zwecke des Vereines erlitten hatää))

ferner die Verbindlichkeiten. welche. einer von den;Gefellfrhaftern zum

Beften .der .Gemeinfwaft übernommen hatffh)) da diefer. wenn er in

Folge derfelben aus eigenen Mitteln bereits-Zahlung geleifiet hat. fofort

verhältnißmcißigen Erfah derfelben aus der Gemeindccaffe zu verlangen

befugtift. und. wenn er zwar noch nicht Zahlung geleifiet hat. aber

deßhalb Anfprücheuzu befahren hat. wenigftens auf Sieherftellung fiir

künftigen Erfalz antragen kannb7). 5) Die _Genoffen find verpflichtet.

zur Herfiellung einzexzAusgleichung etwas an die anderen beizutragen.

wenn ein Gefellfwaftsmitglied im Stande gewefen ifi. zwar einige derfel

ben vollftändig zu befriedigen. die anderen aber darüber zu kurz kommen")

oder den auf ihn falleMBeitrag zum Befien der Gefellfwaft nicht zu

leiften vermag (*9). 6) - Genoffe ift verbindlich. nicht allein dcn

durch feinen DolusW) dem Genoffen zugefügten Schaden zu erfeßen..

fondern diefe Erfahpflimt tritt für ihn auch dann ein. wenn ihm in den

durch die _Gefellfwaft herbeigeführten Verhriltniffen ein Nachtheil bringen

des Verfehen zur Laft fällt. doch kann diefer Vorwurf dadurch abgelehnt

werden. daß der Genoffe nacht-reift. er habe die gefellfmaftliwen Angele

genheiten mit dem Fleiße. welchen er auf die eigenen Sachen verwendet.

beforgtöl). Von Wichtigkeit ift diefer Grundfab namentlich dann. wenn

ein» .

H* _ ZZ) Z0. piaodxijdjciä. (1 ( :No.7: (L ..16. ,..- .mi nig)

_ , ...) . . pr.. . s o ein o. 2. 13.) 7. 17.92.79 ,_" 53) 1.. 1, s, 1. 1). ae* 656-1.. (22, 1.) *4 z. km 7*

54) 1., 67. s. 2. 1.. 52. s. 12 u. 15. l.. Z8. Z. 1. l). 17. 2. l.. 4.

8. Z. l... 11. l). oomnmni (iiüännäo. (1.0. 3.) ')1. . 0. 4. Z7. -

55) l.. 52. I. 3. 1). 17. 2. 'i'

56) 1.. 27. 1.. 38. pr. l.. 67. [ik. 1). 17. 2, 1..18. s. 2. u. 1.. 14.

1). ric- inrritoria actions. (14. 3,) l4. 27. s. 8. 1). (Io peculio. (15. l.)

57) l.. 67. pl'. 1). 17. 2. ,-1 .*- i

58) 1.. 63. s. 5. 1). 17. 2. - e- - :.17

59) 1.. 67. pr. 1). 161a. i!

60) ?gulli zent. tec. ll. 16. Z. 1. l.. 59, Z, 1. 1). 17,2. 1)- 5.

. K; 1). comknocialj. (13. 6.) 1.. 23, 1). .13 reg. ini-ie. (50. 17.) s. 9- -l

. . (

61) ynnlli sent. rec. ll. 16. 8. 1. l1. 23. pr. l1. 72. [7. 17. 2

. 23. j). 50. 17, l.. 5. I. 2. l). 13. 6. 8. 9. L. Z. 26. .a- u.»

caro-p.
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der eine von den Genoffenzum Beften des Vereines Leifiungen in einer

Kunfi _oder Wiffenfmaft beizutragen verfprochen_ hatt denn-dann fallen

ihm natürlich alle Verfehen zur Lafi. 'welche er' aus Llnkenntniß oder

Ungefthieklichkeit darin begangen hatN). 7) Die* Genoffen find verbind

lich. den Schaden. welchen der Verein leidet. verhältnlßmäßig zu tragen

und an dem Gewinne. welcher der GefellfGaft zufließtxkjedem Theil aber

feinen Antheil zu verfiatten, Betrachten wir den zuleht- genannten* heil

der Verpflichtung genauke-rlzk-fo finden wir in den römifrhen Rechtsquellen

die allgemeine Regel vor. 'daß von der Vertheilung des Gewinnes nicht

die Rede fein könne.“ wenn nicht vorher der ganze Betrag des Schadens

in Abzug gebracht worden ifiöz). Daher denn 'bei der Vertheilung d/es

Gewinnes_ 'zunächfl alle Schulden. welche die' 'Societät als folche zerkra

gen hat. im» Voraus abgerechnet werden. und-nur. was erfrbrigt*:L ?zur

Vertheilung-'gebraeht wird. - Diefe Vertheilung 'unter *die* einzelnen-Ge

noffen gefchieht zunächft nach _denbefonderen -Vorfclyriften. 'welche im

Contracre_ enthalten _find 64),. undfelbft. 'wenn ungleilheEheile fefkgefeßt

find. muß die Convention beobachtet werden. vorausgefeßt. daß. *wer

mehr erhält-Niki de'r That auch mehr. als die Anderen zu dem Gefell

fehaftsfonb beigetragen habe, _ Ift nichts ausgennimt. fofind die Antheile

der einzelnen* Genoffen gleich x* und zwar nW nach Verhältniß deffen.

was fie beigefteuert habenu). fondern nach dem Verhältniffe-der Perfonen

zahl") Diefe Anfieht fiimmt nicht allein mit der fchon aus dem* Be'

. griffe der Gefellfchaft fich ergebenden Stellung der Genbffen gegen ein

ander im Contracte überein. fondern hat auch nicht'*einmal den Schein

der unbilligkeit gegen fin). da in der Regel jeder Genoffe für das Ge_

fellfchaftsverhältniß als gleich wichtig gilt. da_ja fchon der Tod eines

Einzigen den Verein aufläft. und es mithin nicht allein als ein, unzu

verläffiger. fondern auch als 'ein falfcher Maßftab 'gelten muß. wenn

man die Bedeutung eines jeden Mitgliedes für den Verein nach feinen

Beiträgen und Leifiungen. die ja 'zudem nicht einmalimmerBzu Gelbe

angefchlagen werden können. beftimmen wollte. »Nach ähnlichen Grund

fähen ift auch die Vertheilung des Schadens unter die Genoffen ins

Werk zu feßenq" Auch hier ifi zunächfk der reine Betrag deffelben nach

Verabzugung des Gewinnes _auszuwerfen"). und nach denfelben Regeln.

wie der Gewinn zur Vertheilung zu bringen 6").'***'alfo zunächft nach dem

 

i. "'l.-. .*1 ..7K .'. . . “

62)[..52.s.2.1).17.-..',-> - “- ' ', '

63)r..30.1).17.2. , '*'

64) 8. 1. ). 3. 26. b. 29. pr. l). 17. 2.

S 43.?) Anxecer Meinung Yift Glück. Erläuterung der Paudekten Th. 15)

' u' l

66) l.. pr. l). 17. 2. Cajus, inat. [ll. 8.150. I. 1, I. 3. 26.

Eine Folge davon enthält l.. 63. Z. 5, l). 17. 2. Vgl. Zone-ea..- aa

Janin. inztjt. p. 550., unterholzner a. a. O. Th. 2. S. 352. Puchta.

Lehrbuch der Pandekten S. 397.

67) l... 30.1). 17. 2. I. 2. F. 3. 26.

68) L.. 63. s, 5. l). 17. 2. l.. 29. pr. 1). ibiä. Uniqa, inet. [ll.

F. 150. I. 1. I. 3, 26.“

F! '
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Inhalte des EontractrF d falls nichts Befonderes darüber in demfelben

fefigefeßt ift. nach Mitt-aß der Köpfe. Eine ganz andere Frage ifi

es.. ob nach dem Inhalte des Eontractes andere Verhältniffe für .die

Vertheilung des Gewinner' und andere für die des Smadens-unter den

Gen-offen fefigefevt werden dürfen. Allerdings erklärten di_e älteren römi

fcheu-'Juri 1: 'e folche Verfrhiedenheitz izzqden Verhaltniffen für unver

““ »W des GefellfchaftWcigeSW). allein nach der Mei

nung .des l _ 7_ ulpicius. welche ind Iufiinianifchen :Ygrhtsquellen

fiegreiel) übertragen* worden. ließ man eine ngleicloheit dann zn... wenn die

Dienfileifiungen des-Mn Genoffen für den .Gefellfchaftszroesx-.fo wichtig

erfchienen. daß eineAnskahme von der-Regel dadurch gerechtfertigt ward.

Dann ließ man die E Äntion be l ..d-f ' fer Genofle an dem. ,Ge
winne Antheil haben fo e. ohne WWU den zu participireu w);

vorausgefeht indeß.. daß Gewinn 7 *in verfchiedeneneGegen

l zutreffen.: Ü-Denn„ ,wenn bei e, iefelben Objecte. betreffenm fo

- - ' - ' ,Regeln oonderGetoinnberechnung ein... d.,-h,* als

*tmÖc-i- WW* .n17 ..Abit-g “NDW 'Wu SW'

" ' ' _QWMcticipicQ-dec bevor

:verji ' z. _Saehenm welche

Yun... , entegctgskyeceljei

. s' k* olge der unter-ihnefcfiatt

i " ; f. den rt. mlmzniio) und kann theils durch

l 'ri-iciunclo, theils durch die actio pro eoaio_ erzwun

  

  

  

  

gen werdeuÜ). Aus diefer Verpflichtung ergibt fich natßrliäz zugleich ,

für jeden der Gen-offen die Verbindlichkeit. falls er dergleiäzen Sachen

befibt. diefelben zur Gefellfchaftsmaffe einzuliefern. , z.. ..,7

Die Klage. welche aus dem- Gefellfäzqftsoertrage entfiel-ot. ifi die

vario pro aocio ,7 eine iu person-un uctia,_tvelrhe nicht von einer Seite

(lil-coca, von der anderen contraria, fondern von jeder Seite cljkectn

ifiu). Sie gehört* u den bonne ficjei iuciioia74), und fehejnt eine a1'

bitraria actio gewe-en zu fein").* Die Verurtheilung in diefer .Klage

hat fiir jeden der Gefellfmafter die In 'Wzur Folge") Gegen

fland der .Klage find zuneiayft die perfönl' . aus dem Gefellfmaftscyn

tracte entfiehenden Verbindlichkeiten der Gen n. und erft 'folgeroeife die

Theilung der gemeinfchaftlicloen Sachen77)z._gezzzna>) kann Klage nicht

69) r.. 30. o. 17. 2., Cajus, nur. [ll. s. 150., s. 2. 1. 3. 26.

70) 031a., inet. 111. s. 149, s, 2. i. 3. a6. _ ,. 1e.: ..t er)

71)g,2..t.3.26, ...x z, n
7L) l1. 38. S. 1. l.. 65. pr. ]). 17. 2. k. 1 u. 2. pr. ]). un!

äiyiäunäa. (10. 3.) -e. ...zz-fix (W

73) Z. 2. I. (io poeni. tower-e [iliguntium. (4. 16.)' 7 :n

74) Cain., inet. 17. s. 62.. S. 28. I. .Ie- actionibn'. CL6.)

75) (Ijo. pro [Loscio Comoeöo 4. s. 12., 9. 8. 25. l.. . x1'. l). 17.

2. Vgl. unterholzner in Savigny's Zeltfchrift für gefchichtltehe Rechts

wiffenfehaft Bd. 1. S. 254. ,

76) F. 2. F. 4. 16. l.. 1. ]). (10 hie, qui not-utor- infomimiz. 2.)

l.. 6. 8. 6. l). iditl. l.. 22. E. e: quibuo caneie infamia. (L. l2.)

77) t., 1.1110. 3. 1.. 88. s, 1. 1.. 65. g, 4. 14m3. 1 u. 2.1>.17.2.
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allein nach Beendigung des Gefellfchaftscontractes) fondern auch während

der Dauer de elben angefiellt werden") das lehtere namentlich dann)

wenn eine ein eine Verbindlichkeit des Genoffen durch die Klage geltend

gemacht werden foll) und es gleichwohl keinem von beiden vortheilhaft

wäre) den Gefellfmaftscontract aufzuheben. Sind unter denfelben Perfo

nen verfchiedene Gefellfclyaftscontrtrcte abgefchloffen worden) fo reicht für

alle* zufammen eine einzige Klage aus 79). Dem Prozeßrichter ifi bei

der Abgabe der Sentenz zur Pflicht gemacht) darauf fein Augenmerk zu

richten) daß den einzelnen Genoffen fur die Verbindlichkeiten) tvelche fie

im Namen der Societät .übernommen haben) entweder Entfchcidigung

werde) oder wenigftcns Eaution fur die Rirckerfiattung deffen) was fie

in Folge derfelben künftig zahlen muffen) befiellt werde 89), da die Ab

zahlung der Societätsfmulden gerade ein vorzüglicher Gegenfiand der Klage

ifi"); dagegen wird es ihm unterfagt) das Eigenthum der gemeinfchaft

lichen Sachen dem Einen von den Genofien gegen Geldentfciuidigung zu

zufprechen) da die formula der Klage ihm keine Berechtigung zur Adiu

dication gewährtN), Daß die _Klage activf") und paffiok4) auf die

Erben) fo weit fie in die Rechte und Verbindlichkeiten der Verfiorbenen

einrucken) ubergeht) wird in den rdmifchen Rechtsquellen airsdrucklicl) be

zeugt. Bei der Verurtheilung kommt dem Beklagten die Eompetenz

wohlthat jedenfalls zu fiattet.) nicht allein bei der univerfal-) fondern

auch bei der Particularfocietätkk). Im zuerft genannten Falle kommen

bei der Vermögensberechnung zum Behufe der Verurtheilung alle anderen

Schulden des Beklagten in Abzug; im zuletzt genannten ift dieß in der

Regel nicht der Fall) außer bei den Schuldeni welche unmittelbar aus

dem Gefellfmaftscontracte herrührenoö). Eine allgemeine Vorausfeßung

zur Eompetenzioohlthat ift es) daß der) welcher mit der Klage belangt

wird) nichffeine Qualität als Gefellfciyafter ableugne) weßhalb der Prä

torv eine raue-Zac: cognitio für tiothwendig erachtetek7). Die Wirkung

der Eompetenz erfireckt fich nicht auf dasjenige) was der Gefellfchafter

in der Abficht) feine Genoffen zu verkürzen) veräußert oder) da er es

hätte erwerben können) nicht erworben hack") Auch kommt die Oiechts

wohlthat reicht den Erben und Burgen des Gefellfchafters zu fiatten)

außer wenn die letzteren als Defenforen des Hauptfchuldners im Prozeffe

'c

7. 2. 1.. 52. z. 13. t). ibjäem. i

. 2.

[a. 27. [a. 28. l.. 67.1), jdiä.

...

b' &x1

8491..

85) l.. 63. pr. l). 17. 2. l.. 16. 1). rie re jutiicutu. (42. 1.) Vgl.

M2a6r5ezoll in feiner Zeitfcbrift fur Eivilrecht und Prozeß Bd. 14) S. 257

8d) 1.. 63. 3. 3. 1). 17. 2,87) l.. 67. S. 3. l). 17. 2. l.. .

88) la. 63. pt. J. 7. la. 68. Z,

l7.
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'

aUfti-etenN), - Daß die Gefellfchaftsklage nicht die einzige Klage fei.

welche unter Gelellfchaftern fiattfinden könne. ergeben fchon bie Zeugnifie

der Pandektenjuciften. So concurrirt fie mit der actio coninnini (lie-i

(Innäo 90), welche fiä) von ihr dadurch unterftbeidet. daß fie zunächfi die

Theilung der gemeinfchaftlimen Sachen zum Zwecke hat. und erfi folge

weife die perfönlimen Prafiationen des Genofien beeücklichtixzt")F und

diefe Concurrenz beider Klagen ifi eine electiveN). wofem nicht die Eine

derfelben mehr enthalt. als die andere"). Denn dann verfleht es fich

von felbfi. daß die Eine auch nach der anderen noch auf das Mehr ge

richtet werden kann"4). Auch coneuci-irt die Gefellfmaftsklage mit der

acti0 [Egiß sqnjliae, wenn ein Gefelifmafter durch unuorfichtige Thtitigkeit

dem Vereine gelchadet hat")j mit der i'm-ti nctio und coociictio fur

tiea, wenn der Genofie eine gemeinfchaftljche Sache unterfchlagen hat").

und auch hier ifi die Concurrenz der genannten Klagen eine elective. außer

inloweit die Eine auf das Mehr geht oder den Zweck hat. eine Privat

firafe einzutreiben 97).

Die Verhältniffe der Gefellfchafter. zu dritten Petionen betreffend, (o

reguliren fich diefe nach den allgemeinen Regeln. welehe von Obligationen

gelten. Hat nämlich ein Mitglied der Gefellfchaft in deren Namen den Vet

trag mit dem Dritten abgefchlofien. fo werden bie fibrigen Genofien aus einem

folchen Eontcacte nur infofern auf ihren Antheil verbindlich, als das aus dem

Gefänifte gelöfie Geld zum Nutzen der Gefellfmaft verwendet worden ifi “).

Ausnahmsweife kann indeß jeder von den Genofien auf das Ganze ver

klagt werden. wenn er entweder zum Abfchlufie des Eontractes ausdruck

lich Auftrag gegebenaP-.oder das Gefchäft fpäterhin genehmigt hat 10“).

und dann genießt er nicht einmal die Rechtswohlthat der Thellunglol).

Dabei bleibt es aber dem. welcher für die Gefellfeiyaft das Ganze gezahlt

hat 7 vorbehalten. die übrigen Genofien mit der Gefellfmaftsklage auf

Entfchtidigung zu belangenLN). Wenn aber die Gefellfwaft aus dem

mit dem Dritten abgefchlofienen Vertrage Rechte erwirbt. fo können in ber

Regel niht die einzelnen Societtitsglieder die Contractsklage gegen diefen

l l
u 2, 17. 2.

. .1. 2. l.. 43. d. ibje'. l.. 1 u. 2. l). 10. 3.

l.. 38, S. 1, l). jbiä.

2.

ernen

rei-D???

. 1.. 48. 49. 5o. o. 17. 2.

6. 47. pl'. o. i7. 2.

, i.. 47. pr. t.. 50. o. 17. 2.

. 82. o. 17. 2. r.. 44. s. 1. o. (io aeeijl. et'. (21. 1.) i.. 27.

I). 17. 2.

9 . 14, l). (Io jnaijtoria netiooe. (14. 3.) l.. 13. s. 2, d. ibiä.

l4. 4. F. . l). cle- exercjwkia accione. (14. 1.)

100) l.. 12. s, 4, l), ile .olutionibuc et liberaüonjbu.. (46,3.) l.. 60.

l). (ie regulis jurjz. (50. 17.)

101) la. 1. J. 25. u, la. 2. l). 14. 1,

102) l.. 14. l). 14, 3.
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anfiellen. fondern nur der Bevollmächtigte. durch welchen fie contrahlr

ten1“). und nur. wenn die Genoffen auf keine andere Weife zu ihrem

Rechte kommen könnenf wird ihnen nach Analogie der Grundfäße) welehe

vom ioetitor gelten. die Contractstlage als utilis gegen den Dritten

gewährt 104), ZM*- .:...'-*1*.-- »e3

Die Atiflöfung desn' Gefellfwaftscontractes kann auf verfchiedenen

Wegen herbeigeführt werden. Zunächfi entfcheiden hier die contractlichen

Veftirnmungen über die Befehrrinkung des Vereines auf eine befiimmte

Zeit oder über die Aufhebung deffelben bei dem Eintritte einer Refolutiv

bedingung 1W). -Jft niäyts Befonderes über die Dauer des Contractes

ausgemacht. fo entfcheiden folgende allgemeine Gründe: 1) Die capitjs

(jemjontia maxirna oder meclia, welehe einer von den GefellfGaftern erlei

det]0"). 2) Der Verlufi des ganzen Vermögens von Seiten des Ge

nofien. ohne llnterfchied) ob er durch Confiscationw7) oder durch Con

curslo") herbeigeführt wird. Eine Ausnahme ift wohl nicht einmal dann

zu rechtfertigen. wenn der um das Vermögen gekommene Genoffe

nur Dienfie für die Gefellfmaft zu leifien hatte. 3) Der Tod des

Einen von den Gefellfrlyafterrmo") Wenn mehr als zwei Gefellfmafts

glieder vorhanden find) lbfet der Tod des Einen die Gefellfmaft auch

unter den ueberlebenden aufllo); doch kann das Gegentheil gleich bei

dem Abfrhluffe des Eontractes verabredet werden) daß namlich diefer unter

den ueberlebenden fortdauern folle. was dann als eine neue Societcit be

trachtet werden muß, Die Erben als folche treten auf keine Weife in

das Societeitsverhältniß ihres Erblaffers ein. felbft dann nicht. wenn dieß

gleich von Anfang an verabredet wäre 1l1); erft durch die Aufnahme von

Seiten der Übrigen können fie Zocij iverden. wozu aber keine Verpflich

tung beftehtW). Nur bei den Gefellfclyaften) welche-gufammentreten) um

dem Staate Abgaben abzupachten (Zorn-faces 7Lcljgfl1jnm), wird der Erbe

unter der Vorausfehung. daß der Antheil des Verftorbenen ausdrücklich

auf ihn mit eingefchrieben ift 11"). bis zur Beendigung der Paehtung als

Thellnehmer in Beziehung auf Gewinn und Verlufi behandelt. wenn er

11133) [nö 38. s. 17. l). (ie 'erden-urn obljgationjdu', (45. 1.) l.. 126.

J. 2. . jbi . -

46 150?) l.. 1, u. l.. 2. l). 14. 3. l.. 5. l). ((16 rtiyulationibo. ykaetotji'.

( . ,

105) l.. 1. pr. l). 17. 2.

106) (Zain. inet, [[1. S. 153. j.. 63. F. 10. l.. 65. I. 11. l.. 58.

J. 2. 1.. 4. s. 1. l). 17. 2. '

107) 8. 7. F. 3. 25. 14. 65. s. 12. l). 17. 2.

108) (Lajen just. Lll. F. 154. b. 6,6. Z. 1. l). 17. 2. I. 8. I. 3.

25. Vgl. 1.. 4. S. 1. l). 17. 2.

109) l.. 4. I. 1. 1.. 65. I. 9. 1), jbicl. Cain. inet. [1). J. 152.,

I. 5. ). 3. 25.

110) l.. 65. 8. 9, l). 17. 2. 8. 5. I. 3. 25.

17 I11) l.. 35-37. ,[4, 52. I. 9. l.. 59. pr. l.. 65, I. 9 u. 1|- o.

112) 14. 37. 1). 17. 2. l.. 65. f. 8. l). jbiä. '

113) l.. 59. y'. l). 17. 2.
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auch die übrigen Rechte der Genoffen) z. B. das Stimmrecht) ent

behrt"4). Allein auch bei anderen Societäten ifi der Erbe verpflichtet)

ein vom Erblaffer begonnenes Societätsgefmäft ins Reine zu bringen)

und- haftet dabei für 1191118 und (21111111111111115). 4) .Die Unmöglichkeit

oder Beendigung des Gefäjäftes) welches den Gegenftand der Societät

bildetm). 5) Der Untergang der Sache) welche das Object des Eon

tractes 1|) oder wenn fie dem Verkehre entzogen wird"7). 6) Die An

fiellung einer Klage) welche die Trennung der Gefellfwaft bezwecktl")

7) Die Vornahme einer Stipulation) welche die aus der Societät ent

fiehenden Verbindlichkeiten durch Novation in eine andere Obligation ver

wandelt"9). 8) Durch gegenfeitigen Diffenfusl2o)) welcher auch fiill

fchweigend erklärt werden kann) z. B. wenn Hilndelsgenoflen für fich

allein zu handeln anfangen 121). 9) Einfeitiger Rücktritt) welcher in

der Kunfifprawe der römifehen Iurifien renunciatio genannt wird 122))

und nicht allein mit Worten) fondern auch ohne diefe durch concludente

Handlungen erklärt werden kann, Diefer Rücktritt ifi dem Genoffen zu

jeder Zeit erlaubt) felbft dann) wenn ausgemacht ifk) daß der Contract

nicht vor dem Abläufe einer befiimmten Zeit gekündigt werden folie) vor

dem Ablaufe diefer FriftNZ). Daher der Vertrag) durch. welchen man

fich des Reäues der Aufkündigung für immer begibt) geradezu für wir

kungslos erklärt wird 124). Der Grund diefer Eigenthümliwkeit ift wohl

nicht gerade in dem republicanifchen Sinne des römifchen Volkes zu

frechen) auch nicht in der alten Aufkündigung der Freundfciuift 125)) noch

viel weniger in der Anficht) als ob die Römer Feinde jeder Eommunio

feien und fie als eine unverfiegbare Quelle*- unendlicher Streitigkeiten be

tcachten 12")) fondern liegt einfach in den Grundzügen des Eontractes vor)

welcher nach den Anfichten der römifrhen Reclnsgelehrten nur fo lange

Beftand und Dauer haben kann) als die Geuoffen ihn fortzufesen Willens

find 1"). Für die Form der Renunciation finden wir in den rdmifchen

Rechtsquellen keine fpeciellen Befiimmungen vor. Daß fie durch den Procura

111011. 59. 1'. l). 17 2 14. 63. . 8. l). 111111. V i. u ta a. a.
O. S. 401. p s g P cb

115) 1.. 40. d. 17. 2. 1.. 35. 1). idea. .

116) 1.. 58. pl'. 1), 17. 2. 1.. 63,6. 10. o. 111111. s. 6. 1. 3. 25.

117)1.. 63. s. 10. 1). 17. 2. .

11 la. S 10. [a. 65. pf, 1), 2

119) l1, 65 i) 17 2,. pr. . . 1

120) 1. 65 H'. 3. l). 17. 2. Cajus just. [ll, 8.151, s. 4. ). Z. 25.

121) l.. 64. 1). 17. 2. .

122) (Zain;- inet. lll. 8, 151. 8. 4. 1. 3. 25. b. 65. 1). 17. 2.

Vgl. Roman) uber den einfeitigen Rücktritt von einem grfsilofienen Gefell:

fchaftseontracte und deffen rechtlichen Wirkungen. Heilbronn 1825. dpfner)

über den einfeitigen Rücktritt vom Gefellfwaftsoertrqge) im Archiv f c rioiiifii:

fche Praris Bd. 17) S. 262-279 und S. 440-458.

123) 1.. 14-16, 1). 17. 2.

124) 1.. 14. 1). 11.111.

125) Vgl. Roman a._a. O. d. 3-5.

126) Vgl. Hbpfner a. a. O. Th. 17) S. 279.

127) 01111.18 inet. lll. s. 151. s. 4. F. 3. 25.
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tor gefchehen 1M). und an den Procurator des Gegners abgegeben werden

kann l2"). unterliegt keinem Zweifel. Für die -Wirkung der Renunciation

finden fich in den römifchen Rechtsquellen folgende genauere Befiimmun

gen. l. Der einfeitige Rücktritt löfet zwar jedenfalls das Gefellfmeifts

verheiltniß. befreit aber nicht immer den Zurürktretenden von feinen _Ver

bindlichkeiten aus dem Eontraete. Dieß findet ftatt n) wenn die Auf

kündigung an einen abwefenden Genoffen gefchieht. Hier verliert der

Renunciant feine Societcitsremte vom Augenblicke der Aufkündigung an.

aber von feinen Societatsverbindlimkeiten wird er erft vonder Zeit an

frei. wo fein Genoffe von- der Aufkündigung Nachricht erhältlW). d)

Wenn er durch unzeieige Aufkündigung (intempeetiea ,1-e111111tiatio) feine

Societätsßfliwt verletzt m). Diefe Verlebung hat die fehr natürliche Folge. *

daß der Genoffe alle Rechte aus der Societeit verliert. und alle Verpflich

tungen annoeh anerkennen mußd. infoiveit dieß zur Entfcheidigung der Ge

noffen der Richter für nothwen ig erachtet. Zur Beurtheilung der Same

geben die rbmifmen Rechtsquellen die Regel an die Hand. daß jede Re

nunciation für unzeitig zu erachten fei. tvelche zu einer Zeit gefchieht. wo

der Gefellfmaft daran gelegen fein mußte. daß die Sorietät erhalten

tverdel-N). e) Wenn dem Gefellfchaftsvertrage die Bedingung hinzuge

fügt ift. daß derfelde nicht binnen Heiner beftimmten Zeitfrifi aufgehoben

werden folle und die Kündigung vorher erfolgt. ohne daß dem Kündi

genden ein gerechter Grund des Austrittes zu fiatten kommt. (l) Wenn

fein Rücktritt durch eine gereehte Urfaehe motivirt wird 133). Als folche

* - Gründe anerkennt das rdmifme Recht Folgendes: wenn der andere Ge

noffe feine Eontractsverbindliehkeiten nicht erfüllt. oder* der Soeieteit Selm-x

den zufügt. oder durch fein Betragen dem Anderen Ehrenkreinkungen ver

urfaiht. wenn die Benußung der Sache. welehe den Gegenfiand desE*

fellfmaftseontractes ausmamt. unthunlith wird. oder wenn der. weleher

zurürktritt. in dfientlimen Angelegenheiten oder fonft gegen feinen Willen

abwefend. und aueh fonft außer Stande ift. die Societatsgefthäfte durch

einen Bevollmächtigten oder feinen Mitgenoffen betreiben zu laffen. e)

Wenn der Genoffe in der Abfimt. die Gefellfwaft um einen erlaubten

Gewinn zu bringen und fich denfelben zuzueignen. die. Kündigung aus.

bringtj") 01010571 rennocjatio), In diefem Falle kann der Renuntiant

von den anderen Genoffen gezwungen nnrden. dasjenige. was er dura)

feinen Dolus gewonnen hat. in die Gefellfchaftsmaffe einzuwerfen. wäh

rend ec den Schaden. der ihm daraus erwäehfi. allein zu tragen haben

wird. Auf weitere Erwerbungen nach der Renunciation erftre>t fich die

Eollationspflimt des Zurücktretenden nieht.

128) 1.. 65. s. 7. o. 17. 2.

129) i.. 65, s. 8. 11. 1516.

130) 1.. 17. s. 1. o. 17.2.

131) 1.. 17. s. 2, 1.. 65. s. 4-5. 1). 17. 2.

132) 1.. 65. s. 5, o. 17. 2.

133) 1.. 65. s. 5. o. 17. 2. 1.. 14-16. o. 151e. -

134) t., 65. s, 3. l). 17. 2 0.1111 11.51, 111. s. 151. s. e.. 1. 3. 25. .1

p
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li. Die durch die Renunriation herbeigeführte Auflöfung des con

tractlithen Verhältniffes betrifft nicht den Renuncianten felbft) fondern

hebt die Gefellfchaft auch unter den übrigen Genoffenauf. Sehen diefe

alfo auch fernerhin die Gefellfchaft fort) fo ift dieß eine neue) wofern

nicht_ gleich bei der Schließung des Vertrages das Fortbeftehen derfelben

unter den Uebrigen ausgemacht worden ift 1"). . HejUHqÖ_

Gefeß. Begriff deffelben. unter Gefeß im allgemeinfien

Sinne verliehen wir die Idee des nothwendigen Gefchehens) oder deut

licher: jede Vorfäorift) Anordnung oder Einrichtung) welche wir uns als

von einem höheren Willen getroffen denken) infofern in Folge derfelben

etwas in einem beftimmten Maße mit Nothwendigkeit gefcheheie foll oder

muß. Es unterfcheidet fich alfo der Begriff des Gefeßes von dem der

Regel dadurch) daß wir die letztere ugs nicht als von einer höheren

Macht ausgegangen denken und daß wir ihr eben deßhalb den Charakter

der Nothwendigkeit nicht beilegen. - Iene Nothwendigkeit felbfi) die den

Charakter des Gefeßes ausmacht) heißt eine phhf if ehe) und das Gefeh

ein Natu rg ef eh) wenn beide fich auf das Reich der Natur beziehen.

Dahin gehören auch die Gefeße der geiftigen Natur des Menfcloen) die

pfhcijologifchen fowohl) als die logifcljen oder eigentlich fogenannten Denk

gefeht. Man nennt aber die Nothwendigkeit eine meralifäje und das

Gefeh ein Freiheitsgefeh) wenn von einer Nothwendigkeit im Reiche

der menfchlicljen Freiheit die Rede ift. Das Naturgefeß enthält ftets ein

wirkliches Müf f en) das Freiheitsgefeh aber an fich nur ein Sollen.

Bei diefem Sollen verbleibt es auch allenthalbcn) wo fich das Gefeß auf

die innere (moralifche - nicht pfychologifche) Freiheit bezieht. Betrifft

os aber die äußere Freiheit (wie die ntejflen Gefeoe im Staate)) fo wird

aus dem Sollen ein Muffen) wenn die Befolgung des Gefehes durch

eine höhere Macht (des Staates) erzwungen wird.

Die Nothwendigkcit kann in beiden Beziehungen als eine abfolute

oder als eine hypothetifclje gedacht werden. Somit wird auch* das

Freiheitsgefeh bald ein abfolutes) bald ein hypothetifäfes feine das

abfolute ein folches ) dem wir fchleclfterdings gehorchen follen) oder

gar müffen ) wir mögen wollen oder nicht; das hypothetifclye ein

folches) dem wir nur infofern zu gehorchen brau>)en) als wir einen

gewiffen Zweck erreichen wollen) deffen Befolgung alfo zwar relativ noth

wendige Bedingung zur Erreichung diefes Zweckes ift) wobei es aber doch

immer noch entweder in unferer Willkür fteht) ob wir den Zweck felbft

verfolgen wollen) oder) wo die vielleicht abfolute Nothwendigkelt) nach

Verwirklichung jenes Zweckes zu ftreben) lvenigftens nicht durch diefes)

fondern durch ein anderes Gefeh bedingt ift. _ Auch das Recht beruht

auf der Idee der Nothwendigkeitz aber diefe Nothwendigkeit ift eine blos

hypothetifme) fo lange die Vernunft allein als Quelle des Rechtes be

trachtet wird, Das Rechtsgefelz des Vernunftreclnes ift kein Gebot oder

Verbot) nicht einmal in Bezug auf die äußere Freiheit des Menfchenz

135) le. 65. I. 3, l). 17. Z. I. 4. I. 3. 25.
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fondern es ift blos eine Wahrheit _- es ift der Ausdruck einer hypo

thetifcifen (logifthen) Nothwendigkeitf “angewendet auf den Gebrauch der

äußeren Freiheit im Verhältniffe derf in Zeit und Raum zufammenlebenz

den Menfeiyenf d. i. die Erklärung, daß etwas in den Verhcil ' en

des Zufammenlebens der Menfchen in Zeit und Raum, dergeftalt, aß

die gleiche äußere Freiheit Aller dabei befiehen könne, möglich oder un

möglich fei, Es ifi alfo nicht an den Willen gerichtetx fondern nur ein

Gegenftand des erkennenden Verfiandes. Somit tritt ein doppelter Un

terfchied zwifchen Rechtsgefeh und Sittengefeb klar hervor. Das Sitten

gefeh ift eine Norm- nicht für die äußere, fondern für die innere Frei

heit des Menfchen. Es fchreibt ihm nicht fowohl vorf was er thun- als

vielmehrf was er wollen- und wie er gefinnt fein fell. Das Rechtsgefeß

bezieht fich nur auf _die äußere Freiheit des Menfmen und die äußere

Richtung feiner That. Das Sittengefeß beruht ferner auf einer abfolu

ten Nothwendigkeit: der Menfci) foll unter allen Umfiänden, und abge

fehen von allen fonfiigen .Innerenf fitclicl) handeln - das Rechtsgefeß

der Vernunft beruht blos auf einer hypoehetifmen Nothwendigkeitf und

lautet nur: Jnfofern mehrere in Zeit und Raum mit einander lebende

Menfmen feimmtiieh gleiche Freiheit genießen [ollenX fo darf dieß oder

jenes nicht gefchehen, Hiergegen läßt fich zwar der fcheinbare Einwurf

machen, daß doch die Vernunft ganz unfireitig aueh eine Verpflichtung

des Willens anerkenne, nichts zu thun, was mit der gleichen Freiheit

Aller unvereinbar fein wurde. ,3 Allein diefe Vorfchrift der Vernunft ift

fehon nicht mehr Rechtsgefeß- fondern nur eine befondere Geftaltung des

Sittengefehes. - Das Gefeh im Staate- das pofitive Gefeh- im Ge

genfaße zum Vernunftgefelzef foll eigentlich ebenfalls den Ausdruck einer

Nothwendigkeit- fei es einer abfolulen oder einer hypothetifwenf enthal

ten. Indeffen gibt man den Namen eines Gefeßes nicht felten allen und

jeden, durch die verfaffungsmeißigen Organe gegebenen Erklärungen des

Staates, welche fieh auf feine Angehörigen beziehen, möge eine folche

Erklarung nun die jurifiifche Perfönlichkeit des Staatesi oder die Ver

heiltniffe der Staatsbürger als einer Gefellfehaftf oder den Staat felbfi

als Anfialt betrachtet- angehen. So heißt es ein Ciefelzy wenn die Re

gierung befcifließt und öffentlich erklartf daß fie Papiergeld ausgeben, den

Munzfuß verändern- diefes oder jenes Infiitut im Lande begründen

wolle u. f, w. Aueh die Staatsgrundgefeße find hierher zu zählen- wie

wohl fie ihrer Natur nach, wenigftens zum Theil i mehr den Verträgen

angehören. Im engeren und eigentlieheren Sinne aber heißt im Staate

Gefeß derjenige Ausdruck des Gefammtwillens, welcher befiimmt ifl*f

den Staatsgenoffen bei ihren Hand( gen als Richtfchnur zu dienen. *

In der engfien Bedeutung endlich Gefeß derjenige Ausdruck des

Gefammtwillens, weleher ein Gebot oder Verbot enthält. Zwar wird

bisweilen auch von Erlaubnißgefeßen (16323 permisojrae) gefpromen.

Dergleiäyen gibt es jedoch eigentlich nicht. Denn dem Menfchen ift auch

im Staate Alles erlaubt, was dem Rechte und den Gefehen nicht ent

gegen iftf auch nicht (wie etwa Amtshandlungen) der vorgängigen Ver

leihung einer befonderen Befugniß bedarf. Somit "kann man unter



 

696 Grfetz,

Erlaubnißgefelzen nur diejenigen verfiehen. durch welehe ein bisheriges

Verbot unbedingt oder bedingungsweife wiederum aufgehoben wird 1).

Eintheilungen der Gefehe.

Die Gefehe werden zwar außer den fchon angegebenen Eintheilungen

in ernunftgefelze und pofitives Gefetz. Rechtsgefeß und Sittengefeß u. f. w..

noch auf mannigfaltige andere Weife eingetheiit. z. B. nach dem ur

heber (göttliche -.--- menfchlicize Gefelze) - naa) den Mitteln. wodurch

fie aufrecht erhalten werden (Eivilgefeße. zu deren Aufrechthaltung bloßer *

Civilzwang angewendet wird. und Strafgefeße -»- von denen die Crimi

nalgefehe wiederum eine befondere Gattung find - folche. deren ueber

tretung mit Strafe bedroht ift). Hauptfächlici) wichtig aber. um das

Wefen der Gefehe zu erkennen. find die Eintheilungen. bei welchen man

l. den allgemeinen Gegenftand. ll. den allgemeinen Inhalt. lll. den

Umfang der Geltung der Gefehe als Eintheilungsgrund annimmt.

Zu l. Erwägt man dent-"allgemeiiten Gegenfiand der Gefehe. fo

bezieht fich das Gefeß entweder auf den Staat in feiner Eigenfciyaft als

PerfonModer auf die Erfordernifie deffelben als Anfialt. oder auf die

unmittelbaren Zwecke des Staates. als Gefellfmaft. Zur erften Elaffe

gehören die Staatsgrundgefehe. fodann diejenigen'. welche gleichfam eine

weitere Ausführung der Grundgefeße find. und die Theilnahme der Bur

ger an den öffentlichen Angelegenheiten beftimmen (man bezeichnet fie

niit dem befonderen Namen der Verfaffungsgefehe). -- endlich noch die.

welche die Verbindlichkeiten ifeftfeßen. die den Mitgliedern der Staats

gefellfchaft gegen den Staat als-Perfon obliegen. z. B, Recrutirungs

gefehe. _ Betrachtet man den Staat als Anftalt. fo erkennt man in

diefer Beziehung Gefehe. welche befiimmt. find. den Staat als Anftalt

zu organifiren (organifciye Gefehe). ncichftdem Beftimmungen über die

Verwaltung des Staates als Anftalt. welche wiederum theils die Formen

regeln. in welchen diefe Verwaltung gefchehen foll. theils die Verbind

c

no* *cin

1) Vgl. Rotteck. Lehrbuch des Vernunftrerhtes und der Staatswiffen

fthafttn (Stuttgart 1829) Bd. 1. allgem. Einl. t. l-xlll. - In Bezug

auf Gefeh iiberhaupt f, I, Ifelins Ver-fach über die Gefcßgebung. _Zürich

1759. -* (Catharina ll.. Inftruction für die zu Verferligung des Entwurfes

zu einem neuen Gefelzbuche verordn. Eommiff. (mit Beil. von L. A. Schldzer).

Riga und Milan 1768. - Mablo. über die Grundf. der Gefeßgebung.

Nlirnb. 1779, - I. G. Schloffer's 1. bis 5. Brief lib. Grfeßgebung uber

haupt und den Entwurf des preuß. Gefelzbuches insbef. Frankf. a. M. 1789-90.

- Ehr. Dan'. Ehrhardt's Betrachtungen ab. Leopold'. des Wtifen Gefeß

gebung in Toscana. Dresden 1791.- K. F. Klinkharbt. Ideen zur Phi

lofophie der Gefcßgebung. Karlsruhe 792, -- Reife-realer. uv. die Re

daction eines neuen teutfcben Gefehbu s. Frankf. a. d. O, 1800. -- Gefpräch

iib. die Gefelzgebung und Rechtswificnfcizaft in Teutfcieland. v. Nth. S rhlicbte -

groll. Munchen 1818. - E. W. v. Rcibniß. Aphorismen tib. die For

mation der Gefetzbucizer. Breslau 1818. - Graf Defiutt de Tracy. Eha

rakterzeichnung der Politik aller Staaten der Erde; krit. Comment. db. Mon

tesquieus Griff der Stiege. nebft zwei Anhangsfchriften von demf. Verfall'. und

von Eondorcetz übel-f. und gloffirt von K. E. Morftadt. Heidelb. 1820.

- Alex. Müller. die Fortbildung der Gefehgebung im Geifte der Zeit.
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lichkeiten verkündigen. welche den Staatsangehörigen in diefer Hinfickjt

obllegen follen. _ Was den Staat als Gefellfcljaft und feine unmittel

baren Zwecke betrifft. fo find die letzteren. wie das Staatsrecht lehrt. der

Jufiizzwecl! und der Wohlfahrtszweck. Die Anordnungen in Bezug auf

den erfteren nennt man vorzugsweife Rechts- oder Iuftizgefeße -

jene aber. welche den Wohlfahrtszweck betreffen. Wohlfahrtsgefelze.

oder wohl auch Regierungsgefetze. Die Iufiizgefeße bezeichnet man bis

weilen auch als privatrechtliche Gefeße. und feßt fie allen übrigen bisher

genannten Elaffen entgegen. die man alsdann unter dem Gefammtnamen

der Gefetze des öffentlichen Rechtes begreift. Dann nimmt man freilich

die Ausdrucke ..öffentliches Recht“ und „Privatrecht" in einem befonderen

Sinne. und verfteht unter Privatrecht dasjenige Recht. welches fich auf

die Privat- oder perfönlieljen Gitter nicht nur der Privatperfonen. fondern

auch des Staates felbfi in feiner dreifachen Gefialtttng bezieht - unter

öffentlichem Rechte aber die Normen für die. zwifchen dem Staate als

fortverciner Perfon. als Gefellfmaft und als Anfialt einerfeits. und den

*Mitgliedern der Staatsgefellfchaft andererfeits fiattfindenden rechtlichen Ver

hältniffeNF- unter den Gefelzen. welche den Wohlfahrtszweck betreffen.

laffen na) diejenigen. welche diefen Zweck pofitiv zu fördern beftimmt

find. untcrfcljeiden von denen. welche ihn negativ. d. i. durch Befeiti

gung deffen. c-was feiner Verwirklichung hinderlich fein könnte. befördern

follen. Die erfieren haben-keinen befonderen Nat-neue man könnte fie

allenfalls Wohlfahrts- oder Regierungsgefehe im engeren Sinne nennen.

die letzteren aber heißen Polizeigefeßez und zwar Simerheitse

polizeigefetze. wenn fie den Zweck haben." dennböfen Willen derer

zu vereiteln. welche Rechtsverletzungen beabfichtigen-und Wohlfahrts

polizeigefelze.- wenn fie zu Abwendung derjenigen Uebel beftimmt find.

toelclye nicht aus der rechtswidrigen Adficljt übelgefinnter Menfchen. fon

dern aus Unverftand und unvorfichtigkeit hervorgchen. wodurch die Men

fchen fich oder anderen fchaden können 31-. oder als Folge natürlicher

verfchuldeter oder unverfchuldeter Schwäche und unvollkommenheit der

Einzelnen. oder endlich als Wirkung der Naturkrcifte den Menfchen be

drohen. -1 pe- - *'1

Zu l1. Ein anderer Gefichtspuitkt. aus welchem die Verfchiedenheit

der Gefese betrachtet werden foll. ift der Inhalt derfelben. Hier freuen

fich zuerfl drei Hauptrlaffen dar. a. Der Staat erklärt im Gefeßqxdaß

er felbfi etwas auf feine inneren Verhältniffe Bezügliches thun will.

Diefe Thcitigkeit des Staates ift entweder eine foläje. welche Beziehung

hat auf die Handlungen der Privatperfonen. indem er z. B. erklärt. daß

er diefe oder jene Handlung fo oder anders befirafen wolle. daß er in

diefem oder jenem Falle Oiecljtshilfe gewähren wolle oder nicht. daß er

ein bisher befiandenes Gebot oder Verbot aufhebe. alfo erlaube. was

bisher nicht erlaubt war u, f. w. - oder es hat jene Willensciußerung

keine folche Beziehung _der Staat erklärt z. B.. daß Papiergeld gemaän

und ausgegeben. oder vernichtet und zurückgegeben. daß eine univerfiteit

oder fonfiige Anfialt gegründet oder aufgehoben werden folle u. dergl. -

LZ. Der Staat erklärt fich über die öffentlichen und privatrechtlicloen Be

,'

x
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fugniffe) Anfprüche und Verbindlichkeiten der dem Gefeße unterworfenen

Perfonen) und feßt feft) was in diefen Beziehungen fein) gelten und

gefchehen foll, E. Er gibt Beftimmungen darüber) auf welche Weife

die Rechte geltend gemacht und die Erfüllung der Verbindlichkeiten er

zwungen werden foll) infoweit nämlich hierzu eine Thätigkeit des Staates

erforderlich ift. Gefeße diefer Art heißen Prozeßgefeße im weiteren Sinne.

Alle diefe Eintheilungen beziehen fich auf die Materie des Inhaltes. Es

läßt fich aber- der Inhalt der Gefehe auch in Bezug auf die formale

Richtungdeffelben betrachten) und in diefer Hinfiwt erfcheint das Gefeh

theils als ein ordinatives) theils als ein regulatives) theils als ein dispo

fitives.l-.» Ein ordinatives Gefeh nennen wir ein folches) welches anordnet)

was gefchehen oder unterbleiben foll und muß. Diefe Gattung zerfällt

in Präceptivgefelze) worinnen etwas geboten wird - und Prohibitiv

gefehe) worinnen etwas verboten wird. - Regulatide Gefeße find a)

folche) welche gewiffe Sähe) die das Vernunftrecht nur im allgemeinen feft

fiellt) genauer beftimmen und ftatt der fließenden Größen beftimmte Normen

geben) oder d) folche) die einer Handlung, einem Ereigniffe) Zufiande

oder Verhältniffe der Menfwen rechtliche Wirkungen beilegen) die außer

,dem nicht daraus folgen würden (namentlich auch gegen dritte Perfonen))

oder ihnen Wirkungen entziehen) die an und für fich daraus folgen wür

den. Während folchergefialt die Ordinativ- und Regulativgefehe feftfiel

len) was fein oder nicht fein) gelten oder nicht gelten foll) ift der Ztoeck

der Dispofitivgefehe der) eine Beftimmung zu geben) was hinfichtlict)

fireitiger Thatfcrchen) befonders aber bei Zweifeln über das) was der

eigentliche Inhalt einer Willenshandlung gewefen fei) bis zum Beweife

des Gegentheiles (wohl gar mit Ausfehluß deffelben) als wahr und rück

fichtlich' als das von den Intereffenten eines Rechtsgefchäftrs Gewollte

angefehen werden foll. -- Wohl zu untetfmeiden von dem formellen und

  

materiellen Inhalte der Gefelze find übrigens die unter [I. und l). et-.

wähnten) theils die Rechte und Verbindlichkeiten felbfi) theils ihre Gel

tendmachung und die dabei anzuwendenden Formen betreffenden Beftim

mungen) welche man in Ermangelung einer anderen Terminologie auch

oft materielle und formelle Beftimmungen zu nennen pflegt.

Zu lil. Der dritte Gefichtsptcnkt) aus welchem betrachtet die Ge

felze wichtige Verfunedenheiten darbicten) ifi der des umfanges ihrer

Geltung. Hier ift vor allem der intenfive Umfang vor dem ertenfiven

zu unterfrheiden. Hinfimllici) des intenfiven umfanges find fie entweder

adfolute oder hypothetifcite. Die abfoluten Gefelze, d. h. Gefeße von

abfoluter Geltung) find folche) welme unbedingt Beachtung fordern) mit

hin auch durch den Willen der dem Gefeße unterworfenen Staatsbürger

keineswegs abgeändert werden können. Die hypothetifchen find folche)

welche eine dergleichen unbedingte Beachtung nicht fordern) und derer.

Beftimmungen durch Privatwillkür abgeändert werden konnen. Ein ab

folutes Ordinativgefeß ift alfo ein folches) deffen Befolgung der Staat

fchlechterdiitgs fordert. Dahin gehören z. B. die wiewohl in den Ge

fehen felten ausdrücklich ausgefprochenen) fondern als von fich felbft ver

ftehend vorausgefeßten Verbote des Mordes) Diebfkahls und anderer
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gemeiner Verbrechen. Ein hypothetifches Ordinativgefeh hingegen ifi ein

folrhes. wo der Staat das darin enthaltene Verbot oder Gebot nur auf

Anfuelnn einer Privatperfon geltend macht. z. B. das Verbot. daß Per

fonen. die nicht Meifter eines Handwerker? find. die Arbeiten diefes Hand

werkes nicht fertigen follen. - Ein abfolutes Regulativgefeß ifi z. B.

die Strafbefiimmung in einem Strafgefehez die Vorfchrift der Formali

täten bei einem Teflamente-"P, ein hypothetifmes: die Befiimmung der

Intefiaterbfolge. - Hypethetifwe Dispofitivgefeße find folche. welche be

fiimmen. was bei Willenshandlungen. namentlich aber bei Eontracts

verhaltniffen im Zweifelsfalle und infoweit die Intereffenten nichts Ande

res feftgefeht haben. als Inhalt ihres Willens angefehen werden foll -

abfolute Dispofitidgefeße aber folche. wo die in ihnen aufgeftellte Prä

fumtion fich auf irgend etwas Anderes. auf eine Thatfache im engeren

Sinne bezieht. Was dene-ertenfiven Umfang der Gefeße betrifft. fo gel

ten fie entweder in Nurkfimt auf alle Umfieinde. Verhältniffe und Per

fonen. oder ihre Geltung ift befchränkt. a) durändie Rürkfimt auf äußere

Momente. von welchen der Eintritt ihrer Wirkung abhängig gemacht ift

(Gefese von bedingter Geltung). b) dadurch. daß fie nur für gewiffe

Verhaltniffe und Zufiände “geben find. c) dadurch. daß fie nicht für

alle Perfonen uberhauptä- fondern nur für diejenigen gelten. die fich in

nerhalb des Staatsgebietes befinden. während andere von den Staats

burgern auch außerhalb der Heimath. im Auslande beobachtet werden

müffen - aa) fowohl für die. welche ihren wefentlithen Wohnfih dort

haben (die eigentlichen Staatsbürger). als auch fiir Fremde. die fich nur

eine Zeit lang im Staatsgebiete aufhalten - bb) nur für die eigentlichen

Staatsbürger. 1) Vorfchriften für alle Staatsbürger - 2) Vorfchriften

für befondere Elaffen derfelben - 3) Anweifungen für die Beamten des

Staates.- Kaum ift nothig zn bemerken. daß man nicht glauben dürfe.

als ob die im Staate erfcheinenden Gefehe. die oft eine große Menge

verfchiedenartiger Verfügungen enthalten. ohne Weiteres entweder unter

diefe oder unter jene der fo eben angegebenen verfcbiedenen Elaffen gefiellt

werden könnten. Vielmehr kommt es ungemein hciufig vor. daß die eine

Befiimmung-*eines Gefeßes in die eine. die andere in eine andere Claffe

gehört - ja' es muß nothwendig jede einzelne Dispofition in der einen

HinfiGt zur erften. in einer anderen zur zweiten. in einer 'dritten zur

dritten Claffe gehören; und feibfi* in diefen einzelnen Claffen werden

wiederum die verfchiedenen Eintheilungsgründe verfchiedene Stellungen der

einzelnen Gefeßbefiimmungen bedingen. So wird z, B. ein Gefeh Über

die Intefiaterbfolge hinfimtlich feines allgemeinen Gegenfiandes zu den

Rechtsgefelzen (Elaffe l). hinfimtlicl) feines Inhaltes (Elaffe ll). fo vie(

den materialen Inhalt betrifft. zu denen gehören. welehe die Befugniffe.

Rechte und Verbindlichkeiten der Privatperfonen betreffen; in Anfehung

feines formalen Inhaltes aber wurde es unter die Regulativgefehe zu

ftellen fein. In Hinficht auf den Umfang der Geltung endlich (Claffe

lil) wäre es. wenn man den intenfiven Umfang ins Auge faßt. ein

hypothetifwes - wenn man endlich den ertenfiven Umfang betrachtet. ein

befrhranktes Gefeh von der oben unter b) erwähnten Gattung. alfo
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derer. welche fich auf gewiffe Verhältniffe und Zufbinde beziehen. -

Noch ift zu erwähnen der Unterfchied. welcher in Staaten. die eine Re:

präfentativverfaffung haben. zwifchen ..Gefehen" im eigentlichen Sinne

und „Verordnungen" geriiacljt zu werden pflegt. Beide find Gefeße _

die erfieren folche. lvelclje der Verfaffung gemäß von der Staatsregierung

mit Zuziehung _und Einwilligung der Volksvertreter gegeben werden müffen

-- die lehteren folche. bei denen es diefer Zuziehung und Einwilligung

nicht bedarf. fondern welche von der Staatsregierung allein erlaffen wer:

den. DieazFrage. in welchen Fällen zur Giltigkeit einer gefehlimen

Befiimmung die Theilnahme der Volksvertreter nbthig und wo fie nicht

nöthig fei. läßt fich nicht im allgemeinen. fondern nur aus den Grund

fcihen des öffentlichen Rechtes eines jeden einzelnen Staates beantworten.

Nur fo viel möchte als generelles Prineip geltend gemacht werden kön

nen. daß alle gefelzlime Befiimmitngen-.i tvelche hinfichtlici) ihres allgemei

nen Gegenfiandes fich auf den Staat als Perfon beziehen. und von den

übrigen alle diejenigen. durch welche feftgefiellt wird. daß die Staats

angehörigen irgend etwas thun (alfo auch geben) oder tmterlafien. oder

fich gefallen laffen follen. wozu fie nach dem bisherigen Rechte nicht ver

bunden waren. als wirkliches Gefeß angefehm werden muß. welches nur

mit Genehmigung der Volksvertretung. nicht aber in Form einer bloßen

Regierungsverordnung erlafien werden darf. Behauptet die Regierung auf

der einen. oder die Volksvertretung auf der anderen Seite. daß etwas

Anderes Rechtens fei. fo muß es von den Behauptenden. aus der Ver

faffung bewiefen werden. Manche Polizeiverordnungen fcheinen zwar eine

Ausnahme zu machen. Diefe Ausnahme ift aber in der That nur fchein

bar. denn es fieht der Natur der Sache nach in jedem Staate. welches auch

feine Verfafiung fei. der Regierung das Recht zu. das Gemeinfchadlime

oder auch nur Gemeingefcihrliche zu verhüten. fo wie es als ein allgemeines

SSW *mzuilben ift. daß das Gemeinfchcidliche und Gefährliche von Nie

mandem gethan nee-eden folle. Verbietet nun die Regierung eine einzelne

Handlung. weil man erkennt. daß fie gemeinfeheidlicl) oder gefährlich fei

_ etwa den Verkauf gewiffer Eßwaciren. die der Gefundheit nachtheilig

find »- fo ifi dieß eigentlich keine neue Vefchreinkung der Freiheit, fon

dern nur eine fpecielle Anwendung jenes allgemeinen Gefeges. gleiehfam

eine bloße Hinweifung darauf. daß die fragliche Handlung zu den gemein

fihädlimen und gefährlichen gehöre.

Fefifiellung des Textes des Gefelzes. '

Den Willen des Gefelzgebers erfehen wir zunächM aus den Worten

des Gefehes. Wir müffen alfo die Worte kennen. die er gebraucht hat.

Der einfachfte Fall ift der. wenn uns der Text des Gefehes tlnmiitelbar

in der Gefialt übergeben wird. ivelcher der Staat öffentlichen Glauben

beigelegt wiffen will. Es kann bezweifelt werden. ob in diefem Falle

(der fat der Erfindung derBumdruckerkunfi der gewbhnliäje ia) noch eine

Kritik des Tertes fiattfiuden dürfe oder nicht. Daß die fogenannte niedere

oder diplomatifme Kritik wegfalle. welche das Material der Auslegung

herbeizufchiafieir befiimmt ift. leuchtet von felbft ein. Es gibt aber auc!)

eine höhere Kritik. welche den wahren Text aus dem gegebenen Materiale
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herzufiellen die Aufgabe hat, Diefe läßt fich nun auch bei dem gedruck

ten Terre dis Gefehes noch als anwendbar denken) namentlich infofern'

behauptet wird) daß in diefem Terre ein Druckfehler fei. (Ein merk

würdiges Beifpiel eines folchen Falles theilt uns v. Sauignh in feinem

unten angeführten Werke?) mit.) Der richtigeren) auch von v. Sa;

vignr) gebilligten und vertheidigten Meinung zufolge ifi einekfolche

Anwendung der Kritik allerdings für erlaubt zu achten) und die Berech

tigung dazu beruht auf dem Vorzüge des Geifies vor dem Buchfiaben.

Unfireitig ift der gedeutete Text) im Verhältniffe zu dem wirklichen Aus

drucke) immer nur als Zeichen des Zeimens anzufehen) fo -daß er tiefer

fieht) als jener) daher wird aus) er einer gleichen Berichtigung nicht ent

ziehen können. Weit ausgedehnter ift die Befchäftigung des Kritikers in

Bezug auf die Quellen des Iufiinianifwen Reihtes) auf deren Regeln

jedoch einzugehen hier der Ort nicht iftii).

Auslegung der Gefehe4), -

Das Gefeh ifi etwas Gegebenes, Soll daffelbe in das Leben über

gehen) fo muß von unferer Seite eine Verftandesthätigkeit hinzutreten)

2) Sofiem des heut. rbm. Rechtes Th. 1) h. 38) S. 243. Das kdnigl.

wefiphälifme Decret vom 18. Juni 1813) Art. 3 ) legte dem Zrhentherren eines *

Gutes den zehnten Theil der Grundfieuer auf) „wenn der Zehentherr den zehn

ten .Theil des reinen Ertrages bezieht") außer diefem Falle nach Verhält

niß ) mehr oder weniger) als ein Zehenttheil (Bulletin Nr. 3 v. 1813) S. 45).

In einem fpäteren Stücke des Gefeßbulletins aber fieht (Bulletin Nr. 3): fiatt

des reinen Ertrages) lies: des rohen Ertrages. Diele Berichtigung)

die gleichzeitig im Moniteur vom 3. Fehr. frand) war jedoch ohne unterlehrift

oder andere Beglaubigung) und fiand überdem in Widerfpruä) mit der fchrift

lichen Originalen-kunde.

3) Zoot ratio omenciunäi legen cup, 1. 1101111111-111, beten. iur. 11b. 1.

I. 46-48. - Feuer-bohrt eio.'Verf. 1. 3. Falk's Enchcl. S.148)

Note 25. - v. Savigny a, a. O. Th. 1) z. 38) S. 240 flg.

4) 111111111. Watteuilauue, (ie interne'. log, extern. Adnet.. 1557.

8. - 01181101111, e18 inter-pr. log. externer. Annett. 1657. 8. -- 110m1.

nuo, 111e interne. leg, reetrictiy. 1.198. 1672. 4. ("or-ster, rie- jut.

jntorpr. (0tto "[1183, fl'. ll.) - 7. kin-reine, (lo ini-Econ.. per

fecto. 1101m. et l-luinb. 1693. 4. -- l". linyolio, (11- iureoon.. a. (ie

rat, äiacenri. inter-pr. iur. e111. die-ay. 1726. 8., auch teutfch mit Noten von

Grirfinger. Stuttg. 1792. 8, - 1. l). Njbelring, (1. incolulu. per

inturpt. usual. ei'. 011513111. in iuriopr, ini-out. [ki-ck, u. 7. 1748. 4. - n.

l). Zaire-earn , (16 root. et 1.2311. usu riecjci. eau. sec. analog. Lei'. 1751.

4. - 1410668111116, 1). e10 just. in iur. fucionci. ex iin. vun.: coasunte

cause. 0288111; eiiectus. 1111-1. 1793. - 0. kl. Teledat ) bereuen. jur. ouru

not. - kroürom., conspoct, irorrneneuc, jut'. nor-o Weitem. truäenä. exirid.

0mal". 1781. 8. *- l-l. 6. Fiction, princip. et oubsiei. ber-men. iur.

Gott. 1799. 8. _ (1. k'. Wale-11. lpips). 1779. 8. und jeht ex e11. (Z. M.

Wale-11. 1.11.11. 1802. 8. - I. G. Sammet) Hermeneutik des Rechtes) her

ausgeg. von . G. Vorn. Leipzig 1801. 8. - H. G. Wittich)

einige Erdrterungen der log. Interpr. Gott. 1800. Nächte. dazu ebend. 1801.

_ lt". idiluglianuo, 6e jut. inter-peer.. rutione. Asp. 1808, - Ueber die

allgem. Vegrifie und die Arten der Auslegung vgl. auch: Zufähe und Bericht,

zu den 311|. des r. R. S. 171-190. - (I. 8. '1'eu(:11er, rie natura et
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* nimmt und zum befiimmten Bewußtfein in unferem Geifie

  

welche das. durch das Gefeh entftandene oder ausgefprowen) Recht auf

ngt. Diefe

freie Geifiesthätigkeit laßt fich. wie v. Savigny fagt. dahin befiimmen.

daß wir das Gefes in feiner Wahrheit. d. h. fo erkennen. wie uns

deffen Wahrheit durch Anwendung eines regelmäßigen Verfahrens erkenn

bar wird, In diefer Geiftestheitigkeit i| die Auslegung der Gefeße ent:

halten. Sie ift bei jedem Gefehe nothwendig. nicht etwa blos bei den

dunkeln. ob fie gleich bei den leßteren vorzüglich wichtig ift. Sie ift auch

durch einen hohen Grad der Dunkelheit nicht ausgefchloffen; nur muß es

überhaupt noch möglich fein. in dem auszulegenden Gefebe einen Sinn

zu finden. Denn enthielte daffelbe völligen Unfinn. fo würde freilich

auch keine Auslegung mehr denkbar fein Z man könnte es dann aber wohl

auch kaum noch ein Gefeß nennen. obgleich es die äußere Form eines

folchen hätte. Allerdings i|.in manchen Gefeßbümern. z. B. im 00x1(

e171] art. 4. der Richter ausdrücklich angewiefen. die Entfcheidung unter

dem Vorwande der dunkeln und unzulängliwen Beftimmung des Gefeßes

in keinem Falle zu verweigern; allein eine folche Befiimmung heißt theils

nur fo viel. daß der Gefehgeber die ueberzeugung habe. daß es in feinem

Gefebbuche keinen durchaus finnlofen Artikel gebe. theils enthält fie eine

Anweifung an den Richter. da. wo das Gefeb keine hinreichende Entfchei:

dungsnorm gibt. _diefe Norm aus dem Vernunftremte. der Reclnsanalo

gie u. f. w. zu entnehmen; theils endlich ift fie eine bloße Phrafe. die.

wie eine ähnliche des Jufiinian. daß es in feinen Gefebbümern keine

Widerfprüme gäbe. *eben fowohl der Wahrhei als der Wirkfamkeit ent

behrt. , '*

Die Aufgabe des Auslegers eines Gefelzes ift: den Gedanken des

Gefeßgebers aufzufinden und darzufiellen. ..Jedes Gefes.“ fagt v. Sa

vigny a. a. O. ß. Z3. ..ift dazu befiimmt. die Natur eines Rechts

verhältniffes fefizufiellen. alfo irgend einen Gedanken (fei er einfaä) oder

zufammengefelzt) auszufprechen. wodurch das Dafein jenes Rechtsverhält

form. inter-n“. ei; bei-menden. oiuil. oboeru. opera. 1 et 2, 1.71)'. 1804- -*

K. S. Zacbariä. Verf. einer allg. Hermeneut. des R. Meißen 1805. -

Thibaut. .Theorie der log. Ausleg. des r. R. Altona 1806. -* Zirklec.

Revifion der Lehren des pofit. R. (Weßlar1807). Bd. 2. S.34flg.-l-'1-. nc.

'Icke-erneute , l). obu._oci kapiert. uototnj ing-11. Ühjbautjun. labor. er .c1

1d'. inter-pr. nee-ea.. petopect. Feri. 1811. - [kl. kl. Zar-neutralen, l).

(Ls anal. jut. cum open. 11c] ins clan. tenz). [(0712111). 1816. 8. - Uli-kel'

(Le Unkraut, ')'k. (ie bündeln-st. ciao loi!, kur. 1822. 8. - W. F.

(Cl-of fi116. Hermeneut. des r. R. und Einl. in d. coe-p. ink. ei'. im Grund-r.

Mit e. Chrefiomatb. v. Quell. Leipzig 1831m*- Schaffratb. Tbeor. der

Ausleg. confiitution. Gef. u. f. w. Leipz. 1842. - Hufeland. Griff des

cbm. R. Th. 1. S. 1-211. - Guyet. üb. das gegenfeit. Verbältn. und

die Anwend. der Ausleg. nach dem Grunde des Gefeses und der Abfimt des

Gefesgebersz in deffen Abhandl. aus dem Civilr. S. 191. - Daß diefe Lehre

auch Zn den Softemen ausführlich behandelt worden ift. verfiebt fich von felbfi.

Yorzugl. beme>enswerth ift hier Schweppe. rdm. Private. 4. Ausg.. Bd. 1.

9- 10_17. und Savignv. Svfiem des heut. rdm. R. Vd. 1. Buch 1. Cap.

41 Ö_- Z_Z_5le - lvelchem Lesteren der Bf. diefes Auffases bei diefer Materie

vorzuglici) gefolgt 1|.

*i
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nifies gegen Irrthum und Willkür gefichert wird. Soll diefer Zweck er

reicht werden) fo müffen die) welche mit dem) Rechtsverheiltniffe in Be

rührung kommen) jenen Gedanken rein und ikllficindig auffaffen.“ Es

leuchtet ein) daß unter diefem Gefchäfte auch die Ausmittelung des um

fanges eines Gefeßes mit begriffen ift) wiewohl man in neuerer Zeit

diefe davon hat ausfmließen wollen |i). Nicht aber ift mit der Auslegung

die Analogie zu verwechfeln) wiewohl man oft die fogen. ertenfive

Interpretation mit der analogen Anwendung eines Gefeßes fiir gleich

bedeutend geachtet hat. Bei aller und jeder Interpretation oder Ausle

gung) infofern durch fie der Umfang eines Gefeßes) d. h. die Mannig

faltigkeit der Falle) welche unter das Gefelz fubfummirt werden follen)

beftimmt wird) ift es das Befireben des Interpreten: diejenigen Fälle

aufzufinden) welche der Gefelzgeber bei der Faffung des Gefeizes im

Sinne gehabt hat) und alfo darunter hat begreifen wollen. Bei der Ent

fcheidung durch Analogie hingegen gehen wir von der Anficht aus/B daß

der Gefehgeber bei der Entfcheidung des einen Falles an einen zweiten

uns eben vorliegenden nicht gedacht habe) und ihn alfo unter der gegebe

nen Befiimmung nicht habe begreifen) aber auch nicht ausgefchloffen

wiffen wollen. Wir glauben aber) daß die aus der gefehlicl) gegebenen

Entfcheidung des erfien Falles durch Abfiraction gefundene Entfcheidungs

norm auch zur Entfcheidung des zweiten Falles geeignet ift) und halten

uns deßhalb für berechtigt) fie hierzu wirklich zu benuhen.

Die Frage) was der Sinn eines Gefeßes fei) fällt von felbfi hinweg)

wenn durch ein neues Gefeß) oder auch durch ein wahres Gewohnheits

recht fefigefeht worden ift) wie ein älteres Gefeß verfianden werden foll.

Die Neueren-nennen dieß) wenn diefe Beftimmung durä) ein ausdrück

limes Gefeß erfolgt ift) die authentifche - und wenn fie auf einem

Gewohnheitsrechte beruht) die uf uelle Interpretation) beide zufammen

aber die legale. Von diefen ifi hier nicht die Rede) fondern nur von

jener) welme Auslegung im eigentlichen Sinne (zum unterfchiede von der

legalen gewöhnlich: doctrinelle Auslegung) genannt wird) und wel>)e in

der bereits näher bef>)riebenen freien oder wiffenfchaftlichen Thcitigkeit be

fieht. Faffen wir die Aufgabe des doctrinellen Ausleger-s eines Gefeßes

in der Maße) wie oben gefchehen ift) auf »- verlangen wir alfo) daß

er den Gedanken des Gefeßgebers) den Sinn) den er in dem Gefehe

hat ausfprechen wollen) auffinden und darfiellen folle) fo find hierzu ge

wiffe Hilfsmittel nothwendig. Diefe find theils natürliche) theils künft

liche. Die natürlichen find gegeben durch den Wortausdruck des Gefehes

felbfi (fogen. grammatifche Interpretation). Ihre Heiuptregeln find:

1) Sie verfieht die Worte des Gefeßgebers in dem Sinne) in welchem

fie der gemeine Sprachgebrauch nimmt) fo lange nicht ein Grund zu

der Annahme vorhanden ift) daß der Urheber des Gefeßes daffelbe in

einem anderen Sinne gebraucht habe. 2) Es darf kein Wort als über

fluffig betrachtet werden. Man fuhrt oft noch zahlreichfandere Regeln

5) s. z. B. Sebweppe) cbm. Private. Th. 1. s. 16) S. s7) ea. 1e.

Vgl. dagegen v. Savigay) Syfiem. u. f. io. Bd. 1,
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anö). allein diefe gehören fchon feimmtlieh nicht mehr zur grammatifeljen

Auslegung. - Die künftlickjen Mittel. den Gedanken des Gefeßes zu

erkennen und darzulegenßeflegt man in ihrer Gefammtheit die lo gif che

Interpretation zu nennen. Sie läßt fich auf drei Elemente zurück

führen7). Diefe find enthalten 1) in dem Zufammenhange des Gefehes

in -fich felbft (logifcijes Element). 2) in dem Zufammenhange deffelben

mit dem ganzen Rechtsfyfteme (fyfiematifches Element). 3) in dem Zu

fammenhan e mit äußeren Erfcheinungen. tvelcije zur Zeit des gegebenen

Gefeßes fta hatten. und in irgend einem Bezuge auf das Gefeh fiehen

(hifiorifeljes Element). W In Anfehung des logifchen Elementes ift es

vorzüglich der Grund des Gefelzesz in Anfehung des fyftematifrljen der

Geifi der Gefeßgebung; in Anfehung des hifiorifcijen die Abficht des

Gefeizgebers (zu deren Auffindung oft die Kenntniß der Veranlaffung

des Gefeßes - 0ccu8j0 leg-ir - dient). welche aufgefurht werden

muffen. Der Grund des Gefehes - ratia legis - ift die frhon

vorhandene höhere Rechtsregel, deren confequente Qurwfuhrung in dem

auszulegenden Gefeße enthalten ift 8)- Die Abf icht des Gefetz

gebers ifi das Ziel. die Wirkung, welches er durch das Gefeh zu errei

chen gefucijt hat. Geift einer Gefevgebung ift die Summe der Grund

anfichten. von denen der Gefehgeber entweder in einer ganzen Gefeß

gebung. oder doch bei einem einzelnen Infiitrtte ausgegangen ifi. und

die er zwar nicht ausgefprochen hat. die fich aber daducä) als Grund

anfiäjten charakterifiren, daß nur dann. wenn man von ihnen ausgeht.

die einzelnen Vefiimmungen als ein in fich zufammenhängendes Ganze

erfcizeinen. Was namentiia) den Grund des Gefelzes betrifft, fo ifi er

entweder ein genereller oder ein fpecieller. je nachdem er mit dem Inhalte

des Gefeßes in einem mehr oder minder engen Zufammenhange fteht.

Wir gelangen zur Kenntniß deffelben entweder durä) Reflex-ion oder da

durch. daß ihn der Gefeßgeber felbft ausfpriciyt. Dieß, lehtere gewährt

zwar allerdings die höchfie Sicherheit. doch muß felbft dann der Grund

des Gefeßes von dem Inhalte deffelbeir getrennt. und darf nicht als Ve

ftandtheil deffelben angefehen ioerden. uebrigens verliert das Gefeh da:

durch nichts an Kraft. daß fich der ,Grund deffelben gar nicht auffinden

läßt. _ Am einflußreichfien für die Auslegung ift die Kenntniß der

ratio iegis bei dem regelmäßigen Rechte (i118 commune), wo egen bei

dem anomalen Rechte (i113 Zingainre) mehr auf die Abfirht dc Gefer

gebers. den Zweck . den er durch das Gefeß erreichen wolltef Rrirkficijt

genommen werden muß. Vorzüglich wichtig und zugleich am unbedenk

lichften ift der Gebrauch des Gefeßgrundes. wo es darauf ankommtz zu

beftimmen. zu ivelcijer Elaffe von Gefeßen irgend ein befiimmtes, in

Frage fiehendes Gefelz gehört/ und es wird in fehr vielen Fällen fehon

 

A 6)4Vgl. Sgehweype. cbm. Privatr. Bd. 1. h. f2, 13 a, S. 32 fig.,

usg. ,

7) o. Savigay. Softem u. f. w. Th. 1, S. 214.

S 1?) 1).-Subway a, a. O. S. 217. Sehweppe a. a. O. Z. 5.
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dadurcht daß wir hierüber mit uns völlig einig werden, die Aufgabe des

Interpreten ganz oder doch größtentheils gelöft fein. Es ift hier nicht

der Orff diefen Sah in allen feinen Beziehungen durrhztcftihren7 doch

wird Jeder fich felbft leicht überzeugen/ daß es für das Verftändniß und

fodann für die Anwendung des Gefeßes von entfcheidender Wichtigkeit

ift- ob ein Gefeß hinficlftlici) feiner formalen Richtung als ein ordinati

vesf oder als ein regulativesf oder als ein dispofitives-hinfimtlich des in

tenfiven Umfanges feiner Geltung als ein abfolutes oder hypothetifcifes

angefehen wird. und ungemein viele Streitigkeiten über den wahren

Sinn eines Gefehes kommen blos daherf daß der Gefetzgeber verabfäumt

hat, fich hierüber deutlich auszufpreGen. In allen neueren Gefehgebun

gen finden fich Stellent wo eine Verfiigung in folcher Weife ausgefprochen

ift, daß fie_ das Anfehen eines abfoluten Verbietungsgefeßes hatf z. B.

der bekannte Art, Z4() im 606e cjyi] der Franzofen: [e. recherche (ie

1a leuten-niir? 83i interclite. Deffenungeamtet erhellt aus dem Salze felbft)

daß von einem abfoluten Verbote (welches nur durch eine hinzugefügte

Strafandrohung feinUWirkfamke-it erhalten könnte) dort gar nicht die

Rede jfik-fondern der Sah enthält zwar ein abfolutest aber kein ordina

tiveeiF fondern blos ein regulatives Gefelz. Der Gefeßgeber will alfo nur

fagen. daß der franzöfifme Staat keine Berechtigung der Mutter oder

des Kindes anerkennex den unehelirhen Vater des leoteren wegen feiner

Vaterfmaft in Anfpruch zu nehment und daß der Richter felbfi nicht ein

mal feine Hilfe gewähren werdet um die Perfon des Vaters in rechtliche

Gewißheit zu fehen, - Ebenfo ifi es von der größten Wichtigkeit zu

wiffen- welcher Claffe ein Gefelz in Anfehung feines ertenfiven Umfanges

angebote, und fehr oft kann darinnenz ob wir in diefer Hinfiwt ein Ge

felz zu der einenoder zu der anderen Claffe rechnen7 ein entfmeidendes

Moment für die richtige Erkenntniß des Sinnee)x und fomit auch für

die riäftige Anwendung deffelben liegen. So z. B. die Gefeßef welche

das Duell verbieten, Betrachten wir diefes Verbot als ein folehesf tvel

rhes fich nur auf die Perfonen beziehtf die fich innerhalb des Staats

gebietes befinden- - nehmen wir ant daß der Gefelzgeber in dem Duell

eine Art von Störung der Rechtsordnung eine gewiffe Form der Selbfi

hilfe fiehtf fo wird der Unterthan eines Landes* der fich im Auslande

duellirtf bei feiner Rückkehr ins Inland dort nicht nach jenem Gefeße

gerichtet werden können. Sehen wir aber jenes Gefetz als ein folches ant

das die Handlung des Ouellirens den Staatsunterthanen uberhaupt un

tcrfagt - etwa aus dem Gefichtspunktez daß daffelbe eine allgemein

gefährliche Immoralitiit enthaltet- fo wird jeder Staatsunterthanf wenn

er fich duellirt- und gefchähe es im fernften Auslandez der Strafbefiim

mung des einheimifchen Gefeßes unterliegen, - Es kannf wie fchon

bemerkt wordenj die Auslegung auch bei dem klarften Gefeße fiattfinden.

Indeffen ifi vorzugsweife wichtig ihre Anwendung auf dunkle und uber

haupt auf mangelhafte Gefetze, Ein Gefeh ift mangelhaft, wenn ent

weder fein Ausdruck unbefiimmtx oder wenn er unrichtig ift

' - unbeftimmtz wenn derfelbe auf keinen vollendeten Gedanken fiihrtX

-- unrichtigf wenn dec von ihm unmittelbar bezeichnete Gedanke von

l7. 45
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dem wirklichen Gedanken des Gefeßes verfchieden ifto). Die Unbeftimmt

heit erfcheint entweder als Unvollftandigkeit. oder als Vieldeutigkeit des

einzelnen Ausdruckes (oder der Eonfiruction) und hat im leser-ren Falle

ihren Grund bald in der Unklarheit des Gedankens. bald in der unvoll

kommenheit des Ausdruckes. bald in beiden zugleich. Im allgemeinen

find zur Erklärung mangelhafter Gefeße die oben angeführten Hilfsmittel

zu gebrauchen. Der innere Werth des. aus der Auslegung hervorgehen

den Inhaltes ift fodann gleichfam als Prufftein. ob die Auslegung ge

lungen fei. zu bett-achten. - Bei der Unbeftimmtheit des Ausdruckes ift

zuerft auf das logifclje Element der Auslegung zurfickzugehen. zu welchem

wir. wie oben bemerkt. auch den Grund des Gefehes rechnen. Reicht

diefes. nicht aus. fo wird nunmehr die erweislickje Abficht des Gefeßgebers zu

Hilfe genommen werden mirffen. Da man beides fowohl den Grund

als die Abficht (die letztere freilich nur uneigentlich) mit dem Worte ratio

bezeichnet. fo ift hier einiges Schwanken in den Anfiwten der Rechts

lehrer iiber den eigentlichen Sinn zweier wichtiger Interlikemtlokuil-Licln

entftandenz namlich der Regeln: nbi euclern ratio, ibi enclern leZiZ

(Ijuposjtjo, und: cet-Janis leg-ig ratjone cessat [eu ins-ei. Der wahre

Sinn diefer Regeln durfte folgender fein: Zur Hebung einer Unbe

fiimmtheit kann fowohl der Grund des Gefebes. als auch die erweis

liche Abficht des Gefehgebers angewendet werden. und es ift in Anfehung

des Grundes der fpecielle den generellen vorzuziehen. Beim unrichti

gen Ausdru>e hingegen kann die Berichtigung eigentlich nur aus der

Abficht des Gefeßgebers entnommen werden. und höchfiens aus einem ganz

fpeciellen Grunde. Die Regel: cessunte ratiane legis caßzat lex jpsa,

heißt alfo meiftens nichts weiter als: Sobald die Abficht des Gefeßgebers

klar. und ebenfo klar ift. daß ein gewiffer Fall. der dem Wortlaute nach

unter dem Gele-ße fiir begriffen geachtet werden muß. in Folge jener Ab

ficht nicht darunter begriffen fein kann. fo miiffen wir diefen Fall anch-blicken.

Dagegen bedeutet die Regel: ubj eaciecn ratio, ibi era-lem legis clin

positic): wenn aus der klar erkannten Abfimt des Gefehgebcrs- verglichen

mit dem Wortlaute des Gefeßes. hervor-geht. daß ein diefem Wortiaute

nach unter dem Gefelze man begriffener Fall in Folge jener Abficht doch

von dem Gefehgeber mit gemeint gewefen fein muß. fo miiffen wir die

fen Fall als unter dem Gefeße mit begriffen betrachten. Nur felten

werden fich diefe Regeln auf den eigentlichen Grund des Gcfches aus

dehnen laffen. und dann doch auch nur auf die fpeciellen. nicht auf die

generellen Grunde. So z. B. war der Wittwe. welche fich in der

Trauerzeit wieder verheurathete. in dem Edicte Infamie angedroht. Nicht

der Grund. fondern der Zweck diefer Beftimmung war Verhütung der

Zweifel Über die Paternitat eines nach dem Tode des Mannes geborenen

Kindes. Ein folchcr Zweifel konnte nicht vorkommen. wenn die Wittwe

etwa bald nach dem Tode des Mannes ein Kind geboren hatte; daher

wurde in folmem Falle die Wittwe. wenn fie auch innerhalb der Trauer

zeit heurathete. nicht infain. Dagegen wurde fie es. wenn fie innerhalb

Ü_ . .lje-e.

9) o. Savignh. Spftem u. f. w. Th. 1. S. 222.
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eines Jahres nach dem Tode-ihres Mannes in folchen Fällen. wo um

denfelben keine Trauer. alfo auch keine Trauerzeit fiattfand. na. wieder,

verheurathete w). - Eine andere. ebenfalls dem logifchen Elemente an-e

gehörige Interpretationsregel ift das fogenannte argnmantum a contra

rio, welches man bisweilen mit der Formel ausdruckt: ubi contkuriu ra

tio, jbj contre-ima (iislmsjtjo. Ihr Sinn ifi der: Wenn eine Regel bis

zu einer gewiffen Grenze dergefialt ausgefprochen ift. daß.“ -diefem Aus

drucke der beftimmte Gedanke liegt. es folie jenfeits je iGrenze das

Entgegengefehte gelten. fo gilt dieß Entgegengefeßte wirklich. Alfo wenn

z. B. der Prätor fagt: inte-n nnnunr iuriicium clabo, fo muß angenom

men werden. daß er zugleich habe fagen wollen: post onnurn non clnbo.:

Doch ifi diefe Regel mehr geeignet. Unvollftändigkeiten. als unrichtig

keiten des Gefehes zu befeitigen, .lDafielbe gilt von dem fogenannten

nrgumentuw u major-i nel minus, und s. minor-i nc] tuning.

Alle Auslegung. die grammatifcije fowohl als die logifche) kann fo

wohl extenaira als reetrictira fein. d. h. es kann durch fie fowohl das

Refultat gewonnen werden. daß ein Mehreres. als aua). daß ein Weni

geres. als in den Worten des Gefehes fieht. aus demfelben entnommen

werden muffe. Indeffen ift diefe Eintheilung nicht ganz erfcloöpfend,

Denn wenn die unrichtigkeit eines im Gefehe gebrauchten Ausdruckes mit

Hilfe der Interpretation verbefiert werden foll. fo wird eigentlich weder

ein Mehreres. noch ein Wenigeres. fondern etwas Anderes. als die Worte

des Gefeßes befagen. aufgefiellt. -'-*-! Gewöhnlich fuhrt man noch eine

dritte Art der Auslegung an -- die (blos) erklärende (iutcrptetatjo (Le

claratirn). Will man iiberhaupt eine folche geltendlaffen. wie allerdings

wohl nicht unrichtig. da aua) das klare Gefeh bemeritermaßen der Aus

legung nicht unfähig* ift. fo diirfte fie doch wohl nur hauptfäcijlicij in

Bezug auf die grammatifciye Interpretation vorkommen. wiewohl man

nicht fagen kann. daß fie bei der logifchen geradezu ausgefchiofien fei.

Schließlich ift noch zu bemerken. daß namentlich bei Erklärung von Ge

fe_ n. deren Aus ruck unrichtig ift oder zu fein fcheint. der Ausleger

fi "fehr heiten mu . daß er nicht eine Verbefferung des Gefehes unter

 

10) v. Savignv a. a, O. S. 235. Der ebengenannte Recljtslehrer fiihrt

in Bezug auf denfelben Gegenftand S. 234 auch noch folgende Veifpiele fur

den Fall an. wo ein fpecieller Grund zur Berichtigung eines unrichtigen Aus

druckes gebraucht werden foll. Er fagt: ..Ifi ein Recht-Zieh eingeführt zu Ve

günfiigung gewifier Perfonen. fo wurde jede einzelne Anwendung zu ihrem

Schaden mit dem Grunde in Widerfprueh ftehen. und dieß muß verhutet wer

den dureb eine einfehränkende Auslegung des zu allgemeinen Ausdrucks. Wenn

daher ein durch Betrug veranlaßter Vertrag zufällig dem Vetrogenen vortheil

haft ift. fo bleibt er _iltig. obgleich der Ausdruck des Edilts alle folche Ver

träge fiir ungiltig erklärt. Wenn der Minderjährige ohne Eurator Prozeß fuhrt.

und gewinnt. fo bleibt das Verfahren giltig. Ebenfo ift ein Vergleich .uber

Alirnente auch ohne den Prätor giltig. wenn dadurch die Lage des Berechtigten

unbedingt oerbeffert wird." Wir mdchten indeß zweifeln. ob diefe Veifpiele ganz

paffend feien. Alle dort angeführten Gefehäfte find an fich gar nicht abfolut

ungiltig. fondern werden nur auf Verlangen derjenigen. der dadurch vertrat

1|. für ungiltig erklärt.

- 45*
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nimmt. fiatt daffelbe blos zu erklären. Daher ift in diefer Beziehung

jede Auslegung aus dem generellen Grunde. oder gar aus dem Geifte

der Gefehgebung bedenklich und unzuläffigi auf der anderen Seite wird

die Interpretation am ficherfien gerechtfertigt. wenn das buchficibliche Ver

fiändniß des Ausdruckes auf einen Widerfpruci) entweder mit dem aner

kannten fpeciellen Grunde des Gefehes. oder mit der anerkannten Abficht

des Gefehgeb fuhren wurde. 0.1111

Im all _ einen gelten diefe Grundfähe der Auslegung bei allen

und jeden Gefehen. alfo auch bei der Iuftinianifcljen Gefehgebung. Dos)

treten hier neue Regeln des Verfahrens hinzu. Mit uebergehung deffen.

was im Bezug auf Kritik des Tertes hier zu fagen wäre. bemerken wir

nur Folgendesll): Die Beftandtheile des Iufiinianiftizen Rechtes zerfallen

in zwei Hauptclafien. Die eine find Zeugniffe für das damals befiehende

Recht. und bei ihnen wird das fhftematifche Element der Auslegung vor

herrfcizen muffen. Hierzu gehören die ganzen Pandekten und im Coder

die Refcripte. Die zweite Elaffe umfaßt die urfprunglichen Gefehe. alfo

die Edicte im Coder. wie denn auch die Novellen hierher gehören. Bei

ihnen ift das hifiorifche Element der Auslegung vorzüglich anwendbar.

alfo namentlich auch alles das. was wir aus den Ueberfcljriften und 1in

terfchriften. über das Zeitalter. die Verfaffer. die Veranlaffung der ein

zelnen Befiimmungenmfo wie iiber das Ganze toiffen. dem ein im Iu

fiinianifcijen Rechtskörper enthaltenes Fragment urfprftnglich als Theil an

gehört haben mag u. f. w. Das logifche Element endlich ift beiden

gemeinfam. wie denn auch die grammatifäje Auslegung bei beiden in

gleicher Maße Pfalz ergreift. Im Bezug auf die Auslegung einzelner

Stellen ift ihr Verhciltniß fowohl zu dem großen Ganzen. ioelches die

Infiitutionen. die Pandekten und der Coder bilden. als auch zu dem

einzelnen Titel. in dem fie fiehen. zu beachten. *und Beides bietet ein

wichtiges Moment für die Auslegung dar. Doch find iu Bezug auf

die einzelnen Titel die fogen. [e368 ing-fliese, d. i. diejenigen Gefetzfiellen.

welche eigentlich nicht in diefen Titel gehören. fonderwnltr zufällig. -

leicht durch Verfehett dorthin gekommen find. eben djefes ihres befon

Verhaltniffes halber. anders zu behandeln. Ganz befonders tvicljtig find

die Aenderungen. die an fehr vielen Stellen bei ihrer Aufnahme in die

röm. Rechtsbücher. vorgenommen worden find. Sie find von dreierlei

Art: 1) Interpolationen oder emblemata 'kribonianiz 2) Aenderungen.

welche darinnen befiehen. daß einzelne ?iusdrücke mancher Stellen im

Zufammenhctnge der Compilation eine andere Bedeutung angenommen

haben. als fie bei den urfprilnglichen Verfaffern hatten, Noch öfterer ift

nicht der einzelne Ausdruck verändert. ja es ift felbfi die Entfcheidung

einer Rechtsfrage diefelbe geblieben. es muß aber dennoch Beides. weil

es in der Compilation in einem anderen Zufammenhange gedacht ift. auf

einen anderen Grund zurückgeführt tverden. als bei den alten Iurifien.

aus denen die Stelle entnommen ift. Die Auslegung. welche auf einer

vorausgefelztett Ilenderung diefer zweiten Art beruht. wird clupier inter

11) o. Savignp a. a. O. S. 252 flg. . 7'- b'. 8971]..
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pretatia genannt. 3) Aenderungen) die fich nicht auf einzelne abgeänderte

Rechtsfähe) fondern auf den ganzen inneren Bau der Compilation bezie

hen. Dahin gehört die Stellung der Refcripte im» Coder) die anfangs

nur für den einzelnen Fall galten) für welchen fie erlaffeit waren; die

aber in der Compilation die Kraft allgemeiner Gefeße erhalten haben) fo

daß die Rechtsregel) welche fie in concreter Form ausgedrückt enthalten)

hierdurch eine allgemeine Giltigkeit erlangt hat) fo daß die Aufgabe des

Auslegers nunmehr darinnen befteht) jene allgemeine Regel durch richtige

Abfonderung der concreten umgebung aus der Entfcheidung des einzelnen

Falles herauszufindenz nur ift es bisweilen fehr fchwierig) mit völliger

Gewißheit zu beftimmeti) wie vieles unter die zufälligen) der Rechtsregel

fremden) Umftände des vorgelegten einzelnen Falles zu rechnen ifi. -

Bei keiner Gattung von Gefeßen ift die Anwendung des argnmentnm

3 c0ntra1-i0 bedenklicher) als bei diefer. _- Die Ordnung) in welcher

die Stellen in den einzelnen Titeln ftehen) wird nur felten ein für die

Auslegung hilfreichrs Moment fein. Dennoch kann bei der Auslegung

nicht blos auf die einzelnen Gefeße) als ifolirte Vorfchriften) gefehen

werden) fondern man darf nie vergefjen) daß die Gefammtheit der Rechts

quellen ein Ganzes bildet) dem Einheit und Vollftändigkeit beigelegt wer

den foll. Das regelmäßige Verfahren bei Auslegung diefes Ganzen be

fieht in der Bildung eines Rechtsfyftemes aus der Gefammtheit der

Quellen. Doch hat jenes Ganze auch mangelhafte Zufiände und diefe

Mängel beziehen fich entweder auf das Pofttrlat der Einheit oder auf das

der Vollftcindigkeit. Fehlt die Einheit) fo ift ein Widerfpruch vorhanden:

fehlt die Vollfiändigkeit) fo ifi eine Lücke auszufüllen. Der Widerfprucl)

muß zunächfi auf hifiorifcljem Wege befeitigt und wo möglich in bloßen

Schein aufgeldji: werden) namentlich indem man die eine Stelle für Ge

felz) die andere blos für hifiorifches Material erklärt) was jedoch nur zu

) läffig ifi) wenn fich für die Aufnahme der lehteren Stelle ein hiftorifcher

Zweck nachweifen läßt. Nur wo auf diefem hiftorifcloen Wege nicht zum

Ziele zu gelangen ift) kann der fyfiematifche Weg eingefchlagen werden.

Die fvflematifche Vereinigung gefchieht entweder dadurch) daß man für

jede der widerfprecioenden Stellen befondere Bedingungen der Anwendung)

alfo ein cigenthümliches Gebiet der Herrfchaft annimmt - oder auch

dadurch) daß beide Stellen als ein Ganzes gedacht werden) fo daß die

eine Stelle durch die andere ergänzt) mithin die fcheinbare Allgemeinheit

der einen durch die andere näher beftimmt und eingefchränkt wird. Bei

abfoluten Widerfprücljen endlich muß im Zweifelsfalle die Stelle) die an

einem Orte fteht) wo fie unmittelbar hingehört) von derjenigen) die an einem

ihr nicht eigentlich angehörigen Plage aufgenommen ift - und wo auch

diefer Umftand nicht benutzt werden kann) diejenige den Vorzug behal

ten) die am deffen in das ganze Syftem paßt. _ Ueber den Fall) wo

das neuere Gefeh einem älteren widerfpricljt) braucht hier nicht weiter die

Rede zu fein. - Die in der Gefehgebung wahrznnehmenden Lücken find

auszufüllen theils mit Hilfe der Analogie) von welcher bereits oben die

Rede gewefen ift) theils durch das Zurückgehen auf das Vernunftrecht)

oder auf das) was man die Natur der Sache zu nennen pflegt -
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Andere fagen: auf das Naturrecht, lieber diefen legten Punkt ifl viel

fältig gefiritten worden. und nament' hat die Anwendung des Natur

rerhtes die entfchiedenften Gegner gefui n12). Fafi fcheint es jedoch. als

ob diefer Streit mehr die Worte. als die Sache beträfe. Das nämlich

wird Niemand leugnen können. und bat wohl auch Niemand im Ernfte

geleugnet. daß im Leben vielfältige Stichgefialtungen vorkommen. für

welche in den rom. Gelesen keine unmittelbare Entfcljeidung gegeben ifi.

Ja vielleicht war den Römern das in Frage fiehende Sachverhältniß

gänzlich unbekannt. Soll nun das Recht eines folchen Verhältniffes be

fiimmt werden. fo bleibt nichts übrig. als das Factifche der Sache unter

die hdchfien Oiechtsgrundfeiße zu fubfumiren. und hieraus. unter An

wendung der Regeln der Logik. namentlich der Säge des Widerfprulhes

und des zureicbenden Grundes. zu entwickeln. was im vorliegenden Falle

Rechtcns fei. Die höchfien Grundfähe des Rechtes felbfi aber find in dem

cbm, Gefehe gar oft nicht. oder nicht hinlänglich ausgefprochen. Zum

Theil haben wir auch das. was fich dort im Bezi-auf gewiffe höchfte

Principien vorfindet. verworfen. weil wir es mit den von uns anerkann

ten Forderungeu der Vernunft nicht übereinfiimmend finden. Das wich

tigfie Beifpiel ifi die Giltigkeit der Verträge, Die Römer nahmen an.

daß das Verfprecljeri. zu Gunfien eines Anderen etwas zu [elften. zu geben.

zu thun u. f. w.. in der Regel keine Verbindlichkeit für den Verfprecljendend

erzeuge. fondern daß er nur in gewifien einzelnen Fällen. zum Theil

unter Hinzutritt anderer Umfiände. äußerer Formen u. dgl.. hierdurch

verpflichtet werde. In der neueren Zeit ifi man. nicht nur in Teutfchland.

fondern faft allenthalben. von diefer Anficijtnbgegangen. und hat es als

eine Forderung der Vernunft anerkannt. daß ein jedes. wenigfiens ein

jedes auf Vermögensverhältniffe im weitefien Sinne fich beziehende Ver

fprechen auch vor dem Richter Giltigkeit habe. infoweit nicht befondere

Ausnahmen ein Anderes bedingen. Zugleich nehmen wir an. was eben

falls reiner Grundfah des Vernunftrecljtes ifi. daß derjenige. der. vor

züglich bei Verträgen. in irgend ein beftimmtes Verhältniß mit einem

Anderen freiwillig eingetreten fei. zugleich alles Dasjenige gewollt habe.

was aus jenem Verhältniffe mit Nothwendigkeit folgt. und was er. wenn

er einmal in daffelbe eintrat. vernünftigerweife gewollt haben muß. wenn

er nicht mit fich felbfi in Widerfpruch treten wollte. (Diefer Grundfah be

fchränkt fich jedoch nicht blos auf Vertragsverhältniffe. fondern hat eine

weit allgemeinere Geltung. die jedoch hier nicht weiter zu entwickeln ifi.)

Kommen nun Vertragsverhältniffe vor. für welche das Gefeh keine Ent

fcheidung gibt. fo nnterftellen wir fie jenen Grundfätzen. folgern hieraus

das Recht für diefe Fälle. und fagen nun: daß es in der Natur der Sache

liege. d. h. dem factifcljen Verhältniffe felbfi. verglichen mit den höchften

Grundfähen der Vernunft und des Rechtes. gemäß fei. daß die Befug

nifie und Verbindlichkeiten der Parteien auf die und die Weife beftimmt

werden. Ob man nun fagt. daß diefe Entfcheidung aus dem Natur

recljte oder dem Vernunftrecljte. oder der Natur der Sache genommen fei.

12) unter ihnen auch v. Savignh a. a. O. s. 46. S. 209.
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x_'_.._.-_..__.-_k dieß fcheint ganz auf eins und daffelbe hecauszukommen. Naturrecljt

und Vernunftrecljt find nach dem heutigen Sprachgebrauche ohnehin Sy

nonyma. und die fogenannte Natur der Sache in Rechtsverhciltniffen ift

gezeigtermaßen eben nichts weiter. als die rechtliche Eigenfchaft eines Ver

heiitniffes. welche wir erkennen. wenn wir das Factifclje deffelden unter

die höchften Grundfahe der Vernunft und des Rechtes fubfumiren.

Einige nennen das Refultat. was auf diefe Weife erlangt wird. Fort

bildung des pofitiven Rechtes. Verfteht man indeffen unter dem Aus

drucke pofitives Oiecht. wie n1an nothwendig muß. die objective Norm.

nach welcher menfehliclje Verhciitniffe imStaate beurtheiit ioerden follen.

fo könnte von einer Fortbildung diefer Norm wohl eigentlich dann erft

die Rede fein. wenn das. was der Richter. auf die oben angegebene

Weife. für einen einzelnen Fall entwickelt. und als das. in diefem Falle

geltende Recht aufgefunden hat. eine folche allgemeine Anerkennung er

langt. daß es nunmehr für gleichartige Falle ohne weitere Nachweifung

der Gründe als eine fefiftehende Entfcheidungsnorm. als eine Art von

Gewohnheitsrecijt oder Gerichtsgebrauclj gilt. Daß eine fortbildende Kraft

den Rechtsinftituten felbft beiwohne. -- daß fie. wie Stahlla) fagt.

einen lebendigen. fich felbft erweiternden Trieb haben follen. würde fich

wenigftens dann nicht behaupten laffen. wenn man diefen Ausdruck im

W tverftande nehmen wollte. Denn das Rechtsinfiicut an und für fich

fel beruht nur auf einer Idee und kann als folche weder Leben noch

Trieb haben. Djeß foll aber auch wohl mit jener Behauptung nicht ge

fagt fein. fondern ihr Sinn ift muthmaßlich nur der: daß der vernünf

tige Menfch fich durch die ihm inwohnende Vernunft befiimmt fühle. die

feinen Rechtsinfiituten zum Grunde liegenden Principien confequent auf

diejenigen Fälle anzuwenden. deren factifche Gefialtung fie geeignet macht.

nach den Principien jener Infiitute beurrheilt zu werden.

Geltung des Gefehes.

Das Gefeh hat Geltung von dem Augenblicke feiner Bekanntmachung

an. d. h, es hat von diefem Augenblicke an 'Zlnfpruclj auf Beobachtung

von Seiten aller derer. welche dem Geber deffelben unterworfen find.

und für welche er daffelbe befiimmt hat. Nicht aber kann man fagen.

daß alle und jede Gefehe Aufbruch auf Gehorfam hätten. und ebenfo

wenig kann man ihnen im allgemeinen eine verbindende Kraft beilegen.

Dieß gilt nur von den abfolut gebietenden oder verbietenden Gefehen.

Ebenfo unrichtig ift es. wenn man ganz allgemein behauptet. daß das

NSW. dtv Nkättsfab. i113, ein Product der Gefeße fei. Man muß beim

Rechte unterfeheiden nFdiejenigen Säge. welche frhon durch die Na

tur des Staates und durch die vernünftige Subfumtion der factifchen

Verhaltniffe unter die. hbchfien Principien gegeben find. Jnfofern diefe

Süd? durch das Gefeh bejtätigt werden. wird das Vernunftrecht zum

pofitiven Rechte im weiteren und uneigentlieljen Sinne. 13. Ihm

fieht gegenüber das pofitive Recht im engern und eigentlichen Sinne.

13) Philofoph. des Rechtes Bd. 2. Abth. 1. S, 166.'
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Diefes enthält 1) nähere7 meifiens aus dem Gefichtspunkte der Zweck

mäßigkeit gefaßte Befiimmungen deffen. was das Vernunftrecln nur

im allgemeinen fefifeht. So ifi es z. B. fchon an fich vernünf

tig- daß Kinder und ganz junge Perfonen in dm Jahren- wo die

Vernunft fich noch nicht entwickelt hat, keine Rechtsgefrhäfte ein

gehen- keine Verbindlichkeiten Übernehmen können u. dgl. Mit welchem

Augenblicke aber diefe natürliche Fähigkeit bei ihnen anzunehmen fei.

wurde ohne pofitive Anordnung des Gefehes in jedem einzelnen Falle

nach der Individualität der Perfonen befiimmt werden müffen. Dieß

wurde zu demvielfältigfien Verwirrungen Veranlafiung geben; das Ge

feß befiimmt alfo einen Termin der Mundigkeit/ bis zu welchem Jeder

für unfähig - über welchen hinaus Jeder (dafern nicht fpecielle Aus

nahmen ftattfinden) für fähig zu Beforgung feiner Angelegenheiten ge- »

amtet wird. - 2) Das pofitive Recht begründet aber auch theils ganz |

neue Inftitute- theils legt es einer Handlung, einem Ereigniffe. Zuftnnde

oder Verhältniffe Wirkungen bei 7 die außerdem nicht. oder nicht noth

wendig damit verbunden fein wrirderr7 namentlich Wirkungen gegen

dritte Perfonen bei- oder es entzieht ihnen folche, die außerdem aus'

jenen Handlungen u. f. w, folgen würden. Das hier unter 13. befehrie

bene pofitive Recht im engeren Sinne wurde von den Römern nicht

felten vorzugsweife juI oder i118 publjculn genanntf und war als fol s

der aeqnitax» entgegengefeht- welche die unter 3. befehriebenen na r

lichen Rerhtsbeftimmungen enthielt. Hierdurch erläutern fich auch die

Ausdrücke i118 pirbljcum puctis prirntorum mutari 11011 poteßf-baec

öeqnitns Zeiggcrit EtZi jure (ieefjcjnmur -- und ähnliche. Doch kom

men beide AusdrückeX i118 pubiicum und JLqlLjfJZ, auch in anderem

Sinne-vor. _ Nur diefes pofitive Recht im eigentlichen Sinne kann

als Product der Gefehe angefehen werden. Dagegen ifi der bei weitem

größere Theil des Rechtes. befonders des Privatrechtes oder des im'

eigentlichen Sinne fogen. Civilrechtes- niäits weniger. als ein Product

der Gefeße. Vielmehr ifi das Gefeh felbfi in diefem Falle nur der mehr

oder minder vollkommene Ausdruck deffeirr tvas aueh ohne alles pofitive

Gelee fchon Rechtens fein würde und fein müßte. Man geht in der

Vefiimmung deri den Gefehen beizulegenden Kraft fehr oft viel zu weit

weil man die verfchiedenen Arten der Gefehe nicht gehörig unterfcheidet.

Man fpricht vom unbedingten Gehorfam gegen die Gefehe- obgleich das

Gefelz im allgemeinen nur Beachtung fordern kann. Gehorfam gebührt

wie fchon bemerkt- nur dem Ordinativgefehe- d. i. dem gefehliänn Ge:

bote oder Verbote. Man hat ferner häufig .ganz allgemein angenommen,

daß das Gefeh Verbindlichkeiten fchaffen oder vernichten könne. Aller

dings kann es mit gewiffen Zuftänden oder Verhältniffen Verbindlich

keiten verknüpfen- die an und fiir fich nicht damit verknüpft find; und

eben fo gewiß kann es nicht nur diefe Verpflichtungen unter gewiffen

Bedingungen wieder für aufgehoben und erlofchen erklären. fondern auch

umgekehrt wiederum folchen Verbindlichkeiten/ die an und für fich mit

einem Zuffande oder Verhältniffe naturlich verbunden fein würden- feine

Anerkennung verweigern. Allein der GefeZgebecIannM nicht befehlen

u'
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.. daß da. wo die natürlichen fubjectiuen oder objectiven Bedingungen einer

Verbindlichkeit vorhanden find. diefelbe doch nicht entfiehen folie. oder

daß fie. wenn fie entfianden ift. zu erifkiren aufhören folie; fondern er

kann eben nur erklären. daß der Staat fie nicht anerkennt. und daß

er feinen Arm nicht zur Vollfireckung derfelden leihen will. Diefer Sah.

der von fehr mannigfaltigen und wichtigen Folgen ift. wird fich fpciter

als befonders bedeutfam erweifen bei der Lehre von der Collifion der

Gefeße. z. B. bei der Frage. was Rechtens fei. wenn eine Verbindlich

keit in dem Lande 11. entfianden. dort aber verjährt ift. und nun in

dem Lande 13.. wo fie noch nicht verjährt ift. zur Klage kommt. -

Man hat auch wohl gefagt. daß das Gefelz wefentlich die Geltung einer

Infiructioit für den Richter habe. und namentlich haben diefe Behauptung

zwei berühmte. obgleich ihrer Stellung und ihrem Geifie nas) einander

fehr unähnliche Männer aufgeftellt: Friedrich der Große14) und Herr

v. Haller-15). Auch diefe Bezeichnung ift zwar nicht völlig falfch. aber

doch infofern unrichtig. als fie das. was nur Eigenfehaft einer gewiffen

Elaffe von Gefelsen ift. als den allgemeinen Charakter des Gefeses dar

fiellen will. Denn allerdings find die Dispofitivgefelze (diefe Bezeichnung

in dem oben erläuterten Sinne genommen) eigentlich nur eine Jnfiruction

für den Richter. wiewohl natürlicherweife den Parteien die Kenntniß

der dießfallfigen Befiimmungen keineswegs gleichgiltig fein kann. Doch

auch viele Ordinativ- und Regulativgefelze haben nur die Natur einer

Infiruction für den Richten Gewiffermaßen gehören dahin felbfi die

Strafbeftimmungen in den Strafgefeßen. Das Strafgefes befieht näm

lich eigentlich aus zwei Elementen l6). dem abfoluten Verbote (bisweilen

auch Gebote) und der fpeciellen Strafbefiimmung. Die leßtere hat in

der That weniger den Zweck. den Unterthan zu bedrohen. als vielmehr

dem Richter vorzufmreiben. welche Strafe er gegen diejenigen zu ver

fügen habe. welche fich einer Gefelzübertretung fchuldig machen.

Wie das Gefeh nur durch den Willen des Gefehgebers. welcher

Wille als der ideale Gefammtwille der ganzen Staatsgenoffenfchaft ge

dacht werden muß. feine Geltung hat. fo hat es diefelbe auch nur von

dem Augenblicke an. wo diefer Wille au.efprochen und den einzelnen

Mitgliedern des Staates bekannt gemacht worden ift. Diefe Bekannt

machung heißt Publication des Gefehes. Sie gefchieht auf

mannigfaltige Arten. es ift aber ein durch ihren Zweck bedingtes Erfora

derniß. daß fie fiets in folcher Weife vollzogen werde. welche geeignet

ift. das Gefeh zur Kenntniß aller derer zu bringen. die entweder ihre d

Handlungsweife darnach befiimmen follen. oder doch fonfi ein Intereffe

haben. den Willen des Staates kennen zu lernen. Ob das Gefes für

S 14) Schloffer's Briefe über die Gefetzgebung u. f. w. (Frankf. 1789).

. 325 .15) flsaller. Reftauration der Staatswiffenfmaften Bd. 1. S. 185.

16) S. des Vfs. Auffag: ueber die Möglichkeit. einem Strafgefesbuwe

' Vollfiandigkeit zu geben. in Pblig Iabrb. der Gefchichte und Politik 1837.

Augufiheft S. 102.
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das gefammte Machtgebiet des Staates und alle darinnen Lebenden)

oder nur für gewiffe dort befindliche Perfonen -- ob es nur für die

Dauer des Aufenthaltes eines Menfthen im Staatsgebiete) oder vielleiäyt

für die Staatsangehörigen auch außerhalb der Grenzen des Staates

gelte f läßt fiä) nicht im allgemeinen beftimmen) und die Behauptung)

daß das Gefeh nur innerhalb des Staates) der es gegeben hat) Gil

tigkeit habe) ift in diefer Allgemeinheit ganz unfireitig falfch. Denn es

gibt gar manche Gefelze) welche den Staatsbürger auch dann verpflich

ten) wenn er fich zufällig außerhalb der Grenzen des Staates, dem er

angehört) befindet. Selbft außer diefem Falle äußern die Gefeße des

Jnlandes nicht felten Wirkungen im Auslande und umgekehrt) wovon

fpäter mit Mehrerem die Rede fein wird. - Bekanntfwaft mit dem

Gefehe ift zwar eine unerlcißliehe Bedingung der Verpflichtung zur

Beobachtung deffelbenz indeffen wird diefe Bekanntftltaft wenigftens bei

dem Staatsbürger) wo nicht befondere Ausnahnvn fiattfinden) prtifti

mirt, und zwar dergeftalt) daß der Beweis des Gegentheils gar nicht

zugelaffen wird. Bei dem Ausländer) der fieh in unferem Staate be

findet) leidet diefe Preifumtion einige Befchränkung) die aber bei wei

tem nicht fo bedeutend ift) als man häufig annimmtz und man kann

eigentliche, nur fo viel mit Befiimmtheit behaupten) daß Polizeigefeße)

worinnen Einrichtungen) die in anderen Staaten nicht oder nicht in die

fer Maße befiehen) fanctionirt und die uebertretungen diefer Gefehe mit

Strafe bedroht find) auf den Fremden) der fie Übertritt) ohne fie zu

kennen) nicht angewendet werden) und auch dieß ift wohl eigentlich nicht

als eine Reehtsregel) fondern mehr als eine Vorfchrift der Billigkeit

anzufehen. -* Das einmal gegebene Gefeß behält feine Geltung in der

Regel für immer (lex 881116] lain Zemper loqui prnemimitur); es kann'

jedoch diefe Geltung wiederum verlieren 1) durch ein neues yofitives

Gefeß) wodurch das ältere aufgehoben wird) 2) durch ein entgegen

ftehendes Gewohnheitsremt (wovon unter dem Art. Gewohnheit und

Gewohnheitsrewt das Mehrere zu fagen fein wird)) 3) wenn es

nur für gewiffe Verhältniffe und Umfitinde gegeben ift) und diefe um

ficinde fämmtlick) hinwegfallek_ keineswegs aber) wenn die bloße fo

genannte ratio legir hinwegfcillt. - Eine der fchwierigfien Fragen

in Bezug auf Geltung der Gefehe ift die: ob das publicirte Gefeh

eine rückwirkende Kraft habe") Es kommt auch hier auf die ver

 

17) G, v. Struve) über das pofit. Rechtsgef. rüekficbtl. feiner Ausdehf nung in der Zeit) oder tiber die Anwendung der Gefetxe. Gdtting. 1837. -

H, A. Zaebariäl über die rückwirkende Kraft neuer Staatsgefeße. Gdtting.

1834. _ Feuerbach) kann die Geriehtsverfaffung eines confiitutionellen Staa

tes durch bloße Verordnungen rechtsgiltig verändert werden? S. deff. kl. Schrif

ten lx Nr- 'll- S- 185 flg. - .Bauerl über die Grenzen der Anwendung

des Catia Napoleon. Gdtting. 1814, -- Bergmann) das Verbot der rück

wirkenden Kraft neuer Gefeße. Hannov_ 1818, 0. l-Fnker, tio .ij legi- in

pkaoterjcum. (Ion. 1681. 1751.) 7'. 5. [i. 0. [Laune, fie "i ießjq [kr-a

mit, [Le-f. 1737. E. (F. Koinbakeit., rio eaiorc ot 'j [eg. in [Jr-nec.

[[11]. 1748. Weinbar-ad, eiii Christiane-onen. 70i. l. 0b.. 49. nk. 5. l-lu

be!, pruet. le. 1. 'LL 3. S. 3. Wöller- ati l-EFIGK', ode. 15. 66|
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fchiedene Natur der Gefeße felbft an. Ordinative Gefehe. d. i. folche.

welche etwas gebieten oder verbieten. können -natürlicherweife nur von

dem Momente ihrer Publication an Geltung haben. und was früher

gefthehen oder nicht gefchehen ift. kann nach diefem Gefelze nicht beur

theilt werden. Allein bei allen ubrigen Gattungen von Gefehen wird

anzunehmen fein. daß auch die bereits fchon vorgekommenen Fälle. die

aber fehr erft nach dem Gefeße beurtheilt werden follen. der Beftim

mung des neuen Gefehes unterliegen. doch mit folgenden Ausnahmen:

1) Die von dem neueren Gefeße auf eine fchon früher verboten gewefene

Handlung angedrohte härtere Strafe kann nicht auf die Uebertreter des

älteren Gefeves. welches nur eine gelindere Strafe drohete. angewendet

werden. (Ein pofitives Gewohnheitsrecht erkennt diefe Regel faft allgemein

an. Ob fie aber theoretifch begründet fei. ift beftritten.) 2) Die Frage.

ob vor der Aenderung der Gefeße ein Recht erworben. oder eine Ver

bindlichkeit begründet. desgl. ob ein Rechtsgefajeift in den zu feiner Gil

tigkeit erforderlichen Formen vollzogen worden fei. muß aus dem älte

ren Rechte beantwortet werden - während die Frage. ob das erwor

bene Recht noch jeßt im Staate gelfnd gemacht werden könne. ob die

Verbindlichkeit noch klagbar fei. ob die durch ein Rechtsgefcijäft getroffe

nen Befiimmungen ferner Giltigkeit haben follen. lediglich nach dem

neueren Rechte entfehieden werden muß. Z. B. s.. hat ein Tefkament

zu einer Zeit gemacht. wo am Orte der Errichtung nur 3 Zeugen als

äußere Solennität erfordert wurden. Ein fpäteres Gefeß verlangt die

Gegenwart von 5 oder 7 Zeugen; hier wird das frühere Teftament.

auch wenn es erfi nach dem Erfcheinen des Gefehes eröffnet wird. feine

Giltigkeit behalten. Wenn aber in einem neuen Gefehe der Pfiichttheil

der Kinder von einem Dritttheile auf die Hälfte erhöht worden wäre.

und der Tefiator hätte in feinem vorher errichteten Tefiamente feine

Kinder auf einen Dritttheil eingefeht. er verfiürbe aber. nachdem jenes

abändernde Gefeh erfchienen wäre. fo würden diefe Kinder die Hälfte

als Pfliehttheil fordern können. Ebenfo. wenn bis zum 31. Dec.1841

in einem Lande Pachte. z. B. über die Jagd. ohne weitere Solenni

täten durch bloße Uebereinkunft den Parteien giltig. hätten abgefchloffen

werden können. und es wäre bereits im I. 1840 ein folcher Contract

o

ner, Grobi' ß. 1. [ift. nr. 10. (Liinbot e18 [Neiiiiet, questions trau

ajtoiraa. (kur. 1809.) bi'. 2. 4. Site!, Fourn. 1809. ll. 277. Lidl.

e111 [Kai-kann 1809. l. 97. ueber die rückwirk. .Kraft der Gefeße. aus dem

Franz. von Vlondeau. Düffeld. 1810. Pfeiffer. Rechtsfrag.(Hann.1810).

Hit. 1. L. Germania B. 3. Hft. 1-3. Nr. x71. A. D. Weber. über die

Rückenwind. pof, Gef. Haunov. 1811. E. G. Querbeet uber die Fort

daucr d. Giltigk. älterer Hvpoth. auf Mobil. Hemd. 18,2. E. C. I.

v. Herrestorff- uber die zurucrwirk. Kraft der Gef, Duffeld. 1812. Zel

ler. über Fortwirk. der alten Statute auf Güteroerhältniffe und Erbfch. Heilbr.

1813. Nehberg. über d. 00s. dirty. S. 62-90. I. Wiefen. über die

ruckw. Kraft d. Gel. Wesl. 1814. I. N. Vorft. üb. d. Auroenb. neuer

Gel. auf friiher entfiand. Rechtsverh. Vamb. 1814. F. K. v. Strombeck.

?zw Gbtt. 1816. Rudhart. Eontroo. im (los. Way. Bd. 1. S. 11
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zwifchen n. und [I. auf 6 Jahre abgefchloffen wordenz nun erfchiene

aber am 1. Januar 1842 ein Gefeß- daß die Jagdpachte nur vor Ge

richt mit Giltigkeit abgefchloffen werden könntenf fo würde der frühere

Pacht nichtsdefioweniger gelten. Wäre aber in dem neuen Gefeße die

Giltigkeit der Iagdpqiriyte etwa gänzlich aufgehoben t fo würde auch der

früher gefchloffene Pacht feine Rechtswirkung verloren haben. dafern

nicht das Gefeß ausdrücklich die fchon befiehenden Rechtsverhältniffe er

halten zu wollen erklärt hat.

Außer diefen unter 1) und 2) erwähnten Fällen ifi alfo ein neues

Gefeh auch auf die in der Vergangenheit liegenden Fälle an und für

fich anwendbar; obgleich die Politik erfordert7 bei einer ,neuen Gefeß

gebung mdglichft fchonend in Bezug auf frühere Verhaltnkffe zu Werke

zu gehen, Der fchwierigfie von den hierher gehörigen Falten iii derx

wenn in einem Lande eine ganz neue Gefehgebung eingeführt worden ifi;

etwa weil es Theil eines anderen Staates wurde. Doch auch hier wer;

den im allgemeinem und wenn nicht Staatsoerträge oder Erklärungen

des neuen Regenten eine Milderu bewirkenz nur die oben angegebenen

Grundfiiße zu befolgen fein, all ifi nicht anders zu beurtheilen,

als ob fammtlime Bewohner des a getretenen Landes in den Staat. mit

dem fie verbunden werdenf hinüber gezogen waren.

Mit der Lehre von der Geltung der Gefehe hängt auf das Engfte

znfammen die Frage: weiche Wirkung die Niäftbeaciytung derfelben habe?

Jft auf diefe Nichtbeachtung in dem Gefehe ßlbfi eine Strafe oder fonft

ein Nachtheil gefeht7 fo verfieht es fich von felbfif daß diefer eintritt.

In fehr vielen Fallen ifi Nichtigkeit einesf den Gefeßen nicht gemäßen

Gefchäftes ausdrücklich angedroht. Daß fie dann eintritt- kann keinem

Zweifel unterworfen fein. Wohl aber ifi es zweifelhaftf ob jene Nichtig

keit auch dann ftatt hatf wenn fie im Gefehe niäft ausdrücklich angedroht

ift. Es find hier mehrere Fällezu unterfcheiden. Jfi namlich das Ge

feß ein ordinativesf fo ifi fein Inhalt entweder preiceptiv oder prohibitiv.

Jft er prciceptivf fo kommt es wiederum darauf anf ob in dem Gefeße

Vorfchriften gegeben fady deren Beobachtung Bedingung der Giltigkeit

des Gefchäftes ifi. Wo dieß der Fall ifi, da wird das Gefchcift ungiltig

fei"- wenn jene Bedingungen nicht erfüllt findf möge nun die ungiltig

keit ausdrücklich als Folge der Nichtbeachtung jener Vorfrhriften aus

gefpromen worden fiinf oder tiicht, Wo aber diefe Aifrdnungen die

Natur der Bedingungen nicht haben7 da bleibt das Gefchäft giltige auc!)

wenn es dem Gefehe nicht gemäß eingerichtet worden ift, obwohl immer

noch mannigfaltige andere Nachtheile für den Handelnden eintreten kon

nen, z. B. Strafe, Ifi das Gefelz ein prohibitiver)7 fo ifi die Frage7 ob ein

demfelben ent-enlaufendes Gefchaft giltig oder ungiltig feif fchwerer zu ent

fcheiden. Ehemals theilte man die Gefehe in iegc-,Z per-teams, jtjtperfßctaä

und minus qnarn geri-Zams. Die Bedeutung diefer Ausdrücke erhellt

aus einer von Eujacius fcharffinnig ergänzten Stelle des Ulpian

(l. S. 1.)-Z): 140x nut yerfectu 68i, unt irnyarfecta, nut minus (Lurup

18) 0b-, U!, Z0.
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petfecta, yerfectu [e: eat r-eiutj neun Zentinyi-qunc feiert aljquici

(ier-i, .Si fact-un uit, rezcinciit. lmperkecta lex ent, 'Elufi (Alicia,

quae Kyra cerium inocjum cinneiki probibet, »exceptis quibuzcinm

cognatioz et, Zi pluä none-turn 8it, non rescincijt Ö. 2. Wines queiin

yet-idem Lex ext, quae 76W!: niiquici fietj, et Zi knctuni Zit, non

keßcjncjjt: 88c] poennm juiungjt ei, qui contra lege-ln kecit: quiiijs

eat le! kann teetmnentnrin. Ieht nimmt man mit Beziehung auf

Toner. 5. E. (10 leg. (1. 14.) gewöhnlich an- daß jedes gegen ein Pro

hibjtiogefeß laufende Gefchäft ingo inte ungiltig [ei. Full-rm eniin

yactuto (fo lauten die Worte der angezogenen Stelle) nullaui caneentio

uem, nuilum cantrnctum int-31- 803 eiclei-i 'oinxnus xubßecutum, qui

contrabunt lege contrniiei-e provider-te. (Zuotl nc] omnen Elium legten)

jntekpketntioneß., tum refer-es, qunm nor-ellen), train generuiitek im

petamuäu ut legjz latori, quoc] (ici-i non unit, tnntuu) prabibuisze

Zujfloint: ceteraquc: quasi express?: 6x legiä iiceuc ecziunlnte colligere:

110c. eat, ut ea, quae lege-.- fieri proiiibentur, Zi fuer-int [nein, non

soluni inutjlia, 32c] (ii-d iufectig etinm babe-ernten*: licet legiolator tier-i

ptadibuetjt tantum, 118c Zpeciniiter (ideal-it, juulile e880 qunci factory

ent. 86c] 0': Ziqujcl fuer-it Zubnecutum (2x ec), 7e] 0b ici, quo() inter

ciiccotß legte kactuui exit, iiluc] quoqire one-Zum ntqtic-,x inutile e386

pküvcjpjwux. Man hat diefes Grieß ganz allgemein von allen und

jeden Prohibitionen vecfiehen ivollen. Dieß ift jedoch jedenfalls zu weit

geaangen- wiewohl es andererfeits wiederum unrichtig wäee- wenn man

deffen Geltung blos auf Contrarte ,befchranken wollte, O,So viel ifi aus

gemacht. daß eine einf eiti ge Handlung. welche entweder im allgemeinen.

oder in befonderer Beziehung auf denjenigen. der fie vollzieht7 verboten ifix

als Gefchäft betrachten-l von ihm nicht f ür fich angezogen werden kann,

denn Niemand kann aus feinem gefehwidrigen Handeln Vortheile ziehen.

Zweifelhafter aber ift ee'F was Rechte-ns fei. wenn dem verbietenden Ge

fehe-entgegen ein Odligationsverhältniß mit dritten Perfonen hergefiellt

worden ifi. und doppelt zweifelhaft, wenn das Verhältniß nur den Einen

der -Contrahenten trifft- z. B. wenn n. und 13. mit einander ein Ge

fmäft-abgefmlofien haben. welches zwar dem n.- aber nicht dem 13. ver.

boten ifi. wo auch vielleicht n. die verbotene Leiftung bereits gewährt hat.

und nun dafür eine nnderweite Leiftrtng von i). fordertf - ferner wenn

es fich darum handelt- ob die dureh die Handlung des ei. übernommene

Verbindlichkeitf oder auch der durch diefe Handlung berbeigeführte Znfiand

wieder aufgelöfi werden foll oder nicht Ä alfo z. B, wenn dem an fich

weehfelfähigen ei. unterfagt war. Wechfelgefehäfte zu machen (was wohl

zu unterfmeiden ifi: von dem Faller wo Jemand oder eine ganze Claffe

von unterthanen für unfähig erklärt ifi'. fich nach Wechfelremt verbindlich

zu machen)7 er hat aber dem [i. eine Tratte verkauft und ihm die 7a

[uta creditirt. _ oder er ift einem fpeciellen feine Perfon betreffenden

Prohibitivgefehe entgegen* in eine Societat mit dem l3. getreten. Hier

ifi, es. wie gefagt- fehr fireitig. welehe Wirkung die Vorfmrift habe . daß

das verbotene Gefchäft ohne Rechtswirkung fei. Dem Verf. ifi ein Fall

der erfien Art vorgekommen, wo dem Kläger, einem Makler. dem die
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Mäklerordnung feines Ortes alle Wechfelgefclfeifte unterfagte- ein Klag

recht auf die Winter feines Lliechfelsf den er an einen Dritten f Cre- *.

dit verkauft hatte- abgefprochen wurde. Confequenterweife m e alfo e .

aua, die Klage abgewiefen werden- wenn man aus diefem Weehfel an '

dern Makler hatte Regreß nehmen wollenf und eben fo wenig würde ein '

Klägrerht, gegen einen Afiocie* vorhanden feinX dem die Betreibung eines

Comoagniegefcheiftes mit Anderen unterfagt ift. Hier wurde die actja:

[dtv aocio und am Ende wohl gar die actio communj ciioicinnclo für .

unzuläffig giachtet werden miiffenf und jeder der Affocies behielte, was 35.

er eben in feine Hände bekommen kann, Ia wenn Jemanden. die Be- > ' -

treibung eines Handelsgefclhäftes überhaupt unterfagt wäre (wie dieß Alles

namentlich bei Makler-ir ofc der Fall ift - f. Leipziger Meiklerordnung

vom Jahre 18187 S.20), und er dennoch ein folches errichtecg fo wurde

weder er gegen feine Schuldner, noch feine Gläubiger gegen ihn klagen,

können *-- alles Seinef die in der That mit dem ganzen UiechtsfyfieirteI

unvereinbar find, Daher mnffenidenn faft nothwendigerweife gewiffe

Befchreinkungen der in L4. 5. 0. (le leg. ausgefprochenen Nichtigkeit der

Gefchäfte dererf qui caotrnbunt lege prolribende, angenommen werden.

Es fcheinen fich djefelben am deutlichfien und natürlichfien dnrzuftellenf

wenn man fie in folgende Regeln faßt, l. Ift das Prohibitiogefeh ein

abfolutes und zugleich ein allgemeines (wodurch alfo eine gewiffe

Handlung objectid fur unerlaubt erklärt wird)x fo gilt die ganze Strenge

des» Gefehes, *Es findet keine Klage auf. Vollziehung "tritt7 und das Ge

gebene kann nieht zuruekgefordert werden„ weil auf beiden Seiten par

turpituä() oorhanden- und alfo meiior cause'. p038ie1enti3 ifi. Doch gel

ten hier folgende Ausnahmen: u) wenn eine objectio unerlaubte Hand

lung nur bedingt und dergefialt unterfagt ifm- daß unter gewiffen Be.

dingungen die Erlaubniß, fie zu vollziehenf erlangt werden kannt fo wird

aus einem Vertrage- bei dem eine derartige Leiftung verfprorhen worden

ifr- der Promittent ivenigfiens fo weit rechtlich verpflichtet, daß er thun

muß7 was er kann- um die Erlaubniß zur Erfüllung zu erhalten. b)

Wenn eine Handlung vollzogen worden ift, die nicht filwn ihrer Form

halber (wie z. B. luegen Gewalt) dem Verbote unterliegt7 fondern7 wie

etwa das Wegnehmen einer fremden Sache- nur unter Vorausfehung

einer rechtswidrigen oder unmoraljfchen Gefinnung als unerlaubt erfcheint,

wo auch die Oiechtslvidrigkeic und Schleehtigkeit der Abficht nicht fofort

aus den Umficinden hervorgeht- fo kannf wenn eine folche Handlung in

Vertragsverhaltniffen vorkommt- und der"eine der Contrahenten io bon'

fine, oder in einem nicht unmoralifchen Beginnen begriffen iftf .demfel

ben die Klage aus dem erfüllten Eontracte oder nach Befinden, Rückfor

derung des Gegebenenh auch wohl eine Schädenklage nicht verweigert

werden (z. B. die bonn line-Z anlangend- wenn ein Träger von einem

Diebe gemiethet wurdef geftohlene Sachen wegzutragenf er wußte und

vermuthete aber nichtX daß fie gefiohlen waren). Hierher gehören auch

die Feille/ von denen es heißt: turpiter uccipitot, non turpiter natur

(und umgekehrt) hinfimtlicl) deffen- der nicht in tui-pirucline ifi, ll. Jfi

das Prohibitivgefeh nur ein hypothetifches obere wenn auch ein abfolutes,
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doch kein allgemeines. fondern nur ein folches. welches eine Handlung

in.Beziehung auf gewiffe befondere Umfteinde und Verhältniffe unterfagt.

namentlich nur einem Theile verbietet. etwas zu (elften oder gewiffe Lei

fiungen von einem Anderen anzunehmen. fo kann. fo lange der Vertrag

noch unerfullt ift. der dem Verbote unterliegende CoWhent weder auf

die verbotene Leifiung belangt werden. noch unter dem Erbieren. den

Contract zu erfüllen. den anderen Contrahenten auf die etwa verfprowene

Leifiung oder Gegenleiftung belangen. Ift aber der Contract von feiner

Seite bereits erfüllt. und hat er die Handlung. die ihm unterfagt war.

bereits vollzogen. alfo dasjenige. was er nicht thun oder geben follte. ge

than oder gegeben. oder eine Verbindlichkeit. die er nicht Übernehmen

follte. .übernommen u. f. w.. fo bleiben eben fowohl feine Privatanfpruclje.

als feine Privatverbindlicljkeiten fiehen. Ift ein gefehwidriges Verhaltniß

durch feine Handlung herbeigeführt worden. fo gefchieht die Auflöfung

nur en uunc, tticht aber ex tune. Hat er das ihm Verbotene noch nicht

geleiftet. aber bereits eine Gegenleiftung dafiir empfangen. fo kann diefe

mit der concijctio 8in8 ration zuruckzjefordert werden - dagegen fällt die

Zuriickforderung auf Seiten des Gebers weg. wenn nur dem Empfänger

die Annahme einer Sache u. f. w. unterfagt war. und er fie dennoch'

angenommen hat -q allemal mit dem Vorbehalte. daß nicht fpecielle

Gefehe ein anderes verordnete. Auch dadurch können .die Verhaltniffe

geändert werden. daß die Handlungsweife des anderen Contrahenten *felbft

eine Widerrechtlicljkeit oder lurlditucio enthalt; allein eine folche ift blos

um deswillett. weil er mit Iemandem contrahirt. dem in feiner perfön

lichen Stellung ein derartiger Vertrag unterfagt worden war. noch keines

wegs anzunehmen. Selbft dann. wenn die Eingehung eines gefchloffe

nen Contractes beiden Contrahenten. aber beiden blos für ihre Perfonen

unterfagt war. gelten obigeRegeln'. und wenn alfo (um auf das obige

Beifplel zuruckzugehen) ein Makler an den anderen einen Wechfel ver

kauft heitte. fo wurde der Verkäufer den Käfer auf die Wintec, und

der Käufer den Abkciufer mit der Regreßklage ganz füglici) belangen kön

nen. So erläutert es fich auch. wenn Papinian in l.. 5. ]). (ie com]

sine can-a fagt. daß wenn ein Eheverlöbniß felbft in völlig verbotenen

Graben gefchloffen. und bereits eine (103 bezahlt worden fei. diefe mit

der conclictio sine canon zurtickgefordert werden könne -- und ebenfo

erfcheint es unter den obigen Vorausfeßungen ganz regelmäßig. wenn die

Ehe im verbotenen Grade. dafern fie nur noch zu den dispenfabeln

gehört. ingleicioen die von einer Wittwe im Trauerjahre eingegangene ehe

liche Verbindung keineswegs für nichtig geachtet wird - wenn man die

Klage eines Handwerkspfufcijers auf Bezahlung der von ihm gelieferten

Arbeit zulcißt. wie dicß nach einer. wenigfiens in Teutfajlcind. weitver

breiteren Praxis gefchieht u. f. w. Man könnte gegen diefe Sätze viel

leicht 1.. 30. 0. (le [oder. c0nc1. (4. 65.) anführen wollen. Dort ift

nämlich den curiniibus die Erpacljtung fremder Grundfiucke und die

Verburgung für andere Pachter dergefialt unterfagt. daß bei Uebertretnng

diefes Verbotes die verpachtete Sache confiscirt und keinem der contrahi

renden Theile gegen den anderen eine Klage aus diefem Gefchäfte zuge
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ftanden werden foll. Diefes Argument fcheint dadurch noch ein größeres t

Gewicht zu bekommen)- daß l5. 30. E. (l6 10c. concl. ein Auszug,ift

aus der vierten Novelle Theodofius des Jüngeren: ne cut-julia prueclium

alter-ins conclucut, aut ficleiuroor concluctoris exiatat, und daß gerade

in diefer Novell iefelben allgemeinen Grundfähe ausgefpromen wurden)

welchen die Ev atoren des Erde): eine Stelle in der) ebenfalls aus

jener Novelle entlehnten l.. 5. (I. (le leg. angewiefen haben) fo daß

alfo zwifGe-n l.. 5. E. (ice leg. und l4. 30. E. (le loc. concl. ein Ver

hältniß in der Art zu befiehen--fcheinh daß die lebtere Stelle den Grund

fav) die erftere die Anwendung des Grundfaßes auf einen befonderen

Fall enthält. Allein wie aus dem hervorgeht) was oben über Interpre

/tation der Gefeße gefagt worden ift) kann eine folche Art und Weife der

Gefeherkleirung irnmöglici) Billigung finden. Das Gefeß) die Eurialen

betreffend) bezieht fich auf ein fpecielles) bei uns nicht mehr erifiirendes Ver

hclltniß) und ifi daher an und für fich nicht mehr anwendbar. Der allge

mejlle Gkuuklud in 5. 0. ile leg. aber kann) da er in der Allge- l

meinheit) in der er ausgefprochen lfixzzzmit dem übrigen Iiechtsfhfleme i

unvereinbar erfcheint) nur auf eine folche Weife erklärt werden) daß

diefe Widerfpcüche, verfchwinden- Dieß dürfte aber kaum auf eine andere

Weife möglich fein) als durch eine Befchränkttng des Umfanges der ll. _5.

0. (le legii). - Unter den vielfa>)en möglichen Befchränkungen aber wird

diejenige den Vorzug verdienen) welche an fich die geringfle und zugleich

fo befchaffen ift) daß fie mit dem übrigen Syfteme am befien überein

ftimmt. .. ,4 7..., 7d .. . ,in

Anwendung des Gefehes. xjrgit' *t* *m*

Sie ift a1' und für fich eine logifche Function und behält diefen

Charakter auch dann) wenn fie von Seiten des Richters erfolgt. Es

find alfo hierbei zunächft die Regeln der Logik zu beobachten. Außerdem

finden fich jedoch einige fpecielle Vorfchriften über das hierbei zu beobachtende

Verfahren. Der Richter fil auf der einen Seite das firengeRecht nicht

geltend machen wollen) wo die Rückficht auf die Natur der Sache vor

herrfchen muß) fondern fiä) vielmehr in folchem Falle erinnern: e888

[inne: qrmczstiooern (le bone) (et nczqno: in quo gen-Ire plerinnque 811b

'mirror-iwie jllkjß Zcientjue zrezrnicio8a (zr-ratur. l.. 91. 1). (l8 rer-b.

obligat. (45. 1.) -- er darf aber auch auf der anderen Seite nicht wei

fer fein wollen) als der Gefesgeber und nicht vergeffen) daß er nur Die

ner des Gefeßes ift. Namentlich foll er fich enthalten) die Härte des

Gefeßes eigenmächtig zu mildern: inter nczqnitntem iusqne inter-poritam

interpretutjoneln nal-js (i. e. jmjrcerutorjbua) solls et (mortal: ei: licet

jnsyjcare. [a. 1. E. (in legitime. (1. 14.) Er foll daher zwar mehr

den Geift als den Buchflaben des Gefehes vor Augen haben (Zaire legen

11011 lroc: 23c, rer-ba eur-um teuere, 86c] 7in1 nc poteäfafero. l.. 17i

l). (le legibua etc. [1.3.]). Er foll aber auch alle willkürliche Deute

leien und Verdrehungen des Gefeßes vermeiden: Quiz-wm c0118ulujt, an

p0s8it elfjcere nctio nel exlriizencium, nt ration-Zr kreiert-Juni enn ex

lriber-entur, N138 exliibeetj magen 6in3 inter-Esser? [lc-sponclit (eRlfc-oua):

("i011 0y0rterc2 ins cii-ile calumnjarj, naque rer-ba captari: Seel, qua
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mente quiri (Liceretur, animnciyettero coneeuire. Want illo ratione

etinm stuciiosruu nlicuius (wett-inne kasse tiicere, 811er interesse, illos

unt: i]]08 ]ibr08 Zivi exiiibezri: (juin, Zi (rasant exkibiti, cum e03 [ergin

Zet, cioctior et melior Futur-us Lasst. [u. 19. 1); a() eiriribeuci.

(10. 4.)

Collifionder Gefehe.

Bei der Bejiimmung des gegenfeitigen Verhältniffes mehrerer Ge

fehe find verfchiedenartige Rückfichtcn zu nehmen. Haben diefe mehreren

Gefehe ganz denfelben Bezirk. und find fie zugleich aus derfelben Zeit.

fo gilt im Allgemeinen der Sah. daß die generelle Befiimmung Regel

und die fpecielle eine Ausnahme ifi. Sind fie aber aus einer verfchiede

nen Zeit. fo geht das neuere Gefeß dem älteren vor. ausgenommen.

wenn das fpätere Gefeh ein generelles ift. während das ältere ein fpe

cielles war. Doch ift diefe Regel mit großer Vorficljt anzuwenden. So

lange es möglich ifi. müffen beide Gefehe fo erklärt werden. daß die

Vorfchriften beider neben einander beftehen. und es ift hier Bezug zu

nehmen auf das. was oben über widerfprecljende Gefeße gefagt worden

ift. Sind die Gefehe für ungleiche Bezirke gegeben. und liegt der klei

nere Bezirk des einen Gefeßes in dem größeren des anderen. fo geht das

Gefeh des kleineren Bezirkes in der Regel dem für den größeren Bezirk

gegebenen Gefrhe vor. Daher hat-daszjiatutarifclje Recht einer Stadt

oder eines Dorfes den Vorzug vor dem Rechte der Provinz. diefes wie

derum den Vorzug vor dem Landesrechte. diefes wieder vor dem gemeinen

teutfchen Rechte. Diefer Regel nach follte auch das teutfche Recht un

bedingt den Vorzug vor dem canonifchen Rechte und diefes wieder vor

dem römifajen Rechte haben. Dieß ift jedoch nicht immer der Fall. und

namentlich bedarf es zur Beftimmung des Verhältnifies zwifchen dem

-canonifcijen und römifchen Rechte brfonderer Regeln. die jedoch nicht hier

her gehören. Die bei weitem meiften Schwierigkeiten") bietet jedoch, die

19) Die Lehre von der-Collifion der Gefetze. befonders der Privatreahts

gefese verfchiedener Staaten . ift theils in den ausführlichen Werken von Glück

(Erläut. der Pandekten . verbunden mit R ei nhard t's Ergänzungen). M ü h

le nbruch (im Pandektenrechte). Eichhorn. Mittermaier . Phillips.

T ü r k . M a u r e n b r ech e r u. A. in ihren Werken über das teutfche Privat

recht. theils in befonderen Abhandlungen behandelt werden. Von “den leßteren

find zu bemerken: Zur-gu nci ins , nc] consult. klanclr. uliarurnq. gent. trat-tat.

Qknb.1621.1670.'- 8 a rn. i) ati [i8 , dir-xp. rie pocost. [eg, rnunicip. in ertirenna

. et inciigonos. 1.113s. 1641. _ da'. Marius, comrn. in ius leubecense.

l. ati. 1642. 43, eti. ll. lörancrof'. 1664. krologom. (Kunert. L7. u. 7]. *

ingleichen Comment. ati karl. il. 'l'it. 1, art. 16, 'l'it. 2. art. 10. _krank

70616115, cite stntntis eor-umq. conourau. Imst-eins. 1661. - 88m. Zilk)- ic,

l). eis jut-e principis dreck. tere-icon 1674, cap. lll. in f, dies. jut. for.

'l'. ll. . 26-36. - i-lubor, yraeleot.. jut. ein. nel l. 3, tio oonfl. leg.

bid. l] . seat. l7. o. 1. - l-[enr. cler Vance-ji. 1). (io fnnciata in der

titorio et pink. 1000i-, concert-rente potsätate. lsrnnooi'. u. 7. 1684. in

deffen Liter-tritt. cutias. 70]. l. p. 680-746, Ziegler, dienstico s. (ia

iuciio. okjic. et (ielict. Äiteb. 1672, K701i' i' , tiiapp. (in for. ati i118 statu

tok. trial.. _l4ogin 1685. - Tarp-ou, (in qunest., (Zutaten. fort-republi

gentur- stattet. alien. oiritat. bins. 1685. - I. di. [jekt, 1). tio colliaione

[U: 46
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Frage dar. welche Regeln gelten follen. wenn in einem Lande Verhält

niffe zur Sprache und gerichtlichen Beurtheilung kommen. welche im

[exam 1688. in f. Comment. et 000cc. 701. 1. z). 129-222. - da'.

Zobeinornonn, (Io nuotorituto leg. eit-ji. extra territor, iegiaintoris.

'knbing 1696. -- 110111'. Uiiclobranci, 1), rio obiigat. foronsjum. etc.

1698. - 1.)-nice", e10 rtututis oivjtut. proeino. Fon. 1699. - Ration

  

burg, e10 juro ooniug. 001. next. 1699. - e10 Wit-onciorf, tio sta-r*

tut. ciujtot. prorino. Ion. 1704. - 2011111., (In praeforont. stututor.

cijrorepont. ltintoin 1711. - 0101er, 1). 0o stututor. oonflictn. Eiern.

1715. - krolunä, Wei-monte. concernant! ia nature et. in quaiitb (10 sta

tuto etc. kur. 1729. - [Brust, (10 stattet. eorumq. confliotu. lflogunt.

1732, -- [Iouiionoio. Dissertation. sur (wenns-tions, qui nnjssent e10

1o. contrairjots (108 101x et (los ooutunlos. kur. 1732. -- 7'017. Foo.

Weinbar-cit. b. (10 jur. non scrjpti extra torritor. efiiojeniin. (Lott. 1737.

4. - Vilderbeck. Zelliicljes Stadtrecht. .Zelle 1739. - Riccius. Ent

wurf von Stadtgefeg, und Statutls, Frankf, und Leiv. i740. - nige. 1).

e10 1117er.. statntor. ooncursu. 110104215. 1740. (in f. iebl). ert-nei. . 167

184. 4.) - J. 8. 800110101-, 1). lie eMac-cin Ztatutj peut-naja extra

territor. (lkrok. oc] bi. 1756.) 1170.11. 1759. 4. - Car. 19ern. Janine-rig_

Llenya. quaoät. in [or-o 1ju0tie1. ohren. 130.17. "k, l1. 003.409,- Enr oi.

kronoiso. 11003011011, 1). (pr. E. 11. 8c11ott)e1o ri legurn 01711. jn

subtile.. temporär. 1.108. 1772. 4. - 101i. Üboopil. Seeger, 1). (1x

'j [regnen et. clear-et, in tor-rie.. alien, 1.103. 1777. 4. - 171-ano. I03.

irlartiobon, Wocjitt. oc] 1)onl1. 701. 111. (Trek. 1778. 4.) 8x100, lx. -

(Kur. Cbrstpil. 1101110201', e10 oificuoja statntor. in res oxtr. tere-it.

31m3. "Lüding, 1778. 4. - blanken, (io atntut. ciritat. prorinc. in auc*

e888. al) jntoat. oli bonn etinni aiibj leiter noounci. in. oiriio orttenlienciiz. in

00080. nr. 7. p. 201. *- klamm, (10 stattet, ooiijaione et praofor. in vans.

auc-ces... ab incest.. [Fri, 1792. q Lionel', (10 ("ier-mann uns. 1036 rie-onto.

1.108. 1805. - 1116101-, rie confl. 10g. 01781-8. in ciirers. [oo. oirtjoent.

[item. 1810. - (Kronen, dies. .1uric1. loi-lng. e1o 10g, nostrar. rie-ji. cum

103111. porogr. conti. (Jronou. 1821. -'- lLr-ieci. 61.111. Wittmann, tio

c-.onrpetontiu laxnnl outer-nur. ei; elolnost. in .Ioönioncijs 00'188. jut-ib. tre-ning.

1171i. 1822. 8. - Oerfiadt. Abhandl. über die Anwend. fremd. Gef. in der

Eunoniia Bd. 4. S. 1--1('5. Kopenh, 1822. - klaut-F, treatjse on 111e-,

ciifldronco betet-aon persona] anti ron] statuto. 1.0116. 1823. - 110g. 171'141

6111'. (Z. klansä. 1). e10 (irjnoiziiio, a quibns ponäet iegunl* 015i oontrnrjnr.

anctorjtns, s1 qnuo r-urjor. 10001“. conatitut. oo111c1nntur.... in prjrnili e10

nau regular.: „iocus rogjt noturn“ roots listet-rn. Cott. 1824. - 1917er

lnoro, bissel-tut. on tits oontrariot! of lulu-ß, 1X1ceiu-0r1. 1828. - Carl

Sam. Zaeharia. über die Reehtsrtgel: 1000s regit nctuln in Elwer's

Themis Vd.11,.1830. S. 95* 118. - Rad. Vrinckmann. von dem

Widerfpruche ausland. und einheim. Gefehe. in f. wiffenfcljaftl. pract. Rechts

kuudt Bd- l. 1831i S- 5-18- -- Mittermaier. über die Eoilifion der

Prozeßgefcßc. in dic-f. Archiv V. 11111. S. 292-316. _ Aug. Siegrn.

Kori: Nach welchen Landesgefetzen find Ausländer wegen ihrer im Inlande vor

kommenden Rechtsangelegenheiten zu bear-theilen? in f. Erbrterungen pract.

Rechtsfragen Th. 3. 1833. S. 1-30. - Guft. v. Struve-. über das pofi

tive Rechtsgefeiz in f. Beziehungen auf räumliche Verhaltniffe und üb. die An

wendung der Gefche vrrfchiedclter Orte. Karlsr. 1834. - 8tor7, Varianten

teerics on tiro conflict; o1' lem-o foreign anti (10tno5t1c, in regal-ei to contract.,

right. 11m1 reernoliios, untj ospoenniizF in re errci to mnrriuge., cijroroer',

"11157 uuacosajons auc] iucignl-*ntm [Boston 183 . Lcijnb. 1835. - kit-mont.

01: intornuti0n-|nir nich re zitat-rie oi' tits ilirtorz- of ibo scjenw. ZF 11.

"bontdn, 1.01111. 1836. Senffert. Comment. üb. die bauer. Gerichtsordn.
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Auslande. wo andere Gefehe. als im Inlande gelten. cntftanden find.

Auf der einen Seite ift nämlich jeder Staat ein unabhängiges. felbft

 

ftändiges und auch als Rechtsanfitrlt für fich beftehendes Ganze. welches i

die Gefelze und Einrichtungen anderer Staaten zu (terückfichtigen nicht

verbunden ifi. Auf der anderen Seite ift es eine Thatfache. die kein

einzelnerhStaat ignoriren kann. daß neben ihm andere Staaten in glei

cher Unabhängigkeit und Selbfiftändigkeit vorhanden find. und daß zwi

fchen den Unterthanen aller diefer Staaten gewiffe Verbindungen und

Verhältniffe befiehen. welche fich über die Grenzen der einzelnen Länder

hinaus in das Gebiet der anderen erftrecken. Somit erfcheint die Frage

über die Eollifion der Gefehe verfchiedener Staaten nicht als eine privat

recljtliclje (tviewohl fie in Bezug auf privatremtllclje Gefehe von befonderer

Wichtigkeit ifi). auch 'nicht einmal als eine ftaatsrecljtliwe im eigentlichen

Sinne. fondern in ihrem tieffien Grunde als eine Frage des Völker

rechtes. oder. wenn man will. des Weltbürgerrechtes. Man würde jedoch

irren. wenn man ein Syftem von Regeln über diefe Materie lediglich

auf vernunftrewtiickje Principien begründen wollte. Es zeigt fich viel

mehr bei näherer Betrachtung des Gegenfiandes. daß man hierbei einer

hiftorifcljen und pofitiven Grundlage nicht entbehren kann. - Zuoorderfi

]. ifi darauf aufmerkfam zu machen. daß. wenn ein im Auslande ent

ftandenes Verhältniß im Inlande zur Sprache kommt. es nicht gleichgil

tig ift. in welcher Gegend der Erde daffelbe feine Entftehung gefunden

hat. Es ifi nämlich eine unleugbare Thatftiche. daß zwifchen gewiffen

Staaten eine engere Verbindung befteht. durch welche fchon an fich . und

noch ganz abgefehen von etwanigen ausdrücklichen Verträgen zwifcljen den

felben. eine größere Berückfickitigung der Gefehe und Infiitute des einen

Staates in allen anderen. diefer Verbindung angehörigen Staaten bedingt

wird. Eine folche Verbindung hat ftatt zwifchen allen Staaten

von chriftliclo-europäifmer Bildung dieffeits und jenfeits des .

Oceans - fie hat nicht ftatt zwifchen diefen Staaten und den übrigen

Staaten oder Völkerfcljaften. bei denen chrifilich-europäifche Bildung niäzt

befieht, (Viir wollen 'der Kürze halber jene die civilifirten. diefe die bar

barifchen Staaten nennen. wo aber unter dem Ausdrucke ..barbarifcljll

(Erl. 1836). Bd. 1. S. 231. - 80060, ciol-'uxa er] autor-irn (Lollo leggi

(I81 r-egno ciells duo Zicilje, correiciornto nel|e keluniani can [er persona o

oo] terrjcorio riegli ätranieri. dlapol. 1837. - klnktogii, hier). (io tego'.

ink.: 10c. reg. act. Ling. 00m. 1838. -- Roßhirt. üb. den etatno ciyjljs

und üb. deffen Wirkungen nach dem unterfchiede des neueren Rechtes in Perfo

nal- und Otealfiatuten. in f. Zeitichr. Bd. 3. 1839. S. 331-346. - artig:

Zur Theorie üb. die mdgl. Beurtheilungen der contractmüii, Verbindlichk. eines

Inland. nach Gef. des Auslandes. in t'. Samml. v. Rechtefällen' Vb. 2. S.

85-132. - v. Wächter. üb. die Collif, der Privatgcf. verfehredener Staa

ten. im Arch. f. civil. Prar. Vb. 24. S. 230 flg. - [welter, *ein confljc

ciao loix e18 ("Mr-enteo nationo, ou e16 (ir-dit internationale. kat. 1840.

in der ker-ue .Strange-rer ei: [keine. rio [egiaiation ew, Februarheft S. 81 flg.

- de. Wilh. Schaffner. Entwickelung des international. Privatrechtes.

Frankf. a. M. 1841.

46 *
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eben nichts Anderes verfianden werden foll. als daß die etwanige Bildung

der Bürger diefer Staaten oder Bewohner jener Länder keine chriftlich

enropiiifme fei.) FAlles alfo, was außerhalb des Kreifes der rivilifirten

Staaten. entweder in barbarifehen Staaten oder im freien Raume. außer

halb des Gebietes irgend eines Staates. vorgegangen ift) wird nach an

deren Grundfaßett beurtheilt werden miiffen. als diejenigen Verhältniffe,

welche innerhalb des Maehtgebietes der Staaten von Grifilich-europiiifwer

Bildung ihren Urfprung genommen haben. Doch wird bei Menfehen.

die für ihre Perionen Angehörige eines rivilifirten Staates find) unter

gewiffen. bald näher zu erörterndgn Umfiiinden auf ihre Nationalität auch

dann Rüekficht zu nehmen fein. wenn ein fie betreffende-J Verhältniß.

welches der rechtlichen Beurtheilung unterwerfen werden foll. außerhalb
der Grenzen der rivilifirten Staaten entfianden tvireW). - ll. Zu die

fen rein fiaatlirhen iehungen tritt noch ein an erweites pofitives Ele

ment hinzu. nämliei) 'ie Rücklicht auf die Kirche, und zwar theils auf

die allgemeine chriftliche Kirche - die Gefammtheit* aller .Bekenner der

chriftl, Religion von jeder in irgend einem chriftlichen Staate anerkannten

Eonfeffion - theils auf die einzelnen chtifilichen Kirchen. hierunter die

Gefammtheit der Bekenner einer einzelnen beflimmten Confeifion verfian

den. Hier darf man Folgendes mit Befiimmtheit annehmen: 1) Hinfiwtlick.

der religiöfen Gcmeinfchitft überhaupt. infoweit fie rechtliche Folgen hat) ifi

das Princip anerkannt. daß Jeder) der von irgend einer clorifiliclnkirmliäzen

Gemeinde als Mitglied aufgenommen worden ift. ja felbfi Jeder. der

nur von einer chrifilimen Mutter geboren ift) im Zweifelsfalle und bis

zum Beweife des Gegentheiles als Chrifi gilt. 2) Hinficiytlicl) der Ehe

finden ähnliche Grundfatze "tar-tF von denen fptiter mit Mehrerem gefproehen

werden wird. - Aueh beruhen Z) auf der Idee einer chrifilichen Ge

fammtkirehe gewiffe eigenthümliche Rechtsverhältniffe des Standes der

Geifilichen. die fich jedoch mehr in den einzelnen Hauptabtheilungen der

felben. ttantentlirl) in der römifch-katholifwen Kirche. und hier wiederum

befonders in den Staaten wirkfam erweifen. welche die chrifiliwe Religion

in der Form des römiieh-katholifmen Glaubensbekenntniffes als Staats

religion anerkennen.

Anlangend nun die politifch-rerhtliGe Reciprocitiit der Staaten (tuelckie

zum Theil verbunden mit dem großen Geiammtinfiitute der Grifiljchen

 

20) Man nannte ehemals diefe gegenfeitige Rückficht der rivilifirten Staa

ten ,auf einander etwas konnten: coinjieus gentjum. S. klofncket, (le ein

carrier Ztatutor. in deff. 09x130. jut-ici. p. 11. 'l'itt|uann, (n55. (io comp-ec.

ieg. external'. ojc. (1. 7. -- Seht: erzürnt über diefe Idee jfi Schaffner,

111.'. Entwickelung des internationalen Privatr. s. 30. allein er mißfennt. ver

leitet durch den allerdings unpajfeieden Namen, das Wefen der Sache. Diefe

fogcn. conutns gcntjuiu iii nichts anderes. als ein großcnthcils auf eine wahre

cansuetuuo ante-1- ?Botex (cultioeen) begründete?) in. gentiuen. Von einer

anderen cennitas iu einem engeren Sinne. nämlich von der gegenfeitigen Hbf

lichkeit) mit der man z. B. einen Officier des Landes n. auch im Lande k'.

mit der. feinem dortigen Rai * k mm nd |1 ä er A t b d lt b
hier nicht dir Rede zu [ein. [ge Su o c e uß en ch ung ebay e - calm):
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'uns jedoch fchon ein fehr einflußreieher Zweifel entgegen.

Kirche betrachtet werden muß)) fo find hierbei mehrere hauptfcichliche

Oiiickfichten ins Auge zu faffen, 1) Wenn von Anwendung atlsländifciyer

Gefehe im Inlande die Rede ift) fo find hierunter nur die Privatrechtsgefeße

zu verftehen. Die öffentlich-rechtlichen Gefehe und Infiitute des Aus

landes können im Inlande in der Regel wenigftens nicht als Reclns

infiitute) und nur unter befonderen umficinden als factifche Mo

mente Beachtung fordern, Ein Mehreres h' über unten) wo von den

perfönlithen Verbindlichkeiten die Rede ift. 2 Bei privatrechtlichen In

fiituten kommt es darauf an) ob eine Handlung) ein Verhaltniß) ein

Zuftand u. f. w. nur überhaupt im Auslande zwifchen Perfonen) die nicht

Bürger diefes Auslandes find) ftattgefunden habe) oder ob jene Verhält

niffe u. f.w.) welche im Inlande zur Beurtheilung kommen) in einem aus

ländifehen Staate in Bezug aufPerfonen) w elche damals Burger di e

fe s S ta a tes wa r e n ) begründet worden) auch vielleicht dort fchon zur Wirk

famkeit gekommen find oder kommen folien._ 3) Es ift nicht felten vonwich

tigem Einfluß auf die Anwendung der Gefehe des Iluslandes im Inlande)

ob der inländifme Staat lediglich thcitig ift) um in feinen Grenzen die

Rechtsordnung zu erhalten (was als Regel angenommen werden muß))

oder ob er diefe Thcitigkeit ausübt gleichfam als Stellvertreter eines an

deren Staates) fei es auf ausdrückliches Gefuch deffelben) oder auch ohne

folches in dem gemeinfamen Intereffe) welches alle civilifirte Staaten an

Erhaltung der Rechtsordnung haben. -- Bei dem Punkte unter 2) tritt

Es fragt fich

namlich) nach welchem Grundfahe zu beurtheilen fei) ob Jemand als

Burger und unterthan eines Staates angefehen loerden mirffe) oder nicht?

- eine Frage) die zwar felten an fich- oft aber dann ftreitig erfclnint)

wenn Jemand in dem einen Staate fich wefentlich aufhält) in anderen

aber Grundflucke befiht) oder noch mehr) wenn er geradezu ein doppeltes

clamiciljnm hat. Im letzteren Falle hört die Frage in geioiffer Hinficht

eigentlich wiederum auf) ftreitig zu fein, Denn es ift dann gewiß) daß

ein folcher Menfel) wirklich Burger und Unterthan zweier Staaten zugleich

ift) roas aber freilich die Beantwortung vieler Fragen) z. B. nach wel

ches Landes Rechte er nb interface) beerbt werden folle) fehr erfchwert,

Allein in dem erfien Falle find die Meinungen frhon dariiber getheilt)

ob er nur als perfonlicher Unterthan des Staates) wo er domicilirt ifi)_

oder zugleich als Unterthan desjenigen Staates) wo er Grundfiiicke befißt)

anzufehen fei? Zwar ift man einverfiandeit) daß ein im Staate a. leben

der Menfch) der im Staate 13. Grundfiiicke befißt) hinfichtlich die

fer Grundftücke) alfo in feiner Eigenfchaft als Grundbefiher) den

Gefehen des letzteren Staates unterworfen) und alfo gleiehfam hinfimtlicl)

diefer Grundfiücke Bürger und Unterthan von 13. fei. Allein es ifi nicht

zu leugnen) daß man) zumal in Teutfmlcmd) fehr häufig um vieles

weiter gegangen ift) und ein Verfahren eingefchlcigen hat) dem offenbar

die Idee zum Grunde lag) daß der Grundftucksbefilzer auch hinfiehtlirh

feiner perfbnlimen Verhaltniffe) zumal infoweit fie fich auf das Grund

fiiick beziehen) als Bfcrger und llnterthan des Staates) wo fie liegen) zu

ehandeln und nach deffen Gefeheit zu beurtheilen fei. Die äußerfien
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Eonfequenzen diefer Idee finden na. in den Staaten. wo der fogmannte

volle Landfaffiat gilt. vermöge deffen der bloße Grundfiücksbefiß

den im Auslande wohnenden Befitzer in allen. auch rein perfönlieizen

Eivilrechtsangelegenheiten vor dem intime rei aitaa dingpfliciztig macht,

Doch auch wo der ,volle Landfaffiat nicht befteht. hat man oft. nament

lich in Beziehung auf öffentliche Verpflichtungen der Perfon. und. in pri

vatrechtlichen Verhäitniffen-in Beziehung auf Mündigkeit und Vormund

fchaft. auf Jnteftaterbfolge und auf Eoncurs der Gläubiger den Grund

fiücksbefiher ohne Weiteres als perfönlichen ilnterthan behandelt. was

allerdings nicht wenig dazu beigetragen hat. die Lehre' über die Edllifion

der Gefehe fchwieriger und dunkler zu machen. Die Anfieht. welehe dem

Verf. diefes Attffalzes die richtigere zu fein fcheint. und von welcher er

bei diefer Entwickelung ausgegangen. ift die: daß. “wenigfiens in der

Materie von der Eollifion der Gefehe des Inlandes und Ausland-s. das

cioiuiciiium der fragliajen Perfon im Zweifelsfalle darüber entfcheiden

rnüffe. für welches Landes Bürger und Unteethan Jemand zu achten fei.

_Auch dann noch bleiben jene Sthwierigkeitin übrig. welche fich ergeben.

wenn Jemand' wirklich zwei oder mehr ciomicilia hat. Von diefen wird

bei Betrachtung der einzelnen Verhältniffe. bei roelcijen diefe Frage Ein

fluß gewinnt. die Rede fein.

Betrachten wir nach diefen Vorausfcijickungen zuerft die Collifion der

regulativen Gefehe verfchiedener civilifirter Staaten. .Hier finden wir.

daß diefen Staaten insgefammt gewiffe Infiitute des pofitiven Rechtes

gemeinfcljaftlici) find. und daher in allen anerkannt werden, Sie beziehen

fich 1) auf das Recht der Perfon im Allgemeinen. 2) auf das Familien

recht. Z) auf das Vermögensrecht. 4) auf das Prozeßrecljt. Hinfiäulim aller

diefer gemeinfamen Inftitute gilt die allgemeine. roiewohl nicht ganz aus:

nahmlofe Regel. daß die Entfiehung und der ertenfive Umfang der

durch fie bedingten Verhältnifie. Zufiände und Rechte nach den Gefehen

des Staates beurtheilt wird. dem die in Frage fiehende Perfon als Bür

ger und Unterthan emgehört; daß aber der intenfide Umfang der mit

jenen Zufiänden. Verhältniffen u. f. w. verbundenen Anfprücije. Befug

niffe und Verbindliäjkeiten nach den Rechten des Ortes beurtheilt wird.

wo fie geltend gemacht werden follen.- Im Speciellen ift hierüber Fol

gendes zu bemerken: Recht der Perfonen im Allgemeinen. Na

türliche Rechtsfähigkeit. Diefe hat an und für fich jedes Wefen. welches

überhaupt menfchliche Natur hat. Es kann alfo auch jeder Menfci)

Rechte erwerben. aber nicht jeder kann feine angeborenen oder erworbenen

Rechte ausüben. fondern die tiatitrljclje Bedingung diefer Ausübung ift.

daß er im vollen Befilze feines Vernunftgebrattcljes fei. Diefer tritt

nicht ein vor gewiffen durch die Gefehe der einzelnen Staaten nicht

allenthalben gleichmäßig beftimmten Jahren. - den Jahren der Mün

digkeit. An und für fich toürde jeder Staat auch die Mündigkeit der

Ausländer. wenn fie vor feinen Gerichten zur Frage käme. nach den

von ihm felbft deßhalb getroffenen Beftimmungen beurtheilen können.

Dieß ivürde indeffen zu großen Verwirrungen Veranlaffung geben.

Der natürliche Termin der Mimdigkeit ift eigentlich bei jedem Menfeljen
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ein anderer; und in der That war auch weder bei den alten Römern.

noch bei den alten Teutfchen ein befiimmtes Alter. wo der Menfch

für mündig geachtet wurde. fefigefeht-i). Man beurtheilte den Ein

tritt derfelben nach äußeren. in die Sinne fallenden Zeichen. Spei

ter fing man indeffen an zu fühlen. daß eine pofitive Befiimmung.

tvelche den Charakter einer pkuesuwtjo jllkjd' et (ie inte hätte. hierüber

nothwendig fei. Jetzt nun ift man darüber fafi allgemein cinverftanden.

hinfimtlicl) des Termins der Mundigkeit eines jeden Menfchen. der Bürger

eines Staates von chrifiliclj-europeiifcljer Eultur ift. die Gefebe des Staa

tes. dem er als Bürger angehört. in allen Staaten. wohin er auch

kommen möge. als maßgebend anzufehen. Wenn alfo der unmündige

unterthan des Staates n.. wo die Mündigkeit mit dem vierundzroan

zigfien Jahre eintritt. bei einem zufälligen Aufenthalte in dern Staate 13.. wo

die Mündigkeit fchon mit erfülltem einundzwanzigfien Jahre beginnt. Ge

frhcifte machen will. fo gilt ec für unmündigz und umgekehrt der zwei

undzwanzigjährige Unterthan des letzteren Landes in dem erfieren Lande

für mündig. Zieht aber der Unterthan des Staates a. in feinem zwei

undzwanzigfien Jahre nach 13. und wird Bürger und Unterthan des Staa

tes 1J.. fo wird er auch mit demfelben Augenbli>e mündigz weßhalb man

denn confequenterroeife annehmen muß. daß wenn der zweiundzwanzig

jährige. alfo mündige. Bürger von 13. naä) n. zieht. er in h. wieder

um als unmündig gelten. mithin eines Vormundes bedürfen ivird." Es

fcheinen fich allerdings in einzelnen Fallen hieraus große Härten zu er

geben; im Ganzen muß man aber den Sah doch als verftändig und

richtig anerkennen. So einfach übrigens das gedachte Princip ift. fo fäjloie

rig wird doch deffen Anwendung. wenn Jemand. der in feinem Vater

r lande mündig ift. im Auslande Grundfiücke *befibt. und man in dem

i Lande. wo diefe Grundfiücke gelegen find. den Grundfttirksbefiher ohne

'- Weiteres als vollen Unterthan betrachtet. Ja felbfi wo man ihn nur in An

'- fehung des Grundftückes als den LandesgefelZ-en unterworfen anfieht (was

i er allerdings iii). pflegt man ihm doch oft in Bezug auf daffelbe einen

l Vormund zu fehen. - Was von dem Alter als Bedingung zur eigenen

Verwaltung feiner Angelegenheiten im Allgemeinen gilt. das gilt auch von

dem Alter. infofern es Bedingung zur Vollziehung gewiffer einzelner Ge

fcljeifte ifi. Wenn alfo z. B. im Staate a. die Wechfelmündirzkeit. d. i.

die Fähigkeit. fich nach Wechfelrecljt verbindlich zu machen. fchon mit er

fülltem vierundzwanzigfien Jahre eintritt. wahrend fie im Staate [I. erft»

mit erfülltem fechsundzwanzigfien Jahre *ihren Anfang nimmt. fo wird

der fünfundzroanzigjahrige Bürger von a. im Staate 1). als wechfel

mündig. und der fünfundztvanzigjährige Bürger von 8. im Staate a.

als wechfelunmundig anzufehen fein. - Die den Jahren nach vorhan

dene Ftihigkeit Gefchäfte zu vollziehen kann wieder aufgehoben werden

durch eine Seelenftörung. in die Jemand verfallen ift. Wenn wegen

einer folchen ein Menfcl) in feiner Heimath für uitfeihig erklärt ift. feine Ge

.
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21) Glück. Erl. der Pandekt. AUX. S. 32.. xxx, S. 38.
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fchafte zu beforgen. fo gilt er ebenfalls allenthalben als unfähig zu diefer

Beforgung. und ein Staat verläßt fich hierin infofern auf" den anderen.

als er annimmt. daß kein Staat einen feiner Burger für wahnfinnig

erklären wird. wenn er nicht bei einer vorausgegangenen unterfuchung

wirklich als folcher erfunden ivorden ift. Kommt jedoch ein Bürger des

Staates ei. in den Staat 13.. und man findet hier. daß er wahnfinnig

ift. ohne in n. dafur erklart zu fein-. fo behandelt man ihn zwar dort

in dem einzelnen concreten Falle als einen Wahnfinnigen. allein die förm

liche Erklarung. daß er dieß fei. und die Anordnung einerVormundfchaft

überlcißt man dem Staate ei. - Nach der_ Analogie der Mündigkeit ifi

auch die in vielen Staaten vorausgefeßte mangelhafte Befähigung des

weiblichen Gefchleciztes zur Before-jung ihrer Gefcljäfte zuabeurtheilen.

Man kann übrigens bei allen Fragen. welche die natürliche Rechtsfiihig

keit betreffen. mit Erfolg ein Verfahren anwenden. bei deffen 'Gebrauch

auch manche fcheinbare Harte der obigen Grundfähe verfchwindet. Man

muß fich nämlich vorfiellen. daß die in Rede ftehende Perfon einen frag

lichen Act niäjt perfonlich. fondern durch einen Bevollmächtigten vollzdge.

und die Vollmacht *in ihrem Wohnorte ausgefiellt hatte. Konnte fie dort

eine Vollmacht allein. auch ohne Vollwert eines Dritten giltig aufftellen.

fo kann fie auch im Auslande perfönliclj den Act giltig vollziehen; konnte

fie jenes in ihrer Heimath nicht. fo kann es auch keine Rechtswirkung

hervorbringen. wenn fie im Auslande perfdnlicl) handelt. Ganz andere

Regeln gelten jedoch (und es ift deßhalb das eben angegebene Verfahren

unanwendbar). wenn bei einem Menfchen die natürliche Rechtsfähigkeit

und die dießfallfigen Alters- und Gefchlemtsbedingungen vorhanden find.

jene Fähigkeit aber in dem Staate n.. dem diefe Perfon als Burger ange

hört. durch das pofitive Gefeh oder eine richterliäje Verfügung. namentlich durch

ein Straferkenntniß auf irgend eine Weife befchränft ift. Eine derartige

Befchrankung wird nur dann von den ausländifcljen Gerichten beachtet.

wenn von einer in dem Staate ei. vollzogenen Handlung und zugleich

von der Wirkung die Rede ift. die fie im Staate a. haben foll, Hat aber

die Handlung anderswo ftattgefunden. oder fieht eine Wirkung. welche

jene Handlung im Auslande haben foll. in Frage. fo braucht im Aus

lande auf die befchränkende Verfugung des Staates ei. keine Rücklicht genom

men zu werden. Alfo z. B. es ware Jemand in Frankreich zum bür

gerlichen Tode verurtheilt und dadurch. um den gewohnlichen Ausdruck

zu gebrauchen. des Rechtes. Gefchtifte mit Oiechtswirkung zu vollziehen.

beraubt worden. er entflöhe aber. und contrahirte auf der Flucht im Aus

lande eine Verbindlichkeit. fo wurde diefe von den Gerichten des Aus- *

landes als giltig angefehen werden müffen. Denn das Recht zu contra

hiren konnte ihm von feinem Staate gar nicht entzogen werden. fobald

die natürlichen Bedingungen zur Ausübung diefes Rechtes vorhanden

waren. Ebenfo. wenn der für bltrgerlich todt Erklärte noch wäh

rend feines Aufenthaltes in Frankreich einem feiner Schuldner. der in

Sachfen lebt. feiner Verbindlichkeit entlaffen hätte. Die fiichfifcljen Ge

richte wiirden den Erlaß für giltig achten müfien. denn Frankreich konnte

nicht die Oiechtsivirkung der Verzichtleifiung felbft vernichten. fondern
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nur erklären! daß es dasjenige! was fein unterthan nach der Verurthei- '

 

lung zum bürgerlichen Tode gethan habe! nicht fur giltig anerkenne.

Durch diefe Verfugung wird aber kein anderer Staat gebunden! und eine

allgemeine Praris! vermöge welcher man dergleichen Anordnungen auch

im Auslgnde anerkennte! ift unerweislich. Anders lvurde zu urtheilen

fein! wenn nicht von den Wirkungen der natürlichen Rechtsfahigkeit und

deren pofitiven Befchrcinkungen! fondern von Rechten! die nur durch po

fitive Sanclion beftehen! die Rede wäre! z. B. von Erbrechten! wovon

weiter unten. Etwas' zweifelhaft ift der Fall! wenn Jemand von feiner

Obrigkeit für einen Verfchwender erklart! und ihm deßhalb ein Vormund

gefeht wird! ohne den er fich giltig nicht verbindlich machen kann. Be

trachtet man die Erklärung eines Menfcinn pro procligo fo! daß man

in ihr denAusfpruch findet! es leide der Bevormundete an einer Art

von Seelenfibrung! die ihn unfähig mache! feine Gefcheifte vernünftig

zu beforgen! fo wurde hier ein Mangel an natürlicher Rechtsfahigkeit

vorliegen! und es mußte, der unter Curatel Gefehte auch im Auslande

für unfähig gelten! Gefchäfte zu machen. Sieht man aber !g was wohl

das Richtjgere ift! die Erklärung pro procljg-o nur als eine polizeiliche

Maßregel an! durch welche verhindert werden foll! daß ein leichtflnniger

Menfm! der das Seinige verfchwendet! nicht dereinft den Seinigen oder '

dem Staate zur Laft falle! fo kann ihre Wirkung fich unmöglich über

die Grenzen des Staates hinaus erftrecken! von welchem fie ausgegangen

ift. - Im Allgemeinen ergibt fich aus dem Gefagten! daß die Gefchiifte!

tvelche im Auslande von folchen Pet-feinen gemacht werden! deren na

türliche Recinsfahigkeit zwar von dem Staate! dem fie angehören!

nicht in Abrede geftellt wird! die aber dort durch Gefeß oder richterliche

Verfugung in der Attsubung derfelben befcifrankt find! im_ Auslande

als geltend angefehen werden! im Jnlande aber nicht - womirauck) die

internationale Pearls der europaifcizen Staaten übereinftimmt. Jft diefer

Zuftand theilweifer Giltigkeit! theiltoeifer Ungiltigkeit in vielen Fällen -

obwohl gewiß nicht immer -g fur den Einzelnen ein Uebel! fo ift es

tvenigfiens ein folches! das nur durch ein ausdrückliches oder fiillfchloeigen

des Uebercinkommen der verfchiedenen Staaten gehoben werden kann! aber

bis jest noch nicht gehoben ift. Daß Übrigens jene Befcifreinkungen geinz

lich wegfallen! wenn der! welchem fie auferlegt find! aufhört Unterthan

des Staates zu fein! der fie verfügt hat! und Burger eines anderen Staa

tes wird! verfieht fich von felbft. - Moralifme oder juriftifme

Perfonen. Diejenigen Perfonenvereine oder Anfialten! welche in einem

civilifirten Staate als juriftifche Perfonen anerkannt find! gelten erllenthal

ben für felbfifiandige Oiechtsfubjecte. *Es kommen ihnen daher auch im

Auslande die allgemeinen Recinsvortheile juriftifmer Perfonen zu! z, B.

das Recht! fich ihrer Verfaffung gemäß vertreten zu laffen! Eide durch

Stellvertreter zu leiften u, f. w, Dagegen können fie im Auslande keine

befonderen Vortheile und Vorzüge in Anfpruch nehmen! weder folche!

welche den dortigen! noch folche! die den inlandifciyeir moralifchen Perfonen

beigelegt find. Sie haben alfo im Auslande z. B. keine fiillfmloeigendc

Hypothek auf dem Vermögen ihrer Schuldner!! wenn auch die Gefcse
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des in: oder ausländifmen Staates den moralifehen Perfonen, welehe ihm an;

gehören, eine folche Hypothek beigelegt haben. Bei den niir; cau8j8, d, i_

denjenigen Anftalten, welche gleichfam im Eigenthume der Kirche fiehen

ift jedoä) diefer Sahx eben wegen der befonderen oben erörterten Stellung

der Kirehe- einigermaßen zweifelhaft. -* Standes- und Zuftands.

verhältnif f e, Freiheit und unfreiheit. Ob Jemand frei oder unfrei

fei, wird nach dem Rechte des Staatesi dem er emgehörtx im Auslande

nur infofern beurtheilt- als diefer Staat felbft einen Zuftand der Unfrei

heit- heiße er nun Sclaverei oder bloße Leibeigenfthaftf anerkennt. Er

kennt er diefen nicht am fo gilt in diefem Staate auch derjenige als frei

der auswärts Sclave ober Leibeigner ift. Genauer genommen follte man

fagen: Er bleibt wohlf fo lange er nicht Bürger diefes ausleindifchen

Steinke-s wirbt Sclave oder Leibeigener- aber fein Herr kann die mit

diefem Zufiande verbundenen Rechte nicht gegen ihn ausüben. Doch

leidet diefer Sah außerhalb Europa hin und wieder einige Ausnahmen,

* Beim Stande der Freien ift befonders zu betrachten der Adelfiand.

Bei ihm kommt es nicht fowohl darauf anf ob Jemand in feiner

Heimath als Edelmann giltf fondern ob er entweder aus reäner

Ehe von adeligen Eltern geborenF oder von einem fouoeränen Fürfien

oder fonfiigen rechtmäßigen Vorfieher eines fouveränen Staates von

chrifilich-europäifeher Eultur (denn der Adel anderer Staaten- z, B.

afiatifmer- afrikanifmer- hat bei uns keine Geltung) in den Adelftand

erhoben worden ift. Ein folcher gilt vermöge der fiillfmweigenden ueber

einkunft aller Staaten allenthalben als Edelmann h nur vielleicht in feiner

Heimath nichtx weil nach einer ebenfalls fehr allgemein angenommenen Re

gierungsmarime kein Unterthan einen auswärtigen Adelsbrief ohne Geneh

migung des Landesherrn im Inlande geltend machen darf. Nichtsdefio

weniger bleibt der Geadelte immer Edelmann- und wenn er in einen

anderen Staat zieht* wird er dort- wo er gleich als Edelmann eintritt,

keiner befonderen Erlaubniß zur Führung der Adelsprädicate bedürfen.

Umgekehrt kann eben wegen diefer allgemeinen Natur des Adels, als

welcher keinem einzelnen Staateh fondern der Gefammtheit der monat

ehifehen Staaten von chrifllim-europeiifmer Bildung angehörtx kein ein:

zeiner Staat einer Perfon den AdelX welehen*diefe einmal rechtmäßig,

fei es durch Geburtf fei es durch Verleihung erworben hat, entziehen

den einzigen Fall vielleicht ausgenommen- wenn ihn der Staat/ der

ihn jeßt zurücknehmen tvill- der Perfon- die deffen beraubtwerden "oilf

felbfi erft verliehen hatte. Wenn alfo z. B, die Gefebe Frankreichs und

anderer Länder mit gewiffen Strafen- z. B. mit dem fogenannten bür

gerlichen Tode- auch bei adelig geborenen Perfonen den Verluft des

Adels verbinden 7 fo erkennt das Ausland die Wirkung eines folchen

Gefehes nicht anj fondern achtet den Entadelten fortwährend noch

fur adelig- wie wir Alle bei den Minifiern Klicks x. gefehen haben.

- Die Ehre betreffend- fo haben regulative Gefehe des einen Staates

an und für fich keine Einwirkung auf den anderen. Es wird alfo

z. B. derjenige7 der vermöge der Einrichtungen deszStaates b. in die

fem Staate einen gewiffen Rang hatx den gkeiäyen Rang ni>7t im Staate
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l3. in Anfpruch nehmen könnenf und eden fo wenig wird derjenige

ivelcher im Staate I. fur ehrlos erklart ift. auch im Staate b. dafür

geltenz obwohl im erften Falle die Höflichkeit unter civilifirten Nationen

ihm zwar nicht die bürgerlichenz aber doch die gefelligen Vorzüge jenes

Ranges zukommenz und der öffentliche Gerechtigkeitsfinn im zweiten Falle

ihm Verachtung empfinden laffen wirdF wenn er die Ehrlofigkeit durch

eine ehrlofe Handlung verdient hat. Doch kann eine Verminderung

des 3t3tu8 dollar-js, ivelche Jemand im Staate a. erlitten hatz aua)

felbft bürgerliche Wirkungen im Staate b. äußernf nämlich wenn der

Bezroffene Burger des Staates 13. wird , und in diefem Staate unter

den Bedingungen der Ausübung gewiffer Rechte auch die befieht,

daß Jemand z. B. nicht unehelicher Geburt fei - daß er keine,

in der öffentlichen Meinung für entehrend geaihtete Strafe' erlitten

habe u. f. w, - Familienverhältniffe. Eine jede Chef welche

zwifclyen Ehrifien in irgend einem civilifirten oder barbarifchen Staate

nach den Gefehen und Gebräuche!: irgend einer anerkannten Drift-k

lichen Specialkirche - oder auch in einem civilifirten Staate nach

den dort befiehenden civilrechtlichen Formen eingegangen ifif gilt in allen

ciuiliffrten Staaten (wo nicht die Landesgefehe eine befondere Ausnahme

machen) für eine rechte Ehe. mögen nun die Eheleute Burger des

Staates gewefen feinf wo fie fich verehelicht habenf oder nicht. Selbft

wenn ein Staat eine folche Ehe nicht anerlenntz hört fie doch darum

nicht auf z Ehe zu fein- fondern äußert nur ihre Wirkungen in dem

Machtgebiete eines folchen Staates nicht. Ziehen aber die Eheleute in

einen anderen Staatf wo das gleiche Gefeh nicht beftehtz fo treten

fofort die rechtlimen Wirkungen des Ehebundes wiederum hervor. In

gewiffer Maße äußert fich die Kraft des kirchlichen Bandes fogar bei

den judifclyen Ehenz weil ihnen eine im Wefentlichen auf den Vorfchrif

ten der Bucher Mofis beruhende religiöfe Idee zum Grunde liegtf und

jene Bfxcher auch von den Chriften als ein Theil der heiligen Schriften

anerkannt werden. Welche Rechte den Ehegatten als folchen zukommen

follenz befiimmen jedoch nicht die Gefeße des Ortes oder LandesN wo

fie den Ehebund gefchloffen habenh fondern die Gefehe desjenigeu Ortes,

wo fie fich tvefentlich aufhaltenz mithin die Gefehe des Staates»k dem

fie angehören. Wenn alfo dort z. B. Gutergemeinfmaft der Ehegatten

giltz und fie ziehen nunmehr in ein Lande wo diefe nicht giltz fo hört auch

die Gfuergemeinfmaft von felbft auf. Das bis dahin zwifchen Beiden ge

rneinfchaftliche Vermögen gehort nun Jedem zu idealen Theilen. Das Recht

des Ehemannes oder der Ehefrau auf Nießbraucl) und Adminifirationf fo

ivie das Eigenthum an etwanigem neueren Erwerbef wird nach den Ge

fehr-n des neuen Wohnortes beurtheilt. Anders flünde die Sacha wenn

die Eheleute Gütergemeinfcizaft durch einen Vertrag hergeftellt hätten.

Dann nämlich wurde das Verhaltniß nach den Principien Über die

Giltigkeit der Verträge zu beurtheilen fein. - Die Trennung der Ehe

kann in der Regel nur von dem Staate erfolgenz dem die Eheleute zur

Zeit der Trennung unterworfen ifind. Ift fie aber durch die dortige

competente Behörde getrenntz fo gilt das Eheband allenthalben für
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aufgehoben. In den wenigen Ländern jedoch. wo die Ehe noch als ein

rein kirrhliäns Infiitut angefehen wird. mußte man die Befugniffe der

Trennung auch der höchfien kirchlichen Behörde. alfo z. B. bei den

Mitgliedern der römifch-katholifwen Kirche dem Pabfie einräumen. In

vielen Ländern wird der iüdifmen Priefierfmaft in Bezug auf die jüdi

fche Ehe ein Gleiches zugefianden. _ Die eheliche. fo wie die väterliäie

Gewalt folgt denfelben Grundfälzen. wie die Ehe. Die Kinder gelten

für eheliche. wenn fie in einer giltigen'*Ehe erzeugt. oder wenigfiens

geboren find. Legitimirte uneheliche Kinder. mag nun die ,Legitimation

durch nachfolgende Ehe. oder durch Erklärung des Staates. deffen pn

terthanen fie find. oder in welcher fonfiigen in ihrem Heimathslande gil

tigen Form gefchehen fein. fiellt fie hinfichtlich des .ct-Item überhaupt zwar

allenthalben. auch im Auslande. den ehelich Geborenen gleich. nicht

aber in Anfehung der befonderen Verhältnifie. in welchen nach Local

oder Familienfiatuten . auswärtigen Landesgefeßen u. f. w. die tvirklich

'eheliche Geburt als Bedingung. gewiffe Rechte zu erlangen. erfordert

wird. Die gleiche Vewandtniß hat es mit adoptirten Kindern. Daß

auch zwifcknn unehelichen Kindern und ihren Eltern eine Art von Sta

tusverhältniß befteht. ift zwar gewiß. und es ift ttnrirhtig. wenn man.

wie bisweilen gefchehen ifi. die Verbindlichkeit des uneheliwen Vaters

zur Ernährung des Kindes als 0biixJ-ntj0 0x facto ilijcjto betrachtet.

Daraus würde felgen. daß wenn z. B. ein färhfifches Frauenzimmer

von einem Sachfen bei einem zufälligen gleichzeitigen Aufenthalte in

Frankreich gefchwängert worden. und hierauf nebft dem Schwängerer

nach Sachfen zuruckgekommen. das Kind auch in SaGfen geboren

worden wäre. dennoch weder diefes noch feine *Mutter einen Alimen

tationsanfpruch an den Vater hätten. Daß in folrhem Falle aber die

Alimentation gefordert werden kann. möchte kaum zu bezweifeln fein,

Eher ließe fich behaupten. daß der Dotationstinfpruci) wegfiele. wovon

weiter unten bei der Lehre von der perfönlitloen Verbindlichkeit. Dagegen ifi

nicht zu bezweifeln. daß die aus jenem Verhältniffe entfpringenden Ver

bindlichkeiten des unehelichen Vaters in der Heimath deffelben nur dann

ihre Wirkfamkeit äußern. wenn felbige fowohl in dem Lande. deffen

Bürger er felbfi. als in dem Lande. deffen Burger das Kind ift. von

den Gefehen anerkannt werden. Alfo wenn z. V. ein Sachfe mit einer

Franzdfin ein tinehelicins Kind erzeugt hätte. fo wurde diefe. oder der

Vormund ihres Kindes von Frankreich aus gegen den Sarhfen in Sachfen

nicht klagen können; wenn aber die Mutter mit dem Kinde. oder auch

das letztere allein. ein cwniiciliumzin Sachfen bekämen. fo wurde von

diefem Augenblicke an die Alimentationspflimt des unehelirhen Vaters ein:

treten. keineswegs aber ivürde die Gemeinde des Wohnortes der Mutter

oder des Kindes die. Erziehungskoften zu befireiten verpflichtet feinA. Er

kennen die Gefctzgebungen uerfchiedenee Länder zwar im Lfllgemeinen jene

Pflichten an. jedoch unter abweichenden Befiimmungen hinfiwtlicl) der zu

gewährenden Stimme. der Zeit. bis zu welcher eine Ernährungspfiicht

des nnehelichen Vaters fiatt haben foll u. f. w, - fo haben die Gefehe.

tvelche die geringere Verbindlichkeit auferlegcn. den Vorzug, Wenn daher
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die Gefchwängerte mit ihrem Kinde im Staate n. lebt/ nach defien Ge

felzen ein Schwiingerer monatlich Zwei Thalerz aber nur bis zum zwölf

teu Jahre des Kindes zu zahlen hat - der Beklagte aber wohnt in L3.

wo die Alimente für ein uneheliclyes Kind zwar nur mit Einem Thaler

monatlichz aber bis zum 15. Jahre gezahlt werden mitffeii7 fo kann der

Lelztere- wenn er von der Erfieren belangt wirdz nur zu Einem Thaler

monatlichf und, nur zu Fortfehung der Zahlung bis zum zwölften Jahre

des Kindes vernttheilt werden, - Vermögensrechte. An fich

wird das Vermögen (pötrirnaniirm) eines Menfchen als _ein einziges

Ganzez als eine Erweiterung der Rechtsfphiire der Perfon betrachtetF und

als folches ,nach dem Rechte des Wohnortes des Inhabers beurtheilt. Es

kommt hierbei nicht darauf ani ob daffelbe aus körperlichen oder unkörper

lichen Sciclnnz aus beweglichen oder unbeweglichen Gegenftänden oder

Forderungsremten befteht, Der umftand- daß eine Sache fich in einem

anderen Territorium befindetz oder der Schuldner einer Forderung in

einem anderen Staate lebt- macht keine Ausnahme, Dieß hindert jedoch

nicht- daß einzelne Theile diefes Vermögensf namentlich folcheh* über

welche der Befißer nur eine befchränkte Dispofition hat z wiederum als

fiir fich befiehende Ganze betrachtet werden k5nnen- und dieß zwar felbft

dannz wenn fie fich in dem Lande befinden, deffen Bürger und unter- '

than der Vefißer i|7 z. B. Lehne z in gewiffer Maße auch Familienfidei

commiffez wiewohl von den letzteren richtiger angenommen wird z daß der

jeweilige Inhaber gar nicht wirklicher Eigenthiimec fei, fondern 'nur ein

lebenslcinglichesß ausgedehntes Benußungsrecht habe.. Das aberf was oben

von dem pateirnoojnm, als einem Ganzen gefagt ifif gilt nicht von

den einzelnenz dazu grhörigenh körperlichen Sachen .ils folchen, Hinfichtlich

diefer nämlich find andere Grundfälze in Anwendung zu bringenf wovon

hernachl. Die Wirkung des Principe)f daß das Vermögen an fich ein

einziges und untheilbares Ganze bildete äußert fich hauptfächlicl) bei zwei .

Inftitutenz der Erbfchcift und dem Concurfe der Gläubiger; Bei der

Erbfchaft auf den Grund eines Teftamentes wird es auch durchaus ni>)t

bezweifelt, daß die darinnen enthaltenen Verfügungen (dorausgefelztf daß das

Tefmment fiberhaupt ordnungsmeißig errichtet ifi) allenehalben gelten.

Zweifelhafter ift die Frage- was Rechtens fei, wenn Jemand ab ju

' t08tat0 ftirbtf und in verfchiedenen Ländernz deren Jntefiaterbfolgegefehe

von einander abweichenz Vermögen hat. Am wenigfien beftritten ift der

Sad- dqß ForderungenX der Schuldner lebe wo er wollef beim Erbgange

dem Rechte des Ortes , welcher das Domicil des! Giäubigers ift:X folgen,

Schon befirittener ift esz ob bewegliche Sachen nach demfelben Principe

zu beurcheilen find- was von Einigen behauptet wird (mobjliu 088jbu3

junger-ent), während Andere es leugnen. Am entfchiedenfien aber weichen

die Meinungen von einander ab in Bezug auf unbewegliche- in fremden

Staaten liegende Sachen. Der Theorie nach follte wohl bei ihnen eben

fo wenig, als bei den beweglichen Dingen und den Forderungen- von

der Anficiyt abgewichen werdenz daß »das Ganze des Vermögens nach dem

Rechtez tvelches im Domicil des Inhabers giltz vererbt werde. Man

nimmt dießz wie gefagt- allenthalben an„ wenn von der Teftaments
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erbfolge die Rede ifi. .Die Jntefiaterbfolgegefeße aber find nichts ande

res. als ein Tefiament. welches der Staat im Voraus für diejenigen

macht. welche ohne alles oder ohne genügendes Teftament verfierben.

Damit foll nicht gefagt fein. daß jene Gefehe den muthmaßlichen Willen

des einzelnen Erblaffers enthielten. Wohl wird fich der Gefeßgeber aus

politifcljen Gründen bewogen finden. bei Abfaffung der Jntefiaterbgefehe

auf diejenigen Perfonen. mit denen ein Sterbender in einer engeren Ver

bindung ftand. mehr Rü>ficljt zu nehmen. als auf diejenigen. mit welchen

er nur entfernter verbunden war. Allein darauf kommt bei Beurtheilung

der Geltung jener Gefehe gar nichts an. Der Staat fpricht in den. In:

tefiaterbgefehen für den Fall. daß Jemand über fein Vermögen nicht

oder nicht vollfiändig oder gehörig verfügt hat. feinen Willen dahin aus.

daß es angefehen werden folle. als ob der Sterbende auf die Weife. wie die

Jnteftaterbgefelze lauten. tefiirt habe, Da nun alle Staaten 'von chrifiliclj

europäifrljer Bildung das Jn|itut der tefiamentarifchen Erbfolge. und

ebenfo* das der Jnteftaterbfolge anerkennen. indem fie aber das lehtere

thun. fich zugleich gegenfeitig das Recht zugefiehen. für ihre. ohne letzt

willige Verordnung verfierbenden Bürger gleichfam einen letzten Willen

im Voraus zu machen. fo müffen fie auch präfumtiv der Jnteftaterbfolge

daffelbe Recht zugeftehen. was fie der Teftamentserbfolge einräumen. näm

lich. daß fie das ganze Vermögen umfaffe. Nichtsdeftoweniger ifi diefer

Sah nicht allgemein anerkannt', und ein hauptfäcijlicijer Grund der ab

weichenden Anfichten liegt in dem oben fchon bemerkten umftande.“ daß

man hin und wieder Jemanden um deßwillen. weil ee in einem Staate

Grundfiürke befilzt. auch in allen feinen perfönlichen Verhältniffen oder

doch infoweit fich diefelben auf das Grundfiück beziehen. d. i. infofern

diefes einen Theil feines Vermögens ausmacht. als Bürger und Unter

than diefes Landes betrachten will. mithin auch das Rena in Anfprucl)

nimmt. wenigfiens hinfichtlicl) des Grundfiückes. wo nicht vielleicht gar

hinfichtliclj aller im Bereiche diefes Staates befindlichen Theile feines

Vermögens. ein fubfidiarifches Teftament für ihn zu machen. d. i. die

Inteftaterbfolgegefehe auf feinen dort befindlichen Nachlaß anzuwenden.

Der bedenklichfie Fall ift. wenn Jemand. der wirklich zwei verfchiedeite

ciorniciiiu im Lande x1. und im Lande i3. hat. ni) inte-acute) fiirbt. und

nach d'en Erbgefeßen diefer beiden Länder verfchiedene Erben. oder zwar

diefelben. jedes) nach tlngleicljen Theilen zur Erbfchaft berufen find. Hier

bleibt nichts übrig. als daß die Erben in 21. das irnbervegliclje Gut. und

je nachdem man die Anficht nimmt. auch die betoeglicljen. körperlichen

Sachen. tvclaje fich in a. befinden. und ebenfo die Erben in' i). die dor

tigen Sachen ausfcijlicßend als Erben überkommen. beide aber fowohl die

außenflehenden Forderungen. ingleickjen dasjenige Vermögen. was der Erb

laffer auch vielleicht noch in den Ländern 1). und 6. gehabt hat. mit

einander theilen. fo. daß die Erben aus a, die eine Hälfte. und die

Erben aus l3. die andere Hälfte bekommen. Den Gläubigern werden

beide Theile in 80ijtillll1 gerecht werden müffen. fie felbft aber werden fiä).

tot-gen deffen. was etwa der eine Theil mehr bezahlt hat. mit einander

zu berechnen haben. wobei der numeräre Werth. den jeder Theil em
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pfangen hat) als Bafis der Berechnung anzunehmen ift. Alfo wenn die

Erben aus K. einen Werth : 5000 Thlr.) und die Erben aus l3.

einen Werth :.- 10)000 Thlr. empfangen hätten) fo würden fich beide

unter einander fo ausgleichen müffen) daß zu Bezahlung der Schulden

des Erblaffers von den Erben aus h. ein Drittheil) und von den Erben

aus [B, zwei Drittheile beigetragen würden.- Was die Bedingungen be

trifft) unter welchen dem Erben das Vermögen des Erblaflers zukommt)

fo find folche ilediglicl) nach den Rechten des Landes) wo der Erblaffer

feinen fifien Wohnfiß gehabt hat) zu beurtheilen. Denn daß der Erbe

überhaupt erbt) das verdankt er nicht einem f>)on außerhalb des Staates

begründeten) vom Staate blos gefchübten Anfpruche) fondern einem rein

pofitiven) vom Staate gefchaffenen Inftitute) gleichfam einer Wohlthat)

die ihm der Staat erweift) und fiir die derfelde mithin Bedingungen ftellen

kann) wie fie ihm gut dimken. Alfo z. B.: Im Lande (y gilt das

Recht) daß der Erbe) welche ohne gewiffe Formalitäten zu beobachten)

etwa ein Inventarium zu errichten u. dgl.) die Erbfchaft antritt) nun

mehr wegen der Erbfchulden in Zoiicium gehalten ift) wogegen im Lande

)) das Gefeh befteht) daß der Erbe auch durch den unbedingten Erb

fchaftsantritt niemals ultra 'ii-es beretlitotw zur Sehuldenbezahlung ver

pflichtet wird. h. fiirbt als Unterthan des Staates ))) und 13. in O

beerbt ihn, Hier wird I3. nicht über die Kräfte der Erbfchaft gehal

ten fein. umgekehrt: n. ftirbt inS) und l3. in )) beerbt ihn -

hier wird b.) wenn er die in G vorgefchriebenen Formalitäten nicht be

obachtet) auch ultra eireg nerezclitnti8 für die Schulden verhaftet fein)

felbfi dann) wenn etwa das ganze Vermögen des n. nur in Forderun

gen) die ,er in P außenftehen gehabt) beftanden hätte; fo daß l3. zum

Behufe des Erbfchaftsantrittes keine einzige ivirkliche Handlung im Lande

E) vorzunehmen gehabthätte. -- Beim Eoncurs müffen regelmäßig

diefelben Grundfäße in Anwendung gebracht werden) und' es follte

alfo auch eigentlich nur ein einziger Eoncurs zu dem Vermögen eines

Menfehen) namlich vor dem Richter feines Domiciliums) eröffnet werden)

wenn auch einzelne Theile feines Vermögens fich anderswo befinden.

Die Prioritäten wurden im Ganzen nach den Gefeben des Landes)

wo der Eoncurs anhängig ift) und nur in Bezug auf Immobilien und

darauf haftende dingliche Verpflichtungen nach den Gefeßen des Landes)

wo die Gegenftande liegen) beurtheilt werden. Bios dann) wenn Jemand

wirklich in zwei verfehiedenen Staaten Burger gewefen wäre) könnte man

ihn gewifferrnaßen als eine doppelte Perfon betrachten) und alfo zwei

Eoncurfe zu feinem Vermögen eröffnen. Allein hier iveicht die Praris

weit von der Theorie ab. Nicht nur wird hier meiftens angenommen)

daß der bloße Grundfiucksbefilz im fremden Staate den Befilzer auch

zum perfönliciyen Unterthan jenes Staates mache) und man eröffnet alfo

fchon in diefem Falle) wenn gleich vollkommen gewiß ift) daß das D-omicilium

der Perfon in einem anderen Lande fei) oft einen befonderen Eoncurs zu

feinem Vermögen - fondern es gehen viele Staaten fo weit) daß fie

fchon dann einen Separatroncurs eröffnen laffen) wenn fich innerhalb

ihrer Grenzen Mobilien des Gemeinfthuldners) ja fogar) wenn fich nur
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.Schuldner deffelben dort befindenW). - Im erften Falle) alfo da) wo

der Schuldner entweder ein ivirklicljes doppeltes Domicilium hat) oder

doch Grundfiücke im Auslande_ befiht) hat dann das Verfahren die

Form eines toirklicijen unioerfcilconcurfes - im letzteren Falle) wenn er

dort nur Mobilien oder Forderungen hat) blos die eines fogen. Partitu

larconcurfes) der [fich jedoch der Wirkung nach von dem feparaten Uni

verfalconcurfe wenig unterfcheidet. Daß hierinnen große Jnconfequenzen lie

gen) ift wohl nicht zu oerkennen, Am leichteften wird ihnen abgeholfen)

wenn zwar der Grundfalz feftgehalten wird) daß zu dem Vermögen eines

Menfchen nur ein einziger Hauptconcurs eröffnet) und) im Falle er

mehrere Domicilia haben follte) dura) die Prävention entfchieden wird)

wo der Coneursprozeß geführt werden foll) daß auch dahin aus allen

Ländern) wo derfelbe Vermögen befiht) daffelbe entweder in Natur) oder

der in Geld verwandelte Werth deffelben abgeliefert wird) .daß aber vor

der Ablieferung alle diejenigen) welche nach den Gefeven des Landes) ibo

fich das Vermögen befindet) an jenes Vermögen einen vorzüglichen

Anfpruch haben) von dem Crlöfe befriedigt werden) was allerdings die

Eröffnung eines Specialconcurfes vorausfeht. Aehnliche Grundfälze liegen

zwar manchen Staatsverträgen) z. B. der (Convention zwifchen Sachfen

und Preußen über'die Leifiung gegenfeitiger Oiectitshilfe vom 30. Nov.

1839) Ö. 19) 20) zum Grunde. Es möchte aber kaum behauptet wer

den können) daß fie durch eine allgemeine Praxis anerkannt wären.

Aus jener Anficht der Ganzheit des Vermögens folgt in Bezug auf den

Eoncurs auch noch) daß) wenn Jemand am Orte feiner Heimath in

Eoncurs .verfällt) hierdurch feine Dispofitionsbefugniß auch in Anfehung

der im Auslande befindlichen Vermögensgegenftände erlifcift) nicht fowohl

in Kraft des richterlichen Befehles) fich der Dispofition zu enthalten (denn

diefer ioürde im Auslande kaum wirkfam fein)) fondern in Folge des

Umftandes) daß der Gemeinfchuldner mit dem Augenblicke der Eoncurs

eröffnung fein ganzes Activvermögen) oder doch) je nachdem man den

Gefichtspunkt nimmt 23)) die Dispofitionsbefugnjß auf die in jenem

Augenblicke ideell als frhon beftehend cinzufehende unix-creator feiner Gläu

biger überträgt. Allein auch diefer Sah ift von der Praxis nicht voll

ftändig anerkannt. - g Recht in Bezug auf einzelne Sachen.

Der Erwerb) fo wie der ertenfive Umfang des Befihes oder Eigen

thums) ferner der Befugniffe und Verbindlichkeiten) welche damit ver

bunden find) werden nach den Gefehen des Ortes) wo die Sache bei

Entftehung des Verhältniffes liegt) beurtheilt) der intenfive Umfang und

die Ilusübung aber nach dem Rechte des Ortes) wo die Sache fich zur Zeit

der Geltendmachung des Rechtes befindet; welcher Ort fich natürlich nur

bei Mobilien ändern kann. Alfo z. B.: Jm Lande O gilt das Recht)

daß eine verkaufte Sache in das Eigenthum des Käufers ohne Tradition

durch die bloße Erklärung des bisherigen Eigenthümers) daß fie von

22) S. Rceijtslcrikon u. d. W. (Concurs Th. 2) S. 841".

23) Rechtslexikon a. a. O. S. 808 flg.
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mm an Eigenthum des Käufers fein follej übergeht; im Lande D aber

ift eine folche Erklärung wirkungslosj oder begründet doch nur einen

perfönliciren Anfpruch gegen den früheren Inhaberj nicht aber eine rei

r-*jmijcatja gegen einen dritten Befißer, Nehmen wir nun anj daß

zwifchen d. als Verkäufer und 8. als Käufer ein folches Gefcijäft im

Lande O vollzogen worden iftF und n. die in der gedachten Maße dem

n. übereignete Sache heimlich ander-weit an den G. verkauft hat. fo

kann 13. den E.. wenn diefer im Lande H ein i'm-um hatj dort mit der

Reivindiration belangenj obgleich in )) jenes Recht nicht gilt/ fondern

zur Eigenthumsübertragung die Tradition ndthig gewefen wäre, Hier

nach ift auch die erwerbende Verjährung zu beurtheilen. Hat Jemand

im Lande O die Verjährung einer Sache bereits vollendetj fo gilt fie

Überall als fein Eigenthum. Hat er die Verjährung dort aber nicht

vollendetj und es wird eine Reivindication gegen ihn im Lande D an

gefielltj wo eine längere Verjährungszeit beftehtj fo kann er fich dort

damit nicht fchühenr daß die Verjährung jetzt in O vollendet fein wurdej

wenn er und die Sache noch dort wären. - Rechte an fremden

Sachen: Auch hinficljtlich ihrer gilt, fo viel die Servituten. Bann

rechte und ähnliche mit dem Befihe einer Sache verbundene Gerecht

fame betrifftj unfireitig das Gefeh des Landesj wo die berechtigte oder

rückfichtlicl) verpflichtete Sache liegt. Nur infofern ein folches Recht

Ausfluß eines Zufiandsverhältniffes iftj wird es von der rechtlichen Gel

tung abhcingenj welche diefer Zuftand überhaupt hat. Veifpiel: Die.

Eheleute e.. und l3. wohnen im Lande G. wo der Ehemann jp50 jure

den Nießbrauclj am Vermögen feiner Ehefrau hat. Diefe befiht ein Grund

fiuck im Lande H. Dem Ehemanne wird hieran. als einem Theile ihres

Vermögensj der Nießbrauclj zuftehen. Beide ziehen aber aus O hinweg in

das Land S. wo der Ehemann keinen Nießbrauch am Vermögen der Frau

hat. Sofort wird auch fein 'Mußkkuctuä mörjtäliei an dem in )) gelegenen

Grundfificke erlöfcljen.- Pfänder und Hypotheken. Sie werden

fämmtliclyj ausdrü>liclje fowohlj als fiillfcljweigende, hinficljtlicl) ihrer

Entfiehung und ihres ertenfiven Umfanges nach dem Rechte des

Ortes j wo die verpfändete Sache zur Zeit der Entfiehung fi>7

befindet. und bei Generalhypotheken nach dem Rechte des Ortes,

wo der Schuldner fein (iarnjciljirm hat7 - hinficljtlicl) ihrer Wir

kung und ihres intenfiven Umfange-s aber nach dem Rechte des

Ortes beurtheiltj wo fie geltend gemacht werden follen. In Bezug auf

fiillfcljweigende Hypotheken ifi noch insbefondere zu bemerkenj daß. wenn

fie in einem Staate gewiffen Perfonen gleichfam als ein prirjlagiam

(rer-Zonen: verliehen findj fie nur den inlcindifcljen Perfonen zu Gute

kommen. Sind fie aber mit gewiffen Verhältniffen verbundenj fo kann auch

jeder Ausländerj der fich in diefen Verhältniffen befindet. darauf Anfpruch

. machen. Wenn daher im Lande D. wo ausdrückliche oder fiillfcijwei

gende Generalhhpotheken befiehenj ein dortiger Unterthan in den Fall

kommt. daß eine folche Generalhhpothek auf feinem Vermögen erwächft,

fo wird an und ffir fich fein ganzes Vermögen, es befinde fich wo es

wollej davon ergriffen. Allein wenn diefe Hypothek im Lande D in

l7. 47
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Bezug auf einzelne dort befindliche Sachen geltend gemacht werden foll.

wo die Generalhypotheken vielleicht eine fchlechtere Stellung haben. als

im Lande D. z. B. allen Specialhopotheken. nachftehen. während fie

im Lande O mit jenen zugleich nach Ordnung der Zeit befriedigt wur

den. fo wird das Recht des Gläubigers nur nach den Gefetzen des Lan

des H beurtheilt. gleichviel. ob die fraglichen Sachen fich zur Zeit der

Entftehung des Pfandrectjts im Lande E) befanden. oder bereits im

Lande H waren. Giebt alfo im Lande H die Generalhypothek -* aus:

drückliclje oder ftillfcljweigende - gar keine Priorität. und vielleicht auch

gar kein Recht gegen den dritten Befiher. fo kann der Gläubiger dort

auch keins diefer Oiechte in Anfpruch nehmen. - Jft dem Fisrus. den

Kirchen u. f. w. im Lande O eine ftillfcljweigende Hypothek auf dem

Vermögen ihrer Schuldner gegeben . fo kann nur der inländifckje Fiscus.

eine inländifclje Kirche. nicht aber der Fiscus eines ausländifcljen Staa

tes. eine ausländifclje Kirche verlangen. als Pfandgläubiger angefehen

zu werden. Jft aber der Ehefrau wegen der e108 am Vermögen des

Ehemanns. dem Mündel am Vermögen des Vormunds eine ftillfcijwei

gende Hypothek ertheilt. fo kommt dieß inländifcljen und ausländifmen

Eheweibern und Mündeln gleichmäßig zu Statten. umgekehrt aber.

wenn im Lande O den Eheweibern und Mündeln ein derartiges Recht

zugefianden cväre. im Lande H aber nicht. fo würden die Eheweiber

und Munde( aus H zwar in O als hypothekarifche Gläubiger gelten;

die gleichen Perfonen aus O aber in H nicht. Dies gilt auch von

allen andern prjrjlegjis [rei-sonne und prjriiogjin cuusne.

Ueber diefe Jnfiitute hinaus befteht. das materielle Recht betref

fend. eigentlich nur noch in Einer allgemeinen Hinficht eine Verbindung

unter den civilifirten Staaten. Wenn nämlich in den Gefeben eines

Landes für ein Rechtsgefckjäft gewiffe Solennitäten vorgefchrieben find.

d. i. äußere. das Wefen der Sache nicht berührende Formen. welche ent

weder um des künftigen Beweifes willen. oder. um die Vollzieher des

Gefchäfts lebhafter an die Wichtigkeit deffelben zu erinnern. für noth

wendig erachtet werden. fo hat der Unterthan diefes Staates. wenn er

ein Gefchäft der Art in einem andern Staate. wo andere Solennitäten

befiehen. vollzieht. genug gethan. wenn er die Solennitäten des Staa

tes. in dem er fich befindet. beobachtet hate und das Gefchäft gilt in

dem letztem Falle formell auch in feinem Heimathlande. Doch reicht

es bei Teftamenten und ähnlichen einfeitigen Gefchäften auch hin. wenn

er im Auslande die Formalitäten feines Heimathslandes beobachtet hat.

Die Regel. daß man genug thue. wenn man bei einem foläyen Ge

fchäfte die gefetzlichen Solennitäten des Orts berückficljrige. wo man fich

eben bei der Vollziehung aufhält. drückt man gewöhnlich mit dem

Sure aus: „wc-is rcgjt act-lm.“ Von einer andern Bedeutung die

fes. oft mißverfiandeneit und tveit über die Grenzen feiner eigentlichen

Bedeutung ausgedehnten Rechtsfpricljnrorts wird bei der Lehre von den

Dispofitivgefetzeir die Rede fein. Jm Uebrigen tritt nunmehr das' all

gemeine Grnndprincip der ganzen Materie hervor. daß bei der Eollifion

der (regulativen) Gefebe des Jnlandes mit denen des Auslandes das
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Gefeß des Jnlandes den Vorzug habe. So hat JiederrnannÄ fo lange

er unterthan eines beftimmten Staates iftl feine Staatsbürgerpflimten,

dieß Wort im allgemeinfien Sinne für alle öffentlichen Obliegenheiten

genommen- zwar auch im Auslande infoweit zu erfüllenz als diefelben

in feiner Heimath auf Gefehen beruhein welche der Unterthan nicht blos

in den Grenzen diefes feines heimathlickzen Landes/ fondern allenthalben

zu beobachten hat. Indeffen wird er zu diefer Erfüllung von einem

auswärtigen Staate, in deffen Gebiete er fich befindetx niemals ange

haltenZReS müßten denn befondere Staatsverträge (deren es zwifchen

den deutfchen Staaten mehrere giebt) ein Anderes bedingen. Selbft

wenn er irgend welche auf öffentlich-rechtliche Verpflichtungen begründete

Geldleifiungenf z. B. Abgabenf in Rückfiand gelaffen haben follte- als

er fich aus dem Heimathlande in das Ausland wandtel und dort das

Staatsbürgerremt erlangtel fo treibt feine neueObrigkeit folche von ihm nicht

ein. Noch weniger würde dieß der Fall feinz wenn der Inlcinder im

Auslande auf irgend eine Weifel z. B. durch Uebertretung der Zollge

fehe- eine öffentlich-rechtliche Verbindlichkeit contrahirt hätte; und es

find vielfache Veifpiele vorhandenx daß hierauf gerichtete Requifitionen

abgelehnt worden find. Privatrechtliche Verbindlichkeiten betreifendl fo

_ wird die natürliche' Verbindlichkeit an und für fich zwar allenthalben an

erkannt- wo fie auch immer entflanden fein rtr-igex allein über die

Frage?“ Obeine natürliche Verbindlichkeit entftandenz und inwieweit

ihr Geltung beizulegen fei? entfcheidet das Gericht nach den Gefeßen

des Staatesl dem es angehörtl wenigfiens infoweit von der Geltend

machung diefer Verbindlichkeit im Inlande die Rede ift. Fragt es fich

dagegenf ob eine bereits im Auslande erfüllte Verbindlichkeit gehörig

erfüllt fei oder nicht l fo muß dieß natürlich nach den Gefelzen des Aus

landes entfchicden werden. - Bei Verbindlichkeiten- welche auf rein po

fitiv rechtlichen Befiimmungen beruhenz alfo keinen natürlichen Ent

fiehungsgrund habenf fondern durch die, wenn fchon vollkommen recht

mäßige Willkür des ausländifciyen Gefeßgebers feftgefelzt find- ifi zu un

terfcheiden: a) es find Iemandem im Jnlande in allen diefen Hinfich

ten gewiffe Verpflichtungen auferlegt. Diefe werden im Auslande gar

nicht beachtetz anch dann nichtx wenn die Handlung oder der Contract

im JnlandeX wo jene Gefehe 'gelten l vollzogen worden ift. Wenn in

deffen in zwei Staaten dem Wefen nach cihnlicha jedoch dem Grade nach

verfchiedene Wirkungen mit einer gewiffen Handlung verknüpft- oder

auch in dem einen Staate' eine folche Wirkung damit oerbunden- in dem

andern aber nicht verbunden ift- fo gilt im Verhältniffe diefer beiden

Staaten die fchon vorhin bei einer andern Gelegenheit erwähnte Re

gelx daßgegenfeitig diejenige Norm angenommen wird z bei welcher die

wenigfie Befchränkung der Freiheit des (Einzelnenf die geringfle Verbind

lichkeit u, f. w. den Verpflichteten trifft. b) Wenn einer Handlung

einem Verhältniffe u. f. w-z aus welchem an fich eine natürliche pri

*oatrechtliche Verbindlichkeit entflehtf durch die Regulativgefeße eines Lan

des diefe Wirkung entzogen ift7 fo muß zuvörderfi der Fall ausgefon

dert werdenh wo am Orte der Klage angenommen wirdF daß aus jener

47*
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Handlung u. f. w. auch nicht einmal eine natürliche Verbindlichkeit

entfpringe. Dann findet! wie fich von felbfi verfieht! dort gar keine

Klage fiatt. So würde z. B. ein Kläger abgewiefen werden! der in

Deutfchland aus einem Sclavenhandel auf Lieferung der Sclaven oder

auch auf Zahlung des Kaufpreifes klagen wollte - felbft wenn das

Gefchäft in einem Staate! wo der Sclavenhandel erlaubt ift! gemacht

warez auch die Sklaven nicht etwa hier! fondern nur dort geliefert

werden follen. Wenn dagegen ein Staat die Sklaven überhaupt als

Waare!-unb alfo den Handel damit als ein Gefcheift! woraus eine na

türliche Verbindlichkeit entfieht! anerkennt! fo wird die Annahme der

Klage nicht verweigert werden können. Ift aber nach den Anfichten

auch desjenigen Staates! in welchem geklagt werden foll! zwar eine na

türliche Verbindlichkeit vorhanden! fie ift aber für unklagbar erklärt! -

fei es nun! daß die Handlung! das Gefchäft! der Zuftanb u. f, w.

zugleich für verboten geachtet ift oder nicht! - fo find fernerweit zwei

Fälle zu unterfcheiden; 1) die Verbindlichkeit ift aus einer einfeitigen

Handlung entfiandenz - dann findet keine Klage ftatt. Z. B. wenn

im Lande O das Gefeh gilt! daß der Spielwirth die in feinem Haufe

von den Spielern verurfachten Befchädigungen und Diebftähle nicht er

feht verlangen kann! fo kann derfelbe gegen einen Unterthan des Staa

tes E) in diefem Staate auch dann nicht klagen! wenn er den Scha

den im Lande )) erlitten hat! wo jenes Gefeh nicht gilt. 2) Die Ver

bindlichkeit ift durch Vertrag entfianden -hier find die Grundfäße minder

fireng. Ifi das Gefcloiifc im Inlande blos unklagbar! ohne daß die ver

fprochene Leifiung oder Gegenleifiung zugleich verboten ift! fo kann daf

felbe! wenn es im Auslande vollzogen worden ift! wo es erlaubt war!

auch im Inlande (wenigfiens nach der milden-n Meinung) klagbar ge

macht werden! z. B. n. hat dem 8.! einem Bürger des Staates O!

im Staate P wiffentlici) zum Spiele ein Darlehn gegeben. Konnte in

D diefes Darlehn eingeklagt werden! fo kann n. den l3. auch in deffen

Heimath E) auf Rückzahlung verklagen! wenn fchon dort Darlehne zum

Spielen kein Klagerecht geben. Etwas anders geftaltet fich die Sache!

wenn von verbotenen Handlungen die Rede ift. War nämlich die Lei

fiung felbft! welche gefordert wird! obfchon eine folche! hinficiytlici) deren

eine natürliche Verbindlichkeit fiattfindet! die alfo kein Eriminalverbrewen im

engern Sinne ift! dennoch im Inlande verboten! fo kann zwar ni>)t

darauf geklagt tverden! daß die verbotene Leiftung im Lande gewährt

werde! wohl aber findet eine Klage fiatt! wenn die Leifiung im Auslande

fiattfinden foll. Eben fo kann die Gegenleifiung! vorausgefeßt! daß diefe

unverboten ift! für eine dergleichen im Iluslande gewährte Leifiung! die aber

im Inlande verboten ift! gefordert werden. Wenn alfo z. B. im

Lande O der Debit von Lotterieloofen des Landes P verboten ift! und

es hat ein Einwohner des Landes O dergleichen Loofe in P zu

liefern verfprochen! oder er hat dort dergleichen gekauft und empfangen!

fo kann er fowohl im erfien Falle auf Bewirkung der Lieferung! als

im zweiten auf Bezahlung des Kaufpreifes mit Erfolg belangt werden.

Endlich c) ift auch hier zu bemerken! daß das inleindifcipe Gericht bis:
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weilen ausländifclje Gefeße und gefeßcihnliclje Befiimmungen als factifelje

Momente zu betrachten und bei einer Entfcheidung zu berückfichtigen hat.

Ein folcher Fall tritt z. B. einj wenn n. behaupten daß ihm 13. durch

eine Unterlaffung einen Schaden zugefügt habe. Mag auch die

Verbindlichkeit zur Erfkattung derfelben immerhin eine natürliche fein

fo ifi fie boa) nur denkbar unter der VorausfesungX daß 13. eine po

fitive Verpfliäjtung zum Handeln gehabt habe. Ob nun eine folche vor.

handen gewefen feij wirdj wenn etwa 13. zu der Zeitj wo die unter

laffung ftatt hattej auslcindifcljer Beamter warj lediglich nach den hier- .

auf bezüglichen ausländifcljen Gefeßen oder Inftructionen zu beurtheilen

fein. Diefe kommen jedoch hier nicht als Gefeße, fondern nur als

factifche Momente in Betracht.- Einer befonderen Betrachtung bedarf

das Wechfelgefeljcift, Bei diefem Gefchäfte haben fich nämlich in Folge '

der eigenthümlicijen Natur des Wechfelsj der fehr oft viele Länder und

Staaten durchläuftj die allgemeinen Principien über Eollifion der Gefeße,

wenigftens zum Theil befonders modificirt. Anlangend die Wechfelfcihlg

keitf fo gelten jene allgemeinen Grundfäße. wo das Particularrecht fie

nicht abgeändert hat- in ihrer ganzen Ausdehnung. Wer alfo in feinem

Heimathlandej Alters halberj wechfelunfcihig ifij der ift es allenthalben.

Wem aber in diefem Heimathlande aus anderen politifcljen Gründen

das Nechtj Wechfelgefcljäfte zu machen und Verbindlichkeiten zu über

nehmenj entzogen iftj der kann zwar aus einem Wechfel nicht in diefem

feinen Heimathslandej wohl aber im Auslande belangt werden. Sind

daher im Lande a. blos Kaufleute wechfelfahig. und es übernimmt

'dort ein Nichtkaufmann eine Wechfelverbindlicljkeit, fo kann diefelbe den

noch im Lande 13.7 dafern dort auch der Nichtkaufmann wechfelfählg

iftj geltend gemacht werdenj wenn der Schuldner dort zu erlangen ift.

Ebenfo muß die Form der Wechfelj d. i. der Inbegriff der einzelnen

Merkmalej wodurch eine Urkunde zum Wechfel7 oder eine Perfon als

Inhaber des Wechfelsj oder auch als Wechfelfchuldner bezeichnet wird

beurtheilt werden nach den Gefelzen des Landesj wo der Wechfel geltend

gemaäjt werden foll. Alles alfoj was in Bezug auf die Ausfkellung

(abgefehen von der Perfönlichkeit des Ausftellers), mithin auf den In

halt des Wechfeldocumentes felbfij auf die Form der giri, der Arcepta

tion u. f. w. in einem Lande vorgefrhrieben ifip wirdj wenn derWecljfel

in diefem Lande vor Gericht kommtj dadurch nicht außer Wirkung gefehl-z

daß es in dem Landex wo der Wechfel ausgeftelltj girirtj acceptirt wor

den ifi u. f. w,X nicht vorgefchrieben iftj und eben fo wenig wird ein

Wechfeldoeument im Inlande deswegen aufhören als Wechfel zu gelten

weil es ihm an Erforderniffen fehltj die das Ausland, wo er entfianden

iftF nicht aber das Inland an einen formell giltigen Wechfel fiellt, Alfo:

Es wird im Lande O zum Wefen des Wechfels gefordert- daß das

Document fich felbft als Wechfel unter ausdrücklichem Gebrauche diefes

Wortes ankündige, oder daß es das Bekenntniß der empfangenen Va

luta enthalte, Im Lande )) hingegen gilt jede Anweifung oder jeder

Scbuldfcljein als Wechfelj auch wird das Bekenntniß der empfangenen

*Valuta nicht erfordert. Dennoch kann eine in P ausgefiellte Schuld



742 Grieß.

  

urkunde oder Anweifungf oder auch ein Wechfel. in welchem das Be:

kenntniß der empfangenen Valuta fehltz im Lande E) entweder gar

nichtj oder doch nicht als ein giltiger Wechfelj d, i, ein folcherf

auf welchen eine Wechfelklage gegründet werden könntej 'betrachtet wer

den. Daher wird man auch einen in Eöthen zur Acceptacion vorgeleg

ten Wecljfelj bei dem aber das Accept nicht vollfiandig darauf gefchrie

ben, fondern nur angefangen worden ifij auswärts nicht für acceptirt

erachtenj obwohl in der cdthenfcljen Wechfelordnung Art. 5 fieht: „daß

eine Acceptation für giltig und vollficindig gehalten werden follej wenn

der Acceptant nur die Feder deswegen anfest und einen Buehftaben auf

den Wechfelbrief gefchrieben hat." Nicht minder ivurde ein (ijro io

biunco, ob es gleich vielleicht im Lande D den Jnhaber des Weehfels

hinreichend legitimirtej im Lande Of wenn dort die (iii-i in bjäuco für

ungiltig erklärt find, zu dem gleichen Zwecke für hinreichend niajt geach

tet werden. - Die ?Zeit7 wenn gezahlt werden foll, wird gleichfalls

befiimmt durch die Oiechte des Ortesj wo die Zahlung zu leifien ifi.

Wenn alfo an diefem Orte Refpecttage befiehenj fo kann der Schuldner

auch an keinem anderen Orte vor Ablauf diefer Refpecttage belangt wer

denj gefeht auchf daß übrigens das forum dort gegen ihn gehörig he

gründet wäre. -- Die Fragen über die auf einen Wechfel zu verfiigende

Erecutionj alfo z. B. ob diefe durch Perfonalarrefi oder durch Hilfs

vollfireckung in die Güter des Schuldners gefäjehen folie7 nach welchen

vorgängigen Prozeßformen fie zu verfügen fei- wie lange der Perfonal

arreft dauern folie u. dgl.„ find nach dem Rechte des Landesj wo die

Klage angefiellt wirdj zu beantworten. Die Erklärung eines Wechfel

fchuldners bei einem trockenen WechfelF oder des Ausftellers einer Wechfel

trattej daß er fich einem fremden Wechfelrecljte unterwerfe, ändert hierin

nicht das Mindefke, Eine folche Erklärung hat keine andere Wirkung,

als daß rein dispofitive Weihfelgefehe des Landesj deffen Weäjfelordnung

fich Jemand unterworfen hatj gegen ihn (und zugleich gegen dieje

nigenj welche causum von ihm haben oder der Wechfelverbindlicljkeit

beigetreten find) auch im Auslande in Anwendung gebracht werden kön

nen 7 Regulativgefehe aber immer nur in dem Lande felbfij deffen

Wechfelgefese er fich unterwarf. Nur wenn in einem und demfelben

Staate verfchiedene Wechfelgefehe geltenj pflegen, wenn fiä) Jemand

der Wechfelordnung eines anderen Difirictes oder einer anderen Stadt

ausdrücklich unterworfen hatf auch die Regulativgefehe diefes Difirictes

oder diefer Stadt in anderen Städten und Provinzen deffelben Staates

gegen den Schuldner in Anwendung gebracht zu werden. - Was da

gegen den Wechfelregreß betrifft, fo ifi zwar darüberf ob der Fall

defielven Überhaupt vorhanden feij lediglich nach dem Rechte des Ortes,

wo die Klage angebracht wird. zu entfcheiden. Z. B. am Orte der Aus

ftellnng gilt der fogenannte fpringende Regreßj am Orte der Klage nicht

- oder es wäre in a, wo eine Tratte ausgefiellt ifif Rerhtensf daß der

Acceptant nach der Einlöfirng einen wechfelmiißigen Regreß an den Ausfteller

hiittej diefer Regreß follte aber in LZ.j wo jenes Recht nicht giltj ausgeübt wer

denz dieß ivürde unzuläffig fein und die Klage abgewiefen werden müffen.
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Allein findet nach dem Rechte des Ortes. wo die Klage angebracht ift. der Re

greß an und für fich. jedoch nur unter gewiffen Bedingungen fiatt. fo werden

diefe Bedingungen nicht nur in rein formeller Hinficht. wie z. B. hinfichtlich

der Solennitäten bei Erhebung der Protefie. fondern auch (und dieß ift die

ivichtigfie Eigenthümlicljkeic beim Wechfelverfahren) in materiellem Be:

trachte nach dem Rechte des Ortes beurtheilt. wo die als Bedingungen

des Regrefjes anzufehenden Handlungen vorgenommen worden find. oder

vorzunehmen waren. So alfo die Frage: zu welcher Zeit die Präfenta

tion eines Wechfels zu bewirken. ob Notifiration von der Erhebung eines

Protefies nöthig fei. und an wem fie bewirkt werden müffe u. f. w. Wenn

jedoch die Wechfelklage in h. angebracht wird. und dort weniger So

lennitäten erforderlich find. als in Z.. wo zu Begründung des Regreffes

ein Mehreres erfordert wird. fo hat man fich. nach der Meinung Eini

ger. in n. zu begnugen. wenn nur die Bedingungen. wie fie in n,

fiattfinden. erfiillt worden find. Beifpiel: Ein Wechfel ifi im Lande

1J. wegen Mangel an Zahlung proteftirt worden. In diefem Lande ifi

es aber zur Begründung des Regreffes nöthig. daß zugleich dem Vor

manne. der in e. lebt. Nachricht von dem erhobenen Protefie gegeben

worden fei. Im Lande n. befieht diefes Gefetz_ nicht. Hier wird nach

jener Anficht. auch wenn die Ertheilung der Nachricht über die Erhe

bung des Protefies vom Präfentanten unterlaffen worden ifi. nichts

defioioeniger die Regreßklage vor den Gerichten zu (k. mit Erfolg erhoben

werden können. Allein diefe Meinung fcheint bedenklich. wenigfiens

dann. wenn der Schuldner in h. noch anderweiten Regreß zu nehmen

hat. wo ihm dann von feinen Vormännern in anderen Staaten die

Exception einer eingetretenen Präjudicirung des Wechfels entgegengefeßt

werden könntet und es muß für richtiger gehalten werden. daß man

auch in h. den Nachweis der Erfüllung aller jener Bedingungen erfor

dere. welche in l3. zur Begründung des Regreffes vorgefchrieben find,

Regulativgefese im Bezug auf Prozeßreäjt. Der

Prozeßgang wird allenthalben nach den Formen und Rechten des

Landes beurtheilt. in welchem der Prozeß geführt wird. doch mit

Beachtung der oben gegebenen Regel. daß die äußeren Formen eines.

im Auslande oollzogenen Gefckniftes nach den Gefeßen des Auslandes

zu beurtheilen find, Wenn alfo ein. zum Prozeffe gehöriger Act z. B.

auf Requifition des inländifchen Gerichtes von einem auswärtigen voll

zogen wird (wozu fich die Staaten chrifiliG-europäifckyer Bildung eben

falls gegenfeitig fur verbunden achten). fo wird zwar diefer Act von dem

ausländifchen Richter in der von den Gefeßen feines Staates vorge

frhriebenen Form vollzogen. es gilt aber diefe Form. wie fehr fie auch

von der inländifchen abweichen möge. dennoch im Prozeffe eben fo gut.

als fie gelten wurde. wenn der Acc im Inlande nach inländifcljen Ge

feßen vollzogen wäre. Hinficljtlici) des Beweifes. fowohl der Formen

deffelben. als auch der Beweismittel. und felbft der Beweislaft. wird

Alles nach inländifcljen Gefeßen befiimmt, So kann z. B. Niemand.

der als unterrhan des Staates d. einen Prozeß in dem Staate 13.

führt. den ihm vom Gegner mit Beifall der Gefeße des Staates l?
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angetragenen Eid um deßwillen avlehnenj weil das Gefchäftj worüber

geftritten wirdz im Staate n. vollzogen worden ifi, und dort darüber

der Eidesantrag nicht fiattgefunden haben wurde. Eben dieß gilt hin

fichtlicl) der Befiimmungen Über die Beweislaft, infowcit fie durch Re

gulativgefehe oder abfolute Dispofitivgefehe vorgefchrieben find. Anders

bei den. durch hypothetifclje Dispofitivgefelze fefigefielltenj wovon nach

her, Welche Wirkung ein im Staate n. gefprochenes und trans

kräftig gewordenes Urthel im Staate l3, habez ift gänzlich fireitig. Als

allgemein anerkannt kann man höchftens folgende Save betrachten: a)

Waren beide Parteien zu der Zeit, wo das Urthel rewtskraftig wurde

Unterthanen des Staates a.- fo gilt daffelbe in jedem anderen Staate

von cihrifiliäj-eilropciifcljer Bildung. l)) Wenn nur eine Partei oder auch

keine derfelben unterthanen jenes Staates waren (z. B. wenn ein Frem

der den Anderen lvährend der Leipziger Meffe bei dem dortigen .Handels

gerichte verklagt hat)j fo gilt das Urthel im Auslande nur info-neit

als entweder in demfelben eine Verbindlichkeit für getilgt anerkannh

und Jemand von der Verpflichtung, fie zu erfüllen, förmlich losgefprowen

tvorden ift (und auch dieß nurF infofern der cnrsivärtige Staat das forum

gegen den Gläubiger im Allgemeinen als begründet anerkennt), oder als

derjenigez welcher zu etwas verurtheilt wurdef Untecthan des Staates

war j deffen Gerichte das Urtheil fprachen. In allen anderen Fällen

aber- und ganz befonders dannp wenn Iemandz der nicht unterthan

des erkennenden Staates war p zur Erfüllung einer Verbindlichkeitj etwa

die Bezahlung der Gerichtskofien ausgenommenj verurtheilt ifi, wird

die Rechtskraft des urtheils nicht allgemein anerkanntx und daffelbe nicht

allenthalben vollfirecktz fondern _dieß kann nur da als ein Recht verlangt

werden j wo die gegenfeitige Vollftreckung der Erkenntniffe durä) befon

dere Staatsverträge feftgefiellt ift. »q Endlich ift hier noch zu erwähnen

die Exception der Erftinctivverjährung und der Fall, wo die Erfordernifie

derfelbenj namentlich die Zeitdauer im Auslandej wo eine Verbindlichkeit

entfianden ifij durch die Gefehe anders befiimmt werdenz als im In

landej wo diefe Verbindlichkeit zur gerichtlichen Verhandlung kommt,

Z, B. n. und l3. haben in dem Staate E) contrahirt. 13. hatte dort

eine Verbindlichkeit zu erfüllenj die vom Verfalltilge an binnen 2 Iah

ren verjährt, n. hat während diefer Zeit nicht geklagt. Später zieht

8. in den Staat ))- wo die Verjährung jener Forderung erfi nach 30

Iahren eintritt. Ieh-t verklagt ihn ext etwa im zehnten Iahre nach der

Verfallzeit. Hier find Viele der Meinungj daß die Klage nicht fiatt

haben könnep fondern der Beklagte losgefprocheit werden müffe, weil

die Verjährung dort, wo die Forderung entftandenz ttioht' nur überhaupt

fondern fogar zu einer Zeit eingetreten feij wo l). noch Bürger des

Staates E) gewefen. Diefe Anficht fcheint jedoch in diefer Allge

meinheit ausgefprochen unrichtig. Die Verbindlichkeiten find doppelter

Artj entweder natürliche, d. i. folcheF welche auf einem natürlichen

Entfiehungsgrunde beruhen-oder pofitivrecljtliche (diefes Wort in dem

oben angegebenen Sinne genommen), Für die lehteren konnte der Ge

fehgebcr allerdings auch die Dauer derfelben fefifelzenp und hier wurde

.
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ftimmte Verjährungsfriff auch im Auslande zu berückfickjtigen fein. wenn '

- nur überhaupt die Verbindlichkeit felbft zu berückficljtigen wäre. Allein

ob eine natürliche Verbindlichkeit fortdauern foll. dieß kann der Gefelj

geber fo wenig befiimmen. als daß fie entfiehen foll. Sie entfteht. wenn

die natürlichen Bedingungen ihres Entfiehens vorhanden find. fie erlifcht.

wenn die entgegengefehten Bedingungen eintreten. Der Staat und der

Gefelzgeber können nur erklären. daß fie von einer gewiffen Zeit an das

der Verbindlichkeit gegenüberftehende Recht nicht mehr anerkennen. nicht

mehr vollftrecken wollen, Diefe Erklärung. von dem Staate a. gegeben.

bindet aber einleuchtender Weife an und für fich den Staat l3. nicht

im Allermindefienz und daß fich ein Gewohnheitsrecht zwifchen allen

Staaten gebildet hätte. vermöge deffen der Eine die Verjährungsgefehe

des Anderen zu berückficijtigen fchuldig wäre. läßt fich fchlemterdings

nicht nachweifen.

Ordinativgefehe.

Die Ordinativgefeße eines Staates. fowohl die gebietenden. als die

verbietenden. haben im Auslande durchaus gar keine Kraft. und werden

alfo dort nicht berückfichtigt. Hiervon macht nur eine. aber wichtige

Gattung der Prohibitivgefehe eine Ausnahme. nämlich diejenigen. wo

durch Handlungen verboten find. welche zu den (ielictix juris gentiam

gehören. d. i. folche Handlungen. welche fchon an und für fich. und

vermöge des Begriffes des Rechtes und des Staates den Charakter

des criminellen Unrechtes an fich tragen. Es erifiiren zwar gerade für

diefe Gattung von rechtswidrigen Handlungen nirgends ausdrü>liche

Verbote und kein Gefehbuch fagt: Es ift verboten zu tödten. zu rau

ben. zu ftehlen u. f. w. Allenthalben jedoch find diefe Handlungen

mit Strafen bedroht. und in der Strafandrohung felbfi liegt indirect

das Verbot. oder vielmehr es liegt derfelben fiillfajweigend zum Grunde.

Die einzelnen Staaten von chrifiliclj-europäifcljer Bildung. wenigfiens

die meiften von ihnen - denn einige fcheinen allerdings den Sah nicht

anzuerkennen - achten fich nun für verbunden. ein jedes zu jener Zahl

gehörige Verbrechen. wenn der Verbrecher in die Grenzen ihres Gebietes

kommt. im Intereffe der allgemeinen Sicherheit entweder felbft zum

Gegenftande einer Unterfuäjung zu machen. oder doch auf Verlangen

des Nachbarfiaates den Verbrecher auszuliefern. Freilich ifi man nicht

ganz einig darüber. welche Vergehungen man als (ielictu juris gentiulu

anfehen foll. und welche nicht. Am zweifelhaftefien ift diefe Frage bei

den fogenannten politifchen Verbrechen. namentlich bei dem Verbrechen

des Hochverrathes. wiewohl gerade diefer als ein Angriff auf die Per

fönlichkeit des Staates den Charakter des criminellen unreäjtes. welcher

das Wefen der (leljcta iuriä gentium ausmacht. vollkommen an fich zu

tragen fcheint. was jedoch hier nicht weiter zu unterfuchen ifi. uebrigens

folgt daraus. daß eine Handlung. die im Auslande begangen ifi. bei

uns als Verbrechen angefehen und der Thäter zur Strafe gezogen wird.

noch keineswegs. daß diefe Handlung bei uns mit derfelben Strafe be

legt werden müfie. mit welcher fie an dem Orte belegt worden fein
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lviirde) wo fie begangen toorden ift. Denn wenn wir auch die Hand

lung felbfi als Verbrechen anerkennen) fo ift damit doch noch nicht gefagt)

daß wir die intenfive Größe deffelben eben fo abfehäßen müßten) als fie

jener Staat abgefchäht hat) in welchem fie verübt wurde. Andererfeits

kann eine unferem Staate angehörige Perfon oder Einrichtung unter

Umftänden verletzt worden fein) wo der Staat) innerhalb deffen die ver

letzende Handlung ausgefiihrt wurde) gar nicht geftraft haben tvürde)

oder wo die Verletzung felbft völlig außerhalb des Gebietes irgend eines

Staates vorgefallen ifi. .Dann ftraft unfer Staat auf den Grund feines

eigenen Rechtes) und feines eigenen Gefeßes. Dieß ift nämlich allenf

halben der Fall) wo unfer Staat felbft) oder eine von ihm zu fchußende

Perfon oder Einrichtung burn) eine verbrewerifme Handlung verlegt wor

den ift. Man kann alfo hier folgende Regeln als in der Natur der

Sache begründet) und mithin fo lange) als ausdrückliche Landesgefeße

keine Ausnahme machen) auch als allgemein giltig anfehen: 1) Wo der

Staat aus eigenem Rechte ftraft) alfo da) wo er felbft oder eine ihm

angehörige Perfon oder Einrichtung verlegt ift) kommt es nur darauf

an) ob uberhaupt die Handlung) welche begangen worden) von ihm mit

Strafe bedroht ift. War dieß der Fall) und ift der Thäter in diefes

Staates Gewalt gekommen) fo wird er nach den dortigen Gefeßen beftraft)

möge er die Handlung begangen haben) wo er wolle) und möge diefelbe

ein (lelictum jurj8 geotinm fein) oder irgend einer anderen Elaffe von

ftrafbaren Handlungen angehören, 2) War außer diefem Falle durch

eine im Auslande verübte Handlung ein cic-ijctulu inrio gentium began

gen) fo ift zu unterfcheiden) u) der Thäter war) als er die That im

Auslande vollbrachte) bereits Unterthan unferes Staates) oder ift doch)

nachdem er fie vollbracht hat) Unterthan deffelben geworden; b) er hat

nach Begehung der Handlung in unferem Staate nur einen temporären

Aufenthalt genommen. Im erften Falle wird gegen ihn) fobald unfer

Staat Kenntniß von dem begangenen Verbrechen erhält) zwar ohne Wei

teres) im Intereffe der allgemeinen Sicherheit verfahren) doch nur unter

denfelben Bedingungen) unter denen auch dann) wenn er das Verbrechen

im Inlande begangen hätte) verfahren worden fein wurde) d. h. nament

lich; wenn in dem letzteren Falle Denunciation des Verletzten abzuwarten

gewefen write) fo wird fie auch jeht abzuwarten fein. Im leßteren Falle

aber kann die Unterfuchung ex oiiicio eigentlich gar nicht angefangen

werden; fondern es muß allemal die Aufforderung des fremden Staates)

in deffen Gebiete das Verbrechen verübt worden ift) oder doch die An

zeige des Verletzten abgewartet werden. Auch kann die Aufforderung des

fremden Staates eigentlich nicht auf Eröffnung der unterfuchung gegen

den Verbrecher) fondern nur auf Auslieferung deffelben gerichtet werden)

und es fteht in der Willkür unferes Staates) ob er Auslieferung ver

fügen) oder felbfi mit der Unterfuchung verfahren will. In beiden Fällen

kann jedoch gegen den) der im Auslande ein Verbrechen beging) wodurch

nicht unfer Staat und deffen Angehörige oder Einrichtungen* verletzt wor

den find) keine härtere Strafe verfügt werden) als diejenige) die ihn

getroffen haben tviirde) wenn er an dem Orte felbft) wo er das Ver
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brechen beging) zur unterfucljung und Strafe gezogen roorden wäre)

woraus folgt) daß) wenn auch eine Handlung zwar bei uns) nicht aber

in dem Lande) wo fie begangen worden ift) als clelictum jutjs gcutjtuu

angefehen wird) gar keine Strafe bei uns fiattfinden kann) wenn auch

der Verbrecher zur Zeit des verübten Vergehens Unterthan unferes Staa

tes gewefen wäre. Nur dann würde die Regel eine) wiewohl nur fchein

bare Ausnahme leiden) wenn bei uns ein Gefes beftünde) wodurch den

unterthanen unferes Staates gewiffe Handlungen in der MaßKunterfagc

würden) daß fie diefelben nicht blos im Jnlande) fondern a nthalben)

wo fie fich irgend befinden) unterlaffen folien. Dann aber ttäte der

obenerwähnte Erfte Fall ein) wo unfere Gefehe und Einrichtungen ver

leht wären) wo alfo unfer Staat aus eignem) unmittelbarem Jntereffe)

nicht blos im Jntereffe der allgemeinen Sicherheit Mafia-Diefe Wahr

nehmung des Jntereffe der allgemeinen Sicherheit erfire>t fich jedoch)

wie bemerkt) nur auf den Kreis der Staaten von chriftlicij-europäifcljer

Bildung. Wenn Jemand Handlungen) die ganz offenbare cleijctu juris

gentiiun find) außerhalb diefes Kreifes) etwa in den barbarifchen Staa

ten von Afrika) oder felbft in Europa) aber in der Türkei begangen hat)

fo nehmen die Staaten chriftliclj-europäifcljer Bildung hiervon in der

Regel gar keine Notiz) dafern nur nicht entweder ihr eigener Staat)

oder deffen Gefehe und Angehörige) oder doch die Angehörigen eines

anderen Staates von chrifiliclj-europäifcljer Cultur dadurch verlegt worden

find) und die Verletzten) oder der Staat) dem fie als Bürger angehören)

auf Unterfuchung und Beftrafung gegen den) in unferem Gebiete befind

lichen Verbrecher anträgt. Hat alfo Jemand in Timbuktu einen unter

than des dortigen Sultans erfchlagen) oder dort geraubt) geftohlen u. f. w.)

fo wird deßhalb in Europa gegen ihn gar nichts verfügt. Hätte er aber

daffelbe an einem Teutfchen) Engländer) Fcanzofen u, f, w. verübt) fo

würde Unterfucljung und Beftrafung ftattfinden) die Strafe jedoch als

dann jedenfalls lediglich nach den Gefeßen des Staates) deffen Gerichte

die unterfuchung führen) beftimmt werden. - Diefe Grundfähe find

durch Verträge zwifchen den einzelnen unabhängigen Staaten mannigfal

tig modificirt. Die für uns wichtigfte derartige Beftimmung ift die)

daß im Verhältniffe der Staaten des teutfchen Bundes unter einander

auch mehrere Verbrechen) die an fich keine (Ieljctu inne gentinm oder

doch nicht allgemein als folche anerkannt find) namentlich alle politifcije

Verbrechen) die der Unterthan eines Bundesftaates gegen diefen felbft) oder

gegen einen anderen Bundesftaat begangen hat) als folche angefehen

werden) die für jeden Bundesftaat die Verpflichtung begründen) den

Verbrecher) wenn er fich in deffen Grenzen befindet) entweder felbft zu

befirafen oder auszuliefern. Einigermaßen ähnliche Beftimmungen befiehen

in Bezug auf Zolldefraudation in den Staaten des preußifäj-teutfcljen

Zollvereines. - Außer den hier gedachten Fallen werden ordjnative Ge

fehe des Auslandes) mögen fie Prohibitionen oder Präceptivgefehe fein -

mögen fie in barbarifchen Ländern) oder in Staaten von chriftlicij-euro

päifcijer Bildung beftehen - im Jnlande gar nicht berückficijtigt, So

z. B. die Polizeigefehe) Adminiftrativvorfcljriften) Zollgefehe u. f. w.
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Nur eine Gattung von Prohibitionen bedarf noch einer befonderen Er

wähnung. nämlich das Verbot der Heurathen in gewiffen nahen Graben

der Verwandtfcljaft. Darüber find alle einverftanden. daß. wo nicht be

fondere Landesgefehe entgegenftehen. die Ehe. die ein Inländer im Aus

lande mit einer Verwandten. mit weläjer jedoch die Verheurathung nach

den dortigen Gefehen erlaubt war. gefchloffen hat. auch im Inlande

befteht. gefeht felbfi. daß die Eheleute in einem im Inlande verbotenen

Grade ndt wären. Ebenfo umgekehrt. wenn die im Auslande ge

fchloffene he-zwar dort wegen Nähe des Verwandtfäjaftsgrcrdes unerlaubt

gewefen wäre. aber im Inlande erlaubt ifi. Es dürfte aber wohl unbe- “

denklich fein. noch einen Schritt weiter zu gehen. und im Zweifelsfalle.

d. h. da. wo nicht die Landesgefehe ein Anderes verordnen. die Regel

fefizuhalten. daß keine. einmal gefchlofiene Ehe wegen Nähe des Verwandt

fchaftsgrades er( 0f'fjci0 getrennt werden könne. fobald fie nur nach den

kirchlichen Grundfähen der Eonfeffion. welcher die Eheleute. oder doch

eins derfelben angehört. in irgend einem chriftlicljen Staate als giltig

anzufehen fein wurde. Ganz in derfelben Weife find auch die auf die

Ehe bezöglichen Praceptivgefehe. durch welche ihr Rechtsfiand von gewifien

Bedingungen. Einwilligung der Eltern. der Vorgefehten. vocausgegangenem

öffentlichen Aufgebote abhängig gemacht ift. zu' beurtheilen, Ia. felbfi eine*

von Inländern im Inlande mit Vernachlciffigung der dießfallfigen bürgerlichen -

Gefehe. aber fonfi in den üblichen. kirchlichen oder bürgerlichen Formen

gefchlofiene Ehe wurde wohl fchwerlicf) in einem chrifilicljen Staate. den

Fall ausdrücklicher Specialgefeße ausgenommen. wiederum getrennt wer

den; fondern man wurde fich begnugen. die Eheleute. fo wie den Pfar

rer. die Obrigkeit und andere Perfonen. die dabei mitgewirkt haben. zu

beftrafen. Dieß fcheint wenigftens dem. nicht blos bei den Katholiken

(wiewohl bei diefen ganz vorzüglich). fondern auch bei den Proteftanten

aller Eonfeffionen anerkannten kirchlisj-religiöfen Charakter der Ehe gn

gemefien.

Dispofitive Gefehe des Auslandes und deren

Anwendung im Inlande.

Das dispofitive Gefelz ift. wie oben bemerkt worden. ein folcljes.

wodurch feftgefelzt wird. was im Ziveifelsfalle als das factifclj Wahre.

als dasjenige. was gefchehen ift. bis zum Beweife des Gegentheiles an

gefehen werden foll (prelesumtjcinkzß juris, welche jedoch noch von den

logifcijen Prafumtionen zu tinterfcljeiden find). Ia bisweilen ift fogar

nicht einmal ein Geaenbeweis geftattet (prueßumtiooeß juris et (je jure).

Sie zerfallen in zwei Elaffen. Es ift entweder befiimmt. was bei irgend

einer Willenshandlung. namentlich aber bei Eontracwerhölmiffen

im Zweifelsfalle. und infoweit die Intereffenten nichts Anderes feftgefeht

haben. als Inhalt ihres Willens betrachtet werden fell; oder es bezieht

fich die gefetzliclje Prcifumtion auf irgend etwas Anderes. alfo auf eine

Thatfciclje im engeren Sinne. Gefehe. welche dergleichen Prcifumtionen

der letzteren Art fefifiellen. lafien zwar meifiens einen Gegenbeweis gegen

die Prcifumtion zu. aber fie felbfi. die Prafumtionen. können durch die

Parteiivillkör nicht abgeändert werden, Man kann fie alfo. wie oben
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fchon bemerkt. abfolute Dispofitivgefeße nennen. Die dispofitiven Ver.

ordnungen der erften Elaffe hingegen hängen von der Parteiwillkür ab.

und erfcheinen mithin als hypothetifche Dispofitivgefebe. Die abfoluten

Gefehe diefer Gattung find nach denfelben Principien. wie die Regulatio

gefeße zu beurtheilen. Ein Anderes aber gilt hinfichtlicl) der hypotheti

fchen Dispofitivgefebe. und diefe find es hauptfäcijlich. bei denen die Be

antwortung der Frage. in welcher Maße das Gefeh des Auslandes im

Jnlande anzuwenden fei. gar oft fehr fchwierig wird. Gewöhnlich fiellt

man die Regel auf. daß ein Gefchäft auch im Materiellen zu beurtheilen

fei nach den Gefehen des Landes. wo es gefchloffen wird. oder. wie An

dere fagen. wo es vollzogen werden foll. und man dehnt hierauf den

fchon oben erwähnten Grundfah aus: 10.3.13 regit öctcini. Da es nun

nicht fehlen konnte. daß die Anwendung diefer Regel zu fehr befremden

den Refultaten führte. fo fuchte man fie auf verfchiedene Weife zu be

fchränken. ohne doch für diefe Befchränkungen ein fefies Princip auf

fiellen zu können. Allein .xman fcheint dabei den Gefichtspunkt. aus

welchem diefer Gegenfiand zu beurtheilen ift. verfehlt zu haben. Die

Frage über die Anwendung der hypothetifäjen Dispofitivgefelze ifi nichts

anderes. als die Frage. in welchem Sinne ein Rechtsgefcijäft. deffen

Faffung in einer gewiffen Beziehung unvollfiändig ift. erklärt und. wie

das. was von den Parteien nicht ausdrücklich ausgefprochen worden. auf

gefaßt und ergänzt werden foll. Dieß und niäjts Anderes ift es wohl

auch. wenn mehrere SchriftfiellerM) behaupten. daß man bei der Be

fiimmung. ob und in welcher Maße im Jnlande ein Gefeh des Aus

landes anzuwenden fei. nach Maßgabe der Umfiände verfahren. Vieles

der 'Anfchauuitg des Lebens und dem prattifcljen Tarte zu überlaffen habe

-* daß man dem Scharffinne des Richters einen gewiffen Spielraum

laffen müffe u. f. w. Jm Allgemeinen. und in Bezug auf die An

wendung fremder Gefehe überhaupt ausgefprochen. würde jene Behauptung

fehr falfch fein. Richtig aber ifi fie aus dem angegebenen Grunde in

Hinficljt auf die hypothetifäjen Dispofitivgefehe. - Geht man hiervon

aus. fo fiellt es fich gewiß als die natürlichfie Grundlage für die Ermit

telung deffen dar. was der unausgefprochene Wille derjenigen. welche ein

Rechtsgefäjäft vollzogen haben. gewefen fei. und welche Dispofitivgefeße

fie hierbei im Sinne gehabt. wenn man annimmt. daß Jeder. der ein

Gefchäft irgendwo vollzieht. zunächft an diejenigen dispofitiven Befiim

mungen denkt. welche in den Gefeben feines Heimathsortes enthalten

find.. Hieraus entwickelt fich nun von felbft für die Interpretation der

Gefchäfte der Grundfah. daß im Ztveifelsfalle diejenigen Dispofitivgefeße

zum Grunde zu legen find. welche im Vaterlande der Gefchäftserricijter

gelten. Bei einem einfeitigen Rechtsgefcljäfte bietet die Anwendung diefes

Principes keine weitere Schwierigkeit dar. Bei zweifeitigen Rechtsgefcljäf

ten und Eontractsverhältniffen find hauptfächliclj vier Fälle in das Auge

 

24) So z. B. Zachariä. in f. oben angef. Abhandlung. Schweppe.

eden. Privatr. Th. 1. z. 20a. S. 46. 47. Schäffner. internation. Privat

recht ü. 6.,S. 14.
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zu faffen) in denen zwar nicht alle) aber doch die meiften und wichtigfien

Möglichkeiten) wo die Frage über Anwendung ausländifcher Dispofitivgefeße

hervortritt) enthalten find. 1) Beide Eontrahenten find Bürger des Staa

tes (H) und contrahiren während eines zufälligen Aufenthaltes an einem

auswärtigen Orte. 2) Einer von ihnen ifi Bürger des Staates (D) der

andere aber Bürger des Staates D) und Beide rontrahiren in O oder

in H; oder auch 3) an irgend einem anderen Orte) der weder in O noch

in )) liegt. 4) Der Eine ifi Bürger von ON der Andere Bürger von

) und beide contrahiren ohne von ihren Wohnorten wegzugehen) etwa

durch Briefe. So verfchieden diefe fartifthen Verhältniffe find) fo er

fcheint doch der'. obige Grundfalz bei allen gleich anwendbar. Wenn beide

Eontrahenten Bürger des Staates O tvären) und fie hätten in E) con

tcahirt) fo wäre es außer allem Zweifel) daß ihr Contract nach den

Dispofitivgefelzen des Staates O zu beurtheilen fei; und es tcäte hier

noch gar keine Coilifion der Gefehe ein, Nun ift aber nicht der mindefie

Grund vorhanden) weßhalb dieß anders fein follte) wenn fie fich zufällig

jenfeits der Grenze treffen. Wenn zwei Engländer) der Eine vonWefien)

der Andere von Offen kommend) fich in Hamburg begegnen) nnd hier

einen Contract abfchließen) in Folge deffen der Eine für Rechnung des

Anderen gewiffe Waaren in Petersburg aufkaufen) und nach Stettin

fchaffen foll) und der Preis der einzelnen Stücken Waare nach Schillin:

gen beftimmt wird) fo wäre es gewiß die unnatürlicljfie Behauptung

- von der Welt) wenn man jagen wollte) daß die Eontrahenten hier nicht

englifche) fondern Hamburger Schillinge gemeint hätten) weil in Ham

burg) wie faft überall) ein Dispofitivgefeh gelte) daß) wenn die Parteien

die Münzforten nicht befonders beftimmt hätten) im Zweifelsfalle Landes

münze zu verflehen fei. Es leuchtet ein) daß eine folche Annahme nicht

nur völlig grundlos) fondern auch mit allen Regeln der logifchen Prä

fumtionen in Widerfpruche wäre. .Ganz daffelbe Verhältniß aber tritt

ein in dem Falle unter Z)) infofern die Dispofitivgefeße der Staaten (Z

und P mit einander übereinftimmen) aber von den Dispofitivgefeßen des

Staates abweichen) in deffen Gebiete die Contrahenten beim Eontracts

abfchluffe fich zufällig befinden. Auch hier ift kein Grund vorhanden)

weßhalb fie die ihnen bekannten Normen bei Seite gefeßt) und fich an

deren ihnen vielleicht gänzlich unbekannten unterworfen haben follten. Gar

keinen Zweifel bieten die Sachgcfialtungen unter 2) und 4) für den Fall)

daß die Gefehe der Staaten O und D übereinftimmen. Es gilt alfo

nur) ein Princip aufzufinden) nach welchem zu entfcheiden ifi) wenn

Dispofitivgefeße diefer beiden Staaten von einander abweichen. Diefes

fcheint aber in folgenden Hauptregeln enthalten zu fein: 1) Sind die

Dispofitivgefehe der Wohnorte der Eontrahenten verfchieden) fo haben

zunächft diejenigen den Vorzug) welche in dem Lande gelten) wo derjenige

wohnt) welcher dem Anderen den Contract angeboten hat. Denn es ifi

vernünftige Nothwendigkeit) zu präfumiren) daß ein Anerbieten in dem

Sinne angenommen wird) in dem es gemacht worden ift. Bei den Ge

fchäften) wo Jemand dem Anderen gegen Geld eine Sache zum Eigen

thume oder Gebraucht überläßt) wird im Zweifelsfalle immer der ueber

*
,
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laffende als Anbieter angefehen. 2) Wenn diefe Regeln keine Entfchei:

dung geben! fo wird im Zweifelsfalle die geringere Verbindlichkeit für

übernommen! oder bei Uebertragungen von Rechten das geringere Recht

als vorbehalten anzufehen fein! nach der allgemeinen logifchen Prafumtion:

in (lubiis, quoc] minimum ost, sequimur. Und hier kann auch fehr

oft der allgemeine für Interpretation der Rcciusgefcloeifte geltende Salz

Wirkfamkeit gewinnen: interprotntio contra (nun [uciencin est, qui

clarius loqui, oder hier überhaupt! qui loqui cloduisset. _ Jene Re

geln leiden jedoch bisweilen Ausnahmen! und wie fie ihrer Natur nach

nichts anderes! als logifche Prafumtionen find! fo können fie auch durch

entgegenfiehende Prcifumtionen aufgehoben werden! infofern folche durch

anderweite factifche Umftände begründet erfcheinen! - mit anderen Wor

ten: wenn factifche Umftcinde eintreten! deren Würdigung den Richter zu

der Annahme beftimmt! daß die Parteien fich den Dispofitiouen eines

anderen Gefehes unterworfen haben! z, B, dem Gefehe des Ortes! wo

fie die Uebereinkunft abfchloffen! oder desjenigen! wo diefelbe durch eine

zu geweiht-ende Leifiung erfüllt und vollzogen werden follte. Dergleicloen

Ausnahmen finden z. B. in folgenden Fallen fiatt: 1) Bei Kaufen auf

Meffen und Iahrmarkten! und überhaupt! wo im perfönlichen Verkehre

der Kaufleute unter einander! oder des Publicums mit den"*Kaufleuten

ein Kauf fogleich vollzogen werden foll! wird angenommen! daß auf Maß!

Gewicht und Münze des Ortes gehandelt fei! wo der Kauf ftattfindet.

2) Wenn ein dauerndes Verhältniß! z. B. ein Gefellfmaftsvertrag! Miethe

oder Pacht eines Grundfiückes u. f. w.! zwifchen den Eontrahenten ein

gegangen worden ift! welches an einem dritten Orte verwirklicht werden

foll! fo ift zu prcifumiren! daß es im Sinne derfelben gelegen! hinficht

lich der nicht ausdrücklich beftimmten Eontractspunkte die Dispofitivgefehe

des Landes! wo daffelbe zu verwirklichen ift! zur Anwendung zu bringen.

Außer diefen beiden Ausnahmen können aber auch noch taufend andere

Umfteinde die rechtliche Vermuthtrng begründen! daß die Parteien etwas

Anderes! als die Dispofitivgefehe ihrer Wohnorte befiimmen! gewollt

haben. Hierüber aber können fpecielle! erfchöpfende Regeln durchaus

nicht mehr gegeben werden! denn Vollficindigkeit ift der Natur der Sache

nach hier gar nicht! oder doch nur dann zu erreichen! wenn man jene

Regeln in Verbindung mit einer Theorie über die Auslegung der Rechts

gefclnifte überhaupt bringt. Nur der allgemeine Sah ift hier noch zu

bemerken: Wenn unter Anwendung der oben aufgefiellten Generalregeln

fich ergeben follte! daß die Bedingungen eines giltigen Gefchciftes entweder

gänzlich oder doch fo weit hinwegfallen! daß der Richter genbthigt ift!

anzuerkennen! es werde der eine oder der andere Theil das Gefchäft gar

nicht gemacht haben! wenn er vorausgefeht hatte! daß der andere Eon

trahent Bedingungen der Art! wie fie fein Landesgefeh als Präfumtionen

auffiellt! im Sinne habe! fo ift ein Mangel am Eonfenfe vorhanden!

folglich der Contract felbft ungiltig,

Nachtraglicl) ift noch zu erwähnen! daß man ehemals nicht fowohl

darauf! lveiGem Staate Jemand als llnterthan unterworfen war! fondern

darauf! welcher Nation er durch feine Geburt angehörte! bei Beurtheilungen
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der Collifion der GefeheRückficljt zu nehmen pflegteW). Nachdem diefes

Princip der perfönlicijen Rechte verfchwunden. und das der Territorial

recljte - eben jenes. wo niajt mehr die Abfiammung. fondern die Staats

angehörigkeit als entfcheidender Punkt angefehen wurde_ an feine Stelle

getreten war. bildete fich das fogenannte Shftem der stat-ita per-Joanna,

realia und mixta aus. Man nannte früher stat-ifa personalia diejeni

gen Gefehe. welche über die Perfon - realiu, weläje über Sachen _

mixen), welche uber die Form einer Handlung Beftimmungen enthalten.

Hiervon weicht der neuere Sprachgebrauch ab; statt-tn peksoonlja find

nach ihm die fämmtlichen Gefehe. welche am Wohnorte einer Perfon

gelten. mögen diefe nun Perfonen. Sachen oder Formen eines Gefcheif

tes betreffen; Ztntntn reniia, der Inbegriff des Rechtes. welches am Orte

gilt. wo eine gewiffe Sache liegt. und stat. mixta das Recht. welches

am Orte gilt. wo eine gewiffe Handlung vorfielW). Ieht ift diefe ganze

Art und Weife der Auffaffung ziemlich verfchwunden. und es fehlt fogar

nicht an Schriftftellern. welche behaupten (in gewiffem Sinne nicht ganz

mit Unrecht). daß eine genaue Befcimmung des unterfchiedes diefer Sta

tuten geradezu unmöglich fei. - Bei der in diefem Auffahe genomme

nen Grundanficht wird auf die verfchiedenen Arten. jene Begriffe auf

zufafjen. reichts ankommen.

Es bedarf nicht erft der Bemerkung. daß die hier gegebenen Re

geln fämmtlich nur in fo weit anwendbar find und fein können. als in

dem Staate. in welchem ein Rechte-fall. wo Eollifion der Gefehe eintritt.

zur Entfcheidung kommt. nicht pofitive Vorfchriften darüber gegeben find.

welches Gefeh in folchem Eollifionsfalle zur Anwendung zu bringen fei.

Und nicht zu leugnen ift es. daß diefe befonderen gefehlicljen Beftimmun

gen fehr häufig find. und unter fich oft fehr weit von einander abweichen.

Hiervon finden fich viele Beifpiele angeführt in der oben citirten Schrift von

Schaffner; Entwickelung des internationalen Privatrechtes. - Schon

wegen diefer abweichenden Befiimmungen ift es eine ganz unerfüllbare For

derung an eine Theorie über die Eollifion der Gefehe. daß durch fie eine

gleichförmige Entfcheidung aller und jeder Rechtsfälle. wo fie auch immer

vor Gericht gebracht werden mögen. vermittelt werden folle. Doch würde

jene Forderung auch fchon aus einem anderen allgemeineren Grunde ab

gelehnt werden müffen. Es gibt nämlich. wie wir gefehen haben.

eine nicht unbetracljtlicije Anzahl von Fallen. welche jeder Staat noth

wendig nach dem bei ihm geltenden Rechte zu beurtheilen und zu ent

fcheiden für berechtigt geeuhtet werden muß. Ift es nun der Lage der

Sache nach möglia). für einen folchen Fall ein Forum fowohl im Lande

25) Eichhorn. d. Staats: und Rechtsgefch. h. 46._ v. Saoignn.

Gefch. des rbm. R. im Mittelalter Bd. 1. Ausg. 2. S. 117 flg. Vgl. auch

Grimm. d. Rcrhtsalterth. Bd. 1. S. 897 flg. - _

26) S. die oben angrf. Avhandl. von Wächter. im Ardh. für civil. Prar,

Bd. 24. S, 256, Noch anders beftimmt Kierulff. Theorie des Eivilr.

ÖBbält. 35. jene Begriffe. Schaffner. Entwick. des internation. Private.

. . . 8.

 



Grieß. ' 753

 

n., als im Lande [i, zu finden 4 und es weichen die Gefeße diefer beiden

Länder von einander abz fo ift es unvermeidlichj daß der Fall anders in

ei. entfchieden wirdj als er entfchieden worden fein wurdej wenn er in

8. zur gerichtlichen Verhandlung kommt. Der hin und wieder aufgefiellte

Grundfaß alfo: Forum non mutut iu8 onußuc, oder wie man ihn fonfi

etwa ausgedruckt hatj ift gänzlich unhaltbar.

Schlußlicl) ift noch zu erwähnenj daß im Zweifelj ob ein Gefeh

fur ein dispofitivesj regulatibes oder ordinatives zu halten feij die Prä- '

fumtion allemal für feine Eigenfchaft als dispofitives.- beim Zweifelj

ob es regulativ oder ordinativ feij fur das regulativej und ebenfo beim

Zweifelj ob ein Gefeh ein abfolutes oder ein hypothetifcljes feij fur das

hypothetifclje fpricht - alfo immer fur die mindere Befchränkung der

Freiheit. Es follte freilich diefer Ziveifel gar nicht vorkommen könnenj

weßhalb denn diefe Regel Manchem ziemliaj uberflüffig fcheinen möchtet

allein bei der oft fehr vernachläffixjten Sprache der Gefetze findet es fich

doch gar häufigj daß nur mit Mühe erkannt werden kannj zu welcher

Elaffe ein Gefet; gehört; ja- daß felbft ein Präceptivgefeß von einem

Prohibitivgefehe nicht gleich auf den erften Anblick unterfchieden werden

kann. Man wird fpäter auf diefen umftand zurückkommen.

Noch Einiges ift hinzuzufügen über die Anwendung von Rechts

normen der barbarifcljen Länder in den Gerichten der civilifirten Staaten.

Jm Allgemeinen gilt hier der Grundfah/ daß jene Rechtsnormen bei uns

gar keine Anwendung finden. Anlangend die Regulatiogefetzej fo wird

die natürliche Rechtsfähigkeit eines Ausländers aus barbarifchen Staaten

lediglich nach den Gefehen des civilifirten Landesj wo er fich eben aufhält7

beurtheilt. Ein funfzehnjähriger Siamefe gilt bei uns als unmündig,

gefeht auch j daß er in Siam als mundig angefehen wurde. Eine nicht

chrifilicije Ehe (wie fchon oben bemerkt mit Ausnahme der jüdifäjen)

wird bei uns in rechtlicher Hinficht gar nicht als Ehe betrachtet; jaj wenn

fie den Prohibitivgefehen unferer Staaten entgegen iftj z. B. polhgami

fche Eher gar nicht einmal geduldet j wenigfiens nicht, infofern die ver

bundenen Perfonen fich wirklich als Eheleute geltend machen wollten.

Ebenfoivenig finden Standesverhältniffe barbarifcher Staaten bei uns eine

Beriickficljtigungj und der Adel jener Staaten gilt bei uns gar nicht. *-

Bei Streitigkeiten uber Vermögensverhältniffe ift zu unterflheiden- 9b die

ftreitenden Parteien Burger eines civilifirten Staates find, oder ob fie

beide einem barbarifchen Staate angehören. Jfi das Letztere der Fallj fo

wird die Sachej wenn das ftreitige Rechtsverhältniß innerhalb der -

zen der cibilifirten Staaten entfianden ifij fo beurtheilt, als ob die -

tereffenten unterthanen des Staates wärenj wo es entfianden iftj oder

unter deffen befondere-m Schutze ein folche!: Ausländer fteht. Hat d s

Verhältniß aber außerhalb der Grenzen der Eivilifation feinen Anfak

genommenj fo wird es nur infoweit beachtetf als durch daffelbe eine

natürliche Verbindlichkeit entfianden ifi, Diefe wird allenthalben realifirtf

jedoch beurtheilt der Staatz vor deffen Gerichten die Sache zur Sprache

konunt- immer nur nach dem bei ihm geltenden Rechtsanfichten darüber,

ob eine folche Verbindlichkeit vorhanden feiF und welchen Umfang fie

l7. 48
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habe. Daffelbe gilt. wenn einer der Eontrahenten Bürger eines civilifirten

Staates ifi. und der andere einem nicht rivilifirten Staate angehört. -

Gefchäfte. zu welchen eine gewiffe Form erfordert wird. und welche.

wenn fie von dem Bürger eines civilifirten Staates in einem anderen

civilifirten Staate gemacht worden find. auch dann gelten. wenn die

Form diefes crusländifchen Staates beobachtet worden ift. gelten. wenn

fie in einem barbarifchen Staate vollzogen wurden. nur dann. wenn die

*Form des civilifirten Staates. nach der fie eigentlich hätten vollzogen

werden follen. ftaEefunden hat. Ein Teftament in Tombuktu von einem

Preußen nach den dort etwa üblichen Formen errichtet (wenn es dafelbft

folche gibt). würde in Europa gar keinen Rechtsbefiand haben. wohl aber

hätte es denfelben. wenn in Gemäßheit der in Preußen hinfichtlicl) der

äußeren Formen eines lehren Willens geltenden Gefehe dort tefiirt wor

den wäre. Ein Jntefiaterbrecht des barbarifchen Auslandes würde bei uns

höchftens fo weit anerkannt werden. als es mit dem unfrigen übereinftirnmt.

-- Betreffend die Ordinativgefehe des barbarifchen Auslandes. fo werden

auch fie im Allgemeinen gar nicht berückfimtigt. Wenn alfo ein Afrika

ner einen anderen in Afrika beftohlen hat. fo würden unfere Criminal

gerichte. wenn auch der Dieb hierher käme. gar keine Notiz davon neh

menz ebenfo. wenn ein Bürger eines civilifirten Staates in barbarifchen

Ländern irgend eine. bei uns firafbare Handlung an den Bewohnern

jener Staaten begangen hätte. *- es wäre denn. daß der Thäter ein

Gefeh übertreten hätte. das zu jener Elaffe gehört. welche der Unterthan

auch im Auslande beobachten foll. Auch dürfte vielleicht in Bezug auf

diejenigen barbarifchen Staaten. mit welchen die Staaten von chriftlich

europäifcher Bildung in regelmäßigem diplomatifchen Verkehre fiehen. wie

z. B. der Fall ift bei der Türkei. eine Ausnahme gemacht werden. in

fofern die That. worüber jener Staat fich befchwert. ein cielictirm juris

gehn-irn in dem oben angegebenen Sinne ift. Allein wenn ein indiani

fcher Kazike. oder der Häuptling einer mit Wilden bevölkerten Jnfel

einen europäifwen Staat reguirirte. mit der Unterfuchung und Befirafung

gegen einen Europäer. welcher dort Ver-bremen begangen hätte. zu ver

fahren. fo könnte eine folche Requifition nach rechtlichen Grundfäßen wohl

keine Beachtung fordern. Ob aber nicht mancher civilifirte Staat aus etwani

gen politifchen Rückfichten ein anderes Verfahren beobachten würde. ift eine

Frage. deren Beantwortung nicht hierher gehört. Jft hingegen durch die

Handlung der Staat. dem der Thäter angehört. oder ein Bürger deffel

.be rleßt worden. fo wird derfelbe von diefem Staate. der hierbei nur

fein [genes Recht ausübt. nach feinen eigenen Gefeßen beftraftz z. B.

wenn ein Franzofe den anderen in Abyffinien getödtet hätte. Selbfi wenn

ei* Bürger des civilifirten_ Staates a. den Bürger des ebenfalls tivilifir

ten Staates l3. im unciviljfirten Auslande durch ein Verbrechen verleßt

hätte. würde der Staat a. gleichfam in Stellvertretung des Staates i3.

und in Folge der. zwifchen allen civilifirtert Staaten fiillfchweigend befte

henden Verbindung zu Erhaltung der Rechtsordnung. gegen den Thätec

mit Unterfumirng und Strafe verfahren können. - Dagegen können

dispofitive Gefehe des barbarifchen Auslandes allerdings. wenn nicht als
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Czefeßex dos) als factifche Momenteh welche die Auslegung eines Rechts

gefchciftes beftirnmenf in den Gerichten civilificter Staaten Berü>fichtigung

finden, - Es ift nicht zu verkennen, daß das Streben- völlig allgemeine

Grundfäße für die Lehre von der Collifion der Gefeße aufzuftellenh bei

den Bearbeitern diefer Materie oft eine Vcrmifchung des ganz verfchiede

nen Verhältniffes der rivilifirten Staaten unter einander, und eben diefe.

Verhältniffes der rivilifirten Staaten gegen das barbarifche Ausland her

beigeführt hatt was eine von den urfachen ift, weßhalb Dunkelheit und

Verwirrung in der Theorie felbft entfiand.

GefeßgefxdungswiffenfGaft und Gefehgebungs

kun .

Die Wiffenfmaft der Gefeßgebung ift die Wiffenfmaft von den

Regeln f welche beobachtet werden muffen, um zweckmäßige Gefeße, d. h.

folche zu entwerfenh welche, wenn fie in Ausübung gebracht werden,

geeignet findh den befonderen Zweckh um welches willen fie gegeben wer

denh in uebereinftimmung mit dem allgemeinen Staatszwecke zu fördern.

Sie defieht aus zwei Theilen: der Gefeßpolitit und der Theorie der Ge

fehgebungskunfi. Gefeßpolitik als Wiffenfchaft befchäftigt fich damit, zu

unterfucheni wie die durch ein Gefeß einzuführende Einrichtung in

jedem befonderen Falle befrhaffen fein müfie- um zweckmäßig zu fein.

Diefe Wifienjchaft ift alfo nur eine befondere Seite oder Anwendung der

inneren Politik, unter der man eben das Syfiem derjenigen Klugheits

regeln verftehth welche bei Treffung derf auf das innere Staatsleben Be

zug habenden Einrichtungen beobachtet werden müffen, Es ift jedoch

hierbei zu bemerkenF daß die Gefeßpolitik es nicht allein ift- welche den

Stoff der Gefeße liefertz vielmehr liegt demfelben ein doppeltes Element

zum Grundeh davon das Eine auf der Willkur- d. h. auf der freien

Wahl und Befiimmung des Gefeßgebers beruht- das Andere aber f ob

gleich nicht minder wirklicher Theil des Gefeßesh fchon durch die factifch

vorhandenen Zuftände und Verhältniffe mit Nothwendigkeit gegeben ift

und aus diefen nur entwickelt und dargeftellt zu werden braucht. Was

nämlich das Lehtere betriffh fo liegt in jedem Zufiande und Verhältniffe

in welchem fich Menfchen unter einander befindenh zugleich die Rechts

normt nach welcher ihre Handlungen zu beurtheilen find, Sie läßt fich

aus dem Grunde und Zwecke diefer Zufiände oder Verhältniffef mögen

fie nun von der Natur felbft gegeben feinh wie das Verhältniß zwifchen

Eltern und Kindern- oder mögen fie als Ergebniffe des freien Entfcbluffes

der Menfchen erfclninen- wie die Vertragsverhältnifie - oder mag Natur

und freier Wille gleichen Antheil an ihrer Entfiehung haben h wie bei

dem ehelichen Baader mit ftrenger Confequenz entwickeln, indem der Ent

ftehungsgrund und der Zweck folcher Zufiände und Verhältniffe mit den

höchften Principien des Rechtes zufammengehalten (unter diefelben fud

fumirt) und hieraus gefchlofien wirdi was in diefem einzelnen Falle Rechtens,

und alfo fo lange auch für gefeßlici) zu achten feih als niäyt durch den Ge

fammtwillen eine Cinriänung getroffen wirdt welche eine Abänderung

deffen bedingt- was außerdem natürlichen Rechtens fein wurde. In

diefem Sinne ift es wahr- daß der Gefebgeber das Recht nicht mache nF

48*
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fondern nur entwickelnx darftellen oder ausfprechen könne. - DieTheorie

der Gefeßgebungskunfi hingegen zeigt unt?f wie wir es anzufangen haben,

um diefem Stoffe der Gefeße- den die Gefelzpolitik und die Reclnsphilo

fophie liefert, diejenige innere Form und äußere Darfiellung zu geben

welche das Gefeß haben mußt wenn es zweckmäßig fein foll. Die Fer

tigkeit, fämmtliwe in einer derartigen Theorie enthaltenen Regeln bei

Avfaffung eines Gefeßes in Anwendung zu bringenf bezeichnet man mit

dem Namen „Gefelzgebungskunfi“ felbft. Die Gefehpoljtjk i| in allen

Werken über innere Politik und Staatsrecht vielfältig befprorhenLW viel weni

ger aber die eigentliche Gefebgebungskunfi. Beiden find folgende Regeln ge

meinfchaftlick» welche fich aus- dem ergebenh was oben über das Wefen der

Gefebe gefagt worden ift. l. Man mußx wenn ein Gefeß gegeben wer

den follf zuvdrderfi unterfuchenX ob fein Gegenftand von der Art ifi- daß

er überhaupt einer gefehliwen Befiimneung fähig ift. Jfi nun 'das Ge

feß ein Ausdruck des Gefammtwillens der Gefellfwaft als eines Ganzen

in Bezug auf ihre Theile- - zumal infofern es defiimrnt ift, den lin

terthanen bei ihren Handlungen als Oiiclytfchnuc zu dienen-fo folgt hier

aust daß der Staat nicht durch Gefeße befiimmen kdnnet was nicht

Gegenfiand des Gefammtwillens iii. So kann z. B. der Gefamrntwille

nicht darüber verfügen- was der Menfcht fei es in politifchen- fei es in

religiöfen oder anderen Dingen denken oder glauben t auch ni>7t darüber

was er lieben oder hafien, werthfthäßen oder veretcht*t für ein Glück

oder für ein Unglück halten foll. Eben fo wenig find Ermahnungenf

Belehrungeni Lob oder Tadel und ähnliche Aeußerungett in einem Ge

fehe an ihrer Stelle/ wenigfiens kann ein folcher Erlaß nicht als wirk

liches Gefetz, fondern nur als eine Proclamation- als einef zu einem viel

leicht fehr löbliwenf aber doch nicht gefeßgebecifchen Zwecke an das Volk

gehaltene Rede oder erlaffene Bekanntmachung gelten, ll. Jfl auch

der Gegenfiand des Gefeßes ein folcher- der an fiä) in der Sphäre des

Gefammtwillens liegtf fo darf doch das Gefeß weder tmgerechtf noch un

fittlich fein. ungerecht namentlich aber würde es fein/ wenn es entweder

die Freiheit der Staatsbürger mehr befchrankte- als es um des Gemein

ivohles tvillen nöthig ifif oder wenn durch daffelbe einzelne Individuen

oder Elaffen unverhältnißmäßig begünftigt oder belafiet würden. - un

fittlich tveire ein Gefeh- worinnen unfittliche Ztvecke, oder auch unfittliche

Mittel zu Erreichung wenn auch rechtlicher Zwecke- fanctionirt würdem

z. B. TeiufGungen- Einfchleiehen in fremdes Vertranenf unt Geheim

niffe zu erfahren u. f. w. [ll, Wäre auch ein Gefeb weder un

gerecht noch unfittlitly- fo darf es doch nicht gegeben werden (befon

dere wenn es ein Grieß im engfien Sinner ein Gebot oder Verbot

ift)h dafern feine Geltendmawung und Ausführung fich infofern als un*

tnögliri) darfielltf als es unmöglich oder ciußerlt faiwierig ift, zu ent

decken, ob Jemand darwider gehandelt hat. So z. B. wenn man, zumal

27) Statt einer ausführlichen Literatur verweift man auf den zweiten Ab

fchnitt von: Erfchl Literat, der Int sprud. und Politik, herausgegeben von

Hoppe. Ltip5iex1823.
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in einem kleinen Staate verbietenbtvollte. ausländifclje Stoffe zu Kleidern

zu brauchen. da doch Niemand im Stande ifi. zu unterfucljen. ob ein

Stück Kattun in diefer oder in einer drei Meilen weit entfernten aus

lcindifchen Stadt gewebt ift. (Noch viel weiter freilich geht eine andere

Regel. die jedoch der Gefehpolitik ausfcljließlich angehört: daß man. den

Fall der außerften Nothwendigkeit ausgenommen. kein Gebot oder Verbot

erlaffen müffe. wovon man vorausfehen kann. daß es lebhaften Wider

ftand im Volke finden werde. Denn entweder muß man dann Gewalt

brauchen. um dem Befehle Gehorfam zu verfchaffen. was fehr fchlimm

ift. oder man ift ni>7t einmal im Stande. das Befohlene mit Gewalt

 

. durchzufeßen. was als ein noch weifligrößeres Uebel angefehen werden

muß.) l7. Man muß fich hüten. durch die Gefeßgebung der freien und

felbfijiandigen Fortbildung de' Rechtes in den Weg zu treten. So be

gründet diefe in den neueren Zeiten fehr haufig an dieGefetzgeber gerich

tete Forderung ift. fo fehr bedarf fie doch *einer genauen Befiimmung

und Befchrankung. wenn fie nicht mißverfianden werden. und zu unrich

tigen Folgerungen führen foll. 7. Man muß das. was der Wiffenfchaft

zur Erörterung anheim fällt. nicht zum Gegenftande der Gefetzgebung

machen wollen. - Die vierte und fünfte Regel hängen unter einander

fehr eng zufammen. und find deßhalb auch in Verbindung mit einander

zu erörtern. wobei nur zu bemerken ift. daß die fünfte auch mit der erfien

in einem engen Zufammenhange fieht.

Das Element der Gefehe ift. wie fchon bemerkt worden. ein doppel

tes; ein nothwendiges. welches von der.Rechtsphilofophie geliefert wird.

und ein willkürliches. welches ein Erzeugniß der Gefeßpolitik ifi. Hin

fichtlicij des Erfteren ift das Gefeß nur Ausdruck des Rechtes. hinficbt
i lich des Letzteren aber Schöpfer deffelben. Infofern nun das .Recht fich'

blos aus der Rechtsphilofophie. durch Subfumtion des factifcl) Vorhande

nen unter die allgemeinen Rechtsgrundfcihe. entwickelt (wobei theils die

natürliäjen Verhciltniffe. theils die im Staate durch' pofitive Anordnun

gen eingeführten. alfo auf dem willkürlichen Elemente' der Gefelxe beru

henden Einrichtungen berückficljtigt werden* müffenxmbilden fich nach und.

nach fpecielle Rechtsgrundfalze aus. die fich. wie dieß *natürlim hierbei

gefcljehen muß. aufs Engfte den vorhandenen factifchen Verhaltniffenan

fchließen. bei dem ewigen Wechfel der Zußinde imL-elten fich immer'

neu. und wenigfiens unter der Hand gefchickter Richterfiuitnergauf eine.

der Vernunft angemeffene Weife gefialten. und fomit bewirken. daß nie

mals das im Staate geltende Recht mit dem'.- was die verftändigeren und

befferen Zeitgenoffcn als Recht anerkennen. in Widerfprucl) gerathe. Dieß

nennt man die Fortbildung des Rechtes. In gewiffem Sinne nun würdea

das pofitive Gefeh wenigftens dann allemal ein Hinderniß' der Fortbildung,

des Rechtes fein. wenn es irgend etwas beftimmte. 'was _möglicher Weife*

auch durch eine wiffenfcljaftliclje Erörterung aufgefunden werdemkönnte.

alfo wenn es das philofophifche Element der Gefebgebung ausfprciclje. mit

einem Worker* wenn es bloßer Ausdruck des Rechtes wäre„ Alle Gefeß

gebungen müßten fich dann auf das rein willkürliche Element befsjranken.

Dann aber würde freilich eine andere. fehr firhlbare Unbequemlicljkeit
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hervortreten. Es wurde nämlich die Gefehgebung in vielen und fehr

wichtigen Materien äußerfi unoollftändig fein- und nur aus einzelnen

völlig unzufammenhcingenden Sähen befichen. So wurde z. B. in dem

Rechte der Verträge für das pofitive Gefeh fafl gar nichts übrig bleiben,

-- das eigentliche Eriminalreht tourde fafi blos aus einem Verzeichniffe

der Strafbefiimmungen beftehen u. f. w. Denn alles uebrige ließe fich

wenigftens unter gewiffenVorausfehungenf aus der Wifienfhaft entwickeln.

Eine .folche Gefeßgebung wurde aber ihren Zweck nur dann zu erfüllen

vermbgent wenn die Menfmenf oder mindefiens die Rechtsgelehrten über

die Sclße der Wifienfhaft vollkommen einig waren, fo daß kein Streit

und Zweifel dariiber ftattfcinde7 welche Grnndfcihe und Anfichten in die

fer oder jener Beziehungadie tvahren und richtigen feien. Allein eine

folche uebereinfiimmung findet keineswegs fiatt, und felbft über die hin).

ften Principien- z. B. Über die lebten Grundlagen des Steiatsrewtes

des Strafreänesf des .ijircipenrechtes7 ja felbfi des bürgerlichen Privat

rechtes herrfcht bekanntlich große Meinungsoerfmiedenheit. Es ifi alfo

für den Gefeßgeber unnuiglicl)f den Richtern und Rerhtsgelehrten es allein

zu überlafienf die Rechtsfciße- nach *denen die Handlungen und Gefchäfte

der unterthanen beurtheilt werden follenF zu entwickeln und fefizufiellen,

Vielmehr fieht er fich in der Nothwendigkeitf über fehr Vieles f was

an und für fich allerdings nur Ergebniß wiffenfätaftlicher Forfwung ift,

diejenige Meinung auszufpremenf die er im Staate als die richtige an

gefehen wiffen will. Denn außerdem würde an ein gleichförmiges Recht

in einem foläfen Staate nicht zu denken feinz -- der Burger wurde

nie darauf rechnen k5nnen- daß diefelbe Angelegenheit morgen eben fo

wie heute- oder von dem Gerichte l3. ebenfo- wie von dern Gerichte ei.

cntfchieden werden würdet und das ganze Recht läge in den Händen der

einzelnen Richterf oder allenfalls des Obergerichtes eines Landes - ein

Znftand- der allerdings in vielen Ländern Jahrhunderte lang fiattgefun

den ,4 den man aber auch allenthalben, und namentlich in Teutfäzland

als einen hbwft unbequemen und druckenden erkannt hat. Nicht alfo

das kann man als ein Eingreifen des Staates in die Sphäre der Wiffen

fchaft- oder als eine Hinderung der Fortbildung des Rechtes tadeln,

wenn der Staat dem eben bezeichneten Uebel durch gefeßliGe Vorfchriften

abzubelfen fucbk- Deffenun eachtet ift nicht zu leugnen, daß hierinnen

zu weit gegangen werden ann, und daß eine Art von Gefeßgebung

denkbar iftf durch welche die oben bezeichnete Entwickelung des Rechtes

gänzlich unmöglich gemacht wird, Es fragt fich alfo7 wo die Grenzlinie

tft, innerhalb deren der Gefelzgeber fich halten muß7 wenn er die oben

angedeuteten Nachtheile der Qiechtsungewißheit vermeiden, "und doch auch

dem Rechtsphilofophen und Richter den Spielraum nicht veckümmern

wikl- de: ibm in Bezug auf Fortbildung des Rechtes um des öffentlichen

Befien willen gelafien werden muß. Die Antwort auf diefe Fräsen

befieht in Folgendern: Der Gefelzgeber muß auch über den aus der

Rechtsphilofopbie hervorgehenden Salz fich ausfprechenf fofern diefer Sah als

Entfcheidtingsnorm im Staate angefehen werden follf dennoch aber unter

den Phllofophen und Rechtslehreru fireitig ift. Dagegen, braucht er
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ihn nicht auszufprecloen) wenn derfelbe entweder keine Enlfcheidungsnorm

enthält) oder nicht als fireitig gelten kann. So würde er z. B, über

die Sähe) wodurch das Befugniß des Staates zu fkrafen) theils in recht

licher) theils in moralifw-politifcljer Hinficljt begründet wird) fich nicht zu

erklären haben. Denn wiewohl man über jene Sähe in der Wiffcnfcljaft

niäjt ganz einig ift) fo geben fie doch keine Entfcheidtcngsnorm ab) ob!

fäwn es für den Gefehgeber felbft von der allerhörijficn Wichtigkeit ifi)

daß er fich über fie eine fefte Anficljt bildet. Dagegen wird derfelbe fich

norhwendig darüber erklären müffen) was er als Charakter des

Strafbaren angefehen wiffen will. Denn diefer Sah ifi nicht nur fireitig)

fondern er enthält auch eine Entfcheidungsnorm) die um fo wichtiger ifi)

weil es fich als unmöglich darfiellt) alle einzelnen Fälle aufzuzählen) in

denen gefiraft werden foll. Andererfeits bedarf es keines Gefcßes) daß

derjenige) der das Eigenthum des Anderen muthwilliger Weife verleßt

hat) den Schaden zu erftatten verbunden fei. Denn der Sah enthält

zwar eine Etitfchcidungsnorm) aber er ift nicht fireitig. (Bisweilen ift es

jedoch um des Zufammenhanges der Rede willen erforderlich) auch folche

Wahrheiten im Gefehe zu erwähnen). Jnsbefondere wird der Gefehgebcr

fich zu hüten haben) daß er nicht. Entfcheidurigen aufftellt) in ivelchen er

einzelne Fälle unter die Rechtsprincipien fubfumirt) d. i. allgemeine Rechts

principicn auf fpecielle Fälle anwendet) und dadurch in das Amt des

Richters eingreift) oder diefem gewiffermaßen vorgreift. Vielmehr wird

er fich begnügen müffen) den Grundfah felbft) nach welchem der Richter

entfcheiden foll) aufzufiellen) infofern esfnämlicl) dem oben Gefagtenzu

folge diefer Au fiellung bedarf. Die Anwendung aber muß er dem Rich

ter überlaffen. Nur bei einer folchen) blos das Princip beftimmenden)

der Anwendung auf den einzelnen Fall aber fich enthaltenden Gefeßgebung

bleibt dem Richter die ihm gebührende Freiheit in der Anwendung der

Gefelze) welche die nächfte und wichtigfte Bedingung für die Fortbildung des

Rechtes ifi. Diefe Lehre hängt zufarnmen mit einer anderen Materie)

nämlich mit der Frage) wie weit das richterliche Ermeffen fich erftrecken

könne und dürfe) auch wohl folle oder müffe) wenn der Zweck der Ge

rechtigkeitspflege fo vollfiändig als möglich erreicht werden foll)'und

welche Schranken ihm zu feßen find) wenn diefes Ermeffen nicht in

Willkür ausarten oder doch der Richter fich das Amt des Gefeßgebers

anmaßen foll. -- Zwei verfchiedene Gegenftände) die übrigens nicht ver

wechfelt werden dürfen) kommen hier mit einander in nahe Berührung)

nämlich die eigentliche richterliche Bcurtheilung) d. i. die .Anwendung des

Gefelzes auf den Fall) von welchem fo eben die Rede gewefen iii) und

das richterliwe Etmeffen im engeren und eigentlichen Sinne) wo der

Richter die Gefehgebung gleichfam ergänzt. Einige Bemerkungen über

dieß Letztere werden weiter unten Platz finden.

Allgemeine Regeln bei Abfaffung der Gefeße) welche_ jedoch nicht

der Gefelzpolitik und der Gefeßgebungskunfi gemeinfehaftlich) fondern der

letzteren ausfcljließliri) angehören) find vornehmlich folgende: Jedes Gefeh fei

vollftändig in fich) d, h. es erfchdpfe die Materie) für welche es gegeben

ifi, dergefialt) daß innerhalb diefes Krrifes über den Willen des Geleh
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gebers kein Zt-oeifel mehr übrig bleibt, Dieß iii allerdings eine der fchwie

rigften Aufgabenj und es fragfifieh- auf welche Weife fie zu löfen fei?

Zwei Wege fcheint es zu geben- auf welchen jene Vollfiändigkeit erreicht

werden kann. Der eine ift der, daß alle nur irgend erdenkbaren Fälle

welche innerhalb der Slohciref deren Verhältniffe durch das Gefeß beftimmt

werden follenf vorkommen könnent aufgefuwt und bei jedem Einzelnen

die erforderlichen Befiimntungen vom Gefehgeber ertheilt werden. Der

andere i| dert daß man fich bei Abfaffung des Gefeßesf ohne fich um

die Mannigfaltigkeit der einzelnen Fälle zu bekiimmern- ein Schema

der verfthiedenett Möglichkeiten entwirft- iveiche innerhalb der durch das

Geier zu regelnden Verhältniffe vorkommen k5nnen- und mit Verirckfich

tigung diefer Möglichkeiten Grundfatze auffiellt- welche den Gefammtumfang

derfelben erfcizdpfen. Der erftere Weg kann nie zu dem erwünfchtenZiele

fuhrenf denn nie wird es möglich feinf felbft für die einfachften Ver

* hciltniffe des öffentlichen oder Privatiebens alle erdenklichen Fälle in der

Phantafie fich zu vergegenwcirtigen- oder aus der Erfahrung zu fammeln

und zufammenzufiellen. Iaf tväre es felbft denkbar- alle jene Verfchie

denheiten- die fich bereits .eignet haben- iniein vollficinbiges Verzeichniß

zufammenzubringen- fo gibt es doch tiderall keine Bürgfchaft dafürf den

nicht der Zufall am nachften Tage eine neue Form erzeugef die bisher

noa) niemals dagewefen ift. Es bleibt alfo nur der zweite Weg iibrig

um den vorgefeßten Zweck zu erreichen. Hierbei wird es hgiptfeiciylicl)

darauf ankommen- eine Metho aufzufindenT welche uns in den Stand

feht- die verfchiedenen innerha des von einem Gefeße zu ordnenden

Kreifes überhaupt denkbaren Möglichkeiten zu überfehen. A Der gemein

fame Charakter“ aller Falle- bei denen eine Thätigieit des Gefeßgebers

eintritt7 ift der, daß fie ein menfciyliches Verhältniß betreffen-Pfeil: welches

zu befiimmen iftt was unter gewiffen Umfteinden entweder von den un

terthanen felbfi gethan werden kann und darfX oder foll-amd mußt oder

evornach ihre. Handlungen beurtheilt werden follen- oder was der Staat

felbft in Beziehung auf fie thun will. Michin wird vor allen Dingen

bei Abfafiung eines Gefeges diefes Verhäitniß felbft ins Auge zu faffenF

und es werden die einzelnen Pi-omente zu entwickeln fein- aus denen es

befieht. Die erfie und allgemeinfie Frage alfof die der Gefeßgeber an

fich felbfi zu thun hatt wird die fein: welches der allgemeingGegen

fiand- und ncichfidemF welches der allgemeine Inhalt des von ihm

zu gehenden Gefeßes feix-ob es fich auf den Staat als Perfon oder als

Anftalt/ oder auf die Zwecke des Staates als Gefellfwaft > und hier wie

derumf ob es fich auf den Iufiizzweck 'oder auf den Wohlfahrtszweä beziehe;

im leßteren Falle: ob es ein Regie rungsgefeß im engeren Sinnet oder

ein (Wohlfahrts- oder Sicherheits-) Polizeigefeß feiR ob es die Be

fugniffg Rechte und Verbindlichkeiten der Prioatperfonen an fiä) betreffen

oder ob es Vorfwriften über die Vollziehung der gefeßliwen Befiimmun

genf über die Verwirklichung der Rechte und die Nöthigung zur Erfül

lung diefer oder jener .LierlyindlicifkeitN fo weit hierbei die Staatsgewalt

chatig ifif enthalten folie *- ob es die Abficift iftx neue Rechte und

Verbindlichkeiten feftzttfetzenf vielleicht felbft neue Rechtsfubjecte zu erfchaffent
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die außerdem nicht vorhanden gewefen fein würden.'* oder nur anderweit

fchon begründete Rechte und Verbindlichkeiten der Privatperfonen zu er

weitern. zu befchränken oder näher zu befiimmen. Er muß fich ferner

fragen. welchen Umfang_ das Gefeh haben foll. theils hinfichtlicl) des

Perfonenkreifes. für d'en es gegeben wird. theils ob es allgemein giltig

oder nur für gewiffe Verhciltniffe und Zufteinde geltend fein folle. -

Wenn er hierüber mit fich im Klaren ift. fo wird es feine anderweite

Sorge fein. zu unterfucljenh-"l- wodurch fich das Verheiltnjß. welches er

durch das Glied regeln will." von anderen menfchlicljetr Verhältniffcn un

terfcheide. und er wird fich der Gründe diefes Unterfchiedes fo klar als

möglich bewußt zu werdenfuchen müffen. Dieß ift natürlich bei allge

meinen und fehr umfangreichen Gefehen fchwieriger. als bei folchen. die

fich nur auf* einzelne Zuftände .und Verhältniffe beziehen. allein es ift

auch bei den Erfteren durchaus nicht zu umgehen. um aber irgend ein

factifches Verhältniß in feiner ganzen Vollfttindigkeit aufzufaffen'. muß

man es in diejenigen Elemente zerlegenN-.aus denen es befteht. d. h.

man muß diejenigen Punkte auffucljen. durch deren Zufammentreffen

daffelbe gebildet wird. und ohne welche es entweder gar nicht vorhanden.

oder doch ein anderes fein würde. als es ift. Man könnte diefe Ele

mente die Factoren des Verhtiltniffes nennen, *u* Sie find mannig

facher Art" Ihre Haupteintheilung ift die in nothwendige undo zu.

fällige. Unter den letzteren ift vorzüglich der il-mftand von Bedeutung.

ob von den Genoffen einer gewiffen Zeit und„-Nation Etwas überhaupt

als ein Gut. und iusbefondere als ein nach7Geld abzufcijcihendes Gut

angefehen wird. So' kann 7namenclicl) Object vermögensrecljtlicljer Be

fiimmungen nur das fein. wasnacl) Geld gefchäht werden kannxl- Nicht

zu allen Zeiten. und nicht bei 'allen Völkern waren die Anfichten hierüber

diefelben.“ So wird in England und noch in ausgedehnterem Sinne in

Amerika die Ehre. in einer gewiffen Bedeutung diefes Wortes. als ein nach

Geld zu berechnendes Gut angefehen. was den Sitten und Gewohnheiten

der Teutfchen fchlecljterdings widerfprictjt. Noch weit unvereinbarer mit un

feren Anfichten ift es. ein menfmlirijes Wefen als ein verkäuflicher; Gut

zu betrachten; wogegen andere Völker theils den Sclavenljandel. stheils

den Kauf und Verkauf der Weiber und Töchter als etwas ganz Natür

liches anfehen (vom Weiberverkaufe. wiewohl nur als Form der Ehe

fcheidung unter den niederen Elaffen. gilt dieß noch heut zu Tage in Eng

land). Oeffentliche Aemoer. befonders gewiffe Gattungen derfelben. waren

bei den Römern und find noch heute bei manchen Völkern ein Gegenftand

des Verkehrs. bei anderen würde ein derartiger Vertrag für einVergehen

geachtet werden. Ganz vorzüglich unterfcljeidet fich die neuere ,Zeit von

der älteren in Bezug auf diefe Anfirhten dadurch. daß man in der neueren

Zeit die bloße Gelegenheit. Geld zu verdienen. infofern fie auf gewiffe

äußere Verhältniffe gegründet ift. als ein für fich befiehendesz ,des Ver

kehrs unter den Menfchen fähiges Gut zu betrachten angefangen, hat.

.Die wiehtigften Beifpiele hiervon find die Firmen der Kaufleute und die

kaufmännifchen Gefcljäfte felbft. ganz abgefehen von den Wanken. die in

einem folchen Gefchcifte vorhanden findz die Kundfcljaft eines Kaufm-.innes
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oder Handwerkers (in Fran ich und England fogar eines Advokaten und

Notarsj ja felbft bisweilen eines Arztes)j das Verlagsrecljt eines Buches- die

Zcitfajriften u. f. w. Alle diefe Dinge werden verkauft. Ebenfo werden Wein

und Bierfcijenken und dergl. verpachtetf wo nicht etwa die Ausübung

eines befonderenj Jemandem vom Staate itberlaffenen Rechtes, fondern

eben nur die Gewohnheit der Menfcljenj fich dort zu verfammeln und

Geld zu verzehrenf Gegenfiand der Pachtung ift. F!

Eine zweite Hauptregel der Gefelzgebungskunfi ift: Das Gefeh fei

fo abgefaßtj daß daffelbe hinficljtlicl) der Faffung dem Zwecke angemeffen

iftj den der Gefehgeber damit erreichen will. - Es ift hier nicht die

Rede von der Zweckmäßigkeit des Gefelzes hinficljtliih feines materiellen

Inhaltesf d. i. von der Tauglichkeit der in ihm getroffenen Einrichtung

zur Beförderung des öffentlichen Wohles -- fondern nur davonj ob die

Vorfcljriftenj tvelche das Gefeß ertheiltz dafern fie befolgt iverdenj-Zwirk

lich dasjenige hervorbringenr was der Gefeßgeber unmittelbar beabficijcigt

gleiehvielj ob dieß ein paffendes Mittel zu Erreichung jenes höheren Zweckes

aller Gefeßgebung ifi oder nicht. net

Ein dritter Grundfah lautet: DasGefi-ß fei fo befchaffenf daß der

Richter bei der Anwendung deffelben auf keine Schwierigkeiten afiößt.

Es muß alfo daffelbe deutlichf d. h. zuvörderfij fo ausgedrückt fein,

daß der Lefer daffelbe dabei denktj tvas der Schreiber dachte. Auch genügt

nicht die bloße Möglichkeitj daffelbe dabei zu denkenf fondern es muß

eine Unmöglichkeit feinj .einen anderen Sinn darin zu findenj

als dent welchen der Verfaffer damit hat ausdrücken wollen. Die Sorg

falt des Eoncipienten eines Gefehes kann hierinnen nicht groß genug fein

und muß fich bis auf die einzelnen Buchftaben» und Unterfcheidungszeiäjen

erfirecken. So heißt es z. B. s. 28 der Leipziger Wechfelordnung:

Wenn ein Wechfel auf gewiffe Zeit nach Sicht oder auch a riatu aus:

geftellt fei7 fo folie das und das gefchehen. *- Hier ift es ein großer

Unterfchied, ob man blos nach den Worten; nfuachSicht" oder auch

zugleich nach den Worten: „auf gewiffe Zeit“ ein Komma jetztf und

abennals läßt es eine verfchiedene Deutung zu-,wenn man die zwei

Worte „nach Sicht" in das Einzige „ZilacljfiäjtiF zufammenziehtf wie es

wirklich in einigen Ausgaben jenes Gefeßes fieht. -- Daß der Gefert

geber fich des gewöhnlichenj nicht etwa eines nur unter gewiffen Ständen

oder in gewiffen Provinzen üblichen Sprachgebrauches bedienej nicht in

gekünfieltenf gefchraubten und befonders nichtzin, fäjwerfälligen Perioden

fchreiben müfie - daß erF wenn er Worte brauchtj über deren Bedeu

tung man nicht allgemein einverftanden iftr fich zu erklären habe7 in wel

chem Sinne er fie nehme - daß er nicht etwa gar das Gefeß in einer

fremden Sprache geben dürfej verfteht fich von felbft. Eine Haupturfaclje

der Undeutlichkeit ifi esj wenn Etwas als ein Allgemeingiltiges ausge

drückt iftj was nur im Befonderenj oder umgekehrtf als fpecielle Dispo

fitionf was allgemein giltig fein foll. J| z. B. in einem Gefekze ge

fagt: „Die Vormünder der llnmündigen follen fich zur Erhebung von

Eapitalien ihrer Mündel zuvörderfi eine befondere Autorifation von der

Obrigkeit geben ,lafienj und ohne diefe nicht berechtigt feinj giltig zu
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quittiren". fo ift ein fpetieller Fall bezeichnet. obgleich der Verfaffer

vorausfeßliä) einen weit allgemeineren im Sinne hatte. und das Gefagte

nicht nur von Vormündern der Unmündigen. fondern auch von Vor

mündern der Abwefenden. Wahnfinnigen. erklärten Verfchwender u. f. w.

verftanden iviffen wollte, Verordnet aber ein Gefehgeder: ..Wenn

der Vater eines unehelichen Kindes verfiorben ifi. fo tritt die Verbindlich

keit der Mutter ein. das Kind aus ihren eigenen Mitteln zu erzieheniiz

fo findet der umgekehrte Fall ftatt. Hier hat er nämlich muthmaßlici) nur

gemeint: ..Wenn der Vater eines unehelicijen Kindes ohne Vermögen

zu hinterlaffen verftorben ift. fo tritt" u. f. w. Denn kaum hat

es wohl feine Abfitbt fein können. die Erben des vermdgenden Vaters

von jener Verbindlichkeit zu befreien. Sein Ausdru> deutet alfo hier

einen allgemeinen Fall an. aber er hat einen-befonderen im Sinne ge

habt.

Es ift aber zur Deutlichkeit eines Gefehes nicht hinreichend. daß

man fofort beim Lefen denfelben Sinn mit den Worten verbindet. den

der Verfafier damit verbunden hat. fondern es muß auch der Lehtere

felbft fich das. was er hat fagen wollen. deutlich gedacht haben. Hierbei

find hauptfäwlici) folgende Vorfimtsmaßregeln wichtig: 1) Der Verfaffer

eines Gefehes muß fich die einzelnen Punkte deffelben ftets in ihrer Ver

bindung unter einander vorftellen. damit er nicht Unndthiges oder gar

Unvereinbares und Wlderfprewendes verordne. Eine Hauptveranlafiung

zur undeutlichkeit diefer Art ift es. wenn Mehrere hinter einander an

einem Gefehe arbeiten. und Jeder. um feinen Swarffinn zu beweifen.

etwas in daffelbe hineinrorrigirt. ohne doch vollfiändig in die Idee des

urfprüngliwen Eoncipienten einzugehen. Bei den Landtagsverhandlungen

wird häufiger gegen die obige Regel gefehlt. als man gewöhnlich glaubt.

2) Man muß. wenn man für mehrere ähnliche Verhältniffe eine geek-ein

fame Regel aufftellen will. vorher wohl unterfuchen. ob diefe Verhältnifje

hinfirhtlici) des Punktes. den die Regel betrifft. auch wirklich ganz gleich

artig find. So ift in der fächfifchen Prozeßordnung von 1724. Tit. 18.

s. 4. die Verfügung getroffen. daß Altersvormünder die Eide. die ihnen

in Sachen ihrer Mündel angetragen werden. nicht zu fchwören brauchen.

fondern verlangen können. daß der Sthwur bis zum 18, Jahre der

Mündel aufgefchoben und es diefen überlaffen werde. ob fie ihn dann

leifien wollen oder nicht. Bei Altersvormünderir ift nun diefe Dispo

firion gar nicht unzweckmäßigz auf einmal aber erfirerkt fie der Gefeßgeber

auf die Vormünder Blödfinniger und abwefender Perfonen. Nun wird

fie allerdings bedenklich und faft unausführbar. Die Verhältnifie des

Unmündigen und des Blödfinnigen oder des Abwefenden haben nämlich

zwar darinnen Aehnlirhkeit. daß alle drei Elaffen von Perfonen Vormun

der haben z allein zu welcher Zeit der Unmündige fein achtzehntes Jahr

erreichen werde. das weiß man; ob aber der Blödfinnige jemals feinen

Verfiand wieder bekommen werde. ob der Vetfchollene jemals zurückkeh

ven werde. das weiß man nicht. Man kann alfo auch feinem Vormunde

nicht. wie dem Vormunde des unmündigen geftatten. die Eidesleifiung

auszufeßen. bis dereinft einmal der Pflegebefohlene den Eid felbfi zu
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leifien im Stande fein wirdf fonft thut man dem Prozeßgcgner ein fehr

großes Unrecht, weil diefer nun die Geltendmachung feines Anfpruclees

auf eine unbefiimmte Zeit hinausgefclyoden fieht. 3) Wenn man Ve

ftirnmungen Über das. gibt- 'kwas in einem geluiffen Falle gefchehen oder

nicht gefchehen foll- fo muß man genau Acht habenh ob der Richter durch

diefe Befiimmungen auch in den Stand gefelzt iftF zu erlennenz ob der

Fall des Gefetzes wirklich eingetretenz oder auchz ob im einzelnen Falle

Alles gefchehen feih was das Gefeß verlangt. - In manchen Gefeßen

ift z. B. unter Berückfiwtigung der Standesoerfchiedenheit beftimmtf wie

viel Jeder im' Spiele verlieren darf, Es ift etwa für firafbar erklärtf

wenn ein ,Edelmann mehr als Einen Thaler, ein vornehmer Burger

mehr als 12 Grofchenh ein Handwerksmann mehr als 4 Grofchenh ein

Bauer mehr als 1 Grofrlzen monatlich,im Spiele verliert. Ob nun ein

felches Gefeh fo zu verftehen fei- daß man Gewinn und Verluft des

ganzen Monates zufammenrechnenz und nun der Ver-luft nach Abzug

des Gewinnes nicht mehraals Einen Thaler u. f. w. betragen foll (wo

alfo im Laufe des Monates Jemand firaflos 1000 Thaler verfpielen

könnte- weil er bis zu Ende des Monates immer noch 999 Thaler wie

der gewinnen könnte)z oder ob der Verlufix abgefehen vom etwaigen Ge

winnei fich nicht über einen Thaler belaufen foll, das kann der Richter

aus den Worten des Gefehes nicht entnehmen. Eine folche Verordnung

wurde 'alfo fehlerhaft abgefaßt fein. 4) Vielleicht die wichtigfie von allen

hierher gehörigen Regeln7 tvenigftens diejenigeh deren Nichtbeachtung

die meifien ungewißheiten und Zweifel bei Anwendung der Gefehe her

beiführt, ift die„ daß der Gefeßgeber fich,auf eine fol>)e Weife ausdrucke-7

daß man fogleich erkenntz zu welcher Gattung von Gefehen feine Ver

ordnung gehört. Denn die Wirkung eines Gefeßes ift ungemein ver

fchiedenz ie nachdem man es zu der einen oder zu der anderen Elaffe

rechnet. Es ließe fich dieß von allen verzeimneten Verfwiedenheiten gefes

licher Verordnungen nachweifen. Der Kürze halber mögen jedoch nur

einige der wichtigeren Beifpiele hier Plalz finden f aus denen zugleich er

hellt- wie fehr der Verfaffer eines Gefeßes bei der Wahl feiner Ausdrucke

darauf Rückficlyt nehmen mußX welcher Elaffe von Verordnungen diejenige

angehörte die er eben unter der Feder hat. - Vor allen Dingen muß

erkennbar fein/ ob ein Gefeß eine Vorfchrift des öffentlichen Rechtes7 oder

eine folche enthalte h die zugleiä) Privatrechte und Verbindlichkeiten erzeu

gen foll. Es hat z. B. Jemand gegen das Zollgefeß unverzollte Wanken in

das Land gebracht, und verkauft fie nun natiirlich rvohlfeilerf als andere

Kaufleute, die ihre Waare gehörig verzollten. Die Vorrcithe der Lehteren

find deßhalb vielleicht nnverkauft geblieben und verdorben. Jfi jenes Zoll

gefelz blos eine Vorfchrift des öffentlichen Oiechtesx fo findet natürlich

kein Sciuidenanfprucl) von Seiten der anderen Kaufleute gegen* den Zoll

defraudanten fiatt, Gehört es aber gleichneäßigdem Privatrechte an- fo

würde auch der Schädenanfprucl) ftattfinden. Noch zweifelhafter wäre

der Fallx wenn Jemand das in vielen Ländern erifiicende Gebot, einem

in Lebensgefahr befindlichen Menfchen- wenn es ohne eigene Gefahr ge

- fchehen kann z deizufiehenf unbefolgt gelaffen hätte, und deßhalb z. B.
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ein Familienvater umgekommen wäre. und nun die Frage entfiünde, ob

die Familie des Verunglückten einen Anfpruch gegen den Uebertreter des

Gefebes habe, daß diefer ihnen- die ihren Verforger verloren haben, einen

Beitrag zu ihrer Ernährung geben folie. Ebenfo muß aus der Faffung

des Gefeßes felbft hervorgehen. ob es ein dispofitivesz regulatives oder

ordinatives (diefe Ausdrücke in dem oben angegebenen Sinne genommen)

undz wenn ein ordinativesF ob ein Preiceptiv- oder Prohibitivgefeß _

ferner in allen Fällen. ob es ein abfolutes oder ein hypothetifhesf ein

bedingtes oder ein unbedingtes fei - namentlich auch/ ob gewiffe Ec

forderniffe„ die der Gefehgeber auffielltz als Bedingungen der Giltigkeit

des Gefchäftesz als Bedingungen z unter welchen eine Strafe eintreten

fol( u, f. w.f zu achten feienz oder ob fie nur Vorfchriften enthalten,

wodurch etwa der Beweis einer Thatfache gefichert werden foll. So ift

in manchen Ländern -z, B. die Anwefenheit einer gewiffen Anzahl von

Zeugen bei einem Kaufe nicht Bedingung der Giltigkeit des Kaufesz fon

dern nur als Mittel zum Beweife vorgefchriebenz und riiumt der Geg

ner das wirkliche Zufiandekommen des ohne Zeugen abgefchloffenen Kau

fes einz fo befieht das Gefrhcift. Bei einem Privattefiamente hingegen

ift die Gegenwart befonders erbetener Zeugen eine Bedingung von folcher

Wichtigkeitz daß wenn nur ein einziger an der vorgefchriebenen Zahl ge

fehlt hat z das Tefiament ungiltig iftF wenn auch über den Willen des

Tefiators nicht der inindefie Ziveifel obwaltete. - Bei den verbietenden

oder Prohibitivgefeßen ift auf das Sorgfältigfie auszudrücken. ob eine

Handlung im Allgemeinen als verboten- und nur vielleicht unter gewiffen

Umfiiindeit ausnahmsweife als erlaubt anzufehen. oder ob fie im All:

gemeinen erlaubt und nur unter gewiffen Umfiänden oder gewiffen Elaffen

von Perfonen verboten fein folk-Bei Regulativ- und Dispofitivgefeßen.

wie dieß alle civilrechtlichen Gefebe find, werden Ausdrücke . welche ein

Gebot oder Verbot enthalten. für fchlechterdings fehlerhaft zu achten fein,

Auch das ift von vorzüglicher Wichtigkeitf daß aus den Worten

des Gefeßes fogleich erkennbar feiz ob es unbefchränkte Geltung haben

folie. oder ob es blos für gewiffe Verhältniffe und Zufieitide gegeben.

oder ob es vielleicht auch hinficlhtlich des Perfonenkreifes befchränkt feiz

ob es für die Staatsbürger nur im Staatsgebiete- oder auch außerhalb

deffelben gelten folie u, f. w. - Diefe Beifpiele ließen fich allerdings

fehr vermehrenf und wie Won bemerktz durch alle verfehiedenen Elaffen

der Gefehe, durchführen. Es werden jedoä) die hier bemerkten wenigen .

Fälle hinreichen„ um zu zeigen. theils wie tviciytig es feih daß der Gefelz

geber in diefer Hinficht nichts vernachliiffigez theils was er zu thun habez

um feinen dießfallfigen Pflichten zu genügen.

Einige fpecielle Regeln. welche bei Abfaffung von

Gefehen zu beobachten find: 1) Definitionen in einem Gefeße

anzubringenz ift zweckwidrig. Denn das Gefeß ift nicht vorhanden, um

zu belchrenf und den Verftand aufzuklären- fondern (wenigfiens fofern es

Gefelz im eigentlichen Sinne ift) Norm für Handlungen oder für die

Beurtheilung "von Handlungen zu fein. Deffen ungeachtet kann aus

nahmsweife der Fall vorkommenf daß der Gefebgeber fich erklären muß.
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was er unter diefem oder jenem Ausdrucke verfieht. nämlich dann. wenn

man nicht allgemein über die Bedeutung eines Wortes einverftandcn ift.

der Eine dieß. der Andere jenes darunter verfteht. und es alfo nothwen

dig wird. daß der Lefer erfahre. was fich der Gefehgeber darunter

gedacht hat. Aber dieß ift nur Ausnahme; die Regel bleibt. daß De.

finitionen vermieden werden mirffen. Am meiften ift darüber gefiritten

worden. ob in den Erimincilgefehbücljern die Definitionen der einzelnen

Verbrechen aufgenommen werden follen. Der Streit würde gar nicht

haben vorkommen können. wenn man nicht bisher beinahe ftets die wohl

kaum richtige Anficht befolgt hätte. in den Eriminalgefehbüchern nur das

zweite Element der Strafgefelze. die Strafbeftimmung. (aufzunehmen. und

das erfte und wefentlicljfie. das abfolute Verbot. hinwegzulaffen. indem

man vorausfehte. daß fich diefes von felbft verftünde. was auch allerdings

oft. aber doch nicht immer der Fall ift. 2) Bei manchen Gefchäften

find. wie fchon bemerkt. gewiffe Formen vorgefchrieben. deren Beobachtung

als Bedingung der Rechtsbefiändigkeit des Gefchciftes felbft gilt. und die

man Solennitäten nennt. z. B. daß getviffe Verhandlungen eine Renns

wirkung nur dann hervorbriitgen. wenn fie vor Gericht oder auch vor einer

anderen Behörde. oder vor Notar und Zeugen. oder doch vor Zeugen.

oder auch fchriftlich vollzogen worden find. Großentheils find diefe So

lennitciten Ueberbleibfel von alten. längft verfchwundenen Einrichtungen.

wie dieß namentlich der Fall bei den zur Errichtung von Privattefiamert

ten nach gemeinem Rechte nöthigen fieben Zeugen ift. Eigentlich gibt

es für Beibehaltung und ebenfo für die neue Einführung folcher Solen

nitäten nur einen oder höchfiens zwei vernünftige Gründe. Der haupt

fächlichfte ift. daß diejenigen. welche das Gefchcift vollziehen. durch die

Nothwendigkeit. jene Solennitäten zu beobachten. genöthigt oder wenig

ftens erinnert werden. das Gefchäft felbft genauer zu überlegen. um fich

vor Uebereilungen zu hüten. Ein zweiter Grund. befonders wo die

fchriftliclje Erklärung zur Rechtsbefiändigkeit eines Gefchciftes erfordert

wird. ift. daß fofort eine klare Befcheinigung deffen. was die Parteien

verhandelt haben. vorliege. und es keines weitläufigen. koftfpieligen und

vielleicht zweifelhaften ,Beweifes bedürfe. Außer diefen beiden Fällen die

Giltigkeit eines Rechtsgefcljäftes an Solennitäten zu knüpfen. ifi fiets

bedenklich. Wenn aber auch der lehre diefer Gründe wirklich eintritt.

fo muß doch die Förmlichkeit. foll fie als Solennität. als Bedin

gung der Giltigkeit des Gefchäftes gelten. ausdrücklich als folche bezeich

net werden. Denn an und für fich. und wenn die Förmlichkeit blos

um des Beweifes willen vorgefsjrieben ift. bleibt. auch wenn fie nicht

beachtet worden ift. dennoch das Gefchäft giltig. dafern fein Inhalt ohne

Beweis fchon gewiß ifi. z, B. wenn ihn der andere Theil zugefieht. 3) Der

Gefehgeber verfuche nicht durch gefehlicije Beftinnnungen feftzufehen. was

nur durch richterliches Ermeffen befiimmt werden kann. und überlaffe

nicht dem richterlichen Ermeffen. was feiner Natur nach der Fefiftellting

durch den Ausfprucl) des Gefehgebers bedarf. Was fich im Allgemeinen

befiimmen läßt. namentlich das Rechtsprincip. darf nie in das Ermeffen

des Richters geftellt-nie darf es diefem überlaffeir bleiben. z. B. zu befiim

  

  



Gefeh. 767

 

men: ob diefer oder jener Elaffe von Forderungen im Eoncurfe ein Vor

zug vor der anderen gebuhre) ob eine weder durch ein ausdrückliches

Verbot unterfagte) noch nach allgemeinen Grundfäßen fur unterfagt zu

achtende Handlung für ftrafbar erklärt werden folle u. f. w. - Dagegen

muß es dem Richter ftets überlaffen fein) dasjenige für den fpeciellen

Fall zu beftimmen) was nur in Bezug auf diefen beftimmt werden

kann) und wofür fich im Allgemeinen keine Befiimmung geben läßt. Er

wird alfo nicht etwa nur die allgemeinen Grundfäse auf den Einzel

fall anzuwenden haben (wovon fchon oben die Rede gewefen ift)) fondern

es kommt ihm außerdem noch zu) diejenigen Größen zu beftimmen) ftir wel>)e)

weil fie aus zu vielfachen und allzufehr dem Zufall und dem Wechfel unter

worfenen Factoren gebildet worden) keine Formel der Berechnung) fondern

nur ein Princip der Abfchähung aufgeftellt werden kann. Dahin gehören

z. B. die Wichtigkeit eines Verdachtsgrundes) der Betrag deffen) was

ein Menfcl) zu feiner Ernährung braucht) die Größe einer willkirrlichen

Strafe) die Zeit) die Jemandern zu Vollendung einer Leiftung zu geftatten

ift u, dergl, Dieß) -_- diefe AbfchähungÄolcljer ihrer Natur nach nicht

genau zu berechnenden) fondern eben nur einer Abfchätzung fähigen Grö

ßen in den Rechtsverhältniffen _ ift das wahre Feld des richterlichen

Ermeffens im eigentlichen Sinne. Damit diefes Ermeffen aber niht in

Willkür ausarte) muß der Gefesgeber dem Richter die Grundfähe vor

fchreiben) nach denen diefer fur den fpeciellen Fall eine derartige Größe

zu befiimmen hat, Das richterliche Ermeffen und die Veurtheilung) ob

und in welcher Maße ein Gefes uberhaupt auf den Fall angewendet wer

den könne) find alfo) wie fchon oben bemerkt) nicht mit einander zu

verwechfeln) obgleich ein ungenauer Sprachgebrauch beide oft mit einem

und demfelben Namen bezeichnet, 4) Sehr oft wird der Gefesgeber

durch irgend einen fpeciellen Fall veranlaßt) eine gefesliwe Verordnung

ergehen zu laffen. Hierin liegt an fich nichts Tadelnswerthesz wohl aber

muß er fich fehr in Acht nehmen) daß er fich niäjt durch die Befonder

heiten eines folchen Einzelfalles verleiten läßt) auch das Gefeh nur mit

Beruckficljtigung jener Befonderheiten abzufafien) wodurch es gewöhnlich

unbrauchbar tvird. 5) Wenn ein Gefeß in irgend einer fpeciellen Materie

gegeben) oder ein älteres Gefes abgeändert wird) fo muß man fich forg

fältig bemühen) die neuen Beftimmungen fo einzurichten) daß fie nicht

etwa mit anderen gefehlicl) noch feftftehenden Rechtsfäsen in Widerfprucl)

kommen. Freilich iii) um folchen Widerfprticl) zu vermeiden) vor allen

Dingen eine umfaffende Kenntniß des befiehenden Rechtes nothigz nus

lich aber ift es bei dergleichen fpeciellen Gefehen) alle Ausdrucke zu ver

meiden) welche den darinnen ausgefprochenen Principien das Anfehen

geben können) als ob fie allgemeine Geltung auch über den Kreis des

Gefehes hinaus haben follen. 6) Nächfidem muß man bei fpeciellen

Gefeßen) vorzüglich) wenn fie für gewiffe befondere Zufiände der Men

fäjen beftimmt find) - z. B, bei Gefeßcn für die Studenten auf einer

Univerfität - fiets von der Anficiyt ausgehen) fie als Ausnahmen von

dem allgemeinen Rechte zu betrachten; außerdem hat man weder eine fefte

Grundlage fur feine Djspofitionen) noch einen Maßfiab) wie weit man
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in der Auffiellung der Rechtsfähe vom Befonderen auf das Allgemeine

zurückgehen foll. 7) Die Anwendung der Gefehe wird ungemein erfchwert)

wenn man neue Gefehe gibt) und ältere über denfclben Gegenfmnd da

neben theilweife fortbefiehen läßt) alfo ein kurzes Gcfeh etwa mit den

Worten fchließt: „Infoweit die hier gegebenen Verordnungen und die

daraus fich ergebenden Folgerungen mit dem Inhalte der naäwerzeichneten

früheren zwölf Gefebe unvereinbar find) werden die Letzterer! hiermit auf

gehoben) im Uebrjgen aber behalten fie ihre Geltung." Weit beffer thut

man) wenn man die ganze Materie in ein neues Gefeh zufammenfaßt)

und die früheren Verordnungen gänzlich aufhebt. Geuther,

Gefinde) Miethgefinde) Dienftgefinde) Dienftboten)

Domefliquen (in der feinern Umgangsfpracloe: Dienerfchaft) ver

altet: Brbdlinge) provinciell) z. B, in manchen Theilen Bayerns:

Ehehalten) im mittelalterlichen Latein; Caaincli, 7aletil)) die

jenige Hausdienerfcljaft) welche fich zu geringeren häusliäjen Dienfcen

durch den Dienficontract verbindlich gemacht hat. Hausdienerfchaft

in der weiteften Bedeutung begreift nämlich die Perfonen der häuslichen

Gefellfchaft) welche fich bei einer Hausherrfcljaft) vet-möge des Dienfi

contractes) auf eine entweder fofort befiimmte oder von der Aufkündigung

abhängige Zeit gegen Lohn und Kofi) zu gewiffen häuslichen auch feld

wirthfwaftlichen Gefchäften vermiethet haben. Je nachdem diefe Gefchäfte

eine höhere) geiftige) namentlich wiffenfmaftliche Bildung erheifchen) oder

nicht) pflegt man diefe Mitglieder der Dirnerfcljaft Hausofficiacrten)

Hausgenoffen) zu nennen) z. B. Privatfecretärs) Hofineifter) Ver

walter) Gouvernanten u. f, w.) oder Gefinde2). Wenn auch) vorzüg

lich iin Intereffe der Hausofficianten) die Begründung diefer Eintheilung

mehr auf die Qualität der zu leiftenden Dienfte) als auf die Aufnahme

in Kofi und Lohn und auf den Eintritt in den äußeren Familienverband)

getadelt worden ifiZ)) fo entfpricht fie doch der Erfahrung) und fchwer

ivürden diefe vorgefchlagenen Theilungsgründe überall anwendbar fein) da

die Verhältniffe der Hausofficianten in den verfchiedenen häuslichen Krei

1) Die Literatur) fo weit nicht bei einzelnen Materien die Schriften nach

ftehend angeführt find) bietet uns vorzüglich Folgendes dare b uäaeioi) cler

juro ei; jut-j: rucientia (lame-Mira. [lui. 1703, [Fachmann, (lo ine-e ka*

junior-urn. ovclcalmann, (ie. jut-a farnnldrurn. Zeitraffer, ei. inter

famulorum. 7nd. 1730. Ztkz-lr, (16 jut-er ciorneatiookurn. klar-preciu,

(lo jut-e. ciomovtjodruin. übers?, Fritsch, familia. piece-ans. Dorn)

Verfucl) ritter ausführlichen Abhandlung des (Hrfinderechtcs. Erlangen 1794.

(diefe lehre Schrift bis jetzt unter allen die vorzüglichfie) obgleich nunmehr in

vieler .lyinfirht veraltet). Krünitz) das Grfindewefen nach Grundfähen der

Oecenornie und Polizei. Berlin 1799. '

2) Die zu jeder diefer beiden Arten gehörigen Perfonen verfucht fprciell

aufzufüljren: Fifcher) im Lehrbegriff fämnitlimer Eameral- und Polizeirechte

Bd. 1) 5.1323 und 1324. Vgl. auch Hagemann) Handbuch des Landwirth

fchaftsrcctjtes d. 58, Glück) Pandcktencornmentar Th. 2) F. 121) S. 154.

3) Vorzüglich von v. Oppen) in den Beiträgen zur Revifion der Gefeße

(Köln 1.833)) Nr. 4) Gefindcrrrljt.
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fen allzu verfchieden gefiellt find. unbemerkt kann *aber nicht bleiben

daß allerdings häufig die Hausofficianten nicht in der Kofi der Herrfcljaft

find. Es werden auch. inwiefern nicht die höhere Bildung der bethei

ligten Perfonen durch fich felbft hier und_ da eine billige Beruckfichtigung

in Anfpruch nimmt) beide Arten der Hausdienerfciyaft gemeinrecijtliciy

nach denfeiben Prjncipien beurtheilt. Das Gefinde pflegt übrigens , je

nachdem es zu häuslichen oder landwirthfcijaftlicijen Arbeiten verwendet

wird) als Haus- oder Hofgefinde bezeichnet zu werden. Diefer

leZte Ausdruck in der Bedeutung von „Dienerfchaft eines fürfilicijen

Hofes" ift veraltet. Das Wort „GefindWfelbfl verdankt feinen Urfprung

unfireitig dem oben erwähnten mittelalterlichen (Ze-einen und wird irrig

von „gefendet“ abgeleitet 4).

Bei den Römern war der Stand der Dienfiboten) als freier Men

fehen, ganz unbekannt Z die diefen bei uns obliegenden Gefchäfte verrich

teten Sclaven, Nur mit großer Vorficht können daher die rbmifmen

Gefehe auf die teutfchen Verhältniffe angewendet werden 5). Dagegen

war bei den rohen Germanen) wo ein förmliches Hauswefen noch nicht

ftattfandF in den früheften Zeiten von keinem Dienftverhältnifle zu Be

forgung der häuslichen Gefchäfte die Rede. Sobald fie aber durch die

Bekanntfcizaft mit anderen Völkern) namentlich mit den Römern) meh

rere Bedürfniffe hatten kennen lernen) bildete fich bei ihnen für häus

liche und wirthfmaftliclje Dienfte das Leibeigenfchaftsverhciltniß auc?f das

jedoch immer mehr verfchwand) je mehr die Städte emporkamen und

man die auf dem Lande von Leibeigenen bis dahin gefertigten Gegen

ftcinde von der fiädtifäzen Induftrie wohlfeiler und beffer beziehen konnte.

So entftand als eine mildere Gefialt des Leibeigenfchaftswefens der

Zwangdienfi (f. den Art. Frohnen und Dienfteö) Bd. 4. S.405)

und mit ihm das Gefindewefen felb|7). .;,

-Das Gefindeverhältniß in Teutfchland wird nach feiner Öehigen

'Stellung durch eine eigene Art von Vertrag begründet) der n der

Hauptfache der rbmifcijen iocatio comluctjo operation entfpricijt. Da

durch aberz daß das Gäßnde noch bis jeßt - der Zeitgeifi 'wakelt offen

bar auch an diefem Verhciitniffe - zur Familie felbft mitgeremnet,

namentlich eine gewiffe Unterwürfigkeit des Gefindes unter die Herr

fchaft und darum eine gewiffe firengere Disciplin gefordert wirdy dann

durch den Einfluß des Dienftbotenoerhciltnifies auf die Familie felbft

4) Z. V. von .Krug . im encyklopadifcb-philofophifclyen Lexikon u. d. W,

Gefinde. l).- l-"rc-.o-W, in feinem Cidaßakiulo, unter dem Worte Cabin-iu.,

erwähnt mehrere Etymologien) die nur beweifen) daß man nichts Gewiffe'

dariiber weiß. Zuerft kommt danach das Wort in einem longobardifchen Gr

feße vor z und die wahrfcheinlimfte Ableitung bleibt die von dem alten fächfifchen

Worte binäre (intuitive) und case (caro, (10111118) - Hausdiener.

5) Rund e. Grundfahe des gemeinen teutfchen Privatrechtes s. L00.

DaneM Handbuch dazu Bd. 2, S. 251,

6) Die Behandlung des Gefindedienfizwanges ift daher von diefem Artikel

ausgefchloffen.

7) Hagemann a. a. O.

l7. 49
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und auf die Landescultnr. nimmt jenes Verhaltniß eine Menge polizei.

licher Rückficljten in Atifpruclj. welche particularrecljtlicl) mehr oder min

der das Gefmderecht felbft modificireng). So entftand ein Schwanken

in der neuefien Gefehgebung zwifchen zwei Ertremen 9). Das Eine.

das Leibeigenfrljaftsverhciltniß vor Augen habend. felzte. befonders rück

fiäjtlich des Zwangdienfies auf dem Lande. das Gefinde in eine allzu

große Abhängigkeit von der Herrfcljaft. Das Andere. das. namentlich

in Frankreich. Nordamerika und. von Erfierem ausgehend. in den teut

fchen Rheinprovinzen. jene teutfäje Abhangigkeit des Gefindes von der

Fanrilie ganz umging. ftempelte ledigli>j den ?Riethcontract zur Norm

für das ganze Verhältnißw). Nur ein Amalgamiren beider Verhält

niffe. wie folches in Particulargefelzetr und Ortsgewohnheiten fich häufig

in Teutfchland eingerichtet hat. kann den richtigen Zuftand bilden. ob

gleich fich dadurch. bei den fo abweichenden Beftimmungen der einzelnen

-Statuten. allgemeine germanifcheOiechtsgrundftitze nicht aufftellen laffen ll).

ein ausreichendes gomeines Recht fich nicht bilden konnte. diefes daher

nur wenige Ausbeute gibt. Vielmehr wird da. wo eine umfafiende

Gefinderecljtsgefeßgebung mangelt. neben dem gemeinen Rechte die

Berückfichtigung der Ortsgewohnheiten und Particularpolizeigefehe12)

fiets nochwendig 14").

Gründer nun in der Hauptfache fich das Gefindeverhältniß auf

den Dienftcontract. fo ift es die Dispofitionsftihigkeit des Einzelnen

über feine Perfon und Kräfte. durch welche auch die Eingehung eines

folchen Miethvertrages bedingt ift, Als Gefinde können fich daher in

elcerlicher Gewalt befindliche Kinder nur mit Zufiimmung des Vaters.

bezügliäj der Mutter. minderjährige Waifen. überhaupt unter Vormund

fchaft fiehende Perfonen nur mit Genehmigung des Vormundes. Ehe

weiber nur unter Beitritt ihrer Ehemänner. in Gegenden. wo der Ge

findezwang befteht. die. Kinder der Unterthanen nur mit Erlaubniß des

Grundherrn vermiethenl4). Eine befondere Form ift zu Abfchließung

8) Mitte t-.maier. Grundfäge des tcutfchen Privatreehtes s. 294.

Schweppe. das rbmifclje Privatrecht Bd. 3. s.. 472.

9) Beidtel. Unterfucljungen über einigeGrundlagen der Strafgefrhgc

bung (Leipzig 1840). S. 251.

10) Sehr gut ifi: dieß herausgefrht in der Recenfion über die oben Note

Z. S. 768 erwähnte Oppemfche Schrift in der Hallsfchen allgemeinen Liec

raturzeitung 1836. Ergänzungsbl, Nr. 13. S. 100 flg. .

11) Danz a. a. Q. S. 252.

12) Solche: älteren Polizeignfeize find viele bei Fifeher a, a. O. f. 1321

u. 1322 aufgeführt. Mehrere neuere Schriften darüber find verzeichnet in Erfch .

Literatur der Iurisprudenz und Politik. fortgef. von Koppe (Leipzig 1823).

S. 288. Nr. 2655-2651 u. S. 543 flg.. Nr. 1725-1734. welchen nur

die Abhandlung 17. in Martin. Jahrbücher der Gefehgebung und Rechts:

pflege in Sachfen Iahrg. 1 (Neufitidt a. d. Q. 1829). S. 23 flg.. beizufügen

iii. Neuer-lich ift der Gcgeaftaild öfter gelegentlich in Schriften über Panne;

rismus. Staatswohlfahrt u. f. w. brfprochrn worden. z. V. in Vodz-Reb

mond. Staatswrfen und Oltenfchcnbildung uinfaffende Betrachtungen Bd. 2.

Berlin 1837.

13) Hagemann a. a. O. S. 59. Glück u, Runde a. a. O.

14) Hagemann a. a. O. Ö. 60. Fifcher a. a. O. g'. 1325.
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des Vertrages nicht erforderliche doch wird er mit Hausofficiantenx häufig

in Form einer Infiruction für diefe) fchriftlicl)16)„ mitHaus- und Hofgefind.

in der Regel mündlich abgefchloffen. Auch ift an manchen Orten die

Giltigkeit des Miethvertrages mit Gefinde von der Verabreichung einer

arena (f. den Art. Bd. 1, S. 459)) hier Dienftd Haft- oder

Miethgeld) Miethpfennig genannt) von Seiten des Herrn an

den DienfibotenW)F abhängig. Großerntheils aber wird das Miethgeld

nicht auf den nachmals zu zahlenden Lohn angerechnet) fondern als ein

befonderes Gratial angefehen) muß auch an einigen Orten bei Fortfekzung

des bereits beftehendeu Miethcontractes jährlich wieder gegeben werden) an

anderen Orten blos bei Miethung eines neuen Dienfiboten. Die Ein

gehung des Dienftoertrages erfolgt nämlich ausdrücklich oder ftillfmwei

gend) das Letztere befonders dann bei Fortfelzung des DienfioertragesF

wenn der Dienftbote nach Beendigung der früheren Dienfizeit im Dienfie

verbleibt?) Außerdem endigt der Dienfi) ohne daß es einer befonde

ren Aufkundigung bedarf) mit Ablauf der durch Vertrag oder nach de

fiehender Ortsgewohnheit befiimmten Dienfizeicui). Auch kann fich in

diefem Falle der Dienftbote, ohne feinem Dienftherrn etwas zu fagen)

und ohne daß diefem die römifclye actio (I6 Nrw oorkuyto dießfalls zu

fiehtl9)) für die Zeit nach Beendigung feines dermaligen Dienftes weiter

vermiethen 20). Doch befiimmen oftOi-tsgebrauche oder Ortsgefeße aus

drückliche Aufkündigung und ausdrückliche Miethcontractserneuerung.

Hat der Dienfibote fich an mehrere Herrfäyaften zugleich vermiethet) fo

geht diejenige vor) mit welcher er den Contract zuerft abgefmloffen hatN).

.Durch den Dienfivertrag erhält) wenn nicht ein anderes darin be

dungen ift) das Gefinde die Verpflichtung) alle häuslichen und) ift

das Gefinde in eine Feldwirthfmaft gemiethet) alle zur Feldq Wiefen

und Holzwirthfhaft gehörigen) erlaubten Gefchäfte) nach Anordnung der

Hecrfmaft) - Hausofficianten haben dieß nicht) außer im hochften

Nothfalle zu thun 22) -- mit Fleiß und Aufmerkfamkeit zu verrichten

und der Herrfchaft in allen erlaubten Sachen Gehorfam und Achtung

zu beweifen. Infonderheit ift daffelbe zur Treue gegen die Herrfmaft

verpflichtet und muß daher _jeden Schaden von Lehre-rer abzuwenden

fuchen 23). (Wegen des) unter dem Hausdiebftahle begriffenen Gefinde

diebftahles f. den ArtaDiebfiahl Bd. 3) S. 423.) Den von dem

15) Fifcher a. a. O. Ö. 1351.

16) Hagemann a. a. O. s. 59. Fifcher a. a. O.Ö.1328.

17) Hagemann a. a. O. Ö. 60. [bleujj clociäionos l'. ll. (loc. 381.

18) Mailing jn eit. (lee. 381.

19) bez-ook, luecljcationeß ac] k'. 70]. 1]. spe-c. 124. [ne-I. gegen

[ill-Miu. l. c. l). l). (iecjs. 885. und Str-Fit, us. m06. 7c, bid. xl. "kit,

3. s. 6.

20) blaejuz l. o. k. ll. (Iecia. 381 u. 379. l". 1". (leo. 384. nk. L.

3 u. 4.

21) Hagemann a. a. Ö.

22) Fifcher a. a. O. b. 1351. ,

23) Fifchcr a. a. O. Ö.1337. Hagemann a. a. Q. Gluck a. a.

D. Bd. 2) Ö. 121) S. 1557 156. ,

44.) * .
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Gefinde felbfl angerirhteten Schaden muß es. wenn der Schade von ihm

aus Vorfah. grober oder mäßiger Schuld (cuipa [reis et late) verur

facht wurde. der Herrfmaft erfehen. Geringe Verfehen (cnllza leeissimu)

gewährt es nur dann. wenn es gegen den Befehl der Herrfwaft gehan

delt oder ohne Auftrag ihm ni>)t obliegende Gefchäfte beforgt. oder fich

zu Arbeiten. welche einen vorzügliäjen Grad von Aufmerkfamkeit erfor

dern. ausdrürklich vermiethet hat24). Indeß wird hierbei wegen der vor

waltenden häuslichen Verbindung gewöhnlich durch die Billigkeit die

Strenge des Rechtes gemildert 2i).

Die Dienftherrfchaft hingegen wird durch den Dienfivertrag ver

bindlich. ,

* 1) dem Gefinde Kofi und Lohn. je nachdem fie verabredet find.

oder Erfiere naä) Ortsgewohnheit und zwar. wenn die Kofi in natura

bedungen ift. diefelbe in den am Orte des Dienfies fur Gefinde üblichen

Speifen. dis zur Sättigung. wenn Kofigeld fiatt ihrer ausgemacht

ift. diefes nebfi dem Lohne. den etwa verfprochenen Gefmenken und.

wenn dem Gefinde Kleidung zugefagt wurde. welches vorzüglich bei

Livreebedienten gefchieht. auch folche prompt zu den befiiinmten Zeiten

zu verabreichenW). Ob die Herrfwaft Weihnamtsq Neujahrs-. Meß

oder Jahrmarktsgefmenke zu geben fchuldig fei. wenn folches nicht ver

abredet ift. dieß kann nur dann fireitig werden .- wenn an einem Orte

dergleichen Gefchenke in der Regel gewöhnlich find. wo dann die Ent

fcheidung darnach zu geben ift. ob ausdrückliche oder ungefchriebene Ge

felze eine folche Liberalität zur Zwangspfiiwt gemacht haben27). Keinen

Falles aber kann gemeinremtlici) - Particularrechte ändern dieß häufig

- der Dienftbote. der vor dem Eintritte der erwähnten Tage den Dienft

verläßt. jene Gefwenke ganz oder theilweife verlangen. da fie niä)t eher.

als mit diefen Tagen fällig find. Der bedungene Lohn fammt Kofi

müffen. wenn der Dienftherr ftirbt. auf die bedungene Zeit von deffen

Erben gemeinrechtlichW) - das SarhfenreänM) und mehrere andere

Particularrewte machen-hier eine Ausnahme - den Dienftboten gewährt

werden. vorausgefeßt. daß nicht die Lage des Dienfiherrn von der Art

war. daß der Dienftbote bei Schließung des Dienficontractes von der

Anficht der Endigung deffelben fogleich mit dem Todesfälle ausging.

Stirbt aber der Dienfibote vor Beendigung feines Dienfies. fo hört.

da er die Dienfte nicht mehr leifien kann. der Lohn dafür auch mit dem

Tage des Todes auf. Sehr ftreitig ift von jeher die Frage gewefen. ob

ein Dienfibote. der durch Krankheit an Erfüllung feiner Dienfipfliwten

24) Glück u. Hagemann a. a. O. Strubr. rechtliche Bedenken.

Spangenberg's Ausg. Bd. 2. Bed. 457 (ill, 61),

25) Dorn a. a. O.

26) Fifcher a. a. O, 5. 134l, Hagemann a. a. O. Glück a. a.

O. S. 1.58.

27) Hagemann a. a. O.

, 28) I". 6. J. rie. locations ei. oonäuctjona. (3. 25.) le. 10. 0. äs [o

cnto et oonäuoto. (4. 53.)

29) Sächf. Landreciht Buch 1. Art, 22.
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gehindert wird. dennoch. wie mehrere. befonders ältere SchriftfiellerW)

behaupten. alle feine Dienfiemolumente fortzubeziehen berechtigt fei. oder

ob diefe mit der Unfähigkeit des Dienftboten zu Dienfileifiungen auf

hören? Die für erftgedacijte Meinung angeführten hauptfäcljlimfien

Gründe. die Billigkeitsgründe. find keine Oiechtsgründe. und die Un

anwendbarkeit der von den unten genannten Schriftfiellern angeführten

römifcijen Gefeße ift umftändlicl) und ganz klar fchon von StrubeU)

nachgewiefen worden. Daher hören aus felbfiredenden Gründen un

fireitig die für die Dienftverricljtungen zugefimerten Dienfiemolumente

mit der Fähigkeit den Dienfl zu verfehen auf. Die einzige Modifica

tion findet nach der Rechtsanalogieiig) fiatt. daß. bei kurzen Verhin

derungen durch Krankheit. ein Abzug am Lohne nicht gut geheißen wer

den kannZZ). Von felbft vetfieht es fich aber. daß. wenn die Krank

heit durch den Dienfi herbeigeführt wurde. der Dienfiherr die Eur- und

Mrpflegnngskofien tragen muß34). Dagegen ift öfter vom Dienftgefinde

eine befondere Vergütung für außerordentliche Dienfte bei Krankheits

fällen der Dienftherrfmaft in Anfpruch genommen worden 35). _ ein

Anfpruch. der. aus in der Natur der Sache liegenden Gründen. nur

dann zu rechtfertigen ift. wenn die geleifieten Dienfie blos vermöge be

fonderer Kunftfertigkeiten. für welche der Dienfibote nicht gemiethet

war. geleifiet werden konnten. oder wenn der Dienfibote nur zu gewiffen

Verrichtungen angenommen war. unter denen die geleifieten Dienfie in

keinem Wege begriffen find. nicht wenn feine Gefchäfte in unbeftimm

ten häuslichen Arbeiten beftehen. Daß dem Gefinde Lohn gebührt. felbft

wenn er nicht ausdrücklich bedungen wurde. dieß ift da unftreitig. wo

durch Gefelz oder Obfervanz. wie befonders bei Zwangsgefinde. ein ge

wiffer Lohn allgemein angenommen ift. Streitiger wird es da. wo ein '

folches Verhältniß nicht obwaltet. da nach tömifchem Rechte eine Klage

dafür nicht gegeben ifi und die teutfclfen Sprüchwörter: Wer auf Gnade

dient. muß der Gnade warten. und: Wer auf Gnade dient. foll mit

Barmherzigkeit belohnt werdenW). dem Gegentheile das Wort reden.

Da indeß das Gefinde nur für folche Arbeiten befiimmt ift. deren Lei

30) unter enehreren anderen vorzügliehkiommel. tbapsdci. quo-ert. od..

332. 1.27821- l. o. 70|. ll. apec. 212. niet). 5. bbfalcli, introcluotjo in

controrersjns juris air-iin), 8sat. ]]l. cap. 4. meldb. 4. anderer. ll. S. 4.

[incl, qunortioneo for-ense- 'l'0|n. [l. cap. 11x11.

31) A. a. O. Bed. 416 (lll. 69). .Theils vor. theils nach ihm aber

fiiminen vorzüglich mit ibm übereine Lauder-b e011, colleginm theoretica

prnccjcum [ab. xxx. '1'it. ll. s. 105. Gebrüder Oberdeck. Meditatio

nen über verfchiedene Rechtsmaterien Bd. 6. S. 205 (209). Fifch er a. a.

O. Ö. 1342. Hagemann a. a. Q. Vgl. auch Dorn a. a. O. S. 157 flg.

32) l“ 27. l). locoti ooncluotj. (19, 2.) Strube a. a. O.

O33) Glück a. a. Q. Th. 17. g. 1054. S. 420. Mittermaier a.

a. .

34) Fifcher a. a. O. Glück a. a. O. Th. 2. h, 121. S.159.

35) Simon und Strampff. Rechtrfpröclje der preußifchen Gerichtshbfc

Bd. 3. S. 80.

36) [lc-trina, cle paroeiujjr juris laid. l. paraem. 42.
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fiung nicht ohne Bezahlung dafiir gedacht wird (nicht 096m2 iideralez);

fo tritt in einem folchen Falle) wenn der Dienftbote nicht ausdrücklich

auf Lohn verzichtet hat) eine Befiimmung des letzteren durch richterliches

Ermeffen ohne weiteres ein") Kinder) wenn fie bei ihren Eltern als

Gefinde dienen) haben - es gilt dieß vorzüglich von Bauerkindern

kein Recht auf eine Lohnforderung) wenn fie leicht der elterlichen Ge:

wait entlaffen und großjcihrig find) oder mit ihren Eltern deßhalb befon

ders contrahirt worden ifi) oder Handlungen der Eltern zu dem ficheren

Schluffe berechtigten) daß diefe ihnen Lohn geben wolltenaö). Noch

mehr tritt die Befugniß zur Lohnforderung ein bei Dienfien) die anderen

Verwandten) Gefrhwifiern) Vatersgefchwifiern u. f. w.) geleifiet wur

den M). - Daß jede Lohnforderung mit dem (Hide des Dienfies er:

löfcht) verfteht fich von felbfiz es muß aber auch die Herrfciyaft) wenn

fie den Dienftboten früher als verabredet war) oder als Gefeh 197d

Obfervanz beftimmen) des Dierifies entläßt) ihm Kofi und Lohn auf

die eigentliche Dienfizeit) fo wie allen Übrigen) durch die intempefiive

Entlaffung entfiehenden Schaden erfehen 40).

2) Der Dienfiherr darf dem Gefinbe nur erlaubte Handlungen

und demfelben angemeffene) deffen Gefundheit nicht gefcihrdende Arbeiten

anfinnen) es iiberhaupt nicht mißhandeln4l). Bei gefährlichen Miß

handlungen darf fogar das Gefinde fogleich den Dienfi veriaffen42).

Daß auch dem Gefinde eine Jniurlenklage geeigneten Falles gegen die

Herrfciyaft zufteht) ift jeht unbeftritten) wenn gleich nicht jede gering

fügige Beleidigung dazu berechtigt) da bei folchen im häuslichen Leben

der nnj1l1i13 jniirrjnncij nicht angenommen werden kannW). Dieß führt

zu der vielbeftrittenen Materie) ob dem Dienftherrn ein Züchtigungs

recht gegen fein Gefinde zuftehe? Diefe von älteren und neueren Ju

rifien 44) vorzüglich aus dem Grunde verneinte Frage) weil die jeßigen

 

38) umfiandlich) nnter-Berlickfichtigung der übrigen Literatur abgehandelt

37) Strube a. a. Q. Bed. 774 (ill, 107). Gebr. Overbeck a. a.

O. Bd. 6) S. 199 (202). Mathis) allgein. jurifiifche Monatsfchr-ift Jahrg.

5) S. 18. Hagemann a. a. O. S. 95.

bei Sch olz 11].) Zeitfrhrift für Landwirthfcbaftsrccht Bd. 2 , Hft. 1) Nr. l).

S. 1 flg.) vgl. auch Vb. 1) Hft. 2) Ö. 48) S. 100 flg. v. Ende) oermifchte

juriftifche Abhandlungen B. l1) S. 32.

39) v. Bülow und Hagemann) practifGe Erdrterungen Th. 7(1) S.

240) Th. l7() S. 102.

450) Ebeirdaf. Th. l) S. 131 (136). Glück a. a. O. Th. 2) h. 121)

S. 1 9.

41) Fifcher a. a. O. h. 1341. Glück a. a. O. S. 158 u. 159.

42) Gluck a. a. O. S. 156 u. 159. Thimmig) in der Zeitfchrift des

jigigtländifwcn Vereines fin: Reclnspflege und Verwaltung Bd. 2) Hfc. 1) Nr.

) S. 52.

43) Gluck a. a. Ö. S. 159. Strube a. a. O. Bed. 590 (lil, 39).

Mittermaier a. a. O. 1107801- l. o. 70i. Ällll. zpec. 546. 111ec1.133q.

44) .Jetz-ic i. 6.1.11). l.'1'jt. 7. s. 12. Bülow u. Hagemann a.

a. O. S. 97. Eichmann) Erklärungen des bürgerlichen Rechtes Buch 1)

Tic. 5) h. 121) S. 156. Mitrermaier a. a. O.
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Dienfileute freie Menfchen find. auf trelche die Grundfciße des römifiljen

Oiechtes Über Sclaven keine' Anwendung leidenh und weil der Mietb

rontract ein folches Recht dem Herrn nicht verleiht. ift von eben fo

ausgezeichneten teutfchen Rechtsgelehrten aller Zeiten bejaht wordenW). .

Daß nur von mäßigen . ja geringen Züchtigungen hierbei die Rede fein

kannj darüber find alle Anfiäjten einfiimmig. Wenn auch der Mietb

rontract an fich ein folches Recht dem Herrn nicht gibtz fo läßt fich doch

nicht leugnen. daß- nach teutfcher Verfaffung. in ihm eben fowohl die

Unterwerfung unter die Disciplin des Herrn liegt. als dieß ruckficlhtliclj

des Lehrlinges der Fall iii. bei welchem der Lehrcontract auch nicht

. ausdrücklich befagtz daß der Erfiere den Zuchtigungen des Lehrherrn un

tecworfen werdeh ohnerachtet folche durch unbefireitbare Rechtsgrundfcihe46)

genehmigt find. Erkennt man die häusliche Disciplinargewalt des Dienfi

herrn an. fo find darin auch mociicue cemjgertionee begriffen. Erkennt

man fie nicht an. fo darf fich confequenterweife der Herr nicht einmal

anmaßen. dem Gefinde einen Verweis (auch ein Disciplinarmittel) zu

geben. Wohin das. wohin die dem Herrn dann obliegende Nothwen

digkeit. fich wegen jedes ungeeigneten Benehmens rohen Dienfigefindes

an den Richter zu wenden. fuhren foll. wie dann der Zweck des Dienfi

contractes gar nicht erreicht werden könnteF dieß liegt auf der Hand.

Daher und weil in vieler Beziehung häufig das Gefinde bei dem Dienft

herrn erfi in die Lehre gehen muß. werden j wie die zuletzt erwähnten

Schriftfieller bezeugen. leichte Zuchtigungen- nach einer ziemlich allge

meinen teutfchen Gewohnheit und nach fehr vielen Gefindeordnungen.

dem Dienfiherrn .verfiattev Doch ift bei den widerfprechenden Anfich

ten uber diefen Gegenfiand und bei der Schwierigkeit des Erweifes der

Erforderniffe einer folchen Züchtigung. möglichfie Vermeidung derfelben

anzurathen47). Den Dienfiboten wegen großer Nachläffigkeiten fofort

entlaffen zu können, ohne daß der Dienfibote deßhalb Entfchädigungs

anfpruche machen durfeh dieß Recht hat man zwar dem Dienfiherrn

zufpreehen wollen48). Es möchte aber gemeinrechtlich. wenn nicht vor

her eine dieß vermittelnde richterliche Eommination ausgebracht worden

ift. fchwerlicl) rechtlich zu vertheidigen fein. da die Nichterfüllung des

Eontrartes blos ein Klagrecljt auf deffen Erfüllung. nicht auf deffen Auf

löfung gibt. Wenn der Dienfiherr aber im Zorne das Gefinde fofort aus

dem Dienfie weiftj fo wirkt felbft eine fofortige Acceptation diefer Er

klärungj falls nieht iviederholte Aeußertingen des Dienftherrn die Ernft

lichkeit diefes Entfchluffes befunden. aus den bekannten Grundfäßen

45) ßerger, oaoonomia juris bid. L. 'l'it.l[]. th. )l. laeyacer l. c.

dal. l. 89er. 16. mati. 4. 70]. ?lll. alles. 546. mee). 15. Strobe a, a.

O. Fifcher a. a. Q. 1340. Dorn a. a. O.Ö.112f(g. Hagemann

a. a. Q. Gluck a. a. O. S. 156 n. 157. k

46) b. 5. Z. fin. l). nei log. nqujl. (9. 2.)

47) Hagemann a. a. O.

48) Strube a. a. O. Bed. 417 (bi, 99).
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über Aeußerungen im Zorne49). kein Recht für den Dienftboten. den

Dienft fofort zu verlaffen 50). *

3) Die Herrfciyaft ift verbunden. dem Dienfigefiitde den in ihrem

Dienfie ohne feine Schuld erlittenen Schaden zu erfehen. wobei es fich jedoch

von felbft verfieht. daß die fucceffive Abnahme der Gefundheit und Krafte

eines Dienfiboten im Dienfte nicht Gegenftand einer Vergütung fein

kanniu). Dritten Perfonen i| die DiWerrfGaft für den durch das

Gefinde in feinem Dienfie angerichteten aden nur dann Erfah fchul

dig. wenn das Gefinde im Auftrage der Dienftherrfchaft handelte. wenn

fie einem ihr als untauglich und unfähig bekannten Gefinde ein Gefcheift

anvertraute. oder ihm wiffentlich Dienfihandlungen zuließ. woraus der

Dritte Schaden litt. Die römifmen Noralklagen. das Sclavenverhält

niß der Römer vorausfehend. find eben deßwegen dabei nicht mehr an

wendbarN). Auä) ift die Dienftherrfclhaft für die von dem Gefinde in

der Erfieren Namen gefchloffenen Eontracte nur dann verhaftlich. wenn

fie dem Gefinde hierzu Auftrag ertheilt hatte. oder wenigfiens der con

currirende Dritte nach den befonderen vorwaltenden umftänden eine Er

mächtigung des Gefindes dazu von Seiten der Herrfwaft anzunehmen

berechtigt war. So alfo ift fie. außer in vorftehendem Falle. nicht zur

Bezahlung der von dem Gefinde wider ihr Wiffen und Willen aus

genommenen Waaren verpflichtet W).

Abgefehen von den Verhaltniffen. wie fich folche zwifchen dem

Dienftherrn und dem Dienfigefinde gefialten. treten bei beiden noch

einige andere. hier zu erwähnende rechtliche Verhältniffe ein. Der

D ien ft b o te erhält namlich durch feinen Dienficontract gemeinrechtlicl) zwar

kein Heimathsreclot am Orte feines Dienftherrn. aber in der Regel bekommt er

deffenGeriwtsfland. wenn diefer nicht ein auf die Perfon des Dienfiherrn. viel

leicht auch feiner eigentlichen Familienglieder. befchrcinkter erirnirter Gerichts

ftand ift. Doch hat das Gefinde der proteftantifchen Geifilichen und Academi

ker in der Regel nach dem Gerichtsgebrauche den Gerichtsfiand feines

Herrn W). Befonders ftreitig ift fiets die Zeugenfähigkeit der Dienfiboten in

49) l.. 48. 1). (1.1 rogni. inri.. (50. 17.) bez-coe- 1. o. 701.11. spec

125. mati. 3. Lauterbach 1. o. 1.1i). Al. 'l'it. 4. F. 3.

50) Gegen [Lamm a1 1. o. ab.. 269.

51)()a1-p207, k. ll. con-t.. 51. tief'. 14. Fifrher a. a. O. S.868

Hagemann a. a. O. Glück a. a. O. S. 159.

52) Dorn a. a. O. 9. 167. Strube a. a. Q. Bed.456 (l. 179)

Bülow u. Hagemann a. a. O. Th. l. S, 121 (124). Böhmer- auß

erlefene Rechtsfalle von Hopfenftedt Bd. 2. S. 423. Archiv für das Civil

und Criminalrewt der Rheinprovinzen Bd. 3 (Köln 1822). S. L4. 'Has'

mann a. a. O. Glück a. a. O. Th. 10. s. 713. S. 417

53) Fifeher a. a, O. S.13“. Bülow u. Hagemann a. a. O.

Tb- le S- 344 (860). Reinhardt. vermifchte Anif-ige H. 1. S. 163.

Hage-mann u. Mittermaier a. a. O.

54)_ Dorn a. a. O. s. 201, Nettelbladt. Nechtsfpcückie des Ober

appe-llateonsgerichtes zu Parchim Bd. 1. Avh. 7. Hagemann a. a. Ö

Gluck a. a. O. Th. 6. g. 510b. S. 244 flg.
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Sachen ihrer Herren gewefen. Die Anwendung der römifchen Gefeße") dar

auf findet aus den fchon oft erwähnten Gründen und wegen der viel grö

ßeren Gewalt der römifchen Hausväter. nicht unbedingt ftatt. In

deffen zeigen fchon die noch jeht üblichen altteutfchen Sprüchwörter:

Weffen Brod ich effe. deffen Lied ich finge. und: Die in Eines Bcode

find. müffen auch in feinem Befien feinös). welche Anficht man in

Teutfcijland über die Glaubwürdigkeit der Brödlinge hat. So gewiß im eine

zelnen Falle der Grad der Glaubwürdigkeit eines Dienfiboten in Sachen fei

nes Herrn von den vorwaltenden befonderen umfiänden abhängt. fo hat fich

doch dahin die allgemeine Meinung fefigefiellt. daß er nie ein ganz glaub

würdiger Zeuge fein wirdk7). Endlich kann das rückficijtlicl) des teut

fchen Zunftwefens nicht unintereffante. dem Dienftherrn allgemein

zuerkannte Oiecht. von feinen Dienftleuten Zunftwaaren. die außerdem

nur Zünftemitglieder zu fertigen berechtigt find. für fich arbeiten zu

laffen. nicht unerwähnt bleiben58).

Das ganze Gefindedienfiverhältitiß. welches einfeitig. ohne gerechte

Urfache. kein Theil aufheben. und. wenn er es doch thut. nicht nur

zur Fortfehung des Eontractes. fondern auch zum Schadenerfcilz. gezwun

gen werden kann. wird beendigt durch Ablauf der Zeit. auf die es ein

gegangen. oder auf erfolgte Aufkündigung durch Ablauf der Aufkündi

gungszeit (indem in der Regel zeitige Aufkündigung beiden Theilen frei

fieht). durch den Tod des Gefindes. zuweilen des Dienfthecrn (f, o.

S. 772). durch (eides- und lebensgefährliche Mißhandluitgen von Sei

ten des Dienfiherrn (f. o. S. 774). durch anhaltende Krankheit des

Gefindes (f. o. S. 773). durch große Nachläffigkeit deffelben unter ob

gedachten Modificationen (f. o. S, 775) und durch Vermögensverfctll

der Herrfcljaft. fo daß fie das Gefinde nicht mehr erhalten kann 59).

Daß Verheurathung des Gefindes ein legaler Grund zur Aufhebung

des Miethcontractes fei. wie fonfi ziemlich allgemein angenommen

wurdeöo). kann wohl fo ohne weiteres nicht behauptet werdenkl). Mit

den Grundfätzen des canonifchen Rechtes über Begünfiigung der Ehe

55) l1. 25. S. 2. l). t). aaäjljt. o6. (21. 1.) la. 24. 1). cl. teßtib. (22.

5.) l1. 3. 0. sack. (4. 20.)

56) [ler-tina l. e. laid. l. ter-oem. 62.

57) [..D7801- 1. o. 70]. l] . apoc. 283. merci. 13. l-lommsl l. c.

0b.. 56 u. 211. (catalog, feat.) s, e. fnmulj. Ewers u. Bender. allgem.

jsurijxi57 eflZeitfGrift Iahrg. 1. S. 89. Glück a. a. O. Th. 22. h. 1177.

. g.

58) Bülow u. Hagemann a. a. Q. Th. bill. S. 367. Gebrüder

Oberdeck a. a. O, Bd, till. S. 123. Schlüter u. Wallis. jurifiifcljr

Zeitung Hft. 1. S. 151,

59) bunter-backt i. cr. [ib. xi. 'l'jt. 4. S. 3. Hagemann a. a.

O. Glück a. a. O. Th. 2. Ö. 121. S.156. Th. 11. ß. 756. S. 323.

Schweppea. a. O. *

60) klommol eit. loc. 0b.. 64. bez-sor- l. o. fol. ll. open. 125.

car-oli. 1.

61) Schon nach dem altteutfchen Sprichwort: Wer freien will. muß erfi

ausdOienen. [Lektion l. o. bid. l, par. 47. Vgl. auch Mittermaier a.

q. .
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wird die Forderung des Rechte?? auf Erfüllung des Eontractes unftreitig

vereinigt) wenn in Fällen) wo das Lebensgluck des Dienftboten von

deffen Verehelichung vor Ablauf der Dienftzeit abhängt) diefe ihm zwar

geftattet) er aber zum Erfas alles) durch den intempeffiven Austritt aus

dem Dienfte) dem Dienftherrn entfiandenen Säyadens angehalten wird.

Zur Erlangung der aus dem Dienficontracte entfiehenden Anfprüehe

ifi) im Verweigerungsfalle) dem Gefinde die e1ctj0 [Mari, der Dienft

herrfchaft die actio ccmcluctj gegeben 92)) welche Überall im fummarifehen

Wege acisgefuhrt werden") und bei welchen) gleichwie in allen Diffe

renzen zwifchen Herrfwaft und Gifinde) diefes) fo wie jede andere Par

tei) der Herrfcijaft den Eid deferiren kaunot). Ein ausgezeichnetes Vor

recht aber genießt das Gefinde ruckfichtlicl) feiner Lohnforderung im Eon

eurs) wo der verfprochene Lohn) wenn er nicht durch anderweite Verab

redung in ein Capital verwandelt und fo fiehen geblieben ifi) in der

erften Elaffe der Gläubiger befriedigt wird") * ein Vorzugsrecht)

das durch einzelne Prozeßordnungen mehrfache Modificationen erlitten

hat' ' *'* Brawl-rw“

» WGeftäudnifz (Bekenntniß)')) c0l1f*088i0. - In der'

Rechtsfpracheii) bedeutet diefes Wort eine von Seiten des Angefchuldigten

oder Beklagten gemachte Erklärung) wodurch er eine ihm zum Nach

theil gereichende Thatfache unbedingt) oder mit gewiffen Befchränkungen)

vor-bringt") oder beftcitigetx- Da es an und fur fich ganz der menfch

li>7en Natur zuwider ift) dergleichen Depofitionen gegen fich felbfc zu

machen) im Gegentheile zu vermuthen fieht) daß Jedermann Alles) was

 

62) Schweppe a. a. O.

63) Dorn a. a. O. 5. 213.

64) Wider die funf: ziemlich verbreitete Meinung des Gegentheiles f. Gluck

a. a. O. Th. 12) 5, 799) S5274.

65) Runde a. a. O. Danz dazu a. a. O. S.252. Hagemann u.

Mittermeier a. a. O.

1) Die Natur diefes Werkes bringt es mit fich) daß_ zuvdrderfi von dem

Gefiändnijfe im allgemeinen gehandelt) d. h, dasjenige vorgetragen werden

muß) was für das bürgerliche) wie für das peinliche Recht gleichmä

ßig gilt) und daß hierauf erjt auf das Einzelne übergegangen wird. In

diefer Weife bietet die Literatur noch keine Abhandlung dar) wenn man

nicht jene von Gefierding) in feiner Ausbeute von Nachforfchungtn über ver

fchiedene Rechtsmaterien Th. 2) Nr, lll) einigermaßen hierher rechnen will.

2) Die gemeine Volksfprache begreift darunter auch jede Aeußerung) die

Jemand aus eigenem Antriebe zu feinem Oiachtheile macht) welche aber nicht

Gefiändniß) fondern Vekenntniß genannt werden follte. Vgl. E berhard)

fynonvmifcltcs Handwdrterbuclj Nr. 246.

3) Nicht immer erfolgt ein Geftändniß auf Vorhalt des .Klägers oder Rich

ters) fondern es kommt zuweilen ein vor Gericht ftehender Schuldiger auch da

mit zuvor und erzählt Thatfacijen) die bis dahin noch ganz oder doch theil

weife unbekannt waren. Im letzteren Falle dürfte der in der vorigen Note er

wähnte Ausdruck Vekenntniß richtiger fein) als Geftändniß. Viele Schrift

firllrr gebrauchen beide Ausdrücke als gleichbedeutend.
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ihm zum Schaden gereicht-n kannt zu nei-fcinoeizien und zu leugnen fucht4)f

fo ift es nicht zu verwundet-nf daß die Jnrisprudenz auf Gefiändni-ffe von

jeher das höchfte Gewicht legtef ja theilweife fo weit gingx daß fie daffelbe

für den Gipfel aller juriftifchen Erkenntnißf für die regt-ina ldwbatjonulu

erklärte, Es muß jedoch von vorm-n herein bemerkt werdenF daß diefes

eine Uebertreibung ifh welche zu fehr großen Einfeitigkeitenf ja zu fchreck.

lichen Verirrungen- zu Graufanikeiten (wie z. B. die rnecija etuenciue

reriteitis, territio, tokturn) im älteren Rechte geführt hat. Wenn man

überall gerne die eigene Beiftimmung des Beklagten zu dem gegen ihn

zu verhcingenden Urtheil wahrnehmen tvird- wenn das richterliche Gewiffen

dadurch eine fehr wefentliGe Beruhigung und Stube finden fo foll man

fich doch hütenf deßhaib alles Heil auf das Gefiändniß ftelien zu wollenf

und aus eigentlicher Bequemlichkeit und Scheu vor Verantwortung die

vor Gericht gezogenen Perfonen dazu anzutreibetif oder gar zu nothigenö),

daß fie mit Freimuth und Selbfiaufopferutig jeder anderen Beweisführung

zuoorkommen möchten. Gerade aus obigem Grunde, weil ein Geftänd

niß immer eine Ausnahme von dem regelmäßigen Verhalten des ver

nünftigen Menfmenö) darftelltf muß man fich nicht beigehen lafienf ein

foiches ohne weitere Priifung als glaubhaft oder gar als unurnfiößliche

Wahrheit anzunehmen. Der erfahrene Iurift wird fich vielmehr ange

wöhnent ein jedes Geftändniß mit mißtrauif chem Auge zu betrach

ten7) und es fich gerade deßhalb- weil der Beklagte mit fo viel Edelfinn

fich benimmtf zur Pflicht machen- deffen Worte und 'Abfiwten auf die

Wagfchale zu legen, damit er keine größeren Nachtheile erleide- als er

mit ruhiger Ueberlegung") votausfehen konnte.

4) S0 oft*ein Menfchf der fein Grwifien belaflet fühlt7 vor Gericht erfcheintt

entficht ein inoralifmer Kampfi der leider grdßt-cntheils zu ungunfien 'der Wahr

heit aus-fallt. Heinrothf über die Wai-irhcit (Leipzig 1824)f fagt S. 227:

unfer Berftanl)f ebenfo wie utifer .Herzf liegt nicht fcltcn mit fich felbft im

Krieger feindet fich gleichfam felbft ant und fidrt auf folche Weife den Frieden

in dem ganzen_ Reiche unterer Gedanken. Vgl. auch Heinrothf die Lüge

(Leipzig 1834)- S. 307-314.

Lt ue- der Anklage: und Unterfuchungsprozeß (Aachen und Leipzig 1840),

bemerkt hierüber S. 128: Allen Bcrfumen- den Verdächtigen zum Bekcnntniß

zu kiringenf liegt immer die Vorausfehung zum Grunde, daß er fatal

dig fei. Sehte man feine Unfchuld voraus (wie er es verlangt), fo wurde man

ihn wohl zur Erklärung , aber nicht zum Bekenntnifie auffordern und feine

Vertheidigung auf jede Wrife bcgiinfiigen. Sehte an aber Nichts voraus

(wie es eigentlich fein folite)t fo wurde wenig ene? das Andringen

zum Bekennen wegfallen7 und er bliebe frei, wie er fich erklären und

vertheidigen wollte. '

6) qninctjlian. ber-lain. nr, 313. hat bekanntlich den Sah aufgefiellt:

[Da. eat natura oonfe38j0ni5, ni; poeait ujcieri namens , qui coniitetnr (ie. re.

7) bezeichnen, tre-ice. (L68 [neue-ex 'l'. ll. [i. 124. Kitkat über Er

hebung des Thatbefiandes Ö. 39.

8) Seiten wird ein Gefianduiß andere, als irn Zufiande innerer Be

wegung abgelegt werdenf und wenn einmal der Anfang damit gemacht ifi- fo

kann das Gemini) die Oberhand über den Berfiand gewinnen. Miilleri Lehrb,

des Criminalproz. (Braunfchweig 1837» S. 206- fiihrt daher mit gutem (Grunde

unter den Erfordecnifien eines glaubhaften Geftandnifies auf: Daß der Gefiehendr
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' Diefes fiihrt:

l. Auf die allgemeinen Rechtsfclße: 1) daß Gefieindniffe nur

dann als Beweismittel gebraucht werden dürfen) wenn fie im Zufiande

phyfifcijer und pfychifcher Freiheit und 2) mit der Abficht zu

bekennen (ai-imo rannte-icli) abgelegt find) fo wie 3)) daß fie immer

firenge zu interpretiren find.

Zu 1). Was nun die phyfifche Freiheit anbelangt) fo gehört

dazu hauptfeicijlich) daß dem Gefiehenden vor und während feiner Depo

fition weder unmittelbare mechanifehe Gewalt9) zugefügt) noch eine folche

angedroht worden fei) mag diefelbe vom Richter felbft und feinen Unter

gebenen oder auch nur von Privatperfonen ausgehen. Allerdings läßt

fich als moglich denken) daß ein dergefialt erzwungenes Bekenntniß den

noch die vollkommene Wahrheit enthalte und nur vielleicht im Ausdrucke

der gehörigen Genauigkeit entbehre) weil es in einem Zufiande der Be

fangenheit oder des körperlichen Schmerzes ausgefioßen wurde l0)) ja) man

könnte theoretifcl) noch weiter gehen und fagen) daß gerade) weil freiwil

liges Herbeifilhren einer nachtheiligen Lage dem Selbfterhaltungstriebe

noch mehr widerfpreche) das abgendthigte Bekenntniß größeren Glauben

verdiene) als jenes) und es ifi auch diefe Anficijt fchon zurxpractifmen

Wahrheit geworden) als man das Folterfyftem l f. den Art. Frage

Bd, 4) S. 337 fig.) handhabte: aber wenn man die Sache gründlicher

betrachtet) fo findet man leicht) wie groß der Irrthum ift) der hierin

liegt. Zugegeben ift es bereits) daß freiwillige Gefiändniffe in der Be

urtheilung die höchfie Vorficht erfordern; aber gleichwohl ift ein mit

Nichts unterfiuhtes freiwilliges Gefiändniß immer mehr werth) als ein

von den reichlichfien Indicien umgebenes Zwangsgeficindniß) und zwar

aus dem ganz nahe liegenden Grunde) weil zu einer jeden menfchlichen

Handlung) wenn fie als folche betrachtet werden foll) eine freie Willens

befiimmung") gehört) und wenn es hieran fehlt) fo kann wohl eine

äußere That) ein Ausfpruch des Menfcijen vorliegen) _nimmermehr aber

eine Offenbarung der innerfien ueberzeugung. *

So wie zum Thatbefiande eines Verbrechens vor allem eine freie

Handlung von Seiten eines vernunftbegabten Wefensi") gehört) fo muß

zur Zeit der Ablegung deffelben feiner fo bewußt war) daß fein Gedächtnis

nicht leicht ein unrichtiges Bild von der eigenen Handlung empfangen) oder

das richtig empfangene Bild bei der Vergegenwcirtigung durch Phantafie

täuf chung verandert werden konnte. '

9) Cop. 16. x. eis 01k. ei. por. jaa. (lei. Gefkerding a. a. Q, S.96.

Kitka) die Beweislevre im bfkerr. Strafprozeffe (Wien 1841)) h. 21.

10) Deshalb hielt man auch in der Vorzeit.) wo die Folter noch herrfcbrnd

war) für nothwendig) daß das eepreßte Gefiandniß 2-3 Tage nachher ratificirt

wurde. kann, inatit. iur. (zi-im, s. 878. Quifiorp) Grundf, des pcinl.

Rechtes Bd. 2) s. 742) 743.

11) Heg el) Grundlinicn der Philofophie des Rechtes h. 11) fagt: Der

nur erft an fich freie Wille ift der unmittelbare oder natürliche Wille.

ZglOZucfll) Hillebrand- Philofophie des Geifies (Heidelberg 1835)) Bd. 1)

. g.

12) Am be|en findet man diefe wichtige Lehre auseinandergefedt in A' beg 11**

Lehrbuch der Strafrechtswiffenfchaft S. 103 fig.
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auch die Erklärung.. welche ein Angefchuldigter darüber abgiebt. aus

ungetrübterGemuthsverfaffung") hervorgehen. Dazu gehört

insbefondere freie Willensbefiimmung bei der Ablegung eines Geftändniffes.

Daffelbe hat. wie oben gezeigt wurdet die Vermuthung geiviffermaßen

gegen fich- und um fo forgfältiger muß man die Motive prüfen- welche

dabei gewirkt haben mögen. Pfychifcl) unfrei ift nicht nur derl welcher

in eine Geifieskrankheit verfallen ift- fondern auch der von heftigen Lei

denfchaften beherrfchte Menfcill4); unter welchen lelßteren befonders her

vorzuheben find: der Zorn. die Schwermutw der Ehrgeiz und die Furcht

Triebfedern. welche überall nicht felten uniiberlegte Worte hervorrufen.

Daß auch der Unterfumungsrichter hierzu beitragen kannl unterliegt kei

nem Zweifel. und es wird doppelt fchwierig für ihn. die rechte Behand

lung zu trefienl weil er anderfeits fogar darauf hingewiefen ift- die Ge

muthsbewegungen der verhörten Perfonen zu einer rückhaltslofen Angabe

der Wahrheit zu benutzen 15). Sobald er findet. daß die Aufregung

ins Krankhafte übergeht/ muß er einhaltenF und wenn nicht das Verhör

ganz abbrechenl doeh daffelbe auf weniger erhebliche Nebenpunkte befchrän

ken. Am hriufigfien kommt es bei Eonfrontationen zur ftarken Auf

regung/ und man muß deßhalb hier immer vorforgen- daß Beleidigungen

tinterbleiben (f. den Art. Eonfrontation") Bd. 3. S. 16).

Zu 2). Es befieht ein fehr wefentiWel: Unterfchied zwifchen dem

eigentlichen Geftändniffe und eineejileiißeriingf worin man beiläufig

ein Gefieindniß erkennen kann, Ein Menfrh braucht nicht gerade an

Verfiandesfmwäme zu leidenF um in den Fall zu kommen. daß er Etwas

vorbrinat- was ihm nachtheilig fein kannF ohne daß er gerade die Ab

ficht") hatte. eine folche Folge herbeizufuhren. Es gibt gar viele ge

fchwäßige- unvorfichtige Naturen. welche den weifen Grundfaßh eher zu

denkenh als man redetX niält befolgen. Solche benehmen fich dann auch,

wenn fie über ein Verbrechen befragt werden. nicht anders und etwaigen

oft gar niihß wie kritifch ihre Lage. wie folgenreieh jeder Ausdruck ift.

Sie geben aus Eitelkeitl oder aus Bequemlichkeit, um fich in keine

Discuffion einzulaffen- oder aus reinem Leichtfinnl Dinge gegen fich zu,

an welchen fie vielleicht gar keinen Theil hatten. oder fie erzählen unge

13) :daffelbe wird natürlich auch vomlxivilgefiandnifie verlangt. Geflec

ding a. a. O. S.67. Schneider. Lehre vom reehtbVeweifez neu herausgeg.

v. Hofmann (Gießen 1842)l g. 74. Mühlenbruml Lehrbuch des Pan

dektenrechtcs Th. 1. S. 92. 93.

14) Seheidler. Propadeutik der Pfychologie. 2.Ausg. (Darmfiadt1833)l

S. 452. nennt die Affecte Gefühle. die eine folche Größe erlangt haben, daß

fie die Thatigkeit der iibrigen Seelenvermbgen. namentlich des Verfiandes oder

der wlllkiirlichen Leitung der Vorficllungcnl fomic der Kraft der Selbfibeherr

"chung (Befonneuheit) momentan hemmen.

15) Ausführlich handelt hiervon der Auflage Die Exploration zweifelhaiter

Seelenzufiände im Strafprozefie von L, v. Iageinann in deffen und Nbll

ner*s Zeitfehrift für teutfches Strafverfahren Bd. 2, S. 232 flg.

16) Vgl. auch Archiv des Criminalreclptes Jahrgang 1835 , S. 64.

17) Die Abfiehtf wenn fie auch nicht immer direct darauf gerichtet ift. eine

Buße oder Einbuße zu erleiden, muß doeh in fo weit erhellen, daß der Gelten
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beige Gefchichten) in welche fie) gleichfam nur zur* Ausfchmückung)

?cheinbare Geficindnifie einflechten) die ihnen) wenn es darauf ankcime)

nimmermehr Craft fein könnten.

Diefes fuhrt denn auch wieder auf die unerlaubten Suggefiionen

(f. den Art. Frage Bd. 4) S. 327)) d. h. die Eingebungen von That

faehen) diein den Arten nicht enthalten) oder gar deren Inhalt wider

fprechend find l9).

Wenn darauf afiirmative Antworten erfolgen) fo kann man immer

mit Grund die Abficht) zu gefiehen) bezweifeln: denn man weiß ja

niht) ob die fragliche Thatfache uberhaupt eriftirt) und es kann daher

ein Zugefiandniß um fo weniger darauf gebaut werden) als aus einer

bloßen Beiahung nie mit Sicherheit") hervorgehc) daß der Gefragte

dadurch eine Schuld in der Ausdehnung) wie die Frage fie bezeichnet)

auf fich nehmen will.

In noch weit ftcirkerem Maße ift diefes der Fall bei den Antworten

anf captiöfe FragenW): denn hier kann fcheinbar Etwas eingeräumt wer

den) was dem Verhörten) wollte man ihn in offener Weife noch einmal

fragen) vielleicht gar nimt in den Sinn kommen wurde.

Zu 3). Aus dem gleichen Grundfaße der vorfichtigen Beurtheilung

eines Gefiändniffes folgt denn aueh die Regel) daß man ein folches

immer fo befchrcinkt als möglich auszulegen habe. Handelt es

fich darum) fich felbft Nachtheile oder gar Strafen zuzuzjehen) fo muß

Jedermann) der in den eigenen Bufen greift) fich fagen) daß man bei

einer fo feltenen) dem Eudcimonismus widecfirebenden) Erfcheinung mit

Folgerungen und Bermuthungen äußerfi fparfelm zu Werke gehen muß.

Wenn z, B. ein Jnculpat fagt: Sollte ich auä) mehr als einmal gegen

dige weiß) welche rechtliche Bedeutung feine Ausfage hat und dennoch fie

als einen Beweis gegen fich in die Arten niederlegt. Diefes Wifien braucht

aber nicht abermals durch ein Gefiandniß erhartet zu fein) fondern es kann auch

aus dem Benehmen und der inneren Haltung des Nedenden erfchlofien werden.

Das Geberdenprotocoll ift deßhalb bei Gefiändnifien von befonderer Wichtigkeit.

Mittermaier) das teutfche Strafverfahren Th. 1) S. 491. Frieder-ich)

Syfiem der gerichtl. Pfhchologie) 2. Aufi. (Regensburg 1842)) S. 55.

18) Dieß gilt eben fowohl auch vom Civil: wie vom Criminalprozeffe: nur

ift in jenem nicht leicht die Möglichkeit einer Induction dura) den Richter denk

bar) er müßte denn) in Abwefenheit des Gegners) einer Partei etwas Anderes)

als was jener vortrug) mündlich zur Erklärung verhalten.

19) Gefierding) Ausbeute von Otachforfmungen Th. 2) S. 103- hat

daher auch unrecht) wenn er meint) es genüge) daß der Beklagte fage: Das

räume ich ein) das will ich nicht befirciten u. f. w. Er muß vielmehr) um

die Ernfilimkeit des Gefiiindnifics beurtheilen zu können) das Wefentliazc

der _fraglichen Thatfache mit ausdrücklichen Worten f elbfk vertragen. IFbu-ce

gerlichen Rechtsficeitigkeiten befieht nur darin noch ein erhebliarer untcrfancd

von Cciminalunterfuchungen) daß der Richter fich nicht darum zu tum-nern

bat) ob das Sicfiandniß innere Wahrfcheinlichkcit habe) oder. nicht. S: dariiber

ZnelÖßuZzeu. Vgl. auch Schneider) Lehre vom Berocife Anni. wer( zu

. ) ,

37k 2J)) Mittermeier) die Lehre vom Beweife (Darmfiadt 1834)) S. 260)

i , . ,
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den Z. gefiochen haben. fo weiß ich doch gewiß. daß ich auf keine ge.

jährliche Stelle das Meffer richtete. - fo kann hieraus allein auf keinen

Fall das Zugeftändniß erfchloffen werden. daß Inculpat wirklich zwei

Stiche geführt habe. fondern es ift dieß als ein ihm felbft dunkler PunktN)

zu betrachten. Die Aufgabe des Unterfuchungsrichters ifi: es. hierauf wei

ter zu infianziiren; gefchieht dieß aber nicht. fo darf der Urlheiler keinen

Schritt weiter gehen. als die Worte. wie fie der Inculpat gebraucht.

gefiattenN).

Es darf jedoch nicht unangemerkt bleiben. daß jener Grundfaß häu

fig. und zwar befonders von Advocaten und Defenforen. allzu enge an

gewendet wird. Es kann nämlich nicht verboten fein. die Aeußerung

eines Gefiändigen im Zufammenhange zu betrachten und dasjenige. was

fich nach vernünftiger Erkenntniß als der wahre Sinn daraus ergibt.

als die wirkliche Intention des Inculpaten oder Beklagten anzunehmen.

Wollte man jeden Sah oder jedes Protocol( abgeriffen für fich xallein-be

traäuen. fo wäre es keine MögllthkeitW). zu einem befiimmten Refultate

zu kommen. '

Nach diefen allgemeinen Vorbemerkungen wird es nun nothwendig.

das Gefiändniß in zwei befonderen Rückfiwten zu betrachten. in fo weit

es nämlich dem Eriminal- und dem Eivilrechte angehört. Ein fehr

erheblicher unterfchied befteht hier dadurch. daß das civilrechtliche

Gefiändniß auf den Grundfalz des Verzichteski) bafirt wird. während

das criminalrechtliche nur mit dem Maßftabe der Wahrheitkk) be

uctheilt wird. Hier ifi es unausweichliche Pflicht. der Ladung vor den

unterfuchungsrichter Gehorfam zu leifien. und wenn der Angeklagte hart

21) Es fehlt an der zu einem gerichtlichen Geftändniffe nothwendigen Ve

fiimmtheit. und wenn durch andere Beweismittel kein helleres Licht darüber

verbreitet werden kann. fo ift im Zweifel anzunehmen. daß nur Ein Stich von

der Hand deZ-xlkiefiändigen erfolgt fei. Mittermaier. trutfch. Strafverf.

Th. 2. S. 2 .

22) Aehnliche Beifpiele kdnnten denn auch wieder von unbefiimmten oder

zweideutigen Geftändniffen im Eivilprozefie angeführt werden. wo nicht min

der fiets die dem Beklagten günfiigere Auslegung vorwiegen foll. Schnei

der a. a. O. S. 94.

23) So klar und entfchieden zu fpreäjen. daß durch Deutung oder Deutelei

nicht ein Doppelfinn in der Rede zu entdecken wäre. ift eigentlich nur die Sache

weniger Auserwählten. Man muß daher fait jede gerichtliche Erklärung nach

der Su bjectivi tät des Deponenten verfäiirdenartig auffaffen und beurrheiten.

Rofenkranz. Pfvwologie (Königsberg 1837). S. 300.» ,

24) Ift die Klage grundlos. fo enthält das Gefiänbniß einen Verzicht auf

Beweisführung und kann die Klage durch Einreden elidirt werden. fo enthält*

dieß unbefchränkte Geftändniß einen Verzicht auf testete. Da aber auch Beweis

einer wohlbegründeten Klage verlangt werden kann. fo kommt es auch hier

darauf an. ob der Beklagte dem Kläger diefe Mühe erfparen.- d. h. auf die

rechtliche Ueberweifung verzichten will. Auf delnfelben Grundfasr- beruht auch

die gemeinrechtliche fogen. Verhandlungsmarime im Gcgenfatzr- der preußi

fchen unterfuwungsmarime. worüber vorzüglich nacbzulefen ift: Mitter

maier. der tentfche Prozeß in Vergleichung u. f. w. Beitr. l . S. 70* fig.

25) Mittermaier. Lehre vom Belveife s. 7.
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näckig ausbleibt. kann und muß zu gewaltfamer Vorführung gefchritten

werden.

Wenn dagegen im Elvilprozejfe der Beklagte geladen wird. fo fest

der Richter gleiä) das erfte Mal die Androhung des Rechtsnachtheiles bei.

daß im Falle feines Ausbleibens die vom Kläger vorgetragenen That

famen als von ihm. dem Beklagten. zugefianden angefehen und deffen

etwaige Einreden ausgefchloffen würden. Man hat mithin keine urfacije.

in Eivilfachen weitere Schritte zu thun. wenn der Beklagte fich nicht

verantwortet. und es treten auf Antrag des Klägers lediglich die Eontu

macialfolgenk") ein. d. h. es wird ein Geftändniß fingirt27). Damit

ift aber natürlich zur gründlichen Aufklärung der Sache nichts gefchehen.

fondern man hat den Streit gleiäjfam durch eine Strafe abgefchnitten.

Iedem. der über fein Vermögen disponiren darfW). [icht es auch frei.

einen Theil des Seinigen wegzufcljenken oder fogar leichtfinnig zu ver.

fchleudernz will er nun den Anforderungen eines Anderen. wenn fie auä)

noch fo grundlos find. keinen Widerfprucl) entgegen fehen. fo kümmert

fich der Richter nichts darum 29). fondern fehr voraus. daß der Beklagte

entweder durch fein Schweigen die Schuld anerkennen oder einem Pro

zeffe felbft durch ein Opfer ausweichen wolle. Im Strafverfahren wäre

Nimts gewonnen. wenn der unterfumungsrimter annehmen wollte. daß

der ungehorfam Ausbleibende das fragliche Verbrechen begangen habe;

denn der Spruchrimter würde fich damit nicht begnügen. vielmehr die

Arten zurückfenden und begehrten. daß der Angefchuldigte durch die gefeh

licljen Zwangsmittel") zu einer Erklärung gebracht werden folle. Auf

den Fall. daß er felbft auf perfönlicljes Etfmeinen jede Antwort verwei

gert. find durch die Gerichtspraris gewiffe Beugungsgrade eingeführtkl).

die man jedoch in neuerer Zeit ziemlich allgemein verwirft und zwar

theils aus dem Grunde. daß man keine Surrogate für die verabfcljeu

ungswürdige Folter mehr gefiatten will o2). theils. weil man durch ein

dergefialt erzwungenes Geftändniß doch den Zweck der materiellen Wahr

heit nicht erreicht fieht.

 

26) Mittermaier. der teutfclje Prozeß u. f. w.. zweiter Beitrag. b. 7.

Z8?? rtZgnn-Hollweg. Gerichtsoerf. und Prozeß des finfenden rdm. Reiches

, . .

27) S. darüber mehr unten nel ll. 4. und lil. 1,

28) Gönner. Handbuch des gem. teutfchen Prozefies Bd. 2. S. 871.

dehnt diefen Sah fo weit aus. daß er fagt: Gefiändniß als Ausfluß der freien

Dispofition über das Seine findet unter den ftreitenden Theilen allgemein .

ohne Vefchränkung auf eigene Handlungen des Vekennenden jtatt.

29) Nur formelles Recht erfirrbt der Eivilprozcß. Vgl. Bethel-rann

Hollweg. Verfuche über einz. Theile der Theorie des Eioilproz. S. 279 . wo

es a. A. heißt: Die Erklärung des Beklagten gilt zu feinem Nachtheite als

förmliche Wahrheit. ohne daß zu feinen Gunften das edictliehe

Recht noch beachtet würde.

30) Henke. Handbuch des Eriminalrechtes Bd. 4. S. 690 fla

S 13x?) Nbllner. in der Zeitfchrift für teutfches Strafverfahren Bd. 1.

32) S. in diefem Lerikon Bd. 4. S, 344. Lene. der Anklage- und

unterfuchungsprozeß in Teutfcljland S. 126.
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Freilich bleibt dann oft gar kein Beweis übrig; aber die Rechtspflege

ifi deßwegen nicht mehr benaäytheiligt) als in den vielen Fällen) wo man

es mit leugnenden Jnrulpaten zu thun hat. Nur das einzige Bedenken

bleibt dann) daß diejenigen) welche den Gehorfam verweigern und

dem Richter gar keine Antwort geben) um Nichts fchlimmer daran find)

als die anderen) weiäje) gleichviel geftändig oder nicht) das Verhär

ordnungsmäßig befianden hadenaä). Wie könnte man aber eine Ver

xichtung deduciren) über feine eigene Schande auszufagen? Die Pflicht

n nicht weiter gehen) als daß man der Ladung Folge leiftet; will

man aber auf keinerlei Erörterung fich einlaffen) fo kann man vonNechts

wegen keinen anderen Nachtheil dadurch erleiden) als daß die Vermu

thung eines fchuldbeladenen Gewiffens34) daraus gefolgert werden darf.

Eine Verwechslung mit der Zeugenpflicljt") hat viel zur falfchen

Auffaffung der Pflichten des Angefchuldigren beigetragen. Allerdings gehört

es zu Obliegenheiten des Staatsbrirgerthumes im allgemeinen) den Lan

desgericiyten) welche einer gewaitfamen Störung der Reäitsordnung nach

forfchen) Alles anzugeben) was ihnen von der Sache bekannt iftz aber

diefe Pflicht kann doch gewiß nicht auch folche Individuen umfaffen) welche

felbft der Gegenfiand der Verfolgung find. Mittel zur ueberfuhrung des

Verbrechers foll Jeder) der folche kennt) an Handen geben; wenn aber

die angeklagte Partei felbft ein Gleiches thun müßte) fo würde die Iufiiz

in Despotie ausarten) fie wurde von den untergebenen fordern) daß fie

aller Mühe und Arbeit zuvorkommen und fich großmlithig dem Strafe

gerichte felbft uberliefern. Wenn man eine folche Pflicht auf das Aeußerfie

urgirt) fo käme man dahin) daß das) was man jetzt Unterfuchung")

nennt) ganz unnöthig wurde) indem keine künfiliche Beweisronfiruction

mehr nothwendig ift) fobald derjenige) gegen den bewiefen werden foll)

 

33) Es beruht ein folches Bedenken theiiweife auch aufunkenntniß der Pro

eßpraric. Denn jeder unterfucljungsricljter weiß) daß oft eine lügenhafte

ertheidigung den Zweck der Wahrheltserforfcljung noch viel mehr erfchwert;

als ein gänzliches Schw eigen. Vgl. v. Jag ernann) Handbuch der gerichtl.

Unterfuchungskunde Bd. 2) Nr. 180 u. 220. _

34) Der Gefichtspunkt) aus welchem ein Geftändniß auch zum Vol-th rtl

des Angefchuldigten gereichen könnte) darf nie aus dem Auge verloren werden;

wie namentlich bei der Frage über Zurechnung. Retz-robot, die.. rio router..

limit-Ita in anna. orjrn. (Pub. 182408. 12.

35) Auch im Civilprozefie kann der Sah nicht gerechtfertigt werden) welchen

z. B. Schneider) Lehre vom rechtl. Beweife d. 72) in den Worten aufftelit:

Eingefiändniß heißt dasjenige Zeugniß) welches der Product) dadurch) daß

er den) von dem Producenten behaupteten Thatfag fiir wahr _erkläret) gegen

[ich ielbfi (Lvl-gt. Denn zum Vegrifie des Zeugen gehört immer zunächfi:

daß er am Auegange des Srreites nicht detheiligt feit und ferner kann

auch ein Beklagter Dinge gllgefirhtn) die er felbfi nach der Behauptung des

Klägers) nicht) wir ein Zeuge) mit eigenen Sinnen wahrgenommen hat.

Vgl. auch die Anni. des Herausgebers (Hofmann) zu obiger Stelle. _ z '

36) Mithin kann das unbedingte Gebot des Anwortgebens felbfi mehr ein

nothwendiger ?lusfluß des Inquificionsprozefies genannt werden. Henke) H-andb.

des Criminalrechtes Bd. 4) S. 692. H epp) Anklagefchaft) Qefkentltwkett und

Mündlichkeit (Tübingen 1842)) S. 103-108.

[di. 50
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über Alles. was man verlangt. ununuvundene Erklärungen abgeben muß.

Nur in der Weife. wie die Engländer auf das Gefiändniß Bedacht neh

men. kann es rechtsphilofophifci) gebilligt werden. Der Angeklagte wird.

wenn er vor den Richtern erfclheint. zuerfi gefragt. ob er bekenne. oder

es auf Beweis ankommen laffen wolle i") (gain;- or not guj1t7-pr0ce83)3").

Dieß ift der rechte Augenblick. um das Gewiffen zu rühren. wo man

zum erfienmale vor den entfcheidenden Richterk") hintreten muß. Die

Jnfiruction ifl vorausgegangen. und der Angeklagte kann daher ermeffe

was er von einer Recapitulation der Beweife zu erwarten hat; Wiek

ziehen“?*es dann vor. ihre Schuld zu bekennen. damit fie nicht zugleich

als Verbrecher und als überwiefene Lügner aus der Verhandlung hervor

gehen. er* ..zh „Lege-ZM

Zu weit geht es übrigens. wenn man verlangt. daß es dem An

geklagten völlig freiftehen folle. ob er eine Antwort geben lvolle. oder

nicht. ob er fich mit Lügen befaffen wolle. oder nicht. Von Zivang

oder Nöthigung ift gewiß ein Benehmen des Inquirenten. welcher durch

moralifäyen Einfluß den Inculpaten zur Aufrichtigkeit zu defiimmen fucht.

fehr entfernt. Nicht als Sclneckensrnann. nicht als Wiirgeengel foll der

Inquirent auf das Gemuth des Verdächtigen einfiürmen. wohl aber darf

und foll er als unpartheiifmer Rathgeber40) unter allen Umftänden darauf

aufmerkfam machen. was theils die Klugheit. theils die moralifclhe Pflicht

eines Angefchuldigten erfordert. Man wurde fch auch fehr irren. wenn

man glauben wollte. daß die franzöfifchen Infiructionsrichter diefen Punkt

mit abfoluter Jndifferenz behandelten; es ift vielmehr anerkannte That

facije4l). daß diefelben. befonders in bedeutenderen Fällen. ihren erfön

lichen Einfluß gern aufwenden. um Geftändniffe herbeizufuhren. arum

37) Wie dieß übrigens früher bei unterfucijungeie über Staatsverbrecheu

ganz anders war. f. bei Mittermaier. Strafoerf. Th. 1. S. 108.

38) Henke a". a. O. Bd. 4. S. 467,

39) In Fällen. wo ein unbefihränktrs Gefiändniß abgelegt wird. hat nicht

die Jury zu erkennen. fondern es erfolgt fofort die Anwendung des Strafgefeges.

das eigentliche urtheil. von Seiten der Richter.

40) Am beiten begründet ift immer die Bemerkung: daß ein aufricbtiger

Inculpat. der gleich von Anfang an die Wahrheit fprieht. die unrerfuchnng

ficherlia) abklcrzt und mithin auch die Koflen vermindert; wie dieß näher ausgefiihrt

ift in v. Ia-gemanms Handbuch der gerichtlichen unterfuchungskunde Bd. 1.

h. 279. Entwurf einer Eriminalprozeßordn. fiir Sachfen v. 1342. Ö. 92.

41) In dem Manual cler juge- ckinrtruction von ouearger (ldiiart ec

kai-ir 1840.) 'Lorna ll. p. 124. findet man hierüber Folgendes: Zi le juge

ckjnatruclion ne cloit pur-i anti-er en cliiecurvion our-erde near- l8 prelfenu;

.'jl no lui eat pa. porniir (kunst i. prolnesses (läge-erraten, (le questions

continues-rs, (lo oraz-eur ckintinijelutjan, (lu moins il est loiridlo,

cl'au1pl0Fe.-.r ent/era lui lea axlioi-tutions, lern ranreiäenturionä,

qui, fairen nean lerne-leerem, paurcajont lo .Linz-oder ou le cläcicler Q

un uur-c. Fan seulement la _ingo (Marti-nation peut jn-ejcer le pröeeun e'.

reinlesen-rr ln yeirjts, il (Init mäina l'on zer-reger, ot. lorrqifil a (lu

jncliooa, loi-aqua le [ir-arena so contre-niit, jl clait lo lui romurquar your lo

rlstormineer a la einerseits. Mehr. als hier gefagt ift. thut auch kein

teutßfxäzffri untrrfuwungsriahter. der fich feiner Aufgabe klar und redlieh be

wu .
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follte auch irgend ein unterfuclhungsrichter auf diefe. an und für fich

niemals verwerfliche. Methode. feine Arbeit bedeutend zu erleichtern.

gänzüeh verzichten? Es dürfte fonach der hier und da ausgefprowene

Wunfch. daß die unterfuchungsrichter fich lediglich darauf befchränken fol

len. die vorliegenden Verdachts- und Beweisgründe zur beliebigen Be.

.mtwortung vorzuhalten. nur bedingte Unterftühung verdienen: denn es

würde damit das pfychologifche Element gänzlich aus dem Eriminalprozefie

verdrängt feinz und welche Nachhilfe könnte wichtiger und fachgemäßer

fein. als diefe? ,

Eine weitere Frage. die jedoch mehr theoretifwer.“ als practifcher

Natur ift. befteht darin: ob das Geftändniß unter die Beweismittel zu

zählen fei?

Im Eivilprozeffe ift man fo ziemlieh einig darüber. daß das Ge

fiändniß kein Beweismittel. fondern vielmehr gerade das' Gegentheil.

eine Erklärung des BeklagtenN) fei. wodurch er dem Kläger die Be

weislaft erfpart. Es beruht hier.. wie gefagt. Alles auf dem Grundfahe

des Verzichtes und des Vergleiäzesz mithin kann auch ein Verklagter.

der ganz und gar mit Unrecht belangt ift. die Forderungen alle zuge

ftehen. fei es. um einem lciftigen Streite auszuweichen. oder um dem

Gegner auf mittelbare Weife ein Gefchenk zu machen. Anders ifi es.

wenn der Beklagte Widerfpruci) einlegt. und eine förmliche Beweisführung

beginnt. Alsdann muß fich der Kläger. fo wie aus) der Beklagte. wenn

er Gegenbeweis führt. der gefehlici) vorgefchriebenen Beweismittel bedie

nen. und es werden nicht nur keine Anderen zugelaffen. fondern'der

Richter hat auch' die Pflicht. den Gehalt der vorgefchlagenen Beweismittel

zu prüfen und fie von Amtswegen zu verwerfen. wenn er fie als unzu

läffig oder unerheblich erkennt43)z denn das Gericht darf nicht dazu miß

42) Martin. Lebrb. des Civilprozefies. 12. Aufl.. h. 128. bat die Lehre

vom Brkenntniffe unter der Abtheilung: Von den Prozeßhandlungen in

ihrer Verbindung nnter einander vorgetragen. Man darf wohl annehmen. daß

in der Praxis diefe Anficht fait durchgängig recipirt ift. Linde. Lehrb. des

Civilproz.. 5. Aufl.. S. 256. fiellt zwar das Gefiändniß unter die Beweismittel.

welche eine Beweisführung nicht nothwendig voran-Ziegen (vgl. g, 253) und ihm

fiimmt auch bei Vethmann-Hollweg. Verfuche u, f. w. S, 258.-. allein

es widerfireitet diefe (Categoeie offenbar dem Wefen des jurifiifciten Beweifes.

Nur derjenige. dem man eine Behauptung nicht glaubt. kann in der Lage

fein. V eweif e beizubringen. Diefe Perfon i| der Kläger nur alsdann. wenn

ihm Widerfpruci) entgegengefeht wird. Erfolgt aber ein Zugeficindniß. fo

hat er lediglich Nichts zu beweifen. fondern er bittet. den Beklagten auf

den Grund feiner eigenen Erklärung zu verurtheilen. Diefer Grund ift

alfo kein Veweisgrund. vielmehr ein Entfcheidungsgrundz er ifi ein

Grund. das Veweisverfahren gänzlich zu umgehen. Vgl. auch Gönner.

Handbuch des gem, Proz. Bd. 2. S. 368.

43) Cap, 1. x. rie except. (2. 25.) So gut als der Richter eine offen

bar unftatthafte Klage ohne Anhörung des Gegentheiles verwerfen kann. muß

er auch eine offenbar form- und zwectlofe Veweisantretung fofort zurü>weifen

dürfen. und es dürften daher Martin. Lehr-b. Ö. 199 (188) und Linde.

Lebrb. s. 250. zu weit gehen. wenn fie dieß Letztere nur auf das Vorbringen

von Beweis einreden zulafien wollen.

50*
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l

braucht werden, daß man vor ihm einen Prozeß auf beliebige formlofe

Manier fuhre.

Viel weiter geht aber noch die Nichterpflimt im Criminalpldzeffe,

Nicht nur die Form und die Natur der zu Tage kommenden Beweife

hat er hier einen ftrengen Kritik zu unterwerfen. fondern er foll fich) zu

mal unter der Herrfcinift des Inquifitionsprincipes, immer wefentlich an

die Perfon des Angefmuldigten halten und von ihm44) diejenige Auf

klärung über die zu erforfchendeu Thatfamen zu erlangen fur-hen) wodurch

alle weitere Beweisfuhrung entbehrlich gemacht werden könnte, Ma.

terielle Wahrheit ift das einzige Ziel der unterfuchung) und wo

diefe über innere Vorgänge . wie z. B. den Antrieb zur That) den

Seelenzufiand und die Zuremnungsfahigkeit) hergefiellt werden foll) kann

begreiflirher Weife kein Weg ficherer dazu führen) als unmittelbare Ver

fiändigung mit dem fraglichen Subjecte. Ift nun aber der Vernehm

laffung des Angeklagten hier ein fo bedeutender Werth beigelegt. fo muß

es fofort klar fein, daß man nicht) wie im Civilprozeffe. mit einer offen

bar unwahren Erklärung) ob fie auch ein Gefililldiliß enthalte) zufrieden

fein kann, vielmehr die GlaubwÜrdigkeitU) vorzugsweife prüfen

muß. Ein Gefiändniß. welches einen der nachher aufzuzlihlenden Fehler

hat) ein Gefilindnifi) welches nicht in der Abfimt) zu geftehen) abgelegt

ift) kann zum Criminalbeiveife nimmermehr gebraucht werden) wenn auch

der Angeklagte auf alle Einwendungen verzichten follte: denn es kann

ja nicht der materiellen Wahrheit zur Grundlage dienen) und eine Ueber

einkunft über lehtere ift doch überall nicht denkbar.

Hieraus ergibt fich. daß das Geftändniß im Criminalprozeffe auf

jeden Fall zu den Beweismitteln46) zu zählen ift.

ll. Ein Geftändniß in Straffarhen4) muß) um vollbewei

fend 49) fein zu können, in Gemäßheit der fo eben vorausgcfäzirkten Be.

merkungen)

 

 

44) Hier hat man es zunärhfi mit dem Menfcben) dort aber mit Salben

zu thun. Die Individualität und der Charakter des Beklagten find daher dem

Zivilrxißlpler ganz gleirhgiltige Momente. Muller) Lehrb. des Criminalproz.

. 1 .

45) S. Mittermaier) Lehre vom Veweife S. 33, befondere aber

Stiebel. über den Thatbefiand der Verbrechen Ö. 167-174.

46) unter diefen wird es auch) fafl ohne Ausnahme) in den neueren Lehr

büchern des Strafverfahrens aufgeführt x namentlich von Mittermeier,

Henke. Abegg und Müller.

47) Die hierher gehörigen Schriften f. bei Kappler) Handbuch der Lite

ratur des Criminalrrcbtrs (Stuttg. 1838)) S. 1079-1084, befondere aber

Tudor, rio canfea-ianibua. Cie-a. 1667. Tittmann) über Gefiandniß

und Widerruf in Straffachen. Halle 1810. (Leib, ein confaxojonia e-.ffectu

in proe. (rr-irn. Kon.. ("kur-ici 1837.) und Mittermaier) Lehre vom Beweif

iin Strafprozeffe s. 31_37.

48) Eine fehr vollftändige und zugleich kritifehe Zufammcnficllung der Be;

fiimmungen aller älteren und neueren Gefelzbilclter liber die Bedeutung und die

. Erforderniffe des Gefirindniffes findet man bei Zachariä) Grundlinicn des

Criminalprozeifes S. 198-213. Vgl. auch hinfiibtlirl) der dfierrriulifrhen Ge

felZJgZbung Kirkel) Vewcislehre im bfterr. Criminalproz. (Wien 18X1)) Ö. l3
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1) die Eigenfchaft der inneren WahrfclyeinliclykeiWi) haben.

Diefes begründet weiterhin folgende Erfordernifie:

n) Die Angaben des Inculpaten mirfien von der Art fein. daß man

fich nach den Gefeßender Natur mindefiens die Möglichkeit der er

zählten Thatfacloen denken kann. Wenn z. B. ein Menfä). der 4 Stun

den vom Orte der That entfernt wohnt- und um die Zeit der That von

vielen Zeugen noch zu Haufe gefehen wurde. fo verdient es wenig oder

gar keinen Glauben . daß er behauptet. eilenden Scinittes in einer halben

oder Viertelftunde an jenen anderen Ort gekommen zu fein und die That

verübt zu haben: denn es kann felbft der befie Läufer fo Erfiaunlicizes

nicht bewerkfielligen. . z: .. W

b) Das Gefiändniß muß auf reinen Thatfamenöa) und nicht ..

Srlfififien und Vermuthungen beruhen U). Die aufrirhtigfien Inculpate W

tciufchen fich oft felbfi über den Zufammenhang der Dinge. Sie gebeW

wenn fie fich einmal vorgenommen haben, offenherzig zu fein, auf je z!

Frage Auskunftx und wenn fie fich nicht recht erinnern können. fo jagenfie ebenr was ihnen gerade in den Sinn kommt. Ein erfahrener Inqui-Zc

cent wird unfchwer die Verlegenheit und unficherheit unterfclniden können. f

tvelGe fich in folchen Augenblicken zu erkennen gibt. und am befien ifies dann. immer auch zufragen. auf welche Weife der Jnculpat det

gleiclyen Umftände wahrgenommen habez überhaupt wird derjenige. der

etwas Erfonnenes als erlebte Tbatfaclye ausgibt. gewbhnlichnicht im

Stande fein. fich recht ausführlich dariiber zu äußern.

c) Es ift fchon erwähnt wordenx wie manchmal Gefiändnifie aus

ganz ander en?) ZRotiv-enf als denen des Srhuldbewußtfeins und der

Aufrichtigkeit abgelegt werden und diefes kommt insbefondere im Unter

fuchungsprozeffe ziemlich haufig vor. LeuteX die Jahrelang in Straf

anftalcen waren und bei denen das Ehrgefiihl fo abgefireift i|f daß fie

fich nur .ein bequemes Leben zum Ziele ihrer Wunfme feben. find oft

wahrhaft unglücklich f wenn fie eine Strafe verbüßt haben und aus dem

Zuchthaufe fcheiden miifien. Werden folche alsdann wegen eines Ver

brechens. wobei der Theiter noch unbekannt ift. als allgemein verdächtig

vernommen. fo halten fie es für eine gute Gelegenheit- um fich zur

Wiederaufnahme in der Strafanfialt zu qualificiren7 zuemlwenn das

 

49) Mittermaier a. a. O. 9. 33 und derfelbe. teutfche. Strafver

fahren Th, 2- S. 252,

50) Darauf geht offenbar auch die Abfieht der p. G.-O. , wenn diefelbe

Art. 54 fagt: fo toner anzeigt die Maß und Form der mifiethat und fich

diefelben umbftende alfo erfinden. fo ifi darauß wol zu merken.

daß der gefragt die bekannte nrifiethat gethan hat. fonderlicb fo er folch

umbftende fagt- die fich inn der Gefchieht haben begcben- die kenn un:

fchuldiger wifien kann. Vgl. Tittmann a. a. O. S. 8, Mittermeier

Straforrf. Th. 2, S. 250.

51) Müller, Lehrbuch des Criminalproz. S. 211. Anm. 16,

52) Kitka- über die Erhebung des Thatbefi. Ö. Z9. Hudtwalker.

Crimin. Beiträge Bd. 1, S, 138. v, Feuerbarh- Darficllung mertw. Cri

minalfälle Bd. 1. S. 245, Bd. 2. S. 449. Annalen der badifchen Ge

richte Jahrg. 17 Nr. 8.
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Ortsgerücljt die wefentlimen umftände der That ihnen fchon zu Ohren ge

bracht hat, Aber auch aus anderen Griinden können falfclye Gefiändniffe

vorkommen, z. B. aus Lebensüberdruß) um zum Tode oder doch

in eine abgefchloffene Zelle gebracht zu werden. oder aus Schwarmereh

um einem Verwandten oder Freunde „ der das Verbrechen verübte) aus

der Noch zu helfen) oder aus SchlauheitÖZ), um fich hinfichtlich einer an

deren Unterfuchung) wo der Jnculpat der wahre Thäter ift) aber leng

net) mehr Glauben zu verfchajfen. oder endlich aus Bosheit) um Feinde

als vorgebliche Mitfehuldige in Strafe zu bringen.

2) Das Gefiändniß muß ) theils aus eben denfelben Bedenklirhkeits

gründen, theils auch) weil die richterliche Prüfung mit unzureichendem

Material fich nicht begnügen darfW)) ausführlich und umfiändlicl)

fein") Wenn der Inculpat auf jede Frage zur Antwort gabe.- Ich

habe es gethan; ich will es gethan haben; ich bitte um eine ginidige

Strafe n. dgl.) fo wäre damit kaum etwas anzufangen, wenn nicht etwa

der Zufall will) daß aus anderen Beweismitteln fchon eine lleberführung

hervorgeht: denn der Richter ifi ja wirkliä) nia7t im Standef aus fo

vagen Aeußerungen W) für eine, juriftifche Ueberzeugung irgend etwas

abzuleiten. Wenn Jemand im allgemeinen eine Schuld auf fich nimmt,

fo ifi ja damit gar nicht außer Zweifel gefiellt) daß er daffelbe Verbrechen

im Sinne habe) welches den Gegenftand der Unterfuchung bildet z wcire

diefes aber auch wirklich der FallF fo könnte die That auf eine weit ge

lindere oder ftrciflichere Art vor fich gegangen feinb7)) als man nach den

Arten etwa vermuthen darf. Eine nackte Thatfahe. ohne alle Erläute

rung. z. B.: Ich habe dem i3. Gift gegeben; ia) habe einen Thaler

nachzumachen verfilmt; ich habe jenes Haus angefieckt - eine folche

Thatfame kann ja unmöglich die Frage über die factifclye und rechtliche

Imputation zu ldfen geeignet fein) wenn auch der Thatbefiand an fich bis

zur Wahrfcheinliclokeit hergefiellt wäre. Wer fagt uns denn) daß das tödtliche

Ingrediens mit dem Bewußtfein) daß es Gift feiW)) eingeftreut wurde; wer

fagtunt?f daß der Thaler in betrügerifmer Abficht derfertigt worden fei. nnd

53) o. Jagemann, Handb. der gerichtl. unterfuchungskunde Bd. I.

Nr. 203.

54) Vgl. Note 50 und Art. 60 der p. GO.

55) Henke, Handb, des Criminalreckitrs Bd. 4, S, 4767 bemerkt in die.

fer Beziehung: Die Befiimmtheit und umftandlichkeit des Bekenntnifies iii erfor

derlich) weil nur dadurch es möglich wird, fich fowohl von der Ernfilichkcit)

als auch von der Wahrhaftigkeit deffelben genügend zu überzeugen,

56) Tittmann. Handle. der Strafrechtsw. Bd. Z. S. 479) erinnert hier

bei: Sprachrichtiger Worte bedarf es hierbei gerade nicht. wenn nur des Zu

fammenhanges und der vorhandenen umftande wegen kein Zweifel über ihre Be.

deutung vorhanden ifi.

57) Kleinfchrob. Entwickelung der Grundbegriffe des peinl. Rechtes

Th. 1) S. 165 flg.

58) Wenn es an diefem Moment fehlt, fo kann noch eine firafliclte Fahre

läffigkeit übrig bleiben. Abegg. Lehrb. der Strafrechtsw. S. 337, Ein Bei:

Kiel bei o. Iagemann, Handb. der gerichtl. llnterfucljungstunde Bd. 1,

f. .
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wer kann es) außer dem Inculpaten) wiffen) ob er die Feueesbrunfi

vielleicht nur aus Fahrleiffigkeitkii)) oder durch einen unglücklichen Zufall

veranlaßt habe?"

Es gehört alfo zur vollen Beweiskraft des Gefieindnifies das Ein

gehen des Inculpaten in alle Einzelheiten und Nebenumfiände. Der

Jnquirent kann hierzu durch zweckmäßige Fragen allerdings viel beitragenz

aber ein verftocktes Gemüth nimmt fiä) oft vor) fich unter keiner Be

lxngung tiefer einzulaffen) und alsdann hat alle Kunft nothwendig ein

nde.

3) Daß ein Geficindniß nur dann als förmliches Beweismittel dien

lich ift) wenn es vor dem zufieindigen Richter abgelegt wurde) verfteht

fich wohl von felbft; ein gerirhtliches Gefiändniß muß es fein) wenn

es unter den Begriff eines folchen im engeren Sinne fallen foll: ein

außergerichtliches Gefieindnifi) d. h. ein folches) das nicht vor einem ftraf

tichterlichenö") Beamten abgelegt wurde) kann gar reicht als Gefiiind

niß in der jurifiifcljen Bedeutung geltend gemacht werden) fondern es

liefert) wenn es bewiefen ift) ein ganz anderes Beweismittel) nämlich

eine Anzeigung ol)) ein Indicium. Wenn man diefen Unterfchied fefihalt)

fo wird man nicht) wie es zuweilen in der Praxis geht) in Gefahr

kommen) ein außergerichtliches Schuldbekenntniß als ein Gefteindniß zu

behandeln) und felbfi dann) wenn der Jnculpat daffelbe auf gerichtlichen

Vorhait als wahr zngibt) wird es dadurch nicht zum Oiange eines Ge

fteindniffes erhoben) fondern es liegt dann eine durch Geftlindniß erwiefene

Anzeigung vor.

Die Gründe hiervon find hauptfeicljlicl) folgende.

Nicht Jedermann) und am wenigfien ein Nichtjurifi) kann die Er

forderniffe eines beweislicljen Gefilindniffes gehörig kennen und beurthei.

leniie); nicht allen Menfcijen) die keine fpecielle Pflicht der Beurkundung

 

59) Gerade das wichtigfie Moment) die Willensbefchaffenbeit) kann)

wie oben Note 17 ) 23 fchon erwähnt wurde) nur ans dem Munde des Tha

ters mit Sicherheit ermittelt werden) und wenn ein Gefiandiger hierüber keinen

Auffchluß geben will) fo liegt Grund vor) die Ernftlieljkeit feines Gefiandnifies

oder doch die Aufrichtigkeit und Reumüthigkeit zu bezweifeln. Vgl. übrigens

Tittniann) über Gefiandniß und Widerruf h. 3.

60) Es foll hiermit der Gegenfag von civilrechtlicljen Verhandlungen aus

gedrückt werden) welche) wenn fie ein Gefiändniß über eine unrechte .That ent

halten) um Nichts mehr als ein gar nicht vor Gericht abgelegtes Gefiändniß

beweifende Kraft haben; fie gelten alfo für den Strafrichter als gleichbedeutend

mit außergerichtlichen Gefiandniffenä welches davon herrührt) weil ein Ge

fiandniß in Eivilfacijen in der Regel aus ganz anderen Motiven als ein Gefkand

niß in Eriminalfachen abgelegt wird. Auf die Motive aber) auf die ueber

einfiimmung der Handlungen mit den Gedanken und Gefühlen kommt bei den

firafprozeffualifmen Erklärungen Alles an. Kleinfmrod) im (Alten) Archiv

des Eriminalremtes Bd. 4) S. 15. S. aus) Clara., root. qqnsst. 54. [n.

5. Tittmann) über Gefiandniß u. f. w. s. 15.

At 631) Mittermaier) teutfcijes Strafverf. Th. 2) S. 256. P. GmbH,

r. 2.

62) Alle die bisher aufgeführten pofitiven und negativen Erfordernlfie

müßte ein außergrrichtlimes Gefiandniß haben) wenn es mehr als eine Znzieht)
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übernommen haben. kann es am Herzen liegen. die Aeußerungen eine.

.Verdächtigen fo genau zu beachten und aufzufaffen. daß fie naänräglicl)

diefelben Wort für Wort oder doch ihrem ganzen Sinne nach wieder

erzählen könnten; niemals ift aber einem Bekenntnifie. welches Privat

perfonen gegenüber abgelegt wurde. diejenige Ernfiliälkeitöii) zuzutrauen.

welahe ihm allein vor dem Richter Werth verleihen könnte.

Man follte hiergegen erwiedern. daß es doch möglich fei. daß ein

folches Bekenntniß nicht minder offen. ja noch offener. als dasjenige vor

dem Richter. gemeint fein könne; denn es ift nicht die Sache des Rich

ters. mit Möglichkeiten") fich abzugeben. und bei der Gefehgebung ent

fcheidet zunäehft dasjenige. was der menfchlimen Natur am meifien ent

fpricht. und die Vermuthung fpricht gewiß gegen die Beweislichkeit eines

.iußergerihtlichen Geftändniffes. .

Zweifelbafffk wird die Sache. wenn ein Angcfmuldigter wohl vor

einer öffentlichen Behörde. aber nicht vor dem competenten Unterfuchungs

gerichte ein Gefieindniß abgelegt hat.

Vor allem muß man hier fefihalten. daß ein folches Gefieindniß

kein außergerichtliches ift. es mußte denn gerade vor einer Verwaltungs

behörde abgelegt fein. War diefelbe ein Polizeiamtöö). fo kommt es

noch darauf an. ob diefes mit der Criminalpolizei beauftragt ift.. in wel

chem Falle es gewiß keine rechtsungiltige Arte aufnimmtöö). fo lange es

nicht feine Thätigkeit über die Kunofäyaftserhebung hinaus erfireckt. Wird

ihm aber von einer fummarifeh befragten Perfon ein Bekenntniß der That

eingetragen. fo wäre es wohl thöricht. folches aus Mangel an Competenz

zurütkzuweifen: denn es läßt fich ja mit gutem Grunde fagen. daß der

Verbrecher die Competenz") der Polizeibehbrde durch den unaufgeforderten

Uebergang zu einem Gefiändniffe anerkannt habe.

Aber auch Gefiandnifie. die von einer nicht zufiändigen Criminal

 

ioenn es etwa ein halber Beweis fein follte, Wer wird aber bei der Ablegung

eines folchen Brkcnntnifies eine fo firenae (Zontrolc fiihren?

63) Die Ernfilielykeit eines Geftandnifies kann eigentlich nur daraus

gefchlofien werden. daß es vor dem unterfitmungsrimter abgelegt wurde. Abcgg.

Lehrbuch des Criminalprozeffes S. 177. Henke. Handbuch des Criminalreciytcs

Bd. 4. S. 473.

64) Hierüber ift vorzüglich naehzulefen: Bauer. in der Zeitfchrift fiir

teutfehes Strafverfahren. herausgegeben von v. Iagemann und Nbllner

Bd. 2. S. 64,

65) Das ift: eine durch einen Rechtsgclehrten verfehene Stelle; nicht

aber. wenn der Functionar ein Enrpiriker. ein gewefener Officier. Scribent.

iiberhaupt ein gewöhnlicher Polizeicommiffar ifi. wie es z. V. in Preußen oft

vorkommt.

66) Mlttermaier. teutfehes Strafverf. Th. 2. S. 257. äußert zwar

das Bedenken: daß die oft nicht fehr vorfiehtige Verhdrsweife der Polizeibeam

ten erhebliwe Zweifel begründe. ob das Gcftandniß ernftlich fei. Allein dieß

paßt wohl nur auf die in der vorhergehenden Note bezeichneten Verwaltungs

beamten im firengfien Sinne.

67) Wie weit diefelbe in Criminalpolizeifachen gehe f. bei Bauer. Lehrb.

des Strafprozefies S. 5 und Mayer. das Strafverfahren der Polizeibehörden

in Württemberg (ulm 1842). Ö. 186-216,
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behörde veranlaßt wurden) können unter gewiffen umftänden Beweiskraft

habenW). Hat fich ein Jnquirent aus fpeciellec Verfolgungsfucht in die

Sache gemifcht) fo haben naturlich feine Handlungen überall die Ver

muthung gegen fich) und ein vor ihm abgelegtes Bekenntniß wurde vor

dem Richter gar keinen jurifiifchen Werth haben.

Hat aber das incompetente Gericht in gutem Glauben gehandelt)

oder hat fich der Thciter freiwillig vor dem ihm zunächft liegenden In

quifitoriate gemeldet) um eine Selbftanklage vorzubriitgen) fo ware es

gewiß eine unverzeihlime Pedanterie) wenn man dergleichen Gefteindnifie

ignoriren wollte: denn gerade das Princip der materiellen Wahrheit wurde

darunter leiden) wenn man folche Aeußerungen des aufrichtigen Gemüthes)

die in unoerdciclniger Stimmung gemacht wurden) _fur unverbindlich er

klären wollteög). Nur darauf kommt es dann noch an) ob die gehörigen

Formen gewahrt worden.

Llnsnahmslveife können fogar Bekenntniffe) die vor Verwaltungs

behörden abgelegt worden) die Bedeutung gerichtlicher Geficindniffe erlangen;

alsdann namlich) wenn die Behörde die vorgcfeßte Dienfiftelle eines an;

geklagten Beamten ifi. Insbefondere kommt diefes bei Ziechnungspro

zeffen7") vor. Ein dienfipolizeilicljes Verfahren") muß immer voran

gehen) wenn ein Staatsdiener in Unterfucizuitg gezogen werden foll) und

er darf nicht-eher vor den Richter gefiellt werden) bis das betreffende

Minifierium folches ausgefprockyen hat, Welchen Sinn und welche Be.

deutung follte nun ein folches Voroerfahren haben) wenn es nicht eine

Grundlage zu dem Eriminalverfahren geben follte? Sind alfo Geftändniffe

dabei vorgekommen) fo müffen fie auch verbindliche Kraft haben. u..

4) Noch pflegt man zu unterfcheiden das ausdrückliche und das

frillfcljweigende") Geficindniß. Das erftere ift dasjenige) welches

vor dem Richter in befter Form Rechtens abgelegt wurde) und das letztere

ift ein aus dem Ausbleiben des perfdnlicl) oder edictaliter Geladenen gefol

gertes. Ueber jenes ift nichts Weiteres zu fagen) über diefes aber muß

vor allem bemerkt werden) daß es mit dem_oben aufgeftelllen Grundfaße

der materiellen Wahrheit in entfchiedenem Widerfpruche fteht. Wie kann

man eines Theile) verlangen) daß die Richter Niemand verurtheilen) der

nicht mit feiner Entfchuldigung gehört wurde) und) anderen Theils geftat

ten) einen Angeklagten) der gar nicht vor Gericht erfchienen ift) mit

Strafe zu belegen? Eine Perfon) die der Ladung nicht Folge leiftet) kann

68) Tittmann) Strafrechtsw. Vb. 3) S. 481.

69) S. befonders preuß. Criminalordn. s. 22) 23) und Aller) Handb.

des preuß. Eriminalproz. (Berlin 1842)) Th. 1) d. 69.

70) Mayer a. a. O. g. 211) 217.

71) Heffter) im Archive des Criminalreehtes Bd. 13) S. 163. Großh.

heffifche Dienfipragm. h. 23. Badifches Grieß Über die Rechtsberh. der

Staatsdiener v, 30. Jan. 1819) s. 16.

72) Darunter oerfieht man ein in Folge eines Contumacialverfahrens fin

LirtLeZIGefiandniß. Vgl. bef. Henke) Handbuch des Criminalremtes Bd. 4)
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und muß, wenn fie irgendwo zu finden ift. zwangsweife vorgeführt")

werden. Gelingt es aber gar nichß fie ausfindig zu machen . oder ihrer

habhaft zu werden, fo kann nichts daraus folgen, als daß die Behörden

im concreten Falle nicht määytig genug find- ihre Aufgabe zu erfüllen

und den Nachtheil davon hat nicht die in Verdacht geftellte Perfon/ fon,

dern die Strafjtlfiiz74) zn leiden und fie kann fich nur die Aburtheilung

auf den Fall vorbehalten . daß innerhalb der Verjährungsfrift der An

gefäyuldigte tioch irgendwo ergriffen werde. Wenn fich deffen ungeachtet

in manchen Ländern eine Fiction des Gefiändniffes und ein darauf ge

bautes Contmnacialurtheil durch Gerichtsgebraucl) oder durch Gefede7ä)

eingefchlichen hatt fo kann man doch niinmermehr zug-ben. daß folches

gemeinrechtlicl) fciw). u_

Anders in es freilich im Anklageprozeffe. weil diefe? dem Civilver

fahren narhgebildet ift. Der Grundfah des Verzichtes wird analog ange

wendetter läßt fich auch hier eher- als bei dem Inquifitionsprincipe

durchführen, weil man ein befiinnntes Snbftrat hat7 auf welches die

Gefiändnißfictioit gebaut werden kannf nämlich die Anklage des Staats

anivaltes77). Dagegen möchte man wohl fragenx wie im teutfrhen Straf

prozrffe ein fiillfchiveigendes Geftanditiß conftruirt werden foll.

Wollte der Unterfurlouttgsrirlyter zu diefem Zioecke eine Anklage erhe

benf fo wurde er ganz aus der Rolle fallen. Es iii etwas ganz Ande

res- die Interefien des Gefelzes und der Gerechtigkeit zu vertreten. und

eine förmliche Anklage zu Übernehmen; denn dadurch erfi entfteht die

parteiliche Einfeitigteit78). welche ein Richter unbedingt zu vermeiden hat.

Auch der Attsweg genügt nicht. daß man den Prozeß wieder aufnehmen

will- wenn der als ttngehorfam Vernrtheilte fpater doch perfönlirl) ver

nonnnen werden könnte. Denn alsdann fpricht der Gefebgeber mittelbar

 

73) Auch Rralladnng genannt. Vanerf Lrhrb. des Strafproz. s, 73.

74) Leider laffrn fich oft practifche Iuriften durch die Riictficht auf die

öffentliche Sicherheit und auf den clalnok pnblicuz zu grwiffenz an fich uner

laubten Schritten beftimmenz es ift aber die Strafiuftiz nicht die Dienerin

der Polizei. Mittrrmaier. .die Strafgefeßgebnng in ihrer Fortbildung

(Heidelberg 1841), g. 24.

75) Vgl. preußifche (Criminalordn. S. 580 flg. und allg. Landr. Th. L,

Tlt- 20- i. 99i 103, 673i 1456, Bavcr'fcbcs Strafgefrßb. Th. 2. Art.

421 flg. Oefterreicinfcbes Gefedb. iiber Verbr. 9. 497-499, Haunov.

Entry. Art. 338.

76) S. ?Martinr Lehrbuch des Criminalprozeffes Z. 82: Vom ungrunde

fingirter Eriminalbrfcnntniife.

77) Hrpp, die Anklagefchafc. Oeffrntlichkeit und Mündlichfeit des Straf

verf. (Tübingen 1842), Ö, 6f 7.

78) Leue- der Anklage: und unterfuÖungsprozeß S. 109, meint zwar:

daß eine Eriminalunterfnrhnng ohne die verfieckte Grundlage des Anklage

prozeffes in der Wirklichkeit gar nicht beftehen könne-z - allein es ift wohl zu

unterfcheiden . daß der tentfche Inqvirentx wenn er in der That auch die An

klage vertreten mufi- immer zugleich verpflichtet* ift- den unfchuldsbcwäs

von Amtswegen zu erheben. . . -_
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felbft aus- daß er diefes Verfahren für trngenügend heilt. Würde das

 

f fingirte Gefiändniß irgend einen Werth haben- fo wurde gewiß- nachdem

die Richter ein folches angenommen, nichts Weiteres erforderlich fein.

Bios in Polizeifiraffachen") läßt fich für ein Contumacialverfahren

etwas fagen. Es liegt hier faft noch mehr im Jntereffe der Burger

als der Gerichte- eine möglirhfk kurze Procedur zu haben. Ift eine An'

zeige wegen Polizeifrevel gemacht- fo iii die Hauptfache nur- daß man

dem Angezeigten Nachricht davon gibt l damit er fich fofort vertheidjgcir

könnef wenn er Entfrhuldigungsgrunde zu haben vermeintz muß er aber

wie es meifientheils der Fall iftF felbft 'anerkennen- daß er fich verfehlt

hat- fo ift es ihm gewiß lieberf die Strafe kurzweg über fich ergehen

zu laffenßBl als die weitere Unannehmlichkeit zu haben! daß er vor Amt

erfcheinen mußte. Solche Polizeierkenntniffe haben ohnedieß einen mehr

'rioil-:emtlimen Eharakter- indem der Hausherr für Familie und Gefinde

einftehen muß. wcßhalb er felbft7 wenn er nicht eine Unterfnmung ffih

ren will- gewöhnlich am befien thut- der Anzeige eines verpflichteten

Mannes ohne Weiterungen Glauben beizumeffen.

Es folgt alfo hieraus nichts gegen den oben aufgefiellten Sah.

daß fingirte Gefiändniffe im Criminalgebiete oerwerfliei) feien.

5) Noch hat man zu unterfcheiden zwifihen dem vollkommenen

oder unumwundenen und dem eingefchreinktenal) Gefiändnifie (con

feggio pure). et quniificain). Zu den größten Seltenheiten, gehört ein

Gefiändnißr welches die ganze Reihe der Thatumfiändel die den Gegen

ftand der Anfchuldigung ausmachenf umfaßt- theils weil es kaum mög

lich i-fif daß ein Menfri) alle-Einzelheiten einer Handlungh die* er immer

im Zuftande einer größeren oder geringeren Aufregung begingh fich nach

vielen Tagen oder Monaten noch fo genau erinnern könneX daß er mit

den Angaben unparteiifcher Zeugen völlig itbereinfiirnmez theils aber auch,

weil nicht leicht Iemand zu einer folchen Aufrichtigkeit fich verftehen kann

daß er eine verbrerherifekle Schuld ganz unbedingt auf fich nahme, Ifi

es aua) nicht gerade der Hang zur Luge- der zu theilweifen Ableuginm

gen oder Ausreden fuhrt- fo ift es die Wirkung des nie ganz zu unter

 

79) Bender. Handbuch der poligeilimen Rechtspflege (Köln18L3), 9. 213f

?141.6Rettig7 die Poligeigefeßgebuug Badens, 3. Aufl. (Karlsruhe 1839)

. 1 2.

80) Gewöhnlich werden in geringen Contraoentionsfällen Straferkenntnifle

mit der Elaufel erlaffrn. daß diefelben rechtskräftig wurden- wenn der Ange

zeigte nicht binnen einer gewiffen Frift Einwendungen dagegen voibringe. Dieß

Verfahren ift nach Analogie des Mandatsprozeffes gebildet (lunnciatutn cum

claim-la). Lindef Lehrbuch des Cioilproz.. 5, Auf!, Ö. 354f 359.

81) B orfi- „über die Wirkung des befchränkten Gefiändniffes im Crimi

nalprozeffe. Im N. Archive des Criminalreriztcs Bd, 1F S. 279 flg. [L07

ooker, Dior. e10 confesöjono [imitain in canziz crim. 711b. 1824. Zacha

riä- Grundiinien des Criminalproz. F. 191. Wernerl Handbuch des print.

Rechtes Nr. 017.

b
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druckenden Selbfterhaltungstriebes) oder auch der EitelkeitN) und Ver

fajcimtheirkk).

Daher kommt es) daß die gefiändigen Inculpaten gemeiniglich in

Nebenpunkten von den Ausfagen der ubrigen vernommenen Perfonen ab;

weichen) oder der inneren Wahrfcljeiniicljkeit und den vorliegenden Jndicien

widerfprecljen. Ganz befondere? findet man diefe Crfcheinung in Bezug

auf die innere Thatbefcljaffeiiheit. Selten wird ein Verbrecher den

Grad von Verderbtheit oder Bosheit einrälimenW)) mit weichem das

Verbrechen wirklich verübt wurde.

Die Aufgabe des Inquirenten befteht alsdann darin) dem Inculpa

ten zu zeigen) wie aus anderen umftänden das Gegentheil von dem) was

er eingibt) hervorgeht) und wenn er hiergegen keine fiatchaften Gründe

verbringen kann) fo hat auch der Strafrichter nur nach dem nothwendi

gen 'Zufammenhange der Umftände zu urtheilen und dem Angefrhuldigten

in den Entfcheidungsgrunden zu erkennen zu geben) wie man an ein Ge.

fiändniß-wed-er zum Vortheile noch zum Nachtheile des Gefiehenden wei

ter gexiötznden ifi) als deffen innere Wahrfcijeinliclykeit es erlaubt und ver

langt .

Wl- Dle Einfchränkung des Gefiändniffes kann aber auch darin belieben)

daß der offenen Angabe der That Einreden hinzugefügt werden) aus wel

chen eine gänzliche oder theilweife Entfchuldigung hervorgehen wurde) wie

z. B. die Einrede des Nothftandes) der Nothwehr oder Trunkenheit.

Es ift eine heilige Pflicht des Unterfucljungsrichters) die hierauf beziig

iiäjen Thatfachen ebenfalls zu erforfchen.

Irrig ifi daher die Anficht) daß der Inculpat den Beweis feiner

Einreden felbftficindig zu führeng") habe) allerdings hat er diejenigen An

deutungen zu machen) aus welchen die Wahrheit feiner Angabe zu con

fiatiren fein diirfte) aber die Saäje des teutfchen Richters ift es) nicht

nur diefe Andeutungen zu verfolgen) fondern auch alien Fleiß aufzubieten)

damit etwa durch anderweite Mittel die Wahrheit vollkommen heraus

geftellt werden könnte) wie z. B. bei der Einrede der Trunkenheit")

82) Wenn z. B. ein Menfch von bisher gutem Rufe einen Diebftahl beging.

fo wird er die .That auf jede Weife zu befchdnigen fuihen) damit er fich

nicht felbfr der Verachtung preisgebe.

83) Eine gewöhnliche Erfcheinung beim Zugefiändniffe eines Fleifchesver

brecbens) befonders bei der widernatiirliihen unzurht.

84) Vorft a. a. Ö. S. 288. [Lex-ueber l. o. Z. 20.

85) Quijtorp) Griindf. des peinl. Rechtes f). 683. liliietiieieux,

rio crinijnibuc laid. 48. ']'ir. iii-i. 611p. ], nr. 20. la. 7 u. 9. l), nc' leg.

001-11. ile rial-r. (48. 8.) l.. 2-4. Eon. eoci. (9. 16.)

86) Vorft ließ fich) a. a. Q, S. 285) durch feinen civilifkifchen Griff zu

der) gewiß unrichtigen) Anfirht verleiten: Hinfichtlich der wahren (k) Eine-den

fei es keinem Zweifel unterworfen) daß deren Beweis dem Angefcbuldigten eden

i o) wie im C ioilprozeffe dem Beklagten) obliege) daß fie folglich. wenn fie

nicht ausgemittelt werden können) als unerwiefen zu verwerfen feien. (Il.

[Loy-odor l. o. s. 30.

R Z7?)3 v. -Iag ema nn ) Handbuch der gerichtlichen unterfuchungskunde Bd. 2.

r. .
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genauefiens ansgekundfmaftet werden muß) in welchen Wirthshciufem undSchenken der Inculpat am Tage der That fich herumgetrieben) von wem u.;

er Getränke gereicht bekommen hat, und von welcher Quantität und Qua-Ä*

lität diefelben waren; woraus dann) nach gewöhnlicher menjmlicher Ec- K;

fahcung) auf die damalige Geijiesbefcljaffenheit des Jnculpaten 88) gefchloffenwerden kann. Es darf nie der Inquirent von Amtswegen eine Einrede C* *

verwerfen und unnnterfuajt lafien, Jfc die Angabe auch noch fo un- x

wahrfcheinlich89)) jo muß man noch den Fall der Möglichkeit im Auge

halten und nicht vergeffen) wie das Princip der materiellen Wahrheit

erfordert, daß man nicht blos Vermuthungen für und wider eine Angabe

aus den Arten zu begründen, fondern auch noch das Gegentheil einer

unwahrfckjeinlimen Vermuthung durch negative Beweisechebungen dar-, -

znthun fuchen muß, Die Sache des Spruchricljters ifi es alsdann) den_

Faden der Wahrheit herauszufinden. *I* K'

6) Eine von Altersher vielfach und heftig befirittene Frage ift die.

ob das Gefiändniß für fich allein auch den Thatbefiand eines

Verbreäjens beweifen könneW). Das Bedenken liegt darin) daß man

eigentlich ein fefies Fundament zur unterfuchung fchon haben muß. wenn

man eine beflimmte Perfon in den Stand der Anjchuldigung verjehen

will; d, h. es muß erft objectiv eine Strafgefelzübertretung) ein Ver

brechen nachgewiefen fein ) ehe man deßhalb ein Subject verfolgen kann.

Offenbar rührt diefes Bedenken nur von der fcholaftijcljen Einthei

lung in General- und SpecialunterjucljungN) herz man konnte fich

hierneben nicht recht vorftellen) wie der Beweis fur beide Abtheilungen

in Eins zufamrnenfließen könne. Denkt man fich aber) wie es jetzt im 7. _

gemeinen Rechte gefchieht) jede Unterfuhung als ein Ganzes) ivelcljes '

nur zufällig und je nach der Befchaffenheit der' umftcinde in Abfchnitte

zerfällt) fo wird man leicht über jene Schwierigkeit hinaus kommen.

Es muß allerdings der Thatbefiand ebenfo jelbfijiändig *2). wie die Tha

terjcljaft hergefiellt werden) aber es iftgar nicht einzujehen) warum die

  

a

 

88) Friedreich, Sofiem der gerichtlichen Pfochologie) 2. Aufl. (Regens

burg 1842)) S, 505-533.

89) Mittermaier) Lehre vom Veweife S, 160. fiellt fogar die Ve

hauptung auf: Es muß die Regel entfcheiden. daß auch fchon die Wahrfcljein

lichkeit des geführten Entfchnldigungsbeweifes hinreiche) um das dem An

gefchuldigten günftig e Refultat zu begründen.

90) Tittrnann. über Gefiändniß und Widerruf h. 12, Stiebel, über

den Thatbefiand der Verbrechen 5. 314-335. Mittermaier) Strafverf.

Th. 2e S. 164, Derfelbe. Lehre vom Beweife h. 35. Kitka) die Be

weislehre im bjierr. Criminalprozejfe (Wien 1841). Ö. 19.

91) koch, jnxt. ink. crim. cel. 7]. J. DEELQOUÄ., z. V. jagt: 80i

ljcet anni, qui antik-anne, generale-n jnqoiajtionom vegane-e, ai qnia cri

nxen er 5a oonnnißanm cum olnnibq. ciranmatantji. ayonw ciennncjayerji.; nt

m60 qniciam inciicio sine fnnäaniento.

92) So verordnet die pceußif che Criminalorbn. 9. 136: Der Thatbefiand

muß fefigefiellt werden . wenn auch der Verbrecher ein vollftändigee Vekenntniß

abgelegt hat. Vgl, auch dfterr. Gefcßbuah über Verbrechen K, 400.
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fer Beweis nis): eben fowohl durch Ein gutes Beweismitteloi). wie durch

mehrere foil geliefert werden können.

Man nimmt oft keinen Anfiand. den Thatbeftand und die Thäter

fchaft durch die nämliehen Zeugen bewahrheiten zu laffenz warum fol( ein

anderes Beweismittel. das Gefiändniß. weiches doch fonft die regina pro

bntianum 94) genannt wird. dazu untauglich fein9*)? Wohl kann man

nicht behaupten. daß der Thäter irgend verpflichtet' fei. über den That

verhalt. fo weit ihn der Richter noch nicht kennt. Auffchluß zu geben:

wenn er es aber dennoch freiwillig thut. fo kann man nur feine Auf

richtigkeit loben. aber gewiß nicht als unfiatthaft zurückweifen. Nur das

Eine ift richtig. daß ein Beweis. der lediglich auf Geftändniß beruht.

bei der Prüfung doppelte Vorficln in Anfpruch nimmt. zumal wenn eine

Selbfianklage vorliegt; und zwar aus den Gründen. welche frhon oben

auseinandergefeßt wurden. Es könnte ja fein. daß der Inculpat ent

weder nur aus Ueberdruß an der unterfuchung oder um eine erroünfcilte

Strafe zu erleiden. Verbrechen angibt. die gar nicht gefchehen find9").

oder feine Phantafie malt ihm dergleichen als wirklich gefchehen vor 97).

und er kann felb| daran glauben. wenn es gleich unwahr ift. Daraus

folgt aber weiter nichts. als daß ein Gefiändniß von diefer Art von un.

terfiühenden Nebenumfiänden umgeben fein muß. wobei namentlich auch -

der Charakter und Leumund des Angefchuldigten9") in Betracht gezogen

wird. Jft derfelbe ein durchaus unbefcholtener Menfci) und tritt er nun

mit einer Selbftanklage hervor. die keine innere 'Wahrfcheinlimkeitsgründe

für fich hat. fo wäre es unverantwortlich. darauf ein Straferkenntniß zu

bauen.

Ganz willkürlich ift die unterfcheidung älterer IuriftenW). daß der

Thatbefiand von einem cieijctum fncti tkanseruotiß eher durch Gefiändniß

bewiefen werden könne. als von einem (ielictum fetcti per-innnentieW),

 

93) Mit der größten practifclten Einficht führt diefen Sah aus: Mitter

enaier. Strafverfahren Th. 2. S. 263.

94) Abegg. Lehrb. des Eriminalproz. S. 171. Der Grund diefes Rechts

arioms wird gewöhnlich von dem AusfprucheSeneccus bergenommen; (Kaufe-rio

coosoieniiuo 70x est. (Conti-or. 7] , 3.)

95) Stüb el. über den Thatbefi. der Verde. S. 321-324. 327.

N YZ) v. Iagemann. Handb. der gerichtl. unterfuchungskunde Vb. 2.

r. .

97) Ein fehr intereffantes Beifpiel lieferte Soldan. in der .Zieiifchriie für

teutfches Strafverfahren Bd. 3. Nr. xrel!, wo von einer Inquifitin erzählt

rÖvird. die fich. in Folge vieler Suggefiionen. zulegt wirklich einbildete. eine

ere zu fein.

98) P. (51.-O. Art. 25. 26. 28. 31. s. 4. Art. 32. 35. 41. 42.148.

Zeu1ff1ert. in den Blättern für Rechtsanwendung in Bayern Iahrg. 1838.

t. 1 .

99) hiuttbaeu., 6o stil-n. 1.11). X1471". 'kid 16. (Jap. 1.

100) Stübel. über den Thatbefiand der Verbrechen ß. 216. hat unwider

legbar 1:.*.ei-.geiviefen. wie die frühere Gefeßgebung. wenn fie in diefer Beziehung

Befchränkuageti anordnete. heutzutage. nachdem die .Tortur abgefchaff!

lfi- nicht mehr zur Anwendung kommen könne. Denn nur die Veforgniß.

daß ein erprrßtes Gefiändniß. wenn es kein weiteres Fundament hat. unzum

läifis fein möchte. konnte jene Befchrcinkungcn herbeiführen. "'
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.Eine folche Vedenklichkeit beruht ganz und gar nicht auf wiffenfclyaftlicheir

Gründen) fondern nur auf Zufälligkeiten. Die Wahrheit einer criminel

len Thatfache kann gewiß nicht davon abhängig gemacht werden) daß

das Verbrechen einmal mit Hinterlaffung von äußeren Spuren und das

andere Mal ohne folche in Erfcheinung -tritt. Leichter wird die Beweis

fuhrung naturlich im erfien) als im zweiten Falle; leichter ift fie z. B..

in Verwundungsfällen) als bei Fleifmesbcrbrechenllil); wenn aber in dem

einen Falle die Veweisfuhrung eine forgfältigere Erforfchung der inneren

Wahrfmeinlichkeit erfordert) als im anderen) fo kann doch deßwegen ge

wiß nicht dem Gefiändniffe in jenem Falle die Beweiskraft ganz ent

zogen werden. .

7) Weit fchwieriger als fie ift) pflegt man fich ferner auch die

Sache zu denken) wenn ein Widerruf des Gefiändniffeslo") *er

folgt. War daffelbe an und für fich unhaltbar) fo hat es uberhaupt

nicht viel zu bedeuten) ob der Inculpat dabei fiehen bleibt oder nicht.

Im Gegentheile gibt es fogar Fälle) wo der Inquirent) als Erforfcifer

der reinen Wahrheit) auf den Widerrufrhinwirken muß) nämlich bei

falfwen Silbfianklagen oder unuberlegten Zugeficindnifien.

Liegt jedoch ein glaubhaftes Geftändniß vor) fo kann man natur

lich den Widerruf nicht gleichgiltig anfehen) und es gilt dann gleich) ob

daffelbe von anderen Beweismitteln unterfiillzt ift) oder für fich allein

fteht: denn im Intereffe der Wahrheit ift es da wie dort von großem

Belange) fich zu überzeugen) ob wirklich der Angefchuldigte rnit Grund

feine unfchuld behaupten kann. Diefes ift der Hauptgefichtspunkt) und

es muß als eine von den vielen Verirrungen teutfcher unterfucizungsrlch.

ter bezeichnet werden) wenn fie bei eintretendem Widerruf immer von

vornen herein eine Ehikane unterfiellen 103)) welcher man mit aller Strenge)

ja mit gerichtspolizeilichen Strafen begegnen müffew4).- Das Aeußerfte)

was in Fällen) wo wirkliche Bosheit hervorleuclnet) zu rechtfertigen ift)

dürfte die Entziehung gewiffer Vortheile fein) die man einem Arrefianten

in Folge feines aufrichtigen Benehmensliii") verftattete) und zwar um io

mehr) wenn folche nicht fowohl als Belohnung) fondern deßhalb einge

räumt wurden) weil man einen offenen reumlithigen Menfchen nicht fo

firenge zu' bewachen braucht) wie einen verftockten und boshafcenliiii).
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101) Load, inet. jut. crjm. Z. DEEÄÄ). Mittermaier) Strafver*

a ren T . 2) h. 63. V l. au Eur no'. fact. rec. oki-n. l". ll,ÖKK-eat. lkzxxll. nr. 52. g ch y , y

102) P. (51.-O. Art. 57. Erna., (In content.. kai et ker-oc. confeoa.

amateure. 1794. Tittmann) iiber Gefiändniß und Widerruf 9. 17-29.

Kleinfrhrod) im N. Archive des Criminalrewtes Bd. 4) Nr. Al)) S. 194.

Werner, Handbuch des peinlichen Rechtes s. 781.

103) Lene) der Anklage- und Unterfuchungsprozeß S. 111.

104) Ein Veifpiel von hoher Wichtigkeit lieferte die neuefte Zeit in dem

Prozeffe gegen Iochim H. Ramrtez f. deffen rechtliche Vertheidigung vom Add.

Gülich (Altona 1842)) s. 31-34,

105) v. Iageniann) Handbuch Bd. 1) h. 194-196,

106) Der Schluß wird meifientheils richtig fein) daß ein Subject von fol

cher Gemlithsart auch zu gewaltfamen Unternehmungen im Grfangnifle

x
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i *H*

Das Verfahren gegen einen Widerrufenden befteht auezwei Haupt.

theilenz man hält ihn au. nachzuweifen. aus welchen Gründen fein frü

heres Gefiändniß abgelegt und wieder aufgegeben worden fei. und alsdann

muß man ihm noch die etwa vorliegenden Urfamen der Glaubwürdigkeit

und des richterlichen Fefihaltens an dem Gefiändniffe auseinander fehen.

In dem erfien Stadium fdielt der Inquifit und in dem zweiten der In:

quirent die Hauptrolle. Der erftere hat zweierlei Wege. um feinen Plan

durchzuführen; er kann das Gefieindniß in feinen Fundamenten erfchuttern.

indem er zeigt. daß es abgenothigt. oder in einem Zuftande der Genies

verirrungWi) abgelegt worden fei. Will er einen Zwang l-eweifen. fo

ifi er unverkennbar in einer fchlimmen Lage 103): denn-k er muß den Un

terfuGungsrichter eines Amlsmißbrauches oder doch einer ueberfchreitung

der Dienfigewalt anklagen. und da_ Niemand Anderes. als diefer felb|

berufen iii. Thatfamen jeder Art in ein klares Licht zu fehen. fo kann

der Inquifit nicht zum Ziele kommen. wenn ihnnirht der Dirigent des

Prozefies unterfiiiht. Es geht aber wohl über die menfchliche Selbft

verleugnung hinaus. daß der eines Dienfivergehens angefihuldigte Beamte.

wenn er wirklich ni>it ganz rein in der Sache ifi. den Beweis .fo voll

fieindig gegen fich felbfi führen wird. als ein dritter unpartheiifcher es

etwa vermochte. Deßhalb follte in dergleichen Fällen immer109) ein an
derer unterfuchungsrichter committirt werden. L

Der andere Weg. den der Inculpat verfolgen kann. ifi der. daß er

nur einen unfchuldsbeweis zu führen verfucht. Dazu muß ihm. wie fich

von felbft verliebt. der Inquirent wieder eben fo behilflich fein. als er

friiher das Gefiändniß zu erfchbpfen und zu befördern fuchte. und [eien

die neuen Angaben und Beweisgründe noch fo unwahrfclyeinliä). fo darf

fähig fei: denn wer feinem Richter frech und trodig entgegentreten kann. der

wird fich um fo weniger fcheuen. die auferlegte Ordnung zu ubertreten. iuenn

er nicht unmittelbar einer Gerichtsperfon gegeniiber fieht, Machtig wirkt dazu

immer noch der Freiheitstrieb mit. - Vgl. Kiefewetter. Erfahrungefeeleu

lehre h. 363_und Rofenkranz. Pforhologie S. 213.

107) Leicht kann ein foleher Zufiand den Inquirenten. befonders wenn fie.

wie gewöhnlich. in der Criminalpfhchologie wenig Kenntniffe haben. ganz ent

gehenz oder es wird auch verfäumt. die bemertten Spuren. wegen vermeint

lirher Unerhcblichkeit. zu den Acten zu bemerkenz alsdann erfcheint die fpatere

Bezugnahme des Inculpaten auf vorhanden gewefene Seelenfidrung als eine

Neuheit in den Acten. ohne es an und fiir fich zu fein. Mittermairr.

Strafverfahren Th. 2. S. 271.

108) Nur wo ein dffenclich-mundliGes Schlußverfchren ftattfindtt. kann

dem Angeklagten eine Garantie gegen Vedruckungen und Mißhandlungen gegeben

werden. Denn die Demüthigung für den Inquirenten. wenn er vor Richter und

Volke eines folehen Vergehcns angefchuldigt zu werden Gefahr lauft. ift zu

groß. als daß er fich nicht forgfaltig davor huren follte. S. v. Feuerbach.

Betrachtungen uber Oeffentliehkeit und Befindlichkeit Bd. 1. S. 86-95.

109) Man wartet gewdhniich ein Recufationsgefucl) des Inculpaten ab;

aber der Inquirent follte vielmehr. fobald die Einrede der Nbthigung vorgefrbiiqt

ift. verpflichtet fein. die Acten zur höheren Verfiigung norzulegen.

gleichviel. ob jener es verlangt oder nicht. Vgl. Mittermaier. im N. Ar

chive des Criminalrechtes Bd. 12. S. 502. 503. und Muller. Lchrbqll) dcs

Criminalproz. S. 81.
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man na) die Mühe nicht verdrießen laffen; denn die Wahrheit) gegen

welche der Jnculpat etwa aufzukomrnen fucht) wird doch am Ende immer

wieder fiegreich hervortretm.

Wenn dagegen der Inculpat) ohne alle Nebenbemerkungen) lediglich

den Widerruf feines früheren Gefländniffes anzeigtlw)) fo beginnt fofort

das Gefazcift des Inquirenten) welches dahin geht) daß durch Recapitu.

lation der äußeren Anklagegründe und durch logifche Abftufung und Stei

gerung derfelbeni") dem Inquifiten klar gemacht werde) daß er) feines

jetzigen Leugnens ungeachtet) dennoch verdächtig oder fogar überwiefen

bleibe. . Wenn es auf Indicienbeweis ankommt) fo entfieht in diefer Pro

zeßlage eine neue Schwierigkeit) we[>)e rnit derfelben Ausdauer überwun

den werden muß) als wenn das Verfahren eben erft mit einem Nicht

geftändigen begonnen hätte. Man muß nämlich nun den Gefichtspunkt

wefentlich ins Auge faffen) daß der Angefchuldigte) wiihrend er früher

Alles ohne Widerfpruci) hinnahm) in Folge der eingetretenen umgekehrten

Stimmung leicht einzelne Beweismittel mit Grund bemängeln) ja ihre

Glaubwürdigkeit zcrfidren kann 112).

Daneben ift es immer die Pflicht des Inquirenten) dem Wider

rufenden fpeciell vorzuhalten) aus welchen Gründen etwa das frühere

Gefiiindniß mehr Glauben verdiene) als der Widerruf und warum über.

haupt ein Widerruf) wenn er nicht auf irgend eine Weife wahrfmeinlicl)

gemacht werde) vor dem Richter gar keine Beachtungm) zu erwarten

habe. Dieß hat oftzur Folge) daß der Inculpat von feinem Widerruf(

wieder abgeht) indem Manche fich dem einfciltigen Glauben hingehen) als

bedürfe es nur der einfachen Revocation) um ein Gefiändniß unwirkfam

zu machen. *

Wenn übrigens der Widerrufende auch zum urfprünglichen Geficind

niffe zurückkehrt) fo darf fich der unterfuhungsrichiter mit einer nackten

Erklärung wieder nicht begnügen) fondern er muß eine Wiederholung

aller Hauptthatfamenlki)) die den Inhalt des Geftändniffes bilden follen)

veranlaffen: denn es kann nicht verkannt werden) wie ein Gefttindniß)

nachdem es einmal widerrufen war) an feiner Glaubwürdigkeit immer

einigermaßen gelitten hat) und es wird daher) um die vorige Beweislage

110) Martin) Lehrb. des (Criminalproz.) 4 Aufl.) S. 207. Zarhariä)

Grundiinien des Criminalproz. S. 213.

238 111) o. Iagemann) Handbuch Vb. 1) s. 426-437) Vb. 2) Nr. 237)

112) Die Fehlerhaftigkeit einer Schlußfolge aus Indicien kann mitunter

der fchlichtefie Verfiand nachweifenz am meifien. liegt es aber in der Willi-ltr

des Angefchuldigten) Gründe einzuführen) wodurch gewiffe Zeugen verdächtigt

werden. Henke) Handbuch Bd. 4) 5_ 80. ,

" 113) Stübel) Criminalverfahren Bd. 2) s. 760. Ttttmann) über

Gefiandniß und Widerruf h, 19. d , ,

114) Es tritt gleichfam ein neues Gefiändniß damit _em und folgeweife

muß daffeibe auch alle Eigenfchaften eines primären Gefiandmffeshaben ) wozu)

wie oben ausgeführt iii) befonders Umfiandliwkeit und Beharrlichkeit gehören.

Vgl* Kleinfchrod) im Archive des Eriniinalrewtes Bd. 4) S. 200.
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ganz wiederherzufiellen) erforderlich) daß das Geficindniß) gleich als wäre

es das erfce Mal) wieder abgelegt werde.

lil. Das Gefiändniß in civilrecljtlimerl") Beziehung ift in

dem Vorhergehenden nach den Hauptmerkmalen) wodurch es fich vom Cri

minalgeftändniffe unterfrijeidet) fchon ins Auge gefaßt worden) und das

Wefentlieljfte dabei ift) daß es dort mit der Verfügungsgewalt über Sachen

und Rechte im engften Zufammenhange fteht und es mithin) wegen des

daraus abfließenden Grundfahes des Verzichtesllö)) dem Richter ganz

gleichgiltig fein kann) ob das in einem Prozefie über Mein und Dein

abgelegte Gefieindniß innere Wahrfcijeinlimkeit habe oder nicht) weil er

ni>)t berufen ift) den Motiven nachzuforfajen) vielmehr den Streit fofort

als beigelegt anzufehen hatl")) fo wie die der Klage zu Grunde liegen

den Thacfachen zugefianden find) und wenn es verlangt wird) muß er

darauf hin immer die Verurtheilung 118) ausfpcecijen.

Es ift einleümtend) daß unter folchen umftänden eine Prüfung

anderer Art von Amtswegen eintreten muß) nämlich über jene Frage:

ob der geflcindige Beklagte über fein Vermögen frei und willkürlich ver

fügen darf) und dieß ifi es) was man auch den Legitimations

punktW) nennt.

Minderjährige) Ehefrauen und Entmündigte können kein verbind

liches Gefiändniß ablegen 120) und) wenn fie gleichwohl es thun) fo muß

der Eivilricljter erfi: eine Erklarung derjenigen Perfonen.) unter deren

Gewalt fie fiehenlkl)) veranlaffen. Ferner aber darf auch der Gegen

ftand) über weichen eine Partei durch Gefiändniß verfügt) kein fol

cher fein) welcher der Privatwillkür entzogen ift) alfo kein Gegenftand

115) Die Literatur f. bei Linde) Le rbuch des Civil ro es 5. A iÖ. 256. Rejbenoiein, (lo Q0111'. cimh [Lein-st. 1744?J Anbei-naß'.

anni. zii-nos. iuc]ic-.ia[. in raus. ein. Trial-(1. 1759. Pratobevera) Mau

rialien für Gefclzkunde und Rechtspflege (Wien 1817)) Bd. 3) Nr. 2.

116) Muhlenbruch) Lehrbuch des Pandektenrechtes Bd. 2) F. 119) 120.

117) Bei_ den Römern kam es) wenn der Beklagte fofort geftändig war

(oonfosato in ini-e) gar tiioht zum Prozeffe) fondern es erfolgte) nach Verlangen)

unmittelbar darauf die Execution. S. Beth mann-Hollweg) Verfuehe uber

die Theorie dcs Eivilproz. S. 260-262, Mehr darüber noch unten a. E.

118) 11c] renuncinta non aan.: reine-ons (11.11. (i. rie red. steel. (4.1.)

o. 3. x. so renono.). Mithin ift mit der bejahenden Einlaffung und dem

?eYßljtegx-ufxlle Einreden die Sache für immer abgethan. Linde) Lehcbua)

. ) r. .

119) Danz) Grundf. des ordentl. Prog.) 5. Aufl.) ß. 124-) 125) und

Linde) Lehrbuch des Eivilproz.) 5. Aufl.) h, 114-116.

120) Eben aus dem Grunde) weil fie nicht frei disponlrm und keinen

Prozeß auf eigeneHand eingehen dürfen. l.. 4. pr. rie in 1o. 'oc-ausm (2.4.)

l.. 1. I. 3. t1. Ärmel-Lancia. (3. 1.) l.. 9. rio t0 inijio. (42. 1.) l.. 48. 11s

cidiig, et not. ( 4. 7.) l., 1. Z. 2. (ic. aciminictr. ei: zierten-io tot. (26, T)

l.. 40. 124. tio reg. ink. (50. 17.)

121) Die Vormünder) Ehemanner und Euratoren. Diefe' und die erfkerrn

kbnnen) nach neueren Vcrwaltungsgrundfüßen) auch wieder nicht felbfiftandig

Prozeiie ,eingebe-tz fie müffen die Genehmigung der obervorenundfwafltimen lde

hdrden einholen. Rettig) die Polizeigefesgebung Vai-ene) 8. Ruft, (Hart.

ruhe 1839)) g. 564.
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des öffentlichen Rechtes und keine Same. welme jurifiifeh außer Ver

kehr 122) ift.

Da es jedoch überall. wo eine Berechtigung zum Gefiändnifie vor

liegt. nicht darauf ankommt. zu wiffen. ob der Beklagte aus eigener

Wiffenfwaft oder nur von Hörenfagen. oder vergleichsweife eine folche

Erklärung abgibt. fo ift auch die Aufforderung dazu eine ganz andere.

als im Criminalprozeffe.

Während man hier äußerft vorficinig zu Werke geht und eine mög

lichft originelle Ausfage zu erhalten fucht und Thatfachen. die der An

gefchuldigte nicht aus freien Stücken angeben will. nur unter der Be

dingung ihm vorhalten oder fuggerirenw") darf. daß fie bereits auf

anderem Wege actenmcißig gemacht find. fo wird dem Civilbeklagten der

einfeitige. gänzlich unverkürzte Vortrag des Klägers. d. i. die Klagfchrifl.

zur Erklärung mitgetheilt. und hierauf muß nun der Beklagte Wort für

Wort .mit Ia oder Nein antworten. Dieß ift es. was man in der

Reclnsfprache die Einlaffung (LitiscontefiationlU). Kriegsbefeftigungwö))

nennt. Das Augenmerk des Richters geht blos dahin. daß die Antwort

vollfieindig ausfalle. Der gemeine Prozeß läßt auch eine allgemeine Be

jahung des thatfämliwen Klagvortrages zuN") und fordert dagegen immer

eine fpecielle Verneinung 127). gleichviel. ob der Beklagte den ganzen

Vortrag oder nur einzelne Thatfachen ableugnen will. und zwar aus dem

weifen Grunde. weil hiernach die Veweislait des Klägers W) ermeffen

werden muß. Daffelbe ift es denn auch wieder mit der Antwort auf

den Einreden- und Replikvortrag.

1) Gibt der Gegner gar keine Antwort. fo kann darauf angetragen

werden. daß er für geftändig vom Richter erklärt werde. und

hieraus ergibt fich denn das ContumacialverfahrenW). welches im Civil

rechte. wie fchon obe*n bemerkt. abermals ein anderes ift. als im Straf

rechte. Der Richter hat dort nicht zu fragen. ob er feinem Urtheile den

 

122) Diefes find: die res onen-aß, reljgiooas, sono z

commnnes omnjnm, public-o und wa nuilins. Mühl

Bd. 2. e. 214-219.

123) S. diefes Rechtslerikon Vb. 4. S. 3254330.

ferner die tee'

euch a. a. O.

124) Bethmann-Hollweg. Gerichtsverfafiung und Prozeß des fiukem

den rbm. Reiches (Bonn 1834). h. 23.

s 01x25)2(J)OcJanz. Grundfage des ordentl. Proz. 9472-184. Linde. Lehrb.

, 2 - .

126) I. R. A. von 1654.-Claproth. ordentl. Prozeß 9.142. Gold

fehmidt . über Litiscontefiation und Einreden (Frankfurt 1812). S. 63.

127) Was weder bejaht. noch verneint wird. gilt für zugefianden. Danz

4 a. a. O. s, 180.

128) Vorft. über die Veweislaft im Civilprozefie. 2. Aufl.. S. 4.

129) Linde. a. a. O. s. 175. meint zwar. die Contumacirung falle unter

den Vesrifi der Privatfirafen. weil die Quellen oft von yoe-.na contntna

ciao fpremenz allein die Strafe befieht nur darin. daß ein ungehorfamet_ un ge

hört verurtheilt wirbt und der tiefer liegende Grund des _Gefeges ift offen

bar der. daß man von einem Schweigenden annehmen zn durfen glaubt daß

er das gegen ihn geltend gemachte Recht anzuerkennen nicht umhin könne

und dtfihalb auf die Vertheidigung verzichte.

51 *
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wahren Thatoerhalt unterftelle oder nichte er hat nur zu forgen. daß

ein jeder Rechtsftreit auf gefeßlicljem Wege fo bald wie »moglicherledigc

werde. und wenn der Beklagte feinen Ladungen und fonftigen Auflagen

keine Folge leiftet. fo hat er keine äußeren Zwangsmitteluo). wie fie bei

der Verhandlung über öffentliche Intereffen gegebewfind. und er muß

fonach einen Verzicht auf das Recht der Vernehmlaffung vermuthenz

tooraus die Folge einer fingirten Affirmation abfiießt. In manchen

Ländern li") kann die alfo präcludirte Partei innerhalb einer Nothfcift be

dingt oder unbedingt Wiederherftellung nachfucijen. -

. 2) Es gibt auch Geftandnifje. welehe nur bedingt abgegeben wer.

den. nämlich in dem Falle. wo der Beklagte rnit geriehtsablehnenden

oder peremtorifeljen Einreden auftritt und die Vernehmlaffung. in welcher

Geftändniffe enthalten find. nur eventuell-N) anfchließt. Findet der

Richter jene Einreden gegründet. fo tveift er fofort die Klage ab und

berürkfitljtigt das. was der Beklagte über die Hauptfache vorbraeijte. gar

nicht. wogegen er. wenn die Einreden gehaltlos befunden werden. das

eventuelle Gefiändniß gerade fo hinnimmt. wie wenn es unbedingt abge

legt w re. - .

Hierher gehört auch der Fall. wenn der Beklagte in der Hauptfache

,leugnet. fodann aber Einreden vorträgt.- wobei er fich auf einzelne That

fachen wieder affirmativ einlaßt. Die Reehtsregel ift hier: qui excjyjt,

non katetur 1W), deren Sinn dahin geht. daß es an dem vojmus cou

fiteneii fehlt. wenn niäjt ausdrücklich. fondern nur beiläufig etwas zu

geflanden wit-d134). Man geht jedoch. oft auch zu weit mit diefer für

den Beklagten .angenommenen Begunftigung. Es kommt nämliäj nieht

blos darauf an. ob ein Gefieindniß bei der eigentlichen Litiscontefiation

oder beim Einredenoortrag angebracht wird; es fpriäjt -eoohl im leßteren

Falle die Vermuthung für die Anwendbarkeit _obiger *Rethtscegel. aber

man muß bedenken. wie oft die Parteien und felbft Advocaten ihre Et'

klarungen eingeordnet abgeben. fo daß ein Theil der Vernchmlafjung auf

die Klage in"den Einredenvortrag nachgeftljobenw") wird. und nichts

_-4
S 11130) Mittermaier. der gemeine teutfche Prozeß 'Beitrag l. 2. Aufl..

131) So z. B. naeh der badifchen Prozeßordnung s. 658. Vgl. die

Ausgabe von Thilo (Karlsruhe 1841). S. 396. 397.

132) 8 tr 71c, bias. (je [icio oontertatjono eeentualj. Jaime 1704.

Wei 811er, Motor-o. fat. tio [ici. cant. Eee-tt. hip.. 1723. [Iraotlje, bis.. (ie

oo, qnoc] in litibua mtb conciitione fieei yoteot. Coon. 1830. I'd-A. v.

1570 e. 89. 90. StR-A. v. 1594 s.. 59. 6a. I. R. A. -9, 40.

133) Danz. Grundf. des ordentl. Prozeffes. 5. Ausg.. ij. 185. S. 305.

Gönner. Handb. des Prozeffes Bd. 2. S. 370.

134) l.. 9. l). (ie exception. (44. 1,.) [a. 43. ]). (ja ll. l. (50. 17.)

l1. 9. 0. (in exception. (7. 40.) ' “.- *

1'35) Es ware gewiß ein übertriebener Formalismus. wenn man ein Ge

fiandniß. weil es nicht von vorn herein. fondern gelegenbeitlia) oder anhangsweife

abgegeben wurde. keiner Beachtung wet-th halten wollte. Gefierd ing. Aus

beutevon Nalhforfeljungen Bd. 2. S, 100. fagt. mit Danef und o. .Teoenar

überemfttmmend: Bei einem Gefiändnijfe kommt Alles darauf an. ob derjenige.
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kann dann den Richter abhalten) ein wahres Geitcindniß darin zu erken

nen) zumal wenn der fraglichen Thatfache nicht vorher fpecieli wider.

fproclfen ift. -

3) Stillfciyweigende Geficindniffe nennt man folche) welche

aus der Uebergehung einer Thatfache ohne Widerfpruci) abgeleitet werden.

Es ift zwar) wie vorhin bemerkt wurde) dem gemeinen Prozeßrechte

gemäß) wenn man annimmt) daß der Beklagte) welcher eine Thatfache

unbeantwortet läßt) für geftändig angefehen wird. Aber man muß mit

diefem bedenklichen Grundfahe äußerft vorfimtig umgehen) indem fonft leicht

ein Ueberfehen mit empfindlichen Folgen beftraft werden kann, Ift der

Richter nicht gewiß) ob er in der Vernehmlaffung eine Thatfaclnals

bejaht oder verneint anfehen foll)- fo thut er daher am deffen) Kraft

feines Infiructionsrechtes den Beklagten hierüber nochmals zu einer befon

deren Erklärung aufgufordernläo)) und antwortet er nun gar nicht) fo

tritt die Folge des fpeciell angedrohten Rechtsnachtheiles eines fingirten

Geficindniffes ein.

Wenn eine Erklärung des Beklagten zweideutig ift) und eben fowohl

als Verneinung) wie als Bejahung ausgelegt werden kann) fo führt die

Natur der Dinge auf die Entfcheidung) daß erfierel") anzunehmen fei.

Ein Geficindniß muß nämlich immer deutlich und ausdrücklich fein und

wenn es an diefem Erforderniffe fehlt) fo foll der Richter fich nicht damit

begnügen) fondern darauf beftehen) daß der fragliche Parteivortrag ergänzt

und erläutert werde) und hat' er auch keine phyfifche Zwangsmittel) fo

fiehen ihm doch die gefeßliclyen Rechtsnachtheile zu Gebote.

4) Eine befondecs wiänige Unterfcheidung ift die des befchränk

ten und unbefchränkten Geftcindniffes 138)) welches man gewöhnlich

das qualificirte und nicht qualificirte nennt. e .

Wie leicht kann es vorkommen) daß ein Kläger das thatfaclolicife

Fundament in der Hauptfache zwar richtig) aber in manchen Nebenpunk

ten willkürlich und entftellt vortrcigt. Die Antwort des Beklagten muß

alsdann gemifcht ausfallen) indem er theils die Thatfachen zugibt) theils

welcher rs ablegt) dabei den Zweck hat) eine Schuldigkeit einge-räumen.

Es iii alfo in folchen Fällen die Aufgabe des Richters) die Intention des De

ponenten durch Auslegung zu finden.

136) So verordnet die badifcbe Prozeßocdnung v. 183l im S.289- Wer

den in der Antwort auf die Klage erhebliche Thatfacizen iibergangen oder nicht

gehörig oder unbefiimmt oder answeicbend beantwortet) fo hat der Richter

den Beklagten zu veranlaffen) daß er fich auf diefe Thatfamen gehörig) be

fiimmt und etfchbpfcnd erkläre) bei Vermeidung des Rechtsnachtheües) daß

diefelben fonfi fiir ringefianden angenommen werden.

137) Gefterding) a. a. O. S. 108-110) hat in diefer Beziehung die

Rcchtsrcgel vertheidigt: qui racer, non futetuk, und fich dabei auf Weber)

über die Verbindlichkeit zur Beweisfuhrung S. 108 ) und lat-Fear, mean.

'yem 473. mati. 8. berufen. '

138) schöpft', (io conf. que-iii. 'Lulu-15. 1735. (Kritiken, rio sont'.

qnuiji'. Lrforci. 1783. Vornemann) iiber die cant. qneljf. Hannover

1806. 8011M!, rie anni. qnnijf. Feeding, 1826. Heddaus) über da'

qnalif. Geft. (Mannheim 18L7) u. A.
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das Verfälfwte berichtigen wodurch eine Erklärung entfiehtf die ein theil

weifes Gefirindniß und einen theilweifen Vortrag neuer ThatfaGen mthcilt.

Wenn man diefen Gefichtspunkt fefihält. fo kann es nieht fchwer

fein, in jedem einzelnen Falle zu erkennen. welche Art von Geftändniß

vorliegt, Man hat immer nur zu prüfen f ob dasjenige. worin der Be.

klagte von dem Vortrage bes Klägers abweichtf an die hierin enthaltenen

Thatfacilen fich unmittelbar anfänießt. oder aber einen ganz neuen

Vorgang-Z") berührt. Im erften Falle kann man nur von einer Er

läuterung oder Berichtigung der klcigerifehen Angaben fierechen7 im zwei

ten dagegen bildet fich von felbft eine Einrede-W). Die einfachfie Ver

- theidigungsweife befteht darin, daß man das factifche Klagfundament Punkt

für Punkt ableugnet; verheilt fich daffelbe doch zum Theil in Wahrheit

fo wird ein redliGer Mann ni>)t umhin könnenf das Wahre zuzugeftehenf

wovon jedoch die Folge ift. daß das unwahre angefochten werden muß.

Auch hierin gibt es wieder zweierlei Methoden: durch beffere Aufhellung

der vorgebrachten Thatfachen, oder durch Erzählung weiterer Thatfamen,

aus denen hervorgehen wurdex daß das an fich begründete Klagrecht durch

hinzugetretene neue Thatumfiände alterirt ober gar vernichtet W) wurde.

Will man auf Beifpiele eingehenf fo ift es ein qualificirtes Ge.

fieindniß zu nennenf wenn der auf Erfüllung eines Weinkaufvertrages

belangte Beklagte zugefieht. mit dem Kläger einen folchen Kauf abge

fchloffen zu haben- jedoä) hinzufugt. daß er deßwegen die ihm zugefandte

Fuhre nicht angenommen habef weil er niäyt. wie der Kläger behauptet,

rothen. vielmehr weißen Wein gekauft habe 142" wogegen es eine

Einrede wäre, wenn Beklagter fagte: man habe na) zwar urfprüng

lich auf rothen Wein vereinigt! jedoch den Tag darauf abcindernd be

fchlofiem daß nicht rother- fondern weißer Wein geliefert werde. Daraus

erwcichfi keine Bezuchtigung der unwahrheit- kein Ableugnen des Klag

grundesl fondern das Fundament einer Einrede: nämlich der Einrede

einer Novation.

Ein weiterer Fall wäre: wenn der Kläger bis zu einem gewifien

Zeitpunkte die verkaufte Waare zu liefern gehabt hätte, ihn aber ver

ftreichen ließ. Klagt er nun auf Vertragserfüllung. fo kann der Be

klagte Alles zugeftehen, und nur berichtigen7 daß ein ciies14o) fefigefeßt

gewefen fei. nach deffen fruchtlofem Ablaufe das Vertragsverhältniß von

139) Geiler-dinge die Lehre vom qualificirten Geftändniffe in feiner Aue.

heute u. f. w. Th. 2. S. 1507 fiüht in ähnlicher Weife die Frage der Trenn

barkeit auf die Einheit der fraglichen Handlungen. Wo diefe zwifchen

den Zufagen des Beklagten und dem Vortrage des .Klägers befteht. kann jenen

nie eine Beweislafi treffen.

140) Heddaus a. a. O. ß, 13.

141) S. hierüber befonders Gönner, Handbuch Bd. 1. S. 39MG

142) Gdnner. a. a. O. S. 399, bemerkt in diefer Beziehung: Wefent

lieh an der Klage ift das Object, Das Zugeftandniß. daß man zwar dem

Kläger etwas. aber ein anderes Object fchuldef als er einklagte- ift eine

Ableugnung der .Maget keine Einrede.

143) Gefierding a. a. O. S. 148, 149.
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felbfi aufgehört habe; alsdann liegt wieder ein qualificirtes Geficindniß

vor: denn es gehört der ganze Umfang des urfprüngliwen Vertrages zum

Klagfundamente. und es beruht auf einem völligen Mißverfiändnifle. wenn

die älteren Juriflen eine exceptjc) kei n01] nic: necj nijtek g83tnel44) in

folchen Fällen als vorhanden annahmen. Anders würde fich die Sache

erfi dann gefialten, wenn der Beklagte die Lieferung als richtig gefchehen

zugcibe, jedoch einwendete. daß es Ortsgebrauci) 1W) fei- dergleichen Waa

ren vier Wochen nach dem Kaufabfmlufie ins Haus zu fchaffen. der

Kläger aber erft nach zwei Monaten dazu gekommen fei. wo er der Be

klagte dann nicht mehr wäre fchuldig gewefen. die Wanken anzunehmen.

 

Hierin erkennt man fogleich die Natur einer Einrede. Der Orts

gebrauch liegt außerhalb der Vertragsbefiimmung und wer ihn behauptet:

der muß daher als Ercipient angefehen zu werden. fich gefallen laffen.

Diefe Frage ifi deßhalb von der hbchfien practifGen Bedeutung. weil

fich danach die BeweiZlaftLU) normirt. Man ifi nämlich jeZt ziemlich

allgemein darüber einverftandenX daß ein qualificirtes Gefiändniß nicht

zum Na>ztheile des Beklagten getrennt werden dürfe147)_ Laßt fich aber

nachweifen. daß eine Einrede darin enthalten ift. fo liegt der Beweis na

türlich dem Beklagten ob.

Wenn alfo das Zugefiändniß der vom Kläger vorgebrachten That

fachen in der eben beichriebenen Weife fo abgelegt wird. daß nicht fowohl

neue Thatfawen als Berichtigungen der fchon bekannt gewordenen darin

enthalten find. oder wenn der Klaggrund durch ein wefentliches Moment

ergänzt wird. fo ift es der Kläger. welcher zu beweifen hat. daß dic

Sache gerade fo. wie er fie vortrug„ und ohne die Zuthaten des Beklag

ten z fich verhcilcz wogegen diefem alsdann der directe Gegenbeweisl")

frei fieht. Es kann folchergefialt vorkommen. daß der Kläger auch einen

negativenW) Beweis fuhren muß. Gegenfiand des indirecten Gegen

deweifes werden jedoch die Einreden. '

5) Noch befieht ein wichtiger unterfchied zwifchen dem gericht

144) Gönner a. a. O. S. 392.

145) Dieß kommt z, V. bei Handelögewämfen, welche viele Pen'.

fchwanknng. ja einen fdrmlichen Eure? haben. wie. z. B. bei Hopfen-t Tabak

nnb Qelpflanzen. häufig vor. Wenn ein Promittent fich verbindlich macht,

dergleiwen alsbald zu liefern 7 fo befiimmt der Ortsgebrauch gewdhnlich den

langfien Termin. _ _

146) B orfi. über die Veweeslafi nn Clvilprozefie. 2. Luft.. s. 77,

147) Vanfeaaio qnnljfiontn, continen- onpjta oonnoxa, non eat. äirielnncin,

..an 'el tote. ceiicjencln, 7e] wen acc-primäre. So lautete der firenge Sag

der Vorzeit. V l. (7. lanntnrbnab, coli. tbeor. plant. Lib. 42. rie. 2.

und (ij-nett. y, (ij... 55. 70er, Comment. nel panel. .io anni'. tom. 7].

Lrnnnemann, peace. ein. (7. 21. S, 5. - -

148) In diefe Sphäre gehört fowohl die Nacbwerinng. daß dce Behauptun

gen des .Klägers gänzlich unwahr, als daß fie wenigfiens mdcr Geftalt und

dem Umfange. wie er fie vor-bringt, mehr wahr feren. Linde, Lehrbuch

d. 236.

149) Am beiten hierüber Vorfl a. a. O. S. 21-28.

'
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lichen und außergerirhtlichenlW) Geficindnifie. Ienes ift das vor

einer zur Aufnahme judicieller Arte berechtigt-en Stelle abgelegte Be

kenntniß. diefes aber eine. nicht in feierlicher Form. in Privatverhält

niffen gefrhehene Aeußerung. Man geht auch hier zum Theil zu weitwl).

wenn man verlangt. daß das gerichtliche Geftändniß gerade vor demjeni

gen Gerichte erfolgt fein mufie. welches für den Beklagten. wenn er be

langt wird. das competenteW) Forum ifiLÖZ). In der Regel wird dieß

freilich der Fall fein. weil eine Partei nicht leicht in den Fall kommen

kann. fich über fireitige Thectfacljen zu erklären. wenn es nicht aus An

laß einer fdrmlichen Klage gefchieht. und dazu muß naturlich das zufiän

dige Gericht angegangen werden. Es laßt fich jedoch denken. daß zwijcljen

denfelben Parteien fruher bei einem anderen Gerichte eine andere Streit.

fache verhandelt wurde. und daß bei diefer Gelegenheit derfelde Streit

punkt. über den jetzt wieder verhandelt wird. zur Sprache kamwPz

wenn dort der Beklagte eine bejahende Antwort gegeben hat. fo muß er

fich gewiß gefallen lafjen . daß diefes Geftandniß. weil es derjelben Par

tei gegenüber abgelegt wurde. auch hierher gezogen wird.

Außergerichcliche Gefiändniffe haben von vornen herein die Vermu

thung gegen fich. daß fie nicht 711111110 conlitencii abgelegt [eien. aus dem

begreiflichen Grunde. weil es gewöhnlich an dem erforderlichen Ernfie

und der Bedachtnahme auf die Folgen l*55) fehlen wird. wie man es bei

gerichtlichen Gefiiindniffen vorausfehen darf, Kann der Beweis durch

eigene Urkunden. Briefe. Reverfe u, dgl. gefiihrt werden. fo ift er jeden

falls beffer. als wenn nur ein gefprochenes Wort durch Zeugen dargethan

werden follz denn beim Schreiben kann man mehr ueberlegung unter

fiellen. als beim RrdenW).

Im beften Falle kann ein nicht zugegebenes außergerichtliches Ge

ficindniß nur den Anfang eines Beweifes herfiellen. jo daß ein Not()kid

darauf gebaut werden darf.

150) Gefierding. Ausbeute von Nachforfcljungen Th. 2. S. 110-116.

Gönner. Handbuch Bd. 2. S. 378. Bayer. Vorträge uber den ordentl.

Prozeß. 6. Aufl.. S. 413-417. '

151) Wie 7.. B. 13001111101-, in. easier. pfad. laid. ll. 'kit-u 18. S. 6.

Bayer a. a. O. S. 414.

'152) Mag nach dem- firengformellen altrdmifcljen Rechte-eine folche Vok

fehrifr befianden haben (Betbmann-Hollweg. Verfuclje über Cioilproi.

S. 276). fo ift daraus “kein Grund abzuleiten. daß es im teutfmen Pcozefic

eben fo gehalten werden mufie. A. M. ift Bayer a. a. O. S. 40s.

153) Deere Anficht in begründet durch Gönner a. a. O. Vd.21 S378

154) Dick fallt mit den Grundlagen über tea iuebcntu zufammen. S.

Keller. uber Lltiscontefiation und urtheil S. 239 flg.

1155) Gefirrding. Ausbeute S. 114. 115. diirfte wohl die Sache allzu

frhr 111 fei-rotem rei wenden. wenn er jagt: EincAeußerung oder ein fogenamurs

Gefiandinß diefer Art ift nicht bindend.) der Gefirhende hat das Gefiandene fel

nem Gegner nicht einräumen loollenz es fehlte der animu' vonfiköoäj

Dteß 1| zu allgemein. Es können doch Falle vorkommen. wo. froh des _et

waigen Lengnens. ein aoiuius rannte-icli aus den llmftanden zu erweifen lfi

156) Zn diefem Sinne ift auch die b» 25. Z. 4» l). (I0 ytobat- E* eme

arunt. (LL, Z.) abgcfafit.
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6) Da man in Civilfaclnn überhaupt fich durch Andere vertreten

laffen darf) fo kann es an und für fich auch keinem Anftande unter

liegen) die Erklärungen) welche in Rechtsftreitigkeiten nothwendig werden)

durch Procuratorenl") abgeben zu laffen. und es ift völlig incon

fequent) wenn in manchen Ländern fchleäuhin verboten wird) in fogenann

ten Bagatellfachen) oder überhaupt bei den untergerichten) fich der An

wälte zu bedienen 158). .

Es entfteht übrigens ein neues Bedenken hinfimtlicl) der Gefiändiäffe)

wenn die Sache durch einen Anwalt geführt wird.

Manche meinen) es könne die Vollmacht deffelben immer nur dahin

verftanden werden) daß er von feinen Elienten alle Nachtheile möglichff

abwendeW)) nicht aber auch) daß er in gewiffe Anforderungen einwilli

gen dürfe; nichts Anderes fei es aber) wenn der Anwalt ein Gefiändniß

ablegt1öo)) weil er dadurch mittelbar über das Vermögen der Partei ver

fügt) oder doch verfügen könnte. Man beruft fich auf die Analogie vom

Vergleiche) wo der Anwalt ebenfalls nicht auf die allgemeine Vollmacht

hin handeln ditrfe.. Dieß rührt aber gewiß von einer Verwechslung her.

Ein Vergleich ift durchaus kein nothwendiger Beftandtheil des ordent

liälen Prozeßgangesz im Gegentheile gehört er, zu den ausnahmsweifen

Erledigungen des StreitesW) an der Stelle eines Uctheiles) wahrend

umgekehrt die Vernehmlaffung auf die Klage fo durchaus wefentlich ift)

daß fie) im Falle der Beklagte im Ungehorfam verharrt) fingirt werden

muß) um nur zu einem Ende zu kommen. Wenn alfo ein Anwalt

mit Vollmaän des Beklagten auftritt) fo muß man wohl annehmen)

daß er zugleich Inftruction habe) fich bejahend oder verneinend einzulaffen)

und das im erften Falle erfolgende Gefiändniß follte in feiner Rechts

giltigkeit nicht bezweifelt werden. Ueberfwreitet er böslicl) oder leichtfinnig

feine Jnfiruction) fo kann er zum Smadenerfahe verpflichtet werden.

Will man übrigens dennoch befondere Vollmacht für Gefiändniffe haben)

fo wird es weniger geeignet fein) jedesmal in jedem einzelnen Falleeine

Specialvollmaclft zu verlangen (62)) als ein für allemal ein Vollmachts

formular für die Anwaltsbefiellung voriufchreiben) worin ausgedrückt fein

muß) daß die Partei alle Gefiändniffe des Anwaltes anerkennen werde)

gleich als wären fie von ihr felbft ausgegangenwk).

157) Linde) Lehrb, Z. 130) 133.

158) S, Staatsherikon von v. Rotteck u. Welcker Bd. 1) das Wort:

Advorat) und befondere S. 377.

159) Gefrerding) Ausbeute Bd. 2) S. 255.

160) Bayer) Vorträge über ordentl. Civilpr.) 6, Aufl.) S. 412) fehließt

fich diefer Meinung an) ohne nähere Gründe anzugeben. Die l4. 1-3. 00a.

äe ekrore ori'. (2. l0.), auf welche man fich gewöhnlich dabei beruft) fprechcn

nur von Irrthümern der Anwälte )' nicht aber von abfoluter Unoerbinitlicil

keit der ehiWpecialvollmaclft abgelegten Gefiändniffe. So faßt auch Linde)

Lehrb. Ö. 1x871) die Sache anf.

161) M eien-bruch) Lehrb. des Pandekcencehtes Bd. 2) g, 477. 0063

cjeil. akt, 2044.

162) Wie z. V. 'die badifche Prozeßordnung v. 183l) h. 142) Ziff. 121.

163) Wenn der Anwalt gegen ausdrückliche Jnfiruction ein Geftandnrß

.ibgelegt hat) fo kann er wegen etwaiger Befchadigung regrefiorifcl) belangt wer.

 

i
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Etwas Anderes ift es) wenn der Anwalt aus Irrthum eine That

fache zugefianden hat. Es wäre hart) wenn auch hiervon die Partei

unbedingt alle Folgen tragen müßte. Man pflegt daher im neueren

Prozeßrecine unter folchen Umftänden einen Widerruf W) zuzulaffen)

vorausgcfeht) daß die als irrig angefochtenen Thatfachen erheblich find.

ueberhaupt muß aber die Partei felbfi den Widerruf anzeigen und

mindefiens wahrfmeinlicl) machen) daß ein Jrrthum unterlaufen ifi. Der

Ri ter hat den Anwalt dariiber zu vernehmen und dura) ein Decret

au fprechen) ob der Widerruf zuläffig fei oder nicht und jedenfalls follte

immer der Anwalt dabei in die Kofien diefes Zwifchenverfahrene verfällt

werdenlkk).

Man kann gegen dergleichen Verzögerungen des Prozeffes nicht ftrenge

genug fein) weil es leider noch immer zur Taktik gewinnfuciztiger Addo

caten und bdfer Swuldner gehört) folthe und ähnliche Mittel anzuwen

den) um die Prozeffe in die Länge zu ziehen; wobei fich der Richter

immer bewußt bleiben foll) wie er dafür gerade aufgefiellt ift) alle Vera

tionen und Ehicanen zu verhindern oder abzufwneidenlok)) und auf mog

lichft kurzem Wege das wahre Recht zu verwirklichen167).

Sänießlici) ift noch anzufuhren) daß die Altrömerm) eine unter

fcheidung machten) welche unfer jeßiqes Prozeßrechc nicht mehr kennt,

nämljä) zwifclyen c0nfa88j0 in jut-ew") und contre-mio jo ii1c1iai0l79).

Die erfte Art von Gefiändniß kam vor dem Prätoc und die zweite vor

dem Jude): vorz jene war alfo eine Erklärung) daß der Beklagte kei.

nen Prozeß haben wolle) und es galt ein folches Gefiändniß) wenn es

umfaffend war) einem rechtskräftigen urtheilem) gleich. Im heutigen

den, l.. 13. z. 9. l.. 14. 8. 1. (>06. cla juäioiia. (3. t.) Strobe) rechtl.

Bedenken Th. 1) Bed. 172 a. E. Gefterding) Ausbeute Bd. 2) S. 256.

164) Schneider. Lehre vom rechtlichen Beweife) neue Ausg. v. Hof

mann (Darmitadt 1847.)) 9. 92) will in jedem Falle) wo der Gefiehendc das

Gegentheil der eingeftandenen Thatfarlje darzuthun vermag , den Widerruf zu

laffenz tioelehesi aber offenbar viel zu weit gehen und den Prozeß jeder fefien

Grundlage berauben wurde.

165) So verordnet die badif che Prozeßordnung d. 152.

166) Danz) Grundf. des ordentl. Proz, d. 1-7. *

167 Mittermaier. der teutfche Prozeß in Verglcichung u. f. 1F. Brite,

1) S. 14) fagt: Eine Hauptforderung an die Prozeßgefedgebung geht dahin:

einen folchen Mechanismus des Verfa rens anzuordnen) in welchem die un

gleichheit der Kräfte der fireitendcn T eile durch zweckmäßige Einwirkung der

Richter - ausgeglichen wirbt daß am wenigfien materielle. unrecht

informelle. Recht übergehen kann.

168) Vgl. die treffliche Abhandlung über das gerichtliche uud außergericht

liche Gefiändniß in Vethmann-HollwegW Verf. über Civilprozeß.

169) Vitola., zent.. kan. 7. a. J. 2-5. [l. 1. 8. 4L. 2.

'

(ie dont'. 000. 7. 59. e10 dank.

170) kanin- l. u. S. 3.

171) Man konnte) wenn nicht noch ein Liquidationsverfahren (Bethz

mann-Hollweg a. a. O. S. 265) nbthig war) fofort die uctia toute-u

darauf gründen. Die l.. 1. l). rie coat. (41. 2.) fagt: Eonfoocua pro

iucijoato sat., qui quaciammocio aua uontantiu eontiomoutak.
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franzdfifmen Rechte finden wir noch eine ahnliche Befiimmungl") bei

Gelegenheit der richterlichen Pfandrechtei") Wollte der Beklagte da

gegen vor dem Prator den Klaggrund nicht einräumen. fo war die Sache

mit den bekannten Formeln an den Jude): zur Verhandlung überwiefen.

und wenn nun hier der Beklagte zu einem Geficindniffe fich bequemte.

fo war die S che damit nicht abgethan. fondern es mußte. fo wie es

jeßt überhau erforderlich ift. ein' fdrmliches Urtheil erlaffen werden.

welches die rechtlichen Folgen aus dem Gefiandniffe zog. Der römifche

Prozeß gewährte alfo den Vortheil. daß der Streit in der erften Tagfahrt

ohne Richterfprucl) und Koften abgethan werden konnte"4)z eine Ein

riönung. mit weleher nur etwa das friedensgerichtliche Vorverfahren nach

frnnzbfifwem Prozeffe 17*) einige Aehnlichkeit hat. Ludwig von Iagemanu.

Gewährleifiung. Evictionsleiftungl). Die Ausbildung der

Grundfcihe über Evictionsleifiung fällt im rbmifwen Rechte init dem all

mäligen Abkommen der altcivilifiifmen Gefcheiftsformen und dem An

erkennen der einfachen Traditionen und ihrer reaotlichen Folgen zufammen.

Sobald [ler neo et libröm eine Sache übertragen war. und es fich

nachher zeigte. daß der uebertragende nicht Eigenthümer gewefen war. fo

haftete er nach der Befiimmung der x11, tab. uber die Verlegung der

1e! rnanoipii auf das Doppelte )z gefchah die Uebertragung aber durch

Kauf und einfache Tradition. fo fuchte man fich durch eine Stipulation

zu fichern. vermittelfi welcher dem Enverber das lindern [idee-e, und auf

den Fall. daß ihm die Sache abgeftritten wurde. eine Strafe. meifiens

der doppelte Werth der Sache. vetfproeloen. und fomit die rechtliche Wir

kung der ancipation auch für die einfache Tradition erftrebt wurde.

Selbfi oh diefe Stipulation nahm man eine Verpflichtung des Verkäu

fers an. für die volle Wirkfamkeit der vorgenommenen Tradition fchon

aus der Natur des Kaufcontractes zu haftenZ). und kam fo dahin. den

Verkäufer gar nicht zum Eigenthumsübertragen für verpflichtet zu erklä

ren. fondern nur zum Tradiren und zur Haftung für die' Entwahrung

1.72) Carlo vie-il art. 2123. [R11 tbdqne _jnciioiniro reer-ltd ein. _ju

gemene, oojt oontraciiotojrea, 301e pur Giant, äafinitifo ou prov-irrojreß, an

fairen! (lo oeiui qui [es u obtenu.. [K113 r-Eunlte auoai (Io recov

oaiaaunoen ou eärifioacion., faire. ou just-ment., (ier .isn-lukas ayydßäes

ä un arte obljgutoire nous .ning prix-E.

173) Vgl. Zachariä. Handbuch des franz. Civilremtes Bd. 1_. S. 57

-59. Bd. 2. S. 59. 87. 88. 110. 209.

174) In wie weit die hierauf bezuglichen Gefeße heute noch Anwendung

finden können. f. Gönner. Handbuch Bd. 2. S. 379-384.

175) 006e rio zer-ocean. ei'. art.. 48. 55.

1) Literatur. Am bemerkenswertheflen find: Lira-reiben. Galler.

comment., ati eit. (io eeictionib. 45. [ib. 8. (>06. bet' Wear-mann , 70i.

ll. y. 309 nq, - bone-line, (ia oeictjon. in oper-id. prior. und die eine

chlagkenden Stellen aus den Werken von oujaoino. kufanclorf, abe-ek'.

. o o. Z5.

2) knallt" rent, rec. ll. Lid-l). S. 3.

3) kaulloa l. E. I. 1. L.
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der verkauften Sache4)) welche lebtere Verpflichtung zu Ende ging) fobald

der Käufer das Eigenthum der gekauften Sache durch Verjährung erwor

ben hattek).

Die Verpflichtung zur Gewährleifiung) uuctoritna, ift hiernach die

Verbindlichkeit desjenigen) welcher eine Sache auf einen Anderen über

trägt) dafür zu haften ) daß diefem die Sache nachher ni t abgeftritten

werde. Diefelbe findet vorzüglich beim Kaufe und außerde ) jedoch zum

Theil mit Modificationen) bei einigen anderen Gefchäften ftatt.

Betrachten wir zunächft die erwähnte Verpflichtung in Bezug auf

den Kaufcontract) in lvelcher Hinficht fie am vollfiändigften in den Rechts

quellen entwickelt ifi) fo haben wir die allgemeine Vorausfeßung derfel

ben) den Eintritt der Eviction) und die Verpflichtung felbft 'zu erörtern)

welche [ehtere fich verfrhieden gefialtet) je nachdem fie auf einer befonde

ren Verabredung beruht) oder aus der Natur des Kaufcontractes gefeh

lich folgt.

l. Die Eviction der gekauften Sache ift der Verlufk derfelben) den

der Käufer dadurch leidet) daß fie ihm von einem Dritten im Rechts

wege abgeftritten wird 6)) und entweder wirklich herausgegeben) oder

durch Bezahlung der [i118 uestjntatjo beim Käufer erhalten ifik). Die

vom Dritten angeftellte Klage kann eine rei rinäicntjo, die lierezcljtntjs

zreztjtjoll), eine Noralklage) ein juclicinm familiäre erciacnnclae, oder

colluvqllj (jjrjciunclo, durch welche ein Dritter einen Theil ebincirt 10))

eine uctjo bx-potheceirinll), oder eine ncijo confeanorja 12) fein) mit

welcher der Nießbrauch an der Sache erftritten wird. Werden andere

Servitutrechte an der Sache geltend gemacht) fo gilt diefes nicht für

einen Evictionsfall) und berechtigt nur zur Anftellung die-ogni aus

dem ädilitifwen Edicte) wenn nicht namentlich die Freih on Real

ferbituten verfprochen) und der fnnclne als optjmua mnxinnre verkauft iftz

und ein Gleiches gilt von Grundfteuern und anderin gewöhnlichen BE

lafiungen der GrundftückeM). Ebenfo fteht es einer Ebiction gleich) wenn

der Käufer die in den Händen eines Dritten befindliche Sache vindiciren

will und dabei unterliegt")

4) l., 25. 8. 1. l). (le oontr. volt.. (18. 1.) l.. 11. I. 2. l). (lo act.

volt. (19. 1.)

5) l1. 19. o, ll. 1;. Gallo'. l, o. p. 343.

6) l-aullua 2. 17. s. 1. Cicero pro Eaooina m10.

kann cal). 7. Sailor l. o, [i. 313.

7) l.. 17. 0. (lo Quiet. (8. 45.) l4. [57. pr, l). l1. 1;, Galler l. o.

cap. lll, f). 332. bonolinä7 rio a'. cap. lil-i(

8) l.. 16. s. 1. l). i.. t.

pro lila

9) la. 2. pl'. l), (1.3 bot-all. 'ol not, uencl. (18. 4.)

10) Cf. la. 21. 8. 1. l.. 26, l.. 34. 8. 1. 1.1. 39. pr. l4. 39. Z. 3

u. 4, l1. t. l.. 45. S'. 1. l). (le legt-lt. l. *

11) l1. Z4. Z. nic, l4. 35. l). l1. t, l.. 4. l4. 22. (Z, l1. t.

12) l.. 66, pr. l). (lo dont. amt, l.. 46. pr. l.. 49. l), l1. t. Eu

iacji oder". ll. cap, 20.

13) l.. 61. l). (lo naclil. Lil. (21. 1.) l.. 75. l). l1. t. l.. 59. l). (la

contr. ente. (18. 1.)

14) l.. 16. Z. 1*. l). l1. t.
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W-Es fällt hiernach nicht unter den Begriff der Eviction. wenn die

verkaufte Sache vor der Durwfeßung der Anfpriiche eines Dritten durch

Zufall zu Grunde gehtlä). wenn ein Dritter dem Käufer eigenmäwtig

die Sache entreißtlö). wenn die Sache dem Käufer aus einem erft nach

dem Kaufe eingetretenen Grunde durch die Staatsgeloalt entzogen tvird 17).

wenn der Käufer es leidet. daß das erkaufte Grundftück zum 10m3 re

ligioßur gemacht wird 1*). wenn derfelbe die Sache derelinquirtu). Er

folgt die Entwährung auf den Grund eines Retractrewtes. fo ift zu

unterfcheidem ob diefes Recht ein gefeßliwes) oder ein durch Privat

übereinkommen entftandenes iftf und im erften Falle wird derBegriff

einer Evietion nicht angenommenW). Wird dem Käufer die erkaufte

Sache durch eine Reunionsklage abgeffritten. fo liegt ebenfalls keine

viction vor. jedoch' hat derfelbe Entfchädigungsanfprüche wegen' eines

ecwa vorgekommenen (101113 feines -Verkäufees. Bemerkenswerth 'ift es

übrigens. daß man das Erforderniß: rem iuelicio eejctam e386, nur

für die Klage aus dem Evictionsverfprewen mit Strenge fefthielt.- die

-actio e: Auto dagegen fchon zuließf wenn der Käufer auch ohne rechts

kräftige Verurrheilung in Folge des Rechtes] eines Dritten die gekaufte

Stiche verlor. welchem Verlufte der in l.. 41?. S. 1. 1). l1. t. erwähnte

Fall gleich fteht. Beifpiele hiervon finden ?fich in l., 8. 24. 42. 1). l1.

t. und l... 23. pr. j). (je uZurpat. coli. l2. 36. 1). i1, t. U),

Regelmäßig hat der Käufer hiernach-'nicht-eher Anfpruche gegen den

Verkäufer. als bis die Eviction wirklich erfolgt W22)) wenn diefelbe

gleich zu beforgen fein follteW). Jft indeß der auf Eviction gerichtete

Prozeß-gegen den Käufer angeftellt. fo »darf derfelbe das Kaufgeld fo

lange retiniren. bis ihm für die zu beforgende Entwährung Realcaution

geftellt ifi24). Droht die Eviction auf diefe Weife nur ruckfiwtlicl) einer

einzelnen von mehreren zufammen verkauften Sache) fo findet die

Retention des ganzen Kaufgeldes oder eines Theiles deffelben ftatt) je

nachdem* der Preis für alle Sachen insgefarnmt7 oder für jede einzeln

befiimmt war. Ift die verkaufte Saäye noch nicht übergeben. fo verfkeht

fich-die Retention des Kaufgeldes ohnehin von felbft) doch wird auch eine

actio emtj auf Bewirtung der Tilgung etwa darauf laftender Hypothe

ken geftattet) welche Klage nach richtiger Anfiiht nach bereits erfolgter

uebergabe vor erfolgter Eviction nicht fiattfindeteö), und ebenfolfift der

. *i

 

 

 

. ." e..

15) l4. 21. pr. l) b. t. l. 26. 0. l1. t. l

16) la. 11. 0. (lo auc. elui; (4. 49.)

17) l.. 11. pl'. 1). l1, e, r

18) l2. 51. s. 2. l), b. t.

19) 1.. un. l). l1, t,

S K23) 70.-t., 00mm. ati k, b. ti." 8. 2. Glück) Commentar Bd. 20,

. 7 . , - -21) Euiac, ati Zkrjo. 7), ati [e. 24. l1. t. . :;-.

22) 1.. 3. 0. v, t. 1.. 30. s. 1. t). a3 not. Eroti. (19. 1.)- call..

[ile-ami l2; 3..5. 12. 24. .q .

. 1). eiorosojnä. eenciji. (18. 5.) > .

. i.. l2. 18. s. 1. l), (io per-ic. ei. cajomoc). (18. 6.)

. Vgl.la.3. 0. b. t. Quiac., rec-it. 80]. ati l4. 5. cite.

_ 23) 1.. 10. s. 1
l.- -' 24) l., 24. 0, l1

l 25) l..5. 0.1.3
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Anfprucl) auf Gewährleiftung begründet) wenn vor erfolgter Tradition

der Sache fchon ein wirklicher Evictionsfall eintrittW). Jfi endlich der

Contract von beiden Seiten erfiillt) und es zeigen fich Anfpcüche Dritter,

fo kann vor erfolgter Entwährung der Verkäufer mit der actio e! atiynl.

niemals-q) mit der actio e! emto auf das Incerefie aber alsdann in

Anfprucl) genommen werden ) wenn der Verkäufer wiffentlich eine fremde

Sache verkauft hat-ö). Ebenfo findet zwar nicht die nctio e: Ztipoiatn,

aber doch die eictio emti auf das Intereffe ftatt) wenn der Käufer im

poffefforifmen Prozeffevon einem Dritten befiegt ifiM). Hat der Evincent

den Prozeß gegen den Käufer gewonnen, ift aber vor der Execution ohne

Erben gefiorben) oder hat dem Käufer die Sache gefchenkt oder vermacht,

fo findet nicht die actio e: ätipuiatifiw), wohl aber die actio e: einer.

ftatt 31).'.- In Beziehung auf den Prozeß mit dem Evincenten ftellt

übrigens das römifche Recht noch einige nähere Bedingungen auf) unter

welchen allein der nachtheilige Ausfall deffelben einen Anfpruci) des Käu

fers auf Evictionsleiftung begründet:

n) Der Käufer muß den Progeß gehörig geführt habenu), alfo nicht

in cootumnciam verurtheilt fein") auch den Gebrauch keines zufiändigen

Rechtsmittels 34) unterlafien) nicht die Vortheile des Befißes aufgegeben")

oder ein; fchwerer durchzufeßende Klage ftatt der vortheilhafteren gewählt

aben ,h b) Der Käufer muß vor dem ordentlichen Richter gefiritten und

fich nicht auf die Wahl eines Schiedsrichters eingelaffen haben")

Ur) Der Verluft des Prozeffes darf nicht durch eine Pflichtwidrig.

keit des Richtersgefchehen fein) indem das Vorkommen einer folchen als

ce18u8 betrachtet wird) wofür Niemand dem Befchädigten Erfah leiftetJZ).

Die bei dem Regreffe des Burgen geltenden Grundfäße, welche man

oft für gleichartig erklärt hat) find in der That darin abweichend) daß

der Bürge in dem Falle einer iniutia iuclicia gefchehenen Eondemnation

dennoch feinen Regreß nehmen darf, fofern ihm nur nicht ein eigenes

Verfcinilden beigemeflen werden kann W).

(i) Endlich muß der Käufer in dem Prozefie mit dem Evincenten

 

26) l.. 3. Zr. ]). ci. eioli except, (Joiner. 01m2". lid. Z5. cap. 26.

27) lx. 4. . (io neck emti, (19. 1.) ,

28) le. Z0. s. 1. ]). (ie nec. elncj. (1.9. 1.)

29) l4. 11. I. 18, le. 35. ]). rio act.. anni. (19. 1.)

30) l1. 57. ]). b, t.

31) le. 9. l.. 41. s. 1. l). i1. c.

3L) l.. 17, 0. b. c.

33) lx. 55. pr. l). l1. t.

34) 1.. 63. s. 1, 2. o. b. r. Lofer-amt, 017cm, ll, 35. 5. er.

35) l.. 29. s. 1, ]). n, e. .
36) 1.. 39. S. 1. b. 66 pr. l). l1. '. i

37) 1.. 56. s, 1. 1). b. e.

38) la. 51, y ]). b. t. Ei'. l.. 8. 15. 0. von. ti'. [a. 22. J. 4. l).

kamin ram dabei-i. (46, 8.)

39) [e. 67. ]). rie iicioiooz. (46, 1.) l.. 10. 0, mnoeiati, (4. Z5.)

Hrif e und Cropp. juriflifche Abhandlungen Bd.. l. S. L51.
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feinem Autor gehörig [item denunciiren. Der Autor ift nämlich. worauf

auch die Formel der (ii-pine: Ztipnintio: et Ii (J3 ren u n18 petit-I Eric,

e61 Zi enn) ni) niio petier0, earn recte (iekencier-Tefc, hindeutete. vet“.

bunden. den Käufer in diefem Prozefie zu vertreten49). und zu diefem

Ende muß ihm diefer bei Verlufi feines Regreffes den Streit ankündie

gen41). Diefe Ankündigung kann nach l.. 29. s. 2, i). b. t. bis zum

Urtheile in der Sache. nach l... 29. s. 3. l). (ie leg-nt. lll. foll fie

gefchehen. priugqunm juciicium ucciyintuk, welche Stellen man wohl

am pafiendfien mit CujaclusW) dura) die Annahme vereinigt. daß

in der leßten nur die Zeit angegeben fei. zu weleher fie gewöhnlich und

am ficherften gefchehe. Fur die heutige Praxis ift dagegen anzunehmen.

daß die Streitankündigung gefchehen muß. bevor die Friften zur Bot

bringung der Angriffs- oder Vertheidigungsmomente verftricljen find4a).

uebrigens gefchieht fie dem unmittelbaren Autor44). und wenn mehrere

Autoren vorhanden find. Allen“). wenn ein Pupill uuctore t11t01-e ver

kauft hat. dem Pupillen und dem Vormunde. oder in Abwefenheit des

leßteren fogar dem erfieren allein. welche letztere Beftimmung indeß für

eine gegen die firenge Confequenz recipirteBilligkeitsanficlft gehalten wer

den mußW). Erfcheint der Dennnciat auf die gefrhehene Ankündigung.

fo kann er den Prozeß in der Lage. in welcher fich derfelbe gerade befin

det47). allein übernehmen und fortführen4o). oder aber dem Denuncian

ten als Litisconfort beitreten. Verweigert er die Theilnahme am Prozefie.

fo muß er fich den Ausfall ohne Einwendung gefallen lafien. wenn der(

felbe durch die unterbliebeneBenußung dem Käufer unbekannter Angriffs

oder Vertheidigungsmomente naehtheilig ifi. Die Litisdenunciation darf

nur unterbleiben. 1) wenn vertragsmäßig beftimmt ift. daß fie nicht

ndthig fein folle49). 2) wenn der Autor der Denunciation böslich aus

weichtöo). 3) wenn er abwefend ifiU). 4) wenn das befiere Recht des

Evincenten völlig klar ift. eine Ausnahme. welche gewöhnlich gemachtu).

aber durch das dafür angeführte Gefeß. 1'.. 11. 5. 12. 1). (ie nation.

emti (19. 1.), nicht gerechtfertigt wird. da in demfelben theils nicht

40) l.. 74. F. 2, l). i1. t. .Seife und Cropp a. a. O. S. 231.

41) l.. 53. Z. 1. i). i1, t. l.. 8. 0. voii. la. 1. 0. nbi in rom notice.

(3. 19.)

t] tif. 0.42) Zenit. col-enn. n (in eiiie-t. ati l.. ö. '

43) Archiv für civil. Praxis Bd. 4. S. 182.

44) l.. 59. l). i1. t.

45) la. 62. F. 1. l). b. t. l.. 85, I. 5. 1a. 139. b. (ie ford. obl. (45. 1.)

46) 1.. 56. S. 7. l). i1, t. l.. 24, l). (io esrb. obi. (45. 1.) v. Ma

dai. die Lehre von der moi-u S. 58. Note L23.

47) Cap. 2. ut [ita panel-ente in 6te).

48) b. 1, 0. nbi in rom uctio. l.. 63. l). tio ro incl. reed. .alt-ena

buo etc. Keller. über Litiscoutefiation und urtheil S. 377. Note K55

49 l.. 63. l). d. t.

50 la. 55. Z. 1. l.. 56. S. 5. l). k. k.

51) i., 56. s. 6. d. i.. e.
15:3) Glück. Com-nenten: Bd. L0. S. 401. ynfonäotf ll. 35. S.
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gefagt ift. daß die Denunciacion unterblieben fei. theils von dem Ver.

kaufe eines mit einem Noralanfprume behafteteir Sclnven die Rede. und

alfo nach befonderen Grundfäßen, die auf die Evictionsleifiung nicht

paffen. entfchieden iftW). .i .

Man könnte ,hier noch fragen. ob nicht der Autor zur (let's-Dio,

auf welche die Ztjpulacio (iuyiue mit gerichtet war, gezwungen werden

könntewx). Im Falle eines Verfpremens der (lefeoeio muß ein foliher

Zwang möglich gewefen fein U). fonft trat aber* die Folge ein 7 daß bei

unterlaffener (iekczusio fmlechthin der Eoictionsregreß fiattfand, falls fich

der Käufer felbft vertheidigt hatte. und die Sache evineirt war 5G).

Mehrere Verkäufer oder mehrere Erben eines Verkäufers müffen aber

fämmtliä) die iieieoäio übernehmenF und wenn auch nur einer von

ihnen diefer Pflicht zur Abwendung der Eoiction nicht nachkommt. fo

haften fie alle für die Evirtion57).

l1. Was ,nun den Grund der Verpflichtung zur Evictionsleiftung

betrifft. fo liegt derfelbe entweder in einem Vertrage oder in der gefeßlich

befiimmten Natur des Kaufcdntractes.

a) Bei dem mittelfi Mancipation gcfchloffenen Kaufe bedurfte es

einer befonderen Promiffion auf den Entwährungsfall nicht. indem hier

nach der Befiimmung der 12 Tafeln über das Brechen der lere mem

cjpii der Verkäufer auf das Doppelte hafteteöß). Bei anderen Käufen

oerfpraci) manfiä) in den dafür gängigen Stipulationsformularenöi") das

i131- 61-6 [leere, wodurch vielleicht auf ähnliche Weife. wie durch. die

bei Seroitutbefiellungen ublichen Stipulationen, der mit bloßer Tradülon

nicht befchaffte uebergang des Eigenthums und der Servitut felbfi ergänzt

werden foilceW). Der Sinn diefer Stipulation war dann der. daß der

Verkäufer dafiir haften wolle. daß weder er felbfi, noch feine Nachfolger

evincirtenz fo viel die Eviction durch Dritte betraf, war die Stipulation

genau genommen wirkungslosfil). ward indeß dahin interpretirt, daß der

Promittent kein simplex nboutjrum, fondern verfpromen habe. dafür zu

forgen. daß Dritte nicht evincirten 62). Jeder Zweifel ward aber gehoben,

wenn zugleich eine porno verfprochen wurde. Die Verpflichtung zu diefer

befonderen Eaucionsleifiung fiir das dabei-e licere muß dann ein nature-le

53) l.. 1. s. 1. l.. 17. s. 17. 1.. 28, l), (ie 3Min. ea. (21. 1.)

_le. 18. i), (18 acc. czmcj. (19,1.) l4. 8. 21, Z'. 1.

54) Heife und Cropp. jurifiifcize Abhandl. Bd. 1, S. 229.

55) l.. 13. pr. 1). iuclic. 3017i. 14, 5, 0. (le (kann. ot oomm. skip.

Ribbentrop, Correalobl. S, 203. Note 9.

56) yufenclorf ]l, 35. I". 13. 14.

57) i.. 85, Z, 5. l). york). abi. la. 139. l). e06. fü.

Ocibbentrop. Eorrealobl. S. 197-222. , r

58) yaulluß 52m. too. ll. 17. s. Z. idiq. Zcbolcjng, *Far-co 'I'

ro kunt. )[, 10. ldieczkoinon, (je rabqa mniicjlnß', 186. .*1 ..

59) Varta, (l0 re kurt. ll. cap. 2 äq, *.

60) l.. Z. x11'. l4. Z8 [)r.-16. l). (lo nerv. obl. (45. 1.) 11. Z. 8.

[S. 57. pr. l). ei. Miet.

11. 62. Z. 1. l).

l1. f. *

(21. 2.)

öl) l4. 38. 8, 1. 1). (Ia nord. obi, (45, 1.)

6L] l.. 83. [-1-. l), 80c), tiv. -
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c

des Kaufconeractes geworden fein. ,Der Käufer kann namlin) diefelbe -

jedoch nur eine Verbaltaution - regelmcißig7 fobald nicht geringfügig.

Sachen-Gegenfiand des Handels find 7 verlangen und auf ihre Leiftung

fogar mit der actio emti klagt-mii!)7 weshalb diefelbe auch zu den noth

wendigen Stipulationen7 und zwar zu den at. come-inner, zu deren

Lelftung fowohl der Maxziftrat7 als der inner ncithigen kann7 gezählt

wird 64). Der Betrag der zu verfpremenden Strafe richtet fich nach dem

Lcrndesgebrauche(iii)7 oder nach der befonderen an keine Grenze gebundenen

Wuebereinkunftoö)) und man hat keinen Grund anzunehmen7 daß nach

L.. un. 0. (i6 Senf, gone l)1'0 e20 qnoä interest prof'. das Maß der

Strafe in caaibug certi8 auf das (Iuylum zu befchxänken M67). Am

gevrciumlimfien war indeß die Zfjpuiötjo (Loni-ie, d. i. das Verfpreweu

einer Strafe vom doppelten Betrage des verabredeten .iiaufgeldetiW7

deren Formel alfo gelautet haben mag: iililii berecliqne m00 (zum domi

112111 queen (ie te emi lindern recte iicere, nec: erioci cum bominem

mijn ber-Wire 11180 parte-ame Ejos, et Zi i3 110m0 u 111e bei-euere m60

yetetur, tum (ic: en re age-rein utiexue ei: (zum regte cjefeociezra

ot cieouocjatum tjdj ter-it, aut si ita kuctum 11011 cel-it, qunnti ea res

ekjt, cinylum ptneßtnri, ciolumque mulum ados-ee nbfuiurumque 683e,

Liner: sy011tie8oe"9)? Es finden fich indeß auch Fcille7 wo blos das Iw

tereffe zum Gegenftande der Stipulation gemacht i|70). uebrigens wird

in der Stipulation der Verkäufer fich gewiß zur ciekenäio ausdrücklich

verpflichtet haben 7 es darf indeß7 wie E ujacius an einer Stelle") zu

behaupten fcheint7 keineswegs angenommen werben7 daß "mon durch die

unterlafiene clefenajo die (india verwirkr fei72). Eine weitere Sicherheit

außer dem bloßen Verfpreciyen7 namentlich die Stellung von Burgen)

kann nur verlangt werden . wenn folches befonders ausgemacht' ifi7k),

bei der (ii-tio in dolor-nn") und im Falle der l... 24. 0. i1. t.b) Ift aber auch wegen der Evictionsleifiung kein befonderes Ver- e*

fprechen) welches im Grunde nur dazu dient7 einen befiimmten Maßftab

-.__...„_, _ Hi(

. 9 63) 1... 22. 37. 11. 56. pr. [I. b. t, l.. 11. s. 8. 1). (Lo not. Sinti.

1 . 1.)
c 64) l.. 5. r. l). (io r-ekb. obl. Dodell., 00mm. ac] |1. l. 8. 19-29.

65) l.. 6. b. t.

66) la. 56. pr. 1). b. t, Coins., abe. [ib. xl. cap, 4.

67) Sainte., aba, Lib. 16. tray. 34. Glück) Eommentar Vb. 207 S.

284 flg. _
68) l.. 48. l). b, 1;, (Lui. ut] Ur. 71)). ati b. 44. (in not. omtl. Ef'.

L.. 13. in t'. [4. 64. pr. l). b. t. .

69) (Luiac, ati netto. 7]. ac] l.. 24. b, t. diootiv, 00mm. ati 11. t..

p. 463. In den kel-jk.. voice-in. ac] E06, l1. f. refiituirt Cujarius die Stipula

tion fo7 daß die tinyia darnach nicht durch die unterlaffene ciefanaio vecwirkt

wird. Vgl. noch Rlbbentrop7 Correaloblig. S. 207 in Note.

70) le. 22. 8. 1. l). b. t. l1. 102. j). rio var-d. 011]. *

71) Gainer. ati l.. 2, (lo ner-b. odl. reed. e al; ai intime.. '

72) Ribbentroäa. a. O. S, 206-208.

73) 1.. 4. 37. b. t. g

74) dio'. 4, ray. 3. anti.. 110c nie-i 0. rie point.

[7. 52
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für die Verpflichtung des Autors zu liefern. vorgekommen. fo haftet der:

feibe doch nach der Natur des Kaufcontractes fin: die Entwcihrung der

verkauften Sache75). indem die Tradition derfelben fur nicht gefchchen

gilt. ai quiz enm ini-cz n70cu78kjt76), Die Tradition. zu welcher der

Verkäufer verpflichtet ifi. ift alfo nicht ein ouclnn] [nell-rn. fondern cnl18n

b0no1-nn177).

lll., Rückficlytlicl) der Verpflichtung des Autors nach erfolgter Ent

währung kommt es darauf an. ob ein befonderer Vertrag wegen der

Evictionsleifiung gefchloffen war oder niht. und ob alfo mit der ercti0

e: Ztjplllnfu, oder acei0 emti gegen ihn geklagt wird'. '

n) Im erften Falle entfcheidet das geleifiete Verfpreclyen. und bei

dem Verfprechen des Doppelten. Dreifachen u, f. w. gilt der bedungene

Kaufpreis als das Einfache. Der Fiscus wird indeß unter keinen Um

ftänden zu einem Mehreren. als zur Rückgabe des Kaufpreifes verpflich

tet. felbft wenn von feinen Vertretern ein Mehreres verfproweir fein

follteU). f

Bei der Klage aus der Stipulation ergeben fich in denjenigen Fallen.

wo eine theilweife Eviction erfolgt. und das Verhältniß durch Vergröße

rung oder Verminderung der Sache noch verwickelter geworden ifi. aus

der nothwendig werdenden Repartition eines Theiles der fiipulirten Summe

auf das wirklich Evincirte befondere Schwierigkeiten . die natiirlich

bei der netio e! erento, wo es blos auf Ausmittelung des Intereffe an

kommt. hinwegfallen. Streng genommen wurde. wenn nur ein Theil

entwahrt ifl. aus der Stipulation gar nicht geklagt werden können. weil

die Eviction des Ganzen als Bedingung der Stipulation angefehen

werden muß. Aus diefem Grunde und wegen des Ausfpruwes in l.. 56.

S. 2. i). b. t. hatten Eujas") und nach ihm Neuereß") auch ange

nommen. daß bei der Ztjyuiatio (ic-pine die Entwcihrung einzelner Theile

ausdrücklich habe bevorwortet werden muffen. Richtiger iii es indeß. die

in der gedachten Stelle gegebene. freilich nicht blos vom Sclavenverkcrnf

zu verfiehende Vorfchrift. nicht als eine allgemeine zu nehmen; vielmehr

folgt e681) fchon aus der Natur der Stipulation felbft. daß. wenn eine

Sache unter Angabe von Theilen verkauft wird. z. B. ein Grundftnck

von 100 Morgen. diefelbe an fich fchon auf die Theile bezogen werden

muß. fo daß der Verkäufer das (juni-un jedes einzelnen Theiles ver

fprochen hat. Wo hingegen eine Sache als ein einfaches ohne Angabe

von Theilen verkauft wird. wie diefes bei Sachen. die man nicht pro

clieioo befihen kann. der Fall ifi. da mußte die Stipulation allerdings

75) l.. 66. pr. l). ae oont. unt. (18. 1.) l.. 11. s. L. 1). a. act.

entli. l.. 60. 70. l), k. i. 1a. 6. o. k. t. -

76) l.. 3. pc. 1). cla not. ernti.

S 2Z7) l.. 52. s, 1. l). ele reed. ob. (45. 1.) Linde. Zeitfehrift Bd. 11.

78) [e. 5. pn. l). (io ine-o firoi. (49. 14.)

79) .Rei Sirio. 7], nei l.. 24. |1. t. 4

80) Thibant. Pand. d, 183. Schweppe. rbm. Privatrecht 5. 442.

81) Neufletel. im Archiv für civil. Pearls Bd. 7. S. 212.
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auf eine theilweife Eviction geri>)tet werden, Rückfichtlicl) diefer Eviction

find nun verfchiedene. in F., 64. 1). 11. t, erörterte Fallekk) zu unter

fcheiden: 1) Die verkaufte Sache wird ganz evincirt. Dann muß das

1111y111rn desKaufpreifes ganz geleifiet werden. was keiner befonderen Bemer

kung bedurfte. wenn es nicht auch in dem Falle eintreite. wo die Sache nach

dem Kaufe und vor der Eviction durch cn8u8 oder Saumfeligkeit des

Käufers vermindert oder verfchlecinert ift. Eben fo wenig wird aber auch

die Verpflichtung des Verkäufers vergrößert. wenn die Sache vor der

Eviction verbeffert oder durch Zufall vergrößert war (1.. 64. pr_ eit.).

Diefe Entfcheidung ift völlig confequent. weil das zu Leifiende nicht das

111111111111 des Werthes. den die Sache zu einer befiimmten Zeit hatte.

fondern das cluplnm des Kaufpreifes ift. und die eingetretene Verbeffe

rung oder Verfchlecljterung der Sache deren Identität nicht verandert. fo

daß immer die Eviction den Verlufi der ganzen Sache herbeigeführt hat.

2) Es wird ein Theil der Sache evincirt. Ift diefes n) ein ideeller

Theil. 931-8 pro 1111117150, des Ganzen. fo wird der zu leifiende Betrag

nach dem Verhältniffe diefes Theileo zum urfprirnglicijen Ganzen berech

net. ohne daß deffen fpeitere Vermehrung oder Verminderung in Anfchlag

käme. Sind alfo von 1000 Morgen 200 durch Wafferfluth unter

gegangen. und es werden nun von einem Dritten (der naturlich einen

Anfprucl) auf ein ideelles Viertheil des Ganzen gehabt haben mußW))

noch 200 Morgen evincirt. fo wird von der (111919. ein Funftheil gelei

fiet. weil 200 Morgen ein Fünftheil des urfp rünglicl) en Ganzen

bilden. Wollte man annehmen. dem Käufer mußte ein Viertheil der

1111x113 geleifiet werden. weil ihm von den noch gebliebenen 800 Morgen

ein Viertheil eoincirt fei. fo wurde man den zufälligen Untergang von

200 Morgen dem Verkäufer zur Luft legen. während ihn doch der Kau

fer tragen muß. Die noch bleibenden 800 Morgen werden alfo im

Verhältniß zum Verkäufer fo angefehen werdenmüffen. als ob es noch

1000 waren. und als ob der Käufer blos ein Funftheit davon verloren

hatte. während der Evincent mit feinem Anfprume auf ein ungetheiltes

Viertheil 200 Morgen als den vierten Theil des noch Vorhandenen erhal

ten m te und den Verlufi von 200 Morgen dadurch mittrcigt. daßer

nur 20 Morgen und nicht 250 bekommt. Auf gleiche Weife wird in

dem umgekehrten Falle gerechnet. wenn nach dem Kaufe und vor der

Eviction die Sache durch Zufall größer geworden war. Wennalfo 1000

Morgen verkauft find. zu diefen 200 durch Ailuvion hinzukamen und nun

ein Funftheil pr() inciiejao, alfo 240 Morgen evincirt werden. fo wird

"Wk ein Vjektbeii. fondern nur ein Fünftheil des (iupium der Kauf

fumme gewährt. weil wegen des Anfpruches des Dritten auf einen ideellen

Theil des Ganzen die Eviction auch die Alluvion mit umfaßt. aber du'

  

 

82) bonollua, 11v Miet. au.). 7, Calle-t m1 11.1. Weetldanw

"- p. 328. (Zuja o, ac] 11. 1. [ib. 7. n11 quad-t. key. oben". A7471. 37.

Kober. ration. 11c] k. l.. Gli1>. Comment. M. We THW flg- Neu'

betet. im Archiv für civ. Pr. Bd. 7. Ne, x.

83) 00112111181. c. p. 242.
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Verkänfer rückfimtlirl) diefer lehteren dem Käufer zu niäzts verbunden ift

(ll, 64. h. 1. cit,). Aus diefen beiden Fällen zufammengefeßt ift der

[n l4. 64. h. 2. cit. entfchiedene. Sind von 1000 Morgen 200 durch

Avulfion verloren gegangen) und nachher an einem anderen Theile des

- Grundftückes wieder 200 durch Alluvion angefeßt und nun ein ideelles

Fünftheil eoincirt) alfo 200 Morgen) fo eei>)en die eben erwähnten

Grundfäße zur Entfcheidung aus. Die verlorenen 200 Morgen find dem

Käufer verloren) und die angefeßten find für ihn gewonnen) fo daß diefer

Gewinn und Verluft dem Autor weder nüht- noch frhadet. Er preifiirt

alfo weder ein Viertheil 'noch ein Fünftheil des doppelten Pteifes für

1000 Morgen) fondern ein Fünftheil des doppelten Preifes für 800

Morgen. b) Wird von dem verkauften Grundftücke ein Theil pro cli

*r-iao evincirt) fo wird diefer Theil nicht in feinem Maßverheilmiffe zum

Ganzen) fondern als ein abgefondertes Stück betrachtet) und das clnplum

feines zur Zeit des Kaufes ftattgefundenen Werthes prä|irt"4). Sind

indeffen in einem folchen Falle befondere Preife für die einzelnen Theile

und nicht blos ein Preis für das Ganze beftimmt gewefen) fo kommt

der auf den evincirten Theil ftip irte Preis als das Einfache des zu

präfiirendcn (iuplum in Betracht 85 . - --e

* Auf den Fall) daß ein intellectueller Antheil) yak- yro inciieiao,

den Gegenfiand des Verkaufes bildet) geht nach Neu|etel's An

fiwtg") der S. 4. der [4. 64. eit., in welchem derfelbe dnrnach vor 11011

totum ein ei, und vor quelvtlämmjum, ext einfchiebt, Dann beftimmt

die Stelle) daß im Falle Jemand an dem Grundfiücke eines Dritten

einen Morgen 91-0 incjir-jäo befißt und verkauft) fobald es fich zeigt)

daß nur ein halber Morgen pro wenn() fein gewefen) und er alfo die

Eviction der anderen Hälfte (pm-tem (Lirnicliam jugeki [11-0 jocjjrjxo) zu

preiftiren hat) es hier wie in den vorhin erörterten Fällen zu halten fei)

und es keinen Unterfchied begründe) ob das verkaufte Object in einem

felbfifiiindigen Ganzen oder in dem intellectuellen Theile eines anderen

Ganzen beftehe. Diefe Erklärung hat es für fich) daß darnach Papi

nian bei feiner fcharfen Cafuiftik auch des zweiten möglichen Hauptfalles)

daß das Ganze kein felbfifiändiger) fondern nur ein intellectueller Theil

eines anderen Ganzen ift) erwähnt z wem indeß die dabei nöthige Einen

dgtion des Textes zu gewagt erfcheint) der wird bei der Inteqeretation

von Cujac. (l. c.) ftehen bleiben können) nach welcher h4 eit. fo aus

gelegt wird) daß ein Morgen zwei Eigenthümern gehört) und-von einem

derfelben verkauft fei) alsdann aber der Käufer nur die Hälfte erwerbe)

und wegen der anderen Hälfte Evictionsleifiung fordern könne.

Diefe Regeln über die Evictionsleiftung für entwcihrte Theile eines

Ganzen finden jedoch nur ftatt) wenn Theil.) die mit dem Ganzen gleich

artig find) z, B. Stücke eines Ackers) evincirt werden. Tritt die Eviction

ungleichartiger Theile ein) z. B. einzelner Stücke des Baumaterials eines

84) l.. 64. S. 3. eit. la. 1. la. 13. 14. 45. l). b. t.

85) [a. 53. pr. L). |1. t.

86) Archiv für rivilifiifwc Praxis Vb. 7) S. 217.
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verkauften Schiffes oder Haufes) fo findet die actio e! otiyuiafu gar

nicht fiatt) fondern nur die Ratio e! 8111i() 87). Endlich ifi bei der öctjo

0x Ztjyuiatu, welche) wie oben bemerkt) auchwegen Entwährung des

Nießbrauchrs fiattfindet) noch einzuführen) daß fie wegen Eviction der

Früchte der verkauften Sache) oder der nach dem Kaufe geborenen Jungen

verkaufter Thiere nicht angeftellt werden kannW). Auch verfteht es fich

von felbft) daß der Verkäufer) dem erfi ein Theil und dann das Ganze

evincirt worden ift) fich dasjenige) was er auf den Theil von *feinem

Autor erhielt) auf das nachher noch-wegen des Ganzen zu fordernden

(11191111):- abrechnen laffen muß 89). l F*: 7)

d) Die Verpflichtung des Verkäufers zur Gewährleifiung ift aber

auch fchon) adgefehen von einem befonderen darauf gerichteten Verfpremen)

im der Natur des Kaufrontractes begründet) und mit der nctjo ernlj

geltend zu machen. Der Verkäufer muß die verkaufte Sache tradiren;

diefes Tradiren foll indeß nicht ein nuciuru factum, ein bloßes Hingeben)

wie zum Befehen) fein)- fondcrn canon bon0ruu190), und kann nicht

*für gefchehen gelten) fobald dern Käufer der Befiß der Sache von einem

Dritten wieder abgkxommen wird 91). Es entfpricht alfo der Natur des

Kaufcontractes) daß in einem folchen Falle der Verkäufer wegen unter

laffener Erfüllung feiner Pflicht zur giftigen Uebertragung fur das In

tereffefhaftet. - Zunächft wird nun in mehreren Stellen gelehrt 92)) es

könne) wenn die ztjlmlatio (luylöe unterblieben fei) mit der xtccjo Erntj

dennoch auf die (iupia geklagt werden. Diefe Stellen find indeß dahin

'zu verftehen) daß entweder) wenn die Stipulation nwriß et caoauetu

(liuj8 fei) der Richter im bonne (Wei iurijcium fie ergänzen kann")

oder daß die Stipulation als aus Verfeben unterblieben betrachtet werden

muß") Sonfi geht die uctj0 emti auf das volle Intereffe des Käu .

und daher nicht blos auf Rückgabe des Kaufpreifesiiä). Hat fich ader Werth der Sache nicht vernzehrt oder-vermindert) fo wird es reg F,

mäßig bei der Rückgabe des Kaufpreifes bleiben) ift indeß die Sache'

deteriorirt oder meliorirt) fo kommt das Intereffe in Anfmlag) welches

der Käufer zur Zeit der Eviction hatte9ö)) doch darf in dem Falle einer

Verbefferung der Sache das Intereffe des Käufers nicht über das (Iuplnm

des Kaufpreifes berechnet werden 97)) eine Beftimmung) die von Initi

nian in der F.. un. 0. (l6 zent, (Zune pro 60 quoci inter-eat prof.

 

87) [n. 36. l1. t. _

88) b. 43. 62. I. 2. l). b. t.

89) l4. 48. 1). b. b.

90) l.. 52. 8. 1. 1), (io nor-b. abi. (45, 1.)*

91) [e, 3. pr. l4. 11, I. 2, 1). rio act. emu. (19. 1.)

92) yaulluo rent. too, ll, fit. 17, Z. L. l.. 2. 1). l1. k. ähnlich l..

31.8. 20. ]). (le ketijl. [Kcijcco. (21. 1.)

93) [n. 7. 1). (ie lieg. gebt), (Z. 5.) _ - '

a 94) l.. Z7. Z. uit, 1). b. t. Celine., par-mw 1o m. Earl. 8. 44,

95) l4. 8. 60. 70. 1). b. t. l.. 43, 1). (ia auc. oil-ii. (i9. 1.) k. 23,

E. l1. t..

96) l1. 43. 45. k, o. (in act. Sinti. (l9. 1.) lF.'70. l). b. t.

97) l.. 44. 1). (i; not. emü. (19, 1.) (Ze-lief ], c. l1. 326.
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allgemein ausgefpromen ift. -und die man mit Cujacius (ati ner-ic.

7111. ori 1'4- 44. cjt.) durch den Sah. 111111121 tesecukj bonne ficiei jucli

ci0 et quaci excecijt cjuylum nirnium ici cette 838e, erklären muß.

Rückfimtlicl) der etwa vom Käufer auf die evincirte Sache gemachten

Verwendungen muß beachtet werden. ob derfelbe dermittelft des Retentionsz

rechtes deren Erfiattung vom Evincenten erlangen konnte. und wenn ihm

diefes moglich war. fo werden fie ihm von feinem Autor nicht mit ver

gütet") Ständen die Verwendungen dagegen vom Evincenten. nicht

zu erlangen. weil fie entweder impencae ralaytuocae waren. oder der

.Käufer nicht im Befibe der Sache war und das Retentionsremt nicht

üben konnte. fo muß der Autor fie erftattenz dem Käufer werden indeß

die Früchte. die er dadurch gewann und dem Evincenten nicht mit her

auszugeben brauchte. darauf abgerechnet") Eben fo muß der Autor

auch den Werth blos zufälliger Verbefferungen und Vermehrungen. z. B.

von Alluvionen. für welche der Evincent nichts vergütet. mit bezahlen Il99).

Zu dem Intereffe gehören auch die Zinfen des Kaufgeldes. infofern fie

nicht durch die Früchte der Sache gedeckt find""). der Gewinn. der durch

die erkaufte Sache zu erlangen ftand. z. B. die einem evincirten Scleeven

hinterlaffene Erbfchaft 102). und der Betrag der auf den Evictiorisprozeß ver

wendeten Ko|en10*). uebrigens verfieht es fich nach dem Bisherigen

von felbft. daß. wenn eine von mehreren zugleich verkauften Sachen

evlncirt wird. das Intercfie des Käufers gerade bei der evincirten Sache

ohne Rückficht auf den Werth aller übrigen in Anfchlag kommt, indem

man für jede einzelne Sache eine befondere Klage auf Evictionsleifiung an..

nimmt104). Bei der Eviction eines Theiles der gekauften Sache gelten

bei der Ratio dulv' infofern andere Grundfähe als bei der actio er 811p!!

law) als bei iener das Intereffe. welches der Käufer bei dem befiimm

ten evincirten Theile. und bei der durch die Eviction eines Theiles etwa

veranlaßten Verfchlechterung der ganzen Suche hatte. berückfichtigt wird 105).

Von der Verpflichtung zum vollfiändigen Schadenerfahe kann fich

übrigens eben fo wenig der Autor. als der für ihn eingetretene Bürge.

dadurch befreien. daß er nach erfolgter Entwährung die evincirte Sache

wieder herbeifchafft. er hat vielmehr auch alle Kofi-en und Säiäden mit

zu erfeben. wenn ihm diefes Austunftsmittel helfen foll 10").

 

98) 14. 45. F. 1. 1). eis act. elntj. (19. 1.)

99) [a. 9. 16. 0. 11. t.

100) lx. 15. 16. 66. Z'. 3. 1). 11. t.

1.01) 11. 74. s. 1. 1). b. t.

102) l.. 9351. s. 3. l). b. e.

103) l.. 17. 0. b. t. 700c, 0. nc] b. t. Z. 25. ynfenciokf ll

85.*Z, 19. [e. 1.5. 1). (10 (1011 except. (44, 4.) 11. 13. l). kamm rem 11a

berr. (46. 8.)

104) 1.. 47. 72, l). b. t. Ueber (Lucio in aoiutum 11, 46. l). rie solar.

3.), (Juillet, m1 >11-, 711). ac] 1.. 47. exit.. und Rechtslexikon Bd. 3. S.

105) t.. 8. 15. s. 1. 2. 1.. 44. o, i.. t.

106) l.. 67. o. l1. t. l.. 16. o. ao aon 3103m.
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c) Iiuckfichtlicl) der Klagen auf Evictiortsleiftung ift noch zu bemer

ken. daß mehrere Verkäufer oder mehrere Erben eines Verkäufers nur

11:0 rate. haften197)f ausgenommen wenn fie fich in 8011(1|.l111 verpflichtet

haben) von welchem Falle l1. 51. h. 4. 11. t. zu verfiehm ifiwflx wnn

die mehreren Autoren wegen eines (101118 haften 199). oder wenn vom

Tefiator mehreren Erben das folidarifclye Haften aufgelegt ift. .Der Fall

der 11. 65. 1), 11. t., den Glücklw) als Ausnahmsfall anfahrt) ift im

Grunde kein folcher, es ift nämlich in diefer Stelle ausgefpromen. daß von

zwei Verkäufern einer verpfandeten Sache beide haften h wenn auch der

eine für feinen Antheil die Sache von dem Pfandrechte befreit7 fobald

die Eviction mittelft der actjo bypatbecuria erfolgt und der lebte keine

Eeffion der Klage gegen feinen Mifverkäufer fordern . fondern höchftens

die in dem fonft zwifchen ihm und diefem ftattfindenden Verhältniffe be

gründete Klage anftellen kann l11).

Die Klage auf Eviction ifi Übrigens immer nuingegen den unmit

telbaren Autor anguftellenF und gegen den entfernteren nur auf den

Grund einer von jenem erlangten Klagenceffion 1(2). Eine frheinbare

Ausnahme hiervon bilden die in 1.. 22. 9. 1. 11. t. und l.. 71. 11. t.

enthaltenen Beftimmungen) daß die Frau und der Vater der Frau gegen

ihren Autor h von dem fie die Dotalfachen acquicirt hatten. klagen kön

nen) wenn die (108 evincirt wird. ohne daß fie die Regreßnahme des

Ehemannes wegen der Eviction abzuwarten brauchten.

Endlich concurriren im Falle der Schließung einer etiynlntio (1119132

die uctj() 81c Ztilrnlatu und die ucti0 e! emt0 electiv- und der Käufer

kann, wenn fich fein Intereffe höher als auf die (1ul)13 beläuft) mit die.

fer nachfotdern) was er mit jener nicht erlangt hat.

17. Es ift jeht derjenigen Fälle Erwähnung zu thun) in welchen

das Recht auf Evictionsleifiung hinwegfällt.

. 1) Die erfte Ausnahme pflegt ruckficlytlicl) der fogen. unieernitaten

jurie behauptet zu werden. Man unterfmeidet gewöhnlich die uni-erei

tatee facti und juris und läßt bei erfien den Evictionsregreß wegen ein

zelner daraus entwährter Sachen zu, bei» letzteren aber nur wegen Eviction

des Ganzen oder einer par-n quota, wegen Entwährung einzelner Theile

aber nur) wenn diefelben namentlich als Gegenfiand des Verkaufes

mit bezeichnet find 113). Indeffen möchte es richtiger fein. den unter

 

X

107) l1. 139, jn 1'. 1). (lo Kerb. od'. l1. 39. I. 2. 1). 11. t. Rib-ben.

trop. Eorrealobl. S. 199. l.. 2. 0, 1.. t.

108) Ribbentrop a. a. O. S. 200.

109) 1.. 11. s. 2. 1). ..(1 1eg. egal!,

110) (Comment. Bd. 20. S. 425. _

111) Quinn. oc1 11, 1. 11b. 7111, n() Luaaßt. kapm.

112) l.. 33. 59. l). 11. t. über den Fiscus l.. 3. 0. qua-ella i'm-oe 'el

pkjfallw. (4. 15.)

113) 6811er. m1 11. f. 11126km. 701. 2. p. 315. Eujac.,1. E.

kee. 801. uc11e. 1.. 0. Glück. Comm, Bd. 7.0. S. 214 flg. Die cicic

l..

11, t.

ten Gefelze find 11. 5 l). 11. t. 1.. 1. 0, 1., t. l.. 38. pr. l). (10 not. omti.

(19. l.) 11, 7, 14. Z. 1. l.. 15. l). (16 ber-eu, w] not. was. (L8. 4.)
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fchied zwifäfen onirereitae tuen und juris, wobei man bei den -leßteren

an eine Vermogensmaffe denkt. ganz aufzugeben. indem es nur darauf

ankommt. ob das Ganze als folches. als Begriffsganzes. und ohne

Rückficht auf die einzelnen Theile in Frage fteht. und in diefem Falle

dann für alle universitären daffelbe gilt. Die unieereitae juris läßt fich

freilich noch in einer anderen Beziehung unterfcheidenl") . allein bei der

Frage von der Evictionsleifiung kommt es lediglich darauf an. ob eine

Gefammtheit als Begriffsganzes in Frage ftand. und dann wird für

Entwährung einzelner Sachen nicht gehaftet. Entweder gehörte das evin

cirte Stuck zu der uujeereitao, und dann hat es der Käufer jlljllkjö

juäicjs verloren. oder es gehörte nicht dazu. und dann war es ihm gar

nicht mit verkauft. weil er nicht die einzelnen Stücke. fondern ein Be

griffsganzes gekauft hatllö). welches ohne Rückfiwt auf bejiimmte einzelne

Stücke gedacht wird.

2) Wenn der Käufer wiffentlicl) eine fremde oder verpfändete Sache

an fich brachte. fo kann er bei erfolgter Eviction keine Entfchädigung von

feinem Autor _fordern und nach der - freilich friiher oft befirittenen.

aber gewiß nicht wegzuleugnenden *- Veftimmung der Gefeve auch nicht

einmal den gezahlten Kaufpreis zuruckverlangen 11k). Von diefer Befiim

mung finden jedoch wieder folgende Ausnahmen fiatt: a) Wenn der Erbe

eine Sache. welche einem Dritten legirt war. verkauft. fo kann der Le

gatar die Sache von dem Käufer vindiciren. und diefer alsdann -,

womit der Erbe geftraft fein foll - von lehterem den Kaufpreis wieder

fordern. felbft wenn ihm das Verhältniß der Sache bekannt gewefen ift1l7).

b) Hat ein Pfandgläubiger auf betrugliche Weife das Pfand verkauft.

und der Schuldner vindicirt daffelbe von dem als cloli particepe zu

betrachtenden Käufer. fo kann diefer vom Schuldner doä) noch die Re

ftitution des dafur gezahlten Preifes famrnt Zinfen verlangen. weil die

Schuld des Schuldners ja eden um diefen Betrag verringert WW)

c) Sind Sachen der Kirchen oder frommen Stiftungen widerrecklfliä' vu'

äußert. fo können diefelben zwar den Käufern wieder abgenommen wer

den. aber diefen foll. felbft im Falle fie in main ficie waren. ein Anfpruch

auf Rückgabe des Kaufgeldes gegen die Verwalter des Kirchenvermögeus

zujtehen 119).

3) Der Evictionsregreß fällt weg. wenn es an den oben 811b L.

angegebenen allgemeinen Vorausfeßungen fehlt. oder der Käufer die ihm

in Beziehung auf den Prozeß mit dem Evincenten obliegenden dafelbfi

angegebenen Verpflichtungen vernachläffigc hat.

4) Der Pfandgläubiger. welcher inte creeijtorig verkauft. haftet

nicht für Eviction. der Käufer hat fich vielmehr an den Slhuldner- in

e5ru1l)f.b?heorie des gem, Civilrewtes Vb. 1 . S, 321.

116) 1., 27. 0. v. i.

117) [e. 4. Z. uit. E, como.. ein [eg. (6. 43.)

118) l2. 1, 0. si 'ene-I'd * . t.. 7lll. 30.119) dit-Wii. 7. cap. b." wg“. Wo
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deffen _Namen der Gläubiger verfuhr) zu halten 120). Wenn er dagegen

iin-e commnni verfuht) d. i. wenn er das Pfand als feine eigene Sache

verkaufte) oder Evictionsleifiung verfprach 121)) fo haftet er fiir die

EvictionlW)) und ebenfo) wenn er in (1010 war) wenn die Eviction auf

den Grund eines älteren PfandreGtes erfolgtelW)) oder wenn er die

Formen und Requifite des Verkaufes nicht beachtete 124). Sind im

Wege der Execution abgepfändete Sachen verkauft und evincirt) fo haftet

nicht der verkaufende Beamte) fondern der Schuldner) und auch diefer

nur auf den Betrag des gezahlten Preifes fammt Zinfen nach Abzug

der vom Käufer etwa gezogenen FrüchteNä). *

5) Die Verbindlichkeit zur Evictionsleifiung kann auch in Folge

eines befonderen Vertrages) parfum cie non preiewtnncin czr-jctjnne, hin

wegfallen. Die Giltigkeit eines folchen Vertrages wird in l.. 10. l).

(ie deren, er] act. 'encijfa beftimmt behauptet) über feine Folgen) welche

in l4. 11. Ö. 18. ]). cie not. einti näher auseinander gefeht werden)

haben fich aber eine Menge abweichender Anfichten gebildetlgö). Da das

'Gefeß wirklich keine jener Verfchiedenheit der Meinungen entfprechende

Smwierigkeiten darbietet) fo ift es angemeffen) hier nur feinen Sinn

anzugeben. ulpian unterfucht den Sinn der rtipnlatia babtzre licete,

und entfcheidet) daß) wenn der Verkäufer blos verfprochen habe: ner 88

kenientesqne a 80 pen-touren" non (irn-i quo lninnz haben! linear, für

eine durch dritte Perfonen gefchehene Eviction nicht gehaftet werdel27),

Dann wird die abweichende Meinung von Julian angeführt) welcher

l., 15. ]). behauptet hatte: in diefem Falle) fo wie bei der Verabredung

nilij] eujctionjs notnjne yrneätntnln jrj, laffe fich wohl annehmen) daß

nach erfolgter Eoiction keine Klage auf das Interefie) wohl aber die

vctjo ex einto auf Rückgabe des Kaufpreifes ftattfinde) denn es ent

fpreche der Natur des Kaufes als eines b. f. negotjum nicht) daß der

Käufer dic Sache- verlieren) und der Verkäufer den Preis behalten folle)

wenn man nicht etwa vorziehe) die Sache fo zu betrachten) als habe der

Käufer) wie bei einer 8n1tj0 392i, fich gerade der Gefahr diefes Verluftes

durch jene Beredung unterwerfen wollen. 'Diefe Anficht von Julian

wird dann von Ulpian am Schluffe der Stelle entfchieden verworfen)

und blos fur den Fall) daß der Verkäufer wiffentlich eine fremde Sache

 

 

120) Pit. (>06. cken. euiot. ign. non ciobcn-a s. 46. [e. 38. 1). b, t.,

[a. 10. ]). .ie ciirtt. pjgn. (20. 5.?

121) Quinn, , cenie, sol. nel tif. 0. eit.

122) l.. 59. Z. 4. l), nianciati. (17. 1.)

123) 11. 1, 0. cken. eujct. pign. non (jeder-o. (8. 46.)

124) le. 12. Z. 1, ]). (io (ii-tk. pign. (20. 5,)

125) l.. 50. l.. 74. s. 1. ]). i1. t, l.. 13. (F. b. t.

126) [Krane. Trailer l. o. p, 327. Union. ac] W11. I. 18. (io

not. etnti. .), [i. Böhmer, kinciicine inriciican pncci rie non pr. nu. in

oxetc. nc] k'. l7. nk. 61. nie-e, 'ei-item c-.bmlnnnia op, circa [mot. (in non

pr. o'. contra nouieaienoo [Böhmer-i error-oo einciicnta. Udine-lb. 1736.

(i. 1x. Zöiirnek, repet. 'inciiciad priori (In non pe'. au. etc. Llalne Weigel.

1737. G11'. ck) Comment. Bd. 20) g. 1121. *

127) 01'. (inino. na] [e. 38, (in ?ae-17. 05].
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verkauft hatte. und alfo bei dem parfum rie non [erneut-ancie- errictione

in (i010 war. gebilligt. Nach diefem Inhalte der Stelle muß man denn

der Meinung von ulpian vor der ausdrücklich veewocfenen und gar

nicht einmal befiimmten Anficht von Julian den Vorzug einräumen.

Von felbft verliebt es fich dabei. daß der Regreß. den ulpian im Falle

eines (101118 des Verkäufers geftattet. niäjt blos auf Rü>gabe des Prei

fes. fondern auf das Intereffe gehtNa). Man muß übrigens einen Kauf.

bei welchem die Verpflichtung des Verkäufers zur Evictionsleiftung erlaffen

ift. für ein mit einer Schenkung gemifchtes Gefchäft haltenN9).

bi. Zuletzt ift noch einer Reihe anderer Rechtsgefclhäfte außer dem

Kaufe Erwähnung zu thun. bei welchen die Gewährleifiung für eine

fiattgefundene Uebertragung in Frage kommt. m.

1) Bei Schenkungen ift es von je fireitig gewefen. ob und in wie

weit der Schenker für Cviction hafte. Die GloffeW) unterfcheidet. ob

die Schenkung a gemeine-jour oder u ciatiane begonnen hat. und läßt

im erfteren Falle einen Evictionsregreß zu. nicht aber im lehteren. Spä

ter herrfäjte eine Zeit lang die Anfichtlal). daß der Sein-niet ohne befon

deres Verfprecljen für Eviction nicht hafte. und endlich machte fich die

Meinung geltenduk). daß man zu unterfcheiden habe. ob e! geriet-e,

ob eine ZMZÜEZ, oder ob injxtim eine gewiffe Sache aus einem beftimm

ten Complerus von Sachen gefrhenkt fei; im erften und letzten Falle

finde die Evictionsleifiung fiatt. außer bei Entwährung der Gefammt

heit. aus weläier die einzelne Sache zu geben war. nicht aber im zwei

ten. Man wird über die ganze Frage indeß zu keiner klaren Anficht

gelangen. wenn man nicht die verfchledenen Formen der Perfection der

Schenkung unterfcheidet. von denen natürlich überall blos diejenigen.

durch welche Sachen übertragen werden follen. in Betracht kommen kön

nen. -Die nähere Erörterung diefer Formen muß einem fpäteren Artikel

vorbehalten bleiben. und hier nur bemerkt werden: n) Bei der mern et

Zimlxiex (iatia oder der rer-urn (ianatio, welche durch einfaches Hingeben

perfect wird. ift an keine Evictionsleifiung zu denken. Diefe Schenkung

ift ein einfacher ifolirter Act. welcher weder einen Grund. noch eine über

feine Vornahme hinaus zwifcljen den Parteien dauernde Wirkung hatliw).

b) Ru>ficlytliäj der Schenkungsverträge muß man trennen or) die ein

fache stipulatio cionancij nnimo [Zeta. Hier ift das durch die Stipula

tion conftituirte Forderungsreäit das Gefchenkte. und mit dem Geben

des Gegenftandes der Stipulation wird nicht gefchenkt. fondern bezahlt

 

128) l.. 6. 8. nit. l). rie net. eniti. (19, 1,)

129) l.. 31. 8. 1. i). .ie (ic-nut. int. uit. et terror-eur. (24. 1.) d. Sa

vignt). Stifiem Bd. 4. S. 101.

130) .bci l.. 1.. 0. lie ini-e (ict. nei l1. 18. ]). (ie cionnt.

131) (Zeilet ati l.. 2. (). (ie cet-ict. iileekmunn 1]. p. 316. [>0

noii. ati l.. 2. (k. (ie eejat. nr. 6. Thibaut. civil. Abi). Nr. l7.

132) R0011, rie eeiatione non inciietincte yraeat. (Ziege-ae 1774.

. Glück. Comment. Bd. 20. 9. 1119.

133) Gans. Obligationenrcmt S. 198. 199. i... 18. s. nit. l). (ie

clan-it. (39. 1.)
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Wird alfo eine fremde Sache gegeben. fo wird die Verpflichtung nei (lu-1

(111111 nicht erfiillt. und die Klage aus der Stipulation dauert fort-"*).

fi) Befondere Schwierigkeiten ergeben fiä) für die im IufiinianifGe-n

Rechte. namentlich in l., Z5. (J. e10 (i011. vorgefchriebenegi Formen. Hier

ift das einfache Verfprecixen klagbar gemacht. und die Nbthwendigkeit der

Tradition der nkten Sache erlaffen. fo daß theils noch das einfache

Verfprechen alle ie Schenkung nicht infofern vollendet. als man nur

das namen. nicht aber die Sache felbft als deren Gegenfiand zu betrach

ten hätte. theils aber das wirkliche Geben kein Smenken. fondern nur

ein Zahlen ift. zu dem der Schenker genöthigt werden kann. Es bleibt

alfo vollkommen zweifelhaft. ob man die Grundfäße 8nd er) von der

rei-um (lonntio, oder die Grundfciße 511b b) von der promieeio ciooaocli

M1187: factor anwenden foll. und in diefem Zweifel bleibt kein Ausweg

übrig. als daß man die Analogie deffen. was bei Legaten giltLZö). be

folgt. fo daß bei der Schenkung einer Sache 8x gc-oete für Eviction

gehaftet wird. nicht aber bei einer verfchenkten 8(]Ecjl:'8136)Z und bei einer

evincirten Zpecies der Empfänger dann Entfchädigungsanfprume hat. wenn

er beweift. daß der Schenker wiffentlicl) eine fremde Sache verfchenke1").

Die remuneratorifche Schenkung ifi wie jede andere zu behandeln. die

ci0outjo 3nd 1110el0 fteht dagegen einem Innominatcontracte gleiä).

 

2) Bei dem Taufche findet abweichend vom Kaufe fogar die Ver

pflichtung zur Eigenthumsübertragung ftatt. Wenn alfo eine fremde

Sache gegeben. fo kann der Empfänger. felbft bevor die Eviction wirk

lich erfolgt ift. entweder mit der erctio praeßckjptjn rerdig auf Entfchä

digung klagen. oder das ganze Gefchäft 0d cal-Zum 11011 Zecutam auf

heben und das feinerfeits Gegebene wiederfordernlko).

3) Bei der Erbtheiiung findet auf Evictionsleifiung die uctjo fil-ae:

Zctjpfjs rerbis fkatt. S. Rechtslexikon Bd; 3. S. 954.

4) Bei einem gefchloffenen Vergleiche ifi ruckfiwtlici) der Frage von

dem Anfpruche auf Evictionsleifiung zu unterfcheiden. Wird der ftreitige

Gegenfiand felbfk. an welchem der eineTranfigent vergleichsweife feine

Anfprume aufgad. evincirt. fo haftet ihm fein Gegner nicht für Eviction.

da fich gar nicht behaupten läßt. daß eine Uebertragung der Sache vor

gekommen fei. fur deren Giltigkeit eingefianden ioerden mußte, Der

Vergleich felbft bleibt auch in einem folchen Falle unanfeclftbar. Ift dagegen

dasjenige gar nicht im Streite defangene Object evincirt. welches der eine

Tranfigent von dem anderen fur Aufgeben feiner Anfprüche bekam. fo

findet allerdings ein Anfpruch auf Gewährleifiung fiatt. der mit der

134) 1.. 75. s, 1111.1). a. een.. 0b'. (45,1.)-" 1.. 107. 1). a.. tag, jut.

135) Die nach lu. 36. 1). .ie [eg. (2.) 8. 1. .). .io [og. (2. 20.) paffend

fein dürfte. -

136) l.. 45. s. 1. 1.. 71, 5. 1. o. a0 [eg. 1. l.. 29. s. 3. o. (ie leg.

lll. l.. 58. 1). b. t.

" 137) s. 4. F. (le [eg. (2. 20.) l.. 10. E. eoci. tif..

138) Quinn.. ode. xxl". cap. 28. le. 1. s. 1. l). (io [MM]- (19.- 6.)

li. 1. E. oocl. dit. L.. 29. (K. l1, t.
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actio er otiyuiatu oder Ratio) yraeroriytje Vorbis geltend zu machen

i 139)_ pfl 5) Ueber ciatio in Zolutam fiehe Rechtslexikon Bd. 3. S. 247.

6) Ueber die Brautgabe fiehe Rechtslexikon Bd. 2) S. 403.

7) Wird ein gegebenes Lehen evincirt) fo haftet der Lehnsherr da

für. und muß entweder eine. andere Sache von glei Werthe zum

Leben hingeben) oder) wenn er folche nicht hat. d erth und das

Intereffe vergüten L40) in welchem Falle der Vafall fich mit dem fubftituirten

Werth ein Lehen anzufihaffen hat. Bei einem Afterlehn haftet nur der un- .

mittelbare Lehneiherrf der fich indeß durch Klagenceffion befreien kann. und

beim keuciirm obiatnm nicht der 'ZehneiherifF fondern der Verfall für Eviction.

Was übrigens von der Eviction des ganzen Lehens gilt, ifi auch auf die

Eviction einzelner Stücke anzuwendenlN).

8) Beim Pfandrontracte wird ebenfalls für Eviction gehaftet. Hat

der Schuldner dem Gläubiger eine fremde oder bereits anderweit ver-pfan

dete Sache verpfcindet) fo kann er mit der öctio pigoeratitia c0otkärj3.

auf Entfchcidigung in Anfprucl) genommen werden 142). wenn dem Gläu

biger das Verhältniß der Sache nicht bekannt gewefen ift143),

9) Wird eine vermiethete Sache dem Miether evincict) fo kommt

es darauf an) ob der Vermiether in bonn ficle oder in 111313. ficie war,

Im erften Falle kann er von dem Augenblicke an) wo dem Miether die

Benußung der Sache entzogen wurde) kein Miethgeld fordern) im zwei

ten Falle hat er demfelben das volle Intereffe zu erfelzen 144).

10) Ueber die Haftung des Eedenten bei einer cedirten Forderung

fiehe Rechtslexikon Bd. 2) S. 653. Lieb„

Gewalt. Verbrechen der Gewaltthätiglieit) crime!! rio 1). In dem

Syfieme des gemeinen Strafrechtes muß ein befondeces Verbrechen der

Gewaltthcitigkeic angenommen werden) für deffen Begriff und Thatbx

ftand zunämfi das römifche Recht Entfmeidungsquelle ift. Der auf die

fes Verbrechen bezuglicheTheil der jufiinianifcheie Compilation fchließt ficb

an eine von Augufius herrührende lex Julia (ie ei an) in welcher zwi

fchen 'i8 pubiica und zwifmen 713 (erde-Uta unterfchieden war 2). Die

139) 11. 33. f). (18 creme-not.

140) l1. li'. 8. pr. 25. 80. 96. Sachf- Lehnr, Art. 35. Schwab. Lehn

recht Art. Z8.

141) Strube. reehtl, Bedenken 1. 112.

142) l1. 9. pr. La. 32. ln. 36. Z. 1. 1). (Le pjgn. act. (132 7.) -

143) la. 16. Z. 1. e0c1. fit.

144) l1, 33*35. ]).]0ce1rj.(19. 2.) Eujuo. ac] '111. [l. m] 1111-1.). tm'.

"111. Böhmer, Siesta joe-jo oil-ji. tom. 1. nr, l. I. 16.

1) Von der auf diefes Verbrechen bezüglichen Literatur ift vorzüglich zu

bemerken: 110er', commentatjo e16 praocepcjz juri- comani circa otimen

71a. 1829. Vater-mann, comment.. (Le praeceptio ink. rom. circa crjmen

rio. 1832. 11173331, comme-italia iurio kom. (Io "j pubiica ec pkioata.

1832. Wachter. im neuen Archive des C-R, Vb. 11) S. 635 flg.) Vd.12,

S. 342 flg. 7 Bd. 13) S. 1 flg.) S. 195 flg. nnd S. 374 flg.

2) Es ift indeffen fehr beftritten. ob es nur eine [ex Julia c1. »*1 gegeben

oder ob ein befondere-s Gcfeo (lo oi publjoa und ein anderes äe 'j [el-j'ai
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Bedeutung diefer Unterfcheidung befkand darin. daß die ein publica mit

härterer Strafe. als die ein [ir-jenen belegt wurde. Nach diefer unter

fcheidung wird auch in den Pandecten in verfchiedenen Titeln von dem

crimen 'i8 gehandelt 3). Man darf aber darum nicht glauben. daß alle

Fälle. die im juftinianifchen Rechte zu der einen oder anderen Art der

Gewaltthätigkeit gerechnet werden. die nämliche Stellung in der lex .ln

lin (10 ri gehabt haben. Es wurden vielmehr in der juftinianifmen Gefeß

gebung mehrere Fälle. die nach der lex Julia zur ei. prieertn gehörten.

unter die Strafbeftimmungen gegen die ein pnblica gefiellt. um fie mit

hcirterer Strafe treffen zu. können 4). Auch waren in der lei( .julia (lo

ri man>)e Fälle noch nicht begriffen. die nach juflinianifwem Rechte als

crjmen ?i8 aufgefaßt werden können. indem der urfprüngliGe Inhalt je

nes Gefeßes fchon vor Juftinian durch Interpretation der Iurifien. Se.

natusconfulte und kaiferliche Refcripte erweitert worden war li). Für das

heutige gemeine Strafrecht kann es nur darauf ankommen. die Fälle zn

befiimmen. die nach jufiinianifmem Rechte uberhaupt zum crime-i ein

und im befonderen zu der einen oder anderen Art der Gewaltthätigkeit

gerechnet werden müffen.

Das juftinianifme Recht nimmt einen allgemeinen Begriff firafbarer

Gewalt an. der fchon von den claffif>)en Iuriften in der Weife ausge

bildet worden war. daß alle Handlungen. die unter diefen Begriff fielen.

als crjmen rio angefehen und entweder mit der Strafe der 'i8 pnblica

oder mit der Strafe der rie prirata belegt wurden 6). Nach diefem

Begriffe gehören zum crirnen eis alle Handlungen. durch welche einer -

Perfon lviderrechtlicher Zwang angethan und diefelbe genothigt werden

foll. wider ihren Willen etwas zu thun. oder zu unterlaffen. oder zu

dulden7). Das wefentliche Merkmal. durch das fich das crinren rio

von anderen Verbrechen unterfcheidet. ill: feine Richtung gegen die Frei

heit des Willens. indem der Gc-'zwungene durch die Gewalt zu einem

gehandelt habe. Während Wachter. a. a. O. Bd. 13. S. 219. mit üben

wiegenden Gründen das Erfiere behauptet. i| Madai. a. a. O. g. 12. der

entgegengefedten Meinung.

3) Pit. 1). nc] leg. Julian] (le "i public-r. (48. 6.) Fit. 1). nel lag,

Jul. (la 'i heir-nen. (48. 7.) Im Coder ifi nur ein Titel nel legen! Julian]

(l0 'i public-r nel lil-jenen. (9. 12.)

4) Vgl. darüber Wächter a. a. O. Bd. 13. S.44 flg. und S. 195flg.

5) Vgl. Wachter a. a. Q. S. 212.

6) l.. 152. l). (lo K. F. (l... 17.) Uli-inn nel ecliccnnlr 110a into ntilnnk,

nt qniclquicl arnnino yet* "ini fine, nut. in ei. public-ia ant in ein yrieatad

crjnlen jnoiclnt. ,

7) Das Wort ei. kommt in den Quellen in einem weiteren und in einem

engeren Sinne vor. Im weiteren Sinne bedeutet es jede gegen den Willen

eines Anderen unter ommene Handlung. wenn auch gar keine perfdnliche Ge

walt gegen denfelben damit verbunden war. 1.. 1. Z. 5-9. l.. 20. pe. s. 1.

2. 1). qnocl ri ant claln. (43. 24.) Im engeren Sinne bezeichnet es die gegen

die Perfon des Gezwungenen gehende Gewalt. die in den Quellen auch als

,ein ntrox bezeichnet wird. l1. 1. 2. 3. s. 1. 1). qqotl [nern. sauna. (4. 2.)

1.. 1. Z. 3. 29, 1). ao ei. (43. 16.) Daß bel dem ordnen ei. nur an ein

iu diefem Sinne gedacht ifi. vgl. Wächter aaa. L. Bd. 11. S. 635 flg.

L



 

AFÄF7ÜKÜ: "/7

n'*"'i
d

830 Gewalt,

Handeln7 unterlaffen oder Dnlden genbthigt werden foll 8). Von wel

cher Art diefer) Handeln, Unterlaffen oder Dulden fei) ift für den Be:

griff des Verbrechens an und für fich gleichgiltigz aber es ift möglich,

daß das crimen ein wegen jener Art zugleich als ein anderes Verbrechen

aufgefaßt werden kann) in welänm Falle bei dem römifGen Accufations

proceffe der Ankläger die Wahl hatte) ob er wegen des crjmeo eis oder

wegen des anderen Verbrechens anklagen wollte 9). Die Strafe des

ati-nen ein war verfehieden7 je na>)dem die angethane Gewalt zur ei:

public-z oder zur 'i8 prix-niet gerechnet wurde. Die regelmäßige Strafe

der 'i8 pnbljca war Deportation 10). In einzelnen fogleiä) zu erwäh

nenden Fällen follte Todesftrafe eintreten. Auch follte die Strafe der

Deportation regelmäßig in Todesfirafe verwandelt werden) wenn der Verbre

cher eine eine persona oder infam war) oder überführt wurde) wieder

holte Gewaltthätigkeiten begangen zu haben U). .Die Strafe der 'in

prieatn war Eonfiscation des dritten Theiles des Vermögens und In*

famie 12).

Was nun den Unterfchied zwifchen ein pndliaa und 'i8 pkjyafö be.

trifft) fo follten nach dem nencften jnfiinianifcleen Reäfte folgende Fälle

zur ein pnblicn gerechnet werben: 1) Wer Waffenvorräthe in feiner Be:

haufung oder Befilzung anfhänft 15) und wer an öffentlichen Orten be

8) Vgl. Wächter a. a. O. Vd.13. S. 243.

9) So kann z. B. das okjrnen ein ein Mittel [ein, Jemanden zu tddten,

indem er etwa gezwungen wird, Gift einzunehmen, oder indem er eingefperrt

wird. ohne Nahrungsmittel zu erhalten. In einem follben Falle konnte der

Anklägec nach der [ex Cornelia (18 äjaacjja klagen. wenn er fiel) getrauete.

den nnjlnuä occjciancii zu beweifen.) aber er konnte anch) wenn ihm das bedenk

lich fchien) nach der le! .[u[jn ([8 ei klagen) um den Verbrecher wenigftens mit

der Strafe diefes Gefehes belegen zu lafien.

(9 120) s. 8. F. (ie pndl. jncijciie. (4. 8.) l.. 7. 0. ni] [es. Jul, (ia ei.

. 1 .)

11) lx. 8. s. 1. 0. ne] [eg. Jul. ([8 ni. (9. 12.)

12) 8. 8. F. (Le publ. jueiicjjn. (4. 8.) l.. 1. pt. b. 8, l), ae] [eg.

.ln]. rie. ei pkje. (48. 7.) Die angegebene Strafe dcr Confiscation war fchon

in der [ex .lnlia vorgefchrieben. Zn diefer Strafe kam die Jnfamie als ein

fich von felbfl verfiehenber Znfaß hinzu) als der Grundfah auffam) daß Jeder

nach einer [ex juciicjoruni pudlicaruu] Verurtheilte infam wurde. Naeh einem

Zeugnifle des P a nllns. rent-ent. recent. 7. 26. 8. 3., wurde die 'in prix-am

außerdem noch mit Relegation befiraft. Allein diefe Strafe7 die in der zwifctlen

Augnfins und Panllus liegenden Zeit aufgekommen fein muß) wurde von Ju

fiinian entfehieden wieder aufgegeben, was auch um fo eher gefebehenkonnte,

als Inftinian die fchwereren Falle der "jo [ii-jenen unter die eis public. gefieilt

hatte. am fie mic der gegen diefe vorgefchriebenen Strafe zu treffen. Vgl.

Wächter a. a, O. Vb. 137 S. 222 flg.. S. 240, Nur in einem fpeciellen

Falle ließ Iuftinian auch die Strafe der Relegation forrbefiehen. l.. 4. 8. 1.

1).. ([0 ei inaena. rnin. (47. 9.) Nach der allgemeinen Faffung der in la. 8.

(k. nc[ lag. .lnl. (ia ei (9. 21.) enthaltenen Vorfchrift muß man indefien an

nehmen. daß folche) die mehrmals Gewalt verübten. fo wie aua) Infame und

Perfanen niederften Standes auch wegen ein prix-ate mit dem Tode kffitqfi

werden konnten. Vgl. Wächter a. a. O. Bd. 13. S. 241.

13) l.. 1. l). ac] [eg. Jul. (ia 'j pndl. (48. 6.)
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ivaffnet erfcheint l4). Auf diefe Handlungen paßt der angegebene Be

griff des criman '18 in fofern nicht) als mit ihnen noch keine ivirkliche

perfönliche Gewalt ausgeübt wird. Es war vielmehr nur eine nahe lie

gende polizeiliche Nückficht) aus welcher diefe Handlungen verboten wur

den. Dabei war es fehr natürlich) diefelben unter die lex (le ri zu fig,

len) weil von ihnen die in diefem Gefetze verbotenen andlungen am

Meifien zu befürchten waren 15)- 2) Wer eine Verf ng eingehr)

um einen Auflauf oder Aufftand zu verurfachen 16) z Z er Sklaven

oder auch freie Leute unter Waffen hält 17); 4) wer fremde Gebäude

oder Befißungen erbri>)t oder erftürmt und ausplündert 18)) 5) wer

bei einer Feuersbruitft raubt 19); 6) wer bei »einer Feuersbrunft Waffen

trägt) um zu rauben "Pz 7) wer mit bewaffneten Genoffen den Be

fiher aus feinem Haufe) Grundfiürke oder Schiffe herauswirft oder ihm

dafelbft Gewalt ai1thur'*"*)z 8) wer durch Erregung eines Auffiandes

oder Auflaufes eine Feuersdrunft veranlaßt M); 9) wer Menfwen zu

fammenruft) um Jemanden zu prügeln 2“); 10) wer Jemanden ein

fperrt 24)z 11) wer Jemanden zwingt) einen Vertrag einzugehen 25)z

12) wer Leichenbegcingniffe gewaltfamer Weil'. ftört 26); 13) wer ver

heurathete oder tinverheurathete Frauensperfonen entführt 27); 14) wer

männliche oder weibliche Perfonen durchzGewalt zur unzucht miß

braucht 28) z 15) wer fein Amt mißbraucht) um einen römifmen Bürger

ungeachtet einer eingelegten Berufung zu tödten) zu geißeln oder zu fol

tern 29); 16) wer fich an Gefandten oder deren Begleitern vergreift oder

fie in anderer Weife beleidigt 30)z 17) wer einen Angeklagten mit Ge

14) l1. 3. Z. 1. l). eocl. . 10. pr; b. edel.

15) Vgl. Wächter a. a. . Bd. 13) S. 242.

16) l4. 3. pr. e06.

pr. eve'. *

18) l.. 3. s. 2. l4. 11. pr. l). enn. Hier follte Todesfirafe eintreten)

in w netem Haufen gefchah.

, 3. 8. 3, l). e06.

. . s. 5. l). e011.

. . H'. 6. l). e06.

2 . 5. pl'. l). eocl. Ohne Zweifel ift dabei an culpofe Brandfiiftnng

gedacht) die bei Aufftänden und Aufläufen leicht vorkommen kann) da bei dolo

fer Vrandftiftung nach der lex Cornelia e16 sjcarjjs geklagt werden konnte.

l). 1. fir. l). ati leg. 001-11. (la Zicnr. (48, 8.)

23) l.. 10. Z. 1. l). evtl. Wenn Jemand dabei getddtet wurde) follte

Todesftrafe eintreten. l.. 6. l). nel leg. .)11l. (lo 171. (9. 12.) Darauf bezie

hen fich die am Scinuffe der-l.. 10. Z. 1. cit, vorkommenden Worte: nequa

110m0 oaciena sit, indem nur) wenn Niemand dabei getödtet wurde) die regel

mäßige Strafe der 'i3 yublica, fonft aber die Tedesfirafe eintreten foll. Vgl.

Wächter a. a. Q. Vb. 13) S. 244.

24) l.. 5. pr. l). vor!,

25) l.. 5. pr. l). vacl.

26) l.. 5. pr. 1). e011. -

27) l.. 5. I, 2. 1). eoci. Hier follte ftatt der Deportation Todesfirafe

eintreten.

28). l.. 3. 8. 4. I). e011.

29) 1.. 7. 1). 00a. ,

30) l.. 7. l). 60a.
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wait verhindert) zu rechter Zeit in Rom vor dem Richter zu erfchei

nen u); 18) wer abfichtlicl) die Unabhängigkeit und Sicherheit der Ge

richte gefährdet 32); 19) wer- einen verfaffungswidrigen Gebrauch von

feiner Amtsgewalt macht "VZ 20) wer Jemanden zwingt) dem Volke

Spiele oder Geldaustheilungen zu verfprechen 34); 21) wer neue unge

[ehlicize Abgaben eintreibt 35f),

Aus di* *Verzeichniffe der zur rie pubiica gehörigen Fälle ergibt

fich von feld welche Fälle nach jufiinianifmem Rechte zur eis prieata

gerechnet werden müffen. Da es in diefem Rechte anerkannt ift) daß

jede perfbnliche Gewalt) durch welche Jemand zu einem Handeln) unter.

laffen oder Dulden gezwungen werden foll) firafbar ift 36)) fo gehören

zur eis heiratet alle Fälle perfbnlicinr Gewalt) die nicht zur 'i3 public-i

erechnet werden 37). In den Inftitutionen gibt Iufiinian als unter

?weidungsmerkmal zwifcizen 'i8 pabljca und 'i3 prix-ara das Bewaffnet

fein an) fo daß darnach alle Fälle bewaffneter Gewalt zu jener) die

Fälle unbewaffneter Gewalt dagegen zu diefer gerechnet werden müß

ten 39). Allein das Bewaffnetfein ift weder urfpriinglici) nach der i8!

Julia das unterfcheidungsmerkmal zwifchen 'i8 pubijcn und pri-ara ge.

wefen M)) noch kann es nach jufiinianifckyem Rechte dafür genommen

werden. Denn das eben gegebene Verzeichniß der im juftinianifcinn Rechte

zur 'i5 public:- gerechneten Fälle ergibt deutlich) daß auch Fälle man be

waffneter Gewalt zu derfelben gehörten. Aus diefem Verzeichniffe fcheint

vielmehr herv-orzugehen) daß das Princip) nach welchem im juftinianifäyen

Rechte zwifcizen rie publica und pri-ate unterfchieden wird) nur darin

befiehet) daß die fchwereren Fälle der Gewaltthatigkeit zur 'ja public-a

gerechnet werden foliten. Da unter diefe fchwer-ecm Fälle allerdings auch)

aber nicht ausfchließlicl) die Fälle bewaffneter Gewalt gehörten) fo ift es

zwar nicht geradezu unrichtig) aber wenigfiens ungenau und unvollftän

dig ausgedrückt) wenn in den Infiitutionen das Bewaffnetfein als das

unterfßlzeidungsmerkmal zwifmen rie publica und rie [nie-Ita angegeben

wird .

In den einheimifchen Quellen des gemeinen Strafrechtes) nament

lich in der Carolina) ift von einem Verbrechen der Gewaltthätigkeit in

dem umfaffenden Sinne des römifclyen Rechtes nicht die Rede. Dagegen

81) l.. 8. 1). evtl.

32) l.. t0. pr. i). eori.

33) l4. 10. pr. 1). e06.

34) l.. 10. pr. l). ami. 4

85) l.. 12. pr. l). e06. .

86) l.. 152. u. a.. n, i. (n. 17,)

37) Vgl. darüber Wächter a. a. O. Vb. 13) S. 240.

38) Z. 6. I. (i0 inte-rtl. (4, 15.) F. 8. F. (io publ. juciic. (4. 18.)

39) Denn daß zur 'jo ejeata urfprünglicl) auch bewaffnete Gewalt ge

hörte) ergibt fich aus "ani no, dent-ent. rec-ez). 7. 26. s. 3. Vgl. über

den urfprunglicben unterfcdied zwifchen ei. yodlicagind ei. print-ta W-ächter

a. a. O. Bd. 13) S. 44 flg,

40) Vgl. Wächter a. a. O. Bd. 13) S. 238.
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find einzelne 'Fcillß die nach römifclyem Rechte unter. den Gefichtspunet

des criinen 'i8 gezogen werden müßten) zum Theil unter befonderen Be

nennungen hervorgehoben und mit Strafe bedrohet. Solche Fälle find:

EntführungN). Nothzueht 42)) Raub 43)) Aufruhr 44)) Landzioang W)

und Befehdung oder Landfriedensbruch 46). In fofern es fur diefe Fälle'

befondere einheimifme Straffaßungen gibt. hat man zwar für die Beur

theilung derfelben nicht nöthig) das römifche Reäyt zu Hilfe zu neh

men 47); aber dennoch ifi es für das gemeine Strafrecht nothwendig)

ein befonderes Verbrechen der Gewaltthätigkeit anzuerkennen) da es außer

den in der Carolina befondere) hervorgehobenen Fällen noch fehr viele

Fälle von Gewaltthätigkeit gibt. für welehe man im gemeinen Rechte gar

kein Strafgefelz haben ivürde. wenn man nicht die Vefiirnmungen des

römifchen Rechtes über crime-i 'i8 zu Grunde legen wollte 48)_

Seinem Begriffe naeh ift diefes Verbrechen folche Gewaltthätigkekt,

durch welche einer anderen Per-fon in der Freiheit ihres Willens wider

reehtlicher Zwang angethan. oder durch welche fie zu einem Handeln)

unterlaffen oder Dulden gezwungen werden foll. Zum Thatbeffande die

fes Verbrechens gehört 1) die Abficht) eine andere Perlen in der ange

gebenen Weife in der Freiheit ihres Willens zu befchräuken. nnd 2) Dar

legung diefer Abficht durch eine äußere Handlung) die entweder in unmit

telbarer Anwendung körperlicher Kräfte) oder in dem Gebrauche [either

Drohungen 49) befiehen kann) durch welche der Widerfiand des Gezwun

genen au-fgehoben werden foll. Diefem Begriffe nach kann das Verbrechen

nur gegen Perfonen) nicht auch gegen Sachen begangen werden d9).

Dabei *muß es aber auch für eine gegen die Perfon gerichtete Gewalt

genommen werden, wenn zwar die Handlung des Verbeechers zunächfi

gegen eine Sache gerichtet ifi) aber durch die Weile ihrer Begehung den

 

41) P. G-O. Art. 118.

42) P. (Sl-Q. Art. 119.

43) P. G--O. Art. 126.

44) P. (Yu-O. Art. 127.

45) P. GO. Art. 128.

46) P. 6).-O. Art. 129.

47) Vgl. über diefe Verbrechen in diefem Lexikon bie betrefienden Artikel.

48) Solche Falle find z. B. ividerremtliches Einfperren und Gcfangenhal

len ) fo weit es nicht unter ben Begriff des Menfoloenraubes fälltz unzüchtig

keiten, die auf gewaltfame Weile verübt ioerden) fo weit fie nicht als Nothzucht

erfeheinenz Gewaltehatigkeit) um Jemanden zur Eingehung einer Verbindlichkeit

zu niithigen u. f. w. Vgl. Wächter a. a. O. Bd. 12. S. 347. Daß da

her das Verbrechen der Gewaltthatigkeit in einigen neueren Handbüchern. z. V.

von Tittmann und Iarcke. mit unrecht als iiberfliiffig iibergangen wird)

vgl. Wächter a. a. O. Bd. 12) S. 343 flg. _

49) Zivar heißt es in l.. 1. 8. 29. ]). (io ei (43. 16.), daß es keine '-13

eine ooryornlj ei gebe. Allein es ifi für die Ndthigung des Willens gleich

giltig, ob die perfbnliche Gewalt wirklich angewendet) oder ob fie blos angedroht

wird) wenn nur nach den umfieinden des Falles eine Verwirklichung der Drohung

Zu befürchten ifi. l.. 1. 1). quo() memo canon. (4. 2.) Vgl. Wachter a.

a. O. Bd. 11. S. 639.

50) S. oben Note 7.

'
/
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Beweis liefert. daß die Abficht darauf ging. etwaigem Widerflande 9e

waltfam entgegenzutreten 51). Das Verbreäjen ift vollendet. wenn der

Widerfiand des Gezwungenen fo weit überwunden wird. daß er genö

thigt ift. fich dem Verlangen des Zwingenden zu fügen oder zu unter

werfen o2)- ._

Nach dem angegebenen Begriffe untecfajeidet fich das Verbrechen

der Gewaltthätigkeit hinlängliä) von anderen Verbrechen. ohne daß man

zu diefer unterfcheldung nöthig hat. mit den meiften Lehrbüchern die Be

fchränkung hinzuzufügen. daß nur diejenige Gewaltthätigkeit das eigen

thümliclje Verbrechen der Gewaltthcitigkeit bilde. die nicht in ein beftimm

tes anderes befonders benanntes Verbrechen tibergehe 5J). DasWefen des

eigenthtimlicijen Verbrechens der Gewaltthcitigkelt befteht darin. daß durch

diefelbe dem Willen eines Anderen tviderrecljtliajer Zwang angethan wer:

den foll. Es kann allerdings durch Gewaltthätigkeit auch ein anderes

als das eigenthümliche Verbreäjen der Gewalttheitigkeit begangen werden.

wenn nämlich die lehtere blos das Mittel fein follte . eine Ver

legung zuzufügen. die ein befonderes Verbrechen bildet. wie z. B. eine

Tödtung durch Gewaltthätigkeit verfucljt oder vollendet werden kann; aber

alsdann ift das eigenthumliclje Verbrechen der Gewaltthlitigkeit ausge

fcljloffen. nicht aus dem Grunde. weil die Gewaltthatigkeit in ein befon

deres für fich benanntes Verbrechen übergehet. fondern nur darum. weil

es an der zum Thatbefietitde jenes Verbrechens gehörigen Abficht man

gelt. dem Willen eines Anderen ividerreckjtlicljen Zwang anzuthun. Denn

die Abficht des Verbrechers ift in diefem Falle nicht auf diefen Zwang.

fondern auf die Tddtung gerichtet. und nach diefer Abfieht muß das

Verbrechen. deffen er fich fchnldig gemacht. beftimmt werden. Ob der

Verbrecher bei feiner Gewaltthätigkeit wirklich die Abficht gehabt zu töd

ten oder eine andere Rechtsoerlehung hervorzubringen. die ein befonderes

Verbreäyen bildet. ift freilich eine Stiche des Beweifes. den bei unferem

Inquifitionsproceffe der Richter von Amtswegen beibringen muß. und bei

dem römifchen Accufeitionsproceffe der Ankläger liefern mußte. und_in

Ermangelung diefes Beweifes ift es möglich. daß der Richter in der Be

fchaffenheit der Handlung wenigfiens den Beweis findet. daß der Verbre

cher die zum eigenthümlicljen Verbrechen der Gewalttheitigkeit gehörige

Abficht gehabt habe und alfo wegen diefes Verbreayens befiraft werden

könne. fo wie auch der Anklciger. wenn er fich nicht getrauete. den anj

111113 occiclencli zn beweifen. um cx lege Cornelia (le Zjcurjjs klagen zu

können. die Anklage ex lege 111118. (le ri fielleir konnte; aber daß in

diefem Falle das Verbrechen als wirkliches crime-r 'jet genommen wird.

hat feinen Grund nur darin. daß kein anderer als der zu diefem Ver

brechen gehörige (101113 bewiefen ift. ,

51) l.. 1. s. 28. l), (le ei. (43, 16.) Es toni-de in diefem Falle nach

heutigem Rechte wenigfieirs Verfneh der Gewaltthätigkeit angenommen werden

rnilffen. Vgl. Wachter a. a. O. Bd. 11. S, 640.

52) Vgl. Wächter a. a. Q. Vb. 13. S. 396.

53) Vgl. über diefen Punkt Wächter a. a. O. Vb. 13. S. 378 flg.
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In Anfehung der gemeinfchaftlichen Strafe des Verbrechens der

Gewaltthätigkeit unterliegt es zuvörderfi keinem Zweifel. daß die Strafen

des römifchen Rechtes durch Gerichtsgebrauch aufgehoben worden find.

Von der römifchen Strafe der rio pubiicn konnte fchon aus dem Grunde

keine Rede fein. weil die Deportation auf eine Infel unanwendbar war.

und die Strafe der 'i8 prirala fand bei der auf der Hand liegenden

unangemeffenheit der Eonfiscation um fo eher keinen Eingang. als-man

fchon bei der 'i8 zii-blick genöthigt war. von der römifchen Strafbefiim

mung abzuweichen. Obgleich die Unandwendbarkeit der römifchen Stra

fen an und für fich nur die Folge zu haben brauchte. daß man an die

Stelle derfelben andere Strafen felzte. die ihnen an Schwere möglichfi

gleich kamen. fo feste fich doo) in der teutfchen Praris der Grundfaß

feft. daß die Strafe der Gewaltthätigkeit eine arbiträce fei. deren Be

ftimmung im einzelnen Falle dem richterlichen Ermeffen überlaffen blei

ben muffe 54). Bei diefer Befiimmung muß immer noch Rückfiän auf

den unterfchied zwifchen rio lrllbijca und rie zrrjrutu genommen. und in

Fällen. die zur erfieren gehören. eine entfchieden härtere Strafe erkannt

werden. Auch muß dabei das objective Princip unferes germanifchen

Rechtes. nach welchem der größere oder geringere verlebende Erfolg. den

die Handlung gehabt. von dedeutendem Einfluffe auf die Strafgröße ift.

mit in Anfchlag gebracht werden. In keinem Falle darf die Gewaltthä

tigkeit für ein fo leichtes Verbrechen gehalten werden. daß ni>)t in den

fchwereren Fällen derfelben mehrjährige Zuchthaus- oder Arbeitshausfirafe

erkannt werden könnte. In leichteren Fällen kann dagegen bis zu Ge

fängnißfirafe von einigen Wochen oder Monaten heruntergegangen wer

den 55).

Von unferen Strafgefelzbuwerit haben die älteren. nämlich das

preußifche . öfierreichifche und bayerfche kein Verbrechen der Gewalt

thätigkeit in dem Umfange. als das gemeine Strafrecht angenommen.

fondern nur einzelne Fälle diefes Verbrechens als befondere Verbre>)en

hervorgehoben 56). Nach diefen Gefeßgebungen werden viele Fälle unbe

firaft bleiben müffen. die nach gemeinem Rechte einer Strafe unterliegen.

da diefes. ungeachtet es ebenfalls viele einzelne Fälle befonders hervor

hebt und in der Befirafung cruszeiclynet. einen allgemeinen Begriff firaf

barer Gewalt auffiellt. linker welchen alle nicht befonders hervorgehobe

nen Fälle. in denen Jemand zu einem Handeln. unterlaffen oder Oul

den gezwungen werden foll. fubfumirt werden können. Die übrigen

treuen Gefelzbuclyer haben fich wieder mehr dein Standpuncte des gemei

nen Rethtes angefchloffen. indem fie zwar viele einzelne befonders flraf

bare Fälle als befondere Verbrechen hervorheben. aber daneben einen all

gemeinen Begriff ftrcrfbarer Gewaltthätigkeit auffiellen. So macht fich

naä) dem fächfifchen Gefebbuwe des Verbrechens der Nöthigung fchuldig.

wer ohne Recht oder mit ueberfchreitung der Grenzen feines Oiechts kör

 

54) Vgl. Wächter a. a. O. Bd. 13. S. 400 fig.

55) Vgl, iiberhaupt Wächter a. a. O, Bd. 13. S. 411 fig.

56) Vgl. Mittermaier in Feuerdachw Lehrbuch Note bi] zu i399.

53*
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perlicheiGewalt oder Drohungen anwendet) um Jemanden zu einer

Handlung) ' Duldung oder unterlaffung zu nöthigen 67). Während das

fächfifche Gefebbucl) für folche Nöthigung) in fofern fie nicht in ein

fchwereres Verbrechen iibergehet) auf Anzeige des Genöthigten Gefängniß

ftrafe bis zu fechs Monaten eintreten läffet) kann nach dem württember

gifchen Gefehburhe auf Anzeige des Gendthigten Gefängniß oder Arbeits

haus bis zu vier Jahren erkannt werden) wenn Jemand rechtswidrig

körperliche Gewalt) Drohungen oder fonftige Mittel anwendet) um einen

Anderen zu einer Handlung) Duldung oder unterlaffung zu nöthigenäs).

Ebenfo ift im braunfchweigifchen Strafgefehbuwe ein befonderes Verbre

chen der Nöthigilng angenommen) deffen fich derjenige fchuldig macht) der

Gewalt oder gefährliche Drohungen gegen eine Perfon anwendet) um diefelbe

zu einer Handlung) Duldung oder Unterlaffting rechtswidrig zu nöthigen 59).

Die diefem Verbrechen gefehte Strafe ift verfäneden) je nachdem mehr oder

weniger erfchwerende Umftände dabei vorkommen) und der Zweck der Nö

thigung mehr oder minder verwerfliel) ift. Sie kann bis zu Zuchthaus

firafe gehen) wenn der Angriff lebensgefährlich war) und der Angegriffene

dabei gepeinigt wurde; wenn Mehrere fich zu der That verbunden hatten)

oder wenn diefelbe zur Oiachtzeit) oder mit Eindringen in die Wohnung

oder den dazu gehörigen gefchloffenen Bezirk) oder mit Waffen) oder

wenn fie mit Unkenntliwmarhung der Thäter durch Anfchwäczen oder

Vermummen verübt war) foll Ztvangsarbeit nicht unter ein Jahr er

kannt werden; in anderen ohne folche erfchwerende umfiände vorkommen

den Fällen foll Gefängniffirafe von drei Monaten bis zu einem Jahre

eintreten 6"). Auch das hannöverfche Gefehbucl) drohet demjenigen) der

ohne Recht oder mit Ueberfwreitung der Grenzen feiner Rechte durch

körperliche Gewalt oder Drohungen Jemanden zu einer Handlung) Dul

dung oder ilnterlaffung nöthigt) Gefängniß oder Arbeitshaus und unter

erfchwerendeir Umftänden Zuchthaus) wenn die That nicht ihrer Gering

fugigkeit wegen zu einer bloßen polizeilichen Ahndung geeignet ift und in

fofern fie nicht in ein fchwereres Verbrechen übergehet öl). Ju derfelben

Weife drohet auch das großhetzoglicl) heffifche Strafgefeizbuci) demjenigen)

der durch wider-rechtliche Gewalt oder Drohung) deren Verwirklichung zu

befürchten fiand) Gefängniß oder Eorrectionshaus bis zu einem Jahre)

wenn der Genöthigte Klage dariiber erhebt) und die That nicht in ein

fchwereres Verbrechen ubergehet 62). god..

Gewohnheitsrrchtl) ii-nxillgemeinen Sinne ift gleichbedeutend

mit ungefchriebenem Oiechte im jurifiifchen Sinne. Man bezeichnet damit

57) Art. 168.

58) Art. 281.

59) z. 178,

60) d". 178 verglichen mit K. 175.

61) Art. 247.

62) Art. 168.

1) Putter) Brite, zum teutfch. Staats: und Färfienr. Th. 2- (Gdtt.

1779, 8,)) S, 3-29) 68-409. Guilleaume) tbeocxpract. Abhandl. der
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überhaupt alle Rechtsnormen. welche ohne das ausdrückliche Gebot der

gefeßgebenden Gewalt entflehen. Im engeren. eigentlichen Sinne aber

verfleht man unter Gewohnheitsrecht diejenigen Rechtsnorinen, welche

unmittelbar in dem Bewnßtfein des ganzen Volkes leben und darum

als das unmittelbare Product feines ?Willens geltenL). Die-ß ift auch die

Form feiner Entfiehnng: ohne ein kiinfilicties Mediumh macht es fich

auf natürlichem Wege geltend dnrch den Einfluß ioelGen die Ueber-ein

fiimrnnng einer nationalen Lleberzeugnng anf die einzelnen Glieder des

Volkes ausnbta), Es entfpringt aus dem innerfien Leben der Volker

und wird zunächfi erkennbarx indem es in Liebling. Sittef Gewohnheit

heranstcitt. .Die gleiche- durch den Einfluß des Volksgeifies bedingte

Handlnngstdeife der Einzelnen ift alfo nicht QuelleF fondern nur Erfchei

nnngsform des Gewohnheitsrethtes- nicht die einzelnen Handlungen, welche

fich erfi auf Rechtsideen des Volkes griinden/ fondern vielmehr diefe

letzteren machen das Wefen der Gewohnheit aus und begründen deten

Verbindlichkeit 4). Es gibt aber anch eine Form der Entfkehung des

Rechtes. welche nicht unmittelbar vom Volle ausgeht. fondern wo. weil

die Rechtsnormen nicht vom ganzen Volke gekannt find. deffen Wille

nnr'inittelbar fich zeigen kann. Dieß gefchieht, indem das Volk

Individuen in feiner Mitte hat- deren jnrifiifchem Wifien nnd Wollen

es als [einem eigenen vertraut. Diefe Individuen -*- die Inrifien »q

find die Repräfentanten des Volkes. welche daffelbe bei der Production

vertreten. dnrch fie [bricht fich der concrete Staatswille gerade lo ans

wie durch das ganze Volk. Der Inbegrijf der Rechtsnormen- welche

auf diefe Weife entftehen. heißt das Inrifienreciytö). Gewohnheite

recht und Iuriftenreciet haben rnit einander gemein! daß fie beide

auf einem innerlichen Wege entfiehen. während das promulgirte Recht

Rechtsl. von dem Gewohnheit-Zr. Osnabr. 1801. 8. Grolman. Magaz.

fin: die Philofophie des Rechtes und der Gcfehg. Bd. 17 H. 2l Nr. Kl.

Schbmann. Handb. des Civilr. (Gieß. 1806. 8.). Bd. 2, S. 28 flg.

Volkmarl Brite. zur Theorie des Gewohnheiten Braunfehio. 1806. 8.

Kldßer. Verfulh eines Brite. zur Reoifion der Theorie vom Gewohnheiten;

Jen. 1813. 8, Gefterdingl Veifleuer Kur Theorie vorn Gewohnheiten irn

Arch. fin: die civil. Praxis Bd. 3e Nr. '*1 l7 S, 259-288. Puchta, das

Gewohnheitsr. Th. 2. Erlang. 1828. 1837, 8. v. Saoigny. Sofie-n des

h. rbm. R. Th. 1 (Berlin 1840. 8.» e. 7. 87 12. 14, 18-20, 25, 26.

28-30. Maucenbrecher. Lehrte. des gem. tentfch. Private. Bd. 1 (Bonn

1840. 8.). h. 21-42.

2) Puchta a. a. O. Th. 1. S, 9. Maurenbrecher a. a. O, Y. 20.

3) v. Saoigni) a. a. O.Ö.12.

4) Offenbar irrig ift die Anficht, nach ivelcher die Entfichnng des Rechtes

aus der Gewohnheit abgeleitet wird, f. Putter a. a. O. S. 11 flg.- Glück.

Erl. der Pand. Th. 1. S. 447, Gefierding a. a. D. F. 1. Indetfen hat

auch diefer Irrthurn einen ivahrenBeflandtheil. In vielen Fallen können inanckie

ins Einzelne gehende Vefiimrnungrn. bei denen cs nur darauf anwmmt, daß

irgend eine fefie Regel gelte und als geltend bekannt fei. welche es auch fei,

lediglich durch öfter-e uebung dem Volke felbft zu befiirninterem Vewußtfein gc

bracht werden. v. Stivignv a. a. O. 5. 12. S. 35.

- 5) Pnehta a. a. O. Th.1f S.78 u. 147. v. Savignv a. a. O.

&.14 u. 19. Maurenbrether a. a. O. s. 20 u. 28 flg.
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durch einen äußerlichen Act fein Dafein erhält; ferner. daß fie beide auf

einer wirklichen gemeinfamen ueberzeugung beruhen. während diefe bei

dem promulgirteti Rechte gewiffermaßen in einer Fiction befteht. wol-nach

eben das. was die Gefeßgebung als allgemeinen Willen tiusfpricht. auch

als folcher gilt. endlich auch darin. daß beide einen eigenthumlicben.

*- ihnen .rngehbrigeit Inhalt haben. tvährend der Gefelzgeber feinen Stoff

nicht aus fich felbfi. fondern aus dem Volke oder aus wiffenfchaftlichen

Anflchten nunmcs). Im allgemeinen muß aber noch bemerkt werden:

Es wurde durchaus irrig fein. wenn man annehmen wollte. zur Eriftenz

einer Vvlksliberzeugung gehöre. daß eine Anficht allen Volksgliedern zum

Bewußtfein gekommen fei. Auch innerhalb des Volkes. in welchem das

Gewohnheitsremt befteht. miiffen die Kundigen von denjenigen unter

fchieden werden. die an dem gemeinfamen Oiechtsdelvußtfein nicht wirk

lichen Antheil nehmen. deren Rechtsberhäitniffe aber nicht minder unter

dem Gewohnheitsrechte fieheti. Denn darauf. ob Alle diefe oder jene

rechtliche ueberzeugung haben. lvas ohnedieß unmöglich ifi. kommt es

nicht an. fondern nur darauf. od diefe ueberzeugung als eine gemein:

fame im Bewußtfein derer ift. die nach ihrem Berufe. ihrer Stellung

und ihrer Einfimt als Träger des gemeinfameie Rechtsbewußtfeins gelten

können") Fiir eigentliche Iurifien .find darum folche des Gewohnheits

rechtes Kundige nicht zu halten. Wenn aber in dem natirrlichen Ent:

tvickelungsgange der Völker eine tviffenfmaftliche Kenntniß des Rechtes

entfieht. deren Befiher fich nicht blos dadurch. wie viel fie vom Rechte.

fondern aua) dadurch. wie fie es wiffeit. von den Uebrigen unterfcheiden.

fo muß fich nothwendig die Keuntniß' des Rechtes im Volke immer mehr

verlieren. Ein befondercr Stand. der der ZiechtsEundigen. evird* das

Organ werden. durch ivelcloes fich nunmehr die gemeinen nationellen Rechts

anfichttn ausfprechen. Den Iuriften. als einem integrirenden Befiand:

(heile des Volkes. wird die genauere Ausbildung und die Anwendung des

Rechtes tinheimfallenz fie werden dabei als Repräfcnttinten des Volkes

verfahren: ihre gemeinfanie lleberzeugung wird als Vollsiiderzeugung

gelten, Daß aus) in Teutfchland das Oiecht diefen natürlichen Gang der

Entfiehung hat. ifi hifiorifch nachzuweifen. So lange die alte Gemeinde

verfaffung befiand. brachte es fchon die Einrichtung der Gerichte mit fich.

daß das Recht in lebendiger Anfchauung aller felbfifiändigen Mitglieder

der Voltsgemeinde blieb. Die Rechtsfähe. lvelche in diefen Gerichten zur

Anwendung kamen. gründeten fich entweder auf die fiillfmweigende. gemein

fame lleberzeugung der Glieder. oder auf vertragsrncißiges lieber-einkommen

Aller (gewillkiihrtes Recht). Da die Glieder der Volksgemeinde fclbft

oder einzelne Erwählte unter der Eontrole der übrigen die llrtheilsfinder *

touren. fo bedurfte es keiner Aufzeichnung des Rechtes. Es befiand

ohne an einen Buchfiaben gefeffelt zu fein. weil Alle durch die tägliche

Liebling in .der lebendigen Anfchauung deffelben blieben. Erft nachdem

6) Puchta a. a. O. Th. 1. S. 161.

Ö 3J) Drrfelbr Th. 1. S. 149 u. Th. 2. S.18. v. Savigny a. a. Ö.



Gewohnheitsrecht. 839

durch die Völkerivanderung fich größere Staatsvereine unter erblichen Re

genten gebildet hatten) deren Herrfchaft in den-neueroberten Ländern

auch auf römifche unterthanen fich erfireckte) fing man an) die bisheri

gen Gewohnheiten in Sammlungen zu bringen. Aber auch diefe Auf

zeichnung) welche übrigens bei den meifren teutfmen Völkern nur einen

kleinen Theil des bisherigen Rechtes timfaßte) gefchah wohl mehr) daß-J

Iemand unter einem fremden Stamme nach feinem Rechte gerichtet

werden konnte) als zur llnterfilihung der Urtheilsfinder in dem eigenen

Volke. Nach der Errichtung der frcintifchen Nionarchie) der allmiilig

alle Völker einverleibt wurden) welche das damalige Germanien bewohn

ten) wurden zivar von den Regenten mit Zuziehung der Reichsftände

theils allgemeine) theils befondere Gefehe unter dem Namen von Capi

tularien gegeben. Allein die Freiheit des Einzelnen in Beziehung auf

das Recht ward hierdurch nicht befclncinkt. Wenn die Capitularien Ge

genftände des Volksrechtes betraf-n) fo konnten fie) ohne von den

* Volksgemeinden angenommen zu fein) nicht zur Anwendung kommen.

uebrigens blieb das Privatrecht meift_den Volksrechten überlaffen) die

Eapitularien enthielten fiir daffelbe nur wenig. Endlich blieb auch ohne

Einfluß) daß feit Karl dem Großen in den Gerichten befonders er:

wählte Schöffen aufkamen) weil dadurch der Umftand anderer freier

Männer von der Theilnahme an den gerichtlichen Verhandlungen nicht

ausgefchloffen ivardg), Die Richter mit ihren Schöffen fprachen vor

lvie nach nach dem alten Rechte) wo es nöthig war) daffelbe ergänzend

oder der Zeit anpaffend. und diefes Verfahren war denn fo geniigend)

als in der Ordnung) weil das bei den öffentlich gehaltenen Gerichten

verfammelte Volk das llrtheil zu fchelten oder gut zu heißen befugt war,

Erft durch das Aufhören der alten Ganverfaffuug) durch die Ver

anderung im .Jeerdienfie und durch den immer weiter fich ausbreitenden

Lehnsnerus kam die Hauptmaffe des Volkes aus dem lebendigen Zn

fammenhange mit den öffentlichen Verhältniffen, Die Nation löfte fich

in eine Menge größerer und kleinerer Gefellfmaftcie aiif) ein engherziger

Corporationsgeifl beherrfchte die Nation. Der allmcilige Verfall der

bisherigen gefchriebenen Gefelze war hiervon die Folge) neues) auf dem

Willen des Gefehgebers gegründetes Privatrecht half dem Mangel nicht

ab. Das 10.) 11,. und 12. Jahrhundert hat) mit Ausnahme des geift

lichen Rechtes) nur wenig fchriftliche Normen aufziuveifen. So gefchah

es) daß die Entwickelung und Fortbildung des Iiechtes auf eine Weife

vor fich ging) welche einen ganz neuen Zufiand herbeifiihrte) indem fich

ein Gewohnheitsrecht aiisbildete) das nicht wie das frühere) vor Auf

zeichnung der Volltsgefehe entftandene9)) von dem Volke unmittelbar) fon

dern ausfchließend von den Gerichten aiisging. ?Man unterfcheidet daher

vom zehnten bis zivölften Jahrhunderte fo viele Formen des Gewohn

heitsreclnes) als Arten der Gerichte. Wenn gleich die meifien Entfchei

8) v. Savignv) Gcfch. des rain. R. im Mittelalter Bd. 1) S. 200.

S 1!:)*])--zTi'irk) Vorlefiuigen liber das teutfchc Privatr. (Roft. 1832. 8.))
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dungsnormen ihrem Urforunge nach nur auf einzelne Eorporationen und

Genoffenfmaften berechnet waren. fo erhielt fich doch auch in ihnen

manche allgemeine Nationalfitte- und die Atisfpri-Ge der Schöffengerichte.

namentlich der Oberhofe. konnten diefe Gleichförmigkeit nie ganz unter:

gehen laffen. Sie tvurden die eigentlichen Bildungsanfialten des allge

meinen Privatremtes. An Aufzeichnung des Gerichtsbrauches wurde

jedoch damals noch nicht gedacht: das Recht lebte in den Schöffen fort.

Einzelne Weisthfimer (Belehrungen fiber vorgelegte Rechtsfragen).

Ordeele und Willkühren find lediglich die hifiorifclyen Rechtsquellen,

toelche wir aus jener Zeit befihen. Erft gegen die Mitte des zwölften

Jahrhunderts fing man an. den Geriäitsbrauä) der Schöffen aufzu

zeiehnen. Dieß gefchah zuerft in den Städten (Stadtrechte)z fpäter er

folgte auch die Niederfmreivtmg der Landrechte. Diefe Sammlungen

die zuerfi von Privatperfonen ausgingen. follten urfprünglicl) wohl nur

dienen. den Schöffen. ivelche das Recht zu finden hatten. ihr Gefchäft

zu erleichtern. Sie gelangten bald zu großem Anfehen und galten in

einzelnen teutfchen Ländern nicht blos als doctrinelle Reclnsquelle', fon

dern als Gefekzbümer. Doch auch* diefe Landrechte fanfen mit Ausbil

dung der Territorialverfaffung in Teutfclyland zu Büchern des Partitu

larrechtes herab. Je mehr fich die landesherrliche Gefelzgebung eittwickelte.

nm fo weniger wurde das bisherige Gewohnheitsreäzt beibehalten. Auch

war durch die Reception des römifGen und canonifchen Rechtes allmä

lig ein kiinfllicher Rechcszltfiand erzeugt worden. der das practifche Be

dlirfniß des Volkes von felbfi an die Wiffenfmaft verwies. .Das alte

hergebrachte Recht konnte von nun an nur noch in dem Iurifienremte

ivirkfam werden.

Ob es heutzutage in Teutfmland nur pa rticnläre oder anch

allgemeine Gewohnheiten und wenn es diefe gebe- ob 5e nur zufällig

und hifiorifch oder auch im jurifiifGen Sinne gemein geltende fcien?

jfi fireitigw). Aus der bloßen llebereinfiimmuitg vieler in verfchiedenen

Ländern entfiandener Rechtsdenkmäler kann freilich mit rechtlicher Ge:

wißheit ein allgemeiner Oiationalgrnndfalz nicht gefolgert werden. Schon

in den ältefien Zeiten laffen fich Spuren folcher Rechte findenf die nur

diefem oder jenem Stande eigen waren. oder die vorzüglich nur ein oder

der andere Volksfiamm in Uebnng hatte. Diele können in ihrer Fort

pflanzung nicht auf ganz Tentfchland fich erficeckt haben. fie find gewiffen

Ständen und Provinzen eigen geblieben. fie haben nur unter diefen

Ständen oder in den Provinzen die Eigenfchaft eines gemeinen Rechtes

(befonderes und particuläres teutfches Gewohnheitsrewtx_ Allein nicht

nur aus der Sache felbfi läßt fich begreifen. wie es .illgemeine Gewohn

heiten geben könne und wie in ihnen Eine Rechtsquelle befiehe. fondern

10) Lichen-ä, hormonelle. jut. l. 2. c.*1. Z, 1 n. 2. Hufeland,

Bcitr. zur Berichtigung und Erweiterung. der pofitiv. Rrciptswiflenfchaft Se. 1.

Abhandl. l7 S. 1-20. Deffen Einleitung in die Wiffenfchaft des h. ttutfch.

Private. 9.13. Danz. Handle. des teutfeh. Private. Th. 1. Ö. 80. S.

330-336. erkennen ein gemein anwendbar-es Gewohnheiten nicht an.
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es fpricht auch die Gefchichte) die Gefeßgebung und die Praris für diefe

Anficht l1). Allgemeine Gewohnheiten kommen theils auf die Weife vor)

daß fiir die Nichtaufnahme oder Modification mancher romifGen Rechts

grundfahe eben nur auf fie fich bezogen werden kann) theils fo) daß fie

aus einem afigemeinen Verkehre und einer hieraus entfpringenden gleich

förmigen Rechtsanficht gefchichtlicl) nothwendig hervorgingenl. Endlich*

erfcheint nach der Lage des teutfchen Rechtes auch das als gemeine

Gewohnheit) was auf hifiorifchem Wege aus der Natur der In

fiirute) man aus Analogieen genommen) das fiehende Refnltat einer

gemeinen Anficht geworden ifiW).

Bei den alten römifchen Iurifien finden wir das Gewohnheitsrcmt

nicht in der ihm zukommenden Ausdehnung und Wichtigkeit anerkannt.

Was ihnen im wirklichen Leben vorkam) war meifi particulcires Ge

wohnheitsreclyt und auf diefes beziehen fich die meifien Stellen über Ge

wohnheitsrecht) die aus ihren Schriften erhalten find 13). Sie haben in

der practifchen Betrachtung des Gewohnheitsremtes weniger das Wefen)

das Recht felbfi) als das äußere) die Erfcheinung (colrßuetucio), die *

Anwendung hervorgehoben) obgleich ihre Begriffe nicht blos bei diefem

Aeußerlichen fiehen geblieben find. Die Theorieen über Gewohnheits

recht aber) welche dieneueren Rechtslehrer daraus abgeleitet haben)

*bieten die verfchiedenfien Extreme/dar. Weder über die Entfiehung)

noch über den Umfang des Gewohnheitsrechtes) noch über die Art und

Weife) wie fie daffelbe in der Praris angewendet wiffen wollen) flip

fie unter einander einig und es Kiffen fich diefe verfchiedenen Anfichten bis

auf die Gloffatoren zuriiciverfolgen. Erft in ganz neuer Zeit hat fich

eine dem Wefen und der Natur des Gewohnheitsrechtes entfprechende

ueberzeugnng gebildet) und es ift zu erwarten) daß fie fich bald als eine

gemeinfame geltend machen und in der Praxis Anerkennung verfchaffen

werde, , '

Da die meifien Rechtslehrer zunächfi aus der Wiederholung einzel

ner Handlungen die Entfiehung des Gewohnheitsrechtes abgeleitet und

diefe (act-is introciuctiej) als die Quelle angefehen haben) fo ift natur

lich) daß fie darauf gekommen find) die Giltigkeit einer folchen factifchen

Gewohnheit auf den Willen des Gefehgebers zurückzuführen l4). Ihnen

erfcheint das Gewohnheitsremt als eine Art Oppofition der unterthanen

gegen die Regierung) als Anmaßung eines Zweiges der höchfien Gewalt)

als eine nicht natürliche Art der Rechtseczeugung) die einer ganz befon

deren Rechtfertigung bedarf. Diefe konnte nur gefucht werden in der

Einwilligung des Gefehgebers. Diejenigen) welche die in dem cornoro

11) Eichhorn) iiber das gefchichtl. Studium des teuifch. Rechtes) in dcr

Zeitfchr. fiir gefcb- Rechtsw. Bd. 1) S. 124 und Einleit. g. 26, Mitter

maier) Grundfäize des gene. teutfch. Private. s. 22) S. 108. Philipps)

Grundfagc des gem. teutfch. Private. S. 92.

12) Türk a. a. O. S. 375 u, 376. Putter a. a. O. S. 78 flg.

13) Puchta a. a. O. Bd. 1) S. 71 flg. Saoigno a. a. Q. h. 25.

14) Kldder a. a. O. S. 12. Gefierding a. a. 53.9.1.
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jeu-jez enthaltenen Gefehe- die einer Gewohnheit Gefeßeskraft zufprechen,

zum Grunde legen und darin eine frhon längfi durch Teutfchlands Ge

fehgebung recipirte .iusdructliähe allgemeine Vorfchrift erkennen- haben darin

einen 601180118118 generuliß ernten-tus des Gefeßgebers in alle künftige

Gewohnheiten finden wollen L5). Des Gefelzgebers c0l13eu5u8 3pecjali3

jtuZ -- wenn der Gefehgeber von einer im Lande aufgenommenen

Gewohnheit wiffe und diefe fiillfwweigend genehmige - erfordern da;

gegen Einige nur, wenn durch die Gewohnheit ein Gefeß abgefchafft

werden foll")f Andere behaupten dagegenf lediglich diefe Eonfensart

mache ein wahres Gewohnheitsrecht aus x fie verlangen ohne Unterfchied

zur Giltigkeit deffelben den Beweis h daß der Gefehgeber von der Ge:

wohnheit Kenntniß gehabt habe17). F", :Mr

Diefe Grundanfichten haben nun auch den größten Einfluß auf

die practifche Behandlung der einzelnen- das Gewohnheitsreclyt betreffen

den Fragen gehabt. Diefelhen betreffen theils die Bedingungen_ theils

den Beweis -+ theils die Wirkungen des Gewohnheitsrewteslk).

Was die erfieren, die Bedingungen betrifft- fo hat man, weil

das gleichförmige Handeln als eigentlicher Entfiehungsgrund der Rechts

regel angefehen worden ift- angenommenx es mußte fich diefer Eut

fiehungsgrund fiets in befiimmtef einzelne erweisliche Handlungen auf:

lofen laffenlg). Die Erforderniffe aber- lvelchen die Handlungen ent

fprechen follen- wenn fie in jedem einzelnen Falle zum Beweife eines

Eetoohnheitsrechtes als concludente Handlungen brauchbar fein folien

laffen fich auf folgende Bedingungen zurückführen:

1) Es follen, mehrere Handlungen fein (teequenlia öctuum), weil

fich fonfi nicht eine gewiffe und befiändige Regel für die Zukunft folgecn

laffe 29). Wie viele erforderlich feien- dariiber ifi lange gefiritten wor

den. Einige halten zwei Handlungen frhon für hinlänglich 21)f Andere

haben die Sache lediglich dem Ermeffeir des Richters uberlaffen wifien

toollen. Sie gehen von der Anfiehc ausf daß es nicht auf die Vielheit

der Handlungen, fondern darauf ankomme- ob fo viele Handlungen

wirklich vorgekommen feienf daß aus denfelben man nur uberhaupt eine

gewiffe und befiändige Regel hergeleitet- fondern auch mit Gewißheit

auf die Einwilligung und Zufriedenheit des Gefehgebers gefchloflen wer

den könne. Diefe ?lnficht hat fich fpäter immer allgemeiner geltend

15) Höpfner- Infiitut. h. 38. Glück) Pand. Th, 1, S, 447 flg.

16) Mit Hinficht auf dic l1. 2. (k. quad sit: longer couzueiuäo K71]

(leolc, jnat. jur. ein. s. 30. Geficrding a. a. O. I“. 1.

17) Glüet a. a. O. Th. 1h e. 85. ,

18) v. Savignt) a. a. O. S. 170. *

19) Derfelbe S. 171 flg.

20) Glück a. a. O. Th, 1f h. 86, S, 455.

21) Eur-pro' y. [l. (zo-wc. 3. tief. 22. n. uli. Zonilterr, euer-eit.

2. tb. 17. (Nail, lil). ll. 0115.31, nk. 7. Eichmannf Erläuterungen des

bilrgerl. R. Th. 17 S. 374 u. a. m.
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gemacht und fie kann mit mehr oder lveniger Modificationen als die

unter den Romanifien heutzutage herrfchende .mgefehen werden 22).

2) Die Handlungen follen gleichfdrmig) d. h. alle nach einerlei

Regel unternommen worden fein (ununterbrochene Handlungen) uctas

[Wilm-maß, continui, 11011 interrilptj). Allerdings tvird) wenn die Ab-T

loeicijung von. der Norm) die bei anderen Fällen beobachtet worden) von

der Befcimffenheit ift) daß fie fich mit der Annahme einer gemeinfamen

Ueberzeugung fchlechthin nicht verträgt) von einem erifiirenden Gewohn

heitsrecijte niäzt die Rede fein können. Aber es ift auch denkbar) daß

ein anerkannter Rechtsfah zuweilen nicht angewendet wird) indem

in dem einzelnen Falle eine irrige Meinung fich geltend macht)

c-der unkenutniß diefe Wirkung hervorbcingt. Oeßhalb kann die Ver

r-nuthung) die durch eine wiederholte Uebung fiir die Erifienz eines Ge

wohnheitsrecijtes begründet ift) nicht fchlechthin durch eine entgegengefehte

uebung zerfidrt werden. Der Einfluß) den eine nachgewiefene Nicht

beachtung des Sahes auf den die Erifienz deffelbeit prüfenden Richter

äußern muß) wird fich nicht nur durch die Befchaffenheit diefer Nicht

. brobachtung beftimmen) fondern es wird auch die Bedeutung folcher Fälle

der Mchtbeobamtttng durch die Befchaffenheit der für die Erifienz des

Rechtes angeführten Uebung felbfi fich vermindern oder verfiärken W).

3) Die Handlungen follen fich lange Zeit hindurch wiederholen

(conzuatucio idecktarutet, (iiutnrnu, [Wegner-nn 113118). Dieß Erforderniß

ifi auf fehr vrrfchiedene Weife näher befiimmt worden. So hat man

angenommen) daß eine unvordentliche Weife hindurch der Sah geübt

ivorden fein miiffe. Dagegen erfordern Einige zur Begründung eines

Gewohnheitsrechtes nur eine Zeit von 10 oder 20 Jahren) weil diefe

den Raum einer langen Zeit befcljränken 24)Z Andere eine Zeit von 30

oder 40 IahrenW)) weil von den kirchlichen Gefehgebern im Geifie der

damals bei den Legifien herrfchenden Anficht der Grundfah) daß eine

Verjährung gegen die Kirche 40 Jahre fordert) auch auf eine Gewohn

heit gegen das kirchliche Recht angewendet und bei diefer der Ablauf

jener Zeit als Erforderniß fefigefeht worden ifiW). 5Noch andere und

22) (kuinciuä, [ib. xx. 0h5.1, eine. Zciinlting, (Pilar-rat. part.

[ii-im. dig. tio [egiins. 17. Von dem [Innen, (ie conrnot. s. 71i. nnter-11,

Hdpfner) Znjtitutionen z. 58. Gluck a. a. O. S. 457. Thibaut)

Pand. Th. 1) S.18. v. Savigny a. a. O. F. 29. Puchta a. a. O.

Th. 2) S. 84.

23) Puchta a. a. O. Th. 11) S. 92.

24) bonoiine, commanlnr. iur. ci?, iii). l. o. 10. Zar-got, ocean.

int'. [ib. l. tif. 1. Z. 19. 11]-, 3. Schilder, cxerc. 2. Z, 19. Von dem

[Inet-ii, (ij... i. c. cal). lil. s. 38. Zielona." element. (ati. 4.) 3'. 67.

(Lei-ler, ink. 60km. prir. s. 44. Srhnaubert) Beitr. zum Staats

und Kirchenr. Th. 1) S. 17 fig.
'l 25) Eibert, cokp. i111'. canon. [n87, [Joeitmor, (ir-ina. ink. canon.

[ib. 1]. seat. [ll. tiv. 5. s. 232.

k 26) Tap. uit. x. (io coneuet. cap. 3. aoci. in 6te). Auf demfelben Wege

1| man in Sachfrn zu dem Gebräuche gekommen) die dortige Verjährungszeit

W1 Z1 Jahren 6 Wochen und 3 Tagen bei der Gewohnheit zu fordern.
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zwar ältere Reclnsgelehrte haben fogar eine Zeit von 100 Jahren er

fordert) weil irgendwo der Ausdruck long-Lernen diefe Bedeutung hat.

Alle Zeiten) die erwähnt werden) find von den Jnftituten hergenommen)

die man unter dem allgemeinen Ausdrucke der Verjährung zufammeir:

. faßt) die Zeit von 10 ) 20) Z0) 40 Jahren) ferner' die unvordenklicioe

) Weit. Die herrfchende Meinung war lange) daß 10 Jahre hinreichten.

Späterhin haben fich die Meifteir dahin geeinigt) gar keine befiimmte

Zeit anzunehmen) fondern Alles dem richterlichen Ermeffen zu über

laffen. Dabei ift es denn auch geblieben27). Es kommt hier) wie bei

der Mehrheit der Handlungen) Alles darauf an) zu oerhuten) daß das

Individuelle) Zufällige) Worüber-gehende durch den taufchenden Schein)

den es annehmen kann) falfmlici) als Kennzeichen einer zung-Grunde

liegenden gemeinfamen Rechtsüberzeugung angefehen werde 2').

4) Die Handlungen follen öffentlich) d. h. auf eine folche Art

gefchehen fein) daß fowohl die unterthaneit felbft) unter denen eine ver-

bindliche Norm entfiehen foll) als auch der Gefeggeber diefelben haben

wiffen können (offenkundige Handlungen) nctns 1111b11cj)2*). Dieß

haben Einige in fo weit befchränkt) daß fie nicht gerade eine vofitive

Oeffentlirlokeit) fondern nur eine Nichtverheimlichung fordern 3"). Da

gegen ift von Mehreren fogar verlangt worden) daß die Gewohnheit in

den Gerichten befiatigt und nach derfelben rechtskräftig gefpromen werden

fei) weil das Bolt von außergerichtlichen Handlungen feltener Kunde

 

erhalte 3').

(Loro-or, inriznr. 10.-ene. l'. ll. court. 3. e101'. 21. und Bekanntmachung

des k. fächf. Oberappellationsgerimtes v. 6. Llugufi 1836) Nr. l.

L7) Io. l-lr. lloolrztottor, (1135. (18 rrrnezcrjptjono oonßuotuäio. er]

cap. nic. x. tio eonon-rt. Ztnugarc 1776. 4. Gebrüder Querbeet) Medi:

tationen über verfchiedcne Recbtematerien Bd. 3) Medit. 181) S. 309 flg.

kl. dlooclb, commander. nel 111g_ (io log. p, 15. unt. Schulung, sunt_

tut.. p. 1. big. ibiä. Z. 17. [Unterbach, eonon. (book. pr. kann. li. t..

s, 35. 81x711, nano [n03. kan.). b. f. F. 12. Eoooeji im'. ei'. con

Pro7. b. t. qui-ont. xl.. Wöller- 71c] 8tki"'j|1m, euere. 2. 1.11. 20, fit. Y.

(Zr-luck, obo. ink. unie. tom. [ll. obz, 847_ Z. 16. Danz) Handbuch

Bd. 1) d. 56) S. 198. Thibaut) Pand. Th. 1) s. 19.

S 28) Puchta a. a. O. Th. 2) S. 93 flg. v. Savigny a. a. O.

. 173.

29) s. (Laill, proof. oberer'. ll. 31. I. 7. 8. Kldßer a. a. O. s..

35. Thibaut) Pand. Th. 1) Ö. 18. Schweppe) Lehr-b. des rdm. Pri

vatr.) 4. Ausg.) Ö. 33a. Mühlen bruch) Lehcb. der Pand. h. 38.

30) Klbtzer a. a. O. z. 35. Thibaut a. a. O. Ö. 18.

31) Maurer) jurifi. Abhandl.) 1. Samml.) Nr. nu) S. 125 u. 140.

llofnclcer, 11185. (Le jnro conouotuej. auf., lll. I. 139-41., in Hinfiädt auf

die Befiimmung 11. 34. (io [egib. (1. 3.) Dieß if); jedoch von den Meifien

verworfen worden; 706c) corner.. oc] dig, eit.. (lo log. 9'. 30. Eocceji

jur. oontr. 11. t. qu. xl. in 1'. Era-nor, abo. jut. uni'. lll. ode. 847.

8.10. Eichmann a. a. O. Th. 1) S. 379. Gebr. Qverbeck) in den

Medical. tiber verfehiedene Remtsmaterien Bd. 3) Med. 183. Cujllvnumo,

("'5- cjc- S. 16. nr. 7. und a. a. O. h. 31. et 7]. [akuter-back l. 3.

s. 35. Müller nel Str-ue. l. 3. 8. 20. Volkmar) Beiträge S. 79 fig.

Klbtzer a. a. O- Ö. 31. 1?. E. 8111113111301-, (jo con!, oontraoioto iu
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Allerdings kann die Oeffentlicljkeit. mit welcher eine Handlung ge

fchah. derfelben für die Erkenntniß des Gewohnheitsrecljtes eine befondere

Bedeutung geben. wenn fie von der Befchaffenheit ift. daß fich daraus

die uebereinfilmmilng Anderer mit der von dem Handelnden befolgten

Regel ergibt- Daß aber dadurch nicht ein Erforderniß für die einzelnen

Handlungen entfieht und daß eben fo tvenig der Oeffentliwkeit für fich

eine folche Bedeutung beigelegt werden kann. ifi neuerdings auf eine

überzeugende Weife dargethan worden-N),

5) Die Handlungen follen in der Meinung rechtlicher Noth

wendigkeit (ex 09111101113 11eco35it11tj3) unternommen worden fein 33).

d. h. die Handelnden mußten die Meinung gehegt haben. ihnen liege

die Verbindlichkeit ob. alfo zu handeln. oder wie man diefes Erforderniß

auch naher befiimmt hat. die Handlung müffe in der Abficht vorgenom

men fein. daß der ihr zu Grunde liegende Sah für die Zukunft gelte.

Das Wahre an der Sache ift: es muß in den Handlungen eine dem

Publicum erkennbare Norm fich ausfprecljen. welche die Handelnden

im freien Glauben an ihre juriflifclje Nothwendigkeit bei den Handlun

gen befolgt haben. Diefe Ueberzeugnng. unter deren Einfluffe der Han

delnde ftand. darf Übrigens ni>)t eine blos individuelle. fie muß eine

genteinfame fein. Diefes Erforderniß ift indeffen nicht in dem Sinne

zu nehmen. daß an jeder Handlung. welche als Erkenntnißmittel eines

behaupteten Gewohnheitsrechtes gebraucht werden foll. diefe Grund

lage einer gemeinfamen Ueberzeugung pofitib erkennbar und nachzuweifen

fein mußte. Es darf nur bei einer Handlung. auf die fich als auf eine

llebung des Rechtsfahes berufen wird. nicht fchon für fich betrachtet der

Mangel einer rechtlichen Volksüderzeugung. aus der fie hervorgegangen.

fich hervorthun 34). ,

6) Die Handlungen follen nicht auf I rrthum beruhen 35). Ueber

diefes Erforderniß haben fich die Iurifien. namentlich diejenigen. welche

der Gewohnheit die Kraft beigelegt haben. einen Rechtsfah hervorzubrin

gen. von jeher fehr fchwankend geäußert") Es ifi auch klar. daß

dicfes Erforderniß von ihrem Standpunkte aus mit den1 der rechtlichen

Oiothwendigkeit gar nicht vereinigt' werden konnte. Denn wer die Hand

lung mit der 01111110 n0ce88ite1ti8 vornahm. befand fich in einem offen

 

'clicio firmntn. (Zoetting. 1754. Thibaut a, a. O. F. 19. Glück a. a.

O* Tb- 1 1 K- 86. S. 475. Einige haben nnterfchieden und nur dann gericht

liche Handlungen erfordert. wenn die Gewohnheit einem gefchriebenen Gefetze

gerade zrnoider 1|, Zclriltec, exero. nc1 11.1111. 1.11. 21. [larger, 0120011.

ink. lid. 1. 1.1i.. 1. 111“. 19. 17131-111121-, select. 011801-7. F01'. 10111.11. [X111.

ode. 193. p. 564.

32) Puchta a. a. O. T112. S, 41flg.

33)1-1u1-t1eban, nrecljt. ac1 kann. 311er. 111. 1111211. '8. "elterl

blnclt, Uedem. element. jnrjäyrnn. yosjt. (Ber-munter. I. 169. Gluck a.

a. O. Th. 1. F. 86. S. 461.

34) Puchta a. a. O. Th. 2. h. 4. 5. S.38 flg.

35) 11. 39, 1). (la 16g. *

36) Klöher a. a. O. S. 135flg. Gefierding a, a. O. 9.4. Müh

lenbruch. Lehrb. des Pandertenr. h. 38. .
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baren Irrthume. indem der nach jener Anficht *erfi durch die Ge

wohnheit entftehende Rechtsfah noch nicht erifiirte. Einige haben daher

den Irrthum nicht nur zugelaffen. fondern fogar als nothwendig mit

jedem Gewohnheitsrechte verbunden angefehen.

Wenn ein nachzuweifender Irrthum ein Hinderniß für die Annahme.

daß ein Gewohnheitsrecht erifiire. werden foll. fo kann dieß nur dadurch

gefchehen. daß er die rechtliche Ueberzeugung. welche die Grundlage der

Gewohnheit ifk. ausfchließt. War die ueberzeugung des Handelnden eine

irrlge. fehte er einen Reclnsfcih voraus. der wirklich niäjt erifiirte. fo

kann die Handlung deffelben auch nicht als uebung eines Rechtsfaßes

und als ein Zeugniß für denfelben betrachtet werden. jede Berückfimti

gung eines folchen Actes muß wegfallen. Dadurch ift jedoch nicht die

Möglichkeit ausgefänoffen. daß ein folcher Rechtsfah nachher in die ge

meinfame ueberzeugung aufgenommen werde und dadurch entfiehe 37).

Auch ift der Irrthum nicht im Wege. wenn die Handlung eine fo äu

ßerliche und an fich gleichgiltige Natur hat. daß dabei von einer inneren

Ueberzeugung eigentlich nicht die Rede fein kann Mi). p

7) Die Handlungen follen vernunftgemäß (rutionnbilea) fein 39).

Was man darunter zu verftehen habe. darüber find die Rechtslehrer fehr

verfchiedener Anficht. Im allgemeinen hat man die Gewohnheiten als

jcrntwnelbiler bezeichnet. welche göttlichen Vorfchriften oder die dem ge

meinen Wohle des Staates und der Kirche zuwider find. Von Anderen

ift die Regel in einem blos negativen Sinne aufgefaßt worden. fie wollen

nur ganz widerfinnige. dem fittlichen Gefühle widerfirebende Gewohn

heiten als zu befolgende Rechtsnormen nicht gelten laffen.

Irrthum und Unvernünftigkeit find Eigenfchaften. deren Abwefen

heit allerdings Bedingung ifi. wenn das Handeln fähig fein foll. zur

Anerkennung eines Gewohnheitsrechtes mitzuwirken. Allein diefe Bedin

gung ift fchon in der allgemeinen Bedingung der rechtlichen Nothwen

digkeit mit enthalten. fie ift keine befondere. felbfifiändige Bedingung.

fondern eine bloße Folge oder Entwickelung des letzteren Erforderniffes.

- .Die Lehre von den Erforderniffen der Gewohnheit ift zunächfi aus

dem mit der gewöhnlichen Lehre vomBeweis des Gewohnheitsrechtes zu

fammenhängenden Beftreben. die richterliche Erkenntniß in die defiimm

tefien. dem Gegenfiande unangemeffelten Grenzen einzufänießen. hervor

gegangen. .

37) Puchta. a. a. O. Th? 1. S, 99 fig. und Th. 2. S. 62 fig.

38) v, Savignh a, a. Q. z. 29. S. 176. S. oben Note 4.

39) Pliomuojua, (lo iurcr notierte-incl. et. oder". Z. Z6. 107. 8M-

lcendorg, ei. iure obaerrairtiac ct con-not. I". 7. haben das Erfordcrncß

der Vrrnunftmäßigkeit deftrittcu. Daß ilbrigens die Ratiouabilität. die Genth

migung des Gefehgebers. die Oiichtuntcrbrecifung und die Abwrfrnheit des Irr

thums. da fie vermuthet wiirden. nicht befonders erwiefen zu lverden brauchte-n.

fondern. wenn ein oder das andere behauptet werde. dieß zur Ausführung im

Gegenbelveife gehöre. nehmen Mehrere an. lcamlnericn, (Io probe-t. con

izuet. et oboerrnntiae. (Fen- 1732. 1746. 1773.) 8601, 2. s. 6. ll. Thidaut

a. a. O. fi. 20. Gluck a. a. O. S. 477-485.
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Was nun diefe anbelangt) fo ift folgende Anficht fehr verbreitet.

Jede Gewohnheit fei eine Thatfache) die wie jede andere) die zur Be

gründung eines Rechtes gehöre) von derjenigen Partei) ,die fick) auf fie

berufe) bewiefen werden müffe 49). Daher gelte über die Beweislaft

und über die Führung des Beweifes in Beziehung auf das Dafein eines

Gewohnheitsrewtes alles dasjenige) was in Beziehung auf andere That: *'*

fachen nicht bezweifelt werde. Doch ift in der neueren Zeit die Behaup

tung der Nothwendigkeit eines Beweifes auf dem gewöhnlichen proceffua

lifcheit Wege hie und da fchon fehr modificirt worden. Es foll die Ge

wohnheit keines Beweifes bedürfen) wenn fie ganz n-otorifch d, i. an

dem Orte). wo davon die Frage ift) allgemein bekannt oder zur eignen

Wahrnehneö-.g der Gerichte gelangt fein follte 4*). Nur wegen Schwie

rigkeit der Ausmittelung foll dem Richter auf Beweis zu erkennen ge

fiattet fein 42). Ja es ift fogar behauptet worden) daß durch hifiorifclje

Forfcljung die Grundfäße aufgefucht werden könnten) die die Gewohnheit

veranlaßt hätten 43). Die Beweismittel find die gewöhnlichen) durch

welche dem Richter die jurifiifche Gewißheit eines Factums gegeben wer

den muß: Zeugen) Urkunden und Eid.

Diefer Lehre ift mit Recht der Vorwurf gemacht worden) daß fie

auf Erkenntniß der Oiechtsregel dasjenige übertrage) was nur von der

Erkenntniß der befonderen Thatfacijen des einzelnen Falles wahr fei.

Nur von diefen letzteren gelte die bemerkte Nothwendigkeit des Beweifes

nach beftimmten Proceßregeln) nicht von den Rechtfäßen) die der Richter

anzuwenden habe. Die Erforfchung der Rechtsfäße fei feiner eigenen felbft

ftändigen an Proceßform nicht gebundenen Thätigkeit überlaffen. Der

Grundfah) daß Thatfacijen von den Parteien) die ihre Anfprüclje dar

auf gründen wollen) allegirt und erwiefen werden müßten) könne daher)

wenn er auf gewiffe Rechtsfäbe gegen die Regel Anwendung finden folle.

nie in der vollen Ausdehnung) wie er für Thatfacljen gelte) angewendet

werden. Die Regel rnüffe für den teutfchen Richter ihre volle Anwen

dung finden 1) hinfiäjtlicl) des gemeinen Rechtes) welche Quelle es auch

haben möge; 2) hinficljtlici) des promulgirten Rechtes feines Landes;

3) hinfiwtlici) des in feinem Gerichtsbezirke geltenden aufgezeichneten Ge

wohnheitsrecljtes, Dagegen könne die Anforderung der Kenntniß an den

Richter nicht gemacht werden in Abficht auf auswärtige Reäjte) ivelchen

urfprung diefe auch haben möchten) und auf das Gewohnheitsrecljt feines

Landes) welches nicht zu dem in feinem Gerichtsbezirke geltenden und

zugleich aufgezeichneten gehöre. Die Partei) die fich auf einen Rechts

fakz berufe) von welchem der Richter keine Kenntniß zu haben brauche)

 

40) Kemmer-init i. c. 8831,11. Lern. Zug. (Laer-turk, inaciit.

prnct. nci kann. ape-x. l. merci. 1in1. Glück a. a, O. Ö. 87. Thibaut)

Pandrktenr. Th. 1) d. 20. Türk a. a. O. S.366, kiafnaicar, princ. 1.

s. 123. v. Wening-Jngenheim) Lehrb. des gem. Givilr. Th. 1) S.15.

41) Glück a. a. O. d'. 87. Thibaut a. a. O, d. 20. Gönner

Handle. des Prog. Vb. 3) Abi). 32) g. 11.

42) Schweppe) eden. Privatr.) 4. Ausg.) z, Z5,

43) Weiße) Einleitung in das gem. teutfche Private. d. 3.1..
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muffe. wenn fie ficher fein wolle. diefe Regel dem Richter anzeigen und

zugleich zur Ueberzeugnng bringen. Verfaume fie jenes oder mißlinge ihr

diefes. fo habe fie fich felbft den Na>)theil zuzufchreiben und den Rich

ter treffe im allgemeinen kein Vorwurf. Darum feien jedoch Rechts

fähe diefer Art keineswegs durchgängig wie Facta zu behandeln. .Die

"Nothwendigkeit der Allegation folcher Rechtsfeihe fei keine abfolute. fon

dern nur dadurch bedingt. daß der Richter ihre Erifienz nicht zu kennen

brauche. Sei das Hindernis. tvelches eine Nichtkenntniß feiner Aktiven

dung entgegenfiellen wurde. nicht vorhanden. fo könne die Anwendung

dadurch. daß der Reclnsfaiz von den Parteien nicht allegirt tvorden fei.

keineswegs gehindert werden. Das Gewohnheitsrewt dürfe folie der

Richter beachten. wenn er auch nur zufällig Kenntniß davon' e. Eben

fo wenig durften in Bezug auf die Frage. wenn in dem Proceß die

Allegation des Rechtsfahes gefchehen miiffe. frhlechtweg die Grundfäße

von Thatfachen angewendet werden. Nur lehtere müßten in den befiimm

tenZeitpuncten des Rechtfireites vorgebracht und nach defiimrruen Regeln

und Formen des Pcoceffes bewiefen werden. das Gewohnheitsrewt könne

in jeder Lage des Iiechtsftreites auf die Beurtheilung Einfluß bekommen

und über die Art der Beweisführung habe der Richter dabei ganz freie

Macht 44). Die meiften Germaniften find bis icht der Meinung. daß

der Beweis eines Gewohnheitsrewtes fich nach den Grundfcihen des ge

meinen Rechtes richte. Allein dem iii: mit Bezug auf teutfrhe Gefehe

nicht ohne Grund widerfprorhen worden,

Die neuefte teutfchrechtliche Theorie aeg: fich auf die alte Schöffen

verfaffung Teutfwlands. Sie geht von dem Grundfase aus. daß das

Volk den Parteien feinen als vorhandenes Gewohnheitsretht fchon deffe

henden. allgemeinen Willen ausdrücklich felbft und zwar im Ganzen de

zeuge. Wie früher der Richter durch den fogenannten um ftand.

durch die Vürgerfpraäfien und durch die Weisthümer über das

vorhandene Recht verftändigt worden fei. fo liege auch dem heutigen

teutfchen Richter. wenn er das Gewohnheitsrecht nicht von Amtswegen

kenne. die Pflicht ob. das Volk zu befragen 45). Diefes entfeheide in

zwiefawec Form entweder unmittelbar oder mittelbar. Als die

unmittelbaren Ausfpriiwe des Volkes über fein rechtliches Wiffen und

Wollen bei Proceffen werden angegeben: 1) die Gutachten kundig er

Männer46). Man nennt fie auch die Verfiändigenz fie werden

von dem Oiichter aus dem Volke gewählt. als Männer des allfeitigen

Vertrauens und find nicht zu verwechfeln mit den Sachverfiiindigen.

tvelehe zu Rache gezogen werden. wenn die Entfcheidung einer fireitigen

Rechtsfache neben der Gewißheit befiimmter Thatfachen zngleis) eine Be

44) Puchta a. a. O. S. 160 flg. v, Savignh a. a. Q. S. 187 flg.

45) Maurenbrecher. Lthrv. des teutfchen Pcivatr.. 2. Ausg.. Bd, t.

. 25. .

46) Muschi-eins, (ic: prodution. 70]. l. conci. 424. s. 57. v. Vu

low und Hagemann. pract, Erbrterungen Th. l. 61. S. 317 flg. W.

Ö. Pucbka. Zeitfchrift fiir (Zivile. und Eioilproz. Th. 711. 10. S, 352.

W
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urtheilung diefer nach den Regeln einer folchen Wifienfwaft oder Kunft

vorausfeßt. die nicht zum Gebiete der Rechtswiffenfchaft gehört. Die

Ausfage folcher Perfonen fei glaubwürdig) wenn durch fie die Erifienz

oder Nichterifienz des Rechtsfalzes aus eigener unmittelbarer Wahrneh

mung bezeugt werde. Sie müßten daher dem Kreife des Volkes angez

hören) in welchem die in Frage fiehende rechtliche Ueberzeugung beftehen

folie. Ferner muffe von ihnen zu erwarten fein. daß fie die Wahrheit

fagen wollten. Ihre Beeidigung 47) fei als eine Bedingung ihrer voll

kommenen Glaubwürdigkeit zu betrachten. Dagegen fei es ni>)t nöthig.

daß ihre Ausfage auf einzelne Fälle der uebung fich erfirecke) fobald die

felbe nur auf die Eriftenz des Gewohnheitsreciftes felbft gerichtet fei. Die

Zahl der Perfonen. deren übereinfiimmende Ausfagen den Richter zur

Annahme des Gewohnheitsrewtes vermögen konnten. laffe fick) natürlich

nicht befiimmen. Sie werde nicht nur von der Befchafienheit der Pec

fonen und ihrer Ausfagen) fondern auch nach dem Umfange des Rechts

fat-zesj der dadurch erwiefen werden foileF in jedem einzelnen Falle zn

beftimmen fein 48). Daß wenigfiens in Handelsfacizen diefe Gutachten

7 (Parere) noch heutzutage gewöhnlich find. ifi bekannt. 2) Die

Rechtsfpricifwötter (Parömien) 49) als Ausfprüwe im Munde des

ganzen Volkes zur Bezeichnung gewohnheitsrechtliwer Sätze, Dies gelte

jedoch nur von folchen Sprichwörtern. welehe wirklich noch im Volke

lebten) und welchen ein wirklicher Rechtsfaß zu Grunde liege. Sei das

letztere zweifelhaft. fo müffe die Uebung des im Sprichworte enthaltenen

Saßes als Rechtsfahes nachgewiefen werden ) außerdem. wenn die Be

deutung des Sprichwortes als Rechtsfprichworts fonft gewiß fei. bedürfe

es keiner Nachweifung der wirklichen Anwendung. Auf gleicher Linie

mit den Parömien fiänden gemeinfam anerkannte und vererbte Rechts

regeln. wenn fie wirklich ein Recht ausfprcichen) das in der ueberzeu

gung der Iurifien) in ihrer Eigenfchaft als Vertreter des Volkes) be.

gründet feiöo). Die rnittelbaren Ausfprüwe des Voikswillens ge

fchähen in der Form des Iuriftenrechtes. Sie erfthienen entweder in den

Präjudicien der Gerichte oder in den Bücifern der Rechtsgelehrten.

fo weit nämlich beide Über das Dafein eines Gewohnheitsrechtes Zeugniß

ablegten. Was die Präjudicien anbelange. fo könne zwar denfelben

keine verbindende Kraft beigelegt werden) weder für das Gericht 7 denen

fie angehörten) noch für andere Gerichte 7 die jenem untergehen feien.

Allein frühere Forfchungen dürfe der Richter benutzen. Wenn alfo die

felbe Regel des Gewohnheitsrewtes) die jetzt in einem Rechtsfireite ange

fuhrt und befiritten werde 7 fchon in einem fruheren Rechtsftreite geltend

 

47) For, 106.

48) Puchta a. a. O. Th.2.S. 141 flg. _ 1

49) Eichhorn) Einleit. in das teutfche Privater. f). 27. Pblxlpps

teutftb- Prioatr, S. 166, I. Weiske) Einleitung in das teutfche Private-e

s. 25. Winti, (le jucjepruä. (Ic-rm. yakoemiaoa ejnsquv cauto neu. 111p'.

1776. 4. Weiße. Einl. in das tcutfche Privatr. Ö. 34. Türk a. a. O.

S. 367. Maurenbrechet a. a. O. F. 26.

50) Puchta a. a. O. Th. 2) S. 150.

[ 7. . 54
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gemacht worden und von demfelben oder einem andern Richter) nach

forgfältiger Prufung) als wahr anerkannt worden fei) fo enthalte diefes

urtheil gleichfam ein amtlicher? Zeugniß) wodurch die gegenwärtige neue

Forfchung erleichtert oder ganz entbehrlicl) gemacht werde 5|). Die Glaub.

wurdigkeit des Zeugniffes beruhe einmal darauf) daß das Gericht durch

einen vor ihm geführten ReGtsfireite zur unterfuchung veranlaßt worden

und diefe gleichfam unter Controle der widerfpremenden Partei geführt

habe) dann aber auä) darauf) daß die Mittel für die Erkenntniß diefes

Rechtes diefem Gerichte zu Gebote fiänden N). Was die Aufzeichnung

des Gewohnheitsrewtes in Büchern betreffe) fo werde der Richter nur einem

übereinfiimmenden Zeugniß mehrerer von einander unabhängiger) aus

eigener Erfahrung redender und fonft zuverläffiger Sciniftfieller Glauben

fehenken dürfen. Dabei habe er darauf zu fehen) ob nicht einer parti

culären Praxis ohne weiteres eine beliebige Ausdehnung gegeben worden

fei) fo wie ob niäyt beachtungswerthe entgegengefehte Zeugniffe vorkämen.

Scinießlici) find noch die verfchiedenen Anfichten zu erwähnen über

die Kraft oder die Wirf-ung) die man dem Gewohnheitsrtähte beige

legt hat. Von denen) die es zwar neben das gefeßliche Recht) aber nur

als ein von diefem abhängigen) adoptirten dargefiellt haben) ift vorzugs.

weife die Möglichkeit der Aufhebung von Gefeven durch Gewohnheit er

örtert worden. Namentlich ift hier die l.. 2. (I, gone eit longer can

ruetucio (8. 53.) X3) es gewefen) welche vielen Anfioß erregt hat. Auf

Grund derfelben ift von Einigen dem Gewohnheitsreclne die derogirende

Kraft gegenuber von Gefeßen ganz abgefprociyen und feine Wirkfamkeit

auf folche Fälle befchränkt worden) worüber eine Entfeheidung in dem

gefehlichen Oiechte tiicht gegeben ift 54). Andere haben zwar der Gewohn

heit diefe Kraft beigelegt) aber nur) wenn das Oberhaupt des Staates,

von dem Dafein derfelben unterrichtet) fie nicht mißbilligt habe w)) oder

wenn die Verjährung hinzugekommen) oder die Gewohnheit fchon in con

traclictorio jneiicjo anerkannt worden feiW). Noch Andere haben in

51) l.. 34. l). .la le . (1. 3. Puehta a. a. O. Th, 1) S. 96 und
Th. 2) S. 129 flg. C )

52) Diefe Glaubwürdigkeit kommt einem auf Erfuehen gegebenen Attefiate einer

Behörde) worin überhaupt die Eriftenz des Rcclusfaßrs bezeugt wird) nicht zu.

Merian, becia. l7. 2. l-lotn, oonrultat.. All. 28. kufanciokf, ohne".

112138- b'. 2. Strobe) rechtt. Bedenken l7. 90. Es fieht nicht einmal auf

gleicher Stufe mit dem anderer kundiger und glaubwürdiger Perfonen. Mau

renbrecher a. a. O. Ö. 26) Nr. 16) S.49. A. M. Purhta a. a, O.

Th. 2) S, 133 u. 197 und Mittermaier) im Archive für civil. Praxis

x711). 4. S. 87.

53) ueber die verfchiedene Auslegung diefer Stelle f'. Glück a. a. O. Th.

1) s. 93) S. 516. Puchta a. a. O. Th. 2) S. 211. v. Savignh a.

a. O. Beil. ll) S. 420.

S 6534i) Kldßer a. a. O. S. 22-28. Schdmann) Handb. des Civilr.

55) Grolman a. a. O.

56) I. 0iclaneiorp, Vorteil. War-ping. l. 3. Zuhälter, pkaxj. F.

K. e!- ll. 8. 21. [ii-ici, quaeat. foren.. l. 38.
a
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einer befonderen Modification der Confuetudo den Fall gefucht. in wel

chem einem Gefehe derogirt werden könne. Sie haben zwifchen (lesuez

tucl() (Entwöhnung) und c0osuetucj0 163i contraria unterfchieden Ö7),

Zur erfieren foll gehören. wenn ein Gefefz feit langer Zeit nicht befolgt

oder angewandt worden fei. obgleich Fälle genug vorgekommen. in wel

chen es hätte angewendet werden können und muffen (Abfchaffung eines

Gefehes durch Oiichtgebrauch), Diefe fei unbedenklich erlaubt. die zweite

dagegen. die Verdrängung eines Gefehes durch ein Gewohnheitscecht.

welches eine andere Regel an die Stelle [ehe (cansuetucia nbrag-ator-ja).

gänzlich zu verwerfen. Sehr verbreitet ift endlich auch die Meinung.

daß zwar Dispofitivgefehe. aber keine gebietenden oder verbietenden durch

eine conenetnrlo contrarja aufgehoben würden 5iz). Eine etwas andere

Gefialt haben Germanifien der Sache dadurch gegeben. daß fie das Ge

wohnheitsrecht indie Grenzen des Rechtes der Autonomie einfchränken W).

alfo eine derogatorlfche Gewohnheit nur in fo weit anerkennen. als fie

die Grenzen autonomifcher Befiimmtmgen nicht uberfcljreitet. '

Allein diefen Anfichten liegt offenbar eine falfche Vorfiellung über

das Wefen des Gewohnheitsrechtes zu Grunde. welches nicht einer un

tergeordneten Quelle feine Entfiehung verdankt. fondern feine Grundlage.

wie das gefelzljGe Recht. im nationellen Bewußtfein hat und von dem

lehteren in feiner Entfiehung nur dadurch fich unterfcheidet. daß jenes

die tvirkliche gemeinfame ueberzeugung des Volkes. diefes aber der von

dem durch die Verfaffung gegebenen Organe ausgefprochene Gefammtwille

ifi. Der Ausfpruch des Gefeßgebers gilt als gemeinfame Ueberzeugung.

mithin nicht weniger nicht mehr als diefe. Beiden kommt als ordentli

chen Rechtsquellen eine. gleiche Kraft zu. Tritt zwifchen ihnen eine (Zolli

fion ein. fo ifi fie ganz eben fo anzufehen. wie wenn fie zwifchen Rechts

fähen derfelben Quelle einträte. Dafür gilt aber die bekannte Regel.

daß das jüngere Gefeß dem älteren vorgeht (lc-ir -posterior cierogat pri

0rj). Eine Modification der Wirkung tritt nur ein. wenn eine parti

culäre Gewohnheit entweder mit dem Staatsinterefie oder mit einem

abfoluten allgemeinen Landesgefelze in Widerfireit fieht. Hier muß der

Gewohnheit. felbft wenn fie neuer ifi als das Gefeß. jede Kraft abge

fprochen werden 60), , .

Die genauere Ausbildung und Anwendung des Rechtes im Einzel

* nen ift der befondere Beruf des Iurifienfiandes. welcher als ein Be:

fiandtheil des Volkes in diefem Kreife des Denkens die Gefammtheit

vertritt. Das Recht. welches auf diefe Weife fich ausbildet. ift. wie

 

57) Zehn-Urne!, (L8 äeduecnäjne. lajyä. 1801. Hübner. Berich

tigung und Zufäße zu Hdpfner S. 159. - _ _

58) klofacker, prina. jut. ei'. F, 126. (k. lt). 7701836, (io 'l

consuoc. jn anne. arjin. p. 32 3g. Schweppe. kinn. Privatr.. 4. Ausg..

Bd. 1. s. 34. S. 74. Mühlenbruch. Lehrb. des Pandektenr. d. Z9. ,

59) Eichhorn. Eitel. in das teutfche Private. e. 26. Weiße. Em(

in das teutfche Private. 9. 33.

60) v. Savignh a. a. O. S. 196.

54 *
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bereits oben erwähnt wordenl nur feiner Erfcheinungsform nach, von

dem unmittelbar im Bewußtfein des 'Volkes lebenden Rechte verfeine

den cil). Der Iurifienftand ift aber in diefer feiner Eigenfchaft als Re

prafentant des Volkes bei Aus- und Fortbildung des Oierhtes auf eine

zwiefache Weife wirkfamt einmalt indem er das Recht auf den concre

ten Fall anwendet, zweitens indem er es in wiffenfmaftlimer Weife zum

Bewußtfein bringt und darftellt, Nach diefen verfchiedenen Functionen

theilt man die Inriften ln Praktiker und Theoretiker. Das

JuriftenreclytX welches bei der praktifGen Vefchciftigung der Iurifien fich

ausfprimt- heißt der Gerichtsgebrauch/ die Praxis (118118 torensjs,

auccoritna terum jucjicalarum, c0o8ueiucl0 _juciicjizrjaz uZuZ (ori) 62),

weil es fein Dafein in dem Gebrauche der Jurifien bei der gerichtlichen

Zeechtfpreclhung offenbart. Das ,Jturiftenrec:l)tF tvelches in Folge der for

mellenl rein wiffenfchaftlichen Thätigteit der Iuriften zu Tage kommt

heißt die Theorie- die Meinung der Rechtsgelehctenf das wifienfahafr.

[We Recht (communis cjactaruut opinjo, auctoritnz yrucleuiilm) 63*).

Die Gefeße können weder alle mögliche Faller die im wirklichen

Leben fich ereignenf erfchöpfem noch in der Deutlichkeit gegeben werden,

daß über ihren wahren Sinn gar kein Zweifel entfkehen könnte. Die

Gefeßgebung kann auch nichtf wenn fich bei irgend einem neuen oder

mit neuen Modificationen begleiteten Falle ein wirklicher Mangel der

Gefehe zeigtf fogleich eine neue Form fchaffent weil die Gefeße keine or

ganifirende Kraft in fich haben, duru) ivelche fie fich allmälig, nau)

Maßgabe des eintretenden Bedürfniffest von felbft fortbilden können.

Es muffen daher Elemente im Staatsleben befiehen- welche diefem Man

,qel„ fobald er fich zeigtf abhelfen- und indem fie die Gefeße nach dem

Leben modificirenf den Widerfireict der aus einer oder der andern Urfaclpe

zwifchen beiden entfteht7 ausgleichen. Dies thun die Rechtsgelehrtenf

indem fie die Gefeße und Gewohnheiten erkllirent den vollftändigcn Sinn

und Inhalt derfelben entwickelnt die Principienf Gründe und den Zwe>

der Gefehe auffuGen und ihre rechtliche Haltbarkeit und Anwendbarkeit

prüfen. In diefer Function erfcheint die Wirkfamkeit der Iurifien zu

nächft nur als eine abhängigef ihren Stoff von außen empfangendez in

deffen erzeugt fich durch die dem Stoffe gegebene Form zugleich ein neues

organifclyes Leben- welches bildend auf den Stoff felbft zurückwirkt, fo

daß auch aus der Wiffenfmaft als folcher eine neue Art der Rechtser

zeugung unaufhaltfam heroorgeht64). Die Gerichte benutzen die Reful

61) Maurenbrcrher a. a. O. s. 30.

62) E. A. H aus, über den reehtl. Werth des Gerichtsgebrauches. Erlan

gen 1789. 8. I orbant Bemerkungen über den Gerichtsgebrauh im Archive

für die civil. Praxis Vb, 87 Nr. 1x- S. 19i flg. Müllert über den Werth

des Geriehtsgebrauchcs in deffen civil. Abhandl. 1833„Th. 17 S. 159 (Nr. 1

u. 3 gcgen die Autorität der Theorie, Nr. 2 für die Theorie allein).

63)-Ueber das Iurifienrecht nach feinen beiden Erfcheinungsformen f. I.

Weisket Einleit, in das teutfehe Privatr.- 2. Ilm-l.t 9. 35 flg. Iacobfonl

über Theorie und Praris in der Zeitfchrift für preuß. Recht- 1834- lt Lt S7?,

Maurenbrecher a. a. O. s, 28 flg. v.Savigno a. a. Q. D14.19- 20.

64) v. Savigno a. a. O. s. 14, S. 46.
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rate der Doerr-in und liefern durch ihre Entfeheidungen wiederum Stoff

für die Theorie. So ftehen Theorie und Praxis in fieter Wechfelroirkung

zu einander) diefe erhiilt durch jene neues) frifches Leben) jene durch

diefe neuen praktifchen Stoff. Die Praxis würde ohne die Dortrin

bald zum bloßen Schlendrian herabfinken) aber auch die Rechtstheorie

kann ohne fleißige Beruckfimtigung der Praxis nicht befiehen) weil man

erfi im praktifmen Leben die Rechtsbedurfniffe und den Erfolg der

Rechtsgrundfähe genau kennen lernen kann 65).

In Teutfchland waren feit dem zehnten und elften Jahrhundert)

wo die gefchriebenen Volksgefehe in ihrer Eigenfchaft als gefchriebenes

Recht in Vergeffenheit kamen und das Recht wieder anfing als unge

fchriebenes fortzubeftehen) es hauptfäwlirh die Gerichte) welche fich der

Rechtsbildung bemeifierten. Mit der Aufnahme des rbmifchen Rechtes

trat jedoch ein fo kunfilimer Reclnszuftand ein) daß von felbft die unfiu

dirten Schöffen den durch befonderes Studium zu einem höheren Grade

von Reehtstenntniß gelangten Richtern weichen mußten. Die jurifiifme

Schule) die nunmehr entftand) hatte aber mit vielen Schwierigkeiten zu

kämpfen. Es handelte fich nicht blos um die wiffenfwaftliche Fortbildung

eines nationalen Rechtes) einganz neues) bisher unbekanntes Rechts:

element mußte dem Leben angepaßt werden. Die Anwendbarkeit des

rdmifciyen Rechtes auf die einheimifchen Rechtsverhältniffe zu beftimmen)

das Anwendbare von dem Unanwendbaren zu trennen) den zwifchen bei

den Rechtsquellen entfiandenen Streit auszugleichen) die Lücken durch

Auslegung und Analogie zu ergänzen) kurz) aus der großen Maffe von

Rechtsmaterialien ein für die teutf>)en Anficizten und Verhältniffe paf:

fendes Gebäude aufzufuhren) dies war die Arbeit) welche in Ermange

lung einer einfiwtsvollen) thätigen Gefehgebung von nun an der Doctrin

in engfier) harmonifwer Verbindung mit der Praxis uberlaffen blieb.

Seitdem hat zwar die Rechtswiffenfchaft oerfchiedene Bildungsfiufen

durchlaufen) allein ihr allgemeines Verhältniß zu der Rechtserzeugung

felbft ift bis auf den heutigen Tag ziemlich daffelbe geblieben) nur daß

die neuere Gefehgebung einzelner Staaten die Kraft des Gewohnheits

rechtes fehr befchränkt hat. (Preuß. Lande. Einleitung s. 60. und Pu

blicationspatent h. bill. Oefterr. Gefehb. Einleitung h. 16. Badifches

Landrecht s. 6.) Die Autorität des Gerichtsbraumes ift von Vielen")

auf die Behauptung gefiüht worden) daß ein Gericht durch mehrere

gleichfdrmige Ausfpruche verbunden werde) die von ihm befolgte Regel

nun auch in der Zukunft unabänderlich beizubehalten) ja daß) wenn das

fich felbft bindende Gericht das hdchfie des Landes fei) diefe Iudieate

auch von allen anderen Gerichten deffelben Landes als Norm beim Rechts

fprechen befolgt werden müßten.

65) F. l-L. könne", rio injugta cbt-or. et yrux. oypoeit. in exskc. .ei

y. tom. l. und Thibaut) Vertheidigung der Praxis gegen manche neue

Theorien im Archive für die civil. Prar. 7. Nr. nur) S. 313-317,

65) Thidaut a. a. O. s. 16 und Maurenbrecher a. a. Q. F. 31)

der jedoch durch die beigefügte Befcbränkung z. 3L diefiir feine' Meinung ange

zogenen gefeqlictien Autoritäten auf die richtige Deutung zurimfuhrt.

-
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Allein weder das römifche noch das teutfche Resu legt dem Riwter

die Verbindlichkeit- auf) rechtskräftige Entfcheidungen anderer Gerichte

oder feiner Vorgänger wie Gefehe zu betrachten) um Fälle derfelben Art

darnach zu entfcheiden. Dieß wurde *fich auch in der That mit der

Stellung) die den Gerichten in Teutfcijland eingeräumt ift) ganz und

gar nicht vertragen. Jedes Gericht ohne Unterfchied ift bei Beurtheilung

der feiner Entfäjeidung vorgelegten Rechtsfälle nach eignet befier Einficht

und Gewiffenhaftigkeit zu verfahren verbunden. 'Die Gefehe fchreiden

nur vor) daß die Gerichte vorhandene rechtskräftige urtheile als Ent

fcheidungsnormen befolgen f ollen) wenn die darin enthaltenen Rechts

grundfähe. mit ihrer Ueberzeugung iibereinfiimmen und wenn fie richti

gere) den Gefehen und der Gerechtigkeit entfprewendere Entfcheidungs

normen nicht aufzufinden vermögen 67). Wenn dagegen eine wiederholte)

ernfie Priifung neue) bisher unerwogene Gründe darbietet) kann das

'Verlaffen der friiher befolgten Regel nicht grtadelt werden.

Andere haben dem Gerichtsgebrauche nur dann eine verbindende

Kraft brilegen wollen) wenn der Begriff und die Bedingungen des Ge

wohnheitsrechtes auf ihn paffen 68). Man hat daher auch gefragt) wie

oft ein Gerichtqiber einen Grundfah fichausfprechen miiffe) um einen

Gerichtsgebrauck) zu begründen. Allein geht man bei dem Gerichtsbraucize

von dem richtigen Gefichtspunkte aus) daß ein Gericht nur nach wohl

geprüften Rechtsgrunden handele und urtheile und die einmal" begründet

befunden-en Normen in allen künftigen Fällen befolgen werde) weil nach

den Grundfähen der Gerechtigkeit unter völlig gleichen Umficinden von

demfelben Gerichte völlig gleiche Urtheile gefällt werden müffen) fo reicht

zur Begründung eines Gerichtsgebrauwes* auch fchon ein einziger Fall

hin. Das Gericht kann bei einem ziveiten vorkommenden Falle fich auf

den erften berufen und dadurch fich vor aller Verantwortung fichern.

Jft aber von einem allgemein angenommenen Gerichtsbrauäje eines Lan

des die Rede) (o genügt es nicht) die Anerkennung eines Rechtsfahes in

einzelnen Urtheilen nachzuweifen, Auch hier ift) wie bei den Schriftftei

lern) eine allgemeinere Ucbereinfiimmung nöthig) die durch mehrere gegen

einander laufende urtheile gänzlich ausgefchloffen wird 69). -- Die Be

weismittel uber das Dafein eines Gerichtsgebrauclyes find nicht nur

die Arten des betreffenden Gerichtes und die gedruckten Mittheilungen

aus diefen Arten) die Präjudicienfammlcingenz fondern auch die

Zeugnif f e der betreffenden Gerichte felbft haben hier beweifende Kraft)

weil es Zeugniffe über ihre eignen Handlungen find. (Jm Mittelalter

vertraten die Weisthumer deren Stelle.) Der Gerichtsgebraus)) wel

cher fich lediglich auf das richterliche Verfahren) auf den Proceßgang

67) l.. 13. E. tio ernennt. c-.l interior. (7. 45,) [a. 3-6._ u. l.. i0

13. l). a5 iegib. Die Reichsgefehe bei.Maurenbrecher a. a. O. d. 31)

Note 5 und d. Z2) Note 7.

8) (neuster) Anleit. zur gerichtl. Praris Ö. 1) N. 4. Gdfihen)

Vorlefungen iiber das gem. Civilr. Th. 1) S. 97 fig.

69) v. Savignv a. a. O h. 20) S. 97.
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beziehe) heißt zum unterfäfiede von dem materiellen Gerichtsgedrauche)

welcher die eigentlichen Entfheidungsnormen) das materielle Recht) zum

Gegenfiande hat) der formelle (118118 1'0ri)70) und Gerichtsob

fervanz) wenn er durch ftillfchweigende) in entfcheidenden Handlungen

fich gusfprehende Uebereinkunft der Glieder eines Richtereollegiums ent

fieht ).

Der Theorie kommt zwar an und für fich keine verbindliche/Kraft

zu) allein darum läßt fich noch nicht behaupten) daß ihre Autorität in

Teutfchland lediglich auf Schwäche und Borurtheil beruht 72). Durch

die wiffenfmaftlime Behandlung des Rechtes werden nicht nur die Prin

cipien der gegebenen Reansfähe und diefe felbft zum Bewußtfein ge

bracht) fondern es werden aus diefen Pirncipien auch noch andere) neue

Säße gefolgert und auf diefe Weife die vorhandenen Gefehe wirklich

vervollftändigt. Diefe durch die wiffenfchaftlime Thätigkeit der Theoreti

ker erlangten Refultate darf kein teutfcher Richter ignoriren. Er muß

vielmehr) wenn ihm in einem vorkommenden Falle über die Anwendbar

keit eines beftimmten Rechtsfaßes Zweifel begehen) alle zu Gebote fie

hende Hilfsmittel) durch welche er zu einer richtigen Anficht über das

anzuwendende Gefeh gelangen kann) zu Rothe ziehen. Hat nun irgend

eine Anficht alle oder doch die mehrfien Rechtsgelehrten für fich) fo daß

fie als ausgemacht richtig fa| allgemein anerkannt wird (communis (i0

ctotum 01111110)) fo foll der Richter) da er die herrfchenden Rechtsanfich

ten des Volkes bei dem Rechtfpreclyen zu berückfimtigen hat) von einer

folchen Anficht nur dann abgehen) wenn er fie als ungegrundet oder ir

rig darzufiellen vermag 7"). Woran das Dafein einer wahren und gu

ten Autorität zu erkennen ift) das läßt fich nicht durch eine äußere Regel

ein für emal im voraus befiimmen. Auf die Zahl der ubereinftim

menden chriftfieller kann es nicht ankommen. Sind alfo in Anfehung

irgend eines Rechtsfaßes die Anfichten getheilt) fo wird der Richter)

wenn er nicht im Stande fein follte) auszumitteln) welche von denfel

ben die richtigfte fei) zunächfi darauf zu fehen haben) ob diejenigen

Rechtslehrer) die im Rufe befonnener und gründlicher Forfchung fiehen)

in einer folchen Meinung übereinftimmen 74). Dabei darf ein gewiffer

Ufus) der in der Literatur und an den Gerichten fich bildet) nicht unbe

rückfimtigt bleiben 75). Die Bücher aber werden als Beweismittel für

das Theorierecht gebraucht in der Form des Allegirens.

Zum gefchriebenen Rechte verhält fich das Jurifienreht ganz wie

70) Gensler) Anleit. zur geriehtl. Praxis Th. 1 (Heidelb. 1821)) t). 1)

N. 4. Mühlenbruch) Pandektenr. Th. 1) S. 108.

71) Thibaut a. a. O. d. 16. Jordan a. a. O. S. 236. 1'). 11.

(Brilon or, 11v obooreantio oollegior. jnriciiook. (Vlad. 1713.) et in oper-c.

ton). 1b'. p. 42 og. Hierher gehört auch der fagen. style. cui-ira. S. 8er".

clio.. toto. l. nr. 23. S. dagegen Eichhorn) teutfch. Peivatr. h. 35.

72) Thibaut a. a. 13.116.

73) Jordan a. a. O. S. 259. *

74) Derftlbe S. 260. o. Saoignv a. a. O. S. 89.

75) Maurenbrether a. a. O. h. 36) S. 90.
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das Gewohnheitsrerlm zwifclpen beiden entfcheidet das Alten fobald nicht

ein ausdrücklicher Widerfprucl) der Gefeßgebung (durch eine correctorifehe

Entfcheidung oder eine authentifäye Declaration) den Conflict aufhebt

Aua) mit dem Gewohnheitsremte hat das Iurifienrecltt gleiäye Autorität,

Stehen beide irn Widerfpruehe, fo kommt es darauf an, auf welcher

Seite bei Behauptung des Rechtsfaßes die größere Uebereinfiimrnung

mit den allgemeinen Reclnsprincipien fich befindet. Erft wo diefe major

ratio nicht zu ermitteln ifi- kann die Regel jaa port-Triu- (Ierogat priori

eingreifen. Die größere uebereinfiimmung mit den allgemeinen Rechts

principien ifi es auchf welche den Ausfrhlag geben muß, wenn zwifchen

den beiden Erfeheinungsformen des Iurifienrechtesf der Theorie und der

Praxis, ein Conflict entfteht; wo jedoeh Volk und Gecichtshöfe über

einen Rechtsfah übereinfiimmend fich ausfprechenf wird von felbft eine

folche Meinung gegen eine widerfprechende Theorie fich durehfeßesnafö).

MW* o* 3a- ..

Gnadenjahr 1). Nach den Obfervanzen und Statuten teutfcher

Stifte 2) hatten fchon im zwölften Jahrhunderte die Eanoniker das

Recht- Über die Pfrii eneinkiinfte des näthfien Jahres nach ihrem Tode

zum Velten ihrer Gliubrger oder einer pju Q1188, zuweilen aber auch

nach freier Willkür zu verfügen (unuus greiiiae). Dirfer lehteren Ge

ftaltung traten zwar einzelne Provincialfynoden entgegen 3); fie erhielt

fich aber dochx wenn fchon auf veränderter GrundlageF in fortwährender

Uebung. Die Erklärung fur diefe Erfcheinung findet fich in der feit

dem vierzehnten Jahrhunderte entwickelten Einrichtung 4)- daß die Cano

nikerf naehdern fie in die Reihe der ordentlichen Stiftsglieder eingetreten,

zum Befien der Präbendenmafie- der Fabrica- oft aber auch des Pabftes

(f. d. A. Anne-ten), auf die Einkünfte eine befrimmtel oft auf ier- fünf

oder fechs Jahre anfieigende Zeit 5) verzichten oder Carenz leid mußten

(fogen, anime. carcntiae). Fur diefes Opfer bedurfte es einer Vergel

tung- und diefe wurde eben in jenem Fortbezug der Einkünfte während

des fogenanntenGnadenjahres gefundenf der nunmehr alfo den Cha

rakter einer bloßen Conceffion verlor; und in das Gebiet der wohlerworbe

76) Maurenbi-eäier a. a. O, S. 39 u, 40.

1) hört, (Lo unnja gracias ceioonjoornrn ecclßäjaruro ceuiieät. e'. col

leg. in (Zar-neunte. 1'103. 1770. und in Zolimjät, tbea. jor. oral. 'LK 7].

p. 166 aq, -- Ser-Fir, rie onnagratiua. Fre-navi'. 1669, klar-lc, (ie

anno Skating er (Leserrita ex legjbna 83x. aaatimooäo. [lips. 1793. 4.

2) Bcifpiele bei ha" |. o, (i, 168 aq."

3) 00cm. lblogunt-(NU.) o. 54. bei Uurtnboirn', Toric. Caren. "k,

[u. . 615. . _

x) diät!, 6a anni-e carenciao canonicorum e-.caleajurinn cat-bear. oi

colleg. in Germania. [blog. 1772. und bei Zobmirjr l. c. p. 204 cq,

5) Naeh der [Exit. Zoaoepti raximjnia c. 2, 'Io elect. in Wäre'. Ioann. xx".

follte die Earenzzeit hdchftens eine dreijährige fein; diefe Bciriinmung war aber

nicht in allen teutfchcn Stiftern zur Herrfibaft gekommen. So warenz

in ?Wormsf Speyer und E.n|anz vieri in Magdeburg fiinf, in Augsburßfeehs

]Carenzjahre üblich, Eine Zufamrnenfiellung aus den Stiitsfiaiuten gibt .ür-r

. c. p. 249 8er,
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nen Rechte hinübertrat. Im Einzelnen war freilich durch die Statuten

und Obfervanzen das Verhältniß höchft verfchieder. geftaltet. Doch wurde

' es, wo nicht abweichende Befiimmungen in die Mitte traten) als Grund

faß betraehtetö)) daß der Ertrag des Gnadenjahres ein integrirender

Theil der Erbfchaft fei. mithin der Genuß wegfalle) wo der Erbe die

levtere ausgefchlagen habe; daß das Gnadenjahr mit dem Todestage

anfange und nicht auf diejenigen Emolumente fich erfirecke. welche ) wie

die Difiributionen) die Präfenz vorausfeßen. endlich daß es da nicht

eintrete) wo der Erblaffer von der Pfründe fuspendirt oder fonfi am Be

zuge rechtlich gehindert fei. Gegenwärtig *kommen aber) weil die Ver

hältniffe der Stiftspfründen fich. völlig geändert haben) diefe Salze nicht

mehr zur Anwendung.

Auf einer anderen Grundlage ruht das Gnadenjahr) Gnadenhalb

jahrF Gnadenquartal7). welches in den evangelifmen Landeskirchen zum

Befien der Nachgelaffenen der Geifilimen eingeführt ifi- Diefes ifi eine

perfönlicile Vergünftigung) und hat eben als folche nichts gemein mit

der Erbfchaftz es fällt alfo den Berechtigten felbft dann zu) wenn fie

auf die Erbfchaft verzichteten oder von diefer ausgefchloffen worden find 8).

Aus demfelben Grunde kann auch der Geifiliclye nicht leßtwillentlicl) dar

über verfügen) und eben fo wenig unterliegt es der Befchlagnahtne durch

die Gläubiger deffelben. Ferner gehört der Ertrag) falls einer der meh

reren zum Genuß Berechtigten fiirbt) nicht den Erben des letzteren)

fondern der freigewordene Antheil accrescirt den Uebrigen. Die Frage)

wem diefe Wohlthat zuftehe) kann an fich nur zu Gunften der Wittwe

und der unverforgten Kinder benntwortet werden 9). Doch haben Gefetz

gebung und Gewohnheitsremt .ft die Kinder und die Enkel vorvecftor

bener Kinder ohne Unterfchied für berechtigt erklärt. Die Theilung ge

frhieht) wo nicht fpecielle Befiimmungen vorliegen) zwifchen der Wictwe

und den Kindern nach Kopftheilen) wahrend die Enkel nach Stämmen

theilnehmen. Regelmäßig ecftreckt fich das Gnadenjahr nicht auf die

Stolgebühren. Doch werden zuweilen auch diefe unter dem Beneficium

begriffen. in welchem Falle aber dann die Verpflichtung der Berechtig

ten befieht) die vicarirenden Geifilichen zu entfclmdigen l9). Zuleßt ver

fieht es fich von felbfi) daß die Hinterbliebenen eines Geifiliclyen, der

 

6) bij", (lt- annj. grntjne p. 190 aq.

7) F. [-1. Zöblnek, I. L4). k. l... [ll. tit. 5, Z. 288 8g.

8) Anders in letzterer Beziehung das preuß. allgem. Landr. ll. 11. f). 848.

9) [Jän-ner l. e. s. 290 eq, - Nach dem preuß. allgem. Landr. 1].

l1. d. 839 flg. gebührt die Gnadenzeit nur folchen Kindern des Pfarrers) die

fich bei feinem Ableben noch in feiner Gewalt befunden haben) den Enkeln und

blos angenommenen Kindern nur dann) wenn fie) als der Geifilime fiarb) fich

in feinem Haufe und feiner Verpflegung befanden. Vgl. dagegen für Saehfen)

wo die7angenommenen Kinder ausgefchlofien find: ever. fachf.K.-R. Bd. 1],

S. 51 .

10) Preuß. allgetn. Lande. ll. 11. h. 854.
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removirt-war) oder auf fein Amt verzichtet hatte) keinen Anfprucl)

haben l1). ) . Niger-e.

ge'

Gottesdienfi. Der folgende Artikel hat die Beftimmung) die

Lehre von dem Eultus und deffen recbtlicljen Beziehungen zu erfchöpfen.

*Nach der Natur der Sache war von der katholifchen KirGe auszugehen)

und zwar wurde der Stoff fo geordnet) daß nach einer allgemeinen

ueberficht über den Entwickelungsgang des Eultus zuvörderfi die Frage

nas) dem Recht der Gefelzgebung im Gebiete der Liturgie und nach der

hier einfchlctgenden Berechtigung des Staates) dann die Lehren von den

Hauptbeftandtheilen des Gottesdienfies) endlich die Befiimmungen über

den Gebetsdienft der Geiftlicijen) über die Verehrung der Heiligen und

Reliquien und über die Proceffionen und Wallfahrten erörtert find.

i1. Der Cultus der katholifchen Kirchel).

l, Allgemeine ueberfimt.

Wie die Kirche felbft im Schooße des Judenthums erwachfen ifi)

fo hat auch ihr Eultus zunächft aus dem Tempeldienfie fich entwickelt)

und deffen Elemente fich affimilirt. Auf der anderen Seite wurden durch

die Heidcncijrifien auch manchen heidnifchen Gebräuchen der Eingang in

das gottesdienfiliclje Leben erfchloffenz doch bildete das Abendmahl und

die Taufe) fo wie die Vorlefung der heiligen Schriften die Einheits

punkte eines Eultus) deffen Eharakterifiifcljes für jene ältefie Zeit in dem

freien Zufammenwirken im Glauben und der Liebe gefucht werden muß.

Schon im dritten Jahrhunderte hatte aber der Gottesdienfi feftere Gefialt

gewonnen) wie z. B. die Mittheilungen des Juftinus Martyr zeigen L))

und gleichzeitig tritt die Tendenz) denfelben gefehlici) zu ordnen) hervor)

in welchem Bezuge namentlich auf die fogenannten apoftolifcljen Confli

tutioncu zu verweifen ift Z)) ioelcije die im Kreife des Judenchrifienthums

von ihren Verfaffern vorgefundenen uebungen darfiellen. Für das Abend

land finden fich Zeugniffe diefes Alters freilich nicht. Defio reicher flie

11) In Beziehung auf die Wittwe und die Kinder emeritirter Geifiliwer

haben die Particularrecijte verfchiedeneBefiimmungen. Nach dem preuß. allgeen.

Landr. il. 11, d. 842 gebührt ihnen kein Gnadrnjahrz nach fächf. Rechte)

Weber) a. a. O. S, 518) beziehen fie daffelbe jedoch) wie fich von felbfi

verfirht) nur nach Hdhc des dem Verftorbenen ausgefegten Betrages.

1) Cnuntiti , thesaurus sncrorlim titan-n, s. 00min. in toi-tions mis

sniir ot hrorinrii lion). 010m. 1628.) 10i. ncii. 88. ["1". et 8. li. E. rie

cretis norisqnc: 053er', ei; aciciit. schüler-ati. (iLom.1736-38.) 4 70i. 4.

130m1) rei-nen iiturgiearuln iibri ll, (paris. 1672.) 4. eci. Zain. (Ani-in.

1747-49.) 2 'll toi. Schmid) Liturgik der chriftkathol. Religion) 3 Vde

(Paffau 1832)) 2. Ausg.) 1841.

2) npoi. i. 61 sq. (sei. braun, kann. 1830.) -- Iostjni Matiz-eis (i.

anni-js Eiiristinnnrom xiniiiicig nnrrntio. ile-ii. 1725.

3) Fbrtfch) dic apoftolifcijen Eonftitutionen und ihre Geltung in litur

gifcijer Hinficijt in Crdßmann) Dcnkfchr. des rvaug. Pkiefterfeminars zu Fried

berg für d. I. 1839. Gicß. 1839.
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ßen die Quellen feit dem 5. und 6. Jahrhunderte 4); insdefondere ent

halten die den Peibfien Leo d. Gr. und .Gelafius zugefchriebenen Sacra

mentarlen neben zahlreichen fpäteren Zufcihen doch des Urfpriengliwen

Vieles. und klar ausgeprägt zeigen uns die liturgifchen Schriften Gre

gors d. Gr. die Formen des römifchen Gottesdienfies ihrer Zeit. Sie

fammt den ältefien ortjjnns lioinanik). deren erfier fchon durch Gre

gor benuht zu fein fcheint. find der treue Ausdruck der inmittelft in dem

Glaubensleben der Kirche herrfchend gewordenen Ideen. War es ur

fprunglicl) die Idee der Gemeinfchaft mit einander und dadurch mit dem

Princip der Erlöfung. die wir als Trägerin des Gottesdienfies zu be

trachten haben. fo tritt nun jeneSonderung hervor. in welcher die Prie

fter. als die mit der Binde- und Löfegewalt ausgefiatteten Organ.

der göttlichen Gnade. bei dem Eultus die allein thcitigen find. wiihrend

die Gemeinde fich nun als empfangend darftellt. In gleichem Schritte *

mit der allgemeinen Entwicklung. in welcher die römifche Kirche fich

zum Mittelpunkte des religiöfen Lebens gefialrete. gingen dann die in ihr

ausgebildeten liturgifchen Formen in die einzelnen Landeskirchen über.

Insbefondere ifi gefchiänlicl) beurkundet. daß fie in England 6) fchon im

fiebenten Jahrhunderte den Sieg über die altbritifche Liturgie davon ge

tragen hatten. und dafi auch im Frankenreiche unter Pipin und Karl

d. Gr. römifche Sprache und römifcher Eultus zur Hcrrfwaft gelangten 7).

u: i.. ,

4) Matador-j, little-gie Romana reine, trin onor-ornentaria downlo

ctMo, beoniunuin soil., Celasjunüzet antjquum (Kragen-janvier, cet. (Nennt.

1748.) 2 'l'., F01. - Wattens? (io untiquja ecciesjus ritibuo, [Bei. ll.

Feiner'. 1736-38.) 4 'l'. j'ai. - .Ffdlabillom (le liturgia (Znilionna [ihr-i

1]. kai-ie. 1729. 4. - ueber die verfchiedenen Ausgaben des Zack. (Jr-eg.

von Pamelius (liturg. latinor, [001. 1572.] 2 I". 4.), von Rocca (tho

suur. pontifioiak. ruckelt-unique. anticznitatnrn, Lei. [Korn. il. 1745. 2 'l'. 10].),

von Menardus (Vario. 1642. und in den 0pp. (Zr-eg. i". 3in6. wonach.

lIeneciict. 'l'. lll.) f, Augufii. Denkwürdigk. Bd. 4. S. 265 flg. einen

5) Diefer ift unvollfiandig von Caffander (001011. 1561,) nnd dann

von Hittorz) (cin (Ljejniz ontboljoav cet-cl. offioiis nc: minister-iii! 'ni-ij 70

tuacjokum nlicznoi; eociosiue putrurn ac soriptoruni [ihr-j, eiejelicet joint-ri

Aion., »Amulett-ii sta. 0010i'. 1568.), dann vollftandig von Mabillon (li/lux.

ltal. 'l'. ll. kan., 1724, 4.) herausgegeben. Bei dem Lehteren finden fich

weiter eine Anzahl (friiher nur zum Theil) bekannter Ritualbuwer. welche eben

falls den Namen orciinea lwtnnnj fiihren. Aus diefem Material ift dann der

gewöhnliche. oft herausgegebene oreio [Lama-ine erwachfen. F,

6) Lappenberg. Gefch. von England Bd. 1. S, 183 flg. ""

7) kan'. bins. (Lest. opiso, Wattens. (bei ker-tn, Klon. 'l'. ll. N268.)

Lpsum cler-uni nbuncinntor lage-Tirion [Xornunnque jrndutnrn ca tilena rnoronr

trtquo orciinorn Rokr-anna ecoleajna ser-euro prueceyit, quoci aqua url ici

tornpue in Wattenoi occiesia fnctutn mini-ner fuit. -- 0.x). Ear. W. (789.)

er. 79. bei Vor-tu 'l*. lll. p. 66.: U1 ounaturn [Lomnnun: plnnjtek äiscnnt

ei; orciinabiljtek per nooturnalo 7e] graciaio officiurn per-guten', socunäutn

[zum] deutete rneinokiao gonitor noater kjyyinuo rex ciczoortneit ut fiel-ert2

qui-nein (Iniiicnnuni tulil; ab unnnjrnjtutern apostolione sociis er Innere-w be]

eociesjne pnoificnnr concrete-Litern, und in der (ianocjt. (in cenienelntiane libro

rurn et officjaruni ecoieoinetjcorum (782.) ib. [1. 45.: nocenoi praecox-ea

mente-kino 'onen-unsere kjppini genjtoti. nasse-j oxempii., qui totas (Fallin

runi ooeleoia. Loni-inne trnclitioni. suo atuciio cnntihus rFactor-nein_ Wonach.

F
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Ganz freilich vermochte der der abendländifwen Kirche inwohnende Trieb

nach äußerer Einheit die individuelle Entwickelung nicht zu verdrängen)

wie denn z. B. in Mailand von jeher und bis auf unfere Zeit fich eine

Liturgie erhielt) deren Zufammenhang mit dem Eultus der griechifckzen

.Kirche nicht verkannt werden kanna). Eben fo finden wir in Spanien

die an eigeuthümlichen Formen fehr reiche) aus der Zeit der wefigothi;

fchen Herrfchaft fiammende fogenannte mojarabifwe Liturgie) die nur

allmälig den Bemühungen der Päbfie erlag 9). Indeffen find diefe

Spuren eines von der allgemeinen Entwickelung unberührten befonderen

Lebens doch nur vereinzelte) und thatfcicljlich fiand es fchon irn Mitte(

alter fefi) daß die römifche Liturgie der Typus fei) nach welchem der

Eultus der Landeskirchen fich zu richten habe. Zur Vollendung kam

diefe Gefialtung) als im Eoncilium von Trient gegenüber dem Prote

ftantismus fich das Glaubensbewußtfein der römifcljkatholifchen Kirche

concentrirte. Hieran knüpfte fich als unmittelbare und nächfie Folge die

Nothwendigkeit auch der Liturgie die entfprechende Sorgfalt zuzuwenden)

urn auch in diefem Stücke die Einheit der Kirche zu fichern. Deshalb

fiellte diefe Kirchenverfammlung dem Pabfie eine Nevifion der Rituale

anheim l0)) deren Refultate uns in dem von Pius 7. publicirten (1570))

von Clemens Lilli. verbefferten (1604) Klier-nie, in dem von Pius i7.

bekannt gemachten (1568)) unter Clemens ?lll. (1602) und urban ?lll.

(1631) wiederholten Oievifionen unterworfenen [Irren-Nom für das foge

nannte oificium (jjyjnum in 39ern: (f. u)) in dem yontificale R0111. von

Clemens Lilli. (1596)) und dem Cerernonjalo eyizcoyorum (1600) 'in

Clemens ?lll. für die bifcljöflicljen Ver-richtungen) endlich _in dem Lii

tunle von Paul l7. (1614) für die pfarramtliwen Functionen vorliegen")

Diefe haben die Befiimtnung) die Grundlagen der liturgifäjen Functio

nen in der ganzen Kirche zu fein) doch haben einzelne religiöfe Genof

fetifchaften befondere Breviarien) und in den einzelnen Diöcefen find ge

wöhnlich auf jener römifchen Grundlage für die Pfarrer befondere Ri

tuale publicirt worden.

Zangull. Ceuta Ear. h). l.. 1, c. 7. 8. 10. bei kur-tu 'l'. j. p. 734 oq.,

Worte-cb. [Kugoljam. m16. ati urinal. Laurie-jenen. ann. 787. ib. p. 170 qq..

Erkennt-ci., minimale tio oontu nccl. o. 9. l0., ?ita 8, blocken-j bei Canis..

[eat, ant. 'LK lll. k'. 2. p. 557 3g. - Von Bedeutung für die Gefchicitte des

ueberganges der rbmifchen Liturgie nach Teutfäjland find auch die Erneute-NZZ*

linking. (799.) bei kett- 'l'. lll. p. 85. _- ueber die litucgifchen Schriften

des Amalariu.. welche für die Einführung des rbinifehen Cultus im Franken

reiche fehr wirffam geworden find) und über den fogen. liiicrologn. f, dla

bjl] on, com-n. in 01-6. kom. p. 1]( eq., Schrdckh) Kirchengefclt. Bd. 23)

3.5?? flg.) Bd, 28) S. 276 fig. Augufti) Denkwürdigkeiten Bd. 4. S.

g.

8) [Jona l, c. 11.1. 6.10. Augufii a. a. Ö. S. 231flg.

9) [Jona i. c. 0.11. Augufii S. L94 flg.

10) 8058. ALK( (Lo jncijco [ihr.

11) ueber die vrrfchiedenen Ausgaben diefer Ritualbüehcr ifi insbefondete

Knock-tin. dibiiatiiecä ritunlie (limit. 1776. 78.) 2 'l'. 4. zu vergleichen.

  



Gottcedienfi. 861

Die Frage) wem

ll. das Recht) die Liturgie zu beftimmen)

zuftehe) ift mittelbar in der bisherigen Darficllung fchon beantwortet.

Es kann nach allen die Verfaffung beherrfmenden Grundfäßen nicht in

Zweifel gefiellt werden: diefes Recht ift) fo weit es fich um allgemeine

Anordnungen handelt) als wefentlieites in dem Primat begriffen) und

die Bifcixöfe find nicht befugt) Fottnen) welche fich auf die ueberein

fiimmung der ganzen Kirche gründen) wie namentlich den Gebrauch der

lateinifchen Sprache 12)) ohne Genehmigung des allgemeinen Obethauptes

abzuändern. Dennoch ift die Wirkfamkeit der Ordinarien in diefem

Gebiete noch immer fehr bedeutend) denn Überall haben fich in den ein

zelnen Dicicefen befondere gottesdienfilime Uebungen) befondere Fefie und

Andachten erhalten) welche ihrem Anordnungsremte unterliegen) und

inmitten des großen Kieifes der cillgemeinen Liturgie giebt es genug der

Punkte) in denen das individuelle Leben der Diöcefen und die Autori

tät der Ordinarien ihre Stätte hat. In Beziehung auf die Anordnung

und Aufhebung der Fefitage vergl. dief. Art. Endlich ift hier noch bie

Frage zu erörtern) ioelchcs Recht der Staat rucificittlici) der Liturgie in

Aufbruch zu nehmen habe. Diefes kann) wie fich aus dem Begriffe

des Staates von felbft ergiebt) fchlemthin nur ein negatives' fein) das

Reäu allen fein eigenes Sein nachtheilig berührenden gottesdienfilichen

Gefialtungen zu wehren) und die liturgifcinn Anordnungen des Kirchen.

regiments) welche zugleich in das äußere Leben eingreifen) an feine Mit

wirkung zu binden. Auf diefes Befugniß des Staates finden fich na.

rrientlici) die in vielen teutfchen Ländern rucifimtlicl) der Proceffionen)

Wallfahrten 2c. erlaffenen befchriinkenden Anordnungen") (vetgl. u.).

[ll. Die Hanptbefiandtheile des Gottesdienfies.

a) DietMeffe l4).

Den Hdhen- und Mittelpunkt des gottesdienfilimen Lebens bildet

die Meffe) in welcher der Priefier das unbiutige Opfer dem Herrn dar

12) Die Veftimmungen des (ioncils von Trient Se“. xxl). rio euer.

nitro. cap, 8. und dan. 9. beziehen fich zuncichfi auf die Meffez doch fordert

der rdmifehe Stuhl auch den Gebrauch der iateinifclten Sprache bei der Verwal

tung der Sarramente) defien Beibehaltung in dem baoefifrhen Concordate nic.

All. (ut. in ecc|e5ju8ijcj8 functjonidun, prneoortim autem in mioßa et in

aciminietkntjone nriornntentorum ecolerine formulare in lation lingua mini-pen

tur) er fich ausdrücklich fiipulirt hat. Indeffen ift doch in einzelnen teutfchen

Ländern) wie z. B. in Oefierreich) der Gebrauch der teutfchen Sprache wenig.

[tens bei der Ausfpendung der Sacramente angeordnet) eine Verfugungndie in

der bekannten Note des Cardinaiftaatsfecretcirs Confalvi an den Bisthumsver

wefer d. Weffenberg v. 2. Sept, 1817 (Denkfchr. über das Verfahren des cbm.

Hofes [Kurier. 1818]) S. 22) zu den eonncialasjzoimi aduoi gerechnet wird.

13) Vgl. das Edict uber die äußeren Verhaltniffe des Kdnigreimes Bayern

in Be iehung auf Religion und kirchliche Gefellfmaften v. I. 1818) s. 76 flg.

1 ) Vgl, z. B, 6nennti„tiie6nukuo (f. o. Note 1)) Zenocijot., x17„

eier-norm). mioeno once-ineio, in 09g„ Zoran! , prnxi. kituum, quibne in

3. mir-ae oactrifioio occleejn utjtuk. Wann-t. 1831. -- Genfer) die rdm.
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bringt. Es ifi nicht der Ort hier. in eine gefchichtliclje Entwickelung

der einzelnen Handlungen einzugehen. welche in ihrer Totalität die

Meffe bilden. Indem wir vielmehr in diefem Bezug auf die reichhal

tige liturgifche Literatur verweifen. begnügen wir uns zu bemerken. daß

'fich urfprünglicl) der gemeinfame Eultus in zwei Hauptabfcljnitte fonderte.

von denen der eine. die fogenannte Missa cntecbumeuorum, die Vorle

fung der heiligen Schriften und die Gebete. der andere. die fogenannte

Missa ficielinm, die Verwaltung des Mhfieriums der Kirche begriff. die.

fer für die Gläubigen allein. jener auch für die Katechumenen. die Un

gläubigen und die Büßrr. Später verlor fich diefe Scheidung infofern.

als die Entlaffung der zur Theilnahme an dem Opfer nicht Berechtigten

durch das 1te wisse'. E3!, von welchem die Meffe ihren Namen ent.

- lehnt 15). hinwegfiel. Indeffen ifi noch in der heutigen Meßordnung

ein didaktifcher Theil unterfthieden worden. der in feinem Soofjteor (der

alten Epomologefe). dem Introitus. dem Kyrie und Chrifie Eleifon.

dem (ile-riet in exceißiv, dem ocnninus robjacum tend den durch das

0rernuv eingeleiteten Gebete-n. der laectio aus dem alten und neuen

Tefiamente. dem (Kraul-ale, dem Allelujah und dem Tractus. der

laectio eeangeiii und der Predigt die alte Katechumeneitmeffe repräfen

tirt. Hieran fchließt fich das 0tkertorium, als vorbereitender Act für

den Meßcanon. in welchem der Priefier in feinem Namen und im Na

men der Gemeinde die Bittgebete darbringt und die Wandelung felbft

vollzieht. Den Schluß endlich bildet die Eommunion. nach welcher der

Priefier die Gemeinde mit dem [tc: mixed. ert unter Gebet und Segen

entläßt.

Wird die Meffe mit Entwickelung aller Riten gefeiert. fo heißt fie

(111383 role-mir, während im entgegengefehten Falle. alfo trenn die Feier

mit abgekurztem Ritual fiatt finden* von einer fiillen Meffe (ruisza mi

nur role-mir) gefprochen zu werden pflegt, Von diefer Eintheilung ifi

die andere in 1111883 public-z. und prjeata wohl zu unterfcheiden. Die.

erfie in ihrer engeren Bedeutung ftellt den gemeinfamen Gottesdienfi. die

alten Collecten und Synaren dar. und es i| bei ihr die Theil

nahme der Gemeinde an dem Abendmahl wefentliches Moment ihres

Begriffes. Hierher gehört insbefondere die Pfarrmeffe. welche in der

Paromialkirclje wenigfiens an jedem Sonn- und Fefttage gefeiert werden

foll 1"). In weiterer Bedeutung ift aber auch diejenige Meffe eine

kath. Liturgie nach ihrer Entfiehung und gefchichtl. Ausbildung. oder gkltbicbtl.

Darftellung aller in der cbm. Meffe vorkommenden Gebete. Gefänge und Ge

bräuche (Halle 1829). 2 Vde.

15) ueber die verfchiedenen Ableitungen des Wortes kai-ea, unter denen

jene von dem lt.- rnieäa (: mia-tja) ort, die wahrfcljeinlicijrre iii. vgl. du

[fr-entre, give.. 8.1i. e.

16) Cane. 'lü-jcj. 8383. xml). o. 14. tja kei'. _Nach den Declarationen

der Cor-gr', aono. follen die Pfarrer. deren Einkünfte die Eongrua nicht erreichen.

wcnigfiens an Fefitcigen. alle andere aber taglich das Meßopfrr pro populo appliciren.

kroapet [minder-tions, jnrtjt. x. (p, 56. Lei. [regular. 1751. 4.) Da.

leßtere i| jedoch in teutfchen Didccfen nicht üblich. vgl. z. B. für Mainz:
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öffentliche. welche ) wiewohl der Priefier allein communicirt. doch für

ein die Gemeinde oder die Kirche betreffendes Anliegen applicirt wird)

* wie die Mefie am Aerntefefie) oder bei dem Bittgange einer Gemeinde.

die Meffe um eine glückliche Pabfiwahl) die Missa pro rege u. f. w.

Die Meffe dagegen. in welcher das Opfer zum Beften einer perzmrer

prjyflfö dargebracht third. ift die Privatmeffe") Doch bezeichnen die

Dogmatiker nach dem Concil von Trient") mit diefem Namen überhaupt

diejenige. bei welcher allein der Priefier facrarnentalifih communicirt.

In die Kategorie der Prioatmefien gehören insbefondere die Votivmeffen.

in welchen die Kirche zum Befien einzelner Gläubigen als Vergeltung für

eine ihr erwiefene Wohlthat das Opfer darbringt) und als Unterart der

letzteren. die Todtenmeffen. für* das Seelenheil eines Abgefchiedenen.

Wefentliche Vorausfehung 19) hierbei iftF daß die Meffe nur für einen

Gläubigen und Würdigen applicirt werde) weshalb den Unglciubigen.

Schismatikern und Keßern, den ungetauften Kindern und Katechumenen.

Zinswucherern 2"). SelbfimördernN) u. a. diefe Wohlthat verweigert

wird. Als Handlung aber. welche einen Anfpruch auf die letztere ge

währt) betrachtet die Kirche fchon die Erlegung eines ntiyenclirrm 22)

zum Befien des Meffe lefenden Priefters. eine Gefialtung, welche ein

trat, feit die Darbringung des Materials zu dem Opfer durch die Ge

meinde fich verlor. In der That kam die mit ihr verbundene große

Gefahr des Mißbrauches einzelnen Kirchenfchriftfiellern fchon früh zum

Bewußtfein. wie* ihn denn z. B, fchon Wallfrid Strabo 23) lebendig

beklagt. Dennoch finden wir fpäter die Stipendien überall in Uebung

und als Gegenfiand der Erwerbsfumt gebraucht) der mehre) insbefondere

die fogenannten trocknen Meffen (missac- Zjecae) 24) und die fogenannten

Schumann. Samnrl. der das Kirchen- und Schulwefen betr. Verordn. (Mainz

1840), S. 237.

17) Ueber die Gefchichte der Privatmeffen und der Votiv- und Todten

rnefien insbefondere vgl. [Lauer l. c. [1.). c. 14. mit den Noten von Sala.

Wurutorj, cjjda. e16 liturg. lion). c. 16 oq. in dem Note 4 angeführten

Werke u. a.

18) 868a. xxl!, o. 6. e10 58.61'. miss.

19) Seitz. Recht des Pfarramtes Bd. 2, S. 145 flg.

20) E. 3. x, (io uour.

/ 21) 0. 12. c. xxur. qu. 5.

22) CUJQFÜ, nis-creation zur [horror-alta (Leo meer-z., 1747., Kopp,

die kathol. Kirche im 19. Iahrh. S. 202 flg.) kr-oeyer bomber-tin.,

jn31jt. [47]., kartoniert. x17., (ie ayrrocj. cljoeces, l.. 7. o. 8 ag. -

ueber die alten Oblationen (o. 8. biet. x0. [eintritt. eccl. ant.), o. 73.

biet. l. (io cano. [irrrroc. l. 416.), c. 5. dirt. 1]. (io cover. [none. Earth.

397], o. 6. eocl. [corro. 'kr-uli. 692.)) f. u. a. lit-este", cler bond ent-i.

auto Edrrot.. Lil. Kegjanr. 1825.

23) be kei). een'. c. 22.: [rr [we: error non urociicuo, que-ä quiciorn oe

"on pcaga .liter pienanr oourrnoroorationern nor-urn facera, pro qujbug 01k.

r-arrt, nioj ajrrgulas oblatjcrue. pro aingulio ojkerant.; quuru 'era ocjnmun,

'el-uur pro ornnjvu. mcirtuurn, urruur (reinem e856 ez'. äaugujnero, quoä unix-er

'kllö eocleein 0116M.

_ 24) D, i. diejenigen. bei denen der Priefier alle Gebete. mit Ausnahme

bet des Canon. und der auf die Opferung und Sumtion bezüglichen, abbetet,
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:nissen: hitaciatae 2b), fo wie die Meffen zum heiligen Antonius) zum

heiligen Michael 26) und die fogenannten Gregorilcsmeffen 27)) ihren

urfprung verdanken. Solchen Yiißbildungen traten zwar theils die Eon

cilien) theils fpäter die Congreg, rituunr entgegen; ein völliges Verbot der

Meßftipendien) wie es z. B. auf dem Eonril von Trient beantragt

wurde 28)) und wie es u. a, bei den Iefuiten die Ordensficituten aus.

gefproehen haben 29)) ift aber nicht erfolgt) und noch immer befteht die

Einrichtung) daß gegen eine befiimmte- Gabe einzelne Meffen geleferr

werden. Sehr häufig finden fich *' auch befondere Stiftungen) deren Er

trag zur Verwendung für eine Meffe am Anniverfarium des Begräb

niffes oder einem anderen Tage befiimmt ift. Die quantitativen Fefi

fehungen geben für beide Fälle die Obfervanz oder befondere Diöcefen

taren 30).

Der Minifier der Meffe ift ausfmließlirl) der Priefierol)) deffen

Beruf in der Verwaltung des Opfers feinen Mittelpunkt hat. Der

Empfang der Priefieriveihe reicht jedoch allein nicht aus) fondern die

Kirche fordert von dem Eelebranten außerdem noch Nüchternheit 32))

ohne zu ronfecriren) f. Schmid a. a. O. Bd. 1 ) S. 498. In einem Pon

tifical des Bifchofs Prudentius von Trohes bei blut-rene l. o. 11. 1. c. 3.

a. 1. ur. 16. und bei burn-trio, rational. (lit-in, 11.17. c. 1. ut. 23.

wbirhh diefe Art der Mehr als erlaubt vorausgefeht. Jeet ift fie nicht mehr

ü li .

25) Vgl. 371106. 1-'(erbjp0l. (1407.) o. 17. Bei diefen wurde die Kate.

ehumenenmeffe fo oft wiederholt) als Stipendien vorlagen) und dann in der

1111333 kieleliunr fortgefahren. Auf einen ähnlichen Mißbrauch bezieht fich frhon

none. '[01, xu. (631.) c. 5. in e. 11. diet. 11. (13 cone., welches den Prie

ltern unterfagt) mehrere Meffert hintereinander fo zu lefen) daß uur bei der

lebten die Sumtion gefrhieht.

26) Enno. Zaloguueterci. (1023.) c. 10.

27) Die 30 Gregoriusmeffeu) welche nach einander gelefen zu werden pfleg

ten (fogen. Price-remain (Fragen-ii) und für befonders vcrdienftlirl) und wirffarn

gehalten wurden) knüpfen fich an eine Erzählung in dem vierten B. der Dialo

gen Gregofis d. Gr.) und waren insbefondere bei den Cluniarenfrru üblich.

Durch die congreg. canc. wurden fie als befonderer Dienfi verboten.

28) yerlluujciu., bist. conc. Frick l4. X7111. c. 6. nr. 96.

29) Vgl. [uetjtut. 80c. Jesu. (Frag. 1757.) '1). l. p. 412. 421. Die

Iefuiten dürfen auch nicht die Verpflichtung zu immerwährenden Meffert über..

nehmen.

30) Vgl, [Warner- dariiber-tin. 1. c.-EinBeifpiel.bei Schumann

a. a. Q. S. 242. _
Z1) Die Verwaltung des Opfers durch einen nichtbefähigten Geifclichen in

ein kirehliches Vergehen) welches durch die Eonfiitutionen [Drei alias von Cle

mens 1/'111. und exportolntue olkteium von urban 1'111, mit Degradation bedroht

ifi. Laien) welche fich defielbrn fchuldig machen) follen dem weltlichen Richter

zu gebührender Beitrafung übergeben iverden. Vgl. Seis ) von dem Verbrechen

der Ordensufurpation) in feiner .Zeitfchrift für Kirchenrechts- und Paftoral

wiffenfchaft Heft 1 (Regensburg 1842)) S. 57.

32) Vgl. Seitz a. a. O. S. 191f(g.) Schmid a. a. O. S. 502 flg.

- Der Geifi der in diefem Veznge beftchrudcn Verfügungen kann aus folgender

Stelle des rbmifciyen Meßbuches erkannt werden: Ziqui. non est. ieionu. part

rusiiium trdotem, atiurn port sumlionom 50|1|18 nquae ue] alter-iu.. [ratur ke]
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* Reinheit des Körpers und des ,Geifleß und ein der Würde ihres heilig

fien Myfleriums entfprechendes äußeres Verhalten ) in welchem leßteren

Bezuge hier auf die litutgifäien Schriften verwiefen werden muß. Bei

der Feier foll der Priefker fich zweier oder im Nothfall wenigftens eines

Minifkranten bedienen 33)) deren Befiimrnung es ift) anftatt des Vol

kes zu refpondiren. Diefe follen nach der urfprüngliGen Idee Geifiliche

fein 34)) was in größeren Kiräyen noch jetzt beobachtet wird. In den

Pfarrkirchen ift es dagegen jeht allgemein üblich) daß auch Laien refpon

diren, und nur diefes gilt als unverbriichliche Regel) daß dazu niemals

Frauen gewählt werden dürfen aö). Meffert. welche der Priefier ohne

Refpondenten liefif heißen “misaae aoiitm-joe, und wurden durch die Ge

felze fchon früh verbotenW). Doch i| die Möglichkeit ihrer Znlaffnng

durä) päbfiliehes Jndult nicht zu bezweifeln.

Der Ort der Meffe ift ordnungsmäßig der Altar in der Kirche 37).

Zur Feier in einer Kapelle bedarf es befonderer Geftattung durch den

Kirchenoberen 38)f die nur unter großen Befchrrinkungen) theils rück

ficlnlirl) der ?Cage7 an denen die Meffe gelefen werden foll„ theils in

Bezug auf die zur Theilnahme berechtigten Perfonen gegeben zu werden

pflegt. Eine Ausnahme bildete friiher das einzelnen Mönchsorden zuge

fiandene Privllegium, überall an einem tragbaren Altar Meffe lefen zu

dürfen 39). Diefes ift aber durch das Conti( von Trient aufgehoben

,_ .

civi, pee- rnociurn oli-ini meeliainoo ei; in qnontnnlconqno par-eo guontitata,

non power cornrnnnicaro nec vielem-are. Zi untern onto rnefljorn noctorn

oivnrn nut potnrn ännuerjt, otjonwj poatroorinm non öorneiotjt, neo air (ij

gonna, non percent, rer] ob peccurbacjonern rnonej., ex quo. (ier-atio [olli

tuc, oonäniitut aljquancio obnrinenclurn. K8i teljqnioo cibi inrnoneneie in

0te tronoglutinnenk, non irnpoclinne oornrnunioneni, quo-r. non franz lation

enr por moclnn] oidj, no() pol* rnorlqln iii-liege. [tern aieencinm, zj aeoncio

03 (io [niir-link aiillo oqnoe yrootec ineeneionom cet.

3?)) 0. 61. biet. 1.' rie oone. (oono. Wann-een? o l. Const. Nor-rn. n.

N9. c. 8. bei kore- "k, [ll. y, 342., oono. kai-ie. l. lx. l. o. 48., lie

gin. l. 193.)

34) S. die Gloffe zu o. 61. eit.

35) 0. 1. x. (Io con-ib. cler. et mul.

36) S, Note 33. - Kona l. o. l.. l. a. l3.

Z7) E. 1. 11. 12. 14. 15. biet. l. (Le cone. .

38) Das Conril v; Trient Sooo. xxjl. (io obseke. et ernennt). in aelebr.

niir-z. befiimmf: Disko patienten* (opizcopi) pkieotio in äolnibnz atque arn

nino extra eooleoinni et. ori (ijyjnnni tunen-rl cnltuni (ieciiaarn oroeorjo nb

(ri-clone orcijnnriia (losignancia ei. eisjtnncia .nnoinm i106 oaokjficjnn. n sae

cnloribua auc regnlm-ibna qnibnrcunque pecngi. Diefe Stelle wurde fpaler

theils dnrch die Declarationen der 001.31-, cono., theils durch pabfiliche Con

fiitutionen (f. bei'. [Zeneäjct. U7., Const.. Wagno [1751.] F. 11.) fo ge:

deutet. daß es zur Anlegung eines Privatoratoriums eines päbfKliGen Indultes

bediirfe- was aber nicht durchgängig practilch geworden ifi (vgl. z. B. für

Oeflerreicl) Graf Barth -Varthenheim . Oefierreichs geiftl, Angelegen

heiten [Wien 1841]. S, 554). ueber die im Texte angedeuteten Vefclnänkua

Yet 3ift5 die angef. Conft. von Benedict Al?, zu ieergleiehenf Seitz a. a. O.

. 2 .

39) (L, 30, A, (lo rieil„ Zone-Not. x17. (konnt. cit. - Den Iefuiten)

denen Paul [ll. diefee rivilegium ertheilt hatte. wurde daffelbe wenigfiens

l7. 55
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worden. Dagegen befieht noch jest eine folche Vergünfiigung rückficijt

lich der Bifchdfe (f. d. Art. Altar)) und anerkannt ifi) daß im Falle

der Neth an jedem anftändigen Orte an einem tragbaren Altare das

Opfer dargebracht werden könne 49).

Die Zeit der Meffe endlich ifl icht die Zeit von Sonnenaufgang

bis Mittag) für die Paroäjialmeffe gewöhnlich die neunte Stunde 41).

Früher war es üblich) das Opfer auch in der Nacht) namentlich vor

Weihnachten 42)) Oftern und Pfingfien und in den Nächten nach den

Quatemberfonnabenden zu cclebriren, Hiervon hat fich jedoch nur die

Meßfeier am Weihnachtsfefie erhalten) und felbft diefe fogenannte Ehrifi

meffe hat aus polizeilichen Gründen in den meiftem-Ländern auf eine

fpätere Zeit verlegt werden müffen 4ii). Eine andere) dem Feft der

Geburt Ehrifii eignende Auszeichnung ift) daß) während eine allgemeine

Regel jedem Priefter an Einem Tage nur Eine Meffe zu lefen geftat

tet 44)) an jenem drei Meffen gelefen werden dürfen 45). Abgefehen von

diefer Ausnahme ifi die Häufung der Meffen nur in Nothfälien 4“))

alfo namentlich wenn ein Pfarrer mehre Gemeinden zu verwalten hat)

und ihm kein Hilfspriefier zur Seite fieht) oder wo die Pfarrkirche fo

eng ift) daß fie nicht die ganze Gemeinde zu faffen vermag) oder in Folge

eines päbfilichen Privilegiums) durch welches zuweilen beftimmte Fefie für

einzelne Länder zu polyliturgifcijen erhoben worden find 47)) geftattet.

Auf der anderen Seite ift aber auch kein Tag von der Meßfeier ausge

fchloffen) und nur in fofern bildet der Eharfreitag eine Ausnahme) als

an ihm nicht das Opfer confecrirt) fondern die Meffe mit vorausgewei

heten Elementen (g. miss-n praaannotifientornm) gefeiert wird W). In

Beziehung auf die Privatmeffen pro 621111113118 befieht nach den Rubri

 

.v

für Miffionen von Gregor 71111. wieder befiätigt) 11131. 80c. 1er. "k, 1.

y 40) E. 11. 30. dirt. 1. 11s cons.

41) Nach c. 52. dirt. eit. - Privatmcffen dürfen zur Zeit der Pfarr

tnefie nicht gelefen werden. -

42) l0. 48. l)i.t. ojt.. (yaonäotelerpb. nach dem [aber yontiW-ßono

1. o. 14. . c. 21.

43) Vgl. für Mainz: Schumann a. a. O. S. 239) für Württem

berg: Lang) Sammlung der württemb. Kirchengefttxe S. 53 fig.) 111) 193)

199 flg.) 242. - Anders in Oefterreich nach Hofcanzleiderr. v. 1. Fehr.

1810. Graf Barth-Barthenbeim a. a. Q. S. 539.

44) Die frühere Zeit kannte diefe Regel nicht (conc. '1'o1. 7111. (681.)

o. 6, 111 er. 11. bist. 11. 11s none., conc. Zalogunotacl. (1022.) o. 5., 31a

biilon, comm. in 01-11. Rom. . 1114171. 1.x.), Vgl, aber o. 53. bist. 1.

*eis com. (Max. 11.)) o. 3. 12. . 11c cel. 111133.

45) 0. 3, x. 11. t. - 11011111. c. o. 18.

46) 0. 3. cjt. - Die Enrfcheidung über das Vorhandenfein der Nothwen

digkeit gebührt dem Bifcljof. für den nach den befonderen Statuten zuweilen die

?Olecasne die licentia binnnclj ertheilen) f. z, B. Mainzer Didcefanftatutrn Abfchn.

) .26.

47) Zone-click. x117., (ie oynoä. 111012623. 14. 71. o. 8.

48) ueber diefe Meffe; 3011s 1. c. 1). 1. e. 15., 1111111111011 1. c. y.

1.71111' 11g.



Gattesdienfi. 867

ken des Miffals die Vefchränkung) dafi fie an Doppelfefien und Sonn

tagen nicht gelefen werden dürfen.

b) Die Predigt und die Fürbitten. Die Kate

>)efe. .

Das alte Recht betrachtet die Predigt des Evangeliums als einen

,wefentlichen Theil des bifcljöflicizen Berufs 49). Später trat diefelbe)

nachdem die Verfaffung fich entwickelt hatte. in den Kreis der pfarramt

lichen Pflichten; doä) fchcirfen z. B. noch die fränkifrhen Capitularien den

Bifcljöfen ein) fich des Predigtamtes nicht zu entfchlagen M). Auf diefem

Standpunkte ruhen auch die Verfügungen des Eoncils von Trient i"))'

welches die Erzbifmüfe) Bifclyöfe und andere Prälaten verpflichtet) an

Sonn- und Fefltagen) in der Advents- und Fafienzeit aber täglich

oder wenigfiens dreimal in jeder Woche entweder felbft oder durch ge

eignete Stellvertreter) deren Befiellung fchon das vierte Concil vom La

teran vorgefchrieben hatte N)) das göttliche Wort zu verkündigen. Gleiche

Verfügungen befiehen über die Predigt durch die Pfarrer. Den Laien

ift nach dem ganzen die Verfaffung beherrfciyenden Princip das Predi

gen verboten t53)) und auch für andere) durch ihr Amt nieht verpflichtete

Geifilime bedarf es der bifcijöflichen Zulaffung W). *Jnsbefondre follen

die Ordensgeifiliclyen) bevor fie auf den Grund der ihnen von ihren

Oberen ertheiiten Licenz in den Kirchen ihres Ordens predigen dürfen) die

Benediction) zur Predigt in anderen Kirchen aber die Licenz des Ordi

narius nachfucljen 5*).

Der Inhalt der Predigt foll nach den Beftimmungen des Concils

von Trient die Hinweifung auf die Pflichten des chrifilicljen Lebens

und die Heilswege der Kirche) die Erläuterung der Meßcerenionien) die

Erklärung des Sacramentes der Buße u. f. w. fein. Säjon aus-die

fen Befiimmungen) aber auch aus der Stellung der Predigtööndam

Scinuffe der Katechumenenmeffe ergiebt fich) daß die Einmiichung per

fönlirijer Rügen) tvelclje unmittelbar auf die Andacht bei dem heiligfien

Arte zerfiörend zurückwirken müßte) nicht in dem Geifie der Kirche lie

gen W)) und in der That haben teutfche Synodalfiatuten oft den Pfar- '

49) (Z. 6. bist. internen!, (Ziatutt. ecol. nnt.)- Sende-o.. ein office.

No.1. 1.: kIpZ-zcoyi pkopkjlim rnunua ciacere popuium. Augufti) Denk

würdigkeiten Bd. 6) S. 315 flg. ,

50) Cap. kei'. 17k. l. 103.

51) Tone. "ki-ici, 8er.. bi. c. 2. 863e. ARM'. c. 4. (ie kei'.

52) 0. 15. x. rie nik'. ina. arci.

53) E. 20. 018m1?, cie trans. (Untote. edel. ani.), c. 12. 14. x, tio

iiaeret.

54) Köln. Stat. bei linkt-beim, coli. cant!, '1'. ?lll, y. 518. 111x.

p, 93i., Augsb. Stat. ib. 'l'. 1x. p. 33., Osnabr, p. 435. u. a.

" 55) Edna. 'kr-jri. 823.-.. xxle. e. 4. (ia ref'.

56) Mainzer Didcefanfiatuten Abfchn, bi) Ö. 10.

57) Anderer Anficijt i| Seiß a. a. O. S. 78) der dem Pfarrer das Ve

fugniß beilegt) über diejenigen Pfarrangehdrigen) tvelrhe fich dem Laiter und

der Sünde ergeben haben) nach der Predigt eine perfbnliche Rüge zu derhangen.

Vgl. aber die in der Note 54 angef. Osnabrücker und .Kölner Stat. bei

Unruhe-im (k. 1x.

55*
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rern die. Anwendung diefes fogenannten Perfonaleletlmus ausdrücklich

unterfagt. Daß der Geifilime der abweichenden Glaubensfäße anderer

Eonfeffionen in der Predigt gedenken könne) um durch den Gegenfalz

die Wahrheit der katholifmen Lehre in helle-res und klareres Licht zu

fiellen) unterliegt keinem Zweifel) wobei fich freilich die auch in den

Diöeefanfiatuten W) anerkannte Verpflichtung zur Vorfimt und Milde

von felbfi verfieht. Dagegen find die fogenannten Eontroverspredigten)

deren unmittelbarer Zweck es ift) die anderen im Staate recipirten Eon

feffionen zu bekämpfen) und dadurä) unfrieden und Zwietracht zu fiiften)

mit Recht durch die Staatsgefelzgebungen unterfagt worden h9).

An die Predigt knüpfen fich verfchiedetre Furbitten) und dann die

Bekanntmachung von Eheverabredungen (f. A u fgeb ot)) kirchlichen Feier

lichkeiten u. f. w. Unter den erfien hat da) wo der Landesherr nicht

katholifcl) ift) auch das Gebet fur diefen feine Stelle) während in dem

encgegengefelzteir Falle die Eommemoration deffelben in dem 'ke jgitnr

des Meßranons gefchehen follte. Indeffen gelten hier verfchiedene uebun

gen) und oft wird auch fiir den katholifmen Regenten nur nach der Pre

digt gebetetoo)) tvas in einer irrthumlichen Auffaffung einer Stelle in

dem römifmen Wal feinen Grund hat 61). In der That ift aber die

Stellung des Gebete? für den Leindesherrn gleithgiltig) und nur diefes

kann behauptet werden) daß die Kirche fur das Oberhaupt des Staates)

ganz abgefehen von der Eonfeffion deffelben) ihre Fürbitten darzudringen

frhlechthin verpflichtet fei. In Beziehung auf die öffentlichen Bekannt

machungen am Schluß der Predigt befieht in den meifien Staaten das

Verbot des Mißbrauches der Kanzel zur Verkündigung tueltlimer Ange

legenheiten 62).

Eine zweite Art der öffentlichen unterweifung in den Grundfähen der

Religion bilden die Katechefen. Diefe follen nach den Befiimmungen

des neueften Oiechtes in allen Parochieen an Sonn- und Fefitagen mit

der Jugend gehalten werden) und die Pfarrer find für berechtigt erklärt)

gegen Aeltern) welme ihre Kinder nicht zum Erfcheinen anhalten) felbfr

mit Eenfuren vorzufchreiten 6I). .Die näheren Befiimmungen fowohl

58) S. z. B. Ermländ. Stat. bei linkt-heim 'l'. lx. p. 99.

59) Preuß. allg. Landr. ll. 11. s. 38.

60) Schmid a. a. Q. S. 377 flg.-Ein Veifpiel gibt das Rnndfehreiben

an die Pfarrer der Erzdidc. Köln v. 3. Nov. 1825) in der Sammlung der

wichtigfien allgem. Verordn. und Bekannten. (Köln 1837)) S. 11.

61) Das von Pius 7. pnblirirte Miffal (f. o.) hatte die Worte: e'. pro

rege nostro di. weggelaffen) was fich zutiämft auf den Kirche-titan bezog.

Wiewohl nun felbfi rdm. Sehriftfieller) z. B. der von Smmid S. 417 ange

führte Bellarmin) die befondere Erwähnung des Regenten in den Kirchen

außerhalb des Kirehenflaates für nothwendig hielten) ift doch oft diefelbe unter

lafien worden) weil Pius 7. felbfi verordnet hatte: 17.-quo in mie-aa cel-evea

tioiro aliue... pre-rer) quarn qune [we: mie-uli oontinentnr, keiner-a 'el reci

raro prauumtmc. Zn Oefterreieh z. B. ift diefer Irrthum befeitigt.

62) Z. B. dfierr. Hofeanzleidecr. d. 17. März 1791) Barth-Varthen

heim a, a, O. S. 533) bauer. Verordn. v. 22. Juni 1808) Brendel)

Kirehenr. S. 1228 n. a.

63) Cane. 'lu-ick 8er-, xxle, e. 4. rie ref.
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über die Zeit der Katechefen. als über das Alter der ChrifienlehrpfliH

tigen geben die befonderen Gefeße) die zuweilen auch die Erwachfenen

dann. wenn diefelben dem Fruhgoctesdienfie nicht beiwohnen konnten. zum

Erfcheinen bei der Chriflenlehre verpflichten W).

Endlich ift hier noch der jeßt in vielen teutlchen Diöcefen belieben

den Uebung des gemeinfamen teutfrhen Kirthengefnnges zu gedenken.

Für diefen find befondere Gefnngbücher gebräuchlich Ü)) welche fchlechthin

der Approbation der Ordinqrien bedürfen. /

c) Die Verpflichtung der Parochianen zur Theil

nahme an dem Yottesdienfie.

Nachdem [olchergeficilt die Hnuptbefiandtheile des gemeinfamen Got

tesdienfies dargefiellt worden , ifi noch die Frage zu beantworten) in

wiefern die ParoGianen zur Theilnahme an dem letzteren als verpflich

.tec betraGtet werden dürfen. In diefem Bezuge hatte z. B. fchon im

'vierten Jahrhunderte eine freilich jeßt nicht mehr nWweisbare Sy

nodeöö) diejenigen Laien mit dem Bcmne bedroht. welche fich länger als

drei Wochen dem Gottesdienfie in der Kirche ihres Aufenthnltsortes e111

ziehen würden. und fpäter finden fich bis hinab in das funfzehnte Jahr

hundert noch viele Verfügungen 67). welche die Pnrowianen der Mefie.

und zloar der Pfarrmeffe. an Sonn- und Fefitagen beizuwohnen ver

pflichten) zuweilen unter Androhung einer Geldbuße W) oder der Verfa

gung des (hrifilichen Begrtidnifies für die Uebertreter 69'). Indeflen hat

die einzelnen religiöfen Orden. z. B. den Mendicanten und fpäter den

Iefuiten. ertheilte Bereänigung zu öffentlichem Gottesdienfie auf diefe

 

64) Oefierr, Hofentfhl. v. 9. Fehr. 1784. Varth-Varthenheim

a. a. D. S, 532.

65) S. z. B, Mainzer Dibcelanltat. v. 1837. Abfehn. 7. 5. 23,

66) Cane. (Zar-ci. (I47.) o. 14.: nilemini andern runter-joker o0n0i|i0 fra

trca unser-oz conrcicuirlßo, ud ai quir [nicole in au, in qua cornmorntuk, ci

kitute, tre. eioinjnicoa (lit-a, ic] 03i. per cruz eepcitnanns, non ceiebrureet

odor-Minn" catnrolmjone prjr-areiur. Diefe Verfügung i| für die griech.

Kirche im cono. 'l'1-11||. wiederholt,

67) E. 64. (cnnc, sgntii, 506.), o. 65, (Tone. Kur-el. 511.), o. 52.

(cap. k[inet-clulpb, c. 797.) biet. l. (Lo oonä., o. 5. E. 1x. qu. 2. (cap.

lieg. kit.), c, 4. E. eit.. und c. 2. x. (ie- parocb. jll. 29. (conendiannec.),

c. 2, [Acer-nr. c01nn1. (i6 treugq 1. 9,

68) Vgl. z. B. Verordn. des Bifwefs Dietrich ll. von Ermland (1471)

bei Iarobfon. Gcfch. der Quellen des preuß. Kirche-nr. Bd. 1. Avth. 1,

S. 135 der uck.: Des funtags vnd ander heilige tage [al ein itczlicb rnenfme)

das gekommen ift czu feynen vornunftigen joren) kornen zu fcuner pfarreiorwe

vnd me1fe horen vnde predigat von anbegvn rzu dem ende vater vnfer ond ade

maria om der geboten noch zu fprerhen feonern pfarrec vnde di) offinbar

beychcen. Wer nicht kommit zu den-l anbrgun der weife. der oorbufiet l guten

fänllingk) vorfcumet her d1) predigat. ebin zo vil. Wer adir eoner on der

predigat, vnde do gemene belebte nicht noch fagete. adir dy vorberurren gebete.

vorbuflzet l guten fch.. vnd alfo dv nicht an das ende der mefie bleiben. Hatte

aber nmant cedlickpe fache fynes ußbleibenß. das fieec zu irkenntniß fhnes pfarrers.

69) S. Ermländ. Stat. (1449) daf. S. 220.
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Disciplin rnildernd eingewirkt 70)z und jeßt kann es als feftfiehendec

Grundfalz angefehen werdenf daß die Pfarrgenoffen auch anderwärts ihre

religiöfe Befriedigung fuchen dürfen/ und daß ein Zwang zur Theilnahme an

dem Pfarrgottesdienfie gegen fie nicht angewandt werden dürfe. Nur dann

wird der Ordinarius einzufclneiten berechtigt feinf wenn fich ergidtz daß

die Parochianen „in cooletntlun“ der ParoehialkirGe handelnz was frei

lich durch beftitnmte Handlungenz und zwar durch anderez außer dem

Befuche eines auswärtigen (Zotteeidienftettf erwiefen fein muß, Diefe

Grundfcihe find fowohl durch päbfiliche Eonftitutionen* als durch viel

faehe Declarationen der (Junge. concilii anerkanntX von denen die lehre

ren fich geradezu auf die hier einfehltigenden Befiimtnungeti der Trjentec

Synode ftußeic, Eine andere Frage ift esz ob nicht gegen Pfarrgenoffen,

die fich der Theilnahrne an dem Gottesdienfie uberhaupt entziehen, die

Discipliit der Kirche fich bethätigen dürfe. Diefe ift nieht zu ver-reinen.z

und es wird das Verfahren diefes fein, daß der Pfarrer zuerft durch Be:

lehrungen, Ermahnungen und Warnungen einzuwirkeit flieht, und dann

dem Ordinarius zu weiterer Verfiigung Anzeige erfiattet.

l7, Das 0f'i'jcj|1|n (lie-intern in 8p6cie7l).

Der Dienft des Herrn an Sonn- und Fefttagen geneigte dem reli

gidfen Bedürfniffe der früheren Zeit nichtz fondern täglich vereinigten fich

die Gläubigen zum Gebet zu befiimmten Stundenh namentlich um die

dritte (9)7 feehfie (12) und neunte (3) und am Abend 72). Hieraus

wurde fpäter befondere) in den Kldftern ein ftehender Dienfk 73)z der dann

mit diefen aus dem Morgenlande auch in das Abendland verpflanzt

wurdez und zwar bezeichnen hier die gefthithtlichen Urkunden fchon früh

das Pkatutinitm mit -den Landes( die Pritn- die Tryz die Sext, die

Non- die Vesper und das Eoinpletorium als die canonifehen Tagzeiten.

Aus den Klöftern ging im achten Jahrhundert diefe Einrichtung auch

in die Capitel übet:z deren Befiirnmung es insbefondere warf dem Got

tesdienfie feine Stetigkeit zu fiäzern. Mit der Zeit änderte fich aber die

diesfallfige Disciplinz zudörderft dadurchz daß fich die fruher üblich ge

70) Vgl. übel-h. lIenetlict., Alf., (Ic: cynoä, (Linde. lx. xt. c. 14,

und die dort gegebenen Beleaez namentlich aus den Oeclar. der Gange. cono.

zu Tone. 'kr-icj. 8058. xxl). .Le ode. in cclobr. mio'. und Zee.. xxl?, c.

4, aa ref, -- Durchaus abweichender Anficht in diefem Stücke ifi Seig a, a.

O. S. 69 flg.- S, 216 flg.. der den Pfarrer fin: berechtigt hent- alle Grade

der Admonition bis zur dffentlichen Vefchäinung e euggegtn, und alle Grade

der Cenfureit bis zur Ercotninunication anzuwenden, indem er die im Terre

angedeutete practifehc Entwickelung mit dein Namen einer unoerntinftigen, mit;

hin verwrrflichen und canonifeh verdammten Gewohnheit betegtz als deren Quelle

er S. 72 die Rechtsanficht der proteftantifchen Dort-mn bezeichnet. Es wird

[einreichenX dicfe Anfichten auf die Dcclarationen der Congr. con-x. zu ver

iveifen.

71) 'un [Kzpetn, 6e bariz cnnoniciä, in den 0m).

"l 72) Apoftelgefch, lll. 17 x. 9z x11. 12z nur. 2x")z Eph. 7. 19- Coloff.

. 16,

, 73) Die Belege fin: die folgende gefehiehtliclte Entwickelung bei 7110111..

6111„ 'eine et no'. ace-l. clieciyl. k. L. la. ll. o. 71 5g,
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wefene Theilnahme des Volkes mehr und mehr verlor) und dann durch

die fchon zeitig eingetretene Umwandlung der Stiftsverhältitiffe) in deren

Folge die Eanoniker fich der perfönlichen Theilnahme am Ehordienfi ent.

zogen. Diefer Mißbildung wirkten jedoch die Kirchengefehe) freilich mit

fehr cingleichem Erfolge) entgegen; insbefondere ifi auch im Eoncil von

Trient die Verpflichtung der Eanoniker angefchärft") und das auf

Förderung des gemeinfamen Ehordienfies berechnete Infiitut der Difiri

butionen (f. d. Art. Eanonikus) beficitigt. In Beziehung auf die

übrigen Geifilicijen) tvelclte an dem gemeinfamen Dienfie nicht Theil zu

nehmen vermochten) anerkannte die Gefehgebung die Verpflichtung) we

nigfiens für fich die Tagzeiten abzuhalten7ö)) namentlich verpflichtete

das Eoncilium von Bafel alle Beneficiaten 7") und alle Geifilichen der

höheren Weihen) und hierbei ifi es auch in dem neueren Rechte geblie

ben. Indeffen muß hier nach der Natur der Sache fehr vieles der Treue

der einzelnen Geifilichen überlafien bleiben) die vor ihrem Gewiffen die

Frage zu enefcheiden haben) wenn fie ohne Gefahr der Sünde) z, B.

bei korperlichem Hindernifie) oder bei einer Eollifion der Recitation' mit

 

der Erfüllung eines clnifilicijen Liebesdienfies ihrer Gebetspflicljt fich ganz*

entfchlagen) oder einzelne Haren zufammenziehen können 77). Oeffent:

liche Verrichtung der Brevierandacht ift nur in den Kathedralen) Colle

giaten und Klofierkirwen) und zwar hier in verfchiedener) durch die Ob

fervanz befiimmte Weife) üblich 7")) ivahrend in einfachen Pfarrkirchen

nur die Vesper) gewöhnlich am Sonntage) üfientlicl) gefeiert wird. Die

Grundlage bildet das bereits früher erwähnte römifche Brevier79)) durch

tvelches die früheren Breviarien fowohl der römifchen Kirche) als der

einzelnen Landeskirchen und religiöfen Genoffenfmaften verdrängt wur

den; die lehteren jedoch unter der Vorausfelzung) daß fie nicht bereits

zweihundert Jahre üblich gewefen) oder vom Beginn vom römifchen

Stuhl approbirt worden tvaren8")

l7. Von der Verehrung der Heiligen) Reliquien

und Bildersl).

Die Kirche hat von jeher das Andenken an diejenigen ihrer verfiorbe.

nen Glieder gefeiert) welche fich durch befondere Verdienfte um fie felbfi) und

'"' F

74) Zeta. xxl?, a. 12. (la kei'. '

75) Belege bei Engine-Min. l. n. - Vgl. z. B. die Regel des Chro

doganFcv. Me() c. 24. 27„ Cop. l-lincin. [Lem. o. 9, (e. 2. biet. x6!, und

o, 1. . (10 cel-Ihr. (vie3.) u. a,

76) 82er, xxl. o, 5. - Vgl, c. 1. 2. .10 [kurt. beitet'. reatitutiono

in bill.

77) pronper beendet-tin., inet. xxl'.

78) Von der Verpflichtung der Eanoniker zum Chordienfie handelt fehr

ausführlich ykospek dariiber-tin., jnst. 671l.

79) Lucent-in, bid'. kit. [a. l. o. 4. "k, l. pi 107.

80) Vgl. die bei der Publication des Vrrviars erlaifene Eonfi. Quer] a

[tc-bj. von Pius 7.

. 81) Zenoäjct.. me., (La terror-neo bei baaiiiicatjona ei; dental-um

cenonisatjona) in 0W.
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durch hohe Frömmigkeit ausgezeichnet haben. Insbefondere erwies fie

folche Verehrung den Blutzeugen) fur welche fie dem Herrn ihre Fur

bitten darbrachte. Aber aus diefen letztem wurde bald ein Gebet um

Fiirfpraclye bei Gott an die vollendeten Erlöfien) die man nun als die

Vermittler der göttlichen Gnade anrief und verehrte Z2). Das Zeugnifi

über Wandel und Verdienfie) deffcn es hierzu bedurfte) legten zuerfi die

Bifchbfe auf den Shnoden ab. Doch findet fich f>)on im zehnten Jahr.

hundert) daß aua) der Pabfi einen BifchofQZ) in die Reihe der Heiligen

erhob) und feit dem zwölften wurde in confequenter Anwendung der

inmittelfi herrfcitend gewordenen Vctfaffungsanfchauungcn das Recht der

.iyeiligfpreclhung zu einem vorbehaltenen Rechte des Primats W). Diefes

iibten die Pcibfie in der erfien Zeit diefer Entwickelung entweder unter

dem Beirathe einer Synode oder fo) daß fie fich der Mithilfe und des

Rathes der Eardinalc und einzelner Erzbifcltöfe und Bifclyöfe bedienten 85).

Seit dem fechzehnten und fiebzehnten Jahrhundert ift aber das Verfah

ren diefes) daß zuvorderft durch den Ordinarius) in deffen Diöces entwe

der der Leichnam des zu Eanonifirenden ruht) oder von dem letzteren befon

dere Wunder verübt worden find) eine Vorunterfucitung veranfialtet wird)

an welche na) dann ein fehr umftcindliclter) durch eine höchft genaue In

firuction vorgezeichneter Procefi bei der Gange, rituum anfchließt. Hier

auf folgt) wenn in den Generalcongregationen die etwa entftandetieir

Zloeifel befeitigt) und nachdem noch verfchiedene Eonfifiorien zur defini

tiven Befchlußnahme abgehalten worden find) die feierliche Eanonifation)

über welche eine Bulle erlaffen wird. Unterfchieden wird übrigens zwi

fchen Seligfprechung und .Heiligfpcemung Von diefen fuhrte die erfiere

urfprünglicl) zur Verehrung in einem engeren kirchlichen Kreife) jene zur

Verehrung in der ganzen Kirche. Seit jedoch hier ein pcibfilimes Re

fervat in die iVliitte getreten) wird der unterfchied fo gefaßt) daß die erfte

als Erlaubniß) die zweite als Gebot der Verehrung betrachtet wird.

Zndeffeit ift jene gewöhnlich dieVorbereitungsfiufe für die letztere.

In Beziehung auf die ueberrefie heiliger Perfonen) die fogenann

ten Reliquien) deren Verehrung die Kirme ebenfalls zulaßt) befteht die

Verfügung) daß zuoörderfl die Identität derfelben durch eine genaue Un

terfuchung von dem Ordinarius ermittelt werden folleW). Doch tritt

hier häufig auch die Tbätigkeit der Congrcg. rituurn in die Mitte 87)_

Ganze_ Körper der Heiligen follen nicht in Privathcittfern) fondern in

oerfchloffenen Behaltniffen in den Kirchen aufbewahrt werden. Verboten

ift auch der Handel mit Rcliquien) weshalb zuweilen die ioeltlichen Ge

  

82) Toric. 'l'rici. 8238. xxx?, cin ine-oo. outlet.

83) Diefes war der Bifchof Ulrich von Augsburg) lilanei, coli. colic.

T'. Al!, o. 169 bci.) Audition, note 55. orci. Zonen. Sacra. 7. rtr-nei'.

n. 99. Weitere Vtifpirle bei [Ieneciicr. Ulli. i. c. l.. l. e. 8.

84) E. 1. x. tier reliquiio et roller'. Zelncrtor.

85) [Zone-trübt. x17. l. c. l.. l. o. 16.

86) E. 1. x. i1. t.. Enno. "kr-ici, 8888. xx?, (io inrocr. struct.

87) Vgl. fiberhaupt lienecliet. Al'. i. o. l.. l7. l'. 2. o. 24 rq.

_ O--.4
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fehe in katholifclyen Staaten über das Verfahren mit den in den Ver

laffenfchaften befindlichen Reliquien befondere Verfügungen enthalten 98).

Endlich gefiattet die Kirche zur Erhöhung der Andacht) und zur

Belebung des Andenkens an die Heiligen und die Thatfachen der heili

gen GefchiGte auch die Auffiellung von Bildern 89). Aber zugleich hat

fie auch den Ordinarien hier die Sorge für die Abweifung der hier mög

lichen Mißbräuche zur Pflicht gemacht) und zur Auffiellung ungewöhn

licher Bilderwerke die Approbation derfelben erfordert 99).

ill. Proceffionen und Wallfahrten. Außeror

dentliche Andachten-ZW

Oas gottesdienfiliche Leben der katholffrhe irehe ifi ein unendlich

vielgeftmltiges; ihm genügen nicht die reichen Formen des regelmäßi

gen gemeinfamen Cultus. fondern in allen Diöcefen hat der Wine

Sinn) aber zuweilen auch, was nicht verfchwiegen werden darf) der Aber

glaube außerordentliche Andachten und religiöfe uebungen gefchaffen.

Diefe darzufiellen würde hier nicht gerechtfertigt feinz es genügtvielmehr

zu wiederholen. daß in diefem Punkte die Autorität der Ordinarien wirk.

fam wird) die bald etwaige Auswuchfe und Mißbildungen entfernt)

bald das vorliegende religiöfe Bedürfnis durch die entfpreGenden Anord

nungen befriedigt. Der Staat aber wacht über die desfalls beftehenden

Gebräuche) nach den bereits oben angedeute en Grundfäben. Insbefon

dre haben in den meifkeu Staaten die *Äroreffionen und- Wallfahrteic

wefentlichen Befchränkungen theils durch die .OrdinariateF theils dura) die

weltliche Gewalt unterlegen, Die erfien find häufig auf das Frohn

leichnarnsfeft. den Marienstag-und die Bittwoche und zwar auf den um

kreis der Pfarrei bef>7rcinkt) wobei aber den Bifäoöfenwas Recht) fie in

allgemeinen Nothfällen anzuordnen, unverkümmert geblieben ifi. Die

anderen dürfen oft nur in Begleitung des ordentlichen Seelforgersrund

zwar nicht nach entfernter-en Orten oder gar in das Ausland ftattfinden 9").

i3. Der Cultus der evangelifchen Kirche") e* -*

l. Allgemeine UeberfiGt.Wenn es der katholifchen Kir>)e die Feier des Opfers iiij welche

dem Cultus feine individuelle Geflalt verliehen hat) fo hat der Gottes

88) S. z. B, öfterr. Hofeanzleidrcr. v. 16. Nov. 1826 bei Barth:

Barthenheim a, a. O. S. 552,

89) t). 28. diet, ]ll. rie con.. (cono. blick. 1!. 787.), bone. Leia. 8er-,

RRV'. (ia jut/oc. äonctor.

90) (Yonex. 'keine i. o. - Aueh die iveltliche Gefeßgebung hat oft befchran

kenbe VZZFi-gungen) f. z. B. für Oefierreich: Barth-Varthcnheini a. a,

O. S. 0.

91) Für Qefierreieh: Barth-Barthenheiin a. a, O. S. 542 flg.)

für das Großh. Helfen: Schumann) Sammlung S. 246) fiir die Erzdidccfe

Köln: erzbifrh. Nundfchr. v, 12. Mai 1826, iu der Sammlung der wichtigfie

allgern. Verord. S. 20 u. a. *

92) Eifenfchmid, Geich. dcr vornehmften Kirchengebrauche der Protcfi,

Leipzig 1795. Kappe Grundfaize zur Bearbeitung evangel. Agenden mit ge

fchichtl. Vrriictf. der friiheren Agenden. Erl. 183l. Vetter, die Lehre vom
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dienft der evangelifcloen Kirche fich nicht minder auf feiner eigenthümli

ehen Bafis entwickelt. Wie vieles auch in der erften Zeit des Werdens

-und Gefialtens namentlich in den Ländern der feiehfifchen Reformation

von den Gebräuchen der katholifchen Kirche beibehalten wurde 9*). und

wie fehr auch noch fpäter iiußerliä) die Reihenfolge der gottesdienfilimen

Handlungen an die Liturgie der letzteren erinnert: immer war es das

Princip der Rechtfertigung durch den Glauben. welches auch hier feinen

Einfluß theils umgefialtend. theils in neuen Wildungen bethätigte. Da

her jene Verloerfung des Opferdienfies. in dem die Gemeinde fich nur

paffiv verheilt. daher die Gemeinfchafilichkeit im Gefange und das Zu:

fammenivirien mit dem Geiftlicloeir in den Collecten und Refponfionen.

daher endlich die der Predigt. die fowohl für den Glauben zu wirken.

als um das gemeinfarne religiöfe Bewußtfein zu bezeugen. beftimmt ifi.

Die erfien liturgifchen Anweifungen gingen fammtlichvon den Re:

formatoren aus. und verbreiteten fich. wie z. B. Luthers Tauf- und

Traubümlein und deffen for-main rnit-rene (1523) nur über fpecielle

Theile des gottesdienfilichen Lebens. Nur kurze Zeit darauf treffen wir

auf Gefehgebungen. lvelcife . wie die Brandenburg-Oiürnbergifme

von 1533 und Kirchenordnung des Herzog Heinrich von Saehfen (1539).

fich über das ganze Gebiet dcr Liturgie verbreiten; doch ifi weder in

diefer. noch in den gleichzeitigen Pridntfmrifteir. z. B. dem ..Agend

büchleirr" des Veit Dietrich u. a.. das liturgifche Element ausgefehieden.

fondern fie erftrecken fich gleichmäßig auch über die fpecielle Seelforge'4).

Noch unbeftimmter ift das Verhiiltniß in den fpliteren Kirchenordnungen.

die unter dem Namen der Zgelicia einen eigenen Abfäinitt dardieten.

der. gegen-Fiber dem Eatechismus oder den Creeiencii3,_niehc nur die Nor

men für den Eilltus. fondern auch Verfügungen über die verfchiedenfien

äußeren Rechtsverhaltniffe der Kirän. die Vifitatioiren. die Stellung der

Superintendenten und der Eonfiftorien. die Befehung der Kirchenämter.

die Immnnitriten der Kirchendiener und Verwaltung des Kirchengutes

u, f, w. enthalt. Erft feit dem achtzehnten Jahrhundert findet fich eine

ftrengere Sondcrung. mit der dann der Name „Ir-gende" für die litur

gifehen Formulare ausfchließlick) üblich geworden ifi.

In Beziehung auf

ll. das Recht. die Liturgie zu beftimmen.

kann. fo viel den allgemeinen Grundfaß anlangt. hier auf den Artikel

Edangelifme Kirchenverfaffung derwiefen werden. Bekanntlich

chrifll. Cultus nach den Grundf. der eoang. K. Berlin 1839, Kldpper.

Liturgik. Leipz.184l.

93) Kopp a. a. O. S. 73 flg.

94) Wie die verfehicdencn Cultusgefeßgebungen der einielncn Länder in ge

genfeitiger Bcjiehung und Wccbielwirkung fiehen. ift noch nicht oollilandig

erörtert. Einen Berit-ch. diefelben zu grupplren. gibt Kapp a. u. O. S,

164 flg. ueber die Anfchauungen Luthers: Funk. Griff und Form des von

Luther angeordneten Eultus. Berlin 1818. Eine Zufarnrnenfiellung und eine

Anzahl älterer Kirchenordnungcn enthalt (def f.) die Kirchenordn. der evang.

luth. .Kirche in ihren erfien Iahrh. Berlin 1824.
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ift daffelbe in der neueren Zeit) gelegentlich der preußifwen Agende) Ge

genfiand lebhafter Verhandlungen gewefen) die denn) je nach den von

den Spree-hem gewählten Standpunkten) die allerverfehiedenfien Reful

rate geliefert haben gi). Wie aber auch hier die Anfichten fich kreuzen

mögen) es kann nicht zweifelhaft fein) das richtig verfiandene Princip

der Kirche wehrt jener alles Gemeinleben vernichtenden Lehre) die das

Recht der Liturgie ausfchließlich dem Regenten übereignet) ohne der

Kirche irgend welche Theilnahme zuzugeftehen. Daß das Regiment im

Gebiete des Glaubens einfeitig gefehgeberifch thätig werden könne) wird

Niemand) der der evaugelifclyen Kirche wirklich angehört) behaupten. Jil

aber diefes der Fall) wie foll bei einer Gefehgebung über den Eultus)

der fchlechthin nur der lebendige Ausdruck des gemeiufamen Glaubens

fein foll) ein anderes möglich fein? In der That wird diefe nur da ihre

Gewähr haben) wo fie nicht einfeitig) und wenn diefes aus) noch fo

gründlich durch das Lehramt berathen weite) von dem Regiment ange

ordnet) fondern unter Zufiimmung der Kirche in das Leben getreten ift.

(lud für diefen Sah fpricht aus) das Princip des Eultus) das Princip

der Gemeinfcljaftlimkeit) des freien Zufammenirirkens im Glauben und

der Liebe) tvelcijes) um fich zu bethcitigen) mit Nothwendigkeit das un

getrübtefie Vertrauen vorausfelzt. Darum fordern tvir alfo für jede.

neue Agende die Zuftimmung der Kirche) indem wir uns rückficljtlicl) der

Form) innerhalb deren diefe hervortreten foll) auf die in dem ange

führten Artikel gegebene Darftellung zurückbeziehen. Wenn aber jener

Eonfens der Kirche vorliegt) fo fragt es fich noch weiter) wie zu ver

fahren fei) wenn einzelne Gemeinden die Annahme verweigern. Auch

in diefem Falle ifi eben um der Bedeutung des Eultus willen jeder

Zwang unzulciffig) fondern hier kann nur durch Belehrung in chrifilicljer

Liebe gewirkt werden. ueberhaupt ift hierbei nicht außer Acht zu laffen)

daß) abgefehen von den in der Schrift felbfi geordneten Handlungen) die

evangelifche Kirche »niäjt in der Einheit der Formen ihr Wefen zu fachen

hat. '

][[. Einzelne Theile des Gottesdienftes,

Der Mittelpunkt des Gottesdienftes follte) feiner ganzen Befiim

 

 

. mung nach) die Abendmahlsfeier (f. d. Art. Sarramente) bilden)

in der die Gemeinfchaftlichkeit des chrifilichen Lebens ihr Ziel und ihren

Gipfel hat W). Der jetzige Eultus der evangelifcljen Kirche hat aber

allgemein nicht darauf Anfpruch) diefe Forderung zu befriedigen) da in

95) Parificus Sincerus (Schleiermacher). das liturg. Recht eoang.

Landesfürfien. Gdtt. 1824. Augufti) Erklärung über das Majefiätsremt in

kirchl. Dingen. Frankf. 1824. Deffen Nachtrag zu der Schrift: Nähere Er

klärung u. f. w. Bonn 1827. - Ptarheineke) über die wahre Stelle dcs

liturg. Rechtes. Berl. 1825. v. Ammon) die Einführung der Berliner Agende.

Dresd. 1825. 8011m ist, (ia jut-o liturgico principis er-angaliui. Lips. 1826.,

teutfch daf. 1833. Ueber das Majeftätsresjt in tirchl. bef. liturg. Dingen.

Braunfrhw. 1827. Falck. Artenfiücke bett. die preuß. Agende. Kiel 1827.

96) Hdfling) von der Compofition der chriftliwen Gemeindegottesditnfte)

. oder von den zufammengefesten Arten der Cemmunion. Erl, 1837.
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den meifien Kirchen die Communion im engeren Sinne nur zu befiimrn

ten Zeiten fiattfindet. So ift es gefchehen) daß die Predigt das Cen
k 'trum jedes Gottesdienftes bildet) um das fich die übrigen Theile) die

Gebete und Gefringe) bewegen. Nach der Natur der Suche gehört die

felbe in den Kreis der pfarramtlichen Thätigkeit; doch laffen die Kirchen

gefehe überall auch geprüfte Eandidaten und mit Erlaubniß der Super

intendenten auch Studirende der Theologie zur Kanzel zu. Die Grund

lage der Predigt bilden bald die aus dem katholifchen Cultus beibehal

tenen Perikopen 97)) befiimmte Schriftabfchnitte) die) auf das Kirchen:

jahr vertheilt) bei dem Gottesdienfte oerlefen werden) bald befonders

von der oberen Behörde vorgezeichnete Terre) bald endlich ift diefelbe der

Auswahl des Predigers anheimgeflellt. Aber auch wo diefes lehtere nicht

der Fall ift) fordert es die Beftimmung der Predigt) welche das Schrift

wort mit den Zufiiinden und Vedürfniffen des Gemrindelebens zu ver

mitteln hat) daß bei individuellen Anläffen dem Geifilichen die Wahl

eines paffenderen Tertes frei bleibe. Rirckfichtlicl) des Verhaltens der

Predigt gegenüber den anderen Confeffionen müffen die bereits früher

dargefiellten Grundfriße 9*) gelten) ein Sah) den freilich die intolerante

Gefinnung einer vergangenen Zeit anzuerkennen verweigerte) und in glei

cher Weife muß aua) für die evangelifche Predigt gelten) tvas don der

Unzulciffigkeit des fogenannten Perfonalelenchus oben gefagt ifi. Zwar hat

es eine Zeit gegeben) in der die entgegengefeßte Artficht von einer gro

ßen Anzahl evangelifcher Geifilicher behauptet wurde. Jndefien war die

fes doch nur ein Zeichen) daß man fich die Bedeutung der Kirchrnzurht

Überhaupt nicht zum Vewußtfein gebracht hatte. Diefe fordert) wie

fchon an einem anderen Orte auseinandergefeht wurde) fchlechthin das

Zufammenwirken des Geifilichen und der Gemeinde; fie verliert ihren

Sinn und ihre Wirkung) wenn fie in ein Gericht des ftrafenden Prie

fiers umfchliigriw). Wirklich haben auch zuweilen die Kirchenordnungen

fchon im fechzehnten Jahrhunderte hier befchränkende Verfügungen ge

troffen 100)) wenn fchon iricht gefagt werden foll) die diefen mehr als

die Rückficht auf Erhaltung des äußeren Friedens) ein tieferes Erkennt

niß des evangelifchen Principes unterliege. Noch viel mehr unzuläffig

ift es) daß der Geifilime auch das Verhalten der Obrigkeit zum Gegen

ftande einer Rüge mache) was von den Geiftlichen der lutherifchen Kirche

früher geübt) und als im Bereiche der Kirche liegend vertheidigt wurde 10').

Diefes war der Ausfluß jener Ni>7tung nach der Hierarä-ile) die eine

Zeit lang fich des lutherifchen Clerus bemiichtigt hatte) jener Tendenz

 

97) Llugufii) Denlwürdigk. Bd. 6) S. 196 fig.

98) Vgl. die Ofiiitthrilungrn über die farhf-Gefelzgebung bei Weber) fnchf.

Kirchenr. Bd. 2) S. 99 fig. Preuß. allg. Lande. li. 11, Z. 38,

99) Sachf. Generalart. v. 1580) in dem Cortex des lacht'. Kirchenrechtes

(Leipz. 1840)) S. 19 fig. - Preuß. allg. Lande. ll. 11. h. 83-85.

100) Puchta) Recht der Kirche (Leizdcz. 1840)) S. 144.

101) Corvara, 'oai tnool. 1.00. x17, col). L71. root. 2. 8.287. ori.

Volta.
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der Carpzove u. a., die als ihren Gegenfaß das die Kirche negirende

Territorialfyfiem herbortrieb. v.

In Beziehung auf die einzelnen bei dem Gottesdienfie üblichen

Gebete. von denen das Hauptgebet nach der Predigt immer auä) die

Fürbitte für den Landesherrn enthälth und den gemeinfmaftlimen Ge

fang dürfen wir hier auf die lirurgifclye Literatur verweifenz von dem

rechtlichen Standpunkte aus reicht es hin zu bemerkenf daß der Geifi

liche nicht berechtigt ifi. eigenmächtig von den in der Agende enthaltenen

Formularen abzuweimen. Bekanntmachungen iveltlicher Naturh wie fie

fonft öfters dem allgemeinen Gebete nach der Predigt fich anzufchließen

pflegtenF find mit Recht durch neuere Gefehgebungen unterfagt worden.

Endlich find auch in der evangelifmen Kirche als Theil des Gottes- ,.

dienfies die Kateehifationen üblich. bei denen zu erfcheineir die Gefehe ge

wöhnlich die jüngeren. feltener auch die erwachfenen, Gemeindeglieder

verpflichten W2). -. M.

, l7. Von der Verpflichtung zur Theilnahme an

dem Gottesdienfte.

Die Kirchengefeße bringen den Kirchengliedern ihre Verpflichtung.

der Theilnahme an dem gemeinfamen Gottesdienfte fich nicht zu ent

fchlagen. oft und nachdrücklich in Erinnerung. Hierbei fehen fie oft

auch eine Strafe für das VerfäumnißVfefi 10“)h und namentlich bedro

hen fie die fortgefeßte Enthaltung vom Abendmahl. von der bei diefem

letzteren noch befonders gefpromen werden wird- mit der Entziehung des

kirchlichen Vegräbniffes. Hiervon ifi es aber fchon leingfi, und zwar

mit Recht abgekommenf weil die evangelifche Kirche jede Theilnahme an

der gottesdienfilichen Gemeinfchaft verfchmähenmuß- die ni>)t aus freiem

Entfchluffe hervorgeht, Deßhalb ifi es jetzt die Sache der Privatfeel

forge, auf lriffige Gemeindeglieder einzuwirken. nur diefes follte, fo viel

das äußere Recht anlangtf die Regel fein, daß wer fich der Gemeinfchaft

der Kirche entzieht, auch des Stimmrechte? in kirchlihen Gemeindeange

legenheiten verlufiig erachtet werden follte. *

Eine fehr naichtigex hier einfchlagende Frage ift fchließlicl) diefe. in

wiefern den Gemeindegliedern das Recht zufiehe. fich zu gottesdienfiliclyen

Privatverfirmmlungen zu vereinigen104). Ueber diefe fich auszufpremen bo

ten den Gefehgebungen die durch Spener eingeführten „c0iiegin pjefä

ti3,“ fpriter die fogenannten Conventikel Veranlaffung. In der That

find die Entfcheidungen höchfi verfchieden; aber wer da fich erinnerth daß

das allgemeine Priefierthum ein Grundprincip der Kirche ift. der muß

mit Nothwendigkeit zugefiehen. es fei ein Recht der Gemeindeglieder

auch außerhalb des gemeinfamenGottesdienfies in gemeinfchaftlichen An

102) Vgl. z. B. Weber. far-hf. Kirchenr. Bd. 2f S. 101 flg.

103) S. z. B. Weber a. a. O. Bd. 2. S. 43.

104) Anni. Gutachten über die Rechtmäßigkeit und Rathfamkeit fronnner

Privargemeinfchaften und Zufammenkünfte innerhalb der probK. (v. Hupfel-d)

bei kdßjflfifllä, aura hirn-excel. 1835. y. 453 rq. -. Trefflicbe Grund-frißt

entfaltet das wiirctemb. Generalrefcr. v. 10. Oct. 1'743f daf. S. 511 flg.

'
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dachtsübungen ihrem religiöfen Gefühle Nahrung zu verfchaffen. Nur

muß hierbei vorausgefeht werden) daß Vereinigungen diefer Art fich nicht

in das Geheimniß zurückziehen) fondern daß der Geifiliche) wie die Obrig

keit darum wiffe) und beiden der Zutritt nicht verweigert werde. Auf

der anderen Seite ifi aber auch das Kirälenregiment unbedingt berech

tigt) in Zeiten feparatifiifcher Aufregung Privatvereinigungen folcher Art

zu unteriagen- Riqbter.

Gottesläfterung) Störung des Gottesdienfiesl), unter

Gottesläfterung (dluapiierniu im prcignanten Sinne) verfteht man

im gemeinen teutfchen CriminalreGte den abfichtlieizcn und zum öffent

lichen Aergerniß gereichenden Ausdruck der Geringfchähung eines der Ge

genftände chriftlich-religidfer Verehrung. Der Gefimtspunkt für.die legit

lative und dogmatifche Auffaffung diefes Verbrechens hat unter dem Ein

fluffe der Religion und der fieigenden Aufklärung mehrfach gewcchfelt.

Das römifche Recht bezeichnet als Motiv feiner harten Straffanction die

Befürchtung) daß der Zorn der Gottheit wegen der Läflerung Landplagen

verhängen werde2)) und das ältere teutfche Recht theilt diefe AnficlnZ). In

dem iehteren tritt aber daneben und zum Theil fogar ausfcijließlici) 4) die

Beziehung auf eine Beleidigung der Gottheit hervor) und diefer Gefichrs

punkt ifi bis in das vorige Iahrh. der vorherrfcijende gewefen. Reinere

Begriffe von dem Verhältniffe des Menfmen zu dem göttlichen Wefen

ließen denfelben wieder verlaffen und man erklärte nunmehr) namentlich

von der Anficht ausgehend) .daß jedes Vergehen eine Rechtsverießung in

volviren milffe) die Gottesläfierung für eine Injurie gegen die kirchliciee

Gefelifmaftö)) oder mit noch eigenchümlicherer Wendung für eine iniuriu

ratio-ia culture (lil-ini uijcuj Mata.). In der neuefien Zeit hat man

in Gefehgebung und Wiffenfmaft anerkannt) daß der Grund der Straf

1) Die Literatur hinf. beider Verbrechen f. bei Kappler) Lit. des Cri

minalrechtes Ö. 191) 192) wo nur hinf. des erfieren hinzuzufügen ifi) von Aci

teren: 1'. lt'. [Lomi-nnd, l). (io blaapbemia. [liga. 1670. I. Züri..

0flkp20', l). (ie biaapbemin, ib. 1678. (ledterer def. auf fäcilfifchrs Recht

bezüglich)) und von Neueren: Lauf) im Archive des Criminalr. "lll, 4.

o. Preufchen) ebenda neue Folge 18411) 11.

2) 21.02 7&9 *rot-mim erinlceilxiefienoccoe nal Zlnoi ncri crrlcrzloi uni. lagen]

717017km. U0'. 77. cap. 1. Z. 1,

3) pnnd jet bey unfern Zeiten) als offenbahr iii) dergleichen viel ond man:

cherlev Plagen vnd Straff gefolgt - aus dem Wir die Strafi Gottes billicd

bedenken (tdnigl. Satzung von (Hottesläfierern v. 1495)) dardurch Gott nicht

allein gegen den Uebelthätern) fondern auch den Oberkeiten) die folchcs zu weh

ren fchuldig feond) und gedulten) zu den Werken des Zorns und erfchrdcflicehcr

zeitlicher und ewiger Straff bewegt wird. R. P. O. v. 1530 Tic. l) C1 und

v. 1548 Tit. l) s. 1. , .

4) Reichsabicijied v. 1512 Tit. 4.

S 30? Vorzüglich Feuerbach) Lehrb. d. 303) und Grolman) Grundfaße

6) So Stübel in der bis., jnollg. quad-nn. nationa- reiigiani non

connenionter ex principiie iurie pubiici uniforaaii. poenia crirninuiihus

coäraeri pouint? (KMS-nd. 1791.) y. 28.
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barkeit der Gottesläfierung in der Nothwendigkeit liege) die fittlich-religiö

fen Grundlagen des Staates nicht ungefiraft dem öffentlichen Ausdrucke

der Verachtung Preis geben zu laffen 7). »x .F

Auch auf die Fefifiellung des Thatbefiandes haben diefe wechfelnden

Meinungen von dem Grunde der Strafbarkeit Einfluß gehabt. Das

römifflze Recht begnügt fich fafi mit dem bloßen Worte der dlaeziherniee,

im canonifmen Rechte") ift ioenigfiens ein public-c hinzugefügt) die

0. E. 0.") wird genauer und hat durch ihre Difiinction: fo ehner Gott

zumifi) das gott nit bequem ift) oder mit feinen worten gott) das im

zufieht) abfchneidet) fchon Veranlaffung zn einer unnühen Eintheilung

der blagplrernin in attrihutira und clerogatarin gegeben; fehr ausführlich

find die oben angeführten Reichsgefelzez die neueren Gefeßgebungen (viel

leicht mit alleiniger Ausnahme der fcirdinifchenw)) geben ftatt der einzel

nen Fälle vielmehr blos die leitenden Grundfälze an. Gemeinreciytlicl)

fcheinen zwei Punkte vorzugswelfe im Auge behalten werden zu müffen:

die durch die gegenwärtige Stellung der Kirchen in Teutfchland zu einan

der bedingte Befchränkuna der in den) zum Theil vor Anerkennung der i*

Protefianten erlaffenen) ?licichsgeferen enthaltenen Befiimmungen")) und

die nothwendige Rückficht auf öffentliches) durch die Gottesläfierung ge- h.

gebenes Aergernißlii). Daß die unterlaffttng einer bloßen Eeremonie nicht

hierher zu rechnen fei) ift anerkanntu); ob man hiernach noch zwifmen

Blasphemie im weiteren Sinne und Gottesläfierung unterfcheiden will)

fo daß unter jener jede dolofe Schmähung von Gegenfiänden religiöfer

Verehrung) unter diefer nur eine gleiche Handlung in Bezug auf das

hdchfie Wefen verfianden werde) kann man bei der Darfiellung des ge

meinen Rechtes der Wiffenfmaft überlafienz legislativ-politifch und im

Sinne der meifien neueren Gefeßgebungen wird es fich nicht rechtfertigen

laffen) fo lange das Ermeffen des Richters hier in Befiimmung der Slraf

nicht befchräukt wird.

 

Das rbmifme Recht firafte die Gottesläfierung mit dem Tode )*das

7) Man kann hinf, diefes Gefichtspunktes wohl ziemlich allgemein ueber

einfiimmung annehmen) wenn gleich innerhalb deffelben noch immer differente

Anfiehten fich darlegen. So bekämpft noch o. Preufchen a. a. O. Larrys

und “Mittermaiefis Anficht) ohne doeh zu einem anderen Refultate zu

kommen.

8) (Zap. 2. x. rie rnaleciicia.

9) Art. 106.

10) Siehe bei Mittermaier zu Feuerbach S. 427) 13. Ausg.

11) S. Feuerbach 5. 304) Note cl.

12) S. Marezoll) Lebrb. S. 471) Note l. Diefelbe fcheint fehr ver

kannt zu fein in den beiden) in Demme's Annalen Bd. 3) S. 102 und

Bd. 5) S. 279 mitgetheilten Entfcheidungen fäehfifcher Geriehtshdfe aus

ziemlich neuer Zeit) während z. B. in einem fchon von Hidig (Zeitfcbr. Bd.

20) S. 145) veröffentlichten Falle eine von einem Juden gegen zwei Chrifrin

nen auf dem Boden feines Haufes ausgeftoßene Sclmiährede gegen die Perfon

Chrifii nicht für eine öffentliche erachtet ward.

13) Martin) Lehrb. S. 271) Nr. 10. Abegg) Lehrb. S, 708.

F
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canonifme mit Geldbuße 14) bis zu 40 Zolicji (neben der kirchlichen Strafe).

Die Reichsgefeße erkennen verfchiedene Gradationen an. deren höcbfie.

Todesfirafe. die ubrigen vecfchiedene. dern richterlichen Ermefien über

laffene Leibesfirafen find. womit Jnfamie coincidirt. Auch die Nicht

anzeige des Verbrechens ift nach ihnen firafbarw), Die teutfchen Pac

ticulargefehgebungen haben meifi Gefangnißfirafe hbchfiens die. zu 2

Jahren. -.,3

Verfchieden von der Gottesläfierung kann auch eine wirkliche Injurie

gegen die Kirche als eine Gefellfrhaft vorkommen-s).

Störung des Gottesdienfles") ift die durch loiderreclytlicfyes

und abficljtlicljes Verhalten herbeigefiihrte Hinderung oder Unterbrechung

einer öffentlichen Handlung des chrifiljrljen Gottesdienfies. Im fthwerjien

Falle. dem der gewaltthätigen Verhinderung des Geiftlichen in feinen

Amtsverricljtungen. drohte das röm. Recht Todesflrafela); die gemein

relhtliclje Praxis hat auch fiir diefen. wie das röm. Recht Won für die

anderen Fälle. arbitrcire. meifi Freiheitsftrafe eingeführt. und die neueren

Gefehgebungen der einzelnen teutfchen Territorien gehen gleichfalls bis zu

mehrjähriger Freiheits- (und zwar meift Arbeitshaus-) firafe. wobei fie

non) zwifchen den nächfien Objecten des Verbreajens. jedoeh mehr den

1 Worten. als den Strafbeftimmungen nach. zu difiinguiren pflegen.

H. Smletter.

Grenze (Gränze). Schnede. Achte. Mark. untermark.

Laag. eigentlich das Ende einer Sache. daher lateinifcl) 611131) (im

mittelalterlichen Latein grenicio). dann der Punkt oder die Punkte. wo

die Enden mehrer Gegenficlnde an einander fioßen. und da mehrere

Punkte eine Linie bilden. felten aber eine Grenze nur an Einem Punkte

vorhanden ift. in der Regel auch der Ausdruck von unbeweglichen Ge

genftänden gebraucht wird z fo verfieht man darunter gewöhnlich die

Linie. in welcher neben einander liegende Grundfiücken an einander fib

ßen 2) - Grenzlinie. Grenzzitg. So im-gegenwärtigen Artikel.

worin der figürlime Gebrauch des Wortes Grenze in der juriflifckjen

Sprache. namentlich bei der Lehre vom Auftrag. als Grenzen der Com

14) Auch noch das franz, Gefeß v. 17. Mai 1819 hat Geldftrafr von

16-500 Francs für tout vun-age i1 la rnor-nle pndiigoe et räijgieure.

15) S, bef. R. P. O. v. 1548 Tic. l. f), 8.

16) Abegg S.708. euerbath s. 308.

17) Vgl. Bülow u. agemann. prart. Erdrt. Bd. 1. S.73 und

Ab egg in Sehunck's Jahrbücher-n Vb. 21. S. 294. der namentlich gegen

Ausdehnung diefes Verbrechens auf in der Kirche. aber vor der Verfammlung

der Gemeinde. oder doch vor dem rituellen Anfange des Gcttesdienfles vorge

fallene Störungen warnt.

18) l1. 10. 0. (ia epjec. et cler. (1. 3.) *-- Fo'. 123, cry. 31.

1) *t-.yöljtn (pro-ra. Pbornno), ciiecuroun jurjciicun (io finibnr. .loose

1651. Fifeh er. Cameral- und Polizeirecht Bd. 2. Ö. 911 flg.

2) Adelung. Wörterbuch der hochteutfchen Mundart n. d. W, Granze.

F. A. Weir-ke. Handbuch des Lanbwirthjcljaftsrecljtes S. 119. 120.
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a

miffion (f. u. Eommiffion 2, Bd. S. 704). der Vollmacht. der Staats- 3)

und der teutfchen Vundesgewalt4) u. f. w.. auf die diesfallfigen Artikel hier

miti-verwiefen und der Gebrauch des Wortes Grenze in der Bedeutung

von Grenzzeichen *) (f. w. u.) nur der Vollftändigkeit halber erwähnt

wird. Die Linie. in welcher gewiffe Grundfiücke an einander fioßen.

brau>)t aber nicht eine körperliche Linie zu fein. durch welche die Tren

nung eines von dem anderen erfolgt; fie ift an fich eine unkörperliäie.

eine blos mathematifche Linie 0). Oft wird fie hingegen zu einer kör

lichen dadurch. daß ein körperlicher. von einem Orte zum anderen

hin erfireckender Gegenfiand..z. Baeine Mauer. ein Fluß u. f. w.. mit

der Grenzlinie in gleicher Richtung und fo hinlciuft. daß feine Mitte die

Grenzlinie beider Nachbargrundfiücke aufnimmt. daß diefer Gegenfiaud

felbft die Grenze bildet. So war es das Areal von 5 Fuß.: welches

nach dem älteren römifchen Rechte zwifchen den Aeckern .verfchiedener

Eigenthümer unbebaut liegen bleiben follte 7). Der Oct. auf welchem

fich die Grenze. körperlich oder unkörperlich. befindet. heißt die Grenz

fcheide. Grenzfcheidunga). Da die fcharfe Begrenzung des Rech

tes jedes Berechtigten zur Erhaltung des Rechtszufiandes im Staate un

umgänglich nöthig ift. fo gehört die genaue Bezeichnung der Punkte an

Grundfiitcken. bis wie weit einem oder dem Anderen ein Recht daran

zufteht. zu den vorzüglichfien Mitteln der Erhaltung s Rechtszufiandes

bei Grundfiücken. Haben die beiden an einander fio denGrundftücke

einen und denfelben Eigenthümer. fo liegt es .in der Natur des Eigen

thumstechtes. daß derfelbe. ohne daß ihn Jemand. der nicht ein ande

res dingliches Recht auf den Grundfiucken hat. daran hindern kann. die

Grenzen diefer feiner Grundfiitcke mit gewiffen Grenzzeicizen zu bemer

ken. fein Eigenthum einzufaffeit befugt i179). Dahingegen darf er zwi

fchen feine und feiner Nachbarn Grundfiucke Grenzzeichen. die alfo auf

der Grenzlinie felbfi fiehen. da diefe ihm und den Nachbaren gemein?

fchaftlicl) gehört. ohne der Erfteren Zuflimmung nicht fehen. Wohl aber

kann er fein Eigenthum einfaffen. wenn er mit dem Einfafiungsmittel

auf feinem eigenen Grundfiucke bleibt und da.- wo nach den Landes

gefehen eine gewiffe Entfernung folcher Einfaffungsmittel von der Grenze

vorgefchrieben ift. diefe Entfernung einhalt, Dann aber bezeichnet auch

das Einfaffungsmittel die Grenze nicht. ift nicht ein eigentlimes Grenz

zeichen. ift nicht die Grenze, Da das' Eigenthum nicht das einzige

Realrecht an Grundftücken ift. fo laffen fich. außer den. allerdings die

' 3J Hnauccnvceazer. Grundfahe des teutfchen Staatsrechtes s. 39.

4 Ebendafelbfi s. 113.

5) Adelung a. a. O. Hagemann. Landwirthfchaftsreeht s. 161.

Glü cr. Pandektcntommentar Th. 10. 9. 717. S. 433.

6) Weiske a. a. O.Ö.120. S. 116,

7) 1.. 13. 1). fin, rggnncl. (10, 1.) l.. 5. 0. cott. (3. 39.)

8) A delung a. a. O.. wo mit Recht diefer lebte Ausdruck auch von der

Grenßberichtigung (f. w. u.) gebraucht wird.

) Hagemann a. a. O. g. 162. Strobe. rechtliche Bedenken.

Spangrnl-ergtche Ausgabe. Bed. 195. (l, 178.)
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Hauptgattung der Grenzen ausmachenden Eigenthumsgrenzen) noch

manche anderen Grenzen in Beziehung auf Grund|ü>e denken) und zu

deren Bezeichnung werden gleichfalls die Grenzzeichen oft gebrauch-W).

So haben fchon die verfchiedenen Grundftücksarten) Wefen) Felder)

Wälder) infonderheit aber Gärten und Höfe - leßtere beiden gewöhn

lich durch Mauern) Zäune) Stackete - ihre bezeichneten Grenzen. Oft

find bei Servituten) z. B. Hut- und Weide-) Iagdgerechtigkeit u. f. w. -

Hutfäulen) Iagdfäulen - die Grenzen bezeichnet; man findet

da) wo noch Frohne eriftirt) die Stücken durch Steine u. f, w. abgetheilt)

bis wie weit die Fröhner ihr Frohnen) Ackern) Mühen u. f. w. zu ver

richten haben - Theilfieine u. f. w.

Der Zweck der Bezeichnung der Grenze durch gewifie Grenzzeichen)

der Annahme gewiffer auf der Grenzfweide befindlichen Gegenfiiiitde als

Grenzzeimen) als Grenze im rechtlichen Sinne mit den rechtlichen Ef

fecten der Grenze) ifi nach Obigem die Sicherftellung der Verhältniffe

derjenigen Perfonen gegen einander) tvelcleen gewiffe Rechte bis zur

Grenze zufiehen) der Grenznachbaren) Adjacenten (comic-EZ) 11))

in wie weit diefe Rechte von der Grenze abhängen) der Nachbar

rechte 12) in dem angegebenen Sinne 13). Das römifche Recht) mit

welchem im Principe felbft einige Landesgefelze") übereinfiimmen) behält

das Eigenthum a?! den auf einem Grundfiücke frehenden Bäumen dem

Grundflückseigenth mer ganz vor und gefiattet nur dem Nachbar) auf

deffen Grnndfiück der Baum übergeht) fich dagegen durch Klagen dahin)

_ daß die in das Nachbargrundfiück übergehenden Wurzeln 15)) ingleiclnn

die herüberhängenden Ziveige auf 15 Fuß hoch l6)) abgehauen werden)

und daß der Elgenthümer die auf des Nachbars Grundftück gefallenen

Früchte an jedem dritten Tage auflefe"). Anders die teutfchen Gefelze.

Aus Zufammenfiellung zweier fachfifcljen Gefeße fammt der Gloffe da

zu 18) hat fich überall.) wo fäwfifches Recht gilt) das in dem teutfchen

 

10) Weis-ke a. a. O.

11) Adelung a. a. Q. Wei-Ike a. a. O. h. 130.

' 1L) Koch) vom Nachbar-rechte) vermehrt von Joh. Iodocus Verl.

Nürnberg 4744. Profil). die Rechte der Nachbarn) Schwerin 1826. und die

in Mtttermaier) Grundf. des teutfchen Privat-rechtes z. f?) in den Noten.

befonders Note 6 genannten Schriftfieller. -

' 13) Verfchiedrn von den Naehbarrechten) als Antheilen am Gemeindereehte.

Mrttermaier a, a. O. Ö. XYZ. Runde) Grundf. des trutfchen Privat

rechtes S. 312.

1.4) Das preuß. Land-recht Th. 1 ) Tit. 9) Ö. 287 erlaubt zwar das eigen

macljttge Abhacken der in den Nachbargarten überlaufenden Warzen.) beficblt

aber die Abgabe des dießfallfigen Holzes an den Vaumeigenthütner. "Liednlitb

das baoerlfclee Civilgefehbuä) Art. 677,

1.5) l.. 6. 8. 2. |). arbeit-nm j'ai-tim antenne-nm. (47. 7.)

16) 'l'jt.. [>73. (i8 arbokjbua cneüencljs. (43. 27.)
17) ykit. big. (18 glg-icio legeniln. (43. 28.)

18) Säcbfilclees Landrecht Buch 2) Art. 52 und fcichfifclees Weichbilb Art.

126. 86tr7k, nana inoclernuo panel. l.id.4Z. 711.29. 8. 1. Profcd

a. a. . , 0,

'
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Sprichworte: „ Was in des Nachbars Garjen fällt. das ifl fein N")

ausgedrückte Princip fefigefiellt. Danach i| jeder Grundfiucksbefißec

Herr des Baumes) deffen Stamm aus feinem Grunde hervorkommt.

die auf des Nachbars Grundfiu> hängenden Früchte und Aefte aber

kann diefer abhauen und fich fo ) oder wenn fie abgefallen find, zueig

nen - Ueberhangs-) Ueberfallsrecht. AnrißW). Diefer*

Grundfaß ift theils in andere teutfche Rechte übergegangen, theils findet

er fich in folchen felbft urfprünglich U). fo daß .man ihn häufig als ge

meiner) teutfches Recht annimmt 22). Nach der richtigeren Meinung

muß) wo feine Giltigkeit nicht nachgewiefen werden kann. die Giltigkeit

 

der römifciyen Rechtsgrundfäße prlifumirt werden 23). Wo aber auch der '

erwähnte teutfchrechtliche Grundfaß gilt. ift er doch auf Gemeinden nicht

anwendbar) rückfichtlici) der auf die Gemeindegrundffücke Überdängenden

Nachbarbciume 24). Auch gehört der auf der Grenze felbft fiehende

Baum) fowohl nach römifchem als teutfchem Rechte) beiden Neichbarn

gemeinfchaftlicl) 25). (ueber das Nach barrecht2") 0.13 r-icinjtatw) in

Bezug auf Gebäude und namentlich beim Bauen) vergl. Bd. 4 S.453

fig. u. d. W. Gebäude.)

Der Zweck der Erhaltung des Rechtszufiandes im Staate durch

gehörige Abgrenzung der Befißungen begründet daÄx vom Nachbarrechte

verfchiedene GrenzreGt 27). Das Grenzrecht in der vorliegenden Be:

deutung W) befteht fubjectivy inwiefern die Rede von dem Befißer des

begrenzten Gegenfiandes ift) in dem Rechte) jeder Benachtheiligung der

Grenze entgegenzutreten und die richtige Grenze aufrecht zu erhalten 29).

inwiefern es fich um die treffende Staatsbehörde handelt. in dem Rechte

felbft oder durch Unterbehörden die Grenzen fowohl der Befißungen des

Staates) als der der Einzelnen und. ihrer Corporationen im Staate zu

30 (129)4)Eifenhart. Grundfäße der teutfehen Rechte in Sprichwdrtern S.

2 1 ,

20) Profch a. a. O. S. 57 flg.. befonders S, 58,

21) Ebendaf. S. 60 flg.

22) Runde a. a. O. h. 276.

23) iSOanz. .Wndbulh zu Runde? Grundf, V2841). Mittermeier

a. a. . , 1'". -24) Prbqf-[cif a. a. O. S. 75 flg. Mittermaier a. a. O,

25) lx. 19. pr 1). oororoonj Unit). (10. 3.) Weiske a. a. O. K» 82

u. 83. Krause, Ko jeu-o in arbokez 'ic-ini jn norm-mo pkomjoeoroa ner-e...

rien.. 1765, _ *

26) Die neuefie Schrift über preußifches ParticularreGt in diefer_ Beziehung

i| Grein. die Rechtsverhaltnifie der Nachbarn in 'Vauangelegenherten Ber

lin 1842, _

27) bassa', (io into fiojulo. nic. 1676. lajnlc, .Ia ine-ibm; tivi-un..

.len-Io 1677. v. Rotermundt (pr-aaa. (Lernen), (Ljsp. (lo inte kinn-rn.

Erz-render. 1683. 0ettjn3or, (jo into ei; contkof, ljmjtum. 41138!).

1689. Joh. Iodocus Beck. vollfiändiges Recht der Grenzen und Peeri

fieine. 4. Ausg. Nürnberg 1754. (Nürnberg u. Frankfurt 1722.) Zwar,

(ie inte ec conctorerajjz ljmjfum.

28) Nicht das mit Gafigeriwt. Gaftrecizt. gleiehbedeutende Grenzreiht.

29) Weiske a. a. O. S. 132- 56

-e
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bewahren) zu unterfuchen .und znzbeftimrnen 3")) endlich obiectiv in dem

Eomplere der diesfallfigen rechtlichen Principien des gefchriebenen und

ungefchriebenen Rechtes. Das Grenzreciyt wird gewahrt 3., vom Privat

befiher durch Grenzanlegung) Grenzbeziehung und Grenzregulirung auf

eigenen Grundfiücken ohne weiteres) hingegen auf mit einem Grenznach.

bar gemeinfchaftlictzer Grenze durch diefelben Mittel nach vorausgegan

gener Vereinigung und gemeinfwaftlich mit ihm) außerdem durch Anru

fung der Obrigkeit; b. von den Staatsbehörden rückfiwtlicl) des Staats

eigenthunis durch jene Mittel) jedoch wenn der Grenznawbar nicht eine

Privatperfon) fondern ein auswärtiger Staat und mit diefem eine Ver

einigung nicht zu treffen ift) durch die im Staats- und Völkerrechte

diesfeills enthaltenen Befiirnmungen. Tritt hingegen die Staatsbehörde

ohne eigenes Intereffe ein) fo liegt ihr) als Polizeibehörde) die ueber

warhung der Grenzen durch Grenzzüge u. f. w. ob. Als Richter hat fie)

nach den diesfallfigen procefiualifchen Vorfchriften) auf Anrufen einer

Partei) oder Beider) wiewohl unter Mithrilfe der angegebenen Mittel) zu

verfahren. Man hat) um diefe Verhältniffe zu erläutern) die Grenzen

in Landesgrenzen) innere Grenzen und in äußere und in

nere Grenzen) d. f. Grenzen der auf In: und Ausland fich erfire

rkenden Gerechtigkeiten) eingetheilt3'). Befier möchte fich die Sache in

folgender Maße darflellen laffen.

Zu den Grenzen) welche nicht wegen des Eigenthums an Grund

und Boden vorhanden find) wohl aber fich auf einen Grundfiücksrom

pler beziehen (f. S. 882)) gehören die Staatsgrenzen. Sie find

die Hauptart der den Privatgrenzen) d, i. den Grenzen der Ve

fihungen der Privatperfonen) entgegengefehten öffentlichen Gren

zen) welche zur Abfonderung der Befitzungen der Gemeinden und ande

ren Eorporationen) der Fluren) Gerichtsbezirke) ProvinzemTerritorien u. f. w,

dienen 32). Von allen diefen) mit Ausfchluß der nachfiehend befonders

behandelten Staatsgrenze) wird das Nöthige gelegentlich bemerkt wer

den. Nur rückficlytlicl) der Gerichtsgrenze kann hier nicht unerwähnt

bleiben) daß) im Falle der Begehung eines Verbrechens auf der Grenze

das gefclzliwfie Auskunftsmittel unfireitig die Verhandlung des Crimi

nalproceffes vor einem aus beiden Gerichten zufamrnengefehten gemein

fchaftlirhen Gerichte,fein wurde. In der Regel werden auch die Landes

gefehe darüber) was in diefem Falle zwifchen Gerichten eines und deffel

ben Territoriums fiatt finden foll) hingegen die je3t,in Teutfchland fo

häufigen Eonventionen der verfchiedenen Bundesfiaaten wegen Beförde

rung der Eriminalgeriwtspflege dariiber) wie es in folchem Falle zwi

fchen Gerichtsftellen der verfchiedenen Territorien zu halten iii) klare

 

30) Adelung a. a. O.

31) Seweloh) Grcnzreoifion und Grenzreguiirung. Fulda 1808.

Z2) Jack. lkrunneinnnn, U88. (i6 jut-e [iinituin prat-jncjnljum. [LZ] -

cie-.dranel , (ic: iiniuin prarjnciuiiiini 0'; pubiicoruin risitutiane. (Kit. 1716.

W e. niuß , (lieu. (ie liniltue.- rei-rjtoi-ii. Mp5. 1740. Weiske a. a. O. F. 12?..

*since a. a Ö. Th. ll)) d, 720 u. 721) S. 457.
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Maße geben. Wo aber diefe particularrechtlichen Dispofitionen fehlen

und die beiden Gerichte zur Niederfehung eines gemifchten Gerichtes niäzt

zu bewegen find. da wird in der Regel das forum lrrner-entionjs bezüglich

cleyrelrenawnia, zumal bei der in Teutfcljland fehr allgemein grundgefeß

lichen Verweigerung der Auslieferung der Verbrecher. den Vorzug gel

tend machenZZ). Die Sta atsgrenze aber anlangend. läßt fich kein

Staat ohne die objective Bafis eines Landes denken. und das Staats

*gebiet befteht aus dem Landesbezirk. den die Gefammtheit der Staats

bürger bewohnt 34). oder. anders ausgedrückt. aus demjenigen Theile

der Erde. welcher der freien Wirkfamkeit des fraglichen Staats und fei

ner Gewalt _ Staatsgewalt - unterworfen ift a5). Der teutfche

Bund fcheint hiervon eine Ausnahme zu machen. inwiefern er mit einem

eigenen Staatsgebiete nicht verfehen ift. vielmehr nach dem erften Ar:

tikel der Bundesacte ..die fouveränen Fürfien und freien Städte

Teutfchlands mit Einfchluß Ihrer Majeftäten des Kaifers von Oefier

reich und der Könige von Preußen. von Dänemark und der Niederlande.

und zwar der Kaifer von Oefterreich und der König von Preu

ßen. beide für ihre gefammten. vormals zum teutfchen Reiche gehöri

gen Befihungen. der König von Dänemark für Holfiein. der Kö;

nig der Niederlande für das Großherzogthum Luxemburg. fich zu

einem beftändigen Bunde vereinigten. welcher der teutfche Bund heißen

foll." Sonach kann man nur behaupten. daß die Staaten diefer ein:

zelnen Souveräns das Bundesgebiet ausmachen 36). Es hat aber

u jeder einzelne Bundesfiaat feine Territorialgrenzen. welche dura)

Verträge mit den Naehbarftaaten. Herkonimen und Befih feftgefiellt zu

fein pflegen 37). Diefe Territorialgrenzen. fo weit fie mit dem Aus:

lande. d. h. mit nicht am teutfchen Bunde betheiligten Staaten zufam

menftoßen. bilden die Grenzedes teutfchen Bundes _ die Bundes

grenze, Ob jedoch gleich das Bundesgebiet in fofern als ein gefchlof

fenes ,Ganze in den teutfehen Grundgefehen dargeftellt wird. in wiefern

kein Theil deffelben ohne Zufiimmung des Bundes veräußert werden

darf. und jede Verlelzung der Grenzen eines Bundesftaates als Verle

gung des Gebietes des teutfchen Bundes felbft angefehen wird z fo un

terfcheidet fich doch das teutfche Bundesgebiet dadurch von den Staats

gebieten der einzelnen Bundesfiaaten. daß feine Grenzen in' einigen Thei;

len nicht mit den dort befindlichen Grenzen der gefchloffenen Bundes

ftaaten zufammenfallen. fondern mit den alten Grenzen des teutfchen

Reiches. welches kein territoriurn ciuusum war W). Unter diefem lehren

 

33) Vgl. Glück a. a. O. Th. 6. 9. 517. S. 311 flg.

34) v. Aretin. Staatsrecht der conftitutionellen Monarchie Bd. 1. Th. 1.

l. f). 1. S. 141. Vgl. Schmalz. das teutfche Staatsrecht F. 7.

35) Maurenbrewer a. a. O. g. 59. Schmid. Lehrbuch des teut

fehen Staatsrechtrs z. 78. S. 129.

36) Klüber. öffentliches Recht des teutfchen Bundes 9. 87. Mauren

brecher a. a. O. h. 102.

37) Klüber a. a. O. s. 92. _ _

38) Maurenbrecljer a. a. L. i102 verb; mit z, 64.
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Ausdruck - gelchloffenes Staatsgebiet im Gegeufaße von of_

fenem Staatsgebiete (territarinrn non (3121111711111) 39) - verfiehc

man ein folches, worin der äußere Umfang der Wirkfamkeit der Staats

gewalt durch die Grenzen des Areals fo befiimmt ift) daß Alles ihr un

terliegt) was fich innerhalb diefer Grenzen des Areals befindet: Quic

qnjc] 23c in terriwrja, etiain 23c (IE terrjtarja 40). Die einzelnen teut

fchen Bundesfiaaten find aber fcimmtlick) tcrritorin clnuga 41), Im

Voraus muß hier bemerkt werden, daß es, nach den AnfiGren beinahe

aller teutfchen Publicifien der verfchiedenfien Schulen 49)) keine natür

liche Grenze des Staates im Sinne des Privatrechtes (f.w.u,) gibt.

Wohl aber fieht ein Theil der teutfchen Publicifien) das wefentlich.- Kri

terium der Nationalität in der Sprache findend und in für die Staa

ten Nat i o na lg renzen annehmend) diefe) nichtaberFlüffe, Bergeu.f, w.,

als die natürlichen Staatsgrenzen an43). Die oben (S.885)

näher Garakterifirten Grenzen der einzelnen Bundesftaaten find) eben

nach diefem Charakter) politifche Grenzen. Siepfind) in wiefem

fie auf pofitiven Veflimmungen beruhen) entftanden theils durch recht

liche Entfcheidungen) theils durch europäifche Völkern theils durch teutfche

Bundesvertrage) worunter in diefer Beziehung die Wiener Eongreßacte

vom 9. Juni 1815 und der Frankfurter Territorialreceß vom 20. Juli

1820 befonders zu bemerken find 44)) theils endlich durch Staatsver

crage der einzelnen Bundesfiaaten unter einander. Zum Behufe der

Lehteren und zu Berichtigung und Fefifehung diefer Territorialgrenzm

werden in der Regel von beiden Seiten Grenzcommiffionen er

nannt 4Ü)) welche auch die Rechte der betheiligten Privcukperfimeit7 na

mentlich der Adjacenten an der Lai-idesgrenzeF mit zu berückfiänigeu und

jene daher) fo weit als nöthig, zuzuziehen haben. Führen foläze Ver

handlungen freilich nicht zum Zwecke) fo bleibt nichts übrig, als dieVer

rnittelung des Bundestages nachxufuchen) nach deffen fruchtlofem Be:

mfihen die Sache an eine Austrcigalinfianz gelangen würde 46)., Zur

Erhaltung der befiehenden Grenzen und ihrer Rechte fieht den einzelnen

Territorialherren die Grenzpolizei zu 47)) fo wie denn zur Aufficdc

39) Won clansnin (Licjtnr, abi [nur-ea äornioi jn (term cjjstricw, im

inriäcliotjona tercitcirjnli gaueicnt, u: quiljbet in U108 domina., eoramqne

l10n3860c 1-68 Erinnern pciknlie-o Erler-cent; lungen', pkjnojpjaiqkja yublioi

). 3 . ' ' 'l 40) Maurenbrecher a. a. O. I. 59: M;

41) MaurenbreGcr a. a. Ö, Note c.

42) Maurenbrecher a. a. O. befondere Note c1. Staatslefikon den

Rottect und Welcker Bd. 7) unter dem Worte: Grenze, S. 108.

43) Rottcck-Welrker a. a. O. S. 106 flg., befondere 107 und 109.

Vgl. Pölitz) Iahrbuchec der Gefcbichte und Staatskunfll Iuni.1836, S.

499 flg.: lteber die f0 genannten natilrlithen Grenzen der Staaten.

44) Niaurcnbrechec a. a. O. Ö. 13.7. .

45)Klr'1ber a. a. O. Ö. 92.

11486) Kinder a. a. O. s. 216. Maurcnbreclpec a. a. O. S. 111

u. .

47) ONairrenbr-ecber a. a. O. Ö. 196- Note a»
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auf die Grenzen in manchen Staaten Beamte unter dem Namen

Grenzrätheiiu)) Grenzcommiffarienu.f.w.angefiellt find. In

wiefern übrigens die nachfiehenden Grundfähe des Privatrechtes und Ein

richtungen rück irhtlia) der Privatgrenzen auf die Staatsgrenzen analog

Anwendung fin en) dies beruht auf den allgemeinen Grundfähen über

Anwendung des Privatreänes in ftaatsrechtlichen Angelegenheiten. Zn

bemerken ift nur noch) daß) wenn gewiffe Difiricte) Eomnnmen n. f. w.

officiell als Grenzämter) Grenzfefiungen49)) Grenzfiädteöo))

Grenzdörfer bezeichnet werden) die Grenzen des diesfallfigen Gebiets

in der Regel auch die Territorialgrenze bilden. *

Sollen die Privatgrenzen ihre Befiimrnung) Sichxrung des

Rerhtszufiandes im Staate) erreichen) fo müffen fie - dies find un

umgänglich nothwendige Erforderniffe -- deutlich) um erkannt zu wer

den) feft) um nicht der Veränderung zu- unterliegen) und von den In;

tereffenten (entweder freiwillig oder durch rechtliches Erkenntniß) aner

kannt fein 51). Zufällige Eigenfchaften der Grenzen aber find diejenigen)

wel>)e fie in Folge ihrer Entfiehung oder ihres Zweckes erhal

ten, In diefer lehten Beziehung find fie) je nach Befchaffenheit des

Gegenfiandes) den fie begrenzen follen) Eigenthums-) Hausä

Hof-) Dorf-) Feld-) Flur-) Iagd-) For|-) Gerichts-)

Fifcherefi) Weide- u. f. w.Grenzen"). Vorzüglich unterfrheiden

fich von den Landgrenzen dieWaffergrenzen und zwar erftlith

in wiefern bei der Waffergrenze Waffel: und 'Land betheiligt find. Bei

einem Waffergrundfiücte) namentlich bei fiagnirenden Seen und Teichen)

gibt der gewöhnliche volle Wafferfiand) Wafferfpiegel das Merkmal ab W))

wonach) wenn durch Entwäfferung der Umfang zweifelhaft worden ift)

derfelbe mittelft Nivellements ausgemittelt werden kann. Der Waffel*

fpiegel felbfi pflegt durch fogenannte Spiegelpfähle bezeiäjnet zu wer

den. Bei Flüffen) Strömen und Bächen wird zwar die Fahrwaffer

höhe) der ordentliche mittlere Wafierfiand und Lauf (nntnrnlis tigor,

perpetrta sui rnensura in der Gefelzesfpra>)e“4))) fo daß der Strom zu

feinem gewöhnlichen Gebraume) fei es Schifffahrt) Flöße) Ueberfeßen in

Kähnen und Schiffen. oder Fifcherei u- f. w.) tauglich ift) berürkficljtigt) und

es werden als Grenzen des Stromes und Flußbettes in privatrechtlicher

Beziehung die Linien angenommen) welche das Waffer an beiden Ufern

bezeichnet i5i); allein die Souveränetätsgrenze ifi in der Regel die Mitte

des Flufies) bei Brücken die Mitte der Brücke) wiewohl neuerlich als

folche auch* zuweilen der Thalweg) d. i. der das Fahrwaffer ftets

 

48) Schnauberh-Anfangegründe des Staus-ether.; d. 154.

49) Adelung a. a. O. .

50) Ebendafelbft.

51) Weiske a. a. O. Ö. 123) S. 120.
52) Hagemann a, a. O. s. 161. Gilt-ce a. a. O. I. 717) S. (e63.

53) Hagemann a. a. Q. Ö. 163) Note 9, Weiser a, a. O. g. 1.33.

54) le. 1. Z. 5. l). (Lo flutninibna no qnici etc. (43. 12.) f

55) Hagemann a. a. O. Weiste a. a. O. h. 133 u. 134.
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bildende flärkfie und tieffte Stromfirich. angenommen worden z| mv_

Anders ift es bei der ufergrenze. Denn während bei der Teich..

Bacbö Fiuß- u. f. w. Grenze nur der Mittelwafferfiand. das Waffer. wel

>7es der Fluß u. f. w, in feinem gewöhnlichen Flußbette faßt. ,in Betrachtung

kommt. fängt das Ufer (firm). die ufergrei-.ze da an. wo das Land vom

Mittelwaffer befpühlt wird. und endigt. wo der höchfie Wafferfiand

(pleniaoirnnm namen) ift 57). Zweitens: Da. wo die Grenze des

Waffers felbft nur im Waffer gebildet wird 53). gefchieht dies entweder

durch darin befindliche Infeln. Griefe u. f. w. oder durch Annahme eines

gewiffen Maßes vom Ufer an. und es pflegt diefe Grenze durch einge

pflanzte Signalruthen. oder durch Flaggen auf dort fchwimmenden. an.

geankerten Kiihnen. Tonnen u. f. w. bezeichnet zu werden 59). Eine

andere. ihrem Zwecke nach von den gewöhnlichen fich unterfcizeidende

Grenze ift die. welche die Rechte. Befihungen u. f. w. unter der Erde fondert.

Dies gefchieht durch Grenueichen. gewöhnlich Grenzfieine (Lochfieine

genannt). welchkfenkrecht (f eiger) über der unterirdifchen Grenze auf

der Erdoberfläche gefeht werden und worauf fich in den Urkunden

(Muthbnziefen. Muthzetteln) bezogen wird. DieLochfieine müf

fen übrigens eben folche Steineier ii- w. u.) haben. wie andere Grenz

fteine. (Vergl. den Art. Berg recht. 5. Bd. S. 952). Wenn aber

zwei Zechen (dem Unternehmer zum Bergbau zugetheilte Maße. Lehen)

durchfchlägig worden find. d. h. wenn die Arbeit darin fo weit gediehen

ift. daß Beide an einander kommen. fo wird. auf Anfuchen. als

Grenzzeichen eine Erbfiufqe. Markfcheideftufe. in Beifein der

Gefchworenen und Vorfteher. im gevierten Felde in feigergerader Rich

tung (f-BergreGt a.a- Q) geicblagenW Es iii ein Theil der Mark

f ch eidekunft. den Punkt. wo dies gefchehen muß. anzugeben und die

Grenzen der unter der Erde befindlichen Gruben eines über derErde

vermeffenen Grundfiückes befondere! nach gedachten Lochfieinen aufzufin

den. Tritt Zweifel darüber ein. welcher von mehrern Markf ch rider

zügen . d. i. vermeffenen Punkten. der richtige fei. fo wird von einem

dritten Markfcheider (Geometer des BergamtesU)) ein Wehrzug

gemacht. d. i. die Ausmeffung. wodurch der Zug des einen oder ande

ren Markfrheiders verworfen (gew ehrt) wird 62).

Die zufälligen Eigenfchaften der Grenzen in Folge ihrer

Entftehung beruhen auf dem Unterfchiede zwifchen natürlichen

und kunftlicifen Grenzen 63). Der unterfehied diefer beiden hängt

 

F

56) Kinder a, a. O. . 92,

57) Weiske a. a. O. . 135.

58 Chile-rin., ei. into limiti in aquir uonrtiiucj.

59 Weiske a. a. Q.9.136.

60) Haft. in dem nachiiehend ritirten Commentar 9. 210. Weiske a.

a. O, Ö. 137. "

61) Hafer Commentar über das Vergreaht (Sulzbach 1823). d. 102.

62) Ebendaf. Ö. 586.

63) Glück a. a. O. Th. 10. h. 720. 721. S, 456. Hagemann a.

O. h. 162. Weiske a. a. O.9.119.121.
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aber wieder davon ab) je nachdem das Grenzzeichen ein 'künfilicljes oder

natürliches ift. Grenzzeichen) G renzmal) Malzeichen (termi

naa) ift jeder körperliche Gegenfiand) der zur Bezeimnung der Grenze

einer Befisung gebraucht wird G4). Werden zufällig am Orte der Grenze

befindliche) von der Natur erzeugte) wenn auch unter Beiwirkung von

Menfmenhänden in den jenigen Zuftand gebrachte Gegenftände zu Grenz

zeichen angenommen) fo find dies natürliche Grenzzeichen) na

türliche Grenzen (ter-mini naturalea). Dahin gehören Gr enz 5

Berge) -Bergrückem -Thciler) -Hügel W)) -Straßen,

-Wege 6")) -Raine 67)) -Felfen) -Bäume) -Wälder) -Höl

zer W)) -Waffer M')) -Flüffe. -Bäche) -Seen. -Teiche u.f.w.

Ein mit natürlimen Grenzen verfehenes Grundftück hieß bei den Rö

mern ager arcifioiua; im Gegenfaße von ager limit-Itu- (unferem Teut

fchen: verfteinter Acker) verfieinte Grenze) d. i. Acker und

Grenze mit Grenzfteinen verfehen) entfprechend)) welches ein Grundfiürk

anzeigte) das mit öffentlich hergefiellten und anerkannten Grenzen der?

fehen war 7"). Rückfichtlick) der natürlichen Grenzen ifi nur u bemer

ken) daß bei Grenzflüffen der Thalweg (f. S. 88 als die

eigentliche Grenze beider anliegender Grundfiücke angefehen wird 71)) daß)

fo wie die Grenze überhaupt) fo auch Grenzwafier) Grenzlvege) Grenz

raine u. f. mgewbhnlicl) den Adjacenten auf beiden Theilen gerneinfchaftlicl)

gehören) und daß die Grenzbäume auch häufiger zu den künfili

chen Grenzzeichen gerechnet werden 72'). Grenzbäume) angelach;

terte) angelafchte Bäume) Mark-) Mal-) Raim) Kreuz-)

Lou") Lach-) Lachterbäume) Rainweiden) Loche) Lache"))

find zur Bezeichnung der Grenze von den an jener Stelle fiehenden

Bäumen ausgewählte Stämme. Doch werden fie auch zuweilen) jedoch

wohl felten) gepflanzt. Es wird ihnen häufig durch Abköpfen) Schne

deln 2c. ein auffallend ausfehendes Aeußere gegeben; fie werden jedoch'.

wenn ihre Qualität als Grenzbäume nicht durch andere Beweismittel

dargethan ifi) in der Regel nur dann als folche anerkannt) wenn die

üblichen Zeialen an ihnen angebracht find) welche) nach Abhauen eines

Stückes Schale) durch Einhauen oder Einbrennen einiger_Buch|aben)

häufig eines bloßen Kreuzes) durch deffen Mitte ein Loch gebohrt ift)

auch wohl blos durch Bohren eines Loches ohne Kreuz gemacht wer

den 74). Daher mehrere der angegebenen Namen. Rückficiztlicl) der

64) Adelung a. a. O. u. d. W. Gränzzeichen) Gränzmahl.

65) Adelung a. a O. u. d. W. Gränzhügel.

66) Ebendaf. u. d. W. Gränzweg. -

17 a. E. und 9, 120 a. E.

a',

67) Vgl. Weiske a. a. Q9

68) Adelung a a. O. u. d. W. Gränzholz.

69) Adelung a. O. u. d. W Gränzwaifex.

70) Weiser a. a. O. S. 121.

71) Ebendaf.

72) Ebendaf.

73) Weiser a. a. O. Adelung a. a. O. u. d. W. Gränzbaum.

74) Strube a. a, O. Bed. 218 (i7, 81)) Note d. Glück a. a. O.

Th. 10) g. 720) 721) S. 456.
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Grenzraine (Feldraine. Pflugrecht) ift noch zu bemerken 7ß).

daß für fie häufig landesgefehlici) eine gewiffe Breite be|immti|"). und

daß fie nicht abgeackert und nicht verfciet. oder fonft verkleinert werden dür

fen77). Künftliche Grenzzeimen find die. welche in der Haupt

fache zu dem Zioecke gemacht find. um als Grenzzeichen zu dienen. _

Es kann übrigens nicht geleugnet werden. daß einige der zu den natür

lichen in der Regel gerechneten Grenzzeimen theilweife. ihrer Entfiehung

nach. zu den künftlimen gehören. z. B. Gcenzbaume. Grenzwege ec..

und daß. um ni>)t eine dritte Art. gemifchte Grenzzeichen. zu

fchaffen. man das u potiori fit clenooeinafio angewendet hat. Wo

kunftlime und natürliche Grenzen eoncurriren. haben die Erfteren den

Vorzug. da fie befonders für die Grenzbezeimnung angebracht. während

die natürlichen in der Regel nur. weil fie zufällig vorhanden waren.

als folche angenommen worden find und daher nicht oermuthet werden

kann. daß bei diefer Annahme fo forgfältig zu Werke gegangen wurde.

wie bei der eigen nur zu diefem Zwecke erfolgten Errichtung einer fünft

lichen Grenze 7").

Im Gegenfahe von den natürlichen Grenzen entfiehen nämlich die

künftlimen dadureh. daß von den zu Herftellung der Grenze Verach

tigten toillkurliel) irgend ein Gegenftand. als GrenzzeiGen. in die

Grenze gebramt wird. Man rechnet dazu Grenz-. Rain-. Markfieine.

hölzerne und fteinerne* Erucifire. einfache Kreuze. Grenzfäulen. :Stan

gen. -Pfähle. -Graben. -Haufen. -Häufer. -Mauern. -Zciune. :He

cken. -Planken 79). -Staclete u. f, w.89). welche fämmtlicl) fich durch

ihre Namen Garakterifiren. Da jedoch diefe verfchiedenen Zeichen auch

aus anderen Griinden. als um der Grenze willen. in der Gegend der

Grenze vorhanden fein können. fo muffen die um|ande. unter denen

fie fich dort befinden. und die befonderen Eigenfchaften und Kennzeichen

die Gründe an die Hand geben. ob fie für GrenzzeiGen-zu achten find.

oder nicht. Im allgemeinen ift fin: die mehreften diefer künftlichen

Grenzzeichen ein Hauptmerkmal diefer Qualität. daß fie in gerader Linie

auf einander hinweifen ul). Auf den Grenzpfählen und ,Grenz

f .iulen aber pflegen häufig die Anfangsbuchfiabew der Grenzbefiher nach

den Seiten zu. auf welchen Jeder feine Befihung hat. eben fo die

Wappen der Vefiher. namentlich der Eomtnunett und befonders. wenn

die Säulen Landesgrenzftiulen find. der LandesherrfGaften-einge

75) Weiske a. a, O. F. 120 u. 125,

76) Z. B. nach deln preuß. Landrechte Th. 1. Tit. l7'. s. W. bezuglich

| und 4 Fuß.

77) Sachfenfpiegel Buch 3. Art. 85. 70c. Pit.. [eig, term. mat. (47.21.)

78) Weiske a. a. OM). 121 a. E.

79) Gebrüder Oberdeck. Meditationen iiber verfchiedene Rechtsmate

rien Bd. 9. S, 242: Ob ein zwifchen zwei benachbarten Grundflüeken gefestrs

Riegelwerr fur die Bezeichnung der Grenze anzunehmen fei? '

ä80) Adelung a. a. O. u. d. W. Grtinzgraben. -Haufen. -Pfahl,

-Z ule u. f. w.

ii1) Hatiemann a. a. D. da62. Strnbe a. a. O. Ved.218 (7,81),
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braune) eingehauen) oft nur auf befonderen Tafeln) welche an der Grenz

fciule befefiigt find) angemalt zu werden. ueberhaupt pflegen fich der

Grenzfciulen) befonders der hölzernen (vielleicht weil in diefem Falle ge

wöhnlich'Beamten vorhanden find) .reiche auf ihre Erhaltung ein be

fonderes Augenmerk richten) und daher ihre Dauer nicht fo nöthig ift)

wie bei Privatleuten) mehr Guts-) Gerichts- und Landesherrfmaften

zu bedienen) daher Iagdfciulen) Gerichtsfäulen) Gleitsfäu

len u. f. w. BeiGrenzgraben) mögen fie trocken liegen) oder ein fort

laufendes oder fiagnirendes Waffer in ihnen fein) wird durch die Mitte

des Grabens die Grenze gebildet und zu deren Erhaltung kann jeder

Nachbar vom Andern die Hebung des Grabens) d. i. die Reini

gung deffelben von Schutt) Schlamm u.f, w. bis auf den eigentlichen Grund

und die Ausfiewung des eingelaufenen Rafens und eingefallenen Erd

reichs) zum Antheile des Hebenden) verlangen 92). Die Grenzhaufen

pflegenden Steinen oder Erde aufgeworfen zu fein. Die Grenz

häuferW) pflegen felten zu Bezeichnung von Privatgrenzen zu dienen.

Sie find gewöhnlich zu Bewahrung der Grenzen größerer Gebiete ange

legt) wie denn von kleineren Grenzfefiungen diefer Name auch ge

braucht zu werden pflegt) daher dann dixoben (S. 886) erwähnten

fiaatsrechtlichen Grundfcihe zur Anwendung kommen. Grenzbilder

im eigentlichen Sinne) menfchliche Statüen) deren unterfter Theil in

einer Scheide zu fiecken fcheint) kommen felten als wirkliche Grenzzeiäzen)

fondern mehr als Vekzierungen zur Anwendung. Das allgemein üb

lichfie und wichtigfie künfiliche Grenzzeiwen i| der Grenz-) Ma rk-)

Mal-) Mund-) Schied-) Rainftein (lewis (ine-ils oder i. ter

ldjualjs)) fonft auch WendelfieinW) genannt 85)) ein Stein) der

auf die Grenze felbft) als Grenzzeichen) gefelzt wird. Derfelbe wird zu

diefem Zwecke am häufigfien fowohl bei Eigenthums- als anderen Gren

zen gebraucht 86)) obgleich die Wahl der Grenzzeichen den Eigenthümern

frei fieht) wenn nicht Particulargefeße ein Anderes vorfchreiben. Häufig

werden zu den Grenzfieinen regelmäßig behauene) fo viel als möglich

lange Brumfieine genommen und fo gefeht) daß eine fcharfe Kante auf

den nächfien Grenzfiein zeigt) oder daß die gedrückte platte Form der

Steine) fo wie Nummern daran die Richtung derfelben andeuten. Hat

man behauene Sandfieine) fo werden Namen) Wappen u. f. w. wie oben

(S. 890)) auch zuweilen die Nummer des Grenzfieines darauf einge

hauen. Oft werden aber nur rohe) unbehauene Steinedazu angewen

det ö7). Wenn auch kein (Hefen es vorfchretbt) fo ifi es doch allgemei

 

 

 

82) l.. 2. I. 2 u. 4. l). ei. aqua et nquae pluriaa art-online. (39. 3.)

Weiske a. a. Q, h. 121 n. 132. .M

83) Adelung a. a. O. u. d. W. Gränzhaus,

84) Adelung a. a. O. u. d. W. Gränzfiein..

85) Die Hauptfchrift iii die fchon angezogene von Beck) über Grenzen

und Markfieine. Vgl. auch [Uncle-n (pr-nos. lijlciebtnncl), (10 (11.-ersi

tato lapiclnm i-'inuljnrn corner-qua ine-o. .tirol-ti 1710.

86) Vgl. oben (S. 882) gegen Wei-sie, a. a. O. S. 120.

87) Weiske a. a. O. z', 123.

'
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ner Gebrauch) unter jeden Grenzfiein das Geheimniß) die Zeichen)

Eier) Stein eier (or-ala, fentes) zu legen. Diefe befiehen in Glas

fäzerben) Kiefeln) befonders folchen kleinen Steinen) welche in der Ge

gend des Grenzfieines nicht gewöhnliä) find) in Stücken Ziegelfiein)

Kohlen) Eierfchalen) Haaren u. f. w. - eine gewiffe Zahl der Eier ifi

nicht befiimmt) doeh werden von jeder Gattung in der Regel mindefiens

drei genommen -* kurz! in folchen Gegenftänden) welche der Verwefung

weniger unterworfen find und aus deren Anblick fich leicht erkennen

läßt) daß der Stein von Menfchenhänden* dahin gefelzt ift 8x'). Es wer

den übrigens die Steine 'nach Verfchiedenheit der Gegenfiände) für welche

fie die Grenze bilden follen) aufgeführt: als Landes-) Herrlichke its?

oder Gutergrenzfieine) dann als Gerichts- (auch Obrigkeits

oderBannfkeine genannt)) Gleits-) Forfi-) Iagd-) Zehend-)

Flur- und Markungs-) Weid-) Hut- und Trattfieine _

Ausdrücke) die fich durch fich felbft erklären - hiernachfi als Zoll

fieine) Zollfäulen) wodurch die Behörde angedeutet wird) an wel

che der Zoll von der fraglichen Grenzfielle an zu entrichten ifiz als Weg

fieine) welche die Grenzen der Wege) namentlich Deichfelfieine)

welche die Mitte des WegeMnd alfo) wenn diefer ein Grenzweg ifi) die

eigentliche Grenze felbft anzeigen) als Waffecfiein e) Fifchfäulen

zu Bezeichnung der Waffer- und Fifchereigrenzen (die fogenannten Frei

h ungsfieine 89) find eine mit dem Afolrecht verfchwundene Antiquität).

Von praktifcherm Ruhen ift aber die Eintheilun'g nach der Stellung)

welche von den Steinen eingenommen wird) in Haupt-) Eck. und

Ortfieine. Ortfieine find folche) welche am Anfange oder Ende der

Grenzbezeimnung) Eckfieine (layieiea ringen-area) folahe) welche da) wo

die Grenze eine Ecke bildet) alfo gerade im Winkel fiehen. Diefe bei:

den Arten find Hauptfieine (iafiiciez yrjlicjyaien)) 'auf welche es bei

der Grenzbezeichnung am mehrefien ankommt) zu welchen daher die befien

und bezeichnendfien genommen und welche mit der größten Sorgfalt

gefeßt werden 90). Minder bedeutend find die Läufer (cuk80re8, la

piäe: tui-mess, cancolnitantea, 86cl1l1(]8.l'jj, inter-menü), d. f. die Steine)

welche blos die Grenzlinie) den Grenzzug voneinem Hauptfieine bis zum

anderen bezeichnen und wozu die geringeren Steine verwendet werden")

Denn bei zu großer Entfernung der Ortfieine in der Grenzlinie von

einander wurde eine Veränderung der lehteren durch Adackern u. f. w. leicht

möglich fein) daher die Läufer als Zwifmenfieine nöthig erfrheinen. Man

kann fonaih nicht annehmen) daß die Grenze da einen Winkel bildet)

 

88) Strube a. a. O. Bed. 218 (u, 81). klollfclel, iurjapruci. fo

reneie Z. 721. Gluck a. a. O. s. 456. Hagemann a. a. O. s. 162.

Weiske a. a. O. d. 125.

89) [Ljniier-kljlciabranci i. (7.3, 7.11114. Berka. a. O. Buch 1

Eap, 2) obaerr. 6.

90)(Lji1(ick- iiiiciadranc] i. o. s. 5-9. Look l. c. oberer'.

4-12.

91)lLjnacr*1-]i|ciei)canei |. o. Z. 5. Leck [. o. obzoc'. 12.

(einer a. a, O. S. 457.

'
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fich nach einer anderen Seite wendet) fich bricht) wo ein Stein fteht.

Man nimmt vielmehr an) daß von einem Steine zum anderen eine

gerade Linie geht und daß die Grenze nur da einen Winkel bildet) wo

ein durch feine nach zwei Seiten zeigende Form fich als folchen charak

terifirender Eckfkein fieht- Krmime Grenzlinien können) außer wenn

die Grenzfteine ganz nahe ftehen) in der Regel nur durch natürliche

Grenzen) oder durch Grenzgraben und durch Urkunden nachgewiefen

werden o2). -

Soll durch Grenzen wirklich die Erhaltung des Rechtszufiandes im

Staate gefördert werden; fo müffen da) wo es an einer richtigen Be

grenzung fehlt) Grenzen angelegt) die vorhandenen Grenzen mriffen

erhalten) die verloren gegangenen wo möglich wieder hergefiellt)

die in Unordnung gekommenen regulirt werden. Die Anlegung

der Grenzen (linien lager-e, :neuem-am eigen-e W*)) gefchieht) wenn der

Eigenthümer des zu begrenzenden Grundfiücks auf feinem Eigenthume

bleibt 881)) von dem Eigenthümer allein) fciniht ihn aber dann

nicht wider feine Nachbarn. Soll dies erlangt werden) fo muß er leh

tere) fo weit er an Jedes Befibung angrenzt) zur Anlegung der Gren

zen zuziehen (vergl. S. 881) 94)) bei welcher übrigens die vorfiehenden

Regeln und Grundfähe zu beobachten find. Laffen .die Grenznachbarn

fich freiwillig und yrieatim nicht dazu bewegen) fo muß er den Richter

zur Grenzregulirung auffordern) die denn auf gemeinfchaftliche Koften

gefchieht (f. w. u.)) da die Verweigerung der .Theilnahme an der außer

gerichtlichen Grenzregulirung eine Verweigerung der Anerkennung der

Grenze) fo wie fie der Nachbar anlegen will) involvirt) die Regulirung

auch zu beiderfeitigem Vortheile gefchieht. .Kommt es nun wirklich zur

Anlegung) fo muß die Grenze durch* einen) von beiden Theilen zu er

wählenden) und bei gerichtliäyer Anlegung verpflichteten) Feldmef f er

- in manchen Ländern gibt es im allgemeinen verpflichtete Grenz

mefferW)) Grenzfcheider) Märker) Flurmeffer) Siebner)

Landmeffer) Steinfeher (weimar-ea, agrienenaoree) -- genau

ausgemeffen) namentlich das Maß der Grenzlinie von rein zu Stein

angegeben) nicht _nur die Grenze) fondern die ganze n Gfie Umgegend

mit jedem anliegenden Grundfiücke) nach feiner Art und Größe) in einen

Riß - Grenzriß - gebracht und diefer von den Intereffenten an

erkannt werden ") Zuweilen werden auch mehrere Feldmeffer zugezogen.

ueber das ganze Gefäiäft wird) wenn die Grenzanlegung richterlich ge

fchieht) ein umftändlihes Protocol( - Grenzprotocoll - aufge

nommen) worin die ganze Handlung der Grenzanlegung) die Art) wie

dabei verfahren worden) von welchen Punkten man ausgegangen ifr und

92) Weiske a. a. O. s, 124.

93) Ebendaf. z. 126) S. 123.

94) Ebendaf. Ö. 127) S. 125.

95) Adelung a. a. O. u. d, W. Gränzmefier) Granzfcheider. .

96) Kleider) Inftruction für verpflichtete Landesfchieder) Steinfeßtr u. f. w."

Pappenheim 1308.
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wohin man fich gewendet hat (nach den Himmelsgegenden und den an

liegenden Grundftücken). dann wodurch man fich davon. daß die Grenze

gerade fo laufe. wie fie angenommen worden ift. überzeugt. oder wie

man fich darüber vereinigt hat. ferner Lage. Abdachung. Richtung und

Art der umliegenden Grundftücke (ob Plz. Wald. Feld u. f. w.). endlich

das gefundene Maß von Grenzzeicljen zu Grenzzeichen. . oft auch. zu

größerer Sicherheit. das Maß jedes anliegenden Geundfiückes angegeben.

das Protocoll aber den Intereffenten zur Anerkennung vorgelefen. bezüg

lich vorgelegt. und von ihnen unterzeichnet wird. Häufig wird das Re

fultat der Grenzanlegung in einen Grenzreceß gebracht 97). d. i. ein

förmlicher fchriftlicher Vertrag der Grenznachbarn über den Grenzver:

gleich W). über die Art. auf welche die Grenze für die Zukunft beftehen

foll. und häufig wird jenes Refultat noch in befondere Bücher. Grenz

regifrer. Flur-. Grenz-. Lager-. Fund-. Bann-. Mac.

kungsbücher. Grenzbefchreibungen. Flurläufer. Steuer

und Zinnsregifier 99). eingetragen 109). Bei dem ganzen Gefchäft

aber muß die äußere Form der Grenzanlegung. d. i. richtige Stellung

der Grenzzeichen nach ihrem Zwecke und die innere Form. d. i. die

Beobachtung genauer Legalität in der Procedur und der gefehlichen Ein

richtung der Riffe. Protocolle u.f.w.. auf das firengfte beobachtet werdenlm).

Für Erhaltung der Grenzen wirkt vermöge des fubjectiven

Grenzrechtes (S. 883) in der Regel theils der Befihec felbfk. theils der

Staat, Der Befiher thut dies durch Befichtigung der Grenzen mittelft

zu gewiffen Zeiten zu veranftaltender Umgänge daran -- Gcenzb eg e

hungen. Grenzzüge. Grenzbeziehungen. Grenzumgänge.

namentlich. wenn die Befihungen groß z. B. Rittergüter. Gemeinde

fluren u. f. w. find. Mittelft diefer Handlungen überzeugen fich die Inter

effenten von der noch beftehenden Richtigkeit der Grenzen. oder von der

entfiandenen ungeroißheit. fie lernen auch diefelben kennen. wenn fie

folche noch nicht kannten. Da aber der größere Theil der Befihungen

zu klein ift. um befondere Grcnzzüge zu veranlaffen. fie auch bei den

verfchiedenen Anficiften der Eigenthümer häufig unterbleiben dürften. fo

find folche in mehrerer Staaten für gewif'fe Zeitabfmnitte. zB. alle drei

Jahre. anbefohlen. wo dann diefe Grenzzüge mit befonderen Feierlich

keiten. z. B. Mufik. Tanz. Abfchießen von Gewehren bei den Grenz

zeiclfen. Zuziehung der Schuljugend u. f. w. zu gefchehen pflegen. damit jeder

Einwohner die Grenzen feinem Gedächtniffe defto ficherer einpräge. Bei

97) Adelung a. a. O. u. d. W. Gränzreceß.

98) Ehendaf. n. d. W, (ßjränzvcrgleich.

99) Hört. Abhandlung von Flur-. Lagcr- u. f. w. Büchern. Frankfurt

1798. (v. Trühfcljlrr). Arnorifung zur Abfaffung rechtlicher AuffähqHaupt

abth, 3. Hauptft. 2. f). 15. S. 434.

100) ueber das Ganze vgl. Hagemann a. a. O. h. 163. Glück a.

a. O. S. 457 flg. Weiske a. a. O. S. 125. 126.127. Seweloh a.

a. O. Hock. Abhandl. von Vcrfteinigung. Befchreibung. Berzeichnrmg und

Beziehung der Grenzen. Mainz 1789.

101) Weiske a. a. O. h. 130.
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diefen Grenzbeziehungen werden) außer den Befißern der zu umg den

Grund|ci>e) auch die Grenznawbarn zugezogen und häufig ein Fe mei'

fer adhibirt) um) im Fall entftehenben fofort zu befeitigenden Streites)

die nöthigen Vermeffungen machen laffen zu können. Aueh werden dun

kel gewordene Grenzen wieder erneuert) z. B. die angemalten Buchfiaben

und Wappen aufgefrifcht) die gefunkenen Grenzfieine) befondere) im

fumpfigen Boden häufig) wieder gehoben) d. h. der Stein wird vor

firlytig ausgegraben) es werden.die oraler unterfumt und er wird mit den

Eiern gerade fo wieder gefiellt) wie er vor dem Verlinken ftand. Auch

die Grenzgraben werden dabei gehoben (S. 891)) wenn fie deffen bedur

fen und dies. fogleich möglich iflz außerdem wird dies wenigfiens angeord

net 102). Häufiger forgt auch der Staat durch Aufteilung befonderer

G renz w ä ehr er (custocler fininrn vergl. S. 886) oder durch Verordnung

zu deren Anfiellung für Communen u. f. w.) was Übrigens auch oft Privat

befilzer von felbft thun193). Zur Sicherung der Grenzen müffen ferner nach

gemeinem Rechte 104*) in der Regel vom Verkäufer eines Gcundfiückes dem

Käufer die Grenzen angezeigt werden und endlich wird nach gemeinen'

Rechte die abfichtliche Verfciljwung der Grenzen als Verbrechen gefiraft.

Die Grenzvercü>ung) Grenzverfälfmungwb) (rap.

mini (notice, crimeo ter-mini mati) ift die in Beziehung auf Grenz

zeichen verübte Fälfchung 106). Am richtigfien unter den Begriff von

Fälfwung gebracht 107)) wird zu diefem Verbrechen) als Privatver

brechen die Verfärbung) Verfelzung oder Vernichtung eines Privat

grenzzeichens in der Abficht der Venachtheiligung eines Anderen er

fordert 198). .Die peinliche Gerichtsordnungl99) disponirt) daß der) wel

cher dieß begeht) „peinlich am leib nach geverliGeyt groß gefialt vnnd

gelegenheyt der fachen vnd der perfon) nach radtgefirafft werden foll)"

- alfo eine willkürliche Leibesftrafe nach der Größe des gefiifteten Scha

dens und nach Vefchaffenheit der Umfirinde ,und Perfonen110)) fonaeh

auch nach Verhältniß der Bosheit und Gefährlichkeit der Handlung 111).

.

102) Weiske a. a. O. I. 132. - -

103) Weiske a. a. O.

104) [1. 63. s. 1. ]). (16 (reiner-ab. eine. "nei, (18, 1.) le. 48. l). tio

not.. erntj el; nenn. (19. 1,) Glück a. a. O. Th. 16) Ö. 985) S. 121.

105) (An-ecke, uncl-n ter-mini, .enge-11. 1674. Plot!, (le ter-mind

moto. Pre-j. 1750. Müller clo crjmjne ter-mini mati. hip-jaa 1752.

Colin., (Io termin() [now. exrgent. 1757, heir-inn [Baier, e18 ter-n.

mot. Jen. bez-rer, man. ac] 1). spar. 558. Practifcihe Falle f. bei

Pfifier) merkw. Criminalfälle Bd. 4) Abh. 6. Vifclwf) merkw. Criminal.

rechtsfalle Bd. 4) S. 267 flg.

106) Abegg) Lehrbuch der Strafrechtswifienfwaft s. 205. Feuerbach)

Lehrbuch des peinlichen Rechtes) Ausg. von Mittermaier) 5. 423. Mar

tin) Lehrbuch des Eriminalrewtes S. 192 (196).

107) Macezoll) das gemeine teutfche Criminalrewt z'. 153.

108) Tillmann) Handbuch der Strafrechtswiffenfchafc Bd. 2 ) I. 504.

109) Art, 114, M

110) Tittmann a. a. O.

111) Wie die Praxis firaft) f. bei Quiftorp) Grundf. des teutfchen

peinl. Rechtes Th. 1) I. 212. 1110.711, jnsücutjone. ink. crlnn I. 553., jedt

in der Regel nicht über Gefangmß.
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Voegßgliä) erhöht wird die Strafe. wenn das Grenzzeiilyen unter df

fentlitkier Autorität gefelzt worden war 112). Die Particulargefeße fiellen

dies Verbrechen unter die Fälle theils des Betruges) theils der Verbre

chen wider die öffentliche Treue) theils der EigenthumZbeeWträGti

gung 111'). Ganz von diefem PrivatverbreGen verfchieden ifi das Ver

brechen der Verrürkung der LandesgrenzeF von mehreren

Particulargefeßen für Staatsverrath erklärt und auch im gemeinen Rechte

nach 4eden Grundfcißen von Hoch- und Landesverrath .u beurthei

len *1 )- e *--'

Die Wiederherfiellung der verlorenen Grenzen (ao

clarntjo finjnmlw)) feet den Fall voraus, daß ein Gretmaehbar [ich

feines Nachbargrundfiürkes über deffen zu erweifende Grenze hinaus an

maßt. Schon Frontinus 116) nimmt 15 Arten von Grenzikreitigkeiten

an) z, B_ e16 figure, (je mario, (le fine, (in pwyrjetate, (18 loc() etc,

Die oontroeerria (le 1000117) ift der hier vorliegende Fall. In diefem

fleht dem Befißer des gedachten Nachbargrundfiüries in der Regel be

züglich die Vindications- oder Negatorienklage zu l1"), weil hier der

Streit über das Terrain felbft iii. das entweder erftgedachtem Grenz

nachbar oder dem lelztgedachten Nachdargrundfiücksbefißer gehört; die

Entfcheidung des diesfallfigen Rechtsfireites kam bei den Römern dem

Prätor zum), Hierher i| auch der Fall zu rechnen. wenn ein Wege

nachbar auf eine unerlaubte Art einen öffentlichen Weg auf das entge

gengefehte NaGbargrundfiück z. B. durch unerlaubtes Abackern. durch

oerbindliäzkeitswidrige unterlaffung der gehörigen Unterhaltung des Weges

auf feiner Seite. fo daß die Gefchirre auf dem entgegengefeßten Nath

bargrundftücke fahren mliffen u. f. w.. auf diefes Grundfiück hinüber

treibt. Dem Verleßten fieht hier die eine recent-ae o. tejectae octio da:

hin M120). daß der Verleßende den vorigen Weg wieder herfielle und den

durch die Hinübertreibung des Weges entfiandenen Schaden eric-he 121))

daß ihm auch jedes anderweite derartige Beginnen bei Strafe unterfagt

werde. Ziemlich eine und djefelbe Tendenz damit hat das inte-custom

oe quicj in ein yubljca fie-MN). In allen diefen Fällen behauptet der

Kläger . die Grenze gewiß zu wifien) und verlangt deren Wiederherfiel

-„ "

112) Martin und Abegg a. a. I. n' .-.m

113) Marezoll a. a, O. -7. -' .

114) Martin und Abegg a. a. O. Vgl. Tittmann a. a. O. g'.

309) 310. .,

115) Weiske a. a. O. Ö. 126. . *fi*

116) ])e eigene-nm qualjweo er liinitjbna E6. 60er." 39.

117) l4. 60. l). (lo 76th. rigni'. (50. 16.) Weiske a. a. D. Ö, 127.

118) Hagemann a. a. O, 9. 163.

119) Glü> a. a. Q. Ö. 717, S. 437.

120) l.. 3. yr. l). (io 'ja public-a oc jut-exe. (43. 11.) Sehweppe.

das rdmifehe Privatrecht Ö. 600.

121) 1361111101', (le actionjbua 86er. ll. tray. x1. s. l2. Schmidt.

gerichtliche Klagen und Einrrden 9. 1325.

122) l.. 2. s. 20 u. 24. 1). no qujej jn 'ia publjoa fiat.. (43. 8.)

Glück a. a. O. Ö. 718) S. 448, 449.

.
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lung. Hier ift alfo die Tendenz in der Hauptfaehe eine 'joclientjo

(ioiulo, und die Klage unterfcheidet fich von der eictio union) regonclotum

(f. w. u.) dadureh. daß fie eine beftimmte Grenze zum Gegenflande

hat 123). Der Kläger muß bei allen diefen Klagen den Beweis der

Grenze (probutio finjum 124)) führen. ivelciyec jedoch nicht etwa blos

durch den ,Befih dargethan werden kann l27'). fondern in der Hauptfache

geführt werden muß durch Veaugenfcheinigung unter Zuziehung Sach

verfiandiger (Feldmeffer. fogenannter Grenzmeifier). durch uuterfu

chung der Grenzzeichen) namentlich Hebung der Grenzfteiue (f. S. 895).

Prufung der daran und darunter befindlichen Zeichen (f. S. 889-.890 u.

892). dura) Vergleichung des an Ort und Stelle getroffenen Befundes nicht

nur mit den um der Grenzen willen eigen vorhandenen Urkunden "(1".

S. 893 u. 894). fondern auch mit den fogenannten Hilfsurkun

den, d. i!I folchen. aus denen fich zufällig die Grenzen ergebenNÖ).

z. B. Katafier. Kaufbriefe. Lehnfcheine und LehnbriefeF Flur- und

ZZagerbucherF Prozeß: u_nd fonfiige Gerichtsacten u. f. w. Vloße Sclnuffe

aus mehrdeutigen Erfcheinungen und Hhpothefen find nur mit höchfter

Vorficht anzuwenden 127). Es findet aber dabei auch der Gebrauch der

Eidesdelation und der in diefem Falle in der Regel an Ort und Stelle

abzuhbrenden Zeugen fiatt. von welchen Lehteren fogar lesfeö rie auciitu

zuläffigMi). obgleich vorzüglich *folche Pecfonen) welche vermöge ihrer

Gefchafte häufig die Fluten und ,Grenzen begehen. wie Jäger. Hirten,

Flurfwulzen. Feldwaäzter u. f. w.. vor allen aber die nicht dabei interef

firten Feldnachbacn tauglich hierzu find129). Doch wird bei Grenz

fireitigkeiten der Beweis durch alte Monumente u. f. w. dem durch Zeu

gen vorgezogen l30). Vorzüglich i1uhliel) zur Entfcheidung folcher Pro

zeffe ift es. wenn vor der Etitfcheidung ein Grenzriß (f. S. 893) ge

fertigt. zu den Arten gebracht und von beiden Parteien anerkannt

wird 131). Wird-die wahre Grenze bewiefen. fo wird diefe wieder her

gefiellt und Übrigens der Klagbitce gemäß verfahren. außerdem der Klä

ger abgewiefen.

Schon hieraus ergibt fich) daß diefe Klagen. namentlich die Rei

123) [e. 6. l). .Ia rei ujnajoeit. (6. 1.): Zi in teln niiquis regal; (Lebe-t.

äozignare kein, ec iin-um coca-n an parken. et quocanr peer-t; oppollutio

enjm rei udn genug 5er] apeciein aignilicat, Hagemann a. a. Ö. z. 163.

Sande. Archiv fur das Civil- und CriminalreGt der prcußifGcn Rhcinprovin

zen Bd. 17 (neue Folge Bd. 10. Abth. 1). S. 191.

124) Weiske a. a. Q. Gefierding. Ausbeute von Nachforfcizungen

über vcrfch. Rechtsm. Th. 1. S. 271 fig. '

125) Gluck a. a. O. s. 720 u. 721, S. 455. Hagemann a. a. O.

S. 163 und der dort ange hrte 148732: i. e. 701. l. apeo. 114. mea. 1.

126) Weiske a. a. O. 9. 130.

127) Weiske a. a, O. Ö. 126 u. 130.

128) Glück a. a. O. z, 720 u. 721) S. 461. '

129) Hagemann a. axO. Wciske a. a. O. d, 130.

130) l4. 10. l). (16 pkobatjooibuu et praeeumtjunjbua. (Z2. 3.) Glück

a. a. O. Th. 21. z, 1145-1156, S. 289 flg.

131) Hagemann a. a. O.

[*7. 57
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vindicatlon mbglichfl zu vermeiden find. weil fie einen fchweren Beweis

haben und keine Hilfe geben, wenn die richtigen Grenzen nicht bewiefen

werden können. die Grenzen gänzlich ungewiß und in Unord

nung find. Dafür gibt das römifän Recht ganz vorzüglich die fchon

in den Zwölftafelgefeben begründete Grenzfeheidungs.. Mark

fcheidungsä Grenzklage (actjo e. incjjcinm fiojqm tego-ul()

,4 run-MIZ). Sie i| ein jucijcjum cjjrieorioio und fand urßprünglicl) blos

fiatt) wenn (le fine (f. S. 896) gefiritten wurde, eine cootroycn-Zja

finaljx, inrgium finale vorlag) noch jeßt) wie gedacht. wenn wirkliche

Grenzberwirrnng (fine- coofusj) vorhanden ifi 1M), während wir

den Ausdruck Grenzfireit. Grenzproceß für alle möglichen Strei

tigkeiten über Grenzen gebrauchen M). Der actjo fio, reg. liegt eine

obligntjo quazi E! ccmtractu zum Grunde M) und fie findet nach römi

fchem Rechte nur bei der Grenzverwirrung unmittelbar an einander lie

gender Grundfiüeke 1W)) nicht Gebäude 137)f für welche bezüglich die

1107i 09ern] onnfintio und das jnterejictnm qnocj fi aut cin-o gegeben

find . nach canoniiehem Rechte hingegen auch dann fiatt, wenn *die geo

graphifch abgefiecrten Grenzen gewiffer Gerechtigkeiten in Venom-ung

gerathen find 1"), nicht bei allen anderen Streitigkeiten über Gerechtig

keitsgrenzenm). Da die Grundfiücke unmittelbar an einander liegen

müfien) fo wird die Klage durch einen dazwifehen befindliGen öffent

lichen Weg oder Fluß 1*19) (nicht Privatflufi. Graben oder Vaä) 141)).

ausgefchlofien. Eben fo findet fie nicht flatt. wenn die Grenzen nicht

verworren. fondern blos die verlorenen Grenzzeichen herzufiellen find.

ivofür eine auf Verlaagung gerichtete Imploration ausreicht 1“). Auch

nicht. wenn ein, zwifchen den Grenzen zweier Gcundfiücke inliegendes

132) Waßäo", prev.. 7110111112, (fiscal-an. 1111-16. (12 iiniom kqgnn

(Locnm iucljnjo, Jenaer 1650. v. Speckner. reehtliGe Blicke auf Marktlage

und Markverrücfunxzsklagen. Nürnberg 1817. Ewers und Bender) allge

meine jurifiifehe Zcitf-ehrift. Iahrg. 1828, S. 117. K. Weisfe. fceptifäz-practi

fche Behandlung einiger cioilrenotlichen Gegenfiände (Leipzig 1829), S.Puehtaz über die octio fininm regnnäornm, in der Zcitfchrift für Recht und

(Hcfekzgebung in Knrhefien Hft, 2 (Eafiel 1837). Nr. 1. Wieder-hold», Be.

mcrkungcn über die acc. [in. reg. , in der Zeitfchrift für (Zivilrecht und Prozeß

Bd. 13. Oft. 1. Dir. [ll. S. 35 flg. Sternber 7 Einiges über die acüo

finjom regunclorum, cbendaf. Bd. 17. Hft. 3. Nr. 111, S. 426 flg.

133) Glück a. a. O. Th. 10. ö. 717, S. 433. 436.

134) Adelung a. a. O. u. d. W. Gränzfireit.

135) Schweppe a. a. O. z. 600.

136) 1.. 4. 8.11. l... 5 u. 6. l). (init-ni kegonäokum. (10. 1.) S chwrppe

a. a. O.

137) l.. 4. 8.104041. Schweppe a. a. O. Puehta. über die ge

richtlichen Klagen der Landeigenthümrr z'. 137) S“. 388. Glück a. a. O.

Th. 10. d. 718. S. 447 u. 450.

138) (Kay. 3 u. 13. x. (lo pkobatjonjbuo. (2. 19.)

139) v. Wening - Ing enheim. Lehrbuch des gemeinen Civilrechtcz

Bei). Z- Cqp- 5- 1x771- *

140) l.. 4. Z. 11. ]). fin. reg. (10. 1.)

' 141) l.. 6. l). am). Glück a. a. O. S. 449.

142) Puchta a. a, O. z. 137, S. 388 11.9.1118, S. 390.

x
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Stück' von beiden Anliegern als Zubehör in Anfprucl) genommen wird

-. eine Art der Vindication |47'), Es kann fie aber der Berechtigte je

der Art. alfo, außer dem Eigenthümerf auch der Pfandglaubiger. Etu

phyteuta. ufufructuar u. f. w. gebrauchen 144). Sie ift auch eine

nctio ciuylex, deren fich jeder Grenznawbar. dem an der Grenzreguli

rung gelegen ifif bedienen. daher der Kläger rürkfiäftlicl) der dem Be

klagten in Anfehung der Grenzberiwtigung zufiehenden Gegenforderungen

zugleich Beklagter ifi und in diefer Beziehung. gegen den Grundfah: aetoe

noo contiemllafol', verurtheilt werden kann 145). Obgleich der Haupt

gegenfland der Klage die Grenzvetwirrung und erfierefideßhalb zum

Theil auf die aus diefer Verwirrung. unmittelbar nach dem Gefehe oder

nach den Grundfäßen über Adminiftration. hier Adminifiration der

Grenzenf (qu-zei e! contcaoco) hervorgehenden perfönlichen Verbindlich

keiten gerichtet und daher infoweit nctio jo per-Mam ifiz fo geht fie

doch auch auf Erfiattung deffenf was der Beklagte in Folge der. Vec

wirrung von den Grundfiücken des Klägers befilzt. daher fie zugleich den

Charakter einer actio in tem hat und unter diefen Umfiänden offenbar

eine actio mixta 146) U147). Das Klaggefucl) wird .urfpt-,üngliih da

hin gerichtetf daß die alten Grenzen wo möglich hergefiellt. außerdem,

nach vorgängiger Vermeffung der treffenden Grundfiücken eine neue

Grenze und fomit ein neuer Eigenthums- und Befihfiand fefigefeßt

werde 148), Sie geht alfo. im Gegenfahe von der rinciicatjo fjnjnm,

die ein Befiimmtes zum Gegenfiemde hat. auf etwas noch nicht Be

ftimmtes und ift [o auch eine actio orbitraria, weil das richterliche Er

meffen für Befiimmung neuer Grenzen eintritt 149). Bleibt die Klage

bei diefem urfprünglichen Klaggefuche fiehenf fo nennen die Rechtslehrer

diefelbe eine öctjo fjnjufl] regunciotom simplex. Wird fie aber f wie

nach den Note 148 angezogenen Schriftfiellern gewöhnlich gefchieht, zu

gleich darauf gerichtetf daß der Beklagte dem Kläger das zeither zu viel

Innegehabte fammt den dadurch entbehrten Nutzungen. Früchten und

gehabten Schaden erfeheWPf fo tritt der Fall einz wo fie nach Note

146 pro rei einciicatione ift. und dann pflegt fie actio fioium reson

(Forum qualjficota genannt zu werden 151). Dieß ändert aber ihre Na

 

 

 

 

143) Puchta a. a. O.d.137f S. 389. 5. 138f S. 390 u. 391.

144) le. 4..Z. 9. 1). finjqm kegnnä. (10. 1.) v. Writing-Ingen

heim a. a. O. Puchta a. a. Q,

145) l1. 2. s. 1, l1. 3. l). communj (Ljyjtiuoäo. (10,3.) Glück a. a.

O. Th. 10. 5. 7177 S. 441. '
146) l1. 1, l). fiojom regnnäorom (10. 1.): [Finite-n kegooäorom tre-vo

io yakoon-nu eat., [inet pro 'junior-tions rei eät. Puchta a. a. O. S, 391,

147) ueber alles dieß vgl. Glück a. a. O. S. 441 flg.

148) Zöbmqx ]. o. 82er. ll. cap. 7], Schmidt a. a, Q. 114L.

Glück a. a. O. S, 445. Puchta a. a. O. S. 189l S, 395. blut-leu

bruch, ciaclkjna [intitle-Warum Z. 424. _

149) Puchta a. a. O. S, 138f S. 392. '

150) Inwiefern auf diefe Nebenfordernngen geklagt werden Fannz dariiber

vgl. Glück a. a. O. K. 723, S, 464 flg. '

151) Glück a. a. O. s, 719. S. 451. 57*
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tur nicht. Denn die Gefehe 1W) fagen ausdrücklich: ,ln inciicio kiniritn

regnnciornm Elium einer ratio fit, qn0ci inter-ert etc, yo.: lie-zw

contestutarn EÜW frucfua renient in 110c iuciicio, Der Richter hat

fofort) naäjdem er angegangen worden) mindefiens den jüngften Befiß

zu berichtigen) damit) wenn von beiden Theilen die Grenzverwirrung zur

Sprache gebracht worden) klar werde) wer der Kläger ift) und damit

Thätlimkeiten unter den Parteien vermieden werden 1W). Da der Klä

ger feine Klage auf die vorhandene Grenzverwirrung fiüßt) fo hat er

diefe) wenn der Gegner fie leugnet) zu beweifen. Dabei ift es nun

wohl möglich) daß der Kläger beweifen muß) wie die Grenzen vorher

waren) wenn er feine Behauptung) daß die Grenzen jetzt verwirrt feien)

darauf) daß fie jeht anders) als fonft feien) gründet. Allein es ifi dieß

bei der uciii) finium reg-incl. keineswegs alle Mal nöthig) und diejeni

gen Schriftfieller) welche einen folchen Beweis alle Mal verlangen) ver

wechfeln die gegenwärtige Klage mit der rinclicatjo iininln. Denn wenn

man dieß bei Erfierer als das thema prahanclnm annehmen wollte) fo

müßte der Kläger) wenn er die vorigen Grenzen nicht bewiefe) nach dem

bekannten Brown-client!) juris: nciare non probnnte ubsolr-ilnrkens, ab.

gewiefen werden) die Grenzen möchten fo verworren fein) als fie woll

ten) und der Fall) daß der Richter pro urbia-io diefelben regulirte)

könnte gar nicht eintreten. Es beruht ja die act. fin. reg., wie gedacht)

gerade darauf) daß man die Grenzen jetzt nicht kenntjkund gerade da

durch wird die cant-icio (inium klar) wenn keine der beiden Pltrteien die

Grenzen beweifen kann) indem auch der Beklagte) wenn'7er andere

Grenzen angibt) als der Kläger) mit feinen Gegenbeweismitteln gehört

werden muß 1W). Der Richter 15i") hat vor allen Dingen beim Be

ginn des Prozeffes durch Augenfcheineinnahme 1W) und) wenn nicht

fchon ein beiderfeits anerkannter Riß zu den Arten gebracht ift) durch

Beibringung eines folchen die Sache möglichfi aufzukiären und) wenn

die Verwirrung confiatirt ifi) die alten Grenzen wo möglich auszumit

teln 157). Daher ifi es allerdings nützlich) wenn der Kläger die alten

Grenzen nach feiner ueberzeugung angibtz allein die Klage.kann nicht

als unfkatthaft verworfen werden) wenn er dieß unterläßt) quiz ultra

110380 nenio tanetar 1W). Bei Auffuchung der alten Grenzen wird dann

152) i4. 4. Z. 1 u, 2. l). iininin regnnciornm. (10. 1.) l.. 56. l), 1a

lnilinc: Ernie-entrance. (10. 2,) Glück a. a. Ö. d. 717) S. (145, Schweppe

a. a. O. litt. 1). S. 524. iiiiililonbrucii 1. c.

153) Gleich a. a, O. z. 717) S. 441.

154) Glück a. a, O. S. 455.

155) Loh) von dem Verfahren in Grenz- und Baufachen) in deffen eivi.

lifiifcljeti Abhandlungen) 2. Ausg. (Eob, und Leipzig 1832)) S. 229 flg.

156) Puchta a. a. O, 9', 140.

157) l., 11. l). iinium reg-uncl. (10. 1.) l.. Z. E. e011. (3. Z9.)

[iellfelä i. a. S. 72i. Glück dazu a. a. O, S. 454. Thibaut) Sv

firm des Pandektenreanes z. 718. v. Wrning-Ingenheim a. a. O. s. ZZ).

Schweppe a. a, O.

158) Gegen Glück a. a. O. und befonders gegen den in der Note 87

angeführten Klein) Rerhtsfor. der Hallifchen Iuriftenfacultät Bd. 1) Nr, 40.
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mittelfi Beficljtigung an Ort und Stelle 159) im ubrigen mit Beobach

tung derfelben Formen verfahren) wie bei Anlegung neuer Grenzen

(f, S. 893) und bei dem Beweis auf angefiellte r-incijcatio finiuin

(f. S, 897), Laffen fich die alten Grenzen nicht auffinden) auch fich

eine Vereinigung unter den Parteien nicht zu Stande bringen; fo be

wirkt der Richter die Grenzregulirungw") felbft) wobei er in der

felben Maße verfcihrt) dabei befonders den ganzen in Verwirrung gekom

menen Flurdifirict vermeffen laßt) nach den Antheilen der einzelnen Ad

jacenten) wie folche durch Grund- und Lagerbumer) Acquifitionsurkun

den und andere Beweismittel eruirt werden) einem Jeden nach Verhält

niß feiner Theilnahme an der verworrenen Maffe in Gemäßbeit der So

cietcicsrege( und nach billigem Ermeffen einen Antheil zutheilt) danach

aber die Grenze ordnet. Ia wenn die Grenzen zum Theil bekannt find)

darf der Richter fogar) zu möglimfier Erlangung einer geraden Linie Etwas

von dem Grundfiücke des Einen dem Anderen zuerkennen (ariiariicatio)

und diefem dagegen eine Geldzahlung an jenen auflegen (conciemnatia) lol).

Oft erheifcijt die Nothwendigkeit) daß) namentlich zur Verhütung

von Thcitlimkeiten (vergl. S. 900)) fur die Dauer des Prozeffes ein

Proviforium angeordnet werde. Dieß gefchieht dadurch) daß eine

interimifiifcize Grenzlinie gezogen und die Grenznachbarn vorläufig fo in

den Befiß eingewiefen werden) oder äußerfien Falles fo) daß das firei

tige Stück fequefirirt wird W). Der Gerichtsfiand ift) nach der

Natur der Sache) das Forum rei eitae. Wird durch die Privatgrenze

zugleich die Gerichtsgrenze gebildet) fo vereinigen fich beiderfeits Gerichte

zu einem gemifchten Gerichte (vergl. S. 885). Sind diefe freilich auch

über die Gerichcsgrenze im Streife) fo muß die Sache an die ncichfie

Oberinfilmz zur Anordnung des Nöthigen gebracht werden, Eoncurrirt

die Landesgrenze) fo hat die Regierung nach obigem Grundfaße (S. 884)

das Erforderliche zu verfügen) wobei rückfimtlicl) des Privatrechtspunktes

auch ein gemifchtes Gericht wird entfcheiden muffen 1o3). Die Ver.

jähring in Bezug auf Grenzrecht anlangend) fo wurde die contro

rereia (ic: fine (f. S, 896 u. *898) von Theodofius li. gar keiner) von

Anaftafius der vierzig-) von Iuftinian der dreißigjcihrigen Verjährung

unterworfen 164) z doch ift dieß leßtere) da der Zuftand jeder Verwirrung)

an fich und feiner Natur nach) nicht in einen fefifkehenden übergehen

kann) nur von der actjo finiuin reguneiorum quuiifioata (f, S, 899)

 

159) Glück a. a. O. S. 459,.

160) Sewelol)) in der angeführten Schrift. Hofer) Handbuch über

die Abruf-rungen der Grundfiucke. Prag 1817.

161) s. 6. I. (ie oftieio juciioia. (4. 17.) l.. 2. I. 1. i.. 3, i). iiniun.

reglmcior. (10. 1.) Puchta a. a. O. Ö. 138) S. 393 und 9. 139) S. 394.

Weiske a. a. O. 9. 131. Hagemann a. a. O. s. 163. Gluck a. a, O.

5_ 722) S. 461 flg. v. Wening-Ingenheim a, a. O,

162) Puehta) über Prooiforien in der angez. Zeitfchr. für Civilr. und

PW), Bd. 5) Oft. 1) Nr. ei() S. 131,

163) W a g n e r ) Zritfchr. für dfierreiclrfche RechtsgelehrfamkeitVd. 2) S. 133.

164) Reinhardt) die uauoapio und ytaeäctripcjo des *cdmifehen Rechtes

(Stuttgart 1832)) 9, 121.
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zu verftehen) während die) den Zuftand der Verwirrung vorausfehende

octio iinium regunciorum 5111:9121( unverjcihrbar ift 10l7), Vuddms,

GüterreÖte der Ehegatten. Aus dem Wefen der Ehe

folgt ein rechtlicher Einfluß auf die Vermögensverhältniffe der Ehe.

garten überall nicht. Die Gemeinfmaftlimkeit des Lebens unter Ehegat

ten kann befiehen) ohne daß einer derfelben von feinen Vermögensrechten

irgend etwas verliert) und ohne daß in Anfehung des Erwerbes oder

Verluftes folcher Rechte irgend eine Modification herbeigeführt wird. -

Die Ehe fiihrt aber) vermöge der Verfcifiedenheit der Stellung der Ge

fchlechter in Beziehung auf die Fähigkeit zur Ausübung und zum Schuhe

von Rechten) ein anderes Verhältniß mit fich; nämlich eine dern Manne

als dem Haupte der Familie untergeordnete Stellung der Frau als eines

Gliedes der Familie deffelben. - Durch diefes Verhältniß fehen wir in

den erfienhifiorifmen Anfängen der fur unfer jehiges Recht in Betracht

kommenden Rechtszuficinde einen Einfluß der Ehe auf die Vermögens

verhältniffe der Gatten vermittelt. - So bei der mit der ftricten rö

mifchen Ehe verbundenen manu-i mariti, vermöge welcher die Frau gleiä;

einem Kinde des Mannes (filiue loco) fiä; dergeftalt in der Gewalt des

Mannes befindet) daß ihre vermögensrechtliwe Perfönliciykeit ein

Befiandtheil der feinigen ift und hinfolglicl) auch ihre fämmtlicizen Ver

mdgensrerhte die feinigen find; und daß diefe Wirkung ihren Grund nicht

in der Ehe felber) fondern in dem durch die Ehe hervorgerufenen Fa

milienverhältniffe hat) zeigt fich nicht allein darin) daß die Frau des

Mannes) der nicht felber Familienhaupt ift) fondern fich in einer frem

den potestns befindet) zu dem Inhaber diefer pole-sine in einem ähn

lichen Verhältnifie fteht l)) fondern auch darin) daß fie mit der freien

Ehe nicht verbunden ifi. -* Eine ähnliche unterwürfigkeit findet fich

in dem Mundium des teutfchen Ehemannes über die Frau; aber es ifi

hier nicht die vermögensremtliche Perfönliclykeit der Frau in die feinige

übergegangen) fie iii ihr vielmehr verblieben) aber vermöge der Gewere)

welche er an ihren Gütern hat) liegt der rechtliche Schuh derfelben allein

in feiner Hand) während der Schuh ihrer Perfon ihm vermöge feiner

ehelichen Vogcei zufiehti). Schon hier zeigt fich eine wefentliche Ver

165) 1.. 5 u. 6, 0. tinjnm reguncloknm. (a, 39.) 1., 6. e. 1.413 nn

nuli except. (7, 40.) .*1 l cjatu o , traut, finium reguneioe-nm sir-o (ie quinqna

Frauen prnesrrjpcjone. 00]. 1590, engere-dk, (ie pkaesoriytione limjtum.

Leger, oezconomju juris l.. lll. Pit.. 7]. tb. 4. not. 7. beziser i. c.

70|. vll. 39er. 454. mea. 11. 12. 13. Hagemann a. a. O. d). 164.

Glück a. a. O. 9. 719) S. 451 fig. Schweppe a. a. O. s, 600 a. E.
M Wüiilenbruoh l. o. F, 424,

1) Denn ifr fie auch nicht in de tn manu., fo lfi fie doch in feiner t'.

milia und feine aua (Tai). lll. . l. 111. ll. 159.). Vgl. Zimmern)

Gefch. des cbm. Privatrechtes l. s. 226 mit d. 122. Wüblenbrnob in

l-[viirooc. nung. nom. ori. [Wähle-nde. 1. *i-ir. 10. s. 6, 110e, i. ot jena.

eit. und Z. 6-14. jbici.

2) Albrecht) die Gewere u. f. w, h. 2. Sächf. Lande'. l. 81. 9.2) 45.

S. 2. Schwab. Landr. (v. d. Lahr) 313. 1. Vgl. Runde ) teutfches eheliche'

Gliterrecht z', 6) S. 11 flg. und daf. Eil. "
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fchiedenheit in der Grundform diefer Verhältniffe. Bei der nranua in.

nere Vereinigung der Vermögensverhältniffe und Rechtlofigkeit der Frau

dem Manne gegenüber; bei dem Mundium Sonderung zwifchen Mann

und Frau r und Berechtigung der Frau dem Manne gegenüber; aber

Abhängigkeit der Frau in Anfehung des Sänihes ihrer Rechte von dem

Manne- alfo Befäyränkung derfelben auf einen Anfpruch auf Schuh

auf mittelbacen Schuh- und blos in Anfehung der äußeren Seite der

Vermögensrechte eine Vereinigung in der Hand des Mannes. und von

diefer äußerenVereinigung find denn auch die altteutfchen Paroemien;

Mann und Weib haben nicht gezweit Gut an ihrem Leibef oder in ihrem

Leben L')- zu verfiehkn. - Die Unfähigkeit des weiblichen Gefrhlemtes in

Anfehnng der Ausubung und des Schuhe-s von Rechten verlor fich in

deß im Laufe der Zeiten- oder ließ nur die Folge übrig, daß die Zu.

ziehung eines Beiftandes ein den Willen des Weibes Überall nicht un

wirkfam marhendes förmlimes Erforderniß gewiffer Handlungen jener

Art wurde- wie bei der fpäteren teutfchen Gefchlewtscuratelx* In fofern

fich die früheren Einwirkungen auf die Vermögensverhältnifle während

der Ehe noch erhielten- konnten fie nun als eine Folge der unterwüc

figkeit der Frau unter die Gewalt oder den Schuß des Mannes nur

dann noch erfcheinen- wenn man diefe als alleinige Folge der Ehe, und

nicht als eine Folge jener Unfähigkeit anfahz wenn man eine gleiche

unterwürfigkeit der Frauy wie fie in Anfehung der fonfiigen Lebensver

hältniffe durch die Ehe begründet wird, auch i Anfehung ihrer ver

mögensreGtliGen Verhältniffe annahm. Sonft kxnnte nur die Ehe fel

ber als der thatfäcloliche Grund diefer Einwirkungen erfcheinen. Es war

aber nicht immer die Ehe allein. welche fol>7e Einwirkungen mit fich

führtez es wurden vielmehr nicht felten noch befondere Dispofitionen dazu

erfordert. deren Wirkfamkeit aber durch die Ehe bedingt war- wie

,bei der römifmen (103, nach der Regel: ([03 eine matrinwnio non intel

ligitur. _ So ift es denn auä) nach dem geltenden Rechte, und auf

diefes gefehen- muß man den Begriff .der Güterrechte der Ehegatten da

hin befiirnmen: daß fie diejenigen vermögensrechtlichenVer

hältniffe der Ehegatten find- welche durch die Ehe be

gründet werden oder von derfelben abhängen. - Die ver.

fäziedenartigften auf die fonftigen Verhältniffe der Ehegatten zu einander

und zu ihren Kindern- fo wie zu deren Verwandtfmaften fich erfirecken

den Verirrkfichtigungenf und die verfchiedenartlgfien Anfichten und Auf

faffungsioeifen- haben indeß hierzu den verfchiedenartigfien Gefialtungen

geführt. - Das Güterrewt der Ehegatten kann als ein Theil der Fa

milienverfaifung bezeichnet werden. und hier wird jede Gefehgebung- die

nicht Willkür zu ihrem Principe erheben willx das einmalBefiehende

anerkennen müffen- fo unbequem auch die Verfchiedenheit dem Fachjurifien

fein rnag4). Die thatfäch liche Theilnahme am Vermögensgenu ffe

 

3) Säihf. Landr. l. 30. h. 1. Schwab. Landr, 256. 2.

4) Nur muß man nicht Alles als etwas Veflehendes betraehteni was in

den Darfiellungen der Iucifien ftchtz niiht dasjenige, was nach von außenF
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F

welche allerdings die mit der Ehe verbundene Lebensgemeinfwaft nach fich

ziehtä)) hat fich in diefer Verfaffung zu einem rechtlichen Verhältniffe

gefialtetz die Fortdauer diefes Genuffes) welche die freiwillige Fürforge

des einen Gatten dem anderen nach feinem Tode zu fichern fu>)en wird)

ifi oft frhon durch das Gefeß beftimmtz und die Rechte vorhandener

Kinder fo wie der Schuh des ueberlebenden) dem fie und ihr Vermögen

unterworfen find) haben wiederum Modificationen in diefen gefelzlicizen

Befiimmungen veranlaßt. Demnach muß- unterfchieden werden: 1) das

Verhältniß während der Ehe) 2) das Verhaltniß des Überlebenden Ehe

gatten bei kinderlofer Ehe) 3) das Verhältniß deffelben) wen-ü .Kinder

aus der aufgelöfien Ehe vorhanden) und endlich kommt auch 4) noch

dasVerhciltniß bei eintretender Scheidung in Betraäit. _ Diefe Ver

hältniffe gefialten fich denn nach den verfrhiedenen Güterreclytsfyfiemen

verfrhieden) und deren find drei .Hauptcirten zu unterfcheiden: l. getrenn

tes Güterverhciltniß) [l. äußere und [ll. innere Gemeinfchaft. _

l, .DW getrennte Güterverhältniß defieht feinem Wefenlxnuci)

darin) daß wenigftens 1) während der Ehe kein Ehegatte an den

Gutern des anderen irgend ein Recht hat) welches durch das eheliche

Verhciltniß begründet ift. - 'Es iii alfoin fofern gar kein Verhciltniß

und fein Begriff involvirt die Negation eines folchen. Dieß fehr aber

voraus) daß auch die Ehefrau vollkommen freie Dispofitionsbefrtgniß

über ihr Vermögen hat) und konnte alfo fo lange und infofern nicht

fiatt finden) als das eheliche Mundium fich in feiner urfprüngliwen Be

deutung erhielcz wiihrend die neuere Gefchlechtscuratel einer folchen Stel

lung der Ehegatten überall nicht entgegenfieht. Denn wenn auch diefe

Euratel regelmäßig dem Ehemanne als dem Sclhüher der Frau zu Theil

wird) fo bleiben deffenungeachtet alle ihre Angelegenheiten betreffenden

rechtlichen Handlungen von ihrem Willen abhängig) während bei dem

Mundium oder der ehelichen Vormundfchaft der Wille des Mannes ent-

fcheideti und zuweilen befieht diefe lehtere) wo die erfiere gänzlich auf

gehört hat) z. B. im Herzogthum Sawfen-Altenburg. - Im heutigen

pofitiven Rechte bildet indeß das getrennte Güterverhciltniß den Gegen

fah zur Gütergemeinfclyaft. Eine folche Gemeinfäzaft darf man aber)

wenn man die Begriffe nicht verwirren will) nur da annehmen) wo

mehrere in folcher Beziehung auf ein vermbgensrechtliciyes Verhciltniß

ftehen) daß man ein befonderes befiimmt begrenztes Recht in ihrem

Verhaltniffe zu einander nicht unterfcheiden kann. Wo alfo eine folche

unterfcheidung möglich ift) da muß) wenn auch der eine Ehegatte fein

Recht erfi durch die Ehe aus dem Vermögen des anderen erworben hat)

z. B. der Mann einen Nießbraucb an den Vermögensgegenficinden der

Frau) ein getrennter eheliches Güterverhciltniß angenommen werden.

oft aus fremdartigen Znfiituten) herzugetragenen Anfichten von der Doctrin

aufgefiellt und nur infofern zur Wirkfamkeit gelangt ift) daß hin und wieder

im Prozeffe darnach entfchieden worden. Dann find auch gegen jene Anficht

nicht: Runde a. a. O. s. 183) S. 391) 392 und daf. Eil.

5) Vgl. Runde a. a. O. s. 1) S. 1) 2.
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Diefes befkeht alfo überall wo) und in foweit als) fich keine Gemein

fchaft in der angegebenen Bedeutung findet. _ Ein folches getrenntes

Güterverhciltniß ift heut zu Tage als das gemeinreciytlicl) geltende anzu

fehen) weil es das des neueren römifcjhen Rechtes ifiZ dem man auch in

diefer Materie feine gewöhnliche Geltung nicht verfagen kann “)) wenn

gleich feine Anwendbarkeit hier im hohen Grade eingefchränkt ift. Bei

diefem Verhciltniß ift denn die Ehe) auch während der Dauer derfelben)

nicht ohne Einfluß auf die befonderen Vermögensrechte der Ehegattenz

fie kann den Erwerb eines Rechtes u) bedingen) b) hindern und e) ein

Recht begründen. -- Die Ehe bedingt den Erwerb von Dotalrechtenz

nämlich von folchen) welehe zwar zum Vermögen der Frau gehören)

deren Ausübung aber zu dem Zwecke in die Hände des Mannes gelegt

ift) um dadurch die Lafien der Ehe zu beftreiten. Denn diefe Rechte

find mit der Ehe allein noch nicht gegeben) fondern bedürfen außer der

felben noch einer anderweitigen Begründungz auch find fie an und für

fich felber betrachtet nicht gerade folche Rechte) welche dem ehelichen

Verhältniffe ausfchließliei) eigen wären. Namentlich gilt letzteres von

den Rechten) welche der Mann an der Dos erwirbt. Denn hier wird

die Ausübung derfelben dem Manne entweder dadurch eingeräumt) daß

ihm das ganze Recht erworben) oder zu feinem Gunfien ein Recht auf

gegebenwird) und dem Vermögen der Frau davon weiter nichts .ver

bleibt oder zu Theil wird) als ein Anfpruci) auf eine Erfüllung derZweck

beftimmung und eine Forderung auf Erftattung des ihm dadurch erwor

benen Vermögenswerthes (infofern er nicht durch jene Zwe>befiimmung

als confumirt zu betra>)ten ift) wie die Früchte)) oder Wiederherftellung

des aufgehobenen Rechtes) z. B. der Servitut7)) wiewohl diefe Forde

rung auch dritten Perfonen zuftehen kann z oder es entfteht eine Theilung

von Eigenthumsbefugniffen. Der lehtere Fall tritt ein) wenn ein kör

perlicher) alfo auch fpeciell beiiimmter) Gegenftand dem Manne zur Dos

gegeben wird; alfo nicht etwa gegen einen) wenn auch erft nach Auflö

fung der Ehe zu entrichtenden) Preis übertragen wird. Denn wenn

auch die gefeßliäzen Ausfprüme nicht ganz darin übereinftimmen) ob dem

Manne oder der Frau in diefem Falle das Eigenthum zufteht) fo ift doch

fo viel gewiß) daß der Mann während der Ehe die Ausübung aller Eigen

thumsrechte hat) jedoch mit Ausnahme der Veräußerung und Verpfändung

von Immobilien und der Befugniß die Erzeugniffe der Dotalgegenfiände)

infofern fie zu den eigentlichen Früchten nicht gehören) fich f elb er zu

6) Vgl. Runde a. a, O. Ö. 4) S. 6_8. - Diefe gemeinreehtliche Gel

tung fchließt aber gemeinremtlirhe Principien über andere Güterverhaltniffe

nicht aus,

7) l.. 57. 1). 80]. mati-im. (V1.3.) [a. 78. pr. 1). (Lo jure äot.(23.Z.)

So auch Auf ebung einer das Eigenthum der Frau befchrankenden Servitut:

11. 78. s. 2. . e06. ueber Seroituten) welche das Eigenthum Dritter be

fehranten: l.. 66. l). aaa. Ueber den Fall) wo clotja enden dem Manne eine

Liberation ertheilt: l1. 43. i). eau, S. den Art. Brautgabe Note 93

98) Note 137 flg.
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erwerben 11). Diefe Befchreinkungen laffen aber die Annahme fehr be

denklich erfcheinen. daß ihm das Eigenthumsremt felber zufiehe. - Am

treffendfien fpricijt fich das Verhältniß demnach aus in l.. 75 1). rie

_jure (Latium 23. 3: Guarani; in bonia mul-ici (108 sit, muljerj.

turned eat. _- Und wenn demnach ein Dotalfiück dasjenige bezeichnet

wird: cuju. cioruioinrn men-ifo quaesitum e319), und der Mann pro

(late ufucapirt 19)z fo folgt daraus nicht mehr. als daß er vermöge der

Eonfiituirung eines Gutes zur (i0: in Anfehung deffelben zu Erwerb

handlungen befähigt. und der von ihm gemachte Erwerb des Eigenthums

eine Acquifition für das Vermögen der Frau ifi. Zu IufiinianW

Zeit. als der eigentlich civilreahtliwe Begriff vom (jolojnium _ich ver

wifcijt hatte. und ihm ein in 501118 e338 11) gleichgefiellt wurde 12).

nannte man den Mann den c10u1jnu8 des Dotalfiücks 111). erkannte es

aber an. daß das Eigenthum feinem Wefen nach (natur-nnter) der Frau

zuftehe 1*1). - Eine folche Befugniß zur Ausübung der Eigenthums

rechte bei einem Nichteigenthümer findet fich aber auch bei dem Pfand

gläubiger. dem Emphyteuta und dem Superficiarz und daß das Ver

hciltniß des Mannes zur Frau in Anfehung des Dotalftücies dem Ver

hältniffe des Pfandgläubigers zum Pfandfchuldner in Anfehung des

Pfandfiürkeo gleich fieht. zeigt fich in den Befiimmungen über die Wir

kungen der e88 jucijcataw). - Allein die Rechte der Frau haben hier

einen dem Dotalrechte eigenthümliäyen Charakter; einestheils dadurch.

daß ihr Dotalrecht als f oläjes nur durch den Erwerb jener Befug

niffe des Mannes ihr erworben werden kann. weßhalb denn auch. fo

lange die Ehe noch nicht erfolgt 1|. die ihm 410113 cause eingeräumten

8) Vgl. den Art. Brautgabe Note 234 flg. -- Daß die Befugnis zur

Ausübung eines Rechtes ein von dem Rechte felber verfchiedenes Recht fein könne.

befireitet freilich Hai f e. Reoifion der bisher. Theorie v, d. ehcl. Gütergem.

h. 16. S. 35 flg. All/ein das pofitive Recht hat doch Beiipiele davon aufzu

weifen (f. noch Note 14). in denen die Ableitung des Rechtes der Ausübung

von dem Inhaber des Rechtes felber nur in Beziehung auf die Zufiandigkeir des

Rechtes in Betracht kommt. ,

9) 1.. 13. s. 2. 1). eis funclo ciotoli. (23. 5.) Vgl. l.. 23. 0041s im

(101. (5. 12.) l.. 81. l). ec-cj.

10) 'l'it.. 1). pro 601a. (41. 9.) x 1

11) Vgl. l.. 52. 1). a.. a. n. 1), (41. 1.) 0511 i. n. 40.

12) l.. un. 0. 11v uucio jure Quir. toll. (7. 25.) 77***"

13) kr. F, eit. - Im Sinne der l.. un. 0. eit. iii diefe Bezeichn ng

auch nicht unpaifend. - Wenn Cajus fich derfelben Bezeichnung bedient. fo

redet er dabei von dem Falle. wo der Mann durch in jut-a cessio rnunoipucjo

?heröusaäghio ciotiä cauru quiritarifches Eigenthum erlangt hat. - Eoj. F.

. 2. .

14) l.. 30. (k. 11c-, iure e101.. (5. 12.) Wenn Juflinian hier fagt:

daß die tas ciotales nach der logum subtilitns zum patrjmonium oder zur sub

.tantiu des Mannes gehdrtenz fo liegt hierin eigentlich nicht mehr. als daß

darnach der Mann fie iu donio habe. - Das in honin daher-r, welches der

Frau in l4. 4, l). rie. rolle-tions (37. 6.) in Anfehung der (103 zugefchrirbrn

wird. kann nur in dern Sinne verfianden werden. daß fie dadurch bereichert

iii. S. indeß den Art. Brautg abe Note 219-235.

15) l.. 63. l). rio ro iucijuaia. (42. 1.)
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Rechte felber. nicht etwa blos deren Ausübung. ihm erworben werden1")e

anderentheils dadurn). daß ihm befondere Vorzüge (das priejleginm (10

tie u. f. w.) beigelegt find. die daffelbe gegen nannheilige Handlungen

des Mannes und gegen die Angriffe der Gläubiger deffelben finnrn 17).

- Diefe Nenne der Frau find es denn auch. welnn durch die Ehe be

dingt find. und auf welche die Regel: (103 8in6 nuytiis non jutelljgl»

tnt18). fich bezieht. - Es find aun) diefe Nenne überall nicht davon

abhängig. daß das Dotalgut aus dem Vermögen der Frau. oder auch

nur aus dem Vermögen derjenigen. welche eine Dos für fie zu befiellen

verpflichtet find. herrührtz fondern fie werden ihr ebenfalls erworben.

wenn ein Dritter aus feinem Vermögen freiwillig eine n03 dem Manne

be-fielltz wiewvhl dann. wenn er für den Fall der Auflöfung der Ehe

fin) die Rückforderung ausbedungen. das Nenn der Frau fin) auf einen

Anfprun) auf eine dem Zwecke der (108 gemäße Benuhung befchränken

muß 19). - und diefes Recht kommt nur zur Ausübung. wenn der

Mann während der Ehe infolvent wird oder eine fchlechte Haushaltung

fuhrt. indem fie dann die ihm fonft zufiehende Befugniß der Ausübung

der Nenne. welche die no: bilden. zum Zwecke der Ehe fur fin) in An.

fprun) nehmen kann '(1). Die Ehe bedingt ferner aun) den Erwerb der

im römifnnn Nenne vorkommenden (Ionaljo proyter noptiae von Sei

ten der Frau. Die rinnige Anfirht über diefes fo wenig aufgeklärte

Infiitut 21) fcheint die zu fein . daß daffelbe ein gewiffes Gut während

der Ehe ganz in das rennlinn Verhaltniß des Dotalgutes fehr; wiewohl

die zur Sicherung deffelben dienenden Vorzüge geringer find als die des

eigentlinnn Dotalgutes 22), So wie das Dotalgut als folches der

Frau burn) eine Handlung des Mannes erworben wird. eben fo macht

fie auch auf diefelbe Weife den Erwerb der nonntjo pre-pfer- reception;

die Verfchiedenheit befieht blos darin. daß der Stoff für die letztere aus

dem Vermögen oder von der Seite des Mannes herrührt. und darnan)

der Rückfall oder Anfall deffelben bei Auflöfung der Ehe fich anders

4 16) Vgl. l4. 7. 8.3. l). no jut-o not. (23,3.) l.. 1. 8. 1. l). pro note.

1. 9.

( 17) 1.. 30. E. ne jut-a (lot. (5. 12.) l.. un. S. 1. E. a0 kei 11x01-, act.

(5. 13.) For. 97. o. 2, Vgl. den Art. Vrautgabe Note 589-598.

604 flg.

18) l.. 3. 21. 22. l). (10 ine-o not. S. den Art. Vrautgabe Rote

4 flg.. Note 129 flg.

19) Vgl. Thibaut. Sofiem des Pandektenr. h. 346 unter 0.

20) l.. 24. pr. l). 801. matti-n. (23. Z.) [4. 29. 30. (1. (16 jut-ez not.

(5. 12.) dio'. 97 c. 6. pr. (ei male res marjtuz Zuber-MW_- S. indeß den

Art. Vrautgabe Note 379. - Wenn der Mann im Falle des Wahnfinnes

der Frau fie hilflos läßt. und die (10- nieht zu ihrem Zwecke benußt. kann diefe

fequefirirt werden. 1.. 22. s. 8. .l). 301m0 matti-o. (24. 3.)

21) Gegen die Anfinzten. daß fie rin bedingtes Gefchenk an die Frau

fei. daß fit erfi wirkfam werde. wenn die Ehe durch den Tod des Mannes auf.

aeldfl und Kinder aus derfelben vorhanden: v. Ldhr. im Arch. für tiv. P.

l7. S. 431 flg.

22) U0'. 60. o. 1. Wo'. 109. c. 1. Vgl. Thibaut a. a. O. S.347.
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gefialtet U). Da diefe Rerhte der Frau. welche unter Dotnlremten im

allgemeineren Sinne befaßt werden können. durch das Verhältniß der Ehe

ihre befondere Qualifieation erlangen. fo unterfcheiden fie fich dadurch

auä) von demjenigen Erwerbe. der blos in Beziehung auf bie Ehe ge

macht wird. und daher auch in gewiffer Hinficht von derfelben abhängt,

Dahin gehört der Mahlfehaß (art-bu aponealitia) und die Braut

gefrhenke (ayoneaiitio lui-gives). welehe wenigfiens durch verfehuldete

Nichteingehung der Ehe verloren gehen 24% fo wie auch die Morgen

gabe. als ein nach teutfchen Sitten zuweilen gebräuchliche!! Gefchenk.

welches der Mann der Frau alsbald nach der Vollziehung der Ehe macht.

durch welches fie das ihr dadurch eingeräumt-e Recht fofort fich allein

erwirbtW). Kann leßtere auch nicht. wie man zuweilen gefagt hat. als

ein yretiurn yirginitatie angefehen werden. fo tritt dabei* doch die Idee

einer Vergeltung für die conaummatio matticnonii hervor; und es finden

fich Anerkennungen dafür. daß ihre Giltigkeit davon abhängt. daß fie

fofort nach dem erften Beilager gegeben wird 20). - Die Ehe hindert

dahingegen den Erwerb eines .Rechtes vermbge der Vorfchrift. daß Schen

kungen unter Ehegatten während der Dauer derfelben überall nicht wirk

fam werden können 27). - Die Ehe begründet ein Recht des Ehe

mannes gegen dritte Perfonen. welche verpflichtet find für die Frau eine

603 zu beftellen. fie deßhalb in Anfprua) zu nehmen 2i7). Es find

aber hier noch einige Fälle zu betrachten. in denen nach teutfchen Rec-h

ten die Ehe ein Recht des einen Ehegatten in Anfehung der Güter des

anderen erzeugt. - Die Gewerke des Ehemannes im älteren teutfchen

Rechte führte zwar eine innere Vereinigung der Vermögensrechte nicht

mit fich; jedoch hatte der Mann an den der Frau eigenthümlich ver

bleibenden von ihr eingebrachten Gütern einen Nießbrauch 29). Ein fol

rher Nießbrauih des Mannes an dem der Frau ausfchließlia) verbleiben

den Vermögen ifi bisweilen. namentlich in oldenburgifGen Gegen

23) Vgl. v. Lbhr a. a. O. S. 432. 460.

24) S. den Art. Vrautgefehenke.

25) Eichhorn. Einleitung in das teutflhe Private. g. 303. Jedoch

kommt auch eine Morgengabe in anderer Bedeutung vor. S. unten Note 45.

26) Dortmund. Reehtsfprüclte bei Wigand. Arch. für die Gefchichtskunde

Wefiphalens l?, S, 425, -Vgl. auch Mittermaier. Grundfage des gem.

teutfch. Privatrechtes F. 348. Note 5. 6. 7.

27) Nämlich auch dann nicht. wenn ihre Befiündigkeit nicht davon abhängt.

daß der Vefihenkte den Schenker überlebt und diefer nieht widerruft. fondern

bei der Trennung der Ehe gemacht find (1.. 11. I. 11. ll. 12, l). (le aon-tt.

int. u. et uxor. [24. 1.)); es fei denn. daß ein Fall vorliege. wo fie aus:

nahrnsweife fofort giltig wird. Vgl. Thib aut a. a. O. - S. auch färbt".

?Zndxd l. 21. und Mittermaier a. a. H. g. 411 vgl. mit S. 401. Note

. .

28) Vgl. Thibaut a. a. O. s. 336.

29) Sachf. Lande. Lll. 76. Ö. 3. Seltwab, Landr. nach E. 342. Diefes

Recht des faihf. Landr. gilt auch noch in Kurfarlyfen; Kurfachf. oerb. Prozeß

ordn. Tic, 39. g. 21.



Güterreciytc der Ehegatten. 909

 

den Z0). fo wie nach preußlfmem Landrechte 31) auch jeßt noch die Folge

der Ehe. - Man hat dieß Verhältnis als die niefibräuwliche

-Gutergemeinfchaft bezeichnet 32), Allein wie man auch diefes Recht

des Mannes betrachtet. ob als ein eigenthumlicl) tcutfwes Gebrauchs.

recht. oder als einen römifchen Ufusfruct. fo ifi doch daffelbe;- ähnliä)

wie bei der (I08, ein anderes als das der Ehefrau an ihrem Ver*

mögen; nur die Odjecte find den befderfeitigen Rechten gemeinfam.-Allein

diefe leßtere Gemeinfamkeit kann ebenfo wenig eine Gütergemeinfmaft

bilden. als eine folche zwifchen romifcben Miteigenthumern befieht; und

man kann jene eben fo wenig eine comrnuujq baum-urn usufructunkja,

als diefe eine c01nl11unj0 bon. ltroprjetärja 33) nennen. - Nur dem

Einfluffe romifcher Anfichten wird es zugefwrieben werden können. daß

teutfc:he Statute auch ein Verhältniß kennen. nach dem die Ehe jedem

Ehegatten an dem von dem cmderen herruhrenden Gute einen ide-ellen

Antheil ertheiltW). Auch diefes Guterverhaltttiß muß nach dem Gefnge

ten als ein getrennte-s betrachtet werden. Zwar hat daffelbe auehin

Anfehung der ,Schuldenhaftung eine ähnliche Wirkung wie eine Guter

gemeinfchaft-z allein diefe Haftung des einen-Ehegatten für die von dem

anderen contrahirten Schulden wird' hier. durch -die Idee einer Bürg

fchaft vermittelt. und pflegt. gewiffen Elnfchränkutrgen unterworfen zu

fein. z. B. daß -die Ehefrau uur für diejenigen Schulden des Mannes

fchlechlhin verhaftet wird. die er am Wohnorte -contrahirt hat. wegen

der anderswo contrahirten Schulden aber nur. wenn fie mit ihren' Wif

fen gemaan worden find. wobei man fiedann vom Gebrauche. berät-Bini'

fchen Beneficien ausfchließtiiö). . . - ,.Wird 2) die Ehe durch den Tod aufgelöfi. fo kann.]:bei grinzliwer

Getrenntheit der Güterverhalmiffe der Ehegatten der Natur* der Sa()

nach diefer umfiand überall' keinen Einfluß auf-diefelben habenm* Allein

find befondere Hierher desteinen Theiles durch die. Fortdttuerder-Eheebei

dingt. z. B. ein Oileßbrauchdes-Ehemnnnes. fo magen diefeunterge?

hm. und auf dert anderen Seite können. und; zwar felbfk durch-das

Erlöfchen diefer Rechte. befondere Verhältniffe als Folge der früher-We

ftandenen Ehe hervorgerufen werden. - Dieß trltrzuncichfi in :Anfe

hung der Dotalgüter ein. Die Rechte des Ehemannes .erlbfchet-r.) 'und

in Ermangelung anderer Dispofitionen muß dieß die Folge herbeiführen.

daß nun diefe Güter von. jenen befchränkenden Rechtenfrei und der-un

befmränkten Dispofition der Ehefrau unterworfen werden; und wenn

durch ihren Tod die Ehe aufgelöft worden. diefe Güter mit gleicher

unbefchränktheit ihren Erben zerfallen. - ("edoch treten dabei Modifica:

30) Runde a. a. O. 9. 26. S. 60 flg.

31) Th. 2. Tic. 1. d. 231 flg.

Z2) Runde a. a. O.

33) Vgl. indeß Eichhorn a. a. O. d. 811. Note 6. .

34) Nurnberger Reformation Tic. 28. Art. 1. Wurttemb. Land-e. Th. 8.

Tic. 7. s. 2. .

35) Vgl. Coburger Stat. Art. 11. Hildburghaufer Stat. Art. 10. Lod.

im Anhange zu Ortloff. Statuten von Coburg S.80. 81. 83. ...
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tionen ein. welche von dem urfprunge diefer Güter abhängen. Dieje

nigen eigentlichen Dotalgüter nämlich. welche aus dem Vermögen des

Vaters oder väterlicher Afcendenten herrühren ((108 profectjtia). werden.

wenn die Überlebende Frau fich noch in der [datrin potertae befindet. oder

wenn die verftorbene Frau in einer folchen poteatna verfiarb. dem In:

haber diefer potestnn unterworfen. wiewohl fie nur in diefem letzte

ren Falle ihm unbefchrcinkt anheimfallen. und er im erfteren bei der

Zurückforderung an die Zufiimmung der Frau gebunden ifi und diefe

das Recht behält. daß diefe Guter bei ihrer etwaigen Wiederverheura

thung ihrem anderen Ehemanne wiederum zur (108 gegeben werden und

fie beim Tode des Inhabers der notierten über fie ihr ausfchließliclf ver;

bleiben. An den zur (10nntj0 pwpfek nulrtjaß befiinrmc gewefenen Gü

tern hat aber das rbmifclye Recht fo wenig der lebenden Frau als deren

Erben für diefen Fall irgend ein Recht zugefianden. fondern fich vielmehr

nur dafur ausgefprocinn. daß dem Manne in Anfehung derfelben eben

diefelben Renfte zufiehen. wie der Frau in Anfehung der Dotalgüter 9“).

-'- In Teutfmland ift dahiugegen hin und wieder ein Infiitut unter

dem Namen der (10nutj0 proytor nnptjaz, nun) contre-nos, Widerlage.

Gegenrermäwtniß genannt. bekannt geworden. wodurch ein gewiffer vom

Manne herrührender Vermbgenstheil mit dem eingebrachten Heurathsgute

der Frau dergefialt in daffelbe Verhältniß gefeht wird. daß er der über:

lebenden Ehefrau neben ihrem Eingebrachten verbleibt oder zufällt") -

Alle diefe Dotalverhältnifie römifcher Art find aber nicht gefehlici)

beftimmte Folge der Ehe (illein. und zwar felbfi dann nicht. wenn beide

Ehegatten Vermögen haben. welches den Stoff zu ihrer Entfiehung lie

fern kannz fie felzen immer eine *freiwillige Begründung voraus. wenn

auch andere Perfonen unter gewiffen Umftänden genöthigt werden kön

nen. den Stoff zu diefer Begründung zu liefern. Nur eine bedingte

gefcbliche Nothwendigkeit findet fich nach neueren' rbmifmen Rechte in

Anfehung der Befiellung einer (10ne1ti0 prnpter nuptias von Seiten des

Ehemannes. nämlich in der Art bedingt. daß fie eintritt. fobald er ein:

mal ein Dotnlverhältniß im engeren Sinne begründet hat W). Diele

Vorfchrift ift aber in Teutfwland nie angewendet worden. - So wie

aber teutfche Oiechte als fich von felber verfiehende Folge der Ehe fchon

für die Dauer derfelben gewiffe Befugniffe des einen Ehegatten in An

fehung der Güter des anderen eintreten laffen. fo haben fie ebenfalls

*.

36) S. den Art. Vrautgabe nach Note 384 und über die clone-tio

propter nuptinn: 1.. 18. E. (12 nnptjjr. (5, 3.) [1. 31. Z. 1. E. (18 ini-a

(10c, (5. 12.) G107. 22. o. 20. vgl, mit l., 8. 0. (10 copnäjin. (5. 17.)

[S. 2.3211. 10. 0. (10 pnct. von'. (5, 14.) Ldhr. Arch. für rio. P. xy.

* 37)* So die Befierung gegen den Brautfwah. roelcbe der Überlebenden Frau.

xocnn() die Ehe kinderlos ifi. zufallt nach Dirhrnarfäfer Landrecht Art. 34. s.

. 1 . ,

38) 11kg. dio'. 91. c. 2., wornach. wenn der Mann die Entgegennahme

und alfo auch die Eonfiituirung der (103 verweigert. die Frau Anfpruch auf

eine (10r1nti0 profile!“ nuyrinr hat. als wenn eine (103 confiicuirt werden wäre.
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derartige Rechte für den Fall der Trennung der Ehe durch den Tod be

gründet. Hierher gehören folgende Infiitute:

71) Die den fachfifchen Reäxten eigenthümliGen 39) Inflitute der.

Gerade, der bei adligen Wittwer] vorkommenden Morgengabe und

des Mußtheilesz vermöge welcher gewiffe Güter aus dem Nachlaffe

des Mannes der Überlebenden Frau als Eigenthum zufallen. Die G e r a d e.

worunter hier die Wittwen-Gerade) im Gegenfahe derjenigen Gerade,

welche fich bei der Beerbung weiblicher Verwandten von deren Nachlaß

ausfondert. verfianden wirdF - befteht in fol>)en Gegenficinden) welche

fich während der Ehe unter der Verwaltung und in der Benutzung der

' Hausfrau zu befinden pflegen) es fei nun zu ihren eigenen Bedürfnifien.

wie z, B. ihre Kleider. ihr Schmuck. oder zu denen des Haushaltes.

wie *Zeinenf Garn) Wolle. Betten) und zwar auch folche. welche nur

Stoffe zu diefen Gegenftänden hervorbringen) wie Schafe und Gänfe 40).

Gleichgiltig ifl es dabei, ob fie trrfprünglicl) von dem Manne oder von

der Fran herrühren. oder ob fie wahrend der Ehe gewonnen find 4').

- Daß fie fofort mit ihrer Erifienz in das Eigenthum der Frau ge

fallen 47)) läßt fich nicht vertheidigen, weil fie ivrihrend der Ehe jeden

falls der Verfugung des Mannes nicht entzogen waren 43)) und na,

eben fo wenig nachweifen läßt) daß fie während der .Dauer derfelben

fchon einen befonderen Vermögenstheil gebildet. - .Die Morgengabe)

welche urfprüngli>x nur in der vorhin angegebenen Bedeutung als eine

freiwillige Gabe des Mannes vorkommtF deren Zuläffigkeit fich aber auf

gewiffe Vermögensgegenfiände befchränkt findet 44) ) ifi durch den Ge

brauch ein fich von felber verfiehendes Recht der adligen Wittwen in

Sarhfen geworden) welches infofern das dazu befiimmte Gut nichtetwa

fruher auf die Frau übertragen wird 4i) erft nach dem Tode des Man

nes zur Erifienz kommt 4*). _*Das Mußtheil befleht in der 'Halfte

*- *'- e.
- ...>. l ' - Ü... 11i. 

x l .l . I) Z

39) Nämlich als ohne Vertrag eintretende Wirkungen der Ehe. und unter

diefen befonderen Venennungen und Modificationen. - Ueber die grbßtenthrils

aufgehoben-e .Ger-ade: Haffe. Skizze des (Untere-echtes u. f. w., in der Zeitfchr.

für gefch. Rechts-v. 1". S, 75-77. 87-89. Eichhorn) teutfrhe Staatse

und Rechtsgefchiclyte d.. 369) Note i, Ö. 568, Note ir und a. a. O. s. 297,

336. .e-.ia

40) Säcbf. Landr. l. 24. und Haffe a. a. O. S. 75-77. '

41) Haffe a. a. O. S. 75.

42) Haffe a. a. D. S. 75.

- 43) Sächf. Landr. l. 24. a. E. und Haffe a. a. O. S. 77.

44) Sächf. Landr. l. 20. z. 1. Srhwäd. Landr. C. 301) d. 5-12.

45) Vgl. Eichhorn a. a. O. Einl, s. 803. Haffe a. a. O. S. 79.

Bader. Landr. 12. 9. 13, (l-leomann, opuuc. 87. 88.) Die Gewere zur

rechten Vormundfwaft verblieb jedoch auch in diefem Falle dem Manne: Al

brecht a, a. O. 9'. 24) S. 268. Indeß findet fich auch, daß die Frau die

freiwillig gegebene Morgengabe nur zur Leibzucht erhält: Altes Vrrgifches

Landr, d, 14 (Laromblet) Arch. für die Gefrh. des Otiederrheins l. 1. 86).

fo wie auch ein gefeßlWes Witthum unter dem Namen der Wrgengabe ver

kornrnt: Vrem. Ritter:: Tit. 67 s. 1.

46) Vgl. nicht. L-andr. lil. 38. s. 3.
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des beim Tode des Mannes fchon gewonnenen und in den erfien30Ta

gen nach demfelben nicht aufgezehrten zum Nachlaffe des Mannes ge

hörigen Vorrathes an Lebensmitteln) wozu auch das fur denfelben bereits

befiimmte Vieh gehört) wie z. B. gemäfiete Schweine 47). Abgefehen

von dem Adel in Sachfen find indeß diefe Infiitute in der Regel unter

gegangen und durch andere erfeßt) in denen fich indeß zum Theil ihre

Befiandtheile noch wieder erkennen laffen) wie z. B. in der Hauben

bandsgerechtigkeit des fchleswigfchen und holfieinifmen Adels und ihm

gleich gefiellter Perfonen 48)) in der nach den neumünfierfwen .Kirch

fpielsgebrciumen der Frau zufallenden Kifienwaare 49).

b) Gebrauchs- und Nuhungsremte der Überlebenden Ehefrau an

den Gütern des Mannes auf befiimmte Zeit) oder das namentlich beim

Adel in Schleswig und Holfiein) wo es unter der Haubenbandsgerech

tigkeit begriffen ift) fo wie auch in ,Mecklenburg) Pommern und im

Herzogthum Bremen vorkommende fogenannte Gnadenjahr-W). _

Die Idee) daß eine Härte darin liege) wenn die Frau fofort beim Tode

des Mannes genöthigt werden könne) Haus und Hof zu verlaffen) fcheint

dabei zum Grunde zu liegen) woraus es fich denn 'auch erklart) daß das

Recht fich auf die Landguter des Mannes befchrcinkt findet) wenn er

deren hinterläßt) tvie dieß bei der Handenbandsgeremtigkeit-_der Fall

'i|*,")-, - '“

' c) Die Widerlage.“ “Hierher gehört das Leibgedinge) oder foge

nannte ciotaljljum Zaxonjcum, welches ,insbefondere in Sachfen gilt 52)

und der Wittwe) welche eine (I08 eingebracht hat) oder auä)) nach

fiichfifchem Rechte) nach dem Tode des Mannes zur Gewinnung des

Leibgedinge einbringt) ein Recht auf eine l*eb*e'nsleingli>)e jcihrlime

Rente aus den Gütern des Mannes gibt) welche in dem Betrage zwei

facher Zinfen des Hauptfiuhles befteht) der dura) die*'eingebrachte (For,

vertragsmiißig) aber auch durch Hinzuremnung eines ihr gleichen Eapi

tals als Widerlage oder Verbefferung zu derfelben) gebildet wird ii3).

Der Natur einer Rente _gemäß ift aber durch den Erwerb des Rechtes

auf fie der Hauptfiuhl ttntergegcmgenz und es tritt alfo hier die Regel

ein: Leibgut fchwindet .Hauptgut - Jedoch kommt auch die Widerlage

in der Art vor) daß die Überlebende Wittwe einen Anfpruch auf den der

Größe ihrer ([08 gleichen Hauptfiuhl derfelben erwirkt) und daneben ihre

(108 zuruckerhältöii).

j

47) Sachf. Landr. l. 22. Runde) Grundf. des gem. teutfch. Privatr.

d. 600. Vgl. Rigifaies Riiterr. Cap. 29.

48) Verordn. o. 1568 in der fci)lesw,:holfi. Landgerichtsordn. Th. 4) Tic. 5.

8 4:19) Neuilnunfi. Kicchfpitlgebräuche(Ausg. von Seefterw. Pauli). Schick-e.

1 2 Art. 1 .

50) Vgl. Runde a. a. O. z, 601. "'“ “'

51) Angcf. Vrrordn. v. 1568 F, 2) 7.

52) Als beftellte Leibzucht im fcichf. Landr. l. 21.

53) Eich orn a. a. O. Einleit. z. 305. 001181. eiect. Sax. 42. 44.

i). i). (1572. 601i. sing. i. p. 100.

54) S. oben Note 37.

* 4.1'
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(i) Das Witthum oder rjäuaijtinm: ein Gebrauchsremt oder

Nießbraucl) an nachgelaffenen Gütern des Mannes) oder ein Anfpruch

auf Einkünfte aus denfelben) für die Dauer des Wittwenfiandes

der Überlebenden Frau 55).

e) Die gegenfeitigen Succeffionsrechte) welche nach den Parömien:

Längfi Leib längft Gut; auch: Länger Leib länger Gut) eintreten.

Vermöge diefer Grundfähe erhält der ueberlebende) je nach der Bedeu

tung) welche diefe Parömien in verfchiedenen Gegenden erlangt haben)

bald einen lebensläi-ichen Nießbrauä) an den hinterlaffenen Gütern

des Vorverfiordenen) bald fallen diefe felber ihm unwiderruflich zu) fo

daß die Erben des Vorverftorbenen von denfelben ausgefchloffen find 56).

Auch die Parömie: der letzte macht die Thür zu) hat eine folche Be:

deutung. _ .

i) Die fogenannte portjo etntntaria: ein Antheil an dem hinter

laffenen Gute oder Vermögen des Vorverftorbenen) in den der ueberlebende

ihm fuccedirt. Hierher kann man die nach dem fächfifchen Landreclote

*ftattfindende Succeffion des Überlebenden Ehemannes in den Mobiliar

nachlaß der verftorbenen Frau 57) zählen. Regelmäßig ifi aber diefes

Recht) wo es vorkommt) den Ehegatten im Falle des ueberlebens gegen

feitig zufiändigöo); bisweilen ift jedoch der Antheil der Ehefrau geringer)

z. B. fo) daß fie nur ein Viertheil bekommt. wiihrend dem Manne ein

Drittheil zufällt 59),

3) Das Oafein von Kindern aus der durch den Tod aufgelöften

Ehe äußert auf die gedachten Verhältniffe an fich in der Regel keinen

Einfluß; wiewohl die väterliche Gewalt oder die Vormundfcloaft) welche

dem Ueberlebenden über die Kinder zufieht) die Wirkung mit fich führen

kann) daß das übrige an lehtere vererbte Vermögen des Vorverfiorbenen

unter feinen Nießbrauch oder unter feine Verwaltung fällt 60). Zuwei

len hat indeß das Dafein von Kindern den Einfluß) daß die Größe der

fiatutarifchen Portion dadurch verändert wird) z. B. daß die Frau fiatt

eines Drittheils ein Viertheil bekommt 61)) oder daß ihr die Widerlage

nicht zu Theil wirdM); bisweilen aber fallen jene Verhältnifie auch da)

wo fie beim Niändafein von Kindern eingetreten fein würden) gänzlich

hinweg; und das Vermögen beider Ehegatten wird als eine einzige Maffe

betrachtet) von welcher dem ueberlebenden) ohne Rü>ficht auf den ur

fprung der Beftandtheile derfelben) ein aliquoter Theil zufälltsa).

'

55) Eichhorn a. a. O. Einl. h, 306.

56) Runde) Güterrecht s. 18) S. 40q43) _(7, 24) S. 56 flg.

57 Sächf. Lande. l. 31.

58) Eichhorn a. a. O. Einl. Ö. 338. Zeugniffe bei Kraut) Grund

riß zu Vorlefungen über das teutfche Privatrecht) 2. Ausg.) S. 352 flg.

59) Eon-t. eit-rt. 83x011. 20. 17'. lil. (703. m13. l. p. 110. Holfi.

Verordn. v. 15. Zuni1742.

60) Diefes Verhältniß ifi den Art. paculjutuzuär-sntjtium und Vormund

lcbaft zu überlaffen. S. indeß auch unten Note 203 flg.

61) Vgl. die Eit. der Note 59.

62) So nach Dithmarfcher Landr. Art. 35) ß. 2.

63) S. unten [ll. und Note 183) 184. *

.W_______+-.

[7. 58
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4) Wird die Ehe durch eine Scheidung aufgelbfi) fo können die

vorhin aufgezählten Verhältniffe) abgefehen von den Dotalverbältniffen)

überall nicht zur Erifienz kommen. Denn fie fehen nicht allein voraus)

daß der eine Ehegatte den anderen überlebt) fondern fie find auch im

mer nur für den Fall in den Gefeßen conftituirt) daß die Ehe durch

 

' den Tod des einen Gatten getrennt wird; und 'wenn auch dies die

Veranlaffung dazu gegeben haben mag) daß Iurifien angenommen ha:

ben) es jei im Falle der Säyeidung der fchuldige Theil als verfiorben

zu betrachten) und demnach der unfchuldige in Anßung des Güterrecljtes

als überlebender zu behandeln) fo ift diefe Annahme doch willkürlich 64).

'- Es läßt fich für diefen Fall zwar die Grundregel auffiellen) daß jedem

Ehegatten fein Vermögen verbleibt; allein in fofern der fäjuldige Ehe

gatte dem unfchuldigen durch die Herbeiführung der Scheidung Vortheile

entzogen hat) weläje diefem vermöge der gedachten Verhältniffe im Falle

der Trennung durch den Tod erwarhfen fein würden) laßt fich nicht _ein

mal ein Entfchadigungsanfprucl) des letzteren gegen_ihn begründen 6ü).

Denn abgefehen davon) daß einer fofortige-n Reallfirung deffelben die

ungewißheit darüber) ob der unfchuldige Gatte der Überlebende fein werde)

alfo im Falle der Fortdauer der Ehe bis zum Tode des Einen ihm jene

Vortheile erwachfen fein würden) entgegenfiehen) und felbft die Auflage

einer Realcaution an den Schuldigen für den Fall feines früheren To

des fich durch rechtliche Vorfchriften nicht begründen laffen würde) fo

läßt fich gegen einen folchen Anfprucj) doch gewiß mit Grund erinnern)

daß die Ehe ihrer rechtlichen Natur nach (der Gebrauch) den man von

ihr macht) kann nichts ändern) kein Verhältniß ift) deffen Zweck im Ver

mogenserwerb befieht) und in welcher der eine Gatte dem anderen für

die diefen treffenden vermögeusrecljtlicljen Folgen feiner Eulpa verant

wortlich fein könnte, - Anders fiellt fich aber die Sache in Anfehung

der Dotalverhciltniffe. Hier tritt eben daffelbe ein) wie im Falle der

Auflöfung der Ehe durch den Tod) indem diejenigen Modificatfonen)

welche die befiehende Ehe in Anfehung der zur (103 und cjanatio yroytee

nuptjar beftimmten Güter herbeiführt) mit der Ehe felber hinwegfallen)

glei>)viel aus welchem Grunde diefe zu befiehen aufhört. Allein

hier hat das römifche Recht die durch das canonifche beficitigte Vor

fcljrift) daß der fchuldige Theil) in fofern ihm durch die Auflöfung der

Ehe nach der allgemeinen Regel diefe Güter unbefchränkt zufiändig fein

würden) diefelben an den unfcljuldigen verliert 66)) wozu dann) wenn

der Mann der Frau durch den unwahren Vorwurf eines Ehebruches

einen Grund zur Scheidung gibt) und keine Kinder aus der get-enten

64) Vgl, Hai f e) Reoifion der hish. Theorie von der ehel. Güter-gemein

jchaft h. 36) 37) S. 119 flg. Mittermeier) Grundf. des gern. tet-rich.

iJßrivdatfrecijtes (Ö. 362) 9. 412. Im bauer. Lande, ift dieß jedoch beflimmt:

e en a .

65) Vgl. auch Thibaut) Soft. des Pandektenr. h. 364.

_ 66) S. den Art. Brautgabe Note 364 flg. und o. 4. bi. (lo cjonat..

int. e. v' 11!. (4. 20.)
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Ehe vorhanden find. noch ein Drittheil des Werther? des zur (imnifio

liroptek nnytjae befiellt gewefenen Gutes kommt 67), - Diefe Folgen

laffen fich nun zwar als eine Vergütung für den dem unfchuldigen

Gatten entzogenen Genuß von diefen Gütern. der ihm durch die Benu

hung zu dem Zwecke der Ehe bei deren Fortdauer erwachfen fein wurde.

betrachten 67W und dazu paßt es denn auch ganz gut. daß er im Falle

des Dafeins von Kindern aus der gefihiedenen Ehe nur den Nießdrauch

an jenen Gütern erhält. deren Proprietät aber den Kindern zufällt 6a).

- Sie können aber allerdings nur eintreten, wenn eine (i0: oder eine

>0o8ti0 *propter nuptins defiellt wordenz und da der Mann h wenn fie

fehlen. die Lafien der Ehe aus eigenen Mitteln zu tragen hat. fo verliert

die unfchuldige Frau durch die Scheidung in folchem Falle den Unter

halt, welchen der Mann ihr bei der Fortdauer der Ehe zu reichen ge

habt haben wurde. Die unvermögende Frau- welche keine (108, und

alfo auch keine (wo-icio yroyter nuylinä hat/ kann indeß nach römifcinm

Rechte bei Trennung der Ehe durch den Tod ein Viertheil. und wenn

fie mitKindern des vorverfiorbenen Mannes concurrirt. eine Virilportion

von deffen Nachlaß in Anfpruch nehmen- an welchem Erbtheil fie jedoch

dann. wenn jene mit ihr concurrirenden Kinder ihre eigenen' find. nur

den lebenslänglimen Nießbraucl) erhält, wahrend diefen die Proprietät

zufiilltW). - Diefes fogenannte Erbrecht der armen Wittwe

gehört, eben weil es ein Erbrecht und von befonderen außer der Ehe

Felder liegenden Umfiänden abhängig iii. genau genommen eden fo we

nig zu den ehelichen Güterrewten. als das gegenfeitige Erbrecht der Ehe

gatten. welches ihnen durch das prätorifme Edict für den Fall des Man

gels von erbfähigen Blutsverwandten zugefichert ift 70). -- Das römi

fche Recht hat indeß für jenes Erbrecht der armen Wittwe auch der

gefchiedenen Frau. welche keine (io-ratio propter nnptias, alfo auch keine

([08 hat. einen gleichen Anfprucl) auf das Vermögen des Mannes. der

die Scheidung verfchuldete. gegeben . und zwar auch mit gleicher Be

fchränkung auf den Nießdraucl) durch ihre eigenen Kinder 7()z jedoä)

foll das Viertheil nicht 100 Pfund Goldes tiberfieigen 72). Daß hier

die Armuth nicht ebenfalls zur Bedingung Wehr ift, fieht nicht ent

67) U07. 117. o. 9. s. 4.

67a) Dagegen Haffe, Revifion S. 36. S. 120 flg.

68) 1.. 8. s. 7. 0. (Ic- repoajj. (5.17.) vgl. mit dio'. 22. o. 30. dio'.

98. c. 1. U07. 117. a. 58, 9. W07. 127. c. 4. v. Ldhr. in deflen und

Grolmams Mag. lll. S.375 flg. und irn Arch. für civ.Pr.)()(ll. S.1-5.

Noßhirt- Einlcit. in das Erbrecht S. 194-197.

69) dio'. 53. c. 6. '

70) l.. 1. 0. uncie 'jk ot 11x01: (6. 18.)- Gegen die Erdenqualttät der

armen Wittwe ift indeß v. Wange row. Leitfaden für P. Vrrlef. V2. Cap.

4 S. 322.i 71) 1.. 11. 0. a3 keliuci. (5. 17.) Fo'. 117. c. 5. - Die Nov. fpcicht

dem Manne jedeQuaet ab. Die dio'. 127. o. 4. fagt zivar. Frau und Mann

fallen diefelben Strafen leiden* redet aber doch nur von dem Falle der Schei

dung ohne allen Grund. der jeßt nicht mehr eintritt. '

72) 17. 11. (z. u. dio', 117. c. 5, cit. Thibaait a. a. Ö. 9. 362.
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gegen) diefen Anfpruch als ein Surrogat jenes Erbrechtes zu betrachten)

da es vielmehr durch diefelbe ein folches zu fein aufhören würde) wenn

die gefchiedene *Frau nicht zur Zeit der Scheidung) wohl aber zur Zeit

des Todes des Mannes) fich im Zuftande der Armuth befände. Daß

indeß beide Portionen nicht immer zu demfelben quantitativen Refultate

führen werden) liegt zu Tage; allein dies würde durch eine allgemeine

Vorfchrift und auf einfamem Wege auch *überall nicht zu erreichen fein.

Diefe Vorfchriften werden aber) auch bei getrennten Güterverhciltniffen)

nicht überall angewendet. Beim Vorhandenfein einer folwen Trennung

würde aber der Anwendung theoretifch kein Grund entgegenfiehen 7“).

Die vorhin genannten Rechte des überlebenden Ehegatten _beftehen

indeß keinesweges alle gleichzeitig neben einander. Namentlich fallen

neben der partie) etntutaria und neben den aus der Regel: Längfi Leib

längft Gut entfpringenden Rechten die übrigen hinweg; während lee

tere auch fämmtlich neben einander vorkommen können 74)) aber keines

weges immer neben einander ftatt finden. Die vorhergegangene Ehe)

als Thatfache betrachtet) muß als der Erwerbsgrund diefer Rechte betrach

tet werden) und der umftand) daß diefe erwerbende Thatfache mit dem

Tode des vorverfterbenden Ehegatten erft vollendet ift) kann zwar die

Benennung einer martin cet-tea cin-io für den Erwerb remtfertigen) kei

nesweges aber den Überlebenden Ehegatten in Anfehung deffelben als

Erben qualificirenz wenn man ncimlichdas Wort in der jeßt gangbaren

römifchen und nicht in der urfprünglich teutfchen Bedeutung nimmt) in

der es allerdings für eine folche Succeffion in den Quellen vorkommt")

_ Jndeß pflegt man nicht allein den Anfpruch auf die portio rtatn

toi-iu, fondern auch den Anfprucl) nach der Regel: lcingft Leib u. f. w.)

den man auch wohl unter die portio statutaria befaßt 76)) als ein Erb

recht) und zwar als das eines Pflichttheilsberechtigten) zu betrachten 77);

was denn dahin führt) daß nicht etwa fein Antheil nur nach Abzug der

Schulden des Vorverfiorbenen vom reinen Activvermögen berechnet wird)

wie es indeß doch zuweilen gefchiehtW)) fondern daß der Überlebende

Gatte) welcher die Portion annimmt) verhältnißmcißig für fämrntliche

Schulden des vorverfiorbenen auch mit eigenem Vermögen haftet. -

'k

73) Mittermaier a. a. O. Vgl, auch württemb. Landr. Th, 2) Tic. 32.

74) Nämlich die vorhin unter a) d) a) a) genannten Rechte der Wictweu)

namentlich beim Adel in Sachfen und anderen Ländern.

75) Denn es wird auch von einem Erben naeh Abzug oder Tilgung der

Schulden geredet) und wo allgemeine Gütergemeinfchaft fiattfindet: Bremer

Stadtr. Stat, 7) auch altes Stadtr. o. Bern Art. 41 bei Dreyer) Britt.

zur Lit. des teutfchen R. S. 49 flg. Brandenb.-Culmbaci). Landesconfiit'. Tit.

A() Ö. 6) 7) 9) bei Kraut a. a. O. S. 336. Oldenb. Verordn. v. 30.

Der. 1754) bei Runde) Güterrecht S. 466 fig. vgl. mit d. 130) S. 289 fig.

Vgl. auch ebendaf. s. 11) S. 27 mit Note k.

76) Im weiteren Sinne: Runde a. a. O. 9.104) S. 233. Eichborn)

Eitel. Ö. 338.

77) Eichhorn a. a. O. 9. 338. Runde a. a. O. d. 107) S. 241.

78) (Za-nit. reload. Inno-i. 20. k'. [ll. im 00a. Zug. l. [d. 11.0.
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Der Grund diefer Anficht mag in dem Gebrauehe des Wortes: Erbe

in den teutfchen Statuten zu'fuchen fein. von dem es fich aber keines- _

weges immer nachweifen leißt- daß er im römifelyen Sinne genommen

fei, Jedoch finden fich felbfi Veifpiele. daß man- und insbefondre da.

wo man den Ehegatten an ihren Gütern gegenfeitig ideelle Antheile zu

fchreibt79)- die Succelfion des Ueberlebenden nach Analogie des Erb

rechtes (der armen Wittwe behandelt 80) und nicht blos eine Beerbung

in den Antheil des Vorverfiorbenen- *fondern in das beiderfeitige Ver

mögen angenommen hatF was man durä) die Idee eines Einwerfens

des Antheiles des Ueberlebenden von Seiten deffelben vermittelte 9]). -

Die bisher angeführten Infiitute bilden diejenigen Elemente. welche

den übrigen Gutecreci) rifiemen, welche in Teutfchland vorkommenf hi

fiorifcl) zum Grunde en; und die Hauptmomente.» weläze aus jenen

diefe entwickelt haben- befiehen in der ehelichen Vormundfcloaft, in dem

Hinwegfallen von Hindernifien/ lvelche früher den uebergang des Eigen

thums unbeweglicher Güter des einen Ehegatten auf den anderen verhin

dertenF in der Anficht einer rechtlichen Theilhaberfthaft der Frau an dem

während der Ehe gemachten Erwerber-verbunden mit der Urinöthigkeit

und Unzweckmaßigkeit- in Anfehung der Subfianz der Güter der Ehe

gatten eine Sonde-rung eintreten zu laffen. Genauer wird fich dies im

Nachfolgenden herausfiellen. '

ll. Aeußere Gütergemeinfchaft. Diefes Verhältniß befteht

darin- daß der Mann vermöge der ihm zufiehenden ehelichen Vormund

fchaft mit feinen eigenen Vermbgensrechten die Ausübung der Vermö

gensreclyte der Frau verbindet- wahrend diefe Rechte felber ' specie der

Frau zuficindig bleibenN). Eine wahre Gütergemeinfcl) l oder genauer

Vermögensgemeinfchaft- liegt darin Überall nicht; es ift vielmehr ein

getrenntes (Hüteroerhciltnißx welches durch den Grundfaß der Rechtsbücber:

Mann und Weib haben nicht gezweit Gutx modificirt ifi und fich von

einer fogenannten-nießbräumlichen Gütergemeinfmaft nur dadurch unter

fcheidet. daß die Befugnifie des Mannes in Anfehung des Frauengutes

großer find/ fich nicht blos auf defien Benutzung. fondern auch. als

79) Vgl. oben Note 34* 35.

80) Eichhorn a. a. O. F, 338. Note o. Haubold- färbt'. Prioatr.

. 326.Ö 81) Lotzl im Anh. zn Ortloff's Coburger Stat. S. 75f 76, - Das

Einwerfen findet fich felbfi in den Stat„ im Coburg. Art. 14x Zif. t und

Hildburgh. Art. 13. Vgl, Ortloff a. a. O. b. 79- Note *l S. 80.

82) Vgl. Runder Etikett-echt b' 54- S. 130 flg. - Daß neben der Ge

were zur rechten ?Zormundfcizaft des Mannes auch eine Gewere der Frau wah

rend der Ehe befianden l nimmt an Albrecht a. a, O. 9. 24- S. 259 flg.

Allein daß die Frau das oon ihm. unbefugterweife verankerte Gut fchon während

der Ehe vindiciren konnte, erklart fich aus dem dem teutfchen Rechte bekannten

(Hrundfaße, daß in einem folchen Falle es anzufehetil als ob der Veräußerer

gefiorben. und daß fie Vergabungen des Gutes an den Mann vornehmen konnte,

beweifi ihre Gerber-e deßhalb nichtl weil diefe zur Giltigkeit lolcher Gefclnifte

nur da gefordert wird. wo fie einer Perfon tin Recht geben follen- die noch

keine Gewere bat.

---4*::-z-..g..im
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Ausübung von Proprietlitsreniten. auf deffen Subfianz erfirecken. *Nach

Auflöfung' der Ehe ifi das Verhältniß hier alfo von dem. welches bei

getrenntem Güterverhältnifie fiattfindet. nicht verfchieden. und' alle In.

fiitute. welche dann bei diefem vorkommen. können auch bei ihm An

wendung finden. Selbfi Dotalrenne müffen hier möglich fein. in fofern

die Befiellung der n03 nicht aus Gütern der Frau zu einer Zeit. wo

dem Manne bereits die Ausübung der Nenne der Frau zuficindig war.

gefnn-henfoll. Denn in fofern wäre die Vefiellung ohne eine vorgän

gige Aufgebung der dem Manne aus der ehelichen Vormundfchaft bereits

_erwannenen Reclne nicht möglich. welche man ann) in Beziehung auf

ein einzelnes Gut während der Ehe. der Unwirkfamkeit der Snnnkun

gen wegen. nicht für giltig halten kann. - ne Verwandlung der

Güter der Frau in Dotalgut kann fie aber für ' felben. abgefehen von

befonderen gefehlichen Befiimmungen 911). die Vorrenne der n08 nicht in

Anfprucl) nehmen. wenn auch ihre fcimmtlichcn eingebrannen Güter oft

mit dem Namen Dos. Brautfnnih. Heimfieuer. Ehefieuer. Zubramt

gut. Eingebrachtes belegt zu werden pflegen. "- Verfügungen. zu denen

die Frau Felber. namentlich der Qualität der Güter als Erb- oder

Stammgut wegen. nicht befugt fein würde. können felbfiverfiändig ann)

von dem Manne ninn vorgenommen werden; auf der anderen Seite

kann aber die römifnn Vorfchrift. daß Dotalgrundfiücke felbft rnit Zel

fiimmung der Frau nicht giltig von dem Manne veräußert werden kön

nen N). hier keine Anwendung erleiden. In fofern alfo eine gewifie

Verfügung. zu welcher dieFrau felber befugt fein würde. ihm unter

fagt ifi. muß fie durch deren Zufiimmung immer giltig werden kön

nen 811). - Es kann aber ann) in Anfehung derjenigen Verfügungen.

welche er allein giltig vornehmen kann. noch _die Frage entfiehen: ob

er dadurch Dritten gegenüber eigene Nenne ausübe (denn auch

die Ausübung fremder Nenne kann jemandem als eigenes Recht zufiehen.

wie z. B. dem Emphyteuta u. f. w. und ebenfalls dem Manne in An

,fehung des Dotalgutes) oder nur als Vertreter der Frau handle? Sieht

man darauf. daß in der ehelichen Vormundfniaft das Element der Ge

were enthalten ifi. fo muß man fich für das erfiere entfrheiden. Denn

eine Gewere kann immer nur dem zufiehen. der Dritten gegenüber fel

ber als der Inhaber des Rennes gilt. welches fie fmühen foll. wenn er

nun) gewiffen Perfonen gegenüber. welche die Wirkungen diefer Gewere

durch befondere Verhältniffe zu ihm entkräften können. als Ninnbrreni

tigter gelten kann 80). Abfirahirt man aber von diefer Gewere und fieht

 

83) Vgl. indeß Mittermaier a. a. O. (F. 343) s, 392.

84) ln. 5. l1. 6. [a. 7. l.. 16. 1). (i6 [uncio (loc. [23. 5,) pr. I. qnib.

alien. [inet. 7. n. (2.8.) l..4. l). ein fur-nn not, l.. nn. Z. 15. (.7. n.. rei

unter. not. (5. 13.)

85) Vgl. z. B. lippifme Verordn. v. 27. Mürz1785 g, 8. 9. bei Runde.

Güterrenit S. 515. 516.

* 36) So z. B. gegen den. dem die Veräußerung eines Immobile durch gie

rechtliche Auflafiung geichehcn. der aber die rechte (Llewere noch nicht root-eben

hat. -- Zu der Anfinn von Albrecht. a. a. Q. d. 24. daß neben dcr Gt
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blos auf die in dem Mundium 'enthaltene Vertretungsbefugniß und

Pflicht. oder Vogtee. fo muß man fich für di-plehtere Alternative ent

f>)eiden. Der Umftand nun. daß das fchwäbifche Landrecht. nicht fo

wie das fcichfifche. dem Manne mit ausdrücklichen Worten eine Gewere.

fondern wdrtliä) nur eine Vogtei zufchreibt87). fo wie der Umfiand. daß

insbefondere im füdlimeren Teutfchland für die Gemeinfamkeit der Gü

terrechte der Ehegatten der Ausdruck: gefammte Hand. im Gegen

fahe der bei dem Tode des einen Ehegatten oder fonfliger Trennung

(wenn gefammte Hand gebrochen ift)88) eintretenden Einhcindigkeit

der Güter vorkomrntz und ferner der umftanb. daß. wiewohl die ge

fammte Hand fich in der Hand des Ehemannes allein befindet. alfo

feine alleinigen Handlungen als die der gefammten Hand gelten. dennoch.

befonders bei Veräußerungen von Grunbfiücken. die Frau fchon in frü

her Zeit als mithandelnd vorkommt. oder. wie es heißt. coaclunntn man..

gehandelt wird W)*, - weifen darauf hin. daß außerhalb des Bereiches

des fcichfifmen Landrechtes die letztere Auffaffungsweife vorgeherrfcht habe.

-- In Anfehung von Immobilien gab indeß felbft die rechte Gewere

deren Inhaber kein fo wirkfames Dispofitionsreclyt. daß Veräußerungen

derfelben der Anfechtung derjenigen unbedingt entzogen gewefeu waren.

die ein Recht auf den dereinfligen Anfall hatten. ,Zu diefen Perfonen

gehörte auch die Ehefrau. und fo konnte hier deren Einwilligung ein

Bedürfniß werden 9"). - Im übrigen aber müffen bei der erftern Auf

faffungsweife confequent auch wider den Willen der Frau vorgenommene

Dispofitionen des Mannes über ihre Güter für fie als verdindlia) be.

trachtet werden. wenn ihrer Giltigkeit fonft kein Hinderniß entgegenfteht.

Bei der lehteren dahingegen kann man der Frau die Befngniß nicht

verfagen. eine wider ihren Willen vom Manne vorgenommene Dispo

fition als ungiltig anzufechtenz. wiewohl der Mann immer. fo lange

ihr Wderfprucl) nicht vorliegt. als legitimirt betrachtet wird 91). Die

fer Gefichtspunkt. welcher fich auch in folchen Gefehen des nördlichen

Teutfwlands der fpäteren Zeit findet. welche die eheliche Gütergemein

fchaft als Miteigenthum betrachten 92). erklärt die Vornahme wichtiger

 

were zur rechten Vormundfcilaft noch eine Eigensgewere der Frau beftehe. paßt

dieß freilich nicht. Allein letztere hatte vermdge der Vogtei des Mannes doch

wiederum in feiner Hand liegen und fo mit der Gewerr zur rechten Vormund

fchaft zufammenfallen müffen.

87) Schwab. Landr. 313. 13 vgl. fachf. Lande. 1. 45. F. 2.

88) Verfchiedene Veifpirle diefer Benennung aus Statuten bei Haff e.

Revifion S. 33 fig.. Note 1. - Dahingegen wird bei dem Ausdrucke: verfa

mentne Hab (vgl. z. V. heff. Gerichtsordn. v. 1497 ebendaf.) die Einheit offen

bar im Objeete gefunden. - Ueber die Bedeutung auch Runde. Güterremt

ö. 55. S. 153 flg. .89) Vgl. Loh a. a. O. S. 60-64. Zdpfl. das alte Bamberger Recht

, _ . die Güter- und Erbrechte der Ehegatten in Frankfurt

a. M. bis zum Jahre 1509 S. 7. S. 32 flg.

90) Vgl. Runde. Güterrecht F. 7. Note ü. 16 flg. .

91) Euler a. a. O. S. 35 fig. und Entfcheidungen bei Thomas. der

Oberhof v. Frankf. a. M. urkdb. dll. 1?.. 43. 67. 63.

92) Cit. tipp. Verordn. z. 8. 9. vgl. mit g. 1. _
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Dispofitionen mit Zuziehung der Frau aus dem Interefiexdes anderen

Eontrahenten. gegen ihren Widerfpruci) gefiänrt zu fein. - Auf der an

befugiriß des Mannes in Wider-fireit gerathen wurde. Nach der ur

fprüngliwen ftrengen Bedeutung der ehelichen Vormundfchaft fehlte ihr

fchon die Fähigkeit zu Dlspofitionen von einiger Bedeutung. Allein

auch wo diefes Verhältniß gemildert ift. fo daß ihre perfönliclye Fähigkeit

nicht dadurch befchränkt erfcheint. kann fie doch Veräußerungen. welche

ihr Gut wiihrend der Ehe der Gewere oder dem Nießbrauche 9a) des

Mannes entziehen wurden. nicht wirkfam vornehmen. Dispoficioiren auf

den Todesfall dahingegen mufien ihr in Anfehung derjenigen Güter. wel

_che nach der Auflöfung der Ehe von der ehelichen Vormundfwaft des

Mannes befreit werden. gefiattet fein 94).

Für Schulden. welche der eine der Ehegatten vor oder während

der Ehe contrahirt hat. wird der andere unmittelbar nicht verhaftet. Ie

doch gibt es hier eigenthümliche vermittelnde Verhciltnifie. vermöge wel

cher wegen der von der Frau contrahirten Swulden gegen den Mann

die Klage gerichtet. oder das Gut der Frau wegen der Schulden des

Mannes angegriffen werden kann. - In Anfehung der don der Frau

Sphäre ift aber regelmäßig auf Angelegenheiten des Haushaltes befchrcinktoR

nur im Falle der Neth. wenn der Mann ihr den ndthigen Unterhalt nicht

gibt. hat fie ausgedehntere Verfügungsbefugniffe W). und endlich muß.

wenn fie mit Genehmigung des Mannes einen eigenen Handel treibt. alfo

die Eigenfchaft einer Handelsfrau hat. der Mann auch die von ihr in die

fer Eigenfchaft contrahirten Swulden als giltig anerkennen") - Ob.

wenn fie fonfl* Schulden contrahirt. aber dadurch 'eine Verwendung zum

Befien des ehelichen Verhältnifies bewirkt hat". der Mann verhaftet wird.

darf nur dann bejahet werden. wenn man dem Manne die Tragung der

Lafien der Ehe auferlegt. _Nach urfprünglich teutfcher Anfichc fcheinen

diefe Lafien beiden Eheleuten gemeinfam gewefen zu fein 9"). jeht muß

aber die _rdmifciye Anficht. wonach fie den vermögenden Mann allein tref

 

93) S. oben Note 29.

94) Vgl. Mittermaier a. a. O. h. 401.

95) Vgl. Mittermaier a. a. O. f). 401. Dahin gehdrt namentlich die

AnnahnQ des Gefindes: Grimm. R. A. l.- S. 447. Vgl. Runde. Güterk

g. 41. . 98 flg.

96) Zeugnifie bei Kraut. Grundriß S. 320.

97) Yiittermaier a. a. O. d. 536. Note 2. 6.

98) Int. Low. l. Art. 36. Haffr a. a. O. S- 67 fis
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fen. als die herrfchenbe betrachtet werden 9"). - Diefe Schulden müffen

den Mann perfbnlich verpflichten; nur in Anfehung der Handelsfmulden

ift eine Ausnahme zu machen. Diefe find nämlich den vorehelimen Schul

den der Frau gleich zu behandeln. wegen» welcher zwar auch gegen den

Mann als Vertreter der Frau die Klage gerichtet. er felber abet zur Zah

lung nur in fo weit gendthigt werden kann. als er Güter der Frau in

Händen hat. über welche er ohne deren Zuftimmung disponiren kannwo).

Während der Ehe von der Frau contrahirte Delictsfmulden müffen dem

nach dem Manne gegenüber ebenfalls ungiltig fein 10'). - So kommt

manzu dem Refultate. daß das. was einmal fchuldenfrei in die Ge

were des- Mannes gefallen ift. durch fpätere Obligationen der Frau. weil

ihr Verfügungsrecizt während der Ehe ruht. nicht weiter berührt werden

kann 102). Nur erfcheint diefer Sah als Princip nicht richtig. weil er

eine fo unmittelbare Beziehung der Schulden auf das Gut ausfpriwt. die

fich juridifch nicht vertheidigen läßt. - Die teutfche Parömie: die dem

Manne trauer. trauer auch den Schulden. kann zwar nach pofitiver

Vocfchrift oder Herkommen bei diefem Verhältniffe anwendbar fein 10');

allein in feiner Natur liegt fie nicht. -- Allerdings muß man zugeben.

daß der Mann. fofern er nicht durch befondere Beftinrmungen befchränkt

oder nach dem Obigen von dem Willen der Frau abhängig ift. über de.

ren Güter giltig disponirt. alfo auch für feine eigenen Schulden wirkfatn

verpfcindet. Auch läßt fich dafür. daß die Mobilien der Frau. während

fie fich im Befihe des Mannes befinden. zum Gegenfiande der Execution

wegen deffen Schulden gemacht wzrden können. der Grundfaß: Hand

muß Hand wahren. anführen. wo er fich geltend erhalten hat; und zwar

f felbft dann. wenn die Pfändung kein Pfandrecht begründet 104). fondern

durch diefelbe dem Gläubiger nur die Güter der Frau als ein Object

feiner. wiewohl gerichtlich zu verwirklichenden. Selbfibefriedigung ange

wiefen find. Allein fo weit wird man nicht 1W) gehen dürfen. daß 'auch

die Immobilien während. fo wie alle Güter der Frau nach der Gemein

[chaft. und zwar fubfidiär. der Execution wegen der Schulden des Man

nes unterworfen werden dürfen. Insbefondere ift auch mit dem Eon

curfe des Mannes ein Eoneurs der Frau noch nicht gegeben 10o).

Infofern hier nur das ganze eheliche Güterrecht in der durch die

Ehel und für die Dauer derfelben begründeten ehelichen Vormundfclyaft

'

99) Vgl, Preuß. Landr. Th. 2. Tit. 1. F. 184. 185. Tit. 2. E. 64. 65.

100) S. Runde a. a, O. H. 38. S. 90 flg-r S. 134. 135. Gdttinger

Stat. v. 1354 bei knfenciorf, obs. ]ll, nppenci. p. 169.

101) Vgl. Haffe a. a. O. S. 172. Anders nach der lipp. Verordn. v., -

1786. F. 14. die aber auch der Frau ein conäominium zufäfrejbt, Die frühere

Haftung des Mannes aus dem Mundium (Mittermaier a. a. O. ß. 402.

Note 30) fcheint jeßt nicht mehr entfcheiden zu können.

102) So Runde a. a. O.

103) Vgl. Runde a, a. O. z. 33. S. 74.

104) Wie z. B. in Holfiein.

105) Mit Runde a. (1.13. S. 55. S. 134.

106) Runde a? a. O. 9, 56. S. 136,
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liegt) muß es mit der Auflöfung der Ehe) fie gefchehe durch den Tod

oder *die Scheidung) es feien Kinder vorhanden oder nicht) hinwegfallen.

Es muß demnach diefelbe Lage) wie bei getrenntem 'Güterverhälmiffg auch

hier eintreten) fo wie diefelben* Rechte des Überlebenden oder unfchuldigen

Ehegatten in Beziehung auf das Vermögen des vorverftorbenenoder fchul

digen auch hier fiattfinden können. - uebrigens ifi diefes Güterverhält

fniß als das eigentlich germanifche zu betrachten; und an daffelbe reiht fich

. ein aus ihm hervorgegangenes germaniftifhes) welches jekt in Betracht
zu ziehen ift. - f

lll. Innere Gütergemeinfcljaft. Nach der doctrinellen ger

maniftifchen Ausbildung diefes Infiituts erfcheint als der allein haltbare

Begriff deffelben der eines Verhaltniffes der Vermögensein

heit unter den Ehegatten) in der Art) daß während der

Ehe weder einzelne beftimmte zu demfelben gehörige Gü

ter) noch ideelle Antheile derfelben107)) dem einen oder

dem anderen Ehegatten allein zufiehen) der Ehemann

aber im Verhältniffe zu Dritten als das einzige Subject

jenes geeinten Vermögens gilt und infofern die vermö

gensrechtliche Perfönlicljkeit der Frau ganz in der [eini

gen aufg eht.- Diefes Vermögen heißt in den Statuten: vermengtes

oder vermifäjtes Gut) Gemeingut (meene gut)) Sammtgut (faem gude).

-- Die Vermögensrechte der Frau find eigentlich allein der Gegenfiand

derjenigen Umwandlung) durch welche diefes Verhältniß entfieht) und zwar

auch diejenigen) welche während der Ehe durch Erbfchaft oder Vermächt

niß zufallen. Denn eingebracht Gut' ergreift auch ererbt Gut. - Sie)

und zwar auch wenn ihr Gegenfiand außerhalb des Domirils des Mannes

fich befindet) gehen in das gemeine Gut über) deffen Subject der Mann

Dritten gegenüber iftz wiewohl in Anfehung folcher Rechte) wel>)e ftreng

mit der juridifchen Perfon der Frau verbunden find) wie z. B. ein rö

mifcher Ufusfruct) ihm nur die Ausubungsbefugniß zufallen kann1os).

-3- Die in neuerer Zeit aufgeftellte Anficht) daß auch diefem Verhlilmiffe

die teutfrhe eheliche Vormundfwaft zum Grunde liege 109)) fcheint keinem

gegründeten Zweifel zu unterliegen. Ein durchgreifendes Moment fiir die

Erklärung der inneren Verfchmelzung des Gutes läßt fich aber nur darin

finden) daß man da) wo der Ehemann in feinen Dispofitionsbefugniffen

über die Güter der Frau nicht durch die Rechte Dritter befchränkt war)

jene mit dem Rechte felber als identifch betrachtete. Ein folches Inein

anderfließen von Recht und Gewere findet fich auch in fonftigen Verhält

niffen) nachdem die prozeffualifme Bedeutung der Gewere untergegangen

107) Indeß nimmt Runde) a. a. O. s. 63) S. 149) Recbtsgemein

frhaft zu ideellen Theilen an.

108) Die Veftimmung der le. nit. (2. (in u5ofc. (7. 1.)'über den dem

Hausvater durch den Hausfohn erworbenen ufusfrurt diirfte hier fchwerlirb in

irgend einer Weife anwendbar fein.

109) Runde a. a. O. 911W. 33) S. 26) 72 flg. Vgl. Eichhorn)

Einleit. 9. 298) und Eropp) eheliches Güiecreciji) in Heife und Eropp)

jur. Abb. Bd. 2) Nr. 16) S. 370. . >
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ift 110), und da) wo man fchon fruher dem Manne die Gewere an

dem Gute der Frau nur als deren Vertreter zugefchrieben haben mag)

hat fich auch die Vereinigung der Rechte in der Perfon des Mannes und

das gänzliche Aufgeben der vermögensrechtlichen Perfönlimkeit der Frau

nicht fo entfrhieden herausgefiellt) als fonft "1). - Die Gewere des

Mannes erfcheint aber hier als eine Gewere am ganzen Inbegriffe der

Guter) am ganzen activenW) Vermögen der Frau) und man kann nicht

annehmen) daß ihm eine Gewere an den Mobilien der Frau nur in fo

fern zugeftanden) als fie f einer körperlichen Herrfchaft unmittelbar unter

worfen gewefen. Denn wenn auch der Frau gegenüber dem Manne

die factifche Gewere an Mobilien derfelben nur iufofern zugefmrieben wer

den kann) als er eine derartige Herrfmaft uber fie hatte 1"); fo mußte

doch die Verbindung der Gewere mit der ehelichen Vogtei Dritten gegen

uber jede Gewere der Frau als in der Hand des Mannes liegend er

fcheinen laffen. -- Der Erwerber diefes activen Vermögens) der Ehe

mann) konnte aber auch von der Haftung' für die Schulden des bisheri

gen Subjectes diefes Vermögens) auch wenn fie vor der Ehe entfianden)

nicht frei geachtet werden) wenn er vermöge feiner Acquifition daffelbe

Dritten gegenüber ganz aus der Reihe der Vermögensfubjecte verdrängte

und es gewiffermaßen hinter fich fielltez und fobald diefes active Vermö

gen das feinige geworden war) rnFte es in Anfehung feiner eigenen

Schulden mit feinem ubrigen activen Vermögen in diefelbe Lage kommen.

Die Haftung des Gutes) welches von der Frau herruhrt) fiir die Schul

den des Mannes) alfo die hier allerdings nach der Natur des Verhält- *

niffes geltende Regel: die dem Manne trauer) trauer auch den Schulden)

läßt fich freilich zum Theil daraus erklären) daß man die Infoloenz des

Mannes als einen Fall der Noch betrachtet) in dem der Mann über das

Frauengut zu disponiren befugt) und es fo zu feiner Eoncursmaffe gezo

gen 114). Allein fie reicht doch nicht aus) wenn er nicht in folcher Art

dariiber disponirt) wenn er nicht felber feine Güter abgetreten hat) wie

wenn er in Ueberfclnildung verfiorben. Nur jene Vermögensvereinigung

reicht hier aus) und diefe konnte erfi gegeben fein) wenn man weder die

Grundlagen des Verhältniffes noch feine innere und äußere Seite mehr

unterfchied. Soll fie aber mit der ihrem Wefen entfprechenden Eonfe

110) Man braucht nur fich daran zu erinnern) daß die Handlungen) durch

welche friiher rechte Gewere erworben wurde) fpäter das Eigrnthum gaben.

Vgl. m. Auf. in der Zeitfchr. fiir teutfch. R. Bd. 3) H, 1) 9. 2) 3,

111) Vgl. oben Note 87 flg. )

112) Die Gewere bewirkt alfo noch keine Gemeinfcbaft des negativen

(Haffe) Revif. i). 50) S. 165 flg.) Vermögens. - Vgl. auch Runde a,

a. Ö. d. 36) S. 85. .

* 113) Magdeb. Sciwfienurtl). bei Böhme) diplom. Veitr. lil. 152.: fint

demmole das her. (der Mann) alle farenbe habe rnit feiner rechtin ehefrawen

hende leib und gig zu fedne vormundefmaft und je ferne gewere entpfangin und

genomrn hatte und her auch dv floffil darczu getragen hatte.

Vgl. m. Auff. in der Zeitfchr. für teutfch. R. Bd. 5) H. 1) B. 2) nach

Note 54.

114) Runde a. a. O. f). 50) S, 119 flg.'
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quenz ftattfinden) fo muß fie das ganze Vermögen der Ehegatten umfaf

fen) und diefe) die allgemeine Gütergemeinfchaft) muß demnaä)

vom heutigen wiffenfchaftlicljen Standpunkte aus als das Normalverhält

niß angefehen werden. - Sieht man nun auf die äußere Seite des Ver

hältniffes) fo ftehen bei demfelben alle Vermögensrechte dem Manne zu)

und erfc nach der Auflöfung der Ehe werden der Frau oder deren Erben

wiederum folche zu Theil. Von diefem Gefichtspunkte aus beftände das

Verhältniß in einer Güterlofigkeit der Frau) und fie könnte nach Auf

löfung der Ehe diefelben* Rechte an dem ehelichen Vermögen haben) die

ihr bei getrenntem Güterverhältniffe am Vermögen des Mannes zufiehen

könnten. Die unterfcheidung zwifcloen verfchiedenen Arten diefer Rechte)

als Gerade u. f. w.) mußte aber bei der inneren Einheit des Vermögens

als ein unnöthiger und unzweckmäßiger Umweg erfcheinen. Ein einziges

Recht der Frau war hier der Natur der Sache entfprechend) und diefes

konnte) von dem angegebenen Gefichtspunkte aus) immerhin ein Erbrecht

fein; fo wie denn auch bei diefem Verhältniffe die Frau in den Statuten

zuweilen als die Erbin ihres Mannes bezeichnet wird 1"). Auch als

folche war fie fchon bei Lebzeiten des Mannes nach teutfchem Rechte nicht

ohne Säyuh gegen deffen willkürliche Dispofitionen) fofern fie Immobi

, lien betrafen; und darnach hätte fie confequent jede nicht durch Noch

gerechtfertigte Veräußerung derfelben) und zwar auch derjenigen) welehe

nicht von ihr herrüheten) anfechten können. Indeß befchränkte man diefe

Vefugniß zuweilen auf die durch fie in die Gemeinfchaft gekommenen 1"))

oder gab dem Manne überhaupt ausgedehntere Dispofitionsbefugniffel")

Als allgemeiner Grundfah wird fich aber nur die Befchränkung des Man

nes vertheidigen laffen) daß die Frau ohne ihre Zuftimmung von ihm

vorgenommene liberale Dispofitionen unter Lebenden oder auf den Todes

fall anzufechten befugt fei 113). Sobald man*aber an dem römifchen

Begriffe eines Erben und an dem Grundfahe: daß niemand vor feinem

Tode beerbt fein kann) fefihielt) fo mußte diefer Auffaffungsweife der um

fiand entgegenfiehen) daß doch die Frau dem Manne gegenüber bei

feinen Lebzeiten nicht vermögenslos dafieht. Von diefem Gefichtspunkte

aus mußte man aber zu dem juridifch unmöglichen Verhältniffe zweier

Subjecte deffelben Vermögens kommen, Jedem Ehegatten find die in

dem gemeinfchaftliwen Vermögen enthaltenen Rechte und Verbindlichkeiten

für fich allein ganz eigen) und keiner fchließt den anderen aus)

wohl aber alle übrigen. Dahin ging die Lehre Scherer's"9)) des

Hauptfchriftfiellers in diefer Materie am Anfänge diefes Jahrhunderts)

115) Vgl. oben Note 75.

116) 5. B. Lüb) R. B. 1) Tit. 5) Art. 9.

117) 3. V. im Hamb. Stat. v. 1529. Vgl. Eropp a. a. O. Ö. 16. .

118) Danz a. a. O. lil. 9, 412. Gründler) Polemik lll. h. 553.

Eichhorn) Einl. ß. 308) lll. - Veifpiele von Vefchränwngen und Erwei

teZingei-i7 des Verfügungsrechtes des Ehemannes bei Phillips) Gütergem. S.

1 -1 1.

119) Die verworrene Lehre der ehelichen Gütergemeinfchaft u. f. w.) 2 Thle.

Mannheim 1799 u. 1800. Vgl. Haf f e) in der angef. Revifion S. 5 flg.
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gegen deffen Anficht Haffe12") auftrat. - Nach diefer Anficljt mußte

man dahin kommen) bei Auflöfung der Ehe durch den Tod den ueber

lebenden das alleinige (folitarifclje) Eigenthum durch Eonfolidation erwer

ben zu laffen1111). - Man fuchte das Verhältniß auf verfrhiedene Art

durch juridifche Begriffe zu erklären und zu firirenz und kam fo zu An

fichten) welche bei der Redaction von Statuten und Verordnungen nicht

feltm_ Einfluß gehabt haben, Societcit122)) MiteigenthumNa)) Gefammt

eigenthum 111***) und moralifclje Perfon12k)) find die. Begriffe) unter wel

che man das Verhaltniß ftellen wollte. Allein wenn -man auch zugibt)

daß eine Societcit ohne Vertrag entftehen könne) oder diefelbe durch die

Eingehung der Ehe als fiillfchweigender Vertrag begründet werde) fo wer

den doch auch durch eine societerß ornninnr boom-nm die Güter des einen

aocjnr dem anderen fo wenig mitgetheilt als feine Schulden) fondern es

wird dadurch nur eine Verpflichtung zur Mittheilung und Mittragung

unter den Gefellfcljaftern begründetz und wenn auch bei Eingehung der

crocietaa ornnjum boom-uni die derzeit dem einen socjus zuftändigen über

tragbaren dinglicljen Rechte als fiillfchweigend dem anderen mitgetheilt

angefehen werdenW)) fo wird dadurch doch immer nur ein conclornininm

begründet) welches überall keine Gemeinfchaft von Rechten) fondern nur

eine Gemeinfchaft von Rechtsobjecten) die ibeell getheilt find) hervor

ruft. Daraus folgt denn fchon) daß das fragliche Verhältniß auch nicht

als conclominjum betrachtetwerden kann? weil diefes fo wenig zu einer

Rechtsgemeinfcijaft führt) als es überhaupt bei Rechten mögliä) ift) die

kein körperliches Object in fich faffen127). Zu einem Widerfpruclje mit

fich felber führt aber das Gefammteigenthum oder eonciornininm yluriom

in soljcjuro, welches ebenfalls das Refultat der Scheresfchen Lehre ift)

und fich in manchen Gefeßen findet 118). Denn derfelde Stoff kann dem

Eigenthume und der HerrfGaftMehrerer nicht gleichzeitig ganz unterworfen

120) In der angef. Revifion.

121) Mittermaier a. a. O. 5. 403. 1*

122) So einige ältere Iurifien. Vgl. Eichhorn) t. St. u. R.-G.* H. 451.

Mittermaier a. a. O. h. 386) Note 3) h. 399) Note 3. Auch Klefecker)

Hamb. Vrrf. Th. 4) S. 85) findet bei der teutfchen Ehe neben der ehelichen

Vormundfcljaft eine Mascopey der Güter. - In den Stat. von Lippftadt

Ö. 2 heißt der Mann der vornehmfte Socius.

123) Vgl. oben Note 34. Eine eigene Art der Gütergem. i welcher diefer

Begriff zum Grunde liegt) nimmt an: Weftphal) teutfch. Private. Th. 2

S. 19.
124) S, unten. - Beifpiele von Gefetzen) die Gütergem, refp. mit

Miteigenthum und Gefammteigenthum haben: bei Eichhorn) Einl. s. 308)

Note o.

125) S. unten Note 129) 130) 133.

126) l.. 1. Z. 1. l1. 2. l). pro cocio. (17. 2.)

127) Solche find: Statusrechte) Servituten und Rechte von gleicher Na

tur und Forderungen.- Man beachtet dieß indeß gewbhnlich nicht) und kommt

denn dadurch zu Süßen) die der Scherefifchen Lehre an die Seite gefiellt zu

werden verdienen.

128) yeraoiuu, can-net. bamberg. 1'. 2. a. 1. 2. Eil. lipp. Ver.

ordn. s. 8) 9.

e
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fein. Man wurde zu jener Anficht offenbar nur getrieben. weil man

erkannte. daß man keine ideellen Theile annehmen durfte. wenn man

nicht etwas Fremdartiges in das Verhältniß hineintragen wollte. Durch

die Annahme einer moralifchen oder. wie genauer gefprochen werden foll.

myfiifchen Perfon 1M) wurde zwar ein nicht unpaffendes Bild für das

Verhciltniß gewonnen. Denn eine mhfiifwe Perfon wäre genau genom

men da anzunehmen. wo Wirkungen eintreten. als ob eine gewifie Per

fon vorhanden wäre. ohne daß diefe Perfon. deren Subficat dann hier

die Ehegatten fein müßten. erkennbar und erweislicl) vorhanden wäre.

Diefe Perfon wurde dann e010 jnteliectu befiehenz allein daß fie jutjä

ioteiiectn beftehe. das laßt fich aus den Wirkungen des Verhälcnifies nicht

begründen. Denn diefe Anfirht wurde dahin führen. daß keiner der Ehe

gatten durch feine vermögensrechtlichen erlaubten Handlungen felber ver

antwortlich würde und im Augenblicke der Aufidfung der Ehe. die ja

doch den Untergang der moralifchen Perfon mit fich* fiihren mußte. das

derzeit noch vorhandene eheliche Vermögen k0nnen 7203118 wurde. alfo

dem Überlebenden Gatten. fo wie den*Erben der Ehegatten. die der mo

ralifchen Per-fon zuftändig gewefenen Gitter» nur vermöge einer während

der Ehe getroffenen Dispofitjon zerfallen könnten W0). - Nimmt man

*aber ein befonderes teutfches Gefammteigenthum an. fo laßt ein folches

fich immer nur mit Hilfe der Gewere conftruicen. Denn bezieht man

hier die Einheit des Eigenthumß nicht blos auf die äußere Seite deffel

ben. auf das Verhältniß zu dritten Perfonen. fo kommt man bei deffen

Bildung nothwendig mit Danzm) dahin zu fagen: jeder einzelne Ge

_meine fei Eigenthümer des Ganzen. und doch auch wieder kein einzelner

Gemeiner Eigenthumer des Ganzen u. f. ro.. alfo zu einer bloßen. der

Realität entbehrenden. Idee. - Ein Gefammteigenthum läßt fich aber

nur nachweifen. wo die Gewere eines Inbegriffes von unter mehreren ge

theilten Gütern jedem derfelben für diefen ganzen Inbegriff zuftandläf).

Wenn man aber auch annehmen will. daß diefes Verhältniß auch nach

dem Hinwegfallen der praktifchen Bedeutung der Gewere nicht unmöglich

geworden fei. infofern ein früher unter dem Einfluffe der Gewere gebil

detes Inftitut fich noch ferner erhalten hat. und wenn man ferner aner

kennt. daß das Zuriicktreten der Frau von der Ausübung diefer Gewere

während der Ehe in der ehelichen Vormundfhaft feinen Grund habe. fo

ift damit eine moralifche Perfon im rbinifchen Sinne 1i") fo wenig bei

dem teutfchen Gefammteigenthume als bei der Gütergemeinfwaft begrün

det. Allein die äußere Gütergemeinfhaft findet dadurch ihre vollfiandige

129) Haffe. Revifion h. 27. S. 93 fig. und rhein. Mut'. Igg. [ll. H.

4. Deiters. die eheliche Gütergem. nach Münflerfch. Provincialr. und preuß.

Landr, S. 25 flg. Eine moralifme Perfon nahm indeß bereits Danz. a. a.

O. 71. ß. 603. an. und ebenfo Runde. Grundf. s, 603.

130) Vgl. Mittermaier. Zeitfchr. für gefcl). Rechtsw. l). S. 332,

Runde. G.-R. S. 66. S. 156 Lg. *

131) A. a. O. Th. 2. S. 98.

132) Vgl. den Art. Gemeinde Note 49.

133) S. über diefe dieArt. Corporation und Gemeinde.
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Erklärung) daß vermöge der Gewere in Vermögensangelegenheiten die

Frau neben dem Manne keinen rechtlichen felbftficindigen Willen hatte;

und infofern konnte man fagen: canjuges pro nun persona babentur 134),

- Das innere Zufammenfließen des Vermögens erforderte aber noch)

daß Gewere und Recht fich identificirten. Denn erft wenn dieß gefchah)

fehlte es an einem Unterfcheidungsmerkmale im Inneren des Verhalt

niffesz und damit mußte denn auch die Einheit gegeben fein. - Damit

ift aber allerdings nur die juridifche Möglichkeit der Bildung einer fol

rhen Vermögenseinheit zwifchen den Ehegatten dargethan) keineswegs aber

ihre Nothwendigkeit. Denn anftatt des hinweggefallenen Unterfcheidungs

merkmales hätte man ein anderes aufnehmen) und namentlich auf den

urfprung der Güter) jenachdem fie von dem Manne oder von der Frau*

herrührten) fehen können, - Daß da) wo diefe innere Einheit entfianc

den) dieß nicht gefchah) und daß diefe Einheit fich in der That gebildet

hat) muß vie ehr dem Umftande zugefchrieben werden) daß man fie den

herrfchenden Intereffen angemeffen fand) mehr auf den Geldwerth .des

Vermögens als auf die einzelnen Beftandtheile deffelben fahz wobei denn

auch Mißverficindniß der Ausfprüche der Rechtsbüclyer über die eheliche

Vormundfchaft gewirkt haben mag 1"). - Immer aber feet eine folche

Vermögcns- und Rechtseinheit auch eine Einheit des Subjects voraus.

- Diefes eine Subject kann aber nach dem bisher Ausgeführten nur

der Mann fein) und nicht die Fra u. Diefe kann nur das Recht

haben) daß fie als Genoffin der Rechte des Mannesliw) anerkannt

werde. Diefe ihre Genoffenfchaft läßt fich aber auf einen genau ausge

bildeten Inhalt defonderer Rechte der Frau nicht zurückführen) wenn in

der That eine eigentli>)e Gemeinfchafc beftehen foll. Denn damit würde

gerade die innere Gemeinfchaft aufgehoben fein. Diefe Ge

noffenfäyaft ift ein Ausfluß des durch die Ehe begründeten Familienfiatus

der Frau. Wem ich meinen Leib gönne) dem gönne ich auch mein Gut)

fagt die teutfche Parömie. - Wahre innere Gütergemeinfchaft muß alfo

als eine Qualification der Ehe felber aufgefaßt werden. Daß die Genoffin

des Rechtes über daffelbe nur in fo weit disponiren kann) als der In

haber deffelben ihre Handlungen gleich den feinigen anzuerkennen gehalten

ift) folgt daraus ganz von felber. Dem Principe nach find die Dispofi

tionsbefugniffe der Ehegatten hier diefelben) wie bei äußerer Gütergeniein

fchaft. Allein Gegenfiand derfelben und Grund ihrer Befchränkung find

hier andere. Es kann hier nicht von einer Dispofition der Frau auf den

 

134) So manche ältere Iurifien. Vgl. Haffe) Revifion S. 99) Not*

1 fig.

135) S. Eichhorn) t. St. u. R.-G. z. 451. Mittermaier) Grundf.

[xs texutfch. Priuatr, (F. 336) 337) 9. 385) 386. Runde) Güter-recht K. 11.

. 2 fig.

136) Die Rechtsbümer (faclif. Lande. l. 45. s. 1) 3z fchwcib, Landr. 323)

2-5) nennen die Frau die Genoffin des Mannes; und es wird fich keineswegs

recfhtfecrlzigen laffen) diefer Genoffenfchaft jede Beziehung auf das Vermögen ab

zu pre en, .
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Todesfall über ih re Gitter137)) fondern nur von einer folchen Dispo

fition über den ihr dereinfi aus dem gemeinen Vermögen zufallenden An

theil die Rede fein, - Es kann hier nicht von Befchränkungen der Dis

pofitionen des Mannes uber die Guter der Fraulio)) fondern nur

von derartigen Befazränkungen durch die Genoffenfchaft der Frau in An

fehung feines eigenen) oder des gemeinen Gutes) die Rede fein. Es

läßt fich bei diefer Verfchiedenheit der Stellung des Mannes indeß nicht

rechtfertigen) die bei der. äußeren Gütergemeinfmaft geltenden Vefmrän

kungen feiner Dispofition auch hier fchlechthin für anwendbar zu erklärenl39);

allein fie können hier allerdings in demfelben Umfange vorkommen. Ge

fehe haben denn aua) hier diefe Befchriinkungen dem veränderten Ver

heiltniffe gemäß modificirt149)) namentlich aus) die Zuftimmung der Frau

zu Veraußerungen aller zu dem Gefammtvermögen gehörigen Immobilien

* " gefordert 14l)) und folche) ivelche von der Anficht eines conclominjnm in

Zoltan-n ausgehen) felbft dem Manne eine felbftftcindige Verfugung nur

in den Grenzen einer Adminiftration zum Beflen der Ehe zugeftanden 142),

- Zuweilen werden jedoch felbft bei allgemeiner Gutergemeinfmafc gewiffe

Gegenftcinde der Dispofition des Mannes entzogen und der Frau als

Sondereigenthum zugefmrieben) z. B. wenn die Frau unter Widerfprucl)

c des Mannes) oder unter der von dem Geber geffellten Bedingung) daß

fie nicht unter das Recht des Mannes fallen follen) fie erwirbtNZ)) oder

vermöge gefehlimer Vorfchrift ihre nothwendigen Kleider 144*). -

Die Verhaftung wegen der von dem einen Ehegatten allein con

trahirten Schulden muß hier ebenfalls einen anderen Charakter annehmen)

als bei der äußeren Gutergemeinfmcift. - Zivar kann der Ehemann auch

hier nur wegen folcher Schulden der Frau haften) welche er fich gegen

Über als giltig anerkennen muß 144a); allein er muß wegen diefer) felbfk

wenn fie vor der Ehe oder durch ein abgefondertes Gewerbsverhclltniß der

Frau entftanden 145) eben fo) wie wegen derjenigen) welche die Frau in

nerhalb der ihr angeiviefenen Sphäre ihrer genofienfmaftliclyen Dispofitions

befugniffe contrahirt 146)) als petfönljck) verpflichtet gelten. - Man hat

137) Vgl. oben Note 93) 94.

* 138) Vgl. oben Note 90»92.

139) Wie dieß Runde) Güterrecljt _6). 53) S. 128) 129) thut. S. aber

Mittermaier a. a. O. Ö. 401) Note 7-10.

140) Vgl. oben Note 116) 117) 118.

141) Pr. Lande, Th. 2) Tic. 1) Ö, 378 u. 379.

142) Lipp. Verordn. v. 1786) S. 9) 10.

143) Runde a. a. O. ß. 36) S. 86) 87.

144) Pr. Lande. a, a. O. b. 353.

* 144a) Jeder haftet nur für die Schuld des anderen) welche auf eine fie

beide verbindende Weife contrahirt worden: Eich horn) Einleit, b. 308 ) ll.

-- Nach der holfiein, Verordn. v. 24. Der. 1753 für die Graffchaft Ranzau

ifi felbfi des Ehemannes Haftung für Schulden auf den Betrag des ehelichen

Gefammtvermdgens befehrankt. Gewiß die am ftrengfien fefigehaltene Eonfequenz

einer Idee der moralifchen Perfon als Subject des gemeinen Gutes.

145) Vgl. oben Note 97.

145) Vgl. oben Note 95) 96.
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indeß feine Haftung. abgefehen von diefem lehteren Falle: als eine Ver-.

haftung der von der Frau *in feine Gewere gebrannen Güter erklären

wollen. und dafür den Grundfaß angerufen: bonn non intciligirntnr niei

(icnucto nerv aljeoo. Daraus wird denn im wefentlinnn die Folgerung

gezogen: infofern in dem Augenblicke. wo ein Gut durch die Frau dem

Gefammtvermögen zufällt. Schulden derfelben erifiiren. mindern diefe den

Betrag diefes Gutes. und es muß alfo das zugefallene Activum infoweit

vom Manne den Gläubigern der Frau (und zwar allen. denen die Frau

verpfli tet. wenn auch der Mann in Beziehung auf fich die Schuld als

ungilti behandeln könnte) .zu ihrer Befriedigung herausgegeben werden.

als es hiezu erforderlich ift. Weitere Haftung des Mannes für die Schul

den der Frau gedachter Art foll aber darnach nicht fiattfinden. weil aus

der Succeffion des Mannes in das Vermögen der Frau nach teutfchen

Grundfähen eine Verhaftung für deren Schulden über den Activheftand

deffelben hinaus nicht folge 147). - Diefer Anfinn fieht nun zwar fo

viel zur Seite. daß eine Gewere- des Mannes nur am activen Vermö

gen der Frau fich denken läßt. und mit ihr eine perfönliche Haftung

des Mannes für die Sn)ulden der Frau gar nicln verbunden fein konnte.

.Hier fand aber aun). eben fo wie beim teutfchen Erben eine eigentliche

nnccernio yet uniiiereitntern überall nicht fiatt. Daß aber dahingegen

in Teutfchland die Anficht. daß der Mann in das Gut der Frau per

unieei-eitntern futcedire. wenigftens zuweilen fin) geltend gemacht hat.

läßt fich ninn bezweifeln149). Eine foln)e Succeffion ifi aber nach pofi

tivem Renne149) immer ein Eintreten in die vermögensrennlinn Perfön

lichkeit felber. fo weit diefe nicht mit dem hinweggefallenen Subjecte un

zertrennlin) verbunden W159); und es läßt fich die Bildung einer befon

deren Art von univerfalfucceffion für den vorliegenden Fall um fo weniger

annehmen. als manche Gefese die Haftung des Inhabers des ehelichen

Gemeinfchaftsvermögens für alle Schulden beider Eheleute. nämlich mit

Einfchluß der vor der Ehe entfiandenen. unbedingt ausfpren)en1111). -

Im einzelnen Falle wird man indeß darauf fehen müffen. welche Anficht

particularremtlin) die herrfchende geworden ift. - Es bedarf aber des

Principes: bonn non intelliguntut etc.. überall nicht. um den Mann

zu den Gegenleifiungen für dasjenige zu verpflichten.. was die Frau wäh

rend der Ehe dem gemeinen Gute erwirbt. Denn wenn aun) z, B. die

 

147) Runde a. a. O. h. 38. 39. S. 89 flg.. vgl. h. 61. S. 145.

148) Es zeigt fin) dieß fchon darin. daß fie von einem bewährten practi

fchen Iurifien. der diefer Materie eine vorzügliche Aufinerkfamkeit zugewendet

hat (von Runde a. a. O.). ohne Weiteres angenommen wird. k '

149) Eine Verpflichtung befteht ihrem Grundbegriffe nach in einer Be

fchränkung des Statusrrnnes. nur zu eigenen Zwecken die reerhtlrnrge

ftattete Willkür zu üben. In ihrer Natur liegt alfo ninns. was ihren

uebergang auf einen Nachfolger in die fonftigen Verrndgensverhaltmfie des Ver.

pflichteten erheifnn. ,

150) Vgl. m. Identität u. f. w. f). 20. Note 59. S. 126.427. *

151) Lipp. Verordn. v. 1786 g. 12. 15. Vgl. Einhorn. Emleit.

g. 308. 1]. Mittermaier a. a. O. ß. 402. 1.

] l7. 59
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Frau auf Eredit kauft. alfo ein Gut ohne Erfüllung der Gegenleiftung

erwirbt. fo ift der Mann nicht allein der Frau gegenüber zur Zahlung

gehalten. weil in Anfehung des Errungenen allerdings ein Abzug der

Schuld fiattfinden muß. ehe von einem errungenen Gute die Rede fein

kann; fondern wenn er den Erwerb nicht zurückweifi. alfo das Gefchcift

ratihabirt. kann dem Gläubiger auch eine Klage gegen ihn felber nicht

adgefproann werden1ö2). Auch rechtfertigt diefes Prinrip es keineswegs.

den Mann verpflichtet zu halten. Delictfihulden der Frau aus dem nach

deren Entftehung durch die Frau in die Gemeinfchaft gekommenen

Gute zu bezahlen 153). Denn der Erwerb der Frau für das gemeine

Gut geht ja nieht etwa durch ein Sondervermögen der Frau. dem

jene Schulden angehören. hindurch. fondern unmittelbar durch ihre

Handlung in. jenes gemeine Gut hinüberz es fehlt alfo die zum Be

griffe eines folchen Deducirens erforderliche Verbindung in demfelben Ver

mögen. - Der Eoncurs des Mannes muß nothwendig das innerlich

vereinte-Vermögen in feinem ganzen Umfange erfaffen. weil es ganz

.fein Vermögen ift; er muß auch allen Gläubigern. welche durch die

Schulden der Frau die feinigen geworden find. gegenüber wirken; und

wegen der genoffenfchaftlichen Rechte der Frau kann fie als Gläubigern!

hier überall nicht auftreten. felbft nicht nach allen übrigen Gläubigern 1114).

- Denn diefes würde eine Auflöfung der ehelichen Verm-ögensgenoffen

fchaft vorausfehen. die in der Güterabtretung an die Gläubiger nicht ge

funden werden kann1511). - In Anfehung folche-r Schulden der Frau

aber. welche der Mann nicht als giltige Schulden derfelben anzuerkennen

braucht. oder in Anfehung welcher er nur aus einem folchen Grunde ver

haftet ift. aus dem er auch durch die Handlungen Dritter hätte verpflichtet

werden können. wie wegen einer eereio in rem oder negotiokum gertio,

kann der Eoncurs des Mannes keinen Einfluß auf das Verhältniß der

Gläubiger zu der Frau haben. wenn fie auch in demfelben ihre Befrie

digung fuchen können. Dieß muß denn auch von den Schulden der

Handelsfrau gelten. indem die Haftung des Mannes für diefelben aus

feiner Genehmigung erklärt werden muß. - Von einer Haftung der

Frau für Schulden des Mannes kann erjt nach Auflöfung der Gemein

fchaft die Rede fein. Wird fie als Erbin des Mannes betrachtet. fo ift

durch diefes Verhältniß die Regel für diefe Haftung gegeben. -- Allein

daß fie eine Erbin im teutfchrechtlichen Sinne fei. laßt fich nicht als

gemeinrechtlicl) vertheidigen. und ein römifches Erbrecht entfpricht dem'

152) Denn er haftet_ durch die Ratihabition als Auftraggeber. und ob die

Vorausfegungen einer nano-negotjor. goetor. oder (le. in rem rar-oo hier doc

handen.. erfcheint fonach gletchgiltig. Daß indeß in der Annahme des Erwrcbes

noch keine Ratihabition liege. meint Runde a. a. Q. z. 39. Note b.

153) So Runde a. a. O. S. 94.

154) Dieß nimmt indeß an Runde a. a. D. g. 62. S. 147. 148.

_ 155) Nur particular-rechtlich ift dieß der Fall. z. B. nach der Hamb. Fal

litenordnung. aber dennoch nur in Anfehung des fpater Erworbenen. Nach

:kel",ß.TL>t*a1iÖr..3Z-2'a. O. K. 421. kann Aufhebung verlangt werden: Deiters
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Wefen des Verhältnifies nicht. Gemeinrechtlici) muß ihr Verhältniß zum ge

meinen Vermögen nach der Auflöfung der Ehe als eine Folge ihrer wäh

rend derfelden befiandenen Genoffenfchaft angefehen werden. Genofien

fchaft an einem Vermögen kann an fiä) nur eine Berechtigung fein. wie

die Zufländigkeit eines Vermögens überhaupt es ift; fie kann aber Ver

pflichtungen zur Folge haben. - Die aus diefer Genoffenfchaft entfprin

genden Rechte der Frau bei Auflöfung der Ehe muffen der Natur der

Sache nach gleiche Befchaffenheit haben. Daraus erklärt esifich denn,

daß fie zwar für alle Schulden des Mannes „ nach Verhältniß ihres An

theiles, haftet- wenn fie diefe Reäne nicht aufgibtr daß fie aber durch

Ausfchlagung derfelben von jeder Haftung für die Schulden des Mannes

befreit tvirdwo). Richtig ift demnach itlfo die Anficlytf daß diefes fogen.

priejlegjitm abciicationie keine Rechtswohlrhat feit es folgt aber

daraus nach dem Gefagten noch nicht, daß die Haftung der Frau fur

die Schulden des Mannes nur dadurch vermittelt werdex daß fie mit

ihren Anfprftchen den Gläubigern des Mannes nachflehe 157). Denn

nbgefehen davon! daß diefe Anficht dem Begrifie der inneren Gütergemeln

fchafr nicht entfprirht- fieht ihr der umftand entgegenf daß die Frau

wenn fie diefe Avdiration unterlcißt- keineswegs nur ihren Antheil am

gemeinen Gute zur Bezahlung der Schulden herzugeben genöthigt ift

fondern für den ganzen Betrag derfelben hafterus). Wo die An

[icht giltx daß die Gitter des einen Ehegatten dem anderen zu einem

ideeilen Antheile zufallen, da mußte indeß daffelbe auch von den Schul

den gelten. Indeß findet fich wohl kein Beifpiel dafiir- daß man hier

das Vechiiltniß hinficiytlicl) der Schulden anders aufgefaßt habe 7 als bei

wahrer innerer Gütergerneinfciyaft, Nur die -Modification findet fich hier

daß man das Haften der Frau für die Schulden des Mannes aus einer

Verbürgung erklärtlöM auch den einen Ehegatten für die Sekunden

welrhe der andere contrahirt. nur infofern verantwortlich gemacht hat, als

dieß mit [einem Wiffen und Willen gefchehenwo). - Allein auch hier

hat man die Befugniß der Frau, fich durch gänzliche Enthaltung von

der Verlaffenfmaft von der Haftung zu befreien- feflgehaltenwl). Für

Deliccfchulden des Mannes haftet fie nicht weniger. als für anderemix

 

156) Als Erbfchaftsentfchlagung betrachtet dieß: Mittermaier a. a. O.

s, 402 , Note 37.

157) So Runde a. a. O. 9. 5L- S. 121 flg. - Daß das Verind

gen der Frau für die Schulden des Mannes hafte (Eichhorn- Einteit.

9'. 308- 1].), entfprimt einem Vcrhälcniffe nich" in dem fie kein von dem des

Mannes verfchiedenes Vermögen hat.

158) Z. B. Hamb. (Sn-R. ll. Tit. 5. a. 10. Hildesheimer Rathsbefcbeid

v. 25. Axg. 1684, bei yufenclot-f, 0b., l7. 319. Lipo. Verordn. v. 1786

. 12 f 1 .Ö 159) Vgl. unten Note 161.

160) Nurnberg. Reform. Tit. 28- Art. 1. l

161) Loh a. a. O. S. 80x 81- 83. Coburg. Stat. Art.1l. Htldburgh.

Stat. Art. 10. S. Ortloff a. a. O. S. 62, 68. , _

162) Runder Güterr, s. 52- S. 127 und daf. Elf. -a Die Meinungen

find iudeß auch hier fehr oerfchiedenF wie in Anfehung der Shuldenhaftung bei

  

59*
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wenn ihr auch bei der Theilungein Anfpruci) auf Vergütung für das

.dazu Verwandte eingeräumt wird 163). -- uebrigens hat *man die gegen

feitige Haftung wegen der Schulden als ein Merkmal der fogen. eigen

thümli chen Gütergemeinfchaft aufgefielltliße allein diefer Gefichtspunkt

kann nicht als paffend betrachtet werden. weil ein Gegefifaß zwifcherr einer

folchen und einer fogen. nießbräuchlichen Gütergemeinfmaft fich nicht recht

fertigen läßt. -

Nicht überall indeß war esmöglich. und eben fo wenig konnte es

überall zweckmäßig erfcheinen. diefe innere Gemeinfchaft auf a lle Güter der

Ehegatten zu erfirecken. Natürliche Folge derfelben ift es. daß der über

lebende Ehemann die fämmtlichen zum ehelichen Vermögen gehörig gewe

fenen Güter behältlöö). indem ja diefes Vermögen das [einige ift) und

wenn es auch das während der Ehe befiehende Verhältniß nicht ändert.

daß im Augenblicke der Auflöfung ideelle Theile entfiehen. wie dieß regel

mäßig der Fall ift ltii). fo umfaßt doch auch der Antheil des Ueberleben

den-die ganze Subfianz jenes Vermögens eben fo. wie der auf die Erben

i desVorverftorbenen fallende Antheil. Wenn man alfo auch die. allerdings

zu größerer Eonfequenz führende Anficht ni>)t annimmt. daß fämmtiime

Güter der Frau durch Eingehung der Ehe dem Manne verfallen. und

fie beim Tode des Mannes ihn beerbt. während bei ihrem Tode der

Mann fich mitihren Verwandten wegen ihres Erbrechtes abzufinden hat)

fo liegt doch-in der Eingehung der Ehe hier immer eine Veräußerung

der zugebrachten Güter. und zwar von Seiten beider Ehegatten; indem

ja doch der Mann_ die Frau jedenfalls in die Genoffenfmaft aufnimmt.

- Güter alfo. welche in der Familie bleiben mußten oder follten. bei

der fie .fich einmal befanden. wie Stamm- oder Erbgut und Lehngut.

durften nicht, in die Gemeinfchaft kommen. Bei Bauerngütern konnte

auch in der mangelnden Genehmigung des Grundherrn ein Hinderniß

liegen. wiewohl der Eintritt der Frau in die Genoffenfmaft der fich auf

folche Güter beziehenden. oder ihrer davon abhängenden Rechte. nicht

immer davon abhängig ifilfi7). u Solche umfiände mußten denn zur

particulären Gütergemeinfmaft führen. die zwar in fehr verfchiedenen

Modificationen vorkommen kann. als deren Grundcharakter man indeß

den der allgemeinen Gütergemeinfmaft betrachten muß W). Außer Starnnn.

T? YüteZgeYWüberhaupt. Vgl. Gründler. Polemik des germanifmen Rechtes

. . . .

163) Preuß. Landr. a. a. O. S. 384. 385.

164) Runde a. a. O. F. 50. S. 118 flg.

165) Diejenigen. welehe fogen. coriäomjnium in roliciuni annehmen. kann

men natürlich dahin. eben dafielbe von der Frau zu behaupten. Vgl. Mitter

maier a. a. O. (d. 351) s. 401.

166) Vgl. Eichhorn. Einleit. h. 298. 309.

167) Z. B. tipp. Verordn. v. 1786 9. 4. Tecklenburger Dienftrewt 9.14:

Da zwei aus denen Lehenleuten zur Ehe fmreiten. und die erfle Nacht beigelegen

find. fo ift die Leibzucht aller des Mannes Güter der Frauen. als wann fie

diefelbe von dem Graffen zu Lebn empfangen - hätte. Vgl.

auch Runde. Gütern s. 17. S. 38 flg.

168) Vgl. Haffe. Revifion z. 55. S. 180 flg. Runde. (Harm.

Ö. Z6- S. 85 flg.. s. 77. S. 181 flg. Eichhorn a. a. O. S. 312.
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Erb- und Lehngütern pflegen die ererbten Immobilien von der Gemeinfchaft

ausgefchloffen zu fein) fo daß diefe fich auf Mobilien und die während

der Ehe erworbenen Güter befchränkt, - In Anfehung der Schulden

haftung müßte hier confequent daffelbe gelten) wie bei der allgemeinen

Gutergemeinfcijaft) wenn niäjt befondere Sanctionen oder Gewohnheit

eine Bcfchränkung herbeigeführt hätten. Es pflegt als gemeine Schuld

nur diejenige betrachtet zu“werden) welche zum Zwecke der Ehe oder mit

beiderfeitiger Einwilligung contrahirt worden; oder man unterfcheidet auch

zwifcljen Mobiliar- und Immobiliarfmulden) und fieht nur die erfteren

als gemeinfchaftliche an) aber auch wenn fie fchon vor der Ehe entftan

den find 169). - Diejenige Art der particulciren Gütergemeinfcljaft dahin

gegen) welche man die Errungenfcljaftsgemeinfmaft nennt) info

fern fie nicht als Folge der allgemeiner en Giitergemeinfäjaft vorkommt)

läßt nicht durchaus dicfelbe Behandlung zu. - Sie erklärt fich nur aus

einem Gefellfchaftsverhiiltniffe der Ehegatten) vcrmöge deffen fie den durch

ihre gemcinfame Thätizjkeit iucihrend der ganzen Dauer der Ehe gemachten

Erwerb ungetheilt laffen und erfi am Schluffe derfelben eine Auftheilung

eintritt) bei welcher jeder von ihnen die von ihm erworbenen Rechte dem

anderen mitzutheilen hat) dahingegen aber auch befugt ift) daßder andere

an der Tragung der von ihm übernommenen Verpflichtungen Theil

nehme; indem erft nach deren Abzug fich eine reine Errungenfchaft her

ausftellt. Zwar ifr die fchon von älteren Iuriften gemachte Anwendung

der Grundfähe von der Sorieteit auf diefes Verhältniß) namentlich von

Haffe179)) beftritten worden. Allein dann bliebe keine andere Grund

lage fur daffelbe übrig) als die eheliche Vormundfchaftz und bei diefer

wurde eine Befchränkung auf das errungene Gut fich überall nicht erkla

ren laffen. Jedoch wird das Societcirsvethältniß hier durch die eheliche

Vormundfchaft modificirtz der Mann ift der hauptfeirlfiime Socius171))

von ihm hängt es ab) ob ein Erwerb gemacht werden foll. Das Ver

h-,iltniß nimmt fo eine einfachere Geftalt an) indem diefe Rechte in feine

/

169) Eichhorn a. a. O. S.311) 312. Mittermaier a. NO. (5.357)

g, 407. - Mag man indeß unter Zmmobiliarfcijulden diejenigenwerfiehen)

welche hhpothekarifch auf Immobilien ruhen ) oder diejenigen) welche in der Er

thrilung von Rechten an Immobilien beftehen) fo fehlt der unterfmerdung doch

immer ein haltbares Princip) und fie kann nur partirularrecljtliclje Geltung

aben. .h 170) Revif. h. 56 fig.) S. 183 fig. - Allein wenn mehrere in dem Ver

hälrniffc zu einander fiehrn) daß was der eine erwirbt oder aufwendet) verhält

nißmaßig dem anderen mitgetbeilt oder von ihm erjtattet werden muß) fo find

fie 5001i, wenn dieß Vcrhiilrniß auch nicht durch Vertrag) fondern uur dadurch

entjtand) daß einer von ihnen in geineinflhaftlicljen Angelegenheiten) z. B. in

Anfehung einer e03 camera-rie, handelte; nur wird im rbmifchen Rechtedie

uctjo pl() 50610 nicht gegeben ) weil die Gemeinfchaftlichkeit der Angelegenheiten

durch ein anderweitiges Verhöltniß begründet wird) und die aus diefem_ ent

fpringende Klage zugleich zur Geltendmachung jener personale-z pre-Motion“

dient. Vgl. 11. 1. |1. 4. s. 3. l.. 6. pr. s. 1. 2. l1. 8. s. 2. 3. 4. l..

9_ l.. 11. l.. 14-16. l1. 29. 1). oomrnunj äjejäuncio. (WX. Z.)

171) Vgl. oben Note 122.
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Hand gelegt werden. und der Frau ein gewifier aliquoter Antheil an dem

nach Abzug der ehelichen Schulden. wohin man die während der Ehe

gemachten zu zählen pflegt. zu berechnenden Gefarnmtertrage zugefäzrieben

wird; der aber erft nach der Auflöfung der Ehe quantitativ feftgefelzt

werden kann. und erfc von ba an ihrer freien alleinigen Dispofition un

terworfen ift 172), Jedoch finden fich auch Beifpiele. daß während der

Ehe erworbene Immobilien' den Eheleuten gemeinfchaftlici) in den öffent

lichen Büäzern adfcribirt werden; insbefondre da. wo die Idee einer

inneren Gerneinfchaft der Güter fich niun ftreng feftgehalten findetiu).

- Es erklärt fich aus jenem Verhältniffe. daß Errungenfmaftsgemein

fchaft fich nur beim Bürger- und Vauernftande zu finden pflegt. wo

die Ehefrau regelmäßig als miterwerbend erfcheintz daß ferner im Zwei

fel nur dasjenige zur Errungenfchaft gehört. wa? durch wirkliche Er

werbsthätigkeitl") (die coliniwrotio im Gegenfahe der aärentitja, näm

lich der auf andere Weife während der Ehe erworbenen Gitter). wohin

denn auch Unternehmungen. deren Ausfall vom Glücke abhängt. z. B.

das Lotteriefpiel 17*). allerdings gezählt iverden dürfen. - während der

Ehe gewonnen worden; nicht aber ein davon unabhängiger Erwerb. wie

z. B, reine Schenkungen und Erbfchaften. Es läßt fich aber auch auf

der anderen Seite nicht leugnen. daß die Errungenfclyaft als der erfte Anfang

der inneren Gutergemeinfchaft fich darfielltml) und das übrige Vermögen

der Ehegatten wurde. befonders in den Städten. zunächfi wohl nur deß

halb in die innere Gemeinfchaft hereingezogen. weil es als ber Betriebs

fondd des gemeinfamen Erwerbes der Ehegatten betrachtet wurde. Allein

dann mußte fie auch die Natur der Errungenfeizaftsgemeinfwaft verlieren

und eine Vermögensgemeinfmafc werden. welche dann hierin ihre Ver

anlaf f ung hattez während die Möglichkeit ihrer rechtlichen Verwirk

lichung durch die vorhin angegebenen juridifeiyen Momente gegeben war.

- uebrigens führt die Errungenfmaftsgemeinfwaft keine Pflicht der Ehe

gatten mit fich. Erwerb zu machen. oder ihr Sondergut zu dem ge

rneinfamen Erwerbe zu benußenz und*man kann daher auch nicht iagen.

daß fie ftets eine fogen. commnnjo boom-um usufkuctuutin voransfehe l77).

Da neben einer particulären Gütergemeinfwaft. und in noch weiterem

Umfange neben bloßer Errungenfmaftsgemeinfriyaft. auch immer ein ge

trennter' Güterberhcilmiß. wenigftens als Reclnsinfiimt. befteht. fo können

172) Vgl. Runde. Gütern Ö. 21. S. 49. Z. 83. S, 192. 193. ueber

den Abzug der wahrend der Ehe gemachten Seinrlden und die Berechnung der

Errungenfehaft: Eichhorn. Einleit. h. 312 a. E.. S. 313. ll.

173) Bei dem Sofleme der gefammten Hand. So nach altem Franlf.

Rechte: Euler a. a. O. s. 7. S. 83,

174) Velrgftellen: bei Kraut. Grundr. S. 338. 339. Wiarda. Wii(

kuhren der Brock-anime: S. 109.

175) Vgl. Adlerflocht. frankf. Privatr, ll, S, 472. auch prev'.

Zeimtdräzl. Tit. 1. z. 402-4048 jedoch auch Mitcermaier a. a. O. 9.408

o e .

176) Zeugnifie: bei Kraut a. a. O. S. 318. 319.

177) Wie Eichhorn. Einleit. s. 311. annimmt.
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enigen Infiitute vorkommen) welche bei letzterem vor

zukommen pflegen. z. B. NiorgenxiabeF fo wie denn auch Rückforderung

des Eingebrawten dabei vorkommt 1W). - Die eheliche Vormundfchaft

bricht-IZB indeß auch hier die Frau in den Verfügungen über ihr Sonder

gut

Die vol-gedachten Güterverhältniffe der Ehegatten entfliehen) fofecn

fie in Gefetxen vorgefchriebett oder in GewohnheitsreGten begründet find)

abgefehen von den DotalverheiltnifienF Leibgeding und Wirth-nn, deffen_

Veftellung indeß zuweilen eine Pflicht des Mannes i| 180)) blos durch

die Ehe. und zwar jeßt regelmäßig fchon durch die _Eingehung und nicht

erft durch Vefchreitung des Ehebettes-ZIZ wiewohl bisweilen die Güter

gemeinithaft ecfc nach einer gewiffen Dauer der Ehe, z. B. von Jahr

und Tag 1M)) nach der Geburt eines Kindes 187). oder bei beerbter

Eheu4) eintritt. Es entfcheiden dabei die Gefebe und Gewohnheiten des

Ortes) an dem der Mann zur _Zeit der Eingehung der Ehe [ein Domi

ril hat W). Indeß können ihre Befiimmungen durch Eheverträge 136)

ausgefcknoffen. und dann die gedachten Güterverhciltniffe auchF wo fie

nicht aus jenen Normen folgen. durch Vertrag unter den Ehegatten feli

gefetzt werden. Deßhalb unterfcheidet man denn auch eine connmmio bonu

tum legetlja und e0117enti0nali3; infofern leßtere nur eine Abänderung

ber erfieren enthalt. fehr man fie ihr. der regulären) als die irreguläre

entgegen. Welche Verhältnifie die Ehegatten auf diefe Weile begründen)

und wie fie diefelben rnodificiren wollen. hängt im allgemeinen. fofecn

fie die Vermögensverhältnifie betrefien (yacta (iatalia, im Gegenfaße der

die perfönli>en Verhältniffe betreffenden [meta nnptiniia)) von ihrer

Willkür ab. Die Aufhebung dergefetzlichen Gütergemeinfciyaft ifi jedoch

zuweilen in Particulacrewten in gewifien Beziehungen unterfagtwl)) und

infofern fie die Ehegatten von der aus der Gütergemeinfclyaft entfpringen

den Haftung gegen dieGläubiger befreien foll, an' öffentliche Bekannt

auch daneben alle diej

 

178) Vgl. z. B, baoer. Landr. T . 1, Cap. 6 ) 9. 36) 37.

179) Eichhorn) Einl. S. 312. 1 . 3.

180) Brent. Ritter-r. Tit. 7. Ö. 1.
181) Z. V, lipp. Verordn. s. 1. Das ältere teutfche Recht. welches zur

izcbettes fordertBegründung der Genoffenfchaft der Frau die Vefchreitung des E

(vgl. die Stellen bei Kraut a. a. O. S. 316 und Kraut._die Vormund

fchaft S. 176 . 181) , ifl zuweilen nochrbefonders beim Adel. m Anwendung.

182) Seinveidniß. Stat. bei Scherer a. a. O. 1, 51. Hohenloh. Landr.

l, Tit. 4. Z. 1.183) Wurfier Landr. Tit. 1) Art. 1. F. 1-3. Hohenloher Landr. a.

a. O,184) Lüb. R. B. 1. Til. 5) Art. 7. Vgl. Eichhorn. Eitel. e. 308)

Note f. . . ..185) Eichhorn. Einl. ö. 307, Note o. Org. l1. 65. 1). .ia iuciioiu.

5. 1.
( 186) S. den Art. Ehevertrag. _

187) Vgl. Nürnb. Reform. Tit. 28. 6. Pr. Landr. Th. 2. Tri. 1, h.

*412 flg. - Ueber vertragsmaßige Gütergemeinfclyaft Pr. Landr. a. a. Q. 9.

360 flg. und dfierr. G. B. Art. 1233 flg.
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machung gebundenloß); die aber) wie fich von felbft oerfieht) gegen die

jenigen Gläubiger) denen gegenüber durch eine bereits entftandene Güter

gerüeinfcljaft fchon eine folche Haftung begründet ift) nicht wirkfam werden

kann. Wenn ferner eine (103 oder cionntia propter nnptiekrcü beftellc

ivorden) können die gefeßlicl) mit diefen Verhältniffen verbunde Rechte

der Ehegatten felbft) nämlich diejenigen) welche bei ihrem Leben für fie

wirkfam werden) dadurch nicht giltig befchrcinkt werdenlim); fo wie fie

auch während der Ehe nicht mic unbedingter Giltigkeit gefchloffen werden

können) wenn fie eine Schenkung des einen Gatten an den anderen ent

haltenz und endlich können fie nicht wirkfam werden) infofern ihrer Wirk

famkeit die Rechte Dritter entgegenftehen) welche auf diefelben nicht giltig

Verzicht geleiftet haben. Wenn demnach die Eheverträge) abgefehen von

der zur Beftellung einer cjonntio yropter nuptins oder fonfiiger Schen

kung erforderlichen Infinuation) nur particularrechtlirl) befondere-r Formen

bedürfen) z. B. Beficitigmg von öffentlichen Behörden 1mi)) fo wird doch

wegen ihrer Beziehungen auf die Rechte Dritter) deren Zufiimmung oft

reichlich oder erforderlich) namentlich der Eltern oder fonftigen Verwand

tenm)) oder) wenn Rechte an Lehngütern dadurch begründet werden

foflen) Eonfens des Lehnherrnlgk). -- Ia infofern diefe Verträge den

dereinftigen Rückfall der e103 und der äauntia propter nnptiae betreffen)

können fie vor deren Beftellung felbft von dritten Perfonen) aus deren

Vermögen diefe Güter fließen) mit den Ehegatten errichtet werden W3).

*- Für die Interpretation der Ehevertrage wird der Sinn der Formeln;

Leib an Leib) Gut an Gut) Hut bei Schleier) Schleier bei Hut) längft

Leib lcingft Gut) von Bedeutung. Die allgemeinen Interpretationscegeln

müffen entfcheiden) ob im einzelnen Falle darunter Gütergemeinfmaft)

oder gegenfeitiges Succeffionsretht zu verliehen ift. Im allgemeinen läßt

fich nur fo viel fagen) daß fie wenigftens einen lebenslängliclhen Nieß

brauch des Ueberlebenden am Gute des Vorverftorbenen begründenWk).

Die Hauptbeftimmungen diefer Ehevertrcige pflegen auf den Fall der Auf

löfung der Ehe durch den Tod zu gehen und über die Succeffion des

einen Ehegatten nach dem anderen zu verfügen) und find infofern Erb

verträge194). Auf derartige Befiirnmung ift denn die Regel: Kinder

zeugen bricht Eheftiftung) zu beziehen) vermöge welcher folche Verträge

fo angefehen werden) als ob fie nur auf den Fall gefchloffen worden)

daß bei Auflöfung der Ehe durch den Tod keine Kinder aus derfelben

 

188) Z. B. Raftock. St, R. Th, 1) Til. 5) Art. 6. Lüncb. St. R. o.

1778 f. 1. Lipp. Verordn. Ö. 32,

189) Vgl. Thibaur a. a. O. h. 372) Note p. q. r. t. u.

190) Vgl. z. B. Eichhorn) Eitel. Ö. 95) Note i1. Preuß. Landr. Th.

2) Til. 1) z, 356. fig.) 422 fig, Lipp. Verordn. v. 1786 g. 4.

191) Vgl. Eichhorn) Einl. g. 309) Note g. S. indeß auch den Art.

Ehevertrag Note50) 51.

192) Vgl. Mittermaier a. a. O. f). 595) Note 8.

193) Vgl. Thibaut a. a. Q. Ö. 370) 371.

193a) Mittermaicr a. a. O. F. 410) [ll.

194) S. die Artikel Ehevertrag und Erbvertrag.
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vorhanden) oder diefe eine-unberennte) oder unbeerbte) fein werdelgö).

- Auch die Gefehe haben bei ihren Beftimmungen über eheliche Guter

verhältniffe häufig vorzugsweife nur den Zeitpunkt der Auflbfung der

Ehe durch den Tod im Auge), fo daß aus den dann eintretenden Ver

hältniffen fich erft erkennen läßt) wie das Verhältniß während der Ehe

fei196). _In einem folchen Falle wird man im Zweifel während der

Ehe nur getrenntes Güterverhciltniß annehmen dürfen; und man würde

dann derartige Befiimmungen nur als folche betrachten können) welche

eine Erbfolge der Ehegatten reguliren) fofern fie dem einen von den

Gütern des anderen Zuwendungen machen. Dieß wurde dann weiter

dahin fuhren) daß diejenigen Normen 'entfcheiden mußten) welche an dem

Orte) wo der verftorbene Ehegatte zur Zeit feines Todes fein Domicil

hatte197)) gelten. Allein ihre Anwendbarkeit wurde doch immer ausge

fchlofien fein) wenn fchon während der Ehe ein zu gewiffen Folgen an

den Todesfall führendes Verhältniß beftanden hätte) ehe die Ehegatten

in die Lage gekommen) ihnen überhaupt unterworfen fein zu können.

Daffelbe muß aber auch von der Anwendbarkeit folcher Normen gelten)

welche in der That das Verhaltniß während der Ehe betreffen) weil ja

auch ihrer Anwendbarkeit ein bereits beftehendes Verhältniß entgegenfteht.

Denn daß ein einmal entfiandenes rechtliches Verhältniß dadurch nicht

aufgehoben wird) daß deffen Subjecte fich an einen Qrt begeben) wo es

nicht auf gleiche Weife entfiehen können) follte doch keiner Erinnerung weiter

bedürfen. - Wie aber diefes Verhaltniß entfianden) ift) fobald es ein

mal giltig befteht) offenbar gleichgiltig. Sobald man das Gefagte für

den Fall) wo ein gewiffes Güterverhältniß durch Vertrag unter den Ehe

gatten feftgefeht ift) gelten läßt) 'fo muß man es auch von dem Falle

gelten laffen) wo die Eheleute durch Eingehung einer Ehe) ohne ein

beftimmtes Guteroerheiltniß durch ausdrücklichen Vertrag feftzufeheme das

im derzeitigen Domicil des Ehemannes gefehlicl) oder gewohnheitsreehtlicl)

geltende Güterrecljt re oder facto contrahirtenlga). Nur darf

man in diefem Falle das entftandene Güterverheiltniß nicht mit Danz199)

auf eine Präfumtion) daß fie fich diefem Güterreckyte unterworfen)

gründen wollen. Denn diefer bedarf es hier gar nicht) undGe-gen fie hat

[mon Haf f e 209) nach dem Vorgange Anderer erinnert) daß fie nicht

ausreiche) wenn erwiefen werde) daß fie eine folche Abficht) ungeachtet

 

195) Eichhorn) Einleit. g. 347. Runde) Gütern S. 17) S. 39) 40)

e. 162) S. 356. l

196) So z. V. die oldenb. Verordn. v. 1754. Vgl. Runde) Gütern

Ö. 25) S. 58 flg. und f). 58) S. 140) Note g und daf. Eit.) auch Eichhorn

a“. a. O. h. 298) Note c1. - *

197) Im Lieb. R. ll. Tit. 2) h. 10) tritt felbfi; die Anficht hervor) daß

'oie Gefebc des Ortes entfcheiden) wo der Inhaber des gemeinen Gutes zur Zeit

der Tbeilung fein Domicil hat. '

198) Einer ausdrücklichen oder .fiillfchweigenden Einwilligung in das

Giiterremt) welches die Gefehe als Regel vorfchreiben) bedarf es allerdings

nicht: Runde) Gütern h. 37) S. 88.

199) A. a. O. Th. rl) s. 604,

200) .Neoifion S. 79 fig.
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ein anderweitiges Güterremt nicht von ihnen feftgefeßt wordenj nicht ge

habt hätten. Man kann demnach der Anficijt. daß ein nicht durchaus

drücklichen Vertrag begründeten eheliches Guterverhaltniß mit der Vec

cinderung des Domicils der Ehegatten fich ebenfalls verändere- wenn in

den "verfchiedenen Domicilen verfchiedene Guterrecljte als Regel geltend

wärenf nicht beitretenWl). -

Mit der Auflöfung der Ehe muß auch jede eheliche Gütergemeinfcljaft

hinwegfallen. weil fie nur zwifeljen Ehegatten defieht, und die deffelben

unterworfen gewefenen Guter verbleiben entweder dem Ueberlebenden nllein/

oder es fallen ihm und den Erden des Vorvecftorbenen befiimmteAntheile

derfelben zu. Eine Gemeinfchaft kann nur noch beftehen. infofern fie

durch die reelle Ungetheiltheit der körperlichen Güter hervorgerufen wird.

Im Falle der Trennung der Ehe durch Scheidung fowohl als durch

den Tod muß alfo nach Verhältniß des einem jeden zugefallenen An

theiles die Theilung befchafit werdenz im erfteren aber können dem un

fchuldigen an dem Antheile des Schuldigen noch Anfprüäje auf die ver

wirkte Strafe zuftehen. die dann verfehieden find. je nachdem eine 605

und (Iooatio ptoptek nuptiaI beftellt worden. oderj wie es bei allge

meiner Gütergemelnfcljaft immer der Fallj folche fehlen 2M). _ Sind

indeß die Erben des vorverfiorbenen Gatten Kinder aus der durch feinen

Tod aufgelöften Ehe. fo findet zuweilen eine fogen, fortgefeßte G ü ter

gemeinfchaft (cotumunio bon. cootjonata 8. (arm-again) ftatt- welche

darin befteht. daß der Ueberlebende das in der E_he vereint gewefene Gut

ohne reelle Auftheilung als ein einziges f aber befonderes abgefchloffenes

Vermögen in Händen behält. fo daß Güter- welche die Theilhaber diefes

Vermögens anderswoher erwerben. nicht dazu gehören 203). Es läßt fich

diefes Verhältniß alfo einerfeits nicht denkenj wenn das vereint gewefene

Gut dem Überlebenden Gatten allein verbleibt204). - Es kann aber

auch in Anfehilng getrennter Güter beftehenf fobald fie nur nicht reell

getheilt find, Ift letzteres dahingegen der Fallf z. B. wenn bei parti

rulärer Gütergemeinfmaft das gemeine Gut mit dem Sondecgute des

Ueberlebenden in deffen Hand verbleibt. fo kann in Anfehung des fo

Getheilten Me Gemeinfchaftlimkeit nur in der Adminiftcation gedacht

werden, Nur -eine folche gemeinfckjaftlime Adminiftration- jedoch mit der

Grundlage einer fich über das ganze Gut erftreckenden Gewere, kann

201) ueber diefen fireitigen Punkt: Eichhorn, Einleit. S. 35, Zif. 2.

Rote g. s. 307- Note rl und daf. Eit. - Funcke- Arch. für civ. Praxis

xxl. S. 368-390.

202) V9'. oben Note 66-73. o. 10, x. a3 can-net. (1.4.) und darüber:

Haffef Revif. S. 367 S. 125 flg. Lippifcije Verordn. v. 1786 Ö. 327 Zif. 4,

Eichhocm Einleit. 9. 310- 1. Mittermaier a. a, O. H. 406.

203) Praueenbrechery teutfeh. Privatr.9.496. Neuß, Theorie u, f-w.

der allgem. Gritergem. F. 77. - Dahingegen oertoeifen auch das ander-Zweiter

erworbene Gut aller Theilhaber in die Gemeinfchaft: T0701-, (ie como.

bon. k. ll. th. 3. Mitcermaier a. a. Q. Ö. 404, S. unten

204) Eine befondere Art der fortgef. Güter-gem. nimmt hier an Mitter

maierxa. a. O.
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darunter verfianden werden) wenn die Rechtsbücher bei im Inneren ge

trenntem Güterverhältnifle den Fall kennen. daß der Überlebende Gatte

mit den Kindern oder Erben im ungezweiten Gute bleibtWö). Man

bezeichnet dieß Verhaltniß auch als den Beifih) oder das Siren in ge:

meinem Gedei und Verderb. Ein Recht des Überlebenden Gatten auf

diefes Verhältniß fehr zwar eine väterliclye Gewalt oder eine Vormund

fchaft voraus; womit denn ein Nießbrauri) am Vermögen und die Pflicht)

die Kinder zu alimentiren) verbunden zu fein pflegt206). - Allein eine

gemigende Befiimmung feines Wefens ift damit noch nicht gegeben) und

die paffendfie Analogie durfte dafiir der Befih einer bereciitaä von

Seiten eines 1121-03 pro [zarte gewähren; wobei man denn aber ein Recht

auf diefen Befih bei dem Xleberlebenden annehmen muß. [o daß) wenn

auch allen Theilhabern fchon aliqnote Theile zufiehenU")f dennoch' einer

von, ihnen legitimer Quafibefiher des Vermögens“ ift, In Anfehung

des Umfanges [einer Befugnifie ift es aber nicht außer Acht zu lafien,

daß die hifiorifche Grundlage des Infiitutes die Gewere zur re>)ten Vor

mundfchaft ift. Es fieht dem auch nicht entgegen. daß hier eine Gewere

zum Theil am eigenen Gute befiehen wurde. Denn es ift auf die Ge

were an fich ohne Einfluß) ob fie an eigenem oder an folchem Gute be

fiehtF in Anfehung beffen der Inhaber der Gewere gewifien Perfonen

gegenuber wegen des diefen zuftehenden Rechtes als ein Niäztbereciytigter

ecfcheintWß). - Das Recht diefer lehteren) hier der Kinder) kann indeß

nur beim Eintritte gewiffer Umftände von ihnen geltend gemacht

werden. Solche Umfiände find bald die erreichte Volljährigkeit) bald ihre

VereheliGung) bald die andere Ehe des Überlebenden Gatten) oder fchlechte

Adminiftrationio") deffelben; und bald können fie nur eine AusfieuerNo).

bald (theilweife) Abfonderung vom Vermögensantheile 'des Vorverfiorbenen,

bald aber auch (ganzlicheNAbfchichtung vom ganzen Vermögen mit Ein

fchluß des Antheiles des Ueberlebenden fordern. Letzteres tritt namentliä)

bei Eingehung einer anderen Ehe von Seiten des Ueberlebenden ein.

und zwar zuweilen fo, daß auch dadurch) für den Fall) daß diefe Ehe

beerbt ift) das Erbrecht des abgefchimteten Kindes nach dem Abfchimten

205) Sächf. Landr. l. 20. l1). 76. Runde. Güterrecht K. 9) S. 22.

23. Ö. 111) S. 249 fig.

206) Die Mutter nämlich pflegt man dann förmlich als Vormünberin zu

befiellen. Vgl. Berti a. a. O. S. 57.
'

207) Fiir die ideellen Antheile in der prorogitten Güter-gem. finden fich

Beifpicle aus den Bremer Stat.. Hadeler Landgerichtsverordn.. Solmfer Land

recht und Liibifmem Rechte bei Haffe. Rcvifion S.64 fig, Not. Vgl. Runde.

Ginerr. g. 15, S. 36 a. E. ) h. 114, S. 256. Auch lehterer betrachtet das

Verhältniß als communjd jnciciena. '

208) Hier nämlich in Anfrhung der, Zuficindigkeit der ideellOAntheile der

Kinder. welche auch als Kinder in der Were bezeichnet werden; Luv. R. v.

1240 Art. 12. '

209) ?Leber die Pflichten bei der Adminiftration: z. B. lipp. Verordn. v.

1786 g. 1 ,
21.0) S0 bei der Verheurathung: Lipp. Vrrordn. z, 18. g. 117, S. 260.



940 Guterremte der Ehegatten.

den erlifchtM); in welchem Falle denn aber auch das diefem zwifchen

der Auflöfung der früheren und der Eingehung der anderen Ehe zuge

fallene Gut mit zur Theilung gebracht werden muß 2N). Der zur an

deren Ehe fchreitende Vater ifi. wegen der Fortdauer feines Nießbcauches.

zuweilen nur zu einer Auseinanderfehung oder Auslobung in Anfehung

des winterlichen Vermögensantheiles gehalten; auch kann die Errichtung

einer Einkindfmaft die Adtheilung bei Eingehung einer anderen Ehe über

fluffig machenAI). - Die Kinder können indeß auch fchon vor einer Abfon

derung infofern über ihre Antheile disponiren. als dieß unbefchadet der

Gemeinfchaft und der Verwaltungs- und Gebrauchsrechte des ueberleben

den gefchehen kann. z. B. durch Verfügungen auf den Todesfall. Zwar

fieht ihnen diefe Befugniß dann nicht zu. wenwdie wiihrend der Dauer des

Verhältnifies verfterbenden Kinder fchlerhthin als hinweggefallen betrachtet

* werden. fo daß nur ihre Defcendenten an ihre Stelle treten können.

_ Allein dann wird man auch keine eigentliche communjo bon. lrrarogatz

annehmen dürfen. fondern vielmehr den Überlebenden Parens als das

alleinige Subject des Vermögens betrachten müffen. Bei der Abtheilung

der Kinder werden alle Schulden. auch die durch die Verfügungen des

Überlebenden Parens entftandenen. vorabgezogen. und es wird ihnen ihr

Antheil in .reinem Activvermögen uberwiefen2l4). Nicht der Tod eines

,der Kinder. wohl aber der des Überlebenden Parens. löfi das Verhältniß

auf; auch kann lehterer bei feinen Lebzeiten denjenigen Kindern. in An

fehung welcher er keine vormundfchaftlime Pflichten mehr hat. die Thei

lung aufdringenAö). - Eine Ausfteuer (aclparatus, jam-terug 11111

ljebris, pbaclerybiurn) wird bei der Verheurathung eines Kindes. und z

zwar auch wenn fie während der Fortdauer der Ehe der Eltern und des

durch fie begründeten Guterverhältniffes erfolgt. nach regelmäßiger teur

fcher Sitte oder rechtlicher Beftimmung gegeben. und pflegt in folchen

Vermögensgegenfiänden zu beftehen. die zur Einrichtung eines Haushaltes

dienenAö). Als ein befonderer Vermögensantheil kommt fie regelmäßig

nur in diefem Verhältniffe. nicht aber in Beziehung auf die Güterver

hciltniffe der Eheleute zu einander vor-N). und ihre Beftandtheile können

bald zum Sondergute des Ausgefleuerten. bald zum Dotalgute und bald

zum gemeinfchaftlirhen Gute gehören W). - Auch Hochzeitsge

211) e15. R. B. 2. Tit. 2. _(7. 28. 33. 34.

212) Als Regel. fo daß diefen Gut immer in die Gemeiufchaft falltFbe

traohten dieß Eichhorn. Einleit. F. 309 a. E. Runde. .Gütern g. 114.

S. 255. auch die lipp. Verordn. v. 1786 h. 19'. *- Ueber die Theilungsartcn:

Eichhorn a. a. O. I. 310. lil. _

213) S._den Art. Einkindfrhaft.

214) Runde. Gütern g. 111. 115. S. 254 flg.

2.15) Eichhorn a. a. O. s. 310.11?,

216) Eichhorn a. a. O. Ö. 302. Mittermaier a. a. O. (5. 343)

. 392. i* z

Ö 217) Bisweilen 1| zwar auch dem Manne gegenuber von einer Ausfteuer

der Frau die Rede. Allein dann bezeichnet fie das Eingebramte der Frau.

indem dieß oft nur in der Ausfteuer befteht. ,

218) Vgl. Mittermaier a. a. O. Thtbaut. Syfi. des Pandektenr.

i. 334.
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f chenke. nämlich folche. welche den Neuvermählten von anderen Per.

fonen gemacht werden . bilden eigentlich keinen befonderen Vermögenstheil.

wenn gleich fie. als beiden Ehegatten gemacht. im Zweifel betrachtet

werden2'"). ' *

Mit der fortgefehten Gütergemeinfmaft ift zuweilen die Befchrän

kung des Überlebenden Ehegatten verbunden. daß ihm Veräußerungen des

ungetheilten Gutes. und zwar felbft in Anfehung feines eigenen Anthei

[es. unterfagt find. ein Verhältniß. welches häufig als die Verfangen

f chaft bezeichnet wird. indeß fich nur auf die Immobilien zu erftrecken

und fich felten erhalten hatNo). Die verfangenen Güter erfcheinen dar

nach als Eigenthum der Kinder. welche in Anfehung derfelben ihren Eltern.

alfo dem ueberlebenden. durch eine fogen. auccarrio nnficjyata fuccedirt

find 2U), '

Mit der Verfangenfchaft haben die Verhältnifie Aehnlichkeit. welche

das römifche Recht bei Trennung der Ehe oder Eingehung einer zweiten

Ehe in Anfehung derjenigen Güter. welche dem einen Ehegatten von dem

anderen zur Strafe oder zufolge willkürlicher Dispofitionen angefallen

find. aufftellt. Denn find Kinder aus der getrennten Ehe vorhanden. fo fallen

die von dem in Anfehung der Scheidung fchuldigen Gatten verwirrten

Güter diefen eigenthümlia) zu. und der unfchuldige erwirbt nun den Nieß

brauch 222). Eben daffelbe tritt ein. wenn der Überlebende Ehegatte

zufolge vertragsmäßiger oder lehtwilliger 'Verfügungen die Güter erwirbt.

welche die (103 oder (io-ratio des vorverftorbenen gebildet haben 2"). wie

wohl mit Ausnahme eines Kindestheiles 224). und wenn die arme Wittwe

ihren Ehemann beerbtNö). Ferner tritt diefe Wirkung ein bei Einge

hung einer zweiten Ehe in Anfehung derjenigen fonfiigen Güter. welche

aus dem Vermögen des vorverfiorbenen entweder durch deffen LiberalitätNP;

oder dadurch. daß fie einem .Kinde aus der getrennten Ehe zugefallen

waren. welches Fr überlebende Gatte. mit deffen Gefchwifter gleichzeitig

und deffen Antheil befchränkend. ab inteotnto beerbte. zufielen. an den

überlebenden Ehegatten gekommen find 227). Der lehtere Fall fehr vor

 

219) Vgl. Mittermaier a, a. O. S. 397.

220) Runde. Grundf. h. 613, Mittermaier a. auQ. g. 438. -

Vgl. darüber auch Scherer a. a. O. S. 116 flg.

221) Runde. Güterr. h. 106. S. 240.

222) Vgl. oben Note 66-68. 71. 72.

223) dio'. 98. o. 1.

224) dio'. 127. o. 3. Vgl. auch Marezoll in Linde's Zeitfchr. lil.

S. 103-114.

225) Vgl. oben Note 69.

226) l.. 3. pt. 0. (io 80cunc1, trop'. (5. 9.)... qujriqoicl 0x faruitatibn.

prior-um maritorum aponaaiium ini-o, quiciquiä origin nuyriarum noiannjtato

erachtet-int, aut quiriquiä marti- oanon cionationibno 10.0118, aut tastame-.nto

rue-e (iii-Ecco, ,nut ficiojoommjsrj 701 [eg-ti tjtuio, 'el ouiuolibot muniiicno

liber-Wadi. yruamjo ex bonia 610.... per-repariert. - Vgl. 11. 4. [a. 5.

8. 2. (1. 000. l.. un. (1. ai sec. norm. (5. 10.) A0'. 2. a. 2. Fo'. 22,*

o. 32. -

227) l.. 3. I. 1. E. (10 rocunä. nupt. M0'. 22. o. 27.
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aus) daß man die fogenannten puenne eeouncinrum nuptjnr-irm als geltend

betrachtet, Theoretifch kann) f0 fchwankend die Praxis auch darüber

ifiNs)) ihrer Giltigfeic. eben fo wenig ein Grund entgegenfiehen) als der

der Nachtheile der verfchuldeten Scheidung. - Das Eintreten des zwei

ten Falles leider aber auch heutzutage überall kein Bedenken) fobald nur

die Gemeinfchaft der Güter nicht das Dafein einer (103 oder clonatjo

yj-oyte-.r nuptias, oder die Möglichkeit des gedachten Erbfalles der armen

Wittwe ausfciuießt. Denn es verfteht fich von felber) daß diefe Befchrcinz

kungen auf den Grund der römifchen Vorfchriften nicht angewendet wer

den können) wenn einem Ehegatten fein Antheil an dem ehelichen Ge

meinfchaftsvermögen zufällt) oder er den anderen Ehegatten ab jote8wt0

beerbt) abgefehen_ nämlich von dem Erbfalle der armen Wittwer oder wenn

ihm in Folge des Ehevertrages Guter von dem anderen Ehegatten zu

falien) weläje nicht als ein reines [act-urn erfcheinen. -

Welche Wirkungen diefes oielgefialtige) und bei der Bildung der

einzelnen Verhciltniffe aus mehreren diefer Geftaltungen zufammengefehte)

Guterverhältniß in den einzelnen Beziehungen) worauf es Einfluß hat)

mit fich- fuhrt) das könnte nur bei -Darfiellung eines einzelnen Partitu

larrcchtes näher erörtert tvecdrn) wo man von einer beftimmten Art von

GüterreGt und von _einer beftimmten bei demfelben herrfchend gewordenen

Behandlungsweife ausgehen könnte 229). Denn felten wird fich eines je

ner verfchiedenen Hauptarten des Güteroerhciltniffes rein vorfindenz und

wohl nur dann) wenn römifches Dotalreeht, eine ausfcizließliwe Herrfajaft

erlangt) oder ein Gefeh) wie z. B. die mehrfach allegirte Lippifche Ver

ordnung von 1786 ein: doctrinelles Pcincip durchgeführt hat. Bei der

Eonftruction jener Jnfiitute) die ihre Hauptftühe in hifterifcizcn Momen

ten und der doctcinellen Entwickelung fuchen muß) fiellt fich unter diefen

Umftänden die practifche Seite weniger fcharf ,heraus und fcheint daher

eines befonderen Hinblicks zu bedürfen. Sieht man außfie) fo ifi wäh

rend der Ehe die Stellung des Mannes allein oder vprherrfcljend die

active) die der Ehefrau die paffivez nach der "Auflöfung der Ehe nimmt

der Ueberlebende die active Stellung ein) und wenn beim Vorhandenfein

anderer Erben damit regelmäßig nur eine vorübergehende Beziehung zu

diefen verbunden ift) weil fofort zur Theilung gefchritten werden kann) fo

fuhrt das Vorhandenfein von Kindern ausder getrennten Ehe doch oft

zu Modificationen und dauernden Beziehungenzu diefen in Anfehung

des Vermögens) welches unter dem Einfluife des ehelichen Verhältniffes

228) Vgl. Runde) Güterr. h, 120) S. 267) Note n.

229) Eine Uebrrficijt der Verfchiedenheit der Griterrechte in den verfchiedenen

teutfchen Ländern bei Mittermaier a. a. O. Ö. 387-391) wo außer den

drei Arten der Gritergrmeinfcijaft und dem getrennten Güteroethaltniffe mit der

Grundlage des fachfifchen Rennes) noch die Lubifcijeu Giitcrrecijte als befondere

Art unterfchieden werden. Die Literatur der Lehre von der chel. Girtergent. bei

Eichhorn) Einleit. g. 307) Note o.; und insbefondere die über die Gritergem.

-der einzelnen Lander) fo wie auch eine ueberficht der Gefeße derfelben uber diefe

Materie) bei Phillips ) die Lehre von der ehel. Götergem. mit befand. Rück

fickt auf Preuß. prev. und allgem. R, S. 34-86.
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geftanden hat. Die wichtigften practifmen Richtungen. in Anfehung wel

cher hier noch einige fpecielle Momente hervorgehoben zu werden verdienen.

erfcheinen durch folgende Fragen ausgedrückt:

1) Welche Rechte hat der Mann an den Gittern der Frau?

2) Welche Stellung hat die Frau den Gläubigern gegenüber?

3) Welche Rechte hat der Überlebende Ehegatte an der Verlaffen

fchaft des vorverftorbenen?

4) In wiefern werden diefe Rechte durch Kinder aus der getrenn

ten Ehe modificirt?

Zu 1. Die Rechte. welche Dotalverhciltnifie dem Manne an den

Gütern der Frau gewähren. find durch diefe befiimmtWo). Ihnen ähn

lich find feine Rechte aus der ehelichen Vormundfmafcz fie find ebenfalls

Ausübung der Vermägensremte der Frau. aber ihre einzelnen Beftand

theile find nach teutfchen Begriffen oder_docl) unter deren Einfluß gebil

det. Sie find aber keineswegs in der Art ausgebildet. daß fich ein be

fiimmt begrenztes und klagbares obligatorifches Verhältniß 'zwifchen Mann .

und Frau in Anfehung der von ihm aufzuwendenden Sorgfalt nachweifen

ließ N1). - Das Gebrauchsrecht des Mannes. welches bei den Dotal

verhältnifien durch feine Verbindung mit der Ausübung von Eigenthums

rechten fich fchon vom bloßen römifmen llfusfruct unterfcheidet. nimmt

auch hier durch die Gewere des Mannes an dem Hauptobjecce felber einen

von diefem verfchiedenen Charakter an; es läßt fich aber auch keineswegs

der Umfang deffelben nach einem folchen Ufusfruct bemeffen. fo daß der

Erwerb. den er dadurch für fich felbft machte. auf die Früchte im römi

f>)en Sinne befchränkt wäre 93“). Vielmehr gilt zuweilen die Regel;

Frauengut gewinnt nicht und verliert nicht 23*); in Folge welcher .er zwar

unbedingt zur Refiitution des empfangenen Frauenguts gehalten ift 2W).

aber nur in der Art. wie er es empfangen. und ohne defien Zuwachs

durch Acceffionen. Seine Dispofitionsbefugniffe find in ihrer Wirkfam

keit aber. fofern fie in Beziehung auf Erbgut ausgeübt werden. durch

die Anfallsrechte der Erben der Frau und deren eigene befchränkt. fo* daß

nur echte Noth die Einwilligung derfelben uberfluffig macht 23i). Und

wenn dies auch da hinwegfcillt. wo. wie jeht in der Regel. das Erbgut

durch Aufhebung diefer Befchränkungen des Inhabers deffelben oder des .

Retractremtes feine Eigenfchaft als folches verloren hatz fo ift die Wirk

2Y) S. oben nach Note 6.

2 )Vgl. Runde. Gütern Ö. 40. S. 95 flg.z jedoch auch h. 54. S,

131. wo äiiigentia qoatu cui. red-ue gefordert wird. erfichtlich auf den Grund

des rbmifchen Dotalrechtes.

232) Indeß wird das rbmifihe Recht auch hier feinen Einfluß felten ent

behrt haben, Vgl. z. B. Runde. Güterr, h. 43. S. 105 flg. Ueber Nieß

brauch. am Nießbrauch der Frau und an Eapitalien: ebendaf. s. 45. 46. S,

109 flg.

233) Wicht. oftfrief. Landr. Th. 2. Cap. 165.

234) Nämlich unter Erfaiz des Abganges und der Vrrfchlimmerung : Wiarda.

Afegabum bill. g'. 23. S. 306. Runde. Guterrcmt 6. 10. S. 23.

235) Runde. Güterrecht F. 7. S. 16-18.
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famkeit feiner Dispofitionen doch nur da von der Einwilligung der Frau

unabhängig. wo fich feine Befugnis dazu aus feiner eigenen Gewere ab

leiten läßt. z. B. nach Säthf. Landrecizte feine Dispofitionen über. die

Mobilien der Frau 236). Jnfofern er der Frau an feinen eigenen unde:

wegliänn Gütern Rechte auf den Fall ihres Ueberlebens. z. B. ein Leib

geding. beftellt hat. kann er auch diefe ohne ihre Zufiimmung nicht durch

feine Verfügungen brechen 2"). - Jene Befchrcinkungen rnüffen auch

dn gelten. wo die Ehe jedem Ehegatten an dem Gute des anderen einen

ideellen Antheil gibt 238). - Wo aber wirkliche innere Gütergemeinfchaft

gilt. da laffen fich dergleichen Befchränkungen überall nur in Anfehung

der eigenen Rechte des Mannes denken. die dann ihren Grund in

der Genofienfmaft der Frau haben. Wegen fchlechter Haushaltung des

Mannes wird der Frau indefi auch gefiattet. die Uebertragung der Admi

niftration auf fich 239) oder Abfonderung ihres Antheiles zu verlangen 24").

Zu 2. Die Frau ift den Gläubigern. welchen fie felber fich gilfig

verbindlich gemacht hat. felbfiverfiändig immer verpflichtet. wenn auch der

Mann durch eine von ibc gefcbebene Gcfchäftsführung für ihn oder durch

eine rei-rio in rein aux-tn., ebenfalls wegen derfelben verhaftet fein 24l).

auch die Klage vermöge feiner ehelichen Vormundfchaft gegen ihn gerichtet

werden kann 242). Für die vom Manne contrahirten Schulden haftet

aber die Frau bei getrenntem Gücerverhciltniffe als folche244) überall niht;

ja fie hat wegen ihrer Dotalanfprüme an den Mann und wenn ein (i0

tnlitium als Surrogat der (108 vorkommt auch für diefes. felbft Vorzugs

rechte vor den übrigen Gläubigern deffelben 244) und man vertheidigt felbft

eine Anwendung derfelben auf den Fall. wo der Mann das Gut der

Frau zum ehemännlichen Niehbrauche inne hat; fo daß man den Gläu

bigern deffelben die Ausübung diefes Nießbraucizes zum Zwecke ihrer Be

friedigung verfngt245). *- Infofern ein eigentliches Paraphernalgut im

236) Runde . Gütcrrecht H. 7. S. 16. 18. * Vgl. oben Note 90-92.

237) Runde. Güterreclnt h. 7. Note ei. S. 17. - Dispofitioncn über

bewegliche Güter. woran fie Rechte hat. find aber giftig. und fie kann z. V.

dergleichen von ihm verpfandete Güter nur durch Einldfung fich verfchafien nach

fächf. Lande. l. 24. a. E.

238) Vgl. oben Note 34.

239) Lipp. Vrrordn. v. 1786 S. 10.

240) Mühlhaufer Willkühr v. 1692 B. 3. Art. 7. h.

a. Q. S. 335. - Vgl. auch Eichhorn. Einleit. h. 310

241) Vgl. Thibaut a. a. O. h. 368.

242) S. oben nach Note 94,

243) Daß fie. fofern fie den Mann in der That beerbt. wie z. wenn

fie die fogen. fiatutarifme Portion als Erbin empfängt (oben Note 77). auch

als Erbin für die Schulden haftet. darf hier nicht hereingezogen werden. -

Darin fteht ihr denn auch dcr Mann gleich. - Dajfelbe gilt auch von dem

Falle eine: rer-dia in rem.

244) S. den Art. Vrautgabe. Eichhorn. Ein!, Y. 305. So auch

in Öoliiein wegen der Haubcnbandsgercchtigkeit.

245) Runde. Güterr. d. 49. S. 116-118 und daf. Note o u. c] Eil.

- Die Execution in die Jiulzungen. nachdem zuvor die Alimente der Frau

?Bd Kinder ficher geftellt. gcfiattet jedoch die kurfciclyf. Prozeßordn. oil tn.

. g. 21.

1 . bei Kraut a.

. lll.

l
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engeren Sinne vorkommen follte. d. h. ein folches Sonder-gut der Frau.

an dem dem Manne nicht vermöge der ehelichen Vormundfmaft. fondern

vermöge freiwilliger Geflattung de: Fran eine Adminiftration zufieht. hat F*

fie anch deshalb ein fiillfchweigendes Pfandrecht an feinem Vermögen. '

wenn es in einer vom Manne eingezogenen Capitalforderung beftehtWG).

- Dieß hat die Praxis nicht allein auf alle Paraphernen ausgedehnt JM7).

fondern man hat es auch auf den Fall angewendet. wenn der Mann das

Gut der Frau vecmöge feines fogenannten nsagtructna inakjtaija inne

hat 24U), - Auch die Ettlingenfchaftsgemeinfchaft führt noch keine eigent

liche Haftung der Frau für die Schulden. die der Mann contrahirte. mit fich.

wenn gleich die zum Zwecke der Ehe contrahirten Schulden den. immer

activen. Betrag der Errungenfchaft verringern 249), um fich bei fonfti

gee particulärer oder bei der allgemeinen Gütergemeinfmaft von der Haf

tung fiic die gemeinfamen Schulden zu befreien. bedarf es einer befon

deren Entfagung von Seiten der Frau. entweder mit gewiffen Formlim

keiten. wie z. B. durch das Bergen und Dachdingsauftragen des lübifchen

OieihteSLW). oder dadurch. daß fie bei der Rückkehr vom Grabe des

Mannes die Wohnung nicht wieder betritt 2M); oder auf irgend eine nicht

förmliche Weife. wo nicht folche befondere Formen vorgefchrieben find.

Zu 3. Unter der Verlaffenfchaft des Vorverftorbenen werden hier

nicht blos die von ihm hinterlaffenen eigenen Güter defielben verfianden.

fondern auch die Güter der Überlebenden Frau. wel>)e der Mann vermöge

der Dotalverhältniffe oder der ehelichen Vormnndfclhaft in feinen Händen

hatte. Welche Rechte des Ueberlebenden an den eigenen verlaffenen Gü

tern des Vocverftorbenen im Falle des getrennten Gütecverhältniffes ftatt

finden. ergibt fich aus dem ObigenLN). und von den Dotalcechten ift

fchon an einem anderen Orte gehandelt ivorden2ög). Zuweilen fteht in

deß der Wittwe die Wahl zu. ob fie die Wideclage annehmen oder ihr

Eingebrachtes znrückfordern will 254% und fcichfifche adelige Wittwen kon

nen ihr Recht auf die Wideelage von zweifachen Zinfen der (103 felbft

gegen die Lehnsnachfolger geltend machen 2“). - Infofern der Ueber

lebende an den Güeern des Vorverftorbenen einen Nießbraucl) hat. pflegt

er von Eautionsbefiellung befreit zu fein256). -- In Anfehung dee

 

246) l.. 11. E. (Lo pnct. com'. (5. 14.)

247) Glück. Erläut. xlx. S. 124.

248)Gl1'i> a. a. O. S. 483. Runde. Gntece. F. 47. S. 112 flg.

249) S, oben nach Note 171. A". M. Runde. (Hiiterr. s. 84. S. 193.

der die Errungenfaiaft auch für voreheliche Selnilden des Mannes haften laßt.

250) Vgl. Haffe. Skizze S, 109 flg.. auch Becck. Brem. Giiterreelpt

K. 1 . 18 . 26. über das Legen der Schlüffel auf das Grab des Mannes. ,

251) Kl. Kaiferreclet )l. 50. - Diefe Entfagnng kommt auch als (76.810

bone-rum vor: Lipp. Verordn. v. 1786 F. 15. -'

252) ZdenANoteBW flg. v --1 , '* in?) te..

53 . en rt. rank a e. 'cn - .o n

K54)) Const. Ele-ot. 88x011? 44. k'. ll. (1572.) f-"qoekzäug, _l- p.,100.

Conft, für die Ritterfeh. der Neumark v. 1742, y. ll. Z. 72.3. F? . M* h l

255 60x15!, einen.. Zelte, cjc. Haubold. fächf. Pervatr. 398-403,

256? Vgl. Wtittermaier a. a. O. s. 395. Note 9. K. 396. Oloce 6.

B

|7. 60
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DotalreGte fpriGt man der Überlebenden Frau bis zu ihrer Befriedigung

ein Retentionsrecht an der Verlaffenfclmft des Mannes zu“7). Bei im

Inneren getrenntem Güterverheiltniffe mit ehelirher Vormundfrlyaft nimmt

die Frau ihr durä) den Tod des Mannes von diefer Vormundfmaft frei

gewordenes eigenes Gut. fo weit es in e-.pecie noch vorhanden ift, aus der

Verlaffenfmaft herausWY; inwiefern fie aber wegen Entfremdung oder

Befrhädigung deffelben von Seiten des Mannes an def f en Nachlaß

Anfprüwe machen kann. hängt von particulären Vefiimmungen ab 2Ö9).

Als Regel wird man die Zufländigkeit folcher Anfprüche nicht betrachten

können) und namentlich das fääffifme Landrerht kennt wegen der vom

Manne veräußerten Mobilien der Frau fie niäytMo). Eine gewifie Frifi

zur Räumung der. Geweren des Mannes und feiner darin befindlichen

Verlaffenfmeift gefiatten teutfche Rechte der Überlebenden Frau2"). Sind

alle Rechte der Ehegatten unter ihnen ideell getheilt) fo bildet nur der

ideelle Antheil des Verfiorbenen deffen Nachlaß im engeren Sinnex

und es kommt denn auch vor. daß an diefem der Längfilebende noä)

wiederum eine fiatutarifGe Portion oder einen Nießbraueh hatLN). -

Bei innerer Gutergemeinfmaft ift) fo weit diefe reicht. im Falle die Fran

vor dem Manne verfiirbt, eigentlich gar keine Verlaffenfmaft vorhanden.

Wenn alles gemeine Gut beim Manne verbleibtMZ). fo ifi dieß von

felber klar; er hat blos die Genoffin verloren. Ader auch wenn den

Erben der Frau Antheile an dem gemeinen Gute zufiehen264), leidet

dieß nur die Abänderung. daß durch den Hinwegfeill der Genoffenfclxift

der Frau ihnen Anfprüme an das gemeine Gut nach gewiffen Quoten er

wachfen find) welche. wenn die Frau die Überlebende gewefen wäre7 ihr

auf den Grund jener Genoffenfmaft zugefallen fein würden. Stirbt da

hingegen der Mann vor der Frau7 fo iii dann, wenn fiimmtliäres gemei

nes Gut bei der Frau bleibt. eben fo wenig eine eigentliche Verlnfien

fchaft vorhanden. Theilt fie aber mit den Erben des Mannes) fo feheint

es zwar. als ob man das Verhciltniß fo auffaffen muß) daß das gefammte

Gut auf diefe vererbt worden7 der Überlebenden Frau dahingegen durch

ihre frühere Genoffenfmaft ein Anfprnti) auf einen Antheil deffelben er

warhfen ift. Allein für denientgegmgefeßten Gefirhtspnnkt läßt fich doch

fagen. daß das Hinwegfallen der fie auf das Verhältniß einer Genoffin

257) Thibaut, Soft, des Pandektenr. F. 351. Note 1.

258) Vgl. [eine. Landr. 11!. 74, 76.

259) Vgl. oben Note 233. 234.
- L60) Vgl. Haffe. Skizze S. 70, Cropp, ehrlicher? Güter-recht h9.

Note 31. Öamb. Stat. v. 1270, St. 3f Nr. 10) bei Andcrfon, Hamd.

Privatrecht l. S. 45.

261) Säihf. Lanbr. l. 22,
262) 3. B. Nürnb. Reform. Tit. 33. a. 5. Landcecht von Lingen Arni?J

L63) So z. B. lipp. Verordn. v. 1786 5, 15. Andere Briipiele di!

Kraut a. a. O. S. 337. Zif. 5-8. Vgl, auch Eichhorn. Einleit. K309.

l. und daf. angef. Zeugniffe, _- Mittermaier a. a. O. (s. 338).

264) Z. B. M, R.» [l. Tit. 2. k. 12. Confi. Joachim L. für die Mack

Vrandenb. bei Lange. Grmeinfekzaft der Güter S. 25. Studer. von Rüden

Art. 41. Hart-rb. Studer. n!, Tic. 8) a. Z.
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einfchränkenden Rechte des Mannes fie auch hier zum felbfificindigen Sub.

jecte des gefammren Gutes gemacht habe) diefes alfo eigentlich keine Ver

laffenfchaft) aber das frühere Recht des Mannes der Grund eines An.fpruches der Erben auf einen gewiffen Antheil fei. Es dürfte fich aber '

für diefen Fall weder die eine noch die andere Anficht als die precctifrl)

vorherrfGende nachweifen laffen, fondern vielmehr die Lage der Frau wie

die der Erben) wenn gleiä) aus verfchiedenen Gründen herbeigeführt) doch

als eine gleiche behandelt werdenLW). ueberdieß aber führte auch die

Anficht vom-Wutiomjnjum io eolicltun dahin) fich dlefes in der Perfon

des ueberlebenden) er fei Mann oder Frau) als confolidirt zu denken;

und diefer Anficht fieht die fächfifche Regel parallel) daß. die Frau einen

Mitbefih an den Gütern des Ehemannes ) eine gleiche Gewere hat 26G),

Wenn man aber auch hier den ueberlebenden als einen Succeffor des

Verfiorbenen betrachtet und fein Recht an der Verlaffenfciztift unter die

fiatutarifclye Portion freut-67)) fo fcheint diefer Gefichtspunkt doch jeden

falls nur auf die Überlebende Frau anwendbar zu fein. - Zuweilen be

kommt der ueberlebende gewiffe befiimmte Stücke aus der Maffe zum

Vorausf z. B. Waffen, Betten. KleiderWZ).

Zu 4. Die Rechte des Ueberlebenden werden durch dasdDafein

von Kindern bald befchrcinkt) bald erweitert. - Hierher gehöri der be

reits gedachte Anfall der Proprietät der durch den Ehevertrag gewonnenen

Dotalgüter an die KinderWW). "Die Regel; Kinderzeugen bricht Ehe

fiiftung) kann die ihm im Ehevertrage eingeräumten Rechte ganz hin_

fällig machen. - Die Regel: längft Leib längfi Gut) wird in diefem

Falle zuweilen in dem Sinne verfianden) daß fie dem Ueberlebenden nur

lebenslangliwen Nießbrauch ertheilt) wo er fonfi verrndge derfelben Eigen

thurn erwirbtWzv). Die fiatutarifche Portion wird zuweilen durch die

Eoncurrenzpon Kindern verringert2ö9) und ebenfalls der Antheil an dem

in der Ehe gemeinfa-m gewefenen Gute270)z nicht weniger ffihrt das

VerfangenfGaftsreGt zu Vefchrcinkungen. - Auf der anderen. Seite aber

befreit das Dafein von Kindern aus der *etrennten Ehe den ueberleben

den oft von der fofortigen Abtheilung mit den Erben des Vorverftorbenen)

und verfrhafft ihm an dem von diefem auf die Kinder gefallenen Gute

den vaterliciyen Nießbrauci) oder einen vormundfweiftlictien Beifilz27i).

Diefer lehtere findet fich namlich bei der Überlebenden Mutter) und un

terfcheidet fich von einer blos vorrnundfGaftliGen Verwaltung dadurch; daß

bei der Gemeinfclyaftlihkeit von Gewinn und Verluft die Rechnungsablage

 

265) Denn Statute nennen den ueberlebenden ohne unterf-hied den Erben

des Vorberftorbenen: Runde. Güterreelyt Ö, 11 ) S, _27.

266) Haubold) fächf. Private. S. 77.

267) Runde a. a. O.Ö.104, S. L35,

268) 3. B. Lieb, R. li. Tic. 2. Art. 2.

z 268a) Vgl. oben Note 78F 79.

f 268b) Runde, Güterr. s. 187 S. 42.

269) Vgl. oben Note 61. 62. * *

. 270) Z. B. brandenlwculmb. Landesconfiit. Tit. bill) h. 6. 7, 9.

, 271) Vgl. oben Note 203 fig.
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'

hinwegfallt) ja zuweilen felbft die Errichtung eines Inventar-s und die

Beeidigung als Vormünderin der Mutter erlaffen iii-E). N .d'

Innere Gütergemeinfclmft) welcher Art fie auch fei) *findet fich

übrigens beim Adel regelmäßig nichtNZ). Einestheils das Verhältniß

der Stamm- und Lehengüter) welche den wefentlichfien Theil feines Ver

mögens bilden) und die man da) wo Gütergemeinfmaft des Adels gilt)

doch davon ausgenommen findet274); anderentheils die nicht dem Erwerbe

gewidmete Lebensart diefes Standes) waren Hinderniffe der Entftehung

beziehungsweife einer inneren Gütergemeinfchaft felber oder.. er Veran

laffung zu derfelben; Als daher die Bedeutung der ehelich' Vormund 

.fchaft fich fchwachte) und namentlich Frauen adligen Gefchlechtes dadurch

zu einer größeren Selbfift-.indigkeit gelangten) war hier vorzugsweife dem

römifchen Dotalfyfteme ein Gebiet für feine Herrfchaft eröffnet 27i).

Zuweilen) wie z. B. in Sachfen) erhielten fiel) aber auch die teutfchen

Jnftitute des getrennten Güterverhältniffes L7")) und Eheverträge waren

hier eine häufigere Erfcheinung) als bei anderen Ständen-m). Nament

lich*'werden auch Rechte) welche der Überlebenden adligen e an den

Gütern des Mannes in einem Lande f>)on vermöge Gefeh oder Herkom

men zufiehen) in anderen vertragsmeißig bei den Ehen des Adels fefige

fehr) wie z. B. das Leibgedinge in der Mark Brandenburg) ieuSchlefie-n

und PommernL") Zuweilen werden auch der Ehefrau für die Zeit der

Ehe gewiffe ihr vom Ehemanne zu vebabreihende Summen zu beliebigen

Ausgaben bedungen) wie die Spiel- und TrüffelgelderT", -

Es kommt hier felbft ein Güterverhältniß vor) deffen einzige Begründung

der Vertrag ifiz nämlich bei der ungleichen Ehe) der Ehe zur linken

Hand) oder dem mntrjmonjuln nei legend Zaljcnm. Sie findet nur beim

Adel ftatt) beim niederen Adel) mit Ausnahme des ehemals reichsfieindi

fehen) erfordert fie überdieß landesherrlia)e GenehmigungWB-md fie fehr

voraus) daß die Frau dem Manne nicht ebenbürtig ifiiisl). Abgefehen

von den befänänkten Rechten der .Kinder aus einer folchen Ehe zeichnet fie

fich in Anfehung des Güterverhaltnifies der Ehegatten felber dadukcl) aus)

272) Lipo. Verordn. v. 1786 5. 17.

273) Vgl. z. B. ebendaf. h. 1-3,

274) Vrandenlmeulmb. Landesronfiit. v, 1745 Til'. 7) h. 3 u. 4. _ Vgl.

Eichhorn) Einl. K. 307 a. E.

275) Vgl. Runde) Güterrecht e. 22) S. 50 flg.) 9. 34) S, 77 flg.

276) S. oben Note 39 flg.

277) Vgl. z. V. die lipp. Verordn. v. 1786 S. 2.

278) Vgl. Mittermaier a. a. O, h. 394) Note 12,13.'

279) S. ebendaf. h, 397. g

280) Z. V. preuß. Lande. Th. 2) Tit. 1) h. 836 flg. Brandenb. Lan

desverordn. v. 30. Nov. 1697. Vgl. Runde) Grundf. F. 573. Mitter

tnaier a. a, O. (s. 364) h. 414.

281) Eichhorn) Einl. g, 294. Vgl. ll. k', 26. s. 15. und ll. n,

29, -» unter ebenbürtigen Ehegatten würden freilich ebenfalls Befchränkungcn

in Anfehung der Vermbgensverhaltniffe durch Eheoertrage fefigefeßt werden kön

nenz allein dafi Frau und Kinder dem Stande des Mannes nicht folgten ) was

eigentlich diefe Ehe charakterifirt) dürfte doch hier eben fo wenig als beim Bür

gerfiande anwendbar fein. .
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* daß die Frau nur diejenigen Vetmögensrecljte in Beziehung auf die Gü

ter des Mannes hat, welche ihr durch den Ehevertrag zugefichert find W2).

- Bei dem fcichfifchen Adel iff auch das Eingefchneitel üblich) wel

ches in Naturallieferungen) oder deren Surrogat in Geld. befteht) welche

jährlich aus den Gütern des vorverftorbenen Mannes der Wittwe gelei

ftet werden. Es fehr indeß immer vertragsmcißiges Ausbedingen oder

teftamentarifclje Dispofition voraus, und kann auf folcheWeife dann auch

allerdings überall und für Wittwen jeden Standes begründet werdenWZ).

- Nicht blos gegen das durch einen Ehevertrag) fondern auch gegen :

das durch die Eingehung. der Ehe re oder facto begründete Güterver- i

hältniß) fcheint Wiedereinfehung in den. vorigen Stand) und zwar bei

der letzteren Begrnndungsart wenigfiens in dem Falle) wenn der Ehe

gatte. welcher Gütergemeinfchaft einging. uber den uberfmuldeten Ver

mbgenszirfiand des anderen getäufcht worden oder in einem entfchuldbaren

Irrthume gewefen ift 284)) nicht verworfen werden ?zu können. Indeß

ftrht derfelben bei der gefelzlicl) begründeten Girtergemeinfcljaft doch ent

gegen) daß) da die Eingehung der Ehe felber nicht refcindirt werden

kann. die Refiitution nur fo effectuirt werden könnte. daß man durch

fie eine Abänderung des ehelichen Güterverhciltniffes eintreten ließeZ und *

eine folche Wirkung ohne einen von den Ehegatten gefchloffenen Vertrag

unmöglich ift 285). Vraeenvoerc.

Güte-e oder Sühne: oder Vergleiehsverfuä) (te-nennen

dmicabiljs c0mp08jtj0nj8). die Bemühung des Richters) einen Rgchtsfireit

durch Vergleich) ftatt rechtlicher Entfcheidungf zu befeitigen. Obgleich

die Verbindlichkeit dazu aus der eigentlichen Richterpfliwt) fireitige Vor

fälle nach den beftehenden Gefehen zu entfcheiden) nicht abgeleitet werden

mag und daher die Gutepflegung nicht zu den wefentliwen Theilen des

Prozeffes gehört) ja fogar infofern dem Zwecke des Rechtsfireites wider

fpricht. als dadurch die rechtliche Entfcheidung des Streites umgan

gen werden follj mithin durch die Vorladung der Parteien zu einem

Guteverfuclye der Staatsbürger zu einer durch den Ztoeck des Rechts

fireites nicht gebotenen Handlung genöthigt wird 1); fo finden wir doch

Einrichtungen zu Erlangung diefes Zweckes fchon unter den altgermani

fchen Volksfiämmen. Eigene Schiedsrichter - Minnerer >- muß

ten vor Fällung einer Sentenz die Parteien in Güte - nach Minne

  

282) Eichhorn a. a. O. vgl. mit i), 290. Mittermaier a. a. O.

283) Runde a. a. O. K. 600. Haubold a. a. O. h. 406.

284) Vgl. Eichhorn) Einl. s. 308) Note g. Mittermaier a. a. O.

g. 402, Note 14, Nach pr. Landr. ü. 420. 421. kann wegen llebermaßes vor

ehrlicher Schulden in den zwei erflen Jahren Aufhebung der Gntergem. verlangt

werden: Deiters a. a. O. S. 362.

285) Vgl. Runde) Gittern h. 99) S. 222f 223. -1) Grolman) Theorie des gerichtlichen Verfahrens s. 124. Danz- ':,

Grundfäße des ordentlichen Prozeffes g. 149. Mittermaier, der eineine ' ,i

ttntfche5 bürgerliche Prozeß in Verglrichung u. f. w. Beitrag 1) . 711]- 'S. 16 .
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- zu vereinigen fuchenz es wurden Frifien dazu gefeßt) und ein

Sühnebrief enthielt die Bedingungen des Vergleiches) wenn diefer

zu Stande kam 2). Die Uebereinfiimmung der pofitiven Gefeße 3) des

gemeinen Rechtes damit 4) ift um fo merkwurdiger) als) was das ca

nonifme Recht anlangt) hier eine Einwirkung diefes auf die germanifmen

Rechtsinfiitute und umgekehrt nicht möglich war. Der Staat - es

bedarf dieß keines Beweifes - kann in der Hauptfache nur formelles

oder äußeres Recht 5) gebenj der Staatsbürger aber) der fich in feinem

materiellen) inneren) eigentlichen Rechte gekrcinkt fühlt) verlangt mate

rielles Recht) werde es ihm von feinem Gegner freiwillig oder durch den

Staat gegeben. Nun beabfiänigt der Staat zwar durch fein formelles

Recht allerdings einen materiellen Rechtszuftand herzuftellen) allein wenn

dieß auch das höchfie Ziel feines Strebens ift und fein muß) fo ifi doch

die Erreichung deffelben im allgemeinen und daher in vielen Fällen ganz

unmöglich; der Staat kann fich jenem Ziele nur nähern. Die Folge

diefes Verhältniffes ift) daß das Verlangen des Staatsbürgers nach Recht

in der Regel etwas Anderes ift) als das) was der Staat d gewäh

ren kann) formelles Recht fiatt des materiellen. Kann daher): Rich

ter auf einem andern Wege) als dem der formellremtlicifen EWGeidung

dem beeinträchtigten Staatsbürger mehr materielles Recht verfchaffen) fo

muß diefer es ihm Dank wiffen. Es ift fonach eine irrige Anfitht) wenn

man meint) daß die Güteverfuciye blos ein Surrogat für eine fchlechte

Iufiiz und eine Folge des Mißtrauens auf die Gerechtigkeit der Ent

fcheidungen fei o). Sie ift vielmehr Folge derfEinficht) daß der Staats

bürger mehr fordern kann) oft fordern muß) in der Regel fordert) als

der Staat beim befien Willen gewähren kann. Arbeiten die Richter alfo

dahin) daß von diefem richtigen Geficiotspunkte aus die Sache angefehen

werde) fo i-ft keinesweges zu fürchten) daß durch Stiftung vieler Ver

gleiche das Rechtsgefühl im Volke untergehe 7), Allein wenn man fo

weit geht zu verlangen) daß der Staatsbürger nicht jeden Prozeß fürch

ten foll fi)) fo verlangt man) daß der Kranke darum fich nicht vor einer

Krankheit fürchten foll) weil es Mittel dagegen gibt. und wenn man

auch) wiewohl nur abgefehen vom chrifilichen Princip und im reinen

Widerfprume mit demfelben) „Friedfertigkeit und Nachgiebigkeit" als

fol>7e Eigenfchaften anfieht) die nicht „unter allen Bedingungen dem

 

2) Archiv für die civilifiifciae Praxis Bd. 19) Hft. 2) Nr, "(11) g, 4)

S. 220. Mittermaier a. a. O. S. 163.

3) 0. 11. x. (Ic- transaotjdnibuä, (1. 36.)_ c. 1. x. (L0 mntoiz pc-.titio

nibus, (2. 4.) v-erbis: monitione (trat-Missa; jungfier Reirhsabfcizied (v. 1654)

Ö. 110) in 8ai1mnn8s„c0ryu3 juris pubiioj y. 993.

4) Grolman a. a. O. Note a. Dana a. a. Q. Rote a. Cioilifiifches

Archiv a. a. O. S. 216 u, 222.

5) Eivilifiifches Archiv a. a. O, 5. 3) S. 218,

6) Ebtndaf, 5. 7) S. 224. Puchta a. a. O. S. 327.

S ZZÖPucHta) Beiträge zur Gefehgebung und Praxis Bd. 1. Nr. xl.

8) Ebendaf. S. 329.
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Volksharakter nüßlicl) eingeprügt werden folltenliii); fo kann doch ge.

wiß nicht dem hochverdienten Möfer 10). der übrigens fich zuweilen in

Paradorien gefiel. beigeftimmt werden. wenn er die Prozeßfuwt als ..eine

edle Leidenfchaft des Menfwen" fchildert. ..daß er für dasjenige. was

ihm feiner Meinung nach zukommt. Gut und Blut auffebet." Die

bedeutenden Befchwerden und Kalten. welche mit jedem Prozeffe vw

bunden findzll). das unausfprechliche Unheil. wel>)es durch die. gewöhn

lich erft aus dem Betreiben prozeffrtalifmer Händel entfiehende 12) Pro

zeßfucht. auch bei der möglichfi beften Iufiizpflege. über ganze Familien

gebracht wird. fowohl als das eben deshalb bis jeht von Selten aller

Staaten kund gegebene Streben nach möglichfier Verminderung der Pro

zeffe. zeigen. daß nicht aus praktifmer Beobachtung der Erfahrung die

Meinung hervorgeht. als ob Vergleichsbefdrderungen ..auf einer unrich

tigen Vorfiellung von dem Prozeffe und von der Würde des Rechtes

beruhten . da man jeden Prozeß als ein Uebel betrachtet. das man ver

bannen müffe. und vergißt. daß da. wo ein feigherziges. fchwaches.

der Bequemlichkeit zufagendes Nachgeben nach dem gepriefenen Vergleich.

fiiften an der Tagesordnung wäre. nur das größte unrecht feinen Deck.

mantel fände" 13). Die Popularität. welcher ln der Regel diejenigen

Gerichte genießen. die fich verftändiger Vergleichsfiiftungen befleißigeni4).

ja das feit den cilteflen Zeiten in Teutfwland herrfchende Sprichwort:

Ein magerer Vergleich ift beffer als ein fetter Prozeß w). zeugen. ncichfi _

der Gefchichte (f. S. 949). für die „Volksthümlihkeit diefes Infil

tutes. Daß nun zur Abwendung der oben erwähnten Prozeßfolgen

Sühneverfucije ein herrliches Mittel find. zumal in den Fällen. wo die

Form. z. B. Mangel an Beweismitteln. dem materiellen Rechte im

Wege fieht. daß. ftellen wir uns auf den chrifilichen Gefichtspunkt.

mildere Sitten. Nachgiebigkeit. Mitleid. Verföhnlimkeit dadurch beför

dert werdenz daran kann wohl Niemand zweifeln") Allein nie kann

behauptet werden. daß durchgängig Beendigung der Rechtsfireite durch

Vergleich einer rechtlichen Entfcheidung vorzuziehen fei"). wenn man

auch gleich .der entgegengefehten Behauptung: ..ie mehr entfchiedene Pro.

zeffe. defto beffer die Iufiiz. je weniger entfchiedene und je mehr ver.

glichene. defto fchlechterMZ). auf dem praktifchen Standpunkte eben fo

9) Ebendaf.

10) Patriotijclje Phantafien 11i. Nr. 30.

11) Danz a. a. O. h. 149.

12) Civil. Archiv Bd. 19. Hft. 2. Ö. 3. S. 217.

13) Mittermaier a. a. O. S, 164, Cidilifiifwes Archiv Bd. 19. oft. '

2. S. 232. Bd. 20. Hft. 2. S. 340.

14) Eid. Arch. Bd. 19. Hft. 2. S. 222.

15) [Let-bios, (10 puroomiio jut-ja (in commeuiut. et oyuso. 70111. [ll.

p. 412.) pat-oem. x1.

16) Civiliftifmes Archiv Bd. 19. Hft. 2. S. 215. 218. 232. Bd. 20.

Hft. 2. S. 310.

17) Civil. Arch. Bd. 19. Hft. 2. B. 215.

18) Ebendaf. Ö. 9. S, 234. Puchta a. a. Q. S. 334.
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wenig beipfiichten kann. Denn was das Letztere anlangt. fo zeigt die

tägliche Erfahrung einerfeits. daß in den ärmfien und am wenigfien ge

bildeten Theilen gewiffer Lande. bei gleicher Iuftizpflege mit den wohl

habenderen und gebildeteren. gerade die mehrften Prozeffe find. während

andererfeits. nach franzöfifchen Nachrichten. gerade in den Departements

die mehrfien Prozeffe und wenige Vergleiche fiatt finden. in denen die

mehrfte Bildung herrfcht und die Gerichte am befien befght find 1g).

Alfo müfien es andere Elemente fein. aus denen Prozeßfumt oder Nach

giebigkcit und friedliche Gefinnungen hervorgehen. Daß aber die Bei

legung der Prozeffe durch Vergleich. wenn fie übertrieben gehandhabt

wird. auch ihre großen Scimttenfeiten hat. daran kann nicht gezweifelt

werden. Nanrentlici) wenn von Seiten des Richters in fchwache. bei

ftandlofe Perfonen für Eingehung eines Vergleiches. blos um diefen zu

Stande zu bringen. mit ueberredungsgründen eingedrungen wird. ohne

zu überlegen. ob auch die Sache dazu geeignet fei. So z, B, bei Ab

leifiung eines Eides. wo der Richter blos den Zweck der Vermeidung

des Eides vor Augen hat. ohne zu fragen. ob der Schwörende ihn

nicht mit gutem Gewiffen leifien kann und dura) Nichtableifiung um fein

gutes Recht kommt - eine fehr unchrifiliche Pietci. wenn der im vollen

Befihe des Rechtes Befindliche nur darum nicht fchwören foll. damit

kein Eid gefchworen werde. während der darauf rechne-nde Ehicaneur

darum die Sache bis zur Eidesleiftung hat kommen laffen. um fo im

Tcüben zu fifchen 20). Eben fo ift dieß häufig in Ebcfühneverfumen

der Fall. wo oft gerade der nachgi-ebige redliche TheilN) den ueberre

dungskünfien der Richter. befonders der geifilichen Mitglieder des Ehe

gerichtes. pro mutriluonio. zum Ruine feines ganzen Lebensglückes nach

giebt) überhaupt beinahe uberall. wo nicht von einem ungewiffen Rechte

djeNede ift. Daß in fol>)en Fällen das Drängen des R' ters zu einem

Vergleiche Mißtrauen gegen die Gerichte erzeugen muß. ieß liegt am

Tage. Es ifi fonach das Vergleichfiiften bei weitem nicht der höcbfie

Ruhm des Richteramtes. die leichte Gewährung materiellen. ja in man

cher Beziehung nur formellen Rechtes fteht weit höher. und diejenigen

irren. welche diefen Nebenzweck der Reclnspflege höher als das Recht

fprechen fiellenW). Kaum dürfte daher die hier und da 23) beftehende

Einrichtung zu billigen fein. nach welcher zu gewiffen Zeiten den Ober

behörden anzuzeigen ift. welche Richter und Advocaten fich vorzüglich

M1 .. ..,- , q

19) Eid. Archiv Bd. 11. Hft. 1. S. 154.

20 Puchta a. a. O. S.330 u. 331.

21) Civil. Archiv Bd. 19. Hit. 2. S. 235 a. E.

22) Puchta a. a. O. S, 327. Mittermaier a. a. O, Ö, 1. S. 6.

Civil. Archiv Bd. 19. Hft. 2. Nr, 711l. g. 9. S. 231. 232. Bd. 11. fr,

1. Nr. 711l. S. 155. .

23) Z. B. im Großhcrzogthulne Saunen-Weimar durch Refcript vom 24.

Sept. und 16. Ort. 1778. Kari. Theorie des fächfifchen bürgerlichen Pro.

zefies3r. 74. Note 4. Vgl. civil. Archiv Bd. 19. Hft. 2. Nr. e111. 5. 9.

S. 2 3,

1
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durch Verglelchftiftungen ausgezeichnet haben." Sehr weile befiimmt

fchon das oben Note 3) angezogene ReichsgefehW):

foll der Richter Erfter Infianß, die Partheyen in zweifelhafften

Sachen nicht allein vor angefangenen Recht-Stand) und litj8 cootesla

tion, fondern auchj in qua-unique parte Fuciicjj, durch alle dienliche

Mittel und Weg z auch fchiedliche Erinnerungen in Güte von einander

zu fetzen) und hierdurch alle weitläufftige koftfpaltige Rechtsfertigung zu

verhiitenF fich befleifien) jedoch ehe dann er die Güte den Partheyen

vorfGlrigt) vorhero in den Sachen fich wol informiren) und fein Ab

fehen bey diefem gütlichen Vergleichen dahin jederzeit forgfältiglici) fiellen)

damit die eine öffentlich ungerechte Sach führende Parthey zu demfelbigen

nicht gelaffenF noch der rechthabende Theil damit befchwert) noch auch

die Jufiiß wider des andern Theils Willen verzogen werde.

Diefe hdchft zweckmäßig adgefaßte Gefevfielle enthält in once alle

Bedingungen der Sühneverfuche.

Sie fehr voraus

1) daß der Gegenfiand des Vergleiches „zweifelhafte Sachen" fein)

und daß „die eine öffentlich ungerechte Sache führende Partei zu dem

felbigen nicht gelaffen u. f. w. werde.“

Der Entfchluß fich zu vergleichen muß nicht Folge der ueber

redungskunft, des Mitleidens) auch in vielen Fällen nicht der Prozeß?

fcheu) fondern freier ruhiger Ueberlegung fein) und zwar entweder aus

Klugheit) weil der fich Vergleichende einfieht- durch den Vergleich ge

winnt er am meiflen, oder verliert er am wen-igften, oder aus Ver

föhnlichkeit und NachgiebigkeiWä). Sachen daher) wo das Recht ganz

klar auf einer Seite ifi) und wo auch der Realifirung deffelben nach er

folgter Rechtfprechung kein Hinderniß entgegenfieht. können mit Recht

nicht in Vergleichstractaten gezogen werden 26)) wenn nicht moralifcize

Vergleichsgründe mit dazu wirken. Deßhalb find die zum Vergleiä)

am deffen geeigneten Angelegenheiten diejenigen. welche nur Folge au

genblicklich" Aufwallung) welche für den Frieden ganzer Familien) Ge

meinden u. "f, w. verderblirh) welche fo unbefiimmt und ungewiß find)

daß fiä) über ihren Ausgang nichts einigermaßen Vefiimmtes voraus

fagen läßt; fonach aus perfönlicizen Verhältnifien diejenigen) bei welchen

die Streitenden in häuslichen) Familien- oder Gemeindeverbindungen, im

Verhältniffe der Obrigkeit) oder des Gutsherrn zum Unterthan) des

Pfarrers zum Parochianem der Mitbewohner eines Haufes zu einander

fiehen) z. B. Eheftreitigkeitenf wobei jedoch Vergleiche) welche die Auf

löfung der Ehe bezweckenf nach canonifcixem Rechte gar nicht 27)) nach

protefiantifclnm EhereGte nur mit Genehmigung des EhegeciclytesW) er

 

24) Vgl. Grolman a. a. O. Civil. Archiv Bd. 19) Hft. 2, F. 5) S.

224) Bd. 20) Hft. 27 Nr. A, S. 311. Zeitfchrift für Cioilrecht und Pro

zeß Bd. 13, Hft. 1. Nr, l, S. 2,

25) Civil. Archiv Bd. 20) Hft. 3, Nr. x) F. 22. S. 437.

26) Grolman a. a. O. Mittermaier a. a. O. S.176.

27) Cap. 11. x. (16 tkansaocionjbua. (1. 36.)

28) Glück, Pandcklencommentar Th, 5, h. 352, S. 49.
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laubt finde aus in der Sache felbft liegenden Gründen gehören hierher

Injurienfachen. bei denen in der Regel das Vermittelungsamr am beften

angewendet ift. fehr verwickelte. einer großen. kofifpieligen Unterfuchung

bedürfende. fchwierige Sachen. befonders wenn fie dabei geringfügig find.

wozu unter andern Alimentations-. Armeen. Rechnungs-. Erbfonde

rungs-. Grenzverwirrungs-. Gemeinheitstheilungsfachen u. f. w. zu

rechnen find. Zum Vergleiche vorzüglich geeignet find daher auch

Eoncurs- und Prioritätsftreitigkeiten. alle Sachen. worin Gefahr auf

dem Verzuge ruht. einzelne Theile des Prozeffes. als präparatorifme

und Iucidentpunkte und die Formalien einzelner Prozeßacce. Inwiefern

die Klugheit zur Eingehung eines Vergleiches rathet. gibt es fehr we-.

nige Prozeffe. die nicht wenigfiens theilweife zu Vergleichen geeignet wä

ren. da nicht nur eigentliä) ftreitiges. fondern auch blos verweigertes

Recht nach Regeln der Klugheit häufig die Eingehung eines Vergleiches

räthlicl) erfcheinen läßt. z. B. bei momentanem Zahlungsunvermögen und

deßhalb gewünfchter Nachficht. oder fonfiigen dem Schuldner und da

durch häufig auch dem Gläubiger vortheilhaften Verwilligungenz bei dem

Streife über gewiffe Rechte. deren Werth im Falle der Realifttung noch

ttngetviß ifi. Man nennt darunter auch gewöhnliu) die Sachen der Kir-i

chen und anderen milden Stiftungen. denen ihrc-:feits allerdings an Nie

derfchlagung aller Prozeffe gelegen fein. während es aber lediglich von

der Pietät des Gegentheiles abhängig bleiben muß. ob auch er dafür

geneigt ift 29).

Das gedachte Ge eh verlangt

2) Wirkfamkeit s Richters erfter Infianz für den Vergleich „nicht

allein vor 'angefangenem Rechtsftande und Litiscontefiation. fondern

auch in quacunqite [mr-te iuciicii" und foll der Richter ..ehe denn er

die Güte den Parteien vorfchlägt. in den Sachen fich wohl informiren."

Diefe lchte. zur Erreichung des Zweckes höchfi ndthige Vorfchrift

hat zu der Frage geführt. in welchem Stadium des Prozeffes die Ver

gleichsverhandlungen am nühlichfien find? Die Praxis hat es eingeführt.

und viele Particulctrgefelze find ihr gefolgt. daß der_ erfte Termin in

jedem Prozeffe ein Gütetermin fein foll 39). und es ift nicht zu netten

nen. daß dieß darum einen Vorzug hat. weil zu diefer Zeit noch von

keiner Seite bedeutende Prozeßkoften aufgewendet. und die Parteien noch

nicht fo hartnäckig gemacht worden find. als wenn der Streit f>)on

einige Zeit gedauert hatäi). Ift dieß nun gleich allerdings gegründet.

i0 ermangelt doch der Vergleich dann gewöhnlich des Erforderniffes. daß

er das Product der ruhigen ueberlegung der Parteien. welche da noch

in der erfien Aufregung handeln. fein foll; es ermangelt der Richter

29) Ueber alles dieß vgl. Kari a. a, O. d. 74. Puchta a. a. O. S.

335 flg. Mittermaier a. a, O. S. 176. Eivil. Archiv Bd. 19. Hft. 2.

Nr. unt. z, 2. S. 216. s, 7. S. 226 u. 228. h. 8. S. 230. 5.10. S,

235. 5. 11i S.

30) Mittcrmaier a. a. O. S.163,

31) Glück a. a. O. Ö. 347. S.10. Dan a. a. O. 9.

man a. a. O, Civil Archiv Bd. 20. Hft. 2. Nr. A. S. 309.

--.-4

  



Güte-. oder Sühne: oder Vergleichsverfuclh. 955

dermöthigen Information in der Sache. über welche er bis dahin nur

den Kläger gehört hat. fo wie auch im Anfange des Prozeffes die Par

teien gerade am erbittertften zu fein pflegen; daher. wenn ein Vergleich

zu diefer Zeit abgefclfioffen worden. man fchwerlici) darauf rechnen kann.

daß feine Abfwließung aus den richtigen Motiven erfolgt ifi W). .Die

geeignetfie Zeit wird alfo die fein. wo eines Theiles der Streit noch

nicht zu weit gediehen. anderen Theiles Parteien und Richter über die

gegenfeitigen Anfprüche. der Richter auch vielleicht über die befonderen

PerfönljGkeilen der Parteien durch einige Prozeßhandlungen. fo infor

mirt find. daß letzter die Rechtsgrüttde beider Parteien gegen einander

und ihre Intention würdigen kann. In der Regel wird daher in zwei.

ter Infianz ein Sühneverfuch fchwerlick) von vielem Erfolge fein. außer

wenn fich vielleicht früher unbekannte Umftände W neuerlich aus den

Arten ergeben hätten 3“). Die Güteoerfucixe nach erfolgter Infiruction

der Sache. nach Einbringung der erfien Schrift des Beklagten fcheinen

obige Rückfimten zu vereinigen. Bewährt hat fich diefe Verfahrnngs

weife namentlich in Preußen W). Wo aber die gedachte erfte gemein

prozeßlime Einrichtung befteht. da müffen auch. wie das Reichsgefee be

ftimmt. die Vergleichsunterhandlungen. fo oft fich im Laufe des Pro:

zeffes dazu Veranlaffung und die Hoffnung auf Erfolg findet. wieder

aufgenommen werdenib). Vielleicht haben diejenigen Gefelzgebungett das

Rimtige gefunden. wel>)e. wie die weimar'fche. zwar den erfien Ter

min in jeder Sache zum Gütetermine befiimmen. aber verlangen. daß

in der Regel die Erceptions- und Einlaffungsfchrift des Beklagten vor

diefem Termine eingereicht werde 36).

Der oft erwähnte Reichsabfchied fehr ferner feft.

3) daß der Richter ..durch alle dienliche Mittel und Weg auch

fchiedliche Erinnerungen" den Vergleich unter den bereits erwähnten um

ftänden zu erwirken fnchen foll.

Das zweckmäßige Benehmen des Richters im Gütetermin ift eine

Hauptbedingung des en Erfolges der*Sühneverfuche. da außerdem

diefelben häufig eine l Formalität find 37), Vor allen Dingen muß

darauf. daß die Parteien. wenn fie nicht durch Ehehaften gehindert find.

in Perfon erf>)einen W). gefehen und *die gewöhnlich für den Fail der

Verfäumniß angedrohte Geldfirafe wirklich nebfi den Koften des Termi

-- .
 

32) Puehta a. a. O. S. 332 u. 333. Mittermeier a. a. O. S.

174. .

33) Puchta a. a. O, S. 339. 340. 343. Martin. Lehrbuch des

teutfchen gemeinen bürgerlichen Prozefies d. 151 u. 308.

34) Civil. Archiv Bd. 11. Hft. 1. S. 154. _ ,

35) Grolman. Glück. Danz a. a. O. Mtttermaier a. a. O.

S. 175. Martin a. a. O. S. 308.

36) Weimanfche Eonfiitution vom Jahre 1775 Ö. 1 u. 5. Kori a. a.

O. g. 67, Dane. a. a. O.

37) Civil. Archiv Bd. 11. Hft. 2. Nr, 711l. S. 148x. Bd. 2. Hft. 2.

Nr. A. S. 308.

38) Danz a. a. O. S. 151.
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nes beigetrieben und erfiere disciplinarifci) bis zum Erfcheinen erhöht

werden. Davon kann nur die Anzeige eines außergerichtlich gefchloffenen

Bergleiches 39) befreien. nicht die fchriftliche Ablehnung aller Vergleichs

vorfclncige im voraus 40). Denn der Geladene kann nicht im voraus

wiffen. welche Motive zu einem Vergleiche der Richter auffindet. oder

die Gegenpartei vorbringt. und die Erfahrung lehrt. daß. wenn Sach

walter ohne ihre Clienten erfcheinen. fchon wegen des ermangelnden Ver

einigungsmittels der Befprechung mit dem Clienten in caotioentj, auch

weil die Sachwalter in der Regel zu einfeitig Partei für ihre Sache

nehmen und das. was fie über Gang und Schickfal des Prozeffes

theilweife ohne Kenntniß der Vergleichsmotive voransgefagt haben. gern

erfüllt fehen möchten. in der Regel kein Vergleich zu Stande kommt.

Das VermittelungsYqt muß ferner zweckmäßig geübt werden. Wenn

es fmon Regel der lugheit ift. daß nirgends ein Intereffe des Rich

ters. namentlich nicht das der Bequemlichkeit oder des pecuniären Vor

theiles vorblicken darf. fo bedarf überhaupt der Richter. um einen Ver

gleich zu erzielen. des Vertrauens der Parteien eben fo in feine inter

effelofe unparteilimkeit. als in feine Hnmanität 41). Der Richter muß

vor allen Dingen die ganzen Streitverhciltniffe der Parteien klar heraus

fehen 42). ohne doch feine. ohnehin im Anfange des Prozeffes in der

Regel noch nicht ganz ficheren Anficlyten Über den dereinfiigen Ausgang

des Prozeffes darzulegen. _Denn der Richter foll nicht blos. wie bei

einem gewöhnlichen Zanke. Ruhe fiiften. fondern er foll durch den Ver

gleieh dahin wirken. daß jedem Theile rnöglichft fein materielles Recht

werde. Er muß Beiden Gelegenheit geben. fich in Gegenwart ihres

Gegners auszufpremen - ein oft fehr wirkfames Mittel. wodurch der

Sprechende fich felbft zum Vergleiche geneigt macht. -,-' Erft dann kann

der Richter nach und nach mit Vorfchlägen vortreten. welche er mög

lichft den Neigungen der Parteien anpaßtW). Blos momentane Ver

mittelung hilft in der Regel nichts 44); aber nühlici) ift es. bei Strei

tigkeiten. die mehrere Punkte zum Gegenfiande aben. diefe einzeln Be

hufs einer Vereinigung vorzunehmen und fo fu fiv den Vergleich über

das Ganze zu ermitteln. Bei den am fchwierigften zu vergleichenhen

Prozeffen. die fchon lange gedauert haben. nfiht es am mehreflen. die

Grunde wo möglich zu fchwcichen. die fiir ein hartncickiges Beharren

beim Prozeffe fpreahen. Bei .folchen Prozeffen. wo das Recht felbfi

nicht ftreitig ift. aM Hinderniffe der Realifirung entgegentreten. z, B,

momentanes Zahlungsunvermögen. muß man Grunde der Billigkeinund

der Klugheit vorzüglich geltend machen. Der Züchter muß überhaupt

39) Danz a. a. S. 152.

40) Kori a. a. OÖ 4.. 7

41) Puchta a. a. O, S 340. Mitterinaier a. a. Q. S.176. Cie..

vil. Archiv Bd. 19. hn. 2. e'. 11. S. 239. 7

42) Civil. Archiv Bd. 19. Hft. . Nr. rin. S. 219 flg.2

43) Z. B. vgl. Puchta a. a. O. S. 342. Note *) und S. 343.

44) Ebcndaf. S. 343.
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keinen Umfiand übergehen) der zum Vergleiche fiihren kann. Der be:

mitleidenswerthe Zufiand der einen Partei kann nur in feltenen Fällen

Motiv zu einem Vergleiche werden) und der Richter muß fich heiten)

diefes Motiv fo zu gebrauchen) daß die andere Partei gleichfam Ehre

halber gezwungen ift) fich zum Vergleiche zu fügen) da dieß den Rich

terpflimten widerfprechen und in ähnlichen Fällen Scheu vor dem Ge

richt erzeugen wurde. Bringen die Parteien felbfi _ das Vorzüglichfie

- Vorfchlcige) worein fich der Richter möglichft hinein denken muß) und

diefe finden Eingang) fo heilt er die feinigen) mit welchen er im- ent

gegengefehten Falle bereit fein muß) zurück) um nicht jene zu hindern.

Auf die Ungerechtigkeit) oder _den ungiinfiigen Ausgang der Sache der

einen oder der anderen Partei darf er nur diefe unter vier Augen) nach

dem er deshalb die andere hat abtreten laffen) aufmerkfam machen.

Eben fo kann er die Sachwalter abtreten lajfen) wenn diefe offenbar
, i!"

gegen den Vergleich wirken 4*'*). Nie aber darf er zu einem Vergleiche*

durch Drohungen oder gar Gewalt zwingenj alles) was er in diefer

Hinfimt unternimmt) *ifi ungiltig) da der Staat nur zwingen kann) in

zweifelhaften Oiemtsverhtiltniffen fich nicht felbfi- zu helfen und diefelben

der Entfcheidung des Rechtes) nicht aber willkurlicher Beilegung anheim

zu geben 44'). ,Die Ausnahmen) welche von einigen Rechtslehrern hier

naäzgelaffen werden 47)) gehören in das Capitel von den Entfcheidun

gen e! ucquo et demo, nicht vom V rgleirh 48). Zu den unerlaubten

Zwangsmitteltr ift daher auch jeden Fa die Verurtheilung deffen in die

Kofien des Prozeffes Ni rechnen) welcher nachmals durch Prozeß eben

nicht mehr erlangt) als ihm oergleichsweife früher geboten wurdeWR

rechtlich genehmigte Commination) daß der irn-Termin Außenbleibendefür zuftimmend zum Vergleich angenommen werden folleW) - eine'

nur bei Nachlaßoertrtigen im Concursproceffe unter fehr befiimmten)

hierher nicht gehörigen Vorausfehungen giltige» Androhung. .Der von "i

manchen Practikern befolgte Rath) die Punkte-des im Termine zu Stande * *

gekommenen Vergleiches in einen Befeheid zu bringen und dann) fiatt '

der Confirmation) zu publiciren öl)) kann leicht zu einer Wiederanfem- . e.

tung des giltig abgefchloffenen Vergleiches mittelft eines Rechtsmittels

gegen denBefcheid fiihren und ift in den mehrefien Fällen nicht nothig)

45) ueber alles dieß vgl. Grolman a. a. O. Danz a. a. O. s. 150.

Puchta a. a. O. S.341) 344 flg. Civil, Archiv Bd. 19) Hft,2) Nr; 711l)

h. :(3)9 S. 228) s. 8) S, 230 flg.) Hft. 3, Nr. x) e. 16) S, 421 flg.

u, - *

46) Danz a. a. O. Glück a. a. O. g. 347) S. 9 u. 10, Civil. Ar

chiv Bd. 20) Hft. K) Nr. x) S, 307. x

47) Quiftorp) rechtliche Bemerkungen Th. 2*) Bein. 35. Danzer. a.

O, a. E. und die in Note b. angeführten Schriftfleller. Gensler) Eommen- -

tar zu Macken-s Lehrbuch) von Mocfiadnedd. 2) S. 233. , q'

48)Glri> a. a. O. S. 11 u. 12, - '

49) Quifiorp a. a. Q. Th. 1) Beni. vxxrrl.) Nr. G.

50)Glu>a. a. O, *e

51) Danz a. a. O.
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da in der Regel der Vergleich einem rechtskräftigen Befcheide gleich ift 52),

Da'jedoch diefe Gleichheit einige Befchränkungenerleidet53). fo ift es

eine in der Praris häufig befolgte." zweckmäßige Eautel. die Parteien bei

einem folchen Vergleiche. der fofortige Execution zur Folge haben foll.

zu veranlaffen. daß fie der Einrede der ermangelnden Befchridsertheilung

entfagen. Allein jeder vor Gericht gefiiftete Vergleiä). auch felbfi die

nuhlos gemachten Vergleichsvorfmlcige und :Verhandlungen müffen um

fiändlick) protokollirt werden 54). da dieß zugleich das Mittel ausmacht

zu beweifen. daß die Abhaltung des Gütetermines nicht eine bloße For

malität geblieben ifi. Dabei ift die Frage zur Sprache gekommen. ob

unbedingte. im Gütetermine gethane Geftandniffe für verbindlich und.

wenn jenfeits angenommen. fur unwiderruflich zu achten feien? Da

bloße Anerbietungen zur Beilegung einesgProzeffes in diefe Kategorie

nicht gehören. fo ift kein Grund einer Unverbindlichkeit jener Zugeftänd

niffe vorhanden 55). Indeß ift in einigen Landen.„.namentli>7 in Sach

fen-Weimar W). jene Unverbindlichkeit gefeßlick) ausgefprochen.

Die Erfahrung lehrt. daß in Oiechtsfireit verwickelte Parteien fich

felbft friedlich einander felten nähern. fondern daß hierzu in der Regel

ein Mittelsmann erforderlich ift (*7). Die Verhandlungen dariiber mitf

fen zwar um der Vollftandigkeit willen hier erwähnt. ihre Refultate.

eigentlich nicht hierher gehörig. können jedoch nur hier angedeutet wer

den. Man hat vorzüglich theil für theils wider die Fähigkeit der Rich

ter zu den Vergleichsverfuchen ritten 58). Unter anderen ifi darüber

discutirt worden. ob der Richter aus Bequemlichkeit. um die »Prozeffe

u vermindern. zu fehr. oder aus Gewohnheit. Alles von der fireng

r ehrlichen Seite anzufehen. zu wenig für den Vergleieh geneigt fei59).

Man hat aus diefen und anderen Gründen theils Mißtr-tuen gegen.

theils Zutratren in die Gerichte. die Beförderung des Vergleiches be

treffend. annehmen zu miiffen geglaubt 00). Man hat behauptet. die

wenige. Beförderung der Vergleiche von Seiten der Gerichte fei die ur

52) Won minor-em nncrtoritntone traiwnationuin qnurn return inciicatarnm

e886, kee-tu rntjone ylncujc, o. 20. 0. (ic: trnnznctianjbun. (2. 4.)

53) (k. 28. 0. eoci. vgl. mit c. 8. E. tio rebuo crceciicjz. (3.34.) Glück

a. a. O. h. 351. S, 39,

54) Grolman und Danz a. a. O. Kori a. a. O. d. 74,

55) Kari a. a. O. F. 75.

56) Ebrndaf. und weiinanfche Confiitution v, I. 1723 h. 15.

57) Civil. ?irchiv Bd. 19. Hft. 2. S. 21W Hftf3. S. 438.

58) Oliitterrnairr a. a. O. S. 165. Civil. Archiv Bd. 19. Hfi. 2.

Nr. unt. g. 2. S. 217. i5, 6. S. 225. r. 11. S. 236. Hft. 3. Nr. 10.

s. 13. Note 2. S. 416. 5.16. S. 425. Ö. 17 a. E.. S. 429; Bd. 20.

Hft. 2. Nr. x. S. 309.

59) Puchta a. a. O. S. 328 u. 329. Zeitfchrift für Civilr. und Pro3.

Bd. 13. Hft. 1. Nr. 1. 9. 3. S. 4.

60) Iirchiv a. a. O. Bd. 19. Hit. 2. Ö. 12. S. 239 fig. Angrf. Zeitfthi'.

e. 5. S. 14.
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fache der zunehmenden Prozeiiez man hat dieß geleugnet") und dage

gen die Behauptung aufgefiellt. daß da. wo befondere _Vergleichsbehörden

wären. die Prozeßzahlrnocl. weit mehr irn Wachien ieiW). Die Gründe

gegen die Wirkiamkeif der Richter in dieier Beziehung kynben veranlaßt.

daß man eigene Behörden 63). Bergleichscommiiigrien 64). hier und da 'SKF-ZI

die Gemeindevorfieherlöö). mit den GüteveriuclyenI)beauftragt hat. Na- 'mentlich ifi derartiges gefchehen in Dcinemarköö). Norwegen und Schles

wig-Holfiein 67). in Frnnkreichäs) (hingegen nicht. wenn auch der iran

zöiiiche 60116 11a pwceeiure dn eingeführt ifi. in Genf 59)). wohl aber '

in Bern79). inPreuße117l). Würtemberg72). O(denburg7*"').B yern74). ) -_-,*'

Baden7ö).“ Doch find die Stimmen Über die Wirkiamkeit nd den

Erfolg folcher deiondern Behörden noch iehr getheilt76). f daher auch.

troß vieler Verathungeü der Kammern im Großherzogthume Heiien. dort

  

S 5613z Aräziw a. NO. Bd. 28. S. 814. Angef. Zeftichr. 9.1. S. 2. 9.3.
. . u. . .. l

62) Archiv a. a. O. S. 316. Angef. Zeitickirift S. *10.

63) v, Kettxenacker. über die VerglcichZgeriGte. Freiburg 1837.

64) Mittermaier a. a. O, S. 170,- Archiv a. a. O. S. 308.

EöDSArf-hiv a. a. O. Bd. 19. Hit. 3. S. 433. Angef. Zeitirhr. i. 4

a. . , .

6-6) Danz a. a. O, S. 149 und die in Odote b angez. Schriften. El

vcrs Themis Bd. 1. Nr. x71: Ueber öffentliche Vergleichscinrickitungen im

k. allgemeinen. ncbfi: einer Kerzen Darfiellung der däniichen. norwegiicioen und

iehlcswig-dolfkeiwichen u. f. w. Archiv a. a. O. Bd. 19. Hit. 2. K. 2. S.

i 216. Ö. 10. S. 234; Hit. 3. Ö. 13. S. 414. Ö. 17. S. 426 flgä Bd. 20. *

Q g Hit. 2. S. 312. 316. Angei. Zeitichr. S. 10.

i

'

i

S 4?? Archiv a. a. O. Vd- 20. Hit. 2. S. Z135 Bd. 19. Hit. 8. d. 14.

_ _68)Dan1 a. a. O,-Mittern1aier a. a. O. S. 164. 166. 168.

Archiv a. a. O. Bd. 20.'-'*Hit. 2. S. 313. Note 28 und S. 316. Bd. 11.

Hit. 1. S. 148 u. 154. “'

69) Archiv a. a. O. Bd. 11. Hit. 1. S. 149.*'Mittermaier a. a.

O. S. 173.

“'--'F 70) Archiv a. a. O. Bd. 20. Hit, 2. S. 313. K

71) Rumpf. practiiche Anleitung zur Amtsiührung der Srhiedsmän- ._ .x '.

ner u, i. w. (Berlin 1839). 2. Ausg. Monde. Hilis- und Formularhuch .Ü

  

u. i, w. der Schiedsrnänncr. Oppeln 1836. Dani.. die agrariicheirGeieße

des preuß. Staates Bd. 4. 1838. Schering. die Verordnung für die Schieds

männer in Brandenburg u. i. w. Berlin 1841, Haube. Handbuch-fur

Schfedsmänner. Goldberg und Breslau 184l.; Civil. Arch. Bd. 11. Hit. 1.

S. 1545 Bd. 19. Hit. 2. i. 1. S. 214. 216. Hit, 3. s. 21. S. 434 flg.;

?RAZR Hit. 2. S. 313, Angez. Zcitirhr. i. 4. S, 7. 8. Note 1 und

72) Archiv a. a. O. Bd. 20. Hit. 2. S. 313. “"7 44***!)

73) Ebendaiel . * - F* "7 *

74) Mittermaier a. a. O. S. 170. Aribiv a. a. O. Bd. 11. Oft* l1 J

S. 150. Bd. 19. Hit, 2. S. 214 u. 216. Hit. 3. z. 19. S. 161 flg. Vgl. - -oben Note 65. *

75) S. ebendaf. und Mittermaier a. a. O. Ehrmann. Beiträge

zur Lehre des Prozeßreciytes. Mannheim 1837. *

76) Archiv a. a. O. Bd. 19. Hit. 3. S. 427. Anqef. Zeitichr. S. 10.
“

'

u'
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die Einfuhrung eines folches Inftitutes noch ungewiß ifk 77). Verbeffe:

rungen des gewöhnlichen richterlichen Suhneverfahrens finden fich in der

hannoverifchen Prozeßordnung 78) und in einem im Jahre 1834 heraus

gekommenen weimar'fchen Gefeh über das Sühneverfahren. Vuvdegs_

*te * “
. h» ,

77) Llrrhiv a. a. O. Bd. 20. Hft. 2. S. 307 flg. Verhandlungen der

'* .. 1. Kammer der Landfi. des Großh. Helfen im 3.41834. von ihr felbft hrraus- '

B gegeben. Hft. 1 u. 2. Darmftadt 1834.

  

  

78) Art. 48 flg. Archiv a. a., Ö. Bd. 11. Hft. 1. S. 149.

Ü K( F. .> ZKM? g 7K Ü*

- *Sith E' .

Druck von B. G. Teubner in *Leipzig*
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